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VORWORT 

Die rechtlichen Grundlagen im Bereich Information, Kommunikation und Medien ändern 
sich so rasch, dass die traditionelle Buchform für die Rechtsanwender – und auch für die 
Herausgeber – häufig unzweckmäßig erscheint. Kaum ist die Gesetzessammlung auf dem 
Markt, hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit bereits der Medienstaatsvertrag erneut 
geändert. Bei weithin verfügbaren Online-Quellen ist häufig unklar, welcher Stand der 
Gesetzgebung wiedergegeben wird, und auch die Verlässlichkeit der Quelle ist nicht immer 
erkennbar. 

Vor diesem Hintergrund – und vor allem, um für die Lehre eine funktionale 
Zusammenstellung verfügbar zu haben – ist die Idee einer Gesetzessammlung entstanden, 
die von der Aufmachung her unaufwändig in der Reihe der Arbeitspapiere des Hans-
Bredow-Instituts erscheint, regelmäßig aktualisiert werden kann und als PDF-Datei im 
Internet abrufbar ist. Dementsprechend richtet sich die Auswahl vor allem nach dem 
Bedürfnis der Studierenden im Wahlschwerpunkt „Information und Kommunikation“ am 
Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg. Die Mehrzahl der abgedruckten 
Gesetze geben aber nicht Hamburgisches Landesrecht wieder. Die Sammlung kann deshalb 
auch in der Lehre anderer Länder und auch in der medienrechtlichen Praxis Verwendung 
finden. 

In der vorliegenden 19. Auflage wurde die Gesetzessammlung unter anderem um den 
Medienstaatsvertrag, das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, das Urhe-
berrechts-Diensteanbieter-Gesetz und den Europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation erweitert. 

Für Hinweise auf Gesetze, Verordnungen oder Satzungen, die sinnvoller Weise 
aufgenommen werden sollten, bin ich dankbar. Daneben freuen wir uns über weitere 
Anregungen und insbesondere über Hinweise auf leider immer wieder vorkommende 
Formatierungs-, Tipp- oder sonstige Fehler. Zu diesem Zweck haben wir folgende E-Mail-
Adresse eingerichtet: mailto:gesetzessammlung@leibniz-hbi.de 

Der Dank des Herausgebers für die Mitarbeit an dieser Auflage geht an die Studentischen 
Mitarbeiter*innen Mara Barthelmes, Vivienne Gold, Lena Hinrichs, Leif Thorian Schmied 
und an den Wissenschaftlichen Mitarbeiter Christian Ollig, LL.M., Maître en Droit, sowie 
an all diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, Fehler und Verbesserungsvorschläge 
einzusenden. 

Hamburg im April 2022 

 

 

Prof. Dr. Wolfgang Schulz 

Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) 
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GG – Grundgesetz (Auszug) 
vom 23. Mai 1949 (BGBl. I 1949, S. 1), zul. geändert durch Art. 1 und 2 Covid-19-G zur Änd. des GG (Art. 

104a, 143h) vom 29.9.2020 (BGBl. I S. 2048). 

I. Die Grundrechte ............................................................................................................................................. 7 
II. Der Bund und die Länder .............................................................................................................................. 9 
VII. Die Gesetzgebung des Bundes ................................................................................................................. 10 
VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung ............................................................ 12 
IX. Die Rechtsprechung .................................................................................................................................. 12 

I. Die Grundrechte 

Artikel 1  
(1) 1Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtig-
keit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, voll-
ziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes 
Recht. 

Artikel 2  
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. 

(2) 1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit. 2Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 3In diese Rechte 
darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Artikel 3  
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) 1Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 2Der Staat för-
dert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin. 

(3) 1Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 2Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Artikel 4  
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit 
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind un-
verletzlich. 

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

(3) 1Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit 
der Waffe gezwungen werden. 2Das Nähere regelt ein Bundes-
gesetz. 

Artikel 5  
(1) 1Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 2Die Presse-
freiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet. 3Eine Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

(3) 1Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 
2Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Ver-
fassung. 

Artikel 6  
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 
staatlichen Ordnung. 

(2) 1Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 
der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 2Über 
ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kin-
der nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt wer-
den, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die 
Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge 
der Gemeinschaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die 
gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwick-
lung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 
ehelichen Kindern. 

Artikel 7  
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staa-
tes. 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teil-
nahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. 

(3) 1Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit 
Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. 
2Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religi-
onsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Re-
ligionsgemeinschaften erteilt. 3Kein Lehrer darf gegen seinen 
Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

(4) 1Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird ge-
währleistet. 2Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen 
bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den 
Landesgesetzen. 3Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie 
in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht 
hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonde-
rung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 
gefördert wird. 4Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht ge-
nügend gesichert ist. 

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Un-
terrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse an-
erkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie 
als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschau-
ungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volks-
schule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. 

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben. 

Artikel 8  
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. 

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses 
Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt 
werden. 

Artikel 9 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaf-
ten zu bilden. 
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(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den 
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völker-
verständigung richten, sind verboten. 

(3) 1Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jeder-
mann und für alle Berufe gewährleistet. 2Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hie-
rauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. 3Maßnahmen 
nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und 
Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die 
zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt wer-
den. 

Artikel 10  
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheim-
nis sind unverletzlich. 

(2) 1Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes an-
geordnet werden. 2Dient die Beschränkung dem Schutze der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestan-
des oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann 
das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt 
wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung 
durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsor-
gane tritt. 

Artikel 11  
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundes-
gebiet. 

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen 
eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der 
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder 
in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Natur-
katastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum 
Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren 
Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist. 

Artikel 12  
(1) 1Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen. 2Die Berufsausübung kann 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. 

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen wer-
den, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für 
alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Frei-
heitsentziehung zulässig. 

Artikel 12a  
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an 
zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in 
einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. 

(2) 1Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe 
verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. 
2Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes 
nicht übersteigen. 3Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Frei-
heit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und 
auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in 
keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und 
des Bundesgrenzschutzes steht. 

(3) 1Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 
oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistun-
gen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet wer-
den; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder 
solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die 
nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt wer-
den können, zulässig. 2Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können 
bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der 
öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in 

Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevöl-
kerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf 
zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen. 

(4) 1Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienst-
leistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der orts-
festen militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger 
Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten 
achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebens-
jahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen 
Dienstleistungen herangezogen werden.  2Sie dürfen auf keinen 
Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. 

(5) 1Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflich-
tungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 
1 begründet werden. 2Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen 
nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten 
erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Ge-
setzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur 
Pflicht gemacht werden. 3Satz 1 findet insoweit keine Anwen-
dung. 

(6) 1Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften 
für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger 
Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses 
Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs 
oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes eingeschränkt werden. 2Vor Eintritt des Vertei-
digungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend. 

Artikel 13  
(1) Die Wohnung ist unverletzlich. 

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr 
im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen an-
deren Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen 
Form durchgeführt werden. 

(3) 1Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand 
eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straf-
tat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund 
richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen 
Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich 
vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung 
des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig er-
schwert oder aussichtslos wäre. 2Die Maßnahme ist zu befris-
ten. 3Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern be-
setzten Spruchkörper. 4Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch 
durch einen einzelnen Richter getroffen werden. 

(4) 1Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Le-
bensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von 
Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt 
werden. 2Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch 
durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet wer-
den; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuho-
len. 

(5) 1Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei 
einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, 
kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle an-
geordnet werden. 2Eine anderweitige Verwertung der hierbei 
erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung 
oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei 
Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüg-
lich nachzuholen. 

(6) 1Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich 
über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprü-
fungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer 
Mittel. 2Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der 
Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. 
3Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische 
Kontrolle. 

(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur 
Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für 
einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
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Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Be-
kämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter 
Jugendlicher vorgenommen werden. 

Artikel 14 
(1) 1Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 2In-
halt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. 

(2) 1Eigentum verpflichtet. 2Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen. 

(3) 1Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zu-
lässig. 2Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. 3Die 
Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. 4Wegen der 
Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor 
den ordentlichen Gerichten offen. 

Artikel 15 
1Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können 
zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum o-
der in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. 
2Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 ent-
sprechend. 

Artikel 16 
(1) 1Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen wer-
den. 2Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund 
eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann 
eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. 

(2) 1Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. 
2Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Ausliefe-
rungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an 
einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit 
rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. 

Artikel 16a  
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(2) 1Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem an-
deren Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkom-
mens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten si-
chergestellt ist. 2Die Staaten außerhalb der Europäischen 
Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zu-
treffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, bestimmt. 3In den Fällen des Satzes 1 können auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hierge-
gen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. 

(3) 1Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der 
Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politi-
schen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder po-
litische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende 
Bestrafung oder Behandlung stattfindet. 2Es wird vermutet, daß 
ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, so-
lange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, 
daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. 

(4) 1Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird 
in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die offen-
sichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet 
gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen; der Prü-
fungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vor-
bringen unberücksichtigt bleiben. 2Das Nähere ist durch Gesetz 
zu bestimmen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften untereinan-
der und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung 
der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den 
Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelun-
gen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegen-
seitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen. 

Artikel 17 
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. 

Artikel 17a 
(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestim-
men, daß für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatz-
dienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das 
Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äu-
ßern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), 
das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das 
Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten 
oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, 
eingeschränkt werden. 

(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, daß die 
Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden. 

Artikel 18 
1Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die 
Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 
Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereini-
gungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asyl-
recht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grund-
rechte. 2Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das 
Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. 

Artikel 19  
(1) 1Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, 
muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gel-
ten. 2Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe 
des Artikels nennen. 

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt 
angetastet werden. 

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Per-
sonen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. 

(4) 1Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rech-
ten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. 2Soweit eine an-
dere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. 3Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

II. Der Bund und die Länder 

Artikel 20  
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat. 

(2) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird vom 
Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Or-
gane der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt. 

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, 
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz 
und Recht gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseiti-
gen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn an-
dere Abhilfe nicht möglich ist. 

[…] 

Artikel 21  
(1) 1Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des 
Volkes mit. 2Ihre Gründung ist frei. 3Ihre innere Ordnung muß 
demokratischen Grundsätzen entsprechen. 4Sie müssen über die 
Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermö-
gen öffentlich Rechenschaft geben. 

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ih-
rer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische 
Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den 
Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind 
verfassungswidrig. 
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(3) 1Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer 
Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder 
den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, 
sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. 2Wird der 
Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Be-
günstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Par-
teien. 

(4) Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 so-
wie über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung nach Ab-
satz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. 

(5) Das Nähere regeln Bundesgesetze  

[…] 

Artikel 23  
(1) 1Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bun-
desrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen 
Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität 
verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen 
vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. 2Der Bund 
kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Ho-
heitsrechte übertragen. 3Für die Begründung der Europäischen 
Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen 
und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz 
seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Än-
derungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 
Abs. 2 und 3. 

(1a) 1Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen 
Verstoßes eines Gesetzgebungsakts der Europäischen Union 
gegen das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof der Euro-
päischen Union Klage zu erheben. 2Der Bundestag ist hierzu auf 
Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. 3Durch Ge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für 
die Wahrnehmung der Rechte, die dem Bundestag und dem 
Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen 
Union eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz 
1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen werden. 

(2) 1In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der 
Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. 2Die Bun-
desregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend 
und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. 

(3) 1Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur 
Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten 
der Europäischen Union. 2Die Bundesregierung berücksichtigt 
die Stellungnahmen des Bundestages bei den Verhandlungen. 
3Das Nähere regelt ein Gesetz. 

(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu be-
teiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatlichen 
Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder inner-
staatlich zuständig wären. 

(5) 1Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten 
des Bundes Interessen der Länder berührt sind oder soweit im 
übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksich-
tigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. 
2Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, 
die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren 
betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit 
die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berücksichti-
gen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes 
zu wahren. 3In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen 
oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können, ist 
die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. 

(6) 1Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbe-
fugnisse der Länder auf den Gebieten der schulischen Bildung, 
der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahr-
nehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf 
einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertra-
gen. 2Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung 
und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist die ge-
samtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. 

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

[…] 

VII. Die Gesetzgebung des Bundes 

Artikel 70  
(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit die-
ses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse 
verleiht. 

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Län-
dern bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes 
über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung. 

Artikel 71  
Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes ha-
ben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und 
soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermäch-
tigt werden. 

Artikel 72  
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die 
Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der 
Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Ge-
setz Gebrauch gemacht hat. 

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 
19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, 
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesge-
setzliche Regelung erforderlich macht. 

(3) 1Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Ge-
brauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon ab-
weichende Regelungen treffen über: 

1.  das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine); 

2.  den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die 
allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht 
des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes); 

3.  die Bodenverteilung; 

4.  die Raumordnung; 

5.  den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene 
Regelungen); 

6.  die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse; 

7. die Grundsteuer.   
2Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs 
Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zu-
stimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. 3Auf den Ge-
bieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Lan-
desrecht das jeweils spätere Gesetz vor. 

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bun-
desgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne 
des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt 
werden kann. 

Artikel 73  
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 

1.  die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidi-
gung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung; 

2.  die Staatsangehörigkeit im Bunde; 

3.  die Freizügigkeit, das Passwesen, das Melde- und Aus-
weiswesen, die Ein- und Auswanderung und die Auslie-
ferung; 

4.  das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Ge-
wichte sowie die Zeitbestimmung; 

5.  die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- 
und Schifffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Waren-
verkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem 
Auslande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes; 

5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung 
ins Ausland; 

6.  den Luftverkehr; 
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6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehrheit-
lich im Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des 
Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben 
von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes sowie 
die Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser 
Schienenwege; 

7.  das Postwesen und die Telekommunikation; 

8.  die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und 
der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes stehenden Personen; 

9.  den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und 
das Verlagsrecht; 

9a. die Abwehr von Gefahren des internationalen Terroris-
mus durch das Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in 
denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zu-
ständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar 
ist oder die oberste Landesbehörde um eine Übernahme 
ersucht; 

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 

a)  in der Kriminalpolizei, 

b)  zum Schutze der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes (Verfassungsschutz) 
und 

c)  zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, 
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf ge-
richtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Be-
lange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 

sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiam-
tes und die internationale Verbrechensbekämpfung; 

11. die Statistik für Bundeszwecke; 

12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht; 

13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshin-
terbliebenen und die Fürsorge für die ehemaligen 
Kriegsgefangenen; 

14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedli-
chen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von An-
lagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Ge-
fahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch 
ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung ra-
dioaktiver Stoffe. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des 
Bundesrates. 

Artikel 74  
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf fol-
gende Gebiete: 

1.  das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsver-
fassung, das gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des 
Untersuchungshaftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, 
das Notariat und die Rechtsberatung; 

2.  das Personenstandswesen; 

3.  das Vereinsrecht; 

4.  das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Auslän-
der; 

5.  (weggefallen) 

6.  die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen; 

7.  die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht); 

8.  (weggefallen) 

9.  die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung; 

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges 
und Opfer von Gewaltherrschaft; 

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energie-
wirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und 
Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) 
ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der 
Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Mes-
sen, der Ausstellungen und der Märkte; 

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, 
des Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie 
die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosen-
versicherung; 

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung; 

14.  das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebie-
ten der Artikel 73 und 74 in Betracht kommt; 

15.  die Überführung von Grund und Boden, von Naturschät-
zen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinwirtschaft; 

16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Macht-
stellung; 

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeu-
gung (ohne das Recht der Flurbereinigung), die Siche-
rung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und 
Küstenfischerei und den Küstenschutz; 

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Boden-
recht (ohne das Recht der Erschließungsbeiträge) und 
das Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das 
Wohnungsbauprämienrecht, das Bergarbeiterwoh-
nungsbaurecht und das Bergmannssiedlungsrecht; 

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare 
Krankheiten bei Menschen und Tieren, Zulassung zu 
ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilge-
werbe, sowie das Recht des Apothekenwesens, der Arz-
neien, der Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäu-
bungsmittel und der Gifte; 

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die 
Regelung der Krankenhauspflegesätze; 

20.  das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Ge-
winnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, 
Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz 
beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- 
und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankhei-
ten und Schädlinge sowie den Tierschutz; 

21.  die Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie die Seezei-
chen, die Binnenschifffahrt, den Wetterdienst, die See-
wasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr dienen-
den Binnenwasserstraßen; 

22.  den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und 
die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr 
sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder 
Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit 
Fahrzeugen; 

23.  die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes 
sind, mit Ausnahme der Bergbahnen; 

24.  die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärm-
bekämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem 
Lärm); 

25.  die Staatshaftung; 

26.  die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen 
Lebens, die Untersuchung und die künstliche Verände-
rung von Erbinformationen sowie Regelungen zur 
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen; 

27.  die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, 
Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Aus-
nahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung; 

28.  das Jagdwesen; 

29.  den Naturschutz und die Landschaftspflege; 

30.  die Bodenverteilung; 

31.  die Raumordnung; 

32.  den Wasserhaushalt; 

33.  die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustim-
mung des Bundesrates. 

 

[…] 
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VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze 
und die Bundesverwaltung 

[…] 

Artikel 87f 
(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des 
Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend ange-
messene und ausreichende Dienstleistungen. 

(2) 1Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als pri-
vatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermö-
gen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und 
durch andere private Anbieter erbracht. 2Hoheitsaufgaben im 
Bereich des Postwesens und der Telekommunikation werden in 
bundeseigener Verwaltung ausgeführt. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in der 
Rechtsform einer bundesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen 
Rechts einzelne Aufgaben in bezug auf die aus dem Sonderver-
mögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen 
nach Maßgabe eines Bundesgesetzes aus. 

[…] 

IX. Die Rechtsprechung 

Artikel 93 
(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 

1.  über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von 
Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten 
eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, 
die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsord-
nung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten 
ausgestattet sind; 

2.  bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die 
förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht 
oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die 
Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundes-
rechte auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesre-
gierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundes-
tages; 

2a.  bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Vo-
raussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 entspricht, auf An-
trag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der 
Volksvertretung eines Landes; 

3.  bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflich-
ten des Bundes und der Länder, insbesondere bei der 
Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei 
der Ausübung der Bundesaufsicht; 

4.  in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwi-
schen dem Bunde und den Ländern, zwischen verschie-
denen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht 
ein anderer Rechtsweg gegeben ist; 

4a.  über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit 
der Behauptung erhoben werden können, durch die öf-
fentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in ei-
nem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 
104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein; 

4b.  über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Ge-
meindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf 
Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei 
Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde 
beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann; 

4c.  über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nicht-
anerkennung als Partei für die Wahl zum Bundestag; 

5.  in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen 
Fällen. 

(2) 1Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf 
Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volks-
vertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 72 Abs. 4 die 
Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach Ar-
tikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Fäl-
len des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden 
könnte. 2Die Feststellung, dass die Erforderlichkeit entfallen ist 
oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt 
ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a 
Abs. 2 Satz 2. 3Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn 
eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 
125a Abs. 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht 
innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn 
eine entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt 
worden ist. 

(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst 
durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig. 

[…] 

Artikel 100  
(1) 1Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der 
Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Ver-
fahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der 
Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Ver-
fassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn 
es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 
2Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grund-
gesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines 
Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt. 

(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des 
Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie un-
mittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Arti-
kel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes einzuholen. 

(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Ausle-
gung des Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes eines ande-
ren Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 

[…]
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EMRK – Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (Auszug) 
vom 04. November 1950, zul. geändert durch Protokoll Nr. 15 vom 24. Juni 2013 (BGBl. 2014 II S. 1034). 

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats –  

in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verkündet worden ist;  

in der Erwägung, dass diese Erklärung bezweckt, die univer-
selle und wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr auf-
geführten Rechte zu gewährleisten;  

in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere 
Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen, und dass 
eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Wahrung und 
Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist;  

in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten, 
welche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt bilden und die am besten durch eine wahrhaft demokrati-
sche politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Ver-
ständnis und eine gemeinsame Achtung der diesen Grundfrei-
heiten zugrunde liegenden Menschenrechte gesichert werden;  

entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom 
gleichen Geist beseelt sind und ein gemeinsames Erbe an poli-
tischen Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu 
einer kollektiven Garantie bestimmter in der Allgemeinen Er-
klärung aufgeführter Rechte zu unternehmen –  

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 – Verpflichtung zur Achtung der 
Menschenrechte  
Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte 
und Freiheiten zu. 

[…] 

Abschnitt I – Rechte und Freiheiten 

[…] 

Artikel 8 – Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens 
(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Fa-
milienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.  

(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur ein-
greifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale o-
der öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des 
Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von 
Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.  

Artikel 9 – Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Reli-
gion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit an-
deren öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder 
Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.  

(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu beken-
nen, darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetz-
lich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft not-
wendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öf-
fentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer.  

Artikel 10 – Freiheit der Meinungsäußerung 
(1)  1Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.  
2Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit 

ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und 
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzu-
geben.  3Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-
Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzu-
schreiben.  

(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Ver-
antwortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Be-
dingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen 
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die 
territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straf-
taten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz 
des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der 
Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der 
Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.  

Artikel 11 – Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit ande-
ren zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzu-
schließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Inte-
ressen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizu-
treten.  

(2)  1Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen un-
terworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer de-
mokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale o-
der öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit 
oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten an-
derer.  2Dieser Artikel steht rechtmäßigen Einschränkungen der 
Ausübung dieser Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der 
Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.  

Artikel 12 – Recht auf Eheschließung 
Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, 
nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung die-
ses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu 
gründen.  

Artikel 13 – Recht auf wirksame Beschwerde 
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten 
Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei 
einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu er-
heben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen wor-
den ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.  

Artikel 14 – Diskriminierungsverbot 
Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und 
Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Reli-
gion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationa-
len oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationa-
len Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonsti-
gen Status zu gewährleisten.  

[…] 

Artikel 16 – Beschränkungen der politischen 
Tätigkeit ausländischer Personen 
Die Artikel 10, 11 und 14 sind nicht so auszulegen, als unter-
sagten sie den Hohen Vertragsparteien, die politische Tätigkeit 
ausländischer Personen zu beschränken.  



Artikel 17-46 EMRK 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

EMRK 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17 – Verbot des Missbrauchs der 
Rechte 
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für 
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht, eine Tä-
tigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf 
abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und Freihei-
ten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als es in der 
Konvention vorgesehen ist.  

Artikel 18 – Begrenzung der 
Rechtseinschränkungen 
Die nach dieser Konvention zulässigen Einschränkungen der 
genannten Rechte und Freiheiten dürfen nur zu den vorgesehe-
nen Zwecken erfolgen. 

Abschnitt II – Europäischer Gerichtshof 
für Menschenrechte 

[…] 

Artikel 33 – Staatenbeschwerden 
Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder be-
haupteten Verletzung dieser Konvention und der Protokolle 
dazu durch eine andere Hohe Vertragspartei an-rufen. 

Artikel 34 – Individualbeschwerden 
 1Der Gerichtshof kann von jeder natürlichen Person, nichtstaat-
lichen Organisation oder Personengruppe, die behauptet, durch 
eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in dieser Konven-
tion oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt zu 
sein, mit einer Beschwerde befasst werden.  2Die Hohen Ver-
tragsparteien verpflichten sich, die wirksame Ausübung dieses 
Rechts nicht zu behindern. 

Artikel 35 – Zulässigkeitsvoraussetzungen 
(1) Der Gerichtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach 
Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe in Überein-
stimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völ-
kerrechts und nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
der endgültigen innerstaatlichen Entscheidung befassen. 

(2) Der Gerichtshof befasst sich nicht mit einer nach Artikel 34 
erhobenen Individualbeschwerde, die 

a.  anonym ist oder 

b.  im Wesentlichen mit einer schon vorher vom Gerichts-
hof geprüften Beschwerde übereinstimmt oder schon ei-
ner anderen internationalen Untersuchungs- oder Ver-
gleichsinstanz unterbreitet worden ist und keine neuen 
Tatsachen enthält. 

 (3) Der Gerichtshof erklärt eine nach Artikel 34 erhobene Indi-
vidualbeschwerde für unzulässig, 

a.      wenn er sie für unvereinbar mit dieser Konvention oder 
den Protokollen dazu, für offensichtlich unbegründet o-
der für missbräuchlich hält oder 

b.      wenn er der Ansicht ist, dass dem Beschwerdeführer 
kein erheblicher Nachteil entstanden ist, es sei denn, die 
Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konven-
tion und den Protokollen dazu anerkannt sind, erfordert 
eine Prüfung der Begründetheit der Beschwerde, und vo-
rausgesetzt, es wird aus diesem Grund nicht eine Rechts-
sache zurückgewiesen, die noch von keinem innerstaat-
lichen Gericht gebührend geprüft worden ist. 

(4)  1Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurück, die er nach 
diesem Artikel für unzulässig hält.  2Er kann dies in jedem Sta-
dium des Verfahrens tun. 

[…] 

Artikel 41 – Gerechte Entschädigung 
Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Pro-
tokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das inner-staat-
liche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene 
Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht 
der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädi-
gung zu, wenn dies notwendig ist. 

Artikel 42 – Urteile der Kammern 
Urteile der Kammern werden nach Maßgabe des Artikels 44 
Absatz 2 endgültig. 

[…] 

Artikel 44 – Endgültige Urteile 
(1) Das Urteil der Großen Kammer ist endgültig. 

(2) Das Urteil einer Kammer wird endgültig, 

a.  wenn die Parteien erklären, dass sie die Verweisung der 
Rechtssache an die Große Kammer nicht beantragen 
werden, 

b.  drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn nicht die 
Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer be-
antragt worden ist, oder 

c.  wenn der Ausschuss der Großen Kammer den Antrag 
auf Verweisung nach Artikel 43 abgelehnt hat. 

(3) Das endgültige Urteil wird veröffentlicht. 

[…] 

Artikel 46 – Verbindlichkeit und 
Durchführung der Urteile 
(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen 
Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des 
Gerichtshofs zu befolgen.  

(2) Das endgültige Urteil des Gerichtshofs ist dem Ministerko-
mitee zuzuleiten; dieses überwacht seine Durchführung.  

(3) 1Wird die Überwachung der Durchführung eines endgülti-
gen Urteils nach Auffassung des Ministerkomitees durch eine 
Frage betreffend die Auslegung dieses Urteils behindert, so 
kann das Ministerkomitee den Gerichtshof anrufen, damit er 
über diese Auslegungsfrage entscheidet. 2Der Beschluss des 
Ministerkomitees, den Gerichtshof anzurufen, bedarf der Zwei-
drittelmehrheit der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzun-
gen des Komitees berechtigten Mitglieder.  

(4) Weigert sich eine Hohe Vertragspartei nach Auffassung des 
Ministerkomitees, in einer Rechtssache, in der sie Partei ist, ein 
endgültiges Urteil des Gerichtshofs zu befolgen, so kann das 
Ministerkomitee, nachdem es die betreffende Partei gemahnt 
hat, durch einen mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen der zur 
Teilnahme an den Sitzungen des Komitees berechtigten Mit-
glieder gefassten Beschluss den Gerichtshof mit der Frage be-
fassen, ob diese Partei ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 nach-
gekommen ist.  

(5) 1Stellt der Gerichtshof eine Verletzung des Absatzes 1 fest, 
so weist er die Rechtssache zur Prüfung der zu treffenden Maß-
nahmen an das Ministerkomitee zurück. 2Stellt der Gerichtshof 
fest, dass keine Verletzung des Absatzes 1 vorliegt, so weist er 
die Rechtssache an das Ministerkomitee zurück; dieses be-
schließt die Einstellung seiner Prüfung.
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GRCh – Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(Auszug) 
vom 7. Dezember 2000, angepasst am 12. Dezember 2007 (ABl. C 83, vom 30.03.2010, S. 389). 

Titel I – Würde des Menschen 

Artikel 1 – Würde des Menschen 
1Die Würde des Menschen ist unantastbar.  2Sie ist zu achten 
und zu schützen. 

[…] 

Artikel 3 – Recht auf Unversehrtheit 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Un-
versehrtheit. 

(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbeson-
dere Folgendes beachtet werden: 

a)  die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger 
Aufklärung entsprechend den gesetzlich 

 festgelegten Einzelheiten, 

b)  das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjeni-
gen, welche die Selektion von Menschen 

 zum Ziel haben, 

c)  das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon 
als solche zur Erzielung von Gewinnen zu 

 nutzen, 

d)  das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 

[…] 

Titel II – Freiheiten 

[…] 

Artikel 7 – Achtung des Privat- und 
Familienlebens 
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Fami-
lienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation. 

Artikel 8 – Schutz personenbezogener Daten 
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. 

(2) 1Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festge-
legte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder 
auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage 
verarbeitet werden.  2Jede Person hat das Recht, Auskunft über 
die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Be-
richtigung der Daten zu erwirken. 

(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhän-
gigen Stelle überwacht. 

[…] 

Artikel 10 – Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit 
(1)  1Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit.  2Dieses Recht umfasst die Freiheit, die Reli-
gion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit an-
deren öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, 
Bräuche und Riten zu bekennen. 

(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissens-
gründen wird nach den einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, 
welche die Ausübung dieses Rechts regeln. 

Artikel 11 – Freiheit der Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit 
(1)  1Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.  
2Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit 

ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und 
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzu-
geben. 

(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 

[…] 

Artikel 16 Unternehmerische Freiheit 
Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
anerkannt. 

Artikel 17 Eigentumsrecht 
(1) 1Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Ei-
gentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu 
vererben.  2Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es 
sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen 
und unter den Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen 
sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädi-
gung für den Verlust des Eigentums.  3Die Nutzung des Eigen-
tums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies für das Wohl 
der Allgemeinheit erforderlich ist. 

(2) Geistiges Eigentum wird geschützt. 

[…] 

Titel III – Gleichheit 

[…] 

Artikel 24 – Rechte des Kindes 
(1)  1Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, 
die für ihr Wohlergehen notwendig sind.  2Sie können ihre Mei-
nung frei äußern.  3Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, 
die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad ent-
sprechenden Weise berücksichtigt. 

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stel-
len oder privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine 
vorrangige Erwägung sein. 

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Be-
ziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei 
denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

[…] 

Titel V – Bürgerrechte 

[…] 

Artikel 42 – Recht auf Zugang zu Dokumenten 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürli-
che oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßi-
gem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang zu 
den Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stel-
len der Union, unabhängig von der Form der für diese Doku-
mente verwendeten Träger. 

[…] 

Titel VII – Allgemeine Bestimmungen 
über die Auslegung und Anwendung der 
Charta 

Artikel 51 – Anwendungsbereich 
(1)  1Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sons-
tigen Stellen der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprin-
zips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durch-
führung des Rechts der Union.  2Dementsprechend achten sie 



Artikel 52-53 GRCh 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

GRCh 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie 
deren Anwendung entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkei-
ten und unter Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, die der 
Union in den Verträgen übertragen werden. 

(2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts 
nicht über die Zuständigkeiten der Union hinaus aus und be-
gründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für 
die Union, noch ändert sie die in den Verträgen festgelegten Zu-
ständigkeiten und Aufgaben. 

Artikel 52 – Tragweite und Auslegung der 
Rechte und Grundsätze 
(1)  1Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta an-
erkannten Rechte und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen 
sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten.  
2Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dür-
fen Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie er-
forderlich sind und den von der Union anerkannten dem Ge-
meinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen 
des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich ent-
sprechen. 

(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, 
die in den Verträgen geregelt sind, erfolgt im Rahmen der in 
den Verträgen festgelegten Bedingungen und Grenzen. 

(3)  1Soweit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Eu-
ropäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie 
die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der ge-
nannten Konvention verliehen wird.  2Diese Bestimmung steht 
dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter ge-
henden Schutz gewährt. 

(4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie 
sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten ergeben, werden sie im Einklang mit diesen 
Überlieferungen ausgelegt. 

(5)  1Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze 
festgelegt sind, können durch Akte der Gesetzgebung und der 
Ausführung der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchfüh-
rung des Rechts der Union in Ausübung ihrer jeweiligen Zu-
ständigkeiten umgesetzt werden.  2Sie können vor Gericht nur 
bei der Auslegung dieser Akte und bei Entscheidungen über de-
ren Rechtmäßigkeit herangezogen werden. 

(6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten ist, wie es in dieser Charta bestimmt ist, in vollem Um-
fang Rechnung zu tragen. 

(7) Die Erläuterungen, die als Anleitung für die Auslegung die-
ser Charta verfasst wurden, sind von den Gerichten der Union 
und der Mitgliedstaaten gebührend zu berücksichtigen. 

Artikel 53 – Schutzniveau 
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung o-
der Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszu-
legen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das 
Recht der Union und das Völkerrecht sowie durch die interna-
tionalen Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitglied-
staaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Euro-
päische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitglied-
staaten anerkannt werden. 

[…] 
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EUV – EU-Vertrag (Auszug) 
vom 7. Februar 1992 (ABl. C 191 vom 29. Juli 1992, S. 1; EU-Dok.-Nr. 1 1992 M), in der Fassung aufgrund 

des am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon, zul. geändert durch Art. 13, 14 Abs. 1 

EU-Beitrittsakte 2013 vom 9. Dezember 2011 (ABl. 2012 Nr. L 112 S. 21) m.W.v. 1. Juli 2013.

[…] 

Artikel 4 – [Zuständigkeiten der Union] 
(1) Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zustän-
digkeiten verbleiben gemäß Artikel 5 bei den Mitgliedstaaten. 

(2)  1Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor 
den Verträgen und ihre jeweilige nationale Identität, die in ihren 
grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen 
einschließlich der regionalen und lokalen Selbstverwaltung 
zum Ausdruck kommt.  2Sie achtet die grundlegenden Funktio-
nen des Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen Un-
versehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und den Schutz der nationalen Sicherheit.  3Insbesondere die na-
tionale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige Verantwortung 
der einzelnen Mitgliedstaaten. 

(3) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten 
und unterstützen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegen-
seitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträ-
gen ergeben. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen all-
gemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Or-
gane der Union ergeben. 

Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung 
ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maßnahmen, die die Ver-
wirklichung der Ziele der Union gefährden könnten. 

Artikel 5 – [Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz] 
(1)  1Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung.  2Für die Aus-
übung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

(2)  1Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung 
wird die Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten 
tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirk-
lichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben.  2Alle 
der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten 
verbleiben bei den Mitgliedstaaten. 

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Be-
reichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, 
nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch 
auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht wer-
den können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer 
Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. 

Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach 
dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsi-
diarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen Parla-
mente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach 
dem in jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren. 

(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die 
Maßnahmen der Union inhaltlich wie formal nicht über das zur 
Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus. 

Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit nach dem Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. 

Artikel 6 – [Grundrechte-Charta und EMRK] 
(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze 
an, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
vom 7. Dezember 2000 in der am 12. Dezember 2007 in Straß-
burg angepassten Fassung niedergelegt sind; die Charta der 
Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig. 

Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Verträ-
gen festgelegten Zuständigkeiten der Union in keiner Weise er-
weitert. Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und 
Grundsätze werden gemäß den allgemeinen Bestimmungen des 
Titels VII der Charta, der ihre Auslegung und Anwendung re-
gelt, und unter gebührender Berücksichtigung der in der Charta 
angeführten Erläuterungen, in denen die Quellen dieser Bestim-
mungen angegeben sind, ausgelegt. 

(2)  1Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei.  2Dieser Beitritt 
ändert nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten 
der Union. 

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewähr-
leistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allge-
meine Grundsätze Teil des Unionsrechts. 

[…] 

Artikel 19 – [Europäischer Gerichtshof] 
(1)  1Der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Ge-
richtshof, das Gericht und Fachgerichte.  2Er sichert die Wah-
rung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Ver-
träge.  3Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechts-
behelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unions-
recht erfassten Bereichen gewährleistet ist. 

(2)  1Der Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat.  
2Er wird von Generalanwälten unterstützt. 

Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitglied-
staat. Als Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs und als 
Richter des Gerichts sind Persönlichkeiten auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die Voraussetzun-
gen der Artikel 253 und 254 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union erfüllen. Sie werden von den Regie-
rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für 
eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Die Wiederernennung 
ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig. 

(3) Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach 
Maßgabe der Verträge 

a)  über Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder na-
türlicher oder juristischer Personen; 

b)  im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzel-
staatlichen Gerichte über die Auslegung des 

 Unionsrechts oder über die Gültigkeit der Handlungen 
der Organe; 

c)  in allen anderen in den Verträgen vorgesehenen Fällen. 

[…] 
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Erster Teil – Grundsätze 

Artikel 1 [Regelungsbereich] 
(1) Dieser Vertrag regelt die Arbeitsweise der Union und legt 
die Bereiche, die Abgrenzung und die Einzelheiten der Aus-
übung ihrer Zuständigkeiten fest. 

(2)  1Dieser Vertrag und der Vertrag über die Europäische Union 
bilden die Verträge, auf die sich die Union gründet.  2Diese bei-
den Verträge, die rechtlich gleichrangig sind, werden als „die 
Verträge“ bezeichnet. 

Titel I – Arten und Bereiche der Zuständigkeit der 
Union 

Artikel 2 [Arten von Zuständigkeiten] 
(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten 
Bereich eine ausschließliche Zuständigkeit, so kann nur die 
Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechts-
akte erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall 
nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt 
werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen. 

(2)  1Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten 
Bereich eine mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, so 
können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich 
gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte er-
lassen.  2Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, 
sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt 
hat.  3Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit erneut 
wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zustän-
digkeit nicht mehr auszuüben. 

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Be-
schäftigungspolitik im Rahmen von Regelungen nach Maßgabe 
dieses Vertrags, für deren Festlegung die Union zuständig ist. 

(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags über die Europä-
ische Union dafür zuständig, eine gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung ei-
ner gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu 
verwirklichen. 

(5)  1In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der 
Verträge dafür zuständig, Maßnahmen zur Unterstützung, Ko-
ordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaa-
ten durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der 
Union für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten tritt.  2Die verbindlichen Rechtsakte der Union, 
die aufgrund der diese Bereiche betreffenden Bestimmungen 
der Verträge erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhalten. 

(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzel-
heiten ihrer Ausübung ergeben sich aus den Bestimmungen der 
Verträge zu den einzelnen Bereichen. 

Artikel 3 [Ausschließliche Zuständigkeiten] 
(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden 
Bereichen: 

a)  Zollunion, 

b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts 
erforderlichen Wettbewerbsregeln, 

c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Wäh-
rung der Euro ist, 

d)  Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen 
der gemeinsamen Fischereipolitik, 
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e)  gemeinsame Handelspolitik. 

(2) Die Union hat ferner die ausschließliche Zuständigkeit für 
den Abschluss internationaler Übereinkünfte, 

wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Ge-
setzgebungsakt der Union vorgesehen ist, wenn er notwendig 
ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder so-
weit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Trag-
weite verändern könnte. 

Artikel 4 [Geteilte Zuständigkeiten] 
(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, 
wenn ihr die Verträge außerhalb der in den Artikeln 3 und 6 
genannten Bereiche eine Zuständigkeit übertragen. 

(2) Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zustän-
digkeit erstreckt sich auf die folgenden Hauptbereiche: 

a)  Binnenmarkt, 

b) Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genann-
ten Aspekte, 

c)  wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammen-
halt, 

d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhal-
tung der biologischen Meeresschätze, 

e)  Umwelt, 

f)  Verbraucherschutz, 

g)  Verkehr, 

h)  transeuropäische Netze, 

i) Energie, 

j)  Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffent-
lichen Gesundheit hinsichtlich der in diesem Vertrag ge-
nannten Aspekte. 

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung 
und Raumfahrt erstreckt sich die Zuständigkeit der Union da-
rauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu er-
stellen und durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zu-
ständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit aus-
zuüben. 

(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und huma-
nitäre Hilfe erstreckt sich die Zuständigkeit der Union darauf, 
Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfol-
gen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitglied-
staaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. 

Artikel 5 [Koordinierung der Wirtschafts-, 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik] 
(1)  1Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik 
innerhalb der Union.  2Zu diesem Zweck erlässt der Rat Maß-
nahmen; insbesondere beschließt er die Grundzüge dieser Poli-
tik.  3Für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gel-
ten besondere Regelungen. 

(2) Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Be-
schäftigungspolitik der Mitgliedstaaten, insbesondere durch die 
Festlegung von Leitlinien für diese Politik. 

(3) Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpo-
litik der Mitgliedstaaten ergreifen. 

Artikel 6 [Unterstützungs-, Koordinierungs- 
und Ergänzungsmaßnahmen] 
1Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Un-
terstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zuständig.  2Diese Maßnahmen mit europä-
ischer Zielsetzung können in folgenden Bereichen getroffen 
werden: 

a)  Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, 

b)  Industrie, 

c)  Kultur, 

d)  Tourismus, 

e) allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, 

f)  Katastrophenschutz, 

g)  Verwaltungszusammenarbeit. 

Titel II – Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 7 [Kohärenzprinzip] 
Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und 
ihren Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen und trägt da-
bei unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten Einzeler-
mächtigung ihren Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung. 

Artikel 8 [ex-Art. 3 Absatz 2 EGV; 
Gleichstellung; Querschnittsklausel] 
Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Un-
gleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern 
und Frauen zu fördern. 

Artikel 9 [Sozialer Schutz; 
Querschnittsklausel] 
Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen trägt die Union den Erfordernissen im Zusammen-
hang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, 
mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, 
mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit ei-
nem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und des Gesundheitsschutzes Rechnung. 

Artikel 10 [Bekämpfung von 
Diskriminierungen; Querschnittsklausel] 
Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen zielt die Union darauf ab, Diskriminierungen aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, 
der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 

Artikel 11 [ex-Art. 6 EGV; Umweltschutz; 
Querschnittsklausel] 
Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festle-
gung und Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen 
insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. 

Artikel 12 [ex-Art. 153 Absatz 2 EGV; 
Verbraucherschutz; Querschnittsklausel] 
Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Fest-
legung und Durchführung der anderen Unionspolitiken und -
maßnahmen Rechnung getragen. 

Artikel 13 [Tierschutz; Querschnittsklausel] 
Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in 
den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnen-
markt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 
tragen die Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen 
des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Um-
fang Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und die Gepflogenheiten der Mit-
gliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kultu-
relle Traditionen und das regionale Erbe. 

Artikel 14 [ex-Art. 16 EGV; Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse] 
1Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags über die Europäische 
Union und der Artikel 93, 106 und 107 dieses Vertrags und in 
Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte 
der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung 
des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Union 
und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse 
im Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge, dass die 
Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftli-
cher und finanzieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste 
so gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen kön-
nen.  2Diese Grundsätze und Bedingungen werden vom Europä-
ischen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt, unbeschadet 
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der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, diese Dienste im Ein-
klang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag 
zu geben und zu finanzieren. 

Artikel 15 [ex-Art. 255 EGV; Grundsatz der 
Offenheit] 
 (1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und 
die Beteiligung der Zivilgesellschaft sicherzustellen, handeln 
die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union un-
ter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit. 

(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für 
den Rat, wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät 
oder abstimmt. 

(3)  1Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsgemäßem Sitz in einem Mit-
gliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Or-
gane, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhän-
gig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger, 
vorbehaltlich der Grundsätze und Bedingungen, die nach die-
sem Absatz festzulegen sind. 
 2Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher o-
der privater Interessen geltenden Einschränkungen für die Aus-
übung dieses Rechts auf Zugang zu Dokumenten werden vom 
Europäischen Parlament und vom Rat durch Verordnungen ge-
mäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt. 
 3Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen gewährleis-
ten die Transparenz ihrer Tätigkeit und legen im Einklang mit 
den in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen in ihrer Ge-
schäftsordnung Sonderbestimmungen hinsichtlich des Zugangs 
zu ihren Dokumenten fest. 
 4Dieser Absatz gilt für den Gerichtshof der Europäischen 
Union, die Europäische Zentralbank und die Europäische Inves-
titionsbank nur dann, wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men. 
 5Das Europäische Parlament und der Rat sorgen dafür, dass die 
Dokumente, die die Gesetzgebungsverfahren betreffen, nach 
Maßgabe der in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen öffent-
lich zugänglich gemacht werden. 

Artikel 16 [ex-Artikel 286 EGV; Datenschutz] 
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. 

(2)   1Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Vorschriften über 
den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonsti-
gen Stellen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten im Rah-
men der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts fallen, und über den freien Datenver-
kehr.  2Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von 
unabhängigen Behörden überwacht. 
 3Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften 
lassen die spezifischen Bestimmungen des Artikels 39 des Ver-
trags über die Europäische Union unberührt. 

Artikel 17 [Religiöse und weltanschauliche 
Gemeinschaften] 
(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Ver-
einigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach 
deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn 
nicht. 

(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltan-
schauliche Gemeinschaften nach den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften genießen. 

(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in 
Anerkennung ihrer Identität und ihres besonderen Beitrags ei-
nen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog. 

[…] 
 

Dritter Teil – Die internen Politiken und 
Maßnahmen der Union 

Titel I – Der Binnenmarkt 

Artikel 26 [ex-Artikel 14 EGV; 
Verwirklichung des Binnenmarktes] 
(1) Die Union erlässt die erforderlichen Maßnahmen, um nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen der Verträge den 
Binnenmarkt zu verwirklichen beziehungsweise dessen Funkti-
onieren zu gewährleisten. 

(2) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, 
in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistun-
gen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge ge-
währleistet ist. 

(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission die Leitlinien 
und Bedingungen fest, die erforderlich sind, um in allen be-
troffenen Sektoren einen ausgewogenen Fortschritt zu gewähr-
leisten. 

Artikel 27 [ex-Artikel 15 EGV; 
Ausnahmeregelungen] 
  1Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung 
der Ziele des Artikels 26 berücksichtigt die Kommission den 
Umfang der Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit 
unterschiedlichem Entwicklungsstand für die Errichtung des 
Binnenmarkts abverlangt werden, und kann geeignete Bestim-
mungen vorschlagen.   

2Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmerege-
lungen, so müssen sie vorübergehender Art sein und dürfen das 
Funktionieren des Binnenmarkts so wenig wie möglich stören. 

Titel II – Der freie Warenverkehr 

[…] 

Kapitel 3 Verbot von mengenmäßigen Beschrän-
kungen zwischen den Mitgliedstaaten 

Artikel 34 [ex-Artikel 28 EGV; Verbot von 
Einfuhrbeschränkungen] 
Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnah-
men gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten ver-
boten. 

Artikel 35 [ex-Artikel 29 EGV; Verbot von 
Ausfuhrbeschränkungen] 
Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnah-
men gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten ver-
boten. 

Artikel 36 [ex-Artikel 30 EGV; Ausnahmen] 
 1Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, 
Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht 
entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ord-
nung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Le-
bens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kul-
turguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologi-
schem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigen-
tums gerechtfertigt sind.   

2Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein 
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschlei-
erte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellen. 

[…] 
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Titel IV – Die Freizügigkeit, der freie Dienstleis-
tungs- und Kapitalverkehr 

[…] 

Kapitel 2 Das Niederlassungsrecht 

Artikel 49 [ex-Artikel 43 EGV; 
Niederlassungsfreiheit] 
 1Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsange-
hörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen verboten.  2Das Gleiche gilt für Beschränkungen der Grün-
dung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochterge-
sellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig sind.  

3Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst 
die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbst-
ständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung 
von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne 
des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnah-
mestaats für seine eigenen Angehörigen. 

Artikel 50 [ex-Artikel 44 EGV; Maßnahmen 
zur Verwirklichung der 
Niederlassungsfreiheit] 
(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Verwirkli-
chung der Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit. 

(2) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission 
erfüllen die Aufgaben, die ihnen aufgrund der obigen Bestim-
mungen übertragen sind, indem sie insbesondere 

a)  im Allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang be-
handeln, bei denen die Niederlassungsfreiheit 

 die Entwicklung der Produktion und des Handels in be-
sonderer Weise fördert; 

b)  eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten sicherstellen, 

 um sich über die besondere Lage auf den verschiedenen 
Tätigkeitsgebieten innerhalb der Union zu unterrichten; 

c)  die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher 
zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Überein-
künften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und -prakti-
ken ausschalten, deren Beibehaltung der Niederlas-
sungsfreiheit entgegensteht; 

d)  dafür Sorge tragen, dass Arbeitnehmer eines Mitglied-
staats, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
beschäftigt sind, dort verbleiben und eine selbstständige 
Tätigkeit unter denselben Voraussetzungen ausüben 
können, die sie erfüllen müssten, wenn sie in diesen 
Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen würden, in dem sie 
diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichtigen; 

e)  den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats durch Angehörige eines 
anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit hierdurch 
die Grundsätze des Artikels 39 Absatz 2 nicht beein-
trächtigt werden; 

f) veranlassen, dass bei jedem in Betracht kommenden 
Wirtschaftszweig die Beschränkungen der Niederlas-
sungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die 
Errichtung von Agenturen, Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats sowie für den Eintritt des Personals der Hauptnie-
derlassung in ihre Leitungs- oder Überwachungsorgane 
schrittweise aufgehoben werden; 

g)  soweit erforderlich, die Schutzbestimmungen koordinie-
ren, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im 
Sinne des Artikels 54 Absatz 2 im Interesse der Gesell-
schafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese 
Bestimmungen gleichwertig zu gestalten; 

h) sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlas-
sung nicht durch Beihilfen der Mitgliedstaaten ver-
fälscht werden. 

Artikel 51 [ex-Artikel 45 EGV; Ausübung 
öffentlicher Gewalt] 
Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeit-
weise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, 
findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine 
Anwendung. 

Artikel 52 [ex-Artikel 46 EGV; Öffentliche 
Ordnung, Sicherheit; Gesundheit] 
(1) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen 
Maßnahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung 
für Ausländer vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Richtlinien für die Koor-
dinierung der genannten Vorschriften. 

Artikel 53 [ex-Artikel 47 EGV; Gegenseitige 
Anerkennung von Diplomen; 
Koordinierungsrechtsetzung] 
(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkei-
ten zu erleichtern, erlassen das Europäische Parlament und der 
Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Richtli-
nien für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungs-
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise sowie für die 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Aufnahme und Ausübung selbststän-
diger Tätigkeiten. 

(2) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die 
ärztlichen, arztähnlichen und pharmazeutischen Berufe setzt die 
Koordinierung der Bedingungen für die Ausübung dieser Be-
rufe in den einzelnen Mitgliedstaaten voraus. 

Artikel 54 [ex-Artikel 48 EGV; Gleichstellung 
der Gesellschaften] 
 1Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesell-
schaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung 
oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, den 
natürlichen Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaa-
ten sind.   

2Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechts und des Handelsrechts einschließlich der Genossen-
schaften und die sonstigen juristischen Personen des öffentli-
chen und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen 
Erwerbszweck verfolgen. 

Artikel 55 [ex-Artikel 294 EGV; 
Diskriminierungsverbot bei 
Kapitalbeteiligungen] 
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge stellen 
die Mitgliedstaaten die Staatsangehörigen der anderen Mit-
gliedstaaten hinsichtlich ihrer Beteiligung am Kapital von Ge-
sellschaften im Sinne des Artikels 54 den eigenen Staatsange-
hörigen gleich. 

Kapitel 3 Dienstleistungen 

Artikel 56 [ex-Artikel 49 EGV; 
Dienstleistungsfreiheit] 
1Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs inner-
halb der Union für Angehörige der Mitgliedstaaten, die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat als demjenigen des Leistungsemp-
fängers ansässig sind, sind nach Maßgabe der folgenden Best-
immungen verboten.   

2Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beschließen, dass dieses 
Kapitel auch auf Erbringer von Dienstleistungen Anwendung 
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findet, welche die Staatsangehörigkeit eines dritten Landes be-
sitzen und innerhalb der Union ansässig sind. 

Artikel 57 [ex-Artikel 50 EGV; 
Dienstleistungen] 
 1Dienstleistungen im Sinne der Verträge sind Leistungen, die 
in der Regel gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den 
Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und 
über die Freizügigkeit der Personen unterliegen. 
 2Als Dienstleistungen gelten insbesondere: 

a)  gewerbliche Tätigkeiten, 

b)  kaufmännische Tätigkeiten, 

c)  handwerkliche Tätigkeiten, 

d)  freiberufliche Tätigkeiten. 
 3Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit 
kann der Leistende zwecks Erbringung seiner Leistungen seine 
Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben, in dem 
die Leistung erbracht wird, und zwar unter den Voraussetzun-
gen, welche dieser Mitgliedstaat für seine eigenen Angehörigen 
vorschreibt. 

Artikel 58 [ex-Artikel 51 EGV; 
Verkehrsdienstleistungen; Kapitalverkehr] 
(1) Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des 
Verkehrs gelten die Bestimmungen des Titels über den Ver-
kehr. 

(2) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbunde-
nen Dienstleistungen der Banken und Versicherungen wird im 
Einklang mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs durchge-
führt. 

Artikel 59 [ex-Artikel 52 EGV; 
Liberalisierungsmaßnahmen] 
 (1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Libera-
lisierung einer bestimmten Dienstleistung. 

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Richtlinien sind im Allge-
meinen mit Vorrang diejenigen Dienstleistungen zu berücksich-
tigen, welche die Produktionskosten unmittelbar beeinflussen 
oder deren Liberalisierung zur Förderung des Warenverkehrs 
beiträgt. 

Artikel 60 [ex-Artikel 53 EGV; Weitergehende 
Liberalisierung] 
 1Die Mitgliedstaaten bemühen sich, über das Ausmaß der Libe-
ralisierung der Dienstleistungen, zu dem sie aufgrund der Richt-
linien gemäß Artikel 59 Absatz 1 verpflichtet sind, hinauszuge-
hen, falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des be-
treffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen.   

2Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die 
betreffenden Staaten. 

Artikel 61 [ex-Artikel 54 EGV; 
Übergangsregelung] 
Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsver-
kehrs nicht aufgehoben sind, wendet sie jeder Mitgliedstaat 
ohne Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit oder Aufent-
haltsort auf alle in Artikel 56 Absatz 1 bezeichneten Erbringer 
von Dienstleistungen an. 

Artikel 62 [ex-Artikel 55 EGV; Entsprechende 
Anwendung von Vorschriften des 
Niederlassungsrechts] 
Die Bestimmungen der Artikel 51 bis 54 finden auf das in die-
sem Kapitel geregelte Sachgebiet Anwendung. 

[…] 
 

Titel VII (ex-Titel V) – Gemeinsame Regeln be-
treffend Wettbewerb, Steuerfragen und Anglei-
chung der Rechtsvorschriften 

Kapitel 1 Wettbewerbsregeln 

Abschnitt 1 Vorschriften für Unternehmen 

Artikel 101 [ex-Artikel 81 EGV; Kartellverbot] 
(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Un-
ternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Ver-
haltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Ein-
schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des 
Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, insbesondere 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- o-
der Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingun-
gen; 

b)  die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des 
Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investi-
tionen; 

c)  die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei 
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, 
wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

e)  die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedin-
gung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen 
annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch 
in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen. 

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder 
Beschlüsse sind nichtig. 

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht an-
wendbar erklärt werden auf 

—  Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen, 

—  Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unter-
nehmensvereinigungen, 

—  aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Grup-
pen von solchen, 

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem 
entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung o-
der -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirt-
schaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten 
Unternehmen 

a)  Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirk-
lichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, 

 oder 

b)  Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen 
Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszu-
schalten. 

Artikel 102 [ex-Artikel 82 EGV; Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung] 
 1Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die miss-
bräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem 
Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch 
ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, 
den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.   

2Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 

a)  der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von un-
angemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder 
sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b)  der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder 
der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbrau-
cher; 

c)  der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei 
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, 
wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 
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d)  der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedin-
gung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen 
annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch 
in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen. 

Artikel 103 [ex-Artikel 83 EGV; Erlass von 
Verordnungen und Richtlinien] 
(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur 
Verwirklichung der in den Artikeln 101 und 102 niedergelegten 
Grundsätze werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission 
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken ins-
besondere, 

a)  die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 
102 genannten Verbote durch die Einführung von Geld-
bußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten; 

b)  die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 101 Ab-
satz 3 festzulegen; dabei ist dem Erfordernis einer wirk-
samen Überwachung bei möglichst einfacher Verwal-
tungskontrolle Rechnung zu tragen; 

c)  gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 101 
und 102 für die einzelnen Wirtschaftszweige näher zu 
bestimmen; 

d)  die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs der 
Europäischen Union bei der Anwendung der in diesem 
Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander abzu-
grenzen; 

e)  das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften einerseits und den in diesem Abschnitt enthal-
tenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen Bestim-
mungen andererseits festzulegen. 

Artikel 104 [ex-Artikel 84 EGV; 
Übergangsbestimmung] 
Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 103 erlassenen Vor-
schriften entscheiden die Behörden der Mitgliedstaaten im Ein-
klang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften und den Bestim-
mungen der Artikel 101, insbesondere Absatz 3, und 102 über 
die Zulässigkeit von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufei-
nander abgestimmten Verhaltensweisen sowie über die miss-
bräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem 
Binnenmarkt. 

Artikel 105 [ex-Artikel 85 EGV; 
Wettbewerbsaufsicht] 
 1(1) Unbeschadet des Artikels 104 achtet die Kommission auf 
die Verwirklichung der in den Artikeln 101 und 102 niederge-
legten Grundsätze.  2Sie untersucht auf Antrag eines Mitglied-
staats oder von Amts wegen in Verbindung mit den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, die ihr Amtshilfe zu leisten ha-
ben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen gegen diese 
Grundsätze vermutet werden.  3Stellt sie eine Zuwiderhandlung 
fest, so schlägt sie geeignete Mittel vor, um diese abzustellen. 
 1(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die 
Kommission in einem mit Gründen versehenen Beschluss die 
Feststellung, dass eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt.  
2Sie kann den Beschluss veröffentlichen und die Mitgliedstaa-
ten ermächtigen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu tref-
fen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

(3) Die Kommission kann Verordnungen zu den Gruppen von 
Vereinbarungen erlassen, zu denen der Rat nach Artikel 103 
Absatz 2 Buchstabe b eine Verordnung oder Richtlinie erlassen 
hat. 

Artikel 106 [ex-Artikel 86 EGV; Öffentliche 
Unternehmen; Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse] 
(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Unter-
nehmen und auf Unternehmen, denen sie besondere oder aus-
schließliche Rechte gewähren, keine den Verträgen und insbe-
sondere den Artikeln 18 und 101 bis 109 widersprechende Maß-
nahmen treffen oder beibehalten. 

(2)  1Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter 
eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften der Ver-
träge, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwen-
dung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertra-
genen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhin-
dert.  2Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem 
Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union zu-
widerläuft. 

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels 
und richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Be-
schlüsse an die Mitgliedstaaten. 

Abschnitt 2 Staatliche Beihilfen 

Artikel 107 [ex-Artikel 87 EGV; 
Beihilfeverbot; Ausnahmen] 
(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen 
gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Un-
ternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfäl-
schen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unver-
einbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beein-
trächtigen. 

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind: 

a)  Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie 
ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Waren ge-
währt werden; 

b)  Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Natur-
katastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse 
entstanden sind; 

c)  Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Tei-
lung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesre-
publik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch 
die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile er-
forderlich sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem In-
krafttreten des Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der 
Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser 
Buchstabe aufgehoben wird. 

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen wer-
den: 

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwick-
lung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außerge-
wöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäf-
tigung herrscht, sowie der in Artikel 349 genannten Ge-
biete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirt-
schaftlichen und sozialen Lage; 

b)  Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von ge-
meinsamem europäischem Interesse oder zur Behebung 
einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines 
Mitgliedstaats; 

c)  Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirt-
schaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die 
Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die 
dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung 
des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und Wett-
bewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß 
beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwi-
derläuft; 

e)  sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen 
Beschluss auf Vorschlag der Kommission bestimmt. 

Artikel 108 [ex-Artikel 88 EGV; 
Beihilfeaufsicht] 
(1)  1Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden Beihilferege-
lungen.  2Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen 
vor, welche die fortschreitende Entwicklung und das Funktio-
nieren des Binnenmarkts erfordern. 

(2)  1Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten 
eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, dass eine von einem Staat 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Binnen-
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markt nach Artikel 107 unvereinbar ist oder dass sie miss-
bräuchlich angewandt wird, so beschließt sie, dass der betref-
fende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuhe-
ben oder umzugestalten hat.   

2Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der 
festgesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission oder je-
der betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 258 und 
259 den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anru-
fen.  
 3Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats be-
schließen, dass eine von diesem Staat gewährte oder geplante 
Beihilfe in Abweichung von Artikel 107 oder von den nach Ar-
tikel 109 erlassenen Verordnungen als mit dem Binnenmarkt 
vereinbar gilt, wenn außergewöhnliche Umstände einen sol-
chen Beschluss rechtfertigen.  4Hat die Kommission bezüglich 
dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorgese-
hene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des 
betreffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfah-
rens, bis der Rat sich geäußert hat.   

5Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antrag-
stellung, so beschließt die Kommission. 

(3)  1Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung 
oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, 
dass sie sich dazu äußern kann.  2Ist sie der Auffassung, dass ein 
derartiges Vorhaben nach Artikel 107 mit dem Binnenmarkt un-
vereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorge-
sehene Verfahren ein.  3Der betreffende Mitgliedstaat darf die 
beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kom-
mission einen abschließenden Beschluss erlassen hat. 

(4) Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von 
staatlichen Beihilfen erlassen, für die der Rat nach Artikel 109 
festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3 aus-
genommen werden können. 

Artikel 109 [ex-Artikel 89 EGV; Erlass von 
Durchführungsverordnungen] 
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö-
rung des Europäischen Parlaments alle zweckdienlichen Durch-
führungsverordnungen zu den Artikeln 107 und 108 erlassen 
und insbesondere die Bedingungen für die Anwendung des Ar-
tikels 108 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von Beihilfen fest-
legen, die von diesem Verfahren ausgenommen sind. 

[…] 

Kapitel 3 Angleichung der Rechtsvorschriften 

Artikel 114 Abs. 1 [ex-Artikel 95 Abs. 1 EGV; 
Rechtsangleichung im Binnenmarkt] 
(1)  1Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt 
für die Verwirklichung der Ziele des Artikels 26 die nachste-
hende Regelung.  2Das Europäische Parlament und der Rat er-
lassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 
Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das 
Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben. 

[…] 

Artikel 118 [Schutz des geistigen Eigentums] 
 1Im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des 
Binnenmarkts erlassen das Europäische Parlament und der Rat 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen 
zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen 
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Union sowie 
zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinie-
rungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene.   

2Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfah-
ren durch Verordnungen die Sprachenregelungen für die euro-
päischen Rechtstitel fest.  3Der Rat beschließt einstimmig nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments. 

[…] 

Titel XIII – Kultur 

Artikel 167 [ex-Artikel 151 EGV; Beitrag der 
Union unter Wahrung und Förderung der 
Kulturvielfalt] 
(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen 
der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regio-
nalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemein-
samen kulturellen Erbes. 

(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt erfor-
derlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen: 

—  Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur 
und Geschichte der europäischen Völker, 

—  Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europä-
ischer Bedeutung, 

—  nichtkommerzieller Kulturaustausch, 

—  künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich 
im audiovisuellen Bereich. 

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammen-
arbeit mit dritten Ländern und den für den Kulturbereich zu-
ständigen internationalen Organisationen, insbesondere mit 
dem Europarat. 

(4) Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Best-
immungen der Verträge den kulturellen Aspekten Rechnung, 
insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer 
Kulturen. 

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels 

—  erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 
Anhörung des Ausschusses der Regionen Fördermaß-
nahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten. 

—  erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfeh-
lungen. 

[…] 

Titel XV – Verbraucherschutz 

Artikel 169 [ex-Artikel 153 EGV; Beitrag der 
Union; Mindeststandards] 
 (1) Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Ge-
währleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus leistet die 
Union einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit 
und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur 
Förderung ihres Rechtes auf Information, 

Erziehung und Bildung von Vereinigungen zur Wahrung ihrer 
Interessen. 

(2) Die Union leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 
1 genannten Ziele durch 

a)  Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des 
Binnenmarkts nach Artikel 114 erlässt; 

b)  Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Über-
wachung der Politik der Mitgliedstaaten. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen nach 
Absatz 2 Buchstabe b. 

(4)  1Die nach Absatz 3 beschlossenen Maßnahmen hindern die 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaß-
nahmen beizubehalten oder zu ergreifen.  2Diese Maßnahmen 
müssen mit den Verträgen vereinbar sein.  3Sie werden der 
Kommission mitgeteilt. 
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[…] 

Sechster Teil – Institutionelle Bestimmun-
gen und Finanzvorschriften 

Artikel 288 [ex-Artikel 249 EGV; Rechtsakte; 
Katalog] 
 1Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die 
Organe Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen 
und Stellungnahmen an.   

2Die Verordnung hat allgemeine Geltung.  3Sie ist in allen ihren 
Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 1Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet 
wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, über-
lässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und 
der Mittel.   

2Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich.  3Sind sie an 
bestimmte Adressaten gerichtet, so sind sie nur für diese ver-
bindlich.  4Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht 
verbindlich. 
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AVMD-RL – Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
RICHTLINIE 2010/13/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 10. März 2010 

zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstel-

lung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste), zul. geändert durch Art. 1 

ÄndRL (EU) 2018/1808 vom 14.11.2018 (ABl. Nr. L 303 S. 69). 
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 
62, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [1], 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 89/552/EWG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung be-
stimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste 
(Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) [2] wurde mehr-
fach und erheblich geändert [3]. Aus Gründen der Klarheit und 
der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie 
zu kodifizieren. 

(2) Grenzüberschreitende audiovisuelle Mediendienste, die mit 
Hilfe unterschiedlicher Technologien realisiert werden, sind ei-
nes der Mittel zur Verfolgung der Ziele der Union. Bestimmte 
Maßnahmen sind erforderlich, die den Übergang von den nati-
onalen Märkten zu einem gemeinsamen Markt für die Herstel-
lung und Verbreitung von Programmen sichern und die unbe-
schadet der Funktion der audiovisuellen Mediendienste, das 
Allgemeininteresse zu wahren, faire Wettbewerbsbedingungen 
gewährleisten. 

(3) Der Europarat hat das Europäische Übereinkommen über 
das grenzüberschreitende Fernsehen angenommen. 

(4) In Anbetracht der neuen Übertragungstechniken für audio-
visuelle Mediendienste sollte ein Rechtsrahmen für die Aus-
übung der Fernsehtätigkeit den Auswirkungen des Struktur-
wandels, der Verbreitung der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IKT) und den technologischen Entwicklun-
gen auf die Geschäftsmodelle und insbesondere auf die 
Finanzierung des kommerziellen Rundfunks Rechnung tragen 
und sollte optimale Wettbewerbsbedingungen und Rechtssi-
cherheit für die Informationstechnologien sowie die Unterneh-
men und Dienste im Bereich der Medien in Europa sowie für 

die Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sicher-
stellen. 

(5) Audiovisuelle Mediendienste sind gleichermaßen Kultur- 
und Wirtschaftsdienste. Ihre immer größere Bedeutung für die 
Gesellschaften, die Demokratie — vor allem zur Sicherung der 
Informationsfreiheit, der Meinungsvielfalt und des Medienplu-
ralismus —, die Bildung und die Kultur rechtfertigt die Anwen-
dung besonderer Vorschriften auf diese Dienste. 

(6) Nach Artikel 167 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union trägt die Union bei ihrer Tätig-
keit aufgrund anderer Bestimmungen dieses Vertrags den kul-
turellen Aspekten Rechnung, um insbesondere die Vielfalt ihrer 
Kulturen zu wahren und zu fördern. 

(7) In seinen Entschließungen vom 1. Dezember 2005 [4] und 
4. April 2006 [5] zur Doha-Runde und zu den WTO-Minister-
konferenzen fordert das Europäische Parlament, grundlegende 
öffentliche Dienste wie audiovisuelle Dienste von der Liberali-
sierung im Rahmen der Verhandlungsrunde des Allgemeinen 
Übereinkommens über den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS) auszunehmen. In seiner Entschließung vom 27. April 
2006 [6] unterstützt das Europäische Parlament das Unesco-
Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen, wo es insbesondere heißt, „dass 
kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen sowohl eine 
wirtschaftliche als auch eine kulturelle Natur haben, da sie Trä-
ger von Identitäten, Werten und Sinn sind, und daher nicht so 
behandelt werden dürfen, als hätten sie nur einen kommerziel-
len Wert“. Mit dem Beschluss 2006/515/EG des Rates vom 18. 
Mai 2006 über den Abschluss des Übereinkommens zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen [7] wird das Unesco-Übereinkommen im Namen der 
Gemeinschaft angenommen. Das Übereinkommen ist am 18. 
März 2007 in Kraft getreten. Mit der vorliegenden Richtlinie 
werden die Grundsätze des Unesco-Übereinkommens gewahrt. 

(8) Es ist unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tra-
gen, dass Handlungen unterbleiben, die den freien Fluss von 
Fernsehsendungen beeinträchtigen bzw. die Entstehung beherr-
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schender Stellungen begünstigen könnten, welche zu Beschrän-
kungen des Pluralismus und der Freiheit der Fernsehinforma-
tion sowie der Information in ihrer Gesamtheit führen würden. 

(9) Diese Richtlinie lässt bestehende oder künftige Rechtsan-
gleichungsmaßnahmen der Union unberührt, mit denen insbe-
sondere zwingenden Erfordernissen zum Schutz der Verbrau-
cher, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Wettbewerbs 
entsprochen werden soll. 

(10) Traditionelle audiovisuelle Mediendienste — wie das 
Fernsehen — und neu aufkommende audiovisuelle Medien-
dienste auf Abruf bieten erhebliche Beschäftigungsmöglichkei-
ten in der Union, vor allem in kleinen und mittleren Unterneh-
men, und regen Wirtschaftswachstum und Investitionstätigkeit 
an. In Anbetracht der Bedeutung gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen und eines echten europäischen Marktes für audiovisu-
elle Mediendienste sollten die Grundsätze des Binnenmarkts 
wie der freie Wettbewerb und Gleichbehandlung respektiert 
werden, um Transparenz und Vorhersehbarkeit in den Märkten 
für audiovisuelle Mediendienste zu gewährleisten und niedrige 
Zutrittsschranken zu erreichen. 

(11) Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, die Rechts-
sicherheit zu verbessern, zur Vollendung des Binnenmarkts bei-
zutragen und die Entstehung eines einheitlichen Informations-
raums zu erleichtern, ist es notwendig, auf alle audiovisuellen 
Mediendienste — sowohl Fernsehprogramme (d. h. lineare au-
diovisuelle Mediendienste) als auch audiovisuelle Medien-
dienste auf Abruf (d. h. nichtlineare audiovisuelle Medien-
dienste) — zumindest bestimmte gemeinsame Grundvorschrif-
ten anzuwenden. 

(12) Die Kommission hat am 15. Dezember 2003 eine Mittei-
lung über die Zukunft der europäischen Regulierungspolitik im 
audiovisuellen Bereich angenommen, in der sie betont, dass die 
Regulierungspolitik in diesem Sektor jetzt und auch in Zukunft 
bestimmte Interessen der Allgemeinheit wie kulturelle Vielfalt, 
Recht auf Information, Medienpluralismus, Jugendschutz und 
Verbraucherschutz wahren sowie Bewusstseinsbildung und 
Medienkompetenz der Allgemeinheit fördern muss. 

(13) Mit der Entschließung des Rates und der im Rat vereinig-
ten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 25. Ja-
nuar 1999 über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk [8] wird 
bekräftigt, dass für die Erfüllung des Auftrags der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten weiterhin der technologische 
Fortschritt genutzt werden muss. Der europäische Markt für au-
diovisuelle Mediendienste zeichnet sich durch die Koexistenz 
privater und öffentlich-rechtlicher Anbieter audiovisueller Me-
diendienste aus. 

(14) Die Kommission hat die Initiative „i2010 — europäische 
Informationsgesellschaft“ ergriffen, um Wachstum und Be-
schäftigung in der Informationsgesellschaft und in den Medien 
zu fördern. Dies ist eine umfassende Strategie, deren Ziel darin 
besteht, vor dem Hintergrund der Konvergenz von Diensten der 
Informationsgesellschaft und Mediendiensten, -netzen und -ge-
räten die Produktion europäischer Inhalte, die Entwicklung der 
digitalen Wirtschaft und die Nutzung von IKT durch Moderni-
sierung und Einsatz sämtlicher Instrumente der EU-Politik 
(Rechtsvorschriften, Forschung und Partnerschaften mit der In-
dustrie) zu fördern. Die Kommission hat sich vorgenommen, 
einheitliche Rahmenbedingungen für den Binnenmarkt im Be-
reich der Dienste der Informationsgesellschaft und der Medien-
dienste durch Modernisierung des Rechtsrahmens für audiovi-
suelle Dienste zu schaffen. Das Ziel der i2010-Initiative wird 
grundsätzlich dadurch erreicht, dass man es der Industrie er-
möglicht, bei nicht mehr als absolut erforderlicher Regulierung 
zu wachsen, und es kleinen neu gegründeten Unternehmen, die 
in der Zukunft für Wohlstand und Beschäftigung sorgen wer-
den, ermöglicht, in einem freien Markt zu florieren, Neuerun-
gen einzuführen und Arbeitsplätze zu schaffen. 

(15) Das Europäische Parlament hat am 4. September 2003 [9], 
am 22. April 2004 [10] und am 6. September 2005 [11] Ent-
schließungen verabschiedet, die grundsätzlich das Konzept der 
Einführung von Grundvorschriften für alle audiovisuellen Me-
diendienste und von zusätzlichen Vorschriften für Fernsehpro-
gramme unterstützen. 

(16) Die vorliegende Richtlinie verbessert die Wahrung der 
Grundrechte und trägt den in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union [12], insbesondere in Artikel 11, aner-
kannten Grundrechten und Grundsätzen vollständig Rechnung. 
In dieser Hinsicht werden die Mitgliedstaaten durch diese 
Richtlinie in keiner Weise in der Anwendung ihrer Verfas-
sungsvorschriften über die Pressefreiheit und die Meinungsfrei-
heit in den Medien eingeschränkt. 

(17) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitglied-
staaten unberührt lassen, die sich aus der Anwendung der Richt-
linie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informationsgesellschaft [13] ergeben. 
Dementsprechend sollten Entwürfe einzelstaatlicher Maßnah-
men für abrufbare audiovisuelle Mediendienste, die strenger o-
der ausführlicher als die zur bloßen Umsetzung der Richtlinie 
2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG 
des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit [14] erforderlichen Maßnahmen sind, den ver-
fahrensbezogenen Pflichten nach Artikel 8 der Richtlinie 
98/34/EG unterliegen.  

(18) Die Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste [15] lässt nach ihrem Artikel 1 Absatz 3 die von der 
Union oder den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen zur 
Verfolgung von Zielen, die im Interesse der Allgemeinheit lie-
gen, insbesondere in Bezug auf die Regulierung von Inhalten 
und die audiovisuelle Politik, unberührt. 

(19) Die vorliegende Richtlinie berührt nicht die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten und ihrer Behörden für die Organisation — 
einschließlich der gesetzlichen oder behördlichen Zulassungen 
oder der Besteuerung — und die Finanzierung der Sendungen 
sowie die Programminhalte. Eigenständige kulturelle Entwick-
lungen in den Mitgliedstaaten und die Bewahrung der kulturel-
len Vielfalt in der Union bleiben deshalb wie bisher möglich. 

(20) Durch diese Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten weder 
verpflichtet noch ermuntert werden, neue Lizenz- oder Geneh-
migungsverfahren im Bereich audiovisueller Mediendienste 
einzuführen. 

(21) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der Begriff der au-
diovisuellen Mediendienste lediglich die entweder als Fernseh-
programm oder auf Abruf bereitgestellten audiovisuellen Medi-
endienste erfassen, bei denen es sich um Massenmedien han-
delt, das heißt, die für den Empfang durch einen wesentlichen 
Teil der Allgemeinheit bestimmt sind und bei dieser eine deut-
liche Wirkung entfalten könnten. Er sollte nur Dienstleistungen 
im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union erfassen, also alle Arten wirtschaftlicher Tätigkeiten, 
auch die öffentlich-rechtlicher Unternehmen, sich jedoch nicht 
auf vorwiegend nichtwirtschaftliche Tätigkeiten erstrecken, die 
nicht mit Fernsehsendungen im Wettbewerb stehen, wie z. B. 
private Internetseiten und Dienste zur Bereitstellung oder Ver-
breitung audiovisueller Inhalte, die von privaten Nutzern für 
Zwecke der gemeinsamen Nutzung und des Austauschs inner-
halb von Interessengemeinschaften erstellt werden. 

(22) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der Begriff der au-
diovisuellen Mediendienste die Massenmedien in ihrer infor-
mierenden, unterhaltenden und die breite Öffentlichkeit bilden-
den Funktion erfassen, einschließlich der audiovisuellen kom-
merziellen Kommunikation, aber alle Formen privater Korres-
pondenz, z. B. an eine begrenzte Anzahl von Empfängern 
versandte elektronische Post, ausschließen. Die Begriffsbestim-
mung sollte alle Dienste ausschließen, deren Hauptzweck nicht 
die Bereitstellung von Programmen ist, d. h. bei denen audiovi-
suelle Inhalte lediglich eine Nebenerscheinung darstellen und 
nicht Hauptzweck der Dienste sind. Dazu zählen beispielsweise 
Internetseiten, die lediglich zu Ergänzungszwecken audiovisu-
elle Elemente enthalten, z. B. animierte grafische Elemente, 
kurze Werbespots oder Informationen über ein Produkt oder 
nichtaudiovisuelle Dienste. Aus diesen Gründen sollten ferner 
folgende Dienste von dem Anwendungsbereich dieser Richtli-
nie ausgenommen sein: Glücksspiele mit einem einen Geldwert 
darstellenden Einsatz, einschließlich Lotterien, Wetten und an-
dere Gewinnspiele, sowie Online-Spiele und Suchmaschinen, 
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jedoch nicht Sendungen mit Gewinnspielen oder Glücksspie-
len. 

(23) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte sich der Begriff 
„audiovisuell“ auf bewegte Bilder mit oder ohne Ton beziehen; 
er sollte somit Stummfilme erfassen, nicht aber Tonübertragun-
gen oder Hörfunkdienste. Der Hauptzweck eines audiovisuellen 
Mediendienstes ist zwar die Bereitstellung von Sendungen, die 
Definition eines solchen Dienstes sollte aber auch textgestützte 
Inhalte umfassen, die diese Sendungen begleiten, wie z. B. Un-
tertitel oder elektronische Programmführer. Eigenständige text-
gestützte Dienste sollten nicht in den Anwendungsbereich die-
ser Richtlinie fallen; die Freiheit der Mitgliedstaaten, solche 
Dienste auf einzelstaatlicher Ebene in Einklang mit dem Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu regeln, 
sollte unberührt bleiben. 

(24) Ein typisches Merkmal der Abrufdienste ist, dass sie „fern-
sehähnlich“ sind, d. h. dass sie auf das gleiche Publikum wie 
Fernsehsendungen ausgerichtet sind und der Nutzer aufgrund 
der Art und Weise des Zugangs zu diesen Diensten vernünf-
tigerweise einen Regelungsschutz im Rahmen dieser Richtlinie 
erwarten kann. Angesichts dieser Tatsache sollte zur Vermei-
dung von Diskrepanzen bei der Dienstleistungsfreiheit und 
beim Wettbewerb der Begriff „Sendung“ unter Berücksichti-
gung der Entwicklungen auf dem Gebiet der Fernsehsendungen 
dynamisch ausgelegt werden. 

(25) Der Begriff der redaktionellen Verantwortung ist grundle-
gend für die Bestimmung der Rolle des Mediendiensteanbieters 
und damit des Begriffs der audiovisuellen Mediendienste. Die 
Mitgliedstaaten können einzelne Aspekte der Definition der re-
daktionellen Verantwortung, insbesondere den Begriff der 
„wirksamen Kontrolle“, bei der Annahme der Maßnahmen zur 
Umsetzung dieser Richtlinie näher bestimmen. Die in der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektro-
nischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr“) [16] vorgesehenen Haf-
tungsausschlüsse sollten von der vorliegenden Richtlinie unbe-
rührt bleiben. 

(26) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der Begriff „Medi-
endiensteanbieter“ natürliche oder juristische Personen aus-
schließen, die Sendungen, für welche die redaktionelle Verant-
wortung bei Dritten liegt, lediglich weiterleiten. 

(27) Zu den Fernsehprogrammen zählen derzeit insbesondere 
analoges und digitales Fernsehen, Live Streaming, Webcasting 
und der zeitversetzte Videoabruf („Near-video-on-demand“), 
während beispielsweise Video-on-demand ein audiovisueller 
Mediendienst auf Abruf ist. Im Allgemeinen sollten für Fern-
sehprogramme oder einzelne Fernsehsendungen, die zusätzlich 
als audiovisuelle Mediendienste auf Abruf von demselben Me-
diendiensteanbieter angeboten werden, die Anforderungen die-
ser Richtlinie mit der Erfüllung der Anforderungen für die Fern-
sehausstrahlung, d. h. die lineare Übertragung, als erfüllt gelten. 
Wenn jedoch verschiedene Arten von Diensten, bei denen es 
sich um eindeutig unterscheidbare Dienste handelt, parallel an-
geboten werden, so sollte diese Richtlinie auf jeden dieser 
Dienste Anwendung finden. 

(28) Elektronische Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften 
sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fal-
len. 

(29) Alle Kriterien eines audiovisuellen Mediendienstes gemäß 
seiner Definition und gemäß den Erläuterungen in den Erwä-
gungsgründen 21 bis 28 sollten gleichzeitig erfüllt sein. 

(30) Bei Fernsehprogrammen sollte der Begriff des zeitgleichen 
Empfangs auch den quasi-zeitgleichen Empfang erfassen, da 
aus technischen Gründen, die durch den Übertragungsvorgang 
bedingt sind, bei der kurzen zeitlichen Verzögerung, die zwi-
schen der Übertragung und dem Empfang der Sendung liegt, 
Schwankungen auftreten können. 

(31) Ein umfassender Begriff der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation sollte in dieser Richtlinie festgelegt werden, 
der jedoch nicht Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und kos-
tenlos gesendete Spendenaufrufe zu wohltätigen Zwecken um-
fassen sollte. 

(32) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der Begriff „euro-
päische Werke“ definiert werden, unbeschadet der Möglichkeit 
der Mitgliedstaaten, diese Definition unter Einhaltung des Uni-
onsrechts und unter Berücksichtigung der Ziele dieser Richtli-
nie für Mediendiensteanbieter, die ihrer Rechtshoheit unterwor-
fen sind, zu präzisieren. 

(33) Das Herkunftslandprinzip sollte als Kernbestandteil dieser 
Richtlinie angesehen werden, da es für die Schaffung des Bin-
nenmarkts unverzichtbar ist. Dieses Prinzip sollte für alle audi-
ovisuellen Mediendienste gelten, um für die Mediendienstean-
bieter die zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und zur 
Einführung dieser Dienste erforderliche Rechtssicherheit zu 
schaffen. Es ist außerdem die Voraussetzung für den freien In-
formationsfluss und den freien Verkehr audiovisueller Pro-
gramme innerhalb des Binnenmarkts. 

(34) Zur Förderung einer starken, wettbewerbsfähigen und in-
tegrierten europäischen audiovisuellen Industrie und zur Stär-
kung des Medienpluralismus in der gesamten Union sollte je-
weils nur ein Mitgliedstaat für einen Anbieter audiovisueller 
Mediendienste zuständig sein und sollte der Informationsplura-
lismus ein grundlegendes Prinzip der Union sein. 

(35) Mit der Festlegung einer Reihe praxisbezogener Kriterien 
soll erschöpfend geregelt werden, dass nur ein bestimmter Mit-
gliedstaat für einen Mediendiensteanbieter im Zusammenhang 
mit der Erbringung der unter diese Richtlinie fallenden Dienst-
leistungen zuständig ist. Unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union und zur Ver-
meidung eines Rechtshoheitsvakuums in bestimmten Fällen ist 
es allerdings angebracht, das Niederlassungskriterium im Sinne 
der Artikel 49 bis 55 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union als entscheidendes Kriterium zur Bestim-
mung der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats heranzuziehen. 

(36) Die Verpflichtung des Sendestaats, die Einhaltung des 
durch diese Richtlinie koordinierten nationalen Rechts sicher-
zustellen, reicht nach dem Unionsrecht aus, um den freien Ver-
kehr von Fernsehsendungen zu gewährleisten, ohne dass eine 
zweite Kontrolle aus den gleichen Gründen in jedem der Emp-
fangsstaaten stattfinden muss. Der Empfangstaat kann jedoch 
ausnahmsweise und unter besonderen Bedingungen die Weiter-
verbreitung von Fernsehsendungen vorübergehend aussetzen. 

(37) Beschränkungen der freien Erbringung audiovisueller Me-
diendienste auf Abruf sollten nur gemäß Bedingungen und Ver-
fahren möglich sein, die den bereits durch Artikel 3 Absätze 4, 
5 und 6 der Richtlinie 2000/31/EG festgelegten Bedingungen 
und Verfahren entsprechen. 

(38) Die technologische Entwicklung, insbesondere bei den di-
gitalen Satellitenprogrammen, macht eine Anpassung der er-
gänzenden Kriterien notwendig, damit eine sinnvolle Regulie-
rung und eine wirksame Umsetzung möglich ist und die Markt-
teilnehmer eine tatsächliche Verfügungsgewalt über die Inhalte 
der audiovisuellen Mediendienste erhalten. 

(39) Da diese Richtlinie nur Dienste betrifft, die für die allge-
meine Öffentlichkeit in der Union bestimmt sind, sollte sie nur 
für audiovisuelle Mediendienste gelten, die mit handelsübli-
chen Verbraucherendgeräten unmittelbar oder mittelbar von der 
Allgemeinheit in einem oder mehreren Mitgliedstaaten empfan-
gen werden können. Die Bestimmung des Begriffs „handelsüb-
liche Verbraucherendgeräte“ sollte den zuständigen nationalen 
Behörden überlassen werden. 

(40) In den Artikeln 49 bis 55 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union ist das grundlegende Recht der 
Niederlassungsfreiheit verankert. Daher sollten die Medien-
diensteanbieter im Allgemeinen frei wählen können, in wel-
chem Mitgliedstaat sie sich niederlassen wollen. Der Gerichts-
hof hat auch hervorgehoben: „Der Vertrag verbietet es einem 
Unternehmen, das keine Dienste in dem Mitgliedstaat anbietet, 
in dem es ansässig ist, nämlich nicht, die Dienstleistungsfreiheit 
auszuüben“ [17]. 

(41) Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, in den durch 
diese Richtlinie koordinierten Bereichen für die ihrer Rechtsho-
heit unterliegenden Mediendiensteanbieter detailliertere oder 
strengere Vorschriften anzuwenden, und gleichzeitig dafür 
Sorge tragen, dass diese Vorschriften im Einklang mit den all-
gemeinen Grundsätzen des Unionsrechts stehen. Zum Umgang 
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mit Situationen, in denen ein der Rechtshoheit eines Mitglied-
staats unterworfener Fernsehveranstalter Fernsehsendungen er-
bringt, die ganz oder größtenteils auf das Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaats ausgerichtet sind, böte sich die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit untereinander, und — im 
Falle der Umgehung — eine Kodifizierung der einschlägigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs [18], in Kombination mit ei-
nem effizienteren Verfahren als Lösung an, die den Bedenken 
der Mitgliedstaaten gerecht wird, ohne die ordnungsgemäße 
Anwendung des Herkunftslandprinzips in Frage zu stellen. Der 
Begriff der im Allgemeininteresse liegenden Bestimmungen ist 
vom Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zu den Artikeln 43 
und 49 EG-Vertrag (jetzt Artikel 49 und 56 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union) entwickelt worden 
und umfasst unter anderem Bestimmungen über den Verbrau-
cherschutz, den Jugendschutz und die Kulturpolitik. Der Mit-
gliedstaat, der um Zusammenarbeit ersucht, sollte dafür Sorge 
tragen, dass die einschlägigen einzelstaatlichen Bestimmungen 
objektiv notwendig sind, auf nichtdiskriminierende Weise an-
gewandt werden und verhältnismäßig sind. 

(42) Ein Mitgliedstaat kann bei der einzelfallbezogenen Beur-
teilung, ob eine Sendung eines in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Mediendiensteanbieters ganz oder größten-
teils auf sein Gebiet ausgerichtet ist, Indikatoren heranziehen 
wie die Herkunft der Fernsehwerbe- und/oder Abonnementein-
nahmen, die Hauptsprache des Dienstes oder das Vorhanden-
sein von Sendungen oder kommerzieller Kommunikation, die 
sich spezifisch an die Öffentlichkeit des Empfängerstaats rich-
ten. 

(43) Unbeschadet des Herkunftslandprinzips gestattet diese 
Richtlinie den Mitgliedstaaten die Ergreifung von Maßnahmen, 
die eine Einschränkung der freien Erbringung von Fernseh-
diensten bedeuten, allerdings nur nach den in dieser Richtlinie 
festgelegten Bedingungen und Verfahren. Der Gerichtshof be-
tont jedoch in seiner ständigen Rechtsprechung, dass Ein-
schränkungen der Dienstleistungsfreiheit, ebenso wie alle Aus-
nahmen von einem Grundsatz des Vertrags restriktiv auszule-
gen sind [19]. 

(44) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung an das Europäische 
Parlament und den Rat über Bessere Rechtsetzung für Wachs-
tum und Arbeitsplätze in der Europäischen Union betont, „dass 
sorgfältig analysiert wird, welcher Regulierungsansatz ange-
zeigt ist und insbesondere, ob Rechtsvorschriften für den jewei-
ligen Sektor oder die jeweilige Themenstellung vorzuziehen 
sind, oder ob Alternativen wie Koregulierung oder Selbstregu-
lierung in Erwägung gezogen werden sollten“. Außerdem zeigt 
die Erfahrung, dass sowohl Koregulierungs- als auch Selbstre-
gulierungsinstrumente, die in Einklang mit den unterschiedli-
chen Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten angewandt werden, 
eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines hohen Ver-
braucherschutzes spielen können. Die Maßnahmen zur Errei-
chung der im öffentlichen Interesse liegenden Ziele im Bereich 
der neuen audiovisuellen Mediendienste sind wirksamer, wenn 
sie mit der aktiven Unterstützung der Diensteanbieter selbst er-
griffen werden. Die Selbstregulierung stellt somit eine Art frei-
willige Initiative dar, die Wirtschaftsteilnehmern, Sozialpart-
nern, Nichtregierungsorganisationen oder Vereinigungen die 
Möglichkeit gibt, untereinander und füreinander gemeinsame 
Leitlinien festzulegen. 

Die Mitgliedstaaten sollten gemäß ihren unterschiedlichen 
Rechtstraditionen die Rolle anerkennen, die eine wirksame 
Selbstregulierung als Ergänzung zu den bestehenden Gesetzge-
bungs- und Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren spielen 
kann, sowie ihren wertvollen Beitrag zur Verwirklichung der 
Ziele dieser Richtlinie. Die Selbstregulierung sollte jedoch, ob-
wohl sie eine ergänzende Methode zur Durchführung bestimm-
ter Vorschriften dieser Richtlinie sein könnte, die Verpflichtung 
des nationalen Gesetzgebers nicht ersetzen. Koregulierung, in 
ihrer Minimalform, schafft eine rechtliche Verbindung zwi-
schen Selbstregulierung und dem nationalen Gesetzgeber ge-
mäß den Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten. Bei der Kore-
gulierung sollten weiterhin staatliche Eingriffsmöglichkeiten 
für den Fall vorgesehen werden, dass ihre Ziele nicht erreicht 
werden. Unbeschadet der förmlichen Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten bezüglich der Umsetzung fördert diese Richtlinie 
die Nutzung der Koregulierung und der Selbstregulierung. Das 

sollte die Mitgliedstaaten aber weder dazu verpflichten, Rege-
lungen zur Koregulierung und/oder Selbstregulierung festzule-
gen, noch beeinträchtigt oder gefährdet dies die gegenwärtigen 
Koregulierungs- und/oder Selbstregulierungsinitiativen, die in 
den Mitgliedstaaten bereits bestehen und gut funktionieren. 

(45) Aufgrund der Besonderheiten audiovisueller Medien-
dienste, insbesondere ihres Einflusses auf die Meinungsbildung 
der Menschen, müssen die Nutzer genau wissen, wer für den 
Inhalt dieser Dienste verantwortlich ist. Es ist daher wichtig, 
dass die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Nutzer jeder-
zeit leicht und unmittelbar Zugang zu Informationen über den 
Mediendiensteanbieter haben. Die Mitgliedstaaten legen die 
praktischen Einzelheiten fest, wie dies unbeschadet sonstiger 
einschlägiger Bestimmungen des Unionsrechts erreicht werden 
soll.  

(46) Das Recht von Menschen mit Behinderungen und älteren 
Menschen auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben 
der Union und ihre Integration ist untrennbar mit der Bereitstel-
lung zugänglicher audiovisueller Mediendienste verbunden. 
Die Mittel, um die Zugänglichkeit zu erreichen, sollten unter 
anderem Gebärdensprache, Untertitelung, Audiobeschreibung 
und leicht verständliche Menüführung umfassen. 

(47) Die „Medienkompetenz“ bezieht sich auf die notwendigen 
Fähigkeiten und Kenntnisse sowie das nötige Verständnis für 
eine wirksame und sichere Nutzung der Medien durch die Ver-
braucher. Medienkompetente Menschen sind in der Lage, fun-
dierte Entscheidungen zu treffen, das Wesen von Inhalt und 
Dienstleistungen zu verstehen und das gesamte Spektrum der 
durch die neuen Kommunikationstechnologien gebotenen 
Möglichkeiten zu nutzen. Sie sind in der Lage, sich und ihre 
Familien besser vor schädlichen oder anstößigen Inhalten zu 
schützen. Daher sollte die Entwicklung der Medienkompetenz 
in allen Gesellschaftsschichten gefördert werden, und die dabei 
erzielten Fortschritte sollten genau beobachtet werden. Die 
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 über den Schutz Minderjähriger und den 
Schutz der Menschenwürde und über das Recht auf Gegendar-
stellung im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit des 
europäischen Industriezweiges der audiovisuellen Dienste und 
Online-Informationsdienste [20] enthält bereits eine Reihe 
möglicher Maßnahmen zur Förderung der Medienkompetenz, 
wie z. B. eine ständige Fortbildung von Lehrern und Ausbil-
dern, spezifische Internetschulungen schon für sehr kleine Kin-
der, auch unter Einbeziehung der Eltern, oder die Organisation 
nationaler, an die Bürger gerichteter Informationskampagnen in 
allen Kommunikationsmedien, um Informationen über eine 
verantwortungsvolle Nutzung des Internets bereitzustellen. 

(48) Fernsehveranstalter können ausschließliche Fernsehüber-
tragungsrechte für Ereignisse, die von großem Interesse für die 
Öffentlichkeit sind, erwerben. Gleichzeitig muss jedoch unbe-
dingt der Pluralismus durch die Vielfalt der Nachrichten und 
Programme in der Union gefördert und den in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere in Artikel 
11, anerkannten Grundrechten und Grundsätzen Rechnung ge-
tragen werden. 

(49) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitglied-
staaten in der Lage sind, Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Recht auf Informationen zu schützen und der Öffentlichkeit 
breiten Zugang zur Fernsehberichterstattung über nationale o-
der nichtnationale Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher 
Bedeutung zu verschaffen, wie die Olympischen Spiele, die 
Fußballweltmeisterschaft und die Fußballeuropameisterschaft. 
Zu diesem Zweck steht es den Mitgliedstaaten weiterhin frei, 
mit dem Unionsrecht vereinbare Maßnahmen zu ergreifen, mit 
denen die Ausübung ausschließlicher Senderechte für solche 
Ereignisse durch die ihrer Rechtshoheit unterliegenden Fern-
sehveranstalter geregelt werden soll. 

(50) Es sollten innerhalb eines Unionsrahmens Vorkehrungen 
getroffen werden, damit etwaige Rechtsunsicherheit und 
Marktstörungen vermieden werden und der freie Verkehr für 
Fernsehdienste mit der Notwendigkeit, einer möglichen Umge-
hung der zum Schutz eines rechtmäßigen allgemeinen Interes-
ses erlassenen Maßnahmen zu begegnen, in Einklang gebracht 
wird.
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(51) Es ist insbesondere angezeigt, Bestimmungen für die Aus-
übung der ausschließlichen Senderechte festzulegen, die Fern-
sehveranstalter möglicherweise für Ereignisse erworben haben, 
die für die Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat als dem-
jenigen, dessen Rechtshoheit die Veranstalter unterliegen, von 
erheblicher Bedeutung sind. Um dem spekulativen Erwerb von 
Rechten zur Umgehung einzelstaatlicher Maßnahmen zu be-
gegnen, ist es erforderlich, diese Bestimmungen auf Verträge 
anzuwenden, die nach der Veröffentlichung der Richtlinie 
97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [21] ge-
schlossen wurden und die Ereignisse betreffen, die nach dem 
Zeitpunkt der Umsetzung der genannten Richtlinie stattfinden. 
Werden Verträge, die der Veröffentlichung der genannten 
Richtlinie vorausgehen, erneuert, so gelten sie als neue Ver-
träge. 

(52) Ereignisse von „erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“ 
im Sinne dieser Richtlinie sollten bestimmten Kriterien genü-
gen, d. h., es sollten herausragende Ereignisse sein, die von In-
teresse für die breite Öffentlichkeit in der Union, in einem be-
stimmten Mitgliedstaat oder in einem bedeutenden Teil eines 
bestimmten Mitgliedstaats sind und die im Voraus von einem 
Veranstalter organisiert werden, der kraft Gesetzes befugt ist, 
die Rechte an diesen Ereignissen zu veräußern. 

(53) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff „frei zu-
gängliche Fernsehsendung“ die Ausstrahlung eines der Öffent-
lichkeit zugänglichen Programms auf einem öffentlichen oder 
privaten Kanal, ohne dass neben den in dem betreffenden Mit-
gliedstaat überwiegend anzutreffenden Arten der Gebührenent-
richtung für das Fernsehen (beispielsweise Fernsehgebühren 
und/oder Grundgebühren für einen Kabelanschluss) eine wei-
tere Zahlung zu leisten ist. 

(54) Den Mitgliedstaaten steht es frei, gegenüber audiovisuellen 
Mediendiensten aus Drittländern, die die Bedingungen des Ar-
tikels 2 nicht erfüllen, alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie für 
angemessen erachten, sofern sie mit dem Unionsrecht und den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Union in Einklang ste-
hen. 

(55) Zur vollständigen und angemessenen Wahrung des Grund-
rechts auf Information und der Zuschauerinteressen in der 
Union sollten die Inhaber ausschließlicher Fernsehübertra-
gungsrechte für Ereignisse, die von großem Interesse für die Öf-
fentlichkeit sind, anderen Fernsehveranstaltern unter fairen, zu-
mutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen das Recht 
auf Verwendung von kurzen Auszügen für allgemeine Nach-
richtensendungen gewähren, wobei jedoch den ausschließli-
chen Rechten angemessen Rechnung zu tragen ist. Solche Be-
dingungen sollten rechtzeitig vor dem Ereignis, das von großem 
Interesse für die Öffentlichkeit ist, mitgeteilt werden, damit an-
dere Interessenten genügend Zeit haben, dieses Recht auszu-
üben. Ein Fernsehveranstalter sollte in die Lage versetzt wer-
den, dieses Recht im Einzelfall durch einen Vermittler ausüben 
zu lassen, der speziell in seinem Namen handelt. Solche kurzen 
Auszüge können für EU-weite Ausstrahlungen durch alle Ka-
näle, einschließlich Sportkanälen, verwendet werden und soll-
ten nicht länger als 90 Sekunden dauern. Das Recht auf Zugang 
zu kurzen Auszügen sollte nur dann grenzüberschreitend gelten, 
wenn dies erforderlich ist. Daher sollte ein Fernsehveranstalter 
zunächst bei einem in dem gleichen Mitgliedstaat ansässigen 
Fernsehveranstalter, der ausschließliche Rechte für das Ereignis 
von großem Interesse für die Öffentlichkeit besitzt, um Zugang 
ersuchen. 

Unter den Begriff „allgemeine Nachrichtensendungen“ sollte 
nicht die Zusammenstellung kurzer Auszüge für Unterhaltungs-
sendungen fallen. Das Herkunftslandprinzip sollte sowohl für 
den Zugang zu den kurzen Auszügen als auch für deren Über-
tragung gelten. In grenzüberschreitenden Fällen bedeutet dies, 
dass die verschiedenen Rechtsvorschriften nacheinander An-
wendung finden sollten. Zunächst sollte — für den Zugang zu 
den kurzen Auszügen — das Recht des Mitgliedstaats gelten, in 
dem der Fernsehveranstalter ansässig ist, der das Ausgangssig-
nal bereitstellt (d. h. Zugang gewährt). Dies ist in der Regel der 
Mitgliedstaat, in dem das betreffende Ereignis stattfindet. Hat 
ein Mitgliedstaat ein gleichwertiges System für den Zugang zu 
dem Ereignis eingerichtet, so sollte in jedem Fall das Recht die-
ses Mitgliedstaats gelten. Danach sollte für die Übertragung der 
kurzen Auszüge das Recht des Mitgliedstaats gelten, in dem der 

Fernsehveranstalter ansässig ist, der die kurzen Auszüge über-
trägt. 

(56) Die Anforderungen dieser Richtlinie für den Zugang zu Er-
eignissen von großem Interesse für die Öffentlichkeit zum Zwe-
cke der Kurzberichterstattung sollten die Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
[22] und die einschlägigen internationalen Übereinkünfte auf 
dem Gebiet des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte un-
berührt lassen. Die Mitgliedstaaten sollten den Zugang zu Er-
eignissen von großem Interesse für die Öffentlichkeit erleich-
tern, indem sie Zugang zu dem Sendesignal des Fernsehveran-
stalters im Sinne der vorliegenden Richtlinie gewähren. Sie 
können dafür jedoch andere gleichwertige Mittel im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie wählen. Hierzu zählt unter anderem die 
Gewährung des Zugangs zum Ort des Ereignisses vor der Ge-
währung des Zugangs zum Sendesignal. Die Fernsehveranstal-
ter sollten nicht daran gehindert werden, detailliertere Verein-
barungen zu schließen. 

(57) Es sollte sichergestellt werden, dass die Praxis der Medi-
endiensteanbieter, ihre direkt ausgestrahlten Nachrichtensen-
dungen nach der direkten Ausstrahlung im Abrufmodus anzu-
bieten, möglich ist, ohne dass die einzelnen Sendungen ange-
passt (d. h. die kurzen Auszüge herausgeschnitten) werden müs-
sen. Diese Möglichkeit sollte auf die Bereitstellung der 
identischen Fernsehsendung im Abrufmodus durch denselben 
Mediendiensteanbieter beschränkt werden, so dass sie nicht 
dazu genutzt werden kann, neue Geschäftsmodelle von Abruf-
diensten auf der Grundlage kurzer Auszüge zu schaffen. 

(58) Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf unterscheiden sich 
von Fernsehprogrammen darin, welche Auswahl- und Steue-
rungsmöglichkeiten der Nutzer hat und welche Auswirkungen 
sie auf die Gesellschaft haben [23]. Deshalb ist es gerechtfertigt, 
für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf weniger strenge 
Vorschriften zu erlassen, so dass sie nur den Grundvorschriften 
dieser Richtlinie unterliegen sollten. 

(59) Die Verfügbarkeit schädlicher Inhalte im Bereich der au-
diovisuellen Mediendienste gibt Anlass zur Sorge für den Ge-
setzgeber, die Medienbranche und Eltern. Gerade im Zusam-
menhang mit neuen Plattformen und neuen Produkten werden 
hier neue Herausforderungen entstehen. Vorschriften zum 
Schutz der körperlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung 
Minderjähriger sowie zur Wahrung der Menschenwürde in al-
len audiovisuellen Mediendiensten, einschließlich der audiovi-
suellen kommerziellen Kommunikation sind daher erforderlich. 

(60) Etwaige Maßnahmen zum Schutz der körperlichen, geisti-
gen und sittlichen Entwicklung Minderjähriger und zur Wah-
rung der Menschenwürde sollten sorgfältig gegen das in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerte 
Grundrecht auf Meinungsfreiheit abgewogen werden. Ziel die-
ser Maßnahmen, wie z. B. Verwendung von persönlichen Iden-
tifizierungskennzahlen (PIN-Codes), Filtersystemen oder 
Kennzeichnungen, sollte daher die Gewährleistung eines ange-
messenen Schutzes der körperlichen, geistigen und sittlichen 
Entwicklung Minderjähriger und des Schutzes der Menschen-
würde, insbesondere in Bezug auf audiovisuelle Mediendienste 
auf Abruf, sein. In der Empfehlung über den Schutz Minderjäh-
riger und den Schutz der Menschenwürde und über das Recht 
auf Gegendarstellung wurde bereits die Bedeutung von Filter-
systemen und Kennzeichnungen anerkannt; sie enthält ferner 
mehrere mögliche Maßnahmen zugunsten Minderjähriger wie 
die systematische Bereitstellung eines wirksamen, aktualisier-
baren und leicht nutzbaren Filtersystems für Nutzer, sobald 
diese einen Internetzugang abonnieren, oder die Ausstattung 
des Zugangs zu kinderspezifischen Internetdiensten mit einem 
automatischen Filtersystem. 

(61) Mediendiensteanbieter, die der Rechtshoheit der Mitglied-
staaten unterstehen, sollten in jedem Fall dem Verbot der Ver-
breitung von Kinderpornografie gemäß dem Rahmenbeschluss 
2004/68/JI des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Bekämpfung 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderporno-
grafie [24] unterliegen. 

(62) Die Bestimmungen dieser Richtlinie zum Schutz der kör-
perlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung Minderjähriger 
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und dem Schutz der Menschenwürde erfordern nicht notwendi-
gerweise, dass zur Durchführung der Maßnahmen zum Schutz 
dieser Interessen eine vorherige Prüfung audiovisueller Medi-
endienste durch öffentliche Einrichtungen stattfinden muss. 

(63) Eine Koordinierung ist erforderlich, um Personen und In-
dustrien, die kulturelle Fernsehprogramme herstellen, die Auf-
nahme und Ausübung der Tätigkeit zu erleichtern. 

(64) Mindestanforderungen für alle öffentlichen oder privaten 
Fernsehprogramme in der Union im Hinblick auf europäische 
audiovisuelle Produktionen sind ein Mittel zur Förderung der 
Herstellung, der unabhängigen Hersteller und der Verbreitung 
in den vorgenannten Industrien und ergänzen andere Instru-
mente, die bereits vorgeschlagen wurden oder noch vorgeschla-
gen werden, um dasselbe Ziel zu fördern. 

(65) Es ist daher notwendig, die Bildung von Märkten für Fern-
sehproduktionen in den Mitgliedstaaten zu begünstigen, die 
groß genug sind, um die erforderlichen Investitionen zu amor-
tisieren, indem nicht nur gemeinsame Regeln zur Öffnung der 
nationalen Märkte eingeführt werden, sondern auch im Rahmen 
des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln 
darauf geachtet wird, dass europäische Produktionen einen 
Hauptanteil der Sendezeit in den Fernsehprogrammen der Mit-
gliedstaaten haben. Um die Einhaltung dieser Regeln bzw. die 
Verfolgung dieser Ziele zu ermöglichen, sollten die Mitglied-
staaten der Kommission einen Bericht über die Durchführung 
der in dieser Richtlinie enthaltenen Bestimmungen über die An-
teile an der Sendezeit, die europäischen Werken und unabhän-
gigen Produktionen vorbehalten sind, unterbreiten. Bei der Be-
rechnung dieses Anteils sollte die besondere Lage Griechen-
lands und Portugals berücksichtigt werden. Die Kommission 
sollte diese Berichte den übrigen Mitgliedstaaten zur Kenntnis 
bringen, gegebenenfalls zusammen mit einer Stellungnahme, in 
der insbesondere den gegenüber den Vorjahren erzielten Fort-
schritten, dem Anteil von Erstausstrahlungen bei der Pro-
grammgestaltung, den besonderen Gegebenheiten bei neuen 
Fernsehveranstaltern sowie der besonderen Lage der Länder 
mit niedriger audiovisueller Produktionskapazität oder be-
grenztem Sprachraum Rechnung getragen wird. 

(66) Es ist wichtig, zur Verwirklichung der Ziele dieser Richt-
linie nach angemessenen und in Einklang mit dem Unionsrecht 
stehenden Instrumenten und Verfahren zu suchen, um geeignete 
Maßnahmen zur Förderung der Tätigkeit und der Entwicklung 
der Produktion und des Vertriebs europäischer audiovisueller 
Werke, insbesondere in den Ländern mit niedriger Produktions-
kapazität oder begrenztem Sprachraum, zu ergreifen. 

(67) Die Anteile an europäischen Werken müssen unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten erreicht werden. 
Zur Erreichung dieses Zieles ist daher ein Stufenplan erforder-
lich. 

(68) Durch die Zusage, im Rahmen des praktisch Durchführba-
ren einen bestimmten Anteil der Sendezeit für unabhängige, au-
ßerhalb der Fernsehveranstalter hergestellte Produktionen vor-
zusehen, wird die Entsendung neuer Quellen für Fernsehpro-
duktionen gefördert, insbesondere von kleinen und mittleren 
Unternehmen. Damit werden neue Gelegenheiten und Absatz-
möglichkeiten für schöpferische Begabungen, die kulturschaf-
fenden Berufe und die im Kulturbereich tätigen Arbeitnehmer 
eröffnet. 

(69) Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf besitzen das Po-
tenzial, Fernsehprogramme teilweise zu ersetzen. Sie sollten 
daher im Rahmen des praktisch Durchführbaren die Produktion 
und Verbreitung europäischer Werke vorantreiben und damit 
einen aktiven Beitrag zur Förderung der kulturellen Vielfalt 
leisten. Diese Unterstützung für europäische Werke könnte zum 
Beispiel in einem finanziellen Beitrag solcher Dienste zur Pro-
duktion europäischer Werke und zum Erwerb von Rechten an 
europäischen Werken, einem Mindestanteil europäischer 
Werke in Katalogen von Video auf Abruf oder in der attraktiven 
Präsentation europäischer Werke bei elektronischen Pro-
grammführern bestehen. Es ist wichtig, die Anwendung der 
Bestimmungen über die Förderung europäischer Werke und 
Werke unabhängiger Produzenten durch die audiovisuellen Me-
diendienste regelmäßig zu überprüfen. Bei der in dieser Richt-
linie vorgesehenen Berichterstattung sollten die Mitgliedstaaten 
insbesondere auch auf den finanziellen Anteil solcher Dienste 
an der Produktion europäischer Werke und am Erwerb von 

Rechten an europäischen Werken, den Anteil europäischer 
Werke an den Katalogen audiovisueller Mediendienste sowie 
die tatsächliche Nutzung der von solchen Diensten angebotenen 
europäischen Werke eingehen. 

(70) Bei der Umsetzung des Artikels 16 sollten die Mitglied-
staaten die Fernsehveranstalter darin bestärken, einen angemes-
senen Anteil europäischer Koproduktionen und nichteinheimi-
scher europäischer Werke zu berücksichtigen. 

(71) Bei der Festlegung, was unter dem in Artikel 17 genannten 
Begriff „Hersteller, die von den Fernsehveranstaltern unabhän-
gig sind“ zu verstehen ist, sollten die Mitgliedstaaten insbeson-
dere Kriterien wie das Eigentum an der Produktionsgesell-
schaft, den Umfang der demselben Fernsehveranstalter gelie-
ferten Sendungen und das Eigentum an sekundären Rechten an-
gemessen berücksichtigen. 

(72) Sender, die sämtliche Programme in einer anderen als einer 
Sprache der Mitgliedstaaten ausstrahlen, sollten nicht unter die 
Artikel 16 und 17 der vorliegenden Richtlinie fallen. Macht eine 
solche Sprache oder machen solche Sprachen jedoch einen we-
sentlichen, aber nicht ausschließlichen Anteil an der Sendezeit 
eines Senders aus, sollten die Artikel 16 und 17 nicht für diesen 
Anteil der Sendezeit gelten. 

(73) Einzelstaatliche Bestimmungen über die Unterstützung der 
Entwicklung der europäischen Produktion können angewandt 
werden, sofern sie dem Unionsrecht entsprechen. 

(74) Das Ziel der Unterstützung der audiovisuellen Produktion 
in Europa kann innerhalb der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Organisation ihrer Mediendiensteanbieter auch dadurch ange-
strebt werden, dass für bestimmte Mediendiensteanbieter ein 
öffentlich-rechtlicher Auftrag festgeschrieben wird, einschließ-
lich der Verpflichtung, einen wesentlichen Beitrag zu den In-
vestitionen in europäische Produktionen zu leisten. 

(75) Mediendiensteanbieter, Programmgestalter, Produzenten, 
Autoren und andere Fachleute sollten dazu ermutigt werden, de-
tailliertere Konzepte und Strategien mit dem Ziel zu entwi-
ckeln, europäische audiovisuelle Spielfilme für ein internatio-
nales Publikum zu konzipieren. 

(76) Es sollte gewährleistet werden, dass Kinospielfilme nur in 
den zwischen Rechteinhabern und Mediendiensteanbietern ver-
einbarten Zeiträumen übertragen werden. 

(77) Die Frage der Sperrfristen für die Ausstrahlung von Kino-
spielfilmen ist in erster Linie im Rahmen von Vereinbarungen 
zwischen den beteiligten Parteien oder Branchenvertretern zu 
regeln. 

(78) Um eine aktive Politik zugunsten einer bestimmten Spra-
che zu ermöglichen, muss es den Mitgliedstaaten freistehen, 
ausführlichere oder strengere Bestimmungen festzulegen, die 
insbesondere an Sprachkriterien ausgerichtet sind, sofern diese 
Bestimmungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und insbe-
sondere nicht für die Weiterverbreitung von Sendungen aus an-
deren Mitgliedstaaten gelten. 

(79) Das Angebot an audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf 
steigert die Wahlmöglichkeiten des Verbrauchers. Detaillierte 
Bestimmungen über die audiovisuelle kommerzielle Kommu-
nikation erscheinen daher für audiovisuelle Mediendienste auf 
Abruf weder gerechtfertigt noch aus technischer Sicht sinnvoll. 
Dennoch sollten bei jeglicher audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation nicht nur die Kennzeichnungsvorschriften, 
sondern auch qualitative Grundvorschriften beachtet werden, 
damit die anerkannten ordnungspolitischen Ziele erreicht wer-
den können. 

(80) Wie die Kommission bereits in ihrer Mitteilung zu Ausle-
gungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmun-
gen der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ über die Fernseh-
werbung [25] festgestellt hat, sind durch die Entwicklung neuer 
Werbetechniken und Marketingkonzepte neue wirksame Mög-
lichkeiten für die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation 
im traditionellen Fernsehen entstanden, das auf diese Weise un-
ter gleichen Voraussetzungen im Wettbewerb mit innovativen 
Abrufdiensten besser bestehen kann. 

(81) Aufgrund der wirtschaftlichen und technologischen Ent-
wicklung haben die Nutzer eine immer größere Auswahl, damit 
aber auch eine größere Verantwortung bei der Nutzung audio-
visueller Mediendienste. Damit die Ziele des Allgemeininteres-
ses angemessen verwirklicht werden können, sollten etwaige 
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Vorschriften eine ausreichende Flexibilität in Bezug auf Fern-
sehprogramme zulassen. Der Trennungsgrundsatz sollte auf 
Fernsehwerbung und Teleshopping beschränkt werden und die 
Produktplatzierung sollte unter bestimmten Voraussetzungen 
erlaubt werden — sofern ein Mitgliedstaat nicht etwas anderes 
beschließt. Produktplatzierung, die den Charakter von Schleich-
werbung hat, sollte jedoch verboten bleiben. Der Einsatz neuer 
Werbetechniken sollte durch den Trennungsgrundsatz nicht 
ausgeschlossen werden. 

(82) Abgesehen von den Praktiken, die unter die vorliegende 
Richtlinie fallen, gilt die Richtlinie 2005/29/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlau-
tere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsver-
kehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern [26] für unlau-
tere Geschäftspraktiken, darunter auch für irreführende und ag-
gressive Praktiken in audiovisuellen Mediendiensten. Überdies 
sollte die Richtlinie 2003/33/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Mai 2003 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Wer-
bung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen [27], 
die Werbung und Sponsoring für Zigaretten und andere Tabak-
erzeugnisse in Printmedien, Diensten der Informationsgesell-
schaft und in Hörfunksendungen verbietet, unbeschadet der 
vorliegenden Richtlinie im Hinblick auf die besonderen Merk-
male audiovisueller Mediendienste gelten. Artikel 88 Absatz 1 
der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemein-
schaftskodexes für Humanarzneimittel [28], der die Öffentlich-
keitswerbung für bestimmte Arzneimittel verbietet, gilt, wie in 
Absatz 5 des genannten Artikels vorgesehen und unbeschadet 
des Artikels 21 der vorliegenden Richtlinie. Ferner sollte die 
vorliegende Richtlinie die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 
2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel [29] unberührt lassen. 

(83) Um sicherzustellen, dass die Interessen der Verbraucher 
als Zuschauer umfassend und angemessen geschützt werden, ist 
es wesentlich, dass die Fernsehwerbung einer Reihe von Min-
destnormen und Kriterien unterworfen wird und die Mitglied-
staaten das Recht behalten, ausführlichere oder strengere Best-
immungen und in bestimmten Fällen unterschiedliche Bedin-
gungen für die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveran-
stalter einzuführen. 

(84) Die Mitgliedstaaten sollten unter Einhaltung des Unions-
rechts in Bezug auf Sendungen, die ausschließlich für ihr eige-
nes Hoheitsgebiet bestimmt sind und weder unmittelbar noch 
mittelbar in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten emp-
fangen werden können, andere Bedingungen für die Platzierung 
der Werbung und andere Grenzen für den Umfang der Werbung 
vorsehen können, um diese Art von Sendungen zu erleichtern. 

(85) In Anbetracht der zunehmenden Möglichkeiten für die Zu-
schauer, durch den Einsatz neuer Technologien wie persönli-
cher digitaler Videorecorder und der zunehmenden Auswahl an 
Fernsehkanälen Werbung zu umgehen, sind detaillierte Vor-
schriften über Werbeeinschübe zum Schutz der Zuschauer nicht 
notwendig. Obwohl die zulässige Werbedauer pro Stunde nicht 
erhöht werden sollte, sollte die vorliegende Richtlinie den Fern-
sehveranstaltern eine größere Flexibilität im Hinblick auf Wer-
beeinschübe einräumen, sofern dadurch nicht der Zusammen-
hang der Sendungen in Frage gestellt wird. 

(86) Diese Richtlinie dient der Wahrung des besonderen Cha-
rakters des europäischen Fernsehens, in dem Werbung vorzugs-
weise zwischen den Sendungen gezeigt wird, und beschränkt 
deshalb die Möglichkeiten der Unterbrechung von Kinospielfil-
men und Fernsehfilmen sowie bestimmter anderer Sendungska-
tegorien, die eines speziellen Schutzes bedürfen. 

(87) Es sollte eine Beschränkung bei Fernsehwerbespots und 
Teleshoppingspots auf 20 % Werbezeit pro voller Stunde, an-
wendbar auch auf die Hauptsendezeiten, festgelegt werden. Der 
Begriff „Fernsehwerbespot“ sollte als Fernsehwerbung im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe i mit einer Dauer von 
nicht mehr als 12 Minuten aufgefasst werden. 

(88) Audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für Zigaret-
ten und Tabakwaren sollte ganz verboten werden, einschließ-
lich indirekter Formen der audiovisuellen kommerziellen Kom-

munikation, die zwar nicht direkt das Tabakerzeugnis erwäh-
nen, aber das Verbot der audiovisuellen kommerziellen Kom-
munikation für Zigaretten und Tabakwaren durch Benutzung 
von Markennamen, Symbolen oder anderen Kennzeichen von 
Tabakerzeugnissen oder von Unternehmen, die bekannterma-
ßen oder hauptsächlich solche Erzeugnisse herstellen bzw. ver-
kaufen, zu umgehen suchen. 

(89) Ferner ist es erforderlich, jede audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation für Arzneimittel und ärztliche Behandlungen 
zu untersagen, die in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit 
der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, nur auf ärztliche 
Verordnung erhältlich sind, und die Fernsehwerbung für alko-
holische Erzeugnisse strengen Kriterien zu unterwerfen. 

(90) Schleichwerbung in der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation wird von dieser Richtlinie wegen ihrer nach-
teiligen Auswirkungen auf die Verbraucher verboten. Das Ver-
bot von Schleichwerbung in der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation sollte nicht für die rechtmäßige Produktplat-
zierung im Rahmen dieser Richtlinie gelten, sofern die Zu-
schauer angemessen auf das Bestehen einer Produktplatzierung 
hingewiesen werden. Dies kann dadurch erfolgen, dass darauf 
hingewiesen wird, dass in der gegebenen Sendung gerade eine 
Produktplatzierung stattfindet, beispielsweise durch ein neutra-
les Logo. 

(91) Produktplatzierung ist eine Tatsache in Kinospielfilmen 
und audiovisuellen Fernsehproduktionen. Um gleiche Wettbe-
werbsbedingungen zu schaffen und damit die Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Medien zu verbessern, sind Regelun-
gen für die Produktplatzierung erforderlich. Die Definition des 
Begriffs „Produktplatzierung“ durch diese Richtlinie sollte alle 
Formen audiovisueller kommerzieller Kommunikation erfas-
sen, die darin besteht, gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegen-
leistung ein Produkt, eine Dienstleistung oder die entspre-
chende Marke einzubeziehen bzw. darauf Bezug zu nehmen, so 
dass diese innerhalb einer Sendung erscheinen. Die kostenlose 
Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen wie Produkti-
onshilfen oder Preise sollte nur als Produktplatzierung gelten, 
wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von bedeu-
tendem Wert sind. Für Produktplatzierung sollten die gleichen 
qualitativen Vorschriften und Beschränkungen gelten wie für 
audiovisuelle kommerzielle Kommunikation. Das entschei-
dende Kriterium zur Unterscheidung zwischen „Sponsoring“ 
und „Produktplatzierung“ ist der Umstand, dass bei der Pro-
duktplatzierung der Hinweis auf ein Produkt in die Handlung 
der Sendung eingebaut ist, weshalb die Definition in Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe m das Wort „innerhalb“ enthält. Hinweise 
auf Sponsoren dagegen können während einer Sendung gezeigt 
werden, sind aber nicht Teil der Handlung. 

(92) Produktplatzierung sollte grundsätzlich verboten sein. 
Ausnahmen auf der Grundlage einer Positivliste sind jedoch an-
gemessen für bestimmte Arten von Sendungen. Ein Mitglied-
staat sollte die Möglichkeit haben, diese Ausnahmen ganz oder 
teilweise abzulehnen, beispielsweise indem er die Produktplat-
zierung nur in Sendungen gestattet, die nicht ausschließlich in 
seinem Hoheitsgebiet produziert wurden. 

(93) Darüber hinaus sollten Sponsoring und Produktplatzierung 
verboten sein, sofern sie den Inhalt von Sendungen in der Weise 
beeinflussen, dass die redaktionelle Verantwortung und Unab-
hängigkeit des Mediendiensteanbieters beeinträchtigt wird. 
Dies ist bei Themenplatzierung der Fall. 

(94) Im Einklang mit den Pflichten, die den Mitgliedstaaten 
durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auferlegt sind, sind sie verantwortlich für die wirksame 
Durchführung dieser Richtlinie. Es steht ihnen frei, die geeig-
neten Instrumente entsprechend ihren Rechtstraditionen und 
etablierten Strukturen und insbesondere die Form ihrer zustän-
digen unabhängigen Regulierungsstellen zu wählen, damit sie 
ihre Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie unparteiisch 
und transparent durchführen können. Insbesondere sollten die 
von den Mitgliedstaaten gewählten Instrumente einen Beitrag 
zur Förderung des Medienpluralismus leisten. 

(95) Eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Re-
gulierungsstellen der Mitgliedstaaten und der Kommission ist 
notwendig, um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Richt-
linie sicherzustellen. In gleichem Maße ist die enge Zusammen-
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arbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Regulie-
rungsstellen der Mitgliedstaaten von besonderer Bedeutung in 
Bezug auf die Wirkung, die die in einem Mitgliedstaat nieder-
gelassenen Fernsehveranstalter möglicherweise auf einen ande-
ren Mitgliedstaat haben. Sind im innerstaatlichen Recht Zulas-
sungsverfahren vorgesehen und ist mehr als ein Mitgliedstaat 
betroffen, so ist es wünschenswert, dass die jeweiligen zustän-
digen Stellen vor der Erteilung der betreffenden Zulassungen 
Verbindung miteinander aufnehmen. Diese Zusammenarbeit 
sollte sich auf alle Bereiche erstrecken, die durch die vorlie-
gende Richtlinie koordiniert werden. 

(96) Es ist erforderlich, darauf hinzuweisen, dass es sich bei Ei-
genwerbung um eine besondere Form der Werbung handelt, bei 
der der Veranstalter seine eigenen Produkte, Dienstleistungen, 
Programme oder Sender vertreibt. Insbesondere Trailer, die aus 
Programmauszügen bestehen, sollten als Programm gelten. 

(97) Die tägliche Sendezeit für Hinweise eines Fernsehveran-
stalters im Zusammenhang mit seinen eigenen Programmen 
und Begleitmaterialien, die unmittelbar auf diese Programme 
zurückgehen, oder für Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und 
für kostenlose Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken sollte 
nicht in die maximale tägliche oder stündliche Sendezeit für 
Werbung und Teleshopping einbezogen werden. 

(98) Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sollte 
diese Ausnahmeregelung auf Ankündigungen zu Produkten un-
ter der doppelten Bedingung beschränkt werden, dass es sich 
um Begleitmaterialien handelt und dass diese unmittelbar auf 
die betreffenden Programme zurückgehen. Der Begriff Begleit-
materialien bezieht sich auf Produkte, die speziell dazu be-
stimmt sind, den Zuschauern die volle oder interaktive Nutzung 
der betreffenden Programme zu ermöglichen. 

(99) Im Hinblick auf die Entwicklung des Teleshopping, das 
von wirtschaftlicher Bedeutung für die Marktteilnehmer insge-
samt und ein originärer Absatzmarkt für Güter und Dienstleis-
tungen in der Union ist, ist es wichtig, durch den Erlass geeig-
neter Vorschriften hinsichtlich Form und Inhalt der Sendungen 
ein hohes Maß an Verbraucherschutz zu gewährleisten. 

(100) Es ist wichtig, dass die zuständigen einzelstaatlichen Be-
hörden bei der Überwachung der Anwendung der einschlägigen 
Vorschriften in der Lage sind, bei Sendern, die nicht ausschließ-
lich für Teleshopping bestimmt sind, zwischen der Sendezeit 
für Teleshopping-Spots, Werbespots und anderen Formen der 
Werbung einerseits und der Sendezeit für Teleshopping-Fenster 
andererseits unterscheiden zu können. Es ist daher notwendig 
und ausreichend, dass jedes Fenster eindeutig durch optische 
und akustische Mittel zumindest zu Beginn und am Ende des 
Fensters gekennzeichnet wird. 

(101) Diese Richtlinie sollte für Sender, die ohne herkömmliche 
Programmelemente wie Nachrichten, Sportsendungen, Spiel-
filme, Dokumentarfilme und Bühnenwerke ausschließlich für 
Teleshopping und Eigenwerbung bestimmt sind, allein für die 
Zwecke dieser Richtlinie und unbeschadet der Einbeziehung 
solcher Sender in den Geltungsbereich anderer Rechtsakte der 
Union, gelten. 

(102) Wenngleich die Fernsehveranstalter normalerweise da-
rauf achten müssen, dass Tatsachen und Ereignisse in den Sen-
dungen korrekt dargestellt werden, sollten ihnen dennoch klare 
Verpflichtungen in Bezug auf das Recht auf Gegendarstellung 
oder gleichwertige Maßnahmen auferlegt werden, damit ge-
währleistet ist, dass jeder, der durch eine Tatsachenbehauptung 
im Rahmen einer Fernsehsendung in seinen berechtigten Inte-
ressen verletzt wurde, seine Rechte wirksam geltend machen 
kann 

(103) Das Recht auf Gegendarstellung ist ein geeignetes 
Rechtsmittel bei Fernsehsendungen und könnte auch im On-
line-Umfeld angewandt werden. Die Empfehlung über den 
Schutz Minderjähriger und den Schutz der Menschenwürde und 
über das Recht auf Gegendarstellung enthält bereits geeignete 
Leitlinien für die Umsetzung von Maßnahmen im innerstaatli-
chen Recht oder in der innerstaatlichen Praxis zur ausreichen-
den Gewährleistung des Rechts auf Gegendarstellung oder 
gleichwertiger Abhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit On-
line-Medien. 

(104) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung ei-
nes Raums für audiovisuelle Mediendienste ohne innere Gren-
zen bei gleichzeitiger Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus 
für Ziele allgemeinen Interesses, insbesondere der Schutz von 
Minderjährigen und der menschlichen Würde sowie die Förde-
rung der Rechte der Menschen mit Behinderungen, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kön-
nen und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen dieser 
Richtlinie besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 
die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tä-
tig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 
über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(105) Diese Richtlinie lässt die Verpflichtungen der Mitglied-
staaten hinsichtlich der in Anhang I Teil B genannten Fristen 
für die Umsetzung der dort genannten Richtlinien in innerstaat-
liches Recht unberührt — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Kapitel I Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a)  „audiovisueller Mediendienst“ 

i)   eine Dienstleistung im Sinne der Artikel 56 und 57 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, bei der der Hauptzweck der Dienstleis-
tung oder ein trennbarer Teil der Dienstleistung da-
rin besteht, unter der redaktionellen Verantwortung 
eines Mediendiensteanbieters der Allgemeinheit 
Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bil-
dung über elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 
2002/21/EG bereitzustellen; bei diesen audiovisuel-
len Mediendiensten handelt es sich entweder um 
Fernsehprogramme gemäß der Definition unter 
Buchstabe e des vorliegenden Absatzes oder um au-
diovisuelle Mediendienste auf Abruf gemäß der De-
finition unter Buchstabe g des vorliegenden Absat-
zes; 

ii)  die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation; 

aa) „Video-Sharing-Plattform-Dienst” eine Dienstleistung 
im Sinne der Artikel 56 und 57 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, bei der der Hauptzweck der 
Dienstleistung oder eines trennbaren Teils der Dienstleistung 
oder eine wesentliche Funktion der Dienstleistung darin be-
steht, Sendungen oder nutzergenerierte Videos, für die der Vi-
deo-Sharing-Plattform-Anbieter keine redaktionelle Verant-
wortung trägt, der Allgemeinheit über elektronische Kommu-
nikationsnetze im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richt-
linie 2002/21/EG zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
bereitzustellen, und deren Organisation vom Video-Sharing-
Plattform-Anbieter bestimmt wird, auch mit automatischen 
Mitteln oder Algorithmen, insbesondere durch Anzeigen, 
Tagging und Festlegung der Abfolge; 

b) „Sendung“ eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder 
ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge Einzelbe-
standteil eines von einem Mediendiensteanbieter erstell-
ten Sendeplans oder Katalogs ist , einschließlich Spiel-
filme, Videoclips, Sportberichte, Sitcoms, Dokumenta-
tionen, Kindersendungen und Originalproduktionen; 

ba) „nutzergeneriertes Video” eine Abfolge von bewegten 
Bildern mit oder ohne Ton, die unabhängig von ihrer 
Länge einen Einzelbestandteil darstellt und von einem 
Nutzer erstellt und von diesem oder einem anderen Nut-
zer auf eine Video-Sharing-Plattform hochgeladen wird; 

bb) „redaktionelle Entscheidung” eine Entscheidung, die re-
gelmäßig im Zuge der Ausübung redaktioneller Verant-
wortung getroffen wird und in Zusammenhang mit dem 
Tagesgeschäft des audiovisuellen Mediendienstes steht;
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c)  „redaktionelle Verantwortung“ die Ausübung einer 
wirksamen Kontrolle sowohl hinsichtlich der Zusam-
menstellung der Sendungen als auch hinsichtlich ihrer 
Bereitstellung entweder anhand eines chronologischen 
Sendeplans im Falle von Fernsehsendungen oder mittels 
eines Katalogs im Falle von audiovisuellen Medien-
diensten auf Abruf. Die redaktionelle Verantwortung be-
gründet nicht zwangsläufig eine rechtliche Haftung nach 
innerstaatlichem Recht für die bereitgestellten Inhalte o-
der Dienste; 

d)  „Mediendiensteanbieter“ die natürliche oder juristische 
Person, die die redaktionelle Verantwortung für die Aus-
wahl der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen Me-
diendienstes trägt und bestimmt, wie diese gestaltet wer-
den; 

da) „Video-Sharing-Plattform-Anbieter” die natürliche oder 
juristische Person, die einen Video-Sharing-Plattform-
Dienst betreibt; 

e)  „Fernsehprogramm“ (d. h. ein linearer audiovisueller 
Mediendienst) einen audiovisuellen Mediendienst, der 
von einem Mediendiensteanbieter für den zeitgleichen 
Empfang von Sendungen auf der Grundlage eines Sen-
deplans bereitgestellt wird; 

f)  „Fernsehveranstalter“ einen Mediendiensteanbieter, der 
Fernsehprogramme bereitstellt; 

g)  „audiovisueller Mediendienst auf Abruf“ (d. h. ein nicht-
linearer audiovisueller Mediendienst) einen audiovisuel-
len Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter 
für den Empfang zu dem vom Nutzer gewählten Zeit-
punkt und auf dessen individuellen Abruf hin aus einem 
vom Mediendiensteanbieter festgelegten Programmka-
talog bereitgestellt wird; 

h)  „audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“ Bilder 
mit oder ohne Ton, die der unmittelbaren oder mittelba-
ren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleis-
tungen oder des Erscheinungsbilds natürlicher oder ju-
ristischer Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgehen, dienen; diese Bilder sind einer Sendung oder 
einem nutzergenerierten Video gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung beige-
fügt oder darin enthalten. Zur audiovisuellen kommerzi-
ellen Kommunikation zählen unter anderem Fernseh-
werbung, Sponsoring, Teleshopping und Produktplat-
zierung; 

i)  „Fernsehwerbung“ jede Äußerung bei der Ausübung ei-
nes Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, 
die im Fernsehen von einem öffentlich-rechtlichen oder 
privaten Veranstalter oder einer natürlichen Person ent-
weder gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung 
oder als Eigenwerbung gesendet wird mit dem Ziel, den 
Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte 
und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern; 

j)  „Schleichwerbung in der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation“ die Erwähnung oder Darstellung von 
Waren, Dienstleistungen, dem Namen, der Marke oder 
den Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in Sendungen, wenn sie 
vom Mediendiensteanbieter absichtlich zu Werbezwe-
cken vorgesehen ist und die Allgemeinheit über ihren ei-
gentlichen Zweck irreführen kann. Eine Erwähnung o-
der Darstellung gilt insbesondere dann als beabsichtigt, 
wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleis-
tung erfolgt; 

k)  „Sponsoring“ jeden Beitrag von nicht im Bereich der 
Bereitstellung von audiovisuellen Mediendiensten oder 
Video-Sharing-Plattform-Diensten oder in der Produk-
tion von audiovisuellen Werken tätigen öffentlichen o-
der privaten Unternehmen oder natürlichen Personen zur 
Finanzierung von audiovisuellen Mediendiensten, Vi-
deo-Sharing-Plattform-Diensten, nutzergenerierten Vi-
deos oder Sendungen mit dem Ziel, ihren Namen, ihre 
Marke, ihr Image, ihre Tätigkeiten oder ihre Leistungen 
zu bewerben; 

l)  „Teleshopping“ Sendungen direkter Angebote an die 
Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder die Er-
bringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweg-
licher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Ent-
gelt; 

m)  „Produktplatzierung“ jede Form audiovisueller kom-
merzieller Kommunikation, die darin besteht, gegen 
Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung ein Produkt, 
eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke ein-
zubeziehen bzw. darauf Bezug zu nehmen, so dass diese 
innerhalb einer Sendung oder eines nutzergenerierten 
Videos erscheinen; 

n)  „europäische Werke“ 

i)  Werke aus den Mitgliedstaaten, 

ii)  Werke aus europäischen Drittländern, die Vertrags-
parteien des Europäischen Übereinkommens über 
grenzüberschreitendes Fernsehen des Europarates 
sind, sofern diese Werke die Voraussetzungen nach 
Absatz 3 erfüllen, 

iii) Werke, die im Rahmen der zwischen der Union und 
Drittländern im audiovisuellen Bereich geschlosse-
nen Abkommen in Koproduktion hergestellt werden 
und die den in den einzelnen Abkommen jeweils 
festgelegten Voraussetzungen entsprechen. 

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe n Ziffern ii und 
iii setzt voraus, dass in dem betreffenden Drittland keine diskri-
minierenden Maßnahmen gegen Werke aus den Mitgliedstaaten 
bestehen. 

(3) Werke im Sinne von Absatz 1 Buchstabe n Ziffern i und ii 
sind Werke, die im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit in ei-
nem oder mehreren der in den genannten Bestimmungen ge-
nannten Staaten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern ge-
schaffen wurden und eine der drei folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

i)  sie sind von einem oder mehreren in einem bzw. 
mehreren dieser Staaten ansässigen Hersteller(n) ge-
schaffen worden; 

ii)  ihre Herstellung wird von einem oder mehreren in 
einem bzw. mehreren dieser Staaten ansässigen Her-
steller(n) überwacht und tatsächlich kontrolliert; 

iii) der Beitrag von Koproduzenten aus diesen Staaten 
zu den Gesamtproduktionskosten beträgt mehr als 
die Hälfte, und die Koproduktion wird nicht von ei-
nem bzw. mehreren außerhalb dieser Staaten nieder-
gelassenen Hersteller(n) kontrolliert. 

(4) Werke, die keine europäischen Werke im Sinne des Absat-
zes 1 Buchstabe n sind, jedoch im Rahmen von bilateralen Ko-
produktionsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittlän-
dern hergestellt werden, werden als europäische Werke betrach-
tet, sofern die Koproduzenten aus der Union einen mehrheitli-
chen Anteil der Gesamtproduktionskosten tragen und die 
Herstellung nicht von einem oder mehreren außerhalb des Ho-
heitsgebiets der Mitgliedstaaten niedergelassenen Hersteller(n) 
kontrolliert wird. 

Kapitel II Allgemeine Bestimmungen für 
audiovisuelle Mediendienste 

Artikel 2 
(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass alle audiovisuellen Me-
diendienste, die von seiner Rechtshoheit unterworfenen Medi-
endiensteanbietern übertragen werden, den Vorschriften des 
Rechtssystems entsprechen, die auf für die Allgemeinheit be-
stimmte audiovisuelle Mediendienste in diesem Mitgliedstaat 
anwendbar sind. 

 (2) Für die Zwecke dieser Richtlinie unterliegen diejenigen 
Mediendiensteanbieter der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats, 

a)  die gemäß Absatz 3 in diesem Mitgliedstaat niedergelas-
sen sind oder 

b)  auf die Absatz 4 anwendbar ist.
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(3) Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt ein Mediendienstean-
bieter in folgenden Fällen als in einem Mitgliedstaat niederge-
lassen: 

a)  der Mediendiensteanbieter hat seine Hauptverwaltung in 
diesem Mitgliedstaat, und die redaktionellen Entschei-
dungen über den audiovisuellen Mediendienst werden in 
diesem Mitgliedstaat getroffen; 

b)  hat ein Mediendiensteanbieter seine Hauptverwaltung in 
einem Mitgliedstaat, die redaktionellen Entscheidungen 
über den audiovisuellen Mediendienst jedoch in einem 
anderen Mitgliedstaat getroffen werden, gilt der Medi-
endienstanbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelas-
sen, in dem ein erheblicher Teil des mit der Durchfüh-
rung der programmbezogenen Tätigkeiten des audiovi-
suellen Mediendienstes betrauten Personals tätig ist. Ist 
ein wesentlicher Teil des Personals des audiovisuellen 
Mediendienstes, das mit der Ausübung der sendungsbe-
zogenen Tätigkeiten betraut ist, in jedem dieser Mit-
gliedstaaten tätig, so gilt der Mediendiensteanbieter als 
in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem er seine 
Hauptverwaltung hat. Ist ein wesentlicher Teil des Per-
sonals des audiovisuellen Mediendienstes, das mit der 
Ausübung der sendungsbezogenen Tätigkeiten betraut 
ist, in keinem dieser Mitgliedstaaten tätig, so gilt der Me-
diendiensteanbieter als in dem Mitgliedstaat niederge-
lassen, in dem er zuerst mit seiner Tätigkeit nach Maß-
gabe des Rechts dieses Mitgliedstaats begonnen hat, so-
fern eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit 
der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht; 

c)  wenn ein Mediendiensteanbieter seine Hauptverwaltung 
in einem Mitgliedstaat hat, die Entscheidungen über den 
audiovisuellen Mediendienst jedoch in einem Drittland 
getroffen werden, oder wenn der umgekehrte Fall vor-
liegt, gilt er als in dem betreffenden Mitgliedstaat nie-
dergelassen, wenn ein wesentlicher Teil des mit der Be-
reitstellung des audiovisuellen Mediendienstes betrau-
ten Personals in diesem Mitgliedstaat tätig ist. 

(4) Mediendiensteanbieter, auf die Absatz 3 nicht anwendbar 
ist, gelten in folgenden Fällen als Anbieter, die der Rechtshoheit 
eines Mitgliedstaats unterliegen: 

a)  sie nutzen eine in diesem Mitgliedstaat gelegene Satelli-
ten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke; 

b)  sie nutzen zwar keine in diesem Mitgliedstaat gelegene 
Satelliten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke, aber 
eine diesem Mitgliedstaat gehörende Übertragungskapa-
zität eines Satelliten. 

(5) Kann die Frage, welcher Mitgliedstaat die Rechtshoheit aus-
übt, nicht nach den Absätzen 3 und 4 entschieden werden, so 
liegt die Zuständigkeit bei dem Mitgliedstaat, in dem der Medi-
endiensteanbieter gemäß den Artikeln 49 bis 55 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union niedergelassen 
ist. 

(5a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mediendienstean-
bieter die zuständigen nationalen Regulierungsbehörden oder -
stellen über alle Änderungen unterrichten, die die Feststellung 
der Rechtshoheit gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 berühren 
könnten. 

(5b) 1Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der ihrer Rechts-
hoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter, halten sie auf 
dem neuesten Stand und geben an, auf welchen der in den Ab-
sätzen 2 bis 5 genannten Kriterien ihre Rechtshoheit beruht. 
2Die Mitgliedstaaten übermitteln diese Liste sowie alle Aktua-
lisierungen dieser Liste der Kommission. 3Die Kommission 
stellt sicher, dass solche Listen in einer zentralen Datenbank be-
reitgestellt werden. 4Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 
den Listen wendet sich die Kommission an die betreffenden 
Mitgliedstaaten, um eine Lösung zu finden. 5Die Kommission 
stellt sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden oder -
stellen auf diese Datenbank zugreifen können. 6Die Kommis-
sion macht die Informationen in der Datenbank öffentlich zu-
gänglich. 

(5c) 1Können sich die betreffenden Mitgliedstaaten bei der An-
wendung der Artikel 3 oder 4 nicht darüber einigen, welcher 
Mitgliedstaat die Rechtshoheit ausübt, bringen sie diese Ange-
legenheit ohne unangemessene Verzögerung der Kommission 

zur Kenntnis. 2Die Kommission kann die Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste (ERGA) 
auffordern, gemäß Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe d zu der An-
gelegenheit Stellung zu nehmen. 3ERGA nimmt innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach der Anfrage der Kommission zu der An-
gelegenheit Stellung. 4Die Kommission hält den gemäß Artikel 
29 errichteten Kontaktausschuss ordnungsgemäß informiert. 

Trifft die Kommission eine Entscheidung gemäß Artikel 3 Ab-
satz 2, Artikel 3 Absatz 3 oder Artikel 4 Absatz 5, so entscheidet 
sie auch darüber, welcher Mitgliedstaat die Rechtshoheit aus-
übt. 

(6) Diese Richtlinie gilt nicht für audiovisuelle Mediendienste, 
die ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt sind 
und die nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit 
mit handelsüblichen Verbraucherendgeräten in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten empfangen werden. 

Artikel 3 
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den freien Empfang und 
behindern nicht die Weiterverbreitung von audiovisuellen Me-
diendiensten aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsge-
biet aus Gründen, die Bereiche betreffen, die durch diese Richt-
linie koordiniert sind. 

(2)  Ein Mitgliedstaat kann vorübergehend von Absatz 1 dieses 
Artikels abweichen, wenn ein audiovisueller Mediendienst, der 
von einem Mediendiensteanbieter erbracht wird, der der 
Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats unterworfen ist, in 
offensichtlicher, ernster und schwerwiegender Weise gegen Ar-
tikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 6a Absatz 1 verstößt 
oder eine Beeinträchtigung oder eine ernsthafte und schwerwie-
gende Gefahr der Beeinträchtigung für die öffentliche Gesund-
heit darstellt.  

Die Abweichung gemäß Unterabsatz 1 ist an die folgenden Be-
dingungen gebunden: 

a)  Der Mediendiensteanbieter hat während der vorange-
gangenen 12 Monate bereits mindestens zweimal eine o-
der mehrere der Handlungen gemäß Unterabsatz 1 be-
gangen; 

b)  der betreffende Mitgliedstaat hat dem Mediendienstean-
bieter, dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit dieser 
Anbieter unterworfen ist, und der Kommission schrift-
lich die behaupteten Verstöße sowie die verhältnismäßi-
gen Maßnahmen mitgeteilt, die er bei einem erneuten 
Auftreten eines derartigen Verstoßes zu ergreifen beab-
sichtigt; 

c)  der betreffende Mitgliedstaat hat die Verteidigungs-
rechte des Mediendiensteanbieters gewahrt und diesem 
Anbieter insbesondere Gelegenheit gegeben, sich zu den 
behaupteten Verstößen zu äußern; und 

d)  Konsultationen mit dem Mitgliedstaat, dessen Rechtsho-
heit der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, und der 
Kommission haben innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der in Buchstabe b genannten Mitteilung bei der 
Kommission zu keiner gütlichen Einigung geführt. 

1Innerhalb von drei Monaten, nachdem die Kommission die 
Mitteilung der von dem betreffenden Mitgliedstaat getroffenen 
Maßnahmen erhalten hat, und nachdem sie die ERGA aufgefor-
dert hat, gemäß Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe d eine Stellung-
nahme abzugeben, trifft die Kommission eine Entscheidung 
über die Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit dem Unions-
recht. 2Die Kommission hält den Kontaktausschuss ordnungs-
gemäß informiert. 3Entscheidet die Kommission, dass diese 
Maßnahmen nicht mit Unionsrecht vereinbar sind, fordert sie 
den betreffenden Mitgliedstaat auf, die beanstandeten Maßnah-
men unverzüglich zu beenden. (3) Verstößt ein audiovisueller 
Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter erbracht 
wird, der der Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats unter-
worfen ist, in offensichtlicher, ernster und schwerwiegender 
Weise gegen Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b oder stellt er eine 
Beeinträchtigung oder eine ernsthafte und schwerwiegende Ge-
fahr der Beeinträchtigung für die öffentliche Sicherheit sowie 
für die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinte-
ressen dar, kann ein Mitgliedstaat vorübergehend von Absatz 1 
dieses Artikels abweichen.
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Eine Abweichung gemäß Unterabsatz 1 ist an die folgenden Be-
dingungen gebunden: Eine Handlung gemäß Unterabsatz 1 
wurde während der vorangegangenen 12 Monate bereits min-
destens einmal begangen; 

und 

a) der betreffende Mitgliedstaat hat dem Mediendienstean-
bieter, dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit dieser 
Anbieter unterworfen ist, und der Kommission schrift-
lich den behaupteten Verstoß sowie die verhältnismäßi-
gen Maßnahmen mitgeteilt, die er bei einem erneuten 
Auftreten eines derartigen Verstoßes zu ergreifen beab-
sichtigt. 

Der betreffende Mitgliedstaat wahrt die Verteidigungsrechte 
des betreffenden Mediendiensteanbieters und gibt diesem An-
bieter insbesondere Gelegenheit, sich zu den behaupteten Ver-
stößen zu äußern. 
1Innerhalb von drei Monaten, nachdem die Kommission die 
Mitteilung der von dem betreffenden Mitgliedstaat getroffenen 
Maßnahmen erhalten hat, und nachdem sie ERGA aufgefordert 
hat, gemäß Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe d eine Stellung-
nahme abzugeben, trifft die Kommission eine Entscheidung 
über die Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit dem Unions-
recht. 2Die Kommission hält den Kontaktausschuss ordnungs-
gemäß informiert. 3Entscheidet die Kommission, dass die Maß-
nahmen nicht mit Unionsrecht vereinbar sind, fordert sie den 
betreffenden Mitgliedstaat auf, die beanstandeten Maßnahmen 
unverzüglich zu beenden. 

(4) Die Absätze 2 und 3 lassen die Anwendung entsprechender 
Verfahren, rechtlicher Abhilfemaßnahmen oder Sanktionen be-
züglich der betreffenden Verstöße in dem Mitgliedstaat, dessen 
Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, unbe-
rührt.   

(5)  1Die Mitgliedstaaten können in dringenden Fällen spätes-
tens einen Monat nach dem behaupteten Verstoß von den in Ab-
satz 3 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen abwei-
chen. 2In diesem Fall werden die getroffenen Maßnahmen 
schnellstmöglich und unter Angabe der Gründe, aus denen der 
Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass es sich um einen dringen-
den Fall handelt, der Kommission und dem Mitgliedstaat, des-
sen Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, 
mitgeteilt. 3Die Kommission prüft schnellstmöglich, ob die mit-
geteilten Maßnahmen mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 4Ge-
langt sie zu dem Schluss, dass die Maßnahmen nicht mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, so fordert sie den betreffenden Mit-
gliedstaat auf, diese Maßnahmen unverzüglich zu beenden. 

(6) 1Fehlen der Kommission die zur Entscheidung gemäß Ab-
satz 2 oder 3 notwendigen Informationen, fordert sie bei dem 
betreffenden Mitgliedstaat innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Mitteilung alle für die Entscheidung notwendigen In-
formationen an. 2Die Frist für die Entscheidung durch die Kom-
mission wird so lange ausgesetzt, bis dieser Mitgliedstaat die 
benötigten Informationen beigebracht hat. 3Die Fristaussetzung 
überschreitet in keinem Fall die Dauer von einem Monat. 

(7) Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen im Rah-
men des Kontaktausschusses und ERGA in Bezug auf das in 
diesem Artikel festgelegte Verfahren regelmäßig Erfahrungen 
und bewährte Verfahren aus. 

Artikel 4 
(1) Die Mitgliedstaaten können Mediendiensteanbieter, die ih-
rer Rechtshoheit unterworfen sind, verpflichten, strengeren o-
der ausführlicheren Bestimmungen in den von dieser Richtlinie 
koordinierten Bereichen nachzukommen, sofern diese Bestim-
mungen im Einklang mit dem Unionsrecht stehen. 

(2)  1Wenn ein Mitgliedstaat 

a)  sein Recht nach Absatz 1 in Anspruch genommen hat, 
um im öffentlichen Interesse liegende ausführlichere o-
der strengere Bestimmungen zu erlassen, und 

b)  zu dem Schluss gelangt, dass ein der Rechtshoheit eines 
anderen Mitgliedstaats unterworfener Mediendienstean-
bieter einen audiovisuellen Mediendienst erbringt, der 
ganz oder vorwiegend auf sein Hoheitsgebiet ausgerich-
tet ist, 

kann er den Mitgliedstaat, der die Rechtshoheit innehat, ersu-
chen, sich aller in Bezug auf diesen Absatz festgestellten 
Schwierigkeiten anzunehmen. 2Beide Mitgliedstaaten arbeiten 
ernsthaft und zügig zusammen, um zu einer beiderseits zufrie-
denstellenden Lösung zu gelangen. 
1Bei Eingang eines begründeten Ersuchens gemäß Unterabsatz 
1 fordert der Mitgliedstaat, der die Rechtshoheit innehat, den 
Mediendiensteanbieter zur Einhaltung der betreffenden im öf-
fentlichen Interesse liegenden Bestimmungen auf. 2Der Mit-
gliedstaat, der die Rechtshoheit innehat, unterrichtet den ersu-
chenden Mitgliedstaat regelmäßig darüber, welche Schritte un-
ternommen wurden, um sich der festgestellten Schwierigkeiten 
anzunehmen. 3Der Mitgliedstaat, der die Rechtshoheit innehat, 
unterrichtet den ersuchenden Mitgliedstaat und die Kommis-
sion binnen zwei Monaten ab Eingang des Ersuchens darüber, 
welche Ergebnisse erzielt wurden, und erläutert, falls keine Lö-
sung gefunden werden konnte, die Gründe dafür. 

Jeder der beiden Mitgliedstaaten kann den Kontaktausschuss je-
derzeit um Prüfung des Falles ersuchen. 
 (3) 1Der betreffende Mitgliedstaat kann gegen den betreffenden 
Mediendiensteanbieter angemessene Maßnahmen ergreifen, 
wenn er  

a)  zu dem Schluss gelangt, dass die durch Anwendung des 
Absatzes 2 erzielten Ergebnisse nicht zufrieden stellend 
sind und 

b)  Belege dafür vorgelegt hat, dass der betreffende Medi-
endiensteanbieter sich in dem Mitgliedstaat, dessen 
Rechtshoheit er unterworfen ist, niedergelassen hat, um 
die in den von dieser Richtlinie koordinierten Bereichen 
geltenden strengeren Bestimmungen zu umgehen, denen 
er im Falle der Niederlassung im betreffenden Mitglied-
staat unterliegen würde; anhand der Belege muss eine 
solche Umgehung nach vernünftigem Ermessen fest-
stellbar sein, wobei ein Nachweis der Absicht des Medi-
endiensteanbieters, diese strengeren Bestimmungen zu 
umgehen, nicht erforderlich ist. 

2Diese Maßnahmen müssen objektiv erforderlich sein, auf 
nichtdiskriminierende Weise angewandt werden sowie bezüg-
lich der damit verfolgten Ziele verhältnismäßig sein. 

(4) Ein Mitgliedstaat darf Maßnahmen gemäß Absatz 3 nur er-
greifen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Er hat der Kommission und dem Mitgliedstaat, in dem 
der Mediendiensteanbieter niedergelassen ist, seine Ab-
sicht mitgeteilt, derartige Maßnahmen zu ergreifen, und 
die Gründe dargelegt, auf die sich seine Beurteilung 
stützt; 

b)  er hat die Verteidigungsrechte des betreffenden Medien-
diensteanbieters gewahrt und diesem Mediendienstean-
bieter insbesondere Gelegenheit gegeben, sich zu der be-
haupteten Umgehung und zu den vom mitteilenden Mit-
gliedstaat beabsichtigten Maßnahmen zu äußern; und 

c)  die Kommission hat, nachdem sie bei der ERGA eine 
Stellungnahme gemäß Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe 
d angefordert hat, entschieden, dass die Maßnahmen mit 
dem Unionsrecht vereinbar sind und dass insbesondere 
die Beurteilungen des Mitgliedstaats, der die Maßnah-
men nach den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels trifft, zu-
treffend begründet sind; die Kommission hält den Kon-
taktausschuss ordnungsgemäß informiert. 

(5)  1Innerhalb von drei Monaten, nachdem die Kommission die 
in Absatz 4 Buchstabe a genannte Mitteilung erhalten hat, trifft 
die Kommission die Entscheidung über die Vereinbarkeit dieser 
Maßnahmen mit dem Unionsrecht. 2Entscheidet die Kommis-
sion, dass die Maßnahmen nicht mit Unionsrecht vereinbar 
sind, so fordert sie den betreffenden Mitgliedstaat auf, die be-
absichtigten Maßnahmen nicht zu ergreifen. 
1Fehlen der Kommission die zu der Entscheidung gemäß Unter-
absatz 1 notwendigen Informationen, fordert sie bei dem betref-
fenden Mitgliedstaat innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Mitteilung alle für die Entscheidung notwendigen Informatio-
nen an. 2Die Frist für die Beschlussfassung durch die Kommis-
sion wird so lange ausgesetzt, bis dieser Mitgliedstaat die not-
wendigen Informationen beigebracht hat. 3Die Fristaussetzung 
überschreitet in keinem Fall die Dauer von einem Monat.
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(6) Die Mitgliedstaaten sorgen mit angemessenen Mitteln im 
Rahmen ihres nationalen Rechts dafür, dass die ihrer Rechtsho-
heit unterworfenen Mediendiensteanbieter diese Richtlinie tat-
sächlich einhalten. 

(7) 1Die Richtlinie 2000/31/EG findet Anwendung, soweit in 
der vorliegenden Richtlinie nichts anderes vorgesehen ist. 2Im 
Falle einer Kollision zwischen der Richtlinie 2000/31/EG und 
der vorliegenden Richtlinie sind die Bestimmungen der vorlie-
genden Richtlinie maßgeblich, sofern in der vorliegenden 
Richtlinie nichts anderes vorgesehen ist.  

Artikel 4a 
(1) 1Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregu-
lierung und die Förderung der Selbstregulierung mithilfe von 
Verhaltenskodizes, die auf nationaler Ebene in den von dieser 
Richtlinie koordinierten Bereichen angenommen werden, so-
weit das nach ihrem jeweiligen Rechtssystem zulässig ist. 
2Diese Kodizes müssen: 

a)  derart gestaltet sein, dass sie von den Hauptbeteiligten in 
den betreffenden Mitgliedstaaten allgemein anerkannt 
werden, 

b)  ihre Ziele klar und unmissverständlich darlegen, 

c)  eine regelmäßige, transparente und unabhängige Über-
wachung und Bewertung ihrer Zielerfüllung vorsehen 
und 

d) eine wirksame Durchsetzung einschließlich wirksamer 
und verhältnismäßiger Sanktionen vorsehen 

(2) 1Die Mitgliedstaaten und die Kommission können die 
Selbstregulierung durch Verhaltenskodizes der Union fördern, 
die von Mediendiensteanbietern, Video-Sharing-Plattform-An-
bietern oder Organisationen, die solche Anbieter vertreten, er-
forderlichenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Sektoren wie 
Industrie-, Handels-, Berufs- und Verbraucherverbänden oder -
organisationen aufgestellt werden. 2Solche Kodizes müssen 
derart gestaltet sein, dass sie von den Hauptbeteiligten auf Uni-
onsebene allgemein anerkannt werden und mit Absatz 1 Buch-
staben b bis d in Einklang stehen. 3Die nationalen Verhaltens-
kodizes bleiben von den Verhaltenskodizes der Union unbe-
rührt. 

In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten erleichtert die 
Kommission im Einklang mit den Grundsätzen der Subsidiari-
tät und der Verhältnismäßigkeit gegebenenfalls die Erstellung 
von Verhaltenskodizes der Union. 

Die Unterzeichner der Verhaltenskodizes der Union übermit-
teln die Entwürfe dieser Kodizes sowie Änderungen daran der 
Kommission. 2Die Kommission konsultiert den Kontaktaus-
schuss zu den Entwürfen dieser Kodizes oder Änderungen da-
ran. 

Die Kommission macht die Verhaltenskodizes der Union öf-
fentlich zugänglich und kann für sie in angemessener Weise Öf-
fentlichkeitsarbeit betreiben. 

(3) 1Es steht den Mitgliedstaaten weiterhin frei, ihrer Rechtsho-
heit unterworfene Mediendiensteanbieter zu verpflichten, aus-
führlicheren oder strengeren Bestimmungen nachzukommen, 
die mit dieser Richtlinie und dem Unionsrecht in Einklang ste-
hen, einschließlich wenn ihre unabhängigen nationalen Regu-
lierungsbehörden oder -stellen zu dem Schluss gelangen, dass 
sich ein Verhaltenskodex oder Teile desselben als nicht wirk-
sam genug erwiesen haben. 2Die Mitgliedsstaaten melden sol-
che Vorschriften ohne unangemessene Verzögerung der Kom-
mission. 

Kapitel III Bestimmungen für audiovisu-
elle Mediendienste 

Artikel 5 
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass ein seiner Rechtshoheit 
unterworfenen Mediendiensteanbieter den Empfängern eines 
Dienstes mindestens die nachstehend aufgeführten Informatio-
nen leicht, unmittelbar und ständig zugänglich macht: 

a)  seinen; 

b)  die geografische Anschrift, unter der er niedergelassen 
ist; 

c)  Angaben, die es ermöglichen, schnell Kontakt mit ihm 
aufzunehmen und unmittelbar und wirksam mit ihm zu 
kommunizieren, einschließlich seiner E-Mail-Adresse 
oder seiner Webseite; 

d)  den Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit er unterworfen 
ist, und die zuständigen Regulierungsbehörden oder –
stellen oder Aufsichtsstellen. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen er-
lassen, nach denen ihrer Rechtshoheit unterliegende Medien-
diensteanbieter zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Anga-
ben auch Informationen über ihre Eigentümerstruktur ein-
schließlich der wirtschaftlichen Eigentümer zugänglich machen 
müssen. 2Bei solchen Maßnahmen müssen die betreffenden 
Grundrechte, wie etwa das Privat- und Familienleben der wirt-
schaftlichen Eigentümer, gewahrt werden. 3Solche Maßnahmen 
müssen notwendig und verhältnismäßig sein und einem Ziel 
von allgemeinem Interesse dienen. 

Artikel 6 
(1) Unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die 
Menschenwürde zu achten und zu schützen, sorgen die Mit-
gliedstaaten mit angemessenen Mitteln dafür, dass die audiovi-
suellen Mediendienste, die von den ihrer Rechtshoheit unter-
worfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt werden,  

a)  keine Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen eine 
Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer 
Gruppe aus einem der in Artikel 21 der Charta genann-
ten Gründe enthalten; 

b)  keine öffentliche Aufforderung zur Begehung einer ter-
roristischen Straftat gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) 
2017/541 enthalten. 

(2) Die für die Zwecke dieses Artikels ergriffenen Maßnahmen 
müssen notwendig und verhältnismäßig sein und im Einklang 
mit den in der Charta niedergelegten Rechten und Grundsätzen 
stehen. 

Artikel 6a 
(1) 1Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, 
um zu gewährleisten, dass audiovisuelle Mediendienste, die 
von ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern 
bereitgestellt werden und die körperliche, geistige oder sittliche 
Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, nur 
so bereitgestellt werden, dass sichergestellt ist, dass sie von 
Minderjährigen üblicherweise nicht gehört oder gesehen wer-
den können. 2Zu solchen Maßnahmen zählen beispielsweise die 
Wahl der Sendezeit, Mittel zur Altersverifikation oder andere 
technische Maßnahmen. 3Sie müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zu der potenziellen Schädigung durch die Sendung 
stehen. 

Die schädlichsten Inhalte wie grundlose Gewalttätigkeiten und 
Pornografie müssen den strengsten Maßnahmen unterliegen. 

(2) Personenbezogene Daten von Minderjährigen, die von Me-
diendienstanbietern nach Absatz 1 erhoben oder anderweitig 
gewonnen werden, dürfen nicht für kommerzielle Zwecke wie 
etwa Direktwerbung, Profiling und auf das Nutzungsverhalten 
abgestimmte Werbung verwendet werden. 

(3) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mediendienstean-
bieter den Zuschauern ausreichende Informationen über Inhalte 
geben, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung 
von Minderjährigen beeinträchtigen können. 2Hierzu nutzen die 
Mediendiensteanbieter ein System, mit dem die potenzielle 
Schädlichkeit des Inhalts eines audiovisuellen Mediendienstes 
beschrieben wird. 

Zur Umsetzung dieses Absatzes unterstützen die Mitgliedstaa-
ten die Nutzung der Koregulierung gemäß Artikel 4a Absatz 1. 

(4) 1Die Kommission ermutigt die Mediendiensteanbieter, be-
währte Verfahren bezüglich auf Koregulierung beruhender Ver-
haltenskodizes auszutauschen. 2Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission können für die Zwecke dieses Artikels die Selbst-
regulierung mithilfe von Verhaltenskodizes der Union gemäß 
Artikel 4a Absatz 2 fördern. 
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Artikel 7 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen ohne unangemessene Verzöge-
rung dafür, dass der Zugang zu Diensten, die von ihrer Rechts-
hoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt 
werden, für Menschen mit Behinderungen durch geeignete 
Maßnahmen stetig und schrittweise verbessert wird.  (2) 1Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mediendiensteanbieter den 
nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen regelmäßig über 
die Umsetzung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen Bericht 
erstatten. 2Bis zum 19. Dezember 2022 und anschließend alle 
drei Jahre berichten die Mitgliedstaaten der Kommission über 
die Durchführung des Absatzes 1. 

(3) 1Die Mitgliedstaaten ermutigen die Mediendiensteanbieter, 
Aktionspläne für Barrierefreiheit zu erarbeiten, die auf eine ste-
tige und schrittweise Verbesserung des Zugangs zu ihren Diens-
ten für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind. 2Jeder 
derartige Aktionsplan wird den nationalen Regulierungsbehör-
den oder -stellen übermittelt. 

(4) Jeder Mitgliedstaat legt eine einzige, auch für Menschen mit 
Behinderungen leicht zugängliche und öffentlich verfügbare 
Online-Anlaufstelle fest, über die Informationen bereitgestellt 
und Beschwerden entgegengenommen werden, die die in die-
sem Artikel genannten Fragen der Barrierefreiheit betreffen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Notfallinformatio-
nen, einschließlich öffentlicher Mitteilungen und Bekanntma-
chungen im Fall von Naturkatastrophen, die der Öffentlichkeit 
mittels audiovisueller Mediendienste zugänglich gemacht wer-
den, so bereitgestellt werden, dass sie für Menschen mit Behin-
derungen zugänglich sind. 

Artikel 7a 
Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen ergreifen, um eine an-
gemessene Herausstellung audiovisueller Mediendienste von 
allgemeinem Interesse sicherzustellen. 

Artikel 7b 
Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene und verhältnismä-
ßige Maßnahmen, um sicherzustellen, dass von Mediendienste-
anbietern bereitgestellte audiovisuelle Mediendienste nicht 
ohne die ausdrückliche Zustimmung dieser Anbieter zu kom-
merziellen Zwecken überblendet oder verändert werden. Für 
die Zwecke dieses Artikels bestimmen die Mitgliedstaaten die 
genauen rechtlichen Bedingungen einschließlich Ausnahmen – 
insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen der Nut-
zer –, wobei sie die berechtigten Interessen der Mediendienste-
anbieter berücksichtigen, die die audiovisuellen Mediendienste 
ursprünglich bereitgestellt haben. 

Artikel 8 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die ihrer Rechtshoheit 
unterworfenen Mediendiensteanbieter Kinospielfilme nicht zu 
anderen als den mit den Rechteinhabern vereinbarten Zeiten 
übertragen. 

Artikel 9 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die audiovisuelle 
kommerzielle Kommunikation, die von den ihrer Rechtshoheit 
unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt wird, fol-
genden Anforderungen genügt: 

a)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation muss 
leicht als solche zu erkennen sein; audiovisuelle kom-
merzielle Kommunikation in Form von Schleichwer-
bung ist verboten; 

b)  in der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation 
dürfen keine Techniken der unterschwelligen Beeinflus-
sung eingesetzt werden; 

c)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation darf nicht 

i)  die Menschenwürde verletzen; 

ii)  Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse 
oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Reli-
gion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexuel-
ler Ausrichtung beinhalten oder fördern; 

iii) Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder 
Sicherheit gefährden; 

iv)  Verhaltensweisen fördern, die den Schutz der Um-
welt in hohem Maße gefährden; 

d)  jede Form der audiovisuellen kommerziellen Kommuni-
kation für Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse so-
wie elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter ist 
untersagt; 

e)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für alkoho-
lische Getränke darf nicht speziell an Minderjährige ge-
richtet sein und darf nicht den übermäßigen Genuss sol-
cher Getränke fördern; 

f)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für Arznei-
mittel und medizinische Behandlungen, die in dem Mit-
gliedstaat, dessen Rechtshoheit der Mediendiensteanbie-
ter unterworfen ist, nur auf ärztliche Verordnung erhält-
lich sind, ist untersagt; 

g)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation darf nicht 
zur körperlichen, geistigen oder sittlichen Beeinträchti-
gung Minderjähriger führen, daher darf sie keine direk-
ten Aufrufe zum Kauf oder zur Miete von Waren oder 
Dienstleistungen an Minderjährige richten, die deren 
Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit ausnutzen, Min-
derjährige nicht unmittelbar dazu auffordern, ihre Eltern 
oder Dritte zum Kauf der beworbenen Ware oder Dienst-
leistung zu bewegen, nicht das besondere Vertrauen 
Minderjähriger zu Eltern, Lehrern und anderen Personen 
ausnutzen, oder Minderjährige nicht ohne berechtigten 
Grund in gefährlichen Situationen zeigen. 

(2) Audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für alkoholi-
sche Getränke in audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf – 
mit Ausnahme von Sponsoring und Produktplatzierung – muss 
die in Artikel 22 genannten Kriterien erfüllen.   

(3) 1Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregu-
lierung und die Förderung der Selbstregulierung mithilfe von 
Verhaltenskodizes gemäß Artikel 4a Absatz 1, in Bezug auf un-
angebrachte audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für 
alkoholische Getränke. 2Diese Kodizes zielen darauf ab, die 
Einwirkung audiovisueller kommerzieller Kommunikation für 
alkoholische Getränke auf Minderjährige wirkungsvoll zu ver-
ringern. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregu-
lierung und die Förderung der Selbstregulierung mithilfe von 
Verhaltenskodizes gemäß Artikel 4a Absatz 1, in Bezug auf un-
angebrachte audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die 
Kindersendungen begleitet oder darin enthalten ist und Lebens-
mittel und Getränke betrifft, die Nährstoffe oder Substanzen mit 
ernährungsbezogener oder physiologischer Wirkung enthalten, 
insbesondere Fett, Transfettsäuren, Salz oder Natrium, sowie 
Zucker, deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Ge-
samternährung nicht empfohlen wird. 

Diese Kodizes zielen darauf ab, die Einwirkung audiovisueller 
kommerzieller Kommunikation für solche Lebensmittel und 
Getränke auf Kinder wirkungsvoll zu verringern. Sie sehen vor, 
dass die positiven Ernährungseigenschaften solcher Lebensmit-
tel und Getränke durch diese audiovisuelle kommerzielle Kom-
munikation nicht hervorgehoben werden.   

(5) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können die Selbst-
regulierung für die Zwecke dieses Artikels mithilfe von Verhal-
tenskodizes der Union gemäß Artikel 4a Absatz 2 fördern. 

Artikel 10 
(1) Gesponserte audiovisuelle Mediendienste oder Sendungen 
müssen folgenden Anforderungen genügen: 

a)  ihr Inhalt und — bei Fernsehsendungen — ihr Pro-
grammplatz dürfen keinesfalls so beeinflusst werden, 
dass die redaktionelle Verantwortung und Unabhängig-
keit des Mediendiensteanbieters beeinträchtigt wird; 

b)  sie dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht 
von Waren oder Dienstleistungen anregen, insbesondere 
nicht durch spezielle verkaufsfördernde Hinweise auf 
diese Waren oder Dienstleistungen;  
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c)  die Zuschauer müssen eindeutig auf das Bestehen einer 
Sponsoring-Vereinbarung hingewiesen werden. Ge-
sponserte Sendungen sind — beispielsweise durch den 
Namen, das Firmenemblem und/oder ein anderes Sym-
bol des Sponsors, etwa einen Hinweis auf seine Produkte 
oder Dienstleistungen oder ein entsprechendes unter-
scheidungskräftiges Zeichen — in angemessener Weise 
zum Beginn, während und/oder zum Ende der Sendung 
eindeutig zu kennzeichnen. 

(2) Audiovisuelle Mediendienste oder Sendungen dürfen nicht 
von Unternehmen gesponsert werden, deren Haupttätigkeit die 
Herstellung oder der Verkauf von Zigaretten und anderen Ta-
bakerzeugnissen sowie von elektronischen Zigaretten und 
Nachfüllbehältern ist. 

(3) Beim Sponsoring von audiovisuellen Mediendiensten oder 
Sendungen durch Unternehmen, deren Tätigkeit die Herstel-
lung oder den Verkauf von Arzneimitteln und medizinischen 
Behandlungen umfasst, darf für den Namen oder das Erschei-
nungsbild des Unternehmens geworben werden, nicht jedoch 
für bestimmte Arzneimittel oder medizinische Behandlungen, 
die in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Medien-
diensteanbieter unterworfen ist, nur auf ärztliche Verordnung 
erhältlich sind. 

(4)  1Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen In-
formation dürfen nicht gesponsert werden. 2Die Mitgliedstaaten 
können das Sponsoring von Kindersendungen untersagen. 3Die 
Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden, das Zeigen von 
Sponsorenlogos in Kindersendungen, Dokumentationen und 
Sendungen religiösen Inhalts zu untersagen.  

Artikel 11 
(1) Dieser Artikel gilt nur für Sendungen, die nach dem 19. De-
zember 2009 produziert werden. 

(2) Produktplatzierung ist in allen audiovisuellen Mediendiens-
ten gestattet, außer in Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information, Verbrauchersendungen, Sendun-
gen religiösen Inhalts und Kindersendungen. 

(3) 1Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, müssen fol-
gende Anforderungen erfüllen:   

a)  Ihr Inhalt und ihre Platzierung im Sendeplan, bei Fern-
sehsendungen, oder in einem Katalog, im Fall von audi-
ovisuellen Mediendiensten auf Abruf, dürfen keinesfalls 
so beeinflusst werden, dass die Verantwortung und re-
daktionelle Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters 
beeinträchtigt wird; 

b)  sie dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht 
von Waren oder Dienstleistungen anregen, insbesondere 
nicht durch spezielle verkaufsfördernde Hinweise auf 
diese Waren oder Dienstleistungen; 

c)  sie dürfen das betreffende Produkt nicht zu stark heraus-
stellen; 

d)  die Zuschauer müssen zu Sendungsbeginn und -ende so-
wie bei Fortsetzung einer Sendung nach einer Werbeun-
terbrechung durch eine angemessene Kennzeichnung 
eindeutig auf das Bestehen einer Produktplatzierung hin-
gewiesen werden, damit jede Irreführung des Zuschau-
ers verhindert wird. 

2Die Mitgliedstaaten können von den Anforderungen des Buch-
stabens d absehen; dies gilt nicht für Sendungen, die von einem 
Mediendiensteanbieter oder von einem mit diesem Medien-
diensteanbieter verbundenen Unternehmen produziert oder in 
Auftrag gegeben wurden. 
 (4) Sendungen dürfen unter keinen Umständen die folgenden 
Produktplatzierungen enthalten: 

a)  Produktplatzierung zugunsten von Zigaretten und ande-
ren Tabakerzeugnissen sowie von elektronischen Ziga-
retten und Nachfüllbehältern oder zugunsten von Unter-
nehmen, deren Haupttätigkeit die Herstellung oder der 
Verkauf dieser Erzeugnisse ist; 

b)  Produktplatzierung zugunsten bestimmter Arzneimittel 
oder medizinischer Behandlungen, die in dem Mitglied-
staat, dessen Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter 
unterworfen ist, nur auf ärztliche Verordnung erhältlich 
sind. 

Kapitel IV – [Förderung europäischer 
Werke] 

Artikel 12 
aufgehoben 

Artikel 13 
(1)  1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die ihrer Rechtsho-
heit unterworfenen Mediendiensteanbieter audiovisueller Me-
diendienste auf Abruf sicherstellen, dass ihre Kataloge einen 
Mindestanteil europäischer Werke von 30 % enthalten und sol-
che Werke herausgestellt werden. 

(2) Verpflichten die Mitgliedstaaten die ihrer Rechtshoheit un-
terworfenen Mediendiensteanbieter dazu, finanziell zur Pro-
duktion europäischer Werke beizutragen, auch durch Direktin-
vestitionen in Inhalte und durch Beiträge zu nationalen Fonds, 
können sie auch Mediendiensteanbieter, die auf Zuschauer in 
ihrem Gebiet abzielen, aber in einem anderen Mitgliedstaat nie-
dergelassen sind, zur Leistung solcher Beiträge verpflichten, 
die verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sein müssen.   

(3) 1Im Falle von Absatz 2 beruht der finanzielle Beitrag nur auf 
den Einnahmen, die in den betreffenden Zielmitgliedstaaten er-
zielt werden. Erlegt der Mitgliedstaat, in dem der Anbieter nie-
dergelassen ist, einen solchen finanziellen Beitrag auf, berück-
sichtigt er etwaige von Zielmitgliedstaaten auferlegte finanzi-
elle Verpflichtungen. 2Jeder finanzielle Beitrag muss mit dem 
Unionsrecht und insbesondere mit den Vorschriften für staatli-
che Beihilfen vereinbar sein. 

(4) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission bis zum 19. 
Dezember 2021 und anschließend alle zwei Jahre über die 
Durchführung der Absätze 1 und 2. 

(5) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittel-
ten Informationen und einer unabhängigen Studie erstattet die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat über 
die Anwendung der Absätze 1 und 2 Bericht und trägt dabei der 
Marktlage und den technischen Entwicklungen sowie dem Ziel 
der kulturellen Vielfalt Rechnung. 

(6) 1Die gemäß Absatz 1 auferlegte Verpflichtung und die An-
forderung gemäß Absatz 2 an Mediendiensteanbieter, die auf 
Zuschauer im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats abzielen, gel-
ten nicht für Mediendiensteanbieter mit geringen Umsätzen o-
der geringen Zuschauerzahlen. 2Die Mitgliedstaaten können 
von diesen Verpflichtungen oder Anforderungen auch dann ab-
sehen, wenn diese wegen der Art oder des Themas der audiovi-
suellen Mediendienste undurchführbar oder ungerechtfertigt 
wären. 

(7) Die Kommission gibt nach Konsultation des Kontaktaus-
schusses Leitlinien für die Berechnung des Anteils europäischer 
Werke gemäß Absatz 1 und für die Definition einer geringen 
Zuschauerzahl und eines geringen Umsatzes gemäß Absatz 6 
heraus. 

Kapitel V – Bestimmungen über aus-
schließliche Rechte an und Kurzberichter-
stattung in Fernsehsendungen 

Artikel 14 
(1) 1Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit dem Unionsrecht 
Maßnahmen ergreifen, mit denen sichergestellt werden soll, 
dass die seiner Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter 
nicht Ereignisse, denen der betreffende Mitgliedstaat eine er-
hebliche gesellschaftliche Bedeutung beimisst, auf Ausschließ-
lichkeitsbasis in der Weise übertragen, dass einem bedeutenden 
Teil der Öffentlichkeit in dem Mitgliedstaat die Möglichkeit 
vorenthalten wird, das Ereignis im Wege direkter oder zeitver-
setzter Berichterstattung in einer frei zugänglichen Fernsehsen-
dung zu verfolgen.  2Falls ein Mitgliedstaat entsprechende Maß-
nahmen ergreift, so erstellt er dabei eine Liste der nationalen 
und nichtnationalen Ereignisse, denen er eine erhebliche gesell-
schaftliche Bedeutung beimisst.  3Er trägt dafür auf eindeutige 
und transparente Weise rechtzeitig Sorge.  4Dabei legt der be-
treffende Mitgliedstaat auch fest, ob diese Ereignisse im Wege 
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direkter Gesamt- oder Teilberichterstattung oder, sofern im öf-
fentlichen Interesse aus objektiven Gründen erforderlich oder 
angemessen, im Wege zeitversetzter Gesamt- oder Teilbericht-
erstattung verfügbar sein sollen. 

(2)  1Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich 
alle Maßnahmen mit, die sie gemäß Absatz 1 getroffen haben 
oder in Zukunft treffen werden.  2Die Kommission prüft binnen 
drei Monaten nach der Mitteilung, ob die Maßnahmen mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, und teilt sie den anderen Mitglied-
staaten mit.  3Sie holt die Stellungnahme des mit Artikel 29 ein-
gesetzten Kontaktausschusses ein.  4Sie veröffentlicht die ge-
troffenen Maßnahmen unverzüglich im Amtsblatt der Europäi-
schen Union; mindestens einmal jährlich veröffentlicht sie eine 
konsolidierte Liste der von den Mitgliedstaaten getroffenen 
Maßnahmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen des innerstaatlichen 
Rechts durch geeignete Maßnahmen sicher, dass die ihrer 
Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter die von ihnen 
nach dem 18. Dezember 2007 erworbenen ausschließlichen 
Rechte nicht in der Weise ausüben, dass einem bedeutenden 
Teil der Öffentlichkeit in einem anderen Mitgliedstaat die Mög-
lichkeit vorenthalten wird, die von diesem anderen Mitglied-
staat gemäß den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Ereignisse als 
direkte Gesamt- oder Teilberichterstattung oder, sofern im öf-
fentlichen Interesse aus objektiven Gründen erforderlich oder 
angemessen, als zeitversetzte Gesamt- oder Teilberichterstat-
tung in einer frei zugänglichen Fernsehsendung zu verfolgen, 
wie dies von dem anderen Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 fest-
gelegt worden ist. 

Artikel 15 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jeder Fernsehveran-
stalter, der in der Union niedergelassen ist, zum Zwecke der 
Kurzberichterstattung einen fairen, angemessenen und diskri-
minierungsfreien Zugang zu Ereignissen hat, die von großem 
öffentlichen Interesse sind und die von einem der Rechtshoheit 
der Mitgliedstaaten unterworfenen Fernsehveranstalter exklu-
siv übertragen werden. 

(2) Wenn ein anderer Fernsehveranstalter, der in demselben 
Mitgliedstaat niedergelassen ist wie der um Zugang ersuchende 
Fernsehveranstalter, ausschließliche Rechte für das Ereignis 
von großem Interesse für die Öffentlichkeit erworben hat, muss 
der Zugang bei diesem Fernsehveranstalter beantragt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass dieser Zugang garan-
tiert ist, indem sie es den Fernsehveranstaltern erlauben, frei 
kurze Ausschnitte aus dem Sendesignal des übertragenden 
Fernsehveranstalters auszuwählen, wobei die Fernsehveranstal-
ter dabei aber zumindest ihre Quelle angeben müssen, sofern 
dies nicht aus praktischen Gründen unmöglich ist. 

(4) Als Alternative zu Absatz 3 kann ein Mitgliedstaat ein 
gleichwertiges System einrichten, das den Zugang mit anderen 
Mitteln unter fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien 
Bedingungen ermöglicht. 

(5) Kurze Ausschnitte werden ausschließlich für allgemeine 
Nachrichtensendungen verwendet und dürfen in audiovisuellen 
Mediendiensten auf Abruf nur verwendet werden, wenn die 
gleiche Sendung von demselben Mediendiensteanbieter zeit-
versetzt angeboten wird. 
(6) Unbeschadet der Absätze 1 bis 5 sorgen die Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe ihres Rechtssystems und im Einklang mit ihren 
Gepflogenheiten dafür, dass die Modalitäten und Bedingungen 
für die Bereitstellung solcher kurzen Ausschnitte näher festge-
legt werden, insbesondere hinsichtlich etwaiger Kostenerstat-
tungsregelungen, der Höchstlänge der kurzen Ausschnitte und 
der Fristen für ihre Übertragung. Wird eine Kostenerstattung 
vorgesehen, so darf sie die unmittelbar mit der Gewährung des 
Zugangs verbundenen zusätzlichen Kosten nicht übersteigen. 

Kapitel VI – Förderung der Verbreitung 
und Herstellung von Fernsehprogrammen 

Artikel 16 
(1) 1Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln dafür Sorge, 

dass die Fernsehveranstalter den Hauptanteil ihrer Sendezeit, 
die nicht auf Nachrichten, Sportberichten, Spielshows, Werbe-
leistungen, Videotextleistungen und Teleshopping entfallen, 
der Sendung von europäischen Werken vorbehalten.  2Dieser 
Anteil soll unter Berücksichtigung der Verantwortung der 
Rundfunkveranstalter gegenüber ihrem Publikum in den Berei-
chen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung schritt-
weise anhand geeigneter Kriterien erreicht werden. 

(2) Kann der Anteil gemäß Absatz 1 nicht erreicht werden, so 
darf dieser nicht niedriger als der Anteil sein, der 1988 in dem 
betreffenden Mitgliedstaat im Durchschnitt festgestellt wurde. 

Im Falle Griechenlands und Portugals wird das Jahr 1988 je-
doch durch das Jahr 1990 ersetzt. 
 (3) 1Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle zwei 
Jahre ab 3. Oktober 1991 einen Bericht über die Durchführung 
des vorliegenden Artikels und des Artikels 17.  2Dieser Bericht 
enthält insbesondere eine statistische Übersicht, aus der hervor-
geht, inwieweit jedes der Rechtshoheit des betreffenden Mit-
gliedstaats unterworfene Fernsehprogramm den im vorliegen-
den Artikel und in Artikel 17 genannten Anteil erreicht hat, aus 
welchen Gründen dieser Anteil in jedem einzelnen Fall nicht 
erzielt werden konnte und welche Maßnahmen zur Erreichung 
dieses Anteils getroffen oder vorgesehen sind.  3Die Kommis-
sion bringt diese Berichte — gegebenenfalls zusammen mit ei-
ner Stellungnahme — den übrigen Mitgliedstaaten und dem Eu-
ropäischen Parlament zur Kenntnis.  4Sie trägt dafür Sorge, dass 
der vorliegende Artikel und Artikel 17 gemäß den Bestimmun-
gen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
durchgeführt werden.  5In ihrer Stellungnahme kann die Kom-
mission insbesondere den gegenüber den Vorjahren erzielten 
Fortschritten, dem Anteil von Erstausstrahlungen bei der Pro-
grammgestaltung, den besonderen Gegebenheiten bei den 
neuen Fernsehveranstaltern sowie der besonderen Lage der 
Länder mit niedriger audiovisueller Produktionskapazität oder 
begrenztem Sprachraum Rechnung tragen. 

Artikel 17 
Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch Durch-
führbaren und mit angemessenen Mitteln dafür Sorge, dass 
Fernsehveranstalter mindestens 10 % ihrer Sendezeit, die nicht 
auf Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder Werbeleis-
tungen, Videotextleistungen und Teleshopping entfallen, oder 
alternativ nach Wahl des Mitgliedstaats mindestens 10 % ihrer 
Haushaltsmittel für die Programmgestaltung der Sendung euro-
päischer Werke von Herstellern vorbehalten, die von den Fern-
sehveranstaltern unabhängig sind. Dieser Anteil ist unter Be-
rücksichtigung der Verantwortung der Fernsehveranstalter ge-
genüber ihrem Publikum in den Bereichen Information, Bil-
dung, Kultur und Unterhaltung schrittweise anhand geeigneter 
Kriterien zu erreichen. Dazu muss ein angemessener Anteil 
neueren Werken vorbehalten bleiben, d. h. Werken, die inner-
halb eines Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Herstellung 
ausgestrahlt werden. 

Artikel 18 
Dieses Kapitel gilt nicht für Fernsehsendungen, die sich an ein 
lokales Publikum richten und die nicht an ein nationales Fern-
sehnetz angeschlossen sind. 

Kapitel VII – Fernsehwerbung und Tele-
shopping 

Artikel 19 
(1)  1Fernsehwerbung und Teleshopping müssen als solche 
leicht erkennbar und vom redaktionellen Inhalt unterscheidbar 
sein.  2Unbeschadet des Einsatzes neuer Werbetechniken müs-
sen Fernsehwerbung und Teleshopping durch optische und/oder 
akustische und/oder räumliche Mittel eindeutig von anderen 
Sendungsteilen abgesetzt sein. 

(2) 1Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Teleshoppingspots 
sind im Rahmen von Sportveranstaltungen zulässig. 2Einzeln 
gesendete Fernsehwerbe- und Teleshoppingspots müssen, au-
ßer bei der Übertragung von Sportveranstaltungen, die Aus-
nahme bilde. 
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Artikel 20 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass durch in laufende 
Sendungen eingefügte Fernsehwerbung oder Teleshopping-
Spots der Zusammenhang der Sendungen unter Berücksichti-
gung der natürlichen Sendungsunterbrechungen sowie der 
Dauer und Art der betreffenden Sendung nicht beeinträchtigt 
wird und die Rechte von Rechteinhabern nicht verletzt werden. 

(2)  1Die Übertragung von Fernsehfilmen (mit Ausnahme von 
Serien, Reihen und Dokumentationen), Kinospielfilmen und 
Nachrichtensendungen darf für jeden programmierten Zeitraum 
von mindestens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung oder 
Teleshopping unterbrochen werden.  2Die Übertragung von 
Kindersendungen darf für jeden programmierten Zeitraum von 
mindestens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung unterbro-
chen werden, sofern die Gesamtdauer der Sendung nach dem 
Sendeplan mehr als 30 Minuten beträgt. 3Die Übertragung von 
Teleshopping ist während Kindersendungen untersagt. 4Die 
Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Fernsehwer-
bung oder Teleshopping unterbrochen werden. 

Artikel 21 
Teleshopping für Arzneimittel, die einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen im Sinne der Richtlinie 2001/83/EG unterlie-
gen, sowie Teleshopping für ärztliche Behandlungen ist unter-
sagt. 

Artikel 22 
Fernsehwerbung und Teleshopping für alkoholische Getränke 
müssen folgenden Kriterien entsprechen: 

a)  sie dürfen nicht speziell an Minderjährige gerichtet sein 
und insbesondere nicht Minderjährige beim Alkoholge-
nuss darstellen; 

b)  es darf keinerlei Verbindung zwischen einer Verbesse-
rung der physischen Leistung und Alkoholgenuss oder 
dem Führen von Kraftfahrzeugen und Alkoholgenuss 
hergestellt werden; 

c)  es darf nicht der Eindruck erweckt werden, Alkoholge-
nuss fördere sozialen oder sexuellen Erfolg; 

d)  sie dürfen nicht eine therapeutische, stimulierende, be-
ruhigende oder konfliktlösende Wirkung von Alkohol 
suggerieren; 

e)  Unmäßigkeit im Genuss alkoholischer Getränke darf 
nicht gefördert oder Enthaltsamkeit oder Mäßigung 
nicht negativ dargestellt werden; 

f)  die Höhe des Alkoholgehalts von Getränken darf nicht 
als positive Eigenschaft hervorgehoben werden. 

Artikel 23 
(1) 1Der Sendezeitanteil von Fernsehwerbespots und Teleshop-
pingspots darf im Zeitraum von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr 20 % 
dieses Zeitraums nicht überschreiten. 2Der Sendezeitanteil von 
Fernsehwerbespots und Teleshoppingspots darf im Zeitraum 
von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht über-
schreiten. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

a)  Hinweise des Fernsehveranstalters auf seine eigenen 
Sendungen und auf Begleitmaterialien, die direkt von 
diesen Sendungen abgeleitet sind, oder auf Sendungen 
und audiovisuelle Mediendienste anderer Teile dersel-
ben Sendergruppe; 

b)  Sponsorenhinweise; 

c)  Produktplatzierungen; 

d)  neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten 
und Fernsehwerbe- oder Teleshoppingspots sowie zwi-
schen einzelnen Spots. 

Artikel 24 
Teleshopping-Fenster müssen optisch und akustisch klar als 
solche gekennzeichnet sein und eine Mindestdauer von 15 Mi-
nuten ohne Unterbrechung haben. 

Artikel 25 
 1Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten entsprechend für 
reine Werbe- und Teleshopping-Fernsehkanäle sowie für Fern-
sehkanäle, die ausschließlich der Eigenwerbung dienen.   

2Kapitel IV sowie die Artikel 20 und 23 gelten jedoch nicht für 
solche Kanäle. 

Artikel 26 
Unbeschadet des Artikels 4 können die Mitgliedstaaten für 
Fernsehprogramme, die ausschließlich für ihr eigenes Hoheits-
gebiet bestimmt sind und weder unmittelbar noch mittelbar in 
einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten öffentlich emp-
fangen werden können, unter Einhaltung des Unionsrechts an-
dere als die in Artikel 20 Absatz 2 und in Artikel 23 festgelegten 
Bedingungen vorsehen. 

Kapitel VIII – [aufgehoben] 

Artikel 27 
aufgehoben 

Kapitel IX – Recht auf Gegendarstellung 
bei Fernsehprogrammen 

Artikel 28 
(1)  1Unbeschadet der übrigen von den Mitgliedstaaten erlasse-
nen zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlichen Bestimmungen 
muss jede natürliche oder juristische Person, deren berechtigte 
Interessen — insbesondere Ehre und Ansehen — aufgrund der 
Behauptung falscher Tatsachen in einem Fernsehprogramm be-
einträchtigt worden sind, unabhängig von ihrer Nationalität ein 
Recht auf Gegendarstellung oder gleichwertige Maßnahmen 
beanspruchen können.  2Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die tatsächliche Ausübung des Rechts auf Gegendarstellung o-
der gleichwertige Maßnahmen nicht durch Auferlegung unbil-
liger Bestimmungen oder Bedingungen behindert wird.  3Die 
Gegendarstellung muss innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Eingang des begründeten Antrags zu einer Zeit und in ei-
ner Weise gesendet werden, die der Sendung, auf die sich der 
Antrag bezieht, angemessen sind. 

(2) Das Recht auf Gegendarstellung oder gleichwertige Maß-
nahmen gelten in Bezug auf alle Fernsehveranstalter, die der 
Rechtshoheit eines Mitgliedstaats unterworfen sind. 

(3)  1Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen 
zur Ausgestaltung dieses Rechts oder dieser Maßnahmen und 
legen das Verfahren zu deren Wahrnehmung fest.  2Sie sorgen 
insbesondere dafür, dass die Frist für die Wahrnehmung des 
Rechts auf Gegendarstellung oder gleichwertiger Maßnahmen 
ausreicht und dass die Vorschriften so festgelegt werden, dass 
dieses Recht oder diese Maßnahmen von den natürlichen oder 
juristischen Personen, deren Wohnsitz oder Niederlassung sich 
in einem anderen Mitgliedstaat befindet, in angemessener 
Weise wahrgenommen werden können. 

(4) Der Antrag auf Gegendarstellung oder gleichwertige Maß-
nahmen kann abgelehnt werden, wenn die in Absatz 1 genann-
ten Voraussetzungen für eine solche Gegendarstellung nicht 
vorliegen, die Gegendarstellung eine strafbare Handlung bein-
haltet, ihre Sendung den Fernsehveranstalter zivilrechtlich haft-
bar machen würde oder wenn sie gegen die guten Sitten ver-
stößt. 

(5) Bei Streitigkeiten über die Wahrnehmung des Rechts auf 
Gegendarstellung oder gleichwertiger Maßnahmen ist eine ge-
richtliche Nachprüfung zu ermöglichen. 

Kapitel IXa – Bestimmungen für Video-
plattformdienste 

Artikel 28a 
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie unterliegt ein Video-Sha-
ring-Plattform-Anbieter, der im Sinne des Artikels 3 Absatz 1



Artikel 28b AVMD-RL 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

AVMD-RL 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Richtlinie 2000/31/EG im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats niedergelassen ist, der Rechtshoheit dieses Mitglied-
staats. 

(2) Ein Video-Sharing-Plattform-Anbieter, der nicht gemäß 
Absatz 1 im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassen 
ist, gilt für die Zwecke dieser Richtlinie als im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats niedergelassen, wenn dieser Video-Sha-
ring-Plattform-Anbieter 

a)  ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen 
hat, das im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats nieder-
gelassen ist, oder 

b)  „Tochterunternehmen” ein von einem Mutterunterneh-
men kontrolliertes Unternehmen, einschließlich jedes 
mittelbar kontrollierten Tochterunternehmens eines 
Mutterunternehmens; 

c)  „Gruppe” ein Mutterunternehmen, alle seine Tochterun-
ternehmen und alle anderen mit ihnen wirtschaftlich und 
rechtlich verbundenen Unternehmen. 

(3) Sind das Mutterunternehmen, das Tochterunternehmen oder 
die anderen Unternehmen der Gruppe jeweils in verschiedenen 
Mitgliedstaaten niedergelassen, so gilt der Video-Sharing-Platt-
form-Anbieter für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 
als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem sein Mutterun-
ternehmen niedergelassen ist, oder – mangels einer solchen Nie-
derlassung – als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem 
sein Tochterunternehmen niedergelassen ist, oder – mangels ei-
ner solchen Niederlassung – als in dem Mitgliedstaat niederge-
lassen, in dem das andere Unternehmen der Gruppe niederge-
lassen ist. 

(4) Gibt es mehrere Tochterunternehmen und ist jedes dieser 
Tochterunternehmen in einem anderen Mitgliedstaat niederge-
lassen, so gilt der Video-Sharing-Plattform-Anbieter für die 
Zwecke der Anwendung des Absatzes 3 als in dem Mitglied-
staat niedergelassen, in dem eines der Tochterunternehmen zu-
erst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern eine dauerhafte 
und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft dieses Mit-
gliedstaats besteht. 

Gibt es mehrere andere Unternehmen, die Teil der Gruppe sind 
und von denen jedes in einem anderen Mitgliedstaat niederge-
lassen ist, so gilt der Video-Sharing-Plattform-Anbieter als in 
dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines dieser Unter-
nehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern eine 
dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft die-
ses Mitgliedstaats besteht. 

(5) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten Artikel 3 und die 
Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG für Video-Sharing-
Plattform-Anbieter, die gemäß Absatz 2 dieses Artikels als im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassen gelten. 

(6) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der in ihrem Ho-
heitsgebiet niedergelassenen oder als niedergelassen geltenden 
Video-Sharing-Plattform-Anbieter, halten sie auf dem neuesten 
Stand und geben an, auf welchen der in den Absätzen 1 bis 4 
genannten Kriterien ihre Rechtshoheit beruht. Die Mitgliedstaa-
ten übermitteln diese Liste sowie alle Aktualisierungen dieser 
Liste der Kommission. Die Kommission stellt sicher, dass sol-
che Listen in einer zentralen Datenbank bereitgestellt werden. 
2Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen den Listen wendet sich 
die Kommission an die betreffenden Mitgliedstaaten, um eine 
Lösung zu finden. 3Die Kommission stellt sicher, dass die nati-
onalen Regulierungsbehörden oder -stellen auf diese Datenbank 
zugreifen können. 4Die Kommission macht die Informationen 
in der Datenbank öffentlich zugänglich. 

(7) 1Können sich die betreffenden Mitgliedstaaten bei der An-
wendung dieses Artikels nicht darüber einigen, welcher Mit-
gliedstaat die Rechtshoheit ausübt, bringen sie diese Angele-
genheit ohne unangemessene Verzögerung der Kommission zur 
Kenntnis. 2Die Kommission kann die ERGA auffordern, gemäß 
Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe d zu der Angelegenheit Stel-
lung zu nehmen. 3ERGA nimmt innerhalb von 15 Arbeitstagen 
nach der Anfrage der Kommission zu der Angelegenheit Stel-
lung. 4Die Kommission hält den Kontaktausschuss ordnungsge-
mäß informiert. 

Artikel 28b 
(1) Unbeschadet der Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 
2000/31/EG sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass ihrer 
Rechtshoheit unterliegende Video-Sharing-Plattform-Anbieter 
angemessene Maßnahmen treffen, um 

a)  Minderjährige gemäß Artikel 6a Absatz 1 vor Sendun-
gen, nutzergenerierten Videos und audiovisueller kom-
merzieller Kommunikation zu schützen, die ihre körper-
liche, geistige oder sittliche Entwicklung beeinträchti-
gen können; 

b)  die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Vi-
deos und audiovisueller kommerzieller Kommunikation 
zu schützen, in denen zu Gewalt oder Hass gegen eine 
Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer 
Gruppe aus einem der in Artikel 21 der Charta genann-
ten Gründe aufgestachelt wird; 

c)  die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Vi-
deos und audiovisueller kommerzieller Kommunikation 
mit Inhalten zu schützen, deren Verbreitung gemäß Uni-
onsrecht eine Straftat darstellt, nämlich die öffentliche 
Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straf-
tat im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie (EU) 2017/541, 
Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie im 
Sinne des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2011/93/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates2 und rassis-
tische und fremdenfeindliche Straftaten im Sinne des 
Artikels 1 des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrer Rechtsho-
heit unterworfenen Video-Sharing-Plattform-Anbieter die An-
forderungen des Artikels 9 Absatz 1 in Bezug auf audiovisuelle 
kommerzielle Kommunikation, die von diesen Video-Sharing-
Plattform-Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammenge-
stellt wird, erfüllen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrer Rechtshoheit 
unterworfenen Video-Sharing-Plattform-Anbieter angemes-
sene Maßnahmen ergreifen, um die Anforderungen nach Arti-
kels 9 Absatz 1 in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle Kom-
munikation, die nicht von diesen Video-Sharing-Plattform-An-
bietern vermarktet, verkauft oder zusammengestellt wird, zu er-
füllen, wobei der Tatsache, dass die Video-Sharing-Plattform-
Anbieter nur eine begrenzte Kontrolle über eine solche audio-
visuelle kommerzielle Kommunikation ausüben, Rechnung zu 
tragen ist. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Video-Sharing-Platt-
form-Anbieter ihre Nutzer eindeutig auf Sendungen und nutzer-
generierte Videos hinweisen, die audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation enthalten, vorausgesetzt, dass eine solche 
Kommunikation gemäß Absatz 3 Unterabsatz 3 Buchstabe c er-
klärt wurde oder der Anbieter Kenntnis davon hat. 

Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregulie-
rung und die Förderung der Selbstregulierung mithilfe von Ver-
haltenskodizes gemäß Artikel 4a Absatz 1, um die Einwirkung 
audiovisueller kommerzieller Kommunikation für Lebensmittel 
und Getränke, die Nährstoffe und Substanzen mit ernährungs-
bezogener oder physiologischer Wirkung enthalten – insbeson-
dere Fett, Transfettsäuren, Salz oder Natrium, sowie Zucker –, 
deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung 
nicht empfohlen wird, auf Kinder wirkungsvoll zu verringern. 
Diese Kodizes sehen möglichst vor, dass die positiven Ernäh-
rungseigenschaften solcher Lebensmittel und Getränke durch 
diese audiovisuelle kommerzielle Kommunikation nicht her-
vorgehoben werden. 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 werden die angemesse-
nen Maßnahmen in Anbetracht der Art der fraglichen Inhalte, 
des Schadens, den sie anrichten können, der Merkmale der zu 
schützenden Personenkategorie sowie der betroffenen Rechte 
und berechtigten Interessen, einschließlich derer der Video-
Sharing-Plattform-Anbieter und der Nutzer, die die Inhalte er-
stellt oder hochgeladen haben, sowie des öffentlichen Interesses 
bestimmt. 
1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle ihrer Rechtshoheit 
unterworfenen Video-Sharing-Plattform-Anbieter solche Maß-
nahmen anwenden. 2Diese Maßnahmen müssen durchführbar 
und verhältnismäßig sein und der Größe des Video-Sharing-
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Plattform-Dienstes und der Art des angebotenen Dienstes Rech-
nung tragen. 3Solche Maßnahmen dürfen weder zu Ex-ante-
Kontrollmaßnahmen noch zur Filterung von Inhalten beim 
Hochladen, die nicht mit Artikel 15 der Richtlinie 2000/31/EG 
im Einklang stehen, führen. 4Zum Schutz Minderjähriger ge-
mäß Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels unterliegen die 
schädlichsten Inhalte den strengsten Maßnahmen der Zugangs-
kontrolle. 

Solche Maßnahmen beinhalten, soweit zweckmäßig: 

a)  die Aufnahme der Anforderungen gemäß Absatz 1 in die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Video-Sharing-
Plattform-Dienste und die Anwendung dieser Anforde-
rungen; 

b)  die Aufnahme der Anforderungen des Artikels 9 Absatz 
1 für audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die 
nicht von den Video-Sharing-Plattform-Anbietern ver-
marktet, verkauft oder zusammengestellt wird, in die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Video-Sharing-
Plattform-Dienste und die Anwendung dieser Anforde-
rungen; 

c)  die Bereitstellung einer Funktion für Nutzer, die nutzer-
generierte Videos hochladen, mit der sie erklären kön-
nen, ob diese Videos audiovisuelle kommerzielle Kom-
munikation enthalten, soweit sie davon Kenntnis haben 
oder eine solche Kenntnis nach vernünftigem Ermessen 
erwartet werden kann; 

d)  die Einrichtung und den Betrieb von transparenten und 
nutzerfreundlichen Mechanismen, mit denen Video-
Sharing-Plattform-Nutzer dem betreffenden Video-Sha-
ring-Plattform-Anbieter die in Absatz 1 genannten In-
halte, die auf seiner Plattform bereitgestellt werden, mel-
den oder anzeigen können; 

e)  die Einrichtung und den Betrieb von Systemen, mit de-
nen Video-Sharing-Plattform-Anbieter den Video-Sha-
ring-Plattform-Nutzern erklären, wie den Meldungen o-
der Anzeigen gemäß Buchstabe d Folge geleistet wurde; 

f)  die Einrichtung und den Betrieb von Systemen zur Al-
tersverifikation für Video-Sharing-Plattform-Nutzer in 
Bezug auf Inhalte, die die körperliche, geistige oder sitt-
liche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen 
können; 

g)  die Einrichtung und den Betrieb von leicht zu handha-
benden Systemen, mit denen Video-Sharing-Plattform-
Nutzer die in Absatz 1 genannten Inhalte bewerten kön-
nen; 

h)  die Bereitstellung von Systemen zur Kontrolle durch El-
tern, die der Kontrolle der Endnutzer unterliegen, in Be-
zug auf Inhalte, die die körperliche, geistige oder sittli-
che Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen 
können; 

i)  die Einrichtung und den Betrieb von transparenten, 
leicht zu handhabenden und wirksamen Verfahren für 
den Umgang mit und die Beilegung von Beschwerden 
des Nutzers gegenüber dem Video-Sharing-Plattform-
Anbieter in Bezug auf die Umsetzung der in den Buch-
staben d bis h genannten Maßnahmen; 

j)  das Angebot wirksamer Maßnahmen und Instrumente 
für Medienkompetenz und die Sensibilisierung der Nut-
zer für diese Maßnahmen und Instrumente. 

Personenbezogene Daten von Minderjährigen, die von Video-
Sharing-Plattform-Anbietern gemäß Unterabsatz 3 Buchstaben 
f und h erhoben oder anderweitig gewonnen werden, dürfen 
nicht für kommerzielle Zwecke wie etwa Direktwerbung, Pro-
filing und auf das Nutzungsverhalten abgestimmte Werbung 
verwendet werden. 

(4) Zur Umsetzung der in den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels 
genannten Maßnahmen unterstützen die Mitgliedstaaten die 
Nutzung der Koregulierung gemäß Artikel 4a Absatz 1. 

(5) Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Mechanis-
men zur Beurteilung der Angemessenheit der in Absatz 3 ge-
nannten Maßnahmen der Video-Sharing-Plattform-Anbieter. 
Die Mitgliedstaaten betrauen die nationalen Regulierungsbe-
hörden oder -stellen mit der Beurteilung dieser Maßnahmen. 

(6) 1Die Mitgliedstaaten können Video-Sharing-Plattform-An-
bietern Maßnahmen auferlegen, die ausführlicher oder strenger 
sind als die in Absatz 3 dieses Artikels genannten Maßnahmen. 
2Erlassen sie solche Maßnahmen, halten die Mitgliedstaaten die 
im geltenden Unionsrecht festgelegten Anforderungen ein, da-
runter die Vorgaben der Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 
2000/31/EG oder des Artikels 25 der Richtlinie 2011/93/EU. 

(7) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Nutzern und Video-Sharing-Plattform-
Anbietern bezüglich der Anwendung der Absätze 1 und 3 au-
ßergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung stehen. 
2Diese Verfahren ermöglichen eine unparteiische Streitbeile-
gung und entziehen dem Nutzer nicht seinen Rechtsschutz nach 
nationalem Recht. 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Nutzer ihre Rechte 
gegenüber Video-Sharing-Plattform-Anbietern gemäß Absatz 1 
und 3 vor Gericht geltend machen können. 

(9) Die Kommission ermutigt die Video-Sharing-Plattform-An-
bieter, bewährte Verfahren bezüglich auf Koregulierung beru-
hender Verhaltenskodizes gemäß Absatz 4 auszutauschen. 

(10) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können die 
Selbstregulierung mithilfe von Verhaltenskodizes der Union 
gemäß Artikel 4a Absatz 2 fördern. 

Kapitel X – Kontaktausschuss 

Artikel 29 
(1)  1Es wird ein Kontaktausschuss bei der Kommission einge-
setzt.  2Dieser Ausschuss setzt sich aus Vertretern der zuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen.  3Den Vorsitz 
führt ein Vertreter der Kommission; der Ausschuss tagt auf Ini-
tiative des Vorsitzenden oder auf Antrag der Delegation eines 
Mitgliedstaats. 

(2) Der Kontaktausschuss hat folgende Aufgaben: 

a)  er erleichtert die tatsächliche Umsetzung dieser Richtli-
nie durch regelmäßige Konsultationen über praktische 
Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung der 
Richtlinie, insbesondere von deren Artikel 2, sowie über 
alle anderen Fragen, die einen Gedankenaustausch 
zweckdienlich erscheinen lassen; 

b)  er gibt von sich aus oder auf Antrag der Kommission 
Stellungnahmen zur Anwendung dieser Richtlinie durch 
die Mitgliedstaaten ab; 

c)  er ist das Forum für einen Gedankenaustausch über die 
Themen, die in den von den Mitgliedstaaten gemäß Ar-
tikel 16 Absatz 3 vorzulegenden Berichten behandelt 
werden sollen und über die Methodologie dieser Be-
richte; 

d)  er erörtert das Ergebnis der regelmäßigen Konsultatio-
nen, die zwischen der Kommission und Vertretern der 
Fernsehveranstalter, der Produzenten, der Verbraucher, 
der Hersteller, der Diensteanbieter, der Gewerkschaften 
und der Kunstschaffenden stattfinden; 

e)  er erleichtert den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission über die Lage und 
die Entwicklung bei den Ordnungstätigkeiten in Bezug 
auf die audiovisuellen Mediendienste, wobei die Politik 
der Union im audiovisuellen Bereich sowie relevante 
Entwicklungen im technischen Bereich berücksichtigt 
werden; 

f)  er prüft die Entwicklungen auf dem betreffenden Sektor, 
die einen Gedankenaustausch zweckdienlich erscheinen 
lassen 

Kapitel XI – Regulierungsbehörden und -
stellen der Mitgliedstaaten 

Artikel 30 
(1) 1Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere nationale 
Regulierungsbehörde oder -stelle. 2Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass diese rechtlich von Regierungsstellen getrennt und 
funktionell unabhängig von ihren jeweiligen Regierungen und 
anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind. 3Die 
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Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden einzu-
richten, die die Aufsicht über verschiedene Sektoren führen, 
bleibt hiervon unberührt. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Regu-
lierungsbehörden oder -stellen ihre Befugnisse unparteiisch und 
transparent und im Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie – 
insbesondere Medienpluralismus, kulturelle und sprachliche 
Vielfalt, Verbraucherschutz, Barrierefreiheit, Diskriminie-
rungsfreiheit, das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-
tes und Förderung eines fairen Wettbewerbs – ausüben. 
1Die nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen holen im 
Zusammenhang mit der Erfüllung der ihnen nach nationalem 
Recht zur Umsetzung des Unionsrechts übertragenen Aufgaben 
weder Weisungen einer anderen Stelle ein noch nehmen sie sol-
che entgegen. 2Dies steht einer Aufsicht im Einklang mit dem 
nationalen Verfassungsrecht nicht entgegen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zuständigkeiten 
und Befugnisse der nationalen Regulierungsbehörden oder -
stellen sowie die Art und Weise, wie diese zur Rechenschaft 
gezogen werden, eindeutig gesetzlich geregelt sind. 

(4) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden oder -stellen angemessene finanzielle und 
personelle Mittel und Durchsetzungsbefugnisse haben, um ihre 
Aufgaben wirksam wahrzunehmen und zur Arbeit der ERGA 
beizutragen. 2Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die natio-
nalen Regulierungsbehörden oder -stellen über eigene jährliche 
Haushaltspläne verfügen, die veröffentlicht werden. 

(5) 1Die Mitgliedstaaten regeln in ihrem nationalen Recht die 
Bedingungen und Verfahren für die Ernennung und die Entlas-
sung sowie die Dauer der Mandate der Leiter nationaler Regu-
lierungsbehörden und -stellen oder der Mitglieder des Kollegi-
ums, das diese Funktion ausübt. 2Die Verfahren müssen trans-
parent und diskriminierungsfrei sein, und das erforderliche Maß 
an Unabhängigkeit muss sichergestellt sein. 3Der Leiter einer 
nationalen Regulierungsbehörde oder -stelle oder die Mitglie-
der des Kollegiums, das diese Funktion innerhalb einer natio-
nalen Regulierungsbehörde oder -stelle ausübt, dürfen entlassen 
werden, wenn sie die zuvor auf nationaler Ebene festgelegten 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht 
mehr erfüllen. 4Eine Entlassungsentscheidung muss ausrei-
chend begründet, vorab mitgeteilt und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. 

(6) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass es auf nationaler 
Ebene wirksame Beschwerdeverfahren gibt. 2Die Beschwerde-
stelle, bei der es sich um ein Gericht handeln kann, muss von 
den an der Beschwerde beteiligten Parteien unabhängig sein. 

Bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens bleibt die Ent-
scheidung der nationalen Regulierungsbehörde oder -stelle 
wirksam, sofern nicht nach Maßgabe des nationalen Rechts 
einstweilige Maßnahmen erlassen werden. 

Artikel 30a 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nationale Regulie-
rungsbehörden oder -stellen angemessene Maßnahmen ergrei-
fen, um einander und der Kommission die Informationen zu 
übermitteln, die für die Anwendung dieser Richtlinie und ins-
besondere der Artikel 2, 3 und 4 notwendig sind. 

(2) Werden nationale Regulierungsbehörden oder -stellen im 
Zuge des Informationsaustauschs nach Absatz 1 von einem ih-
rer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter daruber 
unterrichtet, dass er einen Dienst erbringen wird, der ganz oder 
vorwiegend auf Zuschauer eines anderen Mitgliedstaats ausge-
richtet ist, so unterrichtet die nationale Regulierungsbehörde o-
der -stelle in dem die Rechtshoheit innehabenden Mitgliedstaat 
die nationale Regulierungsbehörde oder -stelle des Zielmit-
gliedstaats. 

(3) 1Richtet die Regulierungsbehörde oder -stelle eines Mit-
gliedstaats, auf dessen Hoheitsgebiet ein der Rechtshoheit eines 
anderen Mitgliedstaats unterworfener Mediendienstanbieter ab-
zielt, ein Ersuchen betreffend die Tätigkeiten dieses Anbieters 
an die Regulierungsbehörde oder -stelle des Mitgliedstaats, der 
die Rechtshoheit über diesen Anbieter ausübt, so unternimmt 
die letztgenannte Regulierungsbehörde oder -stelle alles in ihrer 
Macht Stehende, um dem Ersuchen innerhalb von zwei Mona-
ten – unbeschadet strengerer Fristen, die nach dieser Richtlinie 

anwendbar sind – nachzukommen. 2Die Regulierungsbehörde 
oder -stelle des Zielmitgliedstaats stellt der Regulierungsbe-
hörde oder -stelle des die Rechtshoheit innehabenden Mitglied-
staats auf Ersuchen alle Informationen zur Verfügung, die sie 
dabei unterstützen können, dem Ersuchen nachzukommen. 

Artikel 30b 
(1) Die Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovi-
suelle Mediendienste (ERGA) wird hiermit eingesetzt. 

(2) 1Sie setzt sich zusammen aus Vertretern nationaler Regulie-
rungsbehörden oder -stellen für den Bereich der audiovisuellen 
Mediendienste mit Hauptzuständigkeit für die Aufsicht über au-
diovisuelle Mediendienste oder – wenn es keine nationale Re-
gulierungsbehörde oder -stelle gibt – aus anderen Vertretern, 
die im Wege der dafür vorgesehenen Verfahren ausgewählt 
werden. 2Ein Vertreter der Kommission nimmt an den Sitzun-
gen der ERGA teil. 

(3) Die ERGA hat folgende Aufgaben: 

a)  Bereitstellung von technischem Sachverstand für die 
Kommission in Bezug auf 

– ihre Aufgabe, eine kohärente Umsetzung dieser 
Richtlinie in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen, 
sowie 

– Angelegenheiten, die audiovisuelle Mediendienste 
betreffen und in ihre Zuständigkeit fallen; 

b)  den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfah-
ren in Bezug auf die Anwendung des Rechtsrahmens für 
audiovisuelle Mediendienste, einschließlich Barriere-
freiheit und Medienkompetenz; 

c)  Zusammenarbeit und Versorgung ihrer Mitglieder mit 
den erforderlichen Informationen für die Anwendung 
dieser Richtlinie, insbesondere bezüglich der Artikel 3, 
4 und 7; 

d)  auf Anfrage der Kommission – Abgabe von Stellung-
nahmen zu den technischen und faktischen Aspekten der 
Fragen gemäß Artikel 2 Absatz 5c, Artikel 3 Absätze 2 
und 3, Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe c und Artikel 28a 
Absatz 7. 

(4) Die ERGA gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Kapitel XII – Schlussbestimmungen 

Artikel 31 
In Bereichen, die nicht durch diese Richtlinie koordiniert wer-
den, bleiben die Rechte und Verpflichtungen der Mitgliedstaa-
ten, die sich aus den in den Bereichen Telekommunikation und 
Fernsehen bestehenden Übereinkommen ergeben, von dieser 
Richtlinie unberührt. 

Artikel 32 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der 
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf 
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 33 
Die Kommission überwacht die Anwendung dieser Richtlinie 
durch die Mitgliedstaaten. 

Spätestens am 19. Dezember 2022 und danach alle drei Jahre 
übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie.  

Spätestens am 19. Dezember 2026 übermittelt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Ex-post-Bewer-
tung, gegebenenfalls mit Vorschlägen für die Überarbeitung der 
Richtlinie, um die Wirkung dieser Richtlinie und ihren Mehr-
wert zu ermitteln. 

Die Kommission hält den Kontaktausschuss und die ERGA 
ordnungsgemäß über die Arbeiten und Tätigkeiten des jeweils 
anderen informiert. 

Die Kommission sorgt dafür, dass Informationen, die sie von 
den Mitgliedstaaten in Bezug auf eine von diesen erlassene 
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Maßnahme in den von dieser Richtlinie koordinierten Berei-
chen erhält, dem Kontaktausschuss und der ERGA übermittelt 
werden. 

Artikel 33a 
(1) Die Mitgliedstaaten fördern die Entwicklung von Medien-
kompetenz und ergreifen entsprechende Maßnahmen. 

(2) Bis zum 19. Dezember 2022 und anschließend alle drei 
Jahre berichten die Mitgliedstaaten der Kommission über die 
Durchführung des Absatzes 1. 

(3) Die Kommission gibt nach Konsultation des Kontaktaus-
schusses Leitlinien zum Umfang solcher Berichte heraus. 

Artikel 34 
1Die Richtlinie 89/552/EWG, in der Fassung der in Anhang I 
Teil A aufgeführten Richtlinien, wird unbeschadet der Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I 
Teil B genannten Fristen für die Umsetzung der dort genannten 
Richtlinien in innerstaatliches Recht aufgehoben.  2Verweisun-
gen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf 
die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entspre-
chungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 35 
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 36 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 10. März 2010. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

J. Buzek 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

D. López Garrido 

[1] Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 
2009 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss 
des Rates vom 15. Februar 2010. 

[2] ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. Der ursprüngliche Titel 
des Rechtsaktes lautete: „Richtlinie 89/552/EWG des Rates 
vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Aus-
übung der Fernsehtätigkeit“. 

[3] Siehe Anhang I Teil A. 

[4] ABl. C 285 E vom 22.11.2006, S. 126. 

[5] ABl. C 293 E vom 2.12.2006, S. 155. 

[6] ABl. C 296 E vom 6.12.2006, S. 104. 

[7] ABl. L 201 vom 25.7.2006, S. 15. 

[8] ABl. C 30 vom 5.2.1999, S. 1. 

[9] Entschließung des Europäischen Parlaments zu Fernsehen 
ohne Grenzen (ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 453). 

[10] Entschließung des Europäischen Parlaments zu Gefahren 
der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formationsfreiheit (Artikel 11 Absatz 2 der Charta der Grund-
rechte) in der EU, vor allem in Italien (ABl. C 104 E vom 
30.4.2004, S. 1026). 

[11] Entschließung des Europäischen Parlaments zu der An-
wendung der Artikel 4 und 5 der Richtlinie 89/552/EWG „Fern-
sehen ohne Grenzen“ — in der Fassung der Richtlinie 97/36/EG 
— im Zeitraum 2001-2002 (ABl. C 193 E vom 17.8.2006, S. 
117). 

[12] ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1. 

[13] ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. 

[14] ABl. L 332 vom 18.12.2007, S. 27. 

[15] ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33. 

[16] ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1. 

[17] Urteil vom 5. Juni 1997, VT4 Ltd./Vlaamse Gemeenschap, 
Rechtssache C-56/96, Slg. 1997, I-3143, Randnr. 22, und Urteil 
vom 9. März 1999, Centros/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
Rechtssache C-212/97, Slg. 1999, I-1459; siehe auch Urteil 
vom 10. September 1996, Kommission/Königreich Belgien, 

Rechtssache C-11/95, Slg. 1996, I-4115, und Urteil vom 29. 
Mai 1997, Paul Denuit, Rechtssache C-14/96, Slg. 1997, I-
2785. 

[18] Urteil Centros/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen a.a.O., Ur-
teil vom 3. Dezember 1974, Van Binsbergen/Bestuur van de 
Bedrijfsvereniging, Rechtssache C-33/74, Slg. 1974, 1299; Ur-
teil vom 5. Oktober 1994, TV 10 SA/Commissariaat voor de 
MEDIA, Rechtssache C-23/93, Slg. 1994, I-4795, Randnr. 21. 

[19] Urteil vom 9. März 2000, Kommission/Belgien, Rechtssa-
che C-355/98, Slg. 2000, I-1221, Randnr. 28; Urteil vom 19. 
Januar 1999, Calfa, Rechtssache C-348/96, Slg. 1999, I-11, 
Randnr. 23. 

[20] ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 72. 

[21] ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60. 

[22] ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10. 

[23] Urteil vom 2. Juni 2005, Mediakabel BV/Commissariaat 
voor de MEDIA, Rechtssache C-89/04, Slg. 2005, I-4891. 

[24] ABl. L 13 vom 20.1.2004, S. 44. 

[25] ABl. C 102 vom 28.4.2004, S. 2. 

[26] ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22. 

[27] ABl. L 152 vom 20.6.2003, S. 16. 

[28] ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. 

[29] ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 9. 

Anhang I 

TEIL A 
Aufgehobene Richtlinie mit ihren nachfolgenden Änderungen 

(gemäß Artikel 34) 

Richtlinie 89/552/EWG des Rates (ABl. L 298 vom 17.10.1989, 
S. 23). | | 

Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60). | | 

Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 332 vom 18.12.2007, S. 27). | Nur Artikel 1 | 

TEIL B 
Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht 

(gemäß Artikel 34) 

Richtlinie | Frist für die Umsetzung | 

89/552/EWG | 3. Oktober 1991 | 

 

97/36/EG | 31. Dezember 1998 | 

2007/65/EG | 19. Dezember 2009  
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EC-RL – E-Commerce Richtlinie
RICHTLINIE 2000/31/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“). 

Kapitel I – Allgemeine Bestimmungen ............................................................................................................ 51 
Abschnitt 1 – Niederlassung und Informationspflichten .................................................................................. 52 
Abschnitt 2 – Kommerzielle Kommunikationen.............................................................................................. 52 
Abschnitt 3 – Abschluß von Verträgen auf elektronischem Weg .................................................................... 53 
Abschnitt 4 – Verantwortlichkeit der Vermittler ............................................................................................. 53 
Kapitel III – Umsetzung ................................................................................................................................... 54 
Kapitel IV – Schlussbestimmungen ................................................................................................................. 55 
Anhang – Ausnahmen im Rahmen von Artikel 3 ............................................................................................ 56 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION –  

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2 und die Arti-
kel 55 und 95, 

auf Vorschlag der Kommission [1], 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
[2], 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags [3] 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ziel der Europäischen Union ist es, einen immer engeren 
Zusammenschluß der europäischen Staaten und Völker zu 
schaffen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu 
sichern. Der Binnenmarkt umfaßt nach Artikel 14 Absatz 2 des 
Vertrags einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie 
Verkehr von Waren und Dienstleistungen sowie die Niederlas-
sungsfreiheit gewährleistet sind. Die Weiterentwicklung der 
Dienste der Informationsgesellschaft in dem Raum ohne Bin-
nengrenzen ist ein wichtiges Mittel, um die Schranken, die die 
europäischen Völker trennen, zu beseitigen. 

(2) Die Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs in 
der Informationsgesellschaft bietet erhebliche Beschäftigungs-
möglichkeiten in der Gemeinschaft, insbesondere in kleinen 
und mittleren Unternehmen, und wird das Wirtschaftswachs-
tum sowie die Investitionen in Innovationen der europäischen 
Unternehmen anregen; diese Entwicklung kann auch die Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken, voraus-
gesetzt, daß das Internet allen zugänglich ist. 

(3) Das Gemeinschaftsrecht und die charakteristischen Merk-
male der gemeinschaftlichen Rechtsordnung sind ein wichtiges 
Instrument, damit die europäischen Bürger und Unternehmen 
uneingeschränkt und ohne Behinderung durch Grenzen Nutzen 
aus den Möglichkeiten des elektronischen Geschäftsverkehrs 
ziehen können. Diese Richtlinie zielt daher darauf ab, ein hohes 
Niveau der rechtlichen Integration in der Gemeinschaft sicher-
zustellen, um einen wirklichen Raum ohne Binnengrenzen für 
die Dienste der Informationsgesellschaft zu verwirklichen. 

(4) Es ist wichtig zu gewährleisten, daß der elektronische Ge-
schäftsverkehr die Chancen des Binnenmarktes voll nutzen 
kann und daß somit ebenso wie mit der Richtlinie 89/552/EWG 
des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit [4] ein hohes Niveau der ge-
meinschaftlichen Integration erzielt wird. 

(5) Die Weiterentwicklung der Dienste der Informationsgesell-
schaft in der Gemeinschaft wird durch eine Reihe von rechtli-
chen Hemmnissen für das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarktes behindert, die die Ausübung der Niederlassungs-
freiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs weniger attrak-
tiv machen. Die Hemmnisse bestehen in Unterschieden der 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie in der Rechtsunsi-
cherheit hinsichtlich der auf Dienste der Informationsgesell-
schaft jeweils anzuwendenden nationalen Regelungen. Solange 
die innerstaatlichen Rechtsvorschriften in den betreffenden Be-
reichen nicht koordiniert und angepaßt sind, können diese 
Hemmnisse gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der 
Europäischen Gemeinschaften gerechtfertigt sein. Rechtsunsi-
cherheit besteht im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß die 
Mitgliedstaaten über Dienste aus einem anderen Mitgliedstaat 
Kontrolle ausüben dürfen. 

(6) In Anbetracht der Ziele der Gemeinschaft, der Artikel 43 
und 49 des Vertrags und des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts 
gilt es, die genannten Hemmnisse durch Koordinierung be-
stimmter innerstaatlicher Rechtsvorschriften und durch Klar-
stellung von Rechtsbegriffen auf Gemeinschaftsebene zu besei-
tigen, soweit dies für das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarktes erforderlich ist. Diese Richtlinie befaßt sich nur mit 
bestimmten Fragen, die Probleme für das Funktionieren des 
Binnenmarktes aufwerfen, und wird damit in jeder Hinsicht 
dem Subsidiaritätsgebot gemäß Artikel 5 des Vertrags gerecht. 

(7) Um Rechtssicherheit zu erreichen und das Vertrauen der 
Verbraucher zu gewinnen, muß diese Richtlinie einen klaren 
allgemeinen Rahmen für den Binnenmarkt bezüglich bestimm-
ter rechtlicher Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs 
festlegen. 

(8) Ziel dieser Richtlinie ist es, einen rechtlichen Rahmen zur 
Sicherstellung des freien Verkehrs von Diensten der Informati-
onsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen, nicht 
aber, den Bereich des Strafrechts als solchen zu harmonisieren. 

(9) In vieler Hinsicht kann der freie Verkehr von Diensten der 
Informationsgesellschaft die besondere gemeinschaftsrechtli-
che Ausprägung eines allgemeineren Grundsatzes darstellen, 
nämlich des Rechts auf freie Meinungsäußerung im Sinne des 
Artikels 10 Absatz 1 der von allen Mitgliedstaaten ratifizierten 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten. Richtlinien, die das Angebot von Diensten der Informa-
tionsgesellschaft betreffen, müssen daher sicherstellen, daß 
diese Tätigkeit gemäß jenem Artikel frei ausgeübt werden kann 
und nur den Einschränkungen unterliegt, die in Absatz 2 des 
genannten Artikels und in Artikel 46 Absatz 1 des Vertrages 
niedergelegt sind. Die grundlegenden Regeln und Prinzipien 
des einzelstaatlichen Rechts, die die freie Meinungsäußerung 
betreffen, sollen von dieser Richtlinie unberührt bleiben. 

(10) Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sind in 
dieser Richtlinie nur diejenigen Maßnahmen vorgesehen, die 
zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Bin-
nenmarktes unerläßlich sind. Damit der Binnenmarkt wirklich 
zu einem Raum ohne Binnengrenzen für den elektronischen Ge-
schäftsverkehr wird, muß diese Richtlinie in den Bereichen, in
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 denen ein Handeln auf Gemeinschaftsebene geboten ist, ein ho-
hes Schutzniveau für die dem Allgemeininteresse dienenden 
Ziele, insbesondere für den Jugendschutz, den Schutz der Men-
schenwürde, den Verbraucherschutz und den Schutz der öffent-
lichen Gesundheit, gewährleisten. Nach Artikel 152 des Ver-
trags ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit ein wesentli-
cher Bestandteil anderer Gemeinschaftspolitiken. 

(11) Diese Richtlinie läßt das durch Gemeinschaftsrechtsakte 
eingeführte Schutzniveau, insbesondere für öffentliche Gesund-
heit und den Verbraucherschutz, unberührt. Unter anderem bil-
den die Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 
über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen [5] und 
die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Ver-
tragsabschlüssen im Fernabsatz [6] wichtige Errungenschaften 
für den Verbraucherschutz im Bereich des Vertragsrechts. Jene 
Richtlinien gelten voll und ganz auch für die Dienste der Infor-
mationsgesellschaft. Zum Rechtsstand auf Gemeinschafts-
ebene,  der uneingeschränkt für die Dienste der Informations-
gesellschaft gilt, gehören insbesondere auch die Richtlinien 
84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irrefüh-
rende und vergleichende Werbung [7], die Richtlinie 
87/102/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über den Verbraucherkredit [9], die Richtlinie 
93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapier-
dienstleistungen [9], die Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 
13. Juni 1990 über Pauschalreisen [10], die Richtlinie 98/6/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der 
Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse [11], die Richtlinie 
92/59/EWG des Rates vom 29. Juni 1992 über die allgemeine 
Produktsicherheit [12], die Richtlinie 94/47/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum 
Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Im-
mobilien [13], die Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Mai 1998 über Unterlassungskla-
gen zum Schutz der Verbraucherinteressen [14[, die Richtlinie 
85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Haftung für fehlerhafte Produkte [15], die Richtlinie 
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüter-
kaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter [16], die künftige 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher, und die 
Richtlinie 92/28/EWG des Rates vom 31. März 1992 über die 
Werbung für Humanarzneimittel [17]. Die vorliegende Richtli-
nie sollte die im Rahmen des Binnenmarktes angenommene 
Richtlinie 98/43/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 6. Juli 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Werbung und Spon-
soring zugunsten von Tabakerzeugnissen [18] und die Richtli-
nien über den Gesundheitsschutz unberührt lassen. Diese Richt-
linie ergänzt die Informationserfordernisse, die durch die 
vorstehend genannten Richtlinien und insbesondere durch die 
Richtlinie 97/7/EG eingeführt wurden. 

(12) Bestimmte Tätigkeiten müssen aus dem Geltungsbereich 
dieser Richtlinie ausgenommen werden, da gegenwärtig in die-
sen Bereichen der freie Dienstleistungsverkehr aufgrund der 
Bestimmungen des Vertrags bzw. des abgeleiteten Gemein-
schaftsrechts nicht sicherzustellen ist. Dieser Ausschluß darf 
Maßnahmen, die zur Gewährleistung des reibungslosen Funkti-
onierens des Binnenmarkts erforderlich sein könnten, nicht be-
rühren. Das Steuerwesen, insbesondere die Mehrwertsteuer, die 
auf eine große Zahl von Diensten erhoben wird, die in den An-
wendungsbereich dieser Richtlinie fallen, muß von ihrem An-
wendungsbereich ausgenommen werden. 

(13) Mit dieser Richtlinie sollen weder Regelungen über steu-
erliche Verpflichtungen festgelegt werden, noch greift sie der 
Ausarbeitung von Gemeinschaftsrechtsakten zu den steuerli-
chen Aspekten des elektronischen Geschäftsverkehrs vor. 

(14) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ist ausschließlich Gegenstand der Richt-
linie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr [19] und der Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Verar-
beitung personenbezogener Daten und den Schutz der Pri-
vatsphäre im Bereich der Telekommunikation [20], beide 
Richtlinien sind uneingeschränkt auf die Dienste der Informati-
onsgesellschaft anwendbar. Jene Richtlinien begründen bereits 
einen gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für den Bereich perso-
nenbezogener Daten, so daß diese Frage in der vorliegenden 
Richtlinie nicht geregelt werden muß, um das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts und insbesondere den freien 
Fluß personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten 
zu gewährleisten. Die Grundsätze des Schutzes personenbezo-
gener Daten sind bei der Umsetzung und Anwendung dieser 
Richtlinie uneingeschränkt zu beachten, insbesondere in Bezug 
auf nicht angeforderte kommerzielle Kommunikation und die 
Verantwortlichkeit von Vermittlern. Die anonyme Nutzung of-
fener Netze wie des Internets kann diese Richtlinie nicht unter-
binden. 

(15) Die Vertraulichkeit der Kommunikation ist durch Artikel 
5 der Richtlinie 97/66/EG gewährleistet. Gemäß jener Richtli-
nie untersagen die Mitgliedstaaten jede Art des Abfangens oder 
Überwachens dieser Kommunikation durch andere Personen als 
Sender und Empfänger, es sei denn, diese Personen sind gesetz-
lich dazu ermächtigt. 

(16) Die Ausklammerung von Gewinnspielen aus dem Anwen-
dungsbereich dieser Richtlinie betrifft nur Glücksspiele, Lotte-
rien und Wetten mit einem einen Geldwert darstellenden Ein-
satz. Preisausschreiben und Gewinnspiele, mit denen der Ver-
kauf von Waren oder Dienstleistungen gefördert werden soll 
und bei denen etwaige Zahlungen nur dem Erwerb der angebo-
tenen Waren oder Dienstleistungen dienen, werden hiervon 
nicht erfaßt.  

(17) Das Gemeinschaftsrecht enthält in der Richtlinie 98/34/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste 
der Informationsgesellschaft [21] sowie in der Richtlinie 
98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
November 1998 über den rechtlichen Schutz von zugangskon-
trollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten [22] be-
reits eine Definition der Dienste der Informationsgesellschaft. 
Diese Definition umfaßt alle Dienstleistungen, die in der Regel 
gegen Entgelt im Fernabsatz mittels Geräten für die elektroni-
sche Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und 
Speicherung von Daten auf individuellen Abruf eines Empfän-
gers erbracht werden. Nicht unter diese Definition fallen die 
Dienstleistungen, auf die in der Liste von Beispielen in Anhang 
V der Richtlinie 98/34/EG Bezug genommen wird und die ohne 
Verarbeitung und Speicherung von Daten erbracht werden. 

(18) Die Dienste der Informationsgesellschaft umfassen einen 
weiten Bereich von wirtschaftlichen Tätigkeiten, die online 
vonstatten gehen. Diese Tätigkeiten können insbesondere im 
Online-Verkauf von Waren bestehen. Tätigkeiten wie die Aus-
lieferung von Waren als solche oder die Erbringung von Off-
line-Diensten werden nicht erfaßt. Die Dienste der Informati-
onsgesellschaft beschränken sich nicht nur auf Dienste, bei de-
nen online Verträge geschlossen werden können, sondern er-
strecken sich, soweit es sich überhaupt um eine wirtschaftliche 
Tätigkeit handelt, auch auf Dienste, die nicht von denjenigen 
vergütet werden, die sie empfangen, wie etwa Online-Informa-
tionsdienste, kommerzielle Kommunikation oder Dienste, die 
Instrumente zur Datensuche, zum Zugang zu Daten und zur Da-
tenabfrage bereitstellen. Zu den Diensten der Informationsge-
sellschaft zählen auch Dienste, die Informationen über ein 
Kommunikationsnetz übermitteln, Zugang zu einem Kommu-
nikationsnetz anbieten oder Informationen, die von einem Nut-
zer des Dienstes stammen, speichern. Fernsehsendungen im 
Sinne der Richtlinie 89/552/EWG und Radiosendungen sind 
keine Dienste der Informationsgesellschaft, da sie nicht auf in-
dividuellen Abruf erbracht werden. Dagegen sind Dienste, die 
von Punkt zu Punkt erbracht werden, wie Video auf Abruf oder 
die Verbreitung kommerzieller Kommunikationen mit elektro-
nischer Post, Dienste der Informationsgesellschaft. Die Ver-
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wendung der elektronischen Post oder gleichwertiger individu-
eller Kommunikationen zum Beispiel durch natürliche Perso-
nen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder berufli-
chen Tätigkeit, einschließlich ihrer Verwendung für den Ab-
schluß von Verträgen zwischen derartigen Personen, ist kein 
Dienst der Informationsgesellschaft. Die vertragliche Bezie-
hung zwischen einem Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber ist 
kein Dienst der Informationsgesellschaft. Tätigkeiten, die ihrer 
Art nach nicht aus der Ferne und auf elektronischem Wege aus-
geübt werden können, wie die gesetzliche Abschlußprüfung 
von Unternehmen oder ärztlicher Rat mit einer erforderlichen 
körperlichen Untersuchung eines Patienten, sind keine Dienste 
der Informationsgesellschaft. 

(19) Die Bestimmung des Ortes der Niederlassung des Anbie-
ters hat gemäß den in der Rechtsprechung des Gerichtshofs ent-
wickelten Kriterien zu erfolgen, nach denen der Niederlas-
sungsbegriff die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit 
umfaßt. Diese Bedingung ist auch erfuellt, wenn ein Unterneh-
men für einen festgelegten Zeitraum gegründet wird. Erbringt 
ein Unternehmen Dienstleistungen über eine Web-Site des In-
ternets, so ist es weder dort niedergelassen, wo sich die techni-
schen Mittel befinden, die diese Web-Site beherbergen, noch 
dort, wo die Web-Site zugänglich ist, sondern an dem Ort, an 
dem es seine Wirtschaftstätigkeit ausübt. In Fällen, in denen ein 
Anbieter an mehreren Orten niedergelassen ist, ist es wichtig zu 
bestimmen, von welchem Niederlassungsort aus der betref-
fende Dienst erbracht wird. Ist im Falle mehrerer Niederlas-
sungsorte schwierig zu bestimmen, von welchem Ort aus ein 
bestimmter Dienst erbracht wird, so gilt als solcher der Ort, an 
dem sich der Mittelpunkt der Tätigkeiten des Anbieters in be-
zug auf diesen bestimmten Dienst befindet. 

(20) Die Definition des Begriffs des Nutzers eines Dienstes um-
faßt alle Arten der Inanspruchnahme von Diensten der Informa-
tionsgesellschaft sowohl durch Personen, die Informationen in 
offenen Netzen wie dem Internet anbieten, als auch durch Per-
sonen, die im Internet Informationen für private oder berufliche 
Zwecke suchen. 

(21) Eine künftige gemeinschaftliche Harmonisierung auf dem 
Gebiet der Dienste der Informationsgesellschaft und künftige 
Rechtsvorschriften, die auf einzelstaatlicher Ebene in Einklang 
mit dem Gemeinschaftsrecht erlassen werden, bleiben vom Gel-
tungsbereich des koordinierten Bereichs unberührt. Der koordi-
nierte Bereich umfaßt nur Anforderungen betreffend Online-
Tätigkeiten, beispielsweise Online-Informationsdienste, On-
line-Werbung, Online-Verkauf und Online-Vertragsabschluß; 
er betrifft keine rechtlichen Anforderungen der Mitgliedstaaten 
bezüglich Waren, beispielsweise Sicherheitsnormen, Kenn-
zeichnungspflichten oder Haftung für Waren, und auch keine 
Anforderungen der Mitgliedstaaten bezüglich der Lieferung o-
der Beförderung von Waren, einschließlich der Lieferung von 
Humanarzneimitteln. Der koordinierte Bereich umfaßt nicht die 
Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch öffentliche Behörden 
in bezug auf bestimmte Güter wie beispielsweise Kunstwerke. 

(22) Die Aufsicht über Dienste der Informationsgesellschaft hat 
am Herkunftsort zu erfolgen, um einen wirksamen Schutz der 
Ziele des Allgemeininteresses zu gewährleisten. Deshalb muß 
dafür gesorgt werden, daß die zuständige Behörde diesen 
Schutz nicht allein für die Bürger ihres Landes, sondern für alle 
Bürger der Gemeinschaft sichert. Um das gegenseitige Ver-
trauen der Mitgliedstaaten zu fördern, muß die Verantwortlich-
keit des Mitgliedstaates des Herkunftsortes der Dienste klar her-
ausgestellt werden. Um den freien Dienstleistungsverkehr und 
die Rechtssicherheit für Anbieter und Nutzer wirksam zu ge-
währleisten, sollten die Dienste der Informationsgesellschaft 
zudem grundsätzlich dem Rechtssystem desjenigen Mitglied-
staates unterworfen werden, in dem der Anbieter niedergelassen 
ist. 

(23) Diese Richtlinie zielt weder darauf ab, zusätzliche Regeln 
im Bereich des internationalen Privatrechts hinsichtlich des an-
wendbaren Rechts zu schaffen, noch befaßt sie sich mit der Zu-
ständigkeit der Gerichte; Vorschriften des anwendbaren Rechts, 
die durch Regeln des Internationalen Privatrechts bestimmt 
sind, dürfen die Freiheit zur Erbringung von Diensten der Infor-
mationsgesellschaft im Sinne dieser Richtlinie nicht einschrän-
ken. 

(24) Unbeschadet der Regel, daß Dienste der Informationsge-
sellschaft an der Quelle zu beaufsichtigen sind, ist es im Zusam-
menhang mit dieser Richtlinie gerechtfertigt, daß die Mitglied-
staaten unter den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen 
Maßnahmen ergreifen dürfen, um den freien Verkehr für 
Dienste der Informationsgesellschaft einzuschränken. 

(25) Nationale Gerichte, einschließlich Zivilgerichte, die mit 
privatrechtlichen Streitigkeiten befaßt sind, können im Ein-
klang mit den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen 
Maßnahmen ergreifen, die von der Freiheit der Erbringung von 
Diensten der Informationsgesellschaft abweichen. 

(26) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den in dieser 
Richtlinie festgelegten Bedingungen ihre nationalen strafrecht-
lichen Vorschriften und Strafprozeßvorschriften anwenden, um 
Ermittlungs- und andere Maßnahmen zu ergreifen, die zur Auf-
klärung und Verfolgung von Straftaten erforderlich sind, ohne 
diese Maßnahmen der Kommission mitteilen zu müssen. 

(27) Diese Richtlinie trägt zusammen mit der künftigen Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Fern-
absatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher dazu bei, ei-
nen rechtlichen Rahmen für die Online-Erbringung von Finanz-
dienstleistungen zu schaffen. Diese Richtlinie greift künftigen 
Initiativen im Bereich der Finanzdienstleistungen, insbesondere 
in Bezug auf die Harmonisierung der Verhaltensregeln für die-
sen Bereich, nicht vor. Die durch diese Richtlinie geschaffene 
Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die Freiheit der Erbringung 
von Diensten der Informationsgesellschaft unter bestimmten 
Umständen zum Schutz der Verbraucher einzuschränken, er-
streckt sich auch auf Maßnahmen im Bereich der Finanzdienst-
leistungen, insbesondere Maßnahmen zum Schutz von Anle-
gen. 

(28) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den Zugang zur Tä-
tigkeit eines Anbieters von Diensten der Informationsgesell-
schaft keiner Zulassung zu unterwerfen, gilt nicht für Post-
dienste, die unter die Richtlinie 97/67/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über ge-
meinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes 
der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität fallen und in der materiellen Auslieferung aus-
gedruckter Mitteilungen der elektronischen Post bestehen; frei-
willige Akkreditierungssysteme, insbesondere für Anbieter von 
Diensten für die Zertifizierung elektronischer Signaturen, sind 
hiervon ebenfalls nicht betroffen. 

(29) Kommerzielle Kommunikationen sind von entscheidender 
Bedeutung für die Finanzierung der Dienste der Informations-
gesellschaft und die Entwicklung vielfältiger neuer und unent-
geltlicher Dienste. Im Interesse des Verbraucherschutzes und 
der Lauterkeit des Geschäftsverkehrs müssen die verschiedenen 
Formen kommerzieller Kommunikation, darunter Preisnach-
lässe, Sonderangebote, Preisausschreiben und Gewinnspiele, 
bestimmten Transparenzerfordernissen genügen. Diese Trans-
parenzerfordernisse lassen die Richtlinie 97/7/EG unberührt. 
Diese Richtlinie ist ferner ohne Auswirkung auf die Richtlinien, 
die bereits im Bereich der kommerziellen Kommunikationen 
bestehen, insbesondere die Richtlinie 98/43/EG. 

(30) Die Zusendung nicht angeforderter kommerzieller Kom-
munikationen durch elektronische Post kann für Verbraucher 
und Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft uner-
wünscht sein und das reibungslose Funktionieren interaktiver 
Netze beeinträchtigen. Die Frage der Zustimmung der Empfän-
ger bestimmter Formen der nicht angeforderten kommerziellen 
Kommunikation ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie, sondern 
ist, insbesondere in den Richtlinien 97/7/EG und 97/66/EG, be-
reits geregelt. In Mitgliedstaaten, die nicht angeforderte kom-
merzielle Kommunikationen über elektronische Post zulassen, 
sollten geeignete Initiativen der Branche zum Herausfiltern ent-
sprechender Mitteilungen gefördert und erleichtert werden. 
Darüber hinaus müssen nicht angeforderte kommerzielle Kom-
munikationen auf jeden Fall klar als solche erkennbar sein, um 
die Transparenz zu verbessern und die Funktionsfähigkeit der-
artiger Filtersysteme der Branche zu fördern. Durch elektroni-
sche Post zugesandte nicht angeforderte kommerzielle Kommu-
nikationen dürfen keine zusätzlichen Kommunikationskosten 
für den Empfänger verursachen.  
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(31) Mitgliedstaaten, die in ihrem Hoheitsgebiet niedergelasse-
nen Diensteanbietern die Versendung nicht angeforderter kom-
merzieller Kommunikation mit elektronischer Post ohne vorhe-
rige Zustimmung des Empfängers gestatten, müssen dafür 
Sorge tragen, daß die Diensteanbieter regelmäßig sog. Robin-
son-Listen konsultieren, in die sich natürliche Personen eintra-
gen können, die keine derartigen Informationen zu erhalten 
wünschen, und daß die Diensteanbieter diese Listen beachten. 

(32) Um Hindernisse für die Entwicklung grenzüberschreiten-
der Dienste innerhalb der Gemeinschaft zu beseitigen, die An-
gehörige der reglementierten Berufe im Internet anbieten könn-
ten, muß die Wahrung berufsrechtlicher Regeln, insbesondere 
der Regeln zum Schutz der Verbraucher oder der öffentlichen 
Gesundheit, auf Gemeinschaftsebene gewährleistet sein. Zur 
Festlegung der für kommerzielle Kommunikation geltenden 
Berufsregeln sind vorzugsweise gemeinschaftsweit geltende 
Verhaltenskodizes geeignet. Die Erstellung oder gegebenen-
falls die Anpassung solcher Regeln sollte unbeschadet der Au-
tonomie von Berufsvereinigungen und -organisationen geför-
dert werden. 

(33) Diese Richtlinie ergänzt gemeinschaftliche und einzel-
staatliche Rechtsvorschriften für reglementierte Berufe, wobei 
in diesem Bereich ein kohärenter Bestand anwendbarer Regeln 
beibehalten wird. 

(34) Jeder Mitgliedstaat hat seine Rechtsvorschriften zu ändern, 
in denen Bestimmungen festgelegt sind, die die Verwendung 
elektronisch geschlossener Verträge behindern könnten; dies 
gilt insbesondere für Formerfordernisse. Die Prüfung anpas-
sungsbedürftiger Rechtsvorschriften sollte systematisch erfol-
gen und sämtliche Phasen bis zum Vertragsabschluß umfassen, 
einschließlich der Archivierung des Vertrages. Diese Änderung 
sollte bewirken, daß es möglich ist, elektronisch geschlossene 
Verträge zu verwenden. Die rechtliche Wirksamkeit elektroni-
scher Signaturen ist bereits Gegenstand der Richtlinie 
1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingun-
gen für elektronische Signaturen [24]. Die Empfangsbestäti-
gung durch den Diensteanbieter kann darin bestehen, daß dieser 
die bezahlte Dienstleistung online erbringt. 

(35) Diese Richtlinie läßt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
unberührt, allgemeine oder spezifische rechtliche Anforderun-
gen für Verträge, die auf elektronischem Wege erfüllt werden 
können, insbesondere Anforderungen für sichere elektronische 
Signaturen, aufrechtzuerhalten oder festzulegen. 

(36) Die Mitgliedstaaten können Beschränkungen für die Ver-
wendung elektronisch geschlossener Verträge in bezug auf Ver-
träge beibehalten, bei denen die Mitwirkung von Gerichten, Be-
hörden oder öffentliche Befugnisse ausübenden Berufen gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Diese Möglichkeit gilt auch für Ver-
träge, bei denen die Mitwirkung von Gerichten, Behörden oder 
öffentliche Befugnisse ausübenden Berufen erforderlich ist, da-
mit sie gegenüber Dritten wirksam sind, und für Verträge, bei 
denen eine notarielle Beurkundung oder Beglaubigung gesetz-
lich vorgeschrieben ist. 

(37) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Hindernisse für die 
Verwendung elektronisch geschlossener Verträge zu beseiti-
gen, betrifft nur Hindernisse, die sich aus rechtlichen Anforde-
rungen ergeben, nicht jedoch praktische Hindernisse, die 
dadurch entstehen, daß in bestimmten Fällen elektronische Mit-
tel nicht genutzt werden können. 

(38) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Hindernisse für die 
Verwendung elektronisch geschlossener Verträge zu beseiti-
gen, ist im Einklang mit den im Gemeinschaftsrecht niederge-
legten rechtlichen Anforderungen an Verträge zu erfüllen. 

(39) Die in dieser Richtlinie in Bezug auf die bereitzustellenden 
Informationen und die Abgabe von Bestellungen vorgesehenen 
Ausnahmen von den Vorschriften für Verträge, die ausschließ-
lich durch den Austausch von elektronischer Post oder durch 
damit vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen 
werden, sollten nicht dazu führen, daß Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft diese Vorschriften umgehen kön-
nen. 

(40) Bestehende und sich entwickelnde Unterschiede in den 
Rechtsvorschriften und der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Verantwortlichkeit von Diensteanbietern, die 

als Vermittler handeln, behindern das reibungslose Funktionie-
ren des Binnenmarktes, indem sie insbesondere die Entwick-
lung grenzüberschreitender Dienste erschweren und Wettbe-
werbsverzerrungen verursachen. Die Diensteanbieter sind unter 
bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, tätig zu werden, um 
rechtswidrige Tätigkeiten zu verhindern oder abzustellen. Die 
Bestimmungen dieser Richtlinie sollten eine geeignete Grund-
lage für die Entwicklung rasch und zuverlässig wirkender Ver-
fahren zur Entfernung unerlaubter Informationen und zur Sper-
rung des Zugangs zu ihnen bilden. Entsprechende Mechanis-
men könnten auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen 
zwischen allen Beteiligten entwickelt und sollten von den Mit-
gliedstaaten gefördert werden. Es liegt im Interesse aller an der 
Erbringung von Diensten der Informationsgesellschaft Beteilig-
ten, daß solche Verfahren angenommen und umgesetzt werden. 
Die in dieser Richtlinie niedergelegten Bestimmungen über die 
Verantwortlichkeit sollten die verschiedenen Beteiligten nicht 
daran hindern, innerhalb der von den Richtlinien 95/46/EG und 
97/66/EG gezogenen Grenzen technische Schutz- und Erken-
nungssysteme und durch die Digitaltechnik ermöglichte techni-
sche Überwachungsgeräte zu entwickeln und wirksam anzu-
wenden. 

(41) Diese Richtlinie schafft ein Gleichgewicht zwischen den 
verschiedenen Interessen und legt die Grundsätze fest, auf de-
nen Übereinkommen und Standards in dieser Branche basieren 
können. 

(42) Die in dieser Richtlinie hinsichtlich der Verantwortlichkeit 
festgelegten Ausnahmen decken nur Fälle ab, in denen die Tä-
tigkeit des Anbieters von Diensten der Informationsgesellschaft 
auf den technischen Vorgang beschränkt ist, ein Kommunikati-
onsnetz zu betreiben und den Zugang zu diesem zu vermitteln, 
über das von Dritten zur Verfügung gestellte Informationen 
übermittelt oder zum alleinigen Zweck vorübergehend gespei-
chert werden, die Übermittlung effizienter zu gestalten. Diese 
Tätigkeit ist rein technischer, automatischer und passiver Art, 
was bedeutet, daß der Anbieter eines Dienstes der Informations-
gesellschaft weder Kenntnis noch Kontrolle über die weiterge-
leitete oder gespeicherte Information besitzt. 

(43) Ein Diensteanbieter kann die Ausnahmeregelungen für die 
„reine Durchleitung“ und das „Caching“ in Anspruch nehmen, 
wenn er in keiner Weise mit der übermittelten Information in 
Verbindung steht. Dies bedeutet unter anderem, daß er die von 
ihm übermittelte Information nicht verändert. Unter diese An-
forderung fallen nicht Eingriffe technischer Art im Verlauf der 
Übermittlung, da sie die Integrität der übermittelten Informati-
onen nicht verändern. 

(44) Ein Diensteanbieter, der absichtlich mit einem der Nutzer 
seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlun-
gen zu begehen, leistet mehr als „reine Durchleitung“ und 
„Caching“ und kann daher den hierfür festgelegten Haftungs-
ausschluß nicht in Anspruch nehmen. 

(45) Die in dieser Richtlinie festgelegten Beschränkungen der 
Verantwortlichkeit von Vermittlern lassen die Möglichkeit von 
Anordnungen unterschiedlicher Art unberührt. Diese können 
insbesondere in gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen 
bestehen, die die Abstellung oder Verhinderung einer Rechts-
verletzung verlangen, einschließlich der Entfernung rechtswid-
riger Informationen oder der Sperrung des Zugangs zu ihnen. 

(46) Um eine Beschränkung der Verantwortlichkeit in An-
spruch nehmen zu können, muß der Anbieter eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von Informa-
tion besteht, unverzüglich tätig werden, sobald ihm rechtswid-
rige Tätigkeiten bekannt oder bewußt werden, um die betref-
fende Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sper-
ren. Im Zusammenhang mit der Entfernung oder der Sperrung 
des Zugangs hat er den Grundsatz der freien Meinungsäußerung 
und die hierzu auf einzelstaatlicher Ebene festgelegten Verfah-
ren zu beachten. Diese Richtlinie läßt die Möglichkeit der Mit-
gliedstaaten unberührt, spezifische Anforderungen vorzuschrei-
ben, die vor der Entfernung von Informationen oder der Sper-
rung des Zugangs unverzüglich zu erfüllen sind.  

(47) Die Mitgliedstaaten sind nur dann gehindert, den Dienste-
anbietern Überwachungspflichten aufzuerlegen, wenn diese all-
gemeiner Art sind. Dies betrifft nicht Überwachungspflichten 
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in spezifischen Fällen und berührt insbesondere nicht Anord-
nungen, die von einzelstaatlichen Behörden nach innerstaatli-
chem Recht getroffen werden. 

(48) Diese Richtlinie läßt die Möglichkeit unberührt, daß die 
Mitgliedstaaten von Diensteanbietern, die von Nutzern ihres 
Dienstes bereitgestellte Informationen speichern, verlangen, die 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen zu erwartende und in 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften niedergelegte Sorgfalts-
pflicht anzuwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tätig-
keiten aufzudecken und zu verhindern. 

(49) Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben zur Aus-
arbeitung von Verhaltenskodizes zu ermutigen. Dies beein-
trächtigt nicht die Freiwilligkeit dieser Kodizes und die Mög-
lichkeit der Beteiligten, sich nach freiem Ermessen einem sol-
chen Kodex zu unterwerfen. 

(50) Es ist wichtig, daß die vorgeschlagene Richtlinie zur Har-
monisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft und 
die vorliegende Richtlinie innerhalb des gleichen Zeitrahmens 
in Kraft treten, so daß zur Frage der Haftung der Vermittler bei 
Verstößen gegen das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
auf Gemeinschaftsebene ein klares Regelwerk begründet wird. 

(51) Gegebenenfalls müssen die Mitgliedstaaten innerstaatliche 
Rechtsvorschriften ändern, die die Inanspruchnahme von Me-
chanismen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
auf elektronischem Wege behindern könnten. Diese Änderung 
muß bewirken, daß diese Mechanismen de facto und de jure tat-
sächlich wirksam funktionieren können, und zwar auch bei 
grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten. 

(52) Die effektive Wahrnehmung der durch den Binnenmarkt 
gebotenen Freiheiten macht es erforderlich, den Opfern einen 
wirksamen Zugang zu Möglichkeiten der Beilegung von Strei-
tigkeiten zu gewährleisten. Schäden, die in Verbindung mit den 
Diensten der Informationsgesellschaft entstehen können, sind 
durch ihre Schnelligkeit und ihre geographische Ausbreitung 
gekennzeichnet. Wegen dieser spezifischen Eigenheit und der 
Notwendigkeit, darüber zu wachen, daß die nationalen Behör-
den das Vertrauen, das sie sich gegenseitig entgegenbringen 
müssen, nicht in Frage stellen, verlangt diese Richtlinie von den 
Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, daß angemessene Klagemög-
lichkeiten zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten sollten 
prüfen, ob ein Bedürfnis für die Schaffung eines Zugangs zu 
gerichtlichen Verfahren auf elektronischem Wege besteht. 

(53) Die Richtlinie 98/27/EG, die auf Dienste der Informations-
gesellschaft anwendbar ist, sieht einen Mechanismus für Unter-
lassungsklagen zum Schutz kollektiver Verbraucherinteressen 
vor. Dieser Mechanismus trägt zum freien Verkehr von Diens-
ten der Informationsgesellschaft bei, indem er ein hohes Niveau 
an Verbraucherschutz gewährleistet. 

(54) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen lassen 
andere nach einzelstaatlichem Recht vorgesehene Sanktionen 
oder Rechtsbehelfe unberührt. Die Mitgliedstaaten sind nicht 
verpflichtet, strafrechtliche Sanktionen für Zuwiderhandlungen 
gegen innerstaatliche Rechtsvorschriften, die aufgrund dieser 
Richtlinie erlassen wurden, vorzusehen. 

(55) Diese Richtlinie läßt das Recht unberührt, das für die sich 
aus Verbraucherverträgen ergebenden vertraglichen Schuldver-
hältnisse gilt. Dementsprechend kann diese Richtlinie nicht 
dazu führen, daß dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, 
der ihm von den zwingenden Vorschriften für vertragliche Ver-
pflichtungen nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem er sei-
nen gewöhnlichen Wohnsitz hat, gewährt wird. 

(56) Im Hinblick auf die in dieser Richtlinie vorgesehene Aus-
nahme für vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf Ver-
braucherverträge ist zu beachten, daß diese Schuldverhältnisse 
auch Informationen zu den wesentlichen Elementen des Ver-
trags erfassen; dazu gehören auch die Verbraucherrechte, die 
einen bestimmenden Einfluß auf die Entscheidung zum Ver-
tragschluß haben. 

(57) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist ein 
Mitgliedstaat weiterhin berechtigt, Maßnahmen gegen einen in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Diensteanbieter 
zu ergreifen, dessen Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend 

auf das Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaates ausgerichtet 
ist, wenn die Niederlassung gewählt wurde, um die Rechtsvor-
schriften zu umgehen, die auf den Anbieter Anwendung fänden, 
wenn er im Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaats niedergelas-
sen wäre. 

(58) Diese Richtlinie soll keine Anwendung auf Dienste von 
Anbietern finden, die in einem Drittland niedergelassen sind. 
Angesichts der globalen Dimension des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs ist jedoch dafür Sorge zu tragen, daß die ge-
meinschaftlichen Vorschriften mit den internationalen Regeln 
in Einklang stehen. Die Ergebnisse der Erörterungen über recht-
liche Fragen in internationalen Organisationen (unter anderem 
WTO, OECD, UNCITRAL) bleiben von dieser Richtlinie un-
berührt. 

(59) Trotz der globalen Natur elektronischer Kommunikationen 
ist eine Koordinierung von nationalen Regulierungsmaßnah-
men auf der Ebene der Europäischen Union notwendig, um eine 
Fragmentierung des Binnenmarktes zu vermeiden und einen an-
gemessenen europäischen Rechtsrahmen zu schaffen. Diese 
Koordinierung sollte auch zur Herausbildung einer gemeinsa-
men und starken Verhandlungsposition in internationalen Gre-
mien beitragen. 

 (60) Im Sinne der ungehinderten Entwicklung des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs muß dieser Rechtsrahmen klar, un-
kompliziert und vorhersehbar sowie vereinbar mit den auf in-
ternationaler Ebene geltenden Regeln sein, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Industrie nicht zu beeinträch-
tigen und innovative Maßnahmen in diesem Sektor nicht zu 
behindern. 

(61) Damit der elektronische Markt in einem globalisierten Um-
feld wirksam funktionieren kann, bedarf es einer Abstimmung 
zwischen der Europäischen Union und den großen nichteuropä-
ischen Wirtschaftsräumen mit dem Ziel, die Rechtsvorschriften 
und Verfahren kompatibel zu gestalten. 

(62) Die Zusammenarbeit mit Drittländern sollte im Bereich des 
elektronischen Geschäftsverkehrs intensiviert werden, insbe-
sondere mit den beitrittswilligen Ländern, den Entwicklungs-
ländern und den übrigen Handelspartnern der Europäischen 
Union. 

(63) Die Annahme dieser Richtlinie hält die Mitgliedstaaten 
nicht davon ab, den verschiedenen sozialen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Auswirkungen Rechnung zu tragen, zu denen 
das Entstehen der Informationsgesellschaft führt. Insbesondere 
darf sie nicht Maßnahmen verhindern, die die Mitgliedstaaten 
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht erlassen könnten, um 
soziale, kulturelle und demokratische Ziele unter Berücksichti-
gung ihrer sprachlichen Vielfalt, der nationalen und regionalen 
Besonderheiten sowie ihres Kulturerbes zu erreichen und den 
Zugang der Öffentlichkeit zu der breitestmöglichen Palette von 
Diensten der Informationsgesellschaft zu gewährleisten und zu 
erhalten. Im Zuge der Entwicklung der Informationsgesell-
schaft muß auf jeden Fall sichergestellt werden, daß die Bürger 
der Gemeinschaft Zugang zu dem in einem digitalen Umfeld 
vermittelten europäischen Kulturerbe erhalten können. 

(64) Die elektronische Kommunikation stellt für die Mitglied-
staaten ein hervorragendes Instrument zur Bereitstellung von 
öffentlichen Dienstleistungen in den Bereichen Kultur, Bildung 
und Sprache dar. 

(65) Wie der Rat in seiner Entschließung vom 19. Januar 1999 
über die Verbraucherdimension der Informationsgesellschaft 
[25] festgestellt hat, muß dem Schutz der Verbraucher in die-
sem Bereich besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die 
Kommission wird untersuchen, in welchem Umfang die beste-
henden Regeln des Verbraucherschutzes im Zusammenhang 
mit der Informationsgesellschaft unzulänglich sind, und gege-
benenfalls die Lücken in der bestehenden Gesetzgebung sowie 
die Aspekte, die ergänzende Maßnahmen erforderlich machen 
könnten, aufzeigen. Gegebenenfalls sollte die Kommission spe-
zifische zusätzliche Vorschläge unterbreiten, um die festgestell-
ten Unzulänglichkeiten zu beheben - 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASS
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Kapitel I – Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich 
(1) Diese Richtlinie soll einen Beitrag zum einwandfreien 
Funktionieren des Binnenmarktes leisten, indem sie den freien 
Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft zwischen 
den Mitgliedstaaten sicherstellt. 

(2) Diese Richtlinie sorgt, soweit dies für die Erreichung des in 
Absatz 1 genannten Ziels erforderlich ist, für eine Angleichung 
bestimmter für die Dienste der Informationsgesellschaft gelten-
der innerstaatlicher Regelungen, die den Binnenmarkt, die Nie-
derlassung der Diensteanbieter, kommerzielle Kommunikatio-
nen, elektronische Verträge, die Verantwortlichkeit von Ver-
mittlern, Verhaltenskodizes, Systeme zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten, Klagemöglichkeiten sowie die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten betreffen. 

(3) Diese Richtlinie ergänzt das auf die Dienste der Informati-
onsgesellschaft anwendbare Gemeinschaftsrecht und läßt dabei 
das Schutzniveau insbesondere für die öffentliche Gesundheit 
und den Verbraucherschutz, wie es sich aus Gemeinschafts-
rechtsakten und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu deren 
Umsetzung ergibt, unberührt, soweit die Freiheit, Dienste der 
Informationsgesellschaft anzubieten, dadurch nicht einge-
schränkt wird. 

(4) Diese Richtlinie schafft weder zusätzliche Regeln im Be-
reich des internationalen Privatrechts, noch befaßt sie sich mit 
der Zuständigkeit der Gerichte. 

(5) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf 

a)  den Bereich der Besteuerung, 

b)  Fragen betreffend die Dienste der Informationsgesell-
schaft, die von den Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG 
erfaßt werden, 

c)  Fragen betreffend Vereinbarungen oder Verhaltenswei-
sen, die dem Kartellrecht unterliegen, 

d)  die folgenden Tätigkeiten der Dienste der Informations-
gesellschaft: 

 - Tätigkeiten von Notaren oder Angehörigen gleichwer-
tiger Berufe, soweit diese eine unmittelbare und beson-
dere Verbindung zur Ausübung öffentlicher Befugnisse 
aufweisen; 

 - Vertretung eines Mandanten und Verteidigung seiner 
Interessen vor Gericht; 

 - Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellenden 
Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotterien und 
Wetten. 

(6) Maßnahmen auf gemeinschaftlicher oder einzelstaatlicher 
Ebene, die unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts der Förde-
rung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und dem Schutz 
des Pluralismus dienen, bleiben von dieser Richtlinie unberührt. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a)  „Dienste der Informationsgesellschaft“ Dienste im 
Sinne von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 98/34/EG 
in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG1; 

b)  „Diensteanbieter“ jede natürliche oder juristische Per-
son, die einen Dienst der Informationsgesellschaft an-
bietet; 

c)  „niedergelassener Diensteanbieter“ ein Anbieter, der 
mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit 
eine Wirtschaftstätigkeit tatsächlich ausübt; Vorhanden-
sein und Nutzung technischer Mittel und Technologien, 
die zum Anbieten des Dienstes erforderlich sind, be-
gründen allein keine Niederlassung des Anbieters; 

                                                                        
1 Die RL 98/48/EG wurde durch die RL 2015/1535 neu kodifi-
ziert. 

d)  „Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die zu 
beruflichen oder sonstigen Zwecken einen Dienst der In-
formationsgesellschaft in Anspruch nimmt, insbeson-
dere um Informationen zu erlangen oder zugänglich zu 
machen; 

e)  „Verbraucher“ jede natürliche Person, die zu Zwecken 
handelt, die nicht zu ihren gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten gehören; 

f)  „kommerzielle Kommunikation“ alle Formen der Kom-
munikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren För-
derung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen o-
der des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer 
Organisation oder einer natürlichen Person dienen, die 
eine Tätigkeit in Handel, Gewerbe oder Handwerk oder 
einen reglementierten Beruf ausübt; die folgenden An-
gaben stellen als solche keine Form der kommerziellen 
Kommunikation dar: 

 -  Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit des Un-
ternehmens bzw. der Organisation oder Person er-
möglichen, wie insbesondere ein Domain-Name o-
der eine Adresse der elektronischen Post; 

 -  Angaben in bezug auf Waren und Dienstleistungen 
oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, ei-
ner Organisation oder Person, die unabhängig und 
insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung ge-
macht werden; 

g)  „reglementierter Beruf“ alle Berufe im Sinne von Arti-
kel 1 Buchstabe d) der Richtlinie 89/48/EWG des Rates 
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine min-
destens dreijährige Berufsausbildung abschließen [26], 
oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f) der Richtlinie 
92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine 
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 
89/48/EWG [27]; 

h)  „koordinierter Bereich“ die für die Anbieter von Diens-
ten der Informationsgesellschaft und die Dienste der In-
formationsgesellschaft in den Rechtssystemen der Mit-
gliedstaaten festgelegten Anforderungen, ungeachtet der 
Frage, ob sie allgemeiner Art oder speziell für sie be-
stimmt sind. 

i)  Der koordinierte Bereich betrifft vom Diensteanbie-
ter zu erfuellende Anforderungen in bezug auf 

 -  die Aufnahme der Tätigkeit eines Dienstes der Infor-
mationsgesellschaft, beispielsweise Anforderungen 
betreffend Qualifikationen, Genehmigung oder An-
meldung; 

 -  die Ausübung der Tätigkeit eines Dienstes der Infor-
mationsgesellschaft, beispielsweise Anforderungen 
betreffend das Verhalten des Diensteanbieters, An-
forderungen betreffend Qualität oder Inhalt des 
Dienstes, einschließlich der auf Werbung und Ver-
träge anwendbaren Anforderungen, sowie Anforde-
rungen betreffend die Verantwortlichkeit des 
Diensteanbieters. 

ii)  Der koordinierte Bereich umfaßt keine Anforderun-
gen wie 

 -  Anforderungen betreffend die Waren als solche; 

 -  Anforderungen betreffend die Lieferung von Waren; 

 -  Anforderungen betreffend Dienste, die nicht auf 
elektronischem Wege erbracht werden. 

Artikel 3 Binnenmarkt 
(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, daß die Dienste der 
Informationsgesellschaft, die von einem in seinem Hoheitsge-
biet niedergelassenen Diensteanbieter erbracht werden, den in 
diesem Mitgliedstaat geltenden innerstaatlichen Vorschriften 
entsprechen, die in den koordinierten Bereich fallen.  

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr von Diensten 
der Informationsgesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat 
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nicht aus Gründen einschränken, die in den koordinierten Be-
reich fallen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die im 
Anhang genannten Bereiche.  

(4) Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen ergreifen, die im 
Hinblick auf einen bestimmten Dienst der Informationsgesell-
schaft von Absatz 2 abweichen, wenn die folgenden Bedingun-
gen erfüllt sind: 

a) Die Maßnahmen 

i)  sind aus einem der folgenden Gründe erforderlich: 

 -  Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Ver-
hütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von 
Straftaten, einschließlich des Jugendschutzes und 
der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, 
des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, 
sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzel-
ner Personen, 

 -  Schutz der öffentlichen Gesundheit, 

 -  Schutz der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 
der Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidi-
gungsinteressen, 

 -  Schutz der Verbraucher, einschließlich des Schutzes 
von Anlegern; 

ii)  betreffen einen bestimmten Dienst der Informations-
gesellschaft, der die unter Ziffer i) genannten 
Schutzziele beeinträchtigt oder eine ernsthafte und 
schwerwiegende Gefahr einer Beeinträchtigung die-
ser Ziele darstellt; 

iii) stehen in einem angemessenen Verhältnis zu diesen 
Schutzzielen. 

b)  Der Mitgliedstaat hat vor Ergreifen der betreffenden 
Maßnahmen unbeschadet etwaiger Gerichtsverfahren, 
einschließlich Vorverfahren und Schritten im Rahmen 
einer strafrechtlichen Ermittlung, 

 -  den in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat aufgefor-
dert, Maßnahmen zu ergreifen, und dieser hat dem 
nicht Folge geleistet oder die von ihm getroffenen 
Maßnahmen sind unzulänglich; 

 -  die Kommission und den in Absatz 1 genannten Mit-
gliedstaat über seine Absicht, derartige Maßnahmen 
zu ergreifen, unterrichtet. 

(5)  1Die Mitgliedstaaten können in dringlichen Fällen von den 
in Absatz 4 Buchstabe b) genannten Bedingungen abweichen.  
2In diesem Fall müssen die Maßnahmen so bald wie möglich 
und unter Angabe der Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der 
Auffassung ist; daß es sich um einen dringlichen Fall handelt, 
der Kommission und dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat 
mitgeteilt werden. 

(6) Unbeschadet der Möglichkeit des Mitgliedstaates, die be-
treffenden Maßnahmen durchzuführen, muß die Kommission 
innerhalb kürzestmöglicher Zeit prüfen, ob die mitgeteilten 
Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind; ge-
langt sie zu dem Schluß, daß die Maßnahme nicht mit dem Ge-
meinschaftsrecht vereinbar ist, so fordert sie den betreffenden 
Mitgliedstaat auf, davon Abstand zu nehmen, die geplanten 
Maßnahmen zu ergreifen, bzw. bereits ergriffene Maßnahmen 
unverzüglich einzustellen. 

Kapitel II – Grundsätze 

Abschnitt 1 – Niederlassung und Informa-
tionspflichten 

Artikel 4 Grundsatz der Zulassungsfreiheit 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die Aufnahme und 
die Ausübung der Tätigkeit eines Anbieters von Diensten der 
Informationsgesellschaft nicht zulassungspflichtig ist und kei-
ner sonstigen Anforderung gleicher Wirkung unterliegt. 

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet der Zulassungsverfahren, die 
nicht speziell und ausschließlich Dienste der Informationsge-
sellschaft betreffen oder die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 10. April 1997 über einen gemeinsamen Rahmen für 
Allgemein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunikati-
onsdienste [28] fallen. 

Artikel 5 Allgemeine Informationspflichten 
(1) Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforderungen 
nach dem Gemeinschaftsrecht stellen die Mitgliedstaaten si-
cher, daß der Diensteanbieter den Nutzern des Dienstes und den 
zuständigen Behörden zumindest die nachstehend aufgeführten 
Informationen leicht, unmittelbar und ständig verfügbar macht: 

a)  den Namen des Diensteanbieters; 

b)  die geographische Anschrift, unter der der Diensteanbie-
ter niedergelassen ist; 

c)  Angaben, die es ermöglichen, schnell mit dem Dienste-
anbieter Kontakt aufzunehmen und unmittelbar und ef-
fizient mit ihm zu kommunizieren, einschließlich seiner 
Adresse der elektronischen Post; 

d)  wenn der Diensteanbieter in ein Handelsregister oder ein 
vergleichbares öffentliches Register eingetragen ist, das 
Handelsregister, in das der Diensteanbieter eingetragen 
ist, und seine Handelsregisternummer oder eine gleich-
wertige in diesem Register verwendete Kennung; 

e)  soweit für die Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, 
die Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde; 

f)  hinsichtlich reglementierter Berufe: 

 -  gegebenenfalls der Berufsverband, die Kammer o-
der eine ähnliche Einrichtung, dem oder der der 
Diensteanbieter angehört, 

 -  die Berufsbezeichnung und der Mitgliedstaat, in der 
sie verliehen worden ist; 

 -  eine Verweisung auf die im Mitgliedstaat der Nie-
derlassung anwendbaren berufsrechtlichen Regeln 
und Angaben dazu, wie sie zugänglich sind; 

g)  in Fällen, in denen der Diensteanbieter Tätigkeiten aus-
übt, die der Mehrwertsteuer unterliegen, die Identifika-
tionsnummer gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Sechsten 
Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Umsatzsteuer – Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemes-
sungsgrundlage [29]. 

(2) Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforderungen 
nach dem Gemeinschaftsrecht tragen die Mitgliedstaaten zu-
mindest dafür Sorge, daß, soweit Dienste der Informationsge-
sellschaft auf Preise Bezug nehmen, diese klar und unzweideu-
tig ausgewiesen werden und insbesondere angegeben wird, ob 
Steuern und Versandkosten in den Preisen enthalten sind. 

Abschnitt 2 – Kommerzielle Kommunikationen 

Artikel 6 Informationspflichten 
Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforderungen nach 
dem Gemeinschaftsrecht stellen die Mitgliedstaaten sicher, daß 
kommerzielle Kommunikationen, die Bestandteil eines Diens-
tes der Informationsgesellschaft sind oder einen solchen Dienst 
darstellen, zumindest folgende Bedingungen erfuellen: 

a)  Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche 
zu erkennen sein; 

b)  die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag 
kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muß klar 
identifizierbar sein; 

c)  soweit Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnach-
lässe, Zugaben und Geschenke im Mitgliedstaat der Nie-
derlassung des Diensteanbieters zulässig sind, müssen 
sie klar als solche erkennbar sein, und die Bedingungen 
für ihre Inanspruchnahme müssen leicht zugänglich sein 
sowie klar und unzweideutig angegeben werden; 

d)  soweit Preisausschreiben oder Gewinnspiele im Mit-
gliedstaat der Niederlassung des Diensteanbieters zuläs-
sig sind, müssen sie klar als solche erkennbar sein, und 
die Teilnahmebedingungen müssen leicht zugänglich 
sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden.
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Artikel 7 Nicht angeforderte kommerzielle 
Kommunikationen 
(1) Zusätzlich zu den sonstigen Anforderungen des Gemein-
schaftsrechts stellen Mitgliedstaaten, die nicht angeforderte 
kommerzielle Kommunikation mittels elektronischer Post zu-
lassen, sicher, daß solche kommerziellen Kommunikationen ei-
nes in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Diensteanbieters 
bei Eingang beim Nutzer klar und unzweideutig als solche er-
kennbar sind. 

(2) Unbeschadet der Richtlinien 97/7/EG und 97/66/EG ergrei-
fen die Mitgliedstaaten Maßnahmen um sicherzustellen, daß 
Diensteanbieter, die nicht angeforderte kommerzielle Kommu-
nikation durch elektronische Post übermitteln, regelmäßig sog. 
Robinson-Listen konsultieren, in die sich natürliche Personen 
eintragen können, die keine derartigen kommerziellen Kommu-
nikationen zu erhalten wünschen, und daß die Diensteanbieter 
diese Listen beachten. 

Artikel 8 Reglementierte Berufe 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die Verwendung 
kommerzieller Kommunikationen, die Bestandteil eines von ei-
nem Angehörigen eines reglementierten Berufs angebotenen 
Dienstes der Informationsgesellschaft sind oder einen solchen 
Dienst darstellen, gestattet ist, soweit die berufsrechtlichen Re-
geln, insbesondere zur Wahrung von Unabhängigkeit, Würde 
und Ehre des Berufs, des Berufsgeheimnisses und eines laute-
ren Verhaltens gegenüber Kunden und Berufskollegen, einge-
halten werden. 

(2) Unbeschadet der Autonomie von Berufsvereinigungen und 
-organisationen ermutigen die Mitgliedstaaten und die Kom-
mission die Berufsvereinigungen und -organisationen dazu, 
Verhaltenskodizes auf Gemeinschaftsebene aufzustellen, um zu 
bestimmen, welche Arten von Informationen im Einklang mit 
den in Absatz 1 genannten Regeln zum Zwecke der kommerzi-
ellen Kommunikation erteilt werden können. 

(3) Bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für Gemeinschafts-
initiativen, die erforderlich werden könnten, um das Funktio-
nieren des Binnenmarktes im Hinblick auf die in Absatz 2 ge-
nannten Informationen zu gewährleisten, trägt die Kommission 
den auf Gemeinschaftsebene geltenden Verhaltenskodizes ge-
bührend Rechnung und handelt in enger Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Berufsvereinigungen und -organisationen. 

(4) Diese Richtlinie findet zusätzlich zu den Gemeinschafts-
richtlinien betreffend den Zugang zu und die Ausübung von Tä-
tigkeiten im Rahmen der reglementierten Berufe Anwendung. 

Abschnitt 3 – Abschluß von Verträgen auf elektro-
nischem Weg 

Artikel 9 Behandlung von Verträgen 
(1)  1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß ihr Rechtssystem 
den Abschluß von Verträgen auf elektronischem Wege ermög-
licht.  2Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, daß ihre 
für den Vertragsabschluß geltenden Rechtsvorschriften weder 
Hindernisse für die Verwendung elektronischer Verträge bilden 
noch dazu führen, daß diese Verträge aufgrund des Umstandes, 
daß sie auf elektronischem Wege zustande gekommen sind, 
keine rechtliche Wirksamkeit oder Gültigkeit haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß Absatz 1 auf alle 
oder bestimmte Verträge einer der folgenden Kategorien keine 
Anwendung findet: 

a)  Verträge, die Rechte an Immobilien mit Ausnahme von 
Mietrechten begründen oder übertragen; 

b)  Verträge, bei denen die Mitwirkung von Gerichten, Be-
hörden oder öffentliche Befugnisse ausübenden Berufen 
gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c)  Bürgschaftsverträge und Verträge über Sicherheiten, die 
von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftli-
chen oder beruflichen Tätigkeit eingegangen werden; 

d)  Verträge im Bereich des Familienrechts oder des Erb-
rechts. 

(3)  1Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, für welche 
der in Absatz 2 genannten Kategorien sie Absatz 1 nicht anwen-
den.  2Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle fünf 

Jahre einen Bericht über die Anwendung des Absatzes 2, aus 
dem hervorgeht, aus welchen Gründen es ihres Erachtens wei-
terhin gerechtfertigt ist, auf die unter Absatz 2 Buchstabe b) fal-
lende Kategorie Absatz 1 nicht anzuwenden. 

Artikel 10 Informationspflichten 
(1) Zusätzlich zu den sonstigen Informationspflichten aufgrund 
des Gemeinschaftsrechts stellen die Mitgliedstaaten sicher, daß 
– außer im Fall abweichender Vereinbarungen zwischen Par-
teien, die nicht Verbraucher sind – vom Diensteanbieter zumin-
dest folgende Informationen klar, verständlich und unzweideu-
tig erteilt werden, bevor der Nutzer des Dienstes die Bestellung 
abgibt: 

a)  die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Ver-
tragsabschluß führen; 

b)  Angaben dazu, ob der Vertragstext nach Vertragsab-
schluß vom Diensteanbieter gespeichert wird und ob er 
zugänglich sein wird; 

c)  die technischen Mittel zur Erkennung und Korrektur von 
Eingabefehlern vor Abgabe der Bestellung; 

d)  die für den Vertragsabschluß zur Verfügung stehenden 
Sprachen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß – außer im Fall ab-
weichender Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht Ver-
braucher sind – der Diensteanbieter alle einschlägigen Verhal-
tenskodizes angibt, denen er sich unterwirft, einschließlich In-
formationen darüber, wie diese Kodizes auf elektronischem 
Wege zugänglich sind. 

(3) Die Vertragsbestimmungen und die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen müssen dem Nutzer so zur Verfügung gestellt 
werden, daß er sie speichern und reproduzieren kann. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Verträge, die aus-
schließlich durch den Austausch von elektronischer Post oder 
durch damit vergleichbare individuelle Kommunikation ge-
schlossen werden. 

Artikel 11 Abgabe einer Bestellung 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß – außer im Fall ab-
weichender Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht Ver-
braucher sind – im Fall einer Bestellung durch einen Nutzer auf 
elektronischem Wege folgende Grundsätze gelten: 

-   Der Diensteanbieter hat den Eingang der Bestellung 
des Nutzers unverzüglich auf elektronischem Wege 
zu bestätigen; 

-   Bestellung und Empfangsbestätigung gelten als ein-
gegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt 
sind, sie abrufen können. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß – außer im Fall ab-
weichender Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht Ver-
braucher sind – der Diensteanbieter dem Nutzer angemessene, 
wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung 
stellt, mit denen er Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung 
erkennen und korrigieren kann. 

(3) Absatz 1 erster Gedankenstrich und Absatz 2 gelten nicht 
für Verträge, die ausschließlich durch den Austausch von elekt-
ronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommu-
nikation geschlossen werden. 

Abschnitt 4 – Verantwortlichkeit der Vermittler 

Artikel 12 Reine Durchleitung 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Fall eines Diens-
tes der Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem 
Nutzer eingegebene Informationen in einem Kommunikations-
netz zu übermitteln oder Zugang zu einem Kommunikations-
netz zu vermitteln, der Diensteanbieter nicht für die übermittel-
ten Informationen verantwortlich ist, sofern er 

a)  die Übermittlung nicht veranlaßt, 

b)  den Adressaten der übermittelten Informationen nicht 
auswählt und 

c)  die übermittelten Informationen nicht auswählt oder ver-
ändert. 
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(2) Die Übermittlung von Informationen und die Vermittlung 
des Zugangs im Sinne von Absatz 1 umfassen auch die automa-
tische kurzzeitige Zwischenspeicherung der übermittelten In-
formationen, soweit dies nur zur Durchführung der Übermitt-
lung im Kommunikationsnetz geschieht und die Information 
nicht länger gespeichert wird, als es für die Übermittlung übli-
cherweise erforderlich ist. 

(3) Dieser Artikel läßt die Möglichkeit unberührt, daß ein Ge-
richt oder eine Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen 
der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechts-
verletzung abzustellen oder zu verhindern. 

Artikel 13 Caching 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Fall eines Diens-
tes der Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem 
Nutzer eingegebene Informationen in einem Kommunikations-
netz zu übermitteln, der Diensteanbieter nicht für die automati-
sche, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung verantwortlich 
ist, die dem alleinigen Zweck dient, die Übermittlung der Infor-
mation an andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu ge-
stalten, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Der Diensteanbieter verändert die Information nicht; 

b)  der Diensteanbieter beachtet die Bedingungen für den 
Zugang zu der Information; 

c)  der Diensteanbieter beachtet die Regeln für die Aktuali-
sierung der Information, die in weithin anerkannten und 
verwendeten Industriestandards festgelegt sind; 

d)  der Diensteanbieter beeinträchtigt nicht die erlaubte An-
wendung von Technologien zur Sammlung von Daten 
über die Nutzung der Information, die in weithin aner-
kannten und verwendeten Industriestandards festgelegt 
sind; 

e)  der Diensteanbieter handelt zügig, um eine von ihm ge-
speicherte Information zu entfernen oder den Zugang zu 
ihr zu sperren, sobald er tatsächliche Kenntnis davon er-
hält, daß die Information am ursprünglichen Ausgangs-
ort der Übertragung aus dem Netz entfernt wurde oder 
der Zugang zu ihr gesperrt wurde oder ein Gericht oder 
eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperrung 
angeordnet hat. 

(2) Dieser Artikel läßt die Möglichkeit unberührt, daß ein Ge-
richt oder eine Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen 
der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechts-
verletzung abzustellen oder zu verhindern. 

Artikel 14 Hosting 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Fall eines Diens-
tes der Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von 
durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, der 
Diensteanbieter nicht für die im Auftrag eines Nutzers gespei-
cherten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende Vo-
raussetzungen erfuellt sind: 

a)  Der Anbieter hat keine tatsächliche Kenntnis von der 
rechtswidrigen Tätigkeit oder Information, und, in bezug 
auf Schadenersatzansprüche, ist er sich auch keiner Tat-
sachen oder Umstände bewußt, aus denen die rechtswid-
rige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder 

b)  der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses 
Bewußtsein erlangt, unverzüglich tätig, um die Informa-
tion zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem 
Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird. 

(3) Dieser Artikel läßt die Möglichkeit unberührt, daß ein Ge-
richt oder eine Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen 
der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechts-
verletzung abzustellen oder zu verhindern, oder daß die Mit-
gliedstaaten Verfahren für die Entfernung einer Information o-
der die Sperrung des Zugangs zu ihr festlegen. 

Artikel 15 Keine allgemeine 
Überwachungspflicht 
(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diensten im 
Sinne der Artikel 12, 13 und 14 keine allgemeine Verpflichtung 

auf, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informati-
onen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu forschen, 
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Anbieter von Diensten der In-
formationsgesellschaft dazu verpflichten, die zuständigen Be-
hörden unverzüglich über mutmaßliche rechtswidrige Tätigkei-
ten oder Informationen der Nutzer ihres Dienstes zu unterrich-
ten, oder dazu verpflichten, den zuständigen Behörden auf Ver-
langen Informationen zu übermitteln, anhand deren die Nutzer 
ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die Speiche-
rung geschlossen haben, ermittelt werden können. 

Kapitel III – Umsetzung 

Artikel 16 Verhaltenskodizes 
(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ermutigen 

a)  die Handels-, Berufs- und Verbraucherverbände und -or-
ganisationen, auf Gemeinschaftsebene Verhaltenkodi-
zes aufzustellen, die zur sachgemäßen Anwendung der 
Artikel 5 bis 15 beitragen; 

b)  zur freiwilligen Übermittlung der Entwürfe für Verhal-
tenskodizes auf der Ebene der Mitgliedstaaten oder der 
Gemeinschaft an die Kommission; 

c)  zur elektronischen Abrufbarkeit der Verhaltenskodizes 
in den Sprachen der Gemeinschaft; 

d)  die Handels-, Berufs- und Verbraucherverbände und -or-
ganisationen, die Mitgliedstaaten und die Kommission 
darüber zu unterrichten, zu welchen Ergebnissen sie bei 
der Bewertung der Anwendung ihrer Verhaltenskodizes 
und von deren Auswirkungen auf die Praktiken und Ge-
pflogenheiten des elektronischen Geschäftsverkehrs ge-
langen; 

e)  zur Aufstellung von Verhaltenskodizes zum Zwecke des 
Jugendschutzes und des Schutzes der Menschenwürde. 

(2)  1Die Mitgliedstaaten und die Kommission ermutigen dazu, 
die Verbraucherverbände und -organisationen bei der Ausarbei-
tung und Anwendung von ihren Interessen berührenden Verhal-
tenskodizes im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) zu beteiligen.  
2Gegebenenfalls sind Vereinigungen zur Vertretung von Sehbe-
hinderten und allgemein von Behinderten zu hören, um deren 
besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. 

Artikel 17 Außergerichtliche Beilegung von 
Streitigkeiten 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß ihre Rechtsvorschrif-
ten bei Streitigkeiten zwischen einem Anbieter eines Dienstes 
der Informationsgesellschaft und einem Nutzer des Dienstes die 
Inanspruchnahme der nach innerstaatlichem Recht verfügbaren 
Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung, auch auf geeigne-
tem elektronischem Wege, nicht erschweren. 

(2) Die Mitgliedstaaten ermutigen Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten, insbesondere in Fra-
gen des Verbraucherrechts, so vorzugehen, daß angemessene 
Verfahrensgarantien für die Beteiligten gegeben sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten ermutigen Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten, die Kommission über 
signifikante Entscheidungen, die sie hinsichtlich der Dienste 
der Informationsgesellschaft erlassen, zu unterrichten und ihr 
alle sonstigen Informationen über Praktiken und Gepflogenhei-
ten des elektronischen Geschäftsverkehrs zu übermitteln. 

Artikel 18 Klagemöglichkeiten 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die nach innerstaatli-
chem Recht verfügbaren Klagemöglichkeiten im Zusammen-
hang mit Diensten der Informationsgesellschaft es ermöglichen, 
daß rasch Maßnahmen, einschließlich vorläufiger Maßnahmen 
getroffen werden können, um eine mutmaßliche Rechtsverlet-
zung abzustellen und zu verhindern, daß den Betroffenen wei-
terer Schaden entsteht. 

(2) Der Anhang der Richtlinie 98/27/EG wird durch folgende 
Nummer ergänzt: 

„11. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte 
der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
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elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ('Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr') (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).“ 

Artikel 19 Zusammenarbeit 
(1) Die Mitgliedstaaten müssen geeignete Aufsichts- und Un-
tersuchungsinstrumente für die wirksame Umsetzung dieser 
Richtlinie besitzen und stellen sicher, daß die Diensteanbieter 
ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten mit den anderen Mitgliedstaa-
ten zusammen; hierzu benennen sie eine oder mehrere Verbin-
dungsstellen, deren Anschrift sie den anderen Mitgliedstaaten 
und der Kommission mitteilen. 

(3) Die Mitgliedstaaten kommen Amtshilfe- und Auskunftsbe-
gehren anderer Mitgliedstaaten oder der Kommission im Ein-
klang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften so rasch 
wie möglich nach, auch auf geeignetem elektronischem Wege. 

(4) Die Mitgliedstaaten richten Verbindungsstellen ein, die zu-
mindest auf elektronischem Wege zugänglich sind und bei de-
nen Nutzer von Diensten und Diensteanbieter 

a)  allgemeine Informationen über ihre vertraglichen 
Rechte und Pflichten sowie über die bei Streitfällen zur 
Verfügung stehenden Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
mechanismen, einschließlich der praktischen Aspekte 
der Inanspruchnahme dieser Mechanismen, erhalten 
können; 

b)  Anschriften von Behörden, Vereinigungen und Organi-
sationen erhalten können, von denen sie weitere Infor-
mationen oder praktische Unterstützung bekommen 
können. 

(5)  1Die Mitgliedstaaten ermutigen dazu, die Kommission über 
alle signifikanten behördlichen und gerichtlichen Entscheidun-
gen, die in ihrem Hoheitsgebiet über Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit Diensten der Informationsgesellschaft ergehen, 
sowie über die Praktiken und Gepflogenheiten des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs zu unterrichten.  2Die Kommission 
teilt derartige Entscheidungen den anderen Mitgliedstaaten mit. 

Artikel 20 Sanktionen 
 1Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei Verstö-
ßen gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung 
dieser Richtlinie anzuwenden sind, und treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um ihre Durchsetzung sicherzustellen.  2Die Sank-
tionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein. 

Kapitel IV – Schlussbestimmungen 

Artikel 21 Überprüfung 
(1)  Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und dem Wirtschfts- und Sozialausschuß vor dem 17. Juli 
2003 und danach alle zwei Jahre einen Bericht über die Anwen-
dung dieser Richtlinie vor und unterbreitet gegebenenfalls Vor-
schläge für die Anpassung dieser Richtlinie an die rechtlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich 
der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere in be-
zug auf die Verbrechensverhütung, den Jugendschutz, den Ver-
braucherschutz und das einwandfreie Funktionieren des Bin-
nenmarktes. 

(2)  1Im Hinblick auf das etwaige Erfordernis einer Anpassung 
dieser Richtlinie wird in dem Bericht insbesondere untersucht, 
ob Vorschläge in Bezug auf die Haftung der Anbieter von Hy-
perlinks und von Instrumenten zur Lokalisierung von Informa-
tionen, Verfahren zur Meldung und Entfernung rechtswideriger 
Inhalte („notice and take down“-Verfahren) und eine Haftbar-
machung im Anschluß an die Entfernung von Inhalten erforder-
lich sind.  2In dem Bericht ist auch zu untersuchen, ob ange-
sichts der technischen Entwicklungen zusätzliche Bedingungen 
für die in den Artikeln 12 und 13 vorgesehene Haftungsfreistel-
lung erforderlich sind und ob die Grundsätze des Binnenmarkts 

auf nicht angeforderte kommerziellen Kommunikationen mit-
tels elektronischer Post angewendet werden können. 

Artikel 22 Umsetzung 
(1)  1Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie vor dem 
17.  Januar 2002 nachzukommen.  2Sie setzen die Kommission 
unverzüglich davon in Kenntnis. 

(2)  1Wenn die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 genannten Vor-
schriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder 
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 
diese Richtlinie Bezug.  2Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel-
heiten der Bezugnahme. 

Artikel 23 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. 

Artikel 24 Adressaten 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Luxemburg am 8. Juni 2000. 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Die Präsidentin 

N. Fontaine 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

G. d'Oliveira Martins 

 

[1] ABl. C 30 vom 5.2.1999, S. 4. 

[2] ABl. C 169 vom 16.6.1999, S. 36. 

[3] Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 
1999 (ABl. C 279 vom 1.10.1999, S. 389). Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 28. Februar 2000 und Beschluß des Euro-
päischen Parlaments vom 4. Mai 2000 (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). 

[4] ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. Richtlinie geändert 
durch die Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60). 

[5] ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29. 

[6] ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19. 

[7] ABl. L 250 vom 19.9.1984, S. 17. Richtlinie geändert duch 
die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 290 vom 23.10.1997, S. 18). 

[8] ABl. L 42 vom 12.2.1987, S. 48. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 98/7/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 101 vom 1.4.1998, S. 17). 

[9] ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22). 

[10] ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 59. 

[11] ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27. 

[12] ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 24. 

[13] ABl. L 280 vom 29.10.1994, S. 83. 

[14] ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 51. Richtlinie geändert 
durch die Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 
12). 

[15] ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29. Richtlinie geändert durch 
die Richtlinie 1999/34/EG (ABl. L 141 vom 4.6.1999, S. 20). 

[16] ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12. 

[17] ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 13. 

[18] ABl. L 213 vom 30.7.1998, S. 9. 

[19] ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 

[20] ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.

 

[21] ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Richtlinie geändert 
durch die Richtlinie 98/48/EG (ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 
18). 

[22] ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 54. 

[23] ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14. 

[24] ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12. 

[25] ABl. C 23 vom 28.1.1999, S. 1. 

[26] ABl. L 19 vom 24.1.1989, S. 16. 



Anhang EC-RL 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

EC-RL 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[27] ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 25. Richtlinie zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 97/38/EWG der Kommission (ABl. L 
184 vom 12.7.1997, S. 31). 

 [28] ABl. L 117 vom 7.5.1997, S. 15. 

[29] ABl. L 145 vom 13.6.1977, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 1999/85/EG (ABl. L 277 vom 28.10.1999, 
S. 34). 

Anhang – Ausnahmen im Rahmen von Ar-
tikel 3 

Bereiche gemäß Artikel 3 Absatz 3, auf die Artikel 3 Absätze 1 
und 2 keine Anwendung findet: 

-  Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im Sinne 
der Richtlinie 87/54/EWG [1] und der Richtlinie 
96/9/EG [2] sowie gewerbliche Schutzrechte; 

-  Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, auf die 
die Mitgliedstaaten eine der in Artikel 8 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/46/EG [3] vorgesehenen Ausnahmen 
angewendet haben; 

-  Artikel 44 Absatz 2 der Richtlinie 85/611/EWG [4]; 

-  Artikel 30 und Titel IV der Richtlinie 92/49/EWG [5], 
Titel IV der Richtlinie 92/96/EWG [6] sowie die Artikel 
7 und 8 der Richtlinie 88/357/EWG [7] und Artikel 4 der 
Richtlinie 90/619/EWG [8]; 

-  Freiheit der Rechtswahl für Vertragsparteien; 

-  vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf Verbrau-
cherverträge; 

-  formale Gültigkeit von Verträgen, die Rechte an Immo-
bilien begründen oder übertragen, sofern diese Verträge 
nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem sich die Im-
mobilie befindet, zwingenden Formvorschriften unter-
liegen; 

-  Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller Kom-
munikation mittels elektronischer Post. 

[1] ABl. L 24 vom 27.1.1987, S. 36. 

[2] ABl. L 77 vom 27.3.1996, S. 20. 

[3] Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

[4] ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 95/26/EG (ABl. L 168 vom 18.7.1995, S. 
7). 

[5] ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 95/26/EG. 

[6] ABl. L 360 vom 9.12.1992, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 95/26/EG. 

[7] ABl. L 172 vom 4.7.1988, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 92/49/EG. 

[8] ABl. L 330 vom 29.11.1990, S. 50. Richtlinie zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 92/96/EG 

.
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AP – Amsterdamer Protokoll zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk 
vom 2. Oktober 1997 (ABl. C 340 vom 10.11.1997, S. 109), zul. geändert durch Art. 1 Abs. 4 Buchst. h, Abs. 

28 Protokoll Nr. 1 zum Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007 (ABl. C 306 vom 17.12.2007, S. 163). 

 

Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die 
Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängen-
der Rechtsakte – Protokolle – Protokoll zum Vertrag zur Grün-
dung der Europäische Gemeinschaft – Protokoll über den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten 

 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN –  

IN DER ERWÄGUNG, dass der öffentlich-rechtliche Rund-
funk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokrati-
schen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft 
sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den 
Medien zu wahren - 

SIND über folgende auslegende Bestimmung ÜBEREINGE-
KOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft beigefügt ist: 

 

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft berühren nicht die Befugnis der Mitglied-
staaten, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, 
sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-
rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitgliedstaaten den Anstal-
ten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die 
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft 
nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft, wobei den Erfordernissen der Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist. 
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DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-

türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 95/46/EG. 

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen ............................................................................................................... 79 
Kapitel II Grundsätze ....................................................................................................................................... 81 
Kapitel III Rechte der betroffenen Person ........................................................................................................ 83 
Abschnitt 1 Transparenz und Modalitäten ....................................................................................................... 83 
Abschnitt 2 Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten ................................. 84 
Abschnitt 3 Berichtigung und Löschung .......................................................................................................... 85 
Abschnitt 4 Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall ............................... 86 
Abschnitt 5 Beschränkungen............................................................................................................................ 87 
Kapitel IV Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter ..................................................................................... 87 
Abschnitt 1 Allgemeine Pflichten .................................................................................................................... 87 
Abschnitt 2 Sicherheit personenbezogener Daten ............................................................................................ 90 
Abschnitt 3 Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation ...................................................... 90 
Abschnitt 4 Datenschutzbeauftragter ............................................................................................................... 92 
Abschnitt 5 Verhaltensregeln und Zertifizierung ............................................................................................. 92 
Kapitel V Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen .. 95 
Kapitel VI Unabhängige Aufsichtsbehörden ................................................................................................... 98 
Abschnitt 1 Unabhängigkeit ............................................................................................................................. 98 
Abschnitt 2 Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse ..................................................................................... 98 
Kapitel VII Zusammenarbeit und Kohärenz .................................................................................................. 100 
Abschnitt 1 Zusammenarbeit ......................................................................................................................... 100 
Abschnitt 2 Kohärenz ..................................................................................................................................... 102 
Abschnitt 3 Europäischer Datenschutzausschuss ........................................................................................... 103 
Kapitel VIII Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen .................................................................................... 105 
Kapitel IX Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen .................................................................. 107 
Kapitel X Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte .................................................................... 108 
Kapitel XI Schlussbestimmungen .................................................................................................................. 108 
 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, insbesondere auf Artikel 16, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na-
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses [1], 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen [2], 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [3], 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Ab-
satz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden „Charta”) sowie Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat 
jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten. 

(2) Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und Grundfreihei-
ten und insbesondere ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufent-
haltsorts gewahrt bleiben. Diese Verordnung soll zur Vollen-
dung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
und einer Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt, zur Stärkung und zum Zusammenwachsen der 
Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarkts sowie zum 
Wohlergehen natürlicher Personen beitragen. 

(3) Zweck der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates [4] ist die Harmonisierung der Vorschriften 
zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen bei der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung 
des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den 
Mitgliedstaaten. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im 
Dienste der Menschheit stehen. Das Recht auf Schutz der per-
sonenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht; es 
muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen 
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und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen an-
dere Grundrechte abgewogen werden. Diese Verordnung steht 
im Einklang mit allen Grundrechten und achtet alle Freiheiten 
und Grundsätze, die mit der Charta anerkannt wurden und in 
den Europäischen Verträgen verankert sind, insbesondere Ach-
tung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der 
Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, Gedanken-
, Gewissens- und Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäuße-
rung und Informationsfreiheit, unternehmerische Freiheit, 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfah-
ren und Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

(5) Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnenmarkts hat zu einem deutlichen An-
stieg des grenzüberschreitenden Verkehrs personenbezogener 
Daten geführt. Der unionsweite Austausch personenbezogener 
Daten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren einschließ-
lich natürlichen Personen, Vereinigungen und Unternehmen hat 
zugenommen. Das Unionsrecht verpflichtet die Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten und personenbezo-
gene Daten auszutauschen, damit sie ihren Pflichten nachkom-
men oder für eine Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufga-
ben durchführen können. 

(6) Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisie-
rung haben den Datenschutz vor neue Herausforderungen ge-
stellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personen-
bezogener Daten hat eindrucksvoll zugenommen. Die Technik 
macht es möglich, dass private Unternehmen und Behörden im 
Rahmen ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Um-
fang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. Zunehmend 
machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich 
weltweit zugänglich. Die Technik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben verändert und dürfte den Verkehr per-
sonenbezogener Daten innerhalb der Union sowie die Daten-
übermittlung an Drittländer und internationale Organisationen 
noch weiter erleichtern, wobei ein hohes Datenschutzniveau zu 
gewährleisten ist. 

(7) Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren 
und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen im Bereich des Daten-
schutzes in der Union, da es von großer Wichtigkeit ist, eine 
Vertrauensbasis zu schaffen, die die digitale Wirtschaft drin-
gend benötigt, um im Binnenmarkt weiter wachsen zu können. 
Natürliche Personen sollten die Kontrolle über ihre eigenen Da-
ten besitzen. Natürliche Personen, Wirtschaft und Staat sollten 
in rechtlicher und praktischer Hinsicht über mehr Sicherheit 
verfügen. 

(8) Wenn in dieser Verordnung Präzisierungen oder Einschrän-
kungen ihrer Vorschriften durch das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen sind, können die Mitgliedstaaten Teile dieser Ver-
ordnung in ihr nationales Recht aufnehmen, soweit dies erfor-
derlich ist, um die Kohärenz zu wahren und die nationalen 
Rechtsvorschriften für die Personen, für die sie gelten, ver-
ständlicher zu machen. 

(9) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen 
nach wie vor Gültigkeit, doch hat die Richtlinie nicht verhin-
dern können, dass der Datenschutz in der Union unterschiedlich 
gehandhabt wird, Rechtsunsicherheit besteht oder in der Öffent-
lichkeit die Meinung weit verbreitet ist, dass erhebliche Risiken 
für den Schutz natürlicher Personen bestehen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Benutzung des Internets. Unterschiede 
beim Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürli-
chen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten, vor allem beim 
Recht auf Schutz dieser Daten, können den unionsweiten freien 
Verkehr solcher Daten behindern. Diese Unterschiede im 
Schutzniveau können daher ein Hemmnis für die unionsweite 
Ausübung von Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbe-
werb verzerren und die Behörden an der Erfüllung der ihnen 
nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie er-
klären sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und An-
wendung der Richtlinie 95/46/EG. 

(10) Um ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für 
natürliche Personen zu gewährleisten und die Hemmnisse für 
den Verkehr personenbezogener Daten in der Union zu beseiti-
gen, sollte das Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von 
natürlichen Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen 
Mitgliedstaaten gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz 

der Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten unions-
weit gleichmäßig und einheitlich angewandt werden. Hinsicht-
lich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertra-
gen wurde, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
nationale Bestimmungen, mit denen die Anwendung der Vor-
schriften dieser Verordnung genauer festgelegt wird, beizube-
halten oder einzuführen. In Verbindung mit den allgemeinen 
und horizontalen Rechtsvorschriften über den Datenschutz zur 
Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG gibt es in den Mitgliedstaa-
ten mehrere sektorspezifische Rechtsvorschriften in Bereichen, 
die spezifischere Bestimmungen erfordern. Diese Verordnung 
bietet den Mitgliedstaaten zudem einen Spielraum für die Spe-
zifizierung ihrer Vorschriften, auch für die Verarbeitung beson-
derer Kategorien von personenbezogenen Daten (im Folgenden 
„sensible Daten”). Diesbezüglich schließt diese Verordnung 
nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus, in denen die 
Umstände besonderer Verarbeitungssituationen festgelegt wer-
den, einschließlich einer genaueren Bestimmung der Vorausset-
zungen, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten rechtmäßig ist. 

(11) Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener 
Daten erfordert die Stärkung und präzise Festlegung der Rechte 
der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der Ver-
pflichtungen für diejenigen, die personenbezogene Daten ver-
arbeiten und darüber entscheiden, ebenso wie – in den Mitglied-
staaten – gleiche Befugnisse bei der Überwachung und Gewähr-
leistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personen-
bezogener Daten sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer 
Verletzung. 

(12) Artikel 16 Absatz 2 AEUV ermächtigt das Europäische 
Parlament und den Rat, Vorschriften über den Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Verkehr solcher Daten zu erlassen. 

(13) Damit in der Union ein gleichmäßiges Datenschutzniveau 
für natürliche Personen gewährleistet ist und Unterschiede, die 
den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt 
behindern könnten, beseitigt werden, ist eine Verordnung erfor-
derlich, die für die Wirtschaftsteilnehmer einschließlich Klein-
stunternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen 
Rechtssicherheit und Transparenz schafft, natürliche Personen 
in allen Mitgliedstaaten mit demselben Niveau an durchsetzba-
ren Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und Zuständigkeiten 
für die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und 
eine gleichmäßige Kontrolle der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und gleichwertige Sanktionen in allen Mitgliedstaa-
ten sowie eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den Auf-
sichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erfordert, 
dass der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union 
nicht aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten eingeschränkt oder 
verboten wird. Um der besonderen Situation der Kleinstunter-
nehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen Rech-
nung zu tragen, enthält diese Verordnung eine abweichende Re-
gelung hinsichtlich des Führens eines Verzeichnisses für Ein-
richtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Au-
ßerdem werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie 
die Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu angehal-
ten, bei der Anwendung dieser Verordnung die besonderen Be-
dürfnisse von Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mitt-
leren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des 
Begriffs „Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unter-
nehmen” sollte Artikel 2 des Anhangs zur Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission [5] maßgebend sein. 

(14) Der durch diese Verordnung gewährte Schutz sollte für die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten natürlicher Perso-
nen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufent-
haltsorts gelten. Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten juristischer Personen und insbe-
sondere als juristische Person gegründeter Unternehmen, ein-
schließlich Name, Rechtsform oder Kontaktdaten der 
juristischen Person. 
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(15) Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschrif-
ten zu vermeiden, sollte der Schutz natürlicher Personen tech-
nologieneutral sein und nicht von den verwendeten Techniken 
abhängen. Der Schutz natürlicher Personen sollte für die auto-
matisierte Verarbeitung personenbezogener Daten ebenso gel-
ten wie für die manuelle Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten, wenn die personenbezogenen Daten in einem Dateisys-
tem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Akten o-
der Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach 
bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten nicht in den An-
wendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(16) Diese Verordnung gilt nicht für Fragen des Schutzes von 
Grundrechten und Grundfreiheiten und des freien Verkehrs per-
sonenbezogener Daten im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die 
nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, wie 
etwa die nationale Sicherheit betreffende Tätigkeiten. Diese 
Verordnung gilt nicht für die von den Mitgliedstaaten im Rah-
men der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 
Union durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten. 

(17) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Par-
laments und des Rates [6] gilt für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union. Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und 
sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten regeln, sollten an die Grundsätze und Vor-
schriften der vorliegenden Verordnung angepasst und im Lichte 
der vorliegenden Verordnung angewandt werden. Um einen so-
liden und kohärenten Rechtsrahmen im Bereich des Daten-
schutzes in der Union zu gewährleisten, sollten die erforderli-
chen Anpassungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 im An-
schluss an den Erlass der vorliegenden Verordnung vorgenom-
men werden, damit sie gleichzeitig mit der vorliegenden 
Verordnung angewandt werden können. 

(18) Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten, die von einer natürlichen Person zur 
Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkei-
ten und somit ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaft-
lichen Tätigkeit vorgenommen wird. Als persönliche oder fa-
miliäre Tätigkeiten könnte auch das Führen eines Schriftver-
kehrs oder von Anschriftenverzeichnissen oder die Nutzung so-
zialer Netze und Online-Tätigkeiten im Rahmen solcher 
Tätigkeiten gelten. Diese Verordnung gilt jedoch für die Ver-
antwortlichen oder Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönli-
chen oder familiären Tätigkeiten bereitstellen. 

(19) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich 
des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit, sowie der freie Verkehr dieser Daten sind in 
einem eigenen Unionsrechtsakt geregelt. Deshalb sollte diese 
Verordnung auf Verarbeitungstätigkeiten dieser Art keine An-
wendung finden. Personenbezogene Daten, die von Behörden 
nach dieser Verordnung verarbeitet werden, sollten jedoch, 
wenn sie zu den vorstehenden Zwecken verwendet werden, ei-
nem spezifischeren Unionsrechtsakt, nämlich der Richtlinie 
(EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates [7] 
unterliegen. Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Be-
hörden im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/680 mit Aufgaben 
betrauen, die nicht zwangsläufig für die Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 
der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ausgeführt 
werden, so dass die Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten für diese anderen Zwecke insoweit in den Anwendungsbe-
reich dieser Verordnung fällt, 

als sie in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. In Be-
zug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese 
Behörden für Zwecke, die in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, sollten die Mitgliedstaaten spezifischere 
Bestimmungen beibehalten oder einführen können, um die An-
wendung der Vorschriften dieser Verordnung anzupassen. In 
den betreffenden Bestimmungen können die Auflagen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese zuständi-

gen Behörden für jene anderen Zwecke präziser festgelegt wer-
den, wobei der verfassungsmäßigen, organisatorischen und ad-
ministrativen Struktur des betreffenden Mitgliedstaats Rech-
nung zu tragen ist. Soweit diese Verordnung für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch private Stellen gilt, sollte 
sie vorsehen, dass die Mitgliedstaaten einige Pflichten und 
Rechte unter bestimmten Voraussetzungen mittels Rechtsvor-
schriften beschränken können, wenn diese Beschränkung in ei-
ner demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhält-
nismäßige Maßnahme zum Schutz bestimmter wichtiger Inte-
ressen darstellt, wozu auch die öffentliche Sicherheit und die 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straf-
taten oder die Strafvollstreckung zählen, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. Dies ist beispielsweise im Rahmen der Bekämpfung 
der Geldwäsche oder der Arbeit kriminaltechnischer Labors 
von Bedeutung. 

(20) Diese Verordnung gilt zwar unter anderem für die Tätig-
keiten der Gerichte und anderer Justizbehörden, doch könnte im 
Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten festgelegt wer-
den, wie die Verarbeitungsvorgänge und Verarbeitungsverfah-
ren bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Ge-
richte und andere Justizbehörden im Einzelnen auszusehen ha-
ben. Damit die Unabhängigkeit der Justiz bei der Ausübung ih-
rer gerichtlichen Aufgaben einschließlich ihrer 
Beschlussfassung unangetastet bleibt, sollten die Aufsichtsbe-
hörden nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit zuständig 
sein. Mit der Aufsicht über diese Datenverarbeitungsvorgänge 
sollten besondere Stellen im Justizsystem des Mitgliedstaats be-
traut werden können, die insbesondere die Einhaltung der Vor-
schriften dieser Verordnung sicherstellen, Richter und Staats-
anwälte besser für ihre Pflichten aus dieser Verordnung sensi-
bilisieren und Beschwerden in Bezug auf derartige Datenverar-
beitungsvorgänge bearbeiten sollten. 

(21) Die vorliegende Verordnung berührt nicht die Anwendung 
der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates [8] und insbesondere die der Vorschriften der Arti-
kel 12 bis 15 jener Richtlinie zur Verantwortlichkeit von An-
bietern reiner Vermittlungsdienste. Die genannte Richtlinie soll 
dazu beitragen, dass der Binnenmarkt einwandfrei funktioniert, 
indem sie den freien Verkehr von Diensten der Informationsge-
sellschaft zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellt. 

(22) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen o-
der eines Auftragsverarbeiters in der Union sollte gemäß dieser 
Verordnung erfolgen, gleich, ob die Verarbeitung in oder au-
ßerhalb der Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die ef-
fektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit durch eine 
feste Einrichtung voraus. Die Rechtsform einer solchen Ein-
richtung, gleich, ob es sich um eine Zweigstelle oder eine Toch-
tergesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, ist da-
bei nicht ausschlaggebend. 

(23) Damit einer natürlichen Person der gemäß dieser Verord-
nung gewährleistete Schutz nicht vorenthalten wird, sollte die 
Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Perso-
nen, die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der 
Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiter dieser Verordnung unterliegen, wenn die Verarbeitung 
dazu dient, diesen betroffenen Personen gegen Entgelt oder un-
entgeltlich Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Um fest-
zustellen, ob dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, Waren 
oder Dienstleistungen anbietet, sollte festgestellt werden, ob der 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter offensichtlich beab-
sichtigt, betroffenen Personen in einem oder mehreren Mit-
gliedstaaten der Union Dienstleistungen anzubieten. Während 
die bloße Zugänglichkeit der Website des Verantwortlichen, 
des Auftragsverarbeiters oder eines Vermittlers in der Union, 
einer E-Mail-Adresse oder anderer Kontaktdaten oder die Ver-
wendung einer Sprache, die in dem Drittland, in dem der Ver-
antwortliche niedergelassen ist, allgemein gebräuchlich ist, 
hierfür kein ausreichender Anhaltspunkt ist, können andere 
Faktoren wie die Verwendung einer Sprache oder Währung, die 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gebräuchlich ist, in 
Verbindung mit der Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen 
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in dieser anderen Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung von 
Kunden oder Nutzern, die sich in der Union befinden, darauf 
hindeuten, dass der Verantwortliche beabsichtigt, den Personen 
in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten. 

(24) Die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffe-
nen Personen, die sich in der Union befinden, durch einen nicht 
in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter sollte auch dann dieser Verordnung unterlie-
gen, wenn sie dazu dient, das Verhalten dieser betroffenen Per-
sonen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt. 
Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens 
von betroffenen Personen gilt, sollte daran festgemacht werden, 
ob ihre Internetaktivitäten nachvollzogen werden, einschließ-
lich der möglichen nachfolgenden Verwendung von Techniken 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten, durch die von einer 
natürlichen Person ein Profil erstellt wird, das insbesondere die 
Grundlage für sie betreffende Entscheidungen bildet oder an-
hand dessen ihre persönlichen Vorlieben, Verhaltensweisen o-
der Gepflogenheiten analysiert oder vorausgesagt werden sol-
len. 

(25) Ist nach Völkerrecht das Recht eines Mitgliedstaats an-
wendbar, z.B. in einer diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretung eines Mitgliedstaats, so sollte die Verordnung auch auf 
einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen 
Anwendung finden. 

(26) Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informa-
tionen gelten, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person beziehen. Einer Pseudonymisierung un-
terzogene personenbezogene Daten, die durch Heranziehung 
zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zugeordnet 
werden könnten, sollten als Informationen über eine identifi-
zierbare natürliche Person betrachtet werden. Um festzustellen, 
ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel 
berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder ei-
ner anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrschein-
lich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indi-
rekt zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern. Bei 
der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem Ermessen wahr-
scheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person genutzt 
werden, sollten alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der 
Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, heran-
gezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu 
berücksichtigen sind. Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 
daher nicht für anonyme Informationen gelten, d.h. für Infor-
mationen, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene Daten, 
die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die be-
troffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. 
Diese Verordnung betrifft somit nicht die Verarbeitung solcher 
anonymer Daten, auch für statistische oder für Forschungszwe-
cke. 

(27) Diese Verordnung gilt nicht für die personenbezogenen 
Daten Verstorbener. Die Mitgliedstaaten können Vorschriften 
für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verstorbe-
ner vorsehen. 

(28) Die Anwendung der Pseudonymisierung auf personenbe-
zogene Daten kann die Risiken für die betroffenen Personen 
senken und die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter 
bei der Einhaltung ihrer Datenschutzpflichten unterstützen. 
Durch die ausdrückliche Einführung der „Pseudonymisierung” 
in dieser Verordnung ist nicht beabsichtigt, andere Daten-
schutzmaßnahmen auszuschließen. 

(29) Um Anreize für die Anwendung der Pseudonymisierung 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu schaffen, 
sollten Pseudonymisierungsmaßnahmen, die jedoch eine allge-
meine Analyse zulassen, bei demselben Verantwortlichen mög-
lich sein, wenn dieser die erforderlichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen getroffen hat, um – für die jeweilige 
Verarbeitung – die Umsetzung dieser Verordnung zu gewähr-
leisten, wobei sicherzustellen ist, dass zusätzliche Informatio-
nen, mit denen die personenbezogenen Daten einer speziellen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, gesondert auf-
bewahrt werden. Der für die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten Verantwortliche, sollte die befugten Personen bei 
diesem Verantwortlichen angeben. 

(30) Natürlichen Personen werden unter Umständen Online-
Kennungen wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen, die sein 
Gerät oder Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle 
liefern, oder sonstige Kennungen wie Funkfrequenzkennzeich-
nungen zugeordnet. Dies kann Spuren hinterlassen, die insbe-
sondere in Kombination mit eindeutigen Kennungen und ande-
ren beim Server eingehenden Informationen dazu benutzt wer-
den können, um Profile der natürlichen Personen zu erstellen 
und sie zu identifizieren. 

(31) Behörden, gegenüber denen personenbezogene Daten auf-
grund einer rechtlichen Verpflichtung für die Ausübung ihres 
offiziellen Auftrags offengelegt werden, wie Steuer- und Zoll-
behörden, Finanzermittlungsstellen, unabhängige Verwaltungs-
behörden oder Finanzmarktbehörden, die für die Regulierung 
und Aufsicht von Wertpapiermärkten zuständig sind, sollten 
nicht als Empfänger gelten, wenn sie personenbezogene Daten 
erhalten, die für die Durchführung – gemäß dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten – eines einzelnen Untersu-
chungsauftrags im Interesse der Allgemeinheit erforderlich 
sind. Anträge auf Offenlegung, die von Behörden ausgehen, 
sollten immer schriftlich erfolgen, mit Gründen versehen sein 
und gelegentlichen Charakter haben, und sie sollten nicht voll-
ständige Dateisysteme betreffen oder zur Verknüpfung von Da-
teisystemen führen. Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch die genannten Behörden sollte den für die Zwecke der 
Verarbeitung geltenden Datenschutzvorschriften entsprechen. 

(32) Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende 
Handlung erfolgen, mit der freiwillig, für den konkreten Fall, in 
informierter Weise und unmissverständlich bekundet wird, dass 
die betroffene Person mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist, etwa in Form einer 
schriftlichen Erklärung, die auch elektronisch erfolgen kann, o-
der einer mündlichen Erklärung. Dies könnte etwa durch Ankli-
cken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite, durch die 
Auswahl technischer Einstellungen für Dienste der Informati-
onsgesellschaft oder durch eine andere Erklärung oder Verhal-
tensweise geschehen, mit der die betroffene Person in dem je-
weiligen Kontext eindeutig ihr Einverständnis mit der beabsich-
tigten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten signali-
siert. Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder 
Untätigkeit der betroffenen Person sollten daher keine Einwil-
ligung darstellen. Die Einwilligung sollte sich auf alle zu dem-
selben Zweck oder denselben Zwecken vorgenommenen Ver-
arbeitungsvorgänge beziehen. Wenn die Verarbeitung mehre-
ren Zwecken dient, sollte für alle diese Verarbeitungszwecke 
eine Einwilligung gegeben werden. Wird die betroffene Person 
auf elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, so muss 
die Aufforderung in klarer und knapper Form und ohne unnö-
tige Unterbrechung des Dienstes, für den die Einwilligung ge-
geben wird, erfolgen. 

(33) Oftmals kann der Zweck der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung zum 
Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht 
vollständig angegeben werden. Daher sollte es betroffenen Per-
sonen erlaubt sein, ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche 
wissenschaftlicher Forschung zu geben, wenn dies unter Ein-
haltung der anerkannten ethischen Standards der wissenschaft-
lichen Forschung geschieht. Die betroffenen Personen sollten 
Gelegenheit erhalten, ihre Einwilligung nur für bestimme For-
schungsbereiche oder Teile von Forschungsprojekten in dem 
vom verfolgten Zweck zugelassenen Maße zu erteilen. 

(34) Genetische Daten sollten als personenbezogene Daten über 
die ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person definiert werden, die aus der Analyse einer 
biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person, insbe-
sondere durch seine Chromosomen, Desoxyribonukleinsäure 
(DNS)- oder Ribonukleinsäure (RNS)-Analyse oder der Ana-
lyse eines anderen Elements, durch die gleichwertige Informa-
tionen erlangt werden können, gewonnen werden. 

(35) Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle 
Daten zählen, die sich auf den Gesundheitszustand einer be-
troffenen Person beziehen und aus denen Informationen über 
den früheren, gegenwärtigen und künftigen körperlichen oder 
geistigen Gesundheitszustand der betroffenen Person hervorge-
hen. Dazu gehören auch Informationen über die natürliche Per-
son, die im Zuge der Anmeldung für sowie der Erbringung von 
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Gesundheitsdienstleistungen im Sinne der Richtlinie 
2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates [9] für 
die natürliche Person erhoben werden, Nummern, Symbole o-
der Kennzeichen, die einer natürlichen Person zugeteilt wurden, 
um diese natürliche Person für gesundheitliche Zwecke eindeu-
tig zu identifizieren, Informationen, die von der Prüfung oder 
Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Sub-
stanz, auch aus genetischen Daten und biologischen Proben, ab-
geleitet wurden, und Informationen etwa über Krankheiten, Be-
hinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische 
Behandlungen oder den physiologischen oder biomedizini-
schen Zustand der betroffenen Person unabhängig von der Her-
kunft der Daten, ob sie nun von einem Arzt oder sonstigem An-
gehörigen eines Gesundheitsberufes, einem Krankenhaus, ei-
nem Medizinprodukt oder einem In-Vitro-Diagnostikum stam-
men. 

(36) Die Hauptniederlassung des Verantwortlichen in der 
Union sollte der Ort seiner Hauptverwaltung in der Union sein, 
es sei denn, dass Entscheidungen über die Zwecke und Mittel 
der Verarbeitung personenbezogener Daten in einer anderen 
Niederlassung des Verantwortlichen in der Union getroffen 
werden; in diesem Fall sollte die letztgenannte als Hauptnieder-
lassung gelten. Zur Bestimmung der Hauptniederlassung eines 
Verantwortlichen in der Union sollten objektive Kriterien her-
angezogen werden; ein Kriterium sollte dabei die effektive und 
tatsächliche Ausübung von Managementtätigkeiten durch eine 
feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die Grundsatzentschei-
dungen zur Festlegung der Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
getroffen werden. Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten tatsächlich an 
diesem Ort ausgeführt wird. Das Vorhandensein und die Ver-
wendung technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten oder Verarbeitungstätigkeiten be-
gründen an sich noch keine Hauptniederlassung und sind daher 
kein ausschlaggebender Faktor für das Bestehen einer Haupt-
niederlassung. Die Hauptniederlassung des Auftragsverarbei-
ters sollte der Ort sein, an dem der Auftragsverarbeiter seine 
Hauptverwaltung in der Union hat, oder – wenn er keine Haupt-
verwaltung in der Union hat – der Ort, an dem die wesentlichen 
Verarbeitungstätigkeiten in der Union stattfinden. Sind sowohl 
der Verantwortliche als auch der Auftragsverarbeiter betroffen, 
so sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der 
Verantwortliche seine Hauptniederlassung hat, die zuständige 
federführende Aufsichtsbehörde bleiben, doch sollte die Auf-
sichtsbehörde des Auftragsverarbeiters als betroffene Auf-
sichtsbehörde betrachtet werden und diese Aufsichtsbehörde 
sollte sich an dem in dieser Verordnung vorgesehenen Verfah-
ren der Zusammenarbeit beteiligen. Auf jeden Fall sollten die 
Aufsichtsbehörden des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten, 
in dem bzw. denen der Auftragsverarbeiter eine oder mehrere 
Niederlassungen hat, nicht als betroffene Aufsichtsbehörden 
betrachtet werden, wenn sich der Beschlussentwurf nur auf den 
Verantwortlichen bezieht. Wird die Verarbeitung durch eine 
Unternehmensgruppe vorgenommen, so sollte die Hauptnieder-
lassung des herrschenden Unternehmens als Hauptniederlas-
sung der Unternehmensgruppe gelten, es sei denn, die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung werden von einem anderen Unter-
nehmen festgelegt. 

(37) Eine Unternehmensgruppe sollte aus einem herrschenden 
Unternehmen und den von diesem abhängigen Unternehmen 
bestehen, wobei das herrschende Unternehmen dasjenige sein 
sollte, das zum Beispiel aufgrund der Eigentumsverhältnisse, 
der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen gel-
tenden Vorschriften oder der Befugnis, Datenschutzvorschrif-
ten umsetzen zu lassen, einen beherrschenden Einfluss auf die 
übrigen Unternehmen ausüben kann. Ein Unternehmen, das die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in ihm angeschlosse-
nen Unternehmen kontrolliert, sollte zusammen mit diesen als 
eine „Unternehmensgruppe” betrachtet werden. 

(38) Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten be-
sonderen Schutz, da Kinder sich der betreffenden Risiken, Fol-
gen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten möglicherweise weniger bewusst sind. 
Ein solcher besonderer Schutz sollte insbesondere die Verwen-
dung personenbezogener Daten von Kindern für Werbezwecke 
oder für die Erstellung von Persönlichkeits- oder Nutzerprofilen 
und die Erhebung von personenbezogenen Daten von Kindern 

bei der Nutzung von Diensten, die Kindern direkt angeboten 
werden, betreffen. Die Einwilligung des Trägers der elterlichen 
Verantwortung sollte im Zusammenhang mit Präventions- oder 
Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten wer-
den, nicht erforderlich sein. 

(39) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte recht-
mäßig und nach Treu und Glauben erfolgen. Für natürliche Per-
sonen sollte Transparenz dahingehend bestehen, dass sie betref-
fende personenbezogene Daten erhoben, verwendet, eingese-
hen oder anderweitig verarbeitet werden und in welchem Um-
fang die personenbezogenen Daten verarbeitet werden und 
künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der Transpa-
renz setzt voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur 
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten leicht zugäng-
lich und verständlich und in klarer und einfacher Sprache abge-
fasst sind. Dieser Grundsatz betrifft insbesondere die Informa-
tionen über die Identität des Verantwortlichen und die Zwecke 
der Verarbeitung und sonstige Informationen, die eine faire und 
transparente Verarbeitung im Hinblick auf die betroffenen na-
türlichen Personen gewährleisten, sowie deren Recht, eine Be-
stätigung und Auskunft darüber zu erhalten, welche sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürliche 
Personen sollten über die Risiken, Vorschriften, Garantien und 
Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten informiert und darüber aufgeklärt werden, wie sie 
ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen können. Insbeson-
dere sollten die bestimmten Zwecke, zu denen die personenbe-
zogenen Daten verarbeitet werden, eindeutig und rechtmäßig 
sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen 
Daten feststehen. Die personenbezogenen Daten sollten für die 
Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, angemessen und er-
heblich sowie auf das für die Zwecke ihrer Verarbeitung not-
wendige Maß beschränkt sein. Dies erfordert insbesondere, 
dass die Speicherfrist für personenbezogene Daten auf das un-
bedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt. Personen-
bezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der 
Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch an-
dere Mittel erreicht werden kann. Um sicherzustellen, dass die 
personenbezogenen Daten nicht länger als nötig gespeichert 
werden, sollte der Verantwortliche Fristen für ihre Löschung o-
der regelmäßige Überprüfung vorsehen. Es sollten alle vertret-
baren Schritte unternommen werden, damit unrichtige perso-
nenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt werden. Personen-
bezogene Daten sollten so verarbeitet werden, dass ihre Sicher-
heit und Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist, wozu 
auch gehört, dass Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben 
und weder die Daten noch die Geräte, mit denen diese verarbei-
tet werden, benutzen können. 

(40)Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personen-
bezogene Daten mit Einwilligung der betroffenen Person oder 
auf einer sonstigen zulässigen Rechtsgrundlage verarbeitet wer-
den, die sich aus dieser Verordnung oder – wann immer in die-
ser Verordnung darauf Bezug genommen wird – aus dem sons-
tigen Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt, 
so unter anderem auf der Grundlage, dass sie zur Erfüllung der 
rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, 
oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, 
erforderlich ist. 

(41) Wenn in dieser Verordnung auf eine Rechtsgrundlage oder 
eine Gesetzgebungsmaßnahme Bezug genommen wird, erfor-
dert dies nicht notwendigerweise einen von einem Parlament 
angenommenen Gesetzgebungsakt; davon unberührt bleiben 
Anforderungen gemäß der Verfassungsordnung des betreffen-
den Mitgliedstaats. Die entsprechende Rechtsgrundlage oder 
Gesetzgebungsmaßnahme sollte jedoch klar und präzise sein 
und ihre Anwendung sollte für die Rechtsunterworfenen gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(im Folgenden „Gerichtshof”) und des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte vorhersehbar sein. 

(42) Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen 
Person, sollte der Verantwortliche nachweisen können, dass die 
betroffene Person ihre Einwilligung zu dem Verarbeitungsvor-
gang gegeben hat. Insbesondere bei Abgabe einer schriftlichen 
Erklärung in anderer Sache sollten Garantien sicherstellen, dass 
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die betroffene Person weiß, dass und in welchem Umfang sie 
ihre Einwilligung erteilt. Gemäß der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates [10] sollte eine vom Verantwortlichen vorformulierte 
Einwilligungserklärung in verständlicher und leicht zugängli-
cher Form in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung 
gestellt werden, und sie sollte keine missbräuchlichen Klauseln 
beinhalten. Damit sie in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilli-
gung geben kann, sollte die betroffene Person mindestens wis-
sen, wer der Verantwortliche ist und für welche Zwecke ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen. Es sollte 
nur dann davon ausgegangen werden, dass sie ihre Einwilligung 
freiwillig gegeben hat, wenn sie eine echte oder freie Wahl hat 
und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden. 

(43) Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt 
ist, sollte diese in besonderen Fällen, wenn zwischen der be-
troffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares Un-
gleichgewicht besteht, insbesondere wenn es sich bei dem Ver-
antwortlichen um eine Behörde handelt, und es deshalb in An-
betracht aller Umstände in dem speziellen Fall unwahrschein-
lich ist, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, keine 
gültige Rechtsgrundlage liefern. Die Einwilligung gilt nicht als 
freiwillig erteilt, wenn zu verschiedenen Verarbeitungsvorgän-
gen von personenbezogenen Daten nicht gesondert eine Einwil-
ligung erteilt werden kann, obwohl dies im Einzelfall ange-
bracht ist, oder wenn die Erfüllung eines Vertrags, einschließ-
lich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung 
abhängig ist, obwohl diese Einwilligung für die Erfüllung nicht 
erforderlich ist. 

(44) Die Verarbeitung von Daten sollte als rechtmäßig gelten, 
wenn sie für die Erfüllung oder den geplanten Abschluss eines 
Vertrags erforderlich ist. 

(45) Erfolgt die Verarbeitung durch den Verantwortlichen auf-
grund einer ihm obliegenden rechtlichen Verpflichtung oder ist 
die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentli-
chen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erforder-
lich, muss hierfür eine Grundlage im Unionsrecht oder im Recht 
eines Mitgliedstaats bestehen. Mit dieser Verordnung wird 
nicht für jede einzelne Verarbeitung ein spezifisches Gesetz 
verlangt. Ein Gesetz als Grundlage für mehrere Verarbeitungs-
vorgänge kann ausreichend sein, wenn die Verarbeitung auf-
grund einer dem Verantwortlichen obliegenden rechtlichen 
Verpflichtung erfolgt oder wenn die Verarbeitung zur Wahr-
nehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erforderlich ist. Desgleichen sollte 
im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten geregelt wer-
den, für welche Zwecke die Daten verarbeitet werden dürfen. 
Ferner könnten in diesem Recht die allgemeinen Bedingungen 
dieser Verordnung zur Regelung der Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten präzisiert und es könnte 
darin festgelegt werden, wie der Verantwortliche zu bestimmen 
ist, welche Art von personenbezogenen Daten verarbeitet wer-
den, welche Personen betroffen sind, welchen Einrichtungen 
die personenbezogenen Daten offengelegt, für welche Zwecke 
und wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche ande-
ren Maßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass 
die Verarbeitung rechtmäßig und nach Treu und Glauben er-
folgt. Desgleichen sollte im Unionsrecht oder im Recht der Mit-
gliedstaaten geregelt werden, ob es sich bei dem Verantwortli-
chen, der eine Aufgabe wahrnimmt, die im öffentlichen Inte-
resse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, um 
eine Behörde oder um eine andere unter das öffentliche Recht 
fallende natürliche oder juristische Person oder, sofern dies 
durch das öffentliche Interesse einschließlich gesundheitlicher 
Zwecke, wie die öffentliche Gesundheit oder die soziale Sicher-
heit oder die Verwaltung von Leistungen der Gesundheitsfür-
sorge, gerechtfertigt ist, eine natürliche oder juristische Person 
des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsvereinigung, 
handeln sollte. 

(46) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte eben-
falls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie erforderlich 
ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person o-
der einer anderen natürlichen Person zu schützen. Personenbe-
zogene Daten sollten grundsätzlich nur dann aufgrund eines le-
benswichtigen Interesses einer anderen natürlichen Person ver-
arbeitet werden, wenn die Verarbeitung offensichtlich nicht auf 

eine andere Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Einige Ar-
ten der Verarbeitung können sowohl wichtigen Gründen des öf-
fentlichen Interesses als auch lebenswichtigen Interessen der 
betroffenen Person dienen; so kann beispielsweise die Verar-
beitung für humanitäre Zwecke einschließlich der Überwa-
chung von Epidemien und deren Ausbreitung oder in humani-
tären Notfällen insbesondere bei Naturkatastrophen oder vom 
Menschen verursachten Katastrophen erforderlich sein. 

(47) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die be-
rechtigten Interessen eines Verantwortlichen, auch eines Ver-
antwortlichen, dem die personenbezogenen Daten offengelegt 
werden dürfen, oder eines Dritten begründet sein, sofern die In-
teressen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffe-
nen Person nicht überwiegen; dabei sind die vernünftigen Er-
wartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu 
dem Verantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen. Ein berech-
tigtes Interesse könnte beispielsweise vorliegen, wenn eine 
maßgebliche und angemessene Beziehung zwischen der be-
troffenen Person und dem Verantwortlichen besteht, z.B. wenn 
die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist oder 
in seinen Diensten steht. Auf jeden Fall wäre das Bestehen eines 
berechtigten Interesses besonders sorgfältig abzuwägen, wobei 
auch zu prüfen ist, ob eine betroffene Person zum Zeitpunkt der 
Erhebung der personenbezogenen Daten und angesichts der 
Umstände, unter denen sie erfolgt, vernünftigerweise absehen 
kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für diesen Zweck 
erfolgen wird. Insbesondere dann, wenn personenbezogene Da-
ten in Situationen verarbeitet werden, in denen eine betroffene 
Person vernünftigerweise nicht mit einer weiteren Verarbeitung 
rechnen muss, könnten die Interessen und Grundrechte der be-
troffenen Person das Interesse des Verantwortlichen überwie-
gen. Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Rechtsvorschrift die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch die Behörden zu schaffen, sollte diese Rechtsgrund-
lage nicht für Verarbeitungen durch Behörden gelten, die diese 
in Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen. Die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im für die Verhinderung von Betrug un-
bedingt erforderlichen Umfang stellt ebenfalls ein berechtigtes 
Interesse des jeweiligen Verantwortlichen dar. Die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung 
kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbei-
tung betrachtet werden. 

(48) Verantwortliche, die Teil einer Unternehmensgruppe oder 
einer Gruppe von Einrichtungen sind, die einer zentralen Stelle 
zugeordnet sind können ein berechtigtes Interesse haben, per-
sonenbezogene Daten innerhalb der Unternehmensgruppe für 
interne Verwaltungszwecke, einschließlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kunden und Beschäftigten, zu 
übermitteln. Die Grundprinzipien für die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten innerhalb von Unternehmensgruppen an 
ein Unternehmen in einem Drittland bleiben unberührt. 

(49) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Be-
hörden, Computer-Notdienste (Computer Emergency Response 
Teams – CERT, beziehungsweise Computer Security Incident 
Response Teams – CSIRT), Betreiber von elektronischen Kom-
munikationsnetzen und -diensten sowie durch Anbieter von Si-
cherheitstechnologien und -diensten stellt in dem Maße ein be-
rechtigtes Interesse des jeweiligen Verantwortlichen dar, wie 
dies für die Gewährleistung der Netz- und Informationssicher-
heit unbedingt notwendig und verhältnismäßig ist, d.h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines Netzes oder Informationssystems 
gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen Grad der Zuver-
lässigkeit Störungen oder widerrechtliche oder mutwillige Ein-
griffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Voll-
ständigkeit und Vertraulichkeit von gespeicherten oder über-
mittelten personenbezogenen Daten sowie die Sicherheit damit 
zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Infor-
mationssysteme angeboten werden bzw. zugänglich sind, be-
einträchtigen. Ein solches berechtigtes Interesse könnte bei-
spielsweise darin bestehen, den Zugang Unbefugter zu elektro-
nischen Kommunikationsnetzen und die Verbreitung schädli-
cher Programmcodes zu verhindern sowie Angriffe in Form der 
gezielten Überlastung von Servern („Denial of service”-An-
griffe) und Schädigungen von Computer- und elektronischen 
Kommunikationssystemen abzuwehren. 
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(50) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere 
Zwecke als die, für die die personenbezogenen Daten ursprüng-
lich erhoben wurden, sollte nur zulässig sein, wenn die Verar-
beitung mit den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 
ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist. In diesem Fall ist 
keine andere gesonderte Rechtsgrundlage erforderlich als die-
jenige für die Erhebung der personenbezogenen Daten. Ist die 
Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli-
cher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde, so können im Unionsrecht oder im Recht der Mitglied-
staaten die Aufgaben und Zwecke bestimmt und konkretisiert 
werden, für die eine Weiterverarbeitung als vereinbar und recht-
mäßig erachtet wird. Die Weiterverarbeitung für im öffentli-
chen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche o-
der historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
sollte als vereinbarer und rechtmäßiger Verarbeitungsvorgang 
gelten. Die im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten kann auch als Rechtsgrundlage für eine Weiter-
verarbeitung dienen. Um festzustellen, ob ein Zweck der Wei-
terverarbeitung mit dem Zweck, für den die personenbezogenen 
Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist, sollte der 
Verantwortliche nach Einhaltung aller Anforderungen für die 
Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Verarbeitung unter ande-
rem prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Zwecken, für 
die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den 
Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung besteht, in 
welchem Kontext die Daten erhoben wurden, insbesondere die 
vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer 
Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, in Bezug auf die 
weitere Verwendung dieser Daten, um welche Art von perso-
nenbezogenen Daten es sich handelt, welche Folgen die beab-
sichtigte Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen hat 
und ob sowohl beim ursprünglichen als auch beim beabsichtig-
ten Weiterverarbeitungsvorgang geeignete Garantien bestehen. 

Hat die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt oder beruht 
die Verarbeitung auf Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten, was in einer demokratischen Gesellschaft eine notwen-
dige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz insbeson-
dere wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses 
darstellt, so sollte der Verantwortliche die personenbezogenen 
Daten ungeachtet der Vereinbarkeit der Zwecke weiterverarbei-
ten dürfen. In jedem Fall sollte gewährleistet sein, dass die in 
dieser Verordnung niedergelegten Grundsätze angewandt wer-
den und insbesondere die betroffene Person über diese anderen 
Zwecke und über ihre Rechte einschließlich des Widerspruchs-
rechts unterrichtet wird. Der Hinweis des Verantwortlichen auf 
mögliche Straftaten oder Bedrohungen der öffentlichen Sicher-
heit und die Übermittlung der maßgeblichen personenbezoge-
nen Daten in Einzelfällen oder in mehreren Fällen, die im Zu-
sammenhang mit derselben Straftat oder derselben Bedrohung 
der öffentlichen Sicherheit stehen, an eine zuständige Behörde 
sollten als berechtigtes Interesse des Verantwortlichen gelten. 
Eine derartige Übermittlung personenbezogener Daten im be-
rechtigten Interesse des Verantwortlichen oder deren Weiter-
verarbeitung sollte jedoch unzulässig sein, wenn die Verarbei-
tung mit einer rechtlichen, beruflichen oder sonstigen verbind-
lichen Pflicht zur Geheimhaltung unvereinbar ist. 

(51) Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach hinsicht-
lich der Grundrechte und Grundfreiheiten besonders sensibel 
sind, verdienen einen besonderen Schutz, da im Zusammen-
hang mit ihrer Verarbeitung erhebliche Risiken für die Grund-
rechte und Grundfreiheiten auftreten können. Diese personen-
bezogenen Daten sollten personenbezogene Daten umfassen, 
aus denen die rassische oder ethnische Herkunft hervorgeht, 
wobei die Verwendung des Begriffs „rassische Herkunft” in 
dieser Verordnung nicht bedeutet, dass die Union Theorien, mit 
denen versucht wird, die Existenz verschiedener menschlicher 
Rassen zu belegen, gutheißt. Die Verarbeitung von Lichtbildern 
sollte nicht grundsätzlich als Verarbeitung besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten angesehen werden, da 
Lichtbilder nur dann von der Definition des Begriffs „biometri-
sche Daten” erfasst werden, wenn sie mit speziellen technischen 
Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige Identifizierung o-
der Authentifizierung einer natürlichen Person ermöglichen. 
Derartige personenbezogene Daten sollten nicht verarbeitet 

werden, es sei denn, die Verarbeitung ist in den in dieser Ver-
ordnung dargelegten besonderen Fällen zulässig, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass im Recht der Mitgliedstaaten besondere 
Datenschutzbestimmungen festgelegt sein können, um die An-
wendung der Bestimmungen dieser Verordnung anzupassen, 
damit die Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung oder die 
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder die 
Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen über-
tragen wurde, möglich ist. Zusätzlich zu den speziellen Anfor-
derungen an eine derartige Verarbeitung sollten die allgemei-
nen Grundsätze und andere Bestimmungen dieser Verordnung, 
insbesondere hinsichtlich der Bedingungen für eine rechtmä-
ßige Verarbeitung, gelten. Ausnahmen von dem allgemeinen 
Verbot der Verarbeitung dieser besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sollten ausdrücklich vorgesehen werden, 
unter anderem bei ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person oder bei bestimmten Notwendigkeiten, insbesondere 
wenn die Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten 
bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen vorgenommen wird, 
die sich für die Ausübung von Grundfreiheiten einsetzen. 

(52) Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung besonderer Ka-
tegorien von personenbezogenen Daten sollten auch erlaubt 
sein, wenn sie im Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten vorgesehen sind, und – vorbehaltlich angemessener Ga-
rantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer 
Grundrechte – wenn dies durch das öffentliche Interesse ge-
rechtfertigt ist, insbesondere für die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und des 
Rechts der sozialen Sicherheit einschließlich Renten und 
zwecks Sicherstellung und Überwachung der Gesundheit und 
Gesundheitswarnungen, Prävention oder Kontrolle anstecken-
der Krankheiten und anderer schwerwiegender Gesundheitsge-
fahren. Eine solche Ausnahme kann zu gesundheitlichen Zwe-
cken gemacht werden, wie der Gewährleistung der öffentlichen 
Gesundheit und der Verwaltung von Leistungen der Gesund-
heitsversorgung, insbesondere wenn dadurch die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur Abrechnung von Leistun-
gen in den sozialen Krankenversicherungssystemen sicherge-
stellt werden soll, oder wenn die Verarbeitung im öffentlichen 
Interesse liegenden Archivzwecken, wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken 
dient. Die Verarbeitung solcher personenbezogener Daten 
sollte zudem ausnahmsweise erlaubt sein, wenn sie erforderlich 
ist, um rechtliche Ansprüche, sei es in einem Gerichtsverfahren 
oder in einem Verwaltungsverfahren oder einem außergericht-
lichen Verfahren, geltend zu machen, auszuüben oder zu vertei-
digen. 

(53) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die eines 
höheren Schutzes verdienen, sollten nur dann für gesundheits-
bezogene Zwecke verarbeitet werden, wenn dies für das Errei-
chen dieser Zwecke im Interesse einzelner natürlicher Personen 
und der Gesellschaft insgesamt erforderlich ist, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Verwaltung der Dienste und Systeme 
des Gesundheits- oder Sozialbereichs, einschließlich der Verar-
beitung dieser Daten durch die Verwaltung und die zentralen 
nationalen Gesundheitsbehörden zwecks Qualitätskontrolle, 
Verwaltungsinformationen und der allgemeinen nationalen und 
lokalen Überwachung des Gesundheitssystems oder des Sozial-
systems und zwecks Gewährleistung der Kontinuität der Ge-
sundheits- und Sozialfürsorge und der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung oder Sicherstellung und Überwachung 
der Gesundheit und Gesundheitswarnungen oder für im öffent-
lichen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwe-
cken, die auf Rechtsvorschriften der Union oder der Mitglied-
staaten beruhen, die einem im öffentlichen Interesse liegenden 
Ziel dienen müssen, sowie für Studien, die im öffentlichen In-
teresse im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchgeführt 
werden. Diese Verordnung sollte daher harmonisierte Bedin-
gungen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Gesundheitsdaten im Hinblick auf bestimmte Erfor-
dernisse harmonisieren, insbesondere wenn die Verarbeitung 
dieser Daten für gesundheitsbezogene Zwecke von Personen 
durchgeführt wird, die gemäß einer rechtlichen Verpflichtung 
dem Berufsgeheimnis unterliegen. Im Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten sollten besondere und angemessene Maßnah-
men zum Schutz der Grundrechte und der personenbezogenen 
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Daten natürlicher Personen vorgesehen werden. Den Mitglied-
staaten sollte gestattet werden, weitere Bedingungen ein-
schließlich Beschränkungen – in Bezug auf die Verarbeitung 
von genetischen Daten, biometrischen Daten oder Gesundheits-
daten beizubehalten oder einzuführen. Dies sollte jedoch den 
freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union 
nicht beeinträchtigen, falls die betreffenden Bedingungen für 
die grenzüberschreitende Verarbeitung solcher Daten gelten. 

(54) Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der 
öffentlichen Gesundheit kann es notwendig sein, besondere Ka-
tegorien personenbezogener Daten auch ohne Einwilligung der 
betroffenen Person zu verarbeiten. Diese Verarbeitung sollte 
angemessenen und besonderen Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen unterliegen. In die-
sem Zusammenhang sollte der Begriff „öffentliche Gesundheit” 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates [11] ausgelegt werden und alle 
Elemente im Zusammenhang mit der Gesundheit wie den Ge-
sundheitszustand einschließlich Morbidität und Behinderung, 
die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determi-
nanten, den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesund-
heitsversorgung zugewiesenen Mittel, die Bereitstellung von 
Gesundheitsversorgungsleistungen und den allgemeinen Zu-
gang zu diesen Leistungen sowie die entsprechenden Ausgaben 
und die Finanzierung und schließlich die Ursachen der Morta-
lität einschließen. Eine solche Verarbeitung von Gesundheits-
daten aus Gründen des öffentlichen Interesses darf nicht dazu 
führen, dass Dritte, unter anderem Arbeitgeber oder Versiche-
rungs- und Finanzunternehmen, solche personenbezogene Da-
ten zu anderen Zwecken verarbeiten. 

(55) Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
staatliche Stellen zu verfassungsrechtlich oder völkerrechtlich 
verankerten Zielen von staatlich anerkannten Religionsgemein-
schaften erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses. 

(56) Wenn es in einem Mitgliedstaat das Funktionieren des de-
mokratischen Systems erfordert, dass die politischen Parteien 
im Zusammenhang mit Wahlen personenbezogene Daten über 
die politische Einstellung von Personen sammeln, kann die Ver-
arbeitung derartiger Daten aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses zugelassen werden, sofern geeignete Garantien vorgese-
hen werden. 

(57) Kann der Verantwortliche anhand der von ihm verarbeite-
ten personenbezogenen Daten eine natürliche Person nicht 
identifizieren, so sollte er nicht verpflichtet sein, zur bloßen 
Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche Da-
ten einzuholen, um die betroffene Person zu identifizieren. Al-
lerdings sollte er sich nicht weigern, zusätzliche Informationen 
entgegenzunehmen, die von der betroffenen Person beigebracht 
werden, um ihre Rechte geltend zu machen. Die Identifizierung 
sollte die digitale Identifizierung einer betroffenen Person bei-
spielsweise durch Authentifizierungsverfahren etwa mit densel-
ben Berechtigungsnachweisen, wie sie die betroffene Person 
verwendet, um sich bei dem von dem Verantwortlichen bereit-
gestellten Online-Dienst anzumelden – einschließen. 

(58) Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für 
die Öffentlichkeit oder die betroffene Person bestimmte Infor-
mation präzise, leicht zugänglich und verständlich sowie in kla-
rer und einfacher Sprache abgefasst ist und gegebenenfalls zu-
sätzlich visuelle Elemente verwendet werden. Diese Informa-
tion könnte in elektronischer Form bereitgestellt werden, bei-
spielsweise auf einer Website, wenn sie für die Öffentlichkeit 
bestimmt ist. Dies gilt insbesondere für Situationen, wo die 
große Zahl der Beteiligten und die Komplexität der dazu benö-
tigten Technik es der betroffenen Person schwermachen, zu er-
kennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem 
Zweck sie betreffende personenbezogene Daten erfasst werden, 
wie etwa bei der Werbung im Internet. Wenn sich die Verarbei-
tung an Kinder richtet, sollten aufgrund der besonderen Schutz-
würdigkeit von Kindern Informationen und Hinweise in einer 
dergestalt klaren und einfachen Sprache erfolgen, dass ein Kind 
sie verstehen kann. 

(59) Es sollten Modalitäten festgelegt werden, die einer be-
troffenen Person die Ausübung der Rechte, die ihr nach dieser 
Verordnung zustehen, erleichtern, darunter auch Mechanismen, 
die dafür sorgen, dass sie unentgeltlich insbesondere Zugang zu 

personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder Lö-
schung beantragen und gegebenenfalls erhalten oder von ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. So sollte der Ver-
antwortliche auch dafür sorgen, dass Anträge elektronisch ge-
stellt werden können, insbesondere wenn die personenbezoge-
nen Daten elektronisch verarbeitet werden. Der Verantwortli-
che sollte verpflichtet werden, den Antrag der betroffenen Per-
son unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats zu 
beantworten und gegebenenfalls zu begründen, warum er den 
Antrag ablehnt. 

(60) Die Grundsätze einer fairen und transparenten Verarbei-
tung machen es erforderlich, dass die betroffene Person über die 
Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke unter-
richtet wird. Der Verantwortliche sollte der betroffenen Person 
alle weiteren Informationen zur Verfügung stellen, die unter 
Berücksichtigung der besonderen Umstände und Rahmenbe-
dingungen, unter denen die personenbezogenen Daten verarbei-
tet werden, notwendig sind, um eine faire und transparente Ver-
arbeitung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte er die be-
troffene Person darauf hinweisen, dass Profiling stattfindet und 
welche Folgen dies hat. Werden die personenbezogenen Daten 
bei der betroffenen Person erhoben, so sollte dieser darüber hin-
aus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die personenbezo-
genen Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine Zurück-
haltung der Daten nach sich ziehen würde. Die betreffenden In-
formationen können in Kombination mit standardisierten Bild-
symbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, 
verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussage-
kräftigen Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu ver-
mitteln. Werden die Bildsymbole in elektronischer Form darge-
stellt, so sollten sie maschinenlesbar sein. 

(61) Dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, sollte der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung mitgeteilt werden oder, falls die Daten nicht von ihr, son-
dern aus einer anderen Quelle erlangt werden, innerhalb einer 
angemessenen Frist, die sich nach dem konkreten Einzelfall 
richtet. Wenn die personenbezogenen Daten rechtmäßig einem 
anderen Empfänger offengelegt werden dürfen, sollte die be-
troffene Person bei der erstmaligen Offenlegung der personen-
bezogenen Daten für diesen Empfänger darüber aufgeklärt wer-
den. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 
Daten für einen anderen Zweck zu verarbeiten als den, für den 
die Daten erhoben wurden, so sollte er der betroffenen Person 
vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen ande-
ren Zweck und andere erforderliche Informationen zur Verfü-
gung stellen. Konnte der betroffenen Person nicht mitgeteilt 
werden, woher die personenbezogenen Daten stammen, weil 
verschiedene Quellen benutzt wurden, so sollte die Unterrich-
tung allgemein gehalten werden. 

(62) Die Pflicht, Informationen zur Verfügung zu stellen, erüb-
rigt sich jedoch, wenn die betroffene Person die Information be-
reits hat, wenn die Speicherung oder Offenlegung der personen-
bezogenen Daten ausdrücklich durch Rechtsvorschriften gere-
gelt ist oder wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person 
als unmöglich erweist oder mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei Verar-
beitungen für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, 
zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken o-
der zu statistischen Zwecken der Fall sein. Als Anhaltspunkte 
sollten dabei die Zahl der betroffenen Personen, das Alter der 
Daten oder etwaige geeignete Garantien in Betracht gezogen 
werden. 

(63) Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsicht-
lich der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die erhoben 
worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos und in an-
gemessenen Abständen wahrnehmen können, um sich der Ver-
arbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprü-
fen zu können. Dies schließt das Recht betroffene Personen auf 
Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, 
etwa Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie bei-
spielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der 
behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Ein-
griffen enthalten. Jede betroffene Person sollte daher ein An-
recht darauf haben zu wissen und zu erfahren, insbesondere zu 
welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, 
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wer die Empfänger der personenbezogenen Daten sind, nach 
welcher Logik die automatische Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten erfolgt und welche Folgen eine solche Verarbeitung 
haben kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung auf 
Profiling beruht. Nach Möglichkeit sollte der Verantwortliche 
den Fernzugang zu einem sicheren System bereitstellen können, 
der der betroffenen Person direkten Zugang zu ihren personen-
bezogenen Daten ermöglichen würde. Dieses Recht sollte die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen, etwa Geschäftsge-
heimnisse oder Rechte des geistigen Eigentums und insbeson-
dere das Urheberrecht an Software, nicht beeinträchtigen. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jeg-
liche Auskunft verweigert wird. Verarbeitet der Verantwortli-
che eine große Menge von Informationen über die betroffene 
Person, so sollte er verlangen können, dass die betroffene Per-
son präzisiert, auf welche Information oder welche Verarbei-
tungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen bezieht, bevor er ihr 
Auskunft erteilt. 

(64) Der Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, 
um die Identität einer Auskunft suchenden betroffenen Person 
zu überprüfen, insbesondere im Rahmen von Online-Diensten 
und im Fall von Online-Kennungen. Ein Verantwortlicher sollte 
personenbezogene Daten nicht allein zu dem Zweck speichern, 
auf mögliche Auskunftsersuchen reagieren zu können. 

(65) Eine betroffene Person sollte ein Recht auf Berichtigung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten besitzen sowie 
ein „Recht auf Vergessenwerden”, wenn die Speicherung ihrer 
Daten gegen diese Verordnung oder gegen das Unionsrecht o-
der das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche un-
terliegt, verstößt. Insbesondere sollten betroffene Personen An-
spruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten ge-
löscht und nicht mehr verarbeitet werden, wenn die personen-
bezogenen Daten hinsichtlich der Zwecke, für die sie erhoben 
bzw. anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr benötigt wer-
den, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in die 
Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezogenen Daten eingelegt 
haben oder wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aus anderen Gründen gegen diese Verordnung verstößt. 
Dieses Recht ist insbesondere wichtig in Fällen, in denen die 
betroffene Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gege-
ben hat und insofern die mit der Verarbeitung verbundenen Ge-
fahren nicht in vollem Umfang absehen konnte und die perso-
nenbezogenen Daten – insbesondere die im Internet gespeicher-
ten – später löschen möchte. Die betroffene Person sollte dieses 
Recht auch dann ausüben können, wenn sie kein Kind mehr ist. 
Die weitere Speicherung der personenbezogenen Daten sollte 
jedoch rechtmäßig sein, wenn dies für die Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpflichtung, für die Wahrnehmung einer Auf-
gabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öf-
fentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde, aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen Zwecken oder zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist. 

(66) Um dem „Recht auf Vergessenwerden” im Netz mehr Gel-
tung zu verschaffen, sollte das Recht auf Löschung ausgeweitet 
werden, indem ein Verantwortlicher, der die personenbezoge-
nen Daten öffentlich gemacht hat, verpflichtet wird, den Ver-
antwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, 
mitzuteilen, alle Links zu diesen personenbezogenen Daten o-
der Kopien oder Replikationen der personenbezogenen Daten 
zu löschen. Dabei sollte der Verantwortliche, unter Berücksich-
tigung der verfügbaren Technologien und der ihm zur Verfü-
gung stehenden Mittel, angemessene Maßnahmen – auch tech-
nischer Art – treffen, um die Verantwortlichen, die diese perso-
nenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag der betroffe-
nen Person zu informieren. 

(67) Methoden zur Beschränkung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten könnten unter anderem darin bestehen, dass 
ausgewählte personenbezogenen Daten vorübergehend auf ein 
anderes Verarbeitungssystem übertragen werden, dass sie für 

Nutzer gesperrt werden oder dass veröffentliche Daten vorüber-
gehend von einer Website entfernt werden. In automatisierten 
Dateisystemen sollte die Einschränkung der Verarbeitung 
grundsätzlich durch technische Mittel so erfolgen, dass die per-
sonenbezogenen Daten in keiner Weise weiterverarbeitet wer-
den und nicht verändert werden können. Auf die Tatsache, dass 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beschränkt 
wurde, sollte in dem System unmissverständlich hingewiesen 
werden. 

(68) Um im Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten 
mit automatischen Mitteln eine bessere Kontrolle über die eige-
nen Daten zu haben, sollte die betroffene Person außerdem be-
rechtigt sein, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem 
strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren und interoperablen 
Format zu erhalten und sie einem anderen Verantwortlichen zu 
übermitteln. Die Verantwortlichen sollten dazu aufgefordert 
werden, interoperable Formate zu entwickeln, die die Daten-
übertragbarkeit ermöglichen. Dieses Recht sollte dann gelten, 
wenn die betroffene Person die personenbezogenen Daten mit 
ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt hat oder die Verar-
beitung zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist. Es sollte 
nicht gelten, wenn die Verarbeitung auf einer anderen Rechts-
grundlage als ihrer Einwilligung oder eines Vertrags erfolgt. 
Dieses Recht sollte naturgemäß nicht gegen Verantwortliche 
ausgeübt werden, die personenbezogenen Daten in Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben verarbeiten. Es sollte daher nicht 
gelten, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verant-
wortliche unterliegt, oder für die Wahrnehmung einer ihm über-
tragenen Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung einer ihm übertragenen öffentlichen Gewalt erfolgt, 
erforderlich ist. Das Recht der betroffenen Person, sie betref-
fende personenbezogene Daten zu übermitteln oder zu empfan-
gen, sollte für den Verantwortlichen nicht die Pflicht begrün-
den, technisch kompatible Datenverarbeitungssysteme zu über-
nehmen oder beizubehalten. Ist im Fall eines bestimmten Satzes 
personenbezogener Daten mehr als eine betroffene Person tan-
giert, so sollte das Recht auf Empfang der Daten die Grund-
rechte und Grundfreiheiten anderer betroffener Personen nach 
dieser Verordnung unberührt lassen. Dieses Recht sollte zudem 
das Recht der betroffenen Person auf Löschung ihrer personen-
bezogenen Daten und die Beschränkungen dieses Rechts gemäß 
dieser Verordnung nicht berühren und insbesondere nicht be-
deuten, dass die Daten, die sich auf die betroffene Person bezie-
hen und von ihr zur Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung ge-
stellt worden sind, gelöscht werden, soweit und solange diese 
personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vertrags not-
wendig sind. Soweit technisch machbar, sollte die betroffene 
Person das Recht haben, zu erwirken, dass die personenbezoge-
nen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden. 

(69) Dürfen die personenbezogenen Daten möglicherweise 
rechtmäßig verarbeitet werden, weil die Verarbeitung für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt – die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde, – oder aufgrund des berechtigten 
Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich 
ist, sollte jede betroffene Person trotzdem das Recht haben, Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung der sich aus ihrer besonderen 
Situation ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte darlegen müs-
sen, dass seine zwingenden berechtigten Interessen Vorrang vor 
den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person haben. 

(70) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so sollte die betroffene Person jederzeit 
unentgeltlich insoweit Widerspruch gegen eine solche – ur-
sprüngliche oder spätere – Verarbeitung einschließlich des Pro-
filings einlegen können, als sie mit dieser Direktwerbung zu-
sammenhängt. Die betroffene Person sollte ausdrücklich auf 
dieses Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis sollte in einer 
verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form 
erfolgen. 
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(71) Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Ent-
scheidung – was eine Maßnahme einschließen kann – zur Be-
wertung von sie betreffenden persönlichen Aspekten unterwor-
fen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung beruht und die rechtliche Wirkung für die betroffene 
Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beein-
trächtigt, wie die automatische Ablehnung eines Online-Kredi-
tantrags oder Online-Einstellungsverfahren ohne jegliches 
menschliche Eingreifen. Zu einer derartigen Verarbeitung zählt 
auch das „Profiling”, das in jeglicher Form automatisierter Ver-
arbeitung personenbezogener Daten unter Bewertung der per-
sönlichen Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person besteht, 
insbesondere zur Analyse oder Prognose von Aspekten bezüg-
lich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persön-
liche Vorlieben oder Interessen, Zuverlässigkeit oder Verhal-
ten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen Person, 
soweit dies rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfal-
tet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Eine auf 
einer derartigen Verarbeitung, einschließlich des Profilings, be-
ruhende Entscheidungsfindung sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt, ausdrücklich zulässig ist, auch um im Einklang mit den 
Vorschriften, Standards und Empfehlungen der Institutionen 
der Union oder der nationalen Aufsichtsgremien Betrug und 
Steuerhinterziehung zu überwachen und zu verhindern und die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit eines von dem Verantwortlichen 
bereitgestellten Dienstes zu gewährleisten, oder wenn dies für 
den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 
betroffenen Person und einem Verantwortlichen erforderlich ist 
oder wenn die betroffene Person ihre ausdrückliche Einwilli-
gung hierzu erteilt hat. In jedem Fall sollte eine solche Verar-
beitung mit angemessenen Garantien verbunden sein, ein-
schließlich der spezifischen Unterrichtung der betroffenen Per-
son und des Anspruchs auf direktes Eingreifen einer Person, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts, auf Erläuterung der nach 
einer entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung so-
wie des Rechts auf Anfechtung der Entscheidung. Diese Maß-
nahme sollte kein Kind betreffen. 

Um unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und 
Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Da-
ten verarbeitet werden, der betroffenen Person gegenüber eine 
faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten, sollte der 
für die Verarbeitung Verantwortliche geeignete mathematische 
oder statistische Verfahren für das Profiling verwenden, techni-
sche und organisatorische Maßnahmen treffen, mit denen in ge-
eigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, 
die zu unrichtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert 
werden und das Risiko von Fehlern minimiert wird, und perso-
nenbezogene Daten in einer Weise sichern, dass den potenziel-
len Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen 
Person Rechnung getragen wird und mit denen verhindert wird, 
dass es gegenüber natürlichen Personen aufgrund von Rasse, 
ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion oder Welt-
anschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischer Anlagen 
oder Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu dis-
kriminierenden Wirkungen oder zu Maßnahmen kommt, die 
eine solche Wirkung haben. Automatisierte Entscheidungsfin-
dung und Profiling auf der Grundlage besonderer Kategorien 
von personenbezogenen Daten sollten nur unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt sein. 

(72) Das Profiling unterliegt den Vorschriften dieser Verord-
nung für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie etwa 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung oder die Datenschutz-
grundsätze. Der durch diese Verordnung eingerichtete Europä-
ische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss”) 
sollte, diesbezüglich Leitlinien herausgeben können. 

(73) Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten können Be-
schränkungen hinsichtlich bestimmter Grundsätze und hinsicht-
lich des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft zu und Berichti-
gung oder Löschung personenbezogener Daten, des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch, Entscheidungen, die 
auf der Erstellung von Profilen beruhen, sowie Mitteilungen 
über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an 
eine betroffene Person und bestimmten damit zusammenhän-
genden Pflichten der Verantwortlichen vorgesehen werden, so-
weit dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuer-
halten, wozu unter anderem der Schutz von Menschenleben ins-
besondere bei Naturkatastrophen oder vom Menschen verur-
sachten Katastrophen, die Verhütung, Aufdeckung und Verfol-
gung von Straftaten oder die Strafvollstreckung – was auch den 
Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit einschließt – oder die Verhütung, Aufdeckung und 
Verfolgung von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei regle-
mentierten Berufen, das Führen öffentlicher Register aus Grün-
den des allgemeinen öffentlichen Interesses sowie die Weiter-
verarbeitung von archivierten personenbezogenen Daten zur 
Bereitstellung spezifischer Informationen im Zusammenhang 
mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Re-
gimen gehört, und zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des all-
gemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mit-
gliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Inte-
ressen, oder die betroffene Person und die Rechte und Freihei-
ten anderer Personen, einschließlich in den Bereichen soziale 
Sicherheit, öffentliche Gesundheit und humanitäre Hilfe, zu 
schützen. Diese Beschränkungen sollten mit der Charta und mit 
der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten im Einklang stehen. 

(74) Die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen für 
jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten, die durch ihn 
oder in seinem Namen erfolgt, sollte geregelt werden. Insbeson-
dere sollte der Verantwortliche geeignete und wirksame Maß-
nahmen treffen müssen und nachweisen können, dass die Ver-
arbeitungstätigkeiten im Einklang mit dieser Verordnung ste-
hen und die Maßnahmen auch wirksam sind. Dabei sollte er die 
Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbei-
tung und das Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen berücksichtigen. 

(75) Die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen – mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere – können aus einer Verarbeitung personenbezogener 
Daten hervorgehen, die zu einem physischen, materiellen oder 
immateriellen Schaden führen könnte, insbesondere wenn die 
Verarbeitung zu einer Diskriminierung, einem Identitätsdieb-
stahl oder -betrug, einem finanziellen Verlust, einer Rufschädi-
gung, einem Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsge-
heimnis unterliegenden personenbezogenen Daten, der unbe-
fugten Aufhebung der Pseudonymisierung oder anderen erheb-
lichen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nachteilen 
führen kann, wenn die betroffenen Personen um ihre Rechte 
und Freiheiten gebracht oder daran gehindert werden, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zu kontrollieren, wenn 
personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethni-
sche Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer Ge-
werkschaft hervorgehen, und genetische Daten, Gesundheitsda-
ten oder das Sexualleben oder strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaß-
regeln betreffende Daten verarbeitet werden, wenn persönliche 
Aspekte bewertet werden, insbesondere wenn Aspekte, die die 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche 
Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhal-
ten, den Aufenthaltsort oder Ortswechsel betreffen, analysiert 
oder prognostiziert werden, um persönliche Profile zu erstellen 
oder zu nutzen, wenn personenbezogene Daten schutzbedürfti-
ger natürlicher Personen, insbesondere Daten von Kindern, ver-
arbeitet werden oder wenn die Verarbeitung eine große Menge 
personenbezogener Daten und eine große Anzahl von betroffe-
nen Personen betrifft. 

(76) Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person sollten in Be-
zug auf die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der 
Verarbeitung bestimmt werden. Das Risiko sollte anhand einer 
objektiven Bewertung beurteilt werden, bei der festgestellt 
wird, ob die Datenverarbeitung ein Risiko oder ein hohes Risiko 
birgt. 

(77) Anleitungen, wie der Verantwortliche oder Auftragsverar-
beiter geeignete Maßnahmen durchzuführen hat und wie die 
Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen ist, insbesondere 
was die Ermittlung des mit der Verarbeitung verbundenen Risi-
kos, dessen Abschätzung in Bezug auf Ursache, Art, Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere und die Festlegung bewährter 
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Verfahren für dessen Eindämmung betrifft, könnten insbeson-
dere in Form von genehmigten Verhaltensregeln, genehmigten 
Zertifizierungsverfahren, Leitlinien des Ausschusses oder Hin-
weisen eines Datenschutzbeauftragten gegeben werden. Der 
Ausschuss kann ferner Leitlinien für Verarbeitungsvorgänge 
ausgeben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie kein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit 
sich bringen, und angeben, welche Abhilfemaßnahmen in die-
sen Fällen ausreichend sein können. 

(78) Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personen-
bezogener Daten bestehenden Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen ist es erforderlich, dass geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen getroffen werden, damit die Anfor-
derungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung 
dieser Verordnung nachweisen zu können, sollte der Verant-
wortliche interne Strategien festlegen und Maßnahmen ergrei-
fen, die insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch 
Technik (data protection by design) und durch datenschutz-
freundliche Voreinstellungen (data protection by default) Ge-
nüge tun. Solche Maßnahmen könnten unter anderem darin be-
stehen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten mini-
miert wird, personenbezogene Daten so schnell wie möglich 
pseudonymisiert werden, Transparenz in Bezug auf die Funkti-
onen und die Verarbeitung personenbezogener Daten herge-
stellt wird, der betroffenen Person ermöglicht wird, die Verar-
beitung personenbezogener Daten zu überwachen, und der Ver-
antwortliche in die Lage versetzt wird, Sicherheitsfunktionen zu 
schaffen und zu verbessern. In Bezug auf Entwicklung, Gestal-
tung, Auswahl und Nutzung von Anwendungen, Diensten und 
Produkten, die entweder auf der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten beruhen oder zur Erfüllung ihrer Aufgaben per-
sonenbezogene Daten verarbeiten, sollten die Hersteller der 
Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden, das 
Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und Gestaltung der 
Produkte, Dienste und Anwendungen zu berücksichtigen und 
unter gebührender Berücksichtigung des Stands der Technik si-
cherzustellen, dass die Verantwortlichen und die Verarbeiter in 
der Lage sind, ihren Datenschutzpflichten nachzukommen. Den 
Grundsätzen des Datenschutzes durch Technik und durch da-
tenschutzfreundliche Voreinstellungen sollte auch bei öffentli-
chen Ausschreibungen Rechnung getragen werden. 

(79) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-
sonen sowie bezüglich der Verantwortung und Haftung der 
Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bedarf es – auch 
mit Blick auf die Überwachungs- und sonstigen Maßnahmen 
von Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung der Verant-
wortlichkeiten durch diese Verordnung, einschließlich der 
Fälle, in denen ein Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke 
und -mittel gemeinsam mit anderen Verantwortlichen festlegt 
oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines Verantwortli-
chen durchgeführt wird. 

(80) Jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter ohne Nie-
derlassung in der Union, dessen Verarbeitungstätigkeiten sich 
auf betroffene Personen beziehen, die sich in der Union aufhal-
ten, und dazu dienen, diesen Personen in der Union Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten – unabhängig davon, ob von der 
betroffenen Person eine Zahlung verlangt wird – oder deren 
Verhalten, soweit dieses innerhalb der Union erfolgt, zu be-
obachten, sollte einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, 
die Verarbeitung erfolgt gelegentlich, schließt nicht die um-
fangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten oder die Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten ein und 
bringt unter Berücksichtigung ihrer Art, ihrer Umstände, ihres 
Umfangs und ihrer Zwecke wahrscheinlich kein Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich oder bei 
dem Verantwortlichen handelt es sich um eine Behörde oder öf-
fentliche Stelle. Der Vertreter sollte im Namen des Verantwort-
lichen oder des Auftragsverarbeiters tätig werden und den Auf-
sichtsbehörden als Anlaufstelle dienen. Der Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter sollte den Vertreter ausdrücklich 
bestellen und schriftlich beauftragen, in Bezug auf die ihm nach 
dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an seiner 
Stelle zu handeln. Die Benennung eines solchen Vertreters be-
rührt nicht die Verantwortung oder Haftung des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters nach Maßgabe dieser Ver-

ordnung. Ein solcher Vertreter sollte seine Aufgaben entspre-
chend dem Mandat des Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiters ausführen und insbesondere mit den zuständigen Auf-
sichtsbehörden in Bezug auf Maßnahmen, die die Einhaltung 
dieser Verordnung sicherstellen sollen, zusammenarbeiten. Bei 
Verstößen des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 
sollte der bestellte Vertreter Durchsetzungsverfahren unterwor-
fen werden. 

(81) Damit die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf 
die vom Auftragsverarbeiter im Namen des Verantwortlichen 
vorzunehmende Verarbeitung eingehalten werden, sollte ein 
Verantwortlicher, der einen Auftragsverarbeiter mit Verarbei-
tungstätigkeiten betrauen will, nur Auftragsverarbeiter heran-
ziehen, die – insbesondere im Hinblick auf Fachwissen, Zuver-
lässigkeit und Ressourcen – hinreichende Garantien dafür bie-
ten, dass technische und organisatorische Maßnahmen – auch 
für die Sicherheit der Verarbeitung – getroffen werden, die den 
Anforderungen dieser Verordnung genügen. Die Einhaltung ge-
nehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten Zertifizie-
rungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Fak-
tor herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des 
Verantwortlichen nachzuweisen. Die Durchführung einer Ver-
arbeitung durch einen Auftragsverarbeiter sollte auf Grundlage 
eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem 
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten erfolgen, der bzw. das 
den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und in 
dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zwecke 
der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten und die 
Kategorien von betroffenen Personen festgelegt sind, wobei die 
besonderen Aufgaben und Pflichten des Auftragsverarbeiters 
bei der geplanten Verarbeitung und das Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person zu berücksichtigen sind. 
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter können ent-
scheiden, ob sie einen individuellen Vertrag oder Standardver-
tragsklauseln verwenden, die entweder unmittelbar von der 
Kommission erlassen oder aber nach dem Kohärenzverfahren 
von einer Aufsichtsbehörde angenommen und dann von der 
Kommission erlassen wurden. Nach Beendigung der Verarbei-
tung im Namen des Verantwortlichen sollte der Auftragsverar-
beiter die personenbezogenen Daten nach Wahl des Verant-
wortlichen entweder zurückgeben oder löschen, sofern nicht 
nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der 
Auftragsverarbeiter unterliegt, eine Verpflichtung zur Speiche-
rung der personenbezogenen Daten besteht. 

(82) Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung sollte 
der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ein Verzeich-
nis der Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unter-
liegen, führen. Jeder Verantwortliche und jeder Auftragsverar-
beiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde zusam-
menzuarbeiten und dieser auf Anfrage das entsprechende Ver-
zeichnis vorzulegen, damit die betreffenden 
Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Verzeichnisse kontrol-
liert werden können. 

(83) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung 
gegen eine gegen diese Verordnung verstoßende Verarbeitung 
sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln und Maßnah-
men zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine Verschlüsselung, 
treffen. Diese Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik und der Implementierungskosten ein 
Schutzniveau – auch hinsichtlich der Vertraulichkeit – gewähr-
leisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und 
der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemes-
sen ist. Bei der Bewertung der Datensicherheitsrisiken sollten 
die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunde-
nen Risiken berücksichtigt werden, wie etwa – ob unbeabsich-
tigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung o-
der unbefugte Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu 
einem physischen, materiellen oder immateriellen Schaden füh-
ren könnte. 

(84) Damit diese Verordnung in Fällen, in denen die Verarbei-
tungsvorgänge wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen, besser 
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eingehalten wird, sollte der Verantwortliche für die Durchfüh-
rung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, mit der insbeson-
dere die Ursache, Art, Besonderheit und Schwere dieses Risikos 
evaluiert werden, verantwortlich sein. Die Ergebnisse der Ab-
schätzung sollten berücksichtigt werden, wenn darüber ent-
schieden wird, welche geeigneten Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, um nachzuweisen, dass die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten mit dieser Verordnung in Einklang 
steht. Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, 
dass Verarbeitungsvorgänge ein hohes Risiko bergen, das der 
Verantwortliche nicht durch geeignete Maßnahmen in Bezug 
auf verfügbare Technik und Implementierungskosten eindäm-
men kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung 
konsultiert werden. 

(85) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
kann – wenn nicht rechtzeitig und angemessen reagiert wird – 
einen physischen, materiellen oder immateriellen Schaden für 
natürliche Personen nach sich ziehen, wie etwa Verlust der 
Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten oder Einschrän-
kung ihrer Rechte, Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -
betrug, finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der Pseudo-
nymisierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von 
dem Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder andere erheb-
liche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die be-
troffene natürliche Person. Deshalb sollte der Verantwortliche, 
sobald ihm eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten bekannt wird, die Aufsichtsbehörde von der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und, falls 
möglich, binnen höchstens 72 Stunden, nachdem ihm die Ver-
letzung bekannt wurde, unterrichten, es sei denn, der Verant-
wortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechen-
schaftspflicht nachweisen, dass die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Ri-
siko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen führt. Falls diese Benachrichtigung nicht binnen 72 Stun-
den erfolgen kann, sollten in ihr die Gründe für die Verzögerung 
angegeben werden müssen, und die Informationen können 
schrittweise ohne unangemessene weitere Verzögerung bereit-
gestellt werden. 

(86) Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die be-
troffene Person unverzüglich von der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten benachrichtigen, wenn diese Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich zu 
einem hohen Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führt, damit diese die erforderlichen Vor-
kehrungen treffen können. Die Benachrichtigung sollte eine Be-
schreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten sowie an die betroffene natürliche Person gerich-
tete Empfehlungen zur Minderung etwaiger nachteiliger Aus-
wirkungen dieser Verletzung enthalten. Solche 
Benachrichtigungen der betroffenen Person sollten stets so 
rasch wie nach allgemeinem Ermessen möglich, in enger Ab-
sprache mit der Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von 
dieser oder von anderen zuständigen Behörden wie beispiels-
weise Strafverfolgungsbehörden erteilten Weisungen erfolgen. 
Um beispielsweise das Risiko eines unmittelbaren Schadens 
mindern zu können, müssten betroffene Personen sofort be-
nachrichtigt werden, wohingegen eine längere Benachrichti-
gungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeig-
nete Maßnahmen gegen fortlaufende oder vergleichbare Verlet-
zungen des Schutzes personenbezogener Daten zu treffen. 

(87) Es sollte festgestellt werden, ob alle geeigneten techni-
schen Schutz- sowie organisatorischen Maßnahmen getroffen 
wurden, um sofort feststellen zu können, ob eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten aufgetreten ist, und um die 
Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unter-
richten zu können. Bei der Feststellung, ob die Meldung unver-
züglich erfolgt ist, sollten die Art und Schwere der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten sowie deren Folgen und 
nachteilige Auswirkungen für die betroffene Person berück-
sichtigt werden. Die entsprechende Meldung kann zu einem Tä-
tigwerden der Aufsichtsbehörde im Einklang mit ihren in dieser 
Verordnung festgelegten Aufgaben und Befugnissen führen. 

(88) Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Ver-
fahren für die Meldung von Verletzungen des Schutzes perso-

nenbezogener Daten sollten die Umstände der Verletzung hin-
reichend berücksichtigt werden, beispielsweise ob personenbe-
zogene Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkeh-
rungen geschützt waren, die die Wahrscheinlichkeit eines Iden-
titätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs wirk-
sam verringern. Überdies sollten solche Regeln und Verfahren 
den berechtigten Interessen der Strafverfolgungsbehörden in 
Fällen Rechnung tragen, in denen die Untersuchung der Um-
stände einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
durch eine frühzeitige Offenlegung in unnötiger Weise behin-
dert würde. 

(89) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen 
personenbezogener Daten bei den Aufsichtsbehörden generell 
meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem bürokrati-
schen und finanziellen Aufwand verbunden und hat dennoch 
nicht in allen Fällen zu einem besseren Schutz personenbezoge-
ner Daten geführt. Diese unterschiedslosen allgemeinen Melde-
pflichten sollten daher abgeschafft und durch wirksame Verfah-
ren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vor-
rangig mit denjenigen Arten von Verarbeitungsvorgängen be-
fassen, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände 
und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen. Zu 
solchen Arten von Verarbeitungsvorgängen gehören insbeson-
dere solche, bei denen neue Technologien eingesetzt werden o-
der die neuartig sind und bei denen der Verantwortliche noch 
keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. 
bei denen aufgrund der seit der ursprünglichen Verarbeitung 
vergangenen Zeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung not-
wendig geworden ist. 

(90) In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor der Ver-
arbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, 
mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und die 
Schwere dieses hohen Risikos unter Berücksichtigung der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
und der Ursachen des Risikos bewertet werden. Diese Folgen-
abschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, Ga-
rantien und Verfahren befassen, durch die dieses Risiko einge-
dämmt, der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachge-
wiesen werden soll. 

(91) Dies sollte insbesondere für umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge gelten, die dazu dienen, große Mengen personenbe-
zogener Daten auf regionaler, nationaler oder supranationaler 
Ebene zu verarbeiten, eine große Zahl von Personen betreffen 
könnten und – beispielsweise aufgrund ihrer Sensibilität – 
wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringen und bei denen 
entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik in gro-
ßem Umfang eine neue Technologie eingesetzt wird, sowie für 
andere Verarbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich brin-
gen, insbesondere dann, wenn diese Verarbeitungsvorgänge 
den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte erschwe-
ren. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung sollte auch durchge-
führt werden, wenn die personenbezogenen Daten für das Tref-
fen von Entscheidungen in Bezug auf bestimmte natürliche Per-
sonen im Anschluss an eine systematische und eingehende Be-
wertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen auf der 
Grundlage eines Profilings dieser Daten oder im Anschluss an 
die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezoge-
nen Daten, biometrischen Daten oder von Daten über strafrecht-
liche Verurteilungen und Straftaten sowie damit zusammenhän-
gende Sicherungsmaßregeln verarbeitet werden. Gleicherma-
ßen erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung für 
die weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Berei-
che, insbesondere mittels optoelektronischer Vorrichtungen, o-
der für alle anderen Vorgänge, bei denen nach Auffassung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde die Verarbeitung wahrscheinlich 
ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen mit sich bringt, insbesondere weil sie die betroffenen 
Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer 
Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags hindern oder 
weil sie systematisch in großem Umfang erfolgen. Die Verar-
beitung personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich 
gelten, wenn die Verarbeitung personenbezogene Daten von 
Patienten oder von Mandanten betrifft und durch einen einzel-
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nen Arzt, sonstigen Angehörigen eines Gesundheitsberufes o-
der Rechtsanwalt erfolgt. In diesen Fällen sollte eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung nicht zwingend vorgeschrieben sein. 

(92) Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter 
ökonomischen Gesichtspunkten zweckmäßig sein, eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung nicht lediglich auf ein bestimmtes 
Projekt zu beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen – 
beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Stellen eine ge-
meinsame Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen 
möchten oder wenn mehrere Verantwortliche eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbeitungsumgebung für einen gesamten 
Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes Marktsegment oder für 
eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten. 

(93) Anlässlich des Erlasses des Gesetzes des Mitgliedstaats, 
auf dessen Grundlage die Behörde oder öffentliche Stelle ihre 
Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen Verarbeitungs-
vorgang oder die fraglichen Arten von Verarbeitungsvorgängen 
regelt, können die Mitgliedstaaten es für erforderlich erachten, 
solche Folgeabschätzungen vor den Verarbeitungsvorgängen 
durchzuführen. 

(94) Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, 
dass die Verarbeitung bei Fehlen von Garantien, Sicherheits-
vorkehrungen und Mechanismen zur Minderung des Risikos 
ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen mit sich bringen würde, und ist der Verantwortliche der 
Auffassung, dass das Risiko nicht durch in Bezug auf verfüg-
bare Technologien und Implementierungskosten vertretbare 
Mittel eingedämmt werden kann, so sollte die Aufsichtsbehörde 
vor Beginn der Verarbeitungstätigkeiten konsultiert werden. 
Ein solches hohes Risiko ist wahrscheinlich mit bestimmten Ar-
ten der Verarbeitung und dem Umfang und der Häufigkeit der 
Verarbeitung verbunden, die für natürliche Personen auch eine 
Schädigung oder eine Beeinträchtigung der persönlichen 
Rechte und Freiheiten mit sich bringen können. Die Aufsichts-
behörde sollte das Beratungsersuchen innerhalb einer bestimm-
ten Frist beantworten. Allerdings kann sie, auch wenn sie nicht 
innerhalb dieser Frist reagiert hat, entsprechend ihren in dieser 
Verordnung festgelegten Aufgaben und Befugnissen eingrei-
fen, was die Befugnis einschließt, Verarbeitungsvorgänge zu 
untersagen. Im Rahmen dieses Konsultationsprozesses kann 
das Ergebnis einer im Hinblick auf die betreffende Verarbei-
tung personenbezogener Daten durchgeführten Datenschutz-
Folgenabschätzung der Aufsichtsbehörde unterbreitet werden; 
dies gilt insbesondere für die zur Eindämmung des Risikos für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geplanten Maß-
nahmen. 

(95) Der Auftragsverarbeiter sollte erforderlichenfalls den Ver-
antwortlichen auf Anfrage bei der Gewährleistung der Einhal-
tung der sich aus der Durchführung der Datenschutz-Folgenab-
schätzung und der vorherigen Konsultation der Aufsichtsbe-
hörde ergebenden Auflagen unterstützen. 

(96) Eine Konsultation der Aufsichtsbehörde sollte auch wäh-
rend der Ausarbeitung von Gesetzes- oder Regelungsvorschrif-
ten, in denen eine Verarbeitung personenbezogener Daten vor-
gesehen ist, erfolgen, um die Vereinbarkeit der geplanten Ver-
arbeitung mit dieser Verordnung sicherzustellen und insbeson-
dere das mit ihr für die betroffene Person verbundene Risiko 
einzudämmen. 

(97) In Fällen, in denen die Verarbeitung durch eine Behörde – 
mit Ausnahmen von Gerichten oder unabhängigen Justizbehör-
den, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln –, im 
privaten Sektor durch einen Verantwortlichen erfolgt, dessen 
Kerntätigkeit in Verarbeitungsvorgängen besteht, die eine re-
gelmäßige und systematische Überwachung der betroffenen 
Personen in großem Umfang erfordern, oder wenn die Kerntä-
tigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in 
der umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten oder von Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten besteht, sollte der Verantwortli-
che oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der in-
ternen Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung von 
einer weiteren Person, die über Fachwissen auf dem Gebiet des 
Datenschutzrechts und der Datenschutzverfahren verfügt, un-
terstützt werden. Im privaten Sektor bezieht sich die Kerntätig-
keit eines Verantwortlichen auf seine Haupttätigkeiten und 

nicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten als Ne-
bentätigkeit. Das erforderliche Niveau des Fachwissens sollte 
sich insbesondere nach den durchgeführten Datenverarbei-
tungsvorgängen und dem erforderlichen Schutz für die von dem 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten richten. Derartige Datenschutzbe-
auftragte sollten unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um Be-
schäftigte des Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflich-
ten und Aufgaben in vollständiger Unabhängigkeit ausüben 
können. 

(98) Verbände oder andere Vereinigungen, die bestimmte Ka-
tegorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern ver-
treten, sollten ermutigt werden, in den Grenzen dieser Verord-
nung Verhaltensregeln auszuarbeiten, um eine wirksame An-
wendung dieser Verordnung zu erleichtern, wobei den Beson-
derheiten der in bestimmten Sektoren erfolgenden 
Verarbeitungen und den besonderen Bedürfnissen der Klein-
stunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
Rechnung zu tragen ist. Insbesondere könnten in diesen Verhal-
tensregeln – unter Berücksichtigung des mit der Verarbeitung 
wahrscheinlich einhergehenden Risikos für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen – die Pflichten der Verantwort-
lichen und der Auftragsverarbeiter bestimmt werden. 

(99) Bei der Ausarbeitung oder bei der Änderung oder Erweite-
rung solcher Verhaltensregeln sollten Verbände und/oder an-
dere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, die maßgebli-
chen Interessenträger, möglichst auch die betroffenen Personen, 
konsultieren und die Eingaben und Stellungnahmen, die sie da-
bei erhalten, berücksichtigen. 

(100) Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser 
Verordnung zu verbessern, sollte angeregt werden, dass Zerti-
fizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegel und -prüfzeichen 
eingeführt werden, die den betroffenen Personen einen raschen 
Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger Produkte 
und Dienstleistungen ermöglichen. 

(101) Der Fluss personenbezogener Daten aus Drittländern und 
internationalen Organisationen und in Drittländer und interna-
tionale Organisationen ist für die Ausweitung des internationa-
len Handels und der internationalen Zusammenarbeit notwen-
dig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue Heraus-
forderungen und Anforderungen in Bezug auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten entstanden. Das durch diese Verordnung 
unionsweit gewährleistete Schutzniveau für natürliche Perso-
nen sollte jedoch bei der Übermittlung personenbezogener Da-
ten aus der Union an Verantwortliche, Auftragsverarbeiter oder 
andere Empfänger in Drittländern oder an internationale Orga-
nisationen nicht untergraben werden, und zwar auch dann nicht, 
wenn aus einem Drittland oder von einer internationalen Orga-
nisation personenbezogene Daten an Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter in demselben oder einem anderen Drittland o-
der an dieselbe oder eine andere internationale Organisation 
weiterübermittelt werden. In jedem Fall sind derartige Daten-
übermittlungen an Drittländer und internationale Organisatio-
nen nur unter strikter Einhaltung dieser Verordnung zulässig. 
Eine Datenübermittlung könnte nur stattfinden, wenn die in die-
ser Verordnung festgelegten Bedingungen zur Übermittlung 
personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Or-
ganisationen vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen dieser 
Verordnung von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsver-
arbeiter erfüllt werden. 

(102) Internationale Abkommen zwischen der Union und Dritt-
ländern über die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen Perso-
nen werden von dieser Verordnung nicht berührt. Die Mitglied-
staaten können völkerrechtliche Übereinkünfte schließen, die 
die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen beinhalten, sofern sich diese 
Übereinkünfte weder auf diese Verordnung noch auf andere 
Bestimmungen des Unionsrechts auswirken und ein angemes-
senes Schutzniveau für die Grundrechte der betroffenen Perso-
nen umfassen. 

(103) Die Kommission darf mit Wirkung für die gesamte Union 
beschließen, dass ein bestimmtes Drittland, ein Gebiet oder ein 
bestimmter Sektor eines Drittlands oder eine internationale Or-
ganisation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, und auf 
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diese Weise in Bezug auf das Drittland oder die internationale 
Organisation, das bzw. die für fähig gehalten wird, ein solches 
Schutzniveau zu bieten, in der gesamten Union Rechtssicher-
heit schaffen und eine einheitliche Rechtsanwendung sicher-
stellen. In derartigen Fällen dürfen personenbezogene Daten 
ohne weitere Genehmigung an dieses Land oder diese interna-
tionale Organisation übermittelt werden. Die Kommission 
kann, nach Abgabe einer ausführlichen Erklärung, in der dem 
Drittland oder der internationalen Organisation eine Begrün-
dung gegeben wird, auch entscheiden, eine solche Feststellung 
zu widerrufen. 

(104) In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu 
denen insbesondere der Schutz der Menschenrechte zählt, sollte 
die Kommission bei der Bewertung des Drittlands oder eines 
Gebiets oder eines bestimmten Sektors eines Drittlands berück-
sichtigen, inwieweit dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, der 
Rechtsweg gewährleistet ist und die internationalen Menschen-
rechtsnormen und -Standards eingehalten werden und welche 
allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften, wozu auch 
die Vorschriften über die öffentliche Sicherheit, die Landesver-
teidigung und die nationale Sicherheit sowie die öffentliche 
Ordnung und das Strafrecht zählen, dort gelten. Die Annahme 
eines Angemessenheitsbeschlusses in Bezug auf ein Gebiet o-
der einen bestimmten Sektor eines Drittlands sollte unter Be-
rücksichtigung eindeutiger und objektiver Kriterien wie be-
stimmter Verarbeitungsvorgänge und des Anwendungsbereichs 
anwendbarer Rechtsnormen und geltender Rechtsvorschriften 
in dem Drittland erfolgen. Das Drittland sollte Garantien für ein 
angemessenes Schutzniveau bieten, das dem innerhalb der 
Union gewährleisteten Schutzniveau der Sache nach gleichwer-
tig ist, insbesondere in Fällen, in denen personenbezogene Da-
ten in einem oder mehreren spezifischen Sektoren verarbeitet 
werden. Das Drittland sollte insbesondere eine wirksame unab-
hängige Überwachung des Datenschutzes gewährleisten und 
Mechanismen für eine Zusammenarbeit mit den Datenschutz-
behörden der Mitgliedstaaten vorsehen, und den betroffenen 
Personen sollten wirksame und durchsetzbare Rechte sowie 
wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbe-
helfe eingeräumt werden. 

(105) Die Kommission sollte neben den internationalen Ver-
pflichtungen, die das Drittland oder die internationale Organi-
sation eingegangen ist, die Verpflichtungen, die sich aus der 
Teilnahme des Drittlands oder der internationalen Organisation 
an multilateralen oder regionalen Systemen insbesondere im 
Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten ergeben, so-
wie die Umsetzung dieser Verpflichtungen berücksichtigen. 
Insbesondere sollte der Beitritt des Drittlands zum Überein-
kommen des Europarates vom 28. Januar 1981 zum Schutz des 
Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und dem dazugehörigen Zusatzprotokoll berück-
sichtigt werden. Die Kommission sollte den Ausschuss konsul-
tieren, wenn sie das Schutzniveau in Drittländern oder interna-
tionalen Organisationen bewertet. 

(106) Die Kommission sollte die Wirkungsweise von Feststel-
lungen zum Schutzniveau in einem Drittland, einem Gebiet o-
der einem bestimmten Sektor eines Drittlands oder einer inter-
nationalen Organisation überwachen; sie sollte auch die Wir-
kungsweise der Feststellungen, die auf der Grundlage des Arti-
kels 25 Absatz 6 oder des Artikels 26 Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG erlassen werden, überwachen. In ihren Angemessen-
heitsbeschlüssen sollte die Kommission einen Mechanismus für 
die regelmäßige Überprüfung von deren Wirkungsweise vorse-
hen. Diese regelmäßige Überprüfung sollte in Konsultation mit 
dem betreffenden Drittland oder der betreffenden internationa-
len Organisation erfolgen und allen maßgeblichen Entwicklun-
gen in dem Drittland oder der internationalen Organisation 
Rechnung tragen. Für die Zwecke der Überwachung und der 
Durchführung der regelmäßigen Überprüfungen sollte die 
Kommission die Standpunkte und Feststellungen des Europäi-
schen Parlaments und des Rates sowie der anderen einschlägi-
gen Stellen und Quellen berücksichtigen. Die Kommission 
sollte innerhalb einer angemessenen Frist die Wirkungsweise 
der letztgenannten Beschlüsse bewerten und dem durch diese 
Verordnung eingesetzten Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

[12] sowie dem Europäischen Parlament und dem Rat über alle 
maßgeblichen Feststellungen Bericht erstatten. 

(107) Die Kommission kann feststellen, dass ein Drittland, ein 
Gebiet oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder eine 
internationale Organisation kein angemessenes Datenschutzni-
veau mehr bietet. Die Übermittlung personenbezogener Daten 
an dieses Drittland oder an diese internationale Organisation 
sollte daraufhin verboten werden, es sei denn, die Anforderun-
gen dieser Verordnung in Bezug auf die Datenübermittlung vor-
behaltlich geeigneter Garantien, einschließlich verbindlicher in-
terner Datenschutzvorschriften und auf Ausnahmen für be-
stimmte Fälle werden erfüllt. In diesem Falle sollten Konsulta-
tionen zwischen der Kommission und den betreffenden 
Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen 
werden. Die Kommission sollte dem Drittland oder der interna-
tionalen Organisation frühzeitig die Gründe mitteilen und Kon-
sultationen aufnehmen, um Abhilfe für die Situation zu schaf-
fen. 

(108) Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter als Ausgleich für 
den in einem Drittland bestehenden Mangel an Datenschutz ge-
eignete Garantien für den Schutz der betroffenen Person vorse-
hen. Diese geeigneten Garantien können darin bestehen, dass 
auf verbindliche interne Datenschutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer Aufsichtsbehörde angenommene 
Standarddatenschutzklauseln oder von einer Aufsichtsbehörde 
genehmigte Vertragsklauseln zurückgegriffen wird. Diese Ga-
rantien sollten sicherstellen, dass die Datenschutzvorschriften 
und die Rechte der betroffenen Personen auf eine der Verarbei-
tung innerhalb der Union angemessene Art und Weise beachtet 
werden; dies gilt auch hinsichtlich der Verfügbarkeit von durch-
setzbaren Rechten der betroffenen Person und von wirksamen 
Rechtsbehelfen einschließlich des Rechts auf wirksame verwal-
tungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe sowie des 
Rechts auf Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in 
der Union oder in einem Drittland. Sie sollten sich insbesondere 
auf die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze für die Verar-
beitung personenbezogener Daten, die Grundsätze des Daten-
schutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen beziehen. Datenübermittlungen dürfen auch von 
Behörden oder öffentlichen Stellen an Behörden oder öffentli-
che Stellen in Drittländern oder an internationale Organisatio-
nen mit entsprechenden Pflichten oder Aufgaben vorgenommen 
werden, auch auf der Grundlage von Bestimmungen, die in Ver-
waltungsvereinbarungen – wie beispielsweise einer gemeinsa-
men Absichtserklärung –, mit denen den betroffenen Personen 
durchsetzbare und wirksame Rechte eingeräumt werden, aufzu-
nehmen sind. Die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde sollte erlangt werden, wenn die Garantien in nicht rechts-
verbindlichen Verwaltungsvereinbarungen vorgesehen sind. 

(109) Die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
offenstehende Möglichkeit, auf die von der Kommission oder 
einer Aufsichtsbehörde festgelegten Standard-Datenschutz-
klauseln zurückzugreifen, sollte den Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter weder daran hindern, die Standard-Daten-
schutzklauseln auch in umfangreicheren Verträgen, wie zum 
Beispiel Verträgen zwischen dem Auftragsverarbeiter und ei-
nem anderen Auftragsverarbeiter, zu verwenden, noch ihn da-
ran hindern, ihnen weitere Klauseln oder zusätzliche Garantien 
hinzuzufügen, solange diese weder mittelbar noch unmittelbar 
im Widerspruch zu den von der Kommission oder einer Auf-
sichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen 
oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Per-
sonen beschneiden. Die Verantwortlichen und die Auftragsver-
arbeiter sollten ermutigt werden, mit vertraglichen Verpflich-
tungen, die die Standard-Schutzklauseln ergänzen, zusätzliche 
Garantien zu bieten. 

(110) Jede Unternehmensgruppe oder jede Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
sollte für ihre internationalen Datenübermittlungen aus der 
Union an Organisationen derselben Unternehmensgruppe oder 
derselben Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, genehmigte verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern diese sämtli-
che Grundprinzipien und durchsetzbaren Rechte enthalten, die 
geeignete Garantien für die Übermittlungen beziehungsweise 
Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten bie-
ten. 
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(111) Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraus-
setzungen zulässig sein, nämlich wenn die betroffene Person 
ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermitt-
lung gelegentlich erfolgt und im Rahmen eines Vertrags oder 
zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, sei es vor Gericht 
oder auf dem Verwaltungswege oder in außergerichtlichen Ver-
fahren, wozu auch Verfahren vor Regulierungsbehörden zäh-
len, erforderlich ist. Die Übermittlung sollte zudem möglich 
sein, wenn sie zur Wahrung eines im Unionsrecht oder im Recht 
eines Mitgliedstaats festgelegten wichtigen öffentlichen Inte-
resses erforderlich ist oder wenn sie aus einem durch Rechts-
vorschriften vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffent-
lichkeit oder Personen mit berechtigtem Interesse eingesehen 
werden kann. In letzterem Fall sollte sich eine solche Übermitt-
lung nicht auf die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Re-
gister enthaltenen personenbezogenen Daten erstrecken dürfen. 
Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme durch Personen 
mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die Übermittlung 
nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn 
diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind, wobei 
den Interessen und Grundrechten der betroffenen Person in vol-
lem Umfang Rechnung zu tragen ist. 

(112) Diese Ausnahmen sollten insbesondere für Datenüber-
mittlungen gelten, die aus wichtigen Gründen des öffentlichen 
Interesses erforderlich sind, beispielsweise für den internatio-
nalen Datenaustausch zwischen Wettbewerbs-, Steuer- oder 
Zollbehörden, zwischen Finanzaufsichtsbehörden oder zwi-
schen für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit oder für die 
öffentliche Gesundheit zuständigen Diensten, beispielsweise im 
Falle der Umgebungsuntersuchung bei ansteckenden Krankhei-
ten oder zur Verringerung und/oder Beseitigung des Dopings 
im Sport. Die Übermittlung personenbezogener Daten sollte 
ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie erforder-
lich ist, um ein Interesse, das für die lebenswichtigen Interessen 
– einschließlich der körperlichen Unversehrtheit oder des Le-
bens – der betroffenen Person oder einer anderen Person we-
sentlich ist, zu schützen und die betroffene Person außerstande 
ist, ihre Einwilligung zu geben. Liegt kein Angemessenheitsbe-
schluss vor, so können im Unionsrecht oder im Recht der Mit-
gliedstaaten aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses 
ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter 
Kategorien von Daten an Drittländer oder internationale Orga-
nisationen vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten sollten sol-
che Bestimmungen der Kommission mitteilen. Jede Übermitt-
lung personenbezogener Daten einer betroffenen Person, die 
aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre 
Einwilligung zu erteilen, an eine internationale humanitäre Or-
ganisation, die erfolgt, um eine nach den Genfer Konventionen 
obliegende Aufgabe auszuführen oder um dem in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrecht nachzukom-
men, könnte als aus einem wichtigen Grund im öffentlichen In-
teresse notwendig oder als im lebenswichtigen Interesse der be-
troffenen Person liegend erachtet werden. 

(113) Übermittlungen, die als nicht wiederholt erfolgend gelten 
können und nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen 
betreffen, könnten auch zur Wahrung der zwingenden berech-
tigten Interessen des Verantwortlichen möglich sein, sofern die 
Interessen oder Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen und der Verantwortliche sämtliche Umstände 
der Datenübermittlung geprüft hat. Der Verantwortliche sollte 
insbesondere die Art der personenbezogenen Daten, den Zweck 
und die Dauer der vorgesehenen Verarbeitung, die Situation im 
Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im Endbe-
stimmungsland berücksichtigen und angemessene Garantien 
zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezoge-
nen Daten vorsehen. Diese Übermittlungen sollten nur in den 
verbleibenden Fällen möglich sein, in denen keiner der anderen 
Gründe für die Übermittlung anwendbar ist. Bei wissenschaft-
lichen oder historischen Forschungszwecken oder bei statisti-
schen Zwecken sollten die legitimen gesellschaftlichen Erwar-
tungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs berücksichtigt wer-
den. Der Verantwortliche sollte die Aufsichtsbehörde und die 
betroffene Person von der Übermittlung in Kenntnis setzen. 

(114) In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem Drittland bestehenden Daten-

schutzniveaus vorliegt, sollte der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, mit denen den be-
troffenen Personen durchsetzbare und wirksame Rechte in Be-
zug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in der 
Union nach der Übermittlung dieser Daten eingeräumt werden, 
damit sie weiterhin die Grundrechte und Garantien genießen 
können. 

(115) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Vorschriften und 
sonstige Rechtsakte, die vorgeben, die Verarbeitungstätigkeiten 
natürlicher und juristischer Personen, die der Rechtsprechung 
der Mitgliedstaaten unterliegen, unmittelbar zu regeln. Dies 
kann Urteile von Gerichten und Entscheidungen von Verwal-
tungsbehörden in Drittländern umfassen, mit denen von einem 
Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermitt-
lung oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt wird 
und die nicht auf eine in Kraft befindliche internationale Über-
einkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem er-
suchenden Drittland und der Union oder einem Mitgliedstaat 
gestützt sind. Die Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen 
und sonstigen Rechtsakte außerhalb des Hoheitsgebiets der be-
treffenden Drittländer kann gegen internationales Recht versto-
ßen und dem durch diese Verordnung in der Union gewährleis-
teten Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen. Datenüber-
mittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn die Bedingun-
gen dieser Verordnung für Datenübermittlungen an Drittländer 
eingehalten werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, 
wenn die Offenlegung aus einem wichtigen öffentlichen Inte-
resse erforderlich ist, das im Unionsrecht oder im Recht des 
Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, anerkannt 
ist. 

(116) Wenn personenbezogene Daten in ein anderes Land au-
ßerhalb der Union übermittelt werden, besteht eine erhöhte Ge-
fahr, dass natürliche Personen ihre Datenschutzrechte nicht 
wahrnehmen können und sich insbesondere gegen die unrecht-
mäßige Nutzung oder Offenlegung dieser Informationen zu 
schützen. Ebenso kann es vorkommen, dass Aufsichtsbehörden 
Beschwerden nicht nachgehen oder Untersuchungen nicht 
durchführen können, die einen Bezug zu Tätigkeiten außerhalb 
der Grenzen ihres Mitgliedstaats haben. Ihre Bemühungen um 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit können auch durch un-
zureichende Präventiv- und Abhilfebefugnisse, widersprüchli-
che Rechtsordnungen und praktische Hindernisse wie Ressour-
cenknappheit behindert werden. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Datenschutzaufsichtsbehörden muss daher gefördert wer-
den, damit sie Informationen austauschen und mit den Auf-
sichtsbehörden in anderen Ländern Untersuchungen durchfüh-
ren können. Um Mechanismen der internationalen Zusammen-
arbeit zu entwickeln, die die internationale Amtshilfe bei der 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbe-
zogener Daten erleichtern und sicherstellen, sollten die Kom-
mission und die Aufsichtsbehörden Informationen austauschen 
und bei Tätigkeiten, die mit der Ausübung ihrer Befugnisse in 
Zusammenhang stehen, mit den zuständigen Behörden der 
Drittländer nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und gemäß 
dieser Verordnung zusammenarbeiten. 

(117) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitglied-
staaten, die befugt sind, ihre Aufgaben und Befugnisse völlig 
unabhängig wahrzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten. Die Mitgliedstaaten sollten mehr als eine 
Aufsichtsbehörde errichten können, wenn dies ihrer verfas-
sungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur 
entspricht. 

(118) Die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden unabhängig 
sind, sollte nicht bedeuten, dass sie hinsichtlich ihrer Ausgaben 
keinem Kontroll- oder Überwachungsmechanismus unterwor-
fen werden bzw. sie keiner gerichtlichen Überprüfung unterzo-
gen werden können. 

(119) Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, 
so sollte er mittels Rechtsvorschriften sicherstellen, dass diese 
Aufsichtsbehörden am Kohärenzverfahren wirksam beteiligt 
werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat eine Auf-
sichtsbehörde bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine 
wirksame Beteiligung dieser Behörden an dem Verfahren fun-
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giert und eine rasche und reibungslose Zusammenarbeit mit an-
deren Aufsichtsbehörden, dem Ausschuss und der Kommission 
gewährleistet. 

(120) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, 
Räumlichkeiten und einer Infrastruktur ausgestattet werden, 
wie sie für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben, ein-
schließlich derer im Zusammenhang mit der Amtshilfe und Zu-
sammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden in der gesamten 
Union, notwendig sind. Jede Aufsichtsbehörde sollte über einen 
eigenen, öffentlichen, jährlichen Haushaltsplan verfügen, der 
Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts 
sein kann. 

(121) Die allgemeinen Anforderungen an das Mitglied oder die 
Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten durch Rechtsvorschrif-
ten von jedem Mitgliedstaat geregelt werden und insbesondere 
vorsehen, dass diese Mitglieder im Wege eines transparenten 
Verfahrens entweder – auf Vorschlag der Regierung, eines Mit-
glieds der Regierung, des Parlaments oder einer Parlaments-
kammer – vom Parlament, der Regierung oder dem Staatsober-
haupt des Mitgliedstaats oder von einer unabhängigen Stelle er-
nannt werden, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der 
Ernennung betraut wird. Um die Unabhängigkeit der Aufsichts-
behörde zu gewährleisten, sollten ihre Mitglieder ihr Amt inte-
ger ausüben, von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu 
vereinbarenden Handlungen absehen und während ihrer Amts-
zeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgelt-
liche oder unentgeltliche Tätigkeit ausüben. Die Aufsichtsbe-
hörde sollte über eigenes Personal verfügen, das sie selbst oder 
eine nach dem Recht des Mitgliedstaats eingerichtete unabhän-
gige Stelle auswählt und das ausschließlich der Leitung des Mit-
glieds oder der Mitglieder der Aufsichtsbehörde unterstehen 
sollte. 

(122) Jede Aufsichtsbehörde sollte dafür zuständig sein, im Ho-
heitsgebiet ihres Mitgliedstaats die Befugnisse auszuüben und 
die Aufgaben zu erfüllen, die ihr mit dieser Verordnung über-
tragen wurden. Dies sollte insbesondere für Folgendes gelten: 
die Verarbeitung im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlas-
sung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters im Ho-
heitsgebiet ihres Mitgliedstaats, die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch Behörden oder private Stellen, die im öf-
fentlichen Interesse handeln, Verarbeitungstätigkeiten, die Aus-
wirkungen auf betroffene Personen in ihrem Hoheitsgebiet 
haben, oder Verarbeitungstätigkeiten eines Verantwortlichen o-
der Auftragsverarbeiters ohne Niederlassung in der Union, so-
fern sie auf betroffene Personen mit Wohnsitz in ihrem Hoheits-
gebiet ausgerichtet sind. Dies sollte auch die Bearbeitung von 
Beschwerden einer betroffenen Person, die Durchführung von 
Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung sowie 
die Förderung der Information der Öffentlichkeit über Risiken, 
Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten einschließen. 

(123) Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Best-
immungen dieser Verordnung überwachen und zu ihrer einheit-
lichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, um natür-
liche Personen im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu 
schützen und den freien Verkehr personenbezogener Daten im 
Binnenmarkt zu erleichtern. Zu diesem Zweck sollten die Auf-
sichtsbehörden untereinander und mit der Kommission zusam-
menarbeiten, ohne dass eine Vereinbarung zwischen den Mit-
gliedstaaten über die Leistung von Amtshilfe oder über eine 
derartige Zusammenarbeit erforderlich wäre. 

(124) Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit einer Niederlassung eines Ver-
antwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union statt 
und hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter Nie-
derlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat oder hat die Ver-
arbeitungstätigkeit im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer 
einzigen Niederlassung eines Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters in der Union erhebliche Auswirkungen auf be-
troffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat bzw. wird sie 
voraussichtlich solche Auswirkungen haben, so sollte die Auf-
sichtsbehörde für die Hauptniederlassung des Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters oder für die einzige Niederlassung 
des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters als federfüh-
rende Behörde fungieren. Sie sollte mit den anderen Behörden 
zusammenarbeiten, die betroffen sind, weil der Verantwortliche 

oder Auftragsverarbeiter eine Niederlassung im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats hat, weil die Verarbeitung erhebliche Aus-
wirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz in ihrem Ho-
heitsgebiet hat oder weil bei ihnen eine Beschwerde eingelegt 
wurde. Auch wenn eine betroffene Person ohne Wohnsitz in 
dem betreffenden Mitgliedstaat eine Beschwerde eingelegt hat, 
sollte die Aufsichtsbehörde, bei der Beschwerde eingelegt 
wurde, auch eine betroffene Aufsichtsbehörde sein. Der Aus-
schuss sollte – im Rahmen seiner Aufgaben in Bezug auf die 
Herausgabe von Leitlinien zu allen Fragen im Zusammenhang 
mit der Anwendung dieser Verordnung – insbesondere Leitli-
nien zu den Kriterien ausgeben können, die bei der Feststellung 
zu berücksichtigen sind, ob die fragliche Verarbeitung erhebli-
che Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als einem 
Mitgliedstaat hat und was einen maßgeblichen und begründeten 
Einspruch darstellt. 

(125) Die federführende Behörde sollte berechtigt sein, ver-
bindliche Beschlüsse über Maßnahmen zu erlassen, mit denen 
die ihr gemäß dieser Verordnung übertragenen Befugnisse aus-
geübt werden. In ihrer Eigenschaft als federführende Behörde 
sollte diese Aufsichtsbehörde für die enge Einbindung und Ko-
ordinierung der betroffenen Aufsichtsbehörden im Entschei-
dungsprozess sorgen. Wird beschlossen, die Beschwerde der 
betroffenen Person vollständig oder teilweise abzuweisen, so 
sollte dieser Beschluss von der Aufsichtsbehörde angenommen 
werden, bei der die Beschwerde eingelegt wurde. 

(126) Der Beschluss sollte von der federführenden Aufsichts-
behörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden gemeinsam 
vereinbart werden und an die Hauptniederlassung oder die ein-
zige Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiters gerichtet sein und für den Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter verbindlich sein. Der Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter sollte die erforderlichen Maßnahmen tref-
fen, um die Einhaltung dieser Verordnung und die Umsetzung 
des Beschlusses zu gewährleisten, der der Hauptniederlassung 
des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters im Hinblick 
auf die Verarbeitungstätigkeiten in der Union von der federfüh-
renden Aufsichtsbehörde mitgeteilt wurde. 

(127) Jede Aufsichtsbehörde, die nicht als federführende Auf-
sichtsbehörde fungiert, sollte in örtlichen Fällen zuständig sein, 
wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter Niederlas-
sungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, der Gegenstand der 
spezifischen Verarbeitung aber nur die Verarbeitungstätigkei-
ten in einem einzigen Mitgliedstaat und nur betroffene Personen 
in diesem einen Mitgliedstaat betrifft, beispielsweise wenn es 
um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Ar-
beitnehmern im spezifischen Beschäftigungskontext eines Mit-
gliedstaats geht. In solchen Fällen sollte die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese 
Angelegenheit unterrichten. Nach ihrer Unterrichtung sollte die 
federführende Aufsichtsbehörde entscheiden, ob sie den Fall 
nach den Bestimmungen zur Zusammenarbeit zwischen der fe-
derführenden Aufsichtsbehörde und anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden gemäß der Vorschrift zur Zusammenarbeit zwi-
schen der federführenden Aufsichtsbehörde und anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden (im Folgenden „Verfahren der Zu-
sammenarbeit und Kohärenz”) regelt oder ob die 
Aufsichtsbehörde, die sie unterrichtet hat, den Fall auf örtlicher 
Ebene regeln sollte. Dabei sollte die federführende Aufsichts-
behörde berücksichtigen, ob der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehörde 
sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat, damit Beschlüsse 
gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
wirksam durchgesetzt werden. Entscheidet die federführende 
Aufsichtsbehörde, den Fall selbst zu regeln, sollte die Auf-
sichtsbehörde, die sie unterrichtet hat, die Möglichkeit haben, 
einen Beschlussentwurf vorzulegen, dem die federführende 
Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung ihres Beschlussent-
wurfs im Rahmen dieses Verfahrens der Zusammenarbeit und 
Kohärenz weitestgehend Rechnung tragen sollte. 

(128) Die Vorschriften über die federführende Behörde und das 
Verfahren der Zusammenarbeit und Kohärenz sollten keine An-
wendung finden, wenn die Verarbeitung durch Behörden oder 
private Stellen im öffentlichen Interesse erfolgt. In diesen Fäl-
len sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die 
Behörde oder private Einrichtung ihren Sitz hat, die einzige 
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Aufsichtsbehörde sein, die dafür zuständig ist, die Befugnisse 
auszuüben, die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden.  

(129) Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung die-
ser Verordnung in der gesamten Union sicherzustellen, sollten 
die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat dieselben Aufga-
ben und wirksamen Befugnisse haben, darunter, insbesondere 
im Fall von Beschwerden natürlicher Personen, Untersuchungs-
befugnisse, Abhilfebefugnisse und Sanktionsbefugnisse und 
Genehmigungsbefugnisse und beratende Befugnisse, sowie – 
unbeschadet der Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden nach 
dem Recht der Mitgliedstaaten – die Befugnis, Verstöße gegen 
diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen 
und Gerichtsverfahren anzustrengen. Dazu sollte auch die Be-
fugnis zählen, eine vorübergehende oder endgültige Beschrän-
kung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu verhän-
gen. Die Mitgliedstaaten können andere Aufgaben im Zusam-
menhang mit dem Schutz personenbezogener Daten im Rah-
men dieser Verordnung festlegen. Die Befugnisse der 
Aufsichtsbehörden sollten in Übereinstimmung mit den geeig-
neten Verfahrensgarantien nach dem Unionsrecht und dem 
Recht der Mitgliedstaaten unparteiisch, gerecht und innerhalb 
einer angemessenen Frist ausgeübt werden. Insbesondere sollte 
jede Maßnahme im Hinblick auf die Gewährleistung der Ein-
haltung dieser Verordnung geeignet, erforderlich und verhält-
nismäßig sein, wobei die Umstände des jeweiligen Einzelfalls 
zu berücksichtigen sind, das Recht einer jeden Person, gehört 
zu werden, bevor eine individuelle Maßnahme getroffen wird, 
die nachteilige Auswirkungen auf diese Person hätte, zu achten 
ist und überflüssige Kosten und übermäßige Unannehmlichkei-
ten für die Betroffenen zu vermeiden sind. Untersuchungsbe-
fugnisse im Hinblick auf den Zugang zu Räumlichkeiten sollten 
im Einklang mit besonderen Anforderungen im Verfahrens-
recht der Mitgliedstaaten ausgeübt werden, wie etwa dem Er-
fordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. Jede 
rechtsverbindliche Maßnahme der Aufsichtsbehörde sollte 
schriftlich erlassen werden und sie sollte klar und eindeutig 
sein; die Aufsichtsbehörde, die die Maßnahme erlassen hat, und 
das Datum, an dem die Maßnahme erlassen wurde, sollten an-
gegeben werden und die Maßnahme sollte vom Leiter oder von 
einem von ihm bevollmächtigen Mitglied der Aufsichtsbehörde 
unterschrieben sein und eine Begründung für die Maßnahme so-
wie einen Hinweis auf das Recht auf einen wirksamen Rechts-
behelf enthalten. Dies sollte zusätzliche Anforderungen nach 
dem Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten nicht ausschließen. 
Der Erlass eines rechtsverbindlichen Beschlusses setzt voraus, 
dass er in dem Mitgliedstaat der Aufsichtsbehörde, die den Be-
schluss erlassen hat, gerichtlich überprüft werden kann. 

(130) Ist die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde einge-
reicht wurde, nicht die federführende Aufsichtsbehörde, so 
sollte die federführende Aufsichtsbehörde gemäß den Bestim-
mungen dieser Verordnung über Zusammenarbeit und Kohä-
renz eng mit der Aufsichtsbehörde zusammenarbeiten, bei der 
die Beschwerde eingereicht wurde. In solchen Fällen sollte die 
federführende Aufsichtsbehörde bei Maßnahmen, die rechtliche 
Wirkungen entfalten sollen, unter anderem bei der Verhängung 
von Geldbußen, den Standpunkt der Aufsichtsbehörde, bei der 
die Beschwerde eingereicht wurde und die weiterhin befugt sein 
sollte, in Abstimmung mit der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Untersuchungen im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats 
durchzuführen, weitestgehend berücksichtigen. 

(131) Wenn eine andere Aufsichtsbehörde als federführende 
Aufsichtsbehörde für die Verarbeitungstätigkeiten des Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters fungieren sollte, der 
konkrete Gegenstand einer Beschwerde oder der mögliche Ver-
stoß jedoch nur die Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters in dem Mitgliedstaat be-
trifft, in dem die Beschwerde eingereicht wurde oder der mög-
liche Verstoß aufgedeckt wurde, und die Angelegenheit keine 
erheblichen Auswirkungen auf betroffene Personen in anderen 
Mitgliedstaaten hat oder haben dürfte, sollte die Aufsichtsbe-
hörde, bei der eine Beschwerde eingereicht wurde oder die Si-
tuationen, die mögliche Verstöße gegen diese Verordnung dar-
stellen, aufgedeckt hat bzw. auf andere Weise darüber infor-
miert wurde, versuchen, eine gütliche Einigung mit dem Ver-
antwortlichen zu erzielen; falls sich dies als nicht erfolgreich 
erweist, sollte sie die gesamte Bandbreite ihrer Befugnisse 

wahrnehmen. Dies sollte auch Folgendes umfassen: die spezifi-
sche Verarbeitung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Auf-
sichtsbehörde oder im Hinblick auf betroffene Personen im Ho-
heitsgebiet dieses Mitgliedstaats; die Verarbeitung im Rahmen 
eines Angebots von Waren oder Dienstleistungen, das speziell 
auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
der Aufsichtsbehörde ausgerichtet ist; oder eine Verarbeitung, 
die unter Berücksichtigung der einschlägigen rechtlichen Ver-
pflichtungen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bewertet wer-
den muss. 

(132) Auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Sensibilisierungs-
maßnahmen der Aufsichtsbehörden sollten spezifische Maß-
nahmen einschließen, die sich an die Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter, einschließlich Kleinstunternehmen sowie 
kleiner und mittlerer Unternehmen, und an natürliche Personen, 
insbesondere im Bildungsbereich, richten. 

(133) Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und Amtshilfe leisten, 
damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet ist. Eine Aufsichts-
behörde, die um Amtshilfe ersucht hat, kann eine einstweilige 
Maßnahme erlassen, wenn sie nicht binnen eines Monats nach 
Eingang des Amtshilfeersuchens bei der ersuchten Aufsichtsbe-
hörde eine Antwort von dieser erhalten hat. 

(134) Jede Aufsichtsbehörde sollte gegebenenfalls an gemein-
samen Maßnahmen von anderen Aufsichtsbehörden teilneh-
men. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das Ersuchen 
binnen einer bestimmten Frist antworten müssen. 

(135) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der 
gesamten Union sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur Ge-
währleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung (Kohärenz-
verfahren) für die Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbe-
hörden eingeführt werden. Dieses Verfahren sollte insbeson-
dere dann angewendet werden, wenn eine Aufsichtsbehörde be-
absichtigt, eine Maßnahme zu erlassen, die rechtliche 
Wirkungen in Bezug auf Verarbeitungsvorgänge entfalten soll, 
die für eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten erhebliche Auswirkungen haben. Ferner sollte 
es zur Anwendung kommen, wenn eine betroffene Aufsichtsbe-
hörde oder die Kommission beantragt, dass die Angelegenheit 
im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird. Dieses 
Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission mög-
licherweise in Ausübung ihrer Befugnisse nach den Verträgen 
trifft, unberührt lassen. 

(136) Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Aus-
schuss, falls von der Mehrheit seiner Mitglieder so entschieden 
wird oder falls eine andere betroffene Aufsichtsbehörde oder 
die Kommission darum ersuchen, binnen einer festgelegten 
Frist eine Stellungnahme abgeben. Dem Ausschuss sollte auch 
die Befugnis übertragen werden, bei Streitigkeiten zwischen 
Aufsichtsbehörden rechtsverbindliche Beschlüsse zu erlassen. 
Zu diesem Zweck sollte er in klar bestimmten Fällen, in denen 
die Aufsichtsbehörden insbesondere im Rahmen des Verfah-
rens der Zusammenarbeit zwischen der federführenden Auf-
sichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden wider-
sprüchliche Standpunkte zu dem Sachverhalt, vor allem in der 
Frage, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt, vertre-
ten, grundsätzlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder rechtsverbindliche Beschlüsse erlassen. 

(137) Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen bestehen, ins-
besondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung 
des Rechts einer betroffenen Person droht. Eine Aufsichtsbe-
hörde sollte daher hinreichend begründete einstweilige Maß-
nahmen in ihrem Hoheitsgebiet mit einer festgelegten Gel-
tungsdauer von höchstens drei Monaten erlassen können. 

(138) Die Anwendung dieses Verfahrens sollte in den Fällen, in 
denen sie verbindlich vorgeschrieben ist, eine Bedingung für 
die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme einer Aufsichtsbehörde 
sein, die rechtliche Wirkungen entfalten soll. In anderen Fällen 
von grenzüberschreitender Relevanz sollte das Verfahren der 
Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbe-
hörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden zur Anwendung 
gelangen, und die betroffenen Aufsichtsbehörden können auf 
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bilateraler oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und ge-
meinsame Maßnahmen durchführen, ohne auf das Kohärenz-
verfahren zurückzugreifen. 

(139) Zur Förderung der einheitlichen Anwendung dieser Ver-
ordnung sollte der Ausschuss als unabhängige Einrichtung der 
Union eingesetzt werden. Damit der Ausschuss seine Ziele er-
reichen kann, sollte er Rechtspersönlichkeit besitzen. Der Aus-
schuss sollte von seinem Vorsitz vertreten werden. Er sollte die 
mit der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Arbeitsgruppe für den 
Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten ersetzen. Er sollte aus dem Leiter einer Auf-
sichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen Da-
tenschutzbeauftragten oder deren jeweiligen Vertretern gebildet 
werden. An den Beratungen des Ausschusses sollte die Kom-
mission ohne Stimmrecht teilnehmen und der Europäische Da-
tenschutzbeauftragte sollte spezifische Stimmrechte haben. Der 
Ausschuss sollte zur einheitlichen Anwendung der Verordnung 
in der gesamten Union beitragen, die Kommission insbesondere 
im Hinblick auf das Schutzniveau in Drittländern oder interna-
tionalen Organisationen beraten und die Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden in der Union fördern. Der Ausschuss sollte 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben unabhängig handeln. 

(140) Der Ausschuss sollte von einem Sekretariat unterstützt 
werden, das von dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 
bereitgestellt wird. Das Personal des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten, das an der Wahrnehmung der dem Aus-
schuss gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben betei-
ligt ist, sollte diese Aufgaben ausschließlich gemäß den Anwei-
sungen des Vorsitzes des Ausschusses durchführen und diesem 
Bericht erstatten. 

(141) Jede betroffene Person sollte das Recht haben, bei einer 
einzigen Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts eine Beschwerde einzureichen 
und gemäß Artikel 47 der Charta einen wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf einzulegen, wenn sie sich in ihren Rechten 
gemäß dieser Verordnung verletzt sieht oder wenn die Auf-
sichtsbehörde auf eine Beschwerde hin nicht tätig wird, eine 
Beschwerde teilweise oder ganz abweist oder ablehnt oder nicht 
tätig wird, obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen 
Person notwendig ist. Die auf eine Beschwerde folgende Unter-
suchung sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so weit 
gehen, wie dies im Einzelfall angemessen ist. Die Aufsichtsbe-
hörde sollte die betroffene Person innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der Be-
schwerde unterrichten. Sollten weitere Untersuchungen oder 
die Abstimmung mit einer anderen Aufsichtsbehörde erforder-
lich sein, sollte die betroffene Person über den Zwischenstand 
informiert werden. Jede Aufsichtsbehörde sollte Maßnahmen 
zur Erleichterung der Einreichung von Beschwerden treffen, 
wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das 
auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere 
Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(142) Betroffene Personen, die sich in ihren Rechten gemäß die-
ser Verordnung verletzt sehen, sollten das Recht haben, nach 
dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete Einrichtungen, Or-
ganisationen oder Verbände ohne Gewinnerzielungsabsicht, de-
ren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Interesse liegen und 
die im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten tätig 
sind, zu beauftragen, in ihrem Namen Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzu-
legen oder das Recht auf Schadensersatz in Anspruch zu neh-
men, sofern dieses im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. 
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese Einrichtun-
gen, Organisationen oder Verbände das Recht haben, unabhän-
gig vom Auftrag einer betroffenen Person in dem betreffenden 
Mitgliedstaat eine eigene Beschwerde einzulegen, und das 
Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf haben 
sollten, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass die Rechte 
der betroffenen Person infolge einer nicht im Einklang mit die-
ser Verordnung stehenden Verarbeitung verletzt worden sind. 
Diesen Einrichtungen, Organisationen oder Verbänden kann 
unabhängig vom Auftrag einer betroffenen Person nicht gestat-
tet werden, im Namen einer betroffenen Person Schadenersatz 
zu verlangen. 

(143) Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht, un-
ter den in Artikel 263 AEUV genannten Voraussetzungen beim 

Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung eines Beschlusses 
des Ausschusses zu erheben. Als Adressaten solcher Beschlüsse 
müssen die betroffenen Aufsichtsbehörden, die diese Be-
schlüsse anfechten möchten, binnen zwei Monaten nach deren 
Übermittlung gemäß Artikel 263 AEUV Klage erheben. Sofern 
Beschlüsse des Ausschusses einen Verantwortlichen, einen 
Auftragsverarbeiter oder den Beschwerdeführer unmittelbar 
und individuell betreffen, so können diese Personen binnen 
zwei Monaten nach Veröffentlichung der betreffenden Be-
schlüsse auf der Website des Ausschusses im Einklang mit Ar-
tikel 263 AEUV eine Klage auf Nichtigerklärung erheben. Un-
beschadet dieses Rechts nach Artikel 263 AEUV sollte jede na-
türliche oder juristische Person das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf bei dem zuständigen einzelstaatli-
chen Gericht gegen einen Beschluss einer Aufsichtsbehörde ha-
ben, der gegenüber dieser Person Rechtswirkungen entfaltet. 
Ein derartiger Beschluss betrifft insbesondere die Ausübung 
von Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen 
durch die Aufsichtsbehörde oder die Ablehnung oder Abwei-
sung von Beschwerden. Das Recht auf einen wirksamen ge-
richtlichen Rechtsbehelf umfasst jedoch nicht rechtlich nicht 
bindende Maßnahmen der Aufsichtsbehörden wie von ihr abge-
gebene Stellungnahmen oder Empfehlungen. Verfahren gegen 
eine Aufsichtsbehörde sollten bei den Gerichten des Mitglied-
staats angestrengt werden, in dem die Aufsichtsbehörde ihren 
Sitz hat, und sollten im Einklang mit dem Verfahrensrecht die-
ses Mitgliedstaats durchgeführt werden. Diese Gerichte sollten 
eine uneingeschränkte Zuständigkeit besitzen, was die Zustän-
digkeit, sämtliche für den bei ihnen anhängigen Rechtsstreit 
maßgebliche Sach- und Rechtsfragen zu prüfen, einschließt. 
Wurde eine Beschwerde von einer Aufsichtsbehörde abgelehnt 
oder abgewiesen, kann der Beschwerdeführer Klage bei den 
Gerichten desselben Mitgliedstaats erheben. 

Im Zusammenhang mit gerichtlichen Rechtsbehelfen in Bezug 
auf die Anwendung dieser Verordnung können einzelstaatliche 
Gerichte, die eine Entscheidung über diese Frage für erforder-
lich halten, um ihr Urteil erlassen zu können, bzw. müssen ein-
zelstaatliche Gerichte in den Fällen nach Artikel 267 AEUV 
den Gerichtshof um eine Vorabentscheidung zur Auslegung des 
Unionsrechts – das auch diese Verordnung einschließt – ersu-
chen. Wird darüber hinaus der Beschluss einer Aufsichtsbe-
hörde zur Umsetzung eines Beschlusses des Ausschusses vor 
einem einzelstaatlichen Gericht angefochten und wird die Gül-
tigkeit des Beschlusses des Ausschusses in Frage gestellt, so hat 
dieses einzelstaatliche Gericht nicht die Befugnis, den Be-
schluss des Ausschusses für nichtig zu erklären, sondern es 
muss im Einklang mit Artikel 267 AEUV in der Auslegung des 
Gerichtshofs den Gerichtshof mit der Frage der Gültigkeit be-
fassen, wenn es den Beschluss für nichtig hält. Allerdings darf 
ein einzelstaatliches Gericht den Gerichtshof nicht auf Anfrage 
einer natürlichen oder juristischen Person mit Fragen der Gül-
tigkeit des Beschlusses des Ausschusses befassen, wenn diese 
Person Gelegenheit hatte, eine Klage auf Nichtigerklärung die-
ses Beschlusses zu erheben – insbesondere wenn sie unmittel-
bar und individuell von dem Beschluss betroffen war –, diese 
Gelegenheit jedoch nicht innerhalb der Frist gemäß Arti-
kel 263 AEUV genutzt hat. 

(144) Hat ein mit einem Verfahren gegen die Entscheidung ei-
ner Aufsichtsbehörde befasstes Gericht Anlass zu der Vermu-
tung, dass ein dieselbe Verarbeitung betreffendes Verfahren – 
etwa zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung 
durch denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter o-
der wegen desselben Anspruchs – vor einem zuständigen Ge-
richt in einem anderen Mitgliedstaat anhängig ist, so sollte es 
mit diesem Gericht Kontakt aufnehmen, um sich zu vergewis-
sern, dass ein solches verwandtes Verfahren existiert. Sind ver-
wandte Verfahren vor einem Gericht in einem anderen Mit-
gliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene Gericht 
das Verfahren aussetzen oder sich auf Anfrage einer Partei auch 
zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig er-
klären, wenn dieses später angerufene Gericht für die betreffen-
den Verfahren zuständig ist und die Verbindung von solchen 
verwandten Verfahren nach seinem Recht zulässig ist. Verfah-
ren gelten als miteinander verwandt, wenn zwischen ihnen eine 
so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhand-
lung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, 
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dass in getrennten Verfahren einander widersprechende Ent-
scheidungen ergehen. 

(145) Bei Verfahren gegen Verantwortliche oder Auftragsver-
arbeiter sollte es dem Kläger überlassen bleiben, ob er die Ge-
richte des Mitgliedstaats anruft, in dem der Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat, oder des 
Mitgliedstaats, in dem die betroffene Person ihren Aufenthalts-
ort hat; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Verantwortlichen 
um eine Behörde eines Mitgliedstaats handelt, die in Ausübung 
ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

(146) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte 
Schäden, die einer Person aufgrund einer Verarbeitung entste-
hen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang steht, erset-
zen. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte 
von seiner Haftung befreit werden, wenn er nachweist, dass er 
in keiner Weise für den Schaden verantwortlich ist. Der Begriff 
des Schadens sollte im Lichte der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zie-
len dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht. Dies gilt 
unbeschadet von Schadenersatzforderungen aufgrund von Ver-
stößen gegen andere Vorschriften des Unionsrechts oder des 
Rechts der Mitgliedstaaten. Zu einer Verarbeitung, die mit der 
vorliegenden Verordnung nicht im Einklang steht, zählt auch 
eine Verarbeitung, die nicht mit den nach Maßgabe der vorlie-
genden Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten und Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten zur Präzisierung von Bestimmungen der vorliegen-
den Verordnung im Einklang steht. Die betroffenen Personen 
sollten einen vollständigen und wirksamen Schadenersatz für 
den erlittenen Schaden erhalten. Sind Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt, so 
sollte jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für den 
gesamten Schaden haftbar gemacht werden. Werden sie jedoch 
nach Maßgabe des Rechts der Mitgliedstaaten zu demselben 
Verfahren hinzugezogen, so können sie im Verhältnis zu der 
Verantwortung anteilmäßig haftbar gemacht werden, die jeder 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für den durch die 
Verarbeitung entstandenen Schaden zu tragen hat, sofern si-
chergestellt ist, dass die betroffene Person einen vollständigen 
und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhält. 
Jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, der den vollen 
Schadenersatz geleistet hat, kann anschließend ein Rückgriffs-
verfahren gegen andere an derselben Verarbeitung beteiligte 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter anstrengen. 

(147) Soweit in dieser Verordnung spezifische Vorschriften 
über die Gerichtsbarkeit – insbesondere in Bezug auf Verfahren 
im Hinblick auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf einschließlich 
Schadenersatz gegen einen Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeiter – enthalten sind, sollten die allgemeinen Vorschriften 
über die Gerichtsbarkeit, wie sie etwa in der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates [13] 
enthalten sind, der Anwendung dieser spezifischen Vorschrif-
ten nicht entgegenstehen. 

(148) Im Interesse einer konsequenteren Durchsetzung der Vor-
schriften dieser Verordnung sollten bei Verstößen gegen diese 
Verordnung zusätzlich zu den geeigneten Maßnahmen, die die 
Aufsichtsbehörde gemäß dieser Verordnung verhängt, oder an 
Stelle solcher Maßnahmen Sanktionen einschließlich Geldbu-
ßen verhängt werden. Im Falle eines geringfügigeren Verstoßes 
oder falls voraussichtlich zu verhängende Geldbuße eine unver-
hältnismäßige Belastung für eine natürliche Person bewirken 
würde, kann anstelle einer Geldbuße eine Verwarnung erteilt 
werden. Folgendem sollte jedoch gebührend Rechnung getra-
gen werden: der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, dem 
vorsätzlichen Charakter des Verstoßes, den Maßnahmen zur 
Minderung des entstandenen Schadens, dem Grad der Verant-
wortlichkeit oder jeglichem früheren Verstoß, der Art und 
Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, 
der Einhaltung der gegen den Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter angeordneten Maßnahmen, der Einhaltung von 
Verhaltensregeln und jedem anderen erschwerenden oder mil-
dernden Umstand. Für die Verhängung von Sanktionen ein-
schließlich Geldbußen sollte es angemessene Verfahrensgaran-
tien geben, die den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts 
und der Charta, einschließlich des Rechts auf wirksamen 
Rechtsschutz und ein faires Verfahren, entsprechen. 

(149) Die Mitgliedstaaten sollten die strafrechtlichen Sanktio-
nen für Verstöße gegen diese Verordnung, auch für Verstöße 
gegen auf der Grundlage und in den Grenzen dieser Verordnung 
erlassene nationale Vorschriften, festlegen können. Diese straf-
rechtlichen Sanktionen können auch die Einziehung der durch 
die Verstöße gegen diese Verordnung erzielten Gewinne er-
möglichen. Die Verhängung von strafrechtlichen Sanktionen 
für Verstöße gegen solche nationalen Vorschriften und von ver-
waltungsrechtlichen Sanktionen sollte jedoch nicht zu einer 
Verletzung des Grundsatzes „ne bis in idem”, wie er vom Ge-
richtshof ausgelegt worden ist, führen. 

(150) Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen bei Verstößen 
gegen diese Verordnung zu vereinheitlichen und ihnen mehr 
Wirkung zu verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein, 
Geldbußen zu verhängen. In dieser Verordnung sollten die Ver-
stöße sowie die Obergrenze der entsprechenden Geldbußen und 
die Kriterien für ihre Festsetzung genannt werden, wobei diese 
Geldbußen von der zuständigen Aufsichtsbehörde in jedem 
Einzelfall unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände 
und insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes 
und seiner Folgen sowie der Maßnahmen, die ergriffen worden 
sind, um die Einhaltung der aus dieser Verordnung erwachsen-
den Verpflichtungen zu gewährleisten und die Folgen des Ver-
stoßes abzuwenden oder abzumildern, festzusetzen sind. Wer-
den Geldbußen Unternehmen auferlegt, sollte zu diesem Zweck 
der Begriff „Unternehmen” im Sinne der Arti-
kel 101 und 102AEUV verstanden werden. Werden Geldbußen 
Personen auferlegt, bei denen es sich nicht um Unternehmen 
handelt, so sollte die Aufsichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geldbuße dem allgemeinen Ein-
kommensniveau in dem betreffenden Mitgliedstaat und der 
wirtschaftlichen Lage der Personen Rechnung tragen. Das Ko-
härenzverfahren kann auch genutzt werden, um eine kohärente 
Anwendung von Geldbußen zu fördern. Die Mitgliedstaaten 
sollten bestimmen können, ob und inwieweit gegen Behörden 
Geldbußen verhängt werden können. Auch wenn die Aufsichts-
behörden bereits Geldbußen verhängt oder eine Verwarnung er-
teilt haben, können sie ihre anderen Befugnisse ausüben oder 
andere Sanktionen nach Maßgabe dieser Verordnung verhän-
gen. 

(151) Nach den Rechtsordnungen Dänemarks und Estlands sind 
die in dieser Verordnung vorgesehenen Geldbußen nicht zuläs-
sig. Die Vorschriften über die Geldbußen können so angewandt 
werden, dass die Geldbuße in Dänemark durch die zuständigen 
nationalen Gerichte als Strafe und in Estland durch die Auf-
sichtsbehörde im Rahmen eines Verfahrens bei Vergehen ver-
hängt wird, sofern eine solche Anwendung der Vorschriften in 
diesen Mitgliedstaaten die gleiche Wirkung wie die von den 
Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen hat. Daher sollten 
die zuständigen nationalen Gerichte die Empfehlung der Auf-
sichtsbehörde, die die Geldbuße in die Wege geleitet hat, be-
rücksichtigen. In jeden Fall sollten die verhängten Geldbußen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(152) Soweit diese Verordnung verwaltungsrechtliche Sanktio-
nen nicht harmonisiert oder wenn es in anderen Fällen – bei-
spielsweise bei schweren Verstößen gegen diese Verordnung – 
erforderlich ist, sollten die Mitgliedstaaten eine Regelung an-
wenden, die wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen vorsieht. Es sollte im Recht der Mitgliedstaaten ge-
regelt werden, ob diese Sanktionen strafrechtlicher oder verwal-
tungsrechtlicher Art sind. 

(153) Im Recht der Mitgliedstaaten sollten die Vorschriften 
über die freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
auch von Journalisten, Wissenschaftlern, Künstlern und/oder 
Schriftstellern, mit dem Recht auf Schutz der personenbezoge-
nen Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang gebracht wer-
den. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten aus-
schließlich zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaft-
lichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken sollten Ab-
weichungen und Ausnahmen von bestimmten Vorschriften 
dieser Verordnung gelten, wenn dies erforderlich ist, um das 
Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht 
auf Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
wie es in Artikel 11 der Charta garantiert ist, in Einklang zu 
bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung perso-
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nenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie in Nach-
richten- und Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten 
daher Gesetzgebungsmaßnahmen zur Regelung der Abwei-
chungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der Abwä-
gung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mit-
gliedstaaten sollten solche Abweichungen und Ausnahmen in 
Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte der betroffe-
nen Person, den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter, 
die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer 
oder an internationale Organisationen, die unabhängigen Auf-
sichtsbehörden, die Zusammenarbeit und Kohärenz und beson-
dere Datenverarbeitungssituationen erlassen. Sollten diese Ab-
weichungen oder Ausnahmen von Mitgliedstaat zu Mitglied-
staat unterschiedlich sein, sollte das Recht des Mitgliedstaats 
angewendet werden, dem der Verantwortliche unterliegt. Um 
der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer 
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Be-
griffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, 
weit ausgelegt werden. 

(154) Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei ihrer Anwen-
dung der Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtli-
chen Dokumenten berücksichtigt wird. Der Zugang der Öffent-
lichkeit zu amtlichen Dokumenten kann als öffentliches Inte-
resse betrachtet werden. Personenbezogene Daten in Dokumen-
ten, die sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen 
Stelle befinden, sollten von dieser Behörde oder Stelle öffent-
lich offengelegt werden können, sofern dies im Unionsrecht o-
der im Recht der Mitgliedstaaten, denen sie unterliegt, vorgese-
hen ist. Diese Rechtsvorschriften sollten den Zugang der Öf-
fentlichkeit zu amtlichen Dokumenten und die Weiterverwen-
dung von Informationen des öffentlichen Sektors mit dem 
Recht auf Schutz personenbezogener Daten in Einklang bringen 
und können daher die notwendige Übereinstimmung mit dem 
Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Ver-
ordnung regeln. Die Bezugnahme auf Behörden und öffentliche 
Stellen sollte in diesem Kontext sämtliche Behörden oder sons-
tigen Stellen beinhalten, die vom Recht des jeweiligen Mit-
gliedstaats über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
erfasst werden. Die Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates [14] lässt das Schutzniveau für natür-
liche Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten gemäß den Bestimmungen des Unionsrechts und des 
Rechts der Mitgliedstaaten unberührt und beeinträchtigt diesen 
in keiner Weise, und sie bewirkt insbesondere keine Änderung 
der in dieser Verordnung dargelegten Rechte und Pflichten. Ins-
besondere sollte die genannte Richtlinie nicht für Dokumente 
gelten, die nach den Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten 
aus Gründen des Schutzes personenbezogener Daten nicht oder 
nur eingeschränkt zugänglich sind, oder für Teile von Doku-
menten, die nach diesen Regelungen zugänglich sind, wenn sie 
personenbezogene Daten enthalten, bei denen Rechtsvorschrif-
ten vorsehen, dass ihre Weiterverwendung nicht mit dem Recht 
über den Schutz natürlicher Personen in Bezug auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten vereinbar ist. 

(155) Im Recht der Mitgliedstaaten oder in Kollektivvereinba-
rungen (einschließlich „Betriebsvereinbarungen”)  können spe-
zifische Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener 
Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext vorgesehen wer-
den, und zwar insbesondere Vorschriften über die Bedingun-
gen, unter denen personenbezogene Daten im Beschäftigungs-
kontext auf der Grundlage der Einwilligung des Beschäftigten 
verarbeitet werden dürfen, über die Verarbeitung dieser Daten 
für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 
einschließlich der Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder 
durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten, des Ma-
nagements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der 
Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruch-
nahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden indivi-
duellen oder kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwe-
cke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.  

(156) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öf-
fentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftli-
chen oder historischen Forschungszwecken oder zu statisti-
schen Zwecken sollte geeigneten Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung un-
terliegen. Mit diesen Garantien sollte sichergestellt werden, 

dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit 
denen insbesondere der Grundsatz der Datenminimierung ge-
währleistet wird. Die Weiterverarbeitung personenbezogener 
Daten zu im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecken, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder 
zu statistischen Zwecken erfolgt erst dann, wenn der Verant-
wortliche geprüft hat, ob es möglich ist, diese Zwecke durch die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, bei der die Iden-
tifizierung von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr 
möglich ist, zu erfüllen, sofern geeignete Garantien bestehen 
(wie z.B. die Pseudonymisierung von personenbezogenen Da-
ten). Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Garantien in Bezug 
auf die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentli-
chen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken vorsehen. Es sollte den Mitgliedstaaten erlaubt sein, 
unter bestimmten Bedingungen und vorbehaltlich geeigneter 
Garantien für die betroffenen Personen Präzisierungen und 
Ausnahmen in Bezug auf die Informationsanforderungen sowie 
der Rechte auf Berichtigung, Löschung, Vergessenwerden, zur 
Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit so-
wie auf Widerspruch bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecken, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder 
zu statistischen Zwecken vorzusehen. Im Rahmen der betref-
fenden Bedingungen und Garantien können spezifische Verfah-
ren für die Ausübung dieser Rechte durch die betroffenen Per-
sonen vorgesehen sein – sofern dies angesichts der mit der spe-
zifischen Verarbeitung verfolgten Zwecke angemessen ist – so-
wie technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Minimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Hinblick auf die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Notwendigkeit. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
wissenschaftlichen Zwecken sollte auch anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften, beispielsweise für klinische Prüfungen, ge-
nügen. 

(157) Durch die Verknüpfung von Informationen aus Registern 
können Forscher neue Erkenntnisse von großem Wert in Bezug 
auf weit verbreiteten Krankheiten wie Herz-Kreislauferkran-
kungen, Krebs und Depression erhalten. Durch die Verwen-
dung von Registern können bessere Forschungsergebnisse er-
zielt werden, da sie auf einen größeren Bevölkerungsanteil ge-
stützt sind. Im Bereich der Sozialwissenschaften ermöglicht die 
Forschung anhand von Registern es den Forschern, entschei-
dende Erkenntnisse über den langfristigen Zusammenhang ei-
ner Reihe sozialer Umstände zu erlangen, wie Arbeitslosigkeit 
und Bildung mit anderen Lebensumständen. Durch Register er-
haltene Forschungsergebnisse bieten solide, hochwertige Er-
kenntnisse, die die Basis für die Erarbeitung und Umsetzung 
wissensgestützter politischer Maßnahmen darstellen, die Le-
bensqualität zahlreicher Menschen verbessern und die Effizienz 
der Sozialdienste verbessern können. Zur Erleichterung der 
wissenschaftlichen Forschung können daher personenbezogene 
Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken verarbeitet 
werden, wobei sie angemessenen Bedingungen und Garantien 
unterliegen, die im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaa-
ten festgelegt sind. 

(158) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu Archivzwecken gelten, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass die Verordnung nicht für verstorbene Per-
sonen gelten sollte. Behörden oder öffentliche oder private Stel-
len, die Aufzeichnungen von öffentlichem Interesse führen, 
sollten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten rechtlich verpflichtet sein, Aufzeichnungen von blei-
bendem Wert für das allgemeine öffentliche Interesse zu erwer-
ben, zu erhalten, zu bewerten, aufzubereiten, zu beschreiben, 
mitzuteilen, zu fördern, zu verbreiten sowie Zugang dazu be-
reitzustellen. Es sollte den Mitgliedstaaten ferner erlaubt sein 
vorzusehen, dass personenbezogene Daten zu Archivzwecken 
weiterverarbeitet werden, beispielsweise im Hinblick auf die 
Bereitstellung spezifischer Informationen im Zusammenhang 
mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Re-
gimen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ins-
besondere dem Holocaust, und Kriegsverbrechen. 

(159) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwe-
cken gelten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
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wissenschaftlichen Forschungszwecken im Sinne dieser Ver-
ordnung sollte weit ausgelegt werden und die Verarbeitung für 
beispielsweise die technologische Entwicklung und die De-
monstration, die Grundlagenforschung, die angewandte For-
schung und die privat finanzierte Forschung einschließen. Dar-
über hinaus sollte sie dem in Artikel 179 Absatz 1 AEUV fest-
geschriebenen Ziel, einen europäischen Raum der Forschung zu 
schaffen, Rechnung tragen. Die wissenschaftlichen For-
schungszwecke sollten auch Studien umfassen, die im öffentli-
chen Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit durch-
geführt werden. Um den Besonderheiten der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwe-
cken zu genügen, sollten spezifische Bedingungen 
insbesondere hinsichtlich der Veröffentlichung oder sonstigen 
Offenlegung personenbezogener Daten im Kontext wissen-
schaftlicher Zwecke gelten. Geben die Ergebnisse wissen-
schaftlicher Forschung insbesondere im Gesundheitsbereich 
Anlass zu weiteren Maßnahmen im Interesse der betroffenen 
Person, sollten die allgemeinen Vorschriften dieser Verordnung 
für diese Maßnahmen gelten. 

(160) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu historischen Forschungszwecken gel-
ten. Dazu sollte auch historische Forschung und Forschung im 
Bereich der Genealogie zählen, wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass diese Verordnung nicht für verstorbene Personen gelten 
sollte. 

(161) Für die Zwecke der Einwilligung in die Teilnahme an 
wissenschaftlichen Forschungstätigkeiten im Rahmen klini-
scher Prüfungen sollten die einschlägigen Bestimmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates [15] gelten. 

(162) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu statistischen Zwecken gelten. Das Uni-
onsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten sollte in den Gren-
zen dieser Verordnung den statistischen Inhalt, die Zugangs-
kontrolle, die Spezifikationen für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu statistischen Zwecken und geeignete 
Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen und zur Sicherstellung der statistischen Ge-
heimhaltung bestimmen. Unter dem Begriff „statistische Zwe-
cke” ist jeder für die Durchführung statistischer Untersuchun-
gen und die Erstellung statistischer Ergebnisse erforderliche 
Vorgang der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu verstehen. Diese statistischen Ergebnisse können für 
verschiedene Zwecke, so auch für wissenschaftliche For-
schungszwecke, weiterverwendet werden. Im Zusammenhang 
mit den statistischen Zwecken wird vorausgesetzt, dass die Er-
gebnisse der Verarbeitung zu statistischen Zwecken keine per-
sonenbezogenen Daten, sondern aggregierte Daten sind und 
diese Ergebnisse oder personenbezogenen Daten nicht für Maß-
nahmen oder Entscheidungen gegenüber einzelnen natürlichen 
Personen verwendet werden. 

(163) Die vertraulichen Informationen, die die statistischen Be-
hörden der Union und der Mitgliedstaaten zur Erstellung der 
amtlichen europäischen und der amtlichen nationalen Statisti-
ken erheben, sollten geschützt werden. Die europäischen Statis-
tiken sollten im Einklang mit den in Artikel 338 Ab-
satz 2 AEUV dargelegten statistischen Grundsätzen entwickelt, 
erstellt und verbreitet werden, wobei die nationalen Statistiken 
auch mit dem Recht der Mitgliedstaaten übereinstimmen müs-
sen. Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates [16] enthält genauere Bestimmungen zur 
Vertraulichkeit europäischer Statistiken. 

(164) Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von 
dem Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Zugang zu 
personenbezogenen Daten oder zu seinen Räumlichkeiten zu 
erlangen, können die Mitgliedstaaten in den Grenzen dieser 
Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer 
gleichwertiger Geheimhaltungspflichten durch Rechtsvor-
schriften regeln, soweit dies notwendig ist, um das Recht auf 
Schutz der personenbezogenen Daten mit einer Pflicht zur 

Wahrung des Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. Dies 
berührt nicht die bestehenden Verpflichtungen der Mitglied-
staaten zum Erlass von Vorschriften über das Berufsgeheimnis, 
wenn dies aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist. 

(165) Im Einklang mit Artikel 17 AEUV achtet diese Verord-
nung den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder 
Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren bestehenden 
verfassungsrechtlichen Vorschriften genießen, und beeinträch-
tigt ihn nicht. 

(166) Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d.h. 
die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und 
insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener 
Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kom-
mission die Befugnis übertragen werden, gemäß Arti-
kel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen. Delegierte Rechtsakte 
sollten insbesondere in Bezug auf die für Zertifizierungsverfah-
ren geltenden Kriterien und Anforderungen, die durch standar-
disierte Bildsymbole darzustellenden Informationen und die 
Verfahren für die Bereitstellung dieser Bildsymbole erlassen 
werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultatio-
nen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleich-
zeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt wer-
den. 

(167) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden, wenn dies in die-
ser Verordnung vorgesehen ist. Diese Befugnisse sollten nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ausgeübt werden. In diesem Zusam-
menhang sollte die Kommission besondere Maßnahmen für 
Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen er-
wägen. 

(168) Für den Erlass von Durchführungsrechtsakten bezüglich 
Standardvertragsklauseln für Verträge zwischen Verantwortli-
chen und Auftragsverarbeitern sowie zwischen Auftragsverar-
beitern; Verhaltensregeln; technische Standards und Verfahren 
für die Zertifizierung; Anforderungen an die Angemessenheit 
des Datenschutzniveaus in einem Drittland, einem Gebiet oder 
bestimmten Sektor dieses Drittlands oder in einer internationa-
len Organisation; Standardschutzklauseln; Formate und Ver-
fahren für den Informationsaustausch zwischen Verantwortli-
chen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden im Hinblick 
auf verbindliche interne Datenschutzvorschriften; Amtshilfe; 
sowie Vorkehrungen für den elektronischen Informationsaus-
tausch zwischen Aufsichtsbehörden und zwischen Aufsichtsbe-
hörden und dem Ausschuss sollte das Prüfverfahren angewandt 
werden. 

(169) Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungs-
rechtsakte erlassen, wenn anhand vorliegender Beweise festge-
stellt wird, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter 
Sektor in diesem Drittland oder eine internationale Organisa-
tion kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet, und dies 
aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich ist. 

(170) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleis-
tung eines gleichwertigen Datenschutzniveaus für natürliche 
Personen und des freien Verkehrs personenbezogener Daten in 
der Union, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk-
licht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder 
der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu ver-
wirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Arti-
kel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) veran-
kerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirkli-
chung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

 

(171) Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung 
aufgehoben werden. Verarbeitungen, die zum Zeitpunkt der 
Anwendung dieser Verordnung bereits begonnen haben, sollten 

innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung mit ihr in Einklang gebracht werden. Beruhen die Ver-
arbeitungen auf einer Einwilligung gemäß der Richtlinie 
95/46/EG, so ist es nicht erforderlich, dass die betroffene Per-
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son erneut ihre Einwilligung dazu erteilt, wenn die Art der be-
reits erteilten Einwilligung den Bedingungen dieser Verord-
nung entspricht, so dass der Verantwortliche die Verarbeitung 
nach dem Zeitpunkt der Anwendung der vorliegenden Verord-
nung fortsetzen kann. Auf der Richtlinie 95/46/EG beruhende 
Entscheidungen bzw. Beschlüsse der Kommission und Geneh-
migungen der Aufsichtsbehörden bleiben in Kraft, bis sie geän-
dert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

(172) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 konsul-
tiert und hat am 7. März 2012 [17] eine Stellungnahme abgege-
ben. 

(173) Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der 
Grundrechte und Grundfreiheiten bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten Anwendung finden, die nicht den in 
der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates [18] bestimmte Pflichten, die dasselbe Ziel verfolgen, 
unterliegen, einschließlich der Pflichten des Verantwortlichen 
und der Rechte natürlicher Personen. Um das Verhältnis zwi-
schen der vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 
2002/58/EG klarzustellen, sollte die Richtlinie entsprechend 
geändert werden. Sobald diese Verordnung angenommen ist, 
sollte die Richtlinie 2002/58/EG einer Überprüfung unterzogen 
werden, um insbesondere die Kohärenz mit dieser Verordnung 
zu gewährleisten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 Gegenstand und Ziele 
(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Verkehr solcher Daten. 

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfrei-
heiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten. 

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union 
darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt 
noch verboten werden. 

Artikel 2 Sachlicher Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automati-
sierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen. 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

a)  im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwen-
dungsbereich des Unionsrechts fällt, 

b)  durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, 
die in den Anwendungsbereich von Titel V Kapitel 2 
EUV fallen, 

c)  durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich 
persönlicher oder familiärer Tätigkeiten, 

d)  durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Ver-
hütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit. 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union gilt die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Die Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbei-
tung personenbezogener Daten regeln, werden im Einklang mit 

Artikel 98 an die Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden 
Verordnung angepasst. 

(4) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und speziell die Vorschriften der Artikel 
12 bis 15 dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit der Vermitt-
ler unberührt. 

Artikel 3 Räumlicher Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der Tätig-
keiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, unabhängig davon, 
ob die Verarbeitung in der Union stattfindet. 

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in 
der Union befinden, durch einen nicht in der Union niederge-
lassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die 
Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht 

a) betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienst-
leistungen anzubieten, unabhängig davon, ob von diesen 
betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist; 

b) das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, so-
weit ihr Verhalten in der Union erfolgt. 

(3) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch einen nicht in der Union nie-
dergelassenen Verantwortlichen an einem Ort, der aufgrund 
Völkerrechts dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „personenbezogene Daten” alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person (im Folgenden „betroffene Person”) beziehen; 
als identifizierbar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu-
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Ken-
nung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkma-
len, die Ausdruck der physischen, physiologischen, ge-
netischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen o-
der sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann; 

2. „Verarbeitung” jeden mit oder ohne Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisa-
tion, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung; 

3. „Einschränkung der Verarbeitung” die Markierung ge-
speicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken; 

4. „Profiling” jede Art der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um be-
stimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürli-
che Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um As-
pekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, 
Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuver-
lässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 
dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzu-
sagen;
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5. „Pseudonymisierung” die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen 
Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen 
nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zuge-
ordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Infor-
mationen gesondert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die ge-
währleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht ei-
ner identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Per-
son zugewiesen werden; 

6. „Dateisystem” jede strukturierte Sammlung personenbe-
zogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugäng-
lich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zent-
ral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

7. „Verantwortlicher” die natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mit-
tel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbei-
tung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitglied-
staaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche bezie-
hungsweise können die bestimmten Kriterien seiner 
Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 

8. „Auftragsverarbeiter” eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortli-
chen verarbeitet; 

9. „Empfänger” eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personen-
bezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. 
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersu-
chungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene 
Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die 
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behör-
den erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutz-
vorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 

10. „Dritter” eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der be-
troffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmit-
telbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezoge-
nen Daten zu verarbeiten; 

11. „Einwilligung” der betroffenen Person jede freiwillig für 
den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmiss-
verständlich abgegebene Willensbekundung in Form ei-
ner Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestäti-
genden Handlung, mit der die betroffene Person zu ver-
stehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten” 
eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt o-
der unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur 
Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von be-
ziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbe-
zogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder 
auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

13. „genetische Daten” personenbezogene Daten zu den er-
erbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über 
die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen 
Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer 
biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person 
gewonnen wurden; 

14. „biometrische Daten” mit speziellen technischen Ver-
fahren gewonnene personenbezogene Daten zu den phy-
sischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige 
Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen o-
der bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopi-
sche Daten; 

15. „Gesundheitsdaten” personenbezogene Daten, die sich 
auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natür-
lichen Person, einschließlich der Erbringung von Ge-
sundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen In-
formationen über deren Gesundheitszustand hervorge-
hen; 

16. „Hauptniederlassung” 

a) im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassun-
gen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort seiner 
Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, die Ent-
scheidungen hinsichtlich der Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten werden in 
einer anderen Niederlassung des Verantwortlichen 
in der Union getroffen und diese Niederlassung ist 
befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in 
diesem Fall gilt die Niederlassung, die derartige Ent-
scheidungen trifft, als Hauptniederlassung; 

b) im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlas-
sungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort sei-
ner Hauptverwaltung in der Union oder, sofern der 
Auftragsverarbeiter keine Hauptverwaltung in der 
Union hat, die Niederlassung des Auftragsverarbei-
ters in der Union, in der die Verarbeitungstätigkeiten 
im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung ei-
nes Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, 
soweit der Auftragsverarbeiter spezifischen Pflich-
ten aus dieser Verordnung unterliegt; 

17. „Vertreter” eine in der Union niedergelassene natürliche 
oder juristische Person, die von dem Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 
bestellt wurde und den Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter in Bezug auf die ihnen jeweils nach die-
ser Verordnung obliegenden Pflichten vertritt; 

18. „Unternehmen” eine natürliche und juristische Person, 
die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig 
von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesell-
schaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

19. „Unternehmensgruppe” eine Gruppe, die aus einem 
herrschenden Unternehmen und den von diesem abhän-
gigen Unternehmen besteht; 

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften” Maß-
nahmen zum Schutz personenbezogener Daten, zu deren 
Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats niedergelassener Verantwortlicher oder Auf-
tragsverarbeiter verpflichtet im Hinblick auf Datenüber-
mittlungen oder eine Kategorie von Datenübermittlun-
gen personenbezogener Daten an einen Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter derselben 
Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit aus-
üben, in einem oder mehreren Drittländern; 

21. „Aufsichtsbehörde” eine von einem Mitgliedstaat ge-
mäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staatliche 
Stelle; 

22. „betroffene Aufsichtsbehörde” eine Aufsichtsbehörde, 
die von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffen ist, weil 

a) der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser Aufsichtsbe-
hörde niedergelassen ist, 

b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf 
betroffene Personen mit Wohnsitz im Mitgliedstaat 
dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder 

c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde einge-
reicht wurde; 

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung” entweder 

a) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im 
Rahmen der Tätigkeiten von Niederlassungen eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in 
der Union in mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, 
wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
in mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, 
oder
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b) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im 
Rahmen der Tätigkeiten einer einzelnen Niederlas-
sung eines Verantwortlichen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der Union erfolgt, die jedoch er-
hebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in 
mehr als einem Mitgliedstaat hat oder haben kann; 

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch” einen Ein-
spruch gegen einen Beschlussentwurf im Hinblick da-
rauf, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt o-
der ob beabsichtigte Maßnahmen gegen den Verantwort-
lichen oder den Auftragsverarbeiter im Einklang mit die-
ser Verordnung steht, wobei aus diesem Einspruch die 
Tragweite der Risiken klar hervorgeht, die von dem Be-
schlussentwurf in Bezug auf die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Personen und gegebe-
nenfalls den freien Verkehr personenbezogener Daten in 
der Union ausgehen; 

25. „Dienst der Informationsgesellschaft” eine Dienstleis-
tung im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 
und des Rates [19]; 

26. „internationale Organisation” eine völkerrechtliche Or-
ganisation und ihre nachgeordneten Stellen oder jede 
sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder 
mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der 
Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen 
wurde. 

Kapitel II Grundsätze 

Artikel 5 Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
(1) Personenbezogene Daten müssen 

a)  auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in 
einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz”); 

b)  für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben 
werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 
nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet wer-
den; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Inte-
resse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwe-
cke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar 
mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung”); 

c)  dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für 
die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß be-
schränkt sein („Datenminimierung”); 

d)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten 
Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unver-
züglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit”); 

e)  in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung 
der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es 
für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforder-
lich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespei-
chert werden, soweit die personenbezogenen Daten vor-
behaltlich der Durchführung geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verord-
nung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Person gefordert werden, ausschließlich für im öf-
fentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für 
wissenschaftliche und historische Forschungszwecke o-
der für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 
verarbeitet werden („Speicherbegrenzung”); 

f)  in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene 
Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßi-
ger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, un-
beabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädi-
gung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit”); 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 
verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können 
(„Rechenschaftspflicht”). 

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
(1) 1Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine 
der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a)  Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Ver-
arbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b)  die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforder-
lich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c)  die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unter-
liegt; 

d)  die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige In-
teressen der betroffenen Person oder einer anderen na-
türlichen Person zu schützen; 

e)  die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Auf-
gabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde; 

f)  die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Inte-
ressen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforder-
lich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person 
um ein Kind handelt. 

²Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in 
Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen 
zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verord-
nung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 
Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie spe-
zifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige 
Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach 
Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, 
einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen 
gemäß Kapitel IX. 

(3)  1Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 
1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch 

a)  Unionsrecht oder 

b)  das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche 
unterliegt. 

 2Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage 
festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß Absatz 1 
Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli-
cher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde.  3Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmun-
gen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser 
Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, 
welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, 
welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen 
betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke 
die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, wel-
cher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert 
werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfah-
ren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben 
erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere 
Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX.  4Das Unionsrecht 
oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen 
Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder 
auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, 
die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und
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 verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Ab-
satz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verant-
wortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem an-
deren Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen 
Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist – unter ande-
rem 

a)  jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die per-
sonenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwe-
cken der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

b)  den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Da-
ten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Ver-
hältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem 
Verantwortlichen, 

c)  die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob 
besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Artikel 10 verarbeitet werden, 

d)  die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverar-
beitung für die betroffenen Personen, 

e)  das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Ver-
schlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 

Artikel 7 Bedingungen für die Einwilligung 
(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der 
Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Per-
son in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einge-
willigt hat. 

(2)  1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine 
schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft, so 
muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und 
leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu un-
terscheiden ist.  2Teile der Erklärung sind dann nicht verbind-
lich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verordnung darstel-
len. 

(3)  1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung je-
derzeit zu widerrufen.  2Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  3Die betroffene 
Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis 
gesetzt.  4Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie 
die Erteilung der Einwilligung sein. 

(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt 
wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang Rech-
nung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines 
Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, 
von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags 
nicht erforderlich sind. 

Artikel 8 Bedingungen für die Einwilligung 
eines Kindes in Bezug auf Dienste der 
Informationsgesellschaft 
(1)  1Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von 
Diensten der Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt 
gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte 
Lebensjahr vollendet hat.  2Hat das Kind noch nicht das sech-
zehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese Verarbeitung nur 
rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den 
Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit des-
sen Zustimmung erteilt wird. 

Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen 
Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die jedoch 
nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, um sich 
in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch 

den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit 
dessen Zustimmung erteilt wurde. 

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitglied-
staaten, wie etwa die Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustan-
dekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug 
auf ein Kind, unberührt. 

Artikel 9 Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religi-
öse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Iden-
tifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Da-
ten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer na-
türlichen Person ist untersagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der ge-
nannten personenbezogenen Daten für einen oder meh-
rere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei 
denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwil-
ligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwort-
liche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus 
dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit 
und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben 
und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nach-
kommen kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinba-
rung nach dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete 
Garantien für die Grundrechte und die Interessen der be-
troffenen Person vorsieht, zulässig ist, 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interes-
sen der betroffenen Person oder einer anderen natürli-
chen Person erforderlich und die betroffene Person ist 
aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, 
ihre Einwilligung zu geben, 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter 
Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös 
oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereini-
gung oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten 
und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 
ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mit-
glieder der Organisation oder auf Personen, die im Zu-
sammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige 
Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personen-
bezogenen Daten nicht ohne Einwilligung der betroffe-
nen Personen nach außen offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Da-
ten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich 
gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung o-
der Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Hand-
lungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätig-
keit erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemesse-
nem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den We-
sensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und ange-
messene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vor-
sieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Inte-
resses erforderlich,
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h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvor-
sorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische 
Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Ge-
sundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung 
von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozi-
albereich auf der Grundlage des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines Ver-
trags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs 
und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingun-
gen und Garantien erforderlich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem 
Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheits-
versorgung und bei Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten, auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts 
eines Mitgliedstaats, das angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnis-
ses, vorsieht, erforderlich, oder 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemesse-
nem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den We-
sensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und ange-
messene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vor-
sieht, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwe-
cke, für wissenschaftliche oder historische Forschungs-
zwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 
Absatz 1 erforderlich. 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen 
zu den in Absatz 2 Buchstabe h genannten Zwecken verarbeitet 
werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen 
Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats o-
der den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen dem Berufs-
geheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine 
andere Person erfolgt, die ebenfalls nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationa-
ler zuständiger Stellen einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, ein-
schließlich Beschränkungen, einführen oder aufrechterhalten, 
soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder 
Gesundheitsdaten betroffen ist. 

Artikel 10 Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtli-
che Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhän-
gende Sicherungsmaßregeln aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 
darf nur unter behördlicher Aufsicht vorgenommen werden o-
der wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten, das geeignete Garantien für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist. Ein um-
fassendes Register der strafrechtlichen Verurteilungen darf nur 
unter behördlicher Aufsicht geführt werden. 

Artikel 11 Verarbeitung, für die eine 
Identifizierung der betroffenen Person nicht 
erforderlich ist 
(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbe-
zogene Daten verarbeitet, die Identifizierung der betroffenen 
Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr erfor-
derlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung 
dieser Verordnung zusätzliche Informationen aufzubewahren, 
einzuholen oder zu verarbeiten, um die betroffene Person zu 
identifizieren. 

(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die 
betroffene Person zu identifizieren, so unterrichtet er die be-
troffene Person hierüber, sofern möglich. In diesen Fällen fin-
den die Artikel 15 bis 20 keine Anwendung, es sei denn, die 

betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer in diesen Artikeln 
niedergelegten Rechte zusätzliche Informationen bereit, die 
ihre Identifizierung ermöglichen. 

Kapitel III Rechte der betroffenen Person 

Abschnitt 1 Transparenz und Modalitäten 

Artikel 12 Transparente Information, 
Kommunikation und Modalitäten für die 
Ausübung der Rechte der betroffenen Person 
(1)  1Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der 
betroffenen Person alle Informationen gemäß den Artikeln 13 
und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und 
Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln; dies gilt ins-
besondere für Informationen, die sich speziell an Kinder rich-
ten.  2Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich o-
der in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch.  3Falls 
von der betroffenen Person verlangt, kann die Information 
mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen 
Person in anderer Form nachgewiesen wurde. 

(2)  1Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die 
Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22.  2In den 
in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich der Verant-
wortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags der betroffe-
nen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 
15 bis 22 tätig zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er 
nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

(3)  1Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informa-
tionen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergrif-
fenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung.  2Diese 
Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn 
dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl 
von Anträgen erforderlich ist.  3Der Verantwortliche unterrich-
tet die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den 
Gründen für die Verzögerung.  4Stellt die betroffene Person den 
Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektroni-
schem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen 
Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene Person 
ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Mög-
lichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen o-
der einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. 

(5) 1Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle 
Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artikeln 15 bis 22 
und Artikel 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
²Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall 
von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer be-
troffenen Person kann der Verantwortliche entweder 

a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Ver-
waltungskosten für die Unterrichtung oder die Mittei-
lung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme 
berücksichtigt werden, oder 

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 

³Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig 
unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu er-
bringen. 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität 
der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 15 
bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche 
Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der 
betroffenen Person erforderlich sind. 

(7)  1Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß 
den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, können in Kombi-
nation mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden,
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um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvoll-
ziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die be-
absichtigte Verarbeitung zu vermitteln.  2Werden die Bildsym-
bole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinen-
lesbar sein. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Ar-
tikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der Informatio-
nen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der Verfah-
ren für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole zu erlas-
sen. 

Abschnitt 2 Informationspflicht und Recht auf 
Auskunft zu personenbezogenen Daten 

Artikel 13 Informationspflicht bei Erhebung 
von personenbezogenen Daten bei der 
betroffenen Person 
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Per-
son erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person 
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Ver-
antwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der personenbezogenen Daten und 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die 
personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine in-
ternationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vor-
handensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbe-
schlusses der Kommission oder im Falle von Übermitt-
lungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 
Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten 
oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie 
eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfüg-
bar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der 
Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Er-
hebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Ver-
fügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Ver-
arbeitung zu gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-
chert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Ver-
antwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung oder eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Beste-
hen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung be-
rührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde; 

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ge-
setzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Per-
son verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbe-
reitstellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 
1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräf-
tige Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 
Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für 
den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er 
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informa-
tionen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgebli-
chen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und 
soweit die betroffene Person bereits über die Informationen ver-
fügt. 

Artikel 14 Informationspflicht, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben wurden 
(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen 
Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 
Person Folgendes mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbei-
tet werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der personenbezogenen Daten; 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die 
personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem 
Drittland oder einer internationalen Organisation zu 
übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen 
eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission o-
der im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder 
Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen 
Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garan-
tien und die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhal-
ten, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der 
Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden Informa-
tionen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen 
Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu 
gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-
chert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Ver-
antwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Ver-
antwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung und eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Beste-
hen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung be-
rührt wird; 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde; 

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stam-
men und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugängli-
chen Quellen stammen;
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g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 
1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräf-
tige Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 (3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 
Absätzen 1 und 2 

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Erlangung der personen-
bezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Mo-
nats, 

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation 
mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, 
oder, 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beab-
sichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenle-
gung. 

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 
Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für 
den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er 
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informa-
tionen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgebli-
chen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und so-
weit 

a) die betroffene Person bereits über die Informationen ver-
fügt, 

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich 
erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung 
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke o-
der für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 
89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder 
soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels ge-
nannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der 
Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernst-
haft beeinträchtigt. In diesen Fällen ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser 
Informationen für die Öffentlichkeit, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschrif-
ten der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Ver-
antwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheim-
nis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhal-
tungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt 
werden müssen. 

Artikel 15 Auskunftsrecht der betroffenen 
Person 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 
so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen 
Daten und auf folgende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbei-
tet werden; 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, ge-
genüber denen die personenbezogenen Daten offenge-
legt worden sind oder noch offengelegt werden, insbe-
sondere bei Empfängern in Drittländern oder bei inter-
nationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personen-
bezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lö-
schung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde; 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren In-
formationen über die Herkunft der Daten; 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 
1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräf-
tige Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation übermittelt, so hat die be-
troffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß 
Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet 
zu werden. 

(3)  1Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezoge-
nen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfü-
gung.  2Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person be-
antragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf 
der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.  3Stellt die be-
troffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informati-
onen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung 
zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

Abschnitt 3 Berichtigung und Löschung 

Artikel 16 Recht auf Berichtigung 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger per-
sonenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das 
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezoge-
ner Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu ver-
langen. 

Artikel 17 Recht auf Löschung („Recht auf 
Vergessenwerden”) 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Da-
ten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 
die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wur-
den, nicht mehr notwendig. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf 
die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, 
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbei-
tung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 
21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Uni-
onsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforder-
lich, dem der Verantwortliche unterliegt.
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f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf an-
gebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung 
verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbei-
tung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verar-
beiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von 
ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbe-
zogenen Daten verlangt hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung 
erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information; 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die 
Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mit-
gliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfor-
dert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke o-
der für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, 
soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich 
die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung un-
möglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Artikel 18 Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der 
betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprü-
fen, 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene 
Person die Löschung der personenbezogenen Daten ab-
lehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangt;[1] 

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für 
die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 
betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-
tigt, oder 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbei-
tung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange 
noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Ver-
antwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen. 

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so 
dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung 
abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürli-
chen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats ver-
arbeitet werden. 

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verar-
beitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verantwort-
lichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 

Artikel 19 Mitteilungspflicht im 
Zusammenhang mit der Berichtigung oder 
Löschung personenbezogener Daten oder der 
Einschränkung der Verarbeitung 
 1Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personen-
bezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder 
Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und 
Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder 
ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.  2Der 
Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese 
Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt. 

Artikel 20 Recht auf Datenübertragbarkeit 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen be-
reitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Da-
ten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe b beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren er-
folgt. 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit ge-
mäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verant-
wortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt wer-
den, soweit dies technisch machbar ist. 

(3)  1Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels lässt Artikel 17 unberührt.  2Dieses Recht gilt nicht für 
eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe er-
forderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

Abschnitt 4 Widerspruchsrecht und automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 

Artikel 21 Widerspruchsrecht 
(1)  1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Ver-
arbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-
grund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Wi-
derspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim-
mungen gestütztes Profiling.  2Der Verantwortliche verarbeitet 
die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen. 

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit sol-
cher Direktwerbung in Verbindung steht. 

(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen 
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der 
ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hin-
weis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen 
getrennten Form zu erfolgen.  

(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der In-
formationsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet 
der
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 Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automa-
tisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikatio-
nen verwendet werden. 

(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betref-
fende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwe-
cken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung 
ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Auf-
gabe erforderlich. 

Artikel 22 Automatisierte Entscheidungen im 
Einzelfall einschließlich Profiling 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließ-
lich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich 
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, 
die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähn-
licher Weise erheblich beeinträchtigt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
erforderlich ist, 

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, 
zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten so-
wie der berechtigten Interessen der betroffenen Person 
enthalten oder 

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person 
erfolgt. 

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen 
trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Er-
wirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortli-
chen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfech-
tung der Entscheidung gehört. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 
beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt 
und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Frei-
heiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person 
getroffen wurden. 

Abschnitt 5 Beschränkungen 

Artikel 23 Beschränkungen 
(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaa-
ten, denen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter un-
terliegt, können die Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 
12 bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen Best-
immungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten 
und Pflichten entsprechen, im Wege von Gesetzgebungsmaß-
nahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung 
den Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achtet 
und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und 
verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes sicher-
stellt: 

a) die nationale Sicherheit; 

b) die Landesverteidigung; 

c) die öffentliche Sicherheit; 

d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-
gung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, ein-
schließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit; 

e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öf-
fentlichen Interesses der Union oder eines Mitglied-
staats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen o-
der finanziellen Interesses der Union oder eines Mit-
gliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuer-
bereich sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
und der sozialen Sicherheit; 

f) den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und den 
Schutz von Gerichtsverfahren; 

g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung 
von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln reg-
lementierter Berufe; 

h) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die 
dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher 
Gewalt für die unter den Buchstaben a bis e und g ge-
nannten Zwecke verbunden sind; 

i) den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und 
Freiheiten anderer Personen; 

j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. 

(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 
muss insbesondere gegebenenfalls spezifische Vorschriften 
enthalten zumindest in Bezug auf 

a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungska-
tegorien, 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, 

c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen, 

d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen 
Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung; 

e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Katego-
rien von Verantwortlichen, 

f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Ga-
rantien unter Berücksichtigung von Art, Umfang und 
Zwecken der Verarbeitung oder der Verarbeitungskate-
gorien, 

g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen und 

h) das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung 
über die Beschränkung, sofern dies nicht dem Zweck der 
Beschränkung abträglich ist. 

Kapitel IV Verantwortlicher und Auf-
tragsverarbeiter 

Abschnitt 1 Allgemeine Pflichten 

Artikel 24 Verantwortung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
(1)  1Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen 
zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung er-
folgt.  2Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls überprüft 
und aktualisiert. 

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Ver-
arbeitungstätigkeiten steht, müssen die Maßnahmen gemäß Ab-
satz 1 die Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen 
durch den Verantwortlichen umfassen. 

(3) Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 42 kann als Gesichtspunkt herangezogen wer-
den, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen nach-
zuweisen.  

Artikel 25 Datenschutz durch 
Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbei-
tung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeit-
punkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch 
zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete
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 technische und organisatorische Maßnahmen – wie z.B. Pseu-
donymisierung – trifft, die dafür ausgelegt sind, die Daten-
schutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzu-
setzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung auf-
zunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genü-
gen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.  

(2)  1Der Verantwortliche trifft geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Ver-
arbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck 
erforderlich ist, verarbeitet werden.  2Diese Verpflichtung gilt 
für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den 
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugäng-
lichkeit.  3Solche Maßnahmen müssen insbesondere sicherstel-
len, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen 
nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von 
natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. 

(3) Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 
kann als Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der in 
den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten An-
forderungen nachzuweisen. 

Artikel 26 Gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortliche 
(1)  1Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die 
Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie 
gemeinsam Verantwortliche.  2Sie legen in einer Vereinbarung 
in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung 
gemäß dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahr-
nehmung der Rechte der betroffenen Person angeht, und wer 
welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 
nachkommt, sofern und soweit die jeweiligen Aufgaben der 
Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union o-
der der Mitgliedstaaten, denen die Verantwortlichen unterlie-
gen, festgelegt sind.  3In der Vereinbarung kann eine Anlauf-
stelle für die betroffenen Personen angegeben werden. 

(2)  1Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tat-
sächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam Ver-
antwortlichen gegenüber betroffenen Personen gebührend wi-
derspiegeln.  2Das wesentliche der Vereinbarung wird der be-
troffenen Person zur Verfügung gestellt. 

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Ab-
satz 1 kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieser 
Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen der Verant-
wortlichen geltend machen. 

Artikel 27 Vertreter von nicht in der Union 
niedergelassenen Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern 
(1) In den Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 2 benennt der Verant-
wortliche oder der Auftragsverarbeiter schriftlich einen Vertre-
ter in der Union. 

(2) Die Pflicht gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt 
nicht für 

a) eine Verarbeitung, die gelegentlich erfolgt, nicht die um-
fangreiche Verarbeitung besonderer Datenkategorien im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 1 oder die umfangreiche 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne des 
Artikels 10 einschließt und unter Berücksichtigung der 
Art, der Umstände, des Umfangs und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, o-
der 

b) Behörden oder öffentliche Stellen. 

(3) Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niederge-
lassen sein, in denen die betroffenen Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit den ihnen angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 
Verhalten beobachtet wird, sich befinden. 

(4) Der Vertreter wird durch den Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter beauftragt, zusätzlich zu diesem oder an 
seiner Stelle insbesondere für Aufsichtsbehörden und be-
troffene Personen bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung zur Gewährleistung der Einhaltung dieser 
Verordnung als Anlaufstelle zu dienen. 

(5) Die Benennung eines Vertreters durch den Verantwortli-
chen oder den Auftragsverarbeiter erfolgt unbeschadet etwaiger 
rechtlicher Schritte gegen den Verantwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter selbst. 

Artikel 28 Auftragsverarbeiter 
(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortli-
chen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die hinrei-
chend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Ver-
ordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Per-
son gewährleistet. 

(2)  1Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auf-
tragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine 
schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch.  
2Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung infor-
miert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über 
jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung o-
der die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der 
Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Ände-
rungen Einspruch zu erheben. 

(3) 1Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt 
auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsin-
struments nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den 
Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der 
Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der per-
sonenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen 
und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt 
sind. ²Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht 
insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter 

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte 
Weisung des Verantwortlichen – auch in Bezug auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland 
oder eine internationale Organisation – verarbeitet, so-
fern er nicht durch das Recht der Union oder der Mit-
gliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, 
hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der 
Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtli-
chen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern 
das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht we-
gen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet; 

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulich-
keit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetz-
lichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen er-
greift; 

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für 
die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auf-
tragsverarbeiters einhält;  

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortli-
chen nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner 
Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrneh-
mung der in Kapitel III genannten Rechte der betroffe-
nen Person nachzukommen; 

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der 
ihm zur Verfügung stehenden Informationen den Ver-
antwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 
bis 36 genannten Pflichten unterstützt;
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g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleis-
tungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl des 
Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, so-
fern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der 
personenbezogenen Daten besteht; 

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen 
zum Nachweis der Einhaltung der in diesem Artikel nie-
dergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprü-
fungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Verant-
wortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten 
Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu bei-
trägt. 

1Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auf-
tragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der 
Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese Verordnung o-
der gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder 
der Mitgliedstaaten verstößt. 

(4)  1Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte Verarbei-
tungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszuführen, 
so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines 
Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Uni-
onsrecht oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats die-
selben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder 
anderen Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und 
dem Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt sind, wobei 
insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten werden 
muss, dass die geeigneten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung 
entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt.  
2Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutz-
pflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter ge-
genüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 
jenes anderen Auftragsverarbeiters. 

(5) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß 
Artikel 42 durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor her-
angezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der 
Absätze 1 und 4 des vorliegenden Artikels nachzuweisen. 

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem 
Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter kann der Ver-
trag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 
und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise auf den in 
den Absätzen 7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten 
Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn diese Bestandteil 
einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter ge-
mäß den Artikeln 42 und 43 erteilten Zertifizierung sind. 

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 Standardvertragsklauseln zur Rege-
lung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels ge-
nannten Fragen festlegen. 

(8) Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Kohä-
renzverfahren gemäß Artikel 63 Standardvertragsklauseln zur 
Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels 
genannten Fragen festlegen. 

(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der 
Absätze 3 und 4 ist schriftlich abzufassen, was auch in einem 
elektronischen Format erfolgen kann. 

(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auftragsver-
arbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verordnung die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Ver-
arbeitung als Verantwortlicher. 

Artikel 29 Verarbeitung unter der Aufsicht des 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters 
Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich 
auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, 
dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Artikel 30 Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten 
(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter 
führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer 
Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche 
folgenden Angaben: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwort-
lichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines 
etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

b) die Zwecke der Verarbeitung; 

c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 
und der Kategorien personenbezogener Daten; 

d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder 
noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in 
Drittländern oder internationalen Organisationen; 

e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Orga-
nisation, einschließlich der Angabe des betreffenden 
Drittlands oder der betreffenden internationalen Organi-
sation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 
2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien; 

f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen Datenkategorien; 

g) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Arti-
kel 32 Absatz 1. 

(2) Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter 
führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag ei-
nes Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbei-
tung, die Folgendes enthält: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbei-
ters oder der Auftragsverarbeiter und jedes Verantwort-
lichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig 
ist, sowie gegebenenfalls des Vertreters des Verantwort-
lichen oder des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen 
Datenschutzbeauftragten; 

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes 
Verantwortlichen durchgeführt werden; 

c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Orga-
nisation, einschließlich der Angabe des betreffenden 
Drittlands oder der betreffenden internationalen Organi-
sation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 
2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien; 

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Arti-
kel 32 Absatz 1.  

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist 
schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format 
erfolgen kann. 

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie ge-
gebenenfalls der Vertreter des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis 
auf Anfrage zur Verfügung.  

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten 
nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 
Mitarbeiter beschäftigen, sofern die von ihnen vorgenommene 
Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen birgt, die Verarbeitung nicht nur gele-
gentlich erfolgt oder nicht die Verarbeitung besonderer Daten-
kategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt.  

Artikel 31 Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde 
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter und gegebe-
nenfalls deren Vertreter arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichts-
behörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 
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Abschnitt 2 Sicherheit personenbezogener Daten 

Artikel 32 Sicherheit der Verarbeitung 
(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verant-
wortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemesse-
nes Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen schlie-
ßen unter anderem Folgendes ein: 

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personen-
bezogener Daten; 

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbar-
keit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzu-
stellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen 
Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen 
oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewer-
tung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung. 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind 
insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verar-
beitung verbunden sind, insbesondere durch – ob unbeabsich-
tigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung o-
der unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten 
Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespei-
chert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß 
Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um die Erfül-
lung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten An-
forderungen nachzuweisen. 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterneh-
men Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte natür-
liche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten ha-
ben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbei-
ten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet. 

Artikel 33 Meldung von Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten an die 
Aufsichtsbehörde 
(1)  1Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und möglichst 
binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt 
wurde, diese der gemäß Artikel 51 zuständigen Aufsichtsbe-
hörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt.  2Erfolgt die 
Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so 
ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er diese 
dem Verantwortlichen unverzüglich. 

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende 
Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe 
der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 
Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datens-
ätze; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere In-
formationen; 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergrif-
fenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer 
möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit 
bereitgestellt werden können, kann der Verantwortliche diese 
Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung 
schrittweise zur Verfügung stellen. 

(5)  1Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten einschließlich aller im Zu-
sammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der 
ergriffenen Abhilfemaßnahmen.  2Diese Dokumentation muss 
der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Best-
immungen dieses Artikels ermöglichen. 

Artikel 34 Benachrichtigung der von einer 
Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten betroffenen Person 
(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrich-
tigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von 
der Verletzung. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen 
Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die Art der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält 
zumindest die in Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben b, c und d ge-
nannten Informationen und Maßnahmen. 

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 
1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden Bedingungen 
erfüllt ist: 

a) der Verantwortliche geeignete technische und organisa-
torische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 
diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffe-
nen personenbezogenen Daten angewandt wurden, ins-
besondere solche, durch die die personenbezogenen Da-
ten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den per-
sonenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich ge-
macht werden, etwa durch Verschlüsselung; 

b) der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen si-
chergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 al-
ler Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbun-
den wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu er-
folgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 
wirksam informiert werden. 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht be-
reits über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-
ten benachrichtigt hat, kann die Aufsichtsbehörde unter Berück-
sichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko 
führt, von dem Verantwortlichen verlangen, dies nachzuholen, 
oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass bestimmte 
der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.  

Abschnitt 3 Datenschutz-Folgenabschätzung und 
vorherige Konsultation 

Artikel 35 Datenschutz-Folgenabschätzung 
(1)  1Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwen-
dung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den 
Schutz personenbezogener Daten durch.  2Für die Untersuchung 
mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen 
Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.
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(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Daten-
schutz-Folgenabschätzung den Rat des Datenschutzbeauftrag-
ten, sofern ein solcher benannt wurde, ein. 

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist 
insbesondere in folgenden Fällen erforderlich: 

a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher 
Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automati-
sierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und 
die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, 
die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen ent-
falten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beein-
trächtigen; 

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 o-
der von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 oder 

c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich 
zugänglicher Bereiche. 

 (4)  1Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbei-
tungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht diese.  
2Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem in Artikel 
68 genannten Ausschuss. 

(5)  1Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste der Ar-
ten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, 
für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist.  
2Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem Ausschuss. 

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Lis-
ten wendet die zuständige Aufsichtsbehörde das Kohärenzver-
fahren gemäß Artikel 63 an, wenn solche Listen Verarbeitungs-
tätigkeiten umfassen, die mit dem Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen für betroffene Personen oder der Beobachtung 
des Verhaltens dieser Personen in mehreren Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr personen-
bezogener Daten innerhalb der Union erheblich beeinträchtigen 
könnten. 

(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes: 

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verar-
beitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, ge-
gebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortli-
chen verfolgten berechtigten Interessen; 

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismä-
ßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den 
Zweck; 

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 und 

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaß-
nahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkeh-
rungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbe-
zogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür er-
bracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, 
wobei den Rechten und berechtigten Interessen der be-
troffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung 
getragen wird. 

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 40 durch die zuständigen Verantwortlichen oder die zustän-
digen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der Auswir-
kungen der von diesen durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, 
insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschät-
zung, gebührend zu berücksichtigen. 

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt 
der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu der beabsich-
tigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher o-
der öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der Verarbei-
tungsvorgänge ein. 

(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
c oder e auf einer Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 
Recht des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, 

beruht und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten Verar-
beitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge re-
geln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschät-
zung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrund-
lage eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die 
Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitglied-
staaten erforderlich ist, vor den betreffenden Verarbeitungstä-
tigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Über-
prüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt 
zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgän-
gen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind. 

Artikel 36 Vorherige Konsultation 
(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die 
Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschät-
zung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein 
hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine 
Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft. 

(2)  1Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die ge-
plante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit die-
ser Verordnung stünde, insbesondere weil der Verantwortliche 
das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend 
eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und ge-
gebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeit-
raums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des Ersuchens um 
Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen und 
kann ihre in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben.  2Diese 
Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplan-
ten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden.  3Die 
Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gege-
benenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlän-
gerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf 
Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung.  
4Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbe-
hörde die für die Zwecke der Konsultation angeforderten Infor-
mationen erhalten hat. 

(3) Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer 
Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen zur Ver-
fügung: 

a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständig-
keiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verant-
wortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten Auf-
tragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung in-
nerhalb einer Gruppe von Unternehmen; 

b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbei-
tung; 

c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen gemäß dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen und Garantien; 

d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten; 

e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 
und 

f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten 
Informationen. 

(4) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei 
der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem nationalen 
Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von 
auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Rege-
lungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen. 

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch 
das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei der Ver-
arbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegen-
den Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu Zwecken der 
sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Auf-
sichtsbehörde zu konsultieren und deren vorherige Genehmi-
gung einzuholen.
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Abschnitt 4 Datenschutzbeauftragter 

Artikel 37 Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten 
(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen 
auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten, wenn 

a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen 
Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von Gerichten, 
die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln, 

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbei-
tungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ih-
res Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche 
regelmäßige und systematische Überwachung von be-
troffenen Personen erforderlich machen, oder 

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung be-
sonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder 
von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Ver-
urteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 besteht. 

(2) Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Daten-
schutzbeauftragten ernennen, sofern von jeder Niederlassung 
aus der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht werden kann. 

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter um eine Behörde oder öffentliche Stelle han-
delt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter Be-
rücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein 
gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden.  

(4)  1In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können 
der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Ver-
bände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, einen Daten-
schutzbeauftragten benennen; falls dies nach dem Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist, müssen sie 
einen solchen benennen.  2Der Datenschutzbeauftragte kann für 
derartige Verbände und andere Vereinigungen, die Verantwort-
liche oder Auftragsverarbeiter vertreten, handeln. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner 
beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens 
benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fä-
higkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine Auf-
gaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen. 

(7) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffent-
licht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und teilt 
diese Daten der Aufsichtsbehörde mit. 

Artikel 38 Stellung des 
Datenschutzbeauftragten 
(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen si-
cher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und 
frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zu-
sammenhängenden Fragen eingebunden wird. 

(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstüt-
zen den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben gemäß Artikel 39, indem sie die für die Erfüllung dieser 
Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die 
zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen 
zur Verfügung stellen. 

(3)  1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen si-
cher, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser 
Aufgaben erhält.  2Der Datenschutzbeauftragte darf von dem 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wegen der Er-
füllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt 
werden.  3Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der 
höchsten Managementebene des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters. 

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten 
zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verord-
nung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung seiner Aufgaben an 
die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit ge-
bunden. 

(6)  1Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und 
Pflichten wahrnehmen.  2Der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und 
Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

Artikel 39 Aufgaben des 
Datenschutzbeauftragten 
(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende 
Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Ver-
arbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten 
nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Daten-
schutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten; 

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, ande-
rer Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mit-
gliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personen-
bezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zu-
ständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an 
den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 
der diesbezüglichen Überprüfungen; 

c) Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der 
Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ih-
rer Durchführung gemäß Artikel 35; 

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in 
mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, ein-
schließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 
36, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fra-
gen. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen 
Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, die 
Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 

Abschnitt 5 Verhaltensregeln und Zertifizierung 

Artikel 40 Verhaltensregeln 
(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss 
und die Kommission fördern die Ausarbeitung von Verhaltens-
regeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der einzelnen 
Verarbeitungsbereiche und der besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 
zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung beitra-
gen sollen. 

(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, können 
Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder erweitern, mit 
denen die Anwendung dieser Verordnung beispielsweise zu 
dem Folgenden präzisiert wird: 

a) faire und transparente Verarbeitung; 

b) die berechtigten Interessen des Verantwortlichen in be-
stimmten Zusammenhängen; 

c) Erhebung personenbezogener Daten; 

d) Pseudonymisierung personenbezogener Daten; 

e) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen 
Personen; 

f) Ausübung der Rechte betroffener Personen; 

g) Unterrichtung und Schutz von Kindern und Art und 
Weise, in der die Einwilligung des Trägers der elterli-
chen Verantwortung für das Kind einzuholen ist; 

h) die Maßnahmen und Verfahren gemäß den Artikeln 24 
und 25 und die Maßnahmen für die Sicherheit der Ver-
arbeitung gemäß Artikel 32;
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i) die Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten an Aufsichtsbehörden und die Benach-
richtigung der betroffenen Person von solchen Verlet-
zungen des Schutzes personenbezogener Daten; 

j) die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittlän-
der oder an internationale Organisationen oder 

k) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitbeile-
gungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwi-
schen Verantwortlichen und betroffenen Personen im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung, unbeschadet der 
Rechte betroffener Personen gemäß den Artikeln 77 und 
79. 

(3)  1Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verord-
nung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter kön-
nen Verhaltensregeln, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Ar-
tikels genehmigt wurden und gemäß Absatz 9 des vorliegenden 
Artikels allgemeine Gültigkeit besitzen, können auch von Ver-
antwortlichen oder Auftragsverarbeitern, die gemäß Artikel 3 
nicht unter diese Verordnung fallen, eingehalten werden, um 
geeignete Garantien im Rahmen der Übermittlung personenbe-
zogener Daten an Drittländer oder internationale Organisatio-
nen nach Maßgabe des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe e zu bie-
ten.  2Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen 
mittels vertraglicher oder sonstiger rechtlich bindender Instru-
mente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, 
die geeigneten Garantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die 
Rechte der betroffenen Personen. 

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorliegenden Ar-
tikels müssen Verfahren vorsehen, die es der in Artikel 41 Ab-
satz 1 genannten Stelle ermöglichen, die obligatorische Über-
wachung der Einhaltung ihrer Bestimmungen durch die Verant-
wortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich zur Anwen-
dung der Verhaltensregeln verpflichten, vorzunehmen, 
unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbe-
hörde, die nach Artikel 55 oder 56 zuständig ist. 

(5)  1Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels, die beabsichtigen, Verhaltensregeln aus-
zuarbeiten oder bestehende Verhaltensregeln zu ändern oder zu 
erweitern, legen den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den 
Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der Aufsichtsbe-
hörde vor, die nach Artikel 55 zuständig ist.  2Die Aufsichtsbe-
hörde gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf der 
Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Er-
weiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist und genehmigt 
diesen Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu de-
ren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, 
dass er ausreichende geeignete Garantien bietet. 

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der Entwurf 
der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder 
Erweiterung genehmigt und beziehen sich die betreffenden 
Verhaltensregeln nicht auf Verarbeitungstätigkeiten in mehre-
ren Mitgliedstaaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhal-
tensregeln in ein Verzeichnis auf und veröffentlicht sie. 

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf Verarbei-
tungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so legt die nach 
Artikel 55 zuständige Aufsichtsbehörde – bevor sie den Ent-
wurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Ände-
rung oder Erweiterung genehmigt – ihn nach dem Verfahren 
gemäß Artikel 63 dem Ausschuss vor, der zu der Frage Stellung 
nimmt, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf 
zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung 
vereinbar ist oder – im Fall nach Absatz 3 dieses Artikels – ge-
eignete Garantien vorsieht. 

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestätigt, dass 
der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar 
ist oder – im Fall nach Absatz 3 – geeignete Garantien vorsieht, 
so übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der Kommis-
sion. 

(9)  1Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechts-
akten beschließen, dass die ihr gemäß Absatz 8 übermittelten 
genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Ände-
rung oder Erweiterung allgemeine Gültigkeit in der Union be-
sitzen.  2Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die genehmigten 
Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 9 allgemeine Gültigkeit 
zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltensregeln 
bzw. deren genehmigte Änderungen oder Erweiterungen in ein 
Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

Artikel 41 Überwachung der genehmigten 
Verhaltensregeln 
(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 kann die Über-
wachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 
40 von einer Stelle durchgeführt werden, die über das geeignete 
Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln 
verfügt und die von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu die-
sem Zweck akkreditiert wurde. 

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwa-
chung der Einhaltung von Verhaltensregeln akkreditiert wer-
den, wenn sie 

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des 
Gegenstands der Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat; 

b) Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, zu be-
werten, ob Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die 
Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der 
Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auf-
tragsverarbeiter zu überwachen und die Anwendung der 
Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen; 

c) Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie 
Beschwerden über Verletzungen der Verhaltensregeln 
oder über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln 
von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbei-
ter angewendet werden oder wurden, nachgeht und diese 
Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und 
die Öffentlichkeit transparent macht, und 

d) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde 
nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben und Pflichten 
nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf 
der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach Absatz 1 
gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an den Aus-
schuss. 

(4)  1Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde und der Bestimmungen des Kapitels VIII 
ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter 
Garantien im Falle einer Verletzung der Verhaltensregeln durch 
einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter geeig-
nete Maßnahmen, einschließlich eines vorläufigen oder endgül-
tigen Ausschlusses des Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiters von den Verhaltensregeln.  2Sie unterrichtet die zustän-
dige Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und deren Be-
gründung. 

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditie-
rung einer Stelle gemäß Absatz 1, wenn die Voraussetzungen 
für ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder 
wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Ver-
ordnung vereinbar sind. 

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch Behör-
den oder öffentliche Stellen. 

Artikel 42 Zertifizierung 
(1)  1Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss 
und die Kommission fördern insbesondere auf Unionsebene die 
Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfah-
ren sowie von Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen, die dazu 
dienen, nachzuweisen, dass diese Verordnung bei Verarbei-
tungsvorgängen von Verantwortlichen oder Auftragsverarbei-
tern eingehalten wird.  2Den besonderen Bedürfnissen von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 
wird Rechnung getragen. 

2)  1Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung 
fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter können 
auch datenschutzspezifische Zertifizierungsverfahren, Siegel o-
der Prüfzeichen, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels
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genehmigt worden sind, vorgesehen werden, um nachzuweisen, 
dass die Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, die gemäß 
Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, im Rahmen der 
Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder in-
ternationale Organisationen nach Maßgabe von Artikel 46 Ab-
satz 2 Buchstabe f geeignete Garantien bieten.  2Diese Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher 
oder sonstiger rechtlich bindender Instrumente die verbindliche 
und durchsetzbare Verpflichtung ein, diese geeigneten Garan-
tien anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffe-
nen Personen. 

(3) Die Zertifizierung muss freiwillig und über ein transparentes 
Verfahren zugänglich sein. 

(4) Eine Zertifizierung gemäß diesem Artikel mindert nicht die 
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverar-
beiters für die Einhaltung dieser Verordnung und berührt nicht 
die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, die ge-
mäß Artikel 55 oder 56 zuständig sind. 

(5)  1Eine Zertifizierung nach diesem Artikel wird durch die 
Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde anhand der von dieser zuständigen Aufsichts-
behörde gemäß Artikel 58 Absatz 3 oder – gemäß Artikel 63 – 
durch den Ausschuss genehmigten Kriterien erteilt.  2Werden 
die Kriterien vom Ausschuss genehmigt, kann dies zu einer ge-
meinsamen Zertifizierung, dem Europäischen Datenschutzsie-
gel, führen. 

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, der die 
von ihm durchgeführte Verarbeitung dem Zertifizierungsver-
fahren unterwirft, stellt der Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 
oder gegebenenfalls der zuständigen Aufsichtsbehörde alle für 
die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens erforderlichen 
Informationen zur Verfügung und gewährt ihr den in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Zugang zu seinen Verarbei-
tungstätigkeiten. 

(7)  1Die Zertifizierung wird einem Verantwortlichen oder ei-
nem Auftragsverarbeiter für eine Höchstdauer von drei Jahren 
erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert wer-
den, sofern die einschlägigen Voraussetzungen weiterhin erfüllt 
werden.  2Die Zertifizierung wird gegebenenfalls durch die Zer-
tifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für 
die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden. 

(8) Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und Da-
tenschutzsiegel und -prüfzeichen in ein Register auf und veröf-
fentlicht sie in geeigneter Weise. 

Artikel 43 Zertifizierungsstellen 
(1)  1Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 erteilen 
oder verlängern Zertifizierungsstellen, die über das geeignete 
Fachwissen hinsichtlich des Datenschutzes verfügen, nach Un-
terrichtung der Aufsichtsbehörde – damit diese erforderlichen-
falls von ihren Befugnissen gemäß Artikel 58 Absatz 2 Buch-
stabe h Gebrauch machen kann – die Zertifizierung.  2Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass diese Zertifizierungsstellen von 
einer oder beiden der folgenden Stellen akkreditiert werden: 

a) der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbe-
hörde; 

b) der nationalen Akkreditierungsstelle, die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates [19] im Einklang mit EN-ISO/IEC 
17065/2012 und mit den zusätzlichen von der gemäß Ar-
tikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde festge-
legten Anforderungen benannt wurde. 

(2) Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 dürfen nur dann gemäß 
dem genannten Absatz akkreditiert werden, wenn sie 

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des 
Gegenstands der Zertifizierung zur Zufriedenheit der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen haben; 

b) sich verpflichtet haben, die Kriterien nach Artikel 42 
Absatz 5, die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zustän-
digen Aufsichtsbehörde oder – gemäß Artikel 63 – von 
dem Ausschuss genehmigt wurden, einzuhalten; 

c) Verfahren für die Erteilung, die regelmäßige Überprü-
fung und den Widerruf der Datenschutzzertifizierung so-
wie der Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt 
haben; 

d) Verfahren und Strukturen festgelegt haben, mit denen 
sie Beschwerden über Verletzungen der Zertifizierung 
oder die Art und Weise, in der die Zertifizierung von 
dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
umgesetzt wird oder wurde, nachgehen und diese Ver-
fahren und Strukturen für betroffene Personen und die 
Öffentlichkeit transparent machen, und 

e) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde 
nachgewiesen haben, dass ihre Aufgaben und Pflichten 
nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

(3)  1Die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen nach den 
Absätzen 1 und 2 erfolgt anhand der Kriterien, die von der ge-
mäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde oder – 
gemäß Artikel 63 – von dem Ausschuss genehmigt wurden.  2Im 
Fall einer Akkreditierung nach Absatz 1 Buchstabe b des vor-
liegenden Artikels ergänzen diese Anforderungen diejenigen, 
die in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und in den techni-
schen Vorschriften, in denen die Methoden und Verfahren der 
Zertifizierungsstellen beschrieben werden, vorgesehen sind. 

(4)  1Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 sind unbeschadet 
der Verantwortung, die der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter für die Einhaltung dieser Verordnung hat, für 
die angemessene Bewertung, die der Zertifizierung oder dem 
Widerruf einer Zertifizierung zugrunde liegt, verantwortlich.  
2Die Akkreditierung wird für eine Höchstdauer von fünf Jahren 
erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert wer-
den, sofern die Zertifizierungsstelle die Anforderungen dieses 
Artikels erfüllt. 

(5) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 teilen den zustän-
digen Aufsichtsbehörden die Gründe für die Erteilung oder den 
Widerruf der beantragten Zertifizierung mit. 

(6)  1Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden Arti-
kels und die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5 werden von der 
Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form veröffentlicht.  
2Die Aufsichtsbehörden übermitteln diese Anforderungen und 
Kriterien auch dem Ausschuss.  3Der Ausschuss nimmt alle Zer-
tifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel in ein Register auf 
und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

(7) Unbeschadet des Kapitels VIII widerruft die zuständige 
Aufsichtsbehörde oder die nationale Akkreditierungsstelle die 
Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle nach Absatz 1, wenn 
die Voraussetzungen für die Akkreditierung nicht oder nicht 
mehr erfüllt sind oder wenn eine Zertifizierungsstelle Maßnah-
men ergreift, die nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Ar-
tikel 92 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Anforderun-
gen festzulegen, die für die in Artikel 42 Absatz 1 genannten 
datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren zu berück-
sichtigen sind. 

(9)  1Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, 
mit denen technische Standards für Zertifizierungsverfahren 
und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen sowie Mechanismen 
zur Förderung und Anerkennung dieser Zertifizierungsverfah-
ren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt werden.  
2Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 
93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.
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Kapitel V Übermittlungen personenbezo-
gener Daten an Drittländer oder an inter-
nationale Organisationen 

Artikel 44 Allgemeine Grundsätze der 
Datenübermittlung 
1Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits 
verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein Dritt-
land oder eine internationale Organisation verarbeitet werden 
sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedin-
gungen einhalten und auch die sonstigen Bestimmungen dieser 
Verordnung eingehalten werden; dies gilt auch für die etwaige 
Weiterübermittlung personenbezogener Daten durch das betref-
fende Drittland oder die betreffende internationale Organisation 
an ein anderes Drittland oder eine andere internationale Orga-
nisation.  2Alle Bestimmungen dieses Kapitels sind anzuwen-
den, um sicherzustellen, dass das durch diese Verordnung ge-
währleistete Schutzniveau für natürliche Personen nicht unter-
graben wird. 

Artikel 45 Datenübermittlung auf der 
Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 
(1)  1Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Dritt-
land oder eine internationale Organisation darf vorgenommen 
werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betref-
fende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische 
Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale 
Organisation ein angemessenes Schutzniveau bietet.  2Eine sol-
che Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmi-
gung. 

(2) Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutz-
niveaus berücksichtigt die Kommission insbesondere das Fol-
gende:  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, die in dem betreffenden 
Land bzw. bei der betreffenden internationalen Organi-
sation geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften so-
wohl allgemeiner als auch sektoraler Art – auch in Be-
zug auf öffentliche Sicherheit, Verteidigung, nationale 
Sicherheit und Strafrecht sowie Zugang der Behörden zu 
personenbezogenen Daten – sowie die Anwendung die-
ser Rechtsvorschriften, Datenschutzvorschriften, Be-
rufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der 
Vorschriften für die Weiterübermittlung personenbezo-
gener Daten an ein anderes Drittland bzw. eine andere 
internationale Organisation, die Rechtsprechung sowie 
wirksame und durchsetzbare Rechte der betroffenen Per-
son und wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtli-
che Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren perso-
nenbezogene Daten übermittelt werden, 

b) die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer o-
der mehrerer unabhängiger Aufsichtsbehörden in dem 
betreffenden Drittland oder denen eine internationale 
Organisation untersteht und die für die Einhaltung und 
Durchsetzung der Datenschutzvorschriften, einschließ-
lich angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für die 
Unterstützung und Beratung der betroffenen Personen 
bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammen-
arbeit mit den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten 
zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland bzw. der betreffen-
den internationalen Organisation eingegangenen inter-
nationalen Verpflichtungen oder andere Verpflichtun-
gen, die sich aus rechtsverbindlichen Übereinkünften o-
der Instrumenten sowie aus der Teilnahme des Dritt-
lands oder der internationalen Organisation an 
multilateralen oder regionalen Systemen insbesondere in 
Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten erge-
ben. 

(3) 1Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzni-
veaus kann die Kommission im Wege eines Durchführungs-
rechtsaktes beschließen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein 

oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland oder eine 
internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau im 
Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels bieten.  2In dem 
Durchführungsrechtsakt ist ein Mechanismus für eine regelmä-
ßige Überprüfung, die mindestens alle vier Jahre erfolgt, vorzu-
sehen, bei der allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Dritt-
land oder bei der internationalen Organisation Rechnung getra-
gen wird.  3Im Durchführungsrechtsakt werden der territoriale 
und der sektorale Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls 
die in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannte 
Aufsichtsbehörde bzw. genannten Aufsichtsbehörden angege-
ben.  4Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 
93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwicklungen 
in Drittländern und bei internationalen Organisationen, die die 
Wirkungsweise der nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels er-
lassenen Beschlüsse und der nach Artikel 25 Absatz 6 der 
Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen beeinträchtigen 
könnten. 

(5) 1Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die in Absatz 
3 des vorliegenden Artikels genannten Beschlüsse im Wege von 
Durchführungsrechtsakten aus, soweit dies nötig ist und ohne 
rückwirkende Kraft, soweit entsprechende Informationen – ins-
besondere im Anschluss an die in Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels genannte Überprüfung – dahingehend vorliegen, dass 
ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifischer 
Sektor in einem Drittland oder eine internationale Organisation 
kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des 
vorliegenden Artikels mehr gewährleistet.  2Diese Durchfüh-
rungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 
93 Absatz 2 erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit er-
lässt die Kommission gemäß dem in Artikel 93 Absatz 3 ge-
nannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(6) Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betreffenden 
Drittland bzw. der betreffenden internationalen Organisation 
auf, um Abhilfe für die Situation zu schaffen, die zu dem gemäß 
Absatz 5 erlassenen Beschluss geführt hat. 

(7) Übermittlungen personenbezogener Daten an das betref-
fende Drittland, das Gebiet oder einen oder mehrere spezifische 
Sektoren in diesem Drittland oder an die betreffende internati-
onale Organisation gemäß den Artikeln 46 bis 49 werden durch 
einen Beschluss nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels nicht 
berührt. 

(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäi-
schen Union und auf ihrer Website eine Liste aller Drittländer 
beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren in einem 
Drittland und aller internationalen Organisationen, für die sie 
durch Beschluss festgestellt hat, dass sie ein angemessenes 
Schutzniveau gewährleisten bzw. nicht mehr gewährleisten. 

(9) Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Ab-
satz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassene Feststellungen bleiben 
so lange in Kraft, bis sie durch einen nach dem Prüfverfahren 
gemäß den Absätzen 3 oder 5 des vorliegenden Artikels erlas-
senen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufge-
hoben werden. 

Artikel 46 Datenübermittlung vorbehaltlich 
geeigneter Garantien 
(1) Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt, darf 
ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbe-
zogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organi-
sation nur übermitteln, sofern der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und so-
fern den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirk-
same Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können, 
ohne dass hierzu eine besondere Genehmigung einer Aufsichts-
behörde erforderlich wäre, bestehen in 

a) einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Doku-
ment zwischen den Behörden oder öffentlichen Stellen, 

b) verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß 
Artikel 47,
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c) Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission 
gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 er-
lassen werden,  

d) von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standard-
datenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß 
dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 genehmigt 
wurden, 

e) genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 zusam-
men mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Ver-
pflichtungen des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der 
geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die 
Rechte der betroffenen Personen, oder 

f) einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß 
Artikel 42 zusammen mit rechtsverbindlichen und 
durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur An-
wendung der geeigneten Garantien, einschließlich in Be-
zug auf die Rechte der betroffenen Personen. 

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde können die geeigneten Garantien gemäß Absatz 
1 auch insbesondere bestehen in 

a) Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter und dem Verantwortli-
chen, dem Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der 
personenbezogenen Daten im Drittland oder der interna-
tionalen Organisation vereinbart wurden, oder 

b) Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwi-
schen Behörden oder öffentlichen Stellen aufzunehmen 
sind und durchsetzbare und wirksame Rechte für die be-
troffenen Personen einschließen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzverfahren nach 
Artikel 63 an, wenn ein Fall gemäß Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels vorliegt. 

(5)  1Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichtsbehörde auf 
der Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG 
erteilte Genehmigungen bleiben so lange gültig, bis sie erfor-
derlichenfalls von dieser Aufsichtsbehörde geändert, ersetzt o-
der aufgehoben werden.  2Von der Kommission auf der Grund-
lage von Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassene 
Feststellungen bleiben so lange in Kraft, bis sie erforderlichen-
falls mit einem nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels erlas-
senen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufge-
hoben werden. 

Artikel 47 Verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften 
(1) Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt gemäß dem 
Kohärenzverfahren nach Artikel 63 verbindliche interne Daten-
schutzvorschriften, sofern diese 

a) rechtlich bindend sind, für alle betreffenden Mitglieder 
der Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit aus-
üben, gelten und von diesen Mitgliedern durchgesetzt 
werden, und dies auch für ihre Beschäftigten gilt, 

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare 
Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten übertragen und 

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

(2) Die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften nach 
Absatz 1 enthalten mindestens folgende Angaben: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe o-
der Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, und jedes ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Reihen von 
Datenübermittlungen einschließlich der betreffenden 
Arten personenbezogener Daten, Art und Zweck der Da-
tenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 
betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden 
Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffen-
den internen Datenschutzvorschriften; 

d) die Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrund-
sätze, insbesondere Zweckbindung, Datenminimierung, 
begrenzte Speicherfristen, Datenqualität, Datenschutz 
durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen, Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung, Verarbeitung besonderer Kategorien von perso-
nenbezogenen Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Datensicherheit und Anforderungen für die Wei-
terübermittlung an nicht an diese internen Datenschutz-
vorschriften gebundene Stellen; 

e) die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung und die diesen offenstehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, 
nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Ent-
scheidung nach Artikel 22 unterworfen zu werden sowie 
des in Artikel 79 niedergelegten Rechts auf Beschwerde 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise 
auf Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zuständigen 
Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle einer Verlet-
zung der verbindlichen internen Datenschutzvorschrif-
ten Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadener-
satz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernom-
mene Haftung für etwaige Verstöße eines nicht in der 
Union niedergelassenen betreffenden Mitglieds der Un-
ternehmensgruppe gegen die verbindlichen internen Da-
tenschutzvorschriften; der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter ist nur dann teilweise oder vollstän-
dig von dieser Haftung befreit, wenn er nachweist, dass 
der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, dem 
betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden 
kann; 

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen über 
die Bestimmungen der Artikel 13 und 14 hinaus über die 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften und ins-
besondere über die unter den Buchstaben d, e und f die-
ses Absatzes genannten Aspekte informiert werden; 

h) die Aufgaben jedes gemäß Artikel 37 benannten Daten-
schutzbeauftragten oder jeder anderen Person oder Ein-
richtung, die mit der Überwachung der Einhaltung der 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften in der 
Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, 
die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, so-
wie mit der Überwachung der Schulungsmaßnahmen 
und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist; 

i) die Beschwerdeverfahren; 

j) die innerhalb der Unternehmensgruppe oder Gruppe von 
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, bestehenden Verfahren zur Überprüfung der 
Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvor-
schriften. Derartige Verfahren beinhalten Datenschutz-
überprüfungen und Verfahren zur Gewährleistung von 
Abhilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffe-
nen Person. Die Ergebnisse derartiger Überprüfungen 
sollten der in Buchstabe h genannten Person oder Ein-
richtung sowie dem Verwaltungsrat des herrschenden 
Unternehmens einer Unternehmensgruppe oder der 
Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirt-
schaftstätigkeit ausüben, mitgeteilt werden und sollten 
der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Ver-
fügung gestellt werden; 

k) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Än-
derungen der Vorschriften und ihre Meldung an die Auf-
sichtsbehörde; 

l) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde, die die Befolgung der Vorschriften durch 
sämtliche Mitglieder der Unternehmensgruppe oder 
Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirt-
schaftstätigkeit ausüben, gewährleisten, insbesondere 
durch Offenlegung der Ergebnisse von Überprüfungen 
der unter Buchstabe j genannten Maßnahmen gegenüber 
der Aufsichtsbehörde
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m) die Meldeverfahren zur Unterrichtung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde über jegliche für ein Mitglied der Un-
ternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die 
eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem 
Drittland geltenden rechtlichen Bestimmungen, die sich 
nachteilig auf die Garantien auswirken könnten, die die 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften bieten, 
und 

n) geeignete Datenschutzschulungen für Personal mit stän-
digem oder regelmäßigem Zugang zu personenbezoge-
nen Daten. 

(3)  1Die Kommission kann das Format und die Verfahren für 
den Informationsaustausch über verbindliche interne Daten-
schutzvorschriften im Sinne des vorliegenden Artikels zwi-
schen Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbe-
hörden festlegen.  2Diese Durchführungsrechtsakte werden ge-
mäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 48 Nach dem Unionsrecht nicht 
zulässige Übermittlung oder Offenlegung 
Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche 
Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit 
denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverar-
beiter die Übermittlung oder Offenlegung personenbezogener 
Daten verlangt wird, dürfen unbeschadet anderer Gründe für die 
Übermittlung gemäß diesem Kapitel jedenfalls nur dann aner-
kannt oder vollstreckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft be-
findliche internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfe-
abkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union 
oder einem Mitgliedstaat gestützt sind. 

Artikel 49 Ausnahmen für bestimmte Fälle 
(1) 1Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 
Absatz 3 vorliegt noch geeignete Garantien nach Artikel 46, 
einschließlich verbindlicher interner Datenschutzvorschriften, 
bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Reihe von Übermitt-
lungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation nur unter einer der folgenden Be-
dingungen zulässig:  

a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Da-
tenübermittlung ausdrücklich eingewilligt, nachdem sie über 
die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Daten-
übermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbe-
schlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde, 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortli-
chen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maß-
nahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich, 

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung 
eines im Interesse der betroffenen Person von dem Ver-
antwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristi-
schen Person geschlossenen Vertrags erforderlich, 

d) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffent-
lichen Interesses notwendig, 

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung o-
der Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich, 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen Person oder anderer Personen er-
forderlich, sofern die betroffene Person aus physischen 
oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilli-
gung zu geben, 

g) die Übermittlung erfolgt aus einem Register, das gemäß 
dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Infor-
mation der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der 
gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein be-
rechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsicht-
nahme offensteht, aber nur soweit die im Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten festgelegten Vorausset-
zungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben 
sind. 

²Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der Artikel 
45 oder 46 – einschließlich der verbindlichen internen Daten-
schutzvorschriften – gestützt werden könnte und keine der Aus-
nahmen für einen bestimmten Fall gemäß dem ersten Unterab-
satz anwendbar ist, darf eine Übermittlung an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation nur dann erfolgen, wenn die 
Übermittlung nicht wiederholt erfolgt, nur eine begrenzte Zahl 
von betroffenen Personen betrifft, für die Wahrung der zwin-
genden berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforder-
lich ist, sofern die Interessen oder die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person nicht überwiegen, und der Verantwortliche 
alle Umstände der Datenübermittlung beurteilt und auf der 
Grundlage dieser Beurteilung geeignete Garantien in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. ³Der Ver-
antwortliche setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung 
in Kenntnis. 4Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene 
Person über die Übermittlung und seine zwingenden berechtig-
ten Interessen; dies erfolgt zusätzlich zu den der betroffenen 
Person nach den Artikeln 13 und 14 mitgeteilten Informationen. 

(2)  1Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buch-
stabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze Kategorien der 
im Register enthaltenen personenbezogenen Daten umfassen.  
2Wenn das Register der Einsichtnahme durch Personen mit be-
rechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf An-
frage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Per-
sonen die Adressaten der Übermittlung sind. 

(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c und sowie 
Absatz 1 Unterabsatz 2 gelten nicht für Tätigkeiten, die Behör-
den in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 Unterab-
satz 1 Buchstabe d muss im Unionsrecht oder im Recht des Mit-
gliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, anerkannt sein. 

(5)  1Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im 
Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten aus wichtigen 
Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkun-
gen der Übermittlung bestimmter Kategorien von personenbe-
zogenen Daten an Drittländer oder internationale Organisatio-
nen vorgesehen werden.  2Die Mitgliedstaaten teilen der Kom-
mission derartige Bestimmungen mit. 

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die 
von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die angemessenen 
Garantien im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 2 des vorliegen-
den Artikels in der Dokumentation gemäß Artikel 30. 

Artikel 50 Internationale Zusammenarbeit 
zum Schutz personenbezogener Daten 
In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen tref-
fen die Kommission und die Aufsichtsbehörden geeignete Maß-
nahmen zur 

a) Entwicklung von Mechanismen der internationalen Zu-
sammenarbeit, durch die die wirksame Durchsetzung 
von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz per-
sonenbezogener Daten, unter anderem durch Meldun-
gen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersu-
chungen und Informationsaustausch, sofern geeignete 
Garantien für den Schutz personenbezogener Daten und 
anderer Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen, 

c) Einbindung maßgeblicher Interessenträger in Diskussio-
nen und Tätigkeiten, die zum Ausbau der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Rechtsvor-
schriften zum Schutz personenbezogener Daten dienen, 

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von 
Rechtsvorschriften und Praktiken zum Schutz personen-
bezogener Daten einschließlich Zuständigkeitskonflik-
ten mit Drittländern.
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Kapitel VI Unabhängige Aufsichtsbehör-
den 

Abschnitt 1 Unabhängigkeit 

Artikel 51 Aufsichtsbehörde 
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unab-
hängige Behörden für die Überwachung der Anwendung dieser 
Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt 
werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der 
Union erleichtert wird (im Folgenden „Aufsichtsbehörde”). 

(2)  1Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur einheitli-
chen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union.  
2Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbehörden untereinan-
der sowie mit der Kommission gemäß Kapitel VII zusammen. 

(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbe-
hörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, 
die diese Behörden im Ausschuss vertritt, und führt ein Verfah-
ren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden 
die Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 einhal-
ten. 

(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens 25. 
Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapi-
tels erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen die-
ser Vorschriften mit. 

Artikel 52 Unabhängigkeit 
(1) Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser 
Verordnung völlig unabhängig. 

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde 
unterliegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Ausübung 
ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung weder direkter noch 
indirekter Beeinflussung von außen und ersuchen weder um 
Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

(3) Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde se-
hen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu vereinba-
renden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine 
andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder 
unentgeltliche Tätigkeit aus. 

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde 
mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, 
Räumlichkeiten und Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie 
benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen 
der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss 
effektiv wahrnehmen zu können.  

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde 
ihr eigenes Personal auswählt und hat, das ausschließlich der 
Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden 
Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde 
einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht 
beeinträchtigt und dass sie über eigene, öffentliche, jährliche 
Haushaltspläne verfügt, die Teil des gesamten Staatshaushalts 
oder nationalen Haushalts sein können. 

Artikel 53 Allgemeine Bedingungen für die 
Mitglieder der Aufsichtsbehörde 
(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer 
Aufsichtsbehörden im Wege eines transparenten Verfahrens er-
nannt wird, und zwar 

– vom Parlament, 

– von der Regierung, 

– vom Staatsoberhaupt oder 

– von einer unabhängigen Stelle, die nach dem Recht des 
Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird. 

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner Auf-
gaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche Qualifi-
kation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 
Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit 
seinem Rücktritt oder verpflichtender Versetzung in den Ruhe-
stand gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats. 

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine 
schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen 
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 

Artikel 54 Errichtung der Aufsichtsbehörde 
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgen-
des vor: 

a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde; 

b) die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Vo-
raussetzungen für die Ernennung zum Mitglied jeder 
Aufsichtsbehörde; 

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des 
Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde; 

d) die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder jeder 
Aufsichtsbehörde von mindestens vier Jahren; dies gilt 
nicht für die erste Amtszeit nach 24. Mai 2016, die für 
einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 
zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhän-
gigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) die Frage, ob und – wenn ja – wie oft das Mitglied oder 
die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde wiederernannt 
werden können; 

f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten des Mit-
glieds oder der Mitglieder und der Bediensteten jeder 
Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, beruf-
lichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach 
der Amtszeit, die mit diesen Pflichten unvereinbar sind, 
und die Regeln für die Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses. 

(2)  1Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten je-
der Aufsichtsbehörde sind gemäß dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer Amts- bezie-
hungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung ver-
pflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder der Ausübung ihrer Be-
fugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren.  
2Während dieser Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt diese 
Verschwiegenheitspflicht insbesondere für die von natürlichen 
Personen gemeldeten Verstößen gegen diese Verordnung. 

Abschnitt 2 Zuständigkeit, Aufgaben und Befug-
nisse 

Artikel 55 Zuständigkeit 
(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der Aufgaben 
und die Ausübung der Befugnisse, die ihr mit dieser Verord-
nung übertragen wurden, im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mit-
gliedstaats zuständig. 

(2)  1Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder private Stel-
len auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder 
e, so ist die Aufsichtsbehörde des betroffenen Mitgliedstaats zu-
ständig.  2In diesem Fall findet Artikel 56 keine Anwendung. 

(3) Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die Aufsicht 
über die von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 
vorgenommenen Verarbeitungen. 

Artikel 56 Zuständigkeit der federführenden 
Aufsichtsbehörde 
(1) Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehörde der 
Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlassung des Ver-
antwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gemäß dem Ver-
fahren nach Artikel 60 die zuständige federführende Aufsichts-
behörde für die von diesem Verantwortlichen oder diesem Auf-
tragsverarbeiter durchgeführte grenzüberschreitende Verarbei-
tung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde dafür 
zuständig, sich mit einer bei ihr eingereichten Beschwerde oder 
einem etwaigen Verstoß gegen diese Verordnung zu befassen,
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 wenn der Gegenstand nur mit einer Niederlassung in ihrem 
Mitgliedstaat zusammenhängt oder betroffene Personen nur ih-
res Mitgliedstaats erheblich beeinträchtigt. 

(3)  1In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 
Fällen unterrichtet die Aufsichtsbehörde unverzüglich die fe-
derführende Aufsichtsbehörde über diese Angelegenheit.  2In-
nerhalb einer Frist von drei Wochen nach der Unterrichtung ent-
scheidet die federführende Aufsichtsbehörde, ob sie sich mit 
dem Fall gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 befasst oder 
nicht, wobei sie berücksichtigt, ob der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbe-
hörde sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht. 

(4)  1Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit 
dem Fall zu befassen, so findet das Verfahren nach Artikel 60 
Anwendung.  2Die Aufsichtsbehörde, die die federführende 
Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, kann dieser einen Beschluss-
entwurf vorlegen.  3Die federführende Aufsichtsbehörde trägt 
diesem Entwurf bei der Ausarbeitung des Beschlussentwurfs 
nach Artikel 60 Absatz 3 weitestgehend Rechnung. 

(5) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit 
dem Fall nicht selbst zu befassen, so befasst die Aufsichtsbe-
hörde, die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, 
sich mit dem Fall gemäß den Artikeln 61 und 62. 

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige An-
sprechpartner der Verantwortlichen oder der Auftragsverarbei-
ter für Fragen der von diesem Verantwortlichen oder diesem 
Auftragsverarbeiter durchgeführten grenzüberschreitenden 
Verarbeitung. 

Artikel 57 Aufgaben 
(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegter Auf-
gaben muss jede Aufsichtsbehörde in ihrem Hoheitsgebiet 

a) die Anwendung dieser Verordnung überwachen und 
durchsetzen; 

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garan-
tien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Beson-
dere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen 
für Kinder; 

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats das na-
tionale Parlament, die Regierung und andere Einrichtun-
gen und Gremien über legislative und administrative 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung bera-
ten;  

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die 
ihnen aus dieser Verordnung entstehenden Pflichten sen-
sibilisieren; 

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen 
über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund dieser Verord-
nung zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu die-
sem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mit-
gliedstaaten zusammenarbeiten; 

f) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Be-
schwerden einer Stelle, einer Organisation oder eines 
Verbandes gemäß Artikel 80 befassen, den Gegenstand 
der Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen 
und den Beschwerdeführer innerhalb einer angemesse-
nen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Unter-
suchung unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere 
Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen 
Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, 
auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe 
leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchset-
zung dieser Verordnung zu gewährleisten; 

h) Untersuchungen über die Anwendung dieser Verord-
nung durchführen, auch auf der Grundlage von Informa-
tionen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer ande-
ren Behörde; 

i) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich 
auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, 
insbesondere die Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und der Geschäftsprakti-
ken; 

j) Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 28 Ab-
satz 8 und des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe d festle-
gen; 

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, 
für die gemäß Artikel 35 Absatz 4 eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung durchzuführen ist; 

l) Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 2 ge-
nannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 

m) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 
40 Absatz 1 fördern und zu diesen Verhaltensregeln, die 
ausreichende Garantien im Sinne des Artikels 40 Absatz 
5 bieten müssen, Stellungnahmen abgeben und sie billi-
gen; 

n) die Einführung von Datenschutzzertifizierungsmecha-
nismen und von Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen 
nach Artikel 42 Absatz 1 anregen und Zertifizierungs-
kriterien nach Artikel 42 Absatz 5 billigen; 

o) gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten 
Zertifizierungen regelmäßig überprüfen; 

p) die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle für die 
Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln ge-
mäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß 
Artikel 43 abfassen und veröffentlichen; 

q) die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der 
Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und 
einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 vornehmen; 

r) Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des Arti-
kels 46 Absatz 3 genehmigen; 

s) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 ge-
nehmigen; 

t) Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leisten; 

u) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese Ver-
ordnung und gemäß Artikel 58 Absatz 2 ergriffene Maß-
nahmen und 

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener Daten erfüllen. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von in Ab-
satz 1 Buchstabe f genannten Beschwerden durch Maßnahmen 
wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das 
auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere 
Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für 
die betroffene Person und gegebenenfalls für den Datenschutz-
beauftragten unentgeltlich. 

(4)  1Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im 
Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anfragen kann 
die Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr auf der Grund-
lage der Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, auf-
grund der Anfrage tätig zu werden.  2In diesem Fall trägt die 
Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offenkundig unbe-
gründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 

Artikel 58 Befugnisse 
(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden 
Untersuchungsbefugnisse, die es ihr gestatten, 

a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und ge-
gebenenfalls den Vertreter des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters anzuweisen, alle Informationen 
bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlich sind, 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfun-
gen durchzuführen, 

c) eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten 
Zertifizierungen durchzuführen, 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf 
einen vermeintlichen Verstoß gegen diese Verordnung 
hinzuweisen,



Artikel 59-60 DSGVO 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

DSGVO 

100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter 
Zugang zu allen personenbezogenen Daten und Informa-
tionen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 
zu erhalten, 

f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem Ver-
fahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang zu den Ge-
schäftsräumen, einschließlich aller Datenverarbeitungs-
anlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des Auf-
tragsverarbeiters zu erhalten. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden 
Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten, 

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter 
zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen, 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter 
zu verwarnen, wenn er mit Verarbeitungsvorgängen ge-
gen diese Verordnung verstoßen hat, 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter an-
zuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen, 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter an-
zuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf 
bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums in Einklang mit dieser Verordnung zu bringen, 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten betroffe-
nen Person entsprechend zu benachrichtigen, 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der 
Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu verhän-
gen, 

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezoge-
nen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung ge-
mäß den Artikeln 16, 17 und 18 und die Unterrichtung 
der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten 
gemäß Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt 
wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen, 

h) eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizie-
rungsstelle anzuweisen, eine gemäß den Artikel 42 und 
43 erteilte Zertifizierung zu widerrufen, oder die Zertifi-
zierungsstelle anzuweisen, keine Zertifizierung zu ertei-
len, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung 
nicht oder nicht mehr erfüllt werden, 

i) eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, zusätz-
lich zu oder anstelle von in diesem Absatz genannten 
Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls, 

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation anzuordnen. 

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden 
Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse, die es ihr 
gestatten, 

a) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach 
Artikel 36 den Verantwortlichen zu beraten, 

b) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten stehen, von sich aus oder auf 
Anfrage Stellungnahmen an das nationale Parlament, die 
Regierung des Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem 
Recht des Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und 
Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten, 

c) die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu geneh-
migen, falls im Recht des Mitgliedstaats eine derartige 
vorherige Genehmigung verlangt wird, 

d) eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe von Ver-
haltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 5 zu billigen, 

e) Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkreditie-
ren, 

f) im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierungen zu 
erteilen und Kriterien für die Zertifizierung zu billigen, 

g) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 Absatz 8 
und Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d festzulegen, 

h) Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe 
a zu genehmigen, 

i) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Absatz 3 
Buchstabe b zu genehmigen 

j) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 zu 
genehmigen. 

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Ar-
tikel übertragenen Befugnisse erfolgt vorbehaltlich geeigneter 
Garantien einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe 
und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem Unionsrecht und 
dem Recht des Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta. 

(5) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass 
seine Aufsichtsbehörde befugt ist, Verstöße gegen diese Ver-
ordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gege-
benenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu be-
treiben oder sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestimmun-
gen dieser Verordnung durchzusetzen. 

(6)  1Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften vorse-
hen, dass seine Aufsichtsbehörde neben den in den Absätzen 1, 
2 und 3 aufgeführten Befugnissen über zusätzliche Befugnisse 
verfügt.  2Die Ausübung dieser Befugnisse darf nicht die effek-
tive Durchführung des Kapitels VII beeinträchtigen. 

Artikel 59 Tätigkeitsbericht 
 1Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre 
Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße und 
der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 
2 enthalten kann.  2Diese Berichte werden dem nationalen Par-
lament, der Regierung und anderen nach dem Recht der Mit-
gliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt.  3Sie werden der 
Öffentlichkeit, der Kommission und dem Ausschuss zugänglich 
gemacht. 

Kapitel VII Zusammenarbeit und Kohä-
renz 

Abschnitt 1 Zusammenarbeit 

Artikel 60 Zusammenarbeit zwischen der 
federführenden Aufsichtsbehörde und den 
anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 
(1)  1Die federführende Aufsichtsbehörde arbeitet mit den ande-
ren betroffenen Aufsichtsbehörden im Einklang mit diesem Ar-
tikel zusammen und bemüht sich dabei, einen Konsens zu er-
zielen.  2Die federführende Aufsichtsbehörde und die betroffe-
nen Aufsichtsbehörden tauschen untereinander alle zweckdien-
lichen Informationen aus. 

(2) Die federführende Aufsichtsbehörde kann jederzeit andere 
betroffene Aufsichtsbehörden um Amtshilfe gemäß Artikel 61 
ersuchen und gemeinsame Maßnahmen gemäß Artikel 62 
durchführen, insbesondere zur Durchführung von Untersuchun-
gen oder zur Überwachung der Umsetzung einer Maßnahme in 
Bezug auf einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbei-
ter, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist. 

(3)  1Die federführende Aufsichtsbehörde übermittelt den ande-
ren betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich die zweck-
dienlichen Informationen zu der Angelegenheit.  2Sie legt den 
anderen betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich einen Be-
schlussentwurf zur Stellungnahme vor und trägt deren Stand-
punkten gebührend Rechnung. 

(4) Legt eine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden inner-
halb von vier Wochen, nachdem sie gemäß Absatz 3 des vorlie-
genden Artikels konsultiert wurde, gegen diesen Beschlussent-
wurf einen maßgeblichen und begründeten Einspruch ein und 
schließt sich die federführende Aufsichtsbehörde dem maßgeb-
lichen und begründeten Einspruch nicht an oder ist der Ansicht, 
dass der Einspruch nicht maßgeblich oder nicht begründet ist, 
so leitet die federführende Aufsichtsbehörde das Kohärenzver-
fahren gemäß Artikel 63 für die Angelegenheit ein. 

(5)  1Beabsichtigt die federführende Aufsichtsbehörde, sich dem 
maßgeblichen und begründeten Einspruch anzuschließen, so 
legt sie den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden einen
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überarbeiteten Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor.  2Der 
überarbeitete Beschlussentwurf wird innerhalb von zwei Wo-
chen dem Verfahren nach Absatz 4 unterzogen. 

(6) Legt keine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden Ein-
spruch gegen den Beschlussentwurf ein, der von der federfüh-
renden Aufsichtsbehörde innerhalb der in den Absätzen 4 und 
5 festgelegten Frist vorgelegt wurde, so gelten die federfüh-
rende Aufsichtsbehörde und die betroffenen Aufsichtsbehörden 
als mit dem Beschlussentwurf einverstanden und sind an ihn 
gebunden. 

(7)  1Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss 
und teilt ihn der Hauptniederlassung oder der einzigen Nieder-
lassung des Verantwortlichen oder gegebenenfalls des Auf-
tragsverarbeiters mit und setzt die anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden und den Ausschuss von dem betreffenden Be-
schluss einschließlich einer Zusammenfassung der maßgebli-
chen Fakten und Gründe in Kenntnis.  2Die Aufsichtsbehörde, 
bei der eine Beschwerde eingereicht worden ist, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Beschluss. 

(8) Wird eine Beschwerde abgelehnt oder abgewiesen, so er-
lässt die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht 
wurde, abweichend von Absatz 7 den Beschluss, teilt ihn dem 
Beschwerdeführer mit und setzt den Verantwortlichen in 
Kenntnis. 

(9)  1Sind sich die federführende Aufsichtsbehörde und die be-
treffenden Aufsichtsbehörden darüber einig, Teile der Be-
schwerde abzulehnen oder abzuweisen und bezüglich anderer 
Teile dieser Beschwerde tätig zu werden, so wird in dieser An-
gelegenheit für jeden dieser Teile ein eigener Beschluss erlas-
sen.  2Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss 
für den Teil, der das Tätigwerden in Bezug auf den Verantwort-
lichen betrifft, teilt ihn der Hauptniederlassung oder einzigen 
Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbei-
ters im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats mit und setzt den Be-
schwerdeführer hiervon in Kenntnis, während die für den Be-
schwerdeführer zuständige Aufsichtsbehörde den Beschluss für 
den Teil erlässt, der die Ablehnung oder Abweisung dieser Be-
schwerde betrifft, und ihn diesem Beschwerdeführer mitteilt 
und den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter hiervon 
in Kenntnis setzt. 

(10)  1Nach der Unterrichtung über den Beschluss der federfüh-
renden Aufsichtsbehörde gemäß den Absätzen 7 und 9 ergreift 
der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die erforder-
lichen Maßnahmen, um die Verarbeitungstätigkeiten all seiner 
Niederlassungen in der Union mit dem Beschluss in Einklang 
zu bringen.  2Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
teilt der federführenden Aufsichtsbehörde die Maßnahmen mit, 
die zur Einhaltung des Beschlusses ergriffen wurden; diese wie-
derum unterrichtet die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden.  

(11) Hat – in Ausnahmefällen – eine betroffene Aufsichtsbe-
hörde Grund zu der Annahme, dass zum Schutz der Interessen 
betroffener Personen dringender Handlungsbedarf besteht, so 
kommt das Dringlichkeitsverfahren nach Artikel 66 zur An-
wendung. 

(12) Die federführende Aufsichtsbehörde und die anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden übermitteln einander die nach die-
sem Artikel geforderten Informationen auf elektronischem 
Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

Artikel 61 Gegenseitige Amtshilfe 
(1)  1Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander maßgebliche 
Informationen und gewähren einander Amtshilfe, um diese 
Verordnung einheitlich durchzuführen und anzuwenden, und 
treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit.  2Die 
Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen 
und aufsichtsbezogene Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen 
um vorherige Genehmigungen und eine vorherige Konsulta-
tion, um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen. 

(2)  1Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnah-
men, um einem Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde un-
verzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Ersuchens nachzukommen.  2Dazu kann insbesondere auch 
die Übermittlung maßgeblicher Informationen über die Durch-
führung einer Untersuchung gehören. 

(3)  1Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informati-
onen, einschließlich Zweck und Begründung des Ersuchens.  
2Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für den 
Zweck verwendet, für den sie angefordert wurden. 

(4) Die ersuchte Aufsichtsbehörde lehnt das Ersuchen nur ab, 
wenn 

a) sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maß-
nahmen, die sie durchführen soll, nicht zuständig ist oder 

b) ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Verordnung 
verstoßen würde oder gegen das Unionsrecht oder das 
Recht der Mitgliedstaaten, dem die Aufsichtsbehörde, 
bei der das Ersuchen eingeht, unterliegt. 

(5)  1Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende 
Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über 
den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem 
Ersuchen nachzukommen.  2Die ersuchte Aufsichtsbehörde er-
läutert gemäß Absatz 4 die Gründe für die Ablehnung des Er-
suchens. 

(6) Die ersuchten Aufsichtsbehörden übermitteln die Informa-
tionen, um die von einer anderen Aufsichtsbehörde ersucht 
wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten Formats. 

(7)  1Ersuchte Aufsichtsbehörden verlangen für Maßnahmen, 
die sie aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen haben, 
keine Gebühren.  2Die Aufsichtsbehörden können untereinander 
Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefällen besondere 
aufgrund der Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten. 

(8)  1Erteilt eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines 
Monats nach Eingang des Ersuchens einer anderen Aufsichts-
behörde die Informationen gemäß Absatz 5, so kann die ersu-
chende Aufsichtsbehörde eine einstweilige Maßnahme im Ho-
heitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 Absatz 1 er-
greifen.  2In diesem Fall wird von einem dringenden Handlungs-
bedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der einen im 
Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Be-
schluss des Ausschuss gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich 
macht. 

(9)  1Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechts-
akten Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel 
und die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaus-
tauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den 
Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss, insbesondere das in 
Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte standardisierte 
Format, festlegen.  2Diese Durchführungsrechtsakte werden ge-
mäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlas-
sen. 

Artikel 62 Gemeinsame Maßnahmen der 
Aufsichtsbehörden 
(1) Die Aufsichtsbehörden führen gegebenenfalls gemeinsame 
Maßnahmen einschließlich gemeinsamer Untersuchungen und 
gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen durch, an denen Mit-
glieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mit-
gliedstaaten teilnehmen. 

(2)  1Verfügt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
über Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten oder werden 
die Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich auf eine bedeutende 
Zahl betroffener Personen in mehr als einem Mitgliedstaat er-
hebliche Auswirkungen haben, ist die Aufsichtsbehörde jedes 
dieser Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen Maß-
nahmen teilzunehmen.  2Die gemäß Artikel 56 Absatz 1 oder 
Absatz 4 zuständige Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbe-
hörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur Teilnahme an den ge-
meinsamen Maßnahmen ein und antwortet unverzüglich auf das 
Ersuchen einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

(3)  1Eine Aufsichtsbehörde kann gemäß dem Recht des Mit-
gliedstaats und mit Genehmigung der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde den an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten 
Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden Aufsichts-
behörde Befugnisse einschließlich Untersuchungsbefugnisse 
übertragen oder, soweit dies nach dem Recht des Mitgliedstaats 
der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern 
oder Bediensteten der unterstützenden Aufsichtsbehörde
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 gestatten, ihre Untersuchungsbefugnisse nach dem Recht des 
Mitgliedstaats der unterstützenden Aufsichtsbehörde auszu-
üben.  2Diese Untersuchungsbefugnisse können nur unter der 
Leitung und in Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der 
einladenden Aufsichtsbehörde ausgeübt werden.  33Die Mitglie-
der oder Bediensteten der unterstützenden Aufsichtsbehörde 
unterliegen dem Recht des Mitgliedstaats der einladenden Auf-
sichtsbehörde. 

(4) Sind gemäß Absatz 1 Bedienstete einer unterstützenden 
Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitgliedstaat im Einsatz, so 
übernimmt der Mitgliedstaat der einladenden Aufsichtsbehörde 
nach Maßgabe des Rechts des Mitgliedstaats, in dessen Ho-
heitsgebiet der Einsatz erfolgt, die Verantwortung für ihr Han-
deln, einschließlich der Haftung für alle von ihnen bei ihrem 
Einsatz verursachten Schäden. 

(5)  1Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden 
verursacht wurde, ersetzt diesen Schaden so, wie er ihn ersetzen 
müsste, wenn seine eigenen Bediensteten ihn verursacht hätten.  
2Der Mitgliedstaat der unterstützenden Aufsichtsbehörde, deren 
Bedienstete im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats ei-
ner Person Schaden zugefügt haben, erstattet diesem anderen 
Mitgliedstaat den Gesamtbetrag des Schadenersatzes, den die-
ser an die Berechtigten geleistet hat. 

(6) Unbeschadet der Ausübung seiner Rechte gegenüber Dritten 
und mit Ausnahme des Absatzes 5 verzichtet jeder Mitglied-
staat in dem Fall des Absatzes 1 darauf, den in Absatz 4 genann-
ten Betrag des erlittenen Schadens anderen Mitgliedstaaten ge-
genüber geltend zu machen. 

(7)  1Ist eine gemeinsame Maßnahme geplant und kommt eine 
Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflichtung 
nach Absatz 2 Satz 2 des vorliegenden Artikels nach, so können 
die anderen Aufsichtsbehörden eine einstweilige Maßnahme im 
Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 ergreifen.  
22In diesem Fall wird von einem dringenden Handlungsbedarf 
gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der eine im Dringlich-
keitsverfahren angenommene Stellungnahme oder einen im 
Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Be-
schluss des Ausschusses gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforder-
lich macht. 

Abschnitt 2 Kohärenz 

Artikel 63 Kohärenzverfahren 
Um zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der ge-
samten Union beizutragen, arbeiten die Aufsichtsbehörden im 
Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzver-
fahrens untereinander und gegebenenfalls mit der Kommission 
zusammen.  

Artikel 64 Stellungnahme Ausschusses 
(1) Der Ausschuss gibt eine Stellungnahme ab, wenn die zu-
ständige Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine der nachstehenden 
Maßnahmen zu erlassen. Zu diesem Zweck übermittelt die zu-
ständige Aufsichtsbehörde dem Ausschuss den Entwurf des Be-
schlusses, wenn dieser 

a) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge 
dient, die der Anforderung einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung gemäß Artikel 35 Absatz 4 unterliegen, 

b) eine Angelegenheit gemäß Artikel 40 Absatz 7 und da-
mit die Frage betrifft, ob ein Entwurf von Verhaltensre-
geln oder eine Änderung oder Ergänzung von Verhal-
tensregeln mit dieser Verordnung in Einklang steht, 

c) der Billigung der Kriterien für die Akkreditierung einer 
Stelle nach Artikel 41 Absatz 3 oder einer Zertifizie-
rungsstelle nach Artikel 43 Absatz 3 dient, 

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln ge-
mäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 28 Ab-
satz 8 dient, 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikels 
46 Absatz 3 Buchstabe a dient, oder 

f) der Annahme verbindlicher interner Vorschriften im 
Sinne von Artikel 47 dient. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde, der Vorsitz des Ausschuss oder die 
Kommission können beantragen, dass eine Angelegenheit mit 

allgemeiner Geltung oder mit Auswirkungen in mehr als einem 
Mitgliedstaat vom Ausschuss geprüft wird, um eine Stellung-
nahme zu erhalten, insbesondere wenn eine zuständige Auf-
sichtsbehörde den Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß Arti-
kel 61 oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 62 
nicht nachkommt. 

(3)  1In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen gibt der 
Ausschuss eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab, die 
ihm vorgelegt wurde, sofern er nicht bereits eine Stellungnahme 
zu derselben Angelegenheit abgegeben hat.  2Diese Stellung-
nahme wird binnen acht Wochen mit der einfachen Mehrheit 
der Mitglieder des Ausschusses angenommen.  3Diese Frist 
kann unter Berücksichtigung der Komplexität der Angelegen-
heit um weitere sechs Wochen verlängert werden.  4Was den in 
Absatz 1 genannten Beschlussentwurf angeht, der gemäß Ab-
satz 5 den Mitgliedern des Ausschusses übermittelt wird, so 
wird angenommen, dass ein Mitglied, das innerhalb einer vom 
Vorsitz angegebenen angemessenen Frist keine Einwände erho-
ben hat, dem Beschlussentwurf zustimmt. 

(4) Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln 
unverzüglich dem Ausschuss auf elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standardisierten Formats alle zweckdienli-
chen Informationen, einschließlich – je nach Fall – einer kurzen 
Darstellung des Sachverhalts, des Beschlussentwurfs, der 
Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen werden muss, 
und der Standpunkte anderer betroffener Aufsichtsbehörden. 

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet unverzüglich auf 
elektronischem Wege 

a) unter Verwendung eines standardisierten Formats die 
Mitglieder des Ausschusses und die Kommission über 
alle zweckdienlichen Informationen, die ihm zugegan-
gen sind. Soweit erforderlich stellt das Sekretariat des 
Ausschusses Übersetzungen der zweckdienlichen Infor-
mationen zur Verfügung und 

b) je nach Fall die in den Absätzen 1 und 2 genannte Auf-
sichtsbehörde und die Kommission über die Stellung-
nahme und veröffentlicht sie. 

(6) Die zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 ge-
nannten Beschlussentwurf nicht vor Ablauf der in Absatz 3 ge-
nannten Frist an. 

(7) Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde trägt der Stel-
lungnahme des Ausschusses weitestgehend Rechnung und teilt 
dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach Eingang der Stellung-
nahme auf elektronischem Wege unter Verwendung eines stan-
dardisierten Formats mit, ob sie den Beschlussentwurf beibe-
halten oder ändern wird; gegebenenfalls übermittelt sie den ge-
änderten Beschlussentwurf. 

(8) Teilt die betroffene Aufsichtsbehörde dem Vorsitz des Aus-
schusses innerhalb der Frist nach Absatz 7 des vorliegenden Ar-
tikels unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit, dass sie be-
absichtigt, der Stellungnahme des Ausschusses insgesamt oder 
teilweise nicht zu folgen, so gilt Artikel 65 Absatz 1. 

Artikel 65 Streitbeilegung durch den 
Ausschuss 
(1) Um die ordnungsgemäße und einheitliche Anwendung die-
ser Verordnung in Einzelfällen sicherzustellen, erlässt der Aus-
schuss in den folgenden Fällen einen verbindlichen Beschluss: 

a) wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde in einem Fall 
nach Artikel 60 Absatz 4 einen maßgeblichen und be-
gründeten Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der 
federführenden Behörde eingelegt hat oder die federfüh-
rende Behörde einen solchen Einspruch als nicht maß-
geblich oder nicht begründet abgelehnt hat. Der verbind-
liche Beschluss betrifft alle Angelegenheiten, die Ge-
genstand des maßgeblichen und begründeten Einspruchs 
sind, insbesondere die Frage, ob ein Verstoß gegen diese 
Verordnung vorliegt; 

b) wenn es widersprüchliche Standpunkte dazu gibt, wel-
che der betroffenen Aufsichtsbehörden für die Hauptnie-
derlassung zuständig ist,
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c) wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde in den in Artikel 
64 Absatz 1 genannten Fällen keine Stellungnahme des 
Ausschusses einholt oder der Stellungnahme des Aus-
schusses gemäß Artikel 64 nicht folgt. In diesem Fall 
kann jede betroffene Aufsichtsbehörde oder die Kom-
mission die Angelegenheit dem Ausschuss vorlegen. 

(2)  1Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird innerhalb eines 
Monats nach der Befassung mit der Angelegenheit mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschusses an-
genommen.  2Diese Frist kann wegen der Komplexität der An-
gelegenheit um einen weiteren Monat verlängert werden.  3Der 
in Absatz 1 genannte Beschluss wird begründet und an die fe-
derführende Aufsichtsbehörde und alle betroffenen Aufsichts-
behörden übermittelt und ist für diese verbindlich. 

(3)  1War der Ausschuss nicht in der Lage, innerhalb der in Ab-
satz 2 genannten Fristen einen Beschluss anzunehmen, so 
nimmt er seinen Beschluss innerhalb von zwei Wochen nach 
Ablauf des in Absatz 2 genannten zweiten Monats mit einfacher 
Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses an.  2Bei Stimmen-
gleichheit zwischen den Mitgliedern des Ausschusses gibt die 
Stimme des Vorsitzes den Ausschlag. 

(4) Die betroffenen Aufsichtsbehörden nehmen vor Ablauf der 
in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen keinen Beschluss 
über die dem Ausschuss vorgelegte Angelegenheit an. 

(5)  1Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die betroffenen 
Aufsichtsbehörden unverzüglich über den in Absatz 1 genann-
ten Beschluss.  2Er setzt die Kommission hiervon in Kenntnis.  
3Der Beschluss wird unverzüglich auf der Website des Aus-
schusses veröffentlicht, nachdem die Aufsichtsbehörde den in 
Absatz 6 genannten endgültigen Beschluss mitgeteilt hat. 

(6)  1Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls 
die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht 
wurde, trifft den endgültigen Beschluss auf der Grundlage des 
in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Beschlusses 
unverzüglich und spätestens einen Monat, nachdem der Euro-
päische Datenschutzausschuss seinen Beschluss mitgeteilt hat.  
2Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die 
Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, 
setzt den Ausschuss von dem Zeitpunkt, zu dem ihr endgültiger 
Beschluss dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
bzw. der betroffenen Person mitgeteilt wird, in Kenntnis.  3Der 
endgültige Beschluss der betroffenen Aufsichtsbehörden wird 
gemäß Artikel 60 Absätze 7, 8 und 9 angenommen.  4Im end-
gültigen Beschluss wird auf den in Absatz 1 genannten Be-
schluss verwiesen und festgelegt, dass der in Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels genannte Beschluss gemäß Absatz 5 auf der 
Website des Ausschusses veröffentlicht wird.  5Dem endgülti-
gen Beschluss wird der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannte Beschluss beigefügt.  

Artikel 66 Dringlichkeitsverfahren 
(1)  1Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine betroffene 
Aufsichtsbehörde abweichend vom Kohärenzverfahren nach 
Artikel 63, 64 und 65 oder dem Verfahren nach Artikel 60 so-
fort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter Geltungsdauer 
von höchstens drei Monaten treffen, die in ihrem Hoheitsgebiet 
rechtliche Wirkung entfalten sollen, wenn sie zu der Auffassung 
gelangt, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um Rechte 
und Freiheiten von betroffenen Personen zu schützen.  2Die 
Aufsichtsbehörde setzt die anderen betroffenen Aufsichtsbe-
hörden, den Ausschuss und die Kommission unverzüglich von 
diesen Maßnahmen und den Gründen für deren Erlass in Kennt-
nis. 

(2) Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 
ergriffen und ist sie der Auffassung, dass dringend endgültige 
Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie unter Angabe 
von Gründen im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellung-
nahme oder einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses er-
suchen. 

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, 
auch für den dringenden Handlungsbedarf, im Dringlichkeits-
verfahren um eine Stellungnahme oder gegebenenfalls einen 
verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen, wenn eine 

zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbe-
darfs keine geeignete Maßnahme getroffen hat, um die Rechte 
und Freiheiten von betroffenen Personen zu schützen. 

(4) Abweichend von Artikel 64 Absatz 3 und Artikel 65 Absatz 
2 wird eine Stellungnahme oder ein verbindlicher Beschluss im 
Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei 
Wochen mit einfacher Mehrheit der Mitglieder des Ausschus-
ses angenommen. 

Artikel 67 Informationsaustausch 
 1Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte von allge-
meiner Tragweite zur Festlegung der Ausgestaltung des elekt-
ronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbe-
hörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Aus-
schuss, insbesondere des standardisierten Formats nach Artikel 
64, erlassen.   

2Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfver-
fahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

Abschnitt 3 Europäischer Datenschutzausschuss 

Artikel 68 Europäischer Datenschutzausschuss 
(1) Der Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden 
„Ausschuss”) wird als Einrichtung der Union mit eigener 
Rechtspersönlichkeit eingerichtet. 

(2) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitz vertreten. 

(3) Der Ausschuss besteht aus dem Leiter einer Aufsichtsbe-
hörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen Datenschutz-
beauftragten oder ihren jeweiligen Vertretern. 

(4) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde 
für die Überwachung der Anwendung der nach Maßgabe dieser 
Verordnung erlassenen Vorschriften zuständig, so wird im Ein-
klang mit den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats ein ge-
meinsamer Vertreter benannt. 

(5)  1Die Kommission ist berechtigt, ohne Stimmrecht an den 
Tätigkeiten und Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen.  2Die 
Kommission benennt einen Vertreter.  3Der Vorsitz des Aus-
schusses unterrichtet die Kommission über die Tätigkeiten des 
Ausschusses. 

(6) In den in Artikel 65 genannten Fällen ist der Europäische 
Datenschutzbeauftragte nur bei Beschlüssen stimmberechtigt, 
die Grundsätze und Vorschriften betreffen, die für die Organe, 
Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union gelten und in-
haltlich den Grundsätzen und Vorschriften dieser Verordnung 
entsprechen. 

Artikel 69 Unabhängigkeit 
(1) Der Ausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
oder in Ausübung seiner Befugnisse gemäß den Artikeln 70 und 
71 unabhängig. 

(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 
70 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 ersucht der Ausschuss 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Be-
fugnisse weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entge-
gen. 

Artikel 70 Aufgaben des Ausschusses 
(1) Der Ausschuss stellt die einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung sicher. Hierzu nimmt der Ausschuss von sich aus 
oder gegebenenfalls auf Ersuchen der Kommission insbeson-
dere folgende Tätigkeiten wahr: 

a) Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Anwendung dieser Verordnung in den in den Artikeln 
64 und 65 genannten Fällen unbeschadet der Aufgaben 
der nationalen Aufsichtsbehörden; 

b) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten 
in der Union stehen, einschließlich etwaiger Vorschläge 
zur Änderung dieser Verordnung; 

c) Beratung der Kommission über das Format und die Ver-
fahren für den Austausch von Informationen zwischen 
den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeitern und den 
Aufsichtsbehörden in Bezug auf verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften;
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d) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren zu Verfahren für die Löschung ge-
mäß Artikel 17 Absatz 2 von Links zu personenbezoge-
nen Daten oder Kopien oder Replikationen dieser Daten 
aus öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten; 

e) Prüfung – von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglie-
der oder auf Ersuchen der Kommission – von die An-
wendung dieser Verordnung betreffenden Fragen und 
Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren zwecks Sicherstellung einer einheit-
lichen Anwendung dieser Verordnung; 

f) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden 
Absatzes zur näheren Bestimmung der Kriterien und Be-
dingungen für die auf Profiling beruhenden Entschei-
dungen gemäß Artikel 22 Absatz 2; 

g) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden 
Absatzes für die Feststellung von Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten und die Festlegung 
der Unverzüglichkeit im Sinne des Artikels 33 Absätze 
1 und 2, und zu den spezifischen Umständen, unter de-
nen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
zu melden hat; 

h) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden 
Absatzes zu den Umständen, unter denen eine Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 
zur Folge hat; 

i) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden 
Absatzes zur näheren Bestimmung der in Artikel 47 auf-
geführten Kriterien und Anforderungen für die Über-
mittlungen personenbezogener Daten, die auf verbindli-
chen internen Datenschutzvorschriften von Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbeitern beruhen, und der dort 
aufgeführten weiteren erforderlichen Anforderungen 
zum Schutz personenbezogener Daten der betroffenen 
Personen; 

j) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden 
Absatzes zur näheren Bestimmung der Kriterien und Be-
dingungen für die Übermittlungen personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 49 Absatz 1; 

k) Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufsichtsbehörden 
in Bezug auf die Anwendung von Maßnahmen nach Ar-
tikel 58 Absätze 1, 2 und 3 und die Festsetzung von 
Geldbußen gemäß Artikel 83;  

l) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter den 
Buchstaben e und f genannten Leitlinien, Empfehlungen 
und bewährten Verfahren; 

m) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden 
Absatzes zur Festlegung gemeinsamer Verfahren für die 
von natürlichen Personen vorgenommene Meldung von 
Verstößen gegen diese Verordnung gemäß Artikel 54 
Absatz 2; 

n) Förderung der Ausarbeitung von Verhaltensregeln und 
der Einrichtung von datenschutzspezifischen Zertifizie-
rungsverfahren sowie Datenschutzsiegeln und -prüfzei-
chen gemäß den Artikeln 40 und 42; 

o) Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und deren re-
gelmäßige Überprüfung gemäß Artikel 43 und Führung 
eines öffentlichen Registers der akkreditierten Einrich-
tungen gemäß Artikel 43 Absatz 6 und der in Drittlän-
dern niedergelassenen akkreditierten Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 42 Absatz 7; 

p) Präzisierung der in Artikel 43 Absatz 3 genannten An-
forderungen im Hinblick auf die Akkreditierung von 
Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 42; 

q) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den 
Zertifizierungsanforderungen gemäß Artikel 43 Absatz 
8; 

r) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den 
Bildsymbolen gemäß Artikel 12 Absatz 7; 

s) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zur 
Beurteilung der Angemessenheit des in einem Drittland 
oder einer internationalen Organisation gebotenen 
Schutzniveaus einschließlich zur Beurteilung der Frage, 
ob das Drittland, das Gebiet, ein oder mehrere spezifi-
sche Sektoren in diesem Drittland oder eine internatio-
nale Organisation kein angemessenes Schutzniveau 
mehr gewährleistet. Zu diesem Zweck gibt die Kommis-
sion dem Ausschuss alle erforderlichen Unterlagen, da-
runter den Schriftwechsel mit der Regierung des Dritt-
lands, dem Gebiet oder spezifischen Sektor oder der in-
ternationalen Organisation; 

t) Abgabe von Stellungnahmen im Kohärenzverfahren ge-
mäß Artikel 64 Absatz 1 zu Beschlussentwürfen von 
Aufsichtsbehörden, zu Angelegenheiten, die nach Arti-
kel 64 Absatz 2 vorgelegt wurden und um Erlass ver-
bindlicher Beschlüsse gemäß Artikel 65, einschließlich 
der in Artikel 66 genannten Fälle; 

u) Förderung der Zusammenarbeit und eines wirksamen bi-
lateralen und multilateralen Austauschs von Informatio-
nen und bewährten Verfahren zwischen den Aufsichts-
behörden; 

v) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichte-
rung des Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehör-
den sowie gegebenenfalls mit Aufsichtsbehörden von 
Drittländern oder mit internationalen Organisationen; 

w) Förderung des Austausches von Fachwissen und von 
Dokumentationen über Datenschutzvorschriften und -
praxis mit Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt; 

x) Abgabe von Stellungnahmen zu den auf Unionsebene 
erarbeiteten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 
9 und 

y) Führung eines öffentlich zugänglichen elektronischen 
Registers der Beschlüsse der Aufsichtsbehörden und Ge-
richte in Bezug auf Fragen, die im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens behandelt wurden. 

(2) Die Kommission kann, wenn sie den Ausschuss um Rat er-
sucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Sachver-
halts eine Frist angeben. 

(3) Der Ausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewährten Verfahren an die Kommission 
und an den in Artikel 93 genannten Ausschuss weiter und ver-
öffentlicht sie. 

(4)  1Der Ausschuss konsultiert gegebenenfalls interessierte 
Kreise und gibt ihnen Gelegenheit, innerhalb einer angemesse-
nen Frist Stellung zu nehmen.  2Unbeschadet des Artikels 76 
macht der Ausschuss die Ergebnisse der Konsultation der Öf-
fentlichkeit zugänglich. 

Artikel 71 Berichterstattung 
(1)  1Der Ausschuss erstellt einen Jahresbericht über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung in der Union und ge-
gebenenfalls in Drittländern und internationalen Organisatio-
nen.  2Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission übermittelt. 

(2) Der Jahresbericht enthält eine Überprüfung der praktischen 
Anwendung der in Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe 1 genannten 
Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren sowie der 
in Artikel 65 genannten verbindlichen Beschlüsse. 

Artikel 72 Verfahrensweise 
(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, 
fasst der Ausschuss seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
seiner Mitglieder. 

(2) Der Ausschuss gibt sich mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung und legt seine Ar-
beitsweise fest.
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Artikel 73 Vorsitz 
(1) Der Ausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit 
einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und zwei stellvertre-
tende Vorsitzende. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellver-
treter beträgt fünf Jahre; ihre einmalige Wiederwahl ist zuläs-
sig. 

Artikel 74 Aufgaben des Vorsitzes 
(1) Der Vorsitz hat folgende Aufgaben: 

a) Einberufung der Sitzungen des Ausschusses und Erstel-
lung der Tagesordnungen, 

b) Übermittlung der Beschlüsse des Ausschusses nach Ar-
tikel 65 an die federführende Aufsichtsbehörde und die 
betroffenen Aufsichtsbehörden, 

c) Sicherstellung einer rechtzeitigen Ausführung der Auf-
gaben des Ausschusses, insbesondere der Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren nach Arti-
kel 63. 

(2) Der Ausschuss legt die Aufteilung der Aufgaben zwischen 
dem Vorsitzenden und dessen Stellvertretern in seiner Ge-
schäftsordnung fest. 

Artikel 75 Sekretariat 
(1) Der Ausschuss wird von einem Sekretariat unterstützt, das 
von dem Europäischen Datenschutzbeauftragten bereitgestellt 
wird. 

(2) Das Sekretariat führt seine Aufgaben ausschließlich auf An-
weisung des Vorsitzes des Ausschusses aus. 

(3) Das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten, 
das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß dieser 
Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, unterliegt an-
deren Berichtspflichten als das Personal, das an der Wahrneh-
mung der dem Europäischen Datenschutzbeauftragten übertra-
genen Aufgaben beteiligt ist. 

(4) Soweit angebracht, erstellen und veröffentlichen der Aus-
schuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte eine Ver-
einbarung zur Anwendung des vorliegenden Artikels, in der die 
Bedingungen ihrer Zusammenarbeit festgelegt sind und die für 
das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten gilt, 
das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß dieser 
Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist. 

(5) Das Sekretariat leistet dem Ausschuss analytische, administ-
rative und logistische Unterstützung. 

(6) Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für 

a) das Tagesgeschäft des Ausschusses, 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Aus-
schusses, seinem Vorsitz und der Kommission,  

c) die Kommunikation mit anderen Organen und mit der 
Öffentlichkeit, 

d) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne 
und die externe Kommunikation, 

e) die Übersetzung sachdienlicher Informationen, 

f) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Aus-
schusses, 

g) die Vorbereitung, Abfassung und Veröffentlichung von 
Stellungnahmen, von Beschlüssen über die Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden und von 
sonstigen vom Ausschuss angenommenen Dokumenten. 

Artikel 76 Vertraulichkeit 
(1) Die Beratungen des Ausschusses sind gemäß seiner Ge-
schäftsordnung vertraulich, wenn der Ausschuss dies für erfor-
derlich hält. 

(2) Der Zugang zu Dokumenten, die Mitgliedern des Ausschus-
ses, Sachverständigen und Vertretern von Dritten vorgelegt 
werden, wird durch die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates [20] geregelt. 

Kapitel VIII Rechtsbehelfe, Haftung und 
Sanktionen 

Artikel 77 Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde 
(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbeson-
dere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeits-
platzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die 
betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verord-
nung verstößt. 

(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht 
wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und 
die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78. 

Artikel 78 Recht auf wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 
(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet ei-
nes anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtli-
chen Rechtsbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden rechtsverbind-
lichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde. 

(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtbehelfs 
das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, 
wenn die nach den Artikeln 55 und 56 zuständige Aufsichtsbe-
hörde sich nicht mit einer Beschwerde befasst oder die be-
troffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den 
Stand oder das Ergebnis der gemäß Artikel 77 erhobenen Be-
schwerde in Kenntnis gesetzt hat. 

(3) Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die Aufsichtsbe-
hörde ihren Sitz hat. 

(4) Kommt es zu einem Verfahren gegen den Beschluss einer 
Aufsichtsbehörde, dem eine Stellungnahme oder ein Beschluss 
des Ausschusses im Rahmen des Kohärenzverfahrens vorange-
gangen ist, so leitet die Aufsichtsbehörde diese Stellungnahme 
oder diesen Beschluss dem Gericht zu. 

Artikel 79 Recht auf wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter 
(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines verfügbaren 
verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs 
einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichts-
behörde gemäß Artikel 77 das Recht auf einen wirksamen ge-
richtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr 
aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer 
nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. 

(2)  1Für Klagen gegen einen Verantwortlichen oder gegen ei-
nen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbei-
ter eine Niederlassung hat.  2Wahlweise können solche Klagen 
auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in 
dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat, es sei denn, 
es handelt sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter um eine Behörde eines Mitgliedstaats, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

Artikel 80 Vertretung von betroffenen 
Personen 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrichtung, Or-
ganisationen oder Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, 
die ordnungsgemäß nach dem Recht eines Mitgliedstaats ge-
gründet ist, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Inte-
resse liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechte und 
Freiheiten von betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz 
ihrer personenbezogenen Daten tätig ist, zu beauftragen, in ih-
rem Namen eine Beschwerde einzureichen, in ihrem Namen
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die in den Artikeln 77, 78 und 79 genannten Rechte wahrzuneh-
men und das Recht auf Schadensersatz gemäß Artikel 82 in An-
spruch zu nehmen, sofern dieses im Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jede der in Ab-
satz 1 des vorliegenden Artikels genannten Einrichtungen, Or-
ganisationen oder Vereinigungen unabhängig von einem Auf-
trag der betroffenen Person in diesem Mitgliedstaat das Recht 
hat, bei der gemäß Artikel 77 zuständigen Aufsichtsbehörde 
eine Beschwerde einzulegen und die in den Artikeln 78 und 79 
aufgeführten Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn ihres Erach-
tens die Rechte einer betroffenen Person gemäß dieser Verord-
nung infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind. 

Artikel 81 Aussetzung des Verfahrens 
(1) Erhält ein zuständiges Gericht in einem Mitgliedstaat 
Kenntnis von einem Verfahren zu demselben Gegenstand in 
Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, das vor einem Gericht in einem ande-
ren Mitgliedstaat anhängig ist, so nimmt es mit diesem Gericht 
Kontakt auf, um sich zu vergewissern, dass ein solches Verfah-
ren existiert. 

(2) Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug auf die 
Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter vor einem Gericht in einem anderen Mitglied-
staat anhängig, so kann jedes später angerufene zuständige Ge-
richt das bei ihm anhängige Verfahren aussetzen. 

(3) Sind diese Verfahren in erster Instanz anhängig, so kann sich 
jedes später angerufene Gericht auf Antrag einer Partei auch für 
unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene Gericht für 
die betreffenden Klagen zuständig ist und die Verbindung der 
Klagen nach seinem Recht zulässig ist. 

Artikel 82 Haftung und Recht auf 
Schadenersatz 
(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Ver-
ordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden 
ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortli-
chen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

(2)  1Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haf-
tet für den Schaden, der durch eine nicht dieser Verordnung ent-
sprechende Verarbeitung verursacht wurde.  2Ein Auftragsver-
arbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten 
Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverar-
beitern auferlegten Pflichten aus dieser Verordnung nicht nach-
gekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteil-
ten Anweisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat. 

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von 
der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, wenn er nachweist, dass er 
in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden 
eingetreten ist, verantwortlich ist.  

(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein Auf-
tragsverarbeiter bzw. sowohl ein Verantwortlicher als auch ein 
Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt und 
sind sie gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die Ver-
arbeitung verursachten Schaden verantwortlich, so haftet jeder 
Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für den gesam-
ten Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für die be-
troffene Person sichergestellt ist. 

(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß 
Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für den erlittenen Scha-
den gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder Auftragsverar-
beiter berechtigt, von den übrigen an derselben Verarbeitung 
beteiligten für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern den Teil des Schadenersatzes zurückzu-
fordern, der unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen ih-
rem Anteil an der Verantwortung für den Schaden entspricht. 

(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf 
Schadenersatz sind die Gerichte zu befassen, die nach den in 
Artikel 79 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats zuständig sind. 

Artikel 83 Allgemeine Bedingungen für die 
Verhängung von Geldbußen 
(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung 
von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen diese 
Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls 
zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach Artikel 58 Ab-
satz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung 
über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag 
wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berück-
sichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der 
betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der 
Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes 
des von ihnen erlittenen Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung 
des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von 
ihnen gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwort-
lichen oder des Auftragsverarbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, 
um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nach-
teiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Ver-
stoß betroffen sind; 

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde 
bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen 
den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand an-
geordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen an-
geordnet wurden; 

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Ar-
tikel 40 oder genehmigten Zertifizierungsverfahren nach 
Artikel 42 und 

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Um-
stände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar 
durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder ver-
miedene Verluste. 

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 
bei gleichen oder miteinander verbundenen Verarbeitungsvor-
gängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmun-
gen dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der 
Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden 
im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 
EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines 
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegange-
nen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge 
höher ist: 

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsver-
arbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Arti-
keln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 
Absatz 4. 

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden 
im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 20 000 000 
EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines 
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegange-
nen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge 
höher ist:
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a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der 
Bedingungen für die Einwilligung, gemäß den Artikeln 
5, 6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 
12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX erlassen 
wurden; 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorüberge-
henden oder endgültigen Beschränkung oder Ausset-
zung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde 
gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des 
Zugangs unter Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1. 

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde 
gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden im Einklang mit Absatz 2 
des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 
EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines 
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegange-
nen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge 
höher ist. 

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden 
gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann jeder Mitgliedstaat Vorschrif-
ten dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen Behör-
den und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitglied-
staat niedergelassen sind, Geldbußen verhängt werden können. 

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichts-
behörde gemäß diesem Artikel muss angemessenen Verfah-
rensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der Mit-
gliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbe-
helfe und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen. 

(9)  1Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geld-
bußen vor, kann dieser Artikel so angewandt werden, dass die 
Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege 
geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt 
wird, wobei sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirk-
sam sind und die gleiche Wirkung wie die von Aufsichtsbehör-
den verhängten Geldbußen haben.  2In jeden Fall müssen die 
verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein.  3Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kom-
mission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften mit, die 
sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle 
späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschrif-
ten. 

Artikel 84 Sanktionen 
(1)  1Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über andere 
Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung – insbeson-
dere für Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unter-
liegen – fest und treffen alle zu deren Anwendung erforderli-
chen Maßnahmen.  2Diese Sanktionen müssen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 
2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 1 er-
lässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Vor-
schriften mit. 

Kapitel IX Vorschriften für besondere 
Verarbeitungssituationen 

Artikel 85 Verarbeitung und Freiheit der 
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 
(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das 
Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser 
Verordnung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung zu journa-
listischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder literarischen Zwecken, in Einklang. 

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder 
zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwe-
cken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder 
Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III (Rechte der 
betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auf-
tragsverarbeiter), Kapitel V (Übermittlung personenbezogener 
Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen), 
Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), Kapitel VII (Zu-
sammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für 
besondere Verarbeitungssituationen) vor, wenn dies erforder-
lich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 
mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informations-
freiheit in Einklang zu bringen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvor-
schriften, die er aufgrund von Absatz 2 erlassen hat, sowie un-
verzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen 
dieser Vorschriften mit. 

Artikel 86 Verarbeitung und Zugang der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 
Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im 
Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung oder 
einer privaten Einrichtung zur Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe befinden, können von der Behörde 
oder der Einrichtung gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht 
des Mitgliedstaats, dem die Behörde oder Einrichtung unter-
liegt, offengelegt werden, um den Zugang der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten mit dem Recht auf Schutz personenbe-
zogener Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang zu brin-
gen. 

Artikel 87 Verarbeitung der nationalen 
Kennziffer 
 1Die Mitgliedstaaten können näher bestimmen, unter welchen 
spezifischen Bedingungen eine nationale Kennziffer oder an-
dere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung Gegenstand ei-
ner Verarbeitung sein dürfen.  2In diesem Fall darf die nationale 
Kennziffer oder das andere Kennzeichen von allgemeiner Be-
deutung nur unter Wahrung geeigneter Garantien für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verord-
nung verwendet werden. 

Artikel 88 Datenverarbeitung im 
Beschäftigungskontext 
(1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder 
durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur 
Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hin-
sichtlich der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtenda-
ten im Beschäftigungskontext, insbesondere für Zwecke der 
Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich 
der Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollek-
tivvereinbarungen festgelegten Pflichten, des Managements, 
der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und 
Diversität am Arbeitsplatz, der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, des Schutzes des Eigentums der Arbeitgeber oder 
der Kunden sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der 
Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kol-
lektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses vorsehen. 

(2) Diese Vorschriften umfassen angemessene und besondere 
Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen Würde, der be-
rechtigten Interessen und der Grundrechte der betroffenen Per-
son, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der Verar-
beitung, die Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb 
einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Unterneh-
men, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und 
die Überwachungssysteme am Arbeitsplatz. 

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 
2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 1 er-
lässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Vor-
schriften mit. 
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Artikel 89 Garantien und Ausnahmen in Bezug 
auf die Verarbeitung zu im öffentlichen 
Interesse liegenden Archivzwecken, zu 
wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken und zu statistischen 
Zwecken 
(1)  1Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen Zwecken unterliegt ge-
eigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Person gemäß dieser Verordnung.  2Mit diesen Garantien 
wird sichergestellt, dass technische und organisatorische Maß-
nahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des 
Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird.  3Zu 
diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören, so-
fern es möglich ist, diese Zwecke auf diese Weise zu erfüllen.  
4In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die Weiterverar-
beitung, bei der die Identifizierung von betroffenen Personen 
nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, wer-
den diese Zwecke auf diese Weise erfüllt. 

(2) Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen o-
der historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken verarbeitet, können vorbehaltlich der Bedingungen und 
Garantien gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Uni-
onsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten insoweit Ausnah-
men von den Rechten gemäß der Artikel 15, 16, 18 und 21 vor-
gesehen werden, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirk-
lichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernst-
haft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung 
dieser Zwecke notwendig sind. 

(3) Werden personenbezogene Daten für im öffentlichen Inte-
resse liegende Archivzwecke verarbeitet, können vorbehaltlich 
der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des vorliegen-
den Artikels im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten 
insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 15, 
16, 18, 19, 20 und 21 vorgesehen werden, als diese Rechte vo-
raussichtlich die Verwirklichung der spezifischen Zwecke un-
möglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Aus-
nahmen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind. 

(4) Dient die in den Absätzen 2 und 3 genannte Verarbeitung 
gleichzeitig einem anderen Zweck, gelten die Ausnahmen nur 
für die Verarbeitung zu den in diesen Absätzen genannten Zwe-
cken. 

Artikel 90 Geheimhaltungspflichten 
(1)  1Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der Aufsichts-
behörden im Sinne des Artikels 58 Absatz 1 Buchstaben e und 
f gegenüber den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-
tern, die nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
oder nach einer von den zuständigen nationalen Stellen erlasse-
nen Verpflichtung dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwer-
tigen Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies 
notwendig und verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz 
der personenbezogenen Daten mit der Pflicht zur Geheimhal-
tung in Einklang zu bringen.  2Diese Vorschriften gelten nur in 
Bezug auf personenbezogene Daten, die der Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder er-
hoben hat, die einer solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 
2018 die Vorschriften mit, die er aufgrund von Absatz 1 erlässt, 
und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen die-
ser Vorschriften in Kenntnis. 

Artikel 91 Bestehende Datenschutzvorschriften 
von Kirchen und religiösen Vereinigungen 
oder Gemeinschaften 
(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder 
Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung an, so dürfen diese 
Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser Verord-
nung in Einklang gebracht werden. 

(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, 
die gemäß Absatz 1 umfassende Datenschutzregeln anwenden, 
unterliegen der Aufsicht durch eine unabhängige Aufsichtsbe-
hörde, die spezifischer Art sein kann, sofern sie die in Kapitel 
VI niedergelegten Bedingungen erfüllt. 

Kapitel X Delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte 

Artikel 92 Ausübung der Befugnisübertragung 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedin-
gungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Ar-
tikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab dem 24. Mai 2016 übertragen. 

(3)  1Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 8 und 
Artikel 43 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden.  2Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss an-
gegebenen Befugnis.  3Er wird am Tag nach seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam.  44Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die be-
reits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, 
übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament 
und dem Rat. 

(5)  1Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 Absatz 8 
und Artikel 43 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben ha-
ben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parla-
ment und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden.  2Auf Veranlassung des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
drei Monate verlängert. Artikel 91 Bestehende Datenschutzvor-
schriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Ge-
meinschaften 

(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder 
Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung an, so dürfen diese 
Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser Verord-
nung in Einklang gebracht werden. 

(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, 
die gemäß Absatz 1 umfassende Datenschutzregeln anwenden, 
unterliegen der Aufsicht durch eine unabhängige Aufsichtsbe-
hörde, die spezifischer Art sein kann, sofern sie die in Kapitel 
VI niedergelegten Bedingungen erfüllt. 

Artikel 93 Ausschussverfahren 
(1)  1Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.  
2Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.  

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren 
Artikel 5. 

Kapitel XI Schlussbestimmungen 

Artikel 94 Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(1) Die Richtlinie 95/46/EG wird mit Wirkung vom 25. Mai 
2018 aufgehoben. 

(2)  1Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Ver-
weise auf die vorliegende Verordnung.  2Verweise auf die durch 
Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Gruppe für den
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Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung er-
richteten Europäischen Datenschutzausschuss. 

Artikel 95 Verhältnis zur Richtlinie 
2002/58/EG 
Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen 
in Bezug auf die Verarbeitung in Verbindung mit der Bereitstel-
lung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikations-
dienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen in der Union 
keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in der 
Richtlinie 2002/58/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die 
dasselbe Ziel verfolgen. 

Artikel 96 Verhältnis zu bereits geschlossenen 
Übereinkünften 
Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbe-
zogener Daten an Drittländer oder internationale Organisatio-
nen mit sich bringen, die von den Mitgliedstaaten vor dem 24. 
Mai 2016 abgeschlossen wurden und die im Einklang mit dem 
vor diesem Tag geltenden Unionsrecht stehen, bleiben in Kraft, 
bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt werden. 

Artikel 97 Berichte der Kommission 
(1)  1Bis zum 25. Mai 2020 und danach alle vier Jahre legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht über die Bewertung und Überprüfung dieser Verord-
nung vor.  2Die Berichte werden öffentlich gemacht. 

(2) Im Rahmen der Bewertungen und Überprüfungen nach Ab-
satz 1 prüft die Kommission insbesondere die Anwendung und 
die Wirkungsweise 

a) des Kapitels V über die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Drittländer oder an internationale Organi-
sationen insbesondere im Hinblick auf die gemäß Arti-
kel 45 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung erlassenen 
Beschlüsse sowie die gemäß Artikel 25 Absatz 6 der 
Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen, 

b) des Kapitels VII über Zusammenarbeit und Kohärenz.  

(3) Für den in Absatz 1 genannten Zweck kann die Kommission 
Informationen von den Mitgliedstaaten und den Aufsichtsbe-
hörden anfordern. 

(4) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bewertungen 
und Überprüfungen berücksichtigt die Kommission die Stand-
punkte und Feststellungen des Europäischen Parlaments, des 
Rates und anderer einschlägiger Stellen oder Quellen. 

(5) Die Kommission legt erforderlichenfalls geeignete Vor-
schläge zur Änderung dieser Verordnung vor und berücksich-
tigt dabei insbesondere die Entwicklungen in der Informations-
technologie und die Fortschritte in der Informationsgesell-
schaft. 

Artikel 98 Überprüfung anderer Rechtsakte 
der Union zum Datenschutz 
 1Die Kommission legt gegebenenfalls Gesetzgebungsvor-
schläge zur Änderung anderer Rechtsakte der Union zum 
Schutz personenbezogener Daten vor, damit ein einheitlicher 
und kohärenter Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung sichergestellt wird.  2Dies betrifft insbesondere die Vor-
schriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
solcher Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union und zum freien Verkehr solcher Daten. 

Artikel 99 Inkrafttreten und Anwendung 
(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 25. Mai 2018. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
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TSM VO – EU-Roamingverordnung 
Verordnung (EU) 2015/2120 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung 

der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunika-

tionsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen 

Mobilfunknetzen in der Union 

vom 25. November 2015. Geändert durch Art. 50 ÄndVO (EU) 2018/1971 vom 11.12.2018 (ABl. Nr. L 321 

S. 1

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na-
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses [1], 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen [2], 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [3], 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dieser Verordnung sollen gemeinsame Regeln zur Wah-
rung der gleichberechtigten und nichtdiskriminierenden Be-
handlung des Datenverkehrs bei der Bereitstellung von Inter-
netzugangsdiensten und damit verbundener Rechte der Endnut-
zer geschaffen werden. Mit der Verordnung sollen die Endnut-
zer geschützt und es soll gleichzeitig gewährleistet werden, dass 
das „Ökosystem“ des Internets weiterhin als Innovationsmotor 
funktionieren kann. Reformen im Bereich des Roamings sollten 
bei den Endnutzern das Vertrauen schaffen, auch auf Reisen in 
der Union vernetzt zu bleiben, und dazu führen, dass sich im 
Laufe der Zeit die Preise und andere Bedingungen in der Union 
einander angleichen werden. 

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen wah-
ren den Grundsatz der Technologieneutralität, d. h., dass sie den 
Einsatz einer bestimmten Technologie weder vorschreiben 
noch begünstigen. 

(3) Das Internet hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu ei-
ner offenen Plattform für Innovation mit niedrigen Zugangs-
schranken für Endnutzer, Anbieter von Inhalten, Anwendungen 
und Diensten sowie Anbieter von Internetzugangsdiensten ent-
wickelt. Der bisherige Rechtsrahmen zielt darauf ab, Endnut-
zern die Möglichkeit zu geben, Informationen und Inhalte ab-
zurufen und zu verbreiten bzw. Anwendungen und Dienste ih-
rer Wahl zu nutzen. Sehr viele Endnutzer sind jedoch von einer 
Verkehrsmanagementpraxis betroffen, die bestimmte Anwen-
dungen oder Dienste blockiert oder verlangsamt. Diese Tenden-
zen erfordern gemeinsame Regeln auf Unionsebene, damit ge-
währleistet ist, dass das Internet offen bleibt und es nicht zu ei-
ner Fragmentierung des Binnenmarkts durch individuelle Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten kommt. 

(4) Ein Internetzugangsdienst bietet unabhängig von den vom 
Endnutzer verwendeten Netztechnologien und Endgeräten den 
Zugang zum Internet und somit grundsätzlich zu all seinen Ab-
schlusspunkten. Es ist jedoch möglich, dass aus nicht von den 
Internetzugangsanbietern zu vertretenden Gründen bestimmte 
Abschlusspunkte des Internets nicht immer zugänglich sind. 
Daher sollte gelten, dass ein Anbieter seiner Verpflichtung im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Internetzugangs-
dienstes im Sinne dieser Verordnung nachgekommen ist, wenn 
der betreffende Dienst eine Anbindung an nahezu alle Ab-
schlusspunkte des Internets bereitstellt. Daher sollten die Inter-
netzugangsanbieter die Anbindung an keinen zugänglichen Ab-
schlusspunkt des Internets beschränken. 

(5) Die Endnutzer sollten beim Zugang zum Internet frei unter 
den verschiedenen Arten von Endgeräten im Sinne der Richtli-
nie 2008/63/EG der Kommission [4] wählen können. Die Inter-
netzugangsanbieter sollten über die von den Herstellern oder 
Händlern der Endgeräte im Einklang mit dem Unionsrecht an-

gewandten Beschränkungen hinaus keine weiteren Beschrän-
kungen auf die Nutzung von Endgeräten, die die Verbindung 
zum Netz herstellen, anwenden. 

(6) Endnutzer sollten das Recht haben, über ihren Internetzu-
gangsdienst ohne Diskriminierung Informationen und Inhalte 
abzurufen und zu verbreiten und Anwendungen und Dienste zu 
nutzen und bereitzustellen. Die Ausübung dieses Rechts sollte 
unbeschadet des Unionsrechts und des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts zur Regelung der Recht-
mäßigkeit von Inhalten, Anwendungen oder Diensten erfolgen. 
Mit dieser Verordnung wird nicht angestrebt, die Rechtmäßig-
keit von Inhalten, Anwendungen oder Diensten oder der damit 
verbundenen Verfahren, Anforderungen und Sicherheitsmecha-
nismen zu regeln. Diese Angelegenheiten fallen somit weiterhin 
unter das Unionsrecht oder unter im Einklang mit dem Unions-
recht stehendes nationales Recht. 

(7) Zur Ausübung ihrer Rechte auf Zugang zu und Verbreitung 
von Informationen und Inhalten sowie auf Nutzung und Bereit-
stellung von Anwendungen und Diensten ihrer Wahl sollte es 
den Endnutzern freistehen, mit den Internetzugangsanbietern 
Tarife mit bestimmten Datenvolumen und bestimmten Ge-
schwindigkeiten des Internetzugangsdienstes zu vereinbaren. 
Diese Vereinbarungen sowie die Geschäftsgepflogenheiten der 
Internetzugangsanbieter sollten die Ausübung dieser Rechte 
nicht beschränken und somit auch nicht die Bestimmungen die-
ser Verordnung über die Gewährleistung des Zugangs zum of-
fenen Internet umgehen. Die nationalen Regulierungsbehörden 
und die anderen zuständigen Behörden sollten befugt sein, ge-
gen Vereinbarungen oder Geschäftsgepflogenheiten vorzuge-
hen, die aufgrund ihrer Tragweite zu Situationen führen, in de-
nen die Auswahlmöglichkeit der Endnutzer in der Praxis we-
sentlich eingeschränkt wird. Daher sollte bei der Bewertung 
von Vereinbarungen und Geschäftsgepflogenheiten unter ande-
rem der jeweiligen Marktposition der betreffenden Internetzu-
gangsanbieter und Anbieter von Inhalten, Anwendungen und 
Diensten Rechnung getragen werden. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden und die anderen zuständigen Behörden sollten 
im Rahmen ihrer Überwachungs- und Durchsetzungsfunktion 
verpflichtet sein, einzugreifen, wenn Vereinbarungen oder Ge-
schäftsgepflogenheiten dazu führen würden, dass dieses Recht 
der Endnutzer in seinem Kern untergraben würde. 

(8) Bei der Bereitstellung der Internetzugangsdienste sollten 
Anbieter dieser Dienste den gesamten Datenverkehr ohne Dis-
kriminierung, Beschränkung oder Störung, ungeachtet des Sen-
ders, des Empfängers, des Inhalts, der Anwendung, des Diens-
tes oder des Endgeräts, gleich behandeln. Entsprechend den all-
gemeinen Grundsätzen des Unionsrechts und der ständigen 
Rechtsprechung sollten vergleichbare Situationen nicht unter-
schiedlich und unterschiedliche Situationen nicht gleich behan-
delt werden, es sei denn, eine solche Behandlung ist objektiv 
gerechtfertigt. 

(9) Ziel eines angemessenen Verkehrsmanagements ist es, zu 
einer effizienten Nutzung der Netzressourcen und zur Optimie-
rung der Gesamtübermittlungsqualität entsprechend den objek-
tiv unterschiedlichen Anforderungen an die technische Qualität 
der Dienste bei speziellen Verkehrskategorien und somit den 
übermittelten Inhalten, Anwendungen und Diensten beizutra-
gen. Von den Internetzugangsanbietern angewandte angemes-
sene Verkehrsmanagementmaßnahmen sollten transparent, 
nichtdiskriminierend und verhältnismäßig sein, und sie sollten 
nicht auf kommerziellen Erwägungen beruhen. Die Anforde-
rung, dass Verkehrsmanagementmaßnahmen nicht diskriminie-
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rend sein dürfen, schließt nicht aus, dass die Internetzugangsan-
bieter zur Optimierung der Gesamtübermittlungsqualität Ver-
kehrsmanagementmaßnahmen anwenden, bei denen zwischen 
objektiv verschiedenen Verkehrskategorien unterschieden 
wird. Um die Gesamt qualität und das Nutzererlebnis zu opti-
mieren, sollte jede derartige Differenzierung nur auf der Grund-
lage objektiv verschiedener Anforderungen an die technische 
Qualität der Dienste (beispielsweise in Bezug auf Verzögerung, 
Verzögerungsschwankung, Paketverlust und Bandbreite) bei 
bestimmten Verkehrskategorien, nicht aber auf Grundlage 
kommerzieller Erwägungen zulässig sein. Derartige differen-
zierende Maßnahmen sollten in einem angemessenen Verhält-
nis zum Zweck der Optimierung der Gesamtqualität stehen und 
gleichartigen Verkehr gleich behandeln. Derartige Maßnahmen 
sollten nicht länger als erforderlich beibehalten werden. 

(10) Ein angemessenes Verkehrsmanagement erfordert keine 
Techniken zur Überwachung spezifischer Inhalte des Datenver-
kehrs, der über den Internetzugangsdienst übertragen wird. 

(11) Jede Verkehrsmanagementpraxis, die über solche ange-
messenen Verkehrsmanagementmaßnahmen hinausgeht indem 
sie eine Blockierung, Verlangsamung, Veränderung, Beschrän-
kung, Störung, Schädigung oder Diskriminierung je nach spe-
zifischen Inhalten, Anwendungen oder Diensten oder spezifi-
schen Kategorien derselben vornimmt, sollte — vorbehaltlich 
begründeter und genau festgelegter Ausnahmen nach Maßgabe 
dieser Verordnung — verboten werden. Diese Ausnahmen soll-
ten einer strengen Auslegung und strengen Anforderungen an 
die Verhältnismäßigkeit unterliegen. Bestimmte Inhalte, An-
wendungen und Dienste, wie auch bestimmte Kategorien der-
selben, sollten geschützt werden wegen der negativen Auswir-
kungen, die eine Blockierung oder andere, nicht unter die be-
gründeten Ausnahmen fallende Beschränkungsmaßnahmen auf 
die Wahl der Endnutzer und die Innovation haben. Regeln ge-
gen die Veränderung von Inhalten, Anwendungen oder Diens-
ten beziehen sich auf eine Veränderung des Inhalts der Kom-
munikation, sind aber nicht mit einem Verbot nichtdiskriminie-
render Datenkomprimierungstechniken verbunden, mit denen 
die Größe einer Datei ohne irgendeine Veränderung des Inhalts 
reduziert wird. Eine solche Datenkomprimierung ermöglicht 
eine effizientere Nutzung knapper Ressourcen und dient dem 
Interesse der Endnutzer, indem das Datenvolumen verringert, 
die Geschwindigkeit erhöht und das Nutzererlebnis bei der Nut-
zung der betreffenden Inhalte, Anwendungen oder Dienste ver-
bessert wird. 

(12) Verkehrsmanagementmaßnahmen, die über die oben ange-
gebenen angemessenen Verkehrsmanagementmaßnahmen hin-
ausgehen, sollten nur soweit und so lange angewandt werden 
können, wie es erforderlich ist, um den in dieser Verordnung 
vorgesehenen begründeten Ausnahmen zu entsprechen. 

(13) Erstens können Situationen entstehen, in denen Internetzu-
gangsanbieter Gesetzgebungsakten der Union oder nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen, die mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehen (beispielsweise die Rechtmäßigkeit von Inhal-
ten, Anwendungen oder Diensten, oder die öffentliche Sicher-
heit betreffend), einschließlich strafrechtlicher Vorschriften, 
die beispielsweise die Blockierung bestimmter Inhalte, Anwen-
dungen oder Dienste vorschreiben. Außerdem können Situatio-
nen entstehen, in denen diese Anbieter Maßnahmen, die mit 
dem Unionsrecht im Einklang stehen, zur Umsetzung oder An-
wendung von Gesetzgebungsakten der Union oder nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen — wie etwa Maßnahmen mit 
allgemeiner Geltung, gerichtlichen Anordnungen, Entscheidun-
gen von mit entsprechenden Befugnissen ausgestatteten Behör-
den — oder anderen Maßnahmen zur Gewährleistung der Ein-
haltung dieser Gesetzgebungsakte der Union oder nationalen 
Rechtsvorschriften (beispielsweise Verpflichtungen zur Befol-
gung gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen über die 
Blockierung unrechtmäßiger Inhalte). Die Anforderung der 
Einhaltung des Unionsrechts bezieht sich unter anderem auf die 
Anforderungen der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „die Charta“) in Bezug auf Einschränkun-
gen der Grundrechte und -freiheiten. Gemäß der Richtlinie 
2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [5] 
dürfen Maßnahmen, die diese Grundrechte und -freiheiten ein-
schränken können, nur dann auferlegt werden, wenn sie im Rah-

men einer demokratischen Gesellschaft angemessen, verhält-
nismäßig und notwendig sind, und ist ihre Anwendung ange-
messenen Verfahrensgarantien im Sinne der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu unterwerfen, einschließlich des Rechts auf effektiven 
Rechtsschutz und auf ein faires Verfahren. 

(14) Zweitens könnten Verkehrsmanagementmaßnahmen, die 
über derartige angemessene Verkehrsmanagementmaßnahmen 
hinausgehen, erforderlich sein, um die Integrität und Sicherheit 
des Netzes, beispielsweise zur Vorbeugung gegen Cyberan-
griffe durch Verbreitung von Schadsoftware oder gegen Identi-
tätsdiebstahl von Endnutzern durch Spähsoftware, zu schützen. 

(15) Drittens könnten Maßnahmen, die über derartige angemes-
sene Verkehrsmanagementmaßnahmen hinausgehen, auch er-
forderlich sein, um eine drohende Netzüberlastung zu vermei-
den, d. h. in Situationen, in denen sich die Überlastung abzeich-
net, und zur Milderung der Auswirkungen einer Netzüberlas-
tung, sofern diese Netzüberlastung nur zeitweilig oder unter 
außergewöhnlichen Umständen auftritt. Nach dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit ist es erforderlich, dass auf diese Aus-
nahme gestützte Verkehrsmanagementmaßnahmen gleichartige 
Verkehrskategorien gleich behandeln. Eine zeitweilige Über-
lastung sollte so verstanden werden, dass sie sich auf spezielle 
Situationen von kurzer Dauer bezieht, in denen ein plötzlicher 
Anstieg der Zahl der Nutzer über die Zahl der regelmäßigen 
Nutzer hinaus oder ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage nach 
einzelnen Inhalten, Anwendungen oder Diensten die Übertra-
gungskapazität einiger Netzkomponenten übersteigt und den 
Rest des Netzes schwerfälliger reagieren lässt. Eine zeitweilige 
Überlastung könnte insbesondere in Mobilnetzen auftreten, die 
variableren Bedingungen — wie etwa physische Störungen, ge-
ringere Versorgung in Gebäuden oder eine variable Zahl aktiver 
Nutzer mit Standortveränderungen — unterliegen. Es kann 
zwar vorhersehbar sein, dass eine derartige zeitweilige Überlas-
tung gelegentlich an einigen Punkten des Netzes auftritt, und 
zwar so, dass sie nicht als außergewöhnlich betrachtet werden 
kann, ohne jedoch oft genug oder für so lange Zeiträume aufzu-
treten, dass eine Kapazitätserweiterung in wirtschaftlicher Hin-
sicht gerechtfertigt wäre. Eine außergewöhnliche Überlastung 
sollte so verstanden werden, dass sie sich — sowohl in Mobil- 
als auch in Festnetzen — auf unvorhersehbare und unvermeid-
bare Situationen der Überlastung bezieht. Mögliche Gründe für 
diese Situationen sind beispielsweise technisches Versagen — 
etwa ein Diensteausfall aufgrund beschädigter Kabel oder an-
derer beschädigter Infrastrukturkomponenten, unerwartete Än-
derungen bei der Verkehrslenkung oder eine erhebliche Zu-
nahme des Netzverkehrs aufgrund von Notsituationen oder an-
dere außerhalb der Kontrolle des Internetzugangsanbieters lie-
gende Situationen. Diese Überlastungsprobleme dürften nicht 
sehr häufig auftreten, sind aber möglicherweise schwerwiegend 
und nicht zwangsläufig von kurzer Dauer. Die Erforderlichkeit, 
über die angemessenen Verkehrsmanagementmaßnahmen hin-
ausgehende Verkehrsmanagementmaßnahmen anzuwenden, 
um den Auswirkungen einer zeitweiligen oder außergewöhnli-
chen Netzüberlastung vorzubeugen oder sie zu mildern, sollte 
den Betreibern von Internetzugangsdiensten nicht die Möglich-
keit bieten, das allgemeine Verbot der Blockierung, Verlangsa-
mung, Veränderung, Beschränkung, Störung, Schädigung oder 
Diskriminierung bestimmter Inhalte, Anwendungen oder 
Dienste oder bestimmter Kategorien derselben zu umgehen. Für 
wiederkehrende und länger dauernde Fälle von Netzüberlastun-
gen, bei denen es sich weder um außergewöhnliche noch um 
zeitweilige Überlastungen handelt, sollte nicht auf diese Aus-
nahmen zurückgegriffen werden können, sondern sie sollten 
vielmehr im Wege einer Erweiterung der Netzkapazität ange-
gangen werden. 

(16) Die Anbieter von Inhalten, Anwendungen und Diensten 
sind daran interessiert, andere elektronische Kommunikations-
dienste, die keine Internetzugangsdienste sind, anbieten zu kön-
nen, für die spezifische, von Internetzugangsdiensten nicht ge-
währleistete Qualitätsniveaus erforderlich sind. Diese spezifi-
schen Qualitätsniveaus werden beispielsweise von einigen 
Diensten, die einem öffentlichen Interesse entsprechen, oder 
von einigen neuen Diensten für die Maschine-Maschine-Kom-
munikation verlangt. Den Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, einschließlich der Internetzugangsanbieter 
und der Anbieter von Inhalten, Anwendungen und Diensten, 



TSM VO 

 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

TSM VO 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sollte es freistehen, Dienste anzubieten, bei denen es sich nicht 
um Internetzugangsdienste handelt und die für bestimmte In-
halte, Anwendungen oder Dienste oder eine Kombination der-
selben optimiert sind, wenn die Optimierung erforderlich ist, 
um den Anforderungen der Inhalte, Anwendungen oder Dienste 
an ein spezifisches Qualitätsniveau zu genügen. Anstatt einfach 
generell die Priorität vor vergleichbaren Inhalten, Anwendun-
gen oder Diensten, die über die Internetzugangsdienste verfüg-
bar sind, einzuräumen und damit die für die Internetzugangs-
dienste geltenden Bestimmungen über das Verkehrsmanage-
ment zu umgehen, sollten die nationalen Regulierungsbehörden 
vielmehr prüfen, ob und inwieweit diese Optimierung objektiv 
erforderlich ist, um ein oder mehrere spezifische und grundle-
gende Merkmale der Inhalte, Anwendungen oder Dienste zu ge-
währleisten und eine entsprechende Qualitätsgarantie zuguns-
ten der Endnutzer zu ermöglichen. 

(17) Damit die Erbringung dieser anderen Dienste keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Verfügbarkeit oder allgemeine 
Qualität der Internetzugangsdienste für Endnutzer hat, muss für 
ausreichende Kapazität gesorgt werden. Die Anbieter öffentli-
cher elektronischer Kommunikation einschließlich der Internet-
zugangsanbieter sollten daher nur dann diese anderen Dienste 
anbieten oder mit den Anbietern von Inhalten, Anwendungen 
oder Diensten entsprechende Vereinbarungen über die Ermög-
lichung dieser anderen Dienste schließen, wenn die Netzkapa-
zität ausreicht, um sie zusätzlich zu den bereitgestellten Inter-
netzugangsdiensten zu erbringen. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung zur Gewährleistung des Zugangs zum offenen In-
ternet sollten nicht mit anderen Diensten umgangen werden, die 
als Ersatz für Internetzugangsdienste verwendet werden können 
oder angeboten werden. Der bloße Umstand jedoch, dass unter-
nehmensspezifische Dienste wie virtuelle private Netze (VPN) 
möglicherweise ebenfalls den Zugang zum Internet eröffnen, 
sollte nicht als Ersatz für den Internetzugangsdienst angesehen 
werden, sofern die Bereitstellung dieses Internetzugangs durch 
einen Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikation mit 
Artikel 3 Absätze 1 bis 4 dieser Verordnung vereinbar ist und 
daher nicht als Umgehung dieser Vorschriften anzusehen ist. 
Die Bereitstellung solcher anderen Dienste, die keine Internet-
zugangsdienste sind, sollte nicht zulasten der Verfügbarkeit und 
der allgemeinen Qualität der Internetzugangsdienste für die 
Endnutzer erfolgen. In Mobilnetzen kann sich die Vorausbe-
rechnung des Verkehrsvolumens in einer bestimmten Funkzelle 
aufgrund der schwankenden Zahl der aktiven Endnutzer als 
schwieriger erweisen, und aus diesem Grund ist es möglich, 
dass es unter unvorhersehbaren Umständen zu einer Auswir-
kung auf die Qualität der Internetzugangsdienste für Endnutzer 
kommt. Für Mobilnetze sollte nicht gelten, dass eine Ver-
schlechterung der allgemeinen Qualität der Internetzugangs-
dienste für Endnutzer vorliegt, wenn die gebündelten negativen 
Auswirkungen von anderen Diensten, die keine Internetzu-
gangsdienste sind, unvermeidbar, äußerst geringfügig und nur 
von kurzer Dauer sind. Die nationalen Regulierungsbehörden 
sollten dafür sorgen, dass die Anbieter öffentlicher elektroni-
scher Kommunikation dieser Anforderung nachkommen. In 
diesem Zusammenhang sollten die nationalen Regulierungsbe-
hörden die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und allgemeine 
Qualität der Internetzugangsdienste dadurch bewerten, dass sie 
unter anderem die Dienstqualitätsparameter (wie etwa Verzö-
gerung, Verzögerungsschwankung, Paketverlust), das Maß und 
die Auswirkungen von Netzüberlastungen, die tatsächlichen ge-
genüber den beworbenen Geschwindigkeiten, die Leistungsfä-
higkeit der Internetzugangsdienste im Vergleich zu den anderen 
Diensten, die keine Internetzugangsdienste sind, und die von 
den Endnutzern wahrgenommene Qualität analysieren. 

(18) Die Bestimmungen über die Gewährleistung des Zugangs 
zum offenen Internet sollten durch wirksame Bestimmungen 
über Endnutzer ergänzt werden, die Fragen insbesondere im Zu-
sammenhang mit Internetzugangsdiensten regeln und es End-
nutzern ermöglichen, sachkundige Entscheidungen zu treffen. 
Diese Bestimmungen sollten zusätzlich zu den anwendbaren 
Bestimmungen der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates [6] gelten, und die Mitgliedstaaten 
sollten die Möglichkeit haben, weitergehende Maßnahmen bei-
zubehalten oder zu erlassen. Anbieter von Internetzugangs-
diensten sollten die Endnutzer klar darüber informieren, wie die 
eingesetzte Verkehrsmanagementpraxis sich auf die Qualität 

des Internetzugangsdiensts, die Privatsphäre des Endnutzers 
und den Schutz personenbezogener Daten auswirken könnte, 
sowie über die etwaigen Auswirkungen von anderen Diensten, 
die keine Internetzugangsdienste sind, über die sie einen Ver-
trag abschließen, auf die Qualität und Verfügbarkeit ihrer je-
weiligen Internetzugangsdienste. Um den Endnutzern in sol-
chen Fällen eine Handhabe zu geben, sollten Anbieter von In-
ternetzugangsdiensten daher zu ihrer Information im Vertrag 
die Geschwindigkeit angeben, die sie realistischerweise zur 
Verfügung stellen können. Als die in der Regel zur Verfügung 
stehende Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit zu verste-
hen, die ein Endnutzer meistens erwarten kann, wenn er auf den 
Dienst zugreift. Anbieter von Internetzugangsdiensten sollten 
die Verbraucher ferner darüber informieren, welche Rechtsbe-
helfe ihnen im Falle der Nichterbringung der Leistung nach na-
tionalem Recht zur Verfügung stehen. Jede erhebliche und stän-
dig oder regelmäßig auftretende Abweichung zwischen der tat-
sächlichen Leistung des Dienstes und der im Vertrag angegebe-
nen Leistung, die durch einen von der nationalen 
Regulierungsbehörde zertifizierten Überwachungsmechanis-
mus festgestellt wurde,–sollte für die Zwecke der Bestimmung 
der Rechtsbehelfe, die dem Verbraucher nach nationalem Recht 
zustehen, als nicht vertragskonforme Leistung gelten. Die Me-
thode sollte im Rahmen von Leitlinien des Gremiums Europäi-
scher Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation 
(GEREK) festgelegt und gegebenenfalls überprüft und aktuali-
siert werden, um der Entwicklung von Technik und Infrastruk-
tur Rechnung zu tragen. Die nationalen Regulierungsbehörden 
sollten die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung 
über Transparenzmaßnahmen zur Gewährleistung des freien In-
ternetzugangsdurchsetzen. 

(19) Die nationalen Regulierungsbehörden spielen eine ent-
scheidende Rolle, um sicherzustellen, dass Endnutzer ihre 
Rechte nach dieser Verordnung wirksam ausüben können und 
dass die Vorschriften zur Gewährleistung des Zugangs zum of-
fenen Internet beachtet werden. Dementsprechend sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden Überwachungs- und Bericht-
erstattungspflichten haben und sicherstellen, dass Anbieter öf-
fentlicher elektronischer Kommunikation, einschließlich An-
bietern von Internetzugangsdiensten, ihre Verpflichtungen zur 
Gewährleistung des offenen Internets einhalten. Dazu gehört 
unter anderem die Verpflichtung, ausreichende Netzkapazität 
für die Bereitstellung von diskriminierungsfreien Internetzu-
gangsdiensten von hoher Qualität zu gewährleisten, deren all-
gemeine Qualität nicht deshalb beeinträchtigt sein sollte, weil 
andere Dienste, die keine Internetzugangsdienste sind, mit ei-
nem spezifischen Qualitätsniveau bereitgestellt werden. Die na-
tionalen Regulierungsbehörden sollten auch befugt sein, allen 
oder einzelnen Anbietern öffentlicher elektronischer Kommu-
nikation Anforderungen an technische Merkmale, Mindestan-
forderungen an die Dienstqualität und andere geeignete Maß-
nahmen vorzuschreiben, wenn dies erforderlich ist, um die Ein-
haltung der Bestimmungen dieser Verordnung zur Gewährleis-
tung des Zugangs zum offenen Internet sicherzustellen oder 
eine Verschlechterung der allgemeinen Dienstqualität von In-
ternetzugangsdiensten für Endnutzer zu verhindern. Dabei soll-
ten die nationalen Regulierungsbehörden den einschlägigen 
GEREK-Leitlinien weitestgehend Rechnung tragen. 

(20) Der Mobilfunkmarkt der Union ist weiterhin fragmentiert; 
kein Mobilfunknetz deckt alle Mitgliedstaaten ab. Um ihren in-
ländischen Kunden, die innerhalb der Union reisen, Mobilfunk-
dienste anbieten zu können, müssen Roaminganbieter folglich 
Roamingdienste auf Großkundenebene von Betreibern im be-
suchten Mitgliedstaat erwerben oder derartige Dienste mit sol-
chen Betreibern austauschen. 

(21) In der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates [7] ist als politisches Ziel festgelegt, 
dass der Unterschied zwischen Roaming- und Inlandstarifen ge-
gen Null gehen sollte. Allerdings lässt sich das letztendliche 
Ziel der Beseitigung der Unterschiede zwischen Inlands- und 
Roamingentgelten aufgrund des beobachteten Niveaus der 
Großkundenentgelte nicht in nachhaltiger Weise erreichen. Da-
her sieht die vorliegende Verordnung vor, dass die Roaming-
aufschläge für Endkunden bis zum 15. Juni 2017 abgeschafft 
werden, vorausgesetzt, die derzeit beobachteten Fragen auf den 
Großkunden-Roamingmärkten sind geklärt worden. In diesem 
Zusammenhang sollte die Kommission eine Überprüfung des 
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Großkunden-Roamingmarkts vornehmen und anhand des Er-
gebnisses dieser Überprüfung einen Gesetzgebungsvorschlag 
vorlegen. 

(22) Gleichzeitig sollten Roaming anbieter eine Regelung zur 
angemessenen Nutzung („Fair Use Policy“) für die Inanspruch-
nahme regulierter Roamingdienste auf Endkundenebene, die zu 
dem geltenden inländischen Endkundenpreis bereitgestellt wer-
den, anwenden können. Mit der Regelung zur angemessenen 
Nutzung soll eine zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung 
regulierter Endkunden-Roamingdienste durch Roamingkunden 
vermieden werden, wie etwa die Nutzung solcher Dienste durch 
Roamingkunden in einem Mitgliedstaat, der nicht der ihres je-
weiligen Anbieters ist, für andere Zwecke als vorübergehende 
Reisen. Eine Regelung zur angemessenen Nutzung sollte den 
Kunden eines Roaminganbieters die Nutzung von regulierten 
Endkunden-Roamingdiensten zu dem geltenden inländischen 
Endkundenpreis in einem Ausmaß ermöglichen, das den Tari-
fen des Roamingkunden entspricht. 

(23) Bei Vorliegen bestimmter außergewöhnlicher Umstände 
sollte ein Roaminganbieter, wenn er seine gesamten tatsächli-
chen und veranschlagten Kosten der Bereitstellung regulierter 
Endkunden-Roamingdienste nicht aus seinen gesamten tatsäch-
lichen und veranschlagten Einnahmen aus der Bereitstellung 
dieser Dienste decken kann, eine Genehmigung zur Erhebung 
eines Aufschlags zur Gewährleistung der Tragfähigkeit seines 
inländischen Entgeltmodells beantragen können. Die Bewer-
tung der Tragfähigkeit des inländischen Entgeltmodells sollte 
sich auf relevante objektive Faktoren stützen, die speziell für 
den Roaminganbieter gelten, einschließlich objektiver Unter-
schiede zwischen Roaminganbietern in dem betreffenden Mit-
gliedstaat und des Niveaus der Inlandspreise und -erlöse. Das 
könnte beispielsweise im Falle von inländischen Endkunden-
Pauschalpreismodellen von Betreibern mit einem beträchtli-
chen negativen Saldo beim Mobilfunkverkehr zutreffen, wenn 
der implizite Inlandspreis pro Einheit niedrig ist und die Ge-
samterlöse des Betreibers im Verhältnis zu der Kostenbelastung 
aus dem Roaming ebenfalls niedrig ausfallen, oder in Fällen ei-
nes niedrigen impliziten Preises pro Einheit und einer hohen tat-
sächlichen oder erwarteten Nutzung des Roamings. Sobald sich 
die Roamingmärkte sowohl auf der Großkunden- als auch auf 
der Endkundenebene vollständig daran angepasst haben, dass 
für das Roaming generell der Inlandspreis berechnet wird und 
es ein normaler Bestandteil der Endkundentarife geworden ist, 
dürften sich solche außergewöhnlichen Umstände nicht mehr 
ergeben. Damit das inländische Entgeltmodell von Roamingan-
bietern durch diese Kostendeckungsprobleme nicht seine Trag-
fähigkeit verliert und die Entwicklung der Inlandspreise 
dadurch möglicherweise spürbar beeinflusst wird (sogenannter 
„Wasserbetteffekt“), sollten Roaminganbieter bei Vorliegen der 
vorstehend genannten Umstände — mit Genehmigung der nati-
onalen Regulierungsbehörde — einen Aufschlag auf regulierte 
Endkunden-Roamingdienste nur insoweit erheben können, als 
es erforderlich ist, um alle relevanten Kosten der Bereitstellung 
dieser Dienste zu decken. 

(24) Hierzu sollten die anfallenden Kosten der Bereitstellung 
regulierter Endkunden-Roamingdienste anhand der tatsächli-
chen Großkunden-Roamingentgelte für den abgehenden Ro-
amingverkehr des betreffenden Roaminganbieters, der über sei-
nen ankommenden Roamingverkehr hinausgeht, sowie anhand 
eines angemessenen Betrags für gemeinsame Kosten und Ge-
meinkosten bestimmt werden. Die Erlöse aus regulierten End-
kunden-Roamingdiensten sollten anhand von Erlösen zu In-
landspreisen, die der Nutzung von regulierten Endkunden-Ro-
amingdiensten zugerechnet werden können, bestimmt werden, 
gleich ob als Preis je Einheit oder als Teil eines Pauschalent-
gelts, das den jeweiligen tatsächlichen und erwarteten Umfang 
der regulierten Endkunden-Roamingnutzung durch Kunden in 
der Union und die Inlandsnutzung widerspiegelt. Berücksich-
tigt werden sollte ferner die Nutzung regulierter Endkunden-
Roamingdienste und die Inlandsnutzung durch Endkunden des 
Roaminganbieters und das Wettbewerbs-, Preis- und Erlösni-
veau auf dem Inlandsmarkt sowie der Umstand, dass das Ro-
aming zu inländischen Endkundenpreisen gegebenenfalls einen 
nennenswerten Einfluss auf die Entwicklung dieser Preise ha-
ben könnte. 

(25) Um zu gewährleisten, dass der Übergang von der Verord-
nung (EU) Nr. 531/2012 zur Abschaffung der Roamingauf-
schläge reibungslos erfolgt, sollte in der vorliegenden Verord-
nung eine Übergangszeit vorgesehen werden, während der Ro-
aminganbieter einen Aufschlag auf die Inlandspreise für die be-
reitgestellten regulierten Endkunden-Roamingdienste erheben 
können sollten. Mit dieser Übergangsregelung sollte die grund-
legende Änderung des Ansatzes bereits in der Weise vorbereitet 
werden, dass unionsweites Roaming als fester Bestandteil in die 
Inlandstarife aufgenommen wird, die auf den verschiedenen In-
landsmärkten angeboten werden. Somit sollten bei der Über-
gangsregelung die jeweiligen Inlands-Endkundenpreise als 
Ausgangspunkt dienen, auf die gegebenenfalls ein Aufschlag 
erhoben werden kann, der nicht höher als der in der Zeit unmit-
telbar vor dem Übergang geltende zulässige Höchstbetrag für 
das Großkunden-Roamingentgelt sein darf. Eine solche Über-
gangsregelung sollte ferner eine erhebliche Preissenkung für 
Endkunden ab dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung 
sicherstellen und sollte bei Hinzufügung des Aufschlags auf den 
inländischen Endkundenpreis auf keinen Fall zu einem höheren 
Endkunden-Roamingpreis als dem in der Zeit unmittelbar vor 
dem Übergangszeitraum geltenden zulässigen Höchstbetrag für 
das regulierte Endkunden-Roamingentgelt führen. 

(26) Der ausschlaggebende inländische Endkundenpreis sollte 
dem inländischen Endkundenentgelt pro Einheit entsprechen. 
In Situationen, in denen es keine spezifischen inländischen 
Endkundenpreise gibt, die als Grundlage für einen regulierten 
Endkunden-Roamingdienst verwendet werden könnten (z. B. 
im Falle von unbeschränkten Inlandstarifen, von Paketen oder 
von Inlandstarifen, die keine Daten umfassen), sollte der inlän-
dische Endkundenpreis dem Entgeltmechanismus entsprechen, 
der zur Anwendung käme, wenn der Kunde in seinem Mitglied-
staat den Inlandstarif in Anspruch nähme. 

(27) Zur Verbesserung des Wettbewerbs im Endkunden-Ro-
amingmarkt müssen nach der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
inländische Anbieter ihren Kunden den Zugang zu regulierten 
Sprach-, SMS- und Datenroamingdiensten ermöglichen, die als 
ein Paket von jedem beliebigen alternativen Roaminganbieter 
bereitgestellt werden. Da mit der Regelung des Endkunden-Ro-
amings gemäß der vorliegenden Verordnung die Endkunden-
Roamingentgelte gemäß den Artikeln 8, 10 und 13 der Verord-
nung (EU) Nr. 531/2012 in naher Zukunft abgeschafft werden 
sollen, wäre es nicht mehr angemessen, die Inlandsanbieter zu 
dieser Art des separaten Verkaufs regulierter Roamingdienste 
auf Endkundenebene zu verpflichten. Anbieter, die ihren Kun-
den bereits den Zugang zu regulierten Sprach-, SMS- und Da-
tenroamingdiensten, die als ein Paket von einem alternativen 
Roaminganbieter bereitgestellt werden, ermöglicht haben, kön-
nen dies auch weiterhin tun. Andererseits kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Roamingkunden von stärker wettbe-
werbsgeprägten Endkundenpreisen, insbesondere für Datenro-
amingdiensten, in den besuchten Märkten profitieren könnten. 
In Anbetracht der gestiegenen Nachfrage nach Datenroaming-
diensten und der Bedeutung dieser Dienste sollten Roaming-
kunden Alternativen für den Zugang zu Datenroamingdiensten 
bei Reisen innerhalb der Union zur Verfügung gestellt werden. 
Daher sollte daran festgehalten werden, dass weder inländische 
Anbieter noch Roaminganbieter Kunden am Zugang zu regu-
lierten Datenroamingdiensten hindern dürfen, die von einem al-
ternativen Roaminganbieter direkt in einem besuchten Netz be-
reitgestellt werden, wie es in der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 vorgesehen ist. 

(28) Nach dem Prinzip „Anrufer zahlt für den Anruf“ („calling 
party pays“) zahlen Mobilfunkkunden nicht für eingehende in-
ländische Mobilfunkanrufe, und die Kosten für die Anrufzustel-
lung im Netz des angerufenen Teilnehmers sind durch das End-
kundenentgelt des Anrufers mit abgedeckt. Die Konvergenz der 
Mobilfunkzustellungsentgelte in den Mitgliedstaaten sollte es 
ermöglichen, dass derselbe Grundsatz auch auf die regulierten 
Roaminganrufe auf der Endkundenebene angewandt wird. Da 
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das jedoch noch nicht der Fall ist, sollte in den in dieser Ver-
ordnung genannten Fällen, in denen Roaminganbieter einen 
Aufschlag für regulierte Endkunden-Roamingdienste erheben 
dürfen, der Aufschlag für ankommende Roaminganrufe den ge-
wichteten Durchschnitt der maximalen Mobilfunkzustellungs-
entgelte auf der Großkundenebene für die gesamte Union nicht 
überschreiten. Das soll als Übergangsregelung gelten, bis die 
Kommission sich mit dieser Frage befasst. 

(29) Die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 sollte daher entspre-
chend geändert werden. 

(30) Die vorliegende Verordnung sollte eine Einzelmaßnahme 
im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Richtlinie 2002/21/EG dar-
stellen. Daher sollten Änderungen, die Anbieter von unionswei-
ten regulierten Roamingdiensten gegebenenfalls an ihren End-
kunden-Roamingtarifen und den damit verbundenen Ro-
amingnutzungsstrategien vornehmen, um die Anforderungen 
dieser Verordnung zu erfüllen, Mobilfunkkunden nicht zum 
Widerruf ihres Vertrags nach den nationalen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung des gegenwärtigen Regelungsrahmens für die 
elektronischen Kommunikationsnetze und -dienste berechtigen. 

(31) Um die Rechte von Roamingkunden nach der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 zu stärken, sollten in der vorliegenden Ver-
ordnung spezifische Transparenzanforderungen an regulierte 
Endkunden-Roamingdienste festgelegt werden, die an die spe-
zifischen Tarif- und Volumenbedingungen angepasst sind, die 
gelten sollen, sobald die Endkunden-Roamingaufschläge abge-
schafft sind. Insbesondere sollte vorgesehen werden, dass Ro-
amingkunden rechtzeitig und kostenlos über die geltende Rege-
lung zur angemessenen Nutzung, über die vollständige Aus-
schöpfung des Umfangs der angemessenen Nutzung von regu-
lierten Sprach-, SMS- und Datenroamingdiensten, über jegliche 
Aufschläge sowie über die bisherige Gesamtnutzung von regu-
lierten Datenroamingdiensten informiert werden. 

(32) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung der Bestimmungen dieser Verordnung sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festsetzung des 
gewichteten Durchschnitts der maximalen Mobilfunkzustel-
lungsentgelte und für den Erlass detaillierter Bestimmungen 
über die Anwendung der Regelung der angemessenen Nutzung, 
über die Methode zur Bewertung der Frage, ob die Abschaffung 
der Endkunden-Roamingaufschläge langfristig tragbartragfähig 
ist, und über den von den Roaminganbietern zum Zweck dieser 
Bewertung zu stellenden Antrag übertragen werden. Diese Be-
fugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates [8] aus-
geübt werden. 

(33) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und Grundsätze, 
die insbesondere in der Charta niedergelegt sind, vor allem den 
Schutz personenbezogener Daten, die Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und der Informationsfreiheit, die unternehmerische 
Freiheit, die Nichtdiskriminierung und den Verbraucherschutz. 

(34) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Festlegung ge-
meinsamer Vorschriften, die zur Gewährleistung des Zugangs 
zum offenen Internet und zur Abschaffung der Endkunden-Ro-
amingaufschläge erforderlich sind, von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 
wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene 
besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit 
dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union ver-
ankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem 
in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirkli-
chung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(35) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Ar-
tikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates [9] angehört und gab am 24. 
November 2013 eine Stellungnahme ab — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 Gegenstand und Geltungsbereich 
(1) In dieser Verordnung werden gemeinsame Regeln zur Wah-
rung der gleichberechtigten und nichtdiskriminierenden Be-
handlung des Verkehrs bei der Bereitstellung von Internetzu-
gangsdiensten und der damit verbundenen Rechte der Endnut-
zer festgelegt. 

(2) Mit dieser Verordnung wird ein neuer Mechanismus für die 
Endkundenpreise für unionsweite regulierte Ro-amingdienste 
festgelegt, um Roamingaufschläge für Endkunden abzuschaf-
fen, ohne die inländischen und die besuchten Märkte zu verzer-
ren.  

(3) Mit dieser Verordnung werden ferner gemeinsame Regeln 
festgelegt, um sicherzustellen, dass den Verbrauchern keine 
überhöhten Preise für die nummerngebunde-ne interpersonelle 
Kommunikation in Rechnung gestellt werden, die der Verbrau-
cher aus dem Mitgliedstaat seines inländischen Anbieters zu ei-
ner Festnetz- oder Mobilfunknummer in einem anderen Mit-
gliedstaat tätigt. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
1Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestim-
mungen des Artikels 2 der Richtlinie 2002/21/EG. 

²Darüber hinaus gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

1.  „Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikation“: 
ein Unternehmen, das öffentliche Kommunikationsnetze 
oder öffentlich zugängliche elektronische Kommunika-
tionsdienste bereitstellt; 

2.  „Internetzugangsdienst“: ein öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienst, der unabhängig 
von der verwendeten Netztechnologie und den verwen-
deten Endgeräten Zugang zum Internet und somit Ver-
bindungen zu praktisch allen Abschlusspunkten des In-
ternets bietet. 

3.  regulierte intra-EU-Kommunikation”: ein num-mernge-
bundener interpersoneller Kommunikati-onsdienst mit 
Kommunikation aus dem Mitgliedstaat des inländischen 
Anbieters des Verbrauchers zu einer Festnetz- oder Mo-
bilfunknummer des nationalen Nummerierungsplans ei-
nes anderen Mitgliedstaats, der ganz oder teilweise auf 
der Grundlage der tatsächlichen Nutzung abgerechnet 
wird; 

4.  „nummerngebundener interpersoneller Kommuni-kati-
onsdienst”: ein nummerngebundener interpersoneller 
Kommunikationsdienst im Sinne des Artikels 2 Nummer 
6 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Par-
laments und des Rates. 

Artikel 3 Gewährleistung des Zugangs zum 
offenen Internet 
(1)  1Endnutzer haben das Recht, über ihren Internetzugangs-
dienst, unabhängig vom Standort des Endnutzers oder des An-
bieters und unabhängig von Standort, Ursprung oder Bestim-
mungsort der Informationen, Inhalte, Anwendungen oder 
Dienste, Informationen und Inhalte abzurufen und zu verbrei-
ten, Anwendungen und Dienste zu nutzen und bereitzustellen 
und Endgeräte ihrer Wahl zu nutzen. 2Dieser Absatz lässt das 
Unionsrecht und das mit dem Unionsrecht im Einklang ste-
hende nationale Recht in Bezug auf die Rechtmäßigkeit von In-
halten, Anwendungen oder Diensten unberührt. 

(2) Vereinbarungen zwischen Anbietern von Internetzugangs-
diensten und Endnutzern über die gewerblichen und techni-
schen Bedingungen und die Merkmale von Internetzugangs-
diensten wie Preis, Datenvolumina oder Geschwindigkeit sowie 
die Geschäftspraxis der Anbieter von Internetzugangsdiensten 
dürfen die Ausübung der Rechte der Endnutzer gemäß Absatz 
1 nicht einschränken. 

(3)  1Anbieter von Internetzugangsdiensten behandeln den ge-
samten Verkehr bei der Erbringung von Internetzugangsdiens-
ten gleich, ohne Diskriminierung, Beschränkung oder Störung, 
sowie unabhängig von Sender und Empfänger, den abgerufenen 
oder verbreiteten Inhalten, den genutzten oder bereitgestellten 
Anwendungen oder Diensten oder den verwendeten Endgerä-
ten. 2Unterabsatz 1 hindert die Anbieter von Internetzugangs-
diensten nicht daran, angemessene Verkehrsmanagementmaß-
nahmen anzuwenden. 3Damit derartige Maßnahmen als ange-
messen gelten, müssen sie transparent, nichtdiskriminierend 
und verhältnismäßig sein und dürfen nicht auf kommerziellen 
Erwägungen, sondern auf objektiv unterschiedlichen techni-
schen Anforderungen an die Dienstqualität bestimmter Daten-
verkehrskategorien beruhen. 4Mit diesen Maßnahmen darf nicht 
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der konkrete Inhalt überwacht werden, und sie dürfen nicht län-
ger als erforderlich aufrechterhalten werden. 5Anbieter von In-
ternetzugangsdiensten wenden keine Verkehrsmanagement-
maßnahmen an, die über die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 2 
hinausgehen; insbesondere dürfen sie nicht bestimmte Inhalte, 
Anwendungen oder Dienste — oder bestimmte Kategorien von 
diesen — blockieren, verlangsamen, verändern, einschränken, 
stören, verschlechtern oder diskriminieren, außer soweit und 
solange es erforderlich ist, um 

a)  Gesetzgebungsakten der Union oder mit dem Unions-
recht im Einklang stehenden nationalen Rechtsvor-
schriften, denen der Internetzugangsanbieter unterliegt, 
oder mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden Maß-
nahmen zur Umsetzung dieser Gesetzgebungsakte der 
Union oder dieser nationalen Rechtsvorschriften zu ent-
sprechen, einschließlich Verfügungen von Gerichten o-
der Behörden, die über die entsprechenden Befugnisse 
verfügen; 

b)  die Integrität und Sicherheit des Netzes, der über dieses 
Netz erbrachten Dienste und der Endgeräte der Endnut-
zer zu wahren; 

c)  eine drohende Netzüberlastung zu verhindern oder die 
Auswirkungen einer außergewöhnlichen oder vorüber-
gehenden Netzüberlastung abzumildern, sofern gleich-
wertige Verkehrsarten gleich behandelt werden. 

(4)  1Im Zuge etwaiger Verkehrsmanagementmaßnahmen dür-
fen personenbezogene Daten nur verarbeitet werden, wenn 
diese Verarbeitung zur Erreichung der in Absatz 3 genannten 
Ziele erforderlich und verhältnismäßig ist.  2Die Verarbeitung 
solcher Daten muss nach Maßgabe der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [10] erfolgen.  3Ver-
kehrsmanagementmaßnahmen müssen ebenfalls den Anforde-
rungen der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates [11] entsprechen. 

(5)  1Den Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunika-
tion, einschließlich der Internetzugangsanbieter und der Anbie-
ter von Inhalten, Anwendungen und Diensten, steht es frei, an-
dere Dienste, die keine Internetzugangsdienste sind, anzubie-
ten, die für bestimmte Inhalte, Anwendungen oder Dienste oder 
eine Kombination derselben optimiert sind, wenn die Optimie-
rung erforderlich ist, um den Anforderungen der Inhalte, An-
wendungen oder Dienste an ein bestimmtes Qualitätsniveau zu 
genügen.   

2Die Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikation ein-
schließlich der Internetzugangsanbieter dürfen diese anderen 
Dienste nur dann anbieten oder ermöglichen, wenn die Netzka-
pazität ausreicht, um sie zusätzlich zu den bereitgestellten In-
ternetzugangsdiensten zu erbringen.  3Diese anderen Dienste 
dürfen nicht als Ersatz für Internetzugangsdienste nutzbar sein 
oder angeboten werden und dürfen nicht zu Nachteilen bei der 
Verfügbarkeit oder der allgemeinen Qualität der Internetzu-
gangsdienste für Endnutzer führen. 

Artikel 4 Transparenzmaßnahmen zur 
Sicherstellung des Zugangs zu einem offenen 
Internet 
(1) 1Die Anbieter von Internetzugangsdiensten stellen sicher, 
dass ein Vertrag, der Internetzugangsdienste umfasst, mindes-
tens folgende Angaben enthält: 

a)  Informationen darüber, wie sich die von diesem Anbie-
ter angewandten Verkehrsmanagementmaßnahmen auf 
die Qualität der Internetzugangsdienste, die Privatsphäre 
der Endnutzer und den Schutz von deren personenbezo-
genen Daten auswirken könnten; 

b)  eine klare und verständliche Erläuterung, wie sich etwa-
ige Volumenbeschränkungen, die Geschwindigkeit oder 
andere Dienstqualitätsparameter in der Praxis auf Inter-
netzugangsdienste und insbesondere auf die Nutzung 
von Inhalten, Anwendungen und Diensten, auswirken 
können; 

c)  eine klare und verständliche Erläuterung, wie sich die in 
Artikel 3 Absatz 5 genannten anderen Dienste, die keine  

 Internetzugangsdienste sind, über die der Endnutzer ei-
nen Vertrag abschließt, in der Praxis auf die diesem End-
nutzer bereitgestellten Internetzugangsdienste auswir-
ken könnten; 

d)  eine klare und verständliche Erläuterung, wie hoch die 
minimale, die normalerweise zur Verfügung stehende, 
die maximale und die beworbene Download- und Up-
load-Geschwindigkeit von Internetzugangsdiensten bei 
Festnetzen oder die geschätzte maximale und die bewor-
bene Download- und Upload-Geschwindigkeit von In-
ternetzugangsdiensten bei Mobilfunknetzen ist und wie 
sich erhebliche Abweichungen von der jeweiligen be-
worbenen Download- und Upload-Geschwindigkeit auf 
die Ausübung der Rechte der Endnutzer gemäß Artikel 
3 Absatz 1 auswirken könnten; 

e)  eine klare und verständliche Erläuterung der Rechtsbe-
helfe, die dem Verbraucher nach nationalem Recht im 
Falle einer kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkeh-
renden Abweichung bei der Geschwindigkeit oder bei 
anderen Dienstqualitätsparametern zwischen der tat-
sächlichen Leistung des Internetzugangsdienstes und der 
gemäß den Buchstaben a bis d angegebenen Leistung zu-
stehen. 

²Die Anbieter von Internetzugangsdiensten veröffentlichen die 
in Unterabsatz 1 genannten Informationen. 

(2) Die Anbieter von Internetzugangsdiensten richten transpa-
rente, einfache und effiziente Verfahren zum Umgang mit Be-
schwerden von Endnutzern im Zusammenhang mit Rechten 
und Pflichten aus Artikel 3 und Absatz 1 des vorliegenden Ar-
tikels ein. 

(3)  1Die Anforderungen der Absätze 1 und 2 gelten zusätzlich 
zu den Anforderungen der Richtlinie 2002/22/EG und hindern 
die Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung oder Einführung 
zusätzlicher Überwachungs-, Informations- und Transparenz-
anforderungen, unter anderem in Bezug auf den Inhalt, die 
Form und die Art der zu veröffentlichenden Informationen.  
2Diese Anforderungen müssen der vorliegenden Verordnung 
und den maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinien 
2002/21/EG und 2002/22/EG entsprechen. 

(4)  1Jede erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wieder-
kehrende Abweichung bei der Geschwindigkeit oder bei ande-
ren Dienstqualitätsparametern zwischen der tatsächlichen Leis-
tung der Internetzugangsdienste und der vom Anbieter der In-
ternetzugangsdienste gemäß Absatz 1 Buchstabe a bis d ange-
gebenen Leistung gilt — sofern die rechtserheblichen 
Tatsachen durch einen von der nationalen Regulierungsbehörde 
zertifizierten Überwachungsmechanismus festgestellt wurden 
— für die Auslösung Bestimmung der Rechtsbehelfe, die dem 
Verbraucher nach nationalem Recht zustehen, als nicht ver-
tragskonforme Leistung.  2Dieser Absatz gilt nur für Verträge, 
die nach dem 29. November 2015 geschlossen oder erneuert 
werden. 

Artikel 5 Aufsicht und Durchsetzung 
(1)  1Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen genau 
und stellen sicher, dass Artikel 3 und 4 des vorliegenden Arti-
kels eingehalten werden, und fördern die kontinuierliche Ver-
fügbarkeit von nichtdiskriminierenden Internetzugangsdiensten 
auf einem Qualitätsniveau, das den Fortschritt der Technik wi-
derspiegelt.  2Für diese Zwecke können die nationalen Regulie-
rungsbehörden Anforderungen an technische Merkmale, Min-
destanforderungen an die Dienstqualität und sonstige geeignete 
und erforderliche Maßnahmen für einen oder mehrere Anbieter 
öffentlicher elektronischer Kommunikation, einschließlich der 
Anbieter von Internetzugangsdiensten, vorschreiben.  3Die nati-
onalen Regulierungsbehörden veröffentlichen jährlich Berichte 
über ihre Überwachungstätigkeit und ihre Erkenntnisse und 
übermitteln der Kommission und dem GEREK diese Berichte. 

(2)  1Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikation, ein-
schließlich der Anbieter von Internetzugangsdiensten, legen auf 
Ersuchen der nationalen Regulierungsbehörde dieser Informa-
tionen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen nach den
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Artikeln 3 und 4 vor, insbesondere Informationen darüber, wie 
sie ihren Netzverkehr und ihre Netzkapazitäten verwalten, so-
wie Rechtfertigungen für etwaige Verkehrsmanagementmaß-
nahmen.  2Die Anbieter übermitteln die angeforderten Informa-
tionen gemäß dem von der nationalen Regulierungsbehörde 
verlangten Zeitplan und Detaillierungsgrad. 

(3) Um einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser Ver-
ordnung zu leisten, gibt das GEREK spätestens bis zum 30. Au-
gust 2016, nach Anhörung der Interessenträger und in enger Zu-
sammenarbeit mit der Kommission, Leitlinien für die Umset-
zung der Verpflichtungen der nationalen Regulierungsbehörden 
nach diesem Artikel heraus. 

(4) Dieser Artikel lässt die Aufgaben unberührt, die die Mit-
gliedstaaten den nationalen Regulierungsbehörden oder ande-
ren zuständigen Behörden nach Maßgabe des Unionsrechts 
übertragen haben. 

Artikel 5a Endkundenentgelte für regulierte 
intra-EU-Kommunikation 
(1) Ab dem 15. Mai 2019 dürfen Endkundenpreise (ohne 
MwSt.), die Verbrauchern für regulierte intra-EU-Kommunika-
tion berechnet werden, 0,19 EUR pro Minute für Anrufe und 
0,06 EUR je SMS nicht überschreiten.  

(2) 1Ungeachtet der Verpflichtungen gemäß Absatz 1 können 
Anbieter regulierter intra-EU-Kommunikation zusätzlich einen 
den Verbrauchern alternativ zur ausdrücklichen Wahl zur Ver-
fügung stehenden Tarif für internationale Kommunikation, ein-
schließlich regulierter intra-EU-Kommunikation, anbieten, bei 
dem es sich nicht um den Tarif gemäß Absatz 1 handelt und in 
dessen Rahmen Verbraucher einen anderen Tarif für regulierte 
intra-EU-Kommunikation nutzen können, als sie ohne diese 
Wahlmöglichkeit erhalten hätten. 2Bevor Verbraucher einen 
solchen anderen Tarif wählen, unterrichtet der Anbieter regu-
lierter intra-EU-Kommunikation diese darüber, welcher Art die 
Vorteile sind, die sie dadurch verlieren würden.  

(3) Überschreitet ein Tarif für regulierte intra-EU-Kommunika-
tion gemäß Absatz 2 die in Absatz 1 festgelegten Obergrenzen, 
so erhalten Verbraucher, die nicht innerhalb von zwei Monaten 
ab dem 15. Mai 2019 ihre Entscheidung für einen Tarif gemäß 
Absatz 2 bestätigt oder sich entsprechend geäußert haben, auto-
matisch die in Absatz 1 vorgesehenen Tarife.  

(4) Verbraucher können innerhalb eines Arbeitstages nach Ein-
gang des Antrags beim Anbieter aus einem oder in einen Tarif 
gemäß Absatz 1 kostenfrei wechseln, wobei die Anbieter si-
cherstellen, dass ein solcher Wechsel keine Bedingungen oder 
Einschränkungen in Bezug auf andere Bestandteile des Ver-
trags als die regulierte intra-EU-Kommunikation nach sich 
zieht.  

(5) 1Soweit die Höchstpreise gemäß Absatz 1 in einer anderen 
Währung als dem Euro angegeben werden, sind die zunächst 
geltenden Obergrenzen in diesen Währungen anhand der durch-
schnittlichen Referenzwechselkurse festzulegen, die am 15. Ja-
nuar, 15. Februar und 15. März 2019 von der Europäischen 
Zentralbank im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht werden. 2Die in anderen Währungen als dem Euro angege-
benen Obergrenzen werden ab 2020 jährlich überprüft. 3Die 
jährlich überprüften Obergrenzen gelten ab 15. Mai, wobei die 
am 15. Januar, 15. Februar und 15. März desselben Jahres ver-
öffentlichten Referenzwechselkurse angewendet werden.  

(6) Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen den 
Markt und die Preisentwicklungen für regulierte intra-EU-
Kommunikation und erstatten der Kommission Bericht.  
1Wenn der Anbieter einer regulierten intra-EU-Kommunikation 
nachweist, dass aufgrund besonderer und außergewöhnlicher 
Umstände, die ihn von den meisten anderen Anbietern in der 
Union unterscheiden, die Anwendung der in Absatz 1 genann-
ten Obergrenzen erhebliche Auswirkungen auf seine Fähigkeit 
hätte, seine geltenden Preise für inländische Kommunikation 
aufrechtzuerhalten, kann eine nationale Regulierungsbehörde 
auf Antrag des Anbieters eine Ausnahme von Absatz 1 gewäh-
ren; dies ist auf das erforderliche Maß begrenzt und erfolgt für 
einen erneuerbaren Zeitraum von einem Jahr. 2Die Bewertung 
der Tragfähigkeit des inländischen Entgeltmodells muss sich 
auf relevante objektive Faktoren, die speziell für den Anbieter 

regulierter intra-EU-Kommunikation gelten, sowie auf das Ni-
veau der Inlandspreise und -erlöse stützen.  
1Hat sich der antragstellende Anbieter der betreffenden Beweis-
last entledigt, so bestimmt die nationale Regulierungsbehörde 
das maximale Preisniveau oberhalb eines oder beider Obergren-
zen gemäß Absatz 1, welches unabdingbar ist, um die Tragfä-
higkeit des inländischen Entgeltmodells des Anbieters zu ge-
währleisten. 2Das GEREK veröffentlicht Leitlinien für die Pa-
rameter, die von den nationalen Regulierungsbehörden bei ih-
ren Bewertungen zu berücksichtigen sind. 

Artikel 6 Sanktionen 
1Die Mitgliedstaaten erlassen für Verstöße gegen die Artikel 3, 
4 und 5 Vorschriften über Sanktionen und treffen alle zu deren 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. 2Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 3Die Mit-
gliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und 
Maßnahmen bis zum 30. April 2016 mit und melden ihr spätere 
Änderungen unverzüglich. 
1Die Mitgliedstaaten erlassen für Verstöße gegen Artikel 5a 
Vorschriften über Sanktionen und treffen alle zu deren Anwen-
dung erforderlichen Maßnahmen. 2Die Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 3Die Mit-
gliedstaaten melden der Kommission die zur Gewährleistung 
der Anwendung des Artikels 5a erlassenen Vorschriften und 
Maßnahmen bis zum 15. Mai 2019 und melden ihr spätere Än-
derungen unverzüglich. 

Artikel 7 Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 
Die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 wird wie folgt geändert: 

1.  Artikel 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Buchstaben i, l und n werden gestrichen. 

b)  Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„r)  „inländischer Endkundenpreis“ ist das inländi-
sche Endkundenentgelt pro Einheit, das der Ro-
aminganbieter für Anrufe und versendete SMS-
Nachrichten (die in verschiedenen öffentlichen 
Kommunikationsnetzen im selben Mitgliedstaat 
abgehen und ankommen) und für die von einem 
Kunden genutzten Daten berechnet. Falls es kein 
spezifisches inländisches Endkundenentgelt pro 
Einheit gibt, ist davon auszugehen, dass für den 
inländischen Endkundenpreis derselbe Mecha-
nismus zur Berechnung des Entgelts angewandt 
wird wie wenn der Kunde den Inlandstarif für 
Anrufe und versendete SMS-Nachrichten (die in 
verschiedenen öffentlichen Kommunikations-
netzen im selben Mitgliedstaat abgehen und an-
kommen) sowie genutzte Daten in seinem Mit-
gliedstaat nutzen würde; 

s) „separater Verkauf regulierter Datenroaming-
dienste auf Endkundenebene“ ist die Erbringung 
regulierter Datenroamingdienste, die den Ro-
amingkunden von einem alternativen Ro-
aminganbieter direkt in einem besuchten Netz 
bereitgestellt werden.“ 

2.  Artikel 3 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

  „(6) Das Standardangebot gemäß Absatz 5 muss hinrei-
chend detailliert sein und alle für einen Großkundenro-
amingzugang erforderlichen Komponenten gemäß Ab-
satz 3, eine Beschreibung der für einen direkten Groß-
kundenroamingzugang und einen Großkundenroaming-
Wiederverkaufszugang relevanten Angebotsbestand-
teile und die entsprechenden Geschäftsbedingungen ent-
halten. Dieses Standardangebot kann Bedingungen zur 
Verhinderung dauerhaften Roamings oder einer zweck-
widrigen oder missbräuchlichen Nutzung des Großkun-
den-Roamingzugangs für andere Zwecke als die Erbrin-
gung regulierter Roamingdienste für die Kunden des Ro-
aminganbieters bei deren vorübergehende Reisen inner-
halb der Union umfassen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden schreiben erforderlichenfalls Än-
derungen des Standardangebots vor, um den in diesem
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 Artikel festgelegten Verpflichtungen Geltung zu ver-
schaffen. 

3.  Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

 „Separater Verkauf regulierter Datenroamingdienste 
auf Endkundenebene“. 

b)  Absatz 1 Unterabsatz 1 wird gestrichen. 

c)  Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 

4.  Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

 „Verwirklichung des separaten Verkaufs regulierter 
Datenroamingdienste auf Endkundenebene“. 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „(1) Die inländischen Anbieter kommen der Ver-
pflichtung im Zusammenhang mit dem separaten 
Verkauf regulierter Datenroamingdienste auf End-
kundenebene gemäß Artikel 4 nach, so dass Ro-
amingkunden separate regulierte Datenroaming-
dienste nutzen können. Die inländischen Anbieter 
kommen allen zumutbaren Anträgen auf Zugang zu 
Funktionen und damit verbundenen Unterstützungs-
leistungen, die für den separaten Verkauf regulierter 
Datenroamingdienste auf Endkundenebene erfor-
derlich sind, nach. Der Zugang zu solchen Funktio-
nen und Unterstützungsleistungen, die für den sepa-
raten Verkauf regulierter Datenroamingdienste auf 
Endkundenebene erforderlich sind, einschließlich 
Nutzerauthentifizierungsdienste, ist kostenlos und 
führt nicht dazu, dass den Roamingkunden direkte 
Entgelte berechnet werden.“ 

c)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „(2) Damit der separate Verkauf regulierter Daten-
roamingdienste auf der Endkundenebene in der ge-
samten Union einheitlich und gleichzeitig verwirk-
licht wird, erlässt die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten nach Anhörung des GE-
REK detaillierte Vorschriften zu einer technischen 
Lösung für die Einführung eines separaten Verkaufs 
regulierter Datenroamingdienste. Diese Durchfüh-
rungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 6 Ab-
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“ 

d)  In Artikel 3 wird der einleitende Satz wie folgt ge-
ändert: 

 „(3) Die technische Lösung für den separaten Ver-
kauf regulierter Datenroamingdienste auf Endkun-
denebene entspricht den folgenden Kriterien:“. 

5.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

 „Artikel 6a Abschaffung von Endkunden-Roaming-
aufschlägen 

 Roaminganbieter dürfen ihren Roamingkunden ab dem 
15. Juni 2017, sofern der Gesetzgebungsakt, der infolge 
des in Artikel 19 Absatz 2 genannten Vorschlags zu er-
lassen ist, zu diesem Zeitpunkt anwendbar ist, vorbehalt-
lich der Artikel 6b und 6c, für die Abwicklung abgehen-
der oder ankommender regulierter Roaminganrufe, für 
die Abwicklung versendeter regulierter SMS-Ro-
amingnachrichten oder für die Nutzung regulierter Da-
tenroamingdienste, einschließlich MMS-Nachrichten, 
im Vergleich mit dem inländischen Endkundenpreis in 
einem Mitgliedstaat weder zusätzliche Entgelte noch all-
gemeine Entgelte für die Nutzung von Endgeräten oder 
von Dienstleistungen im Ausland berechnen. 

 Artikel 6b Angemessene Nutzung 

(1) Roaminganbieter können gemäß diesem Artikel und 
den in Artikel 6d genannten Durchführungsrechtsakten 
eine Regelung der angemessenen Nutzung („Fair Use 
Policy“) für die Inanspruchnahme regulierter Roaming-
dienste auf Endkundenebene, die zu dem geltenden in-
ländischen Endkundenpreis bereitgestellt werden, an-
wenden, um eine zweckwidrige oder missbräuchliche 
Nutzung regulierter Roamingdienste auf Endkun-
denebene durch Roamingkunden zu vermeiden, wie  

etwa die Nutzung solcher Dienste durch Roamingkun-
den in einem Mitgliedstaat, der nicht der ihres jeweiligen 
Anbieters ist, für andere Zwecke als vorübergehende 
Reisen. 

 Eine Regelung zur angemessenen Nutzung ermöglicht 
den Kunden eines Roaminganbieters die Nutzung von 
regulierten Endkunden-Roamingdiensten zu dem an-
wendbaren inländischen Endkundenpreis in einem Um-
fang, der ihren Tarifen entspricht. 

 (2) Artikel 6e gilt für regulierte Roamingdienste auf 
Endkundenebene, die über die Beschränkungen im Rah-
men einer Regelung zur angemessene Nutzung hinaus-
gehen. 

 Artikel 6c Tragfähigkeit der Abschaffung der End-
kunden-Roamingaufschläge 

 (1) Wenn ein Roaminganbieter bei Vorliegen bestimm-
ter und außergewöhnlicher Umstände seine gesamten 
tatsächlichen und veranschlagten Kosten der Bereitstel-
lung regulierter Roamingdienste gemäß den Artikeln 6a 
und 6b nicht aus seinen gesamten tatsächlichen und ver-
anschlagten Einnahmen aus der Bereitstellung dieser 
Dienste decken kann, so darf er eine Genehmigung zur 
Erhebung eines Aufschlags beantragen, um die Tragfä-
higkeit seines inländischen Entgeltmodells sicherzustel-
len. Dieser Aufschlag darf nur in dem Umfang ange-
wandt werden, der erforderlich ist, um die Kosten der 
Erbringung regulierter Endkunden-Roamingdienste un-
ter Beachtung der für Großkundenentgelte zulässigen 
Höchstbeträge zu decken. 

 (2) Ein Roaminganbieter, der beschließt, Absatz 1 dieses 
Artikels in Anspruch zu nehmen, stellt unverzüglich ei-
nen Antrag an die nationale Regulierungsbehörde und 
übermittelt ihr alle erforderlichen Informationen gemäß 
den in Artikel 6d genannten Durchführungsrechtsakten. 
Danach aktualisiert der Roaminganbieter alle 12 Monate 
diese Informationen und legt sie der nationalen Regulie-
rungsbehörde vor. 

 (3) Nach Erhalt eines Antrags gemäß Absatz 2 prüft die 
nationale Regulierungsbehörde, ob der Roaminganbieter 
nachgewiesen hat, dass er nicht in der Lage ist, seine 
Kosten gemäß Absatz 1 zu decken, so dass die Tragfä-
higkeit seines inländischen Entgeltmodells gefährdet 
wäre. Die Bewertung der Tragfähigkeit des inländischen 
Entgeltmodells stützt sich auf relevante objektive Fakto-
ren, die speziell für den Roaminganbieter gelten, ein-
schließlich objektiver Unterschiede zwischen Ro-
aminganbietern in dem betreffenden Mitgliedstaat und 
des Niveaus der Inlandspreise und -erlöse. Die nationale 
Regulierungsbehörde genehmigt den Aufschlag, wenn 
die Bedingungen des Absatzes 1 sowie des vorliegenden 
Absatzes erfüllt sind.  

 (4) Innerhalb eines Monats nach Eingang eines Antrags 
gemäß Absatz 2 genehmigt die nationale Regulierungs-
behörde den Aufschlag, sofern der Antrag nicht offen-
sichtlich unbegründet ist oder ungenügende Informatio-
nen enthält. Wenn die nationale Regulierungsbehörde 
den Antrag für offensichtlich unbegründet hält oder der 
Auffassung ist, dass keine ausreichenden Informationen 
bereitgestellt wurden, trifft sie innerhalb einer Frist von 
weiteren zwei Monaten, nachdem sie dem Roamingan-
bieter Gehör gewährt hat, eine endgültige Entscheidung 
über die Genehmigung, Änderung oder Ablehnung des 
Aufschlags. 

 Artikel 6d Umsetzung der Regelung zur angemesse-
nen Nutzung und der Tragfähigkeit der Abschaffung 
der Roamingaufschläge auf der Endkundenebene 

 (1) Um eine kohärente Anwendung der Artikel 6b und 
6c sicherzustellen, erlässt die Kommission nach Anhö-
rung des GEREK im Wege von Durchführungsrechtsak-
ten bis zum 15. Dezember 2016 detaillierte Durchfüh-
rungsvorschriften über die Anwendung der Regelung 
der angemessenen Nutzung und über die Methode zur  
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 Bewertung der Tragfähigkeit der Abschaffung der Ro-
amingaufschläge auf der Endkundenebene sowie über 
den von den Roaminganbietern für die Zwecke dieser 
Bewertung zu stellenden Antrag. Diese Durchführungs-
vorschriften werden gemäß dem in Artikel 6 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

 (2) Bezüglich des Artikels 6b berücksichtigt die Kom-
mission beim Erlass von Durchführungsrechtsakten mit 
detaillierten Vorschriften über die Anwendung der Re-
gelung der angemessenen Nutzung Folgendes: 

a)  die Entwicklung der Preise und des Nutzungsverhal-
tens in den Mitgliedstaaten; 

b)  den Grad an Konvergenz der Inlandspreisniveaus für 
die gesamte Union; 

c)  die Reisemuster in der Union; 

d)  erkennbare Gefahren von Wettbewerbsverzerrungen 
und für Investitionsanreize im inländischen und im 
besuchten Markt. 

 (3) Bezüglich des Artikels 6c berücksichtigt die Kom-
mission beim Erlass von Durchführungsrechtsakten mit 
detaillierten Vorschriften über die Methode zur Bewer-
tung der Tragfähigkeit der Abschaffung der Roaming-
aufschläge auf Endkundenebene für Roaminganbieter 
Folgendes: 

a)  die Bestimmung der gesamten tatsächlichen und 
veranschlagten Kosten der Bereitstellung regulierter 
Endkunden-Roamingdienste anhand der auf der 
Großkundenebene für unausgeglichenen Verkehr 
tatsächlich berechneten Roamingentgelte und eines 
angemessenen Anteils an den gemeinsamen Kosten 
und den Gemeinkosten, die bei der Bereitstellung 
von regulierten Endkunden-Roamingdiensten erfor-
derlich sind; 

b)  die Bestimmung der gesamten tatsächlichen und 
veranschlagten Einnahmen aus der Bereitstellung 
von regulierten Endkunden-Roamingdiensten; 

c)  die Nutzung regulierter Endkunden-Roamingdienste 
und die Inlandsnutzung durch die Kundeneines Ro-
aminganbieters; 

d)  das Wettbewerbs-, Preis- und Einnahmenniveau auf 
dem Heimatmarkt und erkennbare Gefahren, dass 
das Roaming zu inländischen Endkundenpreisen die 
Entwicklung dieser Preise nennenswert beeinträch-
tigen würde. 

 (4) Die Kommission überprüft die gemäß Absatz 1 er-
lassenen Durchführungsrechtsakte regelmäßig vor dem 
Hintergrund der Marktentwicklungen. 

 (5) Die nationale Regulierungsbehörde beobachtet und 
überwacht genau die Anwendung der Regelung der an-
gemessenen Nutzung und die Maßnahmen zur Tragfä-
higkeit der Abschaffung der Endkunden-Roamingauf-
schläge und berücksichtigt dabei weitestgehend rele-
vante objektive Faktoren, die dem betreffenden Mit-
gliedstaat eigen sind, und relevante objektive 
Unterschiede zwischen Roaminganbietern. Unbeschadet 
des in Artikel 6c Absatz 3 festgelegten Verfahrens setzt 
die nationale Regulierungsbehörde die Anforderungen 
der Artikel 6b und 6c und der gemäß Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakte 
rasch durch. Die nationale Regulierungsbehörde kann 
von dem Roaminganbieter jederzeit verlangen, dass er 
den Aufschlag ändert oder nicht mehr erhebt, wenn er 
den Artikeln 6b oder 6c nicht nachkommt. Die nationale 
Regulierungsbehörde unterrichtet die Kommission jähr-
lich über die Anwendung der Artikel 6b und 6c sowie 
des vorliegenden Artikels. 

 Artikel 6e Bereitstellung regulierter Roamingdienste 
auf Endkundenebene 

 (1) Erhebt ein Roaminganbieter einen Aufschlag für die 
Nutzung regulierter Roamingdienste auf Endkun-
denebene, die über die Grenzen der angemessenen Nut-
zung hinausgeht, so muss dieser Aufschlag unbeschadet 
des Unterabsatzes 2 folgende Anforderungen (ohne 
MwSt.) erfüllen: 

a)  Der Aufschlag, der für abgehende regulierte Ro-
aminganrufe, versendete regulierte SMS-Ro-
amingnachrichten oder regulierte Datenroaming-
dienste erhoben wird, darf die zulässigen Höchstbe-
träge für Großkundenentgelte gemäß Artikel 7 Ab-
satz 2, Artikel 9 Absatz 1 beziehungsweise Artikel 
12 Absatz 1 nicht überschreiten; 

b)  die Summe des inländischen Endkundenpreises und 
des Aufschlags, der für abgehende regulierte Ro-
aminganrufe, versendete regulierte SMS-Ro-
amingnachrichten oder regulierte Datenroaming-
dienste erhoben wird, darf 0,19 EUR pro Minute, 
0,06 EUR pro SMS-Nachricht beziehungsweise 
0,20 EUR pro genutztem Megabyte nicht über-
schreiten; 

c)  der Aufschlag, der für eingehende regulierte Ro-
aminganrufe erhoben wird, darf den gemäß Absatz 
2 festgelegten gewichteten Durchschnitt der maxi-
malen Mobilfunkzustellungsentgelte für die gesamte 
Union nicht überschreiten. 

 Die Roaminganbieter dürfen keinen Aufschlag auf ein-
gehende regulierte SMS-Roamingnachrichten oder auf 
eingehende Voice-Mail-Roamingnachrichten erheben. 
Andere Entgelte, beispielsweise Entgelte für das Abhö-
ren derartiger Nachrichten, bleiben davon unberührt. 

 Die Roaminganbieter rechnen die Entgelte für abge-
hende und eingehende Roaminganrufe sekundengenau 
ab. Die Roaminganbieter dürfen bei abgehenden Anru-
fen eine anfängliche Mindestabrechnungsdauer von 
höchstens 30 Sekunden zugrunde legen. Die Ro-
aminganbieter rechnen die Entgelte für die Bereitstel-
lung regulierter Datenroamingdienste kilobytegenau ab, 
mit Ausnahme von MMS-Nachrichten, die pro Einheit 
abgerechnet werden können. In einem solchen Fall darf 
das Endkundenentgelt, das ein Roaminganbieter seinem 
Roamingkunden für das Senden oder Empfangen einer 
MMS-Roamingnachricht berechnen kann, das Endkun-
den-Roaminghöchstentgelt für regulierte Datenroaming-
dienste gemäß Unterabsatz 1 nicht überschreiten. 

 Während des in Artikel 6f Absatz 1 genannten Zeitraums 
werden mit dem vorliegenden Absatz keine Angebote 
ausgeschlossen, die Roamingkunden für eine Tagespau-
schale oder ein anderes festes Entgelt für einen Zeitraum 
ein bestimmtes zulässiges Volumen zur Nutzung von re-
gulierten Roamingdiensten zur Verfügung stellen, so-
fern die Nutzung des Gesamtumfangs dieses Volumens 
zu einem Preis pro Einheit für abgehende regulierte Ro-
aminganrufe, eingehende Anrufe, versendete SMS-
Nachrichten und Datenroamingdienste führt, der den je-
weiligen inländischen Endkundenpreis und den 
Höchstaufschlag nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes 
nicht überschreitet. 

 (2) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2015 
nach Anhörung des GEREK und vorbehaltlich des Un-
terabsatzes 2 dieses Absatzes Durchführungsrechtsakte, 
in denen der gewichtete Durchschnitt der in Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten maximalen Mobil-
funkzustellungsentgelte festgelegt wird. Die Kommis-
sion überprüft diese Durchführungsrechtsakte jährlich. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 6 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenom-
men. 

 Für den gewichteten Durchschnitt der maximalen Mo-
bilfunkzustellungsentgelte gelten die folgenden Krite-
rien: 

a) die maximale Höhe der Mobilfunkzustellungsent-
gelte, die auf dem Markt für die Anrufzustellung auf 
der Großkundenebene in einzelnen Mobilfunknet-
zen durch die nationalen Regulierungsbehörden ge-
mäß den Artikeln 7 und 16 der Rahmenrichtlinie und 
Artikel 13 der Zugangsrichtlinie vorgeschrieben 
wird, und 

b) die Gesamtzahl der Teilnehmer in den Mitgliedstaa-
ten. 
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 (3) Die Roaminganbieter können einen anderen als den 
nach den Artikeln 6a, 6b und 6c und Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels festgelegten Roamingtarif anbieten, 
und Roamingkunden können sich bewusst für einen sol-
chen Tarif entscheiden, aufgrund dessen ihnen für regu-
lierte Roamingdienste ein anderer Tarif zugute kommt, 
als ihnen ohne eine solche Wahl eingeräumt worden 
wäre. Der Roaminganbieter muss diese Roamingkunden 
auf die Art der Roamingvorteile, die sie dadurch verlie-
ren würden, nochmals hinweisen. 

 Unbeschadet des Unterabsatzes 1wenden die Ro-
aminganbieter auf alle bestehenden und neuen Roaming-
kunden einen nach den Artikeln 6a und 6b und Absatz 1 
des vorliegenden Artikels bestimmten Tarif automatisch 
an. 

 Alle Roamingkunden können jederzeit zu einem Tarif 
nach den Artikeln 6a, 6b und 6c und Absatz 1 dieses Ar-
tikels oder von diesem Tarif zu einem anderen Tarif 
wechseln. Wenn sich ein Roamingkunde bewusst dafür 
entscheidet, von dem nach den Artikeln 6a, 6b und 6c 
oder Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten Ta-
rif zu einem anderen Tarif zu wechseln oder dorthin zu-
rückzuwechseln, so erfolgt der Tarifwechsel binnen ei-
nes Arbeitstags ab dem Eingang des entsprechenden An-
trags entgeltfrei und darf keine Bedingungen oder Ein-
schränkungen nach sich ziehen, die sich auf andere 
Elemente des Vertrags als das Roaming beziehen. Die 
Roaminganbieter können den Tarifwechsel aufschieben, 
bis der zuvor geltende Roamingtarif während eines fest-
gelegten Mindestzeitraums von höchstens zwei Monaten 
wirksam gewesen ist. 

 (4) Die Roaminganbieter stellen sicher, dass in Verträ-
gen, die regulierte Endkunden-Roamingdienste jeglicher 
Art beinhalten, die Hauptmerkmale des bereitgestellten 
regulierten Endkunden-Roamingdienstes angegeben 
werden, wozu insbesondere Folgendes gehört: 

a)  der/die spezifische/n Tarif/e sowie die Art der ange-
botenen Dienste für jeden Tarif, einschließlich des 
Volumens der Kommunikationsverbindungen; 

b)  Beschränkungen der Nutzung regulierter Endkun-
den-Roamingdienste, die zum geltenden inländi-
schen Endkundenpreis bereitgestellt werden, insbe-
sondere quantifizierte Angaben zur Anwendung der 
Regelung der angemessenen Nutzung mit den wich-
tigsten Preis-, Volumen- oder sonstigen Parametern 
des jeweiligen bereitgestellten regulierten Endkun-
den-Roamingdienstes. 

 Die Roaminganbieter veröffentlichen die in Unterabsatz 
1 genannten Informationen. 

 Artikel 6f Übergangsweise anwendbare Endkunden-
Roamingaufschläge 

 (1) Die Roaminganbieter können ab dem 30. April 2016 
bis zum 14. Juni 2017 zusätzlich zu dem inländischen 
Endkundenpreis für die Bereitstellung regulierter End-
kunden-Roamingdienste einen Aufschlag berechnen. 

 (2) Während des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannten Zeitraums findet Artikel 6e sinngemäß An-
wendung.“ 

6.  Die Artikel 8, 10 und 13 werden gestrichen. 

7.  Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „Diese grundlegenden personalisierten Preisinfor-
mationen werden in der Währung des Staates des in-
ländischen Anbieters des Kunden ausgedrückt und 
umfassen folgende Informationen; 

a)  über jede Regelung der angemessenen Nutzung, 
der der Roamingkunde in der Union unterliegt, 
sowie über die Aufschläge, die über die Rege-
lung der angemessenen Nutzung hinaus berech-
net werden, und 

b)  alle gemäß Artikel 6c berechneten Aufschläge.“ 

b)  Absatz 1 Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung: 

 „Die Unterabsätze 1, 2, 4 und 5 — mit Ausnahme 
der dort vorgenommenen Bezugnahme auf die Re-
gelung der angemessenen Nutzung und dem gemäß 
Artikel 6c in Rechnung gestellten Aufschlag — gel-
ten auch für Sprach- und SMS-Roamingdienste, die 
von Roamingkunden bei Reisen außerhalb der 
Union genutzt und von einem Roaminganbieter be-
reitgestellt werden.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

 „(2a) Der Roaminganbieter übersendet dem Ro-
amingkunden bei vollständigem Ausschöpfen des 
anwendbaren angemessenen Nutzungsvolumens für 
regulierte Sprach- oder SMS-Roamingdienste oder 
einer gemäß Artikel 6c angewandten Nutzungs-
schwelle eine Mitteilung. Darin ist der Aufschlag 
anzugeben, der für jede zusätzliche Nutzung regu-
lierter Sprach- oder SMS-Roamingdienste durch den 
Roamingkunden berechnet wird. Jeder Kunde hat 
das Recht zu verlangen, dass der Roaminganbieter 
ihm solche Mitteilungen nicht mehr übersendet, und 
er hat das Recht zu verlangen, dass der Roamingan-
bieter ihm jederzeit und kostenlos diesen Dienst wie-
der bereitstellt.“ 

d)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 „(3) Die Roaminganbieter geben allen Kunden bei 
Vertragsabschluss vollständige Informationen über 
die jeweils geltenden Roamingentgelte. Außerdem 
informieren sie ihre Roamingkunden ohne unnötige 
Verzögerung über die aktualisierten Roamingent-
gelte, sobald diese geändert werden. 

 Danach übermitteln die Roaminganbieter allen Kun-
den, die einen anderen Tarif gewählt haben, in ange-
messenen Abständen einen Erinnerungshinweis.“ 

8.  Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „(2) Der Roamingkunde wird mit einer automati-
schen Nachricht des Roaminganbieters darauf hin-
gewiesen, dass er regulierte Datenroamingdienste 
nutzt, und er erhält grundlegende personalisierte 
Preisinformationen über die Entgelte, die diesem 
Roamingkunden in dem betreffenden Mitgliedstaat 
für regulierte Datenroamingdienste berechnet wer-
den, (in der Rechnungswährung des Staates des in-
ländischen Anbieters des Kunden), es sei denn, der 
Kunde hat dem Roaminganbieter mitgeteilt, dass er 
diese Informationen nicht wünscht. 

 Die grundlegenden personalisierten Preisinformati-
onen enthalten Angaben zu: 

a)  jeder Regelung der angemessenen Nutzung, der 
ein Roamingkunde in der Union unterliegt, und 
den Aufschlägen, die über diese Regelung der 
angemessenen Nutzung hinaus berechnet wer-
den, sowie 

b)  jedem Aufschlag, der gemäß Artikel 6c berech-
net wird. 

 Die Informationen werden auf das mobile Gerät — 
beispielsweise durch eine SMS-Nachricht oder eine 
E-Mail oder in Form eines Pop-up-Fensters auf dem 
mobilen Gerät des Roamingkunden — übermittelt, 
sobald der Roamingkunde in einen anderen Mit-
gliedstaat als den seines inländischen Anbieters ein-
reist und zum ersten Mal beginnt, einen Datenro-
amingdienst in diesem Mitgliedstaat zu nutzen. Die 
Informationen werden zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Roamingkunde mit der Nutzung eines regulierten 
Datenroamingdienstes beginnt, kostenlos und in ei-
ner geeigneten Form bereitgestellt, die ihren Emp-
fang und leichtes Verstehen fördert. 

 Hat ein Kunde seinem Roaminganbieter mitgeteilt, 
dass er keine automatische Tarifinformation 
wünscht, so kann er jederzeit vom Roaminganbieter 
kostenlos verlangen, diesen Dienst wieder bereitzu-
stellen.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt:  
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 „(2a) Der Roaminganbieter versendet bei vollständi-
gem Ausschöpfen des angemessenen Nutzungsvolu-
mens für regulierte Datenroamingdienste oder bei 
Erreichen einer gemäß Artikel 6c angewandten Nut-
zungsschwelle eine Mitteilung. Darin ist der Auf-
schlag anzugeben, der für jede zusätzliche Nutzung 
regulierter Datenroamingdienste durch den Ro-
amingkunden berechnet wird. Jeder Kunde hat das 
Recht zu verlangen, dass der Roaminganbieter ihm 
solche Mitteilungen nicht mehr übersendet, und er 
hat das Recht zu verlangen, dass der Roaminganbie-
ter ihm jederzeit und kostenlos diesen Dienst wieder 
bereitstellt.“ 

c)  Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „(3) Jeder Roaminganbieter stellt allen seinen Ro-
amingkunden die Option bereit, sich bewusst und 
kostenlos für eine Funktion zu entscheiden, mit der 
rechtzeitig Informationen über den bisherigen Nut-
zungsumfang bereitgestellt werden, ausgedrückt als 
Datenvolumen oder in der Währung, in der dem des 
Roamingkunden regulierte Datenroamingdienste 
berechnet werden, und mit der garantiert wird, dass 
die Gesamtausgaben für regulierte Datenroaming-
dienste mit Ausnahme von MMS-Nachrichten, die 
pro Einheit berechnet werden, während eines be-
stimmten Zeitraums ohne die ausdrückliche Zustim-
mung des Kunden einen angegebenen Höchstbetrag 
nicht überschreiten.“ 

 d) Absatz 6 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „(6) Dieser Artikel gilt mit Ausnahme des Absatzes 
5 und des Absatzes 2 Unterabsatz 2 und des Absat-
zes 2a Unterabsatz 2 und vorbehaltlich der Unterab-
sätze 2 und 3 des vorliegenden Absatzes auch für 
Datenroamingdienste, die von Roamingkunden bei 
Reisen außerhalb der Union genutzt und von einem 
Roaminganbieter bereitgestellt werden.“ 

9.  Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

 „Die nationalen Regulierungsbehörden beobachten 
und überwachen genau die Roaminganbieter, die 
von Artikel 6b, Artikel 6c und Artikel 6e Absatz 3 
Gebrauch machen.“ 

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „(2) Die nationalen Regulierungsbehörden stellen 
aktuelle Informationen über die Anwendung dieser 
Verordnung, insbesondere der Artikel 6a, 6b, 6c, 6e, 
7, 9 und 12, in einer für Interessierte leicht zugäng-
lichen Weise öffentlich bereit.“ 

10. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

 „Artikel 19 Überprüfung 

 (1)  Die Kommission leitet bis zum 29. November 2015 
eine Überprüfung des Großkunden-Roamingmarkts ein, 
um abzuschätzen, welche Maßnahmen erforderlich sind, 
um die Abschaffung der Endkunden-Roamingauf-
schläge bis zum 15. Juni 2017 zu ermöglichen. Die 
Kommission überprüft dabei unter anderem die Intensi-
tät des Wettbewerbs auf den nationalen Großkunden-
märkten, und sie bewertet insbesondere das Niveau der 
anfallenden Großkundenkosten und angewendeten 
Großkundenentgelte sowie die Wettbewerbssituation 
der Betreiber mit begrenzter geografischer Abdeckung, 
einschließlich der Auswirkungen kommerzieller Verein-
barungen auf den Wettbewerb sowie der Fähigkeit der 
Betreiber, Größenvorteile zu nutzen. Die Kommission 
bewertet ferner die Entwicklung des Wettbewerbs auf 
den Endkunden-Roamingmärkten sowie alle erkennba-
ren Gefahren von Wettbewerbsverzerrungen und für In-
vestitionsanreize in inländischen und in besuchten 
Märkten. Bei der Abschätzung, welche Maßnahmen er-
forderlich sind, um die Abschaffung der Endkunden-Ro-
amingaufschläge zu ermöglichen, trägt die Kommission 
der Erforderlichkeit Rechnung, zu gewährleisten, dass 
die Betreiber im besuchten Mitgliedstaat alle Kosten der 
Bereitstellung regulierter Großkunden-Roamingdienste,  

 einschließlich gemeinsamer Kosten und Gemeinkosten, 
decken können. Die Kommission berücksichtigt ferner, 
dass ein dauerhaftes Roaming oder eine zweckwidrige 
oder missbräuchliche Nutzung des Großkunden-Ro-
amingzugangs für andere Zwecke als die Erbringung re-
gulierter Roamingdienste für die Kunden des Ro-
aminganbieters bei vorübergehenden Reisen innerhalb 
der Union verhindert werden muss. 

 (2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament 
und dem Rat bis zum 15. Juni 2016 einen Bericht über 
die Ergebnisse der Überprüfung gemäß Absatz 1 vor. 

 Beigefügt wird dem Bericht ein geeigneter Gesetzge-
bungsvorschlag — dem eine öffentliche Konsultation 
vorangegangen ist — zur Änderung der Großkundenent-
gelte für regulierte Roamingdienste gemäß dieser Ver-
ordnung oder zur Bereitstellung einer anderen Lösung 
zur Klärung der auf Großkundenebene festgestellten 
Fragen, im Hinblick auf die Abschaffung der Endkun-
den-Roamingaufschläge bis zum 15. Juni 2017. 

 (3) Außerdem legt die Kommission alle zwei Jahre nach 
Vorlage des in Absatz 2 vorgesehenen Berichts dem Eu-
ropäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. Je-
der Bericht enthält unter anderem eine Beurteilung fol-
gender Elemente: 

a)  der Verfügbarkeit und der Qualität von Diensten ein-
schließlich solcher, die eine Alternative zu regulier-
ten Endkunden-Sprach-, SMS- und Datenroaming-
diensten bieten, besonders vor dem Hintergrund der 
technologischen Entwicklungen; 

b)  der Intensität des Wettbewerbs auf dem Endkunden- 
und Großkunden-Roamingmarkt, insbesondere der 
Wettbewerbssituation kleiner, unabhängiger und 
neu in den Markt eintretender Betreiber, einschließ-
lich der Auswirkungen kommerzieller Vereinbarun-
gen zwischen Anbietern und des Grades der Vernet-
zung zwischen Anbietern auf den Wettbewerb; 

c)  des Grades, zu dem die Durchführung der in den Ar-
tikeln 3 und 4 vorgesehenen strukturellen Maßnah-
men bei der Entwicklung des Wettbewerbs im Bin-
nenmarkt für regulierte Roamingdienste zu Ergeb-
nissen geführt hat. 

 (4) Zur Beurteilung der Wettbewerbsentwicklungen in 
den unionsweiten Roamingmärkten sammelt das GE-
REK regelmäßig Daten der nationalen Regulierungsbe-
hörden über die Entwicklung der Großkunden- und End-
kundenentgelte für regulierte Sprach-, SMS- und Daten-
roamingdienste. Diese Daten werden der Kommission 
mindestens zweimal jährlich mitgeteilt. Die Kommis-
sion veröffentlicht diese Daten. 

 Auf der Grundlage der gesammelten Daten berichtet das 
GEREK ferner regelmäßig über die Entwicklung der 
Preise und des Nutzungsverhaltens in den Mitgliedstaa-
ten für Inlands- sowie für Roamingdienste und über die 
Entwicklung der tatsächlichen Großkunden-Ro-
amingentgelte, die für unausgeglichenen Verkehr zwi-
schen Roaminganbietern berechnet werden. 

 Das GEREK sammelt ebenfalls jährlich Angaben der 
nationalen Regulierungsbehörden zur Transparenz und 
Vergleichbarkeit der verschiedenen Tarife, die die Be-
treiber ihren Kunden anbieten. Die Kommission veröf-
fentlicht diese Daten und Ergebnisse.“ 

Artikel 8 Änderung der Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2002/22/EG erhält folgende 
Fassung: 

„(3) Im Rahmen nationaler Maßnahmen betreffend den Zugang 
zu oder die Nutzung von Diensten und Anwendungen durch die 
Endnutzer im Rahmen von elektronischen Kommunikations-
netzen werden die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen, einschließlich des Rechts auf Privatsphäre und des 
Rechts auf ein faires Verfahren gemäß Artikel 6 der Europäi-
schen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, geachtet.“ 
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Artikel 9 Überprüfung 
Die Kommission überprüft bis zum 30. April 2019 die Artikel 
3, 4, 5 und 6 dieser Verordnung und erstattet dem Europäischen 
Parlament und dem Rat Bericht darüber, dem erforderlichen-
falls geeignete Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung 
beigefügt werden. 

Artikel 10 Inkrafttreten und 
Übergangsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 30. April 2016, mit Ausnahme der folgenden 
Bestimmungen: 

a)  Ist der Gesetzgebungsakt, der aufgrund des in Artikel 19 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 genannten 
Vorschlags zu erlassen ist, am 15. Juni 2017 anwendbar, 
so gelten Artikel 7 Nummer 5 der vorliegenden Verord-
nung hinsichtlich der Artikel 6a bis 6d der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012, und Artikel 7 Nummer 7 Buchstaben 
a bis c und Nummer 8 Buchstaben a, b und d der vorlie-
genden Verordnung ab dem genannten Zeitpunkt. 

 Ist der genannte Gesetzgebungsakt am 15. Juni 2017 
nicht anwendbar, so gilt Artikel 7 Nummer 5 der vorlie-
genden Verordnung hinsichtlich Artikel 6f der Verord-
nung (EU) Nr. 531/2012 weiter, bis der genannte Ge-
setzgebungsakt anwendbar wird. 

 Liegt der Anwendungsbeginn des genannten Gesetzge-
bungsakts nach dem 15. Juni 2017, so gelten Artikel 7 
Nummer 5 der vorliegenden Verordnung hinsichtlich 
der Artikel 6a bis 6d der Verordnung (EU) Nr. 531/2012, 
Artikel 7 Nummer 7 Buchstaben a bis c der vorliegenden 
Verordnung und Artikel 7 Nummer 8 Buchstaben a, b 
und d ab dem Beginn der Anwendung des genannten Ge-
setzgebungsakts. 

b)  Die Übertragung von Durchführungsbefugnissen auf die 
Kommission gemäß Artikel 7 Nummer 4 Buchstabe c 
und — hinsichtlich Artikel 6d und Artikel 6e Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 — gemäß Artikel 7 
Nummer 5 der vorliegenden Verordnung gilt ab dem 29. 
November 2015. 

c)  Artikel 5 Absatz 3 gilt ab dem 29. November 2015. 

d)  Artikel 7 Nummer 10 der vorliegenden Verordnung gilt 
ab dem 29. November 2015. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vor dem 29. November 2015 
geltende nationale Maßnahmen, einschließlich Selbstregulie-
rungssystemen, die Artikel 3 Absatz 2 oder Absatz 3 nicht ent-
sprechen, bis zum 31. Dezember 2016 aufrechterhalten. Die be-
treffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Maß-
nahmen bis zum 30. April 2016 mit. 

(4) Die Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
1203/2012 der Kommission [12], die die technische Modalität 
für die Einführung des Zugangs zu lokalen Datenroamingdiens-
ten in einem besuchten Netz betreffen, gelten weiterhin für die 
Zwecke des separaten Verkaufs regulierter Datenroaming-
dienste bis zum Erlass des in Artikel 7 Nummer 4 Buchstabe c 
der vorliegenden Verordnung genannten Durchführungsrechts-
akts. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg am 25. November 2015. 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

N. SCHMIT 
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regulierter Roamingdienste auf der Endkundenebene in der 
Union (ABl. L 347 vom 15.12.2012, S. 1). 
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InfoSoc-RL – Informationsgesellschaftsrichtlinie  
Richtlinie 2001/29/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 

bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 

(ABl. L 167, 22.6.2001, p.10). Zuletzt geändert durch Art. 24 Abs. 2 ÄndRL (EU) 2019/790 vom 17.4.2019 
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55 
und Artikel 95, 

auf Vorschlag der Kommission [1], 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses [2], 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags [3], 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Vertrag sieht die Schaffung eines Binnenmarkts und die 
Einführung einer Regelung vor, die den Wettbewerb innerhalb 
des Binnenmarkts vor Verzerrungen schützt. Die Harmonisie-
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über das Urhe-
berrecht und die verwandten Schutzrechte trägt zur Erreichung 
dieser Ziele bei. 

(2) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Korfu am 24. 
und 25. Juni 1994 die Notwendigkeit der Schaffung eines allge-
meinen und flexiblen Ordnungsrahmens auf Gemeinschafts-
ebene für die Förderung der Entwicklung der Informationsge-
sellschaft in Europa hervorgehoben. Hierzu ist unter anderem 
ein Binnenmarkt für neue Produkte und Dienstleistungen erfor-
derlich. Wichtige gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen, mit 
denen ein derartiger Ordnungsrahmen sichergestellt werden 
sollte, wurden bereits eingeführt, in anderen Fällen steht ihre 
Annahme bevor. In diesem Zusammenhang spielen das Urhe-
berrecht und die verwandten Schutzrechte eine bedeutende 
Rolle, da sie die Entwicklung und den Vertrieb neuer Produkte 
und Dienstleistungen und die Schaffung und Verwertung ihres 
schöpferischen Inhalts schützen und fördern. 

(3) Die vorgeschlagene Harmonisierung trägt zur Verwirkli-
chung der vier Freiheiten des Binnenmarkts bei und steht im 
Zusammenhang mit der Beachtung der tragenden Grundsätze 
des Rechts, insbesondere des Eigentums einschließlich des 
geistigen Eigentums, der freien Meinungsäußerung und des Ge-
meinwohls. 

(4) Ein harmonisierter Rechtsrahmen zum Schutz des Urheber-
rechts und der verwandten Schutzrechte wird durch erhöhte 
Rechtssicherheit und durch die Wahrung eines hohen Schutzni-
veaus im Bereich des geistigen Eigentums substantielle Inves-
titionen in Kreativität und Innovation einschließlich der Net-
zinfrastruktur fördern und somit zu Wachstum und erhöhter 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beitragen, 
und zwar sowohl bei den Inhalten und der Informationstechno-
logie als auch allgemeiner in weiten Teilen der Industrie und 
des Kultursektors. Auf diese Weise können Arbeitsplätze erhal-
ten und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

(5) Die technische Entwicklung hat die Möglichkeiten für das 
geistige Schaffen, die Produktion und die Verwertung verviel-
facht und diversifiziert. Wenn auch kein Bedarf an neuen Kon-
zepten für den Schutz des geistigen Eigentums besteht, so soll-
ten die Bestimmungen im Bereich des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte doch angepasst und ergänzt werden, 

um den wirtschaftlichen Gegebenheiten, z. B. den neuen For-
men der Verwertung, in angemessener Weise Rechnung zu tra-
gen. 

(6) Ohne Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene könnten Ge-
setzgebungsinitiativen auf einzelstaatlicher Ebene, die in eini-
gen Mitgliedstaaten bereits in die Wege geleitet worden sind, 
um den technischen Herausforderungen zu begegnen, erhebli-
che Unterschiede im Rechtsschutz und dadurch Beschränkun-
gen des freien Verkehrs von Dienstleistungen und Produkten 
mit urheberrechtlichem Gehalt zur Folge haben, was zu einer 
Zersplitterung des Binnenmarkts und zu rechtlicher Inkohärenz 
führen würde. Derartige rechtliche Unterschiede und Unsicher-
heiten werden sich im Zuge der weiteren Entwicklung der In-
formationsgesellschaft, in deren Gefolge die grenzüberschrei-
tende Verwertung des geistigen Eigentums bereits stark zuge-
nommen hat, noch stärker aus wirken. Diese Entwicklung wird 
und sollte fortschreiten. Erhebliche rechtliche Unterschiede und 
Unsicherheiten in Bezug auf den Rechtsschutz können die Er-
zielung von Größenvorteilen für neue Produkte und Dienstleis-
tungen mit urheber- und leistungsschutzrechtlichem Gehalt be-
schränken. 

(7) Der bestehende Gemeinschaftsrechtsrahmen zum Schutz 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte ist daher 
anzupassen und zu ergänzen, soweit dies für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist. Zu diesem 
Zweck sollten diejenigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, die 
sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat beträchtlich unterschei-
den oder eine derartige Rechtsunsicherheit bewirken, dass der 
Binnenmarkt in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt und 
die Informationsgesellschaft in Europa in ihrer Entwicklung be-
hindert wird, angepasst und uneinheitliches Vorgehen der Mit-
gliedstaaten gegenüber technischen Entwicklungen vermieden 
werden, während Unterschiede, die das Funktionieren des Bin-
nenmarkts nicht beeinträchtigen, nicht beseitigt oder verhindert 
zu werden brauchen. 

(8) Angesichts der verschiedenen sozialen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Auswirkungen der Informationsgesellschaft ist 
die Besonderheit des Inhalts von Produkten und Dienstleistun-
gen zu berücksichtigen. 

(9) Jede Harmonisierung des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte muss von einem hohen Schutzniveau ausgehen, da 
diese Rechte für das geistige Schaffen wesentlich sind. Ihr 
Schutz trägt dazu bei, die Erhaltung und Entwicklung kreativer 
Tätigkeit im Interesse der Urheber, ausübenden Künstler, Her-
steller, Verbraucher, von Kultur und Wirtschaft sowie der brei-
ten Öffentlichkeit sicherzustellen. Das geistige Eigentum ist da-
her als Bestandteil des Eigentums anerkannt worden. 

(10) Wenn Urheber und ausübende Künstler weiter schöpfe-
risch und künstlerisch tätig sein sollen, müssen sie für die Nut-
zung ihrer Werke eine angemessene Vergütung erhalten, was 
ebenso für die Produzenten gilt, damit diese die Werke finan-
zieren können. Um Produkte wie Tonträger, Filme oder Multi-
mediaprodukte herstellen und Dienstleistungen, z. B. Dienste
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auf Abruf, anbieten zu können, sind beträchtliche Investitionen 
erforderlich. Nur wenn die Rechte des geistigen Eigentums an-
gemessen geschützt werden, kann eine angemessene Vergütung 
der Rechtsinhaber gewährleistet und ein zufrieden stellender 
Ertrag dieser Investitionen sichergestellt werden. 

(11) Eine rigorose und wirksame Regelung zum Schutz der Ur-
heberrechte und verwandten Schutzrechte ist eines der wich-
tigsten Instrumente, um die notwendigen Mittel für das kultu-
relle Schaffen in Europa zu garantieren und die Unabhängigkeit 
und Würde der Urheber und ausübenden Künstler zu wahren. 

(12) Ein angemessener Schutz von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken und sonstigen Schutzgegenständen ist auch kultu-
rell gesehen von großer Bedeutung. Nach Artikel 151 des Ver-
trags hat die Gemeinschaft bei ihrer Tätigkeit den kulturellen 
Aspekten Rechnung zu tragen. 

(13) Gemeinsame Forschungsanstrengungen und die kohärente 
Anwendung technischer Maßnahmen zum Schutz von Werken 
und sonstigen Schutzgegenständen und zur Sicherstellung der 
nötigen Informationen über die Schutzrechte auf europäischer 
Ebene sind von grundlegender Bedeutung, weil das Endziel die-
ser Maßnahmen die Umsetzung der in den Rechtsvorschriften 
enthaltenen Grundsätze und Garantien ist. 

(14) Ziel dieser Richtlinie ist es auch, Lernen und kulturelle Ak-
tivitäten durch den Schutz von Werken und sonstigen Schutz-
gegenständen zu fördern; hierbei müssen allerdings Ausnahmen 
oder Beschränkungen im öffentlichen Interesse für den Bereich 
Ausbildung und Unterricht vorgesehen werden.  

(15) Die Diplomatische Konferenz, die unter der Schirmherr-
schaft der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) im 
Dezember 1996 stattfand, führte zur Annahme von zwei neuen 
Verträgen, dem WIPO-Urheberrechtsvertrag und dem WIPO-
Vertrag über Darbietungen und Tonträger, die den Schutz der 
Urheber bzw. der ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller 
zum Gegenstand haben. In diesen Verträgen wird der internati-
onale Schutz des Urheberrechts und der verwandten Schutz-
rechte, nicht zuletzt in Bezug auf die sog. „digitale Agenda“, 
auf den neuesten Stand gebracht; gleichzeitig werden die Mög-
lichkeiten zur Bekämpfung der Piraterie weltweit verbessert. 
Die Gemeinschaft und die meisten Mitgliedstaaten haben die 
Verträge bereits unterzeichnet, und inzwischen wurde mit den 
Vorbereitungen zu ihrer Genehmigung bzw. Ratifizierung 
durch die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten begonnen. Die 
vorliegende Richtlinie dient auch dazu, einigen dieser neuen in-
ternationalen Verpflichtungen nachzukommen. 

(16) Die Haftung für Handlungen im Netzwerk-Umfeld betrifft 
nicht nur das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, 
sondern auch andere Bereiche wie Verleumdung, irreführende 
Werbung, oder Verletzung von Warenzeichen, und wird hori-
zontal in der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtli-
che Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbe-
sondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) [4] ge-
regelt, die verschiedene rechtliche Aspekte der Dienste der In-
formationsgesellschaft, einschließlich des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, präzisiert und harmonisiert. Die vorliegende 
Richtlinie sollte in einem ähnlichen Zeitrahmen wie die Richt-
linie über den elektronischen Geschäftsverkehr umgesetzt wer-
den, da jene Richtlinie einen einheitlichen Rahmen für die 
Grundsätze und Vorschriften vorgibt, die auch für wichtige 
Teilbereiche der vorliegenden Richtlinie gelten. Die vorlie-
gende Richtlinie berührt nicht die Bestimmungen der genannten 
Richtlinie zu Fragen der Haftung. 

(17) Insbesondere aufgrund der durch die Digitaltechnik be-
dingten Erfordernisse muss sichergestellt werden, dass die Ver-
wertungsgesellschaften im Hinblick auf die Beachtung der 
Wettbewerbsregeln ihre Tätigkeit stärker rationalisieren und für 
mehr Transparenz sorgen. 

(18) Diese Richtlinie berührt nicht die Regelungen der betroffe-
nen Mitgliedstaaten für die Verwaltung von Rechten, beispiels-
weise der erweiterten kollektiven Lizenzen. 

(19) Die Urheberpersönlichkeitsrechte sind im Einklang mit 
den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und den Bestim-
mungen der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der 
Literatur und der Kunst, des WIPO-Urheberrechtsvertrags und 

des WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger auszu-
üben. Sie bleiben deshalb außerhalb des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie. 

(20) Die vorliegende Richtlinie beruht auf den Grundsätzen und 
Bestimmungen, die in den einschlägigen geltenden Richtlinien 
bereits festgeschrieben sind, und zwar insbesondere in den 
Richtlinien 91/250/EWG [5], 92/100/EWG [6], 93/83/EWG 
[7], 93/98/EWG [8] und 96/9/EG [9]. Die betreffenden Grunds-
ätze und Bestimmungen werden fortentwickelt und in den Rah-
men der Informationsgesellschaft eingeordnet. Die Bestimmun-
gen dieser Richtlinie sollten unbeschadet der genannten Richt-
linien gelten, sofern diese Richtlinie nichts anderes bestimmt. 

(21) Diese Richtlinie sollte den Umfang der unter das Verviel-
fältigungsrecht fallenden Handlungen in Bezug auf die ver-
schiedenen Begünstigten bestimmen. Dabei sollte der gemein-
schaftliche Besitzstand zugrunde gelegt werden. Um die 
Rechtssicherheit im Binnenmarkt zu gewährleisten, muss die 
Definition dieser Handlungen weit gefasst sein. 

(22) Die Verwirklichung des Ziels, die Verbreitung der Kultur 
zu fördern, darf nicht durch Verzicht auf einen rigorosen Schutz 
der Urheberrechte oder durch Duldung der unrechtmäßigen 
Verbreitung von nachgeahmten oder gefälschten Werken erfol-
gen. 

(23) Mit dieser Richtlinie sollte das für die öffentliche Wieder-
gabe geltende Urheberrecht weiter harmonisiert werden. Dieses 
Recht sollte im weiten Sinne verstanden werden, nämlich dahin 
gehend, dass es jegliche Wiedergabe an die Öffentlichkeit um-
fasst, die an dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung 
nimmt, nicht anwesend ist. Dieses Recht sollte jegliche entspre-
chende drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Übertragung 
oder Weiterverbreitung eines Werks, einschließlich der Rund-
funkübertragung, umfassen. Dieses Recht sollte für keine wei-
teren Handlungen gelten. 

(24) Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung von 
Schutzgegenständen nach Artikel 3 Absatz 2 sollte dahin ge-
hend verstanden werden, dass es alle Handlungen der Zugäng-
lichmachung derartiger Schutzgegenstände für Mitglieder der 
Öffentlichkeit umfasst, die an dem Ort, an dem die Zugänglich-
machung ihren Ursprung nimmt, nicht anwesend sind; dieses 
Recht gilt für keine weiteren Handlungen. 

(25) Die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Art und des Um-
fangs des Schutzes der netzvermittelten Übertragung der urhe-
berrechtlich geschützten Werke und der durch verwandte 
Schutzrechte geschützten Gegenstände auf Abruf sollte durch 
einen harmonisierten Rechtsschutz auf Gemeinschaftsebene be-
seitigt werden. Es sollte klargestellt werden, dass alle durch 
diese Richtlinie anerkannten Rechtsinhaber das ausschließliche 
Recht haben sollten, urheberrechtlich geschützte Werke und 
sonstige Schutzgegenstände im Wege der interaktiven Übertra-
gung auf Abruf für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Derartige interaktive Übertragungen auf Abruf zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten 
und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind. 

(26) In Bezug auf Radio- und Fernsehproduktionen, die Musik 
aus gewerblichen Tonträgern enthalten und von den Sendeun-
ternehmen auf Abruf angeboten werden, sind Vereinbarungen 
über Sammellizenzen zu fördern, um die Klärung im Zusam-
menhang mit den betreffenden Rechten zu erleichtern. 

(27) Die bloße Bereitstellung der Einrichtungen, die eine Wie-
dergabe ermöglichen oder bewirken, stellt selbst keine Wieder-
gabe im Sinne dieser Richtlinie dar. 

(28) Der unter diese Richtlinie fallende Urheberrechtsschutz 
schließt auch das ausschließliche Recht ein, die Verbreitung ei-
nes in einem Gegenstand verkörperten Werks zu kontrollieren. 
Mit dem Erstverkauf des Originals oder dem Erstverkauf von 
Vervielfältigungsstücken des Originals in der Gemeinschaft 
durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung er-
schöpft sich das Recht, den Wiederverkauf dieses Gegenstands 
innerhalb der Gemeinschaft zu kontrollieren. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn das Original oder Vervielfältigungsstücke des Ori-
ginals durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung 
außerhalb der Gemeinschaft verkauft werden. Die Vermiet- und 
Verleihrechte für Urheber wurden in der Richtlinie 
92/100/EWG niedergelegt. Das durch die vorliegende Richtli-
nie gewährte Verbreitungsrecht lässt die Bestimmungen über 
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die Vermiet- und Verleihrechte in Kapitel I jener Richtlinie un-
berührt. 

(29) Die Frage der Erschöpfung stellt sich weder bei Dienstleis-
tungen allgemein noch bei Online-Diensten im Besonderen. 
Dies gilt auch für materielle Vervielfältigungsstücke eines 
Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands, die durch den 
Nutzer eines solchen Dienstes mit Zustimmung des Rechtsin-
habers hergestellt worden sind. Dasselbe gilt daher auch für die 
Vermietung oder den Verleih des Originals oder von Verviel-
fältigungsstücken eines Werks oder eines sonstigen Schutzge-
genstands, bei denen es sich dem Wesen nach um Dienstleis-
tungen handelt. Anders als bei CD-ROM oder CD-I, wo das 
geistige Eigentum in einem materiellen Träger, d. h. einem Ge-
genstand, verkörpert ist, ist jede Bereitstellung eines Online-
Dienstes im Grunde eine Handlung, die zustimmungsbedürftig 
ist, wenn das Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht 
dies vorsieht. 

(30) Die von dieser Richtlinie erfassten Rechte können unbe-
schadet der einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte über-
tragen oder abgetreten werden oder Gegenstand vertraglicher 
Lizenzen sein. 

(31) Es muss ein angemessener Rechts- und Interessenaus-
gleich zwischen den verschiedenen Kategorien von Rechtsinha-
bern sowie zwischen den verschiedenen Kategorien von 
Rechtsinhabern und Nutzern von Schutzgegenständen gesichert 
werden. Die von den Mitgliedstaaten festgelegten Ausnahmen 
und Beschränkungen in Bezug auf Schutzrechte müssen vor 
dem Hintergrund der neuen elektronischen Medien neu bewer-
tet werden. Bestehende Unterschiede bei den Ausnahmen und 
Beschränkungen in Bezug auf bestimmte zustimmungsbedürf-
tige Handlungen haben unmittelbare negative Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Binnenmarkts im Bereich des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte. Diese Unterschiede 
könnten sich mit der Weiterentwicklung der grenzüberschrei-
tenden Verwertung von Werken und den zunehmenden grenz-
überschreitenden Tätigkeiten durchaus noch deutlicher ausprä-
gen. Um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts zu 
gewährleisten, sollten diese Ausnahmen und Beschränkungen 
einheitlicher definiert werden. Dabei sollte sich der Grad ihrer 
Harmonisierung nach ihrer Wirkung auf die Funktionsfähigkeit 
des Binnenmarkts bestimmen. 

(32) Die Ausnahmen und Beschränkungen in Bezug auf das 
Vervielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Wieder-
gabe sind in dieser Richtlinie erschöpfend aufgeführt. Einige 
Ausnahmen oder Beschränkungen gelten, soweit dies angemes-
sen erscheint, nur für das Vervielfältigungsrecht. Diese Liste 
trägt den unterschiedlichen Rechtstraditionen in den Mitglied-
staaten Rechnung und soll gleichzeitig die Funktionsfähigkeit 
des Binnenmarkts sichern. Die Mitgliedstaaten sollten diese 
Ausnahmen und Beschränkungen in kohärenter Weise anwen-
den; dies wird bei der zukünftigen Überprüfung der Umset-
zungsvorschriften besonders berücksichtigt werden. 

(33) Eine Ausnahme vom ausschließlichen Vervielfältigungs-
recht sollte für bestimmte vorübergehende Vervielfältigungs-
handlungen gewährt werden, die flüchtige oder begleitende 
Vervielfältigungen sind, als integraler und wesentlicher Teil ei-
nes technischen Verfahrens erfolgen und ausschließlich dem 
Ziel dienen, entweder die effiziente Übertragung in einem Netz 
zwischen Dritten durch einen Vermittler oder die rechtmäßige 
Nutzung eines Werks oder sonstiger Schutzgegenstände zu er-
möglichen. Die betreffenden Vervielfältigungshandlungen soll-
ten keinen eigenen wirtschaftlichen Wert besitzen. Soweit diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, erfasst diese Ausnahme auch 
Handlungen, die das „Browsing“ sowie Handlungen des 
„Caching“ ermöglichen; dies schließt Handlungen ein, die das 
effiziente Funktionieren der Übertragungssysteme ermögli-
chen, sofern der Vermittler die Information nicht verändert und 
nicht die erlaubte Anwendung von Technologien zur Samm-
lung von Daten über die Nutzung der Information, die von der 
gewerblichen Wirtschaft weithin anerkannt und verwendet wer-
den, beeinträchtigt. Eine Nutzung sollte als rechtmäßig gelten, 
soweit sie vom Rechtsinhaber zugelassen bzw. nicht durch Ge-
setze beschränkt ist. 

(34) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit erhalten, Aus-
nahmen oder Beschränkungen für bestimmte Fälle, etwa für 

Unterrichtszwecke und wissenschaftliche Zwecke, zugunsten 
öffentlicher Einrichtungen wie Bibliotheken und Archive, zu 
Zwecken der Berichterstattung über Tagesereignisse, für Zitate, 
für die Nutzung durch behinderte Menschen, für Zwecke der 
öffentlichen Sicherheit und für die Nutzung in Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren vorzusehen. 

(35) In bestimmten Fällen von Ausnahmen oder Beschränkun-
gen sollten Rechtsinhaber einen gerechten Ausgleich erhalten, 
damit ihnen die Nutzung ihrer geschützten Werke oder sonsti-
gen Schutzgegenstände angemessen vergütet wird. Bei der 
Festlegung der Form, der Einzelheiten und der etwaigen Höhe 
dieses gerechten Ausgleichs sollten die besonderen Umstände 
eines jeden Falls berücksichtigt werden. Für die Bewertung die-
ser Umstände könnte der sich aus der betreffenden Handlung 
für die Rechtsinhaber ergebende etwaige Schaden als brauch-
bares Kriterium herangezogen werden. In Fällen, in denen 
Rechtsinhaber bereits Zahlungen in anderer Form erhalten ha-
ben, z. B. als Teil einer Lizenzgebühr, kann gegebenenfalls 
keine spezifische oder getrennte Zahlung fällig sein. Hinsicht-
lich der Höhe des gerechten Ausgleichs sollte der Grad des Ein-
satzes technischer Schutzmaßnahmen gemäß dieser Richtlinie 
in vollem Umfang berücksichtigt werden. In bestimmten Situa-
tionen, in denen dem Rechtsinhaber nur ein geringfügiger 
Nachteil entstünde, kann sich gegebenenfalls keine Zahlungs-
verpflichtung ergeben. 

(36) Die Mitgliedstaaten können einen gerechten Ausgleich für 
die Rechtsinhaber auch in den Fällen vorsehen, in denen sie die 
fakultativen Bestimmungen über die Ausnahmen oder Be-
schränkungen, die einen derartigen Ausgleich nicht vorschrei-
ben, anwenden. 

(37) Die bestehenden nationalen Regelungen über die Repro-
graphie schaffen keine größeren Hindernisse für den Binnen-
markt. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, eine 
Ausnahme oder Beschränkung für die Reprographie vorzuse-
hen. 

(38) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit erhalten, unter 
Sicherstellung eines gerechten Ausgleichs eine Ausnahme oder 
Beschränkung in Bezug auf das Vervielfältigungsrecht für be-
stimmte Arten der Vervielfältigung von Ton-, Bild- und audio-
visuellem Material zu privaten Zwecken vorzusehen. Dazu 
kann die Einführung oder Beibehaltung von Vergütungsrege-
lungen gehören, die Nachteile für Rechtsinhaber ausgleichen 
sollen. Wenngleich die zwischen diesen Vergütungsregelungen 
bestehenden Unterschiede das Funktionieren des Binnenmarkts 
beeinträchtigen, dürften sie sich, soweit sie sich auf die analoge 
private Vervielfältigung beziehen, auf die Entwicklung der In-
formationsgesellschaft nicht nennenswert auswirken. Die digi-
tale private Vervielfältigung dürfte hingegen eine weitere Ver-
breitung finden und größere wirtschaftliche Bedeutung erlan-
gen. Daher sollte den Unterschieden zwischen digitaler und 
analoger privater Vervielfältigung gebührend Rechnung getra-
gen und hinsichtlich bestimmter Punkte zwischen ihnen unter-
schieden werden. 

(39) Bei der Anwendung der Ausnahme oder Beschränkung für 
Privatkopien sollten die Mitgliedstaaten die technologischen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf 
die digitale Privatkopie und auf Vergütungssysteme, gebührend 
berücksichtigen, wenn wirksame technische Schutzmaßnahmen 
verfügbar sind. Entsprechende Ausnahmen oder Beschränkun-
gen sollten weder den Einsatz technischer Maßnahmen noch de-
ren Durchsetzung im Falle einer Umgehung dieser Maßnahmen 
behindern. 

(40) Die Mitgliedstaaten können eine Ausnahme oder Be-
schränkung zugunsten bestimmter nicht kommerzieller Einrich-
tungen, wie der Öffentlichkeit zugängliche Bibliotheken und 
ähnliche Einrichtungen sowie Archive, vorsehen. Jedoch sollte 
diese Ausnahme oder Beschränkung auf bestimmte durch das 
Vervielfältigungsrecht erfasste Sonderfälle begrenzt werden. 
Eine Nutzung im Zusammenhang mit der Online-Lieferung von 
geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen sollte 
nicht unter diese Ausnahme fallen. Die Möglichkeit, dass die 
Mitgliedstaaten Ausnahmen vom ausschließlichen öffentlichen 
Verleihrecht gemäß Artikel 5 der Richtlinie 92/100/EWG vor-
sehen, bleibt von dieser Richtlinie unberührt. Spezifische Ver-
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träge und Lizenzen, die diesen Einrichtungen und ihrer Zweck-
bestimmung zur Verbreitung der Kultur in ausgewogener 
Weise zugute kommen, sollten daher unterstützt werden. 

(41) Bei Anwendung der Ausnahme oder Beschränkung für 
ephemere Aufzeichnungen, die von Sendeunternehmen vorge-
nommen werden, wird davon ausgegangen, dass zu den eigenen 
Mitteln des Sendeunternehmens auch die Mittel einer Person 
zählen, die im Namen oder unter der Verantwortung des Sen-
deunternehmens handelt. 

(42) Bei Anwendung der Ausnahme oder Beschränkung für 
nicht kommerzielle Unterrichtszwecke und nicht kommerzielle 
wissenschaftliche Forschungszwecke einschließlich Fernunter-
richt sollte die nicht kommerzielle Art der betreffenden Tätig-
keit durch diese Tätigkeit als solche bestimmt sein. Die organi-
satorische Struktur und die Finanzierung der betreffenden Ein-
richtung sind in dieser Hinsicht keine maßgeblichen Faktoren. 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten in jedem Fall alle erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen, um für Personen mit Behinderun-
gen, die ihnen die Nutzung der Werke selbst erschweren, den 
Zugang zu diesen Werken zu erleichtern, und dabei ihr beson-
deres Augenmerk auf zugängliche Formate richten. 

(44) Bei der Anwendung der Ausnahmen und Beschränkungen 
im Sinne dieser Richtlinie sollten die internationalen Verpflich-
tungen beachtet werden. Solche Ausnahmen und Beschränkun-
gen dürfen nicht auf eine Weise angewandt werden, dass die 
berechtigten Interessen der Rechtsinhaber verletzt werden oder 
die normale Verwertung ihrer Werke oder sonstigen Schutzge-
genstände beeinträchtigt wird. Die von den Mitgliedstaaten 
festgelegten Ausnahmen oder Beschränkungen sollten insbe-
sondere die gesteigerte wirtschaftliche Bedeutung, die solche 
Ausnahmen oder Beschränkungen im neuen elektronischen 
Umfeld erlangen können, angemessen berücksichtigen. Daher 
ist der Umfang bestimmter Ausnahmen oder Beschränkungen 
bei bestimmten neuen Formen der Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände möglich-
erweise noch enger zu begrenzen. 

(45) Die in Artikel 5 Absätze 2, 3 und 4 vorgesehenen Ausnah-
men und Beschränkungen sollten jedoch vertraglichen Bezie-
hungen zur Sicherstellung eines gerechten Ausgleichs für die 
Rechtsinhaber nicht entgegenstehen, soweit dies nach inner-
staatlichem Recht zulässig ist. 

(46) Die Einschaltung einer Schlichtungsinstanz könnte Nut-
zern und Rechtsinhabern für die Beilegung ihrer Streitigkeiten 
hilfreich sein. Die Kommission sollte gemeinsam mit den Mit-
gliedstaaten im Rahmen des Kontaktausschusses eine Untersu-
chung über neue rechtliche Möglichkeiten durchführen, mit de-
nen Streitigkeiten im Bereich des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte beigelegt werden können. 

(47) Im Zuge der technischen Entwicklung werden Rechtsinha-
ber von technischen Maßnahmen Gebrauch machen können, die 
dazu bestimmt sind, die Verhinderung oder Einschränkung von 
Handlungen zu erreichen, die von den Inhabern von Urheber-
rechten oder verwandten Schutzrechten oder des Sui-generis-
Rechts an Datenbanken nicht genehmigt worden sind. Es be-
steht jedoch die Gefahr, dass die Umgehung des durch diese 
Vorrichtungen geschaffenen technischen Schutzes durch 
rechtswidrige Handlungen ermöglicht oder erleichtert wird. Um 
ein uneinheitliches rechtliches Vorgehen zu vermeiden, das den 
Binnenmarkt in seiner Funktion beeinträchtigen könnte, muss 
der rechtliche Schutz vor der Umgehung wirksamer technischer 
Maßnahmen und vor der Bereitstellung entsprechender Vor-
richtungen und Produkte bzw. der Erbringung entsprechender 
Dienstleistungen harmonisiert werden. 

(48) Dieser Rechtsschutz sollte für technische Maßnahmen gel-
ten, die wirksam Handlungen beschränken, die von den Inha-
bern von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten oder 
des Sui-generis-Rechts an Datenbanken nicht genehmigt wor-
den sind, ohne jedoch den normalen Betrieb elektronischer Ge-
räte und deren technische Entwicklung zu behindern. Dieser 
Rechtsschutz verpflichtet nicht dazu, Vorrichtungen, Produkte, 
Komponenten oder Dienstleistungen zu entwerfen, die den 
technischen Maßnahmen entsprechen, solange diese Vorrich-
tungen, Produkte, Komponenten oder Dienstleistungen nicht in 
anderer Weise unter das Verbot des Artikels 6 fallen. Dieser 

Rechtsschutz sollte auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip be-
rücksichtigen, und es sollten nicht jene Vorrichtungen oder 
Handlungen untersagt werden, deren wirtschaftlicher Zweck 
und Nutzen nicht in der Umgehung technischer Schutzvorkeh-
rungen besteht. Insbesondere dürfen die Forschungsarbeiten im 
Bereich der Verschlüsselungstechniken dadurch nicht behindert 
werden. 

(49) Der Rechtsschutz technischer Maßnahmen lässt einzel-
staatliche Rechtsvorschriften unberührt, die den privaten Besitz 
von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen zur Um-
gehung technischer Maßnahmen untersagen. 

(50) Ein solcher harmonisierter Rechtsschutz lässt die speziel-
len Schutzbestimmungen gemäß der Richtlinie 91/250/EWG 
unberührt. Er sollte insbesondere nicht auf den Schutz der in 
Verbindung mit Computerprogrammen verwendeten techni-
schen Maßnahmen Anwendung finden, der ausschließlich in je-
ner Richtlinie behandelt wird. Er sollte die Entwicklung oder 
Verwendung anderer Mittel zur Umgehung technischer Maß-
nahmen, die erforderlich sind, um Handlungen nach Artikel 5 
Absatz 3 oder Artikel 6 der Richtlinie 91/250/EWG zu ermög-
lichen, nicht aufhalten oder verhindern. Artikel 5 und 6 jener 
Richtlinie sehen ausschließlich Ausnahmen von den auf Com-
puterprogramme anwendbaren ausschließlichen Rechten vor. 

(51) Der Rechtsschutz technischer Maßnahmen gilt unbescha-
det des in Artikel 5 zum Ausdruck kommenden Gesichtspunkts 
des Allgemeininteresses sowie unbeschadet der öffentlichen Si-
cherheit. Die Mitgliedstaaten sollten freiwillige Maßnahmen 
der Rechtsinhaber, einschließlich des Abschlusses und der Um-
setzung von Vereinbarungen zwischen Rechtsinhabern und an-
deren interessierten Parteien, fördern, mit denen dafür Sorge ge-
tragen wird, dass die Ziele bestimmter Ausnahmen oder Be-
schränkungen, die im Einklang mit dieser Richtlinie in einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen sind, erreicht werden 
können. Werden innerhalb einer angemessenen Frist keine der-
artigen freiwilligen Maßnahmen oder Vereinbarungen getrof-
fen, sollten die Mitgliedstaaten angemessene Maßnahmen er-
greifen, um zu gewährleisten, dass die Rechtsinhaber durch Än-
derung einer schon angewandten technischen Maßnahme oder 
durch andere Mittel den von derartigen Ausnahmen oder Be-
schränkungen Begünstigten geeignete Mittel für die Inan-
spruchnahme dieser Ausnahmen oder Beschränkungen an die 
Hand geben. Damit jedoch bei derartigen Maßnahmen, die von 
den Rechtsinhabern, auch im Rahmen von Vereinbarungen, o-
der von einem Mitgliedstaat ergriffen werden, kein Missbrauch 
entsteht, sollten alle technischen Maßnahmen Rechtsschutz ge-
nießen, die bei der Umsetzung derartiger Maßnahmen zur An-
wendung kommen. 

(52) Bei der Umsetzung einer Ausnahme oder einer Beschrän-
kung im Hinblick auf Vervielfältigungen zum privaten Ge-
brauch nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) sollten die Mit-
gliedstaaten auch die Anwendung freiwilliger Maßnahmen för-
dern, mit denen dafür Sorge getragen wird, dass die Ziele der-
artiger Ausnahmen oder Beschränkungen erreicht werden 
können. Werden innerhalb einer angemessenen Frist keine der-
artigen freiwilligen Maßnahmen zur Ermöglichung von Ver-
vielfältigungen zum privaten Gebrauch getroffen, können die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, damit die Begünstigten 
der betreffenden Ausnahme oder Beschränkung sie tatsächlich 
nutzen können. Freiwillige Maßnahmen des Rechtsinhabers, 
einschließlich etwaiger Vereinbarungen zwischen Rechtsinha-
bern und interessierten Parteien, sowie Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten stehen solchen technischen Maßnahmen der 
Rechtsinhaber nicht entgegen, die mit den im nationalen Recht 
vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen in Bezug auf 
Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch nach Artikel 5 Ab-
satz 2 Buchstabe b) vereinbar sind, wobei der Bedingung des 
gerechten Ausgleichs nach jener Bestimmung und der Möglich-
keit einer Differenzierung zwischen verschiedenen Anwen-
dungsbedingungen nach Artikel 5 Absatz 5, wie z. B. Überwa-
chung der Anzahl der Vervielfältigungen, Rechnung zu tragen 
ist. Damit bei derartigen Maßnahmen kein Missbrauch entsteht, 
sollten alle technischen Schutzmaßnahmen Rechtsschutz genie-
ßen, die bei der Umsetzung derartiger Maßnahmen zur Anwen-
dung kommen. 

(53) Der Schutz technischer Maßnahmen sollte ein sicheres 
Umfeld gewährleisten für die Erbringung interaktiver Dienste
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auf Abruf in der Weise, dass Mitgliedern der Öffentlichkeit 
Werke und andere Schutzgegenstände von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl zugänglich sind. Werden entsprechende Dienste auf 
der Grundlage von vertraglichen Vereinbarungen erbracht, 
sollte Artikel 6 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2 keine Anwen-
dung finden. Nicht interaktive Formen der Online-Nutzung 
sollten im Anwendungsbereich dieser Vorschriften verbleiben. 

(54) Die internationale Normung technischer Identifizierungs-
systeme für Werke und sonstige Schutzgegenstände in digita-
lem Format hat große Fortschritte gemacht. In einer sich aus-
weitenden Netzwerkumgebung könnten Unterschiede zwischen 
technischen Maßnahmen zur Inkompatibilität der Systeme in-
nerhalb der Gemeinschaft führen. Kompatibilität und Interope-
rabilität der verschiedenen Systeme sollten gefördert werden. 
Es erscheint in hohem Maße wünschenswert, die Entwicklung 
weltweiter Systeme zu fördern. 

(55) Die technische Entwicklung wird die Verbreitung von 
Werken, insbesondere die Verbreitung über Netze erleichtern, 
und dies bedeutet, dass Rechtsinhaber das Werk oder den sons-
tigen Schutzgegenstand, den Urheber und jeden sonstigen Leis-
tungsschutzberechtigten genauer identifizieren und Informatio-
nen über die entsprechenden Nutzungsbedingungen mitteilen 
müssen, um die Wahrnehmung der mit dem Werk bzw. dem 
Schutzgegenstand verbundenen Rechte zu erleichtern. Rechts-
inhaber sollten darin bestärkt werden, Kennzeichnungen zu ver-
wenden, aus denen bei der Eingabe von Werken oder sonstigen 
Schutzgegenständen in Netze zusätzlich zu den genannten In-
formationen unter anderem hervorgeht, dass sie ihre Erlaubnis 
erteilt haben. 

(56) Es besteht jedoch die Gefahr, dass rechtswidrige Handlun-
gen vorgenommen werden, um die Informationen für die elekt-
ronische Wahrnehmung der Urheberrechte zu entfernen oder zu 
verändern oder Werke oder sonstige Schutzgegenstände, aus 
denen diese Informationen ohne Erlaubnis entfernt wurden, in 
sonstiger Weise zu verbreiten, zu Verbreitungszwecken einzu-
führen, zu senden, öffentlich wiederzugeben oder der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Um ein uneinheitliches rechtli-
ches Vorgehen zu vermeiden, das den Binnenmarkt in seiner 
Funktion beeinträchtigen könnte, muss der rechtliche Schutz 
vor solchen Handlungen harmonisiert werden. 

(57) Die genannten Informationssysteme für die Wahrnehmung 
der Rechte sind je nach Auslegung in der Lage, gleichzeitig per-
sonenbezogene Daten über die individuelle Nutzung von 
Schutzgegenständen zu verarbeiten und Online-Aktivitäten 
nachzuvollziehen. Die technischen Funktionen dieser Vorrich-
tungen sollten dem Schutz der Privatsphäre gemäß der Richtli-
nie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr [10] gerecht werden. 

(58) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame Sanktionen und 
Rechtsbehelfe bei Zuwiderhandlungen gegen die in dieser 
Richtlinie festgelegten Rechte und Pflichten vorsehen. Sie soll-
ten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Anwendung 
dieser Sanktionen und Rechtsbehelfe sicherzustellen. Die vor-
gesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein und die Möglichkeit einschließen, Schaden-
ersatz und/oder eine gerichtliche Anordnung sowie gegebenen-
falls die Beschlagnahme von rechtswidrigem Material zu bean-
tragen. 

(59) Insbesondere in der digitalen Technik können die Dienste 
von Vermittlern immer stärker von Dritten für Rechtsverstöße 
genutzt werden. Oftmals sind diese Vermittler selbst am besten 
in der Lage, diesen Verstößen ein Ende zu setzen. Daher sollten 
die Rechtsinhaber - unbeschadet anderer zur Verfügung stehen-
der Sanktionen und Rechtsbehelfe - die Möglichkeit haben, eine 
gerichtliche Anordnung gegen einen Vermittler zu beantragen, 
der die Rechtsverletzung eines Dritten in Bezug auf ein ge-
schütztes Werk oder einen anderen Schutzgegenstand in einem 
Netz überträgt. Diese Möglichkeit sollte auch dann bestehen, 
wenn die Handlungen des Vermittlers nach Artikel 5 freigestellt 
sind. Die Bedingungen und Modalitäten für eine derartige ge-
richtliche Anordnung sollten im nationalen Recht der Mitglied-
staaten geregelt werden. 

(60) Der durch diese Richtlinie gewährte Schutz sollte die nati-
onalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in anderen 

Bereichen wie gewerbliches Eigentum, Datenschutz, Zugangs-
kontrolle, Zugang zu öffentlichen Dokumenten und den Grund-
satz der Chronologie der Auswertung in den Medien, die sich 
auf den Schutz des Urheberrechts oder verwandter Rechte aus-
wirken, unberührt lassen. 

(61) Um den Bestimmungen des WIPO-Vertrags über Darbie-
tungen und Tonträger nachzukommen, sollten die Richtlinien 
92/100/EWG und 93/98/EWG geändert werden - 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Kapitel I – Ziel und Anwendungsbereich 

Artikel 1 Anwendungsbereich 
(1) Gegenstand dieser Richtlinie ist der rechtliche Schutz des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte im Rahmen 
des Binnenmarkts, insbesondere in Bezug auf die Informations-
gesellschaft. 

(2) Außer in den in Artikel 11 genannten Fällen lässt diese 
Richtlinie die bestehenden gemeinschaftsrechtlichen Bestim-
mungen über folgende Bereiche unberührt und beeinträchtigt 
sie in keiner Weise: 

a)  über den rechtlichen Schutz von Computerprogrammen; 

b)  über das Vermietrecht, das Verleihrecht und bestimmte 
dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte im Bereich 
des geistigen Eigentums; 

c)  über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte 
im Bereich des Satellitenrundfunks und der Kabelwei-
terverbreitung; 

d)  über die Dauer des Schutzes des Urheberrechts und be-
stimmter verwandter Schutzrechte; 

e)  über den rechtlichen Schutz von Datenbanken. 

Kapitel II – Rechte und Ausnahmen 

Artikel 2 Vervielfältigungsrecht 
Die Mitgliedstaaten sehen für folgende Personen das aus-
schließliche Recht vor, die unmittelbare oder mittelbare, vo-
rübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung auf jede Art und 
Weise und in jeder Form ganz oder teilweise zu erlauben oder 
zu verbieten: 

a)  für die Urheber in Bezug auf ihre Werke, 

b)  für die ausübenden Künstler in Bezug auf die Aufzeich-
nungen ihrer Darbietungen, 

c)  für die Tonträgerhersteller in Bezug auf ihre Tonträger, 

d)  für die Hersteller der erstmaligen Aufzeichnungen von 
Filmen in Bezug auf das Original und die Vervielfälti-
gungsstücke ihrer Filme, 

e)  für die Sendeunternehmen in Bezug auf die Aufzeich-
nungen ihrer Sendungen, unabhängig davon, ob diese 
Sendungen drahtgebunden oder drahtlos, über Kabel o-
der Satellit übertragen werden. 

Artikel 3 Recht der öffentlichen Wiedergabe 
von Werken und Recht der öffentlichen Zugän
glichmachung sonstiger Schutzgegenstände 
(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das aus-
schließliche Recht zusteht, die drahtgebundene oder drahtlose 
öffentliche Wiedergabe ihrer Werke einschließlich der öffentli-
chen Zugänglichmachung der Werke in der Weise, dass sie Mit-
gliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 
zugänglich sind, zu erlauben oder zu verbieten. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen für folgende Personen das aus-
schließliche Recht vor, zu erlauben oder zu verbieten, dass die 
nachstehend genannten Schutzgegenstände drahtgebunden oder 
drahtlos in einer Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und 
zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind: 

a)  für die ausübenden Künstler in Bezug auf die Aufzeich-
nungen ihrer Darbietungen; 

b)  für die Tonträgerhersteller in Bezug auf ihre Tonträger; 
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c)  für die Hersteller der erstmaligen Aufzeichnungen von 
Filmen in Bezug auf das Original und auf Vervielfälti-
gungsstücke ihrer Filme; 

d)  für die Sendeunternehmen in Bezug auf die Aufzeich-
nungen ihrer Sendungen, unabhängig davon, ob diese 
Sendungen drahtgebunden oder drahtlos, über Kabel o-
der Satellit übertragen werden. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Rechte erschöp-
fen sich nicht mit den in diesem Artikel genannten Handlungen 
der öffentlichen Wiedergabe oder der Zugänglichmachung für 
die Öffentlichkeit. 

Artikel 4 Verbreitungsrecht 
(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern in Bezug 
auf das Original ihrer Werke oder auf Vervielfältigungsstücke 
davon das ausschließliche Recht zusteht, die Verbreitung an die 
Öffentlichkeit in beliebiger Form durch Verkauf oder auf sons-
tige Weise zu erlauben oder zu verbieten. 

(2) Das Verbreitungsrecht erschöpft sich in der Gemeinschaft 
in Bezug auf das Original oder auf Vervielfältigungsstücke ei-
nes Werks nur, wenn der Erstverkauf dieses Gegenstands oder 
eine andere erstmalige Eigentumsübertragung in der Gemein-
schaft durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung 
erfolgt. 

Artikel 5 Ausnahmen und Beschränkungen 
(1) Die in Artikel 2 bezeichneten vorübergehenden Vervielfäl-
tigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen 
integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens 
darstellen und deren alleiniger Zweck es ist, 

a)  eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch 
einen Vermittler oder 

b)  eine rechtmäßige Nutzung eines Werks oder sonstigen 
Schutzgegenstands zu ermöglichen, und die keine eigen-
ständige wirtschaftliche Bedeutung haben, werden von 
dem in Artikel 2 vorgesehenen Vervielfältigungsrecht 
ausgenommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Aus-
nahmen oder Beschränkungen in Bezug auf das in Artikel 2 vor-
gesehene Vervielfältigungsrecht vorsehen: 

a)  in Bezug auf Vervielfältigungen auf Papier oder einem 
ähnlichen Träger mittels beliebiger fotomechanischer 
Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wir-
kung, mit Ausnahme von Notenblättern und unter der 
Bedingung, dass die Rechtsinhaber einen gerechten 
Ausgleich erhalten; 

b)  in Bezug auf Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern 
durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch und 
weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke 
unter der Bedingung, dass die Rechtsinhaber einen ge-
rechten Ausgleich erhalten, wobei berücksichtigt wird, 
ob technische Maßnahmen gemäß Artikel 6 auf das be-
treffende Werk oder den betreffenden Schutzgegenstand 
angewendet wurden; 

c)  in Bezug auf bestimmte Vervielfältigungshandlungen  
von öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungsein-
richtungen oder Museen oder von Archiven, die keinen 
unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder 
kommerziellen Zweck verfolgen, und unbeschadet  der 
in der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Par-
laments und des Rates festgelegten Ausnahmen und Be-
schränkungen;   

d)  in Bezug auf ephemere Aufzeichnungen von Werken, 
die von Sendeunternehmen mit eigenen Mitteln und für 
eigene Sendungen vorgenommen worden sind; aufgrund 
ihres außergewöhnlichen Dokumentationscharakters 
kann die Aufbewahrung dieser Aufzeichnungen in amt-
lichen Archiven erlaubt werden; 

e)  in Bezug auf Vervielfältigungen von Sendungen, die von 
nicht kommerziellen sozialen Einrichtungen wie Kran-
kenhäusern oder Haftanstalten angefertigt wurden, unter 
der Bedingung, dass die Rechtsinhaber einen gerechten 
Ausgleich erhalten. 

(3) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Aus-
nahmen oder Beschränkungen in Bezug auf die in den Artikeln 
2 und 3 vorgesehenen Rechte vorsehen: 

a)  für die Nutzung ausschließlich zur Veranschaulichung 
des Unterrichts oder für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung, sofern — außer  in Fällen, in denen sich das 
als unmöglich erweist — die Quelle, einschließlich des 
Namens des Urhebers, wann immer das möglich ist, an-
gegeben wird und soweit das zur Verfolgung nicht kom-
merzieller Zwecke gerechtfertigt ist, und unbeschadet 
der in der Richtlinie (EU) 2019/790 festgelegten Aus-
nahmen und Beschränkungen; 

b)  für die Nutzung zugunsten behinderter Personen, wenn 
die Nutzung mit der Behinderung unmittelbar in Zusam-
menhang steht und nicht kommerzieller Art ist, soweit 
es die betreffende Behinderung erfordert und unbescha-
det der Pflichten der Mitgliedstaaten aus der Richtlinie 
(EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des 
Rates; 

c)  für die Vervielfältigung durch die Presse, die öffentliche 
Wiedergabe oder die Zugänglichmachung von veröf-
fentlichten Artikeln zu Tagesfragen wirtschaftlicher, po-
litischer oder religiöser Natur oder von gesendeten Wer-
ken oder sonstigen Schutzgegenständen dieser Art, so-
fern eine solche Nutzung nicht ausdrücklich vorbehalten 
ist und sofern die Quelle, einschließlich des Namens des 
Urhebers, angegeben wird, oder die Nutzung von Wer-
ken oder sonstigen Schutzgegenständen in Verbindung 
mit der Berichterstattung über Tagesereignisse, soweit 
es der Informationszweck rechtfertigt und sofern - außer 
in Fällen, in denen sich dies als unmöglich erweist - die 
Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, ange-
geben wird; 

d)  für Zitate zu Zwecken wie Kritik oder Rezensionen, so-
fern sie ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegen-
stand betreffen, das bzw. der der Öffentlichkeit bereits 
rechtmäßig zugänglich gemacht wurde, sofern - außer in 
Fällen, in denen sich dies als unmöglich erweist - die 
Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, ange-
geben wird und sofern die Nutzung den anständigen Ge-
pflogenheiten entspricht und in ihrem Umfang durch den 
besonderen Zweck gerechtfertigt ist; 

e)  für die Nutzung zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit 
oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs 
von Verwaltungsverfahren, parlamentarischen Verfah-
ren oder Gerichtsverfahren oder der Berichterstattung 
darüber; 

f)  für die Nutzung von politischen Reden oder von Auszü-
gen aus öffentlichen Vorträgen oder ähnlichen Werken 
oder Schutzgegenständen, soweit der Informations-
zweck dies rechtfertigt und sofern - außer in Fällen, in 
denen sich dies als unmöglich erweist - die Quelle, ein-
schließlich des Namens des Urhebers, angegeben wird; 

g)  für die Nutzung bei religiösen Veranstaltungen oder of-
fiziellen, von einer Behörde durchgeführten Veranstal-
tungen; 

h)  für die Nutzung von Werken wie Werken der Baukunst 
oder Plastiken, die dazu angefertigt wurden, sich blei-
bend an öffentlichen Orten zu befinden; 

i)  für die beiläufige Einbeziehung eines Werks oder sons-
tigen Schutzgegenstands in anderes Material; 

j)  für die Nutzung zum Zwecke der Werbung für die öf-
fentliche Ausstellung oder den öffentlichen Verkauf von 
künstlerischen Werken in dem zur Förderung der betref-
fenden Veranstaltung erforderlichen Ausmaß unter Aus-
schluss jeglicher anderer kommerzieller Nutzung; 

k)  für die Nutzung zum Zwecke von Karikaturen, Parodien 
oder Pastiches; 

l)  für die Nutzung im Zusammenhang mit der Vorführung 
oder Reparatur von Geräten; 

m)  für die Nutzung eines künstlerischen Werks in Form ei-
nes Gebäudes bzw. einer Zeichnung oder eines Plans ei-
nes Gebäudes zum Zwecke des Wiederaufbaus des Ge-
bäudes; 
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n)  für die Nutzung von Werken und sonstigen Schutzge-
genständen, für die keine Regelungen über Verkauf und 
Lizenzen gelten und die sich in den Sammlungen der 
Einrichtungen gemäß Absatz 2 Buchstabe c) befinden, 
durch ihre Wiedergabe oder Zugänglichmachung für 
einzelne Mitglieder der Öffentlichkeit zu Zwecken der 
Forschung und privater Studien auf eigens hierfür einge-
richteten Terminals in den Räumlichkeiten der genann-
ten Einrichtungen; 

o)  für die Nutzung in bestimmten anderen Fällen von ge-
ringer Bedeutung, soweit solche Ausnahmen oder Be-
schränkungen bereits in einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften vorgesehen sind und sofern sie nur analoge 
Nutzungen betreffen und den freien Waren- und Dienst-
leistungsverkehr in der Gemeinschaft nicht berühren; 
dies gilt unbeschadet der anderen in diesem Artikel ent-
haltenen Ausnahmen und Beschränkungen. 

(4) Wenn die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 oder 3 eine Aus-
nahme oder Beschränkung in Bezug auf das Vervielfältigungs-
recht vorsehen können, können sie entsprechend auch eine Aus-
nahme oder Beschränkung in Bezug auf das Verbreitungsrecht 
im Sinne von Artikel 4 zulassen, soweit diese Ausnahme durch 
den Zweck der erlaubten Vervielfältigung gerechtfertigt ist. 

(5) Die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Ausnahmen 
und Beschränkungen dürfen nur in bestimmten Sonderfällen 
angewandt werden, in denen die normale Verwertung des 
Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträch-
tigt wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers 
nicht ungebührlich verletzt werden. 

Kapitel III - Schutz von technischen Mass-
nahmen und von Informationen für die 
Wahrnehmung der Rechte 

Artikel 6 - Pflichten in Bezug auf technische 
Maßnahmen 
(1) Die Mitgliedstaaten sehen einen angemessenen Rechts-
schutz gegen die Umgehung wirksamer technischer Maßnah-
men durch eine Person vor, der bekannt ist oder den Umständen 
nach bekannt sein muss, dass sie dieses Ziel verfolgt. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen einen angemessenen Rechts-
schutz gegen die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, den 
Verkauf, die Vermietung, die Werbung im Hinblick auf Ver-
kauf oder Vermietung und den Besitz zu kommerziellen Zwe-
cken von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen so-
wie die Erbringung von Dienstleistungen vor, 

a)  die Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder 
Vermarktung mit dem Ziel der Umgehung wirksamer 
technischer Maßnahmen sind oder 

b)  die, abgesehen von der Umgehung wirksamer techni-
scher Maßnahmen, nur einen begrenzten wirtschaftli-
chen Zweck oder Nutzen haben oder 

c)  die hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder 
erbracht werden, um die Umgehung wirksamer techni-
scher Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(3)  1Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „tech-
nische Maßnahmen“ alle Technologien, Vorrichtungen oder 
Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, 
Werke oder sonstige Schutzgegenstände betreffende Handlun-
gen zu verhindern oder einzuschränken, die nicht von der Per-
son genehmigt worden sind, die Inhaber der Urheberrechte oder 
der dem Urheberrecht verwandten gesetzlich geschützten 
Schutzrechte oder des in Kapitel III der Richtlinie 96/9/EG ver-
ankerten Sui-generis-Rechts ist.  2Technische Maßnahmen sind 
als „wirksam“ anzusehen, soweit die Nutzung eines geschützten 
Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands von den Rechts-
inhabern durch eine Zugangskontrolle oder einen Schutzmecha-
nismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Um-
wandlung des Werks oder sonstigen Schutzgegenstands oder ei-
nen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, die die 
Erreichung des Schutzziels sicherstellen, unter Kontrolle gehal-
ten wird. 

(4)  1Werden von Seiten der Rechtsinhaber freiwillige Maßnah-
men, einschließlich Vereinbarungen zwischen den Rechtsinha-
bern und anderen betroffenen Parteien, nicht ergriffen, so tref-
fen die Mitgliedstaaten ungeachtet des Rechtsschutzes nach 
Absatz 1 geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Rechtsinhaber dem Begünstigten einer im nationalen Recht ge-
mäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a), c), d), oder e) oder Ab-
satz 3 Buchstaben a), b) oder e) vorgesehenen Ausnahme oder 
Beschränkung die Mittel zur Nutzung der betreffenden Aus-
nahme oder Beschränkung in dem für die Nutzung der betref-
fenden Ausnahme oder Beschränkung erforderlichen Maße zur 
Verfügung stellen, soweit der betreffende Begünstigte rechtmä-
ßig Zugang zu dem geschützten Werk oder Schutzgegenstand 
hat. 
 2Ein Mitgliedstaat kann derartige Maßnahmen auch in Bezug 
auf den Begünstigten einer Ausnahme oder Beschränkung ge-
mäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) treffen, sofern die Ver-
vielfältigung zum privaten Gebrauch nicht bereits durch die 
Rechtsinhaber in dem für die Nutzung der betreffenden Aus-
nahme oder Beschränkung erforderlichen Maße gemäß Artikel 
5 Absatz 2 Buchstabe b) und Absatz 5 ermöglicht worden ist; 
der Rechtsinhaber kann dadurch nicht gehindert werden, geeig-
nete Maßnahmen in Bezug auf die Zahl der Vervielfältigungen 
gemäß diesen Bestimmungen zu ergreifen. 
 3Die von den Rechtsinhabern freiwillig angewandten techni-
schen Maßnahmen, einschließlich der zur Umsetzung freiwilli-
ger Vereinbarungen angewandten Maßnahmen, und die techni-
schen Maßnahmen, die zur Umsetzung der von den Mitglied-
staaten getroffenen Maßnahmen angewandt werden, genießen 
den Rechtsschutz nach Absatz 1. 
 4Die Unterabsätze 1 und 2 gelten nicht für Werke und sonstige 
Schutzgegenstände, die der Öffentlichkeit aufgrund einer ver-
traglichen Vereinbarung in einer Weise zugänglich gemacht 
werden, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und 
zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind. 
 5Wenn dieser Artikel im Zusammenhang mit der Richtlinie 
92/100/EWG und 96/9/EG angewandt wird, so findet dieser 
Absatz entsprechende Anwendung. 

Artikel 7 Pflichten in Bezug auf Informationen 
für die Rechtewahrnehmung 
(1) Die Mitgliedstaaten sehen einen angemessenen rechtlichen 
Schutz gegen Personen vor, die wissentlich unbefugt eine der 
nachstehenden Handlungen vornehmen, wobei ihnen bekannt 
ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass sie 
dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder dem Urheber-
recht verwandten gesetzlich geschützten Schutzrechten oder die 
Verletzung des in Kapitel III der Richtlinie 96/9/EG vorgesehe-
nen Sui-generis-Rechts veranlassen, ermöglichen, erleichtern 
oder verschleiern: 

a)  die Entfernung oder Änderung elektronischer Informati-
onen für die Wahrnehmung der Rechte, 

b)  die Verbreitung, Einfuhr zur Verbreitung, Sendung, öf-
fentliche Wiedergabe oder öffentliche Zugänglichma-
chung von Werken oder sonstigen unter diese Richtlinie 
oder unter Kapitel III der Richtlinie 96/9/EG fallenden 
Schutzgegenständen, bei denen elektronische Informati-
onen für die Wahrnehmung der Rechte unbefugt entfernt 
oder geändert wurden. 

(2) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Infor-
mationen für die Rechtewahrnehmung“ die von Rechtsinhabern 
stammenden Informationen, die die in dieser Richtlinie be-
zeichneten Werke oder Schutzgegenstände oder die durch das 
in Kapitel III der Richtlinie 96/9/EG vorgesehene Sui-generis-
Recht geschützten Werke oder Schutzgegenstände, den Urhe-
ber oder jeden anderen Rechtsinhaber identifizieren, oder Infor-
mationen über die Modalitäten und Bedingungen für die Nut-
zung der Werke oder Schutzgegenstände sowie die Zahlen oder 
Codes, durch die derartige Informationen ausgedrückt werden. 

Unterabsatz 1 gilt, wenn irgendeine der betreffenden Informa-
tionen an einem Vervielfältigungsstück eines Werks oder eines 
sonstigen Schutzgegenstands, der in dieser Richtlinie genannt 
wird oder unter das in Kapitel III der Richtlinie 96/9/EG vorge-
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sehene Sui-generis-Recht fällt, angebracht wird oder im Zusam-
menhang mit der öffentlichen Wiedergabe eines solchen Werks 
oder Schutzgegenstands erscheint. 

Kapitel IV - Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 8 - Sanktionen und Rechtsbehelfe 
(1)  1Die Mitgliedstaaten sehen bei Verletzungen der in dieser 
Richtlinie festgelegten Rechte und Pflichten angemessene 
Sanktionen und Rechtsbehelfe vor und treffen alle notwendigen 
Maßnahmen, um deren Anwendung sicherzustellen.  2Die be-
treffenden Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Rechtsinhaber, deren Interessen durch eine 
in seinem Hoheitsgebiet begangene Rechtsverletzung beein-
trächtigt werden, Klage auf Schadenersatz erheben und/oder 
eine gerichtliche Anordnung sowie gegebenenfalls die Be-
schlagnahme von rechtswidrigem Material sowie von Vorrich-
tungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen im Sinne des Artikels 
6 Absatz 2 beantragen können. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechtsinhaber 
gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler beantragen kön-
nen, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Ur-
heberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden. 

Artikel 9 Weitere Anwendung anderer 
Rechtsvorschriften 
Diese Richtlinie lässt andere Rechtsvorschriften insbesondere 
in folgenden Bereichen unberührt: Patentrechte, Marken, Mus-
terrechte, Gebrauchsmuster, Topographien von Halbleiterer-
zeugnissen, typographische Schriftzeichen, Zugangskontrolle, 
Zugang zum Kabel von Sendediensten, Schutz nationalen Kul-
turguts, Anforderungen im Bereich gesetzlicher Hinterlegungs-
pflichten, Rechtsvorschriften über Wettbewerbsbeschränkun-
gen und unlauteren Wettbewerb, Betriebsgeheimnisse, Sicher-
heit, Vertraulichkeit, Datenschutz und Schutz der Privatsphäre, 
Zugang zu öffentlichen Dokumenten sowie Vertragsrecht. 

Artikel 10 Zeitliche Anwendbarkeit 
(1) Die Vorschriften dieser Richtlinie finden auf alle von ihr er-
fassten Werke und Schutzgegenstände Anwendung, die am 22. 
Dezember 2002 durch die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte geschützt sind oder die die Schutzkriterien im 
Sinne dieser Richtlinie oder der in Artikel 1 Absatz 2 genannten 
Bestimmungen erfüllen. 

(2) Die Richtlinie berührt Handlungen und Rechte nicht, die vor 
dem 22. Dezember 2002 abgeschlossen bzw. erworben wurden. 

Artikel 11 Technische Anpassungen 
(1) Die Richtlinie 92/100/EWG wird wie folgt geändert: 

a)  Artikel 7 wird gestrichen. 

b)  Artikel 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 „(3) Die Beschränkungen dürfen nur in bestimmten Son-
derfällen angewandt werden, in denen die normale Ver-
wertung des Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt 
wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers 
nicht ungebührlich verletzt werden.“ 

(2) Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 93/98/EWG erhält fol-
gende Fassung: 

„(2) Die Rechte der Hersteller von Tonträgern erlöschen fünfzig 
Jahre nach der Aufzeichnung. Wurde jedoch der Tonträger in-
nerhalb dieser Frist rechtmäßig veröffentlicht, so erlöschen 
diese Rechte fünfzig Jahre nach der ersten rechtmäßigen Veröf-
fentlichung. Wurde der Tonträger innerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Frist nicht rechtmäßig veröffentlicht und wurde der 
Tonträger innerhalb dieser Frist rechtmäßig öffentlich wieder-
gegeben, so erlöschen diese Rechte fünfzig Jahre nach der ers-
ten rechtmäßigen öffentlichen Wiedergabe. 

Sind jedoch die Rechte der Hersteller von Tonträgern aufgrund 
des Ablaufs der Schutzfrist gemäß dem vorliegenden Absatz in 
seiner Fassung vor der Änderung durch die Richtlinie 
2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft [11] am 22. Dezember 2002 nicht mehr ge-
schützt, so bewirkt dieser Absatz nicht, dass jene Rechte erneut 
geschützt sind.“ 

Artikel 12 Schlussbestimmungen 
(1)  1Spätestens am 22. Dezember 2004 und danach alle drei 
Jahre unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parla-
ment, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss einen 
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie, in dem sie unter 
anderem auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten mitge-
teilten Informationen insbesondere die Anwendung der Artikel 
5, 6 und 8 anhand der Entwicklung des digitalen Marktes prüft.  
2Im Falle des Artikels 6 prüft sie insbesondere, ob dieser ein 
ausreichendes Schutzniveau sicherstellt und ob sich der Einsatz 
wirksamer technischer Maßnahmen nachteilig auf gesetzlich er-
laubte Handlungen auswirkt.  3Erforderlichenfalls legt sie - ins-
besondere um das Funktionieren des Binnenmarkts im Sinne 
von Artikel 14 des Vertrags sicherzustellen - entsprechende Än-
derungsvorschläge zu dieser Richtlinie vor. 

(2) Der Schutz der dem Urheberrecht verwandten Schutzrechte 
im Sinne dieser Richtlinie lässt den Schutz des Urheberrechts 
unberührt und beeinträchtigt ihn in keiner Weise. 

(3)  1Es wird ein Kontaktausschuss eingesetzt.  2Dieser Aus-
schuss setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten zusammen.  3In ihm führt ein Vertreter der 
Kommission den Vorsitz, und er tritt entweder auf Initiative des 
Vorsitzenden oder auf Antrag der Delegation eines Mitglied-
staats zusammen. 

(4) Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 

a)  Prüfung der Auswirkungen dieser Richtlinie auf den 
Binnenmarkt und Benennung etwaiger Schwierigkeiten; 

b)  Durchführung von Konsultationen zu allen mit der An-
wendung dieser Richtlinie zusammenhängenden Fragen; 

c)  Erleichterung des Informationsaustauschs über einschlä-
gige Entwicklungen in der Gesetzgebung und Recht-
sprechung sowie über die einschlägigen wirtschaftli-
chen, sozialen, kulturellen und technischen Entwicklun-
gen; 

d)  Wahrnehmung der Funktion eines Forums zur Bewer-
tung des digitalen Markts für Werke und andere Gegen-
stände, einschließlich Privatkopien und der Verwendung 
technischer Maßnahmen; 

e)  Prüfung der Auswirkungen der Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2019/790 auf den Binnenmarkt und Benennung 
etwaiger Schwierigkeiten bei der Umsetzung;  

f)  Erleichterung des Informationsaustauschs über einschlä-
gige Entwicklungen in der Gesetzgebung und Recht-
sprechung sowie über die praktische Anwendung der 
von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/790 ergriffenen Maßnahmen;  

g)  Behandlung von sonstigen Fragen aus der Anwendung 
der Richtlinie (EU) 2019/790. 

Artikel 13 Umsetzung 
(1)  1Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 22. De-
zember 2002 nachzukommen.  2Sie setzen die Kommission 
hiervon unverzüglich in Kenntnis. 
 3Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.  4Die 
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter 
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 14 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. 

Artikel 15 Adressaten 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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EKEK – Europäischer Kodex für die elektronische 
Kommunikation 
Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den 

europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation. 
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na-
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses[2], 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen[3], 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren[4], 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinien 2002/19/EG[5], 2002/20/EG[6], 
2002/21/EG[7] und 2002/22/EG[8] des Europäischen Parla-
ments und des Rates wurden erheblich geändert. Aus Gründen 
der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der jetzt anstehenden 
Änderungen eine Neufassung dieser Richtlinien vorzunehmen. 

(2) Die Funktionsweise der fünf Richtlinien, die Teil des gel-
tenden Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze 
und -dienste sind, nämlich die Richtlinien 2002/19/EG, 
2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG sowie die Richtlinie 
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates[9], 
wird regelmäßig von der Kommission überprüft, um insbeson-
dere festzustellen, ob diese Richtlinien angesichts der Techno-
logie- und Marktentwicklung geändert werden müssen. 

(3) In ihrer Mitteilung vom 6. Mai 2015 mit einer Strategie für 
einen digitalen Binnenmarkt in Europa stellte die Kommission 
fest, dass der Schwerpunkt ihrer Überprüfung des Rechtsrah-

mens für die Telekommunikation auf Maßnahmen zur Schaf-
fung von Anreizen für Investitionen in Hochgeschwindigkeits-
breitbandnetze, für ein kohärenteres Binnenmarktkonzept für 
die Funkfrequenzpolitik und Funkfrequenzverwaltung, geeig-
nete Rahmenbedingungen für einen echten Binnenmarkt durch 
Beseitigung der Unterschiede zwischen den nationalen Einzel-
regelungen, Gewährleistung eines wirksamen Verbraucher-
schutzes, gleiche Ausgangsbedingungen für alle Marktteilneh-
mer und eine einheitliche Anwendung der Bestimmungen so-
wie zur Bereitstellung eines wirksameren institutionellen 
Rechtsrahmen liegen würde. 

(4) Diese Richtlinie ist Bestandteil einer Überprüfung zur Ge-
währleistung der Effizienz der Rechtsetzung (im Folgenden 
„REFIT“), die vier Richtlinien, nämlich die Richtlinien 
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG und 
die Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates[10] umfasst. Jede dieser Richtlinien ent-
hält Maßnahmen, die entsprechend der Regulierung der Bran-
che in der Vergangenheit, in der Unternehmen vertikal inte-
griert waren, d.h. sowohl Netze als auch Dienste bereitstellten, 
für die Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze und 
elektronischer Kommunikationsdienste gelten. Die Überprü-
fung gibt die Gelegenheit, die vier Richtlinien neu zu fassen, 
um die aktuelle Struktur zu vereinfachen, so dass im Zusam-
menhang mit dem REFIT-Ziel ihre Kohärenz und Zugänglich-
keit gestärkt wird. Ferner ermöglicht die Überprüfung eine An-
passung der Struktur an die neue Marktsituation, in der die Be-
reitstellung von Kommunikationsdiensten nicht mehr notwen-
digerweise mit der Bereitstellung eines Netzes verknüpft ist. 
Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. Novem-



EKEK 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

EKEK 

133 
 
 

 

 

 

 

 

ber 2001 über die systematischere Neufassung von Rechtsak-
ten[11] besteht die Neufassung eines Rechtsakts in der An-
nahme eines neuen Rechtsakts, durch den die inhaltlichen Än-
derungen an einem bisherigen Rechtsakt sowie dessen unverän-
derte Bestimmungen in einem einzigen Text zusammenfasst 
werden. Gegenstand einer Neufassung sind die inhaltlichen Än-
derungen, die an einem bisherigen Rechtsakt vorgenommen 
werden; der Vorschlag umfasst daneben die Kodifizierung der 
unveränderten Bestimmungen des bisherigen Rechtsakts und 
der genannten inhaltlichen Änderungen. 

(5) Mit dieser Richtlinie wird ein rechtlicher Rahmen für die 
freie Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste geschaffen, wobei diese lediglich den Bestimmungen 
dieser Richtlinie und etwaigen Einschränkungen gemäß Artikel 
52 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV), insbesondere Maßnahmen in Bezug auf 
die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit und die öf-
fentliche Gesundheit unterliegt und im Einklang mit Artikel 52 
Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(im Folgenden „Charta“) steht. 

(6) Diese Richtlinie lässt die Möglichkeit für jeden Mitglied-
staat unberührt, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
den Schutz seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen sicherzu-
stellen, die öffentliche Ordnung und die öffentliche Sicherheit 
zu wahren und die Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von 
Straftaten zu ermöglichen, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
jede Beschränkung der Wahrnehmung der durch die Charta, 
insbesondere die Artikel 7, 8 und 11, anerkannten Rechte und 
Freiheiten – wie etwa Beschränkungen in Bezug auf die Verar-
beitung von Daten – gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Charta ge-
setzlich vorgesehen sein, den Wesensgehalt der in der Charta 
verankerten Rechte und Freiheiten wahren und dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit unterliegen muss. 

(7) Angesichts der Verschmelzung von Telekommunikation, 
Medien und Informationstechnologien sollte für alle elektroni-
schen Kommunikationsnetze und -dienste soweit möglich ein 
einheitlicher europäischer Kodex für die elektronische Kommu-
nikation gelten, der mit Ausnahme von Themen, die sich besser 
durch direkt anwendbare Vorschriften in Form von Verordnun-
gen regeln lassen, auf einer einzigen Richtlinie beruht. Es ist 
notwendig, die Regulierung der elektronischen Kommunikati-
onsnetze und -dienste von der Regulierung von Inhalten zu tren-
nen. Daher betrifft diese Richtlinie nicht die Inhalte von Diens-
ten, die über elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
bereitgestellt werden, wie Rundfunkinhalte oder Finanzdienste 
und bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft; er lässt 
alle Maßnahmen unberührt, die auf Unionsebene oder im Ein-
klang mit dem Unionsrecht auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
in Bezug auf diese Dienste getroffen werden, um die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt zu fördern und die Wahrung des Plura-
lismus der Medien sicherzustellen. Inhalte von Fernsehpro-
grammen fallen unter die Richtlinie 2010/13/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates[12]. Mit den Rechtsvorschrif-
ten im Bereich der audiovisuellen Politik und Inhalte sollen be-
stimmte dem Gemeinwohl dienende Ziele erreicht werden, wie 
freie Meinungsäußerung, Pluralismus der Medien, Unpartei-
lichkeit, kulturelle und sprachliche Vielfalt, soziale Einbezie-
hung, Verbraucherschutz und Schutz von Minderjährigen. Die 
Trennung der Regulierung von elektronischer Kommunikation 
und Inhalten beeinträchtigt nicht die Berücksichtigung von Ver-
bindungen zwischen beiden, insbesondere zur Gewährleistung 
des Pluralismus der Medien, der kulturellen Vielfalt und des 
Verbraucherschutzes. Die zuständigen Behörden sollten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten dazu beitragen, dass für die Um-
setzung der politischen Maßnahmen zur Förderung dieser Ziele 
gesorgt wird. 

(8) Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung der Richtlinie 
2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates[13] 
auf Funkanlagen, sie erfasst aber Autoradios und für Verbrau-
cher bestimmte Radios sowie für Verbraucher bestimmte Digi-
talfernsehgeräte 

(9) Um es den nationalen Regulierungsbehörden und anderen 
zuständigen Behörden zu ermöglichen, die in dieser Richtlinie 
insbesondere hinsichtlich der durchgehenden Interoperabilität 
formulierten Ziele zu erreichen, sollte der Geltungsbereich der 
Richtlinie auf bestimmte Aspekte von Funkanlagen gemäß der 

Begriffsbestimmung der Richtlinie 2014/53/EU ausgedehnt 
werden, sowie auf Verbrauchergeräte für das Digitalfernsehen, 
um Endnutzern mit Behinderungen den Zugang zu erleichtern. 
Es ist wichtig, dass die nationalen Regulierungsbehörden und 
anderen zuständigen Behörden die Netzbetreiber und die Her-
steller von Einrichtungen zur Zusammenarbeit auffordern, um 
Endnutzern mit Behinderungen den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsdiensten zu erleichtern. Die nicht-exklusive 
Funkfrequenznutzung zur Eigennutzung von Funkendgeräten 
sollte auch Gegenstand dieser Richtlinie sein, um eine koordi-
nierte Vorgehensweise im Hinblick auf ihre Genehmigung zu 
gewährleisten, auch wenn kein Zusammenhang mit einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit besteht. 

(10) Bestimmte elektronische Kommunikationsdienste gemäß 
dieser Richtlinie könnten auch der Begriffsbestimmung eines 
„Dienstes der Informationsgesellschaft“ gemäß Artikel 1 der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und 
des Rates[14] unterfallen. Die für Dienste der Informationsge-
sellschaft geltenden Bestimmungen jener Richtlinie finden auf 
diese elektronischen Kommunikationsdienste Anwendung, so-
weit die vorliegende Richtlinie oder sonstige Rechtsakte der 
Union keine spezifischeren Bestimmungen für elektronische 
Kommunikationsdienste enthalten. Elektronische Kommunika-
tionsdienste wie Sprachtelefonie-, Mitteilungs- und E-Mail-
Dienste werden jedoch von der vorliegenden Richtlinie erfasst. 
Dasselbe Unternehmen, beispielsweise ein Internet-Dienstean-
bieter, kann sowohl elektronische Kommunikationsdienste, wie 
den Zugang zum Internet, als auch nicht unter diese Richtlinie 
fallende Dienste, wie die Bereitstellung von internetgestützten 
und nicht kommunikationsbezogenen Inhalten, anbieten. 

(11) Dasselbe Unternehmen, beispielsweise ein Kabelnetzbe-
treiber, kann sowohl einen elektronischen Kommunikations-
dienst, wie etwa die Übermittlung von Fernsehsignalen, als 
auch Dienste bereitstellen, die nicht unter diese Richtlinie fal-
len, wie etwa die Vermarktung eines Angebots von Hörfunk- 
oder Fernsehinhaltsübertragungsdiensten; daher können einem 
solchen Unternehmen hinsichtlich seiner Tätigkeit als Anbieter 
oder Vermittler von Inhalten nach anderen Bestimmungen als 
nach dieser Richtlinie zusätzliche Verpflichtungen auferlegt 
werden, ohne dass die in einem Anhang dieser Richtlinie ent-
haltenen Bedingungen dadurch berührt würden. 

(12) Der Rechtsrahmen sollte die Nutzung von Funkfrequenzen 
durch alle elektronischen Kommunikationsnetze abdecken, ein-
schließlich der neu entstehenden Funkfrequenznutzung zur Ei-
gennutzung durch neue Arten von Netzen, die ausschließlich 
aus autonomen Systemen mobiler Funkgeräte bestehen, die 
ohne eine zentrale Verwaltung oder einen zentralen Netzbetrei-
ber drahtlos miteinander verbunden sind und nicht unbedingt 
mit der Ausübung einer bestimmten wirtschaftlichen Tätigkeit 
im Zusammenhang stehen. Im Rahmen der Entwicklung der 
drahtlosen 5G-Kommunikationsumgebung werden solche 
Netze wahrscheinlich insbesondere außerhalb von Gebäuden 
und auf den Straßen entstehen zur Nutzung in den Bereichen 
Verkehr, Energie, Forschung und Entwicklung, elektronische 
Gesundheitsdienste, Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe, Internet der Dinge, Maschine-Maschine-Kommunikation 
und vernetzte Fahrzeuge. Folglich sollte die Anwendung zu-
sätzlicher nationaler Anforderungen an die Inbetriebnahme o-
der die Verwendung derartiger Funkanlagen, die die Mitglied-
staaten gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2014/53/EU hinsichtlich 
der wirksamen und effizienten Nutzung der Funkfrequenzen so-
wie der Vermeidung funktechnischer Störungen einführen, die 
Grundsätze des Binnenmarktes widerspiegeln. 

(13) Die Anforderungen an das Leistungsvermögen elektroni-
scher Kommunikationsnetze wachsen stetig. Während der 
Schwerpunkt in der Vergangenheit vor allem auf der höheren 
Bandbreite lag, die im Allgemeinen und jedem einzelnen Nut-
zer zur Verfügung stand, gewinnen heute Parameter wie Latenz, 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit an Bedeutung. Derzeit wird 
auf diese Nachfrage reagiert, indem Glasfaserkabel zunehmend 
bis in die Nähe des Nutzers verlegt werden; „Netze mit sehr ho-
her Kapazität“ werden in Zukunft Leistungsparameter erfor-
dern, die jenen eines Netzes entsprechen, das zumindest bis zum 
Verteilerpunkt am Ort der Nutzung aus Glasfaserkomponenten 
besteht. Bei Festnetzanschlüssen entspricht dies einer Netzleis-
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tung, die eine Verlegung von Glasfaser bis zu einem Mehrfami-
lienhaus als Ort der Nutzung bieten kann. Bei drahtlosen Ver-
bindungen entspricht dies einer Netzleistung, die der vergleich-
bar ist, die bei einer Verlegung von Glasfaser bis zur Basissta-
tion als Ort der Nutzung erzielt wird. Unterschiedliche Endnut-
zererfahrungen, die auf die verschiedenen Merkmale des 
Mediums zurückzuführen sind, über das das Netz letztlich mit 
dem Netzabschlusspunkt verbunden ist, sollten nicht berück-
sichtigt werden, wenn es darum geht zu bestimmen, ob einem 
Drahtlosnetz eine ähnliche Netzleistung zugeschrieben werden 
kann. Im Einklang mit dem Grundsatz der Technologieneutra-
lität sollten andere Technologien und Übertragungsmedien 
nicht ausgeschlossen werden, sofern sie hinsichtlich ihres Leis-
tungsvermögens mit diesem Basisszenario zu vergleichen sind. 
Der Ausbau solcher "Netze mit sehr hoher Kapazität" wird das 
Leistungsvermögen von Netzen wahrscheinlich weiter erhöhen 
und den Weg für künftige Generationen von Drahtlosnetzen auf 
der Grundlage erweiterter Luftschnittstellen und einer stärker 
verdichteten Netzarchitektur ebnen. 

(14) Die Begriffsbestimmungen müssen angepasst werden, um 
sicherzustellen, dass sie dem Grundsatz der Technologieneutra-
lität Rechnung tragen und mit der technologischen Entwicklung 
Schritt halten, was auch neue Formen der Netzverwaltung wie 
beispielweise per Software-Emulation oder durch softwaredefi-
nierte Netze einschließt. Durch die Technologie- und Marktent-
wicklung wird bei Netzen zunehmend auf die Internet-Protokoll 
(IP)-Technologie gesetzt, und die Endnutzer können aus einer 
Vielfalt miteinander konkurrierender Sprachtelefondienstan-
bieter auswählen. Daher sollte der Begriff „öffentlich zugängli-
cher Telefondienst“, der ausschließlich in der Richtlinie 
2002/22/EG verwendet und weithin als Bezeichnung für tradi-
tionelle analoge Telefondienste verstanden wird, durch den ak-
tuelleren und technologieneutralen Begriff "Sprachkommuni-
kationsdienst" ersetzt werden. Die Bedingungen für die Bereit-
stellung eines Dienstes sollten von den tatsächlich begriffsbe-
stimmenden Merkmalen eines Sprachkommunikationsdienstes, 
nämlich eines öffentlich verfügbaren elektronischen Kommuni-
kationsdienstes für das Führen aus- und eingehender Inlands- 
oder Inlands- und Auslandsgespräche direkt oder indirekt über 
eine oder mehrere Nummern eines nationalen oder internatio-
nalen Nummerierungsplans, unabhängig davon, ob ein solcher 
Dienst auf einer leitungsvermittelten oder paketvermittelten 
Technologie basiert, getrennt werden. Ein solcher Dienst ist sei-
nem Wesen nach ein zweigerichteter Dienst, der es beiden Ge-
sprächsteilnehmern ermöglicht zu kommunizieren. Ein Dienst, 
der nicht alle diese Bedingungen erfüllt, wie beispielsweise eine 
"Click-through"-Anwendung auf einer Kundendienst-Website, 
ist kein solcher Dienst. Sprachkommunikationsdienste schlie-
ßen auch Kommunikationsmittel ein, die speziell für Endnutzer 
mit Behinderungen bestimmt sind, die Text-Relay- oder Ge-
samtgesprächsdienste (Total-Conversation-Dienste) in An-
spruch nehmen. 

(15) Die für Kommunikationszwecke genutzten Dienste und die 
technischen Mittel zu ihrer Bereitstellung haben sich erheblich 
weiterentwickelt. Die Endnutzer ersetzen die herkömmlichen 
Sprachtelefon-, Textmitteilungs- und E-Mail-Übertragungs-
dienste vermehrt durch in der Funktionsweise gleichwertige 
Online-Dienste wie Internet-Telefonie, Mitteilungsdienste und 
Web-gestützte E-Mail-Dienste. Um einen wirksamen und 
gleichwertigen Schutz der Endnutzer und ihrer Rechte bei der 
Nutzung von in der Funktionsweise gleichwertigen Diensten zu 
gewährleisten, sollte eine zukunftsorientierte Definition von 
elektronischen Kommunikationsdiensten nicht allein auf tech-
nischen Parametern fußen, sondern eher auf einem funktionalen 
Ansatz aufbauen. Der Umfang der erforderlichen Regulierung 
sollte angemessen sein, um die im öffentlichen Interesse liegen-
den Ziele zu erreichen. Obwohl „Signalübertragung“ ein wich-
tiger Parameter für die Bestimmung der unter diese Richtlinie 
fallenden Dienste bleibt, sollte die Begriffsbestimmung auch 
andere Dienste erfassen, die Kommunikation ermöglichen. Aus 
der Sicht des Endnutzers spielt es keine Rolle, ob ein Anbieter 
die Signale selbst überträgt oder ob die Kommunikation über 
einen Internetzugangsdienst übermittelt wird. Die Begriffsbe-
stimmung für elektronische Kommunikationsdienste sollte da-
her drei Arten von Diensten beinhalten, die sich teilweise über-
schneiden können, nämlich Internetzugangsdienste gemäß Ar-

tikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates[15], interpersonelle Kommu-
nikationsdienste im Sinne der vorliegenden Richtlinie und 
Dienste, die ganz oder überwiegend in der Übertragung von 
Signalen bestehen. Die Begriffsbestimmung der elektronischen 
Kommunikationsdienste sollte Unklarheiten beseitigen, die bei 
der Umsetzung der Begriffsbestimmung festgestellt wurden, 
die vor der Annahme der vorliegenden Richtlinie existierte, und 
eine abgestimmte, den einzelnen Vorschriften entsprechende 
Anwendung der in dem Rechtsrahmen enthaltenen spezifischen 
Rechte und Verpflichtungen auf die unterschiedlichen Arten 
von Diensten ermöglichen. Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch elektronische Kommunikationsdienste für Zah-
lungs- oder sonstige Zwecke sollte unter Einhaltung der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates[16] erfolgen. 

(16) Um unter den Begriff elektronischer Kommunikations-
dienst zu fallen, muss ein Dienst in der Regel gegen Entgelt er-
bracht werden. In der digitalen Wirtschaft stellen Nutzerdaten 
für die Marktbeteiligten zunehmend einen Geldwert dar. Elekt-
ronische Kommunikationsdienste werden den Endnutzern oft-
mals nicht nur gegen Geldzahlung, sondern zunehmend insbe-
sondere gegen Offenlegung personenbezogener oder sonstiger 
Daten zur Verfügung gestellt. Das Konzept eines Entgelts sollte 
daher Fälle umfassen, in denen der Anbieter eines Dienstes per-
sonenbezogene Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 
oder sonstige Daten anfordert und der Endnutzer diese Daten 
dem Anbieter wissentlich auf direkte oder indirekte Weise zur 
Verfügung stellt. Es sollte auch Fälle einbeziehen, in denen der 
Endnutzer Zugang zu Informationen – einschließlich personen-
bezogener Daten wie z.B. die IP-Adresse oder sonstige automa-
tisch generierte Informationen wie durch Cookies gesammelte 
und übermittelte Informationen – gewährt, ohne dass er diese 
aktiv bereitstellt. Im Einklang mit der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union (Gerichtshof) zu Artikel 57 
AEUV[17] liegt ein Entgelt im Sinne des AEUV auch vor, 
wenn der Diensteanbieter durch Dritte und nicht durch den 
Diensteempfänger bezahlt wird. Das Entgeltkonzept sollte aus 
diesem Grund auch Fälle umfassen, in denen der Endnutzer als 
Bedingung für den Zugang zu dem Dienst Werbung ausgesetzt 
ist, oder Fälle, in denen der Diensteanbieter die von ihm gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 erhobenen personenbezogenen 
Daten monetisiert. 

(17) Interpersonelle Kommunikationsdienste sind Dienste, die 
einen direkten interpersonellen und interaktiven Informations-
austausch ermöglichen; dazu zählen Dienste wie herkömmliche 
Sprachanrufe zwischen zwei Personen, aber auch alle Arten von 
E-Mails, Mitteilungsdiensten oder Gruppenchats. Interperso-
nelle Kommunikationsdienste decken ausschließlich die Kom-
munikation zwischen einer endlichen – also nicht potenziell un-
begrenzten – Zahl von natürlichen Personen ab, die vom Sender 
der Kommunikation bestimmt werden. Kommunikation, an der 
juristische Personen beteiligt sind, sollte in den Anwendungs-
bereich der Begriffsbestimmung fallen, wenn natürliche Perso-
nen im Namen dieser juristischen Personen handeln oder zu-
mindest auf einer Seite an der Kommunikation beteiligt sind. 
Die interaktive Kommunikation schließt ein, dass der Dienst 
dem Empfänger der Informationen die Möglichkeit zur Antwort 
gibt. Dienste, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, da-
runter der lineare Rundfunk, Videoabrufdienste, Websites, so-
ziale Netzwerke, Blogs und der Informationsaustausch zwi-
schen Maschinen, sollten nicht als interpersonelle Kommunika-
tionsdienste betrachtet werden. Ein Dienst sollte ausnahms-
weise nicht als interpersoneller Kommunikationsdienst 
betrachtet werden, sofern es sich bei der interpersonellen und 
interaktiven Kommunikationseinrichtung lediglich um eine un-
bedeutende und mit einem anderen Dienst verbundene reine 
Nebenfunktion handelt, die aus objektiven technischen Grün-
den nicht ohne den Hauptdienst genutzt werden kann, und so-
fern seine Integration nicht dazu dient, die Anwendbarkeit der 
Vorschriften für elektronische Kommunikationsdienste zu um-
gehen. Als Bestandteile einer Ausnahme von der Begriffsbe-
stimmung sollten der Begriff „unbedeutend“ und das Bestim-
mungswort "reine Nebenfunktion" eng und vom objektiven 
Standpunkt des Endnutzers betrachtet ausgelegt werden. Ein 
Merkmal einer interpersonellen Kommunikation könnte als un-
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bedeutend angesehen werden, wenn es nur einen sehr begrenz-
ten objektiven Nutzen für den Endnutzer aufweist und in der 
Realität von Endnutzern kaum verwendet wird. Ein Beispiel für 
ein Merkmal, das als nicht unter die Definition des Begriffs "in-
terpersonelle Kommunikationsdienste" fallend angesehen wer-
den könnte, könnte grundsätzlich und je nach den Merkmalen 
der Kommunikationseinrichtung des Dienstes ein Kommunika-
tionskanal in Online-Spielen sein. 

(18) Interpersonelle Kommunikationsdienste, die Nummern aus 
nationalen oder internationalen Nummernplänen nutzen, sind 
mittels öffentlich zugeteilter Nummerierungsressourcen ange-
bunden. Diese nummerngebundenen interpersonellen Kommu-
nikationsdienste beinhalten sowohl Dienste, denen Endnutzer-
nummern zur Gewährleistung der durchgehenden Konnektivi-
tät zugeteilt werden, als auch Dienste, die es Endnutzern ermög-
lichen, Personen zu erreichen, denen solche Nummern zugeteilt 
wurden. Die bloße Nutzung einer Nummer als Kennung sollte 
nicht mit der Nutzung einer Nummer zur Herstellung einer Ver-
bindung mit öffentlich zugeteilten Nummern gleichgesetzt und 
daher für sich allein nicht als ausreichend betrachtet werden, um 
einen Dienst als nummerngebundenen interpersonellen Kom-
munikationsdienst zu bezeichnen. Nummernunabhängige inter-
personelle Kommunikationsdienste sollten nur dann Verpflich-
tungen unterliegen, wenn das öffentliche Interesse erfordert, 
dass spezifische regulatorische Verpflichtungen auf alle Arten 
von interpersonellen Kommunikationsdiensten Anwendung 
finden, unabhängig davon, ob sie bei der Bereitstellung ihres 
Dienstes Nummern nutzen. Es ist gerechtfertigt, nummernge-
bundene interpersonelle Kommunikationsdienste anders zu be-
handeln, da sie am öffentlich gesicherten interoperablen Öko-
system beteiligt sind und somit auch Nutzen daraus ziehen. 

(19) Der Netzabschlusspunkt stellt zu Regulierungszwecken die 
Grenze dar zwischen dem Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste und der Regelung für Kom-
munikationsendeinrichtungen. Die nationale Regulierungsbe-
hörde ist für die Festlegung der Lage des Netzabschlusspunkts 
zuständig. Angesichts der Praxis der nationalen Regulierungs-
behörden sowie der Vielfalt der Festnetz- und Drahtlostopolo-
gien sollte das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (im Folgenden „GEREK“) in en-
ger Zusammenarbeit mit der Kommission Leitlinien zu gemein-
samen Vorgehensweisen bei der Bestimmung des Netzab-
schlusspunkts unter verschiedenen konkreten Umständen im 
Einklang mit dieser Richtlinie verabschieden. 

(20) Technische Entwicklungen ermöglichen es den Endnut-
zern, nicht nur über Sprachanrufe, sondern auch über andere in-
terpersonelle Kommunikationsdienste Zugang zu Notdiensten 
zu erhalten. Der Begriff des Notrufs sollte daher alle interper-
sonellen Kommunikationsdienste erfassen, die den Zugang zu 
solchen Notdiensten ermöglichen. Er baut auf den Komponen-
ten des Rettungsdienstsystems auf, die bereits im Unionsrecht 
festgeschrieben sind; dabei handelt es sich um eine „Notrufab-
fragestelle“ und eine "am besten geeignete Notrufabfragestelle" 
im Sinne der Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Par-
laments und des Rates[18] sowie um „Notdienste“ im Sinne der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 305/2013 der Kommis-
sion[19]. 

(21) Die nationalen Regulierungsbehörden und andere zustän-
dige Behörden sollten einheitliche Ziele und Grundsätze verfol-
gen, um ihre Arbeit zu untermauern, und sie sollten bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben innerhalb dieses Rechtsrahmens 
erforderlichenfalls ihre Maßnahmen mit den Behörden der an-
deren Mitgliedstaaten und dem GEREK abstimmen. 

(22) Die Aufgaben, die den zuständigen Behörden gemäß der 
vorliegenden Richtlinie übertragen wurden, tragen dazu bei, 
dass die Ziele umfassenderer Politiken in den Bereichen Kultur, 
Beschäftigung, Umwelt, sozialer Zusammenhalt, Stadtplanung 
und Raumordnung erreicht werden können. 

(23) Mit dem Rechtsrahmen sollte neben den drei vorrangigen 
Zielen der Förderung des Wettbewerbs, des Binnenmarkts und 
der Interessen der Endnutzer zusätzlich ein auf folgende Ergeb-
nisse ausgerichtetes Konnektivitätsziel verfolgt werden: breiter 
Zugang zu und weitverbreitete Nutzung von Netzen mit sehr 
hoher Kapazität für/durch alle Bürger und Unternehmen der 
Union auf Grundlage von angemessenen Preisen und angemes-

sener Auswahl, wirksamem und fairem Wettbewerb, offener In-
novation, effizienter Funkfrequenznutzung, gemeinsamen Re-
geln und vorhersehbaren Regulierungskonzepten im Binnen-
markt sowie der erforderlichen sektorspezifischen Vorschriften 
zum Schutz der Interessen der Bürger der Union. Für die Mit-
gliedstaaten, die nationalen Regulierungsbehörden und anderen 
zuständigen Behörden sowie die Interessenträger bedeutet das 
Konnektivitätsziel zum einen, dass Netze und Dienste mit der 
höchstmöglichen, wirtschaftlich nachhaltigen Kapazität in ei-
nem bestimmten Bereich angestrebt werden, und zum anderen, 
dass ein territorialer Zusammenhalt im Sinne einer Konvergenz 
der in verschiedenen Gebieten verfügbaren Kapazität verfolgt 
wird. 

(24) Die Fortschritte bei der Verwirklichung der allgemeinen 
Ziele dieser Richtlinie sollten durch ein robustes System für 
eine kontinuierliche Bewertung der und einen kontinuierlichen 
Leistungsvergleich zwischen Mitgliedstaaten durch die Kom-
mission gefördert werden, und zwar in den Bereichen Verfüg-
barkeit von Netzen mit sehr hoher Kapazität für alle wesentli-
chen sozioökonomischen Schwerpunkte wie Schulen, Ver-
kehrsknotenpunkte und Hauptanbieter öffentlicher Dienste so-
wie für stark digitalisierte Unternehmen, die Verfügbarkeit 
lückenloser 5G-Abdeckung in städtischen Gebieten und auf den 
wichtigsten Landverkehrswegen und die Verfügbarkeit elektro-
nischer Kommunikationsnetze mit mindestens 100 Mbit/s, die 
schnell auf Gigabit-Geschwindigkeit aufgerüstet werden kön-
nen, für alle Haushalte in sämtlichen Mitgliedstaaten. Zu die-
sem Zweck sollte die Kommission weiterhin die Leistung der 
Mitgliedstaaten – darunter auch beispielsweise durch Indizes 
mit relevanten Indikatoren für die digitale Leistung der Union 
– bewerten und die Entwicklung der Mitgliedstaaten in Bezug 
auf die digitale Wettbewerbsfähigkeit, wie beispielsweise beim 
Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft, verfolgen 
und erforderlichenfalls neue Methoden und neue objektive, 
konkrete und quantifizierbare Kriterien für einen Vergleich der 
Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten festlegen. 

(25) Der Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten das Unionsrecht 
in technologieneutraler Weise anwenden sollten – d.h. dass eine 
nationale Regulierungs- oder andere zuständige Behörde weder 
eine bestimmte Technologie vorschreiben noch deren Einsatz 
begünstigen sollte –, schließt nicht aus, dass angemessene 
Schritte unternommen werden, um bestimmte spezifische 
Dienste in gerechtfertigten Fällen zur Verwirklichung der Ziel-
setzungen des Rechtsrahmens zu fördern, wie z.B. das Digital-
fernsehen als ein Mittel zur effizienteren Nutzung der Funkfre-
quenzen. Des Weiteren schließt dieser Grundsatz nicht aus zu 
berücksichtigen, dass bestimmte Übertragungsmedien über 
physikalische Merkmale und Architektureigenschaften verfü-
gen, die hinsichtlich Dienstqualität, Kapazität, Wartungskosten, 
Energieeffizienz, flexibler Verwaltung, Zuverlässigkeit, Ro-
bustheit und Skalierbarkeit sowie letztlich in Bezug auf die 
Leistungsfähigkeit überlegen sein können; dies kann sich in den 
Maßnahmen zur Verwirklichung der unterschiedlichen Regu-
lierungsziele durchaus widerspiegeln. 

(26) Sowohl effiziente Investitionen als auch der Wettbewerb 
sollten gemeinsam gefördert werden, um das Wirtschafts-
wachstum zu steigern, mehr Innovation zu erreichen und für die 
Verbraucher mehr Wahlmöglichkeiten zu gewährleisten. 

(27) Der Wettbewerb kann am besten durch ein wirtschaftlich 
effizientes Maß an Investitionen in neue und bestehende Infra-
strukturen gefördert werden, die durch eine Regulierung er-
gänzt werden, sofern dies zur Sicherstellung eines wirksamen 
Wettbewerbs bei den Endnutzerdiensten erforderlich ist. Ein ef-
fizientes Maß an infrastrukturbasiertem Wettbewerb ist das 
Ausmaß des Infrastrukturausbaus, bei dem Investoren auf der 
Grundlage angemessener Erwartungen im Hinblick auf die Ent-
wicklung der Marktanteile mit einer angemessenen Rendite 
rechnen können. 

(28) Es ist erforderlich, geeignete Anreize für Investitionen in 
neue Netze mit sehr hoher Kapazität zu schaffen, die die Inno-
vation bei inhaltsreichen Internetdiensten unterstützen und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Union stärken. Solche 
Netze haben enormes Potenzial, Vorteile für Verbraucher und 
die Wirtschaft in der gesamten Union zu schaffen. Deshalb ist 
es von ausschlaggebender Bedeutung, nachhaltige Investitionen 
in die Entwicklung solcher neuen Netze zu fördern, wobei der 
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Wettbewerb gewahrt werden sollte, da auf der Ebene der Infra-
struktur nach wie vor Engpässe und Zugangshindernisse beste-
hen, und wobei den Wahlmöglichkeiten der Verbraucher durch 
Vorhersehbarkeit und Kohärenz der Regulierung eine neue Dy-
namik verliehen werden sollte. 

(29) Das Ziel dieser Richtlinie besteht darin, die sektorspezifi-
sche Vorabregulierung je nach der Wettbewerbsentwicklung 
auf den Märkten schrittweise abzubauen und letztendlich si-
cherzustellen, dass die elektronische Kommunikation nur dem 
Wettbewerbsrecht unterliegt. Da die Märkte für elektronische 
Kommunikation in den letzten Jahren eine starke Wettbe-
werbsdynamik gezeigt haben, ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass regulatorische Vorabverpflichtungen nur auferlegt 
werden, wenn kein wirksamer und nachhaltiger Wettbewerb auf 
den betreffenden Märkten besteht. Mit der Vorabregulierung 
soll zum Nutzen der Endnutzer ein nachhaltiger und wirksamer 
Wettbewerb auf den Endkundenmärkten sichergestellt werden. 
Verpflichtungen auf Vorleistungsebene sollten auferlegt wer-
den, wenn ohne solche Verpflichtungen auf einem oder mehre-
ren Endkundenmärkten wahrscheinlich kein wirksamer Wett-
bewerb zustande kommen würde. Es ist davon auszugehen, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden auf der Grundlage der 
Marktanalyseverfahren künftig immer mehr Endkundenmärkte 
auch ohne Regulierung auf der Vorleistungsebene als wettbe-
werbsorientiert einstufen, insbesondere angesichts der in den 
Bereichen Innovation und Wettbewerb zu erwartenden Verbes-
serungen. In diesen Fällen sollte die nationale Regulierungsbe-
hörde den Schluss ziehen, dass auf der Vorleistungsebene keine 
Regulierung mehr notwendig ist, und prüfen, ob die Vorabre-
gulierung für den betreffenden einschlägigen Vorleistungs-
markt aufgehoben werden kann. Dabei sollte die nationale Re-
gulierungsbehörde mögliche Hebelwirkungen zwischen den 
Vorleistungsmärkten und den entsprechenden Endkunden-
märkten berücksichtigen, die erfordern könnten, dass Zugangs-
hindernisse auf Infrastrukturebene beseitigt werden, damit auf 
Endkundenebene auf lange Sicht für Wettbewerb gesorgt ist. 

(30) Die elektronische Kommunikation nimmt in einer wach-
senden Zahl von Sektoren an Bedeutung zu. Das Internet der 
Dinge verdeutlicht, wie die Übertragung von Funksignalen, die 
der elektronischen Kommunikation zugrunde liegen, weiterhin 
die Entwicklung der gesellschaftlichen und unternehmerischen 
Realität beeinflusst und gestaltet. Um den größten Nutzen aus 
diesen Entwicklungen zu ziehen, spielen die Einführung von 
neuen drahtlosen Kommunikationstechnologien und -anwen-
dungen und die Ausrichtung darauf in der Funkfrequenzverwal-
tung eine wesentliche Rolle. Da andere auf die Funkfrequenz-
nutzung angewiesene Technologien und Anwendungen eben-
falls stärker nachgefragt werden und diese unterstützt werden 
können, indem sie in elektronischer Kommunikation integriert 
oder damit kombiniert werden, sollte im Rahmen der Funkfre-
quenzverwaltung gegebenenfalls ein sektorübergreifendes 
Konzept verfolgt werden, um die effiziente Nutzung der Funk-
frequenz zu verbessern. 

(31) Die strategische Planung, Koordinierung und – gegebenen-
falls – Harmonisierung auf Unionsebene kann dazu beitragen, 
dass Funkfrequenznutzer umfassend vom Binnenmarkt profi-
tieren und dass die Interessen der Union weltweit wirksam ge-
schützt werden können. Zu diesen Zwecken sollten gegebenen-
falls Mehrjahresprogramme für die Funkfrequenzpolitik ange-
nommen werden können. Das erste solche Programm wurde mit 
dem Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates[20] festgelegt und erläuterte die politischen Ori-
entierungen und Ziele für die strategische Planung und Harmo-
nisierung der Funkfrequenznutzung in der Union. Politische 
Orientierungen und Ziele sollten sich auf die Verfügbarkeit und 
effiziente Nutzung der Funkfrequenzen beziehen können, die 
für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts im 
Einklang mit dieser Richtlinie erforderlich sind. 

(32) Nationale Grenzen verlieren für eine optimale Nutzung 
von Funkfrequenzen zunehmend an Bedeutung. Übermäßige 
Uneinheitlichkeit der einzelstaatlichen politischen Maßnahmen 
führt zu höheren Kosten und zum Verlust von Marktchancen für 
Funkfrequenznutzer und verlangsamt Innovationen, was sich 
nachteilig auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-
tes auswirkt und den Verbrauchern und der Wirtschaft insge-
samt schadet. 

(33) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Funkfre-
quenzverwaltung sollten mit der Arbeit internationaler und re-
gionaler Organisationen im Einklang stehen, die sich mit der 
Funkfrequenzverwaltung befassen, wie etwa der Internationa-
len Fernmeldeunion (ITU) und der Europäischen Konferenz der 
Verwaltungen für Post- und Fernmeldewesen (CEPT), damit 
eine wirksame Verwaltung und eine Harmonisierung der Nut-
zung der Funkfrequenzen in der gesamten Union und zwischen 
den Mitgliedstaaten und anderen Mitgliedern der ITU sicherge-
stellt wird. 

(34) Nach dem Grundsatz der Trennung hoheitlicher und be-
trieblicher Funktionen sollten die Mitgliedstaaten die Unabhän-
gigkeit ihrer Regulierungsbehörden und anderen zuständigen 
Behörden garantieren, um die Unparteilichkeit ihrer Beschlüsse 
sicherzustellen. Die Anforderung der Unabhängigkeit berührt 
weder die institutionelle Autonomie und die verfassungsmäßi-
gen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten noch den Grundsatz 
der Neutralität im Hinblick auf die Eigentumsordnung in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten nach Artikel 345 AEUV. Die na-
tionalen Regulierungsbehörden und anderen zuständigen Be-
hörden sollten in Bezug auf Personal, Fachwissen und finanzi-
elle Ausstattung über die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Mittel verfügen. 

(35) Bei einigen der aus der Richtlinie resultierenden Aufgaben 
wie der Vorab-Marktregulierung, einschließlich der Auferle-
gung von Zugangs- und Zusammenschaltungsverpflichtungen, 
und der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen 
handelt es sich um Aufgaben, die nur von den nationalen Regu-
lierungsbehörden wahrgenommen werden sollten, d.h. von 
Stellen, die sowohl von der Branche unabhängig sind als auch 
unabhängig von jeglicher äußeren Einflussnahme oder politi-
schem Druck agieren. Falls nichts anderes bestimmt ist, sollten 
die Mitgliedstaaten entweder die nationalen Regulierungsbe-
hörden oder andere zuständige Behörden mit anderen in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Regulierungsaufgaben betrauen kön-
nen. Bei der Umsetzung sollten die Mitgliedstaaten Beständig-
keit hinsichtlich der Zuständigkeiten der nationalen Regulie-
rungsbehörden in Bezug auf die Zuweisung von Aufgaben, die 
sich aus der Umsetzung des Rechtsrahmens der Union für elekt-
ronische Kommunikation in der 2009 geänderten Fassung erge-
ben haben, fördern, insbesondere soweit sie den Wettbewerb 
auf dem Markt oder den Markteintritt betreffen. Werden Auf-
gaben anderen zuständigen Behörden übertragen, so sollten 
diese anderen zuständigen Behörden bestrebt sein, vor einer 
Entscheidung die nationalen Regulierungsbehörden zu konsul-
tieren. Gemäß dem Grundsatz der guten Zusammenarbeit soll-
ten die nationalen Regulierungsbehörden und die anderen zu-
ständigen Behörden Informationen in Bezug auf die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben austauschen. 

(36) Diese Richtlinie umfasst keine inhaltlichen Bestimmungen 
in Bezug auf offenen Internetzugang oder Roaming und berührt 
nicht die Zuweisung von Befugnissen an die nationalen Regu-
lierungsbehörden nach der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates[21] und der Verord-
nung (EU) 2015/2120. Diese Richtlinie sieht jedoch ergänzend 
vor, dass die nationalen Regulierungsbehörden dafür zuständig 
sind, Marktzugangs- und Wettbewerbsfragen, die das Recht der 
Endnutzer auf einen offenen Internetzugang potentiell beein-
trächtigen könnten, zu bewerten und genau zu überwachen. 

(37) Die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden 
wurde mit der 2009 abgeschlossenen Überarbeitung des 
Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation gestärkt, um 
eine wirksamere Anwendung des Rechtsrahmens zu gewähr-
leisten und sowohl ihre Amtsgewalt zu stärken als auch ihre 
Entscheidungen vorhersehbarer zu machen. Hierfür mussten 
ausdrückliche Bestimmungen des nationalen Rechts gewähr-
leisten, dass die nationalen Regulierungsbehörden bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben vor äußerer Einflussnahme und 
politischem Druck geschützt werden, die sie an der unabhängi-
gen Beurteilung der von ihnen bearbeiteten Angelegenheiten 
hindern könnten. Wegen einer derartigen äußeren Einfluss-
nahme eignen sich nationale rechtssetzende Organe nicht dazu, 
als nationale Regulierungsbehörde nach dem Rechtsrahmen zu 
fungieren. Zu diesem Zweck mussten im Voraus Regeln für die 
Gründe für eine Entlassung des Leiters der nationalen Regulie-
rungsbehörde festgelegt werden, um jedweden Zweifel an der 
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Neutralität der Behörde und ihrer Unabhängigkeit von äußeren 
Faktoren auszuräumen. Damit willkürliche Entlassungen ver-
mieden werden, sollten entlassene Mitglieder die zuständigen 
Gerichte prüfen lassen können, ob einer der in dieser Richtlinie 
vorgesehenen triftigen Gründe für die Entlassung besteht. Eine 
solche Entlassung sollte ausschließlich auf den persönlichen o-
der fachlichen Qualifikationen des Leiters oder Mitglieds beru-
hen. Wichtig ist, dass die nationalen Regulierungsbehörden 
über einen eigenen Haushaltsplan verfügen, der es ihnen insbe-
sondere gestattet, qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl 
einzustellen. Dieser Haushaltsplan sollte jährlich veröffentlicht 
werden, um Transparenz zu gewährleisten. Die Behörden soll-
ten innerhalb der Grenzen ihres Haushalts ihre personellen und 
finanziellen Ressourcen eigenständig verwalten. Zur Gewähr-
leistung der Unparteilichkeit sollten Mitgliedstaaten, die wei-
terhin Eigentümer von Unternehmen sind oder Unternehmen 
kontrollieren, die durch Verwaltungsabgaben zum Haushalt der 
nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen 
Behörden beitragen, sicherstellen, dass eine wirksame struktu-
relle Trennung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Ei-
gentum oder der Kontrolle und der Kontrolle des Haushalts be-
steht. 

(38) Es ist erforderlich, die Unabhängigkeit der nationalen Re-
gulierungsbehörden weiter zu stärken, um die Unempfänglich-
keit ihrer Leiter und Mitglieder für Einflussnahmen von außen 
sicherzustellen, indem Mindestqualifikationen für die Ernen-
nung und eine Mindestlaufzeit für ihr Mandat festgelegt wer-
den. Um ferner dem Risiko einer Vereinnahmung durch die zu 
regulierenden Branchen entgegenzuwirken, die Kontinuität zu 
gewährleisten und die Unabhängigkeit zu stärken, sollten die 
Mitgliedstaaten erwägen, für den Vorsitzenden oder die Mit-
glieder des Vorstands die Möglichkeit einer Mandatsverlänge-
rung zu begrenzen und für den Vorstand und die oberste Lei-
tungsebene eine geeignete Rotationsregelung festzulegen. Dies 
könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die ersten 
Mitglieder des Kollegiums für unterschiedlich lange Amtszei-
ten ernannt werden, damit ihre Mandate sowie diejenigen ihrer 
Nachfolger nicht gleichzeitig ablaufen. 

(39) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten in Bezug auf 
die Art, wie sie ihre Aufgaben erfüllen, rechenschaftspflichtig 
sein und Bericht erstatten müssen. Dies sollte normalerweise in 
Form einer Verpflichtung zur jährlichen Berichterstattung und 
nicht durch Ad-hoc-Berichte erfolgen, die im Fall unverhältnis-
mäßiger Anforderungen die Unabhängigkeit der Behörde ein-
schränken oder sie bei der Ausübung ihrer Aufgaben behindern 
könnten. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs[22] kön-
nen umfangreiche oder uneingeschränkte Berichtspflichten so-
gar die Unabhängigkeit einer Behörde indirekt beeinflussen. 

(40) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission die Bezeich-
nungen der nationalen Regulierungsbehörden und anderen zu-
ständigen Behörden melden. Im Fall von Behörden, die für die 
Gewährung von Wegerechten zuständig sind, sollte der Melde-
pflicht durch einen Verweis auf die zentrale Informationsstelle 
gemäß der Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates[23] genügt werden können. 

(41) Für die Genehmigung elektronischer Kommunikations-
netze und -dienste sollte das am wenigsten schwerfällige Ge-
nehmigungssystem gewählt werden, um die Entwicklung neuer 
Kommunikationsdienste und gesamteuropäischer Kommunika-
tionsnetze und -dienste zu fördern und um Diensteanbietern und 
Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, von den Größenvortei-
len des Binnenmarkts zu profitieren. 

(42) Die Vorteile des Binnenmarkts für die Diensteanbieter und 
Endnutzer lassen sich am besten durch eine Allgemeingeneh-
migung für elektronische Kommunikationsnetze und andere 
elektronische Kommunikationsdienste als nummernunabhän-
gige interpersonelle Kommunikationsdienste erreichen, bei der 
keine ausdrückliche Entscheidung und kein Verwaltungsakt 
seitens der nationalen Regulierungsbehörde notwendig ist und 
sich die verfahrensrechtlichen Erfordernisse auf eine deklarato-
rische Meldung beschränken. Wenn die Mitgliedstaaten vor-
schreiben, dass die Anbieter elektronischer Kommunikations-
netze oder -dienste die Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müs-
sen, so sollte eine solche Meldung für die Anbieter keine Ver-
waltungskosten mit sich bringen, und sie könnte über eine 

Anlaufstelle auf der Website der zuständigen Behörden verfüg-
bar gemacht werden. Um eine wirksame grenzübergreifende 
Zusammenarbeit, insbesondere für europaweit tätige Betreiber, 
zu unterstützen, sollte das GEREK eine Datenbank solcher 
Meldungen einrichten und pflegen. Die zuständigen Behörden 
sollten dem GEREK nur vollständige Meldungen übermitteln. 
Die Mitgliedstaaten sollten die Bereitstellung von Netzen oder 
Diensten in keiner Weise – auch nicht unter Berufung auf un-
vollständige Meldungen – behindern. 

(43) Meldungen sollten in einer einfachen Erklärung des An-
bieters bestehen, dass er die Absicht hat, mit der Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste zu beginnen. 
Ein Anbieter sollte nur verpflichtet sein, einer solchen Erklä-
rung die Angaben gemäß dieser Richtlinie beizufügen. Die Mit-
gliedstaaten sollten keine zusätzlichen oder separaten Melde-
pflichten auferlegen. 

(44) Im Gegensatz zu anderen Kategorien elektronischer Kom-
munikationsnetze und -dienste im Sinne dieser Richtlinie profi-
tieren nummernunabhängige interpersonelle Kommunikations-
dienste nicht von der Nutzung öffentlicher Nummerierungsres-
sourcen und sind nicht am öffentlich gesicherten interoperablen 
Ökosystem beteiligt. Daher ist es nicht angezeigt, diese Dienst-
arten der Regelung für Allgemeingenehmigungen zu unterwer-
fen. 

(45) Bei der Gewährung von Nutzungsrechten für Funkfrequen-
zen oder für Nummerierungsressourcen oder von Rechten zur 
Installation von Einrichtungen sollten die zuständigen Behör-
den die Unternehmen, denen sie diese Rechte gewähren, über 
die einschlägigen Bedingungen unterrichten. Die Mitgliedstaa-
ten sollten solche Bedingungen für die Nutzung von Funkfre-
quenzen in individuellen Nutzungsrechten oder in der Allge-
meingenehmigung angeben können. 

(46) Allgemeingenehmigungen sollten nur Bedingungen ent-
halten, die speziell für den Bereich der elektronischen Kommu-
nikation gelten. Sie sollten nicht an Bedingungen geknüpft wer-
den, die bereits aufgrund anderem, nicht branchenspezifischem 
nationalen Recht insbesondere zum Verbraucherschutz einzu-
halten sind. Die zuständigen Behörden sollten beispielsweise 
Unternehmen über geltende Auflagen aus Gründen des Um-
weltschutzes sowie der Städteplanung und Raumordnung unter-
richten können. Bedingungen, die im Rahmen der Allgemein-
genehmigung auferlegt werden, berühren die Bestimmung des 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates[24] anzuwendenden Rechts nicht. 

(47) Die Bedingungen, die an Allgemeingenehmigungen ge-
knüpft werden könnten, sollten spezielle Bedingungen für den 
Zugang behinderter Endnutzer umfassen sowie der Notwendig-
keit Rechnung tragen, dass öffentliche Stellen und Notdienste 
vor, während und nach Katastrophen untereinander und mit der 
Bevölkerung kommunizieren müssen.(48)Die mit einer Allge-
meingenehmigung verbundenen Rechte und Pflichten eines Un-
ternehmens müssen ausdrücklich in diese Genehmigung einge-
schlossen werden, damit in der ganzen Union gleiche Wettbe-
werbsbedingungen gelten und grenzüberschreitende Verhand-
lungen über die Zusammenschaltung öffentlicher 
elektronischer Kommunikationsnetze erleichtert werden. 

(49) Die Allgemeingenehmigung berechtigt Unternehmen, die 
für die Allgemeinheit elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste bereitstellen, die Zusammenschaltung nach den Best-
immungen der vorliegenden Richtlinie auszuhandeln. Unter-
nehmen, die für andere Abnehmer als die Allgemeinheit elekt-
ronische Kommunikationsnetze und -dienste bereitstellen, kön-
nen die Zusammenschaltung zu kommerziellen Bedingungen 
aushandeln. 

(50) Wenn die zuständigen Behörden die Allgemeingenehmi-
gung mit Bedingungen verknüpfen und Verwaltungsabgaben 
erheben, sollten sie Situationen, in denen elektronische Kom-
munikationsnetze oder -dienste von natürlichen Personen ohne 
Gewinnerzielungsabsicht bereitgestellt werden, gebührend be-
rücksichtigen. Bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 
-diensten, die nicht für die Allgemeinheit bereitgestellt werden, 
sollten, wenn überhaupt, weniger zahlreiche und weniger 
strenge Bedingungen vorgeschrieben werden als für die elekt-
ronischen Kommunikationsnetze und -dienste, die für die All-
gemeinheit bereitgestellt werden. 
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(51) Besondere Pflichten, die Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsnetze und elektronische Kommunikations-
dienste nach dem Unionsrecht bereitstellen, aufgrund ihrer Ein-
stufung als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht im 
Sinne dieser Richtlinie auferlegt werden, sollten von den mit 
einer Allgemeingenehmigung verbundenen allgemeinen Rech-
ten und Pflichten getrennt werden. 

(52) Die Unternehmen, die elektronische Kommunikations-
netze und -dienste bereitstellen, benötigen möglicherweise eine 
Bestätigung ihrer mit der Allgemeingenehmigung verbundenen 
Rechte in Bezug auf die Zusammenschaltung sowie ihrer We-
gerechte, um vor allem die Verhandlungen mit anderen regio-
nalen oder lokalen staatlichen Stellen oder mit Diensteanbietern 
in anderen Mitgliedstaaten leichter führen zu können. Zu die-
sem Zweck sollten die zuständigen Behörden entweder auf An-
trag oder ansonsten als automatische Reaktion auf eine Mel-
dung im Rahmen der Allgemeingenehmigung hin den Unter-
nehmen eine Erklärung ausstellen. Diese Erklärungen sollten 
für sich allein noch keinen Anspruch auf Rechte begründen und 
die Rechte aufgrund der Allgemeingenehmigung, die Nut-
zungsrechte oder die Inanspruchnahme derartiger Rechte soll-
ten auch nicht von einer Erklärung abhängen. 

(53) Von Unternehmen, die elektronische Kommunikations-
dienste bereitstellen, sollten Verwaltungsabgaben erhoben wer-
den können, um die Arbeit der nationalen Regulierungsbehörde 
oder einer anderen zuständigen Behörde bei der Abwicklung 
der Allgemeingenehmigungsregelung und der Einräumung von 
Nutzungsrechten zu finanzieren. Diese Abgaben sollten sich auf 
das beschränken, was zur Deckung der tatsächlichen Verwal-
tungskosten für diese Arbeit notwendig ist. Zu diesem Zweck 
sollte bei den Einnahmen und Ausgaben der nationalen Regu-
lierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden dadurch 
für Transparenz gesorgt werden, dass die insgesamt eingenom-
menen Abgaben und die angefallenen Verwaltungskosten jähr-
lich offen gelegt werden, damit die Unternehmen prüfen kön-
nen, ob sie einander entsprechen. 

(54) Die Regelungen zur Erhebung von Verwaltungsabgaben 
sollten den Wettbewerb nicht verzerren und keine Schranken 
für den Marktzugang errichten. Eine Allgemeingenehmigungs-
regelung wird es, abgesehen von der Gewährung von Nutzungs-
rechten für Nummerierungsressourcen und Funkfrequenzen 
und von Rechten für die Installation von Einrichtungen, unmög-
lich machen, einzelnen Unternehmen administrative Kosten 
und somit Abgaben aufzuerlegen. Alle erhobenen Verwaltungs-
abgaben sollten mit den Grundsätzen einer Allgemeingenehmi-
gungsregelung vereinbar sein. Ein Beispiel einer fairen, einfa-
chen und transparenten Option für diese Kriterien zur Auferle-
gung von Abgaben könnte ein am Umsatz orientierter Vertei-
lungsschlüssel sein. Sind die administrativen Kosten sehr 
gering, so sind möglicherweise Pauschalabgaben oder Abga-
ben, bei denen Pauschalbasis und umsatzbezogene Komponen-
ten miteinander kombiniert werden, angemessen. Soweit das 
Allgemeingenehmigungssystem Unternehmen mit sehr gerin-
gen Marktanteilen betrifft wie beispielsweise lokale Netzanbie-
ter oder Diensteanbieter, deren Geschäftsmodell auch bei einer 
in Bezug auf das Volumen erheblichen Marktdurchdringung 
sehr begrenzte Einnahmen generiert, sollten die Mitgliedstaaten 
erwägen, eine angemessene Mindestschwelle für die Erhebung 
von Verwaltungsabgaben festzulegen. 

(55) Die Mitgliedstaaten könnten die mit einer Allgemeinge-
nehmigung und mit Nutzungsrechten verbundenen Rechte, Be-
dingungen, Verfahren, Gebühren und Entgelte ändern müssen, 
wenn dies objektiv gerechtfertigt ist. Solche vorgeschlagenen 
Änderungen sollten allen interessierten Parteien ordnungsge-
mäß und rechtzeitig mitgeteilt werden, wobei ihnen angemes-
sen Gelegenheit zu geben ist, ihren Standpunkt darzulegen. Un-
nötige Verfahren bei geringfügigen Änderungen von bestehen-
den Rechten zur Installation von Einrichtungen oder zur Nut-
zung von Funkfrequenzen oder von Nummerierungsressourcen 
sollten vermieden werden, wenn die Interessen Dritter durch 
diese Änderungen nicht beeinträchtigt werden. Geringfügige 
Änderungen an den Rechten und Pflichten sind Änderungen, 
die vor allem administrativer Natur sind, die die wesentlichen 
Aspekte der Allgemeingenehmigungen und individuellen Nut-

zungsrechte nicht ändern und die daher keinen wettbewerbli-
chen Vorteil gegenüber den anderen Unternehmen bedingen 
können. 

(56) In Anbetracht dessen, wie wichtig es ist, Rechtssicherheit 
zu gewährleisten und um die Vorhersehbarkeit der Regulierung 
zu fördern, damit ein sicheres Umfeld für Investitionen insbe-
sondere in neue drahtlose breitbandige Kommunikationsdienste 
gegeben ist, sollte jede Beschränkung oder jeder Entzug von be-
stehenden Rechten zur Nutzung von Funkfrequenzen oder von 
Nummerierungsressourcen oder Rechten zur Installation von 
Einrichtungen vorhersehbaren und transparenten Begründun-
gen und Verfahren unterliegen. Daher könnten strengere Anfor-
derungen oder ein Meldeverfahren vorgeschrieben werden, ins-
besondere wenn Nutzungsrechte anhand wettbewerbsorientier-
ter oder vergleichender Verfahren zugeteilt wurden sowie im 
Falle harmonisierter Funkfrequenzbänder, die für drahtlose 
breitbandige elektronische Kommunikationsdienste (drahtlose 
Breitbanddienste) genutzt werden sollen. Begründungen, die 
sich auf die wirksame und effiziente Nutzung von Funkfrequen-
zen und die technische Entwicklung beziehen, könnten auf tech-
nischen Durchführungsmaßnahmen beruhen, die nach der Ent-
scheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates[25] erlassen wurden. Ist es erforderlich, dass Allge-
meingenehmigungen und individuelle Frequenznutzungsrechte 
ohne Zustimmung des Rechteinhabers eingeschränkt, entzogen 
oder geändert werden, so kann dies, außer wenn die vorgeschla-
genen Änderungen geringfügig sind, im Übrigen nach Konsul-
tation der interessierten Kreise erfolgen. Da eine Beschränkung 
oder der Entzug einer Allgemeingenehmigung oder entspre-
chender Rechte erhebliche Folgen für deren Inhaber haben 
kann, sollten die zuständigen Behörden besondere Vorsicht 
walten lassen und vor dem Erlass solcher Maßnahmen deren 
potenzielle Gefahren beurteilen. 

(57) Die nationalen Regulierungsbehörden, die anderen zustän-
digen Behörden und das GEREK müssen Informationen von 
Marktteilnehmern einholen, um ihre Aufgaben wirksam erfül-
len zu können; dazu gehört, dass geprüft wird, ob die allgemei-
nen Bedingungen mit dieser Richtlinie in Einklang stehen, ohne 
dass die Anwendbarkeit dieser Bedingungen während der Prü-
fung ausgesetzt wird. Im Ausnahmefall kann es auch erforder-
lich sein, Informationen von anderen Unternehmen einzuholen, 
die in eng mit dem Sektor der elektronischen Kommunikations-
dienste verbundenen Sektoren tätig sind, beispielsweise Inhal-
teanbieter, die über Informationen verfügen, die erforderlich 
sein könnten, damit sie ihre Aufgaben nach dem Unionsrecht 
erfüllen können. Es könnte auch erforderlich sein, derartige In-
formationen im Auftrag der Kommission einzuholen, damit 
diese ihren Verpflichtungen aus dem Unionsrecht nachkommen 
kann. Informationsersuchen sollten angemessen sein und keine 
unzumutbare Belastung für Unternehmen darstellen. Die von 
den nationalen Regulierungsbehörden und anderen zuständigen 
Behörden eingeholten Informationen sollten öffentlich zugäng-
lich sein, sofern es sich entsprechend den einzelstaatlichen Vor-
schriften für den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen 
nicht um vertrauliche Informationen handelt und Unionsregeln 
und nationale Regeln über das Geschäftsgeheimnis eingehalten 
werden. 

(58) Um zu gewährleisten, dass die nationalen Regulierungsbe-
hörden ihre Regulierungsaufgaben wirksam wahrnehmen kön-
nen, sollten zu den Daten, die sie sammeln, auch Rechnungsle-
gungsdaten zu den Endnutzermärkten gehören, die mit Vorleis-
tungsmärkten verbunden sind, auf denen ein Unternehmen als 
über beträchtliche Marktmacht verfügend eingestuft ist und die 
als solche von der nationalen Regulierungsbehörde reguliert 
werden. Diese Daten sollten auch solche einschließen, die es 
der nationalen Regulierungsbehörde ermöglichen, die Erfüllung 
der an die Zugangsrechte geknüpften Bedingungen, die mögli-
chen Auswirkungen geplanter Erweiterungen oder Änderungen 
der Netztopologie auf die Entwicklung des Wettbewerbs oder 
auf anderen Marktteilnehmern angebotene Großhandelspro-
dukte zu beurteilen. Informationen über die Erfüllung von Ver-
sorgungsverpflichtungen, die an die Frequenznutzungsrechte 
geknüpft sind, sind von entscheidender Bedeutung, um die 
Vollständigkeit der geografischen Erhebungen zum Netzausbau 
sicherzustellen. In dieser Hinsicht sollte die zuständige Behörde 
verlangen können, dass die Informationen auf lokaler Ebene mit 
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ausreichender Granularität zur Durchführung einer geografi-
schen Erhebung aufgeschlüsselt werden. 

(59) Zur Verringerung der Belastung durch Berichts- und Infor-
mationspflichten der Netz- und Diensteanbieter sowie der be-
treffenden zuständigen Behörde sollten solche Verpflichtungen 
angemessen und objektiv gerechtfertigt sein und auf das absolut 
Notwendige beschränkt werden. Insbesondere sollten doppelte 
Informationsanfragen durch die zuständige Behörde und das 
GEREK sowie der systematische und regelmäßige Nachweis 
der Erfüllung aller an eine Allgemeingenehmigung oder an Nut-
zungsrechte geknüpften Bedingungen vermieden werden. Den 
Unternehmen sollte bewusst sein, wozu die von ihnen verlang-
ten Angaben benutzt werden sollen. Die Lieferung von Infor-
mationen sollte keine Bedingung für die Gewährung des Markt-
zugangs sein. Für statistische Zwecke kann von den Anbietern 
elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste eine Mel-
dung verlangt werden, wenn sie ihre Tätigkeit einstellen. 

(60) Die Pflicht der Mitgliedstaaten, Informationen zur Vertei-
digung der Unionsinteressen im Rahmen internationaler Ver-
einbarungen zu übermitteln, sowie die Berichtspflichten auf-
grund von Rechtsvorschriften, die, wie beispielsweise das 
Wettbewerbsrecht, nicht speziell auf den Bereich der elektroni-
schen Kommunikation abstellen, sollten unberührt bleiben. 

(61) Informationen, die von einer zuständigen Behörde gemäß 
den Unions- und einzelstaatlichen Vorschriften über das Ge-
schäftsgeheimnis und den Schutz personenbezogener Daten als 
vertraulich angesehen werden, sollten mit der Kommission, 
dem GEREK und jeglichen anderen nationalen Regulierungs-
behörden ausgetauscht werden können, wenn sich dies für die 
Anwendung des nationalen Rechts zur Umsetzung dieser Richt-
linie als erforderlich erweist. Die ausgetauschten Informationen 
sollten auf den zum Zweck dieses Informationsaustauschs rele-
vanten und angemessenen Umfang beschränkt werden. 

(62) Bei den Breitbandnetzen für elektronische Kommunikation 
herrscht hinsichtlich der Technologie, Topologie, des genutzten 
Mediums und der Eigentumsverhältnisse eine zunehmende 
Vielfalt. Daher müssen Regulierungseingriffe auf detaillierten 
Informationen in Bezug auf den Netzausbau beruhen, um wirk-
sam zu sein und die Bereiche, in denen ein Eingreifen nötig ist, 
gezielt angehen zu können. Diese Informationen sind von ent-
scheidender Bedeutung, wenn Investitionen gefördert, die Netz-
anbindung in der gesamten Union verbessert und allen einschlä-
gigen Behörden und den Bürgern Informationen zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Sie sollten Erhebungen sowohl zum 
Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität als auch zur um-
fassenden Modernisierung oder Erweiterung bestehender Kup-
fer- und sonstiger Netze enthalten, die möglicherweise nicht in 
jeder Hinsicht mit den Leistungsmerkmalen von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität übereinstimmen (z.B. Ausbau des Glasfa-
sernetzes bis zum Verteilerkasten, gekoppelt mit aktiven Tech-
nologien wie dem Vectoring). Die einschlägigen Voraus-
schauen sollten sich auf Zeiträume von bis zu drei Jahren erstre-
cken. Der Detailgrad und die Gebietsgranularität der von den 
zuständigen Behörden erhobenen Informationen sollten dem 
spezifischen regulatorischen Ziel entsprechen und dem Regu-
lierungszweck, dem sie dienen, angemessen sein. Daher wird 
sich die Größe der Gebietseinheiten in Abhängigkeit von den 
Regulierungserfordernissen unter den spezifischen nationalen 
Gegebenheiten und von der Verfügbarkeit lokaler Daten von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden. Die Ebene 3 der 
Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) wird 
voraussichtlich als Gebietseinheit unter den meisten Umständen 
nicht hinreichend klein sein. Die nationalen Regulierungsbe-
hörden und anderen zuständigen Behörden sollten den GEREK-
Leitlinien über bewährte Verfahren zur Bewältigung einer sol-
chen Aufgabe folgen; diese Leitlinien können auf der bestehen-
den Erfahrung der nationalen Regulierungsbehörden und/oder 
anderen zuständigen Behörden bei der geografischen Erhebung 
des Netzausbaus aufbauen. Die zuständigen Behörden sollten 
den Endnutzern unbeschadet der Vorschriften über das Ge-
schäftsgeheimnis die in diesem Rahmen erhobenen Daten in ei-
nem offenen Format gemäß der Richtlinie 2003/98/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates[26] unmittelbar und ohne 
Einschränkungen in Bezug auf die Weiterverwendung zur Ver-
fügung stellen, sofern diese Informationen noch nicht auf dem 

Markt verfügbar sind, und ihnen Instrumente für die Dienstqua-
lität zur Verfügung stellen, um sie besser über die verfügbaren 
Netzanbindungsdienste zu informieren. Bei der Erhebung die-
ser Informationen sollten alle betroffenen Behörden dem 
Grundsatz der Vertraulichkeit Rechnung tragen und sicherstel-
len, dass den Unternehmen keine Wettbewerbsnachteile entste-
hen. 

(63) Die digitale Kluft in der Union muss unbedingt überwun-
den werden, damit alle Unionsbürger Zugang zum Internet und 
digitalen Diensten haben. Im Falle spezifischer und genau fest-
gelegter Gebiete sollten die einschlägigen Behörden zu diesem 
Zweck die Möglichkeit haben, Unternehmen und öffentliche 
Stellen zu ersuchen, ihre Absicht zum Aufbau von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität in diesen Gebieten zu bekunden, so dass 
sie genügend Zeit haben, um eine fundierte Antwort zu geben. 
Die in den Vorausschauen enthaltenen Informationen sollten 
die wirtschaftlichen Aussichten im Bereich der elektronischen 
Kommunikationsnetze sowie die Investitionsabsichten der Un-
ternehmen zum Zeitpunkt der Datenerfassung widerspiegeln, 
damit die verfügbare Netzanbindung in verschiedenen Gegen-
den ermittelt werden kann. Bekundet ein Unternehmen oder 
eine öffentliche Stelle die Absicht, sich in einem Gebiet zu en-
gagieren, so sollte die nationale Regulierungsbehörde oder an-
dere zuständige Behörde von anderen Unternehmen oder öf-
fentliche Stellen verlangen können, dass sie erklären, ob sie be-
absichtigen, Netze mit sehr hoher Kapazität aufzubauen oder 
eine bedeutsame Modernisierung oder Erweiterung ihres beste-
henden Netzes auf eine Leistung mit einer Empfangsgeschwin-
digkeit von mindestens 100 Mbit/s vorzunehmen, oder nicht. 
Dieses Verfahren schafft Transparenz für Unternehmen und öf-
fentliche Stellen, die ihr Interesse bekundet haben, sich in die-
sem Gebiet zu engagieren, so dass sie bei der Aufstellung ihrer 
Geschäftspläne die mögliche Konkurrenz durch andere Netze 
beurteilen können. Die positive Wirkung dieser Transparenz 
hängt davon ab, dass Marktteilnehmer wahrheitsgemäß und in 
gutem Glauben antworten. 

(64) Zwar können Marktteilnehmer ihre Aufbaupläne aus un-
vorhergesehenen, objektiven und berechtigten Gründen ändern, 
jedoch sollten sich die zuständigen Behörden einschalten, auch 
wenn öffentliche Mittel betroffen sind, und gegebenenfalls 
Sanktionen verhängen, wenn ein Unternehmen oder eine öffent-
liche Stelle wissentlich oder grob fahrlässig irreführende, feh-
lerhafte oder unvollständige Informationen erteilt hat. Für die 
Zwecke der einschlägigen Bestimmung über Sanktionen sollte 
als grobe Fahrlässigkeit gelten, wenn ein Unternehmen oder 
eine öffentliche Stelle aufgrund eines Verhaltens oder der inter-
nen Organisation die Sorgfaltspflicht bezüglich der bereitge-
stellten Informationen schwerwiegend vernachlässigt und somit 
irreführende, fehlerhafte oder unvollständige Informationen er-
teilt. Es sollte die Regel gelten, dass grobe Fahrlässigkeit auch 
dann vorliegt, wenn das Unternehmen bzw. die öffentliche 
Stelle nicht wusste, dass die bereitgestellten Informationen irre-
führend, fehlerhaft oder unvollständig sind, das Unternehmen 
bzw. die öffentliche Stelle dies aber hätte wissen müssen, wenn 
es bzw. sie mit der gebotenen Sorgfalt gehandelt hätte oder ent-
sprechend organisiert gewesen wäre. Es ist wichtig, dass die 
Sanktionen angesichts der negativen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb und öffentlich finanzierte Projekte hinreichend ab-
schreckend sind. Das Recht, nach nationalem Recht Schadener-
satz zu verlangen, sollte durch die Bestimmungen über Sankti-
onen nicht berührt werden. 

(65) Im Interesse eines vorhersehbaren Investitionsumfelds 
sollten die zuständigen Behörden an Unternehmen und öffent-
liche Stellen, die Interesse am Aufbau von Netzen mit sehr ho-
her Kapazität bekunden, Informationen darüber weitergeben 
können, ob in dem fraglichen Gebiet andere Arten von Netzmo-
dernisierungen, einschließlich solcher mit Empfangsgeschwin-
digkeiten von weniger als 100 Mbit/s, vorhanden oder vorgese-
hen sind. 

(66) Es ist wichtig, dass die nationalen Regulierungsbehörden 
und anderen zuständigen Behörden alle interessierten Parteien 
zu vorgeschlagenen Beschlüssen konsultieren, ihnen entspre-
chend der Komplexität des Sachverhalts ausreichend Zeit ge-
ben, um Anmerkungen zu machen, und ihre Stellungnahmen 
berücksichtigen, ehe sie einen endgültigen Beschluss fassen. 
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Damit sich Beschlüsse, die auf nationaler Ebene gefasst wer-
den, nicht nachteilig auf das Funktionieren des Binnenmarktes 
oder andere Ziele des AEUV auswirken, sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden bestimmte Beschlussentwürfe auch der 
Kommission und anderen nationalen Regulierungsbehörden 
notifizieren, damit sie hierzu Stellung nehmen können. Die zu-
ständigen Behörden sollten die interessierten Parteien in den in 
dieser Richtlinie festgelegten Fällen zu allen Maßnahmenent-
würfen anhören, die sich auf den Handel zwischen Mitglied-
staaten auswirken. 

(67) In einem vom Wettbewerb geprägten Umfeld sollten die 
Ansichten der Betroffenen, einschließlich der Nutzer und Ver-
braucher, berücksichtigt werden. Zur angemessenen Berück-
sichtigung der Interessen der Bürger sollten die Mitgliedstaaten 
einen geeigneten Konsultationsmechanismus einrichten. Ein 
solcher Mechanismus könnte die Form einer von den nationalen 
Regulierungsbehörden und den Diensteanbietern unabhängigen 
Stelle annehmen, die Untersuchungen zu verbraucherbezoge-
nen Fragen wie dem Verhalten der Verbraucher und den Me-
chanismen für den Anbieterwechsel anstellt, in transparenter 
Weise handelt und ihren Beitrag zu den bestehenden Verfahren 
für die Konsultation der relevanten Interessengruppen leistet. 
Ferner könnte ein Mechanismus der Zusammenarbeit zur För-
derung rechtmäßiger Inhalte geschaffen werden. Die zu diesem 
Zweck eingeführten Verfahren sollten aber nicht zu einer sys-
tematischen Überwachung der Internetnutzung führen. 

(68) Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Streitig-
keiten können eine schnelle und kosteneffiziente Möglichkeit 
für Endnutzer darstellen, ihre Rechte durchzusetzen, insbeson-
dere für Verbraucher sowie Kleinstunternehmen und kleine Un-
ternehmen im Sinne des Anhangs der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission[27]. Die Mitgliedstaaten sollten 
es ermöglichen, dass die nationale Regulierungsbehörde oder 
andere für Endnutzerrechte zuständige Behörde oder mindes-
tens ein unabhängiges Gremium mit nachgewiesener Sach-
kenntnis auf dem Gebiet der Endnutzerrechte als alternative 
Streitbeilegungsstelle fungieren. Im Hinblick auf eine solche 
Streitbeilegung sollten solche Behörden keinerlei Weisung un-
terliegen. Da viele Mitgliedstaaten Verfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten auch für andere Endnutzer als Verbraucher 
eingerichtet haben, für die die Richtlinie 2013/11/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates[28] nicht gilt, ist es sinnvoll, 
das sektorspezifische Verfahren zur Beilegung von Streitigkei-
ten für Verbraucher und – sofern die Mitgliedstaaten dies vor-
sehen – für sonstige Endnutzer, insbesondere Kleinstunterneh-
men und kleine Unternehmen, beizubehalten. In Bezug auf die 
außergerichtliche Streitbeilegung sollten die Mitgliedstaaten in 
der Lage sein, Vorschriften beizubehalten oder einzuführen, die 
über die in der Richtlinie 2013/11/EU festgelegten Vorschriften 
hinausgehen, um ein höheres Verbraucherschutzniveau zu ge-
währleisten. 

(69) Bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen in ein und dem-
selben Mitgliedstaat in einem Bereich, der unter diese Richtli-
nie fällt, beispielsweise in Bezug auf Zugangs oder Zusammen-
schaltungsverpflichtungen oder in Bezug auf die Mittel zur 
Übertragung von Endnutzerverzeichnissen, sollte sich die Be-
schwerdepartei, die gutgläubig verhandelt hat, aber keine Eini-
gung erzielen konnte, an die nationale Regulierungsbehörde 
wenden können, damit diese den Streitfall beilegt. Die nationa-
len Regulierungsbehörden sollten die Möglichkeit haben, den 
Parteien eine Lösung aufzuerlegen. Greift eine nationale Regu-
lierungsbehörde in die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste 
oder zugehöriger Einrichtungen in einem Mitgliedstaat ein, so 
sollte sie anstreben, die Einhaltung der Verpflichtungen aus die-
ser Richtlinie sicherzustellen. 

(70) Zusätzlich zu den Rechtsbehelfen nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht bedarf es eines einfachen, auf Antrag einer 
der Parteien einzuleitenden Verfahrens zur Beilegung grenz-
überschreitender Streitigkeiten zwischen Unternehmen, die 
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste in unter-
schiedlichen Mitgliedstaaten bereitstellen oder dazu befugt 
sind. 

(71) Eine wichtige Aufgabe des GEREK ist es, gegebenenfalls 
Stellungnahmen zu grenzüberschreitenden Streitigkeiten zu 
verabschieden. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten 

etwaige Stellungnahmen des GEREK in vollem Umfang be-
rücksichtigen, wenn sie in solchen Fällen einem Unternehmen 
eine Verpflichtung auferlegen oder die Streitigkeiten anderwei-
tig lösen. 

(72) Fehlende Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten bei 
der Gestaltung der Funkfrequenznutzung in ihrem Hoheitsge-
biet kann, wenn das Problem nicht durch bilaterale Verhandlun-
gen der Mitgliedstaaten gelöst wird, zu weitreichenden funk-
technischen Störungen führen, die die Entwicklung des digita-
len Binnenmarkts stark beeinträchtigen können. Die Mitglied-
staaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
grenzübergreifende Störungen untereinander zu vermeiden. Die 
mit dem Beschluss 2002/622/EG der Kommission[29] einge-
setzte Gruppe für Frequenzpolitik sollte beauftragt werden, die 
erforderliche grenzübergreifende Koordinierung zu unterstüt-
zen, und sie sollte das benannte Forum für die Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten bezüglich grenzüber-
greifender Probleme sein. Aufbauend auf der von der Gruppe 
vorgeschlagenen Lösung ist unter bestimmten Umständen eine 
Durchführungsmaßnahme erforderlich, um grenzübergreifende 
funktechnische Störungen endgültig zu beseitigen oder um nach 
Unionsrecht eine koordinierte Lösung herbeizuführen, auf die 
sich zwei oder mehr Mitgliedstaaten im Rahmen bilateraler 
Verhandlungen geeinigt haben. Fehlende Koordinierung zwi-
schen den Mitgliedstaaten und Nachbarländern der Union kann 
ebenfalls zu weitreichenden funktechnischen Störungen führen. 
Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um grenzübergreifende Störungen mit Nachbarländern der 
Union zu vermeiden, und sollten zu diesem Zweck zusammen-
arbeiten. Auf Antrag von Mitgliedstaaten, die durch von Dritt-
ländern ausgehende grenzübergreifende Störungen betroffen 
sind, sollte die Union umfassend Unterstützung für solche Mit-
gliedstaaten leisten. 

(73) Die Gruppe für Frequenzpolitik ist eine hochrangige Bera-
tungsgruppe der Kommission, die mit dem Beschluss 
2002/622/EG eingesetzt wurde, um einen Beitrag zur Weiter-
entwicklung des Binnenmarkts zu leisten und unter Berücksich-
tigung wirtschaftlicher, politischer, kultureller, strategischer, 
gesundheitlicher und sozialer Aspekte sowie technischer Gege-
benheiten die Entwicklung einer Frequenzpolitik auf Unions-
ebene zu fördern. Sie sollte sich aus den Leitern der Stellen zu-
sammensetzen, die die allgemeine politische Verantwortung für 
die strategische Funkfrequenzpolitik tragen. Die Gruppe sollte 
die Kommission in Bezug auf die Funkfrequenzpolitik unter-
stützen und beraten. Dies sollte die Wahrnehmbarkeit der Funk-
frequenzpolitik in mehreren Politikbereichen der Union weiter 
steigern und dazu beitragen, die sektorübergreifende Kohärenz 
auf Unionsebene und auf nationaler Ebene zu gewährleisten. 
Die Gruppe sollte auch das Europäische Parlament und den Rat 
auf deren Antrag beraten. Ferner sollte sie als Koordinationsfo-
rum für die Umsetzung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
gemäß dieser Richtlinie hinsichtlich der Funkfrequenzen dienen 
und eine zentrale Rolle in den Bereichen spielen, die für den 
Binnenmarkt von entscheidender Bedeutung sind, wie die 
grenzübergreifende Koordinierung oder die Normung. Außer-
dem sollten technische oder Sachverständigenarbeitsgruppen 
eingerichtet werden, die an Plenartagungen teilnehmen, auf de-
nen hochrangige Vertreter der Mitgliedstaaten und der Kom-
mission die politische Strategie festlegen. Die Kommission hat 
ihre Absicht erklärt, innerhalb von sechs Monaten nach Inkraft-
treten dieser Richtlinie den Beschluss 2002/622/EG zu ändern, 
um die neuen Aufgaben zu berücksichtigen, die der Gruppe für 
Frequenzpolitik durch diese Richtlinie übertragen werden. 

(74) Die zuständigen Behörden sollten die Einhaltung der Be-
dingungen von Allgemeingenehmigungen und Nutzungsrech-
ten überwachen und gewährleisten sowie insbesondere für die 
wirksame und effiziente Nutzung der Funkfrequenzen und die 
Erfüllung von Verpflichtungen in Bezug auf die Versorgung 
und Dienstqualität sorgen, indem sie verwaltungsrechtliche 
Sanktionen, einschließlich Geldstrafen, Unterlassungsklagen 
und Entzug von Nutzungsrechten, im Fall eines Verstoßes ge-
gen diese Bedingungen auferlegen. Unternehmen sollten den 
zuständigen Behörden möglichst genaue und vollständige In-
formationen mitteilen, damit diese ihre Überwachungsaufgaben 
erfüllen können. 
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(75) Die Bedingungen für Allgemeingenehmigungen und indi-
viduelle Nutzungsrechte sollten auf das absolut Notwendige be-
schränkt werden, damit die Anforderungen und Verpflichtun-
gen des nationalen Rechts und des Unionsrechts erfüllt werden. 

(76) Jede Partei, die einem Beschluss einer zuständigen Be-
hörde unterliegt, sollte das Recht haben, bei einer von den be-
teiligten Parteien unabhängigen Stelle, die weder äußerer Ein-
flussnahme noch politischem Druck ausgesetzt ist, die sie an der 
unabhängigen Beurteilung der von ihnen bearbeiteten Angele-
genheiten hindern könnten, Rechtsbehelf einzulegen. Diese 
Stelle kann ein Gericht sein. Ferner sollte jedes Unternehmen, 
das der Ansicht ist, dass seine Anträge auf Erteilung von Rech-
ten für die Installation von Einrichtungen nicht im Einklang mit 
den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen behandelt 
worden sind, das Recht haben, gegen solche Entscheidungen 
Rechtsbehelf einzulegen. Die Kompetenzverteilung in den ein-
zelstaatlichen Rechtssystemen und die Rechte juristischer oder 
natürlicher Personen nach nationalem Recht sollte von diesem 
Beschwerdeverfahren unberührt bleiben. In jedem Fall sollten 
die Mitgliedstaaten eine wirksame gerichtliche Prüfung solcher 
Entscheidungen gewährleisten. 

(77) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit für Marktakteure 
sollten die Beschwerdestellen ihre Aufgaben wirksam wahrneh-
men. Insbesondere sollten die Beschwerdeverfahren nicht un-
gebührlich lange dauern. Einstweilige Maßnahmen zur Ausset-
zung der Wirkung eines Beschlusses einer zuständigen Behörde 
sollten nur in dringenden Fällen erlassen werden, um schweren 
und nicht wieder gutzumachenden Schaden von der die Maß-
nahmen beantragenden Partei abzuwenden, und wenn dies zum 
Ausgleich der Interessen erforderlich ist. 

(78) Es bestand große Uneinheitlichkeit in der Art, in der Be-
schwerdestellen einstweilige Maßnahmen angewendet haben, 
um Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehörden oder 
anderen zuständigen Behörden auszusetzen. Um einen kohären-
teren Ansatz zu erreichen, sollten gemeinsame Standards im 
Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs angewendet 
werden. Die Beschwerdestellen sollten befugt sein, die verfüg-
baren Informationen anzufordern, die das GEREK veröffent-
licht hat. Angesichts der Bedeutung von Rechtsmitteln für das 
Funktionieren des Rechtsrahmens insgesamt sollte in allen Mit-
gliedstaaten ein Verfahren eingerichtet werden, mit dem Infor-
mationen über eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen 
zur Aussetzung von Beschlüssen der zuständigen Behörden ge-
sammelt und der Kommission sowie dem GEREK gemeldet 
werden. Durch diesen Mechanismus sollte sichergestellt wer-
den, dass die Kommission oder das GEREK von den Mitglied-
staaten den Wortlaut der Entscheidungen und Gerichtsurteile 
abrufen kann, um eine Datenbank zu erstellen. 

(79) Im Interesse der Bürger und der Interessenträger sowie im 
Hinblick darauf, den betroffenen Parteien die Möglichkeit zu 
geben, Stellung zu nehmen, sollte das Unionsverfahren zur 
Konsolidierung des Binnenmarkts für elektronische Kommuni-
kation transparenter gestaltet werden, wozu auch zählen sollte, 
dass die nationalen Regulierungsbehörden verpflichtet werden, 
Maßnahmenentwürfe zeitgleich mit der Übermittlung an die 
Kommission, an das GEREK und an die nationalen Regulie-
rungsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zu veröffentlichen. 
Alle Maßnahmenentwürfe sollten mit Gründen versehen sein 
und eine ausführliche Analyse umfassen. 

(80) Die Kommission sollte nach weitest möglicher Berück-
sichtigung der Stellungnahme des GEREK die Möglichkeit ha-
ben, eine nationale Regulierungsbehörde aufzufordern, einen 
Maßnahmenentwurf zurückzuziehen, wenn er die Feststellung 
relevanter Märkte oder die Einstufung als Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht betrifft und die Beschlüsse ein Hemm-
nis für den Binnenmarkt schaffen würden oder mit Rechtsvor-
schriften der Union und insbesondere mit den von den nationa-
len Regulierungsbehörden zu verfolgenden politischen Zielset-
zungen nicht vereinbar wären. Das Notifizierungsverfahren 
gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 sowie die Rechte, die die 
Kommission aufgrund des AEUV in Bezug auf Verstöße gegen 
das Unionsrecht besitzt, bleiben von diesem Verfahren unbe-
rührt. 

(81) Die nationale Konsultation interessierter Kreise sollte vor 
der Konsultation auf Unionsebene über die Konsolidierung des 

Binnenmarkts für elektronische Kommunikation und die ein-
heitliche Anwendung von Abhilfemaßnahmen stattfinden, da-
mit die Ansichten der interessierten Kreise in der Konsultation 
auf Unionsebene Niederschlag finden. Damit würde auch eine 
zweite Konsultation auf Unionsebene vermieden, die notwen-
dig wäre, wenn die Ergebnisse der nationalen Konsultation zur 
Änderung einer geplanten Maßnahme führten. 

(82) Es ist wichtig, den Rechtsrahmen zeitgerecht umzusetzen. 
Hat die Kommission eine Entscheidung getroffen, in der eine 
nationale Regulierungsbehörde aufgefordert wird, einen Maß-
nahmenentwurf zurückzunehmen, sollte die nationale Regulie-
rungsbehörde ihren Maßnahmenentwurf zurückziehen oder der 
Kommission einen geänderten Entwurf vorlegen. Für die Über-
mittlung des geänderten Maßnahmenentwurfs an die Kommis-
sion sollte eine Frist festgelegt werden, damit die Marktbetei-
ligten über die Dauer der Marktüberprüfung informiert sind und 
größere Rechtssicherheit gegeben ist. 

(83) Das Unionsverfahren, das es der Kommission ermöglicht, 
nationale Regulierungsbehörden anzuweisen, geplante Maß-
nahmen bezüglich der Marktdefinition und der Einstufung von 
Unternehmen als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
zurückzunehmen, hat maßgeblich zu einem einheitlichen An-
satz bei der Feststellung der Umstände, unter denen eine Vor-
abregulierung vorgenommen werden kann, und der Umstände, 
unter denen die Unternehmen einer solchen Regulierung unter-
worfen sind, beigetragen. Die Erfahrungen mit den Verfahren 
der Artikel 7 und 7a der Richtlinie 2002/21/EG haben gezeigt, 
dass die Uneinheitlichkeit bei der Anwendung von Abhilfemaß-
nahmen durch die nationalen Regulierungsbehörden unter ähn-
lichen Marktbedingungen den Binnenmarkt im Bereich der 
elektronischen Kommunikation beeinträchtigt. Daher sollten 
die Kommission und das GEREK – im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten – dabei mitwirken, eine größere Einheitlichkeit 
bei der Anwendung der Abhilfemaßnahmen in Bezug auf die 
von den nationalen Regulierungsbehörden vorgeschlagenen 
Maßnahmenentwürfe zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte 
die Kommission im Falle von Maßnahmenentwürfen in Bezug 
auf die Ausweitung von Verpflichtungen, die sich über den ers-
ten Konzentrations- oder Verteilerpunkt hinaus erstrecken, auf 
Unternehmen unabhängig von der Einstufung als Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht, wenn dies zur Beseitigung be-
trächtlicher und anhaltender physischer oder wirtschaftlicher 
Hindernisse einer Replizierung erforderlich ist, oder in Bezug 
auf die regulatorische Behandlung neuer Bestandteile von Net-
zen mit sehr hoher Kapazität und bei denen das GEREK die Be-
denken der Kommission teilt, eine nationale Regulierungsbe-
hörde auffordern können, einen Maßnahmenentwurf zurückzu-
ziehen. Um das Fachwissen der nationalen Regulierungsbehör-
den hinsichtlich der Marktanalyse zu nutzen, sollte die 
Kommission vor der Verabschiedung ihrer Beschlüsse oder 
Empfehlungen das GEREK anhören. 

(84) In Anbetracht der kurzen Fristen des Konsultationsverfah-
rens auf Unionsebene sollten der Kommission Befugnisse ver-
liehen werden, Empfehlungen oder Leitlinien zu erlassen, um 
die Verfahren für den Austausch von Informationen zwischen 
der Kommission und nationalen Regulierungsbehörden – bei-
spielsweise in Fällen, die stabile Märkte oder nur geringfügige 
Änderungen zuvor mitgeteilter Maßnahmen betreffen – zu ver-
einfachen. Die Kommission sollte auch Befugnisse erhalten, 
um die Einführung von Ausnahmen von der Meldepflicht zu er-
möglichen, um die Verfahren in bestimmten Fällen zu straffen. 

(85) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten miteinander, 
mit dem GEREK und mit der Kommission auf transparente 
Weise kooperieren, um in allen Mitgliedstaaten die einheitliche 
Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten. 

(86) Das Ermessen der nationalen Regulierungsbehörden muss 
mit der Entwicklung einer kohärenten Regulierungspraxis und 
der einheitlichen Anwendung des Rechtsrahmens in Einklang 
gebracht werden, damit ein wirksamer Beitrag zur Entwicklung 
und Vollendung des Binnenmarkts geleistet werden kann. Die 
nationalen Regulierungsbehörden sollten daher die Binnen-
marktaktivitäten der Kommission und des GEREK unterstüt-
zen. 

(87) Maßnahmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten be-
einträchtigen könnten, sind Maßnahmen, die unmittelbar oder 
mittelbar, tatsächlich oder potenziell einen derartigen Einfluss 
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auf das Handelsmuster zwischen Mitgliedstaaten haben kön-
nen, dass ein Hemmnis für den Binnenmarkt geschaffen wird. 
Sie umfassen Maßnahmen, die erhebliche Auswirkungen auf 
Unternehmen oder Nutzer in anderen Mitgliedstaaten haben, 
darunter: Maßnahmen, die die Preise für die Nutzer in anderen 
Mitgliedstaaten beeinflussen, Maßnahmen, die die Möglichkei-
ten eines in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Un-
ternehmens beeinträchtigen, einen elektronischen Kommunika-
tionsdienst anzubieten, insbesondere Maßnahmen, die die Mög-
lichkeit beeinträchtigen, Dienste auf länderübergreifender Basis 
anzubieten, sowie Maßnahmen, die die Marktstruktur oder den 
Marktzugang berühren und für Unternehmen in anderen Mit-
gliedstaaten zu nachteiligen Auswirkungen führen. 

(88) Eine einheitlichere Verwendung und Festlegung von Ele-
menten der Auswahlverfahren und der an die Funkfrequenznut-
zungsrechte geknüpften Bedingungen, die erhebliche Auswir-
kungen auf die Marktbedingungen und die Wettbewerbssitua-
tion einschließlich der Eintritts- und Expansionsbedingungen 
haben, würde durch einen Koordinierungsmechanismus be-
günstigt, nach dem die Gruppe für Frequenzpolitik auf Antrag 
der nationalen Regulierungsbehörde oder anderen zuständigen 
Behörde oder in Ausnahmefällen von sich aus ein Peer-Review-
Forum einberufen würde, um Maßnahmenentwürfe vor der Er-
teilung von Nutzungsrechten durch einen Mitgliedstaat im Hin-
blick auf den Austausch bewährter Verfahren zu prüfen. Das 
Peer-Review-Forum ist ein Instrument des Peer-Learning. Es 
sollte zu einem besseren Austausch bewährter Verfahren zwi-
schen den Mitgliedstaaten beitragen und für mehr Transparenz 
von wettbewerbsorientierten oder vergleichenden Auswahlver-
fahren sorgen. Das Peer-Review-Verfahren sollte keine förmli-
che Bedingung der nationalen Genehmigungsverfahren sein. 
Der Gedankenaustausch sollte auf der Grundlage von Informa-
tionen erfolgen, die von der nationalen Regulierungsbehörde o-
der anderen zuständigen Behörde, die das Peer-Review-Forum 
beantragt hat, bereitgestellt werden, und sollte Teil einer breiter 
angelegten nationalen Maßnahme sein, die im weiteren Sinne 
die Erteilung, den Handel, die Vermietung, die Laufzeit, die 
Verlängerung oder die Änderung von Nutzungsrechten beinhal-
ten kann. Daher sollte die nationale Regulierungsbehörde oder 
andere zuständige Behörde auch Informationen über sonstige 
Entwürfe nationaler Maßnahmen oder diesbezügliche Aspekte 
vorlegen können, die mit dem betreffenden Auswahlverfahren 
für die Beschränkung von Nutzungsrechten für Funkfrequen-
zen, die nicht unter den Peer-Review-Mechanismus fallen, im 
Zusammenhang stehen. Um den Verwaltungsaufwand zu ver-
ringern, sollte die nationale Regulierungsbehörde oder andere 
zuständige Behörde diese Informationen mittels eines gemein-
samen Berichtsformats, soweit vorhanden, im Hinblick auf die 
Übermittlung an die Mitglieder der Gruppe für Frequenzpolitik 
vorlegen können. 

(89) Wurde auf Unionsebene eine harmonisierte Zuteilung von 
Funkfrequenzen an einzelne Unternehmen vereinbart, so sollten 
die Mitgliedstaaten diese Vereinbarungen bei der Zuteilung von 
Nutzungsrechten für Funkfrequenzen des nationalen Frequenz-
vergabeplans genauestens in die Praxis umsetzen. 

(90) Umfasst die erwartete Nutzung grenzübergreifende Situa-
tionen, so sollten die Mitgliedstaaten bei der Erteilung von Nut-
zungsrechten gemeinsame Genehmigungsverfahren als Option 
in Erwägung ziehen können. 

(91) Alle Beschlüsse der Kommission, die die harmonisierte 
Anwendung dieser Richtlinie garantieren, sollten sich auf die 
ordnungspolitischen Grundsätze, Ansätze und Methoden be-
schränken. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, sollten sie 
keine Einzelheiten vorgeben, die in der Regel den nationalen 
Gegebenheiten anzupassen sind, und sie sollten alternative An-
sätze nicht verbieten, bei denen davon auszugehen ist, dass sie 
gleichwertige Auswirkungen haben. Diese Entscheidungen 
sollten verhältnismäßig sein und keine Auswirkungen auf die 
Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehörden oder an-
deren zuständigen Behörden haben, die das Funktionieren des 
Binnenmarkts nicht behindern. 

(92) Die Union und die Mitgliedstaaten sind in der Welthan-
delsorganisation Verpflichtungen in Bezug auf Normen und 
den Rechtsrahmen für Telekommunikationsnetze und -dienste 
eingegangen. 

(93) Die Normung sollte in erster Linie ein marktorientierter 
Vorgang sein. Es kann jedoch noch immer Situationen geben, 
in denen es sich empfiehlt, die Einhaltung bestimmter Normen 
auf Unionsebene zu fordern, um die Interoperabilität und die 
Wahlfreiheit der Nutzer zu verbessern und die Interkonnektivi-
tät im Binnenmarkt zu fördern. Auf nationaler Ebene sind die 
Mitgliedstaaten an die Richtlinie (EU) 2015/1535 gebunden. 
Die Normungsverfahren im Rahmen dieser Richtlinie lassen die 
Richtlinien 2014/30/EU[30] und 2014/35/EU[31] des Europäi-
schen Parlaments und des Rates sowie die Richtlinie 
2014/53/EU unberührt. 

(94) Die Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikations-
netze oder öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunika-
tionsdienste sollten verpflichtet sein, die Sicherheit ihrer Netze 
und Dienste zu gewährleisten und Sicherheitsvorfälle zu ver-
hindern bzw. deren Auswirkungen zu minimieren. Diese Maß-
nahmen sollten unter Berücksichtigung des Standes der Tech-
nik ein Sicherheitsniveau der Netze und Dienste gewährleisten, 
das angesichts des bestehenden Risikos angemessen ist. Die Si-
cherheitsmaßnahmen sollten mindestens alle einschlägigen As-
pekte der folgenden Elemente berücksichtigen: im Zusammen-
hang mit der Sicherheit von Netzen und Einrichtungen: physi-
sche Sicherheit und Sicherheit des Umfelds, Sicherheit des Ma-
terials, Kontrolle des Zugangs zu Netzen und Netzintegrität; im 
Hinblick auf die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen: Verfah-
ren für die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen, Kapazitäten 
zum Aufspüren von Sicherheitsvorfällen, Meldung und Mittei-
lung von Sicherheitsvorfällen; in Bezug auf Betriebskontinui-
tätsmanagement: Strategie für die Verfügbarkeit der Dienste so-
wie Notfallpläne, Kapazitäten zur Wiederherstellung im Falle 
eines Systemabsturzes; in Bezug auf Überwachung, Überprü-
fung und Erprobung: Strategien für die Überwachung und Pro-
tokollierung, Beübung von Notfallplänen, Erprobung der Netze 
und Dienste, Sicherheitsbewertungen und Überwachung der 
Einhaltung der Anforderungen; und Einhaltung internationaler 
Normen. 

(95) Angesichts der wachsenden Bedeutung nummernunabhän-
giger interpersoneller Kommunikationsdienste ist es erforder-
lich sicherzustellen, dass auch für sie angemessene Sicherheits-
anforderungen entsprechend ihrer spezifischen Art und wirt-
schaftlichen Bedeutung gelten. Die Anbieter solcher Dienste 
sollten daher auch ein Sicherheitsniveau gewährleisten, das 
dem bestehenden Risiko angemessen ist. Da die Anbieter num-
mernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste 
üblicherweise keine tatsächliche Kontrolle über die Signalüber-
tragung über Netze ausüben, kann das Risiko für solche Dienste 
in gewisser Hinsicht als geringer erachtet werden als für her-
kömmliche elektronische Kommunikationsdienste. Wenn dies 
auf der Grundlage der tatsächlichen Bewertung der bestehenden 
Sicherheitsrisiken gerechtfertigt ist, sollten die Maßnahmen 
von Anbietern nummernunabhängiger interpersoneller Kom-
munikationsdienste daher weniger strikt sein. Derselbe Ansatz 
sollte sinngemäß auch für interpersonelle Kommunikations-
dienste gelten, die Nummern nutzen und die keine tatsächliche 
Kontrolle über die Signalübertragung ausüben. 

(96) Die Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikations-
netze oder öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunika-
tionsdienste sollten die Nutzer über besondere und erhebliche 
Sicherheitsbedrohungen und über Maßnahmen zum Schutz von 
Kommunikationsinhalten, die sie treffen können, informieren, 
z.B. den Einsatz spezieller Software oder von Verschlüsse-
lungsverfahren. Die Verpflichtung zur Information der Nutzer 
über solche Bedrohungen sollte einen Diensteanbieter nicht von 
der Pflicht befreien, auf eigene Kosten angemessene Sofort-
maßnahmen zu ergreifen, um jedwede Sicherheitsbedrohung zu 
beheben und das normale Sicherheitsniveau des Dienstes wie-
derherzustellen. Die Bereitstellung solcher Informationen über 
Sicherheitsbedrohungen sollte für die Nutzer kostenlos sein. 

(97) Um die Sicherheit der Netze und Dienste zu wahren, sollte 
– ohne dass dadurch die Befugnisse der Mitgliedstaaten, den 
Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen und der öffent-
lichen Sicherheit zu gewährleisten und die Ermittlung, Aufklä-
rung und Verfolgung von Straftaten zu ermöglichen, berührt 
werden – beispielsweise die Verschlüsselung, gegebenenfalls 
von Ende zu Ende, gefördert werden; erforderlichenfalls sollte 
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die Verschlüsselung im Einklang mit den Grundsätzen der Si-
cherheit und des Schutzes der Privatsphäre mittels datenschutz-
freundlicher Voreinstellungen und Technikgestaltung vorge-
schrieben werden. 

(98) Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass die 
Integrität und Verfügbarkeit öffentlicher elektronischer Kom-
munikationsnetze aufrechterhalten werden. Die Agentur der 
Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit (im 
Folgenden „ENISA“) sollte zu einem erhöhten Sicherheitsni-
veau der elektronischen Kommunikation beitragen, indem sie 
unter anderem Fachwissen und sachverständigen Rat bereit-
stellt sowie den Austausch vorbildlicher Praktiken fördert. Die 
zuständigen Behörden sollten über die notwendigen Mittel ver-
fügen, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können, einschließ-
lich der Befugnis, Informationen anzufordern, die zur Bewer-
tung des Sicherheitsniveaus von Netzen oder Diensten erforder-
lich sind. Sie sollten auch die Befugnis haben, vollständige und 
verlässliche Daten über tatsächliche Sicherheitsvorfälle zu ver-
langen, die sich maßgeblich auf den Betrieb von Netzen oder 
Diensten ausgewirkt haben. Gegebenenfalls sollten sie Unter-
stützung von Computer-Notfallteams (im Folgenden 
"CSIRTs") gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates[32] erhalten. Insbesondere 
können die CSIRTs aufgefordert werden, den zuständigen Be-
hörden Informationen über Risiken und Sicherheitsvorfälle, die 
öffentliche elektronische Kommunikationsnetze und öffentlich 
zugängliche elektronische Kommunikationsdienste betreffen, 
zu liefern und Möglichkeiten zu deren Beherrschung zu emp-
fehlen. 

(99) In Fällen, in denen sich die Bereitstellung elektronischer 
Kommunikation auf öffentliche Ressourcen stützt, deren Nut-
zung einer spezifischen Genehmigung bedarf, sollten die Mit-
gliedstaaten der für die Erteilung dieser Genehmigung zustän-
digen Behörde die Befugnis zur Erhebung von Entgelten ertei-
len können, um die optimale Nutzung dieser Ressourcen im 
Einklang mit den in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren 
sicherzustellen. Entsprechend der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs können die Mitgliedstaaten keine anderen Abgaben 
oder Gebühren in Bezug auf die Bereitstellung von Netzen und 
elektronischen Kommunikationsdiensten als die in dieser Richt-
linie vorgesehenen erheben. In dieser Hinsicht sollten die Mit-
gliedstaaten einen einheitlichen Ansatz bei der Festlegung die-
ser Abgaben oder Gebühren verfolgen, so dass Anbietern elekt-
ronischer Kommunikationsnetze und -dienste keine unverhält-
nismäßige finanzielle Belastung in Verbindung mit dem 
Allgemeingenehmigungsverfahren oder den Nutzungsrechten 
entsteht. 

(100) Um die optimale Nutzung der Ressourcen zu gewährleis-
ten, sollten die Entgelte die wirtschaftliche und technische Si-
tuation des betreffenden Marktes sowie etwaige andere wich-
tige Faktoren für die Bestimmung ihres Werts widerspiegeln. 
Gleichzeitig sollten die Entgelte so festgelegt sein, dass sie eine 
effiziente Zuteilung und Nutzung von Funkfrequenzen gewähr-
leisten. Durch diese Richtlinie werden die Zwecke, für die Ent-
gelte für die Nutzungsrechte und die Rechte zur Installation von 
Einrichtungen verwendet werden, nicht berührt. Diese Entgelte 
sollten beispielsweise zur Finanzierung derjenigen Tätigkeiten 
der nationalen Regulierungsbehörden und anderen zuständigen 
Behörden verwendet werden können, die nicht über die Verwal-
tungsabgaben finanziert werden können. Bestehen im Fall von 
wettbewerbsorientierten oder vergleichenden Auswahlverfah-
ren die Entgelte für Funkfrequenznutzungsrechte ausschließlich 
oder teilweise aus einem Pauschalbetrag, so sollten Zahlungs-
regelungen sicherstellen, dass diese Entgelte in der Praxis nicht 
zu einer Auswahl nach Kriterien führen, die nicht in Beziehung 
zu dem Ziel der optimalen Nutzung von Funkfrequenzen ste-
hen. Die Kommission sollte regelmäßig vergleichende Untersu-
chungen und gegebenenfalls weitere Orientierungen über die 
optimale Praxis bei der Zuteilung von Funkfrequenzen, Num-
merierungsressourcen bzw. Wegerechten veröffentlichen kön-
nen. 

(101) Entgelte, die Unternehmen für Funkfrequenznutzungs-
rechte auferlegt werden, können sich auf die Entscheidung aus-
wirken, ob solche Rechte beantragt und Funkfrequenzressour-
cen genutzt werden. Um die optimale Nutzung der Funkfre-

quenzen sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten daher Re-
servepreise in einer Weise festlegen, die, unabhängig von der 
Art des Auswahlverfahrens, eine effiziente Erteilung dieser 
Rechte bewirkt. Die Mitgliedstaaten könnten auch etwaige Kos-
ten in Verbindung mit der Erfüllung der zur Förderung von po-
litischen Zielen auferlegten Genehmigungsbedingungen be-
rücksichtigen. Dabei sollte auch auf die Wettbewerbssituation 
auf dem betreffenden Markt geachtet werden, einschließlich 
möglicher alternativer Verwendungen der Ressourcen. 

(102) Die optimale Nutzung von Funkfrequenzressourcen hängt 
von der Verfügbarkeit geeigneter Netze und zugehöriger Ein-
richtungen ab. In dieser Hinsicht sollten die Mitgliedstaaten be-
strebt sein sicherzustellen, dass, wenn die nationalen Regulie-
rungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden Entgelte für 
die Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen und zur Installa-
tion von Einrichtungen erheben, diese die Notwendigkeit be-
rücksichtigen, den kontinuierlichen Infrastrukturausbau zu er-
leichtern, damit die Ressourcen auf effizienteste Weise genutzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten bemüht sein, so weit wie 
möglich sicherzustellen, dass Modalitäten für die Zahlung die-
ser Funkfrequenznutzungsentgelte in Verbindung mit der tat-
sächlichen Verfügbarkeit der Ressource angewendet werden, 
die die Investitionen, die zur Förderung einer solchen Infra-
strukturentwicklung und der Bereitstellung der entsprechenden 
Dienste erforderlich sind, unterstützen. Die Zahlungsmodalitä-
ten sollten auf objektive, transparente, verhältnismäßige und 
nichtdiskriminierende Weise vor der Eröffnung von Verfahren 
zur Erteilung von Funkfrequenznutzungsrechten festgelegt 
werden. 

(103) Um die Voraussetzungen für einen lauteren, wirksamen 
Wettbewerb zu schaffen, sollte sichergestellt werden, dass zü-
gige, nichtdiskriminierende und transparente Verfahren zur Er-
teilung von Rechten für die Installation von Einrichtungen be-
stehen. Diese Richtlinie berührt nicht die nationalen Rechtsvor-
schriften über die Enteignung oder Nutzung von Grundbesitz, 
die normale Ausübung der Eigentumsrechte, den normalen Ge-
brauch öffentlichen Grund und Bodens oder den Neutralitäts-
grundsatz in Bezug auf die Eigentumsordnung in den Mitglied-
staaten. 

(104) Genehmigungen, die Anbietern elektronischer Kommu-
nikationsnetze und -dienste den Zugang zu öffentlichen oder 
privaten Grundstücken ermöglichen, sind für die Einrichtung 
elektronischer Kommunikationsnetze oder neuer Netzbestand-
teile wesentliche Faktoren. Unnötige Komplexität und Verzö-
gerungen bei den Verfahren zur Gewährung von Wegerechten 
können daher die Entwicklung des Wettbewerbs stark behin-
dern. Der Erwerb von Wegerechten durch zugelassene Unter-
nehmen sollte deshalb vereinfacht werden. Die zuständigen Be-
hörden sollten den Erwerb von Wegerechten koordinieren, und 
einschlägige Informationen dazu auf ihren Webseiten zugäng-
lich machen. 

(105) Es ist notwendig, die Befugnisse der Mitgliedstaaten ge-
genüber den Inhabern von Wegerechten zu stärken, um die Ein-
führung oder Inbetriebnahme eines neuen Netzes fair, effizient 
und auf ökologisch verantwortliche Weise sowie unabhängig 
von der etwaigen Verpflichtung eines Unternehmens, das als 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurde, 
Zugang zu seinem elektronischen Kommunikationsnetz zu ge-
währen, sicherzustellen. Die Verbesserung der gemeinsamen 
Nutzung von Einrichtungen kann die umweltbezogenen Ge-
samtkosten des Aufbaus der Infrastruktur für die elektronische 
Kommunikation senken und der Verwirklichung der Zielset-
zungen für das Gesundheitswesen, die öffentliche Sicherheit so-
wie im Bereich Städteplanung und Raumordnung dienen. Die 
zuständigen Behörden sollten ermächtigt werden, den Unter-
nehmen, die über das Recht verfügten, Einrichtungen auf, über 
oder unter öffentlichen oder privaten Grundstücken zu installie-
ren, die gemeinsame Nutzung solcher Einrichtungen oder 
Grundstücke, einschließlich physischer Kollokation, vorzu-
schreiben, nachdem eine öffentliche Konsultation von ange-
messener Dauer, bei der alle interessierten Kreise Gelegenheit 
zur Meinungsäußerung erhalten sollten – in den spezifischen 
Bereichen, in denen aus Gründen des öffentlichen Interesses 
eine solche gemeinsame Nutzung angezeigt ist –, durchgeführt 
wurde. Das kann z.B. der Fall sein, wenn der Untergrund stark 
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beansprucht ist oder ein natürliches Hindernis überwunden wer-
den muss. Die zuständigen Behörden sollten insbesondere in 
der Lage sein, die gemeinsame Nutzung von Netzbestandteilen 
und zugehörigen Einrichtungen wie Leitungsrohren, Leerroh-
ren, Masten, Einstiegsschächten, Verteilerkästen, Antennen, 
Türmen und anderen Trägerstrukturen, Gebäuden oder Gebäu-
dezugängen und eine bessere Koordinierung von Bauarbeiten 
aus Gründen des Umweltschutzes oder der öffentlichen Ord-
nung vorzuschreiben. Im Gegenteil sollten die nationalen Re-
gulierungsbehörden Regeln für die Umlegung der Kosten bei 
gemeinsamer Nutzung der Einrichtung oder von Grundstücken 
festlegen, um eine angemessene Risikovergütung zwischen den 
betroffenen Unternehmen zu gewährleisten. Angesichts der 
durch die Richtlinie 2014/61/EU auferlegten Verpflichtungen 
sollten die zuständigen Behörden, insbesondere die Gebietskör-
perschaften, ferner in Zusammenarbeit mit nationalen Regulie-
rungsbehörden geeignete Koordinierungsverfahren hinsichtlich 
öffentlicher Bauarbeiten und hinsichtlich anderer geeigneter öf-
fentlicher Einrichtungen oder Grundstücke einrichten, die auch 
Verfahren umfassen können sollten, durch die sichergestellt 
wird, dass interessierte Kreise über geeignete öffentliche Ein-
richtungen oder Grundstücke und laufende und geplante öffent-
liche Bauarbeiten informiert sind, dass ihnen solche Arbeiten 
rechtzeitig mitgeteilt werden und dass die gemeinsame Nutzung 
möglichst weitgehend erleichtert wird. 

(106) Haben Betreiber von Mobiltelefondiensten Türme oder 
Masten aus Umweltschutzgründen gemeinsam zu nutzen, so 
könnte diese vorgeschriebene gemeinsame Nutzung zu einer 
Verringerung der für jeden Betreiber aus Gründen der öffentli-
chen Gesundheit höchstzulässigen Sendeleistung führen; dies 
wiederum könnte es erforderlich machen, dass die Betreiber 
weitere Sendestationen einrichten, um die landesweite Versor-
gung sicherzustellen. Die zuständigen Behörden sollten sich be-
mühen, die entsprechenden Erwägungen in den Bereichen Um-
welt und öffentliche Gesundheit unter Berücksichtigung des 
Vorsorgeprinzips gemäß der Empfehlung 1999/519/EG des Ra-
tes[33] miteinander zu vereinbaren. 

(107) Funkfrequenzen sind als knappe öffentliche Ressource 
anzusehen, die einen bedeutenden Wert für die Gesellschaft und 
den Markt hat. Sie sind eine wesentliche Voraussetzung für 
funkgestützte elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
und sollten, soweit sie für diese Netze und Dienste genutzt wer-
den, von den nationalen Regulierungsbehörden oder anderen 
zuständigen Behörden auf der Grundlage harmonisierter Ziele 
und Grundsätzen für ihr Tätigwerden sowie nach objektiven, 
transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien effizient 
zugeteilt und zugewiesen werden, wobei den demokratischen, 
sozialen, sprachlichen und kulturellen Interessen, die mit der 
Nutzung von Funkfrequenzen verbunden sind, Rechnung getra-
gen werden sollte. Die Entscheidung Nr. 676/2002/EG enthält 
die Rahmenbedingungen für die Harmonisierung der Frequenz-
nutzung. 

(108) Vom frequenzpolitischen Vorgehen der Union unberührt 
bleiben sollten die Maßnahmen, die auf Unionsebene oder auf 
nationaler Ebene im Einklang mit dem Unionsrecht getroffenen 
werden und Zielen von allgemeinem Interesse dienen, insbe-
sondere im Hinblick auf öffentliche Regierungs- und Verteidi-
gungsnetze, auf eine Regulierung von Inhalten und auf die au-
diovisuelle Politik und die Medienpolitik, und das Recht der 
Mitgliedstaaten, die Verwaltung und Nutzung ihrer Funkfre-
quenzen an der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicher-
heit und der Verteidigung auszurichten. 

(109) Die Gewährleistung einer weitverbreiteten Netzanbin-
dung in jedem Mitgliedstaat ist von wesentlicher Bedeutung für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die Beteiligung am 
öffentlichen Leben sowie den sozialen und territorialen Zusam-
menhalt. Da die Netzanbindung und die Nutzung elektronischer 
Kommunikation zu einem festen Bestandteil der europäischen 
Gesellschaft und des Gemeinwohls werden, sollten die Mit-
gliedstaaten bestrebt sein, eine unionsweite Versorgung mit 
drahtlosen Breitbanddiensten sicherzustellen. Eine solche Ver-
sorgung sollte erreicht werden, indem die Mitgliedstaaten ange-
messene Versorgungsverpflichtungen auferlegen, die an das je-
weilige Versorgungsgebiet angepasst und auf eine verhältnis-
mäßige Belastung beschränkt werden sollten, damit der Ausbau 
durch die Diensteanbieter nicht behindert wird. Angesichts der 

großen Bedeutung von Systemen wie lokalen Funknetzen 
(Funk-LAN) bei der Bereitstellung von schnellen drahtlosen 
Breitbandverbindungen in Gebäuden sollten die Maßnahmen 
auf die Sicherstellung der Freigabe ausreichender Funkfrequen-
zen in Frequenzbändern abstellen, die besonders wertvolle Gü-
ter für den kosteneffizienten Aufbau von Drahtlosnetzen mit 
universeller Versorgung, insbesondere in Gebäuden, darstellen. 
Darüber hinaus sollten schlüssige und abgestimmte Maßnah-
men für eine hochwertige terrestrische drahtlose Versorgung in 
der gesamten Union, gestützt auf die besten nationalen Verfah-
ren für in Betreibergenehmigungen auferlegte Verpflichtungen, 
auf die Erreichung des Ziels des Programms für die Funkfre-
quenzpolitik, wonach alle Bürger der Union bis 2020 sowohl in 
Gebäuden als auch im Freien Zugang zu den höchstmöglichen 
Breitbandgeschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s haben 
sollten, hinwirken und auf die Verwirklichung des hochgesteck-
ten Ziels der Gigabitgesellschaft in der Union abzielen. Solche 
Maßnahmen werden innovative digitale Dienste fördern und 
langfristige sozioökonomische Vorteile bringen. Die nahtlose 
flächendeckende Versorgung sowie die Netzanbindung in allen 
Mitgliedstaaten sollte die größtmögliche Ausdehnung und Zu-
verlässigkeit erreichen, um innerstaatliche und grenzübergrei-
fende Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge und elektroni-
sche Gesundheitsdienste zu fördern. 

(110) Es ist zwingend notwendig, dafür zu sorgen, dass die Be-
völkerung keinen gesundheitsschädlichen elektromagnetischen 
Feldern ausgesetzt wird. Die Mitgliedstaaten sollten dieses 
Problem unionsweit unter Wahrung der Kohärenz und unter be-
sonderer Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips gemäß der 
Empfehlung 1999/519/EG angehen, um auf die Gewährleistung 
kohärenterer Netzausbaubedingungen hinzuarbeiten. Die Mit-
gliedstaaten sollten nötigenfalls das in der Richtlinie (EU) 
2015/1535 dargelegte Verfahren anwenden, auch um Transpa-
renz für die Interessenträger zu schaffen und andere Mitglied-
staaten und die Kommission in die Lage zu versetzen, zu rea-
gieren. 

(111) Die durch die Normung geförderte Funkfrequenzharmo-
nisierung und -koordinierung sowie Geräteregulierung ergän-
zen sich gegenseitig und müssen mit Unterstützung der Gruppe 
für Frequenzpolitik eng miteinander abgestimmt werden, um 
ihre gemeinsamen Ziele wirksam zu erreichen. Die Abstim-
mung der Inhalte und Zeitvorgaben für die Aufträge an die 
CEPT im Rahmen der Entscheidung Nr. 676/2002/EG sowie 
der Normungsaufträge an Normungsorganisationen wie das Eu-
ropäische Institut für Telekommunikationsnormen – u.a. auch 
in Bezug auf die Parameter für Funkempfänger – sollte die 
künftige Einführung neuer Systeme erleichtern, Gelegenheiten 
zur gemeinsamen Funkfrequenznutzung schaffen und für eine 
wirksame Funkfrequenzverwaltung sorgen. 

(112) Der Bedarf an harmonisierten Funkfrequenzen ist nicht in 
allen Teilen der Union gleich groß. Ist die Nachfrage nach ei-
nem harmonisierten Frequenzband oder Teilen davon auf regi-
onaler oder nationaler Ebene gering, könnten die Mitgliedstaa-
ten – z.B. um ein fehlendes Markangebot für bestimmte Ver-
wendungen auszugleichen – ausnahmsweise eine alternative 
Nutzung des Frequenzbands zulassen, sofern die Nachfrage ge-
ring bleibt, die alternative Nutzung nicht die harmonisierte Nut-
zung des betreffenden Frequenzbands in anderen Mitgliedstaa-
ten beeinträchtigt und sie beendet wird, wenn eine Nachfrage 
nach harmonisierter Nutzung entsteht. 

(113) Die Flexibilität der Funkfrequenzverwaltung und des Zu-
gangs zu Funkfrequenzen wurde durch technologie- und diens-
teneutrale Genehmigungen gewährleistet, um es den Funkfre-
quenznutzern zu ermöglichen, die besten Technologien und 
Dienste auszuwählen, die in den Funkfrequenzbändern genutzt 
werden, die im Einklang mit dem Unionsrecht als für elektroni-
sche Kommunikationsdienste nach den jeweiligen nationalen 
Frequenzbereichsnutzungsplänen verfügbar erklärt wurden (im 
Folgenden „Grundsatz der Technologieneutralität und der 
Dienstneutralität“). Die verwaltungsmäßige Festlegung von 
Technologien und Diensten sollte nur vorgenommen werden, 
wenn Ziele von allgemeinem Interesse in Frage stehen, und klar 
begründet sowie Gegenstand einer regelmäßigen Überprüfung 
sein. 

(114) Beschränkungen des Grundsatzes der Technologieneutra-
lität sollten angemessen und durch die Notwendigkeit einer 



EKEK 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

EKEK 

145 
 
 

 

 

 

 

 

Vermeidung funktechnischer Störungen begründet sein, bei-
spielsweise durch Auferlegung von Frequenzmasken und Leis-
tungspegeln, zum Schutz der Gesundheit durch Begrenzung der 
Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen 
Feldern, zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens 
der Dienste durch eine angemessene technische Qualität der 
Dienste, wobei die Möglichkeit, ein und dasselbe Funkfre-
quenzband für mehrere Dienste zu nutzen, nicht unbedingt aus-
geschlossen ist, zur Gewährleistung einer angemessenen ge-
meinsamen Nutzung von Funkfrequenzen, insbesondere dort, 
wo die Nutzung nur Allgemeingenehmigungen unterliegt, zur 
Gewährleistung der effizienten Nutzung von Funkfrequenzen 
oder um einem Ziel von allgemeinem Interesse im Einklang mit 
dem Unionsrecht zu entsprechen. 

(115) Funkfrequenznutzer sollten auch in der Lage sein, die 
Dienste frei zu wählen, die sie im Funkfrequenzspektrum an-
bieten wollen. Andererseits sollten jedoch Maßnahmen erlaubt 
sein, die die Erbringung einer bestimmten Dienstleistung erfor-
dern, um eindeutig festgelegte Ziele von allgemeinem Interesse 
zu erreichen, wie z.B. der Schutz des menschlichen Lebens, die 
notwendige Förderung des sozialen, regionalen und territoria-
len Zusammenhalts oder die Vermeidung einer ineffizienten 
Funkfrequenznutzung, sofern dies notwendig und angemessen 
ist. Zu solchen Zielen sollte auch die Förderung der kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt sowie des Medienpluralismus gehö-
ren, wie sie von den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Uni-
onsrecht festgelegt worden sind. Sofern es nicht zum Schutz des 
menschlichen Lebens oder in Ausnahmefällen zur Verwirkli-
chung anderer von den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
Unionsrecht festgelegter Ziele von allgemeinem Interesse not-
wendig ist, sollten Ausnahmen nicht dazu führen, dass be-
stimmten Diensten eine ausschließliche Nutzung zusteht, son-
dern ihnen sollte vielmehr ein Vorrang gewährt werden, so dass 
so weit wie möglich andere Dienste oder Technologien in dem-
selben Funkfrequenzband koexistieren können. Es liegt in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, Umfang und Art etwaiger 
Ausnahmen bezüglich der Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt sowie des Medienpluralismus festzulegen. 

(116) Da die Zuweisung von Funkfrequenzen für bestimmte 
Technologien oder Dienste eine Abweichung von den Grunds-
ätzen der Technologie- und Dienstneutralität darstellt und die 
Wahlfreiheit hinsichtlich des anzubietenden Dienstes oder der 
einzusetzenden Technologie beschränkt, sollte jeder Vorschlag 
für eine solche Zuweisung transparent und Gegenstand einer öf-
fentlichen Konsultation sein. 

(117) Beschließen die Mitgliedstaaten in Ausnahmefällen, aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit 
die freie Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze 
und -dienste einzuschränken, so sollten die Mitgliedstaaten das 
Motiv einer solchen Einschränkung erläutern. 

(118) Funkfrequenzen sollten so verwaltet werden, dass die 
Vermeidung funktechnischer Störungen gewährleistet ist. Der 
grundlegende Begriff der funktechnischen Störung sollte daher 
angemessen definiert werden, um sicherzustellen, dass sich Re-
gulierungseingriffe auf das Maß beschränken, das zur Verhin-
derung solcher Störungen erforderlich ist, auch in Bezug auf die 
Notwendigkeit, fortgeschrittene Methoden zum Schutz vor 
funktechnischen Störungen zu berücksichtigen; Ziel ist es, diese 
Technologien und Funkfrequenzverwaltungsmethoden anzu-
wenden, um die Anwendung des Grundsatzes „störungsfrei und 
ungeschützt“ möglichst weitgehend zu vermeiden. Der Verkehr 
hat eine starke grenzüberschreitende Komponente und seine Di-
gitalisierung bringt Herausforderungen mit sich. Fahrzeuge 
(beispielsweise U-Bahn, Bus, Pkw, Lkw, Züge) werden zuneh-
mend autonomer und stärker vernetzt. Im Binnenmarkt über-
queren Fahrzeuge leichter nationale Grenzen. Zuverlässige 
Kommunikation und die Vermeidung funktechnischer Störun-
gen sind für den sicheren und reibungslosen/störungsfreien Be-
trieb von Fahrzeugen und fahrzeugeigenen Kommunikations-
systemen von wesentlicher Bedeutung. 

(119) Mit der steigenden Funkfrequenznachfrage sowie ver-
schiedenen neuen Anwendungen und Technologien, die eine 
größere Flexibilität bei Funkfrequenzzugang und -nutzung er-
fordern, sollten Mitgliedstaaten die gemeinsame Funkfrequenz-
nutzung fördern, indem sie die angemessenste Genehmigungs-
regelung für jedes Szenario bestimmen und dafür geeignete und 

transparente Regeln und Bedingungen festlegen. Die gemein-
same Funkfrequenznutzung gewährleistet in zunehmendem 
Maße Wirksamkeit und Effizienz, indem unabhängigen Nut-
zern oder Geräten unter verschiedenen rechtlichen Regelungen 
Zugang zum selben Funkfrequenzband gewährt wird, so dass 
zusätzliche Funkfrequenzressourcen frei werden, die Nutzungs-
effizienz steigt und der Funkfrequenzzugang für neue Nutzer 
erleichtert wird. Die gemeinsame Nutzung kann auf Grundlage 
von Allgemeingenehmigungen oder lizenzfreier Nutzung erfol-
gen, so dass unter bestimmten Bedingungen mehrere Nutzer in 
unterschiedlichen geografischen Gebieten oder zu unterschied-
lichen Zeiten Zugang zu denselben Funkfrequenzen erhalten 
und diese nutzen. Sie kann auch auf individuellen Nutzungs-
rechten im Rahmen eines lizenzierten gemeinsamen Zugangs 
beruhen, wobei alle Nutzer (ein bestehender und mehrere neue 
Nutzer) unter Aufsicht der zuständigen Behörden die Bedin-
gungen für den gemeinsamen Zugang vereinbaren und damit 
ein Mindestmaß an Funkübertragungsqualität gewährleisten. 
Bei der Zulassung der gemeinsamen Nutzung im Rahmen un-
terschiedlicher Genehmigungsregelungen sollten die Mitglied-
staaten keine stark voneinander abweichenden Laufzeiten für 
diese Regelungen festsetzen. 

(120) Mit Allgemeingenehmigungen für die Funkfrequenznut-
zung kann erreicht werden, dass Funkfrequenzen möglichst ef-
fizient genutzt werden, und in bestimmten Fällen können diese 
Genehmigungen Innovationen und dem Wettbewerb förderlich 
sein, während in anderen Fällen unter bestimmten spezifischen 
Umständen die Vergabe individueller Funkfrequenznutzungs-
rechte das beste Genehmigungssystem darstellen kann. Indivi-
duelle Nutzungsrechte sollten beispielsweise in Betracht gezo-
gen werden, wenn günstige Ausbreitungseigenschaften der 
Funkfrequenzen oder die geplante Sendeleistung der Übertra-
gung bedeuten, dass Allgemeingenehmigungen die Störungs-
problematik aufgrund der erforderlichen Dienstqualität nicht 
beheben können. Technische Maßnahmen wie Lösungen zur 
Verbesserung der Ausfallsicherheit der Empfänger könnten den 
Rückgriff auf Allgemeingenehmigungen oder die gemeinsame 
Nutzung von Funkfrequenzen ermöglichen und würden mög-
licherweise den systematischen Rückgriff auf den Grundsatz 
„störungsfrei und ungeschützt“ vermeiden. 

(121) Um für Berechenbarkeit zu sorgen und die Rechtssicher-
heit sowie Investitionsstabilität zu wahren, sollten die Mitglied-
staaten im Voraus geeignete Kriterien festlegen, damit die Ein-
haltung der Vorgabe einer effizienten Funkfrequenznutzung 
durch die Rechteinhaber im Rahmen der Umsetzung der an in-
dividuelle Nutzungsrechte und Allgemeingenehmigungen ge-
knüpften Bedingungen nachvollzogen werden kann. Interes-
sierte Kreise sollten an der Festlegung solcher Bedingungen be-
teiligt und in transparenter Weise darüber informiert werden, 
wie die Erfüllung ihrer Verpflichtungen beurteilt wird. 

(122) Um zu verhindern, dass insbesondere durch wettbewerbs-
widriges Horten Hindernisse für den Markteintritt entstehen, 
sollten die an die Funkfrequenznutzungsrechte geknüpften Be-
dingungen von den Mitgliedstaaten wirksam durchgesetzt wer-
den, und alle zuständigen Behörden sollten sich erforderlichen-
falls daran beteiligen. Die Durchsetzung der Bedingungen sollte 
eine Verfallsregel bei Nichtnutzung („use it or lose it“) umfas-
sen. Um für Rechtssicherheit hinsichtlich der möglichen An-
wendung von Sanktionen aufgrund mangelnder Funkfrequenz-
nutzung zu sorgen, sollten im Vorfeld Nutzungsgrenzwerte u.a. 
in Bezug auf die Dauer, den Umfang oder die Funkfrequenzi-
dentität festgelegt werden. Handel und Vermietung von Funk-
frequenzen sollten die wirksame Funkfrequenznutzung durch 
den ursprünglichen Rechteinhaber gewährleisten. 

(123) Wenn die harmonisierten Bedingungen für ein Funkfre-
quenzband nach der Entscheidung Nr. 676/2002/EG eingerich-
tet werden, müssen die zuständigen Behörden über die am bes-
ten geeignete Genehmigungsregelung für das betreffende Band 
oder Teile davon befinden. Wenn wahrscheinlich alle Mitglied-
staaten ähnlichen Problemen gegenüberstehen, für die divergie-
rende Lösungen zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts für 
Ausrüstungen und somit zu einer Verzögerung des Aufbaus von 
5G-Systemen führen könnten, kann es erforderlich sein, dass 
die Kommission, unter weitest möglicher Berücksichtigung der 
Stellungnahme der Gruppe für Frequenzpolitik, gemeinsame 
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Lösungen empfiehlt, wobei geltende Maßnahmen zur techni-
schen Harmonisierung anerkannt werden. Dies könnte den Mit-
gliedstaaten ein gemeinsames Instrumentarium an die Hand ge-
ben, wenn es darum geht, geeignete kohärente Genehmigungs-
regelungen für ein Frequenzband oder einen Teil davon zu be-
stimmen, wobei Faktoren wie Bevölkerungsdichte, 
Ausbreitungseigenschaften der Frequenzbänder, der Unter-
schied zwischen städtischer und ländlicher Nutzung, die etwa-
ige Notwendigkeit des Schutzes bestehender Dienste und die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf Skaleneffekte bei 
der Herstellung entscheidend sind. 

(124) Die gemeinsame Nutzung von Netzinfrastrukturen – und 
in einigen Fällen von Funkfrequenzen – kann eine wirksamere 
und effizientere Nutzung der Funkfrequenzen ermöglichen und 
den raschen Netzausbau sichern, insbesondere in dünn besie-
delten Gebieten. Bei der Festlegung der mit Funkfrequenznut-
zungsrechten zu verknüpfenden Bedingungen sollten die zu-
ständigen Behörden auch in Erwägung ziehen, Formen der ge-
meinsamen Nutzung oder Koordinierung zwischen Unterneh-
men zu genehmigen, um die wirksame und effiziente 
Funkfrequenznutzung oder Einhaltung der Versorgungsver-
pflichtungen gemäß Grundsätzen des Wettbewerbsrechts si-
cherzustellen. 

(125) Die Anforderung, den Grundsatz der Technologieneutra-
lität und der Dienstneutralität bei der Erteilung von Nutzungs-
rechten zu respektieren in Verbindung mit der Möglichkeit, 
Rechte zwischen Unternehmen zu übertragen, stärken Freiheit 
und Mittel zur Bereitstellung elektronischer Kommunikations-
dienste für die Öffentlichkeit, was auch die Erfüllung von Zie-
len von allgemeinem Interesse erleichtert. Diese Richtlinie lässt 
die Frage, ob Funkfrequenzen unmittelbar den Anbietern elekt-
ronischer Kommunikationsnetze oder -dienste oder den Rechts-
trägern zugewiesen werden, die diese Netze oder Dienste nut-
zen, unberührt. Bei diesen Rechtsträgern kann es sich um An-
bieter von Hörfunk- oder Fernsehinhalten handeln. Die Verant-
wortung für die Einhaltung der mit dem Recht zur Nutzung 
einer Funkfrequenz verbundenen Verpflichtungen und der mit 
der Allgemeingenehmigung verbundenen Bedingungen sollte 
unter allen Umständen bei dem Unternehmen liegen, dem das 
Recht zur Nutzung der Funkfrequenzen gewährt wurde. Be-
stimmte Verpflichtungen, die Rundfunkveranstaltern für die Er-
bringung audiovisueller Mediendienste auferlegt sind, können 
die Anwendung spezifischer Kriterien und Verfahren für die Er-
teilung von Funkfrequenznutzungsrechten erforderlich machen, 
um ein von den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unions-
recht festgelegtes Ziel von allgemeinem Interesse zu erfüllen. 
Das Verfahren zur Erteilung solcher Rechte sollte unter allen 
Umständen objektiv, transparent, nichtdiskriminierend und ver-
hältnismäßig sein. 

(126) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs müssen nati-
onale Beschränkungen der durch Artikel 56 AEUV gewährleis-
teten Rechte objektiv gerechtfertigt und verhältnismäßig sein 
und dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung die-
ser Ziele erforderlich ist. Des Weiteren sollten Funkfrequenz-
nutzungsrechte, die ohne offenes Verfahren erteilt wurden, aus-
schließlich für die Ziele von allgemeinem Interesse, für die sie 
erteilt wurden, genutzt werden. In solchen Fällen sollte den in-
teressierten Kreisen Gelegenheit gegeben werden, innerhalb ei-
ner angemessenen Frist Bemerkungen vorzubringen. Als Teil 
des Verfahrens für die Vergabe von Nutzungsrechten sollten die 
Mitgliedstaaten überprüfen, ob der Antragsteller in der Lage 
sein wird, die mit diesen Rechten zu verknüpfenden Bedingun-
gen zu erfüllen. Diese Bedingungen sollten sich in den objekti-
ven, transparenten, verhältnismäßigen und nichtdiskriminieren-
den Zulassungskriterien widerspiegeln, die vor Beginn eines et-
waigen wettbewerbsorientierten Auswahlverfahrens festzule-
gen sind. Zum Zweck der Anwendung solcher Kriterien kann 
der Antragsteller aufgefordert werden, die Informationen vor-
zulegen, die zum Nachweis seiner Fähigkeit, diese Bedingun-
gen zu erfüllen, erforderlich sind. Werden diese Informationen 
nicht vorgelegt, kann der Antrag auf das Nutzungsrecht für 
Funkfrequenzen abgelehnt werden. 

(127) Die Mitgliedstaaten sollten vor der Rechteerteilung nur 
die Prüfung von Elementen vorschreiben, die von einem An-
tragsteller bei Anwendung der üblichen Sorgfalt in ausreichen-

dem Maße nachgewiesen werden können; dabei sind der bedeu-
tende Wert von Funkfrequenzen als knappe öffentliche Res-
source für die Gesellschaft und den Markt zu berücksichtigen. 
Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, die Erfüllung der Zulas-
sungskriterien zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen, z.B. 
durch Meilensteine in Fällen, in denen den Kriterien nach ver-
nünftigem Ermessen zu Anfang nicht entsprochen werden 
konnte. Um die wirksame und effiziente Nutzung der Funkfre-
quenzen zu erhalten, sollten die Mitgliedstaaten keine Rechte 
erteilen, wenn ihre Prüfung ergeben hat, dass die Antragsteller 
nicht in der Lage sind, die Bedingungen zu erfüllen, wobei dies 
die Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Nutzung zu Versuchs-
zwecken unberührt lässt. Eine hinreichend lange Laufzeit der 
Funkfrequenznutzungsgenehmigungen sollte die Berechenbar-
keit von Investitionen verbessern und damit zu einem rascheren 
Netzaufbau und besseren Diensten sowie Stabilität zur Förde-
rung von Funkfrequenzhandel und -vermietung führen. Sofern 
die Funkfrequenznutzung nicht für einen unbegrenzten Zeit-
raum genehmigt wurde, sollte eine solche Laufzeit sowohl den 
zu verfolgenden Zielen Rechnung tragen als auch ausreichen, 
um die Erwirtschaftung der Investitionsaufwendungen zu er-
leichtern. Während längere Laufzeiten die Berechenbarkeit von 
Investitionen sicherstellen können, werden Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer wirksamen und effizienten Funkfre-
quenznutzung, wie die Befugnis der zuständigen Behörde, im 
Falle der Nichterfüllung der mit den Nutzungsrechten ver-
knüpften Bedingungen die Rechte zu ändern oder zu entziehen, 
oder die Erleichterung von Funkfrequenzhandel oder -vermie-
tung, dazu dienen, eine unangemessene Anhäufung von Funk-
frequenznutzungsrechten zu verhindern und eine größere Flexi-
bilität bei der Verteilung von Funkfrequenzressourcen zu för-
dern. Die verstärkte Anwendung annualisierter Entgelte ist ein 
weiteres Mittel, um die Funkfrequenznutzung durch den Recht-
einhaber einer kontinuierlichen Bewertung zu unterziehen. 

(128) Die Mitgliedstaaten sollten in Anbetracht der Bedeutung 
der technischen Innovation in der Lage sein, Funkfrequenznut-
zungsrechte zu Erprobungszwecken vorbehaltlich bestimmter 
Einschränkungen und Bedingungen, die aufgrund des Erpro-
bungscharakters solcher Rechte strikt gerechtfertigt sind, zu er-
teilen. 

(129) Bei der Entscheidung, ob bereits erteilte Nutzungsrechte 
für harmonisierte Funkfrequenzen verlängert werden, sollten 
die zuständigen Behörden dem Ausmaß Rechnung tragen, in 
dem die Verlängerung den Zielsetzungen des Rechtsrahmens 
und anderen Zielen im Rahmen des Unionsrechts und des nati-
onalen Rechts zuträglich wäre. Etwaige derartige Entscheidun-
gen sollten einem offenen, nichtdiskriminierenden und transpa-
renten Verfahren unterliegen und auf einer Prüfung beruhen, in-
wiefern die betreffenden mit den Rechten verknüpften Bedin-
gungen erfüllt wurden. Bei der Bewertung der Notwendigkeit 
einer Nutzungsrechtsverlängerung sollten die Mitgliedstaaten 
die wettbewerblichen Auswirkungen der Verlängerung erteilter 
Rechte gegenüber der Förderung einer effizienteren Ausnut-
zung oder innovativer, neuer Nutzungsarten abwägen, die sich 
aus der Öffnung des Frequenzbands für neue Nutzer ergeben 
könnten. Die zuständigen Behörden sollten in dieser Hinsicht 
eine Feststellung treffen und lediglich eine begrenzte Verlänge-
rung genehmigen können, damit eine schwere Störung der be-
stehenden Nutzung vermieden wird. Während Entscheidungen 
über die Verlängerung von Nutzungsrechten, die vor Inkrafttre-
ten dieser Richtlinie erteilt wurden, bereits geltende Regeln be-
rücksichtigen sollten, sollten die Mitgliedstaaten auch dafür 
sorgen, dass sie den Zielen der vorliegenden Richtlinie nicht ab-
träglich sind. 

(130) Bei der Verlängerung bestehender Nutzungsrechte für 
harmonisierte Funkfrequenzen sollten die Mitgliedstaaten ne-
ben der Beurteilung der Notwendigkeit einer Rechtsverlänge-
rung auch die damit verbundenen Entgelte prüfen, um sicherzu-
stellen, dass diese Entgelte weiterhin die optimale Nutzung för-
dern, wobei u.a. Markt- und Technologieentwicklung zu be-
rücksichtigen sind. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es 
angebracht, etwaige Anpassungen der bestehenden Entgelte auf 
Grundlage derselben Grundsätze zu vollziehen, die für die Ge-
währung neuer Nutzungsrechte gelten. 

(131) Die wirksame Verwaltung der Funkfrequenzen kann si-
chergestellt werden, indem die anhaltend effiziente Nutzung 
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von bereits zugeteilten Funkfrequenzen gefördert wird. Um den 
Rechteinhabern Rechtssicherheit zu geben, sollte die Möglich-
keit der Verlängerung von Nutzungsrechten innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums vor Ablauf der betreffenden Rechte ge-
prüft werden, beispielsweise – wenn diese für mindestens 15 
Jahre erteilt wurden – mindestens zwei Jahre vor Ablauf dieser 
Rechte, es sei denn, dass zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Rechte die Möglichkeit einer Verlängerung ausdrücklich aus-
geschlossen wurde. Im Interesse der kontinuierlichen Ressour-
cenverwaltung sollten die zuständigen Behörden in der Lage 
sein, eine solche Prüfung sowohl von sich aus als auch auf An-
trag des Rechteinhabers durchzuführen. Die Nutzungsrechte 
sollten nicht entgegen dem Wunsch des Rechteinhabers verlän-
gert werden. 

(132) Die Übertragung von Funkfrequenznutzungsrechten kann 
ein wirksames Mittel zur Steigerung der effizienten Frequenz-
nutzung sein. Aus Gründen der Flexibilität und Effizienz sowie 
um die Bewertung der Funkfrequenzen durch den Markt zu er-
möglichen, sollten die Mitgliedstaaten den Frequenznutzern 
grundsätzlich erlauben, ihre Funkfrequenznutzungsrechte mit-
tels eines einfachen Verfahrens unter Überwachung der zustän-
digen nationalen Regulierungsbehörden an Dritte zu übertragen 
oder zu vermieten, wobei die an derartige Rechte geknüpften 
Bedingungen und die Wettbewerbsregeln zu beachten sind. Um 
ein solches Übertragen oder Vermieten zu erleichtern, sofern 
den technischen Umsetzungsmaßnahmen gemäß der Entschei-
dung Nr. 676/2002/EG entsprochen wird, sollten die Mitglied-
staaten auch Anträge auf Aufteilung oder Aufschlüsselung der 
Funkfrequenznutzungsrechte und Überprüfung der Nutzungs-
bedingungen berücksichtigen. 

(133) Maßnahmen, die speziell zur Wettbewerbsförderung bei 
der Erteilung oder Verlängerung von Funkfrequenznutzungs-
rechten ergriffen werden, sollten von den nationalen Regulie-
rungsbehörden und anderen zuständigen Behörden beschlossen 
werden, die über die erforderlichen Kenntnisse der Wirtschaft, 
Technik und des Marktes verfügen. Bedingungen für die Funk-
frequenzzuteilung können die Wettbewerbssituation in Märkten 
für die elektronische Kommunikation sowie die Eintrittsbedin-
gungen beeinflussen. Begrenzter Zugang zu Funkfrequenzen 
kann, insbesondere bei Funkfrequenzknappheit, den Marktein-
tritt erschweren oder Investitionen, den Netzaufbau, die Bereit-
stellung neuer Dienste oder Anwendungen, Innovationen und 
den Wettbewerb behindern. Neue Nutzungsrechte, einschließ-
lich jener, die durch Übertragung oder Vermietung erworben 
wurden, und die Einführung neuer, flexibler Kriterien für die 
Funkfrequenznutzung können außerdem den bestehenden 
Wettbewerb beeinflussen. Bei unangemessener Anwendung 
können bestimmte Bedingungen zur Förderung des Wettbe-
werbs andere Auswirkungen haben. So können beispielsweise 
Funkfrequenzobergrenzen und die Reservierung von Funkfre-
quenzen eine künstliche Knappheit erzeugen; Zugangsver-
pflichtungen auf der Vorleistungsebene können – sofern keine 
Marktmacht besteht – Geschäftsmodelle behindern, und Ein-
schränkungen der Übertragung von Rechten können die Ent-
wicklung von Sekundärmärkten hemmen. Daher ist eine ein-
heitliche und objektive Wettbewerbsprüfung erforderlich und 
sollte konsequent angewendet werden, wenn solche Bedingun-
gen auferlegt werden. Die Anwendung solcher Maßnahmen 
sollte daher auf einer eingehenden und objektiven Bewertung 
des Marktes und der entsprechenden Wettbewerbsbedingungen 
durch die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zu-
ständigen Behörden beruhen. Die nationalen zuständigen Be-
hörden sollten jedoch stets dafür sorgen, dass die Funkfrequen-
zen tatsächlich und effizient genutzt werden, und verhindern, 
dass der Wettbewerb durch wettbewerbswidriges Horten ver-
zerrt wird. 

(134) Auf Grundlage von Stellungnahmen der Gruppe für Fre-
quenzpolitik kann die Festlegung einer gemeinsamen Frist zur 
Genehmigung der Nutzung eines im Rahmen der Entscheidung 
Nr. 676/2002/EG harmonisierten Funkfrequenzbands erforder-
lich sein, um grenzübergreifende funktechnische Störungen zu 
vermeiden; des Weiteren kann dies dabei helfen, die Vorteile, 
die sich aus den damit verbundenen technischen Harmonisie-
rungsmaßnahmen für die Gerätemärkte und den Ausbau von 
Netzen und -diensten mit sehr hoher Kapazität ergeben, voll 
auszuschöpfen. Die Genehmigung der Nutzung eines Funkfre-
quenzbands beinhaltet die Zuteilung von Funkfrequenzen im 

Rahmen einer Allgemeingenehmigungsregelung oder individu-
eller Nutzungsrechte, so dass die Nutzung der Funkfrequenzen 
gestattet ist, sobald das Zuteilungsverfahren abgeschlossen ist. 
Um Funkfrequenzbänder zuzuteilen, könnte es erforderlich 
sein, ein von anderen Nutzern belegtes Frequenzband freizuge-
ben und diese Nutzer zu entschädigen. Die Anwendung einer 
gemeinsamen Frist für die Genehmigung der Nutzung harmo-
nisierter Frequenzbänder für elektronische Kommunikations-
dienste, einschließlich 5G, könnte in bestimmten Mitgliedstaa-
ten jedoch auf Probleme stoßen, die mit ungelösten Fragen der 
grenzüberschreitenden Koordinierung zwischen Mitgliedstaa-
ten oder mit Drittländern, mit der Schwierigkeit, die technische 
Umstellung der aktuellen Nutzer eines Frequenzbandes sicher-
zustellen, mit einer Einschränkung der Nutzung des Frequenz-
bandes aufgrund eines Ziels von allgemeinem Interesse, mit der 
Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinteressen 
oder mit höherer Gewalt zusammenhängen. In jedem Fall soll-
ten die Mitgliedstaaten alle Maßnahmen ergreifen, um Verzö-
gerungen im Hinblick die geografische Abdeckung, den Zeit-
plan und den Funkfrequenzbereich so gering wie möglich zu 
halten. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten, wenn dies in 
Anbetracht ihrer Bewertung der einschlägigen Gegebenheiten 
angemessen ist, die Union ersuchen können, Unterstützung in 
rechtlicher, politischer und technischer Hinsicht zu leisten, um 
Funkfrequenzkoordinierungsprobleme mit den an die Union an-
grenzenden Ländern einschließlich der Bewerberländer und der 
Beitrittsländer so zu lösen, dass die betreffenden Mitgliedstaa-
ten ihren Verpflichtungen aus dem Unionsrecht nachkommen 
können. 

(135) Um im Hinblick auf die Verwirklichung von Höchstge-
schwindigkeits-Fest- und -Drahtlosnetzen im Zusammenhang 
mit 5G, bis 2020 eine umfangreichere koordinierte Verfügbar-
keit von Funkfrequenzen sicherzustellen, hat die Gruppe für 
Frequenzpolitik die Frequenzbänder 3,4-3,8 GHz und 24,25-
27,5 GHz als vorrangige Frequenzbänder ermittelt, die geeignet 
sind, die Ziele des 5G-Aktionsplans bis 2020 zu erreichen. Die 
Frequenzbänder 40,5-43,5 GHz und 66-71 GHz wurden eben-
falls als Gegenstand einer weiteren Untersuchung ermittelt. Es 
muss daher sichergestellt werden, dass bis 31. Dezember 2020 
die Frequenzbänder 3,4-3,8 GHz und 24,25-27,5 GHz vollstän-
dig oder teilweise für terrestrische Systeme verfügbar sind, die 
es ermöglichen, drahtlose Breitbanddienste unter harmonisier-
ten Bedingungen, die durch technische Umsetzungsmaßnah-
men gemäß Artikel 4 der Entscheidung Nr. 676/2002/EG in Er-
gänzung des Beschlusses (EU) 2017/899 des Europäischen Par-
laments und des Rates[34] bereitzustellen, da diese drei Fre-
quenzbänder spezielle Eigenschaften in Bezug auf Abdeckung 
und Datenkapazität aufweisen, so dass sie in Kombination ge-
eignet sind, die 5G-Anforderungen zu erfüllen. Die Mitglied-
staaten könnten jedoch mit funktechnischen Störungen kon-
frontiert sein, die möglicherweise von Drittländern ausgehen, 
die diese Frequenzbänder gemäß der ITU-Vollzugsordnung für 
den Funkdienst für andere Dienste als internationale mobile Te-
lekommunikationsdienste vorgesehen haben. Dies könnte sich 
auf die Verpflichtung auswirken, einen gemeinsamen Umset-
zungstermin einzuhalten. Eine künftige Nutzung des 26-GHz-
Bands für drahtlose terrestrische 5G-Dienste wird sich wahr-
scheinlich unter anderem auf städtische Gebiete und vorstädti-
sche Zentren des öffentlichen Lebens konzentrieren, während 
in gewissem Maße ein Einsatz entlang Straßen- oder Schienen-
hauptstrecken in ländlichen Gebieten vorgesehen werden kann. 
Dies eröffnet die Möglichkeit, das 26-GHz-Band außerhalb die-
ser geografischen Bereiche für andere Dienste als 5G-Drahtlos-
dienste zu nutzen, beispielsweise für Geschäftskommunikation 
oder Nutzungen in Gebäuden, so dass die Mitgliedstaaten die-
ses Frequenzband daher als nicht ausschließlich ausweisen und 
auf dieser Grundlage zur Verfügung stellen können. 

(136) Ist die Nachfrage nach einem Funkfrequenzband größer 
als das verfügbare Angebot und beschließt ein Mitgliedstaat in 
der Folge, dass die Funkfrequenznutzungsrechte beschränkt 
werden müssen, so sollte bei der Erteilung dieser Rechte ein 
ordnungsgemäßes und transparentes Verfahren gelten, damit 
unzulässige Diskriminierungen vermieden werden und dieses 
knappe Gut optimal genutzt wird. Solche Beschränkungen soll-
ten gerechtfertigt und verhältnismäßig sein und auf Grundlage 
einer eingehenden Bewertung der Marktbedingungen erfolgen, 



EKEK 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

EKEK 

148 
 
 

 

 

 

 

 

wobei den allgemeinen Vorteilen für die Nutzer sowie den na-
tionalen Zielen und den Zielvorgaben des Binnenmarkts ange-
messen Rechnung zu tragen ist. Die Zielsetzungen, die für ein 
etwaiges Beschränkungsverfahren maßgeblich sind, sollten im 
Vorfeld klar definiert werden. Bei der Wahl des am besten ge-
eigneten Auswahlverfahrens sollten die Mitgliedstaaten im Ein-
klang mit Koordinierungsmaßnahmen auf Unionsebene alle in-
teressierten Kreise in Bezug auf die Gründe, Ziele und Bedin-
gungen des Verfahrens rechtzeitig und auf transparente Weise 
konsultieren. Die Mitgliedstaaten sollten für die Zuteilung von 
Funkfrequenzen oder von Nummerierungsressourcen mit au-
ßergewöhnlichem wirtschaftlichem Wert unter anderem wett-
bewerbsorientierte oder vergleichende Auswahlverfahren vor-
sehen können. Bei der Durchführung solcher Verfahren sollten 
die zuständigen Behörden den Zielen dieser Richtlinie Rech-
nung tragen. Kommt ein Mitgliedstaat zu dem Schluss, dass 
weitere Nutzungsrechte für ein Frequenzband verfügbar ge-
macht werden können, sollte er das entsprechende Verfahren 
einleiten. 

(137) Die massive Zunahme der Nachfrage nach Funkfrequen-
zen und der Endnutzer nach Drahtlosbreitbandkapazität erfor-
dert alternative, ergänzende, frequenzeffiziente Zugangslösun-
gen, einschließlich Drahtloszugangssystemen mit geringer 
Leistung und geringer Reichweite, z.B. lokale Funknetze 
(Funk-LAN) und Netze aus kleinen Funkzellen mit geringer 
Leistung. Derartige ergänzende Drahtloszugangssysteme, ins-
besondere öffentlich zugängliche Funk-LAN-Zugangspunkte, 
erhöhen die Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer zum Internet 
und ermöglichen Mobilfunknetzbetreibern eine Auslagerung 
des mobilen Datenverkehrs. Lokale Funknetze nutzen harmoni-
sierte Funkfrequenzen, ohne dass eine Einzelgenehmigung oder 
ein Funkfrequenznutzungsrecht erforderlich wäre. Die meisten 
Funk-LAN-Zugangspunkte werden bisher von privaten Nut-
zern in Form einer drahtlosen Erweiterung ihres Festnetz-Breit-
bandanschlusses genutzt. Endnutzer sollten nicht daran gehin-
dert werden, im Rahmen ihres eigenen Internetanschlusses ihr 
lokales Funknetz mit anderen zu teilen, damit die Zahl verfüg-
barer Zugangspunkte erhöht und insbesondere in dicht besiedel-
ten Gebieten die Kapazität zur drahtlosen Datenübertragung 
durch die Wiederverwendung von Funkfrequenzen maximiert 
wird und eine kosteneffiziente ergänzende drahtlose Breitband-
infrastruktur entsteht, die anderen Endnutzern zur Verfügung 
steht. Daher sollten auch unnötige, für die Einrichtung und Ver-
netzung von Funk-LAN-Zugangspunkten geltende Beschrän-
kungen aufgehoben werden. 

(138) Öffentliche Stellen oder öffentliche Dienstleister, die in 
ihren Gebäuden lokale Funknetze für Personal, Besucher oder 
Kunden nutzen, um beispielsweise den Zugang zu elektroni-
schen Behördendiensten oder Informationen über den öffentli-
chen Nahverkehr bzw. das Straßenverkehrsmanagement zu er-
leichtern, können Bürgern als Nebenleistung zu den in den be-
treffenden Gebäuden angebotenen Diensten auch zur allgemei-
nen Nutzung Zugang zu solchen Punkten gewähren, soweit das 
Wettbewerbsrecht und die Vorschriften über die öffentliche 
Auftragsvergabe dies zulassen. Des Weiteren ist es möglich, 
dass Anbieter solcher lokalen Zugänge zu elektronischen Kom-
munikationsnetzen innerhalb oder im Umkreis von Privat-
grundstücken oder abgegrenzten öffentlichen Räumen unter 
nicht kommerziellen Bedingungen oder als Nebenleistung zu 
einer anderen Tätigkeit, die nicht von einem solchen Zugang 
abhängt, wie z.B. Funk-LAN-Hotspots, die Kunden anderer 
kommerzieller Geschäftstätigkeiten oder der breiten Öffentlich-
keit in dem Gebiet zur Verfügung gestellt werden, die Bedin-
gungen für Allgemeingenehmigungen für das Recht zur Nut-
zung von Funkfrequenzen erfüllen müssen; sie sollten jedoch 
nicht etwaigen mit Allgemeingenehmigungen verknüpften Be-
dingungen oder Anforderungen, die für Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste gelten, bzw. 
Verpflichtungen in Bezug auf Endnutzer oder Zusammenschal-
tungen unterliegen. Die Haftungsvorschriften gemäß der Richt-
linie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes[35] sollten jedoch für derartige Anbieter weiterhin gelten. 
Weitere Technologien wie Verfahren zur optischen Datenüber-
tragung (light fidelity – Li-Fi), die die derzeitige Funkfrequenz-
leistung von Funk-LANs und Drahtloszugangspunkten ergän-
zen und um optische, über Lichtsignale funktionierende Zu-
gangspunkte erweitern, befinden sich in der Entwicklung, was 

zu lokalen Hybridnetzen führen wird, die optische Drahtlos-
kommunikation ermöglichen. 

(139) Da drahtlose Zugangspunkte mit geringer Leistung und 
geringer Reichweite wie Femtozellen, Picozellen, Metrozellen 
oder Mikrozellen sehr klein sein können und nicht störende Ge-
räte, ähnlich Funk-LAN-Routern, nutzen, die keine Zulassung 
benötigen, die über das hinausgeht, was für die Funkfrequenz-
nutzung erforderlich ist, und unter Berücksichtigung der positi-
ven Auswirkungen dieser Zugangspunkte auf die Funkfre-
quenznutzung sowie auf die Entwicklung der Drahtloskommu-
nikation sollte ihr Einsatz so wenig wie möglich beschränkt 
werden. Daher sollten die Mitgliedstaaten zwecks Erleichte-
rung der Einrichtung drahtloser Zugangspunkte mit geringer 
Reichweite und unbeschadet etwaiger geltender Anforderungen 
in Bezug auf die Funkfrequenzverwaltung den Einsatz solcher 
Geräte an Gebäuden, die nicht als Teil eines ausgewiesenen 
Umfelds oder aufgrund ihres besonderen architektonischen o-
der historischen Werts offiziell geschützt sind, in keiner Weise 
von Einzelgenehmigungen abhängig machen, es sei denn aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit. Zu diesem Zweck sollten 
ihre Merkmale – beispielsweise die maximale Größe, das 
Höchstgewicht und die Emissionsmerkmale – in einer der loka-
len Verwendung angemessenen Weise auf Unionsebene festge-
legt werden und ein hohes Niveau des Schutzes der öffentlichen 
Gesundheit entsprechend der Empfehlung 1999/519/EG sicher-
stellen. Für den Betrieb von drahtlosen Zugangspunkten mit ge-
ringer Reichweite sollte Artikel 7 der Richtlinie 2014/53/EU 
Anwendung finden. Im Unionsrecht oder im nationalen Recht 
festgelegte private Eigentumsrechte bleiben hiervon unberührt. 
Das Verfahren zur Prüfung von Genehmigungsanträgen sollte 
effizient sein und bestehende kommerzielle Vereinbarungen 
unberührt lassen, und etwaige diesbezügliche Verwaltungsab-
gaben sollten auf die Verwaltungskosten im Zusammenhang 
mit der Antragsbearbeitung begrenzt sein. Das Verfahren zur 
Prüfung eines Zulassungsantrags sollte so wenig Zeit wie mög-
lich in Anspruch nehmen und grundsätzlich nicht länger als vier 
Monate dauern. 

(140) Öffentliche Gebäude und sonstige öffentliche Infrastruk-
turen werden täglich von zahlreichen Endnutzern besucht bzw. 
genutzt, die eine Netzanbindung benötigen, um elektronische 
Behördendienste, elektronische Verkehrsdienste und sonstige 
Dienste nutzen zu können. Sonstige öffentliche Infrastrukturen 
wie Straßenlaternen und Ampeln stellen beispielsweise auf-
grund ihrer dichten Aufstellung und anderer Faktoren sehr wert-
volle Standorte für die Einrichtung kleiner Funkzellen dar. Un-
beschadet der Möglichkeit für die zuständigen Behörden, die 
Einrichtung drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
von vorherigen Einzelgenehmigungen abhängig zu machen, 
sollten Betreiber ein Zugangsrecht zu diesen öffentlichen 
Standorten haben, damit der Nachfrage angemessen entspro-
chen werden kann. Zur Ergänzung der Richtlinie 2014/61/EU 
und unbeschadet der in dieser Richtlinie niedergelegten 
Grundsätze sollten die Mitgliedstaaten daher dafür sorgen, dass 
öffentliche Gebäude und sonstige öffentliche Infrastrukturen zu 
angemessenen Bedingungen für die Einrichtung kleiner Funk-
zellen verfügbar gemacht werden. In der Richtlinie 2014/61/EU 
wird ein funktionaler Ansatz verfolgt, und es werden nur dann 
Verpflichtungen in Bezug auf den Zugang zur physischen Inf-
rastruktur auferlegt, wenn sie Teil eines Netzes ist und sich im 
Besitz eines Netzbetreibers befindet oder von einem Netzbetrei-
ber genutzt wird, so dass viele Gebäude, die sich im Besitz öf-
fentlicher Stellen befinden oder von diesen genutzt werden, au-
ßerhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinie liegen. Nicht 
notwendig ist eine spezifische Verpflichtung hingegen für phy-
sische Infrastruktureinrichtungen wie Leitungsrohre oder 
Pfähle, die für intelligente Verkehrssysteme genutzt werden, 
die sich im Besitz von Netzbetreibern (Anbietern von Verkehrs-
dienstleistungen oder Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikationsnetze) befinden und Teile eines Netzes auf-
nehmen und folglich im Geltungsbereich der Richtlinie 
2014/61/EU liegen. 

(141) Die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie in Bezug 
auf Zugang und Zusammenschaltung gelten für öffentliche 
elektronische Kommunikationsnetze. Anbieter elektronischer 
Kommunikationsnetze, bei denen es sich nicht um öffentliche 
Netze handelt, unterliegen keinerlei Zugangs- oder Zusammen-
schaltungsverpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie, außer 
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wenn sie Zugänge zu öffentlichen Netzen nutzen und damit den 
von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen unterliegen 
können. 

(142) Der Begriff „Zugang“ hat eine weit gefasste Bedeutung; 
daher muss genau definiert werden, in welchem Sinn dieser Be-
griff ungeachtet seiner Verwendung in anderen Rechtsakten der 
Union in dieser Richtlinie gebraucht wird. Ein Betreiber kann 
Eigentümer eines Netzes oder von Infrastruktureinrichtungen 
sein oder diese ganz oder teilweise mieten. 

(143) Auf einem offenen und wettbewerbsorientierten Markt 
sollten keine Beschränkungen bestehen, die Unternehmen da-
von abhalten, insbesondere grenzüberschreitende Zugangs- und 
Zusammenschaltungsvereinbarungen unter Einhaltung der 
Wettbewerbsregeln des AEUV untereinander auszuhandeln. Im 
Zusammenhang mit der Schaffung eines effizienteren, wirklich 
europaweiten Marktes mit einem wirksamen Wettbewerb, grö-
ßerer Auswahl und wettbewerbsfähigen Dienstleistungen für 
die Endnutzer sollten Unternehmen, die von anderen Unterneh-
men, die der Allgemeingenehmigung zur Bereitstellung elekt-
ronischer Kommunikationsnetze oder -dienste für die Allge-
meinheit unterliegen, Anträge auf Zugang oder Zusammen-
schaltung erhalten, derartige Vereinbarungen grundsätzlich auf 
kommerzieller Grundlage abschließen und nach Treu und Glau-
ben aushandeln. 

(144) Auf Märkten, auf denen manche Unternehmen weiterhin 
eine deutlich stärkere Verhandlungsposition einnehmen als an-
dere und einige Unternehmen zur Erbringung ihrer Dienste auf 
die von anderen bereitgestellten Infrastrukturen angewiesen 
sind, empfiehlt es sich, einen Rechtsrahmen zu erstellen, um das 
wirksame Funktionieren des Marktes zu gewährleisten. Die na-
tionalen Regulierungsbehörden sollten befugt sein, den Zugang, 
die Zusammenschaltung und die Interoperabilität von Diensten 
im Interesse der Nutzer zu angemessenen Bedingungen sicher-
zustellen, falls dies auf dem Verhandlungsweg nicht erreicht 
wird. Sie können insbesondere die Gewährleistung einer durch-
gehenden Konnektivität dadurch sicherstellen, dass den Unter-
nehmen, die der Allgemeingenehmigung unterliegen und den 
Zugang zu den Endnutzern kontrollieren, ausgewogene Ver-
pflichtungen auferlegt werden. Die Kontrolle der Zugangswege 
kann den Besitz oder die Kontrolle der (festen oder mobilen) 
physischen Verbindung zu dem Endnutzer oder die Fähigkeit 
implizieren, die nationale Nummer oder die nationalen Num-
mern, die für den Zugang zu dem jeweiligen Netzendpunkt des 
Endnutzers erforderlich sind, zu ändern oder zu entziehen. Dies 
wäre beispielsweise der Fall, wenn Netzbetreiber die Auswahl 
für die Endnutzer beim Zugang zu Internetportalen und -diens-
ten in unzumutbarer Weise beschränken. 

(145) Mit Blick auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
sollten die nationalen Regulierungsbehörden dafür sorgen, dass 
für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe und ihrem 
Geschäftsmodell und davon, ob es sich um ein vertikal inte-
griertes oder ein separates Unternehmen handelt, zum Zwecke 
der durchgehenden Konnektivität und des Zugangs zum Inter-
net die Möglichkeit der Zusammenschaltung zu angemessenen 
Bedingungen besteht. 

(146) Einzelstaatliche Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, in 
denen die Zugangs- oder Zusammenschaltungsbedingungen 
von den Tätigkeiten der Partei, die eine Zusammenschaltung 
wünscht, und insbesondere von der Höhe ihrer Investition in die 
Netzinfrastruktur – und nicht von den erbrachten Zusammen-
schaltungs- oder Zugangsdiensten – abhängig gemacht werden, 
können unter Umständen zu Wettbewerbsverzerrungen führen 
und daher mit den Wettbewerbsregeln unvereinbar sein. 

(147) Netzbetreiber, die den Zugang zu ihren eigenen Kunden 
kontrollieren, tun dies durch Nummern oder Adressen aus ei-
nem veröffentlichten Nummerierungs- oder Adressierungsbe-
reich, die eindeutig identifiziert sind. Andere Netzbetreiber 
müssen in der Lage sein, diesen Kunden Anrufe zuzustellen, 
und müssen sich deshalb direkt oder indirekt zusammenschal-
ten können. Es ist deshalb angezeigt, Rechte und Pflichten zur 
Verhandlung über die Zusammenschaltung festzulegen. 

(148) Interoperabilität ist für die Endnutzer von Nutzen und ein 
wichtiges Ziel dieses Rechtsrahmens. Die Förderung der In-
teroperabilität ist eines der Ziele der nationalen Regulierungs-
behörden und anderen zuständigen Behörden, wie sie in diesem 

Rechtsrahmen festgelegt sind. Dieser Rechtsrahmen sieht au-
ßerdem vor, dass die Kommission als Grundlage für die Förde-
rung der Harmonisierung auf dem Gebiet der elektronischen 
Kommunikation ein Verzeichnis von Normen oder Spezifikati-
onen für die Bereitstellung von Diensten, technischen Schnitt-
stellen oder Netzfunktionen veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten 
sollten die Anwendung veröffentlichter Normen oder Spezifi-
kationen in dem Maße fördern, wie es zur Gewährleistung der 
Interoperabilität der Dienste und zur Verbesserung der Aus-
wahlmöglichkeiten der Nutzer unbedingt erforderlich ist. 

(149) Gegenwärtig hängen die durchgehende Konnektivität und 
der Zugang zu Notdiensten davon ab, dass die Endnutzer num-
merngebundene interpersonelle Kommunikationsdienste nut-
zen. Künftige technische Entwicklungen beziehungsweise eine 
verstärkte Nutzung nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste könnten eine unzureichende Interope-
rabilität zwischen den Kommunikationsdiensten mit sich brin-
gen. Dies könnte zu erheblichen Marktzutrittsschranken und 
Hindernissen für weitergehende Innovationen führen und die 
tatsächliche durchgehende Konnektivität zwischen Endnutzern 
merklich gefährden. 

(150) Wenn solche Interoperabilitätsprobleme auftreten kann 
die Kommission beim GEREK einen Bericht anfordern, in dem 
die Sachlage auf dem betreffenden Markt auf Unions- und auf 
mitgliedstaatlicher Ebene bewertet wird. Unter weitestmögli-
cher Berücksichtigung des GEREK-Berichts und weiterer ver-
fügbarer Fakten und unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
auf den Binnenmarkt sollte die Kommission entscheiden, ob ein 
regulierendes Eingreifen der nationalen Regulierungsbehörden 
oder anderen zuständigen Behörden erforderlich ist. Ist die 
Kommission der Auffassung, dass die nationalen Regulierungs-
behörden oder anderen zuständigen Behörden ein solches Ein-
greifen erwägen sollten, so sollte sie Durchführungsmaßnah-
men erlassen können, in denen Art und Umfang etwaiger Regu-
lierungsmaßnahmen der nationalen Regulierungsbehörden oder 
anderen zuständigen Behörden, einschließlich insbesondere 
Verpflichtungen zur Veröffentlichung und Genehmigung der 
Nutzung, Änderung und Weiterverbreitung relevanter Informa-
tionen durch die Behörden und andere Anbieter sowie Maßnah-
men, die alle oder bestimmte Betreiber zur Anwendung von 
Normen oder Spezifikationen verpflichten, festgelegt werden. 

(151) Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zu-
ständigen Behörden sollten mit Blick auf die nationalen Gege-
benheiten beurteilen, ob ein Eingreifen erforderlich und ge-
rechtfertigt ist, um die durchgehende Konnektivität sicherzu-
stellen, und gegebenenfalls verhältnismäßige Verpflichtungen 
im Einklang mit den Durchführungsmaßnahmen der Kommis-
sion auferlegen, die für diejenigen Anbieter nummernunabhän-
giger interpersoneller Kommunikationsdienste gelten, die eine 
nennenswerte Abdeckung und Nutzerbasis aufweisen. Der Be-
griff „nennenswert“ sollte so verstanden werden, dass die geo-
grafische Abdeckung und die Zahl der Endnutzer des betreffen-
den Anbieters eine kritische Masse im Hinblick auf die Errei-
chung des Ziels, durchgehende Konnektivität zwischen Endnut-
zern zu gewährleisten, darstellen. Für Anbieter mit einer 
begrenzten Anzahl von Endnutzern oder begrenzter geografi-
scher Abdeckung, die nur einen geringfügigen Beitrag zur Er-
reichung dieses Ziels leisten würden, sollten solche Interopera-
bilitätsverpflichtungen in der Regel nicht gelten. 

(152) In Situationen, in denen Unternehmen keinen Zugang zu 
tragfähigen Alternativen zu nicht replizierbaren Verkabelungen 
und zugehörigen Einrichtungen in Gebäuden oder bis zum ers-
ten Konzentrations- oder Verteilerpunkt haben, und zur Förde-
rung von durch Wettbewerb entstehenden Vorteilen im Inte-
resse der Endnutzer sollten die nationalen Regulierungsbehör-
den befugt sein, allen Unternehmen unabhängig von ihrer Ein-
stufung als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. Hierbei sollten die nati-
onalen Regulierungsbehörden alle technischen und wirtschaft-
lichen Hindernisse für eine künftige Replizierung von Netzen 
berücksichtigen. Da solche Verpflichtungen in bestimmten Fäl-
len schwerwiegende Eingriffe darstellen, Anreizen für Investi-
tionen zuwiderlaufen und die Wirkung haben können, die Posi-
tion dominanter Akteure zu stärken, sollten sie jedoch nur auf-
erlegt werden, wenn dies gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, 
um auf den relevanten Märkten einen dauerhaften Wettbewerb 
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zu bewirken. Die Tatsache, dass es bereits mehr als eine betref-
fende Infrastruktur gibt, sollte allein nicht unbedingt als Beweis 
dafür gelten, dass die entsprechenden Anlagen replizierbar sind. 
Falls dies in Kombination mit solchen Zugangsverpflichtungen 
erforderlich ist, sollten sich Unternehmen auch auf die Ver-
pflichtung zur Gewährung des Zugangs zu physischen Infra-
strukturen auf der Grundlage der Richtlinie 2014/61/EU beru-
fen können. Alle Verpflichtungen, die von der nationalen Re-
gulierungsbehörde gemäß der vorliegenden Richtlinie auferlegt 
werden und Beschlüsse, die andere zuständige Behörden nach 
der Richtlinie 2014/61/EU erlassen, um den Zugang zu physi-
schen Infrastrukturen in Gebäuden oder zu physischen Infra-
strukturen bis zum Zugangspunkt sicherzustellen, sollten kohä-
rent sein. 

(153) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten, soweit er-
forderlich, in der Lage sein, Unternehmen dazu zu verpflichten, 
Zugang zu den in einem Anhang dieser Richtlinie genannten 
Komponenten, insbesondere Anwendungsprogramm-Schnitt-
stellen (API) und elektronische Programmführer (EPG), zu ge-
währen, um sicherzustellen, dass Endnutzer nicht nur Zugang 
zu digitalen Hörfunk- und Fernsehdiensten, sondern auch zu zu-
gehörigen ergänzenden Diensten haben. Solche ergänzenden 
Dienste sollten programmbezogene Dienste umfassen können, 
die speziell konzipiert sind, um die Barrierefreiheit für Endnut-
zer mit Behinderungen zu verbessern, sowie programmbezo-
gene Dienste des vernetzten Fernsehens. 

(154) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden prüfen, bis 
zu welchem Konzentrations- oder Verteilerpunkt eine Zugangs-
pflicht vorgeschrieben werden soll, ist es wichtig, dass sie einen 
Punkt in Einklang mit den GEREK-Leitlinien wählen. Die Aus-
wahl eines Punkts, der sich näher bei den Endnutzern befindet, 
wird sich günstiger auf den Infrastrukturwettbewerb und die 
Einführung von Netzen mit sehr hoher Kapazität auswirken. 
Daher sollte die nationale Regulierungsbehörde zunächst in Be-
tracht ziehen, einen Punkt in einem Gebäude oder außerhalb in 
unmittelbarer Nähe des Gebäudes zu wählen. Es könnte ge-
rechtfertigt sein, Zugangsverpflichtungen auf Verkabelungen 
jenseits des ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkts auszu-
dehnen – wobei diese Verpflichtungen jedoch auf Punkte in 
möglichst großer Nähe zu den Endnutzern, an die eine ausrei-
chende Zahl von Endnutzern angeschlossen werden kann, be-
schränkt sein sollten –, wenn nachgewiesen ist, dass einer 
Replizierung beträchtliche und anhaltende physische oder wirt-
schaftliche Hindernisse im Wege stehen, die zu erheblichen 
Wettbewerbsproblemen oder Marktversagen auf Endkun-
denebene zum Nachteil der Endnutzer führen. Die Bewertung 
der Replizierbarkeit von Netzbestandteilen erfordert eine 
Marktprüfung, die sich von einer Analyse zur Feststellung einer 
beträchtlichen Marktmacht unterscheidet, und es ist daher nicht 
erforderlich, dass die nationale Regulierungsbehörde eine be-
trächtliche Marktmacht feststellt, um diese Verpflichtungen 
aufzuerlegen. Andererseits erfordert eine solche Prüfung eine 
ausreichende wirtschaftliche Bewertung der Marktbedingun-
gen, damit festgestellt werden kann, ob die erforderlichen Kri-
terien für die Auferlegung von Verpflichtungen jenseits des ers-
ten Konzentrations- oder Verteilerpunkts erfüllt sind. Solche er-
weiterten Zugangsverpflichtungen dürften eher in geografi-
schen Gebieten erforderlich sein, in denen das 
Geschäftsszenario für den Aufbau alternativer Infrastrukturen 
risikoreicher ist, beispielsweise aufgrund einer geringen Bevöl-
kerungsdichte oder der begrenzten Anzahl an Mehrfamilien-
häusern. Umgekehrt könnte eine hohe Konzentration an Haus-
halten ein Indiz dafür sein, dass die Auferlegung solcher Ver-
pflichtungen unnötig ist. Die nationalen Regulierungsbehörden 
sollten ferner prüfen, ob solche Verpflichtungen dazu führen 
könnten, dass die Position von Unternehmen, die als Unterneh-
men mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, gestärkt 
würde. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten in der 
Lage sein, den Zugang zu aktiven oder virtuellen Netzkompo-
nenten vorzuschreiben, die zur Diensteerbringung in derartigen 
Infrastrukturen verwendet werden, wenn der Zugang zu passi-
ven Netzkomponenten wirtschaftlich unrentabel oder physisch 
undurchführbar wäre und wenn die nationale Regulierungsbe-
hörde der Auffassung ist, dass ohne einen solchen Eingriff der 
Zweck der Zugangsverpflichtung umgangen würde. Um die ko-
härente Regulierungspraxis unionsweit zu verbessern, sollte die 

Kommission in der Lage sein, von der nationalen Regulierungs-
behörde zu verlangen, ihren Entwurf von Maßnahmen zur Aus-
dehnung von Zugangsverpflichtungen über den ersten Konzent-
rations- oder Verteilerpunkt hinaus zurückzuziehen, wenn das 
GEREK die erheblichen Zweifel der Kommission hinsichtlich 
der Vereinbarkeit des Maßnahmenentwurfs mit dem Unions-
recht und insbesondere mit den Regulierungszielen dieser 
Richtlinie teilt. 

(155) In solchen Fällen kann es zum Zwecke der Einhaltung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes angemessen sein, dass die na-
tionalen Regulierungsbehörden bestimmte Kategorien von Ei-
gentümern oder Unternehmen von Verpflichtungen, die über 
den ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkt – wie von den 
nationalen Regulierungsbehörden festgelegt – hinausgehen, 
dann ausnehmen, wenn eine Zugangsverpflichtung, die sich 
nicht auf die Einstufung als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht stützt, dem Geschäftsszenario des Betroffenen für 
die unlängst ausgebauten Netzbestandteile schaden würde, ins-
besondere durch kleine lokale Projekte. Ausschließlich auf Vor-
leistungsebene tätige Unternehmen sollten solchen Zugangs-
verpflichtungen nicht unterliegen, wenn sie auf kommerzieller 
Grundlage zu fairen, nichtdiskriminierenden und angemessenen 
Bedingungen, einschließlich in Bezug auf den Preis, einen ech-
ten alternativen Zugang zu einem Netz mit sehr hoher Kapazität 
anbieten. Diese Ausnahme sollte unter denselben Bedingungen 
auf andere Anbieter ausgeweitet werden können. Es ist gegebe-
nenfalls unangemessen, diese Ausnahme für Anbieter vorzuse-
hen, die öffentliche Gelder erhalten. 

(156) Die gemeinsame Nutzung passiver Infrastrukturen, die 
der Bereitstellung drahtloser elektronischer Kommunikations-
dienste unter Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen Grunds-
ätze dienen, kann besonders zweckmäßig sein, um eine best-
mögliche Anbindung an Netze mit sehr hoher Kapazität in der 
gesamten Union zu ermöglichen, insbesondere in weniger dicht 
besiedelten Gebieten, in denen eine Replizierung nicht durch-
führbar ist und die Gefahr besteht, dass den Endnutzern keine 
solche Netzanbindung zur Verfügung gestellt wird. In Ausnah-
mefällen sollten die nationalen Regulierungsbehörden oder an-
deren zuständigen Behörden in der Lage sein, eine solche Nut-
zung oder den lokalisierten Roamingzugang nach dem Unions-
recht aufzuerlegen, wenn diese Möglichkeit im Rahmen der ur-
sprünglichen Bedingungen für die Erteilung der 
Nutzungsrechte ausdrücklich niedergelegt wurde und wenn sie 
jeweils den Nutzen dahingehend nachweisen können, dass 
dadurch unüberwindbare wirtschaftliche oder physische Hin-
dernisse, die dazu führen, dass der Zugang zu Netzen oder 
Diensten sehr lückenhaft oder unmöglich ist, ausgeräumt wer-
den; hierbei müssen sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, 
unter anderem insbesondere den Bedarf der Versorgung entlang 
wichtiger Verkehrswege, den Bedarf der Endnutzer an Aus-
wahlmöglichkeiten und einer besseren Dienstqualität und das 
Erfordernis, Anreize für den Infrastrukturausbau zu bewahren. 
Haben Endnutzer keinen Zugang und kann diesem Umstand mit 
der gemeinsamen Nutzung passiver Infrastrukturen allein nicht 
abgeholfen werden, sollten die nationalen Regulierungsbehör-
den in der Lage sein, Verpflichtungen in Bezug auf die gemein-
same Nutzung aktiver Infrastrukturen aufzuerlegen. Hierdurch 
behalten die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zu-
ständigen Behörden die Flexibilität, sich für die am besten ge-
eignete Verpflichtung zur gemeinsamen Nutzung oder Zu-
gangsverpflichtung zu entscheiden, die im Hinblick auf die Art 
des aufgetretenen Problems verhältnismäßig und gerechtfertigt 
sein sollte. 

(157) Unter bestimmten Umständen ist es zwar angemessen, 
dass eine nationale Regulierungsbehörde oder andere zustän-
dige Behörde Unternehmen unabhängig von der Einstufung als 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht Verpflichtungen 
auferlegt, um Ziele wie durchgehende Konnektivität und In-
teroperabilität von Diensten zu erreichen, jedoch muss sicher-
gestellt werden, dass solche Verpflichtungen im Einklang mit 
dem Rechtsrahmen und insbesondere dessen Notifizierungsver-
fahren auferlegt werden. Solche Verpflichtungen sollten nur 
auferlegt werden, wenn sie dadurch gerechtfertigt sind, dass sie 
der Erfüllung der Ziele dieser Richtlinie dienen, und wenn sie 
objektiv begründet, transparent, verhältnismäßig und diskrimi-
nierungsfrei sind, damit durch sie Effizienz, ein nachhaltiger 
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Wettbewerb, effiziente Investitionen und Innovationen geför-
dert werden und für den größtmöglichen Nutzen für die End-
nutzer gesorgt wird, und wenn sie im Einklang mit den einschlä-
gigen Notifizierungsverfahren auferlegt werden. 

(158) Zur Bewältigung ansonsten unüberwindbarer wirtschaft-
licher oder physischer Hindernisse bei der Bereitstellung funk-
frequenzgestützter Netze oder Dienste an Endnutzer und bei be-
stehenden Lücken bei der Mobilfunkabdeckung erfordert das 
Schließen dieser Lücken gegebenenfalls den Zugang zu oder 
die gemeinsame Nutzung passiver Infrastrukturen oder, sollte 
dies aufgrund der Gegebenheiten nicht ausreichen, aktiver Inf-
rastrukturen oder den Abschluss lokaler Roamingzugangsver-
einbarungen. Beabsichtigen nationale Regulierungsbehörden o-
der andere zuständige Behörden – unbeschadet der aufgrund an-
derer Bestimmungen dieser Richtlinie an die Nutzungsrechte 
geknüpften Verpflichtungen zur gemeinsamen Nutzung und 
insbesondere der Maßnahmen zur Wettbewerbsförderung –, 
Maßnahmen zur Auferlegung von Verpflichtungen zur gemein-
samen Nutzung passiver Infrastrukturen zu ergreifen, oder be-
absichtigen sie, wenn der Zugang zu und die gemeinsame Nut-
zung von passiven Infrastrukturen nicht ausreichen, eine ge-
meinsame Nutzung aktiver Infrastrukturen oder lokale Ro-
amingzugangsvereinbarungen, können sie jedoch auch gehalten 
sein, das potenzielle Risiko für Marktteilnehmer in unterver-
sorgten Gebieten zu prüfen. 

(159) Wettbewerbsregeln allein genügen möglicherweise nicht 
immer, um im Zeitalter des digitalen Fernsehens kulturelle 
Vielfalt und Medienpluralismus sicherzustellen. Verpflichtun-
gen sollten aufgrund der technologischen und marktwirtschaft-
lichen Entwicklungen regelmäßig von einem Mitgliedstaat für 
seinen einzelstaatlichen Markt überprüft werden, um einen Zu-
gang zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Be-
dingungen zu gewährleisten und um insbesondere festzustellen, 
ob es angemessen ist, sie so weit auf EPG und API auszudeh-
nen, wie es erforderlich ist, um für die Endnutzer die Zugäng-
lichkeit bestimmter digitaler Hörfunk- und Fernsehdienste si-
cherzustellen. Die Mitgliedstaaten sollten die digitalen Hör-
funk- und Fernsehdienste festlegen können, zu denen dem End-
nutzer durch die von ihnen für erforderlich erachteten Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften Zugang zu gewährleisten ist. 

(160) Die Mitgliedstaaten sollten ihren einzelstaatlichen Regu-
lierungsbehörden ferner gestatten können, die Verpflichtungen 
in Verbindung mit der Zugangsberechtigung zu digitalen Hör-
funk- und Fernsehdiensten zu überprüfen, um mittels einer 
Marktanalyse zu beurteilen, ob die Zugangsbedingungen in Be-
zug auf Unternehmen, die nicht über beträchtliche Marktmacht 
auf dem relevanten Markt verfügen, geändert oder zurückge-
nommen werden sollten. Eine solche Zurücknahme oder Ände-
rung sollte den Zugang der Endnutzer zu solchen Diensten oder 
die Wahrscheinlichkeit eines wirksamen Wettbewerbs nicht ne-
gativ beeinflussen. 

(161) Unter bestimmten Umständen sind Vorabverpflichtungen 
aufzuerlegen, um die Entwicklung eines wettbewerbsorientier-
ten Marktes zu gewährleisten; dies sollte unter Bedingungen ge-
schehen, die den Ausbau und die Nutzung von Netzen und 
Diensten mit sehr hoher Kapazität begünstigen und größtmög-
liche Vorteile für die Endnutzer bieten. Die Definition der be-
trächtlichen Marktmacht in dieser Richtlinie beruht auf dem 
Konzept der beherrschenden Stellung nach der einschlägigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 

(162) Bei zwei oder mehr Unternehmen kann davon ausgegan-
gen werden, dass sie gemeinsam eine marktbeherrschende Stel-
lung nicht nur dann einnehmen, wenn strukturelle oder sonstige 
Beziehungen zwischen ihnen bestehen, sondern auch, wenn die 
Struktur des betreffenden Marktes als förderlich für koordi-
nierte Effekte angesehen wird, das heißt, wenn hierdurch ein 
paralleles oder angeglichenes wettbewerbswidriges Verhalten 
auf dem Markt gefördert wird. 

(163) Vorabverpflichtungen sollten nur auf Vorleistungsmärk-
ten auferlegt werden, auf denen es ein oder mehrere Unterneh-
men mit beträchtlicher Marktmacht gibt, und die Instrumente 
des Wettbewerbsrechts der Union und des nationalen Wettbe-
werbsrechts nicht ausreichen, um das Problem zu lösen, wobei 
das Ziel darin besteht, einen nachhaltigen Wettbewerb zu ge-
währleisten. Die Kommission hat im Einklang mit den Grunds-

ätzen des Wettbewerbsrechts Leitlinien auf Unionsebene fest-
legt, die von den nationalen Regulierungsbehörden bei der Be-
urteilung der Frage, ob auf einem bestimmten Markt wirksamer 
Wettbewerb herrscht und eine beträchtliche Marktmacht vor-
liegt, eingehalten werden müssen. Die nationalen Regulierungs-
behörden sollten untersuchen, ob auf dem Markt für bestimmte 
Produkte oder Dienste in einem bestimmten geografischen Ge-
biet ein wirksamer Wettbewerb herrscht, wobei sich dieses Ge-
biet auf die Gesamtheit oder einen Teil des Hoheitsgebiets des 
betreffenden Mitgliedstaats oder auf als Ganzes betrachtete be-
nachbarte Gebiete von Mitgliedstaaten erstrecken könnte. Die 
Untersuchung der tatsächlichen Wettbewerbssituation sollte 
auch eine Klärung der Frage umfassen, ob der Markt potenziell 
wettbewerbsorientiert ist und somit ob das Fehlen eines wirksa-
men Wettbewerbs ein dauerhaftes Phänomen ist. In diesen Leit-
linien sollte auch die Frage neu entstehender Märkte behandelt 
werden, auf denen der Marktführer über einen beträchtlichen 
Marktanteil verfügen dürfte, ohne dass ihm jedoch unangemes-
sene Verpflichtungen auferlegt werden sollten. Die Kommis-
sion sollte die Leitlinien – insbesondere bei der Überprüfung 
bestehender Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs, ökonomischer Denkansätze 
und faktischer Markterfahrungen – regelmäßig überprüfen, da-
mit diese in einem sich rasch entwickelnden Markt auf Dauer 
angemessen sind. Die nationalen Regulierungsbehörden müs-
sen zusammenarbeiten, wenn es sich bei dem betreffenden 
Markt um einen länderübergreifenden Markt handelt. 

(164) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Unternehmen in ei-
nem speziellen Markt über beträchtliche Marktmacht verfügt, 
sollten die nationalen Regulierungsbehörden im Einklang mit 
dem Unionsrecht vorgehen und den Leitlinien der Kommission 
zur Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht 
weitestmöglich Rechnung tragen. 

(165) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten relevante 
geografische Märkte in ihrem Gebiet festlegen und dabei wei-
testmöglich die im Einklang mit dieser Richtlinie angenom-
mene Empfehlung der Kommission über relevante Produkt- 
und Dienstmärkte (im Folgenden „Empfehlung“) sowie die na-
tionalen und lokalen Gegebenheiten berücksichtigen. Sie soll-
ten deshalb mindestens die Märkte analysieren, die in der Emp-
fehlung behandelt werden, darunter auch die Märkte, die zwar 
dort aufgeführt sind, aber im besonderen nationalen oder loka-
len Kontext nicht mehr reguliert werden. Die nationalen Regu-
lierungsbehörden sollten ferner die Märkte analysieren, die 
nicht in der Empfehlung aufgeführt sind, aber dennoch in ihrem 
Zuständigkeitsgebiet auf der Grundlage früherer Marktanalysen 
reguliert werden, wie auch sonstige Märkte, sofern vernünf-
tigerweise davon ausgegangen werden kann, dass die drei in 
dieser Richtlinie vorgesehenen Kriterien erfüllt sind. 

(166) Die länderübergreifenden Märkte können abgegrenzt 
werden, wenn dies aufgrund der Definition des geografischen 
Marktes gerechtfertigt ist, wobei alle angebots- und nachfrage-
seitigen Faktoren im Einklang mit den Grundsätzen des Wett-
bewerbsrechts zu berücksichtigen sind. Das GEREK ist die für 
die Durchführung solcher Analysen am besten geeignete Ein-
richtung, da es bei der Festlegung nationaler Märkte auf die um-
fangreiche kollektive Erfahrung der nationalen Regulierungs-
behörden zurückgreifen kann. Bei einer Analyse potenzieller 
länderübergreifender Märkte sollten nationale Gegebenheiten 
berücksichtigt werden. Wurde eine Definition länderübergrei-
fender Märkte vorgenommen und die Notwendigkeit einer Re-
gulierung festgestellt, so sollten die betroffenen nationalen Re-
gulierungsbehörden, auch im Wege einer Notifizierung bei der 
Kommission, zusammenarbeiten, um die geeigneten Regulie-
rungsmaßnahmen zu ermitteln. Sie können auch in derselben 
Weise zusammenarbeiten, wenn keine länderübergreifenden 
Märkte festgelegt wurden, aber die Marktbedingungen in ihrem 
Gebiet so homogen sind, dass ein koordinierter Regulierungs-
ansatz von Vorteil ist, z.B. im Hinblick auf ähnliche Kosten, 
Marktstrukturen oder Betreiber oder bei einer länderübergrei-
fenden oder vergleichbaren Endnutzernachfrage. 

(167) Geografische Märkte werden – z.B. aufgrund der Art, wie 
der nationale oder lokale Netzausbau betrieben wird, was die 
Grenzen der potenziellen Marktmacht von Unternehmen in Be-
zug auf das Vorleistungsangebot bestimmt – unter Umständen 
als nationale oder subnationale Märkte definiert, obwohl eine 
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erhebliche länderübergreifende Nachfrage vonseiten einer oder 
mehrerer Kategorien von Endnutzern besteht. Dies kann insbe-
sondere der Fall sein, wenn es sich um die Nachfrage von ge-
werblichen Endnutzern handelt, die an verschiedenen Standor-
ten in unterschiedlichen Mitgliedstaaten tätig sind. Wird diese 
länderübergreifende Nachfrage von den Anbietern nicht hinrei-
chend gedeckt, z.B. wenn eine Fragmentierung entlang der na-
tionalen Grenzen oder eine lokale Fragmentierung vorliegt, so 
kann dies Hindernisse im Binnenmarkt hervorrufen. Das GE-
REK sollte deshalb ermächtigt sein, Leitlinien über gemein-
same Regulierungsansätze für nationale Regulierungsbehörden 
auszuarbeiten, damit sichergestellt wird, dass die länderüber-
greifende Nachfrage in befriedigendem Maße gedeckt werden 
kann, so dass eine Grundlage für die unionsweite Interoperabi-
lität von Vorleistungsprodukten vorhanden ist und trotz der 
Fragmentierung auf der Angebotsseite Effizienz und Größen-
vorteile ermöglicht werden. Die Leitlinien des GEREK sollten 
als Orientierung für die Handlungsmöglichkeiten der nationalen 
Regulierungsbehörden bei der Verfolgung des Binnenmarkt-
ziels dienen, wenn sie Unternehmen, die als Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, auf nationaler 
Ebene Verpflichtungen auferlegen, sowie als Orientierung für 
die Harmonisierung der technischen Spezifikationen für Vor-
leistungsprodukte, die eine solche ermittelte länderübergrei-
fende Nachfrage im Interesse des Binnenmarkts decken kön-
nen. 

(168) Jede Vorabregulierung dient letztlich dazu, im Interesse 
der Endnutzer in Bezug auf Preise, Qualität und Auswahl einen 
nachhaltigen und wirksamen Wettbewerb auf den Endkunden-
märkten sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass die na-
tionalen Regulierungsbehörden mit der Zeit viele Endkunden-
märkte auch ohne eine Regulierung auf der Vorleistungsebene 
als wettbewerbsorientiert werden einstufen können, insbeson-
dere angesichts der in den Bereichen Innovation und Wettbe-
werb zu erwartenden Verbesserungen. 

(169) Bei der Festlegung der Vorleistungsmärkte, die für eine 
Vorabregulierung in Betracht kommen, bildet die Analyse der 
entsprechenden Endkundenmärkte für die nationalen Regulie-
rungsbehörden den Ausgangspunkt. Die Analyse des wirksa-
men Wettbewerbs auf der Endkunden- und der Vorleistungs-
ebene erfolgt in der Vorausschau über einen bestimmten Zeit-
raum im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht und gegebenen-
falls der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs. Wird 
festgestellt, dass auf einem Endkundenmarkt ohne eine Vorab-
regulierung des entsprechenden Vorleistungsmarkts bzw. der 
entsprechenden Vorleistungsmärkte wirksamer Wettbewerb 
herrschen würde, sollte die nationale Regulierungsbehörde zu 
dem Ergebnis kommen, dass auf der Vorleistungsebene keine 
Regulierung mehr nötig ist. 

(170) Bei dem allmählichen Übergang zu deregulierten Märk-
ten werden kommerzielle Vereinbarungen – auch über Ko-In-
vestitionen und den Zugang – zwischen Betreibern allmählich 
gängiger werden, und können, sofern sie sich als nachhaltig er-
weisen und die Wettbewerbsdynamik verbessern, die Schluss-
folgerung stützen, dass auf einem bestimmten Vorleistungs-
markt keine Vorabregulierung erforderlich ist. Eine ähnliche 
Logik würde umgekehrt für unvorhersehbare Beendigungen 
kommerzieller Vereinbarungen auf deregulierten Märkten gel-
ten. Bei der Analyse solcher Vereinbarungen sollte berücksich-
tigt werden, dass die Aussicht auf Regulierung Netzeigentümer 
dazu bewegen kann, in kommerzielle Verhandlungen zu treten. 
Um zu gewährleisten, dass bei den Erwägungen zur Frage der 
Vorabregulierung auf einem bestimmten Markt die Auswirkun-
gen einer Regulierung auf verbundenen Märkten angemessen 
beachtet werden, sollten die nationalen Regulierungsbehörden 
dafür sorgen, dass die Märkte kohärent und möglichst gleich-
zeitig oder zumindest so zeitnah wie möglich analysiert werden. 

(171) Bei der Prüfung der Regulierung von Vorleistungsmärk-
ten zur Lösung von Problemen auf der Endkundenebene sollten 
die nationalen Regulierungsbehörden berücksichtigen, dass un-
ter Umständen mehrere Vorleistungsmärkte Vorleistungspro-
dukte für einen bestimmten Endkundenmarkt liefern bzw. um-
gekehrt ein einziger Vorleistungsmarkt mehrere Endkunden-
märkte mit Vorleistungsprodukten versorgt. Die Wettbe-
werbsdynamik auf einem bestimmten Markt kann ferner durch 

angrenzende Märkte beeinflusst werden, die jedoch nicht in ei-
nem vertikalen Verhältnis zueinander stehen, wie z.B. bei be-
stimmten Festnetz- und Mobilfunkmärkten. Die nationalen Re-
gulierungsbehörden sollten die Prüfung für jeden einzelnen 
Vorleistungsmarkt durchführen, für den eine Regulierung er-
wogen wird, und mit den Abhilfemaßnahmen für den Zugang 
zur baulichen Infrastruktur beginnen, da solche Abhilfemaß-
nahmen in der Regel eher zu nachhaltigem Wettbewerb (ein-
schließlich Infrastrukturwettbewerb) führen; anschließend soll-
ten sie die für eine Vorabregulierung in Betracht kommenden 
Vorleistungsmärkte nach der Reihenfolge des Grades ihrer Ge-
eignetheit zur Lösung der festgestellten Wettbewerbsprobleme 
auf der Endkundenebene analysieren. Bei der Wahl der jeweili-
gen Abhilfemaßnahme sollten die nationalen Regulierungsbe-
hörden deren technische Machbarkeit beurteilen, eine Kosten-
Nutzen-Analyse durchführen und dabei berücksichtigen, wie 
geeignet die Maßnahme zur Behebung der festgestellten Prob-
leme auf Endkundenebene ist, und sie sollten den Wettbewerb 
auf der Grundlage von Differenzierung und Technologieneutra-
lität ermöglichen. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten 
im Interesse der Endnutzer bei bestimmten Abhilfemaßnahmen, 
die – sofern sie ausschließlich bei bestimmten Netztopologien 
anwendbar sind – in Bezug auf den Ausbau von Netzen mit sehr 
hoher Kapazität abschreckende Wirkung haben können, die 
Folgen einer Auferlegung solcher Maßnahmen erwägen. 

(172) Unbeschadet des Grundsatzes der Technologieneutralität 
sollten die nationalen Regulierungsbehörden im Zuge der auf-
erlegten Abhilfemaßnahmen – sofern möglich schon vor dem 
Ausbau der Infrastruktur – Anreize für die Entwicklung einer 
flexiblen, offenen Netzarchitektur schaffen, zumal mit einer Ar-
chitektur dieser Art letztendlich erreicht werden könnte, dass 
die zu späteren Zeitpunkten auferlegten Abhilfemaßnahmen 
weniger aufwändig und komplex sind. Bei jeder Stufe der Prü-
fung sollte sich die nationale Regulierungsbehörde, bevor sie 
entscheidet, ob dem Unternehmen, das als Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht eingestuft wurde, zusätzliche, stärker 
belastende Abhilfemaßnahmen auferlegt werden sollten, darum 
bemühen festzustellen, ob auf dem betreffenden Endkunden-
markt unter Berücksichtigung etwaiger relevanter kommerzi-
elle Vereinbarungen oder anderer Umstände auf dem Vorleis-
tungsmarkt – u.a. bereits bestehende andere Regulierung, wie 
beispielsweise allgemeine Zugangsverpflichtungen für nicht 
replizierbare Anlagen oder Verpflichtungen aufgrund der 
Richtlinie 2014/61/EU, oder eine Regulierung, die von der na-
tionalen Regulierungsbehörde in Bezug auf ein Unternehmen, 
das als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft 
wurde, als angemessen angesehen wird – wirksamer Wettbe-
werb herrschen würde. Diese Prüfungen – deren Ziel darin be-
steht, dass zur konkreten Lösung von Problemen, die im Zuge 
der Marktanalyse ermittelt werden, nur möglichst angemessene 
Abhilfemaßnahmen auferlegt werden – schließen nicht aus, 
dass eine nationale Regulierungsbehörde zu dem Schluss 
kommt, dass eine Kombination entsprechender Abhilfemaß-
nahmen – möglicherweise auch von unterschiedlicher Trag-
weite – im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit den geringsten Eingriff darstellt, um das Problem zu lösen. 
Selbst wenn solche Unterschiede nicht zu einer Abgrenzung un-
terschiedlicher geografischer Märkte führen, sollten sie auf-
grund von Unterschieden im Hinblick auf die Intensität des 
Wettbewerbsdrucks dennoch unterschiedliche Abhilfemaßnah-
men rechtfertigen können. 

(173) Eine Vorabregulierung auf der Vorleistungsebene – die 
grundsätzlich einen geringeren Eingriff als die Regulierung des 
Endkundenmarkts darstellt – wird als ausreichend angesehen, 
um potenzielle Wettbewerbsprobleme auf dem bzw. den ent-
sprechenden verbundenen nachgelagerten Endkundenmarkt 
bzw. Endkundenmärkten zu beheben. Die Fortschritte im Be-
reich der Belebung des Wettbewerbs seit Inkrafttreten des 
Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation manifes-
tieren sich als schrittweise Deregulierung der Endkunden-
märkte in der gesamten Union. Des Weiteren sollten die Vor-
schriften über Maßnahmen der Vorabregulierung in Bezug auf 
Unternehmen, die als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht eingestuft wurden, soweit wie möglich einfacher und 
vorhersehbarer gestaltet werden. Deshalb sollte die Auferle-
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gung von Vorab-Regulierungsmaßnahmen aufgrund der Ein-
stufung eines Unternehmens als Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht auf Vorleistungsmärkten die Regel sein. 

(174) Hebt eine nationale Regulierungsbehörde die Regulie-
rung eines Vorleistungsmarkts auf, sollte sie eine entsprechende 
Aufhebungsfrist festlegen, um einen reibungslosen Übergang 
zu einem deregulierten Markt zu gewährleisten. Bei der Festle-
gung einer solchen Aufhebungsfrist sollte die nationale Regu-
lierungsbehörde bestehenden Vereinbarungen zwischen Zu-
gangsanbietern und Zugangsnachfrager, die aufgrund bestehen-
der Verpflichtungen eingegangen wurden, Rechnung tragen. 
Solche Vereinbarungen können insbesondere einen vertragli-
chen Schutz des Zugangsnachfragers über einen bestimmten 
Zeitraum vorsehen. Die nationale Regulierungsbehörde sollte 
außerdem die Möglichkeit der Marktteilnehmer, auf dem Markt 
möglicherweise vorhandene kommerzielle Angebote in Bezug 
auf den Vorleistungszugang oder Ko-Investitionen auch tat-
sächlich anzunehmen, und die Notwendigkeit, eine mögliche 
längere Phase der Regulierungsarbitrage zu vermeiden, berück-
sichtigen. Bei von den nationalen Regulierungsbehörden fest-
gelegten Übergangsregelungen sollten bei Beginn der Aufhe-
bungsfrist der Umfang und die zeitliche Planung der Regulie-
rungsaufsicht für bestehende Vereinbarungen bedacht werden. 

(175) Um den Marktteilnehmern Sicherheit hinsichtlich der Re-
gulierungsbedingungen zu geben, ist eine Befristung der Markt-
überprüfungen erforderlich. Es ist wichtig, dass Marktanalysen 
regelmäßig und innerhalb einer zumutbaren und angemessenen 
Frist durchgeführt werden. Wenn eine nationale Regulierungs-
behörde eine Marktanalyse nicht innerhalb der Frist vornimmt, 
besteht das Risiko, dass dies den Binnenmarkt beeinträchtigt 
und die üblichen Vertragsverletzungsverfahren die gewünschte 
Wirkung nicht rechtzeitig entfalten. Alternativ sollte die betref-
fende nationale Regulierungsbehörde die Möglichkeit haben, 
das GEREK um Unterstützung bei der Fertigstellung der Markt-
analyse zu bitten. Für diese Unterstützung könnte beispiels-
weise eine spezielle Task Force eingerichtet werden, die sich 
aus Vertretern anderer nationaler Regulierungsbehörden zu-
sammensetzt. 

(176) Wegen des hohen Maßes an technischer Innovation und 
der sehr dynamischen Märkte im Bereich der elektronischen 
Kommunikation muss es möglich sein, die Regulierung auf 
Ebene der Union in abgestimmter und harmonisierter Weise 
rasch anzupassen, da die Erfahrung gezeigt hat, dass Unter-
schiede bei der Umsetzung des Rechtsrahmens durch die natio-
nalen Regulierungsbehörden den Binnenmarkt behindern kön-
nen. 

(177) Im Interesse einer größeren Stabilität und besseren Vor-
hersehbarkeit der Regulierungsmaßnahmen sollte der maximal 
zulässige Zeitraum zwischen Marktanalysen jedoch von drei 
auf fünf Jahre verlängert werden, vorausgesetzt, die Verände-
rungen auf dem Markt erfordern innerhalb des betreffenden 
Zeitraums keine erneute Analyse. Bei der Beurteilung, ob eine 
nationale Regulierungsbehörde ihre Verpflichtung zur Markt-
analyse erfüllt hat und den betreffenden Maßnahmenentwurf 
mindestens alle fünf Jahre notifiziert hat, wird ausschließlich 
eine Notifizierung samt neuer Bewertung der Marktdefinition 
und der beträchtlichen Marktmacht als Beginn eines neuen 
Fünfjahreszyklus angesehen. Die bloße Notifizierung neuer o-
der geänderter Abhilfemaßnahmen, die auf der Grundlage einer 
früheren, nicht überprüften Marktanalyse auferlegt werden, 
wird nicht als Erfüllung dieser Verpflichtung angesehen wer-
den. Kommt eine nationale Regulierungsbehörde ihrer Ver-
pflichtung gemäß dieser Richtlinie, in regelmäßigen Abständen 
eine Marktanalyse durchzuführen, nicht nach, so sollte dieser 
Umstand als solcher nicht als Grund für die Unwirksamkeit o-
der Nichtanwendbarkeit bestehender Verpflichtungen, die die 
betreffende nationale Regulierungsbehörde in dem betreffen-
den Markt auferlegt hat, gelten. 

(178) Die Auferlegung einer spezifischen Verpflichtung für ein 
Unternehmen, das als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht eingestuft wurde, erfordert keine zusätzliche Marktana-
lyse, sondern vielmehr eine Begründung dafür, dass die betref-
fende Verpflichtung im Verhältnis zu dem auf dem betreffen-
den Markt und auf dem verbundenen Endkundenmarkt festge-
stellten Problem geeignet und angemessen ist. 

(179) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten bei der Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit der aufzuerlegenden Verpflich-
tungen und Bedingungen die unterschiedlichen Wettbewerbs-
verhältnisse in den einzelnen Gebieten der betreffenden Mit-
gliedstaaten berücksichtigen und dabei insbesondere den Er-
gebnissen der nach dieser Richtlinie durchgeführten 
geografischen Erhebung Rechnung tragen. 

(180) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten bei ihren 
Erwägungen über die Auferlegung und die etwaige Form von 
Regulierungsmaßnahmen zur Preiskontrolle den Investoren 
eine angemessene Rendite ermöglichen, insbesondere bei 
neuen Investitionsprojekten. Insbesondere bestehen Risiken im 
Zusammenhang mit Investitionsprojekten für neue Zugangs-
netze, die Produkte unterstützen, für die die Nachfrage zum 
Zeitpunkt der Investition ungewiss ist. 

(181) Bei der Überprüfung von Verpflichtungen für Unterneh-
men, die als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht ein-
gestuft wurden, innerhalb des Zeitrahmens einer Marktanalyse 
sollten die nationalen Regulierungsbehörden die Auswirkungen 
neuer Entwicklungen auf die Wettbewerbsbedingungen – z.B. 
neue zwischen Unternehmen auf freiwilliger Basis geschlos-
sene Vereinbarungen, wie Zugangs- und Ko-Investitionsverein-
barungen – berücksichtigen können, damit die Flexibilität ge-
geben ist, die insbesondere im Kontext längerer Regulierungs-
zyklen erforderlich ist. Eine ähnliche Logik sollte gelten, wenn 
gegen die kommerziellen Vereinbarungen unerwartet verstoßen 
wird oder sie beendet werden oder wenn diese Vereinbarungen 
Auswirkungen haben, die von der Marktanalyse abweichen. 
Derartige Beendigungen bestehender Vereinbarungen auf dere-
gulierten Märkten können eine erneute Marktanalyse erforder-
lich machen. Falls es nicht eine einzelne wichtige Änderung auf 
dem Markt gibt, es sich jedoch um dynamische Märkte handelt, 
kann es erforderlich sein, die Marktanalyse häufiger als alle 
fünf Jahre durchzuführen, also beispielsweise nicht häufiger als 
alle drei Jahre, wie dies vor dem Beginn der Anwendbarkeit 
dieser Richtlinie der Fall war. Märkte sollten als dynamisch gel-
ten, wenn sich die technologische Entwicklung und die Nach-
fragemuster der Endnutzer wahrscheinlich so entwickeln, dass 
die Ergebnisse der Analyse mittelfristig für eine bedeutende 
Gruppe von geografischen Gebieten oder von Endnutzern auf 
dem von der nationalen Regulierungsbehörde festgelegten geo-
grafischen und sachlichen Markt überholt wären. 

(182) Transparenz in Bezug auf die Zugangs- und Zusammen-
schaltungsbedingungen einschließlich der Preise beschleunigt 
den Verhandlungsprozess, verhindert Streitigkeiten und bietet 
den Marktteilnehmern die Gewissheit, dass ein bestimmter 
Dienst ohne Diskriminierung erbracht wird. Die Offenheit und 
Transparenz in Bezug auf technische Schnittstellen kann von 
besonderer Bedeutung sein, um Interoperabilität sicherzustel-
len. Erlegt eine nationale Regulierungsbehörde die Verpflich-
tung auf, Informationen zu veröffentlichen, so sollte sie unter 
Berücksichtigung der Art und des Zwecks der betreffenden In-
formationen auch festlegen können, wie die Informationen zu-
gänglich zu machen sind, und ob die Informationen gebühren-
frei erhältlich sind oder nicht. 

(183) Angesichts der Vielfalt der Netztopologien, Zugangspro-
dukte und Marktgegebenheiten, die sich seit 2002 entwickelt 
haben, können die Ziele des Anhangs II der Richtlinie 
2002/19/EG in Bezug auf die Entbündelung des Teilnehmeran-
schlusses und die Zugangsprodukte für Anbieter digitaler Fern-
seh- und Hörfunkdienste besser und in flexiblerer Weise er-
reicht werden, indem Leitlinien über die Mindestkriterien für 
ein Standardangebot zur Verfügung gestellt werden, die vom 
GEREK ausgearbeitet und regelmäßig aktualisiert werden. Die-
ser Anhang sollte daher gestrichen werden. 

(184) Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung garantiert, dass 
Unternehmen mit wesentlicher Marktmacht den Wettbewerb 
nicht verzerren, insbesondere wenn es sich um vertikal inte-
grierte Unternehmen handelt, die Dienste für andere Anbieter 
erbringen, mit denen sie auf nachgelagerten Märkten im Wett-
bewerb stehen. 

(185) Zur Bekämpfung und Vermeidung von außerpreislichem 
diskriminierendem Verhalten ist die Gleichwertigkeit des In-
puts (EoI) grundsätzlich das beste Mittel, um einen wirksamen 
Schutz vor Diskriminierung zu gewährleisten. Allerdings ist da-
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von auszugehen, dass die Bereitstellung von Vorleistungspro-
dukten auf der Grundlage von EoI höhere Befolgungskosten als 
andere Formen nichtdiskriminierender Verpflichtungen mit 
sich bringt. Diese höheren Befolgungskosten sollten ins Ver-
hältnis gesetzt werden zu den Vorteilen eines intensiveren nach-
gelagerten Wettbewerbs und der Bedeutung einer sicheren Ver-
meidung von Diskriminierung in Situationen, in denen das Un-
ternehmen, das als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
eingestuft wurde, keinen direkten Preiskontrollen unterliegt. 
Die nationalen Regulierungsbehörden sollten insbesondere be-
denken, dass bei der Bereitstellung von Vorleistungen über 
neue Systeme auf der Grundlage von EoI die Wahrscheinlich-
keit höher ist, einen ausreichenden Nettonutzen zu generieren, 
so dass sie – angesichts der vergleichsweise niedrigeren zusätz-
lichen Befolgungskosten, die entstehen, um zu gewährleisten, 
dass die neu aufgebauten Systeme EoI-konform sind – auch mit 
höherer Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig ist. Die nationalen 
Regulierungsbehörden sollten allerdings auch die Verhältnis-
mäßigkeit der Verpflichtungen für die betroffenen Unterneh-
men prüfen, indem sie beispielsweise die mit der Umsetzung 
verbundenen Kosten berücksichtigen, und eine mögliche ab-
schreckende Wirkung in Bezug auf den Ausbau neuer Systeme 
gegenüber einer schrittweise erfolgenden Modernisierung ab-
wägen, sofern erstere einer restriktiveren Regulierung unterlie-
gen würde. In Mitgliedstaaten mit einer großen Anzahl kleine-
rer Unternehmen, die als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurden, kann eine EoI-Verpflichtung je 
Unternehmen unverhältnismäßig sein. 

(186) Durch die getrennte Buchführung können interne Ver-
rechnungspreise ermittelt werden, so dass die nationalen Regu-
lierungsbehörden die Einhaltung der Nichtdiskriminierungsver-
pflichtungen überprüfen können. Die Kommission hat hierzu 
ihre Empfehlung 2005/698/EG[36] veröffentlicht. 

(187) Bauliche Anlagen, in denen elektronische Kommunikati-
onsnetze ausgebaut werden können, sind wegen der hohen Kos-
ten einer Replizierung und der erheblichen Einsparungen bei ih-
rer Wiederverwendung von zentraler Bedeutung für einen er-
folgreichen Ausbau neuer Netze. Deshalb ist zusätzlich zu den 
Vorschriften über physische Infrastrukturen in der Richtlinie 
2014/61/EU eine besondere Abhilfemaßnahme erforderlich für 
Fälle, in denen ein Unternehmen, das als Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht eingestuft wurde, der Eigentümer sol-
cher baulichen Anlagen ist. Sind bauliche Anlagen vorhanden 
und wiederverwendbar, so ist es von sehr großem Nutzen, wenn 
für den Ausbau konkurrierender Infrastrukturen ein tatsächli-
cher Zugang besteht, weshalb sichergestellt werden muss, dass 
der Zugang zu solchen Anlagen als eigenständige Abhilfemaß-
nahme zur Verbesserung der Wettbewerbs- und Ausbaudyna-
mik auf allen nachgelagerten Märkten eingesetzt werden kann 
und vor der Prüfung der Erforderlichkeit etwaiger anderer Ab-
hilfemaßnahmen zuerst zu erwägen ist, und zwar nicht nur als 
zusätzliche Abhilfemaßnahme neben anderen Vorleistungspro-
dukten oder -diensten oder als Abhilfemaßnahme, die auf Un-
ternehmen beschränkt ist, die sich solcher Vorleistungspro-
dukte oder -dienste bedienen. Die nationalen Regulierungsbe-
hörden sollten bestehende wiederverwendbare bauliche Anla-
gen auf der Grundlage des regulatorischen Buchwerts abzüglich 
der kumulierten Abschreibung zum Zeitpunkt der Berechnung 
und indexiert mit einem geeigneten Preisindex, beispielsweise 
dem Einzelhandelspreisindex, und unter Ausschluss jener An-
lagen bewerten, die über einen Zeitraum von mindestens 40 
Jahren vollständig abgeschrieben sind, aber weiter genutzt wer-
den. 

(188) Bei der Festlegung von Verpflichtungen bezüglich des 
Zugangs zu neuen und verbesserten Infrastrukturen sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden dafür sorgen, dass die Zu-
gangsbedingungen die der Investitionsentscheidung zugrunde 
liegenden Umstände widerspiegeln und u.a. die Aufbaukosten, 
das voraussichtliche Maß der Inanspruchnahme der neuen Pro-
dukte und Dienstleistungen und die voraussichtlichen Endkun-
den-Preisniveaus berücksichtigen. Damit die Investoren Pla-
nungssicherheit haben, sollten die nationalen Regulierungsbe-
hörden darüber hinaus befugt sein, gegebenenfalls die Bedin-
gungen für den Zugang festzulegen, die während angemessener 
Überprüfungszeiträume kohärent bleiben. Werden Maßnahmen 
zur Preiskontrolle als angemessen angesehen, so können diese 

Bedingungen von Umfang oder Geltungsdauer des Vertrags ab-
hängige Preisfestsetzungsvereinbarungen im Einklang mit dem 
Unionsrecht beinhalten, sofern diese Vereinbarungen keine dis-
kriminierenden Auswirkungen haben. Eventuelle Zugangsbe-
dingungen sollten der Notwendigkeit Rechnung tragen, einen 
wirksamen Wettbewerb bei den Diensten für Verbraucher und 
Unternehmen aufrechtzuerhalten. 

(189) Die Verpflichtung zur Gewährung des Infrastrukturzu-
gangs kann ein angemessenes Mittel zur Förderung des Wett-
bewerbs sein, doch müssen die nationalen Regulierungsbehör-
den die Rechte eines Infrastruktureigentümers zur kommerziel-
len Nutzung seines Eigentums für eigene Zwecke und die 
Rechte anderer Diensteanbieter auf Zugang zu Einrichtungen, 
die sie zum Erbringen konkurrierender Dienste benötigen, ge-
geneinander abwiegen. 

(190) In Märkten, in denen künftig von einer steigenden Zahl 
von Zugangsnetzen auszugehen ist, werden Endnutzer aufgrund 
des infrastrukturbasieren Wettbewerbs voraussichtlich in grö-
ßerem Maße von Verbesserungen der Netzqualität profitieren 
als in Märkten, in denen weiterhin nur ein Netz zur Verfügung 
steht. Die Angemessenheit des Wettbewerbs in Bezug auf an-
dere Parameter, wie Preise und Auswahl, wird voraussichtlich 
von dem nationalen und lokalen Wettbewerbsumfeld abhängen. 
Bei der Beurteilung der Angemessenheit des Wettbewerbs in 
Bezug auf solche Parameter sowie der Notwendigkeit eines re-
gulatorischen Eingreifens sollten die nationalen Regulierungs-
behörden auch berücksichtigen, ob der Zugang zu Vorleistungs-
produkten für interessierte Unternehmen zu wirtschaftlich ver-
tretbaren Bedingungen angeboten wird, die nachhaltige wettbe-
werbliche Marktergebnisse für Endnutzer ermöglichen. Auf 
Märkten, die sich durch einen nachhaltigen und wirksamen inf-
rastrukturbasierten Wettbewerb auszeichnen, dürfte die An-
wendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts ausreichen. 

(191) Wird Unternehmen die Verpflichtung auferlegt, ange-
messenen Anträgen auf Zugang zu Bestandteilen des Netzes 
und der zugehörigen Infrastruktur bzw. auf Nutzung derselben 
stattzugeben, so sollten diese Anträge nur aufgrund objektiver 
Kriterien wie etwa technische Machbarkeit oder die notwendige 
Aufrechterhaltung der Netzintegrität abgelehnt werden. Wenn 
der Zugang verweigert wird, sollte die betroffene Partei das in 
dieser Richtlinie genannte Streitbeilegungsverfahren in An-
spruch nehmen können. Von einem Unternehmen, das ver-
pflichtet ist, angeordneten Zugang zu gewähren, kann nicht ver-
langt werden, Arten des Zugangs bereitzustellen, deren Bereit-
stellung es nicht zu leisten in der Lage ist. Eine den Wettbewerb 
kurzfristig belebende Verpflichtung durch nationale Regulie-
rungsbehörden zur Gewährung des Zugangs sollte nicht dazu 
führen, dass die Anreize für Wettbewerber zur Investition in Al-
ternativeinrichtungen, die langfristig einen nachhaltigeren 
Wettbewerb oder mehr Leistung und mehr Vorteile für die End-
nutzer sichern, entfallen. Beispielsweise könnten nationale Re-
gulierungsbehörden bei der Auswahl der mit dem geringsten 
Eingriff verbundenen regulatorischen Lösung und im Einklang 
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beschließen, die 
Unternehmen, die als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht eingestuft wurden, auferlegten Verpflichtungen zu über-
prüfen und jegliche frühere Entscheidung zu ändern, auch durch 
die Aufhebung von Verpflichtungen oder die Auferlegung oder 
Nichtauferlegung neuer Zugangsverpflichtungen, wenn dies im 
Interesse der Nutzer und eines nachhaltigen Dienstewettbe-
werbs ist. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten im Ein-
klang mit dem Unionsrecht dem Betreiber oder den Nutznie-
ßern von angeordnetem Zugang technische oder betriebsbezo-
gene Bedingungen auferlegen können. Insbesondere die Vor-
gabe technischer Vorschriften sollte mit der Richtlinie (EU) 
2015/1535 im Einklang stehen. 

(192) Preiskontrolle kann notwendig sein, wenn die Marktana-
lyse ergibt, dass auf bestimmten Märkten der Wettbewerb un-
zureichend ist. Insbesondere Unternehmen, die als Unterneh-
men mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, sollten 
aus Preis-Kosten-Scheren resultierende Preise vermeiden, bei 
denen die Spanne zwischen ihren Endkundenpreisen und den 
Zusammenschaltungs- oder Zugangsentgelten, die Wettbewer-
bern mit ähnlichem Endkundendiensten in Rechnung gestellt 
werden, nicht ausreicht, um einen nachhaltigen Wettbewerb zu 
gewährleisten. Ermittelt eine nationale Regulierungsbehörde 
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die Kosten, die für die Einrichtung eines nach dieser Richtlinie 
zugelassenen Dienstes entstehen, so ist eine angemessene Ren-
dite für das eingesetzte Kapital, einschließlich eines angemes-
senen Betrags für Arbeits- und Aufbaukosten, vorzusehen, wo-
bei erforderlichenfalls eine Anpassung der Bewertung des Ka-
pitals vorgenommen wird, um die aktuelle Bewertung der Ver-
mögenswerte und die betriebliche Effizienz widerzuspiegeln. 
Die Methode der Kostendeckung sollte auf die Umstände abge-
stimmt sein und das Erfordernis berücksichtigen, die wirtschaft-
liche Effizienz, einen nachhaltigen Wettbewerb und den Aus-
bau von Netzen mit sehr hoher Kapazität zu fördern, und somit 
für die Endnutzer möglichst vorteilhaft sein; sie sollte ferner der 
Tatsache Rechnung tragen, dass zum Nutzen aller Betreiber, die 
den Ausbau neuer, modernerer Netze im Einklang mit der Emp-
fehlung 2013/466/EU der Kommission[37] beabsichtigen, 
stabile und vorhersehbare Vorleistungspreise erforderlich sind. 

(193) Angesichts der Unsicherheiten, in welchem Maße sich die 
Nachfrage nach Breitbanddiensten der nächsten Generation tat-
sächlich entwickeln wird, ist es für die Förderung effizienter In-
vestitionen und Innovationen wichtig, den Betreibern, die in 
den Aufbau oder die Modernisierung von Netzen investieren, 
ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Preisgestaltung zu ge-
währen. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten beschlie-
ßen können, regulierte Vorleistungszugangsentgelte bei Netzen 
der nächsten Generation beizubehalten oder nicht aufzuerlegen, 
wenn es hinreichende Maßnahmen zur Sicherung des Wettbe-
werbs gibt. Um insbesondere überhöhte Preise auf Märkten zu 
vermeiden, auf denen es Unternehmen gibt, die als Unterneh-
men mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, sollte 
diese Preisflexibilität mit zusätzlichen Vorkehrungen flankiert 
werden, um den Wettbewerb und die Endnutzerinteressen zu 
schützen; hierzu gehören strenge Nichtdiskriminierungsver-
pflichtungen, Maßnahmen zur Gewährleistung der technischen 
und wirtschaftlichen Replizierbarkeit von nachgelagerten Pro-
dukten sowie ein nachweisbarer Druck auf die Endkunden-
preise ausgehend vom Infrastrukturwettbewerb oder einem 
Preisanker aufgrund anderer regulierter Zugangsprodukte. 
Diese wettbewerbssichernden Vorkehrungen berühren nicht et-
waige von den nationalen Regulierungsbehörden festgestellte 
andere Umstände, unter denen es angebracht wäre, keine regu-
lierten Zugangsentgelte für bestimmte Vorleistungsprodukte 
aufzuerlegen, z.B. wenn es wegen einer hohen Preiselastizität 
der Endnutzernachfrage für Unternehmen, die als Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, unrentabel 
ist, über dem Wettbewerbsniveau liegende Entgelte zu erheben, 
oder wenn eine geringere Bevölkerungsdichte die Anreize für 
den Aufbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität verringert und 
die nationale Regulierungsbehörde feststellt, dass ein effektiver 
und nichtdiskriminierender Zugang durch Verpflichtungen ge-
mäß dieser Richtlinie gewährleistet ist. 

(194) Erlegt eine nationale Regulierungsbehörde die Verpflich-
tung auf, zur Erleichterung der Preiskontrolle ein Kostenrech-
nungssystem einzuführen, sollte sie, soweit sie über das not-
wendige qualifizierte Personal verfügt, selbst eine jährliche 
Prüfung vornehmen können, um die Übereinstimmung mit die-
sem Kostenrechnungssystem zu gewährleisten, oder die Prü-
fung von einer anderen qualifizierten Stelle vornehmen lassen 
können, die von dem betreffenden Unternehmen unabhängig 
ist. 

(195) In der Union beruht das Abrechnungssystem für die An-
rufzustellung auf der Vorleistungsebene auf dem Grundsatz, 
dass das Netz des Anrufers die Anrufkosten trägt (Calling Party 
Network Pays). Eine Analyse der Substituierbarkeit von Nach-
frage und Angebot zeigt, dass es auf der Vorleistungsebene 
keine Substitute gibt, über die in einem Netz Druck auf die Ge-
staltung der Zustellungsentgelte ausgeübt werden könnte. Auf-
grund der Gegenseitigkeit des Zugangs auf den Zustellungs-
märkten können weitere Wettbewerbsprobleme auftreten, wenn 
es zum Beispiel zu einer Quersubventionierung zwischen Be-
treibern kommt. Solche möglichen Wettbewerbsprobleme gibt 
es sowohl auf den Festnetz- als auch auf den Mobilfunk-Anruf-
zustellungsmärkten regelmäßig. Da die Betreiber der Zustel-
lungsdienste in der Lage und versucht sind, die Preise weit über 
die Kosten anzuheben, gilt die Orientierung an den Kosten als 
das am besten geeignete Mittel, um dieses Problem mittelfristig 
in den Griff zu bekommen. Künftige Marktentwicklungen 

könnten die Dynamik dieser Märkte dergestalt ändern, dass eine 
Regulierung nicht mehr erforderlich wäre. 

(196) Um den Regulierungsaufwand bei der Lösung von Wett-
bewerbsproblemen im Zusammenhang mit der Anrufzustellung 
auf der Vorleistungsebene kohärent in der gesamten Union zu 
verringern, sollte die Kommission in einem delegierten Rechts-
akt ein einheitliches Mobilfunkzustellungshöchstentgelt und 
ein einheitliches Festnetzzustellungshöchstentgelt mit unions-
weiter Geltung festlegen. 

(197) Die genauen Kriterien und Parameter, anhand derer die 
Höhe der Anrufzustellungsentgelte festgesetzt werden, sollten 
in dieser Richtlinie enthalten sein. Die Zustellungsentgelte sind 
unionsweit stetig zurückgegangen und dürften auch künftig 
weiter sinken. Bei der Festsetzung der Zustellungshöchstent-
gelte im ersten delegierten Rechtsakt, den die Kommission ge-
mäß dieser Richtlinie erlässt, sollte die Kommission ungerecht-
fertigte außergewöhnliche nationale Abweichungen von dieser 
Entwicklung außer Acht lassen. 

(198) Angesichts der derzeitigen Unsicherheiten, in welchem 
Maße sich die Nachfrage nach Breitbanddiensten mit sehr hoher 
Kapazität tatsächlich entwickeln wird, und der allgemeinen 
Größen- und Dichtevorteile bieten Ko-Investitionsvereinbarun-
gen beträchtliche Vorteile im Hinblick auf die Bündelung von 
Kosten und Risiken und ermöglichen es kleineren Unterneh-
men, zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu investieren 
und somit einen nachhaltigen, langfristig angelegten Wettbe-
werb auch in Gebieten zu fördern, in denen ein infrastrukturba-
sierter Wettbewerb möglicherweise nicht effizient ist. Solche 
Ko-Investitionen können in unterschiedlicher Form erfolgen, 
unter anderem auch als Miteigentum an Netzanlagen oder als 
langfristige Risikoteilung durch Kofinanzierung oder durch Ab-
nahmevereinbarungen. In diesem Zusammenhang umfassen 
Abnahmevereinbarungen, die Ko-Investitionen darstellen, den 
Erwerb von spezifischen Kapazitätsrechten mit strukturellem 
Charakter; sie bringen ein bestimmtes Maß an Mitbestimmung 
mit sich und ermöglichen es den Ko-Investoren, auf den nach-
gelagerten Märkten, auf denen das Unternehmen, das als Unter-
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurde, tätig 
ist, langfristig wirksam und nachhaltig im Wettbewerb zu be-
stehen. Kommerzielle Zugangsvereinbarungen, die sich auf die 
Anmietung von Kapazitäten beschränken, gehen hingegen nicht 
mit solchen Rechten einher und sollten deshalb nicht als Ko-
Investitionen betrachtet werden. 

(199) Macht ein Unternehmen, das als Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht eingestuft wurde,– zu fairen, angemes-
senen und nichtdiskriminierenden Bedingungen – ein Angebot 
für Ko-Investitionen in Netze mit sehr hoher Kapazität, die bis 
zu den Gebäuden des Endnutzers oder der Basisstation aus 
Glasfaserkomponenten bestehen, und bietet es dadurch Unter-
nehmen unterschiedlicher Größe und Finanzkraft die Möglich-
keit, Infrastruktur-Ko-Investor zu werden, so sollten die natio-
nalen Regulierungsbehörden davon absehen können, diesen 
neuen Netzen mit sehr hoher Kapazität Verpflichtungen gemäß 
dieser Richtlinie aufzuerlegen, sofern mindestens ein potenziel-
ler Ko-Investor eine Ko-Investitionsvereinbarung mit diesem 
Unternehmen eingegangen ist. Beschließt eine nationale Regu-
lierungsbehörde, ein Ko-Investitionsangebot, das noch nicht zu 
einer Vereinbarung geführt hat, für bindend zu erklären, und 
beschließt sie, keine zusätzlichen regulatorischen Verpflichtun-
gen aufzuerlegen, so kann sie dies unter dem Vorbehalt tun, 
dass diese Vereinbarung geschlossen werden muss, bevor die 
Deregulierungsmaßnahme wirksam wird. Wenn es technisch 
nicht praktikabel ist, bis zu den Gebäuden des Endnutzers Glas-
faserkomponenten zu verwenden, sollten auch Netze mit sehr 
hoher Kapazität, die bis in die unmittelbare Nähe – d.h. bis di-
rekt außerhalb – dieser Gebäude aus Glasfaserkomponenten be-
stehen, der gleichen rechtlichen Behandlung unterliegen. 

(200) Bei der Entscheidung, von der Auferlegung von Ver-
pflichtungen abzusehen, sollte die nationale Regulierungsbe-
hörde entsprechende Schritte erst unternehmen, nachdem sie si-
chergestellt hat, dass die Ko-Investitionsangebote die erforder-
lichen Kriterien erfüllen und nach Treu und Glauben erfolgen. 
Die unterschiedliche regulatorische Behandlung neuer Netze 
mit sehr hoher Kapazität sollte vorbehaltlich einer Überprüfung 
im Rahmen anschließender Marktanalysen erfolgen, wobei ins-
besondere nach Ablauf einer gewissen Zeit Anpassungen der 
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regulatorischen Behandlung erforderlich werden könnten. In 
hinreichend begründeten Fällen sollten die nationalen Regulie-
rungsbehörden solchen neuen Netzbestandteilen Verpflichtun-
gen auferlegen können, wenn sie feststellen, dass bestimmte 
Märkte ohne Regulierungseingriffe mit erheblichen Wettbe-
werbsproblemen konfrontiert wären. Insbesondere im Fall meh-
rerer nachgelagerter Märkte, auf denen noch nicht das gleiche 
Maß an Wettbewerb herrscht, könnten die nationalen Regulie-
rungsbehörden zur Förderung eines wirksamen Wettbewerbs 
spezifische asymmetrische Abhilfemaßnahmen verlangen, zum 
Beispiel – jedoch nicht ausschließlich – im Falle von Marktni-
schen im Endkundenbereich wie etwa Produkte der elektroni-
schen Kommunikation für gewerbliche Endnutzer. Zur Auf-
rechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Märkte sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden auch die Rechte von Zu-
gangsnachfragern, die nicht an einem bestimmten Ko-Investiti-
onsvorhaben beteiligt sind, schützen. Dies sollte durch die Auf-
rechterhaltung bestehender Zugangsprodukte oder – wenn die 
bestehenden Netzbestandteile in absehbarer Zeit abgebaut wer-
den – durch die Verpflichtung zum Angebot von Zugangspro-
dukten, die funktionell und qualitativ mindestens mit denjeni-
gen vergleichbar sind, die zuvor über die alte Infrastruktur ver-
fügbar waren, erreicht werden, in beiden Fällen vorbehaltlich 
eines geeigneten, anpassungsfähigen und von der nationalen 
Regulierungsbehörde validierten Mechanismus, der die Anreize 
für Ko-Investoren nicht untergräbt. 

(201) Um die kohärente Regulierungspraxis unionsweit zu ver-
bessern, sollte die Kommission – wenn die nationalen Regulie-
rungsbehörden zu dem Schluss gelangen, dass die Bedingungen 
des Ko-Investitionsangebots erfüllt sind – in der Lage sein, von 
der nationalen Regulierungsbehörde zu verlangen, ihren Ent-
wurf von Maßnahmen, mit dem entweder von der Auferlegung 
von Verpflichtungen abgesehen oder mit regulatorischen Ver-
pflichtungen eingegriffen wird, um schwerwiegenden Wettbe-
werbsproblemen gerecht zu werden, zurückzuziehen, wenn das 
GEREK die erheblichen Zweifel der Kommission hinsichtlich 
der Vereinbarkeit des Maßnahmenentwurfs mit dem Unions-
recht und insbesondere mit den Regulierungszielen dieser 
Richtlinie teilt. Im Interesse der Effizienz sollte es einer natio-
nalen Regulierungsbehörde möglich sein, der Kommission ei-
nen Maßnahmenentwurf, der sich auf ein Ko-Investitionsvorha-
ben bezieht, die die einschlägigen Anforderungen erfüllt, ge-
meinsam zu melden. Wenn die Kommission ihre Befugnis, die 
Rücknahme eines Maßnahmenentwurfs zu verlangen, nicht 
wahrnimmt, wäre es unverhältnismäßig, wenn darauffolgende 
vereinfachte Meldungen einzelner Beschlussentwürfe der nati-
onalen Regulierungsbehörde auf der Grundlage des gleichen 
Ko-Investitionsvorhabens, einschließlich des Nachweises des 
tatsächlichen Abschlusses einer Vereinbarung mit mindestens 
einem Ko-Investor, einem Beschluss über eine Rücknahme un-
terliegen würden, ohne dass sich die Umstände geändert haben. 
Außerdem finden Verpflichtungen, die Unternehmen unabhän-
gig von ihrer Einstufung als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht nach der vorliegenden Richtlinie oder der Richtli-
nie 2014/61/EU auferlegt werden, weiterhin Anwendung. Ver-
pflichtungen in Bezug auf Ko-Investitionsvereinbarungen be-
rühren nicht die Anwendung des Unionsrechts. 

(202) Der Zweck der funktionellen Trennung, bei der das verti-
kal integrierte Unternehmen verpflichtet ist, betrieblich ge-
trennte Geschäftsbereiche einzurichten, ist es, die Bereitstel-
lung vollständig gleichwertiger Zugangsprodukte für alle nach-
gelagerten Betreiber zu gewährleisten, einschließlich der nach-
gelagerten Bereiche des vertikal integrierten Betreibers selbst. 
Die funktionelle Trennung kann den Wettbewerb auf mehreren 
relevanten Märkten verbessern, indem der Anreiz zur Diskrimi-
nierung erheblich verringert wird und die Überprüfung und 
Durchsetzung der Einhaltung von Verpflichtungen zur Nicht-
diskriminierung erleichtert wird. In Ausnahmefällen sollte die 
funktionelle Trennung als Abhilfemaßnahme gerechtfertigt sein 
können, wenn eine tatsächliche Nichtdiskriminierung auf meh-
reren der betreffenden Märkte dauernd nicht erreicht werden 
konnte und wenn es innerhalb einer zumutbaren Frist geringe 
oder keine Aussichten auf einen Infrastrukturwettbewerb gibt, 
nachdem auf eine oder mehrere zuvor als angemessen erachtete 
Abhilfemaßnahmen zurückgegriffen wurde. Es ist jedoch sehr 
wichtig sicherzustellen, dass bei der Auferlegung der funktio-
nellen Trennung die Anreize für das betreffende Unternehmen, 

in sein Netz zu investieren, erhalten bleiben und die funktio-
nelle Trennung keine potenziell negativen Auswirkungen auf 
das Verbraucherwohl hat. Die Auferlegung der funktionellen 
Trennung erfordert eine koordinierte Analyse verschiedener re-
levanter Märkte, die mit dem Zugangsnetz in Zusammenhang 
stehen, gemäß dem Verfahren der Marktanalyse. Bei der Durch-
führung der Marktanalyse und der Festlegung von Einzelheiten 
dieser Abhilfemaßnahme sollten die nationalen Regulierungs-
behörden besonderes Augenmerk auf die Produkte richten, die 
von den getrennten Geschäftsbereichen verwaltet werden, wo-
bei dem Umfang des Netzausbaus und dem Grad des techni-
schen Fortschritts Rechnung zu tragen ist, die die Austausch-
barkeit von festnetzbasierten und drahtlosen Diensten beein-
flussen können. Um Wettbewerbsverfälschungen im Binnen-
markt zu vermeiden, sollten Vorschläge für die funktionelle 
Trennung im Voraus von der Kommission genehmigt werden. 

(203) Die Umsetzung der funktionellen Trennung sollte ange-
messenen Verfahren der Koordinierung zwischen den verschie-
denen getrennten Geschäftsbereichen nicht entgegenstehen, da-
mit sichergestellt ist, dass die wirtschaftlichen und unternehme-
rischen Aufsichtsrechte des Mutterunternehmens gewahrt wer-
den. 

(204) Beabsichtigt ein vertikal integriertes Unternehmen die 
Veräußerung eines wesentlichen Teils oder der Gesamtheit der 
Anlagen seines Ortsanschlussnetzes an eine separate Rechtsper-
son mit anderem Eigentümer oder durch Errichtung eines ge-
trennten Geschäftsbereichs für die Zugangsprodukte, so sollte 
die nationale Regulierungsbehörde die Folgen der beabsichtig-
ten Transaktion einschließlich aller von diesem Unternehmen 
angebotenen Verpflichtungszusagen hinsichtlich des Zugangs 
für alle bestehenden Regulierungsverpflichtungen, die dem ver-
tikal integrierten Unternehmen auferlegt wurden, prüfen, um 
die Vereinbarkeit neuer Vorkehrungen mit dieser Richtlinie zu 
gewährleisten. Die betreffende nationale Regulierungsbehörde 
sollte eine neue Analyse der Märkte vornehmen, auf denen das 
getrennte Unternehmen tätig ist, und Verpflichtungen entspre-
chend auferlegen, aufrechterhalten, ändern oder aufheben. 
Dazu sollte die nationale Regulierungsbehörde in der Lage sein, 
Informationen von dem Unternehmen einzuholen. 

(205) Es ist heute bereits auf einigen Märkten möglich, dass 
Unternehmen, die als Unternehmen mit einer beträchtlichen 
Marktmacht eingestuft wurden, als Teil der Marktanalyse Ver-
pflichtungszusagen anbieten können, mit denen die von der na-
tionalen Regulierungsbehörde aufgezeigten Wettbewerbsprob-
leme behoben werden sollen und die die nationale Regulie-
rungsbehörde dann bei ihrer Entscheidung über die angemesse-
nen regulatorischen Verpflichtungen berücksichtigt. Alle neuen 
Marktentwicklungen sollten bei der Entscheidung über die ge-
eignetsten Abhilfemaßnahmen berücksichtigt werden. Unbe-
schadet der Bestimmungen zur regulatorische Behandlung von 
Ko-Investitionen schränkt jedoch die Art der angebotenen Ver-
pflichtungszusagen den Entscheidungsspielraum der nationalen 
Regulierungsbehörde Unternehmen, die als Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, Verpflichtungen 
aufzuerlegen nicht ein. Zur Verbesserung der Transparenz und 
damit in der gesamten Union Rechtssicherheit besteht, sollte in 
der vorliegenden Richtlinie das Verfahren festgelegt werden, 
nach dem Unternehmen Verpflichtungszusagen anbieten und 
nach dem die nationalen Regulierungsbehörden diese Zusagen 
unter Berücksichtigung der Meinungen der Marktteilnehmer im 
Rahmen einer Marktprüfung bewerten und sie gegebenenfalls 
für das betreffende Unternehmen als bindend und für die natio-
nale Regulierungsbehörde als durchsetzbar erklären. Dieses 
Verfahren berührt weder die Anwendung des Marktanalysever-
fahrens noch die Verpflichtung, geeignete und verhältnismä-
ßige Abhilfemaßnahmen zur Behebung des Marktversagens zu 
ergreifen, es sei denn, die nationale Regulierungsbehörde hat 
Verpflichtungszusagen hinsichtlich Ko-Investitionen für bin-
dend erklärt und beschlossen, keine Verpflichtung aufzuerle-
gen. 

(206) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Ver-
pflichtungszusagen für einen bestimmten Zeitraum, der den 
Zeitraum, für den sie angeboten werden, nicht überschreiten 
sollte, ganz oder teilweise für bindend erklären können, nach-
dem sie im Wege einer öffentlichen Konsultation der interes-
sierten Kreise eine Marktprüfung durchgeführt haben. Wenn 
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die Verpflichtungszusagen für bindend erklärt wurden, sollte 
die nationale Regulierungsbehörde die Folgen dieser Entschei-
dung in ihrer Marktanalyse prüfen und sie bei der Wahl der ge-
eignetsten regulatorischen Maßnahmen berücksichtigen. Die 
nationalen Regulierungsbehörden sollten die abgegebenen Ver-
pflichtungszusagen aus einer vorausschauenden Perspektive 
der Nachhaltigkeit, insbesondere bei der Festlegung der Gel-
tungsdauer, prüfen und berücksichtigen, welche Bedeutung die 
interessierten Kreise stabilen und vorhersehbaren Marktbedin-
gungen bei der öffentlichen Konsultation beigemessen haben. 
Bindende Verpflichtungszusagen im Zusammenhang mit einer 
freiwilligen Trennung durch ein vertikal integriertes Unterneh-
men, das als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf 
einem oder mehreren relevanten Märkten eingestuft wurde, 
können die Vorhersagbarkeit und Transparenz erhöhen, da der 
Prozess der Umsetzung der geplanten Trennung dargelegt wird, 
z.B. indem ein Zeitplan für die Umsetzung einschließlich ge-
nauer Meilensteine und voraussichtlicher Folgen im Falle einer 
Nichteinhaltung der Meilensteine vorgelegt wird. 

(207) Die Verpflichtungszusagen können die Ernennung eines 
Überwachungstreuhänders, dessen Identität und Beauftragung 
von der nationalen Regulierungsbehörde genehmigt werden 
sollte, sowie die Verpflichtung des Unternehmens umfassen, re-
gelmäßige Umsetzungsberichte vorzulegen. 

(208) Netzeigentümer, deren Geschäftsmodell auf die Bereit-
stellung von Vorleistungsdiensten für Dritte beschränkt ist, 
können die Schaffung eines dynamischen Vorleistungsmarkts 
begünstigen und den Endkundenwettbewerb auf den nachgela-
gerten Märkten positiv beeinflussen. Ihr Geschäftsmodell kann 
außerdem für potenzielle Investoren attraktiv sein, die Interes-
sen im Bereich der weniger volatilen Infrastrukturanlagen ver-
folgen und eine langfristigere Perspektive mit Blick auf den 
Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität einnehmen. Das 
Vorhandensein von ausschließlich im Vorleistungsbereich täti-
gen Unternehmen führt allerdings nicht notwendigerweise zu 
tatsächlich wettbewerbsorientierten Märkten, zumal solche Un-
ternehmen auch als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht auf bestimmten Produktmärkten bzw. geografischen 
Märkten eingestuft werden können. Bestimmte Wettbewerbsri-
siken aufgrund des Verhaltens von Unternehmen mit aus-
schließlich den Vorleistungsbereich betreffenden Geschäftsmo-
dellen sind möglicherweise niedriger als im Falle von vertikal 
integrierten Unternehmen; Voraussetzung hierfür ist allerdings, 
dass es sich tatsächlich um ein ausschließlich vorleistungsori-
entiertes Geschäftsmodell handelt und keine Anreize für eine 
Ungleichbehandlung der auf den nachgelagerten Märkten täti-
gen Betreibern bestehen. Etwaige Regulierungsmaßnahmen 
sollten deshalb entsprechend weniger einschneidend ausfallen, 
aber dennoch insbesondere die Möglichkeit aufrechterhalten, 
Verpflichtungen in Bezug auf eine faire und angemessene 
Preisgestaltung aufzuerlegen. Die nationalen Regulierungsbe-
hörden sollten dennoch in der Lage sein einzugreifen, wenn 
Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der Endnutzer auftreten. 
Ein auf einem Vorleistungsmarkt tätiges Unternehmen, das 
Endnutzerdienste ausschließlich für Geschäftskunden erbringt, 
die größer als kleine und mittlere Unternehmen sind, sollte als 
ein ausschließlich im Vorleistungsbereich tätiges Unternehmen 
betrachtet werden. 

(209) Um – im Interesse der Endnutzer – die Migration von her-
kömmlichen Kupferkabelnetzen zu Netzen der nächsten Gene-
ration zu begünstigen, sollten die nationalen Regulierungsbe-
hörden die Möglichkeit haben, die Eigeninitiativen der Netzbe-
treiber in diesem Bereich zu beobachten und nötigenfalls die 
Bedingungen für einen angemessenen Migrationsablauf (z.B. 
durch Vorankündigungen, Transparenz und die Verfügbarkeit 
alternativer Zugangsprodukte mindestens vergleichbarer Quali-
tät) zu schaffen, sobald der Netzeigentümer die Absicht und die 
Bereitschaft erklärt hat, auf modernisierte Netze umzuschalten. 
Um unnötige Verzögerungen bei der Migration zu vermeiden, 
sollten die nationalen Regulierungsbehörden befugt sein, Zu-
gangsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Kupferka-
belnetz aufzuheben, sobald ein angemessener Migrationsablauf 
feststeht und sichergestellt ist, dass die Bedingungen und der 
Prozess für die Migration von herkömmlichen Infrastrukturen 
eingehalten werden. Netzeigentümer sollten jedoch die Mög-
lichkeit haben, herkömmliche Netze außer Betrieb zu nehmen. 
Zugangsnachfrager, die von einem Zugangsprodukt auf der 

Grundlage herkömmlicher Infrastruktur zu einem Zugangspro-
dukt auf der Grundlage einer fortschrittlicheren Technologie o-
der eines fortschrittlicheren Mediums migrieren, sollten in der 
Lage sein, ihren Zugang auf eigenen Wunsch durch ein beliebi-
ges reguliertes Produkt mit höherer Kapazität zu verbessern, 
aber nicht dazu verpflichtet sein. Im Fall einer Verbesserung 
sollten Zugangsnachfrager die Vorschriften für den Zugang zu 
dem Zugangsprodukt mit höherer Kapazität einhalten, die von 
der nationalen Regulierungsbehörde in ihrer Marktanalyse fest-
gelegt worden sind. 

(210) Die Liberalisierung des Telekommunikationssektors und 
ein zunehmender Wettbewerb und größere Wahlmöglichkeiten 
bei Kommunikationsdiensten gehen Hand in Hand mit gleich-
zeitig erfolgenden Maßnahmen zur Schaffung eines harmoni-
sierten Rechtsrahmens, der die Erbringung eines Universal-
dienstes gewährleistet. Das Konzept des Universaldienstes 
muss weiterentwickelt werden, um Fortschritten bei der Tech-
nik und der Marktentwicklung sowie geänderten Nutzerbedürf-
nissen zu entsprechen. 

(211) Nach Artikel 169 AEUV leistet die Union einen Beitrag 
zum Verbraucherschutz. 

(212) Der Universaldienst stellt ein Sicherheitsnetz dar, durch 
das zumindest ein gewisses Mindestmaß an Diensten für alle 
Endnutzer und zu erschwinglichen Preisen für Verbraucher in 
Fällen gewährleistet werden soll, in denen ansonsten die Gefahr 
einer sozialen Ausgrenzung bestehen würde, da unzureichende 
Zugangsmöglichkeiten die Bürger an einer uneingeschränkten 
sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe an der Gesellschaft hin-
dern würden. 

(213) Eine grundlegende Breitbandversorgung für den Zugang 
zum Internet besteht praktisch überall in der Union und wird in 
ganz erheblichem Umfang für ein breites Spektrum an Tätig-
keiten in Anspruch genommen. Dennoch ist der Nutzungsgrad 
insgesamt geringer als die Verfügbarkeit, da manche Menschen 
aufgrund eines Mangels an Sensibilisierung, Mitteln, Kompe-
tenzen oder aber willentlich nach wie vor vom Internet abge-
schnitten sind. Ein erschwinglicher angemessener Breitband-
Internetzugang ist mittlerweile von zentraler Bedeutung für die 
Gesellschaft und das Wirtschaftsleben. Er bildet die Grundlage 
für die Teilhabe an der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft 
mittels grundlegender Online-Internet-Dienste. 

(214) Eine grundlegende Anforderung an den Universaldienst 
besteht darin, sicherzustellen, dass alle Verbraucher zu einem 
erschwinglichen Preis Zugang zu einem verfügbaren angemes-
senen Breitbandinternetzugang und zu Sprachkommunikations-
diensten haben, und zwar an einem festen Standort. Die Mit-
gliedstaaten sollten auch die Möglichkeit haben, für die Er-
schwinglichkeit von angemessenen Breitbandinternetzugangs- 
und Sprachkommunikationsdiensten zu sorgen, die nicht an ei-
nem festen Standort, sondern für Bürger bereitgestellt werden, 
die unterwegs sind, wenn sie dies für erforderlich halten, um die 
uneingeschränkte soziale und wirtschaftliche Teilhabe der Ver-
braucher an der Gesellschaft sicherzustellen. In diesem Zusam-
menhang sollte besonders darauf geachtet werden, dass Endnut-
zer mit Behinderungen gleichwertigen Zugang haben. Es sollte 
weder Beschränkungen hinsichtlich der technischen Mittel ge-
ben, mit denen die Verbindung hergestellt wird, so dass sowohl 
leitungsgebundene als auch drahtlose Technologien zulässig 
sind, noch sollte es Beschränkungen bei der Kategorie von An-
bietern geben, die Universaldienstverpflichtungen oder einen 
Teil davon erbringen. 

(215) Die Geschwindigkeit des Internetzugangs für den jewei-
ligen Nutzer hängt von zahlreichen Faktoren, unter anderem 
von der Internet-Verbundfähigkeit des Anbieters bzw. der An-
bieter sowie von der jeweiligen Anwendung, für die eine Ver-
bindung genutzt wird, ab. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, un-
ter Berücksichtigung des GEREK-Berichts über bewährte Ver-
fahren einen in Anbetracht der nationalen Gegebenheiten und 
der Mindestbandbreite, die von der Mehrheit der Verbraucher 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats genutzt werden, festzule-
gen, welcher Breitbandinternetzugang angemessen ist, damit 
ein geeignetes Maß an sozialer Inklusion und Teilhabe an der 
digitalen Wirtschaft und Gesellschaft in ihrem Hoheitsgebiet 
möglich ist. Erschwingliche angemessene Breitbandinternetzu-
gangsdienste sollten eine ausreichende Bandbreite haben, um 
den Zugang zu und die Nutzung von mindestens grundlegenden 
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Mindestdiensten zu unterstützen, die die von der Mehrheit der 
Endnutzer verwendeten Dienste widerspiegeln. Die Kommis-
sion sollte deshalb die Entwicklung der Internetnutzung be-
obachten, um die Online-Dienste zu ermitteln, die von einer 
Mehrheit der Endnutzer in der Union genutzt werden und die 
für eine soziale und wirtschaftliche Teilhabe an der Gesellschaft 
erforderlich sind, und die Liste entsprechend aktualisieren. Die 
Anforderungen des Unionsrechts für den offenen Internetzu-
gang, insbesondere der Verordnung (EU) 2015/2120, sollten 
auf alle angemessenen Breitbandinternetzugangsdienste ange-
wendet werden. 

(216) Die Verbraucher sollten nicht verpflichtet werden, 
Dienste zu nutzen, die sie nicht wünschen, d.h. die in Betracht 
kommenden Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, den er-
schwinglichen Universaldienst auf Anfrage auf Sprachkommu-
nikationsdienste zu beschränken. 

(217) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die 
Maßnahmen in Bezug auf die Erschwinglichkeit und die Aus-
gabenkontrolle auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mitt-
lere Unternehmen und Organisationen ohne Gewinnerzielungs-
absicht auszuweiten, sofern sie die einschlägigen Vorausset-
zungen erfüllen. 

(218) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten in Abstim-
mung mit anderen zuständigen Behörden die Möglichkeit ha-
ben, die Entwicklung und Höhe der Endnutzertarife für Dienste, 
die in den Bereich der Universaldienstverpflichtungen fallen, zu 
überwachen. Diese Überwachung sollte so durchgeführt wer-
den, dass sie weder für die nationalen Regulierungsbehörden 
und anderen zuständigen Behörden noch für die Anbieter dieser 
Dienste mit einem übermäßigen Verwaltungsaufwand verbun-
den ist. 

(219) Ein erschwinglicher Preis bedeutet einen Preis, den der 
Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der landesspezifischen 
Gegebenheiten auf nationaler Ebene festlegt. Stellen die Mit-
gliedstaaten fest, dass die Endkundenpreise für angemessene 
Breitbandinternetzugangs- und Sprachkommunikationsdienste 
für Verbraucher mit geringem Einkommen oder besonderen so-
zialen Bedürfnissen, einschließlich älterer Menschen, Endver-
braucher mit Behinderungen und Verbraucher in ländlichen o-
der entlegenen Gebieten, nicht erschwinglich sind, so sollten sie 
geeignete Maßnahmen ergreifen. Dazu könnten die Mitglied-
staaten diesen Verbrauchern direkte Unterstützung für Kommu-
nikationszwecke leisten, die Bestandteil der Sozialleistungen 
sein könnte, oder sie könnten für diese Verbraucher Gutscheine 
oder Direktzahlungen vorsehen. Dies kann eine geeignete Al-
ternative sein, zumal Marktverzerrungen so gering wie möglich 
zu halten sind. Alternativ oder zusätzlich könnten Mitgliedstaa-
ten von den Anbietern solcher Dienste verlangen, dass sie die-
sen Verbrauchern Grundtarifoptionen oder -bündel anbieten. 

(220) Die Gewährleistung eines erschwinglichen Preises kann 
auch besondere Tarifoptionen oder Tarifbündel zur Abdeckung 
der Bedürfnisse von Nutzern mit geringem Einkommen oder 
besonderen sozialen Bedürfnissen umfassen. Zur Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt sollten 
solche Angebote Grundfunktionen umfassen. Die Erschwing-
lichkeit für die einzelnen Verbraucher sollte auf ihrem Recht 
beruhen, mit einem Anbieter einen Vertrag schließen zu kön-
nen, ferner auf der Verfügbarkeit einer Rufnummer, einer kon-
tinuierlichen Anbindung an den Dienst und ihren Möglichkei-
ten, ihre Ausgaben zu überwachen und zu steuern. 

(221) Verlangt ein Mitgliedstaat von Anbietern, dass sie Ver-
brauchern mit geringem Einkommen oder besonderen sozialen 
Bedürfnissen Tarifoptionen oder -bündel anbieten, die von un-
ter normalen wirtschaftlichen Gegebenheiten gemachten Ange-
boten abweichen, so sollten diese Tarifoptionen oder -bündel 
von allen Anbietern von Breitbandinternetzugangs- und 
Sprachkommunikationsdiensten angeboten werden. In Ein-
klang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollte die 
Tatsache, dass von allen Anbietern von Internetzugangs- und 
Sprachkommunikationsdiensten verlangt wird, Tarifoptionen 
oder -bündel anzubieten, nicht zu einem übermäßigen administ-
rativen oder finanziellen Aufwand für diese Anbieter oder die 
Mitgliedstaaten führen. Weist ein Mitgliedstaat anhand einer 
objektiven Prüfung nach, dass übermäßiger administrativer o-
der finanzieller Aufwand entsteht, kann er ausnahmsweise be-
schließen, lediglich benannten Anbietern die Verpflichtung 

zum Angebot von speziellen Tarifoptionen oder -bündeln auf-
zuerlegen. Bei dieser objektiven Prüfung sollte auch der Nutzen 
Berücksichtigung finden, der für Verbraucher mit geringem 
Einkommen oder besonderen sozialen Bedürfnissen durch eine 
Auswahl an Anbietern entsteht, ebenso wie die Vorteile, die für 
alle Anbieter dadurch entstehen, dass sie als Universaldienstan-
bieter auftreten können. Beschließt ein Mitgliedstaat, aus-
nahmsweise die Verpflichtung zum Angebot von speziellen Ta-
rifoptionen oder -bündeln lediglich benannten Anbietern aufzu-
erlegen, so sollte er dafür sorgen, dass Verbraucher mit gerin-
gem Einkommen oder besonderen sozialen Bedürfnissen eine 
Auswahl an Anbietern von Sozialtarifen haben. In bestimmten 
Situationen ist der Mitgliedstaat möglicherweise jedoch nicht in 
der Lage, eine Auswahl an Anbietern zu gewährleisten, bei-
spielsweise weil nur ein Unternehmen am Wohnort des Begüns-
tigten Dienste anbietet oder wenn die Schaffung einer Auswahl 
einen übermäßigen zusätzlichen organisatorischen und finanzi-
ellen Aufwand für den Mitgliedstaat nach sich ziehen würde. 

(222) Es sollte nicht mehr vorkommen, dass Verbraucher aus 
Gründen der Erschwinglichkeit keinen Zugang zu einem Min-
destdienstangebot für die Netzanbindung haben. Das Recht, mit 
einem Anbieter Verträge zu schließen, sollte bedeuten, dass 
Verbraucher, denen dieses Recht verwehrt werden könnte – ins-
besondere Verbraucher mit geringem Einkommen oder beson-
deren sozialen Bedürfnissen –, die Möglichkeit haben sollten, 
Verträge zur Bereitstellung erschwinglicher angemessener 
Breitbandinternetzugangs- und Sprachkommunikationsdienste, 
zumindest an einem festen Standort, schließen zu können, und 
zwar mit allen Anbietern solcher Dienste an dem betreffenden 
Ort oder mit einem benannten Anbieter, falls ein Mitgliedstaat 
ausnahmsweise beschlossen hat, einen oder mehrere Anbieter 
zu benennen, die diese Tarifoptionen oder -bündel anbieten. 
Um die finanziellen Risiken nicht beglichener Rechnungen so 
gering wie möglich zu halten, sollte es den Anbietern freistehen, 
den Vertrag unter der Bedingung der Vorauszahlung auf der 
Grundlage erschwinglicher Einzelzahlungen zu schließen. 

(223) Um sicherzustellen, dass die Bürger über die Sprachkom-
munikationsdienste erreichbar sind, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass Rufnummern auch bei einer gewissen Zeit 
der Nichtnutzung von Sprachkommunikationsdiensten über ei-
nen angemessenen Zeitraum verfügbar bleiben. Die Anbieter 
sollten die Möglichkeit haben, Überprüfungsverfahren einzu-
richten, um festzustellen, ob der betreffende Verbraucher wei-
terhin an der Verfügbarkeit der Rufnummer interessiert ist. 

(224) Die Entschädigung der Anbieter solcher Dienste unter 
diesen Voraussetzungen muss nicht zu Wettbewerbsverzerrun-
gen führen, sofern solche Anbieter für die entstandenen spezi-
fischen Nettokosten entschädigt werden und sofern die Netto-
kostenbelastung wettbewerbsneutral angelastet wird. 

(225) Um die Erforderlichkeit von Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Erschwinglichkeit zu beurteilen, sollten die natio-
nalen Regulierungsbehörden in Abstimmung mit anderen zu-
ständigen Behörden die Möglichkeit haben, die Entwicklung 
und die Einzelheiten von Angeboten für bestimmte Tarifoptio-
nen oder Tarifbündel für Verbraucher mit geringem Einkom-
men oder besonderen sozialen Bedürfnissen zu beobachten. 

(226) Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen ergreifen, um die 
Entstehung eines Marktes für erschwingliche Produkte und 
Dienste zu fördern, die Einrichtungen für Verbraucher mit Be-
hinderungen einschließen; dazu gehört die Ausrüstung mit 
Hilfsmitteln. Dies kann unter anderem durch Bezugnahme auf 
europäische Normen oder durch die Unterstützung der Umset-
zung von Anforderungen im Einklang mit den Rechtsvorschrif-
ten der Union zur Harmonisierung der Barrierefreiheitsanforde-
rungen für Produkte und Dienstleistungen erreicht werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten entsprechend den nationalen Gegeben-
heiten geeignete Maßnahmen einführen, die ihnen Spielraum 
geben, besondere Maßnahmen zu ergreifen, so z.B. wenn der 
Markt unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen keine er-
schwinglichen Produkte und Dienste hervorbringt, die auf Ver-
braucher mit Behinderungen zugeschnitten sind. Diese Maß-
nahmen könnten eine direkte finanzielle Unterstützung für End-
nutzer umfassen. Die den Verbrauchern mit Behinderungen ent-
stehenden Kosten für Relay-Dienste sollten den 
Durchschnittskosten für die Gesamtgesprächsdienste entspre-
chen. 
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(227) Relay-Dienste sind Dienste, die eine zweiseitige Kommu-
nikation zwischen (entfernten) Endnutzern verschiedener Kom-
munikationsarten (beispielsweise Text, Zeichen, Sprache) er-
möglichen, indem sie eine Konvertierung zwischen diesen 
Kommunikationsarten in der Regel durch eine Bedienungsper-
son ermöglichen. Text in Echtzeit wird gemäß den Rechtsvor-
schriften der Union zur Harmonisierung der Barrierefreiheits-
anforderungen für Produkte und Dienstleistungen definiert und 
bezieht sich auf eine Form der textbasierten Kommunikation in 
Punkt-zu-Punkt-Situationen oder bei Mehrpunktkonferenzen, 
wobei der eingegebene Text so versendet wird, dass die Kom-
munikation vom Nutzer Zeichen für Zeichen als kontinuierlich 
wahrgenommen wird. 

(228) Für die Datenkommunikation mit Datengeschwindigkei-
ten, die für einen angemessenen Breitbandinternetzugang aus-
reichen, stehen praktisch überall Festnetzanschlüsse zur Verfü-
gung und werden von der Mehrzahl der Bürger der Union ge-
nutzt. Die in der Union verfügbare Grundversorgung mit Fest-
netz-Breitbandanschlüssen lag bei den Haushalten 2015 bei 97 
% (mit einer Nutzungsrate von 72 %); die Reichweite der auf 
der Drahtlostechnologie basierenden Dienste lag sogar noch hö-
her. Allerdings ist die Situation in Bezug auf die Verfügbarkeit 
und Erschwinglichkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen in 
Ballungsräumen und ländlichen Gebieten in den einzelnen Mit-
gliedstaaten unterschiedlich. 

(229) Bei der Gewährleistung einer Versorgung mit Breitband-
Internetanschlüssen mit immer höherer Kapazität spielt der 
Markt eine zentrale Rolle. In Gebieten, in denen der Markt 
keine entsprechende Versorgung hervorbringt, wird zur Förde-
rung des angemessenen Breitbandinternetzugangs auf andere 
Mittel zur Erreichung der Gemeinwohlziele zurückgegriffen, 
die grundsätzlich kosteneffizienter und weniger wettbewerbs-
verzerrend scheinen als Universaldienstverpflichtungen, so z.B. 
Finanzinstrumente im Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen und der Fazilität „Connecting Eu-
rope“, die Inanspruchnahme von Mitteln aus den europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds, die Verknüpfung von Versor-
gungsverpflichtungen mit Funkfrequenznutzungsrechten zur 
Förderung des Breitbandnetzausbaus in dünner besiedelten Ge-
bieten sowie öffentliche Investitionen im Einklang mit dem 
Beihilferecht der Union. 

(230) Ergibt eine ordnungsgemäße Bewertung unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der von der zuständigen Behörde 
durchgeführten geografischen Erhebung über den Netzausbau 
oder der aktuellsten Informationen, die den Mitgliedstaaten vor 
der Verfügbarkeit der Ergebnisse der ersten geografischen Er-
hebung zur Verfügung stehen, dass in bestimmten Gebieten vo-
raussichtlich weder der Markt noch staatliche Interventionsme-
chanismen bewirken, dass Endnutzern an einem festen Standort 
eine Netzanbindung, die einem angemessenen Breitbandinter-
netzugangsdienst im Sinne der Definition der Mitgliedstaaten 
entspricht, und Sprachkommunikationsdienste angeboten wer-
den, so sollten die Mitgliedstaaten berechtigt sein, ausnahms-
weise verschiedene Anbieter oder Gruppen von Anbietern die-
ser Dienste in den betreffenden Gebieten des jeweiligen Ho-
heitsgebiets zu benennen. Neben der geografischen Erhebung 
sollten die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls zusätzliche 
Nachweise verwenden können, um festzustellen, in welchem 
Ausmaß angemessene Breitbandinternetzugangsdienste und 
Sprachkommunikationsdienste an einem festen Standort ver-
fügbar sind. Diese zusätzlichen Nachweise könnten Daten um-
fassen, die den nationalen Regulierungsbehörden aufgrund des 
Marktanalyseverfahrens zur Verfügung stehen, sowie von den 
Nutzern erhobene Daten. Die Mitgliedstaaten sollten Universal-
dienstverpflichtungen zur Unterstützung der Verfügbarkeit ei-
nes angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes auf den 
Hauptsitz oder Hauptwohnsitz des Endnutzers beschränken 
können. Es sollte weder Einschränkungen hinsichtlich der tech-
nischen Mittel geben, mit denen die angemessenen Breitbandin-
ternetzugangsdienste und Sprachkommunikationsdienste an ei-
nem festen Standort bereitgestellt werden, damit sowohl lei-
tungsgebundene als auch drahtlose Technologien zulässig sind, 
noch sollte es Einschränkungen dabei geben, welche Unterneh-
men alle Universaldienstverpflichtungen oder einen Teil davon 
erbringen. 

(231) Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist es Angelegenheit 
der Mitgliedstaaten, anhand objektiver Kriterien zu entschei-
den, welche Unternehmen als Universaldienstanbieter benannt 
werden, wobei die Fähigkeit und die Bereitschaft von Unter-
nehmen, alle oder einen Teil der Universaldienstverpflichtun-
gen zu übernehmen, gegebenenfalls zu berücksichtigen sind. 
Dies schließt nicht aus, dass die Mitgliedstaaten im Benen-
nungsprozess aus Effizienzerwägungen spezielle Anforderun-
gen einbeziehen können, die die Zusammenfassung von räum-
lichen Gebieten oder die Bündelung von Komponenten oder die 
Vorgabe von Mindestfristen für die Benennung einschließen 
können. 

(232) Die Kosten, die entstehen, um im Rahmen der Universal-
dienstverpflichtungen die Bereitstellung einer Netzanbindung, 
die einem angemessenen Breitbandinternetzugangsdienst ge-
mäß dieser Richtlinie entspricht, sowie eines Sprachkommuni-
kationsdienstes an einem festen Standort zu erschwinglichen 
Preisen zu gewährleisten, sollten veranschlagt werden, insbe-
sondere im Rahmen einer Bewertung der zu erwartenden finan-
ziellen Belastung für Anbieter und Nutzer im Sektor der elekt-
ronischen Kommunikation. 

(233) Grundsätzlich werden durch die im Rahmen des Benen-
nungsverfahrens angewandten Anforderungen zur Gewährleis-
tung einer landesweiten Versorgung bestimmte Unternehmen 
voraussichtlich von der Bewerbung für die Benennung als Uni-
versaldienstanbieter ausgeschlossen bzw. abgeschreckt. Eine 
Benennung von Anbietern, denen über zu lange Zeiträume oder 
zeitlich unbegrenzt Universaldienstverpflichtungen auferlegt 
werden, kann ferner zu einem generellen Ausschluss bestimm-
ter Anbieter führen. Beschließt ein Mitgliedstaat, einen oder 
mehrere Anbieter zum Zwecke der Erschwinglichkeit zu benen-
nen, so sollte es sich dabei um andere Anbieter handeln können 
als die, die zum Zwecke der Verfügbarkeit des Universaldiens-
tes benannt wurden. 

(234) Wenn ein Anbieter, der ausnahmsweise zur Bereitstellung 
von Tarifoptionen oder -bündeln gemäß dieser Richtlinie, die 
von unter normalen wirtschaftlichen Gegebenheiten gemachten 
Angeboten abweichen, oder zur Gewährleistung der Verfügbar-
keit von angemessenen Breibandinternetzugangsdiensten oder 
Sprachkommunikationsdiensten an einem festen Standort ge-
mäß dieser Richtlinie benannt ist, beschließt, einen vom Ge-
sichtspunkt seiner Verpflichtung zur Erbringung von Universal-
diensten wesentlichen Teil oder die Gesamtheit seiner Ortsnetz-
anlagen im Hoheitsgebiet auf eine gesonderte Rechtsperson mit 
anderem endgültigen Eigentümer zu übertragen, sollte die zu-
ständige Behörde die Auswirkungen der Übertragung prüfen, 
um die Kontinuität der Universaldienstverpflichtung im gesam-
ten Hoheitsgebiet oder in Teilen dieses Gebiets zu gewährleis-
ten. Zu diesem Zweck sollte die zuständige Behörde, die die 
Universaldienstverpflichtung auferlegt hat, von dem Anbieter 
vor der Übertragung unterrichtet werden. Die Prüfung durch die 
zuständige Behörde sollte den Abschluss der Übertragung nicht 
beeinträchtigen. 

(235) Um Stabilität zu gewährleisten und einen allmählichen 
Übergang zu ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit haben, weiterhin für die Bereitstellung anderer Univer-
saldienstverpflichtungen in ihrem Hoheitsgebiet zu sorgen, bei 
denen es sich weder um angemessene Breitbandinternetzu-
gangsdienste noch Sprachkommunikationsdienste an einem 
festen Standort handelt und die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Richtlinie unter ihre Universaldienstverpflichtungen 
im Rahmen der Richtlinie 2002/22/EG fallen, wenn die Dienste 
bzw. vergleichbaren Dienste unter normalen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten nicht zur Verfügung stehen. Die Gestattung der 
weiteren Bereitstellung – soweit das Bedürfnis hierfür dargelegt 
ist – von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen, für deren 
Nutzung Münzen, Kredit- oder Abbuchungskarten oder Gutha-
benkarten, auch solche mit Einwahlcodes, verwendet werden 
können, von Teilnehmerverzeichnissen und von Verzeich-
nisauskunftsdiensten im Rahmen der Universaldienstregelun-
gen würde den Mitgliedstaaten den erforderlichen Spielraum 
geben, um die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten an-
gemessen zu berücksichtigen. Dazu kann die Bereitstellung von 
öffentlichen Münz- und Kartentelefonen an den wichtigsten 
Einreisestellen des Landes, wie Flughäfen, Bahnhöfen oder 
Busbahnhöfen, sowie an Orten, die von Personen in Notfällen 
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aufgesucht werden, wie Krankenhäusern, Polizeiwachen und 
Notfallbereichen an Autobahnen, gehören, um die vertretbaren 
Bedürfnisse von Endnutzern, einschließlich insbesondere End-
nutzer mit Behinderungen, zu erfüllen. 

(236) Die Mitgliedstaaten sollten die Situation der Verbraucher 
bei der Nutzung von angemessenen Breitbandinternetzugangs-
diensten und Sprachkommunikationsdiensten, insbesondere 
hinsichtlich der Erschwinglichkeit, überwachen. Die Er-
schwinglichkeit angemessener Breitbandinternetzugangs-
dienste und Sprachkommunikationsdienste steht sowohl mit 
den Informationen in Zusammenhang, die die Nutzer zu den 
Kosten der Nutzung erhalten, als auch mit den relativen Kosten 
für die Nutzung im Vergleich zu anderen Diensten, und steht 
auch mit der Fähigkeit der Nutzer zur Kontrolle der Ausgaben 
in Verbindung. Erschwinglichkeit bedeutet daher, den Verbrau-
chern Rechte zu verschaffen, indem Anbietern Verpflichtungen 
auferlegt werden. Zu diesen Verpflichtungen gehören ein be-
stimmter Detaillierungsgrad bei Einzelverbindungsnachweisen, 
die Möglichkeit für Verbraucher, bestimmte abgehende Anrufe 
selektiv zu sperren, z.B. für teure Verbindungen zu Sonder-
diensten mit erhöhter Gebühr, ihre Ausgaben durch Vorauszah-
lung zu begrenzen und mit vorab entrichteten Anschlussentgel-
ten zu verrechnen. Solche Maßnahmen müssen gegebenenfalls 
anhand der Marktentwicklungen überprüft und angepasst wer-
den. Einzelgebührennachweise über die Nutzung des Internet-
zugangs sollten nur die Uhrzeit, die Dauer und die Menge des 
Verbrauchs während einer Nutzungssitzung angeben, aber nicht 
die Websites oder die Internet-Endpunkte, zu denen während 
dieser Nutzungssitzung eine Verbindung hergestellt wurde. 

(237) Außer in Fällen wiederholter verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung von Rechnungen sollten zu erschwinglichen Ta-
rifen berechtigte Verbraucher, solange die Streitigkeit nicht bei-
gelegt ist, vor der sofortigen Trennung vom Netz aufgrund von 
Zahlungsverzug geschützt sein und, insbesondere im Fall strit-
tiger hoher Rechnungen für Mehrwertdienste, weiterhin Zu-
gang zu wesentlichen Sprachkommunikationsdiensten und ei-
nem von den Mitgliedstaaten definierten Internetzugang in 
Mindestdienstqualität haben. Die Mitgliedstaaten sollten die 
weitere Gewährung des Zugangs davon abhängig machen kön-
nen, dass der Teilnehmer weiterhin die Mietentgelte für die Lei-
tung oder die Gebühr für den grundlegenden Internetzugang 
zahlt. 

(238) In Fällen, in denen die Bereitstellung angemessener Breit-
bandinternetzugangsdienste und Sprachkommunikations-
dienste oder die Bereitstellung anderer Dienste gemäß dieser 
Richtlinie unter angemessener Berücksichtigung der Kosten 
und Erträge sowie des immateriellen Nutzens aufgrund der Be-
reitstellung der betreffenden Dienste zu einer unzumutbaren 
Belastung eines Anbieters führt, kann diese unzumutbare Be-
lastung in die Kostenberechnungen für die Universaldienstver-
pflichtungen einbezogen werden. 

(239) Die Mitgliedstaaten sollten bei Bedarf Verfahren für die 
Finanzierung der Nettokosten von Universaldienstverpflichtun-
gen in den Fällen einrichten, in denen nachgewiesen wird, dass 
die Verpflichtungen nur mit Verlust oder zu Nettokosten, die 
außerhalb der üblichen geschäftlichen Standards liegen, erfüllt 
werden können. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Netto-
kosten von Universaldienstverpflichtungen ordnungsgemäß be-
rechnet werden und jede Finanzierung möglichst geringe ver-
fälschende Auswirkungen auf den Markt und die Unternehmen 
hat und mit den Artikeln 107 und 108 AEUV vereinbar ist. 

(240) Bei jeder Berechnung der Nettokosten der Universal-
dienstverpflichtungen sollte den Kosten und Einnahmen sowie 
dem immateriellen Nutzen aus der Bereitstellung des Univer-
saldienstes gebührend Rechnung getragen werden, doch sollte 
das allgemeine Ziel kostenorientierter Preisstrukturen nicht be-
einträchtigt werden. Nettokosten der Universaldienstverpflich-
tungen sollten nach transparenten Verfahren berechnet werden. 

(241) Die Berücksichtigung des immateriellen Nutzens bedeu-
tet, dass der finanzielle indirekte Nutzen geschätzt wird, den ein 
Unternehmen aus seiner Position als Universaldiensteerbringer 
zieht, und bei der Ermittlung der Gesamtkostenbelastung von 
den direkten Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen 
abgezogen wird. 

(242) Stellt eine Universaldienstverpflichtung eine unzumut-
bare Belastung für einen Anbieter dar, so sollten die Mitglied-
staaten Mechanismen zur effektiven Anlastung der Nettokosten 
festlegen können. Deckung durch öffentliche Mittel ist ein 
mögliches Verfahren zur Anlastung der Nettokosten der Uni-
versaldienstverpflichtungen. Die Aufteilung der Nettokosten 
der Universaldienstverpflichtungen unter den Anbietern elekt-
ronischer Kommunikationsnetze und -dienste ist eine weitere 
Möglichkeit. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, die 
Nettokosten unterschiedlicher Bestandteile des Universaldiens-
tes durch unterschiedliche Mechanismen zu finanzieren oder 
die Nettokosten einiger oder aller Bestandteile über jeden Me-
chanismus oder eine Kombination der Mechanismen zu finan-
zieren. Angemessener Breitbandinternetzugang kommt nicht 
nur dem Sektor der elektronischen Kommunikation, sondern 
auch der Online-Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt zu-
gute. Die Bereitstellung einer Netzanbindung, die schnelle 
Breitbandanschlüsse für eine große Anzahl von Endnutzern un-
terstützt, ermöglicht es diesen, Online-Dienste zu nutzen und 
somit an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben. Die Gewähr-
leistung einer solchen Netzanbindung auf der Grundlage von 
Universaldienstverpflichtungen dient sowohl dem Gemeinwohl 
als auch den Interessen der Anbieter elektronischer Kommuni-
kation. Die Mitgliedstaaten sollten diese Umstände berücksich-
tigen, wenn sie die Mechanismen zur Deckung der Nettokosten 
auswählen und gestalten. 

(243) Im Fall einer Deckung der Kosten durch die Aufteilung 
der Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen zwischen 
den Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Me-
thode für die Verteilung auf die Anbieter auf objektiven und 
diskriminierungsfreien Kriterien beruht und mit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit in Einklang steht. Dieser Grundsatz 
hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, neue Anbieter, die 
keine nennenswerte Marktpräsenz erlangt haben, von dieser Re-
gelung zu befreien. Bei dem Finanzierungsmechanismus sollte 
gewährleistet sein, dass die Marktteilnehmer nur zur Finanzie-
rung der Universaldienstverpflichtungen beitragen, nicht aber 
zu anderen Tätigkeiten, die nicht unmittelbar mit der Erfüllung 
von Universaldienstverpflichtungen zusammenhängen. Bei den 
Anlastungsmechanismen sollten die Grundsätze des Unions-
rechts, bei Aufteilungsmechanismen insbesondere die Grunds-
ätze der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit be-
achtet werden. Bei dem Finanzierungsmechanismus sollte ge-
währleistet sein, dass die Nutzer in einem Mitgliedstaat nicht zu 
den Kosten der Erbringung des Universaldienstes in einem an-
deren Mitgliedstaat beitragen. Die Nettokosten der Universal-
dienstverpflichtungen sollten auf alle Anbieter oder auf be-
stimmte Anbietergruppen aufgeteilt werden können. Die Mit-
gliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Grundsätze der Trans-
parenz, der geringstmöglichen Marktverfälschung, der 
Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit durch die-
sen Aufteilungsmechanismus nicht verletzt werden. Geringst-
mögliche Marktverfälschung bedeutet, dass die Beiträge so an-
gelastet werden müssen, dass die finanzielle Belastung der End-
nutzer möglichst gering ausfällt, beispielsweise durch eine 
möglichst breite Streuung der Beiträge. 

(244) Anbieter, die eine Finanzierung für den Universaldienst 
erhalten, sollten bei den nationalen Regulierungsbehörden zur 
Begründung ihres Antrags mit hinreichender Genauigkeit die 
spezifischen Faktoren angeben, die die Finanzierung erforder-
lich machen. Die für die Universaldienstverpflichtungen gelten-
den Kostenrechnungs- und Finanzierungsregelungen der Mit-
gliedstaaten sollten der Kommission mitgeteilt werden, damit 
die Vereinbarkeit mit dem AEUV überprüft wird. Die Mitglied-
staaten sollten bei den zur Finanzierung der Universaldienstver-
pflichtungen erhobenen Beträgen für effektive Transparenz und 
Kontrolle sorgen. Die Berechnung der Nettokosten der Bereit-
stellung des Universaldienstes sollte auf einer objektiven, trans-
parenten Methode beruhen, damit die kosteneffizienteste Be-
reitstellung des Universaldienstes sichergestellt und gleiche Be-
dingungen für die Marktteilnehmer gefördert werden. Eine Be-
kanntmachung der Berechnungsmethode, die zur Ermittlung 
der Nettokosten der einzelnen Elemente des Universaldienstes 
herangezogen werden soll, vor ihrer tatsächlichen Anwendung, 
könnte zu mehr Transparenz beitragen. 
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(245) Den Mitgliedstaaten ist es nicht erlaubt, den Marktteil-
nehmern Finanzbeiträge für Maßnahmen aufzuerlegen, die 
nicht Teil der Universaldienstverpflichtungen sind. Einzelnen 
Mitgliedstaaten bleibt es freigestellt, besondere Maßnahmen 
(außerhalb der Universaldienstverpflichtungen) aufzuerlegen 
und sie im Einklang mit dem Unionsrecht zu finanzieren, nicht 
jedoch durch Beiträge der Marktteilnehmer. 

(246) Zur Förderung der Freizügigkeit und des freien Verkehrs 
von Waren und Dienstleistungen in der Union sollte die Mög-
lichkeit bestehen, bestimmte nationale Nummerierungsressour-
cen, insbesondere bestimmte geografisch nicht gebundene 
Nummern, exterritorial zu nutzen, d.h. außerhalb des Hoheits-
gebiets des Mitgliedstaats, der die Nummer vergibt. Angesichts 
des erheblichen Betrugsrisikos im Bereich der interpersonellen 
Kommunikation sollte eine solche exterritoriale Nutzung nur 
für die Bereitstellung anderer elektronischer Kommunikations-
dienste als interpersoneller Kommunikationsdienste zulässig 
sein. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass das ein-
schlägige nationale Recht, insbesondere das Verbraucher-
schutzrecht und die übrigen für Nummerierungsressourcen gel-
tenden Vorschriften, unabhängig davon durchgesetzt werden, 
wo die Nutzungsrechte erteilt wurden und wo die Nummerie-
rungsressourcen innerhalb der Union genutzt werden. Die Mit-
gliedstaaten sind nach wie vor für die Anwendung ihres natio-
nalen Rechts auf die in ihrem Hoheitsgebiet genutzten Numme-
rierungsressourcen zuständig, auch wenn die Nutzungsrechte in 
einem anderen Mitgliedstaat erteilt wurden. 

(247) Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen Nummerie-
rungsressourcen eines anderen Mitgliedstaats genutzt werden, 
haben keine Kontrolle über diese Nummerierungsressourcen. 
Daher ist es entscheidend, dass die nationale Regulierungsbe-
hörde oder eine andere zuständige Behörde des Mitgliedstaats, 
der die Rechte der exterritorialen Nutzung erteilt, auch für den 
effektiven Schutz der Endnutzer in den Mitgliedstaaten, in de-
nen diese Nummern genutzt werden, sorgen sollten. Im Hin-
blick auf einen effektiven Schutz sollten die nationalen Regu-
lierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden, die 
Rechte der exterritorialen Nutzung erteilen, daran Bedingungen 
gemäß dieser Richtlinie bezüglich der Einhaltung – durch den 
Anbieter – der Verbraucherschutzvorschriften und anderer Vor-
schriften im Zusammenhang mit der Nutzung von Nummerie-
rungsressourcen in den Mitgliedstaaten, in denen diese Res-
sourcen genutzt werden, knüpfen. 

(248) Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zu-
ständigen Behörden jener Mitgliedstaaten, in denen Nummerie-
rungsressourcen genutzt werden, sollten die nationalen Regu-
lierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden, die die 
Nutzungsrechte für die Nummerierungsressourcen erteilt ha-
ben, auffordern können, sie bei der Durchsetzung ihrer Vor-
schriften zu unterstützen. Die Durchsetzungsmaßnahmen der 
nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen 
Behörden, die die Nutzungsrechte erteilt haben, sollten auch ab-
schreckende Sanktionen umfassen, insbesondere den Entzug 
des Rechts auf exterritoriale Nutzung der an das betreffende 
Unternehmen vergebenen Nummerierungsressourcen im Falle 
von schwerwiegenden Verstößen. Die Befugnisse der Mitglied-
staaten, den Zugang zu bestimmten Nummern oder Diensten im 
Einzelfall zu sperren, soweit dies wegen Betrugs oder Miss-
brauchs gerechtfertigt ist, sollten von den für die exterritoriale 
Nutzung geltenden Anforderungen unberührt bleiben. Auch die 
Unionsvorschriften über die Bereitstellung von Roamingdiens-
ten, einschließlich der Vorschriften zur Vorbeugung einer 
zweckwidrigen oder missbräuchlichen Nutzung von Roaming-
diensten, die einer Regulierung der Endkundenpreise unterlie-
gen und für die regulierte Vorleistungsroamingentgelte gelten, 
sollten unbeschadet der exterritorialen Nutzung von Numme-
rierungsressourcen anwendbar sein. Die Mitgliedstaaten sollten 
weiterhin die Möglichkeit haben, mit Drittstaaten spezielle Ver-
einbarungen über die exterritoriale Nutzung von Nummerie-
rungsressourcen zu schließen. 

(249) Die Mitgliedstaaten sollten die Bereitstellung von Num-
merierungsressourcen über Luftschnittstellen (Over-the-Air – 
OTA) fördern, um den Wechsel zwischen Anbietern elektroni-
scher Kommunikation zu erleichtern. Eine OTA-Bereitstellung 

von Nummerierungsressourcen ermöglicht die Neuprogram-
mierung von Kommunikationseinrichtungen und -kennungen, 
ohne dass ein physischer Zugang zu den betreffenden Geräten 
erforderlich wird. Dieses Merkmal ist insbesondere für Dienste 
der Maschine-Maschine-Kommunikation (M2M) wichtig, d.h. 
für Dienste, bei denen eine automatische Übermittlung von Da-
ten und Informationen zwischen Geräten oder Software-An-
wendungen ohne oder nur mit geringfügiger menschlicher Be-
teiligung stattfindet. Anbieter solcher M2M-Dienste haben auf-
grund der Nutzung über große Entfernungen hinweg oder auf-
grund der Anzahl der installierten Geräte oder aufgrund ihrer 
Nutzungsmuster unter Umständen keine Möglichkeit des phy-
sischen Zugriffs auf diese Geräte. Angesichts des wachsenden 
M2M-Marktes und immer modernerer Technologien sollten die 
Mitgliedstaaten bestrebt sein, durch die Förderung der OTA-
Bereitstellung die Technologieneutralität zu wahren. 

(250) Der Zugang zu Nummerierungsressourcen nach transpa-
renten, objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien ist eine 
wesentliche Voraussetzung für den Wettbewerb im Bereich der 
elektronischen Kommunikation. Angesichts der wachsenden 
Bedeutung von Nummern für verschiedene Dienste des Inter-
nets der Dinge sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit ha-
ben, anderen Unternehmen als Anbietern elektronischer Kom-
munikationsnetze oder -dienste Nutzungsrechte für Nummerie-
rungsressourcen zu erteilen. Alle Bestandteile der nationalen 
Nummerierungspläne einschließlich der zur Netzadressierung 
verwendeten Point-Codes (zur Kennzeichnung von Knoten im 
Wählnetz) sollten von den nationalen Regulierungsbehörden o-
der anderen zuständigen Behörden verwaltet werden. Sofern 
zur Unterstützung der Entwicklung europaweiter Dienste oder 
grenzüberschreitender Dienste, insbesondere neuer auf die Ma-
schine-Maschine-Kommunikation gestützter Dienste wie ver-
netzte Fahrzeuge, eine Harmonisierung der Nummerierungsres-
sourcen in der Union erforderlich ist und die Nachfrage mit den 
vorhandenen eingerichteten Nummerierungsressourcen nicht 
gedeckt werden konnte, kann die Kommission mit der Unter-
stützung des GEREK Umsetzungsmaßnahmen ergreifen. 

(251) Der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Entscheidun-
gen über die Gewährung von Nutzungsrechten für Nummerie-
rungsressourcen sollte dadurch entsprochen werden können, 
dass diese Entscheidungen über eine Website öffentlich zu-
gänglich gemacht werden. 

(252) Angesichts des besonderen Charakters der Meldungen 
über vermisste Kinder sollten die Mitgliedstaaten sich weiterhin 
dafür einsetzen, die Verfügbarkeit einer gut funktionierenden 
Hotline 116000 für vermisste Kinder in ihrem Hoheitsgebiet 
tatsächlich sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sollten ange-
messene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass beim 
Betrieb der Nummer 116000 eine ausreichende Dienstqualität 
erreicht wird. 

(253) Parallel zur Hotline 116000 für vermisste Kinder stellen 
zahlreiche Mitgliedstaaten auch sicher, dass Kinder Zugang zu 
einem kinderfreundlichen Beratungsangebot haben, bei dem 
betreuungs- und schutzbedürftige Kinder unter der Nummer 
116111 Hilfe erhalten können. Diese Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten dafür Sorge tragen, dass die Öffentlichkeit, 
insbesondere Kinder, sowie die nationalen Kinderschutzsys-
teme für das Bestehen des Beratungsangebots unter der Num-
mer 116111 sensibilisiert werden. 

(254) Ein Binnenmarkt bedeutet, dass die Endnutzer alle in den 
nationalen Nummerierungsplänen der Mitgliedstaaten enthalte-
nen Rufnummern erreichen und die entsprechenden Dienste 
auch nutzen sowie geografisch nicht gebundene Nummern, da-
runter auch gebührenfreie Rufnummern und Sondernummern 
mit erhöhtem Tarif, innerhalb der Union verwenden können; 
hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen der angerufene End-
nutzer sich aus wirtschaftlichen Gründen für eine Beschrän-
kung des Zugangs aus bestimmten geografischen Gebieten ent-
schieden hat. Außerdem sollten die Endnutzer universelle inter-
nationale gebührenfreie Rufnummern (UIFN) erreichen kön-
nen. Die grenzüberschreitende Erreichbarkeit der Rufnummern 
und der zugehörigen Dienste sollte nicht verhindert werden, au-
ßer wenn dies im Ausnahmefall objektiv gerechtfertigt ist, etwa 
wenn es zur Bekämpfung von Betrug oder Missbrauch notwen-
dig ist (beispielsweise in Verbindung mit bestimmten Sonder-
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diensten mit erhöhtem Tarif), wenn die Rufnummer von vorn-
herein nur für eine nationale Nutzung bestimmt ist (beispiels-
weise eine nationale Kurzwahlnummer), oder wenn es wirt-
schaftlich nicht machbar ist. Die Tarife für Anrufe von außer-
halb des betreffenden Mitgliedstaats müssen nicht dieselben 
sein wie jene für Anrufe aus dem Mitgliedstaat selbst. Die Nut-
zer sollten umfassend im Voraus und in klarer Weise über jeg-
liche Entgelte informiert werden, die bei gebührenfreien Ruf-
nummern anfallen können, z.B. Auslandsgebühren bei Ruf-
nummern, die über gewöhnliche Auslandsvorwahlen erreichbar 
sind. Wenn Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste 
Zusammenschaltungs- oder sonstige Dienstentgelte aufgrund 
von Betrug oder Missbrauch einbehalten, sollten die Mitglied-
staaten sicherstellen, dass die einbehaltenen Dienstentgelte den 
von dem jeweiligen Betrug oder Missbrauch betroffenen End-
nutzern – sofern möglich – erstattet werden. 

(255) Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
sollten einige Bestimmungen dieser Richtlinie über die Rechte 
der Endnutzer nicht für Kleinstunternehmen gelten, die nur 
nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste 
anbieten. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist die De-
finition der kleinen und mittleren Unternehmen, die Kleinstun-
ternehmen einschließt, eng auszulegen. Damit nur Unterneh-
men erfasst werden, die tatsächlich unabhängige Kleinstunter-
nehmen darstellen, ist daher die Struktur von Kleinstunterneh-
men zu untersuchen, die eine wirtschaftliche Gruppe bilden, 
deren Bedeutung über die eines solchen Unternehmens hinaus-
geht, und es ist darauf zu achten, dass die Definition der Klein-
stunternehmen nicht durch eine rein formale Erfüllung der Kri-
terien umgangen wird. 

(256) Die Vollendung des Binnenmarkts für die elektronische 
Kommunikation erfordert die Beseitigung von Hindernissen für 
Endnutzer beim grenzüberschreitenden Zugang zu elektroni-
schen Kommunikationsdiensten in der gesamten Union. Anbie-
ter öffentlicher elektronischer Kommunikation sollten den Zu-
gang weder verweigern noch beschränken noch Endnutzern we-
gen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitz- oder Nie-
derlassungsmitgliedstaats diskriminieren dürfen. Dennoch 
sollte eine Differenzierung aufgrund von objektiv zu rechtferti-
genden Unterschieden in Bezug auf Kosten und Risiken mög-
lich sein; diese ist nicht auf die in der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 vorgesehenen Maßnahmen in Bezug auf die zweck-
widrige oder missbräuchliche Nutzung regulierter Endkunden-
Roamingdienste beschränkt. 

(257) Die uneinheitliche Anwendung der Regelungen zum 
Schutz von Endnutzern hat zu erheblichen Hindernissen im 
Binnenmarkt geführt, von denen sowohl die Anbieter elektroni-
scher Kommunikationsdienste als auch die Endnutzer betroffen 
sind. Diese Hindernisse sollten durch die Anwendbarkeit ein-
heitlicher Vorschriften beseitigt werden, die ein hohes gemein-
sames Schutzniveau in der gesamten Union gewährleisten. Eine 
fein abgestimmte, vollständige Harmonisierung der Endnutzer-
rechte im Rahmen dieser Richtlinie sollte die Rechtssicherheit 
sowohl für Endnutzer als auch für Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste deutlich erhöhen und die Marktzu-
trittsschranken sowie unnötige Befolgungslasten aufgrund einer 
Rechtszersplitterung merklich verringern. Eine vollständige 
Harmonisierung trägt zur Überwindung derjenigen Hindernisse 
für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes bei, die 
auf nationale Bestimmungen über Recht von Endnutzern zu-
rückzuführen sind, die zugleich nationale Betreiber gegen den 
Wettbewerbsdruck aus anderen Mitgliedstaaten schützen sol-
len. Zur Erreichung eines hohen gemeinsamen Schutzniveaus 
sollten einige Bestimmungen über die Rechte von Endnutzern 
mit Blick auf die bewährten Verfahren in den Mitgliedstaaten 
in dieser Richtlinie angemessen verbessert werden. Eine voll-
ständige Harmonisierung der Rechte der Endnutzer stärkt deren 
Vertrauen in den Binnenmarkt, da sie bei der Nutzung von 
elektronischen Kommunikationsdiensten in den Genuss eines 
gleichmäßig hohen Schutzniveaus kommen, und zwar nicht nur 
in ihrem eigenen Mitgliedstaat, sondern auch beim Umzug oder 
auf Reisen in einen anderen Mitgliedstaat oder bei der Arbeits-
aufnahme in einem anderen Mitgliedstaat. Die vollständige 
Harmonisierung sollte sich auf die Angelegenheiten beschrän-
ken, die von den Bestimmungen dieser Richtlinie über die End-
nutzerrechte erfasst werden. Sie sollte somit nationales Recht in 
Bezug auf diejenigen Aspekte des Endnutzerschutzes, die nicht 

von den Bestimmungen dieser Richtlinie erfasst werden und zu 
denen auch einige Aspekte der Transparenzmaßnahmen zählen, 
nicht berühren. Beispielsweise sollten Maßnahmen, die nicht 
von dieser Richtlinie erfasste Transparenzverpflichtungen be-
treffen, als mit dem Grundsatz der vollständigen Harmonisie-
rung vereinbar gelten, wohingegen zusätzliche Anforderungen 
in Bezug auf von dieser Richtlinie erfasste Transparenzaspekte, 
wie etwa die Veröffentlichung von Informationen, als mit die-
sem Grundsatz unvereinbar gelten sollten. Überdies sollten die 
Mitgliedstaaten weiterhin eigene Rechtsvorschriften für nicht 
von dieser Richtlinie erfasste Aspekte beibehalten oder einfüh-
ren können, um insbesondere neu auftretende Fragen zu regeln. 

(258) Verträge sind für Endnutzer ein wichtiges Mittel, das In-
formationstransparenz und Rechtssicherheit gewährleistet. In 
einem wettbewerblichen Umfeld werden die meisten Dienste-
anbieter Verträge mit ihren Kunden schließen, weil dies aus 
wirtschaftlichen Gründen wünschenswert ist. Verbraucher-
transaktionen im Zusammenhang mit elektronischen Kommu-
nikationsnetzen und -diensten unterliegen zusätzlich zu dieser 
Richtlinie den Anforderungen geltender unionsrechtlicher Ver-
braucherschutzvorschriften für Verträge, insbesondere der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates[38] und der Richtlinie 
2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates[39]. 
Dieselben Informationen sollten sich in Vorvertrags- und Ver-
tragsdokumenten nicht wiederholen, nur weil Informationsan-
forderungen, die auch gemäß der Richtlinie 2011/83/EU erfor-
derlich sein könnten, in diese Richtlinie aufgenommen werden. 
Einschlägige Informationen, die im Sinne dieser Richtlinie be-
reitgestellt werden, darunter auch solche aufgrund strengerer 
und detaillierterer Informationsanforderungen, sollten als den 
entsprechenden Anforderungen der Richtlinie 2011/83/EU ge-
nügend betrachtet werden. 

(259) Einige der Bestimmungen zum Schutz der Endnutzer, die 
a priori nur für Verbraucher gelten, nämlich die Bestimmungen 
über Vertragsinhalte, die maximale Mindestvertragslaufzeit 
und Bündelverträge, sollten nicht nur Verbrauchern, sondern 
auch Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen sowie Or-
ganisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne des nati-
onalen Rechts zugute kommen. Die Verhandlungsposition die-
ser Kategorien von Unternehmen und Organisationen ist mit der 
der Verbraucher vergleichbar, und sie sollten deshalb in den 
Genuss desselben Schutzes kommen, es sei denn, sie erklären 
ausdrücklich, dass sie auf diese Rechte verzichten. Die in dieser 
Richtlinie festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf die Ver-
tragsinhalte, einschließlich der Verpflichtungen nach der Richt-
linie 2011/83/EU, auf die in der vorliegenden Richtlinie verwie-
sen wird, sollten unabhängig davon gelten, ob und in welcher 
Höhe der Kunde eine Zahlung zu leisten hat. Die Verpflichtun-
gen in Bezug auf die Vertragsinhalte, einschließlich der Ver-
pflichtungen nach der Richtlinie 2011/83/EU, sollten automa-
tisch für Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen und Organi-
sationen ohne Gewinnerzielungsabsicht gelten, es sei denn, sie 
entscheiden sich dafür, individuelle Vertragsbedingungen mit 
Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste auszuhan-
deln. Im Gegensatz zu Kleinstunternehmen, kleinen Unterneh-
men und Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht haben 
größere Unternehmen in der Regel eine größere Verhandlungs-
macht und sind deshalb nicht in demselben Maße auf die Erfül-
lung vertraglicher Informationspflichten wie Verbraucher ange-
wiesen. Sonstige Bestimmungen, z.B. zur Übertragbarkeit von 
Nummern, die auch für größere Unternehmen wichtig sind, 
sollten weiterhin für alle Endnutzer gelten. Organisationen ohne 
Gewinnerzielungsabsicht sind juristische Personen, die keine 
Gewinne für ihre Eigentümer oder Mitglieder erwirtschaften. 
Gemeinhin handelt sich um karitative oder andere gemeinnüt-
zige Organisationen. Da sie sich in einer vergleichbaren Situa-
tion befinden, ist es legitim, diese Organisationen in dieser 
Richtlinie so zu behandeln wie Kleinstunternehmen und kleinen 
Unternehmen, sofern es um die Endnutzerrechte geht. 

(260) Die Besonderheiten des Sektors für elektronische Kom-
munikation machen neben horizontalen Vertragsregeln zudem 
eine gewisse Anzahl von zusätzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Endnutzer erforderlich. Die Endnutzer sollten unter 
anderem über die angebotene Dienstqualität, die Bedingungen 
für Werbeangebote und die Beendigung von Verträgen, die gel-
tenden Tarife sowie Tarife mit besonderen Preiskonditionen in-
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formiert werden. Diese Informationen sind für die Anbieter an-
derer öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikations-
dienste als für die Bereitstellung von Diensten der Maschine-
Maschine-Kommunikation genutzter Übertragungsdienste rele-
vant. Unbeschadet der geltenden Vorschriften für den Schutz 
personenbezogener Daten sollten Anbieter öffentlich zugängli-
cher elektronischer Kommunikationsdienste nicht den verbind-
lich vorgeschriebenen Informationsanforderungen für Verträge 
unterliegen, wenn sie und die mit ihnen verbundenen Unterneh-
men oder Personen keinerlei Vergütung – weder direkt noch in-
direkt – für die Bereitstellung elektronischer Kommunikations-
dienste erhalten, beispielsweise wenn eine Universität Besu-
chern auf dem Universitätsgelände kostenlosen Zugang zu ih-
rem WLAN gewährt, ohne eine Vergütung zu erhalten, gleich 
ob in Form von Zahlungen seitens der Anwender oder in Form 
von Werbeeinnahmen. 

(261) Damit die Endnutzer ihre Entscheidungen in voller Sach-
kenntnis treffen können, ist es unerlässlich, dass ihnen die be-
nötigten relevanten Informationen vor Vertragsabschluss ver-
ständlich abgefasst vorliegen, und zwar auf einem dauerhaften 
Datenträger oder – falls dies nicht möglich ist und unbeschadet 
der Definition des Begriffs „dauerhafter Datenträger“ in der 
Richtlinie 2011/83/EU – in Form eines Dokuments, das vom 
Anbieter zur Verfügung gestellt und dem Nutzer übermittelt 
wird und das sich auf den Geräten, die die Nutzer in der Regel 
verwenden, leicht herunterladen, öffnen und einsehen lässt. Um 
den Endnutzern die Entscheidung zu erleichtern, sollten die Be-
treiber auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Vertrags-
bedingungen zur Verfügung stellen. Im Interesse der Vergleich-
barkeit und zur Verringerung der Befolgungskosten sollte die 
Kommission nach Konsultation des GEREK ein Muster für sol-
che Vertragszusammenfassungen festlegen. Die vor Vertrags-
abschluss bereitgestellten Informationen und das Muster der 
Vertragszusammenfassung sollten fester Bestandteil des end-
gültigen Vertrags sein. Die Vertragszusammenfassung sollte 
kurz und leicht lesbar sein, am besten nicht länger als eine ein-
seitig bedruckte DIN-A4-Seite oder, wenn verschiedene 
Dienste in einem Vertrag gebündelt werden, nicht länger als 
drei einseitig bedruckte DIN-A4-Seiten. 

(262) Durch die Annahme der Verordnung (EU) 2015/2120 
sind die in dieser Richtlinie enthaltenen Bestimmungen über In-
formationen über Einschränkungen im Zusammenhang mit dem 
Zugang zu oder der Nutzung von Diensten und Anwendungen 
sowie über Informationen zur Verkehrssteuerung inzwischen 
obsolet und sollten aufgehoben werden. 

(263) Was die Endeinrichtungen betrifft, so sollten im Kunden-
vertrag die vom Anbieter gestellten Bedingungen für die Nut-
zung der Endeinrichtungen, wie beispielsweise die Sperrung 
von Mobiltelefonen für SIM-Karten anderer Anbieter – sofern 
solche Bedingungen nicht nach dem nationalen Recht untersagt 
sind – und die bei Vertragskündigung anfallenden Gebühren – 
unabhängig davon, ob die Kündigung vor oder zu dem verein-
barten Vertragsende erfolgt – einschließlich der anfallenden 
Kosten, wenn der Kunde die Einrichtung behält, angegeben 
werden. Wenn der Endnutzer beschließt, die Endeinrichtung zu 
behalten, die bei Vertragsabschluss an den Vertrag geknüpft 
war, sollte die entsprechende Entschädigung nicht höher ausfal-
len als der auf Grundlage des Wertes zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses berechnete zeitanteilige Wert der Einrichtung 
oder als die bis Vertragsende anfallenden Restentgelte für den 
Dienst, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist. Die Mitglied-
staaten sollten beschließen können, die Entschädigung nach ei-
nem anderen Verfahren zu berechnen, sofern sie dadurch nicht 
höher ausfällt als die nach dem vorstehenden Verfahren berech-
nete Entschädigung. Spätestens bei Zahlung einer solchen Ent-
schädigung sollte der Anbieter alle Beschränkungen der Nut-
zung der Endeinrichtung in anderen Netzen kostenlos aufheben. 

(264) Ungeachtet der aufgrund dieser Richtlinie bestehenden 
materiellrechtlichen Verpflichtung des Betreibers in Bezug auf 
die Sicherheit sollte im Vertrag auch angegeben werden, wel-
che Art von Maßnahmen der Anbieter bei Sicherheitsvorfällen, 
Bedrohungen oder Schwachstellen trifft. Zudem sollte im Ver-
trag auch angegeben werden, welche Entschädigungs- und Er-
stattungsregelungen greifen, wenn ein Anbieter auf einen Si-
cherheitsvorfall unangemessen reagiert, und zwar auch bei dem 
Anbieter gemeldeten Sicherheitsvorfällen, die auf bekannte 

Schwachstellen bei Soft- oder Hardware zurückzuführen sind, 
zu deren Behebung vom Hersteller oder Entwickler Patches 
herausgegeben wurden, die aber vom Diensteanbieter nicht an-
gewandt wurden, oder zu deren Behebung der Diensteanbieter 
keine sonstigen geeigneten Maßnahmen getroffen hat. 

(265) Transparente, aktuelle und vergleichbare Informationen 
über Angebote und Dienste sind für die Verbraucher in Wettbe-
werbsmärkten mit mehreren Diensteanbietern von entscheiden-
der Bedeutung. Endnutzer sollten in der Lage sein, die Preise 
der verschiedenen, auf dem Markt angebotenen Dienste anhand 
von Informationen, die in leicht zugänglicher Form veröffent-
licht werden, auf einfache Weise zu vergleichen. Damit solche 
Preis- und Dienstvergleiche leicht möglich sind, sollten die zu-
ständigen Behörden gegebenenfalls in Abstimmung mit den na-
tionalen Regulierungsbehörden befugt sein, die Anbieter von 
Internetzugangsdiensten oder öffentlich zugänglichen interper-
sonellen Kommunikationsdiensten zu einer größeren Transpa-
renz in Bezug auf Informationen, auch über Tarife, Dienstqua-
lität, Bedingungen für die zur Verfügung gestellten Endeinrich-
tungen sowie andere einschlägige statistische Daten, zu ver-
pflichten. Solche Anforderungen sollten den Merkmalen dieser 
Netze bzw. Dienste Rechnung tragen. Sie sollten auch dafür 
sorgen, dass Dritten das Recht eingeräumt wird, diese Informa-
tionen kostenlos zu nutzen, damit Vergleichswerkzeuge zur 
Verfügung gestellt werden können. 

(266) Endnutzer sind sich häufig nicht der Kosten ihres Nut-
zungsverhaltens bewusst oder haben Schwierigkeiten, die Nut-
zungsdauer oder Datenmenge abzuschätzen, wenn sie elektro-
nische Kommunikationsdienste in Anspruch nehmen. Um die 
Transparenz zu erhöhen und eine bessere Kontrolle des Kom-
munikationsbudgets zu ermöglichen, müssen den Endnutzern 
Mittel an die Hand gegeben werden, mit denen sie den Umfang 
ihrer Nutzung zeitnah verfolgen können. Zudem sollten die 
Mitgliedstaaten Vorschriften über Nutzungsbegrenzungen zum 
Schutz der Endnutzer vor „Rechnungsschocks“ beibehalten o-
der einführen können, auch für Mehrwertdienste und andere 
Dienste, für die besondere Preiskonditionen gelten. Damit kön-
nen die zuständigen Behörden verlangen, dass Informationen 
über diese Preise vor Bereitstellung des Dienstes zur Verfügung 
gestellt werden, wobei es den Mitgliedstaaten freisteht, allge-
meine Verpflichtungen für Mehrwertdienste beizubehalten oder 
einzuführen, um die Endnutzer wirksam zu schützen. 

(267) Unabhängige Vergleichswerkzeuge, wie z.B. Websites, 
sind ein wirksames Mittel, mit dessen Hilfe Endnutzer das Leis-
tungsangebot von unterschiedlichen Unternehmen, die Internet-
zugangsdienste und interpersonelle Kommunikationsdienste 
anbieten, einschätzen können und neutrale Informationen, ins-
besondere durch den Vergleich von Entgelten, Tarifen und Qua-
litätsparametern an einem Ort, erhalten können, sofern die be-
treffenden Dienste gegen wiederkehrende oder verbrauchsab-
hängige direkte Geldzahlungen erbracht werden. Solche Werk-
zeuge sollten unabhängig vom Diensteanbieter betrieben 
werden, wobei kein Diensteanbieter bei den Suchergebnissen 
bevorzugt werden sollte. Solche Werkzeuge sollten dazu die-
nen, Informationen zur Verfügung zu stellen, die zugleich klar, 
prägnant, vollständig und umfassend sind. Sie sollten auch da-
rauf abzielen, ein möglichst breites Angebotsspektrum zu erfas-
sen, um einen repräsentativen Überblick zu geben und einen 
wesentlichen Teil des Marktes abzudecken. Die in solchen 
Werkzeugen zur Verfügung gestellten Informationen sollten 
vertrauenswürdig, unparteiisch und transparent sein. Die End-
nutzer sollten ferner über die Existenz solcher Werkzeuge in-
formiert werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
die Endnutzer freien Zugang zu mindestens einem solchen 
Werkzeug in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet haben. Gibt es in 
einem Mitgliedstaat nur ein einziges solches Werkzeug und 
stellt dieses seinen Betrieb ein oder erfüllt die Qualitätskriterien 
nicht mehr, so sollte der Mitgliedstaat dafür sorgen, dass die 
Endnutzer innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf natio-
naler Ebene Zugang zu einem neuen Vergleichswerkzeug erhal-
ten. 

(268) Unabhängige Vergleichswerkzeuge können von privaten 
Unternehmen oder von den bzw. im Namen der zuständigen Be-
hörden betrieben werden; allerdings sollte der Betrieb konkre-
ten Qualitätskriterien entsprechen, wie der Anforderung, Anga-
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ben zu ihren Eigentümern zu machen, korrekte und aktuelle In-
formationen zu liefern, das Datum der letzten Aktualisierung 
auszuweisen, klare, objektive Kriterien zu nennen, nach denen 
der Vergleich vorgenommen wird, und ein breites Angebot auf-
zunehmen, das einen wesentlichen Teil des Marktes abdeckt. 
Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben festzulegen, 
mit welcher Häufigkeit die über die Vergleichswerkzeuge für 
Endnutzer bereitgestellten Informationen überprüft und aktua-
lisiert werden müssen, wobei zu berücksichtigen ist, wie häufig 
Anbieter von Internetzugangsdiensten und öffentlich zugängli-
chen elektronischen Kommunikationsdiensten ihre Informatio-
nen über Tarife und Qualität üblicherweise sonst aktualisieren. 

(269) Um auf im öffentlichen Interesse liegende Fragen im Zu-
sammenhang mit der Nutzung von Internetzugangsdiensten und 
öffentlich zugänglichen nummerngebundenen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten eingehen und einen Beitrag zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen leisten zu 
können, sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, mit Hilfe 
der Anbieter dieser Dienste Informationen von allgemeinem In-
teresse über die Nutzung dieser Dienste zu erstellen und zu ver-
breiten bzw. verbreiten zu lassen. Diese Informationen sollte 
Informationen von allgemeinem Interesse über die häufigsten 
Verstöße und die entsprechenden Rechtsfolgen, z.B. über Ver-
stöße gegen das Urheberrecht, andere Formen der unrechtmäßi-
gen Nutzung und der Verbreitung schädlicher Inhalte sowie 
Ratschläge und Angaben dazu einschließen können, wie die 
persönliche Sicherheit, die beispielsweise durch die Weitergabe 
personenbezogener Informationen in bestimmten Situationen 
gefährdet sein kann, und wie die Privatsphäre und personenbe-
zogene Daten vor Risiken geschützt werden können, sowie über 
die Verfügbarkeit leicht zu nutzender und konfigurierbarer 
Software oder Softwareoptionen, die den Schutz von Kindern 
und schutzbedürftigen Personen zulassen. Diese Informationen 
könnten im Wege des in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfah-
rens der Zusammenarbeit abgestimmt werden. Diese Informati-
onen von allgemeinem Interesse sollten leicht verständlich auf-
bereitet, nach Bedarf aktualisiert und entsprechend den Vorga-
ben der einzelnen Mitgliedstaaten auf den Websites der natio-
nalen öffentlichen Stellen veröffentlicht werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Anbieter von Internetzugangsdiens-
ten und öffentlich zugänglichen nummerngebundenen interper-
sonellen Kommunikationsdiensten verpflichten können, diese 
standardisierten Informationen allen ihren Kunden in einer von 
den nationalen öffentlichen Stellen für geeignet gehaltenen 
Weise zukommen zu lassen. Die Verbreitung dieser Informati-
onen sollte jedoch den Anbietern keine übermäßige Belastung 
auferlegen. Wenn dies der Fall ist, sollten die Mitgliedstaaten 
verlangen, dass diese Verbreitung über dieselben Hilfsmittel er-
folgt, die von den Anbietern bei ihrer gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit für die Kommunikation mit den Endnutzern verwendet 
werden. 

(270) Solange im Unionsrecht einschlägige Vorschriften feh-
len, werden Inhalte, Anwendungen und Dienste nach dem ma-
teriellen Recht und dem Prozessrecht der Mitgliedstaaten als 
rechtmäßig oder schädlich eingestuft. Es ist Aufgabe der Mit-
gliedstaaten und nicht der Anbieter von elektronischen Kom-
munikationsnetzen oder -diensten, nach ordnungsgemäßen Ver-
fahren darüber zu entscheiden, ob Inhalte, Anwendungen oder 
Dienste rechtmäßig oder schädlich sind. Diese Richtlinie und 
die Richtlinie 2002/58/EG berühren nicht die Richtlinie 
2000/31/EG, die unter anderem eine Vorschrift über die „reine 
Durchleitung“ durch Vermittler gemäß der Definition in jener 
Richtlinie enthält. 

(271) Die nationalen Regulierungsbehörden in Abstimmung 
mit den anderen zuständigen Behörden bzw. gegebenenfalls die 
anderen zuständigen Behörden in Abstimmung mit den natio-
nalen Regulierungsbehörden sollten befugt sein, die Dienstqua-
lität zu überwachen und systematisch Informationen über die 
Qualität der Dienste zu sammeln, die von den Anbietern von 
Internetzugangsdiensten und öffentlich zugänglichen interper-
sonellen Kommunikationsdiensten bereitgestellt werden, so-
weit diese in der Lage sind, ein Mindestmaß an Dienstqualität 
anzubieten, weil sie entweder zumindest einige Komponenten 
des Netzes kontrollieren oder eine entsprechende Leistungsver-
einbarung geschlossen haben, und zwar auch Informationen 
über die Qualität in Bezug auf die Bereitstellung von Diensten 
für Endnutzer mit Behinderungen. Diese Informationen sollten 

auf der Grundlage von Kriterien, die eine Vergleichbarkeit zwi-
schen Diensteanbietern und Mitgliedstaaten gewährleisten, ge-
sammelt werden. Anbieter solcher elektronischer Kommunika-
tionsdienste, die in einem wettbewerblichen Umfeld tätig sind, 
dürften der wirtschaftlichen Vorteile wegen angemessene und 
aktuelle Informationen über ihre Dienste öffentlich zugänglich 
machen. Die nationalen Regulierungsbehörden in Abstimmung 
mit den anderen zuständigen Behörden bzw. gegebenenfalls die 
anderen zuständigen Behörden in Abstimmung mit den natio-
nalen Regulierungsbehörden sollten dennoch in der Lage sein, 
die Veröffentlichung solcher Informationen vorzuschreiben, wo 
solche Informationen der Öffentlichkeit nachweislich nicht zur 
Verfügung stehen. Hängt die Qualität der öffentlich zugängli-
chen interpersonellen Kommunikationsdienste von externen 
Faktoren wie etwa der Kontrolle über die Signalübertragung o-
der der Netzwerkkonnektivität ab, sollten die nationalen Regu-
lierungsbehörden in Abstimmung mit den anderen zuständigen 
Behörden von den Anbietern dieser Dienste verlangen können, 
dass sie ihre Nutzer entsprechend informieren. 

(272) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten zudem in 
Abstimmung mit den anderen zuständigen Behörden die von 
den Betreibern anzuwendenden Messmethoden vorgeben, da-
mit sich die Vergleichbarkeit der bereitgestellten Daten verbes-
sert. Um eine bessere Vergleichbarkeit in der gesamten Union 
zu erreichen und die Befolgungskosten zu verringern, sollte das 
GEREK Leitlinien über relevante Parameter für die Dienstqua-
lität annehmen, die die nationalen Regulierungsbehörden in Ab-
stimmung mit den anderen zuständigen Behörden weitestmög-
lich berücksichtigen sollten. 

(273) Damit die Verbraucher in den vollen Genuss der Vorteile 
eines wettbewerbsorientierten Umfelds kommen, sollten sie in 
der Lage sein, in voller Sachkenntnis ihre Wahl zu treffen und 
den Anbieter zu wechseln, wenn dies in ihrem besten Interesse 
ist. Dabei muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass sie davon 
nicht durch rechtliche, technische oder praktische Hindernisse 
wie Vertragsbedingungen, Verfahren oder Gebühren abgehal-
ten werden. Die Festlegung zumutbarer Mindestlaufzeiten von 
bis zu 24 Monaten in Verbraucherverträgen durch Anbieter 
wird dadurch aber nicht ausgeschlossen. Die Mitgliedstaaten 
sollten dennoch die Möglichkeit haben, aufgrund nationaler Ge-
gebenheiten, wie z.B. des Wettbewerbsniveaus oder der Stabi-
lität der Netzinvestitionen, Bestimmungen beizubehalten oder 
einzuführen, die eine kürzere maximale Mindestvertragslauf-
zeit vorsehen, und den Verbrauchern zu gestatten, innerhalb der 
Vertragslaufzeit die Tarife zu wechseln oder den Vertrag zu 
kündigen, ohne dass ihnen zusätzliche Kosten entstehen. Unab-
hängig vom Vertrag über die Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste ist für Verbraucher eine längere Rück-
zahlungsfrist für physische Anschlüsse möglicherweise eher 
wünschenswert bzw. von Vorteil. Solche Verbraucherver-
pflichtungen sind unter Umständen ein wichtiger Faktor zur Er-
leichterung des Ausbaus von Netzen mit sehr hoher Kapazität, 
die bis zu oder nahezu bis zu den Gebäuden des Endnutzers rei-
chen, u.a. durch die Nachfragebündelung, die es Netzinvestoren 
ermöglicht, die anfänglichen Akzeptanzrisiken in Bezug auf die 
Nutzung des Netzes gering zu halten. Die den Verbrauchern 
durch diese Richtlinie verliehenen Rechte, zwischen Anbietern 
elektronischer Kommunikationsdienste zu wechseln, sollten 
nicht durch solche vertraglichen Rückzahlungsfristen für phy-
sische Anschlüsse beschränkt werden, und diese Verträge soll-
ten sich nicht auf Endgeräte oder Internetzugangseinrichtungen 
beziehen, z.B. mobile Geräte, Router oder Modems. Die Mit-
gliedstaaten sollten die Gleichbehandlung der Rechtsträger – 
einschließlich Betreiber – sicherstellen, die den Ausbau einer 
physischen Verbindung mit sehr hoher Kapazität zu den Gebäu-
den von Endnutzern finanzieren, auch in Fällen, in denen diese 
Finanzierung mittels eines Ratenzahlungsvertrags erfolgt. 

(274) Die automatische Verlängerung von Verträgen für elekt-
ronische Kommunikationsdienste ist auch zulässig. In diesen 
Fällen sollten die Endnutzer die Möglichkeit haben, ihren Ver-
trag nach Ablauf der Vertragslaufzeit ohne jegliche Kosten zu 
kündigen. 

(275) Werden von Anbietern öffentlich zugänglicher elektroni-
scher Kommunikationsdienste mit Ausnahme der nummernun-
abhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste Änderun-
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gen, z.B. in Bezug auf Entgelte, Tarife, Begrenzungen des Da-
tenvolumens, die Datengeschwindigkeit, die Versorgung oder 
die Verarbeitung personenbezogener Daten, vorgeschlagen, die 
für den Endnutzer nicht vorteilhaft sind, sollten diese das Recht 
haben, das Vertragsverhältnis ohne Kosten zu kündigen, selbst 
wenn gleichzeitig für sie vorteilhafte Änderungen vorgeschla-
gen werden. Bei allen vom Anbieter vorgenommenen Änderun-
gen der Vertragsbedingungen sollte somit der Endnutzer das 
Recht haben, den Vertrag zu kündigen, es sei denn, jede ein-
zelne Änderung ist für ihn vorteilhaft oder es handelt sich um 
rein administrative Änderungen, beispielsweise Änderung der 
Anschrift des Anbieters, die keine nachteiligen Folgen für den 
Endnutzer haben, oder die Änderungen sind aufgrund von Än-
derungen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften – wie etwa 
neuen Informationsanforderungen im Unionsrecht oder im na-
tionalen Recht- unbedingt geboten. Ob eine Änderung für den 
Endnutzer ausschließlich von Vorteil ist, sollte anhand objekti-
ver Kriterien beurteilt werden. Der Endnutzer sollte nur dann 
nicht berechtigt sein, den Vertrag zu kündigen, wenn der An-
bieter beweisen kann, dass sämtliche Vertragsänderungen für 
den Endnutzer ausschließlich von Vorteil sind oder dass es sich 
um rein administrative Änderungen ohne nachteilige Folgen für 
den Endnutzer handelt. 

(276) Die Endnutzer sollten mittels eines dauerhaften Datenträ-
gers über etwaige Änderungen der Vertragsbedingungen infor-
miert werden. Bei von Diensten der Maschine-Maschine-Kom-
munikation genutzten Übertragungsdiensten sollten die Rechte 
zur Kündigung bei Vertragsänderung nicht für Endnutzer gel-
ten, die keine Verbraucher, Kleinstunternehmen, kleine Unter-
nehmen oder Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht 
sind. Die Mitgliedstaaten sollten einen besonderen Endnutzer-
schutz in den Fällen vorschreiben können, in denen die Ver-
tragskündigung erfolgt, weil die Endnutzer ihren Wohnort 
wechseln. Die Bestimmungen über die Vertragskündigung soll-
ten sonstige Bestimmungen der Union oder des nationalen 
Rechts, die regeln, aus welchen Gründen Diensteanbieter oder 
Endnutzer Verträge kündigen oder Vertragsbedingungen än-
dern dürfen, nicht berühren. 

(277) Die Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln, ist für einen 
wirksamen Wettbewerb in einem wettbewerbsorientierten Um-
feld von zentraler Bedeutung. Die Verfügbarkeit von transpa-
renten, korrekten und aktuellen Informationen über den Anbie-
terwechsel dürfte das diesbezügliche Vertrauen der Endnutzer 
stärken und ihre Bereitschaft erhöhen, sich aktiv in das Wettbe-
werbsgeschehen einzubringen. Die Diensteanbieter sollten die 
Kontinuität ihrer Dienste gewährleisten, damit die Endnutzer 
den Anbieter wechseln können, ohne eine Unterbrechung des 
Dienstes zu riskieren, und – soweit technisch möglich – gestat-
ten, dass der Wechsel zum vom Endnutzer gewünschten Datum 
erfolgt. 

(278) Die Nummernübertragbarkeit ist einer der Hauptfaktoren 
für die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und einen wirksa-
men Wettbewerb auf wettbewerbsorientierten Märkten für 
elektronische Kommunikation. Endnutzer, die dies beantragen, 
sollten ihre Nummern unabhängig vom Diensteanbieter und für 
eine begrenzte Zeit während des Wechsels von einem Dienste-
anbieter zum anderen behalten können. Die Bereitstellung der 
Nummernübertragung zwischen Anschlüssen von festen Stand-
orten und nicht festen Standorten wird von dieser Richtlinie 
nicht abgedeckt. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch Bestim-
mungen über die Übertragung von Nummern zwischen Netzen, 
die Dienste an festen Standorten erbringen, und Mobilfunknet-
zen anwenden können. 

(279) Der Nutzen der Nummernübertragbarkeit lässt sich 
dadurch erheblich steigern, dass transparente Tarifinformatio-
nen vorliegen, und zwar sowohl für Endnutzer, die ihre Num-
mern mitnehmen, als auch für Endnutzer, die Teilnehmer anru-
fen, die die Möglichkeit zur Nummernübertragung genutzt ha-
ben. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten, soweit dies 
machbar ist, eine angemessene Tariftransparenz als Teil der 
Verwirklichung der Nummernübertragbarkeit erleichtern. 

(280) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden dafür sorgen, 
dass die Preise für die Zusammenschaltung im Zusammenhang 
mit der Nummernübertragbarkeit sich an den Kosten orientie-
ren, sollten sie auch Preise auf vergleichbaren Märkten berück-
sichtigen können. 

(281) Die Übertragbarkeit der Rufnummern ist ein entscheiden-
der Faktor für die Wahlfreiheit der Verbraucher und einen wirk-
samen Wettbewerb in den Wettbewerbsmärkten der elektroni-
schen Kommunikation und sollte mit geringstmöglicher Zeit-
verzögerung erfolgen, so dass die Rufnummer innerhalb eines 
Arbeitstags funktionell aktiviert wird und der Endnutzer eine 
Unterbrechung des Dienstes nicht länger als einen Arbeitstag ab 
dem vereinbarten Datum hinnehmen muss. Das Recht auf Über-
tragung der Rufnummer sollten dem Endnutzer gewährt wer-
den, der den betreffenden Vertrag (mit vorausbezahltem Gutha-
ben oder mit nachträglicher Abrechnung) mit dem Anbieter ge-
schlossen hat. Um den Endnutzern einen nahtlosen Wechsel 
über eine einzige Anlaufstelle zu erleichtern, sollte der Wechsel 
in den Händen des aufnehmenden Anbieters der öffentlichen 
Kommunikationsdienste liegen. Die nationalen Regulierungs-
behörden oder gegebenenfalls andere zuständige Behörden soll-
ten unter Berücksichtigung des nationalen Vertragsrechts und 
der technischen Entwicklung das Globalverfahren für den 
Wechsel und die Übertragung von Rufnummern vorschreiben 
können. Hierzu sollte gegebenenfalls eine Anforderung zählen, 
wonach die Übertragung über Luftschnittstellen zu erfolgen hat, 
sofern ein Endnutzer nichts anderes beantragt. Wie die Erfah-
rung in einigen Mitgliedstaaten gezeigt hat, besteht die Gefahr, 
dass Endnutzer ohne ihre Einwilligung auf einen anderen An-
bieter umgestellt werden. Auch wenn dies in erster Linie eine 
Angelegenheit für die Strafverfolgungsbehörden sein sollte, 
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in Bezug auf 
den Wechsel des Anbieters jenes Mindestmaß an verhältnismä-
ßigen Maßnahmen zu treffen – einschließlich der Auferlegung 
angemessener Sanktionen –, das erforderlich ist, um diese Ge-
fahren zu minimieren und zu gewährleisten, dass die Endnutzer 
während des Anbieterwechsels geschützt sind, ohne dass der 
Wechsel für sie an Attraktivität verliert. Das Recht auf Num-
mernübertragung sollte nicht durch Vertragsbedingungen ein-
geschränkt werden. 

(282) Damit sichergestellt ist, dass der Wechsel und die Über-
tragung innerhalb der in dieser Richtlinie festgelegten Fristen 
erfolgen, sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass Endnut-
zer von Anbietern unkompliziert und zeitnah zu entschädigen 
sind, falls eine Vereinbarung zwischen einem Anbieter und ei-
nem Endnutzer nicht eingehalten wird. Diese Maßnahmen soll-
ten der Dauer der Verzögerung bis zur Erfüllung der Vereinba-
rung entsprechen. Die Endnutzer sollten mindestens für Verzö-
gerungen bei der Aktivierung des Dienstes oder der Rufnum-
merübertragung oder für Diensteunterbrechungen von mehr als 
einem Arbeitstag und in den Fällen entschädigt werden, in de-
nen der Anbieter vereinbarte Kundendienst- oder Installations-
termine versäumt. Zudem könnte eine zusätzliche Entschädi-
gung in Form eines automatischen Entgeltnachlasses für die 
Fälle vorgesehen werden, in denen der abgebende Anbieter die 
Dienste weiter bereitstellen muss, bis die Dienste des aufneh-
menden Anbieters aktiviert sind. 

(283) Pakete, die mindestens entweder einen Internetzugangs-
dienst oder einen öffentlich zugänglichen nummerngebundenen 
interpersonellen Kommunikationsdienst sowie weitere Dienste, 
etwa einen öffentlich zugänglichen nummernunabhängigen in-
terpersonellen Kommunikationsdienst, den linearen Rundfunk 
und einen Dienst der Maschine-Maschine-Kommunikation o-
der eine Endeinrichtung, umfassen, sind inzwischen immer 
weiter verbreitet und ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Für die 
Zwecke dieser Richtlinie sollte davon ausgegangen werden, 
dass ein Paket vorliegt, wenn die Bestandteile des Pakets vom 
selben Anbieter auf Grundlage desselben Vertrags oder eines 
mit diesem eng zusammenhängenden oder verknüpften Ver-
trags bereitgestellt oder verkauft werden. Obwohl Pakete häufig 
Vorteile für die Verbraucher bieten, können sie den Anbieter-
wechsel aber auch schwierig oder kostenträchtig machen und 
die Gefahr eines vertraglichen Lock-ins mit sich bringen. Wenn 
verschiedene Dienste und Endeinrichtungen in einem Paket un-
terschiedlichen Regeln in Bezug auf die Vertragskündigung 
und den Wechsel bzw. in Bezug auf die vertragliche Bindung 
hinsichtlich des Erwerbs von Endeinrichtungen unterliegen, 
sind die Verbraucher im Hinblick auf das gesamte Paket oder 
Teile davon effektiv an der Ausübung der ihnen durch diese 
Richtlinie eingeräumten Rechte auf den Wechsel zu wettbe-
werbsorientierten Angeboten gehindert. Einige wesentliche 



EKEK 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

EKEK 

166 
 
 

 

 

 

 

 

Bestimmungen dieser Richtlinie, die die Vertragszusammenfas-
sung, Transparenz, Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung 
sowie den Anbieterwechsel betreffen, sollten deshalb auf alle 
Elemente eines Pakets anwendbar sein, auch auf Endeinrichtun-
gen, andere Dienste wie digitale Inhalte oder digitale Dienste 
sowie elektronische Kommunikationsdienste, die von diesen 
Bestimmungen nicht direkt erfasst werden. Alle Verpflichtun-
gen gegenüber dem Endnutzer, die nach dieser Richtlinie für 
einen bestimmten elektronischen Kommunikationsdienst gel-
ten, wenn er als unabhängiger Dienst bereitgestellt oder ver-
kauft wird, sollten auch gelten, wenn dieser Dienst Bestandteil 
eines Pakets ist, das mindestens noch einen Internetzugangs-
dienst oder einen öffentlich zugänglichen nummerngebundenen 
interpersonellen Kommunikationsdienst umfasst. Andere ver-
tragsrechtliche Fragen, wie z.B. die bei Nichteinhaltung der 
Vertragsbestimmungen geltenden Abhilfemaßnahmen, sollten 
durch Vorschriften geregelt werden, die für die jeweiligen Be-
standteile des Pakets gelten, z.B. durch die Vertragsbestimmun-
gen für den Warenhandel oder das Angebot von digitalen Inhal-
ten. Jedoch sollten die Verbraucher, wenn sie das Recht haben, 
einen Bestandteil eines Pakets, das mindestens einen Internet-
zugangsdienst oder einen öffentlich zugänglichen nummernge-
bundenen interpersonellen Kommunikationsdienst umfasst, vor 
dem Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit wegen Ver-
tragsverstoßes oder nicht erfolgter Bereitstellung zu kündigen, 
alle Bestandteile des Pakets kündigen können. Damit sie wei-
terhin ohne Weiteres den Anbieter wechseln können, sollten 
Verbraucher auch nicht zwangsweise durch eine De-facto-Ver-
längerung der ersten Vertragslaufzeit vertraglich an Anbieter 
gebunden sein. 

(284) Die Anbieter nummerngebundener interpersoneller Kom-
munikationsdienste sind dazu verpflichtet, den Zugang zu Not-
diensten über Notrufe bereitzustellen. In Ausnahmefällen, d.h. 
aufgrund mangelnder technischer Machbarkeit, besteht für sie 
unter Umständen nicht die Möglichkeit, den Zugang zu Not-
diensten oder die Anruferstandortermittlung bereitzustellen. In 
diesen Fällen sind die Kunden im Vertrag entsprechend darüber 
zu informieren. Diese Anbieter sollten ihre Kunden hierüber bei 
Vertragsabschluss im Vertrag in klarer und transparenter Weise 
aufklären und den Vertrag aktualisieren, falls die Bereitstellung 
des Zugangs zu Notdiensten geändert wird, beispielsweise auf 
den Rechnungen. Dabei sollte auch angegeben werden, welche 
Beschränkungen in Bezug auf das Versorgungsgebiet auf der 
Grundlage der geplanten technischen Betriebsparameter des 
Kommunikationsdienstes und der verfügbaren Infrastruktur be-
stehen. Wird der Dienst nicht über eine Verbindung bereitge-
stellt, die für eine bestimmte Dienstqualität ausgelegt ist, sollte 
auch angegeben werden, wie verlässlich der Zugang und die 
Übermittlung von Angaben zum Anruferstandort im Vergleich 
zu einem Dienst sind, der über eine solche Verbindung bereit-
gestellt wird, wobei der derzeitige Stand der Technik und die 
bestehenden Qualitätsnormen sowie die in dieser Richtlinie auf-
geführten Parameter für die Dienstqualität zu berücksichtigen 
sind. 

(285) Die Endnutzer sollten die Möglichkeit haben, Notdienste 
über kostenlose und nicht an Zahlungsmittel gebundene Not-
rufe mittels Geräten zu erreichen, die nummerngebundene in-
terpersonelle Kommunikationsdienste ermöglichen, und zwar 
auch wenn sie Roamingdienste in einem Mitgliedstaat nutzen. 
Notrufe sind ein Kommunikationsmittel, das nicht nur die 
Sprachkommunikationsdienste, sondern auch SMS, Nachrich-
tenübermittlung, Video sowie weitere Kommunikationsarten 
wie beispielsweise Echtzeittext, Gesamtgesprächsdienste (To-
tal-Conversation-Dienste) und Relay-Dienste, umfasst. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, unter Berück-
sichtigung der Kapazitäten und technischen Ausrüstung der 
Notrufabfragestellen zu bestimmen, welche nummerngebunde-
nen interpersonellen Kommunikationsdienste für Notdienste 
geeignet sind, und sie sollten die Möglichkeit haben, diese Op-
tionen auf Sprachkommunikationsdienste und ihre Äquivalente 
für Endnutzer mit Behinderungen zu beschränken oder zusätz-
liche Optionen im Sinne der Vereinbarungen mit den nationalen 
Notrufabfragestellen hinzuzufügen. Notrufe können im Namen 
einer Person über das bordeigene Notrufsystem bzw. einen e-
Call im Sinne der Verordnung (EU) 2015/758 ausgelöst wer-
den. 

(286) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Anbieter 
nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienste 
einen zuverlässigen und ordnungsgemäß funktionierenden Zu-
gang zu Notdiensten bereitstellen und dabei nationale Spezifi-
kationen und Kriterien sowie das Leistungsvermögen der nati-
onalen Notrufabfragestellen berücksichtigen. Die Mitgliedstaa-
ten sollten prüfen, ob die Notrufabfragestellen nicht in der Lage 
sind, Notrufe in mehr als einer Sprache zu bearbeiten. Wird ein 
nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienst 
nicht über eine Verbindung bereitgestellt, die für eine be-
stimmte Dienstqualität ausgelegt ist, kann der Diensteanbieter 
möglicherweise nicht sicherstellen, dass über seinen Dienst ge-
tätigte Notrufe mit der gleichen Zuverlässigkeit zu der am bes-
ten geeigneten Notrufabfragestelle geleitet werden. Solchen 
netzunabhängigen Anbietern, d.h. Anbietern, die nicht mit ei-
nem Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikations-
netze integriert sind, ist es unter Umständen technisch nicht 
möglich, Angaben zum Anruferstandort bereitzustellen. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Normen für eine 
exakte und zuverlässige Weiterleitung und Verbindung zu den 
Notdiensten schnellstmöglich festgelegt werden, damit netzun-
abhängige Anbieter nummerngebundener interpersoneller 
Kommunikationsdienste die Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit Notdiensten und der Bereitstellung von Angaben zum 
Anruferstandort in vergleichbarem Maße erfüllen können, wie 
es von anderen Anbietern solcher Kommunikationsdienste ver-
langt wird. Wenn solche Normen und die zugehörigen Notruf-
abfragestellen noch nicht eingeführt wurden, sollten für den Zu-
gang zu Notdiensten keine netzunabhängigen nummerngebun-
denen interpersonellen Kommunikationsdienste erforderlich 
sein, es sei denn, dies geschieht auf eine Art und Weise, die 
technisch machbar und wirtschaftlich ist. Dies kann zum Bei-
spiel bedeuten, dass ein Mitgliedstaat eine einzelne zentrale 
Notrufabfragestelle für den Empfang von Notrufen benennt. 
Gleichwohl sollten solche Anbieter die Endnutzer davon in 
Kenntnis setzen, wenn der Zugang zur einheitlichen europäi-
schen Notrufnummer 112 oder zu Angaben zum Anruferstand-
ort nicht unterstützt wird. 

(287) Damit die Mitgliedstaaten ihre Berichterstattung und 
Leistungsmessung in Bezug auf die Entgegennahme und Bear-
beitung von Notrufen verbessern, sollte die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle zwei Jahre einen Be-
richt über die Wirksamkeit der Einführung der einheitlichen eu-
ropäischen Notrufnummer 112 vorlegen. 

(288) Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit den Union-
vorschriften zur Angleichung der Barrierefreiheitsanforderun-
gen für Produkte und Dienstleistungen konkrete Maßnahmen 
ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Notdienste, einschließ-
lich der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112, für 
Endnutzer mit Behinderungen, insbesondere für gehörlose End-
nutzer, Endnutzer mit einer Hör- oder Sprechbehinderung und 
taubblinde Endnutzer, zugänglich sind. Dies könnte die Bereit-
stellung besonderer Endgeräte für Endnutzer mit Behinderun-
gen umfassen, wenn andere Kommunikationswege für sie nicht 
geeignet sind. 

(289) Es ist wichtig, die einheitliche europäische Notrufnum-
mer 112 besser bekannt zu machen, um den Schutz und die Si-
cherheit der in der Union reisenden Bürger zu verbessern. Zu 
diesem Zweck sollten die Bürger auf Reisen in jedem Mitglied-
staat umfassend darüber aufgeklärt werden, dass die einheitli-
che europäische Notrufnummer 112 als einheitliche Notruf-
nummer in der gesamten Union benutzt werden kann, und zwar 
insbesondere durch entsprechende Informationen in internatio-
nalen Busbahnhöfen, Bahnhöfen, Häfen oder Flughäfen sowie 
in Telefonverzeichnissen, Endnutzer- und Rechnungsunterla-
gen. Hierfür sind in erster Linie die Mitgliedstaaten verantwort-
lich, doch sollte die Kommission die Initiativen der Mitglied-
staaten, um die einheitliche europäische Notrufnummer 112 
besser bekannt zu machen, auch weiterhin unterstützen und er-
gänzen und regelmäßig bewerten, inwieweit der Öffentlichkeit 
diese Notrufnummer bekannt ist. 

(290) Angaben zum Anruferstandort bei allen Notrufen erhöhen 
den Schutz und die Sicherheit von Endnutzern und unterstützen 
die Notdienste bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, vorausgesetzt, 
die Übermittlung von Notrufen und damit verbundenen Daten 
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an die betreffenden Notdienste ist durch das nationale Notruf-
abfragestellensystem gewährleistet. Die Entgegennahme und 
die Nutzung der Angaben zum Anruferstandort – dazu zählen 
über das Netz bereitgestellte Angaben zum Standort und, sofern 
verfügbar, über optimierte mobile Geräte bereitgestellte Anga-
ben zum Standort – sollten im Einklang mit den einschlägigen 
Unionsvorschriften über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Unternehmen, die 
den Standort über das Netz bereitstellen, sollten den Notdiens-
ten Angaben zum Anruferstandort zur Verfügung stellen, so-
bald der Anruf den Dienst erreicht, und zwar unabhängig von 
der verwendeten Technologie. Allerdings haben sich auf End-
geräte ausgelegte Technologien zur Standortermittlung auf-
grund der über die Satellitensysteme Europäische Erweiterung 
des geostationären Navigationssystems und Galileo und andere 
globale Satellitennavigationssysteme erhältlichen Daten und 
die Verfügbarkeit von Wi-Fi-Daten als erheblich genauer und 
kosteneffizienter erwiesen. Deshalb sollten von Endgeräten 
stammende Angaben zum Anruferstandort die über das Netz 
bereitgestellten Daten selbst dann ergänzen, wenn die Daten 
vom Endgerät erst nach der Herstellung des Notrufs verfügbar 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass die von 
Endgeräten stammenden Angaben zum Anruferstandort gege-
benenfalls den am besten geeigneten Notrufabfragestellen zur 
Verfügung gestellt werden. Dies dürfte nicht immer möglich 
sein, beispielsweise dann nicht, wenn vom Endgerät oder be-
nutzten interpersonellen Kommunikationsdienst keine 
Standortdaten übermittelt werden oder es technisch nicht mach-
bar ist, an diese Daten zu gelangen. Die Mitgliedstaaten sollten 
ferner dafür sorgen, dass die Notrufabfragestellen nach Mög-
lichkeit in der Lage sind, die verfügbaren Angaben zum Anru-
ferstandort abzurufen und zu verwalten. Die Erstellung und 
Übermittlung von Angaben zum Anruferstandort sollten so-
wohl für den Endnutzer als auch für die Stelle, die die Notrufe 
entgegennimmt, unabhängig vom Ursprung, z.B. Endgerät oder 
Netz, und Übertragungsweg, z.B. Sprachkanal, SMS oder IP, 
kostenlos sein. 

(291) Um auf technische Entwicklungen im Bereich der Präzi-
sion von Angaben zum Anruferstandort, des gleichwertigen Zu-
gangs für Endnutzer mit Behinderungen und der Leitwegbe-
stimmung von Notrufen zur am besten geeigneten Notrufabfra-
gestelle reagieren zu können, sollte die Kommission ermächtigt 
werden, im Wege eines delegierten Rechtsakts zur Gewährleis-
tung der Kompatibilität, Interoperabilität, Qualität, Zuverlässig-
keit und Kontinuität von Notrufen in der Union Maßnahmen zu 
beschließen, bei denen es sich um funktionale Bestimmungen 
zur Festlegung der Rolle der einzelnen Beteiligten in der Kom-
munikationskette, (z.B. Anbieter von nummerngebundenen in-
terpersonellen Kommunikationsdiensten, Netzbetreiber oder 
Notrufabfragestellen), wie auch um technische Bestimmungen 
zur Festlegung der technischen Mittel zur Einhaltung der funk-
tionalen Bestimmungen handelt. Diese Maßnahmen sollten un-
beschadet der Organisation der Notdienste in den Mitgliedstaa-
ten gelten. 

(292) Ein Bürger kann nicht von einem Mitgliedstaat aus Kon-
takt zu Notdiensten eines anderen Mitgliedstaats aufnehmen, 
weil die Notdienste seines Mitgliedstaats vielleicht nicht über 
Kontaktdaten der Notdienste anderer Mitgliedstaaten verfügen. 
Daher sollte eine unionsweite, sichere Datenbank mit Nummern 
für eine oder mehrere leitende Notdienststellen in jedem Land 
eingerichtet werden. Zu diesem Zweck sollte das GEREK eine 
Datenbank mit E.164-Rufnummern der Notdienste der Mit-
gliedstaaten führen, sofern nicht schon irgendeine andere Orga-
nisation eine solche Datenbank führt, damit die Notdienste ei-
nes Mitgliedstaats für die Notdienste eines anderen Mitglied-
staats erreichbar sind. 

(293) Was die Übermittlung von öffentlichen Warnungen vor 
drohenden oder sich ausbreitenden größeren Notfällen und Ka-
tastrophen über elektronische Kommunikationsdienste anbe-
langt, so gibt es divergierende nationale Rechtsvorschriften. 
Um das diesbezügliche Recht einander anzugleichen, sollte in 
dieser Richtlinie festgelegt werden, dass dort, wo öffentliche 
Warnsysteme vorhanden sind, die Anbieter mobiler nummern-
gebundener interpersoneller Kommunikationsdienste allen be-
troffenen Endnutzern öffentliche Warnungen übermitteln. Als 
betroffene Endnutzer sollten Endnutzer gelten, die sich im frag-
lichen Zeitraum in den möglicherweise von den drohenden oder 

sich ausbreitenden größeren Notfällen und Katastrophen be-
troffenen geografischen Gebieten, die von den zuständigen Be-
hörden bestimmt werden, aufhalten. 

(294) Wenn sichergestellt ist, dass alle betroffenen Endnutzer, 
unabhängig von ihrem Wohnort oder Wohnsitzmitgliedstaat, 
tatsächlich erreicht werden können und dabei ein optimaler Da-
tenschutz besteht, sollten die Mitgliedstaaten vorsehen können, 
dass öffentliche Warnungen durch öffentlich zugängliche elekt-
ronische Kommunikationsdienste, mit Ausnahme von mobilen 
nummerngebundenen interpersonellen Kommunikationsdiens-
ten und für den Rundfunk genutzten Übertragungsdiensten oder 
einen Internetzugangsdienst übertragene mobile Anwendung 
übermittelt werden. Zur Information der Endnutzer bei ihrer 
Einreise in einen Mitgliedstaat über das Bestehen eines solchen 
öffentlichen Warnsystems sollten die Mitgliedstaaten sicher-
stellen, dass die Endnutzer automatisch, ohne unangemessene 
Verzögerung und kostenlos über SMS leicht verständliche In-
formationen darüber erhalten, wie sie öffentliche Warnungen 
empfangen können, einschließlich über mobile Endeinrichtun-
gen ohne Internetzugangsdienste. Öffentliche Warnungen, die 
nicht über mobile nummerngebundene interpersonelle Kommu-
nikationsdienste übermittelt werden, sollten für die Endnutzer 
leicht zu empfangen sein. Stützt sich ein öffentliches Warnsys-
tem auf eine Anwendung, so sollten die Endnutzer sich nicht 
bei den Behörden oder dem Anbieter der Anwendung anmelden 
oder registrieren müssen. Die Verwendung von Standortdaten 
der Endnutzer sollte im Einklang mit der Richtlinie 2002/58/EG 
erfolgen. Die Übermittlung öffentlicher Warnungen sollte für 
die Endnutzer kostenlos sein. Im Rahmen der Überprüfung der 
Umsetzung dieser Richtlinie könnte die Kommission auch prü-
fen, ob es im Einklang mit dem Unionsrecht möglich und mach-
bar ist, ein einziges unionsweites öffentliches Warnsystem ein-
zurichten, mit dem die Öffentlichkeit im Falle von drohenden 
oder beginnenden Katastrophen oder größeren Notfällen in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten gewarnt werden kann. 

(295) Die Mitgliedstaaten sollten selbst bestimmen können, ob 
Vorschläge für alternative Systeme zu mobilen nummernge-
bundenen interpersonellen Kommunikationsdiensten derartigen 
Diensten wirklich gleichwertig sind, wobei den entsprechenden 
Leitlinien des GEREK weitestmöglich Rechnung zu tragen ist. 
Diese Leitlinien sollten nach Konsultation der für die Notrufab-
fragestellen verantwortlichen nationalen Behörden ausgearbei-
tet werden, damit die Notfallexperten bei ihrer Ausarbeitung 
eine Rolle spielen und die Behörden der einzelnen Mitgliedstaa-
ten dieselbe Auffassung davon haben, was für die vollständige 
Verwirklichung derartiger öffentlicher Warnsysteme in den 
Mitgliedstaaten benötigt wird, wobei zugleich zu gewährleisten 
ist, dass Unionsbürger bei Reisen in einen anderen Mitglied-
staat wirklich geschützt sind. 

(296) Im Einklang mit den Zielen der Charta und den im Über-
einkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen niedergelegten Verpflichtungen 
sollte der Rechtsrahmen gewährleisten, dass alle Endnutzer, 
auch Endnutzer mit Behinderungen, ältere Menschen und Nut-
zer mit besonderen sozialen Bedürfnissen, einen einfachen und 
gleichwertigen Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen 
Diensten haben, und zwar unabhängig davon, an welchem Ort 
in der Union sie ansässig sind. Die dem Vertrag von Amsterdam 
beigefügte Erklärung Nr. 22 sieht vor, dass die Organe der 
Union bei der Ausarbeitung von Maßnahmen nach Artikel 114 
AEUV den Bedürfnissen von Personen mit Behinderungen 
Rechnung tragen. 

(297) Damit Endnutzer mit Behinderungen den Wettbewerb 
und die Auswahl an Diensteanbietern nutzen können, über die 
die Mehrheit anderer Endnutzer verfügt, sollten die zuständigen 
Behörden erforderlichenfalls und unter Berücksichtigung nati-
onaler Voraussetzungen und nach Konsultation von Endnutzern 
mit Behinderungen angeben, welche Verbraucherschutzanfor-
derungen Anbieter öffentlich zugänglicher elektronischer Kom-
munikationsdienste in Bezug auf Endnutzer mit Behinderungen 
zu erfüllen haben. Zu solchen Anforderungen kann insbeson-
dere gehören, dass Anbieter gewährleisten müssen, dass End-
nutzer mit Behinderungen ihre Dienste zu Bedingungen, ein-
schließlich Preise, Tarife und Qualität, nutzen können, die den 
für andere Endnutzer geltenden Bedingungen entsprechen, un-
geachtet zusätzlicher Kosten, die diesen Anbietern entstehen. 
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Sie können auch Anforderungen an die Vorleistungsvereinba-
rungen zwischen Anbietern umfassen. Um eine unzumutbare 
Belastung der Diensteanbieter zu vermeiden, sollten die zustän-
digen Behörden überprüfen, ob die Ziele der Gleichwertigkeit 
des Zugangs und der Auswahlmöglichkeiten auch ohne solche 
Maßnahmen erreicht werden können. 

(298) Zusätzlich zum Unionsrecht zur Harmonisierung der Bar-
rierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 
legt diese Richtlinie neue strengere Anforderungen für die Er-
schwinglichkeit und Verfügbarkeit in Bezug auf zugehörige 
Endgeräte sowie Sonderausrüstung und Sonderdienste für End-
nutzer mit Behinderungen fest. Deshalb ist die entsprechende, 
in der Richtlinie 2002/22/EG vorgesehene Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, die Verfügbarkeit von Endeinrichtungen für 
Endnutzer mit Behinderungen zu fördern, nun obsolet und 
sollte aufgehoben werden. 

(299) Wirksamer Wettbewerb besteht inzwischen im Bereich 
der Bereitstellung von Verzeichnisauskunftsdiensten und Teil-
nehmerverzeichnissen unter anderem gemäß Artikel 5 der 
Richtlinie 2002/77/EG der Kommission[40]. Um diesen wirk-
samen Wettbewerb zu erhalten, sollten alle Anbieter nummern-
gebundener interpersoneller Kommunikationsdienste, die ihren 
Endnutzern Nummern aus einem Nummerierungsplan zuwei-
sen, weiterhin verpflichtet sein, einschlägige Informationen auf 
gerechte, kostenorientierte und nichtdiskriminierende Weise 
zur Verfügung zu stellen. 

(300) Die Endnutzer sollten über ihr Recht zu entscheiden, ob 
sie in ein Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden wollen, 
informiert werden. Anbieter nummerngebundener interperso-
neller Kommunikationsdienste sollten die Entscheidung des 
Endnutzers respektieren, wenn sie Anbietern von Auskunfts-
dienten entsprechende Daten zur Verfügung stellen. Das Recht 
des Endnutzers auf Privatsphäre im Zusammenhang mit der 
Aufnahme seiner personenbezogenen Daten in ein öffentliches 
Verzeichnis ist in Artikel 12 der Richtlinie 2002/58/EG veran-
kert. 

(301) Bei Maßnahmen auf der Vorleistungsebene zur Sicher-
stellung der Aufnahme von Endnutzerdaten in Datenbanken 
sollten die Standards für den Schutz personenbezogener Daten 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 12 der 
Richtlinie 2002/58/EG, eingehalten werden. Die kosten-orien-
tierte Bereitstellung solcher Daten für Diensteanbieter mit der 
Möglichkeit für Mitgliedstaaten, einen zentralen Mechanismus 
für die Übermittlung vollständiger zusammengefasster Infor-
mationen an die Anbieter von Verzeichnisdiensten einzuführen 
und Netzzugang zu angemessenen und transparenten Bedingun-
gen bereitzustellen, sollte gewährleistet sein, damit Endnutzer 
in den vollen Genuss des Wettbewerbs in diesem Bereich ge-
langen, was weitgehend die Abschaffung der Regulierung auf 
Endkundenebene für diesen Dienst und das Angebot von Ver-
zeichnisdiensten zu angemessenen und transparenten Bedin-
gungen ermöglicht hat. 

(302) Seit der Abschaffung der Universaldienstverpflichtung 
für Verzeichnisauskunftsdienste und angesichts der Existenz ei-
nes funktionierenden Marktes für solche Dienste ist das Recht 
auf den Zugang zu Verzeichnisauskunftsdiensten nicht mehr er-
forderlich. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten aber 
dennoch die Möglichkeit haben, Unternehmen, die den Zugang 
zu Endnutzern kontrollieren, Verpflichtungen und Bedingun-
gen aufzuerlegen, damit der Fortbestand des Zugangs und des 
Wettbewerbs auf diesem Markt gewährleistet bleibt. 

(303) Die Endnutzer sollten über die Garantie der Interoperabi-
lität aller Geräte verfügen, die innerhalb der Union für den 
Rundfunkempfang in neuen Fahrzeugen der Klasse M und den 
Digitalfernsehempfang verkauft werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten in der Lage sein, ein Mindestmaß an harmonisierten 
Normen für solche Geräte vorzuschreiben. Diese Normen könn-
ten von Zeit zu Zeit entsprechend der Weiterentwicklung der 
Technik und des Markts angepasst werden. 

(304) Wenn die Mitgliedstaaten beschließen, gemäß der Richt-
linie (EU) 2015/1535 Maßnahmen zur Gewährleistung der In-
teroperabilität von für Verbraucher bestimmten Funkempfän-
gern zu erlassen, sollten diese Hörfunkdienste empfangen und 
wiedergeben können, die über den digitalen terrestrischen 
Rundfunk oder IP-Netze bereitgestellt werden, damit die In-
teroperabilität aufrechterhalten bleibt. Hierdurch lässt sich auch 

die öffentliche Sicherheit verbessern, denn den Nutzern steht 
ein breiteres Spektrum von Technologien zur Verfügung, mit 
denen sie in den Mitgliedstaaten Notfallinformationen abrufen 
und empfangen können. 

(305) Es ist wünschenswert, dass die Verbraucher bei digitalen 
Fernsehgeräten eine möglichst umfassende Zusammenschal-
tung vornehmen können. Die Interoperabilität stellt ein Konzept 
dar, das sich im Kontext dynamischer Märkte weiterentwickelt. 
Die Normungsorganisationen sollten alles daran setzen, eine 
Weiterentwicklung geeigneter Normen parallel zu den betref-
fenden Technologien zu gewährleisten. Ferner ist es wichtig si-
cherzustellen, dass digitale Fernsehgeräte Anschlüsse für die 
Übertragung aller erforderlichen Komponenten eines digitalen 
Signals einschließlich der Audio- und Videodaten, der Zu-
gangskontrollinformationen, der dienstrelevanten Daten, des 
Befehlssatzes für die API angeschlossener Geräte und der Ko-
pierschutzinformationen aufweisen. Mit dieser Richtlinie sollte 
daher sichergestellt werden, dass der Funktionsumfang, der An-
schlüssen zugehörig oder darin integriert ist, nicht durch Netz-
betreiber, Diensteanbieter oder Gerätehersteller eingeschränkt 
wird und sich parallel zur technischen Entwicklung weiterent-
wickelt. Für die Darstellung und Präsentation vernetzter Fern-
sehdienste ist die Herausbildung einer gemeinsamen Norm 
durch die Marktteilnehmer für die Verbraucher von Vorteil. Im 
Rahmen der Verträge sollten die Mitgliedstaaten und die Kom-
mission politische Initiativen zur Förderung dieser Entwicklung 
ergreifen können. 

(306) Die Vorschriften über die Interoperabilität der für Ver-
braucher bestimmten Hörfunk- und Fernsehgeräte stehen dem 
nicht entgegen, dass Autofunkempfänger in neuen Fahrzeugen 
der Klasse M auch Hörfunkdienste empfangen und wiederge-
ben können, die über den analogen terrestrischen Rundfunk be-
reitgestellt werden, und diese Vorschriften stehen dem auch 
nicht entgegen, dass die Mitgliedstaaten Verpflichtungen vor-
schreiben können, mit denen sichergestellt wird, dass digitale 
Funkempfänger analoge terrestrische Rundfunksendungen 
empfangen und wiedergeben können. 

(307) Unbeschadet des Unionsrechts hindert die Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, technische Vorschriften für Geräte 
für digitales terrestrisches Fernsehen zu erlassen, um die Um-
stellung der Verbraucher auf die neuen Normen für den terrest-
rischen Rundfunk vorzubereiten und zu verhindern, dass Ge-
räte, die diese Normen nicht erfüllen, weiter in Umlauf gebracht 
werden. 

(308) Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, in Verfol-
gung legitimer öffentlicher Interessen den unter ihre Gerichts-
barkeit fallenden Unternehmen Übertragungsverpflichtungen 
aufzuerlegen; diese sollten jedoch nur auferlegt werden, soweit 
sie zur Erreichung der von den Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Unionsrecht klar umrissenen Ziele von allgemeinem Inte-
resse erforderlich sind; sie sollten verhältnismäßig und transpa-
rent sein. Übertragungspflichten sollten für von einem einzeln 
benannten Mediendiensteanbieter bereitgestellte Hörfunk- und 
Fernsehkanäle sowie ergänzende Dienste festgelegt werden 
können. Die von den Mitgliedstaaten auferlegten Pflichten soll-
ten zumutbar sein, das heißt sie sollten unter Berücksichtigung 
klar umrissener Ziele von allgemeinem Interesse dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit entsprechen und transparent sein. 
Die Mitgliedstaaten sollten die Übertragungspflichten in ihrem 
nationalen Recht objektiv begründen, um sicherzustellen, dass 
solche Verpflichtungen transparent, verhältnismäßig und genau 
definiert sind. Die Pflichten sollten so gestaltet werden, dass sie 
ausreichende Anreize für effiziente Investitionen in Infrastruk-
turen bieten. 

(309) Die Übertragungspflichten sollten regelmäßig mindestens 
alle fünf Jahre überprüft werden, damit sie mit der Technologie- 
und Marktentwicklung Schritt halten und um sicherzustellen, 
dass sie weiterhin in einem angemessenen Verhältnis zu den 
verfolgten Zielen stehen. Gegebenenfalls könnte im Rahmen 
solcher Pflichten ein angemessenes Entgelt vorgesehen werden, 
das im nationalen Recht festzulegen wäre. In einem solchen Fall 
sollte im nationalen Recht auch die Methode für die Berech-
nung des angemessenen Entgelts festgelegt werden. Diese Me-
thode sollte mit Abhilfemaßnahmen für den Netzzugang im 
Einklang stehen, die die nationalen Regulierungsbehörden An-
bietern von für den Rundfunk genutzten Übertragungsdiensten 
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vorschreiben können, die als Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurden. Wurde vor dem 20. Dezember 
2018 ein befristeter Vertrag geschlossen, in dem eine andere 
Methode vorgesehen ist, so sollte diese Methode jedoch für die 
Laufzeit des Vertrags weiterhin angewandt werden dürfen. Ist 
das Entgelt nicht im nationalen Recht geregelt, so sollten die 
Anbieter von Hörfunk- und Fernsehkanälen und die Anbieter 
elektronischer Kommunikationsnetze, die für die Übertragung 
dieser Hörfunk- und Fernsehkanäle genutzt werden, sich ver-
traglich über ein angemessenes Entgelt einigen können. 

(310) Zu den elektronischen Kommunikationsnetzen und -
diensten für die öffentliche Verbreitung von Hörfunk- oder 
Fernsehsendungen gehören Kabelfernsehnetze, IP-TV, Satelli-
tenrundfunknetze und terrestrische Rundfunknetze. Hierzu kön-
nen auch andere Netze gehören, sofern diese von einer erhebli-
chen Zahl von Endnutzern als Hauptmittel zum Empfang von 
Hörfunk- und Fernsehsendungen genutzt werden. Übertra-
gungspflichten für die analoge Übertragung von Fernsehsen-
dungen sollten nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn 
ohne diese Verpflichtung bei einem wesentlichen Teil der End-
nutzer erhebliche Störungen verursacht würden oder es für be-
stimmte Fernsehkanäle keine anderen Übertragungsmittel gibt. 
Übertragungspflichten können die Übermittlung von Diensten 
einschließen, die eigens auf einen gleichwertigen Zugang für 
Endnutzer mit Behinderungen zugeschnitten sind. Dementspre-
chend umfassen die ergänzenden Dienste auch Dienste, die den 
Zugang für Endnutzer mit Behinderungen erleichtern, bei-
spielsweise Videotext, Untertitel für gehörlose oder hörgeschä-
digte Endnutzer, Audiobeschreibung, gesprochene Untertitel 
und Gebärdensprachdolmetschung, und könnten sie erforderli-
chenfalls auch den Zugang zu den diesbezüglichen Ursprungs-
daten beinhalten. In Anbetracht der zunehmenden Bereitstel-
lung und Nutzung vernetzter Fernsehdienste und der nach wie 
vor bestehenden Bedeutung elektronischer Programmführer für 
die Auswahlmöglichkeiten der Endnutzer kann die Übermitt-
lung programmbezogener Daten, die für die Unterstützung von 
Funktionen des vernetzten Fernsehens und elektronischer Pro-
grammführer erforderlich sind, in die Übertragungspflichten 
aufgenommen werden. Solche programmbezogenen Daten soll-
ten Informationen über den Programminhalt und die Art des Zu-
gangs beinhalten können, jedoch nicht den Programminhalt 
selbst. 

(311) Einrichtungen für die Anruferidentifizierung sind in mo-
dernen Telefonvermittlungsstellen in der Regel vorhanden und 
können daher immer öfter mit geringem Aufwand oder ohne 
Aufwand bereitgestellt werden. Die Mitgliedstaaten brauchen 
die Bereitstellung solcher Einrichtungen nicht vorzuschreiben, 
wenn diese bereits verfügbar sind. Die Richtlinie 2002/58/EG 
schützt die Privatsphäre der Nutzer im Rahmen des Einzelver-
bindungsnachweises, indem ihnen die Möglichkeit gegeben 
wird, ihr Recht auf Schutz der Privatsphäre mit Hilfe der Funk-
tion „Anruferidentifizierung“ wahrzunehmen. Die europaweite 
Entwicklung dieser Einrichtungen würde den Verbrauchern zu-
gutekommen und wird durch diese Richtlinie gefördert. Eine 
gängige Praxis von Anbietern von Internetzugangsdiensten ist 
es, Kunden eine E-Mail-Adresse unter Verwendung ihres Han-
delsnamens oder ihrer Marke zur Verfügung zu stellen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die Anbieter sol-
cher Dienste zu verpflichten, den Endnutzern auf Anfrage ent-
weder Zugang zu ihren E-Mails zu gewähren oder eine Über-
tragung der E-Mails auf das oder die jeweilige(n) E-Mail-Konto 
oder -Konten zu ermöglichen, damit sichergestellt wird, dass 
Endnutzer nicht aus Gründen eines möglichen Zugangsverlusts 
zu ihren E-Mails an einen Anbieter gebunden sind. Diese Mög-
lichkeit sollte kostenlos und für einen von der nationalen Regu-
lierungsbehörde als angemessen erachteten Zeitraum zur Ver-
fügung gestellt werden. 

(312) Die Veröffentlichung von Informationen seitens der Mit-
gliedstaaten stellt sicher, dass die Marktteilnehmer sowie po-
tenzielle Neueinsteiger ihre Rechte und Pflichten kennen und 
wissen, wo genaue einschlägige Informationen zu finden sind. 
Veröffentlichungen im nationalen amtlichen Publikationsorgan 
unterstützen die interessierten Kreise in anderen Mitgliedstaa-
ten bei der Suche nach relevanten Informationen. 

(313) Um die Wirksamkeit und die Effizienz des europaweiten 
Marktes im Bereich der elektronischen Kommunikation sicher-
zustellen, sollte die Kommission eine Überwachungsfunktion 
wahrnehmen und Informationen über die Gebühren, die Ein-
fluss auf die Festlegung des Preises für die Endnutzer haben, 
veröffentlichen. 

(314) Um festzustellen, ob das Unionsrecht korrekt angewandt 
wird, muss die Kommission wissen, welche Unternehmen als 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden 
und welche Verpflichtungen die nationalen Regulierungsbehör-
den den Marktteilnehmern auferlegt haben. Deshalb ist es erfor-
derlich, dass die Mitgliedstaaten diese Informationen nicht nur 
auf nationaler Ebene veröffentlichen, sondern auch der Kom-
mission vorlegen. Wenn die Mitgliedstaaten gehalten sind, der 
Kommission Angaben zu übermitteln, so sollten sie diese Über-
mittlung auf elektronischem Wege vornehmen können, sofern 
geeignete Authentifizierungsverfahren vereinbart werden. 

(315) Um Marktentwicklungen sowie gesellschaftliche und 
technische Entwicklungen einschließlich der Entwicklung tech-
nischer Normen berücksichtigen, den Gefahren für die Sicher-
heit von Netzen und Diensten begegnen und den effektiven Zu-
gang zu Notdiensten über Notrufe gewährleisten zu können, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Festlegung eines 
unionsweiten einheitlichen Zustellungshöchstentgelts auf den 
Fest- und Mobilfunkmärkten, dem Ergreifen von Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Notrufen in der Union und der Anpas-
sung der Anhänge dieser Richtlinie zu erlassen. Es ist von be-
sonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vor-
bereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt, und dass diese Kon-
sultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung[41] niedergelegt wurden. Um insbeson-
dere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäi-
sche Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 
wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sach-
verständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbe-
reitung der delegierten Rechtsakte befasst sind 

(316) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Richtlinie sollten der Kommission Durch-
führungsbefugnisse zur Annahme von Beschlüssen zur Beseiti-
gung grenzüberschreitender funktechnischer Störungen zwi-
schen Mitgliedstaaten, zur Festlegung einer harmonisierten o-
der koordinierten Vorgehensweise zum Zweck des Angehens 
der uneinheitlichen Umsetzung des allgemeinen Regulierungs-
konzeptes zur Regulierung der Märkte der elektronischen Kom-
munikation durch die nationalen Regulierungsbehörden, und 
der Vergabe von Nummern, einschließlich Nummernbereiche, 
Übertragbarkeit von Nummern und Kennungen, Systeme für 
die Nummern- oder Adressenumsetzung und Zugang zum Not-
rufdienst durch die einheitliche europäische Notrufnummer 
112, zur Festlegung verbindlicher Normen oder Spezifikationen 
oder zur Streichung von Normen oder Spezifikationen aus dem 
verbindlichen Teil der Normenliste, zur Festlegung technischer
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und organisatorischer Maßnahmen zur angemessenen Beherr-
schung der Risiken für die Sicherheit von Netzen und Diensten 
und der Umstände, Format und Verfahren für die Mitteilung 
von Sicherheitsvorfällen, zur Festlegung relevanter, öffentlich 
zugänglicher Einzelheiten zu handelbaren individuellen Nut-
zungsrechten zum Zeitpunkt ihrer Schaffung in standardisierter 
elektronischer Form; zur Festlegung der physikalischen und 
technischen Merkmale drahtloser Zugangspunkten mit geringer 
Reichweite, zur Ermächtigung einer nationalen Regulierungs-
behörde Unternehmen, die als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurden, Verpflichtungen in Bezug auf 
Zugang oder Zusammenschaltung aufzuerlegen, oder ihr dies 
zu untersagen, zur Harmonisierung bestimmter Nummern oder 
Nummernbereiche, um eine unbefriedigte grenzüberschrei-
tende oder europaweite Nachfrage nach Nummerierungsres-
sourcen zu decken, und zur Festlegung des Musters der Ver-
tragszusammenfassungen, die den Verbrauchern zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates[42] ausgeübt werden. 

(317) Die Kommission sollte außerdem in der Lage sein, soweit 
erforderlich und unter weitestmöglicher Berücksichtigung der 
Stellungnahme des GEREK Empfehlungen im Zusammenhang 
mit der Abgrenzung der relevanten Produkt- und Dienstmärkte, 
den Notifizierungen im Rahmen des Verfahrens zur Konsoli-
dierung des Binnenmarkts und der einheitlichen Anwendung 
der Bestimmungen des Rechtsrahmens abzugeben. 

(318) Die Kommission sollte die Funktionsweise dieser Richt-
linie regelmäßig überprüfen, um insbesondere festzustellen, ob 
aufgrund veränderter technologischer oder marktbezogener Be-
dingungen Änderungen vonnöten sind. 

(319) Bei ihrer Überprüfung der Funktionsweise dieser Richtli-
nie sollte die Kommission bewerten, ob angesichts der Markt-
entwicklung sowie im Interesse sowohl des Wettbewerbs als 

auch des Verbraucherschutzes weiterhin eine Notwendigkeit 
für Vorschriften zur sektorspezifischen Vorabregulierung be-
steht oder ob diese Vorschriften angepasst oder aufgehoben 
werden sollten. Da mit dieser Richtlinie neuartige Konzepte in 
die Regulierung des Sektors der elektronischen Kommunika-
tion aufgenommen werden, so z.B. die Möglichkeit der Aus-
weitung der Anwendung symmetrischer Verpflichtungen, die 
sich den ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkt hinaus er-
strecken, und die regulatorische Behandlung von Ko-Investiti-
onen, sollte der Bewertung ihres Funktionierens besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. 

(320) Künftige Technologie- und Marktentwicklungen, insbe-
sondere der Wandel bei der Nutzung der verschiedenen elekt-
ronischen Kommunikationsdienste und ihrer Fähigkeit, einen 
effektiven Zugang zu Notdiensten zu gewährleisten, könnten 
die Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie in Bezug auf 
Endnutzerrechte gefährden. Daher sollte das GEREK diese Ent-
wicklungen in den Mitgliedstaaten beobachten und regelmäßig 
Stellungnahmen mit einer Bewertung ihrer Auswirkungen auf 
die praktische Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie 
in Bezug auf die Endnutzer veröffentlichen. Die Kommission 
sollte unter weitestmöglicher Berücksichtigung der Stellung-
nahme des GEREK einen Bericht veröffentlichen und einen Ge-
setzgebungsvorschlag vorlegen, wenn sie dies zur Verwirkli-
chung der Ziele dieser Richtlinie als notwendig erachtet. 

(321) Die Richtlinien 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG, 
2002/22/EG und Artikel 5 des Beschlusses Nr. 243/2012/EU 
sollten aufgehoben werden. 

(322) Die Kommission sollte den Übergang von dem bestehen-
den Rechtsrahmen auf den neuen Rechtsrahmen fortlaufend 
verfolgen. 

(323) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines

harmonisierten und vereinfachten Rechtsrahmens für elektroni-
sche Kommunikationsnetze und elektronische Kommunikati-
onsdienste sowie für zugehörige Einrichtungen und zugehörige 
Dienste, für die Bedingungen im Zusammenhang mit der Ge-
nehmigung von Netzen und Diensten, für die Nutzung von 
Funkfrequenzen und Nummerierungsressourcen, den Zugang 
zu und der Zusammenschaltung von elektronischen Kommuni-
kationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen und den Schutz 
der Endnutzer von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend ver-
wirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs 
und der Wirkung der Maßnahmen auf Unionsebene besser zu 
erreichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidi-
aritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Ar-
tikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels er-
forderliche Maß hinaus. 

(324) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mit-
gliedstaaten und der Kommission vom 28. September 2011 zu 
erläuternden Dokumenten[43] haben sich die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ih-
rer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu 
übermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den Be-
standteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen na-
tionaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf 
diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derarti-
ger Dokumente für gerechtfertigt. 

(325) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in na-
tionales Recht sollte nur jene Bestimmungen betreffen, die im 
Vergleich zu den aufgehobenen Richtlinien inhaltlich geändert 
wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der nicht geänderten 
Bestimmungen ergibt sich aus den aufgehobenen Richtlinien. 

(326) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
in Anhang XII Teil B genannten Fristen für die Umsetzung der 
dort genannten Richtlinien in nationales Recht und für die An-
wendung dieser Richtlinien sollten von dieser Richtlinie unbe-
rührt bleiben – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Teil I Rahmen (Allgemeine Vorschriften 
für die Organisation des Sektors) 

Titel I Anwendungsbereich, Ziele und Be-
griffsbestimmungen 

Kapitel I Gegenstand, Ziel und Begriffsbestim-
mungen 

Artikel 1 Gegenstand, Anwendungsbereich 
und Ziel 
(1) 1Mit dieser Richtlinie wird ein harmonisierter Rahmen für 
die Regulierung elektronischer Kommunikationsnetze, elektro-
nischer Kommunikationsdienste, zugehöriger Einrichtungen 
und zugehöriger Dienste sowie bestimmter Aspekte der Endein-
richtungen errichtet. 2Sie legt die Aufgaben der nationalen Re-
gulierungsbehörden und gegebenenfalls der anderen zuständi-
gen Behörden sowie eine Reihe von Verfahren fest, die unions-
weit die harmonisierte Anwendung des Rechtsrahmens gewähr-
leisten. 

(2) Die Ziele dieser Richtlinie sind, 

a) die Errichtung eines Binnenmarkts für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste, der den Ausbau und 
die Nutzung von Netzen mit sehr hoher Kapazität be-
wirkt, einen nachhaltigen Wettbewerb und die Interope-
rabilität der elektronischen Kommunikationsdienste so-
wie die Zugänglichkeit und die Sicherheit von Netzen 
und Diensten gewährleistet und die Interessen der End-
nutzer fördert; und 

b) die Bereitstellung unionsweiter hochwertiger, er-
schwinglicher, öffentlich zugänglicher Dienste durch 
wirksamen Wettbewerb und Angebotsvielfalt zu ge-
währleisten und die Fälle zu regeln, in denen die Bedürf-
nisse von Endnutzern – einschließlich Nutzern mit Be-
hinderungen im Hinblick darauf, dass sie in gleicher 
Weise wie andere Zugang zu den Diensten haben – 
durch den Markt nicht ausreichend befriedigt werden
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  können, sowie die notwendigen Endnutzerrechte festzu-
legen. 

(3) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben: 

a) Verpflichtungen, die durch nationales Recht aufgrund 
des Unionsrechts oder durch Rechtsvorschriften der 
Union für Dienste auferlegt werden, die mit Hilfe elekt-
ronischer Kommunikationsnetze und -dienste erbracht 
werden. 

b) die von der Union oder den Mitgliedstaaten im Einklang 
mit dem Unionsrecht getroffenen Maßnahmen zur Ver-
folgung von Zielen, die im Interesse der Allgemeinheit 
liegen, insbesondere in Bezug auf den Schutz personen-
bezogener Daten und der Privatsphäre, die Regulierung 
von Inhalten und die audiovisuelle Politik; 

c) die Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten für Zwe-
cke der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Si-
cherheit sowie für die Verteidigung ergriffen werden; 

d) die Verordnungen (EU) Nr. 531/2012 und (EU) 
2015/2120 sowie die Richtlinie 2014/53/EU. 

(4) Die Kommission, das Gremium Europäischer Regulierungs-
stellen für elektronische Kommunikation (im Folgenden „GE-
REK“) und die betroffenen Behörden gewährleisten die Einhal-
tung der Datenschutzvorschriften der Union bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch sie. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen: 

1. „elektronisches Kommunikationsnetz“: Übertragungs-
systeme, ungeachtet dessen, ob sie auf einer permanen-
ten Infrastruktur oder zentralen Verwaltungskapazität 
basieren, und gegebenenfalls Vermittlungs- und Leitwe-
geinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen – ein-
schließlich der nicht aktiven Netzbestandteile –, die die 
Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, optische o-
der andere elektromagnetische Einrichtungen ermögli-
chen, einschließlich Satellitennetze, feste (leitungs- und 
paketvermittelt, einschließlich Internet) und mobile 
Netze, Stromleitungssysteme, soweit sie zur Signalüber-
tragung genutzt werden, Netze für Hör- und Fernsehfunk 
sowie Kabelfernsehnetze, unabhängig von der Art der 
übertragenen Informationen; 

2. „Netz mit sehr hoher Kapazität“: entweder ein elektro-
nisches Kommunikationsnetz, das komplett aus Glasfa-
serkomponenten zumindest bis zum Verteilerpunkt am 
Ort der Nutzung besteht, oder ein elektronisches Kom-
munikationsnetz, das zu üblichen Spitzenlastzeiten eine 
ähnliche Netzleistung in Bezug auf die verfügbare 
Downlink- und Uplink-Bandbreite, Ausfallsicherheit, 
fehlerbezogene Parameter, Latenz und Latenzschwan-
kung bieten kann; die Netzleistung kann als vergleichbar 
gelten, unabhängig davon, ob der Endnutzer Schwan-
kungen feststellt, die auf die verschiedenen inhärenten 
Merkmale des Mediums zurückzuführen sind, über das 
das Netz letztlich mit dem Netzabschlusspunkt verbun-
den ist; 

3. „länderübergreifende Märkte“: Märkte im Sinne des Ar-
tikels 65, die die Union oder einen wesentlichen Teil da-
von, der in mehr als einem Mitgliedstaat liegt, umfassen; 

4. „elektronische Kommunikationsdienste“: gewöhnlich 
gegen Entgelt über elektronische Kommunikationsnetze 
erbrachte Dienste, die – mit der Ausnahme von Diens-
ten, die Inhalte über elektronische Kommunikations-
netze und -dienste anbieten oder eine redaktionelle Kon-
trolle über sie ausüben – folgende Dienste umfassen 

a) „Internetzugangsdienste“ im Sinne der Begriffsbe-
stimmung des Artikels 2 Absatz 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2015/2120, 

b) interpersonelle Kommunikationsdienste und 

c) Dienste, die ganz oder überwiegend in der Übertra-
gung von Signalen bestehen, wie Übertragungs-
dienste, die für die Maschine-Maschine-Kommuni-
kation und für den Rundfunk genutzt werden 

5. „interpersoneller Kommunikationsdienst“: gewöhnlich 
gegen Entgelt erbrachter Dienst, der einen direkten in-
terpersonellen und interaktiven Informationsaustausch 
über elektronische Kommunikationsnetze zwischen ei-
ner endlichen Zahl von Personen ermöglicht, wobei die 
Empfänger von den Personen bestimmt werden, die die 
Kommunikation veranlassen oder daran beteiligt sind; 
dazu zählen keine Dienste, die eine interpersonelle und 
interaktive Kommunikation lediglich als untrennbar mit 
einem anderen Dienst verbundene untergeordnete Ne-
benfunktion ermöglichen; 

6. „nummerngebundener interpersoneller Kommunikati-
onsdienst“: ein interpersoneller Kommunikationsdienst, 
der entweder eine Verbindung zu öffentlich zugeteilten 
Nummerierungsressourcen, nämlich Nummern nationa-
ler oder internationaler Nummerierungspläne, herstellt 
oder die Kommunikation mit Nummern nationaler oder 
internationaler Nummerierungspläne ermöglicht; 

7. „nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikati-
onsdienst“: ein interpersoneller Kommunikationsdienst, 
der weder eine Verbindung zu öffentlich zugeteilten 
Nummerierungsressourcen, nämlich Nummern nationa-
ler oder internationaler Nummerierungspläne, herstellt 
noch die Kommunikation mit Nummern nationaler oder 
internationaler Nummerierungspläne ermöglicht; 

8. „öffentliches elektronisches Kommunikationsnetz“: ein 
elektronisches Kommunikationsnetz, das ganz oder 
überwiegend der Bereitstellung öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienste dient, die die 
Übertragung von Informationen zwischen Netzab-
schlusspunkten ermöglichen; 

9. „Netzabschlusspunkt“: der physische Punkt, an dem ei-
nem Endnutzer der Zugang zu einem öffentlichen elekt-
ronischen Kommunikationsnetz bereitgestellt, und der in 
Netzen, in denen eine Vermittlung oder Leitwegbestim-
mung erfolgt, anhand einer bestimmten Netzadresse be-
zeichnet wird, die mit der Nummer oder dem Namen ei-
nes Endnutzers verknüpft sein kann; 

10. „zugehörige Einrichtungen“: die mit einem elektroni-
schen Kommunikationsnetz oder einem elektronischen 
Kommunikationsdienst verbundenen zugehörigen 
Dienste, physischen Infrastrukturen oder sonstigen Ein-
richtungen oder Komponenten, welche die Bereitstel-
lung von Diensten über dieses Netz oder diesen Dienst 
ermöglichen oder unterstützen bzw. dazu in der Lage 
sind; hierzu gehören Gebäude oder Gebäudezugänge, 
Verkabelungen in Gebäuden, Antennen, Türme und an-
dere Trägerstrukturen, Leitungsrohre, Leerrohre, Mas-
ten, Einstiegsschächte und Verteilerkästen; 

11. „zugehöriger Dienst“: ein mit einem elektronischen 
Kommunikationsnetz oder einem elektronischen Kom-
munikationsdienst verbundener Dienst, welcher die Be-
reitstellung, Eigenerbringung oder automatisierte Er-
bringung von Diensten über dieses Netz oder diesen 
Dienst ermöglichen oder unterstützen bzw. dazu in der 
Lage ist; hierzu gehören Systeme zur Nummernumset-
zung oder Systeme, die eine gleichwertige Funktion bie-
ten, Zugangsberechtigungssysteme und elektronische 
Programmführer (EPG) sowie andere Dienste wie 
Dienste im Zusammenhang mit Identität, Standort und 
Präsenz des Nutzers; 

12. „Zugangsberechtigungssystem“: jede technische Maß-
nahme, jedes Authentifizierungssystem und/oder jede 
Vorrichtung, die den Zugang zu einem geschützten Hör-
funk- oder Fernsehdienst in unverschlüsselter Form von 
einem Abonnement oder einer anderen Form der vorhe-
rigen individuellen Erlaubnis abhängig macht; 

13. „Nutzer“: eine natürliche oder juristische Person, die ei-
nen öffentlich zugänglichen elektronischen Kommuni-
kationsdienst in Anspruch nimmt oder beantragt; 

14. „Endnutzer“: ein Nutzer, der keine öffentlichen elektro-
nischen Kommunikationsnetze oder öffentlich zugängli-
chen elektronischen Kommunikationsdienste bereit-
stellt;
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15. „Verbraucher“: jede natürliche Person, die einen öffent-
lich zugänglichen elektronischen Kommunikations-
dienst zu anderen als gewerblichen, geschäftlichen, 
handwerklichen oder beruflichen Zwecken nutzt oder 
beantragt; 

16. „Bereitstellung eines elektronischen Kommunikations-
netzes“: die Errichtung, der Betrieb, die Kontrolle oder 
die Zurverfügungstellung eines derartigen Netzes; 

17. „erweiterte digitale Fernsehgeräte“: Set-Top-Boxen zur 
Verbindung mit Fernsehgeräten und integrierte digitale 
Fernsehgeräte zum Empfang digitaler interaktiver Fern-
sehdienste; 

18. „Anwendungsprogramm-Schnittstelle“ oder "API": die 
Software-Schnittstelle zwischen Anwendungen, die von 
Sendeanstalten oder Diensteanbietern zur Verfügung ge-
stellt wird, und den Anschlüssen in den erweiterten digi-
talen Fernsehgeräten für digitale Fernseh- und Hörfunk-
dienste; 

19. „Funkfrequenzzuweisung“: die Benennung eines be-
stimmten Funkfrequenzbandes oder Nummernbereichs 
für die Nutzung durch einen Funkkommunikationsdienst 
oder mehrere Arten von Funkkommunikationsdiensten, 
gegebenenfalls unter genau festgelegten Bedingungen; 

20. „funktechnische Störung“: ein Störeffekt, der für das 
Funktionieren eines Funknavigationsdienstes oder ande-
rer sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr darstellt o-
der einen Funkdienst, der im Einklang mit den geltenden 
internationalen, Unions- oder nationalen Vorschriften 
betrieben wird, anderweitig schwerwiegend beeinträch-
tigt, behindert oder wiederholt unterbricht; 

21. „Sicherheit von Netzen und Diensten“: die Fähigkeit 
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste, auf 
einem bestimmten Vertrauensniveau alle Angriffe abzu-
wehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität 
oder Vertraulichkeit dieser Netze und Dienste, der ge-
speicherten, übermittelten oder verarbeiteten Daten oder 
der damit zusammenhängenden Dienste, die über diese 
elektronischen Kommunikationsnetze oder -dienste an-
geboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen; 

22. „Allgemeingenehmigung“: der in einem Mitgliedstaat 
festgelegte rechtliche Rahmen, mit dem gemäß dieser 
Richtlinie Rechte für die Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze oder -dienste gewährleistet wer-
den und in dem sektorspezifische Verpflichtungen fest-
gelegt werden, die für alle oder für bestimmte Arten von 
elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten 
gelten können; 

23. „drahtloser Zugangspunkt mit geringer Reichweite“: 
eine kleine Anlage mit geringer Leistung und geringer 
Reichweite für den drahtlosen Netzzugang, die lizen-
zierte oder lizenzfreie Funkfrequenzen oder eine Kom-
bination davon nutzt und den Nutzern einen von der 
Netztopologie der Festnetze oder Mobilfunknetze unab-
hängigen drahtlosen Zugang zu elektronischen Kommu-
nikationsnetzen ermöglicht, als Teil elektronischen 
Kommunikationsnetzes genutzt werden und mit einer o-
der mehreren das Erscheinungsbild wenig beeinträchti-
genden Antennen ausgestattet sein kann; 

24. „lokales Funknetz“ oder "Funk-LAN": ein Drahtloszu-
gangssystem mit geringer Leistung und geringer Reich-
weite sowie mit geringem Störungsrisiko für weitere, 
von anderen Nutzern in unmittelbarer Nähe installierte 
Systeme dieser Art, welches nicht-exklusive harmoni-
sierte Funkfrequenzen nutzt; 

25. „harmonisierte Funkfrequenzen“: Funkfrequenzen, für 
die harmonisierte Bedingungen in Bezug auf die Verfüg-
barkeit und die effiziente Nutzung durch technische Um-
setzungsmaßnahmen gemäß Artikel 4 der Entscheidung 
Nr. 676/2002/EG festgelegt worden sind;  

26. „gemeinsame Nutzung von Funkfrequenzen“: Zugang 
von zwei oder mehr Nutzern zu denselben Funkfre-
quenzbändern im Rahmen einer bestimmten Regelung  

 für die gemeinsame Nutzung, der auf der Grundlage ei-
ner Allgemeingenehmigung, individueller Nutzungs-
rechte von Frequenzen oder einer Kombination davon 
genehmigt wurde, auch im Rahmen von Regulierungs-
konzepten wie dem lizenzierten gemeinsamen Zugang, 
der die gemeinsame Nutzung eines Funkfrequenzbands 
erleichtern soll, einer verbindlichen Vereinbarung aller 
Beteiligten unterliegt und mit den in ihren Nutzungs-
rechten von Frequenzen festgelegten Bestimmungen 
über die gemeinsame Nutzung im Einklang steht, um al-
len Nutzern eine vorhersehbare und verlässliche Rege-
lung für die gemeinsame Nutzung zu garantieren; die 
Anwendung des Wettbewerbsrechts bleibt davon unbe-
rührt; 

27. „Zugang“: die ausschließliche oder nicht ausschließliche 
Bereitstellung von Einrichtungen oder Diensten für ein 
anderes Unternehmen unter bestimmten Bedingungen 
zur Erbringung von elektronischen Kommunikations-
diensten, auch bei deren Verwendung zur Erbringung 
von Diensten der Informationsgesellschaft oder Rund-
funkinhaltsdiensten; dies umfasst unter anderem Folgen-
des: Zugang zu Netzkomponenten und zugehörigen Ein-
richtungen, wozu auch der feste oder nicht feste An-
schluss von Geräten gehören kann (dies beinhaltet ins-
besondere den Zugang zum Teilnehmeranschluss sowie 
zu Einrichtungen und Diensten, die erforderlich sind, um 
Dienste über den Teilnehmeranschluss zu erbringen); 
Zugang zu physischen Infrastrukturen wie Gebäuden, 
Leitungsrohren und Masten; Zugang zu einschlägigen 
Softwaresystemen, einschließlich Systemen für die Be-
triebsunterstützung; Zugang zu informationstechnischen 
Systemen oder Datenbanken für Vorbestellung, Bereit-
stellung, Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs- 
und Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung; Zu-
gang zur Nummernumsetzung oder zu Systemen, die 
eine gleichwertige Funktion bieten; Zugang zu Festnet-
zen und Mobilfunknetzen, insbesondere, um Roaming 
zu ermöglichen; Zugang zu Zugangsberechtigungssyste-
men für Digitalfernsehdienste und Zugang zu Diensten 
für virtuelle Netze; 

28. „Zusammenschaltung“: ein Sonderfall des Zugangs, der 
zwischen Betreibern öffentlicher Netze hergestellt wird, 
und zwar mittels der physischen und logischen Verbin-
dung öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze, 
die von demselben oder einem anderen Unternehmen 
genutzt werden, um Nutzern eines Unternehmens die 
Kommunikation mit Nutzern desselben oder eines ande-
ren Unternehmens oder den Zugang zu den von einem 
anderen Unternehmen angebotenen Diensten zu ermög-
lichen, soweit solche Dienste von den beteiligten Par-
teien oder von anderen Parteien, die Zugang zum Netz 
haben, erbracht werden; 

29. „Betreiber“: ein Unternehmen, das ein öffentliches 
elektronisches Kommunikationsnetz oder eine zugehö-
rige Einrichtung bereitstellt, oder zur Bereitstellung 
hiervon befugt ist; 

30. „Teilnehmeranschluss“: der physische von elektroni-
schen Kommunikationssignalen benutzte Verbindungs-
pfad, mit dem der Netzabschlusspunkt mit einem Vertei-
lerknoten oder einer gleichwertigen Einrichtung im fes-
ten öffentlichen elektronischen Kommunikationsnetz 
verbunden wird; 

31. „Anruf“: eine über einen öffentlich zugänglichen inter-
personellen Kommunikationsdienst aufgebaute Verbin-
dung, die eine zweiseitige Sprachkommunikation er-
möglicht; 

32. „Sprachkommunikationsdienst“: ein der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellter elektronischer Kommunikati-
onsdienst, der das Führen aus- und eingehender Inlands- 
oder Inlands- und Auslandsgespräche direkt oder indi-
rekt über eine oder mehrere Nummern eines nationalen 
oder internationalen Nummerierungsplans ermöglicht; 
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33. „geografisch gebundene Nummer“: eine Nummer eines 
nationalen Nummerierungsplans, bei der ein Teil der 
Ziffernfolge einen geografischen Bezug hat, der für die 
Leitwegbestimmung von Anrufen zum physischen 
Standort des Netzabschlusspunktes benutzt wird; 

34. „geografisch nicht gebundene Nummer“: eine Nummer 
eines nationalen Nummerierungsplans, bei der es sich 
nicht um eine geografisch gebundene Nummer handelt, 
wie die Nummern für Mobiltelefone, gebührenfreie 
Dienste und Sonderdienste mit erhöhtem Tarif; 

35. „Gesamtgesprächsdienst“ (Total-Conversation-Dienst): 
ein Multimedia-Gesprächsdienst in Echtzeit, der die 
bidirektionale symmetrische Echtzeitübertragung von 
Video-Bewegtbildern, Text und Sprache zwischen Nut-
zern an zwei oder mehr Standorten ermöglicht; 

36. „Notrufabfragestelle“: ein physischer Ort, an dem Not-
rufe unter der Verantwortung einer öffentlichen Stelle o-
der einer von dem Mitgliedstaat anerkannten privaten 
Einrichtung zuerst angenommen werden; 

37. „am besten geeignete Notrufabfragestelle“: eine Notruf-
abfragestelle, die von den zuständigen Behörden für 
Notrufe aus einem bestimmten Gebiet oder für be-
stimmte Arten von Notrufen eingerichtet wird; 

38. „Notruf“: eine Kommunikationsverbindung zwischen 
einem Endnutzer und der Notrufabfragestelle mittels in-
terpersoneller Kommunikationsdienste, um von Not-
diensten Nothilfe anzufordern und zu erhalten; 

39. „Notdienst“: ein von einem Mitgliedstaat als solcher an-
erkannter Dienst, der entsprechend dem nationalen 
Recht eine sofortige und schnelle Hilfe in Situationen 
leistet, in denen insbesondere eine unmittelbare Gefahr 
für Leib oder Leben, für die persönliche oder öffentliche 
Gesundheit oder Sicherheit, für private oder öffentliche 
Gebäude und Anlagen oder für die Umwelt besteht; 

40. „Angaben zum Anruferstandort“: in einem öffentlichen 
Mobilfunknetz die verarbeiteten Daten, die aus der Net-
zinfrastruktur oder von einem mobilen Gerät stammen 
und denen zu entnehmen ist, an welchem geografischen 
Standort sich die mobile Endeinrichtung eines Endnut-
zers befindet, und in einem öffentlichen Festnetz die An-
gaben zur physischen Adresse des Netzabschlusspunkts; 

41. „Endeinrichtung“: Eine Endeinrichtung im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 2008/63/EG[1] der 
Kommission; 

42. „Sicherheitsvorfall“: Ein Ereignis mit nachteiliger Wir-
kung auf die Sicherheit von elektronischen Kommunika-
tionsnetzen oder -diensten. 

Kapitel II Ziele 

Artikel 3 Allgemeine Ziele 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden bei 
der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie festgelegten regula-
torischen Aufgaben alle angezeigten Maßnahmen treffen, die 
zur Erreichung der in Absatz 2 vorgegebenen Ziele erforderlich 
und verhältnismäßig sind. 2Die Mitgliedstaaten, die Kommis-
sion, die Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) und das GEREK 
tragen ebenfalls zur Erfüllung dieser Ziele bei. 

[2] Die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zustän-
digen Behörden tragen im Rahmen ihrer Zuständigkeit dazu 
bei, dass Maßnahmen umgesetzt werden, mit denen die Freiheit 
der Meinungsäußerung, die Informationsfreiheit, die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt und der Medienpluralismus gefördert 
werden. 

(2) Im Rahmen dieser Richtlinie verfolgen die nationalen Re-
gulierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden sowie-
das GEREK, die Kommission und die Mitgliedstaaten sämtli-
che nachstehenden Ziele, wobei die Auflistung keiner Rang-
folge der Prioritäten entspricht: 

a) Förderung der Konnektivität von sowie des Zugangs zu 
und der Nutzung von Netzen – einschließlich Festnetz-, 
Mobilfunk- und Drahtlosnetzen – mit sehr hoher Kapa-
zität durch alle Bürger und Unternehmen der Union; 

b) Förderung des Wettbewerbs bei der Bereitstellung elekt-
ronischer Kommunikationsnetze und zugehöriger Ein-
richtungen – einschließlich eines effizienten infrastruk-
turbasierten Wettbewerbs – und des Wettbewerbs bei 
der Bereitstellung elektronischer Kommunikations-
dienste und zugehöriger Dienste; 

c) Leistung eines Beitrags zur Entwicklung des Binnen-
markts, indem sie verbleibende Hindernisse für Investi-
tionen in elektronische Kommunikationsnetze, elektro-
nische Kommunikationsdienste, zugehörige Einrichtun-
gen und zugehörige Dienste sowie für deren Bereitstel-
lung in der gesamten Union abbauen helfen und die 
Schaffung konvergierender Bedingungen hierfür er-
leichtern, gemeinsame Regeln und vorhersehbare Regu-
lierungskonzepte entwickeln und ferner die wirksame, 
effiziente und koordinierte Nutzung von Funkfrequen-
zen, offene Innovationen, den Aufbau und die Entwick-
lung transeuropäischer Netze, die Bereitstellung, Ver-
fügbarkeit und Interoperabilität europaweiter Dienste 
und die durchgehende Konnektivität fördern; 

d) Förderung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
der Union, indem sie die Konnektivität und breite Ver-
fügbarkeit und Nutzung von Netzen – einschließlich 
Festnetz-, Mobilfunk- und Drahtlosnetzen – mit sehr ho-
her Kapazität wie auch von elektronischen Kommunika-
tionsdiensten gewährleisten, indem sie größtmögliche 
Vorteile in Bezug auf Auswahl, Preise und Qualität auf 
der Grundlage eines wirksamen Wettbewerbs ermögli-
chen, die Sicherheit der Netze und Dienste aufrecht-
erhalten, mittels der erforderlichen sektorspezifischen 
Vorschriften ein hohes gemeinsames Schutzniveau für 
die Endnutzer sicherstellen und die Bedürfnisse – wie 
z.B. erschwingliche Preise – bestimmter gesellschaftli-
cher Gruppen, insbesondere von Endnutzern mit Behin-
derungen, älteren Endnutzern und Endnutzern mit be-
sonderen sozialen Bedürfnissen, sowie die Wahlmög-
lichkeiten und den gleichwertigen Zugang für Endnutzer 
mit Behinderungen berücksichtigen. 

(3) Wenn die Kommission hinsichtlich der Wirksamkeit der im 
Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele nach Absatz 2 ge-
troffenen Maßnahmen des Mitgliedstaats Referenzwerte fest-
legt und Berichte erstellt, wird sie erforderlichenfalls von den 
Mitgliedstaaten, den nationalen Regulierungsbehörden, dem 
GEREK und der Gruppe für Frequenzpolitik unterstützt. 

(4) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zu-
ständigen Behörden gehen bei der Verfolgung der in Absatz 2 
genannten und in diesem Absatz festgelegten politischen Ziele 
unter anderem so vor, dass sie 

a) die Vorhersehbarkeit der Regulierung dadurch fördern, 
dass sie über angemessene Überprüfungszeiträume und 
im Wege der Zusammenarbeit untereinander, mit dem 
GEREK, mit der Gruppe für Frequenzpolitik und mit der 
Kommission ein einheitliches Regulierungskonzept 
wahren; 

b) gewährleisten, dass Anbieter elektronischer Kommuni-
kationsnetze und -dienste unter vergleichbaren Umstän-
den keine diskriminierende Behandlung erfahren; 

c) das Unionsrecht in technologieneutraler Weise anwen-
den, soweit dies mit der Erfüllung der Ziele des Absatzes 
2 vereinbar ist; 

d) effiziente Investitionen und Innovationen im Bereich 
neuer und verbesserter Infrastrukturen auch dadurch för-
dern, dass sie dafür sorgen, dass bei jeglicher Zugangs-
verpflichtung dem Risiko der investierenden Unterneh-
men gebührend Rechnung getragen wird, und dass sie 
verschiedene Kooperationsvereinbarungen zur Diversi-
fizierung des Investitionsrisikos zwischen Investoren 
und Zugangsnachfragern zulassen, während sie gleich-
zeitig gewährleisten, dass der Wettbewerb auf dem 
Markt und der Grundsatz der Nichtdiskriminierung ge-
wahrt werden; 
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e) die vielfältigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
Infrastrukturen, Wettbewerb, Gegebenheiten der End-
nutzer und insbesondere der Verbraucher, die in den ver-
schiedenen geografischen Gebieten innerhalb der Mit-
gliedstaaten herrschen, – auch in Bezug auf die von na-
türlichen Personen ohne Gewinnerzielungsabsicht ver-
waltete lokale Infrastruktur – gebührend 
berücksichtigen; 

f) regulatorische Vorabverpflichtungen nur insoweit aufer-
legen, wie es notwendig ist, um im Interesse der Endnut-
zer einen wirksamen und nachhaltigen Wettbewerb zu 
gewährleisten, und diese Verpflichtungen lockern oder 
aufheben, sobald diese Voraussetzung erfüllt ist. 

[2] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden und die anderen zuständigen Behörden un-
parteiisch, objektiv, transparent, diskriminierungsfrei und ver-
hältnismäßig handeln. 

Artikel 4 Strategische Planung und 
Koordinierung der Funkfrequenzpolitik 
(1) 1Die Mitgliedstaaten arbeiten untereinander und mit der 
Kommission bei der strategischen Planung, Koordinierung und 
Harmonisierung der Funkfrequenznutzung in der Union im Ein-
klang mit den Strategien der Union für die Einrichtung und 
Funktionsweise des Binnenmarkts im Bereich der elektroni-
schen Kommunikation zusammen. 2Zu diesem Zweck berück-
sichtigen sie unter anderem in Zusammenhang mit den Politik-
bereichen der Union stehende wirtschaftliche, sicherheitstech-
nische, gesundheitliche, kulturelle, wissenschaftliche, soziale 
und technische Aspekte sowie Aspekte des öffentlichen Interes-
ses und der freien Meinungsäußerung wie auch die verschiede-
nen Interessen der Nutzerkreise von Funkfrequenzen mit dem 

Ziel, die Nutzung der Funkfrequenzen zu optimieren und funk-
technische Störungen zu vermeiden. 

(2) In Zusammenarbeit miteinander und mit der Kommission 
fördern die Mitgliedstaaten die Koordinierung der Konzepte im 
Bereich der Funkfrequenzpolitik in der Union und gegebenen-
falls harmonisierte Bedingungen hinsichtlich der Verfügbarkeit 
und effizienten Nutzung der Funkfrequenzen, die für die Errich-
tung und das Funktionieren des Binnenmarkts für elektronische 
Kommunikation erforderlich sind. 

(3) [1] Die Mitgliedstaaten arbeiten über die Gruppe für Fre-
quenzpolitik miteinander und mit der Kommission gemäß Ab-
satz 1 sowie mit dem Europäischen Parlament und dem Rat auf 
deren Ersuchen im Hinblick auf die strategische Planung und 
die Koordinierung der Konzepte im Bereich der Funkfrequenz-
politik in der Union zusammen, indem sie 

a) im Hinblick auf die Umsetzung dieser Richtlinie vor-
bildliche Verfahren in Funkfrequenzen betreffenden An-
gelegenheiten ausarbeiten; 

b) im Hinblick auf die Umsetzung dieser Richtlinie und an-
dere Rechtsvorschriften der Union und auf die Leistung 
eines Beitrags zur Entwicklung des Binnenmarkts die 
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten erleich-
tern; 

c) ihre Konzepte für die Zuweisung und Genehmigung der 
Nutzung von Funkfrequenzen miteinander abstimmen 
und Berichte oder Stellungnahmen zu Funkfrequenzen 
betreffenden Angelegenheiten veröffentlichen. 

[2] Das GEREK wirkt in Fragen, die seine Zuständigkeiten hin-
sichtlich Marktregulierung und Wettbewerb in Bezug auf Funk-
frequenzen betreffen, mit. 

(4) Die Kommission kann unter weitestmöglicher Berücksich-
tigung der Stellungnahme der Gruppe für Frequenzpolitik dem

Europäischen Parlament und dem Rat Gesetzgebungsvor-
schläge zur Aufstellung von Mehrjahresprogrammen im Be-
reich der Funkfrequenzpolitik zur Festlegung politischer Orien-
tierungen und Ziele für die strategische Planung und Harmoni-
sierung der Funkfrequenznutzung im Einklang mit dieser Richt-
linie sowie zur Freigabe harmonisierter Funkfrequenzen für die 
gemeinsame Nutzung oder Nutzung, die nicht individuellen 
Rechten unterliegt, vorlegen. 

Titel II Institutionelle Struktur und Ver-
waltung 

Kapitel I Nationale Regulierungsbehörden und 
andere zuständige Behörden 

Artikel 5 Nationale Regulierungsbehörden und 
andere zuständige Behörden 
 (1) [1] Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle in dieser 
Richtlinie festgelegten Aufgaben von zuständigen Behörden 
wahrgenommen werden. 

 [2] Im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie ha-
ben die nationalen Regulierungsbehörden zumindest folgende 
Aufgaben: 

 a)  Durchführung der Vorabregulierung der Märkte ein-
schließlich der Auferlegung von Verpflichtungen zur 
Zugangsgewährung und Zusammenschaltung; 

 b)  Gewährleistung der Beilegung von Streitigkeiten zwi-
schen Unternehmen; 

 c)  Durchführung der Funkfrequenzverwaltung und diesbe-
züglicher Beschlüsse oder, wenn diese Aufgaben ande-
ren zuständigen Behörden übertragen wurden, Beratung 
in Bezug auf die Marktgestaltungs- und Wettbewerbsas-
pekte nationaler Verfahren in Bezug auf die Funkfre-
quenznutzungsrechte für elektronische Kommunikati-
onsnetze und -dienste; 

 d)  Beitrag zum Schutz der Endnutzerrechte im Sektor der 
elektronischen Kommunikation, gegebenenfalls in Ab-
stimmung mit anderen zuständigen Behörden; 

 e)  Bewertung und genaue Überwachung von Marktgestal-
tungs- und Wettbewerbsfragen betreffend den Zugang 
zum offenen Internet; 

 f)  Bewertung der unzumutbaren Belastung und Berech-
nung der Nettokosten der Bereitstellung des Universal-
dienstes; 

 g)  Gewährleistung der Nummernübertragbarkeit zwischen 
Anbietern; 

 h)  Wahrnehmung aller sonstigen Aufgaben, die diese 
Richtlinie den nationalen Regulierungsbehörden vorbe-
hält. 

 [3] 1Die Mitgliedstaaten können den nationalen Regulierungs-
behörden andere in dieser Richtlinie und in anderen Rechtsvor-
schriften der Union vorgesehene Aufgaben übertragen, insbe-
sondere Aufgaben betreffend den Wettbewerb auf dem Markt 
oder den Markteintritt – wie die Allgemeingenehmigung – und 
Aufgaben, die sich auf die dem GEREK übertragenen Funktio-
nen beziehen. 2Wenn derartige Aufgaben, die den Wettbewerb 
auf dem Markt oder den Markteintritt betreffen, anderen zustän-
digen Behörden übertragen werden, bemühen sich diese darum, 
vor einer Entscheidung die nationalen Regulierungsbehörden 
zu konsultieren. 3Um einen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben 
des GEREK zu leisten, sind die nationalen Regulierungsbehör-
den befugt, die erforderlichen Daten und sonstigen Informatio-
nen bei den Marktteilnehmern zu erheben. 

 [4] Die Mitgliedstaaten können den nationalen Regulierungs-
behörden auf der Grundlage des nationalen Rechts, einschließ-
lich des nationalen Rechts zur Umsetzung des Unionsrechts, 
auch andere Aufgaben übertragen. 

 [5] Die Mitgliedstaaten fördern bei der Umsetzung dieser 
Richtlinie insbesondere die Beständigkeit hinsichtlich der Zu-
ständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörden in Bezug 
auf die Zuweisung von Aufgaben, die sich aus dem Rechtsrah-
men der Union für elektronische Kommunikation in der 2009 
geänderten Fassung ergeben haben. 

 (2) Nationale Regulierungsbehörden und andere zuständige 
Behörden desselben Mitgliedstaats oder verschiedener Mit-
gliedstaaten schließen erforderlichenfalls Kooperationsverein-
barungen miteinander, um die Zusammenarbeit in Regulie-
rungsfragen zu fördern. 

 (3) 1Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die von den nationalen 
Regulierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden 
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wahrzunehmenden Aufgaben in leicht zugänglicher Form, ins-
besondere wenn diese Aufgaben mehr als einer Stelle übertra-
gen werden. 2Die Mitgliedstaaten sorgen gegebenenfalls für die 
Konsultation und Zusammenarbeit zwischen diesen Behörden 
sowie zwischen diesen und den für die Anwendung des Wett-
bewerbs- und des Verbraucherschutzrechts zuständigen natio-
nalen Behörden in Fragen von gemeinsamem Interesse. 3Ist 
mehr als eine Behörde für diese Fragen zuständig, so sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die jeweiligen Aufgaben der einzel-
nen Behörden in leicht zugänglicher Form veröffentlicht wer-
den. 

 (4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unter Angabe 
der jeweiligen Zuständigkeiten alle nationalen Regulierungsbe-
hörden und anderen zuständigen Behörden mit, die aufgrund 
dieser Richtlinie Aufgaben übertragen werden, sowie alle dies-
bezüglichen Änderungen. 

Artikel 6 Unabhängigkeit der nationalen 
Regulierungsbehörden und anderen 
zuständigen Behörden 
(1) 1Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der 
nationalen Regulierungsbehörden und anderen zuständigen Be-
hörden, indem sie dafür sorgen, dass sie rechtlich und funktio-
nal von jeder natürlichen oder juristischen Person unabhängig 
sind, die elektronische Kommunikationsnetze, -geräte oder -
dienste anbietet. 2Wenn Mitgliedstaaten weiterhin an Unterneh-
men, die elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste an-
bieten, beteiligt sind oder diese kontrollieren, müssen sie eine 
wirksame strukturelle Trennung der hoheitlichen Funktion von 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Eigentum oder der 
Kontrolle sicherstellen. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden ihre 
Befugnisse unparteiisch, transparent und innerhalb eines ange-

messenen Zeitraums ausüben. 2Die Mitgliedstaaten sorgen da-
für, dass ihnen angemessene technische, finanzielle und perso-
nelle Ressourcen zur Verfügung stehen, damit sie die ihnen 
übertragenen Aufgaben erfüllen können. 

Artikel 7 Ernennung und Entlassung der 
Mitglieder nationaler Regulierungsbehörden 
(1) 1Der Leiter einer nationalen Regulierungsbehörde oder ge-
gebenenfalls die Mitglieder des Kollegiums, das diese Funktion 
innerhalb einer nationalen Regulierungsbehörde ausübt, oder 
ihre Stellvertreter werden für eine Amtszeit von mindestens drei 
Jahren aus einem Kreis fachlich anerkannter und erfahrener 
Persönlichkeiten aufgrund ihrer Verdienste, Kompetenzen, 
Kenntnisse und Erfahrungen nach einem offenen und transpa-
renten Auswahlverfahren ernannt. 2Die Mitgliedstaaten ge-
währleisten die Kontinuität der Entscheidungsprozesse. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Leiter einer na-
tionalen Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls Mitglieder 
des Kollegiums, das diese Aufgabe wahrnimmt, oder die Stell-
vertreter während ihrer Amtszeit nur entlassen werden können, 
wenn sie die im nationalen Recht vor ihrer Ernennung festge-
legten Voraussetzungen für die Ausübung ihres Amtes nicht 
mehr erfüllen. 

(3) 1Die Entscheidung über die Entlassung des Leiters der be-
treffenden nationalen Regulierungsbehörde oder gegebenen-
falls von Mitgliedern des Kollegiums, das diese Aufgabe wahr-
nimmt, muss zum Zeitpunkt der Entlassung veröffentlicht wer-
den. 2Der entlassene Leiter der nationalen Regulierungsbehörde 
oder gegebenenfalls die entlassenen Mitglieder des Kollegiums, 
das diese Aufgabe wahrnimmt, müssen eine Begründung erhal-
ten. 3Wird die Begründung nicht veröffentlicht, erfolgt ihre 
Veröffentlichung auf Antrag jener Person. 4Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass diese Entscheidung in sachlicher und recht-
licher Hinsicht gerichtlich überprüft werden kann.

Artikel 8 Politische Unabhängigkeit und 
Rechenschaftspflicht der nationalen 
Regulierungsbehörden 
(1) 1Unbeschadet des Artikels 10 handeln die nationalen Regu-
lierungsbehörden – auch bei der Ausarbeitung interner Verfah-
ren und der Personalverwaltung – unabhängig und objektiv, ar-
beiten entsprechend dem Unionsrecht in transparenter und ver-
antwortungsvoller Weise und holen im Zusammenhang mit der 
laufenden Erfüllung der ihnen nach nationalem Recht zur Um-
setzung des Unionsrechts übertragenen Aufgaben weder Wei-
sungen einer anderen Stelle ein noch nehmen sie solche entge-
gen. 2Dies steht einer Aufsicht im Einklang mit dem nationalen 
Verfassungsrecht nicht entgegen. 3Ausschließlich Beschwerde-
stellen nach Artikel 31 sind befugt, Entscheidungen der natio-
nalen Regulierungsbehörden auszusetzen oder aufzuheben. 

(2) 1Die nationalen Regulierungsbehörden berichten jährlich 
unter anderem über den Stand des Marktes der elektronischen 
Kommunikation, ihre Entscheidungen, ihre personellen und fi-
nanziellen Ressourcen und wie diese Ressourcen zugewiesen 
werden sowie ihre zukünftigen Pläne. 2Diese Berichte werden 
veröffentlicht. 

Artikel 9 Regulierungskapazitäten der nationalen Regulie-
rungsbehörden 

(1) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden über einen eigenen jährlichen Haushalts-
plan und Autonomie bei der Verwendung der zugewiesenen 
Haushaltsmittel verfügen. 2Diese Haushaltspläne werden ver-
öffentlicht. 

(2) 1Unbeschadet der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die 
nationalen Regulierungsbehörden über angemessene finanzielle 
und personelle Ressourcen verfügen, um die ihnen übertrage-
nen Aufgaben erfüllen zu können, steht die finanzielle Autono-
mie einer Aufsicht oder Kontrolle im Einklang mit dem natio-
nalen Verfassungsrecht nicht entgegen. 2Jegliche Kontrolle des 
Haushalts der nationalen Regulierungsbehörden wird in trans-
parenter Weise durchgeführt und veröffentlicht. 

(3) Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden über ausreichende finanzielle und perso-
nelle Ressourcen verfügen, so dass sie in der Lage sind, sich 

aktiv am GEREK zu beteiligen und einen Beitrag dazu zu leis-
ten. 

Artikel 9 Regulierungskapazitäten der 
nationalen Regulierungsbehörden 
(1) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden über einen eigenen jährlichen Haushalts-
plan und Autonomie bei der Verwendung der zugewiesenen 
Haushaltsmittel verfügen. 2Diese Haushaltspläne werden veröf-
fentlicht. 

(2) 1Unbeschadet der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die 
nationalen Regulierungsbehörden über angemessene finanzielle 
und personelle Ressourcen verfügen, um die ihnen übertrage-
nen Aufgaben erfüllen zu können, steht die finanzielle Autono-
mie einer Aufsicht oder Kontrolle im Einklang mit dem natio-
nalen Verfassungsrecht nicht entgegen. 2Jegliche Kontrolle des 
Haushalts der nationalen Regulierungsbehörden wird in trans-
parenter Weise durchgeführt und veröffentlicht. 

(3) Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden über ausreichende finanzielle und perso-
nelle Ressourcen verfügen, so dass sie in der Lage sind, sich 
aktiv am GEREK zu beteiligen und einen Beitrag dazu zu leis-
ten. 

Artikel 10 Beteiligung der nationalen 
Regulierungsbehörden am GEREK 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die jeweiligen nati-
onalen Regulierungsbehörden die Ziele des GEREK in Bezug 
auf bessere regulatorische Koordinierung und mehr Kohärenz 
aktiv unterstützen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden den vom GEREK verabschiedeten Leitli-
nien, Stellungnahmen, Empfehlungen, gemeinsamen Stand-
punkten, bewährten Verfahren und Methoden bei Entscheidun-
gen, die ihre nationalen Märkte betreffen, weitestmöglich Rech-
nung tragen. 
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Artikel 11 Zusammenarbeit mit nationalen 
Behörden 
1Die nationalen Regulierungsbehörden, die anderen nach dieser 
Richtlinie zuständigen Behörden und die nationalen Wettbe-
werbsbehörden tauschen untereinander Informationen aus, die 
für die Anwendung dieser Richtlinie notwendig sind. 2Hinsicht-
lich des Informationsaustauschs gelten die Datenschutzbestim-
mungen der Union, und die anfragende Behörde ist an den glei-
chen Grad der Vertraulichkeit gebunden wie die Auskunft er-
teilende Behörde. 

Kapitel II Allgemeingenehmigung 

Abschnitt 1 Allgemeiner Teil  

Artikel 12 Allgemeingenehmigung für 
elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste 
(1) 1Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Freiheit, elektroni-
sche Kommunikationsnetze und -dienste gemäß den in dieser 
Richtlinie festgelegten Bedingungen bereitzustellen. 2Sie dür-
fen ein Unternehmen nur dann an der Bereitstellung elektroni-
scher Kommunikationsnetze oder -dienste hindern, wenn dies 
aus den in Artikel 52 Absatz 1 AEUV genannten Gründen not-
wendig ist. 3Eine solche Beschränkung der Freiheit, elektroni-
sche Kommunikationsnetze und -dienste bereitzustellen, muss 
hinreichend begründet und der Kommission notifiziert werden. 

(2) Die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze o-
der -dienste, bei denen es sich nicht um nummernunabhängige 
interpersonelle Kommunikationsdienste handelt, darf unbe-
schadet der in Artikel 13 Absatz 2 genannten besonderen Ver-
pflichtungen oder der in den Artikeln 46 und 94 genannten Nut-
zungsrechte nur von einer Allgemeingenehmigung abhängig 
gemacht werden. 

(3) [1]1Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass eine Meldepflicht 
für Unternehmen, die einer Allgemeingenehmigung unterlie-
gen, gerechtfertigt ist, darf er von solchen Unternehmen nur die 
Übermittlung einer Meldung an die nationale Regulierungsbe-
hörde oder die andere zuständige Behörde fordern. 2Der Mit-
gliedstaat verlangt von solchen Unternehmen jedoch nicht, vor 
Ausübung der mit der Allgemeingenehmigung verbundenen 
Rechte eine ausdrückliche Entscheidung oder einen anderen 
Verwaltungsakt der Behörde oder einer anderen Behörde zu er-
wirken. 

[2] Nach einer entsprechenden Meldung, sofern diese verlangt 
wird, kann ein Unternehmen seine Tätigkeit aufnehmen, gege-
benenfalls vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Nutzungsrechte. 

(4) [1]1Die Meldung im Sinne von Absatz 3 umfasst nicht mehr 
als die Erklärung einer natürlichen oder juristischen Person ge-
genüber der nationalen Regulierungsbehörde oder einer ande-
ren zuständigen Behörde, dass sie die Absicht hat, mit der Be-
reitstellung elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste 
zu beginnen, sowie die Mindestangaben, die nötig sind, damit 
das GEREK und diese Behörde ein Register oder ein Verzeich-
nis der Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste führen können. 2Diese Angaben beschränken sich auf: 

a)  den Namen des Anbieters, 

b)  den Rechtsstatus des Anbieters, die Rechtsform und Re-
gisternummer, sofern er im Handelsregister oder in ei-
nem vergleichbaren öffentlichen Register in der Union 
eingetragen ist, 

c)  die geografische Anschrift der Hauptniederlassung des 
Anbieters in der Union, falls einschlägig, und einer et-
waigen Zweigniederlassung in einem Mitgliedstaat, 

d)  falls einschlägig, die Adresse der Website des Anbieters, 
die mit der Bereitstellung elektronischer Kommunikati-
onsnetze oder -dienste in Zusammenhang steht, 

e)  einen Ansprechpartner und Kontaktangaben, 

f)  eine Kurzbeschreibung der Netze oder Dienste, die be-
reitgestellt werden sollen, 

g)  die betroffenen Mitgliedstaaten und 

h)  den voraussichtlichen Termin für die Aufnahme der Tä-
tigkeit. 

[2] Die Mitgliedstaaten erlegen keine zusätzlichen oder separa-
ten Meldepflichten auf. 

[3] 1Um eine Annäherung bei den Meldepflichten zu bewirken, 
veröffentlicht das GEREK Leitlinien für das Meldemuster und 
unterhält eine Unionsdatenbank für die an die zuständigen Be-
hörden übermittelten Meldungen. 2Zu diesem Zweck übermit-
teln die zuständigen Behörden dem GEREK auf elektronischem 
Weg unverzüglich jede eingegangene Meldung. 3Meldungen 
an die zuständigen Behörden, die vor dem 21. Dezember 2020 
erfolgten, werden bis zum 21. Dezember 2021 an das GEREK 
weitergeleitet. 

Artikel 13 Bedingungen bei 
Allgemeingenehmigungen und 
Nutzungsrechten für Funkfrequenzen und für 
Nummerierungsressourcen sowie besondere 
Verpflichtungen 
 (1) 1Die Allgemeingenehmigung für die Bereitstellung elektro-
nischer Kommunikationsnetze oder -dienste sowie die Rechte 
zur Nutzung von Funkfrequenzen und die Rechte zur Nutzung 
von Nummerierungsressourcen können nur an die in Anhang I 
genannten Bedingungen geknüpft werden. 2Diese müssen nicht 
diskriminierend, verhältnismäßig und transparent sein. 3Im Fall 
von Nutzungsrechten für Funkfrequenzen gewährleisten solche 
Bedingungen deren effektive und effiziente Nutzung und müs-
sen mit den Artikeln 45 und 51 im Einklang stehen; im Fall der 
Nutzungsrechte für Nummerierungsressourcen müssen sie mit 
Artikel 94 im Einklang stehen. 

 (2) 1Besondere Verpflichtungen, die Unternehmen, die elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste gemäß Artikel 61 
Absätze 1 und 5 und den Artikeln 62, 68 und 83 anbieten oder 
Unternehmen, die gemäß dieser Richtlinie einen Universal-
dienst erbringen sollen, auferlegt werden können, werden recht-
lich von den mit der Allgemeingenehmigung verbundenen 
Rechten und Pflichten getrennt. 2Damit die Transparenz sicher-
gestellt ist, werden in der Allgemeingenehmigung die Kriterien 
und Verfahren angegeben, nach denen einzelnen Unternehmen 
solche besonderen Verpflichtungen auferlegt werden können. 

 (3) Die Allgemeingenehmigung enthält nur die branchenspezi-
fischen Bedingungen, die in den Teilen A, B und C des Anhangs 
I aufgeführt sind, und greift keine Bedingungen auf, die für die 
Unternehmen aufgrund anderer innerstaatlicher Rechtsvor-
schriften gelten. 

(4) Die Mitgliedstaaten greifen bei Erteilung der Nutzungs-
rechte für Funkfrequenzen oder für Nummerierungsressourcen 
nicht die Bedingungen der Allgemeingenehmigung auf. 

Artikel 14 Erklärungen zur Erleichterung der 
Ausübung von Rechten zur Installation von 
Einrichtungen und von 
Zusammenschaltungsrechten 
 1Die zuständigen Behörden stellen innerhalb einer Woche nach 
dem Antrag eines Unternehmens eine standardisierte Erklärung 
aus, mit der gegebenenfalls bestätigt wird, dass das Unterneh-
men die Meldung nach Artikel 12 Absatz 3 vorgenommen hat. 
2Diese Erklärungen geben an, unter welchen Umständen Unter-
nehmen, die im Rahmen einer Allgemeingenehmigung elektro-
nische Kommunikationsnetze oder -dienste bereitstellen, be-
rechtigt sind, das Recht zur Installation von Einrichtungen, auf 
Verhandlungen über eine Zusammenschaltung und auf Erhalt 
eines Zugangs oder einer Zusammenschaltung zu beantragen, 
um ihnen die Ausübung dieser Rechte zum Beispiel auf anderen 
staatlichen Ebenen oder gegenüber anderen Unternehmen zu er-
leichtern. 3Gegebenenfalls können diese Erklärungen auch au-
tomatisch auf die Meldung nach Artikel 12 Absatz 3 hin ausge-
stellt werden. 
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Abschnitt 2 Rechte und Pflichten aus einer Allge-
meingenehmigung 

Artikel 15 Mindestrechte aufgrund einer 
Allgemeingenehmigung 
(1) Unternehmen, die gemäß Artikel 12 einer Allgemeingeneh-
migung unterliegen, haben das Recht, 

 a)  elektronische Kommunikationsnetze und -dienste bereit-
zustellen; 

 b)  zu veranlassen, dass ihr Antrag auf Erteilung der not-
wendigen Rechte zur Installation der Einrichtungen ge-
mäß Artikel 43 geprüft wird; 

 c)  Funkfrequenzen in Verbindung mit elektronischen 
Kommunikationsdiensten und -netzen nach Maßgabe 
der Artikel 13, 46 und 55 zu nutzen; 

 d)  zu veranlassen, dass ihr Antrag auf Erteilung der not-
wendigen Nutzungsrechte für Nummerierungsressour-
cen gemäß Artikel 94 geprüft wird. 

(2) Wenn diese Unternehmen elektronische Kommunikations-
netze oder -dienste für die Allgemeinheit bereitstellen, haben 
sie aufgrund der Allgemeingenehmigung das Recht, 

 a)  gemäß dieser Richtlinie mit anderen Anbietern öffentli-
cher elektronischer Kommunikationsnetze oder öffent-
lich verfügbarer elektronischer Kommunikations-
dienste, für die in der Union eine Allgemeingenehmi-
gung erteilt wurde, über eine Zusammenschaltung zu 
verhandeln und gegebenenfalls den Zugang oder die Zu-
sammenschaltung zu erhalten; 

 b)  gemäß Artikel 86 oder 87 die Möglichkeit zu erhalten, 
für die Erfüllung bestimmter Elemente der Universal-
dienstverpflichtung im nationalen Hoheitsgebiet oder in 
bestimmten Teilen desselben benannt zu werden. 

Artikel 16 Verwaltungsabgaben 
(1) [1] Verwaltungsabgaben, die von Unternehmen verlangt 
werden, die aufgrund einer Allgemeingenehmigung elektroni-
sche Kommunikationsnetze oder -dienste bereitstellen oder de-
nen ein Nutzungsrecht gewährt wurde, 

 a)  dienen insgesamt lediglich zur Deckung der administra-
tiven Kosten für die Verwaltung, Kontrolle und Durch-
setzung der Allgemeingenehmigungsregelung und Nut-
zungsrechten sowie der in Artikel 13 Absatz 2 genannten 
besonderen Verpflichtungen, die die Kosten für interna-
tionale Zusammenarbeit, Harmonisierung und Nor-
mung, Marktanalyse, Überwachung der Einhaltung und 
andere Marktkontrollmechanismen sowie für Regulie-
rungstätigkeiten zur Ausarbeitung und Durchsetzung 
des abgeleiteten Rechts und von Verwaltungsbeschlüs-
sen, beispielsweise von Beschlüssen über den Zugang 
und die Zusammenschaltung, einschließen können, und 

 b)  werden den einzelnen Unternehmen in einer objektiven, 
verhältnismäßigen und transparenten Weise auferlegt, 
bei der die zusätzlichen Verwaltungskosten und zugehö-
rigen Aufwendungen auf ein Mindestmaß reduziert wer-
den. 

[2] Bei Unternehmen, deren Umsatz unter einer bestimmten 
Schwelle liegt oder deren Tätigkeit einen bestimmten Mindest-
marktanteil nicht erreicht oder sich nur auf ein sehr begrenztes 
Gebiet erstreckt, können die Mitgliedstaaten von der Erhebung 
von Verwaltungsabgaben absehen. 

(2)1Erheben die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen 
zuständigen Behörden Verwaltungsabgaben, so veröffentlichen 
sie einen jährlichen Überblick über ihre Verwaltungskosten und 
die insgesamt eingenommenen Abgaben. 2Im Falle einer Diffe-
renz zwischen der Gesamtsumme der Abgaben und der Verwal-
tungskosten werden entsprechende Berichtigungen vorgenom-
men. 

Artikel 17 Getrennte Rechnungslegung und 
Finanzberichte 
(1) [1] Die Mitgliedstaaten verpflichten Unternehmen, die öf-
fentliche elektronische Kommunikationsnetze oder öffentlich 
zugängliche elektronische Kommunikationsdienste anbieten,  

die in demselben oder einem anderen Mitgliedstaat besondere 
oder ausschließliche Rechte für die Erbringung von Diensten in 
anderen Sektoren besitzen, 

a)  über die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereit-
stellung elektronischer Kommunikationsnetze oder -
dienste in dem Umfang getrennt Buch zu führen, der er-
forderlich wäre, wenn sie von rechtlich unabhängigen 
Einrichtungen ausgeübt würden, so dass alle Kosten- 
und Einnahmenbestandteile solcher Tätigkeiten mit den 
entsprechenden Berechnungsgrundlagen und detaillier-
ten Zurechnungsmethoden, einschließlich einer detail-
lierten Aufschlüsselung des Anlagevermögens und der 
strukturbedingten Kosten, offen gelegt werden, oder 

b)  die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstel-
lung elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste 
strukturell auszugliedern. 

[2] Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Anforderungen 
von Unterabsatz 1 nicht auf Unternehmen anzuwenden, deren 
Jahresumsatz aus der Bereitstellung elektronischer Kommuni-
kationsnetze oder -dienste in der Union weniger als 50 Mio. 
EUR beträgt. 

(2) [1] 1Unterliegen Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze oder öffentlich zugängliche elektroni-
sche Kommunikationsdienste anbieten, nicht den Anforderun-
gen des Gesellschaftsrechts und erfüllen sie nicht die für kleine 
und mittlere Unternehmen geltenden Kriterien der unionsrecht-
lichen Rechnungslegungsvorschriften, so werden ihre Finanz-
berichte einer unabhängigen Rechnungsprüfung unterzogen 
und veröffentlicht. 2Die Rechnungsprüfung erfolgt nach den 
einschlägigen Vorschriften der Union und der Mitgliedstaaten. 

[2] Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt auch für die in Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a geforderte getrennte Rechnungsle-
gung. 

Abschnitt 3 Änderung und Entzug 

Artikel 18 Änderung von Rechten und 
Pflichten 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte, Bedin-
gungen und Verfahren im Zusammenhang mit Allgemeinge-
nehmigungen und Nutzungsrechten für Funkfrequenzen und für 
Nummerierungsressourcen oder Rechten zur Installation von 
Einrichtungen nur in objektiv gerechtfertigten Fällen und unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit geändert werden können, 
wobei sie gegebenenfalls die besonderen, für übertragbare Nut-
zungsrechte für Funkfrequenzen oder Nummerierungsressour-
cen geltenden Bedingungen berücksichtigen. 

(2) [1] 1Außer wenn die vorgeschlagenen Änderungen gering-
fügig sind und mit dem Rechteinhaber oder der Allgemeinge-
nehmigung vereinbart wurden, wird eine solche Änderungsab-
sicht in geeigneter Weise angekündigt. 2Den interessierten 
Kreisen, einschließlich Nutzern und Verbrauchern, wird eine 
ausreichende Frist eingeräumt, um ihren Standpunkt zu den ge-
planten Änderungen darzulegen. 3Diese Frist beträgt, von au-
ßergewöhnlichen Umständen abgesehen, mindestens vier Wo-
chen. 

[2] Änderungen werden unter Angabe der Gründe veröffent-
licht. 

Artikel 19 Beschränkung oder Entzug von 
Rechten 
(1) Unbeschadet des Artikels 30 Absätze 5 und 6 dürfen die 
Mitgliedstaaten Rechte zur Installation von Einrichtungen oder 
Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen oder von Nummerie-
rungsressourcen nicht vor Ablauf des Zeitraums, für den sie ge-
währt wurden, einschränken oder entziehen, außer in gemäß 
Absatz 2 dieses Artikels begründeten Fällen, und gegebenen-
falls im Einklang mit Anhang I und einschlägigen nationalen 
Vorschriften über Entschädigungen für den Entzug von Rech-
ten. 

(2) 1Entsprechend der Notwendigkeit, die wirksame und effizi-
ente Nutzung von Funkfrequenzen und die Umsetzung von ge-
mäß Artikel 4 der Entscheidung Nr. 676/2002/EG erlassenen 
technischen Umsetzungsmaßnahmen zu gewährleisten, können 
die Mitgliedstaaten die Einschränkung oder den Entzug von 
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Rechten zur Nutzung von Funkfrequenzen, auch von gemäß Ar-
tikel 49 dieser Richtlinie genannten Rechten, auf der Grundlage 
von zuvor genau festgelegten Verfahren und unter Einhaltung 
der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Nichtdiskriminie-
rung, gestatten. 2In solchen Fällen können die Inhaber dieser 
Rechte gegebenenfalls nach Maßgabe des Unionsrechts und der 
einschlägigen nationalen Vorschriften angemessen entschädigt 
werden. 

(3) Änderungen der Funkfrequenznutzung infolge der Anwen-
dung des Artikels 45 Absatz 4 oder 5 reichen allein nicht aus, 
um den Entzug eines Nutzungsrechts für Funkfrequenzen zu 
rechtfertigen. 

(4) Jede Absicht, Rechte aus Allgemeingenehmigungen oder in-
dividuelle Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen oder Num-
merierungsressourcen ohne Zustimmung des Rechteinhabers zu 
beschränken oder zu entziehen, muss einer Konsultation der in-
teressierten Kreise gemäß Artikel 23 unterzogen werden. 

Kapitel III Informationsbereitstellung, Erhebun-
gen und Konsultationsmechanismus 

Artikel 20 Auskunftsverlangen an 
Unternehmen 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen, 
die elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, zugehö-
rige Einrichtungen oder zugehörige Dienste anbieten, alle In-
formationen auch in Bezug auf finanzielle Aspekte zur Verfü-
gung stellen, die die nationalen Regulierungsbehörden, die an-
deren zuständigen Behörden und das GEREK benötigen, um 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie und der 
Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und 
des Rates oder der im Einklang mit diesen Rechtsakten ange-
nommenen Beschlüsse oder Stellungnahmen zu gewährleisten. 
2Die nationalen Regulierungsbehörden und, soweit es für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, die anderen zuständi-
gen Behörden sind insbesondere befugt, von diesen Unterneh-
men die Vorlage von Informationen über künftige Netz- oder 

Dienstentwicklungen zu fordern, die sich auf die Dienste auf 
Vorleistungsebene auswirken könnten, die sie Wettbewerbern 
zugänglich machen, sowie Informationen über elektronische 
Kommunikationsnetze und zugehörige Einrichtungen, die auf 
lokaler Ebene aufgeschlüsselt und ausreichend detailliert sind, 
damit die geografische Erhebung und die Ausweisung von Ge-
bieten gemäß Artikel 22 vorgenommen werden können. 

[2] Reichen die gemäß Unterabsatz 1 gesammelten Informatio-
nen für die nationalen Regulierungsbehörden, die anderen zu-
ständigen Behörden und das GEREK nicht aus, um ihre Regu-
lierungsaufgaben nach dem Unionsrecht wahrzunehmen, kön-
nen andere einschlägige Unternehmen, die in der elektronischen 
Kommunikation oder in eng damit verbundenen Sektoren tätig 
sind, um diese Informationen ersucht werden. 

[3] Von Unternehmen, die als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht auf Vorleistungsmärkten eingestuft wurden, kann 
ferner verlangt werden, Rechnungslegungsdaten zu den mit die-
sen Vorleistungsmärkten verbundenen Endnutzermärkten vor-
zulegen. 

[4] Die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zustän-
digen Behörden können von den zentralen Informationsstellen, 
die gemäß der Richtlinie 2014/61/EU eingerichtet wurden, In-
formationen anfordern. 

[5] Jede Anforderung von Informationen muss in angemesse-
nem Verhältnis zur Wahrnehmung dieser Aufgabe stehen und 
begründet sein. 

[6] Die Unternehmen legen die angeforderten Informationen 
umgehend sowie im Einklang mit dem Zeitplan und in den Ein-
zelheiten vor, die verlangt werden. 

(2) [1] 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden der 
Kommission auf begründeten Antrag hin die Informationen zur 
Verfügung stellen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben aufgrund 
des AEUV wahrzunehmen. 2Die von der Kommission angefor-
derten Informationen müssen in angemessenem Verhältnis zur

 Wahrnehmung dieser Aufgaben stehen. 3Beziehen sich die be-
reitgestellten Informationen auf Informationen, die zuvor von 
Unternehmen auf Anforderung der Behörde bereitgestellt wur-
den, so werden die Unternehmen hiervon unterrichtet. 4Soweit 
dies notwendig ist und sofern nicht ein ausdrücklicher begrün-
deter gegenteiliger Antrag der übermittelnden Behörde vorliegt, 
stellt die Kommission die bereitgestellten Informationen einer 
anderen derartigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats zur 
Verfügung. 

[2] Die Mitgliedstaaten stellen vorbehaltlich der Bestimmungen 
des Absatzes 3 sicher, dass die einer Behörde übermittelten In-
formationen einer anderen Behörde desselben oder eines ande-
ren Mitgliedstaats und dem GEREK auf begründeten Antrag 
zur Verfügung gestellt werden können, damit erforderlichen-
falls diese Behörden oder das GEREK ihre Verpflichtungen aus 
dem Unionsrecht erfüllen können. 

(3) 1Werden gemäß Absatz 1 eingeholte Informationen, ein-
schließlich Informationen, die im Zusammenhang mit einer ge-
ografischen Erhebung erfasst werden, von einer nationalen Re-
gulierungsbehörde oder anderen zuständigen Behörde gemäß 
den Vorschriften der Union und der Mitgliedstaaten über das 
Geschäftsgeheimnis als vertraulich angesehen, so stellen die 
Kommission, das GEREK und alle anderen betreffenden zu-
ständigen Behörden eine entsprechende vertrauliche Behand-
lung sicher. 2Durch diese vertrauliche Behandlung wird nicht 
verhindert, dass die zuständige Behörde, die Kommission, das 
GEREK und alle anderen betreffenden zuständigen Behörden 
einander zeitnah Informationen weitergeben, um die Durchfüh-
rung dieser Richtlinie zu überprüfen, zu überwachen und zu be-
aufsichtigen. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Regu-
lierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden Informa-
tionen, die zu einem offenen, wettbewerbsorientierten Markt 
beitragen, unter Einhaltung der nationalen Vorschriften über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen sowie der 
Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten zur Wah-
rung von Geschäftsgeheimnissen und zum Schutz personenbe-
zogener Daten veröffentlichen. 

(5) Die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zustän-
digen Behörden veröffentlichen die Bedingungen für den Zu-
gang der Öffentlichkeit zu Informationen gemäß Absatz 4 ein-
schließlich der Verfahren für dessen Gewährung. 

Artikel 21 Informationen für 
Allgemeingenehmigungen und Nutzungsrechte 
sowie besondere Verpflichtungen 
(1) [1] Unbeschadet der gemäß Artikel 20 angeforderten Infor-
mationen und der Informations- und Berichtspflichten aufgrund 
anderer nationaler Rechtsvorschriften als der Allgemeingeneh-
migung dürfen die nationalen Regulierungsbehörden und ande-
ren zuständigen Behörden von den Unternehmen im Hinblick 
auf die Allgemeingenehmigung oder die Nutzungsrechte oder 
die in Artikel 13 Absatz 2 genannten besonderen Verpflichtun-
gen die Informationen verlangen, die angemessen und objektiv 
gerechtfertigt sind, insbesondere für die Zwecke 

a)  der systematischen oder einzelfallbezogenen Überprü-
fung der Erfüllung der Bedingung 1 des Teils A, der Be-
dingungen 2 und 6 des Teils D und der Bedingungen 2 
und 7 des Teils E des Anhangs I sowie der Erfüllung der 
in Artikel 13 Absatz 2 genannten Verpflichtungen; 

b)  der einzelfallbezogenen Überprüfung der Erfüllung der 
in Anhang I genannten Bedingungen, wenn eine Be-
schwerde eingegangen ist oder die zuständige Behörde 
aus anderen Gründen annimmt, dass eine Bedingung 
nicht erfüllt ist, oder die zuständige Behörde von sich 
aus Ermittlungen durchführt; 

c)  der Durchführung von Verfahren für Anträge auf Ertei-
lung von Nutzungsrechten und eine Überprüfung solcher 
Anträge; 

d)  der Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisverglei-
chen für Dienste zum Nutzen der Verbraucher; 

e)  der Erstellung genau angegebener Statistiken, Berichte 
oder Studien;
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f)  der Durchführung von Marktanalysen im Sinne dieser 
Richtlinie, einschließlich Daten über nachgelagerte 
Märkte oder Endkundenmärkte, die mit Märkten, die 
Gegenstand der Marktanalyse sind, verbunden sind oder 
im Zusammenhang stehen; 

g)  der Sicherstellung der effizienten Nutzung und Gewähr-
leistung der wirksamen Verwaltung der Funkfrequenzen 
und Nummerierungsressourcen; 

h)  der Bewertung künftiger Entwicklungen im Netz- oder 
Dienstleistungsbereich, die sich auf die Dienstleistungen 
an Wettbewerber auf der Vorleistungsebene, auf das 
Versorgungsgebiet, auf die Netzanbindung der Endnut-
zer oder auf die Ausweisung von Gebieten gemäß Arti-
kel 22 auswirken könnten; 

i)  der Durchführung geografischer Erhebungen; 

j)  der Beantwortung begründeter Informationsanfragen 
des GEREK. 

[2] Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a, und b, und d bis j ge-
nannten Informationen dürfen nicht vor dem Zugang zum 
Markt oder als Bedingung für den Zugang verlangt werden. 

[3] Das GEREK kann Vorlagen für Informationsanfragen ent-
wickeln, soweit dies erforderlich ist, um die konsolidierte Dar-
stellung und Analyse der erhaltenen Informationen zu erleich-
tern. 

(2) Hinsichtlich der Frequenznutzungsrechte müssen sich die 
Informationen gemäß Absatz 1 insbesondere auf die wirksame 
und effiziente Nutzung von Funkfrequenzen sowie auf die Ein-
haltung aller an die Frequenznutzungsrechte geknüpften Ver-
pflichtungen in Bezug auf die Versorgungsreichweite und die 
Dienstqualität sowie deren Überprüfung beziehen. 

(3) Verlangen die nationalen Regulierungsbehörden oder ande-
ren zuständigen Behörden von einem Unternehmen die in Ab-
satz 1 genannten Informationen, so teilen sie diesem auch mit, 
für welchen speziellen Zweck die Informationen benutzt wer-
den sollen. 

(4) Informationen, die das GEREK bereits gemäß Artikel 40 der 
Verordnung (EU) 2018/1971 angefordert hatte, werden von den 
nationalen Regulierungsbehörden und anderen zuständigen Be-
hörden nicht erneut verlangt, wenn das GEREK die erhaltenen 
Informationen diesen Behörden zur Verfügung gestellt hat. 

Artikel 22 Geografische Erhebungen zum 
Netzausbau 
(1) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden und/oder anderen 
zuständigen Behörden führen bis zum 21. Dezember 2023 eine 
geografische Erhebung zur Reichweite der breitbandfähigen 
elektronischen Kommunikationsnetze (im Folgenden „Breit-
bandnetze“) durch und bringen diese danach mindestens alle 
drei Jahre auf den neuesten Stand. 

 [2] Die geografische Erhebung umfasst eine Erhebung der ge-
genwärtigen geografischen Reichweite der Breitbandnetze in 
ihrem Zuständigkeitsgebiet, wie es für die in dieser Richtlinie 
festgelegten Aufgaben der nationalen Regulierungsbehörden 
und/oder anderen zuständigen Behörden und die zur Anwen-
dung der Vorschriften über staatliche Beihilfen notwendigen 
Erhebungen erforderlich ist. 

 [3] Die geografische Erhebung kann auch eine Vorausschau für 
einen von der zuständigen Behörde festgelegten Zeitraum be-
züglich der Reichweite der Breitbandnetze einschließlich der 
Netze mit sehr hoher Kapazität in ihrem Zuständigkeitsgebiet 
umfassen. 

[4] 1Diese Vorausschau enthält alle relevanten Informationen, 
einschließlich Informationen über die Netzausbaupläne aller 
Unternehmen und öffentlichen Stellen in Bezug auf Netze mit 
sehr hoher Kapazität und bedeutsame Modernisierungen oder 
Erweiterungen von Netzen auf Download-Geschwindigkeiten 
von mindestens 100 Mbit/s. 2Zu diesem Zweck holen die natio-
nalen Regulierungsbehörden und/oder anderen zuständigen Be-
hörden von den Unternehmen und öffentlichen Stellen solche 
Informationen ein, soweit sie verfügbar sind und mit vertretba-
rem Aufwand bereitgestellt werden können. 

[5] Die nationale Regulierungsbehörde entscheidet in Bezug 
auf die Aufgaben, mit denen sie im Rahmen dieser Richtlinie 
konkret betraut wurde, inwieweit es angemessen ist, sich ganz 

oder teilweise auf die im Rahmen einer solchen Vorausschau 
erfassten Informationen zu stützen. 

[6] Wird eine geografische Erhebung nicht von der nationalen 
Regulierungsbehörde durchgeführt, so erfolgt die Erhebung in 
Zusammenarbeit mit dieser Behörde, soweit dies für ihre Auf-
gaben von Belang sein kann. 

[7] Die bei der geografischen Erhebung erfassten Informationen 
müssen hinreichende Details zu lokalen Gegebenheiten aufwei-
sen und ausreichende Informationen über die Dienstqualität und 
deren Parameter enthalten und entsprechend den Bestimmun-
gen des Artikels 20 Absatz 3 behandelt werden. 

(2) 1Die nationalen Regulierungsbehörden und/oder anderen 
zuständigen Behörden können ein geografisch eindeutig abge-
grenztes Gebiet ausweisen, für das aufgrund der gemäß Absatz 
1 erfassten Informationen und etwaigen erstellten Voraus-
schauen festgestellt wird, dass während des betreffenden Vo-
rausschauzeitraums kein Unternehmen und keine öffentliche 
Stelle ein Netz mit sehr hoher Kapazität ausbaut oder auszu-
bauen plant und auch keine bedeutsame Modernisierung oder 
Erweiterung seines/ihres Netzes auf eine Leistung mit Down-
load-Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s plant. 2Die 
nationalen Regulierungsbehörden und/oder anderen zuständi-
gen Behörden veröffentlichen die ausgewiesenen Gebiete. 

(3) 1Innerhalb eines ausgewiesenen Gebiets können die ein-
schlägigen Behörden Unternehmen und öffentliche Stellen er-
suchen, ihre Absicht zu bekunden, während des betreffenden 
Vorschauzeitraums Netze mit sehr hoher Kapazität aufzubauen. 
2Führt dieses Ersuchen dazu, dass ein Unternehmen oder eine 
öffentliche Stelle seine/ihre Absicht bekundet, dies zu tun, kann 
die einschlägige Behörde andere Unternehmen und öffentliche 
Stellen auffordern, eine etwaige Absicht zu bekunden, in die-
sem Gebiet Netze mit sehr hoher Kapazität aufzubauen oder 
eine bedeutsame Modernisierung oder Erweiterung ihres Net-
zes auf eine Leistung mit Download-Geschwindigkeiten von 
mindestens 100 Mbit/s vorzunehmen. 3Die einschlägige Be-
hörde gibt an, welche Informationen in einer solchen Absichts-
bekundung enthalten sein müssen, damit zumindest ein ähnli-
cher Detailgrad wie in den Vorausschauen gemäß Absatz 1 ge-
geben ist. 4Außerdem teilt sie allen Unternehmen oder öffentli-
chen Stellen, die ihr Interesse bekunden, mit, ob das 
ausgewiesene Gebiet nach den gemäß Absatz 1 erfassten Infor-
mationen von einem Netz der nächsten Generation mit Down-
load-Geschwindigkeiten von weniger als 100 Mbit/s versorgt 
wird oder wahrscheinlich versorgt werden wird. 

(4) Maßnahmen gemäß Absatz 3 werden nach einem effizien-
ten, objektiven, transparenten und diskriminierungsfreien Ver-
fahren getroffen, von dem kein Unternehmen von vornherein 
ausgeschlossen wird. 

(5) [1] Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden so-
wie die lokalen, regionalen und nationalen Behörden, die für die 
Vergabe öffentlicher Mittel für den Ausbau elektronischer 
Kommunikationsnetze, die Aufstellung nationaler Breitband-
pläne, die Festlegung von an Frequenznutzungsrechte geknüpf-
ten Versorgungsverpflichtungen und die Überprüfung der Ver-
fügbarkeit von Diensten, die in ihrem Gebiet unter die Univer-
saldienstverpflichtung fallen, zuständig sind, die Ergebnisse der 
geografischen Erhebung und alle ausgewiesenen Gebiete ge-
mäß den Absätzen 1, 2 und 3 berücksichtigen. 

[2] 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Behörden, die 
die geographische Erhebung durchführen, diese Ergebnisse her-
ausgeben, sofern die anfragende Behörde den gleichen Grad der 
Vertraulichkeit und des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen 
gewährleistet wie die Auskunft erteilende Behörde und die Par-
teien, die die Informationen bereitgestellt haben, entsprechend 
unterrichtet werden. 2Diese Ergebnisse werden auf Anfrage 
auch dem GEREK und der Kommission unter den gleichen Be-
dingungen zur Verfügung gestellt. 

(6) 1Sind die einschlägigen Informationen auf dem Markt nicht 
verfügbar, so machen die zuständigen Behörden Daten aus den 
geografischen Erhebungen, die nicht dem Geschäftsgeheimnis 
unterliegen, in Einklang mit der Richtlinie 2003/98/EG unmit-
telbar zugänglich, damit sie weiterverwendet werden können. 
2Sind Informationswerkzeuge auf dem Markt nicht verfügbar, 
so stellen sie überdies Endnutzern derartige Werkzeuge zur
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 Verfügung, damit diese die Verfügbarkeit von Netzanbindun-
gen in verschiedenen Gebieten mit einem Detailgrad ermitteln 
können, der geeignet ist, ihnen bei der Auswahl des Betreibers 
oder Diensteanbieters zu helfen. 

(7) Um einen Beitrag zur einheitlichen Durchführung der geo-
grafischen Erhebungen und zur Aufstellung der Vorausschauen 
zu leisten, gibt das GEREK nach Anhörung der Interessenträger 
und in enger Zusammenarbeit mit der Kommission und ein-
schlägigen nationalen Behörden bis zum 21. Juni 2020 Leitli-
nien für die einheitliche Umsetzung der Verpflichtungen der na-
tionalen Regulierungsbehörden und/oder anderen zuständigen 
Behörden nach diesem Artikel heraus. 

Artikel 23 Konsultation und Transparenz 
(1) Abgesehen von den Fällen nach den Artikeln 26 oder 27 o-
der Artikel 32 Absatz 10 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen 
Behörden interessierten Kreisen innerhalb einer angemessenen 
Frist, die der Komplexität des Sachverhalts entspricht und, von 
außergewöhnlichen Umständen abgesehen, mindestens 30 Tage 
beträgt, Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf von Maß-
nahmen geben, die sie gemäß dieser Richtlinie zu treffen geden-
ken oder mit denen sie beabsichtigen, Einschränkungen gemäß 
Artikel 45 Absätze 4 und 5 aufzuerlegen, die beträchtliche Aus-
wirkungen auf den betreffenden Markt haben werden. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 35 unterrichten die zuständigen 
Behörden die Gruppe für Frequenzpolitik zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung über jeden entsprechenden Entwurf einer 
Maßnahme, die in den Anwendungsbereich des wettbewerbs-
orientierten oder vergleichenden Auswahlverfahrens gemäß 
Artikel 55 Absatz 2 fällt und sich auf die Nutzung der Funkfre-
quenzen bezieht, für die harmonisierte Bedingungen durch 
technische Umsetzungsmaßnahmen gemäß der Entscheidung 
Nr. 676/2002/EG festgelegt wurden, um die Nutzung der har-
monisierten Funkfrequenzen für breitbandfähige drahtlose 
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (im Folgen-
den „drahtlose Breitbandnetze und -dienste“) zu ermöglichen. 

(3) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zu-
ständigen Behörden veröffentlichen ihre nationalen Konsultati-
onsverfahren. [2] Die Mitgliedstaaten sorgen für die Einrich-
tung einer zentralen Informationsstelle, bei der eine Liste aller 
laufenden Konsultationen aufliegt. 

(4) Die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens werden der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht, außer bei vertraulichen Infor-
mationen gemäß Unionsregeln und nationalen Regeln über Ge-
schäftsgeheimnisse. 

Artikel 24 Anhörung interessierter Kreise 
(1) [1] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, soweit dies angemes-
sen ist, dass die zuständigen Behörden gegebenenfalls in Ab-
stimmung mit den nationalen Regulierungsbehörden die An-
sichten von Endnutzern und vor allem von Verbrauchern sowie 
von Endnutzern mit Behinderungen, Herstellern und Unterneh-
men, die elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste be-
reitstellen, in allen mit Endnutzer- und Verbraucherrechten bei 
öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdiens-
ten zusammenhängenden Fragen – einschließlich des gleich-
wertigen Zugangs und der gleichwertigen Auswahl für Endnut-
zer mit Behinderungen – berücksichtigen, insbesondere wenn 
sie beträchtliche Auswirkungen auf den Markt haben. 

[2] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die die zuständigen 
Behörden gegebenenfalls in Abstimmung mit den nationalen 
Regulierungsbehörden einen für Endnutzer mit Behinderungen 
zugänglichen Konsultationsmechanismus einrichten, mit dem 
gewährleistet wird, dass in ihren Entscheidungen in allen mit 
Endnutzer- und Verbraucherrechten bei öffentlich zugängli-
chen elektronischen Kommunikationsdiensten zusammenhän-
genden Fragen die Interessen der Verbraucher bei der elektro-
nischen Kommunikation gebührend berücksichtigt werden. 

(2) Die Betroffenen können unter Leitung der zuständigen Be-
hörden, die sich gegebenenfalls mit den nationalen Regulie-
rungsbehörden abstimmen, Verfahren entwickeln, in die Ver-
braucher, Nutzergruppen und Diensteerbringer eingebunden  

werden, um die allgemeine Qualität der Dienstleistung zu ver-
bessern, indem unter anderem Verhaltenskodizes und Betriebs-
standards entwickelt und überwacht werden. 

(3) 1Unbeschadet der mit dem Unionsrecht im Einklang stehen-
den nationalen Vorschriften zur Förderung kultur- und medien-
politischer Ziele wie etwa der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt und des Medienpluralismus können die zuständigen 
Behörden gegebenenfalls in Abstimmung mit den nationalen 
Regulierungsbehörden die Zusammenarbeit zwischen den Un-
ternehmen, die elektronische Kommunikationsnetze oder -
dienste bereitstellen, und den Sektoren, die an der Unterstüt-
zung rechtmäßiger Inhalte im Rahmen elektronischer Kommu-
nikationsnetze und -dienste interessiert sind, fördern. 2Diese 
Zusammenarbeit kann sich auch auf die Abstimmung der nach 
Artikel 103 Absatz 4 bereitzustellenden Informationen von öf-
fentlichem Interesse erstrecken. 

Artikel 25 Außergerichtliche Streitbeilegung 
(1) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationale Regu-
lierungsbehörde oder andere für die Anwendung der Artikel 
102 bis 107 und des Artikels 115 dieser Richtlinie zuständige 
Behörde oder zumindest eine unabhängige Stelle mit nachge-
wiesenem Fachwissen auf diesem Gebiet als Stelle für alterna-
tive Streitbeilegung gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 
2013/11/EU im Hinblick auf die Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Anbietern und Verbrauchern im Zusammenhang mit 
dieser Richtlinie und in Bezug auf die Ausführung von Verträ-
gen aufgeführt ist. 2Die Mitgliedstaaten können den Zugang zu 
alternativen Streitbeilegungsverfahren, die diese Behörde oder 
Stelle anbietet, auf andere Endnutzer als Verbraucher ausdeh-
nen, insbesondere auf Kleinstunternehmen und kleine Unter-
nehmen. 

(2) Bei Streitigkeiten, die Beteiligte in verschiedenen Mitglied-
staaten betreffen, koordinieren die Mitgliedstaaten ihre Bemü-
hungen im Hinblick auf die Beilegung; die Richtlinie 
2013/11/EU bleibt davon unberührt. 

Artikel 26 Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Unternehmen 
(1) 1Ergeben sich im Zusammenhang mit Verpflichtungen, die 
aufgrund dieser Richtlinie bestehen, Streitigkeiten zwischen 
Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste 
in einem Mitgliedstaat oder zwischen diesen Unternehmen und 
anderen Unternehmen in den Mitgliedstaaten, denen Zugangs- 
oder Zusammenschaltungsverpflichtungen zugutekommen, o-
der zwischen Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze 
oder -dienste in einem Mitgliedstaat und Betreibern zugehöri-
ger Einrichtungen, so trifft die betreffende nationale Regulie-
rungsbehörde auf Antrag einer Partei und unbeschadet des Ab-
satzes 2 eine verbindliche Entscheidung, damit die Streitigkeit 
auf der Grundlage eindeutiger und wirksamer Verfahren so 
rasch wie möglich, in jedem Fall jedoch – abgesehen von Aus-
nahmesituationen – innerhalb von vier Monaten beigelegt wird. 
2Der betroffene Mitgliedstaat verlangt, dass alle Parteien in vol-
lem Umfang mit der nationalen Regulierungsbehörde zusam-
menarbeiten. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten können den nationalen Regulierungs-
behörden vorschreiben, die Beilegung von Streitigkeiten zu ver-
weigern, wenn es andere Verfahren einschließlich einer 
Schlichtung gibt, die besser für eine frühzeitige Beilegung der 
Streitigkeiten im Einklang mit den Zielen nach Artikel 3 geeig-
net wären. 2Die nationale Regulierungsbehörde unterrichtet die 
Parteien unverzüglich hiervon. 3Sind die Streitigkeiten nach 
vier Monaten noch nicht beigelegt und von der beschwerdefüh-
renden Partei auch nicht vor Gericht gebracht worden, so trifft 
die betreffende nationale Regulierungsbehörde auf Antrag einer 
Partei eine verbindliche Entscheidung, damit die Streitigkeit 
schnellstmöglich, auf jeden Fall aber innerhalb von vier Mona-
ten beigelegt werden kann. 

(3) 1Bei der Beilegung einer Streitigkeit trifft die nationale Re-
gulierungsbehörde Entscheidungen, die auf die Verwirklichung 
der in Artikel 3 genannten Ziele ausgerichtet sind. 2Die Ver-
pflichtungen, die die nationale Regulierungsbehörde einem Un-
ternehmen im Rahmen der Streitbeilegung auferlegen kann, ste-
hen im Einklang mit dieser Richtlinie.
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(4) 1Die Entscheidung der nationalen Regulierungsbehörde 
wird unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. 2Die nationale Regulierungsbehörde 
stellt den betroffenen Parteien eine vollständige Begründung 
dieser Entscheidung zur Verfügung. 

(5) Das Verfahren nach den Absätzen 1, 3 und 4 schließt eine 
Klage einer Partei bei einem Gericht nicht aus. 

Artikel 27 Beilegung grenzüberschreitender 
Streitigkeiten 
(1) 1Bei einer Streitigkeit in einem unter diese Richtlinie fallen-
den Bereich zwischen Unternehmen in verschiedenen Mitglied-
staaten finden die Absätze 2, 3 und 4 Anwendung. 2Diese Best-
immungen gelten nicht für Streitigkeiten bezüglich der Koordi-
nierung von Funkfrequenzen, die unter Artikel 28 fällt. 

(2) 1Jede Partei kann die Streitigkeit der bzw. den betreffenden 
nationalen Regulierungsbehörde(n) vorlegen. 2Beeinträchtigt 
die Streitigkeit den Handel zwischen Mitgliedstaaten, so meldet 
bzw. melden die zuständige(n) nationale(n) Regulierungsbe-
hörde(n) die Streitigkeit dem GEREK, um im Einklang mit den 
in Artikel 3 genannten Zielen eine dauerhafte Lösung der Strei-
tigkeit herbeizuführen.  

(3) Nach einer solchen Meldung gibt das GEREK eine Stellung-
nahme ab, in der es die betreffende(n) nationalen(n) Regulie-
rungsbehörde(n) ersucht, konkrete Maßnahmen zu ergreifen o-
der zu unterlassen, damit die Streitigkeit so rasch wie möglich, 
in jedem Fall jedoch – von außergewöhnlichen Umständen ab-
gesehen – innerhalb von vier Monaten beigelegt wird. 

(4) 1Die betreffenden nationalen Regulierungsbehörden w arten 
die Stellungnahme des GEREK ab, bevor sie Maßnahmen zur 
Beilegung der Streitigkeit ergreifen. 2Wenn unter außerge-
wöhnlichen Umständen dringender Handlungsbedarf besteht, 
um den Wettbewerb zu gewährleisten und die Interessen der 
Endnutzer zu schützen, kann jede der zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörden entweder auf Antrag der Betroffenen o-
der von Amts wegen einstweilige Maßnahmen erlassen. 

(5) Alle einem Unternehmen im Rahmen der Streitbeilegung 
durch die nationale Regulierungsbehörde auferlegten Ver-
pflichtungen müssen dieser Richtlinie entsprechen, die vom 
GEREK verabschiedete Stellungnahme weitestmöglich berück-
sichtigen und innerhalb eines Monats nach Abgabe dieser Stel-
lungnahme beschlossen werden. 

(6) Das Verfahren nach Absatz 2 hindert keine der Parteien da-
ran, die Gerichte anzurufen. 

Artikel 28 Koordinierung von Funkfrequenzen 
zwischen den Mitgliedstaaten 
(1) [1] Die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden sor-
gen dafür, dass die Funkfrequenznutzung in ihrem Hoheitsge-
biet so organisiert wird, dass kein anderer Mitgliedstaat – ins-
besondere aufgrund grenzüberschreitender funktechnischer 
Störungen zwischen Mitgliedstaaten – daran gehindert wird, in 
seinem Hoheitsgebiet die Nutzung harmonisierter Funkfre-
quenzen im Einklang mit dem Unionsrecht zu gestatten. 

[2] Die Mitgliedstaaten treffen alle hierfür erforderlichen Maß-
nahmen, unbeschadet ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen 
und ihrer Verpflichtungen im Rahmen einschlägiger internatio-
naler Übereinkünfte wie der ITU-Vollzugsordnung für den 
Funkdienst und den Regionalabkommen der ITU über die Fre-
quenznutzung. 

(2) Bei der grenzübergreifenden Koordinierung der Funkfre-
quenznutzung arbeiten die Mitgliedstaaten zusammen und ko-
operieren gegebenenfalls in der Gruppe für Frequenzpolitik, um 

a)  die Einhaltung des Absatzes 1 zu gewährleisten, 

b)  alle zwischen Mitgliedstaaten sowie mit Drittländern 
auftretenden Probleme oder Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit der grenzübergreifenden Koordinierung o-
der mit grenzüberschreitenden funktechnischen Störun-
gen, durch die die Mitgliedstaaten an der Nutzung har-
monisierter Funkfrequenzen in ihrem Hoheitsgebiet ge-
hindert werden, zu lösen bzw. beizulegen. 

(3) 1Um die Einhaltung des Absatzes 1 sicherzustellen, kann der 
betroffene Mitgliedstaat die Gruppe für Frequenzpolitik ersu- 

 

chen, vermittelnd tätig zu werden, um alle Probleme oder Strei-
tigkeiten im Zusammenhang mit der grenzübergreifenden Ko-
ordinierung oder mit grenzüberschreitenden funktechnischen 
Störungen anzugehen. 2Gegebenenfalls kann die Gruppe für 
Frequenzpolitik eine Stellungnahme abgeben, in der sie eine ab-
gestimmte Lösung für diese Probleme oder Streitigkeiten vor-
schlägt. 

(4) [1] Wird durch ein Tätigwerden nach den Absätzen 2 oder 
3 das Problem nicht gelöst oder die Streitigkeit nicht behoben, 
so kann die Kommission auf Antrag eines betroffenen Mitglied-
staats unter weitestmöglich Berücksichtigung aller Stellung-
nahmen der Gruppe für Frequenzpolitik, in denen eine koordi-
nierte Lösung gemäß Absatz 3 empfohlen wird, Beschlüsse im 
Wege von Durchführungsrechtsakten erlassen, die an die von 
der nicht behobenen funktechnischen Störung betroffenen Mit-
gliedstaaten gerichtet sind, um grenzüberschreitende funktech-
nische Störungen zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten 
zu beseitigen, die diese an der Nutzung der harmonisierten 
Funkfrequenzen in ihrem Hoheitsgebiet hindern. 

[2] Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Arti-
kel 118 Absatz 4 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) 1Die Union leistet auf Ersuchen jedes betroffenen Mitglied-
staats Unterstützung in rechtlicher, politischer und technischer 
Hinsicht, um Frequenzkoordinierungsprobleme mit den an die 
Union angrenzenden Ländern einschließlich der Bewerberlän-
der und der Beitrittsländer so zu lösen, dass die betreffenden 
Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen aus dem Unionsrecht 
nachkommen können. 2Bei dieser Beistandsleistung fördert die 
Union die Durchführung der Politik der Union. 

Titel III Durchführung 

Artikel 29 Sanktionen 
(1) 1Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, 
einschließlich nötigenfalls Geldbußen und nicht-strafrechtli-
cher Pauschalbeträge oder Zwangsgelder, die bei Verstößen ge-
gen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtli-
nie oder gegen rechtsverbindliche Entscheidungen der Kom-
mission, der nationalen Regulierungsbehörde oder anderen zu-
ständigen Behörde gemäß dieser Richtlinie zu verhängen sind, 
und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen erforderli-
chen Maßnahmen. 2Die nationalen Regulierungsbehörden oder 
anderen zuständigen Behörden erhalten innerhalb der Grenzen 
des nationalen Rechts die Befugnis, solche Sanktionen zu ver-
hängen. 3Die vorgesehenen Sanktionen müssen angemessen, 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) [1] Die Mitgliedstaaten verhängen im Rahmen des Verfah-
rens gemäß Artikel 22 Absatz 3 nur dann Sanktionen, wenn ein 
Unternehmen oder eine öffentliche Stelle wissentlich oder grob 
fahrlässig irreführende, fehlerhafte oder unvollständige Infor-
mationen erteilt hat. 

[2] Bei der Festsetzung der Höhe der gegen ein Unternehmen 
oder eine öffentliche Stelle verhängten Geldbußen oder 
Zwangsgelder für die wissentliche oder grob fahrlässige Ertei-
lung irreführender, fehlerhafter oder unvollständiger Informati-
onen im Rahmen des in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfah-
rens ist unter anderem zu berücksichtigen, ob sich das Verhalten 
des Unternehmens oder der öffentlichen Stelle negativ auf den 
Wettbewerb ausgewirkt hat und insbesondere ob das Unterneh-
men oder die öffentliche Stelle entgegen den ursprünglich über-
mittelten Informationen oder deren aktualisierter Fassung ent-
weder ein Netz aufgebaut, erweitert oder modernisiert hat oder 
kein Netz aufgebaut und diese Planänderung nicht objektiv be-
gründet hat. 

Artikel 30 Erfüllung der Bedingungen von 
Allgemeingenehmigungen oder 
Nutzungsrechten für Funkfrequenzen und 
Nummerierungsressourcen sowie der 
besonderen Verpflichtungen 
(1) [1] Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre jeweils zu-
ständigen Behörden die Einhaltung der Bedingungen der Allge-
meingenehmigung oder der Nutzungsrechte für Funkfrequen-
zen und Nummerierungsressourcen, der in Artikel 13 Absatz 2 
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genannten besonderen Verpflichtungen und der Verpflichtung 
zur wirksamen und effizienten Nutzung von Funkfrequenzen 
gemäß Artikel 4, Artikel 45 Absatz 1 sowie Artikel 47 beobach-
ten und überwachen. 

[2] Die zuständigen Behörden sind befugt, von Unternehmen, 
die Gegenstand einer Allgemeingenehmigung sind oder über 
Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen oder von Nummerie-
rungsressourcen verfügen, nach Maßgabe des Artikels 21 zu 
verlangen, alle erforderlichen Informationen zu liefern, damit 
sie prüfen können, ob die an die Allgemeingenehmigung oder 
die Nutzungsrechte für Funkfrequenzen und Nummerierungs-
ressourcen geknüpften Bedingungen oder die in Artikel 13 Ab-
satz 2 oder Artikel 47 genannten besonderen Verpflichtungen 
erfüllt sind. 

(2) Stellt eine zuständige Behörde fest, dass ein Unternehmen 
eine oder mehrere Bedingungen der Allgemeingenehmigung o-
der der Nutzungsrechte für Funkfrequenzen und Nummerie-
rungsressourcen oder die in Artikel 13 Absatz 2 genannten be-
sonderen Verpflichtungen nicht erfüllt, teilt sie dies dem Unter-
nehmen mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer ange-
messenen Frist Stellung zu nehmen. 

(3) [1] Die zuständige Behörde ist befugt, die Beendigung des 
in Absatz 2 genannten Verstoßes, entweder unverzüglich oder 
innerhalb einer angemessenen Frist, zu verlangen, und ergreift 
angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen, damit die 
Einhaltung sichergestellt wird. 

[2] In diesem Zusammenhang ermächtigen die Mitgliedstaaten 
die zuständigen Behörden, Folgendes zu verhängen: 

a)  gegebenenfalls abschreckende Geldstrafen, die Zwangs-
gelder mit Rückwirkung umfassen können, sowie 

b)  Anordnungen, wonach die Erbringung eines Dienstes o-
der eines Pakets von Diensten, die – wenn sie fortgeführt 
würden – zu einer spürbaren Beeinträchtigung des Wett-
bewerbs führen würden, bis zur Erfüllung der Zugangs-
verpflichtungen, die nach einer Marktanalyse nach Arti-
kel 67 auferlegt wurden, einzustellen oder aufzuschie-
ben ist. 

[3] Die zuständigen Behörden teilen die Maßnahmen und die 
Gründe dafür dem betreffenden Unternehmen unverzüglich 
mit; dabei wird dem Unternehmen eine angemessene Frist ge-
setzt, damit es den Maßnahmen entsprechen kann. 

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 dieses Artikels ermächti-
gen die Mitgliedstaaten die zuständige Behörde, gegebenenfalls 
gegen diejenigen Unternehmen Geldstrafen zu verhängen, die 
der Verpflichtung zur Mitteilung von Informationen gemäß den 
Verpflichtungen nach Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buch-
staben a oder b und nach Artikel 69 nicht innerhalb einer von 
der zuständigen Behörde festgesetzten angemessenen Frist 
nachgekommen sind. 

(5) 1Die Mitgliedstaaten ermächtigen die zuständigen Behör-
den, im Falle eines schweren Verstoßes oder wiederholter 
Nichterfüllung der an die Allgemeingenehmigung oder die Nut-
zungsrechte für Funkfrequenzen und Nummerierungsressour-
cen geknüpften Bedingungen oder der in Artikel 13 Absatz 2 
oder Artikel 47 Absätze 1 oder 2 genannten besonderen Ver-
pflichtungen, sofern die in Absatz 3 genannten Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen erfolglos ge-
blieben sind, ein Unternehmen daran zu hindern, weiterhin 
elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste bereitzustel-
len, oder diese Nutzungsrechte aussetzen oder entziehen kön-
nen. 2Die Mitgliedstaaten ermächtigen die zuständige Behörde, 
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen zu 
verhängen. 3Diese Sanktionen können für den gesamten Zeit-
raum der Nichterfüllung angewendet werden, auch wenn in der 
Folge die Bedingungen bzw. Verpflichtungen erfüllt wurden. 

(6) 1Ungeachtet der Absätze 2, 3 und 5 dieses Artikels kann die 
zuständige Behörde vor einer endgültigen Entscheidung einst-
weilige Sofortmaßnahmen treffen, um Abhilfe zu schaffen, 
wenn sie Beweise dafür hat, dass die Nichterfüllung der an die 
Allgemeingenehmigung oder die Nutzungsrechte für Funkfre-
quenzen und Nummerierungsressourcen geknüpften Bedingun-
gen oder der in Artikel 13 Absatz 2 oder Artikel 47 Absätze 1 
oder 2 genannten besonderen Verpflichtungen eine unmittel-
bare und ernste Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Sicher-
heit oder Gesundheit darstellt oder bei anderen Anbietern oder 

Nutzern elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste o-
der anderen Nutzern von Funkfrequenzen möglicherweise zu 
ernsten wirtschaftlichen oder betrieblichen Problemen führt. 
2Die zuständige Behörde gibt dem betreffenden Unternehmen 
angemessen Gelegenheit, seinen Standpunkt darzulegen und 
eine Lösung vorzuschlagen. 3Gegebenenfalls kann die zustän-
dige Behörde die einstweiligen Maßnahmen bestätigen; diese 
können höchstens bis zu drei Monate gelten, können aber für 
den Fall, dass Vollstreckungsverfahren noch nicht abgeschlos-
sen sind, um einen weiteren Zeitraum von bis zu drei Monaten 
verlängert werden. 

(7) Die Unternehmen haben das Recht, gegen Maßnahmen, die 
aufgrund dieses Artikels getroffen werden, nach dem Verfahren 
des Artikels 31 einen Rechtsbehelf einzulegen. 

Artikel 31 Rechtsbehelf 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es auf nationaler 
Ebene wirksame Verfahren gibt, nach denen jeder Nutzer oder 
Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste o-
der zugehöriger Einrichtungen, der von dieser Entscheidung ei-
ner zuständigen Behörde betroffen ist, bei einer Beschwerde-
stelle, die von den beteiligten Parteien und von jeglichem äuße-
ren Einfluss oder politischem Druck, die ihre unabhängige Be-
wertung der ihr vorgelegten Sachverhalte beinträchtigen 
könnten, unabhängig ist, einen Rechtsbehelf gegen diese Ent-
scheidung einlegen kann. 2Diese Stelle, die auch ein Gericht 
sein kann, muss über angemessenen Sachverstand verfügen, um 
ihrer Aufgabe wirksam gerecht zu werden. 3Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass den Umständen des Falles angemessen 
Rechnung getragen wird. 

[2] Bis zum Abschluss eines Beschwerdeverfahrens bleibt die 
Entscheidung der zuständigen Behörde wirksam, sofern nicht 
nach Maßgabe des nationalen Rechts einstweilige Maßnahmen 
erlassen werden. 

(2) [1] 1Hat die Beschwerdestelle nach Absatz 1 keinen gericht-
lichen Charakter, so begründet sie ihre Entscheidungen stets 
schriftlich. 2Ferner können diese Entscheidungen in diesem Fall 

von einem Gericht eines Mitgliedstaats nach Artikel 267 AEUV 
überprüft werden. 

[2] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass wirksame Ein-
spruchsmöglichkeiten gegeben sind. 

(3) 1Die Mitgliedstaaten sammeln Informationen im Zusam-
menhang mit dem allgemeinen Inhalt der eingelegten Rechts-
behelfe, deren Anzahl, der Dauer der Beschwerdeverfahren und 
der Anzahl der Entscheidungen über den Erlass einstweiliger 
Maßnahmen. 2Die Mitgliedstaaten stellen diese Informationen 
sowie die Entscheidungen oder Gerichtsurteile der Kommission 
und dem GEREK auf deren begründetes Ersuchen zur Verfü-
gung. 

Titel IV Binnenmarktverfahren 

Kapitel I [Zusammenarbeit] 

Artikel 32 Konsolidierung des Binnenmarkts 
für elektronische Kommunikation 
(1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie 
tragen die nationalen Regulierungsbehörden den in Artikel 3 
genannten Zielen weitestmöglich Rechnung. 

(2) 1Die nationalen Regulierungsbehörden tragen zur Entwick-
lung des Binnenmarkts bei, indem sie miteinander und mit der 
Kommission sowie dem GEREK jeweils auf transparente 
Weise zusammenarbeiten, um in allen Mitgliedstaaten eine ko-
härente Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten. 2Zu die-
sem Zweck arbeiten sie insbesondere mit der Kommission und 
dem GEREK bei der Ermittlung der Arten von Mitteln und Ab-
hilfemaßnahmen zusammen, die zur Bewältigung bestimmter 
Situationen auf dem Markt am besten geeignet sind. 

(3) 1Beabsichtigt eine nationale Regulierungsbehörde – sofern 
in den nach Artikel 34 verabschiedeten Empfehlungen oder 
Leitlinien nicht etwas anderes bestimmt ist – nach Abschluss 
der öffentlichen Konsultation, falls diese gemäß Artikel 23 er-
forderlich ist, eine Maßnahme zu ergreifen, die
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a)  unter Artikel 61, 64, 67, 68 oder 83 dieser Richtlinie fällt 
und 

b)  Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
hätte, 

so veröffentlicht sie den Maßnahmenentwurf und übermittelt 
ihn gleichzeitig der Kommission, dem GEREK und den natio-
nalen Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten und 
gibt zugleich gemäß Artikel 20 Absatz 3 die Gründe für die 
Maßnahme an. 2Die nationalen Regulierungsbehörden, das GE-
REK und die Kommission können innerhalb eines Monats zum 
Maßnahmenentwurf Stellung nehmen. 3Die Einmonatsfrist 
kann nicht verlängert werden. 

(4) 1Die Annahme des Maßnahmenentwurfs gemäß Absatz 3 
dieses Artikels wird um weitere zwei Monate aufgeschoben, 
wenn dieser darauf abzielt: 

a)  einen relevanten Markt zu definieren, der sich von jenen 
unterscheidet, die in der Empfehlung gemäß Artikel 64 
Absatz 1 definiert werden, oder 

b)  zu entscheiden, ob ein Unternehmen nach Artikel 67 Ab-
satz 3 oder 4 als ein Unternehmen einzustufen ist, das 
allein oder gemeinsam mit anderen über beträchtliche 
Marktmacht verfügt, oder nicht 

wobei der Maßnahmenentwurf Auswirkungen auf den Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten hätte, und die Kommission ge-
genüber der nationalen Regulierungsbehörde erklärt hat, dass 
sie der Auffassung ist, dass der Maßnahmenentwurf ein Hemm-
nis für den Binnenmarkt schaffen würde, oder sie ernsthafte 
Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht und insbe-
sondere den in Artikel 3 genannten Zielen hat. 2Diese Zweimo-
natsfrist kann nicht verlängert werden. 3In einem solchen Fall 
unterrichtet die Kommission das GEREK und die nationalen 
Regulierungsbehörden über ihre Vorbehalte und veröffentlicht 
diese gleichzeitig. 

(5) Das GEREK veröffentlicht eine Stellungnahme zu den Vor-
behalten der Kommission gemäß Absatz 4, in der es darlegt, ob 
es der Ansicht ist, dass der Maßnahmenentwurf beibehalten, ge-
ändert oder zurückgezogen werden sollte; gegebenenfalls legt 
es konkrete diesbezügliche Vorschläge vor. 

(6) [1] Innerhalb der in Absatz 4 genannten Zweimonatsfrist 
kann die Kommission entweder 

a)  die betreffende nationale Regulierungsbehörde im Wege 
eines Beschlusses auffordern, den Maßnahmenentwurf 
zurückzuziehen, oder 

b)  beschließen, ihre Vorbehalte nach Absatz 4 zurückzu-
ziehen.  

[2] Die Kommission berücksichtigt vor einer Entscheidung 
weitestmöglich die Stellungnahme des GEREK. 

[3] Beschlüssen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a ist eine de-
taillierte und objektive Analyse beizufügen, in der begründet 
wird, warum die Kommission der Auffassung ist, dass der Maß-
nahmenentwurf nicht anzunehmen ist, und zugleich konkrete 
Vorschläge zu dessen Änderung gemacht werden. 

(7) 1Beschließt die Kommission gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe a, die nationale Regulierungsbehörde aufzufordern, 
einen Entwurf zurückzuziehen, so ändert die Behörde den Maß-
nahmenentwurf innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum 
des Erlasses des Beschlusses der Kommission oder zieht ihn zu-
rück. 2Wird der Maßnahmenentwurf geändert, so führt die nati-
onale Regulierungsbehörde eine öffentliche Konsultation ge-
mäß Artikel 23 durch und notifiziert der Kommission den ge-
änderten Maßnahmenentwurf erneut gemäß Absatz 3. 

 (8) Die jeweilige nationale Regulierungsbehörde trägt den Stel-
lungnahmen der anderen nationalen Regulierungsbehörden, des 
GEREK und der Kommission weitestmöglich Rechnung; sie 
kann den sich daraus ergebenden Maßnahmenentwurf – außer 
in den in Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe a genannten Fällen 
– annehmen und übermittelt ihn in diesem Fall der Kommis-
sion. 

(9) Die nationale Regulierungsbehörde übermittelt der Kom-
mission und dem GEREK alle angenommenen endgültigen 
Maßnahmen, auf die Absatz 3 Buchstaben a und b zutreffen. 

 

 

(10) 1Ist eine nationale Regulierungsbehörde bei Vorliegen au-
ßergewöhnlicher Umstände der Ansicht, dass dringend gehan-
delt werden muss, um den Wettbewerb zu gewährleisten und 
die Nutzerinteressen zu schützen, so kann sie umgehend – ohne 
das Verfahren gemäß den Absätzen 3 und 4 einzuhalten – ange-
messene und einstweilige Maßnahmen erlassen. 2Sie teilt diese 
der Kommission, den übrigen nationalen Regulierungsbehör-
den und dem GEREK unverzüglich mit einer vollständigen Be-
gründung mit. 3Ein Beschluss der nationalen Regulierungsbe-
hörde, diese Maßnahmen dauerhaft zu machen oder ihre Gel-
tungsdauer zu verlängern, unterliegt den Absätzen 3 und 4. 

(11) Eine nationale Regulierungsbehörde kann ihren Maßnah-
menentwurf jederzeit zurückziehen. 

Artikel 33 Verfahren zur einheitlichen Anwen-
dung von Abhilfemaßnahmen 

(1) [1] 1Zielt eine beabsichtigte Maßnahme gemäß Artikel 32 
Absatz 3 auf die Auferlegung, Änderung oder Aufhebung von 
Verpflichtungen der Unternehmen in Anwendung von Artikel 
61 oder 67 in Verbindung mit den Artikeln 69 bis 76 und Artikel 
83 ab, so kann die Kommission die betreffende nationale Regu-
lierungsbehörde und das GEREK innerhalb der in Artikel 32 
Absatz 3 genannten Einmonatsfrist darüber informieren, warum 
sie der Auffassung ist, dass der Maßnahmenentwurf ein Hemm-
nis für den Binnenmarkt darstellen würde, oder dass sie erheb-
liche Zweifel an dessen Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht hat. 
2In diesem Fall kann der Maßnahmenentwurf innerhalb eines 
Zeitraums von weiteren drei Monaten nach der Mitteilung der 
Kommission nicht angenommen werden. 

[2] Erfolgt keine solche Mitteilung, kann die betreffende natio-
nale Regulierungsbehörde den Maßnahmenentwurf annehmen, 
wobei sie weitest möglich die Stellungnahmen der Kommis-
sion, des GEREK oder anderer nationaler Regulierungsbehör-
den berücksichtigt. 

(2) Innerhalb der Dreimonatsfrist nach Absatz 1 arbeiten die 
Kommission, das GEREK und die betreffende nationale Regu-
lierungsbehörde eng zusammen, um die am besten geeignete 
und wirksamste Maßnahme im Hinblick auf die Ziele des Arti-
kels 3 zu ermitteln, wobei die Ansichten der Marktteilnehmer 
und die Notwendigkeit, eine einheitliche Regulierungspraxis zu 
entwickeln, berücksichtigt werden. 

(3) 1Innerhalb von sechs Wochen nach Beginn des in Absatz 1 
genannten Dreimonatszeitraums gibt das GEREK eine Stel-
lungnahme zu der Mitteilung der Kommission gemäß Absatz 1 
ab, in der es darlegt, ob es der Ansicht ist, dass der Maßnah-
menentwurf beibehalten, geändert oder zurückgezogen werden 
sollte; gegebenenfalls legt es konkrete diesbezügliche Vor-
schläge vor. 2Diese Stellungnahme ist mit Gründen zu versehen 
und zu veröffentlichen. 

(4) 1Teilt das GEREK in seiner Stellungnahme die ernsten Be-
denken der Kommission, so arbeitet es eng mit der betreffenden 
nationalen Regulierungsbehörde zusammen, um die am besten 
geeignete und wirksamste Maßnahme zu ermitteln. 2Vor Ablauf 
des in Absatz 1 genannten Dreimonatszeitraums kann die nati-
onale Regulierungsbehörde entweder 

a)  ihren Maßnahmenentwurf unter weitest möglicher Be-
rücksichtigung der in Absatz 1 genannten Mitteilung der 
Kommission und der Stellungnahme des GEREK ändern 
oder zurückziehen; oder 

b)  ihren Maßnahmenentwurf beibehalten. 

(5) Die Kommission kann binnen eines Monats nach Ablauf des 
in Absatz 1 genannten Dreimonatszeitraums und unter weitest 
möglicher Berücksichtigung einer eventuellen Stellungnahme 
des GEREK 

a)  eine Empfehlung abgeben, in der die betreffende natio-
nale Regulierungsbehörde aufgefordert wird, den Maß-
nahmenentwurf zu ändern oder zurückzuziehen, wobei 
die Kommission auch entsprechende konkrete Vor-
schläge macht und die Gründe für diese Empfehlung 
nennt, insbesondere wenn das GEREK die ernsten Be-
denken der Kommission nicht teilt; 

b)  beschließen, ihre gemäß Absatz 1 geäußerten Vorbe-
halte zurückzuziehen, oder
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c)  für Maßnahmenentwürfe, die unter Artikel 61 Absatz 3 
oder Artikel 76 Absatz 2 fallen, einen Beschluss erlas-
sen, in dem sie die nationale Regulierungsbehörde auf-
fordert, den Maßnahmenentwurf zurückzuziehen, wenn 
das GEREK die ernsten Bedenken der Kommission teilt, 
dem eine detaillierte und objektive Analyse beizufügen 
ist, in der begründet wird, warum die Kommission der 
Auffassung ist, dass der Maßnahmenentwurf nicht ange-
nommen werden sollte, und zugleich konkrete Vor-
schläge zur Änderung des Maßnahmenentwurfs ge-
macht werden; das Verfahren gemäß Artikel 32 Absatz 
7 findet sinngemäß Anwendung. 

(6) [1] Binnen eines Monats, nachdem die Kommission ihre 
Empfehlung gemäß Absatz 5 Buchstabe a ausgesprochen oder 
ihre Vorbehalte gemäß Absatz 5 Buchstabe b zurückgezogen 
hat, teilt die betreffende nationale Regulierungsbehörde der 
Kommission und dem GEREK die angenommene endgültige 
Maßnahme mit. 

[2] Dieser Zeitraum kann verlängert werden, damit die natio-
nale Regulierungsbehörde eine öffentliche Konsultation gemäß 
Artikel 23 durchführen kann. 

(7) Beschließt die nationale Regulierungsbehörde, den Maß-
nahmenentwurf auf der Grundlage der Empfehlung nach Ab-
satz 5 Buchstabe a nicht zu ändern oder zurückzuziehen, so be-
gründet sie dies. 

(8) Die nationale Regulierungsbehörde kann den vorgeschlage-
nen Maßnahmenentwurf in jeder Phase des Verfahrens zurück-
ziehen. 

Artikel 34 Durchführungsbestimmungen 
Nach Anhörung der Öffentlichkeit und nach Konsultation der 
nationalen Regulierungsbehörden kann die Kommission unter 
weitest möglicher Berücksichtigung der Stellungnahme des 
GEREK im Zusammenhang mit Artikel 32 Empfehlungen oder 
Leitlinien zur Festlegung von Form, Inhalt und Detailgenauig-
keit der gemäß Artikel 32 Absatz 3 erforderlichen Notifizierun-
gen sowie der Umstände, unter denen Notifizierungen nicht er-
forderlich sind, und der Berechnung der Fristen erlassen. 

Artikel 35 Peer-Review-Verfahren 
(1) [1] Beabsichtigt die nationale Regulierungsbehörde oder 
eine andere zuständige Behörde, ein Auswahlverfahren gemäß 
Artikel 55 Absatz 2 in Bezug auf Funkfrequenzen durchzufüh-
ren, für die harmonisierte Bedingungen durch technische Um-
setzungsmaßnahmen gemäß der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG festgelegt wurden, um deren Nutzung für draht-
lose Breitbandnetze und -dienste zu ermöglichen, unterrichtet 
sie die Gruppe für Frequenzpolitik gemäß Artikel 23 über die 
entsprechenden Maßnahmenentwürfe, welche in den Anwen-
dungsbereich des wettbewerbsorientierten oder vergleichenden 
Auswahlverfahrens gemäß Artikel 55 Absatz 2 fallen, und gibt 
an, ob und wann sie die Gruppe für Frequenzpolitik zur Einbe-
rufung eines Peer-Review-Forums auffordert. 

[2] Auf Aufforderung organisiert die Gruppe für Frequenzpoli-
tik ein Peer-Review-Forum, um eine Diskussion und einen Mei-
nungsaustausch über die übermittelten Maßnahmenentwürfe zu 
führen, und erleichtert den Austausch von Erfahrungen und be-
währten Verfahren zu diesen Maßnahmenentwürfen. 

[3] Das Peer-Review-Forum setzt sich aus Mitgliedern der 
Gruppe für Frequenzpolitik zusammen und wird von einem 
Vertreter der Gruppe für Frequenzpolitik organisiert, der den 
Vorsitz führt. 

(2) Spätestens während der gemäß Artikel 23 durchgeführten 
öffentlichen Konsultation kann die Gruppe für Frequenzpolitik 
ausnahmsweise von sich aus ein Peer-Review-Forum nach den 
Verfahrensregeln für dessen Organisation einberufen, um Er-
fahrungen und bewährte Verfahren zu einem Maßnahmenent-
wurf im Zusammenhang mit einem Auswahlverfahren auszu-
tauschen, wenn sie der Auffassung ist, dass der Maßnahmen-
entwurf die Fähigkeit der nationalen Regulierungsbehörden o-
der anderen zuständigen Behörden, die in den Artikeln 3, 45, 46 
und 47 festgelegten Ziele zu verwirklichen, erheblich beein-
trächtigen würde. 

(3) Die Gruppe für Frequenzpolitik bestimmt im Voraus die ob-
jektiven Kriterien für die außergewöhnliche Einberufung des 
Peer-Review-Forums und veröffentlicht diese. 

(4) Beim Peer-Review-Forum erläutert die nationale Regulie-
rungsbehörde oder andere zuständige Behörde, wie mit dem 
Maßnahmenentwurf 

 a)  die Entwicklung des Binnenmarkts, die grenzüberschrei-
tende Erbringung von Diensten und der Wettbewerb ge-
fördert, größtmögliche Vorteile für die Verbraucher er-
zielt und insgesamt die in den Artikeln 3, 45, 46 und 47 
dieser Richtlinie und in der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG und dem Beschluss Nr. 243/2012/EU fest-
gelegten Ziele verwirklicht werden, 

 b)  eine wirksame und effiziente Nutzung von Funkfrequen-
zen gewährleistet wird und 

 c)  ein stabiles und vorhersehbares Investitionsumfeld für 
vorhandene und mögliche künftige Funkfrequenznutzer 
beim Ausbau von Netzen zur Bereitstellung von auf 
Funkfrequenzen gestützten elektronischen Kommunika-
tionsdiensten gewährleistet wird. 

(5) Das Peer-Review-Forum steht einer freiwilligen Teilnahme 
durch Sachverständige anderer zuständiger Behörden und des 
GEREK offen. 

(6) Das Peer-Review-Forum wird lediglich ein Mal während 
des gesamten nationalen Vorbereitungs- und Konsultationspro-
zesses im Rahmen eines einzigen Auswahlverfahrens zu einem 
oder mehreren Funkfrequenzbändern einberufen, es sei denn, 
die nationale Regulierungsbehörde oder andere zuständige Be-
hörde veranlasst seine erneute Einberufung. 

(7) Auf Ersuchen der nationalen Regulierungsbehörde oder an-
deren zuständigen Behörde, die die Zusammenkunft veranlasst 
hat, kann die Gruppe für Frequenzpolitik einen Bericht über die 
Frage erstellen, wie mit dem Maßnahmenentwurf die in Absatz 
4 genannten Ziele erreicht werden, wobei sie die im Peer-Re-
view-Forum vertretenen Standpunkte berücksichtigt. 

(8) 1Die Gruppe für Frequenzpolitik veröffentlicht im Februar 
jedes Jahres einen Bericht über die gemäß den Absätzen 1 und 
2 erörterten Maßnahmenentwürfe. 2Im Bericht werden die Er-
fahrungen und bewährten Verfahren, die festgehalten wurden, 
aufgeführt. 

(9) Nach dem Peer-Review-Forum kann auf Ersuchen der nati-
onalen Regulierungsbehörde oder anderen zuständigen Be-
hörde, die die Zusammenkunft veranlasst hat, die Gruppe für 
Frequenzpolitik einen Standpunkt zum Maßnahmenentwurf ab-
geben. 

Artikel 36 Harmonisierte Funkfrequenzzutei-
lung 
1Wurden im Einklang mit internationalen Vereinbarungen und 
den Vorschriften der Union die Nutzung von Funkfrequenzen 
harmonisiert, Vereinbarungen über die Zugangsbedingungen 
und -verfahren getroffen und Unternehmen, denen die Funkfre-
quenzen zugeteilt werden sollen, ausgewählt, so erteilen die 
Mitgliedstaaten dementsprechend das Recht auf Nutzung der 
Funkfrequenzen. 2Sofern alle mit dem Nutzungsrecht für die 
Funkfrequenzen verbundenen Bedingungen im Falle eines ge-
meinsamen Auswahlverfahrens eingehalten wurden, verknüp-
fen die Mitgliedstaaten damit keine weiteren Bedingungen, zu-
sätzlichen Kriterien oder Verfahren, welche die ordnungsge-
mäße Durchführung der gemeinsamen Zuteilung dieser Funk-
frequenzen einschränken, verändern oder verzögern würden. 

Artikel 37 Gemeinsames 
Genehmigungsverfahren zur Erteilung 
individueller Frequenznutzungsrechte 
[1] Zwei oder mehrere Mitgliedstaaten können miteinander und 
mit der Gruppe für Frequenzpolitik zusammenarbeiten, um un-
ter Berücksichtigung jeglichen von den Marktteilnehmern vor-
gebrachten Interesses die gemeinsamen Aspekte eines Geneh-
migungsverfahrens gemeinsam festzulegen und gegebenenfalls 
auch das Auswahlverfahren zur Erteilung individueller Fre-
quenznutzungsrechte nach einem etwaigen gemäß Artikel 53 
aufgestellten gemeinsamen Zeitplan gemeinsam durchzufüh-
ren. 

[2] Bei der Konzeption des gemeinsamen Genehmigungsver-
fahrens können die Mitgliedstaaten den nachstehenden Krite-
rien Rechnung tragen: 
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a)  Die einzelnen nationalen Genehmigungsverfahren wer-
den von den zuständigen Behörden nach einem gemein-
sam festgelegten Zeitplan eingeleitet und durchgeführt. 

b)  Es sieht gegebenenfalls für die betreffenden Mitglied-
staaten gemeinsame Bedingungen und Verfahren für die 
Auswahl und die Erteilung individueller Nutzungsrechte 
für Funkfrequenzen vor. 

c)  Es sieht gegebenenfalls für die betreffenden Mitglied-
staaten gemeinsame oder vergleichbare Bedingungen 
vor, die an die individuellen Nutzungsrechte für Funk-
frequenzen zu knüpfen sind, so dass Nutzern unter ande-
rem ähnliche Funkfrequenzblöcke zugeteilt werden kön-
nen. 

d)  Es steht anderen Mitgliedstaaten bis zum Abschluss des 
gemeinsamen Genehmigungsverfahrens jederzeit offen. 

[3] Wenn trotz des von den Marktteilnehmern vorgebrachten 
Interesses die Mitgliedstaaten nicht gemeinsam handeln, unter-
richten sie die betreffenden Marktteilnehmer hierüber und er-
läutern ihre Entscheidung. 

Kapitel III Harmonisierungsmaßnahmen 

Artikel 38 Harmonisierungsmaßnahmen 
(1) Wenn die Kommission der Ansicht ist, dass aufgrund der 
unterschiedlichen Umsetzung der in dieser Richtlinie vorgese-
henen Regulierungsaufgaben durch die nationalen Regulie-
rungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden Hinder-
nisse für den Binnenmarkt entstehen könnten, kann sie im Hin-
blick auf die Verwirklichung der in Artikel 3 genannten Ziele 
Empfehlungen abgeben oder vorbehaltlich des Absatzes 3 des 
vorliegenden Artikels im Wege von Durchführungsrechtsakten 
Beschlüsse über die harmonisierte Anwendung dieser Richtli-
nie erlassen, wobei sie weitest möglich die Stellungnahme des 
GEREK oder gegebenenfalls der Gruppe für Frequenzpolitik 
berücksichtigt. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden und anderen zuständigen Behörden den 
Empfehlungen gemäß Absatz 1 bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben weitest möglich Rechnung tragen. 2Beschließt eine 
nationale Regulierungsbehörde oder eine andere zuständige Be-
hörde, sich nicht an eine Empfehlung zu halten, so teilt sie dies 
unter Angabe ihrer Gründe der Kommission mit. 

(3) In den nach Absatz 1 erlassenen Beschlüssen wird nur eine 
harmonisierte oder koordinierte Vorgehensweise festgelegt, um 
folgende Angelegenheiten zu behandeln: 

 a)  die uneinheitliche Umsetzung des allgemeinen Regulie-
rungskonzeptes gemäß den Artikeln 64 und 67 zur Re-
gulierung der Märkte der elektronischen Kommunika-
tion durch die nationalen Regulierungsbehörden, sofern 
das Funktionieren des Binnenmarkts behindert wird; 
diese Beschlüsse beziehen sich nicht auf spezifische 
Mitteilungen der nationalen Regulierungsbehörden nach 
Artikel 32; in diesen Fällen schlägt die Kommission ei-
nen Entwurf eines Beschlusses nur dann vor, wenn 

 i)  seit der Annahme einer Empfehlung der Kommis-
sion zu demselben Thema mindestens zwei Jahre 
vergangen sind und 

 ii)  die Kommission die Stellungnahme des GEREK zur 
Annahme eines solchen Beschlusses, die das GE-
REK auf Verlangen der Kommission binnen drei 
Monaten vorlegt, weitestmöglich berücksichtigt; 

 b)  die Vergabe von Nummern, einschließlich Nummernbe-
reiche, Übertragbarkeit von Nummern und Kennungen, 
Systeme für die Nummern- oder Adressenumsetzung 
und Zugang zum Notrufdienst durch die einheitliche eu-
ropäische Notrufnummer 112. 

(4) Die Durchführungsrechtsakte nach Absatz 1 des vorliegen-
den Artikels werden gemäß dem in Artikel 118 Absatz 4 ge-
nannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Das GEREK kann von sich aus die Kommission in der Frage 
beraten, ob eine Maßnahme gemäß Absatz 1 erlassen werden 
sollte. 

(6) [1] Hat die Kommission innerhalb eines Jahres nach Abgabe 
einer Stellungnahme durch das GEREK, aus der hervor-
geht,dass aufgrund der unterschiedlichen Umsetzung der in die-
ser Richtlinie vorgesehenen Regulierungsaufgaben durch die 
nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen 
Behörden Hindernisse für den Binnenmarkt entstehen könnten, 
keine Empfehlung abgegeben oder keinen Beschluss erlassen, 
so teilt sie dem Europäischen Parlament und dem Rat ihre 
Gründe dafür mit und veröffentlicht diese. 

[2] Wenn die Kommission eine Empfehlung gemäß Absatz 1 
abgegeben hat, jedoch die uneinheitliche Umsetzung, aufgrund 
deren Hindernisse für den Binnenmarkt entstehen, danach zwei 
Jahre anhält, erlässt die Kommission vorbehaltlich des Absatzes 
3 einen Beschluss im Wege von Durchführungsrechtsakten ge-
mäß Absatz 4. 

[3] Hat die Kommission innerhalb eines weiteren Jahres nach 
der Empfehlung gemäß Unterabsatz 2 keinen Beschluss erlas-
sen, so teilt sie dem Europäischen Parlament und dem Rat ihre 
Gründe dafür mit und veröffentlicht diese. 

Artikel 39 Normung 
(1) 1Die Kommission erstellt ein Verzeichnis von nicht zwin-
genden Normen oder Spezifikationen, die als Grundlage für die 
Förderung der einheitlichen Bereitstellung elektronischer Kom-
munikationsnetze und -dienste sowie zugehöriger Einrichtun-
gen und Dienste dienen, und veröffentlicht es im Amtsblatt der 
Europäischen Union. 2Bei Bedarf kann die Kommission nach 
Anhörung des durch die Richtlinie (EU) 2015/1535 eingesetz-
ten Ausschusses die Erstellung von Normen durch die europäi-
schen Normungsorganisationen (Europäisches Komitee für 
Normung (CEN), Europäisches Komitee für elektronische Nor-
mung (Cenelec) und Europäisches Institut für Telekommunika-
tionsnormen (ETSI)) veranlassen. 

(2) [1] Die Mitgliedstaaten fördern die Anwendung der Normen 
oder Spezifikationen gemäß Absatz 1 für die Bereitstellung von 
Diensten, technischen Schnittstellen oder Netzfunktionen, so-
weit dies unbedingt notwendig ist, um die Interoperabilität von 
Diensten, die durchgehende Konnektivität, einen leichteren An-
bieterwechsel und eine leichtere Übertragung von Rufnummern 
und Kennungen zu gewährleisten und den Nutzern eine größere 
Auswahl zu bieten. 

[2] Wurden derartige Normen oder Spezifikationen nicht ge-
mäß Absatz 1 veröffentlicht, fördern die Mitgliedstaaten die 
Anwendung der von den europäischen Normungsorganisatio-
nen erstellten Normen. 

[3] Falls keine derartigen Normen oder Spezifikationen vorlie-
gen, fördern die Mitgliedstaaten die Anwendung internationaler 
Normen oder Empfehlungen der Internationalen Fernmel-
deunion (ITU), der Europäischen Konferenz der Verwaltungen 
für Post- und Fernmeldewesen (CEPT), der Internationalen Or-
ganisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektro-
technischen Kommission (IEC). 

[4] Bestehen bereits internationale Normen, so rufen die Mit-
gliedstaaten die europäischen Normungsorganisationen dazu 
auf, diese Normen bzw. deren einschlägige Bestandteile als Ba-
sis für die von ihnen entwickelten Normen zu verwenden, es sei 
denn, die internationalen Normen bzw. deren einschlägige Be-
standteile sind ineffizient. 

[5] Die in Absatz 1 oder in diesem Absatz genannten Normen 
oder Spezifikationen dürfen den Zugang gemäß den Anforde-
rungen dieser Richtlinie nicht verhindern, sofern dies möglich 
ist. 

(3) Wurden die in Absatz 1 genannten Normen oder Spezifika-
tionen nicht sachgerecht angewandt, so dass die Interoperabili-
tät der Dienste in einem oder mehreren Mitgliedstaaten nicht 
gewährleistet ist, so kann die Anwendung dieser Normen oder 
Spezifikationen nach dem Verfahren in Absatz 4 verbindlich 
vorgeschrieben werden, soweit dies unbedingt notwendig ist, 
um die Interoperabilität zu gewährleisten und den Nutzern eine 
größere Auswahl zu bieten. 

(4) 1Beabsichtigt die Kommission, die Anwendung bestimmter 
Normen oder Spezifikationen verbindlich vorzuschreiben, so 
veröffentlicht sie eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union und fordert alle Beteiligten zur Stellung-
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nahme auf. 2Die Kommission schreibt im Wege von Durchfüh-
rungsrechtsakten die Anwendung der einschlägigen Normen 
verbindlich vor, indem sie diese in dem im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlichten Verzeichnis der Normen oder 
Spezifikationen als verbindlich kennzeichnet. 

(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass die Normen oder 
Spezifikationen gemäß Absatz 1 nicht mehr zur Bereitstellung 
harmonisierter elektronischer Kommunikationsdienste beitra-
gen oder dem Bedarf der Verbraucher nicht mehr entsprechen 
oder die technologische Weiterentwicklung behindern, so 
streicht sie diese aus dem Verzeichnis der Normen oder Spezi-
fikationen gemäß Absatz 1. 

(6) Ist die Kommission der Ansicht, dass die Normen oder Spe-
zifikationen gemäß Absatz 4 nicht mehr zur Bereitstellung har-
monisierter elektronischer Kommunikationsdienste beitragen 
oder dem Bedarf der Verbraucher nicht mehr entsprechen oder 
die technologische Weiterentwicklung behindern, so streicht sie 
diese Normen oder Spezifikationen im Wege von Durchfüh-
rungsrechtsakten aus dem in Absatz 1 genannten Verzeichnis 
der Normen oder Spezifikationen. 

(7) Die in den Absätzen 4 und 6 des vorliegenden Artikels ge-
nannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Arti-
kel 118 Absatz 4 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(8) Dieser Artikel findet auf keine der wesentlichen Anforde-
rungen, Schnittstellenspezifikationen oder harmonisierten Nor-
men Anwendung, für die die Richtlinie 2014/53/EU gilt. 

Titel V Sicherheit 

Artikel 40 Sicherheit von Netzen und Diensten 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anbieter öf-
fentlicher elektronischer Kommunikationsnetze oder öffentlich 
zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste angemes-
sene und verhältnismäßige technische und organisatorische 
Maßnahmen zur angemessenen Beherrschung der Risiken für 
die Sicherheit von Netzen und Diensten ergreifen. 2Diese Maß-
nahmen müssen unter Berücksichtigung des Standes der Tech-
nik ein Sicherheitsniveau gewährleisten, das angesichts des be-
stehenden Risikos angemessen ist. 3Insbesondere sind Maßnah-
men, einschließlich gegebenenfalls Verschlüsselung, zu ergrei-
fen, um Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen auf Nutzer und 
auf andere Netze und Dienste zu vermeiden und so gering wie 
möglich zu halten. 

[2] Die Agentur der Europäischen Union für Netz- und Infor-
mationssicherheit (im Folgenden „ENISA“) erleichtert im Ein-
klang mit der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates die Koordinierung der Mitgliedstaa-
ten, damit voneinander abweichende nationale Anforderungen, 
die Sicherheitsrisiken und Hindernisse für den Binnenmarkt mit 
sich bringen könnten, vermieden werden. 

(2) [1] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anbieter öf-
fentlicher elektronischer Kommunikationsnetze oder öffentlich 
zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste der zu-
ständigen Behörde einen Sicherheitsvorfall, der beträchtliche 
Auswirkungen auf den Betrieb der Netze oder die Bereitstel-
lung der Dienste hatte, unverzüglich mitteilen. 

[2] Zur Feststellung des Ausmaßes der Auswirkungen eines Si-
cherheitsvorfalls werden – sofern verfügbar – insbesondere fol-
gende Parameter berücksichtigt: 

a)  die Zahl der von dem Sicherheitsvorfall betroffenen 
Nutzer, 

b)  die Dauer des Sicherheitsvorfalls, 

c)  die geografische Ausdehnung des von dem Sicherheits-
vorfall betroffenen Gebiets, 

d)  das Ausmaß der Beeinträchtigung des Netzes oder 
Dienstes, 

e)  das Ausmaß der Auswirkungen auf wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Tätigkeiten. 

[3] 1Sofern angebracht, unterrichtet die betroffene zuständige 
Behörde die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
und die ENISA. 2Die betroffene zuständige Behörde kann die 
Öffentlichkeit unterrichten oder die Anbieter zu dieser Unter-
richtung verpflichten, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass 

die Bekanntgabe des Sicherheitsvorfalls im öffentlichen Inte-
resse liegt.[4] Einmal pro Jahr legt die betroffene zuständige 
Behörde der Kommission und der ENISA einen zusammenfas-
senden Bericht über die eingegangenen Mitteilungen und die 
gemäß diesem Absatz ergriffenen Maßnahmen vor. 

(3) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Falle einer be-
sonderen und erheblichen Gefahr eines Sicherheitsvorfalls in 
öffentlichen elektronischen Kommunikationsnetzen oder bei 
öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdiens-
ten, die Anbieter solcher Netze oder Dienste die von dieser Ge-
fahr potenziell betroffenen Nutzer über alle möglichen Schutz- 
oder Abhilfemaßnahmen, die von den Nutzern ergriffen werden 
können, informieren. 2Die Anbieter informieren die Nutzer ge-
gebenenfalls auch über die Gefahr selbst. 

(4) Dieser Artikel lässt die Verordnung (EU) 2016/679 und die 
Richtlinie 2002/58/EG unberührt. 

(5) [1] 1Der Kommission kann unter weitestmöglich Berück-
sichtigung der Stellungnahme der ENISA Durchführungs-
rechtsakte erlassen, in denen die in Absatz 1 genannten techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen sowie die Umstände, 
die Form und die Verfahren in Bezug auf die Meldepflichten 
gemäß Absatz 2 genau dargelegt werden. 2Sie werden so weit 
wie möglich auf europäische und internationale Normen ge-
stützt und hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche 
Anforderungen festzulegen, um die in Absatz 1 dargelegten 
Ziele zu erreichen. 

[2] Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Arti-
kel 118 Absatz 4 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 41 Anwendung und Durchsetzung 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Be-
hörden in Anwendung des Artikels 40 befugt sind, Anbietern 
öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze oder öffent-
lich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste ver-
bindliche Anweisungen zu erteilen, auch zu den Maßnahmen, 
die erforderlich sind, um einen Sicherheitsvorfall zu beheben 
oder, wenn eine erhebliche Gefahr festgestellt wurde, zu ver-
hindern, und zu den Umsetzungsfristen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Be-
hörden befugt sind, Anbietern öffentlicher elektronischer Kom-
munikationsnetze oder öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste vorzuschreiben, dass sie 

a)  die zur Beurteilung der Sicherheit ihrer Netze und 
Dienste erforderlichen Informationen, einschließlich der 
Unterlagen über ihre Sicherheitsmaßnahmen, übermit-
teln und 

b)  sich einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen, die von 
einer qualifizierten unabhängigen Stelle oder einer zu-
ständigen Behörde durchgeführt wird, und deren Ergeb-
nisse der zuständigen Behörde übermitteln; die Kosten 
der Überprüfung trägt der betreffende Anbieter. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Be-
hörden über alle erforderlichen Befugnisse verfügen, um Ver-
stöße sowie deren Auswirkungen auf die Sicherheit der Netze 
und Dienste zu untersuchen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Be-
hörden zur Durchführung des Artikels 40 befugt sind, die Un-
terstützung eines gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 
2016/1148 benannten Computer-Notfallteams (CSIRT) im Zu-
sammenhang mit Fragen, die laut Anhang I Nummer 2 der ge-
nannten Richtlinie zu den Aufgaben der CSIRTs gehören, in 
Anspruch zu nehmen. 

(5) Die zuständigen Behörden konsultieren gegebenenfalls und 
nach Maßgabe des nationalen Rechts die zuständigen nationa-
len Strafverfolgungsbehörden, die zuständigen Behörden im 
Sinne des Artikels 8 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/1148 
und die nationalen Datenschutzbehörden. 
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Teil II Netze 

Titel I Marktzutritt und Netzausbau 

Kapitel I Entgelte 

Artikel 42 Entgelte für 
Funkfrequenznutzungsrechte und Rechte für 
die Installation von Einrichtungen 
(1) 1Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde ge-
statten, bei Nutzungsrechten für Funkfrequenzen oder bei Rech-
ten für die Installation von zur Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze oder -dienste und zugehöriger Einrich-
tungen genutzten Einrichtungen auf, über oder unter öffentli-
chem oder privatem Grundbesitz Entgelte zu erheben, die eine 
optimale Nutzung dieser Ressourcen sicherstellen. 2Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass die Entgelte objektiv gerecht-
fertigt, transparent, nichtdiskriminierend und ihrem Zweck an-
gemessen sind, und tragen den allgemeinen Zielen dieser Richt-
linie Rechnung. 

(2) In Bezug auf die Nutzungsrechte für Funkfrequenzen sind 
die Mitgliedstaaten bestrebt, zu gewährleisten, dass die zu erhe-
benden Entgelte in einer Höhe festgesetzt werden, die eine 
wirksame Zuteilung und Nutzung von Funkfrequenzen gewähr-
leistet, indem sie unter anderem 

a) unter Berücksichtigung des Werts der Rechte bei etwai-
gen alternativen Nutzungen der Rechte Reservepreise 
als Mindestentgelte für Funkfrequenznutzungsrechte 
festlegen, 

b) den zusätzlichen Kosten Rechnung tragen, die durch die 
mit diesen Rechten verbundenen Auflagen entstehen, 
und 

c) so weit wie möglich Zahlungsregelungen anwenden, die 
mit der tatsächlichen Verfügbarkeit für die Nutzung der 
Funkfrequenzen in Verbindung stehen. 

Kapitel II Zugang zu Grund und Boden 

Artikel 43 Wegerechte 
(1) [1] Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständige 
Behörde bei der Prüfung eines Antrags auf Erteilung von Rech-
ten: 

– für die Installation von Einrichtungen auf, über oder un-
ter öffentlichem oder privatem Grundbesitz an ein Un-
ternehmen, das für die Bereitstellung öffentlicher elekt-
ronischer Kommunikationsnetze zugelassen ist, oder 

– für die Installation von Einrichtungen auf, über oder un-
ter öffentlichem Grundbesitz an ein Unternehmen, das 
für die Bereitstellung von nicht-öffentlichen elektroni-
schen Kommunikationsnetzen zugelassen ist, 

[2] wie folgt verfährt: 

a) Sie handelt auf der Grundlage einfacher, effizienter, 
transparenter und öffentlich zugänglicher Verfahren, die 
nichtdiskriminierend und unverzüglich angewendet wer-
den, und entscheidet in jedem Fall – außer im Falle der 
Enteignung – innerhalb von sechs Monaten nach der An-
tragstellung und 

b) sie befolgt die Grundsätze der Transparenz und der 
Nichtdiskriminierung, wenn sie die betreffenden Rechte 
an Bedingungen knüpft. 

[3] Die in den Buchstaben a und b genannten Verfahren können 
je nachdem, ob der Antragsteller öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze bereitstellt oder nicht, unterschiedlich 
sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Behörden oder 
Gebietskörperschaften, die an Unternehmen, die öffentliche 
elektronische Kommunikationsnetze oder öffentlich zugängli-
che elektronische Kommunikationsdienste bereitstellen, betei-
ligt sind oder diese kontrollieren, eine wirksame strukturelle 
Trennung zwischen der für die Erteilung der in Absatz 1 ge-
nannten Rechte zuständigen Stelle und den Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit dem Eigentum oder der Kontrolle besteht.

Artikel 44 Kollokation und gemeinsame 
Nutzung von Netzbestandteilen und 
zugehörigen Einrichtungen durch Betreiber 
elektronischer Kommunikationsnetze 
(1) [1] Hat ein Betreiber nach nationalem Recht Einrichtungen 
auf, über oder unter öffentlichen oder privaten Grundstücken 
installiert oder ein Verfahren zur Enteignung oder Nutzung von 
Grundstücken in Anspruch genommen, so kann die zuständige 
Behörde auf dieser Grundlage aus Gründen des Umweltschut-
zes, der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit oder der Städ-
teplanung und Raumordnung die gemeinsame Unterbringung 
Kollokation der installierten Netzbestandteile und zugehörigen 
Einrichtungen vorschreiben. 

[2] 1Die Kollokation oder gemeinsame Nutzung der installierten 
Netzbestandteile und Einrichtungen sowie die gemeinsame 
Nutzung von Grundstücken darf nur nach einer öffentlichen 
Konsultation von angemessener Dauer vorgeschrieben werden, 
bei der alle interessierten Kreise Gelegenheit zur Meinungsäu-
ßerung erhalten müssen, und darf nur die Bereiche erfassen, in 
denen die gemeinsame Nutzung zur Erreichung der Ziele nach 
Unterabsatz 1 für notwendig erachtet wird. 2Die zuständigen 
Behörden dürfen die gemeinsame Nutzung solcher Einrichtun-
gen oder Immobilien, wozu unter anderem Grund und Boden, 
Gebäude, Gebäudezugänge, Verkabelungen in Gebäuden, Mas-
ten, Antennen, Türme und andere Trägerstrukturen, Leitungs-
rohre, Leerrohre, Einstiegsschächte und Verteilerkästen gehö-
ren, oder Maßnahmen zur Erleichterung der Koordinierung öf-
fentlicher Bauarbeiten vorschreiben. 3Erforderlichenfalls kann 
ein Mitgliedstaat für eine oder mehrere der nachstehenden Auf-
gaben eine nationale Regulierungsbehörde oder eine andere zu-
ständige Behörde benennen: 

a) Koordinierung des in diesem Artikel vorgesehenen Ver-
fahrens, 

b) Handeln als zentrale Informationsstelle, 

c) Festlegung von Regeln für die Umlegung der Kosten bei 
gemeinsamer Nutzung von Einrichtungen oder Grund-
besitz und die Koordinierung öffentlicher Bauarbeiten. 

(2) 1Die von einer zuständigen Behörde gemäß diesem Artikel 
getroffenen Maßnahmen müssen objektiv, transparent, nicht-
diskriminierend und verhältnismäßig sein. 2Erforderlichenfalls 
sind diese Maßnahmen in Abstimmung mit den nationalen Re-
gulierungsbehörden durchzuführen. 

Kapitel III Zugang zu Funkfrequenzen 

Abschnitt 1 Genehmigungen 

Artikel 45 Verwaltung der Funkfrequenzen 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten sorgen für die effiziente Verwal-
tung der Funkfrequenzen für elektronische Kommunikations-
netze und -dienste in ihrem Hoheitsgebiet im Einklang mit den 
Artikeln 3 und 4, wobei sie gebührend berücksichtigen, dass die 
Funkfrequenzen ein öffentliches Gut von hohem gesellschaftli-
chen, kulturellen und wirtschaftlichen Wert sind. 2Sie gewähr-
leisten, dass die Zuteilung von, die Erteilung von Allgemeinge-
nehmigungen für und die Gewährung von individuellen Nut-
zungsrechten für Funkfrequenzen für elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste durch die zuständigen Behörden auf 
objektiven, transparenten, wettbewerbsfördernden, nichtdiskri-
minierenden und angemessenen Kriterien beruhen. 

[2] Die Mitgliedstaaten halten bei der Anwendung dieses Arti-
kels die einschlägigen internationalen Übereinkünfte, ein-
schließlich der ITU-Vollzugsordnung für den Funkdienst und 
sonstiger im Rahmen der ITU geschlossenen Übereinkünfte zur 
Regulierung der Funkfrequenzen – beispielsweise das auf der 
Regionalen Funkplanungskonferenz 2006 geschlossene Ab-
kommen –, ein und können öffentliche Belange berücksichti-
gen. 

(2) [1] 1Die Mitgliedstaaten fördern die Harmonisierung der 
Nutzung der Funkfrequenzen in der Union für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste, um deren effektiven und 
effizienten Einsatz zu gewährleisten und um Vorteile für die
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Verbraucher, wie etwa Wettbewerb, größenbedingte Kosten-
vorteile und Interoperabilität der Dienste und Netze, zu erzie-
len. 2Dabei handeln sie im Einklang mit Artikel 4 dieser Richt-
linie und mit der Entscheidung Nr. 676/2002/EG, indem sie un-
ter anderem 

a) die Versorgung ihres Hoheitsgebiets und ihrer Bevölke-
rung mit hochwertigen und leistungsfähigen drahtlosen 
Breitbanddiensten sowie die Versorgung entlang wichti-
ger nationaler und europäischer Verkehrswege ein-
schließlich des transeuropäischen Verkehrsnetzes ge-
mäß der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates[1] vorantreiben; 

b) die rasche Entwicklung neuer drahtloser Kommunikati-
onstechnologien und Anwendungen in der Union er-
leichtern, gegebenenfalls auch durch ein sektorübergrei-
fendes Konzept; 

c) im Interesse langfristiger Investitionen für Vorherseh-
barkeit und Einheitlichkeit bei der Erteilung, Verlänge-
rung, Änderung und Beschränkung sowie dem Entzug 
von Nutzungsrechten für Funkfrequenzen sorgen; 

d) die Vermeidung grenzüberschreitender oder nationaler 
funktechnischer Störungen gemäß Artikel 28 und Arti-
kel 46 gewährleisten und zu diesem Zweck geeignete 
Präventions- und Abhilfemaßnahmen ergreifen; 

e) die gemeinsame Nutzung von Funkfrequenzen durch 
gleichartige oder unterschiedliche Funkfrequenznutzun-
gen im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht fördern; 

f) das am besten geeignete und mit dem geringstmöglichen 
Aufwand verbundene Genehmigungssystem gemäß Ar-
tikel 46 anwenden, damit die Funkfrequenzen so flexi-
bel, gemeinsam und effizient wie möglich genutzt wer-
den; 

g) Regeln für die Erteilung, die Übertragung, die Verlänge-
rung, die Änderung und den Entzug von Funkfrequenz-
nutzungsrechten anwenden, die klar und transparent 
festgelegt werden, um die Rechtssicherheit, Einheitlich-
keit und Vorhersehbarkeit der Regulierung zu gewähr-
leisten; 

h) darauf hinarbeiten, dass die Erteilung von Funkfre-
quenznutzungsgenehmigungen in der Union auf einheit-
liche und vorhersehbare Weise im Hinblick auf den 
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden durch 
elektromagnetische Felder erfolgt, wobei sie der Emp-
fehlung 1999/519/EG Rechnung tragen. 

2 1Für die Zwecke von Unterabsatz 1 und im Zusammenhang 
mit der Entwicklung technischer Umsetzungsmaßnahmen für 
ein Funkfrequenzband gemäß der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG kann die Kommission die Gruppe für Frequenz-
politik anweisen, eine Stellungnahme abzugeben mit einer 
Empfehlung zu der/den am besten geeigneten Genehmigungs-
regelungen für die Nutzung von Funkfrequenzen in diesem Fre-
quenzband oder Teilen davon. 2Gegebenenfalls kann die Kom-
mission unter weitestmöglicher Berücksichtigung einer solchen 
Stellungnahme eine Empfehlung annehmen, die der Förderung 
eines kohärenten Ansatzes in der Union hinsichtlich der Geneh-
migungsregelung(en) für die Nutzung dieses Frequenzbandes 
dienen würde. 

[3] 1Zieht die Kommission die Annahme von Maßnahmen nach 
Artikel 39 Absätze 1, 4, 5 und 6 in Betracht, so kann sie, was 
die Auswirkungen solcher Normen oder Spezifikationen auf die 
Koordinierung, Harmonisierung und Verfügbarkeit der Funk-
frequenzen anbelangt, die Stellungnahme der Gruppe für Fre-
quenzpolitik einholen. 2Unternimmt die Kommission weitere 
Schritte, so trägt sie den Stellungnahmen der Gruppe für Fre-
quenzpolitik weitestmöglich Rechnung. 

(3) [1] Besteht auf nationaler oder regionaler Ebene keine aus-
reichende Nachfrage nach der Nutzung eines Frequenzbands 
der harmonisierten Funkfrequenzen, so können die Mitglied-
staaten nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 des vorliegenden 
Artikels eine alternative Nutzung des gesamten oder eines Teils 
dieses Frequenzbands, einschließlich der bestehenden Nutzung, 
genehmigen, sofern 

a) die mangelnde Nachfrage nach der Nutzung eines sol-
chen Frequenzbands auf der Grundlage einer öffentli-
chen Konsultation gemäß Artikel 23 – einschließlich ei-
ner vorausschauenden Beurteilung der Marktnachfrage 
– festgestellt wurde, 

b) durch die alternative Nutzung die Verfügbarkeit oder die 
Nutzung eines solchen Frequenzbands in anderen Mit-
gliedstaaten nicht verhindert oder beeinträchtigt wird 
und 

c) der betreffende Mitgliedstaat der langfristigen Verfüg-
barkeit oder Nutzung eines solchen Frequenzbands in 
der Union sowie den größenbedingten Kostenvorteilen 
für die aus der Nutzung der harmonisierten Funkfre-
quenzen in der Union resultierenden Geräte gebührend 
Rechnung trägt. 

[2] 1Jede Entscheidung, die alternative Nutzung ausnahmsweise 
zu genehmigen, wird regelmäßig und auf jeden Fall dann um-
gehend überprüft, wenn bei der zuständigen Behörde ein hinrei-
chend begründeter Antrag eines Nutzungsinteressenten auf 
Nutzung des Frequenzbands entsprechend der technischen Um-
setzungsmaßnahme eingeht. 2Der Mitgliedstaat setzt die Kom-
mission und die anderen Mitgliedstaaten von der getroffenen 
Entscheidung, wobei auch die Gründe für letztere anzugeben 
sind, sowie dem Ergebnis der Überprüfung in Kenntnis. 

(4) [1] Unbeschadet des Unterabsatzes 2 stellen die Mitglied-
staaten sicher, dass alle Arten der für die Bereitstellung elektro-
nischer Kommunikationsnetze oder -dienste eingesetzten Tech-
nologien in den Funkfrequenzen genutzt werden können, die im 
Einklang mit dem Unionsrecht in ihrem nationalen Frequenz-
vergabeplan als für elektronische Kommunikationsdienste ver-
fügbar erklärt wurden. 

[2] Die Mitgliedstaaten können jedoch verhältnismäßige und 
nichtdiskriminierende Beschränkungen für die Nutzung be-
stimmter Arten von Funknetzen oder Technologien für drahtlo-
sen Netzzugang für elektronische Kommunikationsdienste vor-
sehen, wenn dies aus folgenden Gründen erforderlich ist: 

a) zur Vermeidung funktechnischer Störungen, 

b) zum Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden 
durch elektromagnetische Felder unter weitest mögli-
cher Berücksichtigung der Empfehlung 1999/519/EG, 

c) zur Gewährleistung der technischen Dienstqualität, 

d) zur Gewährleistung der größtmöglichen gemeinsamen 
Nutzung von Funkfrequenzen, 

e) zur Wahrung der effizienten Nutzung von Funkfrequen-
zen oder 

f) zur Gewährleistung der Verwirklichung eines Ziels von 
allgemeinem Interesse gemäß Absatz 5. 

(5) [1] 1Unbeschadet des Unterabsatzes 2 stellen die Mitglied-
staaten sicher, dass alle Arten von elektronischen Kommunika-
tionsdiensten in den Funkfrequenzen bereitgestellt werden kön-
nen, die im Einklang mit dem Unionsrecht in ihrem nationalen 
Frequenzvergabeplan als für elektronische Kommunikations-
dienste verfügbar erklärt wurden. 2Die Mitgliedstaaten können 
jedoch verhältnismäßige und nichtdiskriminierende Beschrän-
kungen für die Bereitstellung bestimmter Arten von elektroni-
schen Kommunikationsdiensten vorsehen, u.a. wenn dies zur 
Erfüllung einer Anforderung gemäß der ITU-Vollzugsordnung 
für den Funkdienst erforderlich ist. 

[2] Maßnahmen, aufgrund deren elektronische Kommunikati-
onsdienste in bestimmten, für elektronische Kommunikations-
dienste zur Verfügung stehenden Frequenzbändern bereitzu-
stellen sind, müssen dadurch gerechtfertigt sein, dass sie einem 
von den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht fest-
gelegten Ziel von allgemeinem Interesse dienen; dies gilt unter 
anderem für folgende Ziele: 

a) den Schutz des menschlichen Lebens, 

b) die Stärkung des sozialen, regionalen oder territorialen 
Zusammenhalts, 

c) die Vermeidung einer ineffizienten Nutzung der Funk-
frequenzen oder 

d) die Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 
sowie des Medienpluralismus, beispielsweise durch die 
Erbringung von Hörfunk- und Fernsehdiensten.
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[3] 1Eine Maßnahme, die in einem bestimmten Frequenzband 
die Bereitstellung aller anderen elektronischen Kommunikati-
onsdienste untersagt, kann nur dann vorgesehen werden, wenn 
sie erforderlich ist, um Dienste zum Schutz des menschlichen 
Lebens zu schützen. 2Die Mitgliedstaaten können diese Maß-
nahmen in Ausnahmefällen auch erweitern, um anderen von 
den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht festge-
legten Zielen von allgemeinem Interesse zu entsprechen. 

(6) Die Mitgliedstaaten überprüfen regelmäßig, inwieweit die 
in den Absätzen 4 und 5 genannten Beschränkungen notwendig 
sind, und veröffentlichen die Ergebnisse dieser Überprüfungen. 

(7) Beschränkungen, die vor dem 25. Mai 2011 festgelegt wur-
den, müssen bis zum 20. Dezember 2018 mit den Absätzen 4 
und 5 im Einklang stehen. 

Artikel 46 Genehmigung der Nutzung von 
Funkfrequenzen 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten erleichtern die Nutzung, auch die 
gemeinsame Nutzung, von Funkfrequenzen im Rahmen von 
Allgemeingenehmigungen und beschränken die Erteilung indi-
vidueller Funkfrequenznutzungsrechte auf Situationen, in de-
nen solche Rechte notwendig sind, um in Anbetracht der Nach-
frage eine bestmögliche effiziente Nutzung sicherzustellen; sie 
berücksichtigen dabei die Kriterien in Unterabsatz 2. 2In allen 
anderen Fällen legen sie die Frequenznutzungsbedingungen in 
einer Allgemeingenehmigung fest. 

[2] Die Mitgliedstaaten wählen zu diesem Zweck das am besten 
geeignete System zur Erteilung von Frequenznutzungsgeneh-
migungen und berücksichtigen dabei 

a) die spezifischen Merkmale der betreffenden Funkfre-
quenzen, 

b) die Notwendigkeit des Schutzes vor funktechnischen 
Störungen, 

c) die Schaffung verlässlicher Bedingungen für die ge-
meinsame Frequenznutzung, soweit zutreffend, 

d) die Notwendigkeit der Gewährleistung der technischen 
Qualität der Kommunikation oder der Dienste, 

e) von den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unions-
recht festgelegte Ziele von allgemeinem Interesse; 

f) die Notwendigkeit der Wahrung der effizienten Nutzung 
von Funkfrequenzen. 

[3] Bei ihren Erwägungen hinsichtlich des Erlasses einer Allge-
meingenehmigung oder der Gewährung individueller Nut-
zungsrechte für harmonisierte Funkfrequenzen – unter Berück-
sichtigung von technischen Umsetzungsmaßnahmen gemäß Ar-
tikel 4 der Entscheidung Nr. 676/2002/EG – sorgen die Mit-
gliedstaaten für eine Minimierung von Problemen durch 
funktechnische Störungen, auch in Fällen, in denen Funkfre-
quenzen auf der Grundlage einer Kombination aus einer Allge-
meingenehmigung und individuellen Nutzungsrechten gemein-
sam genutzt werden. 

[4] Die Mitgliedstaaten prüfen, falls angezeigt, die Möglichkeit, 
die Nutzung von Funkfrequenzen auf der Grundlage einer 
Kombination aus einer Allgemeingenehmigung und individuel-
len Nutzungsrechten zu genehmigen, und tragen dabei den 
wahrscheinlichen Auswirkungen verschiedener Kombinationen 
von Allgemeingenehmigungen und individuellen Nutzungs-
rechten auf den Wettbewerb, auf Innovation und auf den Markt-
eintritt sowie den schrittweise vollzogenen Übertragungen von 
einer Kategorie auf die andere Rechnung. 

[5] Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Funkfrequenzen 
mit möglichst geringen Beschränkungen genutzt werden kön-
nen, indem sie technischen Lösungen zur Beseitigung funktech-
nischer Störungen gebührend Rechnung tragen, damit die mit 
dem geringsten Aufwand verbundene Genehmigungsregelung 
vorgegeben wird. 

(2) 1Treffen die zuständigen Behörden eine Entscheidung ge-
mäß Absatz 1, um die gemeinsame Funkfrequenznutzung zu 
fördern, so sorgen sie dafür, dass die Bedingungen für die ge-
meinsame Nutzung klar festgelegt sind. 2Diese Bedingungen

müssen die effiziente Frequenznutzung, den Wettbewerb und 
Innovation fördern. 

Artikel 47 An individuelle 
Funkfrequenznutzungsrechte geknüpfte 
Bedingungen 
(1) [1] 1Die zuständigen Behörden verknüpfen individuelle Nut-
zungsrechte für Funkfrequenzen gemäß Artikel 13 Absatz 1 mit 
Bedingungen, die eine optimale und möglichst effektive und ef-
fiziente Nutzung der Funkfrequenzen gewährleisten. 2Sie legen 
vor der Zuteilung oder Verlängerung solcher Rechte diese Be-
dingungen, einschließlich des geforderten Nutzungsgrads und 
der Möglichkeit, diese Anforderung durch die Übertragung o-
der Vermietung zu erfüllen, eindeutig fest, um die Umsetzung 
der Bedingungen gemäß Artikel 30 zu gewährleisten. 3Die für 
die Verlängerung von Frequenznutzungsrechten geltenden Be-
dingungen dürfen den bestehenden Inhabern solcher Rechte 
keine ungerechtfertigten Vorteile verschaffen. 

[2] In diesen Bedingungen werden die anwendbaren Parameter 
einschließlich der Frist, in dem die Rechte ausgeübt werden 
müssen, festgelegt; bei deren Nichtanwendung wäre die zustän-
dige Behörde dazu berechtigt, das Nutzungsrecht zu entziehen 
oder andere Maßnahmen vorzuschreiben. 

[3] 1Die zuständigen Behörden konsultieren und informieren 
die Beteiligten rechtzeitig und in transparenter Form über die 
an individuelle Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen, be-
vor diese auferlegt werden. 2Sie legen im Voraus die Kriterien 
zur Kontrolle der Einhaltung dieser Bedingungen fest und teilen 
sie den Beteiligten in transparenter Form mit. 

(2) [1] Verknüpfen die zuständigen Behörden individuelle 
Funkfrequenznutzungsrechte mit Bedingungen, so können sie, 
insbesondere um eine effektive und effiziente Frequenznutzung 
sicherzustellen oder die Versorgung zu verbessern, folgende 
Möglichkeiten vorsehen: 

a) gemeinsam Nutzung von passiven oder aktiven Infra-
strukturen für die Funkfrequenznutzung oder von Funk-
frequenzen 

b) kommerzielle Roamingzugangsvereinbarungen, 

c) gemeinsamer Ausbau von Infrastrukturen für die Bereit-
stellung von auf Funkfrequenzen gestützten elektroni-
schen Kommunikationsnetzen oder -diensten. 

[2] 1Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass die mit Funk-
frequenznutzungsrechten verknüpften Bedingungen die ge-
meinsame Funkfrequenznutzung nicht behindern. 2Die Umset-
zung der gemäß diesem Absatz auferlegten Bedingungen durch 
die Unternehmen bleibt weiterhin dem Wettbewerbsrecht un-
terworfen. 

Abschnitt 2 Nutzungsrechte 

Artikel 48 Erteilung individueller 
Funkfrequenznutzungsrechte 
(1) Müssen für Funkfrequenzen individuelle Nutzungsrechte 
gewährt werden, so gewähren die Mitgliedstaaten solche 
Rechte auf Antrag jedem Unternehmen für die Bereitstellung 
von elektronischen Kommunikationsnetzen oder -diensten auf 
der Grundlage der in Artikel 12 genannten Allgemeingenehmi-
gung, vorbehaltlich des Artikels 13, des Artikels 21 Absatz 1 
Buchstabe c und des Artikels 55 sowie sonstiger Vorschriften 
zur Sicherstellung einer effizienten Nutzung dieser Ressourcen 
gemäß dieser Richtlinie. 

(2) Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten festgelegten spe-
zifischen Kriterien und Verfahren, die Anwendung finden, 
wenn Erbringern von Hörfunk- oder Fernsehinhaltsdiensten in-
dividuelle Funkfrequenznutzungsrechte gewährt werden, um 
Ziele von allgemeinem Interesse im Einklang mit dem Unions-
recht zu erreichen, werden die individuellen Rechte zur Nut-
zung von Funkfrequenzen nach offenen, objektiven, transparen-
ten, nichtdiskriminierenden und verhältnismäßigen Verfahren 
sowie nach Maßgabe des Artikels 45 gewährt. 

(3) Von der Anforderung offener Verfahren darf abgewichen 
werden, wenn die Gewährung individueller Funkfrequenznut-
zungsrechte an die Erbringer von Hörfunk- oder Fernsehin-
haltsdiensten im Hinblick auf ein von den Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem Unionsrecht festgelegtes Ziel von allgemei-
nem Interesse notwendig ist. 



Artikel 49-50 EKEK  

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

EKEK 

190 
 
 

 

 

 

 

 

(4) 1Die zuständigen Behörden berücksichtigen Anträge auf Er-
teilung individueller Frequenznutzungsrechte im Rahmen von 
Auswahlverfahren mit objektiven, transparenten, verhältnismä-
ßigen und nichtdiskriminierenden Zulassungskriterien, die im 
Voraus festgelegt werden und die die an solche Rechte zu knüp-
fenden Bedingungen widerspiegeln. 2Die zuständigen Behör-
den müssen alle erforderlichen Informationen von den Antrag-
stellern einholen können, um auf der Grundlage dieser Kriterien 
deren Fähigkeit zur Erfüllung der Kriterien zu beurteilen. 3Ge-
langt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass ein Antrag-
steller nicht über die erforderliche Fähigkeit verfügt, so trifft sie 
hierüber eine ordnungsgemäß begründete Entscheidung. 

(5) 1Bei der Gewährung individueller Nutzungsrechte für Funk-
frequenzen geben die Mitgliedstaaten an, ob und gegebenen-
falls unter welchen Bedingungen diese Rechte vom Rechtein-
haber übertragen oder vermietet werden können. 2Die Artikel 
45 und 51 finden Anwendung. 

(6) 1Entscheidungen über die Gewährung von individuellen 
Frequenznutzungsrechten werden von der zuständigen Behörde 
so schnell wie möglich nach Erhalt des vollständigen Antrags 
getroffen, mitgeteilt und veröffentlicht, und zwar innerhalb von 
sechs Wochen im Fall von Funkfrequenzen, die in ihrem natio-
nalen Frequenzbereichsnutzungsplan als für die Nutzung durch 
elektronische Kommunikationsdienste verfügbar erklärt wor-
den sind. 2Diese Frist gilt unbeschadet des Artikels 55 Absatz 7 
und lässt geltende internationale Vereinbarungen über die Nut-
zung von Funkfrequenzen und Erdumlaufpositionen unberührt. 

Artikel 49 Geltungsdauer der Rechte 
(1) Erteilen die Mitgliedstaaten individuelle Frequenznutzungs-
rechte für einen begrenzten Zeitraum, so stellen sie sicher, dass 
das Nutzungsrecht für einen Zeitraum gewährt wird, der im 
Hinblick auf die gemäß Artikel 55 Absatz 2 angestrebten Ziele 
angemessen ist; sie berücksichtigen dabei die Notwendigkeit, 
den Wettbewerb und insbesondere eine effektive und effiziente 
Nutzung der Funkfrequenzen zu gewährleisten und Innovation 
sowie wirksame Investitionen durch unter anderem die Einräu-
mung eines angemessenen Zeitraums für die Amortisation der 
Investition zu fördern. 

(2) [1] 1Erteilen die Mitgliedstaaten für einen begrenzten Zeit-
raum individuelle Frequenznutzungsrechte, für die harmoni-
sierte Bedingungen durch technische Umsetzungsmaßnahmen 
gemäß der Entscheidung Nr. 676/2002/EG festgelegt wurden, 
um die Nutzung für drahtlose breitbandige elektronische Kom-
munikationsdienste (drahtlose Breitbanddienste) zu ermögli-
chen, so stellen sie unter Berücksichtigung der Anforderungen 
des Absatzes 1 dieses Artikels sicher, dass der Regelungsrah-
men hinsichtlich der Bedingungen für Investitionen in Infra-
strukturen für die Nutzung solcher Funkfrequenzen während ei-
nes Zeitraums von mindestens 20 Jahren für die Rechteinhaber 
vorhersehbar ist. 2Dieser Artikel gilt gegebenenfalls vorbehalt-
lich etwaiger Änderungen der mit diesen Nutzungsrechten ver-
bundenen Bedingungen gemäß Artikel 18. 

[2] Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
diese Rechte für einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren gel-
ten, und sehen unter den in diesem Absatz festgelegten Bedin-
gungen eine angemessene Verlängerung vor, damit erforderli-
chenfalls Unterabsatz 1 eingehalten werden kann. 

[3] 1Bevor die Mitgliedstaaten Nutzungerechte erteilen, geben 
sie allen Beteiligten die allgemeinen Kriterien für eine Verlän-
gerung der Dauer der Nutzungsrechte, die Teil der Bedingun-
gen gemäß Artikel 55 Absätze 3 und 6 sind, in transparenter 
Weise bekannt. 2Diese allgemeinen Kriterien beziehen sich auf 

a) die Notwendigkeit, die effektive und effiziente Nutzung 
der betreffenden Funkfrequenzen zu gewährleisten, die 
gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstaben a und b ange-
strebten Ziele und die Notwendigkeit, den Zielen von 
allgemeinem Interesse in Bezug auf den Schutz des 
menschlichen Lebens, die öffentliche Ordnung, die öf-
fentliche Sicherheit oder die Verteidigung zu entspre-
chen, und 

b) die Notwendigkeit, einen unverfälschten Wettbewerb zu 
gewährleisten. 

 

[4] 1Spätestens zwei Jahre vor Ablauf der ursprünglichen Gel-
tungsdauer eines individuellen Nutzungsrechts nimmt die zu-
ständige Behörde unter Berücksichtigung des Artikels 45 Ab-
satz 2 Buchstabe c eine objektive und zukunftsgerichtete Be-
wertung der allgemeinen Kriterien für die Verlängerung der 
Geltungsdauer dieses Nutzungsrechts vor. 2Sofern die zustän-
dige Behörde keine Durchsetzungsmaßnahmen aufgrund der 
Nichterfüllung der Bedingungen für die Nutzungsrechte gemäß 
Artikel 30 eingeleitet hat, gewährt sie die Verlängerung der 
Geltungsdauer des Nutzungsrechts, es sei denn, sie gelangt zu 
dem Schluss, dass eine solche Verlängerung den in Unterabsatz 
3 Buchstaben a oder b genannten allgemeinen Kriterien in Be-
zug auf Folgendes nicht entsprechen würde. 

[5] Auf der Grundlage dieser Bewertung teilt die zuständige Be-
hörde dem Rechteinhaber mit, ob die Verlängerung der Gel-
tungsdauer des Nutzungsrechts gewährt wird. 

[6] Kann eine solche Verlängerung nicht gewährt werden, wen-
det die zuständige Behörde Artikel 48 für die Erteilung der Nut-
zungsrechte für das entsprechende spezifische Funkfrequenz-
band an. 

[7] Jede Maßnahme gemäß diesem Absatz ist verhältnismäßig, 
nichtdiskriminierend und transparent und wird begründet. 

[8] Abweichend von Artikel 23 haben die Beteiligten die Mög-
lichkeit, innerhalb eines Zeitraums von mindestens drei Mona-
ten zu jedem Maßnahmenentwurf gemäß den Unterabsätzen 3 
und 4 Stellung zu nehmen. 

[9] Dieser Absatz lässt die Artikel 19 und 30 unberührt. 

[10] Bei der Festlegung der Entgelte für Nutzungsrechte be-
rücksichtigen die Mitgliedstaaten die in diesem Absatz vorge-
sehenen Mechanismen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen von Ab-
satz 2 dieses Artikels abweichen, wenn dies hinreichend be-
gründet ist: 

a) bei begrenzten geografischen Gebieten mit äußerst lü-
ckenhaftem oder gar keinem Zugang zu Hochgeschwin-
digkeitsnetzen, wobei die Abweichung erforderlich ist, 
um die Verwirklichung der Ziele gemäß Artikel 45 Ab-
satz 2 zu gewährleisten, 

b) bei bestimmten kurzfristigen Projekten, 

c) bei der Nutzung zu Versuchszwecken, 

d) bei Nutzungen der Funkfrequenzen, die im Einklang mit 
Artikel 45 Absätze 4 und 5 mit drahtlosen Breitband-
diensten koexistieren können, oder 

e) bei der alternativen Nutzung der Funkfrequenzen gemäß 
Artikel 45 Absatz 3. 

(4) Die Mitgliedstaaten können die Geltungsdauer von Nut-
zungsrechten gemäß diesem Artikel anpassen, damit Geltungs-
dauer der Rechte in einem oder mehreren Frequenzbändern 
gleichzeitig auslaufen. 

Artikel 50 Verlängerung von individuellen 
Nutzungsrechten für harmonisierte 
Funkfrequenzen 
(1) 1Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zustän-
digen Behörden entscheiden über die Verlängerung individuel-
ler Nutzungsrechte für harmonisierte Funkfrequenzen rechtzei-
tig vor dem Ablauf der Geltungsdauer solcher Rechte, es sei 
denn, zum Zeitpunkt der Zuteilung wurde die Möglichkeit einer 
Verlängerung ausdrücklich ausgeschlossen. 2Zu diesem Zweck 
prüfen diese Behörden, ob solche Verlängerungen von Amts 
wegen oder auf Antrag des Rechteinhabers, im letzteren Fall 
frühestens fünf Jahre vor dem Ablauf der Geltungsdauer der be-
treffenden Rechte, erforderlich sind. 3Für bestehende Rechte 
geltende Verlängerungsbestimmungen bleiben davon unbe-
rührt. 

(2) Bei ihren Entscheidungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
berücksichtigen die zuständigen Behörden u.a. Folgendes: 

a) die Erfüllung der in Artikel 3, Artikel 45 Absatz 2 und 
Artikel 48 Absatz 2 festgelegten Ziele sowie von Zielen 
des Gemeinwohls gemäß dem Unionsrecht oder dem na-
tionalen Recht; 
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b) die Umsetzung einer technischen Umsetzungsmaß-
nahme nach Artikel 4 der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG beschlossenen Maßnahme; 

c) die Überprüfung der ordnungsgemäßen Einhaltung der 
an das betreffende Recht geknüpften Bedingungen; 

d) die Notwendigkeit, im Einklang mit Artikel 52 den 
Wettbewerb zu fördern und Wettbewerbsverzerrungen 
zu vermeiden; 

e) die Notwendigkeit, die Nutzung der Funkfrequenzen in 
Anbetracht der Entwicklung der Technik und der Märkte 
effizienter zu gestalten; 

f) die Notwendigkeit, erhebliche Störungen der Dienste zu 
verhindern. 

(3) [1] Erwägen die zuständigen Behörden gemäß Absatz 2 die-
ses Artikels eine Verlängerung individueller Nutzungsrechte 
für harmonisierte Funkfrequenzen, für die nur eine beschränkte 
Zahl von Nutzungsrechten zur Verfügung steht, so führen sie 
ein offenes, transparentes und nichtdiskriminierendes Verfah-
ren durch, wobei sie u.a. 

a) allen Beteiligten Gelegenheit geben, in einer öffentli-
chen Konsultation gemäß Artikel 23 Stellung zu neh-
men, und 

b) die Gründe einer solchen möglichen Verlängerung ein-
deutig angeben. 

[2] Die nationale Regulierungsbehörde oder andere zuständige 
Behörde berücksichtigt jeden sich aus der Konsultation nach 
Unterabsatz 1 ergebenden Nachweis, dass bei anderen Unter-
nehmen als denen, die im betreffenden Funkfrequenzband über 
Nutzungsrechte verfügen, eine Nachfrage besteht, wenn sie dar-
über entscheidet, ob sie die Nutzungsrechte verlängert oder ein 
neues Auswahlverfahren organisiert, um die Nutzungsrechte 
gemäß Artikel 55 zu erteilen. 

(4) 1Entscheidungen über eine Verlängerung von individuellen 
Nutzungsrechten für harmonisierte Funkfrequenzen können mit 
einer Überprüfung der mit diesen Rechten verbundenen Ent-
gelte und anderen Bedingungen einhergehen. 2Die nationalen 
Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden 
können die für die Nutzungsrechte erhobenen Entgelte nach Ar-
tikel 42 gegebenenfalls anpassen. 

Artikel 51 Übertragung oder Vermietung 
individueller Frequenznutzungsrechte 
(1) [1] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen an-
deren Unternehmen individuelle Funkfrequenznutzungsrechte 
übertragen oder vermieten können. 

[2] Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass dieser Absatz 
keine Anwendung findet, wenn das Unternehmen seine indivi-
duellen Funkfrequenznutzungsrechte kostenlos erhalten hat o-
der ihm diese für die Rundfunkübertragung gewährt wurden. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Absicht eines 
Unternehmens, Funkfrequenznutzungsrechte zu übertragen o-
der zu vermieten, sowie die tatsächliche Übertragung gemäß 
den nationalen Verfahren der zuständigen Behörde mitgeteilt 
und dies öffentlich bekannt gegeben wird. 2Im Fall harmonisier-
ter Funkfrequenzen muss eine solche Übertragung im Einklang 
mit der harmonisierten Nutzung stattfinden. 

(3) [1] 1Die Mitgliedstaaten gestatten die Übertragung oder 
Vermietung von Frequenznutzungsrechten, sofern die ur-
sprünglich an diese Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen 
fortgelten. 2Unbeschadet der Notwendigkeit, Wettbewerbsver-
zerrungen insbesondere im Einklang mit Artikel 52 zu vermei-
den, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) Übertragungen und Vermietungen dem mit dem ge-
ringstmöglichen Aufwand verbundenen Verfahren un-
terliegen, 

b) sie die Vermietung von Funkfrequenznutzungsrechten 
nicht verweigern, sofern sich der Vermieter verpflichtet, 
auch künftig dafür zu haften, dass die ursprünglich an 
die Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen erfüllt 
werden, 

 

c) sie die Übertragung von Funkfrequenznutzungsrechten 
nicht verweigern, es sei denn, es besteht eindeutig das 
Risiko, dass der neue Inhaber nicht in der Lage ist, die 
ursprünglich an die Nutzungsrechte geknüpften Bedin-
gungen zu erfüllen. 

[2] Sämtliche Verwaltungsgebühren, die für die Bearbeitung 
des Antrags eines Unternehmens auf Übertragung oder Vermie-
tung von Funkfrequenzen erhoben werden, müssen im Einklang 
mit Artikel 16 stehen. 

[3] Die Buchstaben a, b und c des Unterabsatzes 1 berühren 
nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, die Einhaltung der für 
die Nutzungsrechte geltenden Bedingungen jederzeit gegen-
über dem Vermieter und dem Mieter gemäß nationalem Recht 
durchzusetzen. 

[4] Die zuständigen Behörden erleichtern die Übertragung oder 
Vermietung von Frequenznutzungsrechten, indem sie Anträge 
auf Anpassung der mit den Rechten verbundenen Bedingungen 
zeitnah prüfen und sicherstellen, dass diese Rechte oder die ein-
schlägigen Funkfrequenzen in bestmöglichem Umfang aufge-
teilt oder aufgeschlüsselt werden können. 

[5] Im Hinblick auf die Übertragung oder Vermietung von Fre-
quenznutzungsrechten machen die zuständigen Behörden rele-
vante Einzelheiten zu handelbaren individuellen Nutzungsrech-
ten zum Zeitpunkt ihrer Schaffung in standardisierter elektroni-
scher Form öffentlich zugänglich und halten diese Einzelheiten 
verfügbar, solange die Rechte bestehen. 

[6] Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, 
um diese relevanten Einzelheiten festzulegen. 

[7] Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Arti-
kel 118 Absatz 4 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 52 Wettbewerb 
(1) Bei der Erteilung, Änderung oder Verlängerung von Fre-
quenznutzungsrechten für elektronische Kommunikationsnetze 
und -dienste gemäß dieser Richtlinie fördern die nationalen Re-
gulierungsbehörden und die anderen zuständigen Behörden ei-
nen wirksamen Wettbewerb und vermeiden Wettbewerbsver-
fälschungen im Binnenmarkt. 

(2) [1] Bei der Erteilung, Änderung oder Verlängerung von Fre-
quenznutzungsrechten durch die Mitgliedstaaten können ihre 
jeweiligen nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zu-
ständigen Behörden, auf den Rat der nationalen Regulierungs-
behörde hin, geeignete Maßnahmen ergreifen, beispielsweise: 

a) Begrenzung der Menge an Funkfrequenzbändern, für die 
einem Unternehmen Nutzungsrechte erteilt werden, oder 
– wenn die Umstände dies rechtfertigen – Verknüpfung 
dieser Nutzungsrechte mit Bedingungen, z.B. Gewäh-
rung des Vorleistungszugangs und nationales oder regi-
onales Roaming in bestimmten Frequenzbändern oder 
Gruppen von Frequenzbändern mit ähnlichen Merkma-
len; 

b) Reservierung eines bestimmten Abschnitts eines Funk-
frequenzbands oder einer Gruppe von Funkfrequenzbän-
dern für neue Marktteilnehmer, wenn dies angesichts der 
besonderen Lage auf dem nationalen Markt angemessen 
und gerechtfertigt ist; 

c) Verweigerung der Erteilung neuer Funkfrequenznut-
zungsrechte oder der Genehmigung neuer Funkfre-
quenznutzungsarten in bestimmten Bändern, oder das 
Verknüpfen neuer Funkfrequenznutzungsrechte oder 
neuer Funkfrequenznutzungsarten mit bestimmten Be-
dingungen, um Wettbewerbsverzerrungen durch Zutei-
lung, Übertragung oder Anhäufung von Nutzungsrech-
ten zu verhindern; 

d) Aufnahme von Bedingungen für eine Untersagung der 
Übertragung von oder Auferlegung von Bedingungen 
für die Übertragung von Funkfrequenznutzungsrechten, 
die nicht auf Unionsebene oder auf nationaler Ebene der 
Fusionskontrolle unterliegen, wenn es wahrscheinlich 
ist, dass der Wettbewerb durch die Übertragung in be-
trächtlicher Weise beeinträchtigt würde; 
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e) Änderung bestehender Rechte im Einklang mit dieser 
Richtlinie, wenn dies erforderlich ist, um Wettbewerbs-
verzerrungen infolge der Übertragung oder Anhäufung 
von Frequenznutzungsrechten nachträglich zu beseiti-
gen. 

[2] 1Bei ihrer Entscheidung stützen sich die nationalen Regulie-
rungsbehörden und anderen zuständigen Behörden unter Be-
rücksichtigung der Marktbedingungen und der verfügbaren 
Vergleichsgrößen auf eine objektive, vorausschauende Beurtei-
lung der Wettbewerbsverhältnisse, der Frage, ob solche Maß-
nahmen zur Erhaltung oder Erreichung eines wirksamen Wett-
bewerbs erforderlich sind, und der voraussichtlichen Auswir-
kungen solcher Maßnahmen auf bestehende oder künftige In-
vestitionen der Marktteilnehmer insbesondere in den 
Netzausbau. 2Dabei berücksichtigen sie den in Artikel 67 Ab-
satz 2 beschriebenen Ansatz zur Durchführung von Marktana-
lysen. 

(3) Bei der Anwendung des Absatzes 2 des genannten Artikels 
handeln die Regulierungsbehörden und anderen zuständigen 
Behörden nach den in den Artikeln 18, 19, 23 und 35 genannten 
Verfahren. 

Abschnitt 3 Verfahren 

Artikel 53 Zeitliche Koordinierung der 
Zuteilungen 
(1) 1Die Mitgliedstaten arbeiten zusammen, um die Nutzung 
harmonisierter Funkfrequenzen für elektronische Kommunika-
tionsnetze und -dienste in der Union zu koordinieren, wobei sie 
die unterschiedlichen nationalen Marktgegebenheiten gebüh-
rend berücksichtigen. 2Dazu kann die Festlegung eines oder ge-
gebenenfalls mehrerer einheitlicher Termine gehören, zu denen 
die Nutzung bestimmter harmonisierter Funkfrequenzen geneh-
migt werden muss. 

(2) 1Wenn harmonisierte Bedingungen durch technische Um-
setzungsmaßnahmen gemäß der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG festgelegt wurden, um die Nutzung harmonisier-
ter Funkfrequenzen für drahtlose Breitbandnetze und -dienste 
zu ermöglichen, genehmigen die Mitgliedstaaten die Nutzung 
dieser Funkfrequenzen so bald wie möglich, spätestens jedoch 
30 Monate nach der Annahme dieser Maßnahme, oder so bald 
wie möglich nach der Aufhebung einer Entscheidung, mit der 
eine alternative Nutzung in Ausnahmefällen gemäß Artikel 45 
Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie genehmigt wurde. 2Dies 
lässt den Beschluss (EU) 2017/899 und das Initiativrecht der 
Kommission in Bezug auf den Vorschlag von Gesetzgebungs-
akten unberührt. 

(3) [1] Ein Mitgliedstaat kann die in Absatz 2 dieses Artikels 
vorgesehene Frist für ein bestimmtes Frequenzband unter den 
folgenden Umständen verlängern: 

a) im Falle, dass dies durch die Beschränkung der Nutzung 
des betreffenden Frequenzbandes aufgrund der Ziele 
von allgemeinem Interesse gemäß Artikel 45 Absatz 5 
Buchstaben a oder d gerechtfertigt ist, 

b) im Falle ungelöster Fragen der grenzüberschreitenden 
Koordinierung mit Drittländern, die zu funktechnischen 
Störungen führen, sofern der betroffene Mitgliedstaat 
gegebenenfalls um Unterstützung der Union gemäß Ar-
tikel 28 Absatz 5 ersucht hat, 

c) zur Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungs-
interessen oder 

d) im Falle höherer Gewalt. 

[2] Der betreffende Mitgliedstaat überprüft eine solche Verlän-
gerung mindestens alle zwei Jahre. 

(4) Ein Mitgliedstaat kann die in Absatz 2 vorgesehene Frist für 
ein bestimmtes Frequenzband soweit erforderlich um bis zu 30 
Monaten verlängern, wenn 

a) ungelöste Fragen der grenzüberschreitenden Koordinie-
rung zwischen Mitgliedstaaten bestehen, die zu funk-
technischen Störungen führen, sofern der betroffene 
Mitgliedstaat rechtzeitig sämtliche erforderlichen Maß-
nahmen gemäß Artikel 28 Absätze 3 und 4 ergreift; 

b) die technische Umstellung der aktuellen Nutzer des Fre-
quenzbandes sichergestellt werden muss und dies 
Schwierigkeiten bereitet.  

(5) Im Falle einer Verlängerung gemäß Absatz 3 oder 4 unter-
richtet der betreffende Mitgliedstaat die anderen Mit-
gliedstaaten und die Kommission rechtzeitig unter An-
gabe der Gründe. 

Artikel 54 Zeitliche Koordinierung der 
Zuteilungen bestimmter 5G-Frequenzbänder 
(1) Zur Erleichterung der Einführung von 5G ergreifen die Mit-
gliedstaaten für terrestrische Systeme, die es ermöglichen, 
drahtlose Breitbanddienste bereitzustellen, bis zum 31. Dezem-
ber 2020 erforderlichenfalls alle geeigneten Maßnahmen, um 

a) die Nutzung von hinreichend großen Blöcken des Fre-
quenzbandes 3,4-3,8 GHz zu reorganisieren und zu er-
möglichen, 

b) die Nutzung von mindestens 1 GHz des Frequenzbandes 
24,25-27,5 GHz zu ermöglichen, sofern eine eindeutige 
Nachfrage besteht und es keine erheblichen Einschrän-
kungen für die Umstellung der aktuellen Nutzer oder die 
Frequenzbandfreigabe gibt. 

(2) Die Mitgliedstaaten können allerdings die in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels festgelegte Frist in begründeten Fällen 
gemäß Artikel 45 Absatz 3 oder Artikel 53 Absätze 2, 3 oder 4 
verlängern. 

(3) Die gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels ergriffenen 
Maßnahmen erfüllen die harmonisierten Bedingungen, die 
durch technische Umsetzungsmaßnahmen gemäß Artikel 4 der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG festgelegt wurden. 

Artikel 55 Verfahren zur zahlenmäßigen 
Beschränkung von Frequenznutzungsrechten 
(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass ein Frequenznutzungsrecht 
nicht Gegenstand einer Allgemeingenehmigung sein kann, und 
erwägt, die zu erteilenden Frequenznutzungsrechte zahlenmä-
ßig zu beschränken, so unternimmt er unbeschadet des Artikels 
53 unter anderem Folgendes: 

a) Er gibt die Gründe der Beschränkung der Nutzungs-
rechte eindeutig an, wobei er insbesondere der Notwen-
digkeit, größtmögliche Vorteile für die Nutzer zu erzie-
len und den Wettbewerb zu erleichtern, gebührend 
Rechnung trägt, und überprüft die Beschränkung gege-
benenfalls in regelmäßigen Abständen oder auf ange-
messenen Antrag der betroffenen Unternehmen; 

b) er gibt allen Beteiligten, einschließlich Nutzern und Ver-
brauchern, die Gelegenheit, zu einer eventuellen Be-
schränkung im Rahmen einer öffentlichen Konsultation 
gemäß Artikel 23 Stellung zu nehmen. 

(2) [1] 1Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass Frequenznutzungs-
rechte zahlenmäßig beschränkt werden müssen, so bestimmt 
und begründet er eindeutig die mit dem wettbewerbsorientier-
ten oder vergleichenden Auswahlverfahren gemäß diesem Ar-
tikel verfolgten Ziele und quantifiziert diese nach Möglichkeit, 
wobei er der Notwendigkeit, die in Bezug auf die nationalen 
Märkte und den Binnenmarkt bestehenden Ziele zu erfüllen, ge-
bührend Rechnung trägt. 2Die Ziele, die der Mitgliedstaat im 
Zusammenhang mit dem besonderen Auswahlverfahren festle-
gen kann, sind zusätzlich zur Förderung des Wettbewerbs auf 
einen oder mehrere der folgenden Aspekte beschränkt: 

a) Verbesserung der Versorgung, 

b) Gewährleistung der erforderlichen Dienstqualität, 

c) Förderung der effizienten Nutzung von Funkfrequenzen, 
u.a. durch Berücksichtigung der für die Nutzungsrechte 
geltenden Bedingungen und der Höhe der Entgelte, 

d) Förderung von Innovation und Geschäftsentwicklung. 

[2] 1Die nationale Regulierungsbehörde oder eine andere zu-
ständige Behörde bestimmt und begründet eindeutig das ge-
wählte Auswahlverfahren, einschließlich einer etwaigen Vor-
laufphase für den Zugang zum Verfahren. 2Sie legt ferner die 
Ergebnisse einer damit in Zusammenhang stehenden Beurtei-
lung der Wettbewerbssituation sowie der technischen und wirt-
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schaftlichen Gegebenheiten des Marktes eindeutig dar und be-
gründet die mögliche Anwendung und Wahl von Maßnahmen 
nach Artikel 35. 

(3) 1Die Mitgliedstaaten veröffentlichen unter eindeutiger An-
gabe der Gründe jede Entscheidung über das gewählte Aus-
wahlverfahren und die zugehörigen Bestimmungen. 2Außerdem 
veröffentlichen sie die Bedingungen, die mit den Nutzungsrech-
ten verknüpft werden. 

(4) Nach der Entscheidung für ein bestimmtes Auswahlverfah-
ren fordert der Mitgliedstaat zur Beantragung von Nutzungs-
rechten auf. 

(5) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass weitere Frequenznutzungs-
rechte oder eine Kombination aus Allgemeingenehmigung und 
individuellen Nutzungsrechten erteilt werden können, gibt er 
dies öffentlich bekannt und leitet das Verfahren zur Erteilung 
dieser Rechte ein. 

(6) 1Muss die Erteilung von Frequenznutzungsrechten be-
schränkt werden, so erteilen die Mitgliedstaaten diese Rechte 
nach Auswahlkriterien und einem Auswahlverfahren, die ob-
jektiv, transparent, nichtdiskriminierend und verhältnismäßig 
sind. 2Bei diesen Auswahlkriterien tragen sie der Umsetzung 
der Ziele und Anforderungen nach den Artikeln 3, 4, 28 und 45 
gebührend Rechnung. 

(7) [1] Bei wettbewerbsorientierten oder vergleichenden Aus-
wahlverfahren können die Mitgliedstaaten die in Artikel 48 Ab-
satz 6 genannte Höchstfrist von sechs Wochen so lange wie nö-
tig, höchstens jedoch um acht Monate, vorbehaltlich besonderer 
Zeitpläne, die nach Artikel 53 gegebenenfalls festgelegt wur-
den, verlängern, um für alle Beteiligten ein faires, angemesse-
nes, offenes und transparentes Verfahren sicherzustellen. 

[2] Diese Fristen lassen geltende internationale Vereinbarungen 
über die Nutzung von Funkfrequenzen und die Satellitenkoor-
dinierung unberührt. 

(8) Dieser Artikel berührt nicht die Übertragung von Nutzungs-
rechten für Funkfrequenzen gemäß Artikel 51. 

Kapitel IV Aufbau und Nutzung von Anlagen für 
Drahtlosnetze 

Artikel 56 Zugang zu lokalen Funknetzen 
(1) [1] Die zuständigen Behörden gestatten die Bereitstellung 
des Zugangs zu einem öffentlichen elektronischen Kommuni-
kationsnetz über Funk-LAN sowie die Nutzung harmonisierter 
Funkfrequenzen hierfür und knüpfen dies lediglich an geltende 
Bedingungen einer Allgemeingenehmigung bezüglich der 
Funkfrequenznutzung gemäß Artikel 46 Absatz 1. 

[2] Unternehmen, öffentliche Stellen oder Endnutzer, die einen 
solchen Zugang bereitstellen, sind weder einer Allgemeinge-
nehmigung für die Bereitstellung elektronischer Kommunikati-
onsnetze oder -dienste gemäß Artikel 12, noch Verpflichtungen 
in Bezug auf Endnutzerrechte gemäß Teil III Titel II oder Ver-
pflichtungen zur Zusammenschaltung ihrer Netze gemäß Arti-
kel 61 Absatz 1 unterworfen, sofern die Bereitstellung nicht 
Teil einer wirtschaftlichen Tätigkeit ist oder lediglich einen un-
tergeordneten Teil einer anderen wirtschaftlichen Tätigkeit oder 
eines öffentlichen Dienstes darstellt, die nicht von der Signal-
übertragung in solchen Netzen abhängen. 

(2) Artikel 12 der Richtlinie 2000/31/EG gilt. 

(3) Die zuständigen Behörden hindern Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikationsnetze oder öffentlich zugängli-
cher elektronischer Kommunikationsdienste nicht daran, der 
Öffentlichkeit den Zugang zu ihren Netzen über Funk-LAN zu 
gewähren, die sich in den Gebäuden von Endnutzern befinden 
können, sofern die geltenden Bedingungen für die Allgemein-
genehmigung eingehalten werden und zuvor die Zustimmung 
des entsprechend informierten Endnutzers eingeholt wurde. 

(4) Die zuständigen Behörden gewährleisten insbesondere im 
Einklang mit Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2015/2120, dass die Anbieter öffentlicher elektronischer Kom-
munikationsnetze oder öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste die den Endnutzern gegebene Mög-
lichkeit nicht einseitig beschränken oder verhindern, 

a) einen über Dritte bereitgestellten Zugang zu einem 
Funk-LAN ihrer Wahl zu nutzen oder 

b) über Funk-LAN einen gegenseitigen oder generelleren 
Zugang zu den Netzen solcher Anbieter zu gewähren, 
u.a. auch auf der Grundlage von Initiativen Dritter, die 
sich zusammenschließen und das Funk-LAN verschie-
dener Endnutzer öffentlich zugänglich machen. 

(5) Die zuständigen Behörden beschränken oder verhindern 
nicht die den Endnutzern gegebene Möglichkeit, anderen End-
nutzern einen gegenseitigen oder nicht-gegenseitigen Zugang 
zu ihrem Funk-LAN zu gewähren, u.a. auch auf der Grundlage 
von Initiativen Dritter, die sich zusammenschließen und das 
Funk-LAN verschiedener Endnutzer öffentlich zugänglich ma-
chen. 

(6) Die zuständigen Behörden beschränken den öffentlichen 
Zugang zum Funk-LAN nicht in unangemessener Weise, wenn 
er 

a) von öffentlichen Stellen oder in öffentlichen Bereichen 
in der Nähe von Gebäuden dieser öffentlichen Stellen 
bereitgestellt wird, sofern die Bereitstellung dieses Zu-
gangs zu den in diesen Gebäuden erbrachten öffentli-
chen Diensten gehört; 

b) auf Initiative von nichtstaatlichen Organisationen oder 
von öffentlichen Stellen bereitgestellt wird, mit denen 
Funk-LAN unterschiedlicher Endnutzer zusammenge-
schlossen bzw. gegenseitig oder in generellerer Weise 
zugänglich gemacht werden sollen; dies umfasst gege-
benenfalls auch Funk-LAN, zu denen der öffentliche Zu-
gang nach Buchstabe a bereitgestellt wird. 

Artikel 57 Einrichtung und Betrieb drahtloser 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
(1) [1] 1Die zuständigen Behörden beschränken die Einrichtung 
drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite nicht in un-
angemessener Weise. 2Die Mitgliedstaaten achten auf die lan-
desweite Kohärenz ihrer Rechtsvorschriften über die Einrich-
tung von drahtlosen Zugangspunkten mit geringer Reichweite. 
3Solche Rechtsvorschriften sind vor ihrer Anwendung zu veröf-
fentlichen. 

[2] Insbesondere dürfen die zuständigen Behörden die Einrich-
tung drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite, die 
den gemäß Absatz 2 festgelegten Merkmalen entsprechen, kei-
ner individuellen städtebaulichen Genehmigung oder keinen 
anderen individuellen Vorabgenehmigungen unterwerfen. 

[3] 1Abweichend von Unterabsatz 2 dieses Absatzes können die 
zuständigen Behörden für die Einrichtung drahtloser Zugangs-
punkte mit geringer Reichweite an Gebäuden oder Anlagen ge-
gebenenfalls aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, oder 
wenn die Gebäude oder Anlagen architektonisch, historisch o-
der ökologisch wertvoll und im Einklang mit nationalem Recht 
geschützt sind, Genehmigungen verlangen. 2 Artikel 7 der 
Richtlinie 2014/61/EU gilt für die Gewährung dieser Genehmi-
gungen. 

(2) [1] Die physikalischen und technischen Merkmale wie 
Höchstabmessungen, Gewicht und gegebenenfalls die Sende-
leistung drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
werden von der Kommission im Wege von Durchführungsmaß-
nahmen festgelegt. 

[2] Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Arti-
kel 118 Absatz 4 genannten Prüfverfahren erlassen. 

[3] Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis 
zum 30. Juni 2020 erlassen. 

(3) Dieser Artikel lässt die wesentlichen Anforderungen der 
Richtlinie 2014/53/EU und die für die Nutzung der betreffenden 
Funkfrequenzen anzuwendenden Genehmigungsregelungen 
unberührt. 

(4) 1Die Mitgliedstaaten stellen – gegebenenfalls unter Anwen-
dung gemäß der Richtlinie 2014/61/EU angenommener Verfah-
ren – sicher, dass die Betreiber das Recht auf Zugang zu physi-
scher Infrastruktur haben, die der Kontrolle lokaler, regionaler 
oder nationaler öffentlicher Stellen untersteht und in techni-
scher Hinsicht für die Einrichtung von drahtlosen Zugangs-
punkten mit geringer Reichweite geeignet oder aber zur Anbin-
dung solcher Zugangspunkte an ein Basisnetz erforderlich ist, 
einschließlich Straßenmobiliar wie Lichtmasten, Verkehrs-
schilder, Verkehrsampeln, Reklametafeln sowie Bus- und Stra-
ßenbahnhaltestellen und U-Bahnhöfe. 2Die öffentlichen Stellen 
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geben allen zumutbaren Anträgen auf Zugang zu fairen, ange-
messenen, transparenten und diskriminierungsfreien Bedingun-
gen statt und informieren darüber öffentlich an einer zentralen 
Informationsstelle. 

(5) Unbeschadet aller geschäftlichen Vereinbarungen unterliegt 
die Einrichtung von drahtlosen Zugangspunkten mit geringer 
Reichweite über die gemäß Artikel 16 zulässigen Verwaltungs-
abgaben hinaus keinerlei Gebühren oder Abgaben. 

Artikel 58 Technische Vorschriften in Bezug 
auf elektromagnetische Felder 
Die Verfahren gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 gelten in 
Bezug auf alle Maßnahmenentwürfe eines Mitgliedstaats, durch 
die bei der Einrichtung drahtloser Zugangspunkte mit geringer 
Reichweite Anforderungen in Bezug auf elektromagnetische 
Felder auferlegt werden, die sich von den Anforderungen in der 
Empfehlung Nr. 1999/519/EG unterscheiden. 

Titel II Zugang 

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen, Grundsätze 
für den Zugang 

Artikel 59 Allgemeiner Rahmen für Zugang 
und Zusammenschaltung 
(1) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für Unternehmen 
im betreffenden oder einem anderen Mitgliedstaat keine Ein-
schränkungen bestehen, die sie daran hindern, in Übereinstim-
mung mit dem Unionsrecht untereinander Vereinbarungen über 
technische oder geschäftliche Zugangs- oder Zusammenschal-
tungsregelungen auszuhandeln. 2Unternehmen, die Zugang o-
der Zusammenschaltung wünschen, brauchen keine Betriebsge-
nehmigung für den Mitgliedstaat, in dem der Zugang oder die 
Zusammenschaltung beantragt wird, sofern sie dort keine 
Dienste erbringen und Netze betreiben. 

(2) Unbeschadet des Artikels 114 heben die Mitgliedstaaten 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf, mit denen Unterneh-
mer verpflichtet werden, bei der Gewährung des Zugangs oder 
der Zusammenschaltung verschiedener Unternehmen unter-
schiedliche Bedingungen für gleichwertige Dienste anzubieten, 
ebenso wie Maßnahmen, die ihnen Verpflichtungen auferlegen, 
die nicht im Zusammenhang mit den tatsächlich bereitgestellten 
Zugangs- und Zusammenschaltungsdiensten stehen, unbescha-
det der Bedingungen, die im Anhang I festgelegt sind. 

Artikel 60 Rechte und Pflichten der 
Unternehmen 
(1) 1Betreiber öffentlicher elektronischer Kommunikations-
netze sind berechtigt und auf Antrag von hierzu gemäß Artikel 
15 befugten Unternehmen verpflichtet, miteinander über die 
Zusammenschaltung zwecks Erbringung öffentlich zugängli-
cher elektronischer Kommunikationsdienste zu verhandeln, um 
die unionsweite Bereitstellung von Diensten sowie deren In-
teroperabilität zu gewährleisten. 2Die Betreiber bieten den Un-
ternehmen den Zugang und die Zusammenschaltung zu Bedin-
gungen an, die mit den von der nationalen Regulierungsbehörde 
gemäß den Artikeln 61, 62 und 68 auferlegten Verpflichtungen 
im Einklang stehen. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten verlangen unbeschadet des Artikels 21, 
dass Unternehmen, die vor, bei oder nach den Verhandlungen 
über Zugangs- oder Zusammenschaltungsregelungen Informa-
tionen von einem anderen Unternehmen erhalten, diese nur für 
den Zweck nutzen, für den sie geliefert wurden, und stets die 
Vertraulichkeit der übermittelten oder gespeicherten Informa-
tion wahren. 2Diese Unternehmen dürfen die erhaltenen Infor-
mationen nicht an Dritte, insbesondere andere Abteilungen, 
Tochterunternehmen oder Geschäftspartner, für die diese Infor-
mationen einen Wettbewerbsvorteil darstellen könnten, weiter-
geben. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Verhandlun-
gen mittels neutraler Vermittler geführt werden, sofern die 
Wettbewerbslage dies erfordert. 

Kapitel II Zugang und Zusammenschaltung 

Artikel 61 Befugnisse und Zuständigkeiten der 
nationalen Regulierungsbehörden und anderen 
zuständigen Behörden in Bezug auf Zugang 
und Zusammenschaltung 
(1) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden oder, im Falle des 
Absatzes 2 Unterabsatz 1 Buchstaben b und c des vorliegenden 
Artikels, die nationalen Regulierungsbehörden oder die anderen 
zuständigen Behörden fördern gegebenenfalls entsprechend 
dieser Richtlinie bei ihren Maßnahmen zur Verwirklichung der 
in Artikel 3 festgelegten Ziele einen angemessenen Zugang und 
eine geeignete Zusammenschaltung sowie die Interoperabilität 
der Dienste und stellen diese sicher und nehmen ihre Zustän-
digkeit in einer Weise wahr, die Effizienz und nachhaltigen 
Wettbewerb, den Aufbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität, 
effiziente Investitionen und Innovation fördert und den Endnut-
zern größtmöglichen Nutzen bringt. 

[2] Sie geben Orientierungshilfe und machen die für den Zu-
gang und die Zusammenschaltung geltenden Verfahren öffent-
lich zugänglich, damit kleine und mittlere Unternehmen und 
Betreiber mit begrenzter geografischer Reichweite von den auf-
erlegten Verpflichtungen profitieren können. 

(2) [1] Unbeschadet etwaiger Maßnahmen gemäß Artikel 68 in 
Bezug auf Unternehmen, die als Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht eingestuft wurden, können die nationalen Re-
gulierungsbehörden oder, im Falle der Buchstaben b und c des 
vorliegenden Unterabsatzes, die nationalen Regulierungsbehör-
den oder die anderen zuständigen Behörden insbesondere fol-
gende Maßnahmen treffen: 

a) In dem zur Gewährleistung der durchgehenden Konnek-
tivität erforderlichen Umfang können sie den Unterneh-
men, die einer Allgemeingenehmigung unterliegen und 
den Zugang zu den Endnutzern kontrollieren, Verpflich-
tungen auferlegen, wozu in begründeten Fällen auch die 
Verpflichtung gehören kann, ihre Netze zusammenzu-
schalten, sofern dies noch nicht geschehen ist. 

b) In begründeten Fällen und in dem erforderlichen Um-
fang können sie den Unternehmen, die einer Allgemein-
genehmigung unterliegen und den Zugang zu den End-
nutzern kontrollieren, Verpflichtungen auferlegen, ihre 
Dienste interoperabel zu machen. 

c) In begründeten Fällen, in denen die durchgehende 
Konnektivität zwischen Endnutzern wegen mangelnder 
Interoperabilität zwischen interpersonellen Kommuni-
kationsdiensten bedroht ist, und in dem zur Gewährleis-
tung der durchgehenden Konnektivität zwischen End-
nutzern erforderlichen Umfang können sie den betref-
fenden Anbietern nummernunabhängiger interpersonel-
ler Kommunikationsdienste, die eine nennenswerte 
Abdeckung und Nutzerbasis aufweisen, Verpflichtun-
gen auferlegen, ihre Dienste interoperabel zu machen. 

d) In dem zur Gewährleistung des Zugangs der Endnutzer 
zu vom Mitgliedstaat festgelegten digitalen Hörfunk- 
und Fernsehdiensten und damit verbundenen ergänzen-
den Diensten erforderlichen Umfang können sie die Be-
treiber dazu verpflichten, zu fairen, ausgewogenen und 
nichtdiskriminierenden Bedingungen den Zugang zu 
den in Anhang II Teil II aufgeführten anderen Einrich-
tungen zu gewähren. 

[2] Die in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Verpflichtun-
gen dürfen nur auferlegt werden, 

i) soweit sie den zur Sicherstellung der Interoperabilität 
von interpersonellen Kommunikationsdiensten notwen-
digen Umfang nicht überschreiten; dies kann auch ver-
hältnismäßige Verpflichtungen für die Anbieter dieser 
Dienste einschließen, die Anwendung, Änderung und 
Weiterverbreitung einschlägiger Informationen durch 
die Behörden oder andere Anbieter zu veröffentlichen 
und zu genehmigen oder Normen oder Spezifikationen 
gemäß Artikel 39 Absatz 1 oder andere einschlägige eu-
ropäische oder internationale Normen anzuwenden oder 
umzusetzen,
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ii) wenn die Kommission nach Konsultation des GEREK 
und unter weitestmöglich Berücksichtigung seiner Stel-
lungnahme festgestellt hat, dass die durchgehende 
Konnektivität zwischen Endnutzern in der gesamten 
Union oder in mindestens drei Mitgliedstaaten in nen-
nenswertem Ausmaß bedroht ist, und wenn sie Durch-
führungsmaßnahmen erlassen hat, in denen Art und Um-
fang der auferlegbaren Verpflichtungen festgelegt wer-
den. 

[3] Die Durchführungsmaßnahmen gemäß Unterabsatz 2 Buch-
stabe ii werden gemäß dem in Artikel 118 Absatz 4 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

(3) [1] 1Insbesondere können die nationalen Regulierungsbe-
hörden unbeschadet der Absätze 1 und 2 auf angemessenen An-
trag auf Zugang zu Verkabelungen und zugehörigen Einrich-
tungen in Gebäuden oder bis zum von der betreffenden natio-
nalen Regulierungsbehörde festgelegten ersten Konzentrations- 
oder Verteilerpunkt, sofern dieser außerhalb des Gebäudes 
liegt, Verpflichtungen auferlegen. 2Wenn dies dadurch gerecht-
fertigt ist, dass eine Replizierung dieser Netzbestandteile wirt-
schaftlich ineffizient oder praktisch unmöglich wäre, können 
diese Verpflichtungen Betreibern elektronischer Kommunikati-
onsnetze oder den Eigentümern solcher Verkabelungen und zu-
gehörigen Einrichtungen auferlegen, wenn es sich bei diesen 
Eigentümern nicht um Betreiber elektronischer Kommunikati-
onsnetze handelt. 3Die auferlegten Zugangsbedingungen kön-
nen konkrete Bestimmungen bezüglich Zugang zu solchen Net-
zelementen und zugehörigen Einrichtungen und zugehörigen 
Diensten, Transparenz und Nichtdiskriminierung sowie der 

Umlegung der Kosten des Zugangs enthalten, die zur Berück-
sichtigung von Risikofaktoren gegebenenfalls angepasst wer-
den. 

[2] 1Gelangt eine nationale Regulierungsbehörde gegebenen-
falls unter Berücksichtigung der sich aus einschlägigen Markt-
analysen ergebenden Verpflichtungen zu dem Schluss, dass die 
gemäß Unterabsatz 1 auferlegten Verpflichtungen nicht ausrei-
chen, um die beträchtlichen und anhaltenden wirtschaftlichen 
oder physischen Hindernisse für eine Replizierung zu beseiti-
gen, die einer bestehenden oder sich abzeichnenden Marktsitu-
ation, bei der die Wettbewerbsergebnisse für die Endnutzer er-
heblich beeinträchtigt werden, zugrunde liegen, kann die natio-
nale Regulierungsbehörde zu fairen und angemessenen Bedin-
gungen Zugangsverpflichtungen auferlegen, die sich über den 
ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkt hinaus bis zu einem 
Punkt erstrecken, den sie als den den Endnutzern am nächsten 
gelegenen Punkt bestimmt, bei dem es möglich ist, effizienten 
Zugangsnachfragern auf wirtschaftlich tragfähige Weise eine 
ausreichende Anzahl an Endnutzeranschlüssen bereitzustellen. 
2Bei der Festlegung des Umfangs der Ausdehnung über den 
ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkt hinaus, berücksich-
tigt die nationale Regulierungsbehörde weitestmöglich die ein-
schlägigen Leitlinien des GEREK. 3Falls dies aus technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen gerechtfertigt ist, können die na-
tionalen Regulierungsbehörden aktive oder virtuelle Zugangs-
verpflichtungen auferlegen. 

[3] Die nationalen Regulierungsbehörden erlegen den Betrei-
bern elektronischer Kommunikationsnetze die in Unterabsatz 2 
genannten Verpflichtungen nicht auf, wenn sie feststellen, dass

a) der Betreiber die Merkmale gemäß Artikel 80 Absatz 1 
aufweist und Unternehmen mittels Zugang zu einem 
Netz mit sehr hoher Kapazität zu fairen, nichtdiskrimi-
nierenden und angemessenen Bedingungen einen tragfä-
higen und vergleichbaren alternativen Zugangsweg zu 
Endnutzern zur Verfügung stellt; die nationalen Regu-
lierungsbehörden können diese Ausnahmeregelung auf 
andere Anbieter ausweiten, die zu fairen, nichtdiskrimi-
nierenden und angemessenen Bedingungen Zugang zu 
einem Netz mit sehr hoher Kapazität gewähren; oder 

b) die Auferlegung von Verpflichtungen die wirtschaftli-
che oder finanzielle Tragfähigkeit des Aufbaus neuer 
Netze insbesondere im Rahmen kleiner lokaler Projekte 
gefährden würde. 

[4] Abweichend von Unterabsatz 3 Buchstabe a können die na-
tionalen Regulierungsbehörden Betreibern elektronischer 
Kommunikationsnetze, die die Kriterien jenes Buchstaben er-
füllen, Verpflichtungen auferlegen, wenn das betreffende Netz 
mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. 

[5] Zur Förderung einer einheitlichen Anwendung des vorlie-
genden Absatzes veröffentlicht das GEREK bis zum 21. De-
zember 2020 Leitlinien, in denen die einschlägigen Kriterien 
zur Festlegung von Folgendem enthalten sind: 

a) dem ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkt; 

b) dem über den ersten Konzentrations- oder Verteiler-
punkt hinaus gelegenen Punkt, bei dem es möglich ist, 
eine ausreichende Anzahl an Endnutzeranschlüssen be-
reitzustellen, damit ein effizientes Unternehmen die fest-
gestellten erheblichen Hindernisse für eine Replizierung 
beseitigen kann; 

c) der Frage, welcher Aufbau von Netzen als neu angese-
hen werden kann; 

d) der Frage, welches Projekt als klein angesehen werden 
kann; und 

e) der Frage, welche wirtschaftlichen oder physischen Hin-
dernisse für eine Replizierung beträchtlich und anhal-
tend sind. 

(4) [1] 1Unbeschadet der Absätze 1 und 2 sorgen die Mitglied-
staaten dafür, dass die zuständigen Behörden befugt sind, Un-
ternehmen, die elektronische Kommunikationsnetze bereitstel-
len oder zu deren Bereitstellung berechtigt sind, im Einklang 
mit dem Unionsrecht Verpflichtungen in Bezug auf die gemein-
same Nutzung von passiven Infrastrukturen oder Verpflichtun-
gen über den Abschluss lokaler Roamingzugangsvereinbarun-

gen aufzuerlegen, sofern dies in beiden Fällen für die Bereit-
stellung von auf Funkfrequenzen gestützter Dienste auf lokaler 
Ebene unmittelbar erforderlich ist und sofern keinem Unterneh-
men tragfähige und vergleichbare alternative Zugangswege zu 
den Endnutzern zu fairen und angemessenen Bedingungen zur 
Verfügung gestellt werden. 2Die zuständigen Behörden können 
derartige Verpflichtungen nur dann auferlegen, wenn diese 
Möglichkeit bei der Erteilung der Frequenznutzungsrechte aus-
drücklich vorgesehen wurde und wenn dies dadurch gerechtfer-
tigt ist, dass in dem Gebiet, für das diese Verpflichtungen gel-
ten, unüberwindbare wirtschaftliche oder physische Hinder-
nisse für den marktgesteuerten Ausbau der Infrastruktur zur Be-
reitstellung funkfrequenzgestützter Netze oder Dienste 
bestehen, weshalb Endnutzer äußerst lückenhaften oder gar kei-
nen Zugang zu Netzen oder Diensten haben. 3Lässt sich mithilfe 
des Zugangs zu und der gemeinsamen Nutzung passiver Infra-
struktur allein keine Abhilfe schaffen, können die nationalen 
Regulierungsbehörden vorschreiben, dass aktive Infrastruktur 
gemeinsam genutzt wird. 

[2] Die zuständigen Regulierungsbehörden berücksichtigen 
Folgendes: 

a) das Erfordernis, die Netzanbindung in der gesamten 
Union, entlang wichtiger Verkehrswege und in be-
stimmten Gebieten zu maximieren, und die Möglichkeit, 
eine wesentlich größere Auswahl und höhere Dienstqua-
lität für die Endnutzer zu erreichen; 

b) die effiziente Nutzung von Funkfrequenzen; 

c) die technische Durchführbarkeit der gemeinsamen Nut-
zung und die diesbezüglichen Bedingungen; 

d) den Stand des Infrastruktur- und des Dienstleistungs-
wettbewerbs; 

e) technische Innovationen; 

f) die vorrangige Notwendigkeit, im Hinblick auf den Aus-
bau der Infrastruktur zunächst Anreize für den Bereit-
steller zu schaffen. 

[3] Im Falle einer Streitbeilegung können die zuständigen Be-
hörden dem Begünstigten der die gemeinsame Nutzung oder 
den Zugang betreffenden Verpflichtung unter anderem vor-
schreiben, Funkfrequenzen mit dem Bereitsteller der Infrastruk-
tur in dem betreffenden Gebiet gemeinsam zu nutzen. 

(5) 1Die gemäß den Absätzen 1 bis 4 des vorliegenden Artikels 
auferlegten Verpflichtungen und Bedingungen müssen objek-
tiv, transparent, verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sein; 
für ihre Anwendung gelten die Verfahren der Artikel 23, 32 und
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33. 2Die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zustän-
digen Behörden, die diese Verpflichtungen und Bedingungen 
auferlegt haben, prüfen innerhalb von fünf Jahren nach Erlass 
der im Zusammenhang mit denselben Unternehmen beschlos-
senen vorherigen Maßnahme, zu welchen Ergebnissen diese 
Verpflichtungen und Bedingungen geführt haben und ob deren 
Änderung oder Aufhebung angesichts der sich wandelnden 
Umstände angemessen wäre. 3Diese Behörden geben die Ergeb-
nisse ihrer Prüfung nach den Verfahren gemäß den Artikeln 23, 
32 und 33 bekannt. 

(6) Zum Zwecke der Absätze 1 und 2 stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die nationale Regulierungsbehörde befugt ist, in be-
gründeten Fällen aus eigener Initiative tätig zu werden, um ent-
sprechend der vorliegenden Richtlinie und insbesondere mit 
den Verfahren der Artikel 23 und 32 die Beachtung der in Arti-
kel 3 aufgeführten politischen Ziele zu gewährleisten. 

(7) 1Um zu einer einheitlichen Festlegung der Lage der Netzab-
schlusspunkte durch die nationalen Regulierungsbehörden bei-
zutragen, verabschiedet das GEREK nach Konsultation der In-
teressenträger und in enger Zusammenarbeit mit der Kommis-
sion bis zum 21. Juni 2020 Leitlinien zu gemeinsamen Vorge-
hensweisen bei der Bestimmung des Netzabschlusspunkts für 
verschiedene Netztopologien. 2Die nationalen Regulierungsbe-
hörden tragen diesen Leitlinien bei der Festlegung der Lage der 
Netzabschlusspunkte weitestmöglich Rechnung. 

Artikel 62 Zugangsberechtigungssysteme und 
andere Einrichtungen 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Bezug auf die Zu-
gangsberechtigung für digitale Fernseh- und Hörfunkdienste, 
die an Zuschauer und Hörer in der Union ausgestrahlt werden, 
unabhängig von der Art der Übertragung die in Anhang II Teil 
I festgelegten Bedingungen gelten. 

(2) [1] Sollten die nationalen Regulierungsbehörden aufgrund 
einer Marktanalyse gemäß Artikel 67 Absatz 1 zu der Auffas-
sung gelangen, dass ein oder mehrere Unternehmen nicht über 
eine beträchtliche Marktmacht auf dem relevanten Markt verfü-
gen, so können sie die Bedingungen in Bezug auf diese Unter-
nehmen gemäß den Verfahren der Artikel 23 und 32 ändern o-
der aufheben, allerdings nur insoweit, als 

a) die Zugangsmöglichkeiten der Endnutzer zu bestimm-
ten, unter Artikel 114 fallenden Hörfunk- und Fernseh-
übertragungen und Übertragungskanälen und -diensten 
durch eine derartige Änderung oder Aufhebung nicht ne-
gativ beeinflusst werden und 

b) die Aussichten für einen wirksamen Wettbewerb auf den 
folgenden Märkten durch eine derartige Änderung oder 
Aufhebung nicht negativ beeinflusst würden: 

i) digitale Fernseh- und Hörfunkdienste für Endkun-
den und 

ii) Zugangsberechtigungssysteme und andere zugehö-
rige Einrichtungen. 

[2] Die Änderung oder Aufhebung von Bedingungen ist den 
hiervon betroffenen Parteien rechtzeitig anzukündigen. 

(3) Die gemäß diesem Artikel angewandten Bedingungen be-
rühren nicht die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, Verpflichtungen 
in Bezug auf die Darstellungsaspekte elektronischer Programm-
führer und ähnlicher Anzeige- und Orientierungshilfen festzu-
legen. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels kön-
nen die Mitgliedstaaten ihren nationalen Regulierungsbehörden 
gestatten, möglichst bald nach dem 20. Dezember 2018 und da-
nach in regelmäßigen Zeitabständen die gemäß dem vorliegen-
den Artikel angewandten Bedingungen zu überprüfen, indem 
sie nach Artikel 67 Absatz 1 eine Marktanalyse vornehmen, um 
festzustellen, ob die angewandten Bedingungen beibehalten, 
geändert oder aufgehoben werden sollen. 

Kapitel III Marktanalyse und beträchtliche 
Marktmacht 

Artikel 63 Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht 
(1) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden aufgrund dieser 
Richtlinie nach dem in Artikel 67 genannten Verfahren festzu-
stellen haben, ob Unternehmen über beträchtliche Marktmacht 
verfügen, gilt Absatz 2 des vorliegenden Artikels. 

(2) [1] Ein Unternehmen gilt als ein Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht, wenn es entweder allein oder gemeinsam 
mit anderen eine der Beherrschung gleichkommende Stellung 
einnimmt, nämlich eine wirtschaftlich starke Stellung, die es 
ihm gestattet, sich in beträchtlichem Umfang unabhängig von 
Wettbewerbern, Kunden und letztlich Verbrauchern zu verhal-
ten. 

[2] Bei der Beurteilung der Frage, ob zwei oder mehr Unterneh-
men auf einem Markt gemeinsam eine beherrschende Stellung 
einnehmen, handeln die nationalen Regulierungsbehörden ins-
besondere im Einklang mit dem Unionsrecht und berücksichti-
gen dabei weitest möglich die von der Kommission nach Arti-
kel 64 veröffentlichten Leitlinien zur Marktanalyse und zur Be-
wertung beträchtlicher Marktmacht. 

(3) 1Verfügt ein Unternehmen auf einem bestimmten Markt 
über beträchtliche Marktmacht, so kann es auch auf einem be-
nachbarten Markt als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht eingestuft werden, wenn die Verbindungen zwischen 
beiden Märkten es gestatten, diese von dem bestimmten Markt 
auf den benachbarten Markt zu übertragen und damit die ge-
samte Marktmacht des Unternehmens zu verstärken. 2Infolge-
dessen können gemäß den Artikeln 69, 70, 71 und 74 Abhilfe-
maßnahmen auf dem benachbarten Markt angewendet werden, 
um eine derartige Übertragung zu unterbinden. 

Artikel 64 Verfahren für die Festlegung und 
Definition von Märkten 
(1) [1] 1Nach Konsultation der Öffentlichkeit einschließlich der 
nationalen Regulierungsbehörden und unter weitest möglicher 
Berücksichtigung der Stellungnahme des GEREK verabschie-
det die Kommission eine Empfehlung betreffend relevante Pro-
dukt- und Dienstmärkte (im Folgenden „Empfehlung“). 2Darin 
werden diejenigen Märkte für elektronische Kommunikations-
produkte und -dienste definiert, deren Merkmale die Auferle-
gung von Verpflichtungen nach dieser Richtlinie rechtfertigen 
können, unbeschadet der Märkte, die in bestimmten Fällen nach 
dem Wettbewerbsrecht definiert werden können. 3Die Kommis-
sion definiert die Märkte im Einklang mit den Grundsätzen des 
Wettbewerbsrechts. 

[2] Die Kommission nimmt in ihre Empfehlung Produkt- und 
Dienstmärkte auf, wenn sie nach Beobachtung der Gesamtent-
wicklungen in der Union feststellt, dass alle drei Kriterien in 
Artikel 67 Absatz 1 erfüllt sind. 

[3] Die Kommission überprüft diese Empfehlung bis zum 21. 
Dezember 2020 und danach regelmäßig. 

(2) 1Nach Konsultation des GEREK veröffentlicht die Kommis-
sion spätestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtli-
nie Leitlinien zur Marktanalyse und zur Bewertung beträchtli-
cher Marktmacht (im Folgenden „SMP-Leitlinien“), die mit den 
einschlägigen Grundsätzen des Wettbewerbsrechts in Einklang 
stehen. 2Die SMP-Leitlinien müssen für die nationalen Regulie-
rungsbehörden eine Orientierungshilfe in Bezug auf die An-
wendung des Grundsatzes der beträchtlichen Marktmacht auf 
den spezifischen Kontext der Vorabregulierung der Märkte für 
elektronische Kommunikation – wobei die drei in Artikel 67 
Absatz 1 aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen sind – ent-
halten. 

(3) 1Die nationalen Regulierungsbehörden definieren relevante 
Märkte entsprechend den nationalen Gegebenheiten – insbeson-
dere relevante geografische Märkte innerhalb ihres Hoheitsge-
biets unter Berücksichtigung unter anderem der Intensität des 
Infrastrukturwettbewerbs in diesen Gebieten – im Einklang mit 
den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts, wobei sie der Emp-
fehlung und den SMP-Leitlinien weitest möglich Rechnung tra-
gen. 2Die nationalen Regulierungsbehörden berücksichtigen ge-
gebenenfalls auch die Ergebnisse der gemäß Artikel 22 Absatz 
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1 durchgeführten geografischen Erhebung. 3Bevor sie Märkte 
definieren, die von den in der Empfehlung festgelegten abwei-
chen, wenden sie die in den Artikeln 23 und 32 genannten Ver-
fahren an. 

Artikel 65 Verfahren für die Festlegung 
länderübergreifender Märkte 
(1) 1Wenn die Kommission oder mindestens zwei betroffene 
nationale Regulierungsbehörden einen begründeten Antrag zu-
sammen mit ergänzenden Unterlagen einreichen, führt das GE-
REK eine Analyse eines potenziellen länderübergreifenden 
Marktes durch. 2Nach Anhörung der Interessenträger und unter 
weitest möglicher Berücksichtigung der Analyse des GEREK 
kann die Kommission nach den Grundsätzen des Wettbewerbs-
rechts Beschlüsse zur Festlegung länderübergreifender Märkte 
fassen, wobei sie der Empfehlung und den SMP-Leitlinien ge-
mäß Artikel 64 weitest möglich Rechnung trägt. 

(2) [1] 1Im Falle länderübergreifender Märkte, die gemäß Ab-
satz 1 des vorliegenden Artikels festgelegt wurden, führen die 
betreffenden nationalen Regulierungsbehörden gemeinsam die 
Marktanalyse unter weitest möglicher Berücksichtigung der 
SMP-Leitlinien durch und stellen einvernehmlich fest, ob in Ar-
tikel 67 Absatz 4 vorgesehene spezifische Verpflichtungen auf-
zuerlegen, beizubehalten, zu ändern oder aufzuheben sind. 2Die 
betroffenen nationalen Regulierungsbehörden melden der 
Kommission gemeinsam ihre Maßnahmenentwürfe im Zusam-
menhang mit der Marktanalyse sowie etwaige Verpflichtungen 
gemäß den Artikeln 32 und 33. 

[2] Auch ohne das Bestehen länderübergreifender Märkte kön-
nen zwei oder mehr nationale Regulierungsbehörden gemein-
sam ihre Maßnahmenentwürfe zur Marktanalyse sowie etwaige 
Verpflichtungen melden, wenn sie die Marktbedingungen in ih-
rem jeweiligen Zuständigkeitsbereich als hinreichend homogen 
betrachten. 

Artikel 66 Verfahren zur Ermittlung einer 
länderübergreifenden Nachfrage 
(1) [1] 1Auf begründetes und mit entsprechenden Belegen ver-
sehenes Ersuchen der Kommission oder mindestens zweier be-
troffener nationaler Regulierungsbehörden, in dem auf ein erns-
tes zu lösendes Nachfrageproblem hingewiesen wird, führt das 
GEREK eine Analyse der länderübergreifenden Endnutzer-
nachfrage nach Produkten und Diensten durch, die innerhalb 
der Union in einem oder mehreren der in der Empfehlung auf-
geführten Märkte angeboten werden. 2Das GEREK kann eine 
solche Analyse auch dann durchführen, wenn es von Marktteil-
nehmern ein begründetes und mit entsprechenden Belegen ver-
sehenes Ersuchen erhält und nach seiner Ansicht ein ernstes zu 
lösendes Nachfrageproblem besteht. 3Die Analyse des GEREK 
erfolgt unbeschadet einer etwaigen Festlegung länderübergrei-
fender Märkte gemäß Artikel 65 Absatz 1 und einer etwaigen 
Festlegung nationaler oder kleinerer geografischer Märkte 
durch die nationalen Regulierungsbehörden gemäß Artikel 64 
Absatz 3. 

[2] Die Analyse der länderübergreifenden Endnutzernachfrage 
kann sich auch auf Produkte und Dienste erstrecken, die in Pro-
dukt- oder Dienstmärkten angeboten werden, die von einer oder 
mehreren nationalen Regulierungsbehörden unter Berücksich-
tigung der nationalen Gegebenheiten unterschiedlich definiert 
wurden, sofern die betreffenden Produkte und Dienste durch 
solche substituierbar sind, die in einem der in der Empfehlung 
aufgeführten Märkte angeboten werden. 

(2) 1Stellt das GEREK fest, dass seitens der Endnutzer eine er-
hebliche länderübergreifende Nachfrage besteht, die nicht hin-
reichend auf kommerzieller oder regulierter Grundlage gedeckt 
wird, so erstellt es nach Konsultation der Interessenträger und 
in enger Zusammenarbeit mit der Kommission Leitlinien zu ge-
meinsamen Vorgehensweisen der Regulierungsbehörden zur 
Deckung der ermittelten länderübergreifenden Nachfrage, auch 
für den Fall, dass Verpflichtungen gemäß Artikel 68 auferlegt 
werden. 2Die nationalen Regulierungsbehörden tragen diesen 
Leitlinien bei der Wahrnehmung ihrer Regulierungsaufgaben in 
ihrem Zuständigkeitsbereich weitest möglich Rechnung. 3Die 
Leitlinien können die Grundlage für die unionsweite Interope-
rabilität von Vorleistungsprodukten bilden und eine Orientie-
rung für die Harmonisierung der technischen Spezifikationen 

für Vorleistungsprodukte einschließen, mit denen die ermittelte 
länderübergreifende Nachfrage gedeckt werden kann. 

Artikel 67 Marktanalyseverfahren 
(1) [1] 1Die nationalen Regulierungsbehörden stellen fest, ob 
die Merkmale eines gemäß Artikel 64 Absatz 3 definierten re-
levanten Marktes die Auferlegung der Verpflichtungen aus die-
ser Richtlinie rechtfertigen. 2Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine Analyse gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den 
nationalen Wettbewerbsbehörden durchgeführt wird. 3Bei der 
Durchführung der Analysen tragen die nationalen Regulie-
rungsbehörden den SMP-Leitlinien weitest möglich Rechnung 
und wenden die in den Artikeln 23 und 32 genannten Verfahren 
an. 

[2] Die Merkmale eines Marktes können die Auferlegung von 
Verpflichtungen aus dieser Richtlinie rechtfertigen, wenn alle 
folgenden Kriterien erfüllt sind: 

a) Es bestehen beträchtliche und anhaltende strukturelle, 
rechtliche oder regulatorische Marktzutrittsschranken; 

b) der Markt tendiert angesichts des Standes des infrastruk-
turbasierten und sonstigen Wettbewerbs hinter den Zu-
trittsschranken strukturell innerhalb des relevanten Zeit-
raums nicht zu einem wirksamen Wettbewerb; 

c) das Wettbewerbsrecht allein reicht nicht aus, um dem 
festgestellten Marktversagen angemessen entgegenzu-
wirken. 

[3] Bei der Analyse eines in der Empfehlung aufgeführten 
Marktes prüfen die nationalen Regulierungsbehörden, ob die 
Kriterien in Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c zutreffen, so-
fern sie nicht feststellen, dass eines oder mehrere dieser Krite-
rien unter den besonderen nationalen Gegebenheiten nicht er-
füllt sind. 

(2) Bei der Durchführung der nach Absatz 1 vorgeschriebenen 
Analyse berücksichtigt die nationale Regulierungsbehörde in 
der Vorausschau Entwicklungen, die ohne eine auf diesen Arti-
kel gestützte Regulierung in dem betreffenden Markt zu erwar-
ten wären, und berücksichtigt dabei alle der folgenden Ele-
mente: 

a) Marktentwicklungen, die die Wahrscheinlichkeit, dass 
der relevante Markt zu einem wirksamen Wettbewerb 
tendiert, beeinflussen; 

b) alle relevanten Wettbewerbszwänge auf Vorleistungs- 
und Endkundenebene, unabhängig davon, ob davon aus-
gegangen wird, dass die Quellen solcher Wettbewerbs-
zwänge von elektronischen Kommunikationsnetzen, 
elektronischen Kommunikationsdiensten oder anderen 
Arten von Diensten oder Anwendungen ausgehen, die 
aus Endnutzersicht vergleichbar sind, und unabhängig 
davon, ob solche Wettbewerbszwänge Teil des relevan-
ten Marktes sind; 

c) andere Arten der Regulierung oder von Maßnahmen, die 
auferlegt wurden und sich auf den relevanten Markt oder 
zugehörige Endkundenmärkte im betreffenden Zeitraum 
auswirken, einschließlich der nach den Artikeln 44, 60 
und 61 auferlegten Verpflichtungen; 

d) eine auf den vorliegenden Artikel gestützte Regulierung 
anderer relevanter Märkte. 

(3) [1] 1Gelangt eine nationale Regulierungsbehörde zu dem 
Schluss, dass die Merkmale eines relevanten Marktes die Auf-
erlegung von Verpflichtungen nach dem Verfahren der Absätze 
1 und 2 des vorliegenden Artikels nicht rechtfertigen, oder falls 
die in Absatz 4 genannten Bedingungen nicht zutreffen, erlegt 
sie weder eine der spezifischen Verpflichtungen gemäß Artikel 
68 auf noch behält sie diese bei. 2Wenn bereits bereichsspezifi-
sche, gemäß Artikel 68 auferlegte Verpflichtungen bestehen, so 
werden sie für die Unternehmen auf diesem relevanten Markt 
aufgehoben. 

[2] 1Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen dafür, dass 
die Aufhebung der Verpflichtungen den davon betroffenen Par-
teien im Voraus mit einer angemessenen Frist angekündigt 
wird; diese Frist wird in Abwägung dessen festgelegt, dass für 
einen nachhaltigen Übergang für die Begünstigten der Ver-
pflichtungen und die Endnutzer gesorgt und die Auswahl für die 
Endnutzer sichergestellt werden muss und dass die Regulierung 
nicht länger andauert als notwendig. 2Bei der Festlegung einer 
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Frist können die nationalen Regulierungsbehörden besondere 
Bedingungen und Fristen im Zusammenhang mit bestehenden 
Zugangsvereinbarungen vorsehen. 

(4) 1Stellt eine nationale Regulierungsbehörde fest, dass auf ei-
nem relevanten Markt die Auferlegung von Verpflichtungen 
gemäß den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels gerecht-
fertigt ist, so ermittelt sie, welche Unternehmen allein oder ge-
meinsam über beträchtliche Marktmacht auf diesem relevanten 
Markt gemäß Artikel 63 verfügen. 2Die nationale Regulierungs-
behörde erlegt diesen Unternehmen geeignete spezifische Ver-
pflichtungen nach Artikel 68 auf bzw. ändert diese oder behält 
diese bei, wenn solche bereits bestehen, wenn sie der Ansicht 
ist, dass das Ergebnis für die Endnutzer ohne diese Verpflich-
tungen keinen wirksamen Wettbewerb darstellen würde. 

(5) 1Für Maßnahmen, die gemäß den Absätzen 3 und 4 dieses 
Artikels getroffen werden, gelten die in den Artikeln 23 und 32 
genannten Verfahren. 2Die nationalen Regulierungsbehörden 
führen eine Analyse des relevanten Markts durch und melden 
den entsprechenden Maßnahmenentwurf gemäß Artikel 32 

a) innerhalb von fünf Jahren nach der Verabschiedung ei-
ner vorherigen Maßnahme, wenn die nationale Regulie-
rungsbehörde den relevanten Markt definiert und be-
stimmt hat, welche Unternehmen über eine beträchtliche 
Marktmacht verfügen; diese Frist von fünf Jahren kann 
ausnahmsweise um höchstens ein Jahr verlängert wer-
den, wenn die nationale Regulierungsbehörde der Kom-
mission spätestens vier Monate vor Ablauf der Fünfjah-
resfrist einen mit Gründen versehenen Vorschlag zur 
Verlängerung gemeldet hat und die Kommission inner-
halb eines Monats nach Meldung der Verlängerung 
keine Einwände erhoben hat; 

b) innerhalb von drei Jahren nach der Verabschiedung ei-
ner Änderung der Empfehlung über relevante Märkte bei 
Märkten, zu denen die Kommission keine vorherige No-
tifizierung erhalten hat; oder 

c) für neue Mitgliedstaaten der Europäischen Union inner-
halb von drei Jahren nach ihrem Beitritt. 

(6) 1Hat eine nationale Regulierungsbehörde die Analyse eines 
in der Empfehlung festgelegten relevanten Markts nicht inner-
halb der in Absatz 5 des vorliegenden Artikels festgelegten Frist 
abgeschlossen oder zweifelt an deren fristgemäßen Abschluss, 
so unterstützt das GEREK die betreffende nationale Regulie-
rungsbehörde auf deren Ersuchen bei der Fertigstellung der 
Analyse des betreffenden Markts und der aufzuerlegenden spe-
zifischen Verpflichtungen. 2Mit dieser Unterstützung meldet 
die betreffende nationale Regulierungsbehörde der Kommis-
sion den Maßnahmenentwurf innerhalb von sechs Monaten 
nach dem in Absatz 5 des vorliegenden Artikels festgelegten 
Termin gemäß Artikel 32. 

Kapitel IV Zugangsverpflichtungen für Unterneh-
men mit beträchtlicher Marktmacht 

Artikel 68 Auferlegung, Änderung oder 
Aufhebung von Verpflichtungen 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden befugt sind, die in den Artikeln 69 bis 74 
und 76 bis 81 festgelegten Verpflichtungen aufzuerlegen. 

(2) 1Wird ein Unternehmen aufgrund einer Marktanalyse nach 
Artikel 67 als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf 
einem bestimmten Markt eingestuft, so erlegt die nationale Re-
gulierungsbehörde diesem gegebenenfalls im erforderlichen 
Umfang die in den Artikeln 69 bis 74 sowie den in Artikeln 76 
und 80 genannten Verpflichtungen auf. 2Eine nationale Regu-
lierungsbehörde wählt entsprechend dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit bei den im Rahmen der Marktanalyse ermit-
telten Problemen eine Lösung, bei der geringstmögliche Ein-
griffe erfolgen. 

(3) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden erlegen die in den 
Artikeln 69 bis 74 sowie in den Artikeln 76 und 80 genannten 
Verpflichtungen nur Unternehmen auf, die gemäß Absatz 2 die-
ses Artikels als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
eingestuft wurden; dies gilt unbeschadet: 

a) der Artikel 61 und 62, 

b) der Artikel 17 und 44 der vorliegenden Richtlinie, der 
Bedingung 7 in Anhang I Teil D, die gemäß Artikel 13 
Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie angewandt wird, 
sowie der Artikel 97 und 106 der vorliegenden Richtlinie 
und der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
2002/58/EG, die Verpflichtungen für Unternehmen ent-
halten, mit Ausnahme jener, die als Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, oder 

c) der Notwendigkeit der Einhaltung internationaler Ver-
pflichtungen. 

[2] Wenn eine nationale Regulierungsbehörde unter außerge-
wöhnlichen Umständen beabsichtigt, Unternehmen, die als Un-
ternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, 
andere als die in den Artikeln 69 bis 74 sowie in den Artikeln 
76 und 80 genannten Verpflichtungen in Bezug auf Zugang und 
Zusammenschaltung aufzuerlegen, unterbreitet sie der Kom-
mission einen entsprechenden Antrag. 

[3] Unter weitest möglicher Berücksichtigung der Stellung-
nahme des GEREK erlässt die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten Beschlüsse, mit denen der nationa-
len Regulierungsbehörde gestattet oder untersagt wird, diese 
Maßnahmen zu ergreifen. 

[4] Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Arti-
kel 118 Absatz 3 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

(4) Die nach diesem Artikel auferlegten Verpflichtungen müs-
sen 

a) der Art des von einer nationalen Regulierungsbehörde in 
ihrer Marktanalyse festgestellten Problems entsprechen, 
wobei gegebenenfalls auch eine nach Artikel 66 ermit-
telte länderübergreifende Nachfrage zu berücksichtigen 
ist; 

b) möglichst unter Berücksichtigung der Kosten und des 
Nutzens – angemessen sein; 

c) im Hinblick auf die Ziele des Artikels 3 gerechtfertigt 
sein und 

d) nach der Konsultation gemäß den Artikeln 23 und 32 
vorgeschrieben werden. 

(5) Hinsichtlich der Notwendigkeit der Erfüllung der in Absatz 
3 dieses Artikels genannten internationalen Verpflichtungen 
notifizieren die nationalen Regulierungsbehörden der Kommis-
sion gemäß dem Verfahren des Artikels 32 ihre Entscheidung, 
Unternehmen Verpflichtungen aufzuerlegen, diese zu ändern o-
der aufzuheben. 

(6) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden berücksichtigen 
die Auswirkungen neuer Marktentwicklungen, unter anderem 
im Zusammenhang mit kommerziellen Vereinbarungen, ein-
schließlich Ko-Investitionsvereinbarungen, die die Wettbe-
werbsdynamik beeinflussen. 

[2] 1Sollten diese Entwicklungen nicht bedeutend genug sein, 
um eine neue Marktanalyse nach Artikel 67 notwendig zu ma-
chen, so prüft die nationale Regulierungsbehörde unverzüglich, 
ob die Verpflichtungen überprüft werden müssen, die Unter-
nehmen, die als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
eingestuft wurden, auferlegt wurden, und ändert jegliche 
frühere Entscheidung – auch durch die Aufhebung von Ver-
pflichtungen oder die Auferlegung neuer Verpflichtungen –, um 
sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen weiterhin die in Ab-
satz 4 genannten Bedingungen des vorliegenden Artikels erfül-
len. 2Derartige Änderungen dürfen nur nach den Konsultationen 
gemäß den Artikeln 23 und 32 vorgeschrieben werden. 

Artikel 69 Transparenzverpflichtung 
(1) Die nationalen Regulierungsbehörden können Unternehmen 
gemäß Artikel 68 Verpflichtungen zur Transparenz in Bezug 
auf die Zusammenschaltung oder den Zugang auferlegen, wo-
nach diese bestimmte Informationen, z.B. Informationen zur 
Buchführung, Preise, technische Spezifikationen, Netzmerk-
male und diesbezüglich erwartete neue Entwicklungen sowie 
Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen – einschließlich al-
ler Bedingungen, die den Zugang zu Diensten und Anwendun-
gen oder deren Nutzung ändern, insbesondere hinsichtlich der 
Migration von herkömmlichen Infrastrukturen, sofern solche 
Bedingungen in den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Uni-
onsrecht zulässig sind –, veröffentlichen müssen. 
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(2) 1Die nationalen Regulierungsbehörden können insbeson-
dere von Unternehmen mit Nichtdiskriminierungsverpflichtun-
gen die Veröffentlichung eines Standardangebots verlangen, 
das hinreichend entbündelt ist, um sicherzustellen, dass Unter-
nehmen nicht für Leistungen zahlen müssen, die für den ge-
wünschten Dienst nicht erforderlich sind. 2Das Angebot enthält 
eine Beschreibung der betreffenden Dienstangebote, die dem 
Marktbedarf entsprechend in einzelne Komponenten aufge-
schlüsselt sind, und die entsprechenden Bedingungen, ein-
schließlich der Preise. 3Die nationalen Regulierungsbehörden 
sind unter anderem befugt, Änderungen des Standardangebots 
vorzuschreiben, um den nach dieser Richtlinie auferlegten Ver-
pflichtungen Geltung zu verschaffen. 

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden können genau festle-
gen, welche Informationen mit welchen Einzelheiten in welcher 
Form zur Verfügung zu stellen sind. 

(4) [1] 1Um zu einer einheitlichen Anwendung von Transpa-
renzverpflichtungen beizutragen, verabschiedet das GEREK 
nach Konsultation der Interessenträger und in enger Zusam-
menarbeit mit der Kommission bis zum 21. Dezember 2019 
Leitlinien über die Mindestkriterien für Standardangebote und 
unterzieht sie bei Bedarf einer Überprüfung, um sie an die Tech-
nologie- und Marktentwicklung anzupassen. 2Bei der Bestim-
mung dieser Mindestkriterien verfolgt das GEREK die Ziele in 
Artikel 3 und trägt den Bedürfnissen der durch die Zugangsver-
pflichtungen Begünstigten und der Endnutzer, die in mehr als 
einem Mitgliedstaat aktiv sind, sowie etwaigen GEREK-Leitli-
nien zur Ermittlung einer länderübergreifenden Nachfrage ge-
mäß Artikel 66 und zugehörigen Beschlüssen der Kommission 
Rechnung. 

[2] 1Obliegen einem Unternehmen Verpflichtungen nach den 
Artikeln 72 oder 73 hinsichtlich des Zugangs zur Netzinfra-
struktur auf der Vorleistungsebene, so stellen die nationalen Re-
gulierungsbehörden ungeachtet des Absatzes 3 dieses Artikels 
sicher, dass ein Standardangebot veröffentlicht wird, das den 
GEREK-Leitlinien über die Mindestkriterien für Standardange-
bote weitest möglich Rechnung trägt; ferner gewährleisten sie, 
dass, soweit angezeigt, wesentliche Leistungsindikatoren sowie 
die entsprechenden Leistungsniveaus, die über den bereitge-
stellten Zugang zugänglich zu machen sind, bestimmt werden, 
und sie überwachen deren Einhaltung genau und gewährleisten 
sie. 2Darüber hinaus können die nationalen Regulierungsbehör-
den erforderlichenfalls im Voraus die entsprechenden finanzi-
ellen Sanktionen nach Maßgabe des Unionsrechts und des nati-
onalen Rechts festlegen. 

Artikel 70 Nichtdiskriminierungs-
verpflichtungen 
(1) Eine nationale Regulierungsbehörde kann gemäß Artikel 68 
Nichtdiskriminierungsverpflichtungen in Bezug auf die Zusam-
menschaltung oder den Zugang auferlegen. 

(2)1Die Nichtdiskriminierungsverpflichtungen stellen insbe-
sondere sicher, dass das betreffende Unternehmen anderen An-
bietern, die gleichartige Dienste erbringen, unter den gleichen 
Umständen gleichwertige Bedingungen bietet und Dienste und 
Informationen für Dritte zu den gleichen Bedingungen und mit 
der gleichen Qualität bereitstellt wie für seine eigenen Produkte 
oder die seiner Tochter- oder Partnerunternehmen. 2Die natio-
nalen Regulierungsbehörden können dieses Unternehmen ver-
pflichten, allen Unternehmen, einschließlich sich selbst, Zu-
gangsprodukte und -dienste mit den gleichen Fristen und zu den 
gleichen Bedingungen, auch im Hinblick auf Preise und Dienst-
umfang, sowie mittels der gleichen Systeme und Verfahren zur 
Verfügung zu stellen, um die Gleichwertigkeit des Zugangs zu 
gewährleisten. 

Artikel 71 Verpflichtung zur getrennten 
Buchführung 
(1) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden können gemäß 
den Bestimmungen des Artikels 68 für bestimmte Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Zusammenschaltung oder dem Zu-
gang eine getrennte Buchführung vorschreiben. 

[2] 1Die nationalen Regulierungsbehörden können insbeson-
dere von einem vertikal integrierten Unternehmen verlangen, 
seine Vorleistungspreise und internen Verrechnungspreisen 
transparent zu gestalten, unter anderem um sicherzustellen, dass 

eine etwaige Nichtdiskriminierungsverpflichtung gemäß Arti-
kel 70 befolgt wird, oder um gegebenenfalls eine unlautere 
Quersubventionierung zu verhindern. 2Die nationalen Regulie-
rungsbehörden können das zu verwendende Format und die zu 
verwendende Buchführungsmethode festlegen. 

(2) 1Um leichter überprüfen zu können, ob die Transparenz- und 
die Nichtdiskriminierungsverpflichtung eingehalten werden, 
können die nationalen Regulierungsbehörden unbeschadet des 
Artikels 20 verlangen, dass die Buchungsunterlagen einschließ-
lich Daten über die von Dritten erhaltenen Beträge auf Anfor-
derung vorgelegt werden. 2Die nationalen Regulierungsbehör-
den können Informationen veröffentlichen, die zu einem offe-
nen, wettbewerbsorientierten Markt beitragen; dabei sind die 
Bestimmungen der Union und der Mitgliedstaaten zur Wahrung 
von Geschäftsgeheimnissen einzuhalten. 

Artikel 72 Zugang zu baulichen Anlagen 
(1) Die nationalen Regulierungsbehörden können gemäß Arti-
kel 68 Unternehmen dazu verpflichten, angemessenen Anträ-
gen auf Zugang zu baulichen Anlagen, wozu unter anderem 
auch Gebäude oder Gebäudezugänge, Verkabelungen in Ge-
bäuden, Antennen, Türme und andere Trägerstrukturen, Pfähle, 
Masten, Leitungsrohre, Leerrohre, Kontrollkammern, Ein-
stiegsschächte und Verteilerkästen gehören, und auf deren Nut-
zung stattzugeben, wenn die nationale Regulierungsbehörde 
unter Berücksichtigung der Marktanalyse zu dem Schluss ge-
langt, dass die Verweigerung des Zugangs oder unangemessene 
Bedingungen mit ähnlicher Wirkung die Entwicklung eines 
nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes behindern oder 
den Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen würden. 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden können Unternehmen 
dazu verpflichten, den Zugang gemäß dem vorliegenden Artikel 
zu gewähren, unabhängig davon, ob die unter die Verpflichtung 
fallenden Anlagen gemäß der Marktanalyse Teil des relevanten 
Marktes sind, sofern die Verpflichtung im Hinblick auf die Er-
reichung der Ziele des Artikels 3 notwendig und verhältnismä-
ßig ist. 

Artikel 73 Verpflichtungen in Bezug auf den 
Zugang zu bestimmten Netzkomponenten und 
zugehörigen Einrichtungen und deren Nutzung 
(1) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden können gemäß 
Artikel 68 Unternehmen dazu verpflichten, angemessenen An-
trägen auf Zugang zu bestimmten Netzkomponenten und zuge-
hörigen Einrichtungen und auf deren Nutzung stattzugeben, un-
ter anderem wenn die nationale Regulierungsbehörde der Auf-
fassung ist, dass die Verweigerung des Zugangs oder unange-
messene Bedingungen mit ähnlicher Wirkung die Entwicklung 
eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes auf Endkun-
denebene behindern oder den Interessen der Endnutzer zuwi-
derlaufen würden. 

[2] Die nationalen Regulierungsbehörden können Unternehmen 
unter anderem Folgendes auferlegen: 

a) die Verpflichtung, Dritten den Zugang zu bestimmten 
physischen Netzkomponenten und den zugehörigen Ein-
richtungen und deren Nutzung zu gewähren, gegebenen-
falls einschließlich des entbündelten Zugangs zum Teil-
nehmeranschluss und zum Teilabschnitt; 

b) die Verpflichtung, Dritten Zugang zu bestimmten akti-
ven oder virtuellen Netzkomponenten und -diensten zu 
gewähren; 

c) die Verpflichtung, mit Unternehmen, die einen Antrag 
auf Zugang stellen, nach Treu und Glauben zu verhan-
deln; 

d) die Verpflichtung, den bereits gewährten Zugang zu Ein-
richtungen nicht nachträglich zu verweigern; 

e) die Verpflichtung, bestimmte Dienste für den Weiterver-
trieb durch Dritte zu Vorleistungsmarktbedingungen an-
zubieten;
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f) die Verpflichtung, offenen Zugang zu technischen 
Schnittstellen, Protokollen oder anderen Schlüsseltech-
nologien zu gewähren, die für die Interoperabilität von 
Diensten oder Diensten für virtuelle Netze unverzichtbar 
sind; 

g) die Verpflichtung, Kollokation oder andere Formen der 
gemeinsamen Nutzung zugehöriger Einrichtungen zu er-
möglichen; 

h) die Verpflichtung, bestimmte für die Interoperabilität 
durchgehender Nutzerdienste oder für Roaming in Mo-
bilfunknetzen notwendige Voraussetzungen zu schaffen, 

i) die Verpflichtung, Zugang zu Systemen für die Betriebs-
unterstützung oder ähnlichen Softwaresystemen zu ge-
währen, die zur Gewährleistung eines fairen Wettbe-
werbs bei der Bereitstellung von Diensten notwendig 
sind; 

j) die Verpflichtung zur Zusammenschaltung von Netzen 
oder Netzeinrichtungen; 

k) die Verpflichtung, Zugang zu zugehörigen Diensten wie 
einem Identitäts-, Standort- und Präsenzdienst zu ge-
währen. 

[3] Die nationalen Regulierungsbehörden können diese Ver-
pflichtungen mit Bedingungen in Bezug auf Fairness, Billigkeit 
und Rechtzeitigkeit verknüpfen. 

(2) [1] 1Wenn die nationalen Regulierungsbehörden prüfen, ob 
die Auferlegung der nach Absatz 1 dieses Artikels in Frage 
kommenden besonderen Verpflichtungen angemessen ist – ins-
besondere wenn sie nach dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit die Frage prüfen, ob und wie derartige Verpflichtungen auf-
zuerlegen sind –, untersuchen sie, ob andere Formen des Zu-
gangs zu bestimmten Vorleistungen entweder auf demselben o-
der einem damit verbundenen Vorleistungsmarkt ausreichen 
würden, um das festgestellte Problem im Hinblick auf das Inte-
resse der Endnutzer zu beheben. 2In dieser Untersuchung wer-
den auch kommerzielle Zugangsangebote, ein regulierter Zu-
gang gemäß Artikel 61 oder ein bestehender oder geplanter re-
gulierter Zugang zu anderen Vorleistungen gemäß dem vorlie-
genden Artikel einbezogen. 3Die nationalen 
Regulierungsbehörden tragen insbesondere den folgenden Fak-
toren Rechnung: 

a) der technischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit der 
Nutzung oder Installation konkurrierender Einrichtun-
gen angesichts des Tempos der Marktentwicklung, wo-
bei die Art und der Typ der Zusammenschaltung oder 
des Zugangs berücksichtigt werden, einschließlich der 
Tragfähigkeit anderer vorgelagerter Zugangsprodukte, 
wie etwa des Zugangs zu Leitungsrohren; 

b) der zu erwartenden technische Entwicklung in Bezug 
auf Netzgestaltung und Netzmanagement; 

c) dem Erfordernis, für Technologieneutralität zu sorgen, 
damit die Teilnehmer ihre eigenen Netzwerke konzipie-
ren und verwalten können; 

d) der Möglichkeit der Gewährung des angebotenen Zu-
gangs angesichts der verfügbaren Kapazität; 

e) der Anfangsinvestition des Eigentümers der Einrichtung 
unter Berücksichtigung etwaiger getätigter öffentlicher 
Investitionen und der Investitionsrisiken, unter besonde-
rer Berücksichtigung von Investitionen in Netze mit sehr 
hoher Kapazität und des damit verbundenen Risikoni-
veaus; 

f) dem Erfordernis der langfristigen Sicherung des Wettbe-
werbs mit besonderem Augenmerk auf einen wirtschaft-
lich effizienten infrastrukturbasierten Wettbewerb und 
innovativer- beispielsweise auf Ko-Investitionen in 
Netze gestützter – Geschäftsmodelle zur Förderung ei-
nes dauerhaften Wettbewerbs; 

g) gegebenenfalls gewerblichen Schutzrechten oder Rech-
ten an geistigem Eigentum; 

h) der Bereitstellung europaweiter Dienste. 

[2] Erwägt eine nationale Regulierungsbehörde nach Maßgabe 
des Artikels 68 Verpflichtungen auf der Grundlage des Artikels 
72 oder des vorliegenden Artikels aufzuerlegen, so prüft sie, ob 
die bloße Auferlegung von Verpflichtungen gemäß Artikel 72 

ein verhältnismäßiges Mittel zur Förderung des Wettbewerbs 
und der Interessen der Endnutzer wäre. 

(3) 1Wenn die nationalen Regulierungsbehörden im Einklang 
mit dem vorliegenden Artikel einem Unternehmen die Ver-
pflichtung auferlegen, den Zugang bereitzustellen, können sie 
technische oder betriebliche Bedingungen festlegen, die vom 
Betreiber oder von den Nutzern dieses Zugangs erfüllt werden 
müssen, soweit dies erforderlich ist, um den normalen Betrieb 
des Netzes sicherzustellen. 2Verpflichtungen, bestimmte tech-
nische Normen oder Spezifikationen zugrunde zu legen, müs-
sen mit den gemäß Artikel 39 festgelegten Normen und Spezi-
fikationen übereinstimmen. 

Artikel 74 Verpflichtung zur Preiskontrolle 
und Kostenrechnung 
(1) [1] Weist eine Marktanalyse darauf hin, dass ein Betreiber 
aufgrund eines Mangels an wirksamem Wettbewerb seine 
Preise zum Nachteil der Endnutzer auf einem übermäßig hohen 
Niveau halten oder Preisdiskrepanzen praktizieren könnte, so 
kann die nationale Regulierungsbehörde dem betreffenden Un-
ternehmen gemäß Artikel 68 hinsichtlich bestimmter Arten von 
Zusammenschaltung oder Zugang Verpflichtungen betreffend 
die Kostendeckung und die Preiskontrolle einschließlich kos-
tenorientierter Preise auferlegen und ihm bestimmte Auflagen 
in Bezug auf Kostenrechnungsmethoden erteilen. 

[2] 1Bei der Feststellung, ob Preiskontrollverpflichtungen ange-
messen wären, berücksichtigen die nationalen Regulierungsbe-
hörden die Notwendigkeit der Förderung des Wettbewerbs und 
die langfristigen Interessen der Endnutzer hinsichtlich des Auf-
baus und der Nutzung von Netzen der nächsten Generation, ins-
besondere Netzen mit sehr hoher Kapazität. 2Um insbesondere 
zu Investitionen der Unternehmen auch in Netze der nächsten 
Generation anzuregen, tragen die nationalen Regulierungsbe-
hörden den Investitionen des Unternehmens Rechnung. 3Halten 
die nationalen Regulierungsbehörden Verpflichtungen zu Preis-
kontrollen für angemessen, so ermöglichen sie dem Unterneh-
men eine angemessene Rendite für das entsprechend einge-
setzte Kapital, wobei gegebenenfalls die spezifischen Risiken 
im Zusammenhang mit einem bestimmten neuen Netzprojekt, 
in das investiert wird, zu berücksichtigen sind. 

[3] Die nationalen Regulierungsbehörden prüfen, von der Auf-
erlegung oder Aufrechterhaltung von Verpflichtungen gemäß 
dem vorliegenden Artikel abzusehen, wenn sie feststellen, dass 
ein nachweisbarer Preisdruck bei den Endkundenpreisen 
herrscht und dass nach den Artikeln 69 bis 73 auferlegte Ver-
pflichtungen, insbesondere auch etwaige Prüfungen der wirt-
schaftlichen Replizierbarkeit gemäß Artikel 70, einen effekti-
ven und nichtdiskriminierenden Zugang gewährleisten. 

[4] Halten die nationalen Regulierungsbehörden die Auferle-
gung von Verpflichtungen zu Preiskontrollen beim Zugang zu 
vorhandenen Netzbestandteilen für angemessen, so berücksich-
tigen sie auch die mit stabilen und vorhersehbaren Vorleis-
tungspreisen verbundenen Vorteile im Hinblick darauf, allen 
Unternehmen einen effizienten Marktzutritt zu ermöglichen 
und ausreichende Anreize für den Ausbau neuer und verbesser-
ter Netze zu bieten. 

(2) 1Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass 
alle vorgeschriebenen Kostendeckungsmechanismen und Ta-
rifsysteme den Ausbau neuer und verbesserter Netze, die wirt-
schaftliche Effizienz und einen nachhaltigen Wettbewerb för-
dern und für die Endnutzer dauerhaft möglichst vorteilhaft sind. 
2In diesem Zusammenhang können die nationalen Regulie-
rungsbehörden auch Preise berücksichtigen, die auf vergleich-
baren, dem Wettbewerb geöffneten Märkten gelten. 

(3) 1Wurde ein Unternehmen dazu verpflichtet, seine Preise an 
den Kosten zu orientieren, so obliegt es dem betreffenden Un-
ternehmen, gegebenenfalls nachzuweisen, dass die Preise sich 
aus den Kosten, einschließlich einer angemessenen Investiti-
onsrendite, errechnen. 2Zur Ermittlung der Kosten einer effi-
zienten Leistungsbereitstellung können die nationalen Regulie-
rungsbehörden eine von der Kostenberechnung des Unterneh-
mens unabhängige Kostenrechnung anstellen. 3Die nationalen 
Regulierungsbehörden können von einem Unternehmen die 
umfassende Rechtfertigung seiner Preise und gegebenenfalls 
deren Anpassung verlangen.
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(4) 1Falls im Interesse der Preiskontrolle eine Kostenrechnungs-
methode vorgeschrieben wird, stellen die nationalen Regulie-
rungsbehörden sicher, dass eine Beschreibung der Kostenrech-
nungsmethode öffentlich verfügbar gemacht wird, in der zu-
mindest die wichtigsten Kostenarten und die Regeln der Kos-
tenzuweisung aufgeführt werden. 2Eine qualifizierte 
unabhängige Stelle überprüft die Anwendung der Kostenrech-
nungsmethode und veröffentlicht jährlich eine diesbezügliche 
Erklärung. 

Artikel 75 Zustellungsentgelte 
(1) [1] Bis zum 31. Dezember 2020 erlässt die Kommission un-
ter weitest möglicher Berücksichtigung der Stellungnahme des 
GEREK einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 117, um 
diese Richtlinie zu ergänzen, indem ein unionsweit einheitli-
ches maximales Mobilfunkzustellungsentgelt und ein unions-
weit einheitliches maximales Festnetzzustellungsentgelt (im 
Folgenden zusammen „unionsweites Zustellungsentgelt“) – die 
jedem Anbieter von Mobilzustellungsdiensten bzw. Festnetzzu-
stellungsdiensten in einem Mitgliedstaat auferlegt werden – 
festgelegt werden. 

[2] Zu diesem Zweck verfährt die Kommission wie folgt: 

a) Sie hält sich an die in Anhang III vorgesehenen Grunds-
ätze, Kriterien und Parameter; 

b) sie berücksichtigt bei der erstmaligen Festlegung der 
unionsweiten Zustellungsentgelte den nach den Grunds-
ätzen in Anhang III ermittelten gewichteten Durch-
schnitt der in der Union angewandten effizienten Kosten 
in Festnetzen und Mobilfunknetzen. Die unionsweiten 
Zustellungsentgelte, wie sie im ersten delegierten 
Rechtsakt festgelegt sind, dürfen das Höchste der Ent-
gelte, die sechs Monate vor dem Erlass jenes delegierten 
Rechtsakts in allen Mitgliedstaaten gültig waren – nach 
Vornahme etwaiger gerechtfertigter Anpassungen auf-
grund außerordentlicher nationaler Gegebenheiten –, 
nicht übersteigen; 

 

c) sie berücksichtigt die Gesamtzahl der Endnutzer in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, um eine zutreffende Gewich-
tung der maximalen Zustellungsentgelte zu gewährleis-
ten; ferner berücksichtigt sie die nationalen Gegebenhei-
ten, die bei der Festlegung der maximalen Zustellungs-
entgelte in der Union zu erheblichen Unterschieden zwi-
schen den Mitgliedstaaten führen; 

d) sie trägt Marktinformationen Rechnung, die vom GE-
REK, von den nationalen Regulierungsbehörden oder 
unmittelbar von Unternehmen, die elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste bereitstellen, vorgelegt 
werden, und 

e) sie prüft, ob eine Übergangsfrist von höchstens zwölf 
Monaten zugelassen werden muss, um Anpassungen in 
den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, falls sich dies auf 
der Grundlage der zuvor festgelegten Entgelte als not-
wendig erweist. 

(2) 1Unter weitest möglich Berücksichtigung der Stellung-
nahme des GEREK überprüft die Kommission die nach dem 
vorliegenden Artikel erlassenen delegierten Rechtsakte alle 
fünf Jahre und prüft bei dieser Gelegenheit jedes Mal unter An-
wendung der in Artikel 67 Absatz 1 aufgeführten Kriterien, ob 
die Festsetzung unionsweiter Zustellungsentgelte weiterhin er-
forderlich ist. 2Wenn die Kommission nach der Überprüfung 
gemäß dem vorliegenden Absatz beschließt, kein maximales 
Mobilfunkzustellungsentgelt oder maximales Festnetzzustel-
lungsentgelt oder aber keines dieser beiden Höchstentgelte fest-
zulegen, können die nationalen Regulierungsbehörden Markt-
analysen der Anrufzustellungsmärkte nach Artikel 67 durchfüh-
ren, um zu bewerten, ob die Auferlegung regulatorischer Ver-
pflichtungen erforderlich ist. 3Legt eine nationale 
Regulierungsbehörde als Ergebnis einer derartigen Analyse 
kostenorientierte Zustellungsentgelte auf einem relevanten 
Markt fest, so richtet sie sich nach den in Anhang III vorgese-
henen Grundsätzen, Kriterien und Parametern, und ihr Maßnah-
menentwurf unterliegt den Verfahren gemäß den Artikeln 23, 
32 und 33. 

(3) 1Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen sorgfäl-
tig die Anwendung der unionsweiten Zustellungsentgelte durch 
die Anbieter von Zustellungsdiensten und sorgen für ihre Ein-
haltung. 2Die nationalen Regulierungsbehörden können jeder-
zeit von einem Anbieter von Zustellungsdiensten verlangen, 
seine anderen Unternehmen in Rechnung gestellten Entgelte zu 
ändern, falls diese nicht dem in Absatz 1 genannten delegierten 
Rechtsakt entsprechen. 3Die nationalen Regulierungsbehörden 
erstatten der Kommission und dem GEREK alljährlich Bericht 
über die Anwendung dieses Artikels. 

Artikel 76 Regulatorische Behandlung neuer 
Bestandteile von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität 
(1) [1] Unternehmen, die gemäß Artikel 67 als Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht auf einem oder mehreren rele-
vanten Märkten eingestuft wurden, können nach dem Verfahren 
des Artikels 79 nach Maßgabe des Unterabsatzes 2 des vorlie-
genden Absatzes Verpflichtungszusagen anbieten, um den Auf-
bau eines neuen Netzes mit sehr hoher Kapazität, das bis zu den 
Gebäuden des Endnutzers oder der Basisstation aus Glasfaser-
komponenten besteht, für Ko-Investitionen zu öffnen, indem 
beispielsweise Miteigentum oder langfristige Risikoteilung – 
durch Kofinanzierung oder durch Abnahmevereinbarungen, die 
spezielle Rechte mit strukturellem Charakter verleihen – seitens 
anderer Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze oder -
dienste angeboten werden. 

[2] Wenn die nationale Regulierungsbehörde diese Verpflich-
tungszusagen bewertet, prüft sie insbesondere, ob das Angebot 
für Ko-Investitionen die folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Es steht während der gesamten Lebensdauer des Netzes 
jederzeit Anbietern elektronischer Kommunikations-
netze oder -dienste offen; 

b) es würde anderen Ko-Investoren, die Anbieter elektroni-
scher Kommunikationsnetze oder -dienste sind, ermög-
lichen, auf den nachgelagerten Märkten, auf denen das 
Unternehmen, das als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurde, tätig ist, langfristig wirk-
sam und nachhaltig im Wettbewerb zu bestehen, und 
zwar zu Bedingungen, die Folgendes umfassen: 

i) gerechte, angemessene und nichtdiskriminierende Be-
dingungen, die den Zugang zur vollen Kapazität des Net-
zes in dem Umfang ermöglichen, der der Ko-Investition 
entspricht; 

ii) Flexibilität hinsichtlich Wert und Zeitpunkt der von 
den einzelnen Ko-Investoren zugesagten Beteili-
gung; 

iii) die Möglichkeit einer künftigen Aufstockung der 
Beteiligung; und 

iv) gegenseitige Rechte, die sich die Ko-Investoren 
nach Errichtung der gemeinsam finanzierten Infra-
struktur gewähren; 

c) es wird vom Unternehmen rechtzeitig und, wenn es die 
in Artikel 80 Absatz 1 aufgeführten Merkmale nicht auf-
weist, spätestens sechs Monate vor dem Beginn des Auf-
baus der neuen Netzbestandteile veröffentlicht. Auf der 
Grundlage nationaler Gegebenheiten kann dieser Zeit-
raum verlängert werden; 

d) Zugangsnachfrager, die sich nicht an der Ko-Investition 
beteiligen, können von Beginn an von derselben Quali-
tät, derselben Geschwindigkeit und denselben Bedin-
gungen profitieren und dieselben Endnutzer erreichen 
wie vor dem Aufbau, wobei ein von den nationalen Re-
gulierungsbehörden unter Berücksichtigung der Ent-
wicklungen auf den betreffenden Endkundenmärkten 
bestätigter Mechanismus zur allmählichen Anpassung 
hinzukommt, mit dem die Anreize für eine Beteiligung 
an den Ko-Investitionen aufrechterhalten werden; mit 
diesem Mechanismus wird sichergestellt, dass die Zu-
gangsnachfrager Zugang zu den Netzelementen mit sehr 
hoher Kapazität haben, und zwar zu einem Zeitpunkt 
und auf der Grundlage transparenter und nichtdiskrimi-
nierender Bedingungen, die das unterschiedliche Aus-
maß des Risikos für die jeweiligen Ko-Investoren in den  
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 verschiedenen Phasen des Aufbaus angemessen wider-
spiegeln und der Wettbewerbssituation auf den Endkun-
denmärkten Rechnung tragen; 

e) es entspricht mindestens den Kriterien in Anhang IV und 
erfolgt nach Treu und Glauben. 

(2) [1] Gelangt die nationale Regulierungsbehörde unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der gemäß Artikel 79 Absatz 2 
durchgeführten Marktprüfung zu dem Schluss, dass die ange-
botene Verpflichtungszusage für Ko-Investitionen die Bedin-
gungen des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels erfüllt, so er-
klärt sie diese Verpflichtungszusage gemäß Artikel 79 Absatz 3 
für bindend und erlegt keine zusätzlichen Verpflichtungen ge-
mäß Artikel 68 in Bezug auf die von den Verpflichtungszusa-
gen betroffenen Elemente des neuen Netzes mit sehr hoher Ka-
pazität auf, sofern wenigstens ein potenzieller Ko-Investor eine 
Ko-Investitionsvereinbarung mit dem Unternehmen, das als 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurde, 
eingegangen ist. 

[2] Unterabsatz 1 gilt unbeschadet der regulatorischen Behand-
lung von Gegebenheiten, bei denen den Ergebnissen von 
Marktprüfungen gemäß Artikel 79 Absatz 2 zufolge die Bedin-
gungen des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels nicht erfüllt 
werden, die jedoch Auswirkungen auf den Wettbewerb haben 
und für die Zwecke der Artikel 67 und 68 berücksichtigt wer-
den. 

[3] Im Wege einer Ausnahme von Unterabsatz 1 dieses Absat-
zes kann eine nationale Regulierungsbehörde in hinreichend be-
gründeten Fällen Abhilfemaßnahmen gemäß den Artikeln 68 
bis 74 in Bezug auf die neuen Netze mit sehr hoher Kapazität 
vorschreiben, beibehalten oder anpassen, um erhebliche Wett-
bewerbsprobleme auf bestimmten Märkten zu lösen, wenn die 
nationale Regulierungsbehörde feststellt, dass diese Wettbe-
werbsprobleme aufgrund der besonderen Merkmale dieser 
Märkte andernfalls nicht gelöst würden. 

(3) [1] Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen fort-
laufend die Einhaltung der in Absatz 1 genannten Bedingungen 
und können von dem Unternehmen, das als Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurde, verlangen, ihnen 
jährliche Konformitätserklärungen vorzulegen. 

[2] Dieser Artikel berührt nicht die Befugnis einer nationalen 
Regulierungsbehörde, bei Streitigkeiten zwischen Unterneh-
men im Zusammenhang mit einer Ko-Investitionsvereinbarung, 
die aus Sicht der Regulierungsbehörde den Bedingungen des 
Absatzes 1 des vorliegenden Artikels entspricht, gemäß Artikel 
26 Absatz 1 eine Entscheidung zu treffen. 

(4) Das GEREK veröffentlicht nach Anhörung der Interessen-
träger und in enger Zusammenarbeit mit der Kommission Leit-
linien, um die einheitliche Anwendung der in Absatz 1 aufge-
führten Bedingungen und in Anhang IV aufgeführten Kriterien 
durch die nationalen Regulierungsbehörden zu fördern. 

Artikel 77 Funktionelle Trennung 
(1) [1] Gelangt die nationale Regulierungsbehörde zu dem 
Schluss, dass die nach den Artikeln 69 bis 74 auferlegten ange-
messenen Verpflichtungen nicht zu einem wirksamen Wettbe-
werb geführt haben und wichtige und andauernde Wettbe-
werbsprobleme oder Marktversagen auf den Märkten für be-
stimmte Zugangsprodukte auf der Vorleistungsebene bestehen, 
so kann sie in Ausnahmefällen im Einklang mit Artikel 68 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2 vertikal integrierten Unternehmen die Ver-
pflichtung auferlegen, ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung der betreffenden Zugangsprodukte auf der 
Vorleistungsebene in einem unabhängig arbeitenden Geschäfts-
bereich unterzubringen. 

[2] Dieser Geschäftsbereich stellt Zugangsprodukte und -
dienste allen Unternehmen, einschließlich der anderen Ge-
schäftsbereiche des eigenen Mutterunternehmens, mit den glei-
chen Fristen und zu den gleichen Bedingungen, auch im Hin-
blick auf Preise und Dienstumfang, sowie mittels der gleichen 
Systeme und Verfahren zur Verfügung. 

(2) Beabsichtigt eine nationale Regulierungsbehörde, eine Ver-
pflichtung zur funktionellen Trennung aufzuerlegen, so über-
mittelt sie der Kommission einen Antrag, der Folgendes um-
fasst: 

a) den Nachweis, dass die in Absatz 1 genannte Schlussfol-
gerung der nationalen Regulierungsbehörde begründet 
ist; 

b) eine mit Gründen versehene Einschätzung, aus der her-
vorgeht, dass keine oder nur geringe Aussichten dafür 
bestehen, dass es innerhalb eines angemessenen Zeitrah-
mens einen wirksamen und nachhaltigen infrastruktur-
basierten Wettbewerb gibt; 

c) eine Analyse der erwarteten Auswirkungen auf die nati-
onale Regulierungsbehörde, auf das Unternehmen, ins-
besondere auf das Personal des getrennten Unterneh-
mens und auf den Sektor der elektronischen Kommuni-
kation insgesamt, und auf die Anreize, darin zu investie-
ren, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit, 
den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu wahren, 
sowie auf sonstige Interessengruppen, insbesondere ein-
schließlich einer Analyse der erwarteten Auswirkungen 
auf den Wettbewerb und möglicher daraus resultierender 
Wirkungen auf die Verbraucher; 

d) eine Analyse der Gründe, die dafür sprechen, dass diese 
Verpflichtung das effizienteste Mittel zur Durchsetzung 
von Abhilfemaßnahmen wäre, mit denen auf festge-
stellte Wettbewerbsprobleme oder Fälle von Marktver-
sagen reagiert werden soll. 

(3) [1] Der Maßnahmenentwurf muss Folgendes umfassen: 

a) genaue Angabe von Art und Ausmaß der Trennung, ins-
besondere Angabe des rechtlichen Status des getrennten 
Geschäftsbereichs; 

b) Angabe der Vermögenswerte des getrennten Geschäfts-
bereichs sowie der von diesem bereitzustellenden Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen; 

c) die organisatorischen Modalitäten zur Gewährleistung 
der Unabhängigkeit des Personals des getrennten Ge-
schäftsbereichs sowie die entsprechenden Anreize; 

d) Vorschriften zur Gewährleistung der Einhaltung der 
Verpflichtungen; 

e) Vorschriften zur Gewährleistung der Transparenz der 
betrieblichen Verfahren, insbesondere gegenüber den 
anderen Interessengruppen; 

f) ein Überwachungsprogramm, um die Einhaltung der 
Verpflichtungen sicherzustellen, einschließlich der Ver-
öffentlichung eines jährlichen Berichts. 

[2] 1Im Anschluss an den Beschluss der Kommission gemäß Ar-
tikel 68 Absatz 3 über den Maßnahmenentwurf führt die natio-
nale Regulierungsbehörde nach dem Verfahren des Artikels 67 
eine koordinierte Analyse der Märkte durch, bei denen eine 
Verbindung zum Anschlussnetz besteht. 2Auf der Grundlage 
dieser Analyse erlegt die nationale Regulierungsbehörde gemäß 
den Verfahren nach den Artikeln 23 und 32 Verpflichtungen 
auf, behält sie bei, ändert sie oder hebt sie auf. 

(4) Einem Unternehmen, dem die funktionelle Trennung aufer-
legt wurde, kann auf jedem Einzelmarkt, auf dem es als Unter-
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht gemäß Artikel 67 ein-
gestuft wurde, jede der Verpflichtungen gemäß den Artikeln 69 
bis 74 sowie jede sonstige von der Kommission gemäß Artikel 
68 Absatz 3 genehmigte Verpflichtung auferlegt werden. 

Artikel 78 Freiwillige Trennung durch ein 
vertikal integriertes Unternehmen 
(1) [1] Unternehmen, die gemäß Artikel 67 in einem oder meh-
reren relevanten Märkten als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurden, unterrichten die nationale Re-
gulierungsbehörde mindestens drei Monate im Voraus, wenn 
sie beabsichtigen, die Vermögenswerte ihres Ortsanschlussnet-
zes ganz oder zu einem großen Teil auf eine eigene Rechtsper-
son mit einem anderen Eigentümer zu übertragen oder einen ge-
trennten Geschäftsbereich einzurichten, um allen Anbietern auf 
der Endkundenebene, einschließlich der eigenen im Endkun-
denbereich tätigen Unternehmensbereiche, völlig gleichwertige 
Zugangsprodukte zu liefern. 

[2] Diese Unternehmen unterrichten die nationale Regulie-
rungsbehörde auch über alle Änderungen dieser Absicht sowie 
über das Endergebnis des Trennungsprozesses.
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[3] 1Um einen effektiven und nichtdiskriminierenden Zugang 
für Dritte zu gewährleisten, können solche Unternehmen auch 
Verpflichtungszusagen bezüglich der Zugangsbedingungen an-
bieten, die während eines Umsetzungszeitraums und nach Voll-
zug der vorgeschlagenen Trennung für ihr Netz gelten. 2Die an-
gebotenen Verpflichtungszusagen müssen hinreichend detail-
liert sein und Angaben zum zeitlichen Ablauf der Umsetzung 
und zur Laufzeit enthalten, um es der nationalen Regulierungs-
behörde zu ermöglichen, ihre Aufgaben gemäß Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels wahrzunehmen. 3Verpflichtungszusagen 
dieser Art können über die in Artikel 67 Absatz 5 festgelegte 
Höchstfrist für Marktprüfungen hinausgehen. 

(2) [1] Die nationale Regulierungsbehörde prüft die Folgen der 
geplanten Transaktion und der gegebenenfalls angebotenen 
Verpflichtungszusagen auf die bestehenden Verpflichtungen 
nach dieser Richtlinie. 

[2] Hierzu führt die nationale Regulierungsbehörde entspre-
chend dem Verfahren des Artikels 67 eine Analyse der Märkte 
durch, bei denen eine Verbindung zum Anschlussnetz besteht. 

[3] 1Die nationale Regulierungsbehörde berücksichtigt eventu-
elle Verpflichtungszusagen des Unternehmens und trägt dabei 
insbesondere den in Artikel 3 genannten Zielen Rechnung. 
2Dazu führt die nationale Regulierungsbehörde eine Konsulta-
tion Dritter gemäß Artikel 23 durch, wobei sie sich insbeson-
dere an diejenigen richtet, die von der geplanten Transaktion 
unmittelbar betroffen sind. 

[4] 1Auf der Grundlage ihrer Analyse erlegt die nationale Regu-
lierungsbehörde gemäß den Verfahren nach den Artikeln 23 
und 32 Verpflichtungen auf, behält sie bei, ändert sie oder hebt 
sie auf, gegebenenfalls unter Anwendung des Artikels 80. 2In 
ihrer Entscheidung kann die nationale Regulierungsbehörde die 

Verpflichtungszusagen ganz oder teilweise für bindend erklä-
ren. 3Abweichend von Artikel 67 Absatz 5 kann die nationale 
Regulierungsbehörde die Verpflichtungszusagen für die ge-
samte angebotene Laufzeit ganz oder teilweise für bindend er-
klären. 

(3) Unbeschadet des Artikels 80 kann dem rechtlich oder be-
trieblich getrennten Geschäftsbereich, der als Geschäftsbereich 
mit beträchtlicher Marktmacht auf einem bestimmten Einzel-
markt gemäß Artikel 67 eingestuft wurde, jede der Verpflich-
tungen gemäß den Artikeln 69 bis 74 sowie jede sonstige von 
der Kommission gemäß Artikel 68 Absatz 3 genehmigte Ver-
pflichtung auferlegt werden, wenn etwaige Verpflichtungszusa-
gen zur Erreichung der in Artikel 3 genannten Ziele nicht aus-
reichen. 

(4) Die nationale Regulierungsbehörde überwacht die Einhal-
tung der von ihr nach Absatz 2 für bindend erklärten Verpflich-
tungszusagen der Unternehmen und zieht nach Ende der Lauf-
zeit, mit der sie ursprünglich angeboten wurden, eine Verlänge-
rung in Betracht. 

Artikel 79 Verfahren für 
Verpflichtungszusagen 
(1) [1] Unternehmen, die als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurden, können der nationalen Regulie-
rungsbehörde Verpflichtungszusagen bezüglich der für ihre 
Netze geltenden Zugangsbedingungen oder Bedingungen für 
Ko-Investitionen oder beides anbieten, die sich unter anderem 
auf Folgendes beziehen: 

a) Kooperationsvereinbarungen in Bezug auf die Bewer-
tung geeigneter und angemessener Verpflichtungen ge-
mäß Artikel 68; 

b) Ko-Investitionen in Netze mit sehr hoher Kapazität ge-
mäß Artikel 76 oder 

c) den effektiven und nichtdiskriminierenden Zugang für 
Dritte gemäß Artikel 78 sowohl während des Umset-
zungszeitraums einer freiwilligen Trennung durch ein 
vertikal integriertes Unternehmen als auch nach Vollzug 
der vorgeschlagenen Form der Trennung. 

[2] 1Das Angebot für Verpflichtungszusagen muss so ausführ-
lich gehalten sein, u.a. in Bezug auf die Zeitplanung und den 
Umfang ihrer Umsetzung und auf ihre Dauer, dass die nationale 
Regulierungsbehörde ihre Bewertung gemäß Absatz 2 dieses 
Artikels durchführen kann. 2Verpflichtungszusagen dieser Art 

können über die in Artikel 67 Absatz 5 festgelegten Zeiträume 
für die Durchführung von Marktanalysen hinausgehen. 

(2) [1] 1Zur Bewertung der von einem Unternehmen gemäß Ab-
satz 1 dieses Artikels angebotenen Verpflichtungszusagen 
nimmt die nationale Regulierungsbehörde, außer wenn eine 
derartige Verpflichtungszusage eine oder mehrere relevante Be-
dingungen oder Kriterien offensichtlich nicht erfüllt, eine 
Marktprüfung insbesondere im Hinblick auf die angebotenen 
Bedingungen vor, indem sie eine öffentliche Konsultation der 
interessierten Kreise, insbesondere Dritten, die unmittelbar be-
troffen sind, durchführt. 2Mögliche Ko-Investoren oder Zu-
gangsnachfrager können sich dazu äußern, ob die angebotenen 
Verpflichtungszusagen die Bedingungen gemäß – soweit an-
wendbar – den Artikeln 68, 76 oder 78 erfüllen, und Änderun-
gen vorschlagen. 

[2] Was die im vorliegenden Artikel angebotenen Verpflich-
tungszusagen anbelangt, so achtet die nationale Regulierungs-
behörde bei der Bewertung der Verpflichtungen gemäß Artikel 
68 Absatz 4 insbesondere auf 

a) den Nachweis des fairen und angemessenen Charakters 
der angebotenen Verpflichtungszusagen, 

b) die Offenheit der Verpflichtungszusagen gegenüber al-
len Marktteilnehmern, 

c) die rechtzeitige Verfügbarkeit des Zugangs unter fairen, 
angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingun-
gen, auch zu Netzen mit sehr hoher Kapazität, im Vor-
feld der Einführung entsprechender Endnutzerdienste 
und 

d) die allgemeine Angemessenheit der angebotenen Ver-
pflichtungszusagen, um einen nachhaltigen Wettbewerb 
auf nachgelagerten Märkten zu ermöglichen und den ko-
operativen Aufbau und die Nutzung von Netzen mit sehr 
hoher Kapazität im Interesse der Endnutzer zu erleich-
tern. 

[3] 1Unter Berücksichtigung aller in der Konsultation geäußer-
ten Ansichten und des Umfangs, in dem diese Ansichten für 
verschiedene Interessenträger repräsentativ sind, teilt die natio-
nale Regulierungsbehörde dem Unternehmen, das als Unter-
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurde, ihre 
vorläufigen Feststellungen hinsichtlich der Frage mit, ob die an-
gebotenen Verpflichtungszusagen den in diesem Artikel und – 
soweit anwendbar – den Artikeln 68, 76 oder 78 festgelegten 
Zielen, Kriterien und Verfahren genügen und unter welchen Be-
dingungen sie in Erwägung ziehen kann, die Verpflichtungszu-
sagen für bindend zu erklären. 2Das Unternehmen kann sein ur-
sprüngliches Angebot ändern, um den vorläufigen Feststellun-
gen der nationalen Regulierungsbehörde Rechnung zu tragen 
und die in diesem Artikel und – soweit anwendbar – den Arti-
keln 68, 76 oder 78 festgelegten Kriterien zu erfüllen. 

(3) [1] Unbeschadet des Artikels 76 Absatz 2 Unterabsatz 1 
kann die nationale Regulierungsbehörde beschließen, die Ver-
pflichtungszusagen ganz oder teilweise für bindend zu erklären. 

[2] Abweichend von Artikel 67 Absatz 5 kann die nationale Re-
gulierungsbehörde einige oder alle Verpflichtungszusagen für 
einen bestimmten Zeitraum, der dem gesamten Zeitraum, in 
dem sie angeboten werden, entsprechen kann, für bindend er-
klären; im Falle von gemäß Artikel 76 Absatz 2 Unterabsatz 1 
für bindend erklärten Verpflichtungszusagen für Ko-Investitio-
nen erklärt sie diese für einen Zeitraum von mindestens sieben 
Jahren für bindend. 

[3] Vorbehaltlich des Artikels 76 lässt der vorliegende Artikel 
die Anwendung des Marktanalyseverfahrens gemäß Artikel 67 
und die Auferlegung von Verpflichtungen gemäß Artikel 68 un-
berührt. 

[4] 1Wenn die nationale Regulierungsbehörde die Verpflich-
tungszusagen gemäß dem vorliegenden Artikel für bindend er-
klärt, prüft sie gemäß Artikel 68 die Auswirkungen dieser Ent-
scheidung auf die Marktentwicklung und die Angemessenheit 
der Verpflichtung, die sie gemäß jenem Artikel oder den Arti-
keln 69 bis 74 auferlegt hat oder, wenn keine Verpflichtungszu-
sagen abgegeben wurden, aufzuerlegen beabsichtigt hätte. 
2Wenn die nationale Regulierungsbehörde den Entwurf der 
Maßnahme nach Artikel 68 gemäß Artikel 32 meldet, fügt sie
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dem gemeldeten Maßnahmenentwurf die Verpflichtungsent-
scheidung bei. 

(4) 1Die nationale Regulierungsbehörde beobachtet, überwacht 
und gewährleistet die Einhaltung der von ihr gemäß Absatz 3 
des vorliegenden Artikels für bindend erklärten Verpflichtungs-
zusagen in gleicher Weise, wie sie die Einhaltung der gemäß 
Artikel 68 auferlegten Verpflichtungen beobachtet, überwacht 
und gewährleistet, und zieht eine Verlängerung des Zeitraums 
in Betracht, für den sie für bindend erklärt wurden, nachdem die 
ursprüngliche Laufzeit endet. 2Gelangt die nationale Regulie-
rungsbehörde zu dem Schluss, dass ein Unternehmen die Ver-
pflichtungszusagen, die gemäß Absatz 3 des vorliegenden Arti-
kels für bindend erklärt wurden, nicht eingehalten hat, so kann 
sie gegen dieses Unternehmen nach Artikel 29 Sanktionen ver-
hängen. 3Unbeschadet des Verfahrens zur Gewährleistung der 
Einhaltung spezieller Verpflichtungen nach Artikel 30 kann die 
nationale Regulierungsbehörde die gemäß Artikel 68 Absatz 6 
auferlegten Verpflichtungen einer Neubewertung unterziehen. 

Artikel 80 Ausschließlich auf der 
Vorleistungsebene tätige Unternehmen 
(1) Stuft eine nationale Regulierungsbehörde ein Unternehmen, 
das auf keinem Endkundenmarkt für elektronische Kommuni-
kationsdienste vertreten ist, gemäß Artikel 67 auf einem oder 
mehreren Vorleistungsmärkten als Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht ein, so prüft sie, ob das Unternehmen folgende 
Merkmale aufweist: 

a) Alle Unternehmen und Geschäftsbereiche innerhalb des 
Unternehmens, alle Unternehmen, die von demselben 
Endeigentümer kontrolliert werden, sich aber nicht 
zwangsläufig vollständig in dessen Besitz befinden, und 
alle Anteilseigner, die eine Kontrolle über das Unterneh-
men ausüben können, widmen sich ausschließlich lau-
fenden und geplanten Aktivitäten in Vorleistungsmärk-
ten für elektronische Kommunikationsdienste und üben 
somit keine Aktivitäten in Endkundenmärkten für elekt-
ronische Kommunikationsdienste in der Union aus; 

b) das Unternehmen ist nicht aufgrund einer Exklusivver-
einbarung oder einer faktisch auf eine Exklusivvereinba-
rung hinauslaufenden Vereinbarung verpflichtet, mit ei-
nem eigenständigen getrennten Unternehmen, das sich 
nachgelagerten Aktivitäten in einem Endkundenmarkt 
für elektronische Kommunikationsdienste für Endkun-
den widmet, zu arbeiten. 

(2) Gelangt die nationale Regulierungsbehörde zu dem Schluss, 
dass die Bedingungen in Absatz 1 dieses Artikels erfüllt sind, 
so darf sie dem Unternehmen nur Verpflichtungen nach den Ar-
tikeln 70 und 73 auferlegen oder Verpflichtungen in Bezug auf 
eine faire und angemessene Preisgestaltung, wenn dies auf der 
Grundlage einer Marktanalyse einschließlich einer voraus-
schauenden Beurteilung des voraussichtlichen Verhaltens des 
Unternehmens, das als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht eingestuft wurde, gerechtfertigt ist. 

(3) 1Die nationale Regulierungsbehörde überprüft die dem Un-
ternehmen gemäß diesem Artikel auferlegten Verpflichtungen, 
wenn sie feststellt, dass die Bedingungen in Absatz 1 dieses Ar-
tikels nicht mehr erfüllt sind, und wendet gegebenenfalls die 
Artikel 67 bis 74 an. 2Die Unternehmen unterrichten die natio-
nale Regulierungsbehörde umgehend über alle Änderungen bei 
den für die Buchstaben a und b dieses Artikels relevanten Ge-
gebenheiten. 

(4) Die nationale Regulierungsbehörde überprüft die dem Un-
ternehmen gemäß diesem Artikel auferlegten Verpflichtungen 
auch, wenn sie aufgrund der Bedingungen, die das Unterneh-
men seinen nachgelagerten Kunden anbietet, feststellt, dass 
Wettbewerbsprobleme zum Nachteil der Endverbraucher auf-
getreten sind oder voraussichtlich auftreten werden, die die 
Auferlegung einer oder mehrerer der in den Artikeln 69, 71, 72 
oder 74 vorgesehenen Verpflichtungen oder die Änderung der 
gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels auferlegten Ver-
pflichtungen erfordern. 

(5) Die Auferlegung von Verpflichtungen und deren Überprü-
fung gemäß diesem Artikel erfolgen im Einklang mit den in den 
Artikeln 23, 32 und 33 genannten Verfahren. 

Artikel 81 Migration von herkömmlichen 
Infrastrukturen 
(1) Unternehmen, die gemäß Artikel 67 auf einem oder mehre-
ren relevanten Märkten als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurden, unterrichten die nationale Re-
gulierungsbehörde im Voraus und rechtzeitig von ihrer Absicht, 
Teile des Netzes, die Verpflichtungen gemäß den Artikeln 68 
bis 80 unterliegen, außer Betrieb zu nehmen oder durch neue 
Infrastrukturen zu ersetzen; dies schließt auch herkömmliche 
Infrastrukturen ein, die für den Betrieb von Kupferkabelnetzen 
erforderlich sind. 

(2) [1] Die nationale Regulierungsbehörde sorgt dafür, dass der 
Prozess der Außerbetriebnahme oder Ersetzung einen transpa-
renten Zeitplan und transparente Bedingungen einschließlich 
einer angemessenen Kündigungsfrist für den Übergang vor-
sieht, und ermittelt die Verfügbarkeit von Alternativprodukten 
mindestens vergleichbarer Qualität, die den Zugang zu aufge-
rüsteter Netzinfrastruktur ermöglichen, die die entfernten Ele-
mente ersetzt, soweit dies für die Wahrung des Wettbewerbs 
und der Rechte der Endnutzer erforderlich ist. 

[2] In Bezug auf die zur Außerbetriebnahme oder Ersetzung 
vorgeschlagenen Anlagen kann die nationale Regulierungsbe-
hörde die Verpflichtungen aufheben, nachdem sie sich verge-
wissert hat, dass der Zugangsanbieter: 

a) geeignete Voraussetzungen für die Migration geschaffen 
hat, einschließlich der Bereitstellung eines alternativen 
Zugangsprodukts mindestens vergleichbarer Qualität 
wie mit der herkömmlichen Infrastruktur, mit dem Zu-
gangsnachfrager dieselben Endnutzer erreichen können, 
und 

b) die Bedingungen und das Verfahren, die der nationalen 
Regulierungsbehörde gemäß diesem Artikel mitgeteilt 
wurden, eingehalten hat. 

[3] Die Aufhebung erfolgt nach den Verfahren gemäß den Ar-
tikeln 23, 32 und 33. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht die von der nationalen Regulie-
rungsbehörde für die aufgerüstete Netzinfrastruktur nach den 
Verfahren gemäß den Artikeln 67 und 68 vorgeschriebene Ver-
fügbarkeit regulierter Produkte. 

Artikel 82 GEREK-Leitlinien für Netze mit 
sehr hoher Kapazität 
1Bis zum 21. Dezember 2020 gibt das GEREK nach Konsulta-
tion der Interessenträger und in enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission Leitlinien zu den Kriterien heraus, die ein Netz – 
insbesondere in Bezug auf Down- und Uplink-Bandbreite, Aus-
fallsicherheit, fehlerbezogene Parameter sowie Latenz und La-
tenzschwankung – erfüllen muss, um als Netz mit sehr hoher 
Kapazität zu gelten. 2Die nationalen Regulierungsbehörden tra-
gen diesen Leitlinien weitestmöglich Rechnung. 3Das GEREK 
aktualisiert diese Leitlinien bis 31. Dezember 2025 und danach 
in regelmäßigen Abständen. 

Kapitel V Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf 
Dienste für Endnutzer 

Artikel 83 Regulierungsmaßnahmen in Bezug 
auf Dienste für Endnutzer 
(1) Die Mitgliedstaaten können sicherstellen, dass die nationa-
len Regulierungsbehörden den Unternehmen, die auf einem be-
stimmten Endkundenmarkt gemäß Artikel 63 als Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, geeignete re-
gulatorische Verpflichtungen auferlegen, wenn 

a) eine nationale Regulierungsbehörde aufgrund einer nach 
Artikel 67 durchgeführten Marktanalyse feststellt, dass 
auf einem gemäß Artikel 64 ermittelten Endkunden-
markt kein wirksamer Wettbewerb herrscht, und 

b) die nationale Regulierungsbehörde zu dem Schluss 
kommt, dass die nach den Artikeln 69 bis 74 auferlegten 
Verpflichtungen nicht zur Erreichung der in Artikel 3 
vorgegebenen Ziele führen würden. 

(2) 1Die nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels auferlegten 
Verpflichtungen müssen der Art des festgestellten Problems 
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entsprechen und angesichts der Ziele nach Artikel 3 verhältnis-
mäßig und gerechtfertigt sein. 2Zu den auferlegten Verpflich-
tungen können auch die Anforderungen gehören, dass die Un-
ternehmen keine überhöhten Preise berechnen, den Marktein-
tritt nicht behindern, keine Kampfpreise zur Ausschaltung des 
Wettbewerbs anwenden, bestimmte Endnutzer nicht unange-
messen bevorzugen oder Dienste nicht ungerechtfertigt bün-
deln. 3Die nationalen Regulierungsbehörden können diesen Un-
ternehmen geeignete Maßnahmen zur Einhaltung von Ober-
grenzen bei Endnutzerpreisen, Maßnahmen zur Kontrolle von 
Einzeltarifen oder Maßnahmen im Hinblick auf kostenorien-
tierte Tarife oder Preise von vergleichbaren Märkten auferle-
gen, um die Interessen der Endnutzer zu schützen und einen 
wirksamen Wettbewerb zu fördern. 

(3) 1Ist ein Unternehmen verpflichtet, seine Endnutzertarife o-
der andere endnutzerrelevante Aspekte der Regulierung zu un-
terwerfen, gewährleisten die nationalen Regulierungsbehörden, 
dass die erforderlichen und geeigneten Kostenrechnungssys-
teme eingesetzt werden. 2Die nationalen Regulierungsbehörden 
können das zu verwendende Format und die zu verwendende 
Buchführungsmethode festlegen. 3Die Anwendung der Kosten-
rechnungsmethode wird von einer qualifizierten unabhängigen 
Stelle überprüft. 4Die nationalen Regulierungsbehörden stellen 
sicher, dass jährlich eine Erklärung hinsichtlich der Überein-
stimmung mit diesen Vorschriften veröffentlicht wird. 

(4) Unbeschadet der Artikel 85 und 88 wenden die nationalen 
Regulierungsbehörden in geografischen Märkten oder Endnut-
zermärkten, auf denen sie einen wirksamen Wettbewerb festge-
stellt haben, keine Verfahren zur Regulierung des Endkunden-
marktes nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels an. 

Teil III Dienste 

Titel I Universaldienstverpflichtungen 

Artikel 84 Erschwinglicher Universaldienst 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen unter Berücksichtigung der spe-
zifischen nationalen Gegebenheiten sicher, dass alle Verbrau-
cher in ihrem Gebiet zu einem erschwinglichen Preis Zugang 
zu einem verfügbaren angemessenen Breitbandinternetzu-
gangsdienst und zu Sprachkommunikationsdiensten haben, die 
mit der in ihrem Gebiet angegebenen Qualität, einschließlich 
des zugrunde liegenden Anschlusses, an einem festen Standort 
verfügbar sind. 

(2) Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten auch für die Er-
schwinglichkeit der nicht an einem festen Standort bereitge-
stellten Dienste gemäß Absatz 1 sorgen, wenn sie dies für erfor-
derlich halten, um die uneingeschränkte soziale und wirtschaft-
liche Teilhabe der Verbraucher an der Gesellschaft sicherzu-
stellen. 

(3) [1] 1Jeder Mitgliedstaat bestimmt angesichts der nationalen 
Gegebenheiten und in Anbetracht der von der Mehrheit der Ver-
braucher in seinem Hoheitsgebiet genutzten Mindestbandbreite 
unter Berücksichtigung des GEREK-Berichts über bewährte 
Verfahren den angemessenen Breitbandinternetzugangsdienst 
für die Zwecke des Absatzes 1, um die zur Gewährleistung der 
sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe in der Gesellschaft un-
erlässliche Bandbreite bereitzustellen. 2Der angemessene Breit-
bandinternetzugangsdienst muss die Bandbreite bereitstellen 
können, die erforderlich ist, um mindestens das Mindestangebot 
an Diensten gemäß Anhang V unterstützen zu können. 

[2] 1Um zu einer einheitlichen Anwendung dieses Artikels bei-
zutragen, erstellt das GEREK bis zum 21. Juni 2020 nach An-
hörung der Interessenträger und in enger Zusammenarbeit mit 
der Kommission unter Berücksichtigung der verfügbaren Daten 
der Kommission (Eurostat) einen Bericht über die bewährten 
Verfahren der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Bestim-
mung eines angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes 
gemäß Unterabsatz 1. 2Dieser Bericht wird regelmäßig aktuali-
siert, um den technologischen Fortschritt und die Veränderun-
gen im Verbraucherverhalten zu berücksichtigen. 

(4) Auf Antrag eines Verbrauchers kann der Anschluss gemäß 
Absatz 1 und gegebenenfalls gemäß Absatz 2 auf Sprachkom-
munikationsdienste beschränkt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten können den Anwendungsbereich dieses 
Artikels auf Endnutzer ausweiten, bei denen es sich um Klein-
stunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen und Or-
ganisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt. 

Artikel 85 Bereitstellung eines erschwinglichen 
Universaldienstes 
(1) Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen in Ab-
stimmung mit anderen zuständigen Behörden die Entwicklung 
und die Höhe der Endkundenpreise der in Artikel 84 Absatz 1 
genannten auf dem Markt verfügbaren Dienste, insbesondere 
im Verhältnis zu den nationalen Preisen und dem Einkommen 
der Verbraucher im jeweiligen Land. 

(2) [1] Stellen die Mitgliedstaaten fest, dass die Endkunden-
preise für die in Artikel 84 Absatz 1 genannten Dienste ange-
sichts der nationalen Gegebenheiten nicht erschwinglich sind, 
weil Verbraucher mit geringem Einkommen oder besonderen 
sozialen Bedürfnissen am Zugang zu solchen Diensten gehin-
dert werden, so ergreifen sie Maßnahmen, mit denen für solche 
Verbraucher die Erschwinglichkeit eines angemessenen Breit-
bandinternetzugangsdienstes und der Sprachkommunikations-
dienste zumindest an einem festen Standort gewährleistet wird. 

[2] 1Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass solchen Verbrauchern Unterstützung für Kommunikati-
onszwecke geleistet wird, oder Anbieter, die solche Dienste an-
bieten, verpflichten, diesen Verbrauchern Tarifoptionen oder -
bündel anzubieten, die von unter normalen wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten gemachten Angeboten abweichen, oder aber bei-
des. 2Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten von solchen 
Anbietern verlangen, dass sie einheitliche Tarife einschließlich 
einer geografischen Durchschnittsbildung im gesamten Ho-
heitsgebiet anwenden. 

[3] 1Unter außergewöhnlichen Umständen – insbesondere wenn 
die Auferlegung von Verpflichtungen gemäß Unterabsatz 2 die-
ses Absatzes auf alle Anbieter nachweislich zu einer übermäßi-
gen administrativen oder finanziellen Belastung der Anbieter o-
der des betreffenden Mitgliedstaats führen würde – können die 
Mitgliedstaaten ausnahmsweise beschließen, die Verpflich-
tung, solche spezifischen Tarifoptionen oder -bündel anzubie-
ten, ausschließlich auf benannte Unternehmen zu beschränken. 
2 Artikel 86 findet auf diese Benennungen sinngemäß Anwen-
dung. 3Wenn ein Mitgliedstaat Unternehmen benennt, so sorgt 
er dafür, dass alle Verbraucher mit geringem Einkommen oder 
besonderen sozialen Bedürfnissen von einer Auswahl an Unter-
nehmen, die auf diese Bedürfnisse ausgerichtete Tarifoptionen 
anbieten, profitieren, es sei denn, dass eine derartige Auswahl 
unmöglich zu gewährleisten ist oder mit einem übermäßigen or-
ganisatorischen oder finanziellen Mehraufwand verbunden 
wäre. 

[4] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbraucher, denen 
derartige Tarifoptionen oder -bündel zustehen, Anspruch auf 
den Abschluss eines Vertrags entweder mit einem Unterneh-
men, das die in Artikel 84 Absatz 1 genannten Dienste bereit-
stellt, oder mit einem gemäß dem vorliegenden Absatz benann-
ten Unternehmen haben und dass ihnen ihre Nummer für einen 
angemessenen Zeitraum weiterhin zur Verfügung steht und eine 
nicht gerechtfertigte Abschaltung des Dienstes vermieden wird. 

(3) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Unternehmen, die 
Verbrauchern mit geringem Einkommen oder besonderen sozi-
alen Bedürfnissen Tarifoptionen oder -bündel gemäß Absatz 2 
anbieten, die nationalen Regulierungsbehörden und anderen zu-
ständigen Behörden über die Einzelheiten derartiger Angebote 
auf dem Laufenden halten. 2Die nationalen Regulierungsbehör-
den stellen in Abstimmung mit anderen zuständigen Behörden 
sicher, dass die Bedingungen, unter denen Unternehmen Tarif-
optionen oder -bündel gemäß Absatz 2 bereitstellen, vollständig 
transparent sind und veröffentlicht werden sowie dass ihre An-
wendung gemäß dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung er-
folgt. 3Die nationalen Regulierungsbehörden können in Abstim-
mung mit anderen zuständigen Behörden verlangen, dass solche 
Tarifoptionen oder -bündel geändert oder zurückgezogen wer-
den. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen entsprechend den nationalen Ge-
gebenheiten dafür, dass Verbraucher mit Behinderungen gege-
benenfalls Unterstützung erhalten und dass gegebenenfalls an-
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dere spezielle Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustel-
len, dass zugehörige Endgeräte sowie Sonderausrüstung und 
Sonderdienste, einschließlich erforderlichenfalls Gesamtge-
sprächsdienste (Total-Conversation-Dienste) und Relay-
Dienste, die die Gleichwertigkeit des Zugangs fördern, verfüg-
bar und erschwinglich sind. 

(5) Bei der Anwendung dieses Artikels sind die Mitgliedstaaten 
bestrebt, Marktverfälschungen zu minimieren. 

(6) Die Mitgliedstaaten können den Anwendungsbereich dieses 
Artikels auf Endnutzer ausweiten, bei denen es sich um Klein-
stunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen und Or-
ganisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt. 

Artikel 86 Verfügbarkeit des Universaldienstes 
(1) Hat ein Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der geografischen Erhebung gemäß Artikel 22 Absatz 1, soweit 
sie verfügbar sind, und erforderlichenfalls zusätzlicher Nach-
weise festgestellt, dass die Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 
84 Absatz 3 festgelegten angemessenen Breitbandinternetzu-
gangsdienstes sowie von Sprachkommunikationsdiensten an ei-
nem festen Standort unter normalen wirtschaftlichen Gegeben-
heiten oder durch andere mögliche politische Instrumente in 
seinem Hoheitsgebiet oder verschiedenen Teilen seines Ho-
heitsgebiets nicht gewährleistet werden kann, kann er angemes-
sene Universaldienstverpflichtungen auferlegen, um allen von 
Endnutzern eingereichten angemessenen Anträgen auf Zugang 
zu solchen Diensten in den relevanten Teilgebieten seines Ho-
heitsgebiets zu entsprechen. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten legen den effizientesten und am besten 
geeigneten Ansatz fest, mit dem die Verfügbarkeit eines gemäß 
Artikel 84 Absatz 3 festgelegten angemessenen Breitbandinter-
netzugangsdienstes und von Sprachkommunikationsdiensten 
an einem festen Standort sichergestellt werden kann, wobei die 
Grundsätze der Objektivität, Transparenz, Nichtdiskriminie-
rung und Verhältnismäßigkeit einzuhalten sind. 2Die Mitglied-
staaten tragen dafür Sorge, Marktverfälschungen zu minimie-
ren, insbesondere die Bereitstellung von Diensten zu Preisen o-
der sonstigen Bedingungen, die von normalen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten abweichen, und berücksichtigen dabei die Wah-
rung des öffentlichen Interesses. 

(3) 1Insbesondere wenn Mitgliedstaaten beschließen, Verpflich-
tungen zur Sicherung der Verfügbarkeit eines gemäß Artikel 84 
Absatz 3 festgelegten angemessenen Breitbandinternetzugangs-
dienstes und von Sprachkommunikationsdiensten an einem fes-
ten Standort für Endnutzer aufzuerlegen, können sie ein oder 
mehrere Unternehmen benennen, um eine solche Verfügbarkeit 
im gesamten Hoheitsgebiet zu gewährleisten. 2Die Mitglied-
staaten können verschiedene Unternehmen oder Gruppen von 
Unternehmen für die Bereitstellung angemessener Breitbandin-
ternetzugangsdienste und von Sprachkommunikationsdiensten 
an einem festen Standort oder zur Versorgung verschiedener 
Teile des Hoheitsgebiets benennen. 

(4) 1Benennen die Mitgliedstaaten Unternehmen im gesamten 
Hoheitsgebiet oder einem Teil davon, um die Verfügbarkeit von 
Diensten gemäß Absatz 3 dieses Artikels zu gewährleisten, er-
folgt dies unter Anwendung eines effizienten, objektiven, trans-
parenten und nichtdiskriminierenden Benennungsverfahrens, 
wobei kein Unternehmen von vornherein von der Benennung 
ausgeschlossen wird. 2Diese Benennungsverfahren gewährleis-
ten, dass ein angemessener Breitbandinternetzugangsdienst und 
Sprachkommunikationsdienste an einem festen Standort auf 
kosteneffiziente Weise erbracht werden, und können für die Er-
mittlung der Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen 
gemäß Artikel 89 herangezogen werden. 

(5) 1Beabsichtigt ein gemäß Absatz 3 dieses Artikels benanntes 
Unternehmen die Veräußerung eines wesentlichen Teils oder 
der Gesamtheit der Anlagen seines Ortsanschlussnetzes an eine 
andere juristische Person mit anderem Eigentümer, so unter-
richtet es die nationale Regulierungsbehörde oder andere zu-
ständige Behörde rechtzeitig im Voraus davon, damit diese die 
Folgen des beabsichtigten Geschäfts auf die Bereitstellung ei-
nes gemäß Artikel 84 Absatz 3 festgelegten angemessenen 
Breitbandinternetzugangsdienstes und eines Sprachkommuni-
kationsdienstes an einem festen Standort prüfen kann. 2Die na-
tionale Regulierungsbehörde oder andere zuständige Behörde 

kann hierfür besondere Verpflichtungen gemäß Artikel 13 Ab-
satz 2 festlegen, ändern oder zurückziehen. 

Artikel 87 Status des bestehenden 
Universaldiensts 
[1] 1Die Mitgliedstaaten können die Verfügbarkeit oder Er-
schwinglichkeit anderer Dienste, die kein gemäß Artikel 84 Ab-
satz 3 festgelegter angemessener Breitbandinternetzugangs-
dienst und kein Sprachkommunikationsdienst an einem festen 
Standort sind und vor dem 20. Dezember 2018 in Kraft waren, 
weiterhin sicherstellen, wenn die Notwendigkeit solcher 
Dienste angesichts der nationalen Gegebenheiten festgestellt 
wurde. 2Benennen die Mitgliedstaaten Unternehmen zur Bereit-
stellung dieser Dienste im gesamten Hoheitsgebiet oder einem 
Teil davon, so findet Artikel 86 Anwendung. 3Die Finanzierung 
dieser Verpflichtungen erfolgt im Einklang mit Artikel 90. 

[2] Die Mitgliedstaaten überprüfen die gemäß diesem Artikel 
auferlegten Verpflichtungen bis zum 21. Dezember 2021 und 
danach alle drei Jahre. 

Artikel 88 Ausgabenkontrolle 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anbieter eines 
angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes und von 
Sprachkommunikationsdiensten gemäß den Artikeln 84 bis 87 
bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Diensten, die über 
die in Artikel 84 genannten Einrichtungen und Dienste hinaus-
gehen, die Bedingungen so festlegen, dass der Endnutzer nicht 
für Einrichtungen oder Dienste zu zahlen hat, die nicht notwen-
dig oder für den beantragten Dienst nicht erforderlich sind. 

(2) [1] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anbieter ei-
nes angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes und von 
Sprachkommunikationsdiensten gemäß Artikel 84, die gemäß 
Artikel 85 Dienste bereitstellen, gegebenenfalls die in Anhang 
VI Teil A aufgeführten besonderen Einrichtungen und Dienste 
anbieten, damit die Verbraucher ihre Ausgaben überwachen 
und steuern können. 2Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
diese Anbieter ein System einrichten, um eine nicht gerechtfer-
tigte Abschaltung von Sprachkommunikationsdiensten oder ei-
nes angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes für Ver-
braucher im Sinne des Artikel 85 zu vermeiden, einschließlich 
eines angemessenen Mechanismus zur Prüfung des Interesses 
an der fortgesetzten Nutzung des Dienstes. 

[2] Die Mitgliedstaaten können den Anwendungsbereich dieses 
Absatzes auf Endnutzer ausweiten, bei denen es sich um Klein-
stunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen und Or-
ganisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt. 

(3) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die zuständige Be-
hörde in der Lage ist, von der Anwendung der Anforderungen 
des Absatzes 2 im gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil da-
von abzusehen, wenn die zuständige Behörde die Dienstmerk-
male als weithin verfügbar erachtet. 

Artikel 89 Kosten der 
Universaldienstverpflichtungen 
(1) [1] Wenn nach Auffassung der nationalen Regulierungsbe-
hörden die Bereitstellung eines gemäß Artikel 84 Absatz 3 fest-
gelegten angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes und 
von Sprachkommunikationsdiensten gemäß den Artikeln 84, 85 
und 86 oder die Fortführung des bestehenden Universaldiensts 
gemäß Artikel 87 möglicherweise eine unzumutbare Belastung 
für Anbieter solcher Dienste darstellt, die eine Entschädigung 
erforderlich macht, berechnen die nationalen Regulierungsbe-
hörden die Nettokosten für die Bereitstellung eines solchen 
Universaldienstes. 

[2] Zu diesem Zweck 

a) berechnet die nationale Regulierungsbehörde die Netto-
kosten der Universaldienstverpflichtung gemäß Anhang 
VII, wobei der Marktvorteil, der den Anbietern entsteht, 
die einen gemäß Artikel 84 Absatz 3 festgelegten ange-
messenen Breitbandinternetzugangsdienst und Sprach-
kommunikationsdienste gemäß den Artikeln 84, 85 und 
86 bereitstellen bzw. den bestehenden Universaldienst 
gemäß Artikel 87 fortführen, berücksichtigt wird, oder 
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b) wendet die nationale Regulierungsbehörde die nach dem 
Benennungsverfahren gemäß Artikel 86 Absatz 4 ermit-
telten Nettokosten für die Bereitstellung des Universal-
dienstes an. 

(2) 1Die zur Berechnung der Nettokosten von Universal-
dienstverpflichtungen nach Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe 
a dienende Kostenrechnung und weiteren Informationen sind 
von der nationalen Regulierungsbehörde oder einer von den je-
weiligen Parteien unabhängigen und von der nationalen Regu-
lierungsbehörde zugelassenen Behörde zu prüfen oder zu kon-
trollieren. 2Die Ergebnisse der Kostenberechnung und die Er-
gebnisse der Prüfung müssen der Öffentlichkeit zugänglich 
sein. 

Artikel 90 Finanzierung der 
Universaldienstverpflichtungen 
(1) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden auf der Grund-
lage der Berechnung der Nettokosten nach Artikel 89 feststel-
len, dass ein Anbieter unzumutbar belastet wird, beschließen 
die Mitgliedstaaten auf Antrag des betreffenden Anbieters eine 
oder beide der folgenden Maßnahmen: 

a) ein Verfahren einzuführen, mit dem der Anbieter für die 
ermittelten Nettokosten unter transparenten Bedingun-
gen aus öffentlichen Mitteln entschädigt wird, 

b) die Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen un-
ter den Anbietern von elektronischen Kommunikations-
netzen und -diensten aufzuteilen. 

(2) [1] 1Wenn die Nettokosten gemäß Absatz 1 Buchstabe b 
dieses Artikels aufgeteilt werden, haben die Mitgliedstaaten ein 
Aufteilungsverfahren einzuführen, das von der nationalen Re-
gulierungsbehörde oder einer Stelle verwaltet wird, die von den 
Begünstigten unabhängig ist und von der nationalen Regulie-
rungsbehörde überwacht wird. 2Es dürfen nur die gemäß Arti-
kel 89 ermittelten Nettokosten der in den Artikeln 84 bis 87 vor-
gesehenen Verpflichtungen finanziert werden. 

[2] 1Beim Aufteilungsverfahren sind die Grundsätze der Trans-
parenz, der geringstmöglichen Marktverfälschung, der Nicht-
diskriminierung und der Verhältnismäßigkeit entsprechend den 
in Anhang VII Teil B genannten Grundsätzen einzuhalten. 2Es 
steht den Mitgliedstaaten frei, von Unternehmen, deren In-
landsumsatz unterhalb einer bestimmten Grenze liegt, keine 
Beiträge zu erheben. 

[3] 1Die eventuell im Zusammenhang mit der Aufteilung der 
Kosten von Universaldienstverpflichtungen erhobenen Entgelte 
dürfen nicht gebündelt werden und müssen für jedes Unterneh-
men gesondert erfasst werden. 2Bei Unternehmen, die im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats mit Kostenteilung keine 
Dienste erbringen, dürfen solche Entgelte nicht auferlegt bzw. 
von ihnen erhoben werden. 

Artikel 91 Transparenz 
(1) [1] Sind die Nettokosten von Universaldienstverpflichtun-
gen im Einklang mit Artikel 89 zu berechnen, so stellen die na-
tionalen Regulierungsbehörden sicher, dass die Grundsätze für 
die Nettokostenberechnung, einschließlich der Einzelheiten der 
zu verwendenden Methode, öffentlich zugänglich sind. 

[2] Wird ein Verfahren zur Aufteilung der Nettokosten von Uni-
versaldienstverpflichtungen gemäß Artikel 90 Absatz 2 einge-
richtet, so stellen die nationalen Regulierungsbehörden sicher, 
dass die Grundsätze für die Kostenteilung und die Entschädi-
gung für die Nettokosten öffentlich zugänglich sind. 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden veröffentlichen vor-
behaltlich der Unionsvorschriften und nationalen Vorschriften 
über das Geschäftsgeheimnis einen jährlichen Bericht, in dem 
die Einzelheiten der berechneten Kosten der Universal-
dienstverpflichtungen angegeben und die von allen beteiligten 
Unternehmen geleisteten Beiträge aufgeführt sind, einschließ-
lich etwaiger Marktvorteile, die den Unternehmen infolge der 
Universaldienstverpflichtungen gemäß den Artikeln 84 bis 87 
entstanden sind. 

Artikel 92 Zusätzliche Pflichtdienste 
1Die Mitgliedstaaten können – zusätzlich zu den Diensten im 
Rahmen der Universaldienstverpflichtungen nach den Artikeln 
84 bis 87 – weitere Dienste in ihren Hoheitsgebieten öffentlich 
zugänglich machen. 2In einem solchen Fall wird jedoch kein 

Entschädigungsverfahren mit Beteiligung bestimmter Unter-
nehmen vorgeschrieben. 

Titel II Nummerierungsressourcen 

Artikel 93 Nummerierungsressourcen 
(1) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden die Er-
teilung von Nutzungsrechten für alle nationalen Nummerie-
rungsressourcen und die Verwaltung der nationalen Nummerie-
rungspläne kontrollieren und angemessene Nummerierungsres-
sourcen für die Bereitstellung öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienste zur Verfügung stellen. 
2Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass objektive, transparente 
und nicht diskriminierende Verfahren für die Erteilung von 
Nutzungsrechten für die nationalen Nummerierungsressourcen 
festgelegt werden. 

(2) [1] 1Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zu-
ständigen Behörden können auch anderen Unternehmen als den 
Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste 
zur Bereitstellung bestimmter Dienste Nutzungsrechte für 
Nummerierungsressourcen aus den nationalen Nummerie-
rungsplänen gewähren, sofern angemessene Nummerierungs-
ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die aktuelle und 
absehbare künftige Nachfrage zu befriedigen. 2Diese Unterneh-
men müssen ihre Fähigkeit zur Verwaltung dieser Nummerie-
rungsressourcen und zur Erfüllung aller einschlägigen Anforde-
rungen nach Artikel 94 nachweisen. 3Die nationalen Regulie-
rungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden können die 
Erteilung von weiteren Nutzungsrechten für Nummerierungs-
ressourcen an solche Unternehmen aussetzen, wenn nachweis-
lich das Risiko einer Erschöpfung der Nummerierungsressour-
cen besteht. 

[2] Um zu einer einheitlichen Anwendung dieses Artikels bei-
zutragen, verabschiedet das GEREK nach Konsultation der In-
teressenträger und in enger Zusammenarbeit mit der Kommis-
sion bis zum 21. Juni 2020 Leitlinien zu den gemeinsamen Kri-
terien für die Bewertung der Fähigkeit zur Verwaltung der 
Nummerierungsressourcen sowie des Risikos ihrer Erschöp-
fung. 

(3) 1Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zustän-
digen Behörden sorgen dafür, dass nationale Nummerierungs-
pläne und -verfahren so angewandt werden, dass die Gleichbe-
handlung aller Anbieter öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste und der Unternehmen, die gemäß Ab-
satz 2 zugelassen sind, gewährleistet ist. 2Die Mitgliedstaaten 
stellen insbesondere sicher, dass ein Unternehmen, dem das 
Nutzungsrecht für Nummerierungsressourcen erteilt wurde, 
sich gegenüber anderen Anbietern elektronischer Kommunika-
tionsdienste hinsichtlich der Nummerierungsressourcen für den 
Zugang zu ihren Diensten nicht diskriminierend verhält. 

(4) [1] 1Die einzelnen Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen 
Behörden einen Bereich geografisch nicht gebundener Num-
mern zur Verfügung stellen, die unbeschadet der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 sowie des Artikels 97 Absatz 2 dieser Richt-
linie zur Bereitstellung anderer elektronischer Kommunikati-
onsdienste als interpersoneller Kommunikationsdienste in der 
gesamten Union genutzt werden können. 2Wurden anderen Un-
ternehmen als Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze 
und -dienste im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Arti-
kels Nutzungsrechte für Nummerierungsressourcen gewährt, so 
gilt für die besonderen Dienste, für deren Bereitstellung die 
Nutzungsrechte erteilt wurden, dieser Absatz. 

[2] 1Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zustän-
digen Behörden sorgen dafür, dass die in Anhang I Teil E auf-
geführten Bedingungen, die für die Nutzungsrechte für Num-
merierungsressourcen zur Bereitstellung der Dienste außerhalb 
des Mitgliedstaats mit dem entsprechenden Ländercode gelten 
können, und Durchsetzungsmaßnahmen genauso streng sind 
wie die Bedingungen und Durchsetzungsmaßnahmen für die in-
nerhalb des Mitgliedstaats mit dem betreffenden Ländercode im 
Einklang mit dieser Richtlinie bereitgestellten Dienste. 2Die na-
tionalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen Be-
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hörden stellen zudem im Einklang mit Artikel 94 Absatz 6 si-
cher, dass Anbieter, die Nummerierungsressourcen mit dem 
Ländercode ihres Mitgliedstaats in anderen Mitgliedstaaten nut-
zen, den Verbraucherschutz- und anderen nationalen Vorschrif-
ten bezüglich der Nutzung von Nummerierungsressourcen ent-
sprechen, die in den Mitgliedstaaten gelten, in denen die Num-
merierungsressourcen zum Einsatz kommen. 3Diese Verpflich-
tung gilt unbeschadet der Durchsetzungsbefugnisse der 
zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaaten. 

[3] Das GEREK unterstützt die nationalen Regulierungsbehör-
den oder anderen zuständigen Behörden auf Anforderung bei 
der Koordinierung ihrer Tätigkeiten, um die effiziente Verwal-
tung der zur extraterritorialen Nutzung innerhalb der Union zu-
gelassenen Nummerierungsressourcen zu gewährleisten. 

[4] 1Damit die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen 
zuständigen Behörden die Einhaltung der Anforderungen dieses 
Absatzes leichter überwachen können, richtet das GEREK eine 
Datenbank der zur exterritorialen Nutzung innerhalb der Union 
zugelassenen Nummerierungsressourcen ein. 2Zu diesem 
Zweck übermitteln die nationalen Regulierungsbehörden oder 
anderen zuständigen Behörden dem GEREK die einschlägigen 
Informationen. 3Werden zur exterritorialen Nutzung innerhalb 
der Union zugelassene Nummerierungsressourcen nicht von der 
nationalen Regulierungsbehörde bewilligt, so konsultiert die für 
ihre Zuteilung oder Verwaltung verantwortliche zuständige Be-
hörde die nationale Regulierungsbehörde. 

(5) [1] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorwahl 00 
die Standardvorwahl für Auslandsverbindungen ist. 2Besondere 
Regelungen für die Nutzung nummerngebundener interperso-
neller Kommunikationsdienste zwischen benachbarten Orten 
im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Mitgliedstaaten 
können eingeführt oder beibehalten werden. 

[2] Die Mitgliedstaaten können einen gemeinsamen Nummerie-
rungsplan für alle oder bestimmte Nummernkategorien verein-
baren. 

[3] Die Endnutzer, die von solchen Regelungen oder Vereinba-
rungen betroffen sind, sind umfassend zu informieren. 

(6) Unbeschadet des Artikels 106 fördern die Mitgliedstaaten, 
soweit technisch machbar, die Over-the-Air-Bereitstellung, um 
den Endnutzern, insbesondere Anbietern und Endnutzern von 
Maschine-Maschine-Kommunikationsdiensten, den Wechsel 
ihres Anbieters elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste zu erleichtern. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Num-
merierungspläne und alle nachträglichen Erweiterungen oder 
Änderungen veröffentlicht werden, wobei Ausnahmen nur im 
Falle von Verpflichtungen aus Gründen der Staatssicherheit 
möglich sind. 

(8) [1] 1Die Mitgliedstaaten fördern die Harmonisierung be-
stimmter Nummern oder Nummernbereiche in der Union, wo 
diese sowohl das Funktionieren des Binnenmarkts als auch die 
Entwicklung europaweiter Dienste fördert. 2Sofern dies erfor-
derlich ist, um eine unbefriedigte grenzübergreifende oder eu-
ropaweite Nachfrage nach Nummerierungsressourcen zu de-
cken, erlässt die Kommission unter weitest möglich Berück-
sichtigung der Stellungnahmen des GEREK Durchführungs-
rechtsakte zur Harmonisierung bestimmter Nummern oder 
Nummernbereiche. 

[2] Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfver-
fahren gemäß Artikel 118 Absatz 4 erlassen. 

Artikel 94 Verfahren für die Gewährung von 
Nutzungsrechten für 
Nummerierungsressourcen 
(1) Müssen für Nummerierungsressourcen individuelle Nut-
zungsrechte gewährt werden, so gewähren die nationalen Regu-
lierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden solche 
Rechte auf Antrag jedem Unternehmen für die Bereitstellung 
von elektronischen Kommunikationsnetzen oder -diensten im 
Rahmen einer Allgemeingenehmigung nach Artikel 12, vorbe-
haltlich des Artikels 13 und des Artikels 21 Absatz 1 Buchstabe 
c sowie sonstiger Vorschriften zur Sicherstellung einer effizien-
ten Nutzung dieser Nummerierungsressourcen gemäß dieser 
Richtlinie. 

(2) [1] Die Rechte zur Nutzung von Nummerierungsressourcen 
werden nach offenen, objektiven, transparenten, nichtdiskrimi-
nierenden und verhältnismäßigen Verfahren gewährt. 

[2] Bei der Gewährung von Nutzungsrechten für Nummerie-
rungsressourcen geben die nationalen Regulierungsbehörden o-
der anderen zuständigen Behörden an, ob und gegebenenfalls 
unter welchen Bedingungen diese Rechte vom Rechteinhaber 
übertragen werden können. 

[3] Gewähren die nationalen Regulierungsbehörden oder ande-
ren zuständigen Behörden Nutzungsrechte für Nummerierungs-
ressourcen für einen begrenzten Zeitraum, muss die Laufzeit im 
Hinblick auf das angestrebte Ziel unter gebührender Berück-
sichtigung eines angemessenen Zeitraums für die Amortisation 
der Investition für den jeweiligen Dienst angemessen sein. 

(3) 1Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zustän-
digen Behörden treffen Entscheidungen über die Gewährung 
von Nutzungsrechten für Nummerierungsressourcen so schnell 
wie möglich nach Erhalt des vollständigen Antrags und inner-
halb von drei Wochen im Fall von Nummerierungsressourcen, 
die im Rahmen des nationalen Nummerierungsplans für spezi-
elle Zwecke vergeben worden sind. 2Solche Entscheidungen 
werden veröffentlicht. 

(4) Entscheiden die nationalen Regulierungsbehörden oder an-
deren zuständigen Behörden nach Konsultation der interessier-
ten Kreise gemäß Artikel 23, dass Nutzungsrechte für Numme-
rierungsressourcen von außerordentlichem wirtschaftlichem 
Wert im Wege wettbewerbsorientierter oder vergleichender 
Auswahlverfahren vergeben werden, so können sie die Frist von 
drei Wochen gemäß Absatz 3 dieses Artikels um einen weiteren 
Zeitraum von bis zu drei Wochen verlängern. 

(5) Die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zustän-
digen Behörden schränken die Zahl der gewährten individuel-
len Nutzungsrechte nur so weit ein, wie dies für eine effiziente 
Nutzung der Nummerierungsressourcen notwendig ist. 

(6) [1] Umfassen die Nutzungsrechte für Nummerierungsres-
sourcen ihre exterritoriale Nutzung innerhalb der Union im Ein-
klang mit Artikel 93 Absatz 4, so knüpfen die nationalen Regu-
lierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden sie an be-
stimmte Bedingungen, um die Einhaltung der einschlägigen na-
tionalen Verbraucherschutzvorschriften und des nationalen 
Rechts in Bezug auf die Nutzung der Nummerierungsressour-
cen in den Mitgliedstaaten, in denen sie zum Einsatz kommen, 
zu gewährleisten. 

[2] Weist die nationale Regulierungsbehörde oder andere zu-
ständige Behörde eines Mitgliedstaats, in dem die Nummerie-
rungsressourcen genutzt werden, einen Verstoß gegen seine 
einschlägigen Verbraucherschutzvorschriften oder nationales 
Recht für die Nutzung von Nummerierungsressourcen nach und 
stellt einen entsprechenden Antrag, so ergreift die nationale Re-
gulierungsbehörde oder andere zuständige Behörde des Mit-
gliedstaats, in dem die Nutzungsrechte für die Nummerierungs-
ressourcen gewährt wurden, im Einklang mit Artikel 30 Maß-
nahmen zur Durchsetzung der Bedingungen in Unterabsatz 1 
dieses Absatzes; unter anderem können dem betreffenden Un-
ternehmen in schwerwiegenden Fällen die gewährten Rechte 
zur exterritorialen Nutzung der Nummerierungsressourcen ent-
zogen werden. 

[3] Das GEREK erleichtert und koordiniert den Informations-
austausch zwischen den zuständigen Behörden der unterschied-
lichen beteiligten Mitgliedstaaten und sorgt für die angemes-
sene Koordinierung ihrer Arbeit untereinander. 

(7) Dieser Artikel gilt auch, wenn die nationalen Regulierungs-
behörden oder anderen zuständigen Behörden im Einklang mit 
Artikel 93 Absatz 2 auch anderen Unternehmen als den Anbie-
tern elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste Nut-
zungsrechte für Nummerierungsressourcen gewähren. 

Artikel 95 Entgelte für Nutzungsrechte für 
Nummerierungsressourcen 
1Die Mitgliedstaaten können den nationalen Regulierungsbe-
hörden oder anderen zuständigen Behörden gestatten, bei Nut-
zungsrechten für Nummerierungsressourcen Entgelte zu erhe-
ben, die eine optimale Nutzung dieser Ressourcen sicherstellen 
sollen. 2Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Entgelte ob-
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jektiv gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend und ih-
rem Zweck angemessen sind, und tragen den in Artikel 3 fest-
gelegten Zielen Rechnung. 

Artikel 96 Hotlines für vermisste Kinder und 
für Beratungsangebote für Kinder 
(1) 1Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Endnutzer kos-
tenlos Zugang zu einer Hotline zur Meldung von Fällen ver-
misster Kinder haben. 2Diese Hotline muss unter der Rufnum-
mer 116000 erreichbar sein. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Endnutzer mit Be-
hinderungen in größtmöglichem Umfang Zugang zu den Diens-
ten unter der Rufnummer 116000 erhalten. 2Maßnahmen zur Er-
leichterung des Zugangs zu diesen Diensten für Endnutzer mit 
Behinderungen auf Reisen in anderen Mitgliedstaaten werden 
unter Einhaltung der aufgrund von Artikel 39 festgelegten Nor-
men oder Spezifikationen erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um si-
cherzustellen, dass die Behörde oder das Unternehmen, der 
bzw. dem das Recht zur Nutzung der Rufnummer 116000 erteilt 
wurde, ausreichende Mittel für den Betrieb der Hotline bereit-
stellt. 

(4) Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass 
die Endnutzer angemessen über die Existenz und die Nutzung 
der Dienste, die unter den Rufnummern 116000 und gegebe-
nenfalls 116111 zu erreichen sind, unterrichtet werden. 

Artikel 97 Zugang zu Rufnummern und 
Diensten 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden im 
Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten, sofern der angeru-
fene Endnutzer nicht Anrufe aus bestimmten geografischen Ge-
bieten aus wirtschaftlichen Gründen eingeschränkt hat, alle er-
forderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass 

a) die Endnutzer in der Lage sind, Dienste unter Verwen-
dung geografisch nicht gebundener Nummern in der 
Union zu erreichen und zu nutzen, und 

b) die Endnutzer in der Lage sind, unabhängig von der vom 
Betreiber verwendeten Technologie und der von ihm ge-
nutzten Geräte alle in der Union bestehenden Rufnum-
mern, einschließlich der Nummern in den nationalen 
Nummerierungsplänen der Mitgliedstaaten sowie uni-
verseller internationaler gebührenfreier Rufnummern 
(UIFN) zu erreichen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Re-
gulierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden von 
den Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunikations-
netze oder öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunika-
tionsdienste verlangen können, dass sie den Zugang zu be-
stimmten Rufnummern oder Diensten im Einzelfall sperren, so-
weit dies wegen Betrugs oder Missbrauchs gerechtfertigt ist, 
und dass sie ferner verlangen können, dass Anbieter elektroni-
scher Kommunikationsdienste in diesen Fällen die entsprechen-
den Zusammenschaltungs- oder sonstigen Dienstentgelte einbe-
halten. 

Titel III Endnutzerrechte 

Artikel 98 Ausnahmeklausel für bestimmte 
Kleinstunternehmen 
[1] Mit Ausnahme der Artikel 99 und 100, findet dieser Titel 
keine Anwendung auf Kleinstunternehmen, die nummernunab-
hängige interpersonelle Kommunikationsdienste erbringen, es 
sei denn, sie erbringen auch andere elektronische Kommunika-
tionsdienste. 

[2] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endnutzer von 
dem Vorliegen einer Ausnahme nach Absatz 1 unterrichtet wer-
den, bevor sie einen Vertrag mit einem Kleinstunternehmen ab-
schließen, für das ein solche Ausnahme gilt. 

Artikel 99 Nichtdiskriminierung 
Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste 
dürfen auf Endnutzer keine unterschiedlichen Anforderungen 

oder allgemeinen Bedingungen für den Zugang zu den Netzen 
oder Diensten oder für deren Nutzung anwenden, die auf der 
Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz oder dem Ort der Nie-
derlassung des Endnutzers beruhen, es sei denn, diese unter-
schiedliche Behandlung ist objektiv gerechtfertigt. 

Artikel 100 Grundrechtsschutz 
(1) Im Rahmen nationaler Maßnahmen betreffend den Zugang 
zu oder die Nutzung von Diensten und Anwendungen durch die 
Endnutzer im Rahmen von elektronischen Kommunikations-
netzen werden die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „Charta“) und die allgemeinen Grunds-
ätze des Unionsrechts geachtet. 

(2) 1Alle Maßnahmen betreffend den Zugang zu oder die Nut-
zung von Diensten und Anwendungen über elektronische Kom-
munikationsnetze durch die Endnutzer, die die Ausübung der in 
der Charta verankerten Rechte und Freiheiten einschränken 
können, werden nur dann auferlegt, wenn sie in den Rechtsvor-
schriften vorgesehen sind, den Wesensgehalt dieser Rechte und 
Freiheiten wahren, verhältnismäßig und notwendig sind und tat-
sächlich den im Unionsrecht anerkannten, dem Gemeinwohl 
dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes 
der Rechte und Freiheiten anderer im Einklang mit Artikel 52 
Absatz 1 der Charta sowie den allgemeinen Grundsätzen des 
Unionsrechts entsprechen, einschließlich des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht. 2Dem-
entsprechend werden diese Maßnahmen nur unter gebührender 
Beachtung des Grundsatzes der Unschuldsvermutung und des 
Rechts auf Schutz der Privatsphäre ergriffen. 3Ein vorheriges 
faires und unparteiisches Verfahren, einschließlich des Rechts 
der betroffenen Person(en) auf Anhörung, wird gewährleistet, 
unbeschadet des Umstandes, dass in gebührend begründeten 
Dringlichkeitsfällen geeignete Bedingungen und Verfahrens-
vorkehrungen im Einklang mit der Charta notwendig sind. 

Artikel 101 Grad der Harmonisierung 
(1) Sofern in diesem Titel nichts anderes bestimmt ist, halten 
die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht weder Bestim-
mungen zum Schutz der Endnutzer aufrecht, die von den Arti-
keln 102 bis 115 abweichen, noch führen sie solche ein; dies 
gilt auch für strengere oder weniger strenge Bestimmungen zur 
Gewährleistung eines anderen Verbraucherschutzniveaus. 

(2) [1] Bis zum 21. Dezember 2021 können die Mitgliedstaaten 
weiter in Abweichung von den Artikeln 102 bis 115 strengere 
nationale Verbraucherschutzbestimmungen anwenden, sofern 
diese Bestimmungen am 20. Dezember 2018 in Kraft waren und 
alle daraus resultierenden Einschränkungen des Funktionierens 
des Binnenmarkts in einem angemessenen Verhältnis zum Ziel 
des Verbraucherschutzes stehen. 

[2] Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum 
21. Dezember 2019 von allen nationalen Bestimmungen, die sie 
auf Grundlage dieses Absatzes anwenden werden. 

Artikel 102 Informationspflichten für Verträge 
(1) [1] Bevor ein Verbraucher durch einen Vertrag oder ein ent-
sprechendes Vertragsangebot gebunden ist, erteilt der Anbieter 
anderer öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikati-
onsdienste als für die Bereitstellung von Diensten der Ma-
schine-Maschine-Kommunikation genutzte Übermittlungs-
dienste die in den Artikeln 5 und 6 der Richtlinie 2011/83/EU 
aufgeführten Informationen und darüber hinaus die in Anhang 
VIII dieser Richtlinie aufgeführten Informationen insoweit, als 
diese einen von ihm erbrachten Dienst betreffen. 

[2] 1Die Informationen sind in klarer und verständlicher Weise 
auf einem dauerhaften Datenträger im Sinne des Artikels 2 
Nummer 10 der Richtlinie 2011/83/EU oder – falls die Ertei-
lung auf einem dauerhaften Datenträger nicht realisierbar ist – 
in einem vom Anbieter bereitgestellten leicht herunterladbaren 
Dokument zu erteilen. 2Der Anbieter macht den Verbraucher 
ausdrücklich auf die Verfügbarkeit dieses Dokuments und da-
rauf aufmerksam, dass es wichtig ist, es für die Zwecke der Do-
kumentierung, der künftigen Bezugnahme und der unveränder-
ten Wiedergabe herunterzuladen.
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[3] Die Informationen werden auf Anfrage in einem Format be-
reitgestellt, das nach den Rechtsvorschriften der Union zur Har-
monisierung der Barrierefreiheitsanforderungen an Produkte 
und Dienstleistungen für Endnutzer mit Behinderungen zu-
gänglich ist. 

(2) Die in den Absätzen 1, 3 und 5 genannten Informationen 
sind auch Endnutzern, bei denen es sich um Kleinstunterneh-
men oder kleine Unternehmen oder Organisationen ohne Ge-
winnerzielungsabsicht handelt, zu erteilen, sofern diese nicht 
ausdrücklich zugestimmt haben, auf die Anwendung dieser 
Bestimmungen ganz oder teilweise zu verzichten. 

(3) [1] 1Anbieter anderer öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste als für die Bereitstellung von Diensten 
der Maschine-Maschine-Kommunikation genutzte Übermitt-
lungsdienste stellen den Verbrauchern klare und leicht lesbare 
Vertragszusammenfassungen bereit. 2Diese Zusammenfassun-
gen legen die Hauptelemente der Informationspflichten gemäß 
Absatz 1 dar. 3Diese Hauptelemente müssen mindestens die 
folgenden Informationen umfassen: 

a) Name, Anschrift und Kontaktangaben des Anbieters so-
wie Kontaktangaben für Beschwerden, falls sie sich von 
ersteren unterscheiden; 

b) die wesentlichen Merkmale der einzelnen zu erbringen-
den Dienste; 

c) die jeweiligen Preise für die Aktivierung der elektroni-
schen Kommunikationsdienste und alle wiederkehren-
den oder verbrauchsabhängigen Entgelte, wenn die 
Dienste gegen direkte Geldzahlung erbracht werden; 

d) die Laufzeit des Vertrags und die Bedingungen für seine 
Verlängerung und Kündigung; 

e) das Ausmaß, in dem die Produkte und Dienste für End-
nutzer mit Behinderungen bestimmt sind; 

f) im Hinblick auf Internetzugangsdienste eine Zusam-
menfassung der gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben d 
und e der Verordnung (EU) 2015/2120 erforderlichen 
Informationen. 

[2] Bis zum 21. Dezember 2019 erlässt die Kommission nach 
Konsultation des GEREK Durchführungsrechtsakte, in denen 
ein Muster für die Vertragszusammenfassung vorgegeben wird, 
das die Anbieter verwenden müssen, um ihren Pflichten nach 
diesem Absatz nachzukommen. 

[3] Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfver-
fahren gemäß Artikel 118 Absatz 4 erlassen. 

[4] 1Anbieter, die den Verpflichtungen gemäß Absatz 1 unter-
liegen, füllen das Muster für Vertragszusammenfassungen ord-
nungsgemäß mit den erforderlichen Informationen aus und stel-
len die Vertragszusammenfassung Verbrauchern vor Abschluss 
des Vertrags – auch bei Fernabsatzverträgen – kostenlos zur 
Verfügung. 2Ist es aus objektiven technischen Gründen nicht 
möglich, die Vertragszusammenfassung zu diesem Zeitpunkt 
zur Verfügung zu stellen, so muss dies anschließend ohne un-
gebührliche Verzögerung erfolgen, und der Vertrag wird wirk-
sam, wenn der Verbraucher nach Erhalt der Vertragszusam-
menfassung sein Einverständnis bestätigt hat. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Informationen wer-
den zu einem integralen Bestandteil des Vertrags und dürfen nur 
geändert werden, wenn sich die Vertragsparteien ausdrücklich 
darauf einigen. 

(5) 1Werden Internetzugangsdienste oder öffentlich zugängli-
che interpersonelle Kommunikationsdienste nach Zeit oder Da-
tenvolumenverbrauch abgerechnet, so stellen die Anbieter den 
Verbrauchern Einrichtungen zur Verfügung, mit denen sie ihre 
Nutzung dieser einzelnen Dienste überwachen und kontrollie-
ren können. 2Die Einrichtung gibt auch Zugang zu zeitnahen In-
formationen über den Nutzungsumfang der in einem Tarif ent-
haltenen Dienste. 3Die Anbieter informieren insbesondere die 
Verbraucher, bevor von den zuständigen Behörden – gegebe-
nenfalls in Abstimmung mit den nationalen Regulierungsbehör-
den – vorher festgelegte, in ihrem Tarif enthaltene Nutzungs-
obergrenzen erreicht werden und ein in ihrem Tarif einbegriffe-
ner Dienst vollständig aufgebraucht ist. 

(6) Die Mitgliedstaaten dürfen in ihrem nationalen Recht Best-
immungen beibehalten oder einführen, mit denen die Anbieter 

verpflichtet werden, zusätzliche Angaben zur Höhe des Ver-
brauchs bereitzustellen und die weitere Nutzung des betreffen-
den Dienstes über eine von der zuständigen Behörde festgelegte 
finanzielle Begrenzung oder Datenvolumenbegrenzung hinaus 
zu verhindern. 

(7) Es steht den Mitgliedstaaten weiterhin frei, in ihrem natio-
nalen Recht Bestimmungen in Bezug auf die nicht durch diesen 
Artikel regulierten Aspekte beizubehalten oder einzuführen, um 
insbesondere neu auftretende Fragen anzugehen. 

Artikel 103 Transparenz, Angebotsvergleich 
und Veröffentlichung von Informationen 
(1) 1Die zuständigen Behörden – gegebenenfalls in Abstim-
mung mit den nationalen Regulierungsbehörden – sorgen dafür, 
dass in den Fällen, in denen die Anbieter von Internetzugangs-
diensten oder öffentlich zugänglichen interpersonellen Kom-
munikationsdiensten die Erbringung dieser Dienste ihren Ge-
schäftsbedingungen unterwerfen, die in Anhang IX aufgeführ-
ten Informationen auf klare, umfassende und maschinenlesbare 
Weise und in einem für Endnutzer mit Behinderungen zugäng-
lichen Format gemäß den Rechtsvorschriften der Union zur 
Harmonisierung der Barrierefreiheitsanforderungen an Pro-
dukte und Dienstleistungen von allen diesen Anbietern oder von 
der zuständigen Behörde – gegebenenfalls in Abstimmung mit 
der nationalen Regulierungsbehörde – selbst veröffentlicht wer-
den. 2Diese Informationen werden regelmäßig auf den neuesten 
Stand gebracht. 3Die zuständigen Behörden – gegebenenfalls in 
Abstimmung mit den nationalen Regulierungsbehörden – kön-
nen hinsichtlich der Form, in der diese Informationen zu veröf-
fentlichen sind, weitere Anforderungen festlegen. 4Die betref-
fenden Informationen sind auf Aufforderung vor ihrer Veröf-
fentlichung der zuständigen Behörde und gegebenenfalls der 
nationalen Regulierungsbehörde vorzulegen. 

(2) Die zuständigen Behörden stellen – gegebenenfalls in Ab-
stimmung mit den nationalen Regulierungsbehörden -sicher, 
dass die Endnutzer kostenlosen Zugang zu mindestens einem 
unabhängigen Vergleichsinstrument haben, mit dem sie ver-
schiedene Internetzugangsdienste und öffentlich zugängliche 
nummerngebundene interpersonelle Kommunikationsdienste 
und, gegebenenfalls, öffentlich zugängliche nummernunabhän-
gige interpersonelle Kommunikationsdienste vergleichen und 
beurteilen können in Bezug auf: 

a) die Preise und Tarife der für wiederkehrende oder ver-
brauchsbasierte direkte Geldzahlungen erbrachten 
Dienste, und 

b) die Dienstqualität – falls eine Mindestdienstqualität an-
geboten wird oder das Unternehmen verpflichtet ist, sol-
che Informationen nach Artikel 104 zu veröffentlichen. 

(3) [1] Das Vergleichsinstrument gemäß Absatz 2 muss 

a) unabhängig von den Anbietern solcher Dienste betrieben 
werden und damit sicherstellen, dass diese Anbieter bei 
den Suchergebnissen gleich behandelt werden; 

b) die Inhaber und Betreiber des Vergleichsinstruments 
eindeutig offenlegen; 

c) klare und objektive Kriterien, auf die sich der Vergleich 
stützt, enthalten; 

d) eine leicht verständliche und eindeutige Sprache ver-
wenden; 

e) korrekte und aktualisierte Informationen bereitstellen 
und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angeben; 

f) allen Anbietern von Internetzugangsdiensten oder öf-
fentlich zugänglichen interpersonellen Kommunikati-
onsdiensten offenstehen, wobei die einschlägigen Infor-
mationen verfügbar gemacht werden, und eine breite Pa-
lette an Angeboten, die einen wesentlichen Teil des 
Marktes abdeckt, umfassen und, falls die gebotenen In-
formationen keine vollständige Marktübersicht darstel-
len, eine eindeutige diesbezügliche Erklärung ausgeben, 
bevor die Ergebnisse angezeigt werden; 

g) ein wirksames Verfahren für die Meldung unrichtiger 
Informationen vorsehen;
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h) die Möglichkeit einschließen, Preise, Tarife und Dienst-
qualität zwischen den Verbrauchern zur Verfügung stehenden 
Angeboten und, falls dies von den Mitgliedstaaten verlangt 
wird, zwischen jenen Angeboten und den für andere Endnut-
zer öffentlich verfügbaren Standardangeboten zu vergleichen. 

[2] Vergleichsinstrumente, die den Anforderungen der Buchsta-
ben a bis h entsprechen, werden auf Antrag des Anbieters des 
Instruments von den zuständigen Behörden – gegebenenfalls in 
Abstimmung mit den nationalen Regulierungsbehörden – zerti-
fiziert. 

[3] Dritten wird das Recht eingeräumt, die Informationen, die 
von Anbietern von Internetzugangsdiensten oder öffentlich zu-
gänglichen interpersonellen Kommunikationsdiensten veröf-
fentlicht werden, kostenlos und in offenen Datenformaten zu 
nutzen, um derartige unabhängige Vergleichsinstrumente be-
reitzustellen. 

(4) 1Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die Anbieter 
von Internetzugangsdiensten oder öffentlich zugänglichen 
nummerngebundenen interpersonellen Kommunikationsdiens-
ten – oder beidem – Informationen von öffentlichem Interesse 
erforderlichenfalls kostenlos über die Mittel, über die sie ge-
wöhnlich mit Endnutzern kommunizieren, an bestehende und 
neue Endnutzer weitergeben. 2Die betreffenden Informationen 
von öffentlichem Interesse werden in einem solchen Fall von 
den zuständigen öffentlichen Stellen in einem standardisierten 
Format geliefert und müssen sich unter anderem auf folgende 
Themen erstrecken: 

a) die häufigsten Formen einer Nutzung von Internetzu-
gangsdiensten und öffentlich zugänglichen nummernge-
bundenen interpersonellen Kommunikationsdiensten für 
unrechtmäßige Handlungen oder die Verbreitung schäd-
licher Inhalte, insbesondere wenn dadurch die Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträch-
tigt werden kann, einschließlich Verstößen gegen Daten-
schutzrechte, das Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte und ihre rechtlichen Folgen, sowie 

b) Mittel des Schutzes vor einer Gefährdung der persönli-
chen Sicherheit, der Privatsphäre und personenbezoge-
ner Daten bei der Nutzung von Internetzugangsdiensten 
und nummerngebundenen interpersonellen Kommuni-
kationsdiensten. 

Artikel 104 Dienstqualität im Zusammenhang 
mit Internetzugangsdiensten und öffentlich 
zugänglichen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten 
(1) [1] 1Die nationalen Regulierungsbehörden können in Ab-
stimmung mit den anderen zuständigen Behörden von den An-
bietern von Internetzugangsdiensten und öffentlich zugängli-
chen interpersonellen Kommunikationsdiensten verlangen, um-
fassende, vergleichbare, angemessene, verlässliche, benutzer-
freundliche und aktuelle Informationen für Endnutzer über die 
Qualität ihrer Dienste – insoweit als sie zumindest einige Kom-
ponenten des Netzes entweder unmittelbar oder über eine Leis-
tungsvereinbarung kontrollieren – sowie über die zur Gewähr-
leistung der Gleichwertigkeit beim Zugang für Endnutzer mit 
Behinderungen getroffenen Maßnahmen zu veröffentlichen. 
2Die nationalen Regulierungsbehörden können in Abstimmung 
mit den anderen zuständigen Behörden von den Anbietern öf-
fentlich zugänglicher interpersoneller Kommunikationsdienste 
auch verlangen, die Verbraucher darüber zu unterrichten, ob die 
Qualität der von ihnen bereitgestellten Dienste von externen 
Faktoren, wie etwa der Kontrolle über die Signalübertragung o-
der der Netzwerkkonnektivität, abhängt. 

[2] Die betreffenden Informationen sind auf Aufforderung vor 
ihrer Veröffentlichung der nationalen Regulierungsbehörde und 
gegebenenfalls den anderen zuständigen Behörden vorzulegen. 

[3] Die Maßnahmen zur Sicherung der Dienstqualität müssen 
mit der Verordnung (EU) 2015/2120 im Einklang stehen. 

(2) [1] 1Die nationalen Regulierungsbehörden schreiben in Ab-
stimmung mit den anderen zuständigen Behörden – unter wei-
test möglicher Berücksichtigung der GEREK-Leitlinien– die zu 
erfassenden Parameter für die Dienstqualität, die anzuwenden-

den Messverfahren sowie Inhalt, Form und Art der zu veröf-
fentlichenden Angaben einschließlich etwaiger Qualitätszertifi-
zierungsmechanismen vor. 2Gegebenenfalls werden die in An-
hang X aufgeführten Parameter, Definitionen und Messverfah-
ren verwendet. 

[2] Um zu der einheitlichen Anwendung dieses Absatzes und 
des Anhangs X beizutragen, verabschiedet das GEREK nach 
Konsultation der Interessenträger und in enger Zusammenarbeit 
mit der Kommission bis zum 21. Juni 2020 Leitlinien, in denen 
die einschlägigen Parameter für die Dienstqualität, einschließ-
lich der für Endnutzer mit Behinderungen relevanten Parame-
ter, die anzuwendenden Messverfahren, der Inhalt und das For-
mat der veröffentlichten Informationen und die Qualitätszertifi-
zierungsmechanismen genau angegeben sind. 

Artikel 105 Vertragslaufzeit und -kündigung 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bedingun-
gen und Verfahren für die Vertragskündigung nicht davon ab-
schrecken, einen Anbieterwechsel vorzunehmen, und dass Ver-
träge zwischen Verbrauchern und Anbietern öffentlich zugäng-
licher elektronischer Kommunikationsdienste, bei denen es sich 
weder um nummernunabhängige interpersonelle Kommunika-
tionsdienste noch um für die Bereitstellung von Diensten der 
Maschine-Maschine-Kommunikation genutzte Übertragungs-
dienste handelt, keine Mindestvertragslaufzeit enthalten, die 24 
Monate überschreitet. 2Die Mitgliedstaaten können Bestim-
mungen beschließen oder beibehalten, die kürzere maximale 
Mindestvertragslaufzeiten vorsehen. 

[2] 1Dieser Absatz gilt nicht für die Laufzeit eines Ratenzah-
lungsvertrags, mit dem der Verbraucher in einem gesonderten 
Vertrag Ratenzahlungen ausschließlich für die Bereitstellung 
einer physischen Verbindung, insbesondere zu Kommunikati-
onsnetzen mit sehr hoher Kapazität, zugestimmt hat. 2Ratenzah-
lungsverträge für die Bereitstellung einer physischen Verbin-
dung umfassen keine Endgeräte wie Router oder Modems und 
hindern die Verbraucher nicht daran, ihre Rechte gemäß diesem 
Artikel wahrzunehmen. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Endnutzer, bei denen es sich um 
Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen oder Organisationen 
ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt, es sei denn, sie haben 
ausdrücklich zugestimmt, auf die Anwendung dieser Bestim-
mungen zu verzichten. 

(3) 1Wenn im Vertrag oder im nationalen Recht die automati-
sche Verlängerung eines befristeten Vertrags für elektronische 
Kommunikationsdienste, bei denen es sich weder um num-
mernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste 
noch um für die Bereitstellung von Diensten der Maschine-Ma-
schine-Kommunikation genutzte Übertragungsdienste handelt, 
vorgesehen ist, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass der End-
nutzer den Vertrag nach einer solchen Verlängerung jederzeit 
unter Einhaltung einer von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Kündigungsfrist von höchstens einem Monat ohne Kosten – ab-
gesehen von den Entgelten für die Nutzung des Dienstes wäh-
rend der Kündigungsfrist – kündigen kann. 2Vor einer automa-
tischen Vertragsverlängerung unterrichten Anbieter die End-
nutzer deutlich, zeitnah und auf einem dauerhaften Datenträger 
über das Ende des Vertragsverhältnisses sowie über die Mög-
lichkeiten der Vertragskündigung. 3Ferner beraten die Anbieter 
gleichzeitig die Endnutzer hinsichtlich des besten Tarifs in Be-
zug auf ihre Dienste. 4Die Anbieter erteilen Endnutzern diese 
Informationen über den besten Tarif mindestens einmal pro 
Jahr. 

(4) [1] Bei Bekanntgabe von Änderungen der Vertragsbedin-
gungen, die der Anbieter anderer öffentlich zugänglicher elekt-
ronischer Kommunikationsdienste als nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste vorschlägt, haben 
Endnutzer das Recht, ihren Vertrag ohne zusätzliche Kosten zu 
kündigen, es sei denn, die vorgeschlagenen Änderungen sind 
ausschließlich zum Vorteil des Endnutzers, sind rein administ-
rativer Art und haben keine negativen Auswirkungen auf den 
Endnutzer oder sind unmittelbar durch Unionsrecht oder natio-
nales Recht vorgeschrieben. 

[2] 1Die Anbieter teilen Endnutzern mindestens einen Monat im 
Voraus Änderungen der Vertragsbedingungen mit und machen
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sie gleichzeitig auf ihr Recht aufmerksam, den Vertrag ohne zu-
sätzliche Kosten zu kündigen, wenn sie den neuen Bedingungen 
nicht zustimmen. 2Das Kündigungsrecht kann innerhalb eines 
Monats nach der Mitteilung ausgeübt werden. 3Die Mitglied-
staaten können diese Frist um bis zu drei Monate verlängern. 
4Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Mitteilung in klarer 
und verständlicher Weise auf einem dauerhaften Datenträger 
erfolgt. 

(5) Anhaltende oder häufig auftretende erhebliche Abweichun-
gen zwischen der tatsächlichen und der im Vertrag angegebe-
nen Leistung eines elektronischen Kommunikationsdienstes – 
mit Ausnahme eines Internetzugangsdienstes oder eines num-
mernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienstes 
– gelten als Anlass für die Inanspruchnahme der Rechtsbehelfe, 
die dem Verbraucher nach nationalem Recht, einschließlich des

Rechts auf kostenfreie Vertragskündigung, zur Verfügung ste-
hen. 

(6) [1] Ist ein Endnutzer im Einklang mit dieser Richtlinie, oder 
sonstigen Rechtsvorschriften der Union oder nationalem Recht 
berechtigt, einen Vertrag über einen öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienst, bei dem es sich nicht 
um einen nummernunabhängigen interpersonellen Kommuni-
kationsdienst handelt, vor dem Ende der vereinbarten Vertrags-
laufzeit zu kündigen, darf von dem Endnutzer keine Entschädi-
gung verlangt werden, außer für einbehaltene subventionierte 
Endgeräte. 

[2] Wenn der Endnutzer beschließt, die Endgeräte einzubehal-
ten, die bei Vertragsabschluss an den Vertrag geknüpft waren, 
fällt die entsprechende Entschädigung nicht höher aus als der 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbarte zeitantei-
lige Wert der Geräte oder als die bis Vertragsende anfallenden 
Restentgelte für den Dienst, je nachdem, welcher niedriger ist. 

[3] Die Mitgliedstaaten können andere Verfahren zur Berech-
nung der Entschädigungszahlung vorsehen, sofern ein solches 
Verfahren nicht zu einer höheren als der gemäß Unterabsatz 2 
berechneten Entschädigung führt. 

[4] Zu einem von den Mitgliedstaaten festgelegten Zeitpunkt, 
spätestens jedoch bei Zahlung der Entschädigung, muss der An-
bieter alle einschränkenden Bedingungen der Nutzung dieser 
Endgeräte in anderen Netzen kostenlos aufheben. 

(7) Soweit zur Bereitstellung von Diensten der Maschine-Ma-
schine-Kommunikation genutzte Übertragungsdienste betrof-
fen sind, kommen die in den Absätzen 4 und 6 genannten 
Rechte nur Endnutzern zugute, bei denen es sich um Verbrau-
cher, Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen oder Organisa-
tionen ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt. 

Artikel 106 Anbieterwechsel und 
Nummernübertragbarkeit 
(1) [1] 1Bei einem Wechsel zwischen Anbietern von Internetzu-
gangsdiensten erteilen die Anbieter dem Endnutzer vor und 
während des Wechsels ausreichende Informationen und ge-
währleisten die Kontinuität des Internetzugangsdienstes, sofern 
dies technisch machbar ist. 2Der aufnehmende Anbieter stellt 
sicher, dass die Aktivierung des Internetzugangsdienstes am mit 
dem Endnutzer ausdrücklich vereinbarten Tag und innerhalb 
des mit dem Endnutzer ausdrücklich vereinbarten Zeitrahmens 
so schnell wie möglich erfolgt. 3Der abgebende Anbieter stellt 
seinen Internetzugangsdienst weiterhin zu den gleichen Bedin-
gungen bereit, bis der aufnehmende Anbieter seinen Dienst ak-
tiviert. 4Der Dienst darf während des Wechsels nicht länger als 
einen Arbeitstag unterbrochen werden. 

[2] Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen für einen für 
den Endnutzer effizienten und unkomplizierten Wechsel. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endnutzer mit 
Nummern aus dem nationalen Nummerierungsplan ihre Num-
mern auf Anfrage unabhängig vom Unternehmen, das den 
Dienst bereitstellt, gemäß Anhang VI Teil C beibehalten dürfen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Endnutzer, der 
einen Vertrag kündigt, das Recht zur Rufnummernübertragung 
vom nationalen Nummerierungsplan auf einen anderen Anbie-
ter mindestens einen Monat nach Vertragskündigung beibehal-
ten kann, es sei denn, der Endnutzer verzichtet auf dieses Recht. 

(4) Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen dafür, dass die 
Preise, die im Zusammenhang mit der Nummernübertragbar-
keit zwischen Anbietern berechnet werden, kostenorientiert 
sind und Endnutzern keine direkten Entgelte berechnet werden. 

(5) 1Die Übertragung von Rufnummern und deren anschlie-
ßende Aktivierung erfolgt jeweils so schnell wie möglich am 
mit dem Endnutzer ausdrücklich vereinbarten Tag. 2Für End-
nutzer, die eine Vereinbarung über eine Rufnummernübertra-
gung auf einen neuen Anbieter geschlossen haben, wird die 

Rufnummer in jedem Fall innerhalb eines Arbeitstags nach dem 
mit dem Endnutzer vereinbarten Tag aktiviert. 3Wenn die Über-
tragung nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, reakti-
viert der abgebende Anbieter die Nummer und zusammenhän-
genden Dienste des Endnutzers, bis die Übertragung erfolgreich 
ist. 4Der abgebende Anbieter stellt seine Dienste zu den glei-
chen Bedingungen bereit, bis die Dienste des aufnehmenden 
Anbieters aktiviert sind. 5In keinem Falle darf der Dienst wäh-
rend des Anbieterwechsels und der Übertragung von Rufnum-
mern länger als einen Arbeitstag unterbrochen werden. 6Die Be-
treiber der Zugangsnetze oder -einrichtungen, die von dem ab-
gebenden oder dem aufnehmenden Anbieter oder von beiden 
verwendet werden, sorgen dafür, dass es keine Unterbrechung 
des Dienstes gibt, die zu einer Verzögerung des Wechsels oder 
der Übertragung führen würde. 

(6) [1] 1Anbieterwechsel und Rufnummernübertragung gemäß 
den Absätzen 1 und 5 erfolgen unter der Leitung des aufneh-
menden Anbieters, wobei der aufnehmende und der abgebende 
Anbieter nach Treu und Glauben zusammenarbeiten. 2Sie ver-
zögern oder missbrauchen den Anbieterwechsel und die Ruf-
nummernübertragungen nicht und führen diese nicht ohne die 
ausdrückliche Zustimmung des Endnutzers durch. 3Der Vertrag 
zwischen dem Endnutzer und dem abgebenden Anbieter endet 
automatisch nach Abschluss des Wechsels. 

[2] 1Die nationalen Regulierungsbehörden können unter Be-
rücksichtigung des nationalen Vertragsrechts, der technischen 
Machbarkeit und der Notwendigkeit, den Endnutzern die Kon-
tinuität der Dienstleistung zu gewährleisten, die Einzelheiten 
für den Anbieterwechsel und die Übertragung von Rufnum-
mern festlegen. 2Dazu gehört, falls technisch machbar, auch 
eine Auflage, die Übertragung über Luftschnittstellen durchzu-
führen, sofern der Endnutzer nichts anderes beantragt. 3Die na-
tionalen Regulierungsbehörden ergreifen darüber hinaus geeig-
nete Maßnahmen, damit Endnutzer während des gesamten 
Wechsel- und Übertragungsvorgangs angemessen informiert 
und geschützt sind und nicht ohne ihre Zustimmung auf einen 
anderen Anbieter umgestellt werden. 

[3] 1Bei vorausbezahlten Diensten erstattet der abgebende An-
bieter dem Verbraucher auf Anfrage das Restguthaben. 2Für die 
Erstattung darf nur dann ein Entgelt berechnet werden, wenn 
dies im Vertrag festgelegt ist. 3Etwaige Entgelte müssen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten ste-
hen, die dem abgebenden Anbieter im Zusammenhang mit der 
Erstattung entstehen. 

(7) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen für 
den Fall fest, dass ein Anbieter die Verpflichtungen nach die-
sem Artikel nicht einhält, einschließlich einer Verzögerung o-
der eines Missbrauchs bei der Übertragung durch einen Anbie-
ter oder im Auftrag eines Anbieters. 

(8) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über die unkompli-
zierte und zeitnahe Entschädigung der Endnutzer durch ihre 
Anbieter für den Fall fest, dass ein Anbieter die Verpflichtun-
gen nach diesem Artikel nicht einhält, einschließlich einer Ver-
zögerung oder eines Missbrauchs bei Übertragung und Wechsel 
sowie im Falle von versäumten Kundendienst- und Installati-
onsterminen. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Endnutzer – zusätz-
lich zu den gemäß Anhang VIII erforderlichen Informationen – 
über das Bestehen der Rechte auf Entschädigung gemäß Absatz 
7 und 8 angemessen unterrichtet werden. 

Artikel 107 Angebotspakete 
(1) Wenn ein Dienstpaket oder ein Dienst- und Endgerätepaket, 
das Verbrauchern angeboten wird, mindestens einen Internet-
zugangsdienst oder einen öffentlich zugänglichen nummernge-
bundenen interpersonellen Kommunikationsdienst umfasst, 
gelten Artikel 102 Absatz 3, Artikel 103 Absatz 1, Artikel 105 
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und Artikel 106 Absatz 1 für alle Elemente des Pakets ein-
schließlich – sinngemäß – derjenigen Bestandteile, die ansons-
ten nicht unter jene Bestimmungen fallen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen für die Fälle, in denen die Ver-
braucher nach Unionsrecht oder nach nationalem Recht im Ein-
klang mit Unionsrecht jeden Bestandteil des Pakets gemäß Ab-
satz 1 bei Nichteinhaltung der Vertragsbestimmungen oder 
nicht erfolgter Bereitstellung vor dem Ende der vereinbarten 
Vertragslaufzeit kündigen dürfen, vor, dass die Verbraucher 
den Vertrag im Hinblick auf alle Bestandteile des Pakets kün-
digen dürfen. 

(3) Durch eine etwaige Bestellung von zusätzlichen Diensten 
oder Endgeräten, die von demselben Anbieter von Internetzu-
gangsdiensten oder öffentlich zugänglichen nummerngebunde-
nen interpersonellen Kommunikationsdiensten bereitgestellt o-
der vertrieben werden, darf die ursprüngliche Laufzeit des Ver-
trags, in dessen Leistungsumfang die betreffenden Dienste oder 
Endgeräte aufgenommen werden, nicht verlängert werden, es 
sei denn, der Verbraucher stimmt der Verlängerung bei der Be-
stellung der zusätzlichen Dienste oder Endgeräte ausdrücklich 
zu. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Endnutzer in Gestalt 
von Kleinstunternehmen, kleinen Unternehmen oder Organisa-
tionen ohne Gewinnerzielungsabsicht, sofern sie nicht aus-
drücklich zugestimmt haben, auf die Anwendung dieser Best-
immungen ganz oder teilweise zu verzichten. 

(5) Die Mitgliedstaaten können Absatz 1 auch in Bezug auf an-
dere Bestimmungen im Sinne dieses Titels zur Anwendung 
bringen. 

Artikel 108 Verfügbarkeit von Diensten 
1Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen Maßnahmen, um 
die möglichst vollständige Verfügbarkeit von Sprachkommuni-
kationsdiensten und Internetzugangsdiensten, die über öffentli-
che elektronische Kommunikationsnetze bereitgestellt werden, 
bei einem Totalausfall des Netzes oder in Fällen höherer Gewalt 
sicherzustellen. 2Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die An-
bieter von Sprachkommunikationsdiensten alle Maßnahmen 
treffen, die erforderlich sind, um die ununterbrochene Erreich-
barkeit der Notdienste und die ununterbrochene Übertragung 
von öffentlichen Warnungen sicherzustellen. 

Artikel 109 Notruf und einheitliche 
europäische Notrufnummer 
(1) [1] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endnutzer 
der in Absatz 2 aufgeführten Dienste, einschließlich der Nutzer 
öffentlicher zahlungspflichtiger Telefone, über den Notruf ge-
bührenfrei Zugang zu kostenlosen und nicht an Zahlungsmittel 
gebundenen Notdiensten unter der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 und unter etwaigen nationalen Notrufnum-
mern haben, die von den Mitgliedstaaten vorgegeben sind. 

[2] Die Mitgliedstaaten fördern den Zugang zu Notdiensten un-
ter der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 aus elekt-
ronischen Kommunikationsnetzen, die nicht öffentlich zugäng-
lich sind, aber Verbindungen zu öffentlichen Netzen ermögli-
chen, insbesondere dann, wenn das für dieses Netz verantwort-
liche Unternehmen keinen alternativen und leichten Zugang zu 
einem Notdienst bereitstellt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen nach Konsultation der nationa-
len Regulierungsbehörden sowie den Notdiensten und Anbie-
tern elektronischer Kommunikationsdienste sicher, dass Anbie-
ter von öffentlich zugänglichen nummerngebundenen interper-
sonellen Kommunikationsdiensten, die Endnutzern den Aufbau 
einer Verbindung zu einer in einem nationalen oder internatio-
nalen Nummerierungsplan verzeichneten Nummer ermögli-
chen, den Zugang zu Notdiensten über Notrufe zur am besten 
geeigneten Notrufabfragestelle gewährleisten. 

(3) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Notrufe unter 
der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 angemessen 
entgegengenommen und auf eine Weise bearbeitet werden, die 
der nationalen Rettungsdienstorganisation am besten angepasst 
ist. 2Diese Notrufe müssen mindestens genauso zügig und ef-
fektiv bearbeitet werden wie Notrufe bei anderen nationalen 
Notrufnummern, soweit solche weiterhin verwendet werden. 

(4) Bis zum 21. Dezember 2020 und danach alle zwei Jahre legt 
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat ei-
nen Bericht darüber vor, ob die einheitliche europäische Not-
rufnummer 112 in der Praxis funktioniert. 

(5) 1Im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union zur Har-
monisierung der Barrierefreiheitsanforderungen an Produkte 
und Dienstleistungen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Endnutzer mit Behinderungen über Notrufe Zugang zu Not-
diensten haben und dieser Zugang dem Zugang der anderen 
Endnutzer gleichwertig ist. 2Die Kommission sowie die natio-
nalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen Behör-
den ergreifen geeignete Maßnahmen, mit denen sichergestellt 
wird, dass Endnutzer mit Behinderungen auch bei Reisen in an-
dere Mitgliedstaaten in gegenüber anderen Endnutzern gleich-
wertiger Weise Zugang zu Notrufdiensten erhalten können, und 
zwar – soweit möglich – ohne vorherige Registrierung. 3Mit 
diesen Maßnahmen soll die Interoperabilität zwischen den Mit-
gliedstaaten sichergestellt werden, und die Maßnahmen werden 
so weit wie möglich auf die gemäß Artikel 39 festgelegten eu-
ropäischen Normen oder Spezifikationen gestützt. 4Diese Maß-
nahmen hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche 
Anforderungen festzulegen, mit denen die in diesem Artikel 
dargelegten Ziele erreicht werden sollen. 

(6) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der am besten ge-
eigneten Notrufabfragestelle nach Herstellung der Notrufver-
bindung unverzüglich Informationen zum Anruferstandort be-
reitgestellt werden. 2Dazu gehören netzgestützte Standortinfor-
mationen und, soweit verfügbar, vom Mobilgerät gewonnene 
Angaben zum Standort des Anrufers. 3Die Mitgliedstaaten sor-
gen dafür, dass die Feststellung und Übermittlung der Informa-
tionen zum Anruferstandort für alle Notrufe unter der einheitli-
chen europäischen Notrufnummer 112 für den Endnutzer und 
die Notrufabfragestelle kostenlos sind. 4Die Mitgliedstaaten 
können diese Verpflichtung auf Notrufe bei nationalen Notruf-
nummern ausdehnen. 5Die zuständigen Regulierungsbehörden 
legen – erforderlichenfalls nach Konsultation des GEREK – 
Kriterien für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Angaben 
zum Anruferstandort fest. 

(7) 1Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Endnutzer an-
gemessen über Bestehen und Nutzung der einheitlichen europä-
ischen Notrufnummer 112 sowie die Zugangsoptionen infor-
miert werden, und zwar unter anderem durch Initiativen, die 
sich insbesondere an zwischen den Mitgliedstaaten reisende 
Personen und Endnutzer mit Behinderungen richten. 2Diese In-
formationen werden in barrierefreien, auf verschiedene Arten 
von Behinderungen zugeschnittenen Formaten zur Verfügung 
gestellt. 3Die Kommission unterstützt und ergänzt die Tätigkei-
ten der Mitgliedstaaten. 

(8) [1] 1Zur Gewährleistung des effektiven Zugangs zu den Not-
diensten durch Notrufe zur einheitlichen europäischen Notruf-
nummer 112 in den Mitgliedstaaten erlässt die Kommission 
nach Konsultation des GEREK im Einklang mit Artikel 117 und 
in Ergänzung zu den Absätzen 2, 5 und 6 des vorliegenden Ar-
tikels delegierte Rechtsakte über Maßnahmen, die zur Gewähr-
leistung der Kompatibilität, Interoperabilität, Qualität, Zuver-
lässigkeit und Kontinuität des Notrufsystems in der Union im 
Hinblick auf Lösungen für Informationen über den Anrufer-
standort, den Zugang für Endnutzer mit Behinderungen und die 
Weiterleitung zur am besten geeigneten Notrufabfragestelle er-
forderlich sind. 2Die ersten entsprechenden delegierten Rechts-
akte werden bis zum 21. Dezember 2022 erlassen. 

[2] Diese delegierten Rechtsakte werden unbeschadet der Orga-
nisation der Notrufdienste erlassen und haben keine Auswir-
kungen auf diese Organisation, die im ausschließlichen Zustän-
digkeitsbereich der Mitgliedstaaten bleibt. 

[3] Das GEREK führt eine Datenbank mit den E.164-Nummern 
der Notdienste der Mitgliedstaaten, damit die Notdienste in den 
einzelnen Mitgliedstaaten miteinander Kontakt aufnehmen 
können, falls keine derartige Datenbank von einer anderen Or-
ganisation geführt wird. 

Artikel 110 Öffentliches Warnsystem 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen bis zum 21. Juni 2022 sicher, 
dass dort, wo öffentliche Systeme vorhanden sind, die vor dro-
henden oder sich ausbreitenden größeren Notfällen und Kata-
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strophen warnen, die Anbieter von mobilen nummerngebunde-
nen interpersonellen Kommunikationsdiensten den Endnutzern 
öffentliche Warnungen übermitteln. 

(2) [1] 1Ungeachtet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten 
festlegen, dass öffentliche Warnungen über öffentlich zugäng-
liche elektronische Kommunikationsdienste, bei denen es sich 
weder um die in Absatz 1 genannten Dienste noch um Rund-

funkdienste handelt, oder über eine über einen Internetzugangs-
dienst verfügbare mobile Anwendung übertragen werden, so-
fern die Effektivität des öffentlichen Warnsystems in Bezug auf 
Abdeckung und Kapazität zur Erreichbarkeit der Endnutzer, 
auch derjenigen, die sich nur zeitweilig in dem betreffenden Ge-
biet aufhalten, gleichwertig ist; dabei tragen sie den GEREK-
Leitlinien weitest möglich Rechnung. 2Öffentliche Warnungen 
müssen von den Endnutzern leicht empfangen werden können.

[2] Bis zum 21. Juni 2020 und nach Konsultation der für die 
Notrufabfragestellen verantwortlichen Behörden veröffentlicht 
das GEREK Leitlinien zu der Frage, wie bewertet werden soll, 
ob die Effektivität der öffentlichen Warnsysteme nach dem vor-
liegenden Absatz der Effektivität der Warnungen nach Absatz 
1 gleichwertig ist. 

Artikel 111 Gleichwertigkeit hinsichtlich des 
Zugangs und der Wahlmöglichkeiten für 
Endnutzer mit Behinderungen 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Be-
hörden genaue Anforderungen festlegen, die von den Anbietern 
öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste 
erfüllt werden müssen, damit Endnutzer mit Behinderungen 

a) einen Zugang zu elektronischen Kommunikationsdiens-
ten sowie zu den gemäß Artikel 102 bereitgestellten 
diesbezüglichen Vertragsinformationen erhalten, der 
dem Zugang, über den die Mehrheit der Endnutzer ver-
fügt, gleichwertig ist, und 

b) die Auswahl an Unternehmen und Diensten, die der 
Mehrheit der Endnutzer offensteht, nutzen können. 

(2) Wenn sie die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Maß-
nahmen ergreifen, wirken die Mitgliedstaaten darauf hin, dass 
die gemäß Artikel 39 festgelegten einschlägigen Normen oder 
Spezifikationen eingehalten werden. 

Artikel 112 Verzeichnisauskunftsdienste 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Anbieter von 
nummerngebundenen interpersonellen Kommunikationsdiens-
ten, die Nummern aus einem Nummerierungsplan zuweisen, al-
len zumutbaren Anträgen, die relevanten Informationen zum 
Zweck der Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Ver-
zeichnisauskunftsdiensten und Teilnehmerverzeichnissen in ei-
nem vereinbarten Format und zu gerechten, objektiven, kosten-
orientierten und nichtdiskriminierenden Bedingungen zur Ver-
fügung zu stellen, entsprechen. 

(2) 1Die nationalen Regulierungsbehörden sind ermächtigt, Un-
ternehmen, die den Zugang zu Endnutzern kontrollieren, für die 
Bereitstellung von Verzeichnisauskunftsdiensten gemäß Arti-
kel 61 Verpflichtungen und Bedingungen aufzuerlegen. 2Solche 
Verpflichtungen und Bedingungen müssen objektiv, gleichwer-
tig, nichtdiskriminierend und transparent sein. 

(3) Die Mitgliedstaaten halten keine rechtlichen Beschränkun-
gen aufrecht, die Endnutzer in einem Mitgliedstaat daran hin-
dern, per Sprachtelefonanruf oder SMS unmittelbar auf Ver-
zeichnisauskunftsdienste in einem anderen Mitgliedstaat zuzu-
greifen, und ergreifen Maßnahmen, um diesen Zugang gemäß 
Artikel 97 sicherzustellen. 

(4) Dieser Artikel gilt vorbehaltlich des Unionsrechts über den 
Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre, insbe-
sondere des Artikels 12 der Richtlinie 2002/58/EG. 

Artikel 113 Interoperabilität der Autoradio- 
und für Verbraucher bestimmten Radio- und 
Digitalfernsehgeräte 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen die Interoperabilität der Autora-
dio- und für Verbraucher bestimmten Digitalfernsehgeräte ge-
mäß Anhang XI sicher. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen erlassen, die die 
Interoperabilität anderer für Verbraucher bestimmter Radioge-
räte gewährleisten, wobei die Auswirkungen auf den Markt für 
Radiogeräte von geringem Wert zu begrenzen sind und sicher-
zustellen ist, dass diese Maßnahmen weder auf Erzeugnisse an-
gewandt werden, bei denen der Funkempfänger – wie etwa bei 
Smartphones – nur eine reine Nebenfunktion hat, noch auf An-
lagen, die von Funkamateuren verwendet werden. 

(3) [1] Die Mitgliedstaaten halten die Anbieter digitaler Fern-
sehdienste dazu an, gegebenenfalls sicherzustellen, dass die Di-
gitalfernsehgeräte, die sie ihren Endnutzern zur Verfügung stel-
len, interoperabel sind, so dass diese Digitalfernsehgeräte so-
weit technisch machbar bei einem Wechsel zu einem anderen 
Anbieter digitaler Fernsehdienste weiter verwendet werden 
können. 

[2] Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 
2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates[1] 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Endnutzer bei Ab-
lauf ihres Vertrags das Digitalfernsehgerät kostenlos und ein-
fach zurückgeben können, es sei denn, der Anbieter weist nach, 
dass es mit den Digitalfernsehdiensten anderer Anbieter – ein-
schließlich desjenigen, zu dem der Endnutzer gewechselt hat – 
vollständig interoperabel ist. 

[3] Bei Digitalfernsehgeräten, die harmonisierten Normen oder 
Teilen davon entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht worden sind, wird die Kon-
formität mit der Interoperabilitätsanforderung des Unterabsat-
zes 2, die mit den betreffenden Normen oder Teilen davon über-
einstimmt, angenommen. 

Artikel 114 Übertragungspflichten 
(1) 1Die Mitgliedstaaten können zur Übertragung bestimmter 
Hörfunk- und Fernsehkanäle und damit verbundener, ergänzen-
der, insbesondere zugangserleichternder Dienste, die Endnut-
zern mit Behinderungen einen angemessenen Zugang ermögli-
chen, sowie von Daten für Dienste des vernetzten Fernsehens 
und EPG den ihrer Rechtshoheit unterliegenden Unternehmen, 
die für die öffentliche Verbreitung von Hörfunk- und Fernseh-
kanälen genutzte elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste betreiben, zumutbare Übertragungspflichten auferlegen, 
wenn eine erhebliche Zahl von Endnutzern diese Netze und 
Dienste als Hauptmittel zum Empfang von Hörfunk- und Fern-
sehkanälen nutzt. 2Solche Pflichten dürfen nur auferlegt wer-
den, soweit sie zur Erreichung der von den einzelnen Mitglied-
staaten ausdrücklich festgelegten Ziele von allgemeinem Inte-
resse erforderlich sind, und sie müssen verhältnismäßig und 
transparent sein. 

(2) Bis zum 21. Dezember 2019 und danach alle fünf Jahre 
überprüfen die Mitgliedstaaten die Pflichten nach Absatz 1, es 
sei denn der betreffende Mitgliedstaat hat eine solche Überprü-
fung innerhalb der vier vorangegangenen Jahre vorgenommen. 

(3) 1Weder Absatz 1 dieses Artikels noch Artikel 59 Absatz 2 
beeinträchtigen die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, in Bezug 
auf die nach diesem Artikel auferlegten Verpflichtungen gege-
benenfalls ein angemessenes Entgelt festzulegen; dabei ist zu 
gewährleisten, dass bei vergleichbaren Gegebenheiten keine 
Diskriminierung hinsichtlich der Behandlung der Anbieter 
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste erfolgt. 2So-
fern ein Entgelt vorgesehen ist, stellen die Mitgliedstaaten si-
cher, dass die Verpflichtung zur Entrichtung eines Entgelts – 
gegebenenfalls einschließlich der Kriterien zur Berechnung die-
ses Entgelts – im nationalen Recht eindeutig festgelegt ist. 3Die 
Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die Entgelterhebung 
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und in transpa-
renter Weise erfolgt. 

Artikel 115 Bereitstellung zusätzlicher 
Dienstmerkmale 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen unbeschadet des Artikels 88 Ab-
satz 2 sicher, dass die zuständigen Behörden – gegebenenfalls 
in Abstimmung mit den nationalen Regulierungsbehörden – 
alle Anbieter von Internetzugangsdiensten oder öffentlich zu-
gänglichen nummerngebundenen interpersonellen Kommuni-
kationsdiensten verpflichten können, den Endnutzern alle oder 
einen Teil der in Anhang VI Teil B aufgeführten zusätzlichen 
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Dienstmerkmale, vorbehaltlich der technischen Durchführbar-
keit, sowie alle oder einen Teil der in Anhang VI Teil A aufge-
führten zusätzlichen Dienstmerkmale kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. 

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 können die Mitglied-
staaten über die Liste zusätzlicher Dienstmerkmale in Anhang 
VI Teile A und B hinausgehen, um ein höheres Maß an Ver-
braucherschutz zu gewährleisten. 

(3) Ein Mitgliedstaat kann entscheiden, dass Absatz 1 in seinem 
gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil davon nicht anzuwen-
den ist, wenn er unter Berücksichtigung der Ansichten der Be-
troffenen zu der Auffassung gelangt ist, dass in ausreichendem 
Umfang Zugang zu diesen Dienstmerkmalen besteht. 

Artikel 116 Anpassung der Anhänge 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Einklang 
mit Artikel 117 delegierte Rechtsakte zur Änderung der An-
hänge V, VI, IX, X und XI zu erlassen, um technischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen oder Veränderungen der 
Marktnachfrage Rechnung zu tragen. 

Teil IV Schlussbestimmungen 

Artikel 117 Ausübung der 
Befugnisübertragung 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedin-
gungen übertragen. 

(2) 1Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 75, 109 und 116 wird der Kommission für einen Zeit-
raum von fünf Jahren ab dem 20. Dezember 2018 übertragen. 
2Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf 
des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnis-
übertragung. 3Die Befugnisübertragung verlängert sich still-
schweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Eu-
ropäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 
Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) 1Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 75, 109 und 
116 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. 2Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befug-
nis. 3Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 4Die Gül-
tigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die 
Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten 
Sachverständigen, im Einklang mit den in der Interinstitutionel-
len Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtset-
zung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, 
übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament 
und dem Rat. 

(6) 1Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 75, 109 
und 116 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Eu-
ropäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäi-
sche Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und 
der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. 2Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate ver-
längert. 

Artikel 118 Ausschuss 
(1) 1Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden 
„Kommunikationsausschuss“) unterstützt. 2Dieser Ausschuss 
ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) 1Für die in Artikel 28 Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten 
Durchführungsrechtsakte wird die Kommission von dem Funk-
frequenzausschuss, der durch Artikel 3 Absatz 1 der Entschei-
dung Nr. 676/2002/EG eingesetzt wurde, unterstützt. 2Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011. 

(3) [1] Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 
4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

[2] 1Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen 
Verfahren eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis be-
endet, wenn der Ausschussvorsitz dies innerhalb der Frist für 
die Abgabe der Stellungnahme beschließt oder ein Ausschuss-
mitglied dies verlangt. 2In einem solchen Fall beruft der Vorsitz 
innerhalb einer angemessenen Frist eine Ausschusssitzung ein. 

(4) [1] Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 
5 der Verordnung Nr. 182/2011 unter Beachtung von deren Ar-
tikel 8. 

[2] 1Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen 
Verfahren eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis be-
endet, wenn der Ausschussvorsitz dies innerhalb der Frist für 
die Abgabe der Stellungnahme beschließt oder ein Ausschuss-
mitglied dies verlangt. 2In einem solchen Fall beruft der Vorsitz 
innerhalb einer angemessenen Frist eine Ausschusssitzung ein. 

Artikel 119 Informationsaustausch 
(1) Die Kommission übermittelt dem Kommunikationsaus-
schuss alle relevanten Informationen über das Ergebnis der re-
gelmäßigen Konsultationen mit den Vertretern der Netzbetrei-
ber, Diensteanbieter, Nutzer, Verbraucher, Hersteller und Ge-
werkschaften sowie den Drittländern und internationalen Orga-
nisationen. 

(2) Der Kommunikationsausschuss fördert unter Berücksichti-
gung der Politik der Union im Bereich der elektronischen Kom-
munikation den Informationsaustausch zwischen den Mitglied-
staaten sowie zwischen diesen und der Kommission über den 
Stand und die Entwicklung der Regulierungstätigkeiten im Be-
reich der elektronischen Kommunikationsnetze und -dienste. 

Artikel 120 Informationsveröffentlichung 
(1) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass aktuelle Informati-
onen über die Durchführung dieser Richtlinie so veröffentlicht 
werden, dass sie allen interessieren Parteien leicht zugänglich 
sind. 2Sie veröffentlichen in ihrem nationalen amtlichen Publi-
kationsorgan eine Bekanntmachung, aus der hervorgeht, wie 
und wann die Informationen veröffentlicht werden. 3Die erste 
entsprechende Bekanntmachung wird vor dem 21. Dezember 
2020 veröffentlicht; anschließend wird jeweils eine neue Be-
kanntmachung veröffentlicht, wenn sich die darin enthaltenen 
Informationen geändert haben. 

(2) 1Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Ko-
pie jeder dieser Bekanntmachungen zum Zeitpunkt ihrer Veröf-
fentlichung. 2Die Kommission leitet die Informationen gegebe-
nenfalls an den Kommunikationsausschuss weiter. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle einschlägigen 
Informationen über Rechte, Bedingungen, Verfahren, Abgaben, 
Entgelte und Entscheidungen im Zusammenhang mit Allge-
meingenehmigungen, Nutzungsrechten und Rechten zur Instal-
lation von Einrichtungen in angemessener Weise veröffentlicht 
und ständig aktualisiert werden, so dass alle interessierten 
Kreise leichten Zugang zu diesen Informationen haben. 

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Informationen, und zwar 
insbesondere Informationen über Verfahren und Bedingungen 
für Rechte zur Installation von Einrichtungen, auf verschiede-
nen staatlichen Ebenen aufbewahrt, so unternehmen die zustän-
digen Behörden alle zumutbaren Bemühungen, um unter Be-
rücksichtigung der dabei entstehenden Kosten einen benutzer-
freundlichen Überblick über die Gesamtheit dieser Informatio-
nen, einschließlich der Informationen über die jeweils 
zuständigen staatlichen Ebenen und ihre Behörden, zu erstellen, 
damit die Stellung von Anträgen auf Gewährung von Rechten 
zur Installation von Einrichtungen erleichtert wird. 

(5) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die spezifischen 
Verpflichtungen, die Unternehmen gemäß dieser Richtlinie auf-
erlegt werden, unter Angabe der betreffenden Produkte und 
Dienste und geografischen Märkte veröffentlicht werden. 2Vor-
behaltlich der Notwendigkeit, Geschäftsgeheimnisse zu schüt-
zen, tragen sie dafür Sorge, dass aktuelle Informationen für alle 
interessierten Parteien in leicht zugänglicher Form öffentlich 
zur Verfügung gestellt werden. 
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(6) 1Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Informa-
tionen, die sie gemäß Artikel 5 öffentlich zur Verfügung stellen. 
2Die Kommission stellt diese Informationen in einer unmittel-
bar zugänglichen Form zur Verfügung und leitet sie gegebenen-
falls an den Kommunikationsausschuss weiter. 

Artikel 121 Mitteilung und Überwachung 
(1) Die nationalen Regulierungsbehörden teilen der Kommis-
sion bis zum 21. Dezember 2020 und nach späteren Änderun-
gen unverzüglich die Namen der Unternehmen mit, denen Uni-
versaldienstverpflichtungen gemäß Artikel 85 Absatz 2, Artikel 
86 oder Artikel 87 auferlegt wurden. 

(2) 1Die nationalen Regulierungsbehörden teilen der Kommis-
sion die Unternehmen mit, die für die Zwecke dieser Richtlinie 
als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wur-
den, sowie die Verpflichtungen, die ihnen nach dieser Richtlinie 
auferlegt wurden. 2Etwaige Änderungen der den Unternehmen 
auferlegten Verpflichtungen oder bei den von dieser Richtlinie 
betroffenen Unternehmen sind der Kommission unverzüglich 
mitzuteilen. 

Artikel 122 Überprüfungsverfahren 
(1) [1] Bis zum 21. Dezember 2025 und danach alle fünf Jahre 
überprüft die Kommission regelmäßig die Anwendung dieser 
Richtlinie und erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat darüber Bericht. 

[2] Bei diesen Überprüfungen werden insbesondere die Auswir-
kungen des Artikels 61 Absatz 3 sowie der Artikel 76, 78 und 
79 auf den Markt und die Antwort auf die Frage bewertet, ob 
die Ex-ante- und sonstigen Interventionsbefugnisse nach dieser 
Richtlinie ausreichen, um die nationalen Regulierungsbehörden 
in die Lage zu versetzen, wettbewerbsfeindliche oligopolisti-
sche Marktstrukturen anzugehen und sicherzustellen, dass der 
Wettbewerb auf den Märkten für elektronische Kommunikation 
weiterhin zum Nutzen der Endnutzer floriert. 

[3] Hierzu kann die Kommission Informationen von den Mit-
gliedstaaten einholen, die ohne unangemessene Verzögerung zu 
liefern sind. 

(2) [1] Bis zum 21. Dezember 2025 und danach alle fünf Jahre 
überprüft die Kommission den Umfang des Universaldienstes, 
insbesondere im Hinblick auf Vorschläge an das Europäische 
Parlament und den Rat, mit denen bezweckt wird, den Umfang 
zu ändern oder neu festzulegen. 

[2] 1Diese Überprüfung wird anhand der sozialen, wirtschaftli-
chen und technischen Entwicklungen vorgenommen, unter an-
derem unter Berücksichtigung von Mobilität und Übertragungs-
raten im Zusammenhang mit den von der Mehrzahl der Endnut-
zer vorherrschend verwendeten Technologien. 2Die Kommis-
sion legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht über das Ergebnis dieser Überprüfung vor. 

(3) [1] Das GEREK veröffentlicht bis zum 21. Dezember 2021 
und danach alle drei Jahre eine Stellungnahme zur Umsetzung 
und zum Funktionieren der Allgemeingenehmigung auf natio-
naler Ebene und ihre Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Binnenmarkts. 

[2] Die Kommission kann unter weitest möglicher Berücksich-
tigung der Stellungnahme des GEREK einen Bericht über die 
Anwendung des Teils I Titel II Kapitel II und des Anhangs I 
veröffentlichen und einen Gesetzgebungsvorschlag zur Ände-
rung der betreffenden Bestimmungen unterbreiten, wenn dies 
aus ihrer Sicht notwendig ist, um Hindernisse für das reibungs-
lose Funktionieren des Binnenmarkts anzugehen. 

Artikel 123 Besondere Überprüfung der 
Endnutzerrechte 
(1) [1] Das GEREK beobachtet die Marktentwicklung und die 
technologische Entwicklung bei den verschiedenen Arten von 
elektronischen Kommunikationsdiensten und veröffentlicht bis 
zum 21. Dezember 2021 und danach alle drei Jahre oder auf 
begründeten Antrag von mindestens zwei seiner Mitgliedstaats-
mitglieder eine Stellungnahme zu diesen Entwicklungen und 
ihren Auswirkungen auf die Anwendung des Teils III Titel III. 

[2] 1Darin bewertet es, inwieweit die in Artikel 3 genannten 
Ziele mit Teil III Titel III erfüllt werden. 2In dieser Stellung-
nahme wird insbesondere der Anwendungsbereich des Teils III 
Titel III in Bezug auf die Arten der erfassten elektronischen 
Kommunikationsdienste berücksichtigt. 3Als Grundlage für 
seine Stellungnahme analysiert das GEREK vor allem, 

a) inwieweit die Endnutzer aller elektronischer Kommuni-
kationsdienste freie und sachkundige Entscheidungen 
treffen können, auch auf Grundlage vollständiger Ver-
tragsinformationen, und ob sie ihren Anbieter elektroni-
scher Kommunikationsdienste leicht wechseln können; 

b) inwieweit es mangels entsprechender Möglichkeiten ge-
mäß Buchstabe a zu Marktverzerrungen gekommen ist 
oder die Endnutzer geschädigt wurden; 

c) inwieweit der effektive Zugang zu Notdiensten – insbe-
sondere aufgrund der gestiegenen Nutzung nummernun-
abhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste, 
durch mangelnde Interoperabilität oder durch technolo-
gische Entwicklungen – merklich gefährdet ist, 

d) welche Kosten bei einer etwaigen Anpassung der Ver-
pflichtungen nach Teil III Titel III entstehen würden o-
der welche Auswirkungen auf die Innovation bei den 
Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste zu er-
warten sind. 

(2) Die Kommission veröffentlicht unter weitestmöglicher Be-
rücksichtigung der Stellungnahme des GEREK einen Bericht 
über die Anwendung Teils III Titel III und unterbreitet einen 
Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieses Titels, wenn dies 
aus ihrer Sicht erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die in 
Artikel 3 genannten Ziele weiter erfüllt werden. 

Artikel 124 Umsetzung 
(1) [1] 1Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis 
zum 21. Dezember 2020 die Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 
2Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 

[2] Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab dem 21. 
Dezember 2020 an. 

[3] 1Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten 
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. 2In 
diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnah-
men in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf 
die durch diese Richtlinie geänderten Richtlinien als Bezugnah-
men auf diese Richtlinie gelten. 3Die Mitgliedstaaten regeln die 
Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser 
Erklärung. 

(2) [1] 1Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels gilt Artikel 
53 Absätze 2, 3 und 4 dieser Richtlinie ab dem 20. Dezember 
2018, wenn harmonisierte Bedingungen durch technische Um-
setzungsmaßnahmen gemäß der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG festgelegt wurden, um die Nutzung harmonisier-
ter Funkfrequenzen für drahtlose Breitbandnetze und -dienste 
zu ermöglichen. 2Für Funkfrequenzbänder, für die bis zum 20. 
Dezember 2018 keine harmonisierten Bedingungen festgelegt 
wurden, gilt Artikel 53 Absätze 2, 3 und 4 dieser Richtlinie ab 
dem Tag der Annahme der technischen Durchführungsmaßnah-
men gemäß Artikel 4 der Entscheidung Nr. 676/2002/EG. 

[2] Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels wenden die Mit-
gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung des 
Artikels 54 ab dem 31. Dezember 2020 an. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der 
wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem 
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 125 Aufhebung 
[1] Die in Anhang XII Teil A aufgeführten Richtlinien 
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG wer-
den unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hin-
sichtlich der in Anhang XII Teil B genannten Fristen für die 
Umsetzung der dort genannten Richtlinien in nationales Recht 

und für die Anwendung dieser Richtlinien mit Wirkung vom 21. 
Dezember 2020 aufgehoben. 

[2] Artikel 5 des Beschlusses Nr. 243/2012/EU wird mit Wir-
kung vom 21. Dezember 2020 gestrichen. 
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[3] Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als 
Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach 
Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XIII zu lesen. 

Artikel 126 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 127 Adressaten 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 11. Dezember 2018. 

Anhang I Liste der Bedingungen, die an 
Allgemeingenehmigungen und an Nut-
zungsrechte für Funkfrequenzen und für 
Nummerierungsressourcen geknüpft wer-
den können 

Dieser Anhang legt die Maximalliste der Bedingungen für All-
gemeingenehmigungen für elektronische Kommunikations-
netze und -dienste außer nummernunabhängige interpersonelle 
Kommunikationsdienste (Teil A), elektronische Kommunikati-
onsnetze (Teil B), elektronische Kommunikationsdienste außer 
nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste 
(Teil C), Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen (Teil D) und 
Rechte zur Nutzung von Nummerierungsressourcen (Teil E) 
fest. 

A. Allgemeine Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmi-
gung geknüpft werden können 

1. Verwaltungsgebühren entsprechend Artikel 16. 

2. Speziell die elektronische Kommunikation betreffender 
Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre 
entsprechend der Richtlinie 2002/58/EG. 

3. Informationen im Rahmen eines Meldeverfahrens ge-
mäß Artikel 12 und für sonstige, in Artikel 21 genannte 
Zwecke. 

4. Ermöglichung der rechtmäßigen Überwachung des Te-
lekommunikationsverkehrs entsprechend der Verord-
nung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG. 

5. Nutzungsbedingungen für Mitteilungen öffentlicher 
Stellen an die Bevölkerung zu deren Warnung vor un-
mittelbar bevorstehenden Gefahren und zur Abschwä-
chung der Folgen schwerer Katastrophen. 

6. Vorschriften für die Nutzung bei Katastrophen oder ei-
nem nationalen Notstand zur Sicherstellung der Kom-
munikation zwischen Hilfsdiensten und Behörden. 

7. Andere als die in Artikel 13 genannten Zugangsver-
pflichtungen für Unternehmen, die elektronische Kom-
munikationsnetze oder -dienste bereitstellen. 

8. Maßnahmen, die die Vereinbarkeit mit den in Artikel 39 
genannten Normen oder Spezifikationen gewährleisten 
sollen. 

9. Transparenzverpflichtungen für Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikationsnetze, die öffentlich zu-
gängliche elektronische Kommunikationsdienste bereit-
stellen, mit denen sichergestellt werden soll, dass durch-
gehende Konnektivität im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen gemäß Artikel 3 besteht und – soweit not-
wendig und verhältnismäßig – Zugang der zuständigen 
Behörden zu Informationen, die zur Prüfung der Rich-
tigkeit der Offenlegung benötigt werden. 

B. Besondere Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmi-
gung für die Bereitstellung elektronischer Kommunikations-
netze geknüpft werden können 

1. Zusammenschaltung der Netze entsprechend dieser 
Richtlinie. 

2. Übertragungspflichten entsprechend dieser Richtlinie. 

3. Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Gesund-
heitsschäden durch elektromagnetische Felder, die von 
elektronischen Kommunikationsnetzen verursacht wer-
den, entsprechend dem Unionsrecht, unter weitest mög-
licher Berücksichtigung der Empfehlung 1999/519/EG. 

4. Wahrung der Integrität öffentlicher elektronischer Kom-
munikationsnetze entsprechend dieser Richtlinie ein-
schließlich der Bedingungen zur Vermeidung elektro-
magnetischer Störungen zwischen elektronischen Kom-
munikationsnetzen oder -diensten gemäß der Richtlinie 
2014/30/EU. 

5. Sicherung öffentlicher Netze gegen unbefugten Zugang 
entsprechend der Richtlinie 2002/58/EG. 

6. Bedingungen für die Nutzung von Funkfrequenzen ge-
mäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 2014/53/EU, so-
fern diese Nutzung nicht der Erteilung von individuellen 
Nutzungsrechten gemäß Artikel 46 Absatz 1 und Artikel 
48 dieser Richtlinie unterworfen ist. 

C. Besondere Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmi-
gung für die Bereitstellung elektronischer Kommunikations-
dienste außer nummernunabhängiger interpersoneller Kommu-
nikationsdienste geknüpft werden können 

1. Interoperabilität der Dienste entsprechend dieser Richt-
linie. 

2. Bereitstellung – für Endnutzer – von Nummern des na-
tionalen Nummerierungsplans, von UIFN und, soweit 
technisch und wirtschaftlich machbar, von Nummern 
der Nummerierungspläne anderer Mitgliedstaaten sowie 
Bedingungen entsprechend dieser Richtlinie. 

3. Speziell die elektronische Kommunikation betreffende 
Verbraucherschutzvorschriften. 

4. Beschränkungen in Bezug auf die Ausstrahlung von il-
legalen Inhalten entsprechend der Richtlinie 
2000/31/EG und Beschränkungen in Bezug auf die Aus-
strahlung schädlicher Inhalte entsprechend der Richtli-
nie 2010/13/EU. 

D. Bedingungen, die an Frequenznutzungsrechte geknüpft wer-
den können 

1. Verpflichtung zur Bereitstellung einer Dienstleistung o-
der zur Nutzung einer Technologieart im Rahmen des 
Artikels 45, gegebenenfalls einschließlich der Anforde-
rungen in Bezug auf Reichweite und Dienstqualität. 

2. Effektive und effiziente Funkfrequenznutzung entspre-
chend dieser Richtlinie. 

3. Technische und den Betrieb betreffende Bedingungen 
zur Vermeidung von funktechnischen Störungen und für 
den Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden 
durch elektromagnetische Felder unter weitest mögli-
cher Berücksichtigung der Empfehlung 1999/519/EG, 
sofern diese Bedingungen von den in der Allgemeinge-
nehmigung aufgeführten Bedingungen abweichen. 

4. Höchstdauer gemäß Artikel 49 vorbehaltlich von Ände-
rungen im nationalen Frequenzvergabeplan. 

5. Übertragung oder Vermietung von Rechten auf Betrei-
ben des Rechteinhabers und Bedingungen für eine sol-
che Übertragung entsprechend dieser Richtlinie. 

6. Entgelte für Nutzungsrechte entsprechend Artikel 42. 

7. Verpflichtungszugsagen, die das Unternehmen, das die 
Nutzungsrechte erwirbt, im Rahmen eines Genehmi-
gungs- oder Genehmigungsverlängerungsverfahrens vor 
der Erteilung der Genehmigung oder gegebenenfalls 
aufgrund der Aufforderung zur Beantragung von Nut-
zungsrechten abgegeben hat. 

8. Verpflichtungen zur Bündelung oder gemeinsamen Nut-
zung von Funkfrequenzen oder zur Zugangsgewährung 
zu Funkfrequenzen für andere Nutzer in bestimmten Re-
gionen oder auf nationaler Ebene. 

9. Verpflichtungen im Rahmen der einschlägigen interna-
tionalen Vereinbarungen über die Nutzung von Funkfre-
quenzbändern. 

10. Besondere Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 
Nutzung von Funkfrequenzbändern zu Versuchszwe-
cken. 
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E. Bedingungen, die an Nutzungsrechte für Nummerierungsres-
sourcen geknüpft werden können 

1. Angabe des Dienstes, für den die Nummer benutzt wer-
den soll, einschließlich aller Anforderungen, die an die 
Bereitstellung dieses Dienstes geknüpft sind, und, um 
Zweifel zu vermeiden, Angabe der Tarifgrundsätze und 
Höchstpreise, die für bestimmte Nummernbereiche zum 
Schutz der Verbraucher gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buch-
stabe d gelten können. 

2. Effektive und effiziente Nummerierungsressourcen ent-
sprechend dieser Richtlinie. 

3. Anforderungen für die Nummernübertragbarkeit ent-
sprechend dieser Richtlinie. 

4. Verpflichtung, Informationen über öffentliche Endnut-
zerverzeichnisse im Sinne des Artikels 112 zur Verfü-
gung zu stellen. 

5. Höchstdauer gemäß Artikel 94 vorbehaltlich von Ände-
rungen im nationalen Nummerierungsplan. 

6. Übertragung von Rechten auf Betreiben des Rechteinha-
bers und Bedingungen für eine solche Übertragung ent-
sprechend dieser Richtlinie, einschließlich der Bedin-
gung, dass das Recht auf Nutzung einer Nummer auch 
für jene Unternehmen verbindlich ist, auf die die Rechte 
übertragen werden. 

7. Nutzungsentgelte entsprechend Artikel 95. 

8. Verpflichtungszusagen, die das Unternehmen, das die 
Nutzungsrechte erwirbt, im Laufe eines auf Wettbewerb 
oder auf Vergleich beruhenden Auswahlverfahrens ab-
gegeben hat. 

9. Verpflichtungen im Rahmen der einschlägigen interna-
tionalen Vereinbarungen über die Nutzung von Num-
mern. 

10. Verpflichtungen in Bezug auf die exterritoriale Nutzung 
von Nummern innerhalb der Union zur Gewährleistung 
der Einhaltung der Verbraucherschutzvorschriften und 
anderer nummernbezogener Vorschriften in anderen 
Mitgliedstaaten als demjenigen, dem der Ländercode zu-
gewiesen ist. 

Anhang II Bedingungen für den Zugang 
zu digitalen Fernseh- und Hörfunkdiens-
ten, die an Zuschauer und Hörer in der 
Union ausgestrahlt werden 

Teil I: Bedingungen für Zugangsberechti-
gungssysteme gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Die Mitgliedstaaten stellen gemäß Artikel 62 sicher, dass in Be-
zug auf die Zugangsberechtigung für digitale Hörfunk- und 
Fernsehdienste, die an Zuschauer und Hörer in der Union aus-
gestrahlt werden, unabhängig von der Art der Übertragung die 
nachfolgend genannten Bedingungen gelten: 

a) Alle Unternehmen, die Zugangsberechtigungsdienste 
anbieten, die Zugangsdienste für das digitale Fernsehen 
und den digitalen Hörfunk bereitstellen und auf deren 
Zugangsdienste die Sendeanstalten angewiesen sind, um 
jegliche Gruppe möglicher Zuschauer oder Hörer zu er-
reichen, sind unabhängig von der Art der Übertragung 
verpflichtet: 

– allen Sendeanstalten zu fairen, angemessenen und 
nichtdiskriminierenden Bedingungen und unter Ein-
haltung des Wettbewerbsrechts der Union techni-
sche Dienste anzubieten, die es ermöglichen, dass 
die digital übertragenen Dienste der Sendeanstalt 
von Zuschauern oder Hörern empfangen werden 
können, die über vom Diensteanbieter bereitgestellte 
Decoder verfügen und damit empfangsberechtigt 
sind; 

– über ihre Tätigkeit als Anbieter von Zugangsberech-
tigungsdiensten getrennt Buch zu führen. 

b) Die Inhaber gewerblicher Schutzrechte an Zugangsbe-
rechtigungsprodukten und -systemen stellen bei der Li-
zenzvergabe an Hersteller von Verbrauchergeräten si-
cher, dass die Vergabe zu fairen, angemessenen und 
nichtdiskriminierenden Bedingungen erfolgt. Die Inha-
ber gewerblicher Schutzrechte machen unter Berück-
sichtigung technischer und wirtschaftlicher Faktoren die 
Lizenzvergabe nicht von Bedingungen abhängig, die die 
Integration 

– einer gemeinsamen Schnittstelle zur Zusammen-
schaltung mit diversen anderen Zugangssystemen in 
ein bestimmtes Produkt unterbinden, behindern oder 
erschweren, oder 

– spezifischer Mittel eines anderen Zugangssystems in 
ein bestimmtes Produkt unterbinden, behindern oder 
erschweren, sofern der Lizenznehmer die entspre-
chenden angemessenen Bedingungen einhält, die – 
soweit er selbst betroffen ist – die Sicherheit von 
Transaktionen der Betreiber von Zugangsberechti-
gungssystemen gewährleisten. 

Teil II: Andere Einrichtungen, die im 
Rahmen von Artikel 61 Absatz 2 Buch-
stabe d Bedingungen unterworfen werden 
können 

a) Zugang zu API, 

b) Zugang zu EPG. 

Anhang III Kriterien für die Bestimmung 
der Zustellungsentgelte auf der Vorleis-
tungsebene 

Grundsätze, Kriterien und Parameter für die Bestimmung der 
Entgelte auf den Vorleistungsmärkten für die Anrufzustellung 
in Festnetzen und Mobilfunknetzen gemäß Artikel 75 Absatz 1: 

a) die Entgelte beruhen auf der Deckung der Kosten, die 
einem effizienten Betreiber entstehen; bei der Bewer-
tung der effizienten Kosten werden die laufenden Kos-
ten zugrunde gelegt; die Methode zur Berechnung der 
effizienten Kosten stützt sich auf ein Bottom-up-Modell, 
bei dem die verkehrsbedingten langfristigen Zusatzkos-
ten der für Dritte bereitgestellten Anrufzustellung auf 
der Vorleistungsebene herangezogen werden; 

b) die relevanten Zusatzkosten des auf der Vorleistungs-
ebene erbrachten Anrufzustellungsdienstes werden er-
mittelt als die Differenz zwischen den langfristigen Ge-
samtkosten eines Betreibers, der die gesamte Bandbreite 
von Diensten anbietet, und den langfristigen Gesamtkos-
ten dieses Betreibers ohne Bereitstellung eines Anrufzu-
stellungsdienstes für Dritte auf der Vorleistungsebene; 

c) nur jene verkehrsbedingten Kosten, die bei Nichtbereit-
stellung eines Anrufzustellungsdienstes auf der Vorleis-
tungsebene vermieden würden, dürfen den jeweiligen 
Zusatzkosten der Zustellungsleistung zugerechnet wer-
den; 

d) Kosten im Zusammenhang mit zusätzlichen Netzkapazi-
täten werden nur insofern berücksichtigt, als sie durch 
eine Kapazitätssteigerung verursacht werden, die nötig 
ist, damit zusätzlicher Anrufzustellungsverkehr auf der 
Vorleistungsebene abgewickelt werden kann; 

e) Entgelte für Funkfrequenzen gehören nicht zu den Zu-
satzkosten der Mobilfunkzustellung; 

f) nur jene kommerzielle Vorleistungskosten, die direkt 
durch die Abwicklung des für Dritte bereitgestellten Zu-
stellungsdienstes auf der Vorleistungsebene entstehen, 
dürfen berücksichtigt werden; 

g) bei allen Festnetzbetreibern wird unabhängig von ihrer 
Größe davon ausgegangen, dass sie den Zustellungs-
dienst zu denselben Stückkosten erbringen wie der effi-
ziente Betreiber; 
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h) für Mobilfunknetzbetreiber wird die effiziente Mindest-
größe auf einen Marktanteil von nicht unter 20 % fest-
gesetzt; 

i) die maßgebliche Abschreibungsmethode ist die wirt-
schaftliche Abschreibung; und 

j) die technische Ausgestaltung der modellierten Netze er-
folgt zukunftsorientiert, ausgehend von einem IP-Kern-
netz und unter Berücksichtigung der verschiedenen, 
während der Geltungsdauer des Höchstentgelts wahr-
scheinlich eingesetzten Technik; in Festnetzen werden 
ausschließlich paketvermittelte Anrufe zugrunde gelegt. 

Anhang IV Kriterien für die Bewertung 
von Ko-Investitionsangeboten 

Bei der Bewertung eines Ko-Investitionsangebots gemäß Arti-
kel 76 Absatz 1 überprüft die nationale Regulierungsbehörde, 
ob zumindest die folgenden Kriterien erfüllt sind. Die nationa-
len Regulierungsbehörden können insoweit zusätzliche Krite-
rien in Betracht ziehen, als diese – angesichts der besonderen 
Bedingungen vor Ort und der Marktstruktur – für die Sicher-
stellung der Zugänglichkeit der Ko-Investition für potenzielle 
Investoren erforderlich sind. 

a) Das Ko-Investitionsangebot steht allen Unternehmen 
während der Lebensdauer des in diesem Rahmen ausge-
bauten Netzes diskriminierungsfrei offen. Das Unter-
nehmen, das als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht eingestuft wurde, kann in das Angebot angemes-
sene Bedingungen bezüglich der finanziellen Leistungs-
fähigkeit eines Unternehmens aufnehmen, so dass 
potenzielle Ko-Investoren z.B. nachweisen müssen, dass 
sie in der Lage sind, gestaffelte Zahlungen zu leisten, auf 
deren Grundlage der Ausbau geplant wird, oder bezüg-
lich der Zustimmung zu einem strategischen Plan, auf 
dessen Grundlage mittelfristige Ausbaupläne aufgestellt 
werden usw. 

b) Das Ko-Investitionsangebot muss transparent sein: 

– das Angebot steht auf der Website des Unterneh-
mens, das als Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurde, zur Verfügung und ist 
dort leicht auffindbar; 

– die vollständigen detaillierten Bedingungen müssen je-
dem potenziellen Bieter, der sein Interesse bekundet hat, 
unverzüglich zur Verfügung gestellt werden, einschließ-
lich der Rechtsform der Ko-Investitionsvereinbarung 
und, soweit zutreffend, der Eckpunkte der Verwaltungs-
vorschriften des Ko-Investitionsinstruments; und 

– der Prozess, also z.B. der Fahrplan für die Einrich-
tung und Entwicklung des Ko-Investitionsprojekts, 
muss im Voraus festgelegt und potenziellen Ko-In-
vestoren in schriftlicher Form klar erläutert werden; 
alle wichtigen Meilensteine müssen allen Unterneh-
men eindeutig und diskriminierungsfrei mitgeteilt 
werden. 

c) Das Ko-Investitionsangebot enthält Bedingungen, die 
langfristig einen nachhaltigen Wettbewerb fördern, da-
runter insbesondere: 

– Allen Unternehmen müssen für die Beteiligung an 
der Ko-Investitionsvereinbarung Bedingungen an-
geboten werden, die im Verhältnis zu dem Zeitpunkt 
ihres Beitritts fair, zumutbar und nichtdiskriminie-
rend sind, auch im Hinblick auf einen finanziellen 
Beitrag zum Erwerb bestimmter Rechte, den Schutz, 
den die Ko-Investoren aufgrund solcher Rechte so-
wohl in der Ausbauphase als auch in der Betriebs-
phase genießen, z.B. durch Gewährung unveräußer-
licher Nutzungsrechte für die erwartete Lebensdauer 
des gemeinsam finanzierten Netzes, und die Bedin-
gungen für einen Beitritt und einen etwaigen Austritt 
aus der Ko-Investitionsvereinbarung. Nichtdiskrimi-
nierende Bedingungen bedeutet in diesem Zusam-
menhang nicht, dass allen potenziellen Ko-Investo-
ren genau die gleichen – auch finanziellen – Bedin-
gungen angeboten werden müssen, sondern dass  

 sämtliche Abweichungen anhand derselben objekti-
ven, transparenten, nichtdiskriminierenden und vor-
hersehbaren Kriterien, wie z.B. die Zahl der zuge-
sagten Endnutzer-Anschlussleitungen, gerechtfer-
tigt sein müssen. 

– Das Angebot muss im Hinblick auf Höhe und Zeit-
punkt der von jedem Ko-Investor abgegebenen Ver-
pflichtungszusagen Flexibilität ermöglichen, bei-
spielsweise in Form eines vereinbarten und möglich-
erweise steigenden Anteils an der Gesamtzahl der 
Endnutzer-Anschlussleitungen in einem bestimmten 
Gebiet, zu dem sich Ko-Investoren schrittweise ver-
pflichten können, und das in Größeneinheiten fest-
gelegt wird, die es kleineren Ko-Investoren mit be-
grenzten Mitteln erlauben, mit einem Beitrag in ei-
ner vertretbaren Mindesthöhe in die Ko-Investition 
einzusteigen und ihre Beteiligung schrittweise zu 
steigern, gleichzeitig aber eine angemessene Höhe 
der anfänglichen Verpflichtungszusagen gewähr-
leisten. Bei der Festlegung des finanziellen Beitrags, 
den jeder Ko-Investor zu leisten hat, muss berück-
sichtigt werden, dass frühe Investoren größere Risi-
ken eingehen und früher Kapital binden. 

– Ein mit der Zeit steigender Mehrbeitrag für erst spä-
ter abgegebene Verpflichtungszusagen und für neue 
Ko-Investoren, die der Ko-Investitionsvereinbarung 
erst nach Beginn des Projekts beitreten, gilt als ge-
rechtfertigt, da er die sinkenden Risiken widerspie-
gelt und jedem Anreiz entgegenwirkt, in früheren 
Phasen Kapital zurückzuhalten. 

– Die Ko-Investitionsvereinbarung muss zulassen, 
dass Ko-Investoren erworbene Rechte an andere Ko-
Investoren oder an Dritte, die willens sind, der Ko-
Investitionsvereinbarung beizutreten, übertragen, 
sofern das übernehmende Unternehmen verpflichtet 
wird, alle ursprünglichen Verpflichtungen des über-
tragenden Unternehmens im Rahmen der Ko-Inves-
titionsvereinbarung zu erfüllen. 

– Die Ko-Investoren müssen sich untereinander zu fai-
ren und zumutbaren Bedingungen gegenseitige 
Rechte für den Zugang zu der gemeinsam finanzier-
ten Infrastruktur zwecks Erbringung nachgelagerter 
Dienste – auch für Endkunden – unter transparenten 
Bedingungen gewähren, die im Ko-Finanzierungs-
angebot und in der anschließenden Vereinbarung 
transparent aufgeführt sein müssen, insbesondere 
wenn die Ko-Investoren einzeln und getrennt für den 
Ausbau bestimmter Teile des Netzes verantwortlich 
sind. Wird ein Ko-Investitionsinstrument gebildet, 
muss es allen Ko-Investoren direkt oder indirekt Zu-
gang zu dem Netz auf der Grundlage der Gleichwer-
tigkeit des Inputs und zu fairen und zumutbaren – 
auch finanziellen – Bedingungen gewähren, die der 
unterschiedlichen Höhe der von den einzelnen Ko-
Investoren eingegangenen Risiken Rechnung tra-
gen. 

d) Das Ko-Investitionsangebot gewährleistet eine nachhal-
tige Investition, die voraussichtlich auch dem künftigen 
Bedarf gerecht wird, indem neue Netzelemente aufge-
baut werden, die erheblich zum Ausbau von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität beitragen. 

Anhang V Mindestangebot an Diensten, 
die ein angemessener Breitbandinternetzu-
gangsdienst gemäß Artikel 84 Absatz 3 un-
terstützen können muss 

(1) E-Mail 

(2) Suchmaschinen, die das Suchen und Auffinden aller Arten 
von Informationen ermöglichen 

(3) grundlegende Online-Werkzeuge für die Aus- und Weiter-
bildung 

(4) Online-Zeitungen oder Online-Nachrichten
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(5) Online-Einkauf oder Online-Bestellung von Waren und 
Dienstleistungen 

(6) Arbeitssuche und Werkzeuge für die Arbeitssuche 

(7) berufliche Vernetzung 

(8) Online-Banking 

(9) Nutzung elektronischer Behördendienste 

(10) soziale Medien und Sofortnachrichtenübermittlung 

(11) Anrufe und Videoanrufe (Standardqualität) 

Anhang VI Beschreibung der Einrichtun-
gen und Dienste gemäß Artikel 88 (Ausga-
benkontrolle), Artikel 115 (zusätzliche 
Dienstmerkmale) und Artikel 106 (Anbie-
terwechsel und Nummernübertragbarkeit) 

Teil A: Einrichtungen und Dienste gemäß 
den Artikeln 88 und 115 

Wenn Teil A auf Grundlage von Artikel 88 angewandt wird, gilt 
er für Verbraucher und für andere Kategorien von Endnutzern, 
wenn die Mitgliedstaaten die Begünstigten von Artikel 88 Ab-
satz 2 ausgeweitet haben. 

Wenn Teil A auf der Grundlage von Artikel 115 angewandt 
wird, gilt er für die Kategorien von Endnutzern, die von den 
Mitgliedstaaten festgelegt werden, mit Ausnahme der Buchsta-
ben c, d und g dieses Teils, die nur für Verbraucher gelten. 

a) Einzelverbindungsnachweis 

 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls in Abstimmung mit den nati-
onalen Regulierungsbehörden vorbehaltlich der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften zum Schutz personenbe-
zogener Daten und der Privatsphäre festlegen können, 
inwieweit Einzelverbindungsnachweise Angaben zu 
enthalten haben, die den Endnutzern von den Anbietern 
kostenlos anzubieten sind, damit sie 

i) die bei der Nutzung von Internetzugangsdiensten o-
der Sprachkommunikationsdiensten oder von num-
merngebundenen interpersonellen Kommunikati-
onsdiensten im Fall des Artikels 115 angefallenen 
Entgelte überprüfen und kontrollieren können sowie 

ii) ihren Verbrauch und ihre Ausgaben angemessen 
überwachen und auf diese Weise ihre Rechnungs-
höhe angemessen steuern können. 

 Gegebenenfalls können den Endnutzern zusätzliche An-
gaben zu angemessenen Entgelten oder kostenlos bereit-
gestellt werden. 

 Bei Premiumnummern sind in Einzelverbindungsnach-
weisen die Identität des Anbieters sowie die Dauer der 
Dienste, die dem Endnutzer dafür in Rechnung gestellt 
werden, ausdrücklich angegeben, sofern der Endnutzer 
nicht beantragt hat, dass diese Information nicht angege-
ben wird. 

 Anrufe, die für den anrufenden Endnutzer gebührenfrei 
sind, einschließlich Anrufe bei Beratungsstellen, müssen 
im Einzelverbindungsnachweis des anrufenden Endnut-
zers nicht aufgeführt werden. 

 Die nationalen Regulierungsbehörden können die Be-
treiber zur kostenlosen Anzeige der Rufnummer des An-
rufers verpflichten. 

b) Selektive Sperre abgehender Verbindungen oder von 
Premium-SMS oder -MMS oder, soweit technisch mög-
lich, anderer Arten ähnlicher Anwendungen, ohne Ent-
gelt 

 Eine Einrichtung, mit der der Endnutzer auf Antrag bei 
dem Anbieter, der Sprachkommunikationsdienste oder 
nummerngebundene interpersonelle Kommunikations-
dienste im Fall des Artikels 115 anbietet, abgehende 
Verbindungen oder Premium-SMS oder -MMS (SMS 
bzw. MMS mit erhöhtem Tarif) oder andere Arten ähn-
licher Anwendungen bestimmter Arten oder bestimmte  

 Arten von Nummern kostenlos sperren kann. 

c) Vorauszahlung 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls in Abstimmung mit den nati-
onalen Regulierungsbehörden den Anbietern vorschrei-
ben können, den Verbrauchern Möglichkeiten zur Be-
zahlung des Zugangs zum öffentlichen elektronischen 
Kommunikationsnetz und der Nutzung von Sprachkom-
munikationsdiensten oder Internetzugangsdiensten oder 
nummerngebundenen interpersonellen Kommunikati-
onsdiensten im Fall des Artikels 115 auf Vorauszah-
lungsbasis anzubieten. 

d) Spreizung der Anschlussentgelte 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls in Abstimmung mit den nati-
onalen Regulierungsbehörden den Anbietern vorschrei-
ben können, Verbrauchern einen Anschluss an das öf-
fentliche elektronische Kommunikationsnetz auf der 
Grundlage zeitlich gestreckter Zahlungen zu gewähren. 

e) Zahlungsverzug 

 Die Mitgliedstaaten genehmigen besondere Maßnahmen 
– die verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sein 
müssen und veröffentlicht werden müssen – für den Fall 
der Nichtzahlung von Rechnungen, die von Anbietern 
ausgestellt worden sind. Durch diese Maßnahmen soll 
gewährleistet werden, dass der Endnutzer rechtzeitig 
und angemessen auf eine bevorstehende Unterbrechung 
des Dienstes oder Trennung vom Netz hingewiesen 
wird. Außer in Fällen von Betrug oder wiederholter ver-
späteter oder nicht erfolgter Zahlung wird damit außer-
dem sichergestellt, dass eine Dienstunterbrechung, so-
weit dies technisch möglich ist, auf den betreffenden 
Dienst beschränkt wird. Die Trennung vom Netz auf-
grund nicht beglichener Rechnungen erfolgt erst, nach-
dem dies dem Endnutzer rechtzeitig angekündigt wurde. 
Die Mitgliedstaaten können vor der endgültigen Tren-
nung vom Netz einen Zeitraum mit eingeschränktem 
Dienst zulassen, während dessen nur Verbindungen, bei 
denen für den Endnutzer keine Gebühren anfallen (bei-
spielsweise Notrufe unter der Nummer 112) und von den 
Mitgliedstaaten angesichts der nationalen Bedingungen 
definierte Internetzugangsdienste in Mindestdienstquali-
tät erlaubt sind. 

f) Tarifberatung 

 Eine Einrichtung, mit der der Endnutzer vom Anbieter 
Informationen über etwaige preisgünstigere alternative 
Tarife anfordern kann. 

g) Kostenkontrolle 

 Eine Einrichtung, mit der Anbieter andere Möglichkei-
ten anbieten – wenn diese Möglichkeiten durch die zu-
ständigen Behörden, gegebenenfalls in Abstimmung mit 
den nationalen Regulierungsbehörden als geeignet fest-
gestellt wurden –, um die Kosten von Sprachkommuni-
kationsdiensten oder Internetzugangsdiensten oder num-
merngebundenen interpersonellen Kommunikations-
diensten im Fall des Artikels 115 zu kontrollieren, ein-
schließlich unentgeltlicher Warnhinweise für die 
Verbraucher im Falle eines anormalen oder übermäßi-
gen Verbrauchsverhaltens. 

h) Einrichtung zur Deaktivierung von Rechnungen von 
Dritten 

 Eine Einrichtung für Endnutzer zur Deaktivierung der 
Option, dass Drittdiensteanbieter die Rechnung eines 
Anbieters von Internetzugangsdiensten oder eines An-
bieters von öffentlich zugänglichen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten benutzen, um ihre Produkte o-
der Dienste zu verrechnen. 

Teil B: Dienstmerkmale gemäß Artikel 115 

a) Anzeige der Rufnummer des Anrufers 

 Die Rufnummer des Anrufers wird dem Angerufenen 
vor Annahme des Gesprächs angezeigt.
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 Diese Einrichtung wird gemäß den einschlägigen 
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Da-
ten und der Privatsphäre, insbesondere der Richtlinie 
2002/58/EG, bereitgestellt. 

 Soweit technisch möglich, stellen die Betreiber Daten 
und Signale zur Verfügung, um eine leichtere Bereitstel-
lung der Anruferidentifizierung und der Mehrfre-
quenzwahl über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg 
zu ermöglichen. 

b) Weiterleitung von E-Mails oder Zugang zu E-Mails, 
nachdem der Vertrag mit einem Anbieter eines Internet-
zugangsdienstes gekündigt wurde. 

 Diese Einrichtung ermöglicht Endnutzern, die ihren 
Vertrag mit einem Anbieter von Internetzugangsdiens-
ten kündigen, auf Anfrage und unentgeltlich entweder 
Zugriff auf ihre E-Mails – die sie auf die E-Mail-Ad-
resse(n) mit dem Handelsnamen oder der Marke ihres 
früheren Anbieters erhalten haben – innerhalb eines 
Zeitraums, den die nationale Regulierungsbehörde als 
erforderlich und verhältnismäßig erachtet, oder die Wei-
terleitung der E-Mails, die im besagten Zeitraum auf die-
ser (oder diesen) Adresse(n) eingehen, an eine vom End-
nutzer festgelegte neue E-Mail-Adresse. 

Teil C: Umsetzung der Vorschriften zur 
Nummernübertragbarkeit gemäß Artikel 
106 

Die Anforderung, dass alle Endnutzer mit Nummern aus dem 
nationalen Nummerierungsplan ihre Rufnummern unabhängig 
vom Unternehmen, das den Dienst anbietet, auf Antrag beibe-
halten können, gilt 

a) im Fall geografisch gebundener Nummern an einem be-
stimmten Standort; sowie 

b) im Fall geografisch nicht gebundener Nummern an je-
dem Standort. 

Dieser Teil gilt nicht für die Übertragung von Nummern zwi-
schen Netzen, die Dienste an festen Standorten erbringen, und 
Mobilfunknetzen. 

Anhang VII Berechnung etwaiger Netto-
kosten der Universaldienstverpflichtungen 
und Schaffung eines Verfahrens zur Ent-
schädigung oder Kostenteilung gemäß den 
Artikeln 89 und 90 

Teil A: Berechnung der Nettokosten 

Universaldienstverpflichtungen beziehen sich auf diejenigen 
Verpflichtungen, die einem Unternehmen von einem Mitglied-
staat auferlegt werden und die Bereitstellung des in den Artikeln 
84 bis 87 festgelegten Universaldienstes betreffen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden ziehen alle Mittel in Er-
wägung, um (benannten und nicht benannten) Unternehmen an-
gemessene Anreize zu geben, die Universaldienstverpflichtun-
gen auf kosteneffiziente Weise zu erfüllen. Bei der Berechnung 

sind die Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen als 
Differenz zwischen den Nettokosten eines jeglichen Unterneh-
mens für den Betrieb unter Einhaltung der Universaldienstver-
pflichtungen und den Nettokosten für den Betrieb ohne Univer-
saldienstverpflichtungen zu ermitteln. Die Kosten, die ein Un-
ternehmen vermieden hätte, wenn die Universaldienstverpflich-
tungen nicht bestanden hätten, sind ordnungsgemäß zu 
ermitteln. Bei der Nettokostenberechnung werden die Vorteile 
für den Universaldiensteanbieter, einschließlich der immateri-
ellen Vorteile, berücksichtigt. 

Den Berechnungen sind die Kosten zugrunde zu legen, die Fol-
gendem zurechenbar sind: 

i) den Bestandteilen der ermittelten Dienste, die nur mit 
Verlust oder in einer Kostensituation außerhalb norma-
ler wirtschaftlicher Standards erbracht werden können. 

 Zu dieser Kategorie können Dienstbestandteile wie der 
Zugang zu Notrufdiensten, die Bereitstellung bestimm-
ter öffentlicher Münz- oder Kartentelefone, die Erbrin-
gung bestimmter Dienste oder Bereitstellung von Gerä-
ten für Endnutzer mit Behinderungen usw. gehören; 

ii) besonderen Endnutzern oder Gruppen von Endnutzern, 
die in Anbetracht der Kosten für die Bereitstellung des 
besonderen Netzes und der besonderen Dienste, der er-
wirtschafteten Erträge und einer vom Mitgliedstaat mög-
licherweise auferlegten räumlichen Durchschnittsbil-
dung bei den Preisen nur mit Verlust oder in einer Kos-
tensituation außerhalb normaler wirtschaftlicher Stan-
dards bedient werden können. 

 Zu dieser Kategorie gehören diejenigen Endnutzer oder 
Gruppen von Endnutzern, die von einem gewinnorien-
tierten Anbieter ohne Verpflichtung zur Erbringung ei-
nes Universaldienstes nicht bedient würden. 

Die Berechnung der Nettokosten bestimmter Aspekte der Uni-
versaldienstverpflichtungen erfolgt getrennt und auf eine 
Weise, bei der eine Doppelzählung mittelbarer oder unmittelba-
rer Vorteile und Kosten vermieden wird. Die gesamten Netto-
kosten der Universaldienstverpflichtungen für ein Unterneh-
men sind als Summe der Nettokosten zu berechnen, die sich aus 
den speziellen Bestandteilen der Universaldienstverpflichtun-
gen ergeben, wobei alle immateriellen Vorteile zu berücksich-
tigen sind. Die nationale Regulierungsbehörde ist für die Über-
prüfung der Nettokosten verantwortlich. 

Teil B: Entschädigung im Hinblick auf 
Nettokosten von Universaldienstverpflich-
tungen 

Bei der Anlastung oder Finanzierung etwaiger Nettokosten von 
Universaldienstverpflichtungen ist möglicherweise ein Aus-
gleich für Dienste von Unternehmen mit Universaldienstver-
pflichtungen zu leisten, die diese unter nicht kommerziellen Be-
dingungen erbringen. Da eine solche Entschädigung Mittel-
übertragungen umfasst, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
diese auf objektive, transparente und diskriminierungsfreie 
Weise und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit erfolgen. 

 

Dies bedeutet, dass die Übertragungen zur geringstmöglichen 
Verzerrung des Wettbewerbs und der Nutzernachfrage führen. 

Im Einklang mit Artikel 90 Absatz 3 beruht eine Kostentei-
lungsregelung auf Fondsbasis auf einem transparenten und 
neutralen Beitragserhebungsverfahren, bei dem nicht die Ge-
fahr besteht, dass Beiträge doppelt – sowohl auf den Input als 
auch auf den Output von Unternehmen – erhoben werden. 

Die unabhängige Stelle, die den Fonds verwaltet, ist für den 
Einzug der Beiträge von Unternehmen verantwortlich, die zur 
Deckung der Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen 
in dem jeweiligen Mitgliedstaat als beitragspflichtig eingestuft 
wurden, und überwacht die Übertragung der fälligen Beträge o-
der administrativen Zahlungen an die Unternehmen, die einen 
Anspruch auf Zahlungen des Fonds haben. 
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Anhang VIII Anforderungen hinsichtlich 
der gemäß Artikel 102 (Informationsan-
forderungen für Verträge) zu erteilenden 
Informationen 

A. Informationsanforderungen für die An-
bieter anderer öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienste als 
für die Bereitstellung von Diensten der 
Maschine-Maschine-Kommunikation ge-
nutzter Übermittlungsdienste 

Anbieter anderer öffentlich zugänglicher elektronischer Kom-
munikationsdienste als für die Bereitstellung von Diensten der 
Maschine-Maschine-Kommunikation genutzter Übermittlungs-
dienste stellen folgende Informationen bereit: 

(1) als Teil der Hauptmerkmale jedes bereitgestellten Dienstes 
alle Mindestniveaus der Dienstqualität, soweit diese angeboten 
werden, und, bei anderen Diensten als Internetzugangsdiensten, 
die garantierten spezifischen Qualitätsparameter. 

Wenn das Angebot keine Mindestniveaus der Dienstqualität 
umfasst, wird eine entsprechende Erklärung abgegeben; 

(2) als Teil der Informationen über Preise – falls zutreffend und 
soweit angezeigt – Angabe der jeweiligen Preise für die Akti-
vierung des elektronischen Kommunikationsdienstes und alle 
wiederkehrenden oder verbrauchsabhängigen Entgelte; 

(3) als Teil der Informationen über die Vertragslaufzeit und die 
Bedingungen für eine Verlängerung und Kündigung des Ver-
trags einschließlich eventueller Kündigungsgebühren, soweit 
solche Bedingungen gelten: 

i) eine etwaige Mindestnutzung oder Mindestnutzungs-
dauer, die erforderlich ist, um in den Genuss von Wer-
beaktionen zu gelangen; 

ii) etwaige Entgelte im Zusammenhang mit Anbieterwech-
sel und Entschädigungs- und Erstattungsregelungen für 
Verzögerung oder Missbrauch beim Anbieterwechsel 
sowie Informationen über die jeweiligen Verfahren; 

iii) Informationen über das Recht der Verbraucher, bei vo-
rausbezahlten Diensten im Falle eines Wechsels auf An-
frage etwaiges Restguthaben erstattet zu bekommen, wie 
in Artikel 106 Absatz 6 festgelegt; 

iv) etwaige bei vorzeitiger Kündigung des Vertragsverhält-
nisses fällige Entgelte einschließlich Informationen zur 
Entriegelung des Endgeräts und einer Kostenanlastung 
für Endgeräte; 

(4) etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen – ge-
gebenenfalls einschließlich eines ausdrücklichen Bezugs auf 
die Verbraucherrechte – bei Nichteinhaltung der vertraglich 
vereinbarten Dienstqualität oder bei unangemessener Reaktion 
des Anbieters auf Sicherheitsvorfälle, -bedrohungen oder -lü-
cken; 

(5) die Arten von Maßnahmen, mit denen der Anbieter auf Si-
cherheitsvorfälle, -bedrohungen oder -lücken reagieren kann. 

B. Informationsanforderungen für die 
Anbieter von Internetzugangsdiensten und 
öffentlich zugänglichen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten 
I. Über die in Teil A festgelegten Anforderungen hinaus müssen 
die Anbieter von Internetzugangsdiensten und öffentlich zu-
gänglichen interpersonellen Kommunikationsdiensten folgende 
Informationen bereitstellen: 

(1) als Teil der wesentlichen Merkmale der einzelnen zu erbrin-
genden Dienste: 

i) alle Mindestniveaus der Dienstqualität, soweit diese an-
geboten werden, unter weitest möglicher Berücksichti-
gung der gemäß Artikel 104 Absatz 2 angenommenen 
GEREK-Leitlinien in Bezug auf Folgendes: 

– für Internetzugangsdienste: mindestens Latenz, Ver-
zögerungsschwankung und Paketverlust; 

– für öffentlich zugängliche interpersonelle Kommu-
nikationsdienste, wenn Anbieter zumindest einige 
Elemente des Netzes kontrollieren oder diesbezügli-
che Leistungsvereinbarungen mit Unternehmen, die 
Zugang zum Netz bereitstellen, haben: mindestens 
die Frist bis zum erstmaligen Anschluss, die Ausfall-
wahrscheinlichkeit, Verzögerungen bei der Rufsig-
nalisierung entsprechend Anhang X; sowie 

ii) unbeschadet des Rechts der Endnutzer, gemäß Artikel 3 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2120 Endgeräte ih-
rer Wahl zu nutzen, etwaige vom Anbieter auferlegte 
Bedingungen – einschließlich Entgelte – für die Nutzung 
der von ihm zur Verfügung gestellten Endgeräten; 

(2) als Teil der Informationen über Preise – falls zutreffend und 
soweit angezeigt – Angabe der jeweiligen Preise für die Akti-
vierung des elektronischen Kommunikationsdienstes und alle 
wiederkehrenden oder verbrauchsabhängigen Entgelte: 

i) Einzelheiten zu einem oder mehreren spezifischen Tari-
fen im Rahmen des Vertrags und die Arten der für die 
jeweiligen Tarife angebotenen Dienste, darunter auch, 
falls zutreffend, das Volumen der Kommunikationsver-
bindungen (z.B. MB, Minuten, Textnachrichten), ein-
schließlich des Abrechnungszeitraums, und der Preis für 
zusätzliche Kommunikationseinheiten; 

ii) bei einem Tarif oder Tarifen mit einem vorher festgeleg-
ten Kommunikationsvolumen die Option, dass Verbrau-
cher das nicht verwendete Volumen eines Abrechnungs-
zeitraums auf den darauffolgenden Abrechnungszeit-
raum übertragen können, sofern diese Option vertraglich 
vorgesehen ist; 

iii) die Vorkehrungen zur Sicherstellung einer transparenten 
Abrechnung und zur Überwachung des Nutzungsum-
fangs; 

iv) bei Nummern oder Diensten, für die eine besondere 
Preisgestaltung gilt, die dafür geltenden Tarife; für ein-
zelne Kategorien von Diensten können die zuständigen 
Behörden, gegebenenfalls in Abstimmung mit den nati-
onalen Regulierungsbehörden, verlangen, dass diese In-
formationen zusätzlich unmittelbar vor Herstellung der 
Verbindung oder vor der Herstellung der Verbindung 
zum Diensteanbieter bereitgestellt werden; 

v) bei gebündelten Diensten und Bündelverträgen, die so-
wohl Dienste als auch Endgeräte umfassen, der Preis der 
einzelnen Bestandteile des Bündels, sofern diese auch 
einzeln angeboten werden; 

vi) Einzelheiten und Bedingungen einschließlich Entgelten 
für Kundendienstleistungen und Wartungsdienste sowie 

vii) Angaben dazu, mit welchen Mitteln aktualisierte Infor-
mationen über alle anwendbaren Tarife und Wartungs-
entgelte eingeholt werden können; 

(3) als Teil der Informationen über die Vertragsdauer bei ge-
bündelten Diensten und die Bedingungen für die Verlängerung 
und Kündigung des Vertrags gegebenenfalls die Bedingungen 
für die Kündigung des Bündelvertrags oder von Bestandteilen 
desselben; 

(4) unbeschadet des Artikels 13 der Verordnung (EU) 2016/679 
Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten vor 
der Bereitstellung des Dienstes bereitzustellen oder im Zuge der 
Bereitstellung zu erfassen sind; 

(5) Einzelheiten über für Endnutzer mit Behinderungen be-
stimmte Produkte und Dienste und dazu, wie aktualisierte In-
formationen eingeholt werden können; 

(6) die Mittel zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren ge-
mäß Artikel 25, auch für nationale und grenzüberschreitende 
Streitigkeiten. 

II. Über die in Teil A und in Abschnitt I dargelegten Anforde-
rungen hinaus müssen die Anbieter öffentlich zugänglicher 
nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienste 
auch folgende Informationen bereitstellen: 

(1) etwaige Beschränkungen des Zugangs zu Notrufdiensten o-
der zu Angaben zum Anruferstandort aufgrund fehlender tech-
nischer Durchführbarkeit, sofern der Dienst Endnutzern den 
Verbindungsaufbau zu einer Nummer in einem nationalen oder 
internationalen Nummerierungsplan ermöglicht;



Anhang IX EKEK 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

EKEK 

223 
 
 

 

 

 

 

 

(2) das Recht der Endnutzer gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2002/58/EG, festzulegen, ob ihre personenbezogenen Daten in 
ein Verzeichnis aufgenommen werden, und die betreffenden 
Datenarten. 

III. Über die in Teil A und in Abschnitt I dargelegten Anforde-
rungen hinaus müssen die Anbieter von Internetzugangsdiens-
ten auch die nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2015/2120 vorgeschriebenen Informationen bereitstellen. 

Anhang IX Gemäß Artikel 103 zu veröf-
fentlichende Informationen (Transparenz 
und Veröffentlichung von Informationen) 

Die zuständige Behörde stellt – gegebenenfalls in Abstimmung 
mit der nationalen Regulierungsbehörde – sicher, dass die in 
diesem Anhang genannten Angaben gemäß Artikel 103 veröf-
fentlicht werden. Die zuständige Behörde entscheidet gegebe-
nenfalls in Abstimmung mit der nationalen Regulierungsbe-
hörde, welche relevanten Informationen von den Anbietern von 
Internetzugangsdiensten oder öffentlich zugänglichen interper-
sonellen Kommunikationsdiensten veröffentlicht werden müs-
sen und welche Informationen von der zuständigen Behörde 
selbst – gegebenenfalls in Abstimmung mit der nationalen Re-
gulierungsbehörde – zu veröffentlichen sind, um sicherzustel-
len, dass alle Endnutzer in voller Sachkenntnis eine Wahl tref-
fen können. Falls dies als zweckdienlich erachtet wird, können 
die zuständigen Behörden, gegebenenfalls in Abstimmung mit 
den nationalen Regulierungsbehörden vor der Auferlegung von 
Verpflichtungen Selbst- oder Koregulierungsmaßnahmen för-
dern. 

1. Kontaktangaben des Unternehmens 

2. Beschreibung der angebotenen Dienste 

2.1. Umfang der angebotenen Dienste und Hauptmerkmale 
jedes bereitgestellten Dienstes, einschließlich etwaiger 
Mindestniveaus der Dienstqualität und etwaiger vom 
Betreiber auferlegter Nutzungsbeschränkungen für be-
reitgestellte Endeinrichtungen. 

2.2. Tarife der angebotenen Dienste, mit Angaben zu dem in 
bestimmten Tarifen enthaltenen Kommunikationsvolu-
men (z.B. Einschränkungen der Datennutzung, Anzahl 
an Gesprächsminuten, Anzahl an Textnachrichten) und 
den geltenden Tarifen für zusätzliche Kommunikations-
einheiten, Nummern oder Dienste, für die besondere 
Preisbedingungen gelten, Zugangsentgelte, Wartungs-
entgelte, Nutzungsentgelte jeder Art, besondere sowie 
zielgruppenspezifische Tarife und Zusatzentgelte sowie 
Kosten für Endgeräte. 

2.3. Angebotene Kundendienstleistungen und Wartungs-
dienste mit den entsprechenden Kontaktangaben. 

2.4. Allgemeine Vertragsbedingungen einschließlich Ver-
tragslaufzeit, Entgelte bei vorzeitiger Kündigung, 
Rechte bezüglich der Kündigung von Bündelverträgen 
oder Teilen davon, sowie Verfahren und direkte Entgelte 
im Zusammenhang mit der Übertragung von Rufnum-
mern oder gegebenenfalls anderen Kennungen. 

2.5. Falls das Unternehmen nummerngebundene interperso-
nelle Kommunikationsdienste bereitstellt, Informatio-
nen über den Zugang zu Notdiensten und zur Ermittlung 
des Anruferstandorts oder alle Beschränkungen in Be-
zug auf letzteren. Handelt es sich bei dem Unternehmen 
um einen Anbieter nummernunabhängiger interperso-
neller Kommunikationsdienste, Informationen darüber, 
inwieweit der Zugang zu Notdiensten unterstützt werden 
kann oder nicht. 

2.6. Einzelheiten über speziell für Nutzer mit Behinderungen 
bestimmte Produkte und Dienste gemäß dem Unions-
recht zur Harmonisierung der Barrierefreiheitsanforde-
rungen für Produkte und Dienstleistungen, einschließ-
lich aller Funktionen, Gepflogenheiten, Strategien und 
Verfahren sowie Dienstbetriebsveränderungen. 

3. Verfahren zur Streitbeilegung, einschließlich der vom 
Unternehmen bereitgestellten Verfahren.  
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Anhang X Parameter für die Dienstqualität 

Parameter, Definitionen und Messverfahren für die Dienstqualität gemäß Artikel 104 

Für Anbieter des Zugangs zu einem öffentlichen elektronischen Kommunikationsnetz 

 
Für Anbieter interpersoneller Kommunikationsdienste, die zumindest einige Komponenten des Netzes kontrollieren oder eine diesbezüg-
liche Leistungsvereinbarung mit Unternehmen getroffen haben, die den Zugang zum Netz bereitstellen 

 

ETSI EG 202 057-1, Version 1.3.1 (Juli 2008) 

Für Anbieter von Internetzugangsdiensten 

 
Anmerkung 1 

Die Parameter ermöglichen eine Leistungsanalyse auf regionaler Ebene (nämlich zumindest auf der zweiten Ebene der von Eurostat auf-
gestellten Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik – NUTS). 

Anmerkung 2 

Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass für diese beiden betreffenden Leistungsparameter keine aktuellen Daten bereitgehalten werden 
müssen, wenn die Leistung in beiden betreffenden Bereichen nachweislich zufriedenstellend ist. 

Anhang XI Interoperabilität von Autofunkempfängern und für Verbraucher bestimmten Di-
gitalfernsehgeräten gemäß Artikel 113 

1. Einheitlicher Verschlüsselungsalgorithmus und unverschlüsselter Empfang 

 Alle für den Empfang von Digitalfernsehsignalen (nämlich terrestrische, kabelgebundene oder satellitengestützte Übertragung eines 
Sendesignals) vorgesehenen Verbrauchergeräte, die in der Union zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angeboten werden und 
in der Lage sind, Digitalfernsehsignale zu entschlüsseln, müssen über die Fähigkeit verfügen, 

a) Signale zu entschlüsseln, die einem einheitlichen europäischen Verschlüsselungsalgorithmus entsprechen, wie er von einer 
anerkannten europäischen Normungsorganisation (derzeit ETSI) verwaltet wird; 

b) Signale anzuzeigen, die unverschlüsselt übertragen wurden, sofern bei Mietgeräten die mietvertraglichen Bestimmungen vom 
Mieter eingehalten werden. 

2. Interoperabilität von Digitalfernsehgeräten 

 Jedes Digitalfernsehgerät mit integriertem Bildschirm mit einer sichtbaren Diagonale von mehr als 30 cm, das in der Union zum 
Verkauf oder zur Miete in Verkehr gebracht wird, muss mit mindestens einer offenen Schnittstellenbuchse (die entweder von einer 
anerkannten europäischen Normungsorganisation genormt wurde oder einer von ihr festgelegten Norm entspricht oder einer bran-
chenweiten Spezifikation entspricht), ausgestattet sein, die den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten ermöglicht und für alle 
relevanten Komponenten eines digitalen Fernsehsignals einschließlich der Informationen durchlässig ist, die sich auf interaktive 
und zugangskontrollierte Dienste beziehen. 

3. Interoperabilität von Autoradios 

 Jedes Autoradio, der in ein neues Fahrzeug der Klasse M eingebaut wird, das ab dem 21. Dezember 2020 in der Union zum Verkauf 
oder zur Miete in Verkehr gebracht wird, muss einen Empfänger enthalten, der zumindest den Empfang und die Wiedergabe von 
Hörfunkdiensten, die über digitalen terrestrischen Rundfunk ausgestrahlt werden, ermöglicht. Bei Empfängern, die den harmoni-
sierten Normen oder Teilen davon entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden 
sind, wird die Konformität mit dieser Anforderung, die mit den betreffenden Normen oder Teilen davon übereinstimmt, angenom-
men.
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Anhang XII 

Teil A Aufgehobene Richtlinien mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen (gemäß Artikel 
125) 

Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33) 

 

 Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 37) Artikel 1 

 

 Verordnung (EG) Nr. 544/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 167 vom 29.6.2009, S. 12) Artikel 2 

 

 Verordnung (EG) Nr. 717/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 32) Artikel 10 

 

Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 21) 

 

Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 37) Artikel 3 und Anhang 

 

Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 7) 

 

 Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 37) Artikel 2 

 

Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 51) 

 

 Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11) Artikel 1 und Anhang I 

 

Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1) Artikel 8 

 

Teil B Fristen für die Umsetzung in nationales Recht und Zeitpunkte der Anwendung (gemäß 
Artikel 125) 
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Anhang XIII Entsprechungstabelle 
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Teil 1 – Gemeinsame Bestimmungen 

Kapitel 1 – Anwendungsbereich und Begriffsbe-
stimmungen  

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich des 
Gesetzes 
(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch 

1. öffentliche Stellen des Bundes, 

2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz 
nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie 

Bundesrecht ausführen oder 

3. als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich 
nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt. 

 

 

2Für nichtöffentliche Stellen gilt dieses Gesetz für die ganz oder 
teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Da-
ten sowie die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen, es sei denn, die Verarbeitung durch 
natürliche Personen erfolgt zur Ausübung ausschließlich per-
sönlicher oder familiärer Tätigkeiten. 

(2) 1Andere Rechtsvorschriften des Bundes über den Daten-
schutz gehen den Vorschriften dieses Gesetzes vor. 2Regeln sie 
einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht 
abschließend, finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwen-
dung. 3Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhal-
tungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheim-
nissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt 
unberührt. 

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des 
Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
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(4) 1Dieses Gesetz findet Anwendung auf öffentliche Stellen. 
2Auf nichtöffentliche Stellen findet es Anwendung, sofern 

1. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter personen-
bezogene Daten im Inland verarbeitet, 

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer inländischen Niederlassung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters erfolgt oder 

3. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter zwar 
keine Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
hat, er aber in den Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 
127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fas-
sung fällt.  

3Sofern dieses Gesetz nicht gemäß Satz 2 Anwendung findet, 
gelten für den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter nur 
die §§ 8 bis 21, 39 bis 44.  

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, 
soweit das Recht der Europäischen Union, im Besonderen die 
Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden Fassung, 
unmittelbar gilt  

(6) 1Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 stehen die Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum den Mitglied-
staaten der Europäischen Union gleich. 2Andere Staaten gelten 
insoweit als Drittstaaten. 

(7) 1Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zu-
ständigen Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 
vom 4.5.2016, S. 89) stehen die bei der Umsetzung, Anwen-
dung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands assoziierten 
Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. 
2Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten. 

(8) Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffent-
liche Stellen im Rahmen von nicht in die Anwendungsbereiche 
der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 
2016/680 fallenden Tätigkeiten finden die Verordnung (EU) 
2016/679 und die Teile 1 und 2 dieses Gesetzes entsprechend 
Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz oder einem anderen 
Gesetz Abweichendes geregelt ist. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Or-
gane der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organi-
sierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Kör-
perschaften, der Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechts-
form.  

(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die Or-
gane der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organi-
sierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Ge-
meindeverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unter-
stehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie 
deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. 

(3) 1Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen 
des Bundes und der Länder, die Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung nicht-
öffentlicher Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, wenn 

1. sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig werden 
oder 

2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder 
die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht. 

2Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder. 

(4) 1Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische 
Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen 
des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 
fallen. 2Nimmt eine nichtöffentliche Stelle hoheitliche Aufga-
ben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentli-
che Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

(5) 1Öffentliche Stellen des Bundes gelten als nichtöffentliche 
Stellen im Sinne dieses Gesetzes, soweit sie als öffentlich-
rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. 2Als 
nichtöffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes gelten auch 
öffentliche Stellen der Länder, soweit sie als öffentlich-rechtli-
che Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, Bundesrecht 
ausführen und der Datenschutz nicht durch Landesgesetz gere-
gelt ist. 

Kapitel 2 – Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

§ 3 Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch öffentliche Stellen 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffent-
liche Stelle ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zu-
ständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen über-
tragen wurde, erforderlich ist. 

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher 
Räume 
(1) 1Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit op-
tisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist 
nur zulässig, soweit sie 

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret 
festgelegte Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 2Bei der Vi-
deoüberwachung von 

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie ins-
besondere Sport-, Versammlungs- und Vergnügungs-
stätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen, oder  

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen 
Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und 
Busverkehrs  

gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort 
aufhältigen Personen als ein besonders wichtiges Interesse. 

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kon-
taktdaten des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnah-
men zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. 

(3) 1Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 er-
hobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des ver-
folgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte beste-
hen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen 
überwiegen. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Für einen an-
deren Zweck dürfen sie nur weiterverarbeitet werden, soweit 
dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche 
Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. 

(4) 1Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer 
bestimmten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Infor-
mation der betroffenen Person über die Verarbeitung gemäß 
den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679. 2§ 32 
gilt entsprechend. 

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Errei-
chung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Personen einer weiteren Spei-
cherung entgegenstehen. 
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Kapitel 3 – Datenschutzbeauftragte öffentlicher 
Stellen 

§ 5 Benennung 
(1) 1Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte 
oder einen Datenschutzbeauftragten. 2Dies gilt auch für öffent-
liche Stellen nach § 2 Absatz 5, die am Wettbewerb teilnehmen. 

(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berücksichti-
gung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe eine gemein-
same Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer Daten-
schutzbeauftragter benannt werden. 

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage 
ihrer oder seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere ih-
res oder seines Fachwissens benannt, das sie oder er auf dem 
Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis be-
sitzt, sowie auf der Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit zur 
Erfüllung der in § 7 genannten Aufgaben. 

(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigte oder 
Beschäftigter der öffentlichen Stelle sein oder ihre oder seine 
Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags er-
füllen. 

(5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten der o-
der des Datenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der oder 
dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit mit. 

§ 6 Stellung 
(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Daten-
schutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit 
dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird. 

(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbeauftragte 
oder den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder 
seiner Aufgaben gemäß § 7, indem sie die für die Erfüllung die-
ser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu 
personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie 
die zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens erforderlichen 
Ressourcen zur Verfügung stellt.  

(3) 1Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Daten-
schutzbeauftragte bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 
keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben 
erhält. 2Die oder der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittel-
bar der höchsten Leitungsebene der öffentlichen Stelle. 3Die o-
der der Datenschutzbeauftragte darf von der öffentlichen Stelle 
wegen der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht abberufen 
oder benachteiligt werden. 

(4) 1Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist 
nur in entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zulässig. 2Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die 
öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. 3Nach dem Ende 
der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte oder als Datenschutz-
beauftragter ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses inner-
halb eines Jahres unzulässig, es sei denn, dass die öffentliche 
Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist berechtigt ist. 

(5) 1Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte o-
der den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ih-
rer Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, diesem Ge-
setz sowie anderen Rechtsvorschriften über den Datenschutz im 
Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. 2Die oder der 
Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Iden-
tität der betroffenen Person sowie über Umstände, die Rück-
schlüsse auf die betroffene Person zulassen, verpflichtet, soweit 
sie oder er nicht davon durch die betroffene Person befreit wird. 

(6) 1Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder 
seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die der Leitung 
oder einer bei der öffentlichen Stelle beschäftigten Person aus 
beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, 
steht dieses Recht auch der oder dem Datenschutzbeauftragten 
und den ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. 2Über die 
Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das Zeug-
nisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei 

denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbei-
geführt werden kann. 3Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht 
der oder des Datenschutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre o-
der seine Akten und andere Dokumente einem Beschlagnahme-
verbot. 

§ 7 Aufgaben 
(1) 1Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen neben den 
in der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aufgaben zumin-
dest folgende Aufgaben: 

1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und 
der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hin-
sichtlich ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und sonsti-
gen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich 
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlas-
senen Rechtsvorschriften; 

2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sons-
tiger Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich 
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlas-
senen Rechtsvorschriften, sowie der Strategien der öf-
fentlichen Stelle für den Schutz personenbezogener Da-
ten, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 
der Sensibilisierung und der Schulung der an den Verar-
beitungsvorgängen beteiligten Beschäftigten und der 
diesbezüglichen Überprüfungen; 

3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Fol-
genabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung 
gemäß § 67 dieses Gesetzes; 

4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in 
mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, ein-
schließlich der vorherigen Konsultation gemäß § 69 die-
ses Gesetzes, und gegebenenfalls Beratung zu allen 
sonstigen Fragen. 

2Im Fall einer oder eines bei einem Gericht bestellten Daten-
schutzbeauftragten beziehen sich diese Aufgaben nicht auf das 
Handeln des Gerichts im Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit. 

(2) 1Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufga-
ben und Pflichten wahrnehmen. 2Die öffentliche Stelle stellt si-
cher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem In-
teressenkonflikt führen. 

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgän-
gen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei sie oder 
er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Ver-
arbeitung berücksichtigt. 

Kapitel 4 – Die oder der Bundesbeauftragte für 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 

§ 8 Errichtung 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (Bundesbeauftragte) ist eine oberste 
Bundesbehörde. 2Der Dienstsitz ist Bonn. 

(2) Die Beamtinnen und Beamten der oder des Bundesbeauf-
tragten sind Beamtinnen und Beamte des Bundes. 

(3) 1Die oder der Bundesbeauftragte kann Aufgaben der Perso-
nalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere Stellen des 
Bundes übertragen, soweit hierdurch die Unabhängigkeit der o-
der des Bundesbeauftragten nicht beeinträchtigt wird. 2Diesen 
Stellen dürfen personenbezogene Daten der Beschäftigten über-
mittelt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der über-
tragenen Aufgaben erforderlich ist. 

§ 9 Zuständigkeit 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte ist zuständig für die Auf-
sicht über die öffentlichen Stellen des Bundes, auch soweit sie 
als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilneh-
men, sowie über Unternehmen, soweit diese für die geschäfts-
mäßige Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen 
Daten von natürlichen oder juristischen Personen verarbeiten 
und sich die Zuständigkeit nicht bereits aus § 27 des Telekom-
munikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes ergibt. 2Die 
Vorschriften dieses Kapitels gelten auch für Auftragsverarbei-
ter, soweit sie nichtöffentliche Stellen sind, bei denen dem Bund 
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die Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehrheit der Stimmen 
zusteht und der Auftraggeber eine öffentliche Stelle des Bundes 
ist. 

(2) Die oder der Bundesbeauftragte ist nicht zuständig für die 
Aufsicht über die von den Bundesgerichten im Rahmen ihrer 
justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen. 

§ 10 Unabhängigkeit 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte handelt bei der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben und bei der Ausübung ihrer oder sei-
ner Befugnisse völlig unabhängig. 2Sie oder er unterliegt weder 
direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersucht 
weder um Weisung noch nimmt sie oder er Weisungen entge-
gen. 

(2) Die oder der Bundesbeauftragte unterliegt der Rechnungs-
prüfung durch den Bundesrechnungshof, soweit hierdurch ihre 
oder seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

§ 11 Ernennung und Amtszeit 
(1) 1Der Deutsche Bundestag wählt ohne Aussprache auf Vor-
schlag der Bundesregierung die Bundesbeauftragte oder den 
Bundesbeauftragten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen 
Zahl seiner Mitglieder. 2Die oder der Gewählte ist von der Bun-
despräsidentin oder dem Bundespräsidenten zu ernennen. 3Die 
oder der Bundesbeauftragte muss bei ihrer oder seiner Wahl das 
35. Lebensjahr vollendet haben. 4Sie oder er muss über die für 
die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und Ausübung ihrer 
oder seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung 
und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes perso-
nenbezogener Daten verfügen. 5Insbesondere muss die oder der 
Bundesbeauftragte über durch einschlägige Berufserfahrung er-
worbene Kenntnisse des Datenschutzrechts verfügen und die 
Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst 
haben. 

(2) 1Die oder der Bundesbeauftragte leistet vor der Bundesprä-
sidentin oder dem Bundespräsidenten folgenden Eid: „Ich 
schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Vol-
kes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, 
das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und ver-
teidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtig-
keit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ 
2Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(3) 1Die Amtszeit der oder des Bundesbeauftragten beträgt fünf 
Jahre. 2Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

§ 12 Amtsverhältnis 
(1) Die oder der Bundesbeauftragte steht nach Maßgabe dieses 
Gesetzes zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsver-
hältnis. 

(2) 1Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Er-
nennungsurkunde. 2Es endet mit dem Ablauf der Amtszeit oder 
mit dem Rücktritt. 3Die Bundespräsidentin oder der Bundesprä-
sident enthebt auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsiden-
ten des Bundestages die Bundesbeauftragte ihres oder den Bun-
desbeauftragten seines Amtes, wenn die oder der Bundesbeauf-
tragte eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraus-
setzungen für die Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben 
nicht mehr erfüllt. 4Im Fall der Beendigung des Amtsverhältnis-
ses oder der Amtsenthebung erhält die oder der Bundesbeauf-
tragte eine von der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsi-
denten vollzogene Urkunde. 5Eine Amtsenthebung wird mit der 
Aushändigung der Urkunde wirksam. 6Endet das Amtsverhält-
nis mit Ablauf der Amtszeit, ist die oder der Bundesbeauftragte 
verpflichtet, auf Ersuchen der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Bundestages die Geschäfte bis zur Ernennung einer Nach-
folgerin oder eines Nachfolgers für die Dauer von höchstens 
sechs Monaten weiterzuführen. 

(3) 1Die Leitende Beamtin oder der Leitende Beamte nimmt die 
Rechte der oder des Bundesbeauftragten wahr, wenn die oder 
der Bundesbeauftragte an der Ausübung ihres oder seines Am-
tes verhindert ist oder wenn ihr oder sein Amtsverhältnis endet 
und sie oder er nicht zur Weiterführung der Geschäfte verpflich-
tet ist. 2§ 10 Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) 1Die oder der Bundesbeauftragte erhält vom Beginn des Ka-
lendermonats an, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum 
Schluss des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, 

im Fall des Absatzes 2 Satz 6 bis zum Ende des Monats, in dem 
die Geschäftsführung endet, Amtsbezüge in Höhe der Besol-
dungsgruppe B 11 sowie den Familienzuschlag entsprechend 
Anlage V des Bundesbesoldungsgesetzes. 2Das Bundesreise-
kostengesetz und das Bundesumzugskostengesetz sind entspre-
chend anzuwenden. 3Im Übrigen sind § 12 Absatz 6 sowie die 
§§ 13 bis 20 und 21a Absatz 5 des Bundesministergesetzes mit 
den Maßgaben anzuwenden, dass an die Stelle der vierjährigen 
Amtszeit in § 15 Absatz 1 des Bundesministergesetzes eine 
Amtszeit von fünf Jahren tritt. 4Abweichend von Satz 3 in Ver-
bindung mit den §§ 15 bis 17 und 21a Absatz 5 des Bundesmi-
nistergesetzes berechnet sich das Ruhegehalt der oder des Bun-
desbeauftragten unter Hinzurechnung der Amtszeit als ruhege-
haltsfähige Dienstzeit in entsprechender Anwendung des Be-
amtenversorgungsgesetzes, wenn dies günstiger ist und die oder 
der Bundesbeauftragte sich unmittelbar vor ihrer oder seiner 
Wahl zur oder zum Bundesbeauftragten als Beamtin oder Be-
amter oder als Richterin oder Richter mindestens in dem letzten 
gewöhnlich vor Erreichen der Besoldungsgruppe B 11 zu 
durchlaufenden Amt befunden hat. 

§ 13 Rechte und Pflichten 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte sieht von allen mit den 
Aufgaben ihres oder seines Amtes nicht zu vereinbarenden 
Handlungen ab und übt während ihrer oder seiner Amtszeit 
keine andere mit ihrem oder seinem Amt nicht zu vereinbarende 
entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 2Insbesondere 
darf die oder der Bundesbeauftragte neben ihrem oder seinem 
Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen 
Beruf ausüben und weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat 
oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unterneh-
mens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körper-
schaft des Bundes oder eines Landes angehören. 3Sie oder er 
darf nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben. 

(2) 1Die oder der Bundesbeauftragte hat der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Bundestages Mitteilung über Geschenke 
zu machen, die sie oder er in Bezug auf das Amt erhält. 2Die 
Präsidentin oder der Präsident des Bundestages entscheidet 
über die Verwendung der Geschenke. 3Sie oder er kann Verfah-
rensvorschriften erlassen. 

(3) 1Die oder der Bundesbeauftragte ist berechtigt, über Perso-
nen, die ihr oder ihm in ihrer oder seiner Eigenschaft als Bun-
desbeauftragte oder Bundesbeauftragter Tatsachen anvertraut 
haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu ver-
weigern. 2Dies gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der oder des Bundesbeauftragten mit der Maßgabe, dass über 
die Ausübung dieses Rechts die oder der Bundesbeauftragte 
entscheidet. 3Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der oder 
des Bundesbeauftragten reicht, darf die Vorlegung oder Auslie-
ferung von Akten oder anderen Dokumenten von ihr oder ihm 
nicht gefordert werden. 

(4) 1Die oder der Bundesbeauftragte ist, auch nach Beendigung 
ihres oder seines Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihr 
oder ihm amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
3Die oder der Bundesbeauftragte entscheidet nach pflichtgemä-
ßem Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über solche Ange-
legenheiten vor Gericht oder außergerichtlich aussagt oder Er-
klärungen abgibt; wenn sie oder er nicht mehr im Amt ist, ist 
die Genehmigung der oder des amtierenden Bundesbeauftrag-
ten erforderlich. 4Unberührt bleibt die gesetzlich begründete 
Pflicht, Straftaten anzuzeigen und bei einer Gefährdung der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung für deren Erhal-
tung einzutreten. 5Für die Bundesbeauftragte oder den Bundes-
beauftragten und ihre oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gelten die §§ 93, 97 und 105 Absatz 1, § 111 Absatz 5 in 
Verbindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der Ab-
gabenordnung nicht. 6Satz 5 findet keine Anwendung, soweit 
die Finanzbehörden die Kenntnis für die Durchführung eines 
Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zu-
sammenhängenden Steuerverfahrens benötigen, an deren Ver-
folgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder so-
weit es sich um vorsätzlich falsche Angaben der oder des Aus-
kunftspflichtigen oder der für sie oder ihn tätigen Personen han-
delt. 7Stellt die oder der Bundesbeauftragte einen 
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Datenschutzverstoß fest, ist sie oder er befugt, diesen anzuzei-
gen und die betroffene Person hierüber zu informieren. 

(5) 1Die oder der Bundesbeauftragte darf als Zeugin oder Zeuge 
aussagen, es sei denn, die Aussage würde 

1. dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile be-
reiten, insbesondere Nachteile für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland oder ihre Beziehungen zu 
anderen Staaten, oder 

2. Grundrechte verletzen. 
2Betrifft die Aussage laufende oder abgeschlossene Vorgänge, 
die dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung der Bun-
desregierung zuzurechnen sind oder sein könnten, darf die oder 
der Bundesbeauftragte nur im Benehmen mit der Bundesregie-
rung aussagen. 3§ 28 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
bleibt unberührt. 

(6) Die Absätze 3 und 4 Satz 5 bis 7 gelten entsprechend für die 
öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig 
sind. 

§ 14 Aufgaben 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte hat neben den in der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 genannten Aufgaben die Aufgaben, 

1. die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vor-
schriften über den Datenschutz, einschließlich der zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 
Rechtsvorschriften, zu überwachen und durchzusetzen, 

2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garan-
tien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu sensibilisieren und sie 
darüber aufzuklären, wobei spezifische Maßnahmen für 
Kinder besondere Beachtung finden, 

3. den Deutschen Bundestag und den Bundesrat, die Bun-
desregierung und andere Einrichtungen und Gremien 
über legislative und administrative Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu beraten, 

4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die 
ihnen aus diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften 
über den Datenschutz, einschließlich den zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvor-
schriften, entstehenden Pflichten zu sensibilisieren, 

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen 
über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund dieses Geset-
zes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, 
einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zur Verfügung 
zu stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den 
Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zusam-
menzuarbeiten, 

6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Be-
schwerden einer Stelle, einer Organisation oder eines 
Verbandes gemäß Artikel 55 der Richtlinie (EU) 
2016/680 zu befassen, den Gegenstand der Beschwerde 
in angemessenem Umfang zu untersuchen und den Be-
schwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über 
den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung zu un-
terrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersu-
chung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichts-
behörde notwendig ist, 

7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, 
auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe 
zu leisten, um die einheitliche Anwendung und Durch-
setzung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über 
den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschrif-
ten, zu gewährleisten, 

8. Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes 
und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, ein-
schließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, durchzuführen, 
auch auf der Grundlage von Informationen einer anderen 
Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde, 

9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie 
sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswir-
ken, insbesondere die Entwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnologie und der Ge-
schäftspraktiken, 

10. Beratung in Bezug auf die in § 69 genannten Verarbei-
tungsvorgänge zu leisten und 

11. Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen Datenschutz-
ausschusses zu leisten. 

2Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 nimmt 
die oder der Bundesbeauftragte zudem die Aufgabe nach § 60 
wahr. 

(2) 1Zur Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten 
Aufgabe kann die oder der Bundesbeauftragte zu allen Fragen, 
die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Da-
ten stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an 
den Deutschen Bundestag oder einen seiner Ausschüsse, den 
Bundesrat, die Bundesregierung, sonstige Einrichtungen und 
Stellen sowie an die Öffentlichkeit richten. 2Auf Ersuchen des 
Deutschen Bundestages, eines seiner Ausschüsse oder der Bun-
desregierung geht die oder der Bundesbeauftragte ferner Hin-
weisen auf Angelegenheiten und Vorgänge des Datenschutzes 
bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach. 

(3) Die oder der Bundesbeauftragte erleichtert das Einreichen 
der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 genannten Beschwerden 
durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwer-
deformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, 
ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen wer-
den. 

(4) 1Die Erfüllung der Aufgaben der oder des Bundesbeauftrag-
ten ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei offenkundig 
unbegründeten oder, insbesondere im Fall von häufiger Wieder-
holung, exzessiven Anfragen kann die oder der Bundesbeauf-
tragte eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der Verwal-
tungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund der Anfrage 
tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die oder der Bundesbeauf-
tragte die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder 
exzessiven Charakter der Anfrage. 

§ 15 Tätigkeitsbericht 
1Die oder der Bundesbeauftragte erstellt einen Jahresbericht 
über ihre oder seine Tätigkeit, der eine Liste der Arten der ge-
meldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen, 
einschließlich der verhängten Sanktionen und der Maßnahmen 
nach Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679, ent-
halten kann. 2Die oder der Bundesbeauftragte übermittelt den 
Bericht dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat und der 
Bundesregierung und macht ihn der Öffentlichkeit, der Europä-
ischen Kommission und dem Europäischen Datenschutzaus-
schuss zugänglich. 

§ 16 Befugnisse 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte nimmt im Anwendungsbe-
reich der Verordnung (EU) 2016/679 die Befugnisse gemäß Ar-
tikel 58 der Verordnung (EU) 2016/679 wahr. 2Kommt die oder 
der Bundesbeauftragte zu dem Ergebnis, dass Verstöße gegen 
die Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegen, teilt 
sie oder er dies der zuständigen Rechts- oder Fachaufsichtsbe-
hörde mit und gibt dieser vor der Ausübung der Befugnisse des 
Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe b bis g, i und j der Verordnung 
(EU) 2016/679 gegenüber dem Verantwortlichen Gelegenheit 
zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist. 3Von 
der Einräumung der Gelegenheit zur Stellungnahme kann abge-
sehen werden, wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr 
im Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig erscheint 
oder ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht. 
4Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen 
enthalten, die aufgrund der Mitteilung der oder des Bundesbe-
auftragten getroffen worden sind. 

(2) 1Stellt die oder der Bundesbeauftragte bei Datenverarbeitun-
gen durch öffentliche Stellen des Bundes zu Zwecken außerhalb 
des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 Ver-
stöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere 
Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei 
der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, 



§§ 17-19 BDSG 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

BDSG 

237 
 

 

 

 

 

so beanstandet sie oder er dies gegenüber der zuständigen 
obersten Bundesbehörde und fordert diese zur Stellungnahme 
innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmenden Frist auf. 
2Die oder der Bundesbeauftragte kann von einer Beanstandung 
absehen oder auf eine Stellungnahme verzichten, insbesondere 
wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Män-
gel handelt. 3Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung der oder 
des Bundesbeauftragten getroffen worden sind. 4Die oder der 
Bundesbeauftragte kann den Verantwortlichen auch davor war-
nen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich 
gegen in diesem Gesetz enthaltene und andere auf die jeweilige 
Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Da-
tenschutz verstoßen. 

(3) 1Die Befugnisse der oder des Bundesbeauftragten erstrecken 
sich auch auf 

1. von ihrer oder seiner Aufsicht unterliegenden Stellen er-
langte personenbezogene Daten über den Inhalt und die 
näheren Umstände des Brief-, Post- und Fernmeldever-
kehrs und  

2. personenbezogene Daten, die einem besonderen Amts-
geheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach 
§ 30 der Abgabenordnung, unterliegen. 

2Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
des Artikels 10 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, der 
oder dem Bundesbeauftragten und ihren oder seinen Beauftrag-
ten 

1. jederzeit Zugang zu den Grundstücken und Diensträu-
men, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen 
und -geräte, sowie zu allen personenbezogenen Daten 
und Informationen, die zur Erfüllung ihrer oder seiner 
Aufgaben notwendig sind, zu gewähren und 

2. alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer oder sei-
ner Aufgaben erforderlich sind, bereitzustellen. 

2Für nichtöffentliche Stellen besteht die Verpflichtung des Sat-
zes 1 Nummer 1 nur während der üblichen Betriebs- und Ge-
schäftszeiten. 

(5) 1Die oder der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusammen-
arbeit mit den öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Ein-
haltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern 
zuständig sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 40 hin. 
2§ 40 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 

Kapitel 5 – Vertretung im Europäischen Daten-
schutzausschuss, zentrale Anlaufstelle, Zusam-
menarbeit der Aufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder in Angelegenheiten der Europäischen 
Union 

§ 17 Vertretung im Europäischen Datenschutz-
ausschuss, zentrale Anlaufstelle  
(1) 1Gemeinsamer Vertreter im Europäischen Datenschutzaus-
schuss und zentrale Anlaufstelle ist die oder der Bundesbeauf-
tragte (gemeinsamer Vertreter). 2Als Stellvertreterin oder Stell-
vertreter des gemeinsamen Vertreters wählt der Bundesrat eine 
Leiterin oder einen Leiter der Aufsichtsbehörde eines Landes 
(Stellvertreter). 3Die Wahl erfolgt für fünf Jahre. 4Mit dem Aus-
scheiden aus dem Amt als Leiterin oder Leiter der Aufsichtsbe-
hörde eines Landes endet zugleich die Funktion als Stellvertre-
ter. 5Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der gemeinsame Vertreter überträgt in Angelegenheiten, die 
die Wahrnehmung einer Aufgabe betreffen, für welche die Län-
der allein das Recht zur Gesetzgebung haben, oder welche die 
Einrichtung oder das Verfahren von Landesbehörden betreffen, 
dem Stellvertreter auf dessen Verlangen die Verhandlungsfüh-
rung und das Stimmrecht im Europäischen Datenschutzaus-
schuss. 

§ 18 Verfahren der Zusammenarbeit der Auf-
sichtsbehörden des Bundes und der Länder 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörden 
der Länder (Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder)  

arbeiten in Angelegenheiten der Europäischen Union mit dem 
Ziel einer einheitlichen Anwendung der Verordnung (EU) 
2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 zusammen. 2Vor 
der Übermittlung eines gemeinsamen Standpunktes an die Auf-
sichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten, die Europäische 
Kommission oder den Europäischen Datenschutzausschuss ge-
ben sich die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 
frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme. 3Zu diesem Zweck 
tauschen sie untereinander alle zweckdienlichen Informationen 
aus. 4Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder betei-
ligen die nach den Artikeln 85 und 91 der Verordnung (EU) 
2016/679 eingerichteten spezifischen Aufsichtsbehörden, so-
fern diese von der Angelegenheit betroffen sind. 

(2) 1Soweit die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 
kein Einvernehmen über den gemeinsamen Standpunkt erzie-
len, legen die federführende Behörde oder in Ermangelung ei-
ner solchen der gemeinsame Vertreter und sein Stellvertreter ei-
nen Vorschlag für einen gemeinsamen Standpunkt vor. 2Eini-
gen sich der gemeinsame Vertreter und sein Stellvertreter nicht 
auf einen Vorschlag für einen gemeinsamen Standpunkt, legt in 
Angelegenheiten, die die Wahrnehmung von Aufgaben betref-
fen, für welche die Länder allein das Recht der Gesetzgebung 
haben, oder welche die Einrichtung oder das Verfahren von 
Landesbehörden betreffen, der Stellvertreter den Vorschlag für 
einen gemeinsamen Standpunkt fest. 3In den übrigen Fällen feh-
lenden Einvernehmens nach Satz 2 legt der gemeinsame Ver-
treter den Standpunkt fest. 4Der nach den Sätzen 1 bis 3 vorge-
schlagene Standpunkt ist den Verhandlungen zu Grunde zu le-
gen, wenn nicht die Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern 
einen anderen Standpunkt mit einfacher Mehrheit beschließen. 
5Der Bund und jedes Land haben jeweils eine Stimme. 6Enthal-
tungen werden nicht gezählt. 

(3) 1Der gemeinsame Vertreter und dessen Stellvertreter sind an 
den gemeinsamen Standpunkt nach den Absätzen 1 und 2 ge-
bunden und legen unter Beachtung dieses Standpunktes einver-
nehmlich die jeweilige Verhandlungsführung fest. 2Sollte ein 
Einvernehmen nicht erreicht werden, entscheidet in den in § 18 
Absatz 2 Satz 2 genannten Angelegenheiten der Stellvertreter 
über die weitere Verhandlungsführung. 3In den übrigen Fällen 
gibt die Stimme des gemeinsamen Vertreters den Ausschlag. 

§ 19 Zuständigkeiten 
(1) 1Federführende Aufsichtsbehörde eines Landes im Verfah-
ren der Zusammenarbeit und Kohärenz nach Kapitel VII der 
Verordnung (EU) 2016/679 ist die Aufsichtsbehörde des Lan-
des, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
seine Hauptniederlassung im Sinne des Artikels 4 Nummer 16 
der Verordnung (EU) 2016/679 oder seine einzige Niederlas-
sung in der Europäischen Union im Sinne des Artikels 56 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 hat. 2Im Zuständigkeits-
bereich der oder des Bundesbeauftragten gilt Artikel 56 Absatz 
1 in Verbindung mit Artikel 4 Nummer 16 der Verordnung 
(EU) 2016/679 entsprechend. 3Besteht über die Federführung 
kein Einvernehmen, findet für die Festlegung der federführen-
den Aufsichtsbehörde das Verfahren des § 18 Absatz 2 entspre-
chende Anwendung. 

(2) 1Die Aufsichtsbehörde, bei der eine betroffene Person Be-
schwerde eingereicht hat, gibt die Beschwerde an die federfüh-
rende Aufsichtsbehörde nach Absatz 1, in Ermangelung einer 
solchen an die Aufsichtsbehörde eines Landes ab, in dem der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlas-
sung hat. 2Wird eine Beschwerde bei einer sachlich unzuständi-
gen Aufsichtsbehörde eingereicht, gibt diese, sofern eine Ab-
gabe nach Satz 1 nicht in Betracht kommt, die Beschwerde an 
die Aufsichtsbehörde am Wohnsitz des Beschwerdeführers ab. 
3Die empfangende Aufsichtsbehörde gilt als die Aufsichtsbe-
hörde nach Maßgabe des Kapitels VII der Verordnung (EU) 
2016/679, bei der die Beschwerde eingereicht worden ist, und 
kommt den Verpflichtungen aus Artikel 60 Absatz 7 bis 9 und 
Artikel 65 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/679 nach. 4Im 
Zuständigkeitsbereich der oder des Bundesbeauftragten gibt die 
Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht wurde, 
diese, sofern eine Abgabe nach Absatz 1 nicht in Betracht 
kommt, an den Bundesbeauftragten oder die Bundesbeauftragte 
ab. 
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§ 20 Gerichtlicher Rechtsschutz 
(1) 1Für Streitigkeiten zwischen einer natürlichen oder einer ju-
ristischen Person und einer Aufsichtsbehörde des Bundes oder 
eines Landes über Rechte gemäß Artikel 78 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 sowie § 61 ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. 2Satz 1 gilt nicht für Bußgeldverfahren. 

(2) Die Verwaltungsgerichtsordnung ist nach Maßgabe der Ab-
sätze 3 bis 7 anzuwenden. 

(3) Für Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 ist das Verwaltungsge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk die Aufsichtsbehörde 
ihren Sitz hat. 

(4) In Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 ist die Aufsichtsbehörde 
beteiligungsfähig. 

(5) 1Beteiligte eines Verfahrens nach Absatz 1 Satz 1 sind 

1. die natürliche oder juristische Person als Klägerin oder 
Antragstellerin und 

2. die Aufsichtsbehörde als Beklagte oder Antragsgegne-
rin. 

2§ 63 Nummer 3 und 4 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt 
unberührt. 

(6) Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

(7) Die Aufsichtsbehörde darf gegenüber einer Behörde oder 
deren Rechtsträger nicht die sofortige Vollziehung gemäß § 80 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung an-
ordnen. 

§ 21 Antrag der Aufsichtsbehörde auf gericht-
liche Entscheidung bei angenommener Rechts-
widrigkeit beines Beschlusses der Euro-
päischen Kommission 
(1) Hält eine Aufsichtsbehörde einen Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission, einen Beschluss über 
die Anerkennung von Standardschutzklauseln oder über die 
Allgemeingültigkeit von genehmigten Verhaltensregeln, auf 
dessen Gültigkeit es für eine Entscheidung der Aufsichtsbe-
hörde ankommt, für rechtswidrig, so hat die Aufsichtsbehörde 
ihr Verfahren auszusetzen und einen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung zu stellen. 

(2) 1Für Verfahren nach Absatz 1 ist der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben. 2Die Verwaltungsgerichtsordnung ist nach Maßgabe 
der Absätze 3 bis 6 anzuwenden. 

(3) Über einen Antrag der Aufsichtsbehörde nach Absatz 1 ent-
scheidet im ersten und letzten Rechtszug das Bundesverwal-
tungsgericht. 

(4) 1In Verfahren nach Absatz 1 ist die Aufsichtsbehörde betei-
ligungsfähig. 2An einem Verfahren nach Absatz 1 ist die Auf-
sichtsbehörde als Antragstellerin beteiligt; § 63 Nummer 3 und 
4 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberührt. 3Das Bun-
desverwaltungsgericht kann der Europäischen Kommission Ge-
legenheit zur Äußerung binnen einer zu bestimmenden Frist ge-
ben. 

(5) Ist ein Verfahren zur Überprüfung der Gültigkeit eines Be-
schlusses der Europäischen Kommission nach Absatz 1 bei dem 
Gerichtshof der Europäischen Union anhängig, so kann das 
Bundesverwaltungsgericht anordnen, dass die Verhandlung bis 
zur Erledigung des Verfahrens vor dem Gerichtshof der Euro-
päischen Union auszusetzen sei. 

(6) 1In Verfahren nach Absatz 1 ist § 47 Absatz 5 Satz 1 und 
Absatz 6 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anzu-
wenden. 2Kommt das Bundesverwaltungsgericht zu der Über-
zeugung, dass der Beschluss der Europäischen Kommission 
nach Absatz 1 gültig ist, so stellt es dies in seiner Entscheidung 
fest. 3Andernfalls legt es die Frage nach der Gültigkeit des Be-
schlusses gemäß Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union dem Gerichtshof der Europäischen 
Union zur Entscheidung vor. 

Teil 2 – Durchführungsbestimmungen für 
Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Arti-
kel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 

Kapitel 1 – Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

Abschnitt 1 – Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten und Verarbeitung 
zu anderen Zwecken 

§ 22 Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten 
(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zulässig 

1. durch öffentliche und nichtöffentliche Stellen, wenn sie 

a) erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialen 
Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden 
Rechte auszuüben und den diesbezüglichen Pflich-
ten nachzukommen, 

b) zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die Be-
urteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, 
für die medizinische Diagnostik, die Versorgung o-
der Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbe-
reich oder für die Verwaltung von Systemen und 
Diensten im Gesundheits- und Sozialbereich oder 
aufgrund eines Vertrags der betroffenen Person mit 
einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs erfor-
derlich ist und diese Daten von ärztlichem Personal 
oder durch sonstige Personen, die einer entspre-
chenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, oder 
unter deren Verantwortung verarbeitet werden,  

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit, wie des Schutzes vor 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesund-
heitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qua-
litäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesund-
heitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten erforderlich ist; ergänzend zu den in 
Absatz 2 genannten Maßnahmen sind insbesondere 
die berufsrechtlichen und strafrechtlichen Vorga-
ben zur Wahrung des Berufsgeheimnisses einzu-
halten, oder 

d) aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Inte-
resses zwingend erforderlich ist,  

2. durch öffentliche Stellen, wenn sie 

a) zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit erforderlich ist,  

b) zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des 
Gemeinwohls zwingend erforderlich ist oder  

c) aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder 
der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Ver-
pflichtungen einer öffentlichen Stelle des Bundes 
auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Kon-
fliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen 
erforderlich ist  

 und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der 
Datenverarbeitung in den Fällen der Nummer 1 Buch-
stabe d und der Nummer 2 die Interessen der betroffenen 
Person überwiegen.  

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 sind angemessene und spezi-
fische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen 
Person vorzusehen. 2Unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere 
der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen können dazu insbesondere 
gehören: 
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1. technisch organisatorische Maßnahmen, um sicherzu-
stellen, dass die Verarbeitung gemäß der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfolgt, 

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich über-
prüft und festgestellt werden kann, ob und von wem per-
sonenbezogene Daten eingegeben, verändert oder ent-
fernt worden sind, 

3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Betei-
ligten, 

4. Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten, 

5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen 
Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle und von 
Auftragsverarbeitern, 

6. Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 

7. Verschlüsselung personenbezogener Daten, 

8. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, einschließlich der Fähigkeit, die 
Verfügbarkeit und den Zugang bei einem physischen o-
der technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen, 

9. zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die 
Einrichtung eines Verfahrens zur regelmäßigen Über-
prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit 
der technischen und organisatorischen Maßnahmen oder 

10. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer 
Übermittlung oder Verarbeitung für andere Zwecke die 
Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes sowie der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 sicherstellen. 

§ 23 Verarbeitung zu anderen Zwecken durch 
öffentliche Stellen 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Dten zu einem ande-
ren Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wur-
den, durch öffentliche Stellen im Rahmen ihrer Aufgabenerfül-
lung ist zulässig, wenn 

1. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen 
Person liegt und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilli-
gung verweigern würde, 

2. Angaben der betroffenen Person überprüft werden müs-
sen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrich-
tigkeit bestehen, 

3. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die 
Verteidigung oder die nationale Sicherheit, zur Wahrung 
erheblicher Belange des Gemeinwohls oder zur Siche-
rung des Steuer- und Zollaufkommens erforderlich ist, 

4. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen 
oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 
8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln 
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
oder zur Vollstreckung von Geldbußen erforderlich ist, 

5. sie zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist o-
der 

6.  sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbe-
fugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchfüh-
rung von Organisationsuntersuchungen des Verantwort-
lichen dient; dies gilt auch für die Verarbeitung zu Aus-
bildungs- und Prüfungszwecken durch den Verantwort-
lichen, soweit schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person dem nicht entgegenstehen. 

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu 
dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 und ein Ausnahmetatbestand nach 
Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach 
§ 22 vorliegen.  

§ 24 Verarbeitung zu anderen Zwecken durch 
nichtöffentliche Stellen 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem ande-
ren Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wur-
den, durch nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öf-
fentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten 
erforderlich ist oder 

2. sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich ist, 

sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Aus-
schluss der Verarbeitung überwiegen.  

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu 
dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 und ein Ausnahmetatbestand nach 
Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach 
§ 22 vorliegen. 

§ 25 Datenübermittlungen durch öffentliche 
Stellen 
(1) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öffent-
liche Stellen an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Er-
füllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder 
des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegenden 
Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, 
die eine Verarbeitung nach § 23 zulassen würden. 2Der Dritte, 
an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den 
Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 
werden. 3Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist unter den 
Voraussetzungen des § 23 zulässig. 

(2) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öffent-
liche Stellen an nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermit-
telnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und 
die Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung 
nach § 23 zulassen würden, 

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein be-
rechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermitteln-
den Daten glaubhaft darlegt und die betroffene Person 
kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung hat oder 

3. es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche erforderlich ist 

und der Dritte sich gegenüber der übermittelnden öffentlichen 
Stelle verpflichtet hat, die Daten nur für den Zweck zu verar-
beiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. 2Eine 
Verarbeitung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Über-
mittlung nach Satz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle 
zugestimmt hat. 

(3) Die Übermittlung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 oder 2 und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 22 vorliegen. 

Abschnitt 2 – Besondere Verarbeitungssituationen 

§ 26 Datenverarbeitung für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses 
(1) 1Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, 
wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäf-
tigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung 
oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz 
oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten 
der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist. 2Zur 
Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten 
von Beschäftigten nur dann verarbeitet werden, wenn zu doku-
mentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begrün-
den, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis 
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eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung 
erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse der oder des 
Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht über-
wiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den An-
lass nicht unverhältnismäßig sind. 

(2) 1Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Be-
schäftigten auf der Grundlage einer Einwilligung, so sind für 
die Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung insbeson-
dere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit 
der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die 
Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. 2Freiwillig-
keit kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte Per-
son ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird 
oder Arbeitgeber und beschäftigte Person gleichgelagerte Inte-
ressen verfolgen. 3Die Einwilligung hat schriftlich oder elektro-
nisch zu erfolgen, soweit nicht wegen besonderer Umstände 
eine andere Form angemessen ist. 4Der Arbeitgeber hat die be-
schäftigte Person über den Zweck der Datenverarbeitung und 
über ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2016/679 in Textform aufzuklären. 

(3) 1Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 für Zwecke des Beschäftigungsverhältnis-
ses zulässig, wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Er-
füllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht 
der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwür-
dige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der 
Verarbeitung überwiegt. 2Absatz 2 gilt auch für die Einwilli-
gung in die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten; die Einwilligung muss sich dabei ausdrücklich auf 
diese Daten beziehen. 3§ 22 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten von Beschäf-
tigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, ist auf der 
Grundlage von Kollektivvereinbarungen zulässig. 2Dabei haben 
die Verhandlungspartner Artikel 88 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu beachten. 

(5) Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass insbesondere die in Artikel 5 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 dargelegten Grundsätze für die Verar-
beitung personenbezogener Daten eingehalten werden. 

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Be-
schäftigten bleiben unberührt. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn personen-
bezogene Daten, einschließlich besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten, von Beschäftigten verarbeitet werden, 
ohne dass sie in einem Dateisystem gespeichert sind oder ge-
speichert werden sollen. 

(8) 1Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich 
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im 
Verhältnis zum Entleiher, 

2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, 

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der be-
ruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitan-
dinnen und Rehabilitanden), 

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 
Beschäftigte, 

5. Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz oder dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz leisten, 

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstän-
digkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen 
sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten, 

7. Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterinnen und 
Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie Zi-
vildienstleistende. 

2Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis 
sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, 
gelten als Beschäftigte. 

§ 27 Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecken und zu 
statistischen Zwecken 
(1) 1Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 auch ohne Einwilligung für wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke zulässig, wenn die Verarbeitung zu diesen Zwecken er-
forderlich ist und die Interessen des Verantwortlichen an der 
Verarbeitung die Interessen der betroffenen Person an einem 
Ausschluss der Verarbeitung erheblich überwiegen. 2Der Ver-
antwortliche sieht angemessene und spezifische Maßnahmen 
zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person gemäß § 22 
Absatz 2 Satz 2 vor. 

(2) 1Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 
2016/679 vorgesehenen Rechte der betroffenen Person sind in-
soweit beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Ver-
wirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich 
machen oder ernsthaft beinträchtigen und die Beschränkung für 
die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig 
ist. 2Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, wenn die Daten für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und 
die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand er-
fordern würde. 

(3) 1Ergänzend zu den in § 22 Absatz 2 genannten Maßnahmen 
sind zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwe-
cken oder zu statistischen Zwecken verarbeitete besondere Ka-
tegorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu anonymisieren, sobald 
dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, es 
sei denn, berechtigte Interessen der betroffenen Person stehen 
dem entgegen. 2Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu spei-
chern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. 3Sie dürfen mit den Einzelangaben 
nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder Sta-
tistikzweck dies erfordert. 

(4) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten nur ver-
öffentlichen, wenn die betroffene Person eingewilligt hat oder 
dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereig-
nisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist. 

§ 28 Datenverarbeitung zu im öffentlichen 
Interesse liegenden Archivzwecken 
(1) 1Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zulässig, wenn sie für im öffentlichen In-
teresse liegende Archivzwecke erforderlich ist. 2Der Verant-
wortliche sieht angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Person gemäß § 22 Ab-
satz 2 Satz 2 vor. 

(2) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Ar-
tikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht nicht, wenn das 
Archivgut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist o-
der keine Angaben gemacht werden, die das Auffinden des be-
treffenden Archivguts mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 
ermöglichen. 

(3) 1Das Recht auf Berichtigung der betroffenen Person gemäß 
Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht nicht, wenn 
die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im öffentli-
chen Interesse verarbeitet werden. 2Bestreitet die betroffene 
Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die 
Möglichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. 3Das zustän-
dige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterla-
gen hinzuzufügen. 

(4) Die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b und d, den Arti-
keln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen 
Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte voraussichtlich die 
Verwirklichung der im öffentlichen Interesse liegenden Archiv-
zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und 
die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich 
sind. 
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§ 29 Rechte der betroffenen Person und 
aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von 
Geheimhaltungspflichten 
(1) 1Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 bis 4 der Verordnung (EU) 2016/679 be-
steht ergänzend zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2016/679 genannten Ausnahmen nicht, soweit durch ihre 
Erfüllung Informationen offenbart würden, die ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten In-
teressen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 2Das 
Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Artikel 15 
der Verordnung (EU) 2016/679 besteht nicht, soweit durch die 
Auskunft Informationen offenbart würden, die nach einer 
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen 
der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, ge-
heim gehalten werden müssen. 3Die Pflicht zur Benachrichti-
gung gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht 
ergänzend zu der in Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 genannten Ausnahme nicht, soweit durch die Benach-
richtigung Informationen offenbart würden, die nach einer 
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen 
der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, ge-
heim gehalten werden müssen. 4Abweichend von der Aus-
nahme nach Satz 3 ist die betroffene Person nach Artikel 34 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu benachrichtigen, wenn die Inte-
ressen der betroffenen Person, insbesondere unter Berücksich-
tigung drohender Schäden, gegenüber dem Geheimhaltungsin-
teresse überwiegen. 

(2) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rah-
men eines Mandatsverhältnisses an einen Berufsgeheimnisträ-
ger übermittelt, so besteht die Pflicht der übermittelnden Stelle 
zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 13 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, sofern nicht das 
Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung 
überwiegt. 

(3) 1Gegenüber den in § 203 Absatz 1, 2a und 3 des Strafgesetz-
buchs genannten Personen oder deren Auftragsverarbeitern be-
stehen die Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden ge-
mäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e und f der Verordnung 
(EU) 2016/679 nicht, soweit die Inanspruchnahme der Befug-
nisse zu einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten die-
ser Personen führen würde. 2Erlangt eine Aufsichtsbehörde im 
Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von Daten, die einer Ge-
heimhaltungspflicht im Sinne des Satzes 1 unterliegen, gilt die 
Geheimhaltungspflicht auch für die Aufsichtsbehörde. 

§ 30 Verbraucherkredite 
(1) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten, 
die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern ge-
nutzt werden dürfen, zum Zweck der Übermittlung erhebt, spei-
chert oder verändert, hat Auskunftsverlangen von Darlehensge-
bern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ge-
nauso zu behandeln wie Auskunftsverlangen inländischer Dar-
lehensgeber. 

(2) 1Wer den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags o-
der eines Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe mit 
einem Verbraucher infolge einer Auskunft einer Stelle im Sinne 
des Absatzes 1 ablehnt, hat den Verbraucher unverzüglich hier-
über sowie über die erhaltene Auskunft zu unterrichten. 2Die 
Unterrichtung unterbleibt, soweit hierdurch die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung gefährdet würde. 3§ 37 bleibt unberührt. 

§ 31 Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei 
Scoring und Bonitätsauskünften 
(1) Die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts über ein 
bestimmtes zukünftiges Verhalten einer natürlichen Person zum 
Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung 
oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dieser Person 
(Scoring) ist nur zulässig, wenn 

1. die Vorschriften des Datenschutzrechts eingehalten 
wurden, 

2. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts ge-
nutzten Daten unter Zugrundelegung eines wissen-
schaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Ver-
fahrens nachweisbar für die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich 
sind, 

3. für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts nicht 
ausschließlich Anschriftendaten genutzt wurden und 

4. im Fall der Nutzung von Anschriftendaten die be-
troffene Person vor Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts über die vorgesehene Nutzung dieser Daten 
unterrichtet worden ist; die Unterrichtung ist zu doku-
mentieren. 

(2) 1Die Verwendung eines von Auskunfteien ermittelten Wahr-
scheinlichkeitswerts über die Zahlungsfähig- und Zahlungswil-
ligkeit einer natürlichen Person ist im Fall der Einbeziehung 
von Informationen über Forderungen nur zulässig, soweit die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen und nur solche For-
derungen über eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit 
nicht erbracht worden ist, berücksichtigt werden, 

1. die durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig voll-
streckbar erklärtes Urteil festgestellt worden sind oder 
für die ein Schuldtitel nach § 794 der Zivilprozessord-
nung vorliegt, 

2. die nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt und 
nicht vom Schuldner im Prüfungstermin bestritten wor-
den sind, 

3. die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat, 

4. bei denen 

a) der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit der For-
derung mindestens zweimal schriftlich gemahnt 
worden ist, 

b) die erste Mahnung mindestens vier Wochen zu-
rückliegt, 

c) der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei der ers-
ten Mahnung, über eine mögliche Berücksichti-
gung durch eine Auskunftei unterrichtet worden ist 
und 

d) der Schuldner die Forderung nicht bestritten hat o-
der 

5. deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis aufgrund 
von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt werden 
kann und bei denen der Schuldner zuvor über eine mög-
liche Berücksichtigung durch eine Auskunftei unter-
richtet worden ist. 

2Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschließlich der Ermitt-
lung von Wahrscheinlichkeitswerten, von anderen bonitätsrele-
vanten Daten nach allgemeinem Datenschutzrecht bleibt unbe-
rührt. 

Kapitel 2 – Rechte der betroffenen Person 

§ 32 Informationspflicht bei Erhebung von 
personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person 
(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß 
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht er-
gänzend zu der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 genannten Ausnahme dann nicht, wenn die Erteilung 
der Information über die beabsichtigte Weiterverarbeitung 

1. eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter Daten be-
trifft, bei der sich der Verantwortliche durch die Weiter-
verarbeitung unmittelbar an die betroffene Person wen-
det, der Zweck mit dem ursprünglichen Erhebungs-
zweck gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 vereinbar 
ist, die Kommunikation mit der betroffenen Person nicht 
in digitaler Form erfolgt und das Interesse der betroffe-
nen Person an der Informationserteilung nach den Um-
ständen des Einzelfalls, insbesondere mit Blick auf den 
Zusammenhang, in dem die Daten erhoben wurden, als 
gering anzusehen ist, 
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2. im Fall einer öffentlichen Stelle die ordnungsgemäße Er-
füllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen 
liegenden Aufgaben im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 
Buchstabe a bis e der Verordnung (EU) 2016/679 ge-
fährden würde und die Interessen des Verantwortlichen 
an der Nichterteilung der Information die Interessen der 
betroffenen Person überwiegen, 

3. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile 
bereiten würde und die Interessen des Verantwortlichen 
an der Nichterteilung der Information die Interessen der 
betroffenen Person überwiegen, 

4. die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und die In-
teressen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der 
Information die Interessen der betroffenen Person über-
wiegen oder 

5. eine vertrauliche Übermittlung von Daten an öffentliche 
Stellen gefährden würde. 

(2) 1Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach 
Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verantwortliche geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung der in Ar-
tikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, transparen-
ter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 
und einfachen Sprache. 2Der Verantwortliche hält schriftlich 
fest, aus welchen Gründen er von einer Information abgesehen 
hat. 3Die Sätze 1 und 2 finden in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 4 und 5 keine Anwendung. 

(3) Unterbleibt die Benachrichtigung in den Fällen des Absatzes 
1 wegen eines vorübergehenden Hinderungsgrundes, kommt 
der Verantwortliche der Informationspflicht unter Berücksich-
tigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, 
spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen, nach. 

§ 33 Informationspflicht, wenn die personen-
bezogenen Daten nicht bei der betroffenen 
Person erhoben wurden 
(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß 
Artikel 14 Absatz 1, 2 und 4 der Verordnung (EU) 2016/679 
besteht ergänzend zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und der in § 29 Absatz 1 Satz 1 genannten Aus-
nahme nicht, wenn die Erteilung der Information 

1. im Fall einer öffentlichen Stelle 

a) die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständig-
keit des Verantwortlichen liegenden Aufgaben im 
Sinne des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der 
Verordnung (EU) 2016/679 gefährden würde oder 

b) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden 
oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde 

und deswegen das Interesse der betroffenen Person an 
der Informationserteilung zurücktreten muss, 

2. im Fall einer nichtöffentlichen Stelle 

a) die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde o-
der die Verarbeitung Daten aus zivilrechtlichen Ver-
trägen beinhaltet und der Verhütung von Schäden 
durch Straftaten dient, sofern nicht das berechtigte 
Interesse der betroffenen Person an der Informati-
onserteilung überwiegt, oder 

b) die zuständige öffentliche Stelle gegenüber dem 
Verantwortlichen festgestellt hat, dass das Bekannt-
werden der Daten die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährden oder sonst dem Wohl des Bun-
des oder eines Landes Nachteile bereiten würde; im 
Fall der Datenverarbeitung für Zwecke der Strafver-
folgung bedarf es keiner Feststellung nach dem ers-
ten Halbsatz. 

(2) 1Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach 
Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verantwortliche geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung der in Ar-
tikel 14 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, transparen-
ter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 
und einfachen Sprache. 2Der Verantwortliche hält schriftlich 
fest, aus welchen Gründen er von einer Information abgesehen 
hat. 

(3) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen an Verfas-
sungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Mili-
tärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes 
berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der 
Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zuläs-
sig. 

§ 34 Auskunftsrecht der betroffenen Person 
(1) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Ar-
tikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu 
den in § 27 Absatz 2, § 28 Absatz 2 und § 29 Absatz 1 Satz 2 
genannten Ausnahmen nicht, wenn 

1. die betroffene Person nach § 33 Absatz 1 Nummer 1, 2 
Buchstabe b oder Absatz 3 nicht zu informieren ist, oder 

2. die Daten 

a) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungs-
vorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder 

b) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder 
der Datenschutzkontrolle dienen 

 und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken durch geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

(2) 1Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumen-
tieren. 2Die Ablehnung der Auskunftserteilung ist gegenüber 
der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht durch die 
Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die 
Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweige-
rung verfolgte Zweck gefährdet würde. 3Die zum Zweck der 
Auskunftserteilung an die betroffene Person und zu deren Vor-
bereitung gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck so-
wie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verarbeitet werden; 
für andere Zwecke ist die Verarbeitung nach Maßgabe des Ar-
tikels 18 der Verordnung (EU) 2016/679 einzuschränken. 

(3) 1Wird der betroffenen Person durch eine öffentliche Stelle 
des Bundes keine Auskunft erteilt, so ist sie auf ihr Verlangen 
der oder dem Bundesbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die 
jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall fest-
stellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gefährdet würde. 2Die Mitteilung der oder des Bundesbeauf-
tragten an die betroffene Person über das Ergebnis der daten-
schutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den Er-
kenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser 
nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

(4) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über perso-
nenbezogene Daten, die durch eine öffentliche Stelle weder au-
tomatisiert verarbeitet noch nicht automatisiert verarbeitet und 
in einem Dateisystem gespeichert werden, besteht nur, soweit 
die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft er-
forderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von der be-
troffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse 
steht. 

§ 35 Recht auf Löschung 
(1) 1Ist eine Löschung im Fall nicht automatisierter Datenverar-
beitung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das 
Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering an-
zusehen, besteht das Recht der betroffenen Person auf und die 
Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen nicht. 2In diesem 
Fall tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679. 
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3Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die perso-
nenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 

(2) 1Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und c der 
Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 Satz 1 und 2 entspre-
chend im Fall des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a und d der 
Verordnung (EU) 2016/679, solange und soweit der Verant-
wortliche Grund zu der Annahme hat, dass durch eine Löschung 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt 
würden. 2Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Per-
son über die Einschränkung der Verarbeitung, sofern sich die 
Unterrichtung nicht als unmöglich erweist oder einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 

(3) Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b der Verord-
nung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 entsprechend im Fall des Ar-
tikels 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679, 
wenn einer Löschung satzungsgemäße oder vertragliche Aufbe-
wahrungsfristen entgegenstehen. 

§ 36 Widerspruchsrecht 
Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer öffentlichen Stelle be-
steht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffent-
liches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Per-
son überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung ver-
pflichtet. 

§ 37 Automatisierte Entscheidungen im 
Einzelfall einschließlich Profiling 
(1) Das Recht gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679, keiner ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, 
besteht über die in Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a und c der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen hinaus 
nicht, wenn die Entscheidung im Rahmen der Leistungserbrin-
gung nach einem Versicherungsvertrag ergeht und 

1. dem Begehren der betroffenen Person stattgegeben 
wurde oder 

2. die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher Ent-
geltregelungen für Heilbehandlungen beruht und der 
Verantwortliche für den Fall, dass dem Antrag nicht 
vollumfänglich stattgegeben wird, angemessene Maß-
nahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Ver-
antwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunktes 
und auf Anfechtung der Entscheidung zählt; der Verant-
wortliche informiert die betroffene Person über diese 
Rechte spätestens zum Zeitpunkt der Mitteilung, aus der 
sich ergibt, dass dem Antrag der betroffenen Person 
nicht vollumfänglich stattgegeben wird. 

(2) 1Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen auf der Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten im Sinne des Artikels 4 Nummer 15 der 
Verordnung (EU) 2016/679 beruhen. 2Der Verantwortliche 
sieht angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen der betroffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 
2 vor. 

Kapitel 3 – Pflichten der Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter 

§ 38 Datenschutzbeauftragte nichtöffentlicher 
Stellen 
(1) 1Ergänzend zu Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b und c der 
Verordnung (EU) 2016/679 benennen der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter eine Datenschutzbeauftragte oder einen 
Datenschutzbeauftragten, soweit sie in der Regel mindestens 20 
Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten beschäftigen. 2Nehmen der Verantwortli-
che oder der Auftragsverarbeiter Verarbeitungen vor, die einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35 der Verord-
nung (EU) 2016/679 unterliegen, oder verarbeiten sie personen-
bezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, 
der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- 
oder Meinungsforschung, haben sie unabhängig von der Anzahl 

der mit der Verarbeitung beschäftigten Personen eine Daten-
schutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu be-
nennen. 

(2) § 6 Absatz 4, 5 Satz 2 und Absatz 6 finden Anwendung, § 6 
Absatz 4 jedoch nur, wenn die Benennung einer oder eines Da-
tenschutzbeauftragten verpflichtend ist. 

§ 38a weggefallen 

§ 39 Akkreditierung 
1Die Erteilung der Befugnis, als Zertifizierungsstelle gemäß Ar-
tikel 43 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 tätig zu 
werden, erfolgt durch die für die datenschutzrechtliche Aufsicht 
über die Zertifizierungsstelle zuständige Aufsichtsbehörde des 
Bundes oder der Länder auf der Grundlage einer Akkreditie-
rung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle. 2§ 2 Absatz 3 
Satz 2, § 4 Absatz 3 und § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
Akkreditierungsstellengesetzes finden mit der Maßgabe An-
wendung, dass der Datenschutz als ein dem Anwendungsbe-
reich des § 1 Absatz 2 Satz 2 unterfallender Bereich gilt. 

Kapitel 4 – Aufsichtsbehörde für die Datenverar-
beitung durch nichtöffentliche Stellen 

§ 40 Aufsichtbehörden der Länder 
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwachen 
im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bei den 
nichtöffentlichen Stellen die Anwendung der Vorschriften über 
den Datenschutz. 

(2) 1Hat der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter mehrere 
inländische Niederlassungen, findet für die Bestimmung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde Artikel 4 Nummer 16 der Verord-
nung (EU) 2016/679 entsprechende Anwendung. 2Wenn sich 
mehrere Behörden für zuständig oder für unzuständig halten o-
der wenn die Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft 
ist, treffen die Aufsichtsbehörden die Entscheidung gemeinsam 
nach Maßgabe des § 18 Absatz 2. 3§ 3 Absatz 3 und 4 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes findet entsprechende Anwendung. 

(3) 1Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr gespeicherten Daten 
nur für Zwecke der Aufsicht verarbeiten; hierbei darf sie Daten 
an andere Aufsichtsbehörden übermitteln. 2Eine Verarbeitung 
zu einem anderen Zweck ist über Artikel 6 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 hinaus zulässig, wenn 

1. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen 
Person liegt und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilli-
gung verweigern würde, 

2. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit o-
der zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls 
erforderlich ist oder 

3. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen 
oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 
8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln 
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
oder zur Vollstreckung von Geldbußen erforderlich ist. 

3Stellt die Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen die Vorschrif-
ten über den Datenschutz fest, so ist sie befugt, die betroffenen 
Personen hierüber zu unterrichten, den Verstoß anderen für die 
Verfolgung oder Ahndung zuständigen Stellen anzuzeigen so-
wie bei schwerwiegenden Verstößen die Gewerbeaufsichtsbe-
hörde zur Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen zu 
unterrichten. 4§ 13 Absatz 4 Satz 4 bis 7 gilt entsprechend. 

(4) 1Die der Aufsicht unterliegenden Stellen sowie die mit deren 
Leitung beauftragten Personen haben einer Aufsichtsbehörde 
auf Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 2Der Auskunftspflichtige kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 3Der Aus-
kunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.
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(5) 1Die von einer Aufsichtsbehörde mit der Überwachung der 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz beauftragten 
Personen sind befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstü-
cke und Geschäftsräume der Stelle zu betreten und Zugang zu 
allen Datenverarbeitungsanlagen und -geräten zu erhalten. 2Die 
Stelle ist insoweit zur Duldung verpflichtet. 3§ 16 Absatz 4 gilt 
entsprechend. 

(6) 1Die Aufsichtsbehörden beraten und unterstützen die Daten-
schutzbeauftragten mit Rücksicht auf deren typische Bedürf-
nisse. 2Sie können die Abberufung der oder des Datenschutzbe-
auftragten verlangen, wenn sie oder er die zur Erfüllung ihrer 
oder seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde nicht besitzt o-
der im Fall des Artikels 38 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
2016/679 ein schwerwiegender Interessenkonflikt vorliegt. 

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung bleibt unberührt. 

Kapitel 5 – Sanktionen 

§ 41 Anwendung der Vorschriften über das 
Bußgeld- und Strafverfahren 
(1) 1Für Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verord-
nung (EU) 2016/679 gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten sinngemäß. 2Die §§ 17, 35 und 36 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten finden keine Anwendung. 3§ 68 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass das Landgericht entscheidet, wenn die festge-
setzte Geldbuße den Betrag von einhunderttausend Euro 
übersteigt. 

(2) 1Für Verfahren wegen eines Verstoßes nach Artikel 83 Ab-
satz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten, soweit die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten und der allgemeinen Gesetze 
über das Strafverfahren, namentlich der Strafprozessordnung 
und des Gerichtsverfassungsgesetzes, entsprechend. 2Die §§ 56 
bis 58, 87, 88, 99 und 100 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten finden keine Anwendung. 3§ 69 Absatz 4 Satz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren nur mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde, die den Bußgeldbescheid 
erlassen hat, einstellen kann. 

§ 42 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugängliche per-
sonenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne 
hierzu berechtigt zu sein, 

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein 
zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. 

(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 2Antragsberechtigt 
sind die betroffene Person, der Verantwortliche, die oder der 
Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 
2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren 
gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder 
seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder 
Benachrichtigenden verwendet werden. 

§ 43 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht 
richtig behandelt oder 

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig un-
terrichtet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne 
des § 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen verhängt. 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 
2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Melde-
pflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 
1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden 
verwendet werden. 

Kapitel 6 – Rechtsbehelfe 

§ 44 Klagen gegen den Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter 
(1) 1Klagen der betroffenen Person gegen einen Verantwortli-
chen oder einen Auftragsverarbeiter wegen eines Verstoßes ge-
gen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungsbe-
reich der Verordnung (EU) 2016/679 oder der darin enthaltenen 
Rechte der betroffenen Person können bei dem Gericht des Or-
tes erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung des Ver-
antwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet. 2Klagen nach 
Satz 1 können auch bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, 
an dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalts-
ort hat. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden sind. 

(3) 1Hat der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter einen 
Vertreter nach Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 benannt, gilt dieser auch als bevollmächtigt, Zustel-
lungen in zivilgerichtlichen Verfahren nach Absatz 1 entgegen-
zunehmen. 2§ 184 der Zivilprozessordnung bleibt unberührt. 

Teil 3 – Bestimmungen für Verarbeitun-
gen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2016/680 

Kapitel 1 – Anwendungsbereich, Begriffsbestim-
mungen und allgemeine Grundsätze für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 

§ 45 Anwendungsbereich 
1Die Vorschriften dieses Teils gelten für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die für die Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten zuständigen öffentlichen Stellen, soweit 
sie Daten zum Zweck der Erfüllung dieser Aufgaben verarbei-
ten. 2Die öffentlichen Stellen gelten dabei als Verantwortliche. 
3Die Verhütung von Straftaten im Sinne des Satzes 1 umfasst 
den Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit. 4Die Sätze 1 und 2 finden zudem Anwendung 
auf diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Vollstreckung 
von Strafen, von Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Num-
mer 8 des Strafgesetzbuchs, von Erziehungsmaßregeln oder 
Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes und von 
Geldbußen zuständig sind. 5Soweit dieser Teil Vorschriften für 
Auftragsverarbeiter enthält, gilt er auch für diese. 

§ 46 Begriffsbestimmungen 
Es bezeichnen die Begriffe: 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem 
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 oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck 
der physischen, physiologischen, genetischen, psychi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identi-
tät dieser Person sind, identifiziert werden kann; 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisa-
tion, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder 
die Vernichtung; 

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung ge-
speicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken; 

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, bei der diese Daten verwen-
det werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich 
auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbe-
sondere um Aspekte der Arbeitsleistung, der wirtschaft-
lichen Lage, der Gesundheit, der persönlichen Vorlie-
ben, der Interessen, der Zuverlässigkeit, des Verhaltens, 
der Aufenthaltsorte oder der Ortswechsel dieser natürli-
chen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer Weise, in der die Daten ohne Hin-
zuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden 
können, sofern diese zusätzlichen Informationen geson-
dert aufbewahrt werden und technischen und organisa-
torischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, 
dass die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen 
werden können; 

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbe-
zogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugäng-
lich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zent-
ral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mit-
tel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet; 

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortli-
chen verarbeitet; 

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personen-
bezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; 
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersu-
chungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen 
Rechtsvorschriften personenbezogene Daten erhalten, 
gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung die-
ser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Ein-
klang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß 
den Zwecken der Verarbeitung; 

10. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ 
eine Verletzung der Sicherheit, die zur unbeabsichtigten 
oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur 
Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder 
zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten 
geführt hat, die verarbeitet wurden; 

11. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den er-
erbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über 
die Physiologie oder die Gesundheit dieser Person lie-
fern, insbesondere solche, die aus der Analyse einer bi-
ologischen Probe der Person gewonnen wurden; 

12. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Ver-
fahren gewonnene personenbezogene Daten zu den phy-
sischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige 
Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen o-
der bestätigen, insbesondere Gesichtsbilder oder dakty-
loskopische Daten; 

13. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich 
auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natür-
lichen Person, einschließlich der Erbringung von Ge-
sundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen In-
formationen über deren Gesundheitszustand hervorge-
hen; 

14. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ 

a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Her-
kunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschafts-
zugehörigkeit hervorgehen, 

b) genetische Daten, 

c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung 
einer natürlichen Person, 

d) Gesundheitsdaten und 

e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientie-
rung; 

15. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat ge-
mäß Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 eingerich-
tete unabhängige staatliche Stelle; 

16. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Or-
ganisation und ihre nachgeordneten Stellen sowie jede 
sonstige Einrichtung, die durch eine von zwei oder mehr 
Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der Grund-
lage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde; 

17. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, 
in informierter Weise und unmissverständlich abgege-
bene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder 
einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit 
der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten einverstanden ist. 

§ 47 Allgemeine Grundsätze für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten müssen 

1. auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben ver-
arbeitet werden, 

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke er-
hoben und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu 
vereinbarenden Weise verarbeitet werden, 

3. dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen 
des Verarbeitungszwecks erforderlich sein und ihre Ver-
arbeitung nicht außer Verhältnis zu diesem Zweck ste-
hen, 

4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten 
Stand sein; dabei sind alle angemessenen Maßnahmen 
zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden, 

5. nicht länger als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 
werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert wer-
den, die die Identifizierung der betroffenen Personen er-
möglicht, und 

6. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene 
Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet; 
hierzu gehört auch ein durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender 
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-
tung, unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zer-
störung oder unbeabsichtigter Schädigung. 
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Kapitel 2 – Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

§ 48 Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten 
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten ist nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung un-
bedingt erforderlich ist. 

(2) 1Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeitet, sind geeignete Garantien für die Rechtsgüter der be-
troffenen Personen vorzusehen. 2Geeignete Garantien können 
insbesondere sein 

1. spezifische Anforderungen an die Datensicherheit oder 
die Datenschutzkontrolle, 

2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffris-
ten, 

3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Be-
teiligten, 

4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezoge-
nen Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle, 

5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung, 

6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 

7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder 

8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer 
Übermittlung oder Verarbeitung für andere Zwecke die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen. 

§ 49 Verarbeitung zu anderen Zwecken 
1Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen 
Zweck als zu demjenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zu-
lässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck um einen der in 
§ 45 genannten Zwecke handelt, der Verantwortliche befugt ist, 
Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbeitung 
zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. 2Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in 
§ 45 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist. 

§ 50 Verarbeitung zu archivarischen, wissen-
schaftlichen und statistischen Zwecken 
1Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen der in § 45 ge-
nannten Zwecke in archivarischer, wissenschaftlicher oder sta-
tistischer Form verarbeitet werden, wenn hieran ein öffentliches 
Interesse besteht und geeignete Garantien für die Rechtsgüter 
der betroffenen Personen vorgesehen werden. 2Solche Garan-
tien können in einer so zeitnah wie möglich erfolgenden Ano-
nymisierung der personenbezogenen Daten, in Vorkehrungen 
gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte oder in ihrer 
räumlich und organisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben 
getrennten Verarbeitung bestehen. 

§ 51 Einwilligung 
(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach ei-
ner Rechtsvorschrift auf der Grundlage einer Einwilligung er-
folgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der be-
troffenen Person nachweisen können. 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine 
schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft, 
muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und 
leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu un-
terscheiden ist. 

(3) 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung je-
derzeit zu widerrufen. 2Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene 
Person ist vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu 
setzen. 

(4) 1Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien 
Entscheidung der betroffenen Person beruht. 2Bei der Beurtei-
lung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen die 
Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. 3Die betroffene 
Person ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung hin-

zuweisen. 4Ist dies nach den Umständen des Einzelfalles erfor-
derlich oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie auch 
über die Folgen der Verweigerung der Einwilligung zu beleh-
ren. 

(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung ausdrücklich 
auf diese Daten beziehen. 

§ 52 Verarbeitung auf Weisung des Verant-
wortlichen 
Jede einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter 
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten 
hat, darf diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verant-
wortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach einer Rechts-
vorschrift zur Verarbeitung verpflichtet ist. 

§ 53 Datengeheimnis 
1Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbe-
zogene Daten nicht unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). 
2Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge-
heimnis zu verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch 
nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

§ 54 Automatisierte Einzelentscheidung 
(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung 
beruhende Entscheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge 
für die betroffene Person verbunden ist oder sie erheblich be-
einträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift 
vorgesehen ist. 

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten beruhen, sofern nicht ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der Rechtsgüter sowie der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Personen getroffen wur-
den. 

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf 
der Grundlage von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten diskriminiert werden, ist verboten. 

Kapitel 3 – Rechte der betroffenen Personen 

§ 55 Allgemeine Informationen zu Datenver-
arbeitungen 
Der Verantwortliche hat in allgemeiner Form und für jeder-
mann zugänglich Informationen zur Verfügung zu stellen über 

1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitun-
gen, 

2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten bestehenden Rechte der betroffenen Per-
sonen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Ein-
schränkung der Verarbeitung, 

3. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
und der oder des Datenschutzbeauftragten, 

4. das Recht, die Bundesbeauftragte oder den Bundesbe-
auftragten anzurufen, und 

5. die Erreichbarkeit der oder des Bundesbeauftragten. 

§ 56 Benachrichtigung betroffener Personen 
(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Ver-
arbeitung sie betreffender personenbezogener Daten in speziel-
len Rechtsvorschriften, insbesondere bei verdeckten Maßnah-
men, vorgesehen oder angeordnet, so hat diese Benachrichti-
gung zumindest die folgenden Angaben zu enthalten: 

1. die in § 55 genannten Angaben, 

2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

3. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer, 

4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der per-
sonenbezogenen Daten sowie 

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, 
wenn die personenbezogenen Daten ohne Wissen der 
betroffenen Person erhoben wurden. 



§§ 57-58 BDSG 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

BDSG 

247 
 

 

 

 

 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Verantwortliche die 
Benachrichtigung insoweit und solange aufschieben, einschrän-
ken oder unterlassen, wie andernfalls 

1. die Erfüllung der in § 45 genannten Aufgaben, 

2. die öffentliche Sicherheit oder 

3. Rechtsgüter Dritter 

gefährdet würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser 
Gefahren das Informationsinteresse der betroffenen Person 
überwiegt. 

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den 
Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Be-
hörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur 
mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

(4) Im Fall der Einschränkung nach Absatz 2 gilt § 57 Absatz 7 
entsprechend. 

§ 57 Auskunftsrecht 
(1) 1Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag 
Auskunft darüber zu erteilen, ob er sie betreffende Daten verar-
beitet. 2Betroffene Personen haben darüber hinaus das Recht, 
Informationen zu erhalten über 

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Ver-
arbeitung sind, und die Kategorie, zu der sie gehören, 

2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der 
Daten, 

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrund-
lage, 

4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, ge-
genüber denen die Daten offengelegt worden sind, ins-
besondere bei Empfängern in Drittstaaten oder bei inter-
nationalen Organisationen, 

5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer, 

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung der Daten durch 
den Verantwortlichen, 

7. das Recht nach § 60, die Bundesbeauftragte oder den 
Bundesbeauftragten anzurufen, sowie 

8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Bundesbeauf-
tragten. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur des-
halb verarbeitet werden, weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbe-
wahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder die 
ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Daten-
schutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftserteilung einen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und eine Verar-
beitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, wenn die be-
troffene Person keine Angaben macht, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen, und deshalb der für die Erteilung der Aus-
kunft erforderliche Aufwand außer Verhältnis zu dem von der 
betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse 
steht. 

(4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des 
§ 56 Absatz 2 von der Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen 
oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 teilweise oder 
vollständig einschränken. 

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den 
Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Be-
hörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur 
mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

(6) 1Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Ab-
sehen von oder die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten. 2Dies gilt nicht, wenn bereits die Er-
teilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des 
§ 56 Absatz 2 mit sich bringen würde. 3Die Unterrichtung nach 
Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der 

Gründe den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der 
Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde. 

(7) 1Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Abse-
hen von oder die Einschränkung der Auskunft unterrichtet, 
kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die Bundesbeauftragte 
oder den Bundesbeauftragten ausüben. 2Der Verantwortliche 
hat die betroffene Person über diese Möglichkeit sowie darüber 
zu unterrichten, dass sie gemäß § 60 die Bundesbeauftragte oder 
den Bundesbeauftragten anrufen oder gerichtlichen Rechts-
schutz suchen kann. 3Macht die betroffene Person von ihrem 
Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen 
der oder dem Bundesbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die 
zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass 
dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet 
würde. 4Die oder der Bundesbeauftragte hat die betroffene Per-
son zumindest darüber zu unterrichten, dass alle erforderlichen 
Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch sie stattge-
funden hat. 5Diese Mitteilung kann die Information enthalten, 
ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. 6Die 
Mitteilung der oder des Bundesbeauftragten an die betroffene 
Person darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des 
Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehen-
den Auskunft zustimmt. 7Der Verantwortliche darf die Zustim-
mung nur insoweit und solange verweigern, wie er nach Absatz 
4 von einer Auskunft absehen oder sie einschränken könnte. 
8Die oder der Bundesbeauftragte hat zudem die betroffene Per-
son über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrich-
ten. 

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen oder rechtlichen 
Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren. 

§ 58 Rechte auf Berichtigung und Löschung 
sowie Einschränkung der Verarbeitung 
(1) 1Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichti-
ger Daten zu verlangen. 2Insbesondere im Fall von Aussagen 
oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit nicht den 
Inhalt der Aussage oder Beurteilung. 3Wenn die Richtigkeit o-
der Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt 
an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verar-
beitung. 4In diesem Fall hat der Verantwortliche die betroffene 
Person zu unterrichten, bevor er die Einschränkung wieder auf-
hebt. 5Die betroffene Person kann zudem die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten verlangen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke angemessen 
ist. 

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen unverzüglich die Löschung sie betreffender Daten zu 
verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, deren 
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist 
oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung ge-
löscht werden müssen. 

(3) 1Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der 
Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung 
schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person be-
einträchtigen würde, 

2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die Zwecken 
des § 45 dienen, weiter aufbewahrt werden müssen oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speiche-
rung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist. 

2In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen 
nur zu dem Zweck verarbeitet werden, der ihrer Löschung ent-
gegenstand. 

(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzu-
stellen, dass eine Einschränkung der Verarbeitung eindeutig er-
kennbar ist und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht ohne 
weitere Prüfung möglich ist. 

(5) 1Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, 
hat er einer Stelle, die ihm die personenbezogenen Daten zuvor 
übermittelt hat, die Berichtigung mitzuteilen. 2In Fällen der Be-
richtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
nach den Absätzen 1 bis 3 hat der Verantwortliche Empfängern, 
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denen die Daten übermittelt wurden, diese Maßnahmen mitzu-
teilen. 3Der Empfänger hat die Daten zu berichtigen, zu löschen 
oder ihre Verarbeitung einzuschränken. 

(6) 1Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Ab-
sehen von der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder über die an deren Stelle tretende Einschränkung der 
Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. 2Dies gilt nicht, wenn 
bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im 
Sinne des § 56 Absatz 2 mit sich bringen würde. 3Die Unter-
richtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mit-
teilung der Gründe den mit dem Absehen von der Unterrichtung 
verfolgten Zweck gefährden würde. 

(7) § 57 Absatz 7 und 8 findet entsprechende Anwendung. 

§ 59 Verfahren für die Ausübung der Rechte 
der betroffenen Person 
(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter 
Verwendung einer klaren und einfachen Sprache in präziser, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form zu kommunizie-
ren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften soll er bei der 
Beantwortung von Anträgen grundsätzlich die für den Antrag 
gewählte Form verwenden. 

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person 
unbeschadet des § 57 Absatz 6 und des § 58 Absatz 6 unverzüg-
lich schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, wie verfahren 
wurde. 

(3) 1Die Erteilung von Informationen nach § 55, die Benach-
richtigungen nach den §§ 56 und 66 und die Bearbeitung von 
Anträgen nach den §§ 57 und 58 erfolgen unentgeltlich. 2Bei 
offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach den 
§§ 57 und 58 kann der Verantwortliche entweder eine angemes-
sene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlan-
gen oder sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 
3In diesem Fall muss der Verantwortliche den offenkundig un-
begründeten oder exzessiven Charakter des Antrags belegen 
können. 

(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität 
einer betroffenen Person, die einen Antrag nach den §§ 57 oder 
58 gestellt hat, kann er von ihr zusätzliche Informationen anfor-
dern, die zur Bestätigung ihrer Identität erforderlich sind. 

§ 60 Anrufung der oder des Bundesbeauf-
tragten 
(1) 1Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweiti-
ger Rechtsbehelfe mit einer Beschwerde an die Bundesbeauf-
tragte oder den Bundesbeauftragten wenden, wenn sie der Auf-
fassung ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Da-
ten durch öffentliche Stellen zu den in § 45 genannten Zwecken 
in ihren Rechten verletzt worden zu sein. 2Dies gilt nicht für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Gerichte, 
soweit diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 
verarbeitet haben. 3Die oder der Bundesbeauftragte hat die be-
troffene Person über den Stand und das Ergebnis der Be-
schwerde zu unterrichten und sie hierbei auf die Möglichkeit 
gerichtlichen Rechtsschutzes nach § 61 hinzuweisen. 

(2) 1Die oder der Bundesbeauftragte hat eine bei ihr oder ihm 
eingelegte Beschwerde über eine Verarbeitung, die in die Zu-
ständigkeit einer Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union fällt, unverzüglich an die zustän-
dige Aufsichtsbehörde des anderen Staates weiterzuleiten. 2Sie 
oder er hat in diesem Fall die betroffene Person über die Wei-
terleitung zu unterrichten und ihr auf deren Ersuchen weitere 
Unterstützung zu leisten. 

§ 61 Rechtsschutz gegen Entscheidungen der 
oder des Bundesbeauftragten oder bei deren 
oder dessen Untätigkeit 
(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet an-
derer Rechtsbehelfe gerichtlich gegen eine verbindliche Ent-
scheidung der oder des Bundesbeauftragten vorgehen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend zugunsten betroffener Personen, 
wenn sich die oder der Bundesbeauftragte mit einer Be-
schwerde nach § 60 nicht befasst oder die betroffene Person 

nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlegung der Be-
schwerde über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in 
Kenntnis gesetzt hat. 

Kapitel 4 – Pflichten der Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter 

§ 62 Auftragsverarbeitung 
(1) 1Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verant-
wortlichen durch andere Personen oder Stellen verarbeitet, hat 
der Verantwortliche für die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu 
sorgen. 2Die Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Be-
richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber dem Verantwort-
lichen geltend zu machen. 

(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter 
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragen, 
die mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnah-
men sicherstellen, dass die Verarbeitung im Einklang mit den 
gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der Rechte 
der betroffenen Personen gewährleistet wird. 

(3) 1Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Ge-
nehmigung des Verantwortlichen keine weiteren Auftragsver-
arbeiter hinzuziehen. 2Hat der Verantwortliche dem Auf-
tragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur Hinzuzie-
hung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt, hat der Auftragsver-
arbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte 
Hinzuziehung oder Ersetzung zu informieren. 3Der Verantwort-
liche kann in diesem Fall die Hinzuziehung oder Ersetzung un-
tersagen. 

(4) 1Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsver-
arbeiter hinzu, so hat er diesem dieselben Verpflichtungen aus 
seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen nach Absatz 5 auf-
zuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese Pflichten für den 
weiteren Auftragsverarbeiter nicht schon aufgrund anderer Vor-
schriften verbindlich sind. 2Erfüllt ein weiterer Auftragsverar-
beiter diese Verpflichtungen nicht, so haftet der ihn beauftra-
gende Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für 
die Einhaltung der Pflichten des weiteren Auftragsverarbeiters. 

(5) 1Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf 
der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstru-
ments zu erfolgen, der oder das den Auftragsverarbeiter an den 
Verantwortlichen bindet und der oder das den Gegenstand, die 
Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung, die Art der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen 
und die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen festlegt. 
2Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument haben insbeson-
dere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter 

1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen 
handelt; ist der Auftragsverarbeiter der Auffassung, dass 
eine Weisung rechtswidrig ist, hat er den Verantwortli-
chen unverzüglich zu informieren; 

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit 
verpflichtet werden, soweit sie keiner angemessenen ge-
setzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei un-
terstützt, die Einhaltung der Bestimmungen über die 
Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten; 

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Er-
bringung der Verarbeitungsleistungen nach Wahl des 
Verantwortlichen zurückgibt oder löscht und bestehende 
Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer Rechtsvor-
schrift eine Verpflichtung zur Speicherung der Daten be-
steht; 

5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informatio-
nen, insbesondere die gemäß § 76 erstellten Protokolle, 
zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten zur Ver-
fügung stellt; 

6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder ei-
nem von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt wer-
den, ermöglicht und dazu beiträgt; 
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7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen 
für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters einhält; 

8. alle gemäß § 64 erforderlichen Maßnahmen ergreift und 

9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der 
ihm zur Verfügung stehenden Informationen den Ver-
antwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 64 bis 67 
und 69 genannten Pflichten unterstützt. 

(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schriftlich oder 
elektronisch abzufassen. 

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung unter Verstoß gegen diese Vorschrift bestimmt, gilt 
in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 

§ 63 Gemeinsam Verantwortliche 
1Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwe-
cke und die Mittel der Verarbeitung fest, gelten sie als gemein-
sam Verantwortliche. 2Gemeinsam Verantwortliche haben ihre 
jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen Verantwort-
lichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung festzu-
legen, soweit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften festge-
legt sind. 3Aus der Vereinbarung muss insbesondere hervorge-
hen, wer welchen Informationspflichten nachzukommen hat 
und wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte 
wahrnehmen können. 4Eine entsprechende Vereinbarung hin-
dert die betroffene Person nicht, ihre Rechte gegenüber jedem 
der gemeinsam Verantwortlichen geltend zu machen. 

§ 64 Anforderungen an die Sicherheit der 
Datenverarbeitung 
(1) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben un-
ter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementie-
rungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwe-
cke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und 
der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren 
für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im 
Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten. 2Der Verantwortliche hat hierbei die einschlä-
gigen Technischen Richtlinien und Empfehlungen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksich-
tigen. 

(2) 1Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter ande-
rem die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbe-
zogener Daten umfassen, soweit solche Mittel in Anbetracht der 
Verarbeitungszwecke möglich sind. 2Die Maßnahmen nach Ab-
satz 1 sollen dazu führen, dass 

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belast-
barkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt werden und 

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der 
Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen 
Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden können. 

(3) 1Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Ver-
antwortliche und der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobe-
wertung Maßnahmen zu ergreifen, die Folgendes bezwecken: 

1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit 
denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbe-
fugte (Zugangskontrolle), 

2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Ver-
änderns oder Löschens von Datenträgern (Datenträger-
kontrolle), 

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbe-
zogenen Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme, 
Veränderung und Löschung von gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten (Speicherkontrolle), 

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbei-
tungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Daten-
übertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle), 

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automati-
sierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließ-
lich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten 
personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskon-
trolle), 

6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden 
kann, an welche Stellen personenbezogene Daten mit 
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermit-
telt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden 
können (Übertragungskontrolle), 

7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festge-
stellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu 
welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbei-
tungssysteme eingegeben oder verändert worden sind 
(Eingabekontrolle), 

8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbe-
zogener Daten sowie beim Transport von Datenträgern 
die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt 
werden (Transportkontrolle), 

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungs-
fall wiederhergestellt werden können (Wiederherstell-
barkeit), 

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur 
Verfügung stehen und auftretende Fehlfunktionen ge-
meldet werden (Zuverlässigkeit), 

11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene 
Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschä-
digt werden können (Datenintegrität), 

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im 
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Wei-
sungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle), 

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen 
Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeits-
kontrolle), 

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken er-
hobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet 
werden können (Trennbarkeit). 

2Ein Zweck nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 kann insbesondere 
durch die Verwendung von dem Stand der Technik entspre-
chenden Verschlüsselungsverfahren erreicht werden. 

§ 65 Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an die oder den 
Bundesbeauftragten 
(1) 1Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten unverzüglich und möglichst innerhalb 
von 72 Stunden, nachdem sie ihm bekannt geworden ist, der o-
der dem Bundesbeauftragten zu melden, es sei denn, dass die 
Verletzung voraussichtlich keine Gefahr für die Rechtsgüter na-
türlicher Personen mit sich gebracht hat. 2Erfolgt die Meldung 
an die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten nicht 
innerhalb von 72 Stunden, so ist die Verzögerung zu begründen. 

(2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten unverzüglich dem Verantwortlichen 
zu melden. 

(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest folgende Infor-
mationen zu enthalten: 

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten, die, soweit möglich, Anga-
ben zu den Kategorien und der ungefähren Anzahl der 
betroffenen Personen, zu den betroffenen Kategorien 
personenbezogener Daten und zu der ungefähren Anzahl 
der betroffenen personenbezogenen Datensätze zu ent-
halten hat, 

2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des Daten-
schutzbeauftragten oder einer sonstigen Person oder 
Stelle, die weitere Informationen erteilen kann, 

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der 
Verletzung und 
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4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergrif-
fenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behand-
lung der Verletzung und der getroffenen Maßnahmen 
zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswir-
kungen. 

(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen mit 
der Meldung übermittelt werden können, hat der Verantwortli-
che sie unverzüglich nachzureichen, sobald sie ihm vorliegen. 

(5) 1Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes perso-
nenbezogener Daten zu dokumentieren. 2Die Dokumentation 
hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden Tatsachen, de-
ren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu 
umfassen. 

(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten personenbezogene Daten betroffen sind, die von ei-
nem oder an einen Verantwortlichen in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden, sind die 
in Absatz 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwort-
lichen unverzüglich zu übermitteln. 

(7) § 42 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 

(8) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichti-
gungen über Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten bleiben unberührt. 

§ 66 Benachrichtigung betroffener Personen 
bei Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten 
(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
voraussichtlich eine erhebliche Gefahr für Rechtsgüter betroffe-
ner Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche die betroffe-
nen Personen unverzüglich über den Vorfall zu benachrichti-
gen. 

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und ein-
facher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten zu beschreiben und zumindest die in § 65 Ab-
satz 3 Nummer 2 bis 4 genannten Informationen und Maßnah-
men zu enthalten. 

(3) Von der Benachrichtigung nach Absatz 1 kann abgesehen 
werden, wenn 

1. der Verantwortliche geeignete technische und organisa-
torische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 
diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Daten 
angewandt wurden; dies gilt insbesondere für Vorkeh-
rungen wie Verschlüsselungen, durch die die Daten für 
unbefugte Personen unzugänglich gemacht wurden; 

2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verlet-
zung getroffene Maßnahmen sichergestellt hat, dass al-
ler Wahrscheinlichkeit nach keine erhebliche Gefahr im 
Sinne des Absatzes 1 mehr besteht, oder 

3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbun-
den wäre; in diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu er-
folgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 
wirksam informiert werden. 

(4) 1Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über 
eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten nicht 
benachrichtigt hat, kann die oder der Bundesbeauftragte förm-
lich feststellen, dass ihrer oder seiner Auffassung nach die in 
Absatz 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Hier-
bei hat sie oder er die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, 
dass die Verletzung eine erhebliche Gefahr im Sinne des Absat-
zes 1 zur Folge hat. 

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Ab-
satz 1 kann unter den in § 56 Absatz 2 genannten Voraussetzun-
gen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden, so-
weit nicht die Interessen der betroffenen Person aufgrund der 
von der Verletzung ausgehenden erheblichen Gefahr im Sinne 
des Absatzes 1 überwiegen. 

(6) § 42 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 

§ 67 Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung 
(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwen-
dung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich 
eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter betroffener Personen 
zur Folge, so hat der Verantwortliche vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für die be-
troffenen Personen durchzuführen. 

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvor-
gänge mit ähnlich hohem Gefahrenpotential kann eine gemein-
same Datenschutz-Folgenabschätzung vorgenommen werden. 

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder 
den Datenschutzbeauftragten an der Durchführung der Folgen-
abschätzung zu beteiligen. 

(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten der von der Verar-
beitung betroffenen Personen Rechnung zu tragen und zumin-
dest Folgendes zu enthalten: 

1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verar-
beitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, 

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismä-
ßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf deren 
Zweck, 

3. eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der be-
troffenen Personen und 

4. die Maßnahmen, mit denen bestehenden Gefahren abge-
holfen werden soll, einschließlich der Garantien, der Si-
cherheitsvorkehrungen und der Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nachgewiesen 
werden sollen. 

(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche eine Überprü-
fung durchzuführen, ob die Verarbeitung den Maßgaben folgt, 
die sich aus der Folgenabschätzung ergeben haben. 

§ 68 Zusammenarbeit mit der oder dem 
Bundesbeauftragten 
Der Verantwortliche hat mit der oder dem Bundesbeauftragten 
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zusammenzuarbei-
ten. 

§ 69 Anhörung der oder des Bundesbeauf-
tragten 
(1) 1Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu 
anzulegenden Dateisystemen die Bundesbeauftragte oder den 
Bundesbeauftragten anzuhören, wenn 

1. aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 67 
hervorgeht, dass die Verarbeitung eine erhebliche Ge-
fahr für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zur 
Folge hätte, wenn der Verantwortliche keine Abhilfe-
maßnahmen treffen würde, oder 

2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Ver-
wendung neuer Technologien, Mechanismen oder Ver-
fahren, eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter der 
betroffenen Personen zur Folge hat. 

2Die oder der Bundesbeauftragte kann eine Liste der Verarbei-
tungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 
1 unterliegen. 

(2) 1Der oder dem Bundesbeauftragten sind im Fall des Absat-
zes 1 vorzulegen: 

1. die nach § 67 durchgeführte Datenschutz-Folgenab-
schätzung, 

2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständig-
keiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verant-
wortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten Auf-
tragsverarbeiter, 

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtig-
ten Verarbeitung, 

4. Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgüter der be-
troffenen Personen vorgesehenen Maßnahmen und Ga-
rantien und 
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5. Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauf-
tragten. 

2Auf Anforderung sind ihr oder ihm zudem alle sonstigen Infor-
mationen zu übermitteln, die sie oder er benötigt, um die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug 
auf den Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen 
Personen bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Ga-
rantien bewerten zu können. 

(3) 1Falls die oder der Bundesbeauftragte der Auffassung ist, 
dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben 
verstoßen würde, insbesondere weil der Verantwortliche das 
Risiko nicht ausreichend ermittelt oder keine ausreichenden 
Abhilfemaßnahmen getroffen hat, kann sie oder er dem Verant-
wortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter inner-
halb eines Zeitraums von sechs Wochen nach Einleitung der 
Anhörung schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche 
Maßnahmen noch ergriffen werden sollten. 2Die oder der Bun-
desbeauftragte kann diese Frist um einen Monat verlängern, 
wenn die geplante Verarbeitung besonders komplex ist. 3Sie o-
der er hat in diesem Fall innerhalb eines Monats nach Einleitung 
der Anhörung den Verantwortlichen und gegebenenfalls den 
Auftragsverarbeiter über die Fristverlängerung zu informieren. 

(4) 1Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung 
für die Aufgabenerfüllung des Verantwortlichen und ist sie da-
her besonders dringlich, kann er mit der Verarbeitung nach Be-
ginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Frist beginnen. 2In diesem Fall sind die Empfehlungen 
der oder des Bundesbeauftragten im Nachhinein zu berücksich-
tigen und sind die Art und Weise der Verarbeitung daraufhin 
gegebenenfalls anzupassen. 

§ 70 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
(1) 1Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien 
von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, die in seine Zuständig-
keit fallen. 2Dieses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu 
enthalten: 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwort-
lichen sowie den Namen und die Kontaktdaten der oder 
des Datenschutzbeauftragten, 

2. die Zwecke der Verarbeitung, 

3. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder 
noch offengelegt werden sollen, 

4. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 
und der Kategorien personenbezogener Daten, 

5. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling, 

6. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen per-
sonenbezogener Daten an Stellen in einem Drittstaat o-
der an eine internationale Organisation, 

7. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

8. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die 
Überprüfung der Erforderlichkeit der Speicherung der 
verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten 
und 

9. eine allgemeine Beschreibung der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen gemäß § 64. 

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Katego-
rien von Verarbeitungen zu führen, die er im Auftrag eines Ver-
antwortlichen durchführt, das Folgendes zu enthalten hat: 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbei-
ters, jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auf-
tragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls der oder 
des Datenschutzbeauftragten, 

2. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen 
Daten an Stellen in einem Drittstaat oder an eine inter-
nationale Organisation unter Angabe des Staates oder 
der Organisation und 

3. eine allgemeine Beschreibung der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen gemäß § 64. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind 
schriftlich oder elektronisch zu führen. 

(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anfor-
derung ihre Verzeichnisse der oder dem Bundesbeauftragten 
zur Verfügung zu stellen. 

§ 71 Datenschutz durch Technikgestaltung und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
(1) 1Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festle-
gung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung selbst angemessene Vorkehrungen zu treffen, die 
geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa die Daten-
sparsamkeit wirksam umzusetzen, und die sicherstellen, dass 
die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Rechte der 
betroffenen Personen geschützt werden. 2Er hat hierbei den 
Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, 
den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung 
sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für 
die Rechtsgüter der betroffenen Personen zu berücksichtigen. 
3Insbesondere sind die Verarbeitung personenbezogener Daten 
und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssyste-
men an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Da-
ten wie möglich zu verarbeiten. 4Personenbezogene Daten sind 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verarbeitungszweck 
möglich ist. 

(2) 1Der Verantwortliche hat geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass durch 
Voreinstellungen grundsätzlich nur solche personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden können, deren Verarbeitung für den 
jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. 
2Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den Umfang ih-
rer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. 
3Die Maßnahmen müssen insbesondere gewährleisten, dass die 
Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer unbe-
stimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden 
können. 

§ 72 Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Kategorien betroffener Personen 
1Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten so weit wie möglich zwischen den verschiedenen 
Kategorien betroffener Personen zu unterscheiden. 2Dies be-
trifft insbesondere folgende Kategorien: 

1. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, 
dass sie eine Straftat begangen haben, 

2. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, 
dass sie in naher Zukunft eine Straftat begehen werden, 

3. verurteilte Straftäter, 

4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte 
Tatsachen darauf hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat 
sein könnten, und 

5. andere Personen wie insbesondere Zeugen, Hinweisge-
ber oder Personen, die mit den in den Nummern 1 bis 4 
genannten Personen in Kontakt oder Verbindung stehen. 

§ 73 Unterscheidung zwischen Tatsachen und 
persönlichen Einschätzungen 
1Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie mög-
lich danach zu unterscheiden, ob personenbezogene Daten auf 
Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen. 2Zu 
diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der jeweiligen 
Verarbeitung möglich und angemessen ist, Beurteilungen, die 
auf persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche kenntlich 
machen. 3Es muss außerdem feststellbar sein, welche Stelle die 
Unterlagen führt, die der auf einer persönlichen Einschätzung 
beruhenden Beurteilung zugrunde liegen. 

§ 74 Verfahren bei Übermittlungen 
(1) 1Der Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu er-
greifen, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, 
die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt oder 
sonst zur Verfügung gestellt werden. 2Zu diesem Zweck hat er, 
soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qua-
lität der Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu 
überprüfen. 3Bei jeder Übermittlung personenbezogener Daten 
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hat er zudem, soweit dies möglich und angemessen ist, Infor-
mationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, die 
Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Da-
ten sowie deren Aktualität zu beurteilen. 

(2) 1Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
besondere Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen die 
übermittelnde Stelle den Empfänger auf diese Bedingungen und 
die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. 2Die Hinweis-
pflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entspre-
chend markiert werden. 

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und auf Einrichtungen 
und sonstige Stellen, die nach den Kapiteln 4 und 5 des Titels 
V des Dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union errichtet wurden, keine Bedingungen anwen-
den, die nicht auch für entsprechende innerstaatliche Daten-
übermittlungen gelten. 

§ 75 Berichtigung und Löschung personen-
bezogener Daten sowie Einschränkung der 
Verarbeitung 
(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu be-
richtigen, wenn sie unrichtig sind. 

(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unver-
züglich zu löschen, wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, sie 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden 
müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich ist. 

(3) 1§ 58 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 2Sind 
unrichtige personenbezogene Daten oder personenbezogene 
Daten unrechtmäßig übermittelt worden, ist auch dies dem 
Empfänger mitzuteilen. 

(4) Unbeschadet in Rechtsvorschriften festgesetzter Höchst-
speicher- oder Löschfristen hat der Verantwortliche für die Lö-
schung von personenbezogenen Daten oder eine regelmäßige 
Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung angemes-
sene Fristen vorzusehen und durch verfahrensrechtliche Vor-
kehrungen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten wer-
den. 

§ 76 Protokollierung 
(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verant-
wortliche und Auftragsverarbeiter mindestens die folgenden 
Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren: 

1. Erhebung, 

2. Veränderung, 

3. Abfrage, 

4. Offenlegung einschließlich Übermittlung, 

5. Kombination und 

6. Löschung. 

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen 
es ermöglichen, die Begründung, das Datum und die Uhrzeit 
dieser Vorgänge und so weit wie möglich die Identität der Per-
son, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder offenge-
legt hat, und die Identität des Empfängers der Daten festzustel-
len. 

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch die Daten-
schutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten, die Bun-
desbeauftragte oder den Bundesbeauftragten und die betroffene 
Person sowie für die Eigenüberwachung, für die Gewährleis-
tung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten 
und für Strafverfahren verwendet werden. 

(4) Die Protokolldaten sind am Ende des auf deren Generierung 
folgenden Jahres zu löschen. 

(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die 
Protokolle der oder dem Bundesbeauftragten auf Anforderung 
zur Verfügung zu stellen. 

§ 77 Vertrauliche Meldung von Verstößen 
Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm vertrauliche 
Meldungen über in seinem Verantwortungsbereich erfolgende 
Verstöße gegen Datenschutzvorschriften zugeleitet werden 
können. 

Kapitel 5 – Datenübermittlungen an Drittstaaten 
und an internationale Organisationen 

§ 78 Allgemeine Voraussetzungen 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in 
Drittstaaten oder an internationale Organisationen ist bei Vor-
liegen der übrigen für Datenübermittlungen geltenden Voraus-
setzungen zulässig, wenn 

1. die Stelle oder internationale Organisation für die in § 45 
genannten Zwecke zuständig ist und 

2. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 
3 der Richtlinie (EU) 2016/680 einen Angemessenheits-
beschluss gefasst hat. 

(2) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des 
Vorliegens eines Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 2 und des zu berücksichtigenden öffentli-
chen Interesses an der Datenübermittlung zu unterbleiben, 
wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und 
die elementaren Menschenrechte wahrender Umgang mit den 
Daten beim Empfänger nicht hinreichend gesichert ist oder 
sonst überwiegende schutzwürdige Interessen einer betroffenen 
Person entgegenstehen. 2Bei seiner Beurteilung hat der Verant-
wortliche maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im 
Einzelfall einen angemessenen Schutz der übermittelten Daten 
garantiert. 

(3) 1Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt oder zur Ver-
fügung gestellt wurden, nach Absatz 1 übermittelt werden sol-
len, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen Stelle 
des anderen Mitgliedstaats genehmigt werden. 2Übermittlungen 
ohne vorherige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn die 
Übermittlung erforderlich ist, um eine unmittelbare und ernst-
hafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Staates oder für 
die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, 
und die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann. 3Im Fall des Satzes 2 ist die Stelle des anderen 
Mitgliedstaats, die für die Erteilung der Genehmigung zustän-
dig gewesen wäre, unverzüglich über die Übermittlung zu un-
terrichten. 

(4) 1Der Verantwortliche, der Daten nach Absatz 1 übermittelt, 
hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Emp-
fänger die übermittelten Daten nur dann an andere Drittstaaten 
oder andere internationale Organisationen weiterübermittelt, 
wenn der Verantwortliche diese Übermittlung zuvor genehmigt 
hat. 2Bei der Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung 
hat der Verantwortliche alle maßgeblichen Faktoren zu berück-
sichtigen, insbesondere die Schwere der Straftat, den Zweck der 
ursprünglichen Übermittlung und das in dem Drittstaat oder der 
internationalen Organisation, an das oder an die die Daten wei-
terübermittelt werden sollen, bestehende Schutzniveau für per-
sonenbezogene Daten. 3Eine Genehmigung darf nur dann erfol-
gen, wenn auch eine direkte Übermittlung an den anderen Dritt-
staat oder die andere internationale Organisation zulässig wäre. 
4Die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung kann 
auch abweichend geregelt werden. 

§ 79 Datenübermittlung bei geeigneten 
Garantien 
(1) Liegt entgegen § 78 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss 
nach Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist 
eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
des § 78 auch dann zulässig, wenn 

1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Ga-
rantien für den Schutz personenbezogener Daten vorge-
sehen sind oder 

2. der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, 
die bei der Übermittlung eine Rolle spielen, zu der Auf-
fassung gelangt ist, dass geeignete Garantien für den 
Schutz personenbezogener Daten bestehen. 

(2) 1Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1 
Nummer 2 zu dokumentieren. 2Die Dokumentation hat den 
Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des Empfängers, den 
Grund der Übermittlung und die übermittelten personenbezoge-
nen Daten zu enthalten. 3Sie ist der oder dem Bundesbeauftrag-
ten auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
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(3) 1Der Verantwortliche hat die Bundesbeauftragte oder den 
Bundesbeauftragten zumindest jährlich über Übermittlungen zu 
unterrichten, die aufgrund einer Beurteilung nach Absatz 1 
Nummer 2 erfolgt sind. 2In der Unterrichtung kann er die Emp-
fänger und die Übermittlungszwecke angemessen kategorisie-
ren. 

§ 80 Datenübermittlung ohne geeignete 
Garantien 
(1) Liegt entgegen § 78 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss 
nach Artikel 36 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen 
auch keine geeigneten Garantien im Sinne des § 79 Absatz 1 
vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Vorausset-
zungen des § 78 auch dann zulässig, wenn die Übermittlung er-
forderlich ist 

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen 
Person, 

2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen 
Person, 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit eines Staates, 

4. im Einzelfall für die in § 45 genannten Zwecke oder 

5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit 
den in § 45 genannten Zwecken. 

(2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach Ab-
satz 1 abzusehen, wenn die Grundrechte der betroffenen Person 
das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen. 

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 79 Absatz 2 ent-
sprechend. 

§ 81 Sonstige Datenübermittlung an 
Empfänger in Drittstaaten 
(1) Verantwortliche können bei Vorliegen der übrigen für die 
Datenübermittlung in Drittstaaten geltenden Voraussetzungen 
im besonderen Einzelfall personenbezogene Daten unmittelbar 
an nicht in § 78 Absatz 1 Nummer 1 genannte Stellen in Dritt-
staaten übermitteln, wenn die Übermittlung für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist und 

1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen 
Person das öffentliche Interesse an einer Übermittlung 
überwiegen, 

2. die Übermittlung an die in § 78 Absatz 1 Nummer 1 ge-
nannten Stellen wirkungslos oder ungeeignet wäre, ins-
besondere weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt werden 
kann, und 

3. der Verantwortliche dem Empfänger die Zwecke der 
Verarbeitung mitteilt und ihn darauf hinweist, dass die 
übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet wer-
den dürfen, in dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke 
erforderlich ist. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in § 78 
Absatz 1 Nummer 1 genannten Stellen unverzüglich über die 
Übermittlung zu unterrichten, sofern dies nicht wirkungslos o-
der ungeeignet ist. 

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 79 Absatz 2 und 3 
entsprechend. 

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat der Verantwortliche 
den Empfänger zu verpflichten, die übermittelten personenbe-
zogenen Daten ohne seine Zustimmung nur für den Zweck zu 
verarbeiten, für den sie übermittelt worden sind. 

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit bleiben un-
berührt. 

Kapitel 6 – Zusammenarbeit der Aufsichtsbehör-
den 

§ 82 Gegenseitige Amtshilfe 
(1) 1Die oder der Bundesbeauftragte hat den Datenschutzauf-
sichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten, 
soweit dies für eine einheitliche Umsetzung und Anwendung 

der Richtlinie (EU) 2016/680 erforderlich ist. 2Die Amtshilfe 
betrifft insbesondere Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 
Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation oder 
um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen. 

(2) Die oder der Bundesbeauftragte hat alle geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich und 
spätestens innerhalb eines Monats nach deren Eingang nachzu-
kommen. 

(3) Die oder der Bundesbeauftragte darf Amtshilfeersuchen nur 
ablehnen, wenn 

1. sie oder er für den Gegenstand des Ersuchens oder für 
die Maßnahmen, die sie oder er durchführen soll, nicht 
zuständig ist oder 

2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Rechtsvorschriften 
verstoßen würde. 

(4) 1Die oder der Bundesbeauftragte hat die ersuchende Auf-
sichtsbehörde des anderen Staates über die Ergebnisse oder ge-
gebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen zu informie-
ren, die getroffen wurden, um dem Amtshilfeersuchen nachzu-
kommen. 2Sie oder er hat im Fall des Absatzes 3 die Gründe für 
die Ablehnung des Ersuchens zu erläutern. 

(5) Die oder der Bundesbeauftragte hat die Informationen, um 
die sie oder er von der Aufsichtsbehörde des anderen Staates 
ersucht wurde, in der Regel elektronisch und in einem standar-
disierten Format zu übermitteln. 

(6) Die oder der Bundesbeauftragte hat Amtshilfeersuchen kos-
tenfrei zu erledigen, soweit sie oder er nicht im Einzelfall mit 
der Aufsichtsbehörde des anderen Staates die Erstattung ent-
standener Ausgaben vereinbart hat. 

(7) 1Ein Amtshilfeersuchen der oder des Bundesbeauftragten 
hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten; hierzu gehö-
ren insbesondere der Zweck und die Begründung des Ersu-
chens. 2Die auf das Ersuchen übermittelten Informationen dür-
fen ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie 
angefordert wurden. 

Kapitel 7 – Haftung und Sanktionen 

§ 83 Schadensersatz und Entschädigung 
(1) 1Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die nach diesem 
Gesetz oder nach anderen auf ihre Verarbeitung anwendbaren 
Vorschriften rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er 
oder sein Rechtsträger der betroffenen Person zum Schadenser-
satz verpflichtet. 2Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer 
nicht automatisierten Verarbeitung der Schaden nicht auf ein 
Verschulden des Verantwortlichen zurückzuführen ist. 

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
kann die betroffene Person eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen. 

(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten nicht ermitteln, welche von mehreren beteilig-
ten Verantwortlichen den Schaden verursacht hat, so haftet je-
der Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger. 

(4) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der 
betroffenen Person mitgewirkt, ist § 254 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend anzuwenden. 

(5) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen 
geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechende Anwendung. 

§ 84 Strafvorschriften 
Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentli-
che Stellen im Rahmen von Tätigkeiten nach § 45 Satz 1, 3 oder 
4 findet § 42 entsprechende Anwendung. 



§§ 85-86 BDSG 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

BDSG 

254 
 

 

 

 

 

Teil 4 – Besondere Bestimmungen für Ver-
arbeitungen im Rahmen von nicht in die 
Anwendungsbereiche der Verordnung 
(EU) 2016/679 und der Richtlinie 
(EU)2016/680 fallenden Tätigkeiten 

§ 85 Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Rahmen von nicht in die Anwendungsbe-
reiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten 
(1) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Dritt-
staat oder an über- oder zwischenstaatliche Stellen oder inter-
nationale Organisationen im Rahmen von nicht in die Anwen-
dungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtli-
nie (EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten ist über die bereits ge-
mäß der Verordnung (EU) 2016/679 zulässigen Fälle hinaus 
auch dann zulässig, wenn sie zur Erfüllung eigener Aufgaben 
aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder zur Erfüllung 
über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentli-
chen Stelle des Bundes auf dem Gebiet der Krisenbewältigung 
oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen er-
forderlich ist. 2Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die 
übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwendet werden dür-
fen, zu dem sie übermittelt wurden.  

(2) Für Verarbeitungen im Rahmen von nicht in die Anwen-
dungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtli-
nie (EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten durch Dienststellen im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 
gilt § 16 Absatz 4 nicht, soweit das Bundesministerium der Ver-
teidigung im Einzelfall feststellt, dass die Erfüllung der dort ge-
nannten Pflichten die Sicherheit des Bundes gefährden würde. 

(3) 1Für Verarbeitungen im Rahmen von nicht in die Anwen-
dungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtli-
nie (EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten durch öffentliche Stel-
len des Bundes besteht keine Informationspflicht gemäß Artikel 
13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679, wenn 

1. es sich um Fälle des § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 han-
delt oder 

2. durch ihre Erfüllung Informationen offenbart würden, 
die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten In-
teressen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen, 
und deswegen das Interesse der betroffenen Person an 
der Erteilung der Information zurücktreten muss. 

2Ist die betroffene Person in den Fällen des Satzes 1 nicht zu 
informieren, besteht auch kein Recht auf Auskunft. 3§ 32 Ab-
satz 2 und § 33 Absatz 2 finden keine Anwendung. 

§ 86 Verarbeitung personenbezogener Daten 
für Zwecke staatlicher Auszeichnungen und 
Ehrungen 
(1) 1Zur Vorbereitung und Durchführung staatlicher Verfahren 
bei Auszeichnungen und Ehrungen dürfen sowohl die zuständi-
gen als auch andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen die 
dazu erforderlichen personenbezogenen Daten, einschließlich 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 
Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, auch ohne 
Kenntnis der betroffenen Person verarbeiten. 2Für nichtöffent-
liche Stellen gilt insoweit § 1 Absatz 8 entsprechend. 3Eine Ver-
arbeitung der personenbezogenen Daten nach Satz 1 für andere 
Zwecke ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person zuläs-
sig. 

(2) Soweit eine Verarbeitung ausschließlich für die in Absatz 1 
Satz 1 genannten Zwecke erfolgt, sind die Artikel 13 bis 16, 19 
und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht anzuwenden. 

(3) Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 sieht der Verantwortliche angemessene und spe-
zifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte der betroffenen 
Person gemäß § 22 Absatz 2 vor. 
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BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug) 
vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Herstel-

lung materieller Gerechtigkeit vom 21.12.2021 (BGBl. I S. 5252). 

 

§ 12 Namensrecht 
1Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtig-
ten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des 
Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den 
gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem 
anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 2Sind 
weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unter-
lassung klagen. 

[…] 

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes 
(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand 
herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz ver-
pflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. 

(2) 1Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädi-
gung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläu-
biger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag 
verlangen. 2Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach 
Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, 
wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.  

[…] 

§ 253 Immaterieller Schaden 
(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz be-
stimmten Fällen gefordert werden. 

(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der 
Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz 
zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert 
werden. 

[…] 

§ 312 Anwendungsbereich 
[gilt vom 1.1.2022 bis 27.5.2022] 
(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels sind 
auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen sich der Ver-
braucher zu der Zahlung eines Preises verpflichtet.  

(1a) 1Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen der 
Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten be-
reitstellt oder sich hierzu verpflichtet. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Unternehmer die vom Verbraucher bereitgestellten personenbe-
zogenen Daten ausschließlich verarbeitet, um seine Leistungs-
pflicht oder an ihn gestellte rechtliche Anforderungen zu erfül-
len, und sie zu keinem anderen Zweck verarbeitet. 

(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 auf folgende Verträge anzu-
wenden: 

1. notariell beurkundete Verträge 

a) über Finanzdienstleistungen, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossen werden, 

b) die keine Verträge über Finanzdienstleistungen sind; 
für Verträge, für die das Gesetz die notarielle Beur-
kundung des Vertrags oder einer Vertragserklärung 
nicht vorschreibt, gilt dies nur, wenn der Notar dar-
über belehrt, dass die Informationspflichten nach 
§ 312d Absatz 1 und das Widerrufsrecht nach § 312g 
Absatz 1 entfallen, 

2. Verträge über die Begründung, den Erwerb oder die 
Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an 
Grundstücken, 

3. Verbraucherbauverträge nach § 650i Absatz 1 

4. aufgehoben 

5. Verträge über die Beförderung von Personen, 

 

6. Verträge über Teilzeit-Wohnrechte, langfristige Ur-
laubsprodukte, Vermittlungen und Tauschsysteme nach 
den §§ 481 bis 481b, 

7. Behandlungsverträge nach § 630a, 

8. Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Geträn-
ken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen 
Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am 
Arbeitsplatz eines Verbrauchers von einem Unterneh-
mer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten ge-
liefert werden, 

9. Verträge, die unter Verwendung von Warenautomaten 
und automatisierten Geschäftsräumen geschlossen wer-
den, 

10. Verträge, die mit Betreibern von Telekommunikations-
mitteln mit Hilfe öffentlicher Münz- und Kartentelefone 
zu deren Nutzung geschlossen werden, 

11. Verträge zur Nutzung einer einzelnen von einem Ver-
braucher hergestellten Telefon-, Internet- oder Tele-
faxverbindung, 

12. außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, 
bei denen die Leistung bei Abschluss der Verhandlun-
gen sofort erbracht und bezahlt wird und das vom Ver-
braucher zu zahlende Entgelt 40 Euro nicht überschrei-
tet, und 

13. Verträge über den Verkauf beweglicher Sachen auf 
Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder an-
deren gerichtlichen Maßnahmen. 

(3) Auf Verträge über soziale Dienstleistungen, wie Kinderbe-
treuung oder Unterstützung von dauerhaft oder vorübergehend 
hilfsbedürftigen Familien oder Personen, einschließlich Lang-
zeitpflege, sind von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels nur folgende anzuwenden: 

1. die Definitionen der außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträge und der Fernabsatzverträge nach 
den §§ 312b und 312c, 

2. § 312a Absatz 1 über die Pflicht zur Offenlegung bei Te-
lefonanrufen, 

3. § 312a Absatz 3 über die Wirksamkeit der Vereinbarung, 
die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Haupt-
leistung hinausgehende Zahlung gerichtet ist, 

4. § 312a Absatz 4 über die Wirksamkeit der Vereinbarung 
eines Entgelts für die Nutzung von Zahlungsmitteln, 

5. § 312a Absatz 6, 

6. § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Ab-
satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche über die Pflicht zur Information über das 
Widerrufsrecht und 

7. § 312g über das Widerrufsrecht.  

(4) 1Auf Verträge über die Vermietung von Wohnraum sind von 
den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur die 
in Absatz 3 Nummer 1 bis 7 genannten Bestimmungen anzu-
wenden. 2Die in Absatz 3 Nummer 1, 6 und 7 genannten Best-
immungen sind jedoch nicht auf die Begründung eines Mietver-
hältnisses über Wohnraum anzuwenden, wenn der Mieter die 
Wohnung zuvor besichtigt hat. 

(5) 1Bei Vertragsverhältnissen über Bankdienstleistungen so-
wie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditge-
währung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, 
Geldanlage oder Zahlung (Finanzdienstleistungen), die eine 
erstmalige Vereinbarung mit daran anschließenden aufeinan-
derfolgenden Vorgängen oder eine daran anschließende Reihe 
getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang stehender Vor-
gänge gleicher Art umfassen, sind die Vorschriften der Kapitel 
1 und 2 dieses Untertitels nur auf die erste Vereinbarung anzu-
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wenden. 2§ 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 ist daneben auf jeden Vor-
gang anzuwenden. 3Wenn die in Satz 1 genannten Vorgänge 
ohne eine solche Vereinbarung aufeinanderfolgen, gelten die 
Vorschriften über Informationspflichten des Unternehmers nur 
für den ersten Vorgang. 4Findet jedoch länger als ein Jahr kein 
Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste Vor-
gang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 
3. 

(6) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
ist auf Verträge über Versicherungen sowie auf Verträge über 
deren Vermittlung nur § 312a Absatz 3, 4 und 6 anzuwenden. 

(7) 1Auf Pauschalreiseverträge nach den §§ 651a und 651c sind 
von den Vorschriften dieses Untertitels nur § 312a Absatz 3 bis 
6, die §§ 312i, 312j Absatz 2 bis 5 und § 312k anzuwenden; 
diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn der Reisende 
kein Verbraucher ist. 2Ist der Reisende ein Verbraucher, ist auf 
Pauschalreiseverträge nach § 651a, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossen worden sind, auch § 312g Absatz 1 
anzuwenden, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf 
denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Be-
stellung des Verbrauchers geführt worden. 

 

[gilt vom 28.5.2022 bis 30.6.2022]  
(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels sind 
auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen sich der Ver-
braucher zu der Zahlung eines Preises verpflichtet. 

(1a) 1Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen der 
Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten be-
reitstellt oder sich hierzu verpflichtet. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Unternehmer die vom Verbraucher bereitgestellten personen-
bezogenen Daten ausschließlich verarbeitet, um seine Leis-
tungspflicht oder an ihn gestellte rechtliche Anforderungen zu 
erfüllen, und sie zu keinem anderen Zweck verarbeitet. 

(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 auf folgende Verträge anzu-
wenden: 

1. notariell beurkundete Verträge 

a) über Finanzdienstleistungen, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossen werden, 

b) die keine Verträge über Finanzdienstleistungen 
sind; für Verträge, für die das Gesetz die notarielle 
Beurkundung des Vertrags oder einer Vertragser-
klärung nicht vorschreibt, gilt dies nur, wenn der 
Notar darüber belehrt, dass die Informationspflich-
ten nach § 312d Absatz 1 und das Widerrufsrecht 
nach § 312g Absatz 1 entfallen, 

2. Verträge über die Begründung, den Erwerb oder die 
Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an 
Grundstücken, 

3. Verbraucherbauverträge nach § 650i Absatz 1, 

4. [aufgehoben] 

5. [aufgehoben] 

6. Verträge über Teilzeit-Wohnrechte, langfristige Ur-
laubsprodukte, Vermittlungen und Tauschsysteme nach 
den §§ 481 bis 481b, 

7. Behandlungsverträge nach § 630a, 

8. Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Geträn-
ken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des tägli-
chen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder 
am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von einem Unter-
nehmer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten 
geliefert werden, 

9. Verträge, die unter Verwendung von Warenautomaten 
und automatisierten Geschäftsräumen geschlossen wer-
den, 

10. Verträge, die mit Betreibern von Telekommunikations-
mitteln mit Hilfe öffentlicher Münz- und Kartentelefone 
zu deren Nutzung geschlossen werden, 

11. Verträge zur Nutzung einer einzelnen von einem Ver-
braucher hergestellten Telefon-, Internet- oder Tele-
faxverbindung, 

12. außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, 
bei denen die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen 
sofort erbracht und bezahlt wird und das vom Verbrau-
cher zu zahlende Entgelt 40 Euro nicht überschreitet, 
und 

13. Verträge über den Verkauf beweglicher Sachen auf 
Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder an-
deren gerichtlichen Maßnahmen. 

(3) Auf Verträge über soziale Dienstleistungen, wie Kinderbe-
treuung oder Unterstützung von dauerhaft oder vorübergehend 
hilfsbedürftigen Familien oder Personen, einschließlich Lang-
zeitpflege, sind von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels nur folgende anzuwenden: 

1. die Definitionen der außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträge und der Fernabsatzverträge 
nach den §§ 312b und 312c, 

2. § 312a Absatz 1 über die Pflicht zur Offenlegung bei Te-
lefonanrufen, 

3. § 312a Absatz 3 über die Wirksamkeit der Vereinbarung, 
die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Haupt-
leistung hinausgehende Zahlung gerichtet ist, 

4. § 312a Absatz 4 über die Wirksamkeit der Vereinbarung 
eines Entgelts für die Nutzung von Zahlungsmitteln, 

5. § 312a Absatz 6, 

6. § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Ab-
satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche über die Pflicht zur Information über das 
Widerrufsrecht und 

7. § 312g über das Widerrufsrecht. 

(4) 1Auf Verträge über die Vermietung von Wohnraum sind von 
den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur die 
in Absatz 3 Nummer 1 bis 7 genannten Bestimmungen anzuwen-
den. 2Die in Absatz 3 Nummer 1, 6 und 7 genannten Bestimmun-
gen sind jedoch nicht auf die Begründung eines Mietverhältnis-
ses über Wohnraum anzuwenden, wenn der Mieter die Woh-
nung zuvor besichtigt hat. 

(5) 1Bei Vertragsverhältnissen über Bankdienstleistungen so-
wie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditge-
währung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, 
Geldanlage oder Zahlung (Finanzdienstleistungen), die eine 
erstmalige Vereinbarung mit daran anschließenden aufeinan-
derfolgenden Vorgängen oder eine daran anschließende Reihe 
getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang stehender Vor-
gänge gleicher Art umfassen, sind die Vorschriften der Kapitel 
1 und 2 dieses Untertitels nur auf die erste Vereinbarung anzu-
wenden. 2§ 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 ist daneben auf jeden Vor-
gang anzuwenden. 3Wenn die in Satz 1 genannten Vorgänge 
ohne eine solche Vereinbarung aufeinanderfolgen, gelten die 
Vorschriften über Informationspflichten des Unternehmers nur 
für den ersten Vorgang. 4Findet jedoch länger als ein Jahr kein 
Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste Vor-
gang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 
3. 

(6) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
ist auf Verträge über Versicherungen sowie auf Verträge über 
deren Vermittlung nur § 312a Absatz 3, 4 und 6 anzuwenden. 

(7) 1Auf Pauschalreiseverträge nach den §§ 651a und 651c sind 
von den Vorschriften dieses Untertitels nur § 312a Absatz 3 bis 
6, die §§ 312i, 312j Absatz 2 bis 5 und § 312l anzuwenden; diese 
Vorschriften finden auch Anwendung, wenn der Reisende kein 
Verbraucher ist. 2Ist der Reisende ein Verbraucher, ist auf Pau-
schalreiseverträge nach § 651a, die außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossen worden sind, auch § 312g Absatz 1 anzu-
wenden, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung 
des Verbrauchers geführt worden. 

(8) Auf Verträge über die Beförderung von Personen ist von den 
Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur § 312a 
Absatz 1 und 3 bis 6 anzuwenden. 
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[gilt ab 1.7.2022] 
(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels sind 
auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen sich der Ver-
braucher zu der Zahlung eines Preises verpflichtet. 

(1a) 1Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen der 
Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten be-
reitstellt oder sich hierzu verpflichtet. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Unternehmer die vom Verbraucher bereitgestellten personen-
bezogenen Daten ausschließlich verarbeitet, um seine Leis-
tungspflicht oder an ihn gestellte rechtliche Anforderungen zu 
erfüllen, und sie zu keinem anderen Zweck verarbeitet. 

(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 auf folgende Verträge anzu-
wenden: 

1. notariell beurkundete Verträge 

a) über Finanzdienstleistungen, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossen werden, 

b) die keine Verträge über Finanzdienstleistungen 
sind; für Verträge, für die das Gesetz die notarielle 
Beurkundung des Vertrags oder einer Vertragser-
klärung nicht vorschreibt, gilt dies nur, wenn der 
Notar darüber belehrt, dass die Informationspflich-
ten nach § 312d Absatz 1 und das Widerrufsrecht 
nach § 312g Absatz 1 entfallen, 

2. Verträge über die Begründung, den Erwerb oder die 
Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an 
Grundstücken, 

3. Verbraucherbauverträge nach § 650i Absatz 1, 

4. [aufgehoben] 

5. [aufgehoben] 

6. Verträge über Teilzeit-Wohnrechte, langfristige Ur-
laubsprodukte, Vermittlungen und Tauschsysteme nach 
den §§ 481 bis 481b, 

7. Behandlungsverträge nach § 630a, 

8. Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Geträn-
ken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des tägli-
chen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder 
am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von einem Unter-
nehmer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten 
geliefert werden, 

9. Verträge, die unter Verwendung von Warenautomaten 
und automatisierten Geschäftsräumen geschlossen wer-
den, 

10. Verträge, die mit Betreibern von Telekommunikations-
mitteln mit Hilfe öffentlicher Münz- und Kartentelefone 
zu deren Nutzung geschlossen werden, 

11. Verträge zur Nutzung einer einzelnen von einem Ver-
braucher hergestellten Telefon-, Internet- oder Tele-
faxverbindung, 

12. außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, 
bei denen die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen 
sofort erbracht und bezahlt wird und das vom Verbrau-
cher zu zahlende Entgelt 40 Euro nicht überschreitet, 
und 

13. Verträge über den Verkauf beweglicher Sachen auf 
Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder an-
deren gerichtlichen Maßnahmen. 

(3) Auf Verträge über soziale Dienstleistungen, wie Kinderbe-
treuung oder Unterstützung von dauerhaft oder vorübergehend 
hilfsbedürftigen Familien oder Personen, einschließlich Lang-
zeitpflege, sind von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels nur folgende anzuwenden: 

1. die Definitionen der außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträge und der Fernabsatzverträge 
nach den §§ 312b und 312c, 

2. § 312a Absatz 1 über die Pflicht zur Offenlegung bei Te-
lefonanrufen, 

3. § 312a Absatz 3 über die Wirksamkeit der Vereinbarung, 
die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Haupt-
leistung hinausgehende Zahlung gerichtet ist, 

4. § 312a Absatz 4 über die Wirksamkeit der Vereinbarung 
eines Entgelts für die Nutzung von Zahlungsmitteln, 

5. § 312a Absatz 6, 

6. § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Ab-
satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche über die Pflicht zur Information über das 
Widerrufsrecht und 

7. § 312g über das Widerrufsrecht. 

(4) 1Auf Verträge über die Vermietung von Wohnraum sind von 
den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur die 
in Absatz 3 Nummer 1 bis 7 genannten Bestimmungen anzuwen-
den. 2Die in Absatz 3 Nummer 1, 6 und 7 genannten Bestimmun-
gen sind jedoch nicht auf die Begründung eines Mietverhältnis-
ses über Wohnraum anzuwenden, wenn der Mieter die Woh-
nung zuvor besichtigt hat. 

(5) 1Bei Vertragsverhältnissen über Bankdienstleistungen so-
wie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditge-
währung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, 
Geldanlage oder Zahlung (Finanzdienstleistungen), die eine 
erstmalige Vereinbarung mit daran anschließenden aufeinan-
derfolgenden Vorgängen oder eine daran anschließende Reihe 
getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang stehender Vor-
gänge gleicher Art umfassen, sind die Vorschriften der Kapitel 
1 und 2 dieses Untertitels nur auf die erste Vereinbarung anzu-
wenden. 2§ 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 ist daneben auf jeden Vor-
gang anzuwenden. 3Wenn die in Satz 1 genannten Vorgänge 
ohne eine solche Vereinbarung aufeinanderfolgen, gelten die 
Vorschriften über Informationspflichten des Unternehmers nur 
für den ersten Vorgang. 4Findet jedoch länger als ein Jahr kein 
Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste Vor-
gang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 
3. 

(6) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels 
ist auf Verträge über Versicherungen sowie auf Verträge über 
deren Vermittlung nur § 312a Absatz 3, 4 und 6 anzuwenden. 

(7) 1Auf Pauschalreiseverträge nach den §§ 651a und 651c sind 
von den Vorschriften dieses Untertitels nur § 312a Absatz 3 bis 
6, die §§ 312i, 312j Absatz 2 bis 5 und § 312m anzuwenden; 
diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn der Reisende 
kein Verbraucher ist. 2Ist der Reisende ein Verbraucher, ist auf 
Pauschalreiseverträge nach § 651a, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossen worden sind, auch § 312g Absatz 1 
anzuwenden, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf 
denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Be-
stellung des Verbrauchers geführt worden. 

(8) Auf Verträge über die Beförderung von Personen ist von den 
Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur § 312a 
Absatz 1 und 3 bis 6 anzuwenden. 

§ 312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze 
bei Verbraucherverträgen; Grenzen der 
Vereinbarung von Entgelten 
(1) Ruft der Unternehmer oder eine Person, die in seinem Na-
men oder Auftrag handelt, den Verbraucher an, um mit diesem 
einen Vertrag zu schließen, hat der Anrufer zu Beginn des Ge-
sprächs seine Identität und gegebenenfalls die Identität der Per-
son, für die er anruft, sowie den geschäftlichen Zweck des An-
rufs offenzulegen. 

(2) 1Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach 
Maßgabe des Artikels 246 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche zu informieren. 2Der Unternehmer kann 
von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und 
sonstige Kosten nur verlangen, soweit er den Verbraucher über 
diese Kosten entsprechend den Anforderungen aus Artikel 246 
Absatz 1 Nummer 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche informiert hat. 3Die Sätze 1 und 2 sind weder auf 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge noch 
auf Fernabsatzverträge noch auf Verträge über Finanzdienst-
leistungen anzuwenden. 

(3) 1Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Ent-
gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrau-
chers gerichtet ist, kann ein Unternehmer mit einem Verbrau-
cher nur ausdrücklich treffen. 2Schließen der Unternehmer und
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der Verbraucher einen Vertrag im elektronischen Geschäftsver-
kehr, wird eine solche Vereinbarung nur Vertragsbestandteil, 
wenn der Unternehmer die Vereinbarung nicht durch eine Vor-
einstellung herbeiführt. 

(4) Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet 
wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass er für die Erfüllung sei-
ner vertraglichen Pflichten ein bestimmtes Zahlungsmittel 
nutzt, ist unwirksam, wenn 

1. für den Verbraucher keine gängige und zumutbare un-
entgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht oder 

2. das vereinbarte Entgelt über die Kosten hinausgeht, die 
dem Unternehmer durch die Nutzung des Zahlungsmit-
tels entstehen. 

(5) 1Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet 
wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass der Verbraucher den Un-
ternehmer wegen Fragen oder Erklärungen zu einem zwischen 
ihnen geschlossenen Vertrag über eine Rufnummer anruft, die 
der Unternehmer für solche Zwecke bereithält, ist unwirksam, 
wenn das vereinbarte Entgelt das Entgelt für die bloße Nutzung 
des Telekommunikationsdienstes übersteigt. 2Ist eine Vereinba-
rung nach Satz 1 unwirksam, ist der Verbraucher auch gegen-
über dem Anbieter des Telekommunikationsdienstes nicht ver-
pflichtet, ein Entgelt für den Anruf zu zahlen. 3Der Anbieter des 
Telekommunikationsdienstes ist berechtigt, das Entgelt für die 
bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes von dem Un-
ternehmer zu verlangen, der die unwirksame Vereinbarung mit 
dem Verbraucher geschlossen hat. 

(6) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 3 bis 5 nicht Ver-
tragsbestandteil geworden oder ist sie unwirksam, bleibt der 
Vertrag im Übrigen wirksam. 

§ 312b Außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge 
(1) 1Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 
sind Verträge, 

1. die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Ver-
brauchers und des Unternehmers an einem Ort geschlos-
sen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers 
ist, 

2. für die der Verbraucher unter den in Nummer 1 genann-
ten Umständen ein Angebot abgegeben hat, 

3. die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder 
durch Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, 
bei denen der Verbraucher jedoch unmittelbar zuvor au-
ßerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers bei 
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrau-
chers und des Unternehmers persönlich und individuell 
angesprochen wurde, oder 

4. die auf einem Ausflug geschlossen werden, der von dem 
Unternehmer oder mit seiner Hilfe organisiert wurde, 
um beim Verbraucher für den Verkauf von Waren oder 
die Erbringung von Dienstleistungen zu werben und mit 
ihm entsprechende Verträge abzuschließen. 

2Dem Unternehmer stehen Personen gleich, die in seinem Na-
men oder Auftrag handeln. 

(2) 1Geschäftsräume im Sinne des Absatzes 1 sind unbewegli-
che Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit 
dauerhaft ausübt, und bewegliche Gewerberäume, in denen der 
Unternehmer seine Tätigkeit für gewöhnlich ausübt. 2Gewerbe-
räume, in denen die Person, die im Namen oder Auftrag des 
Unternehmers handelt, ihre Tätigkeit dauerhaft oder für ge-
wöhnlich ausübt, stehen Räumen des Unternehmers gleich. 

§ 312c Fernabsatzverträge 
(1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unterneh-
mer oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person 
und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den 
Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel ver-
wenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen 
eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienst-
leistungssystems erfolgt. 

(2) Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Ab-
schluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass die 
Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie 

Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den 
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rund-
funk und Telemedien. 

§ 312d Informationspflichten 
(1) 1Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen und bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflich-
tet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246a des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informie-
ren. 2Die in Erfüllung dieser Pflicht gemachten Angaben des 
Unternehmers werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Ver-
tragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

(2) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen 
ist der Unternehmer abweichend von Absatz 1 verpflichtet, den 
Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246b des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. 

§ 312e Verletzung von Informationspflichten 
über Kosten 
[gilt vom 13.6.2014 bis 27.5.2022] 
Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- 
oder Versandkosten und sonstige Kosten nur verlangen, soweit 
er den Verbraucher über diese Kosten entsprechend den Anfor-
derungen aus § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche informiert hat. 

 

[gilt ab 28.5.2022] 
Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- 
oder Versandkosten und sonstige Kosten nur verlangen, soweit 
er den Verbraucher über diese Kosten entsprechend den Anfor-
derungen aus § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche informiert hat. 

§ 312f Abschriften und Bestätigungen 
(1) 1Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher alsbald 
auf Papier zur Verfügung zu stellen 

1. eine Abschrift eines Vertragsdokuments, das von den 
Vertragsschließenden so unterzeichnet wurde, dass ihre 
Identität erkennbar ist, oder 

2. eine Bestätigung des Vertrags, in der der Vertragsinhalt 
wiedergegeben ist. 

2Wenn der Verbraucher zustimmt, kann für die Abschrift oder 
die Bestätigung des Vertrags auch ein anderer dauerhafter Da-
tenträger verwendet werden. 3Die Bestätigung nach Satz 1 muss 
die in Artikel 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche genannten Angaben nur enthalten, wenn der Un-
ternehmer dem Verbraucher diese Informationen nicht bereits 
vor Vertragsschluss in Erfüllung seiner Informationspflichten 
nach § 312d Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger zur 
Verfügung gestellt hat. 

(2) 1Bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflichtet, 
dem Verbraucher eine Bestätigung des Vertrags, in der der Ver-
tragsinhalt wiedergegeben ist, innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei der Lieferung 
der Ware oder bevor mit der Ausführung der Dienstleistung be-
gonnen wird, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung 
zu stellen. 2Die Bestätigung nach Satz 1 muss die in Artikel 
246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
genannten Angaben enthalten, es sei denn, der Unternehmer hat 
dem Verbraucher diese Informationen bereits vor Vertrags-
schluss in Erfüllung seiner Informationspflichten nach § 312d 
Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung ge-
stellt. 

(3) Bei Verträgen über digitale Inhalte (§ 327 Absatz 2 Satz 1), 
die nicht auf einem körperlichen Datenträger bereitgestellt wer-
den, ist auf der Abschrift oder in der Bestätigung des Vertrags 
nach den Absätzen 1 und 2 gegebenenfalls auch festzuhalten, 
dass der Verbraucher vor Ausführung des Vertrags 

1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit 
der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Wider-
rufsfrist beginnt, und 
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2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine 
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags 
sein Widerrufsrecht verliert. 

(4) Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf Verträge über Fi-
nanzdienstleistungen. 

§ 312g Widerrufsrecht 
(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Wi-
derrufsrecht gemäß § 355 zu. 

(2) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts an-
deres vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen: 

1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 
sind und für deren Herstellung eine individuelle Aus-
wahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeb-
lich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürf-
nisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verder-
ben können oder deren Verfallsdatum schnell überschrit-
ten würde, 

3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiege-
lung nach der Lieferung entfernt wurde, 

4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der 
Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar 
mit anderen Gütern vermischt wurden, 

5. Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren 
Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frü-
hestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden 
können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf 
dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat, 

6. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen 
oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, 
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde, 

7. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften o-
der Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträ-
gen, 

8. Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung 
von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleis-
tungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanz-
markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten kön-
nen, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Aktien, mit Anteilen an offenen Investmentvermö-
gen im Sinne von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetz-
buchs und mit anderen handelbaren Wertpapieren, De-
visen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, 

9. Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den 
Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu 
Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeug-
vermietung, Lieferung von Speisen und Getränken so-
wie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Ver-
trag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder 
Zeitraum vorsieht, 

10. Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform ge-
schlossen werden, bei der der Unternehmer Verbrau-
chern, die persönlich anwesend sind oder denen diese 
Möglichkeit gewährt wird, Waren oder Dienstleistungen 
anbietet, und zwar in einem vom Versteigerer durchge-
führten, auf konkurrierenden Geboten basierenden trans-
parenten Verfahren, bei dem der Bieter, der den Zu-
schlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder Dienst-
leistungen verpflichtet ist (öffentlich zugängliche Ver-
steigerung), 

11. Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer 
ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um drin-
gende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzu- 

 nehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei dem Be-
such erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher 
nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher 
bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der Instand-
haltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile 
benötigt werden, 

12. Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienst-
leistungen, es sei denn, dass der Verbraucher seine Ver-
tragserklärung telefonisch abgegeben hat oder der Ver-
trag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde, 
und 

13. notariell beurkundete Verträge; dies gilt für Fernabsatz-
verträge über Finanzdienstleistungen nur, wenn der 
Notar bestätigt, dass die Rechte des Verbrauchers aus 
§ 312d Absatz 2 gewahrt sind. 

(3) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Verträgen, bei 
denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 
513 ein Widerrufsrecht nach § 355 zusteht, und nicht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen 
dem Verbraucher bereits nach § 305 Absatz 1 bis 6 des Kapital-
anlagegesetzbuchs ein Widerrufsrecht zusteht. 

§ 312h Kündigung und Vollmacht zur 
Kündigung 
Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 
nach diesem Untertitel ein Dauerschuldverhältnis begründet, 
das ein zwischen dem Verbraucher und einem anderen Unter-
nehmer bestehendes Dauerschuldverhältnis ersetzen soll, und 
wird anlässlich der Begründung des Dauerschuldverhältnisses 
von dem Verbraucher  

1. die Kündigung des bestehenden Dauerschuldverhältnis-
ses erklärt und der Unternehmer oder ein von ihm beauf-
tragter Dritter zur Übermittlung der Kündigung an den 
bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers beauftragt 
oder 

2. der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter 
zur Erklärung der Kündigung gegenüber dem bisherigen 
Vertragspartner des Verbrauchers bevollmächtigt, 

bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die Vollmacht zur 
Kündigung der Textform.  

§ 312i Allgemeine Pflichten im elektronischen 
Geschäftsverkehr 
(1) 1Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlus-
ses eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die 
Erbringung von Dienstleistungen der Telemedien (Vertrag im 
elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden 

1. angemessene, wirksame und zugängliche technische 
Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der 
Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung er-
kennen und berichtigen kann, 

2. die in Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen recht-
zeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und ver-
ständlich mitzuteilen, 

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf 
elektronischem Wege zu bestätigen und 

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefä-
higer Form zu speichern. 

2Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 
Nummer 3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie 
bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen kön-
nen. 

(2) 1Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist nicht anzuwenden, 
wenn der Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommuni-
kation geschlossen wird. 2Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 
Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn zwischen Vertragsparteien, 
die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird. 

(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer 
Vorschriften bleiben unberührt. 
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§ 312j Besondere Pflichten im elektronischen 
Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern 
[gilt vom 13.6.2014 bis 27.5.2022] 
(1) Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr mit 
Verbrauchern hat der Unternehmer zusätzlich zu den Angaben 
nach § 312i Absatz 1 spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs 
klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen beste-
hen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

(2) Bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen Geschäfts-
verkehr, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum 
Gegenstand hat, muss der Unternehmer dem Verbraucher die 
Informationen gemäß Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1, 4, 5, 11 und 12 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche, unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestel-
lung abgibt, klar und verständlich in hervorgehobener Weise 
zur Verfügung stellen. 

(3) 1Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem Vertrag 
nach Absatz 2 so zu gestalten, dass der Verbraucher mit seiner 
Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung 
verpflichtet. 2Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, ist 
die Pflicht des Unternehmers aus Satz 1 nur erfüllt, wenn diese 
Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern 
„zahlungspflichtig bestellen“ oder mit einer entsprechenden 
eindeutigen Formulierung beschriftet ist. 

(4) Ein Vertrag nach Absatz 2 kommt nur zustande, wenn der 
Unternehmer seine Pflicht aus Absatz 3 erfüllt. 

(5) 1Die Absätze 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Ver-
trag ausschließlich durch individuelle Kommunikation ge-
schlossen wird. 2Die Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 gelten 
weder für Webseiten, die Finanzdienstleistungen betreffen, 
noch für Verträge über Finanzdienstleistungen. 

 

[gilt ab 28.5.2022] 
(1) Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr mit 
Verbrauchern hat der Unternehmer zusätzlich zu den Angaben 
nach § 312i Absatz 1 spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs 
klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen beste-
hen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

(2) Bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen Geschäfts-
verkehr, der den Verbraucher zur Zahlung verpflichtet, muss 
der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen gemäß 
Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 5 bis 7, 8, 14 und 
15 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, un-
mittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar 
und verständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung stel-
len. 

(3) 1Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem Ver-
trag nach Absatz 2 so zu gestalten, dass der Verbraucher mit 
seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer 
Zahlung verpflichtet. 2Erfolgt die Bestellung über eine Schalt-
fläche, ist die Pflicht des Unternehmers aus Satz 1 nur erfüllt, 
wenn diese Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den 
Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ oder mit einer entspre-
chenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist. 

(4) Ein Vertrag nach Absatz 2 kommt nur zustande, wenn der 
Unternehmer seine Pflicht aus Absatz 3 erfüllt. 

(5) 1Die Absätze 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Ver-
trag ausschließlich durch individuelle Kommunikation ge-
schlossen wird. 2Die Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 gelten 
weder für Webseiten, die Finanzdienstleistungen betreffen, 
noch für Verträge über Finanzdienstleistungen. 

§ 312k Abweichende Vereinbarungen und 
Beweislast 
[gilt vom 13.6.2014 bis 27.5.2022] 
(1) 1Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder 
Kunden abgewichen werden. 2Die Vorschriften dieses Unterti-
tels finden, soweit nichts anderes bestimmt ist, auch Anwen-
dung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden. 

(2) Der Unternehmer trägt gegenüber dem Verbraucher die Be-
weislast für die Erfüllung der in diesem Untertitel geregelten 
Informationspflichten. 

 

[gilt vom 28.5.2022 bis 30.6.2022] 

§ 312k Allgemeine Informationspflichten für 
Betreiber von Online-Marktplätzen 
(1) Der Betreiber eines Online-Marktplatzes ist verpflichtet, 
den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246d des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit auf dem Online-Marktplatz Ver-
träge über Finanzdienstleistungen angeboten werden. 

(3) Online-Marktplatz ist ein Dienst, der es Verbrauchern er-
möglicht, durch die Verwendung von Software, die vom Unter-
nehmer oder im Namen des Unternehmers betrieben wird, ein-
schließlich einer Webseite, eines Teils einer Webseite oder ei-
ner Anwendung, Fernabsatzverträge mit anderen Unterneh-
mern oder Verbrauchern abzuschließen. 

(4) Betreiber eines Online-Marktplatzes ist der Unternehmer, 
der einen Online-Marktplatz für Verbraucher zur Verfügung 
stellt. 

 

[gilt ab 1.7.2022] 

§ 312k Kündigung von Verbraucherverträgen 
im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) 1Wird Verbrauchern über eine Webseite ermöglicht, einen 
Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr zu schließen, der 
auf die Begründung eines Dauerschuldverhältnisses gerichtet 
ist, das einen Unternehmer zu einer entgeltlichen Leistung ver-
pflichtet, so treffen den Unternehmer die Pflichten nach dieser 
Vorschrift. 2Dies gilt nicht 

1. für Verträge, für deren Kündigung gesetzlich aus-
schließlich eine strengere Form als die Textform vorge-
sehen ist, und 

2. in Bezug auf Webseiten, die Finanzdienstleistungen be-
treffen, oder für Verträge über Finanzdienstleistungen. 

(2) 1Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der Verbrau-
cher auf der Webseite eine Erklärung zur ordentlichen oder au-
ßerordentlichen Kündigung eines auf der Webseite abschließ-
baren Vertrags nach Absatz 1 Satz 1 über eine Kündigungs-
schaltfläche abgeben kann. 2Die Kündigungsschaltfläche muss 
gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern „Verträge hier 
kündigen“ oder mit einer entsprechenden eindeutigen Formu-
lierung beschriftet sein. 3Sie muss den Verbraucher unmittelbar 
zu einer Bestätigungsseite führen, die 

1. den Verbraucher auffordert und ihm ermöglicht Anga-
ben zu machen 

a) zur Art der Kündigung sowie im Falle der außeror-
dentlichen Kündigung zum Kündigungsgrund, 

b) zu seiner eindeutigen Identifizierbarkeit, 

c) zur eindeutigen Bezeichnung des Vertrags, 

d) zum Zeitpunkt, zu dem die Kündigung das Vertrags-
verhältnis beenden soll, 

e) zur schnellen elektronischen Übermittlung der Kün-
digungsbestätigung an ihn und 

2. eine Bestätigungsschaltfläche enthält, über deren Betä-
tigung der Verbraucher die Kündigungserklärung abge-
ben kann und die gut lesbar mit nichts anderem als den 
Wörtern „jetzt kündigen“ oder mit einer entsprechenden 
eindeutigen Formulierung beschriftet ist. 

4Die Schaltflächen und die Bestätigungsseite müssen ständig 
verfügbar sowie unmittelbar und leicht zugänglich sein. 

(3) Der Verbraucher muss seine durch das Betätigen der Bestä-
tigungsschaltfläche abgegebene Kündigungserklärung mit dem 
Datum und der Uhrzeit der Abgabe auf einem dauerhaften Da-
tenträger so speichern können, dass erkennbar ist, dass die 
Kündigungserklärung durch das Betätigen der Bestätigungs-
schaltfläche abgegeben wurde.
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(4) 1Der Unternehmer hat dem Verbraucher den Inhalt sowie 
Datum und Uhrzeit des Zugangs der Kündigungserklärung so-
wie den Zeitpunkt, zu dem das Vertragsverhältnis durch die 
Kündigung beendet werden soll, sofort auf elektronischem 
Wege in Textform zu bestätigen. 2Es wird vermutet, dass eine 
durch das Betätigen der Bestätigungsschaltfläche abgegebene 
Kündigungserklärung dem Unternehmer unmittelbar nach ih-
rer Abgabe zugegangen ist. 

(5) Wenn der Verbraucher bei der Abgabe der Kündigungser-
klärung keinen Zeitpunkt angibt, zu dem die Kündigung das 
Vertragsverhältnis beenden soll, wirkt die Kündigung im Zwei-
fel zum frühestmöglichen Zeitpunkt. 

(6) 1Werden die Schaltflächen und die Bestätigungsseite nicht 
entsprechend den Absätzen 1 und 2 zur Verfügung gestellt, kann 
ein Verbraucher einen Vertrag, für dessen Kündigung die 
Schaltflächen und die Bestätigungsseite zur Verfügung zu stel-
len sind, jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. 2Die Möglichkeit des Verbrauchers zur außeror-
dentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. 

[…] 

§ 823 Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht 
eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Er-
satz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) 1Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen 
ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. 
2Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch 
ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im 
Falle des Verschuldens ein.  

§ 824 Kreditgefährdung 
(1) Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder 
verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefähr-
den oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkom-
men herbeizuführen, hat dem anderen den daraus entstehenden 
Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar 
nicht kennt, aber kennen muss. 

(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden 
unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadensersatz verpflich-
tet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein be-
rechtigtes Interesse hat. 

[…] 

§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem 
anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Er-
satz des Schadens verpflichtet. 

[…] 

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungs-
anspruch 
(1) 1Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung 
oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Ei-
gentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung 
verlangen. 2Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so 
kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen. 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur 
Duldung verpflichtet ist. 
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BuchPrG – Gesetz über die Preisbindung für Bücher 
(Buchpreisbindungsgesetz) 
vom 2. September 2002 (BGBl. I S. 3448, ber. S. 3670), zuletzt geändert durch Art. 8 Gesetz zur Stärkung 

des fairen Wettbewerbs vom 26.11.2020 (BGBl. I S. 2568). 

 

§ 1 Zweck des Gesetzes 
1Das Gesetz dient dem Schutz des Kulturgutes Buch. 2Die Fest-
setzung verbindlicher Preise beim Verkauf an Letztabnehmer 
sichert den Erhalt eines breiten Buchangebots. 3Das Gesetz ge-
währleistet zugleich, dass dieses Angebot für eine breite Öffent-
lichkeit zugänglich ist, indem es die Existenz einer großen Zahl 
von Verkaufsstellen fördert. 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Bücher im Sinne dieses Gesetzes sind auch 

1. Musiknoten, 

2. kartographische Produkte, 

3. Produkte, die Bücher, Musiknoten oder kartographische 
Produkte reproduzieren oder substituieren, wie zum Bei-
spiel zum dauerhaften Zugriff angebotene elektronische 
Bücher, und bei Würdigung der Gesamtumstände als 
überwiegend verlags- oder buchhandelstypisch anzuse-
hen sind sowie 

4. kombinierte Objekte, bei denen eines der genannten Er-
zeugnisse die Hauptsache bildet. 

(2) Fremdsprachige Bücher fallen nur dann unter dieses Gesetz, 
wenn sie überwiegend für den Absatz in Deutschland bestimmt 
sind. 

(3) Letztabnehmer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Bücher zu 
anderen Zwecken als dem Weiterverkauf erwirbt. 

§ 3 Preisbindung 
1Wer gewerbs- oder geschäftsmäßig Bücher an Letztabnehmer 
in Deutschland verkauft, muss den nach § 5 festgesetzten Preis 
einhalten. 2Dies gilt nicht für den Verkauf gebrauchter Bücher. 

§ 4 [aufgehoben] 

§ 5 Preisfestsetzung 
(1) 1Wer Bücher für den Verkauf an Letztabnehmer in Deutsch-
land verlegt oder importiert, ist verpflichtet, einen Preis ein-
schließlich Umsatzsteuer (Endpreis) für die Ausgabe eines Bu-
ches für den Verkauf an Letztabnehmer in Deutschland festzu-
setzen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 2Entspre-
chendes gilt für Änderungen des Endpreises. 

(2) 1Wer Bücher importiert, darf zur Festsetzung des Endpreises 
den vom Verleger des Verlagsstaates für Deutschland empfoh-
lenen Letztabnehmerpreis einschließlich der in Deutschland je-
weils geltenden Mehrwertsteuer nicht unterschreiten. 2Hat der 
Verleger keinen Preis für Deutschland empfohlen, so darf der 
Importeur zur Festsetzung des Endpreises den für den Verlags-
staat festgesetzten oder empfohlenen Nettopreis des Verlegers 
für Endabnehmer zuzüglich der in Deutschland jeweils gelten-
den Mehrwertsteuer nicht unterschreiten. 

(3) Wer als Importeur Bücher in einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu einem 
von den üblichen Einkaufspreisen im Einkaufsstaat abweichen-
den niedrigeren Einkaufspreis kauft, kann den gemäß Absatz 2 
festzulegenden Endpreis in dem Verhältnis herabsetzen, wie es 
dem Verhältnis des erzielten Handelsvorteils zu den üblichen 
Einkaufspreisen im Einkaufsstaat entspricht; dabei gelten bran-
chentypische Mengennachlässe und entsprechende Verkaufs-
konditionen als Bestandteile der üblichen Einkaufspreise. 

(4) Verleger oder Importeure können folgende Endpreise fest-
setzen: 

1. Serienpreise, 

2. Mengenpreise, 

3. Subskriptionspreise, 

4. Sonderpreise für Institutionen, die bei der Herausgabe 
einzelner bestimmter Verlagswerke vertraglich in einer  

 für das Zustandekommen des Werkes ausschlaggeben-
den Weise mitgewirkt haben, 

5. Sonderpreise für Abonnenten einer Zeitschrift beim Be-
zug eines Buches, das die Redaktion dieser Zeitschrift 
verfasst oder herausgegeben hat, und 

6. Teilzahlungszuschläge. 

(5) Die Festsetzung unterschiedlicher Endpreise für einen be-
stimmten Titel durch einen Verleger oder Importeur oder deren 
Lizenznehmer ist zulässig, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist. 

§ 6 Vertrieb 
(1) 1Verlage müssen bei der Festsetzung ihrer Verkaufspreise 
und sonstigen Verkaufskonditionen gegenüber Händlern den 
von kleineren Buchhandlungen erbrachten Beitrag zur flächen-
deckenden Versorgung mit Büchern sowie ihren buchhändleri-
schen Service angemessen berücksichtigen. 2Sie dürfen ihre Ra-
batte nicht allein an dem mit einem Händler erzielten Umsatz 
ausrichten. 

(2) Verlage dürfen branchenfremde Händler nicht zu niedrige-
ren Preisen oder günstigeren Konditionen beliefern als den 
Buchhandel. 

(3) Verlage dürfen für Zwischenbuchhändler keine höheren 
Preise oder schlechteren Konditionen festsetzen als für Letzt-
verkäufer, die sie direkt beliefern. 

§ 7 Ausnahmen 
(1) § 3 gilt nicht beim Verkauf von Büchern 

1. an Verleger oder Importeure von Büchern, Buchhändler 
oder deren Angestellte und feste Mitarbeiter für deren 
Eigenbedarf, 

2. an Autoren selbständiger Publikationen eines Verlages 
für deren Eigenbedarf, 

3. an Lehrer zum Zwecke der Prüfung einer Verwendung 
im Unterricht, 

4. die auf Grund einer Beschädigung oder eines sonstigen 
Fehlers als Mängelexemplare gekennzeichnet sind, 

5. im Rahmen eines auf einen Zeitraum von 30 Tagen be-
grenzten Räumungsverkaufs anlässlich der endgültigen 
Schließung einer Buchhandlung, sofern die Bücher aus 
den gewöhnlichen Beständen des schließenden Unter-
nehmens stammen und den Lieferanten zuvor mit ange-
messener Frist zur Rücknahme angeboten wurden. 

(2) Beim Verkauf von Büchern können wissenschaftlichen Bib-
liotheken, die jedem auf ihrem Gebiet wissenschaftlich Arbei-
tenden zugänglich sind, bis zu 5 Prozent, jedermann zugängli-
chen kommunalen Büchereien, Landesbüchereien und Schüler-
büchereien sowie konfessionellen Büchereien und Truppenbü-
chereien der Bundeswehr und der Bundespolizei bis zu 10 
Prozent Nachlass gewährt werden. 

(3) 1Bei Sammelbestellungen von Büchern für den Schulunter-
richt, die zu Eigentum der öffentlichen Hand, eines Beliehenen 
oder allgemein bildender Privatschulen, die den Status staatli-
cher Ersatzschulen besitzen, angeschafft werden, gewähren die 
Verkäufer folgende Nachlässe: 

1. bei einem Auftrag im Gesamtwert bis zu 25.000 Euro für 
Titel mit 

 mehr als 10 Stück 8 Prozent Nachlass, 

 mehr als 25 Stück 10 Prozent Nachlass, 

 mehr als 100 Stück 12 Prozent Nachlass, 

 mehr als 500 Stück 13 Prozent Nachlass, 

2. bei einem Auftrag im Gesamtwert von mehr als 

 25.000 Euro 13 Prozent Nachlass, 

 38.000 Euro 14 Prozent Nachlass, 
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 50.000 Euro 15 Prozent Nachlass. 
2Soweit Schulbücher von den Schulen im Rahmen eigener Bud-
gets angeschafft werden, ist stattdessen ein genereller Nachlass 
von 12 Prozent für alle Sammelbestellungen zu gewähren. 

(4) Der Letztverkäufer verletzt seine Pflicht nach § 3 nicht, 
wenn er anlässlich des Verkaufs eines Buches 

1. Waren von geringem Wert oder Waren, die im Hinblick 
auf den Wert des gekauften Buches wirtschaftlich nicht 
ins Gewicht fallen, abgibt, 

2. geringwertige Kosten der Letztabnehmer für den Besuch 
der Verkaufsstelle übernimmt, 

3. Versand- oder besondere Beschaffungskosten über-
nimmt oder 

4. andere handelsübliche Nebenleistungen erbringt. 

§ 8 Dauer der Preisbindung 
(1) Verleger und Importeure sind berechtigt, durch Veröffentli-
chung in geeigneter Weise die Preisbindung für Buchausgaben 
aufzuheben, deren erstes Erscheinen länger als 18 Monate zu-
rückliegt. 

(2) Bei Büchern, die in einem Abstand von weniger als 18 Mo-
naten wiederkehrend erscheinen oder deren Inhalt mit dem Er-
reichen eines bestimmten Datums oder Ereignisses erheblich an 
Wert verliert, ist eine Beendigung der Preisbindung durch den 
Verleger oder Importeur ohne Beachtung der Frist gemäß Ab-
satz 1 nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums seit Erschei-
nen möglich. 

§ 9 Schadensersatz- und Unterlassungs-
ansprüche 
(1) 1Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderhandelt, 
kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 2Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig handelt, ist zum Ersatz des durch die 
Zuwiderhandlung entstandenen Schadens verpflichtet. 

(2) 1Der Anspruch auf Unterlassung kann nur geltend gemacht 
werden 

1. von Gewerbetreibenden, die Bücher vertreiben, 

2. von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerbli-
cher oder selbstständiger beruflicher Interessen, die in 
der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach 
§ 8b des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
eingetragen sind, 

3. von einem Rechtsanwalt, der von Verlegern, Importeu-
ren oder Unternehmen, die Verkäufe an Letztabnehmer 
tätigen, gemeinsam als Treuhänder damit beauftragt 
worden ist, ihre Preisbindung zu betreuen (Preisbin-
dungstreuhänder), 

4. von qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass 
sie in die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 des 
Unterlassungsklagengesetzes oder in dem Verzeichnis 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
nach Artikel 4 der Richtlinie 98/27/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über 
Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinte-
ressen (ABl. EG Nr. L 166 S. 51) in der jeweils gelten-
den Fassung eingetragen sind. 

2Die Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 4 können den Anspruch auf 
Unterlassung nur geltend machen, soweit der Anspruch eine 
Handlung betrifft, durch die wesentliche Belange der Letztab-
nehmer berührt werden. 

(3) Für das Verfahren gelten bei den Anspruchsberechtigten 
nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 die Vorschriften des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb und bei Einrichtungen nach Absatz 
2 Nr. 4 die Vorschriften des Unterlassungsklage-gesetzes. 

§ 10 Bucheinsicht 
(1) 1Sofern der begründete Verdacht vorliegt, dass ein Unter-
nehmen gegen § 3 verstoßen hat, kann ein Gewerbetreibender, 
der ebenfalls Bücher vertreibt, verlangen, dass dieses Unterneh-
men einem von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflich-
teten Angehörigen der wirtschafts- oder steuerberatenden Be-
rufe Einblick in seine Bücher und Geschäftsunterlagen gewährt. 
2Der Bericht des Buchprüfers darf sich ausschließlich auf die 
ihm bekannt gewordenen Verstöße gegen die Vorschriften die-
ses Gesetzes beziehen. 

(2) Liegt eine Zuwiderhandlung vor, kann der Gewerbetrei-
bende von dem zuwiderhandelnden Unternehmen die Erstat-
tung der notwendigen Kosten der Buchprüfung verlangen. 

§ 11 [aufgehoben] 
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EGBGB – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
(Auszug) 
vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; ber. 1997 I S. 1061), zuletzt geändert durch Art. 3 G zur Herstel-

lung materieller Gerechtigkeit vom 21.12.2021 (BGBl. I S. 5252). 

 

Art. 246 – Informationspflichten beim 
Verbrauchervertrag 
[gilt vom 21.3.2016 bis 27.5.2022] 
(1) Der Unternehmer ist, sofern sich diese Informationen nicht 
aus den Umständen ergeben, nach § 312a Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher vor Abgabe 
von dessen Vertragserklärung folgende Informationen in klarer 
und verständlicher Weise zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen in dem für den Datenträger und die Waren o-
der Dienstleistungen angemessenen Umfang, 

2. seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen und 
die Anschrift des Ortes, an dem er niedergelassen ist, so-
wie seine Telefonnummer, 

3. den Gesamtpreis der Waren und Dienstleistungen ein-
schließlich aller Steuern und Abgaben oder in den Fäl-
len, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der 
Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im 
Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberech-
nung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten o-
der in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftiger-
weise nicht im Voraus berechnet werden können, die 
Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen kön-
nen, 

4. gegebenenfalls die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbe-
dingungen, den Termin, bis zu dem sich der Unterneh-
mer verpflichtet hat, die Waren zu liefern oder die 
Dienstleistungen zu erbringen, sowie das Verfahren des 
Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden, 

5. das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts 
für die Waren und gegebenenfalls das Bestehen und die 
Bedingungen von Kundendienstleistungen und Garan-
tien, 

6. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedin-
gungen der Kündigung unbefristeter Verträge oder sich 
automatisch verlängernder Verträge, 

7. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte, ein-
schließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen 
für solche Inhalte, und 

8. gegebenenfalls, soweit wesentlich, Beschränkungen der 
Interoperabilität und der Kompatibilität digitaler Inhalte 
mit Hard- und Software, soweit diese Beschränkungen 
dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein müs-
sen. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Verträge, die Geschäfte 
des täglichen Lebens zum Gegenstand haben und bei Vertrags-
schluss sofort erfüllt werden. 

(3) 1Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu, ist der Un-
ternehmer verpflichtet, den Verbraucher in Textform über sein 
Widerrufsrecht zu belehren. 2Die Widerrufsbelehrung muss 
deutlich gestaltet sein und dem Verbraucher seine wesentlichen 
Rechte in einer dem benutzten Kommunikationsmittel ange-
passten Weise deutlich machen. 3Sie muss Folgendes enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf, 

2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf durch Erklä-
rung gegenüber dem Unternehmer erfolgt und keiner 
Begründung bedarf, 

3. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und 

4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist 
sowie darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Ab-
sendung der Widerrufserklärung genügt. 

 

[gilt ab 28.5.2022] 
(1) Der Unternehmer ist, sofern sich diese Informationen nicht 
aus den Umständen ergeben, nach § 312a Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher vor Abgabe 
von dessen Vertragserklärung folgende Informationen in klarer 
und verständlicher Weise zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen in dem für den Datenträger und die Waren 
oder Dienstleistungen angemessenen Umfang, 

2. seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen und 
die Anschrift des Ortes, an dem er niedergelassen ist, 
sowie seine Telefonnummer, 

3. den Gesamtpreis der Waren und Dienstleistungen ein-
schließlich aller Steuern und Abgaben oder in den Fäl-
len, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der 
Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im 
Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberech-
nung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten o-
der in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftiger-
weise nicht im Voraus berechnet werden können, die 
Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen kön-
nen, 

4. gegebenenfalls die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbe-
dingungen, den Termin, bis zu dem sich der Unterneh-
mer verpflichtet hat, die Waren zu liefern oder die 
Dienstleistungen zu erbringen, sowie das Verfahren des 
Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden, 

5. das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts 
für die Waren oder die digitalen Produkte sowie gege-
benenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kun-
dendienstleistungen und Garantien, 

6. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedin-
gungen der Kündigung unbefristeter Verträge oder sich 
automatisch verlängernder Verträge, 

7. gegebenenfalls die Funktionalität der Waren mit digita-
len Elementen oder der digitalen Produkte, einschließ-
lich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen, und 

8. gegebenenfalls, soweit wesentlich, die Kompatibilität 
und die Interoperabilität der Waren mit digitalen Ele-
menten oder der digitalen Produkte, soweit diese Infor-
mationen dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt 
sein müssen. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Verträge, die Geschäfte 
des täglichen Lebens zum Gegenstand haben und bei Vertrags-
schluss sofort erfüllt werden. 

(3) 1Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu, ist der Un-
ternehmer verpflichtet, den Verbraucher in Textform über sein 
Widerrufsrecht zu belehren. 2Die Widerrufsbelehrung muss 
deutlich gestaltet sein und dem Verbraucher seine wesentlichen 
Rechte in einer dem benutzten Kommunikationsmittel ange-
passten Weise deutlich machen. 3Sie muss Folgendes enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf, 

2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf durch Erklä-
rung gegenüber dem Unternehmer erfolgt und keiner 
Begründung bedarf, 

3. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und 

4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist 
sowie darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Ab-
sendung der Widerrufserklärung genügt. 
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Art. 246a - Informationspflichten bei 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen und Fernabsatzverträgen mit 
Ausnahme von Verträgen über 
Finanzdienstleistungen 

§ 1 Informationspflichten 
[gilt vom 1.7.2018 bis 27.5.2022] 
(1) 1Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher folgende In-
formationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen in dem für das Kommunikationsmittel und für 
die Waren und Dienstleistungen angemessenen Umfang, 

2. seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen so-
wie die Anschrift des Ortes, an dem er niedergelassen 
ist, seine Telefonnummer und gegebenenfalls seine Te-
lefaxnummer und E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls 
die Anschrift und die Identität des Unternehmers, in des-
sen Auftrag er handelt, 

3. zusätzlich zu den Angaben gemäß Nummer 2 die Ge-
schäftsanschrift des Unternehmers und gegebenenfalls 
die Anschrift des Unternehmers, in dessen Auftrag er 
handelt, an die sich der Verbraucher mit jeder Be-
schwerde wenden kann, falls diese Anschrift von der 
Anschrift unter Nummer 2 abweicht, 

4. den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen ein-
schließlich aller Steuern und Abgaben, oder in den Fäl-
len, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der 
Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im 
Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberech-
nung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten, 
oder in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftiger-
weise nicht im Voraus berechnet werden können, die 
Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen kön-
nen, 

5. im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abon-
nement-Vertrags den Gesamtpreis; dieser umfasst die 
pro Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten 
und, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in 
Rechnung gestellt werden, ebenfalls die monatlichen 
Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten vernünftiger-
weise nicht im Voraus berechnet werden können, ist die 
Art der Preisberechnung anzugeben, 

6. die Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss 
genutzten Fernkommunikationsmittels, sofern dem Ver-
braucher Kosten berechnet werden, die über die Kosten 
für die bloße Nutzung des Fernkommunikationsmittels 
hinausgehen, 

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den 
Termin, bis zu dem der Unternehmer die Waren liefern 
oder die Dienstleistung erbringen muss, und gegebenen-
falls das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit 
Beschwerden, 

8. das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts 
für die Waren, 

9. gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von 
Kundendienst, Kundendienstleistungen und Garantien, 

10. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltensko-
dizes gemäß Artikel 2 Buchstabe f der Richtlinie 
2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unter-
nehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richt-
linie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 
98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 149 vom 11. 6. 2005, S. 22) und wie Exemplare 
davon erhalten werden können, 

11. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedin-
gungen der Kündigung unbefristeter Verträge oder sich 
automatisch verlängernder Verträge, 

12. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, 
die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht, 

13. gegebenenfalls die Tatsache, dass der Unternehmer vom 
Verbraucher die Stellung einer Kaution oder die Leis-
tung anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann, 
sowie deren Bedingungen, 

14. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte, ein-
schließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen 
für solche Inhalte, 

15. gegebenenfalls, soweit wesentlich, Beschränkungen der 
Interoperabilität und der Kompatibilität digitaler Inhalte 
mit Hard- und Software, soweit diese Beschränkungen 
dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein müs-
sen, und 

16. gegebenenfalls, dass der Verbraucher ein außergericht-
liches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem 
der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und des-
sen Zugangsvoraussetzungen. 

2Wird der Vertrag im Rahmen einer öffentlich zugänglichen 
Versteigerung geschlossen, können anstelle der Angaben nach 
Satz 1 Nummer 2 und 3 die entsprechenden Angaben des Ver-
steigerers zur Verfügung gestellt werden. 

(2) 1Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 312g Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu, ist der Unternehmer 
verpflichtet, den Verbraucher zu informieren 

1. über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für 
die Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie das Muster-Wider-
rufsformular in der Anlage 2, 

2. gegebenenfalls darüber, dass der Verbraucher im Wider-
rufsfall die Kosten für die Rücksendung der Waren zu 
tragen hat, und bei Fernabsatzverträgen zusätzlich über 
die Kosten für die Rücksendung der Waren, wenn die 
Waren auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht auf dem 
normalen Postweg zurückgesendet werden können, und 

3. darüber, dass der Verbraucher dem Unternehmer bei ei-
nem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen 
oder über die nicht in einem bestimmten Volumen oder 
in einer bestimmten Menge vereinbarte Lieferung von 
Wasser, Gas, Strom oder die Lieferung von Fernwärme 
einen angemessenen Betrag nach § 357 Absatz 8 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs für die vom Unternehmer er-
brachte Leistung schuldet, wenn der Verbraucher das 
Widerrufsrecht ausübt, nachdem er auf Aufforderung 
des Unternehmers von diesem ausdrücklich den Beginn 
der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist verlangt hat. 

2Der Unternehmer kann diese Informationspflichten dadurch 
erfüllen, dass er das in der Anlage 1 vorgesehene Muster für die 
Widerrufsbelehrung zutreffend ausgefüllt in Textform übermit-
telt. 

(3) Der Unternehmer hat den Verbraucher auch zu informieren, 
wenn 

1. dem Verbraucher nach § 312g Absatz 2 Nummer 1, 2, 5 
und 7 bis 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Wider-
rufsrecht nicht zusteht, dass der Verbraucher seine Wil-
lenserklärung nicht widerrufen kann, oder 

2. das Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g Ab-
satz 2 Nummer 3, 4 und 6 sowie § 356 Absatz 4 und 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorzeitig erlöschen kann, 
über die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zu-
nächst bestehendes Widerrufsrecht verliert. 

 

[gilt ab 28.5.2022] 
(1) 1Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher folgende In-
formationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen in dem für das Kommunikationsmittel und für 
die Waren und Dienstleistungen angemessenen Umfang, 
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2. seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen, so-
wie die Anschrift des Ortes, an dem er niedergelassen 
ist, sowie gegebenenfalls die Identität und die Anschrift 
des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, 

3. seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse sowie gege-
benenfalls andere von ihm zur Verfügung gestellte On-
line-Kommunikationsmittel, sofern diese gewährleisten, 
dass der Verbraucher seine Korrespondenz mit dem Un-
ternehmer, einschließlich deren Datums und deren Uhr-
zeit, auf einem dauerhaften Datenträger speichern kann, 

4. zusätzlich zu den Angaben gemäß den Nummern 2 und 3 
die Geschäftsanschrift des Unternehmers und gegebe-
nenfalls die Anschrift des Unternehmers, in dessen Auf-
trag er handelt, an die sich der Verbraucher mit jeder 
Beschwerde wenden kann, falls diese Anschrift von der 
Anschrift nach Nummer 2 abweicht, 

5. den Gesamtpreis der Waren oder der Dienstleistungen, 
einschließlich aller Steuern und Abgaben, oder in den 
Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit 
der Waren oder der Dienstleistungen vernünftigerweise 
nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der 
Preisberechnung, 

6. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der 
Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung 
personalisiert wurde, 

7. gegebenenfalls alle zusätzlich zu dem Gesamtpreis nach 
Nummer 5 anfallenden Fracht-, Liefer- oder Versand-
kosten und alle sonstigen Kosten, oder in den Fällen, in 
denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus 
berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zu-
sätzlichen Kosten anfallen können, 

8. im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abon-
nement-Vertrags den Gesamtpreis; dieser umfasst die 
pro Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten 
und, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in 
Rechnung gestellt werden, ebenfalls die monatlichen 
Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten vernünftiger-
weise nicht im Voraus berechnet werden können, ist die 
Art der Preisberechnung anzugeben, 

9. die Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss 
genutzten Fernkommunikationsmittels, sofern dem Ver-
braucher Kosten berechnet werden, die über die Kosten 
für die bloße Nutzung des Fernkommunikationsmittels 
hinausgehen, 

10. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den 
Termin, bis zu dem der Unternehmer die Waren liefern 
oder die Dienstleistung erbringen muss, und gegebenen-
falls das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit 
Beschwerden, 

11. das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts 
für die Waren oder die digitalen Produkte, 

12. gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von 
Kundendienst, Kundendienstleistungen und Garantien, 

13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltensko-
dizes gemäß Artikel 2 Buchstabe f der Richtlinie 
2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken 
im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Un-
ternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22; L 253 vom 
25.9.2009, S. 18), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2019/2161 (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 7) geändert 
worden ist, und wie Exemplare davon erhalten werden 
können, 

14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedin-
gungen der Kündigung unbefristeter Verträge oder sich 
automatisch verlängernder Verträge, 

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, 
die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht, 

16. gegebenenfalls die Tatsache, dass der Unternehmer vom 
Verbraucher die Stellung einer Kaution oder die Leis-
tung anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann, 
sowie deren Bedingungen, 

17. gegebenenfalls die Funktionalität der Waren mit digita-
len Elementen oder der digitalen Produkte, einschließ-
lich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen, 

18. gegebenenfalls, soweit wesentlich, die Kompatibilität 
und die Interoperabilität der Waren mit digitalen Ele-
menten oder der digitalen Produkte, soweit diese Infor-
mationen dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt 
sein müssen, und 

19. gegebenenfalls, dass der Verbraucher ein außergericht-
liches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem 
der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und des-
sen Zugangsvoraussetzungen. 

2Wird der Vertrag im Rahmen einer öffentlich zugänglichen 
Versteigerung geschlossen, können anstelle der Angaben nach 
Satz 1 Nummer 2 bis 4 die entsprechenden Angaben des Ver-
steigerers zur Verfügung gestellt werden. 

(2) 1Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 312g Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu, ist der Unternehmer 
verpflichtet, den Verbraucher zu informieren 

1. über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für 
die Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie das Muster-Wider-
rufsformular in der Anlage 2, 

2. gegebenenfalls darüber, dass der Verbraucher im Wi-
derrufsfall die Kosten für die Rücksendung der Waren 
zu tragen hat, und bei Fernabsatzverträgen zusätzlich 
über die Kosten für die Rücksendung der Waren, wenn 
die Waren auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht auf dem 
normalen Postweg zurückgesendet werden können, und 

3. darüber, dass der Verbraucher dem Unternehmer bei ei-
nem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, 
für die die Zahlung eines Preises vorgesehen ist, oder 
über die nicht in einem bestimmten Volumen oder in ei-
ner bestimmten Menge vereinbarte Lieferung von Was-
ser, Gas, Strom oder die Lieferung von Fernwärme ei-
nen angemessenen Betrag nach § 357a Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs für die vom Unternehmer er-
brachte Leistung schuldet, wenn der Verbraucher das 
Widerrufsrecht ausübt, nachdem er auf Aufforderung 
des Unternehmers von diesem ausdrücklich den Beginn 
der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist verlangt hat. 

2Der Unternehmer kann diese Informationspflichten dadurch 
erfüllen, dass er das in der Anlage 1 vorgesehene Muster für 
die Widerrufsbelehrung zutreffend ausgefüllt in Textform über-
mittelt. 

(3) Der Unternehmer hat den Verbraucher auch zu informieren, 
wenn 

1. dem Verbraucher nach § 312g Absatz 2 Nummer 1, 2, 5 
und 7 bis 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Wider-
rufsrecht nicht zusteht, dass der Verbraucher seine Wil-
lenserklärung nicht widerrufen kann, oder 

2. das Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g Ab-
satz 2 Nummer 3, 4 und 6 sowie § 356 Absatz 4 und 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorzeitig erlöschen kann, 
über die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zu-
nächst bestehendes Widerrufsrecht verliert. 

§ 2 Erleichterte Informationspflichten bei 
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten 
[gilt vom 13.6.2014 bis 27.5.2022] 
(1) Hat der Verbraucher bei einem Vertrag über Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten, der außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen wird, bei dem die beiderseitigen Leistungen sofort 
erfüllt werden und die vom Verbraucher zu leistende Vergütung 
200 Euro nicht übersteigt, ausdrücklich die Dienste des Unter-
nehmers angefordert, muss der Unternehmer dem Verbraucher 
lediglich folgende Informationen zur Verfügung stellen: 

1. die Angaben nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 

2. den Preis oder die Art der Preisberechnung zusammen 
mit einem Kostenvoranschlag über die Gesamtkosten. 
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(2) Ferner hat der Unternehmer dem Verbraucher folgende In-
formationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen in dem für das Kommunikationsmittel und 
die Waren oder Dienstleistungen angemessenen Um-
fang, 

2. gegebenenfalls die Bedingungen, die Fristen und das 
Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts sowie 
das Muster-Widerrufsformular in der Anlage 2 und 

3. gegebenenfalls die Information, dass der Verbraucher 
seine Willenserklärung nicht widerrufen kann, oder die 
Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst be-
stehendes Widerrufsrecht vorzeitig verliert. 

(3) Eine vom Unternehmer zur Verfügung gestellte Abschrift 
oder Bestätigung des Vertrags nach § 312f Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs muss alle nach § 1 zu erteilenden Infor-
mationen enthalten. 

 

[gilt ab 28.5.2022] 
(1) Hat der Verbraucher bei einem Vertrag über Reparatur- 
und Instandhaltungsarbeiten, der außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen wird, bei dem die beiderseitigen Leistungen 
sofort erfüllt werden und die vom Verbraucher zu leistende Ver-
gütung 200 Euro nicht übersteigt, ausdrücklich die Dienste des 
Unternehmers angefordert, muss der Unternehmer dem Ver-
braucher lediglich folgende Informationen zur Verfügung stel-
len: 

1. die Angaben nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
sowie 

2. den Preis oder die Art der Preisberechnung zusammen 
mit einem Kostenvoranschlag über die Gesamtkosten. 

(2) Ferner hat der Unternehmer dem Verbraucher folgende In-
formationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen in dem für das Kommunikationsmittel und die 
Waren oder Dienstleistungen angemessenen Umfang, 

2. gegebenenfalls die Bedingungen, die Fristen und das 
Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts sowie 
das Muster-Widerrufsformular in der Anlage 2 und 

3. gegebenenfalls die Information, dass der Verbraucher 
seine Willenserklärung nicht widerrufen kann, oder die 
Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst 
bestehendes Widerrufsrecht vorzeitig verliert. 

(3) Eine vom Unternehmer zur Verfügung gestellte Abschrift o-
der Bestätigung des Vertrags nach § 312f Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs muss alle nach § 1 zu erteilenden Informa-
tionen enthalten. 

§ 3 Erleichterte Informationspflichten bei 
begrenzter Darstellungsmöglichkeit 
[gilt vom 13.6.2014 bis 27.5.2022] 
1Soll ein Fernabsatzvertrag mittels eines Fernkommunikations-
mittels geschlossen werden, das nur begrenzten Raum oder be-
grenzte Zeit für die dem Verbraucher zu erteilenden Informati-
onen bietet, ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher 
mittels dieses Fernkommunikationsmittels zumindest folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen, 

2. die Identität des Unternehmers, 

3. den Gesamtpreis oder in den Fällen, in denen der Preis 
auf Grund der Beschaffenheit der Waren oder Dienst-
leistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet 
werden kann, die Art der Preisberechnung, 

4. gegebenenfalls das Bestehen eines Widerrufsrechts und 

5. gegebenenfalls die Vertragslaufzeit und die Bedingun-
gen für die Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses. 

2Die weiteren Angaben nach § 1 hat der Unternehmer dem Ver-
braucher in geeigneter Weise unter Beachtung von § 4 Absatz 
3 zugänglich zu machen. 

[gilt ab 28.5.2022] 

1Soll ein Fernabsatzvertrag mittels eines Fernkommunikations-
mittels geschlossen werden, das nur begrenzten Raum oder be-
grenzte Zeit für die dem Verbraucher zu erteilenden Informati-
onen bietet, ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher 
mittels dieses Fernkommunikationsmittels zumindest folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen, 

2. die Identität des Unternehmers, 

3. den Gesamtpreis oder in den Fällen, in denen der Preis 
auf Grund der Beschaffenheit der Waren oder Dienst-
leistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet 
werden kann, die Art der Preisberechnung, 

4. gegebenenfalls die Bedingungen, die Fristen und das 
Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts nach 
§ 355 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und 

5. gegebenenfalls die Vertragslaufzeit und die Bedingun-
gen für die Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses. 

2Die weiteren Angaben nach § 1 hat der Unternehmer dem Ver-
braucher in geeigneter Weise unter Beachtung von § 4 Absatz 
3 zugänglich zu machen. 

§ 4 Formale Anforderungen an die Erfüllung 
der Informationspflichten 
(1) Der Unternehmer muss dem Verbraucher die Informationen 
nach den §§ 1 bis 3 vor Abgabe von dessen Vertragserklärung 
in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung stellen. 

(2) 1Bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Vertrag muss der Unternehmer die Informationen auf Papier o-
der, wenn der Verbraucher zustimmt, auf einem anderen dauer-
haften Datenträger zur Verfügung stellen. 2Die Informationen 
müssen lesbar sein. 3Die Person des erklärenden Unternehmers 
muss genannt sein. 4Der Unternehmer kann die Informationen 
nach § 2 Absatz 2 in anderer Form zur Verfügung stellen, wenn 
sich der Verbraucher hiermit ausdrücklich einverstanden erklärt 
hat. 

(3) 1Bei einem Fernabsatzvertrag muss der Unternehmer dem 
Verbraucher die Informationen in einer den benutzten Fern-
kommunikationsmitteln angepassten Weise zur Verfügung stel-
len. 2Soweit die Informationen auf einem dauerhaften Datenträ-
ger zur Verfügung gestellt werden, müssen sie lesbar sein, und 
die Person des erklärenden Unternehmers muss genannt sein. 
3Abweichend von Satz 1 kann der Unternehmer dem Verbrau-
cher die in § 3 Satz 2 genannten Informationen in geeigneter 
Weise zugänglich machen. 

Art. 246b - Informationspflichten bei 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen und Fernabsatzverträgen über 
Finanzdienstleistungen 

§ 1 Informationspflichten 
[gilt vom 15.6.2021 bis 27.5.2022] 
(1) Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
gabe von dessen Vertragserklärung klar und verständlich und 
unter Angabe des geschäftlichen Zwecks, bei Fernabsatzverträ-
gen in einer dem benutzten Fernkommunikationsmittel ange-
passten Weise, folgende Informationen zur Verfügung zu stel-
len: 

1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Un-
ternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetra-
gen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleich-
wertige Kennung, 

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die 
für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde, 

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem 
Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz 
hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Iden-
tität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem 
Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser Person ge-
schäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese 
Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird,
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4. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede 
andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen diesem, seinem Vertreter oder einer anderen ge-
werblich tätigen Person nach Nummer 3 und dem Ver-
braucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder Personengruppen auch den 
Namen des Vertretungsberechtigten, 

5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung so-
wie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande 
kommt, 

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich 
aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle 
über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn 
kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Be-
rechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Über-
prüfung des Preises ermöglicht, 

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie ei-
nen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, 
die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm 
in Rechnung gestellt werden, 

8. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienst-
leistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer 
spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vor-
gänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in 
der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator 
für künftige Erträge sind, 

9. gegebenenfalls eine Befristung der Gültigkeitsdauer der 
zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere 
hinsichtlich des Preises, 

10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbrau-
cher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels 
zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch 
den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, 

12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, ins-
besondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber 
dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den 
Betrag, den der Verbraucher im Falle des Widerrufs 
nach § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die er-
brachte Leistung zu zahlen hat, 

13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dau-
ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum In-
halt hat, 

14. gegebenenfalls die vertraglichen Kündigungsbedingun-
gen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen, 

15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen 
zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde 
legt, 

16. gegebenenfalls eine Vertragsklausel über das auf den 
Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Ge-
richt, 

17. die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und 
die in dieser Vorschrift genannten Vorabinformationen 
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in welchen sich 
der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Ver-
brauchers die Kommunikation während der Laufzeit die-
ses Vertrags zu führen, 

18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Un-
ternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenen-
falls dessen Zugangsvoraussetzungen, 

19. gegebenenfalls das Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die 
Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensiche-
rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212  

 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) 
noch unter die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme 
für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 
26.3.1997, S. 22) fallen. 

(2) 1Bei Telefongesprächen hat der Unternehmer nur folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität der Kontaktperson des Verbrauchers und 
deren Verbindung zum Unternehmer, 

2. die Beschreibung der Hauptmerkmale der Finanzdienst-
leistung, 

3. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unterneh-
mer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich 
aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die 
Grundlage für die Berechnung des Preises, die dem Ver-
braucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht, 

4. mögliche weitere Steuern und Kosten, die nicht über den 
Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung ge-
stellt werden, und 

5. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, auch 
die Widerrufsfrist und die Bedingungen, Einzelheiten 
der Ausübung und die Rechtsfolgen des Widerrufs ein-
schließlich Informationen über den Betrag, den der Ver-
braucher im Falle des Widerrufs nach § 357a des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Leistung zu zah-
len hat. 

2Satz 1 gilt nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher dar-
über informiert hat, dass auf Wunsch weitere Informationen 
übermittelt werden können und welcher Art diese Informatio-
nen sind, und der Verbraucher ausdrücklich auf die Übermitt-
lung der weiteren Informationen vor Abgabe seiner Vertragser-
klärung verzichtet hat. 

 

[gilt ab 28.5.2022] 
(1) Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
gabe von dessen Vertragserklärung klar und verständlich und 
unter Angabe des geschäftlichen Zwecks, bei Fernabsatzverträ-
gen in einer dem benutzten Fernkommunikationsmittel ange-
passten Weise, folgende Informationen zur Verfügung zu stel-
len: 

1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Un-
ternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetra-
gen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleich-
wertige Kennung, 

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die 
für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde, 

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem 
Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz 
hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Iden-
tität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem 
Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser Person ge-
schäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese 
Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird, 

4. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede 
andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen diesem, seinem Vertreter oder einer anderen ge-
werblich tätigen Person nach Nummer 3 und dem Ver-
braucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder Personengruppen auch den 
Namen des Vertretungsberechtigten, 

5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung so-
wie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande 
kommt, 

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließ-
lich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie 
alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine 
Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine 
Überprüfung des Preises ermöglicht, 
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7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen 
Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die 
nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in 
Rechnung gestellt werden, 

8. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienst-
leistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer 
spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vor-
gänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass 
in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indi-
kator für künftige Erträge sind, 

9. gegebenenfalls eine Befristung der Gültigkeitsdauer der 
zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere 
hinsichtlich des Preises, 

10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbrau-
cher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels 
zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch 
den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, 

12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, ins-
besondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber 
dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den Be-
trag, den der Verbraucher im Falle des Widerrufs nach 
§ 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte 
Leistung zu zahlen hat, 

13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dau-
ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum In-
halt hat, 

14. gegebenenfalls die vertraglichen Kündigungsbedingun-
gen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen, 

15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen 
zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde 
legt, 

16. gegebenenfalls eine Vertragsklausel über das auf den 
Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht, 

17. die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und 
die in dieser Vorschrift genannten Vorabinformationen 
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in welchen sich 
der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Ver-
brauchers die Kommunikation während der Laufzeit die-
ses Vertrags zu führen, 

18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Un-
ternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenen-
falls dessen Zugangsvoraussetzungen, 

19. gegebenenfalls das Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die 
Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensiche-
rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 
vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) noch 
unter die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für 
die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 
26.3.1997, S. 22) fallen. 

(2) 1Bei Telefongesprächen hat der Unternehmer nur folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität der Kontaktperson des Verbrauchers und 
deren Verbindung zum Unternehmer, 

2. die Beschreibung der Hauptmerkmale der Finanzdienst-
leistung, 

3. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unterneh-
mer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich 
aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die 
Grundlage für die Berechnung des Preises, die dem Ver-
braucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht, 

4. mögliche weitere Steuern und Kosten, die nicht über den 
Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung ge-
stellt werden, und 

5. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, auch 
die Widerrufsfrist und die Bedingungen, Einzelheiten 
der Ausübung und die Rechtsfolgen des Widerrufs ein-
schließlich Informationen über den Betrag, den der Ver-
braucher im Falle des Widerrufs nach § 357b des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Leistung zu 
zahlen hat. 

2Satz 1 gilt nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher dar-
über informiert hat, dass auf Wunsch weitere Informationen 
übermittelt werden können und welcher Art diese Informatio-
nen sind, und der Verbraucher ausdrücklich auf die Übermitt-
lung der weiteren Informationen vor Abgabe seiner Vertrags-
erklärung verzichtet hat. 

§ 2 Weitere Informationspflichten 
(1) 1Der Unternehmer hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
gabe von dessen Vertragserklärung die folgenden Informatio-
nen auf einem dauerhaften Datenträger mitzuteilen: 

1. die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und 

2. die in § 1 Absatz 1 genannten Informationen. 
2Wird der Vertrag auf Verlangen des Verbrauchers telefonisch 
oder unter Verwendung eines anderen Fernkommunikations-
mittels geschlossen, das die Mitteilung auf einem dauerhaften 
Datenträger vor Vertragsschluss nicht gestattet, hat der Unter-
nehmer dem Verbraucher abweichend von Satz 1 die Informa-
tionen unverzüglich nach Abschluss des Fernabsatzvertrags zu 
übermitteln. 

(2) Der Verbraucher kann während der Laufzeit des Vertrags 
vom Unternehmer jederzeit verlangen, dass dieser ihm die Ver-
tragsbedingungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen in Papierform zur Verfügung stellt. 

(3) 1Zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 12 
über das Bestehen eines Widerrufsrechts kann der Unternehmer 
dem Verbraucher das jeweils einschlägige, in der Anlage 3, der 
Anlage 3a oder der Anlage 3b vorgesehene Muster für die Wi-
derrufsbelehrung bei Finanzdienstleistungsverträgen zutreffend 
ausgefüllt in Textform übermitteln. 2In Fällen des Artikels 247 
§ 1 Absatz 2 Satz 6 kann der Unternehmer zur Erfüllung seiner 
Informationspflicht nach Artikel 246b § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 Nummer 12 
über das Bestehen eines Widerrufsrechts dem Verbraucher das 
in der Anlage 6 vorgesehene Muster für das ESIS-Merkblatt zu-
treffend ausgefüllt in Textform übermitteln. 3Zur Erfüllung sei-
ner Informationspflichten nach den Sätzen 1 und 2 kann der Un-
ternehmer bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 auch das 
Muster der Anlage 3 in der Fassung von Artikel 2 Nummer 7 
des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie 
und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungs-
vermittlung vom 20. September 2013 (BGBl. I S. 3642) ver-
wenden. 

Art. 246c - Informationspflichten bei 
Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der 
Unternehmer den Kunden unterrichten 

1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem 
Vertragsschluss führen, 

2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss 
von dem Unternehmer gespeichert wird und ob er dem 
Kunden zugänglich ist, 

3. darüber, wie er mit den nach § 312i Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung 
gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Ab-
gabe der Vertragserklärung erkennen und berichtigen 
kann, 

4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehen-
den Sprachen und 
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5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen 
sich der Unternehmer unterwirft, sowie über die Mög-
lichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regel-
werken. 

 



§§ 1-18 GWB 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 
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GWB – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(Auszug) 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, ber. S. 3245), zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 2 Viertes G zur Ände-

rung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie anderer Vorschriften vom 27.7.2021 (BGBl. I S. 

3274). 

 

Erster Teil – Wettbewerbsbeschränkun-
gen 

Kapitel 1 Wettbewerbsbeschränkende Vereinba-
rungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltens-
weisen 

§ 1 Verbot wettbewerbsbeschränkender 
Vereinbarungen 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Un-
ternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Ver-
haltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind 
verboten. 

§ 2 Freigestellte Vereinbarungen 
(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigun-
gen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter 
angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehen-
den Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -ver-
teilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftli-
chen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unterneh-
men 

1. Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirk-
lichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder 

2. Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen 
Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszu-
schalten. 

(2) 1Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen 
des Rates oder der Europäischen Kommission über die Anwen-
dung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von 
Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen 
und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen (Gruppenfrei-
stellungsverordnungen) entsprechend. 2Dies gilt auch, soweit 
die dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhal-
tensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union zu beeinträchtigen. 

§ 3 Mittelstandskartelle 
Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehen-
den Unternehmen und Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge 
durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zum Gegenstand 
haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1, wenn 

1. dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesent-
lich beeinträchtigt wird und 

2. die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer Unterneh-
men zu verbessern. 

§§ 4 bis 17 (weggefallen) 

Kapitel 2 Marktbeherrschung, sonstiges wettbe-
werbsbeschränkendes Verhalten 

§ 18 Marktbeherrschung 
(1) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als An-
bieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder 
gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich rele-
vanten Markt 

1. ohne Wettbewerber ist, 

2. keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder 

 

3. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überra-
gende Marktstellung hat. 

(2) Der räumlich relevante Markt kann weiter sein als der Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. 

(2a) Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass eine 
Leistung unentgeltlich erbracht wird. 

(3) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens 
im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern ist insbesondere Fol-
gendes zu berücksichtigen: 

1. sein Marktanteil, 

2. seine Finanzkraft, 

3. sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

4. sein Zugang zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten, 

5. Verflechtungen mit anderen Unternehmen, 

6. rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzu-
tritt anderer Unternehmen, 

7. der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb durch Un-
ternehmen, die innerhalb oder außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes ansässig sind, 

8. die Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf an-
dere Waren oder gewerbliche Leistungen umzustellen, 
sowie 

9. die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unter-
nehmen auszuweichen. 

(3a) Insbesondere bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken 
sind bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens 
auch zu berücksichtigen: 

1. direkte und indirekte Netzwerkeffekte, 

2. die parallele Nutzung mehrerer Dienste und der Wech-
selaufwand für die Nutzer, 

3. seine Größenvorteile im Zusammenhang mit Netzwer-
keffekten, 

4. sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

5. innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck. 

(3b) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens, 
das als Vermittler auf mehrseitigen Märkten tätig ist, ist insbe-
sondere auch die Bedeutung der von ihm erbrachten Vermitt-
lungsdienstleistungen für den Zugang zu Beschaffungs- und 
Absatzmärkten zu berücksichtigen. 

(4) Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend 
ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens 40 Prozent hat. 

(5) Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, so-
weit 

1. zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren oder 
gewerblichen Leistungen ein wesentlicher Wettbewerb 
nicht besteht und 

2. sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 erfüllen. 

(6) Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherr-
schend, wenn sie 

1. aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusam-
men einen Marktanteil von 50 Prozent erreichen, oder 

2. aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusam-
men einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen. 

(7) Die Vermutung des Absatzes 6 kann widerlegt werden, 
wenn die Unternehmen nachweisen, dass 
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1. die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentli-
chen Wettbewerb erwarten lassen oder 

2. die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den  

 übrigen Wettbewerbern keine überragende Marktstel-
lung hat. 

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berich-
tet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf von drei 
Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 2a 
und 3a über die Erfahrungen mit den Vorschriften. 

§ 19 Verbotenes Verhalten von 
marktbeherrschenden Unternehmen  
(1) Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch 
ein oder mehrere Unternehmen ist verboten. 

(2) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbe-
herrschendes Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer 
bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen 

1. ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar un-
billig behindert oder ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund unmittelbar oder mittelbar anders behandelt als 
gleichartige Unternehmen; 

2. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, 
die von denjenigen abweichen, die sich bei wirksamem 
Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben wür-
den; hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen von 
Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit wirksa-
mem Wettbewerb zu berücksichtigen; 

3. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingun-
gen fordert, als sie das marktbeherrschende Unterneh-
men selbst auf vergleichbaren Märkten von gleicharti-
gen Abnehmern fordert, es sei denn, dass der Unter-
schied sachlich gerechtfertigt ist; 

4. sich weigert, ein anderes Unternehmen gegen angemes-
senes Entgelt mit einer solchen Ware oder gewerblichen 
Leistung zu beliefern, insbesondere ihm Zugang zu Da-
ten, zu Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen 
zu gewähren, und die Belieferung oder die Gewährung 
des Zugangs objektiv notwendig ist, um auf einem vor- 
oder nachgelagerten Markt tätig zu sein und die Weige-
rung den wirksamen Wettbewerb auf diesem Markt aus-
zuschalten droht, es sei denn, die Weigerung ist sachlich 
gerechtfertigt; 

5. andere Unternehmen dazu auffordert, ihm ohne sachlich 
gerechtfertigten Grund Vorteile zu gewähren; hierbei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, ob die Aufforderung 
für das andere Unternehmen nachvollziehbar begründet 
ist und ob der geforderte Vorteil in einem angemessenen 
Verhältnis zum Grund der Forderung steht. 

(3) 1Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 und Num-
mer 5 gilt auch für Vereinigungen von miteinander im Wettbe-
werb stehenden Unternehmen im Sinne der §§ 2, 3 und 28 Ab-
satz 1, § 30 Absatz 2a, 2b und § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 
4. 2Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch 
für Unternehmen, die Preise nach § 28 Absatz 2 oder § 30 Ab-
satz 1 Satz 1 oder § 31 Absatz 1 Nummer 3 binden. 

§ 19a Missbräuchliches Verhalten von 
Unternehmen mit überragender marktüber-
greifender Bedeutung für den Wettbewerb 
(1) 1Das Bundeskartellamt kann durch Verfügung feststellen, 
dass einem Unternehmen, das in erheblichem Umfang auf 
Märkten im Sinne des § 18 Absatz 3a tätig ist, eine überragende 
marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt. 
2Bei der Feststellung der überragenden marktübergreifenden 
Bedeutung eines Unternehmens für den Wettbewerb sind ins-
besondere zu berücksichtigen: 

1. seine marktbeherrschende Stellung auf einem oder meh-
reren Märkten, 

2. seine Finanzkraft oder sein Zugang zu sonstigen Res-
sourcen, 

3. seine vertikale Integration und seine Tätigkeit auf in 
sonstiger Weise miteinander verbundenen Märkten, 

4. sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

5. die Bedeutung seiner Tätigkeit für den Zugang Dritter zu 
Beschaffungs- und Absatzmärkten sowie sein damit ver-
bundener Einfluss auf die Geschäftstätigkeit Dritter. 

3Die Verfügung nach Satz 1 ist auf fünf Jahre nach Eintritt der 
Bestandskraft zu befristen. 

(2) 1Das Bundeskartellamt kann im Falle einer Feststellung 
nach Absatz 1 dem Unternehmen untersagen, 

1. beim Vermitteln des Zugangs zu Beschaffungs- und Ab-
satzmärkten die eigenen Angebote gegenüber denen von 
Wettbewerbern bevorzugt zu behandeln, insbesondere 

a) die eigenen Angebote bei der Darstellung zu bevor-
zugen; 

b) ausschließlich eigene Angebote auf Geräten vorzu-
installieren oder in anderer Weise in Angebote des 
Unternehmens zu integrieren; 

2. Maßnahmen zu ergreifen, die andere Unternehmen in ih-
rer Geschäftstätigkeit auf Beschaffungs- oder Absatz-
märkten behindern, wenn die Tätigkeit des Unterneh-
mens für den Zugang zu diesen Märkten Bedeutung hat, 
insbesondere 

a) Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer ausschließli-
chen Vorinstallation oder Integration von Angebo-
ten des Unternehmens führen; 

b) andere Unternehmen daran zu hindern oder es ihnen 
zu erschweren, ihre eigenen Angebote zu bewerben 
oder Abnehmer auch über andere als die von dem 
Unternehmen bereitgestellten oder vermittelten Zu-
gänge zu erreichen; 

3. Wettbewerber auf einem Markt, auf dem das Unterneh-
men seine Stellung, auch ohne marktbeherrschend zu 
sein, schnell ausbauen kann, unmittelbar oder mittelbar 
zu behindern, insbesondere 

a) die Nutzung eines Angebots des Unternehmens mit 
einer dafür nicht erforderlichen automatischen Nut-
zung eines weiteren Angebots des Unternehmens zu 
verbinden, ohne dem Nutzer des Angebots ausrei-
chende Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Um-
stands und der Art und Weise der Nutzung des an-
deren Angebots einzuräumen; 

b) die Nutzung eines Angebots des Unternehmens von 
der Nutzung eines anderen Angebots des Unterneh-
mens abhängig zu machen; 

4. durch die Verarbeitung wettbewerbsrelevanter Daten, 
die das Unternehmen gesammelt hat, Marktzutritts-
schranken zu errichten oder spürbar zu erhöhen, oder an-
dere Unternehmen in sonstiger Weise zu behindern, oder 
Geschäftsbedingungen zu fordern, die eine solche Ver-
arbeitung zulassen, insbesondere 

a) die Nutzung von Diensten davon abhängig zu ma-
chen, dass Nutzer der Verarbeitung von Daten aus 
anderen Diensten des Unternehmens oder eines 
Drittanbieters zustimmen, ohne den Nutzern eine 
ausreichende Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Um-
stands, des Zwecks und der Art und Weise der Ver-
arbeitung einzuräumen; 

b) von anderen Unternehmen erhaltene wettbewerbsre-
levante Daten zu anderen als für die Erbringung der 
eigenen Dienste gegenüber diesen Unternehmen er-
forderlichen Zwecken zu verarbeiten, ohne diesen 
Unternehmen eine ausreichende Wahlmöglichkeit 
hinsichtlich des Umstands, des Zwecks und der Art 
und Weise der Verarbeitung einzuräumen; 

5. die Interoperabilität von Produkten oder Leistungen oder 
die Portabilität von Daten zu verweigern oder zu er-
schweren und damit den Wettbewerb zu behindern; 

6. andere Unternehmen unzureichend über den Umfang, 
die Qualität oder den Erfolg der erbrachten oder beauf-
tragten Leistung zu informieren oder ihnen in anderer 
Weise eine Beurteilung des Wertes dieser Leistung zu 
erschweren; 

7. für die Behandlung von Angeboten eines anderen Unter-
nehmens Vorteile zu fordern, die in keinem angemesse-
nen Verhältnis zum Grund der Forderung stehen, insbe-
sondere 
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a) für deren Darstellung die Übertragung von Daten  

 oder Rechten zu fordern, die dafür nicht zwingend 
erforderlich sind; 

b) die Qualität der Darstellung dieser Angebote von der 
Übertragung von Daten oder Rechten abhängig zu 
machen, die hierzu in keinem angemessenen Ver-
hältnis stehen. 

2Dies gilt nicht, soweit die jeweilige Verhaltensweise sachlich 
gerechtfertigt ist. 3Die Darlegungs- und Beweislast obliegt in-
soweit dem Unternehmen. 4§ 32 Absatz 2 und 3, die §§ 32a und 
32b gelten entsprechend. 5Die Verfügung nach Absatz 2 kann 
mit der Feststellung nach Absatz 1 verbunden werden. 

(3) Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berich-
tet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf von vier 
Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 1 und 
2 über die Erfahrungen mit der Vorschrift. 

§ 20 Verbotenes Verhalten von Unternehmen 
mit relativer oder überlegener Marktmacht 
(1) 1§ 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt 
auch für Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen, 
soweit von ihnen andere Unternehmen als Anbieter oder Nach-
frager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 
Leistungen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und 
zumutbare Möglichkeiten, auf dritte Unternehmen auszuwei-
chen, nicht bestehen und ein deutliches Ungleichgewicht zur 
Gegenmacht der anderen Unternehmen besteht (relative Markt-
macht). 2§ 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 
gilt ferner auch für Unternehmen, die als Vermittler auf mehr-
seitigen Märkten tätig sind, soweit andere Unternehmen mit 
Blick auf den Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten von 
ihrer Vermittlungsleistung in der Weise abhängig sind, dass 
ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeiten nicht be-
stehen. 3Es wird vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten 
Art von Waren oder gewerblichen Leistungen von einem Nach-
frager abhängig im Sinne des Satzes 1 ist, wenn dieser Nachfra-
ger bei ihm zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen 
oder sonstigen Leistungsentgelten regelmäßig besondere Ver-
günstigungen erlangt, die gleichartigen Nachfragern nicht ge-
währt werden. 

(1a) 1Eine Abhängigkeit nach Absatz 1 kann sich auch daraus 
ergeben, dass ein Unternehmen für die eigene Tätigkeit auf den 
Zugang zu Daten angewiesen ist, die von einem anderen Unter-
nehmen kontrolliert werden. 2Die Verweigerung des Zugangs 
zu solchen Daten gegen angemessenes Entgelt kann eine unbil-
lige Behinderung nach Absatz 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 
1, Absatz 2 Nummer 1 darstellen. 3Dies gilt auch dann, wenn 
ein Geschäftsverkehr für diese Daten bislang nicht eröffnet ist. 

(2) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 5 gilt 
auch für Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen 
im Verhältnis zu den von ihnen abhängigen Unternehmen. 

(3) 1Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbe-
werbern überlegener Marktmacht dürfen ihre Marktmacht nicht 
dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittel-
bar unbillig zu behindern. 2Eine unbillige Behinderung im 
Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unterneh-
men 

1. Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errich-
tung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicher-
heit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmit-
telsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2019/1381 (ABl. L 231 vom 
6.9.2019, S. 1) geändert worden ist, unter Einstandspreis 
oder 

2. andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur ge-
legentlich unter Einstandspreis oder 

3. von kleinen oder mittleren Unternehmen, mit denen es 
auf dem nachgelagerten Markt beim Vertrieb von Waren 
oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb steht, für 
deren Lieferung einen höheren Preis fordert, als es selbst 
auf diesem Markt 

anbietet, es sei denn, dies ist jeweils sachlich gerechtfertigt. 
3Einstandspreis im Sinne des Satzes 2 ist der zwischen dem Un-
ternehmen mit überlegener Marktmacht und seinem Lieferanten 
vereinbarte Preis für die Beschaffung der Ware oder Leistung, 
auf den allgemein gewährte und im Zeitpunkt des Angebots be-
reits mit hinreichender Sicherheit feststehende Bezugsvergüns-
tigungen anteilig angerechnet werden, soweit nicht für be-
stimmte Waren oder Leistungen ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist. 4Das Anbieten von Lebensmitteln unter Ein-
standspreis ist sachlich gerechtfertigt, wenn es geeignet ist, den 
Verderb oder die drohende Unverkäuflichkeit der Waren beim 
Händler durch rechtzeitigen Verkauf zu verhindern sowie in 
vergleichbar schwerwiegenden Fällen. 5Werden Lebensmittel 
an gemeinnützige Einrichtungen zur Verwendung im Rahmen 
ihrer Aufgaben abgegeben, liegt keine unbillige Behinderung 
vor. 

(3a) Eine unbillige Behinderung im Sinne des Absatzes 3 Satz 
1 liegt auch vor, wenn ein Unternehmen mit überlegener Markt-
macht auf einem Markt im Sinne des § 18 Absatz 3a die eigen-
ständige Erzielung von Netzwerkeffekten durch Wettbewerber 
behindert und hierdurch die ernstliche Gefahr begründet, dass 
der Leistungswettbewerb in nicht unerheblichem Maße einge-
schränkt wird. 

(4) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemei-
ner Erfahrung der Anschein, dass ein Unternehmen seine 
Marktmacht im Sinne des Absatzes 3 ausgenutzt hat, so obliegt 
es diesem Unternehmen, den Anschein zu widerlegen und sol-
che anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäfts-
bereich aufzuklären, deren Aufklärung dem betroffenen Wett-
bewerber oder einem Verband nach § 33 Absatz 4 nicht mög-
lich, dem in Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht 
möglich und zumutbar ist. 

(5) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichen-
gemeinschaften dürfen die Aufnahme eines Unternehmens 
nicht ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht ge-
rechtfertigte ungleiche Behandlung darstellen und zu einer un-
billigen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb 
führen würde. 

§ 21 Boykottverbot, Verbot sonstigen 
wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens 
(1) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen 
nicht ein anderes Unternehmen oder Vereinigungen von Unter-
nehmen in der Absicht, bestimmte Unternehmen unbillig zu be-
einträchtigen, zu Liefersperren oder Bezugssperren auffordern. 

(2) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen 
anderen Unternehmen keine Nachteile androhen oder zufügen 
und keine Vorteile versprechen oder gewähren, um sie zu einem 
Verhalten zu veranlassen, das nach folgenden Vorschriften 
nicht zum Gegenstand einer vertraglichen Bindung gemacht 
werden darf:  

1. nach diesem Gesetz, 

2. nach Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union oder 

3. nach einer Verfügung der Europäischen Kommission o-
der der Kartellbehörde, die auf Grund dieses Gesetzes 
oder auf Grund der Artikel 101 oder 102 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergangen 
ist. 

(3) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen 
andere Unternehmen nicht zwingen,  

1. einer Vereinbarung oder einem Beschluss im Sinne der 
§§ 2, 3, 28 Absatz 1 oder § 30 Absatz 2a oder Absatz 2b 
beizutreten oder 

2. sich mit anderen Unternehmen im Sinne des § 37 zusam-
menzuschließen oder 

3. in der Absicht, den Wettbewerb zu beschränken, sich im 
Markt gleichförmig zu verhalten. 

(4) Es ist verboten, einem anderen wirtschaftlichen Nachteil zu-
zufügen, weil dieser ein Einschreiten der Kartellbehörde bean-
tragt oder angeregt hat.  
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[…] 

Kapitel 5 Sonderregeln für bestimmte Wirtschafts-
bereiche 

[…] 

§ 30 Presse 
(1) 1§ 1 gilt nicht für vertikale Preisbindungen, durch die ein 
Unternehmen, das Zeitungen oder Zeitschriften herstellt, die 
Abnehmer dieser Erzeugnisse rechtlich oder wirtschaftlich bin-
det, bei der Weiterveräußerung bestimmte Preise zu vereinba-
ren oder ihren Abnehmern die gleiche Bindung bis zur Weiter-
veräußerung an den letzten Verbraucher aufzuerlegen.  2Zu Zei-
tungen und Zeitschriften zählen auch Produkte, die Zeitungen 
oder Zeitschriften reproduzieren oder substituieren und bei 
Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend verlagsty-
pisch anzusehen sind, sowie kombinierte Produkte, bei denen 
eine Zeitung oder eine Zeitschrift im Vordergrund steht.  

(2) 1Vereinbarungen der in Absatz 1 bezeichneten Art sind, so-
weit sie Preise und Preisbestandteile betreffen, schriftlich abzu-
fassen. 2Es genügt, wenn die Beteiligten Urkunden unterzeich-
nen, die auf eine Preisliste oder auf Preismitteilungen Bezug 
nehmen. 3§ 126 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet 
keine Anwendung.  

(2a) 1§ 1 gilt nicht für Branchenvereinbarungen zwischen Ver-
einigungen von Unternehmen, die nach Absatz 1 Preise für Zei-
tungen oder Zeitschriften binden (Presseverlage), einerseits und 
Vereinigungen von deren Abnehmern, die im Preis gebundene 
Zeitungen und Zeitschriften mit Remissionsrecht beziehen und 
mit Remissionsrecht an Letztveräußerer verkaufen (Presse-
Grossisten), andererseits für die von diesen Vereinigungen je-
weils vertretenen Unternehmen, soweit in diesen Branchenver-
einbarungen der flächendeckende und diskriminierungsfreie 
Vertrieb von Zeitungs- und Zeitschriftensortimenten durch die 
Presse-Grossisten, insbesondere dessen Voraussetzungen und 
dessen Vergütungen sowie die dadurch abgegoltenen Leistun-
gen geregelt sind. 2Insoweit sind die in Satz 1 genannten Verei-
nigungen und die von ihnen jeweils vertretenen Presseverlage 
und Presse-Grossisten zur Sicherstellung eines flächendecken-
den und diskriminierungsfreien Vertriebs von Zeitungen und 
Zeitschriften im stationären Einzelhandel im Sinne von Arti-
kel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betraut. 3Die §§ 19 und 20 bleiben unbe-
rührt.  

(2b) 1§ 1 gilt nicht für Vereinbarungen zwischen Zeitungs- oder 
Zeitschriftenverlagen über eine verlagswirtschaftliche Zusam-
menarbeit, soweit die Vereinbarung den Beteiligten ermöglicht, 
ihre wirtschaftliche Basis für den intermedialen Wettbewerb zu 
stärken. 2Satz 1 gilt nicht für eine Zusammenarbeit im redakti-
onellen Bereich. 3Die Unternehmen haben auf Antrag einen An-
spruch auf eine Entscheidung der Kartellbehörde nach § 32c, 
wenn 

1. bei einer Vereinbarung nach Satz 1 die Voraussetzungen 
für ein Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach den 
der Kartellbehörde vorliegenden Erkenntnissen nicht ge-
geben sind und 

2. die Antragsteller ein erhebliches rechtliches und wirt-
schaftliches Interesse an dieser Entscheidung haben. 

4Die §§ 19 und 20 bleiben unberühr 

(3) 1Das Bundeskartellamt kann von Amts wegen oder auf An-
trag eines gebundenen Abnehmers die Preisbindung für unwirk-
sam erklären und die Anwendung einer neuen gleichartigen 
Preisbindung verbieten, wenn  

1. die Preisbindung missbräuchlich gehandhabt wird oder 

2. die Preisbindung oder ihre Verbindung mit anderen 
Wettbewerbsbeschränkungen geeignet ist, die gebunde-
nen Waren zu verteuern oder ein Sinken ihrer Preise zu  

 verhindern oder ihre Erzeugung oder ihren Absatz zu be-
schränken. 

2Soweit eine Branchenvereinbarung nach Absatz 2a oder eine 
Vereinbarung nach Absatz 2b einen Missbrauch der Freistel-
lung darstellt, kann das Bundeskartellamt diese ganz oder teil-
weise für unwirksam erklären. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berich-
tet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Inkrafttreten der Regelung in den Absätzen 2b und 
3 Satz 2 über die Erfahrungen mit der Vorschrift. 

[…] 

Kapitel 6 Befugnisse der Kartellbehörden, Sankti-
onen 

[…] 

Abschnitt 2 Schadensersatz und Vorteilsabschöp-
fung 

§ 33 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch 
(1) Wer gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 
101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union verstößt (Rechtsverletzer) oder wer gegen eine 
Verfügung der Kartellbehörde verstößt, ist gegenüber dem Be-
troffenen zur Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wieder-
holungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet.  

(2) Der Unterlassungsanspruch besteht bereits dann, wenn eine 
Zuwiderhandlung droht. 

(3) Betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Marktbe-
teiligter durch den Verstoß beeinträchtigt ist.  

(4) Die Ansprüche aus Absatz 1 können auch geltend gemacht 
werden von 

1. rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher o-
der selbstständiger beruflicher Interessen, wenn 

a) ihnen eine erhebliche Anzahl betroffener Unterneh-
men im Sinne des Absatzes 3 angehört und 

b) sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen 
und finanziellen Ausstattung imstande sind, ihre sat-
zungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerbli-
cher oder selbstständiger beruflicher Interessen tat-
sächlich wahrzunehmen; 

2. Einrichtungen, die nachweisen, dass sie eingetragen sind 
in 

a) die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 des 
Unterlassungsklagengesetzes oder 

b) das Verzeichnis der Europäischen Kommission nach 
Artikel Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 
2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über Unterlassungsklagen 
zum Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. L 110 
vom 1.5.2009, S. 30) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

[…] 

Kapitel 7 Zusammenschlusskontrolle 

§ 35 Geltungsbereich der 
Zusammenschlusskontrolle 
(1) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle fin-
den Anwendung, wenn im letzten Geschäftsjahr vor dem Zu-
sammenschluss 

1. die beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Um-
satzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro und 

2. im Inland mindestens ein beteiligtes Unternehmen Um-
satzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro und ein ande-
res beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 
17,5 Millionen Euro 

erzielt haben. 

(1a) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle fin-
den auch Anwendung, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 erfüllt 
sind, 
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2. im Inland im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammen-
schluss 

a) ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr 
als 50 Millionen Euro erzielt hat und 

b) weder das zu erwerbende Unternehmen noch ein an-
deres beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von je-
weils mehr als 17,5 Millionen Euro erzielt haben, 

3. der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss 
mehr als 400 Millionen Euro beträgt und 

4. das zu erwerbende Unternehmen nach Nummer 2 in er-
heblichem Umfang im Inland tätig ist. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Zusammenschlüsse durch die Zu-
sammenlegung öffentlicher Einrichtungen und Betriebe, die mit 
einer kommunalen Gebietsreform einhergehen. 2Die Absätze 1 
und 1a gelten nicht, wenn alle am Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen 

1. Mitglied einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe im 
Sinne des § 8b Absatz 4 Satz 8 des Körperschaftsteuer-
gesetzes sind, 

2. im Wesentlichen für die Unternehmen der kreditwirt-
schaftlichen Verbundgruppe, deren Mitglied sie sind, 
Dienstleistungen erbringen und 

3. bei der Tätigkeit nach Nummer 2 keine eigenen vertrag-
lichen Endkundenbeziehungen unterhalten. 

3Satz 2 gilt nicht für Zusammenschlüsse von Zentralbanken und 
Girozentralen im Sinne des § 21 Absatz 2 Nummer 2 des Kre-
ditwesengesetzes. 

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, 
soweit die Europäische Kommission nach der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils gelten-
den Fassung ausschließlich zuständig ist. 

§ 36 Grundsätze für die Beurteilung von 
Zusammenschlüssen 
(1) 1Ein Zusammenschluss, durch den wirksamer Wettbewerb 
erheblich behindert würde, insbesondere von dem zu erwarten 
ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung begründet oder 
verstärkt, ist vom Bundeskartellamt zu untersagen. 2Dies gilt 
nicht, wenn 

1. die beteiligten Unternehmen nachweisen, dass durch den 
Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbe-
werbsbedingungen eintreten und diese Verbesserungen 
die Behinderung des Wettbewerbs überwiegen, oder 

2. die Untersagungsvoraussetzungen ausschließlich auf 
Märkten vorliegen, auf denen seit mindestens fünf Jah-
ren Waren oder gewerbliche Leistungen angeboten wer-
den und auf denen im letzten Kalenderjahr im Inland ins-
gesamt weniger als 20 Millionen Euro umgesetzt wur-
den, es sei denn, es handelt sich um Märkte im Sinne des 
§ 18 Absatz 2a oder einen Fall des § 35 Absatz 1a, oder 

3. die marktbeherrschende Stellung eines Zeitungs- oder 
Zeitschriftenverlags verstärkt wird, der einen kleinen o-
der mittleren Zeitungs- oder Zeitschriftenverlag über-
nimmt, falls nachgewiesen wird, dass der übernommene 
Verlag in den letzten drei Jahren jeweils in der Gewinn- 
und Verlustrechnung nach § 275 des Handelsgesetz-
buchs einen erheblichen Jahresfehlbetrag auszuweisen 
hatte und er ohne den Zusammenschluss in seiner Exis-
tenz gefährdet wäre. Ferner muss nachgewiesen werden, 
dass vor dem Zusammenschluss kein anderer Erwerber 
gefunden wurde, der eine wettbewerbskonformere Lö-
sung sichergestellt hätte. 

(2) 1Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder herr-
schendes Unternehmen im Sinne des § 17 des Aktiengesetzes 
oder ein Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktienge-
setzes, sind die so verbundenen Unternehmen als einheitliches 
Unternehmen anzusehen. 2Wirken mehrere Unternehmen derart 
zusammen, dass sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss 
auf ein anderes Unternehmen ausüben können, gilt jedes von 
ihnen als herrschendes. 

(3) Steht einer Person oder Personenvereinigung, die nicht Un-
ternehmen ist, die Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen  

zu, gilt sie als Unternehmen. 

§ 37 Zusammenschluss 
(1) Ein Zusammenschluss liegt in folgenden Fällen vor:  

1. Erwerb des Vermögens eines anderen Unternehmens 
ganz oder zu einem wesentlichen Teil; das gilt auch, 
wenn ein im Inland tätiges Unternehmen, dessen Vermö-
gen erworben wird, noch keine Umsatzerlöse erzielt hat; 

2. Erwerb der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle 
durch ein oder mehrere Unternehmen über die Gesamt-
heit oder Teile eines oder mehrerer anderer Unterneh-
men. Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder 
andere Mittel begründet, die einzeln oder zusammen un-
ter Berücksichtigung aller tatsächlichen und rechtlichen 
Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmen-
den Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens aus-
zuüben, insbesondere durch  

a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an einer Gesamt-
heit oder an Teilen des Vermögens des Unterneh-
mens, 

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Ein-
fluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen o-
der Beschlüsse der Organe des Unternehmens ge-
währen; 

 das gilt auch, wenn ein im Inland tätiges Unternehmen 
noch keine Umsatzerlöse erzielt hat; 

3. Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen, 
wenn die Anteile allein oder zusammen mit sonstigen, 
dem Unternehmen bereits gehörenden Anteilen  

a) 50 vom Hundert oder 

b) 25 vom Hundert 

 des Kapitals oder der Stimmrechte des anderen Unter-
nehmens erreichen. Zu den Anteilen, die dem Unterneh-
men gehören, rechnen auch die Anteile, die einem ande-
ren für Rechnung dieses Unternehmens gehören und, 
wenn der Inhaber des Unternehmens ein Einzelkauf-
mann ist, auch die Anteile, die sonstiges Vermögen des 
Inhabers sind. Erwerben mehrere Unternehmen gleich-
zeitig oder nacheinander Anteile im vorbezeichneten 
Umfang an einem anderen Unternehmen, gilt dies hin-
sichtlich der Märkte, auf denen das andere Unternehmen 
tätig ist, auch als Zusammenschluss der sich beteiligen-
den Unternehmen untereinander; 

4. jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf Grund 
deren ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss auf 
ein anderes Unternehmen ausüben können. 

(2) Ein Zusammenschluss liegt auch dann vor, wenn die betei-
ligten Unternehmen bereits vorher zusammengeschlossen wa-
ren, es sei denn, der Zusammenschluss führt nicht zu einer we-
sentlichen Verstärkung der bestehenden Unternehmensverbin-
dung.  

(3) 1Erwerben Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Versiche-
rungsunternehmen Anteile an einem anderen Unternehmen zum 
Zwecke der Veräußerung, gilt dies nicht als Zusammenschluss, 
solange sie das Stimmrecht aus den Anteilen nicht ausüben und 
sofern die Veräußerung innerhalb eines Jahres erfolgt. 2Diese 
Frist kann vom Bundeskartellamt auf Antrag verlängert werden, 
wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Veräußerung innerhalb 
der Frist unzumutbar war.  

§ 38 Berechnung der Umsatzerlöse, der 
Marktanteile und des Wertes der 
Gegenleistung 
(1) 1Für die Ermittlung der Umsatzerlöse gilt § 277 Absatz 1 
des Handelsgesetzbuchs. 2Verwendet ein Unternehmen für 
seine regelmäßige Rechnungslegung ausschließlich einen ande-
ren international anerkannten Rechnungslegungsstandard, so ist 
für die Ermittlung der Umsatzerlöse dieser Standard maßgeb-
lich. 3Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen 
verbundenen Unternehmen (Innenumsatzerlöse) sowie Ver-
brauchsteuern bleiben außer Betracht. 

(2) Für den Handel mit Waren sind nur drei Viertel der Umsatz-
erlöse in Ansatz zu bringen. 
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(3) Für den Verlag, die Herstellung und den Vertrieb von Zei-
tungen, Zeitschriften und deren Bestandteilen ist das Vierfache 
der Umsatzerlöse und für die Herstellung, den Vertrieb und die 
Veranstaltung von Rundfunkprogrammen und den Absatz von 
Rundfunkwerbezeiten ist das Achtfache der Umsatzerlöse in 
Ansatz zu bringen. 

(4) 1An die Stelle der Umsatzerlöse tritt bei Kreditinstituten, Fi-
nanzinstituten, Bausparkassen sowie bei externen Kapitalver-
waltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Absatz 2 Nummer 1 
des Kapitalanlagegesetzbuchs der Gesamtbetrag der in § 34 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis e der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Erträge abzüglich der Umsatzsteuer und sonstiger di-
rekt auf diese Erträge erhobener Steuern. 2Bei Versicherungs-
unternehmen sind die Prämieneinnahmen des letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahres maßgebend. 3Prämieneinnahmen 
sind die Einnahmen aus dem Erst- und Rückversicherungsge-
schäft einschließlich der in Rückdeckung gegebenen Anteile. 

(4a) Die Gegenleistung nach § 35 Absatz 1a umfasst 

1. alle Vermögensgegenstände und sonstigen geldwerten 
Leistungen, die der Veräußerer vom Erwerber im Zu-
sammenhang mit dem Zusammenschluss nach § 37 Ab-
satz 1 erhält, (Kaufpreis) und 

2. den Wert etwaiger vom Erwerber übernommener Ver-
bindlichkeiten. 

(5) 1Wird ein Zusammenschluss durch den Erwerb von Teilen 
eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist unabhängig 
davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, auf 
Seiten des Veräußerers nur der Umsatz oder der Marktanteil zu 
berücksichtigen, der auf die veräußerten Teile entfällt. 2Dies gilt 
nicht, sofern beim Veräußerer die Kontrolle im Sinne des § 37 
Absatz 1 Nummer 2 oder 25 Prozent oder mehr der Anteile ver-
bleiben. 3Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Satz 
1, die innerhalb von zwei Jahren zwischen denselben Personen 
oder Unternehmen getätigt werden, werden als ein einziger Zu-
sammenschluss behandelt, wenn dadurch die Umsatzschwellen 
des § 35 Absatz 1 erreicht oder die Voraussetzungen des § 35 
Absatz 1a erfüllt werden; als Zeitpunkt des Zusammenschlusses 
gilt der letzte Erwerbsvorgang. 

§ 39 Anmelde- und Anzeigepflicht 
(1) 1Zusammenschlüsse sind vor dem Vollzug beim Bundeskar-
tellamt gemäß den Absätzen 2 und 3 anzumelden. 2Elektroni-
sche Anmeldungen sind zulässig über: 

1. die vom Bundeskartellamt eingerichtete zentrale De-
Mail-Adresse im Sinne des De-Mail-Gesetzes, 

2. die vom Bundeskartellamt eingerichtete zentrale E-
Mail-Adresse für Dokumente mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur, 

3. das besondere elektronische Behördenpostfach sowie 

4. eine hierfür bestimmte Internetplattform. 

(2) Zur Anmeldung sind verpflichtet: 
1. die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, 

2. in den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 und 3 auch 
der Veräußerer. 

(3) 1In der Anmeldung ist die Form des Zusammenschlusses an-
zugeben. 2Die Anmeldung muss ferner über jedes beteiligte Un-
ternehmen folgende Angaben enthalten: 

1. die Firma oder sonstige Bezeichnung und den Ort der 
Niederlassung oder den Sitz; 

2. die Art des Geschäftsbetriebes; 

3. die Umsatzerlöse im Inland, in der Europäischen Union 
und weltweit; anstelle der Umsatzerlöse sind bei Kredit-
instituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie bei ex-
ternen Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des 
§ 17 Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
der Gesamtbetrag der Erträge gemäß § 38 Absatz 4, bei 
Versicherungsunternehmen die Prämieneinnahmen an-
zugeben; im Fall des § 35 Absatz 1a ist zusätzlich auch 
der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss 
nach § 38 Absatz 4a, einschließlich der Grundlagen für 
seine Berechnung, anzugeben; 

3a. im Fall des § 35 Absatz 1a Angaben zu Art und Umfang 
der Tätigkeit im Inland; 

4. die Marktanteile einschließlich der Grundlagen für ihre 
Berechnung oder Schätzung, wenn diese im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes oder in einem wesentlichen Teil 
desselben für die beteiligten Unternehmen zusammen 
mindestens 20 vom Hundert erreichen; 

5. beim Erwerb von Anteilen an einem anderen Unterneh-
men die Höhe der erworbenen und der insgesamt gehal-
tenen Beteiligung; 

6. eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland, so-
fern sich der Sitz des Unternehmens nicht im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes befindet. 

3In den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 sind die 
Angaben nach Satz 2 Nummer 1 und 6 auch für den Veräußerer 
zu machen. 4Ist ein beteiligtes Unternehmen ein verbundenes 
Unternehmen, sind die Angaben nach Satz 2 Nummer 1 und 2 
auch über die verbundenen Unternehmen und die Angaben nach 
Satz 2 Nummer 3 und Nummer 4 über jedes am Zusammen-
schluss beteiligte Unternehmen und die mit ihm verbundenen 
Unternehmen insgesamt zu machen sowie die Konzernbezie-
hungen, Abhängigkeits- und Beteiligungsverhältnisse zwischen 
den verbundenen Unternehmen mitzuteilen. 5In der Anmeldung 
dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen Angaben ge-
macht oder benutzt werden, um die Kartellbehörde zu veranlas-
sen, eine Untersagung nach § 36 Absatz 1 oder eine Mitteilung 
nach § 40 Absatz 1 zu unterlassen. 
(4) 1Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wenn die Europäi-
sche Kommission einen Zusammenschluss an das Bundeskar-
tellamt verwiesen hat und dem Bundeskartellamt die nach Ab-
satz 3 erforderlichen Angaben in deutscher Sprache vorliegen. 
2Das Bundeskartellamt teilt den beteiligten Unternehmen un-
verzüglich den Zeitpunkt des Eingangs der Verweisungsent-
scheidung mit und unterrichtet sie zugleich darüber, inwieweit 
die nach Absatz 3 erforderlichen Angaben in deutscher Sprache 
vorliegen. 
(5) Das Bundeskartellamt kann von jedem beteiligten Unter-
nehmen Auskunft über Marktanteile einschließlich der Grund-
lagen für die Berechnung oder Schätzung sowie über den Um-
satzerlös bei einer bestimmten Art von Waren oder gewerbli-
chen Leistungen, den das Unternehmen im letzten Geschäfts-
jahr vor dem Zusammenschluss erzielt hat, sowie über die 
Tätigkeit eines Unternehmens im Inland einschließlich von An-
gaben zu Zahlen und Standorten seiner Kunden sowie der Orte, 
an denen seine Angebote erbracht und bestimmungsgemäß ge-
nutzt werden, verlangen. 
(6) 1Anmeldepflichtige Zusammenschlüsse, die entgegen Ab-
satz 1 Satz 1 nicht vor dem Vollzug angemeldet wurden, sind 
von den beteiligten Unternehmen unverzüglich beim Bundes-
kartellamt anzuzeigen. 2§ 41 bleibt unberührt. 

§ 39a Aufforderung zur Anmeldung künftiger 
Zusammenschlüsse 
(1) Das Bundeskartellamt kann ein Unternehmen durch Verfü-
gung verpflichten, jeden Zusammenschluss des Unternehmens 
mit anderen Unternehmen in einem oder mehreren bestimmten 
Wirtschaftszweigen anzumelden, wenn 

1. das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr weltweit Um-
satzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro erzielt hat, 

2. objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass durch künftige Zusammenschlüsse der wirk-
same Wettbewerb im Inland in den genannten Wirt-
schaftszweigen erheblich behindert werden könnte und 

3. das Unternehmen in den genannten Wirtschaftszweigen 
einen Anteil von mindestens 15 Prozent am Angebot o-
der an der Nachfrage von Waren oder Dienstleistungen 
in Deutschland hat. 

(2) Die Anmeldepflicht nach Absatz 1 gilt nur für Zusammen-
schlüsse bei denen 

1. das zu erwerbende Unternehmen im letzten Geschäfts-
jahr Umsatzerlöse von mehr als 2 Millionen Euro erzielt 
hat und 

2. mehr als zwei Drittel seiner Umsatzerlöse im Inland er-
zielt hat. 

(3) Eine Verfügung nach Absatz 1 setzt voraus, dass das Bun-
deskartellamt auf einem der betroffenen Wirtschaftszweige zu-
vor eine Untersuchung nach § 32e durchgeführt hat. 
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(4) 1Die Anmeldepflicht nach Absatz 1 gilt für drei Jahre ab Zu-
stellung der Entscheidung. 2In der Verfügung sind die relevan-
ten Wirtschaftszweige anzugeben. 

§ 40 Verfahren der Zusammenschlusskontrolle 
(1) 1Das Bundeskartellamt darf einen Zusammenschluss, der 
ihm angemeldet worden ist, nur untersagen, wenn es den an-
meldenden Unternehmen innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat seit Eingang der vollständigen Anmeldung mitteilt, dass es 
in die Prüfung des Zusammenschlusses (Hauptprüfverfahren) 
eingetreten ist. 2Das Hauptprüfverfahren soll eingeleitet wer-
den, wenn eine weitere Prüfung des Zusammenschlusses erfor-
derlich ist. 

(2) 1Im Hauptprüfverfahren entscheidet das Bundeskartellamt 
durch Verfügung, ob der Zusammenschluss untersagt oder frei-
gegeben wird. 2Wird die Verfügung nicht innerhalb von fünf 
Monaten nach Eingang der vollständigen Anmeldung den an-
meldenden Unternehmen zugestellt, gilt der Zusammenschluss 
als freigegeben. 3Die Verfahrensbeteiligten sind unverzüglich 
über den Zeitpunkt der Zustellung der Verfügung zu unterrich-
ten. 4Dies gilt nicht, wenn 

1. die anmeldenden Unternehmen einer Fristverlängerung 
zugestimmt haben, 

2. das Bundeskartellamt wegen unrichtiger Angaben oder 
wegen einer nicht rechtzeitig erteilten Auskunft nach 
§ 39 Absatz 5 oder § 59 die Mitteilung nach Absatz 1 
oder die Untersagung des Zusammenschlusses unterlas-
sen hat, 

3. eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland entge-
gen § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 nicht mehr benannt 
ist. 

5Die Frist nach Satz 2 wird gehemmt, wenn das Bundeskartell-
amt von einem am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
eine Auskunft nach § 59 erneut anfordern muss, weil das Un-
ternehmen ein vorheriges Auskunftsverlangen nach § 59 aus 
Umständen, die von ihm zu vertreten sind, nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig beantwortet hat. 6Die Hemmung endet, wenn 
das Unternehmen dem Bundeskartellamt die Auskunft vollstän-
dig übermittelt hat. 7Die Frist verlängert sich um einen Monat, 
wenn ein anmeldendes Unternehmen in einem Verfahren dem 
Bundeskartellamt erstmals Vorschläge für Bedingungen oder 
Auflagen nach Absatz 3 unterbreitet. 

(3) 1Die Freigabe kann mit Bedingungen und Auflagen verbun-
den werden, um sicherzustellen, dass die beteiligten Unterneh-
men den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegenüber dem 
Bundeskartellamt eingegangen sind, um eine Untersagung ab-
zuwenden. 2Die Bedingungen und Auflagen dürfen sich nicht 
darauf richten, die beteiligten Unternehmen einer laufenden 
Verhaltenskontrolle zu unterstellen. 

(3a) 1Die Freigabe kann widerrufen oder geändert werden, 
wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht, arglistig herbeige-
führt worden ist oder die beteiligten Unternehmen einer mit ihr 
verbundenen Auflage zuwiderhandeln. 2Im Falle der Nichter-
füllung einer Auflage gilt § 41 Absatz 4 entsprechend. 

(4) 1Vor einer Untersagung ist den obersten Landesbehörden, in 
deren Gebiet die beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben, Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 2In Verfahren nach 
§ 172a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ist vor einer Un-
tersagung das Benehmen mit den zuständigen Aufsichtsbehör-
den nach § 90 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch herzustel-
len. 3Vor einer Untersagung in Verfahren, die den Bereich der 
bundesweiten Verbreitung von Fernsehprogrammen durch pri-
vate Veranstalter betreffen, ist das Benehmen mit der Kommis-
sion zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich her-
zustellen. 

(5) Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 beginnen in 
den Fällen des § 39 Absatz 4 Satz 1, wenn die Verweisungsent-
scheidung beim Bundeskartellamt eingegangen ist und die nach 
§ 39 Absatz 3 erforderlichen Angaben in deutscher Sprache vor-
liegen. 

(6) Wird eine Freigabe des Bundeskartellamts durch gerichtli-
chen Beschluss rechtskräftig ganz oder teilweise aufgehoben, 
beginnt die Frist nach Absatz 2 Satz 2 mit Eintritt der Rechts-
kraft von Neuem.  

§ 41 Vollzugsverbot, Entflechtung 
(1) 1Die Unternehmen dürfen einen Zusammenschluss, der vom 
Bundeskartellamt nicht freigegeben ist, nicht vor Ablauf der 
Fristen nach § 40 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 vollzie-
hen oder am Vollzug dieses Zusammenschlusses mitwirken. 
2Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind un-
wirksam. 3Dies gilt nicht  

1. für Verträge über Grundstücksgeschäfte, sobald sie 
durch Eintragung in das Grundbuch rechtswirksam ge-
worden sind, 

2. für Verträge über die Umwandlung, Eingliederung oder 
Gründung eines Unternehmens und für Unternehmens-
verträge im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktiengeset-
zes, sobald sie durch Eintragung in das zuständige Re-
gister rechtswirksam geworden sind, sowie 

3. für andere Rechtsgeschäfte, wenn der nicht angemeldete 
Zusammenschluss nach Vollzug angezeigt und das Ent-
flechtungsverfahren nach Absatz 3 eingestellt wurde, 
weil die Untersagungsvoraussetzungen nicht vorlagen, 
oder die Wettbewerbsbeschränkung infolge einer Auflö-
sungsanordnung nach Absatz 3 Satz 2 in Verbindung 
mit Satz 3 beseitigt wurde oder eine Ministererlaubnis 
nach § 42 erteilt worden ist. 

(1a) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Erwerbsvorgängen 
nicht entgegen, bei denen die Kontrolle, Anteile oder wettbe-
werblich erheblicher Einfluss im Sinne von § 37 Absatz 1 oder 
2 von mehreren Veräußerern entweder im Wege eines öffentli-
chen Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von 
Rechtsgeschäften mit Wertpapieren, einschließlich solchen, die 
in andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen 
Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, über eine 
Börse erworben werden, sofern der Zusammenschluss gemäß 
§ 39 unverzüglich beim Bundeskartellamt angemeldet wird und 
der Erwerber die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte 
nicht oder nur zur Erhaltung des vollen Wertes seiner Investi-
tion auf Grund einer vom Bundeskartellamt nach Absatz 2 er-
teilten Befreiung ausübt. 

(2) 1Das Bundeskartellamt kann auf Antrag Befreiungen vom 
Vollzugsverbot erteilen, wenn die beteiligten Unternehmen 
hierfür wichtige Gründe geltend machen, insbesondere um 
schweren Schaden von einem beteiligten Unternehmen oder 
von Dritten abzuwenden. 2Die Befreiung kann jederzeit, auch 
vor der Anmeldung, erteilt und mit Bedingungen und Auflagen 
verbunden werden. 3§ 40 Absatz 3a gilt entsprechend.  

(3) 1Ein vollzogener Zusammenschluss, der die Untersagungs-
voraussetzungen nach § 36 Absatz 1 erfüllt, ist aufzulösen, 
wenn nicht die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie nach § 42 die Erlaubnis zu dem Zusam-
menschluss erteilt. 2Das Bundeskartellamt ordnet die zur Auf-
lösung des Zusammenschlusses erforderlichen Maßnahmen an.  
3Die Wettbewerbsbeschränkung kann auch auf andere Weise 
als durch Wiederherstellung des früheren Zustands beseitigt 
werden.  

(4) Zur Durchsetzung seiner Anordnung kann das Bundeskar-
tellamt insbesondere  

1. (weggefallen) 

2. die Ausübung des Stimmrechts aus Anteilen an einem 
beteiligten Unternehmen, die einem anderen beteiligten 
Unternehmen gehören oder ihm zuzurechnen sind, un-
tersagen oder einschränken, 

3. einen Treuhänder bestellen, der die Auflösung des Zu-
sammenschlusses herbeiführt. 

§ 42 Ministererlaubnis 
(1) 1Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie erteilt auf Antrag die Erlaubnis zu einem 
vom Bundeskartellamt untersagten Zusammenschluss, wenn im 
Einzelfall die Wettbewerbsbeschränkung von gesamtwirt-
schaftlichen Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen 
wird oder der Zusammenschluss durch ein überragendes Inte-
resse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist. 2Hierbei ist auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen auf Märk-
ten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu berück-
sichtigen. 3Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn durch
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das Ausmaß der Wettbewerbsbeschränkung die marktwirt-
schaftliche Ordnung nicht gefährdet wird. 4Weicht die Ent-
scheidung vom Votum der Stellungnahme ab, die die Monopol-
kommission nach Absatz 5 Satz 1 erstellt hat, ist dies in der 
Verfügung gesondert zu begründen. 

(2) Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen verbun-
den werden. § 40 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 3a gilt entspre-
chend.  

(3) 1Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat seit 
Zustellung der Untersagung oder einer Auflösungsanordnung 
nach § 41 Absatz 3 Satz 1 ohne vorherige Untersagung beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie schriftlich zu 
stellen. 2Wird die Untersagung angefochten, beginnt die Frist in 
dem Zeitpunkt, in dem die Untersagung unanfechtbar wird. 
3Wird die Auflösungsanordnung nach § 41 Absatz 3 Satz 1 an-
gefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem die Auf-
lösungsanordnung unanfechtbar wird.  

(4) 1Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie soll über den Antrag innerhalb von vier Mo-
naten entscheiden. 2Wird die Entscheidung nicht innerhalb die-
ser Frist getroffen, teilt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie die Gründe hierfür dem Deutschen Bundestag un-
verzüglich schriftlich mit. 3Wird die Verfügung den antragstel-
lenden Unternehmen nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang des vollständigen Antrags zugestellt, gilt der Antrag 
auf die Ministererlaubnis als abgelehnt. 4Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie kann die Frist nach Satz 3 auf 
Antrag der antragstellenden Unternehmen um bis zu zwei Mo-
nate verlängern. 5In diesem Fall ist Satz 3 nicht anzuwenden 
und die Verfügung ist den antragstellenden Unternehmen inner-
halb der Frist nach Satz 4 zuzustellen. 

(5) 1Vor der Entscheidung nach Absatz 4 Satz 1 ist eine Stel-
lungnahme der Monopolkommission einzuholen und den obers-
ten Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Unterneh-
men ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

2Im Fall eines Antrags auf Erlaubnis eines untersagten Zusam-
menschlusses im Bereich der bundesweiten Verbreitung von 
Fernsehprogrammen durch private Veranstalter ist zusätzlich 
eine Stellungnahme der Kommission zur Ermittlung der Kon-
zentration im Medienbereich einzuholen. 3Die Monopolkom-
mission soll ihre Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten 
nach Aufforderung durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie abgeben. 

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erlässt 
Leitlinien über die Durchführung des Verfahrens. 

§ 43 Bekanntmachungen 
(1) Die Einleitung des Hauptprüfverfahrens durch das Bundes-
kartellamt nach § 40 Absatz 1 Satz 1 und der Antrag auf Ertei-
lung einer Ministererlaubnis sind unverzüglich im Bundesan-
zeiger bekannt zu machen.  

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen  

1. die Verfügung des Bundeskartellamts nach § 40 Ab-
satz 2, 

2. die Ministererlaubnis, deren Widerruf, Änderung oder 
Ablehnung, 

3. die Rücknahme, der Widerruf oder die Änderung der 
Freigabe des Bundeskartellamts, 

4. die Auflösung eines Zusammenschlusses und die sonsti-
gen Anordnungen des Bundeskartellamts nach § 41 Ab-
satz 3 und 4. 

(3) Bekannt zu machen nach Absatz 1 und 2 sind jeweils die 
Angaben nach § 39 Absatz 3 Satz 1 sowie Satz 2 Nummer 1 
und 2. 

[…]  
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ERSTER ABSCHNITT Allgemeine Vor-
schriften 

§ 1 Zweck 
1Dieses Gesetz trifft die zur Durchführung der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, L 314 S. 72) er-
gänzenden Regelungen. 2Darüber hinaus regelt dieses Gesetz 
für im Einzelnen bezeichnete Situationen die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die nicht in den Anwendungsbereich 
der Verordnung (EU) 2016/679 fallen.  

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch folgende öffentliche Stellen: 

1. Behörden,  

2. den Rechnungshof, 

3. die Bürgerschaft, die Gerichte und die Behörden der 
Staatsanwaltschaft, soweit sie Verwaltungsaufgaben 
wahrnehmen, 

4. die der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg un-
terstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und deren öffentlich-rechtlich organisierte Ein-
richtungen, 

5. Stellen, soweit sie als Beliehene hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen, 

6. sonstige öffentlich-rechtlich organisierte Stellen oder 
Einrichtungen.  

(2) Für juristische Personen, Gesellschaften und andere Perso-
nenvereinigungen des privaten Rechts, an denen die Freie und 
Hansestadt Hamburg oder eine ihrer Aufsicht unterstehende ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts beteiligt ist, gelten die 
Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 sowie des Bun-
desdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) 
über nicht-öffentliche Stellen in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung. 

(3) Soweit öffentliche Stellen im Sinne des Absatzes 1 als Un-
ternehmen am Wettbewerb teilnehmen, sind auf diese unbe-
schadet anderer Rechtsgrundlagen die Vorschriften der Verord-
nung (EU) 2016/679 sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 
über nicht-öffentliche Stellen in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Stellen, soweit deren 
Tätigkeit der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder  
 

der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. EU Nr. L 119 S. 89) unterfällt. 

(5) Die Bürgerschaft, ihre Mitglieder, ihre Gremien, die Frakti-
onen und Gruppen sowie deren Verwaltungen unterliegen nicht 
den Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit sie zur Wahrneh-
mung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten 
verarbeiten und dabei die von der Bürgerschaft zu erlassende 
Datenschutzordnung anzuwenden haben.  

(6) Fällt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
in Absatz 1 bezeichneten öffentlichen Stellen nicht in den An-
wendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679, sind ihre 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, es sei denn, dieses Ge-
setz oder andere spezielle Rechtsvorschriften enthalten abwei-
chende Regelungen. 

§ 3 Datengeheimnis 
(1) 1Denjenigen Personen, die bei den in § 2 Absatz 1 genannten 
öffentlichen Stellen oder ihren auftragnehmenden Stellen 
dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen 
als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 
zu verarbeiten, insbesondere bekannt zu geben oder zugänglich 
zu machen. 2Dieses Verbot besteht auch nach Beendigung der 
Tätigkeit fort. 

(2) Die Datenschutzbeauftragten nach Artikel 37 bis 39 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 der in § 2 Absatz 1 genannten öffentli-
chen Stellen sind, auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit, zur 
Verschwiegenheit über die Identität Betroffener und Beschäf-
tigter, die sich an sie gewandt haben, sowie über Umstände, die 
Rückschlüsse auf diese Personen zulassen, verpflichtet. 

ZWEITER ABSCHNITT Grundsätze der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 4 Begriffsbestimmungen 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine der in 
§ 2 Absatz 1 genannten öffentlichen Stellen ist zulässig, wenn 
sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen 
liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist. 

§ 5 Erhebung personenbezogener Daten 
(1) Bei nicht-öffentlichen Dritten sollen personenbezogene Da-
ten nur unter den in § 6 Absatz 2 genannten Voraussetzungen 
erhoben werden. 

(2) 1Werden personenbezogene Daten bei Dritten erhoben, sind 
diese auf Verlangen über den Erhebungszweck zu unterrichten, 
soweit dadurch schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
son nicht beeinträchtigt werden. 2Werden die Daten auf Grund 
einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, 
ist auf die Auskunftspflicht, sonst auf die Freiwilligkeit der An-
gaben hinzuweisen. 
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§ 6 Zweckbindung 
(1) 1Vom Zweck einer Verarbeitung personenbezogener Daten 
einschließlich solcher im Sinne von Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst ist auch die Verarbeitung zur Wahrneh-
mung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungs-
prüfung, zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen 
sowie zu Zwecken der Datensicherung, Datenschutzkontrolle 
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer 
Datenverarbeitungsanlage. 2Dies gilt auch für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu Aus- und Fortbildungszwecken, 
soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person an 
der Geheimhaltung der Daten offensichtlich überwiegen. 

(2) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als 
den ursprünglichen Zwecken ist zulässig, wenn 

1. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die 
Verteidigung oder die nationale Sicherheit erforderlich 
ist, 

2. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist, 

3. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen 
oder von Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Num-
mer 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaß-
regeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichts-
gesetzes oder zur Erledigung eines gerichtlichen Aus-
kunftsersuchens erforderlich sind und gesetzliche Rege-
lungen nicht entgegenstehen, 

4. dies erforderlich ist, um Angaben der betroffenen Person 
zu überprüfen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren 
Unrichtigkeit bestehen, 

5. bei Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur Durch-
setzung öffentlich-rechtlicher Forderungen ein rechtli-
ches Interesse an der Kenntnis der zu verarbeitenden Da-
ten vorliegt und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Perso-
nen an der Geheimhaltung überwiegt, 

6. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen 
Person liegt und diese in Kenntnis des anderen Zwecks 
ihre Einwilligung erteilen würde, 

7. die Daten unmittelbar aus allgemein zugänglichen Quel-
len entnommen werden durften oder entnommen werden 
dürfen oder die Daten verarbeitende Stelle sie veröffent-
lichen dürfte, es sei denn, dass schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Personen offensichtlich entgegenstehen, 

8. sie der Bearbeitung von Eingaben, parlamentarischen 
Anfragen oder Aktenvorlageersuchen der Bürgerschaft 
dient und überwiegende schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Personen nicht entgegenstehen, 

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher oder histori-
scher Forschung oder Statistik erforderlich ist, das Inte-
resse an der Durchführung des Forschungs- oder Statis-
tikvorhabens das Interesse der Betroffenen an dem Aus-
schluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der 
Forschungs- oder Statistikzweck auf andere Weise nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht 
werden kann. 

(3) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufsge-
heimnis und sind sie der Daten verarbeitenden Stelle von der 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung ihrer 
Berufspflicht übermittelt worden, findet Absatz 2 keine Anwen-
dung. 

(4) 1Sind mit personenbezogenen Daten weitere Daten der be-
troffenen Person oder Dritter derart verbunden, dass ihre Tren-
nung nach erforderlichen und nicht erforderlichen Daten nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, so 
sind auch die Kenntnisnahme, die Weitergabe innerhalb des 
Verantwortlichen und die Übermittlung der Daten, die nicht zur 
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind, zulässig, 
soweit nicht schutzwürdige Belange der betroffenen Person o-
der Dritter überwiegen. 2Die nicht erforderlichen Daten unter-
liegen insoweit einem Verarbeitungsverbot. 

§ 7 Automatisierte Verfahren und 
Gemeinsame Dateien 
Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens oder ei-
ner gemeinsamen automatisierten Datei, in oder aus der meh-
rere Daten verarbeitende Stellen personenbezogene Daten ver-
arbeiten, ist zulässig, soweit dies unter Berücksichtigung der 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und der Aufga-
ben der beteiligten Stellen angemessen ist und durch technische 
und organisatorische Maßnahmen Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vermieden werden können. 

§ 8 Verantwortung bei der Offenlegung 
personenbezogener Daten 
(1) Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit einer Offenle-
gung personenbezogener Daten durch deren Übermittlung, Ver-
breitung oder eine sonstige Form der Bereitstellung trägt die of-
fenlegende Stelle. 

(2) 1Erfolgt eine Offenlegung personenbezogener Daten durch 
deren Übermittlung, Verbreitung oder eine sonstige Form der 
Bereitstellung auf Grund eines Ersuchens einer öffentlichen 
Stelle, trägt diese die Verantwortung für die Einhaltung des Da-
tenschutzes. 2Die offenlegende Stelle prüft nur, ob das Ersuchen 
im Rahmen der Aufgaben der Empfängerin oder des Empfän-
gers liegt, es sei denn, dass im Einzelfall Anlass zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung besteht. 3Die ersu-
chende Stelle hat in dem Ersuchen die für diese Prüfung erfor-
derlichen Angaben zu machen. 

(3) Bei Nutzung eines automatisierten Abrufverfahrens trägt die 
abrufende Stelle die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des 
Abrufes. 

DRITTER ABSCHNITT Besondere Ver-
arbeitungssituationen 

§ 9 Videoüberwachung 
(1) 1Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche mit op-
tisch-elektronischen Einrichtungen (Videobeobachtung) ist nur 
zulässig, soweit und solange sie 

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen oder 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 2Die Beobach-
tung nicht-öffentlich zugänglicher Bereiche ist über die in Satz 
1 genannten Voraussetzungen hinaus nur zulässig, soweit und 
solange dies zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Vermö-
genswerte erforderlich ist. 

(2) 1Die Speicherung (Videoaufzeichnung) oder Verwendung 
der nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, soweit und so-
lange sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen überwiegen. 2Eine Verarbeitung zu einem 
anderen Zweck ist nur zulässig, wenn dies zur Verfolgung von 
Straftaten oder zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Vermö-
genswerte erforderlich ist. 

(3) Videobeobachtung und Videoaufzeichnung sowie die ver-
antwortliche Stelle sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt durch 
geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. 

§ 10 Verarbeitung von Beschäftigtendaten 
(1) 1Die in § 2 Absatz 1 genannten öffentlichen Stellen dürfen 
personenbezogene Daten einschließlich Daten im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ihrer Bewer-
berinnen und Bewerber, Beschäftigten, früheren Beschäftigten 
und von deren Hinterbliebenen nur verarbeiten, soweit dies eine 
Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag, eine allgemeine Regelung 
der obersten Dienstbehörde, die mit den Spitzenorganisationen 
der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände bezie-
hungsweise mit den Berufsverbänden der Richterinnen und 
Richter verbindlich vereinbart worden ist, oder eine Dienstver-
einbarung vorsieht. 2Soweit derartige Regelungen nicht beste-
hen, gelten ergänzend zur Verordnung (EU) 2016/679 die Ab-
sätze 2 bis 7. 
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(2) Die in § 2 Absatz 1 genannten öffentlichen Stellen dürfen, 
soweit die nachfolgenden Absätze keine besonderen Regelun-
gen enthalten, personenbezogene Daten einschließlich Daten 
im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
der in Absatz 1 genannten Personen nur verarbeiten, soweit dies 
zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung 
des Beschäftigungsverhältnisses oder zur Durchführung orga-
nisatorischer, personeller oder sozialer Maßnahmen, insbeson-
dere auch zu Zwecken der Personalplanung oder des Personal-
einsatzes, erforderlich ist. 

(3) §§ 85 bis 92 des Hamburgischen Beamtengesetzes 
(HmbBG) vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405), zuletzt 
geändert am 4. April 2017 (HmbGVBl. S. 99), in der jeweils 
geltenden Fassung sind auf diejenigen in Absatz 1 genannten 
Personen entsprechend anzuwenden, die nicht in den Anwen-
dungsbereich dieser Vorschriften fallen. 

(4) 1Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs ist nur zulässig, soweit 

1. die Stelle, der die Daten übermittelt werden sollen, ein 
überwiegendes rechtliches Interesse darlegt, 

2. Art oder Zielsetzung der Aufgaben, die der oder dem Be-
schäftigten übertragen sind, die Übermittlung erfordert 

oder 

3. offensichtlich ist, dass die Übermittlung im Interesse der 
betroffenen Person liegt, und keine Anhaltspunkte vor-
liegen, dass diese in Kenntnis des Übermittlungszwe-
ckes ihre Einwilligung nicht erteilen würde. 

2Die Übermittlung an eine künftige Dienstherrin oder Arbeitge-
berin oder einen künftigen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist nur 
mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig, es sei denn, 
dass eine Abordnung oder Versetzung vorbereitet wird, die der 
Zustimmung der oder des Beschäftigten nicht bedarf. 3Absatz 3 
in Verbindung mit § 89 HmbBG bleibt unberührt. 

(5) 1Verlangt eine in § 2 Absatz 1 genannte öffentliche Stelle 
medizinische oder psychologische Untersuchungen oder Tests 
(Untersuchungen), so hat sie Anlass und Zweck der Untersu-
chung anzugeben sowie erforderlichenfalls auf die der betroffe-
nen Person obliegenden Aufgaben hinzuweisen. 2Sie darf von 
der untersuchenden Stelle nur die Mitteilung der Untersu-
chungsergebnisse sowie derjenigen festgestellten Risikofakto-
ren verlangen, deren Kenntnis für ihre Entscheidung in perso-
nellen Angelegenheiten der betroffenen Person erforderlich ist; 
darüber hinaus gehende Daten darf sie nur verlangen, soweit 
auch deren Kenntnis für ihre Entscheidung erforderlich ist. 
3Führt eine in § 2 Absatz 1 genannte öffentliche Stelle die Un-
tersuchungen durch, so gilt für die Weitergabe der erhobenen 
Daten Satz 2 entsprechend. 4Im Übrigen ist eine Weiterverar-
beitung der bei den Untersuchungen erhobenen Daten ohne Ein-
willigung der betroffenen Person nur zu dem Zweck zulässig, 
zu dem sie erhoben worden sind. 

(6) 1Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines Be-
schäftigungsverhältnisses erhoben wurden, sind unverzüglich 
zu löschen, sobald feststeht, dass ein Beschäftigungsverhältnis 
nicht zustande kommt. 2Dies gilt nicht, soweit überwiegende 
berechtigte Interessen der Daten verarbeitenden Stelle der Lö-
schung entgegenstehen oder die betroffene Person in die wei-
tere Speicherung einwilligt. 3Nach Beendigung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen, 
soweit diese Daten nicht mehr benötigt werden, es sei denn, 
dass Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

(7) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Durchfüh-
rung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach 
Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 verarbeitet werden, 
dürfen sie nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungs-
kontrolle genutzt werden. 

(8) § 11 bleibt unberührt. 

§ 11 Datenverarbeitung zum Zwecke wissen-
schaftlicher und historischer Forschung sowie 
Statistik 
(1) 1Die in § 2 Absatz 1 genannten Stellen dürfen für bestimmte 
Vorhaben personenbezogene Daten einschließlich Daten im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 

ohne Einwilligung für wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke verarbeiten, soweit schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Personen wegen der Art der Daten, wegen ihrer 
Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung nicht be-
einträchtigt werden. 2Einer Einwilligung bedarf es auch nicht, 
wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung des For-
schungsvorhabens die schutzwürdigen Belange der betroffenen 
Person erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung nicht 
auf andere Weise erreicht werden kann oder erheblich beein-
trächtigt würde. 3Die an die in Satz 1 genannten Stellen über-
mittelten personenbezogenen Daten dürfen nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Personen weiter übermittelt oder für einen 
anderen als den ursprünglichen Zweck verarbeitet werden. 

(2) 1Personenbezogene Daten einschließlich Daten im Sinne 
von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sind, 
soweit und sobald der Forschungs- oder Statistikzweck dies zu-
lässt, dergestalt zu verändern, dass die Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr einer bestimm-
ten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden 
können (Anonymisierung), es sei denn, berechtigte Interessen 
der betroffenen Person stehen dem entgegen. 2Anderenfalls sind 
sie sobald möglich zu pseudonymisieren (Artikel 4 Nummer 5 
der Verordnung (EU) 2016/679). 3Merkmale, mit denen Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können, dürfen mit den Einzelangaben nur zusammen-
geführt werden, soweit der Forschungs- oder Statistikzweck o-
der die berechtigten Interessen der betroffenen Person dies er-
fordern. 4§ 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt ent-
sprechend. 

(3) Die wissenschaftliche oder historische Forschung oder Sta-
tistik betreibenden öffentlichen Stellen dürfen personenbezo-
gene Daten nur veröffentlichen, wenn 

1. die betroffene Person eingewilligt hat oder 

2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über 
Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist. 

(4) An Dritte oder Stellen, die den Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht unterliegen, dürfen personenbezogene Daten nur übermit-
telt werden, wenn diese sich verpflichten, die Bestimmungen 
der Absätze 2 und 3 einzuhalten. 

(5) Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 der Verordnung 
(EU) 2016/679, auf Berichtigung nach Artikel 16 der Verord-
nung (EU) 2016/679, auf Einschränkung der Verarbeitung nach 
Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679 und auf Widerspruch 
nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehen nicht, 
soweit die Wahrnehmung dieser Rechte die Verwirklichung des 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecks oder 
des Statistikzwecks voraussichtlich unmöglich machen oder 
ernsthaft beeinträchtigen würde. 

§ 12 Datenverarbeitung zu künstlerischen 
Zwecken 
(1) Soweit personenbezogene Daten zu künstlerischen Zwecken 
verarbeitet werden, gelten von den Kapiteln II bis VII sowie IX 
der Verordnung (EU) 2016/679 nur Artikel 5 Absatz 1 Buch-
staben b und f sowie die Artikel 24, 32 und 33. 

(2) Führt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
Absatz 1 zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffe-
nen Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Gerichtsent-
scheidungen über die Unterlassung der Verbreitung oder über 
den Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstel-
lungen, Verpflichtungserklärungen, Gerichtsentscheidungen 
und Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort 
für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren, wie die Daten selbst so-
wie bei einer Offenlegung der Daten gemeinsam offenzulegen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für nicht-öffentliche Stel-
len. 



§§ 13-18 HmbDSG 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

HmbDSG 

282 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

VIERTER ABSCHNITT Besondere Best-
immungen für Verarbeitungen im Rah-
men von nicht in den Anwendungsbereich 
der Verordnung (EU) 2016/679 fallenden 
Tätigkeiten 

§ 13 Öffentliche Auszeichnungen und 
Ehrungen 
(1) 1Zur Vorbereitung öffentlicher Auszeichnungen und Ehrun-
gen dürfen die zuständigen Stellen die dazu erforderlichen Da-
ten einschließlich Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 auch ohne Kenntnis der betroffe-
nen Person verarbeiten. 2Auf Anforderung der in Satz 1 genann-
ten Stellen dürfen andere öffentliche Stellen die zur Vorberei-
tung der Auszeichnung oder Ehrung erforderlichen Daten über-
mitteln. 

(2) Eine Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten für an-
dere Zwecke ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person 
zulässig. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn der 
Daten verarbeitenden Stelle bekannt ist, dass die betroffene Per-
son ihrer öffentlichen Auszeichnung oder Ehrung oder der mit 
ihr verbundenen Datenverarbeitung widersprochen hat. 

(4) Es besteht weder eine Informationspflicht noch eine Aus-
kunftspflicht des Verantwortlichen. 

§ 14 Begnadigungsverfahren 
1In Begnadigungsverfahren ist die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten einschließlich Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 
1 und Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig, so-
weit sie zur Ausübung des Gnadenrechts durch die zuständigen 
Stellen erforderlich ist. 2Entsprechend anzuwenden sind nur Ar-
tikel 5 bis 7 sowie Kapitel IV mit Ausnahme von Artikel 33 der 
Verordnung (EU) 2016/679.  

FÜNFTER ABSCHNITT Rechte der Be-
troffenen 

§ 15 Beschränkung der Informationspflicht 
(1) Eine Information gemäß Artikel 13 oder 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfolgt nicht, soweit und solange 

1. die Information die öffentliche Sicherheit gefährden o-
der sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde, 

2. die Tatsache der Verarbeitung nach einer Rechtsvor-
schrift oder wegen der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen geheim zu halten ist, 

3. dies zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten erforderlich ist, 

4. dies die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und die In-
teressen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der 
Information die Interessen der betroffenen Person über-
wiegen oder 

5. eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter Daten 
vorgenommen wird, bei der sich der Verantwortliche 
durch die Weiterverarbeitung unmittelbar an die be-
troffene Person wendet, der Zweck mit dem ursprüngli-
chen Erhebungszweck gemäß der Verordnung (EU) 
2016/679 vereinbar ist, die Kommunikation mit der be-
troffenen Person nicht in digitaler Form erfolgt und das 
Interesse der betroffenen Person an der Informationser-
teilung nach den Umständen des Einzelfalls, insbeson-
dere den Zusammenhang, in dem die Daten erhoben 
wurden, als gering anzusehen ist. 

(2) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Behörden und Stellen der Staats-
anwaltschaft, der Polizei, der Landesfinanzbehörden, soweit 
diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur 
Überwachung und Prüfung speichern, der Behörden des Ver- 

fassungsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes, des Militäri-
schen Abschirmdienstes und, soweit die Sicherheit des Bundes 
berührt wird, anderen Behörden des Bundesministeriums der 
Verteidigung, ist mit diesen zuvor Einvernehmen herzustellen. 

(3) Wird nach Absatz 1 Nummern 1 bis 3 und 5 oder Absatz 2 
von einer Information der betroffenen Person abgesehen, hat 
der Verantwortliche die Gründe hierfür zu dokumentieren.  

§ 16 Beschränkung des Auskunftsrechts 
(1) Anträge auf Auskunftserteilung nach Artikel 15 der Verord-
nung (EU) 2016/679 können abgelehnt werden, soweit und so-
lange 

1. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder 
sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nach-
teile bereiten würde, 

2. die Auskunft dazu führen würde, dass Sachverhalte, die 
nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der Rechte und 
Freiheiten anderer Personen geheim zu halten sind, auf-
gedeckt werden, oder 

3. dies zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten erforderlich ist. 

(2) 1Die Ablehnung einer Auskunft bedarf keiner Begründung, 
soweit durch die Begründung der Zweck der Ablehnung gefähr-
det würde. 2In diesem Fall sind die wesentlichen Gründe für die 
Entscheidung zu dokumentieren. 3Wird der betroffenen Person 
keine Auskunft erteilt, so ist sie darauf hinzuweisen, dass sie 
sich an die Hamburgische Beauftragte beziehungsweise den 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit wenden kann. 4Auf ihr Verlangen ist der oder dem 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit die Aus-
kunft zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige Behörde 
im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gefährdet würde. 

(3) 1Bezieht sich die Auskunft auf die Herkunft personenbezo-
gener Daten von Behörden des Verfassungsschutzes, der Staats-
anwaltschaft und der Polizei, von Landesfinanzbehörden, so-
weit diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung 
zur Überwachung und Prüfung speichern, sowie vom Bundes-
nachrichtendienst, Militärischen Abschirmdienst und, soweit 
die Sicherheit des Bundes berührt wird, von anderen Behörden 
des Bundesministeriums der Verteidigung, ist mit diesen zuvor 
Einvernehmen herzustellen. 2Gleiches gilt, soweit sich die Aus-
kunft auf die Übermittlung personenbezogener Daten an diese 
Behörden bezieht. 

§ 17 Beschränkung der Löschungspflicht 
1Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben b und c der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gilt Artikel 17 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 nicht, soweit und solange der Verantwort-
liche Grund zu der Annahme hat, dass durch eine Löschung per-
sonenbezogener Daten schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person beeinträchtigt werden. 2In diesem Fall tritt an die 
Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung ge-
mäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679. 3Der Verant-
wortliche benachrichtigt die betroffene Person über die Ein-
schränkung der Verarbeitung. 

§ 18 Beschränkung der 
Benachrichtigungspflicht 
(1) Der Verantwortliche kann von der Benachrichtigung der 
von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
betroffenen Person gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 
2016/679 absehen, soweit und solange die Benachrichtigung 

1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem 
Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
würde, oder 

2. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten erforderlich ist, oder 

3. dazu führen würde, dass Sachverhalte, personenbezo-
gene Daten oder die Tatsache ihrer Verarbeitung, die 
nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der Rechte und 
Freiheiten anderer Personen geheim zu halten sind, auf-
gedeckt würden, oder 
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4. die Funktionsfähigkeit von Datenverarbeitungssystemen 
einer öffentlichen Stelle gefährden würde. 

(2) Wenn nach Absatz 1 von einer Benachrichtigung abgesehen 
wird, ist die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit zu informieren. 

SECHSTER ABSCHNITT Die bezie-
hungsweise der Hamburgische Beauf-
tragte für Datenschutz und Informations-
sicherheit 

§ 19 Zuständigkeit 
(1) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ist Aufsichtsbehörde im Sinne des Ar-
tikels 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. 

(2) 1Die oder der Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit überwacht bei den in § 2 Absatz 1 genannten öffent-
lichen Stellen und bei anderen Stellen, soweit sie sich auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften ihrer beziehungsweise seiner Über-
wachung unterworfen haben, die Einhaltung der Vorschriften 
über den Datenschutz. 2Sie oder er ist zudem zuständige Auf-
sichtsbehörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes für die 
Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen. 

(3) 1Die Bürgerschaft und der Rechnungshof unterliegen der 
Überwachung durch die Hamburgische Beauftragte bezie-
hungsweise den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit nur, soweit sie in Verwaltungsangele-
genheiten tätig werden. 2Beim Rechnungshof überwacht die be-
ziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit darüber hinaus, ob die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 
der Verordnung (EU) 2016/679 getroffen und eingehalten wer-
den. 

(4) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ist im Rahmen der ihr oder ihm durch 
Artikel 57 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie dieses Geset-
zes zugewiesenen Aufgaben zuständig für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. 

(5) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ist zuständig für die Akkreditierung 
von Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 der Verordnung 
(EU) 2016/679. 

(6) Für die Aufsicht über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Rahmen der Verwaltung landesrechtlich geregelter 
Steuern ist die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit zuständig, soweit die Datenverar-
beitung auf bundesgesetzlich geregelten Besteuerungsgrundla-
gen oder auf bundeseinheitlichen Festlegungen beruht. 

§ 20 Ernennungsvoraussetzungen 
Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit muss die Befähigung zum Richteramt oder 
für die Laufbahn Allgemeine Dienste in der Laufbahngruppe 2 
mit Zugang zum zweiten Einstiegsamt haben und die zur Erfül-
lung ihrer beziehungsweise seiner Aufgaben erforderliche 
Fachkunde besitzen. 

§ 21 Rechtsstellung 
(1) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit steht in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis zur Freien und Hansestadt Hamburg, in das sie 
beziehungsweise er gemäß Artikel 60a Absatz 3 der Verfassung 
der Freien und Hansestadt Hamburg berufen wird. 

(2) 1Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Er-
nennungsurkunde durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
der Bürgerschaft. 2Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit leistet vor der Präsidentin 
oder dem Präsidenten der Bürgerschaft folgenden Eid: „Ich 
schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und alle in 
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren 
und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir 
Gott helfe.” 3Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsfor-
mel geleistet werden. 

(3) 1Das Amtsverhältnis endet mit Ablauf der Amtszeit oder 
durch Entlassung. 2Die Entlassung wird mit der Zustellung der 
Entlassungsurkunde wirksam. 

(4) 1Für den Fall ihrer oder seiner Verhinderung bestimmt die 
beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit eine Beamtin oder einen Beam-
ten ihrer beziehungsweise seiner Behörde zur Vertreterin oder 
zum Vertreter. 2Die Vertretungsbefugnis besteht nach dem 
Ende der Amtszeit der oder des Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit bis zur Ernennung ei-
ner Amtsnachfolgerin oder eines Amtsnachfolgers fort. 

(5) 1Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit erhält Fürsorge und Schutz wie eine 
Beamtin oder ein Beamter der Besoldungsgruppe B 4 des Ham-
burgischen Besoldungsgesetzes vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert am 18. Juli 2017 
(HmbGVBl. S. 214), in der jeweils geltenden Fassung, im Be-
amtenverhältnis auf Zeit, insbesondere Besoldung, Versorgung, 
Erholungsurlaub und Beihilfe im Krankheitsfall. 2Die Inan-
spruchnahme von Urlaub hat sie oder er ihrer oder seiner Ver-
tretung anzuzeigen. 

(6) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit unterliegt der Rechnungsprüfung 
durch den Rechnungshof nur, soweit ihre oder seine Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

§ 22 Besondere Pflichten 
(1) 1Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit darf neben ihrem beziehungsweise sei-
nem Amt kein anderes besoldetes Amt ausüben. 2Sie oder er 
darf keine entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten ausü-
ben, die mit ihrem beziehungsweise seinem Amt nicht verein-
bar sind. 3§ 10 Absätze 1 bis 3 und § 11 Absatz 1 des Senatsge-
setzes vom 18. Februar 1971 (HmbGVBl. S. 23), zuletzt geän-
dert am 12. November 2014 (HmbGVBl. S. 484), in der jeweils 
geltenden Fassung gelten entsprechend. 4Sie oder er darf kein 
Gewerbe und keinen Beruf ausüben, gegen Entgelt keine außer-
gerichtlichen Gutachten abgeben und weder der Leitung oder 
dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerich-
teten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzge-
benden Körperschaft eines Landes oder des Bundes angehören. 
5Sie oder er hat der Präsidentin oder dem Präsidenten der Bür-
gerschaft Mitteilung über Geschenke zu machen, die sie bezie-
hungsweise er in Bezug auf das Amt erhält; diese oder dieser 
entscheidet dann über die Verwendung der Geschenke. 

(2) 1Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ist, auch nach Beendigung ihres oder 
seines Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihr beziehungs-
weise ihm amtlich bekannt gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
3Sie oder er entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und 
inwieweit sie beziehungsweise er über solche Angelegenheiten 
vor Gericht oder außergerichtlich aussagt oder Erklärungen ab-
gibt; wenn sie oder er nicht mehr im Amt ist, ist die Genehmi-
gung der oder des amtierenden Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit erforderlich. 4Sagt sie 
oder er als Zeugin oder Zeuge aus und betrifft die Aussage Vor-
gänge, die dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 
des Senats zuzurechnen sind oder sein könnten, darf sie bezie-
hungsweise er nur im Benehmen mit dem Senat aussagen. 

§ 23 Tätigkeit nach Beendigung des 
Amtsverhältnisses 
(1) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit sieht für die Dauer von zwei Jahren 
nach Beendigung der Amtszeit von allen mit den Aufgaben des 
früheren Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen und ent-
geltlichen Tätigkeiten ab. 

(2) 1Ehemalige Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit haben der oder dem amtierenden Hambur-
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen ständigen 
Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, öffentlicher 
Unternehmen, öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Anstalten 



§§ 24-27 HmbDSG 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

HmbDSG 

284 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

und Stiftungen schriftlich anzuzeigen. 2Die Anzeigepflicht be-
steht für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung des 
Amtsverhältnisses. 

(3) 1Die oder der amtierende Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit soll die Erwerbstätigkeit o-
der sonstige ständige Beschäftigung untersagen, soweit sie mit 
dem Amt der oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit nicht zu vereinbaren ist. 2Die 
Untersagung ist innerhalb von vierzehn Tagen nach Eingang 
der Anzeige nach Absatz 1 und für einen bestimmten Zeitraum 
auszusprechen. 3Das Verbot endet spätestens mit Ablauf von 
zwei Jahren nach Beendigung des Amtsverhältnisses. 

(4) Bei freiberuflichen Tätigkeiten sind die entsprechenden Re-
gelungen in den Berufsordnungen zur Vermeidung von Interes-
senkollisionen zu beachten; sie gehen dieser Regelung vor. 

§ 24 Befugnisse und Rechte 
(1) 1Zusätzlich zu den Befugnissen aus Artikel 58 der Verord-
nung (EU) 2016/679 ist die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Erfüllung ihrer o-
der seiner Aufgaben befugt, jederzeit Zugang zu Diensträumen 
zu erhalten. 2Diese Befugnis kann die oder der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auf ihre 
oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen. 

(2) Ergänzend zu Artikel 59 der Verordnung (EU) 2016/679 hat 
die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit die Befugnis, die Öffentlichkeit im Rahmen 
ihrer oder seiner Zuständigkeit zu informieren. 

(3) Die Befugnis Geldbußen zu verhängen, steht der oder dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit gegenüber Behörden und öffentlichen Stellen mit 
Ausnahme der in § 2 Absatz 3 genannten Stellen nicht zu. 

§ 25 Verwaltungsgebühren 
(1) 1Für Amtshandlungen, die der Kontrolle nicht-öffentlicher 
Stellen durch die Aufsichtsbehörde nach § 40 des Bundesdaten-
schutzgesetzes dienen, werden Gebühren, Zinsen und Auslagen 
erhoben. 2Der Senat wird ermächtigt, die gebührenpflichtigen 
Tatbestände und die Gebührensätze im Einvernehmen mit der 
oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit durch Rechtsverordnung festzulegen. 

(2) 1Zur Zahlung der Gebühren, Zinsen und Auslagen ist die 
kontrollierte Stelle verpflichtet. 2Wird die Kontrolle weder von 
der Aufsichtsbehörde noch von der oder dem Datenschutzbe-
auftragten der kontrollierten Stelle veranlasst, gilt dies jedoch 
nur, wenn Mängel festgestellt werden. 

(3) In den Fällen des Artikels 57 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 kann die beziehungsweise der Hamburgische Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Anfragenden 
eine Gebühr von bis zu 1000 Euro auferlegen. 

SIEBENTER ABSCHNITT Strafvor-
schriften, Ordnungswidrigkeiten 

§ 26 Strafvorschrift 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
eine andere beziehungsweise einen anderen zu bereichern oder 
eine andere beziehungsweise einen anderen zu schädigen, per-
sonenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind, unbefugt 
nach Artikel 4 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679 ver-
arbeitet oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich o-
der eine andere beziehungsweise einen anderen übermitteln 
lässt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 2Antragsberechtigt 
sind die betroffene Person, der Verantwortliche und die bezie-
hungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden nur Anwendung, soweit die Tat 
nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. 

Dokumentnavigation: Vor-/Zurückblättern 

§ 27 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer personenbezogene Daten, die 
nicht offenkundig sind, 

1. unbefugt verarbeitet, oder 

2. durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich oder 
eine andere Person übermitteln lässt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 
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HmbPresseG – Hamburgisches Pressegesetz 
vom 29. Januar 1965 (HmbGVBl. 1965, S. 15), zuletzt geändert durch § 1 Viertes ÄndG vom 18.5.2018 

(HmbGVBl. S. 184). 

 

§ 1 Freiheit der Presse 
(1) 1Die Presse ist frei. 2Sie soll der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung dienen. 

(2) Die Freiheit der Presse unterliegt nur den Beschränkungen, 
die durch das Grundgesetz und in seinem Rahmen durch dieses 
Gesetz zugelassen sind. 

(3) Sondermaßnahmen jeder Art, die die Pressefreiheit beein-
trächtigen, sind verboten. 

(4) Berufsorganisationen der Presse mit Zwangsmitgliedschaft 
und eine mit hoheitlicher Gewalt ausgestattete Standesgerichts-
barkeit der Presse sind unzulässig. 

(5) Gesetzen, die für jedermann gelten, ist auch die Presse un-
terworfen. 

§ 2 Zulassungsfreiheit 
Die Pressetätigkeit einschließlich der Errichtung eines Verlags-
unternehmens oder eines sonstigen Betriebes des Pressegewer-
bes bedarf keiner Zulassung. 

§ 3 Öffentliche Aufgabe der Presse 
Die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe insbesondere 
dadurch, dass sie Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung 
nimmt, Kritik übt, in anderer Weise an der Meinungsbildung 
mitwirkt oder der Bildung dient. 

§ 4 Informationsrecht 
(1) Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse 
und des Rundfunks die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe 
dienenden Auskünfte zu erteilen. 

(2) Auskünfte können verweigert werden, soweit 

1. hierdurch die sachgemäße Durchführung eines schwe-
benden Gerichtsverfahrens, Bußgeldverfahrens oder 
Disziplinarverfahrens beeinträchtigt oder gefährdet wer-
den könnte oder 

2. Vorschriften über die Geheimhaltung oder die Amtsver-
schwiegenheit entgegenstehen oder 

3. sonst ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdi-
ges privates Interesse verletzt würde. 

(3) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an 
die Presse verbieten, sind unzulässig. 

(4) Der Verleger eines periodischen Druckwerks kann von den 
Behörden verlangen, dass ihm deren amtliche Bekanntmachun-
gen nicht später als seinen Mitbewerbern zur Verwendung zu-
geleitet werden. 

§ 5 (aufgehoben) 

§ 6 Sorgfaltspflicht der Presse 
1Die Presse hat alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt 
und Herkunft zu prüfen. 2Die Verpflichtung, Druckwerke von 
strafbarem Inhalt freizuhalten (§ 19), bleibt unberührt. 

§ 7 Druckwerke 
(1) Druckwerke im Sinne dieses Gesetzes sind alle mittels der 
Buchdruckerpresse oder eines sonstigen zur Massenherstellung 
geeigneten Vervielfältigungsverfahrens hergestellten und zur 
Verbreitung bestimmten Schriften, besprochenen Tonträger, 
bildlichen Darstellungen mit und ohne Schrift und Musikalien 
mit Text oder Erläuterungen. 

(2) 1Zu den Druckwerken gehören auch die vervielfältigten Mit-
teilungen, mit denen Nachrichtenagenturen, Pressekorrespon-
denzen, Materndienste und ähnliche Unternehmungen die 
Presse mit Beiträgen in Wort, Bild oder ähnlicher Weise ver-
sorgen. 2Als Druckwerke gelten ferner die von einem pressere-
daktionellen Hilfsunternehmen gelieferten Mitteilungen ohne  

 

Rücksicht auf die technische Form, in der sie geliefert werden, 
sowie Wochenschauen. 

(3) Den Bestimmungen dieses Gesetzes über Druckwerke un-
terliegen nicht 

1. amtliche Druckwerke, soweit sie ausschließlich amtliche 
Mitteilungen enthalten, 

2. Druckwerke, die nur Zwecken des Gewerbes und Ver-
kehrs, des häuslichen und geselligen Lebens dienen, wie 
Formulare, Preislisten, Werbedrucksachen, Familienan-
zeigen, Geschäfts-, Jahres- und Verwaltungsberichte 
und dergleichen, sowie Stimmzettel für Wahlen. 

(4) Periodische Druckwerke sind Zeitungen, Zeitschriften und 
andere in ständiger, wenn auch unregelmäßiger Folge und im 
Abstand von nicht mehr als sechs Monaten erscheinende 
Druckwerke. 

§ 8 Impressum 
(1) Auf jedem in der Freien und Hansestadt Hamburg erschei-
nenden Druckwerk müssen Name oder Firma und Anschrift des 
Druckers und des Verlegers, beim Selbstverlag die des Verfas-
sers oder des Herausgebers genannt sein. 

(2) 1Auf den periodischen Druckwerken sind ferner Name und 
Anschrift des verantwortlichen Redakteurs anzugeben. 2Sind 
mehrere Redakteure verantwortlich, so muss das Impressum die 
geforderten Angaben für jeden von ihnen enthalten. 3Hierbei ist 
kenntlich zu machen, für welchen Teil oder sachlichen Bereich 
des Druckwerks jeder einzelne verantwortlich ist. 4Für den An-
zeigenteil ist ein Verantwortlicher zu benennen; für diesen gel-
ten die Vorschriften über den verantwortlichen Redakteur ent-
sprechend. 

(3) Zeitungen und Anschlusszeitungen, die regelmäßig wesent-
liche Teile fertig übernehmen, haben im Impressum auch den 
für den übernommenen Teil verantwortlichen Redakteur und 
den Verleger des anderen Druckwerkes zu benennen. 

§ 9 Persönliche Anforderungen an den 
verantwortlichen Redakteur 
(1) Als verantwortlicher Redakteur kann nicht tätig sein und be-
schäftigt werden, wer 

1. seinen ständigen Aufenthalt nicht innerhalb eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum hat, 

2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter, die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, oder das Recht, in öffentlichen An-
gelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht besitzt, 

3. das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat, 

4. nicht unbeschränkt geschäftsfähig ist. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nummern 3 und 4 gelten 
nicht für Druckwerke, die von Jugendlichen für Jugendliche 
herausgegeben werden. 

(3) Von der Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 1 kann die 
zuständige Behörde in besonderen Fällen auf Antrag Befreiung 
erteilen. 

§ 10 Kennzeichnung entgeltlicher 
Veröffentlichungen 
Hat der Verleger eines periodischen Druckwerks für eine Ver-
öffentlichung ein Entgelt erhalten, gefordert oder sich verspre-
chen lassen, so hat er diese Veröffentlichung deutlich mit dem 
Wort »Anzeige« zu bezeichnen, soweit sie nicht schon durch 
Anordnung und Gestaltung allgemein als Anzeige zu erkennen 
ist. 
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§ 11 Gegendarstellung 
(1) 1Der verantwortliche Redakteur und der Verleger eines pe-
riodischen Druckwerks sind verpflichtet, eine Gegendarstellung 
der Person oder Stelle zum Abdruck zu bringen, die durch eine 
in dem Druckwerk aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen 
ist. 2Die Verpflichtung erstreckt sich auf alle Nebenausgaben 
des Druckwerks, in denen die Tatsachenbehauptung erschienen 
ist. 

(2) 1Die Pflicht zum Abdruck einer Gegendarstellung besteht 
nicht, wenn die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht an-
gemessen ist. 2Überschreitet die Gegendarstellung nicht den 
Umfang des beanstandeten Textes, so gilt sie als angemessen. 
3Die Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Angaben be-
schränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben. 4Sie bedarf 
der Schriftform und muss von dem Betroffenen oder seinem ge-
setzlichen Vertreter unterzeichnet sein. 5Der Betroffene oder 
sein Vertreter kann den Abdruck nur verlangen, wenn die Ge-
gendarstellung dem verantwortlichen Redakteur oder dem Ver-
leger unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Monaten nach 
der Veröffentlichung, zugeht. 

(3) 1Die Gegendarstellung muss in der nach Empfang der Ein-
sendung nächstfolgenden, für den Druck nicht abgeschlossenen 
Nummer in dem gleichen Teil des Druckwerks und mit gleicher 
Schrift wie der beanstandete Text ohne Einschaltungen und 
Weglassungen abgedruckt werden. 2Sie darf nicht in Form eines 
Leserbriefes erscheinen. 3Der Abdruck ist kostenfrei, es sei 
denn, der beanstandete Text ist als Anzeige abgedruckt worden. 
4Wer sich zu der Gegendarstellung in derselben Nummer äu-
ßert, muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken. 

(4) 1Für die Durchsetzung des Gegendarstellungsanspruchs ist 
der ordentliche Rechtsweg gegeben. 2Auf Antrag des Betroffe-
nen kann das Gericht anordnen, dass der verantwortliche Re-
dakteur und der Verleger in der Form des Absatzes 3 eine Ge-
gendarstellung veröffentlichen. 3Auf dieses Verfahren sind die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwen-
den. 4Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft 
gemacht zu werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für wahrheitsgetreue Be-
richte über öffentliche Sitzungen der gesetzgebenden oder be-
schließenden Organe des Bundes, der Länder und der Gemein-
den (Gemeindeverbände) sowie der Gerichte. 

§ 11a Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken, Medienprivileg 
Soweit Unternehmen der Presse sowie Hilfs- und Beteiligungs-
unternehmen der Presse personenbezogene Daten zu journalis-
tischen oder literarischen Zwecken verarbeiten, gilt § 37 Ab-
sätze 1 bis 3 des Medienstaatsvertrages HSH vom 13. Juni 2006 
(HmbGVBl. 2007 S. 48), zuletzt geändert am 7. Dezember und 
13. Dezember 2017 (HmbGVBl. 2018 S. 142), in der jeweils 
geltenden Fassung. 

§§ 12 bis 18 (aufgehoben) 

§ 19 Strafrechtliche Verantwortung 
(1) Die Verantwortlichkeit für Straftaten, die mittels eines 
Druckwerkes begangen werden, bestimmt sich nach den allge-
meinen Strafgesetzen. 

(2) Ist mittels eines Druckwerkes eine rechtswidrige Tat began-
gen worden, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirk-
licht, so wird, soweit er nicht wegen dieser Tat schon nach Ab-
satz 1 als Täter oder Teilnehmer strafbar ist, mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft 

1. bei periodischen Druckwerken der verantwortliche Re-
dakteur, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig seine Ver-
pflichtung verletzt hat, Druckwerke von strafbarem In-
halt freizuhalten, und die rechtswidrige Tat hierauf be-
ruht, 

2. bei sonstigen Druckwerken der Verleger, wenn er vor-
sätzlich oder fahrlässig seine Aufsichtspflicht verletzt 
hat und die rechtswidrige Tat hierauf beruht.  

§ 20 Strafbare Verletzung der Presseordnung 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer 

1. als Verleger eine Person zum verantwortlichen Redak-
teur bestellt, die nicht den Anforderungen des § 9 ent-
spricht, 

2. als verantwortlicher Redakteur zeichnet, obwohl er die 
Voraussetzungen des § 9 nicht erfüllt, 

3. als verantwortlicher Redakteur oder Verleger – beim 
Selbstverlag als Verfasser oder Herausgeber – bei einem 
Druckwerk strafbaren Inhalts den Vorschriften über das 
Impressum (§ 8) zuwiderhandelt. 

§ 21 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als verantwortlicher Redakteur oder Verleger – beim 
Selbstverlag als Verfasser oder Herausgeber – den Vor-
schriften über das Impressum (§ 8) zuwiderhandelt oder 
als Unternehmer Druckwerke verbreitet, in denen das 
Impressum ganz oder teilweise fehlt, 

2. als Verleger oder als Verantwortlicher für den Anzei-
genteil (§ 8 Absatz 2 Satz 4) eine Veröffentlichung ge-
gen Entgelt nicht als Anzeige kenntlich macht oder 
kenntlich machen lässt (§ 10). 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig einen der in § 20 
genannten Tatbestände verwirklicht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie vorsätzlich began-
gen worden ist, mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro, wenn sie 
fahrlässig begangen worden ist, mit einer Geldbuße bis zu 2500 
Euro geahndet werden. 

§ 22 (aufgehoben) 

§ 23 Verjährung 
(1) 1Die Verfolgung von Straftaten nach diesem Gesetz oder 
von Straftaten, die mittels eines Druckwerkes begangen wer-
den, verjährt bei Verbrechen in einem Jahr, bei Vergehen in 
sechs Monaten. 2Bei Vergehen nach §§ 86, 86 a, § 130 Absätze 
2 und 5, § 131 sowie nach § 184 a, § 184 b Absätze 1 bis 3, 
jeweils auch in Verbindung mit § 184 c des Strafgesetzbuches 
gelten insoweit die Vorschriften des Strafgesetzbuches über die 
Verfolgungsverjährung. 

(2) Die Verfolgung der in § 21 genannten Ordnungswidrigkei-
ten verjährt in drei Monaten. 

(3) 1Die Verjährung beginnt mit der Veröffentlichung oder Ver-
breitung des Druckwerks. 2Wird das Druckwerk in Teilen ver-
öffentlicht oder verbreitet oder wird es neu aufgelegt, so beginnt 
die Verjährung erneut mit der Veröffentlichung oder Verbrei-
tung der weiteren Teile oder Auflagen. 

(4) Absätze 1 und 3 gelten für Hörfunk und Fernsehen entspre-
chend. 

§ 24 Inkrafttreten 
(1) 1Dies Gesetz tritt mit Ausnahme des § 23 am 1. April 1965 
in Kraft. 2§ 23 tritt am 1. Oktober 1965 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Reichsgesetz über die Presse vom 7. 
Mai 1874 (Reichsgesetzblatt Seite 65) außer Kraft. 

(3) Das Gesetz, betreffend den Staatsvertrag über den Nord-
deutschen Rundfunk, vom 10. Juni 1955 (Hamburgisches Ge-
setz- und Verordnungsblatt Seite 197) bleibt unberührt. 
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HmbTG – Hamburgisches Transparenzgesetz 
vom 19. Juni 2012 (HmbGVBl. S. 271), geändert durch Art. 1 G zur Änderung des Hamburigschen Transpa-

renzG und des Hamburgischen UmweltinformationsG sowie zum Erlass des AusführungsG zum Verbrau-

cherinformationsG vom 19.12.2019 (HmbGVBl. 2020 S. 19, ber. S. 56). 
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Abschnitt 4 Schlussbestimmungen ..................................................................................................................291 

 
Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft be-
schlossene Gesetz: 

Abschnitt 1 Transparenzgebot 

§ 1 Gesetzeszweck 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein umfassendes Infor-
mationsrecht die bei den in § 2 Absatz 3 bezeichneten Stellen 
vorhandenen Informationen unter Wahrung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten unmittelbar der Allgemeinheit zugäng-
lich zu machen und zu verbreiten, um über die bestehenden In-
formationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- 
und Willensbildung zu fördern und eine Kontrolle des staatli-
chen Handelns zu ermöglichen. 

(2) Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch 
auf unverzüglichen Zugang zu allen amtlichen Informationen 
der auskunftspflichtigen Stellen sowie auf Veröffentlichung der 
in § 3 Absatz 1 genannten Informationen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) 1Amtliche Informationen sind alle amtlichen Zwecken die-
nenden Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speiche-
rung. 2Als solche gelten auch Aufzeichnungen, die zum Zwecke 
der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und der Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 3 gefertigt 
werden. 

(2) Veröffentlichungen sind Aufzeichnungen im Informations-
register nach Maßgabe des § 10. 

(3) Behörden sind alle Stellen im Sinne des § 1 Absatz 2 des 
Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 9. No-
vember 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. 
Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils gelten-
den Fassung einschließlich der der Aufsicht der Freien und 
Hansestadt Hamburg unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, auch soweit diese Bun-
desrecht oder Recht der Europäischen Union ausführen; als Be-
hörden gelten auch natürliche oder juristische Personen des Pri-
vatrechts, soweit sie öffentliche Aufgaben, insbesondere solche 
der Daseinsvorsorge, wahrnehmen oder öffentliche Dienstleis-
tungen erbringen und dabei der Kontrolle der Freien und Han-
sestadt Hamburg oder einer unter ihrer Aufsicht stehenden ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts unterliegen. 

(4) Kontrolle im Sinne des Absatz 3 liegt vor, wenn 

1. die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgabe oder bei der Erbringung der öf-
fentlichen Dienstleistung gegenüber Dritten besonderen 
Pflichten unterliegt oder über besondere Rechte verfügt, 
insbesondere ein Kontrahierungszwang oder ein An-
schluss- und Benutzungszwang besteht, oder 

2. eine oder mehrere der in Absatz 3 genannten juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts allein oder zusammen, 
unmittelbar oder mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unter-
nehmens besitzt oder besitzen oder 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unter-
nehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder 
verfügen oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens 
stellen kann oder können. 

(5) Auskunftspflichtige sowie veröffntlichungspflichtige Stel-
len sind alle Behörden nach Absatz 3.  

(6) Informationsregister ist ein zentral zu führendes, elektroni-
sches und allgemein zugängliches Register, das alle nach die-
sem Gesetz veröffentlichten Informationen enthält. 

(7) Auskunftspflicht ist die Pflicht, Informationen auf Antrag 
nach Maßgabe dieses Gesetzes zugänglich zu machen. 

(8) Veröffentlichungspflicht ist die Pflicht, aktiv Informationen 
in das Informationsregister nach Maßgabe dieses Gesetzes ein-
zupflegen. 

(9) Informationspflicht umfasst die Auskunfts- und die Veröf-
fentlichungspflicht. 

(10) 1Ein Vertrag der Daseinsvorsorge im Sinne dieses Gesetzes 
ist ein Vertrag, den eine Behörde abschließt und mit dem die 
Beteiligung an einem Unternehmen der Daseinsvorsorge über-
tragen wird, der Leistungen der Daseinsvorsorge zum Gegen-
stand hat, der die Schaffung oder Bereitstellung von Infrastruk-
tur für Zwecke der Daseinsvorsorge beinhaltet oder mit dem das 
Recht an einer Sache zur dauerhaften Einbringung von Leistun-
gen der Daseinsvorsorge übertragen wird. 2Damit sind Verträge 
erfasst, soweit sie die Wasserversorgung, die Abwasserentsor-
gung, die Abfallentsorgung, die Energieversorgung, das Ver-
kehrs- und Beförderungswesen, insbesondere den öffentlichen 
Personennahverkehr, die Wohnungswirtschaft, die Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, die stationäre Krankenversorgung o-
der die Datenverarbeitung für hoheitliche Tätigkeiten zum Ge-
genstand haben. 

§ 3 Anwendungsbereich 
(1) Der Veröffentlichungspflicht unterliegen vorbehaltlich der 
§§ 4 bis 7 und 9 

1. Vorblatt und Entscheidungssatz von beschlossenen Se-
natsdrucksachen, 

2. Mitteilungen des Senats an die Bürgerschaft, 

3. in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zu-
gehörigen Protokollen und Anlagen, 

4. Verträge der Daseinsvorsorge, 

5. Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Organisations-, 
Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne, 

6. Verwaltungsvorschriften, 

7. Ergebnisse der Landesstatistik und Tätigkeitsberichte, 

8. Gutachten und Studien, soweit sie von Behörden in Auf-
trag gegeben wurden; § 6 Absatz 1 gilt entsprechend, 

9. Geodaten, 

10. Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen und sonsti-
gen Erhebungen über schädliche Umwelteinwirkungen, 
Umweltgefährdungen sowie über den Zustand der Um-
welt, die von einer Behörde außerhalb ihrer Überwa-
chungstätigkeit im Einzelfall durchgeführt werden, 

11. das Baumkataster, 

12. öffentliche Pläne, insbesondere Bauleit- und Land-
schaftspläne, 
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13. die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigun-
gen und -vorbescheide, 

14. Subventions- und Zuwendungsvergaben, 

15. die wesentlichen Unternehmensdaten städtischer Betei-
ligungen einschließlich einer Darstellung der jährlichen 
Vergütungen und Nebenleistungen für die Leitungs-
ebene. 

(2) Die veröffentlungspflichtigen Stellen sollen vorbehaltlich 
der §§ 4 bis 7 und 9 darüber hinaus veröffentlichen 

1. Verträge, an deren Veröffentlichung ein öffentliches In-
teresse besteht, soweit dadurch nicht wirtschaftliche In-
teressen der Freien und Hansestadt Hamburg oder der 
veröffentlichungspflichtigen Stellen selbst erheblich be-
einträchtigt werden, 

2. alle weiteren, den in Nummer 1 und Absatz 2 genannten 
Gegenständen vergleichbaren Informationen von öffent-
lichem Interesse. 

(3) Diese und alle anderen Informationen unterliegen der Aus-
kunftspflicht. 

§ 4 Schutz personenbezogener Daten 
(1) 1Personenbezogene Daten sind bei der Veröffentlichung im 
Informationsregister unkenntlich zu machen. 2Dies gilt nicht für 

1. Verträge nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 sowie nach § 3 
Absatz 2 Nummer 1 hinsichtlich des Namens der Ver-
tragspartnerin oder des Vertragspartners, 

2. Gutachten und Studien nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 hin-
sichtlich der Namen der Verfasserinnen und Verfasser, 

3. Geodaten nach § 3 Absatz 1 Nummer 9, soweit sie nach 
Maßgabe der geltenden Datenschutzbestimmungen ver-
öffentlicht werden dürfen, 

4. die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigun-
gen und -vorbescheide nach § 3 Absatz 1 Nummer 13 
hinsichtlich der Bezeichnung der Flurstücknummer, 

5. personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Sub-
ventions- und Zuwendungsvergaben nach § 3 Absatz 1 
Nummer 14, soweit es sich um die Empfänger von Ein-
zelförderungen handelte; personenbezogene Daten in 
der Zweckbestimmung sind nicht zu veröffentlichen, 

6. personenbezogene Daten, in deren Veröffentlichung die 
betroffene person gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Abl. EU 
2016 Nr. L 119 S.1, L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2) 
eingewilligt hat. 

3Die weiteren Einschränkungen der Informationspflicht nach 
§ 9 sind zu berücksichtigen. 

(2) Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbe-
zeichnung, Büroanschrift und Telekommunikationsnummer 
von Bearbeiterinnen und Bearbeitern unterliegen nicht der Ver-
öffentlichungspflicht; sie werden auf Antrag zugänglich ge-
macht, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit 
sind, kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist und schutzwürdige Si-
cherheitsbelange nicht entgegenstehen. 

(3) Auf Antrag ist Zugang zu personenbezogenen Daten zu ge-
währen, wenn 

1. er durch Rechtsvorschrift erlaubt ist, 

2. er zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemein-
wohl oder von Gefahren für Leben, Gesundheit, persön-
liche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beein-
trächtigungen der Rechte Einzelner geboten ist, 

3. die oder der Betroffene in die Übermittlung eingewilligt 
hat oder 

4. ein schutzwürdiges Interesse an der Information besteht 
und überwiegende schutzwürdige Belange nicht entge-
genstehen. 

(4) 1Personenbezogene Daten über Bewerberinnen, Bewerber, 
Beschäftigte (Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer) und ehemalige Beschäftigte bei auskunftspflich-
tigen Stellen sind von der Informationspflicht ausgenommen. 
2Absatz 2 und § 3 Absatz 1 Nummer 15 bleiben unberührt. 

(5) 1Soll auf Antrag Zugang zu personenbezogenen Informatio-
nen gewährt werden, so ist die oder der Betroffene über die 
Freigabe von Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit 
einem unvertretbaren Aufwand verbunden ist. 2Können durch 
den Zugang zu Informationen schutzwürdige Belange der oder 
des Betroffenen beeinträchtigt werden, so hat die auskunfts-
pflichtige Stelle dieser oder diesem vorher Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 3Auf Nachfrage der oder des Betroffenen 
soll die Stelle dieser oder diesem gegenüber Namen und An-
schrift der Antragstellerin oder des Antragstellers offenlegen, 
wenn nicht das Interesse der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers an der Geheimhaltung ihrer oder seiner Identität über-
wiegt.  

§ 5 Ausnahmen von der Informationspflicht 
Keine Informationspflicht nach diesem Gesetz besteht 

1. für Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungs-
behörden, soweit sie als Organe der Rechtspflege oder 
aufgrund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher 
Unabhängigkeit tätig geworden sind, für Disziplinarbe-
hörden und Vergabekammern sowie für die für Justiz zu-
ständige Behörde, soweit sie als Fachaufsichtsbehörde 
über die Staatsanwaltschaft oder in Gnadenangelegen-
heiten tätig wird,  

2. für den Rechnungshof, soweit er in richterlicher Unab-
hängigkeit tätig geworden ist; dies gilt nicht für seine 
Berichte, 

3. für das Landesamt für Verfassungsschutz, für Informati-
onen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrneh-
mung des Arbeitsbereichs Scientology bei der Behörde 
für Inneres und Sport stehen, sowie für Behörden und 
sonstige öffentlichen Stellen der Freien und Hansestadt 
Hamburg, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Num-
mer 3 des Hamburgischen Sicherheitsüberprüfungsge-
setzes vom 25. Mai 1999 (HmbGVBl. S. 82), zuletzt ge-
ändert am 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29, 32), in 
der jeweils geltenden Fassung wahrnehmen, 

4. für Vorgänge der Steuerverwaltung sowie der Innenre-
visionen, 

5. für Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder An-
weisungen in Zusammenhang mit der gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von 
Ansprüchen sowie für Schriftsätze informationspflichti-
ger Stellen aus laufenden Gerichtsverfahren und für 
Schriftsätze anderer Prozessbeteiligter, 

6. für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Bezug 
auf journalistisch-redaktionelle Informationen, 

7. für Grundlagenforschung oder anwendungsbezogene 
Forschung sowie Prüfungseinrichtungen und Schulen, 
soweit sie im Bereich von Leistungsbeurteilungen und 
Prüfungen tätig werden; § 3 Absatz 1 Nummer 8 bleibt 
unberührt, 

8. für Selbstverwaltungskörperschaften der Freien Berufe 
in Bezug auf Informationen, die einer beruflichen Ge-
heimhaltungspflicht unterliegen.  

§ 6 Schutz öffentlicher Belange 
(1) Von der Informationspflicht ausgenommen sind die unmit-
telbare Willensbildung des Senats, Entwürfe, vorbereitende No-
tizen und vorbereitende Vermerke. 

(2) Ebenfalls von der Informationspflicht sollen ausgenommen 
werden 

1. Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Be-
schlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit 
und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Infor-
mationen der Erfolg der Entscheidungen oder bevorste-
hender Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittel-
baren Entscheidungsfindung nach Satz 1 dienen Statisti-
ken, Datensammlungen, Geodaten, regelmäßig Ergeb-
nisse der Beweiserhebung, Auskünfte, Gutachten oder 
Stellungnahmen Dritter, 
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2. Protokolle und Unterlagen von Beratungen, die durch 
spezialgesetzliche Vertraulichkeitsvorschriften ge-
schützt sind, sowie Unterlagen, die durch die Ver-
schlusssachenanweisung für die Behörden der Freien 
und Hansestadt Hamburg geschützt sind. 

(3) Absatz 2 gilt auch für andere Informationen soweit und so-
lange 

1. deren Bekanntmachung die internationalen Beziehun-
gen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land, 
die Landesverteidigung, die innere Sicherheit nicht un-
erheblich gefährden würde, 

2. durch deren Bekanntgabe ein Gerichtsverfahren, ein Er-
mittlungsverfahren, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 
oder ein Disziplinarverfahren beeinträchtigt würde. 

§ 7 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
(1) 1Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Un-
ternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die 
nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis 
zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger 
ein berechtigtes Interesse hat. 2Ein berechtigtes Interesse liegt 
vor, wenn das Bekanntwerden einer Tatsache geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition eines Konkurrenten zu fördern oder die 
Stellung des eigenen Betriebs im Wettbewerb zu schmälern o-
der wenn es geeignet ist, dem Geheimnisträger wirtschaftlichen 
Schaden zuzufügen. 3Dies gilt nicht für Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse im Sinne von § 35 Absatz 4 des Ersten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 
3015), zuletzt geändert am 12. April 2012 (BGBl. I S. 579, 599), 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Informationen und Vertragsbestandteile, die Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse enthalten, unterliegen der Informations-
pflicht nur, soweit das Informationsinteresse das Geheimhal-
tungsinteresse überwiegt. 

(3) 1Bei Angaben gegenüber den Behörden sind Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse zu kennzeichnen und getrennt vorzule-
gen. 2Das Geheimhaltungsinteresse ist darzulegen. 3Bei der 
Veröffentlichung oder der Information auf Antrag sind die ge-
heimhaltungsbedürftigen Teile der Angaben unkenntlich zu 
machen oder abzutrennen. 4Dies kann auch durch Ablichtung 
der nicht geheimhaltungsbedürftigen Teile erfolgen. 5Der Um-
fang der abgetrennten oder unkenntlich gemachten Teile ist un-
ter Hinweis auf das Vorliegen eines Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisses zu vermerken. 

(4) 1Soll auf Antrag Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen gewährt werden, so hat die auskunftspflichtige Stelle der 
oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 2Auf Nachfrage der oder des Betroffenen soll die 
Stelle dieser oder diesem gegenüber Namen und Anschrift der 
Antragstellerin oder des Antragstellers offenlegen, wenn nicht 
das Interesse der Antragstellerin oder des Antragstellers an der 
Geheimhaltung ihrer oder seiner Identität überwiegt. 

(5) Behörden gemäß § 2 Absatz 3 können sich auf den Schutz 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gemäß Absatz 1 be-
rufen. 

§ 8 Schutz geistigen Eigentums 
(1) Eine Informationspflicht besteht nicht, soweit und solange 
der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. 

(2) 1Sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Schutz 
geistigen Eigentums der Informationspflicht entgegenstehen 
könnte, gibt die informationspflichtige Stelle der oder dem Be-
troffenen Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn dies nicht mit 
einem unvertretbaren Aufwand verbunden ist und die oder der 
Betroffene bekannt ist. 2Auf Nachfrage der oder des Betroffe-
nen soll die Stelle dieser oder diesem gegenüber Namen und 
Anschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers offenle-
gen, wenn nicht das Interesse der Antragstellerin oder des An-
tragstellers an der Geheimhaltung ihrer oder seiner Identität 
überwiegt. 

§ 9 Einschränkungen der Informationspflicht 
(1) Soweit eine Weitergabe von Informationen durch höherran-
giges Recht oder spezialgesetzliche Regelungen verboten ist, ist 

eine Darstellung ihres Gegenstandes und ihres Titels im zuläs-
sigen Umfang nach Maßgabe dieses Gesetzes zu veröffentli-
chen oder zugänglich zu machen. 

(2) Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind: 

1. Verträge mit einem Gegenstandswert von weniger als 
100.000 Euro, wenn zwischen den Vertragspartnern im 
Laufe der vergangenen zwölf Monate Verträge über we-
niger als insgesamt 100.000 Euro abgeschlossen worden 
sind, 

2. Subventions- und Zuwendungsvergaben mit einem Wert 
unter 1.000 Euro in einem Zeitraum von zwölf Monaten 
an eine Empfängerin bzw. einen Empfänger, 

3. Erteilung einer Baugenehmigung und eines -vorbeschei-
des an eine Antragstellerin bzw. einen Antragsteller, so-
fern es sich um reine Wohnbebauung mit maximal fünf 
Wohneinheiten handelt, 

4. die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg sowie die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg, 

5. die Hamburgische Investitions- und Förderbank. 

(3) Wenn Teile von Informationen aufgrund der §§ 4 bis 8 we-
der veröffentlicht noch auf Antrag zugänglich gemacht werden 
dürfen, sind die anderen Teile zu veröffentlichen oder auf An-
trag zugänglich zu machen. 

§ 10 Ausgestaltung der Veröffentlichungs-
pflicht 
(1) 1Informationen im Sinne von § 3 Absatz 1 sind nach Vorlie-
gen der technischen Voraussetzungen gemäß § 18 Absatz 2 un-
verzüglich im Volltext, in elektronischer Form im Informati-
onsregister zu veröffentlichen. 2Alle Dokumente müssen leicht 
auffindbar, maschinell durchsuchbar und druckbar sein. 

(2) 1Verträge, die nach Maßgabe dieses Gesetzes bei Vertrags-
abschluss zu veröffentlichen sind, sind so zu schließen, dass sie 
frühestens einen Monat nach Veröffentlichung wirksam werden 
und die Behörde innerhalb dieser Frist aus sachlich gerechtfer-
tigtem und im Vertrag angegebenen Grund vom Vertrag zu-
rücktreten kann. 2Bei Gefahr im Verzug oder drohendem 
schweren Schaden kann davon abgewichen werden. 3Bei Ver-
trägen, in welche Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) vom 7. Januar 2016 (BAnz. AT 
19.01.2016 B 3, 01.04.2016 B 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung einbezogen worden ist, gilt Satz 1 nicht. 

(3) 1Die Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung der In-
formationen ist frei, sofern höherrangiges Recht oder spezialge-
setzliche Regelungen nichts anderes bestimmen. 2Das gilt auch 
für Gutachten, Studien und andere Dokumente, die in die Ent-
scheidungen der Behörden einfließen oder ihrer Vorbereitung 
dienen. 3Soweit an Dokumenten im Sinne des Satzes 2 das Ur-
heberrecht eines oder einer Dritten der Nutzung, Weiterverwen-
dung oder Verbreitung entgegenstehen würde, hat die veröf-
fentlichungspflichtige Stelle bei der Beschaffung der Informa-
tion darauf hinzuwirken, dass ihr die erforderlichen Nutzungs-
rechte eingeräumt werden.  

(4) 1Der Zugang zum Informationsregister ist kostenlos und 
anonym. 2Er wird über öffentliche Kommunikationsnetze be-
reitgestellt. 3Zugang zum Informationsregister wird in ausrei-
chendem Maße in öffentlichen Räumen gewährt. 

(5) 1Alle veröffentlichten Informationen müssen in einem wie-
derverwendbaren Format vorliegen. 2Eine maschinelle Weiter-
verarbeitung muss gewährleistet sein und darf nicht durch eine 
plattformspezifische oder systembedingte Architektur begrenzt 
sein. 3Das Datenformat muss auf verbreiteten und frei zugäng-
lichen Standards basieren und durch herstellerunabhängige Or-
ganisationen unterstützt und gepflegt werden. 4Eine vollstän-
dige Dokumentation des Formats und aller Erweiterungen muss 
frei verfügbar sein. 

(6) Die Informationen im Informationsregister müssen mindes-
tens zehn Jahre nach ihrer letzten Änderung vorgehalten wer-
den. 

(7) Bei Änderungen veröffentlichter Informationen muss neben 
der Änderung die jeweilige Fassung für jeden Zeitpunkt abruf-
bar sein. 
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(8) Das Informationsregister enthält auch Informationen, bei 
denen aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine Veröffentli-
chungspflicht für die Freie und Hansestadt Hamburg besteht. 

(9) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur 
Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen zu 
treffen, insbesondere zu Einzelheiten der Veröffentlichung wie 
konkrete Datenformate oder Verfahrensabläufe zur Erfüllung 
der Veröffentlichungspflicht. 

Abschnitt 2 Information auf Antrag 

§ 11 Antrag 
(1) 1Der Antrag auf Zugang zu Informationen soll schriftlich 
gestellt werden. 2Eine elektronische oder mündliche Antragstel-
lung ist zulässig. 

(2) 1Im Antrag sind die beanspruchten Informationen zu be-
zeichnen. 2Dabei wird die antragstellende Person von der ange-
rufenen auskunftspflichtigen Stelle beraten. 3Ist die angerufene 
Stelle selbst nicht auskunftspflichtig, so hat sie die auskunfts-
pflichtige Stelle zu ermitteln und der antragstellenden Person zu 
benennen. 

§ 12 Zugang zur Information 
(1) Die auskunftspflichtigen Stellen haben entsprechend der 
Wahl der antragstellenden Person Auskunft zu erteilen oder die 
Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten In-
formationen enthalten. 

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten an-
derer Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen Aufzeichnungen 
werden sollen, so weist die auskunftspflichtige Stelle auf diese 
Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die Ak-
teneinsicht zuständige Stelle. 

(3) 1Die auskunftspflichtigen Stellen stellen ausreichende zeit-
liche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informa-
tionszugang zur Verfügung. 2Die Anfertigung von Notizen ist 
gestattet. 3Kann die auskunftspflichtige Stelle die Anforderun-
gen von Absatz 1 nicht erfüllen, stellt sie Kopien zur Verfü-
gung. 4Die §§ 17 und 19 des Hamburgischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes gelten entsprechend. 

(4) 1Die auskunftspflichtige Stelle stellt auf Antrag Kopien der 
Informationen auch durch Versendung zur Verfügung. 2Hat die 
antragstellende Person keine Auswahl zum Übermittlungsweg 
getroffen, ist regelmäßig die kostengünstigste Form der Über-
mittlung zu wählen. 

(5) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen les-
bar sind, stellt die auskunftspflichtige Stelle auf Verlangen der 
antragstellenden Person die erforderlichen Lesegeräte ein-
schließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder lesbare 
Ausdrucke zur Verfügung. 

(6) Die auskunftspflichtige Stelle kann auf eine über öffentliche 
Kommunikationsnetze zugängliche Veröffentlichung verwei-
sen, wenn sie der antragstellenden Person die Fundstelle angibt. 

(7) Soweit Informationsansprüche aus den in § 4 (personenbe-
zogene Daten), § 7 (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) und 
§ 8 (Schutz geistigen Eigentums) genannten Gründen nicht er-
füllt werden können, ersucht die auskunftspflichtige Stelle auf 
Verlangen der antragstellenden Person den oder die Betroffe-
nen um ihre Einwilligung. 

§ 13 Bescheidung des Antrags 
(1) 1Die auskunftspflichtigen Stellen machen die begehrten In-
formationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang des Antrags bei der Stelle, in der gewünsch-
ten Form zugänglich. 2In den Fällen des § 4 Absatz 5, § 7 Absatz 
4 und § 8 Absatz 2 beträgt die Frist nach Satz 1 zwei Monate. 

(2) 1Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des 
begehrten Zugangs erfolgt innerhalb der in Absatz 1 genannten 
Frist durch schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung. 2Mündliche Anfragen brauchen nur mündlich beant-
wortet zu werden. 

(3) 1Wird in den Fällen des § 4 Absatz 5, § 7 Absatz 4 und § 8 
Absatz 2 der Informationszugang auf Antrag gewährt, so gilt 
Absatz 2 Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Be-
scheid auch dem betroffenen Dritten bekannt zu geben ist. 2Der 

Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung 
der oder dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die so-
fortige Vollziehung angeordnet wurde und seit der Bekannt-
gabe der Anordnung an die oder den Betroffenen zwei Wochen 
verstrichen sind. 

(4) 1Ist die auskunftspflichtige Stelle eine natürliche oder juris-
tische Person des Privatrechts und ist die antragstellende Person 
der Auffassung, dass die auskunftspflichtige Stelle den An-
spruch nicht vollständig erfüllt hat, kann sie die Entscheidung 
dieser auskunftspflichtigen Stelle überprüfen lassen. 2Die Über-
prüfung ist gegenüber der auskunftspflichtigen Stelle des Pri-
vatrechts innerhalb eines Monats, nachdem diese Stelle mitge-
teilt hat, dass der Anspruch nicht oder nicht vollständig erfüllt 
werden kann, schriftlich geltend zu machen. 3Die auskunfts-
pflichtige Stelle des Privatrechts hat der antragstellenden Per-
son das Ergebnis ihrer nochmaligen Prüfung innerhalb eines 
Monats zu übermitteln. 

(5) 1Können die gewünschten Informationen nicht oder nicht 
vollständig innerhalb eines Monats zugänglich gemacht werden 
oder erfordern Umfang oder Komplexität eine intensive Prü-
fung, so kann die auskunftspflichtige Stelle die Frist auf zwei 
Monate, in den Fällen des § 4 Absatz 5, § 7 Absatz 4 und § 8 
Absatz 2 auf drei Monate, verlängern. 2Die antragstellende Per-
son ist darüber in Textform zu unterrichten. 

(6) 1Für Amtshandlungen nach den Absätzen 1 bis 3 und §§ 11 
und 12 werden Gebühren, Zinsen und Auslagen nach dem Ge-
bührengesetz vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt ge-
ändert am 14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), in der je-
weils geltenden Fassung erhoben. 2Natürliche und juristische 
Personen des Privatrechts, die nach § 2 Absatz 3 als Behörden 
gelten, können für die Übermittlung von Informationen nach 
diesem Gesetz von der antragstellenden Person Kostenerstat-
tung verlangen. 3Die Höhe der zu erstattenden Kosten bemisst 
sich nach den Gebührensätzen für Amtshandlungen von infor-
mationspflichtigen Stellen der öffentlichen Verwaltung in 
Hamburg. 

Abschnitt 3 Die bzw. der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit 

§ 14 Anrufung der oder des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 
(1) Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihrem Anspruch auf 
Information nicht hinlänglich nachgekommen wurde oder dass 
ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht be-
achtet worden ist oder dass sie von einer auskunftspflichtigen 
Stelle eine unzulängliche Antwort erhalten hat, kann die Ham-
burgische Beauftragte oder den Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit anrufen. 

(2) 1Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit überwacht die Einhaltung der Vor-
schriften dieses Gesetzes. 2Ernennung und Rechtsstellung der 
oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit richten sich nach §§ 20 und 21 des Hambur-
gischen Datenschutzgesetzes vom 18. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 
145) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) 1Die in § 2 Absatz 3 genannten Stellen sind verpflichtet, die 
Hamburgische Beauftragte oder den Hamburgischen Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und ihre oder 
seine Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen. 2Der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit ist dabei insbesondere 

1. Auskunft zu ihren oder seinen Fragen zu erteilen sowie 
die Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu gewähren, 
die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen 
stehen, und 

2. Zutritt zu Diensträumen zu gewähren. 
3Besondere Amts- und Berufsgeheimnisse stehen dem nicht 
entgegen. 4Stellt der Senat im Einzelfall fest, dass durch eine 
mit der Einsicht verbundene Bekanntgabe von Informationen 
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die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet ist, dür-
fen die Rechte nach Absatz 2 nur von der oder dem Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
persönlich oder von einer oder einem von ihr oder ihm schrift-
lich besonders damit Beauftragten ausgeübt werden. 

(4) 1Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit informiert die Bürgerinnen und Bürger 
über Fragen der Informationspflicht. 2Sie oder er berät den Se-
nat und die sonstigen in § 2 Absatz 3 genannten Stellen in Fra-
gen des Informationszugangs und kann Empfehlungen zur Ver-
besserung des Informationszugangs geben. 3Auf Ersuchen der 
Bürgerschaft, des Eingabenausschusses der Bürgerschaft oder 
des Senats soll die oder der Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit Hinweisen auf Angelegen-
heiten und Vorgänge nachgehen, die ihren bzw. seinen Aufga-
benbereich unmittelbar betreffen. 4Auf Anforderung des Senats 
oder mindestens eines Viertels der Mitglieder der Bürgerschaft 
hat die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Gutachten zu erstellen und Berichte zu er-
statten. 5Außerdem legt sie oder er mindestens alle zwei Jahre 
einen Tätigkeitsbericht vor. 6Sie oder er kann sich jederzeit an 
die Bürgerschaft wenden.  

(5) 1Stellt die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Verstöße gegen dieses Gesetz 
bei nach § 2 Absatz 3 informationspflichtigen Stellen fest, so 
fordert sie oder er diese zur Mängelbeseitigung auf. 2Bei erheb-
lichen Verletzungen der Informationspflicht beanstandet sie o-
der er dies: 

1. im Bereich der Verwaltung und der Gerichte der Freien 
und Hansestadt Hamburg gegenüber dem für die Be-
hörde oder das Gericht verantwortlichen Senatsmitglied, 
im Bereich der Bezirksverwaltung gegenüber dem für 
die Bezirksaufsichtsbehörde verantwortlichen Senats-
mitglied; 

2. im Bereich der der Aufsicht der Freien und Hansestadt 
Hamburg unterstehenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlich organi-
sierten Einrichtungen gegenüber dem Vorstand oder 
dem sonst vertretungsberechtigten Organ; 

3. im Bereich der Bürgerschaft und des Rechnungshofes 
gegenüber der jeweiligen Präsidentin oder dem jeweili-
gen Präsidenten; 

4. im Übrigen gegenüber der Geschäftsleitung sowie nach-
richtlich gegenüber dem zuständigen Senatsmitglied. 

3Sie oder er soll zuvor die betroffene Stelle zur Stellungnahme 
innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmenden Frist auffor-
dern und die zuständige Aufsichtsbehörde über die Beanstan-
dung unterrichten. 4Mit der Feststellung und der Beanstandung 
soll die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Vorschläge zur Beseitigung der Män-
gel und zur sonstigen Verbesserung des Informationszugangs 
verbinden. 

(6) Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, kann die o-
der der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit das Vorliegen der beanstandeten Verstöße ge-
gen dieses Gesetz gerichtlich feststellen lassen. 

(7) Vorschriften über den Rechtsschutz nach der Verwaltungs-
gerichtsordnung bleiben unberührt. 

Abschnitt 4 Schlussbestimmungen 

§ 15 Ansprüche auf Informationszugang nach 
anderen Rechtsvorschriften 
Rechtsvorschriften oder besondere Rechtsverhältnisse, die ei-
nen weitergehenden Zugang zu Informationen gewähren, blei-
ben unberührt. 

§ 16 Staatsverträge 
Bei Staatsverträgen sind die Bestimmungen dieses Gesetzes zu 
berücksichtigen. 

§ 17 Altverträge 
(1) Soweit in Verträgen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
abgeschlossen worden sind (Altverträge), ihre Veröffentlichung 
ausgeschlossen worden ist, unterliegen sie nicht der Veröffent-
lichungspflicht. 

(2) 1Wird ein Antrag auf Information hinsichtlich eines Altver-
trages gestellt und stehen der Gewährung von Informationen 
Bestimmungen des Vertrages entgegen, so hat die vertrag-
schließende Behörde den Vertragspartner zu Nachverhandlun-
gen mit dem Ziel aufzufordern, die Informationen freizugeben. 
2Kann innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten keine Ei-
nigung erzielt werden, so werden die Informationen gewährt, 
soweit das Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteresse 
erheblich überwiegt. 

(3) Für Änderungen oder Ergänzungen von Altverträgen gelten 
die Bestimmungen dieses Gesetzes. 

§ 18 Übergangsregelungen, Inkrafttreten 
(1) Die Veröffentlichungspflicht gilt für Informationen, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgezeichnet worden sind, 
nur, soweit sie in veröffentlichungsfähiger elektronischer Form 
vorliegen. 

(2) 1Das Gesetz tritt drei Monate nach seiner Verkündung in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt das Hamburgische Informationsfrei-
heitsgesetz vom 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29) in der gel-
tenden Fassung außer Kraft. 
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IFG – Informationsfreiheitsgesetz 
vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Art. 44 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO 

vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328). 

 

§ 1 Grundsatz 
(1) 1Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Be-
hörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen 
Informationen. 2Für sonstige Bundesorgane und -einrichtungen 
gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen. 3Einer Behörde im Sinne dieser Vor-
schrift steht eine natürliche Person oder juristische Person des 
Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur 
Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. 

(2) 1Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewäh-
ren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stel-
len. 2Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informa-
tionszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf an-
dere Art gewährt werden. 3Als wichtiger Grund gilt insbeson-
dere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. 

(3) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang 
zu amtlichen Informationen gehen mit Ausnahme des § 29 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 25 des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vor. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende 
Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speiche-
rung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines 
Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu; 

2. Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder 
sonstige Informationen vorliegen. 

§ 3 Schutz von besonderen öffentlichen 
Belangen 
Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, 

1. wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige 
Auswirkungen haben kann auf 

a) internationale Beziehungen, 

b) militärische und sonstige sicherheitsempfindliche 
Belange der Bundeswehr, 

c) Belange der inneren oder äußeren Sicherheit, 

d) Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wett-
bewerbs- und Regulierungsbehörden, 

e) Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle, 

f) Maßnahmen zum Schutz vor unerlaubtem Außen-
wirtschaftsverkehr, 

g) die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfah-
rens, den Anspruch einer Person auf ein faires Ver-
fahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ord-
nungswidrigkeitsrechtlicher oder disziplinarischer 
Ermittlungen, 

2. wenn das Bekanntwerden der Information die öffentli-
che Sicherheit gefährden kann, 

3. wenn und solange 

a) die notwendige Vertraulichkeit internationaler Ver-
handlungen oder 

b) die Beratungen von Behörden beeinträchtigt wer-
den, 

4. wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder 
durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum mate-
riellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssa-
chen geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeits-
pflicht oder einem Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnis unterliegt, 

5. hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information 
einer anderen öffentlichen Stelle, die nicht Bestandteil 
der eigenen Vorgänge werden soll, 

6. wenn das Bekanntwerden der Information geeignet 
wäre, fiskalische Interessen des Bundes im Wirtschafts-
verkehr oder wirtschaftliche Interessen der Sozialversi-
cherungen zu beeinträchtigen, 

7. bei vertraulich erhobener oder übermittelter Informa-
tion, soweit das Interesse des Dritten an einer vertrauli-
chen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informa-
tionszugang noch fortbesteht, 

8. gegenüber den Nachrichtendiensten sowie den Behör-
den und sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, so-
weit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nr. 3 des Sicher-
heitsüberprüfungsgesetzes wahrnehmen. 

§ 4 Schutz des behördlichen 
Entscheidungsprozesses 
(1) 1Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden 
für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Be-
schlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und so-
lange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der 
Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher 
Maßnahmen vereitelt würde. 2Nicht der unmittelbaren Ent-
scheidungsvorbereitung nach Satz 1 dienen regelmäßig Ergeb-
nisse der Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnahmen 
Dritter. 

(2) Der Antragsteller soll über den Abschluss des jeweiligen 
Verfahrens informiert werden. 

§ 5 Schutz personenbezogener Daten 
(1) 1Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur gewährt 
werden, soweit das Informationsinteresse des Antragstellers das 
schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Infor-
mationszugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat.  
2Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 
Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung 
dürfen nur übermittelt werden, wenn der Dritte ausdrücklich 
eingewilligt hat. 

(2) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt 
nicht bei Informationen aus Unterlagen, soweit sie mit dem 
Dienst- oder Amtsverhältnis oder einem Mandat des Dritten in 
Zusammenhang stehen und bei Informationen, die einem Be-
rufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen. 

(3) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt das 
schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Infor-
mationszugangs in der Regel dann, wenn sich die Angabe auf 
Name, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbe-
zeichnung, Büroanschrift und -telekommunikationsnummer be-
schränkt und der Dritte als Gutachter, Sachverständiger oder in 
vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren 
abgegeben hat. 

(4) Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbe-
zeichnung, Büroanschrift und -telekommunikationsnummer 
von Bearbeitern sind vom Informationszugang nicht ausge-
schlossen, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätig-
keit sind und kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist. 

§ 6 Schutz des geistigen Eigentums und von 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, soweit der 
Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. Zugang zu Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit 
der Betroffene eingewilligt hat. 
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§ 7 Antrag und Verfahren 
(1) 1Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die 
Behörde, die zur Verfügung über die begehrten Informationen 
berechtigt ist. 2Im Fall des § 1 Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an 
die Behörde zu richten, die sich der natürlichen oder juristi-
schen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-
rechtlichen Aufgaben bedient. 3Betrifft der Antrag Daten Drit-
ter im Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 oder § 6, muss er begründet 
werden. 4Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Perso-
nen gelten die §§ 17 bis 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
entsprechend. 

(2) 1Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil, ist 
dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem der Informa-
tionszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen In-
formationen oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wand möglich ist. 2Entsprechendes gilt, wenn sich der Antrag-
steller in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt sind, mit 
einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen 
einverstanden erklärt. 

(3) 1Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch 
erteilt werden. 2Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltli-
che Richtigkeit der Information zu prüfen. 

(4) 1Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann 
sich der Antragsteller Notizen machen oder Ablichtungen und 
Ausdrucke fertigen lassen. 2§ 6 Satz 1 bleibt unberührt. 

(5) 1Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichti-
gung seiner Belange unverzüglich zugänglich zu machen. 2Der 
Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. 3§ 8 
bleibt unberührt. 

§ 8 Verfahren bei Beteiligung Dritter 
(1) Die Behörde gibt einem Dritten, dessen Belange durch den 
Antrag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich Gele-
genheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Inte-
resse am Ausschluss des Informationszugangs haben kann. 

(2) 1Die Entscheidung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ergeht schriftlich 
und ist auch dem Dritten bekannt zu geben. 2Der Informations-
zugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten 
gegenüber bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung 
angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe der Anordnung 
an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. 3§ 9 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

§ 9 Ablehnung des Antrags; Rechtsweg 
(1) Die Bekanntgabe einer Entscheidung, mit der der Antrag 
ganz oder teilweise abgelehnt wird, hat innerhalb der Frist nach 
§ 7 Abs. 5 Satz 2 zu erfolgen. 

(2) Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, 
hat sie mitzuteilen, ob und wann der Informationszugang ganz 
oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich 
möglich ist. 

(3) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 
bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese 
in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen be-
schaffen kann. 

(4) 1Gegen die ablehnende Entscheidung sind Widerspruch und 
Verpflichtungsklage zulässig. 2Ein Widerspruchsverfahren 
nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsge-
richtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn die Entschei-
dung von einer obersten Bundesbehörde getroffen wurde. 

§ 10 Gebühren und Auslagen 
(1) 1Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach 
diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen erhoben. 2Dies 
gilt nicht für die Erteilung einfacher Auskünfte.  

(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Ver-
waltungsaufwandes so zu bemessen, dass der Informationszu-
gang nach § 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann.  

(3) 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
wird ermächtigt, für individuell zurechenbare öffentliche Leis-
tungen nach diesem Gesetz die Gebührentatbestände und Ge-
bührensätze durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates zu bestimmen. 2§ 10 des Bundesgebührengesetzes 
findet keine Anwendung.  

§ 11 Veröffentlichungspflichten 
(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich 
die vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke erken-
nen lassen. 

(2) Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezo-
gener Daten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zu-
gänglich zu machen. 

(3) Die Behörden sollen die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Pläne und Verzeichnisse sowie weitere geeignete Informatio-
nen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen. 

§ 12 Bundesbeauftragter für die 
Informationsfreiheit 
(1) Jeder kann den Bundesbeauftragten für die Informations-
freiheit anrufen, wenn er sein Recht auf Informationszugang 
nach diesem Gesetz als verletzt ansieht. 

(2) Die Aufgabe des Bundesbeauftragten für die Informations-
freiheit wird von dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
wahrgenommen. 

(3) Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der 
am 24. Mai 2018 geltenden Fassung über die Kontrollaufgaben 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz (§ 24 Abs. 1 und 
3 bis 5), über Beanstandungen (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4, 
Satz 2 und Abs. 2 und 3) sowie über weitere Aufgaben gemäß 
§ 26 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 

§ 13 Änderung anderer Vorschriften 

– 

§ 14 Bericht und Evaluierung 
Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag 
zwei Jahre vor Außerkrafttreten über die Anwendung dieses 
Gesetzes. Der Deutsche Bundestag wird das Gesetz ein Jahr vor 
Außerkrafttreten auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren. 

§ 15 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 
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JMStV – Jugendmedienschutz-Staatsvertrag  
vom 11. März 2003 (HmbGVBl. 2003, S. 27,), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Staatsvertrags vom 14.-

28.4.2020 (HmbGVBl. S. 434, 472). 
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IV.  Abschnitt Verfahren für Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ....................... 297 
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VI.  Abschnitt Ahndung von Verstößen der Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 299 
VII. Abschnitt Schlussbestimmungen ............................................................................................................ 300 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, das Land 
Berlin, das Land Brandenburg, die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Hessen, das Land 
Mecklenburg-Vorpommern, das Land Niedersachsen, das Land 
Nordrhein-Westfalen, das Land Rheinland-Pfalz, das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt, das Land 
Schleswig-Holstein und der Freistaat Thüringen schließen 
nachstehenden Staatsvertrag: 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Staatsvertrages 
Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kin-
der und Jugendlichen vor Angeboten in elektronischen Infor-
mations- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung 
oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der 
Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen Informations- 
und Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde oder 
sonstige durch das Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter ver-
letzen. 

§ 2 Geltungsbereich 
(1) 1Dieser Staatsvertrag gilt für Rundfunk und Telemedien im 
Sinne des Medienstaatsvertrages. 2Die Vorschriften dieses 
Staatsvertrages gelten auch für Anbieter, die ihren Sitz nach den 
Vorschriften des Telemediengesetzes sowie des Medienstaats-
vertrages nicht in Deutschland haben, soweit die Angebote zur 
Nutzung in Deutschland bestimmt sind und unter Beachtung der 
Vorgaben der Artikel 3 und 4 der Richtlinie 2010/13/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) 
(ABl. L 95 vom 15. April 2010, S. 1), die durch die Richtlinie 
2018/1808/EU (ABl. L 303 vom 28. November 2018, S. 69) 
geändert wurde, sowie des Artikels 3 der Richtlinie 2000/31/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informati-
onsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-
kehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 17. Juli 2000, S. 1). 3Von der 
Bestimmung zur Nutzung in Deutschland ist auszugehen, wenn 
sich die Angebote in der Gesamtschau, insbesondere durch die 
verwendete Sprache, die angebotenen Inhalte oder Marketing-
aktivitäten, an Nutzer in Deutschland richten oder in Deutsch-
land einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Refinanzierung er-
zielen. 

(2) Das Telemediengesetz und die für Telemedien anwendbaren 
Bestimmungen des Medienstaatsvertrages bleiben unberührt. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

1. Angebot eine Sendung oder der Inhalt von Telemedien, 

2. Anbieter Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Tele-
medien, 

3. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, 

4. Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt 
ist. 

§ 4 Unzulässige Angebote 
(1) 1Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind An-
gebote unzulässig, wenn sie 

1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbu-
ches darstellen, deren Inhalt gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völ-
kerverständigung gerichtet ist, 

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im 
Sinne des § 86 a des Strafgesetzbuches verwenden, 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine 
nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum 
bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- und Willkür-
maßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschen-
würde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevöl-
kerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, 
böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus be-
gangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafge-
setzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder ver-
harmlosen, oder den öffentlichen Frieden in einer die 
Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stören, 
dass die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherr-
schaft gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt wird, 

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten 
gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherr-
lichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche 
des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden 
Weise darstellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstellun-
gen, 

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetz-
buches genannten rechtswidrigen Tat dienen, 

7. den Krieg verherrlichen, 

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere 
durch die Darstellung von Menschen, die sterben oder 
schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausge-
setzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Gesche-
hen wiedergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes In-
teresse gerade für diese Form der Darstellung oder Be-
richterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeacht-
lich, 

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbe-
tonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtu-
ellen Darstellungen, 

10. kinderpornografisch im Sinne des § 184b Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches oder jugendpornografisch im Sinne 
des § 184c Abs. 1 des Strafgesetzbuches sind oder por-
nografisch sind und Gewalttätigkeiten oder sexuelle  
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 Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand 
haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder 

11.  in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des Jugend-
schutzgesetzes aufgenommen sind oder mit einem in 
dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich sind. 

2In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches, im Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 2 des 
Strafgesetzbuches entsprechend.  

(2) 1Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind An-
gebote ferner unzulässig, wenn sie 

1. in sonstiger Weise pornografisch sind, 

2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugend-
schutzgesetzes aufgenommen sind oder mit einem in 
dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich sind, oder 

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wir-
kungsform des Verbreitungsmediums schwer zu gefähr-
den. 

2In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1 zulässig, 
wenn von Seiten des Anbieters sichergestellt ist, dass sie nur 
Erwachsenen zugänglich gemacht werden (geschlossene Be-
nutzergruppe). 

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes wirken die Verbote nach Absatz 1 und 2 
auch nach wesentlichen inhaltlichen Veränderungen bis zu ei-
ner Entscheidung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien. 

§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 
(1) 1Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwick-
lung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträch-
tigen, verbreiten oder zugänglich machen, haben sie dafür 
Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen 
Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen. 2Die Alters-
stufen sind: 

1. ab 6 Jahren, 

2. ab 12 Jahren, 

3. ab 16 Jahren, 

4. ab 18 Jahren. 

(2) 1Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der 
Entwicklung im Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn sie nach 
dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jewei-
ligen Altersstufe nicht freigegeben sind. 2Satz 1 gilt entspre-
chend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im We-
sentlichen inhaltsgleich sind. 3Die Kommission für Jugendme-
dienschutz (KJM) bestätigt auf Antrag die Altersbewertungen, 
die durch eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle vorgenommen wurden. 4Für die Prüfung durch die 
KJM gilt § 20 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2 entsprechend.  
5Von der KJM bestätigte Altersbewertungen von anerkannten 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle sind von den 
obersten Landesjugendbehörden für die Freigabe und Kenn-
zeichnung inhaltsgleicher oder im Wesentlichen inhaltsgleicher 
Angebote nach dem Jugendschutzgesetz zu übernehmen. 

(3) 1Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch ent-
sprechen, dass er 

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung 
des Angebots durch Kinder oder Jugendliche der be-
troffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich 
erschwert, oder das Angebot mit einer Alterskennzeich-
nung versieht, die von geeigneten Jugendschutzpro-
grammen nach § 11 Abs. 1 und 2 ausgelesen werden 
kann, oder 

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich 
gemacht werden, so wählt, dass Kinder oder Jugendliche 
der betroffenen Altersstufe üblicherweise die Angebote 
nicht wahrnehmen. 

2Nicht entwicklungsbeeinträchtigende Angebote können als 
„ohne Altersbeschränkung” gekennzeichnet und ohne Ein-
schränkungen verbreitet werden. 

(4) 1Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne 
von Absatz 1 auf Kinder oder Jugendliche anzunehmen, erfüllt 
der Anbieter seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das An-
gebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugäng-
lich gemacht wird. 2Gleiches gilt, wenn eine entwicklungsbe-
einträchtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 
Jahren anzunehmen ist, wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr 
und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. 3Ist eine 
entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 
1 auf Kinder unter zwölf Jahren anzunehmen, ist bei der Wahl 
der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen. 

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne 
von Absatz 1 nur auf Kinder unter 14 Jahren anzunehmen, er-
füllt der Anbieter von Telemedien seine Verpflichtung nach 
Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von für Kinder bestimm-
ten Angeboten verbreitet wird oder abrufbar ist. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen 
zum politischen Zeitgeschehen im Rundfunk und vergleichbare 
Angebote bei Telemedien, es sei denn, es besteht kein berech-
tigtes Interesse an dieser Form der Darstellung oder Berichter-
stattung. 

(7) Bei Angeboten, die Inhalte periodischer Druckerzeugnisse 
in Text und Bild wiedergeben, gelten die Beschränkungen des 
Absatzes 1 Satz 1 erst dann, wenn die KJM gegenüber dem An-
bieter festgestellt hat, dass das Angebot entwicklungsbeein-
trächtigend ist. 

§ 5a Video-Sharing-Dienste 
(1) Unbeschadet der Verpflichtungen nach den §§ 4 und 5 tref-
fen Anbieter von Video-Sharing-Diensten angemessene Maß-
nahmen, um Kinder und Jugendliche vor entwicklungsbeein-
trächtigenden Angeboten zu schützen. 

(2) 1Als Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 kommen insbe-
sondere in Betracht: 

1. die Einrichtung und der Betrieb von Systemen zur Al-
tersverifikation, 

2. die Einrichtung und der Betrieb von Systemen, durch die 
Eltern den Zugang zu entwicklungsbeeinträchtigenden 
Angeboten kontrollieren können. 

2Anbieter von Video-Sharing-Diensten richten Systeme ein, mit 
denen Nutzer die von ihnen hochgeladenen Angebote bewerten 
können und die von den Systemen nach Satz 1 ausgelesen wer-
den können. 

§ 5b Meldung von Nutzerbeschwerden 
Rechtswidrig im Sinne des § 10a des Telemediengesetzes sind 
solche Inhalte, die 

1. nach § 4 unzulässig sind oder 

2. entwicklungsbeeinträchtigende Angebote nach § 5 Abs. 
1, 2 und 6 darstellen und die der Anbieter des Video-
Sharing-Dienstes der Allgemeinheit bereitstellt, ohne 
seiner Verpflichtung aus § 5 Abs. 1, 3 bis 5 nachzukom-
men. 

§ 5c Ankündigungen und Kennzeichnungs-
pflicht 
(1) Werden Sendungen außerhalb der für sie geltenden Sende-
zeitbeschränkung angekündigt, dürfen die Inhalte der Ankündi-
gung nicht entwicklungsbeeinträchtigend sein. 

(2) Sendungen, für die eine entwicklungsbeeinträchtigende 
Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren anzuneh-
men ist, müssen durch akustische Zeichen angekündigt oder in 
geeigneter Weise durch optische Mittel als ungeeignet für die 
entsprechende Altersstufe kenntlich gemacht werden; § 12 
bleibt unberührt. 

§ 6 Jugendschutz in der Werbung und im 
Teleshopping 
(1) 1Werbung für indizierte Angebote ist nur unter den Bedin-
gungen zulässig, die auch für die Verbreitung des Angebotes 
selbst gelten. 2Gleiches gilt für Werbung für Angebote nach § 4 
Abs. 1. 3Die Liste der jugendgefährdenden Medien (§ 18 des 
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Jugendschutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke der Werbung 
verbreitet oder zugänglich gemacht werden. 4Bei Werbung darf 
nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren zur Auf-
nahme eines Angebotes oder eines inhaltsgleichen Trägermedi-
ums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes anhängig 
ist oder gewesen ist. 

(2) Werbung darf Kinder und Jugendliche weder körperlich 
noch seelisch beeinträchtigen, darüber hinaus darf sie nicht 

1. direkte Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von Waren o-
der Dienstleistungen an Kinder oder Jugendliche enthal-
ten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit aus-
nutzen, 

2. Kinder oder Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre El-
tern oder Dritte zum Kauf der beworbenen Waren oder 
Dienstleistungen zu bewegen, 

3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder Ju-
gendliche zu Eltern, Lehrern und anderen Personen ha-
ben, oder 

4. Kinder oder Jugendliche ohne berechtigten Grund in ge-
fährlichen Situationen zeigen. 

(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, muss 
getrennt von Angeboten erfolgen, die sich an Kinder oder Ju-
gendliche richten. 

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet 
oder bei der Kinder oder Jugendliche als Darsteller eingesetzt 
werden, darf nicht den Interessen von Kindern oder Jugendli-
chen schaden oder deren Unerfahrenheit ausnutzen. 

(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder an Kin-
der oder Jugendliche richten noch durch die Art der Darstellung 
Kinder und Jugendliche besonders ansprechen oder diese beim 
Alkoholgenuss darstellen. 

(6) Teleshopping darf darüber hinaus Kinder oder Jugendliche 
nicht dazu anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge für 
Waren oder Dienstleistungen zu schließen. 

(7) Die Anbieter treffen geeignete Maßnahmen, um die Einwir-
kung von im Umfeld von Kindersendungen verbreiteter Wer-
bung für Lebensmittel, die Nährstoffe und Substanzen mit er-
nährungsbezogener oder physiologischer Wirkung enthalten, 
insbesondere Fett, Transfettsäuren, Salz, Natrium, Zucker, de-
ren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung 
nicht empfohlen wird, auf Kinder wirkungsvoll zu verringern.  

§ 7 Jugendschutzbeauftragte 
(1) 1Wer länderübergreifendes zulassungspflichtiges Fernsehen 
veranstaltet, hat einen Jugendschutzbeauftragten zu bestellen. 
2Gleiches gilt für geschäftsmäßige Anbieter von zulassungs-
freien Fernsehangeboten nach § 54 des Medienstaatsvertrages 
oder allgemein zugänglichen Telemedien, wenn die Angebote 
entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte 
enthalten, sowie für Anbieter von Suchmaschinen. 3Der Anbie-
ter hat wesentliche Informationen über den Jugendschutzbeauf-
tragten leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig ver-
fügbar zu halten. 4Sie müssen insbesondere Namen und Daten 
enthalten, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme er-
möglichen. 

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 Mitarbeitern 
oder nachweislich weniger als zehn Millionen Zugriffen im 
Monatsdurchschnitt eines Jahres sowie Veranstalter, die nicht 
bundesweit verbreitetes Fernsehen veranstalten, können auf die 
Bestellung verzichten, wenn sie sich einer Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle anschließen und diese zur Wahrneh-
mung der Aufgaben des Jugendschutzbeauftragten verpflichten 
sowie entsprechend Absatz 3 beteiligen und informieren. 

(3) 1Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für die 
Nutzer und berät den Anbieter in Fragen des Jugendschutzes. 
2Er ist vom Anbieter bei Fragen der Herstellung, des Erwerbs, 
der Planung und der Gestaltung von Angeboten und bei allen 
Entscheidungen zur Wahrung des Jugendschutzes angemessen 
und rechtzeitig zu beteiligen und über das jeweilige Angebot 
vollständig zu informieren. 3Er kann dem Anbieter eine Be-
schränkung oder Änderung von Angeboten vorschlagen. 

(4) 1Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Fachkunde besitzen. 2Er ist in seiner 
Tätigkeit weisungsfrei. 3Er darf wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht benachteiligt werden. 4Ihm sind die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben notwendigen Sachmittel zur Verfügung 
zu stellen. 5Er ist unter Fortzahlung seiner Bezüge soweit für 
seine Aufgaben erforderlich von der Arbeitsleistung freizustel-
len. 

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter sollen in einen 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch eintreten. 

II. Abschnitt Vorschriften für Rundfunk 

§ 8 Festlegung der Sendezeit 
(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite 
Deutsche Fernsehen (ZDF), die KJM oder von dieser hierfür 
anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle kön-
nen jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall für Filme, auf 
die das Jugendschutzgesetz keine Anwendung findet, zeitliche 
Beschränkungen vorsehen, um den Besonderheiten der Aus-
strahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fernsehse-
rien, gerecht zu werden. 

(2) Für sonstige Sendeformate können die in Absatz 1 genann-
ten Stellen im Einzelfall zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
wenn deren Ausgestaltung nach Thema, Themenbehandlung, 
Gestaltung oder Präsentation in einer Gesamtbewertung geeig-
net ist, Kinder oder Jugendliche in ihrer Entwicklung und Er-
ziehung zu beeinträchtigen. 

(3) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle eine Richtlinie nach Absatz 1 in den rechtlichen Grenzen 
des Beurteilungsspielraums erlassen, ist diese vorrangig anzu-
wenden. 

§ 9 Ausnahmeregelungen 
(1) 1Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zuständige 
Organ der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, des Deutschlandradios und des ZDF sowie auf 
Antrag eines privaten Rundfunkveranstalters die KJM oder eine 
von dieser hierfür anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall 
von der Vermutung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 und 2 abweichen.  
2Dies gilt vor allem für Angebote, deren Bewertung länger als 
zehn Jahre zurückliegt. 3Die obersten Landesjugendbehörden 
sind von der abweichenden Bewertung zu unterrichten. 4§ 8 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) 1Die Landesmedienanstalten können für digital verbreitete 
Programme des privaten Fernsehens durch übereinstimmende 
Satzungen festlegen, unter welchen Voraussetzungen ein Rund-
funkveranstalter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt. 2Der 
Rundfunkveranstalter hat sicherzustellen, dass die Freischal-
tung durch den Nutzer nur für die Dauer der jeweiligen Sendung 
oder des jeweiligen Films möglich ist. 3Die Landesmedienan-
stalten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1, insbesondere 
welche Anforderungen an die Verschlüsselung und Vorsper-
rung von Sendungen zur Gewährleistung eines effektiven Ju-
gendschutzes zu stellen sind. 

§ 10 [aufgehoben] 

III. Abschnitt Vorschriften für Telemedien 

§ 11 Jugendschutzprogramme 
(1) 1Jugendschutzprogramme sind Softwareprogramme, die Al-
terskennzeichnungen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 auslesen und 
Angebote erkennen, die geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen. 2Sie müssen zur 
Beurteilung ihrer Eignung einer anerkannten Einrichtung der 
freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt werden. 3Sie sind geeig-
net, wenn sie einen nach Altersstufen differenzierten Zugang zu 
Telemedien ermöglichen und eine dem Stand der Technik ent-
sprechende Erkennungsleistung aufweisen. 4Zudem müssen sie 
benutzerfreundlich ausgestaltet und nutzerautonom verwendbar 
sein. 
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(2) Zur Beurteilung der Eignung können auch solche Pro-
gramme vorgelegt werden, die lediglich auf einzelne Altersstu-
fen ausgelegt sind oder den Zugang zu Telemedien innerhalb 
geschlossener Systeme ermöglichen. 

(3) Die KJM legt die Kriterien für die Eignungsanforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2 im Benehmen mit den anerkannten 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle fest. 

(4) 1Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle ein Jugendschutzprogramm als nach Absatz 1 oder 2 
geeignet beurteilt, hat sie die Beurteilung mindestens alle drei 
Jahre zu überprüfen. 2Sie hat auf die Behebung von Fehlfunkti-
onen hinzuwirken. 3Die Beurteilungen nach den Absätzen 1 und 
2 und die Ergebnisse ihrer Überprüfung nach Satz 1 sind unver-
züglich in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Telemedien 
verbreitet oder zugänglich macht, soll auch die für Kinder oder 
Jugendliche unbedenklichen Angebote für ein geeignetes Ju-
gendschutzprogramm nach den Absätzen 1 und 2 programmie-
ren, soweit dies zumutbar und ohne unverhältnismäßige Kosten 
möglich ist. 

(6) 1Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle können im Benehmen mit der KJM zur Förderung des 
technischen Jugendschutzes Modellversuche durchführen und 
Verfahren vereinbaren. 2Gleiches gilt für Altersklassifizie-
rungssysteme, die von anerkannten Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle zur Verfügung gestellt werden. 

§ 12 Kennzeichnungspflicht 
1Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesentlichen in-
haltsgleich mit Filmen oder Spielen auf Bildträgern im Sinne 
des Jugendschutzgesetzes sind, müssen auf eine Kennzeich-
nung nach dem Jugendschutzgesetz in ihrem Angebot deutlich 
hinweisen. 2Für Fassungen von Filmen und Spielen in Tele-
medien, die wie solche auf Trägermedien vorlagefähig sind, 
kann das Kennzeichnungsverfahren nach dem Jugendschutzge-
setz durchgeführt werden. 

IV. Abschnitt Verfahren für Anbieter mit 
Ausnahme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

§ 13 Anwendungsbereich 
Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6 gelten nur für länder-
übergreifende Angebote. 

§ 14 Kommission für Jugendmedienschutz 
(1) 1Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft die Einhal-
tung der für die Anbieter geltenden Bestimmungen nach diesem 
Staatsvertrag und der Bestimmungen der §§ 10a und 10b des 
Telemediengesetzes. 2Sie trifft entsprechend den Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrages die jeweiligen Entscheidungen. 

(2) 1Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird die Kom-
mission für Jugendmedienschutz (KJM) gebildet. 2Diese dient 
der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt als Organ bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1. 3Auf Antrag der zu-
ständigen Landesmedienanstalt kann die KJM auch mit nicht-
länderübergreifenden Angeboten gutachtlich befasst werden. 
4Absatz 5 bleibt unberührt. 

(3) 1Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. 2Hiervon wer-
den entsandt 

1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren der Lan-
desmedienanstalten, die von den Landesmedienanstalten 
im Einvernehmen benannt werden, 

2. vier Mitglieder von den für den Jugendschutz zuständi-
gen obersten Landesbehörden, 

3. zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz zuständi-
gen obersten Bundesbehörde. 

3Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Vertreter für den 
Fall seiner Verhinderung zu bestimmen. 4Die Amtsdauer der 
Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder beträgt fünf Jahre. 
5Wiederberufung ist zulässig. 6Mindestens vier Mitglieder und 
stellvertretende Mitglieder sollen die Befähigung zum Richter-
amt haben. 7Den Vorsitz führt ein Direktor einer Landesmedi-
enanstalt. 

(4) Der KJM können nicht angehören Mitglieder und Bediens-
tete der Institutionen der Europäischen Union, der Verfassungs-
organe des Bundes und der Länder, Gremienmitglieder und Be-
dienstete von Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des 
Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals 
„ARTE“ und der privaten Rundfunkveranstalter oder Anbieter 
von Telemedien sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar o-
der mittelbar im Sinne von § 62 des Medienstaatsvertrages be-
teiligten Unternehmen. 

(5) 1Es können Prüfausschüsse gebildet werden. 2Jedem 
Prüfausschuss muss mindestens jeweils ein in Absatz 3 Satz 2 
Nrn. 1 bis 3 aufgeführtes Mitglied der KJM oder im Falle seiner 
Verhinderung dessen Vertreter angehören. 3Die Prüfausschüsse 
entscheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der KJM. 4Zu 
Beginn der Amtsperiode der KJM wird die Verteilung der Prüf-
verfahren von der KJM festgelegt. 5Das Nähere ist in der Ge-
schäftsordnung der KJM festzulegen. 

(6) 1Die Entscheidung über die Bestätigung der Altersbewertun-
gen nach § 5 Abs. 2 Satz 3 ist innerhalb von 14 Tagen zu treffen 
und dem Antragsteller mitzuteilen. 2Für das Bestätigungsver-
fahren kann ein Einzelprüfer bestellt werden. 

(7) 1Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach diesem Staatsvertrag an Weisungen nicht gebunden. 
2Die Regelung zur Vertraulichkeit nach § 58 des Medienstaats-
vertrages gilt auch im Verhältnis der Mitglieder der KJM zu an-
deren Organen der Landesmedienanstalten. 

(8) 1Die Mitglieder der KJM haben Anspruch auf Ersatz ihrer 
notwendigen Aufwendungen und Auslagen. 2Näheres regeln 
die Landesmedienanstalten durch übereinstimmende Satzun-
gen. 

§ 15 Mitwirkung der Gremien der 
Landesmedienanstalten 
(1) 1Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der Gremien der 
Landesmedienanstalten fortlaufend über ihre Tätigkeit. 2Sie be-
zieht die Gremienvorsitzenden in grundsätzlichen Angelegen-
heiten, insbesondere bei der Erstellung von Satzungs- und 
Richtlinienentwürfen, ein. 

(2) 1Die nach Landesrecht zuständigen Organe der Landesme-
dienanstalten erlassen übereinstimmende Satzungen und Richt-
linien zur Durchführung dieses Staatsvertrages. 2Sie stellen 
hierbei das Benehmen mit den nach § 19 anerkannten Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF her 
und führen mit diesen und der KJM einen gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch in der Anwendung des Jugendmedienschutzes 
durch. 

§ 16 Zuständigkeit der KJM 
1Die KJM ist zuständig für die abschließende Beurteilung von 
Angeboten nach diesem Staatsvertrag. 2Sie ist unbeschadet der 
Befugnisse von anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle nach diesem Staatsvertrag im Rahmen des Sat-
zes 1 insbesondere zuständig für 

1. die Überwachung der Bestimmungen dieses Staatsver-
trages, 

2. die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle und die Rücknahme oder den Widerruf 
der Anerkennung, 

3. die Bestätigung der Altersbewertungen nach § 5 Abs. 2 
Satz 3, 

4. die Festlegung der Sendezeit nach § 8, 

5. die Festlegung der Ausnahmen nach § 9, 

6. die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsselungs- 
und Vorsperrtechnik, 

7. die Aufsicht über Entscheidungen der Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 19b Abs. 1 und 2, 

8. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien und für An-
träge bei der Bundesprüfstelle auf Indizierung und 

9. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach die-
sem Staatsvertrag. 
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§ 17 Verfahren der KJM 
(1) 1Die KJM wird von Amts wegen tätig; leitet ihr eine Lan-
desmedienanstalt oder eine oberste Landesjugendbehörde einen 
Prüffall zu, hat sie ein Prüfverfahren einzuleiten. 2Sie fasst ihre 
Beschlüsse mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
3Die Beschlüsse sind zu begründen. 4In der Begründung sind 
die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzu-
teilen. 5Die Beschlüsse der KJM sind gegenüber den anderen 
Organen der zuständigen Landesmedienanstalt bindend. 6Sie 
sind deren Entscheidungen zu Grunde zu legen. 

(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien und den obersten Landesjugendbehörden zusam-
menarbeiten und einen regelmäßigen Informationsaustausch 
pflegen. 

(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesmedienanstalten, 
den für den Jugendschutz zuständigen obersten Landesjugend-
behörden und der für den Jugendschutz zuständigen obersten 
Bundesbehörde alle zwei Jahre einen Bericht über die Durch-
führung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages. 

§ 18 „jugendschutz.net“ 
(1) 1Die durch die obersten Landesjugendbehörden eingerich-
tete gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder („jugend-
schutz.net”) ist organisatorisch an die KJM angebunden. 2Die 
Stelle „jugendschutz.net” wird von den Landesmedienanstalten 
und den Ländern gemeinsam finanziert. 3Die näheren Einzel-
heiten der Finanzierung dieser Stelle durch die Länder legen die 
für den Jugendschutz zuständigen Minister der Länder in einem 
Statut durch Beschluss fest. 4Das Statut regelt auch die fachli-
che und haushaltsmäßige Unabhängigkeit der Stelle. 

(2) „jugendschutz.net“ unterstützt die KJM und die obersten 
Landesjugendbehörden bei deren Aufgaben. 

(3) 1„jugendschutz.net“ überprüft die Angebote der Tele-
medien.  2Daneben nimmt „jugendschutz.net“ auch Aufgaben 
der Beratung und Schulung bei Telemedien wahr. 

(4) 1Bei möglichen Verstößen gegen Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages weist „jugendschutz.net” den Anbieter hierauf 
hin und informiert die KJM. 2Bei möglichen Verstößen von 
Mitgliedern einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle ergeht der Hinweis zunächst an diese Einrich-
tung. 3Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle haben innerhalb einer Woche ein Verfahren einzulei-
ten und dies „jugendschutz.net” mitzuteilen. 4Bei Untätigkeit 
der anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
informiert „jugendschutz.net” die KJM. 

§ 19 Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle 
(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können für 
Rundfunk und Telemedien gebildet werden. 

(2) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages anzuerkennen, wenn 

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten Prü-
fer gewährleistet ist und dabei auch Vertreter aus gesell-
schaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich in be-
sonderer Weise mit Fragen des Jugendschutzes befas-
sen, 

2. eine sachgerechte Ausstattung durch eine Vielzahl von 
Anbietern sichergestellt ist, 

3. Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, 
die in der Spruchpraxis einen wirksamen Kinder- und 
Jugendschutz zu gewährleisten geeignet sind, 

4. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang der 
Überprüfung, bei Veranstaltern auch die Vorlagepflicht, 
sowie mögliche Sanktionen regelt und eine Möglichkeit 
der Überprüfung der Entscheidungen auch auf Antrag 
von landesrechtlich bestimmten Trägern der Jugendhilfe 
vorsieht, 

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor einer 
Entscheidung gehört werden, die Entscheidung schrift-
lich begründet und den Beteiligten mitgeteilt wird und 

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist. 

(3) 1Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entschei-
dung durch die KJM. 2Zuständig ist die Landesmedienanstalt 
des Landes, in dem die Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle ihren Sitz hat. 3Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so 
ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der der Antrag 
auf Anerkennung gestellt wurde. 4Die Einrichtung legt der KJM 
die für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen erfor-
derlichen Unterlagen vor. 

(4) 1Die KJM kann die Anerkennung ganz oder teilweise wider-
rufen oder mit Nebenbestimmungen versehen, wenn Vorausset-
zungen für die Anerkennung nachträglich entfallen sind oder 
die Spruchpraxis der Einrichtung nicht mit den Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages übereinstimmt. 2Eine Entschädigung für 
Vermögensnachteile durch den Widerruf der Anerkennung 
wird nicht gewährt. 

(5) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle sollen sich über die Anwendung dieses Staatsvertrages 
abstimmen. 

§ 19a Zuständigkeit und Verfahren der 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
(1) 1Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
überprüfen im Rahmen ihres satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reichs die Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
sowie der hierzu erlassenen Satzungen und Richtlinien bei 
ihnen angeschlossenen Anbietern. 2Sie sind verpflichtet, gemäß 
ihrer Verfahrensordnung nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 Beschwerden 
über die ihr angeschlossenen Anbieter unverzüglich nachzuge-
hen. 

(2) 1Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle beurteilen die Eignung der Jugendschutzprogramme nach 
§ 11 Abs. 1 und 2 und überprüfen ihre Eignung nach § 11 Abs. 
4. 2Zuständig ist die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle, bei der das Jugendschutzprogramm zur Beur-
teilung eingereicht wurde. 3Die anerkannte Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle teilt der KJM die Entscheidung 
und ihre Begründung schriftlich mit. 

§ 19b Aufsicht über Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle 
(1) 1Die zuständige Landesmedienanstalt kann durch die KJM 
Entscheidungen einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle, die die Grenzen des Beurteilungsspielraums 
überschreiten, beanstanden und ihre Aufhebung verlangen. 
2Kommt eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle ihren Aufgaben und Pflichten nach diesem Staatsver-
trag nicht nach, kann die zuständige Landesmedienanstalt durch 
die KJM verlangen, dass sie diese erfüllen. 3Eine Entschädi-
gung für hierdurch entstehende Vermögensnachteile wird nicht 
gewährt. 

(2) 1Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle ein Jugendschutzprogramm nach § 11 Abs. 1 und 2 
als geeignet beurteilt und dabei die rechtlichen Grenzen des Be-
urteilungsspielraums überschritten, kann die zuständige Lan-
desmedienanstalt durch die KJM innerhalb von drei Monaten 
nach Entscheidung der anerkannten Einrichtung der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle diese Beurteilung für unwirksam erklären 
oder dem Anbieter des Jugendschutzprogramms gegenüber 
Auflagen erteilen. 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem 
die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ih-
ren Sitz hat. 

V. Abschnitt Vollzug für Anbieter mit 
Ausnahme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

§ 20 Aufsicht 
(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, dass ein An-
bieter gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages versto-
ßen hat, trifft sie die erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem 
Anbieter. 

(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die zuständige Landes-
medienanstalt durch die KJM entsprechend den landesrechtli- 
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chen Regelungen die jeweilige Entscheidung. 

(3) 1Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter mit dem Vor-
wurf heran, er habe gegen Bestimmungen dieses Staatsvertra-
ges verstoßen, und weist der Veranstalter nach, dass die Sen-
dung vor ihrer Ausstrahlung einer anerkannten Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages 
vorgelegen hat und deren Vorgaben beachtet wurden, so sind 
Maßnahmen durch die KJM nur dann zulässig, wenn die Ent-
scheidung oder die Unterlassung einer Entscheidung der aner-
kannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle die recht-
lichen Grenzen des Beurteilungsspielraums überschritten hat. 
2Die KJM teilt der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle ihre Entscheidung nebst Begründung mit. 3Wird 
einem Anbieter einer nichtvorlagefähigen Sendung ein Verstoß 
gegen den Jugendschutz vorgeworfen, ist vor Maßnahmen 
durch die KJM die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle, der der Rundfunkveranstalter angeschlossen 
ist, zu befassen; Satz 1 gilt entsprechend. 4Für Entscheidungen 
nach den §§ 8 und 9 gilt Satz 1 entsprechend. 5Dieser Absatz 
gilt nicht bei Verstößen gegen § 4 Abs. 1. 

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige Landes-
medienanstalt durch die KJM entsprechend § 109 des Medien-
staatsvertrages die jeweilige Entscheidung. 

(5) 1Gehört ein Anbieter von Telemedien einer anerkannten 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses 
Staatsvertrages an oder unterwirft er sich ihren Statuten, so ist 
bei behaupteten Verstößen gegen den Jugendschutz, mit Aus-
nahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM zu-
nächst diese Einrichtung mit den behaupteten Verstößen zu be-
fassen. 2Maßnahmen nach Absatz 1 gegen den Anbieter durch 
die KJM sind nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder 
die Unterlassung einer Entscheidung der anerkannten Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen 
des Beurteilungsspielraums überschreitet. 3Bei Verstößen ge-
gen § 4 haben Widerspruch und Anfechtungsklage des Anbie-
ters von Telemedien keine aufschiebende Wirkung. 

(6) 1Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem 
der betroffene Anbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in Erman-
gelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat; § 119 des Me-
dienstaatsvertrages gilt entsprechend. 2Sind nach Satz 1 meh-
rere Landesmedienanstalten zuständig oder hat der Anbieter 
seinen Sitz im Ausland, entscheidet die Landesmedienanstalt, 
die zuerst mit der Sache befasst worden ist.  

(7) Treten die KJM, eine Landesmedienanstalt oder „jugend-
schutz.net” an einen Anbieter mit dem Vorwurf heran, er habe 
gegen Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstoßen, so wei-
sen sie ihn auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in einer an-
erkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle und die 
damit verbundenen Rechtsfolgen hin. 

§ 21 Auskunftsansprüche 
(1) Ein Anbieter von Telemedien ist verpflichtet, der KJM Aus-
kunft über die Angebote und über die zur Wahrung des Jugend-
schutzes getroffenen Maßnahmen zu geben und ihr auf Anfor-
derung den unentgeltlichen Zugang zu den Angeboten zu Kon-
trollzwecken zu ermöglichen. 

(2) 1Anbieter, die ihren Sitz nach den Vorschriften des Tele-
mediengesetzes sowie des Medienstaatsvertrages nicht in 
Deutschland haben, haben im Inland einen Zustellungsbevoll-
mächtigten zu benennen und in ihrem Angebot in leicht erkenn-
barer und unmittelbar erreichbarer Weise auf ihn aufmerksam 
zu machen. 2An diese Person können Zustellungen in Verfahren 
nach § 24 oder in Gerichtsverfahren vor deutschen Gerichten 
wegen der Verbreitung rechtswidriger Inhalte bewirkt werden. 
3Das gilt auch für die Zustellung von Schriftstücken, die solche 
Verfahren einleiten oder vorbereiten. 

(3) 1Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im Rahmen 
der Aufsicht, der Ahndung von Verstößen oder der Kontrolle ist 
unentgeltlich. 2Anbieter haben dies sicherzustellen. 3Der Anbie-
ter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf oder die Kennt-
nisnahme durch die zuständige Stelle sperren oder den Abruf 
oder die Kenntnisnahme erschweren. 

§ 22 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bun-
desverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass das 

angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen die-
ses Staatsvertrages beruhe. 

VI. Abschnitt Ahndung von Verstößen der 
Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks 

§ 23 Strafbestimmung 
1Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Ange-
bote verbreitet oder zugänglich macht, die offensichtlich geeig-
net sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder 
ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der be-
sonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer zu 
gefährden. 2Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheits-
strafe bis zu 6 Monate oder die Geldstrafe bis zu 180 Tagess-
ätze. 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 

a) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Propagandamittel 
im Sinne des Strafgesetzbuches darstellen, 

b) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisationen verwenden, 

c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum Hass gegen 
Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, 
rassische, religiöse oder durch Volkstum bestimmte 
Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaß-
nahmen gegen sie auffordern oder die Menschen-
würde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Be-
völkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe be-
schimpft, böswillig verächtlich gemacht oder ver-
leumdet werden, 

d) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 1. Alternative eine 
unter der Herrschaft des Nationalsozialismus began-
gene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafge-
setzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die ge-
eignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leug-
nen oder verharmlosen, 

e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 2. Alternative den 
öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer 
verletzenden Weise dadurch stören, dass die natio-
nalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft ge-
billigt, verherrlicht oder gerechtfertigt wird, 

f) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen 
in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt 
oder die das Grausame oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden 
Weise darstellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstel-
lungen, 

g) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als Anleitung zu 
einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genann-
ten rechtswidrigen Tat dienen, 

h) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 den Krieg verherr-
lichen, 

i) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 gegen die Men-
schenwürde verstoßen, insbesondere durch die Dar-
stellung von Menschen, die sterben oder schweren 
körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind 
oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wie-
dergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes Inte-
resse gerade für diese Form der Darstellung oder Be-
richterstattung vorliegt, 

j) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Kinder oder Ju-
gendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Kör-
perhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtuellen 
Darstellungen, 
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k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 kinderpornogra-
fisch im Sinne des § 184b Abs. 1 des Strafgesetzbu-
ches oder jugendpornografisch im Sinne des § 184c 
Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder pornografisch 
sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Miss-
brauch von Kindern oder Jugendlichen oder sexuelle 
Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegen-
stand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellun-
gen, oder 

l) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in den Teilen B 
und D der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes 
aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste 
aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind, 

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht, die in sonstiger Weise 
pornografisch sind, 

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht, die in den Teilen A 
und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes auf-
genommen sind oder mit einem in dieser Liste aufge-
nommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich sind, 

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder zugänglich 
macht, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, 
ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendli-
che der betroffenen Altersstufen sie üblicherweise nicht 
wahrnehmen, es sei denn, er kennzeichnet fahrlässig ent-
gegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 sein Angebot mit einer zu 
niedrigen Altersstufe, 

4a. entgegen § 5a keine angemessenen Maßnahmen ergreift, 
um Kinder und Jugendliche vor entwicklungsbeein-
trächtigenden Angeboten zu schützen, 

4b. entgegen § 5c Abs. 1 Ankündigungen von Sendungen 
mit Bewegtbildern außerhalb der geeigneten Sendezeit 
und unverschlüsselt verbreitet, 

4c. entgegen § 5c Abs. 2 Sendungen verbreitet, ohne ihre 
Ausstrahlung durch akustische Zeichen oder durch opti-
sche Mittel kenntlich zu machen, 

5. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Werbung oder 
Teleshopping für indizierte Angebote verbreitet oder zu-
gänglich macht, 

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 die Liste der ju-
gendgefährdenden Medien verbreitet oder zugänglich 
macht, 

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 einen dort genann-
ten Hinweis gibt, 

8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbeauftragten bestellt, 

9. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkungen nach 
§ 8 Abs. 2 verbreitet, 

10. Sendungen, deren Eignung zur Beeinträchtigung der 
Entwicklung nach § 5 Abs. 2 vermutet wird, verbreitet, 
ohne dass die KJM oder eine von dieser hierfür aner-
kannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle von 
der Vermutung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 abgewichen ist, 

11. Angebote ohne den nach § 12 erforderlichen Hinweis 
verbreitet, 

12. entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zu-
ständige Aufsichtsbehörde nach § 20 Abs. 1 nicht tätig 
wird, 

13. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Auskunftspflicht nicht nach-
kommt, 

13a. entgegen § 21 Abs. 2 keinen Zustellungsbevollmächtig-
ten benennt oder 

14. entgegen § 21 Abs. 3 Satz 3 Angebote gegen den Abruf 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich 

1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als für Kinder oder Ju-
gendliche der betreffenden Altersstufe geeignet falsch 
kennzeichnet oder 

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung einer 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 19 
Abs. 3 falsche Angaben macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet werden. 

(4) 1Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die zustän-
dige Landesmedienanstalt. 2Zuständig ist in den Fällen des Ab-
satzes 1 und des Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedienanstalt des 
Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkveranstalters erteilt 
wurde oder der Anbieter von Telemedien seinen Sitz, Wohnsitz 
oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. 
3Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Lan-
desmedienanstalt zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die 
Amtshandlung hervortritt. 4Zuständig ist im Falle des Absatzes 
2 Nr. 2 die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. 5Ergibt 
sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedi-
enanstalt zuständig, bei der der Antrag auf Anerkennung ge-
stellt wurde. 6Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die 
Entscheidungen durch die KJM. 

(5) 1Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige 
Landesmedienanstalt die übrigen Landesmedienanstalten un-
verzüglich zu unterrichten. 2Soweit ein Verfahren nach dieser 
Bestimmung in mehreren Ländern eingeleitet wurde, stimmen 
sich die beteiligten Behörden über die Frage ab, welche Be-
hörde das Verfahren fortführt. 

(6) 1Die zuständige Landesmedienanstalt kann bestimmen, dass 
Beanstandungen nach einem Rechtsverstoß gegen Regelungen 
dieses Staatsvertrages sowie rechtskräftige Entscheidungen in 
einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 1 oder 2 von 
dem betroffenen Anbieter in seinem Angebot verbreitet oder in 
diesem zugänglich gemacht werden. 2Inhalt und Zeitpunkt der 
Bekanntgabe sind durch die zuständige Landesmedienanstalt 
nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. 

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genannten Ordnungs-
widrigkeiten verjährt in sechs Monaten. 

VII. Abschnitt Schlussbestimmungen 

§ 25 Übergangsbestimmung 
Anerkannte Jugendschutzprogramme nach § 11 Abs. 2 des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrages vom 10. bis 27. September 
2002, in der Fassung des Dreizehnten Staatsvertrages zur Än-
derung rundfunkrechtlicher Staatsverträge, bleiben vom In-
krafttreten dieses Staatsvertrages bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2018 unberührt. 

§ 26 Geltungsdauer, Kündigung 
1Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 2Er kann von 
jedem der vertragschließenden Länder zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. 
3Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei 
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. 4Die Kündigung ist gegen-
über dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. 5Die Kündigung eines Landes lässt das 
Vertragsverhältnis unter den übrigen Ländern unberührt, jedoch 
kann jedes der übrigen Länder das Vertragsverhältnis binnen 
einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündigungser-
klärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

§ 27 Notifizierung 
Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen der Notifizie-
rungspflicht gemäß der Richtlinie 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein In-
formationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschrif-
ten und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft. 

§ 28 [aufgehoben] 
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JuSchG – Jugendschutzgesetz (Auszug) 
vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), zuletzt geändert durch Art. 1 Zweites G zur Änderung des Jugend-

schutzG vom 9.4.2021 (BGBl. I S. 742). 

 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes 

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 

2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 
Jahre alt sind, 

3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder 
gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personen-
sorge zusteht, 

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 
Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund ei-
ner Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten 
Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie 
ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der 
Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut. 

(1a) Medien im Sinne dieses Gesetzes sind Trägermedien und 
Telemedien. 

(2) 1Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit 
Texten, Bildern oder Tönen auf gegenständlichen Trägern, die 
zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrnehmung be-
stimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. 
2Dem gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder 
Zugänglichmachen von Trägermedien steht das elektronische 
Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen 
gleich, soweit es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des 
Rundfunkstaatsvertrages handelt. 

(3) 1Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die 
nach dem Telemediengesetz übermittelt oder zugänglich ge-
macht werden. 2Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im 
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder fremder In-
halte. 

(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltli-
che Geschäft, das im Wege der Bestellung und Übersendung 
einer Ware durch Postversand oder elektronischen Versand 
ohne persönlichen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller o-
der ohne dass durch technische oder sonstige Vorkehrungen si-
chergestellt ist, dass kein Versand an Kinder und Jugendliche 
erfolgt, vollzogen wird. 

(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht 
für verheiratete Jugendliche. 

(6) Diensteanbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Dienstean-
bieter nach dem Telemediengesetz vom 26. Februar 2007 
(BGBl. I S. 179) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht 
(1) 1Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine 
erziehungsbeauftragte Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 
1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung auf Verlangen 
darzulegen. 2Veranstalter und Gewerbetreibende haben in 
Zweifelsfällen die Berechtigung zu überprüfen. 

(2) 1Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu 
beachten sind, haben ihr Lebensalter auf Verlangen in geeigne-
ter Weise nachzuweisen. 2Veranstalter und Gewerbetreibende 
haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 

§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften 
(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 4 
bis 13 für ihre Betriebseinrichtungen und Veranstaltungen gel-
tenden Vorschriften sowie bei öffentlichen Filmveranstaltun-
gen die Alterseinstufung von Filmen oder die Anbieterkenn-
zeichnung nach § 14 Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und gut 
lesbaren Aushang bekannt zu machen. 

(2) 1Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und 
von Spielprogrammen dürfen Veranstalter und Gewerbetrei-
bende nur die in § 14 Abs. 2 genannten Kennzeichnungen ver-
wenden. 2Wer einen Film für öffentliche Filmveranstaltungen  

weitergibt, ist verpflichtet, den Veranstalter bei der Weitergabe 
auf die Alterseinstufung oder die Anbieterkennzeichnung nach 
§ 14 Abs. 7 hinzuweisen. 3Für Filme und Spielprogramme, die 
nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde oder einer 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 gekennzeichnet sind, darf bei der 
Ankündigung oder Werbung weder auf jugendbeeinträchti-
gende Inhalte hingewiesen werden noch darf die Ankündigung 
oder Werbung in jugendbeeinträchtigender Weise erfolgen. 

[…] 

Abschnitt 3 Jugendschutz im Bereich der 
Medien 

§ 10a Schutzziele des Kinder- und Jugend-
medienschutzes 
Zum Schutz im Bereich der Medien gehören 

1. der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die Entwick-
lung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit zu beeinträchtigen (entwicklungsbe-
einträchtigende Medien), 

2. der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die Entwick-
lung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit zu gefährden (jugendgefährdende 
Medien), 

3. der Schutz der persönlichen Integrität von Kindern und 
Jugendlichen bei der Mediennutzung und 

4. die Förderung von Orientierung für Kinder, Jugendliche, 
personensorgeberechtigte Personen sowie pädagogische 
Fachkräfte bei der Mediennutzung und Medienerzie-
hung; die Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetz-
buch bleiben unberührt. 

§ 10b Entwicklungsbeeinträchtigende Medien 
(1) Zu den entwicklungsbeeinträchtigenden Medien nach § 10a 
Nummer 1 zählen insbesondere übermäßig ängstigende, Gewalt 
befürwortende oder das sozialethische Wertebild beeinträchti-
gende Medien. 

(2) Bei der Beurteilung der Entwicklungsbeeinträchtigung kön-
nen auch außerhalb der medieninhaltlichen Wirkung liegende 
Umstände der jeweiligen Nutzung des Mediums berücksichtigt 
werden, wenn diese auf Dauer angelegter Bestandteil des Me-
diums sind und eine abweichende Gesamtbeurteilung über eine 
Kennzeichnung nach § 14 Absatz 2a hinaus rechtfertigen. 

(3) 1Insbesondere sind nach konkreter Gefahrenprognose als er-
heblich einzustufende Risiken für die persönliche Integrität von 
Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen der Nutzung des 
Mediums auftreten können, unter Einbeziehung etwaiger Vor-
sorgemaßnahmen im Sinne des § 24a Absatz 1 und 2 angemes-
sen zu berücksichtigen. 2Hierzu zählen insbesondere Risiken 
durch Kommunikations- und Kontaktfunktionen, durch Kauf-
funktionen, durch glücksspielähnliche Mechanismen, durch 
Mechanismen zur Förderung eines exzessiven Mediennut-
zungsverhaltens, durch die Weitergabe von Bestands- und Nut-
zungsdaten ohne Einwilligung an Dritte sowie durch nicht al-
tersgerechte Kaufappelle insbesondere durch werbende Ver-
weise auf andere Medien. 

§ 11 Filmveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf 
Kindern und Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme 
von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der 
freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 
§ 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind 
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oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehr-
filme handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder 
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffent-
lichen Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Ju-
gendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet 
sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie 
von einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftrag-
ten Person begleitet sind. 

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die 
Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Be-
gleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbe-
auftragten Person gestattet werden 

1. Kindern unter sechs Jahren, 

2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 
Uhr beendet ist, 

3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung 
nach 22 Uhr beendet ist, 

4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 
24 Uhr beendet ist. 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung 
von Filmen unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wie-
dergabe. 2Sie gelten auch für Werbevorspanne und Beipro-
gramme. 3Sie gelten nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen 
Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerb-
lich genutzt werden. 

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für alkoholische 
Getränke werben, dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der 
Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgeführt werden. 

(6) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakerzeug-
nisse, elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Tabakerzeugnisgesetzes wer-
ben, dürfen nur im Zusammenhang mit Filmen vorgeführt wer-
den, die 

1. von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation 
der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfah-
rens nach § 14 Absatz 6 mit „Keine Jugendfreigabe“ 
nach § 14 Absatz 2 gekennzeichnet sind oder 

2. nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes gekenn-
zeichnet sind. 

§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 
(1) Zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf oder das 
Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen program-
mierte Datenträger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer 
jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur zugänglich ge-
macht werden, wenn die Programme von der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkon-
trolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Al-
tersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder 
wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrpro-
gramme handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder 
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 

(2) 1Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bild-
träger und der Hülle mit einem deutlich sichtbaren Zeichen hin-
zuweisen. 2Das Zeichen ist auf der Frontseite der Hülle links 
unten auf einer Fläche von mindestens 1 200 Quadratmillime-
tern und dem Bildträger auf einer Fläche von mindestens 250 
Quadratmillimetern anzubringen. 3Die oberste Landesbehörde 
kann 

1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbrin-
gung der Zeichen anordnen und 

2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder 
der Hülle genehmigen. 

4Anbieter von Telemedien, die Filme und Spielprogramme ver-
breiten, müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem 
Angebot deutlich hinweisen. 

(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine Jugendfreigabe“ nach 
§ 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde oder einer Orga-
nisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Ver-
fahrens nach § 14 Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter 
gekennzeichnet sind, dürfen 

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht ange- 

 boten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht wer-
den, 

2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, 
in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die Kunden 
nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel ange-
boten oder überlassen werden. 

(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen 

1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentli-
chen Verkehrsflächen, 

2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruf-
lich oder geschäftlich genutzten Räumen oder 

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder 
Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 
Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete Bildträger angeboten werden und 
durch technische Vorkehrungen gesichert ist, dass sie von Kin-
dern und Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Programme 
nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht be-
dient werden können. 

(5) 1Bildträger, die Auszüge von Filme und Spielprogrammen 
enthalten, dürfen abweichend von den Absätzen 1 und 3 im Ver-
bund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben werden, 
wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der 
deutlich macht, dass eine Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle festgestellt hat, dass diese Auszüge keine Jugendbe-
einträchtigungen enthalten. 2Der Hinweis ist sowohl auf der pe-
riodischen Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor dem 
Vertrieb mit einem deutlich sichtbaren Zeichen anzubringen. 
3Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 4Die Berechtigung 
nach Satz 1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne An-
bieter ausschließen. 

§ 13 Bildschirmspielgeräte 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne 
Gewinnmöglichkeit, die öffentlich aufgestellt sind, darf Kin-
dern und Jugendlichen ohne Begleitung einer personensorgebe-
rechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet 
werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im 
Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe 
freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich 
um Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, 
die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind. 

(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 

1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentli-
chen Verkehrsflächen, 

2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruf-
lich oder geschäftlich genutzten Räumen oder 

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder 
Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab 
sechs Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 
Abs. 7 mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekenn-
zeichnet sind. 

(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirm-
spielgeräten findet § 12 Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende An-
wendung. 

§ 14 Kennzeichnung von Filmen und 
Spielprogrammen 
(1) Filme und Spielprogramme dürfen nicht für Kinder und Ju-
gendliche freigegeben werden, wenn sie für Kinder und Jugend-
liche in der jeweiligen Altersstufe entwicklungsbeeinträchti-
gend sind. 

(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der frei-
willigen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Ab-
satz 6 kennzeichnet die Filme und Spielprogramme mit 

1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“, 

2. „Freigegeben ab sechs Jahren“, 

3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“, 

4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“, 

5. „Keine Jugendfreigabe“. 
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(2a) 1Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der 
freiwilligen Selbstkontrolle soll im Rahmen des Verfahrens 
nach Absatz 6 über die Altersstufen des Absatzes 2 hinaus 
Filme und Spielprogramme mit Symbolen und weiteren Mitteln 
kennzeichnen, mit denen die wesentlichen Gründe für die Al-
tersfreigabe des Mediums und dessen potenzielle Beeinträchti-
gung der persönlichen Integrität angegeben werden. 2Die 
oberste Landesbehörde kann Näheres über die Ausgestaltung 
und Anbringung der Symbole und weiteren Mittel anordnen. 

(3) 1Hat ein Film oder ein Spielprogramm nach Einschätzung 
der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der frei-
willigen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Ab-
satz 6 einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Inhalte 
oder ist es in die Liste nach § 18 aufgenommen, wird es nicht 
gekennzeichnet. 2Die oberste Landesbehörde hat Tatsachen, die 
auf einen Verstoß gegen § 15 Abs. 1 schließen lassen, der zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. 

(4) 1Ist ein Film oder ein Spielprogramm mit einem in die Liste 
nach § 18 aufgenommenen Medium ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich, ist die Kennzeichnung ausgeschlossen. 2Über das 
Vorliegen einer Inhaltsgleichheit entscheidet die Prüfstelle für 
jugendgefährdende Medien. 3Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Voraussetzungen für eine Aufnahme in die Liste vorliegen. 4In 
Zweifelsfällen führt die oberste Landesbehörde oder eine Orga-
nisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Ver-
fahrens nach Absatz 6 eine Entscheidung der Prüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien herbei. 

(4a) Absatz 4 gilt nicht für Freigabeentscheidungen nach § 11 
Absatz 1. 

(5) 1Die Kennzeichnungen von Filmen gelten auch für die Vor-
führung in öffentlichen Filmveranstaltungen von inhaltsglei-
chen Filmen, wenn und soweit die obersten Landesbehörden 
nicht in der Vereinbarung zum Verfahren nach Absatz 6 etwas 
Anderes bestimmen. 2Die Kennzeichnung von Filmen für öf-
fentliche Filmveranstaltungen können auf inhaltsgleiche Filme 
für Bildträger, Bildschirmspielgeräte und Telemedien übertra-
gen werden; Absatz 4 gilt entsprechend. 

(6) 1Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames 
Verfahren für die Freigabe und Kennzeichnung der Filme sowie 
Spielprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung 
durch von Verbänden der Wirtschaft getragene oder unter-
stützte Organisationen freiwilliger Selbstkontrolle vereinbaren. 
2Im Rahmen dieser Vereinbarung kann bestimmt werden, dass 
die Freigaben und Kennzeichnungen durch eine Organisation 
der freiwilligen Selbstkontrolle Freigaben und Kennzeichnun-
gen der obersten Landesbehörden aller Länder sind, soweit 
nicht eine oberste Landesbehörde für ihren Bereich eine abwei-
chende Entscheidung trifft. 3Nach den Bestimmungen des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrages anerkannte Einrichtungen 
der freiwilligen Selbstkontrolle können nach den Sätzen 1 und 
2 eine Vereinbarung mit den obersten Landesbehörden schlie-
ßen. 

(6a) 1Das gemeinsame Verfahren nach Absatz 6 soll vorsehen, 
dass von der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Ju-
gendmedienschutz bestätigte Altersbewertungen nach dem Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrag oder Altersbewertungen der 
Veranstalter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Freiga-
ben im Sinne des Absatzes 6 Satz 2 wirken, sofern dies mit der 
Spruchpraxis der obersten Landesbehörden nicht unvereinbar 
ist. 2Die Absätze 3 und 4 bleiben unberührt. 

(7) 1Filme und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- 
oder Lehrzwecken dürfen vom Anbieter mit „Infoprogramm“ 
oder „Lehrprogramm“ nur gekennzeichnet werden, wenn sie of-
fensichtlich nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen beeinträchtigen. 2Die Absätze 1 bis 5 finden 
keine Anwendung. 3Die oberste Landesbehörde kann das Recht 
zur Anbieterkennzeichnung für einzelne Anbieter oder für be-
sondere Filme und Spielprogramme ausschließen und durch 
den Anbieter vorgenommene Kennzeichnungen aufheben. 

(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bildschirmspielgeräte ne-
ben den zu kennzeichnenden Filmen oder Spielprogrammen Ti-
tel, Zusätze oder weitere Darstellungen in Texten, Bildern oder 
Tönen, bei denen in Betracht kommt, dass sie die Entwicklung 
oder Erziehung von Kindern oder Jugendlichen beeinträchti-
gen, so sind diese bei der Entscheidung über die Kennzeichnung  

mit zu berücksichtigen. 

(9) Die Absätze 1 bis 6 und 8 gelten für die Kennzeichnung von 
zur Verbreitung in Telemedien bestimmten und kennzeich-
nungsfähigen Filmen und Spielprogrammen entsprechend. 

(10) Die oberste Landesbehörde kann Näheres über die Ausge-
staltung und Anbringung der Kennzeichnung nach § 14a Absatz 
1 mit den Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle verein-
baren. 

§ 14a Kennzeichnung bei Film- und 
Spielplattformen 
(1) 1Film- und Spielplattformen sind Diensteanbieter, die Filme 
oder Spielprogramme in einem Gesamtangebot zusammenfas-
sen und mit Gewinnerzielungsabsicht als eigene Inhalte zum in-
dividuellen Abruf zu einem von den Nutzerinnen und Nutzern 
gewählten Zeitpunkt bereithalten. 2Film- und Spielplattformen 
nach Satz 1 dürfen einen Film oder ein Spielprogramm nur be-
reithalten, wenn sie gemäß den Altersstufen des § 14 Absatz 2 
mit einer entsprechenden deutlich wahrnehmbaren Kennzeich-
nung versehen sind, die 

1. im Rahmen des Verfahrens des § 14 Absatz 6 oder 

2. durch eine nach § 19 des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages anerkannte Einrichtung der freiwilligen 
Selbstkontrolle oder durch einen von einer Einrichtung 
der freiwilligen Selbstkontrolle zertifizierten Jugend-
schutzbeauftragten nach § 7 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages oder, 

3. wenn keine Kennzeichnung im Sinne der Nummer 1 o-
der 2 gegeben ist, durch ein von den obersten Landesbe-
hörden anerkanntes automatisiertes Bewertungssystem 
einer im Rahmen einer Vereinbarung nach § 14 Absatz 
6 tätigen Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle 

vorgenommen wurde. 3Die §§ 10b und 14 Absatz 2a gelten ent-
sprechend. 

(2) 1Der Diensteanbieter ist von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 
2 befreit, wenn die Film- oder Spielplattform im Inland nach-
weislich weniger als eine Million Nutzerinnen und Nutzer hat. 
2Die Pflicht besteht zudem bei Filmen und Spielprogrammen 
nicht, bei denen sichergestellt ist, dass sie ausschließlich Er-
wachsenen zugänglich gemacht werden. 

(3) 1Die Vorschrift findet auch auf Diensteanbieter Anwen-
dung, deren Sitzland nicht Deutschland ist. 2Die §§ 2a und 3 des 
Telemediengesetzes bleiben unberührt. 

§ 15 Jugendgefährdende Medien 
(1) Medien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender 
Medien nach § 24 Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen als 
Trägermedien nicht 

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, 
überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden, 

2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich 
ist oder von ihnen eingesehen werden kann, ausgestellt, 
angeschlagen, vorgeführt oder sonst zugänglich gemacht 
werden, 

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Ki-
osken oder anderen Verkaufsstellen, die Kunden nicht 
zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in gewerb-
lichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer anderen 
Person angeboten oder überlassen werden, 

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer 
gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, ausgenommen 
in Ladengeschäften, die Kindern und Jugendlichen nicht 
zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden 
können, einer anderen Person angeboten oder überlassen 
werden, 

5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden, 

6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen 
zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, 
oder durch Verbreiten von Träger- oder Telemedien au-
ßerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen 
Handel angeboten, angekündigt oder angepriesen wer-
den, 
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7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder 
eingeführt werden, um sie oder aus ihnen gewonnene 
Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden o-
der einer anderen Person eine solche Verwendung zu er-
möglichen. 

(1a) Medien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender 
Medien nach § 24 Absatz 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen 
als Telemedien nicht an einem Ort, der Kindern oder Jugendli-
chen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, 
vorgeführt werden. 

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass 
es einer Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung be-
darf, schwer jugendgefährdende Trägermedien, die 

1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a, 
§ 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeichneten 
Inhalte haben, 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder 
seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer 
die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen und 
ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass ein 
überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser 
Form der Berichterstattung vorliegt, 

3a. besonders realistische, grausame und reißerische Dar-
stellungen selbstzweckhafter Gewalt beinhalten, die das 
Geschehen beherrschen, 

4. Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechts-
betonter Körperhaltung darstellen oder 

5. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kin-
dern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit schwer zu gefährden. 

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne 
dass es einer Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung 
bedarf, Trägermedien, die mit einem Medium, dessen Auf-
nahme in die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im Wesent-
lichen inhaltsgleich sind. 

(4) Die Liste der jugendgefährdenden Medien darf nicht zum 
Zweck der geschäftlichen Werbung abgedruckt oder veröffent-
licht werden. 

(5) Bei geschäftlicher Werbung für Trägermedien darf nicht da-
rauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme des 
Mediums oder eines inhaltsgleichen Mediums in die Liste an-
hängig ist oder gewesen ist. 

(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetrei-
bende vor Abgabe an den Handel die Händler auf die Vertriebs-
beschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzuweisen. 

§ 16 Landesrecht 
1Die Länder können im Bereich der Telemedien über dieses Ge-
setz hinausgehende Regelungen zum Jugendschutz treffen. 2Die 
an die Inhalte von Telemedien zu richtenden besonderen Anfor-
derungen ergeben sich aus dem Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag. 

Abschnitt 4 Bundeszentrale für Kinder- 
und Jugendmedienschutz 

§ 17 Zuständige Bundesbehörde und Leitung 
(1) Zuständig für die Durchführung der Aufgaben, die nach die-
sem Gesetz in bundeseigener Verwaltung ausgeführt werden, 
ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als 
selbstständige Bundesoberbehörde; sie erhält die Bezeichnung 
„Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz“ (Bun-
deszentrale) und untersteht dem Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend. 

(2) Die Bundeszentrale wird von einer Direktorin oder einem 
Direktor geleitet (Behördenleitung). 

§ 17a Aufgaben 
(1) Die Bundeszentrale unterhält eine Prüfstelle für jugendge-
fährdende Medien, die über die Aufnahme von Medien in die 

Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 und über Strei-
chungen aus dieser Liste entscheidet. 

(2) 1Die Bundeszentrale fördert durch geeignete Maßnahmen 
die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes. 
2Hierzu gehören insbesondere 

1. die Förderung einer gemeinsamen Verantwortungsüber-
nahme von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur 
Koordinierung einer Gesamtstrategie zur Verwirkli-
chung der Schutzziele des § 10a, 

2. die Nutzbarmachung und Weiterentwicklung der aus der 
Gesamtheit der Spruchpraxis der Prüfstelle abzuleiten-
den Erkenntnisse hinsichtlich durch Medien verursach-
ter sozialethischer Desorientierung von Kindern und Ju-
gendlichen, insbesondere durch Orientierungshilfen für 
Kinder und Jugendliche, personensorgeberechtigte Per-
sonen, Fachkräfte und durch Förderung öffentlicher Dis-
kurse sowie 

3. ein regelmäßiger Informationsaustausch mit den im Be-
reich des Kinder- und Jugendmedienschutzes tätigen In-
stitutionen hinsichtlich der jeweiligen Spruchpraxis. 

(3) Die Bundeszentrale überprüft die von Diensteanbietern nach 
§ 24a vorzuhaltenden Vorsorgemaßnahmen. 

(4) Die Bundeszentrale kann zur Erfüllung ihrer Aufgabe aus 
Absatz 2 Maßnahmen, die von überregionaler Bedeutung sind, 
fördern oder selbst durchführen. 

§ 17b Beirat 
1Die Bundeszentrale richtet einen Beirat ein, der sie bei der Er-
füllung der Aufgaben nach § 17a Absatz 2 Satz 1 berät. 2Dem 
Beirat gehören bis zu zwölf Personen an, die sich in besonderer 
Weise für die Verwirklichung der Rechte und den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen einsetzen. 3Vertretungen der Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen stehen drei Plätze zu. 4Hier-
von sind zwei Sitze mit Personen zu besetzen, die zum Zeit-
punkt ihrer Berufung höchstens 17 Jahre alt sind und von auf 
Bundesebene tätigen Vertretungen der Interessen von Kindern 
und Jugendlichen vorgeschlagen wurden. 5Die Berufung von 
Beiratsmitgliedern erfolgt durch die Bundeszentrale für eine 
Dauer von jeweils drei Jahren. 6Das Nähere regelt eine Ge-
schäftsordnung. 

§ 18 Liste jugendgefährdender Medien 
(1) 1Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefähr-
den, sind von der Bundeszentrale nach Entscheidung der Prüf-
stelle für jugendgefährdende Medien in eine Liste (Liste ju-
gendgefährdender Medien) aufzunehmen. 2Dazu zählen vor al-
lem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, 
Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, 
in denen 

1. Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbst-
zweckhaft und detailliert dargestellt werden oder 

2. Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchset-
zung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahe gelegt wird. 

(2) [aufgehoben] 

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden 

1. allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder 
weltanschaulichen Inhalts, 

2. wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung 
oder der Lehre dient, 

3. wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass 
die Art der Darstellung zu beanstanden ist. 

(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen 
werden, ein Medium in die Liste aufzunehmen. 

(5) 1Medien sind in die Liste aufzunehmen, wenn ein Gericht in 
einer rechtskräftigen Entscheidung festgestellt hat, dass das 
Medium einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a, 
§ 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte 
hat. 2§ 21 Absatz 5 Nummer 2 bleibt unberührt. 

(5a) Erlangt die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien da-
von Kenntnis, dass eine den Listeneintrag auslösende Entschei-
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dung nach Absatz 5 Satz 1 aufgehoben wurde, hat sie unverzüg-
lich von Amts wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den 
Verbleib des Mediums in der Liste weiterhin vorliegen. 

(6) 1Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien schätzt in ih-
ren Entscheidungen ein, ob ein Medium einen der in den §§ 86, 
130, 130a, 131, 184, 184a, 184b oder 184c des Strafgesetzbu-
ches genannten Inhalte hat. 2Im Bejahungsfall hat sie ihre auch 
insoweit begründete Entscheidung der zuständigen Strafverfol-
gungsbehörde zuzuleiten. 

(7) 1Medien sind aus der Liste zu streichen, wenn die Voraus-
setzungen für eine Aufnahme nicht mehr vorliegen. 2Nach Ab-
lauf von 25 Jahren verliert eine Aufnahme in die Liste ihre Wir-
kung. 

(8) 1Auf Filme und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 Nr. 
1 bis 5, auch in Verbindung mit § 14 Absatz 9 gekennzeichnet 
sind, findet Absatz 1 keine Anwendung. 2Absatz 1 ist außerdem 
nicht anzuwenden, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der Länder 
für den Jugendmedienschutz über das Telemedium zuvor eine 
Entscheidung dahin gehend getroffen hat, dass die Vorausset-
zungen für die Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Me-
dien nach Absatz 1 nicht vorliegen. 3Hat eine anerkannte Ein-
richtung der Selbstkontrolle das Telemedium zuvor bewertet, so 
findet Absatz 1 nur dann Anwendung, wenn die zentrale Auf-
sichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz die Voraus-
setzungen für die Aufnahme in die Liste jugendgefährdender 
Medien nach Absatz 1 für gegeben hält oder eine Entscheidung 
der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedien-
schutz nicht vorliegt. 

§ 19 Personelle Besetzung der Prüfstelle für 
jugendgefährdende Medien 
(1) 1Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien besteht aus 

1. der oder dem Vorsitzenden, 

2. je einer oder einem von jeder Landesregierung zu ernen-
nenden Beisitzerin oder Beisitzer und 

3. weiteren von dem Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend zu ernennenden Beisitzerinnen 
oder Beisitzern. 

2Die oder der Vorsitzende wird vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend ernannt. 3Die Behördenlei-
tung schlägt hierfür eine bei der Bundeszentrale beschäftigte 
Person vor, die die Befähigung zum Richteramt nach dem Deut-
schen Richtergesetz besitzt. 4Die Behördenleitung kann den 
Vorsitz auch selbst ausüben. 5Für die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer ist mindestens 
je eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu ernennen. 6Die 
jeweilige Landesregierung kann ihr Ernennungsrecht nach Satz 
1 Nummer 2 auf eine oberste Landesbehörde übertragen. 

(2) 1Die von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zu ernennenden Beisitzerinnen und Beisit-
zer sind den Kreisen 

1. der Kunst, 

2. der Literatur, 

3. des Buchhandels und der Verlegerschaft, 

4. der Anbieter von Bildträgern und von Telemedien, 

5. der Träger der freien Jugendhilfe, 

6. der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 

7. der Lehrerschaft und 

8. der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinden und ande-
rer Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts sind, 

auf Vorschlag der genannten Gruppen zu entnehmen. 2Dem 
Buchhandel und der Verlegerschaft sowie dem Anbieter von 
Bildträgern und von Telemedien stehen diejenigen Kreise 
gleich, die eine vergleichbare Tätigkeit bei der Auswertung und 
beim Vertrieb der Medien unabhängig von der Art der Auf-
zeichnung und der Wiedergabe ausüben. 

(3) 1Die oder der Vorsitzende und die Beisitzerinnen oder Bei-
sitzer werden auf die Dauer von drei Jahren bestimmt. 2Sie kön-
nen von der Stelle, die sie bestimmt hat, vorzeitig abberufen 
werden, wenn sie der Verpflichtung zur Mitarbeit in der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien nicht nachkom-
men. 

(4) Die Mitglieder der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 
sind bei ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden. 

(5) 1Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien entscheidet 
in der Besetzung von zwölf Mitgliedern, die aus der oder dem 
Vorsitzenden, drei Beisitzerinnen oder Beisitzern der Länder 
und je einer Beisitzerin oder einem Beisitzer aus den in Absatz 
2 genannten Gruppen bestehen. 2Erscheinen zur Sitzung einbe-
rufene Beisitzerinnen oder Beisitzer oder ihre Stellvertreterin-
nen oder Stellvertreter nicht, so ist die Prüfstelle für jugendge-
fährdende Medien auch in einer Besetzung von mindestens 
neun Mitgliedern beschlussfähig, von denen mindestens zwei 
den in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehören müs-
sen. 

(6) 1Zur Anordnung der Aufnahme in die Liste bedarf es einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der an der Entscheidung mitwirken-
den Mitglieder der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien. 
2In der Besetzung des Absatzes 5 Satz 2 ist für die Listenauf-
nahme eine Mindestzahl von sieben Stimmen erforderlich. 

[…] 

§ 21 Verfahren der Prüfstelle für 
jugendgefährdende Medien 
(1) Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien wird in der 
Regel auf Antrag tätig. 

(2) Antragsberechtigt sind das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, die obersten Landesjugendbehör-
den, die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendme-
dienschutz, die Landesjugendämter, die Jugendämter, die aner-
kannten Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle, die aus 
Mitteln des Bundes, der Länder oder der Landesmedienanstal-
ten geförderten Internet-Beschwerdestellen sowie für den An-
trag auf Streichung aus der Liste und für den Antrag auf Fest-
stellung, dass ein Medium nicht mit einem bereits in die Liste 
aufgenommenen Medium ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich ist, auch die in Absatz 7 genannten Personen. 

(3) Kommt eine Listenaufnahme oder eine Streichung aus der 
Liste offensichtlich nicht in Betracht, so kann die oder der Vor-
sitzende das Verfahren einstellen. 

(4) Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien wird von 
Amts wegen tätig, wenn eine in Absatz 2 nicht genannte Be-
hörde oder ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe dies 
anregt und die oder der Vorsitzende der Prüfstelle für jugend-
gefährdende Medien die Durchführung des Verfahrens im Inte-
resse des Jugendschutzes für geboten hält. 

(4a) Anträge und Anregungen, die sich auf Medien beziehen, 
die bei Kindern und Jugendlichen besonders verbreitet sind o-
der durch die die Belange des Jugendschutzes in besonderem 
Maße betroffen scheinen, können vorrangig behandelt werden. 

(5) Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien wird auf Ver-
anlassung der oder des Vorsitzenden von Amts wegen tätig, 

1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Medium mit einem bereits 
in die Liste aufgenommenen Medium ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich ist, 

2. wenn bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die 
Aufnahme eines Mediums in die Liste nach § 18 Abs. 7 
Satz 1 nicht mehr vorliegen, oder 

3. wenn die Aufnahme in die Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 2 
wirkungslos wird und weiterhin die Voraussetzungen für 
die Aufnahme in die Liste vorliegen. 

(6) 1Vor der Entscheidung über die Aufnahme eines Telemedi-
ums in die Liste hat die Prüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugend-
medienschutz Gelegenheit zu geben, zu dem Telemedium un-
verzüglich Stellung zu nehmen. 2Stellungnahmen und Anträge 
der zentralen Stelle der Länder für den Jugendmedienschutz hat 
die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien bei ihren Ent-
scheidungen maßgeblich zu berücksichtigen. 3Soweit der Prüf-
stelle für jugendgefährdende Medien eine Stellungnahme der 
zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedien-
schutz innerhalb von fünf Werktagen nach Aufforderung nicht 
vorliegt, kann sie ohne diese Stellungnahme entscheiden. 

(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der Inhaberin oder dem 
Inhaber der Nutzungsrechte sowie bei Telemedien dem Anbie-
ter ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, soweit der 
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Prüfstelle für jugendgefährdende Medien die Anschriften be-
kannt sind oder die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 
die Anschriften durch Angaben im Zusammenhang mit dem 
Medium unter zumutbarem Aufwand aus öffentlich zugängli-
chen Quellen ermitteln kann. 

(8) 1Die Entscheidungen sind 

1. bei Trägermedien der Urheberin oder dem Urheber so-
wie der Inhaberin oder dem Inhaber der Nutzungsrechte, 

2. bei Telemedien der Urheberin oder dem Urheber sowie 
dem Anbieter und 

3. der antragstellenden Behörde 

zuzustellen. 2Sie hat die sich aus der Entscheidung ergebenden 
Verbreitungs- und Werbebeschränkungen im Einzelnen aufzu-
führen. 3Die Begründung ist beizufügen oder innerhalb einer 
Woche durch Zustellung nachzureichen. 4Dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den obersten 
Landesjugendbehörden, der zentralen Aufsichtsstelle der Län-
der für den Jugendmedienschutz und der das Verfahren anre-
genden Behörde oder Einrichtung oder dem das Verfahren nach 
Absatz 4 anregenden Träger ist die Entscheidung zu übermit-
teln. 

(9) Die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien soll mit der 
zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedien-
schutz zusammenarbeiten und einen regelmäßigen Informati-
onsaustausch pflegen. 

§ 22 Aufnahme periodisch erscheinender 
Medien in die Liste jugendgefährdender 
Medien 
1Periodisch erscheinende Medien können auf die Dauer von 
drei bis zwölf Monaten in die Liste jugendgefährdender Medien 
aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwölf Monaten 
mehr als zwei ihrer Folgen in die Liste aufgenommen worden 
sind. 2Dies gilt nicht für Tageszeitungen und politische Zeit-
schriften sowie für deren digitale Ausgaben. 

[…] 

§ 25 Rechtsweg 
(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung der Prüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien, ein Medium in die Liste jugendge-
fährdender Medien aufzunehmen oder einen Antrag auf Strei-
chung aus der Liste abzulehnen, ist der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben. 

(2) Gegen eine Entscheidung der Prüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien, ein Medium nicht in die Liste jugendgefährden-
der Medien aufzunehmen, sowie gegen eine Einstellung des 
Verfahrens kann die antragstellende Behörde im Verwaltungs-
rechtsweg Klage erheben. 

(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertreten durch die Bundes-
zentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, zu richten. 

(4) 1Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 2Vor Erhe-
bung der Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorver-
fahren, bei einer Entscheidung im vereinfachten Verfahren nach 
§ 23 ist jedoch zunächst eine Entscheidung der Prüfstelle für 
jugendgefährdende Medien in der Besetzung nach § 19 Abs. 5 
herbeizuführen. 

[…] 
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KunstUrhG – Gesetz betreffend das Urheberrecht an 
Werken der bildenden Künste und der Photographie 
(Auszug) 
vom 9. Januar 1907 (RGBl. S. 7), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 31 Gesetz zur Beendigung der Diskrimi-

nierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16.2.2001 (BGBl. I S. 266).  

 

§§ 1 bis 21 [-] 

§ 22 [Recht am eigenen Bild] 
1Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten ver-
breitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. 2Die Einwilli-
gung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß 
er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. 3Nach dem Tode 
des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der 
Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. 4Angehörige 
im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder 
Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn we-
der ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden 
sind, die Eltern des Abgebildeten. 

§ 23 [Ausnahmen zu § 22] 
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen ver-
breitet und zur Schau gestellt werden: 

1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 

2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben 
einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 

3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilge-
nommen haben; 

4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, so-
fern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren 
Interesse der Kunst dient. 

(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbrei-
tung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des 
Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehöri-
gen verletzt wird. 

[…] 

§§ 25 bis 32 [-] 

§ 33 [Strafvorschrift] 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer entgegen den §§ 22, 23 ein Bildnis verbreitet 
oder öffentlich zur Schau stellt. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

§§ 34 bis 36 [-] 

§ 37 [Vernichtung] 
(1) 1Die widerrechtlich hergestellten, verbreiteten oder vorge-
führten Exemplare und die zur widerrechtlichen Vervielfälti-
gung oder Vorführung ausschließlich bestimmten Vorrichtun-
gen, wie Formen, Platten, Steine, unterliegen der Vernichtung. 
2Das gleiche gilt von den widerrechtlich verbreiteten oder öf-
fentlich zur Schau gestellten Bildnissen und den zu deren Ver-
vielfältigung ausschließlich bestimmten Vorrichtungen. 3Ist nur 
ein Teil des Werkes widerrechtlich hergestellt, verbreitet oder 
vorgeführt, so ist auf Vernichtung dieses Teiles und der entspre-
chenden Vorrichtungen zu erkennen. 

(2) Gegenstand der Vernichtung sind alle Exemplare und Vor-
richtungen, welche sich im Eigentume der an der Herstellung, 
der Verbreitung, der Vorführung oder der Schaustellung Betei-
ligten sowie der Erben dieser Personen befinden. 

(3) 1Auf die Vernichtung ist auch dann zu erkennen, wenn die 
Herstellung, die Verbreitung, die Vorführung oder die Schau-
stellung weder vorsätzlich noch fahrlässig erfolgt. 2Das gleiche 
gilt, wenn die Herstellung noch nicht vollendet ist. 

(4) 1Die Vernichtung hat zu erfolgen, nachdem dem Eigentümer 
gegenüber rechtskräftig darauf erkannt ist. 2Soweit die Exemp-
lare oder die Vorrichtungen in anderer Weise als durch Vernich-
tung unschädlich gemacht werden können, hat dies zu gesche-
hen, falls der Eigentümer die Kosten übernimmt. 

§ 38 [Recht der Übernahme] 
Der Verletzte kann statt der Vernichtung verlangen, daß ihm 
das Recht zuerkannt wird, die Exemplare und Vorrichtungen 
ganz oder teilweise gegen eine angemessene, höchstens dem 
Betrage der Herstellungskosten gleichkommende Vergütung zu 
übernehmen. 

§§ 39 bis 41 [-] 

§ 42 [Zivil- und Strafverfahren] 
Die Vernichtung der Exemplare und der Vorrichtungen kann im 
Wege des bürgerlichen Rechtsstreits oder im Strafverfahren 
verfolgt werden. 

§ 43 [Vernichtung nur auf Antrag] 
(1) 1Auf die Vernichtung von Exemplaren oder Vorrichtungen 
kann auch im Strafverfahren nur auf besonderen Antrag des 
Verletzten erkannt werden. 2Die Zurücknahme des Antrags ist 
bis zur erfolgten Vernichtung zulässig. 

(2) 1Der Verletzte kann die Vernichtung von Exemplaren oder 
Vorrichtungen selbständig verfolgen. 2In diesem Falle finden 
die §§ 477 bis 479 der Strafprozeßordnung mit der Maßgabe 
Anwendung, daß der Verletzte als Privatkläger auftreten kann. 

§ 44 [Recht auf Übernahme] 
Die §§ 42, 43 finden auf die Verfolgung des in § 38 bezeichne-
ten Rechtes entsprechende Anwendung. 

§§ 45 bis 47 [-] 

§ 48 [Verjährung] 
(1) Der Anspruch auf Schadensersatz und die Strafverfolgung 
wegen widerrechtlicher Verbreitung oder Vorführung eines 
Werkes sowie die Strafverfolgung wegen widerrechtlicher Ver-
breitung oder Schaustellung eines Bildnisses verjähren in drei 
Jahren. 

(2) Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an welchem die wi-
derrechtliche Handlung zuletzt stattgefunden hat. 

§ 49 [-] 

§ 50 [Antrag auf Vernichtung] 
Der Antrag auf Vernichtung der Exemplare und der Vorrichtun-
gen ist so lange zulässig, als solche Exemplare oder Vorrichtun-
gen vorhanden sind. 

[…] 
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MStV – Medienstaatsvertrag  
vom 14. bis 28. April 2020, in Hamburg ratifziert durch Artikel 3 G zum Staatsvertrag zur Modernisierung 

der Medienordnung in Deutschland vom 8.9.2020 (HmbGVBl. S. 434), Inkrafttreten am 07.11.2020 

(HmbGVBl. S. 572). 

I.  Abschnitt Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen ....................................................................... 308 

II.  Abschnitt Allgemeine Bestimmungen ................................................................................................... 310 

1.      Unterabschnitt Rundfunk........................................................................................................................310 
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III.  Abschnitt Besondere Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk .................................... 316 

IV.  Abschnitt Besondere Bestimmungen für den privaten Rundfunk ......................................................... 321 

1.      Unterabschnitt Anwendungsbereich, Programmgrundsätze...................................................................321 
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3.      Unterabschnitt Sicherung der Meinungsvielfalt.....................................................................................323 

4.      Unterabschnitt Finanzierung, Werbung..................................................................................................326 

V.  Abschnitt Besondere Bestimmungen für einzelne Telemedien ............................................................. 326 

1.      Unterabschnitt Rundfunkähnliche Telemedien ..................................................................................... 326 

2.      Unterabschnitt Medienplattformen und Benutzeroberflächen .............................................................. 326 

3.      Unterabschnitt Medienintermediäre ...................................................................................................... 329 

4.      Unterabschnitt Video-Sharing-Dienste ................................................................................................. 330 

VI.  Abschnitt Übertragungskapazitäten, Weiterverbreitung ....................................................................... 330 
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VIII. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten .......................................................................................... 334 

IX.  Abschnitt Übergangs- und Schlussvorschriften .................................................................................... 336 

Anlage (zu § 28 Abs. 1 Nr. 2 MStV) Programmkonzept Digitale Fernsehprogramme der ARD .................. 337 

Anlage (zu § 28 Abs. 3 Nr. 2 MStV) Konzepte für die Zusatzangebote des ZDF ......................................... 340 

Anlage (zu § 29 Abs. 3 Nr. 3 MStV) Programmkonzept DRadio Wissen ..................................................... 345 

Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 MStV) Negativliste öffentlich-rechtlicher Telemedien ........................ 346 

Anlage (zu § 33 Abs. 5 Satz 1 MStV) Negativliste Jugendangebot ............................................................... 347 

I. Abschnitt Anwendungsbereich, Begriffs-
bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und das An-
gebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rund-
funk und Telemedien in Deutschland. 

(2) Soweit dieser Staatsvertrag keine anderweitigen Regelun-
gen für die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk 
enthält oder solche Regelungen zulässt, sind die für die jewei-
lige Rundfunkanstalt oder den jeweiligen privaten Veranstalter 
geltenden landesrechtlichen Vorschriften anzuwenden. 

(3) 1Für Fernsehveranstalter gelten dieser Staatsvertrag und die 
landesrechtlichen Vorschriften, wenn sie in Deutschland nie-
dergelassen sind. 2Ein Fernsehveranstalter gilt als in Deutsch-
land niedergelassen, wenn 

1. die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die redak-
tionellen Entscheidungen über das Programm dort ge-
troffen werden, 

2. die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die redak-
tionellen Entscheidungen über das Programm in einem 

 

 anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union getroffen 
werden, jedoch 

a) ein wesentlicher Teil des mit der Durchführung pro-
grammbezogener Tätigkeiten betrauten Personals in 
Deutschland tätig ist oder 

b) ein wesentlicher Teil des mit der Ausübung sen-
dungsbezogener Tätigkeiten betrauten Personals so-
wohl in Deutschland als auch dem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union tätig ist oder 

c) ein wesentlicher Teil des mit sendungsbezogenen 
Tätigkeiten betrauten Personals weder in Deutsch-
land noch dem anderen Mitgliedstaat der Europäis-
chen Union tätig ist, aber der Fernsehveranstalter in 
Deutschland zuerst seine Tätigkeit begonnen hat und 
eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der 
Wirtschaft Deutschlands fortbesteht, oder 

3. die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die 
redaktionellen Entscheidungen über das Programm 
in einem Drittstaat getroffen werden oder umgekehrt 
und vorausgesetzt, ein wesentlicher Teil des mit der 
Durchführung 
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 programmbezogener Tätigkeiten betrauten Personals ist 
in Deutschland tätig. 

(4) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits aufgrund 
der Niederlassung der Rechtshoheit Deutschlands oder eines 
anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union unterliegen, 
gelten dieser Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vorschrif-
ten auch, wenn  

1. eine in Deutschland gelegene Satelliten-Bodenstation 
für die Aufwärtsstrecke nutzen oder 

2. zwar keine in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gelegene Satelliten-Bodenstation für die 
Aufwärtsstrecke nutzen, aber eine Deutschland zuge-
wiesene Übertragungskapazität eines Satelliten nutzen. 
Liegt keines dieser beiden Kriterien vor, gelten dieser 
Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vorschriften 
auch für Fernsehveranstalter, wenn sie in Deutschland 
gemäß den Artikeln 49 bis 55 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (ABl. C 202 vom 7. 
Juni 2016, S. 47), niedergelassen sind. 

(5) Dieser Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vorschriften 
gelten nicht für Programme von Fernsehveranstaltern, die 

1. ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt 
sind und 

2. nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit 
mit handelsüblichen Verbraucherendgeräten in einem 
Staat innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 
2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste 
(Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 
95 vom 15. 42010, S. 1), die durch die Richtlinie (EU) 
2018/1808 (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69) geändert 
worden ist, empfangen werden. 

(6) Die Bestimmungen des II. und IV. Abschnitts gelten für Te-
leshoppingkanäle nur, sofern dies ausdrücklich bestimmt ist. 

(7) Für Anbieter von Telemedien gilt dieser Staatsvertrag, wenn 
sie nach den Vorschriften des Telemediengesetzes in Deutsch-
land niedergelassen sind. 

(8) 1Abweichend von Absatz 7 gilt dieser Staatsvertrag für Me-
dienintermediäre, Medienplattformen und Benutzerober-
flächen, soweit sie zur Nutzung in Deutschland bestimmt sind. 
2Medienintermediäre, Medienplattformen oder Benutzerober-
flächen sind dann als zur Nutzung in Deutschland bestimmt an-
zusehen, wenn sie sich in der Gesamtschau, insbesondere durch 
die verwendete Sprache, die angebotenen Inhalte oder Marke-
tingaktivitäten, an Nutzer in Deutschland richten oder in 
Deutschland einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Refinanzie-
rung erzielen. 3Für die Zwecke der §§ 97 bis 99 gilt dieser 
Staatsvertrag für Video-Sharing-Dienste im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2010/13/EU, wenn sie nach den Vorschrif-
ten des Telemediengesetzes in Deutschland niedergelassen 
sind; im Übrigen gilt Satz 1. 

(9) 1Fernsehveranstalter sind verpflichtet, die nach Landesrecht 
zuständige Stelle über alle Änderungen zu informieren, die die 
Feststellung der Rechtshoheit nach den Absätzen 3 und 4 
berühren könnten. 2Die Landesmedienanstalten erstellen eine 
Liste der der Rechtshoheit Deutschlands unterworfenen priva-
ten Fernsehveranstalter, halten die Liste auf dem neuesten 
Stand und geben an, auf welchen der in den Absätzen 3 und 4 
genannten Kriterien die Rechtshoheit beruht. 3Die Liste und alle 
Aktualisierungen dieser Liste werden der Europäischen Kom-
mission mitsamt der Liste der öffentlich- rechtlichen Fernseh-
veranstalter übermittelt. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) 1Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikati-
onsdienst; er ist die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen 
Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von jour-
nalistisch- redaktionell gestalteten Angeboten in Bewegtbild o-
der Ton entlang eines Sendeplans mittels Telekommunikation. 
2Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet 
werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind. 3Tele-
medien sind alle elektronischen Informations- und Kommuni-
kationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste 

nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes sind, die ganz 
in der Übertragung von Signalen über Telekommunikations-
netze bestehen, oder telekommunikationsgestützte Dienste nach 
§ 3 Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes oder Rundfunk 
nach Satz 1 und 2 sind. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

1. Rundfunkprogramm eine nach einem Sendeplan zeitlich 
geordnete Folge von Inhalten, 

2. Sendeplan die auf Dauer angelegte, vom Veranstalter 
bestimmte und vom Nutzer nicht veränderbare Festle-
gung der inhaltlichen und zeitlichen Abfolge von Sen-
dungen, 

3. Sendung ein unabhängig von seiner Länge inhaltlich zu-
sammenhängender, geschlossener, zeitlich begrenzter 
Einzelbestandteil eines Sendeplans oder Katalogs, 

4. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfältigen 
Inhalten, in welchem Information, Bildung, Beratung 
und Unterhaltung einen wesentlichen Teil des Gesamt-
programms bilden, 

5. Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit im we-
sentlichen gleichartigen Inhalten, 

6. Regionalfensterprogramm ein zeitlich und räumlich be-
grenztes Rundfunkprogramm mit im wesentlichen regi-
onalen Inhalten im Rahmen eines Hauptprogramms, 

7. Werbung jede Äußerung, die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und 
Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen, oder des Erscheinungs-
bilds natürlicher oder juristischer Personen, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dient und gegen 
Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigen-
werbung im Rundfunk oder in einem Telemedium auf-
genommen ist. Werbung ist insbesondere Rundfunkwer-
bung, Sponsoring, Teleshopping und Produktplatzie-
rung; § 8 Abs. 9 und § 22 Abs. 1 Satz 3 bleiben un-
berührt, 

8. Rundfunkwerbung jede Äußerung bei der Ausübung ei-
nes Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, 
die im Rundfunk von einem öffentlich-rechtlichen oder 
einem privaten Veranstalter oder einer natürlichen Per-
son entweder gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegen-
leistung oder als Eigenwerbung gesendet wird, mit dem 
Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern, 

9. Schleichwerbung die Erwähnung oder Darstellung von 
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätig-
keiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers 
von Dienstleistungen in Sendungen, wenn sie vom Ver-
anstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist 
und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit hin-
sichtlich des eigentlichen Zweckes dieser Erwähnung o-
der Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung oder 
Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwe-
cken beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung erfolgt, 

10. Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen oder juristi-
schen Person oder einer Personenvereinigung, die an 
Rundfunktätigkeiten, der Bereitstellung von rund-
funkähnlichen Telemedien oder Video-Sharing-Diens-
ten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht 
beteiligt ist, zur direkten oder indirekten Finanzierung 
von Rundfunkprogrammen, rundfunkähnlichen Tele-
medien, Video-Sharing-Diensten, nutzergenerierten Vi-
deos oder einer Sendung, um den Namen, die Marke, das 
Erscheinungsbild der Person oder Personenvereinigung, 
ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen zu fördern, 

11. Teleshopping die Sendung direkter Angebote an die 
Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder die Er-
bringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweg- 
licher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Ent-
gelt in Form von Teleshoppingkanälen, -fenstern und       
-spots, 
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12. Produktplatzierung jede Form der Werbung, die darin 
besteht, gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung 
ein Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende 
Marke einzubeziehen oder darauf Bezug zu nehmen, so-
dass diese innerhalb einer Sendung oder eines nutzerge-
nerierten Videos erscheinen. Die kostenlose Bereitstel-
lung von Waren oder Dienstleistungen ist Produktplat-
zierung, sofern die betreffende Ware oder Dienstleistung 
von bedeutendem Wert ist, 

13. rundfunkähnliches Telemedium ein Telemedium mit In-
halten, die nach Form und Gestaltung hörfunk- oder 
fernsehähnlich sind und die aus einem von einem Anbie-
ter festgelegten Katalog zum individuellen Abruf zu ei-
nem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt bereitgestellt wer-
den (Audio- und audiovisuelle Mediendienste auf Ab-
ruf); Inhalte sind insbesondere Hörspiele, Spielfilme, 
Serien, Reportagen, Dokumentationen, Unterhaltungs-, 
Informations- oder Kindersendungen, 

14. Medienplattform jedes Telemedium, soweit es Rund-
funk, rundfunkähnliche Telemedien oder Telemedien 
nach § 19 Abs. 1 zu einem vom Anbieter bestimmten 
Gesamtangebot zusammenfasst. Die Zusammenfassung 
von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien oder Te-
lemedien nach § 19 Abs. 1 ist auch die Zusammenfas-
sung von softwarebasierten Anwendungen, welche im 
Wesentlichen der unmittelbaren Ansteuerung von Rund-
funk, rundfunkähnlichen Telemedien, Telemedien nach 
§ 19 Abs. 1 oder Telemedien im Sinne des Satz 1 dienen. 
Keine Medienplattformen in diesem Sinne sind 

a) Angebote, die analog über eine Kabelanlage verbrei-
tet werden, 

b) das Gesamtangebot von Rundfunk, rundfunkähnli-
chen Telemedien oder Telemedien nach § 19 Abs. 1, 
welches ausschließlich in der inhaltlichen Verant-
wortung einer oder mehrerer öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten oder eines privaten Anbieters 
von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien oder 
Telemedien nach § 19 Abs. 1 oder von Unterneh-
men, deren Programme ihm nach § 62 zuzurechnen 
sind, stehen; Inhalte aus nach § 59 Abs. 4  aufge-
nommenen Fensterprogrammen oder Drittsendezei-
ten im Sinne des § 65 sind unschädlich, 

15. Benutzeroberfläche die textlich, bildlich oder akustisch 
vermittelte Übersicht über Angebote oder Inhalte einzel-
ner oder mehrerer Medienplattformen, die der Orientie-
rung dient und unmittelbar die Auswahl von Angeboten, 
Inhalten oder softwarebasierten Anwendungen, welche 
im Wesentlichen der unmittelbaren Ansteuerung von 
Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien oder Tele-
medien nach § 19 Abs. 1 dienen, ermöglicht. Benutzer-
oberflächen sind insbesondere 

a) Angebots- oder Programmübersichten einer Medi-
enplattform, 

b) Angebots- oder Programmübersichten, die nicht zu-
gleich Teil einer Medienplattform sind, 

c) visuelle oder akustische Präsentationen auch geräte-
gebundener Medienplattformen, sofern sie die Funk-
tion nach Satz 1 erfüllen, 

16. Medienintermediär jedes Telemedium, das auch journa-
listisch-redaktionelle Angebote Dritter aggregiert, selek-
tiert und allgemein zugänglich präsentiert, ohne diese zu 
einem Gesamtangebot zusammenzufassen, 

17. Rundfunkveranstalter, wer ein Rundfunkprogramm un-
ter eigener inhaltlicher Verantwortung anbietet, 

18. Anbieter rundfunkähnlicher Telemedien, wer über die 
Auswahl der Inhalte entscheidet und die inhaltliche Ver-
antwortung trägt, 

19. Anbieter einer Medienplattform, wer die Verantwortung 
für die Auswahl der Angebote einer Medienplattform 
trägt, 

20. Anbieter einer Benutzeroberfläche, wer über die Gestal-
tung der Übersicht abschließend entscheidet, 

21. Anbieter eines Medienintermediärs, wer die Verantwor-
tung für die Aggregation, Selektion und allgemein 
zugängliche Präsentation von Inhalten trägt, 

22. Video-Sharing-Dienst ein Telemedium, bei dem der 
Hauptzweck des Dienstes oder eines trennbaren Teils 
des Dienstes oder eine wesentliche Funktion des Diens-
tes darin besteht, Sendungen mit bewegten Bildern oder 
nutzergenerierte Videos, für die der Diensteanbieter 
keine redaktionelle Verantwortung trägt, der Allgemein-
heit bereitzustellen, wobei der Diensteanbieter die Orga-
nisation der Sendungen oder der nutzergenerierten Vi-
deos, auch mit automatischen Mitteln oder Algorithmen, 
bestimmt, 

23. Video-Sharing-Diensteanbieter, wer einen Video-Sha-
ring-Dienst betreibt, 

24. nutzergeneriertes Video eine von einem Nutzer erstellte 
Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton, die 
unabhängig von ihrer Länge einen Einzelbestandteil dar-
stellt und die von diesem oder einem anderen Nutzer auf 
einen Video-Sharing-Dienst hochgeladen wird, 

25. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: 
Nachrichten und Zeitgeschehen, politische Information, 
Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regio-
nales, Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtli-
ches, 

26. unter Bildung insbesondere Folgendes zu verstehen: 
Wissenschaft und Technik, Alltag und Ratgeber, Theo-
logie und Ethik, Tiere und Natur, Gesellschaft, Kinder 
und Jugend, Erziehung, Geschichte und andere Länder 

27. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: 
Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, Fernsehfilme und 
Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und 
Religion, Literatur und Kino, 

28. unter Unterhaltung insbesondere Folgendes zu verste-
hen: Kabarett und Comedy, Filme, Serien, Shows, Talk-
Shows, Spiele, Musik, 

29. unter öffentlich-rechtlichen Telemedienangeboten zu 
verstehen: von den in der Arbeitsgemeinschaft der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesre-
publik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, dem Zweiten Deutschen 
Fernsehen (ZDF) und dem Deutschlandradio jeweils 
nach Maßgabe eines nach § 32 Abs. 4 durchgeführten 
Verfahrens angebotene Telemedien, die journalistisch-
redaktionell veranlasst und journalistisch-redaktionell 
gestaltet sind, Bild, Ton, Bewegtbild, Text und internet-
spezifische Gestaltungsmittel enthalten können und 
diese miteinander verbinden. 

(3) Kein Rundfunk sind Angebote, die aus Sendungen bestehen, 
die jeweils gegen Einzelentgelt freigeschaltet werden. 

II. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

1. Unterabschnitt Rundfunk 

§ 3 Allgemeine Grundsätze 
1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF, das Deutschlandradio und alle Veranstalter 
bundesweit ausgerichteter privater Rundfunkprogramme haben 
in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu 
schützen; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der 
Bevölkerung sind zu achten. 2Die Angebote sollen dazu beitra-
gen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unver-
sehrtheit, vor Glauben und Meinungen anderer zu stärken. 
3Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestal-
tung der Angebote sowie § 51 bleiben unberührt. 

§ 4 Informationspflichten, Verbraucherschutz 
(1) Rundfunkveranstalter haben folgende Informationen im 
Rahmen ihres Gesamtangebots leicht, unmittelbar und ständig 
zugänglich zu machen: 

1. Name und geografische Anschrift, 
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2. Angaben, die eine schnelle und unmittelbare Kontakt-
aufnahme und eine effiziente Kommunikation ermögli-
chen, einschließlich ihrer E-Mail-Adresse oder ihrer 
Webseite, 

3. die zuständige Aufsicht und 

4. den Mitgliedstaat, deren Rechtshoheit sie unterworfen 
sind. 

(2) 1Mit Ausnahme seiner §§ 2, 9 und 12 gelten die Regelungen 
des EG- Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes hinsichtlich 
der Bestimmungen dieses Staatsvertrages zur Umsetzung der 
Artikel 9, 10, 11 und Artikel 19 bis 26 der Richtlinie 
2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstel-
lung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisu-
elle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1), bei inner-
gemeinschaftlichen Verstößen entsprechend. 2Satz 1 gilt auch 
für Teleshoppingkanäle. 

§ 5 Auskunftsrechte 
(1) 1Rundfunkveranstalter haben gegenüber Behörden ein 
Recht auf Auskunft. 2Auskünfte können verweigert werden, so-
weit 

1. durch die Auskunftserteilung die sachgemäße 
Durchführung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, 
erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte oder 

2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen o-
der 

3. ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges pri-
vates Interesse verletzt würde oder 

4. ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet. 

(2) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an 
Rundfunkveranstalter verbieten, sind unzulässig. 

(3) Rundfunkveranstalter können von Behörden verlangen, dass 
sie bei der Weitergabe von amtlichen Bekanntmachungen im 
Verhältnis zu anderen Bewerbern gleichbehandelt werden. 

§ 6 Sorgfaltspflichten 
(1) 1Berichterstattung und Informationssendungen haben den 
anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz 
virtueller Elemente, zu entsprechen. 2Sie müssen unabhängig 
und sachlich sein. 3Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit 
der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und 
Herkunft zu prüfen. 4Kommentare sind von der Berichterstat-
tung deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers als 
solche zu kennzeichnen. 

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Rund-
funkveranstaltern durchgeführt werden, ist ausdrücklich anzu-
geben, ob sie repräsentativ sind. 

§ 7 Barrierefreiheit 
(1) Die Veranstalter nach § 3 Satz 1 sollen über ihr bereits be-
stehendes Engagement hinaus im Rahmen der technischen und 
ihrer finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote auf-
nehmen und den Umfang solcher Angebote stetig und schritt-
weise ausweiten. 

(2) 1Die Veranstalter bundesweit ausgerichteter privater Fern-
sehprogramme erstatten der jeweils zuständigen Landesmedi-
enanstalt, die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF sowie das Deutschlandradio ihren 
jeweiligen Aufsichtsgremien mindestens alle drei Jahre Bericht 
über die getroffenen Maßnahmen nach Absatz 1. 2Die Berichte 
werden anschließend der Europäischen Kommission übermit-
telt. 

§ 8 Werbegrundsätze, Kennzeichnungs-
pflichten 
(1) Werbung darf nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder 
ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion oder 
Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientie-
rung beinhalten oder fördern, 

3. irreführen oder den Interessen der Verbraucher schaden 
oder 

4. Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder Si-
cherheit sowie in hohem Maße den Schutz der Umwelt 
gefährden. 

(2) 1Rundfunkwerbung ist Teil des Programms. 2Rundfunkwer-
bung oder Werbetreibende dürfen das übrige Programm inhalt-
lich und redaktionell nicht beeinflussen. 3Die Sätze 1 und 2 gel-
ten für Teleshopping-Spots, Teleshopping-Fenster und deren 
Anbieter entsprechend. 

(3) 1Werbung muss als solche leicht erkennbar und vom redak-
tionellen Inhalt unterscheidbar sein. 2In der Werbung dürfen 
keine Techniken der unterschwelligen Beeinflussung eingesetzt 
werden. 3Auch bei Einsatz neuer Werbetechniken müssen 
Rundfunkwerbung und Teleshopping dem Medium angemes- 

sen durch optische oder akustische Mittel oder räumlich eindeu-
tig von anderen Sendungsteilen abgesetzt sein. 

(4) 1Eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit Rundfunk-
werbung ist zulässig, wenn die Rundfunkwerbung vom übrigen 
Programm eindeutig optisch getrennt und als solche gekenn-
zeichnet ist. 2Diese Rundfunkwerbung wird auf die Dauer der 
Spotwerbung nach den §§ 39 und 70 angerechnet. 3§ 9 Abs. 1 
gilt entsprechend. 

(5) 1Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der Werbecha-
rakter erkennbar im Vordergrund steht und die Werbung einen 
wesentlichen Bestandteil der Sendung darstellt. 2Sie müssen zu 
Beginn als Dauerwerbesendung angekündigt und während ihres 
gesamten Verlaufs als solche gekennzeichnet werden. 

(6) 1Die Einfügung virtueller Werbung in Sendungen ist 
zulässig, wenn 

1. am Anfang und am Ende der betreffenden Sendung da-
rauf hingewiesen wird und 

2. durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin beste-
hende Werbung ersetzt wird. 

2Andere Rechte bleiben unberührt. 

(7) 1Schleichwerbung und Themenplatzierung sowie entspre-
chende Praktiken sind unzulässig. 2Produktplatzierung ist ge-
stattet, außer in Nachrichtensendungen und Sendungen zur po-
litischen Information, Verbrauchersendungen, Regionalfenster-
programmen nach § 59 Abs. 4, Fensterprogrammen nach § 65, 
Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen. 3Sendun-
gen, die Produktplatzierung enthalten, müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

1. die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit 
hinsichtlich Inhalt und Platzierung im Sendeplan müssen 
unbeeinträchtigt bleiben, 

2. die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar zu Kauf, 
Miete oder Pacht von Waren oder Dienstleistungen an-
regen, insbesondere nicht durch spezielle ver-
kaufsfördernde Hinweise auf diese Waren oder Dienst-
leistungen, und 

3. das Produkt darf nicht zu stark herausgestellt werden; 
dies gilt auch für kostenlos zur Verfügung gestellte ge-
ringwertige Güter. 

4Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzuweisen. 5Sie ist 
zu Beginn und zum Ende einer Sendung sowie bei deren Fort-
setzung nach einer Werbeunterbrechung oder im Hörfunk durch 
einen gleichwertigen Hinweis angemessen zu kennzeichnen. 
6Die Kennzeichnungspflicht entfällt für Sendungen, die nicht 
vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veranstalter 
verbundenen Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben 
worden sind, wenn nicht mit zumutbarem Aufwand ermittelbar 
ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; hierauf ist hinzuweisen. 
7Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und die Landesmedienanstalten legen eine ein-
heitliche Kennzeichnung fest.  

(8) In der Fernsehwerbung und beim Teleshopping im Fernse-
hen dürfen keine Personen auftreten, die regelmäßig Nachrich-
tensendungen oder Sendungen zum politischen Zeitgeschehen 
vorstellen. 

(9) 1Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
ist unzulässig. 2Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffent-
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lichkeit einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwe-
cken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. 3§ 68 bleibt 
unberührt. 

(10) Werbung für alkoholische Getränke darf den übermäßigen 
Genuss solcher Getränke nicht fördern. 

(11) 1Die nichtbundesweite Verbreitung von Rundfunkwerbung 
oder anderen Inhalten in einem bundesweit ausgerichteten oder 
zur bundesweiten Verbreitung beauftragten oder zugelassenen 
Programm ist nur zulässig, wenn und soweit das Recht des Lan-
des, in dem die nichtbundesweite Verbreitung erfolgt, dies ge-
stattet. 2Die nichtbundesweit verbreitete Rundfunkwerbung o-
der andere Inhalte privater Veranstalter bedürfen einer geson-
derten landesrechtlichen Zulassung; diese kann von gesetzlich 
zu bestimmenden inhaltlichen Voraussetzungen abhängig ge-
macht werden. 

(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten auch für Teleshoppingkanäle. 

§ 9 Einfügung von Rundfunkwerbung und 
Teleshopping 
(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für 
Kinder dürfen nicht durch Rundfunkwerbung oder Teleshop-
ping unterbrochen werden. 

(2) 1Einzeln gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots im 
Fernsehen müssen die Ausnahme bleiben; dies gilt nicht bei der 
Übertragung von Sportveranstaltungen. 2Die Einfügung von 
Werbe- oder Teleshopping-Spots im Fernsehen darf den Zu-
sammenhang von Sendungen unter Berücksichtigung der 
natürlichen Sendeunterbrechungen sowie der Dauer und der Art 
der Sendung nicht beeinträchtigen noch die Rechte von Recht-
einhabern verletzen. 

(3) Filme mit Ausnahme von Serien, Reihen und Dokumentar-
filmen sowie Kinofilme und Nachrichtensendungen dürfen für 
jeden programmierten Zeitraum von mindestens 30 Minuten 
einmal für Fernsehwerbung oder Teleshopping unterbrochen 
werden. 

(4) 1Richten sich Rundfunkwerbung oder Teleshopping in ei-
nem Fernsehprogramm eigens und häufig an Zuschauer eines 
anderen Staates, der das Europäische Übereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht Mit-
glied der Europäischen Union ist, dürfen die für die Fernseh-
werbung oder das Teleshopping dort geltenden Vorschriften 
nicht umgangen werden. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten dieses Staatsvertrages über die Rundfunkwerbung oder das 
Teleshopping strenger sind als jene Vorschriften, die in dem be-
treffenden Staat gelten, ferner nicht, wenn mit dem betroffenen 
Staat Übereinkünfte auf diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 10 Sponsoring 
(1) 1Auf das Bestehen einer Sponsoring-Vereinbarung muss 
eindeutig hingewiesen werden; bei Sendungen, die ganz oder 
teilweise gesponsert werden, muss zu Beginn oder am Ende auf 
die Finanzierung durch den Sponsor in vertretbarer Kürze und 
in angemessener Weise deutlich hingewiesen werden; der Hin-
weis ist in diesem Rahmen auch durch Bewegtbild möglich. 
2Neben oder anstelle des Namens des Sponsors kann auch des-
sen Firmenemblem oder eine Marke, ein anderes Symbol des 
Sponsors, ein Hinweis auf seine Produkte oder Dienstleistungen 
oder ein entsprechendes unterscheidungskräftiges Zeichen ein-
geblendet werden. 

(2) Der Inhalt eines gesponserten Rundfunkprogramms oder ei-
ner gesponserten Sendung und der Programmplatz einer Sen-
dung dürfen vom Sponsor nicht in der Weise beeinflusst wer-
den, dass die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit 
des Rundfunkveranstalters beeinträchtigt werden. 

(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum 
Kauf oder zur Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder Dienst-
leistungen des Sponsors oder eines Dritten, vor allem durch ent-
sprechende besondere Hinweise, anregen. 

(4) 1Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen In-
formation dürfen nicht gesponsert werden. 2In Kindersendun-
gen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von 
Sponsorenlogos untersagt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teleshoppingkanäle.  

(6) § 8 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 8 bis 10 gilt entsprechend. 

§ 11 Gewinnspiele 
(1) 1Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele sind zulässig. 
2Sie unterliegen dem Gebot der Transparenz und des Teilneh-
merschutzes. 3Sie dürfen nicht irreführen und den Interessen der 
Teilnehmer nicht schaden. 4Insbesondere ist im Programm über 
die Kosten der Teilnahme, die Teilnahmeberechtigung, die 
Spielgestaltung sowie über die Auflösung der gestellten Auf-
gabe zu informieren. 5Die Belange des Jugendschutzes sind zu 
wahren. 6Für die Teilnahme darf nur ein Entgelt bis zu 0,50 
Euro verlangt werden; § 35 Satz 3 bleibt unberührt. 

(2) Der Veranstalter hat der für die Aufsicht zuständigen Stelle 
auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu er-
teilen, die zur Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele 
erforderlich sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Teleshoppingkanäle. 

§ 12 Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken, Medienprivileg 
(1) 1Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder private 
Rundfunkveranstalter personenbezogene Daten zu journalisti-
schen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befassten Perso-
nen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen Zwe-
cken zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Diese Personen sind bei 
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu ver-
pflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit fort. 4Im Übrigen finden für die Datenverarbei-
tung zu journalistischen Zwecken von der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) außer den Kapi-
teln I, VIII, X und XI nur die Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f in Ver-
bindung mit Abs. 2, Artikel 24 und Artikel 32 Anwendung. 5Ar-
tikel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der 
Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Datengeheimnisses 
gemäß den Sätzen 1 bis 3 sowie für unzureichende Maßnahmen 
nach Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f, Artikel 24 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 gehaftet wird. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten 
entsprechend für die zu den in Satz 1 genannten Stellen 
gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunternehmen. 7Die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF, das Deutschlandradio und andere Rundfunkveranstalter 
sowie ihre Verbände und Vereinigungen können sich Verhal-
tenskodizes geben, die in einem transparenten Verfahren erlas-
sen und veröffentlicht werden. 8Den betroffenen Personen ste-
hen nur die in den Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu. 

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener 
Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen 
Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen oder 
Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder über den 
Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstellun-
gen, Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespei-
cherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer auf-
zubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung 
der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

(3) 1Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann die betroffene Person 
Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu 
ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 2Die Auskunft 
kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Betei-
ligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, 
Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen 
mitwirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden  

 kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des 
Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann oder 
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3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe durch Ausfor-
schung des Informationsbestandes beeinträchtigt würde. 

3Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz oder die 
Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem 
Umfang verlangen. 4Die weitere Speicherung der personenbe-
zogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. 

(4) 1Für die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio und private 
Rundfunkveranstalter sowie zu diesen gehörende Beteiligungs- 
und Hilfsunternehmen wird die Aufsicht über die Einhaltung 
der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch 
Landesrecht bestimmt. 2Regelungen dieses Staatsvertrages blei-
ben unberührt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teleshoppingkanäle. 

§ 13 Übertragung von Großereignissen 
(1) 1Die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen von erheb-
licher gesellschaftlicher Bedeutung (Großereignisse) in 
Deutschland verschlüsselt und gegen besonderes Entgelt ist nur 
zulässig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder ein Dritter zu 
angemessenen Bedingungen ermöglicht, dass das Ereignis zu-
mindest in einem frei empfangbaren und allgemein zugängli-
chen Fernsehprogramm in Deutschland zeitgleich oder, sofern 
wegen parallel laufender Einzelereignisse nicht möglich, ge-
ringfügig zeitversetzt ausgestrahlt werden kann. 2Besteht keine 
Einigkeit über die Angemessenheit der Bedingungen, sollen die 
Parteien rechtzeitig vor dem Ereignis ein schiedsrichterliches 
Verfahren nach den §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung ver-
einbaren; kommt die Vereinbarung eines schiedsrichterlichen 
Verfahrens aus Gründen, die der Fernsehveranstalter oder der 
Dritte zu vertreten haben, nicht zustande, gilt die Übertragung 
nach Satz 1 als nicht zu angemessenen Bedingungen 
ermöglicht. 3Als allgemein zugängliches Fernsehprogramm gilt 
nur ein Programm, das in mehr als zwei Drittel der Haushalte 
tatsächlich empfangbar ist. 

(2) 1Großereignisse im Sinne dieser Bestimmung sind: 

1. Olympische Sommer- und Winterspiele, 

2. bei Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften alle 
Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhängig von 
einer deutschen Beteiligung das Eröffnungsspiel, die 
Halbfinalspiele und das Endspiel, 

3. die Halbfinalspiele und das Endspiel um den Vereinspo-
kal des Deutschen Fußball-Bundes, 

4. Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußballnatio-
nalmannschaft, 

5. Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften im 
Fußball (Champions League, Europa League) bei deut-
scher Beteiligung. 

2Bei Großereignissen, die aus mehreren Einzelereignissen be-
stehen, gilt jedes Einzelereignis als Großereignis. 3Die Auf-
nahme oder Herausnahme von Ereignissen in diese Bestim-
mung ist nur durch Staatsvertrag aller Länder zulässig. 

(3) Teilt ein Mitgliedstaat der Europäischen Union seine Best-
immungen über die Ausstrahlung von Großereignissen nach 
Artikel 14 Abs. 2 der Richtlinie 2010/13/EU der Europäischen 
Kommission mit und erhebt die Kommission nicht binnen drei 
Monaten seit der Mitteilung Einwände und werden die Bestim-
mungen des betreffenden Mitgliedstaates im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht, ist die Ausstrahlung von Gro-
ßereignissen verschlüsselt und gegen Entgelt für diesen Mit-
gliedstaat nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter nach den 
im Amtsblatt veröffentlichten Bestimmungen des betreffenden 
Mitgliedstaates eine Übertragung in einem frei zugänglichen 
Programm ermöglicht. 

(4) 1Sind Bestimmungen eines Staates, der das Europäische 
Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen in 
der Fassung des Änderungsprotokolls vom 9. September 1998 
ratifiziert hat, nach dem Verfahren nach Artikel 9a Abs. 3 des 
Übereinkommens veröffentlicht, gilt diese Regelung für Veran-
stalter in Deutschland nach Maßgabe des Satzes 4, es sei denn, 

die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder ver-
sagen der Regelung innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
durch einstimmigen Beschluss die Anerkennung. 2Die Aner-
kennung kann nur versagt werden, wenn die Bestimmungen des 
betreffenden Staates gegen das Grundgesetz oder die Europäis-
che Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten verstoßen. 3Die für Veranstalter in Deutschland nach 
dem vorbezeichneten Verfahren geltenden Bestimmungen sind 
in den amtlichen Veröffentlichungsblättern der Länder bekannt 
zu machen. 4Mit dem Tag der letzten Bekanntmachung in den 
Veröffentlichungsblättern der Länder ist die Ausstrahlung von 
Großereignissen verschlüsselt und gegen Entgelt für diesen be-
treffenden Staat nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter 
nach den veröffentlichten Bestimmungen des betreffenden 
Staates eine Übertragung dort in einem frei zugänglichen Pro-
gramm ermöglicht. 

(5) 1Verstößt ein Veranstalter gegen die Bestimmungen der 
Absätze 3 und 4, kann die Zulassung widerrufen werden. 2Statt 
des Widerrufs kann die Zulassung mit Nebenbestimmungen 
versehen werden, soweit dies ausreicht, den Verstoß zu beseiti-
gen. 

§ 14 Kurzberichterstattung 
(1) 1Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über 
Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich und 
von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Eu-
ropa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwe-
cken zu. 2Dieses Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur 
kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren 
Auswertung zu einem einzigen Beitrag und zur Weitergabe un-
ter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbesondere sol-
che des Urheberrechts und des Persönlichkeitsschutzes, bleiben 
unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften 
sowie deren Einrichtungen mit entsprechender Aufgabenstel-
lung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(4) 1Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine dem 
Anlass entsprechende nachrichtenmäßige Kurzberichterstat-
tung beschränkt. 2Die zulässige Dauer bemisst sich nach der 
Länge der Zeit, die notwendig ist, um den nachrichtenmäßigen 
Informationsgehalt der Veranstaltung oder des Ereignisses zu 
vermitteln. 3Bei kurzfristig und regelmäßig wiederkehrenden 
Veranstaltungen vergleichbarer Art beträgt die Obergrenze der 
Dauer in der Regel eineinhalb Minuten. 4Werden Kurzberichte 
über Veranstaltungen vergleichbarer Art zusammengefasst, 
muss auch in dieser Zusammenfassung der nachrichtenmäßige 
Charakter gewahrt bleiben.  

(5) 1Das Recht auf Kurzberichterstattung muss so ausgeübt wer-
den, dass vermeidbare Störungen der Veranstaltung oder des 
Ereignisses unterbleiben. 2Der Veranstalter kann die Übertra-
gung oder die Aufzeichnung einschränken oder ausschließen, 
wenn anzunehmen ist, dass sonst die Durchführung der Veran-
staltung infrage gestellt oder das sittliche Empfinden der Ver-
anstaltungsteilnehmer gröblich verletzt würde. 3Das Recht auf 
Kurzberichterstattung ist ausgeschlossen, wenn Gründe der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen und diese 
das öffentliche Interesse an der Information überwiegen. 4Un-
berührt bleibt im Übrigen das Recht des Veranstalters, die 
Übertragung oder die Aufzeichnung der Veranstaltung insge-
samt auszuschließen. 

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
kann der Veranstalter das allgemein vorgesehene Eintrittsgeld 
verlangen; im Übrigen ist ihm Ersatz seiner notwendigen Auf-
wendungen zu leisten, die durch die Ausübung des Rechts ent-
stehen. 

(7) 1Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
über berufsmäßig durchgeführte Veranstaltungen kann der Ver-
anstalter ein dem Charakter der Kurzberichterstattung entspre-
chendes billiges Entgelt verlangen. 2Wird über die Höhe des 
Entgelts keine Einigkeit erzielt, soll ein schiedsrichterliches 
Verfahren nach den §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung ver-
einbart werden. 3Das Fehlen einer Vereinbarung über die Höhe 
des Entgelts oder über die Durchführung eines schiedsrichterli-
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chen Verfahrens steht der Ausübung des Rechts auf Kurzbe-
richterstattung nicht entgegen; dasselbe gilt für einen bereits 
anhängigen Rechtsstreit über die Höhe des Entgelts. 

(8) 1Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung setzt 
eine Anmeldung des Fernsehveranstalters bis spätestens zehn 
Tage vor Beginn der Veranstaltung beim Veranstalter voraus. 
2Dieser hat spätestens fünf Tage vor dem Beginn der Veranstal-
tung den anmeldenden Fernsehveranstaltern mitzuteilen, ob 
genügend räumliche und technische Möglichkeiten für eine 
Übertragung oder Aufzeichnung bestehen. 3Bei kurzfristigen 
Veranstaltungen und bei Ereignissen haben die Anmeldungen 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erfolgen. 

(9) 1Reichen die räumlichen und technischen Gegebenheiten für 
eine Berücksichtigung aller Anmeldungen nicht aus, haben 
zunächst die Fernsehveranstalter Vorrang, die vertragliche Ver-
einbarungen mit dem Veranstalter oder dem Träger des Ereig-
nisses geschlossen haben. 2Darüber hinaus steht dem Veranstal-
ter oder dem Träger des Ereignisses ein Auswahlrecht zu. 3Da-
bei sind zunächst solche Fernsehveranstalter zu berücksichti-
gen, die eine umfassende Versorgung des Landes sicherstellen, 
in dem die Veranstaltung oder das Ereignis stattfindet. 

(10) Fernsehveranstalter, die die Kurzberichterstattung wahr-
nehmen, sind verpflichtet, das Signal und die Aufzeichnung un-
mittelbar denjenigen Fernsehveranstaltern gegen Ersatz der an-
gemessenen Aufwendungen zur Verfügung zu stellen, die nicht 
zugelassen werden konnten. 

(11) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines Ereignisses 
eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernsehveranstalter 
über eine Berichterstattung, hat er dafür Sorge zu tragen, dass 
mindestens ein anderer Fernsehveranstalter eine Kurzberichter-
stattung wahrnehmen kann. 

(12) 1Die für die Kurzberichterstattung nicht verwerteten Teile 
sind spätestens drei Monate nach Beendigung der Veranstal-
tung oder des Ereignisses zu vernichten; die Vernichtung ist 
dem betreffenden Veranstalter oder Träger des Ereignisses 
schriftlich mitzuteilen. 2Die Frist wird durch die Ausübung be-
rechtigter Interessen Dritter unterbrochen. 

§ 15 Europäische Produktionen, Eigen-, 
Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen 
(1) Die Fernsehveranstalter tragen zur Sicherung von deutschen 
und europäischen Film- und Fernsehproduktionen als Kulturgut 
sowie als Teil des audiovisuellen Erbes bei. 

(2) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und eu-
ropäischen Raum und zur Förderung von europäischen Film- 
und Fernsehproduktionen sollen die Fernsehveranstalter den 
Hauptteil ihrer insgesamt für Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, 
Dokumentarsendungen und vergleichbare Produktionen vorge-
sehenen Sendezeit europäischen Werken entsprechend dem eu-
ropäischen Recht vorbehalten. 

(3) 1Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen Anteil an 
Eigenproduktionen sowie Auftrags- und Gemeinschaftsproduk-
tionen aus dem deutschsprachigen und europäischen Raum ent-
halten. 2Das gleiche gilt für Fernsehspartenprogramme, soweit 
dies nach ihren inhaltlichen Schwerpunkten möglich ist. 

(4) 1Im Rahmen seines Programmauftrages und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur qualita-
tiven und quantitativen Sicherung seiner Programmbeschaffung 
berechtigt, sich an Filmförderungen zu beteiligen, ohne dass un-
mittelbar eine Gegenleistung erfolgen muss. 2Weitere landes-
rechtliche Regelungen bleiben unberührt. 

§ 16 Auskunftspflicht und zuständige Behör-
den nach dem Europäischen Übereinkommen 
über das grenzüberschreitende Fernsehen 
(1) 1Die Rundfunkanstalten des Landesrechts sind verpflichtet, 
der nach Landesrecht zuständigen Behörde gemäß Artikel 6 
Abs. 2 des Europäischen Übereinkommens über das grenzüber-
schreitende Fernsehen die dort aufgeführten Informationen auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen. 2Gleiches gilt für private 
Fernsehveranstalter, die auf Verlangen die Informationen der 
Landesmedienanstalt des Landes zur Verfügung zu stellen ha-
ben, in dem die Zulassung erteilt wurde oder in dem der Fern-
sehveranstalter im Sinne des § 54 seinen Sitz, Wohnsitz oder in 

Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. 3Diese 
leitet die Informationen an ihre rechtsaufsichtsführende 
Behörde weiter. 

(2) 1Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
bestimmen durch Beschluss eine oder mehrere der in Absatz 1 
genannten Behörden, welche die Aufgaben nach Artikel 19 
Abs. 2 und 3 des Europäischen Übereinkommens über das 
grenzüberschreitende Fernsehen wahrnehmen. 2Diesen 
Behörden sind zur Durchführung ihrer Aufgaben alle erforder-
lichen Informationen durch die zuständigen Behörden der ein-
zelnen Länder zu übermitteln. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit rechtsver-
bindliche Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk ge-
genüber zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationa-
len Organisationen bestehen. 2Satz 1 gilt auch für Teleshop-
pingkanäle. 

2. Unterabschnitt Telemedien 

§ 17 Allgemeine Grundsätze, Zulassungs- und 
Anmeldefreiheit 
1Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und an-
meldefrei. 2Für die Angebote gilt die verfassungsmäßige Ord-
nung. 3Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre 
sind einzuhalten. 

§ 18 Informationspflichten und 
Auskunftsrechte 
(1) Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönli-
chen oder familiären Zwecken dienen, haben folgende Informa-
tionen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 
verfügbar zu halten: 

1. Name und Anschrift sowie 

2. bei juristischen Personen auch Name und Anschrift des 
Vertretungsberechtigten. 

(2) 1Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell 
gestalteten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder 
teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 
Bild wiedergegeben werden, haben zusätzlich zu den Angaben 
nach den §§ 5 und 6 des Telemediengesetzes einen Verantwort-
lichen mit Angabe des Namens und der Anschrift zu benennen. 
2Werden mehrere Verantwortliche benannt, ist kenntlich zu ma-
chen, für welchen Teil des Dienstes der jeweils Benannte ver-
antwortlich ist. 3Als Verantwortlicher darf nur benannt werden, 
wer 

1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat, 

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht 
durch Richterspruch verloren hat, 

3. unbeschränkt geschäftsfähig ist und 

4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann. 
4Satz 3 Nr. 3 und 4 gilt nicht für Jugendliche, die Telemedien 
verantworten, die für Jugendliche bestimmt sind. 

(3) 1Anbieter von Telemedien in sozialen Netzwerken sind ver-
pflichtet, bei mittels eines Computerprogramms automatisiert 
erstellten Inhalten oder Mitteilungen den Umstand der Automa-
tisierung kenntlich zu machen, sofern das hierfür verwandte 
Nutzerkonto seinem äußeren Erscheinungsbild nach für die 
Nutzung durch natürliche Personen bereitgestellt wurde. 2Dem 
Inhalt oder der Mitteilung ist der Hinweis gut lesbar bei- oder 
voranzustellen, dass dieser oder diese unter Einsatz eines das 
Nutzerkonto steuernden Computerprogrammes automatisiert 
erstellt und versandt wurde. 3Ein Erstellen im Sinne dieser Vor-
schrift liegt nicht nur vor, wenn Inhalte und Mitteilungen un-
mittelbar vor dem Versenden automatisiert generiert werden, 
sondern auch, wenn bei dem Versand automatisiert auf einen 
vorgefertigten Inhalt oder eine vorprogrammierte Mitteilung 
zurückgegriffen wird. 

(4) Für Anbieter von Telemedien nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 5 
entsprechend. 
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§ 19 Sorgfaltspflichten 
(1) 1Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten An-
geboten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise In-
halte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild wieder-
gegeben werden, haben den anerkannten journalistischen 
Grundsätzen zu entsprechen. 2Gleiches gilt für andere ge-
schäftsmäßig angebotene, journalistisch-redaktionell gestaltete 
Telemedien, in denen regelmäßig Nachrichten oder politische 
Informationen enthalten sind und die nicht unter Satz 1 fallen. 
3Nachrichten sind vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft 
und Wahrheit zu prüfen. 

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von An-
bietern von Telemedien durchgeführt werden, ist ausdrücklich 
anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 

(3) 1Anbieter nach Absatz 1 Satz 2, die nicht der Selbstregulie-
rung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des 
Deutschen Presserates unterliegen, können sich einer nach den 
Absätzen 4 bis 8 anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle anschließen. 2Anerkannte Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen die Einhaltung der 
Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 bei den ihnen angeschlos-
senen Anbietern. 3Sie sind verpflichtet, gemäß ihrer Verfah-
rensordnung nach Absatz 4 Nr. 4 Beschwerden über die ihnen 
angeschlossenen Anbieter unverzüglich nachzugehen. 

(4) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle im Sinne des Absatzes 3 anzuerkennen, wenn 

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten 
Prüfer gewährleistet ist und dabei auch Vertreter aus ge-
sellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich in 
besonderer Weise mit Fragen des Journalismus befas-
sen, 

2. eine sachgerechte Ausstattung sichergestellt ist, 

3. Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, 
die in der Spruchpraxis die Einhaltung der Vorgaben der 
Absätze 1 und 2 zu gewährleisten geeignet sind, 

4. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang und 
Ablauf der Prüfung sowie mögliche Sanktionen regelt 
und die Möglichkeit der Überprüfung von Entscheidun-
gen vorsieht, 

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor einer 
Entscheidung gehört werden, die Entscheidung schrift-
lich begründet und den Beteiligten mitgeteilt wird, 

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist und 

7. die Einrichtung für den Beitritt weiterer Anbieter offen-
steht. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die zu-
ständige Landesmedienanstalt. 

(6) 1Die Anerkennung kann ganz oder teilweise widerrufen oder 
mit Nebenbestimmungen versehen werden, wenn die Voraus-
setzungen für die Anerkennung nachträglich entfallen sind oder 
die Spruchpraxis der Einrichtung nicht mit den Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages übereinstimmt. 2Eine Entschädigung für 
Vermögensnachteile durch den Widerruf der Anerkennung 
wird nicht gewährt. 

(7) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle sollen sich über die Anwendung der Absätze 1 und 2 ab-
stimmen. 

(8) 1Die zuständige Landesmedienanstalt kann Entscheidungen 
einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, 
die die Grenzen des Beurteilungsspielraums überschreiten, be-
anstanden und ihre Aufhebung verlangen. 2Kommt eine aner-
kannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Auf-
gaben und Pflichten nicht nach, kann die zuständige Landesme-
dienanstalt verlangen, dass sie diese erfüllt. 3Eine Entschädi-
gung für hierdurch entstehende Vermögensnachteile wird nicht 
gewährt. 

§ 20 Gegendarstellung 
(1) 1Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell 
gestalteten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder 
teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 
Bild wiedergegeben werden, sind verpflichtet, unverzüglich 
eine Gegendarstellung der Person oder Stelle, die durch eine in 

ihrem Angebot aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, 
ohne Kosten für den Betroffenen in ihr Angebot ohne zusätzli-
ches Abrufentgelt aufzunehmen. 2Die Gegendarstellung ist 
ohne Einschaltungen und Weglassungen in gleicher Aufma-
chung wie die Tatsachenbehauptung anzubieten. 3Die Gegen-
darstellung ist so lange wie die Tatsachenbehauptung in unmit-
telbarer Verknüpfung mit ihr anzubieten. 4Wird die Tatsachen-
behauptung nicht mehr angeboten oder endet das Angebot vor 
Aufnahme der Gegendarstellung, ist die Gegendarstellung an 
vergleichbarer Stelle so lange anzubieten, wie die ursprünglich 
angebotene Tatsachenbehauptung. 5Eine Erwiderung auf die 
Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Angaben be-
schränken und darf nicht unmittelbar mit der Gegendarstellung 
verknüpft werden. 

(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendarstellung 
gemäß Absatz 1 besteht nicht, wenn 

1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Gegen-
darstellung hat, 

2. der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über 
den der beanstandeten Tatsachenbehauptung hinaus-
geht, 

3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Anga-
ben beschränkt oder einen strafbaren Inhalt hat oder 

4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens 
sechs Wochen nach dem letzten Tage des Angebots des 
beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch drei Monate 
nach der erstmaligen Einstellung des Angebots, dem in 
Anspruch genommenen Anbieter schriftlich und von 
dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter un-
terzeichnet zugeht. 

(3) 1Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten 
Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche Rechtsweg ge-
geben. 2Auf dieses Verfahren sind die Vorschriften der Zivil-
prozessordnung über das Verfahren auf Erlass einer einstweili-
gen Verfügung entsprechend anzuwenden. 3Eine Gefährdung 
des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. 4Ein 
Verfahren zur Hauptsache findet nicht statt. 

(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht nicht für 
wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen der über-
nationalen parlamentarischen Organe, der gesetzgebenden Or-
gane des Bundes und der Länder sowie derjenigen Organe und 
Stellen, bei denen das jeweilige Landespressegesetz eine pres-
serechtliche Gegendarstellung ausschließt. 

§ 21 Barrierefreiheit 
Anbieter von Telemedien sollen im Rahmen der technischen 
und ihrer finanziellen Möglichkeiten den barrierefreien Zugang 
zu Fernsehprogrammen und fernsehähnlichen Telemedien un-
terstützen. 

§ 22 Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele 
(1) 1Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen 
Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein. 2In der Werbung 
dürfen keine unterschwelligen Techniken eingesetzt werden. 
3Bei Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
muss auf den Werbetreibenden oder Auftraggeber in angemes-
sener Weise deutlich hingewiesen werden; § 10 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(2) Für Sponsoring bei Fernsehtext gilt § 10 entsprechend. 

(3) Für Gewinnspiele in Telemedien nach § 19 Abs. 1 gilt § 11 
entsprechend. 

§ 23 Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken, Medienprivileg 
(1) 1Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio, private 
Rundfunkveranstalter oder Unternehmen und Hilfsunterneh-
men der Presse als Anbieter von Telemedien personenbezogene 
Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den hier-
mit befassten Personen untersagt, diese personenbezogenen Da-
ten zu anderen Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). 
2Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht 
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 4Im Übrigen finden 
für die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken außer 
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den Kapiteln I, VIII, X und XI der Verordnung (EU) 2016/679 
nur die Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Abs. 2, 
Artikel 24 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 An-
wendung. 5Artikel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 
gelten mit der Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Da-
tengeheimnisses gemäß den Sätzen 1 bis 3 sowie für unzu-
reichende Maßnahmen nach Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f, Arti-
kel 24 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet wird. 
6Kapitel VIII der Verordnung (EU) 2016/679 findet keine An-
wendung, soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunter-
nehmen der Presse der Selbstregulierung durch den Presseko-
dex und der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates un-
terliegen. 7Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend für die zu den 
in Satz 1 genannten Stellen gehörenden Hilfs- und Beteili-
gungsunternehmen. 8Den betroffenen Personen stehen nur die 
in den Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu. 

(2) 1Werden personenbezogene Daten von einem Anbieter von 
Telemedien zu journalistischen Zwecken gespeichert, 
verändert, übermittelt, gesperrt oder gelöscht und wird die be-
troffene Person dadurch in ihrem Persönlichkeitsrecht beein-
trächtigt, kann sie Auskunft über die zugrunde liegenden, zu ih-
rer Person gespeicherten Daten verlangen. 2Die Auskunft kann 
nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten 
verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, 
Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben, ge-
schlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des 
Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann oder 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe des Anbieters 
durch Ausforschung des Informationsbestandes beein-
trächtigt würde. 

3Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz oder die 
Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem 
Umfang verlangen. 4Die weitere Speicherung der personenbe-
zogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. 5Die 
Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Angebote von Unternehmen, Hilfs- 
und Beteiligungsunternehmen der Presse, soweit diese der 
Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerde-
ordnung des Deutschen Presserates unterliegen. 

(3) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener 
Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen 
Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen oder 
Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder über den 
Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese Gegendarstellungen, 
Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespeicherten 
Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewah-
ren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten 
gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

§ 24 Telemediengesetz, Öffentliche Stellen 
(1) 1Für Telemedien, die den Bestimmungen dieses Staatsver-
trages oder den Bestimmungen der übrigen medienrechtlichen 
Staatsverträge der Länder unterfallen, gelten im Übrigen die 
Bestimmungen des Telemediengesetzes in seiner jeweils gel-
tenden Fassung. 2Absatz 2 bleibt unberührt. 

(2) Für die öffentlichen Stellen der Länder gelten neben den 
vorstehenden Bestimmungen die Bestimmungen des Telemedi-
engesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(3) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Te-
lemediengesetzes richtet sich nach Landesrecht. 

§ 25 Notifizierung 
Änderungen dieses Unterabschnitts sowie des V. Abschnitts un-
terliegen der Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie (EU) 
2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Ge-
biet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1). 

III. Abschnitt Besondere Bestimmungen 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk  

§ 26 Auftrag 
(1) 1Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, 
durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Me-
dium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffent-
licher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokrati-
schen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu 
erfüllen. 2Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben 
in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das in-
ternationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in 
allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. 3Sie sollen hier-
durch die internationale Verständigung, die europäische In-
tegration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund 
und Ländern fördern. 4Ihre Angebote haben der Bildung, Infor-
mation, Beratung und Unterhaltung zu dienen. 5Sie habenBei-
träge insbesondere zur Kultur anzubieten. 6Auch Unterhaltung 
soll einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. 

(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der 
Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und 
Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt so-
wie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. 

(3) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten arbeiten zur 
Erfüllung ihres Auftrages zusammen; die Zusammenarbeit re-
geln sie in öffentlich-rechtlichen Verträgen. 

(4) 1Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind mit der 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auch betraut, so-
weit sie zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß Absatz 1 bei der 
Herstellung und Verbreitung von Angeboten im Sinne des § 27 
zusammenarbeiten. 2Die Betrauung gilt insbesondere für die 
Bereiche Produktion, Produktionsstandards, Programmrechte-
erwerb, Programmaustausch, Verbreitung und Weiterverbrei-
tung von Angeboten, Beschaffungswesen, Sendernetzbetrieb, 
informationstechnische und sonstige Infrastrukturen, Verein-
heitlichung von Geschäftsprozessen, Beitragsservice und allge-
meine Verwaltung. 3Von der Betrauung nicht umfasst sind 
kommerzielle Tätigkeiten nach § 40 Abs. 1 Satz 2. 

§ 27 Angebote 
(1) 1Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind Rund-
funkprogramme (Hörfunk- und Fernsehprogramme) und Tele-
medienangebote nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und der 
jeweiligen landesrechtlichen Regelungen. 2Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk kann programmbegleitend Druckwerke 
mit programmbezogenem Inhalt anbieten. 

(2) Rundfunkprogramme, die über unterschiedliche Übertra-
gungswege zeitgleich verbreitet werden, gelten zahlenmäßig als 
ein Angebot. 

§ 28 Fernsehprogramme 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten veranstalten gemeinsam folgende Fernsehpro-
gramme: 

1. das Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das 
Erste)“, 

2. zwei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der 
als Anlage beigefügten Konzepte, und zwar die Pro-
gramme 

a) „tagesschau24“ und  

b) „EinsFestival“. 

(2) Folgende Fernsehprogramme von einzelnen oder mehreren 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
werden nach Maßgabe ihres jeweiligen Landesrechts veranstal-
tet: 

1. die Dritten Fernsehprogramme einschließlich regionaler 
Auseinanderschaltungen, und zwar jeweils 

a) des Bayerischen Rundfunks (BR), 

b) des Hessischen Rundfunks (HR), 

c) des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), 

d) des Norddeutschen Rundfunks (NDR), 
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e) von Radio Bremen (RB), 

f) vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), 

g)  des Südwestrundfunks (SWR), 

h)  des Saarländischen Rundfunks (SR) und 

i) des Westdeutschen Rundfunks (WDR), 

2. das Spartenprogramm „ARD-alpha“ mit dem Schwer-
punkt Bildung vom BR. 

(3) Das ZDF veranstaltet folgende Fernsehprogramme: 

1. das Vollprogramm „Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF)“, 

2. zwei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der 
als Anlage beigefügten Konzepte, und zwar die Pro-
gramme 

a) „ZDFinfo“ und 

b) „ZDFneo“. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das ZDF veranstalten gemeinsam folgende Fern-
sehprogramme: 

1. das Vollprogramm „3sat“ mit kulturellem Schwerpunkt 
unter Beteiligung öffentlich-rechtlicher europäischer 
Veranstalter, 

2. das Vollprogramm „arte - Der Europäische Kulturkanal“ 
unter Beteiligung öffentlich-rechtlicher europäischer 
Veranstalter, 

3. das Spartenprogramm „PHOENIX - Der Ereignis- und 
Dokumentationskanal“ und 

4. das Spartenprogramm „KI.KA - Der Kinderkanal“. 

(5) Die analoge Verbreitung eines bislang ausschließlich digital 
verbreiteten Programms ist unzulässig. 

§ 29 Hörfunkprogramme 
(1) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten veranstalten Hörfunkprogramme einzeln oder zu meh-
reren für ihr jeweiliges Versorgungsgebiet auf Grundlage des 
jeweiligen Landesrechts; bundesweit ausgerichtete Hörfunk-
programme finden nicht statt. 2Ausschließlich im Internet ver-
breitete Hörfunkprogramme sind nur nach Maßgabe eines nach 
§ 32 durchgeführten Verfahrens zulässig. 

(2) 1Die Gesamtzahl der terrestrisch verbreiteten Hörfunkpro-
gramme der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten darf die Zahl der zum 1. April 2004 terrestrisch 
verbreiteten Hörfunkprogramme nicht übersteigen. 2Das Lan-
desrecht kann vorsehen, dass die jeweilige Landesrundfunkan-
stalt zusätzlich so viele digitale terrestrische Hörfunkpro-
gramme veranstaltet, wie sie Länder versorgt. 3Das jeweilige 
Landesrecht kann vorsehen, dass terrestrisch verbreitete 
Hörfunkprogramme gegen andere terrestrisch verbreitete 
Hörfunkprogramme, auch gegen ein Kooperationsprogramm, 
ausgetauscht werden, wenn dadurch insgesamt keine Mehrkos-
ten entstehen und sich die Gesamtzahl der Programme nicht 
erhöht. 4Kooperationsprogramme werden jeweils als ein Pro-
gramm der beteiligten Anstalten gerechnet. 5Regionale Ausei-
nanderschaltungen von Programmen bleiben unberührt. 6Der 
Austausch eines in digitaler Technik verbreiteten Programms 
gegen ein in analoger Technik verbreitetes Programm ist nicht 
zulässig. 

(3) Das Deutschlandradio veranstaltet folgende Hörfunkpro-
gramme mit den Schwerpunkten in den Bereichen Information, 
Bildung und Kultur: 

1. das Programm „Deutschlandfunk“, 

2. das Programm „Deutschlandfunk Kultur“, 

3. das in digitaler Technik verbreitete Programm „Deutsch-
landfunk Nova“ nach Maßgabe des als Anlage 
beigefügten Konzepts, insbesondere unter Rückgriff auf 
die Möglichkeiten nach § 5 Abs. 2 des Deutschlandra-
dio-Staatsvertrages; die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten kooperieren hierzu mit 
dem Deutschlandradio, 

4. ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkpro-
gramme mit Inhalten aus den in den Nummern 1 bis 3 
aufgeführten Programmen nach Maßgabe eines nach 
§ 32 durchgeführten Verfahrens. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das Deutschlandradio veröffentlichen in den amt-
lichen Verkündungsblättern der Länder jährlich zum 1. Januar 
eine Auflistung der von allen Anstalten insgesamt veranstalte-
ten Hörfunkprogramme. 

§ 30 Telemedienangebote 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio bieten Telemedi-
enangebote nach Maßgabe des § 2 Abs. 2 Nr. 29 an. 

(2) 1Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere 

1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und nach de-
ren Ausstrahlung sowie eigenständige audiovisuelle In-
halte, 

2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von europäis-
chen Werken angekaufter Spielfilme und angekaufter  

 Folgen von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktio-
nen sind, bis zu dreißig Tage nach deren Ausstrahlung, 
wobei die Abrufmöglichkeit grundsätzlich auf Deutsch-
land zu beschränken ist, 

3. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Großereig-
nissen gemäß § 13 Abs. 2 sowie von Spielen der 1. und 
2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben Tage danach, 

4. zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informieren-
den, bildenden und kulturellen Telemedien. 

2Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der §§ 40 bis 44 
unberührt. 

(3) 1Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedienangebote 
soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informati-
onsgesellschaft ermöglicht, Orientierungshilfe geboten, 
Möglichkeiten der interaktiven Kommunikation angeboten so-
wie die technische und inhaltliche Medienkompetenz aller Ge-
nerationen und von Minderheiten gefördert werden. 2Diese Ge-
staltung der Telemedienangebote soll die Belange von Men-
schen mit Behinderungen besonders berücksichtigen, insbeson-
dere in Form von Audiodeskription, Bereitstellung von 
Manuskripten oder Telemedien in leichter Sprache. 

(4) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio bieten ihre Ange-
bote in möglichst barrierefrei zugänglichen elektronischen Por-
talen an und fassen ihre Programme unter elektronischen Pro-
grammführern zusammen. 2Soweit dies zur Erreichung der 
Zielgruppe aus journalistisch-redaktionellen Gründen geboten 
ist, können sie Telemedien auch außerhalb des dafür jeweils 
eingerichteten eigenen Portals anbieten. 3Die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
das Deutschlandradio sollen ihre Telemedien, die aus journalis-
tisch-redaktionellen Gründen dafür geeignet sind, miteinander 
vernetzen, insbesondere durch Verlinkung. 4Sie sollen auch auf 
Inhalte verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft und Kul-
tur anbieten und die aus journalistisch-redaktionellen Gründen 
für die Telemedienangebote geeignet sind. 

(5) 1Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten: 

1. Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung, 

2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfilmen und 
angekauften Folgen von Fernsehserien, die keine Auf-
tragsproduktionen sind mit Ausnahme der in Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 genannten europäischen Werke, 

3. eine flächendeckende lokale Berichterstattung, 

4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufgeführten 
Angebotsformen. 

2Für Produktplatzierung nach Satz 1 Nr. 1 gelten § 8 Abs. 7 und 
§ 38 entsprechend. 

(6) 1Werden Telemedien von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF oder dem 
Deutschlandradio außerhalb des von ihnen jeweils eingerichte-
ten eigenen Portals verbreitet, sollen sie für die Einhaltung des 
Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1 Sorge tragen. 2Durch die Nutzung dieses 
Verbreitungswegs dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung 
und Sponsoring erzielen. 

(7) 1Die Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein. 
2Sie sind im Schwerpunkt mittels Bewegtbild oder Ton zu ge-
stalten, wobei Text nicht im Vordergrund stehen darf. 3Ange-
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botsübersichten, Schlagzeilen, Sendungstranskripte, Informati-
onen über die jeweilige Rundfunkanstalt und Maßnahmen zum 
Zweck der Barrierefreiheit bleiben unberührt. 4Unberührt blei-
ben ferner Telemedien, die der Aufbereitung von Inhalten aus 
einer konkreten Sendung einschließlich Hintergrundinformati-
onen dienen, soweit auf für die jeweilige Sendung genutzte Ma-
terialien und Quellen zurückgegriffen wird und diese Angebote 
thematisch und inhaltlich die Sendung unterstützen, begleiten 
und aktualisieren, wobei der zeitliche und inhaltliche Bezug zu 
einer bestimmten Sendung im jeweiligen Telemedienangebot 
ausgewiesen werden muss. 5Auch bei Telemedien nach Satz 4 
soll nach Möglichkeit eine Einbindung von Bewegtbild oder 
Ton erfolgen. 6Zur Anwendung der Sätze 1 bis 5 soll von den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Spitzen-
verbänden der Presse eine Schlichtungsstelle eingerichtet wer-
den. 

§ 31 Satzungen, Richtlinien, Berichtspflichten 
(1) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erlassen jeweils 
Satzungen oder Richtlinien zur näheren Durchführung ihres je-
weiligen Auftrags sowie für das Verfahren zur Erstellung von 
Konzepten für Telemedienangebote und das Verfahren für neue 
Telemedienangebote oder wesentliche Änderungen. 2Die Sat-
zungen oder Richtlinien enthalten auch Regelungen zur Sicher-
stellung der Unabhängigkeit der Gremienentscheidungen. 3Die 
Satzungen oder Richtlinien sind im Internetauftritt der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF oder des Deutschlandradios zu veröffentlichen. 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio veröffentlichen 
alle zwei Jahre einen Bericht über die Erfüllung ihres jeweiligen 
Auftrages, über die Qualität und Quantität der bestehenden An-
gebote sowie die Schwerpunkte der jeweils geplanten Ange-
bote. 

(3) 1In den Geschäftsberichten der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios ist auch der Umfang der Produktionen mit 
von diesen gesellschaftsrechtlich abhängigen und unabhängi-
gen Produktionsunternehmen darzustellen. 2Dabei ist auch dar-
zustellen, in welcher Weise der Protokollerklärung aller Länder 
zu § 11d Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages im Rahmen des 
22. Rundfunkänderungsstaatsvertrages Rechnung getragen 
wird. 

§ 32 Telemedienkonzepte 
(1) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio konkretisieren die 
inhaltliche Ausrichtung ihrer geplanten Telemedienangebote 
nach § 30 jeweils in Telemedienkonzepten, die Zielgruppe, In-
halt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwendung internetspe-
zifischer Gestaltungsmittel sowie die Maßnahmen zur Einhal-
tung des § 30 Abs. 7 Satz 1 näher beschreiben. 2Es sind ange-
botsabhängige differenzierte Befristungen für die Verweildau-
ern vorzunehmen mit Ausnahme der Archive nach § 30 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4, die unbefristet zulässig sind. 3Sollen Telemedien 
auch außerhalb des eingerichteten eigenen Portals angeboten 
werden, ist dies zu begründen. 4Die insoweit vorgesehenen 
Maßnahmen zur Berücksichtigung des Jugendmedienschutzes, 
des Datenschutzes sowie des § 30 Abs. 6 Satz 1 sind zu be-
schreiben. 

(2) Die Beschreibung aller Telemedienangebote muss einer 
Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die Kommission zur 
Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunk-
anstalten (KEF) ermöglichen. 

(3) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio legen in den Sat-
zungen oder Richtlinien übereinstimmende Kriterien fest, in 
welchen Fällen ein neues oder die wesentliche Änderung eines 
Telemedienangebots vorliegt, das nach dem nachstehenden 
Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. 2Eine wesentliche 
Änderung liegt insbesondere vor, wenn die inhaltliche Gesamt-
ausrichtung des Telemedienangebots oder die angestrebte Ziel-
gruppe verändert wird. 3Das Verfahren der Absätze 4 bis 7 be-
zieht sich bei wesentlichen Änderungen allein auf die Abwei-
chungen von den bisher veröffentlichten Telemedienkonzepten. 

(4) 1Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 oder die 
wesentliche Änderung eines bestehenden Telemedienangebots 
nach Absatz 3 geplant, hat die Rundfunkanstalt gegenüber ih-
rem zuständigen Gremium darzulegen, dass das geplante, neue 
Telemedienangebot oder die wesentliche Änderung vom Auf-
trag umfasst ist. 2Es sind Aussagen darüber zu treffen, 

1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die wesent-
liche Änderung den demokratischen, sozialen und kultu-
rellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht, 

2. in welchem Umfang durch das neue Telemedienangebot 
oder die wesentliche Änderung in qualitativer Hinsicht 
zum publizistischen Wettbewerb beigetragen wird und 

3. welcher finanzielle Aufwand für das neue Telemedien-
angebot oder die wesentliche Änderung erforderlich ist. 

3Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen frei 
zugänglichen Telemedienangebote, die Auswirkungen auf alle 
relevanten Märkte des geplanten, neuen Telemedienangebots o-
der der wesentlichen Änderung sowie jeweils deren meinungs-
bildende Funktion angesichts bereits vorhandener vergleichba-
rer frei zugänglicher Telemedienangebote, auch des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, zu berücksichtigen. 

(5) 1Zu den Anforderungen des Absatzes 4 ist vor Aufnahme 
eines neuen Telemedienangebots oder einer wesentlichen 
Änderung durch das zuständige Gremium Dritten in geeigneter 
Weise, insbesondere im Internet, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 2Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht 
innerhalb einer Frist von mindestens sechs Wochen nach 
Veröffentlichung des Vorhabens. 3Das zuständige Gremium der 
Rundfunkanstalt hat die eingegangenen Stellungnahmen zu 
prüfen. 4Das zuständige Gremium kann zur Entscheidungsbil-
dung gutachterliche Beratung durch unabhängige Sachver-
ständige auf Kosten der jeweiligen Rundfunkanstalt in Auftrag 
geben; zu den Auswirkungen auf alle relevanten Märkte ist gut-
achterliche Beratung hinzuzuziehen. 5Der Name des Gutachters 
ist bekanntzugeben. 6Der Gutachter kann weitere Auskünfte 
und Stellungnahmen einholen; ihm können Stellungnahmen un-
mittelbar übersandt werden. 

(6) 1Die Entscheidung, ob die Aufnahme eines neuen Telemedi-
enangebots oder einer wesentlichen Änderung den Vorausset-
zungen des Absatzes 4 entspricht, bedarf der Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens der Mehrheit 
der gesetzlichen Mitglieder des zuständigen Gremiums. 2Die 
Entscheidung ist zu begründen. 3In den Entscheidungsgründen 
muss unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnah-
men und eingeholten Gutachten dargelegt werden, ob das neue 
Telemedienangebot oder die wesentliche Änderung vom Auf-
trag umfasst ist. 4Die jeweilige Rundfunkanstalt hat das Ergeb-
nis ihrer Prüfung einschließlich der eingeholten Gutachten un-
ter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen in gleicher Weise wie 
die Veröffentlichung des Vorhabens bekannt zu machen. 

(7) 1Der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde sind vor 
der Veröffentlichung alle für eine rechtsaufsichtliche Prüfung 
notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu übermit-
teln. 2Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 5 und 
6 und nach Prüfung durch die für die Rechtsaufsicht zuständige 
Behörde ist die Beschreibung des neuen Telemedienangebots 
oder der wesentlichen Änderung im Internetauftritt der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF oder des Deutschlandradios zu veröffentlichen. 3In den 
amtlichen Verkündungsblättern der betroffenen Länder ist zu-
gleich auf die Veröffentlichung im Internetauftritt der jeweili-
gen Rundfunkanstalt hinzuweisen. 

§ 33 Jugendangebot 
(1) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das ZDF bieten gemeinsam ein Jugendangebot an, 
das Rundfunk und Telemedien umfasst. 2Das Jugendangebot 
soll inhaltlich die Lebenswirklichkeit und die Interessen junger 
Menschen als Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen und 
dadurch einen besonderen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-
rechtlichen Auftrags nach § 26 leisten. 3Zu diesem Zweck sol-
len die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das ZDF insbesondere eigenständige audiovisu-
elle Inhalte für das Jugendangebot herstellen oder herstellen las-
sen und Nutzungsrechte an Inhalten für das Jugendangebot er-
werben. 4Das Jugendangebot soll journalistisch-redaktionell 
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veranlasste und journalistisch-redaktionell gestaltete interak-
tive Angebotsformen aufweisen und Inhalte anbieten, die die 
Nutzer selbst zur Verfügung stellen. 

(2) 1Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse der Zielgruppe ist das Jugendangebot inhaltlich 
und technisch dynamisch und entwicklungsoffen zu gestalten 
und zu verbreiten. 2Dazu soll auch durch eine zielgruppenge-
rechte interaktive Kommunikation mit den Nutzern sowie durch 
verstetigte Möglichkeiten ihrer Partizipation beigetragen wer-
den. 

(3) 1Andere Angebote der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und des ZDF nach Maßgabe dieses 
Staatsvertrages sollen mit dem Jugendangebot inhaltlich und 
technisch vernetzt werden. 2Wird ein eigenständiger Inhalt des 
Jugendangebots auch in einem anderen Angebot der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder des 
ZDF genutzt, sind die für das andere Angebot geltenden Maß-
gaben dieses Staatsvertrages einschließlich eines eventuellen 
Telemedienkonzepts zu beachten. 

(4) 1Die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots ist von 
den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und dem ZDF so zu bemessen, dass sie die Lebenswirk-
lichkeit und die Interessen junger Menschen abbilden und die 
demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der je-
weils zur Zielgruppe gehörenden Generationen erfüllen. 2Die 
Grundsätze der Bemessung der Verweildauer sind von den in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und dem ZDF regelmäßig zu prüfen. 3Die Verweildauer von an-
gekauften Spielfilmen und angekauften Folgen von Fernsehse-
rien, die keine Auftragsproduktionen sind, ist zeitlich angemes-
sen zu begrenzen. 

(5) 1Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung nach 
Maßgabe von § 8 Abs. 7 und § 38, flächendeckende lokale Be-
richterstattung, nicht auf das Jugendangebot bezogene pres-
seähnliche Angebote, ein eigenständiges Hörfunkprogramm 
und die für das Jugendangebot in der Anlage zu diesem Staats-
vertrag genannten Angebotsformen sind im Jugendangebot 
nicht zulässig. 2Ist zur Erreichung der Zielgruppe aus journalis-
tisch-redaktionellen Gründen die Verbreitung des Jugendange-
bots außerhalb des von den in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF für das Jugendan-
gebot eingerichteten eigenen Portals geboten, sollen die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF für die Einhaltung der Bedingungen des Satzes 1 Sorge 
tragen. 3Sie haben für diesen Verbreitungsweg übereinstim-
mende Richtlinien, insbesondere zur Konkretisierung des Ju-
gendmedienschutzes und des Datenschutzes, zu erlassen. 4Das 
Jugendangebot darf nicht über Rundfunkfrequenzen (Kabel, 
Satellit, Terrestrik) verbreitet werden. 

(6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das ZDF haben gemeinsam in Bezug auf das Ju-
gendangebot in dem nach § 31 Abs. 2 zu veröffentlichenden 
Bericht insbesondere darzustellen: 

1. den besonderen Beitrag des Jugendangebots zur 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags, 

2. das Erreichen der Zielgruppe, die zielgruppengerechte 
Kommunikation sowie die verstetigten Möglichkeiten 
der Partizipation der Zielgruppe, 

3. das Ergebnis der Prüfung der Verweildauer nach Absatz 
4, 

4. die Nutzung des Verbreitungswegs außerhalb des für das 
Jugendangebot eingerichteten eigenen Portals nach Ab-
satz 5 Satz 2 und 3, 

5. den jeweiligen Anteil der in Deutschland und in Europa 
für das Jugendangebot hergestellten Inhalte und 

6. den jeweiligen Anteil an Eigenproduktionen, Auftrags-
produktionen und erworbenen Nutzungsrechten für an-
gekaufte Spielfilme und angekaufte Folgen von Fernseh- 

 serien für das Jugendangebot. 

§ 34 Funktionsgerechte Finanzausstattung, 
Grundsatz des Finanzausgleichs 
(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk in die Lage zu versetzen, seine verfassungsmäßigen und 

gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen; sie hat insbesondere den Be-
stand und die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zu gewährleisten. 

(2) 1Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunkanstalten ist 
Bestandteil des Finanzierungssystems der ARD; er stellt insbe-
sondere eine funktionsgerechte Aufgabenerfüllung der Anstal-
ten Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen sicher. 2Der 
Umfang der Finanzausgleichsmasse und ihre Anpassung an den 
Rundfunkbeitrag bestimmen sich nach dem Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag. 

§ 35 Finanzierung 
1Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch 
Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rundfunkwerbung und 
sonstige Einnahmen; vorrangige Finanzierungsquelle ist der 
Rundfunkbeitrag. 2Programme und Angebote im Rahmen sei-
nes Auftrags gegen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausge-
nommen hiervon sind Begleitmaterialien. 3Einnahmen aus dem 
Angebot von Telefonmehrwertdiensten dürfen nicht erzielt 
werden. 

§ 36 Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 
(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
wird regelmäßig entsprechend den Grundsätzen von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit, einschließlich der damit ver-
bundenen Rationalisierungspotentiale, auf der Grundlage von 
Bedarfsanmeldungen der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF und der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts "Deutschlandradio" durch die unabhängige 
KEF geprüft und ermittelt. 

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs sind 
insbesondere zugrunde zu legen 

1. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden 
Rundfunkprogramme sowie die durch Staatsvertrag aller 
Länder zugelassenen Fernsehprogramme (bestandsbe-
zogener Bedarf), 

2. nach Landesrecht zulässige neue Rundfunkprogramme, 
die Teilhabe an den neuen rundfunktechnischen 
Möglichkeiten in der Herstellung und zur Verbreitung 
von Rundfunkprogrammen sowie die Möglichkeit der 
Veranstaltung neuer Formen von Rundfunk (Entwick-
lungsbedarf), 

3. die allgemeine Kostenentwicklung und die besondere 
Kostenentwicklung im Medienbereich, 

4. die Entwicklung der Beitragserträge, der Werbeerträge 
und der sonstigen Erträge, 

5. die Anlage, Verzinsung und zweckbestimmte Verwen-
dung der Überschüsse, die dadurch entstehen, dass die 
jährlichen Gesamterträge der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 
Deutschlandradios die Gesamtaufwendungen für die 
Erfüllung ihres Auftrags übersteigen. 

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs soll 
ein hoher Grad der Objektivierbarkeit erreicht werden. 

(4) Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch Staatsvertrag. 

§ 37 Berichterstattung der Rechnungshöfe 
1Der für die Durchführung der Prüfung zuständige Rechnungs-
hof teilt das Ergebnis der Prüfung einer Landesrundfunkanstalt, 
des ZDF oder des Deutschlandradios einschließlich deren Be-
teiligungsunternehmen dem jeweils zuständigen Intendanten, 
den jeweils zuständigen Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalt 
und der Geschäftsführung des geprüften Beteiligungsunterneh-
mens sowie der KEF mit. 2Er gibt dem Intendanten der jeweili-
gen Rundfunkanstalt und der Geschäftsführung des Beteili-
gungsunternehmens Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Er-
gebnis der Prüfung und berücksichtigt die Stellungnahmen. 
3Den auf dieser Grundlage erstellten abschließenden Bericht 
über das Ergebnis der Prüfung teilt der zuständige Rechnungs-
hof den Landtagen und den Landesregierungen der die Rund-
funkanstalt tragenden Länder sowie der KEF mit und veröffent-
licht ihn anschließend. 4Dabei hat der Rechnungshof darauf zu 
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achten, dass die Wettbewerbsfähigkeit des geprüften Beteili-
gungsunternehmens nicht beeinträchtigt wird und insbesondere 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. 

§ 38 Zulässige Produktplatzierung 
1Über die Anforderungen nach § 8 Abs. 7 Satz 2 hinaus ist Pro-
duktplatzierung in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsen-
dungen und Sendungen der leichten Unterhaltung nur dann 
zulässig, 

1. wenn diese nicht vom Veranstalter selbst oder von einem 
mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen produ-
ziert oder in Auftrag gegeben wurden oder 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen, wie Produktions-
hilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in 
eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden. 

2Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind insbesondere 
Sendungen, die neben unterhaltenden Elementen im Wesentli-
chen informierenden Charakter haben, und Ratgebersendungen 
mit Unterhaltungselementen. 

§ 39 Dauer der Rundfunkwerbung, Sponsoring 
(1) 1Die Gesamtdauer der Rundfunkwerbung beträgt im Ersten 
Fernsehprogramm der ARD und im Programm „Zweites Deut-
sches Fernsehen“ jeweils höchstens 20 Minuten werktäglich im 
Jahresdurchschnitt. 2Nicht angerechnet werden auf die zulässi-
gen Werbezeiten Sendezeiten mit Produktplatzierungen und 
Sponsorhinweise. 3Nicht vollständig genutzte Werbezeit darf 
höchstens bis zu fünf Minuten werktäglich nachgeholt werden. 
4Nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im ganzen Bundes-
gebiet anerkannten Feiertagen dürfen Werbesendungen nicht 
ausgestrahlt werden. 5§ 46 bleibt unberührt. 

(2) In weiteren Fernsehprogrammen von ARD und ZDF sowie 
in den Dritten Fernsehprogrammen findet Rundfunkwerbung 
nicht statt. 

(3) Im Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung innerhalb ei-
nes Zeitraums von einer Stunde 20 vom Hundert nicht über-
schreiten. 

(4) Hinweise der Rundfunkanstalten auf Sendungen, Rundfunk-
programme oder rundfunkähnliche Telemedien des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks und auf Begleitmaterialien, die direkt 
von diesen Programmen und Sendungen abgeleitet sind, unent-
geltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich 
von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken, gesetzliche 
Pflichthinweise und neutrale Einzelbilder zwischen redaktio-
nellen Inhalten und Fernsehwerbe- oder Teleshoppingspots so-
wie zwischen einzelnen Spots gelten nicht als Werbung. 

(5) Die Länder sind berechtigt, den Landesrundfunkanstalten 
bis zu 90 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt Werbung 
im Hörfunk einzuräumen; ein am 1. Januar 1987 in den Ländern 
abweichender zeitlicher Umfang der Rundfunkwerbung und 
ihre tageszeitliche Begrenzung kann beibehalten werden. 

(6) Sponsoring findet nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und 
im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen im Fernsehen 
nicht statt; dies gilt nicht für das Sponsoring der Übertragung 
von Großereignissen nach § 13 Abs. 2. 

§ 40 Kommerzielle Tätigkeiten 
(1) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sind berechtigt, 
kommerzielle Tätigkeiten auszuüben. 2Kommerzielle Tätigkei-
ten sind Betätigungen, bei denen Leistungen auch für Dritte im 
Wettbewerb angeboten werden, insbesondere Werbung und 
Sponsoring, Verwertungsaktivitäten, Merchandising, Produk-
tion für Dritte und die Vermietung von Senderstandorten an 
Dritte. 3Diese Tätigkeiten dürfen nur unter Marktbedingungen 
erbracht werden. 4Die kommerziellen Tätigkeiten sind durch 
rechtlich selbständige Tochtergesellschaften zu erbringen. 5Bei 
geringer Marktrelevanz kann eine kommerzielle Tätigkeit 
durch die Rundfunkanstalt selbst erbracht werden; in diesem 
Fall ist eine getrennte Buchführung vorzusehen. 6Die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio haben sich bei den Beziehungen 
zu ihren kommerziell tätigen Tochterunternehmen marktkon-
form zu verhalten und die entsprechenden Bedingungen, wie 

bei einer kommerziellen Tätigkeit, auch ihnen gegenüber ein-
zuhalten. 

(2) 1Die Tätigkeitsbereiche sind von den zuständigen Gremien 
der Rundfunkanstalten vor Aufnahme der Tätigkeit zu geneh-
migen. 2Die Prüfung umfasst folgende Punkte: 

1. die Beschreibung der Tätigkeit nach Art und Umfang, 
die die Einhaltung der marktkonformen Bedingungen 
begründet (Marktkonformität) einschließlich eines 
Fremdvergleichs, 

2. den Vergleich mit Angeboten privater Konkurrenten, 

3. Vorgaben für eine getrennte Buchführung und 

4. Vorgaben für eine effiziente Kontrolle. 

§ 41 Beteiligung an Unternehmen 
(1) 1An einem Unternehmen, das einen gewerblichen oder sons-
tigen wirtschaftlichen Zweck zum Gegenstand hat, dürfen sich 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio unmittelbar oder 
mittelbar beteiligen, wenn 

1. dies im sachlichen Zusammenhang mit ihren gesetzli-
chen Aufgaben steht, 

2. das Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Per-
son besitzt und 

3. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Unterneh-
mens einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Organ 
vorsieht. 

2Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht erfüllt sein, 
wenn die Beteiligung nur vorübergehend eingegangen wird und 
unmittelbaren Programmzwecken dient. 

(2) 1Bei Beteiligungsunternehmen haben sich die Rundfunkan-
stalten in geeigneter Weise den nötigen Einfluss auf die Ge-
schäftsleitung des Unternehmens, insbesondere eine angemes-
sene Vertretung im Aufsichtsgremium, zu sichern. 2Eine 
Prüfung der Betätigung der Anstalten bei dem Unternehmen un-
ter Beachtung kaufmännischer Grundsätze durch einen Wirt-
schaftsprüfer ist auszubedingen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für juristische Per-
sonen des Privatrechts, die von den Rundfunkanstalten ge-
gründet werden und deren Geschäftsanteile sich ausschließlich 
in ihrer Hand befinden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Beteiligungen 
der Rundfunkanstalten an gemeinnützigen Rundfunkunterneh-
men und Pensionskassen. 

§ 42 Kontrolle der Beteiligung an 
Unternehmen 
(1) 1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio haben ein effek-
tives Controlling über ihre Beteiligungen nach § 41 einzurich-
ten. 2Der Intendant hat das jeweils zuständige Aufsichtsgre-
mium der Rundfunkanstalt regelmäßig über die wesentlichen 
Vorgänge in den Beteiligungsunternehmen, insbesondere über 
deren finanzielle Entwicklung, zu unterrichten. 

(2) 1Der Intendant hat dem jeweils zuständigen Aufsichtsgre-
mium jährlich einen Beteiligungsbericht vorzulegen. 2Dieser 
Bericht schließt folgende Bereiche ein: 

1. die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und mittelbarer 
Beteiligungen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für 
die Rundfunkanstalt, 

2. die gesonderte Darstellung der Beteiligungen mit kom-
merziellen Tätigkeiten und den Nachweis der Erfüllung 
der staatsvertraglichen Vorgaben für kommerzielle 
Tätigkeiten und 

3. die Darstellung der Kontrolle der Beteiligungen ein-
schließlich von Vorgängen mit besonderer Bedeutung. 

3Der Bericht ist den jeweils zuständigen Rechnungshöfen und 
der rechtsaufsichtsführenden Landesregierung zu übermitteln. 

(3) 1Die für die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio zu-
ständigen Rechnungshöfe prüfen die Wirtschaftsführung bei 
solchen Unternehmen des Privatrechts, an denen die Anstalten 
unmittelbar, mittelbar, auch zusammen mit anderen Anstalten 
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oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, mit Mehrheit be-
teiligt sind und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese 
Prüfungen durch die Rechnungshöfe vorsieht. 2Die Anstalten 
sind verpflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen Regelun-
gen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung des Unterneh-
mens zu sorgen. 

(4) Sind mehrere Rechnungshöfe für die Prüfung zuständig, 
können sie die Prüfung einem dieser Rechnungshöfe übertra-
gen. 

§ 43 Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten 
(1) 1Bei Mehrheitsbeteiligungen im Sinne von § 42 Abs. 3 der 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, des ZDF und des Deutschlandradios oder bei Gesellschaf-
ten, bei denen ein Prüfungsrecht der zuständigen Rech-
nungshöfe besteht, sind die Rundfunkanstalten zusätzlich zu 
den allgemein bestehenden Prüfungsrechten der Rech-
nungshöfe verpflichtet darauf hinzuwirken, dass die Beteili-
gungsunternehmen den jährlichen Abschlussprüfer nur im Ein-
vernehmen mit den zuständigen Rechnungshöfen bestellen. 
2Die Rundfunkanstalten haben dafür Sorge zu tragen, dass das 
Beteiligungsunternehmen vom Abschlussprüfer im Rahmen der 
Prüfung des Jahresabschlusses auch die Marktkonformität sei-
ner kommerziellen Tätigkeiten auf der Grundlage zusätzlicher 
von den jeweils zuständigen Rechnungshöfen festzulegender 
Fragestellungen prüfen lässt und den Abschlussprüfer 
ermächtigt, das Ergebnis der Prüfung zusammen mit dem Ab-
schlussbericht den zuständigen Rechnungshöfen mitzuteilen. 
3Diese Fragestellungen werden von dem für die Prüfung zu-
ständigen Rechnungshof festgelegt und umfassen insbesondere 
den Nachweis der Einhaltung der staatsvertraglichen Vorgaben 
für kommerzielle Aktivitäten. 4Die Rundfunkanstalten sind ver-
pflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen Regelungen in 
den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung des Beteiligungsun-
ternehmens zu sorgen. 5Die Wirtschaftsprüfer testieren den Jah-
resabschluss der Beteiligungsunternehmen und berichten den 
zuständigen Rechnungshöfen auch hinsichtlich der in Satz 2 
und 3 genannten Fragestellungen. 6Sie teilen das Ergebnis und 
den Abschlussbericht den zuständigen Rechnungshöfen mit. 
7Die zuständigen Rechnungshöfe werten die Prüfung aus und 
können in jedem Einzelfall selbst Prüfmaßnahmen bei den be-
treffenden Beteiligungsunternehmen ergreifen. 8Die durch die 
ergänzenden Prüfungen zusätzlich entstehenden Kosten tragen 
die jeweiligen Beteiligungsunternehmen. 

(2) 1Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer Marktrelevanz 
nach § 40 Abs. 1 Satz 5 sind die Rundfunkanstalten auf Anfor-
derung des zuständigen Rechnungshofes verpflichtet, für ein 
dem Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 bis 8 entsprechendes Verfahren 
Sorge zu tragen. 2Werden Verstöße gegen die Bestimmungen 
zur Marktkonformität bei Prüfungen von Beteiligungsunterneh-
men oder der Rundfunkanstalten selbst festgestellt, findet auf 
die Mitteilung des Ergebnisses § 37 Anwendung. 

§ 44 Haftung für kommerziell tätige 
Beteiligungsunternehmen 
Für kommerziell tätige Beteiligungsunternehmen dürfen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio keine Haftung übernehmen. 

§ 45 Richtlinien 
1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und das ZDF erlassen Richtlinien zur Durchführung der 
§§ 8 bis 11, 38 und 39. 2In der Richtlinie zu § 11 sind insbeson-
dere die Bedingungen zur Teilnahme Minderjähriger näher zu 
bestimmen. 3Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF stellen hierzu das Benehmen 
mit den Landesmedienanstalten her und führen einen gemein-
samen Erfahrungsaustausch in der Anwendung dieser Richtli-
nien durch. 4In der Richtlinie zu § 8 Abs. 7 und § 38 ist näher 
zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, in welchen 
Formaten und in welchem Umfang unentgeltliche Produktplat-
zierung stattfinden kann, wie die Unabhängigkeit der Produzen-
ten und Redaktionen gesichert und eine ungebührliche Heraus-
stellung des Produkts vermieden wird. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten 
für die Richtlinien des Deutschlandradios zur Durchführung der 
§§ 8, 11 und 38 entsprechend. 

§ 46 Änderung der Werbung 
Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer der Wer-
bung, der tageszeitlichen Begrenzung der Werbung und ihrer 
Beschränkung auf Werktage im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk vereinbaren. 

§ 47 Ausschluss von Teleshopping 
Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshopping-Spots im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht statt. 

§ 48 Versorgungsauftrag 
1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio können ihrem ge-
setzlichen Auftrag durch Nutzung geeigneter Übertragungs-
wege nachkommen. 2Bei der Auswahl des Übertragungswegs 
sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten. 3Die analoge Verbreitung bisher ausschließlich digi-
tal verbreiteter Programme ist unzulässig. 

§ 49 Veröffentlichung von Beanstandungen 
Die zuständigen Aufsichtsgremien der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios können vom Intendanten verlangen, dass er 
bei Rechtsverstößen Beanstandungen der Gremien im Pro-
gramm veröffentlicht. 

IV. Abschnitt Besondere Bestimmungen 
für den privaten Rundfunk 

1. Unterabschnitt Anwendungsbereich, Pro-
grammgrundsätze 

§ 50 Anwendungsbereich 
1Die §§ 51, 53 bis 68 gelten nur für bundesweit ausgerichtete 
Angebote. 2Die §§ 52 bis 55 Abs. 1 und § 58 gelten auch für 
Teleshoppingkanäle. 3Eine abweichende Regelung durch Lan-
desrecht ist nicht zulässig. 4Die Entscheidungen der Kommis-
sion zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich 
(KEK, § 104 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) sind den Zuweisungen von 
Übertragungskapazitäten nach diesem Staatsvertrag und durch 
die zuständige Landesmedienanstalt auch bei der Entscheidung 
über die Zuweisung von Übertragungskapazitäten nach Landes-
recht zugrunde zu legen. 

§ 51 Programmgrundsätze 
(1) 1Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige 
Ordnung. 2Die Rundfunkprogramme haben die Würde des 
Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschauli-
chen Überzeugungen anderer zu achten. 3Sie sollen die Zusam-
mengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internatio-
nale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies 
Miteinander hinwirken. 4Die Vorschriften der allgemeinen Ge-
setze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstellung der 
Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum mit ei-
nem angemessenen Anteil an Information, Kultur und Bildung 
beitragen; die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, 
bleibt hiervon unberührt. 

2. Unterabschnitt Zulassung 

§ 52 Grundsatz 
(1) 1Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung von Rund-
funkprogrammen einer Zulassung. 2§ 54 bleibt unberührt. 3Die 
Zulassung eines Veranstalters nicht bundesweit ausgerichteten 
Rundfunks richtet sich nach Landesrecht. 4Für die Zulassung 
eines Veranstalters bundesweit ausgerichteten Rundfunks gel-
ten die Vorschriften dieses Unterabschnitts; im Übrigen gilt 
Landesrecht. 

(2) 1Die Zulassung eines Fernsehveranstalters kann versagt oder 
widerrufen werden, wenn 
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1. sich das Programm des Veranstalters ganz oder in we-
sentlichen Teilen an die Bevölkerung eines anderen 
Staates richtet, der das Europäische Übereinkommen 
über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat 
und 

2. der Veranstalter sich zu dem Zweck in Deutschland nie-
dergelassen hat, die Bestimmungen des anderen Staates 
zu umgehen und 

3. die Bestimmungen des anderen Staates, die der Veran-
stalter zu umgehen bezweckt, Gegenstand des Europäis-
chen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen sind. 

2Statt der Versagung oder des Widerrufs der Zulassung kann 
diese auch mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit 
dies ausreicht, die Umgehung nach Satz 1 auszuschließen. 

§ 53 Erteilung einer Zulassung für 
Veranstalter von bundesweit ausgerichtetem 
Rundfunk 
(1) Eine Zulassung darf nur an eine natürliche oder juristische 
Person erteilt werden, die 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist, 

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht 
durch Richterspruch verloren hat, 

3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach 
Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

4. als Vereinigung nicht verboten ist, 

5. ihren Wohnsitz oder Sitz in Deutschland, einem sonsti-
gen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt 
werden kann und 

6. die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften und der auf dieser Grundlage 
erlassenen Verwaltungsakte Rundfunk veranstaltet. 

(2) 1Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 6 
müssen bei juristischen Personen von den gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Vertretern erfüllt sein. 2Einem Veranstalter in 
der Rechtsform einer Aktiengesellschaft darf nur dann eine Zu-
lassung erteilt werden, wenn in der Satzung der Aktiengesell-
schaft bestimmt ist, dass die Aktien nur als Namensaktien oder 
als Namensaktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgege-
ben werden dürfen. 

(3) 1Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von Kirchen und 
Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Be-
dienstete sowie an politische Parteien und Wählervereinigun-
gen. 2Gleiches gilt für Unternehmen, die im Verhältnis eines 
verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengeset-
zes zu den in Satz 1 Genannten stehen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
für ausländische öffentliche oder staatliche Stellen entspre-
chend. 

§ 54 Zulassungsfreie Rundfunkprogramme 
(1) 1Keiner Zulassung bedürfen Rundfunkprogramme, 

1. die nur geringe Bedeutung für die individuelle und 
öffentliche Meinungsbildung entfalten, oder 

2. die im Durchschnitt von sechs Monaten weniger als 
20.000 gleichzeitige Nutzer erreichen oder in ihrer prog-
nostizierten Entwicklung erreichen werden. 

2Die zuständige Landesmedienanstalt bestätigt die Zulassungs-
freiheit auf Antrag durch Unbedenklichkeitsbescheinigung. 

(2) Die Landesmedienanstalten regeln das Nähere zur Konkre-
tisierung der Zulassungsfreiheit nach Absatz 1 durch Satzung. 

(3) Vor dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages angezeigte, 
ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme gel-
ten als zugelassene Programme nach § 52. 

(4) 1Auf zulassungsfreie Rundfunkprogramme finden die Vor-
schriften der §§ 15, 57 und 68 keine Anwendung. 2§ 53 findet 
mit Ausnahme seines Absatzes 1 Nr. 1 entsprechende Anwen-
dung. 3Die zuständige Landesmedienanstalt kann von Veran-
staltern von Rundfunkprogrammen im Sinne des Absatzes 1 die 

in den §§ 55 und 56 genannten Informationen und Unterlagen 
verlangen. 

§ 55 Grundsätze für das Zulassungsverfahren 
(1) In dem Zulassungsantrag sind Name und Anschrift des An-
tragstellers, Programminhalt, Programmkategorie (Voll- oder 
Spartenprogramm), Programmdauer, Übertragungstechnik und 
geplantes Verbreitungsgebiet anzugeben. 

(2) Sofern erforderlich, hat die zuständige Landesmedienanstalt 
Auskunft und die Vorlage weiterer Unterlagen zu verlangen, die 
sich insbesondere erstrecken auf 

1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Be-
teiligungen im Sinne des § 62 an dem Antragsteller so-
wie der Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse bei dem 
Antragsteller und den mit ihm im Sinne des Aktienge-
setzes verbundenen Unternehmen, 

2. die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 der Ab-
gabenordnung unter den Beteiligten nach Nummer 1, 
gleiches gilt für Vertreter der Person oder Personenge-
sellschaft oder des Mitglieds eines Organs einer juristi-
schen Person, 

3. den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen 
Bestimmungen des Antragstellers, 

4. Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller un-
mittelbar oder mittelbar im Sinne des § 62 Beteiligten 
bestehen und sich auf die gemeinsame Veranstaltung 
von Rundfunk sowie auf Treuhandverhältnisse und nach 
den §§ 60 und 62 erhebliche Beziehungen beziehen, 

5. eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, dass die 
nach den Nummern 1 bis 4 vorgelegten Unterlagen und 
Angaben vollständig sind. 

(3) 1Ist für die Prüfung im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
ein Sachverhalt bedeutsam, der sich auf Vorgänge außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Staatsvertrages bezieht, hat der 
Antragsteller diesen Sachverhalt aufzuklären und die erforder-
lichen Beweismittel zu beschaffen. 2Er hat dabei alle für ihn be-
stehenden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszu-
schöpfen. 3Der Antragsteller kann sich nicht darauf berufen, 
dass er Sachverhalte nicht aufklären oder Beweismittel nicht 
beschaffen kann, wenn er sich nach Lage des Falles bei der Ge-
staltung seiner Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaf-
fen oder einräumen lassen können. 

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten für 
natürliche und juristische Personen oder Personengesellschaf-
ten, die an dem Antragsteller unmittelbar oder mittelbar im 
Sinne von § 62 beteiligt sind oder zu ihm im Verhältnis eines 
verbundenen Unternehmens stehen oder sonstige Einflüsse im 
Sinne der §§ 60 und 62 auf ihn ausüben können, entsprechend. 

(5) Kommt ein Auskunfts- oder Vorlagepflichtiger seinen Mit-
wirkungspflichten nach den Absätzen 1 bis 4 innerhalb einer 
von der zuständigen Landesmedienanstalt bestimmten Frist 
nicht nach, kann der Zulassungsantrag abgelehnt werden. 

(6) 1Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens Auskunfts- und 
Vorlagepflichtigen sind verpflichtet, jede Änderung der maß-
geblichen Umstände nach Antragstellung oder nach Erteilung 
der Zulassung unverzüglich der zuständigen Landesmedienan-
stalt mitzuteilen. 2Die Absätze 1 bis 5 finden entsprechende An-
wendung. 3§ 63 bleibt unberührt. 

(7) Unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten sind der Ver-
anstalter und die an ihm unmittelbar oder mittelbar im Sinne 
von § 62 Beteiligten jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres 
verpflichtet, unverzüglich der zuständigen Landesmedienan-
stalt gegenüber eine Erklärung darüber abzugeben, ob und in-
wieweit innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres bei den 
nach § 62 maßgeblichen Beteiligungs- und Zurechnungstatbe-
ständen eine Veränderung eingetreten ist. 

§ 56 Auskunftsrechte und 
Ermittlungsbefugnisse 
(1) 1Die zuständige Landesmedienanstalt kann alle Ermittlun-
gen durchführen und alle Beweise erheben, die zur Erfüllung 
ihrer sich aus den §§ 60 bis 67 und 120 ergebenden Aufgaben 
erforderlich sind. 2Sie bedient sich der Beweismittel, die sie 
nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachver-
halts für erforderlich hält. 3Sie kann insbesondere 
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1. Auskünfte einholen, 

2. Beteiligte im Sinne des § 13 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes anhören, Zeugen und Sachverständige verneh-
men oder die schriftliche Äußerung von Beteiligten, 
Sachverständigen und Zeugen einholen, 

3. Urkunden und Akten beiziehen, 

4. den Augenschein einnehmen. 
4Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur Aus-
kunft herangezogen werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung 
durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 
verspricht. 

(2) 1Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur 
Aussage oder zur Erstattung von Gutachten. 2Die Vorschriften 
der Zivilprozessordnung über die Pflicht, als Zeuge auszusagen 
oder als Sachverständiger ein Gutachten zu erstatten, über die 
Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung 
von Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Zeugen oder 
Sachverständige gelten entsprechend. 3Die Entschädigung der 
Zeugen und Sachverständigen erfolgt in entsprechender An-
wendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes. 

(3) 1Zur Glaubhaftmachung der Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Angaben darf die zuständige Landesmedienanstalt die Vor-
lage einer eidesstattlichen Versicherung von denjenigen verlan-
gen, die nach § 55 Abs. 1 und 4 auskunfts- und vorlagepflichtig 
sind. 2Eine Versicherung an Eides statt soll nur gefordert wer-
den, wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht 
vorhanden sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. 

(4) 1Die von der zuständigen Landesmedienanstalt mit der 
Durchführung der sich aus den §§ 60 bis 67 und § 120 ergeben-
den Aufgaben betrauten Personen dürfen während der üblichen 
Geschäfts- und Arbeitszeiten die Geschäftsräume und -grund-
stücke der in § 55 Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen und Per-
sonengesellschaften betreten und die in Absatz 5 genannten Un-
terlagen einsehen und prüfen. 2Das Grundrecht des Artikels 13 
des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 

(5) 1Die in § 55 Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen oder Per-
sonengesellschaften haben auf Verlangen Aufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden, die für die An-
wendung der §§ 60 bis 67 und § 120 erheblich sein können, 
vorzulegen, Auskünfte zu erteilen und die sonst zur 
Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 4 erforderlichen 
Hilfsdienste zu leisten. 2Vorkehrungen, die die Maßnahmen 
hindern oder erschweren, sind unzulässig. 

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr straf-
rechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(7) 1Durchsuchungen dürfen nur aufgrund einer Anordnung des 
Amtsrichters, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, 
vorgenommen werden. 2Bei Gefahr im Verzug können die in 
Absatz 4 bezeichneten betrauten Personen während der Ge-
schäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne richterli-
che Anordnung vornehmen. 3An Ort und Stelle ist eine Nieder-
schrift über Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr we-
sentliches Ergebnis aufzunehmen, aus der sich, falls keine rich-
terliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, 
die zur Annahme einer Gefahr im Verzug geführt haben. 

(8) 1Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die zu durchsu-
chenden Räume darf der Durchsuchung beiwohnen. 2Ist er ab-
wesend, soll sein Vertreter oder ein anderer Zeuge hinzugezo-
gen werden. 3Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die 
durchsuchten Räume oder seinem Vertreter ist auf Verlangen 
eine Durchschrift der in Absatz 7 Satz 3 genannten Nieder-
schrift zu erteilen. 

§ 57 Publizitätspflicht und sonstige 
Vorlagepflichten 
(1) 1Jeder Veranstalter hat unabhängig von seiner Rechtsform 
jährlich nach Maßgabe der Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches, die für große Kapitalgesellschaften gelten, einen Jahres-
abschluss samt Anhang und einen Lagebericht spätestens bis 

zum Ende des neunten auf das Ende des Geschäftsjahres fol-
genden Monats zu erstellen und bekannt zu machen. 2Satz 1 fin-
det auf an dem Veranstalter unmittelbar Beteiligte, denen das 
Programm des Veranstalters nach § 62 Abs. 1 Satz 1, und mit-
telbar Beteiligte, denen das Programm nach § 62 Abs. 1 Satz 2 
zuzurechnen ist, entsprechende Anwendung. 

(2) Innerhalb derselben Frist hat der Veranstalter eine Aufstel-
lung der Programmbezugsquellen für den Berichtszeitraum der 
zuständigen Landesmedienanstalt vorzulegen. 

§ 58 Vertraulichkeit 
Jenseits des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 
2016/679 dürfen Angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen oder juristischen Person oder ei-
ner Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse, die den Landesmedienanstalten, ihren Organen, ih-
ren Bediensteten oder von ihnen beauftragten Dritten im Rah-
men der Durchführung ihrer Aufgaben anvertraut oder sonst be-
kannt geworden sind, nicht unbefugt offenbart werden. 

3. Unterabschnitt Sicherung der Meinungsvielfalt 

§ 59 Meinungsvielfalt, regionale Fenster 
(1) 1Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Mei-
nungen im Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. 2Die be-
deutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftli-
chen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollprogrammen an-
gemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten 
sind zu berücksichtigen. 3Die Möglichkeit, Spartenprogramme 
anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(2) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffentlichen 
Meinung nicht in hohem Maße ungleichgewichtig beeinflussen. 

(3) 1Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die Landesme-
dienanstalt darauf hinwirken, dass an dem Veranstalter auch In-
teressenten mit kulturellen Programmbeiträgen beteiligt wer-
den. 2Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung besteht nicht. 

(4) 1In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten 
Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeitlichen und re-
gional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten zum 1. 
Juli 2002 nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fenster-
programme zur aktuellen und authentischen Darstellung der Er-
eignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Lebens in dem jeweiligen Land aufzunehmen. 2Der 
Hauptprogrammveranstalter hat organisatorisch sicherzustel-
len, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des Fensterpro-
grammveranstalters gewährleistet ist. 3Dem Fensterprogramm-
veranstalter ist eine gesonderte Zulassung zu erteilen. 4Fenster-
programmveranstalter und Hauptprogrammveranstalter sollen 
zueinander nicht im Verhältnis eines verbundenen Unterneh-
mens nach § 62 stehen, es sei denn, zum 31. Dezember 2009 
bestehende landesrechtliche Regelungen stellen die Un-
abhängigkeit in anderer Weise sicher. 5Zum 31. Dezember 2009 
bestehende Zulassungen bleiben unberührt. 6Eine Verlängerung 
ist zulässig. 7Mit der Organisation der Fensterprogramme ist zu-
gleich deren Finanzierung durch den Hauptprogrammveranstal-
ter sicherzustellen. 8Die Landesmedienanstalten stimmen die 
Organisation der Fensterprogramme in zeitlicher und techni-
scher Hinsicht unter Berücksichtigung der Interessen der be-
troffenen Veranstalter ab. 

§ 60 Sicherung der Meinungsvielfalt im 
Fernsehen 
(1) Ein Unternehmen (natürliche oder juristische Person oder 
Personenvereinigung) darf in Deutschland selbst oder durch 
ihm zurechenbare Unternehmen bundesweit im Fernsehen eine 
unbegrenzte Anzahl von Programmen veranstalten, es sei denn, 
es erlangt dadurch vorherrschende Meinungsmacht nach Maß-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) 1Erreichen die einem Unternehmen zurechenbaren Pro-
gramme im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil 
von 30 vom Hundert, so wird vermutet, dass vorherrschende 
Meinungsmacht gegeben ist. 2Gleiches gilt bei Erreichen eines 
Zuschaueranteils von 25 vom Hundert, sofern das Unternehmen 
auf einem medienrelevanten verwandten Markt eine marktbe-
herrschende Stellung hat oder eine Gesamtbeurteilung seiner 
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Aktivitäten im Fernsehen und auf medienrelevanten verwand-
ten Märkten ergibt, dass der dadurch erzielte Meinungseinfluss 
dem eines Unternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 
vom Hundert im Fernsehen entspricht. 3Bei der Berechnung des 
nach Satz 2 maßgeblichen Zuschaueranteils kommen vom 
tatsächlichen Zuschaueranteil zwei Prozentpunkte in Abzug, 
wenn in dem dem Unternehmen zurechenbaren Vollprogramm 
mit dem höchsten Zuschaueranteil Fensterprogramme gemäß 
§ 59 Abs. 4 aufgenommen sind; bei gleichzeitiger Aufnahme 
von Sendezeit für Dritte nach Maßgabe des Absatzes 5 kommen 
vom tatsächlichen Zuschaueranteil weitere drei Prozentpunkte 
in Abzug. 

(3) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Program-
men vorherrschende Meinungsmacht erlangt, darf für weitere 
diesem Unternehmen zurechenbare Programme keine Zulas-
sung erteilt oder der Erwerb weiterer zurechenbarer Beteiligun-
gen an Veranstaltern nicht als unbedenklich bestätigt werden. 

(4) 1Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Program-
men vorherrschende Meinungsmacht erlangt, schlägt die zu-
ständige Landesmedienanstalt durch die KEK dem Unterneh-
men folgende Maßnahmen vor: 

1. das Unternehmen kann ihm zurechenbare Beteiligungen 
an Veranstaltern aufgeben, bis der zurechenbare Zu-
schaueranteil des Unternehmens hierdurch unter die 
Grenze nach Absatz 2 Satz 1 fällt, oder 

2. es kann im Falle des Absatzes 2 Satz 2 seine Marktstel-
lung auf medienrelevanten verwandten Märkten vermin-
dern oder ihm zurechenbare Beteiligungen an Veranstal-
tern aufgeben, bis keine vorherrschende Meinungsmacht 
nach Absatz 2 Satz 2 mehr gegeben ist, oder 

3. es kann bei ihm zurechenbaren Veranstaltern vielfaltssi-
chernde Maßnahmen im Sinne der §§ 64 bis 66 ergrei-
fen. 

2Die KEK erörtert mit dem Unternehmen die in Betracht kom-
menden Maßnahmen mit dem Ziel, eine einvernehmliche Rege-
lung herbeizuführen. 3Kommt keine Einigung zustande oder 
werden die einvernehmlich zwischen dem Unternehmen und 
der KEK vereinbarten Maßnahmen nicht in angemessener Frist 
durchgeführt, sind von der zuständigen Landesmedienanstalt 
nach Feststellung durch die KEK die Zulassungen von so vielen 
dem Unternehmen zurechenbaren Programmen zu widerrufen, 
bis keine vorherrschende Meinungsmacht durch das Unterneh-
men mehr gegeben ist. 4Die Auswahl trifft die KEK unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles. 5Eine 
Entschädigung für Vermögensnachteile durch den Widerruf der 
Zulassung wird nicht gewährt. 

(5) 1Erreicht ein Veranstalter mit einem Vollprogramm oder ei-
nem Spartenprogramm mit Schwerpunkt Information im 
Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 10 vom 
Hundert, hat er binnen sechs Monaten nach Feststellung und 
Mitteilung durch die zuständige Landesmedienanstalt Sende-
zeit für unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 65 einzuräu-
men. 2Erreicht ein Unternehmen mit ihm zurechenbaren Pro-
grammen im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil 
von 20 vom Hundert, ohne dass eines der Vollprogramme oder 
Spartenprogramme mit Schwerpunkt Information einen Zu-
schaueranteil von zehn vom Hundert erreicht, trifft die Ver-
pflichtung nach Satz 1 den Veranstalter des dem Unternehmen 
zurechenbaren Programms mit dem höchsten Zuschaueranteil. 
3Trifft der Veranstalter die danach erforderlichen Maßnahmen 
nicht, ist von der zuständigen Landesmedienanstalt nach Fest-
stellung durch die KEK die Zulassung zu widerrufen. 4Absatz 4 
Satz 5 gilt entsprechend. 

(6) 1Die Landesmedienanstalten veröffentlichen gemeinsam 
alle drei Jahre oder auf Anforderung der Länder einen Bericht 
der KEK über die Entwicklung der Konzentration und über 
Maßnahmen zur Sicherung der Meinungsvielfalt im privaten 
Rundfunk unter Berücksichtigung von 

1. Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrele-
vanten verwandten Märkten, 

2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunkveran-
staltern in verschiedenen Verbreitungsgebieten und 

3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich. 

2Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 60 bis 66 und zu 
erforderlichen Änderungen dieser Bestimmungen Stellung neh-
men. 

(7) 1Die Landesmedienanstalten veröffentlichen jährlich eine 
von der KEK zu erstellende Programmliste. 2In die Programm-
liste sind alle Programme, ihre Veranstalter und deren Betei-
ligte aufzunehmen. 

§ 61 Bestimmung der Zuschaueranteile 
(1) 1Die Landesmedienanstalten ermitteln durch die KEK den 
Zuschaueranteil der jeweiligen Programme unter Einbeziehung 
aller deutschsprachigen Programme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und des bundesweit empfangbaren privaten Rund-
funks. 2Für Entscheidungen maßgeblich ist der bei Einleitung 
des Verfahrens im Durchschnitt der letzten zwölf Monate er-
reichte Zuschaueranteil der einzubeziehenden Programme. 

(2) 1Die Landesmedienanstalten beauftragen nach Maßgabe ei-
ner Entscheidung der KEK ein Unternehmen zur Ermittlung der 
Zuschaueranteile; die Vergabe des Auftrags erfolgt nach den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 2Die Er-
mittlung muss aufgrund repräsentativer Erhebungen bei Zu-
schauern ab Vollendung des dritten Lebensjahres nach allge-
mein anerkanntenwissenschaftlichen Methoden durchgeführt 
werden. 3Die Landesmedienanstalten sollen mit dem Unterneh-
men vereinbaren, dass die anlässlich der Ermittlung der Zu-
schaueranteile nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten vertrag-
lich auch von Dritten genutzt werden können. 4In diesem Fall 
sind die auf die Landesmedienanstalten entfallenden Kosten 
entsprechend zu mindern. 

(3) 1Die Veranstalter sind bei der Ermittlung der Zuschaueran-
teile zur Mitwirkung verpflichtet. 2Kommt ein Veranstalter sei-
ner Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Zulassung wider-
rufen werden. 

§ 62 Zurechnung von Programmen 
(1) 1Einem Unternehmen sind sämtliche Programme zuzurech-
nen, die es selbst veranstaltet oder die von einem anderen Un-
ternehmen veranstaltet werden, an dem es unmittelbar mit 25 
vom Hundert oder mehr an dem Kapital oder an den Stimm-
rechten beteiligt ist. 2Ihm sind ferner alle Programme von Un-
ternehmen zuzurechnen, an denen es mittelbar beteiligt ist, so-
fern diese Unternehmen zu ihm im Verhältnis eines verbunde-
nen Unternehmens im Sinne von § 15 des Aktiengesetzes ste-
hen und diese Unternehmen am Kapital oder an den 
Stimmrechten eines Veranstalters mit 25 vom Hundert oder 
mehr beteiligt sind. 3Die im Sinne der Sätze 1 und 2 verbunde-
nen Unternehmen sind als einheitliche Unternehmen anzuse-
hen, und deren Anteile am Kapital oder an den Stimmrechten 
sind zusammenzufassen. 4Wirken mehrere Unternehmen auf-
grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise derart zusam-
men, dass sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf ein 
beteiligtes Unternehmen ausüben können, so gilt jedes von 
ihnen als herrschendes Unternehmen. 

(2) 1Einer Beteiligung nach Absatz 1 steht gleich, wenn ein Un-
ternehmen allein oder gemeinsam mit anderen auf einen Veran-
stalter einen vergleichbaren Einfluss ausüben kann. 2Als ver-
gleichbarer Einfluss gilt auch, wenn ein Unternehmen oder ein 
ihm bereits aus anderen Gründen nach Absatz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 zurechenbares Unternehmen 

1. regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit eines 
Veranstalters mit von ihm zugelieferten Programmteilen 
gestaltet oder 

2. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungsrechtli-
cher Bestimmungen oder in sonstiger Weise eine Stel-
lung innehat, die wesentliche Entscheidungen eines Ver-
anstalters über die Programmgestaltung, den Pro-
grammeinkauf oder die Programmproduktion von seiner 
Zustimmung abhängig macht. 

(3) Bei der Zurechnung nach den Absätzen 1 und 2 sind auch 
Unternehmen einzubeziehen, die ihren Sitz außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Staatsvertrages haben. 

(4) 1Bei der Prüfung und Bewertung vergleichbarer Einflüsse 
auf einen Veranstalter sind auch bestehende Angehörigen-
verhältnisse einzubeziehen. 2Hierbei finden die Grundsätze des 
Wirtschafts- und Steuerrechts Anwendung. 
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§ 63 Veränderung von 
Beteiligungsverhältnissen 
1Jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnissen o-
der sonstigen Einflüssen ist bei der zuständigen Landesmedien-
anstalt vor ihrem Vollzug schriftlich anzumelden. 2Anmelde-
pflichtig sind der Veranstalter und die an dem Veranstalter un-
mittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 Beteiligten. 3Die 
Veränderungen dürfen nur dann von der zuständigen Landes-
medienanstalt als unbedenklich bestätigt werden, wenn unter 
den veränderten Voraussetzungen eine Zulassung erteilt werden 
könnte. 4Wird eine geplante Veränderung vollzogen, die nicht 
nach Satz 3 als unbedenklich bestätigt werden kann, ist die Zu-
lassung zu widerrufen. 5Für den Widerruf gilt § 108 Abs. 2 und 
3. 6Für geringfügige Veränderungen von Beteiligungs-
verhältnissen oder sonstigen Einflüssen kann die KEK durch 
Richtlinien Ausnahmen für die Anmeldepflicht vorsehen. 

§ 64 Vielfaltssichernde Maßnahmen 
Stellen die vorgenannten Vorschriften auf vielfaltssichernde 
Maßnahmen bei einem Veranstalter oder Unternehmen ab, gel-
ten als solche Maßnahmen: 

1. die Einräumung von Sendezeit für unabhängige Dritte 
(§ 65), 

2. die Einrichtung eines Programmbeirats (§ 66). 

§ 65 Sendezeit für unabhängige Dritte 
(1) 1Ein Fensterprogramm, das aufgrund der Verpflichtung zur 
Einräumung von Sendezeit nach den vorstehenden Bestimmun-
gen ausgestrahlt wird, muss unter Wahrung der Programmauto-
nomie des Hauptveranstalters einen zusätzlichen Beitrag zur 
Vielfalt in dessen Programm, insbesondere in den Bereichen 
Kultur, Bildung und Information, leisten. 2Die Gestaltung des 
Fensterprogramms hat in redaktioneller Unabhängigkeit vom 
Hauptprogramm zu erfolgen. 

(2) 1Die Dauer des Fensterprogramms muss wöchentlich min-
destens 260 Minuten, davon mindestens 75 Minuten in der Sen-
dezeit von 19.00 Uhr bis 23.30 Uhr betragen. 2Auf die wöchent-
liche Sendezeit werden Regionalfensterprogramme bis höchs-
tens 150 Minuten pro Woche mit höchstens 80 Minuten pro 
Woche auf die Drittsendezeit außerhalb der in Satz 1 genannten 
Sendezeit angerechnet; bei einer geringeren wöchentlichen 
Sendezeit für das Regionalfenster vermindert sich die anrechen-
bare Sendezeit von 80 Minuten entsprechend. 3Die Anrechnung 
ist nur zulässig, wenn die Regionalfensterprogramme in redak-
tioneller Unabhängigkeit veranstaltet werden und insgesamt 
bundesweit mindestens 50 vom Hundert der Fernsehhaushalte 
erreichen. 4Eine Unterschreitung dieser Reichweite ist im Zuge 
der Digitalisierung der Übertragungswege zulässig. 

(3) 1Der Fensterprogrammanbieter nach Absatz 1 darf nicht in 
einem rechtlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Hauptpro-
grammveranstalter stehen. 2Rechtliche Abhängigkeit im Sinne 
von Satz 1 liegt vor, wenn das Hauptprogramm und das Fens-
terprogramm nach § 62 demselben Unternehmen zugerechnet 
werden können. 

(4) 1Ist ein Hauptprogrammveranstalter zur Einräumung von 
Sendezeit für unabhängige Dritte verpflichtet, schreibt die zu-
ständige Landesmedienanstalt nach Erörterung mit dem Haupt-
programmveranstalter das Fensterprogramm zur Erteilung einer 
Zulassung aus. 2Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft 
die eingehenden Anträge auf ihre Vereinbarkeit mit den Best-
immungen dieses Staatsvertrages sowie der sonstigen landes-
rechtlichen Bestimmungen und teilt dem Hauptprogrammver-
anstalter die zulassungsfähigen Anträge mit. 3Sie erörtert mit 
dem Hauptprogrammveranstalter die Anträge mit dem Ziel, 
eine einvernehmliche Auswahl zu treffen. 4Kommt eine Eini-
gung nicht zustande und liegen der zuständigen Landesmedien-
anstalt mehr als drei zulassungsfähige Anträge vor, unterbreitet 
der Hauptprogrammveranstalter der zuständigen Landesmedi-
enanstalt einen Dreiervorschlag. 5Die zuständige Landesmedi-
enanstalt kann unter Vielfaltsgesichtspunkten bis zu zwei wei-
tere Vorschläge hinzufügen, die sie erneut mit dem Hauptpro-
grammveranstalter mit dem Ziel, eine einvernehmliche Aus-
wahl zu treffen, erörtert. 6Kommt eine Einigung nicht zustande, 
wählt sie aus den Vorschlägen denjenigen Bewerber aus, dessen 

Programm den größtmöglichen Beitrag zur Vielfalt im Pro-
gramm des Hauptprogrammveranstalters erwarten lässt und er-
teilt ihm die Zulassung. 7Bei drei oder weniger Anträgen trifft 
die zuständige Landesmedienanstalt die Entscheidung unmittel-
bar. 

(5) 1Ist ein Bewerber für das Fensterprogramm nach Absatz 4 
ausgewählt, schließen der Hauptprogrammveranstalter und der 
Bewerber eine Vereinbarung über die Ausstrahlung des Fens-
terprogramms im Rahmen des Hauptprogramms. 2In diese Ver-
einbarung ist insbesondere die Verpflichtung des Hauptpro-
grammveranstalters aufzunehmen, dem Fensterprogrammver-
anstalter eine ausreichende Finanzierung seines Programms zu 
ermöglichen. 3Die Vereinbarung muss ferner vorsehen, dass 
eine Kündigung während der Dauer der Zulassung nach Absatz 
6 nur wegen schwerwiegender Vertragsverletzungen oder aus 
einem wichtigen Grund mit einer Frist von sechs Monaten 
zulässig ist. 

(6) 1Auf der Grundlage einer Vereinbarung zu angemessenen 
Bedingungen nach Absatz 5 ist dem Fensterprogrammveran-
stalter durch die zuständige Landesmedienanstalt die Zulassung 
zur Veranstaltung des Fensterprogramms zu erteilen. 2In die Zu-
lassung des Haupt- und des Fensterprogrammveranstalters sind 
die wesentlichen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nach 
Absatz 5 als Bestandteil der Zulassungen aufzunehmen. 3Eine 
Entschädigung für Vermögensnachteile durch den teilweisen 
Widerruf der Zulassung des Hauptprogrammveranstalters wird 
nicht gewährt. 4Die Zulassung für den Fensterprogrammveran-
stalter ist auf die Dauer von fünf Jahren zu erteilen; sie erlischt, 
wenn die Zulassung des Hauptprogrammveranstalters endet, 
nicht verlängert oder nicht neu erteilt wird. 

§ 66 Programmbeirat 
(1) 1Der Programmbeirat hat die Programmverantwortlichen, 
die Geschäftsführung des Programmveranstalters und die Ge-
sellschafter bei der Gestaltung des Programms zu beraten. 2Der 
Programmbeirat soll durch Vorschläge und Anregungen zur Si-
cherung der Meinungsvielfalt und Pluralität des Programms 
(§ 59) beitragen. 3Mit der Einrichtung eines Programmbeirats 
durch den Veranstalter ist dessen wirksamer Einfluss auf das 
Fernsehprogramm durch Vertrag oder Satzung zu gewährleis-
ten. 

(2) 1Die Mitglieder des Programmbeirats werden vom Veran-
stalter berufen. 2Sie müssen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu ge-
sellschaftlichen Gruppen in ihrer Gesamtheit die Gewähr dafür 
bieten, dass die wesentlichen Meinungen in der Gesellschaft 
vertreten sind. 

(3) 1Der Programmbeirat ist über alle Fragen, die das veranstal-
tete Programm betreffen, durch die Geschäftsführung zu unter-
richten. 2Er ist bei wesentlichen Änderungen der Pro-
grammstruktur, der Programminhalte, des Programmschemas 
sowie bei programmbezogenen Anhörungen durch die zu-
ständige Landesmedienanstalt und bei Programmbeschwerden 
zu hören. 

(4) 1Der Programmbeirat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben 
Auskünfte von der Geschäftsführung verlangen und hinsicht-
lich des Programms oder einzelner Beiträge Beanstandungen 
gegenüber der Geschäftsführung aussprechen. 2Zu Anfragen 
und Beanstandungen hat die Geschäftsführung innerhalb ange-
messener Frist Stellung zu nehmen. 3Trägt sie den Anfragen 
und Beanstandungen zum Programm nach Auffassung des Pro-
grammbeirats nicht ausreichend Rechnung, kann er in dieser 
Angelegenheit einen Beschluss des Kontrollorgans über die Ge-
schäftsführung, sofern ein solches nicht vorhanden ist der Ge-
sellschafterversammlung, verlangen. 4Eine Ablehnung der Vor-
lage des Programmbeirats durch die Gesellschafterversamm-
lung oder durch das Kontrollorgan über die Geschäftsführung 
bedarf einer Mehrheit von 75 vom Hundert der abgegebenen 
Stimmen. 

(5) 1Bei Änderungen der Programmstruktur, der Programmin-
halte oder des Programmschemas oder bei der Entscheidung 
über Programmbeschwerden ist vor der Entscheidung der Ge-
schäftsführung die Zustimmung des Programmbeirats einzuho-
len. 2Wird diese verweigert oder kommt eine Stellungnahme 
binnen angemessener Frist nicht zustande, kann die Ge-
schäftsführung die betreffende Maßnahme nur mit Zustimmung 
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des Kontrollorgans über die Geschäftsführung, sofern ein sol-
ches nicht vorhanden ist, der Gesellschafterversammlung, für 
die eine Mehrheit von 75 vom Hundert der abgegebenen Stim-
men erforderlich ist, treffen. 3Der Veranstalter hat das Ergebnis 
der Befassung des Programmbeirats oder der Entscheidung 
nach Satz 2 der zuständigen Landesmedienanstalt mitzuteilen. 

(6) Handelt es sich bei dem Veranstalter, bei dem ein Pro-
grammbeirat eingerichtet werden soll, um ein einzel-
kaufmännisch betriebenes Unternehmen, gelten die Absätze 4 
und 5 mit der Maßgabe, dass der Programmbeirat statt der Ge-
sellschafterversammlung oder des Kontrollorgans über die Ge-
schäftsführung die zuständige Landesmedienanstalt anrufen 
kann, die über die Maßnahme entscheidet. 

§ 67 Richtlinien 
1Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Richtlinien 
zur näheren Ausgestaltung der §§ 59, 65 und 66. 2In den Richt-
linien zu § 66 sind insbesondere Vorgaben über Berufung und 
Zusammensetzung des Programmbeirats zu machen. 

§ 68 Sendezeit für Dritte 
(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und 
den Jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch angemessene Sen-
dezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; 
die Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten ver-
langen. 

(2) 1Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum 
Deutschen Bundestag gegen Erstattung der Selbstkosten ange-
messene Sendezeit einzuräumen, wenn mindestens eine Lan-
desliste für sie zugelassen wurde. 2Ferner haben Parteien und 
sonstige politische Vereinigungen während ihrer Beteiligung an 
den Wahlen der Abgeordneten aus der Bundesrepublik 
Deutschland für das Europäische Parlament gegen Erstattung 
der Selbstkosten Anspruch auf angemessene Sendezeit, wenn 
mindestens ein Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde. 

4. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung 

§ 69 Finanzierung 
1Private Veranstalter können ihre Rundfunkprogramme durch 
Einnahmen aus Werbung, durch sonstige Einnahmen, insbeson-
dere durch Entgelte der Teilnehmer (Abonnements oder Einzel-
entgelte), sowie aus eigenen Mitteln finanzieren. 2Eine Finan-
zierung privater Veranstalter aus dem Rundfunkbeitrag ist un-
zulässig. 3§ 112 bleibt unberührt. 

§ 70 Dauer der Fernsehwerbung 
(1) 1Der Anteil an Sendezeit für Fernsehwerbespots und Tele-
shopping-Spots darf in den Zeiträumen von 6.00 Uhr bis 18.00 
Uhr, von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr sowie von 23.00 Uhr bis 
24.00 Uhr jeweils 20 vom Hundert dieses Zeitraums nicht über-
schreiten. 2Satz 1 gilt nicht für Produktplatzierungen und 
Sponsorhinweise. 

(2) Hinweise des Rundfunkveranstalters auf eigene Sendungen 
und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Sendungen 
abgeleitet sind, oder auf Sendungen, Rundfunkprogramme oder 
rundfunkähnliche Telemedien anderer Teile derselben Sender-
gruppe, unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit 
einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken, 
gesetzliche Pflichthinweise und neutrale Einzelbilder zwischen 
redaktionellen Inhalten und Fernsehwerbe- oder Teleshop-
pingspots sowie zwischen einzelnen Spots gelten nicht als Wer-
bung. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 9 gelten nicht für reine Werbe-
kanäle. 

§ 71 Teleshopping-Fenster und 
Eigenwerbekanäle 
(1) 1Teleshopping-Fenster, die in einem Programm gesendet 
werden, das nicht ausschließlich für Teleshopping bestimmt ist, 
müssen eine Mindestdauer von 15 Minuten ohne Unterbre-
chung haben. 2Sie müssen optisch und akustisch klar als Tele-
shopping-Fenster gekennzeichnet sein. 

(2) 1Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 8 und 10 entsprechend. 
2Die §§ 9 und 70 gelten nicht für Eigenwerbekanäle. 

§ 72 Satzungen und Richtlinien 
1Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Satzungen 
oder Richtlinien zur Durchführung der §§ 8 bis 11, 70 und 71; 
in der Satzung oder Richtlinie zu § 11 sind insbesondere die 
Ahndung von Verstößen und die Bedingungen zur Teilnahme 
Minderjähriger näher zu bestimmen. 2Die Landesmedienanstal-
ten stellen hierbei das Benehmen mit den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF her 
und führen einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der An-
wendung dieser Richtlinien durch. 

§ 73 Ausnahmen für regionale und lokale 
Fernsehprogramme 
Für regionale und lokale Fernsehprogramme können von § 8 
Absatz 4 Satz 2, § 9 Absatz 3 und § 70 Absatz 1 nach Landes-
recht abweichende Regelungen getroffen werden. 

V. Abschnitt Besondere Bestimmungen für 
einzelne Telemedien 

1. Unterabschnitt Rundfunkähnliche Telemedien 

§ 74 Werbung, Gewinnspiele 
1Für rundfunkähnliche Telemedien gelten die §§ 8, 10, 11 und 
72 entsprechend. 2Für Angebote nach § 2 Abs. 3 und sonstige 
linear verbreitete fernsehähnliche Telemedien gelten die §§ 3 
bis 16 und § 72 entsprechend. 

§ 75 Kurzberichterstattung 
Für fernsehähnliche Telemedien gilt § 14 entsprechend, wenn 
die gleiche Sendung von demselben Fernsehveranstalter zeit-
versetzt angeboten wird. 

§ 76 Barrierefreiheit 
Für fernsehähnliche Telemedien gilt § 7 entsprechend. 

§ 77 Europäische Produktionen 
1Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und eu-
ropäischen Raum und zur Förderung von europäischen Film- 
und Fernsehproduktionen stellen Anbieter fernsehähnlicher Te-
lemedien sicher, dass der Anteil europäischer Werke in ihren 
Katalogen mindestens 30 vom Hundert entspricht. 2Satz 1 gilt 
nicht für Anbieter fernsehähnlicher Telemedien mit geringen 
Umsätzen oder geringen Zuschauerzahlen oder wenn dies we-
gen der Art oder des Themas des fernsehähnlichen Telemedi-
ums undurchführbar oder ungerechtfertigt ist. 3Werke nach Satz 
1 sind in den Katalogen herauszustellen. 4Die Landesmedienan-
stalten regeln die Einzelheiten zur Durchführung der Sätze 1 bis 
3 durch eine gemeinsame Satzung. 

2. Unterabschnitt Medienplattformen und Benut-
zeroberflächen 

§ 78 Anwendungsbereich 
1Die nachstehenden Regelungen gelten für alle Medienplattfor-
men und Benutzeroberflächen. 2Mit Ausnahme der §§ 79, 80, 
86 Abs. 1 und § 109 gelten sie nicht für 

1. infrastrukturgebundene Medienplattformen mit in der 
Regel weniger als 10.000 angeschlossenen Wohneinhei-
ten und deren Benutzeroberflächen oder 

2. nicht infrastrukturgebundene Medienplattformen und 
Benutzeroberflächen, die keine Benutzeroberflächen 
von Medienplattformen nach Nummer 1 sind, mit in der  

 Regel weniger als 20.000 tatsächlichen täglichen Nut-
zern im Monatsdurchschnitt. 

3Die Landesmedienanstalten legen in den Satzungen und Richt-
linien nach § 88 unter Berücksichtigung der regionalen und lo-
kalen Verhältnisse Kriterien für die Ermittlung der Schwellen-
werte fest. 

§ 79 Allgemeine Bestimmungen 
(1) 1Eine infrastrukturgebundene Medienplattform darf nur be-
treiben, wer den Anforderungen des § 53 Abs. 1 und 2 Satz 1 
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genügt. 2Im Übrigen hat ein Anbieter einer Medienplattform o-
der ein Anbieter einer Benutzeroberfläche oder ein von diesem 
jeweils benannter Bevollmächtigter die Anforderungen des § 53 
Abs. 1 und 2 Satz 1 zu erfüllen. 

(2) 1Anbieter, die eine Medienplattform oder Benutzerober-
fläche anbieten wollen, müssen dies mindestens einen Monat 
vor Inbetriebnahme der zuständigen Landesmedienanstalt an-
zeigen. 2Die Anzeige hat zu enthalten: 

1. Angaben nach Absatz 1, 

2. Angaben zur technischen und voraussichtlichen Nut-
zungsreichweite. 

3Bei wesentlichen Änderungen gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(3) 1Für die Angebote in Medienplattformen und Benutzerober-
flächen gilt die verfassungsmäßige Ordnung. 2Die Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(4) 1Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen 
sind für eigene Angebote verantwortlich. 2Bei Verfügungen der 
Aufsichtsbehörden gegen Angebote oder Inhalte Dritter, die 
über die Medienplattform verbreitet werden oder in Benutzer-
oberflächen enthalten sind, sind diese zur Umsetzung dieser 
Verfügung verpflichtet. 3Sind Maßnahmen gegenüber dem Ver-
antwortlichen vonAngeboten oder Inhalten nach Satz 2 nicht 
durchführbar oder nicht Erfolg versprechend, können Maßnah-
men zur Verhinderung des Zugangs von Angeboten oder Inhal-
ten auch gegen den Anbieter der Medienplattform oder Benut-
zeroberfläche gerichtet werden, sofern eine Verhinderung tech-
nisch möglich und zumutbar ist. 

§ 80 Signalintegrität, Überlagerungen und 
Skalierungen 
(1) Ohne Einwilligung des jeweiligen Rundfunkveranstalters o-
der Anbieters rundfunkähnlicher Telemedien dürfen dessen 
Rundfunkprogramme, einschließlich des HbbTV-Signals, 
rundfunkähnliche Telemedien oder Teile davon 

1. inhaltlich und technisch nicht verändert, 

2. im Zuge ihrer Abbildung oder akustischen Wiedergabe 
nicht vollständig oder teilweise mit Werbung, Inhalten 
aus Rundfunkprogrammen oder rundfunkähnlichen Te-
lemedien, einschließlich Empfehlungen oder Hinweisen 
hierauf, überlagert oder ihre Abbildung zu diesem 
Zweck skaliert oder 

3. nicht in Angebotspakete aufgenommen oder in anderer 
Weise entgeltlich oder unentgeltlich vermarktet oder 
öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 sind technische Verände-
rungen, die ausschließlich einer effizienten Kapazitätsnutzung 
dienen und die Einhaltung des vereinbarten oder, im Fall, dass 
keine Vereinbarung getroffen wurde, marktüblichen Qua-
litätsstandards nicht beeinträchtigen, zulässig. 2Abweichend 
von Absatz 1 Nr. 2 sind Überlagerungen oder Skalierungen 
zulässig zum Zweck der Inanspruchnahme von Diensten der In-
dividualkommunikation oder wenn sie durch den Nutzer im 
Einzelfall veranlasst sind. 3Satz 2 gilt nicht für Überlagerung 
oder Skalierungen zum Zweck der Werbung, es sei denn, es 
handelt sich um Empfehlungen oder Hinweise auf Inhalte von 
Rundfunkprogrammen oder rundfunkähnliche Telemedien. 

(3) Bei einer Überlagerung oder Skalierung zum Zweck der 
Werbung finden außer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 die 
für das überlagerte oder skalierte Angebot geltenden Be-
schränkungen entsprechende Anwendung. 

§ 81 Belegung von Medienplattformen 
(1) Für infrastrukturgebundene Medienplattformen gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) 1Der Anbieter einer Medienplattform 

1. hat sicherzustellen, dass innerhalb einer technischen Ka-
pazität im Umfang von höchstens einem Drittel der für 
die digitale Verbreitung von Fernsehprogrammen zur 
Verfügung stehenden Gesamtkapazität 

a) die erforderlichen Kapazitäten für die bundesweiten 
gesetzlich bestimmten beitragsfinanzierten Pro-
gramme sowie für die Dritten Programme des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks einschließlich 
programmbegleitender Dienste zur Verfügung ste-
hen; für die im Rahmen der Dritten Programme ver-
breiteten Landesfenster gilt dies nur innerhalb der 
Länder, für die sie gesetzlich bestimmt sind, 

b) die Kapazitäten für die privaten Fernsehprogramme, 
die Regionalfenster gemäß § 59 enthalten, ein-
schließlich programmbegleitender Dienste, zur 
Verfügung stehen; die Fernsehprogramme sind ein-
schließlich der für die jeweilige Region gesetzlich 
bestimmten Regionalfenster zu verbreiten, 

c) die Kapazitäten für die im jeweiligen Land zugelas-
senen regionalen und lokalen Fernsehprogramme 
sowie die Offenen Kanäle zur Verfügung stehen; 
dies gilt nur innerhalb des Gebiets, für das sie je-
weils bestimmt sind; die landesrechtlichen Sonder-
vorschriften für Offene Kanäle und vergleichbare 
Angebote bleiben unberührt, 

d) die technischen Kapazitäten nach den Buchstaben a 
bis c im Verhältnis zu anderen digitalen Kapazitäten 
technisch gleichwertig sind, 

2. trifft selbst innerhalb einer weiteren technischen Kapa-
zität im Umfang der Kapazität nach Nummer 1 die Ent-
scheidung über die Belegung mit in digitaler Technik 
verbreiteten Fernsehprogrammen einschließlich pro-
grammbegleitender Dienste, soweit er darin unter Ein-
beziehung der Interessen der angeschlossenen Teilneh-
mer eine Vielzahl von Programmveranstaltern sowie ein 
vielfältiges Programmangebot an Vollprogrammen, 
nicht entgeltfinanzierten Programmen, Spartenprogram-
men mit Schwerpunkt Nachrichten, sonstigen Sparten-
programmen und Fremdsprachenprogrammen einbe-
zieht sowie Teleshoppingkanäle angemessen 
berücksichtigt, 

3. trifft innerhalb der darüber hinausgehenden technischen 
Kapazitäten die Entscheidung über die Belegung nach 
Maßgabe des § 82 Abs. 2 und der allgemeinen Gesetze. 

2Reicht die Kapazität zur Belegung nach Satz 1 Nr. 1 nicht aus, 
sind die Grundsätze des Satzes 1 entsprechend der zur 
Verfügung stehenden Gesamtkapazität anzuwenden; dabei ha-
ben die für das jeweilige Verbreitungsgebiet gesetzlich be-
stimmten beitragsfinanzierten Programme und programmbe-
gleitende Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vor-
rang unbeschadet der angemessenen Berücksichtigung der An-
gebote nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und c. 

(3) 1Der Anbieter einer Medienplattform 

1. hat sicherzustellen, dass innerhalb einer technischen Ka-
pazität im Umfang von höchstens einem Drittel der für 
die digitale Verbreitung von Hörfunk zur Verfügung ste-
henden Gesamtkapazität 

a) die erforderlichen Kapazitäten für die in dem jewei-
ligen Verbreitungsgebiet gesetzlich bestimmten bei-
tragsfinanzierten Programme und programmbeglei-
tenden Dienste des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zur Verfügung stehen, 

b) die Kapazitäten für die im jeweiligen Land zugelas-
senen Hörfunkprogramme sowie die Offenen 
Kanäle zur Verfügung stehen; die landesrechtlichen 
Sondervorschriften für Offene Kanäle und ver-
gleichbare Angebote bleiben unberührt, 

2. trifft selbst innerhalb einer weiteren technischen Über-
tragungskapazität im Umfang der Kapazität nach Num-
mer 1 die Entscheidung über die Belegung mit in digita-
ler Technik verbreiteten Hörfunkprogrammen und pro-
grammbegleitenden Diensten, soweit er darin unter Ein-
beziehung der Interessen der angeschlossenen 
Teilnehmer ein vielfältiges Angebot und insbesondere 
eine Vielfalt der für das jeweilige Verbreitungsgebiet 
bestimmten Angebote angemessen berücksichtigt, 

3. trifft innerhalb der darüber hinausgehenden technischen 
Kapazitäten die Entscheidung über die Belegung nach 
Maßgabe des § 82 Abs. 2 und der allgemeinen Gesetze. 
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2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Der Anbieter einer Medienplattform ist von den Anforde-
rungen nach den Absätzen 2 und 3 befreit, soweit 

1. der Anbieter der zuständigen Landesmedienanstalt 
nachweist, dass er selbst oder ein Dritter den Empfang 
der entsprechenden Angebote auf einem gleichartigen 
Übertragungsweg und demselben Endgerät unmittelbar 
und ohne zusätzlichen Aufwand ermöglicht, oder 

2. das Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt 
bereits im Rahmen der Zuordnungs- oder Zuweisungs-
entscheidung nach den §§ 101 oder 102 berücksichtigt 
wurde. 

(5) 1Programme, die dem Anbieter einer Medienplattform 
gemäß § 62 zugerechnet werden können oder von ihm exklusiv 
vermarktet werden, bleiben bei der Erfüllung der Anforderun-
gen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 
und 2 außer Betracht. 2Der Anbieter einer Medienplattform hat 
die Belegung von Rundfunkprogrammen der zuständigen Lan-
desmedienanstalt auf deren Verlangen unverzüglich mitzutei-
len. 3Werden die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 nicht 
erfüllt, erfolgt die Auswahl der zu verbreitenden Rundfunkpro-
gramme nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Landes-
rechts durch die zuständige Landesmedienanstalt. 4Zuvor ist 
dem Anbieter einer Medienplattform eine angemessene Frist 
zur Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen zu setzen. 

(6) Für regionale und lokale Medienplattformen, die Hörfunk- 
und Fernsehprogramme ausschließlich terrestrisch verbreiten, 
kann das Landesrecht abweichende Regelungen vorsehen. 

§ 82 Zugang zu Medienplattformen 
(1) Anbieter von Medienplattformen haben zu gewährleisten, 
dass die eingesetzte Technik ein vielfältiges Angebot 
ermöglicht. 

(2) Zur Sicherung der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt 
dürfen Rundfunk, rundfunkähnliche Telemedien und Tele-
medien nach § 19 Abs. 1 beim Zugang zu Medienplattformen 
nicht unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert und ge-
genüber gleichartigen Angeboten nicht ohne sachlich gerecht-
fertigten Grund unterschiedlich behandelt werden; dies gilt ins-
besondere in Bezug auf 

1. Zugangsberechtigungssysteme, 

2. Schnittstellen für Anwendungsprogramme, 

3. sonstige technische Vorgaben zu den Nummern 1 und 2 
auch gegenüber Herstellern digitaler Rundfunkemp-
fangsgeräte, 

4. die Ausgestaltung von Zugangsbedingungen, insbeson-
dere Entgelte und Tarife. 

(3) 1Die Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder 
einer Schnittstelle für Anwendungsprogramme und die Entgelte 
hierfür sind der zuständigen Landesmedienanstalt unverzüglich 
anzuzeigen. 2Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. 3Der zu-
ständigen Landesmedienanstalt sind auf Verlangen die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 83 Zugangsbedingungen zu Medienplatt-
formen 
(1) Die Zugangsbedingungen, insbesondere Entgelte und Ta-
rife, sind gegenüber der zuständigen Landesmedienanstalt of-
fenzulegen. 

(2) 1Entgelte und Tarife sind im Rahmen des Telekommunika-
tionsgesetzes so zu gestalten, dass auch regionale und lokale 
Angebote zu angemessenen Bedingungen verbreitet werden 
können. 2Die landesrechtlichen Sondervorschriften für Offene 
Kanäle und vergleichbare Angebote bleiben unberührt. 

(3) 1Können sich die betroffenen Anbieter nicht über die Auf-
nahme eines Angebots in eine Medienplattform oder die Bedin-
gungen der Aufnahme einigen, kann jeder der Beteiligten die 
zuständige Landesmedienanstalt anrufen. 2Die zuständige Lan-
desmedienanstalt wirkt unter den Beteiligten auf eine sachge-
rechte Lösung hin. 

§ 84 Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen 
(1) Die nachstehenden Regelungen gelten, soweit Benutzer-
oberflächen Rundfunk, rundfunkähnliche Telemedien und Te-
lemedien nach § 19 Abs. 1, Teile davon oder softwarebasierte 
Anwendungen, die im Wesentlichen der unmittelbaren Ansteu-
erung von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Tele-
medien nach § 19 Abs. 1 dienen, hierzu abbilden oder akustisch 
vermitteln. 

(2) 1Gleichartige Angebote oder Inhalte dürfen bei der Auffind-
barkeit, insbesondere der Sortierung, Anordnung oder Präsen-
tation in Benutzeroberflächen, nicht ohne sachlich gerechtfer-
tigten Grund unterschiedlich behandelt werden; die Auffindbar-
keit darf nicht unbillig behindert werden. 2Zulässige Kriterien 
für eine Sortierung oder Anordnung sind insbesondere Alpha-
bet, Genres oder Nutzungsreichweite. 3Alle Angebote müssen 
mittels einer Suchfunktion diskriminierungsfrei auffindbar sein. 

(3) 1Der in einer Benutzeroberfläche vermittelte Rundfunk hat 
in seiner Gesamtheit auf der ersten Auswahlebene unmittelbar 
erreichbar und leicht auffindbar zu sein. 2Innerhalb des Rund-
funks haben die gesetzlich bestimmten beitragsfinanzierten 
Programme, die Rundfunkprogramme, die Fensterprogramme 
(§ 59 Abs. 4) aufzunehmen haben, sowie die privaten Pro-
gramme, die in besonderem Maß einen Beitrag zur Meinungs- 
und Angebotsvielfalt im Bundesgebiet leisten, leicht auffindbar 
zu sein. 3Werden Rundfunkprogramme abgebildet oder akus-
tisch vermittelt, die Fensterprogramme (§ 59 Abs. 4) aufzuneh-
men haben, sind in dem Gebiet, für das die Fensterprogramme 
zugelassen oder gesetzlich bestimmt sind, die Hauptprogramme 
mit Fensterprogramm gegenüber dem ohne Fensterprogramm 
ausgestrahlten Hauptprogramm und gegenüber den Fensterpro-
grammen, die für andere Gebiete zugelassen oder gesetzlich be-
stimmt sind, vorrangig darzustellen. 

(4) Die in einer Benutzeroberfläche vermittelten gemeinsamen 
Telemedienangebote der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, die Telemedienangebote des ZDF 
sowie des Deutschlandradios oder vergleichbare rund-
funkähnliche Telemedienangebote oder Angebote nach § 2 
Abs. 2 Nr. 14 Buchst. b privater Anbieter, die in besonderem 
Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt im 
Bundesgebiet leisten, oder softwarebasierte Anwendungen, die 
ihrer unmittelbaren Ansteuerung dienen, haben im Rahmen der 
Präsentation rundfunkähnlicher Telemedien oder der software-
basierten Anwendungen, die ihrer unmittelbaren Ansteuerung 
dienen, leicht auffindbar zu sein. 

(5) 1Die privaten Angebote im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 und 
des Absatzes 4 werden durch die Landesmedienanstalten für die 
Dauer von jeweils drei Jahren bestimmt und in einer Liste im 
Onlineauftritt der Landesmedienanstalten veröffentlicht. 2In die 
Entscheidung sind folgende Kriterien einzubeziehen: 

1. der zeitliche Anteil an nachrichtlicher Berichterstattung 
über politisches und zeitgeschichtliches Geschehen, 

2. der zeitliche Anteil an regionalen und lokalen Informa-
tionen, 

3. das Verhältnis zwischen eigen‐ und fremdproduzierten 
Programminhalten, 

4. der Anteil an barrierefreien Angeboten, 

5. das Verhältnis zwischen ausgebildeten und auszubilden-
den Mitarbeitern, die an der Programmerstellung betei-
ligt sind, 

6. die Quote europäischer Werke und 

7. der Anteil an Angeboten für junge Zielgruppen. 
3Die Landesmedienanstalten bestimmen unverzüglich Beginn 
und Ende einer Ausschlussfrist, innerhalb derer Anbieter 
schriftliche Anträge auf Aufnahme in die Liste stellen können. 
4Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren und die we- 

sentlichen Anforderungen an die Antragsstellung sind von den 
Landesmedienanstalten im Rahmen der Ausschreibung festzu-
legen; die Ausschreibung ist in geeigneter Weise zu veröffent-
lichen. 

(6) Die Sortierung oder Anordnung von Angeboten oder Inhal-
ten muss auf einfache Weise und dauerhaft durch den Nutzer 
individualisiert werden können. 
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(7) Absatz 2 Satz 3 sowie die Absätze 3, 4 und 6 gelten für Be-
nutzeroberflächen nicht, soweit der Anbieter nachweist, dass 
eine auch nachträgliche Umsetzung technisch nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

(8) Die Einzelheiten der Absätze 2 bis 7 regeln die Landesme-
dienanstalten durch gemeinsame Satzungen und Richtlinien. 

§ 85 Transparenz 
1Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde 
liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rund-
funkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 
und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu ma-
chen. 2Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, 
angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder An-
ordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden 
kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen 
erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rund-
funkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprüngli-
chen Form dargestellt werden. 3Informationen hierzu sind den 
Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und 
ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen. 

§ 86 Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit 
mit der Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation 
(1) 1Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen 
sind verpflichtet, die erforderlichen Informationen und Unterla-
gen der zuständigen Landesmedienanstalt auf Verlangen un-
verzüglich vorzulegen. 2Die §§ 55, 56 und 58 gelten entspre-
chend. 

(2) Ob ein Verstoß gegen § 82 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 4 oder § 83 
Abs. 2 vorliegt, entscheidet bei Anbietern von Medienplattfor-
men, die zugleich Anbieter der Telekommunikationsdienstleis-
tung sind, die zuständige Landesmedienanstalt im Benehmen 
mit der Regulierungsbehörde für Telekommunikation. 

(3) Anbieter von Medienplattformen oder Benutzeroberflächen 
haben auf Nachfrage gegenüber Anbietern von Rundfunk, rund-
funkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 
die tatsächliche Sortierung, Anordnung und Abbildung von An-
geboten und Inhalten, die Verwendung ihrer Metadaten sowie 
im Rahmen eines berechtigten Interesses Zugangsbedingungen 
nach § 83 Abs. 1 mitzuteilen. 

§ 87 Bestätigung der Unbedenklichkeit 
1Im Hinblick auf die Anforderungen der §§ 81 bis 85 sind An-
bieter von Medienplattformen oder Benutzeroberflächen be-
rechtigt, bei der zuständigen Landesmedienanstalt einen Antrag 
auf Unbedenklichkeit zu stellen. 2Die Bestätigung der Unbe-
denklichkeit kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

§ 88 Satzungen, Richtlinien 
1Die Landesmedienanstalten regeln durch gemeinsame Satzun-
gen und Richtlinien Einzelheiten zur Konkretisierung der sie 
betreffenden Bestimmungen dieses Unterabschnitts. 2Dabei ist 
die Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung für den 
Empfängerkreis in Bezug auf den jeweiligen Übertragungsweg, 
die jeweilige Medienplattform oder die jeweilige Benutzerober-
fläche zu berücksichtigen. 

§ 89 Überprüfungsklausel 
Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts sowie die ergänzen-
den landesrechtlichen Regelungen werden regelmäßig alle fünf 
Jahre, erstmals zum 1. Oktober 2025, entsprechend Artikel 114 
Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den eu-
ropäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. 
L 321 vom 17.12.2018, S.36) überprüft. 

§ 90 Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, 
Zuweisungen, Anzeige von bestehenden 
Medienplattformen oder Benutzeroberflächen 
(1) 1Bestehende Zulassungen, Zuordnungen und Zuweisungen 
für bundesweite Anbieter gelten bis zu deren Ablauf fort. 2Be-
stehende Zulassungen und Zuweisungen für Fensterprogramm-
veranstalter sollen bis zum 31. Dezember 2009 unbeschadet 
von Vorgaben des § 59 Abs. 4 Satz 4 verlängert werden. 

(2) Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen, 
die bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages bereits in Betrieb 
aber nicht angezeigt sind, müssen die Anzeige nach § 79 Abs. 
2 spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Staatsver-
trages vornehmen. 

3. Unterabschnitt Medienintermediäre 

§ 91 Anwendungsbereich 
(1) Die nachstehenden Regelungen gelten auch dann, wenn die 
intermediäre Funktion in die Angebote Dritter eingebunden 
wird (integrierter Medienintermediär). 

(2) Mit Ausnahme des § 95 gelten sie nicht für Medieninterme-
diäre, die 

1. im Durchschnitt von sechs Monaten in Deutschland we-
niger als eine Million Nutzer pro Monat erreichen oder 
in ihrer prognostizierten Entwicklung erreichen werden, 

2. auf die Aggregation, Selektion und Präsentation von In-
halten mit Bezug zu Waren oder Dienstleistungen spezi-
alisiert sind oder 

3. ausschließlich privaten oder familiären Zwecken dienen. 

§ 92 Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 
1Anbieter von Medienintermediären haben im Inland einen Zu-
stellungsbevollmächtigten zu benennen und in ihrem Angebot 
in leicht erkennbarer und unmittelbar erreichbarer Weise auf 
ihn aufmerksam zu machen. 2An diese Person können Zustel-
lungen in Verfahren nach § 115 bewirkt werden. 3Das gilt auch 
für die Zustellung von Schriftstücken, die solche Verfahren ein-
leiten oder vorbereiten. 

§ 93 Transparenz 
(1) Anbieter von Medienintermediären haben zur Sicherung der 
Meinungsvielfalt nachfolgende Informationen leicht wahr-
nehmbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu hal-
ten: 

1. die Kriterien, die über den Zugang eines Inhalts zu ei-
nem Medienintermediär und über den Verbleib entschei-
den, 

2. die zentralen Kriterien einer Aggregation, Selektion und 
Präsentation von Inhalten und ihre Gewichtung ein-
schließlich Informationen über die Funktionsweise der 
eingesetzten Algorithmen in verständlicher Sprache. 

(2) 1Anbieter von Medienintermediären, die eine thematische 
Spezialisierung aufweisen, sind dazu verpflichtet, diese Spezi-
alisierung durch die Gestaltung ihres Angebots wahrnehmbar 
zu machen. 2§ 91 Abs. 2 Nr. 2 bleibt unberührt. 

(3) Änderungen der in Absatz 1 genannten Kriterien sowie der 
Ausrichtung nach Absatz 2 sind unverzüglich in derselben 
Weise wahrnehmbar zu machen. 

(4) Anbieter von Medienintermediären, die soziale Netzwerke 
anbieten, haben dafür Sorge zu tragen, dass Telemedien im 
Sinne von § 18 Abs. 3 gekennzeichnet werden. 

§ 94 Diskriminierungsfreiheit 
(1) Zur Sicherung der Meinungsvielfalt dürfen Medieninterme-
diäre journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote, auf deren 
Wahrnehmbarkeit sie besonders hohen Einfluss haben, nicht 
diskriminieren. 

(2) Eine Diskriminierung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, 
wenn ohne sachlich gerechtfertigten Grund von den nach § 93 
Abs. 1 bis 3 zu veröffentlichenden Kriterien zugunsten oder zu-
lasten eines bestimmten Angebots systematisch abgewichen 
wird oder diese Kriterien Angebote unmittelbar oder mittelbar 
unbillig systematisch behindern. 

(3) 1Ein Verstoß kann nur von dem betroffenen Anbieter jour-
nalistisch-redaktioneller Inhalte bei der zuständigen Landesme-
dienanstalt geltend gemacht werden. 2In offensichtlichen Fällen 
kann der Verstoß von der zuständigen Landesmedienanstalt 
auch von Amts wegen verfolgt werden. 

§ 95 Vorlage von Unterlagen 
1Anbieter von Medienintermediären sind verpflichtet, die erfor-
derlichen Unterlagen der zuständigen Landesmedienanstalt auf 
Verlangen vorzulegen. 2Die §§ 56 und 58 gelten entsprechend. 
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§ 96 Satzungen und Richtlinien 
1Die Landesmedienanstalten regeln durch gemeinsame Satzun-
gen und Richtlinien Einzelheiten zur Konkretisierung der sie 
betreffenden Bestimmungen dieses Unterabschnitts. 2Dabei ist 
die Orientierungsfunktion der Medienintermediäre für die je-
weiligen Nutzerkreise zu berücksichtigen. 

4. Unterabschnitt Video-Sharing-Dienste 

§ 97 Anwendungsbereich 
1Dieser Unterabschnitt gilt für Video-Sharing-Dienste im Sinne 
von § 2 Abs. 2 Nr. 22. 2Weitere Anforderungen nach dem V. 
Abschnitt bleiben unberührt. 

§ 98 Werbung 
(1) Für Werbung in Video-Sharing-Diensten gelten § 8 Abs. 1, 
Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 7 und 10 dieses Staatsvertrages sowie 
§ 6 Abs. 2 und 7 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. 

(2) Der Anbieter eines Video-Sharing-Dienstes hat sicherzu-
stellen, dass Werbung, die von ihm vermarktet, verkauft oder 
zusammengestellt wird, den Vorgaben des Absatzes 1 ent-
spricht. 

(3) Der Anbieter eines Video-Sharing-Dienstes hat nachfol-
gende Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Wer-
bung die nicht von ihm selbst vermarktet, verkauft oder zusam-
mengestellt wird, die Vorgaben des Absatzes 1 erfüllt: 

1. Aufnahme und Umsetzung von Bestimmungen in seinen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die zur Einhaltung 
der Vorgaben des Absatzes 1 verpflichten, 

2. Bereitstellung einer Funktion zur Kennzeichnung von 
Werbung nach § 6 Abs. 3 des Telemediengesetzes. 

§ 99 Schlichtungsstelle 
(1) Die Landesmedienanstalten richten eine gemeinsame Stelle 
ein für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Be-
schwerdeführern oder von der Beschwerde betroffenen Nutzern 
und Anbietern von Video-Sharing-Diensten über Maßnahmen, 
die Anbieter von Video-Sharing-Diensten im Verfahren nach 
den §§ 10 a und b des Telemediengesetzes getroffen oder un-
terlassen haben. 

(2) Die Landesmedienanstalten regeln die weiteren Einzelhei-
ten über die Organisation, das Schlichtungsverfahren und die 
Kostentragung in einer im Internet zu veröffentlichenden ge-
meinsamen Satzung. 

VI. Abschnitt Übertragungskapazitäten, 
Weiterverbreitung 

§ 100 Grundsatz 
Die Entscheidung über die Zuordnung, Zuweisung und Nut-
zung der Übertragungskapazitäten, die zur Verbreitung von 
Rundfunk und rundfunkähnlichen Telemedien dienen, erfolgt 
nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des jeweiligen Lan-
desrechts. 

§ 101 Zuordnung von drahtlosen 
Übertragungskapazitäten 
(1) 1Über die Anmeldung bei der für Telekommunikation zu-
ständigen Regulierungsbehörde für bundesweite Versorgungs-
bedarfe an nicht leitungsgebundenen (drahtlosen) Übertra-
gungskapazitäten entscheiden die Länder einstimmig. 2Für 
länderübergreifende Bedarfsanmeldungen gilt Satz 1 hinsicht-
lich der betroffenen Länder entsprechend. 

(2) Über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten für bun-
desweite Versorgungsbedarfe an die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutsch-
landradio oder die Landesmedienanstalten entscheiden die Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder durch ein-
stimmigen Beschluss. 

(3) 1Für die Zuordnung gelten insbesondere die folgenden 
Grundsätze: 

1. zur Verfügung stehende freie Übertragungskapazitäten 
sind den in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, dem ZDF oder dem Deutschlandra-
dio und den Landesmedienanstalten bekannt zu machen; 

2. reichen die Übertragungskapazitäten für den geltend ge-
machten Bedarf aus, sind diese entsprechend zuzuord-
nen; 

3. reichen die Übertragungskapazitäten für den geltend ge-
machten Bedarf nicht aus, wirken die Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder auf eine Verständi-
gung zwischen den Beteiligten hin; Beteiligte sind für 
private Anbieter die Landesmedienanstalten; 

4. kommt eine Verständigung zwischen den Beteiligten 
nicht zu Stande, entscheiden die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder, welche Zuordnung un-
ter Berücksichtigung der Besonderheiten der Übertra- 

 gungskapazität sowie unter Berücksichtigung des Ge-
samtangebots die größtmögliche Vielfalt des Angebotes 
sichert; dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 

a) Sicherung der Grundversorgung mit Rundfunk und 
Teilhabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an 
neuen Techniken und Programmformen, 

b) Belange des privaten Rundfunks und der Anbieter 
von Telemedien. 

2Die Zuordnung der Übertragungskapazität erfolgt für die 
Dauer von längstens 20 Jahren. 

(4) Der oder die Vorsitzende der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder ordnet die Übertra-
gungskapazität gemäß der Entscheidung der Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder nach Absatz 2 zu. 

(5) 1Wird eine zugeordnete Übertragungskapazität nach Ablauf 
von 18 Monaten nach Zugang der Zuordnungsentscheidung 
nicht für die Realisierung des Versorgungsbedarfs genutzt, 
kann die Zuordnungsentscheidung durch Beschluss der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder widerrufen 
werden; eine Entschädigung wird nicht gewährt. 2Auf Antrag 
des Zuordnungsempfängers kann die Frist durch Entscheidung 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
verlängert werden. 

(6) Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
vereinbaren zur Durchführung der Absätze 2 bis 5 Verfahrens-
regelungen. 

§ 102 Zuweisung von drahtlosen 
Übertragungskapazitäten an private Anbieter 
durch die zuständige Landesmedienanstalt 
(1) Übertragungskapazitäten für drahtlose bundesweite Versor-
gungsbedarfe privater Anbieter können Rundfunkveranstaltern, 
Anbietern von Telemedien oder Anbietern von Medienplattfor-
men durch die zuständige Landesmedienanstalt zugewiesen 
werden. 

(2) 1Werden den Landesmedienanstalten Übertragungskapa-
zitäten zugeordnet, bestimmen sie unverzüglich Beginn und 
Ende einer Ausschlussfrist, innerhalb der schriftliche Anträge 
auf Zuweisung von Übertragungskapazitäten gestellt werden 
können. 2Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren und 
die wesentlichen Anforderungen an die Antragstellung, insbe-
sondere wie den Anforderungen dieses Staatsvertrages zur Si-
cherung der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt genügt wer-
den kann, sind von den Landesmedienanstalten zu bestimmen 
und in geeigneter Weise zu veröffentlichen (Ausschreibung). 

(3) 1Kann nicht allen Anträgen auf Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten entsprochen werden, wirkt die zuständige 
Landesmedienanstalt auf eine Verständigung zwischen den An-
tragstellern hin. 2Kommt eine Verständigung zustande, legt sie 
diese ihrer Entscheidung über die Aufteilung der Übertragungs-
kapazitäten zu Grunde, wenn nach den vorgelegten Unterlagen 
erwartet werden kann, dass in der Gesamtheit der Angebote die 
Vielfalt der Meinungen und Angebotsvielfalt zum Ausdruck 
kommt. 

(4) 1Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedi-
enanstalt zu bestimmenden angemessenen Frist keine Einigung 
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erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung voraus-
sichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und Angebots-
vielfalt, weist die zuständige Landesmedienanstalt dem Antrag-
steller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten 
lässt, dass sein Angebot 

1. die Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt fördert, 

2. auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereig-
nisse sowie das kulturelle Leben darstellt und 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesell-
schaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

2In die Auswahlentscheidung ist ferner einzubeziehen, ob das 
Angebot wirtschaftlich tragfähig erscheint sowie Nutzerinteres-
sen und -akzeptanz hinreichend berücksichtigt. 3Für den Fall, 
dass die Übertragungskapazität einem Anbieter einer Medien-
plattform zugewiesen werden soll, ist des Weiteren zu 
berücksichtigen, inwieweit sichergestellt ist, dass das Angebot 
den Vorgaben der §§ 82 und 83 genügt. 

(5) 1Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten erfolgt für die 
Dauer von zehn Jahren. 2Eine einmalige Verlängerung um zehn 
Jahre ist zulässig. 3Die Zuweisung ist sofort vollziehbar. 4Wird 
eine zugewiesene Übertragungskapazität nach Ablauf von 
zwölf Monaten nach Zugang der Zuweisungsentscheidung 
nicht genutzt, kann die zuständige Landesmedienanstalt die Zu-
weisungsentscheidung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b wi-
derrufen. 5Auf Antrag des Zuweisungsempfängers kann die 
Frist verlängert werden. 

§ 103 Weiterverbreitung 
(1) 1Die Weiterverbreitung von bundesweit empfangbaren An-
geboten, die in rechtlich zulässiger Weise in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union in Übereinstimmung mit 
Artikel 2 der Richtlinie 2010/13/EU oder in einem Staat, der das 
Europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende 
Fernsehen ratifiziert hat, und nicht Mitglied der Europäischen 
Union ist, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Eu-
ropäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen veranstaltet werden, ist zulässig. 2Die Weiterverbrei-
tung der in Satz 1 genannten Angebote aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union kann nur in Übereinstim-
mung mit Artikel 3 der Richtlinie 2010/13/EU, die Weiterver-
breitung der in Satz 1 genannten Angebote aus einem Staat, der 
das Europäische Übereinkommen über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen ratifiziert hat, und nicht Mitglied der Europäis-
chen Union ist, nur in Übereinstimmung mit den Bestimmun-
gen des Europäischen Übereinkommens über das grenzüber-
schreitende Fernsehen ausgesetzt werden. 

(2) 1Veranstalter anderer als der in Absatz 1 genannten Fernseh-
programme haben die Weiterverbreitung mindestens einen Mo-
nat vor Beginn bei der Landesmedienanstalt anzuzeigen, in de-
ren Geltungsbereich die Programme verbreitet werden sollen. 
2Die Anzeige kann auch der Anbieter einer Medienplattform 
vornehmen. 3Die Anzeige muss die Nennung eines Programm-
verantwortlichen, eine Beschreibung des Programms und die 
Vorlage einer Zulassung oder eines vergleichbaren Dokuments 
beinhalten. 4Die Weiterverbreitung ist dem Anbieter einer Me-
dienplattform zu untersagen, wenn das Rundfunkprogramm 
nicht den Anforderungen des § 3 oder des Jugendmedienschutz- 
Staatsvertrages entspricht oder wenn der Veranstalter nach dem 
geltenden Recht des Ursprungslandes zur Veranstaltung von 
Rundfunk nicht befugt ist oder wenn das Programm nicht in-
haltlich unverändert verbreitet wird. 

(3) 1Landesrechtliche Regelungen zur analogen Kanalbelegung 
für Rundfunk sind zulässig, soweit sie zur Erreichung klar um-
rissener Ziele von allgemeinem Interesse erforderlich sind. 2Sie 
können insbesondere zur Sicherung einer pluralistischen, am 
Angebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt orientier-
ten Medienordnung getroffen werden. 3Einzelheiten, insbeson-
dere die Rangfolge bei der Belegung der Kabelkanäle, regelt 
das Landesrecht. 

(4) Ferner können angemessene Maßnahmen in Übereinstim-
mung mit Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie 2010/13/EU unter 
Wahrung der sonstigen Regelungen ihres Artikels 4 gegen den 
Mediendiensteanbieter ergriffen werden, der der Rechtshoheit 
eines anderen Mitgliedstaats unterworfen ist und einen audiovi-
suellen Mediendienst erbringt, der ganz oder vorwiegend auf 
Deutschland ausgerichtet ist, soweit die Bundesrepublik 

Deutschland im öffentlichen Interesse liegende ausführlichere 
oder strengere Bestimmungen nach Artikel 4 Absatz 1 der 
Richtlinie 2010/13/EU erlassen hat.  

VII. Abschnitt Medienaufsicht 

§ 104 Organisation 
(1) 1Soweit nichts anderes bestimmt ist, überprüft die zu-
ständige Landesmedienanstalt die Einhaltung der Bestimmun-
gen nach diesem Staatsvertrag. 2Sie trifft entsprechend den 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen Entschei-
dungen. 3Satz 1 und 2 gelten nicht für Angebote der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF 
und des Deutschlandradios. 

(2) 1Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 105 und nach den Best-
immungen des Jugendmedienschutz- Staatsvertrages bestehen: 

1. die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK), 

2. die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), 

3. die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 
Medienbereich (KEK) und 

4. die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). 
2Diese dienen der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt als 
Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 105. 

(3) 1Die Landesmedienanstalten entsenden jeweils den nach 
Landesrecht bestimmten gesetzlichen Vertreter in die ZAK; 
eine Vertretung im Fall der Verhinderung ist durch den ständi-
gen Vertreter zulässig. 2Die Tätigkeit der Mitglieder der ZAK 
ist unentgeltlich. 

(4) 1Die GVK setzt sich zusammen aus dem jeweiligen Vorsit-
zenden des plural besetzten Beschlussgremiums der Landesme-
dienanstalten; eine Vertretung im Fall der Verhinderung durch 
den stellvertretenden Vorsitzenden ist zulässig. 2Die Tätigkeit 
der Mitglieder der GVK ist unentgeltlich. 

(5) 1Die KEK besteht aus 

1. sechs Sachverständigen des Rundfunk- und des Wirt-
schaftsrechts, von denen drei die Befähigung zum Rich-
teramt haben müssen, und 

2. sechs nach Landesrecht bestimmten gesetzlichen Vertre-
tern der Landesmedienanstalten. 

2Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 der KEK und zwei Ersatzmit-
glieder für den Fall der Verhinderung eines dieser Mitglieder 
werden von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder für die Dauer von fünf Jahren einvernehmlich berufen. 
3Von der Mitgliedschaft nach Satz 2 ausgeschlossen sind Mit-
glieder und Bedienstete der Institutionen der Europäischen 
Union, der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, Gre-
mienmitglieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten 
der ARD, des ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen 
Fernsehkulturkanals „arte“, der Landesmedienanstalten, der 
privaten Rundfunkveranstalter und Anbieter einer Medienplatt-
form sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar oder mittelbar 
im Sinne von § 62 beteiligten Unternehmen. 4Scheidet ein Mit-
glied nach Satz 2 aus, berufen die Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder einvernehmlich ein Ersatzmitglied o-
der einen anderen Sachverständigen für den Rest der Amtsdauer 
als Mitglied; Entsprechendes gilt, wenn ein Ersatzmitglied aus-
scheidet. 5Die Mitglieder nach Satz 2 erhalten für ihre Tätigkeit 
eine angemessene Vergütung und Ersatz ihrer notwendigen 
Auslagen. 6Das Vorsitzland der Rundfunkkommission schließt 
die Verträge mit diesen Mitgliedern. 7Der Vorsitzende der KEK 
und sein Stellvertreter sind aus der Gruppe der Mitglieder nach 
Satz 1 Nr. 1 zu wählen. 8Die sechs Vertreter der Landesmedi-
enanstalten und zwei Ersatzmitglieder für den Fall der Verhin-
derung eines dieser Vertreter werden durch die Landesmedien-
anstalten für die Amtszeit der KEK gewählt. 

(6) Ein Vertreter der Landesmedienanstalten darf nicht zugleich 
der KEK und der KJM angehören; Ersatzmitgliedschaft oder 
stellvertretende Mitgliedschaft sind zulässig. 

(7) Die Landesmedienanstalten bilden für die Organe nach Ab-
satz 2 Satz 1 eine gemeinsame Geschäftsstelle. 

(8) 1Die Mitglieder der ZAK, der GVK und der KEK sind bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Staatsvertrag an 
Weisungen nicht gebunden. 2§ 58 gilt für die Mitglieder der 
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ZAK und GVK entsprechend. 3Die Verschwiegenheitspflicht 
nach § 58 gilt auch im Verhältnis der Mitglieder der Organe 
nach Absatz 2 Satz 1 zu anderen Organen der Landesmedien-
anstalten.  

(9) 1Die Organe nach Absatz 2 Satz 1 fassen ihre Beschlüsse 
mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder. 2Bei Be-
schlüssen der KEK entscheidet im Fall der Stimmengleichheit 
die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung die 
Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden. 3Die Beschlüsse 
sind zu begründen. 4In der Begründung sind die wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen. 5Die Be-
schlüsse sind gegenüber den anderen Organen der zuständigen 
Landesmedienanstalt bindend. 6Die zuständige Landesmedien-
anstalt hat die Beschlüsse im Rahmen der von den Organen 
nach Absatz 2 Satz 1 gesetzten Fristen zu vollziehen. 

(10) 1Die Landesmedienanstalten stellen den Organen nach Ab-
satz 2 Satz 1 die notwendigen personellen und sachlichen Mittel 
zur Verfügung. 2Die Organe erstellen jeweils einen Wirtschafts-
plan nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit. 3Die Kosten für die Organe nach Absatz 2 Satz 1 werden 
aus dem Anteil der Landesmedienanstalten nach § 10 des Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages gedeckt. 4Näheres regeln die 
Landesmedienanstalten durch übereinstimmende Satzungen. 

(11) 1Von den Verfahrensbeteiligten sind durch die zuständigen 
Landesmedienanstalten Kosten in angemessenem Umfang zu 
erheben. 2Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch 
übereinstimmende Satzungen. 

(12) Den Organen nach Absatz 2 Satz 1 stehen die Verfahrens-
rechte nach den §§ 55 und 56 zu. 

§ 105 Aufgaben 
(1) 1Die ZAK ist für folgende Aufgaben zuständig: 

1. Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bundesweiten 
Veranstaltern, soweit nicht die KEK nach Absatz 3 zu-
ständig ist, 

2. Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bundesweiten 
Anbietern nach den §§ 18 bis 22 sowie nach den §§ 74 
bis 77, 

3. Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle nach § 19 Abs. 4 sowie Rücknahme oder 
Widerruf der Anerkennung nach § 19 Abs. 6, 

4. Aufsicht über Entscheidungen der Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 19 Abs. 8, 

5. Zulassung, Rücknahme oder Widerruf der Zulassung 
bundesweiter Veranstalter nach §§ 53, 108 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 Nr. 1, 

6. Entscheidungen über ein Zulassungserfordernis im Falle 
des § 54 Abs. 1, 

7. Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für 
Regionalfensterprogramme nach § 59 Abs. 4 Satz 1 und 
für Sendezeit für Dritte nach § 65 Abs. 2 Satz 4, 

8. Anzeige des Betriebs einer Medienplattform oder Benut-
zeroberfläche nach § 79 Abs. 2, 

9. Aufsicht über Medienplattformen und Benutzerober-
flächen nach den §§ 79 bis 87 sowie § 103 Abs. 1 und 2,  

 soweit nicht die GVK nach Absatz 2 zuständig ist, 

10. Aufsicht über Medienintermediäre nach den §§ 92 bis 
94, 

11. Aufsicht über Video-Sharing-Dienste nach § 98, 

12. Wahrnehmung der Aufgaben nach § 101 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 und 3, 

13.  Zuweisung von Übertragungskapazitäten für bundes-
weite Versorgungsbedarfe und deren Rücknahme oder 
Widerruf nach §§ 102 und 108 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 
Nr. 2, soweit die GVK nicht nach Absatz 2 zuständig ist, 

14. Befassung mit Mitteilungen nach § 109 Abs. 5. 
2Die ZAK kann Prüfausschüsse für die Aufgaben nach Satz 1 
Nr. 1 und 2 einrichten. 3Die Prüfausschüsse entscheiden jeweils 
bei Einstimmigkeit anstelle der ZAK. 4Zu Beginn der Amtspe-
riode der ZAK wird die Verteilung der Verfahren von der ZAK 
festgelegt. 5Das Nähere ist in der Geschäftsordnung der ZAK 
festzulegen. 

(2) 1Die GVK ist zuständig für Auswahlentscheidungen bei den 
Zuweisungen von Übertragungskapazitäten nach § 102 Abs. 4 
und für die Entscheidung über die Belegung von Plattformen 
nach § 81 Abs. 5 Satz 3. 2Die ZAK unterrichtet die GVK fort-
laufend über ihre Tätigkeit. 3Sie bezieht die GVK in 
grundsätzlichen Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstel-
lung von Satzungen und Richtlinienentwürfen, ein. 

(3) 1Die KEK ist zuständig für die abschließende Beurteilung 
von Fragestellungen der Sicherung von Meinungsvielfalt im 
Zusammenhang mit der bundesweiten Veranstaltung von Fern-
sehprogrammen. 2Sie ist im Rahmen des Satzes 1 insbesondere 
zuständig für die Prüfung solcher Fragen bei der Entscheidung 
über eine Zulassung oder Änderung einer Zulassung, bei der 
Bestätigung von Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen 
als unbedenklich und bei Maßnahmen nach § 60 Abs. 4. 3Für 
Fälle, die für die Sicherung von Meinungsvielfalt nur geringe 
Bedeutung entfalten können, legt die KEK fest, unter welchen 
Voraussetzungen auf eine Vorlage nach § 107 Abs. 1 verzichtet 
werden kann. 4Auf Anforderung einer Landesmedienanstalt ist 
sie zur Prüfung von Einzelfällen verpflichtet. 5Die KEK ermit-
telt die den Unternehmen jeweils zurechenbaren Zuschaueran-
teile. 

(4) 1Die Auswahl und Zulassung von Regionalfensterpro-
grammveranstaltern nach § 59 Abs. 4 und Fensterprogramm-
veranstaltern nach § 65 Abs. 4 sowie die Aufsicht über diese 
Programme obliegen dem für die Zulassung nicht bundesweiter 
Angebote zuständigen Organ der zuständigen Landesmedien-
anstalt. 2Bei Auswahl und Zulassung der Veranstalter nach Satz 
1 ist zuvor das Benehmen mit der KEK herzustellen. 

§ 106 Zuständige Landesmedienanstalt 
(1) 1Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist für bun-
desweit ausgerichtete Angebote die Landesmedienanstalt des 
Landes zuständig, in dem der betroffene Veranstalter, Anbieter, 
Bevollmächtigte nach § 79 Abs. 1 Satz 2 oder Verantwortliche 
nach § 18 Abs. 2 seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung 
dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. 2Sind nach Satz 1 meh-
rere Landesmedienanstalten zuständig oder hat der Veranstalter 
oder Anbieter seinen Sitz im Ausland, entscheidet die Landes-
medienanstalt, die zuerst mit der Sache befasst worden ist. 

(2) 1Zuständig in den Fällen des § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 7, 9 
und 14 sowie in den Fällen der Rücknahme oder des Widerrufs 
der Zulassung oder der Zuweisung ist die Landesmedienanstalt, 
die dem Veranstalter die Zulassung erteilt, die Zuweisung vor-
genommen oder die Anzeige entgegengenommen hat; im Übri-
gen gilt Absatz 1. 2Zuständig im Fall des § 105 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 10 ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem der Zu-
stellungsbevollmächtigte nach § 92 seinen Sitz hat. 3Solange 
kein Zustellungsbevollmächtigter benannt worden ist, gilt Ab-
satz 1. 4Die zuständige Landesmedienanstalt legt die Sache un-
verzüglich zur Prüfung und Entscheidung der ZAK vor. 5Zu-
ständig ist in den Fällen des § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. 6Ergibt sich danach 
keine Zuständigkeit, ist diejenige Landesmedienanstalt zu-
ständig, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. 

(3) Im Übrigen richtet sich die Zuständigkeit nach Landesrecht. 

§ 107 Verfahren bei Zulassung, Zuweisung 
und Anzeige 
(1) Geht ein Antrag oder eine Anzeige nach § 105 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 5, 6, 8 oder 13 bei der zuständigen Landesmedienanstalt 
ein, legt der nach Landesrecht bestimmte gesetzliche Vertreter 
unverzüglich den Antrag oder die Anzeige sowie die vorhande-
nen Unterlagen der ZAK und in den Fällen des § 105 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 zusätzlich der KEK vor. 

(2) Kann nicht allen Anträgen nach § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 
entsprochen werden, entscheidet die GVK. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beurteilung von Frage-
stellungen der Sicherung von Meinungsvielfalt durch die KEK 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit in anderen Fällen als dem der 
Zulassung eines bundesweiten privaten Veranstalters. 
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§ 108 Rücknahme, Widerruf von Zulassungen 
und Zuweisungen 
(1) Die Zulassung nach § 53 oder die Zuweisung nach § 102 
werden jeweils zurückgenommen, wenn 

1. bei der Zulassung eine Zulassungsvoraussetzung gemäß 
§ 53 Abs. 1 oder 2 nicht gegeben war oder eine Zulas-
sungsbeschränkung gemäß § 53 Abs. 3 nicht berücksich-
tigt wurde oder 

2. bei der Zuweisung die Vorgaben gemäß § 102 Abs. 4 
nicht berücksichtigt wurden 

und innerhalb eines von der zuständigen Landesmedienanstalt 
bestimmten Zeitraums keine Abhilfe erfolgt. 

(2) Zulassung und Zuweisung werden jeweils widerrufen, wenn 

1. im Fall der Zulassung 

a) nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung gemäß 
§ 53 Abs. 1 oder 2 entfällt oder eine Zulassungsbe-
schränkung gemäß § 53 Abs. 3 eintritt und innerhalb 
des von der zuständigen Landesmedienanstalt be-
stimmten angemessenen Zeitraums keine Abhilfe 
erfolgt oder 

b) der Rundfunkveranstalter gegen seine Verpflichtun-
gen aufgrund dieses Staatsvertrages oder des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrages wiederholt 
schwerwiegend verstoßen und die Anweisungen der 
zuständigen Landesmedienanstalt innerhalb des von 
ihr bestimmten Zeitraums nicht befolgt hat; 

2. im Fall der Zuweisung 

a) nachträglich wesentliche Veränderungen des Ange-
bots eingetreten und vom Anbieter zu vertreten sind, 
nach denen das Angebot den Anforderungen des 
§ 102 Abs. 4 nicht mehr genügt und innerhalb des 
von der zuständigen Landesmedienanstalt bestimm-
ten Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder 

b) das Angebot aus Gründen, die vom Anbieter zu ver-
treten sind, innerhalb des dafür vorgesehenen Zeit-
raums nicht oder nicht mit der festgesetzten Dauer 
begonnen oder fortgesetzt wird. 

(3) 1Der Anbieter wird für einen Vermögensnachteil, der durch 
die Rücknahme oder den Widerruf nach den Absätzen 1 oder 2 
eintritt, nicht entschädigt. 2Im Übrigen gilt für die Rücknahme 
und den Widerruf das Verwaltungsverfahrensgesetz des Sitz-
landes der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt. 

§ 109 Maßnahmen bei Rechtsverstößen 
(1) 1Stellt die zuständige Landesmedienanstalt einen Verstoß 
gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages mit Ausnahme 
von § 17, § 18 Abs. 2 und 4, § 20 und § 23 Abs. 2 fest, trifft sie 
die erforderlichen Maßnahmen. 2Maßnahmen sind insbeson-
dere Beanstandung, Untersagung, Sperrung, Rücknahme und 
Widerruf. 3Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages bleiben unberührt. 4Satz 1 gilt nicht für Verstöße ge-
gen § 19 Abs. 1 und 2 von Anbietern, 

1. im Sinne des §19 Abs. 1 Satz 1, 

2. die der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der 
Beschwerdeordnung des deutschen Presserates unterlie-
gen oder 

3. die einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle im Sinne des § 19 Abs. 3 angeschlossen 
sind. 

(2) 1Eine Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme 
außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den Anbieter 
und die Allgemeinheit steht. 2Eine Untersagung darf nur erfol-
gen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden 
kann. 3Die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht 
werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angeboten 
oder zeitlich zu beschränken. 4Bei journalistisch-redaktionell 
gestalteten Angeboten, in denen ausschließlich vollständig oder 
teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 
Bild wiedergegeben werden, ist eine Sperrung nur unter den 
Voraussetzungen des § 97 Abs. 5 Satz 2 und des § 98 der Straf-
prozessordnung zulässig. 5Die Befugnisse der Aufsichts-
behörden zur Durchsetzung der Vorschriften der allgemeinen 

Gesetze und der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre bleiben unberührt. 

(3) 1Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Veranstalter o-
der Anbieter als nicht durchführbar oder nicht Erfolg verspre-
chend, können Maßnahmen zur Sperrung von Angeboten nach 
Absatz 1 auch gegen Dritte unter Beachtung der Vorgaben des 
Telemediengesetzes gerichtet werden, sofern eine Sperrung 
technisch möglich und zumutbar ist. 2§ 7 Abs. 2 des Telemedi-
engesetzes bleibt unberührt. 

(4) 1Der Abruf von Angeboten im Rahmen der Aufsicht ist un-
entgeltlich. 2Diensteanbieter haben dies sicherzustellen. 3Der 
Anbieter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde sperren. 

(5) 1Jede Landesmedienanstalt kann der zuständigen Landes-
medienanstalt mitteilen, dass ein bundesweit ausgerichtetes An-
gebot gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstößt. 
2Geht eine Mitteilung nach Satz 1 bei der zuständigen Landes-
medienanstalt ein, legt der nach Landesrecht bestimmte gesetz-
liche Vertreter unverzüglich die Mitteilung sowie die vorhan-
denen Unterlagen dem nach den §§ 104 und 105 zuständigen 
Organ vor. 

§ 110 Vorverfahren 
Bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen nach § 104 Abs. 2 und 
§ 105 findet ein Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Verwal-
tungsgerichtsordnung nicht statt. 

§ 111 Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
(1) 1Die Landesmedienanstalten arbeiten im Rahmen der 
Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Regulierungsbehörde für Te-
lekommunikation und mit dem Bundeskartellamt zusammen. 
2Die Landesmedienanstalten haben auf Anfrage der Regulie-
rungsbehörde für Telekommunikation oder des Bundeskartell-
amtes Erkenntnisse zu übermitteln, die für die Erfüllung von 
deren Aufgaben erforderlich sind. 

(2) Absatz 1 gilt für die Zusammenarbeit der Landesmedienan-
stalten mit den Landeskartellbehörden und den Glücksspielauf-
sichtsbehörden entsprechend. 

§ 112 Finanzierung besonderer Aufgaben 
(1) 1Der in § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages be-
stimmte Anteil kann für die Finanzierung folgender Aufgaben 
verwendet werden: 

1. Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landesmedi-
enanstalten einschließlich hierfür notwendiger planeri-
scher, insbesondere technischer Vorarbeiten, 

2. die Förderung offener Kanäle. 
2Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können aufgrund besonderer 
Ermächtigung durch den Landesgesetzgeber auch für die Finan-
zierung folgender Aufgaben verwendet werden: 

1. Förderung von landesrechtlich gebotener technischer 
Infrastruktur zur Versorgung des Landes und zur Förde-
rung von Projekten für neuartige Rundfunkübertra-
gungstechniken und 

2. Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung von lo-
kalem und regionalem Rundfunk und Projekte zur 
Förderung der Medienkompetenz. 

(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landesmedienan-
stalt nur einen Teil des Anteils nach Absatz 1 zuzuweisen, bleibt 
unberührt. 

(3) 1Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in Anspruch genom-
men wird, steht er den jeweiligen Landesrundfunkanstalten zu. 
2Eine landesgesetzliche Zweckbestimmung ist zulässig. 

§ 113 Datenschutzaufsicht bei Telemedien 
1Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes 
und der Länder zuständigen Aufsichtsbehörden überwachen für 
ihren Bereich die Einhaltung der allgemeinen Datenschutzbe-
stimmungen und des § 23. 2Die für den Datenschutz im journa-
listischen Bereich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
bei den privaten Rundfunkveranstaltern zuständigen Stellen 
überwachen für ihren Bereich auch die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen für journalistisch- redaktionell gestaltete 
Angebote bei Telemedien. 3Eine Aufsicht erfolgt, soweit Unter-
nehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Presse nicht 
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der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Be-
schwerdeordnung des Deutschen Presserates unterliegen. 

VIII. Abschnitt Revision, Ordnungswid-
rigkeiten 

§ 114 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bun-
desverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass das 
angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen die-
ses Staatsvertrages beruhe. 

§ 115 Ordnungswidrigkeiten 
(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundes-
weit ausgerichtetem privaten Rundfunk vorsätzlich oder 
fahrlässig  

1. entgegen § 1 Abs. 9 die nach Landesrecht zuständige 
Stelle nicht über alle Änderungen informiert, die die 
Feststellung der Rechtshoheit nach § 1 Abs. 3 und 4 
berühren könnten, 

2. entgegen § 4 Abs. 1 die dort genannten Informationen 
im Rahmen des Gesamtangebots nicht leicht, unmittel-
bar und ständig zugänglich macht, 

3. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 in der Werbung Techniken 
zur unterschwelligen Beeinflussung einsetzt, 

4. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 3 Rundfunkwerbung oder Te-
leshopping nicht dem Medium angemessen durch opti-
sche oder akustische Mittel oder räumlich eindeutig von 
anderen Sendungsteilen absetzt, 

5. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 eine Teilbelegung des ausge-
strahlten Bildes mit Rundfunkwerbung vornimmt, ohne 
die Werbung vom übrigen Programm eindeutig optisch 
zu trennen und als solche zu kennzeichnen, 

6. entgegen § 8 Abs. 5 Satz 2 eine Dauerwerbesendung 
nicht zu Beginn als Dauerwerbesendung ankündigt oder 
während ihres gesamten Verlaufs als solche kennzeich-
net, 

7. entgegen § 8 Abs. 6 Satz 1 virtuelle Werbung in Sendun-
gen einfügt, 

8. entgegen § 8 Abs. 7 Satz 1 Schleichwerbung, Themen-
platzierung oder entsprechende Praktiken betreibt, 

9. entgegen § 8 Abs. 7 Satz 2 Produktplatzierung in Nach-
richtensendungen, Sendungen zur politischen Informa-
tion, Verbrauchersendungen, Regionalfensterprogram-
men nach § 59 Abs. 4, Fensterprogrammen nach § 65, 
Sendungen religiösen Inhalts oder Kindersendungen be-
treibt, 

10. entgegen § 8 Abs. 7 Satz 4 oder 5 auf eine Produktplat-
zierung nicht eindeutig hinweist oder sie nicht zu Beginn 
und zum Ende einer Sendung oder bei deren Fortsetzung 
nach einer Werbeunterbrechung oder im Hörfunk durch 
einen gleichwertigen Hinweis angemessen kennzeich-
net, 

11. entgegen § 8 Abs. 9 Werbung politischer, weltanschau-
licher oder religiöser Art verbreitet, 

12. entgegen § 9 Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten 
oder Sendungen für Kinder durch Rundfunkwerbung o-
der Teleshopping unterbricht, 

13. entgegen den in § 9 Abs. 3 genannten Voraussetzungen 
Filme mit Ausnahme von Serien, Reihen und Dokumen-
tarfilmen sowie Kinofilme und Nachrichtensendungen  

 durch Fernsehwerbung oder Teleshopping unterbricht, 

14. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 nicht eindeutig auf das Be-
stehen einer Sponsoring-Vereinbarung hinweist oder 
nicht eindeutig zu Beginn oder am Ende der gesponser-
ten Sendung auf den Sponsor hinweist, 

15. entgegen § 10 Abs. 3 und 4 unzulässig gesponserte Sen-
dungen verbreitet, 

16. entgegen § 13 Abs. 1 oder 3 Großereignisse ver-
schlüsselt und gegen besonderes Entgelt ausstrahlt, 

17. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht 
nicht nachkommt, 

18. entgegen § 52 Abs. 1 Satz 1 ohne Zulassung ein Rund-
funkprogramm veranstaltet,  

19. entgegen § 52 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 53 ein 
zulassungspflichtiges, aber nicht zulassungsfähiges 
Rundfunkprogramm veranstaltet, 

20. entgegen § 54 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 53 ein 
Rundfunkprogramm veranstaltet, 

21. entgegen § 57 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 nicht 
fristgemäß die Aufstellung der Programmbezugsquellen 
für den Berichtszeitraum der zuständigen Landesmedi-
enanstalt vorlegt, 

22. entgegen § 70 Abs. 1 Satz 1 die zulässige Dauer der 
Werbung überschreitet, 

23. entgegen § 71 Abs. 1 Satz 1 Teleshopping-Fenster ver-
breitet, die keine Mindestdauer von 15 Minuten ohne 
Unterbrechung haben oder entgegen § 71 Abs. 1 Satz 2  

 Teleshopping-Fenster verbreitet, die nicht optisch und 
akustisch klar als solche gekennzeichnet sind oder 

24. entgegen § 120 Absatz 1 Satz 2 die bei ihm vorhandenen 
Daten über Zuschaueranteile auf Anforderung der KEK 
nicht zur Verfügung stellt. 

2Ordnungswidrig handelt auch, wer 

1. entgegen § 18 Abs. 1 bei Telemedien den Namen oder 
die Anschrift oder bei juristischen Personen den Namen 
oder die Anschrift des Vertretungsberechtigten nicht o-
der nicht richtig verfügbar hält, 

2. entgegen § 18 Abs. 3 bei Telemedien die erforderliche 
Kenntlichmachung nicht vornimmt, 

3. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 1 Werbung nicht als solche 
klar erkennbar macht oder nicht eindeutig vom übrigen 
Inhalt der Angebote trennt, 

4. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 2 in der Werbung unter-
schwellige Techniken einsetzt, 

5. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 3 bei Werbung politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art auf den Werbetrei-
benden oder Auftraggeber nicht in angemessener Weise 
deutlich hinweist, 

6. entgegen § 55 Abs. 6 eine Änderung der maßgeblichen 
Umstände nach Antragstellung oder nach Erteilung der 
Zulassung nicht unverzüglich der zuständigen Landes-
medienanstalt mitteilt, 

7. entgegen § 55 Abs. 7 nicht unverzüglich nach Ablauf ei-
nes Kalenderjahres der zuständigen Landesmedienan-
stalt gegenüber eine Erklärung darüber abgibt, ob und 
inwieweit innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres 
bei den nach § 62 maßgeblichen Beteiligungs- und Zu-
rechnungstatbeständen eine Veränderung eingetreten ist, 

8. entgegen § 57 Abs. 1 seinen Jahresabschluss samt An-
hang und Lagebericht nicht fristgemäß erstellt oder be-
kannt macht, 

9. entgegen § 63 Satz 1 es unterlässt, eine geplante 
Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonsti-
gen Einflüssen bei der zuständigen Landesmedienanstalt 
vor ihrem Vollzug schriftlich anzumelden, 

10. einer Satzung nach § 72 Satz 1 in Verbindung mit § 11 
zuwiderhandelt, soweit die Satzung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

11. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
3 Satz 2 in der Werbung Techniken zur unterschwelligen 
Beeinflussung einsetzt,
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12. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
3 Satz 3 Rundfunkwerbung entsprechende Werbung o-
der Teleshopping nicht dem Medium angemessen durch 
optische oder akustische Mittel oder räumlich eindeutig 
von anderen Angebotsteilen absetzt, 

13. entgegen § 74 in Verbindung mit § 8 Abs. 4 das verbrei-
tete Bewegtbildangebot durch die Einblendung von 
Rundfunkwerbung entsprechender Werbung ergänzt, 
ohne die Werbung eindeutig optisch zu trennen und als 
solche zu kennzeichnen, 

14. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
5 Satz 2 ein Bewegtbildangebot nicht zu Beginn als Dau-
erwerbesendung ankündigt oder während ihres gesam-
ten Verlaufs als solche kennzeichnet,  

15. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
6 Satz 1 virtuelle Werbung in seine Angebote einfügt, 

16. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
7 Satz 1 Schleichwerbung, Themenplatzierung oder ent-
sprechende Praktiken betreibt, 

17. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
7 Satz 2 Produktplatzierung in Nachrichtensendungen, 
Sendungen zur politischen Information, Verbraucher-
sendungen, Regionalfensterprogrammen nach § 59 Abs. 
4, Fensterprogrammen nach § 65, Sendungen religiösen 
Inhalts oder Kindersendungen betreibt, 

18. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
7 Satz 4 oder 5 auf eine Produktplatzierung nicht eindeu-
tig hinweist oder sie nicht zu Beginn und zum Ende einer 
Sendung oder bei deren Fortsetzung nach einer Werbe-
unterbrechung oder im Hörfunk durch einen gleichwer-
tigen Hinweis angemessen kennzeichnet, 

19. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
9 Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser 
Art verbreitet,  

20. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 
1 das Bewegtbildangebot eines Gottesdienstes oder ein 
Bewegtbildangebot für Kinder durch Rundfunkwerbung 
entsprechende Werbung oder durch Teleshopping unter-
bricht, 

21. entgegen den in § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 3 genannten Voraussetzungen Filme mit Aus-
nahme von Serien, Reihen und Dokumentarfilmen sowie 
Kinofilme und Nachrichtensendungen durch Fernseh-
werbung entsprechende Werbung oder durch Teleshop-
ping unterbricht, 

22. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 
1 Satz 1 bei einem gesponserten Bewegtbildangebot 
nicht eindeutig auf das Bestehen einer Sponsoring-Ver-
einbarung hinweist oder nicht eindeutig zu Beginn oder 
am Ende der gesponserten Sendung auf den Sponsor hin-
weist, 

23. entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 
3 und 4 unzulässig gesponserte Bewegtbildangebote ver-
breitet, 

24. entgegen § 79 Abs. 2 Satz 1 oder 2 den Betrieb einer 
Medienplattform oder Benutzeroberfläche nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig anzeigt oder entgegen 
§ 79 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Satz 1 oder 2 eine 
wesentliche Änderung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig anzeigt, 

25. entgegen § 80 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Rund-
funkprogramme, einschließlich des HbbTV- Signals, 
rundfunkähnliche Telemedien oder Teile davon inhalt-
lich oder technisch verändert, im Zuge ihrer Abbildung 
oder akustischen Wiedergabe vollständig oder teilweise 
mit Werbung, Inhalten aus Rundfunkprogrammen oder 
rundfunkähnlichen Telemedien, einschließlich Empfeh-
lungen oder Hinweisen hierauf, überlagert oder ihre Ab-
bildung zu diesem Zweck skaliert oder einzelne Rund-
funkprogramme oder Inhalte in Angebotspakete auf-
nimmt oder in anderer Weise entgeltlich oder unentgelt-
lich vermarktet oder öffentlich zugänglich macht, 

26. entgegen § 81 Abs. 2 bis 4 die erforderlichen Übertra-
gungskapazitäten für die zu verbreitenden Programme  

 nicht oder in nicht ausreichendem Umfang oder nicht zu 
den vorgesehenen Bedingungen zur Verfügung stellt o-
der entgegen § 81 Abs. 5 Satz 2 auf Verlangen der zu-
ständigen Landesmedienanstalt die Belegung nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig anzeigt, 

27. entgegen § 82 Abs. 2 Rundfunk, rundfunkähnliche Tele-
medien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 beim Zugang 
zu Medienplattformen unmittelbar oder mittelbar unbil-
lig behindert oder gegenüber gleichartigen Angeboten 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich 
behandelt, 

28. entgegen § 82 Abs. 3 Satz 1 oder 2 die Verwendung oder 
Änderung eines Zugangsberechtigungssystems oder ei-
ner Schnittstelle für Anwendungsprogramme und die 
Entgelte hierfür der zuständigen Landesmedienanstalt 
nicht unverzüglich anzeigt oder entgegen § 82 Abs. 3 
Satz 3 der zuständigen Landesmedienanstalt auf Verlan-
gen die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 

29. entgegen § 83 Abs. 1 Zugangsbedingungen nicht oder 
nicht vollständig gegenüber der zuständigen Landesme-
dienanstalt offenlegt, 

30. entgegen § 83 Abs. 2 Entgelte oder Tarife nicht so ge-
staltet, dass auch regionale und lokale Angebote zu an-
gemessenen Bedingungen verbreitet werden können, 

31. entgegen § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 gleichartige Angebote 
oder Inhalte bei der Auffindbarkeit, insbesondere der 
Sortierung, Anordnung oder Präsentation in Benutzer-
oberflächen, ohne sachlich gerechtfertigten Grund unter-
schiedlich behandelt oder ihre Auffindbarkeit unbillig-
behindert oder entgegen § 84 Abs. 2 Satz 3 nicht alle 
Angebote mittels einer Suchfunktion diskriminierungs-
frei auffindbar macht, soweit der Nachweis nach § 84 
Abs. 7 nicht erbracht ist, 

32. entgegen § 84 Abs. 3 Satz 1 den in einer Benutzerober-
fläche vermittelten Rundfunk nicht in seiner Gesamtheit 
auf der ersten Auswahlebene unmittelbar erreichbar und 
leicht auffindbar macht, soweit der Nachweis nach § 84 
Abs. 7 nicht erbracht ist, 

33. entgegen § 84 Abs. 3 Satz 2 die gesetzlich bestimmten 
beitragsfinanzierten Programme, die Rundfunkpro-
gramme, die Fensterprogramme (§ 59 Abs. 4) aufzuneh-
men haben sowie die privaten Programme, die in beson-
derem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebots-
vielfalt im Bundesgebiet leisten, nicht leicht auffindbar 
macht, soweit der Nachweis nach § 84 Abs. 7 nicht er-
bracht ist, 

34. entgegen § 84 Abs. 3 Satz 3 Hauptprogramme mit Fens-
terprogramm nicht gegenüber dem ohne Fensterpro-
gramm ausgestrahlten Hauptprogramm und gegenüber 
den Fensterprogrammen, die für andere Gebiete zugelas-
sen oder gesetzlich bestimmt sind, vorrangig darstellt, 
soweit der Nachweis nach § 84 Abs. 7 nicht erbracht ist, 

35. entgegen § 84 Abs. 4 in einer Benutzeroberfläche ver-
mittelte gemeinsame Telemedienangebote der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, Telemedienangebote des ZDF sowie des Deutsch-
landradios oder vergleichbare rundfunkähnliche Tele-
medienangebote oder Angebote nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 
Buchst. b privater Anbieter, die in besonderem Maß ei-
nen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt im 
Bundesgebiet leisten, oder softwarebasierte Anwendun-
gen, die ihrer unmittelbaren Ansteuerung dienen, im 
Rahmen der Präsentation rundfunkähnlicher Telemedien 
oder der softwarebasierten Anwendungen, die ihrer mit-
telbaren Ansteuerung dienen, nicht leicht auffindbar 
macht, soweit der Nachweis nach § 84 Abs. 7 nicht er-
bracht ist, 

36. entgegen § 84 Abs. 6 nicht dafür Sorge trägt, dass die 
Sortierung oder Anordnung von Angeboten oder Inhal-
ten auf einfache Weise und dauerhaft durch den Nutzer 
individualisiert werden kann, soweit der Nachweis nach 
§ 84 Abs. 7 nicht erbracht ist, 
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37. entgegen § 85 Satz 1 die einer Medienplattform oder Be-
nutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die 
Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien 
und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisa-
tion nicht transparent macht oder entgegen § 85 Satz 3 
Informationen hierzu den Nutzern nicht in leicht wahr-
nehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig 
verfügbarer Weise zur Verfügung stellt, 

38. entgegen § 86 Abs. 1 Satz 1 der zuständigen Landesme-
dienanstalt auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen 
nicht unverzüglich vorlegt,  

39. entgegen § 86 Abs. 3 auf Nachfrage gegenüber Anbie-
tern von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien oder 
Telemedien nach § 19 Abs. 1 die tatsächliche Sortierung, 
Anordnung und Abbildung von Angeboten und Inhalten, 
die Verwendung ihrer Metadaten sowie im Rahmen ei-
nes berechtigten Interesses Zugangsbedingungen nach 
§ 83 Abs. 1 nicht mitteilt, 

40. entgegen § 90 Abs. 2 nicht spätestens sechs Monate nach 
Inkrafttreten dieses Staatsvertrags die Anzeige nach § 79 
Abs. 2 vornimmt, soweit die Medienplattform oder Be-
nutzeroberfläche bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
bereits in Betrieb aber nicht angezeigt ist, 

41. entgegen § 92 Satz 1 als Anbieter eines Medieninterme-
diärs keinen Zustellungsbevollmächtigten im Inland be-
nennt,  

42. entgegen § 93 Abs. 1 als Anbieter eines Medieninterme-
diärs die erforderlichen Informationen nicht oder nicht 
in der vorgeschriebenen Weise verfügbar hält, 

43. entgegen § 93 Abs. 2 als Anbieter eines Medieninterme-
diärs, der eine thematische Spezialisierung aufweist, 
diese Spezialisierung durch die Gestaltung seines Ange-
bots nicht wahrnehmbar macht,  

44. entgegen § 93 Abs. 3 als Anbieter eines Medieninterme-
diärs Änderungen nicht unverzüglich in derselben Weise 
wahrnehmbar macht, 

45. entgegen § 93 Abs. 4 als Anbieter eines Medieninterme-
diärs, der soziale Netzwerke anbietet, nicht dafür Sorge 
trägt, dass Telemedien im Sinne von § 18 Abs. 3 gekenn-
zeichnet werden, 

46. entgegen § 94 Abs. 1 als Anbieter eines Medieninterme-
diärs journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote, auf 
deren Wahrnehmbarkeit er besonders hohen Einfluss 
hat, diskriminiert, 

47. entgegen § 95 als Anbieter eines Medienintermediärs die 
erforderlichen Unterlagen der zuständigen Landesmedi-
enanstalt auf Verlangen nicht vorlegt, 

48. entgegen § 103 Abs. 2 Satz 1 oder 3 die Weiterverbrei-
tung von Fernsehprogrammen nicht, nicht rechtzeitig o-
der nicht vollständig bei der Landesmedienanstalt, in de-
ren Geltungsbereich die Programme verbreitet werden 
sollen, anzeigt soweit die Anzeige nicht nach § 103 Abs. 
2 Satz 2 durch den Anbieter einer Medienplattform vor-
genommen wird, 

49. entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zu-
ständige Aufsichtsbehörde nach § 109 Abs. 1 Satz 2, 
auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 ein Angebot nicht 
sperrt oder 

50. entgegen § 109 Abs. 4 Satz 3 Angebote gegen den Abruf 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt. 

3Weitere landesrechtliche Bestimmungen über Ordnungswid-
rigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 500.000 Euro, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000 Euro und im Falle des Absatzes 1 Satz 
2 Nr. 49 und 50 mit einer Geldbuße bis zu 250.000 Euro geahn-
det werden. 

(3) 1Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die nach 
§ 106 zuständige Landesmedienanstalt. 2Über die Einleitung ei-
nes Verfahrens hat die zuständige Verwaltungsbehörde die 
übrigen Landesmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
3Soweit ein Verfahren nach dieser Vorschrift in mehreren 
Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten 

Behörden über die Frage ab, welche Behörde das Verfahren 
fortführt. 

(4) 1Die Landesmedienanstalt, die einem Veranstalter eines 
bundesweit ausgerichteten Rundfunkprogramms die Zulassung 
erteilt hat, kann bestimmen, dass Beanstandungen nach einem 
Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staatsvertrages sowie 
rechtskräftige Entscheidungen in einem Verfahren wegen Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 von dem betroffenen Veran-
stalter in seinem Rundfunkprogramm verbreitet werden. 2Inhalt 
und Zeitpunkt der Bekanntgabe sind durch diese Landesmedi-
enanstalt nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. 3Absatz 
3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrig-
keiten verjährt in sechs Monaten. 

IX. Abschnitt Übergangs- und Schlussvor-
schriften 

§ 116 Kündigung 
(1) 1Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 2Der Staats-
vertrag kann von jedem der vertragschließenden Länder zum 
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden. 3Die Kündigung kann erstmals zum 31. De-
zember 2022 erfolgen. 4Wird der Staatsvertrag zu diesem Ter-
min nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist je-
weils zu einem zwei Jahre späteren Termin erfolgen. 5Die 
Kündigung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Kon-
ferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder schriftlich zu erklären. 6Kündigt ein Land diesen Staats-
vertrag, kann es zugleich den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
und den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen; jedes andere Land kann daraufhin inner-
halb von sechs Monaten nach Eingang der Kündigungser-
klärung dementsprechend ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen. 7Zwischen den übrigen Ländern bleiben diese Staats-
verträge in Kraft. 

(2) 1Im Falle der Kündigung verbleibt es bei der vorgenomme-
nen Zuordnung der Satellitenkanäle, solange für diese Kanäle 
noch Berechtigungen bestehen. 2Die §§ 27 bis 30 bleiben im 
Falle der Kündigung einzelner Länder unberührt. 

(3) 1§ 13 Abs. 1 und 2 kann von jedem der vertragschließenden 
Länder auch gesondert zum Schluss des Kalenderjahres mit ei-
ner Frist von einem Jahr gekündigt werden. 2Die Kündigung 
kann erstmals zum 31. Dezember 2022 erfolgen. 3Wird § 13 
Abs. 1 und 2 zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die 
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späte-
ren Zeitpunkt erfolgen. 4Die Kündigung ist gegenüber der oder 
dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder schriftlich zu erklären. 5Kündigt 
ein Land, kann jedes Land innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung § 13 Abs. 1 und 2 zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen. 6Die Kündigung eines Landes lässt 
die gekündigten Bestimmungen dieses Staatsvertrages im 
Verhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt. 

(4) 1§ 34 Abs. 2 kann von jedem der vertragsschließenden 
Länder auch gesondert zum Schluss des Kalenderjahres mit ei-
ner Frist von einem Jahr gekündigt werden. 2Die Kündigung 
kann erstmals zum 31. Dezember 2022 erfolgen. 3Wird § 34 
Abs. 2 zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündi-
gung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren 
Zeitpunkt erfolgen. 4Die Kündigung ist gegenüber der oder dem 
Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder schriftlich zu erklären. 5Kündigt ein 
Land, kann jedes Land innerhalb von drei Monaten nach Ein-
gang der Kündigungserklärung den Rundfunkstaatsvertrag, den 
ARD-Staatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den Staatsvertrag 
über die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandra-
dio“, den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und den Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
6Die Kündigung eines Landes lässt die gekündigten Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages und die in Satz 5 aufgeführten 
Staatsverträge im Verhältnis der übrigen Länder zueinander un-
berührt. 
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(5) 1§ 39 Abs. 1, 2 und 5 kann von jedem der vertragsschließen-
den Länder auch gesondert zum Schluss des Kalenderjahres, 
das auf die Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks gemäß § 36 folgt, mit einer Frist von sechs 
Monaten gekündigt werden, wenn der Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag nicht nach der Ermittlung des Finanzbedarfs 
gemäß § 36 aufgrund einer Rundfunkbeitragserhöhung 
geändert wird. 2Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezem-
ber 2022 erfolgen. 3Wird § 39 Abs. 1, 2 und 5 zu einem dieser 
Termine nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist 
jeweils zu einem zwei Jahre späteren Termin erfolgen. 4Die 
Kündigung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Kon-
ferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder schriftlich zu erklären. 5Kündigt ein Land, kann jedes 
Land innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Kündi-
gungserklärung den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und den 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen. 6In diesem Fall kann jedes Land außerdem innerhalb 
weiterer drei Monate nach Eingang der Kündigungserklärung 
nach Satz 5 die §§ 36 und 46 hinsichtlich einzelner oder sämtli-
cher Bestimmungen zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 7Zwi-
schen den übrigen Ländern bleiben die gekündigten Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages und die in Satz 5 aufgeführten 
Staatsverträge in Kraft.  

§ 117 Übergangsbestimmung für 
Produktplatzierungen 
§ 8 Abs. 7 und § 38 gelten nicht für Sendungen, die vor dem 19. 
Dezember 2009 produziert wurden.  

§ 118 Übergangsbestimmung für 
Telemedienkonzepte 
Die zum 1. Mai 2019 nach § 32 Abs. 7 veröffentlichten Tele-
medienkonzepte bleiben unberührt. 

§ 119 Übergangsbestimmung für Zulassungen 
und Anzeigen 
(1) 1Bei Zulassungen, die vor Inkrafttreten dieses Staatsvertra-
ges erteilt wurden, und Zulassungsverlängerungen bleibt die zu-
lassungserteilende Landesmedienanstalt zuständig. 2Gleiches 
gilt für Medienplattformen und Benutzeroberflächen, die vor 
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages angezeigt wurden. 

(2) Absatz 1 gilt nur für bundesweit ausgerichtete Angebote. 

§ 120 Übergangsbestimmung zur Bestimmung 
der Zuschaueranteile 
(1) 1Bis zur ersten Bestimmung der Zuschaueranteile nach § 61 
sind für die Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung der 
Meinungsvielfalt in Zusammenhang mit der bundesweiten Ver-
anstaltung von Fernsehprogrammen die vorhandenen Daten 
über Zuschaueranteile zugrunde zu legen. 2Die Veranstalter 
sind verpflichtet, bei ihnen vorhandene Daten über Zuschauer-
anteile auf Anforderung der KEK zur Verfügung zu stellen. 
3Die Landesmedienanstalten haben durch Anwendung verwal-
tungsverfahrensrechtlicher Regelungen unter Beachtung der In-
teressen der Beteiligten sicherzustellen, dass Maßnahmen nach 
diesem Staatsvertrag, die aufgrund von Daten nach Satz 1 erge-
hen, unverzüglich an die sich aufgrund der ersten Bestimmung 
der Zuschaueranteile nach § 61 ergebende Sach- und Rechts-
lage angepasst werden können. 

(2) Absatz 1 gilt nur für bundesweit ausgerichtete Angebote. 

§ 121 Übergangsbestimmung für 
Benutzeroberflächen 
§ 84 Abs. 3 bis 6 gilt ab dem 1. September 2021. 

§ 122 Regelung für Bayern 
1Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine Verwendung des An-
teils am Rundfunkbeitrag nach § 112 zur Finanzierung der lan-
desgesetzlich bestimmten Aufgaben der Bayerischen Landes-
zentrale für Neue Medien im Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Trägerschaft vorzusehen. 2Im Übrigen finden die für private 
Veranstalter geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
auf Anbieter nach bayerischem Recht entsprechende Anwen-

dung. 3Abweichende Regelungen zu § 8 Absatz 9 Satz 1 1. Va-
riante zur Umsetzung von Vorgaben der Landesverfassung sind 
zulässig. 

Anlage (zu § 28 Abs. 1 Nr. 2 MStV) 
Programmkonzept Digitale Fernsehpro-
gramme der ARD 

I. Einleitung 

§ 11b Rundfunkstaatsvertrag (Fernsehprogramme) legt in Abs. 
1 Nr. 2 fest, dass die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten drei Spartenfernsehprogramme veranstal-
ten, und zwar die Programme „Eins-Extra“, „Eins-Plus“ und 
„EinsFestival“. Auf diese Programme bezieht sich das nachfol-
gend dargestellte Programmkonzept. Die Notwendigkeit hierzu 
ergibt sich aus der Entscheidung der Europäischen Kommission 
vom 24. April 2007 in dem Beihilfeverfahren über die Finan-
zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. 
In dieser Entscheidung vertritt die Kommission die Auffassung, 
dass die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einge-
räumte Möglichkeit, digitale Zusatzkanäle im Fernsehen anzu-
bieten, nach dem zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden 
Recht nicht hinreichend präzise abgegrenzt sei (Rdnr. 228). 
Deswegen verlangt die Kommission, dass durch die Vorgabe 
allgemeiner rechtlicher Anforderungen und die Entwicklung 
hinreichend konkreter Programmkonzepte gewährleistet wird, 
dass der Umfang des öffentlich-rechtlichen Auftrags der Rund-
funkanstalten in Bezug auf die digitalen Zusatzkanäle klar be-
stimmt ist (Rdnr. 309). Schließlich sieht die Kommission die 
Entwicklung von Programmkonzepten durch die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten auf staatsvertraglicher Grund-
lage als geeignet für eine hinreichend konkrete Auftragsbestim-
mung im Sinne des europäischen Rechts an (Rdnr. 360). Vor 
diesem Hintergrund präzisiert die ARD das Konzept für ihre di-
gitalen Zusatzkanäle wie nachstehend ausgeführt. 

II. Gemeinsame Grundsätze für die digitalen Fernsehka-
näle der ARD 
Mit EinsExtra, EinsPlus und EinsFestival verfügt die ARD über 
drei digitale Kanäle, die eine größere Vielfalt und höhere the-
menorientierte Qualität des öffentlichrechtlichen Programman-
gebots gewährleisten. Dem Zuschauer wird durch die verstärkte 
Diversifizierung, ergänzt durch verschiedene interaktive 
Dienste und Zusatzangebote, ein deutlicher komplementärer 
programmlicher Mehrwert geboten. 

Die hochwertigen Angebote der Digitalkanäle richten sich 
grundsätzlich an alle Alters- und Zielgruppen. Durch die Digi-
talisierung der Verbreitungstechniken im dualen Rundfunksys-
tem verändert sich die Fernsehnutzung. Dem tragen die ARD-
Digitalkanäle durch klar profilierte Angebote Rechnung, die im 
Rahmen eines Vollprogramms nicht möglich sind. EinsExtra, 
EinsFestival und EinsPlus erreichen mit einem entsprechend 
profilierten Programm und begleitet durch ein relevantes Ange-
bot im Bereich der Telemedien auch jüngere Zuschauer. 

So bietet EinsExtra ein 24-stündiges Informationsangebot mit 
einem hohen tagesaktuellen Anteil. EinsPlus nutzt die Dialog- 
und Partizipationsmöglichkeiten des Internets, nach der TV-
Ausstrahlung sind Service- und Wissensangebote für die Nutzer 
crossmedial auch auf anderen Plattformen zeit- und ortsunab-
hängig verfügbar. EinsFestival ist ein innovatives, kulturell ori-
entiertes öffentlich-rechtliches Angebot, das einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet, jüngere Zielgruppen anzusprechen. Das Er-
reichen jüngerer Zuschauerinnen und Zuschauer ist also eine 
wesentliche Zielsetzung bei der Erfüllung des öffentlich-recht-
lichen Auftrags in der digitalen Welt. Vor allem jüngere Men-
schen fragen öffentlich-rechtliche Qualitätsangebote zuneh-
mend im Internet ab. Um sie in relevantem Maße zu erreichen, 
muss eine multimediale Vernetzung gewährleistet sein. Die dy-
namische technische Entwicklung, vor allem die Nutzung des 
Internetprotokolls für die Verbreitung von Rundfunk- und Fern-
sehprogrammen, erfordert ein entsprechendes Angebot. Eine 
wichtige Voraussetzung im Rahmen seines Funktionsauftrages 
und für die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 
der Informations- und Wissensgesellschaft ist auch eine ent-
sprechende zeitunabhängige Bereitstellung der Angebote, da er 
nur so seiner gesellschaftlichen Verantwortung, insbesondere 
gegenüber einer jüngeren Zielgruppe, gerecht werden kann. 
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Dazu gehören die Verbindung von Text, Bild und Ton, aber 
auch sendungsbezogene beziehungsweise an Programm- oder 
Sendermarken ausgerichtete interaktive Angebote wie z.B. re-
daktionell begleitete Chats, Foren, Rankings, Bewertungen und 
sendungsbezogene spielerische Elemente. So bieten EinsFesti-
val und EinsPlus mit jeweils vollwertigen Teletextangeboten 
bzw. mit der Info-Leiste bei EinsExtra, vertiefende fernsehba-
sierte Begleitdienste, die durch interaktiv nutzbare programm- 
und sendungsbezogene Vorschau-Angebote ergänzt werden. 
Hinzu kommt, dass die Nutzer im Internet neue Formen der Par-
tizipation erwarten, z.B. Communities, Weblogs und Plattfor-
men für den Austausch von Inhalten. 

Orientiert an den staatsvertraglichen Vorgaben bieten die Digi-
talkanäle im Internet einen Kommunikationsraum für die Ver-
tiefung von Themen, die im Programm gesetzt worden sind. 
Dies ist ein frei zugängliches Angebot für jedermann, während 
viele kommerziell betriebene Bereiche des Internets sich nur 
nach Zahlung von Entgelten nutzen lassen. Die Online-Ange-
bote der ARD-Digitalkanäle sind an dem jeweiligen Pro-
grammangebot ausgerichtet, wobei sich die Inhalte am Erwar-
tungshorizont der Zielgruppe orientieren. Das Verweildauer-
konzept richtet sich nach den zukünftigen staatsvertraglichen 
Vorgaben und dem auf deren Grundlage zu erstellenden Tele-
medienkonzept. Als Testfläche und Probebühne innovativer 
Formate erfüllen die Digitalkanäle zugleich eine weitere wich-
tige Aufgabe: 

Nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann jenseits kommer-
zieller Interessen das Fernsehen dramaturgisch und ästhetisch 
unabhängig sowie im Interesse der Zuschauer weiterentwi-
ckeln. Der Austausch mit den Hörfunkwellen der Landesrund-
funkanstalten führt darüber hinaus zu Synergien, z.B. in der 
Themenfindung, in der Formatentwicklung und durch Zusam-
menarbeit von Programmmitarbeiterinnen und ‐mitarbeitern. 

III. Die Konzepte der einzelnen digitalen Fernsehpro-
gramme 
1. EinsFestival 

a) Grundkonzeption 

EinsFestival ist – wie in den ARD-Programmleitlinien 07/08 
beschrieben – ein innovatives, kulturell orientiertes Angebot 
mit jüngerer Ausrichtung. Das Programmangebot ist zwar 
grundsätzlich an einen breiten Zuschauerkreis gerichtet, es ori-
entiert sich strukturell und inhaltlich aber an der Alltagskultur 
eines jüngeren Publikums und hat insofern nicht den Anspruch 
eines Vollprogramms. EinsFestival leistet damit einen wichti-
gen Beitrag dazu, bei jüngeren Menschen mehr Aufmerksam-
keit für öffentlich-rechtliche Programmangebote zu erreichen. 

In einem Fernsehangebot, das an die Lebenswelt junger Men-
schen anknüpft, wird deren große Bandbreite abwechslungs-
reich dargestellt und präsentiert. Der Programmgestaltung von 
EinsFestival liegt daher ein breiter Kulturbegriff zugrunde. Sie 
wird besonders durch Film, Musik, Sport, Wissen, Medien und 
Kommunikation geprägt. Tagesaktuelle vertiefende Informati-
onsangebote, z.B. aus den Bereichen Innen- und Außenpolitik, 
Wirtschafts- und Finanzpolitik, klassische Service- und Ratge-
berangebote, Kinderprogramme und regelmäßige Berichterstat-
tung von Sportveranstaltungen sind nicht Bestandteil der regu-
lären Programmgestaltung von EinsFestival. 

Bei EinsFestival steht vor allem der Wunsch nach Orientierung 
und einem eigenen Lebensstil jüngerer Menschen im Mittel-
punkt. Deshalb muss ein Angebot für diese Zielgruppe alle adä-
quaten Gestaltungsformen des Mediums nutzen und durch eine 
attraktive Online-Präsenz ergänzen und vertiefen. Der Einsatz 
jüngerer Moderatorinnen und Moderatoren ist ein weiterer Teil 
des Programmkonzepts. 

b) Programminhalte 

(1) Film und Serie 

Fiktionale Angebote sind wesentlicher Bestandteil des Pro-
grammprofils von EinsFestival. Für die jüngere Kulturge-
schichte ist die Entwicklung in den Bereichen Film und Fernse-
hen zentral. Fernsehfilmen, Spielfilmen, nationalen und inter-
nationalen Serien sowie innovativen, unterhaltenden Formaten 
kommt in der Alltagskultur jüngerer Menschen eine besondere 
Bedeutung zu. 

(2) Dokumentation und Reportage 

Darüber hinaus haben hochwertige Dokumentationen und Re-
portagen sowie Magazinformate einen wichtigen Stellenwert. 
In allen FäIlen kommt es darauf an, relevante und teilweise 
schwer zu vermittelnde Themen durch eine entsprechende und 
junge Erzählweise auch jüngeren Menschen zu erschließen. 
Kein Medium eignet sich dafür besser als das Fernsehen. Eins-
Festival gibt insoweit Orientierung durch die Auswahl der The-
men und erleichtert den Zugang durch eine große Bandbreite 
klassischer und innovativer Vermittlungsformen. 

(3) Musik und Unterhaltung 

Unterhaltung bei EinsFestival ist innovativ und zielgruppenspe-
zifisch. Sie findet ihre Anknüpfungspunkte in der Alltagskultur 
jüngerer Menschen und grenzt sich dadurch von Unterhaltungs-
angeboten der Vollprogramme ab, die den Anspruch haben, ein 
breites Mainstream-Publikum anzusprechen. 

EinsFestival nutzt auch Schätze aus den Archiven. Zum Spekt-
rum des Programms gehören auch Kabarett- und Comedysen-
dungen, Unterhaltungsshows und Unterhaltungsgalas aus allen 
Jahrzehnten, die Fernsehgeschichte geschrieben haben und so-
mit fest zum Repertoire moderner Fernsehkultur und damit 
auch zum Kulturverständnis einer jüngeren Zielgruppe gehö-
ren. Das gilt auch für den Bereich Musik, insbesondere für die 
verschiedenen Richtungen moderner Pop- und Rock-Musik. 

(4) Sport 

Viele Sportarten kommen gar nicht auf den Bildschirm, obwohl 
Rechte und Bilder vorliegen. EinsFestival sendet auch im Fern-
sehen ansonsten weniger populäre Sportereignisse, in der Ver-
gangenheit zum Beispiel den America's Cup. Bei sportlichen 
Großereignissen dient EinsFestival als „Überlaufbecken“ für 
die Übertragung des ERSTEN, in der Vergangenheit zum Bei-
spiel anlässlich der Fußball EM 2008 oder der Olympischen 
Spiele in Turin und in Peking. 

(5) Wissen 

EinsFestival bietet Orientierung in der modernen Wissensge-
sellschaft. Der Kanal greift wichtige Themen aus der Lebens-
wirklichkeit junger Menschen auf, ordnet ein und bietet damit 
eine wertvolle Grundlage für eine kritische und freie Meinungs-
bildung. Dieser Teil des öffentlich- rechtlichen Programmauf-
trags wird gerade von jüngeren Menschen besonders genutzt 
und eingefordert. 

c) Organisation und Entscheidungsstrukturen 

EinsFestival wird vom Westdeutschen Rundfunk Köln feder-
führend für die ARD betrieben. 

2. EinsPlus 

a) Grundkonzeption 

EinsPlus ist ein Fernsehprogramm mit Service-Charakter, das 
grundsätzliches Wissen über wissenschaftliche, gesellschaftli-
che und ökonomische Zusammenhänge vermittelt. 

In jüngerer Zeit wurde es zu einem öffentlich-rechtlichen Ser-
vice-, Ratgeber- und Wissensangebot weiterentwickelt, das 
schnell Akzeptanz bei den Fernsehzuschauern gefunden hat. 
EinsPlus positioniert sich als modernes, generationsübergrei-
fendes Familienprogramm, das während des ganzen Jahres 
„Public Value“ und praktischen Mehrwert bietet. 

Ziel von EinsPlus ist, im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auf-
trages, Orientierung und Lebenshilfe zu geben, Wissen zu ver-
mitteln, das den Alltag meistern hilft und die Zuschauer zu 
mündigen Bürgern und Verbrauchern macht. 

In einer unübersichtlicher werdenden Programmwelt stellt 
EinsPlus damit für den Zuschauer einen wichtigen und verläss-
lichen Qualitätsanker dar. EinsPlus bündelt die gesamte Kom-
petenz der ARD auf dem Programmfeld Service-, Ratgeber- 
und Wissensformate und entwickelt originäre Formate als zu-
sätzlichen programmlichen Mehrwert. 

b) Programminhalte 

(1) Service und Ratgeber 

Information und Orientierung, unabhängig von kommerziellen 
Interessen, sind von zentraler Bedeutung für Zusammenhalt und 
demokratische Entwicklung unserer Gesellschaft. 

EinsPlus dient den Zuschauern als unabhängige Plattform zum 
Austausch über das ihr Leben mitbestimmende Geschehen auf 
Märkten, steht für eine kritische und freie Meinungsbildung 
auch in der Welt der Waren und Dienstleistungen.
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Als Begleiter des Zuschauers durch den Alltag greift EinsPlus 
Themen aus der Lebenswirklichkeit der Menschen auf: Ge-
sundheit, Reise, Technik, Ernährung/Kochen, Natur, Leben, 
Wissen – und verbindet grundsätzliches Wissen mit konkreten 
Problemlösungsstrategien. Das Angebot hebt sich deutlich von 
dem der kommerziellen Konkurrenz ab. Sendungen wie „Ser-
vicezeit: Familie“ (WDR), „ARDRatgeber: Technik“ (NDR), 
„Hauptsache gesund“ (MDR), „Schätze der Welt“ (SWR), 
„Plusminus“ (BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR, WDR), 
„frauTV“ (WDR) und „Service: Familie“ (HR) sind Beispiele 
für unabhängigen, professionellen Journalismus mit prakti-
schem Mehrwert. 

(2) Wissen 

Als Service-, Ratgeber- und Wissenskanal leistet EinsPlus ei-
nen Beitrag zur Entwicklung einer modernen Wissensgesell-
schaft. Mit Sendungen wie „Odysso“ (SWR), „Faszination 
Wissen“ (BR), „Planet Wissen“ (SWR, WDR, BR), „W wie 
Wissen“ (BR, HR, NDR, SWR, WDR) und „Ozon“ (RBB) er-
weitert EinsPlus Wissenshorizonte, trägt zum Verständnis der 
modernen Welt bei und unterstützt die Menschen auf ihrem 
Weg in die moderne Wissensgesellschaft. EinsPlus-Sendungen 
vermitteln zudem Kenntnisse der neuen digitalen Kommunika-
tionstechnologien, hinterfragen kritisch auch deren Risiken – 
wie den leichtfertigen Exhibitionismus Jugendlicher im Internet 
– und tragen zur Medienkompetenz der Zuschauer bei. EinsPlus 
stellt auf diese Weise ein Wissensportal für die ganze Familie 
dar. Gezielt kooperiert EinsPlus mit Institutionen aus dem Bil-
dungs- und Wissenschaftssektor. 

c) Programmstruktur 

(1) Grundstruktur 

Die Grundstruktur des Programms setzt sich aus unterschiedli-
chen thematischen Bausteinen zusammen: Gesundheit, Natur, 
Reise, Ernährung/Kochen, Leben, Wissen und Technik. In die-
sen Themenfeldern bietet EinsPlus jeweils eine Auswahl hoch-
wertiger Produktionen des Ersten und der Dritten Programme 
der ARD. Um auf die speziellen Publikumserwartungen und 
Sehgewohnheiten am Wochenende einzugehen, präsentiert 
EinsPlus sonntags lineares Programm mit 3- bis 4-stündigen 
thematischen Schwerpunkten und Reihen wie z.B.: „Deutsch-
land-Tour“, „EuropaTour“ oder „Geschichte der Olympischen 
Spiele“, „Faszination Berge“, „Museen der Welt“, „Inseln“, 
„Straßen der Welt“ oder „Die Donau“. 

Thementage und Themenwochen profilieren das Angebot zu-
sätzlich und schaffen mehr Aufmerksamkeit für das Programm. 
Die EinsPlus-Schwerpunkte zu Themen, zum Teil von hoher 
gesellschaftlicher Relevanz sind vielfältig, lebensnah und präg-
nant gestaltet: Reportagen, vertiefende Diskussionen, Doku-Se-
rien, Dokumentarspiele, unterhaltende Sendungen mit eindeuti-
gem Wissensbezug und hochwertige fiktionale Produktionen, 
die politisches und geschichtliches Wissen transportieren, ge-
hören zum Formatspektrum. 

(2) Originäre EinsPlus-Produktionen 

EinsPlus verfolgt eine klare Mehrwertstrategie im digitalen 
Markt und stellt dabei den unmittelbaren Nutzen für den Fern-
sehzuschauer in den Mittelpunkt. Originäre, profilbildende Pro-
gramm-Marken („Leuchttürme“) sind in diesem Zusammen-
hang zum Beispiel: 

–ein Servicemagazin mit wertvollen Hintergrundinformatio-
nen, kreativen Anregungen und praktischen Tipps für Zu-
schauer aller Altersschichten, 

–ein Programmformat für Werte-, Glaubens- und Lebensbera-
tungsthemen, 

–ein Wissensformat, das Wissensthemen aus verschiedenen, 
teils ungewöhnlichen Blickwinkeln beleuchtet und Wissen-
schaft unkompliziert und spannend vermittelt. 

Dazu kommen eigene Produktionen zu Themen wie Erziehung, 
Tiere und Natur, Umwelt und Energie, Kochen. So ist EinsPlus 
in seiner Programmierung aktuell und exklusiv. 

d) Organisation 

Die Federführung für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Eins-
Plus liegt beim Südwestrundfunk, der dafür in Baden-Baden 
eine Redaktion unterhält. 

3. EinsExtra 

a) Grundkonzeption 

„EinsExtra“ ist der digitale Informationskanal der ARD. Ziel ist 
es, „EinsExtra“ unter dem organisatorischen Dach von ARD-
aktuell und unter der Qualitäts-Marke „Tagesschau“ zu einem 
umfassenden Informationsprogramm mit einem verlässlichen 
Nachrichtenservice für alle Nutzungsformen und Verbreitungs-
wege weiterzuentwickeln. Kein anderer Programmanbieter ver-
fügt über ein vergleichbares Netz von Reportern und Korres-
pondenten wie die ARD. Ihre aktuellen Berichte werden unter 
Nutzung von Synergien in einer integrierten Nachrichtenredak-
tion multimedial und plattformgerecht aufbereitet und verfüg-
bar gemacht. Die ARD nimmt damit im öffentlich-rechtlichen 
Kernbereich „Information“ ihre Aufgabe und Verantwortung 
wahr, jederzeit frei verfügbare, zeitgemäße, dem hohen An-
spruch von ARD-aktuell entsprechende Nachrichtenangebote 
für alle bereitzustellen. 

b) Tragende Programmelemente 

Kernangebot des Kanals „EinsExtra“ ist das Nachrichtenange-
bot „EinsExtra aktuell“, das seine Nachrichten zurzeit im Vier-
telstundentakt anbietet, weil nach Erkenntnissen der Medien-
forschung informationsinteressierte Zuschauer entsprechende 
Programme nur kurz, dafür aber häufiger am Tag einschalten. 

Mit Hilfe digitaler Technik bereitet ARD-aktuell Reporter-Bei-
träge aus „Tagesschau“, „Tagesthemen“ und „Nachtmagazin“ 
auf. Eigenproduzierte Berichte und Interviews ergänzen die Be-
richterstattung über das Tagesgeschehen. Zudem werden für 
„EinsExtra aktuell“ auch die Medien vernetzt und die Ressour-
cen des Hörfunks genutzt. Beiträge der Nachrichtenwellen wie 
NDRInfo, mdrInfo oder B5aktuell werden bebildert und dann 
gesendet. 

Jede Viertelstunde in „EinsExtra Aktuell“ beginnt zurzeit mit 
einem Nachrichtenüberblick in 100 Sekunden – und wird abge-
rundet von den Ressorts. Sie bieten Hintergründe und vertie-
fende Informationen zu Themenbereichen wie Kultur, Wirt-
schaft, Sport oder Europa. Dabei greift EinsExtra auf bereits ge-
sendete Berichte aus Sendungen der Landesrundfunkanstalten 
zurück. 

Die Digitalisierung der Programme ermöglicht aber auch An-
gebote, die über das herkömmliche Programmangebot hinaus-
gehen, also einen Mehrwert für den Zuschauer bilden. Eins-
Extra bietet deshalb – in Zusammenarbeit mit der Internetredak-
tion der Tagesschau – ständig aktualisierte Informationen auch 
außerhalb des speziellen Nachrichtenformats an. Sie werden in 
einer sogenannten „Infoleiste“ zusätzlich zum Programm ein-
geblendet und ebenfalls ständig von tagesschau.de aktualisiert. 

c) Einzelne Sendungen/Formate 

In der Primetime und am Wochenende wird dieses Informati-
onsangebot zurzeit durch die Übernahme aller Tagesschauaus-
gaben, von Tagesthemen, Nachtmagazin und Wochenspiegel 
ergänzt. Am Morgen wird das ARD Morgenmagazin gesendet. 
Durch die Übernahme von Brennpunkten und aktuellen politi-
schen Sondersendungen im „Ersten“ oder in den Dritten Pro-
grammen, in der Regel live, wird das Informationsprofil von 
EinsExtra weiter geschärft. 

Über die aktuelle Berichterstattung in den Nachrichten hinaus 
nutzt EinsExtra die für „Das Erste“ und die Dritten Programme 
produzierten Politik- und Wirtschafts-Magazine sowie Ge-
sprächssendungen, um aktuelle politische Hintergrund-Infor-
mationen aufzuarbeiten. 

Das „EinsExtra-Thema“ am Samstag und Sonntag in der Zeit 
von 18 bis 20 Uhr wendet sich zurzeit an Zuschauer, die an wei-
terführenden und einordnenden Informationen zu aktuellen Er-
eignissen, Jahrestagen etc. interessiert sind. Hierzu werden die 
hochwertigen für „Das Erste“ oder die Dritten Programme pro-
duzierten Reportagen genutzt und durch Gesprächssendungen 
ergänzt. Auch die Feiertagsprogramme beschäftigen sich in-
haltlich-thematisch mit politischen Ereignissen. 

Die regionale Berichterstattung bildet eine wichtige Säule im 
EinsExtra-Programm. Regionalmagazine der Landesrundfunk-
anstalten werden am Wochenende und auf der Nachtschiene ge-
sendet. 

Formate wie „EinsExtra Info“ oder „EinsExtra unkommentiert“ 
dienen der Aktualisierung des Programms und erlauben gleich-
zeitig Lücken zu schließen, die sich aus der Struktur des Pro-
gramms ergeben. 
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Die Ausstrahlung der „Tagesschau vor 20 Jahren“ bietet dem 
Zuschauer darüber hinaus einen historischen Nachrichtenrück-
blick. 

So ergänzt und umschließt das Rahmenprogramm den Nach-
richtenkern von EinsExtra und macht das Programm zu einem 
vollwertigen politischen Informationsangebot. 

d) Organisation 

EinsExtra wird vom Norddeutschen Rundfunk federführend für 
die ARD betrieben und von der Hauptabteilung ARD-Aktuell 
redaktionell betreut. 

IV. Produktion 
Die Digitalkanäle sind insgesamt auch ein wichtiges Versuchs-
feld für technische Innovationen innerhalb der ARD. Beispiels-
weise gibt es bereits heute auf EinsFestival HDTV-Testaus-
strahlungen im Rahmen von Showcases. Entsprechend werden 
verstärkt Rechte an HD-Produktionen erworben und Archiv-
Schätze in HD-Qualität aufbereitet. Die Digitalkanäle nutzen 
Synergien durch effiziente trimediale Zusammenarbeit. Gerade 
in der digitalen Medienwelt lässt sich Mehrwert durch intelli-
gente Vernetzung von Inhalten sowie Fernseh- und Netzstan-
dards schaffen. Entsprechende Produktionsmodelle führen zu 
einer erhöhten Wirtschaftlichkeit der Arbeitsprozesse. Durch 
die Prüfung und Implementierung von Low-Cost-Produktions-
systemen verstehen sich die Digitalkanäle als wichtiger Innova-
tionsfaktor innerhalb der ARD. 

V. Verbreitung 

Die Digitalkanäle „EinsExtra“, „EinsPlus“ und „EinsFestival“ 
sind über Satellit (DVB-S), Kabel (DVB-C), in einigen Regio-
nen Deutschlands auch terrestrisch (DVBT), über IP-TV sowie 
als Web-TV (z.B. Zattoo.com) empfangbar. Die Sendevorbe-
reitung und ‐abwicklung erfolgen für die drei Programme 
ebenso wie die Bereitstellung von programmbegleitenden 
Diensten durch das ARD Play-Out-Center in Potsdam. 

Anlage (zu § 28 Abs. 3 Nr. 2 MStV) Konzepte 
für die Zusatzangebote des ZDF 

I. Vorbemerkung 

Das ZDF ist gemäß § 11d Abs. 3 Ziffer 2 12. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag beauftragt, drei Digitalprogramme als Zu-
satzangebote zu veranstalten. Dazu legt das ZDF die folgenden 
Programmkonzepte vor. Die Bezeichnung der Programme im 
Staatsvertrag schließt ihre Präsentation unter einem noch zu fin-
denden Namen nicht aus. Das ZDF legt sich daher auf die nach-
stehend beschriebene programmliche Ausrichtung der Zusatz-
angebote fest, unbeschadet deren konkreter Benennung. 

II. ZDFinfokanal 
1. Ausgangslage/Zielsetzung 

Die digitale Welt ist geprägt durch die technologische Konver-
genz von Fernsehen und Internet, die Verschmelzung von  

linearen und nicht-linearen Diensten, die Ergänzung von Echt-
zeitfernsehen durch zeitsouveränes Abruffernsehen. An die 
Stelle einzelner TV-Programme treten digitale Angebotsbou-
quets, die aus mehreren miteinander vernetzten TV-Program-
men, Abruffernsehen und Onlinediensten bestehen. Diese wer-
den über viele Verbreitungswege und Plattformen auf unter-
schiedliche Endgeräte distribuiert und ermöglichen somit eine 
weitgehend orts- und zeitsouveräne Nutzung. 

Mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Welt verändern sich 
gerade auch im Bereich der Informationsbeschaffung Verhalten 
und Ansprüche der Nutzer. Für immer mehr Menschen wird es 
zur Selbstverständlichkeit, sich zu jeder Zeit und an jedem Ort 
souverän mit den neuesten Nachrichten und wichtigsten Infor-
mationen versorgen zu können. 

Diesen gewandelten Ansprüchen nach orts- und zeitsouveräner 
Nutzung muss die Weiterentwicklung der linearen und nicht-
linearen Informationsangebote des ZDF Rechnung tragen, 
wenn das ZDF auch künftig seinem Auftrag gerecht werden 
will, die Bürger zu informieren und damit zur politischen Mei-
nungs- und Willensbildung beizutragen. 

Das ZDF-Hauptprogramm alleine kann diesen Anspruch nicht 
mehr erfüllen. Das Informationsbedürfnis der Menschen ist 
nicht mehr auf vorgegebene Tageszeiten festgelegt. Die Tages-

abläufe sind individualisiert, Sendezeiten von Nachrichtensen-
dungen oder Magazinen sind keine Fixpunkte mehr in der Zeit-
planung unserer Zuschauer. 

Aus diesem Grund ist es mehr denn je notwendig, das Haupt-
programm des ZDF um einen Kanal zu ergänzen, der unter der 
Dachmarke des ZDF das neue Informationsbedürfnis der Zu-
schauer befriedigen kann. 

2. Gegenstand des Angebots 

Der ZDFinfokanal ist ein digitaler Sparten-Kanal, der unter der 
Dachmarke des ZDF Angebote aus den Bereichen aktuelle In-
formation, Hintergrund und Service bündelt und gezielt durch 
eigene Angebote ergänzt und vertieft. 

Seit 1997 gehört dieser digital verbreitete Kanal zum Angebot 
des ZDF. Sein Programm war zunächst geprägt durch unmode-
rierte vierstündige Wiederholungsschleifen, deren Program-
minhalte zum größten Teil aus Einzelbeiträgen des Hauptpro-
gramms und von 3sat bestanden. 

Vor dem Hintergrund steigender technischer Reichweiten und 
veränderter Zuschauerbedürfnisse hat das ZDF bereits im Som-
mer 2007 mit Zustimmung des Fernsehrates das Programmkon-
zept weiterentwickelt. Neben der zeitversetzten Wiederholung 
von Sendungen wurde das Angebot an aktuellen Kurznachrich-
ten erweitert. Dieser Weg soll in den kommenden Jahren fort-
gesetzt werden. 

3. Beitrag zur Aufgabenerfüllung 

Es zählt zu den Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks, aktuell und hintergründig zu informieren sowie Orientie-
rung zu geben. Mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Welt 
verändern sich jedoch die klassischen Wege der Informations-
beschaffung grundlegend: Für immer mehr Menschen wird es 
zur Selbstverständlichkeit, sich zu jeder Zeit und an jedem Ort 
souverän mit den neuesten Nachrichten und wichtigsten Infor-
mationen versorgen zu können. Diesen gewandelten Ansprü-
chen nach orts- und zeitsouveräner Nutzung muss sich das Fern-
sehen in seiner Informationsvermittlung stellen – in Formatie-
rung, Sprache und in den Verbreitungswegen seiner Angebote. 

Der ZDFinfokanal leistet dazu in Verbindung mit dem Online-
Angebot und dem ZDF-Hauptprogramm einen adäquaten Bei-
trag. Durch das spezifische Angebot von gebündelter Informa-
tion im Infokanal kann das ZDF dem veränderten Nutzungsver-
halten in seinem linearen Programmangebot gerecht werden 
und die vom Gesetzgeber verlangte Grundversorgung der Ge-
sellschaft mit Informationen sicherstellen. 

4. Programmkonzept 

Sachverhalte zu erklären, Hintergründe auszuleuchten und Ori-
entierung zu geben, gehört zu den Stärken des ZDF-Informati-
onsprogramms. Auf diesen Stärken ist das Profil des ZDFinfo-
kanals aufgebaut. Dabei wird der ZDFinfokanal mit begrenztem 
Aufwand unter Nutzung des Programmstocks des ZDF als Er-
gänzungsangebot betrieben und weiterentwickelt. 

Folgende Elemente kennzeichnen das Schema des ZDFinfoka-
nals: 

– Regelmäßige Nachrichten auch an Wochenenden und 
Feiertagen 

– Mehrfache Wiederholungen von wochenaktuellen Ma-
gazinen 

– Kompaktversionen eines Teils der wochenaktuellen 
Magazine als regelmäßige Wiederholungen 

– Unmoderierte Kurzmagazine, die Material des Pro-
grammstocks thematisch als kompakte Service- und In-
formationsangebote neu bündeln. Hierin werden die bis-
herigen Angebote des ZDFinfokanals in aktueller Form 
fortgeführt 

– Kurzreportagen und ‐dokumentationen, die politische, 
wirtschaftliche, wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Themen aufgreifen und vertiefen 

– Flächen für Programminnovationen und neue Produkti-
onsformen, wie etwa für die Arbeit der Videojournalis-
ten im ZDF. 

Der ZDFinfokanal bündelt in der derzeitigen Ausbaustufe alle 
informationsorientierten Inhalte des Hauptprogramms und der 
Partnerkanäle – Magazine, Reportagen, Dokumentationen und 
Gesprächssendungen –, stellt sie neu zusammen und bietet sie 
als thematische Schwerpunkte an. 
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Das Gerüst des Programmschemas bilden die Nachrichtensen-
dungen, die auch an Wochenenden und Feiertagen ausgestrahlt 
werden: Aus dem Hauptprogramm werden die „heute“-Sendun-
gen um 15.00 Uhr und 19.00 Uhr parallel übernommen, das 
„heute-journal“ wird zeitversetzt um 23.00 Uhr wiederholt. 
Darüber hinaus werden in den „100 Sekunden“ Kurznachrich-
ten stündlich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr aktualisiert. Bei un-
vorhersehbaren Ereignissen von besonderem Nachrichtenwert 
können die „100 Sekunden“ auch kurzfristig, abweichend vom 
stündlichen Rhythmus, ins Programm eingesetzt werden. 

Die Kurznachrichten des ZDFinfokanals stärken die Nachrich-
tenkompetenz des ZDF insgesamt: Sie schließen die Nachrich-
tenlücke, die an Wochenenden und Feiertagen sowie in den 
ARD-Sendewochen am Vormittag im ZDF-Hauptprogramm 
besteht. Mit der redaktionellen und produktionellen Infrastruk-
tur des Infokanals ist es möglich, auch zu diesen Zeiten bei be-
sonderen Vorkommnissen schnell zu agieren und bei Bedarf ins 
Hauptprogramm aufschalten zu können. 

Die kurzen und fortlaufend aktualisierten Nachrichtenformate 
entsprechen in besonderer Weise auch dem Bedürfnis von On-
line-Nutzern nach Orts- und Zeitsouveränität. Die „100 Sekun-
den“ stehen deshalb auch in den Online-Diensten des ZDF zum 
Abruf bereit. Sie sind darüber hinaus für mobile Nutzungen auf 
Mobiltelefonen und iPods verfügbar. Damit wird der Informa-
tionsauftritt des ZDF im Internet bedarfsgerecht gestärkt und 
eine seiner Kernkompetenzen in die multimediale Welt verlän-
gert. 

Neben den Nachrichtenleisten stellen Wiederholungen von Ma-
gazinen des ZDF-Hauptprogramms (sowie von 3sat) ein beson-
deres Serviceangebot an die Zuschauer des ZDFinfokanals dar. 
Wer eine wichtige Informationssendung im ZDF-Programm 
verpasst hat, weil er zurzeit der Erstausstrahlung nicht sehbereit 
war, der kann dies eine Woche lang zu wechselnden Terminen 
im ZDFinfokanal nachholen. 

Neben der Wiederholung kompletter Magazine gibt es kürzere 
Versionen der jeweiligen Sendungen. Diese Zusammenfassun-
gen beinhalten die wichtigsten, für diese Form geeigneten Bei-
träge des jeweiligen Magazins. Zusammen mit unmoderierten 
Kurzmagazinen, die vor allem Schwerpunkte mit Service-Cha-
rakter haben, bilden sie die kurz getakteten Leisten des Sche-
mas. In der 15-minütigen Rubrik „Das Thema“ werden zudem 
relevante Themen des Tages aktuell und hintergründig beleuch-
tet. Hierfür werden bereits vorhandene Berichte aus den Nach-
richten- und Magazinsendungen des ZDF neu zusammenge-
stellt. 

Kurzreportagen und -dokumentationen, die politische, wirt-
schaftliche, wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen 
aufgreifen, ergänzen die kompakte Programmleiste. Sie können 
auch zur Stützung von Programmschwerpunkten des Hauptpro-
gramms oder zur Akzentuierung des eigenen Angebots genutzt 
werden. Das Programm für Wochenenden und Feiertage im 
ZDFinfokanal setzt – vor dem Hintergrund der spezifischen 
Sehgewohnheiten an diesen Tagen – stärker auf Repertoire-An-
gebote wie Reportagen, Features und Dokumentationen. 
Gleichwohl finden auch hier kurz getaktete Angebote und aktu-
elle Informationen ihren Platz. 

Im Gegensatz zu PHÖNIX wird die Ereignisberichterstattung 
keine zentrale Rolle im Programm des ZDFinfokanals spielen. 
Lediglich fallweise und zeitlich begrenzt wird der ZDFinfoka-
nal auch live über wichtige Ereignisse aus Politik, Gesellschaft, 
Sport und Wissenschaft berichten. Der ZDFinfokanal ist zudem 
kein special-interest-Angebot für Börsen- und Wirtschaftsbe-
richterstattung. Eine Entwicklung in diese Richtung ist auch in 
Zukunft nicht vorgesehen. 

Der ZDFinfokanal bietet für das ZDF zudem eine Plattform, um 
neue Angebotsformen und journalistische Formate testen zu 
können. Perspektivisch ist vorgesehen, spezifische Informa-
tionsformate zu entwickeln, die insbesondere auf jüngere Zu-
schauergruppen zugeschnitten sind. Erste Schritte wurden mit 
der Pilotsendung „Wirtschaftswunder“ unternommen: Das 15-
minütige moderierte Servicemagazin, das Ende Juni 2008 erst-
mals ausgestrahlt wurde, wendet sich an junge Konsumenten 
und informiert über Themen rund ums Geld. Auch die Rubrik 
„Mojo“ bietet Raum für formale Innovationen: In 15-minütigen 
Reportagen greifen Videojournalisten lebensnahe Themen des 
Alltags auf und entwickeln neue Handschriften. 

Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklung plattform-
übergreifender Formate gerichtet, die innovativ die Möglich-
keiten des Fernsehens mit denen des Online-Angebots verbin-
den und durch Interaktivität das Publikum einbinden. Damit ist 
die Erwartung verbunden, Altersgruppen, die die klassische 
TV-Plattform nicht mehr nutzen, leichteren Zugang zu ZDF-
Angeboten zu bieten. 

Das ZDF hat sich verpflichtet, die vielfältigen Veränderungen 
des Fernsehens, die sich durch die Digitalisierung ergeben, ak-
tiv zu gestalten. Auf dem Weg dorthin kann und wird der ZDF-
infokanal durch seine synergetischen Arbeitsabläufe und platt-
formübergreifenden Ansätze eine wichtige Rolle spielen. 

5. Verbreitung 

Der ZDFinfokanal wird digital verbreitet und ist über Kabel, 
Satellit und Antenne (DVB-T) empfangbar. Die Nutzung und 
Begleitung von Sendungen im Internetangebot des ZDF erfolgt 
im Rahmen der medienrechtlichen Vorgaben. 

III. ZDFkulturkanal 
1. Ausgangslage/Zielsetzung 

Entsprechend der Ermächtigung durch die Ministerpräsidenten 
der Länder und der Genehmigung durch den Fernsehrat strahlt 
das ZDF seit dem 9. Dezember 1999 den digitalen Theaterkanal 
via Kabel und Satellit aus. 

Im Zuge der Anpassung an die Herausforderungen des digitalen 
Markts soll das bisherige Schleifenprogramm mit Mehrfach-
wiederholungen Zug um Zug durch ein strukturiertes Ganzta-
gesprogramm ersetzt und damit der ZDFtheaterkanal zu einem 
Kulturkanal fortentwickelt werden. 

2. Gegenstand des Angebots 

Der digitale ZDFkulturkanal wird ein Genre-Spartenkanal sein, 
der sich in besonderer Weise der Darstellung der kulturellen 
Vielfalt widmet. Er bündelt unter der Dachmarke des ZDF das 
breite Spektrum der produktionellen Anstrengungen des Ge-
samtunternehmens ZDF und seiner Partnerprogramme im kul-
turellen Bereich und verstärkt diese durch gezielte Eigenange-
bote. Das Feld „Performing Arts“, also insbesondere die Über-
tragung und Berichterstattung über Theater- und Opernauffüh-
rungen, Konzerte und Kleinkunst, soll als zentrales Merkmal 
erhalten bleiben. 

Ziel ist es, dem gestiegenen Bedürfnis nach kultureller Orien-
tierung in einer vielfältig aufgestellten Gesellschaft Rechnung 
zu tragen und damit einen Beitrag zur Integration zu leisten, in-
dem der digitale ZDFkulturkanal intelligent informiert und un-
terhält. 

3. Beitrag zur Aufgabenerfüllung 

Die Darstellung und Vermittlung von Kultur gehört unstrittig 
zu den Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Der digitale ZDFkulturkanal richtet sich an Zuschauer aller Al-
tersgruppen, die sich im weitesten Sinn für Kultur interessieren. 
Er wird auch Spezialangebote für ein jüngeres Publikum auf re-
gelmäßigen Sendeleisten vorhalten, um diese für die Kultur und 
einen geistvollen Mediengebrauch im weiteren Sinne zu gewin-
nen. Der digitale ZDFkulturkanal stellt das kulturelle Leben in 
großer Breite und Ausführlichkeit dar. Er legt dabei auf die 
Qualität der fernsehmäßigen Umsetzung höchsten Wert. 

Der digitale ZDFkulturkanal sollte auch als Veranstaltungs-
partner bei Festivals und als Wegweiser für Qualitätsangebote 
auftreten und kulturelle Projekte würdigen und fördern, die der 
Bewahrung und Entwicklung des kulturellen Erbes dienen. Dies 
gilt auch für den Denkmalschutz und den öffentlich finanzierten 
Kulturbetrieb allgemein. 

4. Programmkonzept 

Im Mittelpunkt des ZDFkulturkanals steht die Pflege der deut-
schen Sprache und Literatur, des Theaters, der Bildenden 
Künste und der Musik sowie die Darstellung von Formen der 
Alltagskultur und die Themenbereiche Bildung und Erziehung, 
Lebensqualität, urbane Lebenswelten, Pop, Avantgarde und 
Philosophie. Aber auch die aus dem Medium selbst erwachsene 
Film- und Fernsehkultur wird in ausgewählten Premium-Pro-
duktionen aus den Bereichen Dokumentar- und Spielfilm bis 
hin zum anspruchsvollen Fernsehspiel Gegenstand des Ange-
bots des digitalen ZDFkulturkanals sein. 
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Das Angebot beinhaltet insgesamt Übertragungen von Bühnen-
ereignissen aus den Bereichen Theater, Ballett, Musiktheater, 
Konzert, Performance-Kultur, die umfassende Darstellung be-
deutender regionaler Kulturfestivals, die Berichterstattung über 
und Darstellung von herausragenden kulturellen Wettbewer-
ben. Außerdem wird der digitale ZDFkulturkanal Kulturmaga-
zine und genrespezifischen Dokumentationen und Gesprächs-
sendungen der ZDF-Programmfamilie gebündelt und zu bester 
Sendezeit und zum Teil neu aufbereitet präsentieren. 

Ein Angebot im Bereich Jugendkultur mit einem Schwerpunkt 
Jugend, Musik und Jugend-Lebensart wird zu den unverwech-
selbaren Kennzeichen des digitalen ZDFkulturkanals gehören. 
Er unterstreicht den Anspruch des Kanals, auch ein jüngeres 
Publikum an öffentlich-rechtliches Qualitätsprogramm heran-
zuführen. Spielerische Präsentationsformen und Publikumsan-
sprache, Edutainment und ein frischer Umgang mit Form, Far-
ben und Sounds sind dabei wesentliche Mittel. Der digitale 
ZDFkulturkanal wird außerdem dem gewachsenen Interesse an 
Bildung Rechnung tragen und auch die Diskussion um die Fort-
entwicklung der Bildungsinstitutionen widerspiegeln. Er wird 
sich aktiv an Motivationsaktionen für Schülerinnen und Schüler 
beteiligen und mit Aktionen wie dem Schülertheaterfestival und 
einem neuen Format, in dem Jugendliche mit Leistungsträgern 
unserer Gesellschaft zusammentreffen und Fragen zu deren be-
ruflichen Werdegang, aber auch zum Thema Moral und Verant-
wortung stellen. 

Da das ZDF mit seinem Hauptprogramm, Phoenix und dem In-
fokanal bereits über Flächen für die aktuelle politische Bericht-
erstattung verfügt, wird der ZDFkulturkanal keine eigene Nach-
richtenberichterstattung (mit der Ausnahme der Übernahme ei-
ner Hauptnachrichtensendung), keine politischen Magazine, 
und keine Übertragung von politischen Ereignissen einplanen. 
Außerdem wird der ZDFkulturkanal keinen Sport und keine 
Wirtschafts- und Ratgebersendungen vorsehen. 

Das Verhältnis zum ZDF-Hauptprogramm und zu den Partner-
kanälen baut auf den gewachsenen und gelebten Erfahrungen 
des ZDFtheaterkanals im Programmverbund auf. Dabei sind 
programmübergreifende Kulturschwerpunkte denkbar, die zu 
Spitzenereignissen auch im Hauptprogramm bzw. in den Part-
nerkanälen aufscheinen, etwa bei der Berlinale, beim Berliner 
Theatertreffen, den Bayreuther und Salzburger Festspielen oder 
großen Pop- und Rockfestivals sowie in bewusst mehrkanalig 
operierenden Programmen wie unlängst beim Cirque du Soleil 
mit einer Übertragung vor und hinter der Bühne auf zwei Kanä-
len. 

Der digitale ZDFkulturkanal baut auf Erfahrungen des ZDFthe-
aterkanals auf und verinnerlicht dessen besondere und in der 
Medienlandschaft einzigartige Aufmerksamkeit für die Darstel-
lenden Künste in ihrer Vielfalt als weltweit beispielloses kon-
stituierendes Element deutscher Kultur. Dabei spielen auch Re-
pertoireangebote eine Rolle, die vor allem im Tagesprogramm, 
aber auch im Zusammenwirken mit der ZDF-Mediathek weiter-
hin vorgehalten werden sollten. Dabei sind auch programmbe-
gleitende und sendungsergänzende Angebote im Internet nötig, 
insbesondere im Hinblick auf das besondere Augenmerk des di-
gitalen ZDFkulturkanals für das jüngere Publikum. 

5. Verbreitung 

Der ZDFkulturkanal wird digital verbreitet und ist derzeit über 
Kabel und Satellit empfangbar. Die Nutzung und Begleitung 
von Sendungen im Internetangebot des ZDF erfolgt im Rahmen 
der medienrechtlichen Vorgaben. Der digitale ZDFkulturkanal 
sollte diskriminierungsfrei verbreitet werden, d.h., auf allen di-
gitalen Plattformen gut auffindbar sein. 

IV. ZDF-Familienkanal 
1. Ausgangslage/Zielsetzung 

Das ZDF kann nur von bleibendem Wert für die Gesellschaft 
sein, wenn es alle relevanten Teile der Gesellschaft erreicht. 
Angesichts des sich immer stärker diversifizierenden Fernseh-
marktes und der sich verändernden Nutzungsgewohnheiten der 
jüngeren Zielgruppen wird dies zusehends schwieriger. Das 
ZDF-Hauptprogramm erreicht vor allem Zuschauer, die älter 
als 60 Jahre sind. In den jüngeren Altersgruppen ist das ZDF 
unterdurchschnittlich vertreten. Besorgniserregend ist in die-
sem Zusammenhang, dass sich auch und gerade die jungen Fa-

milien immer mehr den Privatsendern zuwenden. Die Erfah-
rung zeigt zudem, dass die Zuschauer mit steigendem Alter 
nicht im gewünschten Maße zum ZDF zurückkehren werden. 

Bei allem gesellschaftlichen Wandel bleibt die Familie die 
kleinste und zugleich bedeutendste Einheit eines verbindlichen 
Miteinanders unterschiedlicher Generationen. Sie ermöglicht 
das Erlernen, Leben und Weitergeben grundlegender Regeln 
der Gesellschaft. Umso mehr hat das ZDF als nationaler öffent-
lich-rechtlicher Sender hier in besonderem Maße Verantwor-
tung. 

Es muss das Ziel des ZDF sein, diese Zuschauergruppen wieder 
zurückzugewinnen und dauerhaft zu binden. Dies kann nur ge-
lingen, wenn das ZDF ein Programm anbietet, das sich an der 
Lebenssituation, den Bedürfnissen und der medialen Sozialisa-
tion junger Familien orientiert. Die Entwicklung des Fernseh-
marktes sowie die veränderten Sehgewohnheiten zeigen, dass 
dies nur mit einem eigenen, passgenauen Angebot möglich ist. 

Der ZDFdokukanal soll deshalb konsequent zu einem Pro-
gramm weiterentwickelt werden, das sich insbesondere an 
junge Familien richtet. Der ZDF-Familienkanal soll Zuschauer 
zwischen 25 und 50 Jahren sowie deren Kinder ansprechen. Er 
soll die öffentlich-rechtliche Alternative zu den in dieser Alters-
gruppe vorherrschend genutzten Programmangeboten werden. 

2. Gegenstand des Angebots 

Der ZDF-Familienkanal bietet ein Programm mit vielfältigen 
Inhalten aus den Bereichen Bildung, Kultur, Wissenschaft, Be-
ratung, Information und Unterhaltung. Er bedient sich aller 
wichtigen Genres wie Dokumentation, Reportage, Fernsehfilm, 
Serie, Spielfilm, Magazin sowie Show/Talk und beschäftigt 
sich insbesondere mit Inhalten aus den Bereichen Gesellschaft 
und Erziehung, Ratgeber und Service, Wissenschaft und Natur, 
Geschichte und Zeitgeschehen sowie Kultur. 

Im Mittelpunkt der Zuschaueransprache des ZDF-Familienka-
nals steht eine realitätsnahe Orientierungs- und Ratgeberfunk-
tion. Auch das Bedürfnis, angesichts der zunehmenden Frag-
mentierung des Alltags auf anspruchsvolle Weise Entspannung 
und intelligente Unterhaltung zu finden, wird angemessen be-
rücksichtigt. Hier sind die Kernkompetenzen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks gefordert, die mit Hilfe eines familien-
orientierten Angebots der adressierten Altersgruppe vermittelt 
werden können. 

3. Beitrag zur Aufgabenerfüllung 

Der deutsche Fernsehmarkt hat sich zu einem der wettbewerbs-
stärksten auf der Welt entwickelt. Ein Haushalt hat im Schnitt 
63 Programme auf der Fernbedienung programmiert. In keinem 
anderen europäischen Land können so viele Zuschauer so viele 
Programme sehen. Die großen Sender konkurrieren zunehmend 
auch mit den kleinen Anbietern. In Zukunft werden noch mehr 
Programme um Marktanteile konkurrieren. Gleichzeitig weist 
die Marktanteilsentwicklung des ZDF-Hauptprogramms der 
letzten 15 Jahre überproportionale Verluste bei den jüngeren 
Zuschauern auf. Es werden aktuell nur noch 38% des Marktan-
teils von 1992 erreicht, während es bei über 50-Jährigen noch 
70% des damaligen Niveaus sind. 

Deshalb hat der ZDF-Familienkanal die Aufgabe, die Zu-
schauer, die sich aufgrund ihres Alters, ihrer Lebensgewohnhei-
ten und ihrer medialen Sozialisation im Rahmen des ZDF-
Hauptprogramms nur teilweise mit ihren spezifischen Bedürf-
nissen wiederfinden, an ein wertehaltiges öffentlich-rechtliches 
Programmangebot heranzuführen und sie dauerhaft zu binden. 
Schema-, Programm- und Formatgestaltung sollen passgenau 
den Tagesablauf sowie die Sehbedürfnisse junger Familien be-
rücksichtigen. 

Der ZDF-Familienkanal ist komplementär zum Hauptpro-
gramm. Er bündelt und ergänzt dessen Angebote unter inhaltli-
chen, demografischen und soziologischen Gesichtspunkten und 
erweitert sie um Programminnovationen, die sich den zentralen 
Fragen des Alltags junger Familien zuwenden. Der ZDF-Fami-
lienkanal soll inhaltlich, aber auch in Bezug auf die Formatent-
wicklung zum Innovationsmotor für die ZDF-Familie werden. 

Gleichzeitig nutzt der Familienkanal die Programmvorräte der 
ZDF-Familie neu und gewinnbringend und leistet durch wirt-
schaftliche und inhaltliche Synergien einen wichtigen Beitrag 
zur Amortisation kostbarer Ressourcen im Gesamtunterneh-
men. Qualität und Modernität zahlreicher ZDF-Programme, die 
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von vielen Jüngeren im Hauptprogramm nicht mehr vermutet 
werden, kommen zu neuer Geltung. Das ZDF-Hauptprogramm 
profitiert selbst wiederum von den neuen Erfahrungen bei der 
Ansprache jüngerer Zuschauer. Der Digitalkanal kann die Pro-
grammvielfalt, die vorliegenden Lizenzen und die Stärke des 
Hauptprogramms nutzen. 

Dabei unterscheidet sich der ZDF-Familienkanal erkennbar von 
den Zielgruppenangeboten der kommerziellen Anbieter. Sein 
Ziel ist die Vermittlung von Wissen und Werten, die zu einer 
positiven Gestaltung der eigenen wie der gesellschaftlichen Le-
benswirklichkeit befähigen. Der ZDF-Familienkanal möchte 
mit seinem Programmangebot dazu beitragen, das Vertrauen 
speziell der Familien in ihre eigene Zukunft zu festigen und die 
Wertschätzung der jungen Familie in der Gesellschaft zu ver-
stärken. 

4. Programmkonzept 

Im Mittelpunkt des ZDF-Familienkanals stehen eine realitäts-
nahe Orientierungs- und Ratgeberfunktion sowie die Möglich-
keit, angesichts der zunehmenden Fragmentierung des Alltags 
auf anspruchsvolle Weise Entspannung und intelligente Unter-
haltung zu finden. Der ZDF-Familienkanal ist somit eine kon-
sequente Weiterentwicklung des ZDF.dokukanals. Die Stärke 
des ZDF.dokukanals, mit Dokumentationen und Reportagen 
Orientierung zu bieten und Hintergrund zu vermitteln, soll wei-
ter ausgebaut werden. Im Vordergrund stehen dabei folgende 
Funktionen, die für die Erfüllung des Programmauftrages zent-
ral sind: Wissensvermittlung, Lebens- und Alltagsbewältigung, 
politische und (zeit-)geschichtliche Bildung sowie anspruchs-
volle Unterhaltung. 

Der ZDF-Familienkanal wird sich weiterhin an der Bedeutung, 
die Wissenschaft und kontinuierlicher Wissenserwerb gerade 
für jüngere Zuschauer haben, ausrichten. Wissen(schaft)s- und 
Natursendungen werden einen wichtigen inhaltlichen Akzent 
setzen ebenso wie die generationenverbindenden Programm-
Marken „Terra X“ und „Abenteuer Wissen“. Dokumentationen 
und Reportagen entsprechen ohnedies einem Grundbedürfnis 
vieler Menschen, in einer immer unübersichtlicheren Welt Ori-
entierung zu erfahren, Überblick zu gewinnen, die notwendigen 
Hintergrundinformationen zu erhalten. Fortgesetzt werden soll 
auch die erfolgreiche „Tagesdoku“. Dokumentationen und Re-
portagen beleuchten von Montag bis Freitag ein Thema der Wo-
che in unterschiedlichsten Facetten und vermitteln auf diese 
Weise abwechslungsreiches und differenziertes Hintergrund-
wissen. Als Programminnovation geplant ist eine Wissenssen-
dung für junge Familien. 

Der ZDF-Familienkanal soll Orientierungshilfe für die nalltäg-
liche Lebensbewältigung sein. Zentral sind hier die Themen 
„Schule“, „Bildung“ sowie „Fragen nach der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“. Sendereihen wie beispielsweise „37°“, 
„Babystation“, „S. O. S. Schule“, „Zeit der Wunder“ oder 
„Mädchengeschichten“ haben in diesem Kontext einen festen 
Platz. Darüber hinaus soll praxisnahen Fragen aus dem Alltag 
junger Familien wie z.B. zu den Themen „Hausbau“, „Finan-
zen“, „Versicherungen“ nachgegangen werden. Als Program-
minnovationen sind Ratgebersendungen, Ombudsmagazine 
und neue dokumentarische Erzählformen angedacht. 

Der ZDF-Familienkanal setzt darauf, seinen Zuschauern Anre-
gungen für die aktuelle politische Diskussion und zur zeitge-
schichtlichen Meinungsbildung zu liefern. Ein besonderes Au-
genmerk gilt deshalb vor allem den historischen und zeitge-
schichtlichen Dokumentationen, bei denen das ZDF über eine 
breite internationale Reputation verfügt. In diesem Zusammen-
hang seien die großen zeitgeschichtlichen Fernsehereignisse 
wie „Dresden“ oder „Die Gustloff“ erwähnt, die der ZDF-Fa-
milienkanal ins Zentrum seiner Programmschwerpunkte setzen 
wird. Eine Programminnovation im Bereich der politischen Bil-
dung soll die Entwicklung einer neuen Wahlsendung für junge 
Familien darstellen. Auch bei der Nachrichtenberichterstattung 
will der ZDF-Familienkanal neue Wege gehen, indem er sich 
auf eine erfolgreiche Programmentwicklung des Hauptpro-
gramms stützt: eine Adaption der „Logo“-Nachrichten für 
junge Familien. 

Gleichzeitig soll der Familienkanal auf anspruchsvolle Weise 
Entspannung und intelligente Unterhaltung bieten. Vor dem 
Hintergrund der Pluralisierung von Lebensformen findet sich 
ein Alltag, der in erster Linie von der Fragmentierung familiärer 

und gesellschaftlicher Zusammenhänge und damit einem Ge-
fühl ständiger Überbelastung durch die Anforderungen des täg-
lichen Lebens gekennzeichnet ist. Umso mehr tritt neben die 
Suche nach Sinn und Orientierung auch der Wunsch nach Ent-
spannung und Entlastung. Einen eigenen Stellenwert im Pro-
gramm des ZDF-Familienkanals haben deshalb fiktionale Sen-
dungen vom Fernsehfilm über die Serie bis hin zum Spielfilm. 
Aufgrund ihres hohen Identifikationspotenzials eignen sie sich 
ganz besonders für die Vermittlung komplexer Zusammen-
hänge oder vorbildhafter Wertesysteme, besonders dann, wenn 
sie sich erkennbar am Alltag und der Lebenswirklichkeit ihrer 
Zuschauer orientieren. 

Für die Hauptsendezeit des neuen ZDF-Digitalkanals ist so eine 
Mischung aus hochwertiger Fiktion und erstklassigen Doku-
mentationen geplant. Sie wird von erfolgreichen Reportagen 
und Dokumentationen, thematisch ausgerichteten Programm-
schwerpunkten sowie preisgekrönter nationaler und internatio-
naler Fiktion geprägt sein. Aufgabe der Programmschwer-
punkte und Themenabende wird es sein, die Vorteile der Ver-
schränkung von dokumentarischem Informationsprogramm 
und emotional-involvierender Fiktion so zu verbinden, dass den 
Zuschauern ein attraktiver, breiter und nachhaltiger Zugang zu 
wichtigen Themenstellungen auch bei komplexen Sachverhal-
ten möglich wird. Auf diese Weise sollen fiktionale Programme 
nicht nur unterhalten, sondern auch Anregung zur Reflexion in-
dividueller wie gesellschaftlicher Verhaltensweisen, Themen 
und Prozesse bieten. 

Der ZDF-Familienkanal kann sich hierbei auf ein breites Fun-
dament erstklassiger Fernsehfilme und Spielfilme stützen, die 
für seine Zuschauer zum Teil allein deshalb „Premieren“ sind, 
weil sie im ZDF-Hauptprogramm zu Sendezeiten laufen, die 
mit dem Lebensrhythmus dieser Altersgruppe nicht kompatibel 
sind oder auch, weil sie von ihnen gar nicht im ZDF-Hauptpro-
gramm vermutet werden. Einen ganz eigenen Akzent will der 
ZDF-Familienkanal auch bei der Entwicklung und Pflege des 
filmischen Nachwuchses setzen und dabei an die gelebte Tradi-
tion des „Kleinen Fernsehspiels“, der Filmredaktion 3sat sowie 
der Innovationswerkstatt „Quantum“ anknüpfen. Gefragt sind 
Sendungen, die den Dingen des täglichen Lebens auf den Grund 
gehen und ihren Wert in einer ganz praktischen Alltags- und 
Lebenshilfe haben. Auch die fiktionalen Serien können modell-
hafte Lebensbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung mit 
vielfältigen Facetten über einen langen Zeitraum begleiten und 
damit realitätsnahe Problembewältigungsstrategien vermitteln. 
Im Rahmen des Vorabendprogramms sollen deshalb beispiels-
weise „Familienserien“ zum Einsatz kommen, die den Alltag 
junger Menschen mit all seinen Brüchen, Widersprüchen und 
Reibungsflächen zum Thema haben. 

Mit eigenen Formatentwicklungen soll der ZDF-Familienkanal 
zur Entwicklungsplattform und zum Innovationsmotor für die 
ZDF-Programmfamilie werden. Systematisch sollen von Be-
ginn an Formate, Genres und Protagonisten getestet werden, die 
bei Erfolg auch im Hauptprogramm Verwendung finden kön-
nen. Auf diese Weise profitiert nicht nur der ZDF-Familienka-
nal von den Erfahrungen und Programmvorräten des Hauptpro-
gramms, sondern auch das Hauptprogramm und die ZDF-Part-
nerkanäle von den Entwicklungen des digitalen Kanals. 

Das Programmschema orientiert sich am Tagesablauf der 25- 
bis 50-Jährigen, vor allem der jungen Familien. Eine besondere 
Herausforderung für die Programmierung ist der unregelmä-
ßige, zum Teil nicht planbare Tagesablauf sowie die Parallelität 
mehrerer individueller Tagesverläufe gerade in jungen Fami-
lien, die das Programmschema durch zeitversetzte Wiederho-
lung zentraler Sendungsangebote über den ganzen Tag berück-
sichtigen wird. 

In der Hauptsendezeit wird die Zuschaueransprache und Sche-
magestaltung des ZDF-Familienkanals von folgenden Leitge-
danken geprägt: 

– –Die Vorabend-Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr 
ist dezidierte Familienzeit: In knapp 26% der Familien-
Haushalte wird zwischen 17.00 Uhr und 20.15 Uhr ge-
meinsam ferngesehen – und dies, obwohl 44% der Kin-
der einen eigenen Fernseher besitzen. 82% der Eltern 
hätten die gemeinsame Fernsehzeit gerne häufiger; es 
fehlen entsprechende Programmangebote zur richtigen 
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Zeit. Und es fehlen – gerade mit Blick auf die Kinder – 
werbefreie Fernsehangebote. 

– Im Zentrum des Programmschemas steht der Prime-
time-Beginn um 21.00 Uhr. Er trägt der Tatsache Rech-
nung, dass für die meisten Eltern erst jetzt eine eigene 
„Freizeit“ beginnt, aber auch die 25- bis 50- Jährigen 
ohne Kinder können um diese Uhrzeit fernsehen (der 
Höhepunkt in der Fernsehnutzung von Eltern liegt um 
21.30 Uhr, bei Erwachsenen ohne Kinder um 21.00 
Uhr). 

Bei dem ZDF-Familienkanal handelt es sich nicht um ein klas-
sisches Vollprogramm. Das Programmschema des ZDF-Fami-
lienkanals verdeutlicht vielmehr, dass mit dem ZDF-Familien-
kanal ein Spartenprogramm geplant ist, das sich auf eine be-
stimmte Zielgruppe im Fernsehmarkt fokussiert, ähnlich wie 
auch der Kinderkanal sich unter Anwendung zahlreicher Gen-
res an eine bestimmte Zielgruppe wendet. Im neuen ZDF-Fami-
lienkanal werden im Unterschied zu klassischen Vollprogram-
men keine regelmäßigen Nachrichtensendungen, keine festen 
Programmplätze für Sport und keine Boulevard-Showsendun-
gen im Schema Eingang finden. 

Das ZDF wird in allen Genres die öffentlich-rechtlichen Quali-
tätsansprüche einlösen. Die Unterhaltung ist Teil des Konzep-
tes, weil das ZDF beabsichtigt, auch im Genre Unterhaltung 
neuartige Formate zu erproben und im Familienkanal zu pilo-
tieren. 

Der ZDF-Familienkanal soll gerade jüngere Zuschauer, d.h. die 
Altersgruppe der etwa 25- bis 50-Jährigen, ansprechen. Dazu 
soll insbesondere im Ratgeberbereich das Publikum mit neuen 
Ausdrucks- und Programmformen und einer gegenüber dem 
Hauptprogramm selbständigen Art der Ansprache durch infor-
mierende und orientierende Programme gewonnen werden. 

Die Unterhaltungsangebote sollen dabei ein spezifisch öffent-
lich-rechtliches Profil aufweisen. Dazu werden sie einerseits 
berücksichtigen, dass Entspannung und Anregung Zuschauer-
bedürfnisse sind. Zugleich können aber auch Unterhaltungsan-
gebote Information und Orientierung vermitteln. Der ZDF-Fa-
milienkanal wird in seinen Unterhaltungsangeboten insbeson-
dere auch die jüngeren Zuschauer ansprechen und ihnen die 
Auseinandersetzung mit Themen aus dem Alltag, dem Wissens-
fundus der Gesellschaft und der Kultur ebenso ermöglichen wie 
die Reflexion von Themen unserer Zeit. Er soll also die Zu-
schauer für Qualität, Information und Orientierung gewinnen. 

Der Sender wird sich bereits dadurch von anderen Programmen, 
vor allem kommerziellen Sendern, abheben, weil er zu rund 
80% mit Wiederholungen aus dem ZDF-Hauptprogramm (da-
runter insbesondere Sendungen, die beim jüngeren Publikum 
erfolgreich sind) bestückt wird. Von den meisten kommerziel-
len Digital-Spartenkanälen unterscheidet er sich außerdem 
dadurch, dass er nicht monothematisch angelegt ist. Anders als 
diese verfolgt der ZDF-Familienkanal nämlich einen dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk gemäßen Ansatz. Er leistet mit 
einer großen Bandbreite an Themen, Genres und Handschriften, 
mit Mehrheiten- und Minderheitenprogrammen einen Beitrag 
zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Im Gegensatz zu mono-
thematischen Kanälen ermöglicht er dem Zuschauer, sich durch 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit ein differenziertes Weltbild zu 
verschaffen. Von den bestehenden öffentlich-rechtlichen Pro-
grammen unterscheidet sich der Familienkanal aufgrund seiner 
spezifischen Programmmischung und Zielgruppenausrichtung 
deutlich. 

Strukturell wird sich der ZDF-Familienkanal von den bestehen-
den kommerziellen Digitalfernsehangeboten durch das Fehlen 
von Werbung und Sponsoring abheben. Er wird sich darüber 
hinaus dadurch unterscheiden, dass keine Konzentration auf In-
halte stattfindet, die sich gewinnbringend vermarkten lassen. 
Das Programm steht – wie alle Angebote des ZDF – nicht im 
Dienst des kommerziellen Erfolgs und verzichtet daher auf Sen-
dungen, die vor allem dem Zweck dienen, Begleitdienste und 
‐produkte (etwa Downloads, CDs, DVDs) abzusetzen oder 
durch die Beteiligung der Zuschauer an Abstimmungen o. Ä. 
Erlöse zu erzielen. 

Der ZDF-Familienkanal ist damit ein durch und durch öffent-
lich-rechtliches Programmangebot, das als klar unterscheidbare 
Alternative zu den privaten Programmen positioniert werden 
soll. 

Der Auf- und Ausbau des ZDF-Digitalkanals erfolgt – parallel 
zur wachsenden technischen Verbreitung – in zeitlich gestaffel-
ten Ausbaustufen. In der ersten Stufe ab 2009 profitiert das Pro-
grammschema vom Rückgriff auf den breiten Fundus des Pro-
grammarchivs sowie von aktuellen Übernahmen aus dem ZDF-
Hauptprogramm. Erste Programminnovationen dienen der Po-
sitionierung auf dem Fernsehmarkt und der Etablierung des 
neuen Kanalprofils. Das besondere Augenmerk wird dabei auf 
der Erzeugung einer großen Zuverlässigkeit im Angebot von 
hochwertigen Dokumentationen und Reportagen, thematisch 
relevanten Wissens- und Ratgeberformaten, entspannenden, an-
regenden und dem realen Alltag junger Familien affinen unter-
haltenden Sendungen sowie einem breiten, inhaltlich diskursi-
ven Spektrum in Form von Programmschwerpunkten liegen. 
Beginnend mit 2010 werden einige Wiederholungsleisten durch 
weitere Programm-Innovationen ersetzt, die auch die Aufgabe 
haben, das Profil des Senders zu schärfen. In der dritten Aus-
baustufe ab 2012 soll der ZDF-Familienkanal in einer synerge-
tischen Mischung aus Verwertung des ZDF-Programmvorrats 
und vermehrt eigenproduzierter bzw. erworbener Programm-
ware sein eigenständiges Programmprofil festigen und verstär-
ken. 

5. Empfangbarkeit 

Der ZDF-Familienkanal wird ausschließlich digital verbreitet 
und ist über Kabel, Satellit und Antenne empfangbar. Ange-
strebt wird dabei eine 24 Stunden-Verbreitung über DVB-T, die 
bisher aus Kapazitätsgründen noch auf eine Sendezeit zwischen 
21.00 Uhr und 6.00 Uhr beschränkt ist. Eine sendungsbezogene 
Programmbegleitung im Rahmen des Online-Angebotes des 
ZDF sowie das Bereitstellen von Sendungen in der ZDF-Medi-
athek sind ebenfalls vorgesehen. Gerade für jüngere Zuschauer 
ist das Zusammenspiel der Medien von entscheidender Bedeu-
tung. Vertiefende Informationen und Hintergründe zu den im 
Familienkanal angebotenen Themen im Online-Bereich sind 
deshalb essentiell für die angestrebte Publikumsbindung. Insbe-
sondere bei Programmschwerpunkten und Themenabenden soll 
diese Verknüpfung von Fernsehen und Internet zum Tragen 
kommen. Bei der Entwicklung von Programminnovationen sol-
len zudem die Möglichkeiten der crossmedialen Verbindung 
berücksichtigt werden. 

V. Finanzierung 

Die Zusatzangebote werden in der Gebührenperiode ab 2009 
aus dem Bestand finanziert. Auch für die Gebührenperiode ab 
2013 hat sich das ZDF verpflichtet, keine gesonderten Mittel 
anzumelden, sondern die Zusatzangebote aus dem Bestand zu 
finanzieren. 

Anlage (zu § 29 Abs. 3 Nr. 3 MStV) 
Programmkonzept DRadio Wissen 
1. Ausgangslage 

Der Eintritt ins digitale Zeitalter geht einher mit Unsicherheiten 
künftiger Mediennutzung, von denen auch die Qualitätsange-
bote im Hörfunk betroffen sind. Wer eine junge anspruchsvolle 
Zielgruppe erreichen will, muss ein an den inhaltlichen und for-
malen Ansprüchen sowie den Rezeptionsgewohnheiten dieser 
Zielgruppe orientiertes Radioformat entwickeln. 

Gerade die Zielgruppe der jungen Erwachsenen, die mit DRa-
dio Wissen vorrangig angesprochen werden soll und die durch 
andere anspruchsvolle Angebote nicht angemessen erreicht 
wird, zeichnet sich durch ein großes Informationsbedürfnis aus 
und ist durch das Internet an hohe Aktualitätsstandards ge-
wöhnt. Ausgehend von der Zielgruppe junger Erwachsener 
wird das Programmangebot von DRadio Wissen seinen Inhal-
ten entsprechend generationsübergreifend und integrativ ange-
legt. 

Ein erfolgreiches Radioprogramm muss ein breites Interessen-
spektrum seiner Zielgruppe befriedigen, um Hördauer und lang-
fristige Hörerbindung und damit Akzeptanz am Markt zu errei-
chen. 

Erfolgreiches Radio muss sich durch ein einprägsames, leicht 
„erlernbares“ Sendeschema und kreative Programmformen aus-
zeichnen. 

Der Hörfunkrat des Deutschlandradios hat am 11. September 
2008 den „Bericht über programmliche Leistungen und Per-
spektiven des Nationalen Hörfunks 2008 bis 2010“, (HR 
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5/2008) verabschiedet. Er verpflichtet das Deutschlandradio da-
rin auf Qualitätsstandards, die für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk verbindlich sein sollten. Dies betrifft u.a. 

– einen hohen Anteil an Eigenproduktionen, 
– ein verlässliches Nachrichtenraster, 
– Innovationsfähigkeit und 
– die Eigenentwicklung von Formaten für die spezifischen 

Bedürfnisse der jeweiligen Hörerschaft. 

Repräsentative Hörerumfragen belegen, dass die Deutschland-
radio-Programme sich wegen dieser Merkmale einer hohen Ak-
zeptanz bei der Hörerschaft erfreuen. Ein Drittel der insgesamt 
4,8 Millionen Hörer der 22 gehobenen Programme in Deutsch-
land werden allein durch die beiden Angebote des Nationalen 
Hörfunks Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur gene-
riert – und dies trotz unzureichender bundesweiter Fre-
quenzausstattung. 

Der hohe Anteil der Hörerschaften legt nahe, dass ein erfolgrei-
ches, sich an den vorgegebenen Qualitätsmerkmalen orientie-
rendes DRadio Wissen die Zahl der Hörer dieses anspruchsvol-
len Programmsegments insgesamt erhöhen und damit weiter 
zur Anerkennung öffentlich-rechtlicher Qualitätsleistungen bei-
tragen kann. Insoweit ist das Angebot von strategischer Bedeu-
tung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. 

Deutschlandradio Kultur ist es gelungen, mit seinen innovati-
ven Angeboten sowohl das jüngste Durchschnittsalter der Hörer 
der sogenannten gehobenen Programme (Deutschlandradio 
Kultur MA 2008 II 50 Jahre, generell 55 Jahre) als auch ein 
ausgeglichenes Verhältnis von weiblichen und männlichen Hö-
rern zu erzielen. Diese Erfahrungen bilden eine tragfähige 
Grundlage für die Entwicklung eines neuen Qualitätsangebots, 
das sich dem Thema Wissen widmet. 

Ein solches Wissensprogramm wird weder öffentlich-rechtlich 
noch kommerziell angeboten. Es entspricht von seinen Inhalten 
dem Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Es tritt nicht in 
Konkurrenz zu bestehenden Angeboten. Der Nationale Hörfunk 
ist der angemessene Veranstalter, weil er wegen seiner überre-
gionalen Struktur und seiner Präsenz in allen Ländern über enge 
Kontakte zu den Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen 
verfügt, zum Teil schon jetzt mit ihnen zusammenarbeitet und 
ihnen eine bundesweite publizistische Aufmerksamkeit ver-
schaffen kann. Dies ist nicht nur von medienpolitischer, son-
dern auch von wissenschafts- wie gesellschaftspolitischer Be-
deutung. DRadio Wissen ist ein publizistischer Integrator in der 
föderalen Wissenschafts- und Bildungslandschaft. 

Inhaltlich und formal wird sich DRadio Wissen als ein wortori-
entiertes Programm an den vorgegebenen Qualitätsstandards 
ausrichten. 

2. Zielgruppe und inhaltliches Angebot 

Deutschlandradio wird mit DRadio Wissen ein digitales, wer-
befreies Vollprogramm veranstalten. Es verknüpft die Verläss-
lichkeit der Marke Deutschlandradio mit Kürze und Fasslich-
keit der Darbietung sowie einem eindeutigen Nützlichkeitsver-
sprechen. Es soll neben Deutschlandfunk und Deutschlandradio 
Kultur treten, prinzipiell alle Altersgruppen ansprechen, sich 
aber vor allem an die Zielgruppe „junge Erwachsene“ richten. 
Das Profil „Wissen“ ist jugendaffin. Jungen Leuten ist bewusst, 
dass Bildung, Ausbildung und Wissenserwerb Voraussetzun-
gen für soziale Sicherheit, gesellschaftliche Anerkennung und 
beruflichen Aufstieg sind. 

Der Wissensbegriff ist weit gefächert. Er umfasst Forschungs-
ergebnisse aus den Natur- und Geisteswissenschaften, Bildung 
und Beruf, Geschichte und Literatur, Gesundheit und Ernäh-
rung, Umwelt und Verbraucherschutz, Religion und Web-Wis-
sen. Ein Programmangebot „Wissen“ steht im Einklang mit der 
von Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und allen kulturellen 
Institutionen getragenen Überzeugung, dass die Zukunftssiche-
rung unseres Landes davon abhängt, in welchem Maße es ge-
lingt, die Gesellschaft zu einer „Wissensgesellschaft“ zu for-
men. Ein digitales Wissens-Angebot, bei dem das Internet als 
Plattform gleichberechtigt neben das lineare Programm tritt, 
kommt den medialen Nutzungsgewohnheiten des jüngeren Pub-
likums entgegen. Es fördert außerdem die dringend benötigte 
Akzeptanz digitaler Verbreitungswege für das Radio. 

Das neue Programm basiert nicht auf der Parallel-Ausstrahlung 
von auf anderen Kanälen zeitgleich gesendeten Formaten. DRa-
dio Wissen ist ein innovatives Vollprogramm. Es kann auf eine 
Fülle von Inhalten aus Deutschlandfunk und Deutschlandradio 
Kultur zurückgreifen. Die beiden Programme zeichnen sich 
durch einen unvergleichlich hohen Anteil an Eigenproduktio-
nen/ Erstsendungen aus (über 60 Prozent). Wissensangebote 
unterschiedlicher Genres sind in hohem Maße vorhanden. Viele 
können unverändert übernommen, andere müssen umformatiert 
werden. Als Beispiele für Sendungen deren Inhalte für DRadio 
Wissen aufbereitet werden könnten, dienen etwa: Forschung 
aktuell, Campus & Karriere, PISAplus und Elektronische Wel-
ten. 

Der bereits generierte Stoff muss durch einzelne, speziell für 
DRadio Wissen produzierte Beiträge ergänzt werden. Geeig-
nete Inhalte aus den Programmen der Landesrundfunkanstalten 
der ARD sind über den vertraglich vereinbarten Programmaus-
tausch (Kooperationsvereinbarung zwischen ARD und 
Deutschlandradio vom 6. Dezember 1994 auf der Grundlage 
von § 5 Deutschlandradio-Staatsvertrag) verfügbar und werden 
das Angebot bereichern. Deutschlandradio hat darüber hinaus 
interessierte Landesrundfunkanstalten eingeladen, innovative 
Formate zu entwickeln, die sie in den eigenen Programmen aus-
strahlen und für das nationale Wissensprogramm bereitstellen 
können. Diese Sendungen können in DRadio Wissen integriert 
werden. Das Volumen der durch den Programmaustausch zur 
Verfügung gestellten Inhalte und die daraus zu gewinnenden 
Synergien beeinflussen das von Deutschlandradio für DRadio 
Wissen zu planende Budget. 

3. Programmstruktur 

Eine besondere Herausforderung ist die Strukturierung des Pro-
gramms. Es muss ebenso aktuelle Informationen aus allen  

Wissensbereichen wie vertiefende Berichterstattung anbieten. 
Eswird aus den von Deutschlandfunk und Deutschlandradio 
Kultur übernommenen, von anderen zugelieferten oder aus neu 
produzierten Beiträgen in Modulen gebündelt. Dieses Struktur-
prinzip gilt vornehmlich für die Hauptsendezeiten von 7.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr. 

Ein wissensaffines Publikum erwartet eine klare und verlässli-
che Nachrichtenstruktur mit hoher Frequenz. Deutschlandradio 
kann sich dabei auf eine von ihm in Auftrag gegebene Nutzer-
studie stützen (Ergebnisse einer Elitenbefragung unter Politi-
kern, Journalisten, Wirtschaftsmanagern und Führungskräften 
aus dem Bereich Kultur in Deutschland. Juni 2008, tns emnid). 
In dieser repräsentativen Studie setzen achtzig Prozent der Be-
fragten ausführliche Nachrichtensendungen an die erste Stelle 
des von ihnen erwarteten idealtypischen Inhaltsprofils eines 
bundesweiten Informations- und Kulturprogramms. So wird 
DRadio Wissen zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr ein durch 
Nachrichtenblöcke strukturiertes Programm nach der Stunden-
uhr anbieten. In einem 15- bis 20-minütigen Rhythmus werden 
aktuelle politische Nachrichten, Wissens- und Kulturnachrich-
ten die Stunde gliedern. Für die Flächen zwischen den Nach-
richtenblöcken werden themenbezogene Beitragsmodule er-
stellt. Thematisch folgt dies den Beschreibungen unter Punkt 2. 
Bildungspolitische und bildungspraktische Themen zum Pri-
mär-, Sekundär- und Tertiär-Bereich werden wegen des hohen 
Nutzwerts für die Zielgruppe eine herausragende Rolle spielen. 

Wissen bedeutet auch, fit zu sein für den Tag. Insoweit wird 
DRadio Wissen im Rahmen dieser Beitragsmodule auch auf 
wichtige, politische, wirtschaftliche oder kulturelle Tagesereig-
nisse einstimmen, zentrale Themen und Begriffe der Agenda 
erläutern und auf geeignete Sendungen von ARD, ZDF, arte 
und 3sat hinweisen und damit auch zum Programmführer für 
Wissenssendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wer-
den. Für den aktuellen Bereich werden Eigenproduktionen nö-
tig sein. Dabei kann auch die Form des Interviews gewählt wer-
den, zumal dramaturgische Abwechslung innerhalb der Stun-
denuhr geboten ist. Die inhaltlichen Blöcke werden über den 
Tag rotieren, um den individuellen Nutzungsgewohnheiten und 
‐möglichkeiten der beruflich gebundenen Hörerschaft entge-
genzukommen. Die aktuellen Nachrichtensendungen sowie die 
Formatierung der Module setzen den Einsatz sachkundigen Per-
sonals voraus. 

Nach der schon zitierten Studie liegen kulturelle und politische 
Features (neben Interviews) mit sechzig Prozent an zweiter 
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Stelle des von den Nutzern gewünschten Inhaltsprofils. Die Zeit 
nach 20 Uhr kann und wird unter Zurückstellung des engen 
Nachrichtentaktes Raum für Features und Dokumentationen so-
wie für längere Gesprächsformen bieten. Bis auf ein (einge-
schränktes) aktuelles Nachrichtenangebot wird die Nachtstre-
cke vornehmlich für Wiederholungen genutzt. Die Programm-
gestaltung des Wochenendes wird durch entsprechende längere 
Formen dominiert. 

Im Bereich von Features und Dokumentationen kann Deutsch-
landradio auf einen Fundus eigener Beiträge und im Rahmen 
des Programmaustausches auch auf Sendungen der Landes-
rundfunkanstalten zurückgreifen. Gerade im Wissensbereich 
muss eine genaue Prüfung erfolgen, ob die in den Sendungen 
gemachten Aussagen noch dem aktuellen Kenntnisstand ent-
sprechen. Dies kann die Nutzung dieses Repertoires einschrän-
ken und es setzt einen entsprechenden Personalaufwand für 
Auswahl, Bearbeitung und Kommentierung voraus. 

DRadio Wissen bildet das lineare digitale Audio-Programman-
gebot. DRadio Wissen gelangt ausschließlich auf digitalem 
Weg zu den Hörerinnen und Hörern. Die Verbreitungswege 
werden der Satellit, das Kabel, die digitale Terrestrik und der 
über das Internet verbreitete Livestream sein. Neben der Rota-
tion inhaltlich bestimmter Module lässt sich mit der gezielten 
und zeitunabhängigen Nutzung des Internets eine Verstärkung 
der Nachhaltigkeit erreichen. Das Internet soll eindeutig sen-
dungsbezogen auch als Plattform für Interaktion und Partizipa-
tion genutzt werden. Dafür sollen neue Formate erprobt werden. 
So bieten sich Chats mit Redakteuren und Experten aus den ver-
schiedenen Wissensgebieten an. Mit seinem „Blogspiel mit Ra-
dioanschluss“ hat Deutschlandradio Kultur bereits wertvolle 
Erfahrungen mit interaktiven Programmformaten gesammelt. 

4. Kooperationen und Crossmedialität 

DRadio Wissen arbeitet crossmedial. Die Inhalte des linearen 
Programms werden als audio, zum Teil verschriftet im Internet 
angeboten. DRadio Wissen verweist mit Programmtipps, Inter-
views mit Autoren und Redakteuren von ARD, ZDF, arte und 
3sat im Rahmen seiner Themenmodule auf anspruchsvolle 
Fernsehsendungen. Es erweitert damit sein eigenes inhaltliches 
Angebot und gibt den Hörern Hinweise auf ergänzende und ver-
tiefende Informationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und 
unterstreicht damit dessen Rolle als Qualitätsproduzent. 

Deutschlandradio arbeitet schon heute im Rahmen seines Infor-
mations- und Kulturauftrages mit einer Reihe von Stiftungen, 
Wissenschafts- und Bildungsinstitutionen zusammen, z.B. mit 
der Bundeszentrale für politische Bildung (Veranstaltungen 
zum Prager Frühling), mit dem Goethe-Institut, der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (ZEIT-Fo-
rum der Wissenschaft) oder mit dem Deutschen Museumsbund 
(Regionalmuseen-Sendereihe über 1½ Jahre). Diese Kooperati-
onen beziehen sich auf einzelne Sendungen, auf Reihen und öf-
fentliche Veranstaltungen. DRadio Wissen wird diese Koope-
rationen ausbauen und kann unter Nutzung von Veranstaltun-
gen dieser Institutionen neue auf dem Wissensmarkt vorhan-
dene Informationen generieren und für sein Programm nutzen. 
Das Interesse dieser Institutionen an einer Zusammenarbeit mit 
dem Nationalen Hörfunk ist erkennbar groß. Bislang konnte nur 
ein überschaubares Angebot von Kooperationswünschen be-
rücksichtigt werden. Bei DRadio Wissen ergeben sich für beide 
Seiten und zum Nutzen der Hörerzielgruppen neue erweiterte 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

Deutschlandradio arbeitet schon zurzeit intensiv mit Print-
medien zusammen. Aufgrund der bisherigen Konzentration der 
Programme auf Information (Politik, Wirtschaft) und Kultur be-
schränkte sich die Zusammenarbeit weitgehend auf die Politik-
Ressorts und das Feuilleton. Fachkundige Redakteure der Print-
medien kommen im Deutschlandfunk und Deutschlandradio 
Kultur zu Wort. Beiträge aus den Programmen des Nationalen 
Hörfunks werden in den Printmedien abgedruckt. DRadio Wis-
sen bietet die Möglichkeit, diese Kooperation auf die Ressorts 
Natur und Technik, Wissenschaft, Wissens-Seiten und auf ent-
sprechende Periodika auszudehnen. Dabei können die bereits 
jetzt genutzten Kooperationsmodelle auf die Themengebiete 
von DRadio Wissen übertragen werden. 

5. Wettbewerbssituation 

DRadio Wissen ist als sinnhafte Ergänzung der medialen Ange-
bots-Palette projektiert. Neben den Periodika bieten eine Reihe 
von Zeitungen Wissenssupplements oder zumeist wöchentlich 
erscheinende Wissens-Seiten an. In den meisten Fällen wird 
Wissen mit Forschung übersetzt. Auch im öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk finden sich Sendungen und Rubriken mit Wis-
senscharakter. Hingegen existiert ein tägliches umfassendes 
Wissensangebot weder im Printbereich noch in den elektroni-
schen Medien (Vollprogramm). DRadio Wissen tritt also zu 
keinem vergleichbaren Angebot in Konkurrenz und ist ein Uni-
kat. Es kann durch Kooperationen dazu beitragen, die Themen 
der Wissensgesellschaft stärker in der Öffentlichkeit zu veran-
kern und den Bildungsinstitutionen und ihren Nutzern ein kon-
tinuierliches Angebot zur Orientierung und zur Wissenserwei-
terung zu bieten. Dies ist auch von hohem Nutzwert für Bil-
dungsinstitutionen (Schulen, Volkshochschulen, Universitäten, 
Weiterbildungseinrichtungen). Deutschlandradio schafft public 
value und nimmt öffentlich-rechtliche Verantwortung wahr. 

6. Finanzierung und Verbreitung 

Das neue, digitale Programm soll im Kölner Funkhaus des Na-
tionalen Hörfunks produziert und von dort aus gesendet wer-
den. Die Entscheidung für den Standort Köln wurde deshalb ge-
troffen, weil hier aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur ge-
ringe Aufwendungen für die Schaffung von Büro- und Studio-
raum anfallen werden und weil hier die größten 
Synergiegewinne zu erzielen sind. In Köln sitzt die Zentrale 
Nachrichtenredaktion von Deutschlandradio. Auch der Web-
Auftritt von Deutschlandradio wird in Köln produziert. 
Deutschlandradio Kultur, das Berliner Programm, wird wich-
tige Stoffelemente zuliefern. 

Als finanzieller Rahmen wird für DRadio Wissen die Summe 
von rund 6 Mio. € p. a. kalkuliert. Als Starttermin ist der 1. Ja-
nuar 2010 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kosten 
in voller Höhe anfallen. Das Programm soll über das bestehende 
DAB-Netz, über digitales Kabel und digitalen Satellit sowie als 
Internet-Livestream verbreitet werden. 

Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 MStV) 
Negativliste öffentlich-rechtlicher Telemedien 

1. Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen, 

2. Branchenregister und -verzeichnisse, 

3. Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungsprogramme 
(z.B. Preisrechner, Versicherungsrechner), 

4. Rubriken für die Bewertung von Dienstleistungen, Ein-
richtungen und Produkten, 

5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen, 

6. Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen, 

7. Business-Networks, 

8. Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne von § 3 
Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes, 

9. Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, 

10. Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung des 
eigenen Angebots erforderlich, 

11. Routenplaner, 

12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und Verlin-
kungen, die unmittelbar zu Kaufaufforderungen führen 
mit der Ausnahme von Verlinkungen auf eigene audio-
visuelle Inhalte kommerzieller Tochtergesellschaften, 

13. Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktio-
nen; dies gilt nicht soweit es sich um ein zeitlich befris-
tetes aktionsbezogenes Angebot zum Download von 
Musiktiteln handelt, 

14. Spieleangebote ohne Bezug zu einer Sendung, 

15. Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung, 

16. Veranstaltungskalender (auf eine Sendung bezogene 
Hinweise auf Veranstaltungen sind zulässig), 

17. Foren, Chats ohne Bezug zu Sendungen und redaktio-
nelle Begleitung; Foren, Chats unter Programm- oder 
Sendermarken sind zulässig. Foren und Chats dürfen 
nicht inhaltlich auf Angebote ausgerichtet sein, die nach 
den Nummern 1 bis 16 unzulässig sind. 
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Anlage (zu § 33 Abs. 5 Satz 1 MStV) 
Negativliste Jugendangebot 

1. Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen, 

2. Branchenregister und -verzeichnisse, 

3. Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungsprogramme 
(zum Beispiel Preisrechner, Versicherungsrechner), 

4. Rubriken für die Bewertung von Dienstleistungen, Ein-
richtungen und Produkten, 

5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen, 

6. Ratgeberrubriken ohne journalistisch-redaktionellen Be-
zug zum Jugendangebot, 

7. Business-Networks, 

8. Telekommunikationsdienste im Sinne von § 3 Nr. 24 des 
Telekommunikationsgesetzes, 

9. Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, 

10. Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung des 
eigenen Angebots erforderlich, 

11. Routenplaner, 

12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und Verlin-
kungen, die unmittelbar zu Kaufaufforderungen führen, 

13. Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktio-
nen, soweit es sich um ein zeitlich unbefristetes nicht-
aktionsbezogenes Angebot zum Download von Musikti-
teln handelt, 

14. Spieleangebote ohne journalistisch-redaktionellen Be-
zug zum Jugendangebot, 

15. Fotodownload ohne journalistisch-redaktionellen Bezug 
zum Jugendangebot, 

16. Veranstaltungskalender ohne journalistisch-redaktionel-
len Bezug zum Jugendangebot, 

17. Foren und Chats ohne redaktionelle Begleitung. Im 
Übrigen dürfen Foren und Chats nicht inhaltlich auf An-
gebote ausgerichtet sein, die nach den Nummern 1 bis 
16 unzulässig sind. 
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MStV HSH – Staatsvertrag über das Medienrecht in 
Hamburg und Schleswig-Holstein 
vom 13. Juni 2006 (HmbGVBl. S. 47), zuletzt geändert durch Art. 1 Achter Medienänderungsstaatsvertrag 

HSH vom 2.12.2020. 
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1. Unterabschnitt: Hamburgischer Bürger- und Ausbildungskanal ................................................................ 354 
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3. Unterabschnitt: Zusammenarbeit der Bürgermedien.................................................................................. 354 
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Neunter Abschnitt: Ordnungswidrigkeiten, Strafbestimmung ....................................................................... 358 
Zehnter Abschnitt: Modellversuche, Veranstaltungsrundfunk ....................................................................... 359 
Elfter Abschnitt: Finanzierung besonderer Aufgaben .................................................................................... 359 
Zwölfter Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen ......................................................................... 359 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) 1Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und das An-
gebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rund-
funk durch private Rundfunkveranstalter und Telemedienanbie-
ter, sowie für die Anbieter von Medienplattformen und Benut-
zeroberflächen, den Bürger- und Ausbildungskanal in Hamburg 
und den Offenen Kanal in Schleswig-Holstein.2Er gilt ebenfalls 
für Modellversuche sowie für die Finanzierung besonderer Auf-
gaben nach § 112 des Medienstaatsvertrages.3Die Bestimmun-
gen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages über unzulässige 
Angebote finden Anwendung. 

(2) Für bundesweit verbreitete private Angebote gilt anstelle der 
Bestimmung 

1. über die Programmaufgabe nach § 3 Absatz 1 sowie über 
die Programmgrundsätze nach § 4 Absätze 1 bis 3 die 
Bestimmung in § 51 des Medienstaatsvertrages, 

2. über die besonderen Sendezeiten nach § 13 die Bestim-
mung in § 68 des Medienstaatsvertrages, 

3. über die Sicherung der Meinungsvielfalt in § 19 die 
Bestimmungen in den §§ 50, 59 bis 67 sowie 106 bis 109 
des Medienstaatsvertrages, 

4. über die Zulassung von Rundfunkprogrammen nach 
§ 20 Absatz 1 Sätze 1 und 2 und Absatz 2 die Bestim-
mungen in den §§ 53 bis 58 des Medienstaatsvertrages, 

5. über die ordnungswidrigen Handlungen nach § 51 die 
Bestimmung in § 115 des Medienstaatsvertrages sowie 
in § 24 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, 

 

 

6. über Straftaten nach § 52 die Bestimmung in § 23 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. 

(3) Für die Zuweisung von Übertragungskapazitäten für bun-
desweite Versorgungsbedarfe einschließlich deren Rücknahme 
und Widerruf gelten die Vorschriften des § 105 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 13 in Verbindung mit §§ 102, 108 Absatz 1 Nr. 2, Absatz 2 
Nr. 2 sowie § 107 Absatz 2 des Medienstaatsvertrages. 

(4) Für die Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten 
für bundesweite Versorgungsbedarfe sowie deren Widerruf gilt 
die Vorschrift des § 101 Absatz 2 bis 6 des Medienstaatsvertra-
ges. 

(5) Für Teleshoppingkanäle gelten anstelle der Bestimmungen 
des Zweiten Abschnitts die Bestimmungen des I., II. und IV. 
Abschnitts des Medienstaatsvertrages, soweit dies dort aus-
drücklich bestimmt ist. 

(6) Für Hörfunkprogramme, die ausschließlich im Internet ver-
breitet werden, gelten die §§ 52 bis 58 des Medienstaatsvertra-
ges, für solche die vor dem 7. November 2020 angezeigt wur-
den, gilt § 54 Absatz 3 des Medienstaatsvertrages. 

(7) Der Staatsvertrag gilt für Telemedienanbieter gemäß § 1 Ab-
satz 7 und 8 des Medienstaatsvertrages. 

(8) Für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten findet dieser 
Staatsvertrag nur Anwendung, soweit dies ausdrücklich be-
stimmt ist 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1)  1Die Begriffsbestimmungen und Regelungen in § 2 des 
Rundfunkstaatsvertrages gelten auch für die Anwendung dieses 
Staatsvertrages.  2Für unzulässige Angebote und Jugendschutz 
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gelten die Begriffsbestimmungen des § 3 des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages. 

(2) 1Landesprogramme sind Programme mit dem inhaltlichen 
Schwerpunkt Hamburg oder Schleswig-Holstein. 2Länderpro-
gramme sind Programme, deren inhaltlicher Schwerpunkt sich 
auf beide Länder bezieht; sie sind nicht länderübergreifende 
Angebote im Sinne von § 13 des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages. 

(3) Anstalt ist die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein 
(MA HSH). 

Zweiter Abschnitt: Allgemeine Vorschrif-
ten für die Veranstaltung von privatem 
Rundfunk  

§ 3 Programmaufgabe 
(1) 1Rundfunkprogramme nach diesem Staatsvertrag sollen in 
ihrer Gesamtheit und als Teil des dualen Rundfunksystems zur 
Information und Meinungsbildung beitragen, der Bildung, Be-
ratung und Unterhaltung dienen und dadurch dem kulturellen 
Auftrag des Rundfunks entsprechen. 2Rundfunkveranstalter er-
füllen dadurch eine öffentliche Aufgabe, dass sie Nachrichten 
beschaffen und verbreiten, Stellung nehmen und Kritik üben. 
3Die Sendungen dürfen nicht einseitig einer Partei, einem Be-
kenntnis, einer Weltanschauung oder einer sonstigen Gruppe 
dienen. 4Die Erfüllung der Programmaufgabe erfolgt in eigener 
Verantwortung des Rundfunkveranstalters. 

(2) 1Die Rundfunkveranstalter können untereinander, mit den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und mit sonstigen 
Einrichtungen und Unternehmen Vereinbarungen über eine Zu-
sammenarbeit in allen Aufgabenbereichen einschließlich ge-
meinsamer Programmgestaltung, Programmübernahme sowie 
Programmzulieferung durch Dritte abschließen und dabei auch 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen eingehen. 2§ 19 
bleibt unberührt. 

§ 4 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen 
(1) 1Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkpro-
grammen die verfassungsmäßige Ordnung einzuhalten. 2Sie 
dürfen sich nicht gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung richten. 

(2) 1Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkpro-
grammen die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religi-
ösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. 
2Sie sollen auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwir-
ken, zu sozialer Gerechtigkeit und zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern beitragen sowie 
die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrt-
heit anderer stärken und zur Förderung von Minderheiten bei-
tragen. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts 
der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(4) Meinungsumfragen, die von Rundfunkveranstaltern durch-
geführt werden, richten sich nach § 10 Absatz 2 des Rundfunk-
staatsvertrages. 

§ 5 Unzulässige Angebote, Jugendschutz 
(1) 1Für unzulässige Angebote und Jugendschutz in Rundfunk 
und Telemedien gelten die Bestimmungen des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages. 2§ 13 des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages bleibt unberührt. 

(2) 1Bei nicht länderübergreifenden Angeboten soll die Anstalt 
gemäß § 14 Absatz 2 Satz 3 des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages einen Antrag auf gutachterliche Befassung bei der Kom-
mission für Jugendmedienschutz (KJM) stellen. 2Ist der Rund-
funkveranstalter eines nicht länderübergreifenden Angebotes 
einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
nach § 19 Absatz 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
angeschlossen, verfährt die Anstalt bei der Aufsicht entspre-
chend § 20 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. 3§ 21 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages gilt entsprechend. 

§ 6 Berichterstattung, Informationssendungen 
Die Berichterstattung und Informationssendungen richten sich 
nach § 10 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 7 Kurzberichterstattung und Übertragung 
von Großereignissen im Fernsehen 
1Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung im Fernse-
hen über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zu-
gänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, rich-
tet sich nach § 5 des Rundfunkstaatsvertrages. 2Für die Übertra-
gung von Großereignissen gilt § 4 des Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 8 Verantwortlichkeit, Auskunftspflicht und 
Beschwerden 
(1) 1Der Rundfunkveranstalter ist für den Inhalt des Rundfunk-
programms verantwortlich. 2Ein Rundfunkveranstalter, der 
nicht eine natürliche Person ist, muss der Anstalt Namen und 
Anschrift mindestens einer für den Inhalt des Rundfunkpro-
gramms verantwortlichen Person benennen, die neben dem 
Rundfunkveranstalter für die Erfüllung der sich aus diesem 
Staatsvertrag ergebenden Verpflichtungen verantwortlich ist. 

(2) Als verantwortliche Person darf nur benannt werden, wer 
unbeschränkt geschäftsfähig ist, unbeschränkt gerichtlich ver-
folgt werden kann, nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat und einen Sitz 
im Versorgungsgebiet des Rundfunkprogramms oder im Fall 
des lokalen terrestrischen Hörfunks nach § 28a im Geltungsbe-
reich dieses Staatsvertrags hat. 

(3) Die Anstalt teilt auf Verlangen Namen und Anschrift des 
Rundfunkveranstalters oder des für den Inhalt des Programms 
Verantwortlichen mit. 

(4) Beschwerden können an die Anstalt gerichtet werden. 

§ 9 Aufzeichnungspflicht und Einsichtnahme 
(1) 1Sendungen sind vom Rundfunkveranstalter vollständig auf-
zuzeichnen und aufzubewahren. 2Bei der Verbreitung einer 
Aufzeichnung oder eines Films kann abweichend von Satz 1 die 
Aufzeichnung oder der Film aufbewahrt oder die Wiederbe-
schaffung sichergestellt werden. 

(2) 1Die Pflicht zur Aufbewahrung nach Absatz 1 endet sechs 
Wochen nach dem Tag der Verbreitung. 2Wird innerhalb dieser 
Frist eine Sendung beanstandet, endet die Pflicht erst, wenn die 
Beanstandung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
oder auf andere Weise erledigt ist. 

(3) Die Anstalt kann innerhalb der Frist nach Absatz 2 jederzeit 
Aufzeichnungen und Filme einsehen oder deren unentgeltliche 
Übersendung verlangen. 

(4) 1Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten berührt 
zu sein, kann vom Rundfunkveranstalter innerhalb der Frist 
nach Absatz 2 Satz 1 Einsicht in die Aufzeichnungen und Filme 
verlangen. 2Auf Antrag sind ihm gegen Erstattung der Selbst-
kosten Ausfertigungen, Abzüge oder Abschriften von der Auf-
zeichnung oder dem Film zu übersenden.  

§ 10 Gegendarstellung 
(1) 1Der Rundfunkveranstalter ist verpflichtet, eine Gegendar-
stellung der Person, Gruppe oder Stelle zu verbreiten, die durch 
eine in seiner Sendung aufgestellte Tatsachenbehauptung be-
troffen ist. 2Diese Pflicht besteht nicht, wenn die betroffene Per-
son, Gruppe oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Ver-
breitung hat oder wenn die Gegendarstellung ihrem Umfang 
nach nicht angemessen ist. 3Überschreitet die Gegendarstellung 
nicht den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung, gilt sie 
als angemessen. 

(2) 1Die Gegendarstellung muss unverzüglich schriftlich ver-
langt werden und von dem Betroffenen oder seinem gesetzli-
chen Vertreter unterzeichnet sein. 2Sie muss die beanstandete 
Sendung und Tatsachenbehauptung bezeichnen, sich auf tat-
sächliche Angaben beschränken und darf keinen strafbaren In-
halt haben. 

(3) 1Die Gegendarstellung muss unverzüglich in dem gleichen 
Bereich zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der 
Sendung gleichwertig ist. 2Die Verbreitung hat in einer der be-
anstandeten Sendung entsprechenden audiovisuellen Gestal-
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tung zu erfolgen. 3Die Gegendarstellung muss ohne Einschal-
tungen und Weglassungen verbreitet werden. 4Eine Erwiderung 
auf die verbreitete Gegendarstellung darf nicht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dieser gesendet werden und muss sich 
auf tatsächliche Angaben beschränken. 

(4) Die Gegendarstellung wird kostenlos verbreitet. 

(5) 1Wird die Verbreitung einer Gegendarstellung verweigert, 
entscheiden auf Antrag des Betroffenen die ordentlichen Ge-
richte. 2Für die Geltendmachung des Anspruchs finden die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf Er-
lass einer einstweiligen Verfügung entsprechende Anwendung. 
3Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft ge-
macht werden. 4Ein Verfahren in der Hauptsache findet nicht 
statt. 

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für wahrheits-
getreue Berichte über öffentliche Sitzungen der gesetzgebenden 
und beschließenden Organe des Bundes, der Länder und der 
Gemeinden (Gemeindeverbände) sowie der Gerichte. 

(7) Für Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell 
gestalteten Angeboten gilt hinsichtlich der Gegendarstellung 
§ 56 des Rundfunkstaatsvertrages entsprechend. 

§ 11 Europäische Produktionen, Eigen-, 
Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen im 
Fernsehen 
Für europäische Produktionen, für Eigen-, Auftrags- und Ge-
meinschaftsproduktionen im Fernsehen gilt § 6 des Rundfunk-
staatsvertrages. 

§ 12 Informationspflicht 
Die Informationspflicht gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Europäi-
schen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernse-
hen richtet sich nach § 9 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Rundfunk-
staatsvertrages; die rechtsverbindlichen Berichtspflichten zum 
Rundfunk gegenüber zwischenstaatlichen Einrichtungen oder 
internationalen Organisationen richten sich nach § 9 Absatz 3 
des Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 13 Besondere Sendezeiten 
(1) 1Der Rundfunkveranstalter eines Landesvollprogramms o-
der eines Ländervollprogramms oder eines entsprechenden Pro-
grammteils hat Parteien und Vereinigungen, für die in seinem 
Sendegebiet ein Wahlvorschlag zum jeweiligen Landesparla-
ment, zum Deutschen Bundestag oder zum Europäischen Par-
lament zugelassen worden ist, angemessene Sendezeiten ent-
sprechend § 5 Absatz 1 des Parteiengesetzes zur Vorbereitung 
der Wahlen einzuräumen. 2Für Landesvollprogramme mit dem 
Schwerpunkt Schleswig-Holstein und für Ländervollpro-
gramme oder entsprechende Programmteile gelten diese Best-
immungen entsprechend bei Gemeinde- und Kreiswahlen für 
Parteien und Vereinigungen, die im Landtag vertreten sind oder 
für die in der Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte Wahl-
vorschläge zu den Kreis- und Stadtvertretungen zugelassen 
worden sind; dieses Erfordernis gilt nicht für die Parteien der 
dänischen Minderheit. 3Andere Sendungen einschließlich Wer-
besendungen dürfen nicht der Wahlvorbereitung oder Öffent-
lichkeitsarbeit einzelner Parteien oder Vereinigungen dienen. 

(2) 1Von dem Rundfunkveranstalter eines Landesvollpro-
gramms oder eines Ländervollprogramms sind der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche, der Katholischen Kir-
che und der Jüdischen Gemeinde auf Wunsch angemessene 
Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräu-
men. 2Andere in den Ländern verbreitete Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts können angemessen berück-
sichtigt werden. 

(3) 1Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts 
der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 2Für Inhalt und Gestal-
tung der Sendungen ist derjenige verantwortlich, dem die Sen-
dezeit eingeräumt worden ist. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Veranstalter die 
Erstattung seiner Selbstkosten verlangen. 

§ 14 Verlautbarungen 
1Der Rundfunkveranstalter hat der Bundesregierung und den 
Regierungen der Länder für amtliche Verlautbarungen ange-
messene Sendezeiten unverzüglich und unentgeltlich einzuräu-
men. 2Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige 
verantwortlich, dem die Sendezeit eingeräumt worden ist. 

Dritter Abschnitt: Finanzierung des priva-
ten Rundfunks 

§ 15 Finanzierung 
Für die Finanzierung von Rundfunkprogrammen gilt § 43 des 
Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 16 Werbung, Sponsoring, Teleshopping 
(1) 1Werbung, Sponsoring und Teleshopping richten sich nach 
den §§ 7 bis 8, 44 bis 45 a und 63 des Rundfunkstaatsvertrages; 
§ 33 bleibt unberührt. 2§ 21 des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages. 

(2) Auf Fernsehprogramme nach § 2 Abs. 2 finden §§ 7 Absatz 
4 Satz 2, 7 a Absatz 3 und 45 Absatz 1 Satz 1 des Rundfunk-
staatsvertrages keine Anwendung. 

(3) Für Hörfunkprogramme nach § 2 Absatz 2 gilt § 7 Absatz 8 
des Rundfunkstaatsvertrages entsprechend.  

§ 16a Gewinnspiele 
(1) 1Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele in Rundfunk und 
vergleichbaren Telemedien gemäß § 58 Absatz 4 des Rund-
funkstaatsvertrages sind zulässig. 2Sie unterliegen dem Gebot 
der Transparenz und des Teilnehmerschutzes. 3Sie dürfen nicht 
irreführen und den Interessen der Teilnehmer nicht schaden. 
4Insbesondere ist im Programm über die Kosten der Teilnahme, 
die Teilnahmeberechtigung, die Spielgestaltung sowie über die 
Auflösung der gestellten Aufgabe zu informieren. 5Die Belange 
des Jugendschutzes sind zu wahren. 6Für die Teilnahme darf nur 
ein Entgelt bis zu 0,50 Euro verlangt werden; § 13 Absatz 1 Satz 
3 des Rundfunkstaatsvertrages bleibt unberührt. 

(2) Der Veranstalter hat der Anstalt auf Verlangen alle Unterla-
gen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung 
der ordnungsgemäßen Durchführung der Gewinnspiele erfor-
derlich sind. 

Vierter Abschnitt: Zulassung privater 
Rundfunkveranstalter 

§ 17 Zulassung 
(1) 1Private Rundfunkveranstalter bedürfen einer Zulassung 
durch die Anstalt; § 20 Absatz 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
bleibt unberührt. 2Die Zulassung wird für die beantragte Pro-
grammart (Hörfunk oder Fernsehen), Programmkategorie 
(Vollprogramm oder Spartenprogramm) und das beantragte 
Versorgungsgebiet, das in Schleswig-Holstein im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten mindestens landesweit sein soll, er-
teilt. 3§ 28a bleibt unberührt. 4Die Zulassung gilt für die bean-
tragte Zeit, längstens jedoch für zehn Jahre. 5Eine Verlängerung 
ist zulässig. 6Die Zulassung erlischt, wenn der Rundfunkveran-
stalter nicht binnen drei Jahren nach Erteilung von ihr Gebrauch 
macht. 7Anbietern von Regionalfensterprogrammen sind geson-
derte Zulassungen zu erteilen. 8Hierfür gilt § 28 Absatz 2 und 3 
entsprechend. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Rundfunkveranstalter nach 
Artikel 2 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemein-
schaften zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit der Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkom-
mens über den europäischen Wirtschaftsraum unterliegt. 2Ab-
satz 1 gilt ebenfalls nicht für die Veranstaltung von Angeboten 
des Sechsten Abschnitts. 

(3) 1Die Zulassung ist nicht übertragbar. 2Die Anstalt kann die 
Übertragung der Zulassung jedoch ausnahmsweise genehmi-
gen, wenn dies den Erfordernissen der Meinungsvielfalt und der 
Ausgewogenheit im Rahmen der Zulassung nicht widerspricht 
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und die Kontinuität des Gesamtprogramms und des Sendebe-
triebs gesichert ist. 3Eine Übertragung liegt vor, wenn während 
einer Zulassungsperiode innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jahren mehr als 50 vom Hundert der Kapital- oder Stimmrechts-
anteile auf andere Gesellschafter oder Dritte übertragen werden. 

§ 18 Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Eine Zulassung darf nur an eine natürliche oder juristische 
Person oder eine auf Dauer angelegte, nichtrechtsfähige Perso-
nenvereinigung erteilt werden, die 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist, 

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht 
durch Richterspruch verloren hat, 

3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach 
Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

4. als Vereinigung nicht verboten ist, 

5. ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland, einem sonstigen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat 
und gerichtlich verfolgt werden kann, 

6. die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften und der auf dieser Grundlage 
erlassenen Verwaltungsakte Rundfunk veranstaltet. 

(2) 1Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 müs-
sen bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen von den gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Vertretern erfüllt sein. 2Einem Veranstalter in der Rechtsform 
einer Aktiengesellschaft darf nur dann eine Zulassung erteilt 
werden, wenn in der Satzung der Aktiengesellschaft bestimmt 
ist, dass die Aktien nur als Namensaktien oder stimmrechtslose 
Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen. 

(3) 1Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von Kirchen und 
Hochschulen sowie Einrichtungen der Medienausbildung, an 
deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete sowie an 
politische Parteien und Wählervereinigungen. 2Gleiches gilt für 
Unternehmen, die im Verhältnis eines verbundenen Unterneh-
mens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 
Genannten stehen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische 
öffentliche oder staatliche Stellen entsprechend. 

§ 19 Sicherung der Meinungsvielfalt 
(1) 1Ein Antragsteller darf im Hörfunk und im Fernsehen je-
weils ein analoges Rundfunkprogramm mit einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligung von mehr als 50 vom Hundert der 
Kapital- oder Stimmrechte veranstalten. 2Zusätzlich darf er sich 
jeweils an einem analogen Programm mit bis zu 50 sowie je-
weils an einem weiteren analogen Programm mit bis zu 25 vom 
Hundert der Kapital- oder Stimmrechte unmittelbar oder mittel-
bar beteiligen. 3Dabei sind Fensterprogramme im Sinne von 
§ 25 Absatz 4 des Rundfunkstaatsvertrages und andere lokale 
oder regionale Programme nicht einzubeziehen. 4Für die Zure-
chenbarkeit von Programmen gilt § 28 des Rundfunkstaatsver-
trages entsprechend. 5Ein Antragsteller, der eine Veranstalter-
gemeinschaft ist, die aus mindestens drei voneinander unabhän-
gigen Beteiligten besteht, von denen keiner 50 vom Hundert o-
der mehr der Kapital- oder Stimmrechte innehat oder sonst 
einen vergleichbaren vorherrschenden Einfluss ausübt, darf, 
ohne die Beschränkungen nach den Sätzen 1 und 2, im Hörfunk 
und im Fernsehen jeweils bis zu drei analoge Rundfunkpro-
gramme veranstalten. 

(2) 1Ein Antragsteller, der bei Tageszeitungen im Versorgungs-
gebiet des Rundfunkprogramms eine marktbeherrschende Stel-
lung hat, darf als Einzelanbieter oder im Rahmen einer Beteili-
gung von mehr als 50 vom Hundert der Kapital- oder Stimm-
rechtsanteile nur mit der Auflage vielfaltsichernder Maßnah-
men zugelassen werden. 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
3Für die vielfaltsichernden Maßnahmen gelten die §§ 30 bis 32 
des Rundfunkstaatsvertrages entsprechend. 

(3) Von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 kann die An-
stalt Ausnahmen zulassen, wenn durch geeignete Auflagen die 
Sicherung der Meinungsvielfalt gewährleistet wird. 

(4) Soweit Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Antragstel-
ler durch die Verbreitung digitaler Rundfunkprogramme eine 

vorherrschende Meinungsmacht erlangt hat, kann die Anstalt 
geeignete Maßnahmen in entsprechender Anwendung von § 26 
Abs. 3 und 4 des Rundfunkstaatsvertrages ergreifen. 

§ 20 Zulassungsverfahren, Mitwirkungspflicht 
(1) 1Der Antragsteller hat der Anstalt alle Angaben zur Prüfung 
der Bestimmungen in den §§ 17 bis 19 zu machen, zusätzlich 
Namen und Anschrift des für das Veranstaltungsunternehmen 
und des für das Programm Verantwortlichen mitzuteilen. 
2Weist der Antragsteller diese Angaben nach, erteilt die Anstalt 
die Zulassung. 3Die Zulassung erfolgt unbeschadet telekommu-
nikationsrechtlicher Erfordernisse, der Zuweisung terrestri-
scher Übertragungskapazitäten sowie von Vereinbarungen zur 
Nutzung von Kabelanlagen. 

(2) 1Änderungen, die vor oder nach der Entscheidung über den 
Antrag eintreten und die für die Zulassung von Bedeutung sind, 
sowie jede Änderung der Beteiligungsverhältnisse hat der An-
tragsteller oder der Rundfunkveranstalter unverzüglich der An-
stalt mitzuteilen. 2Die Änderungen dürfen nur dann von der An-
stalt als unbedenklich bestätigt werden, wenn unter den verän-
derten Voraussetzungen eine Zulassung erteilt werden könnte. 

§ 21 Rücknahme, Widerruf 
(1) Die Zulassung wird zurückgenommen, wenn eine Zulas-
sungsvoraussetzung gemäß § 18 nicht gegeben war oder eine 
Zulassungsbeschränkung gemäß § 19 nicht berücksichtigt 
wurde und innerhalb eines von der Anstalt bestimmten Zeit-
raums keine Abhilfe erfolgt. 

(2) Die Zulassung wird widerrufen, wenn 

1. nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 18 
entfällt oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 19 
eintritt und innerhalb des von der Anstalt bestimmten an-
gemessenen Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder 

2. der Rundfunkveranstalter gegen seine Verpflichtungen 
auf Grund dieses Staatsvertrages wiederholt schwerwie-
gend verstoßen und die Anweisungen der Anstalt inner-
halb des von ihr bestimmten Zeitraums nicht befolgt hat. 

(3) 1Der Rundfunkveranstalter wird für einen Vermögensnach-
teil, der durch die Rücknahme oder den Widerruf nach den Ab-
sätzen 1 und 2 eintritt, nicht entschädigt. 2Im Übrigen gelten für 
die Rücknahme und den Widerruf die gesetzlichen Bestimmun-
gen des allgemeinen Verwaltungsrechts des Sitzlandes der An-
stalt. 

§ 21a Anwendung des Medienstaatsvertrages 
Für Telemedien gelten die Bestimmungen des Medienstaatsver-
trages in seiner jeweiligen Fassung. 

Fünfter Abschnitt: Plattformen und Über-
tragungskapazitäten 

1. Unterabschnitt: Zuordnung von terrestrischen 
Übertragungskapazitäten 

§ 22 Zuordnung von analogen terrestrischen 
Übertragungskapazitäten für die Verbreitung 
von Rundfunk und Telemedien 
(1) 1Stehen in Hamburg oder Schleswig-Holstein terrestrische 
(nicht leitungsgebundene) Übertragungskapazitäten für Rund-
funkzwecke und Telemedien zur Verfügung, gibt die zustän-
dige Landesregierung dies den betroffenen öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten des Landesrechts sowie der Anstalt be-
kannt. 2Die zuständigen Landesregierungen fordern die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Anstalt auf, sich 
über eine sachgerechte Zuordnung zu verständigen. 3Die An-
stalt gibt den von ihr zugelassenen Rundfunkveranstaltern zu-
vor Gelegenheit zur Stellungnahme. 4Wird eine Verständigung 
erreicht, ordnet die zuständige Landesregierung die Übertra-
gungskapazitäten entsprechend zu. 

(2) 1Kommt eine Verständigung nach Absatz 1 innerhalb von 
drei Monaten nach der Bekanntgabe gemäß Absatz 1 Satz 1 
nicht zustande, wird ein Schiedsverfahren durchgeführt. 2Der 
Schiedsstelle gehören je zwei Vertreter der betroffenen öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten des Landesrechts sowie die 
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gleiche Anzahl von Vertretern der Anstalt an. 3Erklärt die An-
stalt, dass Interessen des privaten Rundfunks nicht betroffen 
sind, entsendet sie keine Vertreter. 4Die Mitglieder der Schieds-
stelle sind der Landesregierung auf Aufforderung zu benennen. 
5Die Schiedsstelle wählt mit einer Mehrheit von drei Viertel der 
Stimmen der Mitglieder ein vorsitzendes Mitglied, das bisher 
nicht Mitglied der Schiedsstelle ist. 6Können sich die Mitglieder 
der Schiedsstelle nicht auf ein vorsitzendes Mitglied verständi-
gen, so wird dieses von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Oberverwaltungsgerichts des jeweiligen Landes bestimmt. 
7Die jeweils zuständige Landesregierung beruft die Sitzungen 
der Schiedsstelle in Abstimmung mit dem vorsitzenden Mit-
glied ein. 8An den Sitzungen der Schiedsstelle ist die jeweils 
zuständige Landesregierung mit beratender Stimme beteiligt. 
9Die Schiedsstelle ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Viertel der Mitglieder anwesend sind. 10Die Zahl der anwesen-
den Mitglieder ist für die Beschlussfähigkeit ohne Bedeutung, 
wenn die Schiedsstelle wegen Beschlussunfähigkeit zum zwei-
ten Male zur Behandlung desselben Gegenstands einberufen ist; 
bei der zweiten Einberufung ist hierauf ausdrücklich hinzuwei-
sen. 11Die Schiedsstelle macht der zuständigen Landesregierung 
einen begründeten Vorschlag über die Zuteilung der techni-
schen Übertragungskapazitäten mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. 12Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. 13Der Vorschlag über 
die Zuordnung von Übertragungskapazitäten soll dabei fol-
gende Kriterien berücksichtigen: 

1. Sicherung der Grundversorgung mit Rundfunk, 

2. Sicherung einer gleichwertigen Vielfalt der privaten 
Rundfunkprogramme, 

3. programmliche Berücksichtigung landesweiter oder 
hamburgischer lokaler Belange, 

4. Schließung von Versorgungslücken, 

5. Berücksichtigung von programmlichen Interessen von 
Minderheiten, 

6. Teilnahme des Rundfunks an der weiteren Entwicklung 
in sendetechnischer und programmlicher Hinsicht. 

14Bei der Zuordnungsentscheidung hat die Sicherstellung der 
Grundversorgung Vorrang; im Übrigen sind öffentlich-rechtli-
cher und privater Rundfunk gleichgestellt. 

(3) Die Träger der Bürgermedien nach dem Sechsten Abschnitt 
sind berechtigt, die Übertragungskapazitäten weiter zu nutzen, 
die ihnen am 28. Februar 2007 zur Verfügung standen. 

(4) 1Soweit Übertragungskapazitäten nicht vollständig für die 
Nutzung nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 benötigt werden, 
ordnet die jeweils zuständige Landesregierung die benötigten 
Kapazitäten zu. 2Der Netzbetreiber ist berechtigt, die nicht für 
die Nutzung nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 benötigten 
Übertragungskapazitäten nach Anzeige durch die jeweils zu-
ständige Landesregierung für die Dauer der Rundfunknutzung 
für Telemedien zu verwenden. 3Werden die Übertragungskapa-
zitäten insgesamt nicht für Nutzungen nach Absatz 1 Satz 4 o-
der Absatz 2 benötigt, ist der Netzbetreiber berechtigt, sie nach 
Anzeige durch die zuständige Landesregierung für die Dauer 
von bis zu fünf Jahren für Telemedien zu verwenden. 4Im Falle 
der Mitbenutzung durch Telemedien nach Satz 2 hat der Nutzer 
die Übertragungskapazitäten innerhalb von drei Monaten nach 
Beendigung der Rundfunknutzung freizumachen. 5Eine Ent-
schädigung findet nicht statt. 

§ 23 Zuordnung von digitalen terrestrischen 
Übertragungskapazitäten für die Verbreitung 
von Rundfunk und Telemedien 
1Für die Zuordnung digitaler terrestrischer Übertragungskapa-
zitäten gilt § 22 Absätze 1 und 2 entsprechend. 2Telemedien 
sind angemessen zu berücksichtigen; dabei sollen verschiedene 
Anbieter und vielfältige Angebote Berücksichtigung finden. 

§ 24 Widerruf der Zuordnungsentscheidung 
1Wird eine Übertragungskapazität nach Ablauf von zwölf Mo-
naten nach einer Entscheidung nach den §§ 22 und 23 nicht für 
die Übertragung von Rundfunkprogrammen oder Telemedien 
genutzt, kann die zuständige Landesregierung die Zuordnungs-
entscheidung widerrufen und die Übertragungskapazität der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen zurückgeben. 2Im Falle des Widerrufs ei-
ner Zuordnungsentscheidung findet eine Entschädigung nicht 
statt. 3Auf Antrag des Zuordnungsempfängers kann die zustän-
dige Landesregierung die Frist verlängern. 

§ 24a Grenzüberschreitende Nutzung von 
Übertragungskapazitäten 
(1) 1Die terrestrische Übertragung von Rundfunkprogrammen, 
deren Rundfunkveranstalter in Hamburg oder Schleswig-Hol-
stein terrestrische Übertragungskapazitäten zugewiesen sind 
und deren technische Reichweite bei voller Ausnutzung der 
ihnen jeweils zustehenden Übertragungskapazitäten über die 
Landesgrenze des jeweils anderen Landes hinausgehen, ist ge-
genseitig zulässig. 2Auf das jeweils andere Land gerichtete Pro-
gramminhalte einschließlich Werbung sind bei grenzüber-
schreitender Verbreitung von Rundfunkprogrammen gegensei-
tig zulässig. 

(2)  Zur ergänzenden Versorgung der Bevölkerung im südlichen 
Holstein mit der 1. und 2. in Schleswig-Holstein zugelassenen, 
landesweiten Hörfunkkette nutzt Schleswig-Holstein 

1. vom Standort Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm aus mit 
westlicher Ausstrahlungsrichtung die UKW-Frequenzen 
93,4 MHz (2 KW) und 100,0 MHz (2 KW), 

2. vom Standort Hamburg/Lohbrügge aus mit nordöstli-
cher Ausstrahlungsrichtung die UKW-Frequenzen 102,0 
MHz (100 W) und 107,7 MHz (100 W). 

(3) Bei Wegfall der Voraussetzungen nach Absatz 2 können die 
dann jeweils nicht mehr genutzten Frequenzen zur ergänzenden 
Versorgung des Hamburger Sendegebiets von in Hamburg zu-
gelassenen Rundfunkveranstaltern genutzt werden. 

(4) 1Zur Verbesserung der Reichweiten bestehender Versorgun-
gen oder Sendernetze von in Hamburg oder Schleswig-Holstein 
zugelassenen Hörfunkveranstaltern werden die UKW-Frequen-
zen 105,8 MHz am Standort Ahrensburg (500 W), 101,6 MHz 
am Standort Wedel (100 W) sowie 93,7 MHz am Standort Ham-
burg-Bergedorf (25 W) der Anstalt zugeordnet. 2Der Aus-
schluss von lokalem und regionalem terrestrischem Rundfunk 
in Schleswig-Holstein (§ 17 Absatz 1 Satz 2) bleibt unberührt. 

§ 25 Vereinbarungen 
1Die Regierungen der Länder werden ermächtigt, zur besseren 
Nutzung bestehender und zur Schaffung zusätzlich nutzbarer 
Übertragungskapazitäten Vereinbarungen miteinander oder mit 
anderen Landesregierungen über grenzüberschreitende Fre-
quenznutzungen und -koordinierungen, Frequenzverlagerun-
gen und über die Einräumung von Standortnutzungen zu tref-
fen. 2Die betroffenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
und die Anstalt sind vor Abschluss der Vereinbarung zu betei-
ligen. 

2. Unterabschnitt: Zuweisung von terrestrischen 
Übertragungskapazitäten 

§ 26 Zuweisung von terrestrischen 
Übertragungskapazitäten für privaten 
Rundfunk und Telemedien 
(1) Wird der Anstalt eine neue terrestrische Übertragungskapa-
zität gemäß § 22 zugeordnet oder stehen ihr weitere analoge 
Übertragungskapazitäten zur Verfügung, gelten die Bestim-
mungen der Absätze 3 bis 10 und §§ 27 und 28. 

(2) Wird der Anstalt eine neue digitale terrestrische Übertra-
gungskapazität gemäß § 23 zugeordnet oder stehen ihr weitere 
digitale Übertragungskapazitäten zur Verfügung, kann die An-
stalt sie privaten Rundfunkveranstaltern, dem Hamburgischen 
Bürger- und Ausbildungskanal, dem Offenen Kanal in Schles-
wig-Holstein, Anbietern von Telemedien oder Plattformanbie-
tern zuweisen. 

(3) 1Werden der Anstalt terrestrische Übertragungskapazitäten 
zugeordnet oder stehen ihr weitere Übertragungskapazitäten zur 
Verfügung, bestimmt sie unverzüglich Beginn und Ende einer 
Ausschlussfrist, innerhalb der schriftliche Anträge auf Zuwei-
sung von Übertragungskapazitäten gestellt werden können. 
2Die Anstalt bestimmt das Verfahren und die wesentlichen An-
forderungen an die Antragstellung, insbesondere wie den An-
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forderungen dieses Staatsvertrages zur Sicherung der Mei-
nungsvielfalt genügt werden kann; die Anforderungen sind in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen (Ausschreibung). 

(4) 1Kann nicht allen Anträgen auf Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten entsprochen werden, wirkt die Anstalt auf 
eine Verständigung zwischen den Antragstellern hin. 2Kommt 
eine Verständigung zustande, legt sie diese ihrer Entscheidung 
über die Aufteilung der Übertragungskapazitäten zu Grunde, 
wenn nach den vorgelegten Unterlagen erwartet werden kann, 
dass in der Gesamtheit der Angebote die Vielfalt der Meinun-
gen und Angebote zum Ausdruck kommt. 

(5) 1Die Zuweisung darf nicht erteilt werden, wenn bei Berück-
sichtigung medienrelevanter verwandter Märkte eine vorherr-
schende Meinungsmacht entstünde. 2Für Veranstalter von Lan-
desprogrammen oder Länderprogrammen gelten die Vorausset-
zungen des § 19 entsprechend. 

(6) 1Lässt sich innerhalb der bestimmten Frist keine Einigung 
erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung voraus-
sichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und der Ange-
botsvielfalt, weist die Anstalt dem Antragssteller die Übertra-
gungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, dass sein An-
gebot 

1. die Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt fördert, 

2. auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereig-
nisse sowie das kulturelle Leben in den Ländern und Re-
gionen darstellt und 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesell-
schaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

2Teleshoppingkanäle können berücksichtigt werden. 3In die 
Auswahlentscheidung ist ferner einzubeziehen, ob das Angebot 
wirtschaftlich tragfähig erscheint sowie Nutzerinteressen und -
akzeptanz hinreichend berücksichtigt. 4Außerdem kann berück-
sichtigt werden, inwieweit Finanzierungsgrundlage, Professio-
nalität sowie infrastrukturelle Voraussetzungen für die Pro-
grammerstellung gesichert sind. 5Für den Fall, dass die Übertra-
gungskapazität einem Anbieter einer Plattform zugewiesen 
werden soll, ist des Weiteren zu berücksichtigen, ob das betref-
fende Angebot den Zugang von Fernseh- und Hörfunkveran-
staltern sowie Anbietern von vergleichbaren Telemedien ein-
schließlich elektronischer Programmführer zu angemessenen 
Bedingungen ermöglicht und den Zugang chancengleich und 
diskriminierungsfrei gewährt. 6In bundesweit verbreitete Fern-
sehprogramme sollen regionale Fensterprogramme nach § 25 
Absatz 4 des Rundfunkstaatsvertrages aufgenommen werden. 
7In Schleswig-Holstein sollen Hörfunk-Vollprogramme, die als 
Landesprogramme verbreitet werden, zwei Stunden der tägli-
chen Sendezeit regionale Fensterprogramme enthalten oder auf 
andere Weise einen Beitrag zur regionalen Berichterstattung 
leisten. 

(7) 1Die Zuweisung ist nicht übertragbar und erfolgt für die 
Dauer von zehn Jahren. 2Sie kann einmalig um längstens zehn 
Jahre verlängert werden. 3Nach Ablauf der Verlängerung ist die 
Erteilung einer neuen Zuweisung nach Absatz 2 Satz 1 zulässig. 
4Die Zuweisung ist sofort vollziehbar. 5§ 17 Absatz 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. 6Der schriftliche Antrag auf Verlängerung der 
Zuweisung soll spätestens 18 Monate vor Ablauf der Geltungs-
dauer bei der Anstalt eingegangen sein und von dieser innerhalb 
von spätestens sechs Monaten beschieden werden. 

(8) 1Abweichend von Absatz 7 Sätze 1 und 2 erfolgt die Zuwei-
sung der 2. in Schleswig-Holstein zugelassenen, landesweiten 
UKW-Kette nach Auslauf der bestehenden Zuweisung einmalig 
für die Dauer von drei Jahren. 2Bei der Ausschreibung gemäß 
Absatz 3 ist auf diese Besonderheit ausdrücklich hinzuweisen. 

(9) 1Mit der Zuweisung hat der Rundfunkveranstalter im Rah-
men der verfügbaren technischen Möglichkeiten sicherzustel-
len, dass das jeweilige Versorgungsgebiet mit dem Programm 
vollständig und gleichwertig versorgt wird. 2Der Rundfunkver-
anstalter hat die festgelegte Programmdauer und das der Zuwei-
sung zugrunde liegende Programmschema einzuhalten. 3We-
sentliche Änderungen bedürfen der Einwilligung der Anstalt. 
4Die Anstalt kann angemessene Übergangsfristen einräumen. 

(10) Die Zuweisung umfasst auch das Recht des Rundfunkver-
anstalters, die Leerzeilen seines Fernsehsignals für Fernsehtext 
und den Datenkanal seines Hörfunkkanals für Radiotext zu nut-
zen. 

(11) Änderungen, die vor oder nach der Entscheidung über den 
Antrag eintreten und die für die Zuweisung von Bedeutung 
sind, hat der Antragsteller oder der Rundfunkveranstalter un-
verzüglich der Anstalt mitzuteilen. 

§ 27 Rücknahme, Widerruf 
(1) Die Zuweisung wird zurückgenommen, wenn die Vorgaben 
gemäß § 26 Absatz 6 nicht berücksichtigt wurden und innerhalb 
eines von der Anstalt bestimmten Zeitraums keine Abhilfe er-
folgt. 

(2) Die Zuweisung wird widerrufen, wenn 

1. nachträglich wesentliche Veränderungen des Angebots 
eingetreten und vom Anbieter zu vertreten sind, nach de-
nen das Angebot den Anforderungen des § 26 Absatz 6 
nicht mehr genügt und innerhalb des von der Anstalt be-
stimmten Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder 

2. das Angebot aus Gründen, die vom Anbieter zu vertreten 
sind, innerhalb des dafür vorgesehenen Zeitraums nicht 
oder nicht mit der festgesetzten Dauer begonnen oder 
fortgesetzt wird. 

(3) 1Der Anbieter wird für einen Vermögensnachteil, der durch 
die Rücknahme oder den Widerruf nach den Absätzen 1 oder 2 
eintritt, nicht entschädigt. 2Im Übrigen gilt für die Rücknahme 
und den Widerruf das Verwaltungsverfahrensgesetz des Sitz-
landes der Anstalt. 

§ 28 Zuweisung von Sendekapazität für 
Regionalfensterprogramme 
(1) In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten 
Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeitlichen und re-
gional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten zum 1. 
Juli 2002 Fensterprogramme zur aktuellen und authentischen 
Darstellung der Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Lebens in Hamburg und Schleswig-Hol-
stein aufzunehmen. 

(2) 1Der Hauptprogrammveranstalter hat organisatorisch sicher-
zustellen, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des Fenster-
programmveranstalters gewährleistet ist. 2Fensterprogramm-
veranstalter und Hauptprogrammveranstalter sollen in der Re-
gel zueinander nicht im Verhältnis eines verbundenen Unter-
nehmens nach § 28 des Rundfunkstaatsvertrages stehen, es sei 
denn, der Hauptprogrammveranstalter gewährleistet durch or-
ganisatorische Maßnahmen die Unabhängigkeit der Berichter-
stattung. 3Mit der Organisation der Fensterprogramme ist zu-
gleich deren Finanzierung durch den Hauptprogrammveranstal-
ter sicherzustellen. 

(3) 1Dem Fensterprogrammveranstalter ist eine gesonderte Zu-
weisung der erforderlichen Sendekapazität zu erteilen. 2Das Re-
gionalfensterprogramm ist nach Anhörung des Hauptpro-
grammveranstalters getrennt auszuschreiben. 3Die Anstalt über-
prüft die eingehenden Anträge und teilt dem Hauptprogramm-
veranstalter die berücksichtigungsfähigen Anträge mit. 4Sie 
erörtert mit dem Hauptprogrammveranstalter diese Anträge mit 
dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl zu treffen. 5Kommt 
eine Einigung nicht zu Stande, wählt die Anstalt den Bewerber 
aus, dessen Programm die Erfüllung der Anforderungen nach 
Absatz 1 am besten erwarten lässt. 

3. Unterabschnitt: Lokaler Hörfunk in Schleswig-
Holstein 

§ 28a Lokaler Hörfunk in Schleswig-Holstein 
(1) 1Zur ergänzenden Versorgung der Bevölkerung insbeson-
dere mit lokalen Informationen kann die Anstalt nach Maßgabe 
der folgenden Absätze für bis zu fünf Versorgungsgebiete in 
Schleswig-Holstein abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 2 loka-
len terrestrischen Hörfunk zulassen. 2Auf der Grundlage jewei-
liger Marktanalysen entscheidet die Anstalt, dass bis zu zwei 
dieser lokalen Hörfunkprogramme kommerziell und die Übri-
gen nichtkommerziell veranstaltet werden. 3In den Regionen, in 
denen Regional- oder Minderheitensprachen beheimatet sind, 
ist die jeweilige Regional- oder Minderheitensprache in Sen-
dungen und Beiträgen angemessen zu berücksichtigen. 
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(2) 1Für die Zuweisung an die lokalen Hörfunkveranstalter nach 
Absatz 1 werden der Anstalt UKW-Übertragungskapazitäten 
für folgende Versorgungsgebiete zugeordnet: 

1. Region Sylt, Niebüll, Leck, Bredstedt, 

2. Region Flensburg, Glücksburg, Tastrup, 

3. Region Lübeck, Bad Schwartau, Krummesse, Ratze-
burg, 

4. Region Neumünster, Bordesholm, Nortorf, Padenstedt, 

5. Region Rendsburg, Schleswig, Eckernförde. 
2Für die Zuweisung der Übertragungskapazitäten gilt das Ver-
fahren nach § 26. 

(3) 1Eine Zulassung und Zuweisung darf nur an einen Antrag-
steller mit einem redaktionellen Sitz im Geltungsbereich dieses 
Staatsvertrags erteilt werden, der nicht bereits Veranstalter ei-
nes auch terrestrisch verbreiteten Länder- oder Landespro-
gramms ist. 2Jeder Antragsteller darf nur eine Zulassung und 
eine Zuweisung für ein lokales terrestrisches Hörfunkpro-
gramm erhalten oder sich abweichend von § 19 unabhängig 
vom Umfang der Kapital- und Stimmrechtsanteile nur an einem 
Programm beteiligen. 3Mit einer späteren Zulassung als Veran-
stalter eines Länder- oder Landesprogramms erlöschen die Zu-
lassung und Zuweisung für lokalen terrestrischen Hörfunk; eine 
Entschädigung für Vermögensnachteile wird nicht gewährt. 

(4) 1Eine Zusammenarbeit lokaler Hörfunkveranstalter entspre-
chend § 3 Absatz 2 ist mit der Maßgabe zulässig, dass die Über-
nahme fremder Programmteile sich nicht nachteilig auf die ak-
tuelle und authentische Darstellung der Ereignisse des politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in der 
jeweiligen Region des eigenen Gesamtangebotes auswirkt. 2Im 
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Staatsvertrags und des 
Rundfunkstaatsvertrags sinngemäß. 

(5) Im lokalen nichtkommerziellen Hörfunk in Schleswig-Hol-
stein ist Werbung und Sponsoring unzulässig. 

4. Unterabschnitt: Weiterverbreitung 

§ 29 Unveränderte Weiterverbreitung 
(1) Für die unveränderte Weiterverbreitung von Rundfunkpro-
grammen gilt § 103 des Medienstaatsvertrages. 

(2) Anbieter von Rundfunkprogrammen und Medienplattfor-
men werden für einen Vermögensnachteil, der durch die Unter-
sagung nach § 109 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages eintritt, 
nicht entschädigt.  

§ 30 [aufgehoben] 

§ 31 Medienplattformen und 
Benutzeroberflächen 
Für Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen 
auf allen technischen Übertragungskapazitäten gelten die Rege-
lungen des Medienstaatsvertrages in seiner jeweiligen Fassung. 

§§ 32-32g [aufgehoben] 

Sechster Abschnitt: Bürgermedien 

1. Unterabschnitt: Hamburgischer Bürger- und 
Ausbildungskanal 

§ 33 Hamburgischer Bürger- und 
Ausbildungskanal 
(1) 1Für Hamburg kann im Hörfunk und im Fernsehen je ein 
Kanal für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, der Integra-
tion und der Stadtteil- und Regionalkultur sowie zur Ausbil-
dung im Medienbereich betrieben werden, dessen Beiträge über 
Kabelanlagen oder terrestrisch verbreitet werden (Hamburgi-
scher Bürger- und Ausbildungskanal). 2Der Kanal kann im Rah-
men seiner Aufgaben nach Satz 1 auch Telemedien veranstal-
ten. 3Werbung ist unzulässig. 4Von Nutzern oder der Trägerin 
produzierte oder verantwortete Sendungen können gesponsert 
werden; für das Sponsoring gilt § 8 des Rundfunkstaatsvertra-
ges entsprechend. 5Beiträge staatlicher Stellen und Beiträge, die 

der Wahlvorbereitung oder Öffentlichkeitsarbeit einzelner Par-
teien oder an Wahlen beteiligter Vereinigungen dienen, sind 
nicht zulässig. 

(2) 1Der Träger des Kanals, der die Voraussetzungen des § 18 
erfüllen muss, legt die Zugangs- und Nutzungsbedingungen so-
wie das Nähere zur Durchführung des Kanals einschließlich der 
vom Träger zu gewährleistenden Bürgerbeteiligung fest. 2Die 
Anstalt ist darüber zu informieren und nimmt dazu innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen Stellung. 

(3) 1Der Träger kann Dritten Aufgaben des Kanals für Projekte 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Integration und der Stadtteil-
kultur gemäß Absatz 1 ganz oder teilweise für einen Zeitraum 
von bis zu fünf Jahren übertragen. 2Die Verlängerung der Über-
tragung ist zulässig. 

(4) Der Träger ist für den Inhalt der Angebote des Hamburgi-
schen Bürger- und Ausbildungskanals verantwortlich; §§ 8 bis 
10 gelten entsprechend. 

(5) 1Der Träger ist berechtigt, im Einvernehmen mit der Anstalt 
Übertragungskapazitäten die nicht für Aufgaben nach Absatz 1 
benötigt werden, auch für Programme anderer Veranstalter be-
fristet zur Verfügung zu stellen. 2Die Anstalt stellt dabei die Be-
rücksichtigung der Kriterien zur Förderung der Programmviel-
falt sicher. 3Es ist sicherzustellen, dass die Mitnutzung inner-
halb von 6 Monaten beendet werden kann; in diesem Fall findet 
eine Entschädigung nicht statt. 

§ 34 Trägerschaft 
(1) 1Trägerin des Hamburgischen Bürger- und Ausbildungska-
nals ist die Hamburg Media School. 2Sie legt alle zwei Jahre, 
nächstmalig zum 31. Dezember 2009, der Anstalt einen Bericht 
über die Erfüllung ihres Auftrags vor, auf dessen Grundlage 
über die Fortführung der Trägerschaft zu entscheiden ist. 

(2) 1Die Anstalt überwacht die ordnungsgemäße Mittelverwen-
dung und die Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit. 2Eine neue Trägerschaft kann nur im Einver-
nehmen mit dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg be-
stimmt werden. 

2. Unterabschnitt: Offener Kanal in Schleswig-
Holstein 

§ 35 Offener Kanal in Schleswig-Holstein 
(1) 1In Schleswig-Holstein werden im terrestrischen Hörfunk in 
den Bereichen Westküste, Lübeck und Kiel sowie im Kabel-
fernsehen in den Bereichen Flensburg und Kiel jeweils ein Of-
fener Kanal für regionalen Bürgerfunk und zur Förderung der 
Medienkompetenz unterhalten. 2Der Offene Kanal gibt Grup-
pen und Personen, die nicht Rundfunkveranstalter sind (Nut-
zer), Gelegenheit, eigene Beiträge im Hörfunk oder Fernsehen 
regional zu verbreiten. 

(2) Näheres regelt Schleswig-Holstein durch Gesetz. 

(3) Die Rechtsaufsicht über den Offenen Kanal in Schleswig-
Holstein führt der Direktor der Anstalt.   

3. Unterabschnitt: Zusammenarbeit der Bürger-
medien 

§ 36 Zusammenarbeit 
(1) 1Der Hamburgische Bürger- und Ausbildungskanal und der 
Offene Kanal in Schleswig-Holstein arbeiten bei der Erfüllung 
ihres Auftrages zusammen. 2Näheres regeln diese Einrichtun-
gen durch Vereinbarung. 3Sie legen der Anstalt alle zwei Jahre 
einen Bericht über den Stand und die Perspektiven engerer Zu-
sammenarbeit vor. 

(2) Der Hamburgische Bürger- und Ausbildungskanal und der 
Offene Kanal in Schleswig-Holstein sind Einrichtungen im 
Sinne von § 5 Absatz 6 Nummer 1 des Rundfunkbeitragsstaats-
vertrages. 
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Siebter Abschnitt: Datenschutz 

§ 37 Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken, Medienprivileg, Datenschutzaufsicht 
(1) 1Soweit mit den in § 57 Rundfunkstaatsvertrag genannten 
Stellen vergleichbare Anbieter personenbezogene Daten zu 
journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befass-
ten Personen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu an-
deren Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Diese Perso-
nen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge-
heimnis zu verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 4Im Übrigen finden für 
die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken von der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der natürlichen Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119/1 von 
4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. November 2016, S. 72) außer 
den Kapiteln I, VIII, X und XI nur die Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe f in Verbindung mit Absatz 2, Artikel 24, und Artikel 32 
Anwendung. 5Artikel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 
gelten mit der Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Da-
tengeheimnisses gemäß Sätze 1 bis 3 sowie für unzureichende 
Maßnahmen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 24 
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet wird. 6Kapitel 
VIII der Verordnung (EU) 2016/679 findet keine Anwendung 
soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der 
Presse der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der 
Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates unterliegen. 
7Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die zu den in Satz 1 
genannten Stellen gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunterneh-
men. 8Berufsverbände und andere Vereinigungen, die be-
stimmte Gruppen von verantwortlichen Stellen vertreten, kön-
nen sich einen Verhaltenskodex geben, der in einem transparen-
ten Verfahren erlassen und veröffentlicht wird. 9Den betroffe-
nen Personen stehen nur die in Absätzen 2 und 3 genannten 
Rechte zu. 

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener 
Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen 
Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen oder 
Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder über den 
Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstellun-
gen, Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespei-
cherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer auf-
zubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung 
der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

(3) 1Werden personenbezogene Daten von einem Anbieter nach 
Absatz 1 zu journalistischen Zwecken gespeichert, verändert, 
übermittelt, gesperrt oder gelöscht und wird die betroffene Per-
son dadurch in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann 
sie Auskunft über die zugrunde liegenden, zu ihrer Person ge-
speicherten Daten verlangen. 2Die Auskunft kann nach Abwä-
gung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert 
werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, 
Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben, ge-
schlossen werden kann, oder 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des 
Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann oder 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe des Anbieters 
durch Ausforschung des Informationsbestandes beein-
trächtigt würde. 

3Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz oder die 
Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem 
Umfang verlangen. 4Die weitere Speicherung der personenbe-
zogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. 5Die 
Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Angebote von Unternehmen und 

Hilfsunternehmen der Presse, soweit diese der Selbstregulie-
rung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des 
Deutschen Presserates unterliegen. 

(4) 1Der Datenschutzbeauftragte des Sitzlandes der Anstalt ist 
die zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der 
Verordnung (EU) 2016/679. 2Der Datenschutzbeauftragte über-
wacht die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses 
Staatsvertrags, der Verordnung (EU) 2016/679 und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz. 3Eine Aufsicht erfolgt, so-
weit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der 
Presse nicht der Selbstregulierung durch den Pressekodex und 
der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates unterliegen. 
4Der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgaben und Befugnisse 
entsprechend der Artikel 57 und 58 Absatz 1 bis 5 der Verord-
nung (EU) 2016/679. 5Bei dieser Tätigkeit stellt er das Beneh-
men mit dem Datenschutzbeauftragten des anderen Landes her. 
6Bei der Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden hat 
er, soweit die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken 
betroffen ist, den Informantenschutz zu wahren. 

(5) 1Stellt der Datenschutzbeauftragte einen Verstoß gegen die 
Datenschutzbestimmungen fest, weist er den Anbieter nach Ab-
satz 1 darauf hin. 2Wird der Verstoß anschließend nicht inner-
halb einer von dem Datenschutzbeauftragten gesetzten Frist be-
hoben, beanstandet der Datenschutzbeauftragte den Verstoß. 

Achter Abschnitt: Anstalt 

§ 38 Aufgabe, Rechtsform und Organe 
(1) 1Die Aufgaben nach diesem Staatsvertrag werden von der 
Anstalt als rechtsfähiger Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Norderstedt wahrgenommen, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 2Der Anstalt obliegt ferner die Aufsicht über un-
zulässige Angebote und den Jugendschutz nach dem Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrag. 3Sie ist die nach Landesrecht für pri-
vate Anbieter zuständige Stelle im Sinne des Medienstaatsver-
trages und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (Landes-
medienanstalt). 4Die Zuständigkeit der Anstalt für bundesweite 
Sachverhalte richtet sich nach dem VII. Abschnitt des Medien-
staatsvertrages. 

(2) 1Die Anstalt vertritt die Interessen der Allgemeinheit im 
Hinblick auf die in Absatz 1 genannten Aufgaben. 2Vorrangig 
obliegen ihr 

1. die Beurteilung und Kontrolle der Programme, insbe-
sondere hinsichtlich ihres Beitrages zur Förderung der 
Programmvielfalt, 

2. die Beratung der Rundfunkveranstalter und anderer In-
halteanbieter sowie ihrer Dienstleister unter den Bedin-
gungen der Konvergenz, insbesondere beim Analog-Di-
gital-Umstieg, 

3. die Mitwirkung bei der Fortentwicklung des dualen 
Rundfunksystems und des Medienstandortes Hamburg 
und Schleswig-Holstein, 

4. die Mitwirkung bei der Umstellung von der analogen auf 
die digitale Übertragungstechnik, einschließlich der ent-
sprechenden Beratung der Rundfunkveranstalter und 
Rundfunkteilnehmer, 

5. die Zusammenarbeit mit den anderen Landesmedienan-
stalten. Im Rahmen ihrer Aufgaben und zur gemeinsa-
men Aufgabenerledigung mit anderen Landesmedienan-
stalten kann die Anstalt Verwaltungsabkommen ab-
schließen. 

3Sie soll ferner im Rahmen ihrer haushaltsmäßigen Möglichkei-
ten, 

1. an den Förderungen aus Mitteln gemäß § 55 Abs. 4 Satz 
5 für die danach vorgesehenen Zwecke im Rahmen einer 
Gesellschafterstellung in der Medienstiftung HSH mit-
wirken, 

2. Aufträge zur Medienforschung vergeben, 

3. Nutzer von audiovisuellen Angeboten beraten. 
4Die Anstalt kann im Rahmen ihrer haushaltsmäßigen Möglich-
keiten Projekte der auditiven und audiovisuellen Medienkom-
petenz und Medienpädagogik fördern, die Dritte durchführen. 
5Die Anstalt kann ferner Förderungen zur Unterstützung des 
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privaten Rundfunks aus Bundes- und Landesfördermitteln vor-
nehmen. 

(3) 1Die Anstalt hat das Recht der Selbstverwaltung. 2Sie hat 
Dienstherrnfähigkeit und wendet das Dienstrecht, das Gleich-
stellungsrecht sowie das Mitbestimmungsrecht ihres Sitzlandes 
an. 3Angelegenheiten, die nicht unmittelbar der Erfüllung der 
Aufgaben der Anstalt dienen, können gegen Kostenerstattung 
von den zuständigen Behörden in Hamburg oder Schleswig-
Holstein wahrgenommen werden. 

(4) 1Organe der Anstalt sind 

1. der Medienrat, 

2. der Direktor. 
2Als weitere Organe dienen der Anstalt nach Maßgabe der Vor-
schriften des Rundfunkstaatsvertrages und des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages die Kommission für Zulassung und Auf-
sicht (ZAK), die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), die 
Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbe-
reich (KEK) und die Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM). 

(5) 1Die Anstalt gibt sich eine Satzung. 2Diese regelt Einzelhei-
ten der Aufgaben des Medienrats und des Direktors, soweit die 
Angelegenheiten nicht im Einzelnen in diesem Staatsvertrag 
bestimmt sind. 

(6) 1Die Anstalt ist Aufsichtsbehörde über Telemedien gemäß 
§ 104 Absatz 1 und § 106 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages 
sowie zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 16 Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 2 des 
Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. November 2020 (BGBl. 
I S. 2456). 2Die von ihr für Ordnungswidrigkeiten verhängten 
Bußgelder stehen der Anstalt zu. 

(7) 1Die Anstalt ist zuständige Behörde gemäß § 2 Nr. 5 des EG-
Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes (VSchDG) vom 21. 
Dezember 2006 (BGBl. I S. 3367) bei Verdacht eines innerge-
meinschaftlichen Verstoßes privater Anbieter gegen Rechtsvor-
schriften, die zur Umsetzung oder Durchführung des in Nr. 4 
des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 genannten 
Rechtsaktes (EG-Fernsehrichtlinie) erlassen worden sind. 2Sie 
ist im Rahmen dieser Zuständigkeit auch zuständig für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 9 Ab-
satz 1 VSchDG. 

§ 39 Aufgaben des Medienrats 
(1) Der Medienrat überwacht die Einhaltung dieses Staatsver-
trages und der für die privaten Rundfunkveranstalter geltenden 
Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages. 

(2) 1Der Medienrat nimmt die Aufgaben der Anstalt wahr, so-
weit sie nicht gemäß § 47 dem Direktor übertragen sind. 2Der 
Medienrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Zulassung, 

2. Bestätigung der Zulassungsfreiheit von Rundfunkpro-
grammen auf Antrag durch Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung gem. § 54 Absatz 1 Medienstaatsvertrag, 

3. Feststellung von Verstößen gegen die Anforderungen 
dieses Staatsvertrages, wobei die Aufsicht über die Pro-
grammaufgabe unter Beachtung des Beurteilungsspiel-
raums gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 erfolgt, 

4. Entscheidungen über Anerkennungen sowie Aufsichts-
maßnahmen gemäß § 5 Abs. 2 dieses Staatsvertrages in 
Verbindung mit § 19 Abs. 4 und § 20 Abs. 1 des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages, 

5. Entscheidung über die Zuweisung von Übertragungska-
pazitäten, 

6. Entscheidung über die Untersagung der Weiterverbrei-
tung, 

7. Entscheidung über die Rangfolge in Kabelanlagen, 

8. Feststellung des Haushaltsplans und Genehmigung des 
Jahresabschlusses der Anstalt sowie Entlastung des Di-
rektors, 

9. Feststellung eines jährlichen Rechenschaftsberichts, 

10. Wahl und Abberufung des Direktors sowie Abschluss 
und Auflösung seines Dienstvertrages, 

11. Zustimmung zur Einstellung, Eingruppierung und Ent-
lassung der Bediensteten der Anstalt in den vom Medi-
enrat vorbehaltenen Fällen, 

12. Erlass von Satzungen und Richtlinien sowie Entschei-
dung über den Erlass von Satzungen oder Richtlinien der 
Landesmedienanstalten; Satzungen sind bekannt zu ma-
chen, 

13. Zustimmung zu Rechtsgeschäften, bei denen Verpflich-
tungen im Werte von mehr als 100 000 Euro eingegan-
gen werden, 

14. Entscheidungen über Aufsichtsmaßnahmen über Tele-
medien nach § 38 Abs. 6 Satz 1, 1. Halbsatz und über 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 51 sowie über die Ver-
wendung der Einnahmen aus Bußgeldern, 

15. Entscheidung über die Anerkennung einer Einrichtung 
als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, den 
Widerruf, die Aufhebung und die Beanstandung einer 
solchen Anerkennung gem. § 19 Absatz 5, 6, 8 Medien-
staatsvertrag, 

16. Entscheidung über die Förderung nach § 38 Absatz 2 
Satz 4 und § 55 Absatz 2 Satz 2 und über diesbezügliche 
Förderrichtlinien, sowie über die Förderung nach § 38 
Absatz 2 Satz 5, 

17. Bestätigung der Unbedenklichkeit von Medienplattfor-
men auf Antrag durch Unbedenklichkeitsbescheinigung 
gem. § 87 Medienstaatsvertrag. 

(3) In Zweifelsfällen hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwi-
schen dem Medienrat und dem Direktor entscheidet der Medi-
enrat. 

§ 40 Aufsicht 
(1) 1Der Medienrat kann feststellen, dass durch ein Rundfunk-
programm, durch einzelne Sendungen und Beiträge, durch die 
Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen, durch Inhalte 
von Telemedien oder sonst gegen diesen Staatsvertrag, den 
Rundfunkstaatsvertrag, den Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag, die Zulassung oder die Zuweisung verstoßen wird und 
Maßnahmen oder Unterlassungen vorsehen; § 5 bleibt unbe-
rührt. 2Die Aufsicht über die Programmaufgabe erfolgt unter 
Beachtung des Beurteilungsspielraums gemäß § 3 Absatz 1 Satz 
3 (Missbrauchsaufsicht)  

(2) Bei einem Verstoß weist der Direktor den Anbieter, den für 
das Rundfunkprogramm, die Sendung oder den Beitrag Verant-
wortlichen oder den Betreiber der Kabelanlage an, den Rechts-
verstoß durch die vom Medienrat oder von ihm vorgesehenen 
Maßnahmen oder Unterlassungen zu beseitigen; bei einem Wi-
derspruch erlässt er den Widerspruchsbescheid nach Vorgabe 
des Medienrats. 

(3) 1Hat die Anstalt bereits einen Rechtsverstoß nach Absatz 1 
beanstandet, so kann sie bei Fortdauer des Rechtsverstoßes oder 
bei einem weiteren Rechtsverstoß zusammen mit der Anwei-
sung nach Absatz 2 das Ruhen der Zulassung bis zu vier Wo-
chen anordnen. 2In schwerwiegenden Fällen kann die Anstalt 
die Zulassung entziehen. 3Eine Entschädigung findet nicht statt. 

(4) 1Der Rundfunkveranstalter, der für das Rundfunkprogramm, 
die Sendung oder den Beitrag Verantwortliche und der Betrei-
ber der Kabelanlage haben der Anstalt die zur Wahrnehmung 
der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen und entspre-
chende Unterlagen vorzulegen. 2Der Auskunftspflichtige kann 
die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummern 1 bis 
3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Ge-
fahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

§ 41 Zusammensetzung des Medienrats 
(1) 1Der Medienrat besteht aus vierzehn Mitgliedern. 2Sie sollen 
als Sachverständige besondere Eignung auf dem Gebiet der Me-
dienpädagogik, Medienwissenschaft, des Journalismus, der 
Rundfunktechnik, der Medienwirtschaft oder sonstiger Medien-
bereiche nachweisen. 3Zwei Mitglieder müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben. 4Frauen sind angemessen zu berück-
sichtigen. 

(2) 1Solange und soweit Mitglieder in den Medienrat nicht ge-
wählt worden sind, verringert sich die Zahl der gesetzlichen 
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Mitglieder nach Absatz 1 entsprechend. 2Dasselbe gilt bei vor-
zeitigem Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Medienrat, so-
weit und solange ein Ersatzmitglied nach Absatz 3 nicht zur 
Verfügung steht. 

(3) 1In den Ländern werden jeweils ein erstes und ein zweites 
Ersatzmitglied gewählt. 2Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, 
folgt das erste Ersatzmitglied des jeweils betroffenen Landes 
für den Rest der Amtszeit nach und wird Mitglied des Medien-
rates. 3Das zweite Ersatzmitglied tritt dann an die Stelle des ers-
ten Ersatzmitgliedes. 

§ 42 Wahl des Medienrats 
(1) Sieben Mitglieder des Medienrats sowie zwei Ersatzmitglie-
der werden in Hamburg durch die Bürgerschaft und sieben Mit-
glieder sowie zwei Ersatzmitglieder in Schleswig-Holstein 
durch den Landtag gewählt; eine einmalige Wiederwahl ist zu-
lässig. 

(2) 1Für die Wahl der Mitglieder des Medienrats ist jeweils jede 
gesellschaftlich relevante Gruppe, Organisation oder Vereini-
gung mit Sitz im jeweiligen Land vorschlagsberechtigt. 2Jeder 
Vorschlag muss eine Frau und einen Mann benennen. 3Diese 
Anforderung entfällt nur dann, wenn der Gruppe, Organisation 
oder Vereinigung auf Grund ihrer Zusammensetzung die Be-
nennung einer Frau oder eines Mannes regelmäßig oder im Ein-
zelfall nicht möglich ist; dies ist im Vorschlag schriftlich zu be-
gründen. 

(3) 1Die Präsidenten der Landesparlamente geben den Zeitpunkt 
für die Einreichung von Vorschlägen spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der Amtszeit des bisherigen Medienrates im jewei-
ligen amtlichen Verkündungsblatt bekannt. 2Die Vorschläge 
sind bis spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit des 
bisherigen Medienrats für die hamburgischen Mitglieder bei der 
Bürgerschaft oder für die schleswig-holsteinischen Mitglieder 
beim Landtag einzureichen. 3Bei einer Überschreitung dieser 
Frist findet eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht 
statt. 4In dem Vorschlag ist darzulegen, dass die Vorgeschlage-
nen die Eignung nach § 41 haben und dass keine Unvereinbar-
keit nach § 43 besteht. 

(4) 1In Hamburg erfolgt die Wahl auf Grund von Wahlvorschlä-
gen der Fraktionen im Wege der Blockwahl. 2Das Bestim-
mungsrecht der Fraktionen für die Wahlvorschläge wird in der 
Weise ausgeübt, dass jeder Fraktion in der Reihenfolge der 
Fraktionsstärken zunächst das Vorschlagsrecht für ein Mitglied 
zusteht. 3Im Übrigen ist das Stärkeverhältnis der Fraktionen 
nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren maßgebend. 

(5) In Schleswig-Holstein erfolgt die Wahl durch den Landtag 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 

(6) Gruppen, Organisationen oder Vereinigungen, die einen 
Vorschlag eingereicht haben, dürfen je Land nur jeweils mit ei-
ner Person im Medienrat vertreten sein. 

(7) 1Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, teilt der Medienrat dies 
dem jeweiligen Präsidenten des Landesparlamentes mit und in-
formiert dabei über das Nachrücken der Ersatzmitglieder.  2Das 
jeweilige Landesparlament wählt für den Rest der Amtszeit ei-
nen Nachfolger für das zweite Ersatzmitglied.  3Absätze 2 bis 6 
und § 41 gelten entsprechend; für die Einreichung von Nachbe-
setzungsvorschlägen gilt eine Frist von acht Wochen. 

§ 43 Persönliche Voraussetzungen 
1Mitglied des Medienrats kann nicht sein, wer 

1. den gesetzgebenden oder beschließenden Organen der 
Europäischen Gemeinschaften, des Europarates, des 
Bundes oder eines der Länder angehört oder Bedienste-
ter einer obersten Bundes- oder Landesbehörde oder ei-
ner Gebietskörperschaft ist, 

2. Mitglied eines Organs, Bediensteter, ständiger freier 
Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
ist, 

3. Rundfunkveranstalter oder Betreiber einer Kabelanlage 
oder einer anderen technischen Übertragungseinrichtung 
ist, zu ihnen in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
steht, von ihnen auf sonstige Weise wirtschaftlich ab-
hängig oder an ihnen mehrheitlich beteiligt ist, 

4. wirtschaftliche oder sonstige Interessen hat, welche die 
Erfüllung der Aufgaben als Mitglied des Medienrats ge-
fährden. 

2Die Präsidenten der Landesparlamente stellen jeweils fest, ob 
einer der nach Satz 1 mit einer Mitgliedschaft unvereinbaren 
Gründe vorliegt; tritt ein Hinderungsgrund während der Amts-
zeit ein oder wird er erst während der Amtszeit bekannt, so en-
det die Mitgliedschaft mit der entsprechenden Feststellung 
durch den Präsidenten des jeweiligen Landesparlaments. 

§ 44 Amtszeit, Rechtsstellung und Vorsitz 
(1) 1Die Amtszeit des Medienrats beträgt fünf Jahre und beginnt 
mit seinem ersten Zusammentritt. 2Nach Ablauf der Amtszeit 
führt der Medienrat die Geschäfte bis zum Zusammentritt des 
neuen Medienrats weiter. 

(2) 1Die Mitglieder des Medienrats sind ehrenamtlich tätig. 2Sie 
sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 3Sie erhalten 
ein Sitzungsgeld, das die Anstalt durch Satzung festlegt; die 
Satzung bedarf der Genehmigung der für die Genehmigung des 
Haushaltplans zuständigen Behörde. 4Die Reisekostenerstat-
tung erfolgt unter Berücksichtigung des Bundesreisekosten-
rechts. 

(3) 1Der Medienrat wählt seinen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. 2Der Medienrat kann seinen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter abberufen. 3Nach Beendigung der Amtszeit des 
Vorsitzenden und bis zur Neuwahl nimmt das älteste Mitglied 
des Medienrats die Aufgaben des Vorsitzenden wahr. 

§ 45 Sitzungen 
(1) 1Der Medienrat tritt mindestens einmal im Vierteljahr zu ei-
ner ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Verlangen von drei 
Mitgliedern ist eine außerordentliche Sitzung einzuberufen. 
3Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 4Der Direktor und sein 
Stellvertreter nehmen an den Sitzungen des Medienrates teil. 

(2) 1Die Regierungen der Länder sind berechtigt, zu den Sitzun-
gen des Medienrates und seiner Ausschüsse Vertreter zu ent-
senden. 2Diese Vertreter sind jederzeit zu hören. 

§ 46 Beschlüsse 
(1) Der Medienrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen worden sind und mindestens neun Mit-
glieder anwesend sind. 

(2) 1Der Medienrat fasst seine Beschlüsse grundsätzlich mit der 
einfachen Mehrheit seiner Mitglieder. 2Für Beschlüsse nach 
§ 39 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1, 5, 8 bis 10 und 11 sowie § 44 
Absatz 3 Sätze 1 und 2 ist die Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Medienrates erforderlich. 3Entscheidet der Me-
dienrat über einen Widerspruch, ist die für die Ausgangsent-
scheidung vorgeschriebene Mehrheit erforderlich. 

(3) 1Beschlussvorlagen sind den Mitgliedern und der für die 
Rechtsaufsicht zuständigen Behörde mindestens eine Woche 
vor der Sitzung vorzulegen. 2Maßgeblich ist der tatsächliche 
Eingang der Unterlagen. 3Die Unterlagen gelten am dritten Tag 
nach der Aufgabe zur Post als zugegangen, es sei denn, dass 
diese nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen sind. 
4Der Tag der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu vermerken. 
5In besonders dringenden Fällen kann der Medienrat mit der 
Mehrheit gemäß Absatz 2 Satz 2 Ausnahmen beschließen. 

(4) 1Der Medienrat kann den Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter mit den für die jeweiligen Beschlüsse geltenden Mehrhei-
ten ermächtigen, gemeinsam in dringenden Angelegenheiten, in 
denen ein Beschluss des Medienrates nicht kurzfristig herbei-
geführt werden kann, Beschlüsse für den Medienrat zu fassen. 
2Der Medienrat ist in seiner nächsten Sitzung über die Be-
schlüsse zu unterrichten; er kann sie mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen aufheben. 

(5) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 47 Direktor 
(1) 1Der Medienrat wählt den Direktor auf die Dauer von fünf 
Jahren. 2Nach Ablauf der Amtszeit führt der Direktor die Ge-
schäfte bis zum Amtsantritt des Nachfolgers weiter. 3Der Medi-
enrat kann den Direktor aus wichtigem Grund abberufen. 

(2) 1Für den Direktor findet § 43 entsprechende Anwendung. 
2Er darf dem Medienrat nicht angehören und soll die Befähi-
gung zum Richteramt haben. 
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(3) 1Der Direktor vertritt die Anstalt gerichtlich und außerge-
richtlich. 2Die Satzung regelt die Vertretungsbefugnis. 3In der 
Satzung werden auch die Fälle bestimmt, in denen der Direktor 
zur Vertretung der Mitzeichnung bedarf. 

(4) 1Der Direktor führt die laufenden Geschäfte der Anstalt. 2Er 
hat vor allem folgende Aufgaben: 

1. Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Medi-
enrates, 

2. Überprüfung der Einhaltung der Zulassungs- und Zu-
weisungsbescheide einschließlich der Beteiligung bei 
späteren Änderungen, 

3. Festsetzung und Einziehung der Gebühren, Auslagen 
und Abgaben, 

4. Wahrnehmung der ihm durch Satzung übertragenen 
Aufgaben, 

5. Aufstellung des Haushaltsplans und Feststellung des 
Jahresabschlusses der Anstalt, 

6. Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichts und 
dessen Veröffentlichung, 

7. Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Be-
diensteten der Anstalt und Wahrnehmung der Befug-
nisse des Arbeitgebers, 

8. Zusammenarbeit mit anderen Landesmedienanstalten, 

9. Ausübung der Auskunftsrechte und Ermittlungsbefug-
nisse zur Sicherung der Meinungsvielfalt (§ 1 Absatz 2 
Nummer 3 dieses Staatsvertrages in Verbindung mit 
§ 22 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages), 

10. Hinwirken auf eine sachgerechte Lösung bei Anrufung 
wegen Uneinigkeit über die Aufnahme eines Angebots 
in eine Medienplattform oder die Bedingungen der Auf-
nahme gem. § 83 Absatz 3 Medienstaatsvertrag, 

11. Ausführung der Beschlüsse von ZAK, KJM und GVK 
einschließlich der Ausführung der Entscheidungen über 
Ordnungswidrigkeiten, 

12. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 des Telemedienge-
setzes. 

3Er ist gesetzlicher Vertreter im Sinne von § 35 Absatz 3 und 5 
Nr. 2 sowie § 37 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages. 

(5) Der Direktor ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorge-
setzter der Beamten der Anstalt. 

(6) Ständiger Vertreter im Sinne von § 35 Absatz 3 des Rund-
funkstaatsvertrages ist der Stellvertreter des Direktors. 

§ 48 Finanzierung der Anstalt 
(1) 1Die Anstalt trägt alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Kosten. 2Sie finanziert sich aus eigenen Einnahmen 
(Gebühren, Auslagen) sowie aus einem Anteil an dem Rund-
funkbeitrag gemäß § 55. 3Das Verwaltungskostengesetz des 
Sitzlandes gilt entsprechend. 

(2) 1Für Amtshandlungen gegenüber einem Antragsteller, ei-
nem Rundfunkveranstalter, einem Plattformanbieter oder einem 
Betreiber einer Kabelanlage erhebt die Anstalt Verwaltungsge-
bühren und Auslagen. 2Die Einzelheiten über die Gebühren ein-
schließlich der Gebührentatbestände und Gebührensätze sowie 
über die Auslagen werden durch Satzung der Anstalt festge-
stellt. 

(3) Die Satzungen bedürfen der Zustimmung der für die Geneh-
migung des Haushaltsplans zuständigen Behörde. 

§ 49 Haushaltswesen 
(1) 1Für die Anstalt gelten die §§ 105 bis 107 und 109 bis 111 
der Landeshaushaltsordnung des Landes Schleswig-Holstein 
entsprechend. 2Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der 
Behörde nach § 50 Absatz 1. 3Er ist spätestens zwei Monate vor 
Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen. 

(2) Das Nähere zur Aufstellung des Haushaltsplanes und der 
Jahresabrechnung sowie zur vorläufigen Haushalts- und Wirt-
schaftsführung regelt die Anstalt durch Satzung, die der Geneh-
migung der Behörde nach § 50 Absatz 1 bedarf. 

(3) 1Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft kann die Anstalt 
Rücklagen für besondere mittelfristige Projekte und Investitio-
nen bilden, soweit dies für die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendig ist. 2Die jährliche Zuführung auf Rücklagen darf ins-
gesamt 5 vom Hundert der jährlichen Einnahmen nicht über-
steigen. 3Grund, Höhe und Zeitraum jeder Rücklage sind im 
Haushaltsplan zu begründen. 

(4) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Haushaltsund 
Wirtschaftsführung der Anstalt gemeinsam. 

§ 50 Rechtsaufsicht 
(1) 1Die Regierungen der Länder führen die Aufsicht über die 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages und der 
allgemeinen Rechtsvorschriften durch die Anstalt. 2Sie nehmen 
diese Aufgabe durch die Regierung eines der Länder im Wech-
sel von fünfzehn Monaten wahr. 3Der Wechsel erfolgt in der 
Reihenfolge Hamburg – Schleswig-Holstein. 4Die jeweils Auf-
sicht führende Regierung beteiligt die andere Regierung vor 
Einleitung von Maßnahmen und bemüht sich um ein Einverneh-
men. 5Die Anstalt hat die zur Vorbereitung der Rechtsaufsicht 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzule-
gen. 

(2) 1Die Rechtsaufsicht ist berechtigt, den Medienrat oder den 
Direktor schriftlich auf Maßnahmen oder Unterlassungen der 
Anstalt hinzuweisen, die diesen Staatsvertrag oder die allgemei-
nen Rechtsvorschriften verletzen, und sie aufzufordern, die 
Rechtsverletzung zu beseitigen. 2Wird die Rechtsverletzung 
nicht innerhalb eines von der Rechtsaufsicht bestimmten ange-
messenen Zeitraums behoben, weist sie den Medienrat oder den 
Direktor an, im Einzelnen festgelegte Maßnahmen auf Kosten 
der Anstalt durchzuführen. 3In Programmangelegenheiten sind 
Weisungen ausgeschlossen. 

Neunter Abschnitt: Ordnungswidrigkei-
ten, Strafbestimmung 

§ 51 Ordnungswidrige Handlungen 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als Veranstalter von Rundfunk nach § 2 Absatz 2 die 
Tatbestände des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 15 und Nr. 
19 bis 24 sowie Satz 2 Nr. 1 bis 4 des Rundfunkstaats-
vertrages erfüllt oder Sendungen für Kinder durch Wer-
bung oder Teleshopping unterbricht, 

2. als Betreiber oder Anbieter die Tatbestände des § 49 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 5 bis 16 des Rundfunkstaatsvertrages 
erfüllt, 

3. als Anbieter von nicht länderübergreifenden Angeboten 
gegen Bestimmungen des § 24 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
500.0 00 Euro geahndet werden. 

(3) 1Die Anstalt ist zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten für die Ordnungswidrigkeiten gemäß Absatz 1 Nr. 1 bis 4. 
2Bei bundesweit verbreiteten Programmen hat die Anstalt die 
übrigen Landesmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
3Die für Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 verhängten Bußgel-
der stehen der Anstalt zu. 

(4) 1Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswid-
rigkeiten verjährt in 6 Monaten. 2Der Lauf der Frist beginnt mit 
der Sendung. 3Mit der Wiederholung der Sendung beginnt die 
Frist von neuem. 

§ 52 Strafbestimmung 
1Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird be-
straft, wer entgegen § 5 Absatz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die offen-
sichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichti-
gung der besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums 
schwer zu gefährden. 2Handelt der Täter fahrlässig, so ist die 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder die Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätze. 
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Zehnter Abschnitt: Modellversuche, Ver-
anstaltungsrundfunk 

§ 53 Modellversuche 
(1) 1Um neue Rundfunktechniken, -programmformen und -
dienste zu erproben, kann die Anstalt befristete Modellversuche 
für die Dauer von bis zu drei Jahren zulassen oder im Benehmen 
mit dem Netzbetreiber durchführen. 2Dabei können auch multi-
mediale Angebote berücksichtigt werden. 3In begründeten Fäl-
len ist eine Verlängerung der Versuchsdauer zulässig. 

(2) 1Für Modellversuche gelten die Vorschriften dieses Staats-
vertrages sinngemäß. 2Die Anstalt kann von ihnen abweichende 
und ergänzende Regelungen treffen, soweit der Versuchszweck 
dies erfordert; gleiche Zugangschancen sowie eine Vielfalt der 
Versuchsformen sind zu gewährleisten. 3Soweit erforderlich, 
kann die Anstalt auch Regelungen zur Nutzung der für Modell-
versuche zur Verfügung stehenden Übertragungskapazitäten 
treffen. 

(3) Das Nähere zur Ausgestaltung eines Modellversuchs legt 
die Anstalt in der Ausschreibung und in der Zulassung fest. 

§ 54 Veranstaltungsrundfunk, Sendungen in 
Gebäuden 
(1) Die Anstalt weist zur Verfügung stehende Übertragungska-
pazitäten ohne Ausschreibung zu, wenn Sendungen 

1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung 
und im zeitlichen Zusammenhang damit veranstaltet und 
verbreitet werden oder 

2. für eine Mehrzahl von Einrichtungen angeboten werden, 
wenn diese für gleiche Zwecke genutzt und die Sendun-
gen nur dort empfangen werden können und im funktio-
nellen Zusammenhang mit den in diesen Einrichtungen 
zu erfüllenden Aufgaben stehen. 

(2) Beschränken sich Sendungen auf ein Gebäude oder einen 
zusammengehörenden Gebäudekomplex, können die Sendun-
gen ohne Zulassung durchgeführt werden. 

(3) Die Einzelheiten zu den Absätzen 1 und 2 regelt die Anstalt 
durch Satzung, die der Genehmigung der Behörde nach § 50 
Absatz 1 bedarf. 

Elfter Abschnitt: Finanzierung besonderer 
Aufgaben 

§ 55 Finanzierung besonderer Aufgaben 
gemäß § 40 des Rundfunkstaatsvertrages 
(1) Der sich in den Ländern nach § 40 Absatz 1 des Rundfunk-
staatsvertrages in Verbindung mit § 10 Absatz 4 des Rundfunk-
beitragsstaatsvertrages ergebende Nettobetrag des Rundfunk-
beitragsanteils wird auf der Grundlage der nachstehenden Ab-
sätze 2 bis 4 in den Ländern gemeinsam verwendet. 

(2) 1Der Anstalt stehen unbeschadet des Absatzes 4 Satz 2 für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben 32,0 vom Hundert des Rundfunk-
beitragsanteils nach Absatz 1 zu. 2Davon soll sie bis zu 3,2 vom 
Hundert für die finanzielle Unterstützung der nichtkommerziel-
len terrestrischen Veranstaltung von Rundfunk verwenden. 

(3) Den Trägern der Bürgermedien nach dem Sechsten Ab-
schnitt stehen 34,9 vom Hundert des Rundfunkbeitragsanteils 
nach Absatz 1 zu, und zwar 10,8 vom Hundert dem Hamburgi-
schen Bürger- und Ausbildungskanal und 24,1 vom Hundert 
dem Offenen Kanal in Schleswig-Holstein. 

(4) 1Dem Norddeutschen Rundfunk stehen 33,1 vom Hundert 
des Rundfunkbeitragsanteils nach Absatz 1 zu. 2Ferner stehen 
ihm die Mittel zu, die von der Anstalt nach Absatz 2 und den 
Trägern der Bürgermedien nach Absatz 3 nicht in Anspruch ge-
nommen werden. 3Er verwendet die Mittel nach Satz 1 für die 
Förderung des Medienstandortes Hamburg und Schleswig-Hol-
stein, davon 

1. 4,6 vom Hundert jährlich zur Förderung der Hamburg 
Media School, 

2. 3,1 vom Hundert jährlich zur Förderung des Hans-Bre-
dow-Instituts, 

3. 25,4 vom Hundert zur Unterstützung der Filmförderung 
Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH, und zwar davon 

a) 22,3 vom Hundert jährlich für die Förderung von 
Film- und Fernsehproduktionen und die Beratung 
von Produktionsunternehmen und 

b) 3,1 vom Hundert jährlich für ihre Filmwerkstatt in 
Kiel und für die Förderung von Filmfestivals in 
Schleswig-Holstein. 

4Die Mittel nach Satz 2 verwendet der Norddeutsche Rundfunk 
für Zwecke der Aus- und Weiterbildung im Medienbereich, ins-
besondere für die Unterstützung von Projekten der Zusammen-
arbeit von schleswig-holsteinischen und hamburgischen Aus-
bildungseinrichtungen im Medienbereich. 5Beim Norddeut-
schen Rundfunk bei Inkrafttreten des Sechsten Medienände-
rungsstaatsvertrages HSH bestehende Rücklagenmittel aus dem 
Aufkommen nach Absatz 1 sollen auslaufend verwendet wer-
den für Maßnahmen nach Satz 4 und für die finanzielle Unter-
stützung von Projekten der Medienkompetenzförderung, die 
Dritte durchführen, sowie für die Bearbeitung der Förderungen. 
6Eine Förderung von kommerziellen Rundfunkveranstaltern 
aus den Mitteln nach Absatz 1 ist ausgeschlossen. 

Zwölfter Abschnitt: Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 

§ 56 Kündigung 
(1) 1Dieser Staatsvertrag kann von den Ländern erstmals zum 1. 
Januar 2012 gekündigt werden. 2Die Kündigungsfrist beträgt 
zwei Jahre. 3Wird der Staatsvertrag nicht gekündigt, verlängert 
er sich stillschweigend um jeweils fünf Jahre. 4Im Falle der 
Kündigung tritt der Staatsvertrag nach Ablauf der Kündigungs-
frist außer Kraft und die Anstalt ist aufgelöst. 

(2) Nach der Kündigung oder Auflösung der Anstalt durch Ver-
einbarung schließen die Länder einen Staatsvertrag über die 
Auseinandersetzung. 

(3) 1Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über die Auseinander-
setzung nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird, ent-
scheidet ein Schiedsgericht über die Auseinandersetzung. 2Das 
Schiedsgericht kann auch eine einstweilige Regelung treffen. 

(4) 1Einigen sich die Länder nicht über die Zusammensetzung 
des Schiedsgerichts, ernennen die Präsidenten der Oberverwal-
tungsgerichte der Länder gemeinsam ein aus vier Mitgliedern 
bestehendes Schiedsgericht. 2Die Schiedsrichter müssen die Be-
fähigung zum Richteramt besitzen. 

§ 57 Beitritt 
Andere Länder können diesem Staatsvertrag beitreten. Der Bei-
tritt bedarf eines Staatsvertrages der beteiligten Länder. 

§ 58 Übergangsbestimmungen für die 
Landesmedienanstalten 
(1) 1Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gehen sämtliche 
Rechte, Verbindlichkeiten und Pflichten, insbesondere auch 
Personal und Sach- sowie Finanzmittel im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge von der Hamburgischen Anstalt für neue Me-
dien (HAM) und der schleswig-holsteinischen Landesanstalt 
für Rundfunk und neue Medien (ULR) auf die neue Anstalt 
über. 2Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages sind HAM und 
ULR aufgelöst. 

(2) 1Die Gesamtrechtsnachfolge nach Absatz 1 schließt ein, 
dass sämtliche Rechte und Pflichten aus den zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Staatsvertrages bestehenden Arbeitsver-
hältnissen von der Anstalt übernommen werden; im Übrigen 
gilt § 613 a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches entsprechend. 2Zur Absicherung der von der ULR bei der 
Versorgungsausgleichkasse der Kommunalverbände in Schles-
wig-Holstein (VAK) angemeldeten Beschäftigten, denen die 
ULR Anwartschaft auf Versorgung nach beamtrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen gewährleistet, stellt die Anstalt si-
cher, dass die nach der Satzung der VAK geforderten tatsächli-
chen und rechtlichen Voraussetzungen für eine freiwillige Mit-
gliedschaft der Anstalt erhalten bleiben oder geschaffen wer-
den. 3Versorgungsabreden der HAM mit beurlaubten 
Beamtinnen oder Beamten der Freien und Hansestadt Hamburg 
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gehen auf die Anstalt über; Entsprechendes gilt für insoweit ge-
troffene Verwaltungsvereinbarungen zwischen der HAM und 
der Freien und Hansestadt Hamburg. 

§ 59 Bestehende Satzungen, Zulassungen und 
Zuweisungen 
(1) Bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages geltende Satzungen, 
Richtlinien und sonstige Festlegungen der HAM und der ULR 
bleiben so lange im jeweiligen Land gültig, bis an deren Stelle 
entsprechende Satzungen, Richtlinien und sonstige Entschei-
dungen der neuen Anstalt in Kraft getreten sind. 

(2) 1In den Ländern bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages be-
stehende Zulassungen und Zuweisungen bleiben unberührt. 
2Eine einmalige Verlängerung bestehender Zuweisungen ge-
mäß § 26 Absatz 7 Satz 2 ist zulässig. 

§ 60 Inkrafttreten 
Dieser Staatsvertrag tritt am 1. März 2007 in Kraft. Sind bis 
zum 28. Februar 2007 nicht die Ratifikationsurkunden bei der 
Senatskanzlei des Landes Hamburg hinterlegt, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos. 
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NDR-StV – Staatsvertrag über den Norddeutschen 
Rundfunk (NDR-Staatsvertrag) 
vom 04. März 2021. 

 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den Senat, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Mi-
nisterpräsidentin, das Land Niedersachsen, vertreten durch den 
Ministerpräsidenten, und das Land Schleswig-Holstein, vertre-
ten durch den Ministerpräsidenten, – zusammen in diesem 
Staatsvertrag „die Länder“ genannt – schließen vorbehaltlich 
der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe den 
nachstehenden Staatsvertrag: 

§ 1 Aufgabe und Rechtsform 
(1) Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist eine gemeinnützige, 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Herstellung 
und Verbreitung von Rundfunkprogrammen und Telemedien in 
der Freien und Hansestadt Hamburg und den Ländern Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
(Sendegebiet). 

(2) 1Der NDR hat das Recht der Selbstverwaltung. 2Er gibt sich 
eine Satzung. 

(3) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des NDR findet 
nicht statt. 

§ 2 Sitz und regionale Gliederung 
(1) Sitz des NDR ist Hamburg. 

(2) 1Der NDR unterhält Funkhäuser in Hamburg, Hannover, 
Kiel und Schwerin (Landesfunkhäuser) sowie Regionalstudios 
in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein. 2Die Regionalstudios sind dem Funkhaus des Landes 
zugeordnet, in dem sie betrieben werden. 

(3) 1Einzelne Verwaltungs-, Produktions- und Programmein-
richtungen sowie redaktionelle Schwerpunktbildungen sollen in 
allen Ländern vorgesehen werden. 2Wirtschaftlichkeit und Pro-
grammverträglichkeit sind dabei angemessen zu berücksichti-
gen; dabei sind unternehmerisch sinnvolle Entscheidungen zu 
treffen. 

§ 3 Landesprogramme 
(1) 1Landesprogramme sind getrennte Programme der Landes-
funkhäuser, die für die jeweiligen Länder bestimmt sind. 2Als 
Landesprogramme gestalten die Landesfunkhäuser jeweils ein 
ganztägiges Hörfunkprogramm und ein Regionalprogramm im 
Fernsehen außerhalb der für die Gemeinschaftsprogramme vor-
gesehenen Zeiten; Umfang und Struktur dieser Programme 
müssen den inhaltlichen Anforderungen des Absatzes 3 ent-
sprechen. 3Für regionale Verbreitungsgebiete kann das jewei-
lige Landesfunkhaus innerhalb eines Landesprogramms regio-
nale Sendungen verbreiten. 4Mit Zustimmung des Rund-
funkrats, des Verwaltungsrats und des Intendanten oder der In-
tendantin kann das jeweilige Landesfunkhaus innerhalb eines 
gemeinschaftlichen Hörfunkprogramms ein weiteres Landes-
programm senden (Landesfenster). 

(2) 1Die Landesfunkhäuser gestalten die Landesprogramme je-
weils in eigener Verantwortung; der Direktor oder die Direkto-
rin des jeweiligen Landesfunkhauses ist für die Landespro-
gramme verantwortlich. 2Der Intendant oder die Intendantin 
bleibt für die Einhaltung der Programmanforderungen (§§ 5, 7 
bis 10) verantwortlich. 3Die Einstellung und Entlassung von 
Mitarbeitenden des Landesfunkhauses erfolgt unbeschadet der 
Gesamtverantwortung des Intendanten oder der Intendantin 
grundsätzlich in eigener Zuständigkeit. 4Bei Angestellten in lei-
tender Funktion sowie bei Programmmitarbeitenden erfolgt die 
Einstellung und Entlassung auf Vorschlag des Intendanten oder 
der Intendantin mit Zustimmung des Direktors oder der Direk-
torin; entsprechendes gilt für Mitarbeitende des Landesfunk-
hauses, die den zentralen Fachdirektionen unterstellt sind. 

(3) Die Landesprogramme der Landesfunkhäuser sollen das öf-
fentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das kul-
turelle und soziale Leben insbesondere in dem jeweiligen Land 
darstellen. 

(4) 1Die Landesfunkhäuser können die gemeinsame Gestaltung 
von Teilen der Landesprogramme vereinbaren. 2Soweit dies 
nicht nur für einzelne Sendungen erfolgen soll, ist dafür die Zu-
stimmung des Rundfunkrats erforderlich. 

§ 4 Freiheit und öffentliche Verantwortung des 
Rundfunks 
1Der NDR veranstaltet und verbreitet Rundfunk als Medium 
und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher 
Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit. 2Die im 
Sendegebiet bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen tragen dazu bei, dass der 
NDR seine Aufgaben eigenverantwortlich im Rahmen des gel-
tenden Rechts und auf der Grundlage der verfassungsrechtlich 
garantierten Rundfunkfreiheit erfüllt. 

§ 5 Angebotsauftrag 
(1) 1Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern und Rundfunkteil-
nehmerinnen einen objektiven und umfassenden Überblick über 
das internationale, europäische, nationale und länderbezogene 
Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. 
2Seine Angebote haben der Information, Bildung, Beratung und 
Unterhaltung zu dienen. 3Er hat Beiträge insbesondere zur Kul-
tur anzubieten und ist berechtigt, sich an Filmförderungen zu 
beteiligen. 4Er kann auch Spartenprogramme veranstalten. 

(2) 1Norddeutschland und die Vielfalt seiner Regionen, ihre 
Kultur sowie ihre Regional- und Minderheitensprachen sind in 
den Angeboten des NDR regelmäßig und angemessen zu be-
rücksichtigen. 2Der NDR soll zu diesem Zweck und zur Erhal-
tung kultureller Identität sein Angebot grundsätzlich in den vier 
Ländern seines Sendegebiets hersteilen. 

(3) 1Der NDR erlässt Richtlinien zur näheren Ausgestaltung sei-
nes Angebotsauftrags. 2Die Richtlinien sind in geeigneter Art 
und Weise zu veröffentlichen. 3Der NDR veröffentlicht alle 
zwei Jahre einen Bericht über die Erfüllung seines Ange-
botsauftrags, über die Qualität und Quantität seiner Angebote 
sowie die geplanten Schwerpunkte der jeweils anstehenden pro-
grammlichen Leistungen. 

(4) 1Der NDR ist mit der Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 
106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (ABl. EU Nr. C 202 S. 47) auch betraut, soweit er 
zur Erfüllung seines Auftrags gemäß Absatz 1 bei der Herstel-
lung und Verbreitung von Angeboten im Sinne des § 6 Absatz 
1 mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zusam-
menarbeitet. 2Die Betrauung gilt insbesondere für die Bereiche 
Produktion, Produktionsstandards, Programmrechteerwerb, 
Programmaustausch, Verbreitung und Weiterverbreitung von 
Angeboten, Beschaffungswesen, Sendemetzbetrieb, informati-
onstechnische und sonstige Infrastrukturen, Vereinheitlichung 
von Geschäftsprozessen, Beitragsservice und allgemeine Ver-
waltung. 3Von der Betrauung nicht umfasst sind kommerzielle 
Tätigkeiten. 4Kommerzielle Tätigkeiten sind Betätigungen, bei 
denen Leistungen auch für Dritte im Wettbewerb angeboten 
werden, insbesondere Werbung und Sponsoring, Verwertungs-
aktivitäten, Merchandising, Produktion für Dritte und die Ver-
mietung von Senderstandorten an Dritte. 

§ 6 Wahrnehmung des Angebotsauftrags, 
Sendekapazitäten 
(1) 1Angebote des NDR sind Rundfunkprogramme (Hörfunk- 
und Fernsehprogramme) und Telemedienangebote. 2Die ihm 
bisher eingeräumten Sendekapazitäten (Frequenzen und Ka-
näle) stehen ihm weiterhin zur Verfügung. 3Der NDR kann bei 
Fortfall einzelner ihm zustehender Sendekapazitäten gleichwer-
tigen Ersatz verlangen. 4Er darf nicht ohne die Zustimmung des
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oder der jeweils betroffenen Länder die Nutzung eigener Sen-
dekapazitäten anderen Rundfunkveranstaltern überlassen oder 
zu deren Gunsten auf sie verzichten. 

(2) 11Der NDR veranstaltet bis zu drei Hörfunkprogramme, die 
terrestrisch in digitaler Technik verbreitet werden. 2Die Pro-
gramme haben die folgenden Schwerpunkte: 

1. Ein ergänzendes Musikprogramm sowie musikjourna-
listische Beiträge mit Berücksichtigung der norddeut-
schen Musikszene, 

2. Liveübertragungen von Veranstaltungen, Seewetterbe-
richte sowie Sendungen für Menschen mit Migrations-
hintergrund, 

3. ein ergänzendes Musikprogramm mit dem Schwerpunkt 
Schlager und ähnliche deutschsprachige Produktionen. 

2 1Die Schwerpunkte aus den Nummern 1 und 2 können in ei-
nem gemeinsamen Programm bei Aufgabe eines Programms 
zusammengelegt werden. 2Die Programme nach den Nummern 
1 bis 3 sind werbefrei. 

3 1Der NDR ist berechtigt, in Wahrnehmung seiner Angebote 
nach § 5 dieses Staatsvertrages und unter den Voraussetzungen 
des § 29 Absatz 2 Satz 3 des Medienstaatsvertrages den 
Schwerpunkt nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 nach Zustim-
mung des Rundfunkrats gegen einen anderen Schwerpunkt oder 
auch gegen ein Kooperationsprogramm auszutauschen, das ter-
restrisch in digitaler Technik verbreitet wird. 2Für diese Ent-
scheidung ist dem Rundfunkrat ein Programmkonzept vorzule-
gen. 3Der NDR informiert die nach § 39 Absatz 1 aufsichtsfüh-
rende Regierung rechtzeitig über einen geplanten Austausch 
und das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Austausch 
nach diesem Absatz und veröffentlicht mindestens ein halbes 
Jahr vor dem Start des neuen Programms Informationen zum 
geplanten Programmschwerpunkt auf den Internetseiten des 
NDR. 

(3) 1Der NDR kann bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben in 
sendetechnischer, programmlicher und finanzieller Hinsicht 
ebenso wie die anderen Rundfunkunternehmen im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes alle für Rundfunkunternehmen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen. 2Eingeräumte 
Übertragungskapazitäten sind, soweit möglich, nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzuset-
zen. 3Dabei sollen Doppel- und Mehrfachnutzungen vermieden 
werden. 

(4) 1Der NDR hat sicherzustellen, dass sein Sendegebiet gleich-
wertig versorgt wird. 2Die Sendekapazitäten, die der NDR für 
die Grundversorgung mit Rundfunk im Umfang der bestehen-
den Programme benötigt, sind im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten bereitzustellen. 3Die Zuweisung von Satelliten-
kanälen für weitere Hörfunk- und Fernsehprogramme erfolgt 
auf der Grundlage einer Vereinbarung der Länder; die Zuwei-
sung von terrestrischen Sendekapazitäten für weitere Hörfunk- 
und Fernsehprogramme erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen 
landesrechtlichen Bestimmungen. 

§ 7 Angebotsgrundsätze 
(1) 1Der NDR ist in seinen Angeboten an die verfassungsmä-
ßige Ordnung gebunden. 2Er trägt zur Verwirklichung der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung bei. 

(2) 1Der NDR hat in seinen Angeboten die Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen. 2Er soll dazu beitragen, die 
Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, 
vor Glauben und Meinung anderer zu stärken und sich für die 
Erhaltung von Natur und Umwelt sowie die Grundsätze der 
Nachhaltigkeit einzusetzen. 3Das Angebot des NDR soll die Zu-
sammengehörigkeit innerhalb Deutschlands und Europas sowie 
die internationale Verständigung fördern, für die Friedenssiche-
rung und den Minderheitenschutz eintreten, die Gleichstellung 
von Frau und Mann unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit 
beitragen. 4Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Be-
völkerung sind zu achten. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts 
der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

§ 8 Gestaltung des Angebots 
(1) 1Der NDR ist in seinen Angeboten zur Wahrheit verpflich-
tet. 2Er hat sicherzustellen, dass 

1. die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und ge-
sellschaftlichen Kräfte und Gruppen aus dem Sendege-
biet in den Angeboten angemessen zu Wort kommen 
können, 

2. das Angebot nicht einseitig einer Partei oder Gruppe, ei-
ner Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder ei-
ner Weltanschauung dient und 

3. in seiner Berichterstattung die Auffassungen der wesent-
lich betroffenen Personen, Gruppen oder Stellen ange-
messen und fair berücksichtigt werden. Wertende und 
analysierende Einzelbeiträge haben dem Gebot journa-
listischer Fairness und in ihrer Gesamtheit der Vielfalt 
der Meinungen zu entsprechen. Ziel aller Informations-
sendungen ist es, sachlich und umfassend zu unterrich-
ten und damit zur selbständigen Urteilsbildung der Bür-
ger und Bürgerinnen beizutragen. 

(2) 1Berichterstattung und Informationssendungen haben den 
anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz 
virtueller Elemente, zu entsprechen. 2Sie müssen unabhängig 
und sachlich sein. 3Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit 
der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und 
Herkunft zu prüfen. 4Kommentare sind von der Berichterstat-
tung deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers oder 
der Verfasserin als solche zu kennzeichnen. 

(3) Soweit der NDR Meinungsumfragen wiedergibt, ist aus-
drücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 

§ 9 Kurzberichterstattung 
§ 14 des Medienstaatsvertrages findet entsprechend Anwen-
dung. 

§ 10 Unzulässige Angebote, Jugendschutz 
Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geltenden Bestim-
mungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden An-
wendung. 

§ 11 Zusammenarbeit, Druckwerke 
(1) 1Der NDR kann im Rahmen seiner Aufgaben Vereinbarun-
gen mit anderen Rundfunkveranstaltern zum Zweck gemeinsa-
mer Angebotsgestaltung oder der gemeinsamen Durchführung 
bestimmter Aufgaben abschließen. 2Er kann sich an internatio-
nalen, insbesondere europäischen Angeboten beteiligen; diese 
Beteiligung bedarf einer Vereinbarung der Länder. 

(2) 1Der NDR kann zur Veranstaltung und Verbreitung von An-
geboten mit Dritten Zusammenarbeiten und sich zu diesem 
Zweck an Unternehmen beteiligen (§ 37). 2Die Bestimmungen 
der §§ 7 bis 10 sowie des § 3 Absatz 3 sind dabei besonders zu 
beachten. 3Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Mitwir-
kung des NDR jeweils in einem abgrenzbaren und ihm zure-
chenbaren Anteil an dem jeweiligen Gemeinschaftsangebot be-
steht. 

(3) Der NDR kann zur Erfüllung seiner Aufgaben angebotsbe-
gleitend Druckwerke mit angebotsbezogenem Inhalt anbieten. 

§ 12 Verlautbarungsrecht 
1Der NDR hat der Bundesregierung und den Regierungen der 
Länder für amtliche Verlautbarungen angemessene Sendezeit 
unverzüglich und unentgeltlich einzuräumen. 2Für Inhalt und 
Gestaltung der Sendungen ist diejenige Regierung verantwort-
lich, der die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

§ 13 Gegendarstellung 
(1) 1Der NDR ist verpflichtet, eine Gegendarstellung der Per-
son, Gruppe oder Stelle zu verbreiten, die durch eine in einem 
Angebot aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist. 2Die 
Pflicht zur Verbreitung einer Gegendarstellung besteht nicht, 
wenn die betroffene Person, Gruppe oder Stelle kein berechtig-
tes Interesse an der Verbreitung hat oder wenn die Gegendar-
stellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist. 3Überschrei-
tet die Gegendarstellung nicht den Umfang des beanstandeten 
Angebotsteils, gilt sie als angemessen. 
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(2) 1Die Gegendarstellung muss unverzüglich, bei beanstande-
ten Sendungen spätestens innerhalb von zwei Monaten bezie-
hungsweise drei Monaten nach der erstmaligen Einstellung des 
Telemediums, schriftlich verlangt werden und von dem oder 
der Betroffenen oder seinem oder ihrem gesetzlichen Vertreter 
oder Vertreterin unterzeichnet sein. 2Die Gegendarstellung 
muss das beanstandete Angebot und die Tatsachenbehauptung 
bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben beschränken und 
darf keinen strafbaren Inhalt haben. 

(3) 1Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb dessel-
ben Angebots verbreitet werden, in welchem die beanstandete 
Tatsachenbehauptung erfolgt ist. 2Die Verbreitung erfolgt ohne 
Einschaltungen und Weglassungen. 3Eine Erwiderung auf die 
verbreitete Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Anga-
ben beschränken. 

(4) 1Im Fernsehen und Hörfunk muss die Gegendarstellung in-
nerhalb desselben Programms und desselben Sendungsange-
bots wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur glei-
chen Tageszeit verbreitet werden. 2Ist dies nicht möglich, ist die 
Gegendarstellung in einer vergleichbaren Sendung sowie zu ei-
ner angemessenen Sendezeit zu verbreiten. 3Ist dies ebenfalls 
nicht möglich, muss die Gegendarstellung in sonstiger ange-
messener Art und Weise erfolgen. 

(5) 1In Telemedienangeboten muss die Gegendarstellung in 
dem gleichen Telemedium aufgenommen werden. 2Die Gegen-
darstellung ist in gleicher Aufmachung wie die Tatsachenbe-
hauptung anzubieten. 3Die Gegendarstellung ist so lange wie 
die Tatsachenbehauptung in unmittelbarer Verknüpfung mit ihr 
anzubieten. 4Wird die Tatsachenbehauptung nicht mehr ange-
boten oder endet das Angebot vor Aufnahme der Gegendarstel-
lung, so ist die Gegendarstellung an vergleichbarer Stelle so 
lange anzubieten, wie die ursprünglich angebotene Tatsachen-
behauptung. 

(6) 1Die Gegendarstellung wird unentgeltlich verbreitet. 2Dies 
gilt nicht, wenn sich die Gegendarstellung gegen eine Tatsa-
chenbehauptung richtet, die in einer Werbesendung verbreitet 
worden ist. 

(7) 1Verweigert der NDR die Verbreitung einer Gegendarstel-
lung, entscheiden auf Antrag des oder der Betroffenen die or-
dentlichen Gerichte. 2Die Vorschriften der Zivilprozessordnung 
über das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
gelten entsprechend. 3Eine Gefährdung des Anspruchs braucht 
nicht glaubhaft gemacht zu werden. 4Ein Verfahren in der 
Hauptsache findet nicht statt. 

(8) 1Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für wahrheitsgetreue Be-
richte über öffentliche Sitzungen des Europäischen Parlaments, 
der gesetzgebenden Organe des Bundes, der Länder und der 
Vertretungen der kommunalen Gebietskörperschaften, der Ge-
richte sowie für Sendungen nach den §§ 12 und 16. 2Zu einer 
Gegendarstellung kann eine Gegendarstellung nicht verlangt 
werden. 

§ 14 Eingaberecht 
(1) Jeder oder jede hat das Recht, sich mit Eingaben und Anre-
gungen zu den Angeboten an den Rundfunkrat sowie an den In-
tendanten oder die Intendantin oder – bezogen auf die Angebote 
der jeweiligen Landesfunkhäuser – an den jeweiligen Landes-
rundfunkrat sowie an den jeweiligen Landesfunkhausdirektor 
oder die jeweilige Landesfunkhausdirektorin zu wenden. 

(2) 1Der NDR stellt sicher, dass Beschwerden zu den Angebo-
ten, in denen die Verletzung von Angebotsgrundsätzen behaup-
tet wird, innerhalb angemessener Frist schriftlich beschieden 
werden. 2Wird die Beschwerde über ein Angebot in Textform 
eingelegt, so genügt auch für deren Bescheidung die Textform. 

§ 15 Beweissicherung 
(1) 1Die Angebote des NDR sind in Ton, Bild und Text voll-
ständig aufzuzeichnen beziehungsweise zu speichern sowie 
aufzubewahren. 2Bei Sendungen, die unter Verwendung einer 
Aufzeichnung oder eines audiovisuellen Beitrags ausgestrahlt 
werden, ist die Aufzeichnung oder der audiovisuelle Beitrag 
aufzubewahren, bei Telemedienangeboten die einzelnen Tele-
medien. 3Nach Ablauf von drei Monaten seit dem Tag der Ver-
breitung können Aufzeichnungen, audiovisuelle Beiträge und 
Telemedien gelöscht beziehungsweise vernichtet werden, so-
weit keine Beanstandungen mitgeteilt worden sind. 4Bei einer 

Beanstandung kann die Aufzeichnung, der audiovisuelle Bei-
trag oder das Telemedium erst gelöscht beziehungsweise ver-
nichtet werden, wenn die Beanstandung durch rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder 
auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Der Rundfunkrat kann mit der Zustimmung von zwei Drit-
teln seiner anwesenden Mitglieder Ausnahmen von der Auf-
zeichnungs-beziehungsweise Speicherungs- und Aufbewah-
rungspflicht nach Absatz 1 zulassen. 

(3) 1Wer schriftlich glaubhaft macht, durch ein Angebot in sei-
nen oder ihren Rechten berührt zu sein, kann Einsicht in die be-
treffenden Aufzeichnungen, audiovisuellen Beiträge und Tele-
medien verlangen. 2Dieser Anspruch ist ausgeschlossen, wenn 
er nicht innerhalb von drei Monaten seit dem Tag der Verbrei-
tung des beanstandeten Angebotsteils geltend gemacht worden 
ist. 3Über das Verlangen ist unverzüglich schriftlich zu ent-
scheiden. 4Auf Verlangen sind Antragstellenden auf deren Kos-
ten Vervielfältigungen oder Abschriften des beanstandeten An-
gebotsteils zu übersenden. 

(4) 1Jedes Mitglied des Rundfunkrats oder seiner Ausschüsse 
hat das Recht, die Aufbewahrung einer Aufzeichnung, eines au-
diovisuellen Beitrags oder eines Telemediums über die Frist des 
Absatzes 1 hinaus bis zur nächsten Rundfunkratssitzung zu ver-
langen. 2Der Rundfunkrat oder einer seiner Ausschüsse ent-
scheidet auf Antrag eines Mitglieds über die Verlängerung der 
Aufbewahrungsfrist. 

(5) Der NDR hat auf Verlangen Namen und Dienstanschrift des 
Intendanten oder der Intendantin und in den Fällen des Absatzes 
3 Name und Dienstanschrift des oder der für den beanstandeten 
Angebotsteil Verantwortlichen bekannt zu geben. 

(6) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach § 39 kann jedes der 
Länder Einsicht in Aufzeichnungen, audiovisuelle Beiträge und 
Telemedien nach Absatz 1 verlangen. 

§ 16 Besondere Sendezeiten 
(1) Den Parteien und Vereinigungen, für die in den Ländern ein 
Wahlvorschlag zu den Landesparlamenten, zum Deutschen 
Bundestag oder zum Europäischen Parlament zugelassen wor-
den ist, sind angemessene Sendezeiten zur Vorbereitung von 
Wahlen einzuräumen, soweit sie mit einer Landesliste oder in 
mindestens der Hälfte der Wahlkreise eines Landes mit eigenen 
Wahlvorschlägen an der Wahl teilnehmen. 

(2) 1Den Kirchen und den anderen über das gesamte Sendege-
biet verbreiteten Religionsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die 
Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkei-
ten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über 
Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. 2Für die 
Jüdischen Gemeinden gilt Entsprechendes. 3Dem NDR steht es 
frei, vergleichbare Bedarfe anderer Religionsgemeinschaften 
entsprechend ihrer Bedeutung und ihrem Verbreitungsgrad in 
der Bevölkerung bei seiner Programmgestaltung zu berücksich-
tigen, sofern sich die jeweilige Religionsgemeinschaft nicht ge-
gen die Grundwerte des Grundgesetzes richtet. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts 
der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige oder 
diejenige verantwortlich, dem oder der die Sendezeit zugebilligt 
worden ist. 

§ 17 Organe 
(1) Organe des NDR sind: 

1. der Rundfunkrat, 

2. der Verwaltungsrat, 

3. der Intendant oder die Intendantin, 

4. die Landesrundfunkräte, bezogen auf die Landespro-
gramme.  

(2) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die Mitgliedschaft 
im Verwaltungsrat schließen sich gegenseitig aus. 

(3) Angestellte oder Mitarbeitende des NDR können nicht Mit-
glied des Rundfunkrats oder des Verwaltungsrats sein.
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(4) Mitglieder der gesetzgebenden und beschließenden Organe 
der Europäischen Union, des Europarates, des Bundes oder ei-
nes der Länder können dem Rundfunkrat mit Ausnahme seiner 
Mitglieder nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und dem Ver-
waltungsrat nicht angehören. 

(5) Mitglied des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats kann 
nicht sein, wer seinen Hauptwohnsitz außerhalb des Sendege-
biets des NDR hat, wer Inhaber oder Inhaberin, Gesellschafter 
oder Gesellschafterin eines privaten Rundfunkveranstalters ist, 
wer Organ einer Landesmedienanstalt oder eines privaten 
Rundfunkveranstalters ist oder einem Organ angehört, in einem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen steht oder für diese als 
arbeitnehmerähnliche Person im Sinne des § 12a des Tarifver-
tragsgesetzes tätig ist. 

(6) 1Kein Mitglied des Rundfunkrats oder des Verwaltungsrats 
darf als Inhaber oder Inhaberin, Gesellschafter oder Gesell-
schafterin, Vorstandsmitglied, Angestellter oder Angestellte o-
der Vertreter oder Vertreterin eines Unternehmens unmittelbar 
oder mittelbar mit dem NDR für eigene oder fremde Rechnung 
Rechtsgeschäfte abschließen. 2Dies gilt auch für Unternehmen, 
die gemeinnütziger Art sind. 

(7) 1Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat darf nur ange-
hören, wer zu den Landesparlamenten wählbar ist. 2Das von 
dem Niedersächsischen Integrationsrat (NIR) gemäß § 18 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 15 entsandte Mitglied darf Ausländer o-
der Ausländerin sein. 

(8) 1Die Mitglieder des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats 
sind ehrenamtlich tätig. 2Die Vorschriften des § 20 Absatz 4 und 
des § 25 Absatz 4 bleiben unberührt. 

(9) 1Die Mitgliedschaft einer Person in den Gremien des NDR 
ist auf insgesamt drei Amtsperioden und in einem Gremium auf 
zwei Amtsperioden begrenzt. 2Die seit dem Jahr 2013 abgeleis-
teten Amtsperioden sind in die Berechnung mit einzubeziehen. 

§ 18 Zusammensetzung des Rundfunkrats 
(1) 1Der Rundfunkrat besteht aus höchstens 58 Mitgliedern. 
2Von ihnen entsenden 

1. höchstens elf Mitglieder die in den Landesparlamenten 
der Länder mit Fraktionen vertretenen Parteien, davon 

a) neun Mitglieder die in den gesetzgebenden Körper-
schaften der Länder vertretenen Parteien, davon drei 
aus Niedersachsen und je zwei aus Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, ent-
sprechend ihrem Stärkeverhältnis nach dem Höchst-
zahlverfahren d'Hondt, sowie 

b) je ein Mitglied die nach der Zahl ihrer Wählerinnen 
und Wähler in den jeweiligen Ländern stärkste und 
zweitstärkste Fraktion der in den Landesparlamen-
ten vertretenen Parteien, auf die nach dem Höchst-
zahlverfahren d'Hondt kein Sitz im Rundfunkrat ent-
fallen ist; maßgebend sind die Ergebnisse der Wah-
len zu den Landesparlamenten vor dem jeweils ers-
ten Zusammentritt des Rundfunkrats, 

2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei 
Mitglieder die römischkatholische Kirche, davon je ein 
Mitglied aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein, 

3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in Hamburg, 

4. vier Mitglieder der Deutsche Gewerkschaftsbund, ein 
Mitglied die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(Ver.di), ein Mitglied der Deutsche Beamtenbund, da-
von drei aus Niedersachsen und je eines aus Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, 

5. drei Mitglieder die Arbeitgeberverbände, davon zwei 
aus dem Bereich der Industrie und eines aus dem Bereich 
des Handels, ein Mitglied die Handwerksverbände, ein 
Mitglied die Verbände der Freien Berufe, und zwar zwei 
aus Niedersachsen und je eines aus Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, dabei im 
Falle Hamburgs für Industrie, Handel und Handwerk an 
Stelle der Landesvereinigungen jeweils die Kammer, 

6. ein Mitglied der Bauernverband aus Mecklenburg-Vor-
pommern, 

7. drei Mitglieder die Landesfrauenräte und Landesarbeits-
gemeinschaften, -verbände und -initiativen der Frauen, 
und zwar je eines aus Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein, 

8. je ein Mitglied der Landessportbund aus Niedersachsen 
und der Landessportbund aus Mecklenburg-Vorpom-
mern, 

9. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens, 

10. ein Mitglied der Haus- und Grundeigentümerverein e.V. 
aus Mecklenburg-Vorpommern, ein Mitglied der Deut-
sche Mieterbund, Landesverband Schleswig-Holstein 
e.V., sowie ein Mitglied die in Hamburg mit der Ver-
braucherberatung betraute Institution, 

11. ein Mitglied die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, ein Mitglied die Ar-
beiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein 
e.V., ein Mitglied das Diakonische Werk aus Hamburg 
und ein Mitglied der Deutsche Caritasverband e.V. aus 
Mecklenburg-Vorpommern, 

12. ein Mitglied der Deutsche Kinderschutzbund e.V. aus 
Schleswig-Holstein, ein Mitglied der Landesjugendring 
aus Niedersachsen, ein Mitglied der Landeselternrat aus 
Niedersachsen, ein Mitglied die Erwachsenenbildungs-
organisationen aus Niedersachsen, 

13. ein Mitglied Robin Wood e.V. aus Hamburg, ein Mit-
glied der BUND aus Niedersachsen, ein Mitglied der 
Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein e.V. und 
ein Mitglied der Landesverband Bürgerinitiativen Um-
weltschutz aus Niedersachsen, ein Mitglied der Heimat-
verband aus Mecklenburg-Vorpommern, 

14. ein Mitglied die Arbeitsgruppe Bildende Kunst aus 
Hamburg, ein Mitglied der Verband Deutscher Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller (VS) in Niedersachsen 
und ein Mitglied der Landesmusikrat Schleswig-Hol-
stein e.V., 

15. ein Mitglied der SoVD-Landesverband Niedersachsen 
e.V., ein Mitglied der Niedersächsische Integrationsrat 
(NIR) und ein Mitglied der Landesseniorenrat Nieder-
sachsen e.V., 

16. ein Mitglied der Verband der Opfer des Stalinismus aus 
Mecklenburg-Vorpommern und ein Mitglied die Aktion 
Sühnezeichen aus Niedersachsen. 

(2) 1Bei der Entsendung der Mitglieder sind Frauen und Männer 
gleichermaßen zu berücksichtigen. 2Sofern zu Beginn der 
Amtsperiode ein neues Mitglied entsandt wird, muss einem 
männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen Mitglied 
ein Mann nachfolgen. 3Wird während der laufenden Amtsperi-
ode ein neues Mitglied entsandt, findet der Wechsel nach Satz 
2 nicht statt. 4Sofern einer Organisation oder einer Gruppe zwei 
oder mehr Entsenderechte zustehen, sind mindestens je eine 
Frau und ein Mann zu entsenden. 5Kann eine Organisation oder 
Gruppe aufgrund ihrer Zusammensetzung die Anforderungen 
der Sätze 2 bis 4 nicht erfüllen, ist dies gegenüber dem Vorsitz 
des Rundfunkrats bei der Benennung des Mitglieds schriftlich 
zu begründen; der Vorsitz des Rundfunkrats entscheidet, ob auf 
dieser Grundlage eine Ausnahme zuzulassen ist. 6Die Entsen-
dung eines diversen Mitglieds ist jederzeit möglich. 

(3) Kommt zwischen den nach Absatz 1 Satz 2 Nummern 2,4 
und 5 entsendungsberechtigten Organisationen eine Einigung 
über die Länderzuordnung nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach der Aufforderung zur Benennung der Mitglieder 
zustande, entscheidet darüber das Präsidium des Parlaments des 
nach § 39 aufsichtsführenden Landes – im Fall einer Einigung 
zwischen den Verbänden, Initiativen und Arbeitsgemeinschaf-
ten des Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 entscheidet das Präsidium 
des Parlaments des jeweils entsendeberechtigten Landes auf der 
Grundlage von Vorschlägen dieser Organisationen. 

(4) 1Die Organisationen und Gruppen entsenden die Mitglieder, 
auch unter Beachtung von Absatz 2, in eigener Verantwortung. 
2Eine einmalige Wiederentsendung in den Rundfunkrat ist zu-
lässig. 3Der oder die Vorsitzende des Rundfunkrats fordert neun 
Monate vor Ablauf der Amtsperiode des Gremiums die in 
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Absatz 1 genannten Organisationen und Gruppen auf, das zu 
entsendende Mitglied dem Rundfunkratsvorsitz zu benennen. 
4Er oder sie stellt die ordnungsgemäße Entsendung fest. 

(5) 1Solange und soweit Mitglieder in den Rundfunkrat nicht 
entsandt werden, verringert sich die Mitgliederzahl entspre-
chend. 2Scheidet ein Mitglied des Rundfunkrats vorzeitig aus, 
ist für den Rest der Amtsperiode ein Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin nach den für die Entsendung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Vorschriften zu bestimmen. 

(6) 1Kann eine nach Absatz 1 entsendungsberechtigte Organi-
sation oder Gruppe die ihr zugewiesenen Aufgaben im Rund-
funkrat aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer 
nicht mehr wahrnehmen, so entscheidet auf Antrag des Rund-
funkrats das Parlament des Landes, in dem diese Organisation 
oder Gruppe ihren Sitz hat, über die ersatzweise Entsendung. 
2Die Auswahl wird unter Organisationen oder Gruppen mit im 
Wesentlichen gleichartiger gesellschaftlicher Aufgabenstellung 
getroffen. 

(7) Die Landesregierungen überprüfen die Zusammensetzung 
des Rundfunkrats gemäß Absatz 1 Satz 2 rechtzeitig vor Ablauf 
jeder Amtsperiode darauf, ob die Zusammensetzung eine sach-
gerechte, der bestehenden Vielfalt prinzipiell Rechnung tra-
gende Bestimmung und Gewichtung der maßgeblichen gesell-
schaftlichen Kräfte noch gewährleistet, und legen den Parla-
menten einen Vorschlag zur Zusammensetzung für die nächste 
Amtsperiode vor. 

§ 19 Aufgaben des Rundfunkrats 
(1) 1Der Rundfunkrat soll die Interessen der Allgemeinheit auf 
dem Gebiet des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vertreten. 
2Dabei berücksichtigt er die Vielfalt der Meinungen der Bürger 
und Bürgerinnen. 3Er wirkt darauf hin, dass der NDR seine Auf-
gabe nach diesem Staatsvertrag erfüllt, soweit dafür nicht der 
Verwaltungsrat zuständig ist. 

(2) 1Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung der Anforde-
rungen an die Angebote des NDR (§§ 3,5,7 bis 10) und berät 
den Intendanten oder die Intendantin in allgemeinen Pro-
grammangelegenheiten. 2Er kann feststellen, dass einzelne Sen-
dungen gegen diese Anforderungen verstoßen, und den Inten-
danten oder die Intendantin anweisen, einen festgestellten Ver-
stoß nicht fortzusetzen oder künftig zu unterlassen. 3Eine Kon-
trolle einzelner Sendungen durch den Rundfunkrat vor ihrer 
Ausstrahlung ist nicht zulässig; die Vorschriften des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(3) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Aufgaben: 

1. Erlass von Satzungen, 

2. Wahl und Abberufung des Intendanten oder der Inten-
dantin und seines oder ihres Stellvertreters oder seiner 
oder ihrer Stellvertreterin, 

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungs-
rats, 

4. Genehmigung des Wirtschaftsplans; dabei kann der 
Rundfunkrat über den vom Verwaltungsrat festgestell-
ten Gesamtansatz der Aufwendungen nicht hinausgehen, 

5. Genehmigung des Jahresabschlusses, 

6. Entscheidung über die Übernahme von Verpflichtungen 
im Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro bei Verträgen 
über Herstellung, Erwerb, Veräußerung und Auswer-
tung von Angebotsteilen oder entsprechenden Rechten, 

7. Zustimmung zur gemeinsamen Produktion und Gestal-
tung von Teilen der Landesprogramme durch die Lan-
desfunkhäuser im Rahmen von § 3 Absatz 4, 

8. Zustimmung zur Einrichtung eines weiteren Landespro-
gramms gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4, 

9. Entscheidung über Beschränkungen und Ausnahmen 
nach den §§ 8 und 9 Absatz 1 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages, 

10. Zustimmung zum Redaktionsstatut gemäß § 42 nach 
Anhörung des Verwaltungsrats. 

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Rund-
funkrat und seinen Ausschüssen von dem Intendanten oder der 
Intendantin und vom Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen und 
Einsicht in die Unterlagen des NDR zu gewähren. 

(5) 1Die Wahl nach Absatz 3 Nummer 3 findet ein Jahr nach 
dem ersten Zusammentritt des Rundfunkrats statt. 2Eine einma-
lige Wiederwahl von Mitgliedern in den Verwaltungsrat ist zu-
lässig. 

§ 20 Amtsperiode und Vorsitz des 
Rundfunkrats 
(1) 1Die Amtsperiode des Rundfunkrats beträgt fünf Jahre und 
beginnt mit seinem ersten Zusammentritt. 2Nach Ablauf der 
Amtsperiode führt der Rundfunkrat die Geschäfte bis zum Zu-
sammentritt des neuen Rundfunkrats. 3Die Mitgliedschaft im 
Rundfunkrat endet, wenn ein Ausschließungsgrund nach § 17 
Absatz 2 bis Absatz 6 eintritt oder eine persönliche Vorausset-
zung nach § 17 Absatz 7 fortfällt. 

(2) 1Die Mitglieder des Rundfunkrats haben bei Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. 
2Sie sind in ihrer Amtsführung an Aufträge oder Weisungen 
nicht gebunden. 

(3) 1Der Rundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die Funkti-
onen Vorsitz sowie erste, zweite und dritte Stellvertretung für 
die Dauer von 15 Monaten. 2Die vier Mitglieder müssen jeweils 
verschiedenen Ländern angehören. 3Der Vorsitz muss gleicher-
maßen aus Frauen und Männern bestehen. 4Der Vorsitz wech-
selt nach Ländern in der Reihenfolge Schleswig-Holstein – Nie-
dersachsen – Hamburg – Mecklenburg-Vorpommern. 

(4) 1Die Mitglieder des Rundfunkrats haben Anspruch auf Er-
satz von Reisekosten sowie auf angemessene Tagegelder und 
Übernachtungskosten nach Maßgabe der Satzung. 2Mitglieder 
des Vorstands sowie Vorsitzende von Ausschüssen haben zu-
dem Anspruch auf eine angemessene Aufwandsentschädigung. 

§ 21 Sitzungen des Rundfunkrats 
(1) Die Sitzungen des Rundfunkrats finden nach Maßgabe der 
Satzung statt. 

(2) 1Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Intendant o-
der die Intendantin, dessen oder deren Stellvertreter oder Stell-
vertreterin und die Direktoren oder Direktorinnen (Funkhausdi-
rektoren oder -direktorinnen und andere Direktoren oder Direk-
torinnen) können an den Sitzungen des Rundfunkrats beratend 
teilnehmen. 2Auf Verlangen des Rundfunkrats sind der oder die 
Vorsitzende des Verwaltungsrats sowie der Intendant oder die 
Intendantin, dessen oder deren Stellvertreter oder Stellvertrete-
rin und die Direktoren oder Direktorinnen hierzu verpflichtet. 

(3) 1Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu drei 
Mitglieder entsenden. 2Ihnen wird auf Verlangen zu Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt. 

(4) 1Die Regierungen der Länder sind in ihrer Funktion als 
Rechtsaufsicht berechtigt, zu den Sitzungen des Rundfunkrats 
Vertreter oder Vertreterinnen zu entsenden. 2Diese Vertreter o-
der Vertreterinnen sind jederzeit zu hören. 

(5) 1Die Sitzungen des Rundfunkrats sind öffentlich. 2In be-
gründeten Ausnahmefällen kann der Rundfunkrat den Aus-
schluss der Öffentlichkeit beschließen. 3Personalangelegenhei-
ten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes vertraulich 
sind, und Angelegenheiten, in welchen die Offenlegung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des NDR oder Dritter un-
vermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
zu behandeln. 4Die Sitzungen der Ausschüsse nach § 23 sind 
grundsätzlich nicht öffentlich. 

(6) Die Öffentlichkeit der Sitzungen kann auch dadurch herge-
stellt werden, dass die Sitzungen zeitgleich in Bild und Ton in 
einen öffentlich zugänglichen Raum des NDR oder über allge-
mein zugängliche Netze übertragen werden. 

(7) 1Ist die Durchführung einer Sitzung des Rundfunkrats in un-
mittelbarer Anwesenheit seiner Mitglieder und der nach Absatz 
2 bis Absatz 4 sonst Teilnahmeberechtigten nicht möglich oder 
durch außergewöhnliche äußere Umstände erheblich erschwert, 
kann das den Vorsitz führende Mitglied des Rundfunkrats an-
ordnen, dass ohne unmittelbare Anwesenheit stattdessen die 
Teilnehmenden durch eine synchrone Übertragung von Bild 
und Ton miteinander verbunden sind (Videokonferenz). 2Eine 
Bildübertragung kann bei bis zu einem Drittel der teilnehmen-
den Mitglieder des Rundfunkrats unterbleiben, soweit diese mit 
einer ausschließlich durch Tonübertragung gewährleisteten 
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Teilnahme einverstanden sind und kein Zweifel an deren Iden-
tität besteht. 3Durch geeignete technische Hilfsmittel ist sicher-
zustellen, dass Teilnahme- und Rederechte uneingeschränkt 
ausgeübt werden können und der Datenschutz gewährleistet 
bleibt. 4Die Öffentlichkeit einer Sitzung nach Satz 1 ist durch 
das Verfahren nach Absatz 6 zu gewährleisten. 5Die Regelun-
gen über den Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß Absatz 5 
Satz 2 und Satz 3 sowie über die Beschlussfassung innerhalb 
einer Videokonferenz gemäß § 22 Absatz 4 bleiben unberührt. 

(8) 1Die Zusammensetzung des Rundfunkrats sowie seiner Aus-
schüsse nach § 23 sind zu veröffentlichen. 2Die Tagesordnung 
der Sitzungen des Rundfunkrats und seiner Ausschüsse sind 
spätestens eine Woche vor den Sitzungen zu veröffentlichen. 
3Im Anschluss an die Sitzungen des Rundfunkrats sind Zusam-
menfassungen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des 
Rundfunkrats und seiner vorbereitenden Ausschüsse sowie die 
Anwesenheitslisten zu veröffentlichen. 4Die Veröffentlichung 
hat unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
sowie personenbezogenen Daten der Beschäftigten des NDR zu 
erfolgen. 5Berechtigte Interessen Dritter an Geheimhaltung sind 
zu wahren. 6Eine Veröffentlichung in elektronischer Form im 
Online-Angebot des NDR ist ausreichend. 

(9) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 22 Beschlüsse des Rundfunkrats 
(1) 1Der Rundfunkrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
nach näherer Vorschrift der Satzung geladen wurden und wenn 
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 2Die 
Mitglieder des Rundfunkrats gelten auch im Rahmen einer ge-
mäß § 21 Absatz 7 angeordneten Videokonferenz als anwesend. 

(2) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist der 
Rundfunkrat beschlussfähig, wenn zu einer wegen Beschluss-
unfähigkeit aufgehobenen Sitzung unter ausdrücklichem Hin-
weis hierauf innerhalb einer angemessenen Frist erneut geladen 
wird. 

(3) 1Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse durch Zustimmung 
mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit 
dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt. 2Dasselbe gilt für 
Wahlen. 3Für Beschlüsse und Wahlen nach § 19 Absatz 3 Num-
mern 1 bis 4 und Nummer 8 ist eine Zustimmung von zwei Drit-
teln der anwesenden Mitglieder erforderlich; § 29 Absatz 3 
bleibt unberührt. 

(4) 1Beschlüsse des Rundfunkrats innerhalb einer gemäß § 21 
Absatz 7 angeordneten Videokonferenz sind in einem elektro-
nischen oder schriftlichen Verfahren zulässig, wenn in Fällen 
höherer Gewalt die Beratung und Abstimmung des Rund-
funkrats über einen Beschlussgegenstand ausschließlich in ei-
nem solchen Rahmen möglich ist, der Gegenstand der Be-
schlussfassung keinen zeitlichen Aufschub zulässt und nicht die 
Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Rundfunkrats dieser 
Verfahrensweise vorab widersprochen hat. 2Das Vorliegen des 
Ausnahmefalls nach Satz 1 stellt das den Vorsitz führende Mit-
glied des Rundfunkrats fest und begründet dieses. 3Zur Stimm-
abgabe sind nur diejenigen Mitglieder des Rundfunkrats be-
rechtigt, die nachweisbar an der Videokonferenz teilnehmen be-
ziehungsweise teilgenommen haben. 4Durch geeignete techni-
sche Hilfsmittel ist sicherzustellen, dass diese Stimmrechte 
uneingeschränkt ausgeübt werden können. 5Geheime Abstim-
mungen dürfen in einer Videokonferenz nicht durchgeführt 
werden. 

(5) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 23 Ausschüsse des Rundfunkrats 
(1) 1Der Rundfunkrat bildet mindestens einen Programmaus-
schuss. 2Er kann weitere Ausschüsse bilden. 3In den Ausschüs-
sen sollen Frauen und Männer entsprechend dem Verhältnis im 
Rundfunkrat vertreten sein. 4Der Programmausschuss bereitet 
die Beschlüsse des Rundfunkrats in Programmangelegenheiten 
vor. 5Er kann dem Intendanten oder der Intendantin in Pro-
grammangelegenheiten Empfehlungen geben, soweit der Rund-
funkrat nichts anderes beschließt. 

(2) 1Der Programmausschuss kann mit der Zustimmung von 
zwei Dritteln seiner anwesenden Mitglieder in dringenden Pro-
grammangelegenheiten, in denen eine Beschlussfassung des 
Rundfunkrats nicht kurzfristig herbeigeführt werden kann, die 

zur Einhaltung der Programmanforderungen erforderlichen Be-
schlüsse nach § 19 Absatz 2 fassen. 2Der oder die Vorsitzende 
des Rundfunkrats ist hiervon unverzüglich zu unterrichten. 3Der 
Rundfunkrat hat in seiner nächsten Sitzung über die Beschlüsse 
des Programmausschusses zu entscheiden. 

§ 24 Landesrundfunkrat 
(1) 1Bei jedem Landesfunkhaus wird ein Landesrundfunkrat ge-
bildet. 2Dem Landesrundfunkrat gehören die Mitglieder des je-
weiligen Landes im Rundfunkrat an. 3Die Landesrundfunkräte 
können öffentlich tagen. 

(2) 1Der Landesrundfunkrat überwacht die Einhaltung der An-
forderungen an die jeweiligen Landesangebote (§ 3 Absatz 3; 
§§ 5, 7 bis 10) und berät im Rahmen der Aufgaben, die dem 
Landesfunkhaus zur Wahrnehmung in eigener Verantwortung 
nach diesem Staatsvertrag zugewiesen sind, den Landesfunk-
hausdirektor oder die Landesfunkhausdirektorin in allen Ange-
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 2Er kann nach er-
folgter Ausstrahlung feststellen, dass einzelne Angebote gegen 
diese Anforderungen verstoßen, und den Intendanten oder die 
Intendantin anweisen, einen festgestellten Verstoß nicht fortzu-
setzen oder künftig zu unterlassen. 3Eine Kontrolle einzelner 
Angebote durch den Landesrundfunkrat vor ihrer Ausstrahlung 
ist nicht zulässig; § 9 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
bleibt unberührt. 4Dem Landesrundfunkrat stehen insbesondere 
folgende Aufgaben zu: 

1. Stellungnahme zum Entwurf des Wirtschaftsplans des 
Intendanten oder der Intendantin, soweit das Landes-
funkhaus betroffen ist, 

2. Zustimmung zum Vorschlag des Intendanten oder der 
Intendantin für die Berufung des Landesfunkhausdirek-
tors oder der Landesfunkhausdirektorin, 

3. Erlass einer Geschäftsordnung. 

(3) Die Gesamtverantwortung des Rundfunkrats (§ 19) bleibt 
unberührt. 

(4) 1Die Bestimmungen der §§ 19 Absatz 1 und Absatz 4; 20 
Absatz 1 und Absatz 2; 21 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3, 
Absatz 4 und Absatz 7 Satz 1 bis Satz 3; 22 Absatz 1 bis Absatz 
3 Satz 1 und Absatz 4 finden im Rahmen der Zuständigkeit des 
Landesrundfunkrats entsprechende Anwendung. 2Die Mitglie-
der des Landesrundfunkrats haben Anspruch auf Ersatz von 
Reisekosten sowie auf Tagegelder und Übernachtungsgelder 
nach Maßgabe der Satzung. 

(5) Der Landesrundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die 
Funktionen Vorsitz und Stellvertretung für die Dauer der Amts-
zeit des Rundfunkrats. 

(6) Der oder die Vorsitzende des Landesrundfunkrats oder sein 
oder ihr Stellvertreter oder seine oder ihre Stellvertreterin sind 
berechtigt und auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder des 
Rundfunkrats verpflichtet, über Angelegenheiten des jeweili-
gen Landesrundfunkrats im Rundfunkrat zu berichten. 

(7) 1Der oder die Vorsitzende des Rundfunkrats sowie der je-
weilige Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige Landes-
funkhausdirektorin sind berechtigt, an Sitzungen des Landes-
rundfunkrats teilzunehmen; auf Verlangen des Landesrund-
funkrats ist der jeweilige Landesfunkhausdirektor oder die je-
weilige Landesfunkhausdirektorin hierzu verpflichtet. 2Er oder 
sie kann verlangen, gehört zu werden. 3Gleiches gilt für den Fall 
der Stellvertretung. 

§ 25 Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
(1) 1Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, die vom 
Rundfunkrat gewählt werden, und zwar sechs Mitgliedern aus 
Niedersachsen und je zwei Mitgliedern aus Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, wovon jeweils die 
Hälfte Frauen sein sollen. 2Von den in den Verwaltungsrat ge-
wählten Mitgliedern müssen auf Frauen und Männer jeweils 
fünfzig vom Hundert entfallen. 3§ 18 Absatz 2 Satz 6 gilt ent-
sprechend. 

(2) 1Die Mitglieder des Verwaltungsrats müssen über die für die 
Tätigkeit im Verwaltungsrat erforderliche fachliche Qualifika-
tion verfügen. 2Hierzu zählen Kenntnisse auf den Gebieten der 
Finanzwirtschaft oder -wissenschaft, der Medienwirtschaft oder 
-Wissenschaft, der Rechtswissenschaft, des Journalismus oder 
vergleichbarer, geeigneter Qualifikationen. 
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(3) 1Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben die Interessen 
des NDR zu fördern. 2Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden; sie dürfen keine 
Sonderinteressen vertreten. 

(4) § 20 Absatz 4 gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrats 
entsprechend mit der Maßgabe, dass Mitglieder des Verwal-
tungsrats Anspruch auf eine angemessene Aufwandsentschädi-
gung haben. 

§ 26 Aufgaben des Verwaltungsrats 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des In-
tendanten oder der Intendantin; dies gilt nicht für die inhaltliche 
Gestaltung der Angebote, die allein der Rundfunkrat und – im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit – die Landesrundfunkräte überwa-
chen. 

(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende Aufgaben: 

1. Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresab-
schlusses, 

2. Feststellung des Entwicklungsplans, 

3. Erlass der Finanzordnung, 

4. Zustimmung zu Rechtsgeschäften und Entscheidungen 
des Intendanten oder der Intendantin nach § 31, 

5. Vertretung des NDR beim Abschluss von Rechtsge-
schäften und in anderen Rechtsangelegenheiten gegen-
über dem Intendanten oder der Intendantin, 

6. Auswahl des Abschlussprüfers oder der Abschlussprü-
ferin, 

7. Entlastung des Intendanten oder der Intendantin, 

8. Vorschläge für die Wahl und die Abberufung des Inten-
danten oder der Intendantin und seines oder ihres Stell-
vertreters oder seiner oder ihrer Stellvertreterin nach 
§ 29, 

9. Zustimmung zur Einrichtung eines weiteren Landespro-
gramms gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4. 

(3) 1Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Verwal-
tungsrat von dem Intendanten oder der Intendantin Auskünfte 
zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen des NDR zu gewäh-
ren. 2Der Verwaltungsrat kann einzelne Vorgänge untersuchen; 
er kann damit für bestimmte Aufgaben auch besondere Sach-
verständige beauftragen. 

§ 27 Amtsperiode des Verwaltungsrats 
(1) 1Die Amtsperiode des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre 
und beginnt mit seinem ersten Zusammentritt. 2Nach Ablauf der 
Amtsperiode führt der Verwaltungsrat die Geschäfte bis zum 
Zusammentritt des neuen Verwaltungsrats. 3Die Mitgliedschaft 
im Verwaltungsrat endet bei Abberufung oder dann, wenn ein 
Ausschließungsgrund nach § 17 Absatz 2 bis Absatz 6 eintritt 
oder eine persönliche Voraussetzung nach § 17 Absatz 7 fort-
fällt. 

(2) 1Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann auf Antrag des Ver-
waltungsrats vom Rundfunkrat abberufen werden, wenn sein 
Verbleiben im Amt die Interessen des NDR erheblich schädigen 
würde. 2Der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat haben dem 
betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 3Das 
betroffene Mitglied ist von der Beratung und Beschlussfassung 
über den Antrag im Verwaltungsrat ausgeschlossen. 4Das Nä-
here regelt die Satzung. 

(3) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrats vorzeitig aus, ist 
innerhalb von zwei Monaten nach dessen Ausscheiden für den 
Rest der Amtsperiode ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu 
wählen. 

§ 28 Sitzungen des Verwaltungsrats 
(1) 1Der Verwaltungsrat tritt in der Regel einmal im Monat, 
mindestens jedoch einmal im Vierteljahr zusammen. 2Er wird 
von seinem oder seiner Vorsitzenden oder, wenn ein Vorsitzen-
der oder eine Vorsitzende nicht vorhanden ist, von dem an Le-
bensjahren ältesten Mitglied einberufen. 3Der Verwaltungsrat 
ist unverzüglich einzuberufen, wenn drei Mitglieder unter An-
gabe der Gründe es verlangen. 

(2) 1Der Intendant oder die Intendantin, der Stellvertreter oder 
die Stellvertreterin sowie die Direktoren und Direktorinnen 

können an den Sitzungen des Verwaltungsrats beratend teilneh-
men. 2Auf Verlangen des Verwaltungsrats sind sie hierzu ver-
pflichtet. 

(3) 1Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der nach näherer Vorschrift der Satzung geladen wurden und 
wenn mindestens sieben Mitglieder anwesend sind. 2Ist der Ver-
waltungsrat beschlussunfähig, sind alle Mitglieder innerhalb ei-
ner Woche mit derselben Tagesordnung erneut zu laden. 3In der 
darauf stattfindenden Sitzung ist der Verwaltungsrat ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig. 

(4) 1Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse durch Zustim-
mung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, so-
weit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist; ent-
sprechendes gilt für die Wahl des oder der Vorsitzenden und 
dessen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin. 2Für Be-
schlüsse nach § 26 Absatz 2 Nummern 1, 2, 8 und 9 ist die Zu-
stimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder erfor-
derlich. 3Kommt eine Mehrheit nicht zustande, ist der Antrag 
abgelehnt. 

(5) 1Ist die Durchführung einer Sitzung des Verwaltungsrats in 
unmittelbarer Anwesenheit seiner Mitglieder nicht möglich o-
der durch außergewöhnliche äußere Umstände erheblich er-
schwert, kann der Verwaltungsrat stattdessen im Wege einer 
Audio-/Videokonferenz ohne unmittelbare Anwesenheit zu-
sammentreten. 2In diesem Fall ist eine Beschlussfassung im 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren zulässig. 3Stimm-
berechtigt sind diejenigen Mitglieder, die an der Audio-/Video-
konferenz teilnehmen beziehungsweise teilgenommen haben. 

(6) 1Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsitzenden oder seine 
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder Stellver-
treterin für die Dauer von 15 Monaten. 2Der Vorsitz wechselt 
nach Ländern in der Reihenfolge Niedersachsen – Hamburg – 
Mecklenburg-Vorpommern – Schleswig-Holstein. 3Für die 
Wahl des oder der stellvertretenden Vorsitzenden gilt die um-
gekehrte Reihenfolge. 

(7) 1Die Regierungen der Länder sind in ihrer Funktion als 
Rechtsaufsicht berechtigt, zu den Sitzungen des Verwaltungs-
rats je einen Vertreter oder eine Vertreterin zu entsenden. 2Diese 
sind jederzeit zu hören. 3Ihnen sind alle Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen, die auch die Mitglieder des Verwaltungsrats er-
halten. 

(8) 1Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu drei 
Mitglieder entsenden. 2Ihnen wird auf Verlangen zu Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt. 

§ 29 Wahl und Abberufung des Intendanten 
oder der Intendantin 
(1) 1Der Intendant oder die Intendantin und der Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin werden vom Rundfunkrat auf Vor-
schlag des Verwaltungsrats für die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt. 2Die Wahl erfolgt innerhalb der letzten sechs Monate sei-
ner oder ihrer Amtszeit, bei vorzeitigem Ausscheiden unver-
züglich, spätestens innerhalb von sechs Monaten. 3Eine Wieder-
wahl ist zweimal zulässig. 

(2) 1Macht der Verwaltungsrat nicht innerhalb von drei Mona-
ten einen Wahlvorschlag, entfällt das Vorschlagsrecht. 2Findet 
ein Wahlvorschlag nicht die erforderliche Zustimmung im 
Rundfunkrat, ist der Verwaltungsrat berechtigt, jeweils inner-
halb eines weiteren Monats einen neuen Wahlvorschlag zu ma-
chen; Satz 1 gilt entsprechend. 

(3) 1Kommt innerhalb der Frist nach Absatz 1 die Wahl im 
Rundfunkrat nicht zustande, findet nach Ablauf eines Monats 
ein weiterer Wahlgang statt. 2In ihm ist gewählt, wer die Zu-
stimmung der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Rund-
funkrats erhält. 

(4) Der Intendant oder die Intendantin und der Stellvertreter o-
der die Stellvertreterin können vor Ablauf der Amtsperiode, 
auch auf Vorschlag des Verwaltungsrats, durch Beschluss des 
Rundfunkrats abberufen werden. 

(5) Für die Ansprüche aus den Anstellungsverträgen gelten die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts. 
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§ 30 Intendanz und Direktorium 
(1) 1Der Intendant oder die Intendantin leitet den NDR. 2Er oder 
sie berät mit dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin sowie 
mit den Direktoren oder Direktorinnen die wesentlichen Ange-
legenheiten. 

(2) 1Die Aufgaben, Befugnisse und Rechtsverhältnisse des In-
tendanten oder der Intendantin, des Stellvertreters oder der 
Stellvertreterin und der Direktoren oder Direktorinnen, deren 
Zahl sowie die Geschäftsverteilung bestimmt die Satzung, so-
weit dieser Staatsvertrag keine Regelung trifft. 2Der Stellvertre-
ter oder die Stellvertreterin wird von dem Direktor oder der Di-
rektorin mit der längsten Dienstzeit vertreten. 3Ist ein Stellver-
treter oder eine Stellvertreterin des Intendanten oder der Inten-
dantin nicht bestellt, nimmt der dienstälteste Direktor oder die 
Direktorin mit der längsten Dienstzeit die Aufgaben des Stell-
vertreters oder der Stellvertreterin wahr. 

(3) 1Der Intendant oder die Intendantin vertritt die Anstalt als 
gesetzlicher Vertreter gerichtlich und außergerichtlich. 2Die 
Satzung regelt die Vertretungsbefugnis, insbesondere bestimmt 
sie die Fälle, in denen der Intendant oder die Intendantin zur 
Vertretung der Mitzeichnung des Stellvertreters oder der Stell-
vertreterin oder eines Direktors oder einer Direktorin bedarf. 

(4) 1Der Intendant oder die Intendantin legt dem Rundfunkrat 
und dem Verwaltungsrat den Entwurf des Wirtschaftsplans, den 
Jahresabschluss und den Geschäftsbericht vor. 2Die Landes-
funkhäuser sind hierbei jeweils gesondert auszuweisen. 3Beim 
Aufstellen des Wirtschaftsplans sind die Stellungnahmen der 
Landesrundfunkräte (§ 24 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1) zu be-
rücksichtigen; die Stellungnahmen sind für die Beschlussfas-
sung vorzulegen. 

(5) Der Intendant oder die Intendantin berichtet dem Verwal-
tungsrat alle zwei Jahre quantifiziert und detailliert über die 
Auftrags- und Koproduktionen mit unabhängigen und abhängi-
gen Produzenten. 

(6) Der Intendant oder die Intendantin hat dafür Sorge zu tragen, 
dass das Angebot des NDR den Angebotsanforderungen (§ 3 
Absatz 3; §§ 5, 7 bis 10) entspricht. 

(7) Dem Intendanten oder der Intendantin, dem Stellvertreter o-
der der Stellvertreterin und den Direktoren oder Direktorinnen 
wird eine begleitende Projekt- und Finanzkontrolle nach Maß-
gabe der Satzung zugeordnet. 

§ 31 Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 
(1) Der Intendant oder die Intendantin bedarf in folgenden An-
gelegenheiten der Zustimmung des Verwaltungsrats: 

1. Abschluss und Kündigung von Anstellungsverträgen 
mit Angestellten, deren Bezüge über der höchsten Tarif-
gruppe liegen, sowie Bestellung und Abberufung von 
Direktoren oder Direktorinnen; § 3 Absatz 2 Satz 3 so-
wie § 24 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 bleiben unberührt, 

2. Abschluss von Dienstvereinbarungen und Tarifverträ-
gen, 

3. grundlegende Veränderungen der Bedingungen der 
Rundfunkwerbung, 

4. Abschluss von Vereinbarungen über die Zusammenar-
beit mit anderen Rundfunkveranstaltern im Rahmen von 
§ 11, 

5. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 

6. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen sowie un-
mittelbaren Beteiligungen an ihnen gemäß § 37, 

7. Erwerb und Veräußerung von mittelbaren Beteiligungen 
an Unternehmen gemäß § 37, soweit die mittelbare Be-
teiligung nach dem Erwerb mehr als 50 Prozent oder 
nach der Veräußerung weniger als 50 Prozent am Grund- 
oder Stammkapital dieser Unternehmen beträgt, 

8. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von 
Krediten, soweit nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen, 

9. Übernahme von fremden Verbindlichkeiten, Bürgschaf-
ten und Garantien und 

10. Übernahme von Verpflichtungen im Wert von mehr als 
5 Millionen Euro außer bei Verträgen über Herstellung, 
Erwerb, Veräußerung oder Auswertung von Programm-
teilen oder entsprechenden Rechten. 

(2) Die Zustimmung des Verwaltungsrats zu Absatz 1 Nummer 
7 ist vor der abschließenden Befassung und Entscheidung des 
oder der zuständigen Organe des die Beteiligung eingehenden 
Unternehmens einzuholen. 

§ 32 Wirtschaftsführung 
(1) 1Der NDR hat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-
chen regelmäßigen Einnahmen vorrangig 

1. aus dem Rundfunkbeitrag, 

2. aus Werbung und Sponsoring, 

3. aus laufenden Erträgen seines Vermögens 

zu beschaffen. 2Sie dürfen nur für die in diesem Gesetz be-
stimmten Aufgaben verwendet werden. 3Die Bestimmungen 
des § 112 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 des Medienstaatsver-
trages bleiben unberührt. 

(2) 1Der NDR hat bei seiner Wirtschaftsführung die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, der Nachhaltigkeit so-
wie der Klarheit bei der finanziellen Zuordnung von Einnahmen 
und Ausgaben zu beachten. 2Er verwendet seine finanziellen 
Mittel in der Weise, wie dies zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlich ist. 3Die Wirtschaftsführung des NDR richtet sich 
nach der Finanzordnung, einer mehrjährigen Finanzplanung, 
dem Entwicklungsplan und dem jährlichen Wirtschaftsplan. 

(3) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist ein Entwicklungs-
plan aufzustellen und fortzuschreiben, der die Vorstellungen 
des NDR für die strukturelle Entwicklung der Rundfunkanstalt 
sowie den Ausbau seiner Einrichtungen, insbesondere für die 
Versorgung mit Landesprogrammen, enthält. 

(4) Ist bis zum Schluss eines Geschäftsjahres der Wirtschafts-
plan für das folgende Jahr nicht wirksam geworden, ist der In-
tendant oder die Intendantin bis zum Wirksamwerden ermäch-
tigt, alle Ausgaben zu leisten, die notwendig sind, um 

1. den Betrieb des NDR in seinem bisherigen Umfang zu 
erhalten, 

2. die von den Organen des NDR beschlossenen Maßnah-
men durchzuführen, 

3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzu-
setzen, sofern durch den Wirtschaftsplan des Vorjahres 
bereits Beträge bewilligt sind, 

4. rechtlich begründete Verpflichtungen des NDR zu erfül-
len. 

(5) 1Der NDR soll die Ansprüche der Mitarbeitenden aus Ver-
sorgungszusagen durch Bildung von Rückstellungen in ange-
messenem Umfang sicherstellen. 2Zur Sicherung der Ansprüche 
sind Finanzmittel in angemessener Höhe einem Sondervermö-
gen zuzuführen. 

§ 33 Jahresabschluss und Geschäftsbericht 
(1) 1Der Intendant oder die Intendantin hat nach Abschluss des 
Geschäftsjahres den Jahresabschluss, den Lagebericht, den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie einen Ge-
schäftsbericht aufzustellen. 2Der Geschäftsbericht hat einen 
umfassenden Einblick in die Vermögens- und Ertragsverhält-
nisse des NDR einschließlich seiner Beziehungen zu Beteili-
gungsunternehmen zu vermitteln. 

(2) 1Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht sind in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der Feststel-
lung zu prüfen. 2Getrennt auszuweisen ist insbesondere die Ver-
anstaltung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen. 3Die Krite-
rien für die Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben sind dem 
Verwaltungsrat zu erläutern. 4Der Abschlussprüfer oder die Ab-
schlussprüferin ist auch mit den Feststellungen und Berichten 
nach § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauf-
tragen. 

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzern-
lagebericht, Prüfungsbericht und Geschäftsbericht werden vom 
Intendanten oder von der Intendantin den Regierungen und 
Rechnungshöfen der Länder übermittelt. 

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch den Rund-
funkrat veröffentlicht der Intendant oder die Intendantin eine 
Gesamtübersicht über den Jahresabschluss und eine Zusam-
menfassung der wesentlichen Teile des Geschäftsberichts. 
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§ 34 Information der Landesparlamente 
Für die Information der Parlamente der Länder gilt § 5a des 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages entsprechend. 

§ 35 Finanzordnung 
(1) Die Finanzordnung wird vom Verwaltungsrat erlassen. 

(2) Die Finanzordnung hat von folgenden Grundsätzen auszu-
gehen: 

1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzu-
stellen. § 33 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 gilt entspre-
chend. Der Wirtschaftsplan dient der Feststellung und 
Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Auf-
gaben des NDR voraussichtlich notwendig ist; 

2. der Wirtschaftsplan ermächtigt den Intendanten oder die 
Intendantin, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen 
einzugehen; 

3. der Wirtschaftsplan bestimmt, bis zu welcher Höhe der 
Intendant oder die Intendantin Kredite aufnehmen darf. 

§ 36 Finanzkontrolle 
(1) 1Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Wirtschaftsfüh-
rung des NDR gemeinsam. 2Federführend ist grundsätzlich der 
Rechnungshof des nach § 39 Aufsicht führenden Landes. 

(2) 1Der für die Durchführung zuständige Rechnungshof teilt 
das Ergebnis der Prüfung des NDR einschließlich deren Betei-
ligungsunternehmen dem Intendanten oder der Intendantin, 
dem Direktor oder der Direktorin des jeweiligen Landesfunk-
hauses, den jeweils zuständigen Aufsichtsgremien und der Ge-
schäftsführung des geprüften Beteiligungsunternehmens sowie 
der KEF mit. 2Er gibt dem Intendanten oder der Intendantin, 
dem Direktor oder der Direktorin des jeweiligen Landesfunk-
hauses und der Geschäftsführung des Beteiligungsunterneh-
mens Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prü-
fung und berücksichtigt die Stellungnahmen. 3Den auf dieser 
Grundlage erstellten abschließenden Bericht über das Ergebnis 
teilt der zuständige Rechnungshof den Landtagen und den Lan-
desregierungen sowie der KEF mit und veröffentlicht ihn an-
schließend. 4Dabei hat der Rechnungshof darauf zu achten, dass 
die Wettbewerbsfähigkeit des geprüften Beteiligungsunterneh-
mens nicht beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. 

(3) Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnungen der Länder 
über Unternehmen in der Rechtsform einer landesunmittelbaren 
juristischen Person des öffentlichen Rechts sind in der jeweils 
geltenden Fassung im Übrigen entsprechend anzuwenden. 

§ 37 Beteiligungen 
(1) 1An einem Unternehmen, das einen gewerblichen oder sons-
tigen wirtschaftlichen Zweck zum Gegenstand hat, darf sich der 
NDR unmittelbar oder mittelbar beteiligen, wenn 

1. dies im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben steht, 

2. das Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Per-
son besitzt und 

3. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Unterneh-
mens einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Organ 
vorsieht. 

2Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht erfüllt sein, 
wenn die Beteiligung nur vorübergehend eingegangen wird und 
unmittelbaren Angebotszwecken dient. 

(2) 1Bei Beteiligungsunternehmen hat sich der NDR in geeig-
neter Weise den nötigen Einfluss auf die Geschäftsleitung des 
Unternehmens, insbesondere eine angemessene Vertretung im 
Aufsichtsgremium, zu sichern. 2Eine Prüfung der Betätigung 
der Anstalt bei dem Unternehmen unter Beachtung kaufmänni-
scher Grundsätze durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
ist auszubedingen; § 36 bleibt unberührt. 

(3) Absatz 1 und Absatz 2 gelten entsprechend für juristische 
Personen des Privatrechts, die vom NDR gegründet werden 
und/oder deren Geschäftsanteile sich ausschließlich in der Hand 
des NDR befinden. 

(4) 1Angehörige des NDR sowie Mitglieder des Rundfunkrats 
oder des Verwaltungsrats dürfen an Unternehmen, an denen der 
NDR unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, nicht persönlich 

beteiligt sein. 2Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen nicht 
den Aufsichtsgremien nach Absatz 1 und Absatz 2 angehören. 

(5) Der NDR hat sicherzustellen, dass Mitglieder der Geschäfts-
führung sowie leitende Angestellte von juristischen Personen 
nach Absatz 1 und Absatz 3 nicht ihrerseits an anderen juristi-
schen Personen dieser Art beteiligt sind. 

(6) 1Der NDR hat ein effektives Controlling über seine Beteili-
gungen einzurichten. 2Der Intendant oder die Intendantin hat 
den Verwaltungsrat regelmäßig über die wesentlichen Vor-
gänge in den Beteiligungsunternehmen, insbesondere über de-
ren finanzielle Entwicklungen, zu unterrichten. 

(7) 1Der Intendant oder die Intendantin hat dem Verwaltungsrat 
jährlich einen Beteiligungsbericht vorzulegen. 2Dieser Bericht 
schließt folgende Bereiche ein: 

1. die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und mittelbarer 
Beteiligungen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für 
den NDR, 

2. die gesonderte Darstellung der Beteiligungen mit kom-
merziellen Tätigkeiten und Nachweis der Erfüllung der 
staatsvertraglichen Vorgaben für kommerzielle Tätig-
keiten und 

3. die Darstellung der Kontrolle der Beteiligung ein-
schließlich von Vorgängen mit besonderer Bedeutung. 

3Der Bericht ist den jeweils zuständigen Rechnungshöfen und 
der rechtsaufsichtsführenden Landesregierung zu übermitteln. 

(8) 1Die für den NDR zuständigen Rechnungshöfe prüfen die 
Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen des Privatrechts, 
an denen der NDR unmittelbar, mittelbar, auch zusammen mit 
anderen Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
mit Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung diese Prüfung durch die Rechnungshöfe vorsieht. 2Der 
NDR ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen Re-
gelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung des Un-
ternehmens zu sorgen. 

§ 38 Werbung, Zulässiges Sponsoring, 
Zulässige Produktplatzierung 
(1) 1Der NDR veranstaltet Fernsehwerbung im Gemeinschafts-
programm der ARD „Erstes Deutsches Fernsehen (Das Erste)“. 
2Für die Gesamtdauer der Fernsehwerbung gilt § 39 Absatz 1 
und Absatz 3 des Medienstaatsvertrages. 

(2) 1Der NDR kann Hörfunkwerbung in einem Hörfunkpro-
gramm veranstalten. 2Ihre Gesamtdauer und Struktur werden 
durch Vereinbarung der Länder festgesetzt. 

(3) 1Sponsoring ist nach Maßgabe des § 39 des Medienstaats-
vertrages zulässig. 2Umfang und Struktur können durch Verein-
barung der Staatsvertragsländer festgelegt werden. 

(4) Produktplatzierung ist nach Maßgabe des § 38 des Medien-
staatsvertrages zulässig. 

§ 39 Rechtsaufsicht 
(1) 1Die Regierungen der Länder führen die Aufsicht über den 
NDR hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages und der allgemeinen Rechtsvorschriften. 2Sie 
nehmen diese Aufgabe durch die Regierung eines der Länder 
im Wechsel von 18 Monaten wahr. 3Der Wechsel erfolgt in der-
Reihenfolge Hamburg – Niedersachsen – Schleswig-Holstein – 
Mecklenburg-Vorpommern. 4Die jeweils aufsichtsführende Re-
gierung beteiligt die anderen Regierungen vor der Einleitung 
von Maßnahmen und bemüht sich um ein Einvernehmen. 

(2) Die aufsichtsführende Regierung ist berechtigt, ein von ihr 
im Einzelfall zu bestimmendes Organ des NDR durch schriftli-
che Mitteilungen auf Maßnahmen oder Unterlassungen im Be-
trieb des NDR hinzuweisen, die diesen Staatsvertrag oder die 
allgemeinen Rechtsvorschriften verletzen, und das Organ auf-
zufordern, die Rechtsverletzung zu beseitigen. 

(3) 1Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer von der 
aufsichtsführenden Regierung zu setzenden angemessenen Frist 
behoben, weist diese den NDR an, im Einzelnen festgelegte 
Maßnahmen auf dessen Kosten durchzuführen. 2In Pro-
grammangelegenheiten sind Weisungen unzulässig. 

(4) Maßnahmen der Rechtsaufsicht gegenüber dem Intendanten 
oder der Intendantin sind erst dann zulässig, wenn der Rund-
funkrat, der Landesrundfunkrat oder der Verwaltungsrat die 
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ihnen zustehende Aufsicht nicht in angemessener Frist wahr-
nehmen. 

(5) Die aufsichtsführende Regierung ist zugleich zuständige 
Behörde nach § 16 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages. 

§ 40 Gleichstellung von Frauen und Männern 
(1) 1Der NDR hat durch Dienstvereinbarung die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern im NDR zu fördern. 
2Frauen führen die jeweilige Funktionsbezeichnung für ihre Tä-
tigkeit im NDR in der weiblichen Form. 

(2) Der Intendant oder die Intendantin legt dem Verwaltungsrat 
jährlich einen Bericht über den Stand der Gleichstellung von 
Frauen und Männern vor. 

§ 41 Personalvertretung 
(1) 1Für den NDR finden das Bundespersonal Vertretungsgesetz 
und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen nach Maßgabe 
der für die Rundfunkanstalten des Bundesrechts geltenden Vor-
schriften entsprechende Anwendung. 2Das gilt auch für rechts-
fähige Gemeinschaftseinrichtungen der Rundfunkanstalten, an 
denen der NDR beteiligt ist und die ihren Sitz in einem der vier 
Länder haben. 

(2) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4 des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes bestellt der Präsident oder die Präsidentin 
des Oberverwaltungsgerichts des nach § 39 aufsichtführenden 
Landes nach Anhörung der Präsidenten oder Präsidentinnen der 
Oberverwaltungsgerichte der übrigen Länder den Vorsitzenden 
oder die Vorsitzende der Einigungsstelle. 

(3) 1Arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 12a Tarif-
vertragsgesetz gelten als Beschäftigte im Sinne des § 4 Absatz 
3 Bundespersonal Vertretungsgesetzes. 2Für sie gelten die glei-
chen Personalvertretungsrechte wie für Beschäftigte, soweit ihr 
Vertrag mit dem NDR entsprechende Verpflichtungen enthält 
und die gesetzlichen Vorgaben Anwendung finden können. 

§ 42 Statut für die Programmmitarbeitenden 
(1) Die Mitwirkungsrechte der redaktionellen Mitarbeitenden in 
Programmangelegenheiten richten sich nach dem Redaktions-
statut. 

(2) 1Das Redaktionsstatut tritt außer Kraft, sobald sich der In-
tendant oder die Intendantin und die redaktionellen Mitarbei-
tenden auf ein neues Redaktionsstatut verständigt haben, das 
die derzeit beim NDR geltenden Beteiligungsrechte wahrt und 
auch ständigen freien Programmmitarbeitenden angemessene 
Repräsentanz in der Redaktionsversammlung und im Redakti-
onsausschuss verschafft. 2Das neue Redaktions Statut enthält 
insbesondere folgende Regelungen: 

1. Der Redaktionsausschuss behält vor allem die Aufgabe, 
sich nach Maßgabe des Redaktionsstatuts um eine Eini-
gung bei Konflikten zu bemühen, die in Programmfra-
gen zwischen Programmmitarbeitenden und ihren Vor-
gesetzten entstehen. 

2. Kann ein Konflikt in Programmfragen zwischen Inten-
dant oder Intendantin und Redaktionsausschuss nicht 
beigelegt werden, so tritt auf Antrag ein Schlichtungs-
ausschuss zusammen. Dieser besteht aus einem oder ei-
ner unparteiischen Vorsitzenden, einem Stellvertreter o-
der einer Stellvertreterin und aus Beisitzern, die für drei 
Jahre je zur Hälfte von dem Intendanten oder der Inten-
dantin bestellt und vom Redaktionsausschuss entsandt 
werden. Der Schlichtungsausschuss beschließt eine 
Empfehlung an den Intendanten oder die Intendantin. 
Folgt der Intendant oder die Intendantin der Empfehlung 
nicht, hat er seine oder hat sie ihre Entscheidung gegen-
über dem Schlichtungsausschuss zu begründen. 

(3) Änderungen des Redaktionsstatuts bedürfen der Zustim-
mung des Rundfunkrats. 

§ 43 Datenverarbeitung zu 
journalistischredaktionellen Zwecken, 
Medienprivileg 
(1) 1Soweit der NDR personenbezogene Daten zu journalisti-
schen Zwecken verarbeitet, ist es den hiermit befassten Perso-
nen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen Zwe-
cken zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Diese Personen sind bei 

der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu ver-
pflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit fort. 4Im Übrigen finden für die Datenverarbei-
tung zu journalistischen Zwecken von der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. EU 2016 Nr. L 119 S. 1, L 314 S. 72, 2018 
Nr. L 127 S. 2) außer den Kapiteln I, VIII, X und XI nur die 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f in Verbindung mit Absatz 2, 
Artikel 24 und Artikel 32 Anwendung. 5Die Artikel 82 und 83 
der Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der Maßgabe, dass 
nur für eine Verletzung des Datengeheimnisses gemäß den Sät-
zen 1 bis 3 sowie für unzureichende Maßnahmen nach Artikel 
5 Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 24 und 32 der Verordnung (EU) 
2016/679 gehaftet wird. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend 
für die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken der 
Hilfs- und Beteiligungsunternehmen des NDR. 7Der NDR kann 
sich einen Verhaltenskodex geben, der in einem transparenten 
Verfahren erlassen und veröffentlicht wird. 8Den betroffenen 
Personen stehen nur die in den Absätzen 2 und 3 genannten 
Rechte zu. 

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener 
Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen 
Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen oder 
Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder über den 
Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstellun-
gen, Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespei-
cherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer auf-
zubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung 
der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

(3) 1Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Per-
sönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann die betroffene Person 
Auskunft über die der Berichterstattung zugrundeliegenden zu 
ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 2Die Auskunft 
kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Betei-
ligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, 
Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen 
mitwirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden 
kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des 
Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann oder 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe durch Ausfor-
schung des Informationsbestandes beeinträchtigt würde. 

3Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz oder die 
Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem 
Umfang verlangen. 4Die weitere Speicherung der personenbe-
zogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. 

§ 44 Ernennung des oder der 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
(1) 1Der NDR ernennt einen Beauftragten oder eine Beauftragte 
für den Datenschutz beim NDR (Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragter oder Rundfunkdatenschutzbeauftragte), der oder die zu-
ständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ist. 2Die Ernennung erfolgt durch den 
Rundfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrats für die Dauer 
von vier Jahren. 3Eine dreimalige Wiederernennung ist zulässig. 
4Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss über die 
für die Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben und Ausübung sei-
ner oder ihrer Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfah-
rung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes per-
sonenbezogener Daten verfügen. 5Das Amt des oder der Rund-
funkdatenschutzbeauftragten kann nicht neben anderen Aufga-
ben innerhalb des NDR und seiner Beteiligungs- und 
Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. 6Sonstige Aufga-
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ben müssen mit dem Amt des oder der Rundfunkdatenschutz-
beauftragten zu vereinbaren sein und dürfen seine oder ihre Un-
abhängigkeit nicht gefährden. 

(2) 1Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt vom 
Amt oder mit Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. 
2Tarifvertragliche Regelungen bleiben unberührt. 3Der oder die 
Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines oder ihres Amtes 
nur enthoben werden, wenn er oder sie eine schwere Verfehlung 
begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung 
seiner oder ihrer Aufgaben nicht mehr erfüllt. 4Dies geschieht 
durch Beschluss des Verwaltungsrates auf Vorschlag des Rund-
funkrates; der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist vor 
der Entscheidung zu hören. 

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung, 
beschließt der Verwaltungsrat mit Zustimmung des Rund-
funkrats in einer Satzung. 

§ 45 Unabhängigkeit des oder der 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
(1) 1Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Aus-
übung seines oder ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. 2Er oder sie unterliegt keiner Rechts- oder Fach-
aufsicht. 3Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates untersteht er 
oder sie nur insoweit, als seine oder ihre Unabhängigkeit bei der 
Ausübung seines oder ihres Amtes dadurch nicht beeinträchtigt 
wird. 

(2) 1Die Dienststelle des oder der Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten wird bei der Geschäftsstelle von Rundfunkrat und Ver-
waltungsrat eingerichtet. 2Dem oder der Rundfunkdatenschutz-
beauftragten ist die für die Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben 
und Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- und Sachaus-
stattung zur Verfügung zu stellen. 3Die erforderlichen Mittel 
sind jährlich, öffentlich und gesondert im Haushaltsplan des 
NDR auszuweisen und dem oder der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. 4Einer Finanzkon-
trolle durch den Verwaltungsrat unterliegt der oder die Rund-
funkdatenschutzbeauftragte nur insoweit, als seine oder ihre 
Unabhängigkeit bei der Ausübung seines oder ihres Amtes 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

(3) 1Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der 
Wahl seiner oder ihrer Mitarbeitenden frei. 2Sie unterstehen al-
lein seiner oder ihrer Leitung. 

§ 46 Aufgaben des oder der 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
(1) 1Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht 
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsvertra-
ges, des Medienstaatsvertrages, der Verordnung (EU) 2016/679 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der gesam-
ten Tätigkeit des NDR und seiner Beteiligungsunternehmen im 
Sinne des § 42 Absatz 3 Satz 1 des Medienstaatsvertrages. 2Er 
oder sie hat die Aufgaben und Befugnisse entsprechend der Ar-
tikel 57 und 58 Absatz 1 bis Absatz 5 der Verordnung (EU) 
2016/679. 3Bei der Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbe-
hörden hat er oder sie, soweit die Datenverarbeitung zu journa-
listischen Zwecken betroffen ist, den Informantenschutz zu 
wahren. 4Er oder sie kann gegenüber dem NDR keine Geldbu-
ßen verhängen. 

(2) 1Stellt der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte Ver-
stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige 
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so 
beanstandet er oder sie dies gegenüber dem Intendanten oder 
der Intendantin und fordert ihn oder sie zur Stellungnahme in-
nerhalb einer angemessenen Frist auf. 2Gleichzeitig unterrichtet 
er oder sie den Verwaltungsrat. 3Von einer Beanstandung und 
Unterrichtung kann abgesehen werden, wenn es sich um uner-
hebliche Mängel handelt oder wenn ihre unverzügliche Behe-
bung sichergestellt ist. 

(3) 1Die von dem Intendanten oder der Intendantin nach Absatz 
2 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung 
der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des 
oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten getroffen worden 
sind. 2Der Intendant oder die Intendantin leitet dem Verwal-
tungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnahme gegen-
über dem oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu. 

(4) 1Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet 
jährlich auch den Organen des NDR den schriftlichen Bericht 
im Sinne des Artikels 59 der Verordnung (EU) 2016/679 über 
seine oder ihre Tätigkeit. 2Der Bericht wird veröffentlicht, wo-
bei eine Veröffentlichung im Online-Angebot des NDR ausrei-
chend ist. 

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Rund-
funkdatenschutzbeauftragten oder die Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbei-
tung seiner personenbezogenen Daten durch den NDR oder sei-
ner Beteiligungsunternehmen im Sinne des Absatz 1 Satz 1 in 
seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein. 

(6) Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl 
während als auch nach Beendigung seiner oder ihrer Tätigkeit 
verpflichtet, über die ihm oder ihr während seiner oder ihrer 
Dienstzeit bekannt gewordenen Angelegenheiten und vertrauli-
chen Informationen Verschwiegenheit zu bewahren. 

§ 47 Informationszugang 
(1) 1Jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in Deutsch-
land hat nach Maßgabe dieser Bestimmung einen Anspruch auf 
freien Zugang zu den Informationen, über die der NDR als in-
formationspflichtige Stelle verfügt. 2Von diesem Anspruch sind 
Informationen, über die der NDR zu journalistischredaktionel-
len Zwecken verfügt, ausgeschlossen. 

(2) Begriffsbestimmungen: 

1. Informationen sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder Da-
tenverarbeitungsform oder auf sonstigen Informations-
trägern bei informationspflichtigen Stellen vorhandene 
Zahlen, Daten, Fakten, Erkenntnisse oder sonstige Aus-
künfte. 

2. Informationsträger sind alle Medien, die Informationen 
in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform o-
der in sonstiger Form speichern können. 

3. Die Informationspflicht ist die Pflicht, Informationen 
auf Antrag nach Maßgabe dieser Regelung zugänglich 
zu machen. 

4. Der NDR verfügt über Informationen, wenn diese bei 
ihm vorhanden sind oder an anderer Stelle für ihn bereit-
gehalten werden. Ein Bereithalten liegt vor, wenn der 
NDR einen Anspruch auf Übermittlung der Informatio-
nen hat. 

(3) 1Informationen werden auf Antrag zugänglich gemacht. 
2Der Antrag kann nur in Textform gestellt werden. 3Im Antrag 
sind die beanspruchten Informationen zu bezeichnen. 4Ist der 
Antrag zu unbestimmt, so ist der oder die Antrag stellende un-
verzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, aufzufordern, 
den Antrag zu präzisieren. 5Nach Eingang des präzisierten An-
trags beim NDR beginnt die Frist zur Beantwortung des Antrags 
erneut. 6Der NDR unterstützt Antragstellende bei der Stellung 
und Präzisierung von Anträgen. 

(4) 1Der NDR hat dem oder der Antragstellenden Auskunft zu 
erteilen, Akteneinsicht zu gewähren, Kopien, auch durch Ver-
sendung, zur Verfügung zu stellen oder die Informationsträger 
zugänglich zu machen, die die begehrten Informationen enthal-
ten. 2Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs be-
gehrt, so darf diese nur aus wichtigem Grund auf andere Art 
gewährt werden. 3In den übrigen Fällen soll die kostengüns-
tigste Form gewählt werden. 4Sind die Informationen bereits öf-
fentlich zugänglich, kann der NDR darauf verweisen. 5Handelt 
es sich um Dokumente, die nur vorübergehend von einer ande-
ren Stelle beigezogen worden sind, so weist der NDR darauf hin 
und nennt die für die Entscheidung über die Akteneinsicht zu-
ständige Stelle. 

(5) 1Liegen die Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs vor, 
sind die Informationen der oder dem Antrag stellenden zeitnah, 
spätestens jedoch binnen eines Monats nach Eingang des An-
trags beim NDR zugänglich zu machen. 2In begründeten Fällen 
kann die Frist auf höchstens zwei Monate verlängert werden. 
3Der oder die Antragstellende ist unter Angabe der Gründe un-
verzüglich auf die Fristverlängerung hinzuweisen. 

(6) 1Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist dies dem 
oder der Antragstellenden innerhalb der Fristen nach Absatz 5 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 2Eine Ablehnung liegt 
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auch dann vor, wenn der Informationszugang anders als bean-
tragt gewährt wird. 3Die Ablehnung kann auf dieselbe Weise 
mitgeteilt werden, wie der Antrag gestellt wurde. 4Liegt ein Ab-
lehnungsgrund nach den Absätzen 8 und 9 vor, sind die hiervon 
nicht betroffenen Informationen zugänglich zu machen, soweit 
sie ausgesondert werden können. 5Der oder die Antrag stellende 
ist im Falle einer vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines 
Antrages über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen diese Ent-
scheidung sowie darüber zu belehren, bei welcher Stelle und in-
nerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden 
kann. 

(7) 1Für Streitigkeiten nach dieser Vorschrift ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben. 2Ein Widerspruchsverfahren ist nicht 
durchzuführen. 

(8) 1Soweit die Bekanntgabe der Informationen nachteilige 
Auswirkungen auf 

1. die Vertraulichkeit der Beratungen der Gremien des 
NDR oder 

2. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, 
eines Ermittlungsverfahrens, eines Ordnungswidrigkei-
tenverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens hätte,  

ist der Antrag abzulehnen, wenn das schutzwürdige Interesse 
des NDR an der Geheimhaltung gegenüber dem öffentlichen 
Bekanntgabeinteresse überwiegt. 2Der Antrag ist auch abzu-
lehnen, wenn der Antrag offensichtlich missbräuchlich gestellt 
wurde. 

(9) 1Soweit durch die Bekanntgabe der Information 

1. personenbezogene Daten offenbart würden, deren Ver-
traulichkeit durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 

2. Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheber-
rechte, verletzt würden, 

3. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich ge-
macht würden oder Informationen dem Steuer- oder Sta-
tistikgeheimnis unterliegen oder 

4. die Interessen einer Person beeinträchtigt würden, die 
die beantragte Information, ohne rechtlich hierzu ver-
pflichtet werden zu können, dem NDR freiwillig zur 
Verfügung gestellt hat 

und das aus den Nummern 1 bis 4 jeweils folgende schutzwür-
dige Interesse an der Geheimhaltung gegenüber dem öffentli-
chen Bekanntgabeinteresse überwiegt, ist der Antrag abzu-
lehnen, es sei denn, die jeweils Betroffenen haben zugestimmt. 
2Die Betroffenen sind vor der Entscheidung über die Offenba-
rung anzuhören. 

(10) 1Für die Bereitstellung von Informationen nach dieser Vor-
schrift werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 2Ge-
bühren werden nicht erhoben für 

1. die Erteilung mündlicher, einfacher schriftlicher und 
einfacher elektronischer Auskünfte und 

2. die Einsichtnahme vor Ort. 
3Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwal-
tungsaufwandes so zu bemessen, dass das Recht auf Zugang zu 
Informationen wirksam in Anspruch genommen werden kann. 
4Das Nähere regelt die Satzung. 

(11) Antragstellende, die der Ansicht sind, dass der Informati-
onsanspruch zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden 
ist oder dass nur eine unzulängliche Antwort gegeben worden 
ist, können den Rundfunkdatenschutzbeauftragten oder die 
Rundfunkdatenschutzbeauftragte des NDR anrufen. 

§ 48 Archivierung 
Der NDR entscheidet in eigener Zuständigkeit, ob Unterlagen 
dem Staatsarchiv Hamburg angeboten und übergeben oder in 
eigener Verantwortung archiviert werden. 

§ 49 Kündigung 
(1) 1Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land frühestens zum 
31. August 2026 gekündigt werden. 2Die Kündigungsfrist be-
trägt zwei Jahre. 3Wird der Staatsvertrag nicht gekündigt, ver-
längert er sich stillschweigend um jeweils fünf Jahre. 4Kündigt 
ein Land, kann jedes andere innerhalb von drei Monaten nach 
Zugang der Kündigung erklären, dass es sich dieser anschließt; 
zwischen den übrigen Ländern bleibt der Staatsvertrag in Kraft. 
5Im Falle der Kündigung durch mindestens drei Länder tritt der 
Staatsvertrag nach Ablauf der Kündigungsfrist außer Kraft und 
der NDR als Rundfunkanstalt ist aufgelöst. 

(2) Nach einer Kündigung oder Auflösung des NDR durch Ver-
einbarung schließen die Länder einen Staatsvertrag über die 
Auseinandersetzung. 

(3) 1Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über die Auseinander-
setzung nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird, ent-
scheidet ein Schiedsgericht über die Auseinandersetzung. 2Das 
Schiedsgericht kann auch eine einstweilige Regelung treffen. 

(4) 1Einigen sich die Länder nicht über die Zusammensetzung 
des Schiedsgerichts, ernennen die Präsidenten oder Präsidentin-
nen der Oberverwaltungsgerichte der Freien und Hansestadt 
Hamburg und der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein gemeinsam ein aus vier Mit-
gliedern bestehendes Schiedsgericht. 2Die Schiedsrichter oder 
die Schiedsrichterinnen müssen die Befähigung zum Richter-
amt besitzen. 

§ 50 Beitritt 
1Andere Länder können diesem Staatsvertrag beitreten. 2Der 
Beitritt bedarf eines Staatsvertrages der beteiligten Länder. 

§ 51 Übergangsbestimmung 
Die Zusammensetzung sowie die Rechte und Pflichten der Mit-
glieder des Rundfunkrats, des Verwaltungsrats und ihrer jewei-
ligen Ausschüsse, bleiben bis zum Ablauf der zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages laufenden Amtsperio-
den unberührt. 

§ 52 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. September 2021 in Kraft. 
2Sind bis zum 31. August 2021 nicht alle Ratifikationsurkunden 
bei der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg hin-
terlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Die Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg teilt 
den übrigen Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkun-
den mit. 

(3) Der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk 
(NDR) vom 17./18. November 1991, der Staatsvertrag über den 
Datenschutz beim Norddeutschen Rundfunk (NDR-Daten-
schutz-Staatsvertrag) vom 7. bis 15. Dezember 2017 und der 
Staatsvertrag über die Veranstaltung von digitalen terrestri-
schen Hörfunkprogrammen durch den Norddeutschen Rund-
funk (NDR-Digitalradio-Staatsvertrag) vom 1./2. Februar 2012, 
jeweils in der geltenden Fassung, treten zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Staatsvertrages außer Kraft.

 

Protokollerklärung aller Länder zum NDR-Staatsvertrag: 
Die Länder bewerten die Integration der arbeitnehmerähnlichen Personen in die Personalvertretung des NDR als einen wichtigen Schritt 
für die Mitbestimmung im NDR (§ 41 NDR-Staatsvertrag). Sie nehmen in Aussicht, zeitnah das Mitbestimmungsrecht des NDR insgesamt 
daraufhin zu überprüfen, ob der Verweis auf das Bundespersonalvertretungsgesetz durch eine für den NDR spezifische Regelung ersetzt 
werden kann und dabei auch weitere Möglichkeiten der Einbindung der arbeitnehmerähnlichen Personen in das Personalvertretungsregime 
beim NDR staatsvertraglich zu regeln.
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NetzDG – Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) 
vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. des Netzwerkdurchset-

zungsG vom 3.6.2021 (BGBl. I S. 1436). 

 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbe-
stimmungen 
(1) Dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter, die mit 
Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die 
dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen 
Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen (so-
ziale Netzwerke). Plattformen mit journalistisch-redaktionell 
gestalteten Angeboten, die vom Diensteanbieter selbst verant-
wortet werden, gelten nicht als soziale Netzwerke im Sinne die-
ses Gesetzes. Das Gleiche gilt für Plattformen, die zur Indivi-
dualkommunikation oder zur Verbreitung spezifischer Inhalte 
bestimmt sind.  

(2) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks ist von den Pflichten 
nach den §§ 2 bis 3b und 5a befreit, wenn das soziale Netzwerk 
im Inland weniger als zwei Millionen registrierte Nutzer hat.  

(3) Rechtswidrige Inhalte sind Inhalte im Sinne des Absatzes 1, 
die den Tatbestand der §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 
bis 129b, 130, 131, 140, 166, 184b, 185 bis 187, 189, 201a, 241 
oder 269 des Strafgesetzbuchs erfüllen und nicht gerechtfertigt 
sind. 

(4) Eine Beschwerde über rechtswidrige Inhalte ist jede Bean-
standung eines Inhaltes mit dem Begehren der Entfernung des 
Inhaltes oder der Sperrung des Zugangs zum Inhalt, es sei denn, 
dass mit der Beanstandung erkennbar nicht geltend gemacht 
wird, dass ein rechtswidriger Inhalt vorliegt. 

§ 2 Berichtspflicht 
(1) 1Anbieter sozialer Netzwerke, die im Kalenderjahr mehr als 
100 Beschwerden über rechtswidrige Inhalte erhalten, sind ver-
pflichtet, einen deutschsprachigen Bericht über den Umgang 
mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattfor-
men mit den Angaben nach Absatz 2 halbjährlich zu erstellen 
und im Bundesanzeiger sowie auf der eigenen Homepage spä-
testens einen Monat nach Ende eines Halbjahres zu veröffentli-
chen. 2Der auf der eigenen Homepage veröffentlichte Bericht 
muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig ver-
fügbar sein.  

(2) Der Bericht hat mindestens auf folgende Aspekte einzuge-
hen: 

1. Allgemeine Ausführungen, welche Anstrengungen der 
Anbieter des sozialen Netzwerks unternimmt, um straf-
bare Handlungen auf den Plattformen zu unterbinden, 

2. Art, Grundzüge der Funktionsweise und Reichweite von 
gegebenenfalls eingesetzten Verfahren zur automatisier-
ten Erkennung von Inhalten, die entfernt oder gesperrt 
werden sollen, einschließlich allgemeiner Angaben zu 
verwendeten Trainingsdaten und zu der Überprüfung der 
Ergebnisse dieser Verfahren durch den Anbieter, sowie 
Angaben darüber, inwieweit Kreise der Wissenschaft 
und Forschung bei der Auswertung dieser Verfahren un-
terstützt werden und diesen zu diesem Zweck Zugang zu 
Informationen des Anbieters gewährt wurde, 

3. Darstellung der Mechanismen zur Übermittlung von Be-
schwerden über rechtswidrige Inhalte, Darstellung der 
Entscheidungskriterien für die Entfernung und Sperrung 
von rechtswidrigen Inhalten und Darstellung des Prü-
fungsverfahrens einschließlich der Reihenfolge der Prü-
fung, ob ein rechtswidriger Inhalt vorliegt oder ob gegen 
vertragliche Regelungen zwischen Anbieter und Nutzer 
verstoßen wird, 

4. Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Be-
schwerden über rechtswidrige Inhalte, aufgeschlüsselt 
nach Beschwerden von Beschwerdestellen und Be-
schwerden von Nutzern und nach dem Beschwer-
degrund, 

5. Organisation, personelle Ausstattung, fachliche und 
sprachliche Kompetenz der für die Bearbeitung von Be-
schwerden zuständigen Arbeitseinheiten und Schulung 
und Betreuung der für die Bearbeitung von Beschwer-
den zuständigen Personen, 

6. Mitgliedschaft in Branchenverbänden mit Hinweis da-
rauf, ob in diesen Branchenverbänden eine Beschwerde-
stelle existiert, 

7. Anzahl der Beschwerden, bei denen eine externe Stelle 
konsultiert wurde, um die Entscheidung vorzubereiten, 

8. Anzahl der Beschwerden, die im Berichtszeitraum zur 
Löschung oder Sperrung des beanstandeten Inhalts führ-
ten, nach der Gesamtzahl sowie aufgeschlüsselt nach 
Beschwerden von Beschwerdestellen und von Nutzern, 
nach dem Beschwerdegrund, ob ein Fall des § 3 Absatz 
2 Nummer 3 Buchstabe a vorlag, ob in diesem Fall eine 
Weiterleitung an den Nutzer erfolgte, welcher Schritt 
der Prüfungsreihenfolge nach Nummer 3 zur Entfernung 
oder Sperrung geführt hat sowie ob eine Übertragung an 
eine anerkannte Einrichtung der Regulierten Selbstregu-
lierung nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b er-
folgte, 

9. jeweils die Anzahl der Beschwerden über rechtswidrige 
Inhalte, die nach ihrem Eingang innerhalb von 24 Stun-
den, innerhalb von 48 Stunden, innerhalb einer Woche 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zur Entfernung oder 
Sperrung des rechtswidrigen Inhalts geführt haben, zu-
sätzlich aufgeschlüsselt nach Beschwerden von Be-
schwerdestellen und von Nutzern sowie jeweils aufge-
schlüsselt nach dem Beschwerdegrund, 

10. Maßnahmen zur Unterrichtung des Beschwerdeführers 
sowie des Nutzers, für den der beanstandete Inhalt ge-
speichert wurde, über die Entscheidung über die Be-
schwerde, 

11. Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Gegen-
vorstellungen nach § 3b Absatz 1 Satz 2, nach der Ge-
samtzahl sowie aufgeschlüsselt nach Gegenvorstellun-
gen von Beschwerdeführern und von Nutzern, für die der 
beanstandete Inhalt gespeichert wurde, jeweils mit An-
gaben, in wie vielen Fällen der Gegenvorstellung abge-
holfen wurde, 

12. Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Gegen-
vorstellungen nach § 3b Absatz 3 Satz 1, jeweils mit An-
gaben, in wie vielen Fällen von einer Überprüfung ge-
mäß § 3b Absatz 3 Satz 3 abgesehen wurde und in wie 
vielen Fällen der Gegenvorstellung abgeholfen wurde, 

13.  Angaben darüber, ob und inwieweit Kreisen der Wissen-
schaft und Forschung im Berichtszeitraum Zugang zu 
Informationen des Anbieters gewährt wurde, um ihnen 
eine anonymisierte Auswertung zu ermöglichen, inwie-
weit 

a) entfernte oder gesperrte rechtswidrige Inhalte an Ei-
genschaften im Sinne des § 1 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006 
(BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung an-
knüpfen, 

b)  die Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten zu spe-
zifischer Betroffenheit bestimmter Nutzerkreise 
führt und 

c) organisierte Strukturen oder abgestimmte Verhal-
tensweisen der Verbreitung zugrunde liegen, 
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14.  sonstige Maßnahmen des Anbieters zum Schutz und zur 
Unterstützung der von rechtswidrigen Inhalten Betroffe-
nen,  

15.  eine Zusammenfassung mit einer tabellarischen Über-
sicht, die die Gesamtzahl der eingegangenen Beschwer-
den über rechtswidrige Inhalte, den prozentualen Anteil 
der auf diese Beschwerden hin entfernten oder gesperr-
ten Inhalte, die Anzahl der Gegenvorstellungen jeweils 
nach § 3b Absatz 1 Satz 2 und nach § 3b Absatz 3 
Satz 1 sowie jeweils den prozentualen Anteil der auf 
diese Gegenvorstellungen hin abgeänderten Entschei-
dungen den entsprechenden Zahlen für die beiden voran-
gegangenen Berichtszeiträume gegenüberstellt, verbun-
den mit einer Erläuterung erheblicher Unterschiede und 
ihrer möglichen Gründe, 

16. Erläuterung der Bestimmungen in den Allgemeinen Ges
chäftsbedingungen des Anbieters über die Zulässigkeit 
der Verbreitung von Inhalten auf dem sozialen Netz-
werk, die der Anbieter für Verträge mit Verbrauchern 
verwendet, 

17.  Darstellung, inwiefern die Vereinbarung der Bestim-
mungen nach Nummer 16 mit den Vorgaben der 
§§ 307 bis 309 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dem 
sonstigen Recht in Einklang steht. 

§ 3 Umgang mit Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte 
(1) 1Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames 
und transparentes Verfahren nach Absatz 2 und 3 für den Um-
gang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorhalten. 
2Der Anbieter muss Nutzern ein bei der Wahrnehmung des In-
halts leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares, leicht be-
dienbares und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung 
von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte zur Verfügung 
stellen.  

(2) 1Das Verfahren muss gewährleisten, dass der Anbieter des 
sozialen Netzwerks 

1. unverzüglich von der Beschwerde Kenntnis nimmt und 
prüft, ob der in der Beschwerde gemeldete Inhalt rechts-
widrig und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu sper-
ren ist, 

2. einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 
24 Stunden nach Eingang der Beschwerde entfernt oder 
den Zugang zu ihm sperrt; dies gilt nicht, wenn das so-
ziale Netzwerk mit der zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörde einen längeren Zeitraum für die Löschung oder 
Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts ver-
einbart hat, 

3. jeden rechtswidrigen Inhalt unverzüglich, in der Regel 
innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Be-
schwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt; die 
Frist von sieben Tagen kann überschritten werden, wenn 

a) die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des In-
halts von der Unwahrheit einer Tatsachenbehaup-
tung oder erkennbar von anderen tatsächlichen Um-
ständen abhängt; das soziale Netzwerk kann in die-
sen Fällen dem Nutzer vor der Entscheidung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde 
geben, 

b) der Anbieter des sozialen Netzwerks die Entschei-
dung über die Rechtswidrigkeit innerhalb von sieben 
Tagen nach Eingang der Beschwerde einer nach den 
Absätzen 6 bis 8 anerkannten Einrichtung der Regu-
lierten Selbstregulierung überträgt und sich deren 
Entscheidung unterwirft, 

4.  im Falle der Entfernung den Inhalt zu Beweiszwecken 
sichert und zu diesem Zweck für die Dauer von zehn 
Wochen innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr") 
(ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1) und der Richtlinie  

 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste 
(Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 
95 vom 15.4.2010, S. 1; L 263 vom 6.10.2010, S. 15), 
die durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 (ABl. L 303 
vom 28.11.2018, S. 69) geändert worden ist, speichert, 

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer, für den der be-
anstandete Inhalt gespeichert wurde, über jede Entschei-
dung unverzüglich informiert und dabei 

a) seine Entscheidung begründet 

b) hinweist auf die Möglichkeit der Gegenvorstellung 
nach § 3b Absatz 1 Satz 2, das hierfür zur Verfügung 
gestellte Verfahren nach § 3b Absatz 1 Satz 3, die 
Frist nach § 3b Absatz 1 Satz 2 sowie darauf, dass 
der Inhalt der Gegenvorstellung im Rahmen des Ver-
fahrens nach § 3b Absatz 2 Nummer 1 weitergege-
ben werden kann, und 

c) den Beschwerdeführer darauf hinweist, dass er gegen 
den Nutzer, für den der beanstandete Inhalt gespei-
chert wurde, Strafanzeige und erforderlichenfalls 
Strafantrag stellen kann und auf welchen Internetsei-
ten er hierüber weitere Informationen erhält. 

2In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 Buchstabe b darf der An-
bieter des sozialen Netzwerks der anerkannten Einrichtung der 
Regulierten Selbstregulierung den beanstandeten Inhalt, Anga-
ben zum Zeitpunkt des Teilens oder der Zugänglichmachung 
des Inhalts und zum Umfang der Verbreitung sowie mit dem 
Inhalt in erkennbarem Zusammenhang stehende Inhalte über-
mitteln, soweit dies zum Zwecke der Entscheidung erforderlich 
ist. 3Die Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung ist be-
fugt, die betreffenden personenbezogenen Daten in dem für die 
Prüfung erforderlichen Umfang zu verarbeiten. 4Eine etwaige 
Unrichtigkeit der von der anerkannten Einrichtung der Regu-
lierten Selbstregulierung in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 
Buchstabe b getroffenen Entscheidung begründet keinen Ver-
stoß des Anbieters des sozialen Netzwerks gegen Absatz 1 
Satz 1. 

(3) Das Verfahren muss vorsehen, dass jede Beschwerde und 
die zu ihrer Abhilfe getroffene Maßnahme innerhalb des Gel-
tungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 2010/13/EU do-
kumentiert wird.  

(4) 1Der Umgang mit Beschwerden muss von der Leitung des 
sozialen Netzwerks durch monatliche Kontrollen überwacht 
werden. 2Organisatorische Unzulänglichkeiten im Umgang mit 
eingegangenen Beschwerden müssen unverzüglich beseitigt 
werden. 3Den mit der Bearbeitung von Beschwerden beauftrag-
ten Personen müssen von der Leitung des sozialen Netzwerks 
regelmäßig, mindestens aber halbjährlich deutschsprachige 
Schulungs- und Betreuungsangebote gemacht werden.  

(5) Die Verfahren nach Absatz 1 können durch eine von der in 
§ 4 genannten Verwaltungsbehörde beauftragten Stelle über-
wacht werden.  

(6) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Regulierten Selbst-
regulierung im Sinne dieses Gesetzes anzuerkennen, wenn 

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer Prüfer gewähr-
leistet ist, 

2. eine sachgerechte Ausstattung und zügige Prüfung in-
nerhalb von sieben Tagen sichergestellt sind, 

3. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang und 
Ablauf der Prüfung sowie Vorlagepflichten der ange-
schlossenen sozialen Netzwerke regelt und die Möglich-
keit der Überprüfung von Entscheidungen auf Antrag 
des Beschwerdeführers und auf Antrag des Nutzers, für 
den der beanstandete Inhalt gespeichert wurde, vorsieht, 
und 

4. die Einrichtung von mehreren Anbietern sozialer Netz-
werke oder Institutionen getragen wird, die eine sachge-
rechte Ausstattung sicherstellen. Außerdem muss sie für 
den Beitritt weiterer Anbieter insbesondere sozialer 
Netzwerke offenstehen. 
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(7) 1Die Entscheidung über die Anerkennung einer Einrichtung 
der Regulierten Selbstregulierung trifft die in § 4 genannte Ver-
waltungsbehörde. 2Sie gibt der zentralen Aufsichtsstelle der 
Länder für den Jugendmedienschutz vor der Entscheidung über 
die Anerkennung Gelegenheit zur Stellungnahme. 3Die Ent-
scheidung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 
4Eine Befristung soll den Zeitraum von fünf Jahren nicht unter-
schreiten. 

(8) Die anerkannte Einrichtung der Regulierten Selbstregulie-
rung hat die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde unverzüglich 
über Änderungen der für die Anerkennung relevanten Um-
stände und sonstiger im Antrag auf Anerkennung mitgeteilter 
Angaben zu unterrichten. 

(9) Die anerkannte Einrichtung der Regulierten Selbstregulie-
rung hat bis zum 31. Juli eines jeden Jahres einen Tätigkeitsbe-
richt über das vorangegangene Kalenderjahr auf ihrer Internet-
seite zu veröffentlichen und der in § 4 genannten Verwaltungs-
behörde zu übermitteln. 

(10) Die Anerkennung kann ganz oder teilweise widerrufen o-
der mit Nebenbestimmungen versehen werden, wenn Voraus-
setzungen für die Anerkennung nachträglich entfallen sind.  

(11) Die Verwaltungsbehörde nach § 4 kann auch bestimmen, 
dass für einen Anbieter von sozialen Netzwerken die Möglich-
keit zur Übertragung von Entscheidungen nach Absatz 2 Num-
mer 3 Buchstabe b für einen zeitlich befristeten Zeitraum ent-
fällt, wenn zu erwarten ist, dass bei diesem Anbieter die Erfül-
lung der Pflichten des Absatzes 2 Nummer 3 durch einen An-
schluss an die Regulierte Selbstregulierung nicht gewährleistet 
wird. 

§ 3a Meldepflicht 
(1) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames 
Verfahren für Meldungen nach den Absätzen 2 bis 5 vorhalten. 

(2) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss dem Bundes-
kriminalamt als Zentralstelle zum Zwecke der Ermöglichung 
der Verfolgung von Straftaten Inhalte übermitteln, 

1. die dem Anbieter in einer Beschwerde über rechtswid-
rige Inhalte gemeldet worden sind, 

2. die der Anbieter entfernt oder zu denen er den Zugang 
gesperrt hat und 

3. bei denen konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
sie mindestens einen der Tatbestände 

a) der §§ 86, 86a, 89a, 91, 126, 129 bis 129b, 130, 131 
oder 140 des Strafgesetzbuches, 

b) des § 184b des Strafgesetzbuches oder 

c) des § 241 des Strafgesetzbuches in Form der Bedro-
hung mit einem Verbrechen gegen das Leben, die se-
xuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unver-
sehrtheit oder die persönliche Freiheit 

erfüllen und nicht gerechtfertigt sind. 

(3) Der Anbieter des sozialen Netzwerks muss unverzüglich, 
nachdem er einen Inhalt entfernt oder den Zugang zu diesem 
gesperrt hat, prüfen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 2 
Nummer 3 vorliegen, und unverzüglich danach den Inhalt ge-
mäß Absatz 4 übermitteln. 

(4) Die Übermittlung an das Bundeskriminalamt muss enthal-
ten: 

1. den Inhalt und, sofern vorhanden, den Zeitpunkt, zu dem 
der Inhalt geteilt oder der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht worden ist, unter Angabe der zugrunde liegenden 
Zeitzone, 

2. folgende Angaben zu dem Nutzer, der den Inhalt mit an-
deren Nutzern geteilt oder der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht hat: 

a) den Nutzernamen und 

b) sofern vorhanden, die gegenüber dem Anbieter des 
sozialen Netzwerkes zuletzt verwendete IP-Adresse 
einschließlich der Portnummer sowie den Zeitpunkt 
des letzten Zugriffs unter Angabe der zugrunde lie-
genden Zeitzone. 

(5) Die Übermittlung an das Bundeskriminalamt hat elektro-
nisch an eine vom Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellte 
Schnittstelle zu erfolgen. 

(6) 1Der Anbieter des sozialen Netzwerks informiert den Nut-
zer, für den der Inhalt gespeichert wurde, vier Wochen nach der 
Übermittlung an das Bundeskriminalamt über die Übermittlung 
nach Absatz 4. 2Satz 1 gilt nicht, wenn das Bundeskriminalamt 
binnen vier Wochen anordnet, dass die Information wegen der 
Gefährdung des Untersuchungszwecks, des Lebens, der körper-
lichen Unversehrtheit oder der persönlichen Freiheit einer Per-
son oder von bedeutenden Vermögenswerten zurückzustellen 
ist. 3Im Fall der Anordnung nach Satz 2 informiert das Bundes-
kriminalamt den Nutzer über die Übermittlung nach Absatz 4, 
sobald dies ohne Gefährdung im Sinne des Satzes 2 möglich ist. 

(7) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks hat der in § 4 ge-
nannten Verwaltungsbehörde auf deren Verlangen Auskünfte 
darüber zu erteilen, wie die Verfahren zur Übermittlung von In-
halten nach Absatz 1 gestaltet sind und wie sie angewendet wer-
den. 

(8) Strafverfolgungsbehörden dürfen für einen allgemeinen 
Austausch mit den Anbietern sozialer Netzwerke über die An-
wendung der Absätze 1 bis 7 die hierfür erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten in pseudonymisierter Form verarbeiten. 

§ 3b Gegenvorstellungsverfahren 
(1) 1Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames 
und transparentes Verfahren nach Absatz 2 vorhalten, mit dem 
sowohl der Beschwerdeführer als auch der Nutzer, für den der 
beanstandete Inhalt gespeichert wurde, eine Überprüfung einer 
zu einer Beschwerde über rechtswidrige Inhalte getroffenen 
Entscheidung über die Entfernung oder die Sperrung des Zu-
gangs zu einem Inhalt (ursprüngliche Entscheidung) herbeifüh-
ren kann; ausgenommen sind die Fälle des § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b. 2Der Überprüfung bedarf es nur, wenn 
der Beschwerdeführer oder der Nutzer, für den der beanstandete 
Inhalt gespeichert wurde, unter Angabe von Gründen einen An-
trag auf Überprüfung innerhalb von zwei Wochen nach der In-
formation über die ursprüngliche Entscheidung stellt (Gegen-
vorstellung). 3Der Anbieter des sozialen Netzwerks muss zu 
diesem Zweck ein leicht erkennbares Verfahren zur Verfügung 
stellen, das eine einfache elektronische Kontaktaufnahme und 
eine unmittelbare Kommunikation mit ihm ermöglicht. 4Die 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme muss auch im Rahmen der 
Unterrichtung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b 
eröffnet werden. 

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 muss gewährleisten, 
dass der Anbieter des sozialen Netzwerks 

1. für den Fall, dass er der Gegenvorstellung abhelfen 
möchte, im Fall einer Gegenvorstellung des Beschwer-
deführers den Nutzer und im Fall einer Gegenvorstel-
lung des Nutzers den Beschwerdeführer über den Inhalt 
der Gegenvorstellung unverzüglich informiert sowie im 
ersten Fall dem Nutzer und im zweiten Fall dem Be-
schwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme inner-
halb einer angemessenen Frist gibt, 

2. darauf hinweist, dass der Inhalt einer Stellunngnahm des 
Nutzers an den Beschwerdeführer sowie der Inhalt einer 
Stellungnahme des Beschwerdeführers an den Nutzer 
weitergegeben werden kann 

3. seine ursprüngliche Entscheidung unverzüglich einer 
Überprüfung durch eine mit der ursprünglichen Ent-
scheidung nicht befasste Person unterzieht, 

4. seine Überprüfungsentscheidung dem Beschwerdefüh-
rer und dem Nutzer unverzüglich übermittelt und einzel-
fallbezogen begründet, in den Fällen der Nichtabhilfe 
dem Beschwerdeführer und dem Nutzer jedoch nur in-
soweit, wie diese am Gegenvorstellungsverfahren be-
reits beteiligt waren, und 

5. sicherstellt, dass eine Offenlegung der Identität des Be-
schwerdeführers und des Nutzers in dem Verfahren 
nicht erfolgt. 

(3) 1Sofern einer Entscheidung über die Entfernung oder die 
Sperrung des Zugangs zu einem Inhalt keine Beschwerde über 
rechtswidrige Inhalte zugrunde liegt, gelten die Absätze 1 und 
2 entsprechend. 2Liegt der Entscheidung eine Beanstandung des 
Inhalts durch Dritte zugrunde, tritt an die Stelle des Beschwer-
deführers diejenige Person, welche die Beanstandung dem An-
bieter des sozialen Netzwerks übermittelt hat. 3Abweichend  
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von Absatz 2 Nummer 3 ist es nicht erforderlich, dass die Über-
prüfung durch eine mit der ursprünglichen Entscheidung nicht 
befasste Person erfolgt. 4Abweichend von Absatz 1 Satz 2 be-
darf es der Überprüfung nach Satz 1 dann nicht, wenn es sich 
bei dem Inhalt um erkennbar unerwünschte oder gegen die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters verstoßende 
kommerzielle Kommunikation handelt, die vom Nutzer in einer 
Vielzahl von Fällen mit anderen Nutzern geteilt oder der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wurde und die Gegenvorstel-
lung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat. 

(4) Der Rechtsweg bleibt unberührt. 

§ 3c Schlichtung 
(1) Die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde kann privatrecht-
lich organisierte Einrichtungen als Schlichtungsstellen zur au-
ßergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Be-
schwerdeführern oder Nutzern, für die der beanstandete Inhalt 
gespeichert wurde, und Anbietern sozialer Netzwerke über nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 getroffene Entscheidungen 
anerkennen. 

(2) 1Eine privatrechtlich organisierte Einrichtung ist als 
Schlichtungsstelle nach Absatz 1 anzuerkennen, wenn 

1. ihr Träger eine juristische Person ist, 

a) die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommensüber den Europäischen Wirtschafts-
raum, für den die Richtlinie 2010/13/EU gilt, hat, 

b) die auf Dauer angelegt ist und 

c) deren Finanzierung gesichert ist, 

2. die Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit und dieSach-
kunde derjenigen Personen gewährleistet sind, die mit 
der Schlichtung befasst werden sollen, 

3. ihre sachgerechte Ausstattung und die zügige Bearbei-
tung der Schlichtungsverfahren sichergestellt sind, 

4. sie eine Schlichtungsordnung hat, welche die Einzelhei-
ten des Schlichtungsverfahrens und ihre Zuständigkeit 
regelt und welche ein einfaches, kostengünstiges, unver-
bindliches und faires Schlichtungsverfahren ermöglicht, 
an dem der Anbieter des sozialen Netzwerks, der Be-
schwerdeführer und der Nutzer, für den der beanstandete 
Inhalt gespeichert wurde, teilnehmen können, 

5. sichergestellt ist, dass die Öffentlichkeit dauerhaft über 
Erreichbarkeit und Zuständigkeit der Schlichtungsstelle 
und über den Ablauf des Schlichtungsverfahrens, ein-
schließlich der Schlichtungsordnung, informiert wird. 

2§ 3 Absatz 7 Satz 2 und 3 und Absatz 8 bis 10 gilt entspre-
chend. 

(3) 1Beschwerdeführer und Nutzer, für die der beanstandete In-
halt gespeichert wurde, können eine Schlichtungsstelle im Rah-
men ihrer Zuständigkeit anrufen, wenn zuvor ein Gegenvorstel-
lungsverfahren nach § 3b durchgeführt wurde oder eine Über-
prüfung der Entscheidung im Sinne des § 3 Absatz 6 Num-
mer 3 stattgefunden hat und der Anbieter des sozialen 
Netzwerks allgemein oder im Einzelfall an der Schlichtung 
durch diese Schlichtungsstelle teilnimmt. 2Nimmt der Anbieter 
an der Schlichtung teil, darf er der Schlichtungsstelle den bean-
standeten Inhalt, Angaben zum Zeitpunkt des Teilens oder der 
Zugänglichmachung des Inhalts und zum Umfang der Verbrei-
tung sowie mit dem Inhalt in erkennbarem Zusammenhang ste-
hende Inhalte übermitteln, soweit dies für das Schlichtungsver-
fahren erforderlich ist; übermittelt werden dürfen auch, im Falle 
einer Anrufung der Schlichtungsstelle durch den Beschwerde-
führer, die Kontaktdaten des Nutzers, für den der beanstandete 
Inhalt gespeichert wurde, sowie, im Falle einer Anrufung der 
Schlichtungsstelle durch den Nutzer, für den der beanstandete 
Inhalt gespeichert wurde, die Kontaktdaten des Beschwerde-
führers. 3Die Schlichtungsstelle ist befugt, die betreffenden per-
sonenbezogenen Daten zu verarbeiten, soweit dies für das 
Schlichtungsverfahren erforderlich ist; eine Offenlegung der 
personenbezogenen Daten des Beschwerdeführers und des Nut-
zers, für den der beanstandete Inhalt gespeichert wurde, ist aus-
genommen. 

(4) 1Die Teilnahme an den Schlichtungsverfahren ist freiwillig.  

2Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt. 3Das Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetz vom 19. Februar 2016 (BGBl. I 
S. 254, 1039), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, ist 
nicht anzuwenden. 

§ 3d Begriffsbestimmungen für 
Videosharingplattform-Dienste 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes 

1. sind Videosharingplattform-Dienste 

a) Telemedien, bei denen der Hauptzweck oder eine 
wesentliche Funktion darin besteht, Sendungen oder 
nutzergenerierteVideos, für die der Diensteanbieter 
keine redaktionelle Verantwortung trägt, der Allge-
meinheit bereitzustellen, wobei der Diensteanbieter 
die Organisation der Sendungen oder der nutzerge-
nerierten Videos, auch mit automatischen Mitteln, 
bestimmt, 

b) trennbare Teile von Telemedien, wenn für den trenn-
baren Teil der in Buchstabe a genannte Hauptzweck 
vorliegt, 

2. ist ein nutzergeneriertes Video eine von einem Nutzer 
erstellte Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne 
Ton, die unabhängig von ihrer Länge einen Einzelbe-
standteil darstellt und die von diesem oder einem ande-
ren Nutzer auf einen Videosharingplattform-Dienst 
hochgeladen wird, 

3. ist eine Sendung eine Abfolge von bewegten Bildern mit 
oder ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge Einzel-
bestandteil eines von einem Diensteanbieter erstellten 
Sendeplans oder Katalogs ist, 

4. ist Mitgliedstaat jeder Mitgliedstaat der Europäischen 
Union und jeder andere Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, für den 
die Richtlinie 2010/13/EU gilt, 

5. ist Mutterunternehmen ein Unternehmen, das ein oder 
mehrere Tochterunternehmen kontrolliert, 

6. ist Tochterunternehmen ein Unternehmen, das unmittel-
bar oder mittelbar von einem Mutterunternehmen kon-
trolliert wird, 

7. ist Gruppe die Gesamtheit von Mutterunternehmen, al-
len seinen Tochterunternehmen und allen anderen mit 
dem Mutterunternehmen und seinen Tochterunterneh-
men wirtschaftlich und rechtlich verbundenen Unterneh-
men. 

(2) 1Im Sinne dieses Gesetzes ist Sitzland eines Anbieters von 
Videosharingplattform-Diensten derjenige Mitgliedstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet der Anbieter niedergelassen ist. 2Ist ein 
Anbieter von Videosharingplattform-Diensten nicht im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassen, so gilt derje-
nige Mitgliedstaat als Sitzland, in dessen Hoheitsgebiet 

1. ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen 
des Anbieters oder 

2. ein anderes Unternehmen einer Gruppe, von welcher der 
Anbieter ein Teil ist, 

niedergelassen ist. 

(3) 1Sind in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 das Mutterunter-
nehmen, das Tochterunternehmen oder die anderen Unterneh-
men der Gruppe jeweils in verschiedenen Mitgliedstaaten nie-
dergelassen, so gilt der Anbieter als in dem Mitgliedstaat nie-
dergelassen, in dem sein Mutterunternehmen niedergelassen ist, 
oder, mangels einer solchen Niederlassung, als in dem Mit-
gliedstaat niedergelassen, in dem sein Tochterunternehmen nie-
dergelassen ist, oder, mangels einer solchen Niederlassung, als 
in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem das andere Unter-
nehmen der Gruppe niedergelassen ist. 2Gibt es mehrere Toch-
terunternehmen und ist jedes dieser Tochterunternehmen in ei-
nem anderen Mitgliedstaat niedergelassen, so gilt der Anbieter 
als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines der Toch-
terunternehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern 
eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung des Tochterunter-
nehmens mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht. 3Gibt 
es mehrere andere Unternehmen, die Teil der Gruppe sind und 
von denen jedes in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen 
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ist, so gilt der Anbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, 
in dem eines dieser Unternehmen zuerst seine Tätigkeit aufge-
nommen hat, sofern eine dauerhafte und tatsächliche Verbin-
dung mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht. 

(4) Treten zwischen der in § 4 genannten Verwaltungsbehörde 
und einer Behörde eines anderen Mitgliedstaats Meinungsver-
schiedenheiten darüber auf, welcher Mitgliedstaat Sitzland ei-
nes Anbieters von Videosharingplattform-Diensten ist oder als 
solcher gilt, so bringt die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde 
dies der Europäischen Kommission unverzüglich zur Kenntnis. 

§ 3e Für Videosharingplattform-Dienste 
geltende Vorschriften 
(1) Für Anbieter von Videosharingplattform-Diensten gilt die-
ses Gesetz, sofern sich aus den Absätzen 2 und 3 nichts Abwei-
chendes ergibt. 

(2) 1Für Anbieter von Videosharingplattform-Diensten, die im 
Inland weniger als zwei Millionen registrierte Nutzer haben, 
gilt dieses Gesetz nur, wenn die Bundesrepublik Deutschland 
nach § 3d Absatz 2 und 3 Sitzland ist oder als Sitzland gilt. 
2Dieses Gesetz gilt für sie nur im Hinblick auf nutzergenerierte 
Videos und Sendungen nach § 3d Absatz 1 Nummer 2 und 3, 
welche Inhalte haben, die den Tatbestand der §§ 111, 130 Ab-
satz 1 oder 2, der §§ 131, 140, 166 oder 184b des Strafgesetz-
buches erfüllen und nicht gerechtfertigt sind. 3Abweichend von 
§ 1 Absatz 2 sind diese Anbieter von Videosharingplattform-
Diensten von den Pflichten nach den §§ 2, 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 und 4 sowie Absatz 4 und § 3a befreit. 

(3) 1Für Anbieter von Videosharingplattform-Diensten, bei de-
nen gemäß § 3d Absatz 2 und 3 ein anderer Mitgliedstaat als 
die Bundesrepublik Deutschland Sitzland ist oder als Sitzland 
gilt, gelten im Hinblick auf die in Absatz 2 Satz 2 genannten 
nutzergenerierten Videos und Sendungen die Pflichten nach 
den §§ 2, 3 und 3b nur auf der Grundlage und im Umfang einer 
Anordnung der in § 4 genannten Behörde. 2Die Anordnung darf 
nur ergehen, soweit die Voraussetzungen des § 3 Absatz 5 des 
Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179, 
251), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
30. März 2021 (BGBl. I S. 448) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung erfüllt sind und unter Beachtung der 
danach erforderlichen Verfahrensschritte. 3Die in § 4 genannte 
Verwaltungsbehörde kann eine Stelle mit der Prüfung beauftra-
gen, ob die Voraussetzungen des § 3 Absatz 5 Satz 1 des Tele-
mediengesetzes vorliegen. 

(4) Soweit nach den Absätzen 1 bis 3 für den Anbieter eines 
Videosharingplattform-Dienstes dieses Gesetz im Hinblick auf 
die in Absatz 2 Satz 2 genannten nutzergenerierten Videos und 
Sendungen gilt, ist er verpflichtet, mit seinen Nutzern wirksam 
zu vereinbaren, dass diesen die Verbreitung der in Absatz 2 
Satz 2 genannten nutzergenerierten Videos und Sendungen ver-
boten ist. 

§ 3f Behördliche Schlichtung für Streitigkeiten 
mit Videosharingplattform-Diensten 
(1) 1Bei der in § 4 genannten Verwaltungsbehörde wird eine be-
hördliche Schlichtungsstelle eingerichtet. 2Die behördliche 
Schlichtungsstelle besteht zur außergerichtlichen Beilegung 
von Streitigkeiten mit Anbietern von Videosharingplattform-
Diensten über Entscheidungen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 im Hinblick auf das Vorliegen von nutzergenerier-
ten Videos und Sendungen, welche Inhalte haben, die einen 
in § 3e Absatz 2 Satz 2 genannten Tatbestand erfüllen und nicht 
gerechtfertigt sind. 3Die behördliche Schlichtungsstelle ist nur 
zuständig für Streitigkeiten mit Anbietern von Videosharing-
plattform-Diensten, bei denen die Bundesrepublik Deutschland 
nach § 3d Absatz 2 Sitzland ist oder als Sitzland gilt, und nur, 
wenn der Anbieter nicht an einem Schlichtungsverfahren einer 
anerkannten Schlichtungsstelle nach § 3c Absatz 1 teilnimmt o-
der wenn keine privatrechtlich organisierte Einrichtung als 
Schlichtungsstelle nach § 3c Absatz 1 anerkannt ist. 

(2) Die Anforderungen von § 3c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
bis 5 sowie § 3 Absatz 9 und § 3c Absatz 3 und 4 gelten für die 
behördliche Schlichtungsstelle entsprechend. 

(3) Die behördliche Schlichtungsstelle kann für die Durchfüh-
rung des Schlichtungsverfahrens Gebühren erheben, die in ihrer 
Schlichtungsordnung anzugeben sind. 

§ 4 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 einen Bericht nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt o-
der nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig veröf-
fentlicht, 

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 oder § 3b Absatz 1 Satz 1 
ein dort genanntes Verfahren für den Umgang mit Be-
schwerden von Beschwerdestellen oder Nutzern, die im 
Inland wohnhaft sind oder ihren Sitz haben, oder für eine 
Überprüfung einer Entscheidung nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig vorhält, 

3. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 oder § 3b Absatz 1 Satz 3 
ein dort genanntes Verfahren nicht oder nicht richtig zur 
Verfügung stellt, 

4. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 den Umgang mit Be-
schwerden nicht oder nicht richtig überwacht, 

5. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 eine organisatorische Un-
zulänglichkeit nicht oder nicht rechtzeitig beseitigt, 

6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 3 eine Schulung oder eine 
Betreuung nicht oder nicht rechtzeitig anbietet, 

7. entgegen § 3a Absatz 1 ein dort genanntes Verfahren-
nicht oder nicht richtig vorhält, 

8. entgegen § 5 einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten oder einen inländischen Empfangsberechtig-
ten nicht benennt, oder 

9. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 als Empfangsberechtigter 
auf Auskunftsersuchen nicht reagiert. 

(2) 1Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 8 und 9 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße 
bis zu fünf Millionen Euro geahndet werden. 2§ 30 Absatz 2 
Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwen-
den.  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann auch dann geahndet werden, 
wenn sie nicht im Inland begangen wird.  

(4) 1Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt 
für Justiz. 2Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz erlässt im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat, dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie und dem Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur allgemeine Verwaltungs-
grundsätze über die Ausübung des Ermessens der Bußgeldbe-
hörde bei der Einleitung eines Bußgeldverfahrens und bei der 
Bemessung der Geldbuße. 

(5) 1Will die Verwaltungsbehörde ihre Entscheidung darauf 
stützen, dass nicht entfernte oder nicht gesperrte Inhalte rechts-
widrig im Sinne des § 1 Absatz 3 sind, so soll sie über die 
Rechtswidrigkeit vorab eine gerichtliche Entscheidung herbei-
führen. 2Zuständig ist das Gericht, das über den Einspruch ge-
gen den Bußgeldbescheid entscheidet. 3Der Antrag auf Vor-
abentscheidung ist dem Gericht zusammen mit der Stellung-
nahme des sozialen Netzwerks zuzuleiten. 4Über den Antrag 
kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die 
Entscheidung ist nicht anfechtbar und für die Verwaltungsbe-
hörde bindend. 

§ 4a Aufsicht 
(1) Die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde überwacht die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes. 

(2) 1Stellt die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde fest, dass ein 
Anbieter eines sozialen Netzwerks gegen die Vorschriften die-
ses Gesetzes verstoßen hat oder verstößt, so trifft sie die erfor-
derlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. 2Sie kann den 
Anbieter insbesondere verpflichten, die Zuwiderhandlung ab-
zustellen.3§ 4 Absatz 5 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass 
dasjenige Gericht zuständig ist, welches über den Einspruch ge-
gen einen Bußgeldbescheid entscheiden würde. 

(3) 1In dem Verwaltungsverfahren nach Absatz 2 erteilt der An-
bieter eines sozialen Netzwerks der in § 4 genannten Verwal-
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tungsbehörde auf deren Verlangen Auskunft über die zur Um-
setzung dieses Gesetzes ergriffenen Maßnahmen, über die An-
zahl der registrierten Nutzer im Inland sowie über die im ver-
gangenen Kalenderjahr eingegangenen Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte; die Vertretung des Anbieters sowie bei 
juristischen Personen, Gesellschaften und nicht rechtsfähigen 
Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufe-
nen Personen sind verpflichtet, die verlangten Auskünfte im 
Namen des Unternehmens zu erteilen. 2Das Auskunftsverlan-
gen muss verhältnismäßig sein. 3Soweit natürliche Personen 
nach Satz 1 zur Mitwirkung verpflichtet sind, müssen sie, falls 
die Informationserlangung auf andere Weise wesentlich er-
schwert oder nicht zu erwarten ist, auch Tatsachen offenbaren, 
die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder ei-
ner Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. 4Jedoch darf eine Aus-
kunft, die eine natürliche Person nach Satz 1 erteilt, in einem 
Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten nur mit ihrer Zustimmung gegen diese 
Person oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen verwendet 
werden. 5Gemäß Satz 1 erteilte Auskünfte dürfen in einem Ver-
fahren zur Festsetzung einer Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten gegen den Anbieter nur mit Zu-
stimmung des Anbieters oder derjenigen Person, die infolge ih-
rer Verpflichtung nach Satz 1 die Auskunft erteilt hat, verwen-
det werden. 

(4) 1Zeugen sind in dem Verwaltungsverfahren nach Absatz 2 
zur Aussage verpflichtet. 2Ein Zeuge kann die Aussage auf sol-
che Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder ei-
nen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessord-
nung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 3Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Pflicht, als 
Zeuge auszusagen, entsprechend. Die in § 4 genannte Verwal-
tungsbehörde hat den Zeugen vor der Vernehmung über sein 
Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu belehren. 

§ 5 Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 
(1) 1Anbieter sozialer Netzwerke haben im Inland einen Zustel-
lungsbevollmächtigten zu benennen und auf ihrer Plattform in 
leicht erkennbarer und unmittelbar erreichbarer Weise auf ihn 
aufmerksam zu machen. 2An ihn können Zustellungen in Buß-
geldverfahren und in aufsichtsrechtlichen Verfahren nach den 
§§ 4 und 4a oder in Gerichtsverfahren vor deutschen Gerichten 
wegen der Verbreitung oder wegen der unbegründeten An-
nahme der Verbreitung rechtswidriger Inhalte, insbesondere in 
Fällen, in denen die Wiederherstellung entfernter oder gesperr-
ter Inhalte begehrt wird, bewirkt werden. 3Das gilt auch für die 
Zustellung von Schriftstücken, die solche Verfahren einleiten, 
für Zustellungen von gerichtlichen Endentscheidungen sowie 
für Zustellungen im Vollstreckungs- oder Vollziehungsverfah-
ren. 

(2) 1Für Auskunftsersuchen einer inländischen Strafverfol-
gungsbehörde ist eine empfangsberechtigte Person im Inland 
gegenüber der in § 4 genannten Verwaltungsbehörde zu benen-
nen. 2Die empfangsberechtigte Person ist verpflichtet, auf Aus-
kunftsersuchen nach Satz 1 48 Stunden nach Zugang zu antwor-
ten. 3Soweit das Auskunftsersuchen nicht mit einer das Ersu-
chen erschöpfenden Auskunft beantwortet wird, ist dies in der 
Antwort zu begründen. 4Die in § 4 genannte Verwaltungsbe-
hörde führt eine Liste der empfangsberechtigten Personen. 5Sie 
gibt inländischen Strafverfolgungsbehörden hierüber auf An-
frage Auskunft. 

§ 5a Auskünfte für wissenschaftliche 
Forschung 
(1) Forscher im Sinne dieser Vorschrift ist jede natürliche oder 
juristische Person, die wissenschaftliche Forschung betreibt. 

(2) Ein Forscher kann vom Anbieter eines sozialen Netzwerks 
qualifizierte Auskünfte verlangen über 

1. den Einsatz und die konkrete Wirkweise von Vefahren 
zur automatisierten Erkennung von Inhalten, die entfernt 
oder gesperrt werden sollen, insbesondere zu Art und 
Umfang eingesetzter Technologien und den Zwecken, 
Kriterien und Parametern für deren Programmierung so-
wie zu den eingesetzten Daten, 

2. die Verbreitung von Inhalten, die Gegenstand von Be-
schwerden über rechtswidrige Inhalte waren oder die 
vom Anbieter entfernt oder gesperrt worden sind, insbe-
sondere die entsprechenden Inhalte sowie Informationen 
darüber, welche Nutzer in welcher Weise mit den Inhal-
ten interagiert haben. 

(3) Auskünfte nach Absatz 2 können nur verlangt werden, so-
weit sie für Vorhaben einer im öffentlichen Interesse liegenden 
wissenschaftlichen Forschung zu Art, Umfang, Ursachen und 
Wirkungsweisen öffentlicher Kommunikation in sozialen Netz-
werken und den Umgang der Anbieter hiermit erforderlich sind. 

(4) 1Die Auskunftserteilung darf nur erfolgen, wenn der For-
scher gegenüber dem Anbieter des sozialen Netzwerks ein 
Schutzkonzept vorlegt. 2Das Schutzkonzept beinhaltet 

1. eine Beschreibung der für die Forschungszwecke nach 
Absatz 3 erforderlichen Informationen, 

2. eine Beschreibung der beabsichtigten Verwendung der 
Informationen, 

3. eine Beschreibung der Vorkehrungen, um eine ander-
weitige Verwendung der Informationen zu verhindern, 

4. eine Beschreibung der Vorkehrungen, um die schutz-
würdigen Interessen des Anbieters zu schützen, und 

5. eine Beschreibung der technischen und organisatori-
schen Maßnahmen, die den Schutz der personenbezoge-
nen Daten sicherstellen. 

(5) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks kann die Auskunft 
verweigern, wenn 

1. seine schutzwürdigen Interessen das öffentliche Inte-
resse an der Forschung erheblich überwiegen oder 

2. die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen 
beeinträchtigt werden und das öffentliche Interesse an 
der Forschung das Geheimhaltungsinteresse der be-
troffenen Personen nicht überwiegt. 

(6) 1Der Anbieter eines sozialen Netzwerks darf zu Zwecken 
der Auskunftserteilung nach Absatz 2 folgende personenbezo-
gene Daten übermitteln: 

1. die verbreiteten Inhalte, 

2. Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, 

3. Nutzernamen der an der Verbreitung Beteiligten, 

4. die näheren Umstände der Interaktionen der an der Ver-
breitung Beteiligten im Hinblick auf die jeweiligen In-
halte sowie 

5. Trainingsdaten von Verfahren zur automatisierten Er-
kennung von Inhalten, die entfernt oder gesperrt werden 
sollen, sowie Angaben zur Wirkweise, zu Zwecken, Kri-
terien und Parametern für die Programmierung dieser 
Verfahren. 

2Die Daten sind anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert 
zu übermitteln, soweit dies ohne Gefährdung des Forschungs-
zwecks möglich ist. 

(7) 1Der Forscher darf die Daten ausschließlich verarbeiten für 
die Zwecke von Vorhaben wissenschaftlicher Forschung nach 
Absatz 3. 2Soweit besondere Kategorien von Daten im Sinne 
von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 
vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung verarbei-
tet werden, hat der Forscher dafür angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Per-
son gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundesdatenschutzgeset-
zes vorzusehen. 3Ergänzend zu den dort genannten Maßnahmen 
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sind die Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu anonymisieren, sobald dies nach dem For-
schungszweck möglich ist. 4Darüber hinausgehende daten-
schutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt. 

(8) 1Der Anbieter eines sozialen Netzwerks hat gegenüber dem 
Forscher Anspruch auf Erstattung der durch die Auskunftsertei-
lung nach Absatz 2 entstehenden Kosten in angemessener 
Höhe. 2Bei der Bestimmung der angemessenen Höhe ist zu be-
rücksichtigen, dass die Kosten kein wesentliches Hindernis für 
die Inanspruchnahme des Auskunftsrechts darstellen dürfen. 
3§ 287 Absatz 1 der Zivilprozessordnung ist entsprechend an-
zuwenden. 4Die erstattungsfähigen Kosten dürfen vorbehaltlich 
des Satzes 5 höchstens 5.000 Euro betragen. 5Dieser Betrag darf 
nur überschritten werden, wenn durch die Erteilung der Aus-
kunft ein außergewöhnlich hoher Aufwand entsteht. 6Nach Vor-
lage des Schutzkonzepts nach Absatz 4 kann der Forscher vom 
Anbieter die Vorlage eines unentgeltlichen Kostenanschlags in-
nerhalb einer angemessener Frist verlangen. 

§ 6 Übergangsvorschriften 
(1) Der Bericht nach § 2 wird erstmals für das erste Halbjahr 
2018 fällig.  

(2) 1Die Verfahren nach § 3 müssen innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeführt sein. 2Erfüllt der 
Anbieter eines sozialen Netzwerkes die Voraussetzungen des 

§ 1 erst zu einem späteren Zeitpunkt, so müssen die Verfahren 
nach § 3 drei Monate nach diesem Zeitpunkt eingeführt sein. 

(3) Für Berichte, die sich auf Zeiträume bis einschließlich 
31. Dezember 2021 beziehen, ist § 2 in der Fassung des Geset-
zes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netz-
werken vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352) anzuwen-
den. 

(4) Der Bericht nach § 3 Absatz 9 ist erstmals zum 31. Juli 2022 
vorzulegen. 

(5) Für Einrichtungen der Regulierten Selbstregulierung, die am 
28. Juni 2021 bereits anerkannt waren, ist § 3 Absatz 6 Nummer 
3 bis zum Ablauf des Jahres 2022 in der Fassung des Gesetzes 
zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwer-
ken vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352) anzuwenden. 

(6) 1Auf Anbieter, die nicht Anbieter von Videosharingplatt-
form-Diensten sind, ist § 3b erst ab dem 1. Oktober 2021 anzu-
wenden. 2Bei Anbietern von Videosharingplattform-Diensten 
ist § 3b im Hinblick auf Inhalte, die keine nutzergenerierten Vi-
deos oder Sendungen sind, erst ab dem 1. Oktober 2021 anzu-
wenden. 
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RBeitrStV – Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
vom 15. Dezember 2010 (GVBl. 2011 S. 258), zuletzt geändert durch Art. 2 des Vertrages vom 17.11.2017 

(GVBl. 2018 S. 210, 2020 S. 203). 

 

§ 1 Zweck des Rundfunkbeitrags 
Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten Finanzaus-
stattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Sinne von 
§ 34 Abs. 1 des Medienstaatsvertrages sowie der Finanzierung 
der Aufgaben nach § 112 des Medienstaatsvertrages. 

§ 2 Rundfunkbeitrag im privaten Bereich 
(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von deren Inhaber 
(Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag zu entrichten. 

(2) 1Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Person, die die 
Wohnung selbst bewohnt. 2Als Inhaber wird jede Person ver-
mutet, die 

1.  dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder 

2.  im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt ist. 

(3) 1Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner 
entsprechend § 44 der Abgabenordnung. 2Die Landesrundfunk-
anstalt kann von einem anderen als dem bisher in Anspruch ge-
nommenen Beitragsschuldner für eine Wohnung für zurücklie-
gende Zeiträume keinen oder nur einen ermäßigten Beitrag er-
heben, wenn dieser das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Befreiung oder Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 7 Satz 2 im Zeit-
punkt der Inanspruchnahme nachweist. 

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Beitrags-
schuldnern, die aufgrund Artikel 2 des Gesetzes vom 6. August 
1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über 
diplomatische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957) oder ent-
sprechender Rechtsvorschriften Vorrechte genießen. 

§ 3 Wohnung 
(1) 1Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin enthalte-
nen Räume jede ortsfeste, baulich abgeschlossene Raumeinheit, 
die 

1. zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder genutzt 
wird und 

2. durch einen eigenen Eingang unmittelbar von einem 
Treppenhaus, einem Vorraum oder von außen, nicht aus-
schließlich über eine andere Wohnung, betreten werden 
kann. 

2Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung, wenn sie 
Wohnungen im Sinne des Melderechts sind. Nicht als Wohnung 
gelten Bauten nach § 3 des Bundeskleingartengesetzes. 

(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in folgenden Be-
triebsstätten: 

1.  Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbe-
sondere Kasernen, Unterkünfte für Asylbewerber, Inter-
nate, 

2.  Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder an-
staltsmäßigen Unterbringung dienen, insbesondere in 
Behinderten- und Pflegeheimen, 

3.  Raumeinheiten mit vollstationärer Pflege in Alten- und 
Pflegewohnheimen, die durch Versorgungsvertrag nach 
§ 72 des Elften Buches des Sozialgesetzbuches zur voll-
stationären Pflege zugelassen sind, 

4.  Raumeinheiten in Wohneinrichtungen, die Leistungen 
im Sinne des § 75 Abs. 3 Satz 1 des Zwölften Buches 
des Sozialgesetzbuches für Menschen mit Behinderun-
gen erbringen und hierzu mit dem Träger der Sozialhilfe 
eine Vereinbarung geschlossen haben, 

5.  Patientenzimmer in Krankenhäusern und Hospizen, 

6.  Hafträume in Justizvollzugsanstalten und 

7.  Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbringung 
in Beherbergungsstätten dienen, insbesondere Hotel- 
und Gästezimmer, Ferienwohnungen, Unterkünfte in 
Seminar- und Schulungszentren. 

§ 4 Befreiungen von der Beitragspflicht, 
Ermäßigung 
(1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Absatz 1 werden auf An-
trag folgende natürliche Personen befreit: 

1.  Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Dritten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetz-
buches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27a oder 27d des 
Bundesversorgungsgesetzes, 

2.  Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (Viertes Kapitel des Zwölften Buches 
des Sozialgesetzbuches), 

3.  Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II ein-
schließlich von Leistungen nach § 22 des Zweiten Bu-
ches des Sozialgesetzbuches, 

4.  Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, 

5.  nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von 

a) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz, 

b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 114, 115 Nr. 
2 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder 
nach dem Dritten Kapitel, Dritter Abschnitt, Dritter 
Unterabschnitt des Dritten Buches des Sozialgesetz-
buches oder 

c) Ausbildungsgeld nach den §§ 122 ff. des Dritten Bu-
ches des Sozialgesetzbuches, 

6.  Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27e des Bun-
desversorgungsgesetzes, 

7.  Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Ka-
pitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches oder 
von Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfür-
sorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder von 
Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften, 

8.  Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Absatz 1 des 
Lastenausgleichsgesetzes oder Personen, denen wegen 
Pflegebedürftigkeit nach § 267 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag 
zuerkannt wird, 

9.  Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung 
nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches in einer 
stationären Einrichtung nach § 45 des Achten Buches 
des Sozialgesetzbuches leben, und 

10.  taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe 
nach § 72 des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches 
oder nach § 27d des Bundesversorgungsgesetzes. 

(2) 1Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Absatz 1 wird auf Antrag für 
folgende natürliche Personen auf ein Drittel ermäßigt: 

1.  blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbe-
hinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehinderung, 

2.  hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen 
eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch 
mit Hörhilfen nicht möglich ist, und 

3.  behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht 
nur vorübergehend wenigstens 80 beträgt und die wegen 
ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig 
nicht teilnehmen können. 

2Absatz 1 bleibt unberührt. 

(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder Ermäßi-
gung erstreckt sich innerhalb der Wohnung 

1.  auf dessen Ehegatten, 

2.  auf den eingetragenen Lebenspartner, 
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3.  auf Kinder des Antragstellers und der unter den Num-
mern 1 und 2 genannten Personen bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres und 

4.  auf die Wohnungsinhaber, deren Einkommen und Ver-
mögen bei der Gewährung einer Sozialleistung nach Ab-
satz 1 berücksichtigt worden sind. 

(4) 1Die Dauer der Befreiung oder Ermäßigung richtet sich nach 
dem Gültigkeitszeitraum des Nachweises nach Absatz 7 Satz 2. 
2Sie beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Gültigkeits-
zeitraum beginnt, frühestens jedoch drei Jahre vor dem Ersten 
des Monats, in dem die Befreiung oder Ermäßigung beantragt 
wird. 3War der Antragsteller aus demselben Befreiungsgrund 
nach Absatz 1 über einen zusammenhängenden Zeitraum von 
mindestens zwei Jahren von der Beitragspflicht befreit, so wird 
bei einem unmittelbar anschließenden, auf denselben Befrei-
ungsgrund gestützten Folgeantrag vermutet, dass die Befrei-
ungsvoraussetzungen über die Gültigkeitsdauer des diesem An-
trag zugrunde liegenden Nachweises nach Absatz 7 Satz 2 hin-
aus für ein weiteres Jahr vorliegen. 4Ist der Nachweis nach Ab-
satz 7 Satz 2 unbefristet, so kann die Befreiung auf drei Jahre 
befristet werden, wenn eine Änderung der Umstände möglich 
ist, die dem Tatbestand zugrunde liegen. 

(5) 1Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam, zu-
rückgenommen oder widerrufen, so endet die Befreiung oder 
Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. 2Die Befreiung endet auch 
dann, wenn die nach Absatz 4 Satz 3 vermuteten Befreiungsvo-
raussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen oder wenn die 
Voraussetzungen für die Befreiung nach Absatz 6 Satz 2 entfal-
len. 3Derartige Umstände sind vom Beitragsschuldner unver-
züglich der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen. 

(6) 1Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat die 
Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf gesonder-
ten Antrag von der Beitragspflicht zu befreien. 2Ein Härtefall 
liegt insbesondere vor, wenn eine Sozialleistung nach Absatz 1 
Nr. 1 bis 10 in einem durch die zuständige Behörde erlassenen 
Bescheid mit der Begründung versagt wurde, dass die Ein-
künfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des 
Rundfunkbeitrags überschreiten. 3In den Fällen von Satz 1 gilt 
Absatz 4 entsprechend. 4In den Fällen von Satz 2 beginnt die 
Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem der ablehnende 
Bescheid ergangen ist, frühestens jedoch drei Jahre vor dem 
Ersten des Monats, in dem die Befreiung beantragt wird; die 
Befreiung wird für die Dauer eines Jahres gewährt. 

(7) 1Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom Bei-
tragsschuldner schriftlich bei der zuständigen Landesrundfunk-
anstalt zu stellen. 2Die Voraussetzungen für die Befreiung oder 
Ermäßigung sind durch die entsprechende Bestätigung der Be-
hörde oder des Leistungsträgers in Kopie oder durch den ent-
sprechenden Bescheid in Kopie nachzuweisen; auf Verlangen 
ist die Bestätigung der Behörde oder des Leistungsträgers im 
Original oder der Bescheid im Original oder in beglaubigter Ko-
pie vorzulegen. 3Im Falle des Absatzes 1 Nr. 10 1. Alternative 
genügt eine ärztliche Bescheinigung. 4Dabei sind auch die Na-
men der weiteren volljährigen Bewohner der Wohnung mitzu-
teilen. 

§ 4a Befreiung von der Beitragspflicht für 
Nebenwohnungen 
(1) 1Für ihre Nebenwohnungen wird eine natürliche Person von 
der Beitragspflicht nach § 2 Absatz 1 auf Antrag befreit, wenn 
sie selbst, ihr Ehegatte oder ihr eingetragener Lebenspartner den 
Rundfunkbeitrag für die Hauptwohnung an die zuständige Lan-
desrundfunkanstalt entrichtet. 2Gleiches gilt, wenn sie selbst, 
ihr Ehegatte oder ihr eingetragener Lebenspartner den Rund-
funkbeitrag zwar nicht für die Hauptwohnung, jedoch für eine 
ihrer Nebenwohnungen entrichtet. 

(2) 1Die Befreiung erfolgt unbefristet. 2Sie beginnt mit dem Ers-
ten des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 vor-
liegen, wenn der Antrag innerhalb von drei Monaten nach Vor-
liegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt wird. 3Wird 
der Antrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so beginnt 
die Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem die Antrag-
stellung erfolgt. 

(3) 1Die Befreiung endet mit Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen. 2Derar-
tige Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der 
zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen. 

(4)1Der Antrag auf Befreiung ist vom Beitragsschuldner schrift-
lich bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt zu stellen.2Die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 sind nachzuweisen durch 

1. die Bezeichnung der Haupt- und Nebenwohnungen, mit 
denen der Antragsteller bei der in § 10 Absatz 7 Satz 1 
bestimmten Stelle angemeldet ist oder sich während des 
Antragsverfahrens anmeldet, und 

2. die Vorlage eines melderechtlichen Nachweises oder 
Zweitwohnungssteuerbescheids, soweit sich aus diesem 
alle erforderlichen Angaben ergeben, und 

3. auf Verlangen die Vorlage eines geeigneten behördli-
chen Nachweises, aus dem der Status der Ehe oder ein-
getragenen Lebenspartnerschaft hervorgeht. 

3§ 4 Absatz 7 Satz 2 und 4 gelten entsprechend. 

§ 5 Befreiungen von der Beitragspflicht, 
Ermäßigung 
(1) 1Im nicht privaten Bereich ist für jede Betriebsstätte von de-
ren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag nach 
Maßgabe der folgenden Staffelung zu entrichten. 2Die Höhe des 
zu leistenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach der Zahl der 
neben dem Inhaber Beschäftigten und beträgt für eine Betriebs-
stätte 

1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des 
Rundfunkbeitrags, 

2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag, 

3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge, 

4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge, 

5. mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbeiträge, 

6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge, 

7. mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rundfunkbeiträge, 

8. mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rundfunkbeiträge, 

9. mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 Rundfunkbei-
träge und 

10. mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 Rundfunkbei-
träge. 

(2) 1Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebsstätten nach 
Absatz 1 ist jeweils ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrich-
ten vom 

1. Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin befindliche 
Hotel- und Gästezimmer und für jede Ferienwohnung 
zur vorübergehenden entgeltlichen Beherbergung Drit-
ter ab der zweiten Raumeinheit und 

2. Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) für je-
des zugelassene Kraftfahrzeug, das zu gewerblichen 
Zwecken oder einer anderen selbständigen Erwerbstä-
tigkeit oder zu gemeinnützigen oder öffentlichen Zwe-
cken des Inhabers genutzt wird; auf den Umfang der 
Nutzung zu diesen Zwecken kommt es nicht an; Kraft-
fahrzeuge sind Personenkraftwagen, Lastkraftwagen 
und Omnibusse; ausgenommen sind Omnibusse, die für 
den öffentlichen Personennahverkehr nach § 2 des Ge-
setzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs eingesetzt werden. 

2Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu entrichten 
für jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitragspflichtige Be-
triebsstätte des Inhabers. 

(3) 1Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt Absatz 
1 mit der Maßgabe, dass höchstens ein Drittel des Rundfunk-
beitrags zu entrichten ist: 

1.  gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Menschen, 
insbesondere Heime, Ausbildungsstätten oder Werkstät-
ten für behinderte Menschen, 

2.  gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des 
Sozialgesetzbuches), 

3.  gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der Al-
tenhilfe, für Nichtsesshafte und Durchwandererheime, 
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4.  eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen, 

5.  öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende 
Schulen, staatlich genehmigte oder anerkannte Ersatz-
schulen oder Ergänzungsschulen, soweit sie auf gemein-
nütziger Grundlage arbeiten, sowie Hochschulen nach 
dem Hochschulrahmengesetz und 

6.  Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastro-
phenschutz. 

2Abgegolten ist damit auch die Beitragspflicht für auf die Ein-
richtung oder deren Rechtsträger zugelassene Kraftfahrzeuge, 
wenn sie ausschließlich für Zwecke der Einrichtung genutzt 
werden. 3Die Gemeinnützigkeit im Sinne der Abgabenordnung 
ist der zuständigen Landesrundfunkanstalt auf Verlangen nach-
zuweisen. 

(4) 1Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 
insoweit nicht zu entrichten, als der Inhaber glaubhaft macht 
und auf Verlangen nachweist, dass die Betriebsstätte mindes-
tens drei zusammenhängende volle Kalendermonate vorüberge-
hend stillgelegt ist. 2Das Nähere regelt die Satzung nach § 9 Ab-
satz 2. 

(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht zu entrichten 
für Betriebsstätten 

1.  die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind, 

2.  in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist oder 

3.  die sich innerhalb einer beitragspflichtigen Wohnung 
befinden, für die bereits ein Rundfunkbeitrag entrichtet 
wird. 

(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist nicht zu ent-
richten von 

1.  den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Lan-
desmedienanstalten oder den nach Landesrecht zugelas-
senen privaten Rundfunkveranstaltern oder -anbietern o-
der 

2.  diplomatischen Vertretungen (Botschaft, Konsulat) ei-
nes ausländischen Staates.  

§ 6 Betriebsstätte, Beschäftigte 
(1) 1Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht aus-
schließlich privaten Zweck bestimmte oder genutzte ortsfeste 
Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer Raumeinheit. 2Dabei 
gelten mehrere Raumeinheiten auf einem Grundstück oder auf 
zusammenhängenden Grundstücken, die demselben Inhaber zu-
zurechnen sind, als eine Betriebsstätte. 3Auf den Umfang der 
Nutzung zu den jeweiligen nicht-privaten Zwecken sowie auf 
eine Gewinnerzielungsabsicht oder eine steuerliche Veranla-
gung des Beitragsschuldners kommt es nicht an. 

(2) 1Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche oder juristische 
Person, die die Betriebsstätte im eigenen Namen nutzt oder in 
deren Namen die Betriebsstätte genutzt wird. 2Als Inhaber wird 
vermutet, wer für diese Betriebsstätte in einem Register, insbe-
sondere Handels-, Gewerbe-, Vereins- oder Partnerschaftsre-
gister eingetragen ist. 3Inhaber eines Kraftfahrzeugs ist derje-
nige, auf den das Kraftfahrzeug zugelassen ist. 

(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerblichen Zwecken 
genutzte Motorschiff. 

(4) 1Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten sowie Bediensteten in einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Auszu-
bildenden. 2Die Berechnung der Beschäftigtenanzahl erfolgt 
ohne Differenzierung zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten, 
es sei denn, der Betriebsstätteninhaber teilt gegenüber der zu-
ständigen Landesrundfunkanstalt schriftlich mit, eine Berech-
nung unter Berücksichtigung der vorhandenen Teilzeitbeschäf-
tigten zu wählen. 3In diesem Fall werden Teilzeitbeschäftigte 
mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 
mehr als 20 Stunden mit 0,5, von nicht mehr als 30 Stunden mit 
0,75 und von mehr als 30 Stunden mit 1,0 veranschlagt.  3Ergibt 
sich im Jahresdurchschnitt eine Beschäftigtenzahl mit Dezimal-
stellen, so ist abzurunden. 4Die Mitteilung der gewählten Be-
rechnungsmethode hat bei der Anzeige nach § 8 Abs. 1 Satz 1, 
im Übrigen zusammen mit der Mitteilung der Beschäftigtenan-
zahl nach § 8 Abs. 1 Satz 2 zu erfolgen. 5Die Berechnungsme-
thode kann nur einmal jährlich innerhalb der Frist und mit der 

Wirkung des § 8 Abs. 1 Satz 2 geändert werden. 6Eine Kombi-
nation der Berechnungsmethoden innerhalb des jeweils voran-
gegangenen Kalenderjahres nach § 8 Abs. 1 Satz 2 ist unzuläs-
sig. 

§ 7 Beginn und Ende der Beitragspflicht, 
Zahlungsweise, Verjährung 
(1) 1Die Pflicht zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags beginnt 
mit dem Ersten des Monats, in dem der Beitragsschuldner erst-
mals die Wohnung, die Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug 
innehat. 2Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs beginnt mit dem 
Ersten des Monats, in dem es auf den Beitragsschuldner zuge-
lassen wird. 

(2) 1Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in 
dem das Innehaben der Wohnung, der Betriebsstätte oder des 
Kraftfahrzeugs durch den Beitragsschuldner endet, jedoch nicht 
vor dem Ablauf des Monats, in dem dies der zuständigen Lan-
desrundfunkanstalt angezeigt worden ist. 2Das Innehaben eines 
Kraftfahrzeugs endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die 
Zulassung auf den Beitragsschuldner endet. 

(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschuldet. Er ist in der 
Mitte eines Dreimonatszeitraums für jeweils drei Monate zu 
leisten. 

(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet sich nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmä-
ßige Verjährung. 

§ 8 Anzeigepflicht 
(1) 1Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder 
eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist unverzüglich 
schriftlich der zuständigen Landesrundfunkanstalt anzuzeigen 
(Anmeldung); entsprechendes gilt für jede Änderung der Daten 
nach Absatz 4 (Änderungsmeldung). 2Eine Änderung der An-
zahl der im Jahresdurchschnitt des vorangegangenen Kalender-
jahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Absatz 
4 Nr. 7 ist jeweils bis zum 31. März eines Jahres anzuzeigen; 
diese Änderung wirkt ab dem 1. April des jeweiligen Jahres. 

(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, einer Betriebs-
stätte oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist der zu-
ständigen Landesrundfunkanstalt unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen (Abmeldung). 

(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine Wohnung, 
eine Betriebsstätte oder ein Kraftfahrzeug wirkt auch für wei-
tere anzeigepflichtige Beitragsschuldner, sofern sich für die 
Wohnung, die Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug keine Än-
derung der Beitragspflicht ergibt. 

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der zuständigen 
Landesrundfunkanstalt folgende, im Einzelfall erforderliche 
Daten mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen: 

1.  Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter de-
nen eine Anmeldung bestand, 

2.  Tag der Geburt, 

3.  Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift des 
Beitragsschuldners und seines gesetzlichen Vertreters, 

4.  gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und jeder 
Wohnung, einschließlich aller vorhandenen Angaben 
zur Lage der Wohnung, sowie im Falle der Befreiung 
nach § 4a die Angabe, bei welcher Wohnung es sich um 
die Haupt- oder Nebenwohnung handelt, 

5.  letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete Anschrift 
des Beitragsschuldners, 

6.  vollständige Bezeichnung des Inhabers der Betriebs-
stätte, 

7.  Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstätte, 

8.  Beitragsnummer, 

9.  Datum des Beginns des Innehabens der Wohnung, der 
Betriebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraftfahr-
zeugs, 

10.  Zugehörigkeit zu den Branchen und Einrichtungen nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1, 

11.  Anzahl der beitragspflichtigen Hotel- und Gästezimmer 
und Ferienwohnungen und 



§§ 9-11 RBeitrStV 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
 RBeitrStV 

383 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

12.  Anzahl und Zulassungsort der beitragspflichtigen Kraft-
fahrzeuge. 

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende Daten mitzu-
teilen und auf Verlangen nachzuweisen: 

1.  Datum des Endes des Innehabens der Wohnung, der Be-
triebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs, 

2.  der die Abmeldung begründende Lebenssachverhalt und 

3.  die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in An-
spruch genommenen Beitragsschuldners. 

§ 9 Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung 
(1) 1Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann von jedem 
Beitragsschuldner oder von Personen oder Rechtsträgern, bei 
denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass sie Beitrags-
schuldner sind und dies nicht oder nicht umfassend angezeigt 
haben, Auskunft über die in § 8 Absatz 4 genannten Daten ver-
langen. 2Kann die zuständige Landesrundfunkanstalt den Inha-
ber einer Betriebsstätte nicht feststellen, ist der Eigentümer oder 
der vergleichbar dinglich Berechtigte des Grundstücks, auf dem 
sich die Betriebsstätte befindet, verpflichtet, der Landesrund-
funkanstalt Auskunft über den tatsächlichen Inhaber der Be-
triebsstätte zu erteilen. 3Die Landesrundfunkanstalt kann mit ih-
rem Auskunftsverlangen neben den in § 8 Absatz 4 und 5 ge-
nannten Daten im Einzelfall weitere Daten erheben, soweit dies 
nach Satz 1 erforderlich ist; § 11 Abs. 7 gilt entsprechend. 4Die 
Landesrundfunkanstalt kann für die Tatsachen nach Satz 1 und 
die Daten nach Satz 3 Nachweise fordern. 5Der Anspruch auf 
Auskunft und Nachweise kann im Verwaltungszwangsverfah-
ren durchgesetzt werden. 

(2) 1Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird ermächtigt, 
Einzelheiten des Verfahrens 

1. der Anzeigepflicht, 

2. zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur Befreiung von 
der Rundfunkbeitragspflicht oder zu deren Ermäßigung, 

3. der Erfüllung von Auskunfts- und Nachweispflichten, 

4. der Kontrolle der Beitragspflicht, 

5. der Erhebung von Zinsen, Kosten und Säumniszuschlä-
gen und 

6. in den übrigen in diesem Staatsvertrag genannten Fällen 

durch Satzung zu regeln.2Die Satzung bedarf der Genehmigung 
der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde und ist in den 
amtlichen Verkündungsblättern der die Landesrundfunkanstalt 
tragenden Länder zu veröffentlichen.3Die Satzungen der Lan-
desrundfunkanstalten sollen übereinstimmen.  

§ 10 Beitragsgläubiger, Schickschuld, 
Erstattung, Vollstreckung 
(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht der Lan-
desrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag bestimmten Umfang dem Zweiten Deutschen 
Fernsehen (ZDF), dem Deutschlandradio sowie der Landesme-
dienanstalt zu, in deren Bereich sich die Wohnung oder die Be-
triebsstätte des Beitragsschuldners befindet oder das Kraftfahr-
zeug zugelassen ist. 

(2) 1Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige Landesrund-
funkanstalt als Schickschuld zu entrichten. 2Die Landesrund-
funkanstalt führt die Anteile, die dem ZDF, dem Deutschland-
radio und der Landesmedienanstalt zustehen, an diese ab. 

(3) 1Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen Grund ent-
richtet wurde, kann derjenige, auf dessen Rechnung die Zah-
lung bewirkt worden ist, von der durch die Zahlung bereicher-
ten Landesrundfunkanstalt die Erstattung des entrichteten Be-
trages fordern. 2Er trägt insoweit die Darlegungs- und Beweis-
last. 3Der Erstattungsanspruch verjährt nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige Verjäh-
rung. 

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesmedienan-
stalten tragen die auf sie entfallenden Anteile der Kosten des 
Beitragseinzugs und der nach Absatz 3 erstatteten Beträge. 

(5) 1Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch die zustän-
dige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. 2Festsetzungsbe-
scheide können stattdessen auch von der Landesrundfunkanstalt 
im eigenen Namen erlassen werden, in deren Anstaltsbereich 

sich zur Zeit des Erlasses des Bescheides die Wohnung, die Be-
triebsstätte oder der Sitz (§ 17 der Zivilprozessordnung) des 
Beitragsschuldners befindet. 

(6) 1Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvollstre-
ckungsverfahren vollstreckt. 2Ersuchen um Vollstreckungshilfe 
gegen Beitragsschuldner, deren Wohnsitz oder Sitz in anderen 
Ländern liegt, können von der nach Absatz 5 zuständigen Lan-
desrundfunkanstalt oder von der Landesrundfunkanstalt, in de-
ren Bereich sich die Wohnung, die Betriebsstätte oder der Sitz 
des Beitragsschuldners befindet, unmittelbar an die dort zustän-
dige Vollstreckungsbehörde gerichtet werden. 

(7) 1Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr nach diesem 
Staatsvertrag zugewiesenen Aufgaben und die damit verbunde-
nen Rechte und Pflichten ganz oder teilweise durch die im Rah-
men einer nichtrechtsfähigen öffentlich-rechtlichen Verwal-
tungsgemeinschaft betriebene Stelle der öffentlich-rechtlichen 
Landesrundfunkanstalten selbst wahr. 2Die Landesrundfunkan-
stalt ist ermächtigt, einzelne Tätigkeiten bei der Durchführung 
des Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitragsschuldnern 
auf Dritte zu übertragen und das Nähere durch die Satzung nach 
§ 9 Absatz 2 zu regeln. 3Die Landesrundfunkanstalt kann eine 
Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte nach Satz 2 ausschlie-
ßen, die durch Erfolgshonorare oder auf Provisionsbasis vergü-
tet werden. 

§ 10a Vollständig automatisierter Erlass von 
Bescheiden 
Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann rundfunkbeitrags-
rechtliche Bescheide vollständig automatisiert erlassen, sofern 
weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum besteht. 

§ 11 Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte mit Tätigkeiten 
bei der Durchführung des Beitragseinzugs oder der Ermittlung 
von Beitragsschuldnern, die der Anzeigepflicht nach § 8 Absatz 
1 nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind, so gelten für 
die Verarbeitung der dafür erforderlichen Daten die zur Auf-
tragsverarbeitung geltenden Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. 
November 2016, S. 72). 

(2) 1Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine Stelle nach 
§ 10 Absatz 7 Satz 1 mit Tätigkeiten bei der Durchführung des 
Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitragsschuldnern, ist 
dort unbeschadet der Zuständigkeit des nach Landesrecht für 
die Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftrag-
ten ein behördlicher Datenschutzbeauftragter zu bestellen. 2Er 
arbeitet zur Gewährleistung des Datenschutzes mit dem nach 
Landesrecht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen Daten-
schutzbeauftragten zusammen und unterrichtet diesen über Ver-
stöße gegen Datenschutzvorschriften sowie die dagegen ge-
troffenen Maßnahmen. 3Im Übrigen gelten die für den behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten anwendbaren Bestimmungen 
der Verordnung (EU) 2016/679entsprechend. 

(3) 1Die zuständige Landesrundfunkanstalt übermittelt von ihr 
gespeicherte personenbezogene Daten der Beitragsschuldner an 
andere Landesrundfunkanstalten auch im Rahmen eines auto-
matisierten Abrufverfahrens, soweit dies zur rechtmäßigen Er-
füllung der Aufgaben der übermittelnden oder der empfangen-
den Landesrundfunkanstalt beim Beitragseinzug erforderlich 
ist. 2Es ist aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann und aus wel-
chem Grund welche personenbezogenen Daten übermittelt wor-
den sind. 

(4) 1Die zuständige Landesrundfunkanstalt verarbeitet für Zwe-
cke der Beitragserhebung sowie zur Feststellung, ob eine Bei-
tragspflicht nach diesem Staatsvertrag besteht, personenbezo-
gene Daten bei öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen ohne 
Kenntnis der betroffenen Person. 2Öffentliche Stellen im Sinne 
von Satz 1 sind solche, die zur Übermittlung der Daten einzel-
ner Inhaber von Wohnungen oder Betriebsstätten befugt sind. 
3Dies sind insbesondere Meldebehörden, Handelsregister, Ge-
werberegister und Grundbuchämter. 4Nichtöffentliche Stellen 
im Sinne von Satz 1 sind Unternehmen des Adresshandels und 
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der Adressverifizierung. 5Voraussetzung für die Erhebung der 
Daten nach Satz 1 ist, dass 

1. eine vorherige Datenerhebung unmittelbar bei der be-
troffenen Person erfolglos war oder nicht möglich ist, 

2. die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse auf 
die Beitragspflicht zuzulassen, insbesondere durch Ab-
gleich mit dem Bestand der bei den Landesrundfunkan-
stalten gemeldeten Beitragsschuldner, und 

3. sich die Daten auf Angaben beschränken, die der Anzei-
gepflicht nach § 8 unterliegen und kein erkennbarer 
Grund zu der Annahme besteht, dass die betroffene Per-
son ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Verarbeitung hat.  

6Die Verarbeitung bei den Meldebehörden beschränkt sich auf 
die in § 11 Absatz 5 Satz 1 Nummern 1 bis 8 genannten Daten. 
7Daten, die Rückschlüsse auf tatsächliche oder persönliche Ver-
hältnisse liefern könnten, dürfen nicht an die übermittelnde 
Stelle rückübermittelt werden. 8Das Verfahren der regelmäßi-
gen Datenübermittlung durch die Meldebehörden nach dem 
Bundesmeldegesetz oder den Meldedatenübermittlungsverord-
nungen der Länder bleibt unberührt. 9Die Daten betroffener Per-
sonen, für die eine Auskunftssperre gemäß § 51 des Bundes-
meldegesetzes gespeichert ist, dürfen nicht übermittelt werden. 

(5) 1Zur Sicherstellung der Aktualität des Datenbestandes über-
mittelt jede Meldebehörde alle vier Jahre beginnend ab dem 
Jahr 2022 für einen bundesweit einheitlichen Stichtag automa-
tisiert gegen Kostenerstattung in standardisierter Form die 
nachfolgenden Daten aller volljährigen Personen an die jeweils 
zuständige Landesrundfunkanstalt: 

1. Familienname, 

2. Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens, 

3. frühere Namen, 

4. Doktorgrad, 

5. Familienstand, 

6. Tag der Geburt, 

7. gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Ne-
benwohnungen, einschließlich aller vorhandenen Anga-
ben zur Lage der Wohnung, und 

8. Tag des Einzugs in die Wohnung. 
2Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Abgleich 
für eine Wohnung einen Beitragsschuldner festgestellt, hat sie 
die Daten der übrigen dort wohnenden Personen unverzüglich 
zu löschen, sobald das Beitragskonto ausgeglichen ist. 3Im Üb-
rigen darf sie die Daten zur Feststellung eines Beitragsschuld-
ners für eine Wohnung nutzen, für die bislang kein Beitrags-
schuldner festgestellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. 4Die zu-
ständige Landesrundfunkanstalt darf die Daten auch zur Aktu-
alisierung oder Ergänzung von bereits vorhandenen 
Teilnehmerdaten nutzen. 5Zur Wahrung der Verhältnismäßig-
keit zwischen Beitragsgerechtigkeit und dem Schutz persönli-
cher Daten erfolgt der Meldedatenabgleich nach Satz 1 nicht, 
wenn die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) in ihrem Bericht nach § 3 Absatz 8 
des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages feststellt, dass der 
Datenbestand hinreichend aktuell ist. 6Diese Beurteilung nimmt 
die KEF unter Berücksichtigung der Entwicklung des Beitrags-
aufkommens und sonstiger Faktoren vor. 

(6) Im nicht privaten Bereich verarbeitet die zuständige Landes-
rundfunkanstalt Telefonnummern und E-Mail-Adressen bei den 
in Absatz 4 Satz 1 genannten Stellen und aus öffentlich zugäng-
lichen Quellen ohne Kenntnis der betroffenen Person, um 
Grund und Höhe der Beitragspflicht festzustellen. 

(7) 1Die Landesrundfunkanstalt darf die in den Absätzen 4, 5 
und 6 und in § 4 Absatz 7, § 4a Absatz 4, § 8 Absatz 4 und 5 
und § 9 Absatz 1 genannten Daten und sonstige freiwillig über-
mittelte Daten nur für die Erfüllung der ihr nach diesem Staats-
vertrag obliegenden Aufgaben verarbeiten. 2Die erhobenen Da-
ten sind unverzüglich zu löschen, wenn feststeht, dass sie nicht 
mehr zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich 
sind oder eine Beitragspflicht dem Grunde nach nicht besteht. 
3Nicht überprüfte Daten sind spätestens nach zwölf Monaten zu 
löschen. 4Jeder Beitragsschuldner erhält eine Anmeldebestäti-
gung mit den für die Beitragserhebung erforderlichen Daten. 
5Eine über Satz 4 hinausgehende Information findet nicht statt 

über Daten, die unmittelbar beim Beitragsschuldner oder mit 
dessen Einverständnis erhoben oder übermittelt wurden. 6Dies 
gilt auch für Daten, die auf Grund einer gesetzlichen Grundlage 
erhoben oder übermittelt worden sind. 7Informationen zu den in 
den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ge-
nannten Angaben werden den Beitragsschuldnern durch die 
nach § 10 Absatz 7 eingerichtete Stelle in allgemeiner Form zu-
gänglich gemacht; im Übrigen gilt Artikel 14 Absatz 5 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679. 

(8) 1Jede natürliche Person hat das Recht, bei der für sie zustän-
digen Landesrundfunkanstalt oder der nach § 10 Absatz 7 ein-
gerichteten Stelle Auskunft zu verlangen über 

1. die in § 8 Absatz 4 genannten, sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten, 

2. das Bestehen, den Grund und die Dauer einer sie betref-
fenden Befreiung oder Ermäßigung im Sinne der §§ 4 
und 4a, 

3. sie betreffende Bankverbindungsdaten und 

4. die Stelle, die die jeweiligen Daten übermittelt hat. 
2Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund ge-
setzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften 
nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich Zwecken der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, sind 
vom datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch nicht umfasst. 

(9) Die Landesrundfunkanstalten stellen durch geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen sicher, dass eine Ver-
arbeitung der Daten ausschließlich zur Erfüllung der ihnen nach 
diesem Staatsvertrag obliegenden Aufgaben erfolgt. 

§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 8 Abs. 1 und 
3 nicht innerhalb eines Monats anzeigt, 

2.  der Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 2 nicht nachgekom-
men ist oder 

3.  den fälligen Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate 
ganz oder teilweise nicht leistet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der Landes-
rundfunkanstalt verfolgt; sie ist vom Ausgang des Verfahrens 
zu benachrichtigen. 

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von der Landesrund-
funkanstalt unverzüglich nach Abschluss des jeweiligen Ver-
fahrens zu löschen. 

§ 13 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bun-
desverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass das 
angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen die-
ses Staatsvertrages beruht. 

§ 14 Übergangsbestimmungen 
(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages als privater Rundfunkteilnehmer gemeldeten na-
türlichen Person obliegt es, ab dem 1. Januar 2012 der zustän-
digen Landesrundfunkanstalt schriftlich alle Tatsachen anzu-
zeigen, die Grund und Höhe der Beitragspflicht nach diesem 
Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 betreffen, soweit die Tat-
sachen zur Begründung oder zum Wegfall der Beitragspflicht 
oder zu einer Erhöhung oder Verringerung der Beitragsschuld 
führen. 

(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunkgebührenstaats-
vertrags als nicht-privater Rundfunkteilnehmer gemeldete na-
türliche oder juristische Person ist ab dem 1. Januar 2012 auf 
Verlangen der zuständigen Landesrundfunkanstalt verpflichtet, 
ihr schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, die Grund und Höhe 
der Beitragspflicht nach diesem Staatsvertrag ab dem 1. Januar 
2013 betreffen.



§§ 15-15 RBeitrStV 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
 RBeitrStV 

385 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(3) 1Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von Ab-
satz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, dass jede 
nach den Bestimmungen des bis zum 31. Dezember 2012 gel-
tenden Rundfunkgebührenstaatsvertrags als 

1.  privater Rundfunkteilnehmer gemeldete Person nach 
Maßgabe von § 2 dieses Staatsvertrages oder 

2.  nicht-privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche 
oder juristische Person nach Maßgabe von § 6 dieses 
Staatsvertrages, 

unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt geführten 
Anschrift ab Inkrafttreten dieses Staatsvertrages Beitrags-
schuldner nach den Bestimmungen dieses Staatsvertrages ist.  
2Eine Abmeldung mit Wirkung für die Zukunft bleibt hiervon 
unberührt. 

(4) 1Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von Ab-
satz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, dass sich 
die Höhe des ab 1. Januar 2013 zu entrichtenden Rundfunkbei-
trags nach der Höhe der bis zum 31. Dezember 2012 zu entrich-
tenden Rundfunkgebühr bemisst; mindestens ist ein Beitrag in 
Höhe eines Rundfunkbeitrages zu entrichten. 2Soweit der Bei-
tragsschuldner bisher aufgrund der Regelung des § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 7 und 8 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages von 
der Rundfunkgebührenpflicht befreit war, wird vermutet, dass 
er mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gemäß § 4 Absatz 2 
ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu zahlen hat. 

(5) 1Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 können widerlegt 
werden. Auf Verlangen der Landesrundfunkanstalt sind die be-
haupteten Tatsachen nachzuweisen. 2Eine Erstattung bereits ge-
leisteter Rundfunkbeiträge kann vom Beitragsschuldner nur bis 
zum 31. Dezember 2014 geltend gemacht werden. 

(6) 1Die bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt für den 
Rundfunkgebühreneinzug gespeicherten Daten und Daten nach 
Absatz 1 und 2 dürfen von den Landesrundfunkanstalten in dem 
nach diesem Staatsvertrag erforderlichen und zulässigen Um-
fang verarbeitet und genutzt werden. 2Die erteilten Lastschrift- 

oder Einzugsermächtigungen sowie Mandate bleiben für den 
Einzug der Rundfunkbeiträge bestehen. 

(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbescheide 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 bis 11 des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrages gelten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit 
als Rundfunkbeitragsbefreiungen nach § 4 Absatz 1. 

(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach § 5 
Absatz 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages endet zum 31. 
Dezember 2012. Soweit Einrichtungen nach § 5 Absatz 3 bei 
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages nach Artikel 7 Absatz 2 Satz 
1 des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages von der Rund-
funkgebührenpflicht nach § 5 Absatz 7 des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages befreit waren, gilt für deren Betriebsstätten der 
Nachweis nach § 5 Absatz 3 Satz 3 als erbracht. 

(9) Die Landesrundfunkanstalten dürfen keine Adressdaten pri-
vater Personen ankaufen. 

(10) Die Vorschriften des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 
bleiben auf Sachverhalte anwendbar, nach denen bis zum 31. 
Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebühren entrichtet oder 
erstattet wurden. 

§ 15 Vertragsdauer, Kündigung 
1Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 2Er kann von 
jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. 3Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2020 erfolgen. 
4Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei 
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. 5Die Kündigung ist gegen-
über dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. 6Die Kündigung eines Landes lässt das 
Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, 
jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer 
Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
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I. Abschnitt Verfahren zum Rundfunkbei-
trag 

§ 1 Bedarfsanmeldung 
(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zu-
sammengeschlossenen Rundfunkanstalten des Landesrechts 
auf der Grundlage von Einzelanmeldungen ihrer Mitglieder, die 
Anstalt des öffentlichen Rechts „Zweites Deutsches Fernsehen“ 
(ZDF) und die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutsch-
landradio“ melden im Abstand von zwei Jahren ihren Finanz-
bedarf zur Erfüllung des öffentlichen Auftrages der unabhängi-
gen Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). 

(2) 1Die Rundfunkanstalten haben die für die Beitragsfestset-
zung erforderlichen und zur Bewertung geeigneten, vergleich-
baren Zahlenwerke und Erläuterungen über ihren mittelfristigen 
Finanzbedarf in der von der KEF vorgegebenen Form vorzule-
gen. 2Diese Unterlagen sind, aufgeteilt nach dem Hörfunk- und 
Fernsehbereich, insbesondere nach Bestand, Entwicklung so-
wie Darlegung von Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsmaß-
nahmen aufzubereiten und umfassen auch die wirtschaftlichen 
Auswirkungen eingegangener Selbstverpflichtungen. 3Die Be-
darfsanmeldungen von ARD und ZDF stellen den Finanzbedarf 
für den deutschen Anteil an der Finanzierung des Europäischen 
Fernsehkulturkanals „ARTE“ gesondert dar. 4Erträge und Auf-
wendungen sind jeweils nach Ertrags- und Kostenarten geson-
dert auszuweisen. 5Die KEF kann weitere Anforderungen an die 
vorzulegenden Unterlagen stellen, insbesondere im Hinblick 
auf die Vergleichbarkeit der Zahlenwerke und die Strukturie-
rung von Kostenarten sowie hinsichtlich der Zuordnung der 
Kosten zu bestimmten Ausgabenfeldern (insbesondere Pro-
grammen, Online-Angeboten und Marketing). 6Entsprechen die 
Unterlagen nicht den in den Sätzen 1 bis 5 genannten Voraus-
setzungen, kann sie die KEF zurückweisen. 7Angeforderte Un-
terlagen zur fachlichen Überprüfung der Bedarfsanmeldungen 
sowie für erforderlich gehaltene ergänzende Auskünfte, Erläu-
terungen und Zahlenangaben sind der KEF fristgerecht vorzu-
legen.  

(3) 1Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erweiterung und zur 
Verbesserung der Betriebsanlagen aufgenommen werden. 2Die 
Aufnahme muss betriebswirtschaftlich begründet sein. 3Ihre 
Verzinsung und Tilgung aus Mitteln der Betriebseinnahmen, 
insbesondere des Rundfunkbeitrags, muss auf Dauer gewähr-
leistet sein.  

(4) Übersteigen die Gesamterträge der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 
Deutschlandradios die Gesamtaufwendungen für die Erfüllung 
ihres Auftrages, sind diese Beträge verzinslich anzulegen und 
bei zehn vom Hundert der jährlichen Beitragseinnahmen über-
steigende Beträge als Rücklage zu bilden. 

§ 2 Einsetzung der KEF 
1Zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs wird eine 
unabhängige Kommission (KEF) eingesetzt. 2Die Mitglieder 
sind in ihrer Aufgabenerfüllung an Aufträge oder Weisungen 
nicht gebunden. 
 

§ 3 Aufgaben und Befugnisse der KEF 
(1) 1Die KEF hat die Aufgabe, unter Beachtung der Pro-
grammautonomie der Rundfunkanstalten den von den Rund-
funkanstalten angemeldeten Finanzbedarf fachlich zu überprü-
fen und zu ermitteln. 2Dies bezieht sich darauf, ob sich die Pro-
grammentscheidungen im Rahmen des rechtlich umgrenzten 
Rundfunkauftrages halten und ob der aus ihnen abgeleitete Fi-
nanzbedarf zutreffend und im Einklang mit den Grundsätzen 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie unter Berück-
sichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der 
Entwicklung der Haushalte der öffentlichen Hand ermittelt 
worden ist. 

(2) 1Bei der Prüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs berück-
sichtigt die KEF sämtliche Erträge der Rundfunkanstalten. 2Die 
Gesamterträge der Rundfunkanstalten aus Beiträgen und weite-
ren direkten oder indirekten Einnahmen sollen die zur Erfüllung 
des öffentlichen Auftrags notwendigen Ausgaben und Aufwen-
dungen decken. 3Überschüsse am Ende der Beitragsperiode 
werden vom Finanzbedarf für die folgende Gebührenperiode 
abgezogen. 4Die Übertragung von Defiziten ist nicht zulässig. 

(3) 1Die Prüfung, ob der Finanzbedarf im Einklang mit den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt 
worden ist, umfasst auch, in welchem Umfang Rationalisie-
rungs- einschließlich Kooperationsmöglichkeiten genutzt wer-
den, ob bei Beteiligungen ein marktangemessener Rückfluss 
der Investitionen stattfindet und inwieweit die Rundfunkanstal-
ten zunächst nicht verwendete Mittel für im Voraus festgelegte 
Zwecke verwendet haben. 2Sie erstreckt sich auch auf entgegen 
dem Grundsatz wirtschaftlichen Handelns nicht erzielte Ein-
nahmen. 3Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio fi-
nanzwirksame Selbstverpflichtungen erklärt haben, sind diese 
Bestandteil des Ermittlungsverfahrens und zu beachten. 4Be-
darfsanmeldungen, die sich auf technische oder programmliche 
Innovationen im Sinne von § 36 Abs. 2 Nr. 2 des Medienstaats-
vertrages beziehen, dürfen von der KEF nur anerkannt werden, 
wenn sie Beschlüssen der zuständigen Gremien der Rundfunk-
anstalten, soweit das jeweils geltende Landesrecht solche Be-
schlussfassungen vorsieht, entsprechen. 

(4) 1Im Rahmen ihrer Aufgabe ist die KEF berechtigt, von den 
Rundfunkanstalten Auskünfte über deren Unternehmen, Betei-
ligungen und Gemeinschaftseinrichtungen einzuholen. 2Erfolgt 
die Vorlage von Unterlagen nach Satz 1 oder nach § 1 nicht, ist 
die KEF berechtigt, notwendige Zahlenangaben durch näher zu 
begründende Schätzwerte zu ersetzen. 

(5) 1Die Prüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs soll von der 
KEF grundsätzlich auf der Basis von Ist-Zahlen vorgenommen 
werden. 2Soweit der Ermittlung des Finanzbedarfs Planzahlen 
oder Schätzwerte zugrunde liegen, werden diese nachträglich 
zur Vermeidung einer Überfinanzierung mit den Ist-Zahlen ab-
geglichen. 

(6) Die Rundfunkanstalten wirken an der Fortentwicklung von 
Methoden und Verfahren zur Überprüfung und Ermittlung des 
Finanzbedarfs mit. 

(7) 1Die KEF kann zur Unterstützung ihrer Aufgaben ergänzend 
zu Einzelfragen Aufträge für gutachterliche Stellungnahmen an 
Dritte vergeben. 2Für diese gutachterlichen Stellungnahmen 
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stellen die Rundfunkanstalten dem beauftragten Dritten die In-
formationen über die bedeutsamen Sachverhalte zur Verfü-
gung. 

(8) 1Die KEF erstattet den Landesregierungen mindestens alle 
zwei Jahre einen Bericht.  2Sie leitet den Bericht den Rundfunk-
anstalten zur Unterrichtung zu und veröffentlicht diesen. 3Die 
Landesregierungen leiten diesen Bericht den Landesparlamen-
ten zur Unterrichtung zu. 4In diesem Bericht legt die KEF unter 
Beachtung von Absatz 1 und § 35 des Medienstaatsvertrages 
die Finanzlage der Rundfunkanstalten dar und nimmt insbeson-
dere zu der Frage Stellung, ob und in welcher Höhe und zu wel-
chem Zeitpunkt eine Änderung des Rundfunkbeitrags notwen-
dig ist, die betragsmäßig beziffert wird oder bei unterschiedli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten aus einer Spanne bestehen 
kann. 5Sie weist zugleich auf die Notwendigkeit und Möglich-
keit für eine Änderung des Finanzausgleichs der Rundfunkan-
stalten hin. 6Weiterhin beziffert sie prozentual und betragsmä-
ßig die Aufteilung der Beiträge im Verhältnis von ARD und 
ZDF und den Betrag des Deutschlandradios. 

(9) 1Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 und 8 gelten nicht für 
Sonderberichte, die die KEF auf Anforderung der Länder zu 
einzelnen Teilfragen erstellt. 2Die Beteiligungsrechte der Rund-
funkanstalten bleiben unberührt. 

(10) Abweichende Meinungen von Mitgliedern der KEF wer-
den auf deren Verlangen in den Bericht aufgenommen. 

§ 4 Zusammensetzung der KEF 
(1) 1Die KEF besteht aus 16 unabhängigen Sachverständigen. 
2Sie wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen oder 
zwei Stellvertreter. 

(2) Die KEF beschließt ihre Berichte nach § 3 mit einer Mehr-
heit von mindestens zehn Stimmen ihrer gesetzlichen Mitglie-
der. 

(3) 1Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mitglieder und 
Bedienstete der Institutionen der Europäischen Union oder der 
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, Gremienmit-
glieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der 
ARD, des ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen Fern-
sehkulturkanals „ARTE“, der Landesmedienanstalten und der 
privaten Rundfunkveranstalter sowie Bedienstete von an ihnen 
unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 des Medienstaats-
vertrages beteiligten Unternehmen. 2Gleiches gilt für Personen, 
bei denen auf Grund ihrer ständigen oder regelmäßigen Tätig-
keit für die in Satz 1 genannten Institutionen die Gefahr einer 
Interessenkollision besteht. 

(4) 1Jedes Land benennt ein Mitglied. 2Die Sachverständigen 
sollen aus folgenden Bereichen berufen werden: 

1. Drei Sachverständige aus den Bereichen Wirtschaftsprü-
fung und Unternehmensberatung, 

2. zwei Sachverständige aus dem Bereich der Betriebswirt-
schaft; sie sollen fachkundig in Personalfragen oder für 
Investitionen und Rationalisierung sein, 

3. zwei Sachverständige, die über besondere Erfahrungen 
auf dem Gebiet des Rundfunkrechts verfügen und die die 
Befähigung zum Richteramt haben, 

4. drei Sachverständige aus den Bereichen der Medienwirt-
schaft und Medienwissenschaft, 

5. ein Sachverständiger aus dem Bereich der Rundfunk-
technik, 

6.  fünf Sachverständige aus den Landesrechnungshöfen. 

(5) 1Die Mitglieder der KEF werden von den Ministerpräsiden-
ten jeweils für die Dauer von fünf Jahren berufen; Wiederberu-
fung ist zulässig. 2Die Berufung kann aus wichtigem Grund sei-
tens der Länder widerrufen werden. 3Scheidet ein Mitglied aus, 
so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds 
geltenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amts-
zeit zu berufen. 

(6) Die Mitglieder der KEF und die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben herangezogenen Dritten sind auch nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit zur Verschwiegenheit über alle ihnen im Rahmen der 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, es sei 
denn, diese sind offenkundig oder bedürfen ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung. 

§ 5 Verfahren bei der KEF 
(1) 1Die Rundfunkanstalten sind bei der Überprüfung und Er-
mittlung des Finanzbedarfs durch die KEF angemessen zu be-
teiligen. 2Vertreter der Rundfunkanstalten sind nach Bedarf zu 
den Beratungen der KEF hinzuzuziehen. 

(2) 1Vor der abschließenden Meinungsbildung in der KEF ist 
den Rundfunkanstalten Gelegenheit zu einer Stellungnahme 
und Erörterung zu geben. 2Zu diesem Zweck wird der ARD, 
dem ZDF und dem Deutschlandradio der Berichtsentwurf durch 
die KEF übersandt. 3Gleiches gilt für die Rundfunkkommission 
der Länder. 4Die Stellungnahmen der Rundfunkanstalten sind 
von der KEF in den endgültigen Bericht einzubeziehen. 

§ 5a Information der Landesparlamente 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erstatten jeweils 
zeitnah nach Vorliegen des Berichts der KEF nach § 3 Abs. 8 
allen Landesparlamenten einen schriftlichen Bericht zur Infor-
mation über ihre wirtschaftliche und finanzielle Lage. 

(2) 1Der Bericht der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten erfasst die Gemeinschaftsprogramme 
nach § 1 des ARD-Staatsvertrages und nach § 28 des Medien-
staatsvertrages sowie gemeinsame Aktivitäten. 2Landesrechtli-
che Berichtspflichten der Landesrundfunkanstalten gegenüber 
dem jeweiligen Landesparlament bleiben unberührt. 

(3) 1Die Berichte über die wirtschaftliche und finanzielle Lage 
nach den Absätzen 1 und 2 Satz 1 enthalten insbesondere auch 
eine Darstellung der Geschäftsfelder von Tochter- und Beteili-
gungsgesellschaften, einschließlich von Eckdaten dieser Ge-
sellschaften, sofern sie publizitätspflichtig sind, sowie der 
strukturellen Veränderungen und Entwicklungsperspektiven 
von ARD, ZDF und Deutschlandradio. 2Die Berichterstattung 
erstreckt sich jeweils auf einen Zeitraum von vier Jahren. 

(4) Vertreter der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios stehen 
jeweils dem Landesparlament für Anhörungen zu den Berichten 
nach Absatz 1 zur Verfügung. 

§ 6 Finanzierung und Organisation der KEF 
(1) 1Die Kosten der KEF und ihrer Geschäftsstelle werden 
vorab aus dem Rundfunkbeitrag gedeckt. 2Das Deutschlandra-
dio trägt die Kosten entsprechend seinem Anteil am Aufkom-
men des Rundfunkbeitrags, die übrigen Kosten tragen die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF jeweils zur Hälfte. 

(2) 1Die KEF erstellt einen Wirtschaftsplan. 2Er bedarf der Ge-
nehmigung des Sitzlandes der Einrichtung, an die die KEF-Ge-
schäftsstelle organisatorisch angebunden ist. 3Die Genehmi-
gung erfolgt nach Abstimmung mit den Staats- und Senatskanz-
leien der übrigen Länder. 4Sie ist zu erteilen, wenn die Grunds-
ätze einer geordneten und sparsamen Haushaltswirtschaft 
gewahrt sind. 

(3) 1Die Einrichtung, an die die KEF-Geschäftsstelle organisa-
torisch angebunden ist, kann die ihr zustehenden Mittel viertel-
jährlich, jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres, abrufen. 
2Erster Abruftermin ist der 15. Februar 1997. 

(4) 1Die näheren Einzelheiten der Finanzierung und der organi-
satorischen Anbindung der KEF legen die Ministerpräsidenten 
in einem Statut durch Beschluß fest. 2Das Statut regelt auch die 
fachliche und haushaltsmäßige Unabhängigkeit der Geschäfts-
stelle. 

§ 7 Verfahren bei den Ländern 
(1) Die Rundfunkkommission der Länder erhält von den Rund-
funkanstalten zeitgleich die der KEF zugeleiteten Bedarfsan-
meldungen und diese erläuternde sowie ergänzende weitere Un-
terlagen der Rundfunkanstalten. 

(2) 1Der Beitragsvorschlag der KEF ist Grundlage für eine Ent-
scheidung der Landesregierungen und der Landesparlamente. 
2Davon beabsichtigte Abweichungen soll die Rundfunkkom-
mission der Länder mit den Rundfunkanstalten unter Einbezie-
hung der KEF erörtern.  3Die Abweichungen sind zu begründen.
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II. Abschnitt Höhe des Rundfunkbeitrags 

§ 8 Höhe des Rundfunkbeitrags 
Die Höhe des Rundfunkbeitrags wird auf monatlich 17,50 Euro 
festgesetzt. 

§ 9 Aufteilung der Mittel 
(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag erhalten 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten einen Anteil von 71,7068 vom Hundert, das ZDF einen 
Anteil von 25,3792 vom Hundert und die Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts „Deutschlandradio“ einen Anteil von 2,9140 
vom Hundert. 

(2) 1Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten oder das ZDF sich nicht an der nationalen 
Stelle des Europäischen Fernsehkulturkanals „ARTE“ beteili-
gen, stehen der nationalen Stelle von „ARTE“ für die Finanzie-
rung dieses Programmvorhabens die auf diese Anstalten entfal-
lenden Anteile an der Finanzierung unmittelbar aus dem Rund-
funkbeitragsaufkommen zu. 2Der Anteil dieser Anstalten be-
mißt sich nach dem für sie in Ziffer 6.2 des 
Gesellschaftsvertrages der nationalen Stelle von „ARTE“ in der 
Fassung vom 1. Dezember 1994 vorgesehenen Pflichtanteil für 
die Programmzulieferung. 3Dabei ist ein Finanzierungsbetrag 
von insgesamt 180,84 Mio. Euro jährlich zugrunde zu legen. 
4Die Mittel können in zwölf gleichen Teilbeträgen vierteljähr-
lich, jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres abgerufen 
oder Teilbeträge auf einen der späteren Abruftermine übertra-
gen werden. 

III. Abschnitt Anteil der Landesmedienan-
stalten 

§ 10 Höhe des Anteils 
(1) 1Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten beträgt 
1,8989 vom Hundert des Rundfunkbeitragsaufkommens. 2Aus 
dem jährlichen Gesamtbetrag des Anteils aller Landesmedien-
anstalten erhält jede Landesmedienanstalt vorab einen Sockel-
betrag von 511.290 Euro. 3Der verbleibende Betrag steht den 
einzelnen Landesmedienanstalten im Verhältnis des Aufkom-
mens aus dem Rundfunkbeitrag in ihren Ländern zu. 

(2) 1Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienanstalten eine 
gemeinsame Landesmedienanstalt gebildet, so steht dieser für 
einen Zeitraum von drei Kalenderjahren ein Sockelbetrag in der 
Höhe der Summe der bisher den einzelnen Landesmedienan-
stalten zugewiesenen Sockelbeträge zu. 2Für Landesmedienan-
stalten, die bis zum 29. Februar 2012 fusionieren, gilt unbescha-
det des Satzes 1, dass im vierten Jahr nach der Zusammenle-
gung der zweite und jeder weitere Sockelbetrag ebenfalls 
100 vom Hundert betragen. 3Der zweite und jeder weitere So-
ckelbetrag betragen im fünften Jahr 75 vom Hundert, im sechs-
ten Jahr 50 vom Hundert und im siebten Jahr 25 vom Hundert 
des ursprünglichen zweiten oder weiteren Sockelbetrages und 
entfallen mit Beginn des achten Jahres. 

IV. Abschnitt Finanzausgleich 

§ 12 Ermächtigung und Verpflichtung zum 
Finanzausgleich 
1Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten werden ermächtigt und verpflichtet, einen angemesse-
nen Finanzausgleich durchzuführen. 2Der Finanzausgleich muß 
gewährleisten, daß 

1. die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und solche Aufgaben einzelner Rundfunkan-
stalten, die wegen ihrer Bedeutung für den gesamten 
Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen 
werden müssen, erfüllt werden können, 

2. jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausreichendes 
Programm zu gestalten und zu senden. 

§ 13 Aufbringung der Finanzausgleichsmasse 
Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten nach Maßgabe ih-
rer Finanzkraft gemäß der nach § 15 zwischen diesen Rund-
funkanstalten abzuschließenden Vereinbarung aufgebracht. 

§ 14 Umfang der Finanzausgleichsmasse 
1Die Finanzausgleichsmasse beträgt 1,6 vom Hundert des 
ARD-Nettobeitragsaufkommens. 2Die Finanzausgleichsmasse 
wird im Verhältnis 50,92 vom Hundert zu 49,08 vom Hundert 
auf den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen aufgeteilt. 

§ 15 Vereinbarung der Rundfunkanstalten 
1Im Rahmen der vorstehenden Grundsätze wird der Finanzaus-
gleich von den in § 13 genannten Rundfunkanstalten im einzel-
nen vereinbart. 2Rundfunkanstalten, die nicht in die Finanzaus-
gleichsmasse gemäß § 14 Abs. 1 einzahlen, sind dabei lediglich 
an der Aufbringung der Finanzierungsbeträge für die Gemein-
schaftsaufgaben zu beteiligen; diese Beteiligungen sind bei der 
Vereinbarung der Zuwendungsbeträge zu berücksichtigen. 

§ 16 Beschluß der Landesregierungen 
(1) 1Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine Ver-
einbarung nicht zustande, so werden Ausgleichsmasse, Aus-
gleichspflicht und Ausgleichsberechtigung durch Beschluß der 
Landesregierungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln fest-
gelegt. 2Für den Beschluß hat jede Landesregierung so viele 
Stimmen, wie das Land Stimmen im Bundesrat hat (Artikel 51 
Abs. 2 Grundgesetz). 

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten sich 
Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechti-
gung nach der Vereinbarung oder dem Beschluß des Vorjahres. 

V. Abschnitt Übergangs- und Schlußvor-
schriften 

§ 17 Vertragsdauer, Kündigung 
1Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 2Er kann von 
jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluß des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. 3Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2012 erfolgen. 
4Das Vertragsverhältnis nach dem IV. 5Abschnitt kann erstmals 
zum 31. Dezember 2012 mit einer halbjährlichen Frist zum Jah-
resende gesondert gekündigt werden. 6Wird der Staatsvertrag 
oder das Vertragsverhältnis nach dem IV. 7Abschnitt zu diesen 
Zeitpunkten nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher 
Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. 
8Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 9Die Kündigung 
eines Landes läßt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zu-
einander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den 
Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
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StGB – Strafgesetzbuch (Auszug) 
vom 13. November 1998 (BGBl. I 1998, S. 3322), zuletzt geändert durch Artikel 2 G zur Änderung des In-

fektionsschutzG und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite vom 22.11.2021 (BGBl. I S. 4906). 

 

§ 185 Beleidigung 
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung öffentlich, in einer 
Versammlung, durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) 
oder mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 186 Üble Nachrede 
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet 
oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder 
in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, 
wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die 
Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten ei-
nes Inhalts (§ 11 Absatz 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 187 Verleumdung 
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen 
eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche den-
selben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) begangen ist, mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 188 Gegen Personen des politischen Lebens 
gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und 
Verleumdung 
(1) 1Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende 
Person öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten 
eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) eine Beleidigung (§ 185) aus Be-
weggründen begangen, die mit der Stellung des Beleidigten im 
öffentlichen Leben zusammenhängen, und ist die Tat geeignet, 
sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 2Das 
politische Leben des Volkes reicht bis hin zur kommunalen 
Ebene. 

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen wird eine üble Nach-
rede (§ 186) mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren und eine Verleumdung (§ 187) mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

§ 189 Verunglimpfung des Andenkens 
Verstorbener 
Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

[…] 

§ 193 Wahrnehmung berechtigter Interessen 
Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künstlerische oder ge-
werbliche Leistungen, desgleichen Äußerungen oder Tathand-
lungen nach § 192a, welche zur Ausführung oder Verteidigung 
von Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
vorgenommen werden, sowie Vorhaltungen und Rügen der 

Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, dienstliche Anzeigen o-
der Urteile von Seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind 
nur insofern strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung 
aus der Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter wel-
chen sie geschah, hervorgeht. 

[…] 

§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereichs und von 
Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer 

1. von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung o-
der einem gegen Einblick besonders geschützten Raum 
befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder 
überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebens-
bereich der abgebildeten Person verletzt, 

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen 
Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt 
und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der 
abgebildeten Person verletzt, 

3. eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine 
verstorbene Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt o-
der überträgt, 

4. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 bis 3 herge-
stellte Bildaufnahme gebraucht oder einer dritten Person 
zugänglich macht oder 

5. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Num-
mern 1 bis 3 bezeichneten Art wissentlich unbefugt einer 
dritten Person zugänglich macht und in den Fällen der 
Nummern 1 und 2 dadurch den höchstpersönlichen Le-
bensbereich der abgebildeten Person verletzt. 

(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Per-
son eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der ab-
gebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zu-
gänglich macht. 2Dies gilt unter den gleichen Voraussetzungen 
auch für eine Bildaufnahme von einer verstorbenen Person. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer 
anderen Person unter achtzehn Jahren zum Gegenstand hat, 

1. herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen 
Entgelt zu verschaffen, oder  

2. sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft. 

(4) Absatz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit Absatz 
1 Nummer 4 oder 5, Absatz 2 und 3 gelten nicht für Handlun-
gen, die in Wahrnehmung überwiegender berechtigter Interes-
sen erfolgen, namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der 
Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge 
des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwe-
cken dienen. 

(5) 1Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere tech-
nische Mittel, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, 
können eingezogen werden. 2§ 74a ist anzuwenden. 
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StPO – Strafprozessordnung (Auszug) 
vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Herstellung materiel-

ler Gerechtigkeit vom 21.12.2021 (BGBl. I S. 5252). 

 

Erstes Buch Allgemeine Vorschriften 

[...] 

Sechster Abschnitt Zeugen 

§ 53 Zeugnisverweigerungsrecht der 
Berufsgeheimnisträger 
(1) 1Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als 
Seelsorger anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 

2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in 
dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntge-
worden ist; 

3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, Patentan-
wälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahn-
ärzte, Psychotherapeuten, Psychologische Psychothera-
peuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
Apotheker und Hebammen über das, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden 
ist; für Syndikusrechtsanwälte (§ 46 Absatz 2 der Bun-
desrechtsanwaltsordnung) und Syndikuspatentanwälte 
(§ 41a Absatz 2 der Patentanwaltsordnung) gilt dies vor-
behaltlich des § 53a nicht hinsichtlich dessen, was ihnen 
in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntge-
worden ist; 

3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Bera-
tungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser Eigen-
schaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 

3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in 
einer Beratungsstelle, die eine Behörde oder eine Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, über das, was 
ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder be-
kanntgeworden ist; 

4. Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Bundesver-
sammlung, des Europäischen Parlaments aus der Bun-
desrepublik Deutschland oder eines Landtages über Per-
sonen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder die-
ser Organe oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsa-
chen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen 
selbst; 

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder 
Verbreitung von Druckwerken, Rundfunksendungen, 
Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbil-
dung dienenden Informations- und Kommunikations-
diensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben. 

2Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis 
verweigern über die Person des Verfassers oder Einsenders von 
Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten so-
wie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten 
Mitteilungen, über deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst er-
arbeiteter Materialien und den Gegenstand berufsbezogener 
Wahrnehmungen. 3Dies gilt nur, soweit es sich um Beiträge, 
Unterlagen, Mitteilungen und Materialien für den redaktionel-
len Teil oder redaktionell aufbereitete Informations- und Kom-
munikationsdienste handelt. 

(2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das 
Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit entbunden sind. 2Die Berechtigung zur Zeug-
nisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Genannten über 
den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand 
entsprechender Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage zur  

 

Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll oder wenn Gegen-
stand der Untersuchung 

1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaats oder des Landesverrats 
und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 
87, 88, 95, auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 
100a des Strafgesetzbuches), 

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach 
den §§ 174 bis 174c, 176a, 176b, 177 Absatz 2 Nummer 
1 des Strafgesetzbuches oder 

3. eine Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches, de-
ren Vortat mit einer im Mindestmaß erhöhten Freiheits-
strafe bedroht ist, 

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 3Der Zeuge kann je-
doch auch in diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie 
zur Offenbarung der Person des Verfassers oder Einsenders von 
Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder 
der ihm im Hinblick auf seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder deren Inhalts führen würde. 

[…] 

Achter Abschnitt Ermittlungsmaßnahmen 

§ 94 Sicherstellung und Beschlagnahme von 
Gegenständen zu Beweiszwecken 
(1) Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von 
Bedeutung sein können, sind in Verwahrung zu nehmen oder in 
anderer Weise sicherzustellen. 

(2) Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer 
Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf 
es der Beschlagnahme. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Führerscheine, die der 
Einziehung unterliegen. 

(4) Die Herausgabe beweglicher Sachen richtet sich nach den 
§§ 111n und 111o. 

§ 95 Herausgabepflicht 
(1) Wer einen Gegenstand der vorbezeichneten Art in seinem 
Gewahrsam hat, ist verpflichtet, ihn auf Erfordern vorzulegen 
und auszuliefern. 

(2) 1Im Falle der Weigerung können gegen ihn die in § 70 be-
stimmten Ordnungs- und Zwangsmittel festgesetzt werden. 
2Das gilt nicht bei Personen, die zur Verweigerung des Zeug-
nisses berechtigt sind. 

§ 95a Zurückstellung der Benachrichtigung 
des Beschuldigten; Offenbarungsverbot 
(1) Bei der gerichtlichen Anordnung oder Bestätigung der Be-
schlagnahme eines Gegenstandes, den eine nicht beschuldigte 
Person im Gewahrsam hat, kann die Benachrichtigung des von 
der Beschlagnahme betroffenen Beschuldigten zurückgestellt 
werden, solange sie den Untersuchungszweck gefährden würde, 
wenn 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass der 
Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer eine Straftat von 
auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere 
eine in § 100a Absatz 2 bezeichnete Straftat, begangen, 
in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen 
versucht, oder durch eine Straftat vorbereitet hat und 

2. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere 
Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre. 
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(2) 1Die Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldig-
ten nach Absatz 1 darf nur durch das Gericht angeordnet wer-
den. 2Die Zurückstellung ist auf höchstens sechs Monate zu be-
fristen. 3Eine Verlängerung der Anordnung durch das Gericht 
um jeweils nicht mehr als drei Monate ist zulässig, wenn die 
Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen. 

(3) 1Wird binnen drei Tagen nach der nichtgerichtlichen Be-
schlagnahme eines Gegenstandes, den eine unverdächtige Per-
son im Gewahrsam hat, die gerichtliche Bestätigung der Be-
schlagnahme sowie die Zurückstellung der Benachrichtigung 
des Beschuldigten nach Absatz 1 beantragt, kann von einer Be-
lehrung des von der Beschlagnahme betroffenen Beschuldigten 
nach § 98 Absatz 2 Satz 5 abgesehen werden. 2Im Verfahren 
nach § 98 Absatz 2 bedarf es der vorherigen Anhörung des Be-
schuldigten durch das Gericht (§ 33 Absatz 3) nicht. 

(4) 1Die nach Absatz 1 zurückgestellte Benachrichtigung des 
Beschuldigten erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Unter-
suchungszweckes möglich ist. 2Bei der Benachrichtigung ist der 
Beschuldigte auf die Möglichkeit des nachträglichen Rechts-
schutzes nach Absatz 5 und die dafür vorgesehene Frist hinzu-
weisen. 

(5) 1Der Beschuldigte kann bei dem für die Anordnung der 
Maßnahme zuständigen Gericht auch nach Beendigung der Zu-
rückstellung nach Absatz 1 bis zu zwei Wochen nach seiner Be-
nachrichtigung nach Absatz 4 die Überprüfung der Rechtmä-
ßigkeit der Beschlagnahme, der Art und Weise ihres Vollzugs 
und der Zurückstellung der Benachrichtigung beantragen. 2Ge-
gen die gerichtliche Entscheidung ist die sofortige Beschwerde 
statthaft. 3Ist die öffentliche Klage erhoben und der Angeklagte 
benachrichtigt worden, entscheidet über den Antrag das mit der 
Sache befasste Gericht in der das Verfahren abschließenden 
Entscheidung. 

(6) 1Wird die Zurückstellung der Benachrichtigung des Be-
schuldigten nach Absatz 1 angeordnet, kann unter Würdigung 
aller Umstände und nach Abwägung der Interessen der Betei-
ligten im Einzelfall zugleich angeordnet werden, dass der Be-
troffene für die Dauer der Zurückstellung gegenüber dem Be-
schuldigten und Dritten die Beschlagnahme sowie eine ihr vo-
rausgehende Durchsuchung nach den §§ 103 und 110 oder Her-
ausgabeanordnung nach § 95 nicht offenbaren darf. 2Absatz 2 
gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass bei Gefahr im Verzug 
auch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 
152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) die Anordnung nach Satz 
1 treffen können, wenn nach Absatz 3 von der Belehrung abge-
sehen und die gerichtliche Bestätigung der Beschlagnahme und 
die Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldigten be-
antragt wird. 3Treffen die Staatsanwaltschaft oder ihre Ermitt-
lungspersonen eine solche Anordnung, ist die gerichtliche Be-
stätigung binnen drei Tagen zu beantragen. 

(7) Im Falle des Verstoßes gegen das Offenbarungsverbot des 
Absatzes 6 gilt § 95 Absatz 2 entsprechend. 

§ 96 Amtlich verwahrte Schriftstücke 
1Die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen in 
amtlicher Verwahrung befindlichen Schriftstücken durch Be-
hörden und öffentliche Beamte darf nicht gefordert werden, 
wenn deren oberste Dienstbehörde erklärt, daß das Bekanntwer-
den des Inhalts dieser Akten oder Schriftstücke dem Wohl des 
Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. 
2Satz 1 gilt entsprechend für Akten und sonstige Schriftstücke, 
die sich im Gewahrsam eines Mitglieds des Bundestages oder 
eines Landtages beziehungsweise eines Angestellten einer 
Fraktion des Bundestages oder eines Landtages befinden, wenn 
die für die Erteilung einer Aussagegenehmigung zuständige 
Stelle eine solche Erklärung abgegeben hat. 

§ 97 Beschlagnahmeverbot 
(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht 

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten 
und den Personen, die nach § 52 oder § 53 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen; 

2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3b Genannten über die ihnen vom Beschuldigten an-
vertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände ge-
macht haben, auf die sich das Zeugnisverweigerungs-
recht erstreckt; 

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Unter-
suchungsbefunde, auf die sich das Zeugnisverweige-
rungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genann-
ten erstreckt. 

(2) 1Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände 
im Gewahrsam der zur Verweigerung des Zeugnisses Berech-
tigten sind, es sei denn, es handelt sich um eine elektronische 
Gesundheitskarte im Sinne des § 291a des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch. 2Die Beschränkungen der Beschlagnahme gel-
ten nicht, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, 
dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat o-
der an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder 
Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich um Gegenstände han-
delt, die durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung 
einer Straftat gebraucht oder bestimmt sind oder die aus einer 
Straftat herrühren. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit 
die Personen, die nach § 53a Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen 
Tätigkeit der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3b genann-
ten Personen mitwirken, das Zeugnis verweigern dürfen. 

(4) 1Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 genannten Personen reicht, ist die Beschlagnahme 
von Gegenständen unzulässig. 2Dieser Beschlagnahmeschutz 
erstreckt sich auch auf Gegenstände, die von den in § 53 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 genannten Personen den an ihrer Berufstätigkeit 
nach § 53a Absatz 1 Satz 1 mitwirkenden Personen anvertraut 
sind. 3Satz 1 gilt entsprechend, soweit die Personen, die nach 
§ 53a Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen Tätigkeit der in § 53 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 genannten Personen mitwirken, das 
Zeugnis verweigern dürften. 

(5) 1Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 genannten Personen reicht, ist die Beschlagnahme 
von Verkörperungen eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 des Strafge-
setzbuches), die sich im Gewahrsam dieser Personen oder der 
Redaktion, des Verlages, der Druckerei oder der Rundfunkan-
stalt befinden, unzulässig. 2Absatz 2 Satz 2 und § 160a Abs. 4 
Satz 2 gelten entsprechend, die Beteiligungsregelung in Absatz 
2 Satz 2 jedoch nur dann, wenn die bestimmten Tatsachen einen 
dringenden Verdacht der Beteiligung begründen; die Beschlag-
nahme ist jedoch auch in diesen Fällen nur zulässig, wenn sie 
unter Berücksichtigung der Grundrechte aus Artikel 5 Abs. 1 
Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer Verhältnis zur Bedeutung 
der Sache steht und die Erforschung des Sachverhaltes oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise 
aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

§ 98 Verfahren bei der Beschlagnahme 
(1) 1Beschlagnahmen dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr 
im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermitt-
lungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ange-
ordnet werden. 2Die Beschlagnahme nach § 97 Abs. 5 Satz 2 in 
den Räumen einer Redaktion, eines Verlages, einer Druckerei 
oder einer Rundfunkanstalt darf nur durch das Gericht angeord-
net werden. 

(2) 1Der Beamte, der einen Gegenstand ohne gerichtliche An-
ordnung beschlagnahmt hat, soll binnen drei Tagen die gericht-
liche Bestätigung beantragen, wenn bei der Beschlagnahme we-
der der davon Betroffene noch ein erwachsener Angehöriger 
anwesend war oder wenn der Betroffene und im Falle seiner 
Abwesenheit ein erwachsener Angehöriger des Betroffenen ge-
gen die Beschlagnahme ausdrücklichen Widerspruch erhoben 
hat. 2Der Betroffene kann jederzeit die gerichtliche Entschei-
dung beantragen. 3Die Zuständigkeit des Gerichts bestimmt 
sich nach § 162. 4Der Betroffene kann den Antrag auch bei dem 
Amtsgericht einreichen, in dessen Bezirk die Beschlagnahme 
stattgefunden hat; dieses leitet den Antrag dem zuständigen Ge-
richt zu. 5Der Betroffene ist über seine Rechte zu belehren. 

(3) Ist nach erhobener öffentlicher Klage die Beschlagnahme 
durch die Staatsanwaltschaft oder eine ihrer Ermittlungsperso-
nen erfolgt, so ist binnen drei Tagen dem Gericht von der Be-
schlagnahme Anzeige zu machen; die beschlagnahmten Gegen-
stände sind ihm zur Verfügung zu stellen. 

(4) 1Wird eine Beschlagnahme in einem Dienstgebäude oder ei-
ner nicht allgemein zugänglichen Einrichtung oder Anlage der 
Bundeswehr erforderlich, so wird die vorgesetzte Dienststelle 



§§ 98a-100 StPO 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 

 

 
StPO 

392 
 

 

 
 

 
 

 

 

der Bundeswehr um ihre Durchführung ersucht. 2Die ersu-
chende Stelle ist zur Mitwirkung berechtigt. 3Des Ersuchens be-
darf es nicht, wenn die Beschlagnahme in Räumen vorzuneh-
men ist, die ausschließlich von anderen Personen als Soldaten 
bewohnt werden. 

§ 98a Rasterfahndung 
(1) 1Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, 
daß eine Straftat von erheblicher Bedeutung 

1. auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder 
Waffenverkehrs, der Geld- oder Wertzeichenfälschung, 

2. auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes), 

3. auf dem Gebiet der gemeingefährlichen Straftaten, 

4. gegen Leib oder Leben, die sexuelle Selbstbestimmung 
oder die persönliche Freiheit, 

5. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder 

6. von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise orga-
nisiert 

begangen worden ist, so dürfen, unbeschadet §§ 94, 110, 161, 
personenbezogene Daten von Personen, die bestimmte, auf den 
Täter vermutlich zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen, mit 
anderen Daten maschinell abgeglichen werden, um Nichtver-
dächtige auszuschließen oder Personen festzustellen, die wei-
tere für die Ermittlungen bedeutsame Prüfungsmerkmale erfül-
len. 2Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, wenn die Er-
forschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthalt-
sortes des Täters auf andere Weise erheblich weniger 
erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. 

(2) Zu dem in Absatz 1 bezeichneten Zweck hat die speichernde 
Stelle die für den Abgleich erforderlichen Daten aus den Daten-
beständen auszusondern und den Strafverfolgungsbehörden zu 
übermitteln. 

(3) 1Soweit die zu übermittelnden Daten von anderen Daten nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand getrennt werden können, 
sind auf Anordnung auch die anderen Daten zu übermitteln. 
2Ihre Nutzung ist nicht zulässig. 

(4) Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft hat die speichernde 
Stelle die Stelle, die den Abgleich durchführt, zu unterstützen. 

(5) § 95 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 98b Verfahren bei der Rasterfahndung 
(1) 1Der Abgleich und die Übermittlung der Daten dürfen nur 
durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staats-
anwaltschaft angeordnet werden. 2Hat die Staatsanwaltschaft 
die Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die ge-
richtliche Bestätigung. 3Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn 
sie nicht binnen drei Werktagen vom Gericht bestätigt wird. 
4Die Anordnung ergeht schriftlich. 5Sie muß den zur Übermitt-
lung Verpflichteten bezeichnen und ist auf die Daten und Prü-
fungsmerkmale zu beschränken, die für den Einzelfall benötigt 
werden. 6Die Übermittlung von Daten, deren Verwendung be-
sondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzli-
che Verwendungsregelungen entgegenstehen, darf nicht ange-
ordnet werden. 7Die §§ 96, 97, 98 Abs. 1 Satz 2 gelten entspre-
chend. 

(2) Ordnungs- und Zwangsmittel (§ 95 Abs. 2) dürfen nur durch 
das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwalt-
schaft angeordnet werden; die Festsetzung von Haft bleibt dem 
Gericht vorbehalten. 

(3) 1Sind die Daten auf Datenträgern übermittelt worden, so 
sind diese nach Beendigung des Abgleichs unverzüglich zu-
rückzugeben. 2Personenbezogene Daten, die auf andere Daten-
träger übertragen wurden, sind unverzüglich zu löschen, sobald  

sie für das Strafverfahren nicht mehr benötigt werden. 

(4) Nach Beendigung einer Maßnahme nach § 98a ist die Stelle 
zu unterrichten, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz bei öffentlichen Stellen zustän-
dig ist. 

§ 98c Maschineller Abgleich mit vorhandenen 
Daten 
1Zur Aufklärung einer Straftat oder zur Ermittlung des Aufent-
haltsortes einer Person, nach der für Zwecke eines Strafverfah-
rens gefahndet wird, dürfen personenbezogene Daten aus einem 
Strafverfahren mit anderen zur Strafverfolgung oder Strafvoll-
streckung oder zur Gefahrenabwehr gespeicherten Daten ma-
schinell abgeglichen werden. 2Entgegenstehende besondere 
bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Ver-
wendungsregelungen bleiben unberührt. 

§ 99 Postbeschlagnahme und Auskunftsver-
langen 
(1) 1Zulässig ist die Beschlagnahme der an den Beschuldigten 
gerichteten Postsendungen und Telegramme, die sich im Ge-
wahrsam von Personen oder Unternehmen befinden, die ge-
schäftsmäßig Post- oder Telekommunikationsdienste erbringen 
oder daran mitwirken. 2Ebenso ist eine Beschlagnahme von 
Postsendungen und Telegrammen zulässig, bei denen aus vor-
liegenden Tatsachen zu schließen ist, daß sie von dem Beschul-
digten herrühren oder für ihn bestimmt sind und daß ihr Inhalt 
für die Untersuchung Bedeutung hat. 

(2) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ist es auch zu-
lässig, von Personen oder Unternehmen, die geschäftsmäßig 
Postdienste erbringen oder daran mitwirken, Auskunft über 
Postsendungen zu verlangen, die an den Beschuldigten gerich-
tet sind, von ihm herrühren oder für ihn bestimmt sind. 2Die 
Auskunft umfasst ausschließlich die aufgrund von Rechtsvor-
schriften außerhalb des Strafrechts erhobenen Daten, sofern sie 
Folgendes betreffen: 

1. Namen und Anschriften von Absendern, Empfängern 
und, soweit abweichend, von denjenigen Personen, wel-
che die jeweilige Postsendung eingeliefert oder entge-
gengenommen haben, 

2. Art des in Anspruch genommenen Postdienstes, 

3. Maße und Gewicht der jeweiligen Postsendung, 

4. die vom Postdienstleister zugeteilte Sendungsnummer 
der jeweiligen Postsendung sowie, sofern der Empfän-
ger eine Abholstation mit Selbstbedienungs-Schließfä-
chern nutzt, dessen persönliche Postnummer, 

5. Zeit- und Ortsangaben zum jeweiligen Postsendungsver-
lauf sowie 

6. Bildaufnahmen von der Postsendung, die zu Zwecken 
der Erbringung der Postdienstleistung erstellt wurden. 

3Auskunft über den Inhalt der Postsendung darf darüber hinaus 
nur verlangt werden, wenn die in Satz 1 bezeichneten Personen 
oder Unternehmen davon auf rechtmäßige Weise Kenntnis er-
langt haben. 4Auskunft nach den Sätzen 2 und 3 müssen sie auch 
über solche Postsendungen erteilen, die sich noch nicht oder 
nicht mehr in ihrem Gewahrsam befinden. 

§ 100 Verfahren bei der Postbeschlagnahme 
und Auskunftsverlangen 
(1) Zur Anordnung der Maßnahmen nach § 99 ist nur das Ge-
richt, bei Gefahr im Verzug auch die Staatsanwaltschaft befugt. 

(2) Anordnungen der Staatsanwaltschaft nach Absatz 1 treten, 
auch wenn sie eine Auslieferung nach § 99 Absatz 1 oder eine 
Auskunftserteilung nach § 99 Absatz 2 noch nicht zur Folge ge-
habt haben, außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Werktagen 
gerichtlich bestätigt werden. 

(3) 1Die Öffnung der ausgelieferten Postsendungen steht dem 
Gericht zu. 2Es kann diese Befugnis der Staatsanwaltschaft 
übertragen, soweit dies erforderlich ist, um den Untersuchungs-
erfolg nicht durch Verzögerung zu gefährden. 3Die Übertragung 
ist nicht anfechtbar; sie kann jederzeit widerrufen werden. 4So-
lange eine Anordnung nach Satz 2 nicht ergangen ist, legt die 
Staatsanwaltschaft die ihr ausgelieferten Postsendungen sofort, 
und zwar verschlossene Postsendungen ungeöffnet, dem Ge-
richt vor. 

(4) 1Über eine von der Staatsanwaltschaft verfügte Maßnahme 
nach § 99 entscheidet das nach § 98 zuständige Gericht. 2Über 
die Öffnung einer ausgelieferten Postsendung entscheidet das 
Gericht, das die Beschlagnahme angeordnet oder bestätigt hat.
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(5) 1Postsendungen, deren Öffnung nicht angeordnet worden 
ist, sind unverzüglich an den vorgesehenen Empfänger weiter-
zuleiten. 2Dasselbe gilt, soweit nach der Öffnung die Zurückbe-
haltung nicht erforderlich ist. 

(6) Der Teil einer zurückbehaltenen Postsendung, dessen Vor-
enthaltung nicht mit Rücksicht auf die Untersuchung geboten 
erscheint, ist dem vorgesehenen Empfänger abschriftlich mit-
zuteilen. 

§ 100a Telekommunikationsüberwachung 
[gilt vom 1.10.2021 bis 11.12.2024] 
(1) 1Auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommuni-
kation überwacht und aufgezeichnet werden, wenn 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass je-
mand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 be-
zeichnete schwere Straftat begangen, in Fällen, in denen 
der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht, oder durch 
eine Straftat vorbereitet hat, 

2. die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt und 

3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere 
Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre. 

2Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 
darf auch in der Weise erfolgen, dass mit technischen Mitteln 
in von dem Betroffenen genutzte informationstechnische Sys-
teme eingegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um die Über-
wachung und Aufzeichnung insbesondere in unverschlüsselter 
Form zu ermöglichen. 3Auf dem informationstechnischen Sys-
tem des Betroffenen gespeicherte Inhalte und Umstände der 
Kommunikation dürfen überwacht und aufgezeichnet werden, 
wenn sie auch während des laufenden Übertragungsvorgangs 
im öffentlichen Telekommunikationsnetz in verschlüsselter 
Form hätten überwacht und aufgezeichnet werden können. 

(2) Schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind: 

1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und 
der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
sowie des Landesverrats und der Gefährdung der äu-
ßeren Sicherheit nach den §§ 80a bis 82, 84 bis 86, 
87 bis 89a, 89c Absatz 1 bis 4, 94 bis 100a, 

b) Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträ-
gern nach § 108e, 

c) Straftaten gegen die Landesverteidigung nach den 
§§ 109d bis 109h, 

d) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach § 127 
Absatz 3 und 4 sowie den §§ 129 bis 130, 

e) Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146 
und 151, jeweils auch in Verbindung mit § 152, so-
wie nach § 152a Abs. 3 und § 152b Abs. 1 bis 4, 

f) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 
den Fällen der §§ 176, 176c, 176d und, unter den in 
§ 177 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 genannten Voraus-
setzungen, des § 177, 

g) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugend-
pornographischer Inhalte nach § 184b, § 184c Ab-
satz 2, 

h) Mord und Totschlag nach den §§ 211 und 212, 

i) Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach den 
§§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b, 233 Ab-
satz 2, den §§ 233a, 234, 234a, 239a und 239b, 

j) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2, Woh-
nungseinbruchdiebstahl nach § 244 Absatz 4 und 
schwerer Bandendiebstahl nach § 244a, 

k) Straftaten des Raubes und der Erpressung nach den 
§§ 249 bis 255, 

l) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und ge-
werbsmäßige Bandenhehlerei nach den §§ 260 und 
260a, 

m) Geldwäsche nach § 261, wenn die Vortat eine der in 
den Nummern 1 bis 11 genannten schweren Strafta-
ten ist, 

n) Betrug und Computerbetrug unter den in § 263 Abs. 
3 Satz 2 genannten Voraussetzungen und im Falle 
des § 263 Abs. 5, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 263a Abs. 2, 

o) Subventionsbetrug unter den in § 264 Abs. 2 Satz 2 
genannten Voraussetzungen und im Falle des § 264 
Abs. 3 in Verbindung mit § 263 Abs. 5, 

p) Sportwettbetrug und Manipulation von berufssport-
lichen Wettbewerben unter den in § 265e Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen, 

q) Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt 
unter den in § 266a Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 ge-
nannten Voraussetzungen, 

r) Straftaten der Urkundenfälschung unter den in § 267 
Abs. 3 Satz 2 genannten Voraussetzungen und im 
Fall des § 267 Abs. 4, jeweils auch in Verbindung 
mit § 268 Abs. 5 oder § 269 Abs. 3, sowie nach § 275 
Abs. 2 und § 276 Abs. 2, 

s) Bankrott unter den in § 283a Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen, 

t) Straftaten gegen den Wettbewerb nach § 298 und, 
unter den in § 300 Satz 2 genannten Voraussetzun-
gen, nach § 299, 

u) gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der 
§§ 306 bis 306c, 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 
bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, des § 310 Abs. 1, der 
§§ 313, 314, 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 3 sowie 
der §§ 316a und 316c, 

v) Bestechlichkeit und Bestechung nach den §§ 332 
und 334, 

2. aus der Abgabenordnung: 

a) Steuerhinterziehung unter den in § 370 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 genannten Voraussetzungen, so-
fern der Täter als Mitglied einer Bande, die sich zur 
fortgesetzten Begehung von Taten nach § 370 Ab-
satz 1 verbunden hat, handelt, oder unter den in 
§ 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 genannten Voraus-
setzungen, 

b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger 
Schmuggel nach § 373, 

c) Steuerhehlerei im Falle des § 374 Abs. 2, 

3. aus dem Anti-Doping-Gesetz: 

 Straftaten nach § 4 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b, 

4. aus dem Asylgesetz: 

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung 
nach § 84 Abs. 3, 

b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur miss-
bräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a, 

5. aus dem Aufenthaltsgesetz: 

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2, 

b) Einschleusen mit Todesfolge und gewerbs- und ban-
denmäßiges Einschleusen nach § 97, 

5a. aus dem Ausgangsstoffgesetz: 

 Straftaten nach § 13 Absatz 3, 

6. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 

 vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 und 18 des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes, 

7. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 

a) Straftaten nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 in 
Bezug genommenen Vorschrift unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen, 

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 
sowie den §§ 30a und 30b, 

8. aus dem Grundstoffüberwachungsgesetz: 

 Straftaten nach § 19 Abs. 1 unter den in § 19 Abs. 3 Satz 
2 genannten Voraussetzungen, 

9. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 

a) Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3 und § 20 Abs. 1 und 
2 sowie § 20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 21,
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b) Straftaten nach § 22a Abs. 1 bis 3, 

9a. aus dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz: 

 Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a, 

10. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 

a) Völkermord nach § 6, 

b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 

c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 

d) Verbrechen der Aggression nach § 13, 

11. aus dem Waffengesetz: 

a) Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3, 

b) Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe c 
und d sowie Abs. 5 und 6. 

(3) Die Anordnung darf sich nur gegen den Beschuldigten oder 
gegen Personen richten, von denen auf Grund bestimmter Tat-
sachen anzunehmen ist, dass sie für den Beschuldigten be-
stimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegenneh-
men oder weitergeben oder dass der Beschuldigte ihren An-
schluss oder ihr informationstechnisches System benutzt. 

(4) 1Auf Grund der Anordnung einer Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikation hat jeder, der Telekommu-
nikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, dem Gericht, der 
Staatsanwaltschaft und ihren im Polizeidienst tätigen Ermitt-
lungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) diese 
Maßnahmen zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. 2Ob und in welchem Umfang hierfür 
Vorkehrungen zu treffen sind, bestimmt sich nach dem Tele-
kommunikationsgesetz und der Telekommunikations-Überwa-
chungsverordnung. 3§ 95 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) 1Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 ist technisch 
sicherzustellen, dass 

1. ausschließlich überwacht und aufgezeichnet werden 
können: 

a) die laufende Telekommunikation (Absatz 1 Satz 2), 
oder 

b) Inhalte und Umstände der Kommunikation, die ab 
dem Zeitpunkt der Anordnung nach § 100e Absatz 1 
auch während des laufenden Übertragungsvorgangs 
im öffentlichen Telekommunikationsnetz hätten 
überwacht und aufgezeichnet werden können (Ab-
satz 1 Satz 3), 

2. an dem informationstechnischen System nur Verände-
rungen vorgenommen werden, die für die Datenerhe-
bung unerlässlich sind, und 

3. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der 
Maßnahme, soweit technisch möglich, automatisiert 
rückgängig gemacht werden. 

2Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik gegen 
unbefugte Nutzung zu schützen. 3Kopierte Daten sind nach dem 
Stand der Technik gegen Veränderung, unbefugte Löschung 
und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 

(6) Bei jedem Einsatz des technischen Mittels sind zu protokol-
lieren 

1. die Bezeichnung des technischen Mittels und der Zeit-
punkt seines Einsatzes, 

2. die Angaben zur Identifizierung des informationstechni-
schen Systems und die daran vorgenommenen nicht nur 
flüchtigen Veränderungen, 

3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten 
ermöglichen, und 

4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt. 

 

[gilt ab 12.12.2024] 
(1) 1Auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommuni-
kation überwacht und aufgezeichnet werden, wenn 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass je-
mand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 be-
zeichnete schwere Straftat begangen, in Fällen, in denen 
der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht, oder 
durch eine Straftat vorbereitet hat, 

2. die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt und 

3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere 
Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre. 

2Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 
darf auch in der Weise erfolgen, dass mit technischen Mitteln 
in von dem Betroffenen genutzte informationstechnische Sys-
teme eingegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um die Über-
wachung und Aufzeichnung insbesondere in unverschlüsselter 
Form zu ermöglichen. 3Auf dem informationstechnischen Sys-
tem des Betroffenen gespeicherte Inhalte und Umstände der 
Kommunikation dürfen überwacht und aufgezeichnet werden, 
wenn sie auch während des laufenden Übertragungsvorgangs 
im öffentlichen Telekommunikationsnetz in verschlüsselter 
Form hätten überwacht und aufgezeichnet werden können. 

(2) Schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind: 

1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und 
der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
sowie des Landesverrats und der Gefährdung der 
äußeren Sicherheit nach den §§ 80a bis 82, 84 bis 
86, 87 bis 89a, 89c Absatz 1 bis 4, 94 bis 100a, 

b) Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträ-
gern nach § 108e, 

c) Straftaten gegen die Landesverteidigung nach den 
§§ 109d bis 109h, 

d) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach § 127 
Absatz 3 und 4 sowie den §§ 129 bis 130, 

e) Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146 
und 151, jeweils auch in Verbindung mit § 152, so-
wie nach § 152a Abs. 3 und § 152b Abs. 1 bis 4, 

f) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 
den Fällen der §§ 176, 176c, 176d und, unter den in 
§ 177 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 genannten Voraus-
setzungen, des § 177, 

g) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugend-
pornographischer Inhalte nach § 184b, § 184c Ab-
satz 2, 

h) Mord und Totschlag nach den §§ 211 und 212, 

i) Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach den 
§§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b, 233 Absatz 
2, den §§ 233a, 234, 234a, 239a und 239b, 

j) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 und schwe-
rer Bandendiebstahl nach § 244a, 

k) Straftaten des Raubes und der Erpressung nach den 
§§ 249 bis 255, 

l) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und ge-
werbsmäßige Bandenhehlerei nach den §§ 260 und 
260a, 

m) Geldwäsche nach § 261, wenn die Vortat eine der in 
den Nummern 1 bis 11 genannten schweren Strafta-
ten ist, 

n) Betrug und Computerbetrug unter den in § 263 Abs. 
3 Satz 2 genannten Voraussetzungen und im Falle 
des § 263 Abs. 5, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 263a Abs. 2, 

o) Subventionsbetrug unter den in § 264 Abs. 2 Satz 2 
genannten Voraussetzungen und im Falle des § 264 
Abs. 3 in Verbindung mit § 263 Abs. 5, 

p) Sportwettbetrug und Manipulation von berufssport-
lichen Wettbewerben unter den in § 265e Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen, 

q) Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt 
unter den in § 266a Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 ge-
nannten Voraussetzungen, 

r) Straftaten der Urkundenfälschung unter den in § 267 
Abs. 3 Satz 2 genannten Voraussetzungen und im 
Fall des § 267 Abs. 4, jeweils auch in Verbindung 
mit § 268 Abs. 5 oder § 269 Abs. 3, sowie nach § 275 
Abs. 2 und § 276 Abs. 2, 

s) Bankrott unter den in § 283a Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen,
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t) Straftaten gegen den Wettbewerb nach § 298 und, 
unter den in § 300 Satz 2 genannten Voraussetzun-
gen, nach § 299, 

u) gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der 
§§ 306 bis 306c, 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 
bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, des § 310 Abs. 1, der 
§§ 313, 314, 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 3 sowie der 
§§ 316a und 316c, 

v) Bestechlichkeit und Bestechung nach den §§ 332 
und 334, 

2. aus der Abgabenordnung: 

a) Steuerhinterziehung unter den in § 370 Absatz 3 Satz 
2 Nummer 1 genannten Voraussetzungen, sofern der 
Täter als Mitglied einer Bande, die sich zur fortge-
setzten Begehung von Taten nach § 370 Absatz 1 
verbunden hat, handelt, oder unter den in § 370 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 5 genannten Voraussetzungen, 

b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger 
Schmuggel nach § 373, 

c) Steuerhehlerei im Falle des § 374 Abs. 2, 

3. aus dem Anti-Doping-Gesetz: 

 Straftaten nach § 4 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b, 

4. aus dem Asylgesetz: 

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung 
nach § 84 Abs. 3, 

b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur miss-
bräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a, 

5. aus dem Aufenthaltsgesetz: 

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2, 

b) Einschleusen mit Todesfolge und gewerbs- und ban-
denmäßiges Einschleusen nach § 97, 

5a. aus dem Ausgangsstoffgesetz: 

 Straftaten nach § 13 Absatz 3, 

6. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 

 vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 und 18 des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes, 

7. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 

a) Straftaten nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 in 
Bezug genommenen Vorschrift unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen, 

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 
sowie den §§ 30a und 30b, 

8. aus dem Grundstoffüberwachungsgesetz: 

 Straftaten nach § 19 Abs. 1 unter den in § 19 Abs. 3 Satz 
2 genannten Voraussetzungen, 

9. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 

a) Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3 und § 20 Abs. 1 und 
2 sowie § 20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 21, 

b) Straftaten nach § 22a Abs. 1 bis 3, 

9a. aus dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz: 

 Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a, 

10. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 

a) Völkermord nach § 6, 

b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 

c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 

d) Verbrechen der Aggression nach § 13, 

11. aus dem Waffengesetz: 

a) Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3, 

b) Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe c 
und d sowie Abs. 5 und 6. 

(3) Die Anordnung darf sich nur gegen den Beschuldigten oder 
gegen Personen richten, von denen auf Grund bestimmter Tat-
sachen anzunehmen ist, dass sie für den Beschuldigten be-
stimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegenneh-
men oder weitergeben oder dass der Beschuldigte ihren An-
schluss oder ihr informationstechnisches System benutzt. 

(4) 1Auf Grund der Anordnung einer Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikation hat jeder, der Telekommuni-
kationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, dem Gericht, der 
Staatsanwaltschaft und ihren im Polizeidienst tätigen Ermitt-
lungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) diese 
Maßnahmen zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. 2Ob und in welchem Umfang hierfür 
Vorkehrungen zu treffen sind, bestimmt sich nach dem Telekom-
munikationsgesetz und der Telekommunikations-Überwa-
chungsverordnung. 3§ 95 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) 1Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 ist technisch 
sicherzustellen, dass 

1. ausschließlich überwacht und aufgezeichnet werden 
können: 

a) die laufende Telekommunikation (Absatz 1 Satz 2), 
oder 

b) Inhalte und Umstände der Kommunikation, die ab 
dem Zeitpunkt der Anordnung nach § 100e Absatz 1 
auch während des laufenden Übertragungsvorgangs 
im öffentlichen Telekommunikationsnetz hätten 
überwacht und aufgezeichnet werden können (Ab-
satz 1 Satz 3), 

2. an dem informationstechnischen System nur Verände-
rungen vorgenommen werden, die für die Datenerhe-
bung unerlässlich sind, und 

3. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der 
Maßnahme, soweit technisch möglich, automatisiert 
rückgängig gemacht werden. 

2Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik gegen 
unbefugte Nutzung zu schützen. 3Kopierte Daten sind nach dem 
Stand der Technik gegen Veränderung, unbefugte Löschung 
und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 

(6) Bei jedem Einsatz des technischen Mittels sind zu protokol-
lieren 

1. die Bezeichnung des technischen Mittels und der Zeit-
punkt seines Einsatzes, 

2. die Angaben zur Identifizierung des informationstechni-
schen Systems und die daran vorgenommenen nicht nur 
flüchtigen Veränderungen, 

3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten 
ermöglichen, und 

4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt. 

§ 100b Online-Durchsuchung 
(1) Auch ohne Wissen des Betroffenen darf mit technischen 
Mitteln in ein von dem Betroffenen genutztes informationstech-
nisches System eingegriffen und dürfen Daten daraus erhoben 
werden (Online-Durchsuchung), wenn 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass je-
mand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 be-
zeichnete besonders schwere Straftat begangen oder in 
Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen ver-
sucht hat, 

2. die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt und 

3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere 
Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre. 

(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 1 sind: 

1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates sowie des Landesver-
rats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit nach 
den §§ 81, 82, 89a, 89c Absatz 1 bis 4, nach den 
§§ 94, 95 Absatz 3 und § 96 Absatz 1, jeweils auch 
in Verbindung mit § 97b, sowie nach den §§ 97a, 98 
Absatz 1 Satz 2, § 99 Absatz 2 und den §§ 100, 100a 
Absatz 4, 

b) Betreiben krimineller Handelsplattformen im Inter-
net in den Fällen des § 127 Absatz 3 und 4, sofern 
der Zweck der Handelsplattform im Internet darauf 
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 ausgerichtet ist, in den Buchstaben a und c bis o so-
wie in den Nummern 2 bis 10 genannte besonders 
schwere Straftaten zu ermöglichen oder zu fördern, 

c) Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 3 und Bil-
dung terroristischer Vereinigungen nach § 129a Ab-
satz 1, 2, 4, 5 Satz 1 erste Alternative, jeweils auch 
in Verbindung mit § 129b Absatz 1, 

d) Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146 
und 151, jeweils auch in Verbindung mit § 152, so-
wie nach § 152a Absatz 3 und § 152b Absatz 1 bis 
4, 

e) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 
den Fällen des § 176 Absatz 1 und der §§ 176c, 176d 
und, unter den in § 177 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 
genannten Voraussetzungen, des § 177, 

f) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografi-
scher Inhalte in den Fällen des § 184b Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 2, 

g) Mord und Totschlag nach den §§ 211, 212, 

h) Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fäl-
len des § 232 Absatz 2 und 3, des § 232a Absatz 1, 
3, 4 und 5 zweiter Halbsatz, des § 232b Absatz 1 und 
3 sowie Absatz 4, dieser in Verbindung mit § 232a 
Absatz 4 und 5 zweiter Halbsatz, des § 233 Absatz 
2, des § 233a Absatz 1, 3 und 4 zweiter Halbsatz, der 
§§ 234 und 234a Absatz 1 und 2 sowie der §§ 239a 
und 239b, 

i) Bandendiebstahl nach § 244 Absatz 1 Nummer 2 
und schwerer Bandendiebstahl nach § 244a, 

j) schwerer Raub und Raub mit Todesfolge nach § 250 
Absatz 1 oder Absatz 2, § 251, 

k) räuberische Erpressung nach § 255 und besonders 
schwerer Fall einer Erpressung nach § 253 unter den 
in § 253 Absatz 4 Satz 2 genannten Voraussetzun-
gen, 

l) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und ge-
werbsmäßige Bandenhehlerei nach den §§ 260, 
260a, 

m) besonders schwerer Fall der Geldwäsche nach § 261 
unter den in § 261 Absatz 5 Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen, wenn die Vortat eine der in den 
Nummern 1 bis 7 genannten besonders schweren 
Straftaten ist, 

n) Computerbetrug in den Fällen des § 263a Absatz 2 
in Verbindung mit § 263 Absatz 5, 

o) besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und Be-
stechung nach § 335 Absatz 1 unter den in § 335 Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Voraussetzungen, 

2. aus dem Asylgesetz: 

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung 
nach § 84 Absatz 3, 

b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur miss-
bräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a Absatz 
1, 

3. aus dem Aufenthaltsgesetz: 

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Absatz 2, 

b) Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und 
bandenmäßiges Einschleusen nach § 97, 

4. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 

a) Straftaten nach § 17 Absatz 1, 2 und 3, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 6 oder 7, 

b) Straftaten nach § 18 Absatz 7 und 8, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 10, 

5. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 

a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 5, 6, 10, 11 oder 13, Absatz 
3 unter der in § 29 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 ge-
nannten Voraussetzung, 

b) eine Straftat nach den §§ 29a, 30 Absatz 1 Nummer 
1, 2, 4, § 30a, 

6. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 

a) eine Straftat nach § 19 Absatz 2 oder § 20 Absatz 1, 
jeweils auch in Verbindung mit § 21, 

b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22a 
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2, 

7. aus dem Grundstoffüberwachungsgesetz: 

 Straftaten nach § 19 Absatz 3, 

8. aus dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz: 

 Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, 

9. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 

a) Völkermord nach § 6, 

b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 

c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 

d) Verbrechen der Aggression nach § 13, 

10. aus dem Waffengesetz: 

a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Absatz 2, 

b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52 Ab-
satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 5. 

(3) 1Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten rich-
ten. 2Ein Eingriff in informationstechnische Systeme anderer 
Personen ist nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsa-
chen anzunehmen ist, dass 

1. der in der Anordnung nach § 100e Absatz 3 bezeichnete 
Beschuldigte informationstechnische Systeme der ande-
ren Person benutzt, und 

2. die Durchführung des Eingriffs in informationstechni-
sche Systeme des Beschuldigten allein nicht zur Erfor-
schung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Auf-
enthaltsortes eines Mitbeschuldigten führen wird. 

3Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere 
Personen unvermeidbar betroffen werden. 

(4) § 100a Absatz 5 und 6 gilt mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 
1 Nummer 1 entsprechend. 

§ 100c Akustische Wohnraumüberwachung 
(1) Auch ohne Wissen der Betroffenen darf das in einer Woh-
nung nichtöffentlich gesprochene Wort mit technischen Mitteln 
abgehört und aufgezeichnet werden, wenn 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass je-
mand als Täter oder Teilnehmer eine in § 100b Absatz 2 
bezeichnete besonders schwere Straftat begangen oder 
in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen 
versucht hat, 

2. die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt, 

3. auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, 
dass durch die Überwachung Äußerungen des Beschul-
digten erfasst werden, die für die Erforschung des Sach-
verhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines 
Mitbeschuldigten von Bedeutung sind, und 

4. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten auf andere 
Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos 
wäre. 

(2) 1Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten rich-
ten und nur in Wohnungen des Beschuldigten durchgeführt 
werden. 2In Wohnungen anderer Personen ist die Maßnahme 
nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, dass 

1. der in der Anordnung nach § 100e Absatz 3 bezeichnete 
Beschuldigte sich dort aufhält und 

2. die Maßnahme in Wohnungen des Beschuldigten allein 
nicht zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermitt-
lung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten führen 
wird. 

3Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere 
Personen unvermeidbar betroffen werden.
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§ 100d Kernbereich privater Lebens-
gestaltung; Zeugnisverweigerungsberechtigte 
(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, 
dass durch eine Maßnahme nach den §§ 100a bis 100c allein 
Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
erlangt werden, ist die Maßnahme unzulässig. 

(2) 1Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung, die durch eine Maßnahme nach den §§ 100a bis 100c er-
langt wurden, dürfen nicht verwertet werden. 2Aufzeichnungen 
über solche Erkenntnisse sind unverzüglich zu löschen. 3Die 
Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumentieren. 

(3) 1Bei Maßnahmen nach § 100b ist, soweit möglich, technisch 
sicherzustellen, dass Daten, die den Kernbereich privater Le-
bensgestaltung betreffen, nicht erhoben werden. 2Erkenntnisse, 
die durch Maßnahmen nach § 100b erlangt wurden und den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, sind unver-
züglich zu löschen oder von der Staatsanwaltschaft dem anord-
nenden Gericht zur Entscheidung über die Verwertbarkeit und 
Löschung der Daten vorzulegen. 3Die Entscheidung des Ge-
richts über die Verwertbarkeit ist für das weitere Verfahren bin-
dend. 

(4) 1Maßnahmen nach § 100c dürfen nur angeordnet werden, 
soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, 
dass durch die Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst wer-
den. 2Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu unter-
brechen, wenn sich während der Überwachung Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. 3Ist eine 
Maßnahme unterbrochen worden, so darf sie unter den in Satz 
1 genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. 4Im Zweifel 
hat die Staatsanwaltschaft über die Unterbrechung oder Fort-
führung der Maßnahme unverzüglich eine Entscheidung des 
Gerichts herbeizuführen; § 100e Absatz 5 gilt entsprechend. 
5Auch soweit für bereits erlangte Erkenntnisse ein Verwer-
tungsverbot nach Absatz 2 in Betracht kommt, hat die Staatsan-
waltschaft unverzüglich eine Entscheidung des Gerichts herbei-
zuführen. 6Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) 1In den Fällen des § 53 sind Maßnahmen nach den §§ 100b 
und 100c unzulässig; ergibt sich während oder nach Durchfüh-
rung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 vorliegt, gilt Absatz 
2 entsprechend. 2In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen aus 
Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c gewonnene Erkennt-
nisse nur verwertet werden, wenn dies unter Berücksichtigung 
der Bedeutung des zugrunde liegenden Vertrauensverhältnisses 
nicht außer Verhältnis zum Interesse an der Erforschung des 
Sachverhalts oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes eines 
Beschuldigten steht. 3§ 160a Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 100e Verfahren bei Maßnahmen nach den 
§§ 100a bis 100c 
(1) 1Maßnahmen nach § 100a dürfen nur auf Antrag der Staats-
anwaltschaft durch das Gericht angeordnet werden. 2Bei Gefahr 
im Verzug kann die Anordnung auch durch die Staatsanwalt-
schaft getroffen werden. 3Soweit die Anordnung der Staatsan-
waltschaft nicht binnen drei Werktagen von dem Gericht bestä-
tigt wird, tritt sie außer Kraft. 4Die Anordnung ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen. 5Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als drei Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen 
der Anordnung unter Berücksichtigung der gewonnenen Er-
mittlungsergebnisse fortbestehen. 

(2) 1Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c dürfen nur auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft durch die in § 74a Absatz 4 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des Landge-
richts angeordnet werden, in dessen Bezirk die Staatsanwalt-
schaft ihren Sitz hat. 2Bei Gefahr im Verzug kann diese Anord-
nung auch durch den Vorsitzenden getroffen werden. 3Dessen 
Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Werk-
tagen von der Strafkammer bestätigt wird. 4Die Anordnung ist 
auf höchstens einen Monat zu befristen. 5Eine Verlängerung um 
jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen unter Berücksichtigung der gewonnenen Ermitt-
lungsergebnisse fortbestehen. 6Ist die Dauer der Anordnung auf 
insgesamt sechs Monate verlängert worden, so entscheidet über 
weitere Verlängerungen das Oberlandesgericht. 

(3) 1Die Anordnung ergeht schriftlich. 2In ihrer Entscheidungs-
formel sind anzugeben: 

1. soweit möglich, der Name und die Anschrift des Be-
troffenen, gegen den sich die Maßnahme richtet, 

2. der Tatvorwurf, auf Grund dessen die Maßnahme ange-
ordnet wird, 

3. Art, Umfang, Dauer und Endzeitpunkt der Maßnahme, 

4. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Infor-
mationen und ihre Bedeutung für das Verfahren, 

5. bei Maßnahmen nach § 100a die Rufnummer oder eine 
andere Kennung des zu überwachenden Anschlusses o-
der des Endgerätes, sofern sich nicht aus bestimmten 
Tatsachen ergibt, dass diese zugleich einem anderen 
Endgerät zugeordnet ist; im Fall des § 100a Absatz 1 
Satz 2 und 3 eine möglichst genaue Bezeichnung des in-
formationstechnischen Systems, in das eingegriffen wer-
den soll, 

6. bei Maßnahmen nach § 100b eine möglichst genaue Be-
zeichnung des informationstechnischen Systems, aus 
dem Daten erhoben werden sollen, 

7. bei Maßnahmen nach § 100c die zu überwachende Woh-
nung oder die zu überwachenden Wohnräume. 

(4) 1In der Begründung der Anordnung oder Verlängerung von 
Maßnahmen nach den §§ 100a bis 100c sind deren Vorausset-
zungen und die wesentlichen Abwägungsgesichtspunkte darzu-
legen. 2Insbesondere sind einzelfallbezogen anzugeben: 

1. die bestimmten Tatsachen, die den Verdacht begründen, 

2. die wesentlichen Erwägungen zur Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, 

3. bei Maßnahmen nach § 100c die tatsächlichen Anhalts-
punkte im Sinne des § 100d Absatz 4 Satz 1. 

(5) 1Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr 
vor, so sind die auf Grund der Anordnung ergriffenen Maßnah-
men unverzüglich zu beenden. 2Das anordnende Gericht ist 
nach Beendigung der Maßnahme über deren Ergebnisse zu un-
terrichten. 3Bei Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c ist das 
anordnende Gericht auch über den Verlauf zu unterrichten. 
4Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so 
hat das Gericht den Abbruch der Maßnahme anzuordnen, sofern 
der Abbruch nicht bereits durch die Staatsanwaltschaft veran-
lasst wurde. 5Die Anordnung des Abbruchs einer Maßnahme 
nach den §§ 100b und 100c kann auch durch den Vorsitzenden 
erfolgen. 

(6) Die durch Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c erlang-
ten und verwertbaren personenbezogenen Daten dürfen für an-
dere Zwecke nach folgenden Maßgaben verwendet werden: 

1. Die Daten dürfen in anderen Strafverfahren ohne Ein-
willigung der insoweit überwachten Personen nur zur 
Aufklärung einer Straftat, auf Grund derer Maßnahmen 
nach § 100b oder § 100c angeordnet werden könnten, 
oder zur Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen 
Straftat beschuldigten Person verwendet werden. 

2. 1Die Verwendung der Daten, auch solcher nach § 100d 
Absatz 5 Satz 1 zweiter Halbsatz, zu Zwecken der Ge-
fahrenabwehr ist nur zur Abwehr einer im Einzelfall be-
stehenden Lebensgefahr oder einer dringenden Gefahr 
für Leib oder Freiheit einer Person, für die Sicherheit o-
der den Bestand des Staates oder für Gegenstände von 
bedeutendem Wert, die der Versorgung der Bevölkerung 
dienen, von kulturell herausragendem Wert oder in § 305 
des Strafgesetzbuches genannt sind, zulässig. 2Die Daten 
dürfen auch zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden 
dringenden Gefahr für sonstige bedeutende Vermögens-
werte verwendet werden. 3Sind die Daten zur Abwehr 
der Gefahr oder für eine vorgerichtliche oder gerichtli-
che Überprüfung der zur Gefahrenabwehr getroffenen 
Maßnahmen nicht mehr erforderlich, so sind Aufzeich-
nungen über diese Daten von der für die Gefahrenab-
wehr zuständigen Stelle unverzüglich zu löschen. 4Die 
Löschung ist aktenkundig zu machen. 5Soweit die Lö-
schung lediglich für eine etwaige vorgerichtliche oder 
gerichtliche Überprüfung zurückgestellt ist, dürfen die 
Daten nur für diesen Zweck verwendet werden; für eine 
Verwendung zu anderen Zwecken sind sie zu sperren. 
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3. Sind verwertbare personenbezogene Daten durch eine 
entsprechende polizeirechtliche Maßnahme erlangt wor-
den, dürfen sie in einem Strafverfahren ohne Einwilli-
gung der insoweit überwachten Personen nur zur Auf-
klärung einer Straftat, auf Grund derer die Maßnahmen 
nach § 100b oder § 100c angeordnet werden könnten, 
oder zur Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen 
Straftat beschuldigten Person verwendet werden. 

§ 100f Akustische Überwachung außerhalb 
von Wohnraum 
(1) Auch ohne Wissen der betroffenen Personen darf außerhalb 
von Wohnungen das nichtöffentlich gesprochene Wort mit 
technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn 
bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als 
Täter oder Teilnehmer eine in § 100a Abs. 2 bezeichnete, auch 
im Einzelfall schwerwiegende Straftat begangen oder in Fällen, 
in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat, und 
die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Auf-
enthaltsortes eines Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre. 

(2) 1Die Maßnahme darf sich nur gegen einen Beschuldigten 
richten. 2Gegen andere Personen darf die Maßnahme nur ange-
ordnet werden, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass sie mit einem Beschuldigten in Verbindung 
stehen oder eine solche Verbindung hergestellt wird, die Maß-
nahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung 
des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten führen wird und dies 
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

(3) Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte 
unvermeidbar betroffen werden. 

(4) § 100d Absatz 1 und 2 sowie § 100e Absatz 1, 3, 5 Satz 1 
gelten entsprechend. 

§ 100g Erhebung von Verkehrsdaten 
(1) 1Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass je-
mand als Täter oder Teilnehmer 

1. eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeu-
tung, insbesondere eine in § 100a Absatz 2 bezeichnete 
Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der Versuch 
strafbar ist, zu begehen versucht hat oder durch eine 
Straftat vorbereitet hat oder 

2. eine Straftat mittels Telekommunikation begangen hat, 

so dürfen Verkehrsdaten (§ 96 Absatz 1 des Telekommunikati-
onsgesetzes und § 2a Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung 
einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Or-
ganisationen mit Sicherheitsaufgaben) erhoben werden, soweit 
dies für die Erforschung des Sachverhalts erforderlich ist und 
die Erhebung der Daten in einem angemessenen Verhältnis zur 
Bedeutung der Sache steht. 2Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 ist 
die Maßnahme nur zulässig, wenn die Erforschung des Sach-
verhalts auf andere Weise aussichtslos wäre. 3Die Erhebung ge-
speicherter (retrograder) Standortdaten ist nach diesem Absatz 
nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 zulässig. 4Im 
Übrigen ist die Erhebung von Standortdaten nur für künftig an-
fallende Verkehrsdaten oder in Echtzeit und nur im Fall des Sat-
zes 1 Nummer 1 zulässig, soweit sie für die Erforschung des 
Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Be-
schuldigten erforderlich ist. 

(2) 1Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass je-
mand als Täter oder Teilnehmer eine der in Satz 2 bezeichneten 
besonders schweren Straftaten begangen hat oder in Fällen, in 
denen der Versuch strafbar ist, eine solche Straftat zu begehen 
versucht hat, und wiegt die Tat auch im Einzelfall besonders 
schwer, dürfen die nach § 113b des Telekommunikationsgeset-
zes gespeicherten Verkehrsdaten erhoben werden, soweit die 
Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufent-
haltsortes des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich er-
schwert oder aussichtslos wäre und die Erhebung der Daten in 
einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht. 
2Besonders schwere Straftaten im Sinne des Satzes 1 sind: 

1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates sowie des Landesver-
rats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit nach 
den §§ 81, 82, 89a, nach den §§ 94, 95 Absatz 3 und 
§ 96 Absatz 1, jeweils auch in Verbindung mit § 97b, 
sowie nach den §§ 97a, 98 Absatz 1 Satz 2, § 99 Ab-
satz 2 und den §§ 100, 100a Absatz 4, 

b) besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs 
nach § 125a, Bildung krimineller Vereinigungen 
nach § 129 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 
Satz 3 und Bildung terroristischer Vereinigungen 
nach § 129a Absatz 1, 2, 4, 5 Satz 1 Alternative 1, 
jeweils auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1, 

c) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 
den Fällen der §§ 176a, 176b und, unter den in § 177 
Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 genannten Voraussetzun-
gen, des § 177, 

d) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugend-
pornographischer Inhalte in den Fällen des § 184b 
Absatz 2, § 184c Absatz 2, 

e) Mord und Totschlag nach den §§ 211 und 212, 

f) Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fäl-
len der §§ 234, 234a Absatz 1, 2, §§ 239a, 239b und 
Zwangsprostitution und Zwangsarbeit nach § 232a 
Absatz 3, 4 oder 5 zweiter Halbsatz, § 232b Absatz 
3 oder 4 in Verbindung mit § 232a Absatz 4 oder 5 
zweiter Halbsatz und Ausbeutung unter Ausnutzung 
einer Freiheitsberaubung nach § 233a Absatz 3 oder 
4 zweiter Halbsatz, 

g) Einbruchdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privat-
wohnung nach § 244 Absatz 4, schwerer Banden-
diebstahl nach § 244a Absatz 1, schwerer Raub nach 
§ 250 Absatz 1 oder Absatz 2, Raub mit Todesfolge 
nach § 251, räuberische Erpressung nach § 255 und 
besonders schwerer Fall einer Erpressung nach 
§ 253 unter den in § 253 Absatz 4 Satz 2 genannten 
Voraussetzungen, gewerbsmäßige Bandenhehlerei 
nach § 260a Absatz 1, besonders schwerer Fall der 
Geldwäsche nach § 261 unter den in § 261 Absatz 5 
Satz 2 genannten Voraussetzungen, wenn die Vortat 
eine der in den Nummern 1 bis 8 genannten beson-
ders schweren Straftaten ist, 

h) gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der 
§§ 306 bis 306c, 307 Absatz 1 bis 3, des § 308 Ab-
satz 1 bis 3, des § 309 Absatz 1 bis 4, des § 310 Ab-
satz 1, der §§ 313, 314, 315 Absatz 3, des § 315b 
Absatz 3 sowie der §§ 316a und 316c, 

2. aus dem Aufenthaltsgesetz: 

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Absatz 2, 

b) Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und 
bandenmäßiges Einschleusen nach § 97, 

3. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 

 Straftaten nach § 17 Absatz 1 bis 3 und § 18 Absatz 7 
und 8, 

4. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 

a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 5, 6, 10, 11 oder 13, Absatz 
3 unter der in § 29 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 ge-
nannten Voraussetzung, 

b) eine Straftat nach den §§ 29a, 30 Absatz 1 Nummer 
1, 2, 4, § 30a, 

5. aus dem Grundstoffüberwachungsgesetz: 

eine Straftat nach § 19 Absatz 1 unter den in § 19 Absatz 
3 Satz 2 genannten Voraussetzungen, 

6. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 

a) eine Straftat nach § 19 Absatz 2 oder § 20 Absatz 1, 
jeweils auch in Verbindung mit § 21, 

b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22a 
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2, 

7. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 

a) Völkermord nach § 6, 

b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 
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c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 

d) Verbrechen der Aggression nach § 13, 

8. aus dem Waffengesetz: 

a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Absatz 2, 

b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52 Ab-
satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 5. 

(3) 1Die Erhebung aller in einer Funkzelle angefallenen Ver-
kehrsdaten (Funkzellenabfrage) ist nur zulässig, 

1. wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 erfüllt sind, 

2. soweit die Erhebung der Daten in einem angemessenen 
Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht und 

3. soweit die Erforschung des Sachverhalts oder die Er-
mittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf an-
dere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

2Auf nach § 113b des Telekommunikationsgesetzes gespei-
cherte Verkehrsdaten darf für eine Funkzellenabfrage nur unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 2 zurückgegriffen werden. 

(4) 1Die Erhebung von Verkehrsdaten nach Absatz 2, auch in 
Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, die sich gegen eine der in § 53 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Personen richtet und 
die voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würde, über die 
diese das Zeugnis verweigern dürfte, ist unzulässig. 2Dennoch 
erlangte Erkenntnisse dürfen nicht verwendet werden. 3Auf-
zeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. 4Die Tat-
sache ihrer Erlangung und der Löschung der Aufzeichnungen 
ist aktenkundig zu machen. 5Die Sätze 2 bis 4 gelten entspre-
chend, wenn durch eine Ermittlungsmaßnahme, die sich nicht 
gegen eine in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 genannte 
Person richtet, von dieser Person Erkenntnisse erlangt werden, 
über die sie das Zeugnis verweigern dürfte. 6§ 160a Absatz 3 
und 4 gilt entsprechend. 

(5) Erfolgt die Erhebung von Verkehrsdaten nicht beim Erbrin-
ger von Telekommunikationsdiensten, bestimmt sie sich nach 
Abschluss des Kommunikationsvorgangs nach den allgemeinen 
Vorschriften. 

§ 100h Weitere Maßnahmen außerhalb von 
Wohnraum 
(1)  1Auch ohne Wissen der betroffenen Personen dürfen außer-
halb von Wohnungen 

1.  Bildaufnahmen hergestellt werden, 

2.  sonstige besondere für Observationszwecke bestimmte 
technische Mittel verwendet werden, 

wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes eines Beschuldigten auf andere Weise weniger 
erfolgversprechend oder erschwert wäre. 2Eine Maßnahme nach 
Satz 1 Nr. 2 ist nur zulässig, wenn Gegenstand der Untersu-
chung eine Straftat von erheblicher Bedeutung ist. 

(2) Die Maßnahmen dürfen sich nur gegen einen Beschuldigten 
richten. Gegen andere Personen sind 

1. Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 nur zulässig, wenn die 
Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes eines Beschuldigten auf andere Weise 
erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich 
erschwert wäre, 

2. Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn auf 
Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie 
mit einem Beschuldigten in Verbindung stehen oder eine 
solche Verbindung hergestellt wird, die Maßnahme zur 
Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des 
Aufenthaltsortes eines Beschuldigten führen wird und 
dies auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre. 

(3) Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar mitbetroffen werden. 

(4) § 100d Absatz 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 100i Technische Ermittlungsmaßnahmen bei 
Mobilfunkendgeräten 
(1) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand 
als Täter oder Teilnehmer eine Straftat von auch im Einzelfall 
erheblicher Bedeutung, insbesondere eine in § 100a Abs. 2 be-
zeichnete Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der Ver-
such strafbar ist, zu begehen versucht hat oder durch eine Straf-
tat vorbereitet hat, so dürfen durch technische Mittel 

1. die Gerätenummer eines Mobilfunkendgerätes und die 
Kartennummer der darin verwendeten Karte sowie 

2. der Standort eines Mobilfunkendgerätes ermittelt wer-
den, soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts o-
der die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldig-
ten erforderlich ist. 

(2) 1Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich solcher 
Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies aus technischen 
Gründen zur Erreichung des Zwecks nach Absatz 1 unvermeid-
bar ist. 2Über den Datenabgleich zur Ermittlung der gesuchten 
Geräte- und Kartennummer hinaus dürfen sie nicht verwendet 
werden und sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich 
zu löschen. 

(3) 1§ 100a Abs. 3 und § 100e Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 
1 und Abs. 5 Satz 1 gelten entsprechend. 2Die Anordnung ist 
auf höchstens sechs Monate zu befristen. 3Eine Verlängerung 
um jeweils nicht mehr als sechs weitere Monate ist zulässig, so-
weit die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen fortbeste-
hen. 

§ 100j Bestandsdatenauskunft 
(1) 1Soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten erforder-
lich ist, darf Auskunft verlangt werden 

1. über Bestandsdaten gemäß § 3 Nummer 6 des Telekom-
munikationsgesetzes und über die nach § 172 des Tele-
kommunikationsgesetzes erhobenen Daten (§ 174 Ab-
satz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes) von 
demjenigen, der geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder daran mitwirkt, und 

2. über Bestandsdaten gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 des 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes 
(§ 22 Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikation-Tele-
medien-Datenschutz-Gesetzes) von demjenigen, der ge-
schäftsmäßig eigene oder fremde Telemedien zur Nut-
zung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt. 

2Bezieht sich das Auskunftsverlangen nach Satz 1 Nummer 1 
auf Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Spei-
chereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räum-
lich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird (§ 174 Absatz 1 
Satz 2 des Telekommunikationsgesetzes), darf die Auskunft nur 
verlangt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Nutzung der Daten vorliegen. 3Bezieht sich das Auskunfts-
verlangen nach Satz 1 Nummer 2 auf als Bestandsdaten erho-
bene Passwörter oder andere Daten, mittels derer der Zugriff 
auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen 
Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, 
geschützt wird (§ 23 des Telekommunikation-Telemedien-Da-
tenschutz-Gesetzes), darf die Auskunft nur verlangt werden, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Nutzung zur 
Verfolgung einer besonders schweren Straftat nach § 100b Ab-
satz 2 Nummer 1 Buchstabe a, c, e, f, g, h oder m, Nummer 3 
Buchstabe b erste Alternative oder Nummer 5, 6, 9 oder 10 vor-
liegen. 

(2) 1Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand einer zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-
Adresse verlangt werden (§ 174 Absatz 1 Satz 3, § 177 Absatz 
1 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes und § 22 Absatz 
1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetzes). 2Das Vorliegen der Voraussetzungen für ein 
Auskunftsverlangen nach Satz 1 ist aktenkundig zu machen. 

(3) 1Auskunftsverlangen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 dürfen nur 
auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Gericht angeordnet 
werden. 2Im Fall von Auskunftsverlangen nach Absatz 1 Satz 2 
kann die Anordnung bei Gefahr im Verzug auch durch die 
Staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) getroffen werden. 3In diesem Fall 
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ist die gerichtliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 
4Die Sätze 1 bis 3 finden bei Auskunftsverlangen nach Absatz 
1 Satz 2 keine Anwendung, wenn die betroffene Person vom 
Auskunftsverlangen bereits Kenntnis hat oder haben muss oder 
wenn die Nutzung der Daten bereits durch eine gerichtliche Ent-
scheidung gestattet wird. 5Das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Satz 4 ist aktenkundig zu machen. 

(4) 1Die betroffene Person ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 
2 und 3 und des Absatzes 2 über die Beauskunftung zu benach-
richtigen. 2Die Benachrichtigung erfolgt, soweit und sobald 
hierdurch der Zweck der Auskunft nicht vereitelt wird. 3Sie un-
terbleibt, wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange Drit-
ter oder der betroffenen Person selbst entgegenstehen. 4Wird die 
Benachrichtigung nach Satz 2 zurückgestellt oder nach Satz 3 
von ihr abgesehen, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

(5) 1Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 oder 
2 hat derjenige, der geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste oder Telemediendienste erbringt oder daran mitwirkt, 
die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich 
zu übermitteln. 2§ 95 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 100k Erhebung von Nutzungsdaten bei 
Telemediendiensten 
(1) 1Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass je-
mand als Täter oder Teilnehmer eine Straftat von auch im Ein-
zelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere eine in § 100a Ab-
satz 2 bezeichnete Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der 
Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat oder durch eine 
Straftat vorbereitet hat, dürfen von demjenigen, der geschäfts-
mäßig eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält 
oder den Zugang zur Nutzung vermittelt, Nutzungsdaten (§ 2 
Absatz 2 Nummer 3 des Telekommunikation-Telemedien-Da-
tenschutz-Gesetzes) erhoben werden, soweit dies für die Erfor-
schung des Sachverhalts erforderlich ist und die Erhebung der 
Daten in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der 
Sache steht. 2Die Erhebung gespeicherter (retrograder) 
Standortdaten ist nur unter den Voraussetzungen von § 100g 
Absatz 2 zulässig. 3Im Übrigen ist die Erhebung von Standort-
daten nur für künftig anfallende Nutzungsdaten oder in Echtzeit 
zulässig, soweit sie für die Erforschung des Sachverhalts oder 
die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten erforder-
lich ist. 

(2) 1Soweit die Straftat nicht von Absatz 1 erfasst wird, dürfen 
Nutzungsdaten auch dann erhoben werden, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder 
Teilnehmer mittels Telemedien eine der folgenden Straftaten 
begangen hat und die Erforschung des Sachverhalts auf andere 
Weise aussichtslos wäre: 

1. aus dem Strafgesetzbuch 

a) Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen nach § 86a, 

b) Anleitung zur Begehung einer schweren staatsge-
fährdenden Gewalttat nach § 91, 

c) Öffentliche Aufforderung zu Straftaten nach § 111, 

d) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach den 
§§ 126, 131 und 140, 

e) Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesell-
schaften und Weltanschauungsvereinigungen nach 
§ 166, 

f) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographi-
scher Inhalte nach § 184b, 

g) Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung nach 
den §§ 185 bis 187 und Verunglimpfung des Anden-
kens Verstorbener nach § 189, 

h) Verletzungen des persönlichen Lebens- und Ge-
heimbereichs nach den §§ 201a, 202a und 202c, 

i) Nachstellung nach § 238, 

j) Bedrohung nach § 241, 

k) Vorbereitung eines Computerbetruges nach § 263a 
Absatz 3, 

l) Datenveränderung und Computersabotage nach den 
§§ 303a und 303b Absatz 1, 

2. aus dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte Straftaten nach den §§ 106 bis 108b, 

3. aus dem Bundesdatenschutzgesetz nach § 42. 
2Satz 1 gilt nicht für die Erhebung von Standortdaten. 

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 darf die Staatsanwaltschaft 
ausschließlich zur Identifikation des Nutzers Auskunft über die 
nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Telekommunika-
tion-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes erhobenen Daten ver-
langen, wenn ihr der Inhalt der Nutzung des Telemediendiens-
tes bereits bekannt ist. 

(4) Die Erhebung von Nutzungsdaten nach Absatz 1 und 2 ist 
nur zulässig, wenn aufgrund von Tatsachen die Annahme ge-
rechtfertigt ist, dass die betroffene Person den Telemedien-
dienst nutzt, den derjenige, gegen den sich die Anordnung rich-
tet, geschäftsmäßig zur Nutzung bereithält oder zu dem er den 
Zugang zur Nutzung vermittelt. 

(5) Erfolgt die Erhebung von Nutzungsdaten oder Inhalten der 
Nutzung eines Telemediendienstes nicht bei einem Dienstean-
bieter, der geschäftsmäßig Telemedien zur Nutzung bereithält, 
bestimmt sie sich nach Abschluss des Kommunikationsvor-
gangs nach den allgemeinen Vorschriften. 

§ 101 Verfahrensregelungen bei verdeckten 
Maßnahmen 
(1) Für Maßnahmen nach den §§ 98a, 99, 100a bis 100f, 100h, 
100i, 110a, 163d bis 163g gelten, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, die nachstehenden Regelungen. 

(2) 1Entscheidungen und sonstige Unterlagen über Maßnahmen 
nach den §§ 100b, 100c, 100f, 100h Abs. 1 Nr. 2 und § 110a 
werden bei der Staatsanwaltschaft verwahrt. 2Zu den Akten sind 
sie erst zu nehmen, wenn die Voraussetzungen für eine Benach-
richtigung nach Absatz 5 erfüllt sind. 

(3) 1Personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach Ab-
satz 1 erhoben wurden, sind entsprechend zu kennzeichnen. 
2Nach einer Übermittlung an eine andere Stelle ist die Kenn-
zeichnung durch diese aufrechtzuerhalten. 

(4) 1Von den in Absatz 1 genannten Maßnahmen sind im Falle 

1. des § 98a die betroffenen Personen, gegen die nach Aus-
wertung der Daten weitere Ermittlungen geführt wur-
den, 

2. des § 99 der Absender und der Adressat der Postsen-
dung, 

3. des § 100a die Beteiligten der überwachten Telekommu-
nikation, 

4. des § 100b die Zielperson sowie die erheblich mitbe-
troffenen Personen, 

5. des § 100c 

a) der Beschuldigte, gegen den sich die Maßnahme 
richtete, 

b) sonstige überwachte Personen, 

c) Personen, die die überwachte Wohnung zur Zeit der 
Durchführung der Maßnahme innehatten oder be-
wohnten, 

6. des § 100f die Zielperson sowie die erheblich mitbe-
troffenen Personen, 

7. des § 100h Abs. 1 die Zielperson sowie die erheblich 
mitbetroffenen Personen, 

8. des § 100i die Zielperson, 

9. des § 110a 

a) die Zielperson, 

b) die erheblich mitbetroffenen Personen, 

c) die Personen, deren nicht allgemein zugängliche 
Wohnung der Verdeckte Ermittler betreten hat, 

10. des § 163d die betroffenen Personen, gegen die nach 
Auswertung der Daten weitere Ermittlungen geführt 
wurden, 

11. des § 163e die Zielperson und die Person, deren perso-
nenbezogene Daten gemeldet worden sind, 

12. des § 163f die Zielperson sowie die erheblich mitbe-
troffenen Personen, 

13. des § 163g die Zielperson
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zu benachrichtigen. 2Dabei ist auf die Möglichkeit nachträgli-
chen Rechtsschutzes nach Absatz 7 und die dafür vorgesehene 
Frist hinzuweisen. 3Die Benachrichtigung unterbleibt, wenn ihr 
überwiegende schutzwürdige Belange einer betroffenen Person 
entgegenstehen. 4Zudem kann die Benachrichtigung einer in 
Satz 1 Nummer 2 und 3 bezeichneten Person, gegen die sich die 
Maßnahme nicht gerichtet hat, unterbleiben, wenn diese von der 
Maßnahme nur unerheblich betroffen wurde und anzunehmen 
ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat. 
5Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in Satz 1 
bezeichneten Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Eingriffsintensität der Maßnahme gegen-
über dieser Person, des Aufwands für die Feststellung ihrer 
Identität sowie der daraus für diese oder andere Personen fol-
genden Beeinträchtigungen geboten ist. 

(5) 1Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung 
des Untersuchungszwecks, des Lebens, der körperlichen Un-
versehrtheit und der persönlichen Freiheit einer Person und von 
bedeutenden Vermögenswerten, im Fall des § 110a auch der 
Möglichkeit der weiteren Verwendung des Verdeckten Ermitt-
lers möglich ist. 2Wird die Benachrichtigung nach Satz 1 zu-
rückgestellt, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

(6) 1Erfolgt die nach Absatz 5 zurückgestellte Benachrichtigung 
nicht binnen zwölf Monaten nach Beendigung der Maßnahme, 
bedürfen weitere Zurückstellungen der gerichtlichen Zustim-
mung. 2Das Gericht bestimmt die Dauer weiterer Zurückstel-
lungen. 3Es kann dem endgültigen Absehen von der Benach-
richtigung zustimmen, wenn die Voraussetzungen für eine Be-
nachrichtigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit auch in Zukunft nicht eintreten werden. 4Sind mehrere 
Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zusammenhang durch-
geführt worden, so beginnt die in Satz 1 genannte Frist mit der 
Beendigung der letzten Maßnahme. 5Bei Maßnahmen nach den 
§§ 100b und 100c beträgt die in Satz 1 genannte Frist sechs Mo-
nate. 

(7) 1Gerichtliche Entscheidungen nach Absatz 6 trifft das für 
die Anordnung der Maßnahme zuständige Gericht, im Übrigen 
das Gericht am Sitz der zuständigen Staatsanwaltschaft. 2Die in 
Absatz 4 Satz 1 genannten Personen können bei dem nach Satz 
1 zuständigen Gericht auch nach Beendigung der Maßnahme 
bis zu zwei Wochen nach ihrer Benachrichtigung die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme sowie der Art und 
Weise ihres Vollzugs beantragen. 3Gegen die Entscheidung ist 
die sofortige Beschwerde statthaft. 4Ist die öffentliche Klage er-
hoben und der Angeklagte benachrichtigt worden, entscheidet 
über den Antrag das mit der Sache befasste Gericht in der das 
Verfahren abschließenden Entscheidung. 

(8) 1Sind die durch die Maßnahme erlangten personenbezoge-
nen Daten zur Strafverfolgung und für eine etwaige gerichtliche 
Überprüfung der Maßnahme nicht mehr erforderlich, so sind sie 
unverzüglich zu löschen. 2Die Löschung ist aktenkundig zu ma-
chen. 3Soweit die Löschung lediglich für eine etwaige gericht-
liche Überprüfung der Maßnahme zurückgestellt ist, dürfen die 
Daten ohne Einwilligung der betroffenen Personen nur zu die-
sem Zweck verwendet werden; ihre Verarbeitung ist entspre-
chend einzuschränken. 

§ 101a Gerichtliche Entscheidung; 
Datenkennzeichnung und ‐auswertung; 
Benachrichtigungspflichten bei Verkehrs- und 
Nutzungsdaten 
(1) 1Bei Erhebungen von Verkehrsdaten nach § 100g gelten 
§ 100a Absatz 3 und 4 und § 100e entsprechend mit der Maß-
gabe, dass 

1. in der Entscheidungsformel nach § 100e Absatz 3 Satz 2 
auch die zu übermittelnden Daten und der Zeitraum, für 
den sie übermittelt werden sollen, eindeutig anzugeben 
sind, 

2. der nach § 100a Absatz 4 Satz 1 zur Auskunft Verpflich-
tete auch mitzuteilen hat, welche der von ihm übermit-
telten Daten nach § 176 des Telekommunikationsgeset-
zes gespeichert wurden. 

2In den Fällen des § 100g Absatz 2, auch in Verbindung mit 
§ 100g Absatz 3 Satz 2, findet abweichend von Satz 1 § 100e 
Absatz 1 Satz 2 keine Anwendung. 3Bei Funkzellenabfragen 

nach § 100g Absatz 3 genügt abweichend von § 100e Absatz 3 
Satz 2 Nummer 5 eine räumlich und zeitlich eng begrenzte und 
hinreichend bestimmte Bezeichnung der Telekommunikation. 

(1a) Bei der Erhebung und Beauskunftung von Nutzungsdaten 
eines Telemediendienstes nach § 100k gilt § 100a Absatz 3 und 
4, bei der Erhebung von Nutzungsdaten nach § 100k Absatz 1 
und 2 zudem § 100e Absatz 1 und 3 bis 5 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass in der Entscheidungsformel nach § 100e Absatz 
3 Satz 2 an die Stelle der Rufnummer (§ 100e Absatz 3 Satz 2 
Nummer 5), soweit möglich eine eindeutige Kennung des Nut-
zerkontos des Betroffenen, ansonsten eine möglichst genaue 
Bezeichnung des Telemediendienstes tritt, auf den sich das 
Auskunftsverlangen bezieht. 

(2) Wird eine Maßnahme nach § 100g oder § 100k Absatz 1 
oder Absatz 2 angeordnet oder verlängert, sind in der Begrün-
dung einzelfallbezogen insbesondere die wesentlichen Erwä-
gungen zur Erforderlichkeit und Angemessenheit der Maß-
nahme, auch hinsichtlich des Umfangs der zu erhebenden Daten 
und des Zeitraums, für den sie erhoben werden sollen, darzule-
gen. 

(3) 1Personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach 
§ 100g oder § 100k Absatz 1 oder Absatz 2 erhoben wurden, 
sind entsprechend zu kennzeichnen und unverzüglich auszu-
werten. 2Bei der Kennzeichnung ist erkennbar zu machen, ob es 
sich um Daten handelt, die nach § 176 des Telekommunikati-
onsgesetzes gespeichert waren. 3Nach einer Übermittlung an 
eine andere Stelle ist die Kennzeichnung durch diese aufrecht-
zuerhalten. 4Für die Löschung personenbezogener Daten gilt 
§ 101 Absatz 8 entsprechend. 

(4) 1Verwertbare personenbezogene Daten, die durch Maßnah-
men nach § 100g Absatz 2, auch in Verbindung mit § 100g Ab-
satz 1 Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2, erhoben wurden, dürfen ohne 
Einwilligung der Beteiligten der betroffenen Telekommunika-
tion nur für folgende andere Zwecke und nur nach folgenden 
Maßgaben verwendet werden: 

1. in anderen Strafverfahren zur Aufklärung einer Straftat, 
auf Grund derer eine Maßnahme nach § 100g Absatz 2, 
auch in Verbindung mit § 100g Absatz 1 Satz 3 oder Ab-
satz 3 Satz 2, angeordnet werden könnte, oder zur Er-
mittlung des Aufenthalts der einer solchen Straftat be-
schuldigten Person, 

2. Übermittlung zu Zwecken der Abwehr von konkreten 
Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
für den Bestand des Bundes oder eines Landes (§ 177 
Absatz 1 Nummer 2 des Telekommunikationsgesetzes). 

2Die Stelle, die die Daten weiterleitet, macht die Weiterleitung 
und deren Zweck aktenkundig. 3Sind die Daten nach Satz 1 
Nummer 2 nicht mehr zur Abwehr der Gefahr oder nicht mehr 
für eine vorgerichtliche oder gerichtliche Überprüfung der zur 
Gefahrenabwehr getroffenen Maßnahmen erforderlich, so sind 
Aufzeichnungen über diese Daten von der für die Gefahrenab-
wehr zuständigen Stelle unverzüglich zu löschen. 4Die Lö-
schung ist aktenkundig zu machen. 5Soweit die Löschung ledig-
lich für eine etwaige vorgerichtliche oder gerichtliche Überprü-
fung zurückgestellt ist, dürfen die Daten nur für diesen Zweck 
verwendet werden; für eine Verwendung zu anderen Zwecken 
sind sie zu sperren. 

(5) Sind verwertbare personenbezogene Daten, die nach § 176 
des Telekommunikationsgesetzes gespeichert waren, durch 
eine entsprechende polizeirechtliche Maßnahme erlangt wor-
den, dürfen sie in einem Strafverfahren ohne Einwilligung der 
Beteiligten der betroffenen Telekommunikation nur zur Aufklä-
rung einer Straftat, auf Grund derer eine Maßnahme nach 
§ 100g Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, an-
geordnet werden könnte, oder zur Ermittlung des Aufenthalts 
der einer solchen Straftat beschuldigten Person verwendet wer-
den. 

(6) 1Die Beteiligten der betroffenen Telekommunikation und 
die betroffenen Nutzer des Telemediendienstes sind von der Er-
hebung der Verkehrsdaten nach § 100g oder der Nutzungsdaten 
nach § 100k Absatz 1 und 2 zu benachrichtigen. 2§ 101 Absatz 
4 Satz 2 bis 5 und Absatz 5 bis 7 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass 

1. das Unterbleiben der Benachrichtigung nach § 101 Ab-
satz 4 Satz 3 der Anordnung des zuständigen Gerichts 
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 bedarf; 

2. abweichend von § 101 Absatz 6 Satz 1 die Zurückstel-
lung der Benachrichtigung nach § 101 Absatz 5 Satz 1 
stets der Anordnung des zuständigen Gerichts bedarf 
und eine erstmalige Zurückstellung auf höchstens zwölf 
Monate zu befristen ist. 

(7) 1Die betroffene Person ist in den Fällen des § 100k Absatz 
3 über die Beauskunftung zu benachrichtigen. 2Die Benachrich-
tigung erfolgt, soweit und sobald hierdurch der Zweck der 
Beauskunftung nicht vereitelt wird. 3Sie unterbleibt, wenn ihr 
überwiegende schutzwürdige Belange Dritter oder der betroffe-
nen Person selbst entgegenstehen. 4Wird die Benachrichtigung 
nach Satz 2 zurückgestellt oder nach Satz 3 von ihr abgesehen, 
sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

§ 101b Statistische Erfassung; 
Berichtspflichten 
(1) 1Die Länder und der Generalbundesanwalt berichten dem 
Bundesamt für Justiz kalenderjährlich jeweils bis zum 30. Juni 
des dem Berichtsjahr folgenden Jahres über in ihrem Zuständig-
keitsbereich angeordnete Maßnahmen nach den §§ 100a, 100b, 
100c, 100g und 100k Absatz 1 und 2. 2Das Bundesamt für Justiz 
erstellt eine Übersicht zu den im Berichtsjahr bundesweit ange-
ordneten Maßnahmen und veröffentlicht diese im Internet. 
3Über die im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr nach 
§ 100c angeordneten Maßnahmen berichtet die Bundesregie-
rung dem Deutschen Bundestag vor der Veröffentlichung im 
Internet. 

(2) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100a sind an-
zugeben: 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach 
§ 100a Absatz 1 angeordnet worden sind; 

2. die Anzahl der Überwachungsanordnungen nach § 100a 
Absatz 1, unterschieden nach Erst- und Verlängerungs-
anordnungen; 

3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach der 
Unterteilung in § 100a Absatz 2; 

4. die Anzahl der Verfahren, in denen ein Eingriff in ein 
von dem Betroffenen genutztes informationstechnisches 
System nach § 100a Absatz 1 Satz 2 und 3 

a) im richterlichen Beschluss angeordnet wurde und 

b) tatsächlich durchgeführt wurde. 

(3) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100b sind an-
zugeben: 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach 
§ 100b Absatz 1 angeordnet worden sind; 

2. die Anzahl der Überwachungsanordnungen nach § 100b 
Absatz 1, unterschieden nach Erst- und Verlängerungs-
anordnungen; 

3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maß-
gabe der Unterteilung in § 100b Absatz 2; 

4. die Anzahl der Verfahren, in denen ein Eingriff in ein 
vom Betroffenen genutztes informationstechnisches 
System tatsächlich durchgeführt wurde. 

(4) In den Berichten über Maßnahmen nach § 100c sind anzu-
geben: 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach 
§ 100c Absatz 1 angeordnet worden sind; 

2. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maß-
gabe der Unterteilung in § 100b Absatz 2; 

3. ob das Verfahren einen Bezug zur Verfolgung organi-
sierter Kriminalität aufweist; 

4. die Anzahl der überwachten Objekte je Verfahren nach 
Privatwohnungen und sonstigen Wohnungen sowie nach 
Wohnungen des Beschuldigten und Wohnungen dritter 
Personen; 

5. die Anzahl der überwachten Personen je Verfahren nach 
Beschuldigten und nichtbeschuldigten Personen; 

6. die Dauer der einzelnen Überwachung nach Dauer der 
Anordnung, Dauer der Verlängerung und Abhördauer; 

7. wie häufig eine Maßnahme nach § 100d Absatz 4, § 100e 
Absatz 5 unterbrochen oder abgebrochen worden ist; 

8. ob eine Benachrichtigung der betroffenen Personen 
(§ 101 Absatz 4 bis 6) erfolgt ist oder aus welchen Grün-
den von einer Benachrichtigung abgesehen worden ist; 

9. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für das 
Verfahren relevant sind oder voraussichtlich relevant 
sein werden; 

10. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für an-
dere Strafverfahren relevant sind oder voraussichtlich 
relevant sein werden; 

11. wenn die Überwachung keine relevanten Ergebnisse er-
bracht hat: die Gründe hierfür, differenziert nach techni-
schen Gründen und sonstigen Gründen; 

12. die Kosten der Maßnahme, differenziert nach Kosten für 
Übersetzungsdienste und sonstigen Kosten. 

(5) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100g sind an-
zugeben: 

1. unterschieden nach Maßnahmen nach § 100g Absatz 1, 
2 und 3 

a) die Anzahl der Verfahren, in denen diese Maßnah-
men durchgeführt wurden; 

b) die Anzahl der Erstanordnungen, mit denen diese 
Maßnahmen angeordnet wurden; 

c) die Anzahl der Verlängerungsanordnungen, mit de-
nen diese Maßnahmen angeordnet wurden; 

2. untergliedert nach der Anzahl der zurückliegenden Wo-
chen, für die die Erhebung von Verkehrsdaten angeord-
net wurde, jeweils bemessen ab dem Zeitpunkt der An-
ordnung 

a) die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 1; 

b) die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 2; 

c) die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 3; 

d) die Anzahl der Anordnungen, die teilweise ergebnis-
los geblieben sind, weil die abgefragten Daten teil-
weise nicht verfügbar waren; 

e) die Anzahl der Anordnungen, die ergebnislos ge-
blieben sind, weil keine Daten verfügbar waren. 

(6) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100k sind je-
weils unterschieden nach Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 
2 anzugeben: 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen ange-
ordnet worden sind; 

2. die Anzahl der Anordnungen, unterschieden nach Erst- 
und Verlängerungsanordnungen; 

3. untergliedert nach der Anzahl der zurückliegenden Wo-
chen, für die die Erhebung von Nutzungsdaten angeord-
net wurde, jeweils bemessen ab dem Zeitpunkt der An-
ordnung 

a) die Anzahl der Anordnungen, die teilweise ergebnis-
los geblieben sind, weil die abgefragten Daten teil-
weise nicht verfügbar waren; 

b) die Anzahl der Anordnungen, die ergebnislos ge-
blieben sind, weil keine Daten verfügbar waren. 

§ 102 Durchsuchung bei Beschuldigten 
Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder 
der Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehle-
rei verdächtig ist, kann eine Durchsuchung der Wohnung und 
anderer Räume sowie seiner Person und der ihm gehörenden 
Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann vor-
genommen werden, wenn zu vermuten ist, daß die Durchsu-
chung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde. 

[…] 
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Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Gesetzes, Anwendungsbereich 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, durch technologieneutrale Re-
gulierung den Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation 
und leistungsfähige Telekommunikationsinfrastrukturen zu för-
dern und flächendeckend angemessene und ausreichende 
Dienstleistungen zu gewährleisten. 

(2) Diesem Gesetz unterliegen alle Unternehmen oder Perso-
nen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes Telekommunika-
tionsnetze oder Telekommunikationsanlagen betreiben oder 
Telekommunikationsdienste erbringen sowie die weiteren, nach 
diesem Gesetz Berechtigten und Verpflichteten. 

§ 2 Ziele und Grundsätze der Regulierung 
(1) Die Regulierung der Telekommunikation ist eine hoheitli-
che Aufgabe des Bundes. 

(2) Ziele der Regulierung sind 

1.  die Sicherstellung der Konnektivität sowie die Förde-
rung des Zugangs zu und der Nutzung von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität durch alle Bürger und Unterneh-
men, 

2.  die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs 
und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter 
Märkte der Telekommunikation im Bereich der Tele-
kommunikationsdienste und -netze – einschließlich ei-
nes effizienten infrastrukturbasierten Wettbewerbs – so-
wie der zugehörigen Einrichtungen und Dienste, auch in 
der Fläche, 

3.  die Wahrung der Nutzer-, insbesondere der Verbrau-
cherinteressen auf dem Gebiet der Telekommunikation; 
die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahn (Bundesnetzagentur) 
und andere nach diesem Gesetz zuständige Behörden 
fördern die Interessen der Nutzer, indem sie 

a) die Konnektivität, die breite Verfügbarkeit sowie 
den beschleunigten Ausbau von Netzen mit sehr ho-
her Kapazität wie auch von Telekommunikations-
diensten sicherstellen und deren Nutzung fördern, 

b) auf größtmögliche Vorteile der Nutzer in Bezug auf 
Auswahl, Preise und Qualität auf der Grundlage ei-
nes wirksamen Wettbewerbs hinwirken, 

c) die Interessen der öffentlichen Sicherheit wahren 
und die Sicherheit der Netze und Dienste gewähr-
leisten, 

d) gleichwertige Lebensverhältnisse in städtischen und 
ländlichen Räumen sowie ein hohes gemeinsames 
Schutzniveau für die Endnutzer sicherstellen und die 
Bedürfnisse – wie beispielsweise erschwingliche 
Preise – bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, ins-
besondere von Endnutzern mit Behinderungen, älte-
ren Endnutzern und Endnutzern mit besonderen so-
zialen Bedürfnissen, sowie die Wahlmöglichkeiten 
und den gleichwertigen Zugang für Endnutzer mit 
Behinderungen berücksichtigen, 

e) sicherstellen, dass im Bereich der Telekommunika-
tion keine Wettbewerbsverzerrungen oder -be-
schränkungen bestehen, 

4.  die Förderung der Entwicklung des Binnenmarktes der 
Europäischen Union, indem die Bundesnetzagentur und 
andere nach diesem Gesetz zuständige Behörden ver-
bleibende Hindernisse für Investitionen in Telekommu-
nikationsnetze, Telekommunikationsdienste, zugehö-
rige Einrichtungen und zugehörige Dienste sowie für de-
ren Bereitstellung in der gesamten Europäischen Union 
abbauen helfen und die Schaffung konvergierender Be-
dingungen hierfür erleichtern, gemeinsame Regeln und 
vorhersehbare Regulierungskonzepte entwickeln und 
ferner offene Innovationen, den Aufbau und die Ent-
wicklung transeuropäischer Netze, die Bereitstellung, 
Verfügbarkeit und Interoperabilität europaweiter 
Dienste und die durchgehende Konnektivität fördern, 

5. die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien 
Nutzung von Frequenzen, auch unter Berücksichtigung 
der Belange des Rundfunks. 

(3) Die Bundesnetzagentur wendet bei der Verfolgung der in 
Absatz 2 festgelegten Ziele objektive, transparente, nicht dis-
kriminierende und verhältnismäßige Regulierungsgrundsätze 
an, indem sie unter anderem 

1. die Vorhersehbarkeit der Regulierung dadurch fördert, 
dass sie über angemessene Überprüfungszeiträume ein 
einheitliches Regulierungskonzept beibehält, 

2. gewährleistet, dass Betreiber von Telekommunikations-
netzen und Anbieter von Telekommunikationsdiensten 
unter vergleichbaren Umständen nicht diskriminiert 
werden, 

3. den Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher schützt 
und, soweit sachgerecht, den infrastrukturbasierten 
Wettbewerb fördert, 

4. effiziente Investitionen und Innovationen im Bereich 
neuer und verbesserter Infrastrukturen auch dadurch för-
dert, dass sie dafür sorgt, dass bei jeglicher Zugangsver-
pflichtung dem Risiko der investierenden Unternehmen 
gebührend Rechnung getragen wird, und dass sie ver-
schiedene Kooperationsvereinbarungen zur Aufteilung 
des Investitionsrisikos zwischen Investoren und Zu-
gangsbegehrenden zulässt, während sie gleichzeitig ge-
währleistet, dass der Wettbewerb auf dem Markt und der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung gewahrt werden, 

5. die vielfältigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
Wettbewerb und Verbrauchern, die in den verschiede-
nen geografischen Gebieten innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland herrschen, gebührend berücksichtigt 
und 

6. regulatorische Vorabverpflichtungen nur dann auferlegt, 
wenn es keinen wirksamen und nachhaltigen Wettbe-
werb gibt, und diese Verpflichtungen lockert oder auf-
hebt, sobald es einen solchen Wettbewerb gibt. 

(4) 1Die Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen bleiben, soweit nicht durch dieses Gesetz aus-
drücklich abschließende Regelungen getroffen werden, an-
wendbar. 2Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehör-
den bleiben unberührt. 

(5) Die hoheitlichen Rechte des Bundesministeriums der Ver-
teidigung bleiben unberührt. 

(6) 1Die Belange des Rundfunks und vergleichbarer Telemedien 
sind unabhängig von der Art der Übertragung zu berücksichti-
gen. 2Die medienrechtlichen Bestimmungen der Länder bleiben 
unberührt. 

(7) 1Die Belange des Rundfunks und vergleichbarer Telemedien 
sind unabhängig von der Art der Übertragung zu berücksichti-
gen. 2Die medienrechtlichen Bestimmungen der Länder bleiben 
unberührt. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind 

1. „Anbieter von Telekommunikationsdiensten“ jeder, der 
Telekommunikationsdienste erbringt; 

2. „Anruf“ eine über einen öffentlich zugänglichen inter-
personellen Telekommunikationsdienst aufgebaute Ver-
bindung, die eine zweiseitige oder mehrseitige Sprach-
kommunikation ermöglicht; 

3. „Anschlusskennung“ eine Rufnummer oder andere ein-
deutige und einmalige Zeichenfolge, die einem be-
stimmten Anschlussinhaber dauerhaft zugewiesen ist 
und die Telekommunikation über den jeweiligen An-
schluss eindeutig und gleichbleibend kennzeichnet; 

4. „Anwendungs-Programmierschnittstelle“ die Software-
Schnittstelle zwischen Anwendungen, die von Sendean-
stalten oder Diensteanbietern zur Verfügung gestellt 
werden, und den Anschlüssen in den erweiterten digita-
len Fernsehempfangsgeräten für digitale Fernseh- und 
Hörfunkdienste;
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5. „Auskunftsdienste“ bundesweit jederzeit telefonisch er-
reichbare Dienste, insbesondere des Rufnummernbe-
reichs 118, die ausschließlich der Weitergabe von Ruf-
nummer, Name, Anschrift sowie zusätzlichen Angaben 
von Endnutzern dienen; die Weitervermittlung zu einem 
erfragten Endnutzer oder Dienst kann Bestandteil des 
Auskunftsdienstes sein; 

6. „Bestandsdaten“ Daten eines Endnutzers, die erforder-
lich sind für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, 
Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses 
über Telekommunikationsdienste; 

7. „Betreiber“ ein Unternehmen, das ein öffentliches Tele-
kommunikationsnetz oder eine zugehörige Einrichtung 
bereitstellt oder zur Bereitstellung hiervon befugt ist; 

8. „Betreiberauswahl“ der Zugang eines Endnutzers zu den 
Diensten aller unmittelbar zusammengeschalteten An-
bieter von öffentlich zugänglichen nummerngebundenen 
interpersonellen Telekommunikationsdiensten im Ein-
zelwahlverfahren durch Wählen einer Kennzahl;  

9. „Betreibervorauswahl“ der Zugang eines Endnutzers zu 
den Diensten aller unmittelbar zusammengeschalteten 
Anbieter von öffentlich zugänglichen nummerngebun-
denen interpersonellen Telekommunikationsdiensten 
durch festgelegte Vorauswahl, wobei der Endnutzer un-
terschiedliche Voreinstellungen für Orts- und Fernver-
bindungen vornehmen kann und bei jedem Anruf die 
festgelegte Vorauswahl durch Wählen einer Betreiber-
kennzahl übergehen kann; 

10. „digitales Fernsehempfangsgerät“ ein Fernsehgerät mit 
integriertem digitalem Decoder oder ein an ein Fernseh-
gerät anschließbarer digitaler Decoder zur Nutzung digi-
tal übertragener Fernsehsignale, die mit Zusatzsignalen 
einschließlich einer Zugangsberechtigung angereichert 
sein können; 

11. „drahtlose Breitbandnetze und -dienste“ breitbandfähige 
drahtlose Telekommunikationsnetze und -dienste; 

12. „drahtloser Zugangspunkt mit geringer Reichweite“ eine 
kleine Anlage mit geringer Leistung und geringer Reich-
weite für den drahtlosen Netzzugang, die lizenzierte o-
der lizenzfreie Funkfrequenzen oder eine Kombination 
davon nutzt und den Nutzern einen von der Netztopolo-
gie der Festnetze oder Mobilfunknetze unabhängigen 
drahtlosen Zugang zu Telekommunikationsnetzen er-
möglicht, die als Teil eines Telekommunikationsnetzes 
genutzt werden und mit einer oder mehreren das Er-
scheinungsbild wenig beeinträchtigenden Antennen aus-
gestattet sein kann; 

13. „Endnutzer“ ein Nutzer, der weder öffentliche Telekom-
munikationsnetze betreibt noch öffentlich zugängliche 
Telekommunikationsdienste erbringt; 

14. „Frequenzzuteilung“ die behördliche oder durch Rechts-
vorschriften erteilte Erlaubnis zur Nutzung bestimmter 
Frequenzen unter festgelegten Bedingungen; 

15. „Frequenznutzung“ jede gewollte Aussendung oder Ab-
strahlung elektromagnetischer Wellen zwischen 8,3 Ki-
lohertz und 3 000 Gigahertz zur Nutzung durch Funk-
dienste und andere Anwendungen elektromagnetischer 
Wellen; 

16. „Frequenzzuweisung“ die Benennung eines bestimmten 
Frequenzbereichs für die Nutzung durch einen oder 
mehrere Funkdienste oder durch andere Anwendungen 
elektromagnetischer Wellen, falls erforderlich mit wei-
teren Festlegungen; 

17. „funktechnische Störung“ eine Störung, die für das 
Funktionieren eines Funknavigationsdienstes oder ande-
rer sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr darstellt o-
der die einen Funkdienst, der im Einklang mit dem gel-
tenden internationalen Recht, dem Recht der Europäi-
schen Union oder Vorschriften dieses oder eines anderen 
Gesetzes betrieben wird, anderweitig schwerwiegend 
beeinträchtigt, behindert oder wiederholt unterbricht; 

18. „gemeinsame Frequenznutzung“ der Zugang von zwei 
oder mehr Nutzern zu denselben Frequenzbereichen im 
Rahmen einer bestimmten Regelung für die gemeinsame 
Nutzung, der auf der Grundlage einer Allgemeinzutei-
lung, Einzelzuteilung oder einer Kombination davon er-
laubt wurde, auch im Rahmen von Regulierungskonzep-
ten wie dem zugeteilten gemeinsamen Zugang, der die 
gemeinsame Nutzung eines Frequenzbereichs erleich-
tern soll, einer verbindlichen Vereinbarung aller Betei-
ligten unterliegt und mit den in ihren Frequenznutzungs-
rechten festgelegten Bestimmungen über die gemein-
same Nutzung im Einklang steht, um allen Nutzern eine 
vorhersehbare und verlässliche Regelung für die ge-
meinsame Nutzung zu garantieren; 

19. „Gerät“ eine Funkanlage, eine Telekommunikationsend-
einrichtung oder eine Kombination von beiden; 

20. „GEREK“ das Gremium Europäischer Regulierungs-
stellen für elektronische Kommunikation; 

21. „Gruppe für Frequenzpolitik“ die beratende Gruppe für 
frequenzpolitische Fragen gemäß Beschluss 
C/2019/4147 der Kommission vom 11. Juni 2019 über 
die Einrichtung der Gruppe für Frequenzpolitik und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2002/622/EG (ABl. C 196 
vom 12.6.2019, S. 16); 

22. „harmonisierte Frequenzen“ Frequenzen, für die harmo-
nisierte Bedingungen in Bezug auf die Verfügbarkeit 
und die effiziente Nutzung durch technische Umset-
zungsmaßnahmen gemäß Artikel 4 der Entscheidung 
Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. März 2002 über einen Rechtsrahmen für 
die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemein-
schaft (Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 1) festgelegt worden sind; 

23. „Internetzugangsdienst“ ein Internetzugangsdienst im 
Sinne der Begriffsbestimmung des Artikels 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum of-
fenen Internet und zu Endkundenentgelten für regulierte 
intra-EU-Kommunikation sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2002/22/EG und der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 (ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2018/1971 (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S. 1) geändert worden ist; 

24. „interpersoneller Telekommunikationsdienst“ ein ge-
wöhnlich gegen Entgelt erbrachter Dienst, der einen di-
rekten interpersonellen und interaktiven Informations-
austausch über Telekommunikationsnetze zwischen ei-
ner endlichen Zahl von Personen ermöglicht, wobei die 
Empfänger von den Personen bestimmt werden, die die 
Telekommunikation veranlassen oder daran beteiligt 
sind; dazu zählen keine Dienste, die eine interpersonelle 
und interaktive Telekommunikation lediglich als un-
trennbar mit einem anderen Dienst verbundene unterge-
ordnete Nebenfunktion ermöglichen; 

25. „Kennung“ einem Nutzer, einem Anschluss oder einem 
Endgerät zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesene 
eindeutige Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizie-
rung des Nutzers, des Anschlusses oder des Endgerätes 
ermöglicht; 

26. „Kurzwahl-Datendienste“ Kurzwahldienste, die der 
Übermittlung von nichtsprachgestützten Inhalten mittels 
Telekommunikation dienen und die keine Telemedien 
sind; 

27. „Kurzwahldienste“ Dienste, die die Merkmale eines Pre-
mium-Dienstes haben, jedoch eine spezielle Nummern-
art mit kurzen Nummern nutzen; 

28. „Kurzwahl-Sprachdienste“ Kurzwahldienste, bei denen 
die Kommunikation sprachgestützt erfolgt; 

29. „Massenverkehrsdienste“ Dienste, insbesondere des 
Rufnummernbereichs (0)137, die charakterisiert sind 
durch ein hohes Verkehrsaufkommen in einem oder 
mehreren kurzen Zeitintervallen mit kurzer Belegungs-
dauer zu einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazität; 
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30. „nachhaltig wettbewerbsorientierter Markt“ ein Markt, 
auf dem der Wettbewerb so abgesichert ist, dass er ohne 
sektorspezifische Regulierung besteht; 

31. „Nationale Teilnehmerrufnummern“ Rufnummern, ins-
besondere des Rufnummernbereichs (0)32, die für 
Dienste verwendet werden, die den Zugang zu öffentli-
chen Telekommunikationsnetzen ermöglichen und nicht 
an einen bestimmten Standort gebunden sind; 

32. „Netzabschlusspunkt“ der physische Punkt, an dem ei-
nem Endnutzer der Zugang zu einem öffentlichen Tele-
kommunikationsnetz bereitgestellt wird; in Netzen, in 
denen eine Vermittlung oder Leitwegebestimmung er-
folgt, wird der Netzabschlusspunkt anhand einer be-
stimmten Netzadresse bezeichnet, die mit der Nummer 
oder dem Namen eines Endnutzers verknüpft sein kann 

33. „Netz mit sehr hoher Kapazität“ ein Telekommunikati-
onsnetz, das entweder komplett aus Glasfaserkompo-
nenten zumindest bis zum Verteilerpunkt am Ort der 
Nutzung besteht oder das zu üblichen Spitzenlastzeiten 
eine vergleichbare Netzleistung in Bezug auf die verfüg-
bare Downlink- und Uplink-Bandbreite, Ausfallsicher-
heit, fehlerbezogene Parameter, Latenz und Latenz-
schwankung bieten kann; die Netzleistung kann unab-
hängig davon als vergleichbar gelten, ob der Endnutzer 
Schwankungen feststellt, die auf die verschiedenen in-
härenten Merkmale des Mediums zurückzuführen sind, 
über das das Telekommunikationsnetz letztlich mit dem 
Netzabschlusspunkt verbunden ist; 

34. „Nummern“ Zeichenfolgen, die in Telekommunikati-
onsnetzen Zwecken der Adressierung dienen; 

35. „Nummernart“ die Gesamtheit aller Nummern eines 
Nummernraums für einen bestimmten Dienst oder eine 
bestimmte technische Adressierung; 

36. „Nummernbereich“ eine für eine Nummernart bereitge-
stellte Teilmenge des Nummernraums; 

37. „nummerngebundener interpersoneller Telekommuni-
kationsdienst“ ein interpersoneller Telekommunikati-
onsdienst, der entweder eine Verbindung zu öffentlich 
zugeteilten Nummerierungsressourcen, nämlich Num-
mern nationaler oder internationaler Nummernpläne, 
herstellt oder die Telekommunikation mit Nummern na-
tionaler oder internationaler Nummernpläne ermöglicht; 

38. „Nummernraum“ die Gesamtheit aller Nummern, die für 
eine bestimmte Art der Adressierung verwendet werden; 

39. „Nummernteilbereich“ eine Teilmenge eines Nummern-
bereichs; 

40. „nummernunabhängiger interpersoneller Telekommuni-
kationsdienst“ ein interpersoneller Telekommunikati-
onsdienst, der weder eine Verbindung zu öffentlich zu-
geteilten Nummerierungsressourcen, nämlich Nummern 
nationaler oder internationaler Nummernpläne, herstellt 
noch die Telekommunikation mit Nummern nationaler 
oder internationaler Nummernpläne ermöglicht; 

41. „Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die ei-
nen öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienst 
für private oder geschäftliche Zwecke in Anspruch 
nimmt oder beantragt; 

42. „öffentliches Telekommunikationsnetz“ ein Telekom-
munikationsnetz, das ganz oder überwiegend der Erbrin-
gung öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste dient, die die Übertragung von Informationen 
zwischen Netzabschlusspunkten ermöglichen; 

43. „öffentliche Versorgungsnetze“ entstehende, betriebene 
oder stillgelegte physische Infrastrukturen für die öffent-
liche Bereitstellung von 

a) Erzeugungs-, Leitungs- oder Verteilungsdiensten 
für 

aa) Telekommunikation, 

bb) Gas, 

cc) Elektrizität, einschließlich der Elektrizität für 
die öffentliche Straßenbeleuchtung, 

dd) Fernwärme oder 

ee) Wasser, ausgenommen Trinkwasser im Sinne 
des § 3 Nummer 1 der Trinkwasserverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt 
durch Artikel 99 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist; zu 
den öffentlichen Versorgungsnetzen zählen 
auch physische Infrastrukturen zur Abwasserbe-
handlung und -entsorgung sowie die Kanalisati-
onssysteme; 

b) Verkehrsdiensten, insbesondere Schienenwege, 
Straßen, Wasserstraßen, Brücken, Häfen und Flug-
plätze; 

44. „öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste“ 
einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung ste-
hende Telekommunikationsdienste; 

45. „passive Netzinfrastrukturen“ Komponenten eines Net-
zes, die andere Netzkomponenten aufnehmen sollen, 
selbst jedoch nicht zu aktiven Netzkomponenten wer-
den; hierzu zählen zum Beispiel Fernleitungen, Leer- 
und Leitungsrohre, Kabelkanäle, Kontrollkammern, 
Einstiegsschächte, Verteilerkästen, Gebäude und Ge-
bäudeeingänge, Antennenanlagen und Trägerstrukturen 
wie Türme, Lichtzeichenanlagen (Verkehrsampeln) und 
öffentliche Straßenbeleuchtung, Masten und Pfähle; Ka-
bel, einschließlich unbeschalteter Glasfaserkabel, sind 
keine passiven Netzinfrastrukturen; 

46. „Persönliche Rufnummern“ Rufnummern, insbesondere 
des Rufnummernbereichs (0)700, durch die ein Zugang 
zu und von allen Telekommunikationsnetzen unter einer 
Rufnummer – unabhängig von Standort, Endgerät, 
Übertragungsart und Technologie – möglich ist; 

47. „Premium-Dienste“ Dienste, insbesondere des Rufnum-
mernbereichs (0)900, bei denen über die Telekommuni-
kationsdienstleistung hinaus eine weitere Dienstleistung 
erbracht wird, die gegenüber dem Anrufer gemeinsam 
mit der Telekommunikationsdienstleistung abgerechnet 
wird und die nicht einer anderen Nummernart zuzurech-
nen ist; 

48. „Roaming“ die Ermöglichung der Nutzung von Mobil-
funknetzen anderer Betreiber außerhalb des Versor-
gungsbereichs des nachfragenden Mobilfunknetzbetrei-
bers für dessen Endnutzer; 

49. „Rufnummer“ eine Nummer des Nummernraums für das 
öffentliche Telekommunikationsnetz oder eines Num-
mernraums für Kurzwahldienste; 

50. „Rufnummernbereich“ eine für eine Nummernart bereit-
gestellte Teilmenge des Nummernraums für das öffent-
liche Telekommunikationsnetz oder eines Nummern-
raums für Kurzwahldienste; 

51. „Service-Dienste“ Dienste, insbesondere des Rufnum-
mernbereichs (0)180, die bundesweit zu einem einheitli-
chen Entgelt zu erreichen sind; 

52. „Sicherheit von Netzen und Diensten“ die Fähigkeit von 
Telekommunikationsnetzen und -diensten, auf einem 
bestimmten Vertrauensniveau alle Angriffe abzuweh-
ren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität oder 
Vertraulichkeit dieser Netze und Dienste, der gespei-
cherten, übermittelten oder verarbeiteten Daten oder der 
damit zusammenhängenden Dienste, die über diese Te-
lekommunikationsnetze oder -dienste angeboten werden 
oder zugänglich sind, beeinträchtigen; 

53. „Sicherheitsvorfall“ ein Ereignis mit nachteiliger Wir-
kung auf die Sicherheit von Telekommunikationsnetzen 
oder -diensten; 
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54. „sonstige physische Infrastrukturen“ entstehende, be-
triebene oder stillgelegte physische Infrastrukturen ein-
schließlich Grundstücke und der darauf befindlichen Ge-
bäude öffentlicher Stellen oder der Kontrolle dieser un-
terstehende sonstige physische Infrastrukturen, die in 
technischer Hinsicht für die Errichtung von drahtlosen 
Zugangspunkten mit geringer Reichweite geeignet oder 
zur Anbindung solcher Zugangspunkte erforderlich sind 
und bei denen das Recht zur Errichtung oder Stilllegung 
oder zum Betrieb von der öffentlichen Stelle abgeleitet 
oder verliehen wird; zu diesen Infrastrukturen gehören 
insbesondere Straßenmobiliar, öffentliche Straßenbe-
leuchtung, Verkehrsschilder, Lichtzeichenanlagen, Re-
klametafeln und Litfaßsäulen, Bus- und Straßenbahnhal-
testellen und U-Bahnhöfe; 

55. „Sprachkommunikationsdienst“ ein der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellter Telekommunikationsdienst, 
der das Führen aus- und eingehender Inlands- oder In-
lands- und Auslandsgespräche direkt oder indirekt über 
eine oder mehrere Nummern eines nationalen oder inter-
nationalen Nummernplans ermöglicht; 

56. „Standortdaten“ Daten, die in einem Telekommunikati-
onsnetz oder von einem Telekommunikationsdienst ver-
arbeitet werden und die den Standort des Endgeräts eines 
Nutzers eines öffentlich zugänglichen Telekommunika-
tionsdienstes angeben; 

57. „Teilabschnitt“ eine Teilkomponente des Teilnehmeran-
schlusses, die den Netzabschlusspunkt am Standort des 
Endnutzers mit einem Konzentrationspunkt oder einem 
festgelegten zwischengeschalteten Zugangspunkt des 
öffentlichen Festnetzes verbindet; 

58. „Teilnehmeranschluss“ der physische von Signalen be-
nutzte Verbindungspfad, mit dem der Netzabschluss-
punkt mit einem Verteilerknoten oder mit einer gleich-
wertigen Einrichtung in festen öffentlichen Telekommu-
nikationsnetzen verbunden wird; 

59. „Telekommunikation“ der technische Vorgang des Aus-
sendens, Übermittelns und Empfangens von Signalen 
mittels Telekommunikationsanlagen; 

60. „Telekommunikationsanlagen“ technische Einrichtun-
gen, Systeme oder Server, die als Nachrichten identifi-
zierbare elektromagnetische oder optische Signale oder 
Daten im Rahmen der Erbringung eines Telekommuni-
kationsdienstes senden, übertragen, vermitteln, empfan-
gen, steuern oder kontrollieren können; 

61. „Telekommunikationsdienste“ in der Regel gegen Ent-
gelt über Telekommunikationsnetze erbrachte Dienste, 
die – mit der Ausnahme von Diensten, die Inhalte über 
Telekommunikationsnetze und -dienste anbieten oder 
eine redaktionelle Kontrolle über sie ausüben – folgende 
Dienste umfassen: 

a) Internetzugangsdienste, 

b) interpersonelle Telekommunikationsdienste und 

c) Dienste, die ganz oder überwiegend in der Übertra-
gung von Signalen bestehen, wie Übertragungs-
dienste, die für Maschine-Maschine-Kommunika-
tion und für den Rundfunk genutzt werden; 

62. „Telekommunikationsendeinrichtung“ eine direkt oder 
indirekt an die Schnittstelle eines öffentlichen Telekom-
munikationsnetzes angeschlossene Einrichtung zum 
Aussenden, Verarbeiten oder Empfangen von Nachrich-
ten oder Daten; sowohl bei direkten als auch bei indirek-
ten Anschlüssen kann die Verbindung über elektrisch 
leitenden Draht, über optische Faser oder elektromagne-
tisch hergestellt werden; bei einem indirekten Anschluss 
ist zwischen Telekommunikationsendeinrichtung und 
Schnittstelle des öffentlichen Telekommunikationsnet-
zes ein Gerät geschaltet; 

63. „telekommunikationsgestützte Dienste“ Dienste, die 
keinen räumlich und zeitlich trennbaren Leistungsfluss 
auslösen, sondern bei denen die Inhaltsleistung noch 
während der Telekommunikationsverbindung erbracht 
wird; 

64. „Telekommunikationslinien“ unter- oder oberirdisch ge-
führte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich 
ihrer zugehörigen Schalt- und Verzweigungseinrichtun-
gen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und 
Kabelkanalrohre, sowie weitere technische Einrichtun-
gen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind; 

65. „Telekommunikationsnetz“ die Gesamtheit von Über-
tragungssystemen, ungeachtet dessen, ob sie auf einer 
permanenten Infrastruktur oder zentralen Verwaltungs-
kapazität basieren, und gegebenenfalls Vermittlungs- 
und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitigen Res-
sourcen, einschließlich der nicht aktiven Netzbestand-
teile, die die Übertragung von Signalen über Kabel, 
Funk, optische und andere elektromagnetische Einrich-
tungen ermöglichen, einschließlich Satellitennetzen, fes-
ten, leitungs- und paketvermittelten Netzen, einschließ-
lich des Internets, und mobilen Netzen, Stromleitungs-
systemen, soweit sie zur Signalübertragung genutzt wer-
den, Netzen für Hör- und Fernsehfunk sowie 
Kabelfernsehnetzen, unabhängig von der Art der über-
tragenen Information; 

66. „Überbau“ die nachträgliche Dopplung von Telekom-
munikationsinfrastrukturen durch parallele Errichtung,  

 soweit damit dasselbe Versorgungsgebiet erschlossen 
werden soll; 

67. „Übertragungsweg“ Telekommunikationsanlagen in 
Form von Kabel- oder Funkverbindungen mit ihren 
übertragungstechnischen Einrichtungen als Punkt-zu-
Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen mit ei-
nem bestimmten Informationsdurchsatzvermögen 
(Bandbreite oder Bitrate) einschließlich ihrer Abschluss-
einrichtungen; 

68. „umfangreiche Renovierungen“ Tief- oder Hochbauar-
beiten am Standort des Endnutzers, die strukturelle Ver-
änderungen an den gesamten gebäudeinternen passiven 
Telekommunikationsnetzinfrastrukturen oder einem we-
sentlichen Teil davon umfassen; 

69. „Unternehmen“ das Unternehmen selbst oder mit ihm 
im Sinne des § 36 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen verbundene Unternehmen oder 
mit ihm im Sinne des § 37 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen zusammengeschlossene 
Unternehmen, unabhängig davon, ob das verbundene o-
der mit ihm zusammengeschlossene Unternehmen zum 
Zeitpunkt der Auferlegung von Verpflichtungen nach 
diesem Gesetz bereits gegründet war; 

70. „Verkehrsdaten“ Daten, deren Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung bei der Erbringung eines Telekommunika-
tionsdienstes erforderlich sind; 

71. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ 
eine Verletzung der Datensicherheit, die zum Verlust, 
zur unrechtmäßigen Löschung, Veränderung, Speiche-
rung, Weitergabe oder sonstigen unrechtmäßigen Ver-
wendung personenbezogener Daten führt, sowie der un-
rechtmäßige Zugang zu diesen; 

72. „vollständig entbündelter Zugang zum Teilnehmeran-
schluss“ die Bereitstellung des Zugangs zum Teilneh-
meranschluss oder zum Teilabschnitt in der Weise, dass 
die Nutzung der gesamten Kapazität der Telekommuni-
kationsnetzinfrastruktur ermöglicht wird; 
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73. „Warteschleife“ jede vom Nutzer eines Telekommuni-
kationsdienstes eingesetzte Vorrichtung oder Geschäfts-
praxis, über die Anrufe entgegengenommen oder auf-
rechterhalten werden, ohne dass das Anliegen des Anru-
fers bearbeitet wird; dies umfasst die Zeitspanne ab Ruf-
aufbau vom Anschluss des Anrufers bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem mit der Bearbeitung des Anliegens 
des Anrufers begonnen wird, gleichgültig, ob dies über 
einen automatisierten Dialog, ein Vorauswahlmenü oder 
durch eine persönliche Bearbeitung erfolgt; ein automa-
tisierter Dialog oder ein Vorauswahlmenü beginnt, so-
bald automatisiert Informationen abgefragt werden, die 
für die Bearbeitung des Anliegens erforderlich sind; eine 
persönliche Bearbeitung des Anliegens beginnt, sobald 
eine natürliche Person den Anruf entgegennimmt und 
bearbeitet; hierzu zählt auch die Abfrage von Informati-
onen, die für die Bearbeitung des Anliegens erforderlich 
sind; als Warteschleife ist ferner die Zeitspanne anzuse-
hen, die anlässlich einer Weiterleitung zwischen Been-
digung der vorhergehenden Bearbeitung des Anliegens 
und der weiteren Bearbeitung vergeht, ohne dass der An-
ruf technisch unterbrochen wird; keine Warteschleife 
sind automatische Bandansagen, wenn die Dienstleis-
tung für den Anrufer vor Herstellung der Verbindung er-
kennbar ausschließlich in einer Bandansage besteht; 

74. „Zugang“ die Bereitstellung von Einrichtungen oder 
Diensten für ein anderes Unternehmen unter bestimmten 
Bedingungen zum Zweck der Erbringung von Telekom-
munikationsdiensten, auch bei deren Verwendung zur 
Erbringung von Diensten der Informationsgesellschaft 
oder Rundfunkinhaltediensten; dies umfasst unter ande-
rem Folgendes: 

a) Zugang zu Netzkomponenten, einschließlich nicht 
aktiver Netzkomponenten, und zugehörigen Ein-
richtungen, wozu auch der feste oder nicht feste An-
schluss von Geräten gehören kann; dies beinhaltet 
insbesondere den Zugang zum Teilnehmeranschluss  

 sowie zu Einrichtungen und Diensten, die erforder-
lich sind, um Dienste über den Teilnehmeranschluss 
zu erbringen, einschließlich des Zugangs zur An-
schaltung und Ermöglichung des Anbieterwechsels 
des Nutzers und zu hierfür notwendigen Informatio-
nen und Daten und zur Entstörung; 

b) Zugang zu physischen Infrastrukturen wie Gebäu-
den, Leitungsrohren und Masten; 

c) Zugang zu einschlägigen Softwaresystemen, ein-
schließlich Systemen für die Betriebsunterstützung; 

d) Zugang zu informationstechnischen Systemen oder 
Datenbanken für Vorbestellung, Bereitstellung, 
Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung; 

e) Zugang zur Nummernumsetzung oder zu Systemen, 
die eine gleichwertige Funktion bieten; 

f) Zugang zu Fest- und Mobilfunknetzen; 

g) Zugang zu Zugangsberechtigungssystemen für Digi-
talfernsehdienste und 

h) Zugang zu Diensten für virtuelle Telekommunikati-
onsnetze; 

75. „Zugangsberechtigungssysteme“ technische Verfahren 
oder Vorrichtungen, welche die erlaubte Nutzung ge-
schützter Rundfunkprogramme von einem Abonnement 
oder einer individuellen Erlaubnis abhängig machen; 

76. „Zugangspunkt zu passiven gebäudeinternen Netzkom-
ponenten“ ein physischer Punkt innerhalb oder außer-
halb des Gebäudes, der für Eigentümer und Betreiber öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze zugänglich ist und 
den Anschluss an die gebäudeinternen passiven Netzinf-
rastrukturen für Netze mit sehr hoher Kapazität ermög-
licht; 

77. „zugehörige Dienste“ diejenigen mit einem Telekom-
munikationsnetz oder einem Telekommunikationsdienst 
verbundenen Dienste, welche die Bereitstellung, Ei-
generbringung oder automatisierte Erbringung von 
Diensten über dieses Netz oder diesen Dienst ermögli-
chen, unterstützen oder dazu in der Lage sind; darunter 
fallen unter anderem Systeme zur Nummernumsetzung 
oder Systeme, die eine gleichwertige Funktion bieten, 
Zugangsberechtigungssysteme und elektronische Pro-
grammführer sowie andere Dienste wie Dienste im Zu-
sammenhang mit Identität, Standort und Präsenz des 
Nutzers; 

78. „zugehörige Einrichtungen“ diejenigen mit einem Tele-
kommunikationsnetz oder einem Telekommunikations-
dienst verbundenen zugehörigen Dienste, physischen 
Infrastrukturen oder sonstigen Einrichtungen oder Kom-
ponenten, welche die Bereitstellung von Diensten über 
dieses Netz oder diesen Dienst ermöglichen, unterstüt-
zen oder dazu in der Lage sind; darunter fallen unter an-
derem Gebäude, Gebäudezugänge, Verkabelungen in 
Gebäuden, Antennen, Türme und andere Trägerstruktu-
ren, Leitungsrohre, Leerrohre, Masten, Einstiegs-
schächte und Verteilerkästen; 

79. „Zusammenschaltung“ ein Sonderfall des Zugangs, der 
zwischen Betreibern öffentlicher Telekommunikations-
netze hergestellt wird; dies mittels der physischen und 
logischen Verbindung öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze, die von demselben oder einem anderen Unter-
nehmen genutzt werden, um Nutzern eines Unterneh-
mens die Kommunikation mit Nutzern desselben oder 
eines anderen Unternehmens oder den Zugang zu den 
von einem anderen Unternehmen angebotenen Diensten 
zu ermöglichen, soweit solche Dienste von den beteilig-
ten Parteien oder von anderen Parteien, die Zugang zum 
Netz haben, erbracht werden. 

§ 4 Internationale Berichtspflichten 
Die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und die 
Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste 
müssen der Bundesnetzagentur und, soweit es für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist, anderen zuständigen Behörden 
auf Verlangen die Informationen zur Verfügung stellen, die 
diese benötigen, um Berichtspflichten gegenüber der Kommis-
sion und anderen internationalen Gremien erfüllen zu können. 

§ 5 Meldepflicht 
(1) 1Wer gewerblich öffentliche Telekommunikationsnetze be-
treibt oder gewerblich öffentlich zugängliche Telekommunika-
tionsdienste erbringt, bei denen es sich nicht um nummernun-
abhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste handelt, 
muss die beabsichtigte Aufnahme, Änderung und Beendigung 
seiner Tätigkeit sowie Änderungen seines Namens oder seiner 
Firma, seiner Rechtsform und seiner Adresse bei der Bundes-
netzagentur unverzüglich melden. 2Die Meldung muss schrift-
lich oder elektronisch erfolgen. 

(2) Die Meldung erfolgt nach einem von der Bundesnetzagentur 
vorgeschriebenen und veröffentlichten Formular. 

(3) Auf Antrag bestätigt die Bundesnetzagentur innerhalb von 
einer Woche die Vollständigkeit der Meldung nach Absatz 2 
und bescheinigt, dass dem Unternehmen die durch dieses Ge-
setz oder aufgrund dieses Gesetzes eingeräumten Rechte zu-
stehen. 

(4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht auf ihrer Internetseite 
regelmäßig ein Verzeichnis der gemeldeten Unternehmen ein-
schließlich einer Kurzbeschreibung der gemeldeten Tätigkeit. 

(5) Steht die Einstellung der Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens eindeutig fest und ist die Beendigung der Tätigkeit der 
Bundesnetzagentur nicht innerhalb von sechs Monaten gemel-
det worden, kann die Bundesnetzagentur die Beendigung der 
Tätigkeit von Amts wegen feststellen. 

(6) Die Bundesnetzagentur übermittelt dem GEREK auf elekt-
ronischem Wege die nach Absatz 2 eingegangenen Formular-
daten. 
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§ 6 Jahresfinanzbericht 
(1) Unternehmen, die 

1. öffentliche Telekommunikationsnetze betreiben oder öf-
fentlich zugängliche Telekommunikationsdienste er-
bringen, 

2. nicht nach handelsrechtlichen Vorschriften zur Offenle-
gung eines Jahresabschlusses verpflichtet sind und 

3. in entsprechender Anwendung des § 267 Absatz 3 bis 5 
des Handelsgesetzbuchs als groß anzusehen sind, 

haben einen Jahresfinanzbericht zu erstellen und nach Maßgabe 
des Vierten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten 
Buchs des Handelsgesetzbuchs offenzulegen; die §§ 326 und 
327 des Handelsgesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Der Jahresfinanzbericht hat mindestens zu enthalten: 

1. einen nach Maßgabe des Absatzes 3 aufgestellten und 
von einem Abschlussprüfer nach Maßgabe des Absatzes 
4 geprüften Jahresabschluss, 

2. einen nach Maßgabe des Absatzes 3 aufgestellten und 
von einem Abschlussprüfer nach Maßgabe des Absatzes 
4 geprüften Lagebericht sowie 

3. den Bestätigungsvermerk oder Versagungsvermerk des 
Abschlussprüfers. 

(3) 1Der Jahresabschluss und der Lagebericht eines Unterneh-
mens nach Absatz 1 sind nach den für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften des Ersten Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs 
aufzustellen; § 264 Absatz 3 und § 264b des Handelsgesetz-
buchs sind insoweit nicht entsprechend anzuwenden. 2Handelt 
es sich bei dem Unternehmen nach Absatz 1 um eine Personen-
handelsgesellschaft oder das Unternehmen eines Einzelkauf-
manns, dürfen das sonstige Vermögen der Gesellschafter oder 
des Einzelkaufmanns (Privatvermögen) nicht in die Bilanz und 
die auf das Privatvermögen entfallenden Aufwendungen und 
Erträge nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenom-
men werden. 

(4) 1Der Jahresabschluss und der Lagebericht eines Unterneh-
mens nach Absatz 1 sind durch einen Abschlussprüfer nach 
Maßgabe des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts 
des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs zu prüfen. 2§ 324 
des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 

§ 7 Strukturelle Separierung und getrennte 
Rechnungslegung 
(1) Unternehmen, die öffentliche Telekommunikationsnetze be-
treiben oder öffentlich zugängliche Telekommunikations-
dienste erbringen und innerhalb der Europäischen Union beson-
dere oder ausschließliche Rechte für die Erbringung von Diens-
ten in anderen Sektoren besitzen, sind verpflichtet, 

1. die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstel-
lung von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und 
der Erbringung von öffentlich zugänglichen Telekom-
munikationsdiensten strukturell auszugliedern oder 

2. über die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereit-
stellung von öffentlichen Telekommunikationsnetzen o-
der der Erbringung von öffentlich zugänglichen Tele-
kommunikationsdiensten in dem Umfang getrennt 
Rechnung zu legen, der erforderlich wäre, wenn sie von 
rechtlich unabhängigen Unternehmen ausgeführt wür-
den. 

(2) 1Im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 hat das Unternehmen 
für die dort genannten Tätigkeiten eine Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss) nach den für Kapitalge-
sellschaften geltenden Vorschriften des Ersten Unterabschnitts 
des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buchs aufzustellen; § 264 Absatz 3 und § 264b des Handelsge-
setzbuchs sind insoweit nicht entsprechend anzuwenden. 2In 
dem Tätigkeitsabschluss sind die Regeln, einschließlich der Be-
rechnungsgrundlagen, anzugeben, nach denen die Vermögens-

gegenstände und Schulden sowie die Aufwendungen und Er-
träge den Tätigkeiten zugeordnet worden sind. 3Das Anlagever-
mögen ist detailliert aufzuschlüsseln. 4Die strukturbedingten 
Kosten sind anzugeben. 5Der Tätigkeitsabschluss ist durch ei-
nen Abschlussprüfer nach Maßgabe des Dritten Unterabschnitts 
des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buchs zu prüfen. 6Das Unternehmen hat den Tätigkeitsab-
schluss samt Bestätigungsvermerk oder Vermerk über dessen 
Versagung nach Maßgabe des Vierten Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs 
offenzulegen. 

(3) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht 
für Unternehmen, deren Umsatzerlöse aus der Bereitstellung 
von öffentlichen Telekommunikationsnetzen oder der Erbrin-
gung von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiens-
ten in der Europäischen Union in den letzten zwölf Monaten vor 
dem Abschlussstichtag weniger als 50 000 000 Euro betragen 
haben. 

§ 8 Ordnungsgeldvorschriften 
(1) 1Die Ordnungsgeldvorschriften der §§ 335 bis 335b des 
Handelsgesetzbuchs sind auf die Verletzung der Pflichten zur 
Offenlegung des Jahresfinanzberichts nach § 6 Absatz 1 oder 
des Tätigkeitsabschlusses nach § 7 Absatz 2 Satz 6 entspre-
chend anzuwenden. 2Das Ordnungsgeldverfahren kann durch-
geführt werden 

1. bei einer juristischen Person gegen die juristische Person 
oder die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs; 

2. bei einer Personenhandelsgesellschaft im Sinne des 
§ 264a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs gegen die Per-
sonenhandelsgesellschaft oder gegen die in § 335b Satz 
2 des Handelsgesetzbuchs genannten Personen; 

3. bei einer Personenhandelsgesellschaft, die nicht in Num-
mer 2 genannt ist, gegen die Personenhandelsgesell-
schaft oder den oder die vertretungsbefugten Gesell-
schafter; 

4. bei einem Unternehmen, das in der Rechtsform des Ein-
zelkaufmanns betrieben wird, gegen den Inhaber oder 
dessen gesetzlichen Vertreter. 

3 § 329 des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Bundesnetzagentur übermittelt dem Betreiber des Bun-
desanzeigers einmal pro Kalenderjahr Name und Anschrift der 
ihr bekannt werdenden Unternehmen, die 

1. nach § 6 Absatz 1 zur Offenlegung eines Jahresfinanz-
berichts verpflichtet sind; 

2. nach § 7 Absatz 2 Satz 6 zur Offenlegung eines Tätig-
keitsabschlusses verpflichtet sind. 

§ 9 Internationaler Status 
(1) 1Unternehmen, die internationale Telekommunikations-
dienste erbringen oder die im Rahmen ihres Angebots Funkan-
lagen betreiben, die schädliche Störungen bei Funkdiensten an-
derer Länder verursachen können, sind anerkannte Betriebsun-
ternehmen im Sinne der Konstitution und der Konvention der 
Internationalen Fernmeldeunion. 2Diese Unternehmen unterlie-
gen den sich aus der Konstitution der Internationalen Fernmel-
deunion ergebenden Verpflichtungen. 

(2) Unternehmen, die internationale Telekommunikations-
dienste erbringen, müssen nach den Regelungen der Konstitu-
tion der Internationalen Fernmeldeunion 

1. allen Nachrichten, welche die Sicherheit des menschli-
chen Lebens auf See, zu Lande, in der Luft und im Welt-
raum betreffen, sowie den außerordentlichen dringenden 
Seuchennachrichten der Weltgesundheitsorganisation 
unbedingten Vorrang einräumen, 

2. den Staatstelekommunikationsverbindungen im Rah-
men des Möglichen Vorrang vor dem übrigen Telekom-
munikationsverkehr einräumen, wenn dies von der Per-
son, die die Verbindung anmeldet, ausdrücklich verlangt 
wird.  
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Teil 2: Marktregulierung 

Abschnitt 1 Verfahren der Marktregulie-
rung 

§ 10 Marktdefinition 
(1) Die Bundesnetzagentur legt im Rahmen des ihr zustehenden 
Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung der Ziele und 
Grundsätze des § 2 und der Grundsätze des allgemeinen Wett-
bewerbsrechts die sachlich und räumlich relevanten Telekom-
munikationsmärkte fest, die für eine Regulierung nach diesem 
Abschnitt in Betracht kommen können. 

(2) 1Bei der Festlegung von Märkten nach Absatz 1 trägt die 
Bundesnetzagentur folgenden Veröffentlichungen der Kom-
mission, in ihrer jeweils geltenden Fassung, weitestgehend 
Rechnung: 

1. der Empfehlung (EU) 2020/2245 der Kommission vom 
18. Dezember 2020 über relevante Produkt- und Dienst-
märkte des elektronischen Kommunikationssektors, die 
gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den europäischen Kodex 
für die elektronische Kommunikation für eine Vorabre-
gulierung in Betracht kommen (ABl. L 439 vom 
29.12.2020, S. 23) und 

2. den Leitlinien zur Marktanalyse und zur Bewertung be-
trächtlicher Marktmacht nach Artikel 64 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europä-
ischen Kodex für die elektronische Kommunikation 
(Neufassung) (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36). 

2Bei der Festlegung räumlich relevanter Märkte berücksichtigt 
die Bundesnetzagentur unter anderem die Intensität des Infra-
strukturwettbewerbs in diesen Gebieten. 3Sie kann die nach den 
§§ 79 bis 83 erhobenen Informationen berücksichtigen. 

(3) Im Falle der Feststellung einer länderübergreifenden Nach-
frage durch das GEREK nach Artikel 66 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 trägt die Bundesnetzagentur den Leitlinien zur 
gemeinsamen Vorgehensweise der Regulierungsbehörden zur 
Deckung einer ermittelten länderübergreifenden Nachfrage 
weitestgehend Rechnung.  

§ 11 Marktanalyse 
(1) 1Bei den nach § 10 Absatz 1 festgelegten Märkten prüft die 
Bundesnetzagentur im Rahmen der Marktanalyse, ob diese 
nach Absatz 2 (Drei-Kriterien-Test) für eine Regulierung nach 
diesem Teil in Betracht kommen. 2Soweit dies der Fall ist, prüft 
sie, ob die Auferlegung von Verpflichtungen aufgrund der Fest-
stellung, dass ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt 
über beträchtliche Marktmacht nach Absatz 4 verfügt oder ver-
fügen, gerechtfertigt sein kann. 

(2) Für eine Regulierung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 kommen 
solche nach § 10 Absatz 1 festgelegten Märkte in Betracht, 

1. die durch beträchtliche und anhaltende strukturelle, 
rechtliche oder regulatorische Marktzutrittsschranken 
gekennzeichnet sind, 

2. deren Strukturen angesichts des Infrastrukturwettbe-
werbs und des sonstigen Wettbewerbs innerhalb des re-
levanten Zeitraums nicht zu wirksamem Wettbewerb 
tendieren und 

3. auf denen die Anwendung des allgemeinen Wettbe-
werbsrechts allein nicht ausreicht, um dem festgestellten 
Marktversagen angemessen entgegenzuwirken. 

(3) Bei der Prüfung der Regulierungsbedürftigkeit eines Mark-
tes nach Absatz 2 berücksichtigt die Bundesnetzagentur die 
Entwicklungen, die ohne eine Regulierung des betrachteten 
Marktes nach den Vorschriften dieses Abschnitts zu erwarten 
wären; sie berücksichtigt insbesondere 

1. Marktentwicklungen, die die Wahrscheinlichkeit, dass 
der relevante Markt zu einem wirksamen Wettbewerb 
tendiert, beeinflussen, 

2. alle relevanten Wettbewerbszwänge auf Vorleistungs- 
und Endkundenebene, unabhängig davon, ob davon aus-
gegangen wird, dass die Quelle solcher Wettbewerbs-
zwänge von Telekommunikationsnetzen und -diensten 
oder anderen Arten von Diensten oder Anwendungen 
ausgeht, die aus Endnutzersicht vergleichbar sind, und 
unabhängig davon, ob solche Wettbewerbszwänge Teil 
des relevanten Marktes sind, 

3. andere Arten der Regulierung oder von Maßnahmen, die 
auferlegt sind und sich auf den relevanten Markt oder 
zugehörige Endkundenmärkte im betreffenden Zeitraum 
auswirken, sowie 

4. eine auf eine Marktanalyse gestützte Regulierung ande-
rer relevanter Märkte. 

(4) 1Sofern ein Markt nach dem Drei-Kriterien-Test für eine Re-
gulierung nach diesem Teil in Betracht kommt, prüft die Bun-
desnetzagentur, ob und welche Unternehmen auf diesem Markt 
über beträchtliche Marktmacht verfügen. 2Ein Unternehmen gilt 
als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht, wenn es ent-
weder allein oder gemeinsam mit anderen eine der Beherr-
schung gleichkommende Stellung einnimmt, das heißt, eine 
wirtschaftlich starke Stellung, die es ihm gestattet, sich in be-
trächtlichem Umfang unabhängig von Wettbewerbern, Kunden 
und Endnutzern zu verhalten 

(5) Verfügt ein Unternehmen auf einem relevanten Markt über 
beträchtliche Marktmacht, so kann es auf einem benachbarten, 
für eine Regulierung in Betracht kommenden Markt ebenfalls 
als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wer-
den, wenn die Verbindungen zwischen beiden Märkten es ge-
statten, Marktmacht von dem relevanten Markt auf den benach-
barten Markt zu übertragen und damit die gesamte Marktmacht 
des Unternehmens zu verstärken. 

(6) Im Falle länderübergreifender Märkte im Geltungsbereich 
der Richtlinie (EU) 2018/1972 untersucht die Bundesnetzagen-
tur gemeinsam mit den nationalen Regulierungsbehörden der 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, welche diese 
Märkte umfassen, ob beträchtliche Marktmacht im Sinne von 
Absatz 4 vorliegt. 

(7) Die Bundesnetzagentur trägt im Rahmen der Marktanalyse 
den in § 10 Absatz 2 Satz 1 genannten Veröffentlichungen der 
Kommission in ihrer jeweils geltenden Fassung weitestgehend 
Rechnung. 

§ 12 Konsultations- und 
Konsolidierungsverfahren 
(1) 1Die Bundesnetzagentur gibt den interessierten Parteien Ge-
legenheit, innerhalb einer angemessenen Frist, die in der Regel 
einen Monat betragen soll, zu dem Entwurf der Ergebnisse der 
Marktdefinition nach § 10 und der Marktanalyse nach § 11 Stel-
lung zu nehmen. 2Der Entwurf und die dazu eingegangenen 
Stellungnahmen werden von der Bundesnetzagentur unter 
Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Beteilig-
ten veröffentlicht. 3Die Bundesnetzagentur unterhält zu diesem 
Zweck eine einheitliche Informationsstelle, bei der eine Liste 
aller laufenden Konsultationen vorgehalten wird. 

(2) 1Sofern beabsichtigte Maßnahmen nach den §§ 10 und 11 
Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union hätten, übermittelt die Bundesnetza-
gentur den Entwurf der Maßnahmen nach Durchführung des 
Konsultationsverfahrens gleichzeitig der Kommission, dem 
GEREK und den nationalen Regulierungsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, es sei denn, eine Emp-
fehlung oder Leitlinie, die die Kommission nach Artikel 34 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 erlassen hat, sieht eine Ausnahme 
von der Übermittlungspflicht vor. 2§ 199 Absatz 3 und 4 gilt 
entsprechend. 3Vor Ablauf eines Monats nach Übermittlung an 
die Kommission hat die Bundesnetzagentur beabsichtigte Maß-
nahmen nach den §§ 10 und 11 nicht festzulegen. 

(3) Die Bundesnetzagentur hat den Stellungnahmen der Kom-
mission, des GEREK und der anderen nationalen Regulierungs-
behörden, die innerhalb der in Absatz 2 Satz 3 genannten Mo-
natsfrist abgegeben wurden, weitestgehend Rechnung zu tra-
gen. 
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(4) Teilt die Kommission innerhalb der Monatsfrist nach Absatz 
2 Satz 3 mit, dass 

1. sie ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit der beabsich-
tigten Maßnahmen nach den §§ 10 und 11 mit dem Recht 
der Europäischen Union und insbesondere mit den Zie-
len des Artikels 3 der Richtlinie (EU) 2018/1972 habe 
oder 

2. diese Maßnahmen ein Hemmnis für den Binnenmarkt 
schaffen, 

so legt die Bundesnetzagentur diese Maßnahmen nicht vor Ab-
lauf von zwei weiteren Monaten nach der Mitteilung der Kom-
mission fest, wenn sie Folgendes enthalten: 

1. die Festlegung eines relevanten Marktes, der sich von je-
nen Märkten unterscheidet, die in der jeweils geltenden 
Fassung der Empfehlung (EU) 2020/2245 definiert sind, 
oder 

2. die Festlegung, dass ein oder mehrere Unternehmen auf 
einem Markt über beträchtliche Marktmacht verfügt o-
der verfügen. 

(5) 1Fordert die Kommission die Bundesnetzagentur innerhalb 
des in Absatz 4 genannten Zweimonatszeitraums auf, den Ent-
wurf der beabsichtigten Maßnahme nach §§ 10 und 11 zurück-
zuziehen, so ändert die Bundesnetzagentur diesen innerhalb von 
sechs Monaten ab dem Datum des Kommissionsbeschlusses o-
der teilt der Kommission innerhalb dieser sechs Monate mit, 
dass sie den Entwurf zurückzieht. 2Ändert die Bundesnetzagen-
tur den Entwurf der beabsichtigten Maßnahme, so führt sie das 
Konsultationsverfahren nach Absatz 1 durch und legt der Kom-
mission den geänderten Entwurf nach Absatz 2 vor. 3Die Bun-
desnetzagentur unterrichtet das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie und das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur über den Beschluss der Kommission und 
über ihr weiteres Vorgehen nach Satz 1. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht unverzüglich nach 
Stellungnahme der Kommission die Ergebnisse der Marktdefi-
nition nach § 10 und der Marktanalyse nach § 11 unter Wahrung 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Beteiligten und 
übermittelt diese der Kommission und dem GEREK. 2§ 199 Ab-
satz 3 und 4 gilt entsprechend. 3Findet das Verfahren nach den 
Absätzen 2 bis 5 keine Anwendung, veröffentlicht die Bundes-
netzagentur die Ergebnisse der Marktdefinition nach § 10 und 
der Marktanalyse nach § 11 in der Regel innerhalb eines Monats 
nach Ende der Stellungnahmefrist nach Absatz 1 Satz 1 unter 
Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen. 

(7) 1Die Bundesnetzagentur kann angemessene vorläufige Maß-
nahmen erlassen, wenn sie bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände der Ansicht ist, dass dringend und ohne Einhaltung 
des Verfahrens nach den Absätzen 1 bis 5 gehandelt werden 
muss, um den Wettbewerb zu gewährleisten und die Nutzerin-
teressen zu schützen. 2Sie teilt diese der Kommission, dem GE-
REK und den übrigen nationalen Regulierungsbehörden unver-
züglich nach Erlass mit einer vollständigen Begründung mit. 
3Für einen Beschluss der Bundesnetzagentur, diese Maßnahmen 
dauerhaft aufzuerlegen oder ihre Geltungsdauer zu verlängern, 
gelten die Absätze 1 bis 5. 

(8) Die Bundesnetzagentur kann den Entwurf einer Marktdefi-
nition und Marktanalyse nach den §§ 10 und 11 jederzeit zu-
rückziehen. 

§ 13 Regulierungsverfügung 
(1) Die Bundesnetzagentur erlegt Unternehmen, die über be-
trächtliche Marktmacht verfügen, Verpflichtungen nach den 
§§ 24 bis 30, 38 oder 49 auf, ändert bestehende Verpflichtungen 
oder behält diese bei, wenn sie der Ansicht ist, dass das Markt-
ergebnis für die Endnutzer ohne diese Verpflichtungen keinen 
wirksamen Wettbewerb darstellen würde. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann auferlegte Verpflichtungen 
widerrufen. 2Der Widerruf ist den betroffenen Unternehmen mit 
angemessener Frist anzukündigen. 3Die Frist ist so zu bemes-
sen, dass ein geordneter Übergang zur durch den Widerruf aus-
gelösten Situation ohne die betreffenden Verpflichtungen für 
die Begünstigten der Verpflichtungen und die Endnutzer sicher-
gestellt ist. 4Bei der Festsetzung der Frist ist den Bedingungen 

und Fristen bestehender Zugangsvereinbarungen Rechnung zu 
tragen. 

(3) Die Bundesnetzagentur stellt bei der Auferlegung, Ände-
rung, Beibehaltung oder dem Widerruf von Verpflichtungen 
nach den Absätzen 1 und 2 (Regulierungsverfügung) sicher, 
dass die Verpflichtungen 

1. der Art des auf dem relevanten Markt festgestellten 
Problems entsprechen, gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung einer durch das GEREK nach Artikel 66 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 festgestellten länderübergrei-
fenden Nachfrage, 

2. angemessen sind, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Kosten und des Nutzens der Verpflichtungen und 

3. im Hinblick auf die Ziele des § 2 gerechtfertigt sind. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur berücksichtigt in der Regulierungs-
verfügung für verbindlich erklärte Verpflichtungszusagen nach 
§ 19. 2Sie berücksichtigt hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit 
der auferlegten Verpflichtung gemäß Absatz 3 mit Blick auf die 
Verpflichtungszusagen insbesondere 

1. den Nachweis des fairen und angemessenen Charakters 
der Verpflichtungszusagen, 

2. die Offenheit der Verpflichtungszusagen gegenüber al-
len Marktteilnehmern, 

3. die rechtzeitige Verfügbarkeit des Zugangs unter fairen, 
angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingun-
gen, einschließlich der Gleichwertigkeit des Zugangs 
nach § 24 Absatz 2, auch zu Netzen mit sehr hoher Ka-
pazität, im Vorfeld der Einführung entsprechender End-
nutzerdienste und 

4. die allgemeine Angemessenheit der Verpflichtungszusa-
gen, um einen effektiven und nachhaltigen Wettbewerb 
auf nachgelagerten Märkten zu ermöglichen und den ko-
operativen Aufbau und die Nutzung von Netzen mit sehr 
hoher Kapazität im Interesse der Endnutzer zu erleich-
tern. 

3Betreffen für verbindlich erklärte Verpflichtungszusagen ein 
Ko-Investitionsangebot nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und nimmt mindestens ein Ko-Investor das Angebot an, sieht 
die Bundesnetzagentur für die von der Verpflichtungszusage 
umfassten Netzbestandteile von der Auferlegung von Ver-
pflichtungen nach Absatz 1 ab und widerruft nach Absatz 2 in-
soweit bestehende Verpflichtungen. 4Abweichend von Satz 3 
kann die Bundesnetzagentur Verpflichtungen nach Absatz 1 
auferlegen, ändern oder beibehalten, wenn sie feststellt, dass 
aufgrund der besonderen Merkmale des betrachteten Marktes 
das festgestellte Wettbewerbsproblem anderenfalls nicht zu be-
heben wäre. 

(5) Im Falle des § 11 Absatz 5 können Verpflichtungen nach 
Absatz 1 auf dem benachbarten Markt nur getroffen werden, um 
die Übertragung der Marktmacht zu unterbinden. 

(6) Im Falle des § 11 Absatz 6 legt die Bundesnetzagentur ein-
vernehmlich mit den betroffenen nationalen Regulierungsbe-
hörden fest, welche Verpflichtungen das oder die Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht zu erfüllen hat oder haben. 

(7) Die Entscheidungen zur Auferlegung, Änderung und Beibe-
haltung der Verpflichtungen nach Absatz 1 oder zum Widerruf 
nach Absatz 2 ergehen mit den Maßnahmen nach den §§ 10 und 
11 als einheitlicher Verwaltungsakt. 

§ 14 Verfahren der Regulierungsverfügung 
(1) Die Bundesnetzagentur legt in der Regel innerhalb von 
sechs Monaten nach Veröffentlichung der Ergebnisse von 
Marktdefinition und Marktanalyse einen Entwurf einer Regu-
lierungsverfügung vor. 

(2) Soweit die beabsichtigten Verpflichtungen der Regulie-
rungsverfügung beträchtliche Auswirkungen auf den betreffen-
den Markt hätten, gelten das Konsultationsverfahren nach § 12 
Absatz 1 und das Verfahren zum Erlass vorläufiger Maßnah-
men nach § 12 Absatz 7 entsprechend. 

(3) 1Das Konsolidierungsverfahren nach § 12 Absatz 2, 3 und 6 
gilt entsprechend, sofern die beabsichtigten Verpflichtungen
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der Regulierungsverfügung Auswirkungen auf den Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union hätten und 
keine Ausnahme nach einer Empfehlung oder Leitlinien vor-
liegt, die die Kommission nach Artikel 34 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 erlässt. 2Die Bundesnetzagentur legt der Kommis-
sion im Konsolidierungsverfahren zusammen mit dem Entwurf 
der Regulierungsverfügung den Beschluss vor, mit dem Ver-
pflichtungszusagen für verbindlich erklärt wurden. 3Beabsich-
tigt die Bundesnetzagentur, Verpflichtungen nach den §§ 31 
und 32 aufzuerlegen, so leitet sie das Verfahren nach den Ab-
sätzen 1 und 2 erst ein, nachdem die Kommission den Erlass 
dieser Verpflichtungen auf einen entsprechenden Antrag hin im 
Verfahren nach Artikel 118 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 gestattet hat. 4Das Verfahren nach den Absätzen 1 
und 2 kann die Bundesnetzagentur zusammen mit dem oder im 
Anschluss an das Verfahren nach § 12 durchführen. 

(4) Teilt die Kommission innerhalb der Monatsfrist nach § 12 
Absatz 2 Satz 3 der Bundesnetzagentur und dem GEREK durch 
Beschluss mit, warum sie der Auffassung ist, dass der Entwurf 
der Regulierungsverfügung, der nicht lediglich die Beibehal-
tung einer Verpflichtung beinhaltet, ein Hemmnis für den Bin-
nenmarkt darstelle oder warum sie erhebliche Zweifel an dessen 
Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union hat, so 
legt die Bundesnetzagentur beabsichtigte Verpflichtungen nicht 
vor Ablauf von drei weiteren Monaten fest. 

(5) 1Innerhalb der Dreimonatsfrist nach Absatz 4 arbeitet die 
Bundesnetzagentur eng mit der Kommission und dem GEREK 
zusammen, um die am besten geeignete und wirksamste Maß-
nahme im Hinblick auf die Ziele des § 2 zu ermitteln. 2Dabei 
berücksichtigt sie die Ansichten der Marktteilnehmer und die 
Notwendigkeit, eine einheitliche Regulierungspraxis zu entwi-
ckeln. 

(6) Gibt das GEREK innerhalb von sechs Wochen nach Beginn 
der Dreimonatsfrist nach Absatz 4 eine Stellungnahme zu der 
Mitteilung der Kommission ab, in der es die ernsten Bedenken 
der Kommission teilt, so kann die Bundesnetzagentur den Ent-
wurf der Regulierungsverfügung vor Ablauf der Dreimonats-
frist nach Absatz 4 unter Berücksichtigung der Mitteilung der 
Kommission und der Stellungnahme des GEREK ändern und 
dadurch den geänderten Maßnahmenentwurf zum Gegenstand 
der weiteren Prüfung durch die Kommission machen. 

(7) 1Nach Ablauf der Dreimonatsfrist nach Absatz 4 gibt die 
Bundesnetzagentur der Kommission die Gelegenheit, innerhalb 
eines weiteren Monats eine Empfehlung abzugeben. 2Fordert 
die Kommission die Bundesnetzagentur im Falle des Absatzes 
6 innerhalb der Monatsfrist nach Satz 1 auf, eine beabsichtigte 
Verpflichtung nach § 13 Absatz 4 Satz 3 und 4 oder § 22 Absatz 
1 zurückzuziehen, gilt das Verfahren nach § 12 Absatz 5 ent-
sprechend. 

(8) 1Nach Ablauf der Monatsfrist nach Absatz 7 Satz 1 übermit-
telt die Bundesnetzagentur der Kommission und dem GEREK 
die Regulierungsverfügung oder sie teilt mit, dass sie den Ent-
wurf der Regulierungsverfügung zurückgezogen hat. 2Folgt die 
Bundesnetzagentur der Empfehlung der Kommission nicht, so 
begründet sie dies. 3Ist nach Absatz 1 oder nach § 16 erneut ein 
Konsultationsverfahren nach § 12 Absatz 1 durchzuführen, so 
verlängert sich die Frist nach Satz 1 entsprechend. 

(9) Die Bundesnetzagentur kann den Entwurf einer Regulie-
rungsverfügung nach § 13 jederzeit zurückziehen. 

§ 15 Überprüfung von Marktdefinition, 
Marktanalyse und Regulierungsverfügung 
(1) 1Werden der Bundesnetzagentur Tatsachen bekannt oder be-
kannt gemacht, prüft sie innerhalb von sechs Wochen, ob diese 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Ergebnisse von 
Marktdefinition und Marktanalyse nach den §§ 10 und 11 nicht 
mehr den tatsächlichen Marktgegebenheiten entsprechen und 
eine Überprüfung der Ergebnisse zu erfolgen hat. 
2Die §§ 10 bis 14 finden im Falle der Überprüfung der Ergeb-
nisse der §§ 10 und 11 entsprechende Anwendung. 

(2) 1Stellt die Bundesnetzagentur innerhalb der Sechswochen-
frist nach Absatz 1 Satz 1 fest, dass 

1. die Tatsachen nach Absatz 1 nicht bedeutend ge-nug 
sind, um eine neue Marktdefinition und Marktanalyse 
notwendig zu machen und, 

2. die dem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
auferlegten Verpflichtungen nicht mehr den in § 13 Ab-
satz 1 genannten Bedingungen entsprechen, 

kann sie bestehende Verpflichtungen im Verfahren nach 
§ 14 ändern oder widerrufen oder neue Verpflichtungen aufer-
legen. 2Satz 1 findet insbesondere Anwendung, wenn das Un-
ternehmen mit beträchtlicher Marktmacht für verbindlich er-
klärte Verpflichtungszusagen nach § 19 Absatz 1 vorgelegt hat 
oder wenn die Bundesnetzagentur nach § 19 Absatz 6 feststellt, 
dass das Unternehmen die für verbindlich erklärten Verpflich-
tungszusagen nicht eingehalten hat. 

(3) 1Außer in den Fällen der Absätze 1 und 4 legt die Bundes-
netzagentur spätestens alle fünf, jedoch nicht vor Ablauf von 
drei Jahren nach Veröffentlichung der Ergebnisse der Marktde-
finition und Marktanalyse nach § 12 Absatz 6 einen neuen Ent-
wurf der Ergebnisse der Marktdefinition und Marktanalyse vor. 
2Die Bundesnetzagentur kann diese Frist ausnahmsweise um 
ein Jahr verlängern. 3Hierzu meldet sie der Kommission vier 
Monate vor Ende der Fünfjahresfrist einen mit Gründen verse-
henen Vorschlag zur Verlängerung. 4Wenn die Kommission in-
nerhalb eines Monats nach der Meldung des Verlängerungsvor-
schlags durch die Bundesnetzagentur keine Einwände erhoben 
hat, gilt die beantragte verlängerte Überprüfungsfrist. 

(4) Hat sich die Empfehlung nach Artikel 64 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 geändert, sind bei Märkten, zu de-
nen die Kommission keine vorherige Vorlage nach § 12 Absatz 
2 erhalten hat, die Entwürfe der Marktdefinition und Marktana-
lyse nach den §§ 10 und 11 und der Regulierungsverfügung 
nach § 13 innerhalb von drei Jahren nach Verabschiedung der 
Änderung der Empfehlung nach den Verfahren der 
§§ 12 und 14 vorzulegen. 

(5) 1Hat die Bundesnetzagentur die Marktdefinition und Markt-
analyse nach den §§ 10 und 11 im Hinblick auf einen relevan-
ten Markt, der in der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung 
(EU) 2020/2245 festgelegt ist, nicht innerhalb der vorgeschrie-
benen Frist abgeschlossen oder zweifelt die Bundesnetzagentur 
an deren fristgemäßem Abschluss, so kann sie das GEREK um 
Unterstützung bei der Fertigstellung der Marktdefinition, der 
Marktanalyse und der Regulierungsverfügung ersuchen. 2Im 
Falle eines solchen Ersuchens legt die Bundesnetzagentur der 
Kommission die Entwürfe der Marktdefinition, der Marktana-
lyse und der Regulierungsverfügung im Verfahren nach 
§ 12 Absatz 2 innerhalb von sechs Monaten vor, nachdem das 
GEREK mit seiner Unterstützung begonnen hat. 

§ 16 Verfahren bei sonstigen marktrelevanten 
Maßnahmen 
1Außer in den Fällen der §§ 10, 11 und 13 hat die Bundesnetz-
agentur bei allen Maßnahmen, die beträchtliche Auswirkungen 
auf den betreffenden Markt haben, vor einer Entscheidung das 
Verfahren nach § 12 Absatz 1 durchzuführen, soweit nicht ge-
setzlich abweichend geregelt. 2 § 12 Absatz 7 gilt entsprechend. 

§ 17 Verwaltungsvorschriften zu 
Regulierungsgrundsätzen und Anträge auf 
Auskunft über den Regulierungsrahmen für 
Netze mit sehr hoher Kapazität 
(1) Zur Verfolgung eines einheitlichen Regulierungskonzepts 
im Sinne von § 2 Absatz 3 Nummer 1 kann die Bundesnetza-
gentur Verwaltungsvorschriften zu ihren grundsätzlichen Her-
angehensweisen und Methoden erlassen für 

1. die Marktdefinition nach § 10, 

2. die Marktanalyse nach § 11 und 

3. die Regulierungsverfügung nach § 13. 

(2) 1Zur Förderung effizienter Investitionen und Innovationen 
im Bereich neuer und verbesserter Infrastrukturen im Sinne des 
§ 2 Absatz 3 Nummer 4 kann die Bundesnetzagentur im Hin-
blick auf eine Regulierungsverfügung nach § 13 oder eine Ver-
pflichtung nach § 22 Absatz 1 Verwaltungsvorschriften zu den 
grundsätzlichen regulatorischen Anforderungen an die Berück-
sichtigung folgender Aspekte erlassen: 
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1. Investitionsrisiken bei Projekten zur Errichtung von Net-
zen mit sehr hoher Kapazität und2. die Marktanalyse 
nach § 11 und 

2. kommerzielle Vereinbarungen zur Aufteilung des Inves-
titionsrisikos zwischen Investoren untereinander sowie 
zwischen Investoren und Zugangsnachfragern bei Pro-
jekten zur Errichtung von Netzen mit sehr hoher Kapa-
zität. 

2Dies umfasst insbesondere Anforderungen an die Methodik zur 
Bestimmung der Anforderungen an die Ausgestaltung der Zu-
gangs- und Entgeltkonditionen. 3Sofern die Anforderungen von 
wesentlicher und allgemeiner Bedeutung für den Markt sind, 
soll die Bundesnetzagentur Verwaltungsvorschriften nach Satz 
1 erlassen. 

(3) Für den Erlass der Verwaltungsvorschriften nach den Ab-
sätzen 1 und 2 gilt das Konsultations- und Konsolidierungsver-
fahren nach § 12 entsprechend. 

(4) Die Bundesnetzagentur erteilt einem Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze, der einen Auf- und Ausbau von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität plant oder vornimmt, auf des-
sen Antrag für eine konkret bezeichnete Region eine Auskunft 
über die zu erwartenden regulatorischen Rahmenbedingungen 
oder Maßnahmen nach diesem Teil. 

(5) 1Hat die Auskunft nach Absatz 4 Auswirkungen auf die Er-
gebnisse der Marktdefinition und der Marktanalyse nach den 
§§ 10 und 11, gilt das Konsultations- und Konsolidierungsver-
fahren nach § 12 entsprechend. 2Hat die Auskunft Auswirkun-
gen auf Maßnahmen nach § 13, gilt das Konsultations- und 
Konsolidierungsverfahren nach § 14 entsprechend. 

§ 18 Verpflichtungszusagen 
(1) 1Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht können der 
Bundesnetzagentur zu den für ihre Telekommunikationsnetze 
geltenden Zugangs- oder Ko-Investitionsbedingungen Ver-
pflichtungszusagen vorlegen, damit die Bundesnetzagentur 
über eine Verbindlichkeitserklärung nach § 19 entscheiden 
kann; die Verpflichtungszusagen können sich insbesondere auf 
Folgendes beziehen: 

1. Investitionsrisiken bei Projekten zur Errichtung von Net-
zen mit sehr hoher Kapazität und2. die Marktanalyse 
nach § 11 und 

2. Ko-Investitionsangebote betreffend die Errichtung von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität, die bis zu den Gebäu-
den des Endnutzers oder der Basisstation aus Glasfaser-
komponenten bestehen, oder 

3. Zugang für Dritte nach § 32, sowohl während des Um-
setzungszeitraums als auch nach vollständiger Umset-
zung einer freiwilligen funktionellen Trennung durch 
ein vertikal integriertes Unternehmen. 

2Das Unternehmen veröffentlicht die nach Satz 1 vorgelegten 
Verpflichtungszusagen zugleich auf seiner Internetseite. 

(2) 1Verpflichtungszusagen müssen fair, angemessen, nichtdis-
kriminierend und für alle Marktteilnehmer offen sein. 2Die Bun-
desnetzagentur prüft die vorgelegten Verpflichtungszusagen im 
Marktprüfungsverfahren nach § 19, es sei denn, die vorgelegten 
Verpflichtungszusagen erfüllen eine oder mehrere relevante 
Bedingungen offenkundig nicht. 3Die Bundesnetzagentur be-
rücksichtigt in ihrer Prüfung insbesondere, ob die vorgelegten 
Verpflichtungszusagen Bedingungen umfassen, die eine 
Gleichwertigkeit des Zugangs nach § 24 Absatz 2 gewährleis-
ten. 

(3) 1Verpflichtungszusagen für Ko-Investitionsangebote nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 müssen folgende Anforderungen er-
füllen: 

1. das Ko-Investitionsangebot steht Betreibern öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder Anbietern öffentlich zu-
gänglicher Telekommunikationsdienste zu jedem Zeit-
punkt während der Lebensdauer des Telekommunikati-
onsnetzes offen; 

2. die Konditionen des Ko-Investitionsangebots ermögli-
chen es anderen Ko-Investoren, die Betreiber öffentli-
cher Telekommunikationsnetze oder Anbieter öffentlich 
zugänglicher Telekommunikationsdienste sind, auf den 
nachgelagerten Märkten, in denen das Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht tätig ist, langfristig wirksam 
und nachhaltig im Wettbewerb zu bestehen; dies umfasst 

a) faire, angemessene und nichtdiskriminierende Be-
dingungen, die den Zugang zur Kapazität des Netzes 
in vollem, mindestens aber der Ko-Investition ent-
sprechendem Umfang sichern; 

b) Flexibilität hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der 
Beteiligung der einzelnen Ko-Investoren, ein-
schließlich der Möglichkeit, den Umfang der Betei-
ligung zukünftig auszuweiten und die im Rahmen 
der Ko-Investitionen übernommenen Rechte und 
Pflichten auf Dritte zu übertragen; 

c) die Gewährung gleicher wechselseitiger Rechte 
durch die Ko-Investoren nach Abschluss der Errich-
tung der von der Ko-Investition umfassten Infra-
struktur, einschließlich der Gewährung gegenseiti-
gen Zugangs; 

3. das Ko-Investitionsangebot ist transparent und wird 
durch das marktmächtige Unternehmen rechtzeitig, spä-
testens aber sechs Monate vor Beginn der Errichtung des 
von der Ko-Investition umfassten Telekommunikations-
netzes öffentlich auf seinen Internetseiten verfügbar ge-
macht; 

4. die Konditionen des Zugangs für nicht an der Ko-Inves-
tition beteiligte Unternehmen ermöglichen es Zugangs-
nachfragern auf den nachgelagerten Märkten, in denen 
das marktmächtige Unternehmen tätig ist, langfristig 
wirksam und nachhaltig im Wettbewerb zu bestehen; 
dies umfasst faire, angemessene und nichtdiskriminie-
rende Bedingungen des Zugangs, die mindestens die 
Qualität, die Geschwindigkeit und die Endnutzerreich-
weite aufweisen wie vor Errichtung der von der Ko-In-
vestition umfassten Infrastruktur sowie einen Anpas-
sungsmechanismus, der solche Bedingungen mit Blick 
auf die Entwicklung der Endkundenmärkte auch lang-
fristig absichert. 

2Die Bundesnetzagentur trägt hierbei den Leitlinien, die das 
GEREK nach Artikel 76 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 veröffentlicht, weitestgehend Rechnung. 

(4) Verpflichtungszusagen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
müssen einen effektiven und nichtdiskriminierenden Zugang 
für Dritte sowohl während des Umsetzungszeitraums als auch 
nach vollständiger Umsetzung einer freiwilligen funktionellen 
Trennung durch ein vertikal integriertes Unternehmen gewähr-
leisten. 

§ 19 Marktprüfungsverfahren für 
Verpflichtungszusagen 
(1) 1Die Bundesnetzagentur erklärt Verpflichtungszusagen des 
Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht regelmäßig für 
den angebotenen Zeitraum ganz oder teilweise durch Beschluss 
für verbindlich, wenn sie die jeweils anzuwendenden Bedin-
gungen des § 18 erfüllen. 2Verpflichtungszusagen nach § 18 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sind abweichend von Satz 1 für min-
destens sieben Jahre für verbindlich zu erklären. 

(2) Die Bundesnetzagentur gibt den interessierten Parteien Ge-
legenheit, zu den nach § 18 Absatz 1 vorgelegten Verpflich-
tungszusagen in der Regel innerhalb eines Monats Stellung zu 
nehmen. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur teilt dem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht innerhalb von sechs Wochen nach Ab-
lauf der Stellungnahmefrist nach Absatz 2 eine vorläufige Be-
wertung der vorgelegten Verpflichtungszusagen mit. 2Genügen 
diese den jeweils anzuwendenden Bedingungen des § 18 nicht, 
teilt die Bundesnetzagentur dies dem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht mit. 

(4) 1Nach Mitteilung der vorläufigen Bewertung durch die Bun-
desnetzagentur kann das Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht die ursprünglich vorgelegten Verpflichtungszusa-
gen innerhalb von sechs Wochen ändern, um der vorläufigen



§§ 20-22 TKG 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 

 

 
TKG 

414 
 

 

 
 

 
 

 

 

Bewertung der Bundesnetzagentur Rechnung zu tragen. 2Die 
Bundesnetzagentur prüft, ob die geänderten Verpflichtungszu-
sagen die jeweils anzuwendenden Bedingungen des § 18 erfül-
len und erklärt diese gegebenenfalls nach Absatz 2 für verbind-
lich. 3Im Falle wesentlicher Änderungen ist den interessierten 
Parteien im Rahmen der Prüfung nach Satz 2 erneut Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Die Bundesnetzagentur prüft zwölf Monate vor Ablauf des 
Geltungszeitraums von für verbindlich erklärten Verpflich-
tungszusagen eine Verlängerung der Laufzeit. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur überwacht und gewährleistet die 
Einhaltung der von ihr nach Absatz 1 für verbindlich erklärten 
Verpflichtungszusagen. 2Sie kann das marktmächtige Unter-
nehmen zu diesem Zweck auffordern, jährliche Konformitäts-
erklärungen abzugeben. 

Abschnitt 2: Zugangsregulierung 

Unterabschnitt 1: Allgemeine Zugangsvorschrif-
ten 

§ 20 Verhandlungen über Zugang und 
Zusammenschaltung 
(1) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze sind be-
rechtigt und auf Verlangen anderer Unternehmen verpflichtet, 
mit diesen über ein Angebot auf Zugang und Zusammenschal-
tung zu verhandeln, um die Kommunikation der Nutzer, die Be-
reitstellung von Telekommunikationsdiensten sowie deren In-
teroperabilität im gesamten Gebiet der Europäischen Union zu 
gewährleisten. 

(2) 1Informationen, die bei oder nach Verhandlungen oder Ver-
einbarungen über Zugang und Zusammenschaltung nach Ab-
satz 1 gewonnen werden, dürfen nur für die Zwecke verwendet 
werden, für die sie bereitgestellt werden. 2Die Informationen 
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, insbesondere 
nicht an andere Abteilungen, Tochtergesellschaften oder Ge-
schäftspartner der an den Verhandlungen Beteiligten. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann auf Antrag Beteiligter nach 
Absatz 1 als neutraler Vermittler in den Verhandlungen einge-
setzt werden, sofern die Wettbewerbslage dies erfordert. 

§ 21 Zugangsverpflichtung und Zusammen-
schaltung bei Kontrolle über Zugang zu 
Endnutzern 
(1) Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen, die den Zugang 
zu Endnutzern kontrollieren, 

1. verpflichten, ihre Telekommunikationsnetze mit denen 
anderer Unternehmen zusammenzuschalten, soweit dies 
erforderlich ist, um die durchgehende Konnektivität und 
die Bereitstellung von Diensten sowie deren Interopera-
bilität zu gewährleisten; 

2. weitere Verpflichtungen auferlegen, soweit dies zur Ge-
währleistung der durchgehenden Konnektivität oder zur 
Gewährleistung der Interoperabilität erforderlich ist. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann Anbieter nummernunabhängi-
ger interpersoneller Telekommunikationsdienste verpflichten, 
ihre Dienste interoperabel zu machen, wenn die folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt sind: 

1. die nummernunabhängigen interpersonellen Telekom-
munikationsdienste weisen eine nennenswerte Abde-
ckung und Nutzerbasis auf; 

2. die durchgehende Konnektivität zwischen Endnutzern 
ist wegen mangelnder Interoperabilität zwischen inter-
personellen Telekommunikationsdiensten bedroht; 

3. die Verpflichtungen sind zur Gewährleistung der durch-
gehenden Konnektivität zwischen Endnutzern erforder-
lich und 

4. die Kommission hat Durchführungsmaßnahmen nach 
Artikel 61 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe ii der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 erlassen. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann Betreiber verpflichten, zu fai-
ren, ausgewogenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen 

Zugang zu Anwendungs-Programmierschnittstellen und elekt-
ronischen Programmführern zu gewähren, soweit dies zur Ge-
währleistung des Zugangs der Endnutzer zu digitalen Hörfunk- 
und Fernsehdiensten sowie damit verbundenen ergänzenden 
Diensten erforderlich ist. 

(4) Die Maßnahmen der Bundesnetzagentur nach den Absätzen 
1 bis 3 müssen fair, objektiv, transparent, verhältnismäßig und 
nichtdiskriminierend sein. 

(5) 1Für die nach den Absätzen 1 bis 3 auferlegten Maßnahmen 
gelten die Verfahren des § 14 entsprechend. 2Die Bundesnetza-
gentur überprüft die erlassenen Maßnahmen innerhalb von fünf 
Jahren ab dem Zeitpunkt ihrer Auferlegung auf deren Wirksam-
keit und darauf, ob deren Änderung oder Aufhebung angemes-
sen wäre. 

§ 22 Zugangsverpflichtung bei Hindernissen 
der Replizierbarkeit 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen verpflichten, 
anderen Unternehmen Zugang zu ihrem Netz an einem Punkt 
jenseits des ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkts, wel-
cher möglichst endnutzernah liegt, zu gewähren, wenn 

1. die Verpflichtung erforderlich ist, um be-trächtliche und 
anhaltende wirtschaftliche oder physische Hindernisse 
für eine Repli-zierbarkeit von Netzelementen, die einer 
bestehenden oder sich abzeichnenden Marktsituation 
mit erheblichen Einschrän-kungen der Wettbewerbser-
gebnisse für die Endnutzer zugrunde liegen, zu beseiti-
gen und 

2. Verpflichtungen nach § 149 Absatz 6 betreffend den Zu-
gang in Gebäuden oder bis zum ersten Konzentrations- 
oder Verteilerpunkt sowie Verpflichtungen nach § 13 
Absatz 1 nicht ausreichen. 

2Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen verpflichten, Zu-
gang zu insbesondere aktiven oder virtuell entbündelten Pro-
dukten zu gewähren. 3Die Bundesnetzagentur legt den Punkt für 
den Zugang mit der Maßgabe fest, dass dadurch einem effizien-
ten Zugangsnachfrager die Abnahme einer wirt-schaftlich trag-
fähigen Anzahl von Endnutzeranschlüssen er-möglicht wird. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur erlegt einem Unternehmen in den 
folgenden Fällen keine Zugangsverpflichtungen nach Absatz 1 
auf: 

1. für ein Netz mit sehr hoher Kapazität, wenn das Unter-
nehmen 

a) ein ausschließlich auf der Vorleistungsebene tätiges 
Unternehmen im Sinne von § 33 ist und 

b) tragfähige Zugangsal-ternativen zu fairen, nichtdis-
kriminierenden und angemessenen Be-dingungen 
anbietet; 

2. die wirtschaftliche oder finanzielle Trag-fähigkeit des 
Aufbaus neuer Telekommu-nikationsnetze insbesondere 
im Rahmen kleiner lokaler Projekte würde durch die Zu-
gangsverpflichtung gefährdet. 

2Abweichend von Satz 1 Nummer 1 kann die Bundesnetza-gen-
tur Verpflichtungen nach Absatz 1 auferlegen, wenn das Unter-
nehmen den Aufbau des Telekommunikationsnetzes mit sehr 
hoher Kapazität mit öffentlichen Mitteln finanziert. 3Die Bun-
desnetzagentur kann für andere als die in Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a genannten Unternehmen von Zugangsver-pflich-
tungen absehen, wenn diese zu fairen, nichtdiskriminie-renden 
und angemessenen Bedingungen Zugang zu einem Netz mit 
sehr hoher Kapazität gewähren. 

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 müssen fair, objektiv, trans-
parent, verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sein. 

(4) 1Für die nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 auferlegten Maß-
nahmen gelten die Verfahren des § 14 entsprechend. 2Für die 
Prüfung der Bundesnetza-gentur nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1, ob beträchtliche und anhaltende wirtschaftliche oder physi-
sche Hindernisse für eine Replizierbarkeit von Netzelementen 
vorliegen, finden die Fristen des § 14 Absatz 1 entsprechende 
Anwen-dung. 3Die Bundesnetzagentur berücksichtigt bei der 
Aufer-legung der Maßnahmen weitestgehend die Leitlinien des 
GEREK nach Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 5 Buchstabe b 
der Richtlinie (EU) 2018/1972. 4Sie prüft die erlassenen Maß-
nahmen innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Auferle-gung auf 
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deren Wirksamkeit und darauf, ob deren Änderung oder Aufhe-
bung angemessen wäre. 

§ 23 Zugangsvereinbarungen bei Kontrolle 
über Zugang zu Endnutzern oder bei 
Hindernissen der Replizierbarkeit 
(1) Ein Unternehmen, dem eine Verpflichtung nach § 21 oder 
22 auferlegt worden ist, hat anderen Unternehmen, die diese Zu-
gangsleistung nachfragen, um Telekommunikationsdienste an-
bieten zu können, unverzüglich, spätestens aber drei Monate 
nach Auferlegung der Zugangsverpflichtung, einen entspre-
chenden Zugang anzubieten. 

(2) Zugangsvereinbarungen nach Absatz 1 sind der Bundes-
netzagentur vorzulegen. 

Unterabschnitt 2: Zugangsvorschriften für Unter-
nehmenmit beträchtlicher Marktmacht 

§ 24 Diskriminierungsverbot 
(1) Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht verpflichten, dass Zugangsvereinbarungen 
auf objektiven Maßstäben beruhen, nachvollziehbar sein, einen 
gleichwertigen Zugang gewährleisten und den Geboten der 
Chancengleichheit und Billigkeit genügen müssen. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht verpflichten, allen Unternehmen, einschließ-
lich sich selbst, Zugangsprodukte und -dienste mit den gleichen 
Fristen und zu gleichen Bedingungen, auch im Hinblick auf 
Entgelte und Dienstumfang, sowie mittels der gleichen Systeme 
und Verfahren zur Verfügung zu stellen, um einen gleichwerti-
gen Zugang im Sinne von Absatz 1 zu gewährleisten. 

§ 25 Transparenzverpflichtung 
(1) Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht verpflichten, alle für den Zugang benötigten 
Informationen zu veröffentlichen, insbesondere 

1. zur Buchführung, 

2. zu Entgelten, 

3. zu technischen Spezifikationen, 

4. zu Netzmerkmalen und 

5. zu Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen, ein-
schließlich aller Bedingungen, die den Zugang zu und 
die Nutzung von Diensten und Anwendungen ändern, 
insbesondere aufgrund der Migration von herkömmli-
chen Infrastrukturen. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann einem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht vorschreiben, welche Informationen in 
welcher Form zur Verfügung zu stellen sind, soweit dies ver-
hältnismäßig ist. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur kann ein Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht verpflichten, Zugangsvereinbarungen 
ohne gesonderte Aufforderung in einer öffentlichen und einer 
vertraulichen Fassung vorzulegen. 2Sofern Zugangsvereinba-
rungen nicht mehr bestehen, teilt das Unternehmen dies der 
Bundesnetzagentur mit. 3Die Bundesnetzagentur veröffentlicht, 
wann und wo Nachfrager nach Zugangsleistungen die nach Satz 
1 vorgelegte öffentliche Fassung einer Zugangsvereinbarung 
einsehen können. 

§ 26 Zugangsverpflichtungen 
(1) Die Bundesnetzagentur kann ein Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht verpflichten, anderen Unternehmen Zugang 
zu gewähren, wenn anderenfalls die Entwicklung eines nach-
haltig wettbewerbsorientierten Endkundenmarktes behindert 
würde und die Interessen der Endnutzer beeinträchtigt würden. 

(2) 1Bei der Prüfung, ob und welche Zugangsverpflichtungen 
nach Absatz 1 gerechtfertigt sind und ob diese in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Zielen nach § 2 stehen, prüft die 
Bundesnetzagentur, ob 

1. bereits oder absehbar auferlegte Verpflichtungen nach 
diesem Teil oder bereits abgeschlossene oder angebo-
tene kommerzielle Zugangsvereinbarungen im betref-
fenden oder in einem verbundenen Vorleistungsmarkt 
und 

2. die bloße Auferlegung von Verpflichtungen nach Absatz 
3 Nummer 10 

zur Sicherstellung der in § 2 genannten Ziele ausreichen. 2Da-
bei berücksichtigt die Bundesnetzagentur insbesondere: 

1. die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit der 
Nutzung oder Installation konkurrierender Einrichtun-
gen angesichts des Tempos der Marktentwicklung, wo-
bei die Art und der Typ der Zusammenschaltung und des 
Zugangs berücksichtigt werden, einschließlich der Trag-
fähigkeit anderer vorgelagerter Zugangsprodukte; 

2. die Möglichkeit der Gewährung des vorgeschlagenen 
Zugangs angesichts der verfügbaren Kapazität; 

3. die Anfangsinvestitionen des Eigentümers der Einrich-
tung unter Berücksichtigung etwaiger getätigter öffent-
licher Investitionen und der Investitionsrisiken, insbe-
sondere solcher Risiken, die mit Investitionen in Netze 
mit sehr hoher Kapazität verbunden sind; 

4. die Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung des Wett-
bewerbs unter besonderer Berücksichtigung eines wirt-
schaftlich effizienten Infrastrukturwettbewerbs und in-
novativer Geschäftsmodelle; 

5. gewerbliche Schutzrechte oder Rechte an geistigem Ei-
gentum; 

6. die Bereitstellung unionsweiter Dienste und 

7. die zu erwartende technische Entwicklung von Netzge-
staltung und Netzmanagement. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen, die über be-
trächtliche Marktmacht verfügen, unter Beachtung von Absatz 
1 unter anderem folgende Verpflichtungen auferlegen: 

1. Zugang zu bestimmten physischen Netzkomponenten 
und zugehörigen Einrichtungen einschließlich des phy-
sisch entbündelten Zugangs zum Teilnehmeranschluss 
zu gewähren; 

2. bereits gewährten Zugang zu Einrichtungen nicht nach-
träglich zu verweigern; 

3. Zugang zu bestimmten aktiven oder virtuellen Netzkom-
ponenten und -diensten, einschließlich des virtuell ent-
bündelten Breitbandzugangs, zu gewähren; 

4. bestimmte notwendige Voraussetzungen für die In-
teroperabilität durchgehender Nutzerdienste oder für 
Roaming in Mobilfunknetzen zu schaffen; 

5. Zugang zu Systemen für die Betriebsunterstützung oder 
ähnlichen Softwaresystemen, die zur Gewährleistung ei-
nes chancengleichen Wettbewerbs bei der Bereitstellung  

 von Diensten notwendig sind, unter Sicherstellung der 
Effizienz bestehender Einrichtungen zu gewähren; 

6. Zugang zu zugehörigen Diensten wie einem Identitäts-, 
Standort- und Präsenzdienst zu gewähren; 

7. Zusammenschaltung von öffentlichen Telekommunika-
tionsnetzen zu ermöglichen; 

8. offenen Zugang zu technischen Schnittstellen, Protokol-
len oder anderen Schlüsseltechnologien, die für die In-
teroperabilität von Diensten oder für Dienste für virtu-
elle Telekommunikationsnetze unentbehrlich sind, zu 
gewähren; 

9. Kollokation oder andere Formen der gemeinsamen Nut-
zung von zugehörigen Einrichtungen zu ermöglichen so-
wie den Nachfragern oder deren Beauftragten jederzeit 
Zutritt zu diesen Einrichtungen zu gewähren und 

10. Zugang zu baulichen Anlagen, wozu unter anderem Ge-
bäude oder Gebäudezugänge, Verkabelungen in Gebäu-
den, Antennen, Türme und andere Trägerstrukturen, 
Pfähle, Masten, Leitungsrohre, Leerrohre, Kontrollkam-
mern, Einstiegsschächte und Verteilerkästen gehören, zu 
gewähren, auch dann, wenn diese nicht Teil des sachlich 
relevanten Marktes nach § 10 sind, sofern die Zugangs-
verpflichtung im Hinblick auf das in der Marktanalyse 
nach § 11 festgestellte Problem erforderlich und ange-
messen ist. 

(4) 1Weist ein Unternehmen nach, dass durch die Inanspruch-
nahme der Leistung die Aufrechterhaltung der Netzintegrität o-
der die Sicherheit des Netzbetriebs gefährdet würde, erlegt die
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Bundesnetzagentur die betreffende Zugangsverpflichtung nicht 
oder in anderer Form auf. 2Die Aufrechterhaltung der Netzin-
tegrität und die Sicherheit des Netzbetriebs sind nach objekti-
ven Maßstäben zu beurteilen. 

(5) 1Wenn die Bundesnetzagentur einem Unternehmen eine Zu-
gangsverpflichtung auferlegt, kann sie technische oder betrieb-
liche Bedingungen festlegen, die vom Betreiber oder von den 
Nutzern dieses Zugangs erfüllt werden müssen, soweit dies er-
forderlich ist, um den normalen Betrieb des Telekommunikati-
onsnetzes sicherzustellen. 2Verpflichtungen, bestimmte techni-
sche Normen oder Spezifikationen zugrunde zu legen, müssen 
mit den nach Artikel 39 der Richtlinie (EU) 2018/1972 festge-
legten Normen und Spezifikationen übereinstimmen. 

(6) Im Rahmen der Erfüllung der Zugangsverpflichtungen sind 
Nutzungsmöglichkeiten von Zugangsleistungen sowie Koope-
rationsmöglichkeiten zwischen den zum Zugang berechtigten 
Unternehmen zuzulassen, es sei denn, ein Unternehmen weist 
im Einzelfall nach, dass eine Nutzungsmöglichkeit oder eine 
Kooperation aus technischen Gründen nicht oder nur einge-
schränkt möglich ist. 

§ 27 Verpflichtungen zur einheitlichen 
Rechnungsstellung und Inkasso 
(1) Die Bundesnetzagentur kann ein Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht verpflichten, Dienstleistungen im Bereich 
der einheitlichen Rechnungsstellung sowie zur Entgegennahme 
oder zum ersten Einzug von Zahlungen nach Maßgabe der fol-
genden Absätze zu gewähren. 

(2) 1Soweit der Endnutzer mit anderen Anbietern öffentlich zu-
gänglicher Telekommunikationsdienste nicht etwas anderes 
vereinbart, hat ihm der Rechnungsersteller eine Rechnung zu 
erstellen, die unabhängig von der Tarifgestaltung auch die Ent-
gelte für Telekommunikationsdienstleistungen und telekommu-
nikationsgestützte Dienste anderer Anbieter ausweist, die über 
den Netzzugang des Endnutzers in Anspruch genommen wer-
den. 2Die Zahlung an den Rechnungsersteller für diese Entgelte 
erfolgt einheitlich für die gesamte in Anspruch genommene 
Leistung wie für dessen Forderungen. 

(3) Die folgenden Verpflichtungen können nicht auferlegt wer-
den: 

1. eine Verpflichtung zur Rechnungserstellung für 

a) zeitunabhängig tarifierte Leistungen im Sinne von 
Absatz 2 Satz 1 mit Entgelten über 10 Euro, 

b) zeitabhängig tarifierte telekommunikationsgestützte 
Dienste jeweils mit Entgelten über 2 Euro pro Mi-
nute und 

c) alle Dienste, für die ein Legitimationsverfahren er-
forderlich ist; 

2. eine Verpflichtung zur Reklamationsbearbeitung der für 
Dritte abgerechneten Leistungen; 

3. eine Verpflichtung zur Mahnung und 

4. eine Verpflichtung zur Durchsetzung der Forderungen 
Dritter. 

(4) Der Rechnungsersteller hat den Anbietern öffentlich zu-
gänglicher Telekommunikationsdienste den Namen, die An-
schrift und die Anschlusskennung des Schuldners zu übermit-
teln, soweit dies für die Zwecke der Reklamationsbearbeitung, 
der Mahnung sowie der Durchsetzung von Forderungen für 
Leistungen im Sinne von Absatz 2 Satz 1 erforderlich ist. 

(5) 1Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste haben dem Rechnungsersteller gegenüber sicherzustel-
len, dass ihm keine Datensätze für Leistungen zur Abrechnung 
übermittelt werden, die nicht den gesetzlichen Regelungen ent-
sprechen. 2Der Rechnungsersteller trägt weder die Verantwor-
tung noch haftet er für die für Dritte abgerechneten Leistungen. 

(6) Der Rechnungsersteller hat in seinen Mahnungen deutlich 
hervorgehoben anzugeben, dass der Kunde nicht nur den Mahn-
betrag, sondern auch den gegebenenfalls höheren, ursprüngli-
chen Rechnungsbetrag mit befreiender Wirkung an den Rech-
nungsersteller zahlen kann. 

(7) Nach Absatz 1 auferlegte Verpflichtungen finden keine An-
wendung, sofern der Rechnungsersteller eine Vereinbarung mit 
dem überwiegenden Teil des insoweit relevanten Marktes der 

von ihren Anschlusskunden auswählbaren Anbieter öffentlich 
zugänglicher Telekommunikationsdienste abgeschlossen hat 
und auch anderen Anbietern, die nicht an einer solchen Verein-
barung beteiligt sind, diskriminierungsfreien Zugang zu diesen 
Dienstleistungen nach den in der Vereinbarung niedergelegten 
Bedingungen gewährt. 

§ 28 Zugangsvereinbarungen 
(1) Ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht, dem eine 
Zugangsverpflichtung nach § 26 oder 27 auferlegt worden ist, 
hat gegenüber anderen Unternehmen, die diese Leistung nach-
fragen, um Telekommunikationsdienste erbringen zu können, 
unverzüglich, spätestens aber drei Monate nach Auferlegung 
der Zugangsverpflichtung, einen entsprechenden Zugang anzu-
bieten. 

(2) Zugangsvereinbarungen nach Absatz 1 sind der Bundes-
netzagentur vorzulegen. 

§ 29 Standardangebot 
(1) Die Bundesnetzagentur kann ein Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht verpflichten, ein Standardangebot für die 
folgenden Zugangsleistungen zu veröffentlichen: 

1. Zugangsleistungen, deren Gewährung dem Unterneh-
men nach § 26 auferlegt wurde und 

2. Zugangsleistungen, für die eine allgemeine Nachfrage 
besteht. 

(2) 1Sofern die Bundesnetzagentur ein Unternehmen zur Veröf-
fentlichung eines Standardangebots verpflichtet hat, hat das Un-
ternehmen innerhalb von drei Monaten ab Inkrafttreten der Ver-
pflichtung den Entwurf eines Standardangebots vorzulegen, der 
eine Produktbeschreibung und Bereitstellungs- und Nutzungs-
bedingungen, einschließlich der Entgelte, enthält. 2Satz 1 gilt 
nicht, wenn bereits ein Standardangebot festgelegt und dessen 
Mindestlaufzeit noch nicht abgelaufen ist. 3Die Bundesnetza-
gentur veröffentlicht den vorgelegten Entwurf auf ihrer Inter-
netseite und gibt den Beteiligten nach der Veröffentlichung Ge-
legenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen 
Frist. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur prüft, ob der nach Absatz 2 vorge-
legte Entwurf des Standardangebots den Kriterien der Chancen-
gleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit entspricht und so um-
fassend ist, dass er von den einzelnen Nachfragern ohne weitere 
Verhandlungen angenommen werden kann. 2Sie trägt dabei den 
Leitlinien des GEREK über die Mindestkriterien für Standar-
dangebote nach Artikel 69 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 weitestmöglich Rechnung. 

(4) 1Genügt der nach Absatz 2 vorgelegte Entwurf des Standar-
dangebots den Anforderungen des Absatzes 3, legt die Bundes-
netzagentur das Standardangebot fest und versieht es mit einer 
Mindestlaufzeit. 2Anderenfalls fordert die Bundesnetzagentur 
das Unternehmen auf, innerhalb einer angemessenen Frist einen 
überarbeiteten Entwurf vorzulegen. 3Die Bundesnetzagentur 
kann diese Aufforderung verbinden mit Vorgaben für einzelne 
Bedingungen, einschließlich Vertragsstrafen. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht den nach Absatz 4 
Satz 2 überarbeiteten Entwurf des Standardangebots auf ihrer 
Internetseite und gibt den Beteiligten nach Veröffentlichung 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen 
Frist. 2Die Bundesnetzagentur prüft, ob der überarbeitete Ent-
wurf den Anforderungen des Absatzes 3 entspricht. 3Die Bun-
desnetzagentur kann Änderungen am Standardangebot vorneh-
men und es mit einer Mindestlaufzeit versehen, soweit das Un-
ternehmen Vorgaben für einzelne Bedingungen nicht oder nicht 
ausreichend umgesetzt hat. 

(6) 1Veröffentlicht das Unternehmen keinen Entwurf eines 
Standardangebots nach Absatz 1 Nummer 2, ermittelt die Bun-
desnetzagentur, für welche Zugangsleistungen eine allgemeine 
Nachfrage besteht und legt fest, welche der ermittelten Leistun-
gen Bestandteil eines Standardangebots werden. 2Sie fordert 
das Unternehmen auf, einen den Vorgaben des Absatzes 2 ent-
sprechenden Entwurf innerhalb von drei Monaten nach der 
Festlegung der Leistungsbestandteile vorzulegen. 

(7) Das Unternehmen muss beabsichtigte Änderungen oder 
Pläne zur Einstellung des Standardangebots der Bundesnetza-
gentur zur Prüfung vorlegen.
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(8) 1Die Entscheidungen nach Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 
Satz 3 können nur insgesamt angegriffen werden. 2Für die Re-
gulierung der Entgelte gelten die Bestimmungen des Abschnitt 
3. 

(9) 1Die Bundesnetzagentur kann das Unternehmen verpflich-
ten, ein festgelegtes Standardangebot zu ändern, wenn es nicht 
mehr den Anforderungen des Absatzes 3 genügt. 2Hat die Bun-
desnetzagentur ein Unternehmen nach Absatz 1 Nummer 2 zur 
Vorlage eines Standardangebots verpflichtet und hat sich die 
allgemeine Nachfrage wesentlich geändert, gilt Satz 1 entspre-
chend. 3Für die Änderung des Standardangebots gelten die Ab-
sätze 2 bis 7 entsprechend. 

(10) Das Unternehmen ist verpflichtet, das Standardangebot in 
seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzunehmen. 

§ 30 Getrennte Rechnungslegung 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann einem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht für bestimmte Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit Zugangsleistungen eine getrennte Rechnungsle-
gung vorschreiben. 2Die Bundesnetzagentur kann insbesondere 
von einem vertikal integrierten Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht verlangen, seine Vorleistungspreise und seine in-
ternen Verrechnungspreise transparent zu gestalten. 3Die Bun-
desnetzagentur kann dabei konkrete Vorgaben zu dem zu ver-
wendenden Format sowie zu der zu verwendenden Rechnungs-
führungsmethode machen. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann verlangen, dass ihr die Kos-
tenrechnungs- und Buchungsunterlagen nach Absatz 1 ein-
schließlich sämtlicher damit zusammenhängender Informatio-
nen und Dokumente auf Anforderung in vorgeschriebener Form 
vorgelegt werden. 2Die Bundesnetzagentur kann diese Informa-
tionen in geeigneter Form veröffentlichen, soweit dies zur Er-
reichung der in § 2 genannten Ziele beiträgt. 3Dabei sind die 
Bestimmungen zur Wahrung von Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnissen zu beachten. 

Unterabschnitt 3: Sonstige Zugangsvorschriften 
für Unternehmenmit beträchtlicher Marktmacht 

§ 31 Verpflichtung zur funktionellen Trennung 
eines vertikal integrierten Unternehmens 
(1)1Gelangt die Bundesnetzagentur zu dem Schluss, dass die 
nach § 13 Absatz 1 auferlegten Verpflichtungen nicht zu einem 
wirksamen Wettbewerb geführt haben und wichtige und andau-
ernde Wettbewerbsprobleme oder Marktversagen auf den 
Märkten für bestimmte Zugangsprodukte auf Vorleistungs-
ebene bestehen, so kann sie als außerordentliche Maßnahme 
vertikal integrierte Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht verpflichten, ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung der betreffenden Zugangsprodukte auf Vorleis-
tungsebene in Form einer funktionellen Trennung in einem un-
abhängig arbeitenden Geschäftsbereich unterzubringen. 2Dieser 
Geschäftsbereich stellt Zugangsprodukte und -dienste allen Un-
ternehmen, einschließlich der anderen Geschäftsbereiche des 
eigenen Mutterunternehmens, mit den gleichen Fristen und zu 
den gleichen Bedingungen, einschließlich der Entgelte und des 
Dienstumfangs, sowie mittels der gleichen Systeme und Ver-
fahren zur Verfügung. 

(2) Beabsichtigt die Bundesnetzagentur, eine Verpflichtung zur 
funktionellen Trennung aufzuerlegen, so übermittelt sie der 
Kommission einen entsprechenden Antrag, der Folgendes um-
fasst: 

1. den Nachweis, dass die in Absatz 1 genannte Schlussfol-
gerung der Bundesnetzagentur begründet ist; 

2. eine mit Gründen versehene Einschätzung, dass keine o-
der nur geringe Aussichten bestehen, dass es innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens einen wirksamen und 
nachhaltigen Infrastrukturwettbewerb gibt; 

3. eine Analyse der erwarteten Auswirkungen auf die Bun-
desnetzagentur, auf das Unternehmen, insbesondere auf 
das Personal des abgetrennten Geschäftsbereichs und 
auf den Telekommunikationssektor insgesamt, ein-
schließlich der Investitionsanreize, insbesondere im 
Hinblick auf die notwendige Wahrung des sozialen und 
territorialen Zusammenhalts sowie auf sonstige interes-
sierte Parteien, einschließlich der erwarteten Auswir-
kungen auf den Wettbewerb und möglicher Folgen für 
die Endnutzer; 

4. eine Analyse der Gründe, die dafür sprechen, dass diese 
Verpflichtung das effizienteste Mittel zur Eindämmung 
des festgestellten Wettbewerbsproblems oder Marktver-
sagens darstellt. 

(3) Die Bundesnetzagentur legt der Kommission neben dem 
Antrag nach Absatz 2 einen Maßnahmenentwurf vor, der Fol-
gendes umfasst: 

1. die genaue Angabe von Art und Ausmaß der Trennung, 
insbesondere die Angabe des rechtlichen Status des ge-
trennten Geschäftsbereichs; 

2. die Angabe der Vermögenswerte des getrennten Ge-
schäftsbereichs sowie der von diesem bereitzustellenden 
Produkte und Dienstleistungen; 

3. die organisatorischen Modalitäten zur Gewährleistung 
der Unabhängigkeit des Personals des getrennten Ge-
schäftsbereichs sowie die entsprechenden Anreize; 

4. Vorschriften zur Gewährleistung der Einhaltung der 
Verpflichtungen; 

5. Vorschriften zur Gewährleistung der Transparenz der 
betrieblichen Verfahren, insbesondere gegenüber den 
anderen interessierten Parteien; 

6. ein Überwachungsprogramm, mit dem die Einhaltung 
der Verpflichtung sichergestellt wird und das unter an-
derem die Veröffentlichung eines jährlichen Berichts 
enthält. 

(4) 1Im Anschluss an die Entscheidung der Kommission über 
den Antrag nach Absatz 2 führt die Bundesnetzagentur entspre-
chend den Verfahren nach § 12 eine koordinierte Analyse der 
Märkte durch, bei denen eine Verbindung zum lokalen An-
schlussnetz besteht. 2Auf der Grundlage ihrer Analyse erlässt 
die Bundesnetzagentur im Verfahren nach § 14 eine Regulie-
rungsverfügung. 

(5) Einem marktmächtigen Unternehmen, dem die funktionelle 
Trennung auferlegt wurde, kann auf jedem Einzelmarkt, auf 
dem es als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht nach 
§ 11 eingestuft wurde, jede der Verpflichtungen nach § 13 Ab-
satz 1 auferlegt werden. 

§ 32 Freiwillige funktionelle Trennung durch 
ein vertikal integriertes Unternehmen 
(1) 1Ein vertikal integriertes Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht unterrichtet die Bundesnetzagentur mindestens 
drei Monate im Voraus von der Absicht, die Anlagen des loka-
len Anschlussnetzes ganz oder zu einem großen Teil auf eine 
andere Gesellschaft mit einem anderen Eigentümer zu übertra-
gen oder einen getrennten Geschäftsbereich einzurichten, um 
damit allen Anbietern auf der Endkundenebene, einschließlich 
der eigenen im Endkundenbereich tätigen Unternehmensberei-
che, völlig gleichwertige Zugangsprodukte zu liefern. 2Das Un-
ternehmen unterrichtet die Bundesnetzagentur auch über alle 
Änderungen dieser Absicht sowie über das Ergebnis des Pro-
zesses der funktionellen Trennung. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur prüft die möglichen Folgen der be-
absichtigten Transaktion nach Absatz 1 und etwaiger Verpflich-
tungszusagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3. 2Sie führt 
hierzu entsprechend dem Verfahren des § 11 eine koordinierte 
Analyse der Märkte durch, bei denen eine Verbindung zum lo-
kalen Anschlussnetz besteht. 3Sofern das Unternehmen Ver-
pflichtungszusagen vorlegt, führt die Bundesnetzagentur das 
Marktprüfungsverfahren nach § 19 durch. 4Sie kann gegenüber 
dem Unternehmen, einschließlich dem rechtlich oder betrieb-
lich getrennten Geschäftsbereich, sofern dieser über beträchtli-
che Marktmacht auf einem Markt verfügt, eine Regulierungs-
verfügung im Verfahren nach § 14 erlassen, sofern verbindlich
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 erklärte Verpflichtungszusagen zur Erreichung der Ziele nach 
§ 2 nicht ausreichen. 5§ 33 bleibt unberührt. 

§ 33 Ausschließlich auf der Vorleistungsebene 
tätige Unternehmen 
(1) Die Bundesnetzagentur kann einem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht, das auf keinem Endkundenmarkt für 
öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste tätig ist, ab-
weichend von § 13 Absatz 1 Verpflichtungen nach § 24, § 26 
Absatz 3 Nummer 1 bis 9 oder nach Abschnitt 3 auferlegen, so-
fern folgende Voraussetzungen vorliegen: 

1. laufende und geplante Tätigkeiten in allen Geschäftsbe-
reichen des Unternehmens und aller Anteilseigner, die 
eine Kontrolle über das Unternehmen ausüben können, 
erfolgen ausschließlich in Vorleistungsmärkten für öf-
fentlich zugängliche Telekommunikationsdienste; 

2. es bestehen keine Exklusivvereinbarungen oder fak-
tisch auf Exklusivvereinbarungen hinauslaufende Vereinbarun-
gen des Unternehmens mit einem anderen Unternehmen, das in 
Endkundenmärkten für öffentlich zugängliche Telekommuni-
kationsdienste tätig ist. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur geht nach § 15 Absatz 1 vor, wenn 
ihr Tatsachen bekannt oder bekannt gemacht werden, aus denen 
sich ergibt, dass 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr erfüllt 
sind oder 

2. die Bedingungen, die das Unternehmen gegenüber auf 
nachgelagerten Märkten tätigen Unternehmen anbietet, 
zu Wettbewerbsproblemen zum Nachteil der Endnutzer 
führen oder absehbar führen werden. 

2Das Unternehmen unterrichtet die Bundesnetzagentur umge-
hend über Tatsachen im Sinne von Satz 1. 

§ 34 Migration von herkömmlichen Infrastruk-
turen 
(1) Beabsichtigt ein Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht, Teile seines Telekommunikationsnetzes außer Betrieb 
zu nehmen oder durch neue Infrastrukturen zu ersetzen und 
wird infolgedessen das Angebot eines nach § 26 auferlegten Zu-
gangsproduktes unmöglich, muss es dies der Bundesnetzagen-
tur rechtzeitig, mindestens jedoch ein Jahr vor Beginn der Au-
ßerbetriebnahme oder der Ersetzung anzeigen. 

(2) Die Anzeige des Unternehmens nach Absatz 1 muss Folgen-
des enthalten: 

1. einen Zeitplan zum Prozess der Außerbetriebnahme oder 
der Ersetzung, 

2. die Bedingungen der Migration, einschließlich einer Be-
schreibung der während und nach Abschluss der Migra-
tion angebotenen alternativen Zugangsprodukte, und 

3. den Antrag auf Änderung des Standardangebots, soweit 
das Unternehmen ein Standardangebot gemäß § 29 für 
das auferlegte Zugangsprodukt veröffentlicht hat. 

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die nach Absatz 2 
vorgelegten Unterlagen auf ihrer Internetseite unter Wahrung 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und gibt den interes-
sierten Parteien Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen 
Frist, die mindestens einen Monat betragen soll, hierzu Stellung 
zu nehmen. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur prüft die nach Absatz 2 vorgelegten 
Unterlagen zum Prozess der Außerbetriebnahme oder der Er-
setzung. 2Sie legt hierbei einen transparenten Zeitplan, ein-
schließlich einer angemessenen Kündigungsfrist für die Zu-
gangsvereinbarung, und transparente und angemessene Bedin-
gungen fest. 3Die Festlegung umfasst auch die Verfügbarkeit 
alternativer Zugangsprodukte zu fairen, angemessenen und 
nichtdiskriminierenden Bedingungen, soweit dies für die Wah-
rung des Wettbewerbs und der Rechte der Endnutzer erforder-
lich ist. 4Die Bedingungen der alternativen Zugangsprodukte, 
einschließlich Qualität, Geschwindigkeit und Endnutzerreich-
weite, müssen jedenfalls vergleichbar zu den Bedingungen der 
zuvor verfügbaren Zugangsprodukte sein. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur kann die Verpflichtungen, die dem 
Unternehmen auferlegt wurden, für solche Telekommunikati-
onsnetze, die außer Betrieb genommen oder ersetzt werden, mit 

dem Wirksamwerden der Kündigung der Zugangsvereinbarung 
widerrufen, wenn die Bedingungen des Absatzes 4 Satz 2 und 
3 eingehalten werden. 2Es gilt das Verfahren nach § 14. 3Die 
Änderung des Standardangebots erfolgt gleichzeitig mit der 
Änderung der Regulierungsverfügung. 

(6) Die Regulierungsverfügung nach § 13 für die aufgerüstete 
oder neue Netzinfrastruktur bleibt unberührt. 

(7) Beabsichtigt ein Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht, sein Netz oder Teile davon zu veräußern, finden die Ab-
sätze 1 bis 5 entsprechende Anwendung auf den Verkaufspro-
zess. 

Unterabschnitt 4: Allgemeine Vorschriften 

§ 35 Anordnungen im Rahmen der 
Zugangsregulierung 
(1) 1Kommt eine Zugangsvereinbarung nach § 23 oder 28 ganz 
oder teilweise nicht zustande und liegen die nach diesem Gesetz 
erforderlichen Voraussetzungen für eine Verpflichtung zur Zu-
gangsgewährung vor, ordnet die Bundesnetzagentur den Zu-
gang nach Anhörung der Beteiligten an. 2Die Anordnung ergeht 
innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab schriftlicher oder 
elektronischer Anrufung durch einen an der zu schließenden 
Zugangsvereinbarung Beteiligten oder ab Einleitung eines Ver-
fahrens von Amts wegen, sofern dies zur Erreichung der Ziele 
des § 2 erforderlich ist. 3In besonders zu begründenden Fällen 
kann die Bundesnetzagentur innerhalb der Frist nach Satz 2 das 
Verfahren auf bis zu vier Monate verlängern. 

(2) Eine Anordnung nach Absatz 1 ist nur zulässig, soweit und 
solange die Beteiligten keine Zugangs- oder Zusammenschal-
tungsvereinbarung treffen. 

(3) 1Die Anrufung nach Absatz 1 Satz 2 muss begründet wer-
den. 2Insbesondere muss dargelegt werden, 

1. welchen genauen Inhalt die Anordnung der Bundesnetz-
agentur haben soll, 

2. wann der Zugang nachgefragt worden ist und welche 
konkreten Leistungen dabei nachgefragt worden sind, 

3. dass ernsthafte Verhandlungen stattgefunden haben oder 
Verhandlungen vom Anrufungsgegner verweigert wor-
den sind, 

4. bei welchen Punkten keine Einigung erzielt worden ist 
und 

5. wie begehrte technische Maßnahmen technisch ausführ-
bar sind. 

3Die Anrufung kann bis zum Erlass der Anordnung widerrufen 
werden. 

(4) 1Gegenstand einer Anordnung nach Absatz 1 können alle 
Bedingungen einer Zugangsvereinbarung sowie die Entgelte 
sein. 2Die Bundesnetzagentur darf die Anordnung mit Bedin-
gungen, einschließlich Vertragsstrafen, in Bezug auf Chancen-
gleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit verknüpfen. 3Für die 
Regulierung der Entgelte gelten die Bestimmungen des Ab-
schnitts 3. 

(5) 1Sind sowohl Bedingungen einer Zugangsvereinbarung 
streitig als auch die zu entrichtenden Entgelte für nachgefragte 
Leistungen, soll die Bundesnetzagentur hinsichtlich der Bedin-
gungen und der Entgelte jeweils Teilentscheidungen treffen. 
2Sofern die Bundesnetzagentur Teilentscheidungen trifft, gelten 
für diese jeweils die in Absatz 1 genannten Fristen. 3Die Anord-
nung der Bundesnetzagentur kann nur insgesamt angegriffen 
werden. 

(6) Im Laufe des Verfahrens vorgelegte Unterlagen werden nur 
berücksichtigt, wenn dadurch die Einhaltung der in Absatz 1 
Satz 2 bestimmten Frist nicht gefährdet wird. 

(7) 1Die betroffenen Unternehmen müssen eine Anordnung der 
Bundesnetzagentur nach Absatz 1 unverzüglich befolgen, es sei 
denn, die Bundesnetzagentur hat in der Anordnung eine Umset-
zungsfrist bestimmt. 2Zur Durchsetzung der Anordnung kann 
die Bundesnetzagentur nach Maßgabe des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes ein Zwangsgeld von bis zu einer Million Euro 
festsetzen.
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§ 36 Veröffentlichung 
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die nach diesem Ab-
schnitt getroffenen Maßnahmen unter Wahrung von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen der betroffenen Unternehmen. 

Abschnitt 3 Entgeltregulierung 

Unterabschnitt 1 Entgeltvorschriften für Zugangs-
leistungen  

§ 37 Missbräuchliches Verhalten eines 
Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht 
bei der Forderung und Vereinbarung von 
Entgelten 
(1) 1Ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht darf diese 
Stellung bei der Forderung und Vereinbarung von Entgelten ge-
genüber Endnutzern oder gegenüber anderen Unternehmen 
nicht missbrauchen. 2Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, 
wenn das Unternehmen Entgelte fordert, die 

1. nur aufgrund seiner beträchtlichen Marktmacht auf dem 
jeweiligen Markt der Telekommunikation gegenüber 
Endnutzern oder gegenüber anderen Unternehmen 
durchsetzbar sind oder 

2. die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen 
auf einem Telekommunikationsmarkt auf erhebliche 
Weise beeinträchtigen. 

3Eine Verhaltensweise nach Satz 2 Nummer 2 stellt keinen 
Missbrauch dar, wenn für sie eine sachliche Rechtfertigung 
nachgewiesen wird. 

(2) Ein Missbrauch durch das Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird ver-
mutet, wenn 

1. das Entgelt der betreffenden Leistung die langfristigen 
zusätzlichen Kosten der Leistung, einschließlich einer 
angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, 
nicht deckt,  

2. das Unternehmen durch das Entgelt der betreffenden 
Leistung einzelnen Nachfragern, einschließlich sich 
selbst oder seinen Tochter- oder Partnerunternehmen, 
Vorteile gegenüber anderen Nachfragern gleichartiger 
oder ähnlicher Leistungen einräumt; die Differenzierung 
von Entgelten im Rahmen von kommerziellen Vereinba-
rungen zur Errichtung von Netzen mit sehr hoher Kapa-
zität stellt regelmäßig keine Verhaltensweise im Sinne 
dieser Nummer dar, wenn dies der Aufteilung des Inves-
titionsrisikos zwischen Investoren sowie zwischen In-
vestoren und Zugangsnachfragern dient und alle tatsäch-
lichen und potenziellen Nachfrager bei Berücksichti-
gung des jeweils übernommenen Risikos gleich behan-
delt werden 

3. die Spanne zwischen dem Entgelt, welches das Unter-
nehmen anderen Unternehmen für eine Zugangsleistung 
in Rechnung stellt, und dem entsprechenden Endnutze-
rentgelt nicht ausreicht, um einem effizienten Unterneh-
men die Erzielung einer angemessenen Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu er-
möglichen (Preis-Kosten-Schere), 

4. die Spanne zwischen den Entgelten, welche das Unter-
nehmen für auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen er-
brachte Zugangsleistungen in Rechnung stellt, die Wert-
schöpfungsdifferenz nicht angemessen widerspiegelt 
(Kosten-Kosten-Schere) oder 

5. das Unternehmen bei seinem Produktangebot eine sach-
lich ungerechtfertigte Bündelung vornimmt; bei der 
Frage, ob dies der Fall ist, hat die Bundesnetzagentur 
insbesondere zu prüfen, ob es anderen effizienten Unter-
nehmen möglich ist, das Bündelprodukt zu vergleichba-
ren Konditionen anzubieten. 

§ 38 Entgeltregulierung 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht verpflichten, Entgelte für Zugangsleistungen 
zur Genehmigung im Verfahren nach § 40 vorzulegen oder im 

Verfahren nach § 45 zur Anzeige zu bringen, wenn anderenfalls 
die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten End-
nutzermarktes durch missbräuchliche entgeltbezogene Maß-
nahmen des Unternehmens behindert würde und die Interessen 
der Endnutzer beeinträchtigt würden. 2Die nachträgliche Miss-
brauchsprüfung der Entgelte nach § 46 bleibt unberührt. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur prüft bei Netzen mit sehr hoher Ka-
pazität insbesondere, ob sie von einer Verpflichtung des Unter-
nehmens nach Absatz 1, die Entgelte zur Genehmigung im Ver-
fahren nach § 40 vorzulegen oder im Verfahren nach § 45 zur 
Anzeige zu bringen, absieht, sofern für solche Netze 

1. ein nachweisbarer Preisdruck auf die Endkundenpreise 
vorliegt und 

2. ein effektiver und nichtdiskriminierender Zugang gesi-
chert ist, der eine technische und wirtschaftliche Nach-
bildbarkeit der Endkundenprodukte des marktmächtigen 
Unternehmens durch effiziente Zugangsnachfrager ge-
währleistet. 

2Die Bundesnetzagentur kann die Entgelte auf deren wirtschaft-
liche Nachbildbarkeit im Verfahren nach § 46 prüfen oder, 
wenn dies sachlich gerechtfertigt ist, nach § 40 oder § 45 vor-
gehen. 3Ein Vorgehen nach Satz 2 ist auch dann möglich, wenn 
aufgrund einer niedrigen Bevölkerungsdichte in einer konkre-
ten Region die Anreize für den Ausbau von Netzen mit sehr ho-
her Kapazität gering sind und ein Zugang nach Satz 1 Nummer 
2 gesichert ist. 

(3) 1Entgelte, die ein Unternehmen im Rahmen von Verpflich-
tungen nach § 21 oder § 22 verlangt, unterliegen einer nachträg-
lichen Missbrauchsprüfung nach § 46. 2Abweichend von Satz 1 
kann die Bundesnetzagentur das Unternehmen verpflichten, die 
Entgelte zur Genehmigung im Verfahren nach § 40 vorzulegen 
oder im Verfahren nach § 45 zur Anzeige zu bringen, wenn dies 
erforderlich ist, um die Ziele nach § 2 zu erreichen. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur kann einem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht Verpflichtungen in Bezug auf Kosten-
rechnungsmethoden, einschließlich der Anwendung einer be-
stimmten Form der Kostenrechnung, auferlegen. 2In diesem 
Fall kann sie das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
verpflichten, eine Beschreibung der den Auflagen entsprechen-
den Kostenrechnungsmethode zu veröffentlichen, in der die 
wichtigsten Kostenarten und die Regeln der Kostenzuweisung 
aufgeführt werden. 3Die Bundesnetzagentur oder eine von ihr 
beauftragte unabhängige Stelle prüft die Anwendung der nach 
diesem Absatz auferlegten Verpflichtungen und veröffentlicht 
das Prüfergebnis einmal jährlich. 4Das Unternehmen übermit-
telt die hierfür erforderlichen Daten an die Bundesnetzagentur 
regelmäßig elektronisch. 

(5) Die Bundesnetzagentur berücksichtigt 

1. bei der Prüfung, ob und welche Entgeltmaßnahmen ge-
rechtfertigt sind und ob diese in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Zielen nach § 2 stehen, insbesondere 
die Notwendigkeit der Förderung eines nachhaltig wett-
bewerbsorientierten Marktes und die langfristigen End-
nutzerinteressen am Ausbau von neuen und verbesserten 
Telekommunikationsnetzen, insbesondere von Netzen 
mit sehr hoher Kapazität; 

2. im Falle der Regulierung von Entgelten insbesondere, 
dass die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit, einschließlich  

 in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht, aufeinander abge-
stimmt sind (Konsistenzgebot) sowie die Anreize für 
den Ausbau neuer und verbesserter Telekommunikati-
onsnetze, die wirtschaftliche Effizienz und einen nach-
haltigen Wettbewerb fördern und dem langfristigen End-
nutzerinteresse dienen; sie berücksichtigt hierfür die zu-
grunde liegenden Investitionen und ermöglicht eine an-
gemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals, wobei 
sie etwaigen spezifischen Investitionsrisiken unter wei-
testgehender Beachtung vereinbarter kommerzieller Zu-
gangsvereinbarungen Rechnung trägt; 

3. im Falle der Regulierung von Entgelten betreffend den 
Zugang zu baulichen Anlagen nach § 26 Absatz 3 Num-
mer 10 insbesondere auch die Folgen einer Zugangsge-
währung für den Geschäftsplan des Unternehmens mit 
beträchtlicher Marktmacht.
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(6) 1Betrifft eine Entgeltregulierung von Zugangsleistungen 
nach Absatz 1 Terminierungsleistungen von Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht, trägt die Bundesnetzagentur den 
Prinzipien, Kriterien und Parametern des Anhangs III der Richt-
linie (EU) 2018/1972 weitestgehend Rechnung, sofern nicht 
durch delegierten Rechtsakt der Kommission nach Artikel 75 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 unionsweite Entgelte 
für Terminierungsleistungen festgelegt sind. 2Legt die Kommis-
sion unionsweite Entgelte für Terminierungsleistungen fest, 
stellt die Bundesnetzagentur deren Einhaltung sicher. 3§ 44 Ab-
satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 39 Maßstäbe der Entgeltgenehmigung 
(1) 1Die Bundesnetzagentur genehmigt nach § 38 Absatz 1 Satz 
1 oder Absatz 3 Satz 2 vorgelegte Entgelte 

1. anhand der Maßstäbe des § 37, 

2. auf der Grundlage der auf die einzelnen Dienste entfal-
lenden Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 
nach § 42 oder 

3. auf der Grundlage einer anderen Vorgehensweise; ein 
solches Vorgehen ist besonders zu begründen. 

2Ungeachtet des geltenden Maßstabs der Entgeltgenehmigung 
dürfen genehmigte Entgelte nicht nach Maßgabe des § 37 miss-
bräuchlich sein; für genehmigte Entgelte nach § 38 Absatz 3 
Satz 2 gilt § 37 entsprechend. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur bestimmt, welcher Maßstab der 
Entgeltgenehmigung nach Absatz 1 am besten geeignet ist, die 
Ziele nach § 2 zu erreichen. 2Im Fall von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 gilt bei der Anwendung kostenorientierter Vorgehens-
weisen § 42 Absatz 2 und 3 entsprechend. 3Die Bundesnetza-
gentur kann den Maßstab der Entgeltgenehmigung im Rahmen 
der Regulierungsverfügung nach § 13 bestimmen. 

§ 40 Verfahren der Entgeltgenehmigung 
(1) 1Unterliegen Entgelte einer Genehmigungspflicht nach § 38, 
ist vor dem beabsichtigten Inkrafttreten bei der Bundesnetza-
gentur ein Antrag auf Genehmigung zu stellen. 2Der Antrag 
muss die Entgelte, die Kostenunterlagen nach § 43 und alle 
sonstigen für die Genehmigungserteilung erforderlichen Unter-
lagen enthalten. 3Bei befristet erteilten Genehmigungen hat die 
Vorlage des Entgeltantrags mindestens zehn Wochen vor Frist-
ablauf zu erfolgen. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann Unternehmen, deren Entgelte 
einer Genehmigungspflicht nach § 38 unterliegen, dazu auffor-
dern, Entgeltgenehmigungsanträge zu stellen. 2Für den Antrag 
gilt Absatz 1 Satz 2. 3Wird der Aufforderung nicht innerhalb 
eines Monats nach deren Zugang Folge geleistet, leitet die Bun-
desnetzagentur ein Verfahren von Amts wegen ein. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur prüft für jedes einzelne Entgelt die 
Einhaltung des nach § 39 Absatz 1 bestimmten Maßstabs der 
Entgeltgenehmigung. 2Hierfür kann sie zusätzlich zu den nach 
Absatz 1 oder 2 vorliegenden Unterlagen 

1. Preise solcher Unternehmen als Vergleich heranziehen, 
die entsprechende Leistungen auf vergleichbaren, dem 
Wettbewerb geöffneten Märkten anbieten; dabei sind die 
Besonderheiten der Vergleichsmärkte zu berücksichti-
gen; oder 

2. eine von der Kostenberechnung des Unternehmens un-
abhängige Kostenrechnung anstellen und hierfür Kos-
tenmodelle heranziehen. 

3Soweit die vorliegenden Unterlagen für eine Entscheidung 
nach Absatz 5 nicht ausreichen, kann diese auch auf einer Prü-
fung nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 beruhen. 

(4) 1Soweit die Bundesnetzagentur im Rahmen der Prüfung 
nach Absatz 3 zu dem Ergebnis kommt, dass Entgelte den fest-
gelegten Maßstäben der Entgeltgenehmigung entsprechen, er-
teilt sie ganz oder teilweise eine befristete Genehmigung. 2Die 
Genehmigung der Entgelte ist ganz oder teilweise zu versagen, 
soweit die Entgelte mit diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor-
schriften nicht in Einklang stehen. 3Die Bundesnetzagentur 
kann eine Genehmigung der Entgelte auch versagen, wenn das 
Unternehmen die in § 43 genannten Kostenunterlagen nicht 
vollständig vorgelegt hat. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht in der Regel inner-
halb von zehn Wochen nach Eingang eines Entgeltgenehmi-
gungsantrags den Entwurf einer Entscheidung. 2Die Verfahren 
des §14 gelten entsprechend. 3Hat die Bundesnetzagentur ge-
mäß Absatz 2 Satz 3 ein Verfahren von Amts wegen eingeleitet, 
gilt die Zehnwochenfrist ab dem Zeitpunkt der Verfahrensein-
leitung. 

§ 41 Rechtsschutz bei Verfahren der Entgelt-
genehmigung 
(1) 1Enthalten Entgeltgenehmigungen die vollständige oder teil-
weise Genehmigung eines vertraglich bereits vereinbarten Ent-
gelts, so wirken sie zurück auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Leistungsbereitstellung durch das Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht. 2Das Gericht kann im Verfahren nach § 123 
der Verwaltungsgerichtsordnung die vorläufige Zahlung eines 
beantragten höheren Entgelts anordnen, wenn überwiegend 
wahrscheinlich ist, dass der Anspruch auf die Genehmigung des 
höheren Entgelts besteht; der Darlegung eines Anordnungs-
grundes bedarf es nicht. 3Verpflichtet das Gericht die Bundes-
netzagentur zur Erteilung einer Genehmigung für ein höheres 
Entgelt, so entfaltet diese Genehmigung die Rückwirkung nach 
Satz 1 nur, wenn eine Anordnung nach Satz 2 ergangen ist. 4Der 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach 
§ 123 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur bis 
zum Ablauf von zwei Monaten nach Klageerhebung gestellt 
und begründet werden. 

(2) 1Werden Entgelte nach dem 31. Juli 2018 erstmalig geneh-
migt, findet Absatz 1 Satz 3 keine Anwendung, wenn der Ver-
tragspartner gemäß Absatz 1 Satz 1 Zugangsleistungen nach-
fragt und dieses Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor der 
Klageerhebung, für das ein Jahresabschluss vorliegt, einen Jah-
resumsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielt hat. 2Um-
sätze verbundener Unternehmen im Sinne des § 3 Nummer 69 
sind zu berücksichtigen, wenn die verbundenen Unternehmen 
ebenfalls Umsätze auf Telekommunikationsmärkten erzielen. 

(3) 1In dem Verfahren nach Absatz 1 in Verbindung mit § 123 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann das Gericht durch Be-
schluss anordnen, dass nur solche Personen beigeladen werden, 
die dies innerhalb einer bestimmten Frist beantragen. 2Der Be-
schluss ist unanfechtbar. 3Er ist im elektronischen Bundesanzei-
ger bekannt zu machen. 4Er muss außerdem auf der Internetseite 
der Bundesnetzagentur veröffentlicht werden. 5Die Bekanntma-
chung kann zusätzlich in einem von dem Gericht für Bekannt-
machungen bestimmten Informations- und Kommunikations-
system erfolgen. 6Die Frist muss mindestens einen Monat ab der 
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger betragen. 
7In der Veröffentlichung auf der Internetseite der Bundesnetza-
gentur ist mitzuteilen, an welchem Tag die Frist abläuft. 8Für 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der 
Frist gilt § 60 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend. 
9Das Gericht soll Personen, die von der Entscheidung erkennbar 
in besonderem Maße betroffen werden, auch ohne Antrag bei-
laden. 10In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 finden die Sätze 1 
bis 9 auf sämtliche Rechtsbehelfsverfahren des Unternehmens 
mit beträchtlicher Marktmacht Anwendung, die auf die Geneh-
migung eines beantragten höheren Entgelts gerichtet sind. 

§ 42 Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung 
(1) Die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung umfassen 
die langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereitstel-
lung und einen angemessenen Zuschlag für leistungsmengen-
neutrale Gemeinkosten, einschließlich einer angemessenen 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals, soweit diese Kosten je-
weils für die Leistungsbereitstellung notwendig sind. 

(2) 1Aufwendungen, die nicht in den Kosten der effizienten 
Leistungsbereitstellung enthalten sind, werden zusätzlich zu 
Absatz 1 nur berücksichtigt, soweit und solange hierfür eine 
rechtliche Verpflichtung besteht oder das die Genehmigung be-
antragende Unternehmen eine sonstige sachliche Rechtferti-
gung nachweist. 2Zu berücksichtigende Aufwendungen können 
auch Gebühren für Beschlusskammerverfahren sein. 

(3) Bei der Festlegung der angemessenen Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals berücksichtigt die Bundesnetzagentur insbe-
sondere
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1. die Kapitalstruktur des regulierten Unternehmens, 

2. die Verhältnisse auf den nationalen und internationalen 
Kapitalmärkten und die Bewertung des regulierten Un-
ternehmens auf diesen Märkten, 

3. die Erfordernisse hinsichtlich der Rendite für das einge-
setzte Kapital, wobei auch die leistungsspezifischen Ri-
siken des eingesetzten Kapitals gewürdigt werden sol-
len; dies umfasst auch die Berücksichtigung etwaiger 
spezifischer Investitionsrisiken gemäß § 38 Absatz 5 
Nummer 1, 

4. die langfristige Stabilität der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, auch im Hinblick auf die Wettbewerbssi-
tuation auf den Telekommunikationsmärkten, 

5. eine EU-weite Harmonisierung der Methoden bei der 
Bestimmung des Zinssatzes. 

(4) Aufwendungen, die auf einem Wechsel in der Person des 
Unternehmens beruhen, können weder bei der Ermittlung der 
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung gemäß Absatz 1 
noch als Aufwendungen gemäß Absatz 2 berücksichtigt wer-
den. 

§ 43 Kostenunterlagen 
(1) Vorzulegende Kostenunterlagen in den Verfahren nach § 40 
Absatz 1 und 2 sind insbesondere 

1. aktuelle Kostennachweise, die, sofern nicht anders ange-
ordnet, elektronisch zur Verfügung zu stellen sind, 

2. eine detaillierte Leistungsbeschreibung, einschließlich 
Angaben zur Qualität der Leistung 

3. ein Entwurf der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

4. die Angabe, ob die Leistung Gegenstand einer Zugangs-
vereinbarung nach § 23 oder § 28, eines festgelegten 
Standardangebots nach § 29 oder einer Zugangsanord-
nung nach § 47 ist, 

5. Angaben über 

a) den Umsatz, 

b) die Absatzmengen, 

c) die Höhe der einzelnen Kosten nach Absatz 2, 

d) die Höhe der Deckungsbeiträge sowie 

e) die Entwicklung der Nachfragerstrukturen bei der 
beantragten Dienstleistung für die zwei zurücklie-
genden Jahre sowie das Antragsjahr und die darauf 
folgenden zwei Jahre und 

6. soweit für bestimmte Leistungen oder Leistungsbestand-
teile keine Pauschaltarife beantragt werden, eine Be-
gründung dafür, weshalb eine solche Beantragung aus-
nahmsweise nicht möglich ist. 

(2) 1Die Kostennachweise nach Absatz 1 Nummer 1 umfassen 
die Kosten, die sich unmittelbar zuordnen lassen (Einzelkosten) 
und die Kosten, die sich nicht unmittelbar zuordnen lassen (Ge-
meinkosten). 2Insbesondere darzulegen sind 

1. die der Kostenrechnung zugrunde liegenden Einsatz-
mengen, die dazu gehörenden Preise, jeweils einzeln 
und als Durchschnittswert, sowie die im Nachweiszeit-
raum erzielte und erwartete Kapazitätsauslastung und 

2. die Ermittlungsmethode der Kosten und der Investitions-
werte sowie die Angabe plausibler Mengenschlüssel für 
die Kostenzuordnung zu den einzelnen Diensten des Un-
ternehmens. 

(3) 1Das beantragende Unternehmen hat regelmäßig einmal 
jährlich zum Abschluss eines jeden Geschäftsjahres die Ge-
samtkosten des Unternehmens sowie deren Aufteilung auf die 
Kostenstellen und auf die einzelnen Leistungen nach Einzel- 
und Gemeinkosten vorzulegen. 2Die Angaben für nicht regu-
lierte Dienstleistungen können dabei zusammengefasst werden. 

(4) Die Kostennachweise nach Absatz 1 Nummer 1 müssen im 
Hinblick auf ihre Transparenz und die Aufbereitung der Daten 
eine Prüfung durch die Bundesnetzagentur und eine Entschei-
dung innerhalb der Frist nach § 40 Absatz ermöglichen. 

(5) 1Nicht mit dem Antrag vorgelegte Unterlagen werden nur 
berücksichtigt, wenn dadurch die Einhaltung der Zehnwochen-
regelfrist nach § 40 Absatz 5 nicht gefährdet wird. 2Sofern die 

Bundesnetzagentur während des Verfahrens zusätzliche Unter-
lagen und Auskünfte anfordert, müssen diese nur berücksichtigt 
werden, wenn das beantragende Unternehmen sie innerhalb ei-
ner von der Bundesnetzagentur gesetzten Frist vorlegt. 

(6) Kostenrechnungsmethoden sind von dem beantragenden 
Unternehmen grundsätzlich antragsübergreifend einheitlich an-
zuwenden. 

(7) Die Befugnisse nach § 47 bleiben unberührt. 

§ 44 Abweichung von genehmigten Entgelten 
(1) Unterliegen Entgelte eines Unternehmens mit beträchtlicher 
Marktmacht einer Genehmigungspflicht nach § 38, darf das 
Unternehmen keine anderen als die von der Bundesnetzagentur 
genehmigten Entgelte verlangen. 

(2) Verträge über Leistungen, die andere als die für diese ge-
nehmigten Entgelte enthalten, werden mit der Maßgabe wirk-
sam, dass das genehmigte Entgelt an die Stelle des vertraglich 
vereinbarten Entgelts tritt. 

(3) 1Eine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung zur Er-
bringung der Leistung bleibt unabhängig vom Vorliegen einer 
Entgeltgenehmigung bestehen. 2Die Bundesnetzagentur kann 
die Werbung für ein Rechtsgeschäft sowie den Abschluss, die 
Vorbereitung und die Anbahnung eines Rechtsgeschäfts, das 
ein anderes als das genehmigte oder ein nicht genehmigtes, aber 
genehmigungsbedürftiges Entgelt enthält, untersagen. 

§ 45 Verfahren der Entgeltanzeige 
(1) Hat die Bundesnetzagentur das Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht nach § 38 verpflichtet, Entgelte zur Anzeige 
zu bringen, sind ihr diese zwei Monate vor dem geplanten In-
krafttreten anzuzeigen. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur untersagt innerhalb von zwei Wo-
chen ab Zugang der Anzeige die Einführung der nach Absatz 1 
angezeigten Entgelte bis zum Abschluss ihrer Prüfung, sofern 
die geplante Entgeltmaßnahme offenkundig nicht mit § 37 ver-
einbar wäre; im Falle des § 38 Absatz 3 Satz 2 findet § 37 ent-
sprechend Anwendung. 2Für die weitere Prüfung geht die Bun-
desnetzagentur nach § 46 vor. 

§ 46 Nachträgliche Missbrauchsprüfung 
(1) 1Werden der Bundesnetzagentur Tatsachen bekannt oder be-
kannt gemacht, die die Annahme rechtfertigen, dass Entgelte 
für Zugangsleistungen von Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht nicht den Anforderungen des § 37 genügen, leitet 
die Bundesnetzagentur unverzüglich eine Überprüfung der Ent-
gelte ein; im Falle des § 38 Absatz 3 Satz 2 finde § 37 entspre-
chend Anwendung. 2Die Bundesnetzagentur teilt die Einleitung 
der Überprüfung dem betroffenen Unternehmen schriftlich oder 
elektronisch mit. 

(2) Die Bundesnetzagentur entscheidet innerhalb von zwei Mo-
naten nach Einleitung der Überprüfung nach Absatz 1. 

(3) Stellt die Bundesnetzagentur in der Entscheidung nach Ab-
satz 2 fest, dass Entgelte für Zugangsleistungen nicht den An-
forderungen des § 37 genügen, untersagt sie das nach diesem 
Gesetz verbotene Verhalten und erklärt die beanstandeten Ent-
gelte ab dem Zeitpunkt der Feststellung für unwirksam. 

(4) 1Legt das betroffene Unternehmen innerhalb eines Monats 
ab dem Zeitpunkt der Feststellung nach Absatz 3 Vorschläge 
zur Änderung der Entgelte vor, prüft die Bundesnetzagentur 
binnen eines Monats ab der Vorlage der Vorschläge, ob diese 
die festgestellten Verstöße gegen die Anforderungen des § 37 
abstellen. 2Mit der Feststellung, dass vorgelegte geänderte Ent-
gelte den Anforderungen des § 37 genügen, werden diese Ent-
gelte unverzüglich wirksam. 

(5) 1Erfolgt keine Vorlage nach Absatz 4 oder gelangt die Bun-
desnetzagentur nach Absatz 4 zu der Feststellung, dass die vor-
gelegten geänderten Entgelte ungenügend sind, ordnet die Bun-
desnetzagentur innerhalb von zwei Monaten ab Feststellung 
nach Absatz 4 Entgelte an, die den Anforderungen des § 37 ge-
nügen. 2Im Falle eines Missbrauchs im Sinne des § 37 Absatz 2 
Nummer 5 ordnet sie zudem an, in welcher Weise das Unter-
nehmen eine Entbündelung vorzunehmen hat. 

(6) Erfolgt eine Anordnung nach Absatz 5, gilt § 44 entspre-
chend.
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Unterabschnitt 2 Allgemeine Vorschriften 

§ 47 Anordnungen im Rahmen der 
Entgeltregulierung 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann im Rahmen oder zur Vorbe-
reitung von Verfahren der Entgeltregulierung nach diesem Ab-
schnitt anordnen, dass das Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht 

1. ihr detaillierte Angaben zum Leistungsangebot, zum ak-
tuellen und erwarteten Umsatz für Dienstleistungen, zu 
den aktuellen und erwarteten Absatzmengen und Kos-
ten, zu den voraussehbaren Auswirkungen auf die End-
nutzer sowie auf die anderen Unternehmen und sonstige 
Unterlagen und Angaben zur Verfügung stellt, die sie 
zur sachgerechten Ausübung der Entgeltregulierung für 
erforderlich hält, 

2. die Kostenrechnung in einer Form übermittelt, die es der 
Bundesnetzagentur ermöglicht, die für die Entgeltregu-
lierung aufgrund dieses Gesetzes notwendigen Daten zu 
erlangen oder 

3. Zugang unter bestimmten Tarifsystemen anbietet und 
bestimmte Kostendeckungsmechanismen anwendet. 

2Soweit nicht anders angeordnet, hat das Unternehmen Anga-
ben nach Satz 1 schriftlich oder elektronisch an die Bundesnetz-
agentur zu übermitteln. 3Trifft die Bundesnetzagentur eine An-
ordnung nach Satz 1 Nummer 3, hat das Unternehmen innerhalb 
von zwei Wochen einen entsprechenden Entgeltantrag vorzule-
gen. 4Die Bundesnetzagentur entscheidet nach Vorlage des An-
trags oder nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist innerhalb 
von vier Wochen. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann zur Durchsetzung der Anord-
nungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 nach Maßgabe 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld von 
bis zu einer Million Euro festsetzen. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann auch von Unternehmen, die 
nicht über beträchtliche Marktmacht verfügen, Angaben nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 verlangen sowie nach Absatz 
2 vorgehen, wenn dies zur sachgerechten Ausübung der Entgel-
tregulierung erforderlich ist. 

§ 48 Veröffentlichung 
(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht nach Unterabschnitt 1 
auferlegte Entgeltmaßnahmen. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann gegenüber dem betroffenen 
Unternehmen anordnen, in welcher Form ein Entgelt oder eine 
Entgeltänderung einschließlich der Leistungsbeschreibung und 
sonstiger entgeltrelevanter Bestandteile zu veröffentlichen ist. 

Abschnitt 4 Regulierung von Endnutzer-
leistungen 

§ 49 Regulierung von Endnutzerleistungen 
(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass die Verpflich-
tungen im Zugangsbereich nach Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 
sowie nach Abschnitt 3 nicht zur Erreichung der Ziele nach § 2 
und der Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten 
nachgelagerten Endkundenmarktes führen würden, kann die 
Bundesnetzagentur Unternehmen auch Verpflichtungen in ei-
nem Endkundenmarkt, in dem das Unternehmen über beträcht-
liche Marktmacht verfügt, auferlegen. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann nach Absatz 1 auch Entgelte 
für Endnutzerleistungen der Entgeltregulierung unterwerfen; 
Abschnitt 3 gilt entsprechend. 

Abschnitt 5 Besondere Missbrauchsauf-
sicht 

§ 50 Missbräuchliches Verhalten eines 
Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht 
(1) 1Ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht darf diese 
Stellung gegenüber Endnutzern oder gegenüber anderen Unter-
nehmen nicht missbrauchen. 2Ein Missbrauch liegt insbeson-
dere vor, wenn das Unternehmen 

1. andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig 
behindert oder 

2. die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen 
auf einem Telekommunikationsmarkt auf erhebliche 
Weise beeinträchtigt. 

3Eine Verhaltensweise nach Satz 2 Nummer 2 stellt keinen 
Missbrauch dar, wenn für sie eine sachliche Rechtfertigung 
nachgewiesen wird. 

(2) Ein Missbrauch im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 
wird vermutet, wenn 

1. das Unternehmen einzelnen Nachfragern, einschließlich 
sich selbst oder seinen Tochter- oder Partnerunterneh-
men, Vorteile gegenüber anderen Nachfragern gleichar-
tiger oder ähnlicher Leistungen einräumt oder 

2. das Unternehmen seiner Verpflichtung aus § 28 Ab-
satz 1 nicht nachkommt, indem es die Bearbeitung von 
Zugangsanträgen verzögert. 

(3) 1Werden der Bundesnetzagentur Tatsachen bekannt oder be-
kannt gemacht, die die Annahme rechtfertigen, dass ein Miss-
brauch nach Absatz 1 vorliegt, leitet die Bundesnetzagentur un-
verzüglich ein Verfahren zur Überprüfung ein und teilt dies dem 
betroffenen Unternehmen schriftlich oder elektronisch mit. 2Sie 
entscheidet regelmäßig innerhalb einer Frist von vier Monaten 
nach Einleitung des Verfahrens, ob ein Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung vorliegt. 

(4) 1Wenn die Bundesnetzagentur im Rahmen der Überprüfung 
nach Absatz 3 zu der Entscheidung gelangt, dass ein Miss-
brauch durch ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
vorliegt, ergreift sie Maßnahmen, um den Missbrauch zu been-
den. 2Dazu kann sie dem Unternehmen ein Verhalten auferlegen 
oder untersagen. 3Sie kann Verträge ganz oder teilweise für un-
wirksam erklären. 

Teil 3 Kundenschutz 

§ 51 Nichtdiskriminierung, Berücksichtigung 
der Interessen von Endnutzern mit 
Behinderungen 
(1) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und An-
bieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste dür-
fen gegenüber Endnutzern keine unterschiedlichen Anforderun-
gen oder allgemeinen Bedingungen für den Zugang zu den Net-
zen oder Diensten oder für deren Nutzung anwenden, die auf 
der Staatsangehörigkeit, auf dem Wohnsitz oder auf dem Ort 
der Niederlassung des Endnutzers beruhen, es sei denn, diese 
unterschiedliche Behandlung ist objektiv gerechtfertigt. 

(2) 1Die Interessen von Endnutzern mit Behinderungen sind von 
den Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste bei der Planung und Erbringung der Dienste zu berück-
sichtigen. 2Es ist ein Zugang zu ermöglichen, der dem Zugang 
gleichwertig ist, über den die Mehrheit der Endnutzer verfügt. 
3Der Zugang zu den Telekommunikationsdiensten muss End-
nutzern mit Behinderungen jederzeit zur Verfügung stehen. 
4Gleiches gilt für die Auswahl an Unternehmen und Diensten. 

(3) 1Nach Anhörung der betroffenen Verbände und der Unter-
nehmen stellt die Bundesnetzagentur den Bedarf nach Absatz 2 
fest, der sich aus den Bedürfnissen von Endnutzern mit Behin-
derungen ergibt. 2Zur Sicherstellung des Dienstes sowie der 
Dienstemerkmale ist die Bundesnetzagentur befugt, den Unter-
nehmen Verpflichtungen aufzuerlegen. 3Die Bundesnetzagen-
tur kann von solchen Verpflichtungen absehen, wenn eine An-
hörung der betroffenen Kreise ergibt, dass diese Dienstemerk-
male oder vergleichbare Dienste als weithin verfügbar erachtet
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werden. 

(4) 1Die Anbieter von Sprachkommunikationsdiensten stellen 
jederzeit verfügbare Vermittlungsdienste für gehörlose und hör-
geschädigte Endnutzer zu einem erschwinglichen Preis unter 
Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse bereit. 2Die 
Bundesnetzagentur ermittelt den Bedarf für diese Vermittlungs-
dienste unter Beteiligung der betroffenen Verbände und der Un-
ternehmen. 3Soweit Unternehmen keinen bedarfsgerechten 
Vermittlungsdienst bereitstellen, beauftragt die Bundesnetza-
gentur einen Leistungserbringer mit der Bereitstellung eines 
Vermittlungsdienstes zu einem erschwinglichen Preis. 4Dabei 
kann sie eine Grenze vorsehen, bis zu welcher die Nutzung des 
Vermittlungsdienstes für die Nutzer kostenfrei ist. 5Die mit die-
ser Bereitstellung nicht durch die vom Nutzer zu zahlenden Ent-
gelte gedeckten Kosten tragen die Unternehmen, die keinen be-
darfsgerechten Vermittlungsdienst bereitstellen. 6Der jeweils 
von einem Unternehmen zu tragende Anteil an diesen Kosten 
bemisst sich nach dem Verhältnis des Anteils der vom jeweili-
gen Unternehmen erbrachten abgehenden Verbindungen zum 
Gesamtvolumen der von allen zahlungspflichtigen Unterneh-
men erbrachten abgehenden Verbindungen und wird von der 
Bundesnetzagentur festgesetzt. 7Die Zahlungspflicht entfällt für 
Unternehmen, die weniger als 0,5 Prozent des Gesamtvolumens 
der abgehenden Verbindungen erbracht haben; der auf diese 
Unternehmen entfallende Teil der Kosten wird von den übrigen 
Unternehmen nach Maßgabe des Satzes 6 getragen. 8Die Bun-
desnetzagentur legt die Einzelheiten des Verfahrens der Entgel-
termittlung und Kostentragung fest. 

§ 52 Transparenz, Veröffentlichung von 
Informationen und Dienstemerkmalen zur 
Kostenkontrolle; Rechtsverordnung 
(1) 1Anbieter von Internetzugangsdiensten und öffentlich zu-
gänglichen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, die 
die Erbringung der Dienste von ihren Geschäftsbedingungen 
abhängig machen, sind verpflichtet, aktuelle Informationen zu 
veröffentlichen über 

1. geltende Preise und Tarife, 

2. die Vertragslaufzeit und die bei vorzeitiger Vertragskün-
digung anfallenden Entgelte sowie Rechte bezüglich der 
Kündigung von Angebotspaketen oder Teilen davon, 

3. Standardbedingungen für den Zugang zu den von ihnen 
für Endnutzer und Verbraucher bereitgestellten Diensten 
und deren Nutzung, 

4. die Dienstequalität einschließlich eines Angebots zur 
Überprüfbarkeit der Datenübertragungsrate, 

5. Einzelheiten über speziell für Nutzer mit Behinderungen 
bestimmte Produkte und Dienste und 

6. die tatsächliche, standortbezogene Mobilfunknetzabde-
ckung, einschließlich einer Kartendarstellung zur aktu-
ellen Netzabdeckung. 

2Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2120 bleibt hier-
von unberührt. 

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 sind Anbieter 
von Internetzugangsdiensten und öffentlich zugänglichen inter-
personellen Telekommunikationsdiensten verpflichtet, Folgen-
des zu veröffentlichen: 

1. Kontaktangaben des Unternehmens, 

2. den Umfang der angebotenen Dienste und Hauptmerk-
male jedes bereitgestellten Dienstes einschließlich etwa-
iger Mindestniveaus der Dienstequalität sowie etwaig 
auferlegter Nutzungsbeschränkungen für bereitgestellte 
Telekommunikationsendeinrichtungen, 

3. Tarife der angebotenen Dienste mit Angaben zu dem in 
bestimmten Tarifen enthaltenen Kommunikationsvolu-
men und den geltenden Tarifen für zusätzliche Kommu-
nikationseinheiten, Nummern oder Dienste, für die be-
sondere Preisbedingungen gelten, Zugangsentgelte, 
Wartungsentgelte, Nutzungsentgelte jeder Art, beson-
dere sowie zielgruppenspezifische Tarife und Zusatzent-
gelte sowie Kosten für Endgeräte, 

4. ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die von 
ihnen angebotenen Vertragslaufzeiten, die Vorausset-
zungen für einen Anbieterwechsel nach § 59, Kündi- 

 gungsbedingungen sowie Verfahren im Zusammenhang 
mit der Übertragung von Rufnummern oder anderen 
Kennungen, 

5. allgemeine und anbieterbezogene Informationen über 
die Verfahren zur Streitbeilegung und 

6. Informationen über grundlegende Rechte der Endnutzer 
von Internetzugangsdiensten oder öffentlich zugängli-
chen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, 
insbesondere 

a) zu Einzelverbindungsnachweisen, 

b) zu beschränkten und für den Endnutzer kostenlosen 
Sperren abgehender Verbindungen oder von Kurz-
wahl-Datendiensten oder, soweit technisch möglich, 
anderen Arten ähnlicher Anwendungen, 

c) zur Nutzung öffentlicher Telekommunikationsnetze 
gegen Vorauszahlung, 

d) zur Verteilung der Kosten für einen Netzanschluss 
auf einen längeren Zeitraum, 

e) zu den Folgen von Zahlungsverzug für mögliche 
Sperren, 

f) zu den Dienstemerkmalen Tonwahl- und Mehrfre-
quenzwahlverfahren und Anzeige der Rufnummer 
des Anrufers und 

g) zur Tarifberatung. 

(3) 1Die Informationen sind klar, verständlich und leicht zu-
gänglich in maschinenlesbarer Weise und in einem für Endnut-
zer mit Behinderungen barrierefreien Format bereitzustellen. 
2Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass die Anbieter diese In-
formationen veröffentlichen und regelmäßig auf den neuesten 
Stand bringen. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat, dem Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz sowie dem Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundestages Rahmenvorschriften zur Förde-
rung der Transparenz sowie zur Veröffentlichung von Informa-
tionen und zusätzlichen Dienstemerkmalen zur Kostenkontrolle 
auf dem Telekommunikationsmarkt zu erlassen. 

(5) 1In der Rechtsverordnung nach Absatz 4 können hinsichtlich 
Ort und Form der gemäß den Absätzen 2 und 3 zu veröffentli-
chenden Informationen konkretisierende Anforderungen fest-
gelegt werden. 2In der Rechtsverordnung nach Absatz 4 können 
Anbieter von Internetzugangsdiensten und öffentlich zugängli-
chen interpersonellen Telekommunikationsdiensten sowie Be-
treiber öffentlicher Telekommunikationsnetze verpflichtet wer-
den, Einrichtungen anzubieten, um die Kosten von Sprachkom-
munikationsdiensten, von Internetzugangsdiensten oder von 
nummerngebundenen interpersonellen Telekommunikations-
diensten im Falle des Artikels 115 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 zu kontrollieren. 3Die Einrichtung umfasst auch un-
entgeltliche Warnhinweise für die Verbraucher im Falle eines 
anormalen oder übermäßigen Verbrauchsverhaltens. 

(6) 1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur die Ermächtigung nach Absatz 4 durch 
Rechtsverordnung auf die Bundesnetzagentur übertragen. 2Eine 
Rechtsverordnung der Bundesnetzagentur bedarf des Einver-
nehmens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
und dem Bundestag. 

(7) 1Die Bundesnetzagentur kann selbst oder über Dritte jegli-
che Information veröffentlichen, die für Endnutzer Bedeutung 
haben kann. 2Die Bundesnetzagentur kann zur Förderung der 
Transparenz sowie zur Bereitstellung von Informationen und 
zusätzlichen Dienstemerkmalen zur Kostenkontrolle nach Ab-
satz 4 interaktive Führer oder ähnliche Techniken selbst oder 
über Dritte bereitstellen, wenn diese auf dem Markt nicht kos-
tenlos oder zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stehen. 
3Zur Bereitstellung nach Satz 3 ist die Nutzung der von Betrei-
bern öffentlicher Telekommunikationsnetze und von Anbietern



§§ 53-55 TKG 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 

 

 
TKG 

424 
 

 

 
 

 
 

 

 

 von Internetzugangsdiensten und öffentlich zugänglichen in-
terpersonellen Telekommunikationsdiensten veröffentlichten 
Informationen für die Bundesnetzagentur oder für Dritte kos-
tenlos. 

§ 53 Unabhängige Vergleichsinstrumente 
(1) Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass Verbraucher kos-
tenlosen Zugang zu mindestens einem unabhängigen Ver-
gleichsinstrument haben, mit dem diese verschiedene Internet-
zugangsdienste und öffentlich zugängliche nummerngebun-
dene interpersonelle Telekommunikationsdienste vergleichen 
und beurteilen können in Bezug auf 

1. die Preise und Tarife der für wiederkehrende oder ver-
brauchsbasierte direkte Geldzahlungen erbrachten 
Dienste und 

2. die Dienstequalität, falls eine Mindestdienstequalität an-
geboten wird oder das Unternehmen verpflichtet ist, sol-
che Informationen zu veröffentlichen. 

(2) 1Das Vergleichsinstrument nach Absatz 1 muss 

1. unabhängig von den Anbietern der Dienste betrieben 
werden und damit sicherstellen, dass die Anbieter bei 
den Suchergebnissen gleichbehandelt werden; 

2. die Inhaber und Betreiber des Vergleichsinstruments 
eindeutig offenlegen; 

3. klare und objektive Kriterien enthalten, auf die sich der 
Vergleich stützt; 

4. eine leicht verständliche und eindeutige Sprache ver-
wenden; 

5. korrekte und aktualisierte Informationen bereitstellen 
und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angeben; 

6. allen Anbietern von Internetzugangsdiensten und öffent-
lich zugänglichen interpersonellen Telekommunikati-
onsdiensten offenstehen, eine breite Palette an Angebo-
ten umfassen, die einen wesentlichen Teil des Marktes 
abdecken, sowie eine eindeutige diesbezügliche Erklä-
rung ausgeben, bevor die Ergebnisse angezeigt werden, 
falls die angebotenen Informationen keine vollständige 
Marktübersicht darstellen; 

7. ein wirksames Verfahren für die Meldung falscher Infor-
mationen vorsehen; 

8. Preise, Tarife und Dienstequalität zwischen Angeboten 
vergleichbar machen, die Verbrauchern zur Verfügung 
stehen. 

2Die Bundesnetzagentur kann sicherstellen, dass das Ver-
gleichsinstrument nach Absatz 1 Nummer 1 auch öffentlich zu-
gängliche nummernunabhängige interpersonelle Telekommu-
nikationsdienste umfasst. 

(3) 1Vergleichsinstrumente, die den Anforderungen nach Ab-
satz 2 entsprechen, werden auf Antrag des Anbieters des Ver-
gleichsinstruments von der Bundesnetzagentur zertifiziert. 2Die 
Bundesnetzagentur kann einen Dritten mit der Zertifizierung 
beauftragen. 3Falls derartige Vergleichsinstrumente im Markt 
nicht angeboten werden, schreibt die Bundesnetzagentur die 
Leistung aus. 

(4) 1Dritte dürfen die Informationen, die von Anbietern von In-
ternetzugangsdiensten oder öffentlich zugänglichen interperso-
nellen Telekommunikationsdiensten veröffentlicht werden, zur 
Bereitstellung unabhängiger Vergleichsinstrumente nutzen. 
2Die Anbieter müssen eine kostenlose Nutzung in offenen Da-
tenformaten ermöglichen. 

§ 54 Vertragsschluss und 
Vertragszusammenfassung 
(1) Bevor ein Verbraucher seine Vertragserklärung abgibt, hat 
der Anbieter anderer öffentlich zugänglicher Telekommunika-
tionsdienste als für die Bereitstellung von Diensten der Ma-
schine-Maschine-Kommunikation genutzte Übertragungs-
dienste dem Verbraucher die in Artikel 246 oder Artikel 246a 
§ 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
und die in § 55 aufgeführten Informationen zu erteilen, soweit 
diese einen von ihm zu erbringenden Dienst betreffen. 

(2) 1Die Informationen nach Absatz 1 sind dem Verbraucher in 
klarer und verständlicher Weise und auf einem dauerhaften Da-

tenträger zur Verfügung zu stellen. 2Ist die Zurverfügungstel-
lung auf einem dauerhaften Datenträger nicht möglich, sind sie 
in einem vom Anbieter bereitgestellten, leicht herunterladbaren 
Dokument zu erteilen. 3Die Informationen sind auf Anfrage in 
einem Format bereitzustellen, das für Endnutzer mit Behinde-
rungen zugänglich ist. 4Der Verbraucher ist durch den Anbieter 
ausdrücklich auf die Verfügbarkeit der bereitgestellten Infor-
mationen sowie darauf hinzuweisen, dass er über die Informa-
tionen zum Zweck der Dokumentation, der künftigen Bezug-
nahme und der unveränderten Wiedergabe nur verfügen kann, 
wenn er diese herunterlädt. 

(3) 1Bevor ein Verbraucher seine Vertragserklärung abgibt, 
stellt der Anbieter dem Verbraucher eine klare und leicht les-
bare Vertragszusammenfassung unter Verwendung des Musters 
in der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2243 der Kommis-
sion vom 17. Dezember 2019 zur Festlegung eines Musters für 
die Vertragszusammenfassung, das von den Anbietern öffent-
lich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste ge-
mäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zu verwenden ist (ABl. L 336 vom 
30.12.2019, S. 274), kostenlos zur Verfügung. 2Die Vertragszu-
sammenfassung muss die Hauptelemente der Informations-
pflichten darlegen und umfasst mindestens folgende Informati-
onen: 

1. Name, Anschrift und Kontaktangaben des Anbieters so-
wie Kontaktangaben für Beschwerden, falls diese sich 
von ersteren unterscheiden, 

2. die wesentlichen Merkmale der einzelnen zu erbringen-
den Dienste, 

3. die jeweiligen Preise für die Aktivierung der Telekom-
munikationsdienste und alle wiederkehrenden oder ver-
brauchsabhängigen Entgelte, wenn die Dienste gegen di-
rekte Geldzahlung erbracht werden, 

4. die Laufzeit des Vertrages und die Bedingungen für 
seine Verlängerung und Kündigung, 

5. die Nutzbarkeit der Produkte und Dienste für Endnutzer 
mit Behinderungen und 

6. im Hinblick auf Internetzugangsdienste auch eine Zu-
sammenfassung der gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe d und e der Verordnung (EU) 2015/2120 erforder-
lichen Informationen. 

3Ist es aus objektiven technischen Gründen nicht möglich, die 
Vertragszusammenfassung vor Abgabe der Vertragserklärung 
des Verbrauchers zur Verfügung zu stellen, so muss sie dem 
Verbraucher unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung 
gestellt werden. 4Die Wirksamkeit des Vertrages hängt davon 
ab, dass der Verbraucher nach Erhalt der Vertragszusammen-
fassung den Vertrag in Textform genehmigt. 5Genehmigt der 
Verbraucher den Vertrag nicht, so steht dem Anbieter, wenn er 
gegenüber dem Verbraucher in Erwartung der Genehmigung 
den Telekommunikationsdienst erbracht hat, kein Anspruch auf 
Wertersatz zu. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Informationen wer-
den Inhalt des Vertrages, es sei denn, die Vertragsparteien ha-
ben ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

§ 55 Informationsanforderungen für Verträge 
(1) Bevor ein Verbraucher seine Vertragserklärung abgibt, hat 
der Anbieter anderer öffentlich zugänglicher Telekommunika-
tionsdienste als für die Bereitstellung von Diensten der Ma-
schine-Maschine-Kommunikation genutzter Übermittlungs-
dienste dem Verbraucher folgende Informationen umfassend, 
klar und leicht zugänglich zur Verfügung zu stellen: 

1. die gemäß Anhang VIII Teil A der Richtlinie (EU) 
2018/1972 zu erteilenden Informationen und 

2. Informationen über die Entschädigung der Endnutzer 
durch ihre Anbieter für den Fall, dass diese die Ver-
pflichtungen zum Anbieterwechsel oder bei einer Ruf-
nummernmitnahme nicht einhalten oder Kundendienst- 
und Installationstermine versäumen. 

(2) Bevor ein Verbraucher seine Vertragserklärung abgibt, stel-
len Anbieter von Internetzugangsdiensten und öffentlich zu-
gänglichen interpersonellen Telekommunikationsdiensten zu-
sätzlich zu den Informationen nach Absatz 1 die Informationen
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nach Anhang VIII Teil B der Richtlinie (EU) 2018/1972 zur 
Verfügung. 

(3) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze sind dazu 
verpflichtet, Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommuni-
kationsdienste die für die Erfüllung der Informationspflichten 
benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn aus-
schließlich die Betreiber über diese Informationen verfügen. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur kann nach Beteiligung der betroffe-
nen Verbände und der Unternehmen festlegen, welche Min-
destangaben nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich sind. 
2Hierzu kann die Bundesnetzagentur die Anbieter öffentlich zu-
gänglicher Telekommunikationsdienste, die nicht nur Übertra-
gungsdienste für Dienste der Maschine-Maschine-Kommuni-
kation bereitstellen, oder die Betreiber öffentlicher Telekom-
munikationsnetze verpflichten, Daten zum tatsächlichen Min-
destniveau der Dienstequalität zu erheben, eigene Messungen 
durchzuführen oder Hilfsmittel zu entwickeln, die es dem End-
nutzer ermöglichen, eigenständige Messungen durchzuführen. 
3Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich auf ihrer Inter-
netseite einen Bericht über ihre Erhebungen und Erkenntnisse, 
in dem insbesondere dargestellt wird, inwiefern 

1. die Anbieter von Internetzugangsdiensten die Informati-
onen zur Verfügung stellen, die nach Absatz 2 und 
nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2015/2120 erforderlich sind, 

2. erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkeh-
rende Abweichungen zwischen der nach Satz 2 gemes-
senen Dienstequalität und den nach Artikel 4 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 
2015/2120 im Vertrag enthaltenen Angaben festgestellt 
wurden und 

3. Anforderungen und Maßnahmen nachArtikel 5 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 
2015/2120 notwendig und wirksam sind. 

§ 56 Vertragslaufzeit, Kündigung nach 
stillschweigender Vertragsverlängerung 
(1) 1Die anfängliche Laufzeit eines Vertrages zwischen einem-
Verbraucher und einem Anbieter öffentlich zugänglicher Tele-
kommunikationsdienste, der nicht nur nummernunabhängige 
interpersonelle Telekommunikationsdienste oder Übertra-
gungsdienste für die Bereitstellung von Diensten der Maschine-
Maschine-Kommunikation zum Gegenstand hat, darf 24 Mo-
nate nicht überschreiten. 2Anbieter sind vor Vertragsschluss 
verpflichtet, einem Verbraucher einen Vertrag mit einer anfäng-
lichen Laufzeit von höchstens zwölf Monaten anzubieten. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden für Verträge, die nur die Her-
stellung einer physischen Verbindung zum Gegenstand haben, 
ohne dabei Endgeräte oder Dienste zu umfassen, auch wenn mit 
dem Verbraucher vereinbart wird, dass er die vereinbarte Ver-
gütung über einen Zeitraum in Raten zahlen kann, der 24 Mo-
nate übersteigt. 

(3) 1Ist in einem Vertrag zwischen einem Endnutzer und einem 
Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste, 
der nicht nur nummernunabhängige interpersonelle Telekom-
munikationsdienste oder Übertragungsdienste für die Bereit-
stellung von Diensten der Maschine-Maschine-Kommunika-
tion zum Gegenstand hat, vorgesehen, dass er sich nach Ablauf 
der anfänglichen Vertragslaufzeit stillschweigend verlängert, 
wenn der Endnutzer den Vertrag nicht rechtzeitig kündigt, kann 
der Endnutzer einen solchen Vertrag nach Ablauf der anfängli-
chen Vertragslaufzeit jederzeit unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat kündigen. 2Der Anbieter muss den 
Endnutzer rechtzeitig vor einer Verlängerung des Vertrages auf 
einem dauerhaften Datenträger hinweisen auf 

1. die stillschweigende Verlängerung des Vertrages, 

2. die Möglichkeit, die Verlängerung des Vertrages durch 
seine rechtzeitige Kündigung zu verhindern, und 

3. das Recht, einen verlängerten Vertrag nach Satz 1 zu 
kündigen. 

(4) 1Durch eine Kündigung aufgrund des Absatzes 3 Satz 1 dür-
fen einem Endnutzer keine Kosten entstehen. 2Wenn ein End-
nutzer berechtigt ist, einen Vertrag vor dem Ende der vereinbar-
ten Laufzeit zu kündigen, darf von ihm über einen Wertersatz 

für einbehaltene Endgeräte hinaus keine Entschädigung ver-
langt werden. 3Der Wertersatz darf weder höher sein als der 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbarte zeitanteilige 
Wert der Geräte noch als die Restentgelte, die noch für den 
Dienst angefallen wären, wenn dieser nicht vorzeitig gekündigt 
worden wäre. 4Spätestens mit Zahlung des Wertersatzes muss 
der Anbieter alle einschränkenden Bedingungen für die Nut-
zung dieser Endgeräte in anderen Telekommunikationsnetzen 
kostenlos aufheben. 

(5) 1Anbieter eines Internetzugangsdienstes stellen unentgelt-
lich sicher, dass Endnutzer während eines angemessenen Zeit-
raums nach Beendigung des Vertrages mit dem Anbieter des 
Internetzugangsdienstes weiterhin Zugang zu E-Mails haben, 
die unter der Mail-Domain des Anbieters bereitgestellt wurden, 
und dass Endnutzer diese E-Mails an eine vom Endnutzer fest-
gelegte andere E-Mail-Adresse weiterleiten können. 2Die Bun-
desnetzagentur kann den angemessenen Zeitraum nach Satz 1 
festlegen. 

§ 57 Vertragsänderung, Minderung und 
außerordentliche Kündigung 
(1) 1Hat ein Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunika-
tionsdienste sich durch Allgemeine Geschäftsbedingungen vor-
behalten, einen Vertrag einseitig zu ändern und ändert er die 
Vertragsbedingungen einseitig, kann der Endnutzer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Kosten kündi-
gen, es sei denn, die Änderungen sind 

1. ausschließlich zum Vorteil des Endnutzers, 

2. rein administrativer Art und haben keine negativen Aus-
wirkungen auf den Endnutzer oder 

3. unmittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatlich gel-
tendes Recht vorgeschrieben. 

2Die Kündigung kann innerhalb von drei Monaten ab dem Zeit-
punkt erklärt werden, in dem die Unterrichtung des Anbieters 
über die Vertragsänderung, die den Anforderungen des Absat-
zes 2 Satz 1 entspricht, dem Endnutzer zugeht. 3Der Vertrag 
kann durch die Kündigung frühestens zu dem Zeitpunkt beendet 
werden, zu dem die Vertragsänderung wirksam werden soll. 
4Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden auf Verträge, die nur 
nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikations-
dienste zum Gegenstand haben. 

(2) 1Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste müssen Endnutzer mindestens einen Monat, höchstens 
zwei Monate, bevor eine Vertragsänderung nach Absatz 1 Satz 
1 wirksam werden soll, klar und verständlich auf einem dauer-
haften Datenträger über Folgendes unterrichten: 

1. den Inhalt und den Zeitpunkt der Vertragsänderung und 

2. ein bestehendes Kündigungsrecht des Endnutzers nach 
Absatz 1 Satz 1 bis 3. 

2Die Bundesnetzagentur kann das Format für die Unterrichtung 
über Vertragsänderungen und zum Kündigungsrecht nach Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3 festlegen. 

(3) 1Anbieter beraten die Endnutzer hinsichtlich des für den je-
weiligen Endnutzer besten Tarifs in Bezug auf ihre Dienste. 
2Sie berücksichtigen hierbei insbesondere den Umfang der vom 
Endnutzer aktuell vertraglich vereinbarten Dienste, insbeson-
dere in Bezug auf das enthaltene Datenvolumen. 3Anbieter er-
teilen Endnutzern Informationen über den hiernach ermittelten 
besten Tarif mindestens einmal pro Jahr. 

(4) 1Im Falle von 

1. erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wieder-
kehrenden Abweichungen bei der Geschwindigkeit oder 
bei anderen Dienstequalitätsparametern zwischen der 
tatsächlichen Leistung der Internetzugangsdienste und 
der vom Anbieter der Internetzugangsdienste gemäß Ar-
tikel 4 Absatz 1 Buchstabe a bis d der Verordnung (EU) 
2015/2120 angegebenen Leistung, die durch einen von 
der Bundesnetzagentur bereitgestellten oder von ihr oder 
einem von ihr beauftragten Dritten zertifizierten Über-
wachungsmechanismus ermittelt wurden, oder 

2. anhaltenden oder häufig auftretenden erheblichen Ab-
weichungen zwischen der tatsächlichen und der im Ver-
trag angegebenen Leistung eines Telekommunikations-
dienstes mit Ausnahme eines Internetzugangsdienstes,
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 ist der Verbraucher unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe 
berechtigt, das vertraglich vereinbarte Entgelt zu min-
dern oder den Vertrag außerordentlich ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen. 2Bei der Minderung 
ist das vertraglich vereinbarte Entgelt in dem Verhältnis 
herabzusetzen, in welchem die tatsächliche Leistung von 
der vertraglich vereinbarten Leistung abweicht. 3Ist der 
Eintritt der Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 1 oder 
2 unstreitig oder vom Verbraucher nachgewiesen wor-
den, besteht das Recht des Verbrauchers zur Minderung 
so lange fort, bis der Anbieter den Nachweis erbringt, 
dass er die vertraglich vereinbarte Leistung ordnungsge-
mäß erbringt. 4Im Falle des vollständigen Ausfalls eines 
Dienstes ist eine erhaltene Entschädigung nach § 58 Ab-
satz 3 auf die Minderung anzurechnen. 5Für eine Kündi-
gung nach Satz 1 ist § 314 Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 6Für die Ent-
schädigung des Anbieters im Falle einer Kündigung 
nach Satz 1 gilt § 56 Absatz 4 Satz 2 bis 4 entsprechend. 

(5) Die Bundesnetzagentur kann die unbestimmten Begriffe der 
erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehren-
den Abweichung bei der Geschwindigkeit nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 sowie der anhaltenden oder häufig auftretenden er-
heblichen Abweichungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 nach 
Anhörung der betroffenen Kreise durch Allgemeinverfügung 
konkretisieren. 

§ 58 Entstörung 
(1) 1Der Verbraucher kann von einem Anbieter eines öffentlich 
zugänglichen Telekommunikationsdienstes verlangen, dass 
dieser eine Störung unverzüglich und unentgeltlich beseitigt, es 
sei denn, der Verbraucher hat die Störung selbst zu vertreten. 
2Satz 1 gilt nicht für nummernunabhängige interpersonelle Te-
lekommunikationsdienste oder die Bereitstellung von Übertra-
gungsdiensten für Dienste der Maschine-Maschine-Kommuni-
kation. 3Der Verbraucher hat bei der Entstörung eine Mitwir-
kungspflicht. 

(2) 1Der Anbieter hat den Eingang einer Störungsmeldung so-
wie die Vereinbarung von Kundendienst- und Installationster-
minen jeweils unverzüglich gegenüber dem Verbraucher zu do-
kumentieren. 2Wenn der Anbieter die Störung nicht innerhalb 
eines Kalendertages nach Eingang der Störungsmeldung besei-
tigen kann, ist er verpflichtet, den Verbraucher spätestens inner-
halb des Folgetages darüber zu informieren, welche Maßnah-
men er eingeleitet hat und wann die Störung voraussichtlich be-
hoben sein wird. 

(3) 1Wird die Störung nicht innerhalb von zwei Kalendertagen 
nach Eingang der Störungsmeldung beseitigt, kann der Ver-
braucher ab dem Folgetag für jeden Tag des vollständigen Aus-
falls des Dienstes eine Entschädigung verlangen, es sei denn, 
der Verbraucher hat die Störung oder ihr Fortdauern zu vertre-
ten, oder die vollständige Unterbrechung des Dienstes beruht 
auf gesetzlich festgelegten Maßnahmen nach diesem Gesetz, 
der Verordnung (EU) 2015/2120, sicherheitsbehördlichen An-
ordnungen oder höherer Gewalt. 2Die Höhe der Entschädigung 
beträgt am dritten und vierten Tag 5 Euro oder 10 Prozent und 
ab dem fünften Tag 10 Euro oder 20 Prozent der vertraglich 
vereinbarten Monatsentgelte bei Verträgen mit gleichbleiben-
dem monatlichem Entgelt, je nachdem, welcher Betrag höher 
ist. 3Soweit der Verbraucher wegen der Störung eine Minderung 
nach § 57 Absatz 4 geltend macht, ist diese Minderung auf eine 
nach diesem Absatz zu zahlende Entschädigung anzurechnen. 
4Das Recht des Verbrauchers, einen über die Entschädigung 
nach diesem Absatz hinausgehenden Schadensersatz zu verlan-
gen, bleibt unberührt. 5Die Entschädigung ist auf einen solchen 
Schadensersatz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz ist auf 
die Entschädigung anzurechnen. 

(4) 1Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder Installationster-
min vom Anbieter versäumt, kann der Verbraucher für jeden 
versäumten Termin eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro 
oder 20 Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes 
bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je 
nachdem welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der 
Verbraucher hat das Versäumnis des Termins zu vertreten. 2Ab-
satz 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur kann weitere Einzelheiten der Ent-
störung durch Festlegung regeln. 2Dabei kann sie insbesondere 
auch weitere Fristen, Dokumentations- und Informationsanfor-
derungen zum Beginn und Ablauf des Entstörungsverfahrens 
sowie Anforderungen an die Vereinbarung und Dokumentation 
von Kundendienst- und Installationsterminen festlegen. 

§ 59 Anbieterwechsel und Rufnummernmit-
nahme 
(1) 1Anbieterwechsel und Rufnummernmitnahme erfolgen un-
ter Leitung des aufnehmenden Anbieters. 2Anbieter von Inter-
netzugangsdiensten und öffentlich zugänglichen nummernge-
bundenen interpersonellen Telekommunikationsdiensten ertei-
len Endnutzern vor und während des Anbieterwechsels ausrei-
chende Informationen. 3Der aufnehmende und der abgebende 
Anbieter sowie die Betreiber öffentlicher Telekommunikations-
netze sind dabei zur Zusammenarbeit verpflichtet. 4Sie sorgen 
dafür, dass es keine Unterbrechung des Dienstes gibt, sie ver-
zögern oder missbrauchen den Wechsel oder die Rufnummern-
mitnahme nicht und führen diese nicht ohne vertragliche Ver-
einbarung des Endnutzers mit dem aufnehmenden Anbieter 
durch. 

(2) 1Die Anbieter müssen bei einem Anbieterwechsel sicherstel-
len, dass die Leistung des abgebenden Anbieters gegenüber 
dem Endnutzer nicht unterbrochen wird, bevor die vertragli-
chen und technischen Voraussetzungen für einen Anbieter-
wechsel vorliegen, es sei denn, der Endnutzer verlangt dies. 
2Der aufnehmende Anbieter stellt sicher, dass die Aktivierung 
des Telekommunikationsdienstes am mit dem Endnutzer aus-
drücklich vereinbarten Tag unverzüglich erfolgt. 3Bei einem 
Anbieterwechsel darf der Dienst des Endnutzers nicht länger als 
einen Arbeitstag unterbrochen werden. 4Schlägt der Wechsel 
innerhalb dieser Frist fehl, gilt Satz 2 entsprechend. 

(3) 1Der abgebende Anbieter hat ab Vertragsende bis zum Ende 
der Leistungspflicht nach Absatz 2 Satz 2 gegenüber dem End-
nutzer einen Anspruch auf Entgeltzahlung. 2Die Höhe des Ent-
gelts richtet sich nach den ursprünglich vereinbarten Vertrags-
bedingungen mit der Maßgabe, dass sich die vereinbarten An-
schlussentgelte nach Vertragsende um 50 Prozent reduzieren, 
es sei denn, der abgebende Anbieter weist nach, dass der End-
nutzer die Verzögerung des Anbieterwechsels zu vertreten hat. 
3Der abgebende Anbieter hat im Falle des Absatzes 2 Satz 1 
gegenüber dem Endnutzer eine taggenaue Abrechnung vorzu-
nehmen. 4Der Anspruch des aufnehmenden Anbieters auf Ent-
geltzahlung gegenüber dem Endnutzer entsteht nicht vor erfolg-
reichem Abschluss des Anbieterwechsels. 

(4) 1Wird der Dienst des Endnutzers bei einem Anbieterwechsel 
länger als einen Arbeitstag unterbrochen, kann der Endnutzer 
vom abgebenden Anbieter für jeden weiteren Arbeitstag der 
Unterbrechung eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro oder 
20 Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei 
Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nach-
dem welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der End-
nutzer hat die Verzögerung zu vertreten. 2Wird ein vereinbarter 
Kundendienst- oder Installationstermin vom abgebenden oder 
aufnehmenden Anbieter versäumt, kann der Endnutzer von dem 
jeweiligen Anbieter für jeden versäumten Termin eine Entschä-
digung in Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des vertraglich 
vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit gleichbleiben-
dem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag höher ist, 
verlangen, es sei denn, der Endnutzer hat das Versäumnis des 
Termins zu vertreten. 3Auf eine nach diesem Absatz geschul-
dete Entschädigung ist § 58 Absatz 3 Satz 4 und 5 entsprechend 
anwendbar. 

(5) 1Anbieter öffentlich zugänglicher nummerngebundener in-
terpersoneller Telekommunikationsdienste müssen sicherstel-
len, dass Endnutzer auf Antrag die ihnen zugeteilte Rufnummer 
beibehalten können (Rufnummernmitnahme) 2Ist für die Ruf-
nummernmitnahme eine Portierung notwendig, können Ruf-
nummern unabhängig von dem Anbieter, der den Dienst er-
bringt, wie folgt portiert werden: 

1. im Falle geografisch gebundener Rufnummern an einem 
bestimmten Standort und 

2. im Falle nicht geografisch gebundener Rufnummern an 
jedem Standort.
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3Die Sätze 1 und 2 gelten nur innerhalb der Nummernbereiche 
oder Nummernteilbereiche, die für einen bestimmten Dienst 
festgelegt wurden. 4Insbesondere ist die Portierung von Ruf-
nummern für Sprachkommunikationsdienste an festen Standor-
ten zu solchen ohne festen Standort und umgekehrt unzulässig. 

(6) 1Anbieter öffentlich zugänglicher nummerngebundener in-
terpersoneller Telekommunikationsdienste stellen sicher, dass 
Endnutzer, die einen Vertrag kündigen, die Rufnummernmit-
nahme nach Absatz 5 bis zu einem Monat nach Vertragsende 
beantragen können. 2Die Mitnahme der Rufnummer und deren 
technische Aktivierung erfolgen an dem mit dem Endnutzer 
vereinbarten Tag, spätestens innerhalb des folgenden Arbeitsta-
ges. 3Erfolgen die Mitnahme der Rufnummer und deren techni-
sche Aktivierung nicht spätestens innerhalb des folgenden Ar-
beitstages, kann der Endnutzer von dem Anbieter, der die Ver-
zögerung zu vertreten hat, eine Entschädigung in Höhe von 10 
Euro für jeden Tag der Verzögerung verlangen; § 58 Absatz 3 
Satz 4 und 5 ist entsprechend anwendbar. 4Für die Anbieter öf-
fentlich zugänglicher Mobilfunkdienste gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe, dass der Endnutzer jederzeit die Mitnahme der ihm zuge-
teilten Rufnummer verlangen kann. 5Der bestehende Vertrag 
zwischen dem Endnutzer und dem Anbieter öffentlich zugäng-
licher Mobilfunkdienste bleibt davon unberührt. 6Auf Verlan-
gen hat der abgebende Anbieter dem Endnutzer eine neue Ruf-
nummer zuzuteilen. 

(7) 1Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass die Preise, die im 
Zusammenhang mit der Rufnummernportierung und dem An-
bieterwechsel zwischen Anbietern berechnet werden, die ein-
malig entstehenden Kosten nicht überschreiten. 2Etwaige Ent-
gelte unterliegen einer nachträglichen Regulierung. 3Für die Re-
gulierung der Entgelte gilt § 46 entsprechend. 4Die Bundesnetz-
agentur stellt ferner sicher, dass Endnutzern für die 
Rufnummernmitnahme keine direkten Entgelte berechnet wer-
den. 

(8) 1Die Bundesnetzagentur kann unter Berücksichtigung des 
Vertragsrechts, der technischen Machbarkeit und der Notwen-
digkeit, den Endnutzern die Kontinuität der Dienstleistung zu 
gewährleisten, weitere Einzelheiten für den Anbieterwechsel 
und die Rufnummernmitnahme festlegen. 2Dazu gehört auch, 
falls technisch machbar, eine Auflage, die Anlage des Anbie-
terprofils des aufnehmenden Anbieters auf der SIM-Karte über 
Luftschnittstellen durchzuführen, sofern der Endnutzer nichts 
anderes beantragt.  3Für Endnutzer, die keine Verbraucher sind 
und mit denen der Anbieter von öffentlich zugänglichen Tele-
kommunikationsdiensten eine Individualvereinbarung getrof-
fen hat, kann die Bundesnetzagentur von den Absätzen 1 und 2 
abweichende Regelungen treffen. 

§ 60 Umzug 
(1) 1Wenn ein Verbraucher seinen Wohnsitz wechselt und seine 
Verträge weiterführen möchte, ist der Anbieter von öffentlich 
zugänglichen Telekommunikationsdiensten verpflichtet, die 
vertraglich geschuldete Leistung an dem neuen Wohnsitz des 
Verbrauchers ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit 
und der sonstigen Vertragsinhalte zu erbringen, soweit er diese 
dort anbietet. 2Der Anbieter kann ein angemessenes Entgelt für 
den durch den Umzug entstandenen Aufwand verlangen, das je-
doch nicht höher sein darf als das für die Schaltung eines Neu-
anschlusses vorgesehene Entgelt. 

(2) 1Wird die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohn-
sitz nicht angeboten, kann der Verbraucher den Vertrag unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. 
2Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs 
oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. 

(3) 1Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikati-
onsdiensten sowie Betreiber öffentlicher Telekommunikations-
netze arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass die Aktivie-
rung des Telekommunikationsdienstes am neuen Wohnsitz zu 
dem mit dem Verbraucher ausdrücklich vereinbarten Tag er-
folgt. 2§ 58 Absatz 3 und § 59 Absatz 4 gelten entsprechend. 

(4) Die Bundesnetzagentur kann unter Berücksichtigung des 
Vertragsrechts, der technischen Machbarkeit und der Notwen-
digkeit, den Endnutzern die Kontinuität der Dienstleistung zu 
gewährleisten, die Einzelheiten des Verfahrens für den Umzug 
festlegen. 

§ 61 Selektive Sperre zum Schutz vor Kosten, 
Sperre bei Zahlungsverzug 
(1) 1Endnutzer können von dem Anbieter von Sprachkommuni-
kationsdiensten, von dem Anbieter von Internetzugangsdiens-
ten und von dem Anbieter des Anschlusses an das öffentliche 
Telekommunikationsnetz verlangen, dass die Nutzung ihres 
Netzzugangs für bestimmte Rufnummernbereiche im Sinne von 
§ 3 Nummer 50 sowie für Kurzwahldienste unentgeltlich netz-
seitig gesperrt wird, soweit dies technisch möglich ist. 2Die 
Freischaltung der gesperrten Rufnummernbereiche und der 
Kurzwahldienste kann kostenpflichtig sein. 

(2) Endnutzer können von dem Anbieter öffentlich zugängli-
cher Mobilfunkdienste und von dem Anbieter des Anschlusses 
an das öffentliche Mobilfunknetz verlangen, dass die Identifi-
zierung ihres Mobilfunkanschlusses zur Inanspruchnahme und 
Abrechnung einer neben der Verbindung erbrachten Leistung 
unentgeltlich netzseitig gesperrt wird. 

(3) 1Anbieter von Sprachkommunikationsdiensten und Anbie-
ter von Internetzugangsdiensten dürfen zu erbringende Leistun-
gen für einen Verbraucher unbeschadet anderer gesetzlicher 
Vorschriften nur nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze 
ganz oder teilweise mittels einer Sperre verweigern. 2§ 164 Ab-
satz 1 bleibt unberührt. 

(4) 1Wegen Zahlungsverzugs des Verbrauchers darf der Anbie-
ter eine Sperre durchführen, wenn der Verbraucher bei wieder-
holter Nichtzahlung und nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit 
Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug 
ist. 2Der Anbieter muss die Sperre mindestens zwei Wochen zu-
vor schriftlich androhen und dabei auf die Möglichkeit des Ver-
brauchers, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, hinwei-
sen. 3Bei der Berechnung der Höhe des Betrags nach Satz 1 blei-
ben nicht titulierte Forderungen, die der Verbraucher form- und 
fristgerecht und schlüssig begründet beanstandet hat, außer Be-
tracht. 4Ebenso bleiben nicht titulierte bestrittene Forderungen 
Dritter außer Betracht. 5Dies gilt auch dann, wenn diese Forde-
rungen abgetreten worden sind. 

(5) Der Anbieter darf eine Sperre durchführen, wenn der be-
gründete Verdacht besteht, dass der Anschluss des Endnutzers 
missbräuchlich benutzt oder von Dritten manipuliert wird. 

(6) 1Die Sperre ist auf die vom Zahlungsverzug oder Miss-
brauch betroffenen Leistungen zu beschränken. 2Im Falle strit-
tiger hoher Rechnungen für Mehrwertdienste muss dem Ver-
braucher weiterhin Zugang zu einem Mindestangebot an 
Sprachkommunikations- undBreitbandinternetzugangsdiensten 
gewährt werden. 3Sofern der Zahlungsverzug einen Dienst be-
trifft, der Teil eines Angebotspakets ist, kann der Anbieter nur 
den betroffenen Bestandteil des Angebotspakets sperren. 4Eine 
auch ankommende Sprachkommunikation erfassende Vollsper-
rung darf frühestens eine Woche nach Sperrung abgehender 
Sprachkommunikation erfolgen. 

(7) Die Sperre darf nur aufrechterhalten werden, solange der 
Grund für die Sperre fortbesteht. 

§ 62 Rechnungsinhalte, Teilzahlungen 
(1) Rechnungen an Endnutzer müssen Folgendes enthalten: 

1. die konkrete Bezeichnung der in Rechnung gestellten 
Leistungen, 

2. den Namen und die ladungsfähige Anschrift des rech-
nungsstellenden Anbieters, 

3. bei einem rechnungsstellenden Anbieter mit Sitz im 
Ausland zusätzlich die ladungsfähige Anschrift eines 
allgemeinen Zustellungsbevollmächtigten im Inland, 
und 

4. eine nationale Ortsnetzrufnummer oder eine kostenfreie 
Kundendiensttelefonnummer, E-Mail-Adresse und In-
ternetseite des rechnungsstellenden Anbieters. 

(2) 1Sofern Fremdforderungen oder abgetretene Forderungen 
Dritter (Drittanbieter) mit ausgewiesen werden, müssen Rech-
nungen an Endnutzer zusätzlich folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen und die ladungsfähige Anschriften des 
Drittanbieters, 

2. eine nationale Ortsnetzrufnummer oder eine kostenfreie 
Kundendiensttelefonnummer, des Drittanbieters,
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3. den Hinweis auf eine Internetseite mit den folgenden 
leicht auffindbaren Informationen des Drittanbieters: 

a) E-Mailadresse, 

b) ladungsfähige Anschrift des Drittanbieters, 

c) bei einem Drittanbieter mit Sitz im Ausland zusätz-
lich die ladungsfähige Anschrift eines allgemeinen 
Zustellungsbevollmächtigten im Inland. 

2§ 65 bleibt unberührt. 3Zahlt der Endnutzer den Gesamtbetrag 
der Rechnung an den rechnungsstellenden Anbieter, so befreit 
ihn diese Zahlung von der Zahlungsverpflichtung auch gegen-
über dem Drittanbieter. 

(3) Hat der Endnutzer vor oder bei der Zahlung nichts anderes 
bestimmt, so sind Teilzahlungen an den rechnungsstellenden 
Anbieter auf die in der Rechnung ausgewiesenen Forderungen 
nach ihrem Anteil an der Gesamtforderung der Rechnung zu 
verrechnen. 

(4) Das rechnungsstellende Unternehmen muss den Rechnungs-
empfänger in der Rechnung darauf hinweisen, dass dieser be-
rechtigt ist, begründete Einwendungen gegen einzelne in der 
Rechnung gestellte Forderungen zu erheben. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur legt nach Anhörung der betroffenen 
Unternehmen, Fachkreise und Verbraucherverbände Verfahren 
fest, die die Anbieter öffentlich zugänglicher Mobilfunkdienste 
und die Anbieter des Anschlusses an das öffentliche Mobilfunk-
netz anwenden müssen, um die Identifizierung eines Mobil-
funkanschlusses zur Inanspruchnahme und Abrechnung einer 
neben der Verbindung erbrachten Leistung zu nutzen. 2Diese 
Verfahren sollen den Endnutzer wirksam davor schützen, dass 
eine neben der Verbindung erbrachte Leistung gegen seinen 
Willen in Anspruch genommen und abgerechnet wird. 3Die 
Bundesnetzagentur veröffentlicht die Verfahren und überprüft 
sie in regelmäßigen Abständen auf ihre Wirksamkeit. 

§ 63 Verbindungspreisberechnung 
(1) Bei der Abrechnung sind Anbieter öffentlich zugänglicher 
nummerngebundener interpersoneller Telekommunikations-
dienste und Anbieter von Internetzugangsdiensten verpflichtet, 

1. die Dauer und den Zeitpunkt zeitabhängig tarifierter 
Verbindungen von nummerngebundenen interpersonel-
len Telekommunikationsdiensten und Internetzugangs-
diensten unter regelmäßiger Abgleichung mit einem 
amtlichen Zeitnormal zu ermitteln, 

2. die für die Tarifierung relevanten Entfernungszonen zu 
ermitteln, 

3. die übertragene Datenmenge bei volumenabhängig tari-
fierten Verbindungen von nummerngebundenen inter-
personellen Telekommunikationsdiensten und Internet-
zugangsdiensten nach einem nach Absatz 3 vorgegebe-
nen Verfahren zu ermitteln und 

4. die Systeme, Verfahren und technischen Einrichtungen, 
mit denen auf der Grundlage der ermittelten Verbin-
dungsdaten die Entgeltforderungen berechnet werden, 
einer regelmäßigen Kontrolle auf Abrechnungsgenauig-
keit und Übereinstimmung mit den vertraglich verein-
barten Entgelten zu unterziehen. 

(2) 1Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 
die Abrechnungsgenauigkeit und Entgeltrichtigkeit der Daten-
verarbeitungseinrichtungen nach Absatz 1 Nummer 4 sind 
durch ein Qualitätssicherungssystem sicherzustellen oder ein-
mal jährlich durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige oder vergleichbare Stellen überprüfen zu lassen. 2Zum 
Nachweis der Einhaltung dieser Bestimmung ist der Bundes-
netzagentur die Prüfbescheinigung einer akkreditierten Zertifi-
zierungsstelle für Qualitätssicherungssysteme oder das Prüfer-
gebnis eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen vorzulegen. 

(3) Die Bundesnetzagentur legt im Benehmen mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik Anforderungen 
an die Systeme und Verfahren zur Ermittlung des Entgelts vo-
lumenabhängig tarifierter Verbindungen nach Absatz 1 Num-
mer 2 bis 4 nach Anhörung der betroffenen Unternehmen, Fach-
kreise und Verbraucherverbände fest. 

§ 64 Vorausbezahlung 
(1) Verbraucher müssen die Möglichkeit haben, auf Vorauszah-
lungsbasis Zugang zum öffentlichen Telekommunikationsnetz 
zu erhalten und Sprachkommunikationsdienste, Internetzu-
gangsdienste oder öffentlich zugängliche nummerngebundene 
interpersonelle Telekommunikationsdienste in Anspruch neh-
men zu können. 

(2) Für den Fall, dass eine Leistung nach Absatz 1 nicht ange-
boten wird, schreibt die Bundesnetzagentur die Leistung aus. 

(3) Die Einzelheiten kann die Bundesnetzagentur festlegen. 

(4) Bei vorausbezahlten Diensten erstattet der bisherige Anbie-
ter dem Verbraucher auf Anfrage bei Beendigung des Vertrages 
das Restguthaben. 

§ 65 Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis 
(1) 1Der Endnutzer kann von dem Anbieter öffentlich zugängli-
cher nummerngebundener interpersoneller Telekommunikati-
onsdienste und von dem Anbieter von Internetzugangsdiensten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft eine nach Einzelverbin-
dungen aufgeschlüsselte Rechnung (Einzelverbindungsnach-
weis) verlangen, die zumindest die Angaben enthält, die für eine 
Nachprüfung der Teilbeträge der Rechnung erforderlich sind. 
2Dies gilt nicht, soweit technische Hindernisse der Erteilung 
von Einzelverbindungsnachweisen entgegenstehen oder wegen 
der Art des Rechtsgeschäfts eine Rechnung grundsätzlich nicht 
erteilt wird. 3Die Rechtsvorschriften zum Schutz personenbe-
zogener Daten bleiben unberührt. 

(2) 1Die Einzelheiten darüber, welche Angaben in der Regel für 
einen Einzelverbindungsnachweis erforderlich und in welcher 
Form diese Angaben jeweils mindestens zu erteilen sind, kann 
die Bundesnetzagentur durch Verfügung festlegen. 2Der End-
nutzer kann einen auf diese Festlegungen beschränkten Einzel-
verbindungsnachweis verlangen, für den kein Entgelt erhoben 
werden darf. 

§ 66 Angebotspakete 
(1) Wenn ein Dienstpaket oder ein Dienst- und Endgerätepaket, 
das Verbrauchern angeboten wird, mindestens einen Internet-
zugangsdienst oder einen öffentlich zugänglichen nummernge-
bundenen interpersonellen Telekommunikationsdienst umfasst 
(Paketvertrag), gelten die §§ 52 und 54 Absatz 3, §§ 56, 57 und 
59 Absatz 1 für alle Elemente des Pakets einschließlich derje-
nigen Bestandteile, die ansonsten nicht unter jene Bestimmun-
gen fallen. 

(2) Wenn ein Bestandteil des Pakets nach Absatz 1 bei Nicht-
einhaltung der Vertragsbestimmungen oder nicht erfolgter Be-
reitstellung vor dem Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit 
kündbar ist, kann der Verbraucher anstelle der Kündigung des 
einzelnen Vertragsbestandteils den Vertrag im Hinblick auf alle 
Bestandteile des Pakets kündigen. 

(3) 1Durch eine etwaige Bestellung von zusätzlichen Diensten 
oder Endgeräten, die von demselben Anbieter von Internetzu-
gangsdiensten oder öffentlich zugänglichen nummerngebunde-
nen interpersonellen Telekommunikationsdiensten bereitge-
stellt oder vertrieben werden, darf die ursprüngliche Laufzeit 
des Vertrags, in dessen Leistungsumfang die betreffenden 
Dienste oder Endgeräte aufgenommen werden, nicht verlängert 
werden. 2Dies gilt nicht, wenn der Verbraucher der Verlänge-
rung bei der Bestellung der zusätzlichen Dienste oder Endgeräte 
ausdrücklich zustimmt. 

§ 67 Beanstandungen 
(1) 1Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste, bei denen es sich weder um nummernunabhängige in-
terpersonelle Telekommunikationsdienste noch um für die Be-
reitstellung von Diensten für die Maschine-Maschine-Kommu-
nikation genutzte Übertragungsdienste handelt, sind verpflich-
tet, Informationen zu den von ihnen bereitgestellten 
Beschwerdeverfahren in einem Format zu veröffentlichen, das 
für Endnutzer mit Behinderungen zugänglich ist. 2Die Anbieter 
müssen insbesondere informieren über die durchschnittliche 
Dauer der Bearbeitung von Beschwerden der Endnutzer sowie 
die durchschnittliche Dauer der Bearbeitung von Beschwerden 
zu den Themen Qualität der Dienstleistungen, Vertragsdurch-
führung und Abrechnung. 3Die Anbieter müssen klarstellen,
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wie die Endnutzer Zugang zu diesen Verfahren haben. 4Die 
Verfahren müssen den Interessen von Endnutzern mit Behinde-
rungen Rechnung tragen, indem sie in einem barrierefreien For-
mat erfolgen. 

(2) 1Endnutzer können eine erteilte Abrechnung nach Zugang 
oder eine Abbuchung vorausbezahlten Guthabens innerhalb ei-
ner Frist von acht Wochen beanstanden. 2Im Falle der Beanstan-
dung hat der Anbieter dem Endnutzer das Verbindungsaufkom-
men als Entgeltnachweis nach den einzelnen Verbindungsdaten 
aufzuschlüsseln und eine technische Prüfung durchzuführen, es 
sei denn, die Beanstandung ist nachweislich nicht auf einen 
technischen Mangel zurückzuführen. 3Bei der Aufschlüsselung 
des Verbindungsaufkommens hat der Anbieter die datenschutz-
rechtlichen Belange etwaiger weiterer Nutzer des Anschlusses 
zu wahren. 

(3) 1Der Endnutzer kann innerhalb der Beanstandungsfrist ver-
langen, dass ihm der Entgeltnachweis und die Ergebnisse der 
technischen Prüfung vorgelegt werden. 2Erfolgt die Vorlage 
nicht binnen acht Wochen nach einer Beanstandung, erlöschen 
bis dahin entstandene Ansprüche aus Verzug. 3Die mit der Ab-
rechnung geltend gemachte Forderung wird mit der verlangten 
Vorlage fällig. 4Die Bundesnetzagentur veröffentlicht, welche 
Verfahren zur Durchführung der technischen Prüfung geeignet 
sind. 

(4) 1Soweit aus technischen Gründen keine Verkehrsdaten ge-
speichert oder für den Fall, dass keine Beanstandungen erhoben 
wurden, gespeicherte Daten nach Verstreichen der in Absatz 2 
Satz 1 geregelten oder mit dem Anbieter vereinbarten Frist oder 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gelöscht worden sind, 
trifft den Anbieter weder eine Nachweispflicht für die erbrach-
ten Verbindungsleistungen noch die Auskunftspflicht nach Ab-
satz 2 für die Einzelverbindungen. 2Satz 1 gilt entsprechend, so-
weit der Endnutzer nach einem deutlich erkennbaren Hinweis 
auf die Folgen nach Satz 1 verlangt hat, dass Verkehrsdaten ge-
löscht oder nicht gespeichert werden. 

(5) 1Dem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikati-
onsdienste obliegt der Nachweis, dass er den Telekommunika-
tionsdienst oder den Zugang zum Telekommunikationsnetz bis 
zu dem Übergabepunkt, an dem dem Endnutzer der Netzzugang 
bereitgestellt wird, technisch fehlerfrei erbracht hat. 2Ergibt die 
technische Prüfung nach Absatz 2 Mängel, die sich auf die Be-
rechnung des beanstandeten Entgelts zu Lasten des Endnutzers 
ausgewirkt haben können, oder wird die technische Prüfung 
später als zwei Monate nach der Beanstandung durch den End-
nutzer abgeschlossen, wird widerleglich vermutet, dass das in 
Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen des jeweiligen 
Anbieters öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste 
unrichtig ermittelt ist. 

(6) 1Soweit der Endnutzer nachweist, dass ihm die Inanspruch-
nahme von Leistungen des Anbieters nicht zugerechnet werden 
kann, hat der Anbieter keinen Anspruch auf Entgelt gegen den 
Endnutzer. 2Der Anspruch entfällt auch, soweit Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass Dritte durch unbefugte Verände-
rungen an öffentlichen Telekommunikationsnetzen das in 
Rechnung gestellte Verbindungsentgelt beeinflusst haben. 

§ 68 Schlichtung 
(1) Ein Endnutzer kann bei der Schlichtungsstelle Telekommu-
nikation der Bundesnetzagentur durch einen Antrag ein 
Schlichtungsverfahren einleiten, wenn es zwischen ihm und ei-
nem Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder ei-
nem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste zum Streit über einen Sachverhalt kommt, der mit den 
folgenden Regelungen zusammenhängt: 

1. die §§ 51, 52, 54 bis 67 oder den aufgrund dieser Rege-
lungen getroffenen Festlegungen sowie § 156 oder einer 
Rechtsverordnung nach § 52 Absatz 4, 

2. der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2012 über das 
Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union 
(Neufassung) (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2017/920 (ABl. L 
147 vom 9.6.2017, S. 1) geändert worden ist, oder 

3. Artikel 4 Absatz 1, 2 und 4 und Artikel 5a der Verord-
nung (EU) 2015/2120. 

(2) Das Schlichtungsverfahren endet, wenn 

1. der Schlichtungsantrag zurückgenommen wird, 

2. Endnutzer und Betreiber oder Anbieter sich geeinigt und 
dies der Bundesnetzagentur mitgeteilt haben, 

3. Endnutzer und Betreiber oder Anbieter übereinstim-
mend erklären, dass sich der Streit erledigt hat, 

4. die Schlichtungsstelle Telekommunikation der Bundes-
netzagentur dem Endnutzer und dem Betreiber oder An-
bieter mitteilt, dass eine Einigung im Schlichtungsver-
fahren nicht erreicht werden konnte, oder 

5. die Schlichtungsstelle Telekommunikation der Bundes-
netzagentur feststellt, dass Belange nach Absatz 1 nicht 
mehr berührt sind. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur regelt die weiteren Einzelheiten 
über das Schlichtungsverfahren in einer Schlichtungsordnung, 
die sie veröffentlicht. 2Die Schlichtungsstelle Telekommunika-
tion der Bundesnetzagentur muss die Anforderungen nach dem 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz vom 19. Februar 2016 
(BGBl. I S. 254), das durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, er-
füllen. 3Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
übermittelt der Zentralen Anlaufstelle für Verbraucherschlich-
tung die Mitteilungen nach § 32 Absatz 3 und 4 des Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetzes. 

§ 69 Abwehr- und Schadensersatzansprüche 
(1) 1Ein Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunika-
tionsdiensten, der gegen dieses Gesetz, eine aufgrund dieses 
Gesetzes erlassene Rechtsverordnung, eine aufgrund dieses Ge-
setzes in einer Zuteilung auferlegte Verpflichtung oder eine 
Verfügung der Bundesnetzagentur verstößt, ist dem Betroffe-
nen zur Unterlassung verpflichtet. 2Der Unterlassungsanspruch 
besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. 3Be-
troffen ist, wer als Endnutzer oder Wettbewerber durch den 
Verstoß beeinträchtigt ist. 4Fällt dem Anbieter Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit zur Last, ist er einem Endnutzer oder einem 
Wettbewerber auch zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der 
ihm aus dem Verstoß entstanden ist. 5Geldschulden nach Satz 4 
hat der Anbieter ab Eintritt des Schadens zu verzinsen. 6Die 
§§ 288 und 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind ent-
sprechend anwendbar. 

(2) Soweit ein Anbieter aufgrund einer Vorschrift dieses Teils 
dem Endnutzer eine Entschädigung zu leisten hat oder dem 
Endnutzer oder einem Wettbewerber nach den allgemeinen 
Vorschriften zum Schadensersatz verpflichtet ist, ist diese Ent-
schädigung oder dieser Schadensersatz auf einen Schadenser-
satz nach Absatz 1 anzurechnen; ein Schadensersatz nach Ab-
satz 1 ist auf die Entschädigung oder einen Schadensersatz nach 
den allgemeinen Vorschriften anzurechnen. 

§ 70 Haftungsbegrenzung 
1Soweit eine Verpflichtung des Anbieters von öffentlich zu-
gänglichen Telekommunikationsdiensten zum Ersatz eines 
Vermögensschadens oder zur Zahlung einer Entschädigung ge-
genüber einem Endnutzer besteht, ist die Haftung auf 12 500 
Euro je Endnutzer begrenzt. 2Besteht die Schadensersatz- oder 
Entschädigungspflicht des Anbieters wegen desselben Ereig-
nisses gegenüber mehreren Endnutzern, ist die Haftung auf ins-
gesamt 30 Millionen Euro begrenzt. 3Übersteigt die Schadens-
ersatz- oder Entschädigungspflicht gegenüber mehreren An-
spruchsberechtigten auf Grund desselben Ereignisses die 
Höchstgrenze nach Satz 2, wird der Schadensersatz oder die 
Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe 
aller Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche zur 
Höchstgrenze steht. 4Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 
1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadensersatz- oder Entschädi-
gungspflicht durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
halten des Anbieters herbeigeführt wurde, sowie für Ansprüche 
auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von 
Schadensersatz oder einer Entschädigung entsteht. 5Abwei-
chend von den Sätzen 1 bis 3 kann die Höhe der Haftung ge-
genüber Endnutzern, die keine Verbraucher sind, durch einzel-
vertragliche Vereinbarung geregelt werden.
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§ 71 Abweichende Vereinbarungen und 
Geltungsbereich Kundenschutz 
(1) Von den Vorschriften dieses Teils oder der aufgrund dieses 
Teils erlassenen Rechtsverordnungen darf, soweit nicht ein an-
deres bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Endnutzers abgewi-
chen werden. 

(2) 1Wer im Rahmen eines Miet- oder Pachtvertrages oder im 
Zusammenhang mit einem Miet- oder Pachtvertrag Telekom-
munikationsdienste zur Verfügung stellt, vereinbart, anbietet o-
der dem Verbraucher im Rahmen des Miet- oder Pachtvertrages 
oder im Zusammenhang mit einem Miet- oder Pachtvertrag 
Kosten für solche Dienste in Rechnung stellt, hat sicherzustel-
len, dass die Vorschriften dieses Teils gegenüber dem Verbrau-
cher eingehalten werden. 2Diese Pflicht zur Sicherstellung gilt 
nur, wenn es sich weder um nummernunabhängige interperso-
nelle Telekommunikationsdienste noch um für die Bereitstel-
lung von Diensten der Maschine-Maschine-Kommunikation 
genutzte Übertragungsdienste handelt. 3Verbraucher können 
entsprechend § 56 Absatz 3 gegenüber ihrem Vermieter oder 
Verpächter die Beendigung der Inanspruchnahme von Tele-
kommunikationsdiensten im Rahmen des Miet- oder Pachtver-
hältnisses erklären, wenn das Miet- oder Pachtverhältnis bereits 
24 Monate oder länger besteht. 

(3) § 52 Absatz 1 bis 3, § 54 Absatz 1 und 4, die §§. 55, 56 
Absatz 1, die §§ 58, 60, 61, 66 und 71 Absatz 2 sind auch auf 
Kleinstunternehmen oder kleine Unternehmen sowie Organisa-
tionen ohne Gewinnerzielungsabsicht anzuwenden, es sei denn, 
diese haben ausdrücklich dem Verzicht der Anwendung dieser 
Bestimmungen zugestimmt. 

(4) 1Mit Ausnahme der §§ 51, 68, 69 und 70 finden die Rege-
lungen dieses Teils keine Anwendung auf Kleinstunternehmen, 
wenn sie nur nummernunabhängige interpersonelle Telekom-
munikationsdienste erbringen. 2Kleinstunternehmen nach Satz 
1 müssen Endnutzer vor Vertragsschluss darüber informieren, 
dass die §§ 52 bis 67 auf den Vertrag nicht anzuwenden sind. 

§ 72 Glasfaserbereitstellungsentgelt 
(1) 1Der Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnet-
zes kann auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit 
dem Eigentümer des Grundstücks von diesem ein Bereitstel-
lungsentgelt nach Maßgabe der folgenden Absätze erheben, 
wenn der Betreiber 

1. das Gebäude mit Gestattung des Eigentümers des 
Grundstücks erstmalig mit einer Netzinfrastruktur aus-
stattet, die vollständig aus Glasfaserkomponenten be-
steht, 

2. die Netzinfrastruktur nach Nummer 1 an ein öffentliches 
Netz mit sehr hoher Kapazität anschließt, und 

3. für den mit dem Eigentümer des Grundstücks vereinbar-
ten Bereitstellungszeitraum die Betriebsbereitschaft der 
Netzinfrastruktur nach Nummer 1 und des Anschlusses 
an das öffentliche Netz mit sehr hoher Kapazität nach 
Nummer 2 gewährleistet. 

2Dem Eigentümer eines Grundstücks steht der Inhaber eines 
grundstücksgleichen Rechts gleich. 

(2) 1Das Bereitstellungsentgelt darf im Erhebungszeitraum, der 
mit Errichtung der Netzinfrastruktur innerhalb des Gebäudes 
(Absatz 1 Nummer 1) beginnt, in wiederkehrenden Zeitab-
schnitten erhoben werden. 2Das Bereitstellungsentgelt darf im 
Jahr höchstens 60 Euro und in der Summe (Gesamtkosten) 
höchstens 540 Euro je Wohneinheit betragen. 3Es darf höchs-
tens für die Dauer von bis zu fünf Jahren erhoben werden; ist 
dieser Zeitraum zur Refinanzierung der Gesamtkosten nicht 
ausreichend, kann er auf höchstens neun Jahre verlängert wer-
den. 4Überschreiten die Gesamtkosten 300 Euro (aufwändige 
Maßnahme), hat der Betreiber nach Absatz 1 die Gründe hierfür 
darzulegen. 

(3) 1Bei der Festsetzung des Bereitstellungsentgelts dürfen die 
auf die Jahre des Erhebungszeitraums gleichmäßig verteilten 
tatsächlichen Kosten zuzüglich einer angemessenen Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals berücksichtigt werden, die für 
die Errichtung der Netzinfrastruktur innerhalb des Gebäudes 
(Absatz 1 Nummer 1) entstanden sind; dies sind die Kosten für 

die Errichtung der passiven Netzinfrastruktur und der Glasfa-
serkabel im Gebäude. 2Kosten, die von einem Dritten übernom-
men oder die mit Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten ge-
deckt werden, sind von den Kosten nach Satz 1 abzuziehen. 

(4) In jeder Rechnung des Betreibers nach Absatz 1 an den Ei-
gentümer des Grundstücks sind auszuweisen 

1. die Höhe des Bereitstellungsentgelts für den Abrech-
nungszeitraum, 

2. Beginn und Ende des Erhebungszeitraums, 

3. die Gesamtkosten, 

4. bei aufwändigen Maßnahmen gemäß Absatz 2 Satz 4 die 
Darlegung der Gründe sowie 

5. bei Errichtung der Netzinfrastruktur innerhalb des Ge-
bäudes (Absatz 1 Nummer 1) vor dem 1. Dezember 2021 

a) deren Errichtungsdatum, 

b) die Laufzeit des anlässlich der Errichtung abge-
schlossenen Gestattungsvertrages und 

c) der Zeitpunkt, ab dem das Bereitstellungsentgelt 
erstmals erhoben worden ist. 

(5) Nach Ablauf des Bereitstellungszeitraums ist der Eigentü-
mer des Grundstücks verpflichtet, die Betriebsbereitschaft der 
Netzinfrastruktur innerhalb des Gebäudes (Absatz 1 Nummer 
1) zu gewährleisten. 

(6) 1Der Betreiber nach Absatz 1 hat Anbietern von öffentlich 
zugänglichen Telekommunikationsdiensten zum Zwecke der 
Versorgung von Endnutzern dauerhaft auf Antrag Zugang zur 
passiven Netzinfrastruktur sowie den Glasfaserkabeln am 
Hausübergabepunkt zu transparenten und diskriminierungs-
freien Bedingungen und unentgeltlich zu gewähren. 2Die Pflicht 
nach Satz 1 trifft nach Ende des Bereitstellungszeitraums den 
Eigentümer des Grundstücks. 

(7) 1Die vorgenannten Regelungen gelten für Glasfaserinfra-
strukturen, die spätestens am 31. Dezember 2027 errichtet wor-
den sind. 2Ein Bereitstellungsentgelt kann auch für Infrastruk-
turen erhoben werden, die im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 
zum 1. Dezember 2021 errichtet wurden, wenn 

1. die Voraussetzungen der vorigen Absätze eingehalten 
sind und 

2. der Eigentümer des Grundstücks und der Betreiber nach 
Absatz 1 anlässlich der erstmaligen Errichtung der Net-
zinfrastruktur einen Gestattungsvertrag geschlossen ha-
ben, der nach der vertraglichen Vereinbarung frühestens 
am 1. Juli 2024 endet. 

3In diesem Fall ist das Bereitstellungsentgelt in dem Verhältnis 
zu kürzen, das dem Verhältnis von verstrichener Zeit seit Er-
richtung der Infrastruktur zu der vereinbarten Laufzeit des Ge-
stattungsvertrags nach Nummer 2 entspricht. 

Teil 4 Telekommunikationsendeinricht-
ungen und Rundfunkübertragung 

§ 73 Anschluss von 
Telekommunikationsendeinrichtungen 
(1) 1Der Zugang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen an 
festen Standorten ist an einer mit dem Endnutzer zu vereinba-
renden, geeigneten Stelle zu installieren. 2Dieser Zugang ist ein 
passiver Netzabschlusspunkt; das öffentliche Telekommunika-
tionsnetz endet am passiven Netzabschlusspunkt. 3Für Mobil-
funknetze ist die Luftschnittstelle grundsätzlich der Netzab-
schlusspunkt. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann durch Allgemeinverfügung 
Ausnahmen von Absatz 1 zulassen. 2Sie berücksichtigt dabei 
weitestmöglich die nach Artikel 61 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 vom GEREK erstellten Leitlinien und wahrt die 
Endgerätewahlfreiheit nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2015/2120. 3Die Bundesnetzagentur gibt den betroffenen 
Unternehmen, Fachkreisen und Verbraucherverbänden vor Er-
lass der Allgemeinverfügung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) 1Die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und 
die Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste dürfen den Anschluss von Telekommunikationsendein-
richtungen an das öffentliche Telekommunikationsnetz nicht
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verweigern, wenn die Telekommunikationsendeinrichtungen 
die grundlegenden Anforderungen nach der Richtlinie 
2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglich-
keit (Neufassung) (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79) erfüllen. 
2Sie können dem Endnutzer Telekommunikationsendeinrich-
tungen überlassen, dürfen aber deren Anschluss und Nutzung 
nicht zwingend vorschreiben. 3Notwendige Zugangsdaten und 
Informationen für den Anschluss von Telekommunikationsend-
einrichtungen und die Nutzung der Telekommunikationsdienste 
haben sie dem Endnutzer in Textform unaufgefordert und kos-
tenfrei bei Vertragsschluss zur Verfügung zu stellen. 

(4) Wer Telekommunikationsendeinrichtungen an öffentlichen 
Telekommunikationsnetzen betreiben will, hat für deren fach-
gerechten Anschluss Sorge zu tragen. 

(5) 1Verursacht ein Gerät, dessen Konformität mit den Anfor-
derungen des § 4 des Elektromagnetische-Verträglichkeit-Ge-
setzes vom 14. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2879), das durch 
Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 
1947) geändert worden ist, bescheinigt wurde, ernsthafte Schä-
den an einem Telekommunikationsnetz, schädliche Störungen 
beim Netzbetrieb oder funktechnische Störungen, so kann die 
Bundesnetzagentur dem Betreiber öffentlicher Telekommuni-
kationsnetze gestatten, für dieses Gerät den Anschluss zu ver-
weigern, die Verbindung aufzuheben oder den Dienst einzustel-
len. 2Die Bundesnetzagentur teilt dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie die von ihr getroffenen Maßnahmen 
mit. 

(6) Der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze kann 
eine Telekommunikationsendeinrichtung im Notfall ohne vor-
herige Erlaubnis nur dann vom Telekommunikationsnetz ab-
trennen, wenn 

1. der Schutz des Telekommunikationsnetzes die unver-
zügliche Abschaltung der Telekommunikationsendein-
richtung erfordert und 

2. dem Benutzer unverzüglich und für ihn kostenfrei eine 
alternative Lösung angeboten werden kann. 

(7) Der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze unter-
richtet unverzüglich die Bundesnetzagentur über die Trennung 
einer Telekommunikationsendeinrichtung vom Telekommuni-
kationsnetz. 

(8) Die Bundesnetzagentur ergreift gegenüber Betreibern öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze die erforderlichen Maß-
nahmen, um den Anschluss der Telekommunikationsendein-
richtungen zu gewährleisten, wenn die Betreiber 

1. eine Anschaltung von Telekommunikationsendeinrich-
tungen an ihre Telekommunikationsnetze verweigern o-
der 

2. angeschaltete Telekommunikationsendeinrichtungen 
vom Telekommunikationsnetz genommen haben, ohne 
dass die Voraussetzungen des Absatzes 5 oder 6 vorge-
legen haben. 

§ 74 Schnittstellenbeschreibungen der Betreib-
er öffentlicher Telekommunikationsnetze 
(1) 1Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze sind ver-
pflichtet, 

1. angemessene und genaue technische Beschreibungen ih-
rer Netzzugangsschnittstellen bereitzustellen und zu ver-
öffentlichen sowie der Bundesnetzagentur unmittelbar 
mitzuteilen und 

2. regelmäßig alle aktualisierten Beschreibungen dieser 
Netzzugangsschnittstellen zu veröffentlichen und der 
Bundesnetzagentur unmittelbar mitzuteilen. 

2Die Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch für jede 
technische Änderung einer vorhandenen Schnittstelle. 

(2) 1Die Schnittstellenbeschreibungen müssen hinreichend de-
tailliert sein, um den Entwurf von Telekommunikationsendein-
richtungen zu ermöglichen, die zur Nutzung aller über die ent-
sprechende Schnittstelle erbrachten Dienste in der Lage sind. 
2Der Verwendungszweck der Schnittstellen muss angegeben 
werden. 3Die Schnittstellenbeschreibungen müssen alle Infor-

mationen enthalten, damit die Hersteller die jeweiligen Prüfun-
gen in Bezug auf die schnittstellenrelevanten grundlegenden 
Anforderungen, die für die jeweilige Telekommunikationsend-
einrichtung gelten, nach eigener Wahl durchführen können. 

(3) 1Die Pflicht zur Veröffentlichung nach Absatz 1 ist erfüllt, 
wenn die Angaben im Amtsblatt der Bundesnetzagentur veröf-
fentlicht werden. 2Erfolgt die Veröffentlichung an anderer 
Stelle, hat der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze 
die Fundstelle umgehend der Bundesnetzagentur mitzuteilen. 
3In diesem Fall veröffentlicht die Bundesnetzagentur die Fund-
stelle in ihrem Amtsblatt oder auf ihrer Internetseite. 

(4) 1Ist die Veröffentlichung der gesamten Schnittstellenbe-
schreibungen aufgrund des Umfangs nicht zumutbar, so ist es 
ausreichend, eine Mitteilung zu veröffentlichen, die zumindest 
über Art und Verwendungszweck der Schnittstelle Auskunft 
gibt und einen Hinweis auf Bezugsmöglichkeiten der umfassen-
den Schnittstellenbeschreibung enthält. 2Der Betreiber öffentli-
cher Telekommunikationsnetze stellt sicher, dass die Schnitt-
stellenbeschreibungen nach Anforderung unverzüglich an die 
Interessenten abgegeben werden und die Interessenten weder 
zeitlich noch inhaltlich noch hinsichtlich der Kosten für den Be-
zug der Schnittstellenbeschreibungen ungleich behandelt wer-
den. 3Ein für den Bezug von Schnittstellenbeschreibungen er-
hobenes Entgelt darf nur in Höhe der hierdurch verursachten 
besonderen Kosten erhoben werden. 

(5) Der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze darf 
Leistungen, die über die nach Absatz 1 veröffentlichten Schnitt-
stellen bereitgestellt werden sollen, nur anbieten, wenn zuvor 
die Schnittstellenbeschreibung oder die Fundstelle der Schnitt-
stellenbeschreibung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur ver-
öffentlicht worden ist. 

§ 75 Interoperabilität von Fernseh- und 
Radiogeräten 
(1) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene 
digitale Fernsehempfangsgerät muss, soweit es einen integrier-
ten Bildschirm enthält, dessen sichtbare Diagonale 30 Zentime-
ter überschreitet, mit mindestens einer Schnittstellenbuchse 
ausgestattet sein, die von einer anerkannten europäischen Nor-
menorganisation angenommen wurde oder einer gemeinsamen, 
branchenweiten, offenen Spezifikation entspricht und den An-
schluss von Peripheriegeräten sowie die Möglichkeit einer Zu-
gangsberechtigung erlaubt. 

(2) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene 
digitale Fernsehempfangsgerät, das zum Empfang und zur Ent-
schlüsselung von digitalen Fernsehsignalen in der Lage ist, 
muss über die Fähigkeit verfügen, 

1. Signale zu entschlüsseln, die einem einheitlichen euro-
päischen Verschlüsselungsalgorithmus entsprechen, wie 
er von einer anerkannten europäischen Normenorganisa-
tion verwaltet wird; 

2. Signale anzuzeigen, die unverschlüsselt übertragen wur-
den, sofern bei Mietgeräten die mietvertraglichen Best-
immungen vom Mieter eingehalten werden. 

(3) 1Jedes Autoradio, das in ein neu in Verkehr gebrachtes, für 
die Personenbeförderung ausgelegtes und gebautes Kraftfahr-
zeug mit mindestens vier Rädern eingebaut wird, muss einen 
Empfänger nach dem jeweiligen Stand der Technik enthalten, 
der zumindest den Empfang und die Wiedergabe von Hörfunk-
diensten unmittelbar ermöglicht, die über digitalen terrestri-
schen Rundfunk ausgestrahlt werden. 2Bei Empfängern, die den 
harmonisierten Normen oder Teilen davon entsprechen, deren 
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht worden sind, wird die Konformität mit der Anforderung in 
Satz 1, die mit den betreffenden Normen oder Teilen davon 
übereinstimmt, angenommen. 

(4) 1Jedes für Verbraucher bestimmte, erstmalig zum Verkauf, 
zur Miete oder anderweitig auf dem Markt bereitgestellte, über-
wiegend für den Empfang von Ton-Rundfunk bestimmte Ra-
diogerät, das den Programmnamen anzeigen kann und nicht 
Absatz 3 unterfällt, muss einen Empfänger enthalten, der zu-
mindest den Empfang und die Wiedergabe digitaler Hörfunk-
dienste ermöglicht. 2Davon ausgenommen sind 

1. Bausätze für Funkanlagen,
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2. Geräte, die Teil einer Funkanlage des Amateurfunk-
dienstes sind und 

3. Geräte, bei denen der Hörfunkempfänger eine reine Ne-
benfunktion hat. 

(5) 1Anbieter digitaler Fernsehdienste haben digitale Fernseh-
empfangsgeräte, die sie ihren Endnutzern im Zusammenhang 
mit der Nutzung der digitalen Fernsehdienste zur Verfügung 
stellen, kostenfrei und einfach von ihren Endnutzern zurückzu-
nehmen. 2Dies gilt nicht, sofern das Gerät mit den Digitalfern-
sehdiensten des Anbieters, zu dem der Endnutzer gewechselt 
ist, vollständig interoperabel ist. 3Die Übereinstimmung mit den 
Interoperabilitätsanforderungen wird vermutet bei digitalen 
Fernsehempfangsgeräten, die zum Zeitpunkt der Vertragsbeen-
digung den betreffenden harmonisierten Normen oder Teilen 
davon entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht worden sind. 4Die Regelungen 
des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes bleiben hiervon un-
berührt. 

§ 76 Zugangsberechtigungssysteme 
(1) 1Entschließen sich Inhaber gewerblicher Schutzrechte an 
Zugangsberechtigungssystemen, Lizenzen an Hersteller digita-
ler Fernsehempfangsgeräte zu vergeben oder an Dritte, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen, so muss dies zu chancenglei-
chen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen 
geschehen. 2Es gelten die Kriterien der §§ 37 und 46. 3Die In-
haber dürfen dabei technische und wirtschaftliche Faktoren in 
angemessener Weise berücksichtigen. 4Die Lizenzvergabe darf 
jedoch nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden, die 
Folgendes beeinträchtigen: 

1. den Einbau einer gemeinsamen Schnittstelle zum An-
schluss anderer Zugangsberechtigungssysteme oder 

2. den Einbau spezifischer Komponenten eines anderen 
Zugangsberechtigungssystems aus Gründen der Trans-
aktionssicherheit der zu schützenden Inhalte. 

(2) Anbieter und Verwender von Zugangsberechtigungssyste-
men müssen 

1. allen Rundfunkveranstaltern die Nutzung ihrer benötig-
ten technischen Dienste zur Nutzung ihrer Systeme so-
wie die dafür erforderlichen Auskünfte zu chancenglei-
chen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedin-
gungen ermöglichen, 

2. soweit sie auch für das Abrechnungssystem mit den 
Endnutzern verantwortlich sind, vor Abschluss eines 
entgeltpflichtigen Vertrages mit einem Endnutzer die-
sem eine Entgeltliste aushändigen, 

3. über ihre Tätigkeit als Anbieter dieser Systeme eine ge-
trennte Rechnungsführung haben, 

4. vor Aufnahme sowie einer Änderung ihres Angebots die 
Angaben zu den Nummern 1 bis 3 sowie die einzelnen 
angebotenen Dienstleistungen für Endnutzer und die da-
für geforderten Entgelte der Bundesnetzagentur anzei-
gen. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur unterrichtet die zuständige Stelle 
nach Landesrecht unverzüglich über die Anzeige nach Absatz 2 
Nummer 4. 2Kommt die Bundesnetzagentur oder die zuständige 
Stelle nach Landesrecht jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich 
aufgrund der Anzeige innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
zu dem Ergebnis, dass das Angebot den Anforderungen nach 
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 nicht entspricht, verlangt sie Ände-
rungen des Angebots. 3Können die Vorgaben trotz Änderungen 
nicht erreicht werden oder werden die Änderungen trotz Auf-
forderung nicht erfüllt, untersagt sie das Angebot. 

(4) 1Verfügt oder verfügen ein oder mehrere Anbieter oder Ver-
wender von Zugangsberechtigungssystemen nicht über be-
trächtliche Marktmacht, so kann die Bundesnetzagentur die Be-
dingungen nach den Absätzen 2 und 3 in Bezug auf die oder den 
Betroffenen ändern oder aufheben, wenn 

1. die Aussichten für einen wirksamen Wettbewerb auf den 
Endnutzermärkten für die Übertragung von Rund-
funksignalen sowie für Zugangsberechtigungssysteme 
und andere zugehörige Einrichtungen dadurch nicht ne-
gativ beeinflusst werden und 

2. die zuständige Stelle nach Landesrecht festgestellt hat, 
dass die Kapazitätsfestlegungen und Übertragungs-
pflichten nach Landesrecht dadurch nicht negativ beein-
flusst werden. 

2Für das Verfahren nach Satz 1 gelten die §§ 11 bis 16 entspre-
chend. 

§ 77 Streitschlichtung 
(1) 1Die durch die §§. 75 und 76 Berechtigten oder Verpflichte-
ten können zur Beilegung ungelöster Streitfragen in Bezug auf 
die Anwendung dieser Vorschriften die Schlichtungsstelle nach 
den folgenden Absätzen gemeinsam anrufen. 2Die Anrufung er-
folgt schriftlich oder elektronisch. 3Die Bundesnetzagentur ent-
scheidet innerhalb von zwei Monaten. 

(2) 1Die Schlichtungsstelle nach Absatz 1 wird bei der Bundes-
netzagentur errichtet. 2Sie besteht aus einem vorsitzenden Mit-
glied und zwei beisitzenden Mitgliedern. 3Die Bundesnetzagen-
tur regelt Errichtung und Besetzung der Schlichtungsstelle und 
erlässt eine Verfahrensordnung. 4Errichtung und Besetzung der 
Schlichtungsstelle sowie die Verfahrensordnung sind von der 
Bundesnetzagentur zu veröffentlichen. 

(3) 1Die Schlichtungsstelle nach Absatz 1 gibt der zuständigen 
Stelle nach Landesrecht im Rahmen dieses Verfahrens Gele-
genheit zur Stellungnahme. 2Sofern die zuständige Stelle nach 
Landesrecht medienrechtliche Einwendungen erhebt, trifft sie 
innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens eine entsprechende 
Entscheidung. 3Die beiden Entscheidungen können in einem 
zusammengefassten Verfahren erfolgen. 

Teil 5 Informationen über Infrastruktur 
und Netzausbau 

§ 78 Aufgaben der zentralen Informationsstelle 
des Bundes 
(1) Zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Transparenz in 
Bezug auf den Ausbau öffentlicher Telekommunikationsnetze 
errichtet und führt die zentrale Informationsstelle des Bundes 
ein technisches Instrument in Gestalt eines Datenportals, das In-
formationen bereitstellt zu den Bereichen 

1. Infrastruktur nach Maßgabe des § 79,  

2. Breitbandausbau nach Maßgabe des § 80, 

3. künftiger Netzausbau nach Maßgabe des § 81, 

4. Baustellen nach Maßgabe des § 82 und 

5. Liegenschaften nach Maßgabe des § 83. 

(2) 1Die Aufgaben der zentralen Informationsstelle des Bundes 
werden vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur wahrgenommen. 2Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur kann die Aufgaben der zentralen 
Informationsstelle des Bundes vollständig oder teilweise an Be-
hörden in seinem Geschäftsbereich oder an seiner Fachaufsicht 
unterstehende Behörden übertragen oder Dritte mit der Aufga-
benwahrnehmung beleihen, soweit dies rechtlich zulässig ist. 

(3) Die Informationen können auch für allgemeine Planungs- 
und Förderzwecke sowie für weitere durch Gesetz bestimmte 
Zwecke genutzt werden. 

(4) Bei geografischen Erhebungen, die für die in Absatz 1 ge-
nannten Aufgaben erforderlich sind, arbeitet die zentrale Infor-
mationsstelle des Bundes mit der Bundesnetzagentur zusam-
men, soweit die Bundesnetzagentur die jeweilige Aufgabe nicht 
selbst durchführt und dies für ihre Aufgaben von Belang sein 
kann. 

§ 79 Informationen über Infrastruktur 
(1) Informationen über Infrastruktur umfassen 

1. eine gebietsbezogene, Planungszwecken dienende Über-
sicht über Einrichtungen, die zu Telekommunikations-
zwecken genutzt werden können, nach den Absätzen 2 
bis 4,

 



§§ 80-81 TKG 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 

TKG 

433 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. detaillierte Informationen nach § 136 Absatz 3 für die 
Mitnutzung passiver Netzinfrastrukturen öffentlicher 
Versorgungsnetze gemäß den §§ 138 bis 141, soweit 
diese Informationen der zentralen Informationsstelle des 
Bundes gemäß § 136 Absatz 5 für diese Zwecke zur 
Verfügung gestellt wurden, und 

3. detaillierte Informationen nach § 153 Absatz 3 für die 
Mitnutzung sonstiger physischer Infrastrukturen zur Er-
richtung oder Anbindung drahtloser Zugangspunkte mit 
geringer Reichweite gemäß § 152, soweit diese Informa-
tionen der zentralen Informationsstelle des Bundes ge-
mäß § 153 Absatz 5 für diese Zwecke zur Verfügung 
gestellt wurden. 

(2) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes verlangt von 
Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze, 
die über Einrichtungen verfügen, die zu Telekommunikations-
zwecken genutzt werden können, diejenigen Informationen, die 
für die Zwecke nach Absatz 1 Nummer 1 über Art, gegenwär-
tige Nutzung sowie tatsächliche Verfügbarkeit und geografi-
sche Lage des Standortes und der Leitungswege dieser Einrich-
tungen erforderlich sind. 2Die zentrale Informationsstelle des 
Bundes verlangt von Eigentümern oder Betreibern sonstiger 
physischer Infrastrukturen, die für die Errichtung und Anbin-
dung drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite geeig-
net sind, diejenigen Informationen, die für die Zwecke nach Ab-
satz 1 Nummer 1 über Art, gegenwärtige Nutzung sowie tat-
sächliche Verfügbarkeit und geografische Lage des Standortes 
und der Leitungswege dieser sonstigen physischen Infrastruk-
turen erforderlich sind. 3Zu den Einrichtungen gemäß Satz 1 
zählen insbesondere alle passiven Netzinfrastrukturen und 
sonstige physische Infrastrukturen. 

(3) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes nimmt nach 
Absatz 2 erhaltene Informationen nicht in die Übersicht nach 
Absatz 1 Nummer 1 auf, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass 

1. eine Einsichtnahme nach Absatz 4 die Sicherheit und In-
tegrität der Einrichtung oder der sonstigen physischen 
Infrastruktur oder die öffentliche Sicherheit oder die öf-
fentliche Gesundheit gefährdet, 

2. eine Einsichtnahme nach Absatz 4 die Vertraulichkeit 
gemäß § 148 verletzt, 

3. Teile einer Infrastruktur betroffen sind, die durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes als Kritische Infrastruktu-
ren bestimmt worden und nachweislich besonders 
schutzbedürftig und für die Funktionsfähigkeit der Kri-
tischen Infrastruktur maßgeblich sind, oder 

4. Teile öffentlicher Versorgungsnetze oder sonstiger phy-
sischer Infrastrukturen betroffen sind, die durch den 
Bund zur Verwirklichung einer sicheren Behördenkom-
munikation genutzt werden. 

2In diesen Fällen sind für die jeweiligen Gebiete, in denen sich 
die Einrichtungen oder sonstigen physischen Infrastrukturen 
befinden, Informationen im Sinne von § 136 Absatz 3 Nummer 
3 und § 153 Absatz 3 Nummer 3 aufzunehmen. 

(4) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes gewährt den am 
Ausbau von öffentlichen Versorgungsnetzen Beteiligten nach 
Maßgabe der Einsichtnahmebedingungen nach Absatz 5 Ein-
sicht in die Übersicht nach Absatz 1, soweit mit dem Ausbau-
vorhaben Einrichtungen geschaffen werden sollen, die zu Tele-
kommunikationszwecken genutzt werden können. 2Zu den am 
Ausbau von öffentlichen Versorgungsnetzen Beteiligten gehö-
ren insbesondere 

1. Gebietskörperschaften, 

2. Eigentümer und Betreiber öffentlicher Versorgungs-
netze, 

3. die Auftragnehmer von Gebietskörperschaften oder Ei-
gentümern und Betreibern öffentlicher Versorgungs-
netze. 

3Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
sowie Gebietskörperschaften haben für allgemeine Planungs- 
und Förderzwecke sowie zur Erfüllung von Aufgaben nach die-
sem Gesetz das Recht auf: 

1. Einsichtnahme in die Übersicht nach Absatz 1 nach 
Maßgabe der Einsichtnahmebedingungen nach Absatz 
5, und 

2. Verwendung der eingesehenen Informationen zu den 
vorgenannten Zwecken. 

(5) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes regelt die Ein-
zelheiten der Einsichtnahme in Einsichtnahmebedingungen. 
2Diese haben insbesondere der Sensitivität der erfassten Daten 
und dem zu erwartenden Verwaltungsaufwand Rechnung zu 
tragen. 3Die Einsichtnahmeberechtigten haben die Vertraulich-
keit nach § 148 zu wahren. 

§ 80 Informationen über Breitbandausbau 
(1) Informationen über den Breitbandausbau beruhen auf einer 
von der zentralen Informationsstelle des Bundes durchzufüh-
renden geografischen Erhebung zur örtlichen Verfügbarkeit öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze, die sie in regelmäßigen 
Abständen, jedoch mindestens einmal im Jahr durchführt. 

(2) 1Die Informationen über den Breitbandausbau umfassen 
eine gebiets- und haushaltsbezogene Übersicht über die örtliche 
Verfügbarkeit von öffentlichen Telekommunikationsnetzen so-
wie Informationen über Gebiete, in denen der Ausbau öffentli-
cher Telekommunikationsnetze öffentlich gefördert wird, so-
weit diese Informationen der zentralen Informationsstelle des 
Bundes vorliegen. 2Die Übersicht muss hinreichende Details zu 
lokalen Gegebenheiten sowie ausreichende Informationen über 
die Dienstequalität und deren Parameter enthalten. 

(3) Die zentrale Informationsstelle des Bundes muss sicherstel-
len, dass die Informationen über den Breitbandausbau unter 
Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen vertraulich 
behandelt werden. 

(4) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes stellt Endnut-
zern ein Informationswerkzeug bereit, damit diese die Verfüg-
barkeit von Netzanbindungen in verschiedenen Gebieten mit ei-
nem Detailgrad ermitteln können, der geeignet ist, ihnen bei der 
Auswahl des Betreibers oder Diensteanbieters zu helfen. 2Satz 
1 gilt nicht, wenn ein Informationswerkzeug, das die Anforde-
rungen des Satzes 1 erfüllt, auf dem Markt zur Verfügung steht. 

§ 81 Informationen über künftigen Netzausbau 
(1) 1Informationen über den künftigen Netzausbau für den Be-
reich Mobilfunk beruhen auf geografischen Erhebungen, die die 
zentrale Informationsstelle des Bundes zum Zweck der Erstel-
lung einer Übersicht über den künftigen Ausbau der für den 
Mobilfunk bestimmten öffentlichen Telekommunikationsnetze 
durchführt. 2Die Erhebungen nach Satz 1 umfassen solche In-
formationen, die erkennen lassen, an welchen Standorten ein 
Mobilfunknetzbetreiber innerhalb von 12 Monaten ab dem Be-
ginn der jeweiligen Erhebung das von ihm betriebene Mobil-
funknetz in den Gebieten auszubauen beabsichtigt, für die sich 
aus der Kartendarstellung nach §. 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
6 ergibt, dass dort keine Netzabdeckung mit Mobilfunktechno-
logien der dritten, vierten oder fünften Generation besteht. 

(2) Die zentrale Informationsstelle des Bundes führt die Erhe-
bungen in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens in Ab-
ständen von sechs Monaten ab erstmaliger Erhebung durch. 

(3) 1Die nach Absatz 1 zu erhebenden Informationen umfassen: 

1. geografische Standortkoordinaten oder, sofern noch 
keine Baugenehmigung für einen konkreten Standort be-
antragt wurde, hinreichend genaue Angaben zu Such-
kreisen für die Standortplanung, und 

2. Angaben zu der zu erwartenden Netzabdeckung. 
2Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie Vorgaben zu den technischen Einzelheiten 
zu den in Absatz 1 Satz 2 und Satz 1 dieses Absatzes genannten 
Gegenständen in einer Technischen Richtlinie fest, die im Ver-
kehrsblatt veröffentlicht wird. 

(4) Die zentrale Informationsstelle des Bundes kann auf Anfor-
derung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur auf Grundlage der geografischen Erhebung eine Über-
sicht für einen festgelegten Zeitraum hinsichtlich der künftigen 
örtlichen Verfügbarkeit sonstiger öffentlicher Telekommunika-
tionsnetze erstellen, wenn die zentrale Informationsstelle des
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Bundes einen Bedarf für eine solche Erhebung feststellt und 
diesen Bedarf begründet. 

(5) 1Informationen über den künftigen Netzausbau im Sinne des 
Absatzes 1 umfassen alle relevanten Informationen zu geplan-
ten Netzausbaumaßnahmen einschließlich der Netzausbaupläne 
aller Unternehmen und öffentlichen Stellen. 2Die erhobenen In-
formationen müssen den Anforderungen der § 80 Absatz 2 Satz 
2 entsprechen und gemäß § 80 Absatz 3 behandelt werden. 3Für 
Informationen, die für die Übersicht über die künftige Verfüg-
barkeit sonstiger öffentlicher Telekommunikationsnetze im 
Sinne des Absatzes 4 erforderlich sind, gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend. 

(6) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes kann Gebiets-
körperschaften für allgemeine Planungs- und Förderzwecke 
Einsicht in die Übersicht nach den Absätzen 1 und 4 gewäh-
ren. 2Näheres regelt die die zentrale Informationsstelle des Bun-
des in Einsichtnahmebedingungen, die sicherstellen, dass die 
Informationen unter Wahrung der öffentlichen Sicherheit und 
unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ver-
traulich behandelt werden. 

§ 82 Informationen über Baustellen 
Informationen über Baustellen sind Informationen nach § 142 
Absatz 3 für die Koordinierung von Bauarbeiten an öffentlichen 
Versorgungsnetzen gemäß § 143, soweit sie der zentralen Infor-
mationsstelle des Bundes nach § 142 Absatz 5 und 6 für diese 
Zwecke zur Verfügung gestellt wurden. 

§ 83 Informationen über Liegenschaften 
(1) Informationen über Liegenschaften sind Informationen über 
solche für die Zwecke des Mobilfunknetzausbaus geeignete 
Liegenschaften, Grundstücke, Infrastrukturen und sonstige 
physische Infrastrukturen, deren Eigentümer der Bund, ein 
Land oder eine Kommune ist. 

(2) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes verlangt von 
den in Absatz 1 genannten Eigentümern diejenigen Informatio-
nen, die für die Bereitstellung der Informationen über Liegen-
schaften nach § 78 Absatz 1 Nummer 5 für das Datenportal nach 
§ 78 Absatz 1 erforderlich sind. 2§ 79  Absatz 3 gilt entspre-
chend. 

(3) 1Das von der zentralen Informationsstelle des Bundes ge-
mäß § 78 Absatz 1 2geführte Datenportal ermöglicht die Ein-
sicht in die Informationen über Liegenschaften im Sinne des 
Absatzes 1 nach Maßgabe von Einsichtnahmebedingungen, die 
die zentrale Informationsstelle des Bundes vorhält. 2Werden die 
Aufgaben der zentralen Informationsstelle des Bundes nicht un-
mittelbar durch das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur wahrgenommen, so bedürfen die Einsichtnah-
mebedingungen der Zustimmung des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur. 

§ 84 Gebiete mit Ausbaudefizit 
(1) 1Für allgemeine Planungs- und Förderzwecke kann die zent-
rale Informationsstelle des Bundes geographisch eindeutig ab-
gegrenzte Gebiete ausweisen, für die aufgrund der gemäß den 
§§ 80 und 81 erfassten Informationen festgestellt wird, dass 
während des Zeitraums, den die Informationen über künftigen 
Netzausbau abdecken, 

1. kein Unternehmen und keine öffentliche Stelle ein Netz 
mit sehr hoher Kapazität ausbaut oder auszubauen plant 
und 

2. keine bedeutsame Modernisierung oder Erweiterung des 
Telekommunikationsnetzes mit dem Ziel höherer 
Download-Geschwindigkeiten geplant ist. 

2Die zentrale Informationsstelle des Bundes veröffentlicht, wel-
che Gebiete sie gemäß Satz 1 ausgewiesen hat. 

(2) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes kann Unterneh-
men und öffentliche Stellen ersuchen, ihre Absicht zu bekun-
den, während des betreffenden Zeitraums der Vorausschau 
Netze mit sehr hoher Kapazität innerhalb des gemäß Absatz 1 
Satz 1 ausgewiesenen Gebietes auszubauen. 2Bekundet ein Un-
ternehmen oder eine öffentliche Stelle daraufhin die Absicht im 
Sinne des Satzes 1, kann die zentrale Informationsstelle des 
Bundes andere Unternehmen und öffentliche Stellen auffor-
dern, deren etwaige Absicht zu bekunden, 

1. in diesem Gebiet Netze mit sehr hoher Kapazität aufzu-
bauen oder 

2. eine bedeutsame Modernisierung oder Erweiterung ihres 
Telekommunikationsnetzes mit dem Ziel höherer 
Download-Geschwindigkeiten vorzunehmen. 

3Die zentrale Informationsstelle des Bundes gibt an, welche In-
formationen in der Absichtsbekundung enthalten sein müssen, 
damit sie mindestens den Anforderungen des § 80 Absatz 2 Satz 
2 entspricht. 4Die zentrale Informationsstelle des Bundes teilt 
allen Unternehmen oder öffentlichen Stellen auf Anfrage mit, 
ob das ausgewiesene Gebiet nach den gemäß den §§ 80 und 81 
erhobenen Informationen von einem Netz der nächsten Genera-
tion unter Nennung der Größenordnung der jeweiligen Down-
load-Geschwindigkeiten versorgt wird oder wahrscheinlich 
versorgt werden wird, soweit diese Informationen der zentralen 
Informationsstelle des Bundes vorliegen. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 werden nach einem effizienten, 
objektiven, transparenten und diskriminierungsfreien Verfah-
ren durchgeführt, von dem kein Unternehmen von vornherein 
ausgeschlossen ist. 

§ 85 Veröffentlichung und Weitergabe von 
Informationen 
(1) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes veröffentlicht 
die Informationen aus der geographischen Erhebung gemäß § 
80, sofern die Informationen auf dem Markt nicht verfügbar 
sind. 2Sie hat hierbei Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu 
wahren und das Informationsweiterverwendungsgesetz vom 
13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2913), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2015 (BGBl. I S. 1162) geändert worden 
ist, einzuhalten. 3Einsichtnahmerechte nach diesem Gesetz blei-
ben unberührt. 

(2) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes gibt die Infor-
mationen nach den §§ 79 bis 83 auf Anfrage an andere für die 
Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz zuständige öffent-
liche Stellen weiter, sofern die anfragende Stelle den gleichen 
Grad der Vertraulichkeit und des Schutzes von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen gewährleistet wie die zentrale Informa-
tionsstelle des Bundes. 2Die Parteien, die die Informationen be-
reitgestellt haben, sind über die Möglichkeit der Weitergabe der 
Informationen nach Satz 1 zu informieren. 3Unter den Voraus-
setzungen der Sätze 1 und 2 werden die Informationen auf An-
frage dem GEREK und der Kommission zur Verfügung ge-
stellt. 

§ 86 Verordnungsermächtigung 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, in welcher Form, 
in welchem technischen Format und in welchem Detailgrad, 
beispielsweise hinsichtlich Lage und technischer Gegebenhei-
ten, die Informationen im Sinne des § 78 Absatz 1 der zentralen 
Informationsstelle des Bundes bereitzustellen sind. 

Teil 6 Frequenzordnung 

§ 87 Ziele der Frequenzregulierung 
(1) Ziele der Frequenzregulierung sind 

1. die effiziente Verwaltung der Frequenzen für Telekom-
munikationsnetze und -dienste in der Bundesrepublik 
Deutschland im Einklang mit § 2 unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass die Frequenzen ein öffentliches 
Gut von hohem gesellschaftlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, sicherheits- und verteidigungspolitischen 
Wert sind, 

2. die Frequenzzuweisung, die Frequenznutzung und die 
Frequenzzuteilung gemäß objektiven, transparenten, 
wettbewerbsfördernden, nichtdiskriminierenden und an-
gemessenen Kriterien, 

3. die Beachtung der einschlägigen internationalen Über-
einkünfte, einschließlich der Vollzugsordnung für den 
Funkdienst und
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4. die Förderung der Harmonisierung der Frequenznutzung 
für Telekommunikationsnetze und -dienste in der Euro-
päischen Union, um deren effizienten und störungsfreien 
Einsatz zu gewährleisten und um Vorteile für die Ver-
braucher, wie etwa Wettbewerb, größenbedingte Kos-
tenvorteile und Interoperabilität der Dienste und Netze, 
zu erzielen. 

(2) Die Bundesnetzagentur handelt bei der Verfolgung der in 
Absatz 1 genannten Ziele im Einklang mit § 198 und mit der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG, indem sie unter anderem 

1. die Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit 
hochwertigen, leistungsfähigen, flächendeckenden und 
unterbrechungsfreien drahtlosen Sprach- und Daten-
diensten für alle Endnutzer und dabei insbesondere die 
breitbandige Versorgung und die nutzbare Dienstequali-
tät in ländlichen Räumen vorantreibt und mindestens 
entlang von Bundesfernstraßen und auch im nachgeord-
neten Straßennetz sowie an allen Schienen- und Wasser-
wegen einen durchgehenden, unterbrechungsfreien Zu-
gang für alle Endnutzer zu Sprach- und breitbandigen 
Datendiensten des öffentlichen Mobilfunks möglichst 
bis 2026 gewährleistet, 

2. die rasche Entwicklung neuer drahtloser Kommunikati-
onstechnologien und Anwendungen in der Europäischen 
Union erleichtert, gegebenenfalls auch durch ein sekto-
rübergreifendes Konzept, 

3. im Interesse langfristiger Investitionen für Vorherseh-
barkeit und Einheitlichkeit bei der Erteilung, Verlänge-
rung, Änderung und Beschränkung sowie dem Entzug 
von Frequenzzuteilungen sorgt, 

4. zum Zweck der Vermeidung grenzüberschreitender oder 
nationaler funktechnischer Störungen geeignete Präven-
tions- und Abhilfemaßnahmen ergreift, 

5. die gemeinsame Nutzung von Frequenzen durch gleich-
artige oder unterschiedliche Frequenznutzungen im Ein-
klang mit dem Wettbewerbsrecht fördert, 

6. die am besten geeignete und mit dem geringstmöglichen 
Aufwand verbundene Art der Zuteilung gemäß § 91 an-
wendet, damit die Frequenzen so flexibel, gemeinsam 
und effizient wie möglich genutzt werden, 

7. Regeln für die Erteilung, die Übertragung, die Verlänge-
rung, die Änderung und den Entzug von Frequenznut-
zungsrechten anwendet, die klar und transparent festge-
legt werden, um die Rechtssicherheit, Einheitlichkeit 
und Vorhersehbarkeit der Regulierung zu gewährleisten 
und 

8. darauf hinarbeitet, dass Frequenzzuteilungen in der Eu-
ropäischen Union im Hinblick auf den Schutz der Bevöl-
kerung vor Gesundheitsschäden durch elektromagneti-
sche Felder auf einheitliche und vorhersehbare Weise er-
folgen, wobei sie der Empfehlung 1999/519/EG des Ra-
tes vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der 
Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 
Hz – 300 GHz) (ABl. L 199 vom 30.7.1999, S. 59) Rech-
nung trägt. 

§ 88 Aufgaben 
(1) Zur Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nut-
zung von Frequenzen und unter Berücksichtigung der Regulie-
rungsziele des § 2 sowie der Ziele der Frequenzregulierung ge-
mäß § 87 werden durch die jeweils zuständigen Behörden 

1. Frequenzbereiche in der Frequenzverordnung nach § 89 
zugewiesen und im Frequenzplan in Frequenznutzungen 
aufgeteilt, 

2. Frequenzen zugeteilt und 

3. Frequenznutzungen überwacht. 

(2) Die Bundesnetzagentur trifft Anordnungen bei Frequenz-
nutzungen im Rahmen des Betriebs von Funkanlagen auf frem-
den Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen, die sich im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes aufhalten. 

(3) Für Frequenznutzungen, die in den Aufgabenbereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung fallen, stellt das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur das Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung her. 

§ 89 Verordnungsermächtigung 
(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Frequenzzuwei-
sungen für die Bundesrepublik Deutschland sowie darauf bezo-
gene weitere Festlegungen in einer Frequenzverordnung festzu-
legen. 2Hierbei sind die Belange der inneren und äußeren Si-
cherheit zu berücksichtigen. 3Die Frequenzverordnung bedarf 
der Zustimmung des Bundesrates. 4In die Vorbereitung sind die 
von Frequenzzuweisungen betroffenen Kreise einzubezie-
hen. 5In die Frequenzverordnung können Regelungen, wie mit 
frei werdenden Frequenzen für den analogen Hörfunk auf Ult-
rakurzwelle zu verfahren ist, aufgenommen werden. 

(2) 1Bei der Frequenzzuweisung sind die einschlägigen interna-
tionalen Übereinkünfte, einschließlich der Vollzugsordnung für 
den Funkdienst, die europäische Harmonisierung und die tech-
nische Entwicklung zu berücksichtigen. 2Sind im Rahmen der 
Frequenzzuweisung auch Bestimmungen über Frequenznut-
zungen und darauf bezogene nähere Festlegungen betroffen, so 
sind Beschränkungen nur aus den in Artikel 45 Ab-
satz 4 und 5 der Richtlinie (EU) 2018/1972 genannten Gründen 
zulässig. 

(3) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, Frequenzzuweisun-
gen sowie weitere darauf bezogene Festlegungen, soweit sie zur 
Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Bundeswehr 
und der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
im Spannungs- und Verteidigungsfall erforderlich sind, in einer 
besonderen Frequenzverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, festzulegen. 2Die Regelungen der be-
sonderen Frequenzverordnung nach Satz 1 finden nur bei Fest-
stellung des Spannungsfalls nach Artikel 80a des Grundgeset-
zes oder des Verteidigungsfalls nach Artikel 115a des Grund-
gesetzes Anwendung. 

§ 90 Frequenzplan 
(1) 1Auf der Grundlage der Frequenzzuweisungen und Festle-
gungen in der Frequenzverordnung nach § 89 Absatz 1 teilt die 
Bundesnetzagentur die Frequenzbereiche in Frequenznutzun-
gen sowie darauf bezogene Nutzungsbestimmungen auf (Fre-
quenzplan). 2Dabei beteiligt sie die betroffenen Bundes- und 
Landesbehörden, die betroffenen Kreise und die Öffentlichkeit 
und berücksichtigt die Regulierungsziele des §. 2 sowie die 
Ziele der Frequenzregulierung gemäß § 87. 3Die Bundesnetza-
gentur stellt das Einvernehmen mit den zuständigen obersten 
Landes- und Bundesbehörden her, soweit 

1. die dem Bereich der öffentlichen Sicherheit zustehenden 
Kapazitäten oder 

2. die dem Rundfunk auf der Grundlage der rundfunkrecht-
lichen Festlegungen zustehenden Kapazitäten für die 
Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich 
der Länder 

betroffen sind. 4 § 88 Absatz 3 bleibt unberührt. 

(2) 1Stellt die Bundesnetzagentur nach Ablauf von drei Jahren 
nach der Festlegung einer Frequenznutzung fest, dass eine Fre-
quenzzuteilung im Sinne der Festlegung des Frequenzplans 
nicht ergangen ist, so kann sie nach Anhörung der Betroffenen 
die entsprechende Festlegung nach Maßgabe der Festlegungen 
in der Frequenzverordnung nach § 89 Absatz 1 aufheben oder 
ändern. 2Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung. 

(3) 1Die Frequenznutzung und die Nutzungsbestimmungen 
werden durch technische, betriebliche oder regulatorische Para-
meter beschrieben. 2Zu diesen Parametern können auch Anga-
ben zu Nutzungsbeschränkungen und zu geplanten Nutzungen 
gehören. 

(4) Der Frequenzplan sowie dessen Änderungen sind zu veröf-
fentlichen. 

(5) 1Frequenzen für den drahtlosen Netzzugang zu Telekommu-
nikationsdiensten sind so auszuweisen, dass alle hierfür vorge-
sehenen Technologien verwendet werden dürfen und alle Arten 
von Telekommunikationsdiensten zulässig sind. 2Absatz 6 
bleibt unberührt. 

(6) § 89 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 91 Frequenzzuteilung 
(1) 1Jede Frequenznutzung bedarf einer vorherigen Frequenz-
zuteilung, soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt
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 ist. 2Die Frequenzzuteilung erfolgt zweckgebunden nach Maß-
gabe des Frequenzplanes und nichtdiskriminierend auf der 
Grundlage nachvollziehbarer und objektiver Verfahren. 3Eine 
Frequenzzuteilung ist nicht erforderlich, wenn die Frequenznut-
zungsrechte aufgrund einer sonstigen gesetzlichen Regelung 
ausgeübt werden können. 4Sofern für Behörden zur Ausübung 
gesetzlicher Befugnisse die Nutzung bereits anderen zugeteilter 
Frequenzen erforderlich ist und durch diese Nutzung keine er-
heblichen Nutzungsbeeinträchtigungen zu erwarten sind, ist die 
Nutzung unter Einhaltung der von der Bundesnetzagentur im 
Benehmen mit den Bedarfsträgern und Rechteinhabern festge-
legten Rahmenbedingungen gestattet, ohne dass dies einer Fre-
quenzzuteilung bedarf. 

(2) 1Frequenzen werden in der Regel von Amts wegen als All-
gemeinzuteilungen durch die Bundesnetzagentur für die Nut-
zung durch die Allgemeinheit oder einen nach allgemeinen 
Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis zu-
geteilt. 2Die Allgemeinzuteilung ist zu veröffentlichen. 

(3) 1Soweit eine Allgemeinzuteilung nicht möglich ist, werden 
durch die Bundesnetzagentur Frequenzen für einzelne Fre-
quenznutzungen natürlichen Personen, juristischen Personen o-
der Personenvereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen 
kann, auf Antrag einzeln zugeteilt. 2Bei der Auswahl zwischen 
Allgemein- und Einzelzuteilung berücksichtigt die Bundesnetz-
agentur 

1. die spezifischen Merkmale der betreffenden Funkfre-
quenzen, 

2. die Notwendigkeit des Schutzes vor funktechnischen 
Störungen, 

3. soweit erforderlich, die Schaffung verlässlicher Bedin-
gungen für die gemeinsame Frequenznutzung, 

4. die Notwendigkeit der Gewährleistung der technischen 
Qualität der Kommunikation und der Dienste, 

5. im Einklang mit Unionsrecht stehende Ziele von allge-
meinem Interesse sowie 

6. die Notwendigkeit der Wahrung der effizienten Nutzung 
von Funkfrequenzen. 

3Die Entscheidung über die Gewährung von Nutzungsrechten, 
die für das Angebot von Telekommunikationsdiensten be-
stimmt sind, ist zu veröffentlichen. 

(4) 1Der Antrag auf Einzelzuteilung nach Absatz 3 ist schriftlich 
oder elektronisch zu stellen. 2In dem Antrag ist das Gebiet zu 
bezeichnen, in dem die Frequenz genutzt werden soll. 3Die Er-
füllung der subjektiven Voraussetzungen für die Frequenzzutei-
lung ist im Hinblick auf eine effiziente und störungsfreie Fre-
quenznutzung und weitere Bedingungen nach Anhang I Teil D 
der Richtlinie (EU) 2018/1972 darzulegen. 4Die Bundesnetza-
gentur kann von dem Antragsteller die Vorlage eines Frequenz-
nutzungskonzeptes verlangen, in dem dieser darlegt, wie er eine 
effiziente und störungsfreie Frequenznutzung gemäß Satz 3 si-
cherstellen wird. 5Die Bundesnetzagentur entscheidet über voll-
ständige Anträge innerhalb von sechs Wochen. 6Von dieser 
Frist unberührt bleiben geltende internationale Vereinbarungen 
über die Nutzung von Frequenzen und Erdumlaufpositionen. 

(5) 1Frequenzen werden zugeteilt, wenn 

1. sie für die vorgesehene Nutzung im Frequenzplan aus-
gewiesen sind, 

2. sie verfügbar sind, 

3. die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen ge-
geben ist und 

4. eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung durch 
den Antragsteller sichergestellt ist. 

2Eine Frequenzzuteilung kann ganz oder teilweise versagt wer-
den, wenn die vom Antragsteller beabsichtigte Nutzung mit den 
Regulierungszielen nach den § 2 und 87 nicht vereinbar ist. 
3Sind Belange der Länder bei der Übertragung von Rundfunk 
im Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen, ist auf der 
Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen das Beneh-
men mit der zuständigen Landesbehörde herzustellen. 

(6) Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf eine bestimmte 
Einzelfrequenz. 

(7) 1Der Inhaber der Frequenzzuteilung hat der Bundesnetza-
gentur Beginn und Beendigung der Frequenznutzung unverzüg-
lich anzuzeigen. 2Bei der Bundesnetzagentur anzuzeigen sind 
zudem Namensänderungen, Anschriftenänderungen, unmittel-
bare und mittelbare Änderungen in den Eigentumsverhältnis-
sen, auch bei verbundenen Unternehmen, und identitätswah-
rende Umwandlungen. 

(8) 1Sollen Frequenznutzungsrechte durch Einzel- oder Ge-
samtrechtsnachfolge übergehen, hat der Inhaber der Frequenz-
zuteilung diese Änderung der Frequenzzuteilung unverzüglich 
bei der Bundesnetzagentur unter Vorlage entsprechender Nach-
weise schriftlich oder elektronisch zu beantragen. 2In diesen 
Fällen können Frequenzen bis zur Entscheidung über den Än-
derungsantrag weiter genutzt werden. 3Dem Änderungsantrag 
ist zu entsprechen, wenn 

1. die Voraussetzungen für eine Frequenzzuteilung nach 
Absatz 5 vorliegen, 

2. eine Wettbewerbsverzerrung auf dem sachlich und 
räumlich relevanten Markt nicht zu besorgen ist und 

3. eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung ge-
währleistet ist. 

4Werden Frequenzzuteilungen nicht mehr genutzt, hat der Inha-
ber der Frequenzzuteilung den Verzicht auf sie unverzüglich 
nach Maßgabe des § 102 Absatz 8 zu erklären. 5Wird eine ju-
ristische Person, der Frequenzen zugeteilt waren, aufgelöst, 
ohne dass es einen Rechtsnachfolger gibt, muss derjenige, der 
die Auflösung durchführt, die Frequenzen zurückgeben. 6Ver-
stirbt eine natürliche Person, ohne dass ein Erbe die Frequenzen 
weiter nutzen will, müssen diese vom Erben oder vom Nach-
lassverwalter zurückgegeben werden. 

(9) 1Sind für Frequenzzuteilungen nicht in ausreichendem Um-
fang verfügbare Frequenzen vorhanden oder sind für bestimmte 
Frequenzen mehrere Anträge gestellt, kann die Bundesnetza-
gentur anordnen, dass der Zuteilung der Frequenzen ein Verga-
beverfahren nach § 100 voranzugehen hat. 2Die Voraussetzun-
gen einer Einzelzuteilung nach Absatz 5 bleiben hiervon unbe-
rührt. 3Vor der Entscheidung sind die betroffenen Kreise anzu-
höre. 4Die Entscheidung der Bundesnetzagentur ist zu 
veröffentlichen. 

§ 92 Befristung und Verlängerung der 
Frequenzzuteilung 
(1) 1Frequenzen werden in der Regel befristet zugeteilt. 2Die 
Befristung muss für die betreffende Nutzung angemessen sein 
und die Amortisation der dafür notwendigen Investitionen an-
gemessen berücksichtigen. 

(2) 1Eine befristete Zuteilung ist zu verlängern, wenn die Vo-
raussetzungen für eine Frequenzzuteilung nach § 91 Absatz 5 
vorliegen. 2Die Regelungen in Satz 3 und Absatz 3 bleiben hier-
von unberührt. 3§ 91 Absatz 9 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass im Falle harmonisierter Frequenzen bei der Aus-
übung des Ermessens gemäß § 91 Absatz 9 Satz 1 insbesondere 
Folgendes zu berücksichtigen ist: 

1. die Erfüllung der in den §§ 2 und 87 festgelegten Ziele 
sowie von Zielen des Gemeinwohls gemäß dem Recht 
der Europäischen Union oder dem nationalen Recht, 

2. die Umsetzung einer technischen Umsetzungsmaß-
nahme nach Artikel 4 der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG, 

3. die Sicherstellung der ordnungsgemäßen und fristge-
rechten Einhaltung der an das betreffende Frequenznut-
zungsrecht geknüpften Bedingungen, 

4. die Notwendigkeit, im Einklang mit § 105 den Wettbe-
werb zu fördern und Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
meiden, 

5. die Notwendigkeit, die Nutzung der Frequenzen in An-
betracht der Entwicklung der Technik und der Märkte 
effizienter zu gestalten, 

6. die Notwendigkeit, erhebliche Störungen der Dienste zu 
verhindern, und 

7. die Nachfrage nach Frequenzen bei anderen Unterneh-
men als denen, die im betreffenden Frequenzbereich 
über Nutzungsrechte verfügen.
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(3) 1Harmonisierte Frequenzen für drahtlose Breitbanddienste 
werden für mindestens 15 Jahre zugeteilt. 2Abweichend von 
Satz 1 kann die Bundesnetzagentur eine kürzere Befristung fest-
legen für 

1. begrenzte geografische Gebiete mit äußerst lückenhaf-
tem oder gar keinem Zugang zu Hochgeschwindigkeits-
netzen, 

2. bestimmte kurzfristige Projekte, 

3. Nutzungen der Frequenzen, die unter Beachtung der 
Ziele des Artikels 45 Absatz 4 und 5 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 mit drahtlosen Breitbanddiensten 
koexistieren können, 

4. die alternative Nutzung der Frequenz gemäß § 98 oder 

5. die Anpassung der Geltungsdauer eines Frequenznut-
zungsrechts an die Geltungsdauer anderer Frequenznut-
zungsrechte. 

3Die Zuteilung ist zu verlängern, wenn die nach § 99 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 6 festgelegten allge-
meinen Kriterien erfüllt sind. 4Die Zuteilung ist angemessen zu 
verlängern, damit der Regelungsrahmen für Investitionen in 
Netzinfrastrukturen für die Nutzung solcher Frequenzen wäh-
rend eines Zeitraums von mindestens 20 Jahren für die Inhaber 
der Frequenznutzungsrechte vorhersehbar ist. 5Die Regelungen 
in Absatz 2 bleiben hiervon unberührt. 6Die allgemeinen Krite-
rien der Verlängerung beziehen sich auf 

1. die Gewährung einer effizienten und störungsfreien Nut-
zung der betreffenden Frequenzen, 

2. das Erreichen der Ziele des § 87 Absatz 2 Nummer 1 
und 2, 

3. den Schutz des menschlichen Lebens, 

4. die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung, 

5. die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungs-
interessen und 

6. die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur entscheidet rechtzeitig vor Ablauf 
der Geltungsdauer über die Verlängerung. 2Zu diesem Zweck 
prüft die Bundesnetzagentur von Amts wegen oder auf Antrag 
des Rechteinhabers die Notwendigkeit einer solchen Verlänge-
rung. 3Bei einer Befristung von Zuteilungen von harmonisierten 
Frequenzen entscheidet die Bundesnetzagentur auf Antrag des 
Rechteinhabers frühestens fünf Jahre vor dem Ablauf der Gel-
tungsdauer der betreffenden Rechte über die Verlänge-
rung. 4Bei einer Befristung von Zuteilungen von harmonisierten 
Frequenzen für drahtlose Breitbandnetze und -dienste nimmt 
die Bundesnetzagentur spätestens zwei Jahre vor Ablauf der 
Geltungsdauer der betreffenden Rechte eine objektive und zu-
kunftsgerichtete Bewertung der Einhaltung der gemäß § 99 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 6 fest-
gelegten Kriterien vor. 

(5) 1Bei der Verlängerung einer Frequenzzuteilung kann die 
Bundesnetzagentur zur Sicherstellung der Regulierungsziele 
nach den §§ 2 und 87 Art und Umfang der Frequenznutzung 
sowie Nebenbestimmungen nach § 99 beibehalten, aufheben, 
ändern oder neu festlegen. 2Im Falle einer Verlängerung nach 
Absatz 3 sollen Art und Umfang der Frequenznutzung sowie 
Nebenbestimmungen beibehalten werden, es sei denn, ihre Bei-
behaltung ist nicht mehr erforderlich oder eine Änderung oder 
Neuauferlegung zur Sicherstellung der Regulierungsziele 
der §§ 2 und 87 geboten. 

§ 93 Gemeinsame Frequenzzuteilungen 
Die Bundesnetzagentur kann mit zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und mit der Gruppe für 
Frequenzpolitik zusammenarbeiten, um unter Berücksichtigung 
der von den Marktteilnehmern vorgebrachten Interessen ge-
meinsame Aspekte einer Frequenzzuteilung festzulegen und ge-
gebenenfalls gemeinsam ein Vergabeverfahren gemäß § 100 
durchzuführen. 

§ 94 Zeitliche Koordinierung der 
Frequenzzuteilungen 
(1) Die Bundesnetzagentur schafft die Voraussetzungen für die 
Zuteilung von harmonisierten Frequenzen unverzüglich, spätes-
tens jedoch 30 Monate nach der Festlegung harmonisierter Be-
dingungen durch technische Umsetzungsmaßnahmen gemäß 
der Entscheidung Nr. 676/2002/EG, oder unverzüglich nach der 
Aufhebung einer Entscheidung, mit der die Bundesnetzagentur 
in Ausnahmefällen Frequenzen zur alternativen Nutzung gemäß 
§ 98 zugeteilt hat. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann die Frist gemäß Absatz 1 für 
einen bestimmten Frequenzbereich überschreiten, 

1. wenn dies durch die Beschränkung der Nutzung des be-
treffenden Frequenzbereichs aufgrund der Ziele von all-
gemeinem Interesse gemäß Artikel 45 Absatz 5 Buch-
stabe a und d der Richtlinie (EU) 2018/1972 gerechtfer-
tigt ist, 

2. wenn offene Fragen der grenzüberschreitenden Koordi-
nierung mit Staaten außerhalb der Europäischen Union 
bestehen, die zu funktechnischen Störungen führen, so-
fern die Europäische Union gemäß Artikel 28 Ab-
satz 5 der Richtlinie (EU) 2018/1972 um Unterstützung 
ersucht worden ist, 

3. zur Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungs-
interessen oder 

4. im Falle höherer Gewalt. 
2Die Bundesnetzagentur überprüft die Überschreitung gemäß 
Satz 1 spätestens alle zwei Jahre. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann die Frist gemäß Absatz 1 für 
einen bestimmten Frequenzbereich, sofern erforderlich, um bis 
zu 30 Monate in den folgenden Fällen überschreiten: 

1. bei offenen Fragen der grenzüberschreitenden Koordi-
nierung zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die zu funktechnischen Störungen führen, sofern 
rechtzeitig sämtliche erforderlichen Maßnahmen ge-
mäß Artikel 28 Absatz 3 und 4 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 ergriffen werden oder 

2. bei Auftreten technischer Schwierigkeiten bei der Um-
stellung eines aktuellen Nutzers auf einen anderen Fre-
quenzbereich. 

(4) Im Falle einer Fristüberschreitung nach Absatz 2 oder Ab-
satz 3 unterrichtet die Bundesnetzagentur die anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union und die Kommission rechtzei-
tig; die Gründe für die Fristüberschreitung hat sie anzugeben. 

§ 95 Orbitpositionen und Frequenznutzungen 
durch Satelliten 
(1) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz bezie-
hungsweise Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, die Orbit-
positionen und Frequenzen durch Satelliten nutzen, unterliegen 
den Verpflichtungen, die sich aus der Konstitution und Konven-
tion der Internationalen Fernmeldeunion ergeben. 

(2) 1Jede Ausübung deutscher Orbit- und Frequenznutzungs-
rechte bedarf neben der Frequenzzuteilung nach § 91 Absatz 1 
der Übertragung durch die Bundesnetzagentur. 2Die Bundes-
netzagentur führt auf Antrag Anmeldung, Koordinierung und 
Notifizierung von Satellitensystemen bei der Internationalen 
Fernmeldeunion durch und überträgt dem Antragsteller die da-
raus hervorgegangenen Orbit- und Frequenznutzungsrechte. 
3Voraussetzung für die Übertragung der Orbit- und Frequenz-
nutzungsrechte ist, dass 

1. die spezifischen Merkmale der betreffenden Funkfre-
quenzen, Frequenzen und Orbitpositionen verfügbar 
sind, 

2. die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen so-
wie anderen Anmeldungen von Satellitensystemen ge-
geben ist und 

3. öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Für vorhandene deutsche Planeinträge und sonstige unge-
nutzte Orbit- und Frequenznutzungsrechte bei der Internationa-
len Fernmeldeunion kann ein Vergabeverfahren aufgrund der 
von der Bundesnetzagentur festzulegenden Bedingungen 
durchgeführt werden. 
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(4) Die Übertragung kann widerrufen werden, wenn 

1. die Orbit- und Frequenznutzungsrechte länger als ein 
Jahr nicht ausgeübt wurden oder 

2. die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 3 nicht mehr 
erfüllt sind. 

§ 96 Frequenzzuteilung für Rundfunk, 
Luftfahrt, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt 
und sicherheitsrelevante Funkanwendungen 
(1) 1Für die Zuteilung von Frequenzen zur Übertragung von 
Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder ist neben den 
Voraussetzungen des § 91 auf der Grundlage der rundfunk-
rechtlichen Festlegungen das Benehmen mit der zuständigen 
Landesbehörde herzustellen. 2Die jeweilige Landesbehörde 
teilt den Versorgungsbedarf für Rundfunk im Zuständigkeitsbe-
reich der Länder der Bundesnetzagentur mit. 3Die Bundesnetz-
agentur setzt diese Bedarfsanmeldungen bei der Frequenzzutei-
lung nach § 91 um. 4Näheres zum Verfahren legt die Bundes-
netzagentur auf der Grundlage rundfunkrechtlicher Festlegun-
gen der zuständigen Landesbehörden fest. 5Die dem 
Rundfunkdienst im Frequenzplan zugewiesenen Frequenzen 
können für andere Zwecke als die Übertragung von Rundfunk 
im Zuständigkeitsbereich der Länder genutzt werden, wenn 
dem Rundfunk die auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen 
Festlegungen zustehende Kapazität zur Verfügung steht. 6Die 
Bundesnetzagentur stellt hierzu das Benehmen mit den zustän-
digen Landesbehörden her. 7Hat die zuständige Landesbehörde 
die inhaltliche Belegung einer analogen oder digitalen Fre-
quenznutzung zur Übertragung von Rundfunk im Zuständig-
keitsbereich der Länder einem Inhalteanbieter zur alleinigen 
Nutzung zugewiesen, so kann dieser einen Vertrag mit einem 
Sendernetzbetreiber seiner Wahl abschließen, soweit dabei ge-
währleistet ist, dass den rundfunkrechtlichen Festlegungen ent-
sprochen wurde. 8Sofern der Sendernetzbetreiber die Zutei-
lungsvoraussetzungen erfüllt, teilt ihm die Bundesnetzagentur 
die Frequenz auf Antrag zu. 9Die Frequenzzuteilung ist auf die 
Dauer der rundfunkrechtlichen Zuweisung der zuständigen 
Landesbehörde zu befristen und kann bei Fortdauern dieser Zu-
weisung verlängert werden. 10Bei durch mehrere Inhalteanbie-
ter belegten Multiplexen erfolgt die Sendernetzbetreiberaus-
wahl durch die Bundesnetzagentur nur dann, wenn sich die nach 
Landesrecht bestimmten Inhalteanbieter vor dem Start des Mul-
tiplexes nicht auf einen Sendernetzbetreiber einigen kön-
nen. 11Die zuständige Landesbehörde teilt der Bundesnetzagen-
tur das Ergebnis des Einigungsverfahrens mit. 12Sofern sich die 
nach Landesrecht bestimmten Inhalteanbieter nicht auf einen 
Sendernetzbetreiber einigen konnten, bittet die nach Landes-
recht zuständige Stelle um die Einleitung eines Verfahrens zur 
Auswahl eines Sendernetzbetreibers durch die Bundesnetza-
gentur. 

(2) Frequenznutzungen des Bundesministeriums der Verteidi-
gung bedürfen in den ausschließlich für militärische Nutzungen 
im Frequenzplan ausgewiesenen Frequenzbereichen keiner Fre-
quenzzuteilung. 

(3) 1Als zugeteilt gelten Frequenzen, die für die Seefahrt und 
die Binnenschifffahrt sowie die Luftfahrt ausgewiesen sind und 
die auf fremden Wasser- oder Luftfahrzeugen, die sich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, zu den entsprechenden 
Zwecken genutzt werden. 2Dies gilt nur für Frequenzen, die 
aufgrund einer gültigen nationalen Erlaubnis des Landes, in 
dem das Fahrzeug registriert ist, genutzt werden. 

(4) 1Für Frequenzen, die für den Funk der Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk) ausgewiesen 
sind, legt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat im Benehmen mit den zuständigen obersten Landesbehör-
den in einer Richtlinie fest: 

1. die Zuständigkeiten der beteiligten Behörden, 

2. das Verfahren zur Anerkennung als Berechtigter zur 
Teilnahme am BOS-Funk, 

3. das Verfahren und die Zuständigkeiten bei der Bearbei-
tung von Anträgen auf Frequenzzuteilung innerhalb der 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, 

4. die Grundsätze zur Frequenzplanung und die Verfahren 
zur Frequenzkoordinierung innerhalb der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie 

5. die Regelungen für den Funkbetrieb und für die Zusam-
menarbeit der Frequenznutzer im BOS-Funk. 

2Die Richtlinie ist, insbesondere Satz 1 Nummer 4 und 5 betref-
fend, mit der Bundesnetzagentur abzustimmen. 3Das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat bestätigt im Ein-
zelfall nach Anhörung der jeweils sachlich zuständigen obers-
ten Bundes- oder Landesbehörden die Zugehörigkeit eines An-
tragstellers zum Kreis der nach Satz 1 anerkannten 
Berechtigten. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur teilt Frequenzen für die Nutzung 
des Flugfunkdienstes zu, wenn die nach dem Luftverkehrsrecht 
erforderlichen Entscheidungen des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung vorliegen. 2Die nach § 91 festgelegte Zuständig-
keit der Bundesnetzagentur und deren Eingriffsmöglichkeiten 
bleiben unberührt. 

(6) Frequenzen für die Nutzung durch Küstenfunkstellen des 
Revier- und Hafenfunkdienstes werden nur dann zugeteilt, 
wenn die Zustimmung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes vorliegt. 

§ 97 Zuteilung zur gemeinsamen 
Frequenznutzung, Erprobung innovativer 
Technologien, kurzfristig auftretender 
Frequenzbedarf 
(1) 1Frequenzen, bei denen eine effiziente Nutzung durch einen 
Einzelnen allein nicht zu erwarten ist, können auch mehreren 
zur gemeinsamen Nutzung zugeteilt werden. 2Die Inhaber die-
ser Frequenznutzungsrechte haben Beeinträchtigungen hinzu-
nehmen, die sich aus einer bestimmungsgemäßen gemeinsamen 
Nutzung der Frequenz ergeben. 

(2) 1In begründeten Einzelfällen, insbesondere zur Erprobung 
innovativer Technologien in der Telekommunikation oder bei 
kurzfristig auftretendem Frequenzbedarf, kann von den im Fre-
quenzplan enthaltenen Festlegungen bei der Zuteilung von Fre-
quenzen befristet abgewichen werden. 2Voraussetzung hierfür 
ist, dass keine Frequenznutzung beeinträchtigt wird. 3Sind Be-
lange der Länder bei der Übertragung von Rundfunk im Zustän-
digkeitsbereich der Länder betroffen, ist auf der Grundlage der 
rundfunkrechtlichen Festlegungen das Benehmen mit der zu-
ständigen Landesbehörde herzustellen. 

§ 98 Zuteilung zur alternativen 
Frequenznutzung 
(1) Besteht auf nationaler oder regionaler Ebene keine ausrei-
chende Nachfrage nach der Nutzung eines Frequenzbereichs 
der harmonisierten Frequenzen, so kann die Bundesnetzagentur 
nach Maßgabe des Artikels 45 Absatz 4 und 5 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 einen solchen Frequenzbereich ganz oder teil-
weise zur alternativen Nutzung zuteilen, sofern 

1. die mangelnde Nachfrage nach der Nutzung eines sol-
chen Frequenzbereichs nach Anhörung der betroffenen 
Kreise, einschließlich einer vorausschauenden Beurtei-
lung der Marktnachfrage, festgestellt wurde und 

2. durch die alternative Nutzung die Verfügbarkeit oder die 
Nutzung eines solchen Frequenzbereichs in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht verhin-
dert oder beeinträchtigt wird. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur überprüft das Vorliegen der Vo-
raussetzungen in regelmäßigen Abständen von Amts wegen o-
der auf Antrag eines an der harmonisierten Nutzung Interessier-
ten. 2Die Bundesnetzagentur setzt das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, die Kommission und die an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen Union von der ge-
troffenen Entscheidung einschließlich deren Gründe sowie über 
das Ergebnis der Überprüfung der Entscheidung in Kenntnis. 

§ 99 Bestandteile der Frequenzzuteilung 
(1) 1Im Rahmen der Frequenzzuteilung sind insbesondere fest-
zulegen:

 1. die Art und der Umfang der Frequenznutzung, soweit 
dies zur Sicherung einer effizienten und störungsfreien 
Nutzung der Frequenzen erforderlich ist und 
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2. die allgemeinen Kriterien für die Verlängerung der Fre-
quenzzuteilung gemäß § 92 Absatz 3 Satz 6. 

2Bei der Festlegung von Art und Umfang der Frequenznutzung 
sind internationale Vereinbarungen zur Frequenzkoordinierung 
zu beachten. 

(2) 1Verknüpft die Bundesnetzagentur Frequenzzuteilungen ge-
mäß Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit Nebenbestimmungen, so 
kann sie, insbesondere um eine effektive und effiziente Fre-
quenznutzung sicherzustellen oder die Versorgung zu verbes-
sern, unter anderem folgende Möglichkeiten vorsehen: 

1. zur gemeinsamen Nutzung von passiven oder aktiven 
Infrastrukturen für die Funkfrequenznutzung oder von 
Funkfrequenzen, 

2. zu kommerziellen Roamingzugangsvereinbarungen und 

3. zum gemeinsamen Ausbau von Infrastrukturen für die 
Bereitstellung von auf Funkfrequenzen gestützten Tele-
kommunikationsnetzen oder -diensten. 

2Die Bundesnetzagentur sorgt dafür, dass die mit Frequenznut-
zungsrechten verknüpften Bedingungen die gemeinsame Funk-
frequenznutzung nicht behindern. 3Die Umsetzung der gemäß 
diesem Absatz auferlegten Bedingungen durch die Unterneh-
men bleibt weiterhin dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen unterworfen. 

(3) 1Zur Sicherung einer effizienten und störungsfreien Nut-
zung der Frequenzen, der weiteren in § 2 genannten Regulie-
rungsziele sowie der in § 87 genannten Ziele der Frequenzregu-
lierung 

1. kann die Frequenzzuteilung mit Nebenbestimmungen 
versehen werden und 

2. können die Frequenz, Nebenstimmungen zur Frequenz-
zuteilung sowie Art und Umfang der Frequenznutzung 
unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit nachträglich geändert werden. 

2Den interessierten Kreisen, einschließlich Nutzern und Ver-
brauchern, wird eine ausreichende Frist eingeräumt, um ihren 
Standpunkt zu den geplanten Änderungen nach Satz 1 Nummer 
2 darzulegen. 3Die Frist nach Satz 2 beträgt grundsätzlich min-
destens vier Wochen, es sei denn, die geplanten Änderungen 
sind geringfügig. 4Änderungen werden unter Angabe der 
Gründe veröffentlicht. 5Sind durch die Änderungen Belange der 
Länder bei der Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeits-
bereich der Länder betroffen, ist auf der Grundlage der rund-
funkrechtlichen Festlegungen das Benehmen mit der zuständi-
gen Landesbehörde herzustellen. 

(4) 1Die Frequenzzuteilung kann Hinweise darauf enthalten, 
welche Parameter die Bundesnetzagentur den Festlegungen zu 
Art und Umfang der Frequenznutzung bezüglich der Empfangs-
anlagen zugrunde gelegt hat. 2Bei Nichteinhaltung der mitge-
teilten Parameter wird die Bundesnetzagentur keinerlei Maß-
nahmen ergreifen, um Nachteilen zu begegnen. 

(5) Frequenzen, die der Übertragung von Rundfunk im Zustän-
digkeitsbereich der Länder dienen, werden im Benehmen mit 
der zuständigen Landesbehörde mit Auflagen zugeteilt, die si-
cherstellen, dass die rundfunkrechtlichen Belange der Länder 
berücksichtigt werden. 

(6) Zugeteilte Frequenzen dürfen nur mit Funkanlagen genutzt 
werden, die dem Funkanlagengesetz entsprechen. 

§ 100 Vergabeverfahren 
(1) 1Hat die Bundesnetzagentur nach § 91 Absatz 9 angeordnet, 
dass der Zuteilung von Frequenzen ein Vergabeverfahren vo-
ranzugehen hat, kann sie nach Anhörung der betroffenen Kreise 
das Versteigerungsverfahren nach Absatz 5 oder das Ausschrei-
bungsverfahren nach Absatz 6 durchführen. 2Die Bundesnetza-
gentur legt bei der Entscheidung zur Wahl des Vergabeverfah-
rens gemäß Satz 1 die allgemeinen Ziele des Verfahrens 
fest. 3Die Ziele sind zusätzlich zur Förderung des Wettbewerbs 
und der Verbesserung der Versorgung, insbesondere in ländli-
chen Gebieten, auf einen oder mehrere der folgenden Aspekte 
beschränkt: 

1.  Gewährleistung der erforderlichen Dienstequalität, 

2. Förderung der effizienten Nutzung von Frequenzen, un-
ter anderem unter Berücksichtigung der für die Nut-
zungsrechte geltenden Bedingungen und der Höhe der 
Abgaben, oder 

3. Förderung von Innovation und Geschäftsentwicklung. 

(2) 1Es ist dasjenige Vergabeverfahren durchzuführen, das am 
besten geeignet ist, die Regulierungsziele nach den §§ 2 und 87 
zu erreichen. 2Für Frequenzen, die für die Übertragung von 
Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder vorgesehen 
sind, ist das Versteigerungsverfahren nach Absatz 5 nicht 
durchzuführen. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Entscheidung 
über die Wahl des Vergabeverfahrens sowie die Festlegungen 
und Regeln für die Durchführung der Verfahren unter Angabe 
der Gründe. 2Zudem veröffentlicht sie die dazugehörigen Fre-
quenznutzungsbestimmungen. 3Sie legt die Ergebnisse einer 
mit der Entscheidung in Zusammenhang stehenden Beurteilung 
der Wettbewerbssituation sowie der technischen und wirt-
schaftlichen Gegebenheiten des Marktes dar. 

(4) Die Bundesnetzagentur bestimmt vor Durchführung eines 
Vergabeverfahrens 

1.  die von einem Antragsteller zu erfüllenden sub-jektiven, 
fachlichen und sachlichen Mindestvo-raussetzungen für 
die Zulassung zum Vergabe-verfahren, 

2. die Frequenznutzung, für die die zu vergebenden Fre-
quenzen unter Beachtung des Frequenzplanes verwendet 
werden dürfen, 

3. die für die Aufnahme des Telekommunikationsdienstes 
notwendige Grundausstattung an Frequenzen, sofern 
dies erforderlich ist, und 

4. die Frequenznutzungsbestimmungen einschließlich des 
Versorgungsgrades bei der Frequenznutzung und seiner 
zeitlichen Umsetzung; bei der Festlegung des Versor-
gungsgrades und seiner zeitlichen Umsetzung berück-
sichtigt die Bundesnetzagentur neben den Regulierungs-
zielen nach den §§ 2 und 87 auch Möglichkeiten für In-
haber von Frequenznutzungsrechten, in zumutbarer 
Weise öffentlich geförderte Infrastrukturen mitzunutzen 
oder aufzubauen. 

(5) 1Im Falle der Versteigerung legt die Bundesnetzagentur vor 
der Durchführung des Vergabeverfahrens die Regeln für die 
Durchführung des Versteigerungsverfahrens im Einzelnen 
fest. 2Die Regeln müssen objektiv, nachvollziehbar und nicht-
diskriminierend sein und die Belange kleiner und mittlerer Un-
ternehmen berücksichtigen. 3Die Bundesnetzagentur legt ein 
Mindestgebot für das Nutzungsrecht an den zu versteigernden 
Frequenzen sowie Zahlungsregelungen fest. 4Der Versteige-
rung geht ein Verfahren voraus, in dem die Zulassung zur Ver-
steigerung schriftlich oder elektronisch zu beantragen ist. 5Die 
Bundesnetzagentur entscheidet über die Zulassung durch 
schriftlichen oder elektronischen Bescheid. 6Der Antrag auf Zu-
lassung ist abzulehnen, wenn der Antragsteller nicht darlegt und 
nachweist, dass er die nach Absatz 4 festgelegten und die 
nach § 91 Absatz 5 bestehenden Voraussetzungen erfüllt. 

(6) 1Im Falle der Ausschreibung bestimmt die Bundesnetzagen-
tur vor der Durchführung des Vergabeverfahrens die Kriterien, 
nach denen die Eignung der Bewerber bewertet wird. 2Krite-
rien sind 

1.  die Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit 
der Bewerber, 

2. die Eignung von vorzulegenden Planungen für die Nut-
zung der ausgeschriebenen Frequenzen, 

3. die Förderung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten 
Marktes und 

4. der räumliche Versorgungsgrad. 
3Bei ansonsten gleicher Eignung ist derjenige Bewerber auszu-
wählen, der einen höheren räumlichen Versorgungsgrad mit 
den entsprechenden Telekommunikationsdiensten gewährleis-
tet. 4Die Bundesnetzagentur legt den im Falle des Zuschlags für 
das Frequenznutzungsrecht zu zahlenden Zuschlagspreis sowie 
Zahlungsregelungen fest.

 (7) 1Die Zuteilung der Frequenzen erfolgt nach § 91, nachdem 
das Vergabeverfahren nach Absatz 3 Satz 1 durchgeführt wor-
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den ist. 2Verpflichtungen, die Antragsteller im Laufe eines Ver-
steigerungs- oder Ausschreibungsverfahrens eingegangen sind, 
werden Bestandteile der Frequenzzuteilung. 

(8) 1Bei einem Versteigerungsverfahren nach Absatz 5 oder ei-
nem Ausschreibungsverfahren nach Absatz 6 kann die in § 91 
Absatz 4 genannte Höchstfrist von sechs Wochen so lange wie 
nötig, längstens jedoch um acht Monate, verlängert werden, um 
für alle Beteiligten ein chancengleiches, angemessenes, offenes 
und transparentes Verfahren sicherzustellen. 2Diese Fristen las-
sen geltende internationale Vereinbarungen über die Nutzung 
von Frequenzen und die Satellitenkoordinierung unberührt. 

§ 101 Flexibilisierung der Frequenznutzung 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann Frequenzbereiche bestim-
men, in denen sie Frequenznutzungsrechte zum Handel, zur 
Vermietung oder zur kooperativen, gemeinsamen Nutzung 
(Frequenzpooling) freigibt, um flexible Frequenznutzungen zu 
ermöglichen. 2Die betroffenen Kreise sind vor der Freigabeent-
scheidung anzuhören. 

(2) 1Sofern die Bundesnetzagentur eine Freigabeentscheidung 
nach Absatz 1 Satz 1 trifft, legt sie zeitgleich die Rahmenbedin-
gungen und das Verfahren für den Handel, die Vermietung und 
das Frequenzpooling fest. 2Die Rahmenbedingungen und das 
Verfahren haben insbesondere sicherzustellen, dass 

1. die Effizienz der Frequenznutzung gesteigert oder ge-
wahrt wird, 

2. das ursprüngliche Vergabeverfahren einer Frequenzzu-
teilung nicht entgegensteht, 

3. keine Verzerrung des Wettbewerbs zu besorgen ist, 

4. die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen, insbe-
sondere die Nutzungsbestimmungen und internationale 
Vereinbarungen zur Frequenznutzung, eingehalten wer-
den und 

5. die Regulierungsziele nach den §§ 2 und 87 sicherge-
stellt sind. 

3Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Entscheidung über 
die Rahmenbedingungen und das Verfahren. 4Die Entschei-
dung erfolgt im Einvernehmen mit der nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle, soweit Frequenzen betroffen sind, die für 
Rundfunkdienste vorgesehen sind. 

(3) Erlöse, die aus Maßnahmen nach Absatz 1 erzielt werden, 
stehen abzüglich der Verwaltungskosten demjenigen zu, der 
seine Frequenznutzungsrechte Dritten überträgt oder zur Nut-
zung oder Mitbenutzung überlässt. 

(4) 1Inhaber von Frequenznutzungsrechten informieren die 
Bundesnetzagentur über ihre Absicht, Frequenznutzungsrechte 
zu übertragen oder zu vermieten, sowie über die Übertragung 
oder Vermietung von Frequenznutzungsrechten. 2Die Bundes-
netzagentur veröffentlicht diese Informationen. 

§ 102 Widerruf der Frequenzzuteilung, Ver-
zicht 
(1) Eine Frequenzzuteilung kann neben den Fällen des § 49 Ab-
satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ganz oder teilweise 
widerrufen werden, wenn 

1.  nicht innerhalb eines Jahres nach der Zuteilung mit der 
Nutzung der Frequenz im Sinne des mit der Zuteilung 
verfolgten Zwecks begonnen wurde 

2. die Frequenz länger als ein Jahr nicht im Sinne des mit 
der Zuteilung verfolgten Zwecks genutzt worden ist, 

3. eine der Voraussetzungen nach § 91 Absatz 5 oder 
§ 96 Absatz 4 bis 6 nicht mehr gegeben ist, 

4. einer Verpflichtung, die sich aus der Frequenzzuteilung 
ergibt, schwer oder wiederholt zuwidergehandelt oder 
trotz Aufforderung nicht nachgekommen wird, 

5. nach der Frequenzzuteilung Wettbewerbsverzerrungen 
wahrscheinlich sind oder 

6. durch eine Änderung der Eigentumsverhältnisse in der 
Person des Inhabers des Frequenznutzungsrechts eine 
Wettbewerbsverzerrung zu besorgen ist. 

(2) Die Frist bis zum Wirksamwerden des Widerrufs muss an-
gemessen sein. 

(3) Sofern Frequenzen für die Übertragung von Rundfunk im 
Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen sind, stellt die Bun-
desnetzagentur auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen 
Festlegungen das Benehmen mit der zuständigen Landesbe-
hörde her. 

(4) 1Die Frequenzzuteilung soll widerrufen werden, wenn bei 
einer Frequenz, die zur Übertragung von Rundfunk im Zustän-
digkeitsbereich der Länder zugeteilt ist, alle rundfunkrechtli-
chen Festlegungen der zuständigen Landesbehörde für Rund-
funk, der auf dieser Frequenz übertragen wird, entfallen 
sind. 2Wenn bei einer Frequenz nach Satz 1 eine oder alle rund-
funkrechtlichen Festlegungen nach Satz 1 entfallen sind und in-
nerhalb von sechs Monaten keine neue rundfunkrechtliche Fest-
legung erteilt wird, kann die Bundesnetzagentur im Benehmen 
mit der zuständigen Landesbehörde dem bisherigen Inhaber 
diese Frequenz zuteilen. 3Die Zuteilung nach Satz 2 erfolgt mit 
eingeschränkter Verpflichtung oder ohne Verpflichtung zur 
Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Län-
der nach Maßgabe des Frequenzplanes, auch wenn dies nicht 
dem vorherigen Vergabeverfahren entspricht. 

(5) Bloße Änderungen der Frequenznutzung infolge der An-
wendung der in § 89 Absatz 2 Satz 2 genannten Vorschriften 
rechtfertigen allein nicht den Widerruf einer Frequenzzutei-
lung. 

(6) § 49 Absatz 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist auf 
den Widerruf nach den Absätzen 1 und 4 nicht anzuwenden. 

(7) 1Frequenzzuteilungen für die Übertragung von Rundfunk 
sollen widerrufen werden, wenn ein nach § 96 Absatz 1 Satz 
7 vom Inhalteanbieter ausgewählter Sendernetzbetreiber auf 
Antrag die Zuteilung an ihn verlangen kann. 2Für die Wider-
rufsentscheidung gilt Absatz 3 entsprechend. 3Für das Wirk-
samwerden des Widerrufs ist eine angemessene Frist von min-
destens drei Monaten vorzusehen. 

(8) 1Die Frequenzzuteilung erlischt durch Verzicht. 2Der Inha-
ber der Frequenzzuteilung hat den Verzicht gegenüber der Bun-
desnetzagentur schriftlich oder elektronisch unter genauer Be-
zeichnung der Frequenzzuteilung zu erklären. 

§ 103 Überwachung, Anordnung der Außerbe-
triebnahme, Monitoring der Mobilfunkversor-
gung 
(1) 1Zur Sicherstellung der Frequenzordnung überwacht die 
Bundesnetzagentur die Frequenznutzung. 2Soweit es für die 
Überwachung, insbesondere zur Identifizierung eines Fre-
quenznutzers, erforderlich und angemessen ist, sind die Be-
diensteten der Bundesnetzagentur befugt, sich Kenntnis von 
den näheren Umständen eines Telekommunikationsvorgangs 
zu verschaffen und in besonderen Fällen auch in Aussendungen 
hineinzuhören. 3Die durch Maßnahmen nach Satz 2 erlangten 
Informationen dürfen nur zur Sicherstellung der Frequenzord-
nung verwendet werden. 4Abweichend hiervon dürfen Informa-
tionen an die zuständigen Behörden übermittelt werden, soweit 
dies für die Verfolgung einer in § 100a der Strafprozessord-
nung genannten Straftat erforderlich ist. 5Das Grundrecht des 
Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 des Grundgeset-
zes wird nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 eingeschränkt. 

(2) 1Zur Sicherstellung der Frequenzordnung kann die Bundes-
netzagentur eine Einschränkung des Betriebes oder die Außer-
betriebnahme von Geräten anordnen. 2Zur Durchsetzung dieser 
Anordnungen kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes ein Zwangsgeld von bis zu 500 000 Euro fest-
gesetzt werden. 

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht auf ihrer Internetseite 
die von den Mobilfunknetzbetreibern übermittelten Informatio-
nen über die tatsächliche, standortbezogene Mobilfunknetzab-
deckung. 

(4) Zur Veröffentlichung nach Absatz 3 gehören anbieterbezo-
gen insbesondere auch 

1. die lokalen Schwerpunkte von Verbindungsabbrüchen 
bei der Sprachtelefonie und 

2. der Grad der Versorgung
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entlang von Bundesfernstraßen, des nachgeordneten Straßen-
netzes sowie der Schienen- und Wasserwege, um die Errei-
chung des Frequenzregulierungsziels nach § 87 Absatz 2 Num-
mer 1 sicherzustellen. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur berichtet erstmals sechs Monate 
nach Inkrafttreten der Absätze 3 und 4 und im Anschluss jähr-
lich dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des 
Deutschen Bundestags über den Zustand der Mobilfunkversor-
gung insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung bezüglich 
der in Absatz 4 genannten Aspekte. 2Gegenstand des Berichts 
soll zudem der anbieterbezogene Stand der Erfüllung von Ne-
benbestimmungen im Sinne des § 99 Absatz 3 sein, die mit der 
Zuteilung von Frequenzen für den Mobilfunk verbunden und 
zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht bereits vollständig 
erfüllt sind. 

§ 104 Einschränkung der Frequenzzuteilung 
Die Nutzung der zugeteilten Frequenzen kann vorübergehend 
eingeschränkt werden, wenn diese Frequenzen von den zustän-
digen Behörden zur Bewältigung ihrer Aufgaben im Span-
nungs- und im Verteidigungsfall, im Rahmen von Bündnisver-
pflichtungen, im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Verein-
ten Nationen, im Rahmen internationaler Vereinbarungen zur 
Notfallbewältigung oder bei Naturkatastrophen, terroristischen 
Anschlägen oder sonstigen vergleichbaren Ereignissen und be-
sonders schweren Unglücksfällen benötigt werden. 

§ 105 Förderung des Wettbewerbs 
(1) Bei der Zuteilung von Frequenzen für Telekommunikati-
onsnetze und -dienste gemäß diesem Gesetz sowie der Ände-
rung oder Verlängerung von Zuteilungen solcher Frequenzen 
fördert die Bundesnetzagentur einen wirksamen Wettbewerb 
und vermeidet Wettbewerbsverfälschungen im Binnenmarkt. 

(2) 1Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele kann die 
Bundesnetzagentur geeignete Maßnahmen ergreifen. 2Diese 
umfassen unter anderem 

1. die Begrenzung der Menge an Frequenzen, die einem 
Unternehmen zugeteilt werden, oder, wenn die Um-
stände dies rechtfertigen, die Verknüpfung der Fre-
quenznutzungsrechte mit Bedingungen, beispielsweise 
mit der Gewährung des Vorleistungszugangs und mit 
nationalem oder regionalem Roaming in bestimmten 
Frequenzbereichen oder in Gruppen von Frequenzberei-
chen mit ähnlichen Merkmalen, 

2. die Reservierung eines bestimmten Abschnitts eines Fre-
quenzbereichs oder einer Gruppe von Frequenzberei-
chen für neue Marktteilnehmer, wenn dies angesichts 
der besonderen Lage auf dem nationalen Markt ange-
messen und gerechtfertigt ist, 

3. die Verweigerung neuer Zuteilungen oder der Genehmi-
gung neuer Frequenznutzungsarten in bestimmten Be-
reichen oder das Verknüpfen neuer Nutzungsrechte oder 
neuer Frequenznutzungsarten mit bestimmten Bedin-
gungen, um Wettbewerbsverzerrungen durch Zuteilung, 
Übertragung oder Anhäufung von Nutzungsrechten zu 
verhindern, 

4. die Aufnahme von Bedingungen für eine Untersagung 
der Übertragung von Zuteilungen oder die Auferlegung 
von Bedingungen für die Übertragung von Zuteilungen, 
die nicht unionsweit oder bundesweit der Fusionskon-
trolle unterliegen, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 
Wettbewerb durch die Übertragung in beträchtlicher 
Weise beeinträchtigt würde, oder 

5. die Änderung bestehender Rechte im Einklang mit die-
sem Gesetz, wenn dies erforderlich ist, um Wettbe-
werbsverzerrungen infolge der Übertragung oder An-
häufung von Zuteilungen nachträglich zu beseitigen. 

3Bei ihren Entscheidungen stützt sich die Bundesnetzagentur 
unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und der verfüg-
baren Vergleichsgrößen auf eine objektive, vorausschauende 
Beurteilung der Wettbewerbsverhältnisse, der Frage, ob solche 
Maßnahmen zur Erhaltung oder Erreichung eines wirksamen 
Wettbewerbs erforderlich sind, und der voraussichtlichen Aus-
wirkungen solcher Maßnahmen auf bestehende oder künftige 

Investitionen der Marktteilnehmer insbesondere in den Netz-
ausbau. 4Bei der Beurteilung berücksichtigt die Bundesnetza-
gentur den in § 11 Absatz 3 beschriebenen Ansatz zur Durch-
führung von Marktanalysen. 5Sie kann hierzu allgemeine Ver-
waltungsvorschriften erlassen. 

(3) 1Bevor die Bundesnetzagentur Maßnahmen nach Absatz 2 
ergreift, gibt sie interessierten Kreisen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zum Entwurf der Maßnahmen innerhalb einer ange-
messenen Frist. 2Die Frist muss der Komplexität des Sachver-
halts entsprechen und mindestens einen Monat betragen. 3Bei 
außergewöhnlichen Umständen kann eine kürzere Frist gesetzt 
werden. 4 § 99 Absatz 3 bleibt unberührt. 5Die Ergebnisse der 
Anhörung sowie die Maßnahmen sind zu veröffentlichen. 6Bei 
der Anwendung des Absatzes 2 handelt die Bundesnetzagentur 
im Übrigen nach dem in § 107 genannten Verfahren. 

§ 106 Lokales Roaming, Zugang zu aktiven und 
passiven Netzinfrastrukturen 
(1) Die Bundesnetzagentur kann den Betreiber eines öffentli-
chen Mobilfunknetzes dazu verpflichten, in einem räumlich 
umgrenzten Gebiet die Mitnutzung passiver Infrastrukturen o-
der, soweit dies nicht ausreicht, Roaming zu ermöglichen (lo-
kales Roaming), wenn 

1. unüberwindbare wirtschaftliche oder physische Hinder-
nisse für den marktgesteuerten Netzausbau in diesem 
Gebiet bestehen, aufgrund derer Endnutzer nur äußerst 
lückenhaften Zugang zu öffentlichen Mobilfunknetzen 
und -diensten haben, 

2. das lokale Roaming zum Angebot von über Mobilfunk-
netze erbrachten öffentlich zugänglichen Telekommuni-
kationsdiensten auf lokaler Ebene unmittelbar erforder-
lich ist, 

3. keinem anderen Mobilfunknetzbetreiber tragfähige und 
vergleichbare alternative Zugangswege zu den Endnut-
zern zu fairen und angemessenen Bedingungen in die-
sem Gebiet zur Verfügung gestellt werden, 

4. die Möglichkeit einer solchen Verpflichtung ausdrück-
lich vorgesehen wurde 

a)  im Falle eines Vergabeverfahrens in den Vergabebe-
dingungen der Frequenzzuteilung, 

b)  von der Verpflichtung begünstigte Unternehmen ei-
nen angemessenen Beitrag zur Versorgung von bis-
lang unterversorgten Gebieten leisten und 

 

5. von der Verpflichtung begünstigte Unternehmen einen 
angemessenen Beitrag zur Versorgung von bislang un-
terversorgten Gebieten leisten und 

6. zwischen den Beteiligten innerhalb von drei Monaten 
keine Vereinbarung zum lokalen Roaming oder zur Mit-
nutzung passiver Infrastrukturen zustande gekommen 
ist; die Frist für Verhandlungen zwischen den Beteilig-
ten kann um einen weiteren Monat verlängert werden, 
soweit alle Beteiligten dieses übereinstimmend bei der 
Bundesnetzagentur beantragen. 

(2) Bei der Entscheidung über eine Verpflichtung nach Absatz 
1 berücksichtigt die Bundesnetzagentur insbesondere: 

1. die Gewährleistung eines durchgehenden, unterbre-
chungsfreien Zugangs für alle Endnutzer zu Sprach- und 
breitbandigen Datendiensten des öffentlichen Mobil-
funks mindestens entlang von Bundesfernstraßen und 
auch im nachgeordneten Straßennetz sowie an allen 
Schienen- und Wasserwegen möglichst bis 2026 und in 
weiteren Gebieten mit äußerst lückenhaftem Zugang für 
Endnutzer, 

2. die effiziente Nutzung von Frequenzen, 

3. die Ermöglichung einer wesentlich größeren Auswahl 
und einer höheren Dienstequalität für die Endnutzer, 

4. die technische Durchführbarkeit und die diesbezügli-
chen Bedingungen, 

5. den Stand des Infrastruktur- und Dienstleistungswettbe-
werbs, 

6. technische Innovationen und
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7. die vorrangige Notwendigkeit, im Hinblick auf den Aus-
bau der Infrastruktur zunächst Anreize für das nach Ab-
satz 1 verpflichtete Unternehmen zu schaffen. 

(3) § 12 gilt entsprechend. 

(4) 1Unbeschadet der Verpflichtung nach Absatz 1 kann die 
Bundesnetzagentur Unternehmen, die öffentliche Mobilfunk-
netze in einem räumlich umgrenzten Gebiet bereitstellen, dazu 
verpflichten, Zugang zu aktiven Netzinfrastrukturen in diesem 
Gebiet zu gewähren. 2Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur entscheidet über die Bedingungen, 
zu denen ein nach Absatz 1 oder 4 verpflichtetes Unternehmen 
lokales Roaming oder den Zugang zu aktiven oder passiven Inf-
rastrukturen gewähren muss, innerhalb von zwei Monaten nach 
der Entscheidung nach Absatz 1 oder 4, soweit die Beteiligten 
in diesem Zeitraum keine Einigung hierüber erzielt haben. 2Die 
Frist kann um einen weiteren Monat verlängert werden. 3Die 
Bedingungen müssen objektiv, transparent, verhältnismäßig 
und nichtdiskriminierend sein. 

(6) Die Bundesnetzagentur kann den Begünstigten der Anord-
nung nach Absatz 1 oder Absatz 4 verpflichten, Frequenzen mit 
dem Verpflichteten der Anordnung nach Absatz 1 oder Absatz 
4 in dem betreffenden Gebiet gemeinsam zu nutzen. 

(7) 1Die Bundesnetzagentur überprüft Verpflichtungen und Be-
dingungen nach den Absätzen 1 bis 6 innerhalb von fünf Jahren 
nach Erlass. 2Sie prüft hierbei insbesondere, ob deren Änderung 
oder Aufhebung angesichts der sich wandelnden Umstände an-
gemessen wäre. 

§ 107 Beteiligung in der Gruppe für Frequenz-
politik 
(1) Sofern die Bundesnetzagentur beabsichtigt, ein Vergabever-
fahren nach § 91 Absatz 9 in Verbindung mit § 100 in Bezug 
auf harmonisierte Frequenzen für drahtlose Breitbandnetze und 
-dienste oder Maßnahmen nach § 105 Absatz 2 durchzuführen, 
unterrichtet sie die Gruppe für Frequenzpolitik über entspre-
chende Entscheidungs- oder Maßnahmeentwürfe zeitgleich mit 
deren Veröffentlichung im Anhörungsverfahren. 

(2) Die Bundesnetzagentur gibt bei der Unterrichtung nach Ab-
satz 1 an, ob und gegebenenfalls wann sie die Gruppe für Fre-
quenzpolitik zur Einberufung eines Peer-Review-Forums 
nach Artikel 35 der Richtlinie (EU) 2018/1972 auffordert. 

(3) Sofern die Gruppe für Frequenzpolitik ein Peer-Review-Fo-
rum nach Artikel 35 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/1972 
einberuft, erläutert die Bundesnetzagentur den Maßnahmeent-
wurf nach Artikel 35 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972. 

Abschnitt 7: Nummerierung 

§ 108 Nummerierung 
(1) 1Die Bundesnetzagentur nimmt die Aufgaben der Numme-
rierung wahr. 2Ihr obliegt insbesondere die Strukturierung und 
Ausgestaltung des Nummernraumes mit dem Ziel, den Anfor-
derungen von Endnutzern, Betreibern von Telekommunikati-
onsnetzen und Anbietern von Telekommunikationsdiensten zu 
genügen. 3Die Bundesnetzagentur teilt ferner Nummern den 
Betreibern von Telekommunikationsnetzen, Anbietern von Te-
lekommunikationsdiensten und Endnutzern zu. 4Ausgenom-
men ist die Verwaltung von Domänennamen oberster und nach-
geordneter Stufen. 5Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die 
Zuteilungsentscheidungen nach Satz 3 unter Wahrung des 
Schutzes personenbezogener Daten. 

(2) Im Rahmen ihrer Tätigkeit nach Absatz 1 stellt die Bundes-
netzagentur einen Bereich geografisch nicht gebundener Num-
mern zur Verfügung, die zur Bereitstellung anderer Telekom-
munikationsdienste als interpersoneller Telekommunikations-
dienste auch im Ausland genutzt werden können. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur kann zur Umsetzung internationa-
ler Verpflichtungen oder Empfehlungen sowie zur Sicherstel-
lung der ausreichenden Verfügbarkeit von Nummern Änderun-
gen der Struktur und Ausgestaltung des Nummernraumes und 
des nationalen Nummernplanes vornehmen. 2Dabei sind die 
Belange der Betroffenen, insbesondere die Umstellungskosten, 

die den Betreibern von Telekommunikationsnetzen, den Anbie-
tern von Telekommunikationsdiensten und den Nutzern entste-
hen, angemessen zu berücksichtigen. 3Beabsichtigte Änderun-
gen sind rechtzeitig vor ihrem Wirksamwerden bekannt zu ge-
ben. 4Die von diesen Änderungen betroffenen Betreiber von Te-
lekommunikationsnetzen und Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten sind verpflichtet, die zur Umset-
zung erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur kann zur Durchsetzung der Ver-
pflichtungen nach Absatz 3 Anordnungen erlassen. 2Zur Durch-
setzung der Anordnungen können nach Maßgabe des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes Zwangsgelder bis zu 500 000 Euro 
festgesetzt werden. 

(5) Die Bundesnetzagentur trifft, sofern der angerufene Endnut-
zer Anrufe aus bestimmten geografischen Gebieten nicht aus 
wirtschaftlichen Gründen eingeschränkt hat, die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

1. die Endnutzer in der Lage sind, Dienste unter Verwen-
dung geografisch nicht gebundener Nummern in der Eu-
ropäischen Union zu erreichen und zu nutzen und 

2. die Endnutzer in der Lage sind, unabhängig von der vom 
Betreiber verwendeten Technologie und der von ihm ge-
nutzten Geräte alle in der Europäischen Union bestehen-
den Rufnummern, einschließlich der Nummern in den 
nationalen Nummernplänen der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union sowie universeller internationaler ge-
bührenfreier Rufnummern, zu erreichen. 

(6) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Maßstäbe und Leitlinien festzulegen für 

1. die Strukturierung, Ausgestaltung und Verwaltung der 
Nummernräume sowie 

2. den Erwerb, Umfang und Verlust von Nutzungsrechten 
an Nummern. 

2Dies schließt auch die Umsetzung darauf bezogener internati-
onaler Empfehlungen und Verpflichtungen in nationales Recht 
sowie die Festlegung von Regelungen zur Nutzung von Num-
mern gemäß Absatz 2 ein. 3Dabei sind insbesondere zu berück-
sichtigen: 

1. die effiziente Nummernnutzung, 

2. die Belange der Marktbeteiligten einschließlich der Pla-
nungssicherheit, 

3. die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Marktteil-
nehmer, 

4. die Anforderungen an die Nummernnutzung und die 
langfristige Bedarfsdeckung sowie 

5. die Interessen der Endnutzer. 
4In der Verordnung sind die Befugnisse der Bundesnetzagentur 
sowie die Rechte und Pflichten der Marktteilnehmer und der 
Endnutzer im Einzelnen festzulegen. 5Absatz 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend. 

(7) 1Ist im Vergabeverfahren für generische Domänen oberster 
Stufe für die Zuteilung oder Verwendung einer geografischen 
Bezeichnung, die mit dem Namen einer Gebietskörperschaft 
identisch ist, eine Einverständniserklärung oder Unbedenklich-
keitsbescheinigung durch eine deutsche Regierungs- oder Ver-
waltungsstelle erforderlich, obliegt die Entscheidung über die 
Erteilung des Einverständnisses oder die Ausstellung einer Un-
bedenklichkeitsbescheinigung der nach dem jeweiligen Lan-
desrecht zuständigen Stelle. 2Weisen mehrere Gebietskörper-
schaften identische Namen auf, liegt die Entscheidungsbefugnis 
bei der Gebietskörperschaft, die nach der Verkehrsauffassung 
die größte Bedeutung hat. 

§ 109 Preisangabe 
(1) 1Wer gegenüber Endnutzern 

1. Premium-Dienste, 

2. Auskunftsdienste, 

3. Massenverkehrsdienste, 

4. Service-Dienste, 

5. Kurzwahldienste oder 

6. Dienste über Nationale Teilnehmerrufnummern
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anbietet oder dafür wirbt, hat dabei den für die Inanspruch-
nahme des Dienstes zu zahlenden Höchstpreis nach § 112 Ab-
satz 1 bis 5 oder 6 Satz 4 zeitabhängig je Minute oder zeitunab-
hängig je Inanspruchnahme einschließlich der Umsatzsteuer 
und sonstiger Preisbestandteile anzugeben. 2Bei nach § 123 Ab-
satz 7 Satz1 festgelegten Preisen ist dieser Preis anzuge-
ben. 3Besteht einheitlich netzübergreifend bei sämtlichen An-
bietern ein niedrigerer Preis als der Höchstpreis, darf auch die-
ser angegeben werden. 

(2) 1Der Preis ist gut lesbar, deutlich sichtbar und in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Rufnummer anzugeben. 2Die 
Preisangabe hat nach Möglichkeit barrierefrei zu erfolgen. 3Bei 
Anzeige der Rufnummer darf die Preisangabe nicht zeitlich kür-
zer als die Rufnummer angezeigt werden. 4Auf den Abschluss 
eines Dauerschuldverhältnisses ist hinzuweisen. 

(3) Bei Telefax-Diensten ist zusätzlich die Anzahl der zu über-
mittelnden Seiten anzugeben. 

§ 110 Preisansage 
(1) 1Wer den vom Endnutzer zu zahlenden Preis für die Inan-
spruchnahme von 

1. sprachgestützten Premium-Diensten, 

2. Kurzwahl-Sprachdiensten, 

3. sprachgestützten Auskunftsdiensten und 

4. sprachgestützter Betreiberauswahl 

festlegt, hat vor Beginn der Entgeltpflichtigkeit dem Endnutzer 
den für die Inanspruchnahme dieses Dienstes zu zahlenden 
Preis zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Datenvo-
lumen oder sonstiger Inanspruchnahme einschließlich der Um-
satzsteuer und sonstiger Preisbestandteile anzusagen. 2Für 
sprachgestützte Betreiberauswahl ist der Preis dauerhaft in Euro 
oder in Cent anzusagen; ein Wechsel zwischen der Preisansage 
in Euro und in Cent ist unzulässig. 

(2) 1Die Preisansage nach Absatz 1 ist spätestens drei Sekunden 
vor Beginn der Entgeltpflichtigkeit unter Hinweis auf den Zeit-
punkt des Beginns derselben abzuschließen. 2Ändert sich dieser 
Preis während der Inanspruchnahme des Dienstes, so ist vor Be-
ginn des neuen Tarifabschnitts der nach der Änderung zu zah-
lende Preis entsprechend Absatz 1 und Satz 1 anzusagen mit der 
Maßgabe, dass die Ansage auch während der Inanspruchnahme 
des Dienstes erfolgen kann. 3Beim Einsatz von Warteschleifen 
nach § 115 Absatz 1 Nummer 5 stellt weder der Beginn noch 
das Ende der Warteschleife eine Änderung des Preises im Sinne 
von Satz 2 dar, wenn der vom Endnutzer im Sinne des Absatzes 
1 Satz 1 zu zahlende Preis für den Tarifabschnitt nach der War-
teschleife unverändert gegenüber dem Preis für den Tarifab-
schnitt vor der Warteschleife ist. 

(3) 1Bei Inanspruchnahme von sprachgestützten Massenver-
kehrsdiensten hat der Diensteanbieter dem Endnutzer den für 
die Inanspruchnahme dieses Dienstes zu zahlenden Preis nach 
Maßgabe der Absätze 1 und 2 anzusagen. 2Abweichend von 
Satz 1 kann die Preisansage unmittelbar im Anschluss an die 
Inanspruchnahme des Dienstes erfolgen, wenn der Preis 1 Euro 
pro Minute oder Inanspruchnahme nicht übersteigt. 

(4) 1Im Falle der Weitervermittlung durch einen sprachgestütz-
ten Auskunftsdienst besteht die Preisansageverpflichtung nach 
Absatz 1 auch für das weiterzuvermittelnde Gespräch für den 
Auskunftsdiensteanbieter. 2Die Ansage kann während der Inan-
spruchnahme des sprachgestützten Auskunftsdienstes erfolgen, 
ist jedoch vor der Weitervermittlung vorzunehmen; Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 3Auf die aus der Weitervermitt-
lung resultierende Entgeltpflichtigkeit etwaiger Warteschleifen 
und die Unbeachtlichkeit anderslautender Preisansagen im Rah-
men der Warteschleifen ist hinzuweisen. 4Bei der Weiterver-
mittlung auf entgeltfreie Telefondienste ist auf die Unbeacht-
lichkeit etwaiger Hinweise auf die Kostenfreiheit hinzuweisen. 

§ 111 Preisanzeige 

(1) Für Kurzwahl-Datendienste hat derjenige, der den vom 
Endnutzer zu zahlenden Preis für die Inanspruchnahme dieses 
Dienstes festlegt, 

1. vor Beginn der Entgeltpflichtigkeit den für die Inan-
spruchnahme dieses Dienstes zu zahlenden Preis ein-
schließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbe-
standteile ab einem Preis von 1 Euro pro Inanspruch-
nahme deutlich sichtbar und gut lesbar anzuzeigen und 

2. sich vom Endnutzer den Erhalt der Information bestäti-
gen zu lassen. 

(2) 1Von den Verpflichtungen nach Absatz 1 kann abgewichen 
werden, wenn 

1. der Dienst im öffentlichen Interesse erbracht wird oder 

2. sich der Endnutzer vor Inanspruchnahme der Dienstleis-
tung gegenüber dem Verpflichteten nach Absatz 1 durch 
ein geeignetes Verfahren legitimiert. 

2Die Einzelheiten regelt und veröffentlicht die Bundesnetzagen-
tur. 

§ 112 Preishöchstgrenzen 
(1) 1Preise für zeitabhängig über Rufnummern für Premium-
Dienste, Kurzwahldienste und Auskunftsdienste abgerechnete 
Verbindungen und Dienstleistungen dürfen nur erhoben wer-
den, wenn sie insgesamt höchstens 3 Euro pro Minute betragen, 
soweit nach Absatz 6 keine abweichenden Preise erhoben wer-
den können. 2Dies gilt auch im Falle der Weitervermittlung 
durch einen Auskunftsdienst. 3Die Abrechnung darf höchstens 
im 60-Sekunden-Takt erfolgen. 4Satz 3 gilt entsprechend für die 
Betreiberauswahl. 

(2) Preise für zeitunabhängig über Rufnummern für Premium-
Dienste, Kurzwahldienste und Auskunftsdienste abgerechnete 
Verbindungen und Dienstleistungen dürfen nur erhoben wer-
den, wenn sie höchstens 30 Euro pro Verbindung betragen, so-
weit nach Absatz 6 keine abweichenden Preise erhoben werden 
können. 

(3) 1Wird der Preis von über Rufnummern für Premium-
Dienste, Kurzwahldienste und Auskunftsdienste abgerechnete 
Dienstleistungen aus zeitabhängigen und zeitunabhängigen 
Leistungsanteilen gebildet, so müssen diese Preisanteile entwe-
der im Einzelverbindungsnachweis, soweit dieser erteilt wird, 
getrennt ausgewiesen werden oder Verfahren nach Absatz 6 
Satz 3 zur Anwendung kommen. 2Der Preis nach Satz 1 darf 
höchstens 30 Euro je Verbindung betragen, soweit nach Absatz 
6 keine abweichenden Preise erhoben werden können. 

(4) 1Preise für Anrufe bei Service-Diensten dürfen nur erhoben 
werden, wenn sie höchstens 0,14 Euro pro Minute oder 0,20 
Euro pro Anruf betragen, soweit nach Absatz 6 keine abwei-
chenden Preise erhoben werden können. 2Die Abrechnung darf 
höchstens im 60-Sekunden-Takt erfolgen. 

(5) 1Preise für Anrufe bei Nationalen Teilnehmerrufnummern 
und Persönlichen Rufnummern dürfen nur erhoben werden, 
wenn sie höchstens 0,09 Euro pro Minute betragen, soweit nach 
Absatz 6 keine abweichenden Preise erhoben werden kön-
nen. 2Die Abrechnung darf höchstens im 60-Sekunden-Takt er-
folgen. 

(6) 1Über die Preisgrenzen der Absätze 1 bis 3 hinausgehende 
Preise dürfen nur erhoben werden, wenn sich der Kunde vor In-
anspruchnahme der Dienstleistung gegenüber dem Anbieter 
durch ein geeignetes Verfahren legitimiert. 2Die Einzelheiten 
regelt die Bundesnetzagentur. 3Sie kann durch Allgemeinverfü-
gung Einzelheiten zu zulässigen Verfahren in Bezug auf Tarifi-
erungen nach den Absätzen 1 bis 5 festlegen. 4Darüber hinaus 
kann die Bundesnetzagentur entsprechend dem Verfahren 
nach § 123 Absatz 7 von den Absätzen 1 bis 5 abweichende 
Preishöchstgrenzen festlegen, wenn die allgemeine Entwick-
lung der Preise oder des Marktes dies erforderlich macht. 

§ 113 Verbindungstrennung 
(1) 1Der Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikati-
onsdienste, bei dem die Rufnummer für Premium-Dienste, 
Kurzwahl-Sprachdienste oder Auskunftsdienste eingerichtet 
ist, hat jede zeitabhängig abgerechnete Verbindung zu dieser 
Rufnummer nach 60 Minuten zu trennen. 2Dies gilt auch, wenn 
zu einer Rufnummer für Premium-Dienste oder für Kurzwahl-
Sprachdienste weitervermittelt wurde. 

(2) 1Von der Verpflichtung nach Absatz 1 kann abgewichen 
werden, wenn sich der Endnutzer vor der Inanspruchnahme der 
Dienstleistung gegenüber dem Anbieter durch ein geeignetes
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Verfahren legitimiert. 2Die Einzelheiten regelt die Bundesnetz-
agentur. 3Sie kann durch Allgemeinverfügung die Einzelheiten 
der zulässigen Verfahren zur Verbindungstrennung festlegen. 

§ 114 Anwählprogramme (Dialer) 
(1) Anwählprogramme, die Verbindungen zu einer Nummer 
herstellen, bei denen neben der Telekommunikationsdienstleis-
tung Inhalte abgerechnet werden (Dialer), sind unzulässig. 

(2) 1Für die Nutzung von Anwählprogrammen, die der Anru-
fende verwendet, um Verbindungen zu einer Nummer herzu-
stellen, bei denen neben der Telekommunikationsdienstleistung 
keine Inhalte abgerechnet werden (Telefonie-Dialer), legt die 
Bundesnetzagentur Verfahren und Grenzwerte zum Schutz der 
Angerufenen vor unzumutbaren Belästigungen durch Anrufver-
suche fest. 2Die Festlegung erfolgt durch Allgemeinverfü-
gung. 3Vor der Festlegung sind die betroffenen Unternehmen, 
Fachkreise und Verbraucherverbände anzuhören. 

(3) 1Die nach Absatz 2 festgelegten Verfahren und Grenzwerte 
sind spätestens ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten einzuhalten, 
sofern in der Festlegung keine abweichende Umsetzungsfrist 
bestimmt ist. 2Ab diesem Zeitpunkt dürfen Telefonie-Dialer nur 
eingesetzt werden, wenn hierbei die von der Bundesnetzagentur 
festgelegten Verfahren und Grenzwerte eingehalten wer-
den. 3Die Bundesnetzagentur überprüft die festgelegten Verfah-
ren und Grenzwerte in regelmäßigen Abständen auf ihre Wirk-
samkeit. 

§ 115 Warteschleifen 
(1) Warteschleifen dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

1. der Anruf erfolgt zu einer entgeltfreien Rufnummer, 

2. der Anruf erfolgt zu einer ortsgebundenen Rufnummer 
oder zu einer Rufnummer, die die Bundesnetzagentur 
den ortsgebundenen Rufnummern nach Absatz 3 gleich-
gestellt hat, 

3. der Anruf erfolgt zu einer Rufnummer für mobile 
Dienste (015, 016 oder 017), 

4. für den Anruf gilt ein Festpreis pro Verbindung oder 

5. der Anruf ist für die Dauer der Warteschleife für den An-
rufer kostenfrei, soweit es sich nicht um Kosten handelt, 
die bei Anrufen aus dem Ausland für die Herstellung der 
Verbindung im Ausland entstehen. 

(2) 1Beim ersten Einsatz einer Warteschleife im Rahmen des 
Anrufs, die nicht unter Absatz 1 Nummer 1 bis 3 fällt, hat der 
Angerufene sicherzustellen, dass der Anrufende mit Beginn der 
Warteschleife über ihre voraussichtliche Dauer und, unbescha-
det der §§ 109 bis 111, darüber informiert wird, ob für den An-
ruf ein Festpreis gilt oder ob der Anruf gemäß Absatz 1 Num-
mer 5 für die Dauer des Einsatzes dieser Warteschleife für den 
Anrufer kostenfrei ist. 2Die Ansage kann mit Beginn der Bear-
beitung vorzeitig beendet werden. 

(3) Die Bundesnetzagentur stellt auf Antrag eines Zuteilungs-
nehmers Rufnummern den ortsgebundenen Rufnummern nach 
Absatz 1 Nummer 2 in Bezug auf den Einsatz von Warteschlei-
fen gleich, wenn 

1. der Angerufene vom Anrufer weder unmittelbar noch 
mittelbar über den Anbieter von Telekommunikations-
diensten ein Entgelt für den Anruf zu dieser Nummer er-
hält und Anrufe zu dieser Nummer in der Regel von den 
am Markt verfügbaren Pauschaltarifen erfasst sind und 

2. die Tarifierung dieser Rufnummer auch im Übrigen 
keine abweichende Behandlung gegenüber den ortsge-
bundenen Rufnummern rechtfertigt. 

§ 116 Wegfall des Entgeltanspruchs 
1Der Endnutzer ist zur Zahlung eines Entgelts nicht verpflichtet, 
wenn und soweit 

1. entgegen § 110 Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 nicht vor Beginn 
der Inanspruchnahme, entgegen § 110 Absatz 3 Satz 2 
nicht unmittelbar im Anschluss an die Inanspruchnahme 
oder entgegen § 110 Absatz 4 nicht während der Inan-
spruchnahme des Dienstes über den erhobenen Preis in-
formiert wurde, 

2. entgegen § 111 nicht vor Beginn der Inanspruchnahme 
über den erhobenen Preis informiert wurde und keine 
Bestätigung des Endnutzers erfolgt, 

3. entgegen § 112 die Preishöchstgrenzen nicht eingehal-
ten wurden, 

4. entgegen § 113 die zeitliche Obergrenze nicht eingehal-
ten wurde, 

5. Dialer entgegen § 114 Absatz 1 betrieben wurden, 

6. der Angerufene entgegen § 115 Absatz 1 während des 
Anrufs eine oder mehrere Warteschleifen einsetzt oder 
die Angaben nach § 115 Absatz 2 nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig gemacht werden, 

7. entgegen § 119 Absatz 1 Satz 2 R-Gesprächsdienste mit 
Zahlungen an den Anrufer angeboten werden, 

8. nach Eintragung in die Sperr-Liste nach § 119 Ab-
satz 2 ein R-Gespräch zum gesperrten Anschluss erfolgt 
oder 

9. die Bundesnetzagentur ein Rechnungslegungs- und In-
kassierungsverbot nach § 123 Absatz 5 Satz 1 erlassen 
hat. 

2In diesen Fällen entfällt die Entgeltzahlungspflicht des Anru-
fers für den gesamten Anruf. 

§ 117 Auskunftsanspruch 
(1) 1Jeder, der ein berechtigtes Interesse daran hat, kann schrift-
lich oder elektronisch von der Bundesnetzagentur Auskunft 
über den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen 
verlangen, der eine Nummer von der Bundesnetzagentur zuge-
teilt bekommen hat. 2Die Auskunft soll unverzüglich nach Ein-
gang der Anfrage nach Satz 1 erteilt werden. 

(2) 1Jeder, der ein berechtigtes Interesse daran hat, kann von 
demjenigen, dem von der Bundesnetzagentur (0)137er-Ruf-
nummern oder Rufnummern für Kurzwahldienste zugeteilt 
sind, unentgeltlich 

1. Auskunft über den Namen und die ladungsfähige An-
schrift desjenigen verlangen, der über eine dieser Ruf-
nummern Dienstleistungen anbietet, oder 

2. die Mitteilung verlangen, an wen die Rufnummer ge-
mäß § 59 übertragen wurde. 

2Bei Kurzwahlnummern, die nicht von der Bundesnetzagentur 
zugeteilt wurden, besteht der Anspruch gegenüber demjenigen, 
in dessen Netz die Kurzwahlnummer geschaltet ist. 3Bei ge-
mäß § 59 übertragenen Rufnummern besteht der Anspruch auf 
Auskunft nach Satz 1 Nummer 1 gegenüber dem Anbieter, zu 
dem die Rufnummer übertragen wurde. 4Die Auskünfte nach 
den Sätzen 1 bis 3 sollen innerhalb von zehn Werktagen nach 
Eingang der schriftlich oder elektronisch gestellten Anfrage er-
teilt werden. 5Die Auskunftsverpflichteten haben die Angabe 
bei ihren Kunden zu erheben und aktuell zu halten. 

§ 118 Datenbank für (0)900er-Rufnummern 
(1) 1Alle zugeteilten (0)900er-Rufnummern werden in einer 
Datenbank bei der Bundesnetzagentur erfasst. 2Die Datenbank 
ist mit folgenden Angaben im Internet zu veröffentlichen: 

1. dem Namen und der ladungsfähigen Anschrift des 
Diensteanbieters, 

2. bei Diensteanbietern mit Sitz im Ausland zusätzlich mit 
der ladungsfähigen Anschrift eines allgemeinen Zustel-
lungsbevollmächtigten im Inland. 

(2) Jedermann kann schriftlich oder elektronisch von der Bun-
desnetzagentur Auskunft über die in der Datenbank gespeicher-
ten Daten verlangen. 

§ 119 R-Gespräche 
(1) 1Aufgrund von Verbindungen, bei denen dem Angerufenen 
das Verbindungsentgelt in Rechnung gestellt wird (R-Gesprä-
che), dürfen keine Zahlungen an den Anrufer erfolgen. 2Das 
Angebot von R-Gesprächsdiensten mit einer Zahlung an den 
Anrufer nach Satz 1 ist unzulässig. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur führt eine Sperr-Liste mit Rufnum-
mern, die von R-Gesprächsdiensten für eingehende R-Gesprä-
che zu sperren sind. 2Endnutzer können ihren Anbieter von Te-
lekommunikationsdiensten beauftragen, die Aufnahme ihrer 
Nummern in die Sperr-Liste unentgeltlich zu veranlassen. 3Eine
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Löschung von der Liste kann kostenpflichtig sein. 4Der Anbie-
ter übermittelt den Wunsch des Endnutzers sowie etwaig erfor-
derliche Streichungen wegen Wegfalls der abgeleiteten Zutei-
lung an die Bundesnetzagentur. 5Die Bundesnetzagentur stellt 
die Sperr-Liste Anbietern von R-Gesprächsdiensten zum Abruf 
bereit. 

§ 120 Rufnummernübermittlung 
(1) 1Anbieter von öffentlich zugänglichen nummerngebunde-
nen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, die Endnut-
zern den Aufbau von abgehenden Verbindungen ermöglichen, 
müssen sicherstellen, dass beim Verbindungsaufbau als Ruf-
nummer des Anrufers eine vollständige national signifikante 
Rufnummer des deutschen Nummernraums übermittelt und als 
solche gekennzeichnet wird. 2Die Rufnummer muss dem End-
nutzer für den Dienst zugeteilt sein, im Rahmen dessen die Ver-
bindung aufgebaut wird. 3Rufnummern für Auskunftsdienste, 
Massenverkehrsdienste oder Premium-Dienste, Nummern für 
Kurzwahldienste sowie die Notrufnummern 110 und 112 dür-
fen nicht als Rufnummer des Anrufers übermittelt werden. 4An-
dere an der Verbindung beteiligte Anbieter dürfen übermittelte 
Rufnummern nicht verändern. 

(2) 1Endnutzer dürfen zusätzliche Rufnummern nur aufsetzen 
und in das öffentliche Telekommunikationsnetz übermitteln, 
wenn sie ein Nutzungsrecht an der entsprechenden Rufnummer 
haben und es sich um eine Rufnummer des deutschen Num-
mernraums handelt. 2Abweichend von Satz 1 darf im Falle einer 
Rufumleitung als zusätzliche Rufnummer die übermittelte und 
angezeigte Rufnummer des Anrufers aufgesetzt werden. 3Ruf-
nummern für Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste oder 
Premium-Dienste, Nummern für Kurzwahldienste sowie die 
Notrufnummern 110 und 112 dürfen von Endnutzern nicht als 
zusätzliche Rufnummer aufgesetzt und in das öffentliche Tele-
kommunikationsnetz übermittelt werden. 4Die Bundesnetza-
gentur kann nach Anhörung der betroffenen Fachkreise und 
Verbraucherverbände Voraussetzungen festlegen, unter denen 
das Aufsetzen einer ausländischen Rufnummer abweichend von 
Satz 1 zulässig ist. 

(3) 1Sämtliche an der Verbindung beteiligte Anbieter öffentlich 
zugänglicher Telekommunikationsdienste müssen sicherstel-
len, dass Rufnummern für Auskunftsdienste, Massenverkehrs-
dienste oder Premium-Dienste, Nummern für Kurzwahldienste 
sowie die Notrufnummern 110 und 112 nicht als Rufnummer 
des Anrufers übermittelt und angezeigt werden. 2Sie haben Ver-
bindungen, bei denen als Rufnummer des Anrufers Rufnum-
mern nach Satz 1 übermittelt und angezeigt werden, abzubre-
chen. 

(4) 1Sämtliche an der Verbindung beteiligte Anbieter öffentlich 
zugänglicher Telekommunikationsdienste müssen sicherstel-
len, dass als Rufnummer des Anrufers nur dann eine national 
signifikante Rufnummer des deutschen Nummernraums ange-
zeigt wird, wenn die Verbindung aus dem öffentlichen deut-
schen Telefonnetz übergeben wird. 2Wird eine Verbindung, bei 
der eine national signifikante Rufnummer des deutschen Num-
mernraums angezeigt wird, aus dem ausländischen Telefonnetz 
übergeben, haben die Anbieter sicherzustellen, dass netzintern 
der Eintrittsweg der Verbindung in das deutsche Netz eindeutig 
gekennzeichnet wird; die Rufnummernanzeige ist zu unterdrü-
cken. 3Ausgenommen von Satz 1 ist das internationale Roaming 
im Mobilfunk. 4Angerufene müssen die Möglichkeit haben, 
Anrufe mit unterdrückter Rufnummernanzeige auf einfache 
Weise und unentgeltlich abzuweisen. 

(5) 1Absatz 1 gilt entsprechend für Anbieter nummerngebunde-
ner interpersoneller Telekommunikationsdienste bei der Über-
tragung von Textnachrichten über das öffentliche Telekommu-
nikationsnetz. 2Abweichend von Satz 1 sind Nummern für 
Kurzwahldienste sowie alphanumerische Absenderkennungen 
zulässig, wenn der Absender für den Empfänger hierüber ein-
deutig identifizierbar ist und hierüber keine zweiseitige Kom-
munikation ermöglicht wird. 

§ 121 Internationaler entgeltfreier Telefon-
dienst 
1Anrufe bei (00)800er-Rufnummern müssen für den Anrufer 
unentgeltlich sein. 2Die Erhebung eines Entgelts für die Inan-
spruchnahme eines Endgerätes bleibt unbenommen. 

§ 122 Umgehungsverbot 
Die §§ 109 bis 121 sind auch dann anzuwenden, wenn versucht 
wird, sie durch anderweitige Gestaltungen zu umgehen. 

§ 123 Befugnisse der Bundesnetzagentur 

(1) Die Bundesnetzagentur kann im Rahmen der Nummernver-
waltung Anordnungen und andere geeignete Maßnahmen tref-
fen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, aufgrund die-
ses Gesetzes ergangener Verpflichtungen und der von ihr erteil-
ten Bedingungen über die Zuteilung von Nummern sicherzu-
stellen. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann die Betreiber von öffentlichen 
Telekommunikationsnetzen und die Anbieter öffentlich zu-
gänglicher Telekommunikationsdienste verpflichten, Aus-
künfte zu personenbezogenen Daten wie Name und ladungsfä-
hige Anschrift von Nummerninhabern und Nummernnutzern zu 
erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes, aufgrund dieses 
Gesetzes ergangener Verordnungen sowie der erteilten Bedin-
gungen erforderlich sind, soweit die Daten den Unternehmen 
bekannt sind. 2Die Bundesnetzagentur kann insbesondere Aus-
künfte zu personenbezogenen Daten verlangen, die erforderlich 
sind für die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflichtun-
gen, wenn 

1. der Bundesnetzagentur eine Beschwerde vorliegt, 

2. die Bundesnetzagentur aus anderen Gründen eine Ver-
letzung von Pflichten annimmt oder 

3. die Bundesnetzagentur von sich aus Ermittlungen durch-
führt. 

3Andere Regelungen bleiben von der Auskunftspflicht nach den 
Sätzen 1 und 2 unberührt. 

(3) 1Zur Verfolgung von Verstößen gegen § 120 kann die Bun-
desnetzagentur von Anbietern öffentlich zugänglicher Tele-
kommunikationsdienste Auskunft über die Rufnummer, von 
der ein Anruf ausging, sowie über für die Verfolgung erforder-
liche personenbezogene Daten wie Name und ladungsfähige 
Anschrift des Nummerninhabers und des Nummernnutzers ver-
langen. 2Zur Erfüllung dieser Auskunftspflicht dürfen Anbieter 
öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste im dafür 
erforderlichen Umfang Verkehrsdaten verarbeiten. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur kann bei Nichterfüllung von ge-
setzlichen oder behördlich auferlegten Verpflichtungen die 
rechtswidrig genutzte Nummer entziehen. 2Sie soll ferner im 
Falle der gesicherten Kenntnis von der rechtswidrigen Nutzung 
einer Rufnummer gegenüber dem Netzbetreiber, in dessen Netz 
die Nummer geschaltet ist, die Abschaltung der Rufnummer an-
ordnen. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur kann den Rechnungsersteller bei 
gesicherter Kenntnis einer rechtswidrigen Nummernnutzung 
auffordern, keine Rechnungslegung und -inkassierung vorzu-
nehmen. 2Sie kann in diesem Zusammenhang 

1. die Auszahlung und Verrechnung bereits inkassierter 
Entgelte untersagen und 

2. die Erstattung bereits inkassierter Entgelte anordnen. 

(6) 1Teilt die Bundesnetzagentur Nummern nach § 108 Ab-
satz 2 zu, knüpft sie die Nutzungsrechte an den Nummern an 
bestimmte Bedingungen, um im Falle einer Bereitstellung von 
Diensten im Ausland die Einhaltung der einschlägigen auslän-
dischen Verbraucherschutzvorschriften und des ausländischen 
Rechts zu gewährleisten. 2Weist die zuständige Behörde des 
Staates, in dem die Nummern zum Einsatz kommen, einen Ver-
stoß gegen dessen einschlägige Verbraucherschutzvorschriften 
oder dessen nationales Recht im Rahmen der Nummernnutzung 
nach, ergreift die Bundesnetzagentur auf Antrag dieser Behörde 
Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Bedingungen. 

(7) 1Soweit für Premium-Dienste, Auskunftsdienste, Massen-
verkehrsdienste oder Service-Dienste die Tarifhoheit bei dem 
Anbieter des Anrufers liegt und deshalb unterschiedliche Ent-
gelte für Verbindungen gelten würden, legt die Bundesnetza-
gentur nach Anhörung der betroffenen Unternehmen, Fach-
kreise und Verbraucherverbände zum Zweck der Preisangabe 
und Preisansage nach den §§ 109 und 110 jeweils bezogen auf 
bestimmte Nummernbereiche oder Nummernteilbereiche den 
Preis netzübergreifend für sämtliche Anbieter fest. 2Soweit er-
forderlich, legt die Bundesnetzagentur dabei auch fest, durch
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wen die Preisansage nach § 110 Absatz 1 zu erfolgen hat. 3Teil 
2 Abschnitt 2 bleibt unberührt. 

(8) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach den Absätzen 1 
bis 6 kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes ein Zwangsgeld von mindestens 1 000 Euro bis höchstens 
1 000 000 Euro festgesetzt werden. 

(9) Die Rechte der Länder sowie die Befugnisse anderer Behör-
den bleiben unberührt. 

§ 124 Mitteilung an Staatsanwaltschaft oder 
Verwaltungsbehörde 
Die Bundesnetzagentur teilt Tatsachen, die den Verdacht einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit begründen, der Staats-
anwaltschaft oder der Verwaltungsbehörde mit. 

Teil 8 Wegerechte und Mitnutzung 

Abschnitt 1: Wegerechte 

§ 125 Berechtigung zur Nutzung öffentlicher 
Wege und ihre Übertragung 
(1) 1Der Bund ist befugt, Verkehrswege für die öffentlichen 
Zwecken dienenden Telekommunikationslinien unentgeltlich 
zu benutzen, soweit dadurch nicht der Widmungszweck der 
Verkehrswege dauernd beschränkt wird (Nutzungsberechti-
gung). 2Als Verkehrswege gelten öffentliche Wege, Plätze, 
Brücken und Tunnel sowie die öffentlichen Gewässer. 

(2) 1Der Bund überträgt die Nutzungsberechtigung nach Absatz 
1 durch die Bundesnetzagentur auf Antrag an die Eigentümer 
oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder öf-
fentlichen Zwecken dienen der Telekommunikationslinien. 2In 
dem Antrag nach Satz 1 ist das Gebiet zu bezeichnen, für das 
die Nutzungsberechtigung übertragen werden soll. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur überträgt die Nutzungsberechti-
gung, wenn der Antragsteller nachweislich fachkundig, zuver-
lässig und leistungsfähig ist, Telekommunikationslinien zu er-
richten und die Nutzungsberechtigung mit den Regulierungs-
zielen nach § 2 vereinbar ist. 2Die Bundesnetzagentur erteilt die 
Nutzungsberechtigung für die Dauer der öffentlichen Tätig-
keit. 3Sie entscheidet über vollständige Anträge innerhalb von 
sechs Wochen. 

(4) 1Beginn und Beendigung der Nutzung sowie jeder sonstige 
Wegfall der Nutzungsberechtigung nach Absatz 2, Namensän-
derungen, Anschriftenänderungen und identitätswahrende Um-
wandlungen des Unternehmens sind der Bundesnetzagentur un-
verzüglich mitzuteilen. 2Die Bundesnetzagentur stellt diese In-
formationen den Wegebaulastträgern zur Verfügung. 3Für 
Schäden, die daraus entstehen, dass Änderungen nicht rechtzei-
tig mitgeteilt wurden, haftet der Nutzungsberechtigte. 

§ 126 Pflichten der Eigentümer und Betreiber 
öffentlicher Telekommunikationsnetze oder öf-
fentlichen Zwecken dienender Telekommuni-
kationslinien 
Telekommunikationslinien sind so zu errichten und zu unterhal-
ten, dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. 

§ 127 Verlegung und Änderung von Telekom-
munikationslinien 
(1) Für die Verlegung oder die Änderung von Telekommunika-
tionslinien ist die schriftliche oder elektronische Zustimmung 
des Trägers der Wegebaulast erforderlich. 

(2) Ist der Wegebaulastträger selbst Betreiber einer Telekom-
munikationslinie oder mit einem Betreiber im Sinne 
des § 37 Absatz 1 oder 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen zusammengeschlossen, so ist die Zustimmung 
nach Absatz 1 von einer Verwaltungseinheit zu erteilen, die un-
abhängig von der für den Betrieb der Telekommunikationslinie 
oder der für die Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte zustän-
digen Verwaltungseinheit ist. 

(3) 1Die Zustimmung gilt nach Ablauf einer Frist von drei Mo-
naten nach Eingang des vollständigen Antrags als erteilt. 2Diese 

Zustimmungsfrist beginnt nicht, wenn der Antrag unvollständig 
ist und der zuständige Wegebaulastträger dies innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags beim zuständigen Wegebau-
lastträger dem Antragsteller in Textform mitteilt. 3Im Fall der 
Ergänzung oder Änderung des Antrags beginnen die Fristen 
nach den Sätzen 1 und 2 neu zu laufen. 4Die Zustimmungsfrist 
kann um einen Monat verlängert werden, wenn dies wegen der 
Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 5Die Frist-
verlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 

(4) 1Wird eine nach Maßgabe etwaiger Verwaltungsvorschrif-
ten des jeweils zuständigen Wegebaulastträgers nur geringfü-
gige bauliche Maßnahme diesem vollständig angezeigt, und 
fordert dieser nicht innerhalb eines Monats den Anzeigenden 
auf, einen entsprechenden Antrag zu stellen, gilt die Zustim-
mung nach Absatz 1 als erteilt. 2Diese Zustimmungsfrist be-
ginnt nicht, wenn die Anzeige unvollständig ist und der zustän-
dige Wegebaulastträger dies innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Anzeige beim zuständigen Wegebaulastträger dem 
Anzeigenden in Textform mitteilt. 3Im Fall der Ergänzung oder 
Änderung der Anzeige beginnen die Fristen nach den Sätzen 1 
und 2 neu zu laufen. 

(5) 1Behördliche Entscheidungen nach Maßgabe des Natur-
schutzrechtes, des Wasserhaushaltrechtes, des Denkmalschut-
zes und der Straßenverkehrs-Ordnung, die im Zuge der Verle-
gung oder Änderung von Telekommunikationslinien notwendig 
sind, sind zeitgleich mit der Zustimmung nach Absatz 1 zu er-
teilen. 2Dies gilt nicht in Fällen, in denen der Bund für die Er-
teilung dieser Zustimmung zuständig ist. 3Sonstige Genehmi-
gungserfordernisse bleiben unberührt. 4Die Länder sollen eine 
oder mehrere koordinierende Stellen bestimmen und für die 
zeitgleiche Erteilung der in Satz 1 genannten behördlichen Ent-
scheidungen sorgen. 

(6) 1Bei der Verlegung oberirdischer Leitungen sind die Inte-
ressen der Wegebaulastträger, der Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze und die städtebaulichen Belange abzu-
wägen. 2In die Abwägung muss zugunsten einer beantragten 
Verlegung oberirdischer Leitungen insbesondere einfließen, 
dass der Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität beschleu-
nigt wird oder die Kosten der Verlegung hierdurch maßgeblich 
gesenkt werden. 3Soweit beantragt, sollen in der Regel oberir-
dische Leitungen verlegt werden, wenn vereinzelt stehende Ge-
bäude oder Gebäudeansammlungen erschlossen werden sol-
len. 4Soweit die Verlegung im Rahmen einer Gesamtbaumaß-
nahme koordiniert werden kann, die in engem zeitlichem Zu-
sammenhang nach der Antragstellung auf Zustimmung 
durchgeführt wird, soll die Verlegung in der Regel unterirdisch 
erfolgen. 

(7) 1Dem Träger der Straßenbaulast ist mitzuteilen, ob Glasfa-
serleitungen oder Leerrohrsysteme, die der Aufnahme von 
Glasfaserleitungen dienen, in geringerer als der nach den aner-
kannten Regeln der Technik vorgesehenen Verlegetiefe, wie 
zum Beispiel im Wege des Micro- oder Minitrenching, verlegt 
werden (mindertiefe Verlegung). 2Eine mindertiefe Verlegung 
darf erfolgen, wenn der Antragsteller die durch eine mögliche 
wesentliche Beeinträchtigung des Schutzniveaus entstehenden 
Kosten oder den etwaig höheren Erhaltungsaufwand über-
nimmt. 3Die Sätze 1 und 2 sind auf die Verlegung von Glasfa-
serleitungen oder Leerrohrsystemen in Bundesautobahnen und 
autobahnähnlich ausgebauten Bundesfernstraßen nicht anzu-
wenden. 

(8) 1Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden, die diskriminierungsfrei zu gestalten sind; die Neben-
bestimmungen dürfen nur die Art und Weise der Errichtung der 
Telekommunikationslinie sowie die dabei zu beachtenden Re-
geln der Technik, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, 
die im Bereich des jeweiligen Wegebaulastträgers übliche Do-
kumentation der Lage der Telekommunikationslinie nach geo-
graphischen Koordinaten und die Verkehrssicherungspflichten 
regeln. 2Soweit keine anerkannten Regeln der Technik für die 
mindertiefe Verlegung oder Errichtungs- und Anbindungskon-
zepte für drahtlose Zugangspunkte mit geringer Reichweite be-
stehen, und der Wegebaulastträger von den Angaben des An-
tragsstellers abweichende Vorgaben zur Art und Weise der Er-
richtung bei der mindertiefen Verlegung oder bei der Errichtung 
und Anbindung drahtloser Zugangspunkte mit geringer 
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Reichweite macht, müssen diese aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung notwendig sein. 3Die Zustimmung 
kann außerdem von der Leistung einer angemessenen Sicher-
heit abhängig gemacht werden. 

§ 128 Mitnutzung und Wegerecht 
(1) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
dürfen ihre passiven Netzinfrastrukturen Eigentümern oder Be-
treibern öffentlicher Telekommunikationsnetze für den Ausbau 
von Netzen mit sehr hoher Kapazität zur Mitnutzung anbie-
ten. 2Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze dürfen ihre passiven Netzinfrastrukturen Eigentümern 
oder Betreibern anderer öffentlicher Versorgungsnetze für de-
ren Netzausbau zur Mitnutzung anbieten. 

(2) 1Soweit die Ausübung der Nutzungsberechtigung 
nach § 125 für die Verlegung weiterer Telekommunikationsli-
nien nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Auf-
wand möglich ist, können andere passive Netzinfrastrukturen 
öffentlicher Versorgungsnetzbetreiber unter den Voraussetzun-
gen der §§ 138, 139 und 141 mitgenutzt werden. 2Dies gilt un-
abhängig davon, ob die Telekommunikationslinie zum Aufbau 
eines Netzes mit sehr hoher Kapazität genutzt werden kann. 

(3) 1Soweit die Nutzungsberechtigung nach § 125 für die Ver-
legung weiterer Telekommunikationslinien auf die Eisen-
bahninfrastruktur nicht anwendbar ist und es sich bei der Eisen-
bahninfrastruktur nicht um eine passive Netzinfrastruktur han-
delt, können Teile der Eisenbahninfrastruktur nach den §§ 138, 
139 und 141 mitgenutzt werden. 2Die § 79, 82, 136 und 137 
gelten entsprechend. 

(4) 1Beeinträchtigt die Ausübung der Nutzungsberechtigung 
nach § 125 für die Verlegung weiterer Telekommunikationsli-
nien Belange des Umweltschutzes, der öffentlichen Gesundheit 
und Sicherheit oder der Städteplanung und Raumordnung, kann 
die Bundesnetzagentur nach Anhörung der beteiligten Kreise 
insoweit die Mitnutzung und gemeinsame Unterbringung (Kol-
lokation) der zugehörigen Einrichtungen und der Telekommu-
nikationslinien anordnen, als dies für die berührten Belange für 
notwendig erachtet wird. 2Die getroffenen Maßnahmen müssen 
objektiv, transparent, nichtdiskriminierend und verhältnismä-
ßig sein. 3Die Bundesnetzagentur legt Regeln für die Umlegung 
der Kosten bei gemeinsamer Nutzung von Telekommunikati-
onslinien und zugehörigen Einrichtungen fest. 

§ 129 Rücksichtnahme auf Wegeunterhaltung 
und Widmungszweck 
(1) Bei der Benutzung der Verkehrswege ist eine Erschwerung 
ihrer Unterhaltung und eine vorübergehende Beschränkung ih-
res Widmungszwecks nach Möglichkeit zu vermeiden. 

(2) Wird die Unterhaltung erschwert, so hat der Nutzungsbe-
rechtigte dem Unterhaltungspflichtigen die aus der Erschwe-
rung erwachsenden Kosten zu ersetzen. 

(3) 1Nach Beendigung der Arbeiten an den Telekommunikati-
onslinien hat der Nutzungsberechtigte den Verkehrsweg unver-
züglich wieder instand zu setzen, sofern nicht der Unterhal-
tungspflichtige erklärt hat, die Instandsetzung selbst vornehmen 
zu wollen. 2Der Nutzungsberechtigte hat dem Unterhaltungs-
pflichtigen die Auslagen für die von ihm vorgenommene In-
standsetzung zu erstatten und den durch die Arbeiten an den Te-
lekommunikationslinien entstandenen Schaden zu ersetzen. 

(4) Der Unterhaltspflichtige kann die Erfüllung der Pflichten 
durch den Nutzungsberechtigten und seine Rechte durch 
schriftlichen Verwaltungsakt geltend machen. 

§ 130 Gebotene Änderung 
(1) Ergibt sich nach Errichtung einer Telekommunikationslinie, 
dass sie den Widmungszweck eines Verkehrsweges nicht nur 
vorübergehend beschränkt oder die Vornahme der zu seiner Un-
terhaltung erforderlichen Arbeiten verhindert oder der Ausfüh-
rung einer von dem Unterhaltungspflichtigen beabsichtigten 
Änderung des Verkehrsweges entgegensteht, so ist die Tele-
kommunikationslinie, soweit erforderlich, abzuändern oder zu 
beseitigen. 

(2) Soweit ein Verkehrsweg eingezogen wird, erlischt die Be-
fugnis des Nutzungsberechtigten zu seiner Benutzung. 

(3) In all diesen Fällen hat der Nutzungsberechtigte die gebote-
nen Maßnahmen an der Telekommunikationslinie auf seine 
Kosten zu bewirken. 

(4) Der Unterhaltspflichtige kann die Erfüllung der Pflichten 
durch den Nutzungsberechtigten und seine Rechte durch 
schriftlichen Verwaltungsakt geltend machen. 

§ 131 Schonung der Baumpflanzungen 
(1) 1Die Baumpflanzungen auf und an den Verkehrswegen und 
Wirtschaftswegen im Sinne des § 134 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 sind nach Möglichkeit zu schonen, auf das Wachstum der 
Bäume ist Rücksicht zu nehmen. 2Ausästungen können nur in-
soweit verlangt werden, als sie zur Herstellung der Telekom-
munikationslinie oder zur Verhütung von Betriebsstörungen er-
forderlich sind; sie sind auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken. 

(2) 1Der Nutzungsberechtigte hat dem Besitzer der Baumpflan-
zungen eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb welcher er 
die Ausästungen selbst vornehmen kann. 2Sind die Ausästun-
gen innerhalb der Frist nicht oder nicht genügend vorgenom-
men, so bewirkt der Nutzungsberechtigte die Ausästun-
gen. 3Dazu ist er auch berechtigt, wenn es sich um die dringli-
che Verhütung oder Beseitigung einer Störung handelt. 

(3) Der Nutzungsberechtigte ersetzt den an den Baumpflanzun-
gen verursachten Schaden und die Kosten der auf sein Verlan-
gen vorgenommenen Ausästungen. 

§ 132 Besondere Anlagen 
(1) 1Die Telekommunikationslinien sind so auszuführen, dass 
sie vorhandene besondere Anlagen (der Wegeunterhaltung die-
nende Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, Gasleitungen, 
Schienenbahnen, elektrische Anlagen und dergleichen) nicht 
störend beeinflussen. 2Die aus der Herstellung erforderlicher 
Schutzvorkehrungen erwachsenden Kosten hat der Nutzungs-
berechtigte zu tragen. 

(2) Die Verlegung oder Veränderung vorhandener besonderer 
Anlagen kann nur gegen Entschädigung und nur dann verlangt 
werden, wenn die Benutzung des Verkehrsweges für die Tele-
kommunikationslinie sonst unterbleiben müsste und die beson-
dere Anlage anderweitig ihrem Zweck entsprechend unterge-
bracht werden kann. 

(3) Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 und 
2 hat die Benutzung des Verkehrsweges für die Telekommuni-
kationslinie zu unterbleiben, wenn der aus der Verlegung oder 
Veränderung der besonderen Anlage entstehende Schaden ge-
genüber den Kosten, welche dem Nutzungsberechtigten aus der 
Benutzung eines anderen ihm zur Verfügung stehenden Ver-
kehrsweges erwachsen, unverhältnismäßig groß ist. 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf in der Vorbereitung befind-
liche besondere Anlagen, deren Herstellung im öffentlichen In-
teresse liegt, entsprechende Anwendung. 2Eine Entschädigung 
aufgrund des Absatzes 2 wird nur bis zu dem Betrag der Auf-
wendungen gewährt, die durch die Vorbereitung entstanden 
sind. 3Als in der Vorbereitung begriffen gelten Anlagen, sobald 
sie aufgrund eines im Einzelnen ausgearbeiteten Planes die Ge-
nehmigung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, die Ge-
nehmigung der zuständigen Behörden und des Eigentümers o-
der des sonstigen zur Nutzung Berechtigten des in Anspruch 
genommenen Weges erhalten haben. 

§ 133 Spätere besondere Anlagen 
(1) Spätere besondere Anlagen sind nach Möglichkeit so auszu-
führen, dass sie die vorhandenen Telekommunikationslinien 
nicht störend beeinflussen. 

(2) 1Der Inhaber oder Betreiber einer späteren besonderen An-
lage kann vom Nutzungsberechtigten verlangen, dass eine Te-
lekommunikationslinie auf dessen Kosten verlegt oder verän-
dert wird, wenn 

1. ohne die Verlegung oder Veränderung die Errichtung 
der späteren besonderen Anlage unterbleiben müsste o-
der wesentlich erschwert würde,
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2. die Errichtung der späteren besonderen Anlage aus 
Gründen des öffentlichen Interesses, insbesondere aus 
volkswirtschaftlichen Gründen oder wegen Verkehrs-
rücksichten, von den Wegeunterhaltspflichtigen oder 
unter ihrer überwiegenden Beteiligung vollständig oder 
überwiegend ausgeführt werden soll und 

3. die Kosten des Nutzungsberechtigten nicht unverhältnis-
mäßig sind. 

2Liegen nur die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 
vor, so kann eine Verlegung oder Veränderung auch dann ver-
langt werden, wenn der Inhaber oder Betreiber der späteren be-
sonderen Anlage die Kosten teilweise erstattet, so dass die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Kosten verhältnismäßig 
ausfallen. 

(3) Muss wegen einer späteren besonderen Anlage die schon 
vorhandene Telekommunikationslinie mit Schutzvorkehrungen 
versehen werden, so sind die dadurch entstehenden Kosten von 
dem Nutzungsberechtigten zu tragen. 

(4) Überlässt ein Wegeunterhaltspflichtiger seinen Anteil ei-
nem nicht unterhaltspflichtigen Dritten, so sind dem Nutzungs-
berechtigten die durch die Verlegung oder Veränderung oder 
durch die Herstellung der Schutzvorkehrungen erwachsenden 
Kosten, soweit sie auf dessen Anteil fallen, zu erstatten. 

(5) Die Unternehmer anderer als der in Absatz 2 bezeichneten 
besonderen Anlagen haben die aus der Verlegung oder Verän-
derung der vorhandenen Telekommunikationslinien oder aus 
der Herstellung der erforderlichen Schutzvorkehrungen er-
wachsenden Kosten zu tragen. 

(6) Auf spätere Änderungen vorhandener besonderer Anlagen 
finden die Absätze 1 bis 5 entsprechende Anwendung. 

§ 134 Beeinträchtigung von Grundstücken und 
Gebäuden 
(1) 1Der Eigentümer eines Grundstücks, das kein Verkehrsweg 
im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 2 ist, kann die Errichtung, 
den Betrieb und die Erneuerung von Telekommunikationslinien 
auf seinem Grundstück sowie den Anschluss der auf dem 
Grundstück befindlichen Gebäude an Netze mit sehr hoher Ka-
pazität insoweit nicht verbieten, als 

1. auf dem Grundstück einschließlich der Gebäudean-
schlüsse eine durch ein Recht gesicherte Leitung oder 
Anlage auch für die Errichtung, den Betrieb und die Er-
neuerung einer Telekommunikationslinie genutzt und 
hierdurch die Nutzbarkeit des Grundstücks nicht dauer-
haft zusätzlich eingeschränkt wird, 

2. das Grundstück einschließlich der Gebäude durch die 
Benutzung nicht unzumutbar beeinträchtigt wird, 

3. das Grundstück im öffentlichen Eigentum steht, wie ein 
Verkehrsweg genutzt wird, ohne als solcher gewidmet 
zu sein (Wirtschaftsweg), und der Benutzung keine 
wichtigen Gründe der öffentlichen Sicherheit entgegen-
stehen oder 

4. das Grundstück im Eigentum eines Schienenwegebetrei-
bers steht und die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs hier-
durch nicht beeinträchtigt wird. 

2Werden Gebäude, die sich nicht auf dem Grundstück des Ei-
gentümers befinden, gleichwohl von dessen Grundstück oder 
Gebäude aus mitversorgt, so gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Der Eigentümer eines Grundstücks nach Absatz 1 kann des-
sen Überfahren nicht verbieten, wenn die Überfahrt zur Errich-
tung, zum Betrieb und zur Erneuerung von Telekommunikati-
onslinien auf einem anderen Grundstück notwendig ist. 

(3) 1Hat der Grundstückseigentümer eine Einwirkung nach Ab-
satz 1 oder Absatz 2 zu dulden, so kann er von dem Betreiber 
der Telekommunikationslinie oder dem Eigentümer des Lei-
tungsnetzes einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, 
wenn durch die Errichtung, die Erneuerung oder durch War-
tungs-, Reparatur- oder vergleichbare, mit dem Betrieb der Te-
lekommunikationslinie unmittelbar zusammenhängende Maß-
nahmen eine Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag 
über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird. 2Für eine 

erweiterte Nutzung zu Zwecken der Telekommunikation kann 
darüber hinaus ein einmaliger Ausgleich in Geld verlangt wer-
den, sofern bisher keine Leitungswege vorhanden waren, die zu 
Zwecken der Telekommunikation genutzt werden konn-
ten. 3Der Anspruch nach Satz 2 besteht nicht, wenn die erwei-
terte Nutzung ausschließlich zum Anschluss von Gebäuden auf 
dem genutzten Grundstück erfolgt oder wenn das Grundstück 
im öffentlichen Eigentum steht. 4Wird das Grundstück oder sein 
Zubehör durch die Ausübung der aus dieser Vorschrift folgen-
den Rechte beschädigt, hat der Betreiber oder der Eigentümer 
des Leitungsnetzes auf seine Kosten den Schaden zu beseiti-
gen. 5 § 840 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist anzu-
wenden. 6Der Betreiber der Telekommunikationslinie oder der 
Eigentümer des Leitungsnetzes hat den Eigentümer des Grund-
stücks auf die Pflicht zur Duldung vor Einwirkung nach Absatz 
1 oder Absatz 2 hinzuweisen. 

(4) Soweit die Durchführung von nach Absatz 1 zu duldenden 
Maßnahmen nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand möglich ist, können bestehende passive Netzinfra-
strukturen Dritter unter den Voraussetzungen 
der §§ 138, 139 und 141 mitgenutzt werden. 

(5) 1Beeinträchtigt die Ausübung der Nutzungsberechtigung 
nach § 125 für die Verlegung weiterer Telekommunikationsli-
nien Belange des Umweltschutzes, der öffentlichen Gesundheit 
und Sicherheit oder der Städteplanung und Raumordnung, kann 
die Bundesnetzagentur nach Anhörung der beteiligten Kreise 
insoweit die Mitnutzung von Grundstücken anordnen, als dies 
für die berührten Belange für notwendig erachtet 
wird. 2 § 128 Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 135 Verjährung der Ansprüche 
Die Verjährung der auf den §§ 128 bis 134 beruhenden An-
sprüche richtet sich nach den Regelungen über die regelmäßige 
Verjährung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Abschnitt 2 Mitnutzung öffentlicher Ver-
sorgungsnetze 

§ 136 Informationen über passive Netzinfra-
strukturen 
(1) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können bei Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze für Zwecke des Ausbaus von Netzen mit sehr 
hoher Kapazität die Erteilung von Informationen über die pas-
sive Netzinfrastruktur ihrer öffentlichen Versorgungsnetze be-
antragen. 2Im Antrag ist das Gebiet anzugeben, das mit Netzen 
mit sehr hoher Kapazität erschlossen werden soll. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
erteilen Antragstellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei Mo-
naten nach dem Tag des Antragseingangs die beantragten Infor-
mationen. 2Die Erteilung erfolgt unter verhältnismäßigen, dis-
kriminierungsfreien und transparenten Bedingungen. 

(3) Die Informationen über passive Netzinfrastrukturen öffent-
licher Versorgungsnetze nach Absatz 2 müssen mindestens fol-
gende Angaben enthalten: 

1. die geografische Lage des Standortes und der Leitungs-
wege der passiven Netzinfrastrukturen, 

2. die Art und gegenwärtige Nutzung der passiven Netzinf-
rastrukturen und 

3. die Kontaktdaten eines oder mehrerer Ansprechpartner 
beim Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Ver-
sorgungsnetzes. 

(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder teilweise abge-
lehnt werden, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass 

1. eine Erteilung der Informationen die Sicherheit oder In-
tegrität der Versorgungsnetze, die öffentliche Sicherheit 
oder die öffentliche Gesundheit gefährdet, 

2. durch die Erteilung der Informationen die Vertraulich-
keit gemäß § 148 verletzt wird,
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3. von dem Antrag Teile einer Kritischen Infrastruktur, ins-
besondere deren Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für die 
Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur maßgeb-
lich sind, und der Betreiber des öffentlichen Versor-
gungsnetzes bei Erteilung der Informationen unverhält-
nismäßige Maßnahmen ergreifen müsste, um die ihm 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten 
Schutzpflichten zu erfüllen, oder 

4. ein Ablehnungsgrund für eine Mitnutzung nach § 141 
Absatz 2 vorliegt. 

(5) 1Werden nach Absatz 1 beantragte Informationen bereits 
von der zentralen Informationsstelle des Bundes gemäß § 78 
Absatz 1 Nummer 1 bereitgestellt, genügt anstelle einer Ertei-
lung der Informationen durch den Eigentümer oder Betreiber 
des öffentlichen Versorgungsnetzes ein Hinweis an den Antrag-
steller, dass die Informationen nach Absatz 6 einsehbar 
sind. 2Der Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Versor-
gungsnetzes kann der zentralen Informationsstelle des Bundes 
die Informationen über die passiven Netzinfrastrukturen seines 
Versorgungsnetzes zur Bereitstellung gemäß § 78 Ab-
satz 1 Nummer 1 im Rahmen der hierfür von der zentralen In-
formationsstelle des Bundes vorgegebenen Bedingungen zur 
Verfügung stellen. 

(6) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes macht die nach 
Absatz 5 Satz 2 erhaltenen Informationen unverzüglich zugäng-
lich: 

1. den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Telekom-
munikationsnetze, 

2. dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur sowie 

3. den Gebietskörperschaften der Länder und der Kommu-
nen. 

2Die Zugänglichmachung erfolgt elektronisch unter verhältnis-
mäßigen, diskriminierungsfreien und transparenten Bedingun-
gen. 3Näheres regelt die zentrale Informationsstelle des Bundes 
in Einsichtnahmebedingungen, die insbesondere der Sensitivi-
tät der erfassten Daten und dem zu erwartenden Verwaltungs-
aufwand Rechnung zu tragen haben. 

(7) Die zentrale Informationsstelle des Bundes kann die nach 
Absatz 5 Satz 2 erhaltenen Informationen auch für die Bereit-
stellung einer gebietsbezogenen Übersicht gemäß § 79 Ab-
satz 1 Nummer 1 verwenden. 

§ 137 Vor-Ort-Untersuchung passiver Netzinf-
rastrukturen 
(1) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können bei den Eigentümern oder Betreibern öffentli-
cher Versorgungsnetze eine Vor-Ort-Untersuchung der passi-
ven Netzinfrastrukturen beantragen. 2Aus dem Antrag muss 
hervorgehen, welche Netzkomponenten von dem Ausbau von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität betroffen sind. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
müssen zumutbaren Anträgen nach Absatz 1 innerhalb eines 
Monats ab dem Tag des Antragseingangs entsprechen. 2Ein An-
trag ist insbesondere dann zumutbar, wenn die Untersuchung 
für eine gemeinsame Nutzung passiver Netzinfrastrukturen o-
der die Koordinierung von Bauarbeiten erforderlich ist. 

(3) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder teilweise abge-
lehnt werden, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass 

1. eine Vor-Ort-Untersuchung die Sicherheit oder Integri-
tät der öffentlichen Versorgungsnetze oder die öffentli-
che Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit gefähr-
det, 

2. durch die Vor-Ort-Untersuchung die Vertraulichkeit ge-
mäß § 148 verletzt wird, 

3. von dem Antrag Teile einer Kritischen Infrastruktur, ins-
besondere deren Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für die 
Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur maßgeb-
lich sind, und der Betreiber des öffentlichen Versor-
gungsnetzes zur Durchführung der Vor-Ort-Untersu-
chung unverhältnismäßige Maßnahmen ergreifen 
müsste, um die ihm durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes auferlegten Schutzpflichten zu erfüllen, oder 

4. ein Versagungsgrund für eine Mitnutzung nach § 141 
Absatz 2 oder für eine Koordinierung von Bauarbeiten 
nach § 143 Absatz 4 vorliegt oder die Koordinierung 
von Bauarbeiten unzumutbar ist. 

(4) 1Die Gewährung hat unter verhältnismäßigen, diskriminie-
rungsfreien und transparenten Bedingungen zu erfolgen. 2Dabei 
sind die jeweiligen besonderen Sicherheitserfordernisse des öf-
fentlichen Versorgungsnetzes zu beachten. 

(5) 1Die für die Vor-Ort-Untersuchung erforderlichen und an-
gemessenen Kosten trägt der Antragsteller. 2Dazu zählen insbe-
sondere die Kosten der Vorbereitung, der Absicherung und der 
Durchführung der Vor-Ort-Untersuchung. 

§ 138 Mitnutzung öffentlicher Versorgungs-
netze 
(1) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können bei den Eigentümern oder Betreibern öffentli-
cher Versorgungsnetze die Mitnutzung der passiven Netzinfra-
strukturen der öffentlichen Versorgungsnetze für den Einbau 
von Komponenten von Netzen mit sehr hoher Kapazität bean-
tragen. 2Der Antrag muss folgende Angaben enthalten: 

1. eine detaillierte Beschreibung des Projekts und der 
Komponenten des öffentlichen Versorgungsnetzes, für 
die die Mitnutzung beantragt wird, 

2. einen genauen Zeitplan für die Umsetzung der beantrag-
ten Mitnutzung und 

3. die Angabe des Gebiets, das mit Netzen mit sehr hoher 
Kapazität erschlossen werden soll. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
müssen Antragstellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei Mo-
naten nach Antragseingang ein Angebot über die Mitnutzung 
ihrer passiven Netzinfrastrukturen für den Einbau von Kompo-
nenten von Netzen mit sehr hoher Kapazität unterbreiten. 2Das 
Angebot über die Mitnutzung hat insbesondere Folgendes zu 
enthalten: 

1. faire und angemessene Bedingungen für die Mitnutzung, 
insbesondere in Bezug auf den Preis für die Bereitstel-
lung und Nutzung des Versorgungsnetzes sowie in Be-
zug auf die zu leistenden Sicherheiten und Vertragsstra-
fen, 

2. die operative und organisatorische Umsetzung der Mit-
nutzung; die Umsetzung umfasst die Art und Weise des 
Einbaus der Komponenten von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität, die Dokumentationspflichten und den Zeit-
punkt oder den Zeitraum der Bauarbeiten, 

3. die Verantwortlichkeiten einschließlich der Möglich-
keit, Dritte zu beauftragen. 

3Das Angebot kann besondere Vereinbarungen zur Haftung 
beim Einbau der Netzkomponenten und zu Instandhaltungen, 
Änderungen, Erweiterungen, Verlegungen und Störungen ent-
halten. 

(3) Die Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie den Anforde-
rungen der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ge-
sundheit sowie den anerkannten Regeln der Technik genügt. 

(4) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
haben Verträge über Mitnutzungen innerhalb von zwei Mona-
ten nach deren Abschluss der Bundesnetzagentur zur Kenntnis 
zu geben. 

(5) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
können Standardangebote für Mitnutzungen über die zentrale 
Informationsstelle des Bundes veröffentlichen. 

§ 139 Umfang des Mitnutzungsanspruchs bei 
Elektrizitätsversorgungsnetzen
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(1) Die Mitnutzung eines Elektrizitätsversorgungsnetzes um-
fasst auch Dachständer, Giebelanschlüsse und die Hauseinfüh-
rung. 

(2) Soweit es für den Betrieb des öffentlichen Telekommunika-
tionsnetzes notwendig ist, muss der Betreiber des Elektrizitäts-
versorgungsnetzes entgeltlich einen Anschluss zum Bezug des 
Betriebsstroms für die eingebauten Komponenten des Netzes 
mit sehr hoher Kapazität zur Verfügung stellen. 

§ 140 Einnahmen aus Mitnutzungen 
Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze kön-
nen Einnahmen aus Mitnutzungen, die über die Kosten im 
Sinne des § 149 Absatz 2 Satz 3 hinausgehen und sich für den 
Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes 
durch die Ermöglichung der Mitnutzung seiner passiven Net-
zinfrastrukturen ergeben, von der Berechnungsgrundlage für 
Endnutzertarife ihrer Haupttätigkeit ausnehmen. 

§ 141 Ablehnung der Mitnutzung, Versagungs-
gründe 
(1) Gibt der Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Versor-
gungsnetzes kein Angebot über die Mitnutzung ab, so hat er in-
nerhalb der in § 138 Absatz 2 Satz 1 genannten Frist dem An-
tragsteller nachzuweisen, dass einer Mitnutzung objektive, 
transparente und verhältnismäßige Gründe entgegenstehen. 

(2) Der Antrag auf Mitnutzung darf nur abgelehnt werden, 
wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: 

1. die fehlende technische Eignung der passiven Netzinfra-
strukturen für die beabsichtigte Unterbringung der Kom-
ponenten von Netzen mit sehr hoher Kapazität, 

2. der zum Zeitpunkt des Antragseingangs fehlende oder 
der zukünftig fehlende Platz für die beabsichtigte Unter-
bringung der Komponenten von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität im öffentlichen Versorgungsnetz; den zukünf-
tig fehlenden Platz hat der Eigentümer oder Betreiber 
des öffentlichen Versorgungsnetzes anhand der Investi-
tionsplanung für die nächsten fünf Jahre ab Antragstel-
lung konkret darzulegen, 

3. konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die beantragte Mit-
nutzung die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche 
Gesundheit gefährdet, wobei von konkreten Anhalts-
punkten für die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
auszugehen ist, soweit Teile öffentlicher Versorgungs-
netze betroffen sind, die durch den Bund zur Verwirkli-
chung einer sicheren Behördenkommunikation genutzt 
werden, 

4. konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die beantragte Mit-
nutzung die Integrität oder Sicherheit bereits bestehen-
der öffentlicher Versorgungsnetze, insbesondere natio-
naler Kritischer Infrastrukturen, gefährdet; bei Kriti-
schen Infrastrukturen liegen konkrete Anhaltspunkte für 
eine solche Gefährdung vor, soweit von dem Antrag 
Teile einer Kritischen Infrastruktur, insbesondere die In-
formationstechnik Kritischer Infrastrukturen, betroffen 
sind, die nachweislich besonders schutzbedürftig und für 
die Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur maß-
geblich sind, und der Betreiber die Mitnutzung im Rah-
men der ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
auferlegten Schutzpflichten nicht durch verhältnismä-
ßige Maßnahmen ermöglichen kann, 

5. Anhaltspunkte für eine zu erwartende erhebliche Stö-
rung des Versorgungsdienstes durch die geplanten Tele-
kommunikationsdienste, 

6. die Verfügbarkeit tragfähiger Alternativen zur beantrag-
ten Mitnutzung passiver Netzinfrastrukturen, soweit der 
Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Versor-
gungsnetzes diese Alternativen anbietet, sie sich für die 
Bereitstellung von Netzen mit sehr hoher Kapazität eig-
nen und die Mitnutzung zu fairen und angemessenen Be-
dingungen gewährt wird; als Alternativen können geeig-
nete Vorleistungsprodukte für Telekommunikations-
dienste, der Zugang zu bestehenden Telekommunikati-
onsnetzen oder die Mitnutzung anderer als der 
beantragten passiven Netzinfrastrukturen angeboten 
werden, 

7. der Überbau von bestehenden Glasfasernetzen, die einen 
diskriminierungsfreien, offenen Netzzugang zur Verfü-
gung stellen. 

§ 142 Informationen über Bauarbeiten an öf-
fentlichen Versorgungsnetzen 
(1) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können bei den Eigentümern oder Betreibern öffentli-
cher Versorgungsnetze die Erteilung von Informationen über 
geplante oder laufende Bauarbeiten an öffentlichen Versor-
gungsnetzen beantragen, um eine Koordinierung dieser Bauar-
beiten mit Bauarbeiten zum Ausbau von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität zu prüfen. 2Der Antrag muss erkennen lassen, in wel-
chem Gebiet der Einbau von Komponenten von Netzen mit sehr 
hoher Kapazität vorgesehen ist. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
erteilen Antragstellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei Wo-
chen ab dem Tag des Antragseingangs die beantragten Informa-
tionen. 2Die Erteilung erfolgt unter verhältnismäßigen, diskri-
minierungsfreien und transparenten Bedingungen. 

(3) 1Die Informationen müssen folgende Angaben zu laufenden 
und geplanten Bauarbeiten an passiven Netzinfrastrukturen öf-
fentlicher Versorgungsnetze enthalten, für die bereits eine Ge-
nehmigung erteilt wurde oder ein Genehmigungsverfahren an-
hängig ist: 

1. die geografische Lage des Standortes und die Art der 
Bauarbeiten, 

2. die betroffenen Netzkomponenten, 

3. den geschätzten Beginn und die geplante Dauer der Bau-
arbeiten und 

4. Kontaktdaten eines oder mehrerer Ansprechpartner des 
Eigentümers oder Betreibers des öffentlichen Versor-
gungsnetzes. 

2Ist innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Antrags auf 
Erteilung der Informationen ein Antrag auf Genehmigung der 
Bauarbeiten vorgesehen, so müssen auch zu diesen Bauarbeiten 
die Informationen nach den Absätzen 2 und 3 erteilt werden. 

(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder teilweise abge-
lehnt werden, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass 

1. die Sicherheit oder Integrität der Versorgungsnetze oder 
die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Gesund-
heit durch Erteilung der Informationen gefährdet wird, 

2. durch die Erteilung die Vertraulichkeit ge-
mäß § 148 verletzt wird, 

3. Bauarbeiten betroffen sind, deren anfänglich geplante 
Dauer acht Wochen nicht überschreitet, 

4. von dem Antrag Teile einer Kritischen Infrastruktur, ins-
besondere deren Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für die 
Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur maßgeb-
lich sind, und der Betreiber des öffentlichen Versor-
gungsnetzes bei Erteilung der Informationen unverhält-
nismäßige Maßnahmen ergreifen müsste, um die ihm 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten 
Schutzpflichten zu erfüllen, 

5. die Koordinierung von Bauarbeiten unzumutbar ist oder 

6. ein Versagungsgrund für eine Koordinierung von Bau-
arbeiten nach § 143 Absatz 4 vorliegt. 

(5) Anstelle einer Erteilung der Informationen genügt ein Ver-
weis auf eine bereits erfolgte Veröffentlichung, wenn 

1. der Bauherr die beantragten Informationen bereits selbst 
elektronisch öffentlich zugänglich gemacht hat oder 

2. der Zugang zu diesen Informationen bereits über die 
zentrale Informationsstelle des Bundes nach § 78 Ab-
satz 1 Nummer 4 gewährleistet ist. 

(6) 1Innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist sind die Informa-
tionen auch der zentralen Informationsstelle des Bundes zu 
übermitteln. 2Sie macht diese Informationen anderen Interes-
senten, die ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme ha-
ben, in geeigneter Form zugänglich. 3Näheres regeln die Ein-
sichtnahmebedingungen der zentralen Informationsstelle des 
Bundes.
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§ 143 Koordinierung von Bauarbeiten 
(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
können mit Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Telekom-
munikationsnetze im Hinblick auf den Ausbau der Komponen-
ten von Netzen mit sehr hoher Kapazität Vereinbarungen über 
die Koordinierung von Bauarbeiten schließen. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können bei den Eigentümern oder Betreibern öffentli-
cher Versorgungsnetze die Koordinierung von Bauarbeiten be-
antragen. 2Im Antrag sind Art und Umfang der zu koordinieren-
den Bauarbeiten und die zu errichtenden Komponenten von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität zu benennen. 

(3) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze, 
die ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierte 
Bauarbeiten direkt oder indirekt ausführen, haben zumutbaren 
Anträgen nach Absatz 2 zu transparenten und diskriminierungs-
freien Bedingungen stattzugeben. 2Den Anträgen ist insbeson-
dere zu entsprechen, sofern 

1. dadurch keine zusätzlichen Kosten für die ursprünglich 
geplanten Bauarbeiten verursacht werden, wobei eine 
geringfügige zeitliche Verzögerung der Planung und ge-
ringfügige Mehraufwendungen für die Bearbeitung des 
Koordinierungsantrags nicht als zusätzliche Kosten der 
ursprünglich geplanten Bauarbeiten gelten, 

2. die Kontrolle über die Koordinierung der Arbeiten nicht 
behindert wird, 

3. der Koordinierungsantrag so früh wie möglich, spätes-
tens aber einen Monat vor Einreichung des endgültigen 
Projektantrags bei der zuständigen Genehmigungsbe-
hörde gestellt wird und Bauarbeiten betrifft, deren an-
fänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet und 

4. der Hauptzweck der ganz oder überwiegend öffentlich 
finanzierten Bauarbeiten nicht beeinträchtigt wird. Der 
Hauptzweck wird insbesondere dann nicht beeinträch-
tigt, wenn hierbei ein geplantes oder im Bau befindliches 
Glasfasernetz, das einen offenen und diskriminierungs-
freien Netzzugang gewährt, nur geringfügig überbaut 
würde. 

(4) Der Antrag nach Absatz 2 ist ganz oder teilweise insbeson-
dere abzulehnen, sofern 

1. von dem Antrag Teile einer Kritischen Infrastruktur, ins-
besondere deren Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für die 
Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur maßgeb-
lich sind, 

2. der Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes zur 
Koordinierung der Bauarbeiten unverhältnismäßige 
Maßnahmen ergreifen müsste, um die ihm durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten Schutzpflich-
ten zu erfüllen, oder 

3. durch die zu koordinierenden Bauarbeiten ein geplantes 
öffentlich gefördertes Glasfasernetz, das einen diskrimi-
nierungsfreien, offenen Netzzugang zur Verfügung 
stellt, überbaut würde. 

(5) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
haben Koordinierungsvereinbarungen innerhalb von zwei Mo-
naten nach deren Abschluss der Bundesnetzagentur zur Kennt-
nis zu geben. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht Grundsätze dafür, 
wie die Kosten, die mit der Koordinierung von Bauarbeiten ver-
bunden sind, auf den Eigentümer oder Betreiber des öffentli-
chen Telekommunikationsnetzes umgelegt werden sollen. 2Die 
Bundesnetzagentur ist im Rahmen der Streitbeilegung 
nach § 149 an die veröffentlichten Grundsätze gebunden. 

§ 144 Allgemeine Informationen über Verfah-
rensbedingungen bei Bauarbeiten 
1Die zentrale Informationsstelle des Bundes macht die relevan-
ten Informationen zugänglich, welche die allgemeinen Bedin-
gungen und Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen 
für Bauarbeiten betreffen, die zum Zweck des Aufbaus der 
Komponenten von Netzen mit sehr hoher Kapazität notwendig 
sind. 2Diese Informationen schließen Angaben über Ausnah-
men von Genehmigungspflichten ein. 

§ 145 Netzinfrastruktur von Gebäuden 
(1) 1Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze dürfen ihr 
öffentliches Telekommunikationsnetz in den Räumen des End-
nutzers abschließen. 2Der Abschluss ist nur statthaft, wenn der 
Endnutzer zustimmt und Eingriffe in Eigentumsrechte Dritter 
so geringfügig wie möglich erfolgen. 3Die Verlegung neuer 
Netzinfrastruktur ist nur statthaft, soweit keine Nutzung beste-
hender Netzinfrastruktur nach den Absätzen 2 und 3 möglich 
ist, mit der der Betreiber seinen Telekommunikationsdienst 
ohne spürbare Qualitätseinbußen bis zum Endnutzer bereitstel-
len kann. 4Soweit dies zum Netzabschluss erforderlich ist, ist 
der Gebäudeeigentümer dazu verpflichtet, dem Telekommuni-
kationsnetzbetreiber auf Antrag den Anschluss aktiver Netzbe-
standteile an das Stromnetz zu ermöglichen. 5Die durch den An-
schluss aktiver Netzbestandteile an das Stromnetz entstehenden 
Kosten hat der Telekommunikationsnetzbetreiber zu tragen. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können, um ihr Netz in den Räumlichkeiten des End-
nutzers abzuschließen, bei den Eigentümern oder Betreibern 
von gebäudeinternen Komponenten öffentlicher Telekommuni-
kationsnetze oder den Eigentümern von Verkabelungen und zu-
gehörigen Einrichtungen in Gebäuden am Standort des Endnut-
zers die Mitnutzung der gebäudeinternen Netzinfrastruktur be-
antragen. 2Liegt der erste Konzentrations- oder Verteilerpunkt 
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes außerhalb des 
Gebäudes, so gilt Absatz 1 ab diesem Punkt entsprechend. 

(3) Wer über Netzinfrastrukturen in Gebäuden oder bis zum ers-
ten Konzentrations- oder Verteilerpunkt eines öffentlichen Te-
lekommunikationsnetzes verfügt, hat allen zumutbaren Mitnut-
zungsanträgen nach Absatz 2 zu fairen und diskriminierungs-
freien Bedingungen, einschließlich der Mitnutzungsentgelte, 
stattzugeben, wenn eine Dopplung der Netzinfrastrukturen 
technisch unmöglich oder wirtschaftlich ineffizient ist. 

(4) Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer 
von Telekommunikationsdiensten verfügen sollen, sind gebäu-
deintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit geeigneten pas-
siven Netzinfrastrukturen für Netze mit sehr hoher Kapazität 
sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen 
Netzkomponenten auszustatten. 

(5) Gebäude, die umfangreich renoviert werden und über An-
schlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdiensten ver-
fügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunk-
ten mit passiven Netzinfrastrukturen für Netze mit sehr hoher 
Kapazität sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven ge-
bäudeinternen Netzkomponenten auszustatten. 

(6) Einfamilienhäuser, Baudenkmäler, Ferienhäuser, Militärge-
bäude und Gebäude, die für Zwecke der nationalen Sicherheit 
genutzt werden, fallen nicht unter die Absätze 4 und 5. 

(7) 1Die zuständigen Behörden haben darüber zu wachen, dass 
die nach den Absätzen 4 bis 6 festgesetzten Anforderungen er-
füllt werden. 2Soweit von der Verordnungsermächtigung 
des § 151 Absatz 4 Gebrauch gemacht wurde, berücksichtigen 
sie dabei die in der Rechtsverordnung festgesetzten Ausnah-
men. 

(8) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung, soweit zur 
mitzunutzenden gebäudeinternen Infrastruktur ein Zugang ge-
mäß § 72 Absatz 6 gewährt wird. 

§ 146 Mitverlegung, Sicherstellung und Betrieb 
der Infrastruktur für Netze mit sehr hoher Ka-
pazität 
(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
können im Rahmen von Bauarbeiten passive Netzinfrastruktu-
ren für ein Netz mit sehr hoher Kapazität mitverlegen, um eine 
Mitnutzung im Sinne dieses Abschnitts oder den Betrieb eines 
Netzes mit sehr hoher Kapazität zu ermöglichen. 

(2) 1Im Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mit-
teln finanzierten Bauarbeiten für die Bereitstellung von Ver-
kehrsdiensten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen 
überschreitet, ist sicherzustellen, dass geeignete passive Net-
zinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität bedarfs-
gerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines Netzes mit 
sehr hoher Kapazität durch Betreiber öffentlicher Telekommu-
nikationsnetze zu ermöglichen. 2Im Rahmen der Erschließung
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von Neubaugebieten ist stets sicherzustellen, dass geeignete 
passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapa-
zität mitverlegt werden. 

(3) 1Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze haben 
dem nach Absatz 2 Verpflichteten auf Anfrage innerhalb von 
zwei Monaten Auskunft über die wesentlichen Bedingungen ei-
nes Betriebs einer nach Absatz 2 zu verlegenden oder bereits 
verlegten Infrastruktur zu geben. 2Dazu gehören insbesondere 
die Modalitäten eines Anschlusses der Infrastruktur an das ei-
gene öffentliche Telekommunikationsnetz einschließlich der 
relevanten Übergabepunkte. 

§ 147 Antragsform und Reihenfolge der Verfah-
ren 
(1) Anträge der Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze nach § 72 Absatz 6 sowie den §§ 79, 82, 
136 bis 138, 142 und 143, 145, 153 und 154 können schriftlich 
oder elektronisch gestellt werden. 

(2) 1Über vollständige Anträge hat der Verpflichtete in der Rei-
henfolge zu entscheiden, in der die Anträge bei ihm einge-
hen. 2Ein vollständiger Antrag liegt vor, wenn der Antragsteller 
alle entscheidungsrelevanten Informationen dargelegt hat. 

§ 148 Vertraulichkeit der Verfahren, Informa-
tionsverarbeitung und Gewährung der Ein-
sichtnahme 
(1) 1Die Informationen, die im Rahmen der Verfahren dieses 
Abschnitts gewonnen werden, dürfen nur für die Zwecke ver-
wendet werden, für die sie bereitgestellt werden. 2Die Informa-
tionen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, insbeson-
dere nicht an andere Abteilungen, Tochtergesellschaften oder 
Geschäftspartner der an den Verhandlungen Beteiligten. 3Die 
Verfahrensbeteiligten haben die aus den Verhandlungen oder 
Vereinbarungen gewonnenen Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse zu wahren. 

(2) 1Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur kann die Informationen, die es für die Aufgabenerfül-
lung nach § 78 Absatz 1 Nummer 1 und 5 erhalten hat, verar-
beiten und auf Antrag den am Ausbau von öffentlichen Versor-
gungsnetzen Beteiligten Einsicht in die verarbeiteten Informa-
tionen gewähren. 2Für die Verwendung der nach Satz 1 
gewonnenen Informationen gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 149 Regulierungsziele, Entgeltmaßstäbe und 
Fristen der nationalen Streitbeilegung 
(1) Die Bundesnetzagentur kann als nationale Streitbeilegungs-
stelle nach § 211 in Verbindung mit § 214 in den folgenden Fäl-
len angerufen und eine verbindliche Entscheidung beantragt 
werden: 

1. Der Eigentümer oder Betreiber eines öffentlichen Ver-
sorgungsnetzes oder sonstiger physischer Infrastruktur, 
die für die Errichtung oder Anbindung von drahtlosen 
Zugangspunkten mit geringer Reichweite geeignet ist, 
gibt innerhalb der in § 138 Absatz 2 und § 154 Ab-
satz 2 genannten Frist kein Angebot zur Mitnutzung ab 
oder es kommt keine Einigung über die Bedingungen der 
Mitnutzung zustande, 

2. Rechte, Pflichten oder Versagungsgründe, die in 
den §§ 136, 137, 142 und 153 festgelegt sind, sind strei-
tig, 

3. in den Fällen des § 143 Absatz 2 und 3 kommt inner-
halb eines Monats ab dem Tag des Eingangs des Antrags 
bei dem Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen 
Versorgungsnetzes keine Vereinbarung über die Koor-
dinierung der Bauarbeiten zustande, 

4. innerhalb von zwei Monaten ab Eingang des Antrags 
kommt keine Vereinbarung über die Mitnutzung 
nach § 145 Absatz 2 und 3 zustande, 

5. innerhalb von zwei Monaten ab Eingang des Antrags 
beim Betreiber des öffentlichen Telekommunikations-
netzes kommt keine Vereinbarung über den Netzzugang 
nach § 155 Absatz 1 zustande oder 

6. innerhalb von einem Monat ab Eingang des Antrags 
beim Betreiber einer nach § 72 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 errichteten Netzinfrastruktur kommt keine Vereinba-
rung über den Netzzugang nach § 72 Absatz 6 zustande. 

(2) 1In dem Verfahren nach Absatz 1 Nummer 1 entscheidet die 
Bundesnetzagentur über die Rechte, Pflichten oder Versa-
gungsgründe aus den §§ 138, 139, 141 und 154. 2Setzt sie ein 
Mitnutzungsentgelt fest, ist dieses fair und angemessen zu be-
stimmen. 3Grundlage für die Höhe des Mitnutzungsentgelts 
sind die zusätzlichen Kosten, die sich für den Eigentümer oder 
Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes oder der sonsti-
gen physischen Infrastruktur durch die Ermöglichung der Mit-
nutzung seiner passiven Netzinfrastrukturen oder seiner sonsti-
gen physischen Infrastruktur ergeben. 4Darüber hinaus gewährt 
sie einen angemessenen Aufschlag als Anreiz für Eigentümer 
oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze oder sonstiger 
physischer Infrastruktur zur Gewährung der Mitnutzung. 

(3) 1Betrifft die Streitigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 die Mit-
nutzung eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, so be-
rücksichtigt die Bundesnetzagentur neben Absatz 2 auch die 
in § 2 Absatz 2 genannten Regulierungsziele. 2Dabei stellt die 
Bundesnetzagentur sicher, dass Eigentümer und Betreiber des 
mitzunutzenden öffentlichen Telekommunikationsnetzes die 
Möglichkeit haben, ihre Kosten zu decken; sie berücksichtigt 
hierfür über die zusätzlichen Kosten gemäß Absatz 2 hinaus 
auch die Folgen der beantragten Mitnutzung auf deren Ge-
schäftsplan einschließlich der Investitionen in das mitgenutzte 
öffentliche Telekommunikationsnetz und deren angemessene 
Verzinsung. 

(4) In den Verfahren nach Absatz 1 Nummer 3 und 5 legt die 
Bundesnetzagentur in ihrer Entscheidung faire und diskriminie-
rungsfreie Bedingungen einschließlich der Entgelte der Koordi-
nierungsvereinbarung oder des jeweils beantragten Netzzu-
gangs fest. 

(5) 1In dem Verfahren nach Absatz 1 Nummer 4 richtet sich die 
Bestimmung der Höhe des Mitnutzungsentgelts für Eigentümer 
oder Betreiber von gebäudeinternen Komponenten öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder Eigentümer von Verkabelun-
gen und zugehörigen Einrichtungen in Gebäuden nach den 
Maßstäben des Absatzes 2, ohne dass ein Aufschlag gewährt 
wird. 2Für ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtete ge-
bäudeinterne Komponenten eines Netzes mit sehr hoher Kapa-
zität oder aufgerüstete gebäudeinterne Netzinfrastrukturen, die 
vollständig aus Glasfaserkomponenten bestehen, richtet sich für 
den die Mitnutzung beantragenden Eigentümer oder Betreiber 
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes die Bestimmung 
des Mitnutzungsentgelts nach den Maßstäben des Absatzes 3, 
soweit die mitzunutzende gebäudeinterne Netzinfrastruktur auf 
Kosten eines Eigentümers oder Betreibers eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes, der kein mit dem am Gebäude Ver-
fügungsberechtigten verbundenes Unternehmen im Sinne 
des § 3 Nummer 69 ist, errichtet wurde. 3Soweit der die Mitnut-
zung begehrende Telekommunikationsnetzbetreiber Investitio-
nen zur Herstellung dieser Infrastruktur getätigt hat, kann er die 
Mitnutzung entgeltfrei beanspruchen, es sei denn, dass die Mit-
nutzung aufgrund besonderer technischer oder baulicher Gege-
benheiten einen außergewöhnlichen Aufwand verursacht. 4Der 
Maßstab nach Satz 3 gilt nur für solche Investitionen, die erst-
malig ab Inkrafttreten dieses Gesetzes getätigt werden. 

(6) 1Soweit eine Replizierung der Netzinfrastruktur technisch 
unmöglich oder wirtschaftlich ineffizient ist, kann die Bundes-
netzagentur als nationale Streitbeilegungsstelle über die Ent-
scheidung nach Absatz 5 über die Mitnutzung nach § 145 Ab-
satz 2 und 3 hinaus Eigentümer oder Betreiber von gebäudein-
ternen Komponenten öffentlicher Telekommunikationsnetze o-
der Eigentümer von Verkabelungen und zugehörigen 
Einrichtungen in Gebäuden dazu verpflichten, anderen Unter-
nehmen Zugang zur gebäudeinternen Netzinfrastruktur oder bis 
zum ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkt des öffentli-
chen Telekommunikationsnetzes außerhalb des Gebäudes zu 
gewähren. 2Die auferlegten Maßnahmen können insbesondere 
konkrete Bestimmungen zur Zugangsgewährung, Transparenz 
und Diskriminierungsfreiheit sowie zu den Zugangsentgelten 
enthalten. 3Die Maßnahmen müssen objektiv, transparent, ver-
hältnismäßig und diskriminierungsfrei sein. 4Das Konsultati-
onsver
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fahren nach § 12 Absatz 1 und das Verfahren zum Erlass vor-
läufiger Maßnahmen nach § 12 Absatz 7 gelten entspre-
chend. 5Das Konsolidierungsverfahren nach § 12 Absatz 2, 3 
und 6 gilt entsprechend, sofern die Maßnahmen Auswirkungen 
auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union haben und keine Ausnahme nach einer Empfehlung oder 
nach Leitlinien vorliegt, die die Kommission nach Arti-
kel 34 der Richtlinie (EU) 2018/1972 erlässt. 6Die Bundesnetz-
agentur als nationale Streitbeilegungsstelle überprüft die be-
schlossenen Maßnahmen innerhalb von fünf Jahren auf deren 
Wirksamkeit. 7Für die Ergebnisse ihrer Prüfung gelten die Sätze 
4 bis 6 entsprechend. 8Die Bundesnetzagentur als nationale 
Streitbeilegungsstelle kann beabsichtigte Maßnahmen nach die-
sem Absatz jederzeit zurückziehen. 

(7) Die Bundesnetzagentur entscheidet nach Eingang des voll-
ständigen Antrags verbindlich in dem Verfahren nach 

1. Absatz 1 Nummer 1 und 5 innerhalb von vier Monaten 
und 

2. Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 6 innerhalb von zwei Mo-
naten. 

(8) 1Die Bundesnetzagentur kann die ihr gesetzten Fristen für 
die Streitbeilegung bei außergewöhnlichen Umständen um 
höchstens zwei Monate verlängern. 2Die Umstände sind beson-
ders und hinreichend zu begründen. 

(9) Anträge können schriftlich oder elektronisch gestellt wer-
den. 

§ 150 Genehmigungsfristen für Bauarbeiten 
1Genehmigungen für Bauarbeiten, die zum Zweck des Aufbaus 
der Komponenten von Netzen mit sehr hoher Kapazität notwen-
dig sind, sind innerhalb von drei Monaten nach Eingang eines 
vollständigen Antrags zu erteilen oder abzulehnen. 2Die Frist 
kann um einen Monat verlängert werden, wenn dies wegen der 
Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 3Die Frist-
verlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 

§ 151 Verordnungsermächtigungen 
(1) 1Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates im Benehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie passive Netzinfrastruktu-
ren zu benennen, die von den in den §§ 79, 82, 136 und 137 ge-
nannten Rechten und Pflichten ausgenommen sind. 2Die 
Ausnahmen sind hinreichend zu begründen. 3Sie dürfen nur da-
rauf gestützt werden, dass der Schutz von Teilen Kritischer Inf-
rastrukturen betroffen ist oder dass die passiven Netzinfrastruk-
turen für die Telekommunikation technisch ungeeignet 
sind. 4Soweit die Ausnahmen auf den Schutz von Teilen Kriti-
scher Infrastrukturen gestützt werden, bedarf die Rechtsverord-
nung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat. 

(2) 1Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, über die in § 142 Ab-
satz 4 vorgesehenen Ablehnungsgründe von den in § 142 fest-
gelegten Rechten und Pflichten hinausgehende Ausnahmen 
vorzusehen und Kategorien von Bauarbeiten zu benennen, die 
der zentralen Informationsstelle des Bundes zu melden 
sind. 2Solche Kategorien dürfen nur Bauarbeiten enthalten, de-
ren anfänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet. 3Die 
Rechtsverordnung ist hinreichend zu begründen und kann im 
Umfang oder Wert geringfügige Bauarbeiten oder Kritische 
Infrastrukturen ausnehmen. 4Soweit die Ausnahmen auf den 
Schutz von Teilen Kritischer Infrastrukturen gestützt werden, 
bedarf die Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat. 

(3) 1Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Ausnahmen von den 
in § 143 festgelegten Rechten und Pflichten vorzusehen. 2Die 
Ausnahmen können auf dem geringen Umfang und Wert der 
Bauarbeiten oder auf dem Schutz von Teilen Kritischer Infra-
strukturen beruhen. 3Soweit die Ausnahmen auf den Schutz von 
Teilen Kritischer Infrastrukturen gestützt werden, bedarf die 
Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat. 

(4) 1Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, Ausnahmen von § 145 Absatz 4 und 5 vorzusehen. 2Die 
Rechtsverordnung ist hinreichend zu begründen und kann be-
stimmte Gebäudekategorien und umfangreiche Renovierungen 
ausnehmen, falls die Erfüllung der Pflichten unverhältnismäßig 
wäre. 3Die Unverhältnismäßigkeit kann insbesondere auf den 
voraussichtlichen Kosten für einzelne Eigentümer oder auf der 
spezifischen Art des Gebäudes beruhen. 

(5) Eigentümern und Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze 
und interessierten Parteien ist die Gelegenheit zu geben, inner-
halb eines Monats zum Entwurf einer aufgrund der Absätze 1 
bis 4 erlassenen Rechtsverordnung Stellung zu nehmen. 

(6) Die aufgrund der Absätze 1 bis 4 erlassenen Rechtsverord-
nungen sind der Kommission mitzuteilen. 

Abschnitt 3 Drahtlose Zugangspunkte mit 
geringer Reichweite, sonstige physische 
Infrastrukturen und offener Netzzugang 

§ 152 Errichtung, Anbindung und Betrieb 
drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reich-
weite 
(1) Die zuständigen Behörden beschränken die Errichtung 
drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite, die den 
Durchführungsmaßnahmen nach Artikel 57 Absatz 2 der Richt-
linie (EU) 2018/1972 entsprechen, nicht in unangemessener 
Weise. 

(2) 1Die Errichtung und Anbindung von drahtlosen Zugangs-
punkten mit geringer Reichweite unterliegt keinen über die ge-
mäß § 223 zulässigen hinausgehenden Gebühren und Ausla-
gen. 2Hiervon unberührt bleiben erhobene Gebühren und Aus-
lagen für Genehmigungen nach Absatz 1 Satz 3 und geschäftli-
che Vereinbarungen. 

§ 153 Informationen über sonstige physische 
Infrastruktur für drahtlose Zugangspunkte mit 
geringer Reichweite 
(1) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können bei Eigentümern oder Betreibern sonstiger 
physischer Infrastrukturen für Zwecke der Errichtung oder An-
bindung von drahtlosen Zugangspunkten mit geringer Reich-
weite die Erteilung von Informationen über die sonstigen phy-
sischen Infrastrukturen beantragen. 2Im Antrag ist das Gebiet 
anzugeben, das mit drahtlosen Zugangspunkten mit geringer 
Reichweite erschlossen werden soll. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber sonstiger physischer Infrastruk-
turen müssen Antragstellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Tag des Antragseingangs die beantragten 
Informationen erteilen. 2Die Erteilung erfolgt unter verhältnis-
mäßigen, diskriminierungsfreien und transparenten Bedingun-
gen. 

(3) Die Informationen über sonstige physische Infrastrukturen 
nach Absatz 2 müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

1. die geografische Lage des Standortes und etwaig entste-
hende oder bereits bestehende Telekommunikationsli-
nien, 

2. die Art und gegenwärtige Nutzung der sonstigen physi-
schen Infrastrukturen und 

3. die Kontaktdaten eines oder mehrerer Ansprechpartner 
beim Eigentümer oder Betreiber der sonstigen physi-
schen Infrastruktur. 

(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder teilweise abge-
lehnt werden, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass 

1. eine Erteilung der Informationen die Sicherheit oder In-
tegrität der sonstigen physischen Infrastruktur, die öf-
fentliche Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit ge-
fährdet,
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2. durch die Erteilung der Informationen die Vertraulich-
keit gemäß § 148 verletzt wird, 

3. eine Erteilung der Informationen die Integrität oder Si-
cherheit bereits bestehender sonstiger physischer Infra-
strukturen, insbesondere nationaler, nachweislich beson-
ders schutzbedürftiger Kritischer Infrastrukturen, ge-
fährdet und der Betreiber die Mitnutzung im Rahmen der 
ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes aufer-
legten Schutzpflichten nicht durch verhältnismäßige 
Maßnahmen ermöglichen kann, 

4. ein Ablehnungsgrund für eine Mitnutzung nach § 154 
Absatz 4 vorliegt. 

(5) 1Werden nach Absatz 1 beantragte Informationen bereits 
von der zentralen Informationsstelle des Bundes ge-
mäß § 78 Absatz 1 Nummer 1 bereitgestellt, genügt anstelle ei-
ner Erteilung der Informationen durch den Eigentümer oder Be-
treiber der sonstigen physischen Infrastruktur ein Hinweis an 
den Antragsteller, dass die Informationen nach Absatz 6 einseh-
bar sind. 2Der Eigentümer oder Betreiber der sonstigen physi-
schen Infrastruktur kann diese Informationen der zentralen In-
formationsstelle des Bundes zur Bereitstellung gemäß § 78 Ab-
satz 1 Nummer 1 im Rahmen der hierfür von ihr vorgegebenen 
Bedingungen zur Verfügung stellen. 

(6) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes macht die nach 
Absatz 5 Satz 2 erhaltenen Informationen unverzüglich zugäng-
lich: 

1. den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Telekom-
munikationsnetze, 

2. dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur sowie 

3. den Gebietskörperschaften der Länder und der Kommu-
nen. 

2Die Zugänglichmachung erfolgt elektronisch unter verhältnis-
mäßigen, diskriminierungsfreien und transparenten Bedingun-
gen. 3Näheres regelt die zentrale Informationsstelle des Bundes 
in Einsichtnahmebedingungen, die der vorherigen Zustimmung 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
bedürfen. 4Die Einsichtnahmebedingungen haben insbesondere 
der Sensitivität der erfassten Daten und dem zu erwartenden 
Verwaltungsaufwand Rechnung zu tragen. 

(7) Die zentrale Informationsstelle des Bundes kann die nach 
Absatz 5 Satz 2 erhaltenen Informationen auch für die Bereit-
stellung einer gebietsbezogenen Übersicht gemäß § 79 Ab-
satz 1 Nummer 1 verwenden. 

§ 154 Mitnutzung sonstiger physischer Infra-
struktur für drahtlose Zugangspunkte mit ge-
ringer Reichweite 
(1) 1Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze können bei Eigentümern oder Betreibern sonstiger 
physischer Infrastrukturen die Mitnutzung für die Errichtung o-
der Anbindung von drahtlosen Zugangspunkten mit geringer 
Reichweite beantragen. 2Der Antrag muss folgende Angaben 
enthalten: 

1. eine detaillierte Beschreibung des Projekts und der 
Komponenten der sonstigen physischen Infrastruktur, 
für die die Mitnutzung beantragt wird, 

2. einen genauen Zeitplan für die Umsetzung der beantrag-
ten Mitnutzung und 

3. die Angabe des Gebiets, das mit drahtlosen Zugangs-
punkten mit geringer Reichweite erschlossen werden 
soll, sowie deren vorgesehene Sendeleistung. 

(2) 1Eigentümer oder Betreiber sonstiger physischer Infrastruk-
turen müssen Antragstellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei 
Monaten nach Antragseingang ein Angebot über die Mitnut-
zung für die Errichtung oder Anbindung von drahtlosen Zu-
gangspunkten mit geringer Reichweite unterbreiten. 2Das An-
gebot über die Mitnutzung hat insbesondere Folgendes zu ent-
halten: 

1. faire und angemessene, transparente und diskriminie-
rungsfreie Bedingungen für die Mitnutzung, insbeson-
dere in Bezug auf den Preis, 

2. die Art und Weise der Umsetzung sowie den Zeitpunkt 
der Bereitstellung und 

3. die Verantwortlichkeiten einschließlich der Möglich-
keit, Dritte zu beauftragen. 

3Das Angebot kann besondere Vereinbarungen zur Haftung und 
zu Instandhaltungen, Änderungen, Erweiterungen, Verlegun-
gen und Störungen enthalten. 

(3) Die Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie den Anforde-
rungen der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ge-
sundheit sowie den anerkannten Regeln der Technik genügt. 

(4) 1Gibt der Eigentümer oder Betreiber der sonstigen physi-
schen Infrastruktur kein Angebot über die Mitnutzung ab, so hat 
er innerhalb der in Absatz 2 Satz 1 genannten Frist dem Antrag-
steller nachzuweisen, dass einer Mitnutzung objektive, transpa-
rente und verhältnismäßige Gründe entgegenstehen. 2Der An-
trag auf Mitnutzung darf nur abgelehnt werden, wenn einer der 
folgenden Gründe vorliegt: 

1. die fehlende technische oder bauliche Eignung der sons-
tigen physischen Infrastruktur für die beabsichtigte Er-
richtung oder Anbindung des drahtlosen Zugangspunkts 
mit geringer Reichweite, 

2. der zum Zeitpunkt des Antragseingangs fehlende Platz 
für die beabsichtigte Errichtung oder Anbindung des 
drahtlosen Zugangspunkts mit geringer Reichweite, 

3. konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die beantragte Mit-
nutzung die öffentliche Sicherheit gefährdet, wobei von 
konkreten Anhaltspunkten auszugehen ist, soweit Teile 
einer sonstigen physischen Infrastruktur betroffen sind, 
die durch den Bund zur Verwirklichung einer sicheren 
Behördenkommunikation genutzt werden, 

4. konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die beantragte Mit-
nutzung die Integrität oder Sicherheit bereits bestehen-
der sonstiger physischer Infrastrukturen, insbesondere 
nationaler, nachweislich besonders schutzbedürftiger 
Kritischer Infrastrukturen, gefährdet, und der Betreiber 
die Mitnutzung im Rahmen der ihm durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes auferlegten Schutzpflichten 
nicht durch verhältnismäßige Maßnahmen ermöglichen 
kann, 

5. die Verfügbarkeit tragfähiger Alternativen zur beantrag-
ten Mitnutzung sonstiger physischer Infrastrukturen, so-
weit der Eigentümer oder Betreiber der sonstigen physi-
schen Infrastruktur diese Alternativen anbietet, sie sich 
für die Errichtung oder Anbindung drahtloser Zugangs-
punkte mit geringer Reichweite eignen und die Mitnut-
zung zu fairen und angemessenen Bedingungen gewährt 
wird. 

(5) Eigentümer oder Betreiber sonstiger physischer Infrastruk-
turen haben Verträge über Mitnutzungen innerhalb von zwei 
Monaten nach deren Abschluss der Bundesnetzagentur zur 
Kenntnis zu geben. 

§ 155 Offener Netzzugang zu öffentlich geför-
derten Telekommunikationsnetzen und Tele-
kommunikationslinien, Verbindlichkeit von 
Ausbauzusagen in der Förderung 
(1) Betreiber oder Eigentümer öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze müssen anderen Betreibern öffentlicher Telekommu-
nikationsnetze auf Antrag einen diskriminierungsfreien, offe-
nen Netzzugang zu öffentlich geförderten Telekommunikati-
onslinien oder Telekommunikationsnetzen zu fairen und ange-
messenen Bedingungen gewähren. 

(2) 1Bei öffentlich geförderten Baumaßnahmen gilt die gesamte 
verlegte Infrastruktur als gefördert im Sinne des Absatzes 
1. 2Dies gilt nicht für die im Rahmen der öffentlich geförderten 
Baumaßnahme zusätzlich eingebrachte Infrastruktur, die der 
Fördermittelempfänger oder ein Dritter auf jeweils eigene Kos-
ten verlegt hat. 

(3) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze haben Verträge über einen offenen Netzzugang im 
Sinne des Absatzes 1 innerhalb von zwei Monaten nach deren 
Abschluss der Bundesnetzagentur zur Kenntnis zu geben.
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(4) 1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie Grundsätze zu Art, Umfang und Bedingungen des offenen 
Netzzugangs nach Absatz 1. 2Sie berücksichtigt dabei unions-
rechtliche Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammen-
hang mit dem schnellen Breitbandausbau in der jeweils gültigen 
Fassung. 

(5) 1Richtliniengeber für die öffentliche Förderung von Tele-
kommunikationslinien oder Telekommunikationsnetzen kön-
nen in der jeweiligen Förderrichtlinie vorsehen, dass Meldun-
gen von Unternehmen in einem Verfahren zur Markterkundung 
nur berücksichtigt werden, soweit sich das Unternehmen gegen-
über der Gebietskörperschaft oder dem Zuwendungsgeber, die 
oder der das Verfahren durchführt oder in Auftrag gegeben hat, 
vertraglich verpflichtet, den gemeldeten Ausbau durchzufüh-
ren. 2Das Markterkundungsverfahren wird von einer Gebiets-
körperschaft oder im Auftrag einer Gebietskörperschaft, einem 
Zuwendungsgeber oder im Auftrag eines Zuwendungsgebers 
mit dem Ziel durchgeführt, den Ausbau von Telekommunikati-
onslinien oder Telekommunikationsnetzen in einem festgeleg-
ten Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraums sicherzustel-
len. 

Teil 9 Recht auf Versorgung mit Telekom-
munikationsdiensten 

§ 156 Recht auf Versorgung mit Telekommuni-
kationsdiensten 
(1) 1Endnutzer haben gegenüber Unternehmen, die durch die 
Bundesnetzagentur nach § 161 Absatz 1, 2 oder 3 verpflichtet 
worden sind (Diensteverpflichtete), einen Anspruch auf Versor-
gung mit den von der Verpflichtung umfassten Telekommuni-
kationsdiensten nach § 157 Absatz 2, einschließlich des hierfür 
notwendigen Anschlusses an ein öffentliches Telekommunika-
tionsnetz, an ihrer Hauptwohnung oder an ihrem Geschäftsort, 
soweit diese sich in dem von der Verpflichtung umfassten Ge-
biet befinden. 2Der Diensteverpflichtete hat die Versorgung in-
nerhalb der von der Bundesnetzagentur festgelegten Frist 
des § 161 Absatz 2 Satz 4 nach Geltendmachung durch den 
Endnutzer sicherzustellen. 

(2) Diensteverpflichtete haben die Leistungen so anzubieten 
und zu erbringen, dass Endnutzer nicht für Einrichtungen oder 
Telekommunikationsdienste zu zahlen haben, die nicht notwen-
dig oder für die gewählten Telekommunikationsdienste nicht 
erforderlich sind. 

(3) 1Diensteverpflichtete haben der Bundesnetzagentur auf An-
frage angemessene und aktuelle Informationen über ihre Leis-
tungen bei der Versorgung mit Telekommunikationsdiensten 
nach § 157 Absatz 2 mitzuteilen. 2Dabei werden die Parameter, 
Definitionen und Messverfahren für die Dienstequalität zu-
grunde gelegt, die in Anhang X der Richtlinie (EU) 2018/1972 
dargelegt sind. 

(4) Auf Antrag eines Verbrauchers kann die Versorgung mit 
Telekommunikationsdiensten gemäß § 157 Absatz 2 auf 
Sprachkommunikationsdienste beschränkt werden. 

§ 157 Verfügbarkeit der Telekommunikations-
dienste 
(1) 1Die Bundesnetzagentur überwacht in regelmäßigen Ab-
ständen die Verfügbarkeit eines Mindestangebots gemäß Ab-
satz 2. 2Sie berücksichtigt hierbei die Ergebnisse der Erhebun-
gen der zentralen Informationsstelle des Bundes gemäß den §§ 
80, 81 und 84. 3Die Bundesnetzagentur berichtet in dem Jahres-
bericht nach § 196 über die Ergebnisse der Überwachung nach 
Satz 1. 

(2) Mindestens verfügbar sein müssen Sprachkommunikations-
dienste sowie ein schneller Internetzugangsdienst für eine an-
gemessene soziale und wirtschaftliche Teilhabe im Sinne des 
Absatzes 3, einschließlich des hierfür notwendigen Anschlusses 
an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem festen 
Standort. 

                                                                        
2 Richtig wohl: „Bundesrates“. 

(3) 1In einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, die des Einvernehmens mit 
dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deut-
schen Bundestages bedarf, wird mit Zustimmung des Bundes-
rates festgelegt, welche Anforderungen ein Internetzugangs-
dienst sowie ein Sprachkommunikationsdienst nach Absatz 2 
erfüllen müssen. 2Bei der Festlegung der Anforderungen an den 
Internetzugangsdienst nach Satz 1 werden insbesondere die von 
mindestens 80 Prozent der Verbraucher im Bundesgebiet ge-
nutzte Mindestbandbreite, Uploadrate und Latenz sowie wei-
tere nationale Gegebenheiten, wie die Auswirkungen der fest-
gelegten Qualität auf Anreize zum privatwirtschaftlichen Breit-
bandausbau und zu Breitbandfördermaßnahmen, berücksich-
tigt. 3Der Internetzugangsdienst muss stets mindestens die in 
Anhang V der Richtlinie (EU) 2018/1972 in der jeweils gülti-
gen Fassung aufgeführten Dienste, Teleheimarbeit einschließ-
lich Verschlüsselungsverfahren im üblichen Umfang und eine 
für Verbraucher marktübliche Nutzung von Online-Inhalte-
diensten ermöglichen. 4Die nach Satz 1 festzulegende Upload-
rate und Latenz können niedriger, als die von 80 Prozent der 
Verbraucher im Bundesgebiet genutzten Werte sein, wenn tat-
sächlich nachgewiesen ist, dass die in Satz 3 genannten Dienste 
auch bei geringeren Vorgaben beim Endnutzer funktionie-
ren. 5In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 können kürzere als 
die in § 160 und § 161 genannten Fristen festgelegt werden, 
wenn durch eine Digitalisierung der Verfahrensabläufe eine Be-
schleunigung erreicht werden konnte. 

(4) 1Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 ist innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Regelung zu erlas-
sen. 2Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur hat die festgelegten Anforderungen jährlich zu über-
prüfen. 3Über das Ergebnis unterrichtet es den Ausschuss für 
Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages. 

(5) 1Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur kann die Ermächtigung nach Absatz 3 sowie die Pflich-
ten nach Absatz 4 durch Rechtsverordnung auf die Bundesnetz-
agentur übertragen. 2Eine Rechtsverordnung der Bundesnetza-
gentur nach Satz 1 bedarf des Einvernehmens mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und mit dem 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen 
Bundestages und der Zustimmung des Bunderates2. 3Das Er-
gebnis des Prüfberichts der Bundesnetzagentur nach Absatz 4 
bedarf des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur und mit dem Ausschuss für 
Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages. 

§ 158 Erschwinglichkeit der Telekommunikati-
onsdienste 
(1) 1Telekommunikationsdienste nach § 157 Absatz 2, ein-
schließlich des hierfür notwendigen Anschlusses an ein öffent-
liches Telekommunikationsnetz an einem festen Standort, müs-
sen Verbrauchern zu einem erschwinglichen Preis angeboten 
werden. 2Die Bundesnetzagentur veröffentlicht nach Anhörung 
der betroffenen Kreise Grundsätze über die Ermittlung er-
schwinglicher Preise für Telekommunikationsdienste nach § 
157 Absatz 2, einschließlich des hierfür notwendigen Anschlus-
ses an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem fes-
ten Standort, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Regelung. 

(2) Die Bundesnetzagentur überwacht die Entwicklung und 
Höhe der Preise für Telekommunikationsdienste nach § 157 
Absatz 2, einschließlich des hierfür notwendigen Anschlusses 
an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem festen 
Standort. 

§ 159 Beitrag von Unternehmen zur Versor-
gung mit Telekommunikationsdiensten 
1Jeder Anbieter, der auf dem sachlichen Markt der Versorgung 
mit Telekommunikationsdiensten nach § 157 Absatz 2 im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes tätig ist, ist verpflichtet, dazu bei-
zutragen, dass die Versorgung mit Telekommunikationsdiens-
ten nach den §§ 157 und 158 erbracht werden kann. 2Die Ver-
pflichtung nach Satz 1 ist nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Abschnitts zu erfüllen.
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§ 160 Feststellung der Unterversorgung 
(1) 1Stellt die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Überwa-
chung gemäß § 157 Absatz 1 und § 158 Absatz 2 fest, dass ei-
ner der nachfolgenden Umstände vorliegt, so veröffentlicht sie 
innerhalb von zwei Monaten nach erstmaliger Kenntniserlan-
gung diese Feststellung: 

1. eine Versorgung mit Telekommunikationsdiensten 
nach § 157 Absatz 2 wird weder aktuell noch in objektiv 
absehbarer Zeit angemessen, ausreichend oder 
nach § 158 Absatz 1 zu einem erschwinglichen Endnut-
zerpreis erbracht, 

2. es ist zu besorgen, dass eine Versorgung mit Telekom-
munikationsdiensten nach § 157 Absatz 2 zukünftig 
nicht mehr gewährleistet sein wird. 

2Die Bundenetzagentur kann die ihr gesetzte Frist für die Ver-
öffentlichung der Unterversorgungsfeststellung nach Satz 1 bei 
außergewöhnlichen Umständen um bis zu einen Monat über-
schreiten. 3Die Umstände sind hinreichend zu begründen. 

(2) Stellt die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Feststellung 
nach Absatz 1 in dem von der Feststellung umfassten Gebiet 
einen tatsächlichen Bedarf für eine Versorgung mit den 
nach § 157 Absatz 2 mindestens verfügbaren Telekommunika-
tionsdiensten fest, kündigt sie mit der Veröffentlichung der Un-
terversorgungsfeststellung an, nach den Vorschriften 
des § 161 Absatz 2 vorzugehen, sofern kein Unternehmen in-
nerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der Unterversor-
gungsfeststellung schriftlich oder elektronisch gegenüber der 
Bundesnetzagentur zusagt, sich zur Versorgung mit Telekom-
munikationsdiensten nach § 157 Absatz 2 und § 158 Ab-
satz 1 ohne Ausgleich nach § 162 zu verpflichten. 

§ 161 Verpflichtungen zur Versorgung mit Te-
lekommunikationsdiensten 
(1) 1Ist die nach § 160 Absatz 2 eingereichte Verpflichtungszu-
sage nach Beurteilung durch die Bundesnetzagentur geeignet, 
die Versorgung mit Telekommunikationsdiensten nach § 157 
Absatz 2 und § 158 Absatz 1 zu gewährleisten, kann die Bun-
desnetzagentur die Verpflichtungszusage durch Verfügung für 
bindend erklären. 2Die Verfügung hat zum Inhalt, dass die Bun-
desnetzagentur vorbehaltlich des Satzes 4 von ihren Befugnis-
sen nach den folgenden Absätzen gegenüber den beteiligten 
Unternehmen keinen Gebrauch machen wird. 3Die Verfügung 
kann befristet werden. 4Die Bundesnetzagentur kann die Verfü-
gung nach Satz 1 aufheben und das Verfahren wieder aufneh-
men, wenn 

1. sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Ver-
fügung wesentlichen Punkt nachträglich geändert haben, 

2. die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht 
einhalten, 

3. die Bundesnetzagentur die Anforderungen an die Tele-
kommunikationsdienste nach  157 Absatz 3 oder § 158 
Absatz 1 ändert oder 

4. die Verfügung auf unvollständigen, unrichtigen oder ir-
reführenden Angaben der Parteien beruht. 

(2) 1Hat die Bundesnetzagentur das Vorliegen einer Unterver-
sorgung und eines tatsächlichen Bedarfs gemäß § 160 festge-
stellt und keine geeignete Verpflichtungszusage nach Absatz 1 
für bindend erklärt, verpflichtet die Bundesnetzagentur nach 
Anhörung der in Betracht kommenden Unternehmen eines oder 
mehrere dieser Unternehmen, Telekommunikationsdienste 
nach § 157 Absatz 2 und § 158 Absatz 1, einschließlich des 
hierfür notwendigen Anschlusses an ein öffentliches Telekom-
munikationsnetz zu erbringen. 2Die Verpflichtung eines oder 
mehrerer der in Betracht kommenden Unternehmen hat inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf der Monatsfrist zur Einrei-
chung ausgleichsfreier Verpflichtungszusagen nach § 160 Ab-
satz 2 zu erfolgen. 3Die Frist nach Satz 2 kann um einen Monat 
überschritten werden, wenn dies wegen der Komplexität des 
Sachverhalts gerechtfertigt ist. 4Der Diensteverpflichtete hat 
spätestens mit Ablauf von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Verpflichtung mit dem Schaffen der Voraussetzungen für die 
Erbringung der von der Verpflichtung umfassten Telekommu-
nikationsdienste nach § 157 Absatz 2 zu beginnen und diese 

Telekommunikationsdienste innerhalb einer von der Bundes-
netzagentur gesetzten angemessenen Frist, die in der Regel drei 
Monate nicht überschreiten sollte, zu erbringen. 5Im Rahmen 
der Anhörung kann die Bundesnetzagentur die Unternehmen 
dazu verpflichten, ihr Informationen, die für die Entscheidung 
nach Satz 1 erforderlich sind, vorzulegen und glaubhaft zu ma-
chen. 6Für eine Verpflichtung nach Satz 1 kommen insbeson-
dere solche Unternehmen in Betracht, die bereits geeignete Te-
lekommunikationsnetze in der Nähe der betreffenden An-
schlüsse betreiben und die Versorgung mit Telekommunikati-
onsdiensten nach § 157 Absatz 2 auf kosteneffiziente Weise 
erbringen können. 7Die Bundesnetzagentur kann die Erbrin-
gung der Versorgung mit Telekommunikationsdiensten nach  
157 Absatz 2 für mehrere Gebiete anordnen. 8Das Verfahren 
zur Verpflichtung des geeigneten Unternehmens muss effizient, 
objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sein. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur kann ausnahmsweise ein oder meh-
rere in Betracht kommende Unternehmen dazu verpflichten, 
Endnutzer leitungsgebunden unter Mitnutzung bereits vorhan-
dener Telekommunikationslinien anzuschließen und mit Diens-
ten nach § 157 Absatz 2 zu versorgen, wenn dies zumutbar 
ist. 2Die Feststellung einer Unterversorgung nach § 160 Ab-
satz 1 bleibt unberührt. 3Zumutbar ist der leitungsgebundene 
Anschluss in der Regel dann, wenn geeignete Leerrohrinfra-
struktur am zu versorgenden Grundstück anliegt. 4Das Verfah-
ren zur Verpflichtung eines oder mehrerer Unternehmen zum 
leitungsgebundenen Anschluss entspricht dem Verfahren des 
Absatzes 2. 5Die Bundesnetzagentur veröffentlicht ihre Ent-
scheidung einschließlich deren Gründe. 

(4) 1Wesentliche Änderungen, die sich auf die Versorgung mit 
Telekommunikationsdiensten nach § 157 Absatz 2 und § 158 
Absatz 1 auswirken können, haben Diensteverpflichtete der 
Bundesnetzagentur rechtzeitig im Voraus anzuzeigen. 2Anzu-
zeigen ist insbesondere die Veräußerung eines wesentlichen 
Teils oder der Gesamtheit der Anlagen des Ortsanschlussnetzes 
an eine andere juristische Person mit anderem Eigentümer. 

§ 162 Ausgleich für die Versorgung mit Tele-
kommunikationsdiensten 
(1) Die Bundesnetzagentur gewährt dem Diensteverpflichteten 
nach § 161 Absatz 2 oder 3 nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem dem Diensteverpflichteten ein Defizit bei der Erbrin-
gung der Versorgung mit Telekommunikationsdiensten 
nach § 157 Absatz 2 und § 158 Absatz 1 entsteht, auf begrün-
deten Antrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ei-
nen finanziellen Ausgleich, sofern die ermittelten Nettokosten 
eine unzumutbare Belastung darstellen. 

(2) Die Bundesnetzagentur ermittelt die voraussichtliche Höhe 
der Nettokosten für die verpflichtende Erbringung der Tele-
kommunikationsdienste nach § 157 Absatz 2 und § 158 Ab-
satz 1 als Differenz zwischen den Nettokosten des Dienstever-
pflichteten für den Betrieb ohne Diensteverpflichtung und den 
Nettokosten für den Betrieb unter Einhaltung der Dienstever-
pflichtung gemäß Anhang der Richtlinie (EU) 2018/1972 in der 
jeweils gültigen Fassung. 

(3) Die Bundesnetzagentur prüft die für die Berechnung der 
Nettokosten zugrunde liegende Kostenrechnung des Dienste-
verpflichteten und weitere der Berechnung der Nettokosten zu-
grunde liegende Informationen. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur stellt fest, ob die ermittelten Netto-
kosten der Erbringung der Versorgung mit Telekommunikati-
onsdiensten eine unzumutbare Belastung darstellen. 2Ist dies 
der Fall, setzt die Bundesnetzagentur die Höhe des Ausgleichs 
fest. 3Die Höhe des Ausgleichs ergibt sich aus dem von der 
Bundesnetzagentur errechneten Ausgleichsbetrag zuzüglich ei-
ner marktüblichen Verzinsung. 4Die Verzinsung beginnt mit 
dem Tag, der dem Ablauf des in Absatz 1 genannten Kalender-
jahres folgt. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht 

1. die Grundsätze der Nettokostenberechnung nach Absatz 
2, einschließlich der Einzelheiten der zu verwendenden 
Methode, 

2. die Ergebnisse der Nettokostenberechnung nach Absatz 
2 und 

3. die Ergebnisse der Prüfung nach Absatz 3.
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2Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse nach Satz 1 Nummer 
2 und 3 sind die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der be-
troffenen Unternehmen zu wahren. 

§ 163 Umlageverfahren 
(1) Gewährt die Bundesnetzagentur einen Ausgleich 
nach § 162 für die Erbringung der Versorgung mit Telekommu-
nikationsdiensten gemäß § 157 Absatz 2 und § 158 Absatz 1, 
trägt jedes Unternehmen, das nach § 159 verpflichtet ist, zu die-
sem Ausgleich durch eine Abgabe bei. 

(2) 1Die Höhe der Abgabe bemisst sich grundsätzlich nach dem 
Verhältnis des Jahresinlandsumsatzes des jeweiligen Unterneh-
mens zu der Summe des Jahresinlandsumsatzes aller auf dem 
sachlich relevanten Markt Verpflichteten und hat eine eigene 
Erbringung der Versorgung mit Telekommunikationsdiensten 
nach § 161 Absatz 1 hinreichend zu berücksichtigen. 2Dabei ist 
abzustellen auf den Inlandsumsatz des Kalenderjahres, für das 
ein Ausgleich nach § 162 gewährt wird. 3Die Höhe der Abgabe 
wird für jedes Unternehmen gesondert berechnet und darf nicht 
gebündelt werden. 4Kann von einem abgabepflichtigen Unter-
nehmen die auf ihn entfallende Abgabe nicht erlangt werden, so 
ist der Ausfall von den übrigen Verpflichteten nach dem Ver-
hältnis ihrer Anteile zueinander zu leisten. 

(3) 1Die Unternehmen teilen der Bundesnetzagentur ihre Um-
sätze auf dem sachlich relevanten Markt der Versorgung mit 
Telekommunikationsdiensten nach § 157 Absatz 2 jeweils auf 
Verlangen jährlich mit. 2Unterbleibt die Mitteilung, kann die 
Bundesnetzagentur eine Schätzung vornehmen. 

(4) Bei der Ermittlung der Umsätze gelten § 36 Absatz 2 und 
§ 38 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entspre-
chend. 

(5) Nach Ablauf des Kalenderjahres, für das ein Ausgleich 
nach § 162 Absatz 1 gewährt wird, setzt die Bundesnetzagentur 
den Abgabebetrag der abgabepflichtigen Unternehmen fest und 
teilt dies den betroffenen Unternehmen mit. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur kann Anbieter, die nummernunab-
hängige interpersonelle Telekommunikationsdienste im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes erbringen, dazu verpflichten, zu 
dem Ausgleich nach Absatz 1 beizutragen, wenn die Vorausset-
zungen nach § 21 Absatz 2 Nummer 1 vorliegen. 2Sie hat den 
Anteil der nach Satz 1 verpflichteten Unternehmen im Verhält-
nis zu den nach § 159 Verpflichteten zu berechnen. 3Die Ab-
sätze 2 bis 5 gelten entsprechend, wobei als Bemessungsgrund-
lage an die Stelle des Jahresinlandsumsatzes die Anzahl der mo-
natlich aktiven Nutzer im Inland tritt. 

(7) 1Die zu einer Abgabe nach Absatz 1 oder Absatz 6 ver-
pflichteten Unternehmen haben die von der Bundesnetzagentur 
festgesetzten, auf sie entfallenden Abgaben innerhalb eines Mo-
nats ab Zugang des Festsetzungsbescheides an die Bundesnetz-
agentur zu entrichten. 2Ist ein zur Abgabe verpflichtetes Unter-
nehmen mit der Zahlung der Abgabe mehr als drei Monate im 
Rückstand, erlässt die Bundesnetzagentur einen Feststellungs-
bescheid über die rückständigen Beträge der Abgabe und be-
treibt die Einziehung. 

(8) 1Unternehmen sind von der Abgabeverpflichtung befreit, 
wenn ihr Jahresinlandsumsatz unterhalb einer von der Bundes-
netzagentur festgesetzten Umsatzschwelle für Kleinstunterneh-
men sowie für kleine und mittlere Unternehmen liegt. 2Bei der 
Festsetzung berücksichtigt die Bundesnetzagentur unionsrecht-
liche Vorschriften, welche die Definition der Kleinstunterneh-
men sowie der kleinen und mittleren Unternehmen betref-
fen. 3Auf Antrag kann die Bundesnetzagentur weitere Unter-
nehmen nach § 159 bei unbilliger Härte von der Abgabever-
pflichtung befreien. 

(9) 1Die Bundesnetzagentur hat bei der Anwendung der Ab-
sätze 1 bis 8 die Grundsätze der Transparenz, der geringstmög-
lichen Marktverfälschung, der Nichtdiskriminierung und der 
Verhältnismäßigkeit entsprechend den im Anhang VII Teil B 
der Richtlinie (EU) 2018/1972 in der jeweils gültigen Fassung 
genannten Grundsätzen einzuhalten. 2Die Bundesnetzagentur 
veröffentlicht die Grundsätze für die Berechnung der Abgabe 
für den Ausgleich der Nettokosten. 3Die Bundesnetzagentur 
veröffentlicht ferner unter Wahrung der Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse einen jährlichen Bericht, in dem die Einzel-

heiten der nach § 162 berechneten Nettokosten für die Versor-
gung mit Telekommunikationsdiensten nac § 157 Absatz 2 und 
§ 158 Absatz 1 angegeben und die von allen beteiligten Unter-
nehmen geleisteten Abgaben aufgeführt sind, einschließlich et-
waiger Marktvorteile, die den Diensteverpflichteten infolge der 
Diensteverpflichtung entstanden sind. 

Teil 10 Öffentliche Sicherheit und Notfall-
vorsorge 

Abschnitt 1 Öffentliche Sicherheit 

§ 164 Notruf 
(1) 1Wer öffentlich zugängliche nummerngebundene interper-
sonelle Telekommunikationsdienste für das Führen von ausge-
henden Gesprächen zu einer oder mehreren Nummern des nati-
onalen oder internationalen Nummernplans erbringt, hat Vor-
kehrungen zu treffen, damit Endnutzern unentgeltliche Verbin-
dungen möglich sind, die entweder durch die Wahl der 
europaeinheitlichen Notrufnummer 112 oder der zusätzlichen 
nationalen Notrufnummer 110 oder durch das Aussenden ent-
sprechender Signalisierungen eingeleitet werden (Notrufver-
bindungen). 2Wer derartige öffentlich zugängliche nummernge-
bundene interpersonelle Telekommunikationsdienste erbringt, 
den Zugang zu solchen Diensten ermöglicht oder Telekommu-
nikationsnetze betreibt, die für diese Dienste einschließlich der 
Durchleitung von Anrufen genutzt werden, hat sicherzustellen 
oder im notwendigen Umfang daran mitzuwirken, dass Notruf-
verbindungen jederzeit unverzüglich zu der örtlich zuständigen 
Notrufabfragestelle hergestellt werden. 3Die nach den Sätzen 1 
und 2 Verpflichteten haben sicherzustellen, dass der Notrufab-
fragestelle auch Folgendes mit der Notrufverbindung übermit-
telt wird: 

1. die Rufnummer des Anschlusses, von dem die Notruf-
verbindung ausgeht, und 

2. die Daten, die zur Ermittlung des Standortes erforderlich 
sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht. 

4Notrufverbindungen sind vorrangig vor anderen Verbindungen 
herzustellen; sie stehen vorrangigen Verbindungen nach § 186 
Absat 2 Satz 1 gleich. 5Daten, die nach Maßgabe der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 5 zur Verfolgung von Missbrauch des 
Notrufs erforderlich sind, dürfen auch verzögert an die Notruf-
abfragestelle übermittelt werden. 6Die Übermittlung der Daten 
nach den Sätzen 3 und 5 erfolgt unentgeltlich. 7Die für Notruf-
verbindungen entstehenden Kosten trägt jeder Anbieter eines 
Telekommunikationsdienstes selbst; die Entgeltlichkeit von 
Vorleistungen bleibt unberührt. 

(2) Im Hinblick auf Notrufverbindungen, die unter Verwen-
dung eines Telefaxgerätes eingeleitet werden, gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 

(3) 1Zur Gewährleistung einer gleichwertigen Notrufkommuni-
kation von Menschen mit Behinderungen ist sicherzustellen, 
dass bei Nutzung eines Vermittlungsdienstes nach § 51 Ab-
satz 4 unentgeltliche Notrufverbindungen möglich sind. 2So-
weit technisch möglich, gelten die Anforderungen des Absatzes 
1 Satz 3 und 6 entsprechend. 

(4) 1Anbieter nummernunabhängiger interpersoneller Telekom-
munikationsdienste, die eine direkte Kommunikation zu der ört-
lich zuständigen Notrufabfragestelle ermöglichen, haben si-
cherzustellen, dass die zur Ermittlung des Standortes erforder-
lichen Daten übermittelt werden. 2Die für diese Notrufverbin-
dungen entstehenden Kosten trägt jeder Anbieter eines 
Telekommunikationsdienstes selbst; die Entgeltlichkeit von 
Vorleistungen bleibt unberührt. 

(5) 1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat, dem Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur und dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Regelungen zu treffen
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1. zu den Grundsätzen der Festlegung von Einzugsgebieten 
von Notrufabfragestellen und deren Unterteilungen 
durch die für den Notruf zuständigen Landes- und Kom-
munalbehörden sowie zu den Grundsätzen des Abstim-
mungsverfahrens zwischen diesen Behörden und den be-
troffenen Netzbetreibern, soweit diese Grundsätze für 
die Herstellung von Notrufverbindungen erforderlich 
sind, 

2. zur Herstellung von Notrufverbindungen zur jeweils ört-
lich zuständigen Notrufabfragestelle oder Ersatznotruf-
abfragestelle, 

3. zum Umfang der für Notrufverbindungen zu erbringen-
den Leistungsmerkmale, einschließlich 

a) der Übermittlung der Daten nach Absatz 1 Satz 3 
und 

b) zulässiger Abweichungen hinsichtlich der nach Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 1 zu übermittelnden Daten in 
unausweichlichen technisch bedingten Sonderfällen, 

4. zur Bereitstellung und Übermittlung von Daten, die ge-
eignet sind, der Notrufabfragestelle die Verfolgung von 
Missbrauch des Notrufs zu ermöglichen, 

5. zum Herstellen von Notrufverbindungen mittels auto-
matischer Verfahren, 

6. zur Sicherstellung der Gleichwertigkeit der Notrufkom-
munikation für Menschen mit Behinderungen und 

7. zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur auf den in den 
Nummern 1 bis 6 aufgeführten Gebieten, insbesondere 
im Hinblick auf die Festlegung von Kriterien für die Ge-
nauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten, die zur Ermitt-
lung des Standortes erforderlich sind, von dem die Not-
rufverbindung ausgeht. 

2Landesrechtliche Regelungen über Notrufabfragestellen, die 
nicht Verpflichtungen im Sinne der Absätze 1 bis 4 betreffen, 
bleiben von den Vorschriften dieses Absatzes unberührt. 

(6) 1Die technischen Einzelheiten zu den in Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 bis 6 aufgeführten Regelungsgegenständen, insbe-
sondere die Kriterien für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
der Angaben zu dem Standort, von dem die Notrufverbindung 
ausgeht, legt die Bundesnetzagentur in einer Technischen 
Richtlinie fest; dabei berücksichtigt sie die Vorschriften der 
Rechtsverordnung nach Absatz 5. 2Die Bundesnetzagentur er-
stellt die Technische Richtlinie unter Beteiligung 

1. der Verbände der durch die Absätze 1 bis 4 betroffenen 
Anbieter von Telekommunikationsdiensten und Betrei-
ber von Telekommunikationsnetzen, 

2. der vom Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat benannten Vertreter der Betreiber von Notrufab-
fragestellen und 

3 der Hersteller der in den Telekommunikationsnetzen 
und Notrufabfragestellen eingesetzten technischen Ein-
richtungen. 

3Bei den Festlegungen in der Technischen Richtlinie sind inter-
nationale Standards zu berücksichtigen; Abweichungen von 
den Standards sind zu begründen. 4Die Verpflichteten nach den 
Absätzen 1 bis 4 haben die Anforderungen der Technischen 
Richtlinie spätestens ein Jahr nach deren Bekanntmachung zu 
erfüllen, sofern in der Technischen Richtlinie für bestimmte 
Verpflichtungen kein längerer Übergangszeitraum festgelegt 
ist. 5Nach dieser Technischen Richtlinie gestaltete mängelfreie 
technische Einrichtungen müssen im Falle einer Änderung der 
Technischen Richtlinie spätestens drei Jahre nach deren Inkraft-
treten die geänderten Anforderungen erfüllen. 

§ 164a  Öffentliche Warnungen 
(1) Betreiber öffentlicher Mobilfunknetze haben 

1. technische Einrichtungen für Warnungen vor drohenden 
oder sich ausbreitenden größeren Notfällen und Kata-
strophen vorzuhalten, die 

a) über das zentrale Warnsystem des Bundes von den 
Gefahrenabwehrbehörden sowie Behörden des Zi-
vil- und Katastrophenschutzes ausgelöst und 

b) an empfangsbereite Mobilfunkendgeräte, die sich in 
dem von der auslösenden Behörde bestimmten geo-
graphischen Gebiet befinden, ausgesendet werden 
können und 

2. durch organisatorische Vorkehrungen die Möglichkeit 
der jederzeitigen unverzüglichen Aussendung von War-
nungen nach Nummer 1 sicherzustellen. 

(2) Betreiber öffentlicher Mobilfunknetze haben Warnungen 
nach Absatz 1 an alle Mobilfunkendgeräte in dem von der aus-
lösenden Behörde bestimmten geographischen Gebiet auszu-
senden. 

(3) Anbieter öffentlich zugänglicher mobiler nummerngebun-
dener interpersoneller Telekommunikationsdienste 

1. wirken im notwendigen Umfang daran mit, dass War-
nungen nach Absatz 1 jederzeit und unverzüglich zu den 
Endnutzern in dem bestimmten geographischen Gebiet 
ausgesendet werden können und 

2. informieren ihre Endnutzer über die Voraussetzungen 
für den Empfang von Warnungen nach Absatz 1. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat und dem Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu treffen 

1. über die grundlegenden technischen Anforderungen für 
die Aussendung von Warnungen im öffentlichen Mobil-
funknetz, einschließlich der zu beachtenden Sicherheits-
anforderungen, 

2. über die organisatorischen Rahmenbedingungen für die 
Aussendung von Warnungen, einschließlich Erreichbar-
keits- und Reaktionszeiten, 

3. zum Umfang der bei der Aussendung von Warnungen zu 
erbringenden Leistungsmerkmale, einschließlich der da-
bei verarbeiteten Daten, 

4. zur Konkretisierung der Verpflichtungen für Anbieter 
nach Absatz 3 und 

5. zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur hinsichtlich der 
in den Nummern 1 bis 4 aufgeführten Gebiete. 

(5) 1Die technischen Einzelheiten zu den in Absatz 4 Nummer 
1 bis 4 aufgeführten Regelungsgegenständen legt die Bundes-
netzagentur in einer Technischen Richtlinie fest; dabei berück-
sichtigt sie die Vorschriften der Rechtsverordnung nach Absatz 
4. 2Die Bundesnetzagentur erstellt die Technische Richtlinie 
unter Beteiligung 

1. der Verbände 

a) der durch die Absätze 1 und 2 verpflichteten Betrei-
ber öffentlicher Mobilfunknetze, 

b) der durch Absatz 3 verpflichteten Anbieter öffent-
lich zugänglicher mobiler nummerngebundener in-
terpersoneller Telekommunikationsdienste, 

c) der Hersteller der in den Mobilfunknetzen eingesetz-
ten technischen Einrichtungen und 

d) der Hersteller der Mobilfunkendgeräte, 

2. des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe, 

3. der vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe benannten Vertreter der in Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a genannten Behörden und 

4. des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstech-
nik hinsichtlich der technischen Anforderungen in Ab-
satz 4 Nummer 1. 

3Bei den Festlegungen in der Technischen Richtlinie sind inter-
nationale Standards zu berücksichtigen; Abweichungen von 
den Standards sind zu begründen. 4Die nach den Absätzen 1 bis 
3 Verpflichteten haben die Anforderungen der Technischen 
Richtlinie spätestens ein Jahr nach deren Bekanntmachung zu 
erfüllen, sofern in der Technischen Richtlinie für bestimmte 
Verpflichtungen kein anderer Übergangszeitraum festgelegt ist. 

(6) 1Notwendige Aufwendungen, die den Betreibern öffentli-
cher Mobilfunknetze durch die Umsetzung der Anforderungen 
aus Absatz 1 entstehen, sind auf Antrag zu ersetzen. 2Für die
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Bemessung des Aufwendungsersatzes sind die tatsächlich ent-
standenen Kosten der Verpflichteten maßgebend. 3Über die An-
träge auf Aufwendungsersatz entscheidet die Bundesnetzagen-
tur. 4Die durch die Aussendung der Warnungen nach Absatz 2 
entstehenden Kosten trägt jeder Betreiber selbst. 5Die für das 
Versenden von Informationen anfallenden Kosten nach Absatz 
3 trägt jeder Anbieter selbst.§ 164a eingef. mWv 15.9.2021 [ 

§ 165 Technische und organisatorische Schutz-
maßnahmen 
(1) 1Wer Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mit-
wirkt, hat angemessene technische Vorkehrungen und sonstige 
Maßnahmen zu treffen 

1. zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses und 

2. gegen die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten. 

2Dabei ist der Stand der Technik zu berücksichtigen. 

(2) 1Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt o-
der öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste er-
bringt, hat bei den hierfür betriebenen Telekommunikations- 
und Datenverarbeitungssystemen angemessene technische und 
organisatorische Vorkehrungen und sonstige Maßnahmen zu 
treffen 

1. zum Schutz gegen Störungen, die zu erheblichen Beein-
trächtigungen von Telekommunikationsnetzen und -
diensten führen, auch, sofern diese Störungen durch äu-
ßere Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen be-
dingt sein können, und 

2. zur Beherrschung der Risiken für die Sicherheit von Te-
lekommunikationsnetzen und -diensten. 

2Insbesondere sind Maßnahmen, einschließlich gegebenenfalls 
Maßnahmen in Form von Verschlüsselung, zu treffen, um Te-
lekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme gegen un-
erlaubte Zugriffe zu sichern und Auswirkungen von Sicher-
heitsverletzungen für Nutzer, andere Telekommunikationsnetze 
und Dienste so gering wie möglich zu halten. 3Bei diesen Maß-
nahmen ist der Stand der Technik zu berücksichtigen. 

(3) 1Als eine angemessene Maßnahme im Sinne des Absatzes 2 
können Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und 
Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste 
Systeme zur Angriffserkennung im Sinne des § 2 Absatz 9b des 
BSI-Gesetzes einsetzen. 2Betreiber öffentlicher Telekommuni-
kationsnetze und Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommu-
nikationsdienste mit erhöhtem Gefährdungspotenzial haben 
entsprechende Systeme zur Angriffserkennung einzuset-
zen. 3Die eingesetzten Systeme zur Angriffserkennung müssen 
in der Lage sein, durch kontinuierliche und automatische Erfas-
sung und Auswertung Gefahren oder Bedrohungen zu erken-
nen. 4Sie sollen zudem in der Lage sein, erkannte Gefahren oder 
Bedrohungen abzuwenden und für eingetretene Störungen ge-
eignete Beseitigungsmaßnahmen vorsehen. 5Weitere Einzelhei-
ten kann die Bundesnetzagentur im Katalog von Sicherheitsan-
forderungen nach § 167 festlegen. 

(4) Kritische Komponenten im Sinne von § 2 Absatz 13 des 
BSI-Gesetzes dürfen von einem Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze mit erhöhtem Gefährdungspotenzial nur 
eingesetzt werden, wenn sie vor dem erstmaligen Einsatz von 
einer anerkannten Zertifizierungsstelle überprüft und zertifi-
ziert wurden. 

(5) Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt, hat 
Maßnahmen zu treffen, um den ordnungsgemäßen Betrieb sei-
ner Netze zu gewährleisten und dadurch die fortlaufende Ver-
fügbarkeit der über diese Netze erbrachten Dienste sicherzustel-
len. 

(6) 1Technische Vorkehrungen und sonstige Schutzmaßnahmen 
sind angemessen, wenn der dafür erforderliche technische und 
wirtschaftliche Aufwand nicht außer Verhältnis zur Bedeutung 
der zu schützenden Telekommunikationsnetze oder -dienste 
steht. 2 § 62 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt ent-
sprechend. 

(7) Bei gemeinsamer Nutzung eines Standortes oder techni-
scher Einrichtungen hat jeder Beteiligte die Verpflichtungen 
nach den Absätzen 1 bis 5 zu erfüllen, soweit bestimmte Ver-
pflichtungen nicht einem bestimmten Beteiligten zugeordnet 
werden können. 

(8) Im Falle des Eintritts eines Sicherheitsvorfalls oder der Fest-
stellung einer erheblichen Gefahr kann die Bundesnetzagentur 
Maßnahmen zur Behebung des Sicherheitsvorfalls oder zur Ab-
wendung der Gefahr und deren Umsetzungsfristen anordnen. 

(9) 1Die Bundesnetzagentur kann anordnen, dass sich die Be-
treiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder die Anbie-
ter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste einer 
Überprüfung durch eine qualifizierte unabhängige Stelle oder 
eine zuständige nationale Behörde unterziehen, in der festge-
stellt wird, ob die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 7 
erfüllt sind. 2Unbeschadet von Satz 1 haben sich Betreiber öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze mit erhöhtem Gefähr-
dungspotenzial alle zwei Jahre einer Überprüfung durch eine 
qualifizierte unabhängige Stelle oder eine zuständige nationale 
Behörde zu unterziehen, in der festgestellt wird, ob die Anfor-
derungen nach den Absätzen 1 bis 7 erfüllt sind. 3Die Bundes-
netzagentur legt den Zeitpunkt der erstmaligen Überprüfung 
fest. 4Der nach den Sätzen 1 und 2 Verpflichtete hat eine Kopie 
des Überprüfungsberichts unverzüglich an die Bundesnetza-
gentur und an das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik, sofern dieses die Überprüfung nicht vorgenommen 
hat, zu übermitteln. 5Er trägt die Kosten dieser Überprü-
fung. 6Die Bewertung der Überprüfung sowie eine diesbezügli-
che Feststellung von Sicherheitsmängeln im Sicherheitskonzept 
nach § 166 erfolgt durch die Bundesnetzagentur im Einverneh-
men mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik. 

(10) Über aufgedeckte Mängel bei der Erfüllung der Sicher-
heitsanforderungen in der Informationstechnik sowie die in die-
sem Zusammenhang von der Bundesnetzagentur geforderten 
Abhilfemaßnahmen unterrichtet die Bundesnetzagentur unver-
züglich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik. 

(11) 1Die Bundesnetzagentur kann zur Unterstützung ein Com-
puter-Notfallteam gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 
2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 
Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen ge-
meinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssys-
temen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1; L 33 vom 
7.2.2018, S. 5) im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben in An-
spruch nehmen. 2Die Bundesnetzagentur kann ferner das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die zuständi-
gen nationalen Strafverfolgungsbehörden und die Bundesbe-
auftragte oder den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit konsultieren. 

§ 166 Sicherheitsbeauftragter und Sicherheits-
konzept 
(1) Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder 
öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, 
hat 

1. einen Sicherheitsbeauftragten zu bestimmen, 

2. einen in der Europäischen Union ansässigen Ansprech-
partner zu benennen und 

3. ein Sicherheitskonzept zu erstellen, aus dem hervorgeht, 

a) welches öffentliche Telekommunikationsnetz be-
trieben wird und welche öffentlich zugänglichen Te-
lekommunikationsdienste erbracht werden, 

b) von welchen Gefährdungen auszugehen ist und 

c) welche technischen Vorkehrungen oder sonstigen 
Schutzmaßnahmen zur Erfüllung der durch die Vor-
gaben des Katalogs von Sicherheitsanforderungen 
nach § 167 konkretisierten Verpflichtungen aus § 
165 Absatz 1 bis 7 getroffen oder geplant sind; so-
fern der Katalog lediglich Sicherheitsziele vorgibt, 
ist darzulegen, dass mit den ergriffenen Maßnahmen 
das jeweilige Sicherheitsziel vollumfänglich erreicht 
wird. 

(2) 1Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt, hat 
der Bundesnetzagentur das Sicherheitskonzept unverzüglich 
nach der Aufnahme des Netzbetriebs vorzulegen. 2Wer öffent-
lich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, kann
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von der Bundesnetzagentur verpflichtet werden, das Sicher-
heitskonzept vorzulegen. 

(3) Mit dem Sicherheitskonzept ist eine Erklärung vorzulegen, 
dass die in dem Sicherheitskonzept aufgezeigten technischen 
Vorkehrungen und sonstigen Schutzmaßnahmen umgesetzt 
sind oder unverzüglich umgesetzt werden. 

(4) 1Stellt die Bundesnetzagentur im Sicherheitskonzept oder 
bei dessen Umsetzung Sicherheitsmängel fest, so kann sie die 
unverzügliche Beseitigung dieser Mängel verlangen. 2Sofern 
sich die dem Sicherheitskonzept zugrunde liegenden Gegeben-
heiten ändern, hat der nach Absatz 2 Verpflichtete das Sicher-
heitskonzept unverzüglich nach der Änderung anzupassen und 
der Bundesnetzagentur unverzüglich nach erfolgter Anpassung 
unter Hinweis auf die Änderungen erneut vorzulegen. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur überprüft regelmäßig die Umset-
zung des Sicherheitskonzepts. 2Die Überprüfung soll mindes-
tens alle zwei Jahre erfolgen. 

§ 167 Katalog von Sicherheitsanforderungen 
(1) 1Die Bundesnetzagentur legt im Einvernehmen mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der 
oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit durch Allgemeinverfügung in einem Katalog 
von Sicherheitsanforderungen für das Betreiben von Telekom-
munikations- und Datenverarbeitungssystemen sowie für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten fest: 

1. Einzelheiten der nach § 165 Absatz 1 bis 7 zu treffen-
den technischen Vorkehrungen und sonstigen Maßnah-
men unter Beachtung der verschiedenen Gefährdungs-
potenziale der öffentlichen Telekommunikationsnetze 
und öffentlich zugänglichen Telekommunikations-
dienste, 

2. welche Funktionen kritische Funktionen im Sinne 
von § 2 Absatz 13 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b des 
BSI-Gesetzes sind, die von kritischen Komponenten im 
Sinne von § 2 Absatz 13 des BSI-Gesetzes realisiert 
werden, und 

3. wer als Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze 
und als Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommuni-
kationsdienste mit erhöhtem Gefährdungspotenzial ein-
zustufen ist. 

2Der Katalog von Sicherheitsanforderungen nach Satz 1 kann 
auch Anforderungen zur Offenlegung und Interoperabilität von 
Schnittstellen von Netzkomponenten einschließlich einzuhal-
tender technischer Standards enthalten. 3Die Bundesnetzagen-
tur gibt den Herstellern, den Verbänden der Betreiber öffentli-
cher Telekommunikationsnetze und den Verbänden der Anbie-
ter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste Gele-
genheit zur Stellungnahme. 

(2) Die Verpflichteten haben die Vorgaben des Katalogs spätes-
tens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten zu erfüllen, es sei denn, 
in dem Katalog ist eine davon abweichende Umsetzungsfrist 
festgelegt worden. 

§ 168 Mitteilung eines Sicherheitsvorfalls 
(1) 1Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt o-
der öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste er-
bringt, hat der Bundesnetzagentur und dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik einen Sicherheitsvorfall mit 
beträchtlichen Auswirkungen auf den Betrieb der Netze oder 
die Erbringung der Dienste unverzüglich mitzuteilen. 2§ 42 Ab-
satz 4 und § 43 Absatz 4 des Bundesdatenschutzgesetzes gelten 
entsprechend. 

(2) Das Ausmaß der Auswirkungen eines Sicherheitsvorfalls ist 
– sofern verfügbar – insbesondere anhand folgender Kriterien 
zu bewerten: 

1. die Zahl der von dem Sicherheitsvorfall betroffenen 
Nutzer, 

2. die Dauer des Sicherheitsvorfalls, 

3. die geographische Ausdehnung des von dem Sicher-
heitsvorfall betroffenen Gebiets, 

4. das Ausmaß der Beeinträchtigung des Telekommunika-
tionsnetzes oder des Dienstes, 

5. das Ausmaß der Auswirkungen auf wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Tätigkeiten. 

(3) Die Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 muss die folgenden An-
gaben enthalten: 

1. Angaben zu dem Sicherheitsvorfall, 

2. Angaben zu den Kriterien nach Absatz 2, 

3. Angaben zu den betroffenen Systemen sowie 

4. Angaben zu der vermuteten oder tatsächlichen Ursache. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur legt Einzelheiten des Mitteilungs-
verfahrens fest. 2Die Bundesnetzagentur kann einen detaillier-
ten Bericht über den Sicherheitsvorfall und die ergriffenen Ab-
hilfemaßnahmen verlangen. 

(5) 1Erforderlichenfalls unterrichtet die Bundesnetzagentur die 
nationalen Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und die Agentur der Europäischen 
Union für Cybersicherheit über den Sicherheitsvorfall. 2Die 
Bundesnetzagentur kann die Öffentlichkeit unterrichten oder 
die nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten zu dieser Unterrichtung 
verpflichten, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Be-
kanntgabe des Sicherheitsvorfalls im öffentlichen Interesse 
liegt. 

(6) 1Im Falle einer besonderen und erheblichen Gefahr eines Si-
cherheitsvorfalls informieren die nach Absatz 1 Satz 1 Ver-
pflichteten die von dieser Gefahr potenziell betroffenen Nutzer 
über alle möglichen Schutz- oder Abhilfemaßnahmen, die von 
den Nutzern ergriffen werden können sowie gegebenenfalls 
auch über die Gefahr selbst. 2§ 8e des BSI-Gesetzes gilt ent-
sprechend. 

(7) Die Bundesnetzagentur legt der Kommission, der Agentur 
der Europäischen Union für Cybersicherheit und dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik einmal pro Jahr 
einen zusammenfassenden Bericht über die eingegangenen 
Meldungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen vor. 

§ 169 Daten- und Informationssicherheit 
(1) 1Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste 
erbringt, hat im Falle einer Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten unverzüglich die Bundesnetzagentur und die 
Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit von der Verletzung zu be-
nachrichtigen. 2Ist anzunehmen, dass durch die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten Endnutzer oder andere Per-
sonen schwerwiegend in ihren Rechten oder schutzwürdigen 
Interessen beeinträchtigt werden, hat der Anbieter des Tele-
kommunikationsdienstes zusätzlich die Betroffenen unverzüg-
lich von dieser Verletzung zu benachrichtigen. 3In Fällen, in de-
nen in dem Sicherheitskonzept nachgewiesen wurde, dass die 
von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten 
durch geeignete technische Vorkehrungen gesichert, insbeson-
dere unter Anwendung eines als sicher anerkannten Verschlüs-
selungsverfahrens gespeichert wurden, ist eine Benachrichti-
gung nicht erforderlich. 4Unabhängig von Satz 3 kann die Bun-
desnetzagentur den Anbieter des Telekommunikationsdienstes 
unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen nachteiligen Aus-
wirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-
ten zu einer Benachrichtigung der Betroffenen verpflichten. 5Im 
Übrigen gelten § 42 Absatz 4 und § 43 Absatz 4 des Bundesda-
tenschutzgesetzes entsprechend. 

(2) 1Die Benachrichtigung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 muss 
mindestens enthalten: 

1. die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten, 

2. Angaben zu den Kontaktstellen, bei denen weitere Infor-
mationen erhältlich sind, und 

3. Empfehlungen zu Maßnahmen, die mögliche nachteilige 
Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten begrenzen. 

2In der Benachrichtigung an die Bundesnetzagentur und die 
Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit hat der Anbieter des Tele-
kommunikationsdienstes zusätzlich die Folgen der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten und die beabsichtigten 
oder ergriffenen Maßnahmen darzulegen.
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(3) 1Die Anbieter der Telekommunikationsdienste haben ein 
Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten zu führen, das Angaben zu Folgendem enthält: 

1. den Umständen der Verletzungen, 

2. den Auswirkungen der Verletzungen und 

3. den ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 
2Diese Angaben müssen ausreichend sein, um der Bundesnetz-
agentur und der oder dem Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit die Prüfung zu ermögli-
chen, ob die Absätze 1 und 2 eingehalten wurden. 3Das Ver-
zeichnis enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Infor-
mationen und muss nicht Verletzungen berücksichtigen, die 
mehr als fünf Jahre zurückliegen. 

(4) 1Werden dem Anbieter des Telekommunikationsdienstes 
nach Absatz 1 Satz 1 Störungen bekannt, die von Datenverar-
beitungssystemen der Nutzer ausgehen, so hat er die Nutzer, so-
weit ihm diese bereits bekannt sind, unverzüglich darüber zu 
benachrichtigen. 2Soweit technisch möglich und zumutbar, hat 
er die Nutzer auf angemessene, wirksame und zugängliche tech-
nische Mittel hinzuweisen, mit denen sie diese Störungen er-
kennen und beseitigen können. 3Der Anbieter des Telekommu-
nikationsdienstes darf die Teile des Datenverkehrs von und zu 
einem Nutzer, von denen eine Störung ausgeht, umleiten, so-
weit dies erforderlich ist, um den Nutzer über die Störungen be-
nachrichtigen zu können. 

(5) 1Wird der Anbieter des Telekommunikationsdienstes nach 
Absatz 1 Satz 1 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik über konkrete erhebliche Gefahren informiert, die 
von Datenverarbeitungssystemen der Nutzer ausgehen oder 
diese betreffen, so hat er die betroffenen Nutzer, soweit ihm 
diese bekannt sind, unverzüglich darüber zu benachrichti-
gen. 2Soweit technisch möglich und zumutbar, hat er die Nutzer 
auf angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel 
hinzuweisen, mit denen sie diese Gefahren erkennen und ihnen 
vorbeugen können. 3Werden dem Anbieter des Telekommuni-
kationsdienstes nach Absatz 1 Satz 1 Gefahren bekannt, die von 
Datenverarbeitungssystemen der Nutzer ausgehen oder diese 
betreffen, so kann er die Nutzer, soweit ihm diese bekannt sind, 
darüber benachrichtigen. 4Soweit technisch möglich und zu-
mutbar, kann er die Nutzer auf angemessene, wirksame und zu-
gängliche technische Mittel hinweisen, mit denen sie diese Ge-
fahren erkennen und ihnen vorbeugen können. 

(6) Der Anbieter des Telekommunikationsdienstes darf im 
Falle einer Störung die Nutzung des Telekommunikationsdiens-
tes bis zur Beendigung der Störung einschränken, umleiten oder 
unterbinden, soweit dies erforderlich ist, um die Beeinträchti-
gung der Telekommunikations- und Datenverarbeitungssys-
teme des Anbieters des Telekommunikationsdienstes, eines 
Nutzers im Sinne des Absatzes 4 oder anderer Nutzer zu besei-
tigen oder zu verhindern und der Nutzer die Störung nicht un-
verzüglich selbst beseitigt oder zu erwarten ist, dass der Nutzer 
die Störung selbst nicht unverzüglich beseitigt. 

(7) Der Anbieter des Telekommunikationsdienstes darf den Da-
tenverkehr von und zu Störungsquellen einschränken, umleiten 
oder unterbinden, soweit dies zur Vermeidung von Störungen 
in den Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen 
der Nutzer erforderlich ist. 

(8) Vorbehaltlich technischer Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission nach Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 2002/58/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) 
(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37; L 241 vom 10.9.2013, S. 9; 
L 162 vom 23.6.2017, S. 56), die zuletzt durch die Richtlinie 
2009/136/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11) geändert 
worden ist, kann die Bundesnetzagentur Leitlinien vorgeben be-
züglich des Formats, der Verfahrensweise und der Umstände, 
unter denen eine Benachrichtigung über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten erforderlich ist. 

§ 170 Umsetzung von Überwachungsmaßnah-
men, Erteilung von Auskünften 

(1) Wer eine Telekommunikationsanlage betreibt, mit der öf-
fentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbracht wer-
den, hat 

1. ab dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme auf eigene Kos-
ten technische Einrichtungen zur Umsetzung gesetzlich 
vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung der Tele-
kommunikation vorzuhalten und organisatorische Vor-
kehrungen für deren unverzügliche Umsetzung zu tref-
fen, 

2. in Fällen, in denen die Überwachbarkeit nur durch das 
Zusammenwirken von zwei oder mehreren Telekommu-
nikationsanlagen eines oder mehrerer Betreiber sicher-
gestellt werden kann, ab dem Zeitpunkt der Betriebsauf-
nahme die dazu erforderlichen automatischen Steue-
rungsmöglichkeiten zur Erfassung und Ausleitung der 
zu überwachenden Telekommunikation in seiner Tele-
kommunikationsanlage bereitzustellen sowie eine derar-
tige Steuerung zu ermöglichen, 

3. der Bundesnetzagentur unverzüglich nach der Betriebs-
aufnahme 

a) mitzuteilen, dass er die Vorkehrungen nach Num-
mer 1 getroffen hat, sowie 

b) einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland zu be-
nennen, bei dem die Zustellung für ihn bestimmter 
Anordnungen zur Überwachung der Telekommuni-
kation sowie damit zusammenhängender Verfügun-
gen und Schriftstücke bewirkt werden kann, 

4. der Bundesnetzagentur den unentgeltlichen Nachweis zu 
erbringen, dass seine technischen Einrichtungen und or-
ganisatorischen Vorkehrungen nach Nummer 1 mit den 
Vorschriften der Rechtsverordnung nach Absatz 5 und 
der Technischen Richtlinie nach Absatz 6 übereinstim-
men; dazu hat er unverzüglich, spätestens einen Monat 
nach Betriebsaufnahme, 

a) der Bundesnetzagentur die Unterlagen zu übersen-
den, die dort für die Vorbereitung der im Rahmen 
des Nachweises von der Bundesnetzagentur durch-
zuführenden Prüfungen erforderlich sind, und 

b) mit der Bundesnetzagentur einen Prüftermin für die 
Erbringung dieses Nachweises zu vereinbaren; 

 bei den für den Nachweis erforderlichen Prüfungen hat 
er die Bundesnetzagentur zu unterstützen, 

5. der Bundesnetzagentur auf deren besondere Aufforde-
rung insbesondere zur Beseitigung von Fehlfunktionen 
eine erneute unentgeltliche Prüfung seiner technischen 
und organisatorischen Vorkehrungen zu gestatten sowie 

6. die Aufstellung und den Betrieb von technischen Mitteln 
der zur Überwachung der Telekommunikation berech-
tigten Stellen für die Durchführung von Maßnahmen 
nach den §§ 3, 5 und 8 des Artikel 10-Gesetzes oder 
nach den §§ 19, 24, 26, 32 und 33 des BND-Gesetzes in 
seinen Räumen zu dulden und Bediensteten der für diese 
Maßnahmen zuständigen Stelle sowie bei Maßnahmen 
nach den §§ 3, 5 und 8 des Artikel 10-Gesetzes den Mit-
gliedern und Mitarbeitern der G 10-Kommission 
(§ 1 Absatz 2 des Artikel 10-Gesetzes) Zugang zu die-
sen technischen Mitteln zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben zu gewähren. 

(2) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste er-
bringt und sich hierfür eines Betreibers einer Telekommunika-
tionsanlage bedient, hat 

1. sich bei der Auswahl des Betreibers der dafür genutzten 
Telekommunikationsanlage zu vergewissern, dass die-
ser Anordnungen zur Überwachung der Telekommuni-
kation unverzüglich nach Maßgabe des Absatzes 1 so-
wie der Rechtsverordnung nach Absatz 5 und der Tech-
nischen Richtlinie nach Absatz 6 umsetzen kann, und 

2. der Bundesnetzagentur unverzüglich nach Aufnahme 
seines Dienstes mitzuteilen, 

a) welche Telekommunikationsdienste er erbringt, 

b) durch wen Überwachungsanordnungen, die seine 
Nutzer betreffen, umgesetzt werden und
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c) an welche im Inland gelegene Stelle die Zustellung 
von Anordnungen zur Überwachung der Telekom-
munikation sowie damit zusammenhängender Ver-
fügungen und Schriftstücke bewirkt werden kann. 

(3) 1Änderungen der den Mitteilungen nach Absatz 1 Nummer 
3 Buchstabe b und Absatz 2 Nummer 2 zugrunde liegenden Da-
ten sind der Bundesnetzagentur unverzüglich mitzuteilen. 2In 
Fällen, in denen noch keine Vorschriften nach Absatz 6 vorhan-
den sind, hat der Verpflichtete die technischen Einrichtungen 
nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 in Absprache mit der Bundes-
netzagentur zu gestalten, die entsprechende Festlegungen im 
Benehmen mit den berechtigten Stellen trifft. 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit die Rechtsverord-
nung nach Absatz 5 Ausnahmen für die Telekommunikations-
anlage vorsieht. 2§ 100a Absatz 4 Satz 1 der Strafprozessord-
nung, § 2 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Artikel 10-Ge-
setzes, § 51 Absatz 6 Satz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes, § 
25 Absatz 1 Satz 1 des BND-Gesetzes sowie entsprechende 
landesgesetzliche Regelungen zur polizeilich-präventiven Tele-
kommunikationsüberwachung bleiben unberührt. 

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. Regelungen zu treffen 

a) über die grundlegenden technischen Anforderungen 
und die organisatorischen Eckpunkte für die Umset-
zung von Überwachungsmaßnahmen und die Ertei-
lung von Auskünften einschließlich der Umsetzung 
von Überwachungsmaßnahmen und der Erteilung 
von Auskünften durch einen von dem Verpflichteten 
beauftragten Erfüllungsgehilfen und der Speiche-
rung von Anordnungsdaten sowie zu den Mitwir-
kungspflichten bei technischen Ermittlungsmaßnah-
men bei Mobilfunkendgeräten nach § 171, 

b) über den Regelungsrahmen für die Technische 
Richtlinie nach Absatz 6, 

c) für den Nachweis nach Absatz 1 Nummer 4, 

d) für die erneute Prüfung nach Absatz 1 Nummer 5 

e) für die nähere Ausgestaltung der Duldungsver-
pflichtung nach Absatz 1 Nummer 6 und 

f) für die nähere Ausgestaltung der Sicherstellungs-
pflichten nach Absatz 11 sowie 

2. zu bestimmen, 

a) in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen 
vorübergehend auf die Einhaltung bestimmter tech-
nischer Vorgaben verzichtet werden kann, 

b) dass die Bundesnetzagentur aus technischen Grün-
den Ausnahmen von der Erfüllung einzelner techni-
scher Anforderungen zulassen kann und 

c) bei welchen Telekommunikationsanlagen und damit 
erbrachten Telekommunikationsdiensten aus grund-
legenden technischen Erwägungen oder aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit abweichend von Ab-
satz 1 Nummer 1 keine technischen Einrichtungen 
vorgehalten und keine organisatorischen Vorkeh-
rungen getroffen werden müssen. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur legt technische Einzelheiten zur 
Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung der Telekom-
munikation, insbesondere technische Einzelheiten, die zur Si-
cherstellung einer vollständigen Erfassung der zu überwachen-
den Telekommunikation und zur Auskunftserteilung sowie zur 
Gestaltung des Übergabepunktes zu den berechtigten Stellen 
und zur Speicherung der Anordnungsdaten sowie zu den Mit-
wirkungspflichten bei technischen Ermittlungsmaßnahmen bei 
Mobilfunkendgeräten nach § 171 erforderlich sind, in einer im 
Benehmen mit den berechtigten Stellen und unter Beteiligung 
der Verbände und der Hersteller zu erstellenden Technischen 
Richtlinie fest. 2Dabei sind internationale technische Standards 
zu berücksichtigen; Abweichungen von den Standards sind zu 
begründen. 

(7) 1Wer technische Einrichtungen zur Umsetzung von Über-
wachungsmaßnahmen herstellt oder vertreibt, kann von der 
Bundesnetzagentur verlangen, dass sie diese Einrichtungen im 

Rahmen einer Typmusterprüfung im Zusammenwirken mit be-
stimmten Telekommunikationsanlagen daraufhin prüft, ob die 
rechtlichen und technischen Vorschriften der Rechtsverord-
nung nach Absatz 5 und der Technischen Richtlinie nach Ab-
satz 6 erfüllt werden. 2Die Bundesnetzagentur kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen vorübergehend Abweichungen von 
den technischen Vorgaben zulassen, sofern die Umsetzung von 
Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich sichergestellt ist und 
sich ein nur unwesentlicher Anpassungsbedarf bei den Einrich-
tungen der berechtigten Stellen ergibt. 3Die Bundesnetzagentur 
hat dem Hersteller oder Vertreiber das Prüfergebnis schriftlich 
mitzuteilen. 4Die Prüfergebnisse werden von der Bundesnetza-
gentur bei dem Nachweis der Übereinstimmung der techni-
schen Einrichtungen mit den anzuwendenden technischen Vor-
schriften beachtet, den der Verpflichtete nach Absatz 1 Num-
mer 4 zu erbringen hat. 5Die vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie vor Inkrafttreten dieser Vorschrift 
ausgesprochenen Zustimmungen zu den von Herstellern vorge-
stellten Rahmenkonzepten gelten als Mitteilungen im Sinne des 
Satzes 3. 

(8) 1Wer nach Absatz 1 oder 2 in Verbindung mit der Rechts-
verordnung nach Absatz 5 und der Technischen Richtlinie nach 
Absatz 6 verpflichtet ist, Vorkehrungen zu treffen, hat die An-
forderungen spätestens ein Jahr, nachdem sie für ihn Geltung 
erlangen, zu erfüllen, sofern dort nicht für bestimmte Verpflich-
tungen ein längerer Zeitraum festgelegt ist. 2Nach dieser Richt-
linie gestaltete mängelfreie technische Einrichtungen für bereits 
vom Verpflichteten angebotene Telekommunikationsdienste 
müssen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei 
Jahre nach deren Inkrafttreten die geänderten Anforderungen 
erfüllen. 3Stellt sich bei dem Nachweis nach Absatz 1 Nummer 
4 oder einer erneuten Prüfung nach Absatz 1 Nummer 5 ein 
Mangel bei den von dem Verpflichteten getroffenen techni-
schen oder organisatorischen Vorkehrungen heraus, hat er die-
sen Mangel nach Vorgaben der Bundesnetzagentur in angemes-
sener Frist zu beseitigen; stellt sich im Betrieb, insbesondere 
anlässlich durchzuführender Überwachungsmaßnahmen, ein 
Mangel heraus, hat er diesen unverzüglich zu beseitigen. 4So-
fern für die technische Einrichtung eine Typmusterprüfung 
nach Absatz 7 durchgeführt worden ist und dabei Fristen für die 
Beseitigung von Mängeln festgelegt worden sind, hat die Bun-
desnetzagentur diese Fristen bei ihren Vorgaben zur Mängelbe-
seitigung nach Satz 3 zu berücksichtigen. 

(9) 1Jeder Betreiber einer Telekommunikationsanlage, der an-
deren im Rahmen seines Angebots für die Öffentlichkeit Netz-
abschlusspunkte seiner Telekommunikationsanlage überlässt, 
ist verpflichtet, den gesetzlich zur Überwachung der Telekom-
munikation berechtigten Stellen auf deren Anforderung Netz-
abschlusspunkte für die Übertragung der im Rahmen einer 
Überwachungsmaßnahme anfallenden Informationen unver-
züglich und vorrangig bereitzustellen. 2Die technische Ausge-
staltung derartiger Netzabschlusspunkte kann in einer Rechts-
verordnung nach Absatz 5 geregelt werden. 3Für die Bereitstel-
lung und Nutzung gelten mit Ausnahme besonderer Tarife oder 
Zuschläge für vorrangige oder vorzeitige Bereitstellung oder 
Entstörung die jeweils für die Allgemeinheit anzuwendenden 
Tarife. 4Besondere vertraglich vereinbarte Rabatte bleiben von 
Satz 3 unberührt. 

(10) 1Telekommunikationsanlagen, die von den gesetzlich be-
rechtigten Stellen betrieben werden und mittels derer in das 
Fernmeldegeheimnis oder in den Netzbetrieb eingegriffen wer-
den soll, sind im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur 
technisch zu gestalten. 2Die Bundesnetzagentur hat sich gegen-
über der berechtigten Stelle zu der technischen Gestaltung in-
nerhalb angemessener Frist zu äußern. 

(11) Betreiber von öffentlichen Mobilfunknetzen, die Nutzer ei-
nes Betreibers von öffentlichen Mobilfunknetzen in der Euro-
päischen Union nach Absprache anschließen und zu dessen Te-
lekommunikationsanlage vermitteln, haben bei der durch sie 
bereitzustellenden Überwachungskopie sicherzustellen, dass 
eine durch den ausländischen Betreiber netzseitig aufgebrachte 
Verschlüsselung zu dessen Nutzern aufgehoben wird, soweit 
hierfür internationale technische Standards zur Verfügung ste-
hen, die in der Technischen Richtlinie nach Absatz 6 beschrie-
ben werden.
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§ 171 Mitwirkung bei technischen Ermittlungs-
maßnahmen bei Mobilfunkendgeräten 
1Jeder Betreiber eines öffentlichen Mobilfunknetzes hat den be-
rechtigten Stellen nach § 100i Absatz 1 der Strafprozessord-
nung, § 53 des Bundekriminalamtsgesetzes, § 9 Absatz 4 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes, auch in Verbindung 
mit § 5 des MAD-Gesetzes und § 5 des BND-Gesetzes, oder 
nach Landesrecht nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach § 170 Absatz 5 und der Technischen Richtlinie 
nach § 170 Absatz 6 ohne dass dies dem Endnutzer bekannt 
wird, 

1. den Einsatz von technischen Mitteln der berechtigten 
Stellen in seinem Mobilfunknetz zu ermöglichen, die der 
Ermittlung folgender Informationen von Mobilfunkend-
geräten dienen: 

a) des Standortes, 

b) der Gerätenummer, 

c) der Kennung zur Identifizierung des Anschlusses 
und 

d) der temporären oder dauerhaften Kennungen, die 
Mobilfunkendgeräten in seinem Mobilfunknetz zu-
gewiesen sind, 

sowie 

2. eine automatisierte Auskunft über die temporär und dau-
erhaft in seinem Mobilfunknetz zugewiesenen Kennun-
gen unverzüglich zu erteilen. 

2 § 170 Absatz 10 gilt entsprechend. 3Verpflichtungen nach 
Maßgabe des § 170 bleiben unberührt. 4Die Benachrichtigung 
des Endnutzers erfolgt ausschließlich durch die für die Maß-
nahme zuständige Behörde nach den jeweils geltenden Vor-
schriften. 

§ 172 Daten für Auskunftsersuchen der Sicher-
heitsbehörden 
(1) 1Wer nummerngebundene interpersonelle Telekommunika-
tionsdienste, Internetzugangsdienste oder Dienste, die ganz o-
der überwiegend in der Übertragung von Signalen bestehen, er-
bringt und dabei Rufnummern oder andere Anschlusskennun-
gen vergibt oder Telekommunikationsanschlüsse für von ande-
ren vergebene Rufnummern oder andere Anschlusskennungen 
bereitstellt, hat für die Auskunftsverfahren nach den §§ 173 und 
174 vor der Freischaltung folgende Daten zu erheben und un-
verzüglich zu speichern, auch, soweit diese Daten für betriebli-
che Zwecke nicht erforderlich sind: 

1. die Rufnummern, 

2. andere von ihm vergebene Anschlusskennungen, 

3. den Namen und die Anschrift des Anschlussinhabers, 

4. bei natürlichen Personen deren Geburtsdatum, 

5. bei Festnetzanschlüssen die Anschrift des Anschlusses, 

6. in Fällen, in denen neben einem Mobilfunkanschluss 
auch ein Mobilfunkendgerät überlassen wird, die Gerä-
tenummer dieses Gerätes sowie 

7. das Datum der Vergabe der Rufnummer und, soweit ab-
weichend, das Datum des Vertragsbeginns. 

2Das Datum der Beendigung der Zuordnung der Rufnummer 
und, sofern davon abweichend, das Datum des Vertragsendes 
sind bei Bekanntwerden ebenfalls zu speichern. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten auch, sofern die Daten nicht in Endnutzerverzeich-
nisse eingetragen werden. 4Für das Auskunftsverfahren 
nach § 174 ist die Form der Datenspeicherung freigestellt. 

(2) 1Anbieter von im Voraus bezahlten Mobilfunkdiensten ha-
ben die Richtigkeit der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 
erhobenen Daten, sofern die Daten in den vorgelegten Doku-
menten oder eingesehenen Registern oder Verzeichnissen ent-
halten sind, vor der Freischaltung zu überprüfen durch 

1. Vorlage eines Ausweises im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Personalausweisgesetzes, 

2. Vorlage eines Passes im Sinne des § 1 Absatz 2 des 
Passgesetzes, 

3. Vorlage eines sonstigen gültigen amtlichen Ausweises, 
der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die 
Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, wozu 
insbesondere auch ein nach ausländerrechtlichen Best-
immungen anerkannter oder zugelassener Pass, Perso-
nalausweis oder Pass- oder Ausweisersatz zählt, 

4. Vorlage eines Aufenthaltstitels, 

5. Vorlage eines Ankunftsnachweises nach § 63a Ab-
satz 1 des Asylgesetzes oder einer Bescheinigung über 
die Aufenthaltsgestattung nach § 63 Absatz 1 des Asyl-
gesetzes, 

6. Vorlage einer Bescheinigung über die Aussetzung der 
Abschiebung nach § 60a Absatz 4 des Aufenthaltsgeset-
zes oder 

7. Vorlage eines Auszugs aus dem Handels- oder Genos-
senschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen 
Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente o-
der gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder 
durch Einsichtnahme in diese Register oder Verzeich-
nisse und Abgleich mit den darin enthaltenen Daten, so-
fern es sich bei dem Anschlussinhaber um eine juristi-
sche Person oder Personengesellschaft handelt. 

2Dazu darf ihnen abweichend von § 20 Absatz 2 Satz 2 des Per-
sonalausweisgesetzes und § 18 Absatz 3 Satz 2 des Passgeset-
zes ein Vertriebspartner eine elektronische Kopie des Personal-
ausweises oder Reisepasses übersenden. 3Die Überprüfung 
kann auch durch andere geeignete Verfahren erfolgen; die Bun-
desnetzagentur legt nach Anhörung der betroffenen Kreise fest, 
welche anderen Verfahren zur Überprüfung geeignet sind, wo-
bei jeweils zum Zweck der Identifikation vor Freischaltung der 
vertraglich vereinbarten Mobilfunkdienstleistung ein Doku-
ment im Sinne des Satzes 1 genutzt werden muss. 4Verpflich-
tete haben vor Nutzung anderer geeigneter Verfahren die Fest-
stellung der Übereinstimmung eines Verfahrens mit der Festle-
gung der Bundesnetzagentur durch eine Konformitätsbewer-
tungsstelle im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 2 
Nummer 13 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vor-
schriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zu-
sammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Auf-
hebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 
218 vom 13.8.2008, S. 30) nachzuweisen, die gemäß jener Ver-
ordnung als zur Durchführung der Konformitätsbewertung von 
anderen geeigneten Verfahren nach Satz 3 akkreditiert worden 
ist. 5Die Feststellung darf bei Nutzung des Verfahrens nicht äl-
ter als 24 Monate sein. 6Bei der Überprüfung ist die Art des ein-
gesetzten Verfahrens zu speichern; bei Überprüfung mittels ei-
nes Dokumentes im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 bis 6 sind 
ferner Angaben zu Art, Nummer und ausstellender Stelle zu 
speichern. 7Für die Identifizierung anhand eines elektronischen 
Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, 
nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des 
Aufenthaltsgesetzes gilt § 8 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäsche-
gesetzes entsprechend. 

(3) Die Verpflichtung zur unverzüglichen Speicherung nach 
Absatz 1 Satz 1 gilt hinsichtlich der Daten nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1, 3, 4 und 7 entsprechend für denjenigen, der num-
mernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste 
erbringt und dabei Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3, 4 
und 7 erhebt, wobei an die Stelle der Daten nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 die entsprechenden Kennungen des Dienstes und 
an die Stelle des Anschlussinhabers nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 der Nutzer des Dienstes tritt. 

(4) Wird dem Verpflichteten nach den Absätzen 1 bis 3 eine 
Änderung bekannt, hat er die Daten unverzüglich zu berichti-
gen. 

(5) 1Bedient sich ein Verpflichteter nach den Absätzen 1 bis 3 
zur Erhebung der Daten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 
3 oder Überprüfung der Daten nach Absatz 2 eines Dritten, 
bleibt er für die Erfüllung der Pflichten nach den Absätzen 1 bis 
3 verantwortlich. 2Es ist dem Dritten verboten, unrichtige Daten 
zu verwenden oder zu verarbeiten. 3Werden dem Dritten im 
Rahmen des üblichen Geschäftsablaufs Änderungen der Daten 
nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3 bekannt, hat er diese
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dem Anbieter des Telekommunikationsdienstes unverzüglich 
zu übermitteln. 

(6) Die Daten nach den Absätzen 1 bis 3 sind mit Ablauf des 
auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgenden Kalen-
derjahres zu löschen. 

(7) Eine Entschädigung für die Datenerhebung und -speiche-
rung wird nicht gewährt. 

§ 173 Automatisiertes Auskunftsverfahren 
(1) 1Wer nummerngebundene interpersonelle Telekommunika-
tionsdienste oder Dienste, die ganz oder überwiegend in der 
Übertragung von Signalen bestehen, erbringt und dabei Ruf-
nummern vergibt, hat die nach § 172 Absatz 1, 2 und 4 erhobe-
nen Daten unverzüglich in Kundendateien zu speichern, in die 
auch Rufnummern und Rufnummernkontingente, die zur wei-
teren Vermarktung oder sonstigen Nutzung an andere Anbieter 
von Telekommunikationsdiensten vergeben werden, sowie bei 
portierten Rufnummern die aktuelle Portierungskennung aufzu-
nehmen sind. 2Der Verpflichtete kann auch eine andere Stelle 
nach Maßgabe des Artikels 28 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) beauftragen, die Kundendateien zu 
führen. 3Für die Berichtigung und Löschung der in den Kunden-
dateien gespeicherten Daten gilt § 172 Absatz 4 und 6 entspre-
chend. 4In Fällen portierter Rufnummern sind die Rufnummer 
und die zugehörige Portierungskennung erst nach Ablauf des 
Jahres zu löschen, das dem Zeitpunkt folgt, zu dem die Rufnum-
mer wieder an den Netzbetreiber zurückgegeben wurde, dem 
sie ursprünglich zugeteilt worden war. 

(2) 1Der Verpflichtete hat zu gewährleisten, dass 

1. die Bundesnetzagentur jederzeit Daten aus den Kunden-
dateien automatisiert im Inland abrufen kann, 

2. der Abruf von Daten unter Verwendung unvollständiger 
Abfragedaten oder die Suche mittels einer Ähnlichen-
funktion erfolgen kann. 

2Der Verpflichtete und sein Beauftragter haben durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass 
ihnen die abgerufenen Daten nicht zur Kenntnis gelangen kön-
nen. 

(3) 1Die Bundesnetzagentur darf Daten aus den Kundendateien 
nur abrufen, soweit die Kenntnis der Daten erforderlich ist 

1. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Ver-
stößen nach diesem Gesetz oder nach dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb, 

2. für die Erledigung von Auskunftsersuchen der in Absatz 
4 genannten Stellen. 

2Die ersuchende Stelle prüft unverzüglich, inwieweit sie die als 
Antwort übermittelten Daten benötigt; nicht benötigte Daten 
löscht sie unverzüglich; dies gilt auch für die Bundesnetzagen-
tur für den Abruf von Daten nach Satz 1 Nummer 1. 

(4) Auskünfte aus den Kundendateien nach Absatz 1 werden 
den folgenden Stellen nach Absatz 7 jederzeit erteilt, soweit die 
Auskünfte zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforder-
lich sind und die Ersuchen an die Bundesnetzagentur im auto-
matisierten Auskunftsverfahren vorgelegt werden: 

1. den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden, 

2. den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder 
für Zwecke der Gefahrenabwehr, 

3. dem Zollkriminalamt und den Zollfahndungsämtern für 
Zwecke eines Strafverfahrens sowie dem Zollkriminal-
amt zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnah-
men nach § 72 des Zollfahndungsdienstgesetzes, 

4. den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, dem Militärischen Abschirmdienst, dem Bun-
desnachrichtendienst, 

5. den Notrufabfragestellen nach § 164 sowie der Abfrage-
stelle für die Rufnummer 124 124, 

6. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

7. den Behörden der Zollverwaltung für die in § 2 Ab-
satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genann-
ten Zwecke über zentrale Abfragestellen, 

8. den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden für 
die in § 2 Absatz 3 des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes genannten Zwecke über zentrale Abfragestellen 
sowie 

9. den für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 81 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen zuständigen Kartellbehör-
den. 

(5) 1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, dem 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, dem Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, dem Bun-
desministerium der Finanzen, dem Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur sowie dem Bundesministerium 
der Verteidigung eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zu erlassen, in der Folgendes geregelt wird: 

1. die wesentlichen Anforderungen an die technischen Ver-
fahren 

a) zur Übermittlung der Ersuchen an die Bundesnetza-
gentur, 

b) zur Abfrage der Daten durch die Bundesnetzagentur 
bei den Verpflichteten und deren Antwort an die 
Bundesnetzagentur einschließlich der für die Ab-
frage zu verwendenden Datenarten und 

c) zur Übermittlung der Ergebnisse des Abrufs von der 
Bundesnetzagentur an die ersuchenden Stellen, 

2. die zu beachtenden Sicherheitsanforderungen, 

3. für Auskünfte und Abrufe mit unvollständigen Abfrage-
daten und für die Suche mittels einer Ähnlichenfunktion 

a) die Mindestanforderungen an den Umfang der ein-
zugebenden Daten zur mög ten Person, 

b) die Zeichen, die in Ersuchen verwendet werden dür-
fen, 

c) Anforderungen an den Einsatz sprachwissenschaft-
licher Verfahren, die gewährleisten, dass unter-
schiedliche Schreibweisen eines Personen-, Straßen- 
oder Ortsnamens sowie Abweichungen, die sich aus 
der Vertauschung, Auslassung oder Hinzufügung 
von Namensbestandteilen ergeben, in die Suche und 
das Suchergebnis einbezogen werden, 

d) die zulässige Menge der an die Bundesnetzagentur 
zu übermittelnden Antwortdatensätze sowie 

4. wer abweichend von Absatz 1 Satz 1 aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit keine Kundendateien für das auto-
matisierte Auskunftsverfahren vorhalten muss; in diesen 
Fällen gilt § 172 Absatz 1 Satz 4 entsprechend. 

2Im Übrigen können in der Rechtsverordnung auch Einschrän-
kungen der Abfragemöglichkeit für die in Absatz 4 Nummer 5 
bis 9 genannten Stellen auf den für diese Stellen erforderlichen 
Umfang geregelt werden. 

(6) 1Die technischen Einzelheiten des automatisierten Aus-
kunftsverfahrens legt die Bundesnetzagentur unter Beteiligung 
der betroffenen Verbände und der berechtigten Stellen in einer 
Technischen Richtlinie fest, die bei Bedarf an den Stand der 
Technik anzupassen ist. 2Die Verpflichteten nach den Absätzen 
1 und 2 und die berechtigten Stellen haben die Anforderungen 
der Technischen Richtlinie spätestens ein Jahr nach deren In-
krafttreten zu erfüllen, es sei denn, in der Technischen Richtli-
nie ist eine davon abweichende Umsetzungsfrist festgelegt wor-
den. 3Nach dieser Richtlinie gestaltete mängelfreie technische 
Einrichtungen müssen im Falle einer Änderung der Techni-
schen Richtlinie spätestens drei Jahre nach deren Inkrafttreten 
die geänderten Anforderungen erfüllen. 

(7) 1Auf Ersuchen der in Absatz 4 genannten Stellen hat die 
Bundesnetzagentur die entsprechenden Datensätze aus den 
Kundendateien nach Absatz 1 abzurufen und als Ergebnis an 
die ersuchende Stelle zu übermitteln. 2Sie prüft die Zulässigkeit
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der Übermittlung nur, soweit hierzu ein besonderer Anlass be-
steht. 3Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung tragen 

1. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 die Bun-
desnetzagentur und 

2. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 2 die in 
Absatz 4 genannten Stellen. 

(8) 1Die Bundesnetzagentur protokolliert für Zwecke der Da-
tenschutzkontrolle durch die jeweils zuständige Stelle bei je-
dem Abruf 

1. den Zeitpunkt, 

2. die bei der Durchführung des Abrufs verwendeten Da-
ten, 

3. die abgerufenen Daten, 

4. ein die abrufende Person eindeutig bezeichnendes Da-
tum sowie 

5. die ersuchende Stelle, deren Aktenzeichen und ein die 
ersuchende Person eindeutig bezeichnendes Datum. 

2Eine Verwendung der Protokolldaten für andere Zwecke ist 
unzulässig. 3Die Protokolldaten sind nach einem Jahr zu lö-
schen. 

(9) 1Der Verpflichtete nach den Absätzen 1 und 2 hat alle tech-
nischen Vorkehrungen in seinem Verantwortungsbereich auf 
seine Kosten zu treffen, die für die Erteilung der Auskünfte 
nach dieser Vorschrift erforderlich sind. 2Dazu gehören auch 
die Anschaffung der zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und 
des Schutzes vor unberechtigten Zugriffen erforderlichen Ge-
räte, die Einrichtung eines geeigneten Telekommunikationsan-
schlusses sowie die laufende Bereitstellung dieser Vorkehrun-
gen nach Maßgaben der Rechtsverordnung nach Absatz 5 und 
der Technischen Richtlinie nach Absatz 6. 3Eine Entschädigung 
für im automatisierten Auskunftsverfahren erteilte Auskünfte 
wird den Verpflichteten nicht gewährt. 

§ 174 Manuelles Auskunftsverfahren 
(1) 1Wer Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mit-
wirkt, darf von ihm erhobene Bestandsdaten sowie die 
nach § 172 erhobenen Daten nach Maßgabe dieser Vorschrift 
zur Erfüllung von Auskunftspflichten gegenüber den in Absatz 
3 genannten Stellen verwenden. 2Dies gilt auch für Daten, mit-
tels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrich-
tungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich ge-
trennt eingesetzt werden, geschützt wird. 3Die in eine Auskunft 
aufzunehmenden Daten dürfen auch anhand einer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse 
bestimmt werden; hierfür dürfen Verkehrsdaten auch automati-
siert ausgewertet werden. 4Für die Auskunftserteilung nach 
Satz 3 sind sämtliche unternehmensinternen Datenquellen zu 
berücksichtigen. 5Der Verpflichtete hat die in seinem Verant-
wortungsbereich für die Auskunftserteilung erforderlichen Vor-
kehrungen auf eigene Kosten zu treffen. 

(2) 1Die Auskunft darf nur erteilt werden nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze und soweit die um die Auskunft ersu-
chende Stelle dies im Einzelfall unter Angabe einer gesetzli-
chen Bestimmung verlangt, die ihr eine Erhebung der in Absatz 
1 in Bezug genommenen Daten erlaubt. 2Das Auskunftsverlan-
gen ist schriftlich oder elektronisch zu stellen. 3Bei Gefahr im 
Verzug darf die Auskunft auch erteilt werden, wenn das Ver-
langen in anderer Form gestellt wird. 4In diesem Falle ist das 
Verlangen unverzüglich nachträglich schriftlich oder elektro-
nisch zu bestätigen. 5Die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Auskunft tragen die um Auskunft ersuchenden Stellen. 

(3) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden 

1. an die für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten zuständigen Behörden, soweit zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit vorliegen und die in die Auskunft auf-
zunehmenden Daten erforderlich sind, um den Sachver-
halt zu erforschen, den Aufenthaltsort eines Beschuldig-
ten oder Betroffenen zu ermitteln oder eine Strafe zu 
vollstrecken, 

2. an die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, wenn 
die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzel-
fall erforderlich sind 

a) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt sowie nicht unerheb-
lichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss auf 
ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes sowie 
zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem be-
stimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung sowie Gü-
tern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das 
individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem 
übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches 
Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeu-
tung, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine ihrer Art nach konkretisierte Weise 
als Täter oder Teilnehmer an der Begehung einer Tat 
beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a 
Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern das indi-
viduelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird, 

3. an das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des 
Bundeskriminalamtgesetzes, 

a)  sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des Bundes-
kriminalamtgesetzes vorliegen und die in die Aus-
kunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, 

aa) um die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu 
ermitteln, oder 

bb) um ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 
nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, zu erledigen, oder 

b) sofern die in die Auskunft aufzunehmenden Daten 
im Rahmen der Strafvollstreckung erforderlich sind, 
um ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des polizeili-
chen Dienstverkehrs, das nach Maßgabe der Vor-
schriften über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen bearbeitet wird, zu erledigen, oder 

c) sofern die Gefahr besteht, dass eine Person an der 
Begehung einer Straftat im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes beteiligt sein 
wird und die in die Auskunft aufzunehmenden Da-
ten erforderlich sind, 

aa) um die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) um ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Polizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, oder
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d) sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums 
auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte 
Weise an einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
beteiligt sein wird und die in die Auskunft aufzuneh-
menden Daten erforderlich sind, 

aa) um die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln oder 

bb) um ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Polizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen oder 

e) sofern das individuelle Verhalten einer Person die 
konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in-
nerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine schwere 
Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessord-
nung begehen wird und die in die Auskunft aufzu-
nehmenden Daten erforderlich sind, 

aa) um die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln oderbb)um ein Aus-
kunftsersuchen einer ausländischen Polizeibe-
hörde im Rahmen des polizeilichen Dienstver-
kehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, 

4. an das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des 
Zollfahndungsdienstgesetzes, 

a) sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine Straftat vorliegen und die in die Auskunft auf-
zunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu er-
mitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 
nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, auch im Rahmen der Strafvollstreckung, 
zu erledigen, oder 

b) sofern dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit, 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, sowie nicht unerheblichen Sachwerten, 
wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens 
seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich ab-
sehbares Geschehen zulassen, an dem be-
stimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

cc) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Be-
drohung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, wenn das individuelle Verhalten 
einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit 
begründet, dass die Gefährdung eines solchen 
Rechtsgutes in einem übersehbaren Zeitraum 
eintreten wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer 
ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung ei-
ner Straftat oder 

ee) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Be-
deutung, sofern Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass eine Person innerhalb eines über-
sehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art nach kon-
kretisierte Weise als Täter oder Teilnehmer an 
der Begehung der Tat beteiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 
100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern 
das individuelle Verhalten einer Person die kon-
krete Wahrscheinlichkeit begründet, dass die 
Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums 
die Tat begehen wird, 

5. an die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung be-
stimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes-
oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes) landesgesetzlich 
begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbe-
hörde, insbesondere zum Schutz der verfassungsmä-
ßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten 
der organisierten Kriminalität, 

6. an den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies auf-
grund tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall zur 
Aufklärung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 1 Absatz 1 des MAD-Gesetzes oder zur Siche-
rung der Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum 
Schutz der Angehörigen, der Dienststellen oder Einrich-
tungen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums 
der Verteidigung nach § 14 Absatz 1 des MAD-Geset-
zes erforderlich ist, 

7. an den Bundesnachrichtendienst, soweit dies erforder-
lich ist 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, 
wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen 
über das Ausland gewonnen werden können, die von 
außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind und zu deren Auf-
klärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrich-
tendienst beauftragt hat, oder 

b)zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden 
Gefahren von internationaler Bedeutung, wenn im 
Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass durch die Auskunft Erkenntnisse gewon-
nen werden können mit Bezug zu den in § 4 Absatz 
3 Nummer 1 des BND-Gesetzes genannten Gefah-
renbereichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 
Nummer 2 und 3 des BND-Gesetzes genannten 
Rechtsgüter, 

8. an das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik zum Schutz der Versorgung der Bevölkerung in 
den Bereichen des § 2 Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 des 
BSI-Gesetzes oder der öffentlichen Sicherheit, um damit 
eine Beeinträchtigung der Sicherheit oder Funktionsfä-
higkeit informationstechnischer Systeme einer Kriti-
schen Infrastruktur oder eines Unternehmens im beson-
deren öffentlichen Interesse abzuwenden, wenn Tatsa-
chen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach 
konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zu-
lassen, das auf die informationstechnischen Systeme be-
stimmbarer Infrastrukturen oder Unternehmen abzielen 
wird, und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im 
Einzelfall erforderlich sind, um den Betreiber der be-
troffenen Kritischen Infrastruktur oder das betroffene 
Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse vor 
dieser Beeinträchtigung zu warnen, über diese zu infor-
mieren oder bei deren Beseitigung zu beraten oder zu 
unterstützen. 

(4) 1Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 2 darf nur unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 3 und nur dann erteilt werden, 
wenn die Auskunft verlangende Stelle auch zur Nutzung der zu 
beauskunftenden Daten im Einzelfall berechtigt ist. 2Die Ver-
antwortung für die Berechtigung zur Nutzung der zu beauskunf-
tenden Daten tragen die um Auskunft ersuchenden Stellen. 

(5) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 3 darf nur erteilt werden 
an 
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1. die für die Verfolgung von Straftaten zuständigen Be-
hörden, soweit zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
für eine Straftat vorliegen und die in die Auskunft auf-
zunehmenden Daten erforderlich sind, um den Sachver-
halt zu erforschen, den Aufenthaltsort eines Beschuldig-
ten zu ermitteln oder eine Strafe zu vollstrecken, 

2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, wenn die 
in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall er-
forderlich sind 

a) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, sowie nicht uner-
heblicher Sachwerte oder zur Verhütung einer Straf-
tat oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung sowie Gü-
tern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt, wenn Tat-
sachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art 
nach konkretisiertes sowie zeitlich absehbares Ge-
schehen zulassen, an dem bestimmte Personen betei-
ligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung sowie Gü-
tern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das 
individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem 
übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches 
Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a 
Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass eine Person inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art 
nach konkretisierten Weise als Täter oder Teilneh-
mer an der Begehung einer Tat beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a 
Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern das indi-
viduelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird, 

3. das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des 
Bundeskriminalamtgesetzes, sofern 

a) zureichende tatsächliche Anhaltspunk-te für eine 
Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des Bundeskrimi-
nal-amtgesetzes vorliegen und die in die Auskunft 
aufzunehmenden Daten er-forderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu er-
mitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 
nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, zu erledigen, oder 

b) die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Rah-
men der Strafvollstreckung erforderlich sind, um ein 
Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfol-
gungsbehörde im Rahmen des polizeilichen Dienst-
verkehrs, das nach Maßgabe der Vorschriften über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bear-
beitet wird, zu erledigen, 

c) die Gefahr besteht, dass eine Person an der Bege-
hung einer Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Bundeskriminalamtgesetzes beteiligt sein wird und 
die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erfor-
derlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständigen 
Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, oder 

d) Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Per-
son innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine 
zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise an ei-
ner schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der 
Strafprozessordnung beteiligt sein wird und die in 
die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich 
sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Po-
lizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, oder 

e) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine schwere Straftat 
nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung be-
gehen wird, und die in die Auskunft aufzunehmen-
den Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Po-
lizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, 

4. das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des Zoll-
fahndungsdienstgesetzes, sofern 

a) im Einzelfall zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte für eine Straftat vorliegen und die in die Aus-
kunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu er-
mitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 
nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, auch im Rahmen der Strafvollstreckung, 
zu erledigen, oder 

b) dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, sowie nicht unerheblicher Sachwerte o-
der zur Verhütung einer Straftat, oder 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Be-
drohung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, wenn Tatsachen den Schluss auf 
ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes 
und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an 
dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, 
oder
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cc) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Be-
drohung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, wenn das individuelle Verhalten 
einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit 
begründet, dass die Gefährdung eines solchen 
Rechtsgutes in einem übersehbaren Zeitraum 
eintreten wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer 
ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung ei-
ner schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der 
Strafprozessordnung, oder 

ee) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 
100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine 
Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums 
auf eine ihrer Art nach konkretisierte Weise als 
Täter oder Teilnehmer an der Begehung der Tat 
beteiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 
100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern 
das individuelle Verhalten einer Person, die kon-
krete Wahrscheinlichkeit begründet, dass die 
Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums 
die Tat begehen wird, 

5. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung be-
stimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes) landesgesetzlich 
begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbe-
hörde, insbesondere zum Schutz der verfassungsmä-
ßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten 
der organisierten Kriminalität, 

6. den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall zur Aufklä-
rung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 1 Absatz 1 des MAD-Gesetzes oder zur Siche-
rung der Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum 
Schutz der Angehörigen, der Dienststellen und Einrich-
tungen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums 
der Verteidigung nach § 14 Absatz 1 des MAD-Geset-
zes erforderlich ist 

7. den Bundesnachrichtendienst, soweit dies erforderlich 
ist 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, 
wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen 
über das Ausland gewonnen werden können, die von 
außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind und zu deren Auf-
klärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrich-
tendienst beauftragt hat, oder 

b) zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden 
Gefahren von internationaler Bedeutung, wenn im 
Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass durch die Auskunft Erkenntnisse gewon-
nen werden können mit Bezug zu den in § 4 Absatz 
3 Nummer 1 des BND-Gesetzes genannten Gefah-
renbereichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 
Nummer 2 und 3 des BND-Gesetzes genannten 
Rechtsgüter, 

8. an das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik zum Schutz der Versorgung der Bevölkerung in 
den Bereichen des § 2 Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 des 
BSI-Gesetzes oder der öffentlichen Sicherheit, um damit 
eine Beeinträchtigung der Sicherheit oder Funktionsfä-
higkeit informationstechnischer Systeme einer Kriti-
schen Infrastruktur oder eines Unternehmens im beson-
deren öffentlichen Interesse abzuwenden, wenn Tatsa-
chen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach 
konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zu-
lassen, das auf die informationstechnischen Systeme be-
stimmbarer Infrastrukturen oder Unternehmen abzielen 
wird, und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im 
Einzelfall erforderlich sind, um den Betreiber der be-
troffenen Kritischen Infrastruktur oder das betroffene 
Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse vor 
dieser Beeinträchtigung zu warnen, über diese zu infor-
mieren oder bei deren Beseitigung zu beraten oder zu 
unterstützen. 

(6) 1Derjenige, der geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder daran mitwirkt, hat die zu beauskunften-
den Daten unverzüglich und vollständig zu übermitteln. 2Über 
das Auskunftsersuchen und die Auskunftserteilung haben die 
Verpflichteten gegenüber den Betroffenen sowie Dritten Still-
schweigen zu wahren. 

(7) 1Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste 
erbringt, hat für die Entgegennahme der Auskunftsverlangen 
sowie für die Erteilung der zugehörigen Auskünfte gesicherte 
elektronische Schnittstellen nach Maßgabe der Verordnung 
nach § 170 Absatz 5 und der Technischen Richtlinie nach § 170 
Absatz 6 bereitzuhalten, durch die auch die gegen die Kenntnis-
nahme der Daten durch Unbefugte gesicherte Übertragung ge-
währleistet ist. 2Dabei haben Verpflichtete mit 100 000 oder 
mehr Vertragspartnern die Schnittstelle sowie das E-Mail-ba-
sierte Übermittlungsverfahren nach der Technischen Richtlinie 
nach § 170 Absatz 6 bereitzuhalten. 3Verpflichtete mit weniger 
als 100 000 Vertragspartnern müssen nur das E-Mail-basierte 
Übermittlungsverfahren bereithalten. 4Darüber hinaus gelten 
für die Entgegennahme der Auskunftsverlangen sowie für die 
Übermittlung der zugehörigen Auskünfte § 31 Absatz 2 Satz 2 
bis 4 und Absatz 6 und 7, § 34 Absatz 1 Satz 1 und 3 und Ab-
satz 2 sowie § 35 der Verordnung nach § 170 Absatz 5 entspre-
chend. 5Die Verpflichteten haben dafür Sorge zu tragen, dass 
jedes Auskunftsverlangen durch eine verantwortliche Fachkraft 
auf Einhaltung der in Absatz 2 genannten formalen Vorausset-
zungen geprüft und die weitere Bearbeitung des Verlangens erst 
nach einem positiven Prüfergebnis freigegeben wird. 6Die Prü-
fung und Freigabe durch eine verantwortliche Fachkraft nach 
Satz 5 kann unterbleiben, sofern durch die technische Ausge-
staltung der elektronischen Schnittstelle die Einhaltung der in 
Absatz 2 genannten formalen Voraussetzungen automatisch 
überprüft werden kann. 

§ 175 Verpflichtete; Entschädigung 
(1) 1Die Verpflichtungen zur Speicherung von Verkehrsdaten, 
zur Verwendung der Daten und zur Datensicherheit nach 
den §§ 176 bis 181 beziehen sich auf Anbieter öffentlich zu-
gänglicher Telekommunikationsdienste für Endnutzer, bei de-
nen es sich nicht um nummernunabhängige interpersonelle Te-
lekommunikationsdienste handelt. 2Ein Anbieter nach Satz 1, 
der nicht alle der nach Maßgabe der §§ 176 bis 181 zu spei-
chernden Daten selbst erzeugt oder verarbeitet, hat 

1. sicherzustellen, dass die nicht von ihm selbst bei der Er-
bringung seines Dienstes erzeugten oder verarbeiteten 
Daten gemäß § 176 Absatz 1 gespeichert werden, und 

2. der Bundesnetzagentur auf deren Verlangen unverzüg-
lich mitzuteilen, wer diese Daten speichert. 

(2) 1Für notwendige Aufwendungen, die den Verpflichteten 
durch die Umsetzung der Vorgaben aus den §§ 176, 178 bis 181 
entstehen, ist eine angemessene Entschädigung zu zahlen, so-
weit dies zur Abwendung oder zum Ausgleich unbilliger Härten 
geboten erscheint. 2Für die Bemessung der Entschädigung sind 
die tatsächlich entstandenen Kosten maßgebend. 3Über Anträge 
auf Entschädigung entscheidet die Bundesnetzagentur. 

§ 176 Pflichten zur Speicherung von Verkehrs-
daten 
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(1) Die in § 175 Absatz 1 Genannten sind verpflichtet, Daten 
wie folgt im Inland zu speichern: 

1. Daten nach den Absätzen 2 und 3 für zehn Wochen, 

2. Standortdaten nach Absatz 4 für vier Wochen. 

(2) 1Die Anbieter von Sprachkommunikationsdiensten spei-
chern 

1. die Rufnummer oder eine andere Kennung des anrufen-
den und des angerufenen Anschlusses sowie bei Um- o-
der Weiterschaltungen jedes weiteren beteiligten An-
schlusses, 

2. Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Verbin-
dung unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone, 

3. Angaben zu dem genutzten Dienst, wenn im Rahmen 
des Sprachkommunikationsdienstes unterschiedliche 
Dienste genutzt werden können, 

4. im Falle mobiler Sprachkommunikationsdienste ferner 

a) die internationale Kennung mobiler Endnutzer für 
den anrufenden und den angerufenen Anschluss, 

b) die internationale Kennung des anrufenden und des 
angerufenen Endgerätes, 

c) Datum und Uhrzeit der ersten Aktivierung des 
Dienstes unter Angabe der zugrunde liegenden Zeit-
zone, wenn Dienste im Voraus bezahlt wurden, 

5. im Falle von Internet-Sprachkommunikationsdiensten 
auch die Internetprotokoll-Adressen des anrufenden und 
des angerufenen Anschlusses und zugewiesene Benut-
zerkennungen. 

2Satz 1 gilt entsprechend 

1. bei der Übermittlung einer Kurz-, Multimedia- oder ähn-
lichen Nachricht; hierbei treten an die Stelle der Anga-
ben nach Satz 1 Nummer 2 die Zeitpunkte der Versen-
dung und des Empfangs der Nachricht; 

2. für unbeantwortete oder wegen eines Eingriffs des Netz-
werkmanagements erfolglose Anrufe, soweit der Anbie-
ter öffentlich zugänglicher Sprachkommunikations-
dienste die in Satz 1 genannten Verkehrsdaten für die in 
§ 9 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes genannten Zwecke speichert oder protokolliert. 

(3) Die Anbieter öffentlich zugänglicher Internetzugangs-
dienste speichern 

1. die dem Endnutzer für eine Internetnutzung zugewie-
sene Internetprotokoll-Adresse, 

2. eine eindeutige Kennung des Anschlusses, über den die 
Internetnutzung erfolgt, sowie eine zugewiesene Benut-
zerkennung, 

3. Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Internet-
nutzung unter der zugewiesenen Internetprotokoll-Ad-
resse unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone. 

(4) 1Im Falle der Nutzung mobiler Sprachkommunikations-
dienste sind die Bezeichnungen der Funkzellen zu speichern, 
die durch den anrufenden und den angerufenen Anschluss bei 
Beginn der Verbindung genutzt wurden. 2Bei öffentlich zu-
gänglichen Internetzugangsdiensten ist im Falle der mobilen 
Nutzung die Bezeichnung der bei Beginn der Internetverbin-
dung genutzten Funkzelle zu speichern. 3Zusätzlich sind die 
Daten vorzuhalten, aus denen sich die geografische Lage und 
die Hauptstrahlrichtungen der die jeweilige Funkzelle versor-
genden Funkantennen ergeben. 

(5) Der Inhalt der Kommunikation, Daten über aufgerufene In-
ternetseiten und Daten von Diensten der elektronischen Post 
dürfen aufgrund dieser Vorschrift nicht gespeichert werden. 

(6) 1Daten, die den in § 11 Absatz 5 des Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes genannten Verbindungen 
zugrunde liegen, dürfen aufgrund dieser Vorschrift nicht ge-
speichert werden. 2Dies gilt entsprechend für Telefonverbin-
dungen, die von den in § 11 Absatz 5 des Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes genannten Stellen ausge-
hen. 3 § 11 Absatz 6 des Telekommunikation-Telemedien-Da-
tenschutz-Gesetzes gilt entsprechend. 

(7) Die Speicherung der Daten hat so zu erfolgen, dass Aus-
kunftsersuchen der berechtigten Stellen unverzüglich beant-
wortet werden können. 

(8) Der nach § 175 Absatz 1 Verpflichtete hat die aufgrund des 
Absatzes 1 gespeicherten Daten unverzüglich, spätestens je-
doch binnen einer Woche nach Ablauf der Speicherfristen nach 
Absatz 1, irreversibel zu löschen oder die irreversible Löschung 
sicherzustellen. 

§ 177 Verwendung der Daten 
(1) Die aufgrund des § 176 gespeicherten Daten dürfen 

1. an eine Strafverfolgungsbehörde übermittelt werden, so-
weit diese die Übermittlung unter Berufung auf eine ge-
setzliche Bestimmung, die ihr eine Erhebung der 
in § 176 genannten Daten zur Verfolgung besonders 
schwerer Straftaten erlaubt, verlangt; 

2. an eine Gefahrenabwehrbehörde der Länder übermittelt 
werden, soweit diese die Übermittlung unter Berufung 
auf eine gesetzliche Bestimmung, die ihr eine Erhebung 
der in § 176 genannten Daten zur Abwehr einer konkre-
ten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person o-
der für den Bestand des Bundes oder eines Landes er-
laubt, verlangt; 

3. durch den Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommu-
nikationsdienste für eine Auskunft nach § 174 Ab-
satz 1 Satz 3 verwendet werden. 

(2) Für andere Zwecke als die in Absatz 1 genannten dürfen die 
aufgrund des § 176 gespeicherten Daten von den nach § 175 
Absatz 1 Verpflichteten nicht verwendet werden. 

(3) 1Die Übermittlung der Daten erfolgt nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 170 Absatz 5 und der Technischen 
Richtlinie nach § 170 Absatz 6. 2Die Daten sind so zu kenn-
zeichnen, dass erkennbar ist, dass es sich um Daten handelt, die 
nach § 176 gespeichert waren. 3Nach Übermittlung an eine an-
dere Stelle ist die Kennzeichnung durch diese aufrechtzuerhal-
ten. 

§ 178 Gewährleistung der Sicherheit der Daten 
1Der nach § 175 Absatz 1 Verpflichtete hat sicherzustellen, dass 
die aufgrund der Speicherpflicht nach § 176 Absatz 1 gespei-
cherten Daten durch technische und organisatorische Maßnah-
men nach dem Stand der Technik gegen unbefugte Kenntnis-
nahme und Verwendung geschützt werden. 2Die Maßnahmen 
umfassen insbesondere 

1. den Einsatz eines besonders sicheren Verschlüsselungs-
verfahrens, 

2. die Speicherung in gesonderten, von den für die üblichen 
betrieblichen Aufgaben getrennten Speichereinrichtun-
gen, 

3. die Speicherung mit einem hohen Schutz vor dem Zu-
griff aus dem Internet auf vom Internet entkoppelten Da-
tenverarbeitungssystemen, 

4. die Beschränkung des Zutritts zu den Datenverarbei-
tungsanlagen auf Personen, die durch den Verpflichteten 
besonders ermächtigt sind, und 

5. die notwendige Mitwirkung von mindestens zwei Perso-
nen beim Zugriff auf die Daten, die dazu durch den Ver-
pflichteten besonders ermächtigt worden sind. 

§ 179 Protokollierung 
(1) 1Der nach § 175 Absatz 1 Verpflichtete hat sicherzustellen, 
dass für Zwecke der Datenschutzkontrolle jeder Zugriff, insbe-
sondere das Lesen, Kopieren, Ändern, Löschen und Sperren der 
aufgrund der Speicherpflicht nach § 176 Absatz 1 gespeicher-
ten Daten protokolliert wird. 2Zu protokollieren sind 

1. der Zeitpunkt des Zugriffs, 

2. die auf die Daten zugreifenden Personen, 

3. Zweck und Art des Zugriffs. 

(2) Für andere Zwecke als die der Datenschutzkontrolle dürfen 
die Protokolldaten nicht verwendet werden. 

(3) Der nach § 175 Absatz 1 Verpflichtete hat sicherzustellen, 
dass die Protokolldaten nach einem Jahr gelöscht werden. 

§ 180 Anforderungskatalog
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(1) 1Bei der Umsetzung der Verpflichtungen gemäß den §§ 176 
bis 179 ist ein besonders hoher Standard der Datensicherheit 
und Datenqualität zu gewährleisten. 2Die Einhaltung dieses 
Standards wird vermutet, wenn alle Anforderungen des Kata-
logs der technischen Vorkehrungen und sonstigen Maßnahmen 
erfüllt werden, den die Bundesnetzagentur im Benehmen mit 
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und 
der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit erstellt. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur überprüft fortlaufend die im Kata-
log nach Absatz 1 Satz 2 enthaltenen Anforderungen; hierbei 
berücksichtigt sie den Stand der Technik und der Fachdiskus-
sion. 2Stellt die Bundesnetzagentur Änderungsbedarf fest, ist 
der Katalog im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik und der oder dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit unverzüglich 
anzupassen. 

(3) 1 § 167 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 2Der Anforde-
rungskatalog wird von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 3 
§ 165 Absatz 9 Satz 1 und 5 gilt mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Anforderungen nach § 165 Absatz 1 bis 7 die Anfor-
derungen nach Absatz 1 Satz 1, § 176 Absatz 7 und 8, § 178 und 
§ 179 Absatz 1 und 3 treten. 

§ 181 Sicherheitskonzept 
1Der nach § 175 Absatz 1 Verpflichtete hat in das Sicherheits-
konzept nach § 166 zusätzlich aufzunehmen, 

1. welche Systeme zur Erfüllung der Verpflichtungen aus 
den §§ 176 bis 179 betrieben werden, 

2. von welchen Gefährdungen für diese Systeme auszuge-
hen ist und 

3. welche technischen Vorkehrungen oder sonstigen Maß-
nahmen getroffen oder geplant sind, um diesen Gefähr-
dungen entgegenzuwirken und die Verpflichtungen aus 
den §§ 176 bis 179 zu erfüllen. 

2Der nach § 175 Absatz 1 Verpflichtete hat der Bundesnetza-
gentur das Sicherheitskonzept unverzüglich nach dem Beginn 
der Speicherung nach § 176 und unverzüglich bei jeder Ände-
rung des Konzepts vorzulegen. 3Bleibt das Sicherheitskonzept 
unverändert, hat der nach § 175 Absatz 1 Verpflichtete dies ge-
genüber der Bundesnetzagentur im Abstand von jeweils zwei 
Jahren schriftlich zu erklären. 

§ 182 Auskunftsersuchen des Bundesnachrich-
tendienstes 
(1) 1Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze haben 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf An-
frage entgeltfrei Auskünfte über die Strukturen der Telekom-
munikationsnetze sowie bevorstehende Änderungen zu ertei-
len. 2Einzelne Telekommunikationsvorgänge und Bestandsda-
ten von Endnutzern dürfen nicht Gegenstand einer Auskunft 
nach dieser Vorschrift sein. 

(2) 1Anfragen nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn ein ent-
sprechendes Ersuchen des Bundesnachrichtendienstes vorliegt 
und soweit die Auskunft zur Erfüllung der Aufgaben nach den 
§§ 5 und 8 des Artikel 10-Gesetzes oder den §§ 19, 24, 26, 32 
und 33 des BND-Gesetzes erforderlich ist. 2Die Verwendung 
einer nach dieser Vorschrift erlangten Auskunft zu anderen 
Zwecken ist ausgeschlossen. 

§ 183 Kontrolle und Durchsetzung von Ver-
pflichtungen 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann Anordnungen und andere 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der Vorschriften des 
Abschnitts 1 sowie der aufgrund dieses Abschnitts ergangenen 
Rechtsverordnungen und Allgemeinverfügungen, insbesondere 
der jeweils anzuwendenden Technischen Richtlinien, sicherzu-
stellen. 2Der nach den Vorschriften des Abschnitts 1 Verpflich-
tete muss auf Anforderung der Bundesnetzagentur die hierzu 
erforderlichen Auskünfte erteilen. 3Die Bundesnetzagentur ist 
zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen befugt, 
die Geschäfts- und Betriebsräume während der üblichen Be-
triebs- oder Geschäftszeiten zu betreten und zu besichti-
gen. 4Die Befugnisse der Bundesnetzagentur nach Teil 11 Ab-
schnitt 2 bleiben unberührt. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann bei konkreten Anhaltspunk-
ten für Verstöße gegen die Verpflichtungen aus § 172 den In-
halt von Kundendateien nach § 173 Absatz 1 Satz 1 überprüfen 
und dazu auch personenbezogene Daten verarbeiten. 2Die Spei-
cherdauer der personenbezogenen Daten ist auf das erforderli-
che Maß zu beschränken. 

(3) Bei wiederholten Verstößen gegen § 172 Absatz 1 bis 6, § 
173 Absatz 1, 2, 6 Satz 2, Absatz 9 Satz 1 und 2 oder § 174 Ab-
satz 1 Satz 5 und Absatz 6 kann die Tätigkeit des Verpflichte-
ten durch Anordnung der Bundesnetzagentur dahingehend ein-
geschränkt werden, dass der Kundenstamm bis zur Erfüllung 
der sich aus diesen Vorschriften ergebenden Verpflichtungen 
nur durch Vertragsablauf oder Kündigung verändert werden 
darf. 

(4) Über die Befugnis zu Anordnungen nach Absatz 3 hinaus 
kann die Bundesnetzagentur bei Nichterfüllung von Verpflich-
tungen dieses Abschnitts den Betrieb der betreffenden Tele-
kommunikationsanlage oder das Erbringen des betreffenden 
Telekommunikationsdienstes ganz oder teilweise untersagen, 
wenn mildere Eingriffe zur Durchsetzung rechtmäßigen Ver-
haltens nicht ausreichen. 

(5) Zur Durchsetzung von Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 
4 kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes ein Zwangsgeld bis zu einer Million Euro festgesetzt wer-
den. 

(6) Das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 des Grundgeset-
zes wird nach Maßgabe des Absatzes 1 eingeschränkt. 

Abschnitt 2 Notfallvorsorge 

§ 184 Anwendungsbereich 
Die Vorschriften dieses Abschnitts sind anzuwenden zur Siche-
rung einer Mindestversorgung mit Telekommunikationsdiens-
ten 

1. bei unmittelbar bevorstehenden oder bereits eingetrete-
nen erheblichen Störungen der Versorgung mit Tele-
kommunikationsdiensten, insbesondere infolge von Na-
turkatastrophen, besonders schweren Unglücksfällen, 
Sabotagehandlungen, terroristischen Anschlägen, sons-
tigen vergleichbaren Ereignissen oder im Spannungs- o-
der Verteidigungsfall sowie 

2. zur Erfüllung 

a) internationaler Vereinbarungen zur Notfallbewälti-
gung, 

b) der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen o-
der 

c) von Bündnisverpflichtungen. 

§ 185 Telekommunikationssicherstellungs-
pflicht 
(1) 1Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste mit mehr als 100 000 Vertragspartnern haben folgende 
von ihnen erbrachte Dienste aufrechtzuerhalten: 

1. Sprachkommunikationsdienste, 

2. Internetzugangsdienste, 

3. Datenübertragungsdienste und 

4. E-Mail-Dienste. 
2Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze haben den 
Betrieb ihres Netzes mindestens in dem Umfang aufrechtzuer-
halten, der für die Erbringung der Dienste nach Satz 1 erforder-
lich ist. 3Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikati-
onsdienste nach Satz 1 und Betreiber öffentlicher Telekommu-
nikationsnetze, die Anschlüsse oder Übertragungswege bereit-
stellen, die für die Dienste nach Satz 1 erforderlich sind, haben 
diese Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. 

(2) 1Unbeschadet der Regelungen der Verordnung (EU) 
2015/2120 haben Betreiber öffentlicher Telekommunikations-
netze Verkehrsmanagementmaßnahmen zu ergreifen, soweit 
und solange es erforderlich ist, um eine drohende Netzüberlas-
tung zu verhindern oder eine eingetretene Netzüberlastung zu 
beseitigen. 2Dabei sind gleichwertige Verkehrsarten gleich zu 
behandeln. 

(3) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und An-
bieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste
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nach Absatz 1 haben Maßnahmen zu ergreifen, soweit und so-
lange es erforderlich ist, um eine drohende Engpasssituation bei 
der Zusammenschaltung von Telekommunikationsnetzen und -
diensten, an Übergabepunkten von Telekommunikationsnetzen 
und -diensten sowie an Systemkomponenten zur Steuerung und 
Verwaltung von Telekommunikationsdiensten zu verhindern o-
der eine eingetretene Engpasssituation zu beseitigen. 

§ 186 Telekommunikationsbevorrechtigung 
(1) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und An-
bieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste 
nach § 185 Absatz 1 Satz 1, die Anschlüsse oder Übertragungs-
wege bereitstellen, die für die nach § 185 Absatz 1 sicherzu-
stellenden Dienste erforderlich sind, haben für Telekommuni-
kationsbevorrechtigte unverzüglich und vorrangig 

1. Anschlüsse und Übertragungswege bereitzustellen und 
zu entstören sowie 

2. die Datenübertragungsraten bestehender Anschlüsse o-
der Übertragungswege auf Anfrage im erforderlichen 
Umfang zu erweitern. 

(2) 1Betreiber öffentlicher Mobilfunknetze haben für Telekom-
munikationsbevorrechtigte Verbindungen im Mobilfunk für in-
terpersonelle Kommunikation vorrangig herzustellen. 2Für die 
Ausgestaltung dieser Verpflichtung kann die Bundesnetzagen-
tur technische Festlegungen und zeitliche Vorgaben tref-
fen. 3Die Bundesnetzagentur berücksichtigt bei den Festlegun-
gen internationale technische Standards und beteiligt die be-
troffenen Verbände. 

(3) 1Telekommunikationsbevorrechtigte sind 

1. Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, 

2. Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, 

3. Gerichte des Bundes und der Länder, 

4. Dienststellen der Bundeswehr und der stationierten 
Streitkräfte, 

5. Katastrophenschutz- und Zivilschutzorganisationen so-
wie Hilfsorganisationen nach § 26 Absatz 1 Satz 2 des 
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes, 

6. Aufgabenträger im Gesundheitswesen, 

7. Hilfs- und Rettungsdienste, 

8. Rundfunkveranstalter, 

9. Nutzer, denen von einer Behörde nach Nummer 2, die 
für den Bevölkerungsschutz (Zivil- oder Katastrophen-
schutz) oder die Verteidigung zuständig ist, eine Be-
scheinigung darüber ausgestellt wurde, dass sie lebens- 
oder verteidigungswichtige Aufgaben zu erfüllen haben 
und hierzu auf Telekommunikationsdienste nach Absatz 
1 oder 2 angewiesen sind. 

2Die Bescheinigung nach Satz 1 Nummer 9 verliert ihre Gültig-
keit zehn Jahre nach Ausstellungsdatum, sofern auf der Be-
scheinigung nicht eine kürzere Geltungsdauer vermerkt ist. 

§ 187 Umsetzung der Telekommunikationsbe-
vorrechtigung 
(1) 1Telekommunikationsbevorrechtigte haben ihrem Anbieter 
rechtzeitig im Voraus mitzuteilen, 

1. welche Anschlüsse und Übertragungswege vorrangig 
entstört werden sollen, 

2. für welche Mobilfunkanschlüsse vorrangige Verbindun-
gen in Anspruch genommen werden sollen. 

2Dabei haben Telekommunikationsbevorrechtigte nach § 186 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 9 die ihnen ausgestellte Bescheini-
gung vorzulegen. 

(2) 1Für die Umsetzung der Telekommunikationsbevorrechti-
gung hat der nach § 186 Absatz 1 und 2 Verpflichtete unver-
züglich nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 Vor-
kehrungen zu treffen. 2Er hat diese Vorkehrungen nach Kündi-
gung des Anschlusses oder nach Ablauf der in § 186 Ab-
satz 3 Satz 2 genannten Frist wieder aufzuheben, sofern nicht 
vor Ablauf dieser Frist eine neue Bescheinigung nach § 186 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 9 vorgelegt wird. 3Die nach § 186 Ab-
satz 1 und 2 Verpflichteten haben den betroffenen Nutzer über 

den Abschluss und die Aufhebung der getroffenen Vorkehrun-
gen unverzüglich zu informieren. 

(3) 1Für die Erfüllung der Verpflichtung nach § 186 Absatz 2 
Satz 1 kann die Dauer oder die Datenübertragungsrate nicht 
vorrangiger Verbindungen im erforderlichen Umfang begrenzt 
werden. 2Satz 1 gilt nicht für Verbindungen zu den Notrufnum-
mern 110 und 112; § 4 der Verordnung über Notrufverbindun-
gen vom 6. März 2009 (BGBl. I S. 481), die zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 26. November 2012 (BGBl. I S. 2347) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung bleibt un-
berührt. 

§ 188 Mitwirkungspflichten und Entschädigung 
(1) Die nach diesem Abschnitt Verpflichteten haben auf Anord-
nung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in 
den Fällen des § 184 sowie im Rahmen von Vorsorgeplanun-
gen und Übungen in Arbeitsstäben im Inland mitzuwirken so-
wie das hierfür erforderliche Fachpersonal abzustellen. 

(2) 1Für Personal, das aufgrund einer Anordnung nach Absatz 1 
abgestellt wurde, wird ab Beginn des Einsatzes je Person und 
angefangener Stunde eine Entschädigung gewährt. 2Diese ent-
spricht der Nummer 11.3 der Anlage 1 zum Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 
776), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3229) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Die Entschädigung darf je Person und Tag 
den Betrag, der für einen achtstündigen Einsatz zu leisten ist, 
nicht überschreiten. 

§ 189 Entgelte für die Telekommunikationsbe-
vorrechtigung 
1Telekommunikationsbevorrechtigte haben die folgenden Ent-
gelte an ihren Anbieter zu entrichten: 

1. für jeden Anschluss und Übertragungsweg, für den Vor-
kehrungen nach § 187 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ge-
troffen wurden, ein einmaliges Entgelt in Höhe von 100 
Euro und 

2. für jeden Anschluss, für den technische Vorkehrungen 
nach § 187 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 getroffen wur-
den, ein einmaliges Entgelt in Höhe von 50 Euro. 

2Damit sind alle Entgeltansprüche abgegolten. 3Hat ein Ver-
pflichteter die getroffenen Vorkehrungen pflichtgemäß aufge-
hoben und wird ihm danach eine neue Bescheinigung 
nach § 186 Absatz 3 Satz 1 Nummer 9 vorgelegt, gilt Satz 1 
entsprechend. 4Die übrigen Entgelte für die Inanspruchnahme 
von Telekommunikationsdiensten bleiben unberührt. 

§ 190 Kontrolle und Durchsetzung von Ver-
pflichtungen 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann Anordnungen und andere 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Abschnitts sicherzustellen. 2Der Verpflichtete hat auf Anforde-
rung der Bundesnetzagentur die hierzu erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. 3 § 55 der Strafprozessordnung gilt entspre-
chend. 4Die Bundesnetzagentur ist zur Überprüfung der Einhal-
tung der Verpflichtungen befugt, die Geschäfts- und Betriebs-
räume während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu 
betreten und zu besichtigen. 5Der Verpflichtete hat die Überprü-
fung zu dulden. 6Die Befugnisse der Bundesnetzagentur nach 
Teil 11 Abschnitt 2 bleiben unberührt. 

(2) Zur Durchsetzung von Maßnahmen nach Absatz 1 kann 
nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein 
Zwangsgeld bis zu einer Million Euro festgesetzt werden. 

Teil 11 Bundesnetzagentur und andere zu-
ständige Behörden 
Abschnitt 1 Organisation 

§ 191 Aufgaben und Befugnisse 
Die Bundesnetzagentur nimmt die ihr nach diesem Gesetz und 
nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2015/2120 sowie nach Ar-
tikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der Verordnung (EU) 2018/302 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 
2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking 
und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsan-
gehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung
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des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie 
der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 60 vom 2.3.2018, S. 1) zu-
gewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr. 

§ 192 Medien der Veröffentlichung 
Veröffentlichungen und Bekanntmachungen, zu denen die Bun-
desnetzagentur durch dieses Gesetz verpflichtet ist, erfolgen im 
Amtsblatt der Bundesnetzagentur und auf ihrer Internetseite, 
soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

§ 193 Veröffentlichung von Weisungen 
1Weisungen, die das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie oder das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur erteilen, sind im Bundesanzeiger zu veröffentli-
chen. 2Dies gilt nicht für Aufgaben, die von diesen Bundesmi-
nisterien aufgrund dieses Gesetzes oder anderer Gesetze in ei-
gener Zuständigkeit wahrzunehmen sind und mit deren Erfül-
lung sie die Bundesnetzagentur beauftragt haben. 

§ 194 Aufgaben und Rechte des Beirates 
(1) Der Beirat nach § 5 des Gesetzes über die Bundesnetzagen-
tur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen hat die in den nachstehenden Absätzen genannten Auf-
gaben und Rechte. 

(2) Der Beirat wirkt mit bei den Entscheidungen der Bundes-
netzagentur in den Fällen des § 100 Absatz 4 Nummer 2 und 4. 

(3) 1Der Beirat ist berechtigt, Maßnahmen zur Umsetzung der 
Regulierungsziele und zur Sicherstellung des Rechts auf Ver-
sorgung mit Telekommunikationsdiensten gemäß Teil 9 zu be-
antragen. 2Die Bundesnetzagentur ist verpflichtet, den Antrag 
innerhalb von sechs Wochen zu bescheiden. 

(4) 1Der Beirat ist gegenüber der Bundesnetzagentur berechtigt, 
Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen. 2Die Bundesnetza-
gentur ist gegenüber dem Beirat auskunftspflichtig. 

(5) Der Beirat ist bei der Aufstellung des Frequenzplans nach § 
90 anzuhören. 

§ 195 Tätigkeitsbericht, Sektorgutachten 
(1) 1Die Bundesnetzagentur legt den gesetzgebenden Körper-
schaften des Bundes einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie 
über die Lage und die Entwicklung auf dem Gebiet der Tele-
kommunikation vor. 2Der Bericht ist gemeinsam mit dem Sek-
torgutachten nach Absatz 2 vorzulegen. 3In dem Bericht ist 
auch zu der Entwicklung und der Höhe der Endnutzerpreise der 
Telekommunikationsdienste nach § 157 Absatz 2 sowie zu der 
Verfügbarkeit des Mindestangebots an diesen Diensten Stel-
lung zu nehmen. 

(2) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Sektor-
gutachten, in dem sie den Stand und die absehbare Entwicklung 
des Wettbewerbs und die Frage, ob nachhaltig wettbewerbsori-
entierte Telekommunikationsmärkte in der Bundesrepublik 
Deutschland bestehen, beurteilt, die Anwendung der Vorschrif-
ten dieses Gesetzes über die Regulierung und Wettbewerbsauf-
sicht würdigt und zu sonstigen aktuellen wettbewerbspoliti-
schen Fragen Stellung nimmt. 

(3) 1Das Sektorgutachten soll bis zum 30. November eines Jah-
res abgeschlossen sein, in dem kein Hauptgutachten nach § 44 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt 
wird. 2Die Monopolkommission kann Einsicht nehmen in die 
bei der Bundesnetzagentur geführten Akten einschließlich der 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, soweit dies zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 3Für den 
vertraulichen Umgang mit den Akten gilt § 46 Absatz 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend. 
4Die Bundesregierung nimmt zum Sektorgutachten gegenüber 
den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes in angemesse-
ner Frist Stellung. 

§ 196 Jahresbericht 
1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einmal jährlich einen 
Bericht über die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes, 
einschließlich der wesentlichen Marktdaten, ihrer Entscheidun-
gen sowie ihrer eingesetzten personellen und finanziellen Res-
sourcen. 2In dem Jahresbericht berichtet die Bundesnetzagentur 
auch über ihre zukünftigen Vorhaben. 

§ 197 Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
auf nationaler Ebene 
(1) Die Bundesnetzagentur entscheidet in den folgenden Fällen 
im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt: 

1. §§ 10 und 11, 

2. § 31, 

3. § 32 und 

4. § 101 Absatz 2 Nummer 3. 

(2) Die Bundesnetzagentur gibt dem Bundeskartellamt im Rah-
men der folgenden Entscheidungen rechtzeitig vor Abschluss 
des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme: 

1. § 17 in Verbindung mit § 18 Absatz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3, 

2. Teil 2 Abschnitt 2 bis 5 und 

3. § 149 Absatz 6. 

(3) Die Bundesnetzagentur gibt dem Bundeskartellamt im Rah-
men einer Maßnahme oder Entscheidung nach § 91 Absatz 9 in 
Verbindung mit 

1. § 92 Absatz 2 Satz 3 Nummer 4, 

2. § 100 Absatz 3 Satz 3, 

3. § 102 Absatz 1 Nummer 5 und 6, 

4. § 105 oder 

5. § 106 

rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. 

(4) Führt das Bundeskartellamt im Bereich der Telekommuni-
kation Verfahren nach den §§ 19 und 20 Absatz 1 und 2 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, nach Artikel 102 
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
oder nach § 40 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen durch, gibt es der Bundesnetzagentur rechtzeitig 
vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(5) 1Beide Behörden wirken auf eine einheitliche und den Zu-
sammenhang mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen wahrende Auslegung dieses Gesetzes, auch beim Erlass von 
Verwaltungsvorschriften, hin. 2Sie haben einander Beobach-
tungen und Feststellungen mitzuteilen, die für die Erfüllung der 
beiderseitigen Aufgaben von Bedeutung sein können. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur arbeitet mit den Landesmedienan-
stalten zusammen. 2Auf Anfrage übermittelt sie den Landesme-
dienanstalten Erkenntnisse, die für die Erfüllung von deren 
Aufgaben erforderlich sind. 3Im Falle einer Betroffenheit von 
Belangen von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien nach 
§ 2 Absatz 7 Satz 1, wird die zuständige Landesmedienanstalt 
hierüber informiert und an eingeleiteten Verfahren betei-
ligt. 4Auf Antrag der zuständigen Landesmedienanstalt prüft 
die Bundesnetzagentur auf der Grundlage dieses Gesetzes die 
Einleitung eines Verfahrens und die Anordnung von Maßnah-
men nach diesem Gesetz. 

(7) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse nach 
Artikel 5 der Verordnung (EU) 2015/2120 arbeitet die Bundes-
netzagentur, soweit Belange des Rundfunks und vergleichbarer 
Telemedien nach § 2 Absatz 7 Satz 1 betroffen sind, mit der 
nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle zusam-
men. 

§ 198 Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
auf der Ebene der Europäischen Union 
(1) 1Die Bundesnetzagentur arbeitet mit den nationalen Regu-
lierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, der Kommission und dem GEREK auf transparente 
Weise zusammen, um eine einheitliche Anwendung der Best-
immungen der Richtlinie (EU) 2018/1972 zu gewährleisten. 
2Sie arbeitet insbesondere mit der Kommission und dem GE-
REK bei der Ermittlung der Maßnahmen zusammen, die zur 
Bewältigung bestimmter Situationen auf dem Markt am besten 
geeignet sind. 

(2) Die Bundesnetzagentur unterstützt die Ziele des GEREK in 
Bezug auf bessere regulatorische Koordinierung und mehr Ko-
härenz.
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(3) Die Bundesnetzagentur arbeitet gemeinsam und im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur in der Gruppe für Frequenzpolitik mit. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur trägt bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben weitestgehend den Empfehlungen Rechnung, die die 
Kommission nach Artikel 38 Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 erlässt. 2Beschließt die Bundesnetzagentur, sich 
nicht an eine solche Empfehlung zu halten, so teilt sie dies der 
Kommission unter Angabe ihrer Gründe mit. 

§ 199 Bereitstellung von Informationen 
(1) 1Die Bundesnetzagentur und andere nach diesem Gesetz zu-
ständige Behörden stellen der Kommission auf deren begründe-
ten Antrag die Informationen zur Verfügung, die die Kommis-
sion benötigt, um ihre Aufgaben aufgrund des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union wahrzunehmen. 2Be-
ziehen sich die bereitgestellten Informationen auf Informatio-
nen, die zuvor von Unternehmen auf Anforderung der Behörde 
bereitgestellt wurden, so werden die Unternehmen hiervon un-
terrichtet. 

(2) Die Bundesnetzagentur und andere nach diesem Gesetz zu-
ständige Behörden können ihnen übermittelte Informationen 
dem GEREK und Behörden eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union auf deren begründeten Antrag hin zur Ver-
fügung stellen, soweit dies erforderlich ist, damit das GEREK 
seine oder diese Behörden ihre Verpflichtungen aus dem Recht 
der Europäischen Union erfüllen kann oder können. 

(3) Im Rahmen des Informationsaustausches nach den Absät-
zen 1 und 2 stellen die Bundesnetzagentur und andere nach die-
sem Gesetz zuständige Behörden eine vertrauliche Behandlung 
aller übermittelten Informationen sicher, die nach den Vor-
schriften der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union über das Geschäftsgeheimnis als vertrau-
lich angesehen werden. 

(4) 1Die Bundesnetzagentur und andere nach diesem Gesetz zu-
ständige Behörden kennzeichnen im Rahmen der Bereitstellung 
von Informationen an die Kommission, an Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und an das GEREK 
vertrauliche Informationen. 2Sie können bei der Kommission 
beantragen, dass die Informationen, die sie der Kommission be-
reitstellen, Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nicht zur Verfügung gestellt werden. 3Der Antrag ist zu 
begründen. 

§ 200 Mediation 
Die Bundesnetzagentur kann in geeigneten Fällen zur Beile-
gung telekommunikationsrechtlicher Streitigkeiten den Par-
teien einen einvernehmlichen Einigungsversuch vor einer Gü-
testelle im Wege eines Mediationsverfahrens vorschlagen. 

§ 201 Wissenschaftliche Beratung 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann zur Vorbereitung ihrer Ent-
scheidungen oder zur Begutachtung von Fragen der Regulie-
rung wissenschaftliche Kommissionen einsetzen. 2Die Mitglie-
der dieser Kommissionen müssen auf dem Gebiet der Telekom-
munikation über besondere volkswirtschaftliche, betriebswirt-
schaftliche, sozialpolitische, technologische oder rechtliche 
Erfahrungen und über ausgewiesene wissenschaftliche Kennt-
nisse verfügen. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur erhält bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben fortlaufend wissenschaftliche Unterstützung. 2Diese be-
trifft insbesondere 

1. die regelmäßige Begutachtung der volkswirtschaftli-
chen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen 
Entwicklung der Telekommunikation im Inland und 
Ausland, 

2. die Aufbereitung und Weiterentwicklung der wissen-
schaftlichen Grundlagen für die Gestaltung des Rechts 
auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten, die 
Regulierung von Anbietern mit beträchtlicher Markt-
macht, die Regeln über den offenen Netzzugang und die 
Zusammenschaltung sowie die Nummerierung und den 
Kundenschutz. 

Abschnitt 2 Befugnisse 

§ 202 Durchsetzung von Verpflichtungen 
(1) 1Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass ein Unternehmen 
seine Verpflichtungen nach diesem Gesetz, aufgrund dieses Ge-
setzes, nach der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 oder nach 
der Verordnung (EU) 2015/2120 nicht erfüllt, fordert sie das 
Unternehmen auf 

1. innerhalb einer angemessenen Frist zur Nichterfüllung 
der Verpflichtung Stellung zu nehmen und 

2. innerhalb einer angemessenen Frist oder unverzüglich 
der Nichterfüllung der Verpflichtung abzuhelfen. 

2Das Abhilfeverlangen nach Satz 1 Nummer 2 kann nur gleich-
zeitig mit der Anordnung nach Absatz 2 angefochten werden. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann die erforderlichen Maßnah-
men anordnen, um die Einhaltung der Verpflichtungen sicher-
zustellen, wenn das Unternehmen dem Abhilfeverlangen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht innerhalb der gesetzten Frist 
nachkommt. 2Bei der Anordnung ist dem Unternehmen eine an-
gemessene Frist zu setzen, um den Maßnahmen entsprechen zu 
können. 

(3) Verletzt das Unternehmen seine Verpflichtungen in schwe-
rer oder wiederholter Weise oder kommt es den von der Bun-
desnetzagentur angeordneten Maßnahmen nach Absatz 2 nicht 
nach, so kann die Bundesnetzagentur ihm die Tätigkeit als Be-
treiber von Telekommunikationsnetzen oder Anbieter von Te-
lekommunikationsdiensten untersagen. 

(4) 1Wird durch die Verletzung von Verpflichtungen die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung unmittelbar und erheblich gefähr-
det oder führt die Pflichtverletzung bei anderen Anbietern oder 
Nutzern von Telekommunikationsnetzen und -diensten zu er-
heblichen wirtschaftlichen oder betrieblichen Problemen, kann 
die Bundesnetzagentur vorläufige Maßnahmen ergreifen. 2Die 
Bundesnetzagentur entscheidet, nachdem sie dem betreffenden 
Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer 
angemessenen Frist eingeräumt hat, ob die vorläufige Maß-
nahme bestätigt, aufgehoben oder abgeändert wird. 

(5) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach Absatz 2 kann 
nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein 
Zwangsgeld von mindestens 1 000 Euro bis höchstens 10 Mil-
lionen Euro festgesetzt werden. 

(6) Die Absätze 1, 2, 4 und 5 gelten für die Durchsetzung von 
Verpflichtungen von Eigentümern und Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze, die keine Unternehmen sind, entsprechend. 

(7) Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass ein Anbieter seine 
Verpflichtungen nach der Verordnung (EU) 2018/302 nicht er-
füllt, gelten die Absätze 1, 2 und 5 entsprechend. 

§ 203 Auskunftsverlangen und weitere 
Untersuchungsrechte; Übermittlungspflichten 
(1) 1Unbeschadet anderer nationaler oder auf unmittelbar voll-
ziehbarem Recht der Europäischen Union beruhender Berichts- 
und Informationspflichten sind die Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze und die Anbieter öffentlich zugänglicher 
Telekommunikationsdienste sowie die Eigentümer und Betrei-
ber öffentlicher Versorgungsnetze verpflichtet, der Bundesnetz-
agentur auf Verlangen diejenigen Informationen zur Verfügung 
zu stellen, die für den Vollzug dieses Gesetzes und der weiteren 
ihr nach § 191 zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse erfor-
derlich sind. 2Die Bundesnetzagentur kann insbesondere Aus-
künfte verlangen, die erforderlich sind für 

1. die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung 
der Verpflichtungen, die sich aus diesem Gesetz oder 
aufgrund dieses Gesetzes ergeben, 

2. die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflichtun-
gen, wenn der Bundesnetzagentur eine Beschwerde vor-
liegt oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von 
Pflichten annimmt oder sie von sich aus Ermittlungen 
durchführt, 

3. die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisverglei-
chen für Dienste zum Nutzen der Endnutzer, einschließ-
lich Informationen über die tatsächliche, standortbezo-
gene Netzabdeckung nach § 52 Absatz 7 Satz 2,

4. von ihr genau angegebene statistische Zwecke, 
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5. die Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren nach 
den §§ 10 und 11 sowie die Regulierungsverfügung 
nach § 13, 

6. das Marktprüfungsverfahren für Verpflichtungszusagen 
nach § 19 und für die Auferlegung von Zugangsver-
pflichtungen bei Hindernissen der Replizierbarkeit 
nach § 22, 

7. die Durchführung der Verfahren in Teil 9, 

8. Verfahren auf Erteilung von Nutzungsrechten und zur 
Überprüfung der entsprechenden Anträge oder 

9. die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung 
der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über die Zutei-
lung und Nutzung von Nummern sowie der von der Bun-
desnetzagentur getroffenen Festlegungen und erteilten 
Bedingungen über die Zuteilung und Nutzung von Num-
mern. 

3Auskünfte nach Satz 2 Nummer 1 bis 5 dürfen nicht vor dem 
Zugang zum Markt oder als Bedingung für den Zugang verlangt 
werden. 4Satz 1 gilt entsprechend für Anbieter im Sinne von Ar-
tikel 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 2018/302. 5Reichen 
die von den in den Satz 1 genannten Unternehmen übermittelten 
Informationen für die Bundesnetzagentur nicht aus, um ihre Re-
gulierungsaufgaben wahrzunehmen, können auch andere Un-
ternehmen, die in der Telekommunikation oder in eng damit 
verbundenen Sektoren tätig sind, zur Erteilung von Auskünften 
über die in den Sätzen 1 und 2 genannten Zwecke verpflichtet 
werden. 

(2) 1Soweit es zur Erfüllung der nach diesem Gesetz oder der 
weiteren ihr zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse nach § 
191 erforderlich ist, kann die Bundesnetzagentur von den in Ab-
satz 1 genannten Unternehmen 

1. Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, insbe-
sondere über Umsatzzahlen, verlangen sowie 

2. innerhalb der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten 
die geschäftlichen Unterlagen einsehen und prüfen. 

2Die Bundesnetzagentur kann von den in Absatz 1 genannten 
Unternehmen insbesondere Auskünfte über künftige Netz- und 
Diensteentwicklungen verlangen, wenn diese Entwicklungen 
sich auf Dienste auf Vorleistungsebene auswirken können, die 
die Unternehmen Wettbewerbern zugänglich machen. 3Die 
Bundesnetzagentur kann ferner von Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht auf Vorleistungsmärkten verlangen, Rech-
nungslegungsdaten zu den mit diesen Vorleistungsmärkten ver-
bundenen Endnutzermärkten vorzulegen. 

(3) Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist, die 
der Bundesnetzagentur in diesem Gesetz übertragen werden, 
kann die Bundesnetzagentur im Streitfall 

1. passive Netzinfrastrukturen öffentlicher Versorgungs-
netze vor Ort untersuchen, 

2. von den Eigentümern und Betreibern öffentlicher Ver-
sorgungsnetze Auskünfte über künftige Entwicklungen 
der Netze und Dienste verlangen, soweit sich diese Ent-
wicklungen auf die Mitnutzung der passiven Netzinfra-
strukturen der Eigentümer und Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze auswirken können, und 

3. in den Fällen von § 79 Absatz 3, § 136 Absatz 4, § 137 
Absatz 3, § 141 Absatz 2, § 142 Absatz 4, § 143 Ab-
satz 4, § 153 Absatz 4 und § 154 Absatz 4 Einsicht neh-
men in die von den Betreibern öffentlicher Versorgungs-
netze erstellten Sicherheitskonzepte, sonstigen Kon-
zepte, Nachweisdokumente oder in Teile davon. 

(4) 1Die zentrale Informationsstelle des Bundes kann von Ei-
gentümern oder Betreibern öffentlicher Telekommunikations-
netze oder Telekommunikationslinien verlangen, diejenigen In-
formationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

1. § 78 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 80 und 

2. § 78 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 81. 
2Reichen die gemäß Satz 1 gesammelten Informationen für die 
Zwecke der §§ 80 und 81 nicht aus, kann die zentrale Informa-
tionsstelle des Bundes andere Unternehmen, die in der Tele-
kommunikation oder in eng damit verbundenen Sektoren tätig 

sind, um Informationen ersuchen, die zur Erfüllung der Aufga-
ben nach § 78 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 80 und 
nach § 78 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 81 erfor-
derlich sind. 

(5) 1Die Bundesnetzagentur stellt dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und dem Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur Daten zum tatsächlichen, stand-
ortbezogenen Ausbau der Mobilfunknetze nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 in Verbindung mit § 52 Absatz 7 Satz 2, insbeson-
dere Daten zu lokalen Schwerpunkten für Verbindungsabbrü-
che bei der Sprachtelefonie, einschließlich unternehmensbezo-
gener Daten und der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, in ei-
nem weiterverarbeitungsfähigen Format zur Verfügung, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben er-
forderlich ist. 2Zu den gesetzlichen Aufgaben zählt auch die Er-
stellung von Netzabdeckungskarten unter Wahrung von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur ordnet die Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 bis 3 durch Verfügung an. 2Die zentrale Informati-
onsstelle des Bundes fordert die Informationen nach Absatz 4 
durch Verfügung an. 3In der Verfügung sind die Rechtsgrund-
lagen, der Gegenstand und der Zweck des Auskunftsverlangens 
anzugeben. 4Ein Auskunftsverlangen kann dabei mehrere Zwe-
cke umfassen. 5Für die Erteilung der Auskunft oder der Infor-
mation ist eine angemessene Frist zu bestimmen. 6Die Über-
mittlung der angeforderten Auskünfte oder Informationen er-
folgt elektronisch und in einem weiterverarbeitungsfähigen 
Format, soweit dies von der Bundesnetzagentur oder der zent-
ralen Informationsstelle des Bundes nicht anders angeordnet 
wurde. 7Die Bundesnetzagentur und die zentrale Informations-
stelle des Bundes können zur Ausgestaltung und zu den Inter-
vallen der Übermittlung geeignete Vorgaben machen. 

§ 204 Auskunftserteilung 
(1) 1Die Inhaber der Unternehmen oder die diese vertretenden 
Personen sind verpflichtet, 

1. die verlangten Auskünfte nach § 203 Absatz 1 bis 4 zu 
erteilen, 

2. die geschäftlichen Unterlagen vorzulegen und 

3. die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das 
Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken wäh-
rend der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu dul-
den. 

2Bei juristischen Personen, Gesellschaften oder nicht rechtsfä-
higen Vereinen gelten die Verpflichtungen nach Satz 1 für die 
nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen. 

(2) Personen, die von der Bundesnetzagentur mit der Vornahme 
von Prüfungen beauftragt werden, dürfen die Büro- und Ge-
schäftsräume der Unternehmen und Vereinigungen von Unter-
nehmen während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten 
betreten. 

(3) 1Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsge-
richts, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, vorge-
nommen werden. 2Auf die Anfechtung dieser Anordnung fin-
den die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung ent-
sprechende Anwendung. 3Bei Gefahr im Verzug können die in 
Absatz 2 bezeichneten Personen während der Geschäftszeit die 
erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung 
vornehmen. 4An Ort und Stelle ist ein Protokoll über die Durch-
suchung und ihr wesentliches Ergebnis zu erstellen, aus dem 
sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die 
Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im Verzug 
geführt haben. 

(4) 1Gegenstände oder geschäftliche Unterlagen können im er-
forderlichen Umfang in Verwahrung genommen werden oder, 
wenn sie nicht freiwillig herausgegeben werden, beschlag-
nahmt werden. 2Auf die Beschlagnahme findet Absatz 3 ent-
sprechende Anwendung. 

(5) 1Zur Auskunft nach Absatz 1 Verpflichtete können die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie 
selbst oder in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichnete Angehörige der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 2Die durch Auskünfte oder 
Maßnahmen nach § 203 Absatz 1 bis 4 erlangten Kenntnisse
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und Unterlagen dürfen für ein Besteuerungsverfahren oder ein 
Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswidrigkeit oder 
einer Devisenzuwiderhandlung sowie für ein Verfahren wegen 
einer Steuerstraftat oder einer Devisenstraftat nicht verwendet 
werden; die §§ 93, 97, 105 Absatz 1, § 111 Absatz 5 in Ver-
bindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der Abga-
benordnung sind insoweit nicht anzuwenden. 3Satz 2 gilt nicht 
für Verfahren wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zu-
sammenhängenden Besteuerungsverfahrens, wenn an deren 
Durchführung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, o-
der bei vorsätzlich falschen Angaben der Auskunftspflichtigen 
oder der für sie tätigen Personen. 

(6) Soweit Prüfungen einen Verstoß gegen Auflagen, Anord-
nungen oder Verfügungen der Bundesnetzagentur ergeben ha-
ben, hat das Unternehmen der Bundesnetzagentur die Aufwen-
dungen für diese Prüfungen einschließlich ihrer Auslagen für 
Sachverständige zu erstatten. 

(7) Zur Durchsetzung der Maßnahmen nach § 203 kann nach 
Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangs-
geld von mindestens 1 000 Euro bis höchstens 10 Millionen 
Euro festgesetzt werden. 

§ 205 Ermittlungen 
(1) Die Bundesnetzagentur kann alle Ermittlungen führen und 
alle Beweise erheben, die erforderlich sind. 

(2) 1Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachver-
ständige sind § 372 Absatz 1, die §§ 376, 377, 380 bis 387, 390, 
395 bis 397, 398 Absatz 1 und die §§ 401, 402, 404, 406 bis 
409, 411 bis 414 der Zivilprozessordnung entsprechend anzu-
wenden; Haft darf nicht verhängt werden. 2Für die Entschei-
dung über die Beschwerde ist das Oberlandesgericht zuständig. 

(3) 1Über die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen soll ein Pro-
tokoll erstellt werden. 2Das Protokoll ist von dem ermittelnden 
Mitglied der Bundesnetzagentur und, wenn ein Urkundsbeam-
ter zugezogen ist, auch von diesem zu unterschreiben. 3Das 
Protokoll soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen 
der Mitwirkenden und Beteiligten enthalten. 

(4) 1Das Protokoll ist den Zeuginnen und Zeugen zur Genehmi-
gung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. 2Die 
erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von den Betreffen-
den zu unterschreiben. 3Unterbleibt die Unterschrift, so ist der 
Grund hierfür anzugeben. 

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Ab-
sätze 3 und 4 entsprechend anzuwenden. 

(6) 1Die Bundesnetzagentur kann das Amtsgericht um die Beei-
digung von Zeuginnen und Zeugen ersuchen, wenn sie die Be-
eidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage 
für notwendig erachtet. 2Über die Beeidigung entscheidet das 
Gericht. 

§ 206 Beschlagnahme 
(1) 1Die Bundesnetzagentur kann Gegenstände, die als Beweis-
mittel für die Ermittlung von Bedeutung sein können, beschlag-
nahmen. 2Die Beschlagnahme ist den davon Betroffenen unver-
züglich bekannt zu geben. 

(2) Die Bundesnetzagentur hat innerhalb von drei Tagen die ge-
richtliche Bestätigung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die 
Beschlagnahme stattgefunden hat, zu beantragen, wenn bei der 
Beschlagnahme weder der davon Betroffene noch ein erwach-
sener Angehöriger anwesend war oder wenn der Betroffene und 
im Falle seiner Abwesenheit ein erwachsener Angehöriger des 
Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Wider-
spruch erhoben hat. 

(3) 1Der Betroffene kann jederzeit eine gerichtliche Entschei-
dung beantragen. 2Hierüber ist er zu belehren. 3Über den Antrag 
entscheidet das nach Absatz 2 zuständige Gericht. 

(4) 1Gegen die gerichtliche Entscheidung ist die Beschwerde 
zulässig. 2Die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessord-
nung gelten entsprechend. 

§ 207 Vorläufige Anordnungen 
Die Bundesnetzagentur kann bis zur endgültigen Entscheidung 
vorläufige Anordnungen treffen. 

§ 208 Vorteilsabschöpfung durch die 
Bundesnetzagentur 
(1) Hat ein Unternehmen gegen eine Entscheidung der Bundes-
netzagentur oder vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vor-
schrift dieses Gesetzes verstoßen und dadurch einen wirtschaft-
lichen Vorteil erlangt, kann die Bundesnetzagentur die Ab-
schöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anordnen und dem Un-
ternehmen die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags 
auferlegen. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, sofern der wirtschaftliche Vorteil durch 
Schadensersatzleistungen oder durch die Verhängung von Buß-
geldern oder die Anordnung der Einziehung von Taterträgen 
ausgeglichen ist. 2Soweit das Unternehmen Leistungen nach 
Satz 1 erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der abge-
führte Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen an 
das Unternehmen zurückzuerstatten. 

(3) 1Wäre die Durchführung einer Vorteilsabschöpfung eine 
unbillige Härte, soll die Anordnung auf einen angemessenen 
Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. 2Sie soll 
auch unterbleiben, wenn der wirtschaftliche Vorteil gering ist. 

(4) 1Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt 
werden. 2Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu be-
stimmen. 

Abschnitt 3 Verfahren 

Unterabschnitt 1 Verwaltungsverfahren der Bun-
desnetzagentur 

§ 209 Entscheidungen der Bundesnetzagentur 
(1) 1Entscheidungen der Bundesnetzagentur sind zu begrün-
den. 2Sie sind mit der Begründung und einer Belehrung über 
den zulässigen Rechtsbehelf den Beteiligten bekannt zu geben. 

(2) 1Entscheidungen, die gegenüber einem Beteiligten im Aus-
land ergehen, gibt die Bundesnetzagentur gegenüber denjeni-
gen bekannt, die der Beteiligte der Bundesnetzagentur als Be-
vollmächtigte im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union benannt hat. 2Hat der Beteiligte keine 
Bevollmächtigten im Inland oder in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union benannt, so gibt die Bundesnetz-
agentur die Entscheidung durch Bekanntmachung im Bundes-
anzeiger bekannt oder stellt diese nach § 9 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes im Ausland zu. 

(3) Im Übrigen bleibt § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
unberührt. 

(4) Sofern ein Verfahren nicht mit einer Entscheidung abge-
schlossen wird, ist die Beendigung des Verfahrens den Betei-
ligten mitzuteilen. 

§ 210 Bekanntgabe von Allgemeinverfügungen 
1Entscheidungen der Bundesnetzagentur in Form von Techni-
schen Richtlinien und anderen Allgemeinverfügungen sind ab-
weichend von § 209 Absatz 1 öffentlich bekannt zu geben. 2Die 
öffentliche Bekanntgabe wird dadurch bewirkt, dass 

1. die vollständige Entscheidung auf der Internetseite der 
Bundesnetzagentur veröffentlicht wird und 

2. Folgendes im Amtsblatt der Bundesnetzagentur bekannt 
gemacht wird: 

a) der verfügende Teil der Allgemeinverfügung, 

b) die Rechtsbehelfsbelehrung und 

c) ein Hinweis auf die Veröffentlichung der vollständi-
gen Entscheidung auf der Internetseite der Bundes-
netzagentur. 

3Die Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur als bekannt ge-
geben; hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuwei-
sen. 4 § 41 Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes gilt entsprechend.
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Unterabschnitt 2 Beschlusskammern 

§ 211 Beschlusskammerentscheidungen 
(1) 1Die Bundesnetzagentur entscheidet durch Beschlusskam-
mern in den Fällen des Teils 2, des § 91 Absatz 9 sowie der §§ 
100 und 101. 2Absatz 4 Satz 1 bleibt unberührt. 3Die Entschei-
dung ergeht durch Verwaltungsakt. 4Die Beschlusskammern 
werden mit Ausnahme der Absätze 2 und 4 nach Bestimmung 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Beneh-
men mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur gebildet. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur entscheidet durch Beschlusskam-
mern als nationale Streitbeilegungsstelle in den Fällen von § 72, 
§ 128 Absatz 4, § 134 Absatz 5 und § 149. 2Die Entscheidung 
ergeht durch Verwaltungsakt. 3Nationale Streitbeilegungsstel-
len werden nach Bestimmung des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur im Benehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie gebildet. 

(3) 1Die Beschlusskammern entscheiden in der Besetzung mit 
einem Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden und zwei beisit-
zenden Mitgliedern. 2Der oder die Vorsitzende und die beisit-
zenden Mitglieder müssen die Befähigung für eine Laufbahn 
des höheren Dienstes erworben haben. 3Mindestens ein Mit-
glied der Beschlusskammer muss die Befähigung zum Richter-
amt haben. 

(4) 1In den Fällen des § 91 Absatz 9 sowie der §§ 100 und 101 
findet für die Besetzung der Beschlusskammer § 3 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbah-
nen entsprechende Anwendung; Absatz 3 Satz 2 und 3 findet 
insoweit keine Anwendung. 2Die Entscheidung in den Fällen 
des § 100 Absatz 4 Nummer 2 und 4 erfolgt im Benehmen mit 
dem Beirat. 

(5) 1Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fällen 
vergleichbarer oder zusammenhängender Sachverhalte und zur 
Sicherstellung des Konsistenzgebotes nach § 38 Absatz 5 Satz 
2 Nummer 1 sind in der Geschäftsordnung der Bundesnetza-
gentur Verfahren vorzusehen, die vor Erlass von Entscheidun-
gen umfassende Abstimmungs-, Auskunfts- und Informations-
pflichten der jeweiligen Beschlusskammern und der Abteilun-
gen vorsehen. 2Soweit Entscheidungen der Beschlusskammern 
nach den §§ 24 bis 32 Absatz 2, nach § 38 oder § 49 betroffen 
sind, ist in der Geschäftsordnung sicherzustellen, dass Festle-
gungen nach den §§ 10 und 11 durch die Präsidentenkammer 
erfolgen. 

(6) 1Abweichend von § 209 Absatz 1 sind Entscheidungen der 
Beschlusskammern den Beteiligten nach den Vorschriften 
des Verwaltungszustellungsgesetzes zuzustellen. 2Beschluss-
kammerentscheidungen, die gegenüber einem Beteiligten im 
Ausland ergehen, stellt die Bundesnetzagentur denjenigen zu, 
die der Beteiligte der Bundesnetzagentur als Zustellungsbevoll-
mächtigte im Inland benannt hat. 3Hat der Beteiligte keine Zu-
stellungsbevollmächtigten im Inland benannt, so stellt die Be-
schlusskammer die Entscheidung durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger oder nach § 9 des Verwaltungszustellungsge-
setzes im Ausland zu. 

(7) Sofern ein Verfahren nicht mit einer Entscheidung abge-
schlossen wird, die den Beteiligten nach Absatz 6 zugestellt 
wird, ist die Beendigung des Verfahrens den Beteiligten mitzu-
teilen. 

§ 212 Sonstige Streitigkeiten zwischen 
Unternehmen 
(1) 1Ergeben sich im Zusammenhang mit Verpflichtungen aus 
diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes Streitigkeiten 
zwischen Unternehmen, die öffentliche Telekommunikations-
netze betreiben oder öffentlich zugängliche Telekommunikati-
onsdienste erbringen, oder zwischen diesen und anderen Unter-
nehmen, denen Zugangs- oder Zusammenschaltungsverpflich-
tungen aus diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
gutekommen, trifft die Beschlusskammer, soweit dies 
gesetzlich nicht anders geregelt ist, auf Antrag einer Partei nach 
Anhörung der Beteiligten eine verbindliche Entscheidung. 2Sie 

hat innerhalb einer Frist von höchstens vier Monaten, begin-
nend mit der Anrufung durch einen der an dem Streitfall Betei-
ligten, über die Streitigkeit zu entscheiden. 

(2) 1Fällt eine Streitigkeit in einem unter dieses Gesetz fallen-
den Bereich zwischen Unternehmen in verschiedenen Mitglied-
staaten der Europäischen Union in die Zuständigkeit der natio-
nalen Regulierungsbehörden von mehr als einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, kann jede Partei die Streitigkeit der 
betreffenden nationalen Regulierungsbehörde vorlegen. 2Fällt 
die Streitigkeit in den Zuständigkeitsbereich der Bundesnetza-
gentur, so koordiniert sie ihre Maßnahmen mit den zuständigen 
nationalen Regulierungsbehörden der anderen betroffenen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union. 3Die Beschlusskammer 
trifft ihre Entscheidung im Benehmen mit der betreffenden na-
tionalen Regulierungsbehörde innerhalb der in Absatz 1 ge-
nannten Frist. 

(3) 1Bei einer Streitigkeit nach Absatz 2, die den Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union beeinträch-
tigt, meldet die Bundesnetzagentur die Streitigkeit dem GE-
REK, um sie im Einklang mit den in § 2 genannten Zielen dau-
erhaft beizulegen. 2Die Beschlusskammer trifft ihre Entschei-
dung nicht, bevor das GEREK im Anschluss an eine Meldung 
nach Satz 1 seine Stellungnahme abgegeben hat, in der es die 
Bundesnetzagentur oder die zuständige nationale Regulierungs-
behörde ersucht, konkrete Maßnahmen zu ergreifen oder zu un-
terlassen, damit die Streitigkeit spätestens innerhalb von vier 
Monaten beigelegt wird. 3 § 207 bleibt hiervon unberührt. 

(4) Die §§ 202 bis 207, 211 und 213 bis 217 gelten entspre-
chend. 

§ 213 Einleitung, Beteiligte 
(1) Die Beschlusskammer leitet ein Verfahren von Amts wegen 
oder auf Antrag ein. 

(2) An dem Verfahren vor der Beschlusskammer sind beteiligt: 

1. der Antragsteller, 

2. die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze 
und die Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommuni-
kationsdienste, gegen die sich das Verfahren richtet, 

3. die Personen und Personenvereinigungen, deren Interes-
sen durch die Entscheidung berührt werden und die die 
Bundesnetzagentur auf ihren Antrag zu dem Verfahren 
beigeladen hat. 

§ 214 Verfahren der nationalen Streitbeilegung 
(1) Die nationale Streitbeilegungsstelle leitet ein Verfahren auf 
Antrag ein. 

(2) An Verfahren vor der nationalen Streitbeilegungsstelle sind 
beteiligt: 

1. bei einem Verfahren nach § 128 Absatz 4, § 134 Absatz 
5, § 149 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 und 5 der Antragstel-
ler und die Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Ver-
sorgungsnetze oder sonstiger physischer Infrastruktur, 
gegen die sich das Verfahren richtet, 

2. bei einem Verfahren nach § 149 Absatz 1 Nummer 4 der 
Antragsteller und die Verfügungsberechtigten über Net-
zinfrastrukturen in Gebäuden oder bis zum ersten Kon-
zentrations- oder Verteilerpunkt eines öffentlichen Tele-
kommunikationsnetzes, gegen die sich das Verfahren 
richtet, 

3. bei einem Verfahren nach § 149 Absatz 1 Nummer 6 der 
Antragsteller und die Betreiber einer nach § 72 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 errichteten Netzinfrastruktur, 
gegen die sich das Verfahren richtet, 

4. die Personen und Personenvereinigungen, deren Interes-
sen durch die Entscheidung berührt werden und die die 
Bundesnetzagentur auf ihren Antrag zu dem Verfahren 
beigeladen hat, 

5. bei einer Inanspruchnahme von Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen die zuständige Eisenbahnaufsichtsbe-
hörde. 

(3) Sind bei Streitigkeiten über das Vorliegen eines Ableh-
nungsgrundes nach § 136 Absatz 4 Nummer 3, § 137 Absatz 3 
Nummer 3, § 141 Absatz 2 Nummer 4, § 142 Absatz 4 Num-
mer 4, § 143 Absatz 4 Nummer 1, § 153 Absatz 4 Nummer 3
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oder § 154 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 Kritische Infrastrukturen 
im Sinne des § 2 Absatz 10 des BSI-Gesetzes betroffen, so ent-
scheidet die Bundesnetzagentur im Benehmen mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik. 

§ 215 Anhörung, mündliche Verhandlung 
(1) Die Beschlusskammer hat den Beteiligten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(2) Die Beschlusskammer kann den Personen, die von dem Ver-
fahren berührte Wirtschaftskreise vertreten, in geeigneten Fäl-
len Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

(3) 1Die Beschlusskammer entscheidet aufgrund öffentlicher 
mündlicher Verhandlung. 2Mit Einverständnis der Beteiligten 
kann die mündliche Verhandlung im Rahmen einer Telefon- o-
der Videokonferenz durchgeführt oder ohne mündliche Ver-
handlung entschieden werden. 3Ferner kann die Beschlusskam-
mer ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn nach An-
kündigung durch die Beschlusskammer keiner der Beteiligten 
begründet die Durchführung der mündlichen Verhandlung ver-
langt. 4Auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen ist 
für die Verhandlung oder für einen Teil davon die Öffentlich-
keit auszuschließen, wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung, insbesondere der Staatssicherheit, oder die Gefähr-
dung eines wichtigen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses be-
sorgen lässt. 

(4) 1Abweichend von Absatz 3 kann die Beschlusskammer 
ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn die Sache 
keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtli-
cher Art aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. 2Die Beteilig-
ten sind vorher zu hören. 

(5) 1Die Beschlusskammer kann Erklärungen und Beweismit-
tel, die erst nach Ablauf einer gesetzten Frist vorgebracht wer-
den, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, 
wenn 

1. ihre Zulassung nach der freien Überzeugung der Be-
schlusskammer die Erledigung des Verfahrens verzö-
gern würde, 

2. der Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschul-
digt und 

3. der Beteiligte über die Folgen einer Fristversäumung be-
lehrt worden ist. 

2Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen der Beschluss-
kammer glaubhaft zu machen. 

§ 216 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
1Unverzüglich nach der Vorlage von Unterlagen im Rahmen 
des Beschlusskammerverfahrens haben alle Beteiligten diejeni-
gen Teile zu kennzeichnen, die Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse enthalten. 2In diesem Fall müssen sie zusätzlich eine 
Fassung vorlegen, die aus ihrer Sicht ohne Preisgabe von Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnissen eingesehen werden 
kann. 3Erfolgt diese Vorlage nicht, kann die Beschlusskammer 
von ihrer Zustimmung zur Einsicht ausgehen, es sei denn, ihr 
sind besondere Umstände bekannt, die eine solche Vermutung 
nicht rechtfertigen. 4Hält die Beschlusskammer die Kennzeich-
nung der Unterlagen als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
für unberechtigt, so muss sie vor der Entscheidung über die Ge-
währung von Einsichtnahme an Dritte die vorlegenden Perso-
nen hören. 

Unterabschnitt 3 Gerichtsverfahren 

§ 217 Rechtsbehelfe 
(1) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen der Bundes-
netzagentur haben keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Im Falle des § 211 und bei Entscheidungen der Bundesnetz-
agentur nach Teil 9 findet kein Vorverfahren statt. 

(3) 1Im Falle des § 211 und bei Entscheidungen der Bundes-
netzagentur nach Teil 9 sind die Berufung gegen ein Urteil und 
die Beschwerde nach der Verwaltungsgerichtsordnung oder 
nach dem Gerichtsverfassungsgesetz gegen eine andere Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts ausgeschlossen. 2Das gilt 
nicht für 

1. die Beschwerde gegen den Beschluss nach § 218 Ab-
satz 2 Satz 1, 

2. die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision 
nach § 135 in Verbindung mit § 133 der Verwaltungs-
gerichtsordnung und 

3. die Beschwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg 
nach § 17a Absatz 2 und 3 des Gerichtsverfassungsge-
setzes. 

3Auf die Beschwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg 
findet § 17a Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Gerichtsverfassungsge-
setzes entsprechende Anwendung. 

(4) 1Für Anfechtungsklagen gegen Entscheidungen der nationa-
len Streitbeilegungsstelle nach § 211 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 72, § 128 Absatz 4, § 134 Absatz 5 oder § 149 ist das 
Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die na-
tionale Streitbeilegungsstelle ihren Sitz hat. 2Dies gilt auch für 
Verpflichtungsklagen in den Fällen des Satzes 1. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für Streitigkeiten, die Entscheidun-
gen der Bundesnetzagentur nach Teil 9 betreffen. 

§ 218 Vorlage- und Auskunftspflicht der 
Bundesnetzagentur 
(1) 1Für die Vorlage von Urkunden oder Akten, die Übermitt-
lung elektronischer Dokumente oder die Erteilung von Aus-
künften durch die Bundesnetzagentur ist § 99 Absatz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
anstelle des Rechts der obersten Aufsichtsbehörde 
nach § 99 Absatz 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung, 
die Vorlage zu verweigern, das Recht der Bundesnetzagentur 
tritt, die Unterlagen als geheimhaltungsbedürftig zu kennzeich-
nen. 2Das Gericht der Hauptsache unterrichtet die Beteiligten, 
deren Geheimhaltungsinteresse durch die Offenlegung der Un-
terlagen im Hauptsacheverfahren berührt werden könnte, dar-
über, dass die Unterlagen vorgelegt worden sind. 

(2) 1Das Gericht der Hauptsache entscheidet auf Antrag eines 
Beteiligten, der ein Geheimhaltungsinteresse an den vorgeleg-
ten Unterlagen geltend macht, durch Beschluss, inwieweit 
die §§ 100 und 108 Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung auf die Entscheidung in der Hauptsa-
che anzuwenden sind. 2Die Beteiligtenrechte nach 
den §§ 100 und 108 Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung sind auszuschließen, soweit nach Ab-
wägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das Inte-
resse der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beach-
tung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz überwiegt. 3Inso-
weit dürfen die Entscheidungsgründe im Hauptsacheverfahren 
die Art und den Inhalt der geheimgehaltenen Unterlagen nicht 
erkennen lassen. 4Die Mitglieder des Gerichts sind zur Geheim-
haltung verpflichtet. 

(3) 1Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 ist innerhalb eines Monats 
zu stellen, nachdem das Gericht die Beteiligten, deren Geheim-
haltungsinteressen durch die Offenlegung der Unterlagen be-
rührt werden könnten, über die Vorlage der Unterlagen durch 
die Bundesnetzagentur unterrichtet hat. 2In diesem Verfahren 
ist § 100 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht anzuwen-
den. 3Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß. 

(4) 1Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 ist die Be-
schwerde zum Bundesverwaltungsgericht gegeben. 2Über die 
Beschwerde entscheidet der für die Hauptsache zuständige Re-
visionssenat. 3Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3 Satz 2 gelten 
sinngemäß. 

§ 219 Informationssystem zu eingelegten 
Rechtsbehelfen 
(1) Die Bundesnetzagentur erhebt zu den gegen ihre Entschei-
dungen eingelegten Rechtsbehelfen die folgenden Informatio-
nen: 

1. die Anzahl und den allgemeinen Inhalt der eingelegten 
Rechtsbehelfe, 

2. die Dauer der Verfahren und 

3. die Anzahl der Entscheidungen im vorläufigen Rechts-
schutz. 

(2) Die Bundesnetzagentur stellt der Kommission und dem GE-
REK auf deren begründete Anfrage die Informationen nach Ab-
satz 1 sowie die Entscheidungen oder Gerichtsurteile zur Ver-
fügung.
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§ 220 Beteiligung der Bundesnetzagentur bei 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
1Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Ge-
setz ergeben, gilt § 90 Absatz 1 und 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend. 2In diesen Fällen 
treten an die Stelle des Bundeskartellamtes und seines Präsiden-
ten oder seiner Präsidentin die Bundesnetzagentur und ihr Prä-
sident oder ihre Präsidentin. 

Unterabschnitt 4 Internationale Aufgaben 

§ 221 Internationale Aufgaben 
(1) 1Im Bereich der europäischen und internationalen Telekom-
munikationspolitik, insbesondere bei der Mitarbeit in europäi-
schen und internationalen Institutionen und Organisationen, 
wird die Bundesnetzagentur im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie oder des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur tätig. 2Dies gilt nicht für 
Aufgaben, die die Bundesnetzagentur aufgrund dieses Gesetzes 
oder anderer Gesetze sowie aufgrund von Verordnungen der 
Europäischen Union in eigener Zuständigkeit wahrnimmt. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur unterrichtet das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie oder das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur vorab über die wesentli-
chen Inhalte geplanter Sitzungen in europäischen und internati-
onalen Gremien. 2Sie fasst die wesentlichen Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen der Sitzungen zusammen und übermittelt 
sie unverzüglich an das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie oder das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur. 3Bei Aufgaben, die die Bundesnetzagentur nach 
Absatz 1 Satz 2 in eigener Zuständigkeit wahrnimmt, finden die 
Sätze 1 und 2 keine Anwendung, soweit zwingende Vorschrif-
ten die vertrauliche Behandlung von Informationen fordern. 

§ 222 Anerkannte Abrechnungsstelle für den 
Seefunkverkehr 
Zuständige Behörde für die Anerkennung von Abrechnungs-
stellen für den internationalen Seefunkverkehr nach den Anfor-
derungen der Internationalen Fernmeldeunion im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes ist die Bundesnetzagentur. 

Teil 12 Abgaben 

§ 223 Gebühren und Auslagen; 
Verordnungsermächtigung 
(1) 1Die Gebühren für Entscheidungen über die Zuteilung von 
Frequenzen nach den §§ 91 und 92 sind abweichend von § 9 
Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes so zu bestimmen, dass 
sie als Lenkungszweck die optimale Nutzung und eine den Zie-
len dieses Gesetzes verpflichtete effiziente Verwendung dieser 
Güter sicherstellen. 2Für Gebühren für Entscheidungen über die 
Zuteilung von Rundfunkfrequenzen sind die medienrechtlichen 
Zielvorgaben der Länder zu berücksichtigen. 3Die Bemessung 
der Gebühren ist nach Maßgabe von Satz 1 in regelmäßigem 
Abstand, mindestens jedoch alle fünf Jahre zu überprüfen und 
erforderlichenfalls anzupassen. 4Gebührenentscheidungen nach 
Satz 1 können eine Zahlung in jährlich fällig werdenden Raten 
vorsehen. 5Bei Erlöschen einer Frequenzzuteilung durch Ver-
zicht nach § 102 Absatz 8 soll eine anteilige Gebührenermäßi-
gung gewährt werden, wenn dadurch eine effizientere Fre-
quenznutzung bewirkt wird. 6Es werden keine Gebühren erho-
ben, wenn Frequenzen im Wege eines Verfahrens 
nach § 100 Absatz 5 und 6 vergeben werden. 

(2) 1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie be-
stimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur und dem Bundesministerium der 
Finanzen die Gebühren nach Absatz 1 Satz 1 sowie die mit einer 
Frequenzzuteilung im Sachzusammenhang stehenden Gebüh-
ren durch eine Besondere Gebührenverordnung nach § 22 Ab-
satz 4 des Bundesgebührengesetzes. 2Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie kann die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur auf die Bundesnetzagentur übertra-
gen. 3Eine Rechtsverordnung nach Satz 2, ihre Änderung und 
ihre Aufhebung bedürfen des Einvernehmens mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesministe-
rium der Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur. 

(3) Die Gebühren für Entscheidungen über die Zuteilung von 
Nummern können in einer Besonderen Gebührenverordnung 
nach § 22 Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes abweichend 
von § 9 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes so bestimmt 
werden, dass sie als Lenkungszweck die optimale Nutzung und 
eine den Zielen dieses Gesetzes verpflichtete effiziente Ver-
wendung der Nummern sicherstellen. 

(4) 1Die Wegebaulastträger können in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich Regelungen erlassen, nach denen lediglich die Verwal-
tungskosten abdeckende Gebühren und Auslagen für die Ertei-
lung von Zustimmungsbescheiden nach § 127 Absatz 1 zur 
Nutzung öffentlicher Wege erhoben werden können. 2Eine Pau-
schalierung ist zulässig. 

§ 224 Frequenznutzungsbeitrag 
(1) 1Die Bundesnetzagentur erhebt jährliche Beiträge zur De-
ckung ihrer Kosten für die Verwaltung, Kontrolle und Durch-
setzung von Allgemeinzuteilungen und Nutzungsrechten im 
Bereich der Frequenz- und Orbitnutzungen nach diesem Gesetz 
oder den darauf beruhenden Rechtsverordnungen. 2Dies um-
fasst insbesondere auch die Kosten der Bundesnetzagentur für 

1. die Planung und Fortschreibung von Frequenznutzungen 
einschließlich der notwendigen Messungen, Prüfungen 
und Verträglichkeitsuntersuchungen zur Gewährleis-
tung einer effizienten und störungsfreien Frequenznut-
zung, 

2. internationale Zusammenarbeit, Harmonisierung und 
Normung. 

(2) 1Beitragspflichtig sind diejenigen, denen Frequenzen zuge-
teilt sind. 2Die Anteile an den Kosten werden den einzelnen 
Nutzergruppen, die sich aus der Frequenzzuweisung ergeben, 
so weit wie möglich aufwandsbezogen zugeordnet. 3Eine Bei-
tragspflicht ist auch dann gegeben, wenn eine Frequenz auf-
grund sonstiger Verwaltungsakte oder dauerhaft ohne Zuteilung 
genutzt wird. 4Dies gilt insbesondere für die bis zum 1. August 
1996 erteilten Rechte, soweit sie Festlegungen über die Nut-
zung von Frequenzen enthalten. 

(3) In die nach Absatz 1 abzugeltenden Kosten sind solche nicht 
einzubeziehen, für die bereits die nachstehenden Gebühren oder 
Beiträge nach den genannten Vorschriften in der jeweils gülti-
gen Fassung und nach den auf diesen Vorschriften beruhenden 
Rechtsverordnungen erhoben werden: 

1. eine Gebühr nach § 223, 

2. Gebühren nach den Besonderen Gebührenverordnungen 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur nach § 22 Absatz 4 des Bun-
desgebührengesetzes, 

3. Beiträge nach § 31 des Elektromagnetische-Verträglich-
keit-Gesetzes oder 

4. Beiträge nach § 35 des Funkanlagengesetzes. 

(4) 1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, nach Maßgabe der vorstehenden 
Absätze das Nähere festzulegen über 

1. den Kreis der Beitragspflichtigen, 

2. die Beitragssätze, 

3. die Beitragskalkulation und 

4. das Verfahren der Beitragserhebung einschließlich der 
Zahlungsweise. 

2Der auf das Allgemeininteresse entfallende Kostenanteil ist 
beitragsmindernd zu berücksichtigen. 3Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie kann die Ermächtigung nach Satz 1 
durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einverneh-
mensregelung auf die Bundesnetzagentur übertragen. 4Eine
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Rechtsverordnung der Bundesnetzagentur, ihre Änderung und 
ihre Aufhebung bedürfen des Einvernehmens mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesministe-
rium der Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur. 

§ 225 Kosten von außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahren 
1Für die außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren nach § 68 
werden keine Gebühren und Auslagen erhoben. 2Jede Partei 
trägt die ihr durch die Teilnahme am Verfahren entstehenden 
Kosten selbst. 

§ 226 Kosten des Vorverfahrens 
(1) Für ein Vorverfahren werden Gebühren und Auslagen erho-
ben. 

(2) 1Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines 
Widerspruchs wird eine Gebühr bis zur Höhe der für die ange-
fochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben. 2Über 
die Kosten entscheidet die Widerspruchsstelle nach billigem 
Ermessen. 3In den Fällen, in denen für die angefochtene Amts-
handlung der Bundesnetzagentur keine Gebühr anfällt, be-
stimmt sich die Gebühr nach Maßgabe des § 34 Absatz 1 des 
Gerichtskostengesetzes; auf die Bestimmung des Wertes der 
Streitfrage finden die §§ 3 bis 9 der Zivilprozessordnung ent-
sprechende Anwendung. 

(3) 1Wird ein Widerspruch nach Beginn seiner sachlichen Be-
arbeitung, jedoch vor deren Beendigung zurückgenommen, be-
trägt die Gebühr höchstens 75 Prozent der Widerspruchsge-
bühr. 2Über die Kosten entscheidet die Widerspruchsstelle nach 
billigem Ermessen. 

§ 227 Mitteilung der Bundesnetzagentur 
1Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einen jährlichen Über-
blick über ihre Verwaltungskosten und die insgesamt einge-
nommenen Abgaben. 2Soweit erforderlich, werden Gebühren 
und Beitragssätze in den betroffenen Verordnungen für die Zu-
kunft angepasst. 

Teil 13 Bußgeldvorschriften 

§ 228 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
einer vollziehbaren Anordnung nach § 203 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 eine Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

2. entgegen § 5 Absatz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig macht, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach 

a) § 19 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 18 Ab-
satz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz Nummer 2 oder 
3, § 25 Absatz 1, 2 oder 3 Satz 1, § 29 Absatz 4 
Satz 2, § 38 Absatz 4 Satz 1 oder 2, § 44 Ab-
satz 3 Satz 2, auch in Verbindung mit § 46 Ab-
satz 6, § 46 Absatz 5, § 47 Absatz 1 Satz 
1, § 49 Absatz 2 erster Halbsatz, § 50 Absatz 4 Satz 
1, § 161 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 oder 
§ 188 Absatz 1, 

b) § 47 Absatz 3, § 104 oder § 203 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 oder Satz 3 oder 

c) § 58 Absatz 5 Satz 2, § 123 Absatz 1, 2 Satz 1 oder 
2, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 oder 5, § 149 Ab-
satz 2 Satz 1 oder § 166 Absatz 2 Satz 2 oder Ab-
satz 4 Satz 1 

zuwiderhandelt, 

4. entgegen 

a) § 34 Absatz 1, 

b) § 45 Absatz 1 oder § 76 Absatz 2 Nummer 4 oder 

c) § 111 Absatz 1 Nummer 1 

eine Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 

5. ohne Genehmigung nach § 38 Absatz 1 Satz 1 ein Ent-
gelt erhebt, 

6. einer Rechtsverordnung nach § 52 Absatz 4 oder 
§ 108 Absatz 6 Satz 1 oder einer vollziehbaren Anord-
nung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, 

7. entgegen § 54 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 54 Absatz 3 Satz 3, eine Vertragszusammenfas-
sung nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

8. entgegen § 55 Absatz 1 eine Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Ver-
fügung stellt, 

9. entgegen § 57 Absatz 2 Satz 1 den Endnutzer nicht oder 
nicht rechtzeitig unterrichtet, 

10. entgegen § 58 Absatz 2 Satz 1 eine Dokumentation 
nicht oder nicht rechtzeitig erstellt, 

11. entgegen § 59 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die 
Leistung beim Anbieterwechsel gegenüber dem Endnut-
zer nicht unterbrochen wird, 

12. entgegen § 59 Absatz 2 Satz 3 den Telekommunikati-
onsdienst unterbricht, 

13. entgegen § 61 Absatz 3 Satz 1 eine Leistung ganz oder 
teilweise verweigert, 

14. entgegen § 73 Absatz 3 Satz 1 den Anschluss einer Te-
lekommunikationsendeinrichtung verweigert, 

15. entgegen § 73 Absatz 3 Satz 3 die Zugangsdaten oder 
eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig zur Verfügung stellt, 

16. entgegen § 74 Absatz 5 eine Leistung anbietet, 

17. ohne Frequenzzuteilung nach § 91 Absatz 1 Satz 1 eine 
Frequenz nutzt, 

18. ohne Übertragung nach § 95 Absatz 2 Satz 1 ein deut-
sches Orbit- oder Frequenznutzungsrecht ausübt, 

19. einer vollziehbaren Auflage nach § 99 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 zuwiderhandelt, 

20. entgegen § 109 Absatz 1 Satz 1 oder 2, Absatz 2 Satz 1 
oder Absatz 3 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig macht, 

21. entgegen § 109 Absatz 2 Satz 3 die Preisangabe zeitlich 
kürzer anzeigt, 

22. entgegen § 110 Absatz 1, auch in Verbindung 
mit § 110 Absatz 2 Satz 1 oder 2, Absatz 3 Satz 1 oder 
Absatz 4 Satz 1 oder 2, einen dort genannten Preis nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig an-
sagt, 

23. entgegen § 112 Absatz 1, 2, 4 oder 5 Satz 1 einen Preis 
erhebt, 

24. entgegen § 113 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 113 Absatz 1 Satz 2, eine Verbindung nicht oder 
nicht rechtzeitig trennt, 

25. entgegen § 114 Absatz 1 oder 3 Satz 2 einen dort ge-
nannten Dialer einsetzt, 

26. entgegen § 115 Absatz 1 eine Warteschleife einsetzt, 

27. entgegen § 115 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
der Anrufende informiert wird, 

28. entgegen § 119 Absatz 1 Satz 2 einen R-Gesprächs-
dienst anbietet, 

29. entgegen § 120 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 120 Absatz 5 Satz 1, nicht sicherstellt, dass eine 
vollständige Rufnummer übermittelt und gekennzeich-
net wird, 

30. entgegen § 120 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung 
mit § 120 Absatz 5 Satz 1, oder entgegen § 120 Ab-
satz 2 Satz 1 oder 3 eine dort genannte Rufnummer auf-
setzt oder übermittelt, 

31. entgegen § 120 Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung 
mit § 120 Absatz 5 Satz 1, eine übermittelte Rufnum-
mer verändert,
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32 .entgegen § 120 Absatz 3 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
eine dort genannte Rufnummer nicht als Rufnummer des 
Anrufers übermittelt oder angezeigt wird, 

33. entgegen § 120 Absatz 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
eine dort genannte Rufnummer nur in den dort genann-
ten Fällen angezeigt wird, 

34. entgegen § 120 Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz nicht si-
cherstellt, dass der Eintrittsweg gekennzeichnet wird, 

35. entgegen § 164 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung 
mit § 164 Absatz 2 oder einer Rechtsverordnung 
nach § 164 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2, nicht sicher-
stellt, dass eine Notrufverbindung hergestellt wird, 

36. entgegen § 164 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung 
mit § 164 Absatz 2 oder einer Rechtsverordnung 
nach § 164 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3, oder entge-
gen § 164 Absatz 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die 
Rufnummer oder die dort genannten Daten übermittelt 
werden, 

37. entgegen § 164 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 164 Absatz 5 Nummer 
6, nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Notrufver-
bindung möglich ist, 

37a. entgegen § 164a Absatz 1 Nummer 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 164a Ab-
satz 4 Nummer 1, 2 oder 3, eine dort genannte Einrich-
tung nicht oder nicht richtig vorhält, 

37b. entgegen § 164a Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 164a Ab-
satz 4 Nummer 1, 2 oder 3, eine dort genannte Aussen-
dung nicht sicherstellt, 

37c. einer vollziehbaren Anordnung nach § 164a Absatz 2, 
auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 164a Absatz 4 Nummer 1, 2 oder 3, zuwiderhan-
delt, 

38. entgegen § 166 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2 o-
der § 181 Satz 2 ein Sicherheitskonzept nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

39. entgegen § 168 Absatz 1 Satz 1, § 170 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe a, Absatz 2 Nummer 2 oder Ab-
satz 3 Satz 1 oder § 175 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht, 

40. entgegen § 169 Absatz 1 Satz 1 oder 2 oder Ab-
satz 5 Satz 1 eine Benachrichtigung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

41. entgegen § 169 Absatz 3 Satz 1 das dort genannte Ver-
zeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, 

42. entgegen § 170 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 170 Ab-
satz 5 Nummer 1 Buchstabe a eine technische Einrich-
tung nicht vorhält oder eine organisatorische Vorkeh-
rung nicht trifft, 

43. entgegen § 170 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 170 Ab-
satz 5 Nummer 1 Buchstabe a eine Steuerungsmöglich-
keit nicht oder nicht rechtzeitig bereitstellt oder eine 
Steuerung nicht oder nicht rechtzeitig ermöglicht, 

44. entgegen § 170 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland nicht oder 
nicht rechtzeitig benennt, 

45. entgegen § 170 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 eine Prüfung 
nicht gestattet, 

46. entgegen § 170 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 die Aufstel-
lung oder den Betrieb eines dort genannten technischen 
Mittels nicht duldet oder den Zugang zu einem solchen 
technischen Mittel nicht gewährt, 

47. entgegen § 170 Absatz 8 Satz 3 einen Mangel nicht oder 
nicht rechtzeitig beseitigt, 

48. entgegen § 170 Absatz 9 Satz 1 einen Netzabschluss-
punkt nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig bereitstellt, 

49. entgegen § 172 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 172 Absatz 3, oder entgegen § 172 Absatz 4 dort 
genannte Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig erhebt, nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig speichert oder nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig be-
richtigt, 

50. entgegen § 172 Absatz 2 Satz 1 die Richtigkeit der Da-
ten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig überprüft, 

51. entgegen § 172 Absatz 5 Satz 2 unrichtige Daten ver-
wendet oder verarbeitet, 

52. entgegen § 172 Absatz 5 Satz 3 eine Änderung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt, 

53. entgegen § 172 Absatz 6 Daten nicht oder nicht recht-
zeitig löscht, 

54. entgegen § 173 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht ge-
währleistet, dass die Bundesnetzagentur jederzeit und 
automatisiert Daten aus den Kundendateien abrufen 
kann, 

55. entgegen § 173 Absatz 2 Satz 2 nicht sicherstellt, dass 
ihm die abgerufenen Daten nicht zur Kenntnis gelangen 
können, 

56. entgegen § 174 Absatz 6 Satz 2 Stillschweigen nicht 
wahrt, 

57. entgegen § 176 Absatz 8 Daten nicht oder nicht recht-
zeitig löscht oder die Löschung nicht sicherstellt, 

58. entgegen § 177 Absatz 2 oder § 179 Absatz 2 dort ge-
nannte Daten für andere als die dort genannten Zwecke 
verwendet, 

59. entgegen § 178 Satz 1 nicht sicherstellt, dass Daten ge-
schützt werden, 

60. entgegen § 179 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
jeder Zugriff protokolliert wird, 

61. entgegen § 182 Absatz 1 Satz 1, § 183 Absatz 1 Satz 2 
oder § 190 Absatz 1 Satz 2 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

62. entgegen § 185 Absatz 1 einen Telekommunikations-
dienst, den Netzbetrieb oder eine Dienstleistung nicht 
aufrechterhält, 

63. entgegen § 186 Absatz 1 einen Anschluss oder einen 
Übertragungsweg nicht oder nicht rechtzeitig bereitstellt 
oder nicht oder nicht rechtzeitig entstört oder eine Da-
tenübertragungsrate nicht oder nicht rechtzeitig erweiter, 

64. entgegen § 187 Absatz 2 Satz 1 eine Vorkehrung nicht 
oder nicht rechtzeitig trifft, 

65. entgegen § 187 Absatz 2 Satz 2 eine Vorkehrung nicht 
oder nicht rechtzeitig aufhebt, 

66. entgegen § 187 Absatz 2 Satz 3 eine Information nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig gibt, 

67. entgegen § 190 Absatz 1 Satz 5 eine Überprüfung nicht 
duldet oder 

68. entgegen § 203 Absatz 1 Satz 1 eine Information nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stellt. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 
Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juni 2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknet-
zen in der Union (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2017/920 (ABl. L 147 vom 
9.6.2017, S. 1) geändert worden ist, verstößt, indem er vorsätz-
lich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 3 Absatz 5 Satz 2 einen Entwurf nicht 
oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

2. entgegen Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 einem dort genann-
ten Antrag nicht oder nicht unverzüglich nach Zugang 
des Antrags nachkommt, 

3. entgegen Artikel 6a ein dort genanntes Entgelt berech-
net, 

4. entgegen Artikel 6e Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 1 einen 
Aufschlag erhebt,
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5. entgegen Artikel 6e Absatz 1 Unterabsatz 3 Satz 1 oder 
3 ein Entgelt nicht richtig abrechnet, 

6. entgegen Artikel 6e Absatz 1 Unterabsatz 3 Satz 2 eine 
andere Mindestabrechnungsdauer zugrunde legt, 

7. entgegen Artikel 11 ein technisches Merkmal verändert, 

8. entgegen Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 eine dort 
genannte Preisinformation nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig bereitstellt, 

9. entgegen Artikel 15 Absatz 2a Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 2 eine Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig ver-
sendet, 

10. entgegen Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 6 Satz 1 nicht 
sicherstellt, dass eine dort genannte Meldung übermittelt 
wird, 

11. entgegen Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 7 Satz 3 die 
Erbringung oder Inrechnungstellung eines dort genann-
ten Dienstes nicht oder nicht rechtzeitig einstellt, 

12. entgegen Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 8 eine dort 
genannte Änderung nicht oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt oder 

13. entgegen Artikel 16 Absatz 4 Satz 2 eine Information 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig übermittelt. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 
2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen 
Internet und zu Endkundenentgelten für regulierte intra-EU-
Kommunikation sowie zur Änderung der Richtlinie 
2002/22/EG und der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 (ABl. L 
310 vom 26.11.2015, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2018/1971 (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 1) geändert 
worden ist, verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 3 Absatz 2 als Anbieter von Internet-
zugangsdiensten eine Vereinbarung trifft oder eine Ge-
schäftspraxis anwendet, 

2. entgegen Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 3 erster Halb-
satz eine dort genannte Verkehrsmanagementmaßnahme 
anwendet, 

3. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 nicht 
sicherstellt, dass ein dort genannter Vertrag die dort ge-
nannten Angaben enthält, 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 5 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 Satz 2 zuwiderhandelt, 

5. entgegen Artikel 5 Absatz 2 eine dort genannte Infor-
mation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

6. entgegen Artikel 5a Absatz 2 Satz 2 einen Verbraucher 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig unterrichtet oder 

7. entgegen Artikel 5a Absatz 5 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 3, als Anbieter regulierter intra-EU-Kom-
munikation eine dort genannte Obergrenze nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig festlegt. 

(5) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter regulierter intra-
EU-Kommunikation nach Artikel 2 Absatz 2 Nummer 3 der 
Verordnung (EU) 2015/2120 vorsätzlich oder fahrlässig 

1. gegenüber einem Verbraucher einen Endkundenpreis 
berechnet, der den in Artikel 5a Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2015/2120 genannten Endkundenpreis über-
schreitet, 

2. nicht sicherstellt, dass ein in Artikel 5a Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2015/2120 genannter Tarifwechsel 
durchgeführt wird, oder 

3. nicht sicherstellt, dass ein Verbraucher gemäß Arti-
kel 5a Absatz 4 der Verordnung (EU) 2015/2120 aus ei-
nem oder in einen dort genannten Tarif kostenfrei wech-
seln kann. 

(6) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 
2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 

Februar 2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Ge-
oblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund 
der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Nie-
derlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 
2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 60I vom 
2.3.2018, S. 1) verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 3 Absatz 1 einen Zugang zur Online-
Benutzeroberfläche sperrt oder beschränkt, 

2. entgegen Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1 einen Kun-
den zu einer dort genannten Version der Online-Benut-
zeroberfläche weiterleitet, 

3. entgegen Artikel 4 Absatz 1 unterschiedliche Allge-
meine Geschäftsbedingungen anwendet oder 

4. entgegen Artikel 5 Absatz 1 unterschiedliche Bedin-
gungen für einen Zahlungsvorgang anwendet. 

(7) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden 

1. in den Fällen des 

a) Absatzes 2 Nummer 19, 

b) Absatzes 3 Nummer 3 und 4 und des Absatzes 5 
Nummer 1 und 

c) Absatzes 4 Nummer 1, 2 und 4 

mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro, 

2. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 Buchstabe a, 
Nummer 4 Buchstabe a, Nummer 17, 42, 43, 47, 54 und 
57 bis 59 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, 

3. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 10, 37 bis 38, 46, 
49, 50, 53 und 60 und des Absatzes 6 mit einer Geldbuße 
von bis zu dreihunderttausend Euro, 

4. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 Buchstabe c, 
Nummer 6 bis 8, 14 bis 16, 20 bis 36, 40, 61, 63 bis 66 
und 68, des Absatzes 3 Nummer 1, 2 und 8, des Absatzes 
4 Nummer 3 und 6 und des Absatzes 5 Nummer 2 und 3 
mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro, 

5. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 11, 18 und 56 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und 

6. in den übrigen Fällen der Absätze 1 bis 4 mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro. 

(8) 1Bei einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit 
einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr als 

1. 50 Millionen Euro kann abweichend von Absatz 7 Num-
mer 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 19 
in Verbindung mit § 30 Absatz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 2 Prozent, 

2. 100 Millionen Euro kann abweichend von Absatz 7 
Nummer 1 Buchstabe c in Verbindung mit § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 4 Nummer 1, 
2 oder 4, jeweils in Verbindung mit § 30 Absatz 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, mit einer Geld-
buße bis zu 1 Prozent 

des durchschnittlichen Jahresumsatzes geahndet werden, der 
von der juristischen Person oder Personenvereinigung weltweit 
in den letzten drei Geschäftsjahren erzielt wurde, die der Behör-
denentscheidung vorausgehen. 2In den durchschnittlichen Jah-
resumsatz nach Satz 1 sind die durchschnittlichen Jahresum-
sätze aller Unternehmen einzubeziehen, die mit der juristischen 
Person oder Personenvereinigung nach § 3 Nummer 69 ver-
bunden oder zusammengeschlossen sind. 3Der durchschnittli-
che Jahresumsatz kann geschätzt werden. 

(9) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesnetz-
agentur. 

(10) 1Die Bundesnetzagentur ist zuständige Vollstreckungsbe-
hörde für das Verfahren wegen der Festsetzung einer Geld-
buße. 2Die Vollstreckung der im gerichtlichen Ordnungswid-
rigkeitenverfahren verhängten Geldbuße und des Geldbetrages, 
dessen Einziehung nach § 29a des Gesetzes über Ordnungswid
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rigkeiten angeordnet wurde, erfolgt durch die Bundesnetzagen-
tur als Vollstreckungsbehörde aufgrund einer von dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erteilenden, 
mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit versehenen be-
glaubigten Abschrift der Urteilsformel entsprechend den Vor-
schriften über die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden. 3Die 
Geldbußen und die Geldbeträge, deren Einziehung 
nach § 29a des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten angeord-
net wurde, fließen der Bundeskasse zu, die auch die der Staats-
kasse auferlegten Kosten trägt. 

Teil 14 Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten 

§ 229 Geltungsbereich 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nach Maßgabe des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. De-
zember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1798, 1799) auch im Bereich 
des Küstenmeers sowie im Bereich der deutschen ausschließli-
chen Wirtschaftszone. 

§ 230 Übergangsvorschriften 
(1) 1Bestehende Frequenz- und Nummernzuteilungen sowie 
Wegerechte, die im Rahmen des § 8 des Telekommunikations-
gesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) erteilt wurden, 
bleiben wirksam. 2Das Gleiche gilt auch für vorher erworbene 
Rechte, die eine Frequenznutzung gewähren. 

(2) Rechte und Verpflichtungen, die aufgrund des Telekommu-
nikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 oder vom 22. Juni 2004 
(BGBl. I S. 1190) erlassen worden sind, gelten als Rechte und 
Verpflichtungen nach diesem Gesetz im Sinne 
der §§ 202 und 212. 

(3) Festlegungen, die über Marktdefinitionen und -analysen 
nach §§ 10 und 11 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. 
Juni 2004 (BGBl. I S. 1190) getroffen worden sind, gelten als 
Festlegungen nach §§ 10 und 11 dieses Gesetzes. 

(4) § 71 Absatz 2 ist bis zum 30. Juni 2024 nicht anzuwenden, 
wenn der Telekommunikationsdienst im Rahmen des Miet- und 
Pachtverhältnisses erbracht wird und die Gegenleistung aus-
schließlich als Betriebskosten abgerechnet wird. 

(5) 1Jede Partei kann einen vor dem 1. Dezember 2021 ge-
schlossenen Bezugsvertrag über die Belieferung von Gebäuden 
oder in den Gebäuden befindlichen Wohneinheiten mit Tele-
kommunikationsdiensten wegen der Beschränkung der Umla-
gefähigkeit nach § 2 Satz 1 Nummer 15 Buchstabe a und b der 
Betriebskostenverordnung frühestens mit Wirkung ab dem 1. 
Juli 2024 ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, so-
weit die Parteien für diesen Fall nichts anderes vereinbart ha-
ben. 2Die Kündigung berechtigt den anderen Teil nicht zum 
Schadensersatz. 

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Preisfestlegung für Premium-
Dienste, Auskunftsdienste oder Massenverkehrsdienste 
nach § 123 Absatz 7 gilt § 109 mit der Maßgabe, dass der für 
die Inanspruchnahme dieser Dienste zu zahlende Preis für An-
rufe aus den Festnetzen mit dem Hinweis auf die Möglichkeit 

abweichender Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen an-
zugeben ist, soweit für Anrufe aus den Mobilfunknetzen Preise 
gelten, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen ab-
weichen. 

(7) Bis zum Inkrafttreten einer Preisfestlegung für Massenver-
kehrsdienste nach § 123 Absatz 7 gilt § 110 Absatz 3 mit der 
Maßgabe, dass der Diensteanbieter dem Endnutzer den für die 
Inanspruchnahme des Dienstes zu zahlenden Preis für Anrufe 
aus den Festnetzen mit dem Hinweis auf die Möglichkeit ab-
weichender Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen unmit-
telbar im Anschluss an die Inanspruchnahme des Dienstes an-
zusagen hat; dies gilt auch, wenn der Preis 1 Euro pro Minute 
oder Inanspruchnahme übersteigt. 

(8) Die Vorgaben des § 120 Absatz 3 und 4 sind spätestens ab 
dem 1. Dezember 2022 zu erfüllen. 

(9) Die Bundesnetzagentur kann abweichend von § 172 Ab-
satz 2 Satz 4 und 5 festlegen, dass für eine von ihr zu bestim-
mende Übergangszeit von nicht mehr als zwölf Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf das Erfordernis eines vorheri-
gen Konformitätsnachweises verzichtet werden kann. 

(10) 1Die von der Bundesnetzagentur vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 des Post- und Telekommu-
nikationssicherstellungsgesetzes vom 24. März 2011 (BGBl. I 
S. 506, 941), das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3229) geändert worden ist, 
getroffenen Festlegungen bleiben wirksam, bis sie durch neue 
Festlegungen nach § 186 Absatz 2 Satz 2 ersetzt werden. 2Be-
scheinigungen, die nach § 6 Absatz 2 Satz 2 des Post- und Te-
lekommunikationssicherstellungsgesetzes ausgestellt wurden, 
gelten bis zum Ablauf der zehnjährigen oder vermerkten kürze-
ren Geltungsdauer fort. 

(11) Die bei der Bundesnetzagentur zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes gemäß § 77a Absatz 2 in Verbindung 
mit Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. 
Juli 1996 oder vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190) vorliegen-
den Informationen dürfen von der zentralen Informationsstelle 
des Bundes nach Maßgabe der Einsichtnahmebedingungen ge-
mäß § 77a Absatz 3 Satz 4, § 77b Absatz 6 Satz 3 und 
§ 77h Absatz 6 Satz 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 
22. Juni 2004 auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes weiter-
verwendet werden, bis eine Neuverpflichtung gemäß § 79 Ab-
satz 2 herbeigeführt wurde. 

(12) Die Vorgaben nach § 165 Absatz 3 und § 171 sind spätes-
tens ab dem 1. Dezember 2022 zu erfüllen. 

(13) Die Zulässigkeit des Rechtsmittels gegen eine gerichtliche 
Entscheidung richtet sich nach den bisher geltenden Vorschrif-
ten, wenn die gerichtliche Entscheidung vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes verkündet oder von Amts wegen anstelle einer 
Verkündung zugestellt worden ist. 

(14) Auf vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte An-
träge nach § 99 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung sind 
die bisherigen Vorschriften anwendbar. 

(15) Die §§ 6, 7 Absatz 2 und § 8 in der ab dem 1. Dezember 
2021 geltenden Fassung sind erstmals auf Jahresfinanzberichte 
sowie Tätigkeitsabschlüsse für das nach dem 31. Dezember 
2020 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. 
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Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) 1Dieses Gesetz gilt für alle elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikati-
onsdienste nach § 3 Nr. 61 des Telekommunikationsgesetzes, 
telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 63 des Tele-
kommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach § 2 des Rund-
funkstaatsvertrages sind (Telemedien). 2Dieses Gesetz gilt für 
alle Anbieter einschließlich der öffentlichen Stellen unabhängig 
davon, ob für die Nutzung ein Entgelt erhoben wird 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Bereich der Besteuerung. 

(3) Das Telekommunikationsgesetz und die Pressegesetze blei-
ben unberührt. 

(4) Die an die Inhalte von Telemedien zu richtenden besonderen 
Anforderungen ergeben sich aus dem Staatsvertrag für Rund-
funk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag). 

(5) Dieses Gesetz trifft weder Regelungen im Bereich des inter-
nationalen Privatrechts noch regelt es die Zuständigkeit der Ge-
richte. 

(6) Die besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes für audiovi-
suelle Mediendienste gelten nicht für Dienste, die 

1.  ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt 
sind und 

2.  weder unmittelbar noch mittelbar von der Allgemeinheit 
mit handelsüblichen Verbraucherendgeräten in einem 
Mitgliedstaat empfangen werden. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
1Im Sinne dieses Gesetzes 

1. ist Diensteanbieter jede natürliche oder juristische Per-
son, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung be-
reithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt, 

2. ist niedergelassener Diensteanbieter jeder Anbieter, der 
mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit 
Telemedien geschäftsmäßig anbietet oder erbringt; der 
Standort der technischen Einrichtung allein begründet 
keine Niederlassung des Anbieters, 

2a. ist drahtloses lokales Netzwerk ein Drahtloszugangssys-
tem mit geringer Leistung und geringer Reichweite so-
wie mit geringem Störungsrisiko für weitere, von ande-
ren Nutzern in unmittelbarer Nähe installierte Systeme 
dieser Art, welches nicht exklusive Grundfrequenzen 
nutzt, 

3. ist Nutzer jede natürliche oder juristische Person, die Te-
lemedien nutzt, insbesondere um Informationen zu er-
langen oder zugänglich zu machen, 

4. sind Verteildienste Telemedien, die im Wege einer 
Übertragung von Daten ohne individuelle Anforderung 
gleichzeitig für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern 
erbracht werden, 

 

 

 

5. ist kommerzielle Kommunikation jede Form der Kom-
munikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren För-
derung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder 
des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer sons-
tigen Organisation oder einer natürlichen Person dient, 
die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder Handwerk 
oder einen freien Beruf ausübt; die Übermittlung der fol-
genden Angaben stellt als solche keine Form der kom-
merziellen Kommunikation dar: 

a) Angaben, die unmittelbaren Zugang zur Tätigkeit 
des Unternehmens oder der Organisation oder Per-
son ermöglichen, wie insbesondere ein Domain-
Name oder eine Adresse der elektronischen Post, 

b) Angaben in Bezug auf Waren und Dienstleistungen 
oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, ei-
ner Organisation oder Person, die unabhängig und 
insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung ge-
macht werden; dies umfasst auch solche unabhängig 
und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung o-
der sonstige Vorteile von natürlichen Personen ge-
machten Angaben, die eine unmittelbare Verbin-
dung zu einem Nutzerkonto von weiteren natürli-
chen Personen bei Diensteanbietern ermöglichen, 

6. sind audiovisuelle Mediendienste 

 a) audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und 

 b) die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, 

7. ist audiovisueller Mediendiensteanbieter ein Anbieter 
von audiovisuellen Mediendiensten, 

8. sind audiovisuelle Mediendienste auf Abruf nichtlineare 
audiovisuelle Mediendienste, bei denen der Hauptzweck 
des Dienstes oder eines trennbaren Teils des Dienstes 
darin besteht, unter der redaktionellen Verantwortung 
eines audiovisuellen Mediendiensteanbieters der Allge-
meinheit Sendungen zur Information, Unterhaltung oder 
Bildung zum individuellen Abruf zu einem vom Nutzer 
gewählten Zeitpunkt bereitzustellen, 

9. ist audiovisuelle kommerzielle Kommunikation jede 
Form der Kommunikation mit Bildern mit oder ohne 
Ton, die einer Sendung oder einem nutzergenerierten 
Video gegen Entgelt oder gegen eine ähnliche Gegen-
leistung oder als Eigenwerbung beigefügt oder darin ent-
halten ist, wenn die Kommunikation der unmittelbaren 
oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren 
und Dienstleistungen oder der Förderung des Erschei-
nungsbilds natürlicher oder juristischer Personen, die ei-
ner wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dient, ein-
schließlich Sponsoring und Produktplatzierung, 

10. sind Videosharingplattform-Dienste 

a) Telemedien, bei denen der Hauptzweck oder eine 
wesentliche Funktion darin besteht, Sendungen oder 
nutzergenerierte Videos, für die der Diensteanbieter  
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 keine redaktionelle Verantwortung trägt, der Allge-
meinheit bereitzustellen, wobei der Diensteanbieter 
die Organisation der Sendungen und der nutzergene-
rierten Videos, auch mit automatischen Mitteln, be-
stimmt,  

b) trennbare Teile von Telemedien, wenn für den trenn-
baren Teil der in Buchstabe a genannte Hauptzweck 
vorliegt, 

11. ist Videosharingplattform-Anbieter ein Diensteanbieter, 
der Videosharingplattform-Dienste betreibt, 

12. ist redaktionelle Verantwortung die Ausübung einer 
wirksamen Kontrolle hinsichtlich der Zusammenstel-
lung der Sendungen und ihrer Bereitstellung mittels ei-
nes Katalogs, 

13. ist Sendung eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder 
ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge Einzelbe-
standteil eines von einem Diensteanbieter erstellten Sen-
deplans oder Katalogs ist, 

14. ist nutzergeneriertes Video eine von einem Nutzer er-
stellte Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne 
Ton, die unabhängig von ihrer Länge einen Einzelbe-
standteil darstellt und die von diesem oder einem ande-
ren Nutzer auf einen Videosharingplattform-Dienst 
hochgeladen wird, 

15. ist Mitgliedstaat jeder Mitgliedstaat der Europäischen 
Union und jeder andere Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, für den die 
Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung be-
stimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Me-
diendienste (Richtlinie über audiovisuelle Medien-
dienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1; L 263 vom 
6.10.2010, S. 15), die durch die Richtlinie (EU) 
2018/1808 (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69) geändert 
worden ist, gilt, 

16. ist Drittstaat jeder Staat, der nicht Mitgliedstaat ist, 

17. ist Mutterunternehmen ein Unternehmen, das ein oder 
mehrere Tochterunternehmen kontrolliert, 

18. ist Tochterunternehmen ein Unternehmen, das unmittel-
bar oder mittelbar von einem Mutterunternehmen kon-
trolliert wird, 

19. ist Gruppe die Gesamtheit von Mutterunternehmen, al-
len seinen Tochterunternehmen und allen anderen mit 
dem Mutterunternehmen und seinen Tochterunterneh-
men wirtschaftlich und rechtlich verbundenen Unterneh-
men. 

2Einer juristischen Person steht eine Personengesellschaft 
gleich, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwer-
ben und Verbindlichkeiten einzugehen.. 

§ 2a Europäisches Sitzland 
(1) Sitzland des Diensteanbieters im Sinne dieses Gesetzes ist 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Diensteanbieter 
niedergelassen ist. 

(2)1Abweichend von Absatz 1 gilt bei audiovisuellen Medien-
diensten ein Mitgliedstaat als Sitzland des Diensteanbieters, in 
dem die Hauptverwaltung des Diensteanbieters liegt und die re-
daktionellen Entscheidungen über den audiovisuellen Medien-
dienst getroffen werden. 2Werden die redaktionellen Entschei-
dungen über den audiovisuellen Mediendienst in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem Sitz der Hauptverwaltung getroffen, so 
gilt als Sitzland des Diensteanbieters 

1. derjenige dieser beiden Mitgliedstaaten, in dem ein er-
heblicher Teil des Personals des Diensteanbieters, das 
mit der Durchführung der programmbezogenen Tätig-
keiten des audiovisuellen Mediendienstes betraut ist, tä-
tig ist, 

2. der Mitgliedstaat, in dem die Hauptverwaltung des 
Diensteanbieters liegt, wenn ein erheblicher Teil des 
Personals des audiovisuellen Mediendiensteanbieters, 
das mit der Ausübung der sendungsbezogenen Tätigkei-
ten betraut ist, in jedem dieser Mitgliedstaaten tätig ist 
oder 

3. der Mitgliedstaat, in dem der Diensteanbieter zuerst mit 
seiner Tätigkeit nach Maßgabe des Rechts dieses Mit-
gliedstaats begonnen hat, sofern eine dauerhafte und tat-
sächliche Verbindung mit der Wirtschaft dieses Mit-
gliedstaats fortbesteht, wenn ein erheblicher Teil des 
Personals des audiovisuellen Mediendiensteanbieters, 
das mit der Ausübung der sendungsbezogenen Tätigkei-
ten betraut ist, in keinem dieser Mitgliedstaaten tätig ist.  

3Werden die redaktionellen Entscheidungen über den audiovi-
suellen Mediendienst in einem Drittstaat getroffen, gilt der Mit-
gliedstaat als Sitzland, in dem die Hauptverwaltung des 
Diensteanbieters liegt. 4Liegt die Hauptverwaltung des Dienste-
anbieters in einem Drittstaat und werden die redaktionellen Ent-
scheidungen über den audiovisuellen Mediendienst in einem 
Mitgliedstaat getroffen, gilt der Mitgliedstaat als Sitzland, in 
dem ein erheblicher Teil des mit der Bereitstellung des audio-
visuellen Mediendienstes betrauten Personals tätig ist. 

 (3) 1Für audiovisuelle Mediendiensteanbieter, die nicht bereits 
aufgrund ihrer Niederlassung der Rechtshoheit eines Mitglied-
staats unterliegen, gilt ein Mitgliedstaat als Sitzland, wenn sie 

1. eine in diesem Mitgliedstaat gelegene Satelliten-Boden-
station für die Aufwärtsstrecke nutzen oder 

2. zwar keine in diesem Mitgliedstaat gelegene Satelliten-
Bodenstation für die Aufwärtsstrecke, aber eine diesem 
Mitgliedstaat zugewiesene Übertragungskapazität eines 
Satelliten nutzen.  

2Liegt keines dieser beiden Kriterien vor, gilt der Mitgliedstaat 
auch als Sitzland für einen audiovisuellen Diensteanbieter, in 
dem dieser gemäß den Artikeln 49 bis 55 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union niedergelassen ist. 

(4) Ist ein Videosharingplattform-Anbieter nicht im Hoheitsge-
biet eines Mitgliedstaats niedergelassen, so gilt derjenige Mit-
gliedstaat abweichend von Absatz 1 als Sitzland, in dessen Ho-
heitsgebiet 

1. ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen 
des Videosharingplattform-Anbieters oder 

2. ein anderes Unternehmen einer Gruppe, von welcher der 
Videosharingplattform-Anbieter ein Teil ist, 

 niedergelassen ist. 

 (5) Sind in den Fällen des Absatzes 4 das Mutterunternehmen, 
das Tochterunternehmen oder die anderen Unternehmen der 
Gruppe jeweils in verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelas-
sen, so gilt der Videosharingplattform-Anbieter als in dem Mit-
gliedstaat niedergelassen, 

1. in dem sein Mutterunternehmen niedergelassen ist oder 

2. mangels einer solchen Niederlassung in dem sein Toch-
terunternehmen niedergelassen ist, oder 

3. mangels einer solchen Niederlassung in dem das oder 
die anderen Unternehmen der Gruppe niedergelassen ist 
oder sind. 

(6) Gibt es mehrere Tochterunternehmen und ist jedes dieser 
Tochterunternehmen in einem anderen Mitgliedstaat niederge-
lassen, so gilt der Videosharingplattform-Anbieter als in dem 
Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines der Tochterunter-
nehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern eine 
dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft die-
ses Mitgliedstaats besteht. 

(7) Gibt es mehrere andere Unternehmen, die Teil der Gruppe 
sind und von denen jedes in einem anderen Mitgliedstaat nie-
dergelassen ist, so gilt der Videosharingplattform-Anbieter als 
in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines dieser Unter-
nehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern eine 
dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft die-
ses Mitgliedstaats besteht. 

(8)Treten zwischen der zuständigen Behörde und einer Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats Meinungsverschiedenheiten dar-
über auf, welcher Mitgliedstaat Sitzland des Diensteanbieters 
nach den Absätzen 2 bis 7 ist oder als solcher gilt, so bringt die 
zuständige Behörde dies der Europäischen Kommission unver-
züglich zur Kenntnis.  
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§ 2b Listen der audiovisuellen 
Mediendiensteanbieter und 
Videosharingplattform-Anbieter 
(1)1Die zuständige Behörde erstellt jeweils eine Liste der audi-
ovisuellen Mediendiensteanbieter und der Videosharingplatt-
form-Anbieter, deren Sitzland Deutschland ist oder für die 
Deutschland als Sitzland gilt. 2In der Liste sind zu jedem audi-
ovisuellen Mediendiensteanbieter und Videosharingplattform-
Anbieter die maßgeblichen Kriterien nach § 2a Absatz 2 bis 7 
anzugeben. 

(2) Die zuständige Behörde übermittelt die Listen der audiovi-
suellen Mediendiensteanbieter und Videosharingplattform-An-
bieter und alle Aktualisierungen dieser Listen der für Kultur und 
Medien zuständigen obersten Bundesbehörde. 

(3) Die für Kultur und Medien zuständige oberste Bundesbe-
hörde leitet die ihr übermittelten Listen der audiovisuellen Me-
diendiensteanbieter und Videosharingplattform-Anbieter und 
alle Aktualisierungen dieser Listen an die Europäische Kom-
mission weiter 

§ 2c Auskunftsverlangen der zuständigen 
Behörde 
(1) Audiovisuelle Mediendiensteanbieter und Videosharing-
plattform-Anbieter sind verpflichtet, der zuständigen Behörde 
auf Verlangen Auskünfte über die in § 2a Absatz 2 bis 7 ge-
nannten Kriterien zu erteilen, soweit dies für die Erfüllung der 
Aufgaben nach § 2b Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 erforderlich 
ist. 

(2) 1Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der 
in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen ei-
ner Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. 2Er ist 
über sein Recht zur Auskunftsverweigerung zu belehren. 3Die 
Tatsache, auf die der Auskunftspflichtige die Verweigerung der 
Auskunft nach Satz 1 stützt, ist auf Verlangen glaubhaft zu ma-
chen. 4Es genügt die eidliche Versicherung des Auskunfts-
pflichtigen. 

§ 3 Herkunftslandprinzip 
(1) In Deutschland nach § 2a niedergelassene Diensteanbieter 
und ihre Telemedien unterliegen den Anforderungen des deut-
schen Rechts auch dann, wenn die Telemedien innerhalb des 
Geltungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnen-
markt (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) 
(ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1) und der Richtlinie 
2010/13/EU in einem anderen Mitgliedstaat geschäftsmäßig an-
geboten oder verbreitet werden. 

(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Telemedien, die inner-
halb des Geltungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG und der 
Richtlinie 2010/13/EU in Deutschland von Diensteanbietern, 
die in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sind, ge-
schäftsmäßig angeboten oder verbreitet werden, wird vorbe-
haltlich der Absätze 5 und 6 nicht eingeschränkt. 

(3) Von den Absätzen 1 und 2 bleiben unberührt 

1. die Freiheit der Rechtswahl, 

2. die Vorschriften für vertragliche Schuldverhältnisse in 
Bezug auf Verbraucherverträge, 

3. gesetzliche Vorschriften über die Form des Erwerbs von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie 
der Begründung, Übertragung, Änderung oder Aufhe-
bung von dinglichen Rechten an Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten, 

4. das für den Schutz personenbezogener Daten geltende 
Recht. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 

1. die Tätigkeit von Notaren sowie von Angehörigen ande-
rer Berufe, soweit diese ebenfalls hoheitlich tätig sind, 

2. die Vertretung von Mandanten und die Wahrnehmung 
ihrer Interessen vor Gericht, 

3. die Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller 
Kommunikationen durch elektronische Post, 

4. Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellenden 
Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotterien und 
Wetten, 

5. die Anforderungen an Verteildienste, 

6. das Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im 
Sinne der Richtlinie 87/54/EWG des Rates vom 16. De-
zember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien 
von Halbleitererzeugnissen (ABl. EG Nr. L 24 S. 36) 
und der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. März 1996 über den recht-
lichen Schutz von Datenbanken (ABl. EG Nr. L 77 S. 
20) sowie für gewerbliche Schutzrechte, 

7. die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, die 
gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 2000/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Sep-
tember 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beauf-
sichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten (ABl. EG 
Nr. L 275 S. 39) von der Anwendung einiger oder aller 
Vorschriften dieser Richtlinie und von der Anwendung 
der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (ABl. 
EG Nr. L 126 S. 1) freigestellt sind, 

8. Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die dem Kar-
tellrecht unterliegen, 

9. Bereiche, die erfasst sind von den §§ 39, 57 bis 59, 61 
bis 65, 146, 241 bis 243b, 305 und 306 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 
434), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. 
März 2020 (BGBl. I S. 529) geändert worden ist, und 
von der Versicherungsberichterstattungs-Verordnung 
vom 19. Juli 2017 (BGBl. I S. 2858), die durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) 
geändert worden ist, für die Regelungen über das auf 
Versicherungsverträge anwendbare Recht sowie für 
Pflichtversicherungen. 

 (5) 1Das Angebot und die Verbreitung von Telemedien, bei de-
nen es sich nicht um audiovisuelle Mediendienste handelt, 
durch einen Diensteanbieter, der in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen ist, unterliegen den Einschränkungen des deut-
schen Rechts, soweit 

1. dies dem Schutz folgender Schutzziele vor Beeinträchti-
gungen oder ernsthaften und schwerwiegenden Gefah-
ren dient: 

a) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbeson-
dere 

 aa) im Hinblick auf die Verhütung, Ermitt-
lung, Aufklärung, Verfolgung und Voll-
streckung 

                aaa) von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten, einschließlich 
des Jugendschutzes und der 
Bekämpfung der Verun-
glimpfung aus Gründen der 
Rasse, des Geschlechts, des 
Glaubens oder der Nationali-
tät, 

                bbb) von Verletzungen der Men-
schenwürde einzelner Perso-
nen oder 

 bb) im Hinblick auf die Wahrung nationaler 
Sicherheits- und Verteidigungsinteres-
sen, 

b) der öffentlichen Gesundheit oder 

c) der Interessen der Verbraucher und der Interessen 
der Anleger und 

2. die Maßnahmen, die auf der Grundlage des deutschen 
Rechts in Betracht kommen, in einem angemessenen 
Verhältnis zu diesen Schutzzielen stehen. 

2Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 2 sind nur zulässig, wenn 
die gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5 der 
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Richtlinie 2000/31/EG erforderlichen Verfahren eingehalten 
werden; davon unberührt bleiben gerichtliche Verfahren ein-
schließlich etwaiger Vorverfahren und die Verfolgung von 
Straftaten einschließlich der Strafvollstreckung und von Ord-
nungswidrigkeiten. 

(6) 1Der freie Empfang und die Weiterverbreitung von audiovi-
suellen Mediendiensten aus anderen Mitgliedstaaten darf ab-
weichend von Absatz 2 vorübergehend beeinträchtigt werden, 
wenn diese audiovisuellen Mediendienste 

1. in offensichtlicher, ernster und schwerwiegender Weise 
Folgendes enthalten: 

a) eine Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen eine 
Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer 
Gruppe von Personen aus einem der in Artikel 21 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1) genannten 
Gründe, 

b) eine öffentliche Aufforderung zur Begehung einer 
terroristischen Straftat gemäß Artikel 5 der Richtli-
nie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismus-
bekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbe-
schlusses 2002/475/Jl des Rates und zur Änderung 
des Beschlusses 2005/671/Jl des Rates (ABl. L 88 
vom 31.3.2017, S. 6), 

c) einen Verstoß gegen die Vorgaben zum Schutz von 
Minderjährigen nach Artikel 6a Absatz 1 der Richt-
linie 2010/13/EU oder 

2. eine Beeinträchtigung oder eine ernsthafte und schwer-
wiegende Gefahr der Beeinträchtigung darstellen für 

a) die öffentliche Gesundheit, 

b) die öffentliche Sicherheit oder 

c) die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidi-
gungsinteressen. 

2Maßnahmen nach Satz 1 sind nur zulässig, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 3 Absatz 2 bis 5 der Richtlinie 
2010/13/EU erfüllt sind. 

Abschnitt 2 Zulassungsfreiheit und Infor-
mationspflichten 

§ 4 Zulassungsfreiheit 
Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und an-
meldefrei. 

§ 5 Allgemeine Informationspflichten 
(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel ge-
gen Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen 
leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar 
zu halten: 

1.  den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusätzlich die Rechts-
form, den Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben 
über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das 
Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn nicht alle in 
Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Ge-
samtbetrag der ausstehenden Einlagen, 

2.  Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktauf-
nahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen er-
möglichen, einschließlich der Adresse der elektroni-
schen Post, 

3.  soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten 
oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung be-
darf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde, 

4.  das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsre-
gister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetra-
gen sind, und die entsprechende Registernummer, 

5.  soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs im Sinne 
von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG des 
Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Re-
gelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die  

 eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Artikel 
1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 
18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur 
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Er-
gänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 
S. 25, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 
(ABl. EG Nr. L 184 S. 31), angeboten oder erbracht 
wird, Angaben über 

a)  die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehö-
ren, 

b)  die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in 
dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist, 

c)  die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen 
und dazu, wie diese zugänglich sind, 

6.  in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikations-
nummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine 
Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c der Ab-
gabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer, 

7.  bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
die sich in Abwicklung oder Liquidation befinden, die 
Angabe hierüber, 

8. bei audiovisuellen Mediendiensteanbietern die Angabe 

a) des Mitgliedstaats, der für sie Sitzland ist oder als 
Sitzland gilt sowie 

b) der zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehör-
den. 

(2) Weitergehende Informationspflichten nach anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt. 

§ 6 Besondere Informationspflichten bei 
kommerziellen Kommunikationen 
(1) Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommunikatio-
nen, die Telemedien oder Bestandteile von Telemedien sind, 
mindestens die folgenden Voraussetzungen zu beachten: 

1. Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche 
zu erkennen sein. 

2. Die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag 
kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muss klar 
identifizierbar sein. 

3. Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, 
Zugaben und Geschenke müssen klar als solche erkenn-
bar sein, und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme 
müssen leicht zugänglich sein sowie klar und unzwei-
deutig angegeben werden. 

4. Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharak-
ter müssen klar als solche erkennbar und die Teilnahme-
bedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und un-
zweideutig angegeben werden. 

(2) 1Werden kommerzielle Kommunikationen per elektroni-
scher Post versandt, darf in der Kopf- und Betreffzeile weder 
der Absender noch der kommerzielle Charakter der Nachricht 
verschleiert oder verheimlicht werden. 2Ein Verschleiern oder 
Verheimlichen liegt dann vor, wenn die Kopf- und Betreffzeile 
absichtlich so gestaltet sind, dass der Empfänger vor Einsicht-
nahme in den Inhalt der Kommunikation keine oder irrefüh-
rende Informationen über die tatsächliche Identität des Absen-
ders oder den kommerziellen Charakter der Nachricht erhält. 

(3) Videosharingplattform-Anbieter müssen eine Funktion be-
reitstellen, mit der Nutzer, die nutzergenerierte Videos hochla-
den, erklären können, ob diese Videos audiovisuelle kommer-
zielle Kommunikation enthalten. 

(4) Videosharingplattform-Anbieter sind verpflichtet, audiovi-
suelle kommerzielle Kommunikation, die Nutzer auf den Vi-
deosharingplattform-Dienst hochgeladen haben, als solche zu 
kennzeichnen, soweit sie nach Absatz 3 oder anderweitig 
Kenntnis von dieser erlangt haben. 

(5) Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb bleiben unberührt. 
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Abschnitt 3 Verantwortlichkeit 

§ 7 Allgemeine Grundsätze 
(1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur 
Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verant-
wortlich. 

(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind nicht ver-
pflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Infor-
mationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die 
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

(3) 1Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder 
zur Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allge-
meinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen 
Anordnungen bleiben auch im Falle der Nichtverantwortlich-
keit des Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 unberührt. 2Das 
Fernmeldegeheimnis nach § 3 des Telekommunikation-Tele-
medien-Datenschutz-Gesetzes ist zu wahren. 

(4) 1Wurde ein Telemediendienst von einem Nutzer in An-
spruch genommen, um das Recht am geistigen Eigentum eines 
anderen zu verletzen und besteht für den Inhaber dieses Rechts 
keine andere Möglichkeit, der Verletzung seines Rechts abzu-
helfen, so kann der Inhaber des Rechts von dem betroffenen 
Diensteanbieter nach § 8 Absatz 3 die Sperrung der Nutzung 
von Informationen verlangen, um die Wiederholung der 
Rechtsverletzung zu verhindern. 2Die Sperrung muss zumutbar 
und verhältnismäßig sein. 3Ein Anspruch gegen den Dienstean-
bieter auf Erstattung der vor- und außergerichtlichen Kosten für 
die Geltendmachung und Durchsetzung des Anspruchs nach 
Satz 1 besteht außer in den Fällen des § 8 Absatz 1 Satz 3 nicht. 

§ 8 Durchleitung von Informationen 
(1) 1Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in 
einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den 
Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie 

1. die Übermittlung nicht veranlasst, 

2.  den Adressaten der übermittelten Informationen nicht 
augewählt und 

3.  die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder 
verändert haben. 

2Sofern diese Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, können 
sie insbesondere nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung ei-
nes Nutzers auf Schadensersatz oder Beseitigung oder Unter-
lassung einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen wer-
den; dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die Geltendma-
chung und Durchsetzung dieser Ansprüche. 3 Die Sätze 1 und 
2 finden keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absicht-
lich mit einem Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um 
rechtswidrige Handlungen zu begehen. 

(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die 
Vermittlung des Zugangs zu ihnen umfasst auch die automati-
sche kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser Informationen, 
soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung im Kom-
munikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger 
gespeichert werden, als für die Übermittlung üblicherweise er-
forderlich ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Diensteanbieter nach 
Absatz 1, die Nutzern einen Internetzugang über ein drahtloses 
lokales Netzwerk zur Verfügung stellen. 

(4) 1Diensteanbieter nach § 8 Absatz 3 dürfen von einer Be-
hörde nicht verpflichtet werden, 

1. vor Gewährung des Zugangs 

a) die persönlichen Daten von Nutzern zu erheben und 
zu speichern (Registrierung) 

 oder 

b) die Eingabe eines Passworts zu verlangen 

 oder 

2.  das Anbieten des Dienstes dauerhaft einzustellen. 
2Davon unberührt bleibt, wenn ein Diensteanbieter auf freiwil-
liger Basis die Nutzer identifiziert, eine Passworteingabe ver-
langt oder andere freiwillige Maßnahmen ergreift. 

§ 9 Zwischenspeicherung zur beschleunigten 
Übermittlung von Informationen 
1Diensteanbieter sind für eine automatische, zeitlich begrenzte 
Zwischenspeicherung, die allein dem Zweck dient, die Über-
mittlung fremder Informationen an andere Nutzer auf deren An-
frage effizienter zu gestalten, nicht verantwortlich, sofern sie 

1.  die Informationen nicht verändern, 

2.  die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen 
beachten, 

3.  die Regeln für die Aktualisierung der Informationen, die 
in weithin anerkannten und verwendeten Industriestan-
dards festgelegt sind, beachten, 

4.  die erlaubte Anwendung von Technologien zur Samm-
lung von Daten über die Nutzung der Informationen, die 
in weithin anerkannten und verwendeten Industriestan-
dards festgelegt sind, nicht beeinträchtigen und 

5.  unverzüglich handeln, um im Sinne dieser Vorschrift ge-
speicherte Informationen zu entfernen oder den Zugang 
zu ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis davon erhalten 
haben, dass die Informationen am ursprünglichen Aus-
gangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt wurden 
oder der Zugang zu ihnen gesperrt wurde oder ein Ge-
richt oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder 
Sperrung angeordnet hat. 

2§ 8 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 10 Speicherung von Informationen 
1Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für ei-
nen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern 

1.  sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung o-
der der Information haben und ihnen im Falle von Scha-
densersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Um-
stände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Hand-
lung oder die Information offensichtlich wird, oder 

2.  sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Informa-
tion zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, so-
bald sie diese Kenntnis erlangt haben. 

2Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Dienste-
anbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird. 

Abschnitt 4 Melde- und Abhilfeverfahren 
der Videosharingplattform-Anbieter  

§ 10a Verfahren zur Meldung von 
Nutzerbeschwerden 
(1) Wenn eine Rechtsvorschrift des Bundes oder der Länder auf 
diese Vorschrift Bezug nimmt und soweit sich eine entspre-
chende Verpflichtung nicht bereits aus dem Netzwerkdurchset-
zungsgesetz vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352), das zu-
letzt durch Artikel 274 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung ergibt, sind Videosharingplattform-Anbieter verpflich-
tet, ein Verfahren vorzuhalten, mit dem die Nutzer Beschwer-
den (Nutzerbeschwerden) über rechtswidrige audiovisuelle In-
halte, die auf dem Videosharingplattform-Dienst des Videosha-
ringplattform-Anbieters bereitgestellt werden, elektronisch 
melden können. 

(2) Das Meldeverfahren muss 

1. bei der Wahrnehmung des Inhalts leicht erkennbar und 
bedienbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar 
sein, 

2. dem Beschwerdeführer die Möglichkeit geben, die Nut-
zerbeschwerde näher zu begründen und 

3. gewährleisten, dass der Videosharingplattform-Anbieter 
Nutzerbeschwerden unverzüglich zur Kenntnis nehmen 
und prüfen kann. 
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§ 10b Verfahren zur Abhilfe von 
Nutzerbeschwerden 
1Wenn eine Rechtsvorschrift des Bundes oder der Länder auf 
diese Vorschrift Bezug nimmt und soweit sich eine entspre-
chende Verpflichtung nicht bereits aus dem Netzwerkdurchset-
zungsgesetz ergibt, müssen Videosharingplattform-Anbieter 
ein wirksames und transparentes Verfahren nach Satz 2 zur Prü-
fung und Abhilfe der nach § 10a Absatz 1 gemeldeten Nutzer-
beschwerden vorhalten. 2Das Verfahren muss gewährleisten, 
dass der Videosharingplattform-Anbieter 

1. unverzüglich nach Eingang der Nutzerbeschwerde prüft, 
ob ein rechtswidriger Inhalt vorliegt, 

2. unverzüglich nach Eingang der Nutzerbeschwerde einen 
rechtswidrigen Inhalt entfernt oder den Zugang zu die-
sem Inhalt sperrt, 

3. im Falle der Entfernung eines rechtswidrigen Inhalts den 
Inhalt zu Beweiszwecken sichert und für die Dauer von 
zehn Wochen speichert, 

4. den Beschwerdeführer und den Nutzer, für den der be-
anstandete Inhalt gespeichert wurde, unverzüglich über 
seine Entscheidung informiert und diese begründet, 

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer, für den der be-
anstandete Inhalt gespeichert wurde, über die Möglich-
keit der Teilnahme an einem unparteiischen Schlich-
tungsverfahren informiert, 

6. dem Beschwerdeführer und dem Nutzer, für den der be-
anstandete Inhalt gespeichert wurde, die Gelegenheit 
gibt, unter Angabe von Gründen eine Überprüfung der 
ursprünglichen Entscheidung zu verlangen, wenn der 
Antrag auf Überprüfung (Gegenvorstellung) innerhalb 
von zwei Wochen nach Information über die Entschei-
dung gestellt wird, 

7. darauf hinweist, dass der Inhalt einer Stellungnahme des 
Nutzers, für den der beanstandete Inhalt gespeichert 
wurde, an den Beschwerdeführer sowie der Inhalt einer 
Stellungnahme des Beschwerdeführers an den Nutzer, 
für den der beanstandete Inhalt gespeichert wurde, wei-
tergegeben werden kann, 

8. im Falle einer Gegenvorstellung des Beschwerdeführers 
den Nutzer, für den der beanstandete Inhalt gespeichert 
wurde, und im Falle einer Gegenvorstellung des Nut-
zers, für den der beanstandete Inhalt gespeichert wurde, 
den Beschwerdeführer im Falle der Abhilfe über den In-
halt der Gegenvorstellung unverzüglich informiert und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer an-
gemessenen Frist gibt, 

9. seine ursprüngliche Entscheidung unverzüglich einer 
Überprüfung unterzieht, das Ergebnis dem Beschwerde-
führer und dem Nutzer, für den der beanstandete Inhalt 
gespeichert wurde, unverzüglich übermittelt und einzel-
fallbezogen begründet, 

10. sicherstellt, dass eine Offenlegung der Identität des Be-
schwerdeführers und des Nutzers, für den der beanstan-
dete Inhalt gespeichert wurde, nicht erfolgt und 

11. jede Beschwerde, das Ergebnis ihrer Prüfung, die zu ih-
rer Abhilfe getroffene Maßnahme sowie jede verlangte 
Überprüfung der Entscheidung und deren Ergebnis do-
kumentiert. 

§ 10c Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(1) Videosharingplattform-Anbieter sind verpflichtet, mit ihren 
Nutzern wirksam zu vereinbaren, dass diesen die Verbreitung 
unzulässiger audiovisueller kommerzieller Kommunikation 
verboten ist. 

(2) Unzulässige audiovisuelle kommerzielle Kommunikation 
im Sinne dieser Vorschrift ist audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation, die gegen folgende Vorschriften verstößt: 

1.  § 20 des Tabakerzeugnisgesetzes vom 4. April 2016 
(BGBl. I S. 569), das zuletzt durch Artikel 96 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, oder 

2.  § 10 des Heilmittelwerbegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3068), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. April 
2020 (BGBl. I S. 960) geändert worden ist. 

Abschnitt 5 Bußgeldvorschriften 

§ 11 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer absichtlich entgegen § 6 Abs. 
2 Satz 1 den Absender oder den kommerziellen Charakter der 
Nachricht verschleiert oder verheimlicht. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  entgegen § 2c Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

2.  entgegen § 5 Abs. 1 eine Information nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig verfügbar hält oder 

3.  entgegen § 10a Absatz 1 oder § 10b Satz 1 ein dort ge-
nanntes Verfahren nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig vorhält. 

4.-7.   aufgehoben 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
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Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich des Gesetzes 
(1) Dieses Gesetz regelt 

1. das Fernmeldegeheimnis, einschließlich des Abhörver-
botes und der Geheimhaltungspflicht der Betreiber von 
Funkanlagen, 

2. besondere Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten bei der Nutzung von Telekommunikationsdiens-
ten und Telemedien, 

3. die Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre im 
Hinblick auf die Mitteilung ankommender Verbindun-
gen, die Rufnummernunterdrückung und -anzeige und 
die automatische Anrufweiterschaltung, 

4. die Anforderungen an die Aufnahme in Endnutzerver-
zeichnisse und die Bereitstellung von Endnutzerdaten an 
Auskunftsdienste, Dienste zur Unterrichtung über einen 
individuellen Gesprächswunsch eines anderen Nutzers 
und Anbieter von Endnutzerverzeichnissen, 

5. die von Anbietern von Telemedien zu beachtenden tech-
nischen und organisatorischen Vorkehrungen, 

6. die Anforderungen an die Erteilung von Auskünften 
über Bestands- und Nutzungsdaten durch Anbieter von 
Telemedien, 

7. den Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen hin-
sichtlich der Anforderungen an die Speicherung von In-
formationen in Endeinrichtungen der Endnutzer und den 
Zugriff auf Informationen, die bereits in Endeinrichtun-
gen der Endnutzer gespeichert sind, und 

8. die Aufsichtsbehörden und die Aufsicht im Hinblick auf 
den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der 
Telekommunikation; bei Telemedien bleiben die Auf-
sicht durch die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
und § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes unberührt. 

(2) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegende Einzelangaben 
über Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren juristi-
schen Person oder Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben oder Verbindlichkeiten ein-
zugehen, stehen den personenbezogenen Daten gleich. 

(3) 1Diesem Gesetz unterliegen alle Unternehmen und Perso-
nen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine Niederlassung  

 

haben oder Dienstleistungen erbringen oder daran mitwirken o-
der Waren auf dem Markt bereitstellen. 2§ 3 des Telemedienge-
setzes bleibt unberührt. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Die Begriffsbestimmungen des Telekommunikationsgeset-
zes, des Telemediengesetzes und der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) gelten auch für dieses Gesetz, soweit in Absatz 2 
keine abweichende Begriffsbestimmung getroffen wird. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind 

1. „Anbieter von Telemedien“ jede natürliche oder juristi-
sche Person, die eigene oder fremde Telemedien er-
bringt, an der Erbringung mitwirkt oder den Zugang zur 
Nutzung von eigenen oder fremden Telemedien vermit-
telt, 

2. „Bestandsdaten“ im Sinne des Teils 3 dieses Gesetzes 
die personenbezogenen Daten, deren Verarbeitung zum 
Zweck der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder 
Änderung eines Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Anbieter von Telemedien und dem Nutzer über die Nut-
zung von Telemedien erforderlich ist, 

3. „Nutzungsdaten“ die personenbezogenen Daten eines 
Nutzers von Telemedien, deren Verarbeitung erforder-
lich ist, um die Inanspruchnahme von Telemedien zu er-
möglichen und abzurechnen; dazu gehören insbesondere 

a) Merkmale zur Identifikation des Nutzers, 

b) Angaben über Beginn und Ende sowie Umfang der 
jeweiligen Nutzung und 

c) Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genom-
menen Telemedien, 

4. „Nachricht“ jede Information, die zwischen einer endli-
chen Zahl von Beteiligten über einen Telekommunikati-
onsdienst ausgetauscht oder weitergeleitet wird; davon 
ausgenommen sind Informationen, die als Teil eines 
Rundfunkdienstes über ein öffentliches Telekommuni-
kationsnetz an die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, 
soweit die Informationen nicht mit dem identifizierbaren 
Nutzer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden  



§§ 3-7 TTDSG 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

TTDSG 

490 
 

 
 

 
 

 

 können, 

5. „Dienst mit Zusatznutzen“ jeder von einem Anbieter ei-
nes Telekommunikationsdienstes bereitgehaltene zu-
sätzliche Dienst, der die Verarbeitung von Verkehrsda-
ten oder anderen Standortdaten als Verkehrsdaten in ei-
nem Maße erfordert, das über das für die Übermittlung 
einer Nachricht oder für die Entgeltabrechnung des Te-
lekommunikationsdienstes erforderliche Maß hinaus-
geht, 

6. „Endeinrichtung“ jede direkt oder indirekt an die 
Schnittstelle eines öffentlichen Telekommunikations-
netzes angeschlossene Einrichtung zum Aussenden, 
Verarbeiten oder Empfangen von Nachrichten; sowohl 
bei direkten als auch bei indirekten Anschlüssen kann 
die Verbindung über Draht, optische Faser oder elektro-
magnetisch hergestellt werden; bei einem indirekten An-
schluss ist zwischen der Endeinrichtung und der Schnitt-
stelle des öffentlichen Netzes ein Gerät geschaltet. 

Teil 2 Datenschutz und Schutz der Pri-
vatsphäre in der Telekommunikation 

Kapitel 1 Vertraulichkeit der Kommunikation 

§ 3 Vertraulichkeit der Kommunikation – 
Fernmeldegeheimnis 
(1) 1Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Tele-
kommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die 
Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang 
beteiligt ist oder war. 2Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich 
auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversu-
che. 

(2) 1Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses sind verpflichtet 

1. Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunika-
tionsdiensten sowie natürliche und juristische Personen, 
die an der Erbringung solcher Dienste mitwirken, 

2. Anbieter von ganz oder teilweise geschäftsmäßig ange-
botenen Telekommunikationsdiensten sowie natürliche 
und juristische Personen, die an der Erbringung solcher 
Dienste mitwirken, 

3. Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und 

4. Betreiber von Telekommunikationsanlagen, mit denen 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbracht 
werden. 

2Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der 
Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist. 

(3) 1Den nach Absatz 2 Satz 1 Verpflichteten ist es untersagt, 
sich oder anderen über das für die Erbringung der Telekommu-
nikationsdienste oder für den Betrieb ihrer Telekommunikati-
onsnetze oder ihrer Telekommunikationsanlagen einschließlich 
des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hin-
aus Kenntnis vom Inhalt oder von den näheren Umständen der 
Telekommunikation zu verschaffen. 2Sie dürfen Kenntnisse 
über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur 
für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. 3Eine Verwen-
dung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die 
Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz o-
der eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich da-
bei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. 
4Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vor-
rang. 

(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines 
Wasser- oder Luftfahrzeugs, so besteht die Pflicht zur Wahrung 
des Fernmeldegeheimnisses nicht gegenüber der Person, die das 
Fahrzeug führt, und ihrer Stellvertretung. 

§ 4 Rechte des Erben des Endnutzers und 
anderer berechtigter Personen 
Das Fernmeldegeheimnis steht der Wahrnehmung von Rechten 
gegenüber dem Anbieter des Telekommunikationsdienstes 
nicht entgegen, wenn diese Rechte statt durch den betroffenen 

Endnutzer durch seinen Erben oder eine andere berechtigte Per-
son, die zur Wahrnehmung der Rechte des Endnutzers befugt 
ist, wahrgenommen werden. 

§ 5 Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der 
Betreiber von Funkanlagen 
(1) Mit einer Funkanlage (§ 1 Absatz 1 des Funkanlagengeset-
zes) dürfen nur solche Nachrichten abgehört oder in vergleich-
barer Weise zur Kenntnis genommen werden, die für den Be-
treiber der Funkanlage, für Funkamateure im Sinne des § 2 
Nummer 1 des Amateurfunkgesetzes, für die Allgemeinheit o-
der für einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind. 

(2) 1Der Inhalt anderer als in Absatz 1 genannter Nachrichten 
sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch wenn der Emp-
fang unbeabsichtigt geschieht, auch von Personen, für die eine 
Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach § 3 besteht, ande-
ren nicht mitgeteilt werden. 2§ 3 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(3) Das Abhören oder die in vergleichbarer Weise erfolgende 
Kenntnisnahme und die Weitergabe von Nachrichten aufgrund 
besonderer gesetzlicher Ermächtigung bleiben unberührt. 

§ 6 Nachrichtenübermittlung mit 
Zwischenspeicherung 
(1) Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 Verpflichtete 
dürfen bei Diensten, für deren Durchführung eine Zwischen-
speicherung erforderlich ist, Nachrichteninhalte, insbesondere 
Sprach-, Ton-, Text- und Grafikmitteilungen von Endnutzern, 
im Rahmen eines hierauf gerichteten Diensteangebots verarbei-
ten, wenn 

1. die Verarbeitung ausschließlich in Telekommunikati-
onsanlagen des zwischenspeichernden Anbieters erfolgt, 
es sei denn, die Nachrichteninhalte werden im Auftrag 
des Endnutzers oder durch Eingabe des Endnutzers in 
Telekommunikationsanlagen anderer Anbieter weiter-
geleitet; 

2. ausschließlich der Endnutzer 

a) durch seine Eingabe Inhalt, Umfang und Art der 
Verarbeitung bestimmt und 

b) bestimmt, wer Nachrichteninhalte eingeben und da-
rauf zugreifen darf, und 

3. der Verpflichtete 

a) dem Endnutzer mitteilen darf, dass der Empfänger 
auf die Nachricht zugegriffen hat, und 

b) Nachrichteninhalte nur entsprechend dem mit dem 
Endnutzer geschlossenen Vertrag löschen darf. 

(2) 1Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 Verpflichtete 
haben die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, um Fehlübermittlungen und das unbe-
fugte Offenbaren von Nachrichteninhalten innerhalb des Unter-
nehmens des Anbieters und an Dritte auszuschließen. 2Erforder-
lich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 
3Soweit es im Hinblick auf den angestrebten Schutzzweck er-
forderlich ist, sind die Maßnahmen dem jeweiligen Stand der 
Technik anzupassen. 

§ 7 Verlangen eines amtlichen Ausweises 
(1) 1Anbieter und mitwirkende Personen nach § 3 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1 und 2 können im Zusammenhang mit dem Begrün-
den und dem Ändern eines Vertragsverhältnisses mit einem 
Endnutzer über das Erbringen von Telekommunikationsdiens-
ten die Vorlage eines amtlichen Ausweises verlangen, wenn 
dies zur Überprüfung der Angaben des Endnutzers erforderlich 
ist. 2Die Pflicht nach § 172 des Telekommunikationsgesetzes 
bleibt unberührt. 

(2) Um dem Verlangen nach Vorlage eines amtlichen Auswei-
ses zu entsprechen, kann der Endnutzer den elektronischen 
Identitätsnachweis gemäß § 18 des Personalausweisgesetzes, 
gemäß § 12 des eID-Karte-Gesetzes oder gemäß § 78 Absatz 5 
des Aufenthaltsgesetzes nutzen. 

(3) 1Von dem Ausweis darf eine Kopie erstellt werden. 2Die Ko-
pie ist unverzüglich nach Feststellung der für den Vertragsab-
schluss erforderlichen Angaben des Endnutzers zu vernichten. 



§§ 8-10 TTDSG 
 
 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

TTDSG 

491 
 

 
 

 
 

 

3Andere als die für den Vertragsabschluss erforderlichen Daten 
dürfen dabei nicht verarbeitet werden. 

§ 8 Missbrauch von 
Telekommunikationsanlagen 
(1) Es ist verboten, Telekommunikationsanlagen zu besitzen, 
herzustellen, auf dem Markt bereitzustellen, einzuführen oder 
sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, die 
ihrer Form nach einen anderen Gegenstand vortäuschen oder 
die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind 
und aufgrund dieser Umstände oder aufgrund ihrer Funktions-
weise in besonderer Weise geeignet und dazu bestimmt sind, 
das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von die-
sem unbemerkt abzuhören oder das Bild eines anderen von die-
sem unbemerkt aufzunehmen. 

(2) Als zum unbemerkten Abhören oder Aufnehmen eines Bil-
des bestimmt gilt eine Telekommunikationsanlage insbeson-
dere, wenn ihre Abhör- oder Aufnahmefunktion beim bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des Gegenstandes für den Betroffe-
nen nicht eindeutig erkennbar ist. 

(3) Das Verbot, Telekommunikationsanlagen nach Absatz 1 zu 
besitzen, gilt nicht für denjenigen, der die tatsächliche Gewalt 
über eine solche Telekommunikationsanlage 

1. als Organ, als Mitglied eines Organs, als gesetzlicher 
Vertreter oder als vertretungsberechtigter Gesellschafter 
eines Berechtigten nach Absatz 5 erlangt, 

2. von einem anderen oder für einen anderen Berechtigten 
nach Absatz 5 erlangt, sofern und solange er die Wei-
sungen des anderen Berechtigten über die Ausübung der 
tatsächlichen Gewalt über die Telekommunikationsan-
lage aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zu 
befolgen hat oder die tatsächliche Gewalt aufgrund ge-
richtlichen oder behördlichen Auftrags ausübt, 

3. als Gerichtsvollzieher oder Vollzugsbeamter in einem 
Vollstreckungsverfahren erwirbt, 

4. von einem Berechtigten nach Absatz 5 vorübergehend 
zum Zweck der sicheren Verwahrung oder der nicht ge-
werbsmäßigen Beförderung zu einem Berechtigten er-
langt, 

5. lediglich zur gewerbsmäßigen Beförderung oder ge-
werbsmäßigen Lagerung erlangt, 

6. durch Fund erlangt, sofern er die Telekommunikations-
anlage unverzüglich abliefert an den Verlierer, den Ei-
gentümer, einen sonstigen Berechtigten nach Absatz 5 
oder die für die Entgegennahme der Fundanzeige zu-
ständige Stelle, 

7. von Todes wegen erwirbt, sofern er die Telekommuni-
kationsanlage unverzüglich einem Berechtigten nach 
Absatz 5 überlässt oder sie für dauernd unbrauchbar 
macht. 

(4) 1Das Verbot, Telekommunikationsanlagen nach Absatz 1 zu 
besitzen, gilt ferner nicht für eine Telekommunikationsanlage, 
die durch Entfernen eines wesentlichen Bauteils dauernd un-
brauchbar gemacht worden ist, sofern derjenige, der die tatsäch-
liche Gewalt über eine solche Telekommunikationsanlage er-
langt, den Erwerb unverzüglich der Bundesnetzagentur schrift-
lich anzeigt. 2Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten: 

1. Name, Vornamen und Anschrift des Erwerbers, 

2. die Art der Telekommunikationsanlage, deren Herstel-
ler- oder Warenzeichen und, wenn die Telekommunika-
tionsanlage eine Herstellungsnummer hat, auch diese, 

3. die glaubhafte Darlegung, dass der Erwerber die Tele-
kommunikationsanlage ausschließlich zu Sammlerzwe-
cken erworben hat. 

(5) 1Die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden 
lassen Ausnahmen von Absatz 1 zu, wenn es im öffentlichen 
Interesse, insbesondere aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 
oder zum Zweck der Lehre über oder der Forschung an entspre-
chenden Telekommunikationsanlagen erforderlich ist. 2Absatz 
1 gilt ferner nicht, soweit das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle die Ausfuhr der Telekommunikationsanlagen 
genehmigt hat, und nicht für technische Mittel von Behörden, 
die diese in den Grenzen ihrer gesetzlichen Befugnisse zur 

Durchführung von technischen Ermittlungsmaßnahmen einset-
zen. 

(6) Es ist verboten, öffentlich oder in Mitteilungen, die für einen 
größeren Personenkreis bestimmt sind, für Telekommunikati-
onsanlagen mit dem Hinweis zu werben, dass sie geeignet sind, 
das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von die-
sem unbemerkt abzuhören oder das Bild eines anderen von die-
sem unbemerkt aufzunehmen. 

Kapitel 2 Verkehrsdaten, Standortdaten 

§ 9 Verarbeitung von Verkehrsdaten 
(1) 1Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Verpflichtete dürfen folgende 
Verkehrsdaten nur verarbeiten, soweit dies zum Aufbau und zur 
Aufrechterhaltung der Telekommunikation, zur Entgeltabrech-
nung oder zum Aufbau weiterer Verbindungen erforderlich ist: 

1. die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse 
oder der Endeinrichtung, personenbezogene Berechti-
gungskennungen, bei Verwendung von Kundenkarten 
auch die Kartennummer, bei mobilen Anschlüssen auch 
die Standortdaten, 

2. den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung 
nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon 
abhängen, die übermittelten Datenmengen, 

3. den vom Nutzer in Anspruch genommenen Telekommu-
nikationsdienst, 

4. die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen, ihren 
Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit und, so-
weit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten Da-
tenmengen und 

5. sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Te-
lekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung notwen-
dige Verkehrsdaten. 

2Im Übrigen sind Verkehrsdaten von den nach § 3 Absatz 2 Satz 
1 Verpflichteten nach Beendigung der Verbindung unverzüg-
lich zu löschen. 3Eine über Satz 1 hinausgehende Verarbeitung 
der Verkehrsdaten ist unzulässig. 4Die Pflicht zur Verarbeitung 
von Verkehrsdaten aufgrund von anderen Rechtsvorschriften 
bleibt unberührt. 

(2) 1Teilnehmerbezogene Verkehrsdaten nach Absatz 1 dürfen 
vom Anbieter des Telekommunikationsdienstes zum Zweck der 
Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, zur bedarfsge-
rechten Gestaltung von Telekommunikationsdiensten oder zur 
Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen im dazu erforder-
lichen Maß und im dazu erforderlichen Zeitraum nur verwendet 
werden, wenn der Endnutzer in diese Verwendung gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 eingewilligt hat. 2Die Daten ande-
rer Endnutzer sind unverzüglich zu anonymisieren. 3Eine ziel-
nummernbezogene Verwendung der Verkehrsdaten zu den in 
Satz 1 genannten Zwecken ist nur zulässig, wenn der Endnutzer 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 informiert wurde und er 
eingewilligt hat. 4Hierbei sind die Daten anderer Endnutzer un-
verzüglich zu anonymisieren. 5Außerdem ist der Endnutzer da-
rauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung nach den Sätzen 1 
und 3 jederzeit widerrufen kann. 

§ 10 Entgeltermittlung und Entgeltabrechnung 
(1) 1Die Verarbeitung der Verkehrsdaten nach § 9 Absatz 1 Satz 
1 durch nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 Verpflichtete 
zur Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit den End-
nutzern darf nur nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 erfolgen. 
2Erbringt ein Anbieter eines Telekommunikationsdienstes seine 
Dienste über ein öffentliches Telekommunikationsnetz eines 
anderen Betreibers, darf dieser Betreiber dem Anbieter des Te-
lekommunikationsdienstes die für die Erbringung von dessen 
Diensten erhobenen Verkehrsdaten übermitteln. 3Hat der An-
bieter eines Telekommunikationsdienstes mit einem Dritten ei-
nen Vertrag über den Einzug des Entgelts geschlossen, so darf 
er dem Dritten die Verkehrsdaten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und 5 nur übermitteln, soweit es zum Einzug 
des Entgelts und der Erstellung einer detaillierten Rechnung er-
forderlich ist. 4Der Dritte darf die Daten nur zu diesem Zweck 
verarbeiten. 5Der Dritte ist vertraglich zur Wahrung des Fern-
meldegeheimnisses und des dem Anbieter des Telekommunika-
tionsdienstes obliegenden Datenschutzes zu verpflichten. 
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(2) 1Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 Verpflichtete 
haben nach Beendigung der Verbindung aus den Verkehrsdaten 
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 unverzüglich 
die für die Berechnung des Entgelts erforderlichen Daten zu er-
mitteln. 2Diese Daten dürfen bis zu sechs Monate nach Versen-
dung der Rechnung gespeichert werden. 3Für die Abrechnung 
nicht erforderliche Daten sind unverzüglich zu löschen. 4Hat der 
Endnutzer gegen die Höhe der in Rechnung gestellten Verbin-
dungsentgelte vor Ablauf der Frist nach Satz 2 Einwendungen 
erhoben, dürfen die Daten gespeichert werden, bis die Einwen-
dungen abschließend geklärt sind. 

(3) Soweit es für die Abrechnung des Anbieters eines Telekom-
munikationsdienstes mit anderen Anbietern von Telekommuni-
kationsdiensten oder mit deren Endnutzern sowie für die Ab-
rechnung anderer Anbieter mit ihren Endnutzern erforderlich 
ist, dürfen der Anbieter und mitwirkende Personen nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 die für die Berechnung des Ent-
gelts erforderlichen Verkehrsdaten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und 5 verarbeiten. 

(4) Ziehen der Anbieter und mitwirkende Personen nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 mit der Rechnung Entgelte für 
Leistungen eines Dritten ein, die dieser im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erbracht hat, 
so dürfen dem Dritten Verkehrsdaten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und 5 übermittelt werden, soweit diese im Ein-
zelfall für die Durchsetzung der Forderungen des Dritten gegen-
über seinem Endnutzer erforderlich sind. 

§ 11 Einzelverbindungsnachweis 
(1) 1Dem Endnutzer sind die Verkehrsdaten nach § 9 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 derjenigen Verbindungen, für die er ent-
geltpflichtig ist, durch Anbieter und mitwirkende Personen 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 mitzuteilen, wenn er 
vor dem maßgeblichen Abrechnungszeitraum einen Einzelver-
bindungsnachweis verlangt hat. 2Auf Wunsch dürfen ihm auch 
die Daten pauschal abgegoltener Verbindungen mitgeteilt wer-
den. 3Dabei entscheidet der Endnutzer, ob ihm die von ihm ge-
wählten Rufnummern ungekürzt oder unter Kürzung um die 
letzten drei Ziffern mitgeteilt werden. 4Bei einem Teilnehmer-
anschluss im Haushalt ist die Mitteilung nur zulässig, wenn der 
Anschlussinhaber in Textform erklärt hat, dass er alle zum 
Haushalt gehörenden Personen, die den Teilnehmeranschluss 
nutzen, darüber informiert hat und künftige Mitnutzer des Teil-
nehmeranschlusses unverzüglich darüber informieren wird, 
dass dem Inhaber des Teilnehmeranschlusses die Verkehrsda-
ten nach Satz 1 zur Erteilung des Einzelverbindungsnachweises 
bekannt gegeben werden. 

(2) 1Unbeschadet des Absatzes 1 dürfen dem Endnutzer die 
Verkehrsdaten nach Absatz 1 Satz 1 mitgeteilt werden, wenn er 
Einwendungen gegen die Höhe der Verbindungsentgelte erho-
ben hat. 2Das gilt auch für einen Mobilfunkanschluss. 

(3) 1Bei Teilnehmeranschlüssen in Betrieben und Behörden ist 
die Mitteilung nur zulässig, wenn der Inhaber des Teilnehmer-
anschlusses in Textform erklärt hat, dass die Mitarbeiter infor-
miert worden sind und künftige Mitarbeiter unverzüglich infor-
miert werden und dass der Betriebsrat oder die Personalvertre-
tung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften beteiligt wor-
den ist oder eine solche Beteiligung nicht erforderlich ist. 
2Soweit die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften für 
ihren Bereich eigene Mitarbeitervertreterregelungen erlassen 
haben, findet Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die 
Stelle des Betriebsrates oder der Personalvertretung die jewei-
lige Mitarbeitervertretung tritt. 

(4) Soweit ein Anschlussinhaber zur vollständigen oder teilwei-
sen Übernahme der Entgelte für Verbindungen verpflichtet ist, 
die bei seinem Anschluss ankommen, dürfen ihm in dem für ihn 
bestimmten Einzelverbindungsnachweis die Nummern der An-
schlüsse, von denen die Anrufe ausgingen, nur unter Kürzung 
um die letzten drei Ziffern mitgeteilt werden. 

(5) Der Einzelverbindungsnachweis nach Absatz 1 Satz 1 darf 
nicht Verbindungen zu Anschlüssen erkennen lassen, 

1. deren Inhaber Personen, Behörden oder Organisationen 
in sozialen oder kirchlichen Bereichen sind, die grund-
sätzlich anonym bleibenden Endnutzern ganz oder über-
wiegend telefonische Beratung in seelischen oder sozia-
len Notlagen anbieten und die selbst oder deren Mitar-
beiter insoweit besonderen Verpflichtungen zur Ver-
schwiegenheit unterliegen, und 

2. die die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetza-
gentur) in eine Liste aufgenommen hat. 

(6) 1Der Beratung im Sinne des Absatzes 5 Nummer 1 dienen 
neben den in § 203 Absatz 1 Nummer 4 und 5 des Strafgesetz-
buches genannten Personengruppen insbesondere die Telefon-
seelsorge und die Gesundheitsberatung. 2Die Bundesnetzagen-
tur nimmt die Inhaber der Anschlüsse auf Antrag in die Liste 
auf, wenn sie die Aufgabenbestimmung nach Absatz 5 Nummer 
1 durch Bescheinigung einer Behörde oder Körperschaft, An-
stalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts nachgewiesen haben. 
3Die Liste wird zum Abruf im automatisierten Verfahren bereit-
gestellt. 4Die Verpflichteten nach § 3 Absatz 2 Satz 1, die Ein-
zelverbindungsnachweise erstellen, haben die Liste quartals-
weise abzufragen und Änderungen unverzüglich in ihren Ab-
rechnungsverfahren anzuwenden. 

§ 12 Störungen von Telekommunikations-
anlagen und Missbrauch von Telekommuni-
kationsdiensten 
(1) 1Soweit erforderlich, dürfen Verpflichtete nach § 3 Absatz 
2 Satz 1 Verkehrsdaten der Endnutzer sowie die Steuerdaten ei-
nes informationstechnischen Protokolls zur Datenübertragung, 
die unabhängig vom Inhalt eines Kommunikationsvorgangs 
übertragen oder auf den am Kommunikationsvorgang beteilig-
ten Servern gespeichert werden und zur Gewährleistung der 
Kommunikation zwischen Empfänger und Sender notwendig 
sind, verarbeiten, um Störungen oder Fehler an Telekommuni-
kationsanlagen zu erkennen, einzugrenzen oder zu beseitigen. 
2Dies gilt auch für Störungen, die zu einer Einschränkung der 
Verfügbarkeit von Informations- und Telekommunikations-
diensten oder zu einem unerlaubten Zugriff auf Telekommuni-
kations- und Datenverarbeitungssysteme der Nutzer führen 
können. 3Eine Verarbeitung der Verkehrsdaten und Steuerdaten 
zu anderen Zwecken ist unzulässig. 4Soweit die Verkehrsdaten 
nicht automatisiert erhoben und verwendet werden, muss der 
Datenschutzbeauftragte des Verpflichteten nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 unverzüglich über die Verfahren und Umstände der Maß-
nahme informiert werden. 5Betroffene Endnutzer sind von dem 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Verpflichteten zu benachrichtigen, so-
fern sie ermittelt werden können. 

(2) Die Verkehrsdaten und Steuerdaten sind unverzüglich zu lö-
schen, sobald sie für die Beseitigung der Störung nicht mehr 
erforderlich sind. 

(3) 1Zur Durchführung von Umschaltungen sowie zum Erken-
nen und Eingrenzen von Störungen im Netz ist dem Betreiber 
von Telekommunikationsnetzen oder seinem Beauftragten das 
Aufschalten auf bestehende Verbindungen erlaubt, soweit dies 
betrieblich erforderlich ist. 2Eventuelle bei der Aufschaltung er-
stellte Aufzeichnungen sind unverzüglich zu löschen. 3Das Auf-
schalten muss den betroffenen Kommunikationsteilnehmern 
durch ein akustisches oder sonstiges Signal zeitgleich angezeigt 
und ausdrücklich mitgeteilt werden. 4Sofern dies technisch 
nicht möglich ist, muss der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
des Betreibers des Telekommunikationsnetzes unverzüglich de-
tailliert über die Verfahren und Umstände der Maßnahme infor-
miert werden. 5Diese Informationen hat der betriebliche Daten-
schutzbeauftragte für zwei Jahre aufzubewahren. 

(4) 1Wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die rechtswidrige In-
anspruchnahme eines Telekommunikationsnetzes oder Tele-
kommunikationsdienstes vorliegen, insbesondere für eine Leis-
tungserschleichung oder einen Betrug oder eine unzumutbare 
Belästigung nach § 7 des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb, darf der Verpflichtete nach § 3 Absatz 2 Satz 1 zur Si-
cherung seines Entgeltanspruchs sowie zum Schutz der Endnut-
zer vor der rechtswidrigen Inanspruchnahme des Telekommu-
nikationsdienstes oder des Telekommunikationsnetzes Ver-
kehrsdaten verarbeiten, die erforderlich sind, um die 
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rechtswidrige Inanspruchnahme des Telekommunikationsnet-
zes oder Telekommunikationsdienstes aufzudecken und zu un-
terbinden. 2Die Anhaltspunkte für die rechtwidrige Inanspruch-
nahme des Telekommunikationsnetzes oder Telekommunikati-
onsdienstes hat der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Verpflichtete zu 
dokumentieren. 3Der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Verpflichtete darf 
aus den Verkehrsdaten nach Satz 1 einen pseudonymisierten 
Gesamtdatenbestand bilden, der Aufschluss über die von ein-
zelnen Endnutzern erzielten Umsätze gibt und unter Zugrunde-
legung geeigneter Kriterien das Auffinden solcher Verbindun-
gen des Netzes ermöglicht, bei denen der Verdacht einer rechts-
widrigen Inanspruchnahme besteht. 4Die Verkehrsdaten ande-
rer Verbindungen sind unverzüglich zu löschen. 5Die 
Aufsichtsbehörde ist über Einführung und Änderung eines Ver-
fahrens nach Satz 1 unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

§ 13 Standortdaten 
(1) 1Standortdaten, die in Bezug auf die Nutzer von öffentlichen 
Telekommunikationsnetzen oder Telekommunikationsdiensten 
verarbeitet werden, dürfen nur in dem zur Bereitstellung von 
Diensten mit Zusatznutzen erforderlichen Umfang und inner-
halb des dafür erforderlichen Zeitraums verarbeitet werden, 
wenn sie anonymisiert wurden oder wenn der Nutzer vom An-
bieter des Dienstes mit Zusatznutzen gemäß der Verordnung 
(EU) 2016/679 informiert wurde und eingewilligt hat. 2Der An-
bieter des Dienstes mit Zusatznutzen hat bei jeder Feststellung 
des Standortes des Mobilfunkendgerätes den Endnutzer durch 
eine Textmitteilung an das Endgerät, dessen Standortdaten er-
mittelt wurden, über die Feststellung des Standortes zu infor-
mieren. 3Dies gilt nicht, wenn der Standort nur auf dem Endge-
rät angezeigt wird, dessen Standortdaten ermittelt wurden. 
4Werden die Standortdaten für einen Dienst mit Zusatznutzen 
verarbeitet, der die Übermittlung von Standortdaten eines Mo-
bilfunkendgerätes an einen anderen Nutzer oder Dritte, die nicht 
Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen sind, zum Gegenstand 
hat, muss der Nutzer seine Einwilligung ausdrücklich, geson-
dert und schriftlich gegenüber dem Anbieter des Dienstes mit 
Zusatznutzen erteilen. 5In diesem Fall gilt die Verpflichtung 
nach Satz 2 entsprechend für den Anbieter des Dienstes mit Zu-
satznutzen. 6Der Anschlussinhaber muss weitere Nutzer seines 
Mobilfunkanschlusses über eine erteilte Einwilligung unter-
richten. 

(2) Haben die Nutzer ihre Einwilligung zur Verarbeitung von 
Standortdaten gegeben, müssen sie auch weiterhin die Möglich-
keit haben, die Verarbeitung dieser Daten für jede Verbindung 
zum Netz oder für jede Übertragung einer Nachricht auf einfa-
che Weise und unentgeltlich zeitweise zu untersagen. 

(3) Bei Verbindungen zu Anschlüssen, die unter den Notruf-
nummern 112 oder 110 oder den Rufnummern 124 124 oder 
116 117 erreicht werden, haben der Anbieter und mitwirkende 
Personen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 sicherzu-
stellen, dass nicht im Einzelfall oder dauernd die Übermittlung 
von Standortdaten ausgeschlossen wird. 

(4) Die Verarbeitung von Standortdaten nach den Absätzen 1 
und 2 muss auf das für die Bereitstellung des Dienstes mit Zu-
satznutzen erforderliche Maß sowie auf Personen beschränkt 
werden, die im Auftrag des Betreibers des Telekommunikati-
onsnetzes oder des Anbieters des Telekommunikationsdienstes 
oder des Dritten, der den Dienst mit Zusatznutzen anbietet, han-
deln. 

Kapitel 3 Mitteilen ankommender Verbindungen, 
Rufnummernanzeige und -unterdrückung, auto-
matische Anrufweiterschaltung 

§ 14 Mitteilen ankommender Verbindungen 
(1) 1Trägt ein Anschlussinhaber in einem Verfahren schlüssig 
vor, dass bei seinem Anschluss bedrohende oder belästigende 
Anrufe ankommen, hat der Anbieter des Telekommunikations-
dienstes auf schriftlichen Antrag auch netzübergreifend Aus-
kunft über die Inhaber der Anschlusskennungen zu erteilen, von 
denen die Verbindungen ausgehen; das Verfahren ist zu doku-
mentieren. 2Die Auskunft darf sich nur auf Verbindungen und 
Verbindungsversuche beziehen, die nach Stellung des Antrags 

stattgefunden haben. 3Der Anbieter des Telekommunikations-
dienstes darf die Anschlusskennungen, Namen und Anschriften 
der Inhaber dieser Anschlusskennungen sowie Datum und Uhr-
zeit des Beginns der Verbindungen und der Verbindungsversu-
che verarbeiten sowie diese Daten dem betroffenen Anschluss-
inhaber mitteilen. 

(2) Die Bekanntgabe nach Absatz 1 Satz 3 darf nur erfolgen, 
wenn der betroffene Anschlussinhaber des betroffenen An-
schlusses zuvor die Verbindungen nach Datum, Uhrzeit oder 
anderen geeigneten Kriterien eingrenzt, soweit ein Missbrauch 
dieses Verfahrens nicht auf andere Weise ausgeschlossen wer-
den kann. 

(3) Im Fall einer netzübergreifenden Auskunft sind die an der 
Verbindung mitwirkenden anderen Anbieter und Betreiber nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 1 verpflichtet, dem Anbieter des Telekommu-
nikationsdienstes des bedrohten oder belästigten Anschlussin-
habers die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, sofern sie über 
diese Daten verfügen. 

(4) 1Der Inhaber der Anschlusskennung, von der die festgestell-
ten Verbindungen ausgegangen sind, ist darüber zu unterrich-
ten, dass über diese Verbindungen Auskunft erteilt wurde. 2Da-
von kann abgesehen werden, wenn der Antragsteller schriftlich 
schlüssig vorgetragen hat, dass ihm aus dieser Mitteilung we-
sentliche Nachteile entstehen können, und diese Nachteile bei 
Abwägung mit den schutzwürdigen Interessen der Anrufenden 
als wesentlich schwerwiegender erscheinen. 3Erhält der Inhaber 
der Anschlusskennung, von der die als bedrohend oder belästi-
gend bezeichneten Anrufe ausgegangen sind, auf andere Weise 
Kenntnis von der Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 3, so 
ist er auf Verlangen über die Auskunftserteilung zu unterrich-
ten. 

(5) Die Aufsichtsbehörde ist über die Einführung und Änderun-
gen des Verfahrens zur Einhaltung der Anforderungen der Ab-
sätze 1 bis 4 unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

§ 15 Rufnummernanzeige und -unterdrückung 
(1) 1Bietet der Anbieter eines Sprachkommunikationsdienstes 
bei Anrufen die Anzeige der Rufnummer der anrufenden End-
nutzer an, so müssen anrufende und angerufene Endnutzer die 
Möglichkeit haben, die Rufnummernanzeige dauernd oder für 
jeden Anruf einzeln auf einfache Weise und unentgeltlich zu 
unterdrücken. 2Angerufene Endnutzer müssen die Möglichkeit 
haben, eingehende Anrufe, bei denen die Rufnummernanzeige 
durch den anrufenden Endnutzer unterdrückt wurde, auf einfa-
che Weise und unentgeltlich abzuweisen. 3Wird die Anzeige der 
Rufnummer von angerufenen Endnutzern angeboten, so müs-
sen angerufene Endnutzer die Möglichkeit haben, die Anzeige 
ihrer Rufnummer beim anrufenden Endnutzer auf einfache 
Weise und unentgeltlich zu unterdrücken. 4Die Anzeige von 
Rufnummern von anrufenden Endnutzern darf bei den Notruf-
nummern 112 und 110 sowie den Rufnummern 124 124 und 
116 117 nicht ausgeschlossen werden. 

(2) Bei Anrufen zum Zweck der Werbung dürfen anrufende 
Nutzer weder die Rufnummernanzeige unterdrücken noch bei 
dem Anbieter des Telekommunikationsdienstes veranlassen, 
dass diese unterdrückt wird; der anrufende Nutzer hat sicherzu-
stellen, dass dem Angerufenen die dem anrufenden Nutzer zu-
geteilte Rufnummer übermittelt wird. 

(3) 1Sofern Anschlussinhaber es beantragen, müssen Anbieter 
von Sprachkommunikationsdiensten einen Anschluss bereit-
stellen, bei dem die Übermittlung der Rufnummer unentgeltlich 
ausgeschlossen ist. 2Auf Antrag des Anschlussinhabers sind 
solche Anschlüsse im Endnutzerverzeichnis (§ 17) zu kenn-
zeichnen. 3Ist eine Kennzeichnung nach Satz 2 erfolgt, so darf 
an den gekennzeichneten Anschluss eine Übermittlung der Ruf-
nummer des Anschlusses, von dem der Anruf ausgeht, erst dann 
erfolgen, wenn die Kennzeichnung in der aktualisierten Fas-
sung des Endnutzerverzeichnisses nicht mehr enthalten ist. 

(4) Hat der Anschlussinhaber die Eintragung in das Endnut-
zerverzeichnis nicht nach § 17 beantragt, unterbleibt die An-
zeige seiner Rufnummer bei dem angerufenen Anschluss, es sei 
denn, dass der Anschlussinhaber die Übermittlung seiner Ruf-
nummer ausdrücklich wünscht. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Anrufe in das Ausland 
und für aus dem Ausland kommende Anrufe, soweit sie Anru-
fende oder Angerufene im Inland betreffen. 

§ 16 Automatische Anrufweiterschaltung 
Anbieter von Sprachkommunikationsdiensten sind verpflichtet, 
ihren Endnutzern die Möglichkeit einzuräumen, eine von einem 
Dritten veranlasste automatische Weiterschaltung auf das End-
gerät des Endnutzers auf einfache Weise und unentgeltlich ab-
zustellen, soweit dies technisch möglich ist. 

Kapitel 4 Endnutzerverzeichnisse, Bereitstellen 
von Endnutzerdaten 

§ 17 Endnutzerverzeichnisse 
(1) 1Anschlussinhaber können mit ihrer Rufnummer, ihrem Na-
men und ihrer Anschrift in gedruckte oder elektronische End-
nutzerverzeichnisse, die der Öffentlichkeit unmittelbar oder 
über Auskunftsdienste zugänglich sind, eingetragen werden, so-
weit sie dies beantragen. 2Vor ihrem Antrag sind die Anschlus-
sinhaber über weitere Nutzungsmöglichkeiten aufgrund der in 
elektronischen Fassungen der Verzeichnisse eingebetteten 
Suchfunktionen zu informieren. 3Auf Antrag können zusätzli-
che Angaben wie Beruf und Branche eingetragen werden. 4Da-
bei können die Antragsteller bestimmen, welche Angaben in 
den Verzeichnissen veröffentlicht werden sollen. 5Auf Verlan-
gen des Antragstellers dürfen weitere Nutzer des Anschlusses 
mit Namen und Vornamen eingetragen werden, soweit diese da-
mit einverstanden sind. 6Für die Einträge nach Satz 1 darf ein 
Entgelt nicht erhoben werden. 

(2) Der Anbieter eines nummerngebundenen interpersonellen 
Telekommunikationsdienstes hat Anschlussinhaber bei der Be-
gründung des Vertragsverhältnisses über die Möglichkeit zu in-
formieren, ihre Rufnummer, ihren Namen, ihren Vornamen und 
ihre Anschrift in Endnutzerverzeichnisse nach Absatz 1 Satz 1 
aufzunehmen. 

(3) Der Anschlussinhaber kann von seinem Anbieter des num-
merngebundenen interpersonellen Telekommunikationsdiens-
tes jederzeit verlangen, dass seine Rufnummer, sein Name, sein 
Vorname und seine Anschrift in Auskunfts- und Verzeichnis-
medien unentgeltlich eingetragen, gespeichert, berichtigt oder 
gelöscht werden. 

(4) Anbieter von Auskunfts- und Verzeichnismedien sind ver-
pflichtet, die gemäß § 18 Absatz 1 übermittelten Daten zu ver-
öffentlichen sowie unrichtige oder gelöschte Daten aus den 
Verzeichnissen zu entfernen und Berichtigungen vorzunehmen. 

§ 18 Bereitstellen von Endnutzerdaten 
(1) Jeder Anbieter eines nummerngebundenen interpersonellen 
Telekommunikationsdienstes hat unter Beachtung der anzu-
wendenden datenschutzrechtlichen Regelungen jedem Unter-
nehmen Endnutzerdaten nach § 17 Absatz 1 auf Antrag zum 
Zweck der Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Aus-
kunftsdiensten, Diensten zur Unterrichtung über einen indivi-
duellen Gesprächswunsch eines anderen Nutzers und von End-
nutzerverzeichnissen bereitzustellen. 

(2) 1Für die Bereitstellung der Daten kann ein Entgelt verlangt 
werden. 2Das Entgelt unterliegt in der Regel einer nachträgli-
chen Missbrauchsprüfung durch die Bundesnetzagentur nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes 
zur Missbrauchsprüfung von Entgelten. 3Ein Entgelt kann nur 
dann der Entgeltgenehmigungspflicht nach dem Telekommuni-
kationsgesetz unterworfen werden, wenn das Unternehmen, 
von dem die Endnutzerdaten bereitgestellt werden, auf dem 
Markt für Endnutzerdaten über eine beträchtliche Marktmacht 
verfügt. 

(3) Die Bereitstellung der Daten nach Absatz 1 hat unverzüglich 
nach einem Antrag nach Absatz 1 und in nichtdiskriminierender 
Weise zu erfolgen. 

(4) Die nach Absatz 1 bereitgestellten Daten müssen vollständig 
sein und inhaltlich sowie technisch so aufbereitet sein, dass sie 
nach dem jeweiligen Stand der Technik ohne Schwierigkeiten 
in ein kundenfreundlich gestaltetes Endnutzerverzeichnis oder 
in eine entsprechende Auskunftsdienste-Datenbank aufgenom-
men werden können. 

Teil 3 Telemediendatenschutz, Endeinrich-
tungen 

Kapitel 1 Technische und organisatorische Vor-
kehrungen, Verarbeitung von Daten zum Zweck 
des Jugendschutzes und zur Auskunftserteilung 

§ 19 Technische und organisatorische 
Vorkehrungen 
(1) Anbieter von Telemedien haben durch technische und orga-
nisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass der Nutzer von 
Telemedien die Nutzung des Dienstes jederzeit beenden kann 
und er Telemedien gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in 
Anspruch nehmen kann. 

(2) 1Anbieter von Telemedien haben die Nutzung von Tele-
medien und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu 
ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. 
2Der Nutzer von Telemedien ist über diese Möglichkeit zu in-
formieren. 

(3) Die Weitervermittlung zu einem anderen Anbieter von Te-
lemedien ist dem Nutzer anzuzeigen. 

(4) 1Anbieter von Telemedien haben, soweit dies technisch 
möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, im Rahmen ihrer je-
weiligen Verantwortlichkeit für geschäftsmäßig angebotene 
Telemedien durch technische und organisatorische Vorkehrun-
gen sicherzustellen, dass 

1. kein unerlaubter Zugriff auf die für ihre Telemedienan-
gebote genutzten technischen Einrichtungen möglich ist 
und 

2. diese gesichert sind gegen Störungen, auch soweit sie 
durch äußere Angriffe bedingt sind. 

2Vorkehrungen nach Satz 1 müssen den Stand der Technik be-
rücksichtigen. 3Eine Vorkehrung nach Satz 1 ist insbesondere 
die Anwendung eines als sicher anerkannten Verschlüsselungs-
verfahrens. 4Anordnungen des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik nach § 7d Satz 1 BSI-Gesetz bleiben 
unberührt. 

§ 20 Verarbeitung personenbezogener Daten 
Minderjähriger 
Hat ein Telemedienanbieter zur Wahrung des Jugendschutzes 
personenbezogene Daten von Minderjährigen erhoben, etwa 
durch Mittel zur Altersverifikation oder andere technische 
Maßnahmen, oder anderweitig gewonnen, so darf er diese Da-
ten nicht für kommerzielle Zwecke verarbeiten. 

§ 21 Bestandsdaten 
(1) Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen Anbieter von 
Telemedien im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten ertei-
len, soweit dies zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Ei-
gentum erforderlich ist. 

(2) 1Der Anbieter von Telemedien darf darüber hinaus im Ein-
zelfall Auskunft über bei ihm vorhandene Bestandsdaten ertei-
len, soweit dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche 
wegen der Verletzung absolut geschützter Rechte aufgrund 
rechtswidriger Inhalte, die von § 10a Absatz 1 des Telemedien-
gesetzes oder § 1 Absatz 3 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 
erfasst werden, erforderlich ist. 2In diesem Umfang ist er gegen-
über dem Verletzten zur Auskunft verpflichtet. 

(3) 1Für die Erteilung der Auskunft nach Absatz 2 ist eine vor-
herige gerichtliche Anordnung über die Zulässigkeit der Aus-
kunftserteilung erforderlich, die vom Verletzten zu beantragen 
ist. 2Das Gericht entscheidet zugleich über die Verpflichtung 
zur Auskunftserteilung, sofern der Antrag nicht ausdrücklich 
auf die Anordnung der Zulässigkeit der Auskunftserteilung be-
schränkt ist. 3Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landge-
richt ohne Rücksicht auf den Streitwert zuständig. 4Örtlich zu-
ständig ist das Gericht, in dessen Bezirk der Verletzte seinen 
Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat. 5Die Ent-
scheidung trifft die Zivilkammer. 6Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit entsprechend. 7Die Kosten der richterlichen Anordnung 
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trägt der Verletzte. 8Gegen die Entscheidung des Landgerichts 
ist die Beschwerde statthaft. 

(4) 1Der Anbieter von Telemedien ist als Beteiligter zu dem 
Verfahren nach Absatz 3 hinzuzuziehen. 2Er darf den Nutzer 
über die Einleitung des Verfahrens unterrichten. 

§ 22 Auskunftsverfahren bei Bestandsdaten 
(1) 1Wer geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt, daran 
mitwirkt oder den Zugang zur Nutzung daran vermittelt, darf 
die Bestandsdaten nach Maßgabe dieser Vorschrift zur Erfül-
lung von Auskunftspflichten gegenüber den in Absatz 3 ge-
nannten Stellen verwenden. 2Dies gilt nicht für Passwörter oder 
andere Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf 
Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon 
räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird. 3Die in 
eine Auskunft aufzunehmenden Bestandsdaten dürfen auch an-
hand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Inter-
netprotokoll-Adresse bestimmt werden; hierfür dürfen Nut-
zungsdaten auch automatisiert ausgewertet werden. 4Für die 
Auskunftserteilung sind sämtliche unternehmensinternen Da-
tenquellen zu berücksichtigen. 

(2) 1Die Auskunft darf nur erteilt werden nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze und soweit die um die Auskunft ersu-
chende Stelle dies im Einzelfall unter Angabe einer gesetzli-
chen Bestimmung verlangt, die ihr eine Erhebung der in Absatz 
1 in Bezug genommenen Daten erlaubt. 2Das Auskunftsverlan-
gen ist schriftlich oder elektronisch zu stellen. 3Bei Gefahr im 
Verzug darf die Auskunft auch erteilt werden, wenn das Ver-
langen in anderer Form gestellt wird. 4In diesem Fall ist das 
Verlangen unverzüglich nachträglich schriftlich oder elektro-
nisch zu bestätigen. 5Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Auskunft tragen die um Auskunft ersuchenden Stellen. 

(3) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden 
an 

1. die für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswid-
rigkeiten zuständigen Behörden, soweit zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für eine Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit, die gegenüber einer natürlichen Person 
mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr als fünfzehntau-
send Euro bedroht ist, vorliegen und die in die Auskunft 
aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um den Sach-
verhalt zu erforschen, den Aufenthaltsort eines Beschul-
digten oder Betroffenen zu ermitteln oder eine Strafe zu 
vollstrecken, 

2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, soweit 
die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzel-
fall erforderlich sind, 

a) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit, oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, sowie nicht uner-
heblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss 
auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes 
sowie zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an 
dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung sowie Gü-
tern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das 
individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem 
übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches 
Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeu-
tung, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine ihrer Art nach konkretisierte Weise  

 als Täter oder Teilnehmer an der Begehung einer Tat 
beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat im Sinne von 
§ 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern das 
individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass die Person in-
nerhalb eines übersehbaren Zeitraums die Tat bege-
hen wird, 

3. das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des 
Bundeskriminalamtgesetzes, sofern 

a) zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des Bundeskrimi-
nalamtgesetzes vorliegen und die in die Auskunft 
aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu er-
mitteln oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 
nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, zu erledigen, oder 

b) die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Rah-
men der Strafvollstreckung erforderlich sind, um ein 
Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfol-
gungsbehörde im Rahmen des polizeilichen Dienst-
verkehrs, das nach Maßgabe der Vorschriften über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bear-
beitet wird, zu erledigen, oder 

c) die Gefahr besteht, dass eine Person an der Bege-
hung einer Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Bundeskriminalamtgesetzes beteiligt sein wird, und 
die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erfor-
derlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, oder 

d) Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Per-
son innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine 
zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise an ei-
ner Straftat von erheblicher Bedeutung beteiligt sein 
wird und die in die Auskunft aufzunehmenden Da-
ten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, oder 

e) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine schwere Straftat 
nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung be-
gehen wird, und die in die Auskunft aufzunehmen-
den Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, 

4. das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des Zoll-
fahndungsdienstgesetzes, sofern 

a) im Einzelfall zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte für eine Straftat vorliegen und die in die Aus-
kunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu er-
mitteln oder 
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bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 
nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, auch im Rahmen der Strafvollstreckung, 
zu erledigen, oder 

b) dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit, oder 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, sowie nicht unerheblichen Sach-
werten, wenn Tatsachen den Schluss auf ein 
wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und 
zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem 
bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

cc) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren 
Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, wenn das individuelle Ver-
halten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass die Gefährdung eines 
solchen Rechtsgutes in einem übersehbaren 
Zeitraum eintreten wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer 
ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung ei-
ner Straftat, oder 

ee) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher 
Bedeutung, sofern Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines 
übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art nach 
konkretisierte Weise als Täter oder Teilnehmer 
an der Begehung der Tat beteiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach 
§ 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, so-
fern das individuelle Verhalten einer Person die 
konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
die Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums die Tat begehen wird, 

5. die Behörden der Zollverwaltung und die nach Landes-
recht zuständigen Behörden, sofern im Einzelfall bei der 
Veröffentlichung von Angeboten oder Werbemaßnah-
men ohne Angabe von Name und Anschrift tatsächliche 
Anhaltspunkte für Schwarzarbeit oder illegale Beschäf-
tigung nach § 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes vorliegen und die in die Auskunft aufzunehmenden 
Daten zur Identifizierung des Auftraggebers erforderlich 
sind, um Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung auf-
zudecken, 

6. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung be-
stimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes) landesgesetzlich 
begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbe-
hörde, insbesondere zum Schutz der verfassungsmä-
ßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten 
der organisierten Kriminalität, 

7. den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall zur Aufklä-
rung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach  

 § 1 Absatz 1 des MAD-Gesetzes oder zur Sicherung der 
Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum Schutz der An-
gehörigen, der Dienststellen und Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidi-
gung nach § 14 Absatz 1 des MAD-Gesetzes erforder-
lich ist, 

8. den Bundesnachrichtendienst, soweit dies erforderlich 
ist 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, 
wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen 
über das Ausland gewonnen werden können, die von 
außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind und zu deren Auf-
klärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrich-
tendienst beauftragt hat, oder 

b) zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden 
Gefahren von internationaler Bedeutung, wenn im 
Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass durch die Auskunft Erkenntnisse gewon-
nen werden können mit Bezug zu den in § 4 Absatz 
3 Nummer 1 des BND-Gesetzes genannten Gefah-
renbereichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 
Nummer 2 und 3 des BND-Gesetzes genannten 
Rechtsgüter. 

(4) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 3 darf nur erteilt werden 
an 

1. die für die Verfolgung von Straftaten zuständigen Be-
hörden, soweit zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
für eine Straftat vorliegen und die in die Auskunft auf-
zunehmenden Daten erforderlich sind, um den Sachver-
halt zu erforschen, den Aufenthaltsort eines Beschuldig-
ten zu ermitteln oder eine Strafe zu vollstrecken, 

2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, wenn die 
in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall er-
forderlich sind 

a) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, sowie nicht uner-
heblicher Sachwerte oder zur Verhütung einer Straf-
tat oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung sowie Gü-
tern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt, sowie 
nicht unerheblicher Sachwerte, wenn Tatsachen den 
Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkre-
tisiertes sowie zeitlich absehbares Geschehen zulas-
sen, an dem bestimmte Personen beteiligt sein wer-
den, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung sowie Gü-
tern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das 
individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem 
übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches 
Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a 
Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass eine Person inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art 
nach konkretisierten Weise als Täter oder Teilneh-
mer an der Begehung einer Tat beteiligt ist, oder 
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e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a 
Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern das indi-
viduelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird, 

3. das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des 
Bundeskriminalamtgesetzes, sofern 

a) zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des Bundeskrimi-
nalamtgesetzes vorliegen und die in die Auskunft 
aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu er-
mitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 
nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, zu erledigen, oder 

b) die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Rah-
men der Strafvollstreckung erforderlich sind, um ein 
Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfol-
gungsbehörde im Rahmen des polizeilichen Dienst-
verkehrs, das nach Maßgabe der Vorschriften über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bear-
beitet wird, zu erledigen, 

c) die Gefahr besteht, dass eine Person an der Bege-
hung einer Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Bundeskriminalamtgesetzes beteiligt sein wird und 
die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erfor-
derlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, oder 

d) Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Per-
son innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine 
zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise an ei-
ner schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der 
Strafprozessordnung beteiligt sein wird, und die in 
die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich 
sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, oder 

e) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine schwere Straftat 
nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung be-
gehen wird, und die in die Auskunft aufzunehmen-
den Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige 
Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Po-
lizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu er-
ledigen, 

4. das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des Zoll-
fahndungsdienstgesetzes, sofern 

a) im Einzelfall zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte für eine Straftat vorliegen, und die in die 
Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, 
um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu er-
mitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen 
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des inter-
nationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das 

nach Maßgabe der Vorschriften über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, auch im Rahmen der Strafvollstreckung, 
zu erledigen, oder 

b) dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, sowie nicht unerheblicher Sach-
werte oder zur Verhütung einer Straftat, oder 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren 
Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, wenn Tatsachen den Schluss 
auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisier-
tes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, 
an dem bestimmte Personen beteiligt sein wer-
den, oder 

cc) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Per-
son, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren 
Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, wenn das individuelle Ver-
halten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass die Gefährdung eines 
solchen Rechtsgutes in einem übersehbaren 
Zeitraum eintreten wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer 
ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung ei-
ner schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der 
Strafprozessordnung, oder 

ee) zur Verhütung einer schweren Straftat nach 
§ 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, so-
fern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine ihrer Art nach konkretisierte 
Weise als Täter oder Teilnehmer an der Bege-
hung der Tat beteiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach 
§ 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, so-
fern das individuelle Verhalten einer Person die 
konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
die Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums die Tat begehen wird, 

5. die Behörden der Zollverwaltung und die nach Landes-
recht zuständigen Behörden zur Verhütung einer Straftat 
nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes oder § 266a des Strafgesetzbuches, 

6. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung be-
stimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, 
oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes) landesgesetzlich 
begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbe-
hörde, insbesondere zum Schutz der verfassungsmä-
ßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten 
der organisierten Kriminalität, 
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7. den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall zur Aufklä-
rung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 
§ 1 Absatz 1 des MAD-Gesetzes oder zur Sicherung der 
Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum Schutz der An-
gehörigen, der Dienststellen und Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidi-
gung nach § 14 Absatz 1 des MAD-Gesetzes erforder-
lich ist, 

8. den Bundesnachrichtendienst, soweit dies erforderlich 
ist 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, 
wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen 
über das Ausland gewonnen werden können, die von 
außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind und zu deren Auf-
klärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrich-
tendienst beauftragt hat, oder 

b) zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden 
Gefahren von internationaler Bedeutung, wenn im 
Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass durch die Auskunft Erkenntnisse gewon-
nen werden können mit Bezug zu den in § 4 Absatz 
3 Nummer 1 des BND-Gesetzes genannten Gefah-
renbereichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 
Nummer 2 und 3 des BND-Gesetzes genannten 
Rechtsgüter. 

(5) 1Derjenige, der geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt, 
daran mitwirkt oder den Zugang zur Nutzung daran vermittelt, 
hat die zu beauskunftenden Daten unverzüglich und vollständig 
zu übermitteln. 2Eine Verschlüsselung der Daten bleibt unbe-
rührt. 3Über das Auskunftsersuchen und die Auskunftserteilung 
haben die Verpflichteten gegenüber den Betroffenen sowie 
Dritten Stillschweigen zu wahren. 

(6) 1Wer geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt oder da-
ran mitwirkt, hat die in seinem Verantwortungsbereich für die 
Auskunftserteilung erforderlichen Vorkehrungen auf seine 
Kosten zu treffen. 2Jedes Auskunftsverlangen ist durch eine ver-
antwortliche Fachkraft auf Einhaltung der in Absatz 2 genann-
ten formalen Voraussetzungen zu prüfen. 3Die weitere Bearbei-
tung des Auskunftsverlangens darf erst nach einem positiven 
Prüfergebnis freigegeben werden. 

§ 23 Auskunftsverfahren bei Passwörtern und 
anderen Zugangsdaten 
(1) 1Abweichend von § 22 darf derjenige, der geschäftsmäßig 
Telemediendienste erbringt, daran mitwirkt oder den Zugang 
zur Nutzung daran vermittelt, die als Bestandsdaten erhobenen 
Passwörter oder andere Daten, mittels derer der Zugriff auf 
Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endge-
räten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, ge-
schützt wird, nach Maßgabe dieser Vorschrift zur Erfüllung von 
Auskunftspflichten gegenüber den in Absatz 2 genannten Stel-
len verwenden. 2Für die Auskunftserteilung sind sämtliche un-
ternehmensinternen Datenquellen zu berücksichtigen. 

(2) 1Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden 
an 

1. zur Verfolgung von Straftaten zuständige Behörden, so-
weit diese im Einzelfall die Übermittlung unter Angabe 
einer gesetzlichen Bestimmung, die ihnen eine Erhe-
bung und Nutzung der in Absatz 1 genannten Daten zur 
Verfolgung besonders schwerer Straftaten nach § 100b 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, c, e, f, g, h oder m, 
Nummer 3 Buchstabe b erste Alternative, Nummer 5, 6, 
9 oder 10 der Strafprozessordnung erlauben, nach An-
ordnung durch ein Gericht verlangen, oder 

2. für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung zuständige Behörden, soweit diese im 
Einzelfall die Übermittlung unter Angabe einer gesetzli-
chen Bestimmung, die ihnen eine Erhebung und Nut-
zung der in Absatz 1 genannten Daten zur Abwehr einer  

 konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit der Per-
son, für die sexuelle Selbstbestimmung, für den Bestand 
des Bundes oder eines Landes, die freiheitlich demokra-
tische Grundordnung sowie Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, erlauben, nach Anordnung durch ein Ge-
richt verlangen. 

2An andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen dürfen Da-
ten nach Absatz 1 nicht übermittelt werden. 3Die Verantwor-
tung für die Zulässigkeit der Auskunft tragen die um Auskunft 
ersuchenden Stellen. 

(3) 1Derjenige, der geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt, 
daran mitwirkt oder den Zugang zur Nutzung daran vermittelt, 
hat die zu beauskunftenden Daten unverzüglich und vollständig 
zu übermitteln. 2Eine Verschlüsselung der Daten bleibt unbe-
rührt. 3Über das Auskunftsersuchen und die Auskunftserteilung 
haben die Verpflichteten gegenüber den Betroffenen sowie 
Dritten Stillschweigen zu wahren. 

(4) 1Wer geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt oder da-
ran mitwirkt, hat die in seinem Verantwortungsbereich für die 
Auskunftserteilung erforderlichen Vorkehrungen auf seine 
Kosten zu treffen. 2Jedes Auskunftsverlangen ist durch eine ver-
antwortliche Fachkraft auf Einhaltung der in Absatz 2 genann-
ten formalen Voraussetzungen zu prüfen. Die weitere Bearbei-
tung des Auskunftsverlangens darf erst nach einem positiven 
Prüfergebnis freigegeben werden. 

§ 24 Auskunftsverfahren bei Nutzungsdaten 
(1) 1Wer geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt, daran 
mitwirkt oder den Zugang zur Nutzung daran vermittelt, darf 
die Nutzungsdaten nach Maßgabe dieser Vorschrift zur Erfül-
lung von Auskunftspflichten gegenüber den in Absatz 3 ge-
nannten Stellen verwenden. 2Für die Auskunftserteilung sind 
sämtliche unternehmensinternen Datenquellen zu berücksichti-
gen. 

(2) 1Die Auskunft darf nur erteilt werden nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze und soweit die um die Auskunft ersu-
chende Stelle dies im Einzelfall unter Angabe einer gesetzli-
chen Bestimmung verlangt, die ihr eine Erhebung der in Absatz 
1 in Bezug genommenen Daten erlaubt. 2Das Auskunftsverlan-
gen ist schriftlich oder elektronisch zu stellen. 3Bei Gefahr im 
Verzug darf die Auskunft auch erteilt werden, wenn das Ver-
langen in anderer Form gestellt wird. 4In diesem Fall ist das 
Verlangen unverzüglich nachträglich schriftlich oder elektro-
nisch zu bestätigen. 5Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Auskunft tragen die um Auskunft ersuchenden Stellen. 

(3) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden 
an 

1. die für die Verfolgung von Straftaten zuständigen Be-
hörden, soweit zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
für eine Straftat vorliegen und die zu erhebenden Daten 
erforderlich sind, um den Sachverhalt zu erforschen, den 
Aufenthaltsort eines Beschuldigten zu ermitteln, 

2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, soweit 
dies im Einzelfall erforderlich ist, 

a) zur Abwehr einer Gefahr für 

aa) die öffentliche Sicherheit, wobei die Auskunft 
auf Nutzungsdaten nach § 2 Absatz 2 Nummer 
3 Buchstabe a beschränkt ist, oder 

bb) Leib, Leben, Freiheit der Person, die sexuelle 
Selbstbestimmung, den Bestand und die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes, die freiheit-
lich demokratische Grundordnung, Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen der Existenz der Menschen berührt, sowie 
nicht unerhebliche Sachwerte, oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der
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 Existenz der Menschen berührt, sowie nicht uner-
heblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss 
auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes 
sowie zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an 
dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, 
sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand und der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung sowie Gü-
tern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das 
individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem 
übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches 
Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeu-
tung, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine ihrer Art nach konkretisierten Weise 
als Täter oder Teilnehmer an der Begehung einer Tat 
beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a 
Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern das indi-
viduelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird, 

3. das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des 
Bundeskriminalamtgesetzes, sofern im Einzelfall eine 
erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit vorliegt 
oder zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des Bundeskriminal-
amtgesetzes vorliegen und die Daten erforderlich sind, 
um die zuständige Strafverfolgungsbehörde oder zustän-
dige Polizeibehörde zu ermitteln, wobei die Auskunft 
auf Nutzungsdaten nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 Buch-
stabe a beschränkt ist, 

4. das Zollkriminalamt, soweit dies im Einzelfall erforder-
lich ist zum Schutz der in § 4 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 2, des Außenwirtschaftsgesetzes ge-
nannten Rechtsgüter, wenn 

a) Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art 
nach konkretisiertes sowie zeitlich absehbares Ge-
schehen zulassen, an dem bestimmte Personen betei-
ligt sein werden, oder 

b) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem 
übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches 
Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, 

5. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung be-
stimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes) landesgesetzlich 
begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbe-
hörde, insbesondere zum Schutz der verfassungsmä-
ßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten 
der organisierten Kriminalität, 

6. den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall zur Aufklä-
rung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 
1 Absatz 1 des MAD-Gesetzes oder zur Sicherung der 
Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum Schutz der An-
gehörigen, der Dienststellen und Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidi-
gung nach § 14 Absatz 1 des MAD-Gesetzes erforder-
lich ist, 

7. den Bundesnachrichtendienst zur Gewinnung von Er-
kenntnissen über das Ausland von außen- und sicher-
heitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik 
Deutschland, sofern 

a) tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein 
wenigstens seiner Art nach konkretisiertes sowie 
zeitlich absehbares Geschehen besteht, an dem be-
stimmte Personen beteiligt sein werden, und das 

aa) einem der in § 4 Absatz 3 Nummer 1 des BND-
Gesetzes genannten Gefahrenbereiche unter-
fällt, oder 

bb) eines der in § 4 Absatz 3 Nummer 2 und 3 des 
BND-Gesetzes genannten Rechtsgüter beein-
trächtigen wird, oder 

b) eine Auskunftserteilung über bestimmte Nutzungs-
daten im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 3 Buch-
stabe a erforderlich ist, um einen Nutzer zu identifi-
zieren, von dem ein bestimmter, dem Bundesnach-
richtendienst bereits bekannter Inhalt der Nutzung 
des Telemediendienstes herrührt, zum Zweck 

aa) der politischen Unterrichtung der Bundesregie-
rung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhalts-
punkte für bestimmte Vorgänge im Ausland 
vorliegen, die von außen- und sicherheitspoliti-
scher Bedeutung für die Bundesrepublik 
Deutschland sind und zu deren Aufklärung das 
Bundeskanzleramt den Bundesnachrichten-
dienst beauftragt hat, oder 

bb) der Früherkennung von aus dem Ausland dro-
henden Gefahren von internationaler Bedeu-
tung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhalts-
punkte für Vorgänge im Ausland bestehen, die 
einen Bezug zu den in § 4 Absatz 3 Nummer 1 
des BND-Gesetzes genannten Gefahrenberei-
chen aufweisen oder darauf abzielen oder geeig-
net sind, die in § 4 Absatz 3 Nummer 2 und 3 
des BND-Gesetzes genannten Rechtsgüter zu 
schädigen. 

(4) 1Derjenige, der geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt, 
daran mitwirkt oder den Zugang zur Nutzung daran vermittelt, 
hat die zu beauskunftenden Daten unverzüglich und vollständig 
zu übermitteln. 2Eine Verschlüsselung der Daten bleibt unbe-
rührt. 3Über das Auskunftsersuchen und die Auskunftserteilung 
haben die Verpflichteten gegenüber den Betroffenen sowie 
Dritten Stillschweigen zu wahren. 

(5) 1Wer geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt oder da-
ran mitwirkt, hat die in seinem Verantwortungsbereich für die 
Auskunftserteilung erforderlichen Vorkehrungen auf seine 
Kosten zu treffen. 2Jedes Auskunftsverlangen ist durch eine ver-
antwortliche Fachkraft auf Einhaltung der in Absatz 2 genann-
ten formalen Voraussetzungen zu prüfen. 3Die weitere Bearbei-
tung des Auskunftsverlangens darf erst nach einem positiven 
Prüfergebnis freigegeben werden. 

Kapitel 2 Endeinrichtungen 

§ 25 Schutz der Privatsphäre bei 
Endeinrichtungen 
(1) 1Die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung 
des Endnutzers oder der Zugriff auf Informationen, die bereits 
in der Endeinrichtung gespeichert sind, sind nur zulässig, wenn 
der Endnutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden 
Informationen eingewilligt hat. 2Die Information des Endnut-
zers und die Einwilligung haben gemäß der Verordnung (EU) 
2016/679 zu erfolgen. 

(2) Die Einwilligung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, 

1. wenn der alleinige Zweck der Speicherung von Informa-
tionen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der al-
leinige Zweck des Zugriffs auf bereits in der Endeinrich-
tung des Endnutzers gespeicherte Informationen die 
Durchführung der Übertragung einer Nachricht über ein 
öffentliches Telekommunikationsnetz ist oder 

2. wenn die Speicherung von Informationen in der Endein-
richtung des Endnutzers oder der Zugriff auf bereits in 
der Endeinrichtung des Endnutzers gespeicherte Infor-
mationen unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter 
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 eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrück-
lich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stel-
len kann. 

§ 26 Anerkannte Dienste zur 
Einwilligungsverwaltung, 
Endnutzereinstellungen 
(1) Dienste zur Verwaltung von nach § 25 Absatz 1 erteilten 
Einwilligungen, die 

1. nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme Verfahren 
und technische Anwendungen zur Einholung und Ver-
waltung der Einwilligung haben, 

2. kein wirtschaftliches Eigeninteresse an der Erteilung der 
Einwilligung und an den verwalteten Daten haben und 
unabhängig von Unternehmen sind, die ein solches Inte-
resse haben können, 

3. die personenbezogenen Daten und die Informationen 
über die Einwilligungsentscheidungen für keine anderen 
Zwecke als die Einwilligungsverwaltung verarbeiten 
und 

4. ein Sicherheitskonzept vorlegen, das eine Bewertung der 
Qualität und Zuverlässigkeit des Dienstes und der tech-
nischen Anwendungen ermöglicht und aus dem sich 
ergibt, dass der Dienst sowohl technisch als auch orga-
nisatorisch die rechtlichen Anforderungen an den Daten-
schutz und die Datensicherheit, die sich insbesondere 
aus der Verordnung (EU) 2016/679 ergeben, erfüllt, 

können von einer unabhängigen Stelle nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 anerkannt werden. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates die Anfor-
derungen 

1. an das nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme 
Verfahren und technische Anwendungen nach Absatz 1 
Nummer 1 und 

2. an das Verfahren der Anerkennung, insbesondere 

a) den erforderlichen Inhalt des Antrags auf Anerken-
nung, 

b) den Inhalt des Sicherheitskonzepts nach Absatz 1 
Nummer 4 und 

c) die für die Anerkennung zuständige unabhängige 
Stelle, und 

3. die technischen und organisatorischen Maßnahmen, dass 

a) Software zum Abrufen und Darstellen von Informa-
tionen aus dem Internet, 

aa) Einstellungen der Endnutzer hinsichtlich der 
Einwilligung nach § 25 Absatz 1 befolgt und 

bb) die Einbindung von anerkannten Diensten zur 
Einwilligungsverwaltung berücksichtigt und 

b) Anbieter von Telemedien bei der Verwaltung der 
von Endnutzern erteilten Einwilligung die Einbin-
dung von anerkannten Diensten zur Einwilligungs-
verwaltung und Einstellungen durch die Endnutzer 
berücksichtigen. 

(3) Die Bundesregierung bewertet innerhalb von zwei Jahren 
nach Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 die 
Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die 
Errichtung nutzerfreundlicher und wettbewerbskonformer Ein-
willigungsverfahren und legt dazu einen Bericht an den Bun-
destag und den Bundesrat vor. 

Teil 4 Straf- und Bußgeldvorschriften und 
Aufsicht 

§ 27 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer 

1. entgegen § 5 Absatz 1 eine Nachricht abhört oder in ver-
gleichbarer Weise zur Kenntnis nimmt, 

2. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 eine Mitteilung macht oder 

3. entgegen § 8 Absatz 1 eine dort genannte Telekommu-
nikationsanlage herstellt oder auf dem Markt bereitstellt. 

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 
fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe. 

§ 28 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 8 Absatz 6 für eine Telekommunikationsan-
lage wirbt, 

2. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Ver-
kehrsdaten verarbeitet, 

3. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 3 dort genannte Daten nicht 
oder nicht rechtzeitig löscht, 

4. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 3 Verkehrsdaten verarbei-
tet, 

5. entgegen § 12 Absatz 2 Verkehrsdaten nicht oder nicht 
rechtzeitig löscht, 

6. entgegen § 12 Absatz 3 Satz 2 eine dort genannte Auf-
zeichnung nicht oder nicht rechtzeitig löscht, 

7. entgegen § 12 Absatz 4 Satz 5 oder § 14 Absatz 5 die 
Aufsichtsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig in Kennt-
nis setzt, 

8. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 den Endnutzer nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig informiert, 

9. entgegen § 15 Absatz 2 erster Halbsatz die Rufnum-
mernanzeige unterdrückt oder veranlasst, dass diese un-
terdrückt wird, 

10. entgegen § 19 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass der Nutzer 
einen dort genannten Dienst beenden oder in Anspruch 
nehmen kann, 

11. entgegen § 20 personenbezogene Daten verarbeitet, 

12. entgegen § 22 Absatz 5 Satz 1, § 23 Absatz 3 Satz 1 oder 
§ 24 Absatz 4 Satz 1 die dort genannten Daten nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt oder 

13. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 1 eine Information speichert 
oder auf eine Information zugreift. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 2, 3, 9, 11, 12 und 13 mit einer Geldbuße bis zu drei-
hunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 
und 5 mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro, in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 8 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

1. die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1 und 9, 

2. der Bundesbeauftragte oder die Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 2 bis 8 und im Fall des Ab-
satzes 1 Nummer 13, soweit die Speicherung von oder 
der Zugriff auf Informationen durch Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten oder durch Bundesbehörden 
erfolgt. 

(4) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne 
des § 2 Absatz 1 oder Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes 
werden keine Geldbußen verhängt. 

§ 29 Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse 
der oder des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(1) Soweit für die geschäftsmäßige Erbringung von Telekom-
munikationsdiensten Daten von natürlichen oder juristischen 
Personen verarbeitet werden, ist der oder die Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit die zuständige 
Aufsichtsbehörde. 

(2) Erfolgt die Speicherung von Informationen in der Endein-
richtung des Endnutzers oder der Zugriff auf Informationen, die 
bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, durch Anbieter 
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von Telekommunikationsdiensten oder durch öffentliche Stel-
len des Bundes, ist der oder die Bundesbeauftragte für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit zuständige Aufsichtsbe-
hörde für die Einhaltung des § 24. 

(3) Im Hinblick auf die Befugnisse des oder der Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im 
Rahmen seiner oder ihrer Aufsichtstätigkeit über die Einhaltung 
der Bestimmungen nach diesem Gesetz findet Artikel 58 der 
Verordnung (EU) 2016/679 entsprechende Anwendung. 

(4) Das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 des Grundgesetzes 
wird eingeschränkt, soweit die Wahrnehmung der Befugnisse 
nach Absatz 3 dies erfordert. 

§ 30 Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse 
der Bundesnetzagentur 
(1) Die Bundesnetzagentur ist zuständige Aufsichtsbehörde für 
die Einhaltung der Vorschriften in Teil 2, soweit nicht gemäß 
§ 27 die Zuständigkeit des oder der Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit gegeben ist. 

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann Anordnungen und andere 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der Vorschriften des 
Teils 2 sicherzustellen. 2Der nach den Vorschriften des Teils 2 
Verpflichtete muss auf Anforderung der Bundesnetzagentur die  

hierzu erforderlichen Auskünfte erteilen. 3Die Bundesnetzagen-
tur ist zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen be-
fugt, die Geschäfts- und Betriebsräume während der üblichen 
Betriebs- oder Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen. 

(3) Über die Befugnis zu Anordnungen nach Absatz 2 hinaus 
kann die Bundesnetzagentur bei Nichterfüllung von Verpflich-
tungen des Teils 2 den Betrieb von betroffenen Telekommuni-
kationsanlagen oder das Erbringen des betreffenden Telekom-
munikationsdienstes ganz oder teilweise untersagen, wenn mil-
dere Eingriffe zur Durchsetzung rechtmäßigen Verhaltens nicht 
ausreichen. 

(4) Zur Durchsetzung von Maßnahmen und Anordnungen nach 
den Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 1 Million Euro 
festgesetzt werden. 

(5) Das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 des Grundgesetzes 
wird eingeschränkt, soweit die Wahrnehmung der Befugnisse 
nach Absatz 2 Satz 1 und 3 dies erfordert. 
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UrhDaG – Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz 
Vom 31. Mai 2021 (BGBl. I S. 1204, 1215). 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Öffentliche Wiedergabe; 
Verantwortlichkeit des Diensteanbieters 
(1) Ein Diensteanbieter (§ 2) gibt Werke öffentlich wieder, 
wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu urheberrechtlich ge-
schützten Werken verschafft, die von Nutzern des Dienstes 
hochgeladen worden sind. 

(2)1Erfüllt der Diensteanbieter seine Pflichten nach § 4 und den 
§§ 7 bis 11 nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, so 
ist er für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich nicht ver-
antwortlich.2Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen 

1. die Art, das Publikum und der Umfang des Dienstes, 

2. die Art der von den Nutzern des Dienstes hochgeladenen 
Werke, 

3. die Verfügbarkeit geeigneter Mittel zur Erfüllung der 
Pflichten sowie 

4. die Kosten, die dem Diensteanbieter für Mittel nach 
Nummer 3 entstehen. 

(3) Auf § 10 Satz 1 des Telemediengesetzes kann sich der 
Diensteanbieter nicht berufen. 

(4) Ein Diensteanbieter, dessen Hauptzweck es ist, sich an Ur-
heberrechtsverletzungen zu beteiligen oder sie zu erleichtern, 
kann sich auf Absatz 2 nicht berufen. 

§ 2 Diensteanbieter 
(1) Diensteanbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Anbieter von 
Diensten im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 
241 vom 17.9.2015, S. 1), die 

1. es als Hauptzweck ausschließlich oder zumindest auch 
verfolgen, eine große Menge an von Dritten hochgelade-
nen urheberrechtlich geschützten Inhalten zu speichern 
und öffentlich zugänglich zu machen, 

2. die Inhalte im Sinne der Nummer 1 organisieren, 

3. die Inhalte im Sinne der Nummer 1 zum Zweck der Ge-
winnerzielung bewerben und 

4. mit Online-Inhaltediensten um dieselben Zielgruppen 
konkurrieren. 

(2) Startup-Diensteanbieter sind Diensteanbieter mit einem 
jährlichen Umsatz innerhalb der Europäischen Union von bis zu 
10 Millionen Euro, deren Dienste der Öffentlichkeit in der Eu-
ropäischen Union seit weniger als drei Jahren zur Verfügung 
stehen. 

(3) Kleine Diensteanbieter sind Diensteanbieter mit einem jähr-
lichen Umsatz innerhalb der Europäischen Union von bis zu 1 
Million Euro. 

(4)1Für die Berechnung des Umsatzes von Startup-Dienstean-
bietern und kleinen Diensteanbietern ist die Empfehlung der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh-
men anzuwenden (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).2Maßgeb-
lich ist jeweils der Umsatz des vorangegangenen Kalenderjah-
res. 

§ 3 Nicht erfasste Dienste 
Dieses Gesetz gilt insbesondere nicht für 

1. nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien, 

2. nicht gewinnorientierte bildungsbezogene oder wissen-
schaftliche Repositorien, 

3. Entwicklungs- und Weitergabe-Plattformen für quellof-
fene Software, 

 

 

4. Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, 
S. 36; L 334 vom 27.12.2019, S. 164), 

5. Online-Marktplätze, 

6. Cloud-Dienste, die zwischen Unternehmen erbracht 
werden, und 

7. Cloud-Dienste, die ihren Nutzern das Hochladen von In-
halten für den Eigengebrauch ermöglichen. 

Teil 2 Erlaubte Nutzungen 

§ 4 Pflicht zum Erwerb vertraglicher 
Nutzungsrechte; Direktvergütungsanspruch 
des Urhebers 
(1)1Ein Diensteanbieter ist verpflichtet, bestmögliche Anstren-
gungen zu unternehmen, um die vertraglichen Nutzungsrechte 
für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter 
Werke zu erwerben.2Der Diensteanbieter erfüllt diese Pflicht, 
sofern er Nutzungsrechte erwirbt, die 

1. ihm angeboten werden, 

2. über repräsentative Rechtsinhaber verfügbar sind, die 
der Diensteanbieter kennt, oder 

3. über im Inland ansässige Verwertungsgesellschaften o-
der abhängige Verwertungseinrichtungen erworben wer-
den können. 

(2) Nutzungsrechte nach Absatz 1 Satz 2 müssen 

1. für Inhalte gelten, die der Diensteanbieter ihrer Art nach 
offensichtlich in mehr als geringfügigen Mengen öffent-
lich wiedergibt, 

2. in Bezug auf Werke und Rechtsinhaber ein erhebliches 
Repertoire umfassen, 

3. den räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes abde-
cken und 

4. die Nutzung zu angemessenen Bedingungen ermögli-
chen. 

(3)1Hat der Urheber das Recht der öffentlichen Wiedergabe ei-
nes Werkes einem Dritten eingeräumt, so hat der Diensteanbie-
ter für vertragliche Nutzungen gleichwohl dem Urheber eine 
angemessene Vergütung für die öffentliche Wiedergabe des 
Werkes zu zahlen.2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Dritte 
eine Verwertungsgesellschaft ist oder der Urheber den Dritten 
als Digitalvertrieb einschaltet. 

(4)1Der Urheber kann auf den Direktvergütungsanspruch nach 
Absatz 3 nicht verzichten und diesen im Voraus nur an eine 
Verwertungsgesellschaft abtreten.2Er kann nur durch eine Ver-
wertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

§ 5 Gesetzlich erlaubte Nutzungen; Vergütung 
des Urhebers 
(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe von urheberrecht-
lich geschützten Werken und Teilen von Werken durch den 
Nutzer eines Diensteanbieters zu folgenden Zwecken: 

1. für Zitate nach § 51 des Urheberrechtsgesetzes, 

2. für Karikaturen, Parodien und Pastiches nach § 51a des 
Urheberrechtsgesetzes und 

3. für von den Nummern 1 und 2 nicht erfasste gesetzlich 
erlaubte Fälle der öffentlichen Wiedergabe nach Teil 1 
Abschnitt 6 des Urheberrechtsgesetzes. 

(2)1Für die öffentliche Wiedergabe nach Absatz 1 Nummer 2 
hat der Diensteanbieter dem Urheber eine angemessene Vergü-
tung zu zahlen.2Der Vergütungsanspruch ist nicht verzichtbar 
und im Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abtret-
bar.3Er kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
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gemacht werden.4§ 63a Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes 
und § 27a des Verwertungsgesellschaftengesetzes sind anzu-
wenden. 

(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer auf die gesetzlichen Er-
laubnisse nach Absatz 1 in seinen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen hinzuweisen. 

§ 6 Erstreckung von Erlaubnissen 
(1) Ist dem Diensteanbieter die öffentliche Wiedergabe eines 
Werkes erlaubt, so wirkt diese Erlaubnis auch zugunsten des 
Nutzers, sofern dieser nicht kommerziell handelt oder keine er-
heblichen Einnahmen erzielt. 

(2) Verfügt der Nutzer über eine Erlaubnis, ein Werk über einen 
Diensteanbieter öffentlich wiederzugeben, so wirkt diese Er-
laubnis auch zugunsten des Diensteanbieters. 

Teil 3 Unerlaubte Nutzungen 

§ 7 Qualifizierte Blockierung 
(1) Der Diensteanbieter ist nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 ver-
pflichtet, durch Sperrung oder Entfernung (Blockierung) best-
möglich sicherzustellen, dass ein Werk nicht öffentlich wieder-
gegeben wird und hierfür auch künftig nicht verfügbar ist, so-
bald der Rechtsinhaber dies verlangt und die hierfür erforderli-
chen Informationen zur Verfügung stellt. 

(2)1Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nicht dazu führen, dass 
von Nutzern hochgeladene Inhalte, deren Nutzung gesetzlich 
erlaubt ist oder bei denen kein Verstoß gegen das Urheberrecht 
vorliegt, nicht verfügbar sind.2Beim Einsatz automatisierter 
Verfahren sind die §§ 9 bis 11 anzuwenden.3Satz 2 ist nicht an-
zuwenden auf Nutzungen von Filmwerken oder Laufbildern bis 
zum Abschluss ihrer erstmaligen öffentlichen Wiedergabe, ins-
besondere während der zeitgleichen Übertragung von Sportver-
anstaltungen, soweit der Rechtsinhaber dies vom Diensteanbie-
ter verlangt und die hierfür erforderlichen Angaben macht. 

(3) Der Diensteanbieter informiert den Nutzer sofort über die 
Blockierung des von ihm hochgeladenen Inhalts und weist ihn 
auf das Recht hin, nach § 14 Beschwerde einzulegen. 

(4) Startup-Diensteanbieter (§ 2 Absatz 2) sind nicht nach Ab-
satz 1 verpflichtet, solange die durchschnittliche monatliche 
Anzahl unterschiedlicher Besucher der Internetseiten des 
Dienstes 5 Millionen nicht übersteigt. 

(5) Es wird widerleglich vermutet, dass kleine Diensteanbieter 
(§ 2 Absatz 3) im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit nicht nach Absatz 1 verpflichtet sind. 

§ 8 Einfache Blockierung 
(1) Der Diensteanbieter ist nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 ver-
pflichtet, die öffentliche Wiedergabe eines Werkes durch Blo-
ckierung zu beenden, sobald der Rechtsinhaber dies verlangt 
und einen hinreichend begründeten Hinweis auf die unerlaubte 
öffentliche Wiedergabe des Werkes gibt. 

(2) § 7 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(3) Zur Blockierung künftiger unerlaubter Nutzungen des Wer-
kes ist der Diensteanbieter nach Maßgabe von § 7 erst verpflich-
tet, nachdem der Rechtsinhaber die hierfür erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung stellt. 

Teil 4 Mutmaßlich erlaubte Nutzungen 

§ 9 Öffentliche Wiedergabe mutmaßlich 
erlaubter Nutzungen 
(1) Um unverhältnismäßige Blockierungen beim Einsatz auto-
matisierter Verfahren zu vermeiden, sind mutmaßlich erlaubte 
Nutzungen bis zum Abschluss eines Beschwerdeverfahrens 
(§ 14) öffentlich wiederzugeben. 

(2) 1Für nutzergenerierte Inhalte, die 

1. weniger als die Hälfte eines Werkes eines Dritten oder 
mehrerer Werke Dritter enthalten, 

2. die Werkteile nach Nummer 1 mit anderem Inhalt kom-
binieren und 

3. Werke Dritter nur geringfügig nutzen (§ 10) oder als ge-
setzlich erlaubt gekennzeichnet sind (§ 11), 

wird widerleglich vermutet, dass ihre Nutzung nach § 5 gesetz-
lich erlaubt ist (mutmaßlich erlaubte Nutzungen). 
2Abbildungen dürfen nach Maßgabe von §§ 10 und 11 vollstän-
dig verwendet werden. 

(3) Der Diensteanbieter informiert den Rechtsinhaber sofort 
über die öffentliche Wiedergabe und weist ihn auf das Recht 
hin, nach § 14 Beschwerde einzulegen, um die Vermutung nach 
Absatz 2 überprüfen zu lassen. 

§ 10 Geringfügige Nutzungen 
Die folgenden Nutzungen von Werken Dritter gelten als gering-
fügig im Sinne des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, sofern sie 
nicht zu kommerziellen Zwecken oder nur zur Erzielung uner-
heblicher Einnahmen dienen: 

1. Nutzungen bis zu 15 Sekunden je eines Filmwerkes oder 
Laufbildes, 

2. Nutzungen bis zu 15 Sekunden je einer Tonspur, 

3. Nutzungen bis zu 160 Zeichen je eines Textes und 

4. Nutzungen bis zu 125 Kilobyte je eines Lichtbildwerkes, 
Lichtbildes oder einer Grafik. 

§ 11 Kennzeichnung als erlaubte Nutzung 
(1) Soll ein nutzergenerierter Inhalt beim Hochladen automati-
siert blockiert werden und handelt es sich nicht um eine gering-
fügige Nutzung nach § 10, so ist der Diensteanbieter verpflich-
tet, 

1. den Nutzer über das Blockierverlangen des Rechtsinha-
bers zu informieren, 

2. den Nutzer zugleich mit der Information nach Nummer 
1 auf die Erforderlichkeit einer gesetzlichen Erlaubnis 
nach § 5 für eine öffentliche Wiedergabe hinzuweisen 
und 

3. es dem Nutzer zu ermöglichen, die Nutzung als nach § 5 
gesetzlich erlaubt zu kennzeichnen. 

(2) Soll ein nutzergenerierter Inhalt erst nach dem Hochladen 
automatisiert blockiert werden, so findet Absatz 1 mit der Maß-
gabe Anwendung, dass der Inhalt auch ohne Vorliegen einer 
Kennzeichnung nach Absatz 1 Nummer 3 für 48 Stunden als 
mutmaßlich erlaubt gilt. 

§ 12 Vergütung durch Diensteanbieter; 
Verantwortlichkeit 
(1)1Für die öffentliche Wiedergabe mutmaßlich erlaubter Nut-
zungen nach den §§ 9 bis 11 hat der Diensteanbieter dem Urhe-
ber eine angemessene Vergütung zu zahlen.2§ 5 Absatz 2 Satz 
2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(2)1Für die öffentliche Wiedergabe mutmaßlich erlaubter Nut-
zungen nach den §§ 9 bis 11 ist der Diensteanbieter bis zum 
Abschluss eines Beschwerdeverfahrens, längstens aber bis zum 
Ablauf der Frist zur Entscheidung über die Beschwerde (§ 14 
Absatz 3 Nummer 3) urheberrechtlich nicht verantwort-
lich.2Nach der Entscheidung über die Beschwerde haftet der 
Diensteanbieter nur dann urheberrechtlich auf Schadensersatz, 
wenn er bei der Durchführung des Beschwerdeverfahrens 
schuldhaft gegen die Pflichten nach § 14 verstoßen hat; Ansprü-
che auf Unterlassung und Beseitigung bleiben unberührt. 

(3) Im Falle einer geringfügigen Nutzung (§ 10) ist der Nutzer 
für die öffentliche Wiedergabe mutmaßlich erlaubter Nutzun-
gen bis zum Abschluss eines Beschwerdeverfahrens nach § 14 
urheberrechtlich nicht verantwortlich. 

Teil 5 Rechtsbehelfe 

§ 13 Rechtsbehelfe; Schutz vor Entstellung; 
Zugang zu den Gerichten 
(1) Für Nutzer und Rechtsinhaber ist die Teilnahme an Be-
schwerdeverfahren nach den §§ 14 und 15 freiwillig. 

(2) Für Nutzer, Rechtsinhaber und Diensteanbieter ist die Teil-
nahme an außergerichtlichen Streitbeilegungen nach den §§ 16 
und 17 freiwillig. 
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(3)1Der Schutz des Urhebers vor Entstellung seines Werkes 
nach§ 14 des Urheberrechtsgesetzes bleibt unberührt.2Der Ur-
heber kann hierzu auch im Anwendungsbereich der §§ 9 bis 11 
die einfache Blockierung nach § 8 verlangen. 

(4) Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt. 

§ 14 Internes Beschwerdeverfahren 
(1) Der Diensteanbieter muss den Nutzern und den Rechtsinha-
bern ein wirksames, kostenfreies und zügiges Beschwerdever-
fahren über die Blockierung und über die öffentliche Wieder-
gabe von geschützten Werken zur Verfügung stellen. 

(2) Beschwerden sind zu begründen. 

(3) Der Diensteanbieter ist verpflichtet, unverzüglich 

1. die Beschwerde allen Beteiligten mitzuteilen, 

2. allen Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben und 

3. über die Beschwerde zu entscheiden; spätestens inner-
halb einer Woche nach deren Einlegung. 

(4) Erklärt ein vertrauenswürdiger Rechtsinhaber nach Prüfung 
durch eine natürliche Person, dass die Vermutung nach § 9 Ab-
satz 2 zu widerlegen ist und die fortdauernde öffentliche Wie-
dergabe die wirtschaftliche Verwertung des Werkes erheblich 
beeinträchtigt, so ist der Diensteanbieter in Abweichung von § 
9 Absatz 1 zur sofortigen Blockierung bis zum Abschluss des 
Beschwerdeverfahrens verpflichtet. 

(5) Entscheidungen über Beschwerden müssen von natürlichen 
Personen getroffen werden, die unparteiisch sind. 

§ 15 Externe Beschwerdestelle 
(1) Der Diensteanbieter kann sich zur Erfüllung seiner Pflichten 
nach § 14 einer anerkannten externen Beschwerdestelle bedie-
nen. 

(2)1Die Entscheidung über die Anerkennung einer externen Be-
schwerdestelle trifft das Bundesamt für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Deutschen Patent- und Markenamt.2Für die Vorausset-
zungen sowie für das Verfahren der Anerkennung gelten im Üb-
rigen die Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 
über die Anerkennung einer Einrichtung der Regulierten Selbst-
regulierung entsprechend. 

§ 16 Außergerichtliche Streitbeilegung durch 
private Schlichtungsstellen 
(1) Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über 
die Blockierung und öffentliche Wiedergabe eines geschützten 
Werkes durch einen Diensteanbieter sowie über Auskunfts-
rechte (§ 19) können Rechtsinhaber und Nutzer eine privat-
rechtlich organisierte Schlichtungsstelle anrufen. 

(2) Die Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes über 
privatrechtlich organisierte Schlichtungsstellen sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass das Bundesamt für Justiz als zu-
ständige Behörde die Entscheidung über die Anerkennung einer 
privatrechtlich organisierten Schlichtungsstelle im Einverneh-
men mit dem Deutschen Patent- und Markenamt trifft. 

§ 17 Außergerichtliche Streitbeilegung durch 
die behördliche Schlichtungsstelle 
(1) Das Bundesamt für Justiz richtet im Einvernehmen mit dem 
Deutschen Patent- und Markenamt eine behördliche Schlich-
tungsstelle ein. 

(2)1Die behördliche Schlichtungsstelle ist nur zuständig, wenn 
eine privatrechtlich organisierte Schlichtungsstelle nach § 16 
nicht zur Verfügung steht.2§ 16 Absatz 1 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Die Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes über 
die behördliche Schlichtungsstelle sind entsprechend anzuwen-
den. 

Teil 6 Schlussbestimmungen 

§ 18 Maßnahmen gegen Missbrauch 
(1) Verlangt ein vermeintlicher Rechtsinhaber von dem 
Diensteanbieter wiederholt die Blockierung eines fremden 
Werkes als eigenes Werk oder eines gemeinfreien Werkes, so 
hat der Diensteanbieter den vermeintlichen Rechtsinhaber für 
einen angemessenen Zeitraum von den Verfahren nach den §§ 
7 und 8 auszuschließen. 

(2) Verlangt ein vermeintlicher Rechtsinhaber vorsätzlich oder 
fahrlässig von dem Diensteanbieter die Blockierung eines frem-
den Werkes als eigenes Werk oder eines gemeinfreien Werkes, 
so ist er dem Diensteanbieter und dem betroffenen Nutzer zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(3) Verlangt ein Rechtsinhaber wiederholt fälschlicherweise 

1. die sofortige Blockierung mutmaßlich erlaubter Nutzun-
gen während des Beschwerdeverfahrens nach § 14 Ab-
satz 4 oder 

2. die einfache Blockierung nach § 8 wegen einer Entstel-
lung seines Werkes (§ 14 des Urheberrechtsgesetzes), 

so ist er für einen angemessenen Zeitraum von dem jeweiligen 
Verfahren auszuschließen. 

(4) Der Diensteanbieter hat nach einem missbräuchlichen Blo-
ckierverlangen im Hinblick auf gemeinfreie Werke oder solche, 
deren unentgeltliche Nutzung durch jedermann erlaubt ist, nach 
Maßgabe von § 1 Absatz 2 bestmöglich sicherzustellen, dass 
diese Werke nicht erneut blockiert werden. 

(5) Kennzeichnet ein Nutzer eine Nutzung wiederholt fälschli-
cherweise als erlaubt, so hat der Diensteanbieter den Nutzer für 
einen angemessenen Zeitraum von der Möglichkeit zur Kenn-
zeichnung erlaubter Nutzungen auszuschließen. 

(6) Blockiert der Diensteanbieter wiederholt fälschlicherweise 
erlaubte Nutzungen, so kann er von einem eingetragenen Ver-
ein, dessen Zweck auf die nicht gewerbsmäßige und nicht nur 
vorübergehende Förderung der Interessen von Nutzern gerich-
tet ist, auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 

§ 19 Auskunftsrechte 
(1) Der Rechtsinhaber kann von dem Diensteanbieter Auskunft 
über die nach § 4 vertraglich erlaubte Nutzung seines Reper-
toires verlangen. 

(2) Der Rechtsinhaber kann von dem Diensteanbieter angemes-
sene Auskunft über die Funktionsweise der Verfahren zur Blo-
ckierung unerlaubter Nutzungen seines Repertoires nach den §§ 
7 und 8 verlangen. 

(3)1Der Diensteanbieter gewährt Berechtigten nach § 60d Ab-
satz 2 des Urheberrechtsgesetzes zum Zweck der wissenschaft-
lichen Forschung Zugang zu Daten über den Einsatz von Ver-
fahren zur automatisierten und nicht automatisierten Erkennung 
und Blockierung von Inhalten, soweit überwiegende schutz-
würdige Interessen des Diensteanbieters nicht entgegenste-
hen.2Der Diensteanbieter hat Anspruch auf Erstattung der hier-
durch entstehenden Kosten in angemessener Höhe. 

§ 20 Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 
Für die Verpflichtung des Diensteanbieters zur Bestellung eines 
inländischen Zustellungsbevollmächtigten für das gerichtliche 
Verfahren gilt § 5 Absatz 1 des Netzwerkdurchsetzungsgeset-
zes entsprechend. 

§ 21 Anwendung auf verwandte Schutzrechte 
(1) Dieses Gesetz ist auf verwandte Schutzrechte im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes und ihre Inhaber entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Der Direktvergütungsanspruch nach § 4 steht nur dem Licht-
bildner und dem ausübenden Künstler zu. 

§ 22 Zwingendes Recht 
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann durch Vertrag nicht 
abgewichen werden. 
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Teil 1 Urheberrecht 

Abschnitt 1 Allgemeines 

§ 1 Allgemeines 
Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

Abschnitt 2 Das Werk 

§ 2 Geschützte Werke 
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst gehören insbesondere: 

1.  Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computer-
programme; 

2.  Werke der Musik; 

3.  pantomimische Werke einschließlich der Werke der 
Tanzkunst; 

4.  Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke 
der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe 
solcher Werke; 

5.  Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich 
wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 

6.  Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie 
Filmwerke geschaffen werden; 

7.  Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, 
wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und 
plastische Darstellungen. 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geis-
tige Schöpfungen. 

§ 3 Bearbeitungen 
1Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die 
persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden 
unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selb-
ständige Werke geschützt.  2Die nur unwesentliche Bearbeitung 
eines nicht geschützten Werkes der Musik wird nicht als selb-
ständiges Werk geschützt. 

§ 4 Sammelwerke und Datenbankwerke 
(1) Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängi-
gen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der 
Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind (Sammel-
werke), werden, unbeschadet eines an den einzelnen Elementen 
gegebenenfalls bestehenden Urheberrechts oder verwandten 
Schutzrechts, wie selbständige Werke geschützt. 

(2)  1Datenbankwerk im Sinne dieses Gesetzes ist ein Sammel-
werk, dessen Elemente systematisch oder methodisch angeord-
net und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere 
Weise zugänglich sind.  2Ein zur Schaffung des Datenbankwer-
kes oder zur Ermöglichung des Zugangs zu dessen Elementen 
verwendetes Computerprogramm (§ 69a) ist nicht Bestandteil 
des Datenbankwerkes. 

§ 5 Amtliche Werke 
(1) Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntma-
chungen sowie Entscheidungen und amtlich verfaßte Leitsätze 
zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. 

(2) Das gleiche gilt für andere amtliche Werke, die im amtlichen 
Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wor-
den sind, mit der Einschränkung, daß die Bestimmungen über 
Änderungsverbot und Quellenangabe in § 62 Abs. 1 bis 3 und § 
63 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden sind. 

(3)  1Das Urheberrecht an privaten Normwerken wird durch die 
Absätze 1 und 2 nicht berührt, wenn Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse oder amtliche Bekanntmachungen auf sie verweisen, 
ohne ihren Wortlaut wiederzugeben.  2In diesem Fall ist der Ur-
heber verpflichtet, jedem Verleger zu angemessenen Bedingun-
gen ein Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung einzuräu-
men.  3Ist ein Dritter Inhaber des ausschließlichen Rechts zur 
Vervielfältigung und Verbreitung, so ist dieser zur Einräumung 
des Nutzungsrechts nach Satz 2 verpflichtet. 

§ 6 Veröffentlichte und erschienene Werke 
(1) Ein Werk ist veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des 
Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. 

(2)  1Ein Werk ist erschienen, wenn mit Zustimmung des Be-
rechtigten Vervielfältigungsstücke des Werkes nach ihrer Her-
stellung in genügender Anzahl der Öffentlichkeit angeboten o-
der in Verkehr gebracht worden sind.  2Ein Werk der bildenden 
Künste gilt auch dann als erschienen, wenn das Original oder 
ein Vervielfältigungsstück des Werkes mit Zustimmung des 
Berechtigten bleibend der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

Abschnitt 3 Der Urheber 

§ 7 Urheber 
Urheber ist der Schöpfer des Werkes. 

§ 8 Miturheber 
(1) Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne daß 
sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Mitur-
heber des Werkes. 

(2) 1Das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des 
Werkes steht den Miturhebern zur gesamten Hand zu; Änderun-
gen des Werkes sind nur mit Einwilligung der Miturheber zu-
lässig. 2Ein Miturheber darf jedoch seine Einwilligung zur Ver-
öffentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wider Treu und 
Glauben verweigern. 3Jeder Miturheber ist berechtigt, Ansprü-
che aus Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts geltend 
zu machen; er kann jedoch nur Leistung an alle Miturheber ver-
langen. 

(3) Die Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes gebühren den 
Miturhebern nach dem Umfang ihrer Mitwirkung an der Schöp-
fung des Werkes, wenn nichts anderes zwischen den Miturhe-
bern vereinbart ist. 
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(4) 1Ein Miturheber kann auf seinen Anteil an den Verwertungs-
rechten (§ 15) verzichten. 2Der Verzicht ist den anderen Mitur-
hebern gegenüber zu erklären. 3Mit der Erklärung wächst der 
Anteil den anderen Miturhebern zu. 

§ 9 Urheber verbundener Werke 
Haben mehrere Urheber ihre Werke zu gemeinsamer Verwer-
tung miteinander verbunden, so kann jeder vom anderen die 
Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung und Änderung 
der verbundenen Werke verlangen, wenn die Einwilligung dem 
anderen nach Treu und Glauben zuzumuten ist. 

§ 10 Vermutung der Urheber- oder 
Rechtsinhaberschaft 
(1) Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen 
Werkes oder auf dem Original eines Werkes der bildenden 
Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist, wird 
bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des Werkes angese-
hen; dies gilt auch für eine Bezeichnung, die als Deckname oder 
Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist. 

(2)  1Ist der Urheber nicht nach Absatz 1 bezeichnet, so wird 
vermutet, daß derjenige ermächtigt ist, die Rechte des Urhebers 
geltend zu machen, der auf den Vervielfältigungsstücken des 
Werkes als Herausgeber bezeichnet ist.  2Ist kein Herausgeber 
angegeben, so wird vermutet, daß der Verleger ermächtigt ist. 

(3)  1Für die Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte gilt die 
Vermutung des Absatzes 1 entsprechend, soweit es sich um 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes handelt oder Un-
terlassungsansprüche geltend gemacht werden.  2Die Vermu-
tung gilt nicht im Verhältnis zum Urheber oder zum ursprüng-
lichen Inhaber des verwandten Schutzrechts. 

Abschnitt 4 Inhalt des Urheberrechts 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

§ 11 Allgemeines 
1Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und 
persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des 
Werkes. 2Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen 
Vergütung für die Nutzung des Werkes. 

Unterabschnitt 2 Urheberpersönlichkeitsrecht 

§ 12 Veröffentlichungsrecht 
(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein 
Werk zu veröffentlichen ist. 

(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes 
öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange weder das 
Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des 
Werkes mit seiner Zustimmung veröffentlicht ist. 

§ 13 Anerkennung der Urheberschaft 
1Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheber-
schaft am Werk. 2Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer 
Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu 
verwenden ist. 

§ 14 Entstellung des Werkes 
Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere 
Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, 
seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am 
Werk zu gefährden. 

Unterabschnitt 3 Verwertungsrechte 

§ 15 Allgemeines 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in 
körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfaßt insbeson-
dere 

1.  das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 

2.  das Verbreitungsrecht (§ 17), 

3.  das Ausstellungsrecht (§ 18). 

(2) 1Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein 
Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht 

der öffentlichen Wiedergabe).  2Das Recht der öffentlichen 
Wiedergabe umfasst insbesondere 

1.  das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 
(§ 19), 

2.  das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a), 

3.  das Senderecht (§ 20), 

4.  das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger 
(§ 21), 

5.  das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von 
öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22). 

(3)  1Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl 
von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist.  2Zur Öffent-
lichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk 
verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in 
unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht 
wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. 

§ 16 Vervielfältigungsrecht 
(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungs-
stücke des Werkes herzustellen, gleichviel ob vorübergehend o-
der dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. 

(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes 
auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- 
oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich 
um die Aufnahme einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- 
oder Tonträger oder um die Übertragung des Werkes von einem 
Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt. 

§ 17 Verbreitungsrecht 
(1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Ver-
vielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten 
oder in Verkehr zu bringen. 

(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes 
mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege 
der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Wei-
terverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig. 

(3)  1Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist 
die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder mittelbar Erwerbszwe-
cken dienende Gebrauchsüberlassung.  2Als Vermietung gilt je-
doch nicht die Überlassung von Originalen oder Vervielfälti-
gungsstücken 

1.  von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst o-
der 

2.  im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu 
dem ausschließlichen Zweck, bei der Erfüllung von Ver-
pflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis be-
nutzt zu werden. 

§ 18 Ausstellungsrecht 
Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Verviel-
fältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes der bildenden 
Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffent-
lich zur Schau zu stellen. 

§ 19 Vortrags-, Aufführungs- und 
Vorführungsrecht 
(1) Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch per-
sönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen. 

(2) Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik 
durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen 
oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen. 

(3) Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das 
Recht, Vorträge und Aufführungen außerhalb des Raumes, in 
dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm, 
Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich 
wahrnehmbar zu machen. 

(4)  1Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bilden-
den Künste, ein Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder Darstellun-
gen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische 
Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen.  2Das Vor-
führungsrecht umfaßt nicht das Recht, die Funksendung oder 
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öffentliche Zugänglichmachung solcher Werke öffentlich 
wahrnehmbar zu machen (§ 22). 

§ 19a Recht der öffentlichen 
Zugänglichmachung 
Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, 
das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in ei-
ner Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öf-
fentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 

§ 20 Senderecht 
Das Senderecht ist das Recht, das Werk durch Funk, wie Ton- 
und Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk, Kabelfunk oder ähn-
liche technische Mittel, der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. 

§ 20a Europäische Satellitensendung 
(1) Wird eine Satellitensendung innerhalb des Gebietes eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aus-
geführt, so gilt sie ausschließlich als in diesem Mitgliedstaat o-
der Vertragsstaat erfolgt. 

(2) 1Wird eine Satellitensendung im Gebiet eines Staates ausge-
führt, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union noch 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist und in dem für das Recht der Satellitensendung 
das in Kapitel II der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. 
2September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und 
leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satelliten-
rundfunk und Kabelweiterverbreitung (ABl. EG Nr. L 248 S. 
15) vorgesehene Schutzniveau nicht gewährleistet ist, so gilt sie 
als in dem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat erfolgt, 

1.  in dem die Erdfunkstation liegt, von der aus die pro-
grammtragenden Signale zum Satelliten geleitet werden, 
oder 

2.  in dem das Sendeunternehmen seine Niederlassung hat, 
wenn die Voraussetzung nach Nummer 1 nicht gegeben 
ist. 

3Das Senderecht ist im Fall der Nummer 1 gegenüber dem Be-
treiber der Erdfunkstation, im Fall der Nummer 2 gegenüber 
dem Sendeunternehmen geltend zu machen. 

(3) Satellitensendung im Sinne von Absatz 1 und 2 ist die unter 
der Kontrolle und Verantwortung des Sendeunternehmens statt-
findende Eingabe der für den öffentlichen Empfang bestimmten 
programmtragenden Signale in eine ununterbrochene Übertra-
gungskette, die zum Satelliten und zurück zur Erde führt. 

§ 20b Weitersendung 
(1) 1Das Recht, ein gesendetes Werk im Rahmen eines zeit-
gleich, unverändert und vollständig weiterübertragenen Pro-
gramms weiterzusenden (Weitersendung), kann nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 2Dies gilt 
nicht für 

1. Rechte an einem Werk, das ausschließlich im Internet 
gesendet wird, 

2. Rechte, die ein Sendeunternehmen in Bezug auf seine 
Sendungen geltend macht. 

(1a) Bei der Weitersendung über einen Internetzugangsdienst 
ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der Betreiber des Weiter-
sendedienstes ausschließlich berechtigten Nutzern in einer ge-
sicherten Umgebung Zugang zum Programm bietet. 

(1b) Internetzugangsdienst im Sinne von Absatz 1a ist ein 
Dienst gemäß Artikel 2 Absatz 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum 
offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG 
über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobil-
funknetzen in der Union (ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1), die 
zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2018/1972 (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S. 36; L 334 vom 27.12.2019, S. 164) geändert 
worden ist. 

(2) 1Hat der Urheber das Recht der Weitersendung einem Sen-
deunternehmen oder einem Tonträger- oder Filmhersteller ein-
geräumt, so hat der Weitersendedienst gleichwohl dem Urheber 
eine angemessene Vergütung für die Weitersendung zu zahlen. 
2Auf den Vergütungsanspruch kann nicht verzichtet werden. 3Er 
kann im Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten 
und nur durch eine solche geltend gemacht werden. 4Diese Re-
gelung steht Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und ge-
meinsamen Vergütungsregeln von Sendeunternehmen nicht 
entgegen, soweit dadurch dem Urheber eine angemessene Ver-
gütung für jede Weitersendung eingeräumt wird. 

§ 20c Europäischer ergänzender Online-Dienst 
(1) Ein ergänzender Online-Dienst eines Sendeunternehmens 
ist 

1. die Sendung von Programmen im Internet zeitgleich mit 
ihrer Sendung in anderer Weise, 

2. die öffentliche Zugänglichmachung bereits gesendeter 
Programme im Internet, die für einen begrenzten Zeit-
raum nach der Sendung abgerufen werden können, auch 
mit ergänzenden Materialien zum Programm. 

(2) 1Die Vervielfältigung und die öffentliche Wiedergabe von 
Werken zur Ausführung eines ergänzenden Online-Dienstes ei-
nes Sendeunternehmens in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum gelten ausschließlich als in 
dem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat erfolgt, in dem das Sen-
deunternehmen seine Hauptniederlassung hat. 2Der Rechtsinha-
ber und das Sendeunternehmen können den Umfang von Nut-
zungsrechten für ergänzende Online-Dienste des Sendeunter-
nehmens beschränken. 

(3) Absatz 2 gilt bei Fernsehprogrammen nur für Eigenproduk-
tionen des Sendeunternehmens, die vollständig von ihm finan-
ziert wurden, sowie für Nachrichtensendungen und die Bericht-
erstattung über Tagesereignisse, nicht aber für die Übertragung 
von Sportveranstaltungen. 

§ 20d Direkteinspeisung 
(1) Überträgt ein Sendeunternehmen die programmtragenden 
Signale an einen Signalverteiler, ohne sie gleichzeitig selbst öf-
fentlich wiederzugeben (Direkteinspeisung), und gibt der Sig-
nalverteiler diese programmtragenden Signale öffentlich wie-
der, so gelten das Sendeunternehmen und der Signalverteiler als 
Beteiligte einer einzigen öffentlichen Wiedergabe. 

(2) § 20b gilt entsprechend. 

§ 21 Recht der Wiedergabe durch Bild- oder 
Tonträger 
 1Das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger ist das 
Recht, Vorträge oder Aufführungen des Werkes mittels Bild- 
oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar zu machen.  2§ 19 Abs. 
3 gilt entsprechend. 

§ 22 Recht der Wiedergabe von 
Funksendungen und von öffentlicher 
Zugänglichmachung 
1Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und der Wie-
dergabe von öffentlicher Zugänglichmachung ist das Recht, 
Funksendungen und auf öffentlicher Zugänglichmachung beru-
hende Wiedergaben des Werkes durch Bildschirm, Lautspre-
cher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahr-
nehmbar zu machen. 2§ 19 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen 
(1)1Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen eines Werkes, 
insbesondere auch einer Melodie, dürfen nur mit Zustimmung 
des Urhebers veröffentlicht oder verwertet werden.2Wahrt das 
neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum be-
nutzten Werk, so liegt keine Bearbeitung oder Umgestaltung im 
Sinne des Satzes 1 vor. 

(2) Handelt es sich um 

1. die Verfilmung eines Werkes, 

2. die Ausführung von Plänen und Entwürfen eines Werkes 
der bildenden Künste, 

3. den Nachbau eines Werkes der Baukunst oder 



§§ 24-31 UrhG 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

 

 
UrhG 

509 
 

 
 

 

4. die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbank-
werkes, 

so bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestal-
tung der Zustimmung des Urhebers. 

(3)Auf ausschließlich technisch bedingte Änderungen eines 
Werkes bei Nutzungen nach § 44b Absatz 2, § 60d Absatz 1, 
§ 60e Absatz 1 sowie § 60f Absatz 2 sind die Absätze 1 und 2 
nicht anzuwenden. 

§ 24 Freie Benutzung [aufgehoben] 

Unterabschnitt 4 Sonstige Rechte des Urhebers 

§ 25 Zugang zu Werkstücken 
(1) Der Urheber kann vom Besitzer des Originals oder eines 
Vervielfältigungsstückes seines Werkes verlangen, daß er ihm 
das Original oder das Vervielfältigungsstück zugänglich macht, 
soweit dies zur Herstellung von Vervielfältigungsstücken oder 
Bearbeitungen des Werkes erforderlich ist und nicht berechtigte 
Interessen des Besitzers entgegenstehen. 

(2) Der Besitzer ist nicht verpflichtet, das Original oder das Ver-
vielfältigungsstück dem Urheber herauszugeben. 

§ 26 Folgerecht 
(1) 1Wird das Original eines Werkes der bildenden Künste oder 
eines Lichtbildwerkes weiterveräußert und ist hieran ein Kunst-
händler oder Versteigerer als Erwerber, Veräußerer oder Ver-
mittler beteiligt, so hat der Veräußerer dem Urheber einen An-
teil des Veräußerungserlöses zu entrichten. 2Als Veräußerungs-
erlös im Sinne des Satzes 1 gilt der Verkaufspreis ohne Steuern. 
3Ist der Veräußerer eine Privatperson, so haftet der als Erwerber 
oder Vermittler beteiligte Kunsthändler oder Versteigerer ne-
ben ihm als Gesamtschuldner; im Verhältnis zueinander ist der 
Veräußerer allein verpflichtet. 4Die Verpflichtung nach Satz 1 
entfällt, wenn der Veräußerungserlös weniger als 400 Euro be-
trägt. 

(2) 1Die Höhe des Anteils des Veräußerungserlöses beträgt: 

1.  4 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses bis zu 
50.000 Euro, 

2.  3 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 
50.000,01 bis 200.000 Euro, 

3.  1 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 
200.000,01 bis 350.000 Euro, 

4.  0,5 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 
350.000,01 bis 500.000 Euro, 

5.  0,25 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses über 
500.000 Euro. 

2Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiter-
veräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro. 

(3) 1Das Folgerecht ist unveräußerlich. 2Der Urheber kann auf 
seinen Anteil im Voraus nicht verzichten. 

(4) Der Urheber kann von einem Kunsthändler oder Versteige-
rer Auskunft darüber verlangen, welche Originale von Werken 
des Urhebers innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Aus-
kunftsersuchen unter Beteiligung des Kunsthändlers oder Ver-
steigerers weiterveräußert wurden. 

(5) 1Der Urheber kann, soweit dies zur Durchsetzung seines An-
spruchs gegen den Veräußerer erforderlich ist, von dem Kunst-
händler oder Versteigerer Auskunft über den Namen und die 
Anschrift des Veräußerers sowie über die Höhe des Veräuße-
rungserlöses verlangen. 2Der Kunsthändler oder Versteigerer 
darf die Auskunft über Namen und Anschrift des Veräußerers 
verweigern, wenn er dem Urheber den Anteil entrichtet. 

(6) Die Ansprüche nach den Absätzen 4 und 5 können nur durch 
eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

(7) 1Bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit einer Auskunft nach Absatz 4 oder 5, so kann die 
Verwertungsgesellschaft verlangen, dass nach Wahl des Aus-
kunftspflichtigen ihr oder einem von ihm zu bestimmenden 
Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer Einsicht in die 
Geschäftsbücher oder sonstige Urkunden so weit gewährt wird, 
wie dies zur Feststellung der Richtigkeit oder Vollständigkeit 

der Auskunft erforderlich ist. 2Erweist sich die Auskunft als un-
richtig oder unvollständig, so hat der Auskunftspflichtige die 
Kosten der Prüfung zu erstatten. 

(8) Die vorstehenden Bestimmungen sind auf Werke der Bau-
kunst und der angewandten Kunst nicht anzuwenden. 

§ 27 Vergütung für Vermietung und Verleihen 
(1) 1Hat der Urheber das Vermietrecht (§ 17) an einem Bild- 
oder Tonträger dem Tonträger- oder Filmhersteller eingeräumt, 
so hat der Vermieter gleichwohl dem Urheber eine angemes-
sene Vergütung für die Vermietung zu zahlen. 2Auf den Vergü-
tungsanspruch kann nicht verzichtet werden. 3Er kann im vo-
raus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden. 

(2)  1Für das Verleihen von Originalen oder Vervielfältigungs-
stücken eines Werkes, deren Weiterverbreitung nach § 17 Abs. 
2 zulässig ist, ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu 
zahlen, wenn die Originale oder Vervielfältigungsstücke durch 
eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung (Bücherei, 
Sammlung von Bild- oder Tonträgern oder anderer Originale 
oder Vervielfältigungsstücke) verliehen werden.  2Verleihen im 
Sinne von Satz 1 ist die zeitlich begrenzte, weder unmittelbar 
noch mittelbar Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlas-
sung; § 17 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Die Vergütungsansprüche nach den Absätzen 1 und 2 kön-
nen nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden. 

Abschnitt 5 Rechtsverkehr im Urheberrecht 

Unterabschnitt 1 Rechtsnachfolge in das Urhe-
berrecht 

§ 28 Vererbung des Urheberrechts 
(1) Das Urheberrecht ist vererblich. 

(2) 1Der Urheber kann durch letztwillige Verfügung die Aus-
übung des Urheberrechts einem Testamentsvollstrecker über-
tragen. 2§ 2210 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzu-
wenden. 

§ 29 Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht 
(1) Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn, es wird 
in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen oder an Miter-
ben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen. 

(2) Zulässig sind die Einräumung von Nutzungsrechten (§ 31), 
schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Ver-
wertungsrechten sowie die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte 
über Urheberpersönlichkeitsrechte. 

§ 30 Rechtsnachfolger des Urhebers 
Der Rechtsnachfolger des Urhebers hat die dem Urheber nach 
diesem Gesetz zustehenden Rechte, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. 

Unterabschnitt 2 Nutzungsrechte 

§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten 
(1) 1Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das 
Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nut-
zungsrecht). 2Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder aus-
schließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich be-
schränkt eingeräumt werden. 

(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das 
Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung 
durch andere ausgeschlossen ist. 

(3) 1Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, 
das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm 
erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. 2Es 
kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber 
vorbehalten bleibt. 3§ 35 bleibt unberührt. 

(4) (weggefallen) 

(5) 1Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nut-
zungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt 
sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertrags-
zweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. 2Entspre-
chendes gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt 
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wird, ob es sich um ein einfaches oder ausschließliches Nut-
zungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht 
reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht un-
terliegt. 

§ 31a Verträge über unbekannte 
Nutzungsarten 
(1) 1Ein Vertrag, durch den der Urheber Rechte für unbekannte 
Nutzungsarten einräumt oder sich dazu verpflichtet, bedarf der 
Schriftform. 2Der Schriftform bedarf es nicht, wenn der Urhe-
ber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann 
einräumt. 3Der Urheber kann diese Rechtseinräumung oder die 
Verpflichtung hierzu widerrufen. 4Das Widerrufsrecht erlischt 
nach Ablauf von drei Monaten, nachdem der andere die Mittei-
lung über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der Wer-
knutzung an den Urheber unter der ihm zuletzt bekannten An-
schrift abgesendet hat. 

(2) 1Das Widerrufsrecht entfällt, wenn sich die Parteien nach 
Bekanntwerden der neuen Nutzungsart auf eine Vergütung 
nach § 32c Abs. 1 geeinigt haben. 2Das Widerrufsrecht entfällt 
auch, wenn die Parteien die Vergütung nach einer gemeinsamen 
Vergütungsregel vereinbart haben. 3Es erlischt mit dem Tod des 
Urhebers. 

(3) Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit 
zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in ange-
messener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder 
Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Wider-
rufsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben. 

(4) Auf die Rechte nach den Absätzen 1 bis 3 kann im Voraus 
nicht verzichtet werden. 

§ 32 Angemessene Vergütung 
(1) 1Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten 
und die Erlaubnis zur Werknutzung Anspruch auf die vertrag-
lich vereinbarte Vergütung. 2Ist die Höhe der Vergütung nicht 
bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als vereinbart. 3So-
weit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der 
Urheber von seinem Vertragspartner die Einwilligung in die 
Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die 
angemessene Vergütung gewährt wird. 

(2) 1Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) er-
mittelte Vergütung ist angemessen. 2Im Übrigen ist die Vergü-
tung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang 
der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach 
Dauer, Häufigkeit, Ausmaß und Zeitpunkt der Nutzung, unter 
Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise 
zu leisten ist. 3Eine pauschale Vergütung muss eine angemes-
sene Beteiligung des Urhebers am voraussichtlichen Gesamter-
trag der Nutzung gewährleisten und durch die Besonderheiten 
der Branche gerechtfertigt sein. 

(2a) Eine gemeinsame Vergütungsregel kann zur Ermittlung 
der angemessenen Vergütung auch bei Verträgen herangezogen 
werden, die vor ihrem zeitlichen Anwendungsbereich abge-
schlossen wurden. 

(3) 1Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von 
den Absätzen 1 bis 2a abweicht, kann der Vertragspartner sich 
nicht berufen. 2Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden 
auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden. 3Der Urheber kann aber unentgeltlich ein 
einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen. 

(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1 Satz 3, so-
weit die Vergütung für die Nutzung seiner Werke tarifvertrag-
lich bestimmt ist. 

§ 32a Weitere Beteiligung des Urhebers 
(1) 1Hat  der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu Be-
dingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte 
Gegenleistung sich unter Berücksichtigung der gesamten Be-
ziehungen des Urhebers zu dem anderen als unverhältnismäßig 
niedrig im Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen aus der 
Nutzung des Werkes erweist, so ist der andere auf Verlangen 
des Urhebers verpflichtet, in eine Änderung des Vertrages ein-
zuwilligen, durch die dem Urheber eine den Umständen nach 
weitere angemessene Beteiligung gewährt wird.  2Ob die Ver-

tragspartner die Höhe der erzielten Erträge oder Vorteile vor-
hergesehen haben oder hätten vorhersehen können, ist unerheb-
lich. 

(2) 1Hat der andere das Nutzungsrecht übertragen oder weitere 
Nutzungsrechte eingeräumt und ergibt sich die unverhältnismä-
ßig niedrige Vergütung des Urhebers aus den Erträgnissen oder 
Vorteilen eines Dritten, so haftet dieser dem Urheber unmittel-
bar nach Maßgabe des Absatzes 1 unter Berücksichtigung der 
vertraglichen Beziehungen in der Lizenzkette. 2Die Haftung des 
anderen entfällt. 

(3) 1Auf die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 kann im 
Voraus nicht verzichtet werden. 2Die Anwartschaft hierauf un-
terliegt nicht der Zwangsvollstreckung; eine Verfügung über 
die Anwartschaft ist unwirksam. 3Der Urheber kann aber unent-
geltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen. 

(4) 1Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1, soweit 
die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) 
oder tarifvertraglich bestimmt worden ist und ausdrücklich eine 
weitere angemessene Beteiligung für den Fall des Absatzes 1 
vorsieht. 2§ 32 Absatz 2a ist entsprechend anzuwenden. 

§ 32b Zwingende Anwendung 
Die  §§ 32, 32a, 32d bis 32f und 38 Absatz 4 finden zwingend 
Anwendung 

1.  wenn auf den Nutzungsvertrag mangels einer Rechts-
wahl deutsches Recht anzuwenden wäre oder 

2.  soweit Gegenstand des Vertrages maßgebliche Nut-
zungshandlungen im räumlichen Geltungsbereich dieses 
Gesetzes sind. 

§ 32c Vergütung für später bekannte 
Nutzungsarten 
(1) 1Der Urheber hat Anspruch auf eine gesonderte angemes-
sene Vergütung, wenn der Vertragspartner eine neue Art der 
Werknutzung nach § 31a aufnimmt, die im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses vereinbart, aber noch unbekannt war. 
2§ 32 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. 3Der Vertragspartner hat 
den Urheber über die Aufnahme der neuen Art der Werknut-
zung unverzüglich zu unterrichten. 

(2) 1Hat der Vertragspartner das Nutzungsrecht einem Dritten 
übertragen, haftet der Dritte mit der Aufnahme der neuen Art 
der Werknutzung für die Vergütung nach Absatz 1. 2Die Haf-
tung des Vertragspartners entfällt. 

(3) 1Auf die Rechte nach den Absätzen 1 und 2 kann im Voraus 
nicht verzichtet werden. 2Der Urheber kann aber unentgeltlich 
ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen. 

§ 32d Anspruch auf Auskunft und 
Rechenschaft 
(1) 1Bei entgeltlicher Einräumung eines Nutzungsrechts erteilt 
der Vertragspartner dem Urheber mindestens einmal jährlich 
Auskunft über den Umfang der Werknutzung und die hieraus 
gezogenen Erträge und Vorteile. 2Die Auskunft erfolgt auf der 
Grundlage der Informationen, die im Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Geschäftsbetriebes üblicherweise vorhanden sind. 
3Die Auskunft ist erstmals ein Jahr nach Beginn der Werknut-
zung und nur für die Zeit der Werknutzung zu erteilen. 

(1a) Nur auf Verlangen des Urhebers hat der Vertragspartner 
Auskunft über Namen und Anschriften seiner Unterlizenzneh-
mer zu erteilen sowie Rechenschaft über die Auskunft nach Ab-
satz 1 abzulegen. 

(2) Die Absätze 1 und 1a sind nicht anzuwenden, soweit 

1. der Urheber einen lediglich nachrangigen Beitrag zu ei-
nem Werk, einem Produkt oder einer Dienstleistung er-
bracht hat, es sei denn, der Urheber legt aufgrund nach-
prüfbarer Tatsachen klare Anhaltspunkte dafür dar, dass 
er die Auskunft für eine Vertragsanpassung (§ 32a Ab-
satz 1 und 2) benötigt; nachrangig ist ein Beitrag insbe-
sondere dann, wenn er den Gesamteindruck eines Wer-
kes oder die Beschaffenheit eines Produktes oder einer 
Dienstleistung wenig prägt, etwa weil er nicht zum typi-
schen Inhalt eines Werkes, eines Produktes oder einer 
Dienstleistung gehört, oder 
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2. die Inanspruchnahme des Vertragspartners aus anderen 
Gründen unverhältnismäßig ist, insbesondere wenn der 
Aufwand für die Auskunft außer Verhältnis zu den Ein-
nahmen aus der Werknutzung stünde. 

(3)1Von den Absätzen 1 bis 2 kann nur durch eine Vereinbarung 
abgewichen werden, die auf einer gemeinsamen Vergütungsre-
gel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht. 2Im Fall des Satzes 1 
wird vermutet, dass die kollektiven Vereinbarungen dem Urhe-
ber zumindest ein vergleichbares Maß an Transparenz wie die 
gesetzlichen Bestimmungen gewährleisten. 

§ 32e Anspruch auf Auskunft und 
Rechenschaft in der Lizenzkette 
 (1) 1Hat der Vertragspartner des Urhebers das Nutzungsrecht 
übertragen oder weitere Nutzungsrechte eingeräumt, so kann 
der Urheber Auskunft und Rechenschaft im Umfang des § 32d 
Absatz 1 bis 2 auch von denjenigen Dritten verlangen, 

1. die die Nutzungsvorgänge in der Lizenzkette wirtschaft-
lich wesentlich bestimmen oder 

2. aus deren Erträgnissen oder Vorteilen sich die unverhält-
nismäßig niedrige Vergütung des Urhebers gemäß § 32a 
Absatz 2 ergibt. 

2Ansprüche nach Satz 1 kann der Urheber nur geltend machen, 
soweit sein Vertragspartner seiner Auskunftspflicht nach § 32d 
nicht innerhalb von drei Monaten ab Fälligkeit nachgekommen 
ist oder die Auskunft nicht hinreichend über die Werknutzung 
Dritter und die hieraus gezogenen Erträge und Vorteile infor-
miert. 

(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach Absatz 1 ge-
nügt es, dass aufgrund nachprüfbarer Tatsachen klare Anhalts-
punkte für deren Voraussetzungen vorliegen. 

(3) § 32d Absatz 3 ist anzuwenden. 

§ 32f Mediation und außergerichtliche 
Konfliktbeilegung 
(1) Urheber und Werknutzer können insbesondere bei Streitig-
keiten über Rechte und Ansprüche nach den §§ 32 bis 32e eine 
Mediation oder ein anderes freiwilliges Verfahren der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung einleiten. 

(2) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von 
Absatz 1 abweicht, können sich der Vertragspartner des Urhe-
bers oder andere Werknutzer nicht berufen. 

§ 32g Vertretung durch Vereinigungen 
Urheber können sich bei Streitigkeiten über Rechte und An-
sprüche nach den §§ 32 bis 32f nach Maßgabe des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes und der Prozessordnungen durch Vereinigun-
gen von Urhebern vertreten lassen. 

§ 33 Weiterwirkung von Nutzungsrechten 
1Ausschließliche und einfache Nutzungsrechte bleiben gegen-
über später eingeräumten Nutzungsrechten wirksam. 2Gleiches 
gilt, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht ein-
geräumt hat, wechselt oder wenn er auf sein Recht verzichtet. 

§ 34 Übertragung von Nutzungsrechten 
(1) 1Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers 
übertragen werden. 2Der Urheber darf die Zustimmung nicht 
wider Treu und Glauben verweigern. 

(2) Werden mit dem Nutzungsrecht an einem Sammelwerk 
(§ 4) Nutzungsrechte an den in das Sammelwerk aufgenomme-
nen einzelnen Werken übertragen, so genügt die Zustimmung 
des Urhebers des Sammelwerkes. 

(3) 1Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers 
übertragen werden, wenn die Übertragung im Rahmen der Ge-
samtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung 
von Teilen eines Unternehmens geschieht. 2Der Urheber kann 
das Nutzungsrecht zurückrufen, wenn ihm die Ausübung des 
Nutzungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben 
nicht zuzumuten ist. 3Satz 2 findet auch dann Anwendung, 
wenn sich die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des 
Inhabers des Nutzungsrechts wesentlich ändern. 

(4) Der Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldne-
risch für die Erfüllung der sich aus dem Vertrag mit dem Urhe-

ber ergebenden Verpflichtungen des Veräußerers, wenn der Ur-
heber der Übertragung des Nutzungsrechts nicht im Einzelfall 
ausdrücklich zugestimmt hat. 

(5)  1Der Urheber kann auf das Rückrufsrecht und die Haftung 
des Erwerbers im Voraus nicht verzichten.  2Im Übrigen können 
der Inhaber des Nutzungsrechts und der Urheber Abweichendes 
vereinbaren. 

§ 35 Einräumung weiterer Nutzungsrechte 
(1)  1Der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts kann 
weitere Nutzungsrechte nur mit Zustimmung des Urhebers ein-
räumen.  2Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das aus-
schließliche Nutzungsrecht nur zur Wahrnehmung der Belange 
des Urhebers eingeräumt ist. 

(2) Die Bestimmungen in § 34 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Absatz 
5 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 35a Mediation und außergerichtliche 
Konfliktbeilegung bei Videoabrufdiensten 
Rechtsinhaber und Werknutzer können insbesondere bei Ver-
tragsverhandlungen über die Einräumung von Nutzungsrechten 
für die öffentliche Zugänglichmachung audiovisueller Werke 
über Videoabrufdienste eine Mediation oder ein anderes frei-
williges Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung 
einleiten. 

§ 36 Gemeinsame Vergütungsregeln 
(1)  1Zur Bestimmung der Angemessenheit von Vergütungen 
nach den §§ 32, 32a und 32c, zur Regelung der Auskünfte nach 
den §§ 32d und 32e sowie zur Bestimmung der angemessenen 
Beteiligung nach § 87k Absatz 1 stellen Vereinigungen von Ur-
hebern mit Vereinigungen von Werknutzern oder einzelnen 
Werknutzern gemeinsame Vergütungsregeln auf.  2Die gemein-
samen Vergütungsregeln sollen die Umstände des jeweiligen 
Regelungsbereichs berücksichtigen, insbesondere die Struktur 
und Größe der Verwerter.  3In Tarifverträgen enthaltene Rege-
lungen gehen gemeinsamen Vergütungsregeln vor. 

(2) 1Vereinigungen nach Absatz 1 müssen repräsentativ, unab-
hängig und zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln er-
mächtigt sein. 2Eine Vereinigung, die einen wesentlichen Teil 
der jeweiligen Urheber oder Werknutzer vertritt, gilt als er-
mächtigt im Sinne des Satzes 1, es sei denn, die Mitglieder der 
Vereinigung fassen einen entgegenstehenden Beschluss. 

(3)  1Ein Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungs-
regeln vor der Schlichtungsstelle (§ 36a) findet statt, wenn die 
Parteien dies vereinbaren.  2Das Verfahren findet auf schriftli-
ches Verlangen einer Partei statt, wenn 

1.  die andere Partei nicht binnen drei Monaten, nachdem 
eine Partei schriftlich die Aufnahme von Verhandlungen 
verlangt hat, Verhandlungen über gemeinsame Vergü-
tungsregeln beginnt, 

2.  Verhandlungen über gemeinsame Vergütungsregeln ein 
Jahr, nachdem schriftlich ihre Aufnahme verlangt wor-
den ist, ohne Ergebnis bleiben oder 

3.  eine Partei die Verhandlungen endgültig für gescheitert 
erklärt hat. 

(4) 1Die Schlichtungsstelle hat allen Parteien, die sich am Ver-
fahren beteiligt haben oder nach § 36a Absatz 4a zur Beteili-
gung aufgefordert worden sind, einen begründeten Einigungs-
vorschlag zu machen, der den Inhalt der gemeinsamen Vergü-
tungsregeln enthält. 2Er gilt als angenommen, wenn innerhalb 
von sechs Wochen nach Empfang des Vorschlages keine der in 
Satz 1 genannten Parteien widerspricht. 

§ 36a Schlichtungsstelle 
(1) Zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln bilden 
Vereinigungen von Urhebern mit Vereinigungen von Werknut-
zern oder einzelnen Werknutzern eine Schlichtungsstelle, wenn 
die Parteien dies vereinbaren oder eine Partei die Durchführung 
des Schlichtungsverfahrens verlangt. 

(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl 
von Beisitzern, die jeweils von einer Partei bestellt werden, und 
einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich 
beide Parteien einigen sollen. 



§§ 36b-38 UrhG 
 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

 

 
UrhG 

512 
 

 
 

 

(3) 1Wenn sich die Parteien nicht einigen, entscheidet das nach 
§ 1062 der Zivilprozessordnung zuständige Oberlandesgericht 
auf Antrag einer Partei über 

1. die Person des Vorsitzenden, 

2. die Anzahl der Beisitzer, 

3. die Voraussetzungen des Schlichtungsverfahrens in Be-
zug auf 

a) die Fähigkeit der Werknutzer sowie Vereinigungen von 
Werknutzern und Urhebern, Partei des Schlichtungsver-
fahrens zu sein (§ 36 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2), 

b) ein Verfahren vor der Schlichtungsstelle, das auf Ver-
langen nur einer Partei stattfindet (§ 36 Absatz 3 Satz 2). 

2Solange der Ort des Schlichtungsverfahrens noch nicht be-
stimmt ist, ist für die Entscheidung das Oberlandesgericht zu-
ständig, in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen Sitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
3Für das Verfahren vor dem Oberlandesgericht gelten die §§ 
1063 und 1065 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

(4) 1Das Verlangen auf Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 muss einen Vorschlag über die 
Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln enthalten.2Die 
Schlichtungsstelle stellt den Schriftsatz, mit dem die Durchfüh-
rung des Verfahrens verlangt wird, der anderen Partei mit der 
Aufforderung zu, sich innerhalb eines Monats schriftlich zur 
Sache zu äußern. 

(4a) 1Jede Partei kann binnen drei Monaten nach Kenntnis vom 
Schlichtungsverfahren verlangen, dass die Schlichtungsstelle 
andere Vereinigungen von Urhebern zur Beteiligung auffordert, 
wenn der Vorschlag nach Absatz 4 Satz 1 Werke oder verbun-
dene Werke betrifft, die üblicherweise nur unter Mitwirkung 
von weiteren Urhebern geschaffen werden können, die von den 
benannten Vereinigungen vertreten werden. 2Absatz 4 Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. 3Beteiligt sich die Vereinigung von 
Urhebern, so benennt sie und die Partei der Werknutzer je wei-
tere Beisitzer. 

(5) 1Die Schlichtungsstelle fasst ihren Beschluss nach mündli-
cher Beratung mit Stimmenmehrheit. 2Die Beschlussfassung er-
folgt zunächst unter den Beisitzern; kommt eine Stimmenmehr-
heit nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende nach weiterer Be-
ratung an der erneuten Beschlussfassung teil. 3Benennt eine 
Partei keine Mitglieder oder bleiben die von einer Partei ge-
nannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung 
fern, so entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen Mit-
glieder nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 allein. 4Der Beschluss 
der Schlichtungsstelle ist schriftlich niederzulegen, vom Vorsit-
zenden zu unterschreiben und beiden Parteien zuzuleiten. 

(6) 1Die Parteien tragen ihre eigenen Kosten sowie die Kosten 
der von ihnen bestellten Beisitzer. 2Die sonstigen Kosten tragen 
die Parteien der Urheber, die sich am Verfahren beteiligen, und 
die Partei der Werknutzer jeweils zur Hälfte. 3Sie haben als Ge-
samtschuldner auf Anforderung des Vorsitzenden zu dessen 
Händen einen für die Tätigkeit der Schlichtungsstelle erforder-
lichen Vorschuss zu leisten. 

(7) 1Die Parteien können durch Vereinbarung die Einzelheiten 
des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle regeln. 2Die Schlich-
tungsstelle informiert nach Absatz 4a beteiligte Vereinigungen 
von Urhebern über den Gang des Verfahrens. 

(8) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die weiteren Einzelheiten des Verfah-
rens vor der Schlichtungsstelle zu regeln sowie weitere Vor-
schriften über die Kosten des Verfahrens und die Entschädi-
gung der Mitglieder der Schlichtungsstelle zu erlassen. 

§ 36b Unterlassungsanspruch bei Verstoß 
gegen gemeinsame Vergütungsregeln 
(1)1Wer in einem Vertrag mit einem Urheber eine Bestimmung 
verwendet, die zum Nachteil des Urhebers von gemeinsamen 
Vergütungsregeln abweicht, kann auf Unterlassung in An-
spruch genommen werden, wenn und soweit er 

 1. als Werknutzer die gemeinsamen Vergütungsregeln 
selbst aufgestellt hat oder 

 2. Mitglied einer Vereinigung von Werknutzern ist, die die 
gemeinsamen Vergütungsregeln aufgestellt hat. 

 2Der Anspruch auf Unterlassung steht denjenigen Vereinigun-
gen von Urhebern oder Werknutzern und denjenigen einzelnen 
Werknutzern zu, die die gemeinsamen Vergütungsregeln auf-
gestellt haben. 

(2) 1Auf das Verfahren  sind § 8c Absatz 1, 2 Nummer 1 und 
Absatz 3 und § 12 Absatz 1, 3 und 4 sowie § 13 Absatz 1 des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb entsprechend anzu-
wenden; soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ab-
mahnende vom Abgemahnten Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen verlangen. 2Für die Bekanntmachung des Urteils 
gilt § 103. 

§ 36c Individualvertragliche Folgen des 
Verstoßes gegen gemeinsame 
Vergütungsregeln 
1Der Vertragspartner, der an der Aufstellung von gemeinsamen 
Vergütungsregeln gemäß § 36b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
2 beteiligt war, kann sich nicht auf eine Bestimmung berufen, 
die zum Nachteil des Urhebers von den gemeinsamen Vergü-
tungsregeln abweicht. 2Der Urheber kann von seinem Vertrags-
partner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlan-
gen, mit der die Abweichung beseitigt wird. 

§ 36d Unterlassungsanspruch bei 
Nichterteilung von Auskünften 
(1) 1Wer als Werknutzer Urhebern in mehreren gleich oder ähn-
lich gelagerten Fällen Auskünfte nach § 32d oder § 32e nicht 
erteilt, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
2Der Anspruch nach Satz 1 steht nur Vereinigungen von Urhe-
bern zu, die im Hinblick auf die jeweilige Gruppe von Urhebern 
die Anforderungen des § 36 Absatz 2 erfüllen. 

(2) Für die Geltendmachung des Anspruchs nach Absatz 1 ge-
nügt es, dass aufgrund nachprüfbarer Tatsachen klare Anhalts-
punkte für seine Voraussetzungen vorliegen. 

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die 
Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 32d oder § 32e in einer 
Vereinbarung geregelt ist, die auf einer gemeinsamen Vergü-
tungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht. 

(4) § 36b Absatz 2 ist anzuwenden. 

§ 37 Verträge über die Einräumung von 
Nutzungsrechten 
(1) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht am 
Werk ein, so verbleibt ihm im Zweifel das Recht der Einwilli-
gung zur Veröffentlichung oder Verwertung einer Bearbeitung 
des Werkes. 

(2) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zur 
Vervielfältigung des Werkes ein, so verbleibt ihm im Zweifel 
das Recht, das Werk auf Bild- oder Tonträger zu übertragen. 

(3) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu ei-
ner öffentlichen Wiedergabe des Werkes ein, so ist dieser im 
Zweifel nicht berechtigt, die Wiedergabe außerhalb der Veran-
staltung, für die sie bestimmt ist, durch Bildschirm, Lautspre-
cher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahr-
nehmbar zu machen. 

§ 38 Beiträge zu Sammlungen 
(1)  1Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine 
periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt der Verleger o-
der Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht 
zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglich-
machung.  2Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf ei-
nes Jahres seit Erscheinen anderweit vervielfältigen, verbreiten 
und öffentlich zugänglich machen, wenn nichts anderes verein-
bart ist.  

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht 
periodisch erscheinenden Sammlung, für dessen Überlassung 
dem Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht. 

(3)  1Wird der Beitrag einer Zeitung überlassen, so erwirbt der 
Verleger oder Herausgeber ein einfaches Nutzungsrecht, wenn 
nichts anderes vereinbart ist.  2Räumt der Urheber ein aus-
schließliches Nutzungsrecht ein, so ist er sogleich nach Erschei-
nen des Beitrags berechtigt, ihn anderweit zu vervielfältigen 
und zu verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
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(4)  1Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im 
Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer perio-
disch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung 
erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Her-
ausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, 
das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der 
Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öf-
fentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerbli-
chen Zweck dient.  2Die Quelle der Erstveröffentlichung ist an-
zugeben.  3Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Ver-
einbarung ist unwirksam. 

§ 39 Änderungen des Werkes 
(1) Der Inhaber eines Nutzungsrechts darf das Werk, dessen Ti-
tel oder Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) nicht ändern, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. 

(2) Änderungen des Werkes und seines Titels, zu denen der Ur-
heber seine Einwilligung nach Treu und Glauben nicht versagen 
kann, sind zulässig. 

§ 40 Verträge über künftige Werke 
(1)  1Ein Vertrag, durch den sich der Urheber zur Einräumung 
von Nutzungsrechten an künftigen Werken verpflichtet, die 
überhaupt nicht näher oder nur der Gattung nach bestimmt sind, 
bedarf der schriftlichen Form.  2Er kann von beiden Vertragstei-
len nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Abschluß des Vertra-
ges gekündigt werden.  3Die Kündigungsfrist beträgt sechs Mo-
nate, wenn keine kürzere Frist vereinbart ist. 

(2)  1Auf das Kündigungsrecht kann im voraus nicht verzichtet 
werden.  2Andere vertragliche oder gesetzliche Kündigungs-
rechte bleiben unberührt. 

(3) Wenn in Erfüllung des Vertrages Nutzungsrechte an künfti-
gen Werken eingeräumt worden sind, wird mit Beendigung des 
Vertrages die Verfügung hinsichtlich der Werke unwirksam, 
die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeliefert sind. 

§ 40a Recht zur anderweitigen Verwertung 
nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung 
(1) 1Hat der Urheber ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen 
eine pauschale Vergütung eingeräumt, ist er gleichwohl berech-
tigt, das Werk nach Ablauf von zehn Jahren anderweitig zu ver-
werten. 2Für die verbleibende Dauer der Einräumung besteht 
das Nutzungsrecht des ersten Inhabers als einfaches Nutzungs-
recht fort. 3Die Frist nach Satz 1 beginnt mit der Einräumung 
des Nutzungsrechts oder, wenn das Werk später abgeliefert 
wird, mit der Ablieferung. 4§ 38 Absatz 4 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(2) Frühestens fünf Jahre nach dem in Absatz 1 Satz 3 genann-
ten Zeitpunkt können die Vertragspartner die Ausschließlich-
keit auf die gesamte Dauer der Nutzungsrechtseinräumung er-
strecken. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der Urheber bei Vertrags-
schluss ein zeitlich unbeschränktes ausschließliches Nutzungs-
recht einräumen, wenn 

1. er einen lediglich nachrangigen Beitrag zu einem Werk, 
einem Produkt oder einer Dienstleistung erbringt; nach-
rangig ist ein Beitrag insbesondere dann, wenn er den 
Gesamteindruck eines Werkes oder die Beschaffenheit 
eines Produktes oder einer Dienstleistung wenig prägt, 
etwa weil er nicht zum typischen Inhalt eines Werkes, 
eines Produktes oder einer Dienstleistung gehört, 

2. es sich um ein Werk der Baukunst oder den Entwurf ei-
nes solchen Werkes handelt, 

3. das Werk mit Zustimmung des Urhebers für eine Marke 
oder ein sonstiges Kennzeichen, ein Design oder ein Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster bestimmt ist oder 

4. das Werk nicht veröffentlicht werden soll. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 kann zum Nachteil des Urhebers 
nur durch eine Vereinbarung abgewichen werden, die auf einer 
gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag 
beruht. 

§ 41 Rückrufsrecht wegen Nichtausübung 
(1)  1Übt  der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts 
dieses Recht nicht oder nur unzureichend aus, so kann der Ur-
heber entweder nur die Ausschließlichkeit des Nutzungsrechts 
oder das Nutzungsrecht insgesamt zurückrufen.  2Dies gilt nicht, 
wenn die Nichtausübung oder die unzureichende Ausübung des 
Nutzungsrechts überwiegend auf Umständen beruht, deren Be-
hebung dem Urheber zuzumuten ist. 

(2)  1Das Rückrufsrecht kann nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
seit Einräumung oder Übertragung des Nutzungsrechts oder, 
wenn das Werk später abgeliefert wird, seit der Ablieferung gel-
tend gemacht werden.  2Bei einem Beitrag zu einer Zeitung be-
trägt die Frist drei Monate, bei einem Beitrag zu einer Zeit-
schrift, die monatlich oder in kürzeren Abständen erscheint, 
sechs Monate und bei einem Beitrag zu anderen Zeitschriften 
ein Jahr. 

(3)  1Der Rückruf kann erst erklärt werden, nachdem der Urhe-
ber dem Inhaber des Nutzungsrechts unter Ankündigung des 
Rückrufs eine angemessene Nachfrist zur zureichenden Aus-
übung des Nutzungsrechts bestimmt hat.  2Der Bestimmung der 
Nachfrist bedarf es nicht, wenn die Ausübung des Nutzungs-
rechts seinem Inhaber unmöglich ist oder von ihm verweigert 
wird oder wenn durch die Gewährung einer Nachfrist überwie-
gende Interessen des Urhebers gefährdet würden. (4) Von den 
Absätzen 1 bis 3 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch 
eine Vereinbarung abgewichen werden, die auf einer gemeinsa-
men Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht. 

(5) Mit  Wirksamwerden des Rückrufs nach Absatz 1 wandelt 
sich das ausschließliche Nutzungsrecht in ein einfaches Nut-
zungsrecht um oder erlischt insgesamt. 

(6) Der Urheber hat den Betroffenen zu entschädigen, wenn und 
soweit es der Billigkeit entspricht. 

(7) Rechte und Ansprüche der Beteiligten nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 42 Rückrufsrecht wegen gewandelter 
Überzeugung 
(1)  1Der Urheber kann ein Nutzungsrecht gegenüber dem Inha-
ber zurückrufen, wenn das Werk seiner Überzeugung nicht 
mehr entspricht und ihm deshalb die Verwertung des Werkes 
nicht mehr zugemutet werden kann.  2Der Rechtsnachfolger des 
Urhebers (§ 30) kann den Rückruf nur erklären, wenn er nach-
weist, daß der Urheber vor seinem Tode zum Rückruf berech-
tigt gewesen wäre und an der Erklärung des Rückrufs gehindert 
war oder diese letztwillig verfügt hat. 

(2)  1Auf das Rückrufsrecht kann im voraus nicht verzichtet 
werden.  2Seine Ausübung kann nicht ausgeschlossen werden. 

(3)  1Der Urheber hat den Inhaber des Nutzungsrechts angemes-
sen zu entschädigen.  2Die Entschädigung muß mindestens die 
Aufwendungen decken, die der Inhaber des Nutzungsrechts bis 
zur Erklärung des Rückrufs gemacht hat; jedoch bleiben hierbei 
Aufwendungen, die auf bereits gezogene Nutzungen entfallen, 
außer Betracht.  3Der Rückruf wird erst wirksam, wenn der Ur-
heber die Aufwendungen ersetzt oder Sicherheit dafür geleistet 
hat.  4Der Inhaber des Nutzungsrechts hat dem Urheber binnen 
einer Frist von drei Monaten nach Erklärung des Rückrufs die 
Aufwendungen mitzuteilen; kommt er dieser Pflicht nicht nach, 
so wird der Rückruf bereits mit Ablauf dieser Frist wirksam. 

(4) Will der Urheber nach Rückruf das Werk wieder verwerten, 
so ist er verpflichtet, dem früheren Inhaber des Nutzungsrechts 
ein entsprechendes Nutzungsrecht zu angemessenen Bedingun-
gen anzubieten. 

(5) Die Bestimmungen in § 41 Abs. 5 und 7 sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 42a Zwangslizenz zur Herstellung von 
Tonträgern 
(1)  1Ist einem Hersteller von Tonträgern ein Nutzungsrecht an 
einem Werk der Musik eingeräumt worden mit dem Inhalt, das 
Werk zu gewerblichen Zwecken auf Tonträger zu übertragen 
und diese zu vervielfältigen und zu verbreiten, so ist der Urhe-
ber verpflichtet, jedem anderen Hersteller von Tonträgern, der 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes seine Hauptniederlassung 
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oder seinen Wohnsitz hat, nach Erscheinen des Werkes gleich-
falls ein Nutzungsrecht mit diesem Inhalt zu angemessenen Be-
dingungen einzuräumen; dies gilt nicht, wenn das bezeichnete 
Nutzungsrecht erlaubterweise von einer Verwertungsgesell-
schaft wahrgenommen wird oder wenn das Werk der Überzeu-
gung des Urhebers nicht mehr entspricht, ihm deshalb die Ver-
wertung des Werkes nicht mehr zugemutet werden kann und er 
ein etwa bestehendes Nutzungsrecht aus diesem Grunde zu-
rückgerufen hat.  2§ 63 ist entsprechend anzuwenden.  3Der Ur-
heber ist nicht verpflichtet, die Benutzung des Werkes zur Her-
stellung eines Filmes zu gestatten. 

(2) Gegenüber einem Hersteller von Tonträgern, der weder 
seine Hauptniederlassung noch seinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes hat, besteht die Verpflichtung nach Ab-
satz 1, soweit in dem Staat, in dem er seine Hauptniederlassung 
oder seinen Wohnsitz hat, den Herstellern von Tonträgern, die 
ihre Hauptniederlassung oder ihren Wohnsitz im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes haben, nach einer Bekanntmachung des 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im 
Bundesgesetzblatt ein entsprechendes Recht gewährt wird. 

(3) Das nach den vorstehenden Bestimmungen einzuräumende 
Nutzungsrecht wirkt nur im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
und für die Ausfuhr nach Staaten, in denen das Werk keinen 
Schutz gegen die Übertragung auf Tonträger genießt. 

(4) Hat der Urheber einem anderen das ausschließliche Nut-
zungsrecht eingeräumt mit dem Inhalt, das Werk zu gewerbli-
chen Zwecken auf Tonträger zu übertragen und diese zu ver-
vielfältigen und zu verbreiten, so gelten die vorstehenden Best-
immungen mit der Maßgabe, dass der Inhaber des ausschließli-
chen Nutzungsrechts zur Einräumung des in Absatz 1 
bezeichneten Nutzungsrechts verpflichtet ist. 

(5) Auf ein Sprachwerk, das als Text mit einem Werk der Musik 
verbunden ist, sind die vorstehenden Bestimmungen entspre-
chend anzuwenden, wenn einem Hersteller von Tonträgern ein 
Nutzungsrecht eingeräumt worden ist mit dem Inhalt, das 
Sprachwerk in Verbindung mit dem Werk der Musik auf Ton-
träger zu übertragen und diese zu vervielfältigen und zu verbrei-
ten. 

(6)  1Für Klagen, durch die ein Anspruch auf Einräumung des 
Nutzungsrechts geltend gemacht wird, sind, sofern der Urheber 
oder im Fall des Absatzes 4 der Inhaber des ausschließlichen 
Nutzungsrechts im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen all-
gemeinen Gerichtsstand hat, die Gerichte zuständig, in deren 
Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat.  2Einstweilige Verfügun-
gen können erlassen werden, auch wenn die in den §§ 935 und 
940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen 
nicht zutreffen. 

(7) Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, 
wenn das in Absatz 1 bezeichnete Nutzungsrecht lediglich zur 
Herstellung eines Filmes eingeräumt worden ist. 

§ 43 Urheber in Arbeits- oder 
Dienstverhältnissen 
Die Vorschriften dieses Unterabschnitts sind auch anzuwenden, 
wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, 
soweit sich aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder 
Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt. 

§ 44 Veräußerung des Originals des Werkes 
(1) Veräußert der Urheber das Original des Werkes, so räumt er 
damit im Zweifel dem Erwerber ein Nutzungsrecht nicht ein. 

(2) Der Eigentümer des Originals eines Werkes der bildenden 
Künste oder eines Lichtbildwerkes ist berechtigt, das Werk öf-
fentlich auszustellen, auch wenn es noch nicht veröffentlicht ist, 
es sei denn, daß der Urheber dies bei der Veräußerung des Ori-
ginals ausdrücklich ausgeschlossen hat. 

Abschnitt 6 Schranken des Urheberrechts durch 
gesetzlich erlaubte Nutzungen  

Unterabschnitt 1 Gesetzlich erlaubte Nutzungen 

§ 44a Vorübergehende 
Vervielfältigungshandlungen 
Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, 
die flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und we-
sentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und de-
ren alleiniger Zweck es ist, 

1.  eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch 
einen Vermittler oder 

2.  eine rechtmäßige Nutzung 

eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands zu ermögli-
chen, und die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung 
haben. 

§ 44b Text und Data Mining 
(1) Text und Data Mining ist die automatisierte Analyse von 
einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, 
um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends 
und Korrelationen zu gewinnen. 

(2) 1Zulässig sind Vervielfältigungen von rechtmäßig zugängli-
chen Werken für das Text und Data Mining. 2Die Vervielfälti-
gungen sind zu löschen, wenn sie für das Text und Data Mining 
nicht mehr erforderlich sind. 

(3) 1Nutzungen nach Absatz 2 Satz 1 sind nur zulässig, wenn 
der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat. 2Ein Nut-
zungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken ist nur dann 
wirksam, wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt. 

§ 45 Rechtspflege und öffentliche Sicherheit 
(1) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken 
zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem 
Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen oder herstellen 
zu lassen. 

(2) Gerichte und Behörden dürfen für Zwecke der Rechtspflege 
und der öffentlichen Sicherheit Bildnisse vervielfältigen oder 
vervielfältigen lassen. 

(3) Unter den gleichen Voraussetzungen wie die Vervielfälti-
gung ist auch die Verbreitung, öffentliche Ausstellung und öf-
fentliche Wiedergabe der Werke zulässig. 

§ 45a Menschen mit Behinderungen 
(1) Zulässig ist die nicht Erwerbszwecken dienende Vervielfäl-
tigung eines Werkes für und deren Verbreitung ausschließlich 
an Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in einer 
bereits verfügbaren Art der sinnlichen Wahrnehmung auf 
Grund einer Behinderung nicht möglich oder erheblich er-
schwert ist, soweit es zur Ermöglichung des Zugangs erforder-
lich ist. 

(2) 1Für die Vervielfältigung und Verbreitung ist dem Urheber 
eine angemessene Vergütung zu zahlen; ausgenommen ist die 
Herstellung lediglich einzelner Vervielfältigungsstücke. 2Der 
Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 

(3) Für die Nutzung von Sprachwerken und grafischen Auf-
zeichnungen von Werken der Musik zugunsten von Menschen 
mit einer Seh- oder Lesebehinderung sind die Absätze 1 und 2 
nicht anzuwenden, sondern ausschließlich die §§ 45b bis 45d. 

§ 45b Menschen mit einer Seh- oder 
Lesebehinderung 
(1) 1Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung dürfen ver-
öffentlichte Sprachwerke, die als Text oder im Audioformat 
vorliegen, sowie grafische Aufzeichnungen von Werken der 
Musik zum eigenen Gebrauch vervielfältigen oder vervielfälti-
gen lassen, um sie in ein barrierefreies Format umzuwandeln. 
2Diese Befugnis umfasst auch Illustrationen jeder Art, die in 
Sprach- oder Musikwerken enthalten sind. 3Vervielfältigungs-
stücke dürfen nur von Werken erstellt werden, zu denen der 
Mensch mit einer Seh- oder Lesebehinderung rechtmäßigen Zu-
gang hat. 
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(2) Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung im Sinne 
dieses Gesetzes sind Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
seelischen oder geistigen Beeinträchtigung oder aufgrund einer 
Sinnesbeeinträchtigung auch unter Einsatz einer optischen Seh-
hilfe nicht in der Lage sind, Sprachwerke genauso leicht zu le-
sen, wie dies Personen ohne eine solche Beeinträchtigung mög-
lich ist. 

§ 45c Befugte Stellen; Vergütung; 
Verordnungsermächtigung 
(1) 1Befugte Stellen dürfen veröffentlichte Sprachwerke, die als 
Text oder im Audioformat vorliegen, sowie grafische Aufzeich-
nungen von Werken der Musik vervielfältigen, um sie aus-
schließlich für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung 
in ein barrierefreies Format umzuwandeln. 2§ 45b Absatz 1 Satz 
2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Befugte Stellen dürfen nach Absatz 1 hergestellte Verviel-
fältigungsstücke an Menschen mit einer Seh- oder Lesebehin-
derung oder andere befugte Stellen verleihen, verbreiten sowie 
für die öffentliche Zugänglichmachung oder die sonstige öf-
fentliche Wiedergabe benutzen. 

(3) Befugte Stellen sind Einrichtungen, die in gemeinnütziger 
Weise Bildungsangebote oder barrierefreien Lese- und Infor-
mationszugang für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinde-
rung zur Verfügung stellen. 

(4) 1Für Nutzungen nach den Absätzen 1 und 2 hat der Urheber 
Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. 2Der 
Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 

(5) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates in Bezug auf befugte Stellen Folgendes 
zu regeln: 

1. deren Pflichten im Zusammenhang mit den Nutzungen 
nach den Absätzen 1 und 2, 

2. deren Pflicht zur Anzeige als befugte Stelle beim Deut-
schen Patent- und Markenamt, 

3. die Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamts 
über die Einhaltung der Pflichten nach Nummer 1 nach 
Maßgabe des § 85 Absatz 1 und 3 sowie des § 89 des 
Verwertungsgesellschaftengesetzes. 

§ 45d Gesetzlich erlaubte Nutzung und 
vertragliche Nutzungsbefugnis 
Auf Vereinbarungen, die nach den §§ 45b und 45c erlaubte Nut-
zungen zum Nachteil der Nutzungsberechtigten beschränken o-
der untersagen, kann sich der Rechtsinhaber nicht berufen. 

§ 46 Sammlungen für den religiösen Gebrauch 
(1) 1Nach der Veröffentlichung zulässig ist die Vervielfälti-
gung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung von 
Teilen eines Werkes, von Sprachwerken oder von Werken der 
Musik von geringem Umfang, von einzelnen Werken der bil-
denden Künste oder einzelnen Lichtbildwerken als Element ei-
ner Sammlung, die Werke einer größeren Anzahl von Urhebern 
vereinigt und die nach ihrer Beschaffenheit nur für den Ge-
brauch während religiöser Feierlichkeiten bestimmt ist. 2In den 
Vervielfältigungsstücken oder bei der öffentlichen Zugänglich-
machung ist deutlich anzugeben, wozu die Sammlung bestimmt 
ist. 

(2) [aufgehoben] 

(3) 1Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugänglich-
machung darf erst begonnen werden, wenn die Absicht, von der 
Berechtigung nach Absatz 1 Gebrauch zu machen, dem Urhe-
ber oder, wenn sein Wohnort oder Aufenthaltsort unbekannt ist, 
dem Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts durch einge-
schriebenen Brief mitgeteilt worden ist und seit Absendung des 
Briefes zwei Wochen verstrichen sind. 2Ist auch der Wohnort 
oder Aufenthaltsort des Inhabers des ausschließlichen Nut-
zungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger bewirkt werden. 

(4) Für die nach dieser Vorschrift zulässige Verwertung ist dem 
Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen. 

(5) 1Der Urheber kann die nach dieser Vorschrift zulässige Ver-
wertung verbieten, wenn das Werk seiner Überzeugung nicht 

mehr entspricht, ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht 
mehr zugemutet werden kann und er ein etwa bestehendes Nut-
zungsrecht aus diesem Grunde zurückgerufen hat (§ 42). 2Die 
Bestimmungen in § 136 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzu-
wenden. 

§ 47 Schulfunksendungen 
(1)  1Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerbildung und der 
Lehrerfortbildung dürfen einzelne Vervielfältigungsstücke von 
Werken, die innerhalb einer Schulfunksendung gesendet wer-
den, durch Übertragung der Werke auf Bild- oder Tonträger 
herstellen.  2Das gleiche gilt für Heime der Jugendhilfe und die 
staatlichen Landesbildstellen oder vergleichbare Einrichtungen 
in öffentlicher Trägerschaft. 

(2)  1Die Bild- oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht ver-
wendet werden.  2Sie sind spätestens am Ende des auf die Über-
tragung der Schulfunksendung folgenden Schuljahrs zu lö-
schen, es sei denn, daß dem Urheber eine angemessene Vergü-
tung gezahlt wird. 

§ 48 Öffentliche Reden 
(1) Zulässig ist 

1.  die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über 
Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften sowie in ande-
ren Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im 
Wesentlichen den Tagesinteressen Rechnung tragen, 
wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen gehal-
ten oder durch öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 
19a oder § 20 veröffentlicht worden sind, sowie die öf-
fentliche Wiedergabe solcher Reden, 

2.  die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wie-
dergabe von Reden, die bei öffentlichen Verhandlungen 
vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen 
gehalten worden sind. 

(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung 
der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Reden in Form einer Samm-
lung, die überwiegend Reden desselben Urhebers enthält. 

§ 49 Zeitungsartikel und 
Rundfunkkommentare 
(1)  1Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner 
Rundfunkkommentare und einzelner Artikel sowie mit ihnen 
im Zusammenhang veröffentlichter Abbildungen aus Zeitungen 
und anderen lediglich Tagesinteressen dienenden Informations-
blättern in anderen Zeitungen und Informationsblättern dieser 
Art sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare, Ar-
tikel und Abbildungen, wenn sie politische, wirtschaftliche oder 
religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit einem Vorbehalt 
der Rechte versehen sind.  2Für die Vervielfältigung, Verbrei-
tung und öffentliche Wiedergabe ist dem Urheber eine ange-
messene Vergütung zu zahlen, es sei denn, daß es sich um eine 
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe kur-
zer Auszüge aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form 
einer Übersicht handelt.  3Der Anspruch kann nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung 
und öffentliche Wiedergabe von vermischten Nachrichten tat-
sächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse 
oder Funk veröffentlicht worden sind; ein durch andere gesetz-
liche Vorschriften gewährter Schutz bleibt unberührt. 

§ 50 Berichterstattung über Tagesereignisse 
Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder 
durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, Zeitschriften 
und in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die 
im Wesentlichen Tagesinteressen Rechnung tragen, sowie im 
Film, ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wie-
dergabe von Werken, die im Verlauf dieser Ereignisse wahr-
nehmbar werden, in einem durch den Zweck gebotenen Umfang 
zulässig. 

§ 51 Zitate 
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zi-
tats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen 
Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn 



§§ 52-54a UrhG 
 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

 

 
UrhG 

516 
 

 
 

 

1.  einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selb-
ständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des 
Inhalts aufgenommen werden, 

2.  Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in ei-
nem selbständigen Sprachwerk angeführt werden, 

3.  einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik 
in einem selbständigen Werk der Musik angeführt wer-
den. 

3Von der Zitierbefugnis gemäß den Sätzen 1 und 2 umfasst ist 
die Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung 
des zitierten Werkes, auch wenn diese selbst durch ein Urheber-
recht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist. 

§ 51a Karikatur, Parodie und Pastiche 
1Zulässig ist die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öf-
fentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum 
Zweck der Karikatur, der Parodie und des Pastiches. 2Die Be-
fugnis nach Satz 1 umfasst die Nutzung einer Abbildung oder 
sonstigen Vervielfältigung des genutzten Werkes, auch wenn 
diese selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutz-
recht geschützt ist. 

§ 52 Öffentliche Wiedergabe 
(1) 1Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlich-
ten Werkes, wenn die Wiedergabe keinem Erwerbszweck des 
Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen 
werden und im Falle des Vortrags oder der Aufführung des 
Werkes keiner der ausübenden Künstler (§ 73) eine besondere 
Vergütung erhält.  2Für die Wiedergabe ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. 3Die Vergütungspflicht entfällt für Ver-
anstaltungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- und 
Wohlfahrtspflege sowie der Gefangenenbetreuung, sofern sie 
nach ihrer sozialen oder erzieherischen Zweckbestimmung nur 
einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen zugänglich 
sind. 4Dies gilt nicht, wenn die Veranstaltung dem Erwerbs-
zweck eines Dritten dient; in diesem Fall hat der Dritte die Ver-
gütung zu zahlen. 

(2)  1Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines erschienenen 
Werkes auch bei einem Gottesdienst oder einer kirchlichen 
Feier der Kirchen oder Religionsgemeinschaften.  2Jedoch hat 
der Veranstalter dem Urheber eine angemessene Vergütung zu 
zahlen. 

(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zu-
gänglichmachungen und Funksendungen eines Werkes sowie 
öffentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit 
Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

§ 52a [aufgehoben] 

§ 52b [aufgehoben] 

§ 53 Vervielfältigungen zum privaten und 
sonstigen eigenen Gebrauch 
(1) 1Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes 
durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf belie-
bigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Er-
werbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine 
offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugäng-
lich gemachte Vorlage verwendet wird. 

2Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfältigungs-
stücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies 
unentgeltlich geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf 
Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photome-
chanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher 
Wirkung handelt. 

(2) 1Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes 
herzustellen oder herstellen zu lassen 

1. [aufgehoben] 

2. zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit 
die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und 
als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werk-
stück benutzt wird, 

3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es 
sich um ein durch Funk gesendetes Werk handelt, 

4. zum sonstigen eigenen Gebrauch, 

a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen 
Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die in 
Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind, 

b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren ver-
griffenes Werk handelt. 

2Dies gilt nur, wenn zusätzlich 

1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen 
Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren 
oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorge-
nommen wird oder 

2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet. 

(3) [aufgehoben] 

(4) Die Vervielfältigung 

a)  graphischer Aufzeichnungen von Werken der Mu-
sik, 

b)  eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um 
eine im wesentlichen vollständige Vervielfältigung 
handelt, ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vor-
genommen wird, stets nur mit Einwilligung des Be-
rechtigten zulässig oder unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 oder zum eigenen Ge-
brauch, wenn es sich um ein seit mindestens zwei 
Jahren vergriffenes Werk handelt. 

(5) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 finden keine Anwen-
dung auf Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe 
elektronischer Mittel zugänglich sind. 

(6) 1Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch 
zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. 2Zulässig ist je-
doch, rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von Zei-
tungen und vergriffenen Werken sowie solche Werkstücke zu 
verleihen, bei denen kleine beschädigte oder abhanden gekom-
mene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind. 

(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder 
Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger, die Aus-
führung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden 
Künste und der Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets 
nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

§ 53a [aufgehoben] 

 
Unterabschnitt 2 Vergütung der nach den §§ 53, 
60a bis 60f erlaubten Vervielfältigungen 
 

§ 54 Vergütungspflicht 
(1) Lässt die Art des Werkes eine nach § 53 Absatz 1 oder 2 
oder den §§ 60a bis 60f erlaubte Vervielfältigung erwarten, so 
hat der Urheber des Werkes gegen den Hersteller von Geräten 
und von Speichermedien, deren Typ allein oder in Verbindung 
mit anderen Geräten, Speichermedien oder Zubehör zur Vor-
nahme solcher Vervielfältigungen benutzt wird, Anspruch auf 
Zahlung einer angemessenen Vergütung.  

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt, soweit nach den Um-
ständen erwartet werden kann, dass die Geräte oder Speicher-
medien im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht zu Verviel-
fältigungen benutzt werden. 

§ 54a Vergütungshöhe 
(1) 1Maßgebend für die Vergütungshöhe ist, in welchem Maß 
die Geräte und Speichermedien als Typen tatsächlich für Ver-
vielfältigungen nach § 53 Absatz 1 oder 2 oder den §§ 60a bis 
60f genutzt werden.  2Dabei ist zu berücksichtigen, inwieweit 
technische Schutzmaßnahmen nach § 95a auf die betreffenden 
Werke angewendet werden. 

(2) Die Vergütung für Geräte ist so zu gestalten, dass sie auch 
mit Blick auf die Vergütungspflicht für in diesen Geräten ent-
haltene Speichermedien oder andere, mit diesen funktionell zu-
sammenwirkende Geräte oder Speichermedien insgesamt ange-
messen ist. 

(3) Bei der Bestimmung der Vergütungshöhe sind die nutzungs-
relevanten Eigenschaften der Geräte und Speichermedien, ins-
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besondere die Leistungsfähigkeit von Geräten sowie die Spei-
cherkapazität und Mehrfachbeschreibbarkeit von Speicherme-
dien, zu berücksichtigen. 

(4) Die Vergütung darf Hersteller von Geräten und Speicher-
medien nicht unzumutbar beeinträchtigen; sie muss in einem 
wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zum Preisniveau des 
Geräts oder des Speichermediums stehen. 

§ 54b Vergütungspflicht des Händlers oder 
Importeurs 
(1) Neben dem Hersteller haftet als Gesamtschuldner, wer die 
Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes gewerblich einführt oder wiedereinführt oder wer mit 
ihnen handelt. 

(2)  1Einführer ist, wer die Geräte oder Speichermedien in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder verbringen 
lässt.  2Liegt der Einfuhr ein Vertrag mit einem Gebietsfremden 
zugrunde, so ist Einführer nur der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ansässige Vertragspartner, soweit er gewerblich tätig 
wird.  3Wer lediglich als Spediteur oder Frachtführer oder in ei-
ner ähnlichen Stellung bei dem Verbringen der Waren tätig 
wird, ist nicht Einführer.  4Wer die Gegenstände aus Drittlän-
dern in eine Freizone oder in ein Freilager nach Artikel 166 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 
1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. 
EG Nr. L 302 S. 1) verbringt oder verbringen lässt, ist als Ein-
führer nur anzusehen, wenn die Gegenstände in diesem Bereich 
gebraucht oder wenn sie in den zollrechtlich freien Verkehr 
übergeführt werden. 

(3) Die Vergütungspflicht des Händlers entfällt, 

1.  soweit ein zur Zahlung der Vergütung Verpflichteter, 
von dem der Händler die Geräte oder die Speicherme-
dien bezieht, an einen Gesamtvertrag über die Vergü-
tung gebunden ist oder 

2.  wenn der Händler Art und Stückzahl der bezogenen Ge-
räte und Speichermedien und seine Bezugsquelle der 
nach § 54h Abs. 3 bezeichneten Empfangsstelle jeweils 
zum 10. Januar und 10. Juli für das vorangegangene Ka-
lenderhalbjahr schriftlich mitteilt. 

§ 54c Vergütungspflicht des Betreibers von 
Ablichtungsgeräten 
(1) Werden Geräte der in § 54 Abs. 1 genannten Art, die im 
Weg der Ablichtung oder in einem Verfahren vergleichbarer 
Wirkung vervielfältigen, in Schulen, Hochschulen sowie Ein-
richtungen der Berufsbildung oder der sonstigen Aus- und Wei-
terbildung, Forschungseinrichtungen, öffentlichen Bibliothe-
ken, in nicht kommerziellen Archiven oder Einrichtungen im 
Bereich des Film- oder Tonerbes oder in nicht kommerziellen 
öffentlich zugänglichen Museen oder in Einrichtungen betrie-
ben, die Geräte für die entgeltliche Herstellung von Ablichtun-
gen bereithalten, so hat der Urheber auch gegen den Betreiber 
des Geräts einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen 
Vergütung.  

(2) Die Höhe der von dem Betreiber insgesamt geschuldeten 
Vergütung bemisst sich nach der Art und dem Umfang der Nut-
zung des Geräts, die nach den Umständen, insbesondere nach 
dem Standort und der üblichen Verwendung, wahrscheinlich 
ist. 

§ 54d Hinweispflicht 
Soweit nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 des Umsatzsteuer-
gesetzes eine Verpflichtung zur Erteilung einer Rechnung be-
steht, ist in Rechnungen über die Veräußerung oder ein sonsti-
ges Inverkehrbringen der in § 54 Abs. 1 genannten Geräte oder 
Speichermedien auf die auf das Gerät oder Speichermedium 
entfallende Urhebervergütung hinzuweisen. 

§ 54e Meldepflicht 
(1) Wer Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt, ist 
dem Urheber gegenüber verpflichtet, Art und Stückzahl der ein-
geführten Gegenstände der nach § 54h Abs. 3 bezeichneten 
Empfangsstelle monatlich bis zum zehnten Tag nach Ablauf je-
des Kalendermonats schriftlich mitzuteilen. 

(2) Kommt der Meldepflichtige seiner Meldepflicht nicht, nur 
unvollständig oder sonst unrichtig nach, kann der doppelte Ver-
gütungssatz verlangt werden. 

§ 54f Auskunftspflicht 
(1)  1Der Urheber kann von dem nach § 54 oder § 54b zur Zah-
lung der Vergütung Verpflichteten Auskunft über Art und 
Stückzahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes veräußerten 
oder in Verkehr gebrachten Geräte und Speichermedien verlan-
gen.  2Die Auskunftspflicht des Händlers erstreckt sich auch auf 
die Benennung der Bezugsquellen; sie besteht auch im Fall des 
§ 54b Abs. 3 Nr. 1.  3§ 26 Abs. 7 gilt entsprechend. 

(2) Der Urheber kann von dem Betreiber eines Geräts in einer 
Einrichtung im Sinne des § 54c Abs. 1 die für die Bemessung 
der Vergütung erforderliche Auskunft verlangen. 

(3) Kommt der zur Zahlung der Vergütung Verpflichtete seiner 
Auskunftspflicht nicht, nur unvollständig oder sonst unrichtig 
nach, so kann der doppelte Vergütungssatz verlangt werden. 

§ 54g Kontrollbesuch 
 1Soweit dies für die Bemessung der vom Betreiber nach § 54c 
geschuldeten Vergütung erforderlich ist, kann der Urheber ver-
langen, dass ihm das Betreten der Betriebs- und Geschäfts-
räume des Betreibers, der Geräte für die entgeltliche Herstel-
lung von Ablichtungen bereithält, während der üblichen Be-
triebs- oder Geschäftszeit gestattet wird.  2Der Kontrollbesuch 
muss so ausgeübt werden, dass vermeidbare Betriebsstörungen 
unterbleiben. 

§ 54h Verwertungsgesellschaften; 
Handhabung der Mitteilungen 
(1) Die Ansprüche nach den §§ 54 bis 54c, 54e Abs. 2, §§ 54f 
und 54g können nur durch eine Verwertungsgesellschaft gel-
tend gemacht werden. 

(2)  1Jedem Berechtigten steht ein angemessener Anteil an den 
nach den §§ 54 bis 54c gezahlten Vergütungen zu.  2Soweit 
Werke mit technischen Maßnahmen gemäß § 95a geschützt 
sind, werden sie bei der Verteilung der Einnahmen nicht be-
rücksichtigt. 

(3)  1Für Mitteilungen nach § 54b Abs. 3 und § 54e haben die 
Verwertungsgesellschaften dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eine gemeinsame Empfangsstelle zu bezeichnen.  2Das 
Deutsche Patent- und Markenamt gibt diese im Bundesanzeiger 
bekannt. 

(4)  1Das Deutsche Patent- und Markenamt kann Muster für die 
Mitteilungen nach § 54b Abs. 3 Nr. 2 und § 54e im Bundesan-
zeiger bekannt machen.  2Werden Muster bekannt gemacht, sind 
diese zu verwenden. 

(5) Die Verwertungsgesellschaften und die Empfangsstelle dür-
fen die gemäß § 54b Abs. 3 Nr. 2, den §§ 54e und 54f erhaltenen 
Angaben nur zur Geltendmachung der Ansprüche nach Absatz 
1 verwenden. 

 
Unterabschnitt 3 Weitere gesetzlich erlaubte Nut-
zungen 

§ 55 Vervielfältigung durch 
Sendeunternehmen 
(1)  1Ein Sendeunternehmen, das zur Funksendung eines Wer-
kes berechtigt ist, darf das Werk mit eigenen Mitteln auf Bild- 
oder Tonträger übertragen, um diese zur Funksendung über je-
den seiner Sender oder Richtstrahler je einmal zu benutzen.  
2Die Bild- oder Tonträger sind spätestens einen Monat nach der 
ersten Funksendung des Werkes zu löschen. 

(2)  1Bild- oder Tonträger, die außergewöhnlichen dokumenta-
rischen Wert haben, brauchen nicht gelöscht zu werden, wenn 
sie in ein amtliches Archiv aufgenommen werden.  2Von der 
Aufnahme in das Archiv ist der Urheber unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 

§ 55a Benutzung eines Datenbankwerkes 
 1Zulässig ist die Bearbeitung sowie die Vervielfältigung eines 
Datenbankwerkes durch den Eigentümer eines mit Zustimmung 
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des Urhebers durch Veräußerung in Verkehr gebrachten Ver-
vielfältigungsstücks des Datenbankwerkes, den in sonstiger 
Weise zu dessen Gebrauch Berechtigten oder denjenigen, dem 
ein Datenbankwerk aufgrund eines mit dem Urheber oder eines 
mit dessen Zustimmung mit einem Dritten geschlossenen Ver-
trags zugänglich gemacht wird, wenn und soweit die Bearbei-
tung oder Vervielfältigung für den Zugang zu den Elementen 
des Datenbankwerkes und für dessen übliche Benutzung erfor-
derlich ist.  2Wird aufgrund eines Vertrags nach Satz 1 nur ein 
Teil des Datenbankwerkes zugänglich gemacht, so ist nur die 
Bearbeitung sowie die Vervielfältigung dieses Teils zulässig.  
3Entgegenstehende vertragliche Vereinbarungen sind nichtig. 

§ 56 Vervielfältigung und öffentliche 
Wiedergabe in Geschäftsbetrieben 
(1) In Geschäftsbetrieben, in denen Geräte zur Herstellung oder 
zur Wiedergabe von Bild- oder Tonträgern, zum Empfang von 
Funksendungen oder zur elektronischen Datenverarbeitung ver-
trieben oder instand gesetzt werden, ist die Übertragung von 
Werken auf Bild-, Ton- oder Datenträger, die öffentliche Wahr-
nehmbarmachung von Werken mittels Bild-, Ton- oder Daten-
träger sowie die öffentliche Wahrnehmbarmachung von Funk-
sendungen und öffentliche Zugänglichmachungen von Werken 
zulässig, soweit dies notwendig ist, um diese Geräte Kunden 
vorzuführen oder instand zu setzen. 

(2) Nach Absatz 1 hergestellte Bild-, Ton- oder Datenträger 
sind unverzüglich zu löschen. 

§ 57 Unwesentliches Beiwerk 
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk 
neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Ver-
breitung oder öffentlichen Wiedergabe anzusehen sind. 

§ 58 Werbung für die Ausstellung und den 
öffentlichen Verkauf von Werken 
Zulässig sind die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Zugänglichmachung von öffentlich ausgestellten oder zur öf-
fentlichen Ausstellung oder zum öffentlichen Verkauf be-
stimmten Werken gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 durch 
den Veranstalter zur Werbung, soweit dies zur Förderung der 
Veranstaltung erforderlich ist.  

§ 59 Werke an öffentlichen Plätzen 
(1)  1Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen We-
gen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei o-
der Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, 
zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben.  2Bei Bauwerken 
erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht. 

(2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vor-
genommen werden. 

§ 60 Bildnisse 
(1)  1Zulässig ist die Vervielfältigung sowie die unentgeltliche 
und nicht zu gewerblichen Zwecken vorgenommene Verbrei-
tung eines Bildnisses durch den Besteller des Bildnisses oder 
seinen Rechtsnachfolger oder bei einem auf Bestellung ge-
schaffenen Bildnis durch den Abgebildeten oder nach dessen 
Tod durch seine Angehörigen oder durch einen im Auftrag ei-
ner dieser Personen handelnden Dritten.  2Handelt es sich bei 
dem Bildnis um ein Werk der bildenden Künste, so ist die Ver-
wertung nur durch Lichtbild zulässig. 

(2) Angehörige im Sinne von Absatz 1 Satz 1 sind der Ehegatte 
oder der Lebenspartner und die Kinder oder, wenn weder ein 
Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die 
Eltern. 

 

Unterabschnitt 4 Gesetzlich erlaubte Nutzungen 
für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen 

§ 60a Unterricht und Lehre 
(1) Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an 
Bildungseinrichtungen dürfen zu nicht kommerziellen Zwe-
cken bis zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes verviel-
fältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht und in sonsti-
ger Weise öffentlich wiedergegeben werden 

1. für Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstal-
tung, 

2. für Lehrende und Prüfer an derselben Bildungseinrich-
tung sowie 

3. für Dritte, soweit dies der Präsentation des Unterrichts, 
von Unterrichts- oder Lernergebnissen an der Bildungs-
einrichtung dient. 

(2) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeit-
schrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke ge-
ringen Umfangs und vergriffene Werke dürfen abweichend von 
Absatz 1 vollständig genutzt werden. 

(3) Nicht nach den Absätzen 1 und 2 erlaubt sind folgende Nut-
zungen: 

1. Vervielfältigung durch Aufnahme auf Bild- oder Tonträ-
ger und öffentliche Wiedergabe eines Werkes, während 
es öffentlich vorgetragen, aufgeführt oder vorgeführt 
wird, 

2. Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wieder-
gabe eines Werkes, das ausschließlich für den Unterricht 
an Schulen geeignet, bestimmt und entsprechend ge-
kennzeichnet ist, an Schulen sowie 

3. Vervielfältigung von grafischen Aufzeichnungen von 
Werken der Musik, soweit sie nicht für die öffentliche 
Zugänglichmachung nach den Absätzen 1 oder 2 erfor-
derlich ist. 

2Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn Lizenzen für diese Nutzungen 
leicht verfügbar und auffindbar sind, den Bedürfnissen und Be-
sonderheiten von Bildungseinrichtungen entsprechen und Nut-
zungen nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 erlauben. 

(3a) Werden Werke in gesicherten elektronischen Umgebungen 
für die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 2 genannten 
Zwecke in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum genutzt, so gilt diese Nutzung nur als in dem Mit-
gliedstaat oder Vertragsstaat erfolgt, in dem die Bildungsein-
richtung ihren Sitz hat. 

(4) Bildungseinrichtungen sind frühkindliche Bildungseinrich-
tungen, Schulen, Hochschulen sowie Einrichtungen der Berufs-
bildung oder der sonstigen Aus- und Weiterbildung. 

§ 60b Unterrichts- und Lehrmedien 
(1) Hersteller von Unterrichts- und Lehrmedien dürfen für sol-
che Sammlungen bis zu 10 Prozent eines veröffentlichten Wer-
kes vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich ma-
chen. 

(2) § 60a  Absatz 2 und 3 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Unterrichts- und Lehrmedien im Sinne dieses Gesetzes sind 
Sammlungen, die Werke einer größeren Anzahl von Urhebern 
vereinigen und ausschließlich zur Veranschaulichung des Un-
terrichts und der Lehre an Bildungseinrichtungen (§ 60a) zu 
nicht kommerziellen Zwecken geeignet, bestimmt und entspre-
chend gekennzeichnet sind. 

§ 60c Wissenschaftliche Forschung 
(1) Zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen 
Forschung dürfen bis zu 15 Prozent eines Werkes vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden 

1. für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für 
deren eigene wissenschaftliche Forschung sowie 

2. für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung der 
Qualität wissenschaftlicher Forschung dient. 

(2) Für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen bis zu 75 
Prozent eines Werkes vervielfältigt werden. 

(3) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeit-
schrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke ge-
ringen Umfangs und vergriffene Werke dürfen abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 vollständig genutzt werden. 

(4) Nicht nach den Absätzen 1 bis 3 erlaubt ist es, während öf-
fentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines 
Werkes diese auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen und später 
öffentlich zugänglich zu machen. 
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§ 60d Text  und Data Mining für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
 (1) Vervielfältigungen für Text und Data Mining (§ 44b Absatz 
1 und 2 Satz 1) sind für Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zuläs-
sig. 

(2) 1Zu Vervielfältigungen berechtigt sind Forschungsorganisa-
tionen. 2Forschungsorganisationen sind Hochschulen, For-
schungsinstitute oder sonstige Einrichtungen, die wissenschaft-
liche Forschung betreiben, sofern sie 

1. nicht kommerzielle Zwecke verfolgen, 

2. sämtliche Gewinne in die wissenschaftliche Forschung 
reinvestieren oder 

3. im Rahmen eines staatlich anerkannten Auftrags im öf-
fentlichen Interesse tätig sind. 

3Nicht nach Satz 1 berechtigt sind Forschungsorganisationen, 
die mit einem privaten Unternehmen zusammenarbeiten, das ei-
nen bestimmenden Einfluss auf die Forschungsorganisation und 
einen bevorzugten Zugang zu den Ergebnissen der wissen-
schaftlichen Forschung hat. 

(3) Zu Vervielfältigungen berechtigt sind ferner 

1. Bibliotheken und Museen, sofern sie öffentlich zugäng-
lich sind, sowie Archive und Einrichtungen im Bereich 
des Film- oder Tonerbes (Kulturerbe-Einrichtungen), 

2. einzelne Forscher, sofern sie nicht kommerzielle Zwe-
cke verfolgen. 

(4) 1Berechtigte nach den Absätzen 2 und 3, die nicht kommer-
zielle Zwecke verfolgen, dürfen Vervielfältigungen nach Ab-
satz 1 folgenden Personen öffentlich zugänglich machen: 

1. einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für 
deren gemeinsame wissenschaftliche Forschung sowie 

2. einzelnen Dritten zur Überprüfung der Qualität wissen-
schaftlicher Forschung. 

2Sobald die gemeinsame wissenschaftliche Forschung oder die 
Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung abge-
schlossen ist, ist die öffentliche Zugänglichmachung zu been-
den. 

(5) Berechtigte nach den Absätzen 2 und 3 Nummer 1 dürfen 
Vervielfältigungen nach Absatz 1 mit angemessenen Sicher-
heitsvorkehrungen gegen unbefugte Benutzung aufbewahren, 
solange sie für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder 
zur Überprüfung wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich 
sind. 

(6) Rechtsinhaber sind befugt, erforderliche Maßnahmen zu er-
greifen, um zu verhindern, dass die Sicherheit und Integrität ih-
rer Netze und Datenbanken durch Vervielfältigungen nach Ab-
satz 1 gefährdet werden. 

§ 60e Bibliotheken 
(1) Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die keine unmittelba-
ren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke verfolgen (Biblio-
theken), dürfen ein Werk aus ihrem Bestand oder ihrer Ausstel-
lung für Zwecke der Zugänglichmachung, Indexierung, Katalo-
gisierung, Erhaltung und Restaurierung vervielfältigen oder 
vervielfältigen lassen, auch mehrfach und mit technisch beding-
ten Änderungen. 

(2) 1Verbreiten dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen eines 
Werkes aus ihrem Bestand an andere Bibliotheken oder an in § 
60f genannte Institutionen für Zwecke der Restaurierung. 2Ver-
leihen dürfen sie restaurierte Werke sowie Vervielfältigungs-
stücke von Zeitungen, vergriffenen oder zerstörten Werken aus 
ihrem Bestand. 

(3) Verbreiten dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen eines in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 genannten Werkes, sofern dies in 
Zusammenhang mit dessen öffentlicher Ausstellung oder zur 
Dokumentation des Bestandes der Bibliothek erfolgt. 

(4) 1Zugänglich machen dürfen Bibliotheken an Terminals in 
ihren Räumen ein Werk aus ihrem Bestand ihren Nutzern für 
deren Forschung oder private Studien. 2Sie dürfen den Nutzern 
je Sitzung Vervielfältigungen an den Terminals von bis zu 10 
Prozent eines Werkes sowie von einzelnen Abbildungen, Bei-
trägen aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen 

Zeitschrift, sonstigen Werken geringen Umfangs und vergriffe-
nen Werken zu nicht kommerziellen Zwecken ermöglichen. 

(5) Auf Einzelbestellung an Nutzer zu nicht kommerziellen 
Zwecken übermitteln dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen 
von bis zu 10 Prozent eines erschienenen Werkes sowie ein-
zelne Beiträge, die in Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen 
Zeitschriften erschienen sind. 

(6) Für öffentlich zugängliche Bibliotheken, die kommerzielle 
Zwecke verfolgen, ist Absatz 1 für Vervielfältigungen zum 
Zweck der Erhaltung eines Werkes entsprechend anzuwenden. 

§ 60f Archive, Museen und 
Bildungseinrichtungen 
(1) Für  Archive, Einrichtungen im Bereich des Film- oder Ton-
erbes sowie öffentlich zugängliche Museen und Bildungsein-
richtungen (§ 60a Absatz 4), die keine unmittelbaren oder mit-
telbaren kommerziellen Zwecke verfolgen, gilt § 60e mit Aus-
nahme der Absätze 5 und 6 entsprechend. 

(2) 1Archive, die auch im öffentlichen Interesse tätig sind, dür-
fen ein Werk vervielfältigen oder vervielfältigen lassen, um es 
als Archivgut in ihre Bestände aufzunehmen. 2Die abgebende 
Stelle hat unverzüglich die bei ihr vorhandenen Vervielfältigun-
gen zu löschen. 

(3) Für Archive, Einrichtungen im Bereich des Film- oder Ton-
erbes sowie öffentlich zugängliche Museen, die kommerzielle 
Zwecke verfolgen, ist § 60e Absatz 1 für Vervielfältigungen 
zum Zweck der Erhaltung eines Werkes entsprechend anzu-
wenden. 

§ 60g Gesetzlich erlaubte Nutzung und 
vertragliche Nutzungsbefugnis 
(1) Auf Vereinbarungen, die erlaubte Nutzungen nach den §§ 
60a bis 60f zum Nachteil der Nutzungsberechtigten beschrän-
ken oder untersagen, kann sich der Rechtsinhaber nicht berufen. 

(2) Vereinbarungen, die ausschließlich die Zugänglichmachung 
an Terminals nach § 60e Absatz 4 und § 60f Absatz 1 oder den 
Versand von Vervielfältigungen auf Einzelbestellung nach § 
60e Absatz 5 zum Gegenstand haben, gehen abweichend von 
Absatz 1 der gesetzlichen Erlaubnis vor. 

§ 60h Angemessene Vergütung der gesetzlich 
erlaubten Nutzungen 
(1) 1Für Nutzungen nach Maßgabe dieses Unterabschnitts hat 
der Urheber Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergü-
tung. 2Vervielfältigungen sind nach den §§ 54 bis 54c zu ver-
güten. 

(2) Folgende Nutzungen sind abweichend von Absatz 1 vergü-
tungsfrei: 

1. die öffentliche Wiedergabe für Angehörige von Bil-
dungseinrichtungen und deren Familien nach § 60a Ab-
satz 1 Nummer 1 und 3 sowie Absatz 2 mit Ausnahme 
der öffentlichen Zugänglichmachung, 

2.  Vervielfältigungen zum Zweck der Erhaltung gemäß § 
60e Absatz 1 und 6 sowie § 60f Absatz 1 und 3 sowie 
zum Zweck der Indexierung, Katalogisierung und Res-
taurierung nach § 60e Absatz 1 und § 60f Absatz 1, 

3. Vervielfältigungen im Rahmen des Text und Data Mi-
ning für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung nach 
§ 60d Absatz 1. 

(3) 1Eine pauschale Vergütung oder eine repräsentative Stich-
probe der Nutzung für die nutzungsabhängige Berechnung der 
angemessenen Vergütung genügt. 2Dies gilt nicht bei Nutzun-
gen nach den §§ 60b und 60e Absatz 5. 

(4) Der Anspruch auf angemessene Vergütung kann nur durch 
eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

(5) 1Ist der Nutzer im Rahmen einer Einrichtung tätig, so ist nur 
sie die Vergütungsschuldnerin. 2Für Vervielfältigungen, die ge-
mäß Absatz 1 Satz 2 nach den §§ 54 bis 54c abgegolten werden, 
sind nur diese Regelungen anzuwenden. 

 

Unterabschnitt 5 Besondere gesetzlich erlaubte 
Nutzungen verwaister Werke 
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§ 61 Verwaiste Werke 
(1) Zulässig sind die Vervielfältigung und die öffentliche Zu-
gänglichmachung verwaister Werke nach Maßgabe der Absätze 
3 bis 5. 

(2) Verwaiste Werke im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Werke und sonstige Schutzgegenstände in Büchern, 
Fachzeitschriften, Zeitungen, Zeitschriften oder anderen 
Schriften, 

2. Filmwerke sowie Bildträger und Bild- und Tonträger, 
auf denen Filmwerke aufgenommen sind, und 

3. Tonträger 

aus Sammlungen (Bestandsinhalte) von öffentlich zugängli-
chen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Archiven 
sowie von Einrichtungen im Bereich des Film- oder Tonerbes, 
wenn diese Bestandsinhalte bereits veröffentlicht worden sind, 
deren Rechtsinhaber auch durch eine sorgfältige Suche nicht 
festgestellt oder ausfindig gemacht werden konnte. 

(3) Gibt es mehrere Rechtsinhaber eines Bestandsinhalts, kann 
dieser auch dann vervielfältigt und öffentlich zugänglich ge-
macht werden, wenn selbst nach sorgfältiger Suche nicht alle 
Rechtsinhaber festgestellt oder ausfindig gemacht werden 
konnten, aber von den bekannten Rechtsinhabern die Erlaubnis 
zur Nutzung eingeholt worden ist. 

(4) Bestandsinhalte, die nicht erschienen sind oder nicht gesen-
det wurden, dürfen durch die jeweilige in Absatz 2 genannte 
Institution genutzt werden, wenn die Bestandsinhalte von ihr 
bereits mit Erlaubnis des Rechtsinhabers der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wurden und sofern nach Treu und Glauben 
anzunehmen ist, dass der Rechtsinhaber in die Nutzung nach 
Absatz 1 einwilligen würde. 

(5)  1Die Vervielfältigung und die öffentliche Zugänglichma-
chung durch die in Absatz 2 genannten Institutionen sind nur 
zulässig, wenn die Institutionen zur Erfüllung ihrer im Gemein-
wohl liegenden Aufgaben handeln, insbesondere wenn sie Be-
standsinhalte bewahren und restaurieren und den Zugang zu ih-
ren Sammlungen eröffnen, sofern dies kulturellen und bildungs-
politischen Zwecken dient.  2Die Institutionen dürfen für den 
Zugang zu den genutzten verwaisten Werken ein Entgelt ver-
langen, das die Kosten der Digitalisierung und der öffentlichen 
Zugänglichmachung deckt. 

§ 61a Sorgfältige Suche und 
Dokumentationspflichten 
(1)  1Die sorgfältige Suche nach dem Rechtsinhaber gemäß § 61 
Absatz 2 ist für jeden Bestandsinhalt und für in diesem enthal-
tene sonstige Schutzgegenstände durchzuführen; dabei sind 
mindestens die in der Anlage bestimmten Quellen zu konsultie-
ren.  2Die sorgfältige Suche ist in dem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union durchzuführen, in dem das Werk zuerst veröf-
fentlicht wurde.  3Wenn es Hinweise darauf gibt, dass relevante 
Informationen zu Rechtsinhabern in anderen Staaten gefunden 
werden können, sind auch verfügbare Informationsquellen in 
diesen anderen Staaten zu konsultieren.  4Die nutzende Institu-
tion darf mit der Durchführung der sorgfältigen Suche auch ei-
nen Dritten beauftragen.  

(2) Bei Filmwerken sowie bei Bildträgern und Bild- und Ton-
trägern, auf denen Filmwerke aufgenommen sind, ist die sorg-
fältige Suche in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
durchzuführen, in dem der Hersteller seine Hauptniederlassung 
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

(3) Für die in § 61 Absatz 4 genannten Bestandsinhalte ist eine 
sorgfältige Suche in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
durchzuführen, in dem die Institution ihren Sitz hat, die den Be-
standsinhalt mit Erlaubnis des Rechtsinhabers der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht hat.  

(4)  1Die nutzende Institution dokumentiert ihre sorgfältige Su-
che und leitet die folgenden Informationen dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt zu:  

1. die genaue Bezeichnung des Bestandsinhalts, der nach 
den Ergebnissen der sorgfältigen Suche verwaist ist, 

2. die Art der Nutzung des verwaisten Werkes durch die 
Institution, 

3. jede Änderung des Status eines genutzten verwaisten 
Werkes gemäß § 61b, 

4. die Kontaktdaten der Institution wie Name, Anschrift so-
wie gegebenenfalls Telefonnummer, Faxnummer und E-
Mail-Adresse. 

2Diese Informationen werden von dem Deutschen Patent- und 
Markenamt unverzüglich an das Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) weitergeleitet.  

(5) Einer sorgfältigen Suche bedarf es nicht für Bestandsinhalte, 
die bereits in der Datenbank des Harmonisierungsamtes für den 
Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) als verwaist erfasst 
sind.  

§ 61b Beendigung der Nutzung und 
Vergütungspflicht der nutzenden Institution 
 1Wird ein Rechtsinhaber eines Bestandsinhalts nachträglich 
festgestellt oder ausfindig gemacht, hat die nutzende Institution 
die Nutzungshandlungen unverzüglich zu unterlassen, sobald 
sie hiervon Kenntnis erlangt.  2Der Rechtsinhaber hat gegen die 
nutzende Institution Anspruch auf Zahlung einer angemessenen 
Vergütung für die erfolgte Nutzung.  

§ 61c Nutzung verwaister Werke durch 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
1Zulässig sind die Vervielfältigung und die öffentliche Zugäng-
lichmachung von  

1. Filmwerken sowie Bildträgern und Bild- und Tonträ-
gern, auf denen Filmwerke aufgenommen sind, und 

2. Tonträgern, 

die vor dem 1. Januar 2003 von öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten hergestellt wurden und sich in deren Sammlung 
befinden, unter den Voraussetzungen des § 61 Absatz 2 bis 5 
auch durch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten.  2Die 
§§ 61a und 61b gelten entsprechend.  

§ 61d Nicht verfügbare Werke 
(1) 1Kulturerbe-Einrichtungen (§ 60d) dürfen nicht verfügbare 
Werke (§ 52b des Verwertungsgesellschaftengesetzes) aus ih-
rem Bestand vervielfältigen oder vervielfältigen lassen sowie 
der Öffentlichkeit zugänglich machen. 2Dies gilt nur, wenn 
keine Verwertungsgesellschaft besteht, die diese Rechte für die 
jeweiligen Arten von Werken wahrnimmt und insoweit reprä-
sentativ (§ 51b des Verwertungsgesellschaftengesetzes) ist. 
3Nutzungen nach Satz 1 sind nur zu nicht kommerziellen Zwe-
cken zulässig. 4Die öffentliche Zugänglichmachung ist nur auf 
nicht kommerziellen Internetseiten erlaubt. 

(2) Der Rechtsinhaber kann der Nutzung nach Absatz 1 jeder-
zeit gegenüber dem Amt der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum widersprechen. 

(3) 1Die Kulturerbe-Einrichtung informiert während der gesam-
ten Nutzungsdauer im Online-Portal des Amtes der Europäi-
schen Union für geistiges Eigentum über die betreffenden 
Werke, deren Nutzung und das Recht zum Widerspruch. 2Die 
öffentliche Zugänglichmachung darf erst erfolgen, wenn der 
Rechtsinhaber der Nutzung innerhalb von sechs Monaten seit 
Beginn der Bekanntgabe der Informationen nach Satz 1 nicht 
widersprochen hat. 

(4) 1Die Nutzung nach Absatz 1 in Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union und Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gilt als nur in dem Mitgliedstaat 
oder Vertragsstaat erfolgt, in dem die Kulturerbe-Einrichtung 
ihren Sitz hat. 2Absatz 1 ist nicht auf Werkreihen anzuwenden, 
die überwiegend Werke aus Drittstaaten (§ 52c des Verwer-
tungsgesellschaftengesetzes) enthalten. 

§ 61e Verordnungsermächtigung 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zu folgenden Regelungen nähere Bestimmun-
gen zu treffen: 

1. Ausübung und Rechtsfolgen des Widerspruchs des 
Rechtsinhabers (§ 61d Absatz 2), 

2. Informationspflichten (§ 61d Absatz 3). 



§§ 61f-66 UrhG 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

 

 
UrhG 

521 
 

 
 

 

§ 61f Information über nicht verfügbare 
Werke 
Verwertungsgesellschaften, Kulturerbe-Einrichtungen und das 
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum dürfen 
Werke vervielfältigen und der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen, soweit dies erforderlich ist, um im Online-Portal des Am-
tes darüber zu informieren, dass die Verwertungsgesellschaft 
Rechte an diesem Werk gemäß § 52 des Verwertungsgesell-
schaftengesetzes einräumt oder eine Kulturerbe-Einrichtung 
dieses Werk gemäß § 61d nutzt. 

§ 61g Gesetzlich erlaubte Nutzung und 
vertragliche Nutzungsbefugnis 
Auf Vereinbarungen, die erlaubte Nutzungen nach den §§ 61d 
und 61f zum Nachteil der Nutzungsberechtigten beschränken 
oder untersagen, kann sich der Rechtsinhaber nicht berufen. 

 

Unterabschnitt 6 Gemeinsame Vorschriften für ge-
setzlich erlaubte Nutzungen 

§ 62 Änderungsverbot 
(1) 1Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die Be-
nutzung eines Werkes zulässig ist, dürfen Änderungen an dem 
Werk nicht vorgenommen werden. 2§ 39 gilt entsprechend. 

(2) Soweit der Benutzungszweck es erfordert, sind Übersetzun-
gen und solche Änderungen des Werkes zulässig, die nur Aus-
züge oder Übertragungen in eine andere Tonart oder Stimmlage 
darstellen. 

(3) Bei Werken der bildenden Künste und Lichtbildwerken sind 
Übertragungen des Werkes in eine andere Größe und solche 
Änderungen zulässig, die das für die Vervielfältigung angewen-
dete Verfahren mit sich bringt. 

(4) Bei Nutzungen nach den §§ 45a bis 45c sind solche Ände-
rungen zulässig, die für die Herstellung eines barrierefreien For-
mats erforderlich sind. 

(4a) Soweit es der Benutzungszweck nach § 51a erfordert, sind 
Änderungen des Werkes zulässig. 

(5) 1Bei Sammlungen für den religiösen Gebrauch (§ 46), bei 
Nutzungen für Unterricht und Lehre (§ 60a) und bei Unter-
richts- und Lehrmedien (§ 60b) sind auch solche Änderungen 
von Sprachwerken zulässig, die für den religiösen Gebrauch 
und für die Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre 
erforderlich sind. 2Diese Änderungen bedürfen jedoch der Ein-
willigung des Urhebers, nach seinem Tode der Einwilligung 
seines Rechtsnachfolgers (§ 30), wenn dieser Angehöriger (§ 60 
Abs. 2) des Urhebers ist oder das Urheberrecht auf Grund letzt-
williger Verfügung des Urhebers erworben hat. 3Die Einwilli-
gung gilt als erteilt, wenn der Urheber oder der Rechtsnachfol-
ger nicht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die beabsich-
tigte Änderung mitgeteilt worden ist, widerspricht und er bei 
der Mitteilung der Änderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
worden ist. 4Bei Nutzungen für Unterricht und Lehre (§ 60a) 
sowie für Unterrichts- und Lehrmedien (§ 60b) bedarf es keiner 
Einwilligung, wenn die Änderungen deutlich sichtbar kenntlich 
gemacht werden. 

§ 63 Quellenangabe 
(1) 1Wenn  ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen 
des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 51, 58, 59 sowie der §§ 
60a bis 60c, 61, 61c, 61d und 61f vervielfältigt oder verbreitet 
wird, ist stets die Quelle deutlich anzugeben. 2Bei der Verviel-
fältigung oder Verbreitung ganzer Sprachwerke oder ganzer 
Werke der Musik ist neben dem Urheber auch der Verlag anzu-
geben, in dem das Werk erschienen ist, und außerdem kenntlich 
zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderun-
gen vorgenommen worden sind. 3Die Verpflichtung zur Quel-
lenangabe entfällt, wenn die Quelle weder auf dem benutzten 
Werkstück oder bei der benutzten Werkwiedergabe genannt 
noch dem zur Vervielfältigung oder Verbreitung Befugten an-
derweit bekannt ist oder im Fall des § 60a oder des § 60b Prü-
fungszwecke einen Verzicht auf die Quellenangabe erfordern. 

(2) 1Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öf-
fentliche Wiedergabe eines Werkes zulässig ist, ist die Quelle 

deutlich anzugeben, wenn und soweit die Verkehrssitte es er-
fordert. 2In  den Fällen der öffentlichen Wiedergabe nach den 
§§ 46, 48, 51, 60a bis 60d, 61, 61c, 61d und 61f sowie bei digi-
talen sonstigen Nutzungen gemäß § 60a ist die Quelle ein-
schließlich des Namens des Urhebers stets anzugeben, es sei 
denn, dass dies nicht möglich ist. 

(3) 1Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen In-
formationsblatt nach § 49 Abs. 1 in einer anderen Zeitung oder 
in einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk 
gesendet, so ist stets außer dem Urheber, der in der benutzten 
Quelle bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das Informations-
blatt anzugeben, woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine 
andere Zeitung oder ein anderes Informationsblatt als Quelle 
angeführt, so ist diese Zeitung oder dieses Informationsblatt an-
zugeben. 2Wird ein Rundfunkkommentar nach § 49 Abs. 1 in 
einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt abgedruckt 
oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber auch 
das Sendeunternehmen anzugeben, das den Kommentar gesen-
det hat. 

§ 63a Gesetzliche Vergütungsansprüche 
 (1) 1Auf gesetzliche Vergütungsansprüche nach diesem Ab-
schnitt kann der Urheber im Voraus nicht verzichten. 2Sie kön-
nen im Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten 
werden. 

(2) 1Hat der Urheber einem Verleger ein Recht an seinem Werk 
eingeräumt, so ist der Verleger in Bezug auf dieses Recht ange-
messen an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen nach die-
sem Abschnitt zu beteiligen. 2In diesem Fall können gesetzliche 
Vergütungsansprüche nur durch eine gemeinsame Verwer-
tungsgesellschaft von Urhebern und Verlegern geltend gemacht 
werden. 

(3) Absatz 2 ist auf den Vergütungsanspruch nach § 27 Absatz 
2 entsprechend anzuwenden. 

Abschnitt 7 Dauer des Urheberrechts 

§ 64 Allgemeines 
Das Urheberrecht erlischt siebzig Jahre nach dem Tode des Ur-
hebers. 

§ 65 Miturheber, Filmwerke, 
Musikkomposition mit Text 
(1) Steht das Urheberrecht mehreren Miturhebern (§ 8) zu, so 
erlischt es siebzig Jahre nach dem Tode des längstlebenden Mi-
turhebers.  

(2) Bei Filmwerken und Werken, die ähnlich wie Filmwerke 
hergestellt werden, erlischt das Urheberrecht siebzig Jahre nach 
dem Tod des Längstlebenden der folgenden Personen: Haupt-
regisseur, Urheber des Drehbuchs, Urheber der Dialoge, Kom-
ponist der für das betreffende Filmwerk komponierten Musik.  

(3)  1Die Schutzdauer einer Musikkomposition mit Text erlischt 
70 Jahre nach dem Tod des Längstlebenden der folgenden Per-
sonen: Verfasser des Textes, Komponist der Musikkomposi-
tion, sofern beide Beiträge eigens für die betreffende Musik-
komposition mit Text geschaffen wurden.  2Dies gilt unabhän-
gig davon, ob diese Personen als Miturheber ausgewiesen sind.  

§ 66 Anonyme und pseudonyme Werke 
(1)  1Bei anonymen und pseudonymen Werken erlischt das Ur-
heberrecht siebzig Jahre nach der Veröffentlichung.  2Es erlischt 
jedoch bereits siebzig Jahre nach der Schaffung des Werkes, 
wenn das Werk innerhalb dieser Frist nicht veröffentlicht wor-
den ist. 

(2)  1Offenbart der Urheber seine Identität innerhalb der in Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichneten Frist oder läßt das vom Urheber an-
genommene Pseudonym keinen Zweifel an seiner Identität zu, 
so berechnet sich die Dauer des Urheberrechts nach den §§ 64 
und 65.  2Dasselbe gilt, wenn innerhalb der in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Frist der wahre Name des Urhebers zur Eintra-
gung in das Register anonymer und pseudonymer Werke 
(§ 138) angemeldet wird. 

(3) Zu den Handlungen nach Absatz 2 sind der Urheber, nach 
seinem Tode sein Rechtsnachfolger (§ 30) oder der Testaments-
vollstrecker (§ 28 Abs. 2) berechtigt. 
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§ 67 Lieferungswerke 
Bei Werken, die in inhaltlich nicht abgeschlossenen Teilen 
(Lieferungen) veröffentlicht werden, berechnet sich im Falle 
des § 66 Abs. 1 Satz 1 die Schutzfrist einer jeden Lieferung ge-
sondert ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. 

§ 68  Vervielfältigungen gemeinfreier visueller 
Werke 
Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke werden nicht 
durch verwandte Schutzrechte nach den Teilen 2 und 3 ge-
schützt. 

§ 69 Berechnung der Fristen 
Die Fristen dieses Abschnitts beginnen mit dem Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem das für den Beginn der Frist maßgebende 
Ereignis eingetreten ist. 

Abschnitt 8 Besondere Bestimmungen für Compu-
terprogramme 

§ 69a Gegenstand des Schutzes 
(1) Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Pro-
gramme in jeder Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials. 

(2)  1Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines 
Computerprogramms.  2Ideen und Grundsätze, die einem Ele-
ment eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließ-
lich der den Schnittstellen zugrundeliegenden Ideen und 
Grundsätze, sind nicht geschützt. 

(3)  1Computerprogramme werden geschützt, wenn sie indivi-
duelle Werke in dem Sinne darstellen, daß sie das Ergebnis der 
eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind.  2Zur Bestim-
mung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien, insbe-
sondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden. 

(4) Auf Computerprogramme finden die für Sprachwerke gel-
tenden Bestimmungen Anwendung, soweit in diesem Abschnitt 
nichts anderes bestimmt ist. 

 (5) Die §§ 32 bis 32g, 36 bis 36d, 40a und 41 sind auf Compu-
terprogramme nicht anzuwenden. 

§ 69b Urheber in Arbeits- und 
Dienstverhältnissen 
(1) Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in 
Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen 
seines Arbeitgebers geschaffen, so ist ausschließlich der Arbeit-
geber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an 
dem Computerprogramm berechtigt, sofern nichts anderes ver-
einbart ist. 

(2) Absatz 1 ist auf Dienstverhältnisse entsprechend anzuwen-
den. 

§ 69c Zustimmungsbedürftige Handlungen 
Der Rechtsinhaber hat das ausschließliche Recht, folgende 
Handlungen vorzunehmen oder zu gestatten: 

1.  die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, 
ganz oder teilweise, eines Computerprogramms mit je-
dem Mittel und in jeder Form. Soweit das Laden, Anzei-
gen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Compu-
terprogramms eine Vervielfältigung erfordert, bedürfen 
diese Handlungen der Zustimmung des Rechtsinhabers; 

2.  die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und 
andere Umarbeitungen eines Computerprogramms so-
wie die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse. Die 
Rechte derjenigen, die das Programm bearbeiten, blei-
ben unberührt; 

3.  jede Form der Verbreitung des Originals eines Compu-
terprogramms oder von Vervielfältigungsstücken, ein-
schließlich der Vermietung. Wird ein Vervielfältigungs-
stück eines Computerprogramms mit Zustimmung des 
Rechtsinhabers im Gebiet der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräuße-
rung in Verkehr gebracht, so erschöpft sich das Verbrei-
tungsrecht in bezug auf dieses Vervielfältigungsstück 
mit Ausnahme des Vermietrechts; 

4.  die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wieder-
gabe eines Computerprogramms einschließlich der öf-
fentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass es 
Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl zugänglich ist. 

§ 69d Ausnahmen von den 
zustimmungsbedürftigen Handlungen 
(1) Soweit keine besonderen vertraglichen Bestimmungen vor-
liegen, bedürfen die in § 69c Nr. 1 und 2 genannten Handlungen 
nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie für eine be-
stimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms ein-
schließlich der Fehlerberichtigung durch jeden zur Verwendung 
eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigten not-
wendig sind. 

(2) Die Erstellung einer Sicherungskopie durch eine Person, die 
zur Benutzung des Programms berechtigt ist, darf nicht vertrag-
lich untersagt werden, wenn sie für die Sicherung künftiger Be-
nutzung erforderlich ist. 2Für Vervielfältigungen zum Zweck 
der Erhaltung sind § 60e Absatz 1 und 6 sowie § 60f Absatz 1 
und 3 anzuwenden. 

(3) Der zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks eines 
Programms Berechtigte kann ohne Zustimmung des Rechtsin-
habers das Funktionieren dieses Programms beobachten, unter-
suchen oder testen, um die einem Programmelement zugrunde-
liegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, wenn dies durch 
Handlungen zum Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder 
Speichern des Programms geschieht, zu denen er berechtigt ist. 

(4) Computerprogramme dürfen für das Text und Data Mining 
nach § 44b auch gemäß § 69c Nummer 2 genutzt werden. 

(5)§ 60a ist auf Computerprogramme mit folgenden Maßgaben 
anzuwenden: 

1. Nutzungen sind digital unter Verantwortung einer Bil-
dungseinrichtung in ihren Räumlichkeiten, an anderen 
Orten oder in einer gesicherten elektronischen Umge-
bung zulässig. 

2. Die Computerprogramme dürfen auch gemäß § 69c 
Nummer 2 genutzt werden. 

3. Die Computerprogramme dürfen vollständig genutzt 
werden. 

4. Die Nutzung muss zum Zweck der Veranschaulichung 
von Unterricht und Lehre gerechtfertigt sein. 

(6) § 60d ist auf Computerprogramme nicht anzuwenden. 

(7) Die §§ 61d bis 61f sind auf Computerprogramme mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Computerprogramme auch ge-
mäß § 69c Nummer 2 genutzt werden dürfen. 

§ 69e Dekompilierung 
(1) Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, 
wenn die Vervielfältigung des Codes oder die Übersetzung der 
Codeform im Sinne des § 69c Nr. 1 und 2 unerläßlich ist, um 
die erforderlichen Informationen zur Herstellung der Interope-
rabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms 
mit anderen Programmen zu erhalten, sofern folgende Bedin-
gungen erfüllt sind: 

1.  Die Handlungen werden von dem Lizenznehmer oder 
von einer anderen zur Verwendung eines Vervielfälti-
gungsstücks des Programms berechtigten Person oder in 
deren Namen von einer hierzu ermächtigten Person vor-
genommen; 

2.  die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen 
Informationen sind für die in Nummer 1 genannten Per-
sonen noch nicht ohne weiteres zugänglich gemacht; 

3.  die Handlungen beschränken sich auf die Teile des ur-
sprünglichen Programms, die zur Herstellung der In-
teroperabilität notwendig sind. 

(2) Bei Handlungen nach Absatz 1 gewonnene Informationen 
dürfen nicht 

1.  zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interopera-
bilität des unabhängig geschaffenen Programms ver-
wendet werden, 

2.  an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, daß dies für 
die Interoperabilität des unabhängig geschaffenen Pro-
gramms notwendig ist, 
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3.  für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung ei-
nes Programms mit im wesentlichen ähnlicher Aus-
drucksform oder für irgendwelche anderen das Urheber-
recht verletzenden Handlungen verwendet werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind so auszulegen, daß ihre Anwen-
dung weder die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigt 
noch die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers unzumut-
bar verletzt. 

§ 69f Rechtsverletzungen; ergänzende 
Schutzbestimmungen 
(1)  1Der Rechtsinhaber kann von dem Eigentümer oder Besitzer 
verlangen, daß alle rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder 
zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungs-
stücke vernichtet werden.  2§ 98 Abs. 3 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(2) 1Absatz 1 ist entsprechend auf Mittel anzuwenden, die allein 
dazu bestimmt sind, die unerlaubte Beseitigung oder Umge-
hung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern. 
2Satz 1 gilt nicht für Mittel, die Kulturerbe-Einrichtungen ein-
setzen, um von der gesetzlichen Nutzungserlaubnis des § 61d, 
auch in Verbindung mit § 69d Absatz 7, Gebrauch zu machen. 

(3) Auf technische Programmschutzmechanismen ist in den 
Fällen des § 44b, auch in Verbindung mit § 69d Absatz 4, des § 
60a, auch in Verbindung mit § 69d Absatz 5, des § 60e Absatz 
1 oder 6 sowie des § 60f Absatz 1 oder 3 nur § 95b entsprechend 
anzuwenden. 

§ 69g Anwendung sonstiger 
Rechtsvorschriften, Vertragsrecht 
(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts lassen die Anwen-
dung sonstiger Rechtsvorschriften auf Computerprogramme, 
insbesondere über den Schutz von Erfindungen, Topographien 
von Halbleitererzeugnissen, Marken und den Schutz gegen un-
lauteren Wettbewerb einschließlich des Schutzes von Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnissen, sowie schuldrechtliche 
Vereinbarungen unberührt. 

(2) Vertragliche  Bestimmungen, die in Widerspruch zu § 69d 
Absatz 2, 3, 5 oder 7 oder zu § 69e stehen, sind nichtig. 

Teil 2 Verwandte Schutzrechte 

Abschnitt 1 Schutz bestimmter Ausgaben 

§ 70 Wissenschaftliche Ausgaben 
(1) Ausgaben urheberrechtlich nicht geschützter Werke oder 
Texte werden in entsprechender Anwendung der Vorschriften 
des Teils 1 geschützt, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich 
sichtender Tätigkeit darstellen und sich wesentlich von den bis-
her bekannten Ausgaben der Werke oder Texte unterscheiden. 

(2) Das Recht steht dem Verfasser der Ausgabe zu. 

(3)  1Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Er-
scheinen der Ausgabe, jedoch bereits fünfundzwanzig Jahre 
nach der Herstellung, wenn die Ausgabe innerhalb dieser Frist 
nicht erschienen ist.  2Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. 

§ 71 Nachgelassene Werke 
(1)  1Wer ein nicht erschienenes Werk nach Erlöschen des Ur-
heberrechts erlaubterweise erstmals erscheinen läßt oder erst-
mals öffentlich wiedergibt, hat das ausschließliche Recht, das 
Werk zu verwerten.  2Das gleiche gilt für nicht erschienene 
Werke, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes niemals ge-
schützt waren, deren Urheber aber schon länger als siebzig 
Jahre tot ist.  3Die  §§ 5 und 10 Abs. 1 sowie die §§ 15 bis 23, 
26, 27, 44a bis 63 und 88 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Das Recht ist übertragbar. 

(3)  1Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Er-
scheinen des Werkes oder, wenn seine erste öffentliche Wieder-
gabe früher erfolgt ist, nach dieser.  2Die Frist ist nach § 69 zu 
berechnen. 

Abschnitt 2 Schutz der Lichtbilder 

§ 72 Lichtbilder 
(1) Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder 
hergestellt werden, werden in entsprechender Anwendung der 
für Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teils 1 ge-
schützt. 

(2) Das Recht nach Absatz 1 steht dem Lichtbildner zu. 

(3)  1Das Recht nach Absatz 1 erlischt fünfzig Jahre nach dem 
Erscheinen des Lichtbildes oder, wenn seine erste erlaubte öf-
fentliche Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch be-
reits fünfzig Jahre nach der Herstellung, wenn das Lichtbild in-
nerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise öffent-
lich wiedergegeben worden ist.  2Die Frist ist nach § 69 zu be-
rechnen. 

Abschnitt 3 Schutz des ausübenden Künstlers 

§ 73 Ausübender Künstler 
Ausübender Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein 
Werk oder eine Ausdrucksform der Volkskunst aufführt, singt, 
spielt oder auf eine andere Weise darbietet oder an einer solchen 
Darbietung künstlerisch mitwirkt. 

§ 74 Anerkennung als ausübender Künstler 
(1)  1Der ausübende Künstler hat das Recht, in Bezug auf seine 
Darbietung als solcher anerkannt zu werden.  2Er kann dabei be-
stimmen, ob und mit welchem Namen er genannt wird. 

(2)  1Haben mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine Dar-
bietung erbracht und erfordert die Nennung jedes einzelnen von 
ihnen einen unverhältnismäßigen Aufwand, so können sie nur 
verlangen, als Künstlergruppe genannt zu werden.  2Hat die 
Künstlergruppe einen gewählten Vertreter (Vorstand), so ist 
dieser gegenüber Dritten allein zur Vertretung befugt.  3Hat eine 
Gruppe keinen Vorstand, so kann das Recht nur durch den Lei-
ter der Gruppe, mangels eines solchen nur durch einen von der 
Gruppe zu wählenden Vertreter geltend gemacht werden.  4Das 
Recht eines beteiligten ausübenden Künstlers auf persönliche 
Nennung bleibt bei einem besonderen Interesse unberührt. 

(3) § 10 Abs. 1 gilt entsprechend. 

§ 75 Beeinträchtigungen der Darbietung 
 1Der ausübende Künstler hat das Recht, eine Entstellung oder 
eine andere Beeinträchtigung seiner Darbietung zu verbieten, 
die geeignet ist, sein Ansehen oder seinen Ruf als ausübender 
Künstler zu gefährden.  2Haben mehrere ausübende Künstler ge-
meinsam eine Darbietung erbracht, so haben sie bei der Aus-
übung des Rechts aufeinander angemessene Rücksicht zu neh-
men. 

§ 76 Dauer der Persönlichkeitsrechte 
 1Die in den §§ 74 und 75 bezeichneten Rechte erlöschen mit 
dem Tode des ausübenden Künstlers, jedoch erst 50 Jahre nach 
der Darbietung, wenn der ausübende Künstler vor Ablauf dieser 
Frist verstorben ist, sowie nicht vor Ablauf der für die Verwer-
tungsrechte nach § 82 geltenden Frist.  2Die Frist ist nach § 69 
zu berechnen.  3Haben mehrere ausübende Künstler gemeinsam 
eine Darbietung erbracht, so ist der Tod des letzten der beteilig-
ten ausübenden Künstler maßgeblich.  4Nach dem Tod des aus-
übenden Künstlers stehen die Rechte seinen Angehörigen (§ 60 
Abs. 2) zu. 

§ 77 Aufnahme, Vervielfältigung und 
Verbreitung 
(1) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, seine 
Darbietung auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen. 

(2)  1Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, den 
Bild- oder Tonträger, auf den seine Darbietung aufgenommen 
worden ist, zu vervielfältigen und zu verbreiten.  2§ 27 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 78 Öffentliche Wiedergabe 
(1) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, seine 
Darbietung 

1.  öffentlich zugänglich zu machen (§ 19a), 
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2.  zu senden, es sei denn, dass die Darbietung erlaubter-
weise auf Bild- oder Tonträger aufgenommen worden 
ist, die erschienen oder erlaubterweise öffentlich zu-
gänglich gemacht worden sind, 

3.  außerhalb des Raumes, in dem sie stattfindet, durch 
Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Ein-
richtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. 

(2) Dem ausübenden Künstler ist eine angemessene Vergütung 
zu zahlen, wenn 

1.  die Darbietung nach Absatz 1 Nr. 2 erlaubterweise ge-
sendet, 

2.  die Darbietung mittels Bild- oder Tonträger öffentlich 
wahrnehmbar gemacht oder 

3.  die Sendung oder die auf öffentlicher Zugänglichma-
chung beruhende Wiedergabe der Darbietung öffentlich 
wahrnehmbar gemacht wird. 

(3)  1Auf Vergütungsansprüche nach Absatz 2 kann der aus-
übende Künstler im Voraus nicht verzichten.  2Sie können im 
Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden. 

(4) § 20b gilt entsprechend. 

§ 79 Nutzungsrechte 
(1)  1Der ausübende Künstler kann seine Rechte und Ansprüche 
aus den §§ 77 und 78 übertragen.  2§ 78 Abs. 3 und 4 bleibt un-
berührt.  

(2)  Der ausübende Künstler kann einem anderen das Recht ein-
räumen, die Darbietung auf einzelne oder alle der ihm vorbe-
haltenen Nutzungsarten zu nutzen.  

(2a) Auf Übertragungen nach Absatz 1 und Rechtseinräumun-
gen nach Absatz 2 sind die §§ 31, 32 bis 32b, 32d bis 40, 41, 42 
und 43 entsprechend anzuwenden. 

(3)  1Unterlässt es der Tonträgerhersteller, Kopien des Tonträ-
gers in ausreichender Menge zum Verkauf anzubieten oder den 
Tonträger öffentlich zugänglich zu machen, so kann der aus-
übende Künstler den Vertrag, mit dem er dem Tonträgerherstel-
ler seine Rechte an der Aufzeichnung der Darbietung einge-
räumt oder übertragen hat (Übertragungsvertrag), kündigen. 
2Die Kündigung ist zulässig  

1. nach Ablauf von 50 Jahren nach dem Erscheinen eines 
Tonträgers oder 50 Jahre nach der ersten erlaubten Be-
nutzung des Tonträgers zur öffentlichen Wiedergabe, 
wenn der Tonträger nicht erschienen ist, und 

2. wenn der Tonträgerhersteller innerhalb eines Jahres 
nach Mitteilung des ausübenden Künstlers, den Übertra-
gungsvertrag kündigen zu wollen, nicht beide in Satz 1 
genannten Nutzungshandlungen ausführt. 

 3Ist der Übertragungsvertrag gekündigt, so erlöschen die 
Rechte des Tonträgerherstellers am Tonträger.  4Auf das Kün-
digungsrecht kann der ausübende Künstler nicht verzichten.  

§ 79a Vergütungsanspruch des ausübenden 
Künstlers 
(1)  1Hat der ausübende Künstler einem Tonträgerhersteller ge-
gen Zahlung einer einmaligen Vergütung Rechte an seiner Dar-
bietung eingeräumt oder übertragen, so hat der Tonträgerher-
steller dem ausübenden Künstler eine zusätzliche Vergütung in 
Höhe von 20 Prozent der Einnahmen zu zahlen, die der Tonträ-
gerhersteller aus der Vervielfältigung, dem Vertrieb und der Zu-
gänglichmachung des Tonträgers erzielt, der die Darbietung 
enthält.  2Enthält ein Tonträger die Aufzeichnung der Darbie-
tungen von mehreren ausübenden Künstlern, so beläuft sich die 
Höhe der Vergütung ebenfalls auf insgesamt 20 Prozent der 
Einnahmen.  3Als Einnahmen sind die vom Tonträgerhersteller 
erzielten Einnahmen vor Abzug der Ausgaben anzusehen.  

(2) Der Vergütungsanspruch besteht für jedes vollständige Jahr 
unmittelbar im Anschluss an das 50. Jahr nach Erscheinen des 
die Darbietung enthaltenen Tonträgers oder mangels Erschei-
nen an das 50. Jahr nach dessen erster erlaubter Benutzung zur 
öffentlichen Wiedergabe.  

(3)  1Auf den Vergütungsanspruch nach Absatz 1 kann der aus-
übende Künstler nicht verzichten.  2Der Vergütungsanspruch 
kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden.  3Er kann im Voraus nur an eine Verwertungsgesell-
schaft abgetreten werden.  

(4) Der Tonträgerhersteller ist verpflichtet, dem ausübenden 
Künstler auf Verlangen Auskunft über die erzielten Einnahmen 
und sonstige, zur Bezifferung des Vergütungsanspruchs nach 
Absatz 1 erforderliche Informationen zu erteilen.  

(5) Hat der ausübende Künstler einem Tonträgerhersteller ge-
gen Zahlung einer wiederkehrenden Vergütung Rechte an sei-
ner Darbietung eingeräumt oder übertragen, so darf der Tonträ-
gerhersteller nach Ablauf folgender Fristen weder Vorschüsse 
noch vertraglich festgelegte Abzüge von der Vergütung abzie-
hen:  

1. 50 Jahre nach dem Erscheinen des Tonträgers, der die 
Darbietung enthält, oder 

2. 50 Jahre nach der ersten erlaubten Benutzung des die 
Darbietung enthaltenden Tonträgers zur öffentlichen 
Wiedergabe, wenn der Tonträger nicht erschienen ist. 

§ 79b Vergütung des ausübenden Künstlers für 
später bekannte Nutzungsarten 
(1) Der ausübende Künstler hat Anspruch auf eine gesonderte 
angemessene Vergütung, wenn der Vertragspartner eine neue 
Art der Nutzung seiner Darbietung aufnimmt, die im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses vereinbart, aber noch unbekannt war. 

(2) 1Hat der Vertragspartner des ausübenden Künstlers das Nut-
zungsrecht einem Dritten übertragen, haftet der Dritte mit der 
Aufnahme der neuen Art der Nutzung für die Vergütung. 2Die 
Haftung des Vertragspartners entfällt. 

(3) Auf die Rechte nach den Absätzen 1 und 2 kann im Voraus 
nicht verzichtet werden. 

§ 80 Gemeinsame Darbietung mehrerer 
ausübender Künstler 
(1)  1Erbringen mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine 
Darbietung, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten 
lassen, so steht ihnen das Recht zur Verwertung zur gesamten 
Hand zu.  2Keiner der beteiligten ausübenden Künstler darf 
seine Einwilligung zur Verwertung wider Treu und Glauben 
verweigern.  3§ 8 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden.  

 (2) Für die Geltendmachung der sich aus den §§ 77, 78 und 79 
Absatz 3 ergebenden Rechte und Ansprüche gilt § 74 Abs. 2 
Satz 2 und 3 entsprechend.  

§ 81 Schutz des Veranstalters 
 1Wird die Darbietung des ausübenden Künstlers von einem Un-
ternehmen veranstaltet, so stehen die Rechte nach § 77 Abs. 1 
und 2 Satz 1 sowie § 78 Abs. 1 neben dem ausübenden Künstler 
auch dem Inhaber des Unternehmens zu.  2§ 10 Abs. 1, § 31 
sowie die §§ 33 und 38 gelten entsprechend. 

§ 82 Dauer der Verwertungsrechte 
(1)  1Ist die Darbietung des ausübenden Künstlers auf einem 
Tonträger aufgezeichnet worden, so erlöschen die in den §§ 77 
und 78 bezeichneten Rechte des ausübenden Künstlers 70 Jahre 
nach dem Erscheinen des Tonträgers, oder wenn dessen erste 
erlaubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt 
ist, 70 Jahre nach dieser.  2Ist die Darbietung des ausübenden 
Künstlers nicht auf einem Tonträger aufgezeichnet worden, so 
erlöschen die in den §§ 77 und 78 bezeichneten Rechte des aus-
übenden Künstlers 50 Jahre nach dem Erscheinen der Aufzeich-
nung, oder wenn deren erste erlaubte Benutzung zur öffentli-
chen Wiedergabe früher erfolgt ist, 50 Jahre nach dieser.  3Die 
Rechte des ausübenden Künstlers erlöschen jedoch bereits 50 
Jahre nach der Darbietung, wenn eine Aufzeichnung innerhalb 
dieser Frist nicht erschienen oder nicht erlaubterweise zur öf-
fentlichen Wiedergabe benutzt worden ist.  

(2)  1Die in § 81 bezeichneten Rechte des Veranstalters erlö-
schen 25 Jahre nach Erscheinen einer Aufzeichnung der Dar-
bietung eines ausübenden Künstlers, oder wenn deren erste er-
laubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt 
ist, 25 Jahre nach dieser.  2Die Rechte erlöschen bereits 25 Jahre 
nach der Darbietung, wenn eine Aufzeichnung innerhalb dieser 
Frist nicht erschienen oder nicht erlaubterweise zur öffentlichen 
Wiedergabe benutzt worden ist.  

(3) Die Fristen sind nach § 69 zu berechnen.  
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§ 83 Schranken der Verwertungsrechte 
Auf die dem ausübenden Künstler nach den §§ 77 und 78 sowie 
die dem Veranstalter nach § 81 zustehenden Rechte sind die 
Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 entsprechend anzu-
wenden. 

§ 84 (weggefallen) 

Abschnitt 4 Schutz des Herstellers von Tonträgern 

§ 85 Verwertungsrechte 
(1)  1Der Hersteller eines Tonträgers hat das ausschließliche 
Recht, den Tonträger zu vervielfältigen, zu verbreiten und öf-
fentlich zugänglich zu machen.  2Ist der Tonträger in einem Un-
ternehmen hergestellt worden, so gilt der Inhaber des Unterneh-
mens als Hersteller.  3Das Recht entsteht nicht durch Vervielfäl-
tigung eines Tonträgers. 

(2)  1Das Recht ist übertragbar.  2Der Tonträgerhersteller kann 
einem anderen das Recht einräumen, den Tonträger auf einzelne 
oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen.  3§ 31 
und die §§ 33 und 38 gelten entsprechend.  

(3)  1Das Recht erlischt 70 Jahre nach dem Erscheinen des Ton-
trägers.  2Ist der Tonträger innerhalb von 50 Jahren nach der 
Herstellung nicht erschienen, aber erlaubterweise zur öffentli-
chen Wiedergabe benutzt worden, so erlischt das Recht 
70 Jahre nach dieser.  3Ist der Tonträger innerhalb dieser Frist 
nicht erschienen oder erlaubterweise zur öffentlichen Wieder-
gabe benutzt worden, so erlischt das Recht 50 Jahre nach der 
Herstellung des Tonträgers.  4Die Frist ist nach § 69 zu berech-
nen. 

(4) §  10 Absatz 1 und die §§ 23 und 27 Absatz 2 und 3 sowie 
die Vorschriften des Teils 1 Abschnitt 6 gelten entsprechend. 

§ 86 Anspruch auf Beteiligung 
Wird ein erschienener oder erlaubterweise öffentlich zugäng-
lich gemachter Tonträger, auf den die Darbietung eines aus-
übenden Künstlers aufgenommen ist, zur öffentlichen Wieder-
gabe der Darbietung benutzt, so hat der Hersteller des Tonträ-
gers gegen den ausübenden Künstler einen Anspruch auf ange-
messene Beteiligung an der Vergütung, die dieser nach § 78 
Abs. 2 erhält. 

Abschnitt 5 Schutz des Sendeunternehmens 

§ 87 Sendeunternehmen 
(1) Das Sendeunternehmen hat das ausschließliche Recht, 

1.  seine Funksendung weiterzusenden und öffentlich zu-
gänglich zu machen, 

2.  seine Funksendung auf Bild- oder Tonträger aufzuneh-
men, Lichtbilder von seiner Funksendung herzustellen 
sowie die Bild- oder Tonträger oder Lichtbilder zu ver-
vielfältigen und zu verbreiten, ausgenommen das Ver-
mietrecht, 

3.  an Stellen, die der Öffentlichkeit nur gegen Zahlung ei-
nes Eintrittsgeldes zugänglich sind, seine Funksendung 
öffentlich wahrnehmbar zu machen. 

(2)  1Das Recht ist übertragbar.  2Das Sendeunternehmen kann 
einem anderen das Recht einräumen, die Funksendung auf ein-
zelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen.  
3§ 31 und die §§ 33 und 38 gelten entsprechend. 

(3)  1Das Recht erlischt 50 Jahre nach der ersten Funksendung.  
2Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. 

(4) § 10 Abs. 1 sowie die Vorschriften des Teils 1 Abschnitt 6 
mit Ausnahme des § 47 Abs. 2 Satz 2 und des § 54 Abs. 1 gelten 
entsprechend. 

(5)  1Sendeunternehmen  und Weitersendedienste sind gegen-
seitig verpflichtet, einen Vertrag über die Weitersendung im 
Sinne des § 20b Absatz 1 Satz 1 durch Kabelsysteme oder Mik-
rowellensysteme zu angemessenen Bedingungen abzuschlie-
ßen, sofern nicht ein die Ablehnung des Vertragsabschlusses 
sachlich rechtfertigender Grund besteht; die Verpflichtung des 
Sendeunternehmens gilt auch für die ihm in Bezug auf die ei-
gene Sendung eingeräumten oder übertragenen Senderechte. 
2Auf Verlangen des Weitersendedienstes oder des Sendeunter-
nehmens ist der Vertrag gemeinsam mit den in Bezug auf die 

Weitersendung durch Kabelsysteme oder Mikrowellensysteme 
anspruchsberechtigten Verwertungsgesellschaften zu schlie-
ßen, sofern nicht ein die Ablehnung eines gemeinsamen Ver-
tragsschlusses sachlich rechtfertigender Grund besteht. 3Sofern 
Sendeunternehmen und Weitersendedienste Verhandlungen 
über andere Formen der Weitersendung aufnehmen, führen sie 
diese nach Treu und Glauben. 

(6) Absatz 5 gilt für die Direkteinspeisung nach § 20d Absatz 1 
entsprechend. 

Abschnitt 6 Schutz des Datenbankherstellers 

§ 87a Begriffsbestimmungen 
(1)  1Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine Sammlung 
von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die 
systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe 
elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind 
und deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine 
nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert.  2Eine 
in ihrem Inhalt nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Da-
tenbank gilt als neue Datenbank, sofern die Änderung eine nach 
Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. 

(2) Datenbankhersteller im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, 
der die Investition im Sinne des Absatzes 1 vorgenommen hat. 

§ 87b Rechte des Datenbankherstellers 
(1)  1Der Datenbankhersteller hat das ausschließliche Recht, die 
Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesent-
lichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
öffentlich wiederzugeben.  2Der Vervielfältigung, Verbreitung 
oder öffentlichen Wiedergabe eines nach Art oder Umfang we-
sentlichen Teils der Datenbank steht die wiederholte und syste-
matische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wie-
dergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der 
Datenbank gleich, sofern diese Handlungen einer normalen 
Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen oder die berechtig-
ten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beein-
trächtigen. 

(2) § 10 Abs. 1, § 17 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 

§ 87c Schranken des Rechts des 
Datenbankherstellers 
(1)  Die Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesent-
lichen Teils einer Datenbank ist zulässig 

1. zum privaten Gebrauch; dies gilt nicht für eine Daten-
bank, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer 
Mittel zugänglich sind, 

2. zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung gemäß 
§ 60c, 

3. zu Zwecken der Veranschaulichung des Unterrichts und 
der Lehre gemäß den §§ 60a und 60b, 

4. zu Zwecken des Text und Data Mining gemäß § 44b, 

5. zu Zwecken des Text und Data Mining für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung gemäß § 60d, 

6. zu Zwecken der Erhaltung einer Datenbank gemäß § 60e 
Absatz 1 und 6 und § 60f Absatz 1 und 3. 

(2) Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wieder-
gabe eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Da-
tenbank ist zulässig zur Verwendung in Verfahren vor einem 
Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde sowie für 
Zwecke der öffentlichen Sicherheit. 

(3) Die §§ 45b bis 45d sowie 61d bis 61g gelten entsprechend. 

(4) Die digitale Verbreitung und digitale öffentliche Wieder-
gabe eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Da-
tenbank ist zulässig für Zwecke der Veranschaulichung des Un-
terrichts und der Lehre gemäß § 60a. 

(5) Für die Quellenangabe ist § 63 entsprechend anzuwenden. 

(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3, 5 und 6 sowie 
des Absatzes 4 ist § 60g Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
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§ 87d Dauer der Rechte 
 1Die Rechte des Datenbankherstellers erlöschen fünfzehn Jahre 
nach der Veröffentlichung der Datenbank, jedoch bereits fünf-
zehn Jahre nach der Herstellung, wenn die Datenbank innerhalb 
dieser Frist nicht veröffentlicht worden ist.  2Die Frist ist nach § 
69 zu berechnen. 

§ 87e Verträge über die Benutzung einer 
Datenbank 
Eine vertragliche Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer 
eines mit Zustimmung des Datenbankherstellers durch Veräu-
ßerung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks der Da-
tenbank, der in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch Berechtigte 
oder derjenige, dem eine Datenbank aufgrund eines mit dem 
Datenbankhersteller oder eines mit dessen Zustimmung mit ei-
nem Dritten geschlossenen Vertrags zugänglich gemacht wird, 
gegenüber dem Datenbankhersteller verpflichtet, die Verviel-
fältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach 
Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank zu un-
terlassen, ist insoweit unwirksam, als diese Handlungen weder 
einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen noch 
die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumut-
bar beeinträchtigen. 

Abschnitt 7 Schutz des Presseverlegers 

§ 87f  Begriffsbestimmungen 
(1) 1Presseveröffentlichung ist eine hauptsächlich aus Schrift-
werken journalistischer Art bestehende Sammlung, die auch 
sonstige Werke oder nach diesem Gesetz geschützte Schutzge-
genstände enthalten kann, und die 

1. eine Einzelausgabe in einer unter einem einheitlichen 
Titel periodisch erscheinenden oder regelmäßig aktuali-
sierten Veröffentlichung, etwa Zeitungen oder Magazi-
nen von allgemeinem oder besonderem Interesse, dar-
stellt, 

2. dem Zweck dient, die Öffentlichkeit über Nachrichten 
oder andere Themen zu informieren, und 

3. unabhängig vom Medium auf Initiative eines Pressever-
legers nach Absatz 2 unter seiner redaktionellen Verant-
wortung und Aufsicht veröffentlicht wird. 

2Periodika, die für wissenschaftliche oder akademische Zwecke 
verlegt werden, sind keine Presseveröffentlichungen. 

(2) 1Presseverleger ist, wer eine Presseveröffentlichung her-
stellt. 2Ist die Presseveröffentlichung in einem Unternehmen 
hergestellt worden, so gilt der Inhaber des Unternehmens als 
Hersteller. 

(3) Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne dieses Ab-
schnitts sind Dienste im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buch-
stabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 

§ 87g  Rechte des Presseverlegers 
(1) Ein Presseverleger hat das ausschließliche Recht, seine Pres-
severöffentlichung im Ganzen oder in Teilen für die Online-
Nutzung durch Anbieter von Diensten der Informationsgesell-
schaft öffentlich zugänglich zu machen und zu vervielfältigen. 

(2) Die Rechte des Presseverlegers umfassen nicht 

1. die Nutzung der in einer Presseveröffentlichung enthal-
tenen Tatsachen, 

2. die private oder nicht kommerzielle Nutzung einer Pres-
severöffentlichung durch einzelne Nutzer, 

3. das Setzen von Hyperlinks auf eine Presseveröffentli-
chung und 

4. die Nutzung einzelner Wörter oder sehr kurzer Auszüge 
aus einer Presseveröffentlichung. 

(3) 1Die Rechte des Presseverlegers sind übertragbar. 2Die §§ 
31 und 33 gelten entsprechend. 

§ 87h  Ausübung der Rechte des 
Presseverlegers 
(1) Die Rechte des Presseverlegers dürfen nicht zum Nachteil 
des Urhebers oder des Leistungsschutzberechtigten geltend ge-
macht werden, dessen Werk oder dessen anderer nach diesem 
Gesetz geschützter Schutzgegenstand in der Presseveröffentli-
chung enthalten ist. 

(2) Die Rechte des Presseverlegers dürfen nicht zu dem Zweck 
geltend gemacht werden, 

1. Dritten die berechtigte Nutzung solcher Werke oder sol-
cher anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzge-
genstände zu untersagen, die auf Grundlage eines einfa-
chen Nutzungsrechts in die Presseveröffentlichung auf-
genommen wurden, oder 

2. Dritten die Nutzung von nach diesem Gesetz nicht mehr 
geschützten Werken oder anderen Schutzgegenständen 
zu untersagen, die in die Presseveröffentlichung aufge-
nommen wurden. 

§ 87i  Vermutung der Rechtsinhaberschaft; 
gesetzlich erlaubte Nutzungen 
§ 10 Absatz 1 sowie die Vorschriften des Teils 1 Abschnitt 6 
gelten entsprechend. 

§ 87j  Dauer der Rechte des Presseverlegers 
1Die Rechte des Presseverlegers erlöschen zwei Jahre nach der 
erstmaligen Veröffentlichung der Presseveröffentlichung. 2Die 
Frist ist nach § 69 zu berechnen. 

§ 87k  Beteiligungsanspruch 
(1) 1Der Urheber sowie der Inhaber von Rechten an anderen 
nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenständen sind an 
den Einnahmen des Presseverlegers aus der Nutzung seiner 
Rechte nach § 87g Absatz 1 angemessen, mindestens zu einem 
Drittel, zu beteiligen.2Von Satz 1 kann zum Nachteil des Urhe-
bers sowie des Inhabers von Rechten an anderen nach diesem 
Gesetz geschützten Schutzgegenständen nur durch eine Verein-
barung abgewichen werden, die auf einer gemeinsamen Vergü-
tungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 kann nur durch eine Verwer-
tungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

Teil 3 Besondere Bestimmungen für Filme 

Abschnitt 1 Filmwerke 

§ 88 Recht zur Verfilmung 
(1)  1Gestattet der Urheber einem anderen, sein Werk zu verfil-
men, so liegt darin im Zweifel die Einräumung des ausschließ-
lichen Rechts, das Werk unverändert oder unter Bearbeitung o-
der Umgestaltung zur Herstellung eines Filmwerkes zu benut-
zen und das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere filmi-
sche Bearbeitungen auf alle Nutzungsarten zu nutzen.  2§ 31a 
Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 

(2) 1Die in Absatz 1 bezeichneten Befugnisse berechtigen im 
Zweifel nicht zu einer Wiederverfilmung des Werkes. 2Der Ur-
heber ist berechtigt, sein Werk nach Ablauf von zehn Jahren 
nach Vertragsabschluß anderweit filmisch zu verwerten. 3Von 
Satz 2 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine Verein-
barung abgewichen werden, die auf einer gemeinsamen Vergü-
tungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.  

§ 89 Rechte am Filmwerk 
(1)  1Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines Filmes 
verpflichtet, räumt damit für den Fall, daß er ein Urheberrecht 
am Filmwerk erwirbt, dem Filmhersteller im Zweifel das aus-
schließliche Recht ein, das Filmwerk sowie Übersetzungen und 
andere filmische Bearbeitungen oder Umgestaltungen des Film-
werkes auf alle Nutzungsarten zu nutzen.  2§ 31a Abs. 1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 

(2) Hat der Urheber des Filmwerkes das in Absatz 1 bezeichnete 
Nutzungsrecht im voraus einem Dritten eingeräumt, so behält 
er gleichwohl stets die Befugnis, dieses Recht beschränkt oder 
unbeschränkt dem Filmhersteller einzuräumen. 
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(3) Die Urheberrechte an den zur Herstellung des Filmwerkes 
benutzten Werken, wie Roman, Drehbuch und Filmmusik, blei-
ben unberührt. 

(4) Für die Rechte zur filmischen Verwertung der bei der Her-
stellung eines Filmwerkes entstehenden Lichtbilder und Licht-
bildwerke gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 90 Einschränkung der Rechte 
(1) 1Für die in § 88 Absatz 1 und § 89 Absatz 1 bezeichneten 
Rechte gelten nicht die Bestimmungen 

 1. über die Übertragung von Nutzungsrechten (§ 34), 

 2. über die Einräumung weiterer Nutzungsrechte (§ 35) 
und 

 3. über die Rückrufsrechte (§§ 41 und 42). 

 2Satz 1 findet bis zum Beginn der Dreharbeiten für das Recht 
zur Verfilmung keine Anwendung.3Ein Ausschluss der Aus-
übung des Rückrufsrechts wegen Nichtausübung (§ 41) bis zum 
Beginn der Dreharbeiten kann mit dem Urheber im Voraus für 
eine Dauer von bis zu fünf Jahren vereinbart werden. 

 (2) Für die in § 88 und § 89 Absatz 1 bezeichneten Rechte gilt 
nicht die Bestimmung über das Recht zur anderweitigen Ver-
wertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung (§ 40a). 

§ 91 (weggefallen) 

§ 92 Ausübende Künstler 
(1) Schließt ein ausübender Künstler mit dem Filmhersteller ei-
nen Vertrag über seine Mitwirkung bei der Herstellung eines 
Filmwerks, so liegt darin im Zweifel hinsichtlich der Verwer-
tung des Filmwerks die Einräumung des Rechts, die Darbietung 
auf eine der dem ausübenden Künstler nach § 77 Abs. 1 und 2 
Satz 1 und § 78 Abs. 1 Nr. 1 und 2 vorbehaltenen Nutzungsarten 
zu nutzen. 

(2) Hat der ausübende Künstler im Voraus ein in Absatz 1 ge-
nanntes Recht übertragen oder einem Dritten hieran ein Nut-
zungsrecht eingeräumt, so behält er gleichwohl die Befugnis, 
dem Filmhersteller dieses Recht hinsichtlich der Verwertung 
des Filmwerkes zu übertragen oder einzuräumen. 

(3) § 90 gilt entsprechend. 

§ 93 Schutz gegen Entstellung; 
Namensnennung 
(1)  1Die Urheber des Filmwerkes und der zu seiner Herstellung 
benutzten Werke sowie die Inhaber verwandter Schutzrechte, 
die bei der Herstellung des Filmwerkes mitwirken oder deren 
Leistungen zur Herstellung des Filmwerkes benutzt werden, 
können nach den §§ 14 und 75 hinsichtlich der Herstellung und 
Verwertung des Filmwerkes nur gröbliche Entstellungen oder 
andere gröbliche Beeinträchtigungen ihrer Werke oder Leistun-
gen verbieten.  2Sie haben hierbei aufeinander und auf den Film-
hersteller angemessene Rücksicht zu nehmen. 

(2) Die Nennung jedes einzelnen an einem Film mitwirkenden 
ausübenden Künstlers ist nicht erforderlich, wenn sie einen un-
verhältnismäßigen Aufwand bedeutet. 

§ 94 Schutz des Filmherstellers 
(1)  1Der Filmhersteller hat das ausschließliche Recht, den Bild-
träger oder Bild- und Tonträger, auf den das Filmwerk aufge-
nommen ist, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zur öffentli-
chen Vorführung, Funksendung oder öffentlichen Zugänglich-
machung zu benutzen.  2Der Filmhersteller hat ferner das Recht, 
jede Entstellung oder Kürzung des Bildträgers oder Bild- und 
Tonträgers zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten In-
teressen an diesem zu gefährden. 

(2)  1Das Recht ist übertragbar.  2Der Filmhersteller kann einem 
anderen das Recht einräumen, den Bildträger oder Bild- und 
Tonträger auf einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nut-
zungsarten zu nutzen.  3§ 31 und die §§ 33 und 38 gelten ent-
sprechend. 

(3) Das Recht erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des 
Bildträgers oder Bild- und Tonträgers oder, wenn seine erste er-
laubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt 
ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig Jahre nach der Herstel-
lung, wenn der Bildträger oder Bild- und Tonträger innerhalb 

dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise zur öffentli-
chen Wiedergabe benutzt worden ist. 

(4) § 10 Abs. 1 und die §§ 20b und 27 Abs. 2 und 3 sowie die 
Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 sind entsprechend an-
zuwenden. 

Abschnitt 2 Laufbilder 

§ 95 Laufbilder 
Die §§ 88, 89 Abs. 4, 90, 93 und 94 sind auf Bildfolgen und 
Bild- und Tonfolgen, die nicht als Filmwerke geschützt sind, 
entsprechend anzuwenden. 

Teil 4 Gemeinsame Bestimmungen für Ur-
heberrecht und verwandte Schutzrechte 

Abschnitt 1 Ergänzende Schutzbestimmungen 

§ 95a Schutz technischer Maßnahmen 
(1) Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach 
diesem Gesetz geschützten Werkes oder eines anderen nach 
diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes dürfen ohne 
Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden, so-
weit dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach be-
kannt sein muss, dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu 
einem solchen Werk oder Schutzgegenstand oder deren Nut-
zung zu ermöglichen. 

(2)  1Technische Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Technologien, Vorrichtungen und Bestandteile, die im norma-
len Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke oder andere 
nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände betreffende 
Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu 
verhindern oder einzuschränken.  2Technische Maßnahmen sind 
wirksam, soweit durch sie die Nutzung eines geschützten Wer-
kes oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutz-
gegenstandes von dem Rechtsinhaber durch eine Zugangskon-
trolle, einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzer-
rung oder sonstige Umwandlung oder einen Mechanismus zur 
Kontrolle der Vervielfältigung, die die Erreichung des Schutz-
ziels sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird. 

(3) Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, 
der Verkauf, die Vermietung, die Werbung im Hinblick auf 
Verkauf oder Vermietung und der gewerblichen Zwecken die-
nende Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestand-
teilen sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die 

1.  Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder 
Vermarktung mit dem Ziel der Umgehung wirksamer 
technischer Maßnahmen sind oder 

2.  abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer 
Maßnahmen nur einen begrenzten wirtschaftlichen 
Zweck oder Nutzen haben oder 

3.  hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder er-
bracht werden, um die Umgehung wirksamer techni-
scher Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(4) Von  den Verboten der Absätze 1 und 3 unberührt bleiben 
Aufgaben und Befugnisse öffentlicher Stellen zum Zwecke des 
Schutzes der öffentlichen Sicherheit oder der Strafrechtspflege 
sowie die Befugnisse von Kulturerbe-Einrichtungen gemäß § 
61d. 

§ 95b Durchsetzung von 
Schrankenbestimmungen 
(1) 1 Soweit ein Rechtsinhaber technische Maßnahmen nach 
Maßgabe dieses Gesetzes anwendet, ist er verpflichtet, den 
durch eine der nachfolgend genannten Bestimmungen Begüns-
tigten, soweit sie rechtmäßig Zugang zu dem Werk oder Schutz-
gegenstand haben, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um von diesen Bestimmungen in dem erforderlichen 
Maße Gebrauch machen zu können: 

1.  § 44b (Text und Data Mining), 

1a.  § 45 (Rechtspflege und öffentliche Sicherheit), 

2.  § 45a (Menschen mit Behinderungen), 

3.  § 45b (Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung), 
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4. § 45c (Befugte Stellen; Vergütung; Verordnungser-
mächtigung), 

5. § 47 (Schulfunksendungen), 

6. § 53 (Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen ei-
genen Gebrauch) 

a)Absatz 1, soweit es sich um Vervielfältigungen auf 
Papier oder einen ähnlichen Träger mittels beliebi-
ger photomechanischer Verfahren oder anderer Ver-
fahren mit ähnlicher Wirkung handelt, 

b) [aufgehoben] 

c)Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1, 

d)Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 jeweils in Verbindung mit 
Satz 2 Nr. 1, 

7.  § 55 (Vervielfältigung durch Sendeunternehmen), 

8. § 60a (Unterricht und Lehre), 

9. § 60b (Unterrichts- und Lehrmedien), 

10. § 60c (Wissenschaftliche Forschung), 

11. § 60d (Text und Data Mining für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung), 

12. § 60e (Bibliotheken) 

a)Absatz 1, 

b)Absatz 2, 

c)Absatz 3, 

d)Absatz 5, 

13. § 60f (Archive, Museen und Bildungseinrichtungen). 
2Vereinbarungen zum Ausschluss der Verpflichtungen nach 
Satz 1 sind unwirksam. 

(2) 1Wer gegen das Gebot nach Absatz 1 verstößt, kann von dem 
Begünstigen einer der genannten Bestimmungen darauf in An-
spruch genommen werden, die zur Verwirklichung der jeweili-
gen Befugnis benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. 2Ent-
spricht das angebotene Mittel einer Vereinbarung zwischen 
Vereinigungen der Rechtsinhaber und der durch die Schranken-
regelung Begünstigten, so wird vermutet, dass das Mittel aus-
reicht. 

(3) Werden Werke und sonstige Schutzgegenstände auf Grund 
einer vertraglichen Vereinbarung nach § 19a öffentlich zugäng-
lich gemacht, so gelten die Absätze 1 und 2 nur für gesetzlich 
erlaubte Nutzungen gemäß den nachfolgend genannten Vor-
schriften: 

1.  § 44b (Text und Data Mining), 

2. § 45b (Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung), 

3. § 45c (Befugte Stellen; Vergütung; Verordnungser-
mächtigung), 

4. § 60a (Unterricht und Lehre), soweit digitale Nutzungen 
unter Verantwortung einer Bildungseinrichtung in ihren 
Räumlichkeiten oder an anderen Orten oder in einer ge-
sicherten elektronischen Umgebung erlaubt sind, 

5.  § 60d (Text und Data Mining für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung), soweit Forschungsorganisatio-
nen sowie Kulturerbe-Einrichtungen Vervielfältigungen 
anfertigen dürfen, 

6. § 60e (Bibliotheken), soweit Vervielfältigungen zum 
Zweck der Erhaltung erlaubt sind, sowie 

7. § 60f (Archive, Museen und Bildungseinrichtungen), so-
weit Vervielfältigungen zum Zweck der Erhaltung er-
laubt sind. 

(4) Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Absatz 1 angewandte 
technische Maßnahmen, einschließlich der zur Umsetzung frei-
williger Vereinbarungen angewandten Maßnahmen, genießen 
Rechtsschutz nach § 95a. 

§ 95c Schutz der zur Rechtewahrnehmung 
erforderlichen Informationen 
(1) Von Rechtsinhabern stammende Informationen für die 
Rechtewahrnehmung dürfen nicht entfernt oder verändert wer-
den, wenn irgendeine der betreffenden Informationen an einem 
Vervielfältigungsstück eines Werkes oder eines sonstigen 
Schutzgegenstandes angebracht ist oder im Zusammenhang mit 
der öffentlichen Wiedergabe eines solchen Werkes oder 
Schutzgegenstandes erscheint und wenn die Entfernung oder 

Veränderung wissentlich unbefugt erfolgt und dem Handelnden 
bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass 
er dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder verwandter 
Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschlei-
ert. 

(2) Informationen für die Rechtewahrnehmung im Sinne dieses 
Gesetzes sind elektronische Informationen, die Werke oder an-
dere Schutzgegenstände, den Urheber oder jeden anderen 
Rechtsinhaber identifizieren, Informationen über die Modalitä-
ten und Bedingungen für die Nutzung der Werke oder Schutz-
gegenstände sowie die Zahlen und Codes, durch die derartige 
Informationen ausgedrückt werden. 

(3) Werke oder sonstige Schutzgegenstände, bei denen Infor-
mationen für die Rechtewahrnehmung unbefugt entfernt oder 
geändert wurden, dürfen nicht wissentlich unbefugt verbreitet, 
zur Verbreitung eingeführt, gesendet, öffentlich wiedergegeben 
oder öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn dem Han-
delnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein 
muss, dass er dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder 
verwandter Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert o-
der verschleiert. 

§ 95d Kennzeichnungspflichten 
(1) Werke und andere Schutzgegenstände, die mit technischen 
Maßnahmen geschützt werden, sind deutlich sichtbar mit An-
gaben über die Eigenschaften der technischen Maßnahmen zu 
kennzeichnen. 

(2)  Wer Werke und andere Schutzgegenstände mit technischen 
Maßnahmen schützt, hat diese zur Ermöglichung der Geltend-
machung von Ansprüchen nach § 95b Abs. 2 mit seinem Namen 
oder seiner Firma und der zustellungsfähigen Anschrift zu 
kennzeichnen.   

§ 96 Verwertungsverbot 
(1) Rechtswidrig hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen 
weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt 
werden. 

(2) Rechtswidrig veranstaltete Funksendungen dürfen nicht auf 
Bild- oder Tonträger aufgenommen oder öffentlich wiederge-
geben werden. 

Abschnitt 2 Rechtsverletzungen 

Unterabschnitt 1 Bürgerlich-rechtliche Vorschrif-
ten; Rechtsweg 

§ 97 Anspruch auf Unterlassung und 
Schadensersatz 
(1)  1Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz 
geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Ver-
letzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederho-
lungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.  
2Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine 
Zuwiderhandlung erstmalig droht. 

(2)  1Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, 
ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet.  2Bei der Bemessung des Schadensersatzes 
kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung 
des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden.  3Der Schadenser-
satzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berech-
net werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte 
entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des ver-
letzten Rechts eingeholt hätte.  4Urheber, Verfasser wissen-
schaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 72) und aus-
übende Künstler (§ 73) können auch wegen des Schadens, der 
nicht Vermögensschaden ist, eine Entschädigung in Geld ver-
langen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht. 

§ 97a Abmahnung 
(1) Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines ge-
richtlichen Verfahrens auf Unterlassung abmahnen und ihm 
Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer an-
gemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflich-
tung beizulegen.  

(2) 1Die Abmahnung hat in klarer und verständlicher Weise  
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1. Name oder Firma des Verletzten anzugeben, wenn der 
Verletzte nicht selbst, sondern ein Vertreter abmahnt, 

2. die Rechtsverletzung genau zu bezeichnen, 

3. geltend gemachte Zahlungsansprüche als Schadenser-
satz- und Aufwendungsersatzansprüche aufzuschlüsseln 
und 

4. wenn  darin eine Aufforderung zur Abgabe einer Unter-
lassungsverpflichtung enthalten ist, anzugeben, ob die 
vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung erheblich 
über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. 

2Eine Abmahnung, die nicht Satz 1 entspricht, ist unwirksam.  

(3)  1Soweit die Abmahnung berechtigt ist und Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bis 4 entspricht, kann der Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen verlangt werden.  2Für die Inanspruchnahme an-
waltlicher Dienstleistungen beschränkt sich der Ersatz der er-
forderlichen Aufwendungen hinsichtlich der gesetzlichen Ge-
bühren auf Gebühren nach einem Gegenstandswert für den Un-
terlassungs- und Beseitigungsanspruch von 1.000 Euro, wenn 
der Abgemahnte  

1. eine natürliche Person ist, die nach diesem Gesetz ge-
schützte Werke oder andere nach diesem Gesetz ge-
schützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerbliche 
oder selbständige berufliche Tätigkeit verwendet, und 

2. nicht bereits wegen eines Anspruchs des Abmahnenden 
durch Vertrag, auf Grund einer rechtskräftigen gerichtli-
chen Entscheidung oder einer einstweiligen Verfügung 
zur Unterlassung verpflichtet ist. 

3Der in Satz 2 genannte Wert ist auch maßgeblich, wenn ein 
Unterlassungs- und ein Beseitigungsanspruch nebeneinander 
geltend gemacht werden.  4Satz 2 gilt nicht, wenn der genannte 
Wert nach den besonderen Umständen des Einzelfalles unbillig 
ist.  

(4)  1Soweit  die Abmahnung unberechtigt oder unwirksam ist, 
kann der Abgemahnte Ersatz der für seine Rechtsverteidigung 
erforderlichen Aufwendungen verlangen, es sei denn, es war für 
den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht er-
kennbar, dass die Abmahnung unberechtigt war. 2Weiterge-
hende Ersatzansprüche bleiben unberührt.  

§ 98 Anspruch auf Vernichtung, Rückruf und 
Überlassung 
(1)  1Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz 
geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Ver-
letzten auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Ver-
letzers befindlichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten o-
der zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfälti-
gungsstücke in Anspruch genommen werden.  2Satz 1 ist ent-
sprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden 
Vorrichtungen anzuwenden, die vorwiegend zur Herstellung 
dieser Vervielfältigungsstücke gedient haben. 

(2) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz 
geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Ver-
letzten auf Rückruf von rechtswidrig hergestellten, verbreiteten 
oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfälti-
gungsstücken oder auf deren endgültiges Entfernen aus den 
Vertriebswegen in Anspruch genommen werden. 

(3) Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der 
Verletzte verlangen, dass ihm die Vervielfältigungsstücke, die 
im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemessene 
Vergütung, welche die Herstellungskosten nicht übersteigen 
darf, überlassen werden. 

(4)  1Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlos-
sen, wenn die Maßnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.  
2Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berech-
tigten Interessen Dritter zu berücksichtigen. 

(5) Bauwerke sowie ausscheidbare Teile von Vervielfältigungs-
stücken und Vorrichtungen, deren Herstellung und Verbreitung 
nicht rechtswidrig ist, unterliegen nicht den in den Absätzen 1 
bis 3 vorgesehenen Maßnahmen. 

§ 99 Haftung des Inhabers eines Unternehmens 
Ist in einem Unternehmen von einem Arbeitnehmer oder Beauf-
tragten ein nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrecht-
lich verletzt worden, hat der Verletzte die Ansprüche aus § 97 
Abs. 1 und § 98 auch gegen den Inhaber des Unternehmens. 

§ 100 Entschädigung 
 1Handelt der Verletzer weder vorsätzlich noch fahrlässig, kann 
er zur Abwendung der Ansprüche nach den §§ 97 und 98 den 
Verletzten in Geld entschädigen, wenn ihm durch die Erfüllung 
der Ansprüche ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen 
würde und dem Verletzten die Abfindung in Geld zuzumuten 
ist.  2Als Entschädigung ist der Betrag zu zahlen, der im Fall 
einer vertraglichen Einräumung des Rechts als Vergütung an-
gemessen wäre.  3Mit der Zahlung der Entschädigung gilt die 
Einwilligung des Verletzten zur Verwertung im üblichen Um-
fang als erteilt. 

§ 101 Anspruch auf Auskunft 
(1)  1Wer in gewerblichem Ausmaß das Urheberrecht oder ein 
anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich 
verletzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft 
über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden 
Vervielfältigungsstücke oder sonstigen Erzeugnisse in An-
spruch genommen werden.  2Das gewerbliche Ausmaß kann 
sich sowohl aus der Anzahl der Rechtsverletzungen als auch aus 
der Schwere der Rechtsverletzung ergeben. 

(2)  1In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, 
in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, 
besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen 
eine Person, die in gewerblichem Ausmaß 

1.  rechtsverletzende Vervielfältigungsstücke in ihrem Be-
sitz hatte, 

2.  rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm, 

3.  für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleis-
tungen erbrachte oder 

4.  nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 
3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder 
am Vertrieb solcher Vervielfältigungsstücke, sonstigen 
Erzeugnisse oder Dienstleistungen beteiligt war, 

es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivil-
prozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnis-
verweigerung berechtigt.  2Im Fall der gerichtlichen Geltendma-
chung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen 
den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erle-
digung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechts-
streits aussetzen.  3Der zur Auskunft Verpflichtete kann von 
dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erfor-
derlichen Aufwendungen verlangen. 

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen 
über 

1.  Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und an-
derer Vorbesitzer der Vervielfältigungsstücke oder sons-
tigen Erzeugnisse, der Nutzer der Dienstleistungen so-
wie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, 
für die sie bestimmt waren, und 

2.  die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen 
oder bestellten Vervielfältigungsstücke oder sonstigen 
Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffen-
den Vervielfältigungsstücke oder sonstigen Erzeugnisse 
bezahlt wurden. 

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlos-
sen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismä-
ßig ist. 

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätz-
lich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem 
Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. 

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 
1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten ge-
genüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung 
nicht verpflichtet war. 
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(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Ver-
pflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweili-
gen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessord-
nung angeordnet werden. 

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in ei-
nem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat ge-
gen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zu-
stimmung des Verpflichteten verwertet werden. 

(9)  1Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrs-
daten (§ 3 Nr. 30 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt wer-
den, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung 
über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erfor-
derlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist.  2Für den Er-
lass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der 
zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder 
eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert aus-
schließlich zuständig.  3Die Entscheidung trifft die Zivilkam-
mer.  4Für  das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.  5Die Kos-
ten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte.  6Gegen  die 
Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft.  
7Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen ein-
zulegen. 8Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Da-
ten bleiben im Übrigen unberührt. 

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das 
Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grund-
gesetzes) eingeschränkt. 

§ 101a Anspruch auf Vorlage und Besichtigung 
(1)  1Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Urheber-
recht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht 
widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Vorlage 
einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch ge-
nommen werden, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, 
wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich 
ist.  2Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in ge-
werblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt 
sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- o-
der Handelsunterlagen.  3Soweit der vermeintliche Verletzer 
geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen han-
delt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den 
im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die 
Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. 

(3)  1Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Dul-
dung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstwei-
ligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessord-
nung angeordnet werden.  2Das Gericht trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu ge-
währleisten.  3Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die 
einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners 
erlassen wird. 

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 101 Abs. 8 gel-
ten entsprechend. 

(5) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der ver-
meintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Be-
sichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch 
das Begehren entstandenen Schadens verlangen. 

§ 101b Sicherung von 
Schadensersatzansprüchen 
(1)  1Der Verletzte kann den Verletzer bei einer in gewerblichem 
Ausmaß begangenen Rechtsverletzung in den Fällen des § 97 
Abs. 2 auch auf Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsun-
terlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden 
Unterlagen in Anspruch nehmen, die sich in der Verfügungsge-
walt des Verletzers befinden und die für die Durchsetzung des 
Schadensersatzanspruchs erforderlich sind, wenn ohne die Vor-
lage die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist.  
2Soweit der Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauli-
che Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen 
Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu ge-
währleisten. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die 
Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. 

(3)  1Die Verpflichtung zur Vorlage der in Absatz 1 bezeichne-
ten Urkunden kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach 
den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet wer-
den, wenn der Schadensersatzanspruch offensichtlich besteht.  
2Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den 
Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten.  3Dies gilt 
insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfü-
gung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird. 

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 101 Abs. 8 gel-
ten entsprechend. 

§ 102 Verjährung 
 1Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Ur-
heberrechts oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten 
Rechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.  
2Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Be-
rechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechende Anwendung. 

§ 102a Ansprüche aus anderen gesetzlichen 
Vorschriften 
Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 

§ 103 Bekanntmachung des Urteils 
 1Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, so 
kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugespro-
chen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei 
öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Inte-
resse darlegt.  2Art und Umfang der Bekanntmachung werden 
im Urteil bestimmt.  3Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des 
Urteils Gebrauch gemacht wird.  4Das Urteil darf erst nach 
Rechtskraft bekannt gemacht werden, wenn nicht das Gericht 
etwas anderes bestimmt. 

§ 104 Rechtsweg 
 1Für alle Rechtsstreitigkeiten, durch die ein Anspruch aus ei-
nem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse gel-
tend gemacht wird, (Urheberrechtsstreitsachen) ist der ordentli-
che Rechtsweg gegeben.  2Für Urheberrechtsstreitsachen aus 
Arbeits- oder Dienstverhältnissen, die ausschließlich Ansprü-
che auf Leistung einer vereinbarten Vergütung zum Gegenstand 
haben, bleiben der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssa-
chen und der Verwaltungsrechtsweg unberührt. 

§ 104a Gerichtsstand 
(1)  1Für Klagen wegen Urheberrechtsstreitsachen gegen eine 
natürliche Person, die nach diesem Gesetz geschützte Werke o-
der andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände 
nicht für ihre gewerbliche oder selbständige berufliche Tätig-
keit verwendet, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in des-
sen Bezirk diese Person zur Zeit der Klageerhebung ihren 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.  2Wenn die beklagte Person im Inland weder ei-
nen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.  

(2) § 105 bleibt unberührt.  

§ 105 Gerichte für Urheberrechtsstreitsachen 
(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Urheberrechtsstreitsachen, für die das Landgericht 
in erster Instanz oder in der Berufungsinstanz zuständig ist, für 
die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuwei-
sen, wenn dies der Rechtspflege dienlich ist. 

(2) Die Landesregierungen werden ferner ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die zur Zuständigkeit der Amtsgerichte ge-
hörenden Urheberrechtsstreitsachen für die Bezirke mehrerer 
Amtsgerichte einem von ihnen zuzuweisen, wenn dies der 
Rechtspflege dienlich ist. 

(3) Die Landesregierungen können die Ermächtigungen nach 
den Absätzen 1 und 2 auf die Landesjustizverwaltungen über-
tragen. 
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(4) u. (5) (weggefallen) 

Unterabschnitt 2 Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 106 Unerlaubte Verwertung 
urheberrechtlich geschützter Werke 
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne 
Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung 
oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder 
öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 107 Unzulässiges Anbringen der 
Urheberbezeichnung 
(1) Wer 

1.  auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste die 
Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) ohne Einwilligung 
des Urhebers anbringt oder ein derart bezeichnetes Ori-
ginal verbreitet, 

2.  auf einem Vervielfältigungsstück, einer Bearbeitung o-
der Umgestaltung eines Werkes der bildenden Künste 
die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) auf eine Art an-
bringt, die dem Vervielfältigungsstück, der Bearbeitung 
oder Umgestaltung den Anschein eines Originals gibt, 
oder ein derart bezeichnetes Vervielfältigungsstück, eine 
solche Bearbeitung oder Umgestaltung verbreitet, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwe-
rerer Strafe bedroht ist. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 108 Unerlaubte Eingriffe in verwandte 
Schutzrechte 
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne 
Einwilligung des Berechtigten 

1.  eine wissenschaftliche Ausgabe (§ 70) oder eine Bear-
beitung oder Umgestaltung einer solchen Ausgabe ver-
vielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, 

2.  ein nachgelassenes Werk oder eine Bearbeitung oder 
Umgestaltung eines solchen Werkes entgegen § 71 ver-
wertet, 

3.  ein Lichtbild (§ 72) oder eine Bearbeitung oder Umge-
staltung eines Lichtbildes vervielfältigt, verbreitet oder 
öffentlich wiedergibt, 

4.  die Darbietung eines ausübenden Künstlers entgegen 
den § 77 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 1 verwer-
tet, 

5.  einen Tonträger entgegen § 85 verwertet, 

6.  eine Funksendung entgegen § 87 verwertet, 

7.  einen Bildträger oder Bild- und Tonträger entgegen 
§§ 94 oder 95 in Verbindung mit § 94 verwertet, 

8.  eine Datenbank entgegen § 87b Abs. 1 verwertet, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 108a Gewerbsmäßige unerlaubte 
Verwertung 
(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 106 bis 108 gewerbs-
mäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 108b Unerlaubte Eingriffe in technische 
Schutzmaßnahmen und zur 
Rechtewahrnehmung erforderliche 
Informationen 
(1) Wer 

1.  in der Absicht, sich oder einem Dritten den Zugang zu 
einem nach diesem Gesetz geschützten Werk oder einem 
anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegen-
stand oder deren Nutzung zu ermöglichen, eine wirk-
same technische Maßnahme ohne Zustimmung des 
Rechtsinhabers umgeht oder 

2.  wissentlich unbefugt 

a)  eine von Rechtsinhabern stammende Information 
für die Rechtewahrnehmung entfernt oder verändert, 
wenn irgendeine der betreffenden Informationen an 
einem Vervielfältigungsstück eines Werkes oder ei-
nes sonstigen Schutzgegenstandes angebracht ist o-
der im Zusammenhang mit der öffentlichen Wieder-
gabe eines solchen Werkes oder Schutzgegenstan-
des erscheint, oder 

b)  ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegenstand, 
bei dem eine Information für die Rechtewahrneh-
mung unbefugt entfernt oder geändert wurde, ver-
breitet, zur Verbreitung einführt, sendet, öffentlich 
wiedergibt oder öffentlich zugänglich macht 

und dadurch wenigstens leichtfertig die Verletzung von 
Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten veran-
lasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert, 

wird, wenn die Tat nicht ausschließlich zum eigenen privaten 
Gebrauch des Täters oder mit dem Täter persönlich verbunde-
ner Personen erfolgt oder sich auf einen derartigen Gebrauch 
bezieht, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer entgegen § 95a Abs. 3 eine Vor-
richtung, ein Erzeugnis oder einen Bestandteil zu gewerblichen 
Zwecken herstellt, einführt, verbreitet, verkauft oder vermietet. 

(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbsmä-
ßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe. 

§ 109 Strafantrag 
In den Fällen der §§ 106 bis 108 und des § 108b wird die Tat 
nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungs-
behörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der 
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten 
hält. 

§ 110 Einziehung 
 1Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach den §§ 106, 107 
Abs. 1 Nr. 2, §§ 108 bis 108b bezieht, können eingezogen wer-
den.  2§ 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.  3Soweit den 
in § 98 bezeichneten Ansprüchen im Verfahren nach den Vor-
schriften der Strafprozessordnung über die Entschädigung des 
Verletzten (§§ 403 bis 406c) stattgegeben wird, sind die Vor-
schriften über die Einziehung nicht anzuwenden. 

§ 111 Bekanntgabe der Verurteilung 
 1Wird in den Fällen der §§ 106 bis 108b auf Strafe erkannt, so 
ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein berechtigtes Inte-
resse daran dartut, anzuordnen, dass die Verurteilung auf Ver-
langen öffentlich bekanntgemacht wird.  2Die Art der Bekannt-
machung ist im Urteil zu bestimmen. 

§ 111a Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 95a Abs. 3 

a) eine Vorrichtung, ein Erzeugnis oder einen Bestand-
teil verkauft, vermietet oder über den Kreis der mit 
dem Täter persönlich verbundenen Personen hinaus 
verbreitet oder 

b) zu gewerblichen Zwecken eine Vorrichtung, ein Er-
zeugnis oder einen Bestandteil besitzt, für deren 
Verkauf oder Vermietung wirbt oder eine Dienst-
leistung erbringt, 

2.  entgegen § 95b Abs. 1 Satz 1 ein notwendiges Mittel 
nicht zur Verfügung stellt oder 

3.  entgegen  § 95d Absatz 2 Werke oder andere Schutzge-
genstände nicht oder nicht vollständig kennzeichnet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 1 und 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und 
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in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Euro geahndet werden. 

Unterabschnitt 3 Vorschriften über Maßnahmen 
der Zollbehörde 

§ 111b Verfahren nach deutschem Recht 
(1)  1Verletzt die Herstellung oder Verbreitung von Vervielfäl-
tigungsstücken das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem 
Gesetz geschütztes Recht, so unterliegen die Vervielfältigungs-
stücke, soweit nicht die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur 
Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zoll-
behörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 29. 6. 2013, S. 15), in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist, auf Antrag und 
gegen Sicherheitsleistung des Rechtsinhabers bei ihrer Einfuhr 
oder Ausfuhr der Beschlagnahme durch die Zollbehörde, sofern 
die Rechtsverletzung offensichtlich ist.  2Dies gilt für den Ver-
kehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union so-
wie mit den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrollen durch 
die Zollbehörden stattfinden. 

(2)  1Ordnet die Zollbehörde die Beschlagnahme an, so unter-
richtet sie unverzüglich den Verfügungsberechtigten sowie den 
Antragsteller.  2Dem Antragsteller sind Herkunft, Menge und 
Lagerort der Vervielfältigungsstücke sowie Name und An-
schrift des Verfügungsberechtigten mitzuteilen; das Brief- und 
Postgeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt.  3Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, 
die Vervielfältigungsstücke zu besichtigen, soweit hierdurch 
nicht in Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eingegriffen wird. 

(3) Wird der Beschlagnahme nicht spätestens nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung nach Absatz 2 
Satz 1 widersprochen, so ordnet die Zollbehörde die Einziehung 
der beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke an. 

(4)  1Widerspricht der Verfügungsberechtigte der Beschlag-
nahme, so unterrichtet die Zollbehörde hiervon unverzüglich 
den Antragsteller.  2Dieser hat gegenüber der Zollbehörde un-
verzüglich zu erklären, ob er den Antrag nach Absatz 1 in bezug 
auf die beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke aufrechter-
hält. 

1.  Nimmt der Antragsteller den Antrag zurück, hebt die 
Zollbehörde die Beschlagnahme unverzüglich auf. 

2.  Hält der Antragsteller den Antrag aufrecht und legt er 
eine vollziehbare gerichtliche Entscheidung vor, die die 
Verwahrung der beschlagnahmten Vervielfältigungsstü-
cke oder eine Verfügungsbeschränkung anordnet, trifft 
die Zollbehörde die erforderlichen Maßnahmen. 

3Liegen die Fälle der Nummern 1 oder 2 nicht vor, hebt die Zoll-
behörde die Beschlagnahme nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zustellung der Mitteilung an den Antragsteller nach Satz 
1 auf; weist der Antragsteller nach, dass die gerichtliche Ent-
scheidung nach Nummer 2 beantragt, ihm aber noch nicht zu-
gegangen ist, wird die Beschlagnahme für längstens zwei wei-
tere Wochen aufrechterhalten. 

(5) Erweist sich die Beschlagnahme als von Anfang an unge-
rechtfertigt und hat der Antragsteller den Antrag nach Absatz 1 
in Bezug auf die beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke auf-
rechterhalten oder sich nicht unverzüglich erklärt (Absatz 4 
Satz 2), so ist er verpflichtet, den dem Verfügungsberechtigten 
durch die Beschlagnahme entstandenen Schaden zu ersetzen. 

(6)  1Der Antrag nach Absatz 1 ist bei der Generalzolldirektion 
zu stellen und hat Wirkung für ein Jahr, sofern keine kürzere 
Geltungsdauer beantragt wird; er kann wiederholt werden.  2Für 
die mit dem Antrag verbundenen Amtshandlungen werden vom 
Antragsteller Kosten nach Maßgabe des § 178 der Abgabenord-
nung erhoben. 

(7)  1Die Beschlagnahme und die Einziehung können mit den 
Rechtsmitteln angefochten werden, die im Bußgeldverfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen die Be-
schlagnahme und Einziehung zulässig sind.  2Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Antragsteller zu hören.  3Gegen die Entschei-
dung des Amtsgerichts ist die sofortige Beschwerde zulässig; 
über sie entscheidet das Oberlandesgericht. 

(8) (weggefallen) 

§ 111c Verfahren nach der Verordnung (EU) 
Nr. 608/2013 
Für das Verfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 gilt 
§ 111b Absatz 5 und 6 entsprechend, soweit die Verordnung 
keine Bestimmungen enthält, die dem entgegenstehen. 

Abschnitt 3 Zwangsvollstreckung 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

§ 112 Allgemeines 
Die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung in ein nach diesem 
Gesetz geschütztes Recht richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften, soweit sich aus den §§ 113 bis 119 nichts anderes 
ergibt. 

Unterabschnitt 2 Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen gegen den Urheber 

§ 113 Urheberrecht 
 1Gegen den Urheber ist die Zwangsvollstreckung wegen Geld-
forderungen in das Urheberrecht nur mit seiner Einwilligung 
und nur insoweit zulässig, als er Nutzungsrechte einräumen 
kann (§ 31).  2Die Einwilligung kann nicht durch den gesetzli-
chen Vertreter erteilt werden. 

§ 114 Originale von Werken 
(1)  1Gegen den Urheber ist die Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen in die ihm gehörenden Originale seiner Werke 
nur mit seiner Einwilligung zulässig.  2Die Einwilligung kann 
nicht durch den gesetzlichen Vertreter erteilt werden. 

(2)  1Der Einwilligung bedarf es nicht, 

1.  soweit die Zwangsvollstreckung in das Original des 
Werkes zur Durchführung der Zwangsvollstreckung in 
ein Nutzungsrecht am Werk notwendig ist, 

2.  zur Zwangsvollstreckung in das Original eines Werkes 
der Baukunst, 

3.  zur Zwangsvollstreckung in das Original eines anderen 
Werkes der bildenden Künste, wenn das Werk veröffent-
licht ist. 

2In den Fällen der Nummern 2 und 3 darf das Original des Wer-
kes ohne Zustimmung des Urhebers verbreitet werden. 

Unterabschnitt 3 Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen gegen den Rechtsnachfolger des 
Urhebers 

§ 115 Urheberrecht 
 1Gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers (§ 30) ist die 
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das Urheber-
recht nur mit seiner Einwilligung und nur insoweit zulässig, als 
er Nutzungsrechte einräumen kann (§ 31).  2Der Einwilligung 
bedarf es nicht, wenn das Werk erschienen ist. 

§ 116 Originale von Werken 
(1) Gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers (§ 30) ist die 
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in die ihm gehö-
renden Originale von Werken des Urhebers nur mit seiner Ein-
willigung zulässig. 

(2) 1Der Einwilligung bedarf es nicht 

1.  in den Fällen des § 114 Abs. 2 Satz 1, 

2.  zur Zwangsvollstreckung in das Original eines Werkes, 
wenn das Werk erschienen ist. 

2§ 114 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 117 Testamentsvollstrecker 
Ist nach § 28 Abs. 2 angeordnet, daß das Urheberrecht durch 
einen Testamentsvollstrecker ausgeübt wird, so ist die nach den 
§§ 115 und 116 erforderliche Einwilligung durch den Testa-
mentsvollstrecker zu erteilen. 
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Unterabschnitt 4 Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen gegen den Verfasser wissen-
schaftlicher Ausgaben und gegen den Lichtbildner 

§ 118 Entsprechende Anwendung 
Die §§ 113 bis 117 sind sinngemäß anzuwenden 

1.  auf die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 
gegen den Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70) 
und seinen Rechtsnachfolger, 

2.  auf die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 
gegen den Lichtbildner (§ 72) und seinen Rechtsnach-
folger. 

Unterabschnitt 5 Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen in bestimmte Vorrichtungen 

§ 119 Zwangsvollstreckung in bestimmte 
Vorrichtungen 
(1) Vorrichtungen, die ausschließlich zur Vervielfältigung oder 
Funksendung eines Werkes bestimmt sind, wie Formen, Plat-
ten, Steine, Druckstöcke, Matrizen und Negative, unterliegen 
der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen nur, soweit 
der Gläubiger zur Nutzung des Werkes mittels dieser Vorrich-
tungen berechtigt ist. 

(2) Das gleiche gilt für Vorrichtungen, die ausschließlich zur 
Vorführung eines Filmwerkes bestimmt sind, wie Filmstreifen 
und dergleichen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf die nach den §§ 70 und 71 
geschützten Ausgaben, die nach § 72 geschützten Lichtbilder, 
die nach § 77 Abs. 2 Satz 1, §§ 85, 87, 94 und 95 geschützten 
Bild- und Tonträger und die nach § 87b Abs. 1 geschützten Da-
tenbanken entsprechend anzuwenden. 

Teil 5 Anwendungsbereich, Übergangs- 
und Schlussbestimmungen 

Abschnitt 1 Anwendungsbereich des Gesetzes 

Unterabschnitt 1 Urheberrecht 

§ 120 Deutsche Staatsangehörige und 
Staatsangehörige anderer EU-Staaten und 
EWR-Staaten 
(1)  1Deutsche Staatsangehörige genießen den urheberrechtli-
chen Schutz für alle ihre Werke, gleichviel, ob und wo die 
Werke erschienen sind.  2Ist ein Werk von Miturhebern (§ 8) 
geschaffen, so genügt es, wenn ein Miturheber deutscher Staats-
angehöriger ist. 

(2) Deutschen Staatsangehörigen stehen gleich: 

1.  Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund-
gesetzes, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen, und 

2.  Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

§ 121 Ausländische Staatsangehörige 
(1)  1Ausländische Staatsangehörige genießen den urheberrecht-
lichen Schutz für ihre im Geltungsbereich dieses Gesetzes er-
schienenen Werke, es sei denn, dass das Werk oder eine Über-
setzung des Werkes früher als dreißig Tage vor dem Erscheinen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes außerhalb dieses Gebietes 
erschienen ist.  2Mit der gleichen Einschränkung genießen aus-
ländische Staatsangehörige den Schutz auch für solche Werke, 
die im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur in Übersetzung er-
schienen sind. 

(2) Den im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienenen Wer-
ken im Sinne des Absatzes 1 werden die Werke der bildenden 
Künste gleichgestellt, die mit einem Grundstück im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes fest verbunden sind. 

(3) Der Schutz nach Absatz 1 kann durch Rechtsverordnung des 
Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz für aus-
ländische Staatsangehörige beschränkt werden, die keinem Mit-
gliedstaat der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken 
der Literatur und der Kunst angehören und zur Zeit des Erschei-
nens des Werkes weder im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
noch in einem anderen Mitgliedstaat ihren Wohnsitz haben, 
wenn der Staat, dem sie angehören, deutschen Staatsangehöri-
gen für ihre Werke keinen genügenden Schutz gewährt. 

(4)  1Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige den ur-
heberrechtlichen Schutz nach Inhalt der Staatsverträge.  2Beste-
hen keine Staatsverträge, so besteht für solche Werke urheber-
rechtlicher Schutz, soweit in dem Staat, dem der Urheber ange-
hört, nach einer Bekanntmachung des Bundesministers der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt deutsche 
Staatsangehörige für ihre Werke einen entsprechenden Schutz 
genießen. 

(5) Das Folgerecht (§ 26) steht ausländischen Staatsangehöri-
gen nur zu, wenn der Staat, dem sie angehören, nach einer Be-
kanntmachung des Bundesministers der Justiz und für Verbrau-
cherschutz im Bundesgesetzblatt deutschen Staatsangehörigen 
ein entsprechendes Recht gewährt. 

(6) Den Schutz nach den §§ 12 bis 14 genießen ausländische 
Staatsangehörige für alle ihre Werke, auch wenn die Vorausset-
zungen der Absätze 1 bis 5 nicht vorliegen. 

§ 122 Staatenlose 
(1) Staatenlose mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes genießen für ihre Werke den gleichen ur-
heberrechtlichen Schutz wie deutsche Staatsangehörige. 

(2) Staatenlose ohne gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes genießen für ihre Werke den gleichen ur-
heberrechtlichen Schutz wie die Angehörigen des ausländi-
schen Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

§ 123 Ausländische Flüchtlinge 
Für Ausländer, die Flüchtlinge im Sinne von Staatsverträgen o-
der anderen Rechtsvorschriften sind, gelten die Bestimmungen 
des § 122 entsprechend. Hierdurch wird ein Schutz nach § 121 
nicht ausgeschlossen. 

Unterabschnitt 2 Verwandte Schutzrechte 

§ 124 Wissenschaftliche Ausgaben und 
Lichtbilder 
Für den Schutz wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70) und den 
Schutz von Lichtbildern (§ 72) sind die §§ 120 bis 123 sinnge-
mäß anzuwenden. 

§ 125 Schutz des ausübenden Künstlers 
(1)  1Den nach den §§ 73 bis 83 gewährten Schutz genießen 
deutsche Staatsangehörige für alle ihre Darbietungen, gleich-
viel, wo diese stattfinden.  2§ 120 Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) Ausländische Staatsangehörige genießen den Schutz für alle 
ihre Darbietungen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
stattfinden, soweit nicht in den Absätzen 3 und 4 etwas anderes 
bestimmt ist. 

(3) Werden Darbietungen ausländischer Staatsangehöriger er-
laubterweise auf Bild- oder Tonträger aufgenommen und sind 
diese erschienen, so genießen die ausländischen Staatsangehö-
rigen hinsichtlich dieser Bild- oder Tonträger den Schutz nach 
§ 77 Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2, wenn die Bild- 
oder Tonträger im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienen 
sind, es sei denn, dass die Bild- oder Tonträger früher als dreißig 
Tage vor dem Erscheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
außerhalb dieses Gebietes erschienen sind. 

(4) Werden Darbietungen ausländischer Staatsangehöriger er-
laubterweise durch Funk gesendet, so genießen die ausländi-
schen Staatsangehörigen den Schutz gegen Aufnahme der 
Funksendung auf Bild- oder Tonträger (§ 77 Abs. 1) und Wei-
tersendung der Funksendung (§ 78 Abs. 1 Nr. 2) sowie den 
Schutz nach § 78, wenn die Funksendung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausgestrahlt worden ist. 
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(5)  1Im Übrigen genießen ausländische Staatsangehörige den 
Schutz nach Inhalt der Staatsverträge.  2§ 121 Abs. 4 Satz 2 so-
wie die §§ 122 und 123 gelten entsprechend. 

(6)  1Den Schutz nach den §§ 74 und 75, § 77 Abs. 1 sowie § 78 
Abs. 1 Nr. 3 genießen ausländische Staatsangehörige für alle 
ihre Darbietungen, auch wenn die Voraussetzungen der Absätze 
2 bis 5 nicht vorliegen.  2Das gleiche gilt für den Schutz nach § 
78 Abs. 1 Nr. 2, soweit es sich um die unmittelbare Sendung 
der Darbietung handelt. 

(7) Wird Schutz nach den Absätzen 2 bis 4 oder 6 gewährt, so 
erlischt er spätestens mit dem Ablauf der Schutzdauer in dem 
Staat, dessen Staatsangehöriger der ausübende Künstler ist, 
ohne die Schutzfrist nach § 82 zu überschreiten. 

§ 126 Schutz des Herstellers von Tonträgern 
(1)  1Den nach den §§ 85 und 86 gewährten Schutz genießen 
deutsche Staatsangehörige oder Unternehmen mit Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes für alle ihre Tonträger, gleichviel, 
ob und wo diese erschienen sind.  2§ 120 Abs. 2 ist anzuwenden.  
3Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Un-
ternehmen mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich. 

(2)  1Ausländische Staatsangehörige oder Unternehmen ohne 
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen den Schutz 
für ihre im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienenen Ton-
träger, es sei denn, dass der Tonträger früher als dreißig Tage 
vor dem Erscheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes außer-
halb dieses Gebietes erschienen ist.  2Der Schutz erlischt jedoch 
spätestens mit dem Ablauf der Schutzdauer in dem Staat, dessen 
Staatsangehörigkeit der Hersteller des Tonträgers besitzt oder 
in welchem das Unternehmen seinen Sitz hat, ohne die Schutz-
frist nach § 85 Abs. 3 zu überschreiten. 

(3)  1Im Übrigen genießen ausländische Staatsangehörige oder 
Unternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
den Schutz nach Inhalt der Staatsverträge.  2§ 121 Abs. 4 Satz 2 
sowie die §§ 122 und 123 gelten entsprechend. 

§ 127 Schutz des Sendeunternehmens 
(1)  1Den nach § 87 gewährten Schutz genießen Sendeunterneh-
men mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes für alle Funk-
sendungen, gleichviel, wo sie diese ausstrahlen.  2§ 126 Abs. 1 
Satz 3 ist anzuwenden. 

(2)  1Sendeunternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes genießen den Schutz für alle Funksendungen, die sie 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausstrahlen.  2Der Schutz 
erlischt spätestens mit dem Ablauf der Schutzdauer in dem 
Staat, in dem das Sendeunternehmen seinen Sitz hat, ohne die 
Schutzfrist nach § 87 Abs. 3 zu überschreiten. 

(3)  1Im Übrigen genießen Sendeunternehmen ohne Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes den Schutz nach Inhalt der Staats-
verträge.  2§ 121 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 127a Schutz des Datenbankherstellers 
(1)  1Den nach § 87b gewährten Schutz genießen deutsche 
Staatsangehörige sowie juristische Personen mit Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes.  2§ 120 Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) Die nach deutschem Recht oder dem Recht eines der in 
§ 120 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Staaten gegründeten juristi-
schen Personen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
genießen den nach § 87b gewährten Schutz, wenn 

1.  ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung sich im 
Gebiet eines der in § 120 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Staa-
ten befindet oder 

2.  ihr satzungsmäßiger Sitz sich im Gebiet eines dieser 
Staaten befindet und ihre Tätigkeit eine tatsächliche 
Verbindung zur deutschen Wirtschaft oder zur Wirt-
schaft eines dieser Staaten aufweist. 

(3) Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige sowie 
juristische Personen den Schutz nach dem Inhalt von Staatsver-
trägen sowie von Vereinbarungen, die die Europäische Gemein-
schaft mit dritten Staaten schließt; diese Vereinbarungen wer-
den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht. 

§ 127b Schutz des Presseverlegers 
(1) 1Den nach § 87g gewährten Schutz genießen deutsche 
Staatsangehörige oder Unternehmen mit Sitz im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes. 2§ 120 Absatz 2 und § 126 Absatz 1 Satz 
3 sind anzuwenden. 

(2) Unternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
genießen den nach § 87g gewährten Schutz, wenn ihre Haupt-
verwaltung oder ihre Hauptniederlassung sich im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes oder im Gebiet eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum befindet. 

§ 128 Schutz des Filmherstellers 
(1)  1Den nach den §§ 94 und 95 gewährten Schutz genießen 
deutsche Staatsangehörige oder Unternehmen mit Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes für alle ihre Bildträger oder Bild- 
und Tonträger, gleichviel, ob und wo diese erschienen sind.  
2§ 120 Abs. 2 und § 126 Abs. 1 Satz 3 sind anzuwenden. 

(2) Für ausländische Staatsangehörige oder Unternehmen ohne 
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelten die Bestimmun-
gen in § 126 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

Abschnitt 2 Übergangsbestimmungen 

§ 129 Werke 
(1)  1Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auch auf die vor sei-
nem Inkrafttreten geschaffenen Werke anzuwenden, es sei 
denn, dass sie zu diesem Zeitpunkt urheberrechtlich nicht ge-
schützt sind oder dass in diesem Gesetz sonst etwas anderes be-
stimmt ist.  2Dies gilt für verwandte Schutzrechte entsprechend. 

(2) Die Dauer des Urheberrechts an einem Werk, das nach Ab-
lauf von fünfzig Jahren nach dem Tode des Urhebers, aber vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes veröffentlicht worden ist, 
richtet sich nach den bisherigen Vorschriften. 

§ 130 Übersetzungen 
Unberührt bleiben die Rechte des Urhebers einer Übersetzung, 
die vor dem 1. Januar 1902 erlaubterweise ohne Zustimmung 
des Urhebers des übersetzten Werkes erschienen ist. 

§ 131 Vertonte Sprachwerke 
Vertonte Sprachwerke, die nach § 20 des Gesetzes betreffend 
das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst 
vom 19. Juni 1901 (Reichsgesetzbl. S. 227) in der Fassung des 
Gesetzes zur Ausführung der revidierten Berner Übereinkunft 
zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst vom 22. Mai 
1910 (Reichsgesetzbl. S. 793) ohne Zustimmung ihres Urhebers 
vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden 
durften, dürfen auch weiterhin in gleichem Umfang vervielfäl-
tigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden, wenn die 
Vertonung des Werkes vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erschienen ist. 

§ 132 Verträge 
(1)  1Die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme der 
§§ 42 und 43 auf Verträge, die vor dem 1. Januar 1966 abge-
schlossen worden sind, nicht anzuwenden.  2§ 43 gilt für aus-
übende Künstler entsprechend.  3Die §§ 40 und 41 gelten für 
solche Verträge mit der Maßgabe, dass die in § 40 Abs. 1 Satz 
2 und § 41 Abs. 2 genannten Fristen frühestens mit dem 1. Ja-
nuar 1966 beginnen. 

(2) Vor dem 1. Januar 1966 getroffene Verfügungen bleiben 
wirksam. 

(3)  1Auf  Verträge oder sonstige Sachverhalte, die vor dem 1. 
Juli 2002 geschlossen worden oder entstanden sind, sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 
sowie des § 133 Absatz 2 bis 4 in der am 28. März 2002 gelten-
den Fassung weiter anzuwenden.  2§ 32a findet auf Sachverhalte 
Anwendung, die nach dem 28. März 2002 entstanden sind.  3Auf 
Verträge, die seit dem 1. Juni 2001 und bis zum 30. Juni 2002 
geschlossen worden sind, findet auch § 32 Anwendung, sofern 
von dem eingeräumten Recht oder der Erlaubnis nach dem 30. 
Juni 2002 Gebrauch gemacht wird. 

(3a) 1Auf  Verträge oder sonstige Sachverhalte, die ab dem 1. 
Juli 2002 und vor dem 1. März 2017 geschlossen worden sind 
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oder entstanden sind, sind die Vorschriften dieses Gesetzes vor-
behaltlich des § 133 Absatz 2 bis 4 in der bis einschließlich 28. 
Februar 2017 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

 (4) Die Absätze 3 und 3a gelten für ausübende Künstler ent-
sprechend. 

§ 133  Übergangsregelung bei der Umsetzung 
vertragsrechtlicher Bestimmungen der 
Richtlinie (EU) 2019/790 
(1) Auf Verträge oder sonstige Sachverhalte, die ab dem 1. 
März 2017 und vor dem 7. Juni 2021 geschlossen worden sind 
oder entstanden sind, sind vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 die 
Vorschriften des Teils 1 Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 in der am 
1. März 2017 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(2) Die Vorschriften über die weitere Beteiligung des Urhebers 
(§ 32a) und über das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung (§ 
41) sind in der am 7. Juni 2021 geltenden Fassung ab diesem 
Zeitpunkt auch auf zuvor geschlossene Verträge anzuwenden. 

(3) 1Die Vorschriften über die Auskunft und Rechenschaft des 
Vertragspartners (§ 32d) und über die Auskunft und Rechen-
schaft Dritter in der Lizenzkette (§ 32e) sind in der am 7. Juni 
2021 geltenden Fassung ab dem 7. Juni 2022 auch auf vor dem 
7. Juni 2021 geschlossene Verträge anzuwenden. 2Abweichend 
von Satz 1 ist bei Verträgen, die vor dem 1. Januar 2008 ge-
schlossen worden sind, Auskunft über die Nutzung von Film-
werken oder Laufbildern und die filmische Verwertung der zu 
ihrer Herstellung benutzten Werke nur auf Verlangen des Urhe-
bers zu erteilen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für ausübende Künstler entspre-
chend. 

§ 134 Urheber 
 1Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den bis-
herigen Vorschriften, nicht aber nach diesem Gesetz als Urhe-
ber eines Werkes anzusehen ist, gilt, abgesehen von den Fällen 
des § 135, weiterhin als Urheber.  2Ist nach den bisherigen Vor-
schriften eine juristische Person als Urheber eines Werkes an-
zusehen, so sind für die Berechnung der Dauer des Urheber-
rechts die bisherigen Vorschriften anzuwenden. 

§ 135 Inhaber verwandter Schutzrechte 
Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den bishe-
rigen Vorschriften als Urheber eines Lichtbildes oder der Über-
tragung eines Werkes auf Vorrichtungen zur mechanischen 
Wiedergabe für das Gehör anzusehen ist, ist Inhaber der ent-
sprechenden verwandten Schutzrechte, die dieses Gesetz ihm 
gewährt. 

§ 135a Berechnung der Schutzfrist 
 1Wird durch die Anwendung dieses Gesetzes auf ein vor sei-
nem Inkrafttreten entstandenes Recht die Dauer des Schutzes 
verkürzt und liegt das für den Beginn der Schutzfrist nach die-
sem Gesetz maßgebende Ereignis vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes, so wird die Frist erst vom Inkrafttreten dieses Geset-
zes an berechnet.  2Der Schutz erlischt jedoch spätestens mit 
Ablauf der Schutzdauer nach den bisherigen Vorschriften. 

§ 136 Vervielfältigung und Verbreitung 
(1) War eine Vervielfältigung, die nach diesem Gesetz unzuläs-
sig ist, bisher erlaubt, so darf die vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes begonnene Herstellung von Vervielfältigungsstücken voll-
endet werden. 

(2) Die nach Absatz 1 oder bereits vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes hergestellten Vervielfältigungsstücke dürfen verbrei-
tet werden. 

(3) Ist für eine Vervielfältigung, die nach den bisherigen Vor-
schriften frei zulässig war, nach diesem Gesetz eine angemes-
sene Vergütung an den Berechtigten zu zahlen, so dürfen die in 
Absatz 2 bezeichneten Vervielfältigungsstücke ohne Zahlung 
einer Vergütung verbreitet werden. 

§ 137 Übertragung von Rechten 
(1)  1Soweit das Urheberrecht vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
auf einen anderen übertragen worden ist, stehen dem Erwerber 
die entsprechenden Nutzungsrechte (§ 31) zu.  2Jedoch erstreckt 

sich die Übertragung im Zweifel nicht auf Befugnisse, die erst 
durch dieses Gesetz begründet werden. 

(2)  1Ist vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das Urheberrecht 
ganz oder teilweise einem anderen übertragen worden, so er-
streckt sich die Übertragung im Zweifel auch auf den Zeitraum, 
um den die Dauer des Urheberrechts nach den §§ 64 bis 66 ver-
längert worden ist.  2Entsprechendes gilt, wenn vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes einem anderen die Ausübung einer dem 
Urheber vorbehaltenen Befugnis erlaubt worden ist. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 hat der Erwerber oder Erlaub-
nisnehmer dem Veräußerer oder Erlaubnisgeber eine angemes-
sene Vergütung zu zahlen, sofern anzunehmen ist, dass dieser 
für die Übertragung oder die Erlaubnis eine höhere Gegenleis-
tung erzielt haben würde, wenn damals bereits die verlängerte 
Schutzdauer bestimmt gewesen wäre. 

(4)  1Der Anspruch auf die Vergütung entfällt, wenn alsbald 
nach seiner Geltendmachung der Erwerber dem Veräußerer das 
Recht für die Zeit nach Ablauf der bisher bestimmten Schutz-
dauer zur Verfügung stellt oder der Erlaubnisnehmer für diese 
Zeit auf die Erlaubnis verzichtet.  2Hat der Erwerber das Urhe-
berrecht vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes weiterveräußert, 
so ist die Vergütung insoweit nicht zu zahlen, als sie den Erwer-
ber mit Rücksicht auf die Umstände der Weiterveräußerung un-
billig belasten würde. 

(5) Absatz 1 gilt für verwandte Schutzrechte entsprechend. 

§ 137a Lichtbildwerke 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des Urhe-
berrechts sind auch auf Lichtbildwerke anzuwenden, deren 
Schutzfrist am 1. Juli 1985 nach dem bis dahin geltenden Recht 
noch nicht abgelaufen ist. 

(2) Ist vorher einem anderen ein Nutzungsrecht an einem Licht-
bildwerk eingeräumt oder übertragen worden, so erstreckt sich 
die Einräumung oder Übertragung im Zweifel nicht auf den 
Zeitraum, um den die Dauer des Urheberrechts an Lichtbildwer-
ken verlängert worden ist. 

§ 137b Bestimmte Ausgaben 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des Schut-
zes nach den §§ 70 und 71 sind auch auf wissenschaftliche Aus-
gaben und Ausgaben nachgelassener Werke anzuwenden, deren 
Schutzfrist am 1. Juli 1990 nach dem bis dahin geltenden Recht 
noch nicht abgelaufen ist. 

(2) Ist vor dem 1. Juli 1990 einem anderen ein Nutzungsrecht 
an einer wissenschaftlichen Ausgabe oder einer Ausgabe nach-
gelassener Werke eingeräumt oder übertragen worden, so er-
streckt sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch 
auf den Zeitraum, um den die Dauer des verwandten Schutz-
rechtes verlängert worden ist. 

(3) Die Bestimmungen in § 137 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend. 

§ 137c Ausübende Künstler 
(1)  1Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des Schut-
zes nach § 82 sind auch auf Darbietungen anzuwenden, die vor 
dem 1. Juli 1990 auf Bild- oder Tonträger aufgenommen wor-
den sind, wenn am 1. Januar 1991 seit dem Erscheinen des Bild- 
oder Tonträgers 50 Jahre noch nicht abgelaufen sind.  2Ist der 
Bild- oder Tonträger innerhalb dieser Frist nicht erschienen, so 
ist die Frist von der Darbietung an zu berechnen.  3Der Schutz 
nach diesem Gesetz dauert in keinem Fall länger als 50 Jahre 
nach dem Erscheinen des Bild- oder Tonträgers oder, falls der 
Bild- oder Tonträger nicht erschienen ist, 50 Jahre nach der Dar-
bietung. 

(2) Ist vor dem 1. Juli 1990 einem anderen ein Nutzungsrecht 
an der Darbietung eingeräumt oder übertragen worden, so er-
streckt sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch 
auf den Zeitraum, um den die Dauer des Schutzes verlängert 
worden ist. 

(3) Die Bestimmungen in § 137 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend. 

§ 137d Computerprogramme 
(1)  1Die Vorschriften des Abschnitts 8 des Teils 1 sind auch auf 
Computerprogramme anzuwenden, die vor dem 24. Juni 1993 



§§ 137e-137l UrhG 
 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

 

 
UrhG 

536 
 

 
 

 

geschaffen worden sind.  2Jedoch erstreckt sich das ausschließ-
liche Vermietrecht (§ 69c Nr. 3) nicht auf Vervielfältigungsstü-
cke eines Programms, die ein Dritter vor dem 1. Januar 1993 
zum Zweck der Vermietung erworben hat. 

(2) § 69g Abs. 2 ist auch auf Verträge anzuwenden, die vor dem 
24. Juni 1993 abgeschlossen worden sind. 

(3) § 69a Absatz 5 ist in der am 7. Juni 2021 geltenden Fassung 
nur auf Verträge und Sachverhalte anzuwenden, die von diesem 
Tag an geschlossen werden oder entstehen. 

§ 137e Übergangsregelung bei Umsetzung der 
Richtlinie 92/100/EWG 
(1) Die am 30. Juni 1995 in Kraft tretenden Vorschriften dieses 
Gesetzes finden auch auf vorher geschaffene Werke, Darbietun-
gen, Tonträger, Funksendungen und Filme Anwendung, es sei 
denn, dass diese zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geschützt sind. 

(2)  1Ist ein Original oder Vervielfältigungsstück eines Werkes 
oder ein Bild- oder Tonträger vor dem 30. Juni 1995 erworben 
oder zum Zweck der Vermietung einem Dritten überlassen wor-
den, so gilt für die Vermietung nach diesem Zeitpunkt die Zu-
stimmung der Inhaber des Vermietrechts (§§ 17, 77 Abs. 2 Satz 
1, §§ 85 und 94) als erteilt.  2Diesen Rechtsinhabern hat der Ver-
mieter jeweils eine angemessene Vergütung zu zahlen; § 27 
Abs. 1 Satz 2 und 3 hinsichtlich der Ansprüche der Urheber und 
ausübenden Künstler und § 27 Abs. 3 finden entsprechende An-
wendung.  3§ 137d bleibt unberührt. 

(3) Wurde ein Bild- oder Tonträger, der vor dem 30. Juni 1995 
erworben oder zum Zweck der Vermietung einem Dritten über-
lassen worden ist, zwischen dem 1. Juli 1994 und dem 30. Juni 
1995 vermietet, besteht für diese Vermietung ein Vergütungs-
anspruch in entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 2. 

(4)  1Hat ein Urheber vor dem 30. Juni 1995 ein ausschließliches 
Verbreitungsrecht eingeräumt, so gilt die Einräumung auch für 
das Vermietrecht.  2Hat ein ausübender Künstler vor diesem 
Zeitpunkt bei der Herstellung eines Filmwerkes mitgewirkt o-
der in die Benutzung seiner Darbietung zur Herstellung eines 
Filmwerkes eingewilligt, so gelten seine ausschließlichen 
Rechte als auf den Filmhersteller übertragen.  3Hat er vor die-
sem Zeitpunkt in die Aufnahme seiner Darbietung auf Tonträ-
ger und in die Vervielfältigung eingewilligt, so gilt die Einwil-
ligung auch als Übertragung des Verbreitungsrechts, ein-
schließlich der Vermietung. 

§ 137f Übergangsregelung bei Umsetzung der 
Richtlinie 93/98/EWG 
(1)  1Würde durch die Anwendung dieses Gesetzes in der ab 
dem 1. Juli 1995 geltenden Fassung die Dauer eines vorher ent-
standenen Rechts verkürzt, so erlischt der Schutz mit dem Ab-
lauf der Schutzdauer nach den bis zum 30. Juni 1995 geltenden 
Vorschriften.  2Im Übrigen sind die Vorschriften dieses Geset-
zes über die Schutzdauer in der ab dem 1. Juli 1995 geltenden 
Fassung auch auf Werke und verwandte Schutzrechte anzuwen-
den, deren Schutz am 1. Juli 1995 noch nicht erloschen ist. 

(2)  1Die Vorschriften dieses Gesetzes in der ab dem 1. Juli 1995 
geltenden Fassung sind auch auf Werke anzuwenden, deren 
Schutz nach diesem Gesetz vor dem 1. Juli 1995 abgelaufen ist, 
nach dem Gesetz eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zu diesem Zeitpunkt aber 
noch besteht.  2Satz 1 gilt entsprechend für die verwandten 
Schutzrechte des Herausgebers nachgelassener Werke (§ 71), 
der ausübenden Künstler (§ 73), der Hersteller von Tonträgern 
(§ 85), der Sendeunternehmen (§ 87) und der Filmhersteller (§§ 
94 und 95). 

(3)  1Lebt nach Absatz 2 der Schutz eines Werkes im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes wieder auf, so stehen die wiederaufle-
benden Rechte dem Urheber zu.  2Eine vor dem 1. Juli 1995 be-
gonnene Nutzungshandlung darf jedoch in dem vorgesehenen 
Rahmen fortgesetzt werden.  3Für die Nutzung ab dem 1. Juli 
1995 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen.  4Die Sätze 1 
bis 3 gelten für verwandte Schutzrechte entsprechend. 

(4)  1Ist vor dem 1. Juli 1995 einem anderen ein Nutzungsrecht 
an einer nach diesem Gesetz noch geschützten Leistung einge-
räumt oder übertragen worden, so erstreckt sich die Einräumung 
oder Übertragung im Zweifel auch auf den Zeitraum, um den 

die Schutzdauer verlängert worden ist.  2Im Fall des Satzes 1 ist 
eine angemessene Vergütung zu zahlen. 

§ 137g Übergangsregelung bei Umsetzung der 
Richtlinie 96/9/EG 
(1) § 23  Absatz 2, § 53 Abs. 5, die §§ 55a und 63 Abs. 1 Satz 
2, sind auch auf Datenbankwerke anzuwenden, die vor dem 1. 
Januar 1998 geschaffen wurden.  

(2)  1Die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 2 sind auch auf 
Datenbanken anzuwenden, die zwischen dem 1. Januar 1983 
und dem 31. Dezember 1997 hergestellt worden sind.  2Die 
Schutzfrist beginnt in diesen Fällen am 1. Januar 1998. 

(3) Die §§ 55a und 87e sind nicht auf Verträge anzuwenden, die 
vor dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden sind. 

§ 137h Übergangsregelung bei Umsetzung der 
Richtlinie 93/83/EWG 
(1) Die Vorschrift des § 20a ist auf Verträge, die vor dem 1. Juni 
1998 geschlossen worden sind, erst ab dem 1. Januar 2000 an-
zuwenden, sofern diese nach diesem Zeitpunkt ablaufen. 

(2) Sieht ein Vertrag über die gemeinsame Herstellung eines 
Bild- oder Tonträgers, der vor dem 1. Juni 1998 zwischen meh-
reren Herstellern, von denen mindestens einer einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes angehört, geschlossen worden ist, 
eine räumliche Aufteilung des Rechts der Sendung unter den 
Herstellern vor, ohne nach der Satellitensendung und anderen 
Arten der Sendung zu unterscheiden, und würde die Satelliten-
sendung der gemeinsam hergestellten Produktion durch einen 
Hersteller die Auswertung der räumlich oder sprachlich be-
schränkten ausschließlichen Rechte eines anderen Herstellers 
beeinträchtigen, so ist die Satellitensendung nur zulässig, wenn 
ihr der Inhaber dieser ausschließlichen Rechte zugestimmt hat. 

(3) Die Vorschrift des § 20b Abs. 2 ist nur anzuwenden, sofern 
der Vertrag über die Einräumung des Kabelweitersenderechts 
nach dem 1. Juni 1998 geschlossen wurde. 

§ 137i Übergangsregelung zum Gesetz zur 
Modernisierung des Schuldrechts 
Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, 
dass § 26 Abs. 7, § 36 Abs. 2 und § 102 in der bis zum 1. Januar 
2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 
geltenden Fassung gleichgestellt sind. 

§ 137j Übergangsregelung aus Anlass der 
Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EG 
(1) § 95d Abs. 1 ist auf alle ab dem 1. Dezember 2003 neu in 
den Verkehr gebrachten Werke und anderen Schutzgegenstände 
anzuwenden. 

(2) Die Vorschrift dieses Gesetzes über die Schutzdauer für 
Hersteller von Tonträgern in der ab dem 13. September 2003 
geltenden Fassung ist auch auf verwandte Schutzrechte anzu-
wenden, deren Schutz am 22. Dezember 2002 noch nicht erlo-
schen ist. 

(3) Lebt nach Absatz 2 der Schutz eines Tonträgers wieder auf, 
so stehen die wiederauflebenden Rechte dem Hersteller des 
Tonträgers zu. 

(4)  1Ist vor dem 13. September 2003 einem anderen ein Nut-
zungsrecht an einem nach diesem Gesetz noch geschützten 
Tonträger eingeräumt oder übertragen worden, so erstreckt 
sich, im Fall einer Verlängerung der Schutzdauer nach § 85 
Abs. 3, die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch auf 
diesen Zeitraum.  2Im Fall des Satzes 1 ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. 

§ 137k Übergangsregelung zur öffentlichen 
Zugänglichmachung für Unterricht und 
Forschung [aufgehoben] 

§ 137l Übergangsregelung für neue 
Nutzungsarten 
(1)  1Hat der Urheber zwischen dem 1. Januar 1966 und dem 1. 
Januar 2008 einem anderen alle wesentlichen Nutzungsrechte 
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ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt einge-
räumt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbe-
kannten Nutzungsrechte als dem anderen ebenfalls eingeräumt, 
sofern der Urheber nicht dem anderen gegenüber der Nutzung 
widerspricht.  2Der Widerspruch kann für Nutzungsarten, die 
am 1. Januar 2008 bereits bekannt sind, nur innerhalb eines Jah-
res erfolgen.  3Im Übrigen erlischt das Widerspruchsrecht nach 
Ablauf von drei Monaten, nachdem der andere die Mitteilung 
über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der Werknut-
zung an den Urheber unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift 
abgesendet hat.  4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für zwischen-
zeitlich bekannt gewordene Nutzungsrechte, die der Urheber 
bereits einem Dritten eingeräumt hat. 

(2)  1Hat der andere sämtliche ihm ursprünglich eingeräumten 
Nutzungsrechte einem Dritten übertragen, so gilt Absatz 1 für 
den Dritten entsprechend.  2Erklärt der Urheber den Wider-
spruch gegenüber seinem ursprünglichen Vertragspartner, hat 
ihm dieser unverzüglich alle erforderlichen Auskünfte über den 
Dritten zu erteilen. 

(3) Das Widerspruchsrecht nach den Absätzen 1 und 2 entfällt, 
wenn die Parteien über eine zwischenzeitlich bekannt gewor-
dene Nutzungsart eine ausdrückliche Vereinbarung geschlossen 
haben. 

(4) Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit 
zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in ange-
messener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder 
Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Wider-
spruchsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben. 

(5)  1Der Urheber hat Anspruch auf eine gesonderte angemes-
sene Vergütung, wenn der andere eine neue Art der Werknut-
zung nach Absatz 1 aufnimmt, die im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses noch unbekannt war.  2§ 32 Abs. 2 und 4 gilt entspre-
chend.  3Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesell-
schaft geltend gemacht werden.  4Hat der Vertragspartner das 
Nutzungsrecht einem Dritten übertragen, haftet der Dritte mit 
der Aufnahme der neuen Art der Werknutzung für die Vergü-
tung.  5Die Haftung des anderen entfällt. 

§ 137m Übergangsregelung aus Anlass der 
Umsetzung der Richtlinie 2011/77/EU 
(1) Die Vorschriften über die Schutzdauer nach den §§ 82 und 
85 Absatz 3 sowie über die Rechte und Ansprüche des ausüben-
den Künstlers nach § 79 Absatz 3 sowie § 79a gelten für Auf-
zeichnungen von Darbietungen und für Tonträger, deren 
Schutzdauer für den ausübenden Künstler und den Tonträger-
hersteller am 1. November 2013 nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes in der bis 6. Juli 2013 geltenden Fassung noch nicht 
erloschen war, und für Aufzeichnungen von Darbietungen und 
für Tonträger, die nach dem 1. November 2013 entstehen.  

(2)  1§ 65 Absatz 3 gilt für Musikkompositionen mit Text, von 
denen die Musikkomposition oder der Text in mindestens ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union am 1. November 
2013 geschützt sind, und für Musikkompositionen mit Text, die 
nach diesem Datum entstehen.  2Lebt nach Satz 1 der Schutz der 
Musikkomposition oder des Textes wieder auf, so stehen die 
wiederauflebenden Rechte dem Urheber zu.  3Eine vor dem 
1. November 2013 begonnene Nutzungshandlung darf jedoch 
in dem vorgesehenen Rahmen fortgesetzt werden.  4Für die Nut-
zung ab dem 1. November 2013 ist eine angemessene Vergü-
tung zu zahlen.  

(3) Ist vor dem 1. November 2013 ein Übertragungsvertrag zwi-
schen einem ausübenden Künstler und einem Tonträgerherstel-
ler abgeschlossen worden, so erstreckt sich im Fall der Verlän-
gerung der Schutzdauer die Übertragung auch auf diesen Zeit-
raum, wenn keine eindeutigen vertraglichen Hinweise auf das 
Gegenteil vorliegen.  

§ 137n Übergangsregelung aus Anlass der 
Umsetzung der Richtlinie 2012/28/EU 
§ 61 Absatz 4 ist nur anzuwenden auf Bestandsinhalte, die der 
nutzenden Institution vor dem 29. Oktober 2014 überlassen 
wurden.  

§ 137o Übergangsregelung zum 
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz 
§ 60g gilt nicht für Verträge, die vor dem 1. März 2018 ge-
schlossen wurden. 

§ 137p Übergangsregelung aus Anlass der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/789 
(1) § 20b ist auf Verträge über Weitersendungen, die nicht 
durch Kabelsysteme oder Mikrowellensysteme erfolgen, nur 
anzuwenden, sofern der Vertrag ab dem 7. Juni 2021 geschlos-
sen wurde. 

(2) § 20c ist auf Verträge über ergänzende Online-Dienste, die 
vor dem 7. Juni 2021 geschlossen wurden, ab dem 7. Juni 2023 
anzuwenden. 

(3) § 20d ist auf Verträge über die Direkteinspeisung, die vor 
dem 7. Juni 2021 geschlossen wurden, ab dem 7. Juni 2025 an-
zuwenden. 

§ 137q Übergangsregelung zur 
Verlegerbeteiligung 
§ 63a Absatz 2 und 3 gilt für Einnahmen, die Verwertungsge-
sellschaften ab dem 7. Juni 2021 erhalten. 

§ 137r Übergangsregelung zum Schutz des 
Presseverlegers 
Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Schutz des Presse-
verlegers (§§ 87f bis 87k und § 127b) finden keine Anwendung 
auf Presseveröffentlichungen, deren erstmalige Veröffentli-
chung vor dem 6. Juni 2019 erfolgte. 

 

Abschnitt 3 Schlussbestimmungen 

§ 138 Register anonymer und pseudonymer 
Werke 
(1)  1Das Register anonymer und pseudonymer Werke für die in 
§ 66 Abs. 2 Satz 2 vorgesehenen Eintragungen wird beim Pa-
tentamt geführt.  2Das Patentamt bewirkt die Eintragungen, 
ohne die Berechtigung des Antragstellers oder die Richtigkeit 
der zur Eintragung angemeldeten Tatsachen zu prüfen.  

(2)  1Wird die Eintragung abgelehnt, so kann der Antragsteller 
gerichtliche Entscheidung beantragen.  2Über den Antrag ent-
scheidet das für den Sitz des Patentamts zuständige Oberlandes-
gericht durch einen mit Gründen versehenen Beschluß.  3Der 
Antrag ist schriftlich bei dem Oberlandesgericht einzureichen.  
4Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist endgültig.  5Im 
übrigen gelten für das gerichtliche Verfahren die Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.  

(3)  1Die Eintragungen werden im Bundesanzeiger öffentlich 
bekanntgemacht.  2Die Kosten für die Bekanntmachung hat der 
Antragsteller im voraus zu entrichten.  

(4)  1Die Einsicht in das Register ist jedem gestattet.  2Auf An-
trag werden Auszüge aus dem Register erteilt.  

(5) Der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. Bestimmungen über die Form des Antrags und die Füh-
rung des Registers zu erlassen, 

2. zur Deckung der Verwaltungskosten die Erhebung von 
Kosten (Gebühren und Auslagen) für die Eintragung, für 
die Ausfertigung eines Eintragungsscheins und für die 
Erteilung sonstiger Auszüge und deren Beglaubigung 
anzuordnen sowie Bestimmungen über den Kosten-
schuldner, die Fälligkeit von Kosten, die Kostenvor-
schußpflicht, Kostenbefreiungen, die Verjährung, das 
Kostenfestsetzungsverfahren und die Rechtsbehelfe ge-
gen die Kostenfestsetzung zu treffen. 

(6) Eintragungen, die nach § 56 des Gesetzes betreffend das Ur-
heberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 19. 
Juni 1901 beim Stadtrat in Leipzig vorgenommen worden sind, 
bleiben wirksam. 
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§ 138a Datenschutz 
1Soweit personenbezogene Daten im Register anonymer und 
pseudonymer Werke enthalten sind, bestehen nicht 

1. das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 
314 vom 22.11.2016, S. 72), 

2. die Mitteilungspflicht gemäß Artikel 19 Satz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und 

3. das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/679. 

2Das Recht auf Erhalt einer Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2016/679 wird dadurch erfüllt, dass die be-
troffene Person Einsicht in das Register anonymer und pseudo-
nymer Werke des Deutschen Patent- und Markenamtes nehmen 
kann. 

§ 139 Änderung der Strafprozessordnung 

§ 140 Änderung des Gesetzes über das am 6. 
September 1952 unterzeichnete 
Welturheberrechtsabkommen 

§ 141 Aufgehobene Vorschriften 

§ 142 Evaluierung 
Die Bundesregierung erstattet vier Jahre nach Inkrafttreten des 
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes dem Deutschen 
Bundestag Bericht über die Auswirkungen des Teils 1 Ab-
schnitt 6 Unterabschnitt 4. 

§ 143 Inkrafttreten 
(1) Die §§ 64 bis 67, 69, 105 Abs. 1 bis 3 und § 138 Abs. 5 
treten am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 1966 in Kraft.
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UIG – Umweltinformationsgesetz 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes zur Änderung des Umweltschadensgesetzes, des Umweltinformationsgesetzes und weiterer 

umweltrechtlicher Vorschriften vom 25.02.2021 (BGBI. I S. 306). 
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Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den rechtlichen Rahmen für 
den freien Zugang zu Umweltinformationen bei informations-
pflichtigen Stellen sowie für die Verbreitung dieser Umweltin-
formationen zu schaffen. 

(2) Dieses Gesetz gilt für informationspflichtige Stellen des 
Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Informationspflichtige Stellen sind 

1.  die Regierung und andere Stellen der öffentlichen Ver-
waltung. Gremien, die diese Stellen beraten, gelten als 
Teil der Stelle, die deren Mitglieder beruft. Zu den infor-
mationspflichtigen Stellen gehören nicht 

a)  die obersten Bundesbehörden, soweit und solange 
sie im Rahmen der Gesetzgebung tätig werden, und 

b)  Gerichte des Bundes, soweit sie nicht Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen; 

2.  natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, so-
weit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder öffent-
liche Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang 
mit der Umwelt stehen, insbesondere solche der umwelt-
bezogenen Daseinsvorsorge, und dabei der Kontrolle 
des Bundes oder einer unter der Aufsicht des Bundes ste-
henden juristischen Person des öffentlichen Rechts un-
terliegen. 

(2) Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 liegt vor, 
wenn 

1.  die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgabe oder bei der Erbringung der öf-
fentlichen Dienstleistung gegenüber Dritten besonderen 
Pflichten unterliegt oder über besondere Rechte verfügt, 
insbesondere ein Kontrahierungszwang oder ein An-
schluss- und Benutzungszwang besteht, oder 

2.  eine oder mehrere der in Absatz 1 Nummer 2 genannten 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts allein oder 
zusammen, unmittelbar oder mittelbar 

a)  die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unter-
nehmens besitzen, 

b)  über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unter-
nehmens verbundenen Stimmrechte verfügen oder 

c)  mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-
, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens 
bestellen können, oder 

3.  mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts zu-
sammen unmittelbar oder mittelbar über eine Mehrheit 
im Sinne der Nummer 2 Buchstabe a bis c verfügen und 
der überwiegende Anteil an dieser Mehrheit den in Ab-
satz 1 Nummer 2 genannten juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts zuzuordnen ist. 

(3) Umweltinformationen sind unabhängig von der Art ihrer 
Speicherung alle Daten über 

1.  den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und At-
mosphäre, Wasser, Boden, Landschaft und natürliche 
Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und 
Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, 
einschließlich gentechnisch veränderter Organismen, 
sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestand-
teilen; 

2.  Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung, Ab-
fälle aller Art sowie Emissionen, Ableitungen und sons-
tige Freisetzungen von Stoffen in die Umwelt, die sich 
auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 aus-
wirken oder wahrscheinlich auswirken; 

3.  Maßnahmen oder Tätigkeiten, die 

a) sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Num-
mer 1 oder auf Faktoren im Sinne der Nummer 2 
auswirken oder wahrscheinlich auswirken oder 

b) den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der 
Nummer 1 bezwecken; zu den Maßnahmen gehören 
auch politische Konzepte, Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, Abkommen, Umweltvereinbarungen, 
Pläne und Programme; 

4.  Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts; 

5.  Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche 
Analysen und Annahmen, die zur Vorbereitung oder 
Durchführung von Maßnahmen oder Tätigkeiten im 
Sinne der Nummer 3 verwendet werden, und 

6.  den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicher-
heit, die Lebensbedingungen des Menschen sowie Kul-
turstätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom Zustand 
der Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder 
von Faktoren, Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne 
der Nummern 2 und 3 betroffen sind oder sein können; 
hierzu gehört auch die Kontamination der Lebensmittel-
kette. 

(4)  1Eine informationspflichtige Stelle verfügt über Umweltin-
formationen, wenn diese bei ihr vorhanden sind oder für sie be-
reitgehalten werden.  2Ein Bereithalten liegt vor, wenn eine na-
türliche oder juristische Person, die selbst nicht informations-
pflichtige Stelle ist, Umweltinformationen für eine informati-
onspflichtige Stelle im Sinne des Absatzes 1 aufbewahrt, auf die 
diese Stelle einen Übermittlungsanspruch hat. 

Abschnitt 2 Informationszugang auf An-
trag 

§ 3 Anspruch auf Zugang zu 
Umweltinformationen 
(1)  1Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch 
auf freien Zugang zu Umweltinformationen, über die eine in-
formationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Absatz 1 verfügt, 
ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen.  2Daneben 
bleiben andere Ansprüche auf Zugang zu Informationen unbe-
rührt. 
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(2)  1Der Zugang kann durch Auskunftserteilung, Gewährung 
von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnet werden.  
2Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs beantragt, 
so darf dieser nur aus gewichtigen Gründen auf andere Art er-
öffnet werden.  3Als gewichtiger Grund gilt insbesondere ein 
deutlich höherer Verwaltungsaufwand.  4Soweit Umweltinfor-
mationen der antragstellenden Person bereits auf andere, leicht 
zugängliche Art, insbesondere durch Verbreitung nach § 10, zur 
Verfügung stehen, kann die informationspflichtige Stelle die 
Person auf diese Art des Informationszugangs verweisen. 

(3) 1Soweit ein Anspruch nach Absatz 1 besteht, sind die Um-
weltinformationen der antragstellenden Person unter Berück-
sichtigung etwaiger von ihr angegebener Zeitpunkte, spätestens 
jedoch mit Ablauf der Frist nach Satz 2 Nummer 1 oder Num-
mer 2 zugänglich zu machen.  2Die Frist beginnt mit Eingang 
des Antrags bei der informationspflichtigen Stelle, die über die 
Informationen verfügt, und endet 

1.  mit Ablauf eines Monats oder 

2.  soweit Umweltinformationen derart umfangreich und 
komplex sind, dass die in Nummer 1 genannte Frist nicht 
eingehalten werden kann, mit Ablauf von zwei Monaten. 

§ 4 Antrag und Verfahren 
(1) Umweltinformationen werden von einer informationspflich-
tigen Stelle auf Antrag zugänglich gemacht. 

(2)  1Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Umweltin-
formationen der Zugang gewünscht wird.  2Ist der Antrag zu un-
bestimmt, so ist der antragstellenden Person dies innerhalb ei-
nes Monats mitzuteilen und Gelegenheit zur Präzisierung des 
Antrags zu geben.  3Kommt die antragstellende Person der Auf-
forderung zur Präzisierung nach, beginnt der Lauf der Frist zur 
Beantwortung von Anträgen erneut.  4Die Informationssuchen-
den sind bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen zu un-
terstützen. 

(3)  1Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen Stelle 
gestellt, die nicht über die Umweltinformationen verfügt, leitet 
sie den Antrag an die über die begehrten Informationen verfü-
gende Stelle weiter, wenn ihr diese bekannt ist, und unterrichtet 
die antragstellende Person hierüber.  2Anstelle der Weiterleitung 
des Antrags kann sie die antragstellende Person auch auf andere 
ihr bekannte informationspflichtige Stellen hinweisen, die über 
die Informationen verfügen. 

(4) Wird eine andere als die beantragte Art des Informationszu-
gangs im Sinne von § 3 Absatz 2 eröffnet, ist dies innerhalb der 
Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. 

(5) Über die Geltung der längeren Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 
2 Nummer 2 ist die antragstellende Person spätestens mit Ab-
lauf der Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 unter Angabe 
der Gründe zu unterrichten. 

§ 5 Ablehnung des Antrags 
(1)  1Wird der Antrag ganz oder teilweise nach den §§ 8 und 9 
abgelehnt, ist die antragstellende Person innerhalb der Fristen 
nach § 3 Absatz 3 Satz 2 hierüber zu unterrichten.  2Eine Ableh-
nung liegt auch dann vor, wenn nach § 3 Absatz 2 der Informa-
tionszugang auf andere Art gewährt oder die antragstellende 
Person auf eine andere Art des Informationszugangs verwiesen 
wird.  3Der antragstellenden Person sind die Gründe für die Ab-
lehnung mitzuteilen; in den Fällen des § 8 Absatz 2 Nummer 4 
ist darüber hinaus die Stelle, die das Material vorbereitet, sowie 
der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen.  
4§ 39 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine 
Anwendung. 

(2)  1Wenn der Antrag schriftlich gestellt wurde oder die antrag-
stellende Person dies begehrt, erfolgt die Ablehnung in schrift-
licher Form.  2Sie ist auf Verlangen der antragstellenden Person 
in elektronischer Form mitzuteilen, wenn der Zugang hierfür 
eröffnet ist. 

(3) Liegt ein Ablehnungsgrund nach § 8 oder § 9 vor, sind die 
hiervon nicht betroffenen Informationen zugänglich zu machen, 
soweit es möglich ist, die betroffenen Informationen auszuson-
dern. 

(4) Die antragstellende Person ist im Falle der vollständigen o-
der teilweisen Ablehnung eines Antrags auch über die Rechts-
schutzmöglichkeiten gegen die Entscheidung sowie darüber zu 
belehren, bei welcher Stelle und innerhalb welcher Frist um 
Rechtsschutz nachgesucht werden kann. 

§ 6 Rechtsschutz 
(1) Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. 

(2) Gegen die Entscheidung durch eine Stelle der öffentlichen 
Verwaltung im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 ist ein Wi-
derspruchsverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwaltungsge-
richtsordnung auch dann durchzuführen, wenn die Entschei-
dung von einer obersten Bundesbehörde getroffen worden ist. 

(3)  1Ist die antragstellende Person der Auffassung, dass eine in-
formationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 
2 den Antrag nicht vollständig erfüllt hat, kann sie die Entschei-
dung der informationspflichtigen Stelle nach Absatz 4 überprü-
fen lassen.  2Die Überprüfung ist nicht Voraussetzung für die 
Erhebung der Klage nach Absatz 1.  3Eine Klage gegen die zu-
ständige Stelle nach § 13 Absatz 1 ist ausgeschlossen. 

(4)  1Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist gegenüber der 
informationspflichtigen Stelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 2 innerhalb eines Monats, nachdem diese Stelle mitgeteilt 
hat, dass der Anspruch nicht oder nicht vollständig erfüllt wer-
den kann, schriftlich geltend zu machen.  2Die informations-
pflichtige Stelle hat der antragstellenden Person das Ergebnis 
ihrer nochmaligen Prüfung innerhalb eines Monats zu übermit-
teln. 

(5) Durch Landesgesetz kann für Streitigkeiten um Ansprüche 
gegen private informationspflichtige Stellen auf Grund von lan-
desrechtlichen Vorschriften über den Zugang zu Umweltinfor-
mationen der Verwaltungsrechtsweg vorgesehen werden. 

§ 7 Unterstützung des Zugangs zu 
Umweltinformationen 
(1)  1Die informationspflichtigen Stellen ergreifen Maßnahmen, 
um den Zugang zu den bei ihnen verfügbaren Umweltinforma-
tionen zu erleichtern.  2Zu diesem Zweck wirken sie darauf hin, 
dass Umweltinformationen, über die sie verfügen, zunehmend 
in elektronischen Datenbanken oder in sonstigen Formaten ge-
speichert werden, die über Mittel der elektronischen Kommuni-
kation abrufbar sind. 

(2) Die informationspflichtigen Stellen treffen praktische Vor-
kehrungen zur Erleichterung des Informationszugangs, bei-
spielsweise durch 

1.  die Benennung von Auskunftspersonen oder Informati-
onsstellen, 

2.  die Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfüg-
bare Umweltinformationen, 

3.  die Einrichtung öffentlich zugänglicher Informations-
netze und Datenbanken oder 

4.  die Veröffentlichung von Informationen über behördli-
che Zuständigkeiten. 

(3) Soweit möglich, gewährleisten die informationspflichtigen 
Stellen, dass alle Umweltinformationen, die von ihnen oder für 
sie zusammengestellt werden, auf dem gegenwärtigen Stand, 
exakt und vergleichbar sind. 

§ 7a Bundesbeauftragte für die 
Informationsfreiheit 
§ 12 des Informationsfreiheitsgesetzes findet auf Anträge auf 
Zugang zu Umweltinformationen nach § 3 entsprechende An-
wendung. 

Abschnitt 3 Ablehnungsgründe 

§ 8 Schutz öffentlicher Belange 
(1) 1Soweit das Bekanntgeben der Informationen nachteilige 
Auswirkungen hätte auf 

1.  die internationalen Beziehungen, die Verteidigung oder 
bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit, 
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2.  die Vertraulichkeit der Beratungen von informations-
pflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1, 

3.  die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, 
den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren oder 
die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkei-
tenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen 
oder 

4.  den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im Sinne 
des § 2 Absatz 3 Nummer 1 oder Schutzgüter im Sinne 
des § 2 Absatz 3 Nummer 6, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe überwiegt.  2Der Zugang zu Umweltinfor-
mationen über Emissionen kann nicht unter Berufung auf die in 
den Nummern 2 und 4 genannten Gründe abgelehnt werden. 

(2) Soweit ein Antrag 

1.  offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, 

2.  sich auf interne Mitteilungen der informationspflichti-
gen Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 bezieht, 

3.  bei einer Stelle, die nicht über die Umweltinformationen 
verfügt, gestellt wird, sofern er nicht nach § 4 Absatz 3 
weitergeleitet werden kann, 

4.  sich auf die Zugänglichmachung von Material, das ge-
rade vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossener 
Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten be-
zieht oder 

5.  zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der informati-
onspflichtigen Stelle nach § 4 Absatz 2 nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist präzisiert wird, 

ist er abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse an der 
Bekanntgabe überwiegt. 

§ 9 Schutz sonstiger Belange 
(1) 1Soweit 

1.  durch das Bekanntgeben der Informationen personenbe-
zogene Daten offenbart und dadurch Interessen der Be-
troffenen erheblich beeinträchtigt würden, 

2.  Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheber-
rechte, durch das Zugänglichmachen von Umweltinfor-
mationen verletzt würden oder 

3.  durch das Bekanntgeben Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse zugänglich gemacht würden oder die Infor-
mationen dem Steuergeheimnis oder dem Statistikge-
heimnis unterliegen, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Betroffenen haben 
zugestimmt oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe 
überwiegt.  2Der Zugang zu Umweltinformationen über Emis-
sionen kann nicht unter Berufung auf die in den Nummern 1 
und 3 genannten Gründe abgelehnt werden.  3Vor der Entschei-
dung über die Offenbarung der durch Satz 1 Nummer 1 bis 3 
geschützten Informationen sind die Betroffenen anzuhören.  
4Die informationspflichtige Stelle hat in der Regel von einer Be-
troffenheit im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 auszugehen, soweit 
übermittelte Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse gekennzeichnet sind. 5Soweit die informationspflichtige 
Stelle dies verlangt, haben mögliche Betroffene im Einzelnen 
darzulegen, dass ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vor-
liegt. 

(2)  1Umweltinformationen, die private Dritte einer informati-
onspflichtigen Stelle übermittelt haben, ohne rechtlich dazu 
verpflichtet zu sein oder rechtlich verpflichtet werden zu kön-
nen, und deren Offenbarung nachteilige Auswirkungen auf die 
Interessen der Dritten hätte, dürfen ohne deren Einwilligung an-
deren nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, das öffent-
liche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.  2Der Zugang zu 
Umweltinformationen über Emissionen kann nicht unter Beru-
fung auf die in Satz 1 genannten Gründe abgelehnt werden. 

Abschnitt 4 Verbreitung von Umweltinfor-
mationen 

§ 10 Unterrichtung der Öffentlichkeit 
(1) 1Die informationspflichtigen Stellen unterrichten die Öf-
fentlichkeit in angemessenem Umfang aktiv und systematisch 

über die Umwelt. 2In diesem Rahmen verbreiten sie Umweltin-
formationen, die für ihre Aufgaben von Bedeutung sind und 
über die sie verfügen. 

(2) 1Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen gehören zu-
mindest: 

1. der Wortlaut von völkerrechtlichen Verträgen, das von 
den Organen der Europäischen Gemeinschaften erlas-
sene Gemeinschaftsrecht sowie Rechtsvorschriften von 
Bund, Ländern oder Kommunen über die Umwelt oder 
mit Bezug zur Umwelt; 

2. politische Konzepte sowie Pläne und Programme mit 
Bezug zur Umwelt; 

3. Berichte über den Stand der Umsetzung von Rechtsvor-
schriften sowie Konzepten, Plänen und Programmen 
nach den Nummern 1 und 2, sofern solche Berichte von 
den jeweiligen informationspflichtigen Stellen in elekt-
ronischer Form ausgearbeitet worden sind oder bereitge-
halten werden; 

4. Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der 
Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf die Umwelt 
auswirken oder wahrscheinlich auswirken; 

5. Zulassungsentscheidungen, die erhebliche Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben, und Umweltvereinbarungen 
sowie 

6. zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Um-
weltauswirkungen nach den §§ 24 und 25 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94) in der jeweils geltenden Fassung und Risikobewer-
tungen im Hinblick auf Umweltbestandteile nach § 2 
Absatz 3 Nummer 1.  

2In Fällen des Satzes 1 Nummer 5 und 6 genügt zur Verbreitung 
die Angabe, wo solche Informationen zugänglich sind oder ge-
funden werden können. 3Die veröffentlichten Umweltinforma-
tionen werden in angemessenen Abständen aktualisiert. 

(3) 1Die Verbreitung von Umweltinformationen soll in für die 
Öffentlichkeit verständlicher Darstellung und leicht zugängli-
chen Formaten erfolgen. 2Hierzu sollen, soweit vorhanden, 
elektronische Kommunikationsmittel verwendet werden. 3Zur 
Verbreitung von Umweltinformationen nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 und 6 auch in Verbindung mit Satz 2 kann das zent-
rale Internetportal des Bundes nach § 20 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genutzt wer-
den. 4Satz 2 gilt nicht für Umweltinformationen, die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes angefallen sind, es sei denn, sie liegen 
bereits in elektronischer Form vor. 

(4) Die Anforderungen an die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
nach den Absätzen 1 und 2 können auch dadurch erfüllt werden, 
dass Verknüpfungen zu Internet-Seiten eingerichtet werden, auf 
denen die zu verbreitenden Umweltinformationen zu finden 
sind. 

(5)  1Im Falle einer unmittelbaren Bedrohung der menschlichen 
Gesundheit oder der Umwelt haben die informationspflichtigen 
Stellen sämtliche Informationen, über die sie verfügen und die 
es der eventuell betroffenen Öffentlichkeit ermöglichen könn-
ten, Maßnahmen zur Abwendung oder Begrenzung von Schä-
den infolge dieser Bedrohung zu ergreifen, unmittelbar und un-
verzüglich zu verbreiten; dies gilt unabhängig davon, ob diese 
Folge menschlicher Tätigkeit oder einer natürlichen Ursache 
ist. 2Verfügen mehrere informationspflichtige Stellen über sol-
che Informationen, sollen sie sich bei deren Verbreitung ab-
stimmen. 

(6) § 7 Absatz 1 und 3 sowie die §§ 8 und 9 finden entspre-
chende Anwendung. 

(7) Die Wahrnehmung der Aufgaben des § 10 kann auf be-
stimmte Stellen der öffentlichen Verwaltung oder private Stel-
len übertragen werden. 

(8) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln: 



§§ 11-14 UIG 

Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

 

 
 

 
UIG 

542 
 

 

 

1. die Art und Weise der Verbreitung von Umweltinforma-
tionen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 auch in 
Verbindung mit Satz 2 über das zentrale Internetportal 
des Bundes nach § 20 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder über andere 
elektronische Kommunikationswege sowie 

2. die Einzelheiten der Aktualisierung von veröffentlichten 
Umweltinformationen gemäß Absatz 2 Satz 3, ein-
schließlich des nachträglichen Wegfalls der Unterrich-
tungspflicht nach Absatz 1. 

§ 11 Umweltzustandsbericht 
 1Die Bundesregierung veröffentlicht regelmäßig im Abstand 
von nicht mehr als vier Jahren einen Bericht über den Zustand 
der Umwelt im Bundesgebiet.  2Hierbei berücksichtigt sie § 10 
Absatz 1, 3 und 6.  3Der Bericht enthält Informationen über die 
Umweltqualität und vorhandene Umweltbelastungen.  4Der 
erste Bericht nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ist spätestens 
am 31. Dezember 2006 zu veröffentlichen. 

Abschnitt 5 Schlussvorschriften 

§ 12 Gebühren und Auslagen 
(1)  1Für die Übermittlung von Informationen auf Grund dieses 
Gesetzes werden Gebühren und Auslagen erhoben.  2Dies gilt 
nicht für die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher 
Auskünfte, die Einsichtnahme in Umweltinformationen vor 
Ort, Maßnahmen und Vorkehrungen nach § 7 Absatz 1 und 2 
sowie die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach den §§ 10 und 
11. 

(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Ver-
waltungsaufwandes so zu bemessen, dass der Informationsan-
spruch nach § 3 Absatz 1 wirksam in Anspruch genommen wer-
den kann. 

(3)  1Die Bundesregierung wird ermächtigt, für individuell zu-
rechenbare öffentliche Leistungen von informationspflichtigen 
Stellen die Höhe der Gebühren und Auslagen durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu 
bestimmen.  2§ 9 Absatz 1 und 2 sowie die §§ 10 und 12 des 
Bundesgebührengesetzes finden keine Anwendung. 

(4)  1Private informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 können für die Übermittlung von Informatio-
nen nach diesem Gesetz von der antragstellenden Person Ge-
bühren- und Auslagenerstattung entsprechend den Grundsätzen 
nach den Absätzen 1 und 2 verlangen.  2Die Höhe der erstat-
tungsfähigen Gebühren und Auslagen bemisst sich nach den in 
der Rechtsverordnung nach Absatz 3 festgelegten Sätzen für in-
dividuell zurechenbare öffentliche Leistungen von informati-
onspflichtigen Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

§ 13 Überwachung 
(1) Die zuständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung, die die 
Kontrolle im Sinne des § 2 Absatz 2 für den Bund oder eine 
unter der Aufsicht des Bundes stehende juristische Person des 
öffentlichen Rechts ausüben, überwachen die Einhaltung dieses 
Gesetzes durch private informationspflichtige Stellen im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Nummer 2. 

(2) Die informationspflichtigen Stellen nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 2 haben den zuständigen Stellen auf Verlangen alle Infor-
mationen herauszugeben, die die Stellen zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben nach Absatz 1 benötigen. 

(3) Die nach Absatz 1 zuständigen Stellen können gegenüber 
den informationspflichtigen Stellen nach § 2 Absatz 1 Nummer 
2 die zur Einhaltung und Durchführung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Maßnahmen ergreifen oder Anordnungen treffen. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die 
Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 abweichend von Absatz 1 
auf andere Stellen der öffentlichen Verwaltung zu übertragen. 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ei-
ner vollziehbaren Anordnung nach § 13 Absatz 3 zuwiderhan-
delt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

 

[1] § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 Kursivdruck: Neufassung weicht 
von konstitutiver Fassung ab 
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Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck des Gesetzes 
 1Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Ver-
braucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteil-
nehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen.  2Es schützt 
zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unver-
fälschten Wettbewerb. 

§ 2 Definitionen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

1.  „geschäftliche Handlung“ jedes Verhalten einer Person 
zugunsten des eigenen oder eines fremden Unterneh-
mens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das 
mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von 
Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss 
oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder 
Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; als Waren 
gelten auch Grundstücke, als Dienstleistungen auch 
Rechte und Verpflichtungen; 

2.  „Marktteilnehmer“ neben Mitbewerbern und Verbrau-
chern alle Personen, die als Anbieter oder Nachfrager 
von Waren oder Dienstleistungen tätig sind; 

3.  „Mitbewerber“ jeder Unternehmer, der mit einem oder 
mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager 
von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten 
Wettbewerbsverhältnis steht; 

4.  „Nachricht“ jede Information, die zwischen einer end-
lichen Zahl von Beteiligten über einen öffentlich zu-
gänglichen elektronischen Kommunikationsdienst aus-
getauscht oder weitergeleitet wird; dies schließt nicht 
Informationen ein, die als Teil eines Rundfunkdienstes 
über ein elektronisches Kommunikationsnetz an die Öf-
fentlichkeit weitergeleitet werden, soweit die Informa-
tionen nicht mit dem identifizierbaren Teilnehmer oder 
Nutzer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden 
können; 

5.  „Verhaltenskodex“ Vereinbarungen oder Vorschriften 
über das Verhalten von Unternehmern, zu welchem 
diese sich in Bezug auf Wirtschaftszweige oder ein-
zelne geschäftliche Handlungen verpflichtet haben, 
ohne dass sich solche Verpflichtungen aus Gesetzes- o-
der Verwaltungsvorschriften ergeben; 

6.  „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person, 
die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer gewerb-
lichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vor-
nimmt, und jede Person, die im Namen oder Auftrag ei-
ner solchen Person handelt; 

7.  „unternehmerische Sorgfalt” der Standard an Fach-
kenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise ange-
nommen werden kann, dass ein Unternehmer ihn in sei-
nem Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach 
Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständi-
gen Marktgepflogenheiten einhält; 

8.  „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Ver-
haltens des Verbrauchers” die Vornahme einer ge-
schäftlichen Handlung, um die Fähigkeit des Verbrau-
chers, eine informierte Entscheidung zu treffen, spürbar 
zu beeinträchtigen und damit den Verbraucher zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er an-
dernfalls nicht getroffen hätte; 

9.  „geschäftliche Entscheidung” jede Entscheidung eines 
Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers dar-
über, ob, wie und unter welchen Bedingungen er ein 
Geschäft abschließen, eine Zahlung leisten, eine Ware 
oder Dienstleistung behalten oder abgeben oder ein ver-
tragliches Recht im Zusammenhang mit einer Ware o-
der Dienstleistung ausüben will, unabhängig davon, ob 
der Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer sich 
entschließt, tätig zu werden. 

(2) Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend. 

§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher 
Handlungen 
(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig. 

(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten 
oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unter-
nehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das 
wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu be-
einflussen. 

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftli-
chen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzuläs-
sig. 

(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegen-
über Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher 
oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte 
Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches 
Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlun-
gen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche 
Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von 
Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geis-
tigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leicht-
gläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen 
oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistun-
gen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines 
durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen. 

§ 3a Rechtsbruch 
Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwider-
handelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteil-
nehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeig-
net ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteil-
nehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. 

§ 4 Mitbewerberschutz 
Unlauter handelt, wer 

1. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten 
oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse ei-
nes Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; 
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2. über die Waren, Dienstleistungen oder das Unterneh-
men eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer o-
der ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen 
behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb 
des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers 
zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich 
wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen 
und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mittei-
lung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Hand-
lung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahr-
heit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; 

3. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachah-
mung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbe-
werbers sind, wenn er 

a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über 
die betriebliche Herkunft herbeiführt, 

b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder 
Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beein-
trächtigt oder 

c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse 
oder Unterlagen unredlich erlangt hat; 

4. Mitbewerber gezielt behindert.  

§ 4a Aggressive geschäftliche Handlungen 
(1)  1Unlauter handelt, wer eine aggressive geschäftliche Hand-
lung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonsti-
gen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 
veranlassen, die dieser andernfalls nicht getroffen hätte.  2Eine 
geschäftliche Handlung ist aggressiv, wenn sie im konkreten 
Fall unter Berücksichtigung aller Umstände geeignet ist, die 
Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers oder sonstigen Markt-
teilnehmers erheblich zu beeinträchtigen durch 

1.  Belästigung, 

2.  Nötigung einschließlich der Anwendung körperlicher 
Gewalt oder 

3.  unzulässige Beeinflussung. 
 3Eine unzulässige Beeinflussung liegt vor, wenn der Unterneh-
mer eine Machtposition gegenüber dem Verbraucher oder 
sonstigen Marktteilnehmer zur Ausübung von Druck, auch 
ohne Anwendung oder Androhung von körperlicher Gewalt, in 
einer Weise ausnutzt, die die Fähigkeit des Verbrauchers oder 
sonstigen Marktteilnehmers zu einer informierten Entschei-
dung wesentlich einschränkt. 

(2) 1Bei der Feststellung, ob eine geschäftliche Handlung ag-
gressiv im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 ist, ist abzustellen auf 

1.  Zeitpunkt, Ort, Art oder Dauer der Handlung; 

2.  die Verwendung drohender oder beleidigender Formu-
lierungen oder Verhaltensweisen; 

3.  die bewusste Ausnutzung von konkreten Unglückssitu-
ationen oder Umständen von solcher Schwere, dass sie 
das Urteilsvermögen des Verbrauchers oder sonstigen 
Marktteilnehmers beeinträchtigen, um dessen Entschei-
dung zu beeinflussen; 

4.  belastende oder unverhältnismäßige Hindernisse nicht-
vertraglicher Art, mit denen der Unternehmer den Ver-
braucher oder sonstigen Marktteilnehmer an der Aus-
übung seiner vertraglichen Rechte zu hindern versucht, 
wozu auch das Recht gehört, den Vertrag zu kündigen 
oder zu einer anderen Ware oder Dienstleistung oder ei-
nem anderen Unternehmer zu wechseln; 

5.  Drohungen mit rechtlich unzulässigen Handlungen. 
2Zu den Umständen, die nach Nummer 3 zu berücksichtigen 
sind, zählen insbesondere geistige und körperliche Beeinträch-
tigungen, das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die 
Leichtgläubigkeit, die Angst und die Zwangslage von Verbrau-
chern. 

§ 5 Irreführende geschäftliche Handlungen 
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche 
Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder 
sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entschei-
dung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. 
Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre 

Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Anga-
ben über folgende Umstände enthält: 

1.  die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleis-
tung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Ri-
siken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder 
Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, 
Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, 
Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfah-
ren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der 
Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergeb-
nisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Wa-
ren oder Dienstleistungen; 

2.  den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines 
besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und 
Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, 
unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung 
erbracht wird; 

3.  die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unterneh-
mers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte 
des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflich-
tungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaf-
ten oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, 
Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die 
Art des Vertriebs; 

4.  Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit di-
rektem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf 
eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder 
Dienstleistungen beziehen; 

5.  die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, ei-
nes Austauschs oder einer Reparatur; 

6.  die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich 
der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er 
auf diese Bindung hinweist, oder 

7.  Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf 
Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungs-
rechte bei Leistungsstörungen. 

(2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn sie 
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder 
Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine 
Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleis-
tung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen ei-
nes Mitbewerbers hervorruft. 

(3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben 
im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstel-
lungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und ge-
eignet sind, solche Angaben zu ersetzen. 

(4)  1Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herab-
setzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine 
unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist.  2Ist streitig, ob 
und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so 
trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung 
geworben hat. 

§ 5a Irreführung durch Unterlassen 
(1)  Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache 
irreführend ist, sind insbesondere deren Bedeutung für die ge-
schäftliche Entscheidung nach der Verkehrsauffassung sowie 
die Eignung des Verschweigens zur Beeinflussung der Ent-
scheidung zu berücksichtigen. 

(2)  1Unlauter handelt, wer im konkreten Fall unter Berücksich-
tigung aller Umstände dem Verbraucher eine wesentliche In-
formation vorenthält, 

1. die der Verbraucher je nach den Umständen benötigt, 
um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu tref-
fen, und 

2. deren Vorenthalten geeignet ist, den Verbraucher zu ei-
ner geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er 
andernfalls nicht getroffen hätte. 

2Als Vorenthalten gilt auch 

1. das Verheimlichen wesentlicher Informationen, 

2. die Bereitstellung wesentlicher Informationen in unkla-
rer, unverständlicher oder zweideutiger Weise, 

3. die nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Infor-
mationen. 
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(3)  Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf 
deren Merkmale und Preis in einer dem verwendeten Kommu-
nikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein 
durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft abschließen 
kann, gelten folgende Informationen als wesentlich im Sinne 
des Absatzes 2, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Um-
ständen ergeben: 

1. alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleis-
tung in dem dieser und dem verwendeten Kommunika-
tionsmittel angemessenen Umfang; 

2. die Identität und Anschrift des Unternehmers, gegebe-
nenfalls die Identität und Anschrift des Unternehmers, 
für den er handelt; 

3. der Gesamtpreis oder in Fällen, in denen ein solcher 
Preis auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder 
Dienstleistung nicht im Voraus berechnet werden kann, 
die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle 
zusätzlichen Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder in 
Fällen, in denen diese Kosten nicht im Voraus berech-
net werden können, die Tatsache, dass solche zusätzli-
chen Kosten anfallen können; 

4. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie 
Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, soweit sie 
von Erfordernissen der unternehmerischen Sorgfalt ab-
weichen, und 

5. das Bestehen eines Rechts zum Rücktritt oder Widerruf. 

(4)  Als wesentlich im Sinne des Absatzes 2 gelten auch Infor-
mationen, die dem Verbraucher auf Grund unionsrechtlicher 
Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung 
unionsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommunika-
tion einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten 
werden dürfen. 

(5) Bei der Beurteilung, ob Informationen vorenthalten wur-
den, sind zu berücksichtigen: 

1. räumliche oder zeitliche Beschränkungen durch das für 
die geschäftliche Handlung gewählte Kommunikations-
mittel sowie 

2. alle Maßnahmen des Unternehmers, um dem Verbrau-
cher die Informationen auf andere Weise als durch das 
Kommunikationsmittel nach Nummer 1 zur Verfügung 
zu stellen. 

(6) Unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck einer 
geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich 
dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und das 
Nichtkenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls 
nicht getroffen hätte. 

§ 6 Vergleichende Werbung 
(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar 
oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbe-
werber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar 
macht. 

(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Ver-
gleich 

1.  sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den glei-
chen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht, 

2.  nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, rele-
vante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder 
den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen 
ist, 

3.  im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Ver-
wechslungen zwischen dem Werbenden und einem 
Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebote-
nen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen 
verwendeten Kennzeichen führt, 

4.  den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten 
Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beein-
trächtigt, 

5.  die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönli-
chen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewer-
bers herabsetzt oder verunglimpft oder 

6.  eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nach-
ahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen 
vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt. 

§ 7 Unzumutbare Belästigungen 
(1)  1Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilneh-
mer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig.  
2Dies gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, 
dass der angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht 
wünscht. 

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen 

1.  bei Werbung unter Verwendung eines in den Nummern 
2 und 3 nicht aufgeführten, für den Fernabsatz geeigne-
ten Mittels der kommerziellen Kommunikation, durch 
die ein Verbraucher hartnäckig angesprochen wird, ob-
wohl er dies erkennbar nicht wünscht; 

2.  bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem 
Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Ein-
willigung oder gegenüber einem sonstigen Marktteil-
nehmer ohne dessen zumindest mutmaßliche Einwilli-
gung, 

3.  bei Werbung unter Verwendung einer automatischen 
Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer 
Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilli-
gung des Adressaten vorliegt, oder 

4.  bei Werbung mit einer Nachricht,  

a)  bei der die Identität des Absenders, in dessen Auf-
trag die Nachricht übermittelt wird, verschleiert o-
der verheimlicht wird oder 

b)  bei der gegen § 6 Absatz 1 des Telemediengesetzes 
verstoßen wird oder in der der Empfänger aufgefor-
dert wird, eine Website aufzurufen, die gegen diese 
Vorschrift verstößt, oder 

c)  bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die 
der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung 
solcher Nachrichten richten kann, ohne dass hierfür 
andere als die Übermittlungskosten nach den Basis-
tarifen entstehen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ist eine unzumutbare 
Belästigung bei einer Werbung unter Verwendung elektroni-
scher Post nicht anzunehmen, wenn 

1.  ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf 
einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen 
elektronische Postadresse erhalten hat, 

2.  der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für ei-
gene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet, 

3.  der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat 
und 

4.  der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Ver-
wendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, 
dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen. 

§ 7a Einwilligung in Telefonwerbung 
(1) Wer mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbrau-

cher wirbt, hat dessen vorherige ausdrückliche Einwilli-
gung in die Telefonwerbung zum Zeitpunkt der Erteilung 
in angemessener Form zu dokumentieren gemäß Absatz 
2 Satz 1 aufzubewahren. 

(2) 1Die werbenden Unternehmen müssen den Nachweis 
nach Absatz 1 ab Erteilung der Einwilligung sowie nach 
jeder Verwendung der Einwilligung fünf Jahre aufbe-
wahren. 2Die werbenden Unternehmen haben der nach § 
20 Absatz 3 zuständigen Verwaltungsbehörde den Nach-
weis nach Absatz 1 auf Verlangen unverzüglich vorzule-
gen. 
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Kapitel 2: Rechtsfolgen 

§ 8 Beseitigung und Unterlassung 
(1) 1Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche 
Handlung vornimmt, kann auf Beseitigung und bei Wiederho-
lungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
2Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn 
eine derartige Zuwiderhandlung gegen § 3 oder § 7 droht. 

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen 
von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen, so sind der 
Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch 
gegen den Inhaber des Unternehmens begründet. 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 

 1. jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienstleistungen 
in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich 
vertreibt oder nachfragt, 

 2. denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur Förderung ge-
werblicher oder selbständiger beruflicher Interessen, 
die in der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände 
nach § 8b eingetragen sind, soweit ihnen eine erhebli-
che Zahl von Unternehmern angehört, die Waren oder 
Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf dem-
selben Markt vertreiben und die Zuwiderhandlung die 
Interessen ihrer Mitglieder berührt; 

3. den qualifizierten Einrichtungen, die in der Liste der 
qualifizierten Einrichtungen nach § 4 des Unterlas-
sungsklagengesetzes eingetragen sind, oder den qualifi-
zierten Einrichtungen aus anderen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, die in dem Verzeichnis der Euro-
päischen Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 über Unterlassungs-
klagen zum Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. L 
110 vom 1.5.2009, S. 30), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2018/302 (ABI. L 60I 2.3.2018, S. 1) geän-
dert worden ist, eingetragen sind, 

4. den Industrie- und Handelskammern, den nach der 
Handwerksordnung errichteten Organisationen und an-
deren berufsständischen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 
bei der Vertretung selbsständiger beruflicher Interes-
sen. 

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können die Ansprü-
che nicht geltend machen, solange ihre Eintragung ruht. 

(5) 1§ 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend an-
zuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 Satz 2 des Unterlassungs-
klagengesetzes treten an die Stelle der dort aufgeführten An-
sprüche nach dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche 
nach dieser Vorschrift. 2Im Übrigen findet das Unterlassungs-
klagengesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall 
des § 4e des Unterlassungsklagengesetzes vor. 

§ 8a Anspruchsberechtigte bei einem Verstoß 
gegen die Verordnung (EU) 2019/1150 
Anspruchsberechtigt nach § 8 Absatz 1 sind bei einem Verstoß 
gegen die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57) ab-
weichend von § 8 Absatz 3 die Verbände, Organisationen und 
öffentlichen Stellen, die die Voraussetzungen des Artikels 14 
Absatz 3 und 4 der Verordnung (EU) 2019/1150 erfüllen. 

§ 8b Liste der qualifizierten 
Wirtschaftsverbände 
(1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der qualifizierten 
Wirtschaftsverbände und veröffentlicht sie in der jeweils aktu-
ellen Fassung auf seiner Internetseite. 

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu dessen satzungsmäßigen 
Aufgaben es gehört, gewerbliche oder selbstständige berufli-
che Interessen zu verfolgen und zu fördern sowie zu Fragen des 
lauteren Wettbewerbs zu beraten und zu informieren, wird auf 
seinen Antrag in die Liste eingetragen, wenn 

 1. er mindestens 75 Unternehmer als Mitglieder hat, 

 2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens ei-
nem Jahr seine satzungsmäßigen Aufgaben wahrge-
nommen hat, 

 3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie seiner per-
sonellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung gesi-
chert erscheint, dass er 

 a) seine satzungsmäßigen Aufgaben auch künftig dau-
erhaft wirksam und sachgerecht erfüllen wird und 

 b) seine Ansprüche nicht vorwiegend geltend machen 
wird, um für sich Einnahmen aus Abmahnungen o-
der Vertragsstrafen zu erzielen, 

 4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus dem Ver-
bandsvermögen gewährt werden und Personen, die für 
den Verband tätig sind, nicht durch unangemessen hohe 
Vergütungen oder andere Zuwendungen begünstigt 
werden. 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des Unterlas-
sungsklagengesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

§ 8c Verbot der missbräuchlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen; Haftung 
(1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8 Absatz 1 ist 
unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten 
Umstände missbräuchlich ist. 

(2) Eine missbräuchliche Geltendmachung ist im Zweifel an-
zunehmen, wenn 

1. die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu 
dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch 
auf Ersatz von Aufwendungen oder von Kosten der 
Rechtsverfolgung oder die Zahlung einer Vertragsstrafe 
entstehen zu lassen, 

2. ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von Verstößen 
gegen die gleiche Rechtsvorschrift durch Abmahnun-
gen geltend macht, wenn die Anzahl der geltend ge-
machten Verstöße außer Verhältnis zum Umfang der ei-
genen Geschäftstätigkeit steht oder wenn anzunehmen 
ist, dass der Mitbewerber das wirtschaftliche Risiko sei-
nes außergerichtlichen oder gerichtlichen Vorgehens 
nicht selbst trägt, 

3. ein Mitbewerber den Gegenstandswert für eine Abmah-
nung unangemessen hoch ansetzt, 

4. offensichtlich überhöhte Vertragsstrafen vereinbart o-
der gefordert werden, 

5. eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung offen-
sichtlich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinaus-
geht, 

6. mehrere Zuwiderhandlungen, die zusammen hätten ab-
gemahnt werden können, einzeln abgemahnt werden o-
der 

7. wegen einer Zuwiderhandlung, für die mehrere Zuwi-
derhandelnde verantwortlich sind, die Ansprüche gegen 
die Zuwiderhandelnden ohne sachlichen Grund nicht 
zusammen geltend gemacht werden. 

(3) 1Im Fall der missbräuchlichen Geltendmachung von An-
sprüchen kann der Anspruchsgegner vom Anspruchsteller Er-
satz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwen-
dungen fordern. 2Weitergehende Ersatzansprüche bleiben un-
berührt. 

§ 9 Schadensersatz 
 1Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzu-
lässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den Mitbewer-
bern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflich-
tet.  2Gegen verantwortliche Personen von periodischen Druck-
schriften kann der Anspruch auf Schadensersatz nur bei einer 
vorsätzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht werden. 

§ 10 Gewinnabschöpfung 
(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder § 7 unzulässige ge-
schäftliche Handlung vornimmt und hierdurch zu Lasten einer 
Vielzahl von Abnehmern einen Gewinn erzielt, kann von den 
gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines 
Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses 
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Gewinns an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen wer-
den. 

(2)  1Auf den Gewinn sind die Leistungen anzurechnen, die der 
Schuldner auf Grund der Zuwiderhandlung an Dritte oder an 
den Staat erbracht hat.  2Soweit der Schuldner solche Leistun-
gen erst nach Erfüllung des Anspruchs nach Absatz 1 erbracht 
hat, erstattet die zuständige Stelle des Bundes dem Schuldner 
den abgeführten Gewinn in Höhe der nachgewiesenen Zahlun-
gen zurück. 

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger den Gewinn, so gelten 
die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chend. 

(4)  1Die Gläubiger haben der zuständigen Stelle des Bundes 
über die Geltendmachung von Ansprüchen nach Absatz 1 Aus-
kunft zu erteilen.  2Sie können von der zuständigen Stelle des 
Bundes Erstattung der für die Geltendmachung des Anspruchs 
erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom 
Schuldner keinen Ausgleich erlangen können.  3Der Erstat-
tungsanspruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaushalt ab-
geführten Gewinns beschränkt. 

(5) Zuständige Stelle im Sinn der Absätze 2 und 4 ist das Bun-
desamt für Justiz. 

§ 11 Verjährung 
(1) Die Ansprüche aus §§ 8, 9 und 13 Absatz 3 verjähren in 
sechs Monaten. 

(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn 

1. der Anspruch entstanden ist und 

2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis er-
langt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

(3) Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von 
ihrer Entstehung, spätestens in 30 Jahren von der den Schaden 
auslösenden Handlung an. 

(4) Andere Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in drei Jahren von 
der Entstehung an. 

Kapitel 3: Verfahrensvorschriften 

§ 12 Einstweiliger Rechtsschutz; 
Veröffentlichungsbefugnis; 
Streitwertminderung 
(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprü-
che auf Unterlassung können einstweilige Verfügungen auch 
ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 
und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzun-
gen erlassen werden. 

(2) 1Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlassung er-
hoben worden, so kann das Gericht der obsiegenden Partei die 
Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden 
Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse dartut. 2Art und Umfang der Bekanntmachung wer-
den im Urteil bestimmt. 3Die Befugnis erlischt, wenn von ihr 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft 
Gebrauch gemacht worden ist. 4Der Ausspruch nach Satz 1 ist 
nicht vorläufig vollstreckbar. 

(3) 1Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in denen durch 
Klage ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten 
Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird, glaubhaft, dass die 
Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert 
ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann 
das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die Verpflichtung 
dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem 
ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst. 
2Die Anordnung hat zur Folge, dass 

 1. die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsan-
walts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu 
entrichten hat, 

 2. die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des Rechts-
streits auferlegt werden oder soweit sie diese über-
nimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsge-
bühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts nur 
nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten hat und 

 3. der Rechtsanwalt der begünstigten Partei, soweit die au-
ßergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von 
ihm übernommen werden, seine Gebühren von dem 
Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert bei-
treiben kann. 

(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der Geschäftsstelle des 
Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. 2Er ist vor der Ver-
handlung zur Hauptsache anzubringen. 3Danach ist er nur zu-
lässig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert 
später durch das Gericht heraufgesetzt wird. 4Vor der Entschei-
dung über den Antrag ist der Gegner zu hören. 

§ 13 Abmahnung; 
Unterlassungsverpflichtung; Haftung 
(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
Berechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung eines ge-
richtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, 
den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Ver-
tragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. 

(2) In der Abmahnung muss klar und verständlich angegeben 
werden: 

 1. Name oder Firma des Abmahnenden sowie im Fall ei-
ner Vertretung zusätzlich Name oder Firma des Vertre-
ters, 

 2. die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung nach 
§ 8 Absatz 3, 

 3. ob und in welcher Höhe ein Aufwendungsersatzan-
spruch geltend gemacht wird und wie sich dieser be-
rechnet, 

 4. die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen 
Umstände, 

 5. in den Fällen des Absatzes 4, dass der Anspruch auf 
Aufwendungsersatz ausgeschlossen ist. 

(3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den Anforderun-
gen des Absatzes 2 entspricht, kann der Abmahnende vom Ab-
gemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlan-
gen. 

(4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
nach Absatz 3 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 
Nummer 1 ausgeschlossen bei 

1. im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien 
begangenen Verstößen gegen gesetzliche Informations- 
und Kennzeichnungspflichten oder 

2. sonstigen Verstößen gegen die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und das Bundesdaten-
schutzgesetz durch Unternehmen sowie gewerblich tä-
tige Vereine, sofern sie in der Regel weniger als 250 
Mitarbeiter beschäftigen. 

(5) 1Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder nicht den An-
forderungen des Absatzes 2 entspricht oder soweit entgegen 
Absatz 4 ein Anspruch auf Aufwendungsersatz geltend ge-
macht wird, hat der Abgemahnte gegen den Abmahnenden ei-
nen Anspruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidigung er-
forderlichen Aufwendungen. 2Der Anspruch nach Satz 1 ist be-
schränkt auf die Höhe des Aufwendungsersatzanspruchs, die 
der Abmahnende geltend macht. 3Bei einer unberechtigten Ab-
mahnung ist der Anspruch nach Satz 1 ausgeschlossen, wenn 
die fehlende Berechtigung der Abmahnung für den Abmahnen-
den zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar war. 4Wei-
tergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 
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§ 13a Vertragsstrafe 
(1) Bei der Festlegung einer angemessenen Vertragsstrafe nach 
§ 13 Absatz 1 sind folgende Umstände zu berücksichtigen: 

1. Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhandlung, 

2. Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und bei schuld-
hafter Zuwiderhandlung die Schwere des Verschuldens, 

3. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Ab-
gemahnten sowie 

4. wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an erfolg-
ten und zukünftigen Verstößen. 

(2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach Absatz 1 ist für 
Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 bei einer 
erstmaligen Abmahnung bei Verstößen nach § 13 Absatz 4 
ausgeschlossen, wenn der Abgemahnte in der Regel weniger 
als 100 Mitarbeiter beschäftigt. 

(3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000 Euro nicht 
überschreiten, wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, 
ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrau-
chern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur 
unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte 
in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. 

(4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des Abmahnen-
den eine unangemessen hohe Vertragsstrafe, schuldet er ledig-
lich eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe. 

(5) 1Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 
noch nicht beziffert wurde, kann der Abgemahnte bei Uneinig-
keit über die Höhe auch ohne Zustimmung des Abmahnenden 
eine Einigungsstelle nach § 15 anrufen. 2Das Gleiche gilt, 
wenn der Abgemahnte nach Absatz 4 nur eine Vertragsstrafe 
in angemessener Höhe schuldet. 3Ist ein Verfahren vor der Ei-
nigungsstelle anhängig, so ist eine erst nach Anrufung der Ei-
nigungsstelle erhobene Klage nicht zulässig 

§ 14 Sachliche und örtliche Zuständigkeit; 
Verordnungsermächtigung 
(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein 
Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, 
sind die Landgerichte ausschließlich zuständig. 

(2) 1Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein 
Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat. 2Für alle bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Geset-
zes geltend gemacht wird, ist außerdem das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen wurde. 3Satz 
2 gilt nicht für 

1. Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhandlungen im 
elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien o-
der 

2. Rechtsstreitigkeiten, die von den nach § 8 Absatz 3 
Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs Berechtigten geltend gemacht werden, 

es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen allgemeinen Ge-
richtsstand. 

(3) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte eines von 
ihnen als Gericht für Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, 
wenn dies der Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen dien-
lich ist. 2Die Landesregierungen können die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. 3Die Länder können außerdem durch Vereinbarung 
die den Gerichten eines Landes obliegenden Klagen nach Ab-
satz 1 insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines 
anderen Landes übertragen. 

§ 15 Einigungsstellen 
(1) Die Landesregierungen errichten bei Industrie- und Han-
delskammern Einigungsstellen zur Beilegung von bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund 
dieses Gesetzes geltend gemacht wird (Einigungsstellen). 

(2) 1Die Einigungsstellen sind mit einer vorsitzenden Person, 
die die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz hat, und beisitzenden Personen zu besetzen. 2Als bei-
sitzende Personen werden im Falle einer Anrufung durch eine 

nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 zur Geltendmachung eines Un-
terlassungsanspruchs berechtigte qualifizierte Einrichtung Un-
ternehmer und Verbraucher in gleicher Anzahl tätig, sonst min-
destens zwei sachverständige Unternehmer. 3Die vorsitzende 
Person soll auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts erfahren 
sein. 4Die beisitzenden Personen werden von der vorsitzenden 
Person für den jeweiligen Streitfall aus einer alljährlich für das 
Kalenderjahr aufzustellenden Liste berufen. 5Die Berufung soll 
im Einvernehmen mit den Parteien erfolgen. 6Für die Aus-
schließung und Ablehnung von Mitgliedern der Einigungs-
stelle sind die § 41 bis 43 und § 44 Absatz 2 bis 4 der Zivilpro-
zessordnung entsprechend anzuwenden. 7Über das Ableh-
nungsgesuch entscheidet das für den Sitz der Einigungsstelle 
zuständige Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, 
falls es an einer solchen fehlt, Zivilkammer). 

(3) 1Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 
geltend gemacht wird, angerufen werden, wenn der Gegner zu-
stimmt. 2Soweit die geschäftlichen Handlungen Verbraucher 
betreffen, können die Einigungsstellen von jeder Partei zu ei-
ner Aussprache mit dem Gegner über den Streitfall angerufen 
werden; einer Zustimmung des Gegners bedarf es nicht. 

(4) Für die Zuständigkeit der Einigungsstellen ist § 14 entspre-
chend anzuwenden. 

(5) 1Die der Einigungsstelle vorsitzende Person kann das per-
sönliche Erscheinen der Parteien anordnen. 2Gegen eine unent-
schuldigt ausbleibende Partei kann die Einigungsstelle ein 
Ordnungsgeld festsetzen. 3Gegen die Anordnung des persönli-
chen Erscheinens und gegen die Festsetzung des Ordnungsgel-
des findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung an das für den Sitz der Einigungsstelle 
zuständige Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, 
falls es an einer solchen fehlt, Zivilkammer) statt. 

(6) 1Die Einigungsstelle hat einen gütlichen Ausgleich anzu-
streben. 2Sie kann den Parteien einen schriftlichen, mit Grün-
den versehenen Einigungsvorschlag machen. 3Der Einigungs-
vorschlag und seine Begründung dürfen nur mit Zustimmung 
der Parteien veröffentlicht werden. 

(7)1Kommt ein Vergleich zustande, so muss er in einem beson-
deren Schriftstück niedergelegt und unter Angabe des Tages 
seines Zustandekommens von den Mitgliedern der Einigungs-
stelle, welche in der Verhandlung mitgewirkt haben, sowie von 
den Parteien unterschrieben werden. 2Aus einem vor der Eini-
gungsstelle geschlossenen Vergleich findet die Zwangsvoll-
streckung statt; § 797a der Zivilprozessordnung ist entspre-
chend anzuwenden. 

(8) Die Einigungsstelle kann, wenn sie den geltend gemachten 
Anspruch von vornherein für unbegründet oder sich selbst für 
unzuständig erachtet, die Einleitung von Einigungsverhand-
lungen ablehnen. 

(9) 1Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die Verjäh-
rung in gleicher Weise wie durch Klageerhebung gehemmt. 
2Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu 
dem das Verfahren beendet ist, von der Einigungsstelle festzu-
stellen. 3Die vorsitzende Person hat dies den Parteien mitzutei-
len. 

(10) 1Ist ein Rechtsstreit der in Absatz 3 Satz 2 bezeichneten 
Art ohne vorherige Anrufung der Einigungsstelle anhängig ge-
macht worden, so kann das Gericht auf Antrag den Parteien 
unter Anberaumung eines neuen Termins aufgeben, vor die-
sem Termin die Einigungsstelle zur Herbeiführung eines gütli-
chen Ausgleichs anzurufen. 2In dem Verfahren über den An-
trag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist diese Anord-
nung nur zulässig, wenn der Gegner zustimmt. 3Absatz 8 ist 
nicht anzuwenden. 4Ist ein Verfahren vor der Einigungsstelle 
anhängig, so ist eine erst nach Anrufung der Einigungsstelle 
erhobene Klage des Antragsgegners auf Feststellung, dass der 
geltend gemachte Anspruch nicht bestehe, nicht zulässig. 

(11) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die zur Durchführung der vorstehenden 
Bestimmungen und zur Regelung des Verfahrens vor den Ei-
nigungsstellen erforderlichen Vorschriften zu erlassen, insbe-
sondere über die Aufsicht über die Einigungsstellen, über ihre 
Besetzung unter angemessener Beteiligung der nicht den In-
dustrie- und Handelskammern angehörenden Unternehmern (§ 
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2 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des 
Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-1, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung), und über die Vollstreckung von Ord-
nungsgeldern, sowie Bestimmungen über die Erhebung von 
Auslagen durch die Einigungsstelle zu treffen. 2Bei der Beset-
zung der Einigungsstellen sind die Vorschläge der für ein Bun-
desland errichteten, mit öffentlichen Mitteln geförderten Ver-
braucherzentralen zur Bestimmung der in Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Verbraucher zu berücksichtigen. 

(12) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen die Einigungsstelle auch mit einem 
Rechtskundigen als Vorsitzendem besetzt werden, der die Be-
fähigung zum Berufsrichter nach dem Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik erworben hat. 

§ 15a Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
Stärkung des fairen Wettbewerbs 
(1) § 8 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht anzuwenden auf Verfah-
ren, die am 1. September 2021 bereits rechtshängig sind. 

(2) Die §§ 13 und 13a Absatz 2 und 3 sind nicht anzuwenden 
auf Abmahnungen, die vor dem 2. Dezember 2020 bereits zu-
gegangen sind. 

Kapitel 4: Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 16 Strafbare Werbung 
(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günsti-
gen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachun-
gen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Per-
sonen bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend 
wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbrau-
cher zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen oder Rechten 
durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder 
vom Veranstalter selbst oder von einem Dritten besondere 
Vorteile erlangen, wenn sie andere zum Abschluss gleicharti-
ger Geschäfte veranlassen, die ihrerseits nach der Art dieser 
Werbung derartige Vorteile für eine entsprechende Werbung 
weiterer Abnehmer erlangen sollen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 17 [aufgehoben] 

§ 18 [aufgehoben] 

§ 19 [aufgehoben] 

§ 20 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 7 Absatz 2 
Nummer 2 oder 3 mit einem Telefonanruf oder unter 
Verwendung einer automatischen Anrufmaschine ge-
genüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige aus-
drückliche Einwilligung wirbt, 

2. entgegen § 8b Absatz 3 in Verbindung mit § 4b Absatz 
1 des Unterlassungsklagengesetzes, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 4d Nummer 2 
des Unterlassungsklagengesetzes, einen dort genannten 
Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet oder 

3. einer Rechtsverordnung nach § 8b Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 4d Nummer 1 des Unterlassungsklagenge-
setzes oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund 
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro, 
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend 
Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 

Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, in den übri-
gen Fällen das Bundesamt für Justiz. 

Anhang (zu § 3 Absatz 3) 

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Ab-
satz 3 sind 

1.  die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Un-
terzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören; 

2.  die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzei-
chen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmi-
gung; 

3.  die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer 
öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt; 

4.  die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm 
vorgenommene geschäftliche Handlung oder eine Ware 
oder Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder pri-
vaten Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden, 
oder die unwahre Angabe, den Bedingungen für die Be-
stätigung, Billigung oder Genehmigung werde entspro-
chen; 

5.  Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a 
Abs. 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unterneh-
mer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe 
für die Annahme hat, er werde nicht in der Lage sein, 
diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für 
einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge 
zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen 
zu lassen (Lockangebote). Ist die Bevorratung kürzer 
als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Ange-
messenheit nachzuweisen; 

6.  Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a 
Abs. 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unterneh-
mer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere 
Ware oder Dienstleistung abzusetzen, eine fehlerhafte 
Ausführung der Ware oder Dienstleistung vorführt oder 
sich weigert zu zeigen, was er beworben hat, oder sich 
weigert, Bestellungen dafür anzunehmen oder die be-
worbene Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu 
erbringen; 

7.  die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleis-
tungen seien allgemein oder zu bestimmten Bedingun-
gen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, 
um den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und 
Gelegenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu 
entscheiden; 

8.  Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als 
derjenigen, in der die Verhandlungen vor dem Ab-
schluss des Geschäfts geführt worden sind, wenn die ur-
sprünglich verwendete Sprache nicht Amtssprache des 
Mitgliedstaats ist, in dem der Unternehmer niedergelas-
sen ist; dies gilt nicht, soweit Verbraucher vor dem Ab-
schluss des Geschäfts darüber aufgeklärt werden, dass 
diese Leistungen in einer anderen als der ursprünglich 
verwendeten Sprache erbracht werden; 

9.  die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung sei 
verkehrsfähig; 

10.  die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte stellten 
eine Besonderheit des Angebots dar; 

11.  der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller 
Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass 
sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der 
Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeu-
tig ergibt (als Information getarnte Werbung); 

12.  unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr 
für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers oder 
seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware 
nicht erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht 
in Anspruch nimmt; 
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13.  Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der 
Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Herstellers 
ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die 
betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder 
Dienstleistung zu täuschen; 

14.  die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines 
Systems zur Verkaufsförderung, bei dem vom Verbrau-
cher ein finanzieller Beitrag für die Möglichkeit ver-
langt wird, allein oder hauptsächlich durch die Einfüh-
rung weiterer Teilnehmer in das System eine Vergütung 
zu erlangen (Schneeball- oder Pyramidensystem); 

15.  die unwahre Angabe, der Unternehmer werde dem-
nächst sein Geschäft aufgeben oder seine Geschäfts-
räume verlegen; 

16.  die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienst-
leistung ließen sich die Gewinnchancen bei einem 
Glücksspiel erhöhen; 

17.  die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen 
Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde 
durch eine bestimmte Handlung einen Preis gewinnen 
oder einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn es einen 
solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt, oder 
wenn jedenfalls die Möglichkeit, einen Preis oder sons-
tigen Vorteil zu erlangen, von der Zahlung eines Geld-
betrags oder der Übernahme von Kosten abhängig ge-
macht wird; 

18.  die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung 
könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Missbil-
dungen heilen; 

19.  eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder 
Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu zu bewegen, 
eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günstigen 
Bedingungen als den allgemeinen Marktbedingungen 
abzunehmen oder in Anspruch zu nehmen; 

20.  das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschrei-
bens, wenn weder die in Aussicht gestellten Preise noch 
ein angemessenes Äquivalent vergeben werden; 

21.  das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gra-
tis”, „umsonst”, „kostenfrei” oder dergleichen, wenn 
hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht 
für Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen 
auf das Waren- oder Dienstleistungsangebot oder für 
die Abholung oder Lieferung der Ware oder die Inan-
spruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind; 

22.  die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung 
einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der unzutref-
fende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware o-
der Dienstleistung sei bereits bestellt;23.  die un-
wahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden 
Eindrucks, der Unternehmer sei Verbraucher oder nicht 
für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewerbes oder 
Berufs tätig; 

23. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, der Unternehmer sei Verbraucher o-
der nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewer-
bes oder Berufs tätig;24.  die unwahre Angabe oder das 
Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im Zu-
sammenhang mit Waren oder Dienstleistungen in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als 
dem des Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein 
Kundendienst verfügbar; 

24. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang mit Waren 
oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union als dem des Warenverkaufs o-
der der Dienstleistung ein Kundendienst verfügbar; 

25.  das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne 
bestimmte Räumlichkeiten nicht ohne vorherigen Ver-
tragsabschluss verlassen; 

26.  bei persönlichem Aufsuchen in der Wohnung die Nicht-
beachtung einer Aufforderung des Besuchten, diese zu 
verlassen oder nicht zu ihr zurückzukehren, es sein 
denn, der Besuch ist zur rechtmäßigen Durchsetzung ei-
ner vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt; 

27.  Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durch-
setzung seiner vertraglichen Rechte aus einem Versi-
cherungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, 
dass von ihm bei der Geltendmachung seines An-
spruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt wird, die 
zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erforderlich 
sind, oder dass Schreiben zur Geltendmachung eines 
solchen Anspruchs systematisch nicht beantwortet wer-
den; 

28.  die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Auffor-
derung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwer-
ben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu 
nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu 
zu veranlassen; 

29.  die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter, aber 
gelieferter Waren oder erbrachter Dienstleistungen oder 
eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbewah-
rung nicht bestellter Sachen und 

30.  die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder 
Lebensunterhalt des Unternehmers gefährdet sei, wenn 
der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht ab-
nehme. 
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Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck des Gesetzes 
(1) 1Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Ver-
braucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteil-
nehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen.  2Es schützt 
zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälsch-
ten Wettbewerb. 

(2) Vorschriften zur Regelung besonderer Aspekte unlauterer 
geschäftlicher Handlungen gehen bei der Beurteilung, ob eine 
unlautere geschäftliche Handlung vorliegt, den Regelungen 
dieses Gesetzes vor 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1.  „geschäftliche Entscheidung“ jede Entscheidung eines 
Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers darüber, 
ob, wie und unter welchen Bedingungen er ein Geschäft 
abschließen, eine Zahlung leisten, eine Ware oder 
Dienstleistung behalten oder abgeben oder ein vertragli-
ches Recht im Zusammenhang mit einer Ware oder 
Dienstleistung ausüben will, unabhängig davon, ob der 
Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer sich ent-
schließt, tätig zu werden; 

2. „geschäftiliche Handlung“ jedes Verhalten einer Person 
zugunsten des eigenen oder eines fremden Unterneh-
mens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das 
mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von 
Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss o-
der der Durchführung eines Vertrags über Waren oder 
Dienstleistungen unmitelbar und objektiv zusammen-
hängt; als Waren gelten auch Grundstücke und digitale 
Inhalte, Dienstleistungen sind auch digitale Diensleis-
tungen, als Dienstleistungen gelten auch Rechte und 
Verpflichtungen 

3.  „Marktteilnehmer“ neben Mitbewerbern und Verbrau-
chern auch jede weitere Person, die als Anbieter oder 
Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig ist; 

4.  „Mitbewerber“ jeder Unternehmer, der mit einem oder 
mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager 
von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten 
Wettbewerbsverhältnis steht; 

5.  „Nachricht“ jede Information, die zwischen einer endli-
chen Zahl von Beteiligten über einen öffentlich zugäng-
lichen elektronischen Kommunikationsdienst ausge-
tauscht oder weitergeleitet wird; nicht umfasst sind In-
formationen, die als Teil eines Rundfunkdienstes über 
ein elektronisches Kommunikationsnetz an die Öffent-
lichkeit weitergeleitet werden, soweit diese Informatio-
nen nicht mit dem identifizierbaren Teilnehmer oder 
Nutzer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden 
können; 

 

 

6.  „Online-Marktplatz“ ein Dienst, der es Verbrauchern er-
möglicht, durch die Verwendung von Software, die von 
einem Unternehmen oder in dessen Namen betrieben 
wird, einschließlich einer Website, eines Teils einer 
Website oder einer Anwendung, Fernabsatzverträge (§ 
312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs) mit anderen Unter-
nehmern oder Verbrauchern abzuschließen; 

7. „Ranking“ die von einem Unternehmer veranlasste rela-
tive Hervorhebung von Waren oder Dienstleistungen, 
unabhängig von den hierfür verwendeten technischen 
Mitteln; 

8.  „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person, 
die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer gewerb-
lichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vor-
nimmt, und jede Person, die im Namen oder Auftrag ei-
ner solchen Person handelt; 

9.  „unternehmerische Sorgfalt” der Standard an Fach-
kenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise ange-
nommen werden kann, dass ein Unternehmer ihn in sei-
nem Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach 
Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständi-
gen Marktgepflogenheiten einhält; 

10.  „Verhaltenskodex“ jede Vereinbarung oder Vorschrift 
über das Verhalten von Unternehmern, zu welchem 
diese sich in Bezug auf Wirtschaftszweige oder einzelne 
geschäftliche Handlungen verpflichtet haben, ohne dass 
sich solche Verpflichtungen aus Gesetzes- oder Verwal-
tungsvorschriften ergeben; 

11.  „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Ver-
haltens des Verbrauchers” die Vornahme einer geschäft-
lichen Handlung, um die Fähigkeit des Verbrauchers, 
eine informierte Entscheidung zu treffen, spürbar zu be-
einträchtigen und damit den Verbraucher zu einer ge-
schäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andern-
falls nicht getroffen hätte; 

(2) Für den Verbraucherbegriff ist § 13 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend anwendbar. 

§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher 
Handlungen 
(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig. 

(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten 
oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unterneh-
merischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das 
wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu be-
einflussen. 

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen 
Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig. 

(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegen-
über Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher 
oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte 
Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches 
Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, 
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die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Ver-
halten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Ver-
brauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen 
oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläu-
bigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder 
die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen be-
sonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durch-
schnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen. 

§ 3a Rechtsbruch 
Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwider-
handelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteil-
nehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet 
ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilneh-
mern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. 

§ 4 Mitbewerberschutz 
Unlauter handelt, wer 

1. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten 
oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse ei-
nes Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; 

2. über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen 
eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein 
Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet 
oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unter-
nehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädi-
gen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; 
handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der 
Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein 
berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann un-
lauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider be-
hauptet oder verbreitet wurden; 

3. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachah-
mung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewer-
bers sind, wenn er 

a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die 
betriebliche Herkunft herbeiführt, 

b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder 
Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beein-
trächtigt oder 

c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse 
oder Unterlagen unredlich erlangt hat; 

4. Mitbewerber gezielt behindert.  

§ 4a Aggressive geschäftliche Handlungen 
(1)  1Unlauter handelt, wer eine aggressive geschäftliche Hand-
lung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonsti-
gen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 
veranlassen, die dieser andernfalls nicht getroffen hätte.  2Eine 
geschäftliche Handlung ist aggressiv, wenn sie im konkreten 
Fall unter Berücksichtigung aller Umstände geeignet ist, die 
Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers oder sonstigen Markt-
teilnehmers erheblich zu beeinträchtigen durch 

1.  Belästigung, 

2.  Nötigung einschließlich der Anwendung körperlicher 
Gewalt oder 

3.  unzulässige Beeinflussung. 
 3Eine unzulässige Beeinflussung liegt vor, wenn der Unterneh-
mer eine Machtposition gegenüber dem Verbraucher oder sons-
tigen Marktteilnehmer zur Ausübung von Druck, auch ohne 
Anwendung oder Androhung von körperlicher Gewalt, in einer 
Weise ausnutzt, die die Fähigkeit des Verbrauchers oder sons-
tigen Marktteilnehmers zu einer informierten Entscheidung we-
sentlich einschränkt. 

(2) 1Bei der Feststellung, ob eine geschäftliche Handlung ag-
gressiv im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 ist, ist abzustellen auf 

1.  Zeitpunkt, Ort, Art oder Dauer der Handlung; 

2.  die Verwendung drohender oder beleidigender Formu-
lierungen oder Verhaltensweisen; 

3.  die bewusste Ausnutzung von konkreten Unglückssitua-
tionen oder Umständen von solcher Schwere, dass sie 
das Urteilsvermögen des Verbrauchers oder sonstigen 
Marktteilnehmers beeinträchtigen, um dessen Entschei-
dung zu beeinflussen; 

4.  belastende oder unverhältnismäßige Hindernisse nicht-
vertraglicher Art, mit denen der Unternehmer den Ver-
braucher oder sonstigen Marktteilnehmer an der Aus-
übung seiner vertraglichen Rechte zu hindern versucht, 
wozu auch das Recht gehört, den Vertrag zu kündigen 
oder zu einer anderen Ware oder Dienstleistung oder ei-
nem anderen Unternehmer zu wechseln; 

5.  Drohungen mit rechtlich unzulässigen Handlungen. 
2Zu den Umständen, die nach Nummer 3 zu berücksichtigen 
sind, zählen insbesondere geistige und körperliche Beeinträch-
tigungen, das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die 
Leichtgläubigkeit, die Angst und die Zwangslage von Verbrau-
chern. 

§ 5 Irreführende geschäftliche Handlungen 
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Hand-
lung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonsti-
gen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 
veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. (2) Eine 
geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre An-
gaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben 
über folgende Umstände enthält: 

1.  die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleis-
tung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Ri-
siken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder 
Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, 
Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, 
Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfah-
ren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der 
Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergeb-
nisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Wa-
ren oder Dienstleistungen; 

2.  den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines 
besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und 
Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, 
unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung 
erbracht wird; 

3.  die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unterneh-
mers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte 
des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtun-
gen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften o-
der Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Be-
weggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art 
des Vertriebs; 

4.  Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit di-
rektem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf 
eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder 
Dienstleistungen beziehen; 

5.  die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, ei-
nes Austauschs oder einer Reparatur; 

6.  die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich 
der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er 
auf diese Bindung hinweist, oder 

7.  Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf 
Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungs-
rechte bei Leistungsstörungen. 

(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn  

1. sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren 
oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender 
Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen 
Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder ei-
nem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervor-
ruft oder 

2. mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union als identisch mit einer in anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union auf dem Markt bereit-
gestellten Ware vermarket wird, obwohl sich diese Wa-
ren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen 
wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht 
durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist. 

(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben 
im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstel-
lungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und ge-
eignet sind, solche Angaben zu ersetzen. 
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(5)  1Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabset-
zung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine un-
angemessen kurze Zeit gefordert worden ist.  2Ist streitig, ob und 
in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die 
Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben 
hat. 

§ 5a Irreführung durch Unterlassen 
(1)  Unlauter handelt auch, wer einen Verbraucher oder sonsti-
gen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche 
Information vorenthält, 

1.  die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilneh-
mer nach den jeweiligen Umständen benötigt, um eine infor-
mierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und 

2.  deren Vorenthalten dazu geeignet ist, den Verbrau-
cher oder den sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftli-
chen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht ge-
troffen hätte. 

(2)  1Als Vorenthalten gilt auch 

1. das Verheimlichen wesentlicher Informationen, 

2. die Bereitstellung wesentlicher Informationen in unkla-
rer, unverständlicher oder zweideutiger Weise, sowie 

3. die nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Infor-
mationen. 

(3)  Bei der Beurteilung, ob wesentliche Informationen voren-
halten wurden, sind zu berücksichtigen: 

1. räumliche oder zeitliche Beschränkungen durch das für 
die geschäftliche Handlung gewählte Kommunikations-
mittel sowie; 

2. alle Maßnahmen des Unternehmers, um dem Verbrau-
cher oder sonstigen Marktteilnehmer die Informationen 
auf andere Weise als durch das für die geschäftliche 
Handlung gewählte Kommunikationsmittel zur Verfü-
gung zu stellen.; 

(4) Unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck einer 
geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich die-
ser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und das Nicht-
kenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher oder sontigen 
Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu ver-
anlassen, die er anderfalls nicht getroffen hätte. Ein kommerzi-
eller Zweck liegt bei einer Handlung zugunsten eines fremden 
Unternehmens nicht vor, wenn der Handelnde kein Entgelt oder 
keine ähnliche Gegenleistung für die Handlung von dem frem-
den Unternehmen erhjält oder sich versprechen lässt. Der Erhalt 
oder das Versprechen einer Gegenleistung wird vermutet, es sei 
denn der Handelnde macht glaubhaft, dass er eine solche nicht 
erhalten hat. 

§ 5b Wesentliche Informationen 
(1) Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf de-
ren Merkmale und Preis in einer dem verwendeten Kommuni-
kationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein 
durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft abschließen kann, 
so gelten die folgenden Informationen als wesentlich im Sinne 
des § 5a Absatz1, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Um-
ständen ergeben: 

1. alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung in 
dem der Ware oder Dienstleistung und dem verwendeten Kom-
munikationsmittel anhgemessenen Umfang, 

2. die Identität und Anschrift des Unternehmers, gegebenen-
falls die Identität und Anschrift desjenigen Unternehmers, für 
den er handelt, 

3. der Gesamtpreis oder in Fällen, in denen ein solcher Preis 
auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung 
nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisbe-
rechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Lie-
fer- und Zustellkosten oder in Fällen, in denen diese Kosten 
nicht im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, dass 
solche zusätzlichen Kosten anfallen können, 

4. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedimgungen, soweit 
diese von den Erfordernissen unternehmerischer Sorgfalt ab-
weichen, 

5. das Bestehen des Rechts auf Rücktritt oder Widerruf und 

6. bei Waren oder Dienstleistungen, die über einen Online-
Marktplatz angeboten werden, die Information, ob es sich bei 
dem Anbieter der Waren oder Dienstleistungen nach dessen 
eigener Erklärungg gegenüber dem Betreiber des Online-
Marktplatzes um einen Unternehmer handelt. 

(2) Bietet ein Unternehmer Verbrauchern die Möglichkeit, nach 
Waren oder Dienstleistungen zu suchen, die von verschiedenen 
Unternehmern oder von Verbrauchern angeboten werden, so 
gelten unabhängig davon, wo das Rechtsgeschäft abgeschlos-
sen werden kann, folgende allgemeine Informationen als we-
sentlich: 

1.  die Hauptparmameter zur Festlegung des Rankings der 
dem Verbraucher als Ergebnis seiner Suchanfrage prä-
sentierten Waren oder Dienstleistungen sowie 

2.  die relative Gewichtung der Hauptparameter zur Festle-
gung des Rankings im Vergleich zu anderen Parametern. 

Die Informationen nach Satz 1 müssen von der Anzeige der Su-
chergebnisse aus unmittelbar und leicht zugänglich sein. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für Betreiber von Online-Suchma-
schinen im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der Verordnung 
(EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz 
für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. 
L 186 vom 11.7.2019, S. 57). 

(3) Macht ein Unternehmer Bewertungen zugänglich, die Ver-
braucher im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen vorge-
nommen haben, so gelten als wesentlich Informationen darüber, 
ob und wie der Unternehmer sicherstellt, dass die veröffentlich-
ten Bewertungen von solchen Verbrauchern stammen, die die 
Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben 
haben. 

(4) Als wesentlich im Sinne des § 5a Absatz 1 gelten auch sol-
che Informationen, die dem Verbraucher auf Grund unions-
rechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriftemn zur 
Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle 
Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing nicht 
vorenthalten werden dürfen. 

§ 5c Verbotene Verletzung von 
Verbraucherinteressen durch unlautere 
geschäftliche Handlungen 
(1) Die Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere 
geschäftliche Handlungen ist verboten, wenn es sich um einen 
weitverbreiteten Verstoß gemäß Artikel 3 Nummer 3 der Ver-
ordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwi-
schen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 
zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 
1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/771 (ABl. 136 
vom 22.5.2019, S. 28; L 305 vom 26.11.2019, S. 66) geändert 
worden ist, oder einen weitverbreiteten Verstoß mit UnionsDi-
mension gemäß Artikel 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2017/2394 handelt. 

(2) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere 
geschäftliche Handlungen im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, 
wenn 

1. eine unlautere geschäftliche Handlung nach § 3 Absatz 3 in 
Verbindung mit den Nummern 1 bis 31 des Anhangs vorgenom-
men wird, 

2. eine aggressive geschäftliche Handlung nach § 4a Absatz 1 
Satz 1 vorgenommen wird, 

3. eine irreführende geschäftliche Handlung nach § 5 Absatz 1 
oder § 5a Absatz 1 vorgenommen wird oder 

4. eine unlautere geschäftliche Handlung nach § 3 Absatz 1 fort-
gesetzt vorgenommen wird, die durch eine vollziehbare Anord-
nung der zuständigen Behörde im Sinne des Artikels 3 Nummer 
6 der Verordnung (EU) 2017/2394 oder durch eine vollstreck-
bare Entscheidung eines Gerichts untersagt worden ist, sofern 
die Handlung nicht bereits von den Nummern 1 bis 3 erfasst ist. 

(3) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere 
geschäftliche Handlungen im Sinne des Absatzes 1 liegt auch 
vor, wenn 
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1. eine geschäftliche Handlung die tatsächlichen Voraussetzun-
gen eines der in Absatz 2 genannten geregelten Fälle erfüllt und 

2. auf die geschäftliche Handlung das nationale Recht eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union anwendbar ist, 
welches eine Vorschrift enthält, die der jeweiligen in Absatz 2 
genannten Vorschrift entspricht. 

§ 6 Vergleichende Werbung 
(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar 
oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbe-
werber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar 
macht. 

(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Ver-
gleich 

1.  sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den glei-
chen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht, 

2.  nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, rele-
vante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder 
den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen 
ist, 

3.  im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Ver-
wechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mit-
bewerber oder zwischen den von diesen angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen ver-
wendeten Kennzeichen führt, 

4.  den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kenn-
zeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträch-
tigt, 

5.  die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönli-
chen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewer-
bers herabsetzt oder verunglimpft oder 

6.  eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nach-
ahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen ver-
triebenen Ware oder Dienstleistung darstellt. 

§ 7 Unzumutbare Belästigungen 
(1)  1Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilneh-
mer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig.  2Dies 
gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der 
angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht. 

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen 

1.  bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem 
Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Ein-
willigung oder gegenüber einem sonstigen Marktteil-
nehmer ohne dessen zumindest mutmaßliche Einwilli-
gung, 

2.  bei Werbung unter Verwendung einer automatischen 
Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer 
Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilli-
gung des Adressaten vorliegt, oder 

3.  bei Werbung mit einer Nachricht,  

a)  bei der die Identität des Absenders, in dessen Auf-
trag die Nachricht übermittelt wird, verschleiert oder 
verheimlicht wird oder 

b)  bei der gegen § 6 Absatz 1 des Telemediengesetzes 
verstoßen wird oder in der der Empfänger aufgefor-
dert wird, eine Website aufzurufen, die gegen diese 
Vorschrift verstößt, oder 

c)  bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die 
der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung 
solcher Nachrichten richten kann, ohne dass hierfür 
andere als die Übermittlungskosten nach den Basis-
tarifen entstehen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 ist eine unzumutbare 
Belästigung bei einer Werbung unter Verwendung elektroni-
scher Post nicht anzunehmen, wenn 

1.  ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf 
einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen 
elektronische Postadresse erhalten hat, 

2.  der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für ei-
gene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet, 

3.  der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und 

4.  der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Ver-
wendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, 
dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen. 

 

§ 7a Einwilligung in Telefonwerbung 
(3) Wer mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbrau-

cher wirbt, hat dessen vorherige ausdrückliche Einwilli-
gung in die Telefonwerbung zum Zeitpunkt der Erteilung 
in angemessener Form zu dokumentieren gemäß Absatz 2 
Satz 1 aufzubewahren. 

(4) 1Die werbenden Unternehmen müssen den Nachweis nach 
Absatz 1 ab Erteilung der Einwilligung sowie nach jeder 
Verwendung der Einwilligung fünf Jahre aufbewahren. 
2Die werbenden Unternehmen haben der nach § 20 Absatz 
3 zuständigen Verwaltungsbehörde den Nachweis nach 
Absatz 1 auf Verlangen unverzüglich vorzulegen. 

Kapitel 2: Rechtsfolgen 

§ 8 Beseitigung und Unterlassung 
(1) 1Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Hand-
lung vornimmt, kann auf Beseitigung und bei Wiederholungs-
gefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 2Der 
Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine der-
artige Zuwiderhandlung gegen § 3 oder § 7 droht. 

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von 
einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen, so sind der Un-
terlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch gegen 
den Inhaber des Unternehmens begründet. 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 

 1. jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienstleistungen in 
nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich 
vertreibt oder nachfragt, 

 2. denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur Förderung ge-
werblicher oder selbständiger beruflicher Interessen, die 
in der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach 
§ 8b eingetragen sind, soweit ihnen eine erhebliche Zahl 
von Unternehmern angehört, die Waren oder Dienstleis-
tungen gleicher oder verwandter Art auf demselben 
Markt vertreiben und die Zuwiderhandlung die Interes-
sen ihrer Mitglieder berührt; 

3. den qualifizierten Einrichtungen, die in der Liste der 
qualifizierten Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungs-
klagengesetzes eingetragen sind, oder den qualifizierten 
Einrichtungen aus anderen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union, die in dem Verzeichnis der Europäischen 
Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 
2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über Unterlassungsklagen zum 
Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom 
1.5.2009, S. 30), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2018/302 (ABI. L 60I 2.3.2018, S. 1) geändert worden 
ist, eingetragen sind, 

4. den Industrie- und Handelskammern, den nach der 
Handwerksordnung errichteten Organisationen und an-
deren berufsständischen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 
bei der Vertretung selbsständiger beruflicher Interessen. 

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können die Ansprü-
che nicht geltend machen, solange ihre Eintragung ruht. 

(5) 1§ 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend an-
zuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 Satz 2 des Unterlassungskla-
gengesetzes treten an die Stelle der dort aufgeführten Ansprü-
che nach dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche nach 
dieser Vorschrift. 2Im Übrigen findet das Unterlassungsklagen-
gesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4e 
des Unterlassungsklagengesetzes vor. 
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§ 8a Anspruchsberechtigte bei einem Verstoß 
gegen die Verordnung (EU) 2019/1150 
Anspruchsberechtigt nach § 8 Absatz 1 sind bei einem Verstoß 
gegen die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57) ab-
weichend von § 8 Absatz 3 die Verbände, Organisationen und 
öffentlichen Stellen, die die Voraussetzungen des Artikels 14 
Absatz 3 und 4 der Verordnung (EU) 2019/1150 erfüllen. 

§ 8b Liste der qualifizierten 
Wirtschaftsverbände 
(1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der qualifizierten 
Wirtschaftsverbände und veröffentlicht sie in der jeweils aktu-
ellen Fassung auf seiner Internetseite. 

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu dessen satzungsmäßigen Auf-
gaben es gehört, gewerbliche oder selbstständige berufliche In-
teressen zu verfolgen und zu fördern sowie zu Fragen des lau-
teren Wettbewerbs zu beraten und zu informieren, wird auf sei-
nen Antrag in die Liste eingetragen, wenn 

 1. er mindestens 75 Unternehmer als Mitglieder hat, 

 2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens ei-
nem Jahr seine satzungsmäßigen Aufgaben wahrgenom-
men hat, 

 3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie seiner per-
sonellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung gesi-
chert erscheint, dass er 

 a) seine satzungsmäßigen Aufgaben auch künftig dau-
erhaft wirksam und sachgerecht erfüllen wird und 

 b) seine Ansprüche nicht vorwiegend geltend machen 
wird, um für sich Einnahmen aus Abmahnungen o-
der Vertragsstrafen zu erzielen, 

 4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus dem Ver-
bandsvermögen gewährt werden und Personen, die für 
den Verband tätig sind, nicht durch unangemessen hohe 
Vergütungen oder andere Zuwendungen begünstigt wer-
den. 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des Unterlassungs-
klagengesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

§ 8c Verbot der missbräuchlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen; Haftung 
(1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8 Absatz 1 ist 
unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Um-
stände missbräuchlich ist. 

(2) Eine missbräuchliche Geltendmachung ist im Zweifel anzu-
nehmen, wenn 

1. die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu 
dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch 
auf Ersatz von Aufwendungen oder von Kosten der 
Rechtsverfolgung oder die Zahlung einer Vertragsstrafe 
entstehen zu lassen, 

2. ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von Verstößen 
gegen die gleiche Rechtsvorschrift durch Abmahnungen 
geltend macht, wenn die Anzahl der geltend gemachten 
Verstöße außer Verhältnis zum Umfang der eigenen Ge-
schäftstätigkeit steht oder wenn anzunehmen ist, dass 
der Mitbewerber das wirtschaftliche Risiko seines au-
ßergerichtlichen oder gerichtlichen Vorgehens nicht 
selbst trägt, 

3. ein Mitbewerber den Gegenstandswert für eine Abmah-
nung unangemessen hoch ansetzt, 

4. offensichtlich überhöhte Vertragsstrafen vereinbart oder 
gefordert werden, 

5. eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung offen-
sichtlich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinaus-
geht, 

6. mehrere Zuwiderhandlungen, die zusammen hätten ab-
gemahnt werden können, einzeln abgemahnt werden o-
der 

7. wegen einer Zuwiderhandlung, für die mehrere Zuwi-
derhandelnde verantwortlich sind, die Ansprüche gegen 
die Zuwiderhandelnden ohne sachlichen Grund nicht zu-
sammen geltend gemacht werden. 

(3) 1Im Fall der missbräuchlichen Geltendmachung von An-
sprüchen kann der Anspruchsgegner vom Anspruchsteller Er-
satz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwen-
dungen fordern. 2Weitergehende Ersatzansprüche bleiben unbe-
rührt. 

§ 9 Schadensersatz 
 (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 un-
zulässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den Mitbewer-
bern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.   

(2) 1Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 unzulässige 
geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch Verbraucher 
zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die sie andern-
falls nicht getroffen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus ent-
stehenden Schadens verpflichtet. 2Dies gilt nicht für unlautere 
geschäftliche Handlungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie Nach 
Nummer 32 des Anhangs. 

(3) Gegen verantwortliche Personen von periodischen Druck-
schriften kann der Anspruch auf Schadensersatz nach den Ab-
sätzen 1 und 2 nur bei einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung gel-
tend gemacht werden. 

§ 10 Gewinnabschöpfung 
(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäft-
liche Handlung vornimmt und hierdurch zu Lasten einer Viel-
zahl von Abnehmern einen Gewinn erzielt, kann von den gemäß 
§ 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines Unter-
lassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses Ge-
winns an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden. 

(2)  1Auf den Gewinn sind die Leistungen anzurechnen, die der 
Schuldner auf Grund der Zuwiderhandlung an Dritte oder an 
den Staat erbracht hat.  2Soweit der Schuldner solche Leistungen 
erst nach Erfüllung des Anspruchs nach Absatz 1 erbracht hat, 
erstattet die zuständige Stelle des Bundes dem Schuldner den 
abgeführten Gewinn in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen 
zurück. 

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger den Gewinn, so gelten die 
§§ 428 bis 430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

(4)  1Die Gläubiger haben der zuständigen Stelle des Bundes 
über die Geltendmachung von Ansprüchen nach Absatz 1 Aus-
kunft zu erteilen.  2Sie können von der zuständigen Stelle des 
Bundes Erstattung der für die Geltendmachung des Anspruchs 
erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom 
Schuldner keinen Ausgleich erlangen können.  3Der Erstat-
tungsanspruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaushalt ab-
geführten Gewinns beschränkt. 

(5) Zuständige Stelle im Sinn der Absätze 2 und 4 ist das Bun-
desamt für Justiz. 

§ 11 Verjährung 
(1) Die Ansprüche aus den §§ 8, 9 Absatz 1 und 13 Absatz 3 
verjähren in sechs Monaten und der Anspruch aus § 9 Absatz 2 
Satz 1 verjährt in einem Jahr. 

(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn 

1. der Anspruch entstanden ist und 

2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

(3) Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von 
ihrer Entstehung, spätestens in 30 Jahren von der den Schaden 
auslösenden Handlung an. 

(4) Andere Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kennt-
nis oder grob fahrlässige Unkenntnis in drei Jahren von der Ent-
stehung an. 
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Kapitel 3: Verfahrensvorschriften 

§ 12 Einstweiliger Rechtsschutz; 
Veröffentlichungsbefugnis; 
Streitwertminderung 
(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprü-
che auf Unterlassung können einstweilige Verfügungen auch 
ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 
und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzun-
gen erlassen werden. 

(2) 1Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlassung er-
hoben worden, so kann das Gericht der obsiegenden Partei die 
Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden 
Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse dartut. 2Art und Umfang der Bekanntmachung werden 
im Urteil bestimmt. 3Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft Ge-
brauch gemacht worden ist. 4Der Ausspruch nach Satz 1 ist 
nicht vorläufig vollstreckbar. 

(3) 1Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in denen durch 
Klage ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten 
Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird, glaubhaft, dass die 
Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert 
ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann 
das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die Verpflichtung 
dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem 
ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst. 
2Die Anordnung hat zur Folge, dass 

 1. die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts 
ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu ent-
richten hat, 

 2. die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des Rechts-
streits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, 
die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und 
die Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach dem Teil 
des Streitwerts zu erstatten hat und 

 3. der Rechtsanwalt der begünstigten Partei, soweit die au-
ßergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von 
ihm übernommen werden, seine Gebühren von dem 
Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert beitrei-
ben kann. 

(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der Geschäftsstelle des 
Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. 2Er ist vor der Ver-
handlung zur Hauptsache anzubringen. 3Danach ist er nur zu-
lässig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert spä-
ter durch das Gericht heraufgesetzt wird. 4Vor der Entscheidung 
über den Antrag ist der Gegner zu hören. 

§ 13 Abmahnung; Unterlassungsverpflichtung; 
Haftung 
(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Be-
rechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung eines ge-
richtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, 
den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Ver-
tragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. 

(2) In der Abmahnung muss klar und verständlich angegeben 
werden: 

 1. Name oder Firma des Abmahnenden sowie im Fall einer 
Vertretung zusätzlich Name oder Firma des Vertreters, 

 2. die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung nach § 
8 Absatz 3, 

 3. ob und in welcher Höhe ein Aufwendungsersatzan-
spruch geltend gemacht wird und wie sich dieser berech-
net, 

 4. die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen 
Umstände, 

 5. in den Fällen des Absatzes 4, dass der Anspruch auf Auf-
wendungsersatz ausgeschlossen ist. 

(3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den Anforderun-
gen des Absatzes 2 entspricht, kann der Abmahnende vom Ab-
gemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. 

(4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
nach Absatz 3 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 
Nummer 1 ausgeschlossen bei 

1. im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien 
begangenen Verstößen gegen gesetzliche Informations- 
und Kennzeichnungspflichten oder 

2. sonstigen Verstößen gegen die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 
vom 23.5.2018, S. 2) und das Bundesdatenschutzgesetz 
durch Unternehmen sowie gewerblich tätige Vereine, 
sofern sie in der Regel weniger als 250 Mitarbeiter be-
schäftigen. 

(5) 1Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder nicht den An-
forderungen des Absatzes 2 entspricht oder soweit entgegen 
Absatz 4 ein Anspruch auf Aufwendungsersatz geltend ge-
macht wird, hat der Abgemahnte gegen den Abmahnenden ei-
nen Anspruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidigung er-
forderlichen Aufwendungen. 2Der Anspruch nach Satz 1 ist be-
schränkt auf die Höhe des Aufwendungsersatzanspruchs, die 
der Abmahnende geltend macht. 3Bei einer unberechtigten Ab-
mahnung ist der Anspruch nach Satz 1 ausgeschlossen, wenn 
die fehlende Berechtigung der Abmahnung für den Abmahnen-
den zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar war. 4Wei-
tergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 

§ 13a Vertragsstrafe 
(1) Bei der Festlegung einer angemessenen Vertragsstrafe nach 
§ 13 Absatz 1 sind folgende Umstände zu berücksichtigen: 

1. Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhandlung, 

2. Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und bei schuld-
hafter Zuwiderhandlung die Schwere des Verschuldens, 

3. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Ab-
gemahnten sowie 

4. wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an erfolgten 
und zukünftigen Verstößen. 

(2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach Absatz 1 ist für 
Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 bei einer 
erstmaligen Abmahnung bei Verstößen nach § 13 Absatz 4 aus-
geschlossen, wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 
100 Mitarbeiter beschäftigt. 

(3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000 Euro nicht über-
schreiten, wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ih-
res Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrau-
chern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur 
unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte 
in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. 

(4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des Abmahnen-
den eine unangemessen hohe Vertragsstrafe, schuldet er ledig-
lich eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe. 

(5) 1Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 
noch nicht beziffert wurde, kann der Abgemahnte bei Uneinig-
keit über die Höhe auch ohne Zustimmung des Abmahnenden 
eine Einigungsstelle nach § 15 anrufen. 2Das Gleiche gilt, wenn 
der Abgemahnte nach Absatz 4 nur eine Vertragsstrafe in ange-
messener Höhe schuldet. 3Ist ein Verfahren vor der Einigungs-
stelle anhängig, so ist eine erst nach Anrufung der Einigungs-
stelle erhobene Klage nicht zulässig 

§ 14 Sachliche und örtliche Zuständigkeit; 
Verordnungsermächtigung 
(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein 
Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, 
sind die Landgerichte ausschließlich zuständig. 

(2) 1Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein 
Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen all-
gemeinen Gerichtsstand hat. 2Für alle bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 
geltend gemacht wird, ist außerdem das Gericht zuständig, in 
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dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen wurde. 3Satz 2 
gilt nicht für 

1. Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhandlungen im 
elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien o-
der 

2. Rechtsstreitigkeiten, die von den nach § 8 Absatz 3 
Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs Berechtigten geltend gemacht werden, 

es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen allgemeinen Ge-
richtsstand. 

(3) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte eines von 
ihnen als Gericht für Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, 
wenn dies der Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen dien-
lich ist. 2Die Landesregierungen können die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. 3Die Länder können außerdem durch Vereinbarung 
die den Gerichten eines Landes obliegenden Klagen nach Ab-
satz 1 insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines 
anderen Landes übertragen. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 richtet sich die Zu-
ständigkeit für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein 
Anspruch nach § 9 Absatz 2 Satz 1 geltend gemacht wird, nach 
den allgemeinen Vorschriften. 

§ 15 Einigungsstellen 
(1) Die Landesregierungen errichten bei Industrie- und Han-
delskammern Einigungsstellen zur Beilegung von bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund dieses 
Gesetzes geltend gemacht wird (Einigungsstellen). 

(2) 1Die Einigungsstellen sind mit einer vorsitzenden Person, 
die die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz hat, und beisitzenden Personen zu besetzen. 2Als bei-
sitzende Personen werden im Falle einer Anrufung durch eine 
nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 zur Geltendmachung eines Unter-
lassungsanspruchs berechtigte qualifizierte Einrichtung Unter-
nehmer und Verbraucher in gleicher Anzahl tätig, sonst mindes-
tens zwei sachverständige Unternehmer. 3Die vorsitzende Per-
son soll auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts erfahren sein. 
4Die beisitzenden Personen werden von der vorsitzenden Per-
son für den jeweiligen Streitfall aus einer alljährlich für das Ka-
lenderjahr aufzustellenden Liste berufen. 5Die Berufung soll im 
Einvernehmen mit den Parteien erfolgen. 6Für die Ausschlie-
ßung und Ablehnung von Mitgliedern der Einigungsstelle sind 
die § 41 bis 43 und § 44 Absatz 2 bis 4 der Zivilprozessordnung 
entsprechend anzuwenden. 7Über das Ablehnungsgesuch ent-
scheidet das für den Sitz der Einigungsstelle zuständige Land-
gericht (Kammer für Handelssachen oder, falls es an einer sol-
chen fehlt, Zivilkammer). 

(3) 1Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes gel-
tend gemacht wird, angerufen werden, wenn der Gegner zu-
stimmt. 2Soweit die geschäftlichen Handlungen Verbraucher 
betreffen, können die Einigungsstellen von jeder Partei zu einer 
Aussprache mit dem Gegner über den Streitfall angerufen wer-
den; einer Zustimmung des Gegners bedarf es nicht. 

(4) Für die Zuständigkeit der Einigungsstellen ist § 14 entspre-
chend anzuwenden. 

(5) 1Die der Einigungsstelle vorsitzende Person kann das per-
sönliche Erscheinen der Parteien anordnen. 2Gegen eine unent-
schuldigt ausbleibende Partei kann die Einigungsstelle ein Ord-
nungsgeld festsetzen. 3Gegen die Anordnung des persönlichen 
Erscheinens und gegen die Festsetzung des Ordnungsgeldes 
findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der Zi-
vilprozessordnung an das für den Sitz der Einigungsstelle zu-
ständige Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, falls es 
an einer solchen fehlt, Zivilkammer) statt. 

(6) 1Die Einigungsstelle hat einen gütlichen Ausgleich anzustre-
ben. 2Sie kann den Parteien einen schriftlichen, mit Gründen 
versehenen Einigungsvorschlag machen. 3Der Einigungsvor-
schlag und seine Begründung dürfen nur mit Zustimmung der 
Parteien veröffentlicht werden. 

(7)1Kommt ein Vergleich zustande, so muss er in einem beson-
deren Schriftstück niedergelegt und unter Angabe des Tages 

seines Zustandekommens von den Mitgliedern der Einigungs-
stelle, welche in der Verhandlung mitgewirkt haben, sowie von 
den Parteien unterschrieben werden. 2Aus einem vor der Eini-
gungsstelle geschlossenen Vergleich findet die Zwangsvollstre-
ckung statt; § 797a der Zivilprozessordnung ist entsprechend 
anzuwenden. 

(8) Die Einigungsstelle kann, wenn sie den geltend gemachten 
Anspruch von vornherein für unbegründet oder sich selbst für 
unzuständig erachtet, die Einleitung von Einigungsverhandlun-
gen ablehnen. 

(9) 1Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die Verjäh-
rung in gleicher Weise wie durch Klageerhebung gehemmt. 
2Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu 
dem das Verfahren beendet ist, von der Einigungsstelle festzu-
stellen. 3Die vorsitzende Person hat dies den Parteien mitzutei-
len. 

(10) 1Ist ein Rechtsstreit der in Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Art 
ohne vorherige Anrufung der Einigungsstelle anhängig ge-
macht worden, so kann das Gericht auf Antrag den Parteien un-
ter Anberaumung eines neuen Termins aufgeben, vor diesem 
Termin die Einigungsstelle zur Herbeiführung eines gütlichen 
Ausgleichs anzurufen. 2In dem Verfahren über den Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung ist diese Anordnung nur 
zulässig, wenn der Gegner zustimmt. 3Absatz 8 ist nicht anzu-
wenden. 4Ist ein Verfahren vor der Einigungsstelle anhängig, so 
ist eine erst nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage 
des Antragsgegners auf Feststellung, dass der geltend gemachte 
Anspruch nicht bestehe, nicht zulässig. 

(11) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zur Durchführung der vorstehenden Bestim-
mungen und zur Regelung des Verfahrens vor den Einigungs-
stellen erforderlichen Vorschriften zu erlassen, insbesondere 
über die Aufsicht über die Einigungsstellen, über ihre Beset-
zung unter angemessener Beteiligung der nicht den Industrie- 
und Handelskammern angehörenden Unternehmern (§ 2 Abs. 2 
bis 6 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der In-
dustrie- und Handelskammern in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 701-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung), und über die Vollstreckung von Ordnungsgeldern, 
sowie Bestimmungen über die Erhebung von Auslagen durch 
die Einigungsstelle zu treffen. 2Bei der Besetzung der Eini-
gungsstellen sind die Vorschläge der für ein Bundesland errich-
teten, mit öffentlichen Mitteln geförderten Verbraucherzentra-
len zur Bestimmung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Verbrau-
cher zu berücksichtigen. 

(12) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen die Einigungsstelle auch mit einem 
Rechtskundigen als Vorsitzendem besetzt werden, der die Be-
fähigung zum Berufsrichter nach dem Recht der Deutschen De-
mokratischen Republik erworben hat. 

§ 15a Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
Stärkung des fairen Wettbewerbs 
(1) § 8 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht anzuwenden auf Verfahren, 
die am 1. September 2021 bereits rechtshängig sind. 

(2) Die §§ 13 und 13a Absatz 2 und 3 sind nicht anzuwenden 
auf Abmahnungen, die vor dem 2. Dezember 2020 bereits zu-
gegangen sind. 

Kapitel 4: Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 16 Strafbare Werbung 
(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen 
Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen o-
der in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen 
bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend wirbt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbraucher 
zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen oder Rechten durch 
das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder vom Ver-
anstalter selbst oder von einem Dritten besondere Vorteile er-
langen, wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäfte 
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veranlassen, die ihrerseits nach der Art dieser Werbung derar-
tige Vorteile für eine entsprechende Werbung weiterer Abneh-
mer erlangen sollen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 17 [aufgehoben] 

§ 18 [aufgehoben] 

§ 19 Bußgeldvorschriften bei einem 
weitverbreiteten Verstoß und einem 
weitverbreiteten Verstoß mit Unions-
Dimension 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 5c Absatz 1 Verbraucherinteressen verletzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. Gegenüber einem Un-
ternehmer, der in den von dem Verstoß betroffenen Mitglied-
staaten der Europäischen Unio in dem der Behördenentschei-
dung vorausgegangenen Geschäftsjahr mehr als eine Million 
zweihundertfünfzigtausend Euro Jahesumsat erzielt hat, kann 
eine höhere Geldbuße verhängt werden; diese darf 4 Prozent des 
Jahresumsatzes nicht übersteigenh. Die Höhe des Jahresumsat-
zes kann geschätzt werden. Liegen keine Anhaltspunkte für eine 
Schätzung des Jahresumsatzes vor, so beträgt das Höchstmaß 
der Geldbuße zwei Millionen Euro. Abweichend von den Sät-
zen 2 bis 4 gilt gegenüber eonem Täter oder einem Beteiligten 
der im Sinne des § 9 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
für einen Unternehmer handelt, und gegenüber einem Beteilig-
ten im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten, der kein Unternehmer ist, der Bußgeldrah-
men des Satzes 1. Das für die Ordnungswidrigkeit angedrohte 
Höchstmaß der Geldbuße im Sinne des § 30 Absatz 2 Satz 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das nach den Sätzen 1 
bis 4 anwendbare Höchstmaß. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann nur im Rahmen einer koordi-
nierten Durchsetzungsmaßnahme nach Artikel 21 der Verord-
nung (EU) 2017/2394 geahndet werden. 

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 

1.  das Bundesamt für Justiz, 

2.  die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei 
einer Zuwiderhandlung, die sich auf die Tätigkeit eines 
Unternehmens im Sinne des § 2 Nummer 2 des EU-Ver-
braucherschutzdurchführungsgesetzes bezieht, und 

3.  die nach Landesrecht zuständige Behörde bei einer Zu-
widerhandlung, die sich auf die Tätigkeit eines Unter-
nehmens im Sinne des § 2 Nummer 4 des EU-Verbrau-
cherschutzdurchführungsgesetzes bezieht. 

§ 20 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 7 Absatz 2 
Nummer 1 oder 2 mit einem Telefonanruf oder unter 
Verwendung einer automatischen Anrufmaschine ge-
genüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige aus-
drückliche Einwilligung wirbt, 

2. entgegen § 8b Absatz 3 in Verbindung mit § 4b Absatz 
1 des Unterlassungsklagengesetzes, auch in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 4d Nummer 2 des 
Unterlassungsklagengesetzes, einen dort genannten Be-
richt nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet oder 

3. einer Rechtsverordnung nach § 8b Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 4d Nummer 1 des Unterlassungsklagengeset-
zes oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro, 
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend 
Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des 

Absatzes 1 Nummer 1 die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, in den übri-
gen Fällen das Bundesamt für Justiz. 

Anhang (zu § 3 Absatz 3) 

Folgende geschäftliche Handlungen sind gegenüber Verbrau-
chern stets unzulässig: 

Irreführende geschäftliche Handlungen 

1. unwahre Angabe über die Unterzeichnung eines Verhal-
tenskodexes 

die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unter-
zeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören; 

2.  unerlaubte Verwendung von Gütezeichen und Ähnli-
chem 

  die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzei-
chen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmi-
gung; 

3.  unwahre Angabe über die Billigung eines Verhaltensko-
dexes 

 die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer 
öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt; 

5. unwahre Angabe über Anerkennungen durch Dritte 

 die unwahre Angabe, 

a) ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene 
geschäftliche Handlung oder eine Ware oder 
Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder 
privaten Stelle bestätigt, gebilligt oder geneh-
migt worden, oder  

b) den Bedingungen für die Bestätigung, Billi-
gung oder Genehmigung werde entsprochen; 

5.  Lockangebote ohne Hinweis auf Unangemessenheit der 
Bevorratungsmenge 

 Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5b 
Abs. 1 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unterneh-
mer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe 
für die Annahme hat, er werde nicht in der Lage sein, 
diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für 
einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge 
zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu 
lassen; ist die Bevorratung kürzer als zwei Tage, obliegt 
es dem Unternehmer, die Angemessenheit nachzuwei-
sen; 

6.  Lockangebote zum Absatz anderer Waren oder Dienst-
leistungen 

 Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5b 
Abs. 1 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unterneh-
mer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware 
oder Dienstleistung abzusetzen,  

a) eine fehlerhafte Ausführung der Ware oder 
Dienstleistung vorführt, 

b) b) sich weigert zu zeigen, was er beworben hat, 
oder 

c) c) sich weigert, Bestellungen dafür anzuneh-
men oder die beworbene Leistung innerhalb 
einer vertretbaren Zeit zu erbringen; 

7.  unwahre Angabe über zeitliche Begrenzung des Ange-
bots 

 die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleis-
tungen seien allgemein oder zu bestimmten Bedingun-
gen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, 
um den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und 
Gelegenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu 
entscheiden; 

8.  Sprachenwechsel für Kundendienstleistungen bei einer 
in einer Fremdsprache geführten Vertragsverhandlung 
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 Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als 
derjenigen, in der die Verhandlungen vor dem Abschluss 
des Geschäfts geführt worden sind, wenn die ursprüng-
lich verwendete Sprache nicht Amtssprache desjenigen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union ist, in dem der 
Unternehmer niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit 
Verbraucher vor dem Abschluss des Geschäfts darüber 
aufgeklärt werden, dass diese Leistungen in einer ande-
ren als der ursprünglich verwendeten Sprache erbracht 
werden; 

9.  unwahre Angabe über die Verkehrsfähigkeit 

 die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung sei 
verkehrsfähig; 

10.  Darstellung gesetzlicher Verpflichtungen als Besonder-
heit eines Angebots 

 die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte stellten 
eine Besonderheit des Angebots dar; 

11.  als Information getarnte Werbung 

 der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller 
Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass 
sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der 
Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig 
ergibt; 

11a. verdeckte Werbung in Suchergebnissen 

 Die Anzeige von Suchergebnissen aufgrund der Online-
Suchanfrage eines Verbrauchers, ohne dass etwaige be-
zahlte Werbung oder spezielle Zahlungen, die dazu die-
nen, ein höheres Ranking der jeweiligen Waren oder 
Dienstleistungen im Rahmen der Suchergebnisse zu er-
reichen, eindeutig offengelegt 

12.  unwahre Angabe über Gefahren für die persönliche Si-
cherheit 

 unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr 
für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers oder sei-
ner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware 
nicht erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht in 
Anspruch nimmt; 

13.  Täuschung über betriebliche Herkunft 

 Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der 
Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Herstellers 
ähnlich ist, wenn in der Absicht geworben wird, über die 
betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder 
Dienstleistung zu täuschen; 

14.  Schneeball- oder Pyramidensystem 

 die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines 
Systems zur Verkaufsförderung, bei dem vom Verbrau-
cher ein finanzieller Beitrag für die Möglichkeit verlangt 
wird, eine Vergütung allein oder zumindest hauptsäch-
lich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das 
System zu erlangen; 

15.  unwahre Angabe über Geschäftsaufgabe 

 die unwahre Angabe, der Unternehmer werde dem-
nächst sein Geschäft aufgeben oder seine Geschäfts-
räume verlegen; 

16.  Angaben über die Erhöhung der Gewinnchancen bei 
Glücksspielen 

 die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleis-
tung ließen sich die Gewinnchancen bei einem Glücks-
spiel erhöhen; 

17.  unwahre Angaben über die Heilung von Krankheiten 

 die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung 
könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Missbil-
dungen heilen; 

18.  unwahre Angabe über Marktbedingungen oder Bezugs-
quell 

 eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder 
Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu zu bewegen, 
eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günstigen Be-
dingungen als den allgemeinen Marktbedingungen ab-
zunehmen oder in Anspruch zu nehmen; 

19.  Nichtgewährung ausgelobter Preise 

 das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschrei-
bens, wenn weder die in Aussicht gestellten Preise noch 
ein angemessenes Äquivalent vergeben werden; 

20.  unwahre Bewerbung als kostenlos 

 das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis”, 
„umsonst”, „kostenfrei” oder dergleichen, wenn hierfür 
gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht für Kos-
ten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das 
Waren- oder Dienstleistungsangebot oder für die Abho-
lung oder Lieferung der Ware oder die Inanspruchnahme 
der Dienstleistung unvermeidbar sind; 

21.  Irreführung über das Vorliegen einer Bestellung 

 die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung 
einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der unzutref-
fende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware o-
der Dienstleistung sei bereits bestellt; 

22. Irreführung über Unternehmereigenschaft 

. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, der Unternehmer sei Verbraucher o-
der nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewer-
bes oder Berufs tätig; 

23. Irreführung über Kundendienst in anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union 

 die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang mit Waren 
oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union als dem des Warenverkaufs o-
der der Dienstleistung ein Kundendienst verfügbar; 

23a. Wiederverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen 

 Der Wiederverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltun-
gen an Verbraucher, wenn der Unternehmer diese Ein-
trittskarten unter Verwendung solcher automatisierter 
Verfahren erworben hat, die dazu dienen, Beschränkun-
gen zu umgehen in Bezug auf die Zahl der von einer Per-
son zu erwerbenden Eintrittskarten oder in Bezug auf an-
dere für den Verkauf der Eintrittskarten geltende Re-
geln; 

23b. Irreführung über die Echtheit von Verbraucherbewer-
tungen 

 Die Behauptung, dass Bewertungen einer Ware oder 
Dienstleistung von solchen Verbrauchern stammen, die 
diese Ware oder Dientleistung tatsächlich erworben oder 
genutzt haben,ohne dass angemessene und verhältnis-
mäßige Maßnahmen zur Überprüfung ergriffen wurden, 
ob die Bewertungen tatsächlich von solchen Verbrau-
chern stammen; 

23c. gefälschte Verbraucherbewertungen 

 Die Übermittlung oder Beauftragung gefälschter Bewer-
tungen oder Empfehlungen von Verbrauchern sowie die 
falsche Darstellung von Bewertungen oder Empfehlun-
gen von Verbrauchern in sozialen Medien zu Zwecken 
der Verkaufsförderung; 

24.  räumliches Festhalten des Verbrauchers 

 das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne be-
stimmte Räumlichkeiten nicht ohne vorherigen Ver-
tragsabschluss verlassen; 

25.  Nichtverlassen der Wohnung des Verbrauchers trotz 
Aufforderung 

 bei persönlichem Aufsuchen in desssen Wohnung die 
Nichtbeachtung seiner Aufforderung, diese zu verlassen 
oder nicht zu ihr zurückzukehren, es sein denn, das Auf-
suchen ist zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertrag-
lichen Verpflichtung gerechtfertigt; 

26.  unzulässiges hartnäckiges Ansprechen über Fernabsatz-
mittel 

 Hartnäckiges und unerwünchtes Ansprechen des Ver-
brauchers mittels Telefonanrufen, unter Verwendung ei-
nes Faxgeräts, elektronischer Post oder sonstiger für den 
Fernabsatz geeignegter Mittel der kommerziellen Kom-
munikation, es sei denn, dieses Verhalten ist zur recht-
mäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflich-
tung gerechtfertogt; 
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27.  Verhinderung der Durchsetzung vertraglicher Rechte im 
Versicherungsverhältnis 

 Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durch-
setzung seiner vertraglichen Rechte aus einem Versiche-
rungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, dass  

a) von ihm bei der Geltendmachung seines An-
spruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt wird, 
die zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erfor-
derlich sind, oder 

b)  Schreiben zur Geltendmachung eines solchen An-
spruchs systematisch nicht beantwortet werden; 

28.  Kaufaufforderung an Kinder 

 die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Auffor-
derung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwer-
ben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu 
nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu 
zu veranlassen; 

29.  Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter Waren oder 
Dienstleistungen 

 die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter, aber 
gelieferter Waren oder erbrachter Dienstleistungen oder 
eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbewah-
rung nicht bestellter Waren 

30.  Angaben über die Gefährdung des Arbeitsplatzes oder 
des Lebensunterhalts 

 die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder 
Lebensunterhalt des Unternehmers gefährdet sei, wenn 
der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht ab-
nehme. 

31. Irreführung über Preis oder Gewinn 

 Die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutref-
fenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen 
Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde 
durch eine bestimmte Handlung einen Preis gewinnen o-
der einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn 

a) es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich 
nicht gibt oder 

b) die Möglichkeit, einen solchen Preis oder Vorteil 
zu erlangen, von der Zahlung eines Geldbeittrags 
oder der Übernahme von Kosten abhängig ge-
macht wird. 

32. Aufforderung zur Zahlung bei unerbetenen Besuchen in 
der Wohnung eines Verbrauchers am Tag des Vertrags-
schlusses 

 Bei einem im Rahmen eines unerbetenen Besuchs in der 
Wohnung eines Verbrauchers geschlossenen BVertrag 
die an den Verbraucher gerichtete Aufforderung zur Be-
zahlung der Ware oder Dienstleistung vor Ablauf des 
Tages des Vertragsschlusses; dies gilt nicht, wenn der 
Verbraucher einen Betrag unter 50 Euro schuldet. 
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VerlG – Gesetz über das Verlagsrecht 
vom 19. Juni 1901 (RGBl. 1901, S. 217; BGBl III 441-1), zul. geändert durch Gesetz vom 22. März 2002 

(BGBl. 2002, S. 1155). 

§ 1  
 1Durch den Verlagsvertrag über ein Werk der Literatur oder der 
Tonkunst wird der Verfasser verpflichtet, dem Verleger das 
Werk zur Vervielfältigung und Verbreitung für eigene Rech-
nung zu überlassen.  2Der Verleger ist verpflichtet, das Werk zu 
vervielfältigen und zu verbreiten. 

§ 2 
(1) Der Verfasser hat sich während der Dauer des Vertragsver-
hältnisses jeder Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes 
zu enthalten, die einem Dritten während der Dauer des Urhe-
berrechts untersagt ist. 

(2) Dem Verfasser verbleibt jedoch die Befugnis zur Verviel-
fältigung und Verbreitung: 

1.  Für die Übersetzung in eine andere Sprache oder in eine 
andere Mundart; 

2.  für die Wiedergabe einer Erzählung in dramatischer 
Form oder eines Bühnenwerkes in der Form einer Erzäh-
lung; 

3.  für die Bearbeitung eines Werkes der Tonkunst, soweit 
sie nicht bloß ein Auszug oder eine Übertragung in eine 
andere Tonart oder Stimmlage ist; 

4.  für die Benutzung des Werkes zum Zwecke der mecha-
nischen Wiedergabe für das Gehör; 

5.  für die Benutzung eines Schriftwerkes oder einer Abbil-
dung zu einer bildlichen Darstellung, welche das Origi-
nalwerk seinem Inhalt nach im Wege der Kinematogra-
phie oder eines ihr ähnlichen Verfahrens wiedergibt. 

(3) Auch ist der Verfasser zur Vervielfältigung und Verbreitung 
in einer Gesamtausgabe befugt, wenn seit dem Ablaufe des Ka-
lenderjahrs, in welchem das Werk erschienen ist, zwanzig Jahre 
verstrichen sind. 

§ 3 [aufgehoben] 

§ 4  
 1Der Verleger ist nicht berechtigt, ein Einzelwerk für eine Ge-
samtausgabe oder ein Sammelwerk sowie Teile einer Gesamt-
ausgabe oder eines Sammelwerkes für eine Sonderausgabe zu 
verwerten.  2Soweit jedoch eine solche Verwertung auch wäh-
rend der Dauer des Urheberrechts einem jeden freisteht, bleibt 
sie dem Verleger gleichfalls gestattet. 

§ 5  
(1)  1Der Verleger ist nur zu einer Auflage berechtigt.  2Ist ihm 
das Recht zur Veranstaltung mehrerer Auflagen eingeräumt, so 
gelten im Zweifel für jede neue Auflage die gleichen Abreden 
wie für die vorhergehende. 

(2)  1Ist die Zahl der Abzüge nicht bestimmt, so ist der Verleger 
berechtigt, tausend Abzüge herzustellen.  2Hat der Verleger 
durch eine vor dem Beginne der Vervielfältigung dem Verfas-
ser gegenüber abgegebene Erklärung die Zahl der Abzüge nied-
riger bestimmt, so ist er nur berechtigt, die Auflage in der ange-
gebenen Höhe herzustellen. 

§ 6 
(1)  1Die üblichen Zuschußexemplare werden in die Zahl der 
zulässigen Abzüge nicht eingerechnet.  2Das Gleiche gilt von 
Freiexemplaren, soweit ihre Zahl den zwanzigsten Teil der zu-
lässigen Abzüge nicht übersteigt. 

(2) Zuschußexemplare, die nicht zum Ersatz oder zur Ergän-
zung beschädigter Abzüge verwendet worden sind, dürfen von 
dem Verleger nicht verbreitet werden. 

§ 7 
Gehen Abzüge unter, die der Verleger auf Lager hat, so darf er 
sie durch andere ersetzen; er hat vorher dem Verfasser Anzeige 
zu machen. 

§ 8 
In dem Umfang, in welchem der Verfasser nach den §§ 2 bis 7 
verpflichtet ist, sich der Vervielfältigung und Verbreitung zu 
enthalten und sie dem Verleger zu gestatten, hat er, soweit nicht 
aus dem Vertrage sich ein anderes ergibt, dem Verleger das aus-
schließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (Ver-
lagsrecht) zu verschaffen. 

§ 9 
(1) Das Verlagsrecht entsteht mit der Ablieferung des Werkes 
an den Verleger und erlischt mit der Beendigung des Vertrags-
verhältnisses. 

(2) Soweit der Schutz des Verlagsrechts es erfordert, kann der 
Verleger gegen den Verfasser sowie gegen Dritte die Befug-
nisse ausüben, die zum Schutze des Urheberrechts durch das 
Gesetz vorgesehen sind. 

§ 10 
Der Verfasser ist verpflichtet, dem Verleger das Werk in einem 
für die Vervielfältigung geeigneten Zustand abzuliefern. 

§ 11 
(1) Ist der Verlagsvertrag über ein bereits vollendetes Werk ge-
schlossen, so ist das Werk sofort abzuliefern. 

(2)  1Soll das Werk erst nach dem Abschlusse des Verlagsver-
trags hergestellt werden, so richtet sich die Frist der Ablieferung 
nach dem Zwecke, welchem das Werk dienen soll.  2Soweit sich 
hieraus nichts ergibt, richtet sich die Frist nach dem Zeitraum, 
innerhalb dessen der Verfasser das Werk bei einer seinen Ver-
hältnissen entsprechenden Arbeitsleistung herstellen kann; eine 
anderweitige Tätigkeit des Verfassers bleibt bei der Bemessung 
der Frist nur dann außer Betracht, wenn der Verleger die Tätig-
keit bei dem Abschlusse des Vertrags weder kannte noch ken-
nen mußte. 

§ 12 
(1)  1Bis zur Beendigung der Vervielfältigung darf der Verfasser 
Änderungen an dem Werke vornehmen.  2Vor der Veranstaltung 
einer neuen Auflage hat der Verleger dem Verfasser zur Vor-
nahme von Änderungen Gelegenheit zu geben.  3Änderungen 
sind nur insoweit zulässig, als nicht durch sie ein berechtigtes 
Interesse des Verlegers verletzt wird. 

(2) Der Verfasser darf die Änderungen durch einen Dritten vor-
nehmen lassen. 

(3) Nimmt der Verfasser nach dem Beginne der Vervielfälti-
gung Änderungen vor, welche das übliche Maß übersteigen, so 
ist er verpflichtet, die hieraus entstehenden Kosten zu ersetzen; 
die Ersatzpflicht liegt ihm nicht ob, wenn Umstände, die inzwi-
schen eingetreten sind, die Änderung rechtfertigen. 

§ 13 [aufgehoben] 

§ 14 
 1Der Verleger ist verpflichtet, das Werk in der zweckentspre-
chenden und üblichen Weise zu vervielfältigen und zu verbrei-
ten.  2Die Form und Ausstattung der Abzüge wird unter Be-
obachtung der im Verlagshandel herrschenden Übung sowie 
mit Rücksicht auf Zweck und Inhalt des Werkes von dem Ver-
leger bestimmt. 

§ 15 
 1Der Verleger hat mit der Vervielfältigung zu beginnen, sobald 
ihm das vollständige Werk zugegangen ist.  2Erscheint das Werk 
in Abteilungen, so ist mit der Vervielfältigung zu beginnen, so-
bald der Verfasser eine Abteilung abgeliefert hat, die nach ord-
nungsmäßiger Folge zur Herausgabe bestimmt ist. 
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§ 16 
 1Der Verleger ist verpflichtet, diejenige Zahl von Abzügen her-
zustellen, welche er nach dem Vertrag oder gemäß dem § 5 her-
zustellen berechtigt ist.  2Er hat rechtzeitig dafür zu sorgen, daß 
der Bestand nicht vergriffen wird. 

§ 17 
 1Ein Verleger, der das Recht hat, eine neue Auflage zu veran-
stalten, ist nicht verpflichtet, von diesem Rechte Gebrauch zu 
machen.  2Zur Ausübung des Rechtes kann ihm der Verfasser 
eine angemessene Frist bestimmen.  3Nach dem Ablaufe der 
Frist ist der Verfasser berechtigt, von dem Vertrage zurückzu-
treten, wenn nicht die Veranstaltung rechtzeitig erfolgt ist.  4Der 
Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Veranstaltung 
von dem Verleger verweigert wird. 

§ 18 
(1) Fällt der Zweck, welchem das Werk dienen sollte, nach dem 
Abschlusse des Vertrags weg, so kann der Verleger das Ver-
tragsverhältnis kündigen; der Anspruch des Verfassers auf die 
Vergütung bleibt unberührt. 

(2) Das gleiche gilt, wenn Gegenstand des Verlagsvertrags ein 
Beitrag zu einem Sammelwerk ist und die Vervielfältigung des 
Sammelwerkes unterbleibt. 

§ 19 
Werden von einem Sammelwerke neue Abzüge hergestellt, so 
ist der Verleger im Einverständnisse mit dem Herausgeber be-
rechtigt, einzelne Beiträge wegzulassen. 

§ 20 
(1)  1Der Verleger hat für die Korrektur zu sorgen.  2Einen Ab-
zug hat er rechtzeitig dem Verfasser zur Durchsicht vorzulegen. 

(2) Der Abzug gilt als genehmigt, wenn der Verfasser ihn nicht 
binnen einer angemessenen Frist dem Verleger gegenüber be-
anstandet. 

§ 21 
 1Die Bestimmung des Ladenpreises, zu welchem das Werk ver-
breitet wird, steht für jede Auflage dem Verleger zu.  2Er darf 
den Ladenpreis ermäßigen, soweit nicht berechtigte Interessen 
des Verfassers verletzt werden.  3Zur Erhöhung dieses Preises 
bedarf es stets der Zustimmung des Verfassers. 

§ 22 
(1)  1Der Verleger ist verpflichtet, dem Verfasser die vereinbarte 
Vergütung zu zahlen.  2Eine Vergütung gilt als stillschweigend 
vereinbart, wenn die Überlassung des Werkes den Umständen 
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist eine ange-
messene Vergütung in Geld als vereinbart anzusehen. 

§ 23 
 1Die Vergütung ist bei der Ablieferung des Werkes zu entrich-
ten.  2Ist die Höhe der Vergütung unbestimmt oder hängt sie von 
dem Umfange der Vervielfältigung, insbesondere von der Zahl 
der Druckbogen, ab, so wird die Vergütung fällig, sobald das 
Werk vervielfältigt ist. 

§ 24 
Bestimmt sich die Vergütung nach dem Absatze, so hat der Ver-
leger jährlich dem Verfasser für das vorangegangene Ge-
schäftsjahr Rechnung zu legen und ihm, soweit es für die Prü-
fung erforderlich ist, die Einsicht seiner Geschäftsbücher zu ge-
statten. 

§ 25 
(1)  1Der Verleger eines Werkes der Literatur ist verpflichtet, 
dem Verfasser auf je hundert Abzüge ein Freiexemplar, jedoch 
im ganzen nicht weniger als fünf und nicht mehr als fünfzehn 
zu liefern.  2Auch hat er dem Verfasser auf dessen Verlangen 
ein Exemplar in Aushängebogen zu überlassen. 

(2) Der Verleger eines Werkes der Tonkunst ist verpflichtet, 
dem Verfasser die übliche Zahl von Freiexemplaren zu liefern. 

(3) Von Beiträgen, die in Sammelwerken erscheinen, dürfen 
Sonderabzüge als Freiexemplare geliefert werden. 

§ 26 
Der Verleger hat die zu seiner Verfügung stehenden Abzüge des 
Werkes zu dem niedrigsten Preise, für welchen er das Werk im 
Betriebe seines Verlagsgeschäfts abgibt, dem Verfasser, soweit 
dieser es verlangt, zu überlassen. 

§ 27 
Der Verleger ist verpflichtet, das Werk, nachdem es vervielfäl-
tigt worden ist, zurückzugeben, sofern der Verfasser sich vor 
dem Beginne der Vervielfältigung die Rückgabe vorbehalten 
hat. 

§ 28 [weggefallen] 

§ 29 
(1) Ist der Verlagsvertrag auf eine bestimmte Zahl von Aufla-
gen oder von Abzügen beschränkt, so endigt das Vertragsver-
hältnis, wenn die Auflagen oder Abzüge vergriffen sind. 

(2) Der Verleger ist verpflichtet, dem Verfasser auf Verlangen 
Auskunft darüber zu erteilen, ob die einzelne Auflage oder die 
bestimmte Zahl von Abzügen vergriffen ist. 

(3) Wird der Verlagsvertrag für eine bestimmte Zeit geschlos-
sen, so ist nach dem Ablaufe der Zeit der Verleger nicht mehr 
zur Verbreitung der noch vorhandenen Abzüge berechtigt. 

§ 30 
(1)  1Wird das Werk ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig abge-
liefert, so kann der Verleger, statt den Anspruch auf Erfüllung 
geltend zu machen, dem Verfasser eine angemessene Frist zur 
Ablieferung mit der Erklärung bestimmen, daß er die Annahme 
der Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne.  2Zeigt sich 
schon vor dem Zeitpunkt, in welchem das Werk nach dem Ver-
trag abzuliefern ist, daß das Werk nicht rechtzeitig abgeliefert 
werden wird, so kann der Verleger die Frist sofort bestimmen; 
die Frist muß so bemessen werden, daß sie nicht vor dem be-
zeichneten Zeitpunkt abläuft.  3Nach dem Ablaufe der Frist ist 
der Verleger berechtigt, von dem Vertrage zurückzutreten, 
wenn nicht das Werk rechtzeitig abgeliefert worden ist; der An-
spruch auf Ablieferung des Werkes ist ausgeschlossen. 

(2) Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die recht-
zeitige Herstellung des Werkes unmöglich ist oder von dem 
Verfasser verweigert wird oder wenn der sofortige Rücktritt 
von dem Vertrage durch ein besonderes Interesse des Verlegers 
gerechtfertigt wird. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die nicht rechtzeitige 
Ablieferung des Werkes für den Verleger nur einen unerhebli-
chen Nachteil mit sich bringt. 

(4) Durch diese Vorschriften werden die im Falle des Verzugs 
des Verfassers dem Verleger zustehenden Rechte nicht berührt. 

§ 31 
(1) Die Vorschriften des § 30 finden entsprechende Anwen-
dung, wenn das Werk nicht von vertragsmäßiger Beschaffen-
heit ist. 

(2) Beruht der Mangel auf einem Umstande, den der Verfasser 
zu vertreten hat, so kann der Verleger statt des in § 30 vorgese-
henen Rücktrittsrechts den Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung geltend machen. 

§ 32 
Wird das Werk nicht vertragsmäßig vervielfältigt oder verbrei-
tet, so finden zugunsten des Verfassers die Vorschriften des § 
30 entsprechende Anwendung. 

§ 33 
(1)  1Geht das Werk nach der Ablieferung an den Verleger durch 
Zufall unter, so behält der Verfasser den Anspruch auf die Ver-
gütung.  2Im übrigen werden beide Teile von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 

(2)  1Auf Verlangen des Verlegers hat jedoch der Verfasser ge-
gen eine angemessene Vergütung ein anderes im wesentlichen 
übereinstimmendes Werk zu liefern, sofern dies auf Grund vor-
handener Vorarbeiten oder sonstiger Unterlagen mit geringer 
Mühe geschehen kann; erbietet sich der Verfasser, ein solches 
Werk innerhalb einer angemessenen Frist kostenfrei zu liefern, 



§§ 34-47 VerlG 

Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16, 19. Auflage 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

VerlG 

563 
 

so ist der Verleger verpflichtet, das Werk anstelle des unterge-
gangenen zu vervielfältigen und zu verbreiten.  2Jeder Teil kann 
diese Rechte auch geltend machen, wenn das Werk nach der 
Ablieferung infolge eines Umstandes untergegangen ist, den 
der andere Teil zu vertreten hat. 

(3) Der Ablieferung steht es gleich, wenn der Verleger in Ver-
zug der Annahme kommt. 

§ 34 
(1) Stirbt der Verfasser vor der Vollendung des Werkes, so ist, 
wenn ein Teil des Werkes dem Verleger bereits abgeliefert wor-
den war, der Verleger berechtigt, in Ansehung des gelieferten 
Teiles den Vertrag durch eine dem Erben des Verfassers gegen-
über abzugebende Erklärung aufrechtzuerhalten. 

(2)  1Der Erbe kann dem Verleger zur Ausübung des in Absatz 
1 bezeichneten Rechtes eine angemessene Frist bestimmen.  
2Das Recht erlischt, wenn sich der Verleger nicht vor dem Ab-
laufe der Frist für die Aufrechterhaltung des Vertrags erklärt. 

(3) Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn 
die Vollendung des Werkes infolge eines sonstigen nicht von 
dem Verfasser zu vertretenden Umstandes unmöglich wird. 

§ 35 
(1)  1Bis zum Beginne der Vervielfältigung ist der Verfasser be-
rechtigt, von dem Verlagsvertrage zurückzutreten, wenn sich 
Umstände ergeben, die bei dem Abschlusse des Vertrags nicht 
vorauszusehen waren und den Verfasser bei Kenntnis der Sach-
lage und verständiger Würdigung des Falles von der Heraus-
gabe des Werkes zurückgehalten haben würden.  2Ist der Verle-
ger befugt, eine neue Auflage zu veranstalten, so findet für die 
Auflage diese Vorschrift entsprechende Anwendung. 

(2)  1Erklärt der Verfasser auf Grund der Vorschrift des Absat-
zes 1 den Rücktritt, so ist er dem Verleger zum Ersatze der von 
diesem gemachten Aufwendungen verpflichtet.  2Gibt er inner-
halb eines Jahres seit dem Rücktritte das Werk anderweit her-
aus, so ist er zum Schadensersatze wegen Nichterfüllung ver-
pflichtet; diese Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verfasser 
dem Verleger den Antrag, den Vertrag nachträglich zur Ausfüh-
rung zu bringen, gemacht und der Verleger den Antrag nicht 
angenommen hat. 

§ 36 
(1) Wird über das Vermögen des Verlegers das Insolvenzver-
fahren eröffnet, so finden die Vorschriften des § 103 der Insol-
venzordnung auch dann Anwendung, wenn das Werk bereits 
vor der Eröffnung des Verfahrens abgeliefert worden war. 

(2)  1Besteht der Insolvenzverwalter auf der Erfüllung des Ver-
trags, so tritt, wenn er die Rechte des Verlegers auf einen ande-
ren überträgt, dieser anstelle der Insolvenzmasse in die sich aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Verpflichtungen ein.  2Die 
Insolvenzmasse haftet jedoch, wenn der Erwerber die Ver-
pflichtungen nicht erfüllt, für den von dem Erwerber zu erset-
zenden Schaden wie ein Bürge, der auf die Einrede der Voraus-
klage verzichtet hat.  3Wird das Insolvenzverfahren aufgehoben, 
so sind die aus dieser Haftung sich ergebenden Ansprüche des 
Verfassers gegen die Masse sicherzustellen. 

(3) War zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens mit der Verviel-
fältigung noch nicht begonnen, so kann der Verfasser von dem 
Vertrage zurücktreten. 

§ 37 
Auf das in den §§ 17, 30, 35, 36 bestimmte Rücktrittsrecht fin-
den die für das Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 
346 bis 351 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende An-
wendung. 

§ 38 
(1)  1Wird der Rücktritt von dem Verlagsvertrag erklärt, nach-
dem das Werk ganz oder zum Teil abgeliefert worden ist, so 
hängt es von den Umständen ab, ob der Vertrag teilweise auf-
rechterhalten bleibt.  2Es begründet keinen Unterschied, ob der 
Rücktritt auf Grund des Gesetzes oder eines Vorbehalts im Ver-
trag erfolgt. 

(2) Im Zweifel bleibt der Vertrag insoweit aufrechterhalten, als 
er sich auf die nicht mehr zur Verfügung des Verlegers stehen-
den Abzüge, auf frühere Abteilungen des Werkes oder auf äl-
tere Auflagen erstreckt. 

(3) Soweit der Vertrag aufrechterhalten bleibt, kann der Verfas-
ser einen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen. 

(4) Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn der Ver-
trag in anderer Weise rückgängig wird. 

§ 39 
(1) Soll Gegenstand des Vertrags ein Werk sein, an dem ein Ur-
heberrecht nicht besteht, so ist der Verfasser zur Verschaffung 
des Verlagsrechts nicht verpflichtet. 

(2) Verschweigt der Verfasser arglistig, daß das Werk bereits 
anderweit in Verlag gegeben oder veröffentlicht worden ist, so 
finden die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes, welche für 
die dem Verkäufer wegen eines Mangels im Rechte obliegende 
Gewährleistungspflicht gelten, entsprechende Anwendung. 

(3)  1Der Verfasser hat sich der Vervielfältigung und Verbrei-
tung des Werkes gemäß den Vorschriften des § 2 in gleicher 
Weise zu enthalten, wie wenn an dem Werke ein Urheberrecht 
bestände.  2Diese Beschränkung fällt weg, wenn seit der Veröf-
fentlichung des Werkes durch den Verleger sechs Monate ab-
gelaufen sind. 

§ 40 
 1Im Falle des § 39 verbleibt dem Verleger die Befugnis, das von 
ihm veröffentlichte Werk gleich jedem Dritten von neuem un-
verändert oder mit Änderungen zu vervielfältigen.  2Diese Vor-
schrift findet keine Anwendung, wenn nach dem Vertrage die 
Herstellung neuer Auflagen oder weiterer Abzüge von der Zah-
lung einer besonderen Vergütung abhängig ist. 

§ 41 
Werden für eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein sonstiges pe-
riodisches Sammelwerk Beiträge zur Veröffentlichung ange-
nommen, so finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwen-
dung, soweit sich nicht aus den §§ 42 bis 46 ein anderes ergibt. 

§ 42 [aufgehoben] 

§ 43 
 1Der Verleger ist in der Zahl der von dem Sammelwerke her-
zustellenden Abzüge, die den Beitrag enthalten, nicht be-
schränkt.  2Die Vorschrift des § 20 Abs. 1 Satz 2 findet keine 
Anwendung. 

§ 44 
Soll der Beitrag ohne den Namen des Verfassers erscheinen, so 
ist der Verleger befugt, an der Fassung solche Änderungen vor-
zunehmen, welche bei Sammelwerken derselben Art üblich 
sind. 

§ 45 
(1)  1Wird der Beitrag nicht innerhalb eines Jahres nach der Ab-
lieferung an den Verleger veröffentlicht, so kann der Verfasser 
das Vertragsverhältnis kündigen.  2Der Anspruch auf die Ver-
gütung bleibt unberührt. 

(2) Ein Anspruch auf Vervielfältigung und Verbreitung des Bei-
trags oder auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung steht dem 
Verfasser nur zu, wenn ihm der Zeitpunkt, in welchem der Bei-
trag erscheinen soll, von dem Verleger bezeichnet worden ist. 

§ 46 
(1) Erscheint der Beitrag in einer Zeitung, so kann der Verfasser 
Freiexemplare nicht verlangen. 

(2) Der Verleger ist nicht verpflichtet, dem Verfasser Abzüge 
zum Buchhändlerpreise zu überlassen. 

§ 47 
(1) Übernimmt jemand die Herstellung eines Werkes nach ei-
nem Plane, in welchem ihm der Besteller den Inhalt des Werkes 
sowie die Art und Weise der Behandlung genau vorschreibt, so 
ist der Besteller im Zweifel zur Vervielfältigung und Verbrei-
tung nicht verpflichtet. 
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(2) Das gleiche gilt, wenn sich die Tätigkeit auf die Mitarbeit 
an enzyklopädischen Unternehmungen oder auf Hilfs- oder Ne-
benarbeiten für das Werk eines anderen oder für ein Sammel-
werk beschränkt. 

§ 48 
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch dann Anwen-
dung, wenn derjenige, welcher mit dem Verleger den Vertrag 
abschließt, nicht der Verfasser ist. 

§ 49 [gegenstandslos] 

§ 50 [Inkrafttreten] 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1902 in Kraft.  
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VIG – Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen 
Verbraucherinformation 
In der Fassung vom 1. September 2012, zul. geändert durch Artikel 8 des Gesetzes zur Anpassung des Pro-

duktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen vom 

27.07.2021 (BGBI. I S. 3146 (Nr. 49)). 

§ 1 Anwendungsbereich 
Durch dieses Gesetz erhalten Verbraucherinnen und Verbrau-
cher freien Zugang zu den bei informationspflichtigen Stellen 
vorliegenden Informationen über 

1. Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches (Erzeugnisse) sowie 

2. Verbraucherprodukte, die dem § 2 Nummer 25 des Produkt-
sicherheitsgesetzes unterfallen (Verbraucherprodukte), 

damit der Markt transparenter gestaltet und hierdurch der 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheits-
schädlichen oder sonst unsicheren Erzeugnissen und Verbrau-
cherprodukten sowie vor Täuschung beim Verkehr mit Erzeug-
nissen und Verbraucherprodukten verbessert wird. 

§ 2 Anspruch auf Zugang zu Informationen 
(1) 1Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf 
freien Zugang zu allen Daten über 

1.  von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen 
Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von 
Anforderungen 

a)  des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und 
des Produktsicherheitsgesetzes, 

b)  der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsver-
ordnungen, 

c)  unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union im An-
wendungsbereich der genannten Gesetze 

sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammen-
hang mit den in den Buchstaben a bis c genannten Abweichun-
gen getroffen worden sind, 

2.  von einem Erzeugnis oder einem Verbraucherprodukt 
ausgehende Gefahren oder Risiken für Gesundheit und 
Sicherheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern, 

3.  die Zusammensetzung von Erzeugnissen und Verbrau-
cherprodukten, ihre Beschaffenheit, die physikalischen, 
chemischen und biologischen Eigenschaften einschließ-
lich ihres Zusammenwirkens und ihrer Einwirkung auf 
den Körper, auch unter Berücksichtigung der bestim-
mungsgemäßen Verwendung oder vorhersehbaren Fehl-
anwendung, 

4.  die Kennzeichnung, die Herkunft, die Verwendung, das 
Herstellen und das Behandeln von Erzeugnissen und 
Verbraucherprodukten, 

5.  zugelassene Abweichungen von den in Nummer 1 ge-
nannten Rechtsvorschriften über die in den Nummern 3 
und 4 genannten Merkmale oder Tätigkeiten, 

6.  die Ausgangsstoffe und die bei der Gewinnung der Aus-
gangsstoffe angewendeten Verfahren, 

7.  Überwachungsmaßnahmen oder andere behördliche Tä-
tigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz von Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern, einschließlich der Auswer-
tung dieser Tätigkeiten und Maßnahmen, sowie Statisti-
ken über Verstöße gegen in § 39 Absatz 1 Satz 1 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und § 8 des 
Marktüberwachungsgesetzes genannte Rechtsvorschrif-
ten, soweit sich die Verstöße auf Erzeugnisse oder Ver-
braucherprodukte beziehen, 

(Informationen), die bei einer Stelle im Sinne des Absatzes 2 
unabhängig von der Art ihrer Speicherung vorhanden sind.  
2Der Anspruch nach Satz 1 besteht insoweit, als kein Aus-
schluss- oder Beschränkungsgrund nach § 3 vorliegt. 

(2)  1Stelle im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist 

1.  jede Behörde im Sinne des § 1 Absatz 4 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes, die auf Grund 

a)  anderer bundesrechtlicher oder 

b)  landesrechtlicher 

 Vorschriften öffentlich-rechtliche Aufgaben oder Tätig-
keiten wahrnimmt, die der Erfüllung der in § 1 des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches genannten 
Zwecke oder bei Verbraucherprodukten der Gewährleis-
tung von Sicherheit und Gesundheit nach den Vorschrif-
ten des Produktsicherheitsgesetzes sowie der auf Grund 
des Produktsicherheitsgesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen dienen, 

2.  jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts, 
die auf Grund 

a) anderer bundesrechtlicher oder 

b) landesrechtlicher 

 Vorschriften öffentlich-rechtliche Aufgaben oder Tätig-
keiten wahrnimmt, die der Erfüllung der in § 1 des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches genannten 
Zwecke oder bei Verbraucherprodukten der Gewährleis-
tung von Sicherheit und Gesundheit nach den Vorschrif-
ten des Produktsicherheitsgesetzes sowie der auf Grund 
des Produktsicherheitsgesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen dienen und der Aufsicht einer Behörde unter-
stellt ist. 

2Satz 1 gilt im Fall einer Gemeinde oder eines Gemeindever-
bandes nur, wenn der Gemeinde oder dem Gemeindeverband 
die Aufgaben nach diesem Gesetz durch Landesrecht übertra-
gen worden sind. 

(3) Zu den Stellen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 gehören nicht 
die obersten Bundes- und Landesbehörden, soweit sie im Rah-
men der Gesetzgebung oder beim Erlass von Rechtsverordnun-
gen tätig werden, unabhängige Organe der Finanzkontrolle so-
wie Gerichte, Justizvollzugsbehörden, Strafverfolgungs- und 
Disziplinarbehörden und diesen vorgesetzte Dienststellen. 

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht, soweit in an-
deren Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende 
Vorschriften vorgesehen sind. 

§ 3 Ausschluss- und Beschränkungsgründe 
1Der Anspruch nach § 2 besteht wegen 

1.  entgegenstehender öffentlicher Belange nicht, 

a)  soweit das Bekanntwerden der Informationen 

aa) nachteilige Auswirkungen haben kann auf inter-
nationale Beziehungen oder militärische und 
sonstige sicherheitsempfindliche Belange der 
Bundeswehr oder 

bb) die Vertraulichkeit der Beratung von Behörden 
berührt oder eine erhebliche Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit verursachen kann; 

b)  während der Dauer eines Verwaltungsverfahrens, ei-
nes Gerichtsverfahrens, eines strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahrens, eines Disziplinarverfahrens, 
eines Gnadenverfahrens oder eines ordnungswidrig-
keitsrechtlichen Verfahrens hinsichtlich der Infor-
mationen, die Gegenstand des Verfahrens sind, es 
sei denn, es handelt sich um Informationen nach § 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 oder das öffentli-
che Interesse an der Bekanntgabe überwiegt; 

c)  soweit das Bekanntwerden der Information geeignet 
ist, fiskalische Interessen der um Auskunft ersuchten 
Stelle im Wirtschaftsverkehr zu beeinträchtigen, o-
der Dienstgeheimnisse verletzt werden könnten; 
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d)  soweit Informationen betroffen sind, die im Rahmen 
einer Dienstleistung entstanden sind, die die Stelle 
auf Grund einer privatrechtlichen Vereinbarung au-
ßerhalb des ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben-
bereichs des Verbraucherschutzes erbracht hat; 

e)  in der Regel bei Informationen nach § 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, die vor mehr als fünf Jahren seit 
der Antragstellung entstanden sind; 

2.  entgegenstehender privater Belange nicht, soweit 

a)  Zugang zu personenbezogenen Daten beantragt 
wird, 

b)  der Schutz des geistigen Eigentums, insbesondere 
Urheberrechte, dem Informationsanspruch entge-
gensteht, 

c)  durch die begehrten Informationen Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, insbesondere Rezepturen, 
Konstruktions- oder Produktionsunterlagen, Infor-
mationen über Fertigungsverfahren, Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben sowie sonstiges geheim-
nisgeschütztes technisches oder kaufmännisches 
Wissen, offenbart würden oder 

d)  Zugang zu Informationen beantragt wird, die einer 
Stelle auf Grund einer durch Rechtsvorschrift ange-
ordneten Pflicht zur Meldung oder Unterrichtung 
mitgeteilt worden sind; dies gilt auch, wenn das mel-
dende oder unterrichtende Unternehmen irrig ange-
nommen hat, zur Meldung oder Unterrichtung ver-
pflichtet zu sein. 

2Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c gilt nicht, wenn die Be-
troffenen dem Informationszugang zugestimmt haben oder das 
öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.  3Im Fall 
des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b zweiter Halbsatz dürfen 
Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 während 
eines laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens oder ei-
nes Verfahrens vor einem Strafgericht nur 

1.  soweit und solange hierdurch der mit dem Verfahren 
verfolgte Untersuchungszweck nicht gefährdet wird und 

2.  im Benehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft o-
der dem zuständigen Gericht 

herausgegeben werden.  4Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 Buch-
stabe a gilt § 5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 und 4 des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes entsprechend.  5Der Zugang zu folgen-
den Informationen kann nicht unter Berufung auf das Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis abgelehnt werden: 

1.  Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 
2, 

2.  Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 
4, soweit im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass von dem jeweiligen Erzeugnis oder 
Verbraucherprodukt eine Gefährdung oder ein Risiko 
für Sicherheit und Gesundheit ausgeht und auf Grund 
unzureichender wissenschaftlicher Erkenntnis oder aus 
sonstigen Gründen die Ungewissheit nicht innerhalb der 
gebotenen Zeit behoben werden kann, und 

3.  Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 
6, soweit sie im Rahmen der amtlichen Überwa-
chungstätigkeit nach den in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 genannten Vorschriften gewonnen wurden und die 
Einhaltung der Grenzwerte, Höchstgehalte oder Höchst-
mengen betreffen, die in den in § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 genannten Vorschriften enthalten sind. 

6Gleiches gilt für den Namen des Händlers, der das Erzeugnis 
oder Verbraucherprodukt an Verbraucher abgibt, sowie für die 
Handelsbezeichnung, eine aussagekräftige Beschreibung und 
bildliche Darstellung des Erzeugnisses oder Verbraucherpro-
duktes und in den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
zusätzlich für den Namen und die Anschrift des Herstellers, Be-
vollmächtigten, Einführers, Händlers sowie jedes Gliedes der 
Liefer- und Vertriebskette; Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist 
nicht anzuwenden. 

§ 4 Antrag 
(1)  1Die Information wird auf Antrag erteilt.  2Der Antrag muss 
hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, 

auf welche Informationen er gerichtet ist.  3Ferner soll der An-
trag den Namen und die Anschrift des Antragstellers enthalten. 
Zuständig ist 

1.  soweit Zugang zu Informationen bei einer Stelle des 
Bundes beantragt wird, diese Stelle, 

2.  im Übrigen die nach Landesrecht zuständige Stelle. 

 Abweichend von Satz 4 Nummer 1 ist im Fall einer na-
türlichen oder juristischen Person des Privatrechts für 
die Bescheidung des Antrags die Aufsicht führende Be-
hörde zuständig. 

(2)  1Informationspflichtig ist jeweils die nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 4 auch in Verbindung mit Satz 5 zuständige Stelle.  
2Diese ist nicht dazu verpflichtet, Informationen, die bei ihr 
nicht vorhanden sind oder auf Grund von Rechtsvorschriften 
nicht verfügbar gehalten werden müssen, zu beschaffen. 

(3) Der Antrag soll abgelehnt werden, 

1.  soweit er sich auf Entwürfe zu Entscheidungen sowie 
Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbe-
reitung bezieht, es sei denn, es handelt sich um die Er-
gebnisse einer Beweiserhebung, ein Gutachten oder eine 
Stellungnahme von Dritten, 

2.  bei vertraulich übermittelten oder erhobenen Informati-
onen oder 

3.  wenn durch das vorzeitige Bekanntwerden der Erfolg 
bevorstehender behördlicher Maßnahmen gefährdet 
würde, 

4.  soweit durch die Bearbeitung des Antrags die ordnungs-
gemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beein-
trächtigt würde, 

5.  bei wissenschaftlichen Forschungsvorhaben einschließ-
lich der im Rahmen eines Forschungsvorhabens erhobe-
nen und noch nicht abschließend ausgewerteten Daten, 
bis diese Vorhaben wissenschaftlich publiziert werden. 

(4)  1Ein missbräuchlich gestellter Antrag ist abzulehnen.  2Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn der Antragsteller über die be-
gehrten Informationen bereits verfügt. 

(5)  1Wenn der Antragsteller sich die begehrten Informationen 
in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen be-
schaffen kann, kann der Antrag abgelehnt und der Antragsteller 
auf diese Quellen hingewiesen werden.  2Die Voraussetzungen 
nach Satz 1 sind insbesondere dann erfüllt, wenn die Stelle den 
Informationszugang bereits nach § 6 Absatz 1 Satz 3 gewährt.  
3Satz 1 gilt entsprechend, soweit sich in den Fällen des § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 eine der in § 3 Satz 6 genannten 
Personen im Rahmen einer nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder den entsprechenden Vorschriften 
der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder durchgeführten 
Anhörung verpflichtet, die begehrte Information selbst zu ertei-
len, es sei denn, der Antragsteller hat nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
ausdrücklich um eine behördliche Auskunftserteilung gebeten 
oder es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Information 
durch die Person nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 
erfolgen wird. 

§ 5 Entscheidung über den Antrag 
(1)  1Das Verfahren einschließlich der Beteiligung Dritter, deren 
rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens be-
rührt werden können, richtet sich nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz oder den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Län-
der. Für die Anhörung gelten § 28 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes oder die entsprechenden Vorschriften der Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder mit der Maßgabe, dass von 
einer Anhörung auch abgesehen werden kann 

1.  bei der Weitergabe von Informationen im Sinne des § 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 

2.  in Fällen, in denen dem oder der Dritten die Erhebung 
der Information durch die Stelle bekannt ist und er oder 
sie in der Vergangenheit bereits Gelegenheit hatte, zur 
Weitergabe derselben Information Stellung zu nehmen, 
insbesondere wenn bei gleichartigen Anträgen auf Infor-
mationszugang eine Anhörung zu derselben Information 
bereits durchgeführt worden ist. 
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 2Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 20 Personen gelten 
die §§ 17 und 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entspre-
chend. 

(2)  1Der Antrag ist in der Regel innerhalb von einem Monat zu 
bescheiden.  2Im Fall einer Beteiligung Dritter verlängert sich 
die Frist auf zwei Monate; der Antragsteller ist hierüber zu un-
terrichten.  3Die Entscheidung über den Antrag ist auch der oder 
dem Dritten bekannt zu geben.  4Auf Nachfrage des Dritten legt 
die Stelle diesem Namen und Anschrift des Antragstellers of-
fen. 

(3)  1Wird dem Antrag stattgegeben, sind Ort, Zeit und Art des 
Informationszugangs mitzuteilen.  2Wird der Antrag vollständig 
oder teilweise abgelehnt, ist mitzuteilen, ob und gegebenenfalls 
wann die Informationen ganz oder teilweise zu einem späteren 
Zeitpunkt zugänglich sind. 

(4)  1Widerspruch und Anfechtungsklage haben in den in § 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Fällen keine aufschie-
bende Wirkung.  2Auch wenn von der Anhörung Dritter nach 
Absatz 1 abgesehen wird, darf der Informationszugang erst er-
folgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt 
gegeben worden ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur 
Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist.  3Der 
Zeitraum nach Satz 2 soll 14 Tage nicht überschreiten. 

(5)  1Ein Vorverfahren findet abweichend von § 68 der Verwal-
tungsgerichtsordnung auch dann statt, wenn die Entscheidung 
von einer obersten Bundesbehörde erlassen worden ist.  2Wider-
spruchsbehörde ist die oberste Bundesbehörde. 

§ 6 Informationsgewährung 
(1)  1Die informationspflichtige Stelle kann den Informations-
zugang durch Auskunftserteilung, Gewährung von Aktenein-
sicht oder in sonstiger Weise eröffnen.  2Wird eine bestimmte 
Art des Informationszugangs begehrt, so darf dieser nur aus 
wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden.  3Die infor-
mationspflichtige Stelle kann Informationen, zu denen Zugang 
zu gewähren ist, auch unabhängig von einem Antrag nach § 4 
Absatz 1 über das Internet oder in sonstiger öffentlich zugäng-
licher Weise zugänglich machen; § 5 Absatz 1 gilt entspre-
chend.  4Die Informationen sollen für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher verständlich dargestellt werden. 

(2) Soweit der informationspflichtigen Stelle keine Erkennt-
nisse über im Antrag nach § 4 Absatz 1 begehrte Informationen 
vorliegen, leitet sie den Antrag, soweit ihr dies bekannt und 
möglich ist, von Amts wegen an die Stelle weiter, der die Infor-
mationen vorliegen, und unterrichtet den Antragsteller über die 
Weiterleitung. 

(3)  1Die informationspflichtige Stelle ist nicht verpflichtet, die 
inhaltliche Richtigkeit der Informationen zu überprüfen, soweit 
es sich nicht um personenbezogene Daten handelt.  2Der infor-
mationspflichtigen Stelle bekannte Hinweise auf Zweifel an der 
Richtigkeit sind mitzuteilen. 

(4)  1Stellen sich die von der informationspflichtigen Stelle zu-
gänglich gemachten Informationen im Nachhinein als falsch o-
der die zugrunde liegenden Umstände als unrichtig wiederge-
geben heraus, so ist dies unverzüglich richtig zu stellen, sofern 
der oder die Dritte dies beantragt oder dies zur Wahrung erheb-
licher Belange des Gemeinwohls erforderlich ist.  2Die Richtig-
stellung soll in derselben Weise erfolgen, in der die Information 
zugänglich gemacht wurde. 

§ 7 Gebühren und Auslagen 
(1)  1Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der 
Behörden nach diesem Gesetz werden vorbehaltlich des Satzes 
2 kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben.  2Der Zu-
gang zu Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist 
bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1 000 Euro gebühren- 
und auslagenfrei, der Zugang zu sonstigen Informationen bis zu 
einem Verwaltungsaufwand von 250 Euro.  3Sofern der Antrag 
nicht gebühren- und auslagenfrei bearbeitet wird, ist der An-
tragsteller über die voraussichtliche Höhe der Gebühren und 
Auslagen vorab zu informieren.  4Er ist auf die Möglichkeit hin-
zuweisen, seinen Antrag zurücknehmen oder einschränken zu 
können. 

(2)  1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die gebühren-
pflichtigen Tatbestände und die Gebührenhöhe zu bestimmen, 
soweit dieses Gesetz durch Stellen des Bundes ausgeführt wird.  
2§ 15 Absatz 2 des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 
1970 (BGBl. I S. 821) in der am 14. August 2013 geltenden 
Fassung findet keine Anwendung.

 

 




